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Stettius Dorstädte.
Fortsetzung und Schluß.

Die Zlnterwiek (Viens inferior.)

Die Herzogin Mechtildis, Wittwe Barnims L, besaß in der ihr, während 
Lebzeiten zur freien Verfügung, überwiesenen Unter- oder Niederwiek (Niederwiggen) 
einen Holzhof, den sie bcn Kapitelsherren zu St. Marien vereignet hatte, außerdem 
aber auch noch einen Raum, der als Zimmerplatz beim Ban des Kirchengebaüdes, 
an Stelle der bisherigen, der heil. Maria Mutter Gottes geweihten Kapelle, 
deren schon 1261 Erwähnung geschieht, benutzt wurde. Nach dem Tode der 
Herzogin Mechtildis, als die Unterwiek an ihren Sohn, den regierenden Herrn 
(dominus de Stetin), heimgefallen war, mochte das Kapitel zu St. Marien Ver
anlassung haben, sich das Eigenthum an jenen Liegenschaften bestätigen zu lassen. 
Herzog Otto I. fand sich dazu bereit und vollzog eine Vereignnngs-Urkunde datum 
Stetin im Jahre des Herrn 1314 dominica qua cantatur exurge.

In einer der Abschrift hinzugefügten Bemerkung heißt es: — „Dar seindt 
noch 2 Pergament Briefs mit dem vorhergehenden eines Lauts, aber ohne Sigill 
vorhanden Anno 1315 in Crastino beati Johannis Baptistae dadiret. "

Ans diesen Angaben geht hervor, daß die Wicken, insonderheit die Unterwiek, 
um einige Jahre früher in den Urkunden genannt werden, als weiter oben, 
Bd. VIII, S. 182, von Hermann Hering angenommen ist; was beim Abdruck 
dieser Stelle nicht ergänzt werden konnte, weil das Urkundenbuch des Marieustifts, 
welches hier benutzt wird*),  damals nicht vorlag.

*) Copeyliche Uhrkunden und Privilégia der St. Marien-Stiffts-Kirchen zn alten Stettin. 
Bol. I, Fol. 66, b nnd c. Im Archiv des Marienstifts. Tit. I, Sert. 1, Nr. 1.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 1

Herzog Otto I. verkaufte die Wieken im Jahre 1317 an Evnrad v. Schapow. 
Dieser Verkauf scheint zwischen dem neüen Besitzer der Unterwiek und dem Kapitel 
zu 3t. Marien wegen dessen daselbst belegenen Holzhofes und Bauplatzes Irrungen 
hervorgerufen zu haben, die anscheinend nur durch eine erneuerte Ausfertigung 
des Vereignungsbriefes zu Gunsten der St. Marienkirche beigelegt werden konnten.
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Dieser Brief*)  hat folgenden Wortlaut mit allen Abkürzungen, wie sie in den 
Urkunden vorzukommen pflegen: —

*) A. a. O. Fol. 66, a und b. Bol. IV, Fol. 46 vso. und Fol. 47. — **) In einer Ab 
fchrift wird der Protonotar noster sacerdos genannt, und dus. Gerhardus dictus de Bertekow
als Zeuge hinzugefügt.

Otto Dei gratia Dux slauorum et Cassubiae nee non dominus Stetinensis 
Vnivereis Christi fidelibus ad quos presens scriptum peruenerit in perpetuum 
conseruari decet, a posteris natum quidqs. uidetur a progenitoribus Canonice 
ordinatum. Cum igitur Mater nostra praedilecta Dna. Mechtildis ducissa 
Stetinensiùm faelicis recordationis tpe. q. vieuebat, de nostro consensu et 
omnimodo uoluntate ad dei omnipotcntis landein, et honorem suae matris 
Virginis Mariae gloriosae, quandum Curiam si tarn in Vico inferiori juxta 
Ciuitatem nostram Stetinens. ad stracturam Ecelesiae sanctae Mariae 
dictae Ciuitatis libère erogauerit et benigne (Cuius Curiae limites atque 
fines ad alueum riuuli pximi de monte defluentis se extendit) nos non solum 
ratum et gratum habentes, ipsius nostrae charissimae Matris pdictae factum, 
est in uita uerum et in ipsius morte ampliare cupientes, et libertate qua 
possimus libertäre, „totale spacium, ex utraq. parte, plateae dicti Vici, quod 
a pdicta Curia ptenditi usus, ciuitatem nostram Stetinensiùm antedictam usq. 
ad plateam de Campo inter duos monticulos descendentem, et sic directe 
usq. in Oderam tiuium juxta dictam Curiam et Spatium antedictum pfluentem, 
ad praedictae Ecelesiae sanctae Mariae structurai!! libéraliser erogamur cum 
omni utilitate, pensione, seruitio, usufructu, et omni iure et generaliter cum 
omnibus utilitatibus, quae nobis et nostris haeredibus seu successoribus, tarn 
de Curia, quam de spatio iam pdictis possent futuris temporibus perueniri, 
in Canonicos dictae Ecelesiae Sanctae Mariae in Stetinn, ad ipsius structurae 
utilitatem totaliser transferentes nihilq. pprietatis, nihil iuris in pdictis penibus 
retinentes, exonerando et liberando tarn curiam quam spatium, uel quae in 
dictis Curia uel spatio edificari contingant in futurum per aliquem uel 
aliquos, de Canonicis, uel alium uel alios, quos structurae sepedictae Ecelesiae 
p. esse contingat, ab omni exactione, praecaria, et. servitute qualibet, quo- 
cunq. nomine poterunt nominari. Vt autem haec nostra donatio et pro- 
prietatis largitio in perpetuum inuiolabilis perseueret, hoc scriptum inde 
confectum sepedictae Ecelesiae setae. Mariae in Stetin Canonicis dari fecimus 
nostri sigilli robore communitum. Testes uere huius rei sunt dus. Vlricus 
protonotarius**)  dns. Heinricus de poclente et dns. Luchtow dictus Suan aduocatus 
noster milites. Actum et datum Damps anno incarnationis domini M°CCC0XVIII° 
in die dominica proxima ante festum Cathedre beati petri Apostolj.

Der „S. Marien Holtzhoff in der Niederwiggen" lag im obern Theil der 
Borstadt in der Nähe des Jungfrauenklosters, des nachmaligen Zeüghofes, mithin 
da, wo seit 1724 die Frauenthore ihre Stelle haben, und weiter abwärts. 
Diese Lage ergibt sich aus der Confirmatio duorum Principum Pomeraniae sc. 
Svantebori et Bugslaui super omnia bona Ecelesiae setae Mariae in Stetyn ; 
Anno Domini 1373. Denn da heißt es, wie wol irriger Weise die ganze 
Unterwiek der Marienkirche zugeschrieben wird, da sie doch wie die Oberwiek seit 
1319 Eigenthum der Stadt war: —
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Item Vicum extra ciuitatem iuxte Oderam prope claustrum Sanctimonia- 
lium apud Stetyn qui dicitur Wyk, cum métis et terminis suis, distinctionibus 
et prouentibus, cum proprietate et libertate, quem dedit Inclita domina 
Mechtildis ducissa Stetyn proaua nostra praedilecta. *)

*) Copeyliche Uhrkunden rc. Bol. I. Fol. 340 vso. — **) Ebendaselbst, Fol. 457—459.

1*

Der große Fortgang des Domkapitals zu St. Marien hatte schon längst die 
Besorgnisse des Stettiner Raths, der eifersüchtig über seine Gerechtsame wachte, 
in dem Grade geweckt, daß er es im Interesse des Gemeinwesens für nothlvendig 
erachtete, der Erwerbthatigkeit brr betriebsamen Chorherren entgegen zu arbeiten. 
Daraus entstanden Streitigkeiten, bei denen es sich um sehr viele und sehr ver
schiedenartige Dinge handelte, als: um die Fischerei, die Ziegelerde bei Kratzwiek, 
um das beiderseitige Schulwesen, das weiße Mvnchkloster, die Einfuhr fremden 
Weins und Biers, um Zollbefreiung, um die Stifts-Bauern, den Hof und den Thor
weg am Kirchhofe St. Marien, sowie um den Holz Hof in der Nied er Wiek, 
den der Rath mit Abgaben belegt hatte, weil die geistlichen Herren das bürger- 
kiche Gewerbe des Holzhandels treiben mochten. Um den gegenseitigen Be
schwerden ein Ende zu machen ernannten die fürstlichen Brüder, Herzog 
Erich II. und Herzog Wartislaw X., aus dem Kreise ihrer Räthe Com- 
missarien, denen es gelang, „des Sonnauendes na Natiuitatis Mariae (13. Sep
tember n. «st.) na der bord Christi b usent verhundert In deine Neghen vnbe 
sostigesten Jhare" (1469) zwischen „deine gantzen Cappittel vnser lenen fruwen 
kerke vnser Stadt Olden Stetin" einer, und den Bürgermeistern, Kämmerern und 
den Rathmännern, so wie „alle Copmanne, Wercke vnde gantze Gemeynheit" anderer 
Seits, einen Vergleich zu Staude zu bringen, laut dessen in Bezug auf den 
zuletzt erwähnten Streitpunlte Folgendes bestimmt wurde**):  —

„Vortmer de Borgermeister Radtmanne, kopmanne, wercke, meynheit, scholen 
den Marienhoff vp der wyke nicht beschweren mit schate (Schoß), edder 
ander Stadt Umplicht vpleggen, men se scholen wesen vnde bliven quitt) vnde 
fryge to ewigen tiben van allen Vmplichten. Wanben ouer darinne Webewen ebber 
werlikc (weltliche) Lube, be scholen ere werliken guder vorschaten vnbe Roßdienst 
ber Stabtt baruan bon."

Für bie Personen-Kenntniß jener Zeit, bie 400 Jahre hinter ber Gegenwart 
liegt, sinb bie Namen ber Contrahenten dieser Bergleichs-Urkunbe wichtig, bei sie 
5ur Berichtigung ber Friebebornschen Listen der Rathsverwandten bienen können. 
Es sinb folgenbe:

„Hiemitt fette wy Erick vnbe Wartzschlaff Bruber vnbe Here vorschreuen, vor 
Vns, Bnse eruen vnbe nakvmelinge, vnbe wy Clawes gvlbtbeeke, Peter Varenholt 
Clawes ftoiien Borgermeister; Heideke Brand, Merten Rauensten, Hans Gerwen, 
Kamerer; Arnd Neueling, Lambrecht Fnge, Jaeob Werbrod, Nyckell Timme, 
Usnnus Gotschalck, Peter Torgelow, Cordt wittenborn, Jochim Mellentin, Pawell 
àrstede, Ludeke van grollen, Jacob Weger, Michel Dranek, Arnd van der wyde, 
.^innck Bandow, vnde Hinrich Pawell, Radtmanne, kopmanne, wercke vnde 
meynheitt der genanten Stadt Stetin vor vns, vnd vnse nakömelinge be vorbe-

Heren Nicolaum Quitzowen Prauest, Conrabum Pagel beten, Martinum 
kraksteben sankmester, Nicolaum Burwech, Theobalbum van Güntersberg, Henningum 
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kregenest, Martinum Besemerower, Cvnradum Brinck, Webelium Putkamer vnde 
Bvrghardum van Güntersberg, Domheren."

Als Zeügen und Gewährsmänner des Vergleichs sind genannt, nach der 
gewöhnlichen 'Einleitungsformel der Urkunden: „Hieran vnnde ouer sint geweset 
de Erbare Gestrenge woldüchtige Gert dinniges tmit der Osten Ridder, Nicolaus 
Dametze Cantzler, Herman Lvckstede vnse Baget to Nienwedele, Hans van 
tvedele Erfzeten tv krempzow, Hans Czisseuisse vnse houetman to der Banen, 
Hinrick Blemingk Erfzeten to der Büke, vnse lene getruwene Reder, vnde vele an
dere erliefe werdige Manne vnde Lude, de laue vnd tuges wol werdich sint."

Ehe der sogenannte fromme König aus dem subpolaren Nordlande, angeblich 
zur Befreiung seiner lutherschen Glaubensbrüder mis den Fesseln der Ignatius 
Loyalaschen Finsterlinge, an der deütschen Küste der Baltas Juras landete, fhier 
aber sofort in aller Frömmigkeit den letzten Greifen-Fürsten auf der Oderburg 
unter seine Botmäßigkeit brachte, und dann ttngesaümt an Erweiterung der Be
festigungswerke des auf eben so listige als schlaue Weise in seine Gewalt gebrachten 
Handels-Emporiums an der Oder ging, das er als gewiegter Stratege zur Operations
basis für seine kriegerischen Unternehmungen auf deütscher Erde ausersehen hatte, 
stand das Frauenthor da, wo die eigentliche Frauenstraße ihr Ende hat, bezw. 
anfängt, nämlich an der Stelle, wo jetzt das Haus Nr. 7 der Frauenstraße und 
das Eckhaus Nr. 1 der Junkerstraße steht. Alles was vor diesem Frauenthor an 
Gebaüden und Wohnungen bestand, lag außerhalb der Juridiction des Raths und 
gehörte zur Vorstadt —

Unter- oder Niederwiek. Sv das Asyl der Christusbraüte vom Cisterzienser- 
Orden, die innerhalb ihrer hohen Mauern durch anmaßliche Heiligkeit, unsinnigen 
Aberglauben, Zwang und scheinheiligen Müßiggang ein Grab der Sanftmuth 
und Sittsamkeit, überhaupt aller Tugend fanden. Das Gebäude, in welchem 
die Jungfrauen durch entsittlichende Lebensweise ihr Dasein verkümmerten, stand 
im Thale, wie noch heüte das Kirchengebaüde, mit freilich ganz anderer Be
stimmung, aber sein Hof und seine Gärten zogen sich am Abhange zur Höhe 
hinauf, wo die Peterpaulskirche steht, daher der Name der Straße, die seit Auf
hebung des Jungfrauen-Asyls im Zeitalter der Reformation, unter dem Namen, 
Klosterhof mit Wohnhaüsern bebaut worden ist. Hier war es auch, wo 
Barnim der Ältere und Anna, seine Gemalin, ini Jahre 1563 das Nosomium 
gründeten, eine milde Stiftung, welche nunmehr seit 300 Jahren und darüber 
als Petri-Hospital durch feste Fundation ihre wohlthätige Wirksamkeit fortzusetzen 
im Stande ist.

Diese einstige Ausdehnung der Unterwiek gegen Süden hin spricht sich, auf 
jene historischen Verhältnisse gestützt, noch im Lichte der Gegenwart aus. Hat 
doch, vbwvl ein kleiner Abschnitt der Altstadt ihm beigelegt ist, der 10. der 
Bezirke, in welche die Stadt Behufs ihrer Gemeinde-Verwaltung eingetheilt ist, 
den Umfang jener alten Unterwies, als Petri- und Unterwiekbezirk.

Bis auf die neüerc Zeit, 1808, standen die Vorstädte und das gesammte 
Stadtfeld Turnei nicht unter der Gerichtsbarkeit des Raths, sondern unter der 
Jurisdirection des Lastadischen Gerichts; „item die gantze Niederwieke bis in die 
Grundt Nobis Krvg vor Scheinen (?) thuer, da der Grentzbaum steht, daruon 
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toetyle Berichts des Stadfeldes Grentze zu finden" f). Die Bewohner beider 
Wicken waren hinsichtlich der bürgerlichen Rechte und Pflichten den Einwohnern 
der <2tadt ganz gleich gestellt; wie diese zahlten sie Bürgerschoß und Einkommen- 
steüer, ~ außerdem aber „Seiud Inhalts des vorzeichnus des Alten Secretarij 
Petri Hundertmark eigen Hand im kleinen Kamereybuch off der Ober vnd Nieder- 
wiek eilt gewisse Anzahl Heüser vnd Gardten Pletze, So Alle Jar off Wallborg 
uebenst den Stadtschos ein Jeder 6 gr. wortzins in die Camerej zu gebeu 
schuldigt. Nemblich 63 Heüser ond Höfe in der Oberwiek, 71 In der Nieder- 
wiek. Ist zusammen 184" *). Alle drei Zahlen find bei Schleker ganz deütlich 
geschrieben. Und doch muß in einer derselben ein Schreibfehler fein. Denn die 
Addition der beiden ersten gibt 134, mit 184 verglichen, ein Unterschied von 
50 stellen, in sofern diese nicht etwa die wnrthzinsfreien Grundstücke angeben.

In der Unterwies lag am sonnenreichen Abhang der Hochfläche zum schmalen 
Oderthal der fürstliche Weinberg, wegen dessen Grundgerechtigkeit Irrungen 
zwischen dem Herzoglichen Hause und der Rathe der Stadt obwalteten, deren 
Erörterung auch ein Gegenstand des Vertrages war, welchen die Herzoge Barnim 
und Philipp an einer und den Rath an der andern Seite im Jahre 1540 auf- 
richteten. Im Art. 9 dieses Vertrages wurde er der „Neye Weinberg" genannt 
und seine Lage als zwischen der Stadt und der Karthaus gelegen bezeichnet. . 
Die Contrahenten bestimmten, daß darüber nähere Erkundigung eingezvgen lverden 
und „die ^-tadt nach Besinduug bei dem Ihrigen gelassen werden solle" **). 
Die Bezeichnung „Neue Weinberg" läßt sich entweder so nehmen, als sei derselbe 
kurz vor 1540 angelegt worden, oder daß ans demselben Abhange schon ein 
Weinberg ältern Datums vvrhauden lvar. Übrigens hing er mit deut fürstlichen 
Lustgarten zusammen, den zwölf Jahre nachher Herzog Barnim X, mit einem 
Lufthaufe darin, anlegte, und der ebenfalls zu Streitigkeiten mit dem Rathe 
Anlaß gab, die indeß, wie die Irrungen, deren Eröternng im Vertrage von 
1540 Vorbehalten war, durch den Receß von 1612 beseitigt wurden. Übrigens 
wurde ttodj in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf jenen Abhange zur Unter- 
wiek die Rebe kultivirt; ob am Stock oder am Spalier ist eine Frage, die sich 
nicht beantworten läßt, jedenfalls war es aber ein landwirthfchaftlicher Betrieb, 
nicht blos der Trauben wegen, sondern um deu Rebensaft als edlen Nectar zu 
gewinnen! ***)

Daß die Unterwies, der Oberwiek gleich, von jeher eine Lagerstätte für den 
Holzhandel gewesen, ist gewiß, und erklärlich durch ihre Lage unmittelbar am 
Wasser und dadurch erleichtete Aufspeicherung des Bau- und Nutzholzes, das aus 
den waldreichen Gegenden des nahen Inlandes, wie des fernen polakifchen Aus
landes auf den Wasserstraßen bezogen, von Stettin aus nach holzarmen Ländern, 
wte Dänemark, Holland re. verschifft lourde und bis auf deu heütigen Tag oer- 
lchlfft wird. Scheint es doch fast, daß selbst die Herzogin Mechtildes, Gemalin 
Bariums 1. als Wittwe Holzhandel getrieben hat oott ihrem Holzhofe ans, den 
ste tu der Unterwiek befaß! Daß die Kapitelsherren zu St. Marien, den Nach-

t) Schleker's Matrikel von 1564, Fol. 13. L. B. II Th. Bd. VIII, 660.
) schleker s Matrikel Fol. 16. **) Ebenda Fol. 10. ***) L. B. 11 Th. Bd. VIII, 639, 640, 
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folgern im Besitz des fürstlichen Holzhofes dem vermutheten Beispiele der Ge
schenkgeberin gefolgt seien, unterliegt wol keinem Zweifel.

Aus späteren Jahrhunderten fehlt es an bestimmten Traditionen über das 
Vorhandensein von Holzhöfen in der Unterwies. Beilaüfig erfährt inan nur aus 
der Geschichte der Belagerungen von Stettin im 17. Jahrhundert, daß das be
lagernde Kriegsvolk, Kaiserliches, wie Brandenbrrrgsches und Lüneburgsches, das 
in der Unterwies aufgespeicherte Bauholz als Kriegsbeüte zur Errichtung seines 
Barackenlagers in Beschlag genommen hat, und was davnn übrig geblieben, von 
den belagerten Schweden, im Interesse der Vertheidigung der Festung, den Flammen 
geopfert worden ist. In der Mitte des 18. Jahrhunderts waren in der Unter» 
wiek 2 Holzhöfe, der Olsensche ans städtischem, der Toreiksche ans fiskalischem 
Grund und Boden. Das Geschichtliche, was sich an diese Holzhöfe namentlich 
an den zuerst genannten, knüpft, ist au einer frühern Stelle dieser Mittheilungen 
eingeschaltet. *)  Mau ersieht daraus, daß die Festungsbehörde in der Unterwiek 
auch einen Kalkofen hatte, der für die Bauzwecke des Forts Leopold errichtet, 
demnächst aber außer Betrieb gesetzt worden war.

*) L. B. n. Th. Bd. VIII, 541, 546. — **) Ebenda, S. 393, 394. der Name Lüdersdorf
a. a. O. beruhet auf einem Schreibfehler in den Retablissements-Acten. — ***) Ebenda S. 862.

Daß die Unterwies durch die Anlage des Forts Leopold große Einbnße an 
ihrer Ausdehnung erlitten hat, springt ins Auge. Alle Haüser von der Junker
straße oder vom Artillerie-Zeüghofe bis zum aüßersten Saillant der neuen, nach 
dem alten Dessauer, Leopold genannten, Festung mußten den fortifieatorischen 
Zwecken geopfert werden. So ist in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die 
Unterwiek mindestens nm die Hälfte gekürzt worden. Im Anfänge des laufenden 
Jahrhunderts bestand die Unterwies aus 39 Haus- und Hofstetten, wozu noch 3 
andere kamen, die auf der Hochfläche am Vogelstangeuberge lagen. Diese An
siedlungen, seit der schweren Belagerung von 1677 wieder erstanden, gingen in 
der neünmouatlichen Einschließung Stettins 1813 sämmtlich zu Grunde, bis auf 
2 Haüser, die zwar stehen geblieben, aber so beschädigt waren, daß sie nicht 
wieder wohnbar sein konnten. Unter den zerstörten Anlagen waren auch zwei Holzhöfe 
der Lndeudorfsche und der Couriolsche. Der Verlust, den das Handelshaus Courivl 
an Bau- und Nutzholz erlitten hatte, wurde von der Retablissements-Commission 
auf 12.738 Thlr., und Ludendorfs Einbuße auf 12.477 Thlr. festgesetzt.**)

Der Lndeudorfsche Holzhof ist ohne Zweifel der Olsensche des vorigen Jahr- 
huuderts. Wie dieser dem Vogelstangeuberge gegenüber lag, so liegt jener dem 
Logeugarten gegenüber, der an die Stelle des Schützenplatzes getreten ist. Noch 
heüte ist der Holzhof im Besitz der Ludendorfscheu Erben, Unterwiek Nr. 20 
und 21. Als Stifter der Handlung Ludeudorf dürfte Joachim Gottlieb Luden
dorf anzusprecheu sein, der ein Schwiegersohn des Senators Christian Friedrich 
Sanne war, und mit seinen Schwager Johann Friedrich August Saune int Jahre 
1796 nach der letztwilligen Verordnung des Senators das nutzbare Eigenthum 
des Kämmerei-Ackerwerks auf dem Turnei erbte. ***)  Vielleicht irrt mau nicht, 
wenn die Stiftuugszeit der Handlung Ludeudorf ins Jahr 1785 gesetzt wird. 
Dann hat sie heüer ein Alter von 90 Jahren erreicht. Sie ist, vom Vater mis 
den Sohu und den Erikel vererbt, beständig in der Familie geblieben, zu Stettin
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eine seltene Erscheinung im Kreise seiner merkantilischen Welt.*)  Zugleich aber ein 
Beweis davon, daß die jedesmaligen Glieder der Familie, denen die Leitung 
dieser, vornehmlich auf das Holzgeschäft gerichteten Handlung anvertraut gewesen, 
einen richtigen Begriff gehabt haben und noch haben von Dem, was man Spécu
lation nennt, die ja die Triebfeder des kaufmännischen Geistes und folglich auch

*) Der Ludendorfsche Holzhof besteht aus zwei Theilen, einem kleinen und einem großen. 
Jenen kaufte Joachim Gottlieb Ludendorf im Jahre 1803 für 980 Thlr., diesen erstand er 
1804 in der Subhastation für 9000 Thlr. Jetzige Besitzer: Ernst Georg Ludendorf uni? dessen 
zwei Schwestern, Enkelkinder von Joachim Gottlieb L., laut Testaments vom 15. November 
18G4, publient den 1. März 1873. — Christian Ernst Juppert's Holzgeschäft in der Unterwiek, 
Nr. 11—15, 18, 19, 38, besteht mindestens seit 50 Jahren. Juppert miethete im Jahre 1818 
der Bogelstangenberg, jetzigen Logengarten, als Holzplatz.

das belebende Princip des Gewerbfleißes und des Handels ist. Die Spéculation, 
im Großen und Ganzen genommen, soll die Arbeit der Einzelnen vereinigen und
für das Ganze nützlich verwenden; sie hat die Mittel aufzusuchen, welche hier
dem Überfluß Absatz, dort dem Mangel Zufuhr zu schaffen im «staube ist. Zu 
diesem Behuf muß sie die Kraft und die Erzeugnisse aller Zonen, die Sitten 
und die Leistungen aller ihrer Bewohner kennen und in die Rechnung mit auf
nehmen. So lange die Spéculation ihrer Aufgabe, den Verkehr zu vermitteln 
und dem Bedürfniß der Volker zu dienen, treu bleibt, ist sie eine die Industrie 
fördernde, den Handel belebende hochachtbare Macht, die, wenn auch allmählich, 
so doch um so gewisser den Wohlstand des Kaufmanns herbeiführt. Wenn da
gegen habgieriger Gewinn und erstrebter Reichthum als Zweck der Spéculation 
gilt, so verliert diese ihre sittliche Grundlage und wird, so hoch augenblickliche 
Erfolge sie aufblähen, ihrem Verderben niemals entgehen. Der Spéculant, der 
nicht dem Allgemeinen, sondern durch die auri sacra fama verleitet, nur dem 
eigenen Ich dient, gräbt sich das eigene Grab. Hand in Hand mit der in allen 
Zeitaltern da gewesenen Steigerung des Verkehrs gehen die Überschätzung des Geldes, 
die arbeitslose Jagd nach Reichthum und das widerwärtigste Rennen nach Gewinn, 
nach Genuß! Auch Stettin hat zu verschiedenen Zeiten verschiedene Beispiele dieser 
krankhaften Erscheinungen, dieser Lieblingssünden einer jeden Zeit gekannt. Die 
Spéculation ist eine berechtigte Macht, eine segensreiche, wenn sie in den rechten 
Händen bleibt, wenn sie in sittlichen Bahnen geht. Sie hat den Ruin des Volks 
zur nothwendigen Folge, wenn Menschen, die dem kaufmännischen Leben fern 
stehen, in dem verderblichen, dem verächtlichen Börsenspiel ihr Vermögen auf Eine 
Karte setzen, um es entweder zu verdoppeln oder ganz zu verlieren, wenn die 
Spéculation von dem Bereiche des nutzbringenden Geschäfts entfernt und zur Agiotage, 
zur Jobberei wird und 511 schwindelhaften Unternehmungen verführt.

Die Unterwiek hatte zufolge der im Jahre 1871 vorgenommenen allgemeinen Zäh
lung 34 bewohnte Haüser (IL Th. Bd. VIII, 81), mithin 8 weniger, als vor 1813.

Eins der bewohnten Grundstücke, dasjenige, welches die Polizei-Nummer 49 
trügt, nimmt unsere Theilnahme besonders in Anspruch weil sich au dasselbe 
eine interessante Geschichte knüpft. Es liegt nicht auf der Thalsohle der Oder, 
sondern, wie der an seiner Westseite benachbarte Kronenhof, Nr. 48 der Unter- 
luief, auf der Hochfläche, und zwar auf deren scharfen Kante am Abfall 
gegen das Thal der Grünen Wiese, beilaüfig geschätzt, in einer Höhe von 85 Fuß 
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Über dem Nullpunkte des Oderpegels an der Baumbrücke, und unmittelbar an 
der nördlichen Gränze,des Stettiner Stadtgebiets, welches hier mit den Gärten und 
Äckern der Stadt Grabow zusammenstößt. Seit 60 und einigen Jahren ist das 
Grundstück unter der Benennung „Prinzeß-Schloß" allgeinein bekannt; indeß ist 
diese Benennung nicht amtlich gegeben oder beglaubigt, sondern im Munde der 
Stettiner Einwohnerschaft ganz willkürlich und allmälig dadurch entstanden, daß 
das Grundstück 30 Jahre lang das Befitzthum und der Wohnsitz einer Prinzessin 
gewesen ist. Bis zu dem Zeitpunkte, in welchem die Prinzessin das Grundstück 
erwarb führte es den Namen —

Pädagogien-Mühle, der auf der nachstehenden Urkunde von 1585 beruhte 
welche die Überschrift „Concessiou von der Windtmühle vor der Oderburgk" führt.

„Von Gottes gnaden Wir Johans Fridrich Herzogk zu Stettin Pommern, der 
Cassuben vnd wenden, Fürst zu Ruinen vnd Graue zu Gützkow rc. Thun vor Vns, 
Vnsere Erben, Nachkommende Herrschaft, vnd sonst Jedermenniglich hiermit kundt 
vnd' bekennen, das wir aus eigener bewegnus, gutem vorbedacht, vnd nach ge
habten Rath, zu Gottes Lob vnd Ehre, auch zu besserm ausnehmen, vnd erhaltung 
vnserer fürstlichen Schulen das Paedagogium genant, bej unserer Stiftskirchen 
zu S. Marien in dieser unser Stadt Alten Stettin belegen, Eine Windtmühle, 
so Jtzo vor vnsern Hause Aderburgk bej Alten Stettin Stehet, welche hiebenohr 
vnsere Möllere, die Liesen genannt, vnd Dero vorfahren besessen vnd Inne ge- 
habtt, dieselbe auch vnsern: hochlöblichen Vorfahren, vnd vns, alle Jahre mit 
Achzehen gülden gemeiner Landes Währung gewöhnlicher Jährlichen Mühlen 
Pacht verpachtet, aber die Liesen, vnd dero Erben, solche Pacht nicht alleine nur 
etliche Jahr hero nicht entrichtet, sondern auch die Mühle verlaßen, in Baulichem 
Wesen nicht erhalten, das die also in abgangk gekommen, mehrenteils vertorben, 
vnd wegen der verseßenen Pachte vns Heimb gefallen, obgesagtem vnserm Päda- 
gogio vnd deßelben Jtzo zur Zeit anwesenden, den Erbaren vnd hochgelartenn 
vnsern Räthen lieben getrewenn vnd Cammer Secretario Bernhard Machten 
beider Rechten Doctorn, Caspar Sandern, vndt Lucas Hagemeistern, vnd folgig 
künftig provisorn vnd Administratorn für und für, ewig, vnwiederruf- vnd eigen- 
thumblich gegeben, geschenket vnd abgetreten haben, Geben, schenken, vnd Abtreter: 
solche Windt Mühle, mit aller Ihrer Gerechtigkeit vorbenenenter unser Schuelen, 
vnd desselben prouisorn, vor vns, vnsere Erben vnd nachkommende Herrschaft, 
sezen sie auch in wirklichen geruhesamen Besiz derselben hiemit vnd kraft dieses 
unsers Briefes dergestalt und also, das die prouisores und Administrators 
detzelben Paedagogij die Mühle non nun an in Besitz an- vnd Einnehmen, die
selbe besser Bawen, eiririchten vnd aller Matten*)  Pacht, auch in gemeine „aller 
vild ieder beschwerungen vnd vmpflicht frej dem Pädagogio zu nuz vnd guet cm 
genießen und gebrauchen mügen Mennichlichs unbehindert. Deßen mir und 
unsere Erben Ihnen und Iren nachkommenden eine rechte gewehr halten und 
leisten wollen, vnd sollen, Jedoch da die Liesen über die versessene vnd hinder
stellige Geldt Mühlen Pechte, die wir dem Paedagogio hiemit auch zrlgleich über
geben vnd abtretten noch an etwas an der Mühlen berechtigt sein mochten das 

*) Das niederdeutsche Zeitwort „matten" bezeichnet die Gebühr, welche vom Korn fürs 
Mahlen genommen wird, „Mattel Geld" die Bezahlung in Geld für die Metze, „Mattel-Kiste" 
das Behältniß, worin der Müller das abgenommene Korn schüttet.
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die prouisorn des Paedagogij sich desfals ohne vnsere zuthat mit Ihnen abfinden 
vnd sie dervwegeu befriedigen. Vrkundlich haben wir diesen unsern Brief mit 
unserem anhangenden Fürstlichen Jnsiegell bekreftigt vnd geben laßen vs unsern 
Fürstlichen Hause Alten Stettin, am mitwoch nach Simonis et Judae, wahr den 
3. Monatstagk Nouembris Ihm Jahr nach unsers Hern vndt Erlösers Jesu 
Christi heilwertig Menschwerdunge und Geburth Fünfzehn hundert fünf vnd 
Achzigk." *)

*) Copeyliche Uhrkunden re. Vol. I. Foi. 432—434.
**) Bis auf das Reformations-Zeitalter bildete die kleine Ortschaft Grabow einen Bestand 

theil des Dorfes Bredow. (Bergl. L. B. IL Th. Bd. VIII, 653).
***) Die Statuten, 0on8uotuNiuos Cartmmao, welche der General Prior Guigo dem Beuedie 

tiner Orden der Karthaüser im Jahre 1134 ertheilte, schreiben den Ordensbrüdern ewiges 
Stillschweigen und Einsamkeit in abgesonderten Zellen vor. — f) I. B. Steinbrück, das 
ehemalige Karthaüser Kloster Gottes Gnade und nachherige fürstlich Pommersche Lustschlost 
Oderburg bei Alten Stettin 1780, S. 22. — ft) Dehnert Pommersche Bibliothek, III, 4 St; 
S. 138.

Landbuch von Pommern; Th. IL Bd. IX.

Den Nachweis, welchen der Herzog über die Lage der Windmühle gibt, indem 
er sagt, daß sie „vor der Oderburg stehe", bezeichnet offenbar, daß sie eine Perti
nenz dieses fürstlichen Lustschlosses war, also auf dem Gebiete des damals schon selb
ständigen Dorfes Grabow**)  belegen war, und nicht mis dem der Stadt Alten-Stettin, was 
denn auch das Marienstifts-Curatorium noch im Jahre 1853 veranlaßte, uon 
dem Grundstück der Püdagogien-Mühle zu behaupten, „dasselbe habe niemals 
zum Weichbilde der hiesigen Stadt gehört". Bon welcher Seite die Mühle er
richtet worden, ob uon den Mönchen des im Jahre 1360 vom Herzoge Barnim III. 
gestifteten Karthaüser-Klosters Gottes Gnade, oder, nach dessen Aufhebung im 
Reformations-Zeitalter, von dem' Herzoge Barnim X, dem ältern, anch Barni mus 
pius genannt, der feit dem unglücklichen Brande vom 27. September des Jahres 
1551, wodurch das fürstliche Schloß am Oldböterberge bis auf den Grund in 
Asche gelegt wurde, das Klostergebaüde der Karthans zu seinem Wohnsitz um
bauen ließ, läßt sich nicht ermitteln. Fast möchte man glauben, daß es die 
— stummen Mönche***)  waren, welche.die Mühle anlegten, in Erwägung, das; 
dem Kloster bedeütende Hebungen an Kornpüchter zustanden f) In den Erbthei 
lungs-Vertrage d. d. Jasenitz 25. Juli 1569 sind unter den Gütern, welche 
Herzog Barnim der Ältere sich vorbehielt, zwar die oberhalb der Kupfermühle 
zunächst gelegenen zwei Wassermühlen, nicht aber die fragt. Windmühle aufgeführtfif), 
vermuthlich weil dies, da sie ein Zubehör der Oderburg war, für überflüßig 
errachtet wurde.

Das Geschenk welches das Pädagogium empfangen hatte, befand sich in 
einem so desolaten Zustande, daß die Capitularen zu St. Marien es für nöthig 
errachtete, die alte Mühle abtragen und eine neue von Grund aus erbauen zu
lassen. Zu dem Ende schlossen sie am 5. December 1587 mit dem Meister 
Bl nm einen Vertrag, kraft dessen dieser den Ban gegen folgende Bedingungen 
übernahm: — Der Meister erhält 100 Floren Besoldung, l Tonne Golnowsches 
Bier und 1 Scheffel Roggen, wenn er das Holz zur Mühle mit seinen Gesellen 
gefüllt und beschlagen hat. Bei dieser Arbeit sollen ihm die Marsdorfschen 
Bauern, nach seiner Anweisung, behülflich sein. Wenn die Mühle gerichtet wird, 

2
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soll ihm nothdürftige Hülfe auf 3 Tage geschafft werden. Wird die Mühle in 
Betrieb gesetzt, so gibt die Kirche zum Probemahlen 4 Scheffel Roggen, davon 
das Mehl dem Meister Blum verbleibt. Auch die Holzspäne welche beim Bau ab
fallen sollen sein Eigenthum sein. Für die Richte Baüme und das übrige Zu
behör gibt die Kirche 20 Thlr. Das alte Holz und Alles was sonst abgeht 
verbleibt der Kirche, die dagegen das gesammte Material zum Neüban liefert.

Am 18. Januar 1588 ging Meister Ewald Blum mit seinen Gesellen nach 
Marsdorf, um in der Pädagogien Heide 70 Eichenstämme zu füllen. Davon 
wurden 80 Stück zugerichtet. 4() Stück verlud man auf zwei Kähne von Golnow 
die Ina hinab und) Stettin, die anderen 40 Stück fuhren die Masdorfschen Bauern 
bis an den Pütt in der Dammschen Heide. Hierzu wurden noch 12 Kiefern-Stümme 
in der Kirchenheide bei Lübzin im Berken Ort geschlagen. Die zuletzt erwähnten 
40 Eichenstücke und diese 12 Kiefernstücke mußten die Kirchenleüte zu Hohen 
Zadel, Korvw, Rennigkendorff und Schwennenz von dem Dammschen Pütt bis 
auf die Baustelle bei Stettin anfahren, während die Neüenkirchenschen Bauern für 
das Anfahren der auf der Ina herabgekommenen 40 Stück Eichen vorn Bohl
werk an der Oderburg bis zur Baustelle 7 ff. Fuhrlohu empfingen. Weil in 
der Pädagogien Heide ein so starkes Holz, als zur Welle re. erforderlich, mcht 
vorhanden war, so bewilligte Herzog Johann Friedrich 4 große Eichenstämme 
aus den fürstlichen Forsten im Amte Kvlbaz. Diese großen Hölzer haben tue 
Breziger und Lettninschen Kirchenbauern von Kublank bis zur Regelitz bel Pod- 
juch ungefähren, wo es auf zwei Schuteu verladeu und nach dem Oderburger 
Bohlwerk verschifft wurde, von wo die Schweuneuzschell Bauern sie auf 
Blockwagen, die zum fürstlichen Marstall gehörten, nach der Baustelle schafften.

Eilier ausführlicheil durch Rechuungen betagten Nachwelsuug zufolge, haben 
die baaren Ausgaben an Schmiede-, Maurer-, Zimmer-Arbeiten n. s. w. für den 
Nagelschmidt, für Leinwand, u. s. lv. 318 Gulden und 5 Scheffel Roggen be
tragen. „Hierzu sein die beiden Mahl Eysen von der allten Mohlen Im Bor
rade gewesen. Bnd dies Eichen vnd Kienen Holz Ist aus der Kirchen Holzung 
geworben. Bud von den Pauren zu Dienst mehrere gehuret*)  worden." Meister 
Blum begann den Bau am 6. März 1588 und betrieb ihn so rasch, daß am 
5 Juni zum erstell Mal auf der neuen Mühle zur Probe gemahlen werden 
konnte. Die Kirche hatte 2 Mühlsteine für 46 Thlr. gekauft, wovon einer im 
Borrath genommen wurde, da aus der alten Mühle ein noch brauchbarer Stein 
in die u'eüe Mühle kam. Das Müllerhaus wird in dem Inventar ein „Haüß- 
lein" genannt, bestehend aus Stube, darin ein guter Kachelofen, Kammer und 
Flur; ' neben dem Hause ein „klein Stellechen".

*) Das Zeitwort huren, im neuern Plattdeutsch, wie im Holländischen hären — heiiren, 
d. i. zur Miethe nehmen.

Die am 5. Juli 1588 zum allgemeinen Gebrauch übergebene Mühle ließ 
das Provisorat der Kirche zu St. Marieu ulld des Pädagogiums — sagen wir 
fortan kurz das Marienstift — 20 Jahrelang durch vereidete Müller, lvelche eine 
förmliche 'Bestallung und fixirte Besoldung bekamen, verwalten. Bei diesen! 
Selbstbetriebe scheint das Marienstift indessen nicht seine Rechnung gefunden zu 
haben, da während jenes Zeitraums 10 Mal mit der Person des Müllers ge-
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wechselt wurde, so daß man sich entschloß, die Mühle in Pacht auszuthun. 
Dies geschah mit dem 11. Müller, Jacob Schulze, aus Hohen-Zadel, mit dem 
am 6. Februar 1608 ein Contraet geschlossen wurde, dahin lautend, daß er die 
Mühle mit dem dazu gehörigen Haüslein auf Ein Jahr mit Vorbehalt der 
Prolongation „für imb vmb gewiße Pension alß Jehrlich 6 Winspel 8 Scheffel 
Roggen" übernahm, zugleich mit der Verpflichtung die Mühle c. p. in baulichen 
Würden zu erhalten. Zur Sicherheit des Marienstifts verpfändete er demselben 
sein auf dem Rosengarten in Stettin belegenes Wohnhaus und stellte außerdem zwei 
Bürgen. Gleich im zweiten Jahre stellte Pächter den „Ehrwürdigen, Ehrendesten vndt 
Hochgelarten, grvßgvnstigen Herren" vom Kapital zu St. Marien vor, daß er 
mit großer Beschwer die Einjährige Pacht, trotz ihrer Höhe, zwar entrichtet, sich 
darüber aber in große Schulden gesteckt habe, und befinde er, wofern ihm solche 
Pacht nicht gelindert werde, daß er sich schwerlich dabei aufhalten könne; sodann sei 
auch die Mühle baufällig und er werde ein nicht Geringes daran wagen müssen 
um sie wieder in rechten Stand zu setzen. Zudem ' habe er nicht allezeit zu 
mahlen; „wegen mangeluug Korns, in dieser tewren Zeit habe er die Mühle oft 
müssen still stehen lassen". Der Bittsteller bat, die Pacht auf 5 Mispel zu er
mäßigen. Diesem Gesuche wurde nun zwar nicht nachgegeben, indem das
Provisorat an der contraetmäßigen Pacht nur 8 Scheffel erließ, indeß sagten
„die Herren Eapitularen dem Müller aus gutem Willen" zu, ihm zu einem neüen
Stein, weil er nun im zweiten Jahr ans der Mühle sei, 6 Thaler als Beihülfe
zu verehren, d. h. zu schenken, laut Beschlusses vom 24. Mai 1609. Jacob 
Schulze ging zu Michaelis 1611 ab und es trat für das Jahr bis Michaelis 1612 
der Müller Jochim Swarz ein, der ebenfalls 6 Mispel Roggen Pacht gab „auch 
die Mühle mit Steinen und was sonsten dazu gehört (ohne was durch Gottes 
Wetter und Wind und nicht durch sein Bersaümniß Schaden und Unfall kommt) 
in baulichen esse und Wesen erhalten, das Holz aber so ihm zum Bauen nöthig, 
soll und will ihm die Kirche auf ihre Kosten bis an die Mühle anschaffen, d'ie 
Bankvsten aber soll und will der Müller tragen und erstatten". Zn Michaelis 
1612 trat Balzer Pale als Pächter ein unter denselben Bedingungen wie sein 
Vorgänger. Fünf Jahre hatte er die Pachtung und während derselben mit 
schweren Sorgen zu kämpfen, so daß nian sich von Seiten des Prvvisorats ent
schließen mußte von Michaelis 1617 an die Mühle wieder administriren zu lassen, 
Balzer Pale, der sich als tüchtiger Müller bewährt hatte, wurde mit der Ver
waltung unter ähnlichen Bedingungen betraut, welche früher maßgebend gewesen 
waren. , Dies Verhältniß dauerte bis 1628, in welchem Jahre mit Balzer 
Pale wiederum ein Pachtcvntract auf 3 Jahre geschlossen wurde, dem zufolge 
die Pacht auf 5 Mispel Roggen ermäßigt, Pächter aber auch verpflichtet war, 
alles von der Kirche zur Mühle geschickte Korn ohne Entgeld zu mahlen. 1626 
übernahm Christoph Blaurock die Pachtung auf ein Jahr von Fastnacht an ge
rechnet gegen eine Pension von 5 Mispel Roggen. In dem mit demselben ver
einbarten Abkommen kommt zum ersten Mal die Bestimmung vor, daß Pächter 
die stipulirte, in vierteljährlichen Raten abzuführende Pension entweder in 
Natura oder in Gelde nach dem marktgängigen Kornpreise abführen kann. Der 
Blaurvck tistt indessen noch im Laufe des Jahres 1626 vom Contracte zurück, 
und es trat ein Müller, Namens Martin Klackert, auch Klauwert genannt, an 

2*
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seine Stelle, der die Mühle am 10. Juli bezog, aber 6 Mispel Roggen Pacht 
geben mußte. Dessen Nachfolger im Jahre 1629, Andreas Berlin, gab wieder 
1 Mispel weniger; und eben diese Pacht von 5 Mispeln Jochim Blaurvck, von 
Podjuch, der auf besondere Empfehlung des dortigen Predigers Joachim Schulze, 
im Jahre 1630 als Pächter angenommen wurde. Diesem folgt 1631 Jochim, 
auch Michel genannt, Kaebuk, der länger, als seine Vorgänger in der Pachtung 
auf der Mühle bleibt, nämlich bis 1644, in welchem Jahre Balzer Matzdorf als 
Pächter unter den bisherigen Bedingungen eintritt. Bei der Übergabe ergab 
sich, daß bedeütende Reparaturen nothwendig wurden, 1647 übernahm Hans 
Golnow die Mühle für eine jährliche Pacht von 4 Mispel 12 Scheffel: 1652 
Christo ff Grause für 4 Mispel; 1653 Jacob Matzdorf für 3 Mispel 16 Scheffel.

Mas zu der fortschreitenden Abnahme des Pachtzinses Veranlassung gegeben, 
läßt sich aus den Acten unmittelbar nichts ersehen, die seit 1647 nicht die voll
ständigen Pachtverträge, sondern nur ein kurzes Referat vvu den getroffenen Fest
setzungen enthalten. Der haüfige Wechsel in den Personen der Pächter ergibt 
aber mittelbar einen Anhalt, weil die Pächter bei der hohen Pacht von 6 dann 
von 5 Mispeln nicht bestehen konnten, wie die von fast jedem derselben vvr- 
getragenen Klagen genugsam beweisen. Die Verpflichtung, die sie übernehmen 
mußten, das Mühlengebaüde und sämmtliche Mühlengeräthe int Stande zu halten, 
war zudem ein schwer zu tragendes Onus, und dies führte bei den krtrzen Pacht- 
perioden zwischen dem abgehenden und dem antretenden Pächter, zu weitlaüfigen 
Auseinandersetzungen die nicht immer friedsam ihre Erledigung gefunden zu haben 
scheinen. Bei der Übernahme der Pachtung von Seiten des Jacob Matzdorf 
heißt es: „Soll dem gewesenen Müller Christoph Grause vor die beiden Mühlen
steine, davon der Oberstein 11 Zoll, der Untersteht 9 V2 Zoll dick ist, 100 fl. 
geben. Vor das Haüsichen haben sie sich verglichen, gibtt ihm 18 st. davor". 
Einer der Vorgänger in der Pachtung hatte nämlich das kleine Müllerhatts aus 
seinen Mitteln erbaut, und mußte von den nachfolgenden Müllern von Pachtung 
zu Pachtung erstattet werden.

In den Acten folgt nun ein Vertrag, welcher der Sache wie des Stils und 
der Rechtschreibung wegen, wie sie vor zweihundert Jahren gebraüchlich gewesen, 
hier wörtlich ausgenommen tvird.

Im Nahmen der heylligen vmldt hochgelvbeten Dreyfaltigkeit 
Amen.

Kundt vndt zu wißen sey männiglich, Insonderheit denen am meisten daran 
gelegen, daß nach dem der Stiffts Kirchen vnndt paedagogien Mühle, bey der 
Anno 1659 vorgewesene Belagerung dieser Stadt Stettin, leyder mit eingeäßchert 
worden, der Platz auch eilte geraume Zeit wüste gelegen, Also das die Kirche 
gantz keinen Nutzen würklich dauon haben mögen, Mir vnter anderem rahtsamb 
befunden, auch deßhalb vns bemühet, vmb dieselbe wieder aufrichten, vnd den 
Platz bebauwen zu laßen, damit künfftig die Kirche Sv woll alß daß paedagoginm 
das Ihrige hinwieder dauon zugenießen haben möge vnndt vnter andern zu 
Solchem werk Meister Joachim Meueß — Bürger vndt Mühlenmeister alhier, 
belieben getragen, Solche werk anzutreten, vnndt bey vnß Sich deßhalb gebühr
lich angegeben, So haben wir auch Solchem uicht eutsein wollen, Sondern weill 
eß ein Nützlich vndt der Stiffts Kirchen vnndt paedagogio ein träglich werck der- 



Die Pädagogien-Mühle des Marienstifts. , 13

gestaldt capituliret, viuibt in nachfolgenden Puncten einen zu recht bestendigen, 
vndt unwlederrnfflichen Cvntract abgehandelt vnndt geschloßen.

Alß Nemblich von Jhrv Kvnigl. Maytt: zue Schweden, Buser allerseits 
allergnedigsten Königs; vnudt Herrn Wir verordneten Capitulares Sanct Marien 
Stiffts Kirchen vnndt paedagogij, wollen vbgemelten Meister Joachim Meueß 
zu aufbauwung der eingeüßcherten Mühlen, vnndt wohnhauß alleß das dazu 
nötige Hvllz, wie eß nahmen haben magk liefern, auch svlcheß durch der Stiffts 
Kirchen Unterthanen, oder Sonst, miss den richt Platz, ohne einigeß des Meisters 
eutgeldt, führen vndt bringen laßen, Jedoch will gedachter meister daß gahr große 
Hoch, well eß So an zu führen sehr unbequeme, für seyn geldt in der Heyden, 
auß dem größesten beschlagen laßen, vmb damit eß desto bequemer von vuß 
augeschaffet werden könne, woebey wir auch angenommen, Ihnen alle daß annoch 
vorhandene Mühlen Eysen vermüge Spécification mit bey zu liefern Jedoch weilt 
Eyserwcrk in feivr zimlich vvrdvrbcn, nimbt ISr Solcheß an, vff seine Bncosten, 
^hme zum dienligsten guht zu machen laßen, Im Bebrigen Schasset der genanter 
Meister Joachim Meueß daß andere waß zu bcni Mühlenbauw, lvie auch alles 
tvaß dazu gehörig, liefert Er vnb übergibt vnb beßen Erben, also eine ganglrechte 
Mühle vnbe fertiges; wohnhauß, Außgenommen bie Steine, So beit meister vndt 
dessen Erben ins; Künffige verbleiben.

, Dahin gegen versprechen wir hiemit vildt in Krafft dieses, daß Er, vnd 
seine Erben die Mühle, voii der Zeit aii, da sie vvllkvmlich auffgerichtet, vndt 
öffentlich gangkbar Zehen Jahr langk, mit aller Freyheit vndt gerechtigkeit, Sv 
aildete Müller best dieser Stadt haben, Ohne einige entgeldt vnndt pension, zu- 
genützen, vndt alß Sein eigen vnturbirct zugebrauchen haben Soll, Wie Wir 
Ihme den, vndt deßen Erben vor vuß vuudt vusere Succeßorcs in Officio deß 
falh wieder meuuigliches an vndt Zusprachc Eine sichere gewehr sein, vnndt 
allenthalben gebührlig euinciren wollen, dergestalt vndt also,' daß Er bey aller- 
gerechtigkeit vnndt Freyheit geschützet: vndt allenthalben dabey menteniret werden 
soll, ^vlte auch immer derzeit, Er mit Dvde ab gehen, Sollen nicht desto minder, 
^elne Erben, die Ballige Zeit der Zehn Jahr, vvlnkvmlich genießen vnndt ge
bt anchen, oder iiach derv besser beliebung Jedoch mit unsern, oder unserer Suc- 
ceßoren Borwißen, Ihre Jahr Schoren*) an Einen Ehrlichen vndt dem werck ge
wachsenen, Mich der Stiffts Kirchen anstendlich vndt nicht wider wertigen Man 
vermiethen. Svlte auch das Gott gnedig verhüten wolle durch Kriegeßgefahr: 
oder andetc vuruhe die Mühle iit wehrenden Zeh en Jahren, etwa wieder in 
vorderb vndt grundt gerathen, Sv fall dennoch Meister Joachim Meueß, vndt 
deßen^Erben, den Platz an Einen anderen vmb zu bebauweu, vor die übrigen 
>mhr Schoren, zubehandeln frey gelassen sein. Nach verstoßenen vndt bewohnten 
Zehn wahren bleibet die Mühle vnstreitig obgedachter Sanct Marien Stiffts 
Kirchen vndt dem Paedagogio, Jedoch daferne die Mühle hinferner Pachtweise 
außgethan werde, vnndt itziger Meister belieben dazu tragen mochte, Er vor 
einen andern vmb dist gebührliche Pacht, der negeste darzu sein Soll. Im übrigen 
bleiben die Mühlen Steine, wie oben erwehnet, dem Meister vndt deßen Erben.

. niederdeutsche Zeitwort „Schoren, schüren, afsclwren-' bedeutet: Durch eine Schei
dung thellen.
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Womit dieser Contrcat geschloßen, vndt haben beede theile den beneficijs 
Juris insonderheit, exceptonibus simulatj contractus roi non sic sed aliter gestae 
item enormissiinae laesionis ut et Juri dicentj : generalem renunciationem 
non vale re nisi specialis praecesserit kräfftigst renuneijret und abgesagett.

Zu mehrer Vorsicherung vndt Festerhaltuug haben wir diesen Coutract mit 
dem Kirchen In Siegell eorrobvriret, vndt mit vnsern Händen allerseits vnter- 
schriebeu, Alleß getrewlich vndt ohne gefehrde.

So geschehen in der Kvnigl. Oeconomia alhier in Alten Stettin 
Anno 1664 den 12. May.

(L. S.)
Joauu I. von Weißenfels. Godefried von Schröder. Joach. v. Lumerstedt. 

Meister Jochim Meues. Johann Bartholdi Jvachimus Maevius 
nomine uxoris. junior.

Meister Meves war des Schreibens unkundig. Sein Name ist, der Hand
schrift nach zu urtheilen, vorn Sohne geschrieben, der, im Geiste jener Zeit, seinen 
eigenen Namen latinisirte, denn er gehörte dem Gelehrten-Staude au, war er doch 
Cantor an der Stadtschule; Bartholdt, mid) ohue h geschriebeu, war des Meisters 
Nieves Schwiegersohn und bekleidete das Amt eines Kvnigl. Schwedischen Baum
schließers. *)

Der vorstehende Vertrag, wie bündig und anscheinend unanfechtbar er ab
gefaßt war, kam nicht zur Ausführung. Die 10 Freijahre, die dem Meister 
Meves zugestauden waren, müssen den Capitulsherren zu St. Marien leid ge- 
worden fein. Um sich von den Vertrage los zu machen, suchte man nach einem 
Vorwande. Als die Mühle im Jahre'1665 fix und fertig da stand, sammt dem 
Wohnhause**) warf ment dem Meister Nieves laesio ultra dimidium vor. Also 
geschah es in der Verhandlung vom 22. Mai 1665 durch deu Mund des Stifts- 
Curators, Kanzlers v. Sternbach, auf Schöuiugeu und Schillersdorf Erbherrn. 
Eingedenk des Sprüchworts: „Mit großen Herren ist nicht gut Kirschen essen", und 
eines zweiten: „Ein magerer Vergleich ist besser als ein fetter Proceß", zog 
Meister Meves erstem vor, und ließ sich, vbwol er an baaren Auslagen beim 
Ban der Mühle eine Summe vou Thlr. 161. 12 ßl. nachwies, mit 100 fl. 
und einem Contract abfinden, kraft dessen ihm die Mühle auf 4 Jahre in Pacht 
gegeben ward. Nach diesem, am Tage Simonis und Judae (28. Oct ob er) 1665 
zwischen Johannes Zanck, dem Administrator der St. Marien Stifts Kirche und 
des Pädagogiums, einer- und dem Meister Joachim Meves andrer Seits ab
geschlossener ' Pachtcontraete, begann die Pachtung mit Martini des genannten 
Jahres. Der Pächter entrichtete im ersten Jahr 3, im zweiten Jahr 3 ’/2, im 
dritten Jahr 4 und im vierten wiederum 4 Mispel Roggen Pacht. Außerdem 
mußte er 50 Thlr. als Caution hinterlegen, davon ihm aber im ersten Jahr 
20 Thlr. und in dem folgenden drei Jahren jedes Mal 10 Thlr. zurückgegebeu 
werden sollten. Es hat den Anschein, als habe man an dem Bau der Mühle 

________x____________  i
*) Die Namen Meves, Mewes, und Bartholdt, letzterer besonders in der abgekürzten 

Form Bartelt sind noch heute, 1875, in Stettin zahlreich vertreten.
** ) Die Baukosten des Mühlengebaüdes beliefen sich ans Thlr. 464. 33 ßl., die des Wohn

hauses auf Thlr. 74. 18 ßl.
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ßnr Manches zu tadeln gefunden. Muthmaßlich auf Meister Meves Antrag 
wurde die „Neüerbaute Paedagogien Windmühle norm Mühlentohr mit deren 
Pertinentien und dem Mühlenhause" von David Golnow und Jochim Heiligtag, 
(Hilligedag) beide Mühlenmeister, jener in der Krone und dieser in des Klosters 
Roßmühle, in Augenschein genommen, um über die Tüchtigkeit oder Untüchtig
keit ein Urtheil abzugeben. Dieses Urtheil fiel, zufolge des am 12. Februar 1667 
aufgenommenen Protokolls, ganz zu Gunsten des Jochim Meves ans- beide 
Meister anerkannten den Ban als durchaus tadellos und den des Müllerhauses 
als den Bedürfnisse des Bewohners vollkommen entsprechend.

Im vierten Jahre seiner Pachtung cedirte Meves, unter Genehmhaltung des 
Euratonums der St. Marienkirche und des Pädagogiums, die Mühle an Urban 
Struck, „des Königl. privelegirten Mühlen Haubtwerks in Pommern Amts- 
Mitmeister", mit dem am 10. November 1668 ein Contract auf das Jahr bis 
Martini 1669 dahin abgeschlossen wurde, daß derselbe 4 Mispel Pacht an die Ökonomie 
des Stifts abzuführen, und dem Meister Meves 40 Thl. Caution zu stellen hatte. 
In diesem neuern Pachteontraete ist nur von der Naturallieferung der stipulir- 
ten Mühlenpacht, nicht von einer Geldvergütigung des Roggens nach marktgängigem, 
etwa dem Martini-Preise des Korns, die Rede. Der Contract mit Struck, der 'in den 
Acten auf hochdeütsch Strauch genannt wird, wurde verlängert, anscheinend bis 1676 
bestimmt nach Ausweis der Acten bis 1672. Im Jahre 1675 fand eine lange 
Correspvndenz zwischen Johannes Zandt, der St. Marien Stiftskirche Administra
tor und des Löbl. Gymnasii Secretarius, und dem Kurfttrstl. Brandenbnrgschen 
Amtmann Siedemann, zu Schwedt, Statt wegen Lieferung einer Windmühlen Welle 
aus den dortigen Forsten, wozu ein geeigneter Baum in den Holzungen der 
S. Marienkirche nicht vorhanden war. Siedemann übernahrn die Lieferung und 
berechnete für den Baum, der als paffend zur Welle vou einem Himmermeister 
ansgefncht war, bis in die Oder bei Schwedt Thlr. 23. 2 gr. Von da wurde 
er auf einem Floß nach Stettin geschwemmt. Dies geschah nach Anzeige des 
rc. Siedemann am 12. May 1675, worin er sagt, daß „die abermahlen bey uns 
Eingefallene Schwedische Völker die frühere Abfertigung verhindert hätten". Als 
nun aber die Eiche in Stettin angekvmmen und näher angesehen worden war, 
ergab es sich, daß sie „inwendig gaiiz faul vnd zur Mühlenwelle gar »Mit 
tüchtig" befunden wurde; daher der Kauff seinen Bortgang nicht gewinnen könne 
lind der Zimmermeister ooii Schwedt dafür antwort werde geben müssen". Der 
Amtmann erwiederte unterm 2. Juni 1675, wie er „sich ehe'des Himmel fall als 
deßen vermuthen könne, daß seine Willfahrung, da er selbst die meisten Gelder 
dazu hergeschvßen, einen so schlechten Dank" verdienen müssen", it. s. w. Wie 
die Sache ausgeglichen, ergeben die Acten nicht.

Als im Jahre 1676 der große Kurfürst Anstalt machte Stettin, sein und 
und seines Hauses rechtmäßiges Erbe mit Gewalt zu nehmen, erließ der Gouver
neur bei Zeiten den Befehl, alle Baulichkeiten rings um die Stadt abzubrechen 
und dem Boden gleich zu machen. Dieser Befehl traf selstverstündlich ' auch die 
Windmühlen, mithin auch die Pädagogien-Mühle des Marienstifts. In der 
harten Belagerung von 1677 gingen auch die Wassermühlen auf der Klingenden 
Beeke zu Grunde. Aber gleich im Frühjahre 1678 nahmen es Bürgermeister 
und Rath, sowie die Provisoren des grauen St. Johannisklosters in die Hand 
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ihre zerstörten Bach- und Windmühlen wieder aufzubaueu, wozu auch sofort 
Anstalten getroffen wurden. Auch das Marienstift blieb mit dem Wiederaufbau 
seiner Mühle nicht zurück, wie der nachstehende Cvntraet beweist. Er lautet also:

Demnach die dem Paedagvgio hieselbst eigenthümlich zugehörige und vor
dem Mühlenthor bey der Oderburg befindlich gewesenen Wind Mühle Anno 1676 
wegen bevorstehender und erfolgter Belagerung abgebrochen werden müssen, man 
anjetzo aber für nothwendig befunden, solche, gleich bey einigen andern beschehen, 
hinwieder auffzurichten, so hat man, im Anfehn bey dem Stifte keine Geld- 
Mittel fürhauden, anff vorher ergangenen Consens Titul. Deß Hm.. Schloß- 
Hauptmanns von Podewilß, mit Meister Jochim Jahnen einen beständigen und 
unwiderruflichen Pensions Vertrag folgender gestalt getroffen und aufgerichtet.

Nemblich es wird bemeldte Windmühle in ihren gräntzen und mahlen mit 
aller Freyheit und Gerechtigkeit, fo, wie sie seine Vorfahren inne gehabt, Ihme 
M. Jochim Jahneu uff vier Jahre arrheudeweife eingethan; und, weil die ge
dachte Bedeckung abgehet, und die dazu gehörige alte Bretter nicht fürhauden 
sind*)  nimbt Jochim Jahnen an, dieselbe aus feinen eigenen Mitteln nicht allein 
herbey zu schaffen, sondern mich daß fürhandene Hollz, Stahl, Eysen und Mühlen 
Steine anst seine Unkosten, ohne jenige Wider Erstattung, an den dazu belegenen 
Mühlen Platz zu bringen, und die Mühle wider auffzurichten. Die eysernen 
Nägel zur Bedeckung und dafern etwas Weniges an Hollz, Stahl und Eysen 
fehlet, verschaffet der Mühlenmeister ohne Entgeldt, die Bicken weil sie nicht 
fürhauden, läßet das Gymnasium aufs feine Unkosten machen, und gibt sowoll 
Eysen alß Schmiedelohn. Anff solche Weise hält es dasselbe auch mit denen 
Boltzen, da sie nicht vorhanden oder zerbrochen sind. Heretwegen nimmt Jochim 
Jahnen an ein gantz neu Camrad wozu Ihm jedoch das Holtz auß dem Schot- 
winschen gehegc oder Marstorffschen Heyde gegeben wird, herbey zu schaffen und 
die Mühle auf feine Kosten jetzo sowoll alß bey seinem künfftigen Abzuje ferllg 
nndt in mahlgängigen stallde zu liefern. Zum Fundamen gibt daß Stifft die 
benötigten Mauersteine und zu der Mühle und künftigen Hanse Sechs mittel- 
mäßige Eichen, welche der Müller ans feine eigne Kosten in deß Stifts Holzungen 
hauen itiib anführen läßt. Daß Mühlen Hauß welches Er nicht größer alß 
2and üblich ist, mit deß Administrators Consens bauen muß, wird Im der Billig
keit uäch gut gethan. Waß er dazu an Holtz, Steinen, Kacheln und sonsten em 
pfanget, soll hiernegst verzeichnet werden, und gehet von diesem Werth ab.

*) Waren ohne Zweifel von den Belagerern 1*576, bezw. 1677, verbraucht worden.

Damit er aber sowoll für seine orbeit, alß auff gewandte unkosten einigen 
genieß- und Ergützlichkeit haben möge; so ist Ihm dreyjährige Freyheit (welche 
von derselben Zeit, da die Mühle gerichtet, fertig gemacht und in mahlgänglgen 
stand gebracht und da der würkliche Anfang zum mahlen gemachet, anzurechnen, 
mib ins Küufftige hierunter zu vermerken) versprochen und zugesaget, also und 
dergestalt, daß er in den Zweyen ersten Jahren dem Gymnasium gar nichts 
daß dritte vnd vierte Jahr aber die halbe Pacht, alß das 3. Jahr zwei Wispejl 
und das 4. Jahr auch zwei Wispel Roggen entrichte und liefere.

Waß in diesen 3 Jahren an den Mühlensteinen abgenutzt wird, rechnet ,chm
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das Stift nicht an, daß 4. Jahr aber muß Er es Zollweise, so hoch es im 
Laude üblich ist, mit Gelde bezahlen und erstatten.

Wenn bemeldte 4 pensions Jahre zu Ende gelaufen und der Mühlenmeister 
sich woll verhalten, auch */, Jahr vorher deßfalß ansuchung gethan, soll Er 
alß dann für andern der näßeste seyn, und mit Ihme 111116 billige Pension auffs 
neüe gehandelt werden, So muß Er auch die Malgüste mit Matten nicht über
setzen, noch die Leüte solchergestalt abschrücken. Da durch Ihn oder die feinigen 
die Mühle durch Feür oder sousien verwahrloset würde, muß Er alleu verur
sachten Schaden dem Stifte erstatten; wie Er dann so woll deshalb alß wegen 
der Pacht alle seine beweg- und unbewegliche, jetzige und zukünsftige guter hiemit 
untersetzet.

Uhrkundlich ist dieser Pensions-Vertrag in zwey gleichlautenden exemplarien, 
davon eines unter des jetzigen Admistrators undt Jochim Jahnen unterschrifft 
beym Stiffte gelassen, daß andere unter des Stiffts Jnsiegell undt beyder Con- 
trahenten plbscription dem Mühlenmeister zugestellt undt ausgefertiget worden.

So geschehen Alten Stettin den 15. May 1678.
David Braun, Administrator nipp. , Jochim Jahn.

Anno 1678 kurz vor Johanni ist die Mühle in mahlgängigen Stand ge
bracht, dergestalt, daß der Müller damahls angefangen zu mahlen. Zum Fun- 
dament der Mühle siud Ihm nur hundert stück Ziegelsteine geliefert. Zum Ofen 
seines Hauses hat er einige Kacheln empfangen. David Braun.

Der Cvntract mit Joachim Jahn wurde zum ersten Male auf 4 Jahre pro- 
longirt am 1. September 1682, und so ferner bis zum Jahre 1704 ohne daß 
die Arten weitere Verlängerungs-Dokumente enthalten. Es blieb bei der Pacht 
von 4 Mispeln oder 96 Scheffel Roggen, die, auf besondere Anweisungen des 
Süfts - Administrators an berechtigte Empfänger in Natura abgeführt wurden. 
Nur dann kam es zu einer Geldberechnung, wenn der Pächter Auslagen für 
Reparaturkosten zu liquidiren hatte, deren Erstattung dem Stifte contractmüßig 
oblag. In Fällen dieser Art w.urde der Scheffel Roggen der Regel nach mit 
12 Lßl. in Rechnung gestellt. Die Pacht war hoch im Verhältniß zu den 
Pächten, welche Jochim Thoritz und Heinrich Hack von den zwei Klostermühlen 
auf dem Turueifelde entrichteten. Diese Mühlen waren auf 3 Mispel Pacht, 
halb in Roggen, halb in Gerste, gesetzt. Ihn eben so auf Theilung des Korns 
zu setzen, war der Inhalt eines Gesuchs, welches sDt elfter Iahn am 13. Octvber 
1699 bei den Curatorium des Stifts einreichte, worauf er aber unterm 17. October 
nbschläglich beschieden wurde. Der früher so haüsige Wechsel in der Person der 
Pächter mochte theils von diesen verschuldet sein, theils mochten aber auch die 
Administratoren des Stifts ihren Antheil daran haben. So sah sich Meister 
Jahn veranlaßt, in einer an den General- Statthalter und die Regierung von 
Pommern gerichteten Vorstellung vom 30. November 1699 über den zeitigen 
Administrator des Stifts und dessen gegen ihn geübte „Chicanen" Beschwerde zu 
führen. Er sagte darin: „Nun muß Ew. Hochgräfl. Excellence undt der Kvnigl. 
Hochpreißl. Regierung ich unterthünig undt gehorsamst zu erkennen geben, daß 
ich die Mühle schon über 20 Jahr innegehabt undt viele Administratores, nembl. 
Hrn. Braun, Kvnigl. Hofgerichts-Advocaten, so noch am Leben: undt Sehl. Hrn. 
Licent. Brandten, Sehl. Hrn. Küsel, Schl. Hrn. Losten, undt letztlich Seel. Hrn.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 3
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Schack überlebet, mir aber von keinem Administrator der Schipstuhl gesetzt worden, 
wie ich leyder vom jetzigen Hrn. Administrator (A. Deyll hieß er) mit großer 
Bestürzung erfahren und vernehmen müssen". Der Bittsteller erhielt nni 6. December 
1699 einen beschwichtigenden Bescheid, worauf das früher bestandene gute Ver
hältniß zum Administrator des Stifts wieder hergestellt ward.

Im Jahre, 1700 führten die Offiziere von dem Regiment des Feldmarschalls 
Grafen v. Mellin, General-Statthalters von Ponunern, Beschwerde darüber, „daß 
die Guarnision mit Abmahlung des Magazin Korns nach denen Bürgern warten 
und biß zum Außgange des Monaths zurückgesetzt werden solle; noch unbilliger 
aber sey, daß Sie mit beiten ungeheüren großen Matten an ihrem Brotkörn 
beynahe auf die Helffte verkürzet und noch dazu ein übermäßiges praemium oder 
Mahlgeld geben muß." Die Klage war zwar gegen alle Müller um die Stadt, 
vorzugsweise aber gegen die Püdagogien-Mühle gerichtet, weshalb vom General- 
Statthalter (Graf Mellin) und der Regierung unterm 24. November 1700 eine 
abhelfende Verfügung an den Administrator Deyll erging, worin derselbe so 
angeredet wird: „Unsern Gruß zuvor. Wohl Ehrendester, und vorachtbahrer, 
vielgeliebter Freünd ".

Dieser Administrator ist es gewesen, welcher den Verkauf der Pädagogien- 
Mühle zu Erbpachtrechteu zuerst in Anlegung gebracht hat. Es geschah durch ein 
Memorial, welches er am 26. Januar 1701 einreichte, worin er die Baufälligkeit 
der nunmehr schon 40 Jahre alten Mühle, die bedeütenden Reparatur- und event. Neü- 
baukosten als Beweggründe seines Vorschlags hervvrhob. Deyll's Nachfolger im 
Amte, Administrator Braunschweig, faßte den Gedanken seit 1703 lebhaft auf inib 
brachte ihn in mehreren Vorstellungen beim Curatorium in Antrag, das ihn denn 
auch endlich am 18. Februar 1704 genehmigte. Unterzeichnet war die Verfügung 
von: Jäger, Friedrich v. Eickstedt, Henning.' Folgt hier der —

Erbkanf-Bertrag wegen der Pädagogien-Mühle des Marienstifts von 1704.

Im Namen der Heiligen und Hochgelvbten Dreifaltigkeit!

Sey hiermit Kund und zu wissen, demnach der Herr Administrator des 
hiesigen Königl. Stifts und Gymnasii Carolini Tit. Caspar Friedrich Braunschweig 
den schlechten und baufälligen Zustand der bey der Oderburg belegenen und dem 
Gymnasio zustehenden Wind Mühle, so sonst die Pädagogien Mühle genannt 
wird, gesehen und nicht nur aus denen Kirchen Registern, wie die Erhaltung 
solcher Mühle jährlich von denen aceordirten Püchten einen großen Decourtat 
verursachet, sondern auch aus dem Jnventario der Stiffts Güter und der veran
laßten Besichtigung wie solche Mühle im Fall sie nicht übern Haussen fallen 
und dem Gymnasio diese ganze Revenüe caduc machen sott, einer unumgänglichen 
Haupt Reparatur annoch dieses Jahr bedürfe, wahrgenommen, solche aber aus 
des Gymnasii und des Stiffts Mitteln jeder Zeit zu beschaffen nicht practicable 
gefunden, sondern mit Approbation der Hoch und Wohl Verordneten Herren 
Curatorum dem Stifft und Gymnasio zuträglich zu sein erachtet, solche Mühle 
umb dieselbe in guten baulichen Stand ohne des Gymnasii Kosten zu setzen 
und gleichwohl deni Stifft eine gewisse beständige jährliche Eingebung ans solchem 
Prüdio zu verschaffen auf gewisse Art und Weise erblich zu Verkauffen.
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Solchem nach dieselbe zum Verkaufs üblicher massen von den Kanzeln pro- 
clamiren lassen nnb sich der Meister Jochim Jahn zu einem Kaüffer angegeben und 
Handlung gepflogen, daß dannenher zwischen Wohlgedachten Herrn Administrator 
Braunschweiger und dem Mühlen Meister Jochim Jahnen nachfolgender Erb 
Kaufs Contract verabredet und geschlossen worden.

§ 1. Es verkauftet der Herr Administrator im Namen der St. Marien 
Stiffts Kirche und des Gymnasii Carolini benanntem Mühlen Meister Jochim 
Jahnen, dessen Haust Frauen und dero beider seits Kindern, Kinder Kindern und 
fernern Discendenten die Pädagogien Mühle in dem Stande wie sie jetzo laut 
desfalst hierbei au notirten Jnventarij beschaffen ist mit allem 'zu Behör an Ge- 
baüden, an Rädern, Mühlen Steinen, Picken, Stahl und Eisen Werk, wie auch 
mit der dazu gehörigen Wohnung und Kellern, liebst dem Genießbrauch der dabei 
zugelegten Wahrte, so lange bis die Kirche etwa da hier wieder eine Schelme 
bailen zu lassen resvlviren möchte, sambt der Gerechtigkeit des Bier Brauens 
iiiii) Brant Wein schenkens, in so weit das Stifft in possessione dieser Befugniß 
ist, wie auch der Freiheit eine kleine Roß Mühle, bei stillem Winde Grütze darauf 
zu mahlen anzubauen zu erblichen Rechte, dergestalt und also, daß er solche 
Mühle für sich und seine Erben bester Gelegenheit nach und Jure dominij utilis 
nützen und gebrauchen, auch sie mit Vorbewußt des jeder Zeit seienden Herrn 
Administratoris an andere Müller veraüßern möge, auf welchen letzter» Fall 
jedoch alle Zeit der Vorkaufs und das Näher-Recht dem Stiffte Vorbehalten 
wird, gleich wie ihui überall die Jurisdiction cum dominio di recto reserviret 
bleibet.

§ 2. Hiervor zahlt der Kaüffer Jochim Jahn alsbald bei Exradirung dieses 
Contracts baar und in ungetrennter Summe 1(K) Thaler oder 150 Gulden gang
barer Landes Münze an behandelten Kauf Gelde und verspricht danegst alle 
Jahr dem Stiffte drey Mispel Roggen an Pacht, die Helffte auf Ostern und 
die andere Helffte ans Martini sub poena paratissimae executionis zu liefern 
und abzugeben. Wie auch die Mühle au ihrem Mühl Werk und allem zu Behör 
in fertigem vollkommenen Stand, durch tüchtige Reparation und untadlichen Bau 
zu setzen und darin sie führe jeder Zeit zu erhalten und dieselbe nicht anders, 
als einen guten Hauß Wirth zustehet, zu uützen und zu gebrauchen.

£ 3. Die anzulegende Roß oder Grütz-Mühle fertigt der Kaüffer aus eigenen 
Mitteln an, ohne Zuthat der Kirchen und giebt von der Zeit an, da sie in 
brauchbaren Stande komuit loco canouis jährlich 4 Thlr. der Kirchen.

§ 4. Sollte aber der Kaüffer oder dessen Erben die Mühle nicht gebührendt 
in Acht nehmen oder dieselbe in Grundgang gerathen lassen, so behält sich das 
Stifft ansdrücklich für, die Mühle mit Absetzung des Mühlen Meisters wieder 
an sich .zu nehmen und an dem Müller inii) dessen bahresten Gütherrn nach 
billigmästiger Taxirung der Bernutzung oder des Schadens, den Regreß zu nehmen, 
Gestalt dem die Mühle sowohl als des Mühlen Meisters Güthern hiermit aus
drücklich der Kirchen jederzeit zur Hypothee gesetzt und verschrieben werden.

§ 5. Zu dem vorzunehmenden Bau gibt das Stifft anjetzo die zur Ver
fertigung des Kamm Rades bereits zugeschnittenen Dielen, wie auch andernhalb 
Mandel Bohlen, mib 6 Mandel Tischler Dielen und jederzeit hinführo die be- 
nöthigteu Eichen Bau Holz, so es in des Stiffts Holzungen zu haben, wie auch 

3*
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jährlich 2 Kletten Baume aus der sogenanndten Pfaffeu Heyde zu Splett und 
andern Behufs, welches Eichen und Kienen Holz jedoch der Mühlen Meister alle 
mahl miss seine Unkosten abstemmen und anführen läßt, nur daß Ihm, wenn 
beibriuglich, von dem Stifft eine oder andere Fuhre zu Hülf geschieht. Die 
Roß Mühle aber erbaut Er ganz aus eigenen Mitteln, wie Er denn auch alles 
Übrige was sonst zur Reparatur der Wind Mühle an Holz, Steinen, Stahl und 
Eisen ferner gehören möchte, jedes mahl aus seinen Mitteln schafft und den 
ganzen Bau von seinen Kosten führt.

§ 6. Wenn nun dem Kaüffer das dominium utile von dieser Mühle über
tragen wird, also trägt Er davon auch alle onera, so davon abzutragen und 
übernimmt denen Rechten nach alle Casus fortuites, so durch Krieges Unruhe-, 
Uugewitter oder andere Unglücksfälle, die Gott in Gnaden abwende/sich begeben 
können, und ist auf solchen Fall gehalten ohne Ruhmsath der Mühle auf seine 
Kosten nach maßgebung des § 5. wieder anzubauen. Jedoch wird das Stifft 
dem befinden nach ans solchen Fall dem Kaüfser oder dessen Erben entweder ge
wiße Frey Jahre ertheilen, oder mit der Pacht aufs gewisse Zeit modo ratio 
treffen und in die Gelegenheit nach Billigkeit sehen.

§ 7. Nachdem diese Mühle an den Kaüffer und dessen oben erwähnte Erben 
erblich verkaufst worden, so wird von denen neüen Possessvribus, so von des 
Kaüffers Deseendenten sind kein Laudemium bei Abtretung der Mühle ferner ge
fordert oder erlegt. Sollte aber die Mühle an einen Frembden, der nicht von 
des Kaüffers natürlichen Erben ist, durch Schenkung, Erbuehmuugs-Tauscheu)  
Kaufs, oder aufs andre Arth und Weise kommen, so erleget solcher 'neüer Besitzer 
der Kirche statt des Laudemium 20 st. Stettiuscher Mehrung und läßt von dem 
Stiffte sein an die Mühle erlangtes Recht confirmiren.

*

8 8. Der Kirche und dem Gymmnasio bleibt, wie oben §. 1 gesagt, das 
dominium directum und die Juris Dietivn über solche Mühle uud den darin 
wohnenden Mühlen Meister nebst seiner Familie, und wird dem Stifft hiermit 
ausdrücklich Vorbehalten, wie denn der in Abtragung der Pächte, oder in Ver
anstaltung des nöthigen und angenommenen Baues saumsehligen Mühleu Meister 
mit der Execution und respective Ejection nach oben gesetzten Maße zu ver
fahren.

§ 9. Über diesen Erb Kaufs Cvutrnct wollen beide Theile steif und fest 
halten, wie sie sich den zu dem Ende aller und jeder Einwendung, Ausflüchten, 
Sie haben Nahmen wie sie wollen, auch der Regula non valore renunciationem 
generalem nisi specialis praecesscrit künfftigster maßen begebep, auch der 
Herr Administrator der Köuigl. Regierung Confirmation darüber auszuwirken 
angenommen.

*) Ein sehr dunkler Ausdruck, wenn er als Ein Wort genommen wird, wie es nach der, 
nur noch in Abschrift vorhandener Urkunde, allerdings Fall ist; allein es ist anzunehmen, 
das; der Abschreiber das Original nicht richtig gelesen hat, und Zwei Wörter zu lesen sein 
werden: Vererbung und Tausch.

Uhrkundlich ist solcher Erb Kaufs Contract vou beiden Theilen unterschrieben 
und gewöhnlicher maßen besiegelt.

So geschehen zu Alten Stettin den 1. Märtzij 1704
(L. 8.) Braunschweig, Administrator. Jochim Jahn.
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Von Jhro Königl. Maytt, In Schweden zum Pommerschen Estât 
verordnete General Statthalter und Regierung.

Thun Kundt hiemit. Demnach Sr. Hochgräflichen Excellenz mtbt der Königl. 
Regierung, der Herr Administrator des hiesigen Königl. Stiffts zu St. Marien 
mit) Gymnasii Corolini Caspar Friedrich Braunschweig gebührendt zu erkennen 
gegeben, waß maßen Er mit Approbation der Herren Curatvren die bey der 
Oderburg belegene sogenanndte Pädagogen Windt Mühle für ein gewisses baar 
zu erlegendes Kaufs Geld, mit Behandlung jährlicher beständiger Püchte erblich 
quoad dominium utile an den Mühlen Meister Jochün Jahnen verkauffet, undt 
desfalß einen beständigen Erb-Kauff Contract aufgerichtet und geschloßen, mit 
unterthänigster gehorsamster Bitte, Wir gerührten hierin zu consentiren undt 
Unsere Confirmation darüber zu ertheilen, dem beschehenen Gesuch auch raum 
uudt stat gegeben worden; Alß consentiren im Nahmen Allerhöchstgedachter Jhro 
Königl. Maytt. Unsers allergnädigsten Königs undt Herrn Wir hiemit undt Krafft 
dieses in obigen Erbkauff, Confirmiren undt Bestätigen auch den desfalß aufge
richteten nndt in origine hieran geheffteten Erbkauff-Contract in allen seinen 
Puncten und Clansulen: Wollende daß darüber von beyden Theilen fest undt 
unverbrüglich gehalten, undt keinesweges dawider gehandelt werden solle. Jedoch 
Höchstgenannter Jhro Königl. Maytt. und sonsten Menniglicher Rechten ohne 
Schaden undt Nachtheil.

Uyrkuudlich der hierunter gesüßten eigenhändigen Supscription und für ge
druckten General Gouvernements Jnsiegels. Signatum Stettin den 19. Juny 1704.

Mellin. (L. 8.)
Müller v. d. Lühue. Klinkowström. Jäger. Schwellenberg 

L. Lillieström.
Confirmation des Erbkauff Coutracts wegen der Pädagogen Mühle.

Dem Contract ist das „Inventarium über die Pädagogen Mühle wie beym 
Berkanff befunden" beigelegt. Die Beschreibung schildert den Zustand des 
Mühlengebaüdes als im höchsten Grade desolat. Des Müllers Wohnung, die er 
von seinen Mitteln erbaut hat, und daher ihm eigenthümlich gehört, ist von
5 Gebinden und ein Stockwerk hoch, in Holz geleimt, das Holz ist Tanger, die
Plathen sind verfault, das Dach ist vom Winde ganz ruinirt. In dem Hanse 
ist eine Stube, eine Kammer, eine Küche und ein Stall. Das Haus mit dem
Stall ist 44 Schuh laug und mit der Abseite 32 Schuh breit. Der Mühlen
platz, auf dem Mühle und Haus stehen, ist nach der Westseite 225, nach der 
Südseite 148, nach der Ostseite 205 und nach der Nordseite 158 Schuh lang. 
An den Seiten der Mühle liegt Südwärts eine Wurth, worauf ehedem die 
Kirchen Scheüne gestanden, ist 215 Schuhe laug und gegen die Mühle hin 89, 
Stadtwürts aber 92 Schuhe lang.

Die Acten überspringen einen Zeitraum von 9 Jahren, während dessen sie 
von der Pädagogien-Mühle nichts berichten. Man erfährt aber aus den ferneren 
Verhandlungen, daß Jochim Jahn in der Zwischenzeit 1710 gestorben ist mit 
Hinterlassung einer Wittwe und von vier Kindern, eines Sohns Martin Jahn 
und drei Töchter: Liesbeth, Ehefrau des Martin Heineivald. Catharine, welche 
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an den f Schiffer David Peter verheirathet gewesen, uni) Dorothea, Ehefrau des 
Erdmann Strauch oder Struck. Martiu Jahn übernahm den Betrieb im Namen 
seiner Miterben.

Die Acten beginnen wieder mit einer Nachweisung d. d. Stettin, den 29. Decem
ber 1713^ worin der Stadtzimmermeister Johann Hohn beschleinigt, „was Meister 
Martin Jahr: an Holz gebraucht, um die Windmühle wieder aufzubauen, welche 
die Mnscowiter abgebrand haben." Dies war bei der Invasion im Jahre 1711 
geschehen, bei welcher Gelegenheit auch 2 Wispel Pachtkorn, das sich auf der Mühle 
befaild, zu Gruude ging. Der Stifts-Administrator reichte diese Nachweisung am 
10. Januar 1714 bei dem General-Statthalter und der Regierung mit der Bitte 
ein, den Jahnschen Erben das benöthigte Holz aus landesherrlichen Forsten, in
sonderheit aus der Jasenitzscheu Heide zu bewilligen. Der Bescheid vom 22. Januar 
1714 — unterzeichnet von dem General-Major Stuart, der au des Feldmarschalls, 
Grafen Mellin, Stelle getreten war — lehnte den Antrag ab, weil in der namhaft 
gemachten Heide kein Eichenholz entbehrlich sei. Habe die Stiftskirche und das 
Gymnasium Carolinum keine Mittel zur Wiedererrichtung der Mühle, so möge 
Administrator Braunschweig dieserhalb mit einem Müller, wie an andern Orten 
geschehen sei, contrahiren. Erneuerte Vorstelluugen des Administrators hatten 
denselben ablehnenden Bescheid vom 19. Februar und 11. April 1714 zur Folge, 
bet- letztere dahin lautend, „daß, da Jhro Königl. Maytt. Holzungen zum Wieder
anbau der (vou den Moskowito-Saxonischen Kriegsvolke zerstörten) Ämter und 
abgebrannten Städte überaus sehr angegriffen werden müssen, die Königl. Re
gierung nichtverantwortlich halten könne, zur Aufbauung einer Windmühle, wo
raus Jhro Köuigl. Maytt. und das Publikum nichts zu genießen 'haben, freyes 
Eichen- oder ander Holtz zu assigniren."

Unter diesen Umstünden mußte sich Martin Jahn entschließen, die Mühle 
auf seine und seiner Miterben Kosten, ohne Beihülfe von Seiten des Stifts oder 
der Landes-Regierung, auf die er auch imd) § 6 des Contracté keinen rechtlichen 
Anspruch erheben konnte, wieder aufzubauen. Zu dem Ende traf er am 28. Mürz 
1715 mit dem Zimmermeister Hans Kemmerling — (die Nachkommen schreiben 
ihren Namen mit ä) — ein Abkommen, kraft dessen dieser den Ban der Mühle 
übernahm und denselben im Laufe des Sommers zu Stande brachte. Man 
ersieht aber aus dem Berlauf der Acten, daß gleich nach Abschluß des Contracts 
Martin Jahn Alleineigenthümer der Mühle geworden, derselbe aber nicht im 
Stande gewesen ist, den Bau auszuführen, dieser vielmehr von Erdmann Stranch 
oder Struck, dem Schwager Martin's, bestritten worden ist, welchem die Mühle 
kaliflich überlassen worden war. Zu dessen Gunsten trug der Stifts-Administra
tor, nunmehr Brunnemann, bei der „von Seiner Königl. Maytt. in Preüßen 
znr Stettinschen St. Marien Stiffts Kirchen Hoch- und Wvllverordnete Herren 
Curatores (Regierungs-, Kammer- und Landrüthe)" darauf an, demselben, mit 
Rücksicht auf deu Schlußsatz in § 6 des Erbkauf-Bertrages von 1704, drei 
Freijahre zu bewilligen, was durch Verfügung vorn 29. Juli 1717 genehmigt 
wurde.

Es folgen in den Acten Auseinandersetzungen der Jochim Jahnschen Erben, 
woraus sich ergibt, daß Erdmann Struck die Mühle für 400 Thlr. übernommen 
hat. Es entspinnen sich aus der Erbauseinandersetzung Streitigkeiten, die sich 
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bis in das Jahr 1719 fortspinnen, wegen ihrer rein privativen Natur aber hier 
übergangen werden können.

Die Moskowitischen Kriegsvölker, nachdem sie den westlichen Theil der 
Stadt Stettin in Grund und Boden geschossen hatten, begannen am 16. October 
1713 ihren Abzug nach Polen. Nunmehr trat König Friedrich Wilhelm I. in 
die Rechte, welche der Schwedter Sequestrations-Vertrag vom 22. Juni 1713 
ihm beigelegt hatte. Sein Recht erstreckte sich über ganz Westpommern und 
dessen Hauptstadt Stettin, doch ließ der König alle schwedischen Behörden in 
ihrem Wirkungskreise bestehen und beschränkte sich der Hauptsache nach auf Hand- 
habung der erforderlichen militairischen Maßregeln zum Schutz des Laudes." So 
lange Carl XII lebte, war an Frieden und eine förmliche Abtretung der sequestrir- 
ten Landschaften an Prüßen nicht zu denken, nach seinem, am 11. December 1718 
vor der Festnng Friedrichshall, im südlichen Theil von Norwegen, durch eine 
dänische Kugel erfolgten Tode gelang dies aber bald. Die Präliminar-Punkte 
des mit Schweden abzuschließenden Friedens wnrden am 18/29. August 1719 
unterzeichnet.

Von diesem Tage an hielt sich Friedrich Wilhelm I. für befugt, alle Rechte 
der Souverainetüt über Sein Ihm und Seinem beiden Vorfahren auf dem 
Throne „so lange vorenthaltenen Pommersches Erbe auszuüben. Als eminenter 
Staats-Okouvm richtete der König sein Augenmerk zunächst auf das Abgabeu- 
wesen, das Er zwar einstweileu in dem Zustande beließ, den Er vorfand, aber 
die , strengste Handhabung der von Seiten der schwedischen Administration in 
Accise- Sachen erlassenen Gesetze und Verordnungen anbefahl. Davon wurde 
auch die Püdagvgieu-Mühle betroffen. Man ersieht dies aus einem Protokoll 
vom 19. October 1719, ohne daß sich erkennen läßt, wo und von welcher Be
hörde es mlfgenommen ist. Das Protokoll enthält ein Colloqinm zwischen dem 
Administrator des Marienstifts, der nnnmehr Tham heißt, nnd einem Steüerrath, 
Namens Krüger. Letzterer wollte der Pädagogien-Mühle wegen der von ihrem 
Besitzer betriebenen Bierbranerei, anßer der Steiler von jährlich 64 Thlr., wo
mit sie schon belastet war, noch mit einer Quartal-Accife von monatlich 3 Thlr., 
mithin von 36 Thlr. int Jahr belegen. Vergebens bezog sich Administrator 
Tham im Interesse des Pädagogien-Müllers ans den, durch die vorige Landes
herrschaft genehmigten nnd bestätigten Erbkanf-Vertrag von 1704; er mußte end
lich doch der Gewalt der neü sich gestaltenden Verhältnisse weichen uni) znletzt 
froh fein, von der Forderung des Steüerraths Krüger etwas abdingen zn können. 
Am Schlüsse des Protokolls steht folgender Vermerk: — „Diese Sache ist zwischen 
beyden Theilen dergestalt gütlich beigelegt, daß der Pädagogien Müller, außer 
der, dem platten Lande beizntragenden Qnartal Accise, nnnmehro von Michaelis 
1719 an zur Stettiuscheu Accise Casse quartaliter 7 Thlr. vvrs Bierbraueu erlegt, 
wenn er aber resolviret, Branntwein zu brennen, giebet er quartaliter 1 Thlr. 
mehr." Es ist daran zu erinnern, daß der Erbkanf-Vertrag in § 1 nicht vom 
Branntwein Brennen spricht, sondern nur vom Branntwein-Ausschank.

Eine große Gefahr, ihre Selbständigkeit zn verlieren, drohte der Pädagogieu- 
Mühle, als König Friedrich Wilhelm 1. bei der Verwaltung Seiner Domaincn 
das System der General-Verpachtungen eingeführt hatte. Es gehörten dazll auch 
die laudesherrlichen Mühlen. Der erste der General-Pächter der Ämter Stettin und Jaf e- 
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nitz, der Kriegs- itub Domainenrath Winkelmann, hatte es angemessen gehalten int 
Interesse der Königl. Domainenkasse — wie auch wol in dem seines Privatsäckels, 
— auch die Pädagogien-Mühle so wie die dem Johanniskloster gehörigen, auf dem 
Turneifelde stehenden Windmühlen, in den Bereich seiner Generalpachtung zu 
ziehen. Winkelmann hatte, anscheinend in einer Jntmediat-Eingabe, das Einziehen 
der gedachten drei Mühlen vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit, vielleicht auch 
auf einen sehr morschen Rechtsboden sich wagend, so plausible dargestellt, daß 
der König ■. kaum Anstand nehmen konnte, das Project zu genehmigen, iinb auf 
eine dagegen wie es scheint von der Pommerschen Kriegs- inib Domainenkammer 
erhobenen, Remonstration mittelst Cabinets-Erlasses d. d. Berlin, bett 7. Juli 
1725 zur Resolution ertheilte: „daß wenn bemeldte General-Pächter sich beständig 
erklären etttweder den Müller, wofern er sich billig handeln fassen würde bez. zu 
behalten, oder allenfalls ihm eine andere Mühle einzugeben, ihnen solch 3 Winb- 
mühlen miss die Cvndiliones worauff der Müller selbige gepachtet hat, gleichfalls 
Pachtweise eingeraümt werden solle". Der Stiftsadminstratvr setzte hierauf das 
Rechtsverhältniß der Pädagogien-Mühle näher auseinander, in Folge dessen der 
König das Project Seines Generalpächters Winkelmann fallen ließ, der sich da
für nach Jahr und Tag an dem Erbmüller Erdmann Struck dadurch gleichsam 
zu rächen suchte, daß er demselben durch die Accise-Behörde das Mahlen von 
Malz und Branntwein-Schrot bei Strafe der Confiscation verbieten wollte, 
was aber auf eilte Vorstellung des Stifts-Administrators vom 22. Mai 1728 
unterblieb.

Meister Struck hatte eine Tochter, Vornamens Friederike, die an den Schiffer 
Friedrich Steckling, Eigenthümer eines Schiffs, „Jungfer Elisabeth" genannt, ver- 
heirathet war. Struck trat die Pädagogien-Mühle im Jahre 1745 an die gedachte 
Tochter und deren Ehemann, gegen ein nicht nahmhaft gemachtes Kaufgeld, ab. 
Als aber der Schiffer Steckling int Sommer 1745 plötzlich mit Tode abging, 
mußte Struck den Betrieb der Mühle int Namen seiner Tochter, der verwittweten 
Steckling, uüeder übernehmen. Dabei ergab es sich, daß er wie vor Jahren, 
abermals mit der Accise-Behörde in Conflict geriet!). Es handelte sich wiederum 
ums Bierbrauen das auf der Pädagogien-Mühle nitmnehr nicht blos zum Hans- 
trunk, sondern auch zum Ausschank betrieben wurde. Täglich waren Biergüste 
in der Mühle, insonderheit aber Sonntags und Montags so viele, daß Frau 
Steckling, die den Ausschank besorgte, nicht Krüge genug — heüte würde man 
Seidel sagen, anschaffen konnte. Dies wurde auf die Denunciatioit des Nuntius 
vom Brau-Directorium bei diesem übel vermerkt. Das Directvrinm erließ unterm 
16. September 1745 an das Stifts Kirchen Gericht in Subsidio Juris die Re
quisition : „des Müllers Stecklings Wittwe das Brauen zum Schank, weil sie 
dazu kein Recht hat, zu inhibiren, und ihr zu befehlen, das Bier zum Ausschank 
von einem der städtischen Brauer, die sich der Brauer-Gilde verwandt gemachet, 
zu nehmen, und ist davon Relatio ad acta zu bringen". Ob Letzteres geschehen 
ist nicht ersichtlich. In einer Vorstellung aber, welche Meister Struck in derselben 
Angelegenheit unterm 31. Januar 1746 an das Curatorium des Marienstifts 
richtete, kommt zum ersten Mal die Bestimmung vor daß die dem Sliste zu 
erlegende Mühlenpacht von jährlich 3 Mispeln Roggen, auch in Gelde 
mit 50 Thlr. abgeführt werden könne. Ob über die event. Verwandlung
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der Naturalpacht in Geldpacht von dem angeführten Betrage, der noch heüte, 
1875, vom Marienstift erhoben wird, ein besonderer Vertrag abgeschlossen worden, 
ist aus den vorliegenden Arten nicht ersichtlich. Weiter unten ein Mehrers iiber 
die Geldpacht.

Bald nach jenen Vorgängen legte Meister Struck beit Betrieb der Mühle 
nieder. Seine Tochter die verwittwete Schiffer Steckling, sah sich nun veranlaßt, 
die Pädagogicn-Mühle an den Mühlenmeister Christian Köhler zu verpachten. 
Der Coutraet wurde am 21. October 1746 abgeschlossen. Pachtzeit von Michaelis 
1746 bis dahin 1752 (§ 1) Pachtzins jährlich 190 Thlr. (§ 2). Die Grund
pacht an die Marien - Stiftskirche, das Quartalgeld an die Königl. Acciskasse, 
desgleichen den Service entrichtet die Verpächterin allein (§ 8). Im § 6 hatte 
der Pächter die Verpflichtung übernommen, der Verpächterin eine Caution von 
300 Thlr. zustellen. Drei Jahre nachher war er auf diese Caution noch 
100 Thlr. rückständig, was Seitens der Wittwe Steckling zu einer Klage beim 
Stiftskirchen-Gericht führte die am 18. Februar 1749 durch Vergleich erledigt 
wurde. Stifts-Administrator war jetzt Walter. Die beständigen Verdrießlich
keiten aber, welche die Wittwe Steckling mit ihrem Pächter hatte, sodann aber 
auch die Rücksicht auf die starke Concurreuz, welche die vielen neuen Mühlen 
machten, deren von Jahr zu Jahr mehr in der Gegend angelegt wurden, wie 
denn eben jetzt schon wieder zwei in Vorschlag waren, nämlich bei den Amts
dörfern Bredow und Grabow*),  brachten die Besitzerin der Pädagogien Mühle 
zu dem Entschluß, dieselbe zu verkaufen. Das Rechtsverhültniß zwischen der 
Wittwe Steckling und ihrem Vater, deut alteu Mühlcumeister Erdmauu Struck, 
mit Bezug auf den Besitz der Mühle, muß ein ganz eigenthümliches gewesen sein, 
denn nicht allein, daß die Tochter des Cvnsenses Ihres Vaters zum Verkaufe 
bedurfte, so stellte er auch selbständig, ohne Vvrwissen der Tochter, unterm 
12. Juli 1749 bei den Curatoren des Atarienstifts einen Antrag, der, versteht 
man die ziemlich confus abgefaßte Vorstelluug recht, darauf hinaus lief, daß das 
Stift die Mühle für einen Kaufpreis von 1400 Thlr. zurückkaufen möge. Das 
Kapital solle ihm nicht ausgezahlt werden, sondern mit den 1000 Thlr., welche 
er der Kirche dargeliehen, für ewige Zeiten beim Marieustift stehen bleiben,- das 
nur die Interessen von dem Gesammtkapital der 2400 Thlr. seinen Kindern 
und Kindeskindern alljährlich auszuzahlen habe, wogegen diese der Kirche für die 
Mühe der Verwaltung ein Douceur, über desseu Betrag mau sich vergleichen 
müsse, zu bewilligen hätten, Dieser Antrag wurde im Schonße der Curatoriums 
zwar erördert, ihn aber keine Folge gegeben.

*) Die Grabowsche Windmühle, welche wirklich gebaut, aber 1813 bei der Einschließung 
Stettins zerstört wurde, von der man jedoch 1816 noch einige Überreste sah, stand sehr wahr 
scheinlich neben dem Toepfferschen Park auf dem Scheitel des Wiesenthalschen Garten-Grundstücks, 
wo jetzt eine wohnlich eingerichtete hölzerne Baracke steht. Das Grundstück hat zwei Ein 
gänge, oben in der Birkenstraße von Grabow mit der Polizei Nr. 7, unten in der Langen 
straße mit der Nr. 75.

**) Der vollständige Titel dieses damaligen General-Anzeigers lautete wie folgt: „Unter 
Sr. Königl. Majestät in Preüßen p. p. Unsers allergnädigsten Königs und Herrn allergnädig

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 4

Am 26. Julius 1749 war in Nr. 30 der „Wvchentlich-Stettiuscheu Frag- 
und Anzeigungs-Nachrichten" **)  folgende Anzeige zu lesen. —
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„Es ist Meister Erdmann Strnck willens, seine sogenannte Pädagogen- 
Mühle an den Meistbietenden zu verkaufen; und können sich die Kaüfer den 
28. August c. bei dem Marien Stifts-Kirchen-Gericht melden und Handlung 
pflegen". '

Also war Struck uvch immer, Eigeuthürner der Mühle und der frühere Ber
kans derselben an seine Tochter und deren Ehemann, den Schiffer Steckling, wol 
nur zum Scheiu geschloffen, und doch erschien die Wittwe Steckling in dem Lici- 
tations-Termine, welcher angezeigter Maßen am 28. August 1749 in dem St. 
Marien Stifts-Kirchen Gericht abgehalten wurde.

Es waren mehrere Kaufliebhaber erschienen. Das erste Gebot war 900 Thlr. 
von dem Pächter der Pädagogien-Mühle, Köhler abgegeben; ihm folgte ein 
Bäcker, Namens Hebbe, mit 1000 Thlr., dann der Procurator Neeberg, der 
1010 Thlr. bot, jedoch mit der Reservation, daß der Müller Struck Zeitlebens 
in der Mühle verbleiben soll. Das 4. Gebot war 1020 Thlr., abgegeben von 
dem Müller Martin Friedemann, von der Krone, dieser dem Johanniskloster 
gehörige Mühle, welche auf der Westseite der Pädagogien-Mühle deren unmittel
bare Nachbarin war. Es folgten Gebote von noch anderen Kaüfern. Im Ganzen 
wurden 32 Gebote abgegeben, das vorletzte gab Friedemann mit 1510 Thlr. ab, 
das letzte aber mit 1515 Thlr. der Prokurator Reeberg, der als plus li ci tuns auf 
Ertheilung des Zuschlags antrug. Ob der Zuschlag vom St. Marien Stifts- 
Kirchen Gericht wirklich ausgesprochen worden ist, besagen die Acten nicht, wahr
scheinlich unterblieb es, denn es lag auf der Hand, daß der Prokurator nur als 
Beauftragter des alten Struck mitgebvten hatte, und die Licitation von diesem, 
muthmaßlich im Einverstündniß mit feiner Tochter, der Wittwe Steckling, nur 
znm Schein eingefüdelt worden war, nm dem Curatorium des Marienstifts gegen
über, das seinem Anträge wegen Ankaufs der Mühle für 1400 Thlr. keine Folge 
gegeben hatte, einen möglichst hohen, wenn auch illusorischen Kaufpreis zu er
zielen. Struck, der alte Schlaukopf blieb auf der Püdagogien-Mühle ruhig sitzen, 
in Erwartung der Dinge, die da kommen würden, in Erwartung eines Kaüfers, 
der recht viel für die Mühle bieten werde. Und er taüschte sich nicht, es war 
noch nicht ein Jahr verflossen, und es bot sich die Gelegenheit zum Vortheilhaften 
Verkauf, wie der nachstehende Contract nachweiset: —

Kund und zu wissen sey hiemit, daß unten gesetztem dato zwischen dem 
Müllermeister Erdmann Struck, Verkaüfferu, eines und dem Müllermeister Johann

sten Approbation und auf Dero specialen Befehl. Wöchentlich - Stettinfche Frag- und 
Anzeigungs-Nachrichten, (darüber der Preußische Adler als Wappenschild) voraus zu er 
sehen: Was an beweg- und unbeweglichen Gütern, sowohl inn- als außerhalb der Stadt zu 
kaufen und verkaufen; ingleichen was für Sachen zu verleihen, zu lehnen, zu verspielen vor 
kommen, verlohren, gefunden oder gestohlen worden; diesen werden sodann angefüget diejenigen 
Personen, welche entweder Geld lehnen oder ausleihen wollen, Bedienung oder Arbeit suchen, 
oder auch selbige zu vergeben haben; ferner eine Spécification aller zu Stettin Copulirtcn 
wie auch angekommene Fremden p. P. zuletzt findet sich die Bier- Brod- und Fleisch-laxe, 
nebst den marktgängigen Preis der Wolle und des Getreides in Bor- und Hinter-Pommern, 
wie auch die Designation aller abgegangencr und angekommenen Schiffe". Das Blatt war 
in 4 mit sehr kleiner Schrift gedruckt, erschien jeden Sonnabend in l1/^ auch 2 Bogen. Jede 
Nr. war in Stettin und bei allen Pommerschen Postämtern für 1 Gr. zu bekommen.
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Martin Stuhr, Kaüffern, andern theilß nachfolgender Kauff-Contract verabredet 
und geschlossen worden.

1. Es verkauffet gedachter Meister Erdmann Struck seine so genanndte 
Pädagogien Mühle cum pertinentiis an den Müllermeister Johann Martm 
Stuhr um und vor Zwei Tausend Fünff Hundert Thlr. Erb- und Eigen
thümlich, solcher gestalt, daß der Kaüffer damit nach Gutdünken und Belieben 
alß sein proper eigen Schalten und walten und selbige gebrauchen könne.

2. Die Abtretung und völlige Einraüumng derselben geschieht auf Johanni c. 
da dann das Kaufs pretium baar erleget, oder Zinsbahr darausf cum reservato 
dominio jedoch absque pcriculo bestätiget wird, jedoch letzteres dergestalt daß 
Kaüffer solches Land üblich verzinsen und nach vorhergegangener Resignation 
von V4 Jahr die Gelder wenigstens in 2 Terminen abgezahlt.

3. Was die St. Marien Stiffts-Kirche an Pächten davon zu fordern hat 
muß der itcüe Eigenthümer derselben entrichten, wie er sich denn auch gefallen 
läßt, daß wenn gedachte Kirche das näher Recht exerciren wollte, solche ohne 
Wieder Rede oder zu fordernden Indemnisation ihr zu überlassen.

4. Die Mühle wird ihm vor: allen Schulden frey und franc gelieffert, auch 
deshalb die eviviction überall rechtlicher Art nach versprochen.

5. Die zur Mühle gehörige Brieffschaften werden dem Kaüffer bey der 
Tradition gebührend nebst' dem Contract von der Kirche und demselben ange
hängten Inventario überlieffert und er überall in des jetzigen Eigenthümers und 
Ber'kaüffers Rechte gesetzt. , ~ c

6. Die Vor- und Ablassung bei der St. Marien Stiffts-Kirche besorget 
Verkaüffer anff seine Kosten, und träget auch bis Johanni c. die Pächte und 
übrige onera ab, ohne daß Kaüffer dazu in geringsten concurriren dürfe.

7. Sollte aber der Kaüffer sich einmahl entschließen, die Mühle wieder zu 
verkauffen, so reserviret Verkaüffer vor sich und seine Erben sich das näher 
Recht und zwar dergestalt, daß er das Kauf pretium, so hoch es durch den un
verstellten Bot eines andern determiniret wird, wiederum in 2 Terminen zahlen 
darff, auch ihm weder von Melioration noch sonst Rechnung zu machen ist.

8. Beyde Theile entsagen sich aller Wieder diesen Verkauff ihneu auf eut 
ober andere Art so ivohl überhaupt alß inbesvndere zu Statten kommende Rechts- 
behelsfen,.. besonders der Allsflucht der Verletzung unter oder über der Hälffte, 
listiger Überredilng und wie sie sonst Rahmen haben mögen, erdacht sind, oder 
noch erdacht werdet! können.

Zu mehrerer Uhrkutid dessen, dieser Contract von beyden Theilen unter
schrieben und besiegelt worden.

Sv geschehen. Stettin den 28. Aprill 1750.
(L. 8.) Erdmann Struck. (L. 8.) Johann Martin Stuhr.

Struck reichte dell Coutract am 10. Juni 1750 bei den Curatoren des 
Marienstifts ein, worauf au demselbeu Tage folgender Bescheid erging: — "Die 
Kirche begiebet sich vor dieses mahl, jedoch citra praejudicium des Juris 
protimiseos und wird terminus zur Vor- und Ablaßung auf den 22. Jliny 
hiermit angesetzt und ist selbiger durch die Intelligenz gehörig zu notificiren".

Die Vor- und Ablassung fand in den dazu anberaumten Termine vor dem 
4*
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St. Marien Stifts-Kirchen Gerichte Statt. Weil der Käufer der Pädagvgien- 
Mühle nicht zur Jahuschen Sippschaft gehörte, sondern ein Fremder war, so' trat 
der in § 7 des Erbkauf-Vertrages von 1704 vorbehaltene Bestimmung wegen 
des Laudemiums von 20 fl. in Kraft, das von dem re. Stuhr im Termine selbst 
erlegt wurde.

Stuhr konnte indessen nicht sogleich in den Besitz der von ihm erkauften 
Pädagogien Mühle treten. Köhler, der Pächter derselben, wollte vor Ablauf 
seines Michaelis 1752 endigenden Cvntraets nicht raümen. Es kam zum Prozeß, 
worin er die Ansicht geltend machte, daß die Transaction zwischen Struck und 
Stuhr nur ein Scheinkauf sei, denu zu einem wirklichen Verkauf der Mühle 
fehle dem Struck alle Berechtigung, weil nicht er, sondern seine Tochter Marie 
Elisabeth, (oben S. 24 Friederike genannt), verwittwete Steckling, die Mühle 
besitze; Struck solle eidlich erhärten, daß der Verkauf der Mühle nicht blos 
zum Schein, sondern in der Wirklichkeit zu Staude gekommen sei. Das Er
gebniß der proceßualischen Verhandlungen war nachstehende Entscheidung des 
St. Marien Stifts-Kirchen Gerichts.

Auf vorgewesenes Verhör und geschlossene Sätze in Sachen des Müllers 
Köhler contra die Wittwe Stecklingen und den Müller Stuhr ergehet hiemit zum 
Bescheid:

Weil die Wittwe Stecklingen nicht, sondern ihr Vater, der Müller Struck 
die Mühle qu. verkauft hat, auch die acta judicialia besagen daß die Wittwe 
Stecklingen niemals domina der Mühle geworden, so wird Extrahent 
mit seiner Action wider dieselbe abgewiesen, mib da bekanntem Rechte nach Kauf 
Miete bricht, und dieses eben beu Effect haben muß, baß ber Mieter bas ge
mietete Immobile auch außer ber im Contract vorgeschriebeuen Zeit raümen 
muß, so ist Extrahent, wenn ber Müller Struck in termino den 27. hujus eid
lich erhärtet:

Daß der Kaufcontract mit dem Müller Stuhr seine Richtigkeit habe 
mib er biesem bie Mühle wirklich überlassen wolle,

zumal er selbst, baß bie Resignatiou ben 5. Juni er. schon geschehen, nicht 
in Abrebe sein könne, die Mühle binnen 14 Tagen sub poena ejectionis, welche 
sogleich veranlaßt werden soll, zu raümen schuldig; jedoch bleibt seine actio 
ratione damni et interesse in separate auszufüren unbenommen.

Publicatum Stettin, den 22. Juli 1750.
In dem am 27. Juli 1750 von dem Stifts-Administrator Walter und 

Condministrator Maschow abgehaltenen Termine zur Abnahme des dem Mühlen
meister Struck auferlegten Eides erklärte Kohler, daß er Strücken den Eid er
lassen wolle, sich auch aller Ansprüche sowol an einen als den andern ratione 
damni et intéressé begeben, wenn Struck als Verkaüfer den Kaüfer Stuhr da
hin disponiren wolle ihn bis Michaelis in dem Besitz der Mühle zu lassen. 
Meister Struck gab dazn seine Bereitwilligkeit zu erkennen unter der Maßgabe, 
daß Köhler a dato 6 Wochen annvch in der Mühle ruhig sitzen bleiben könne, 
alsdann aber ohne allen Widerspruch die Mühle dem Kaüfer, Meister Stuhr, 
einraümen müsse. Dies gelobte Kohler, indem er Strucks Anerbieten zur Ver
mittlung bei Stuhr wegen längern Verbleibens auf der Mühle dankbar annahm 
und . versprach inskünftige mit seinen Nachbarn in Ruhe und Frieden zu leben.
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Von hier ab sind im Archiv des Marienstifts über die Pädagogieu-Mühle 
mir fragmentarische Nachrichten vorhanden, welche Zustände zum Gegenstände 
haben, die 20 Jahre nach jenen Vorgängen spielen, in ihrem ersten Theil aber, 
wegen ihrer Lückenhaftigkeit nicht recht verständlich sind. Sie beginnen mit einem 
Erkenntniß des St. Marienstifts-Kirchèn-Gericht, welches also lautet: —

In Sachen der Wittwe Stecklingen und Concreditoren an einem entgegen 
und wider den Müller Lohsen am andern Theil, ergehet auf erfolgte Subhastation 
der sogenannten Pädagogien Mühle und Citationis Creditorum hierdurch zum 
Bescheid: — daß nunmehr» Creditores und alle diejenigen, welche an die snb- 
hastirte Mühle cum pertinentiis eine Ansprache es sey ex quocunque capite vel 
causa es wolle, zu haben vermeynen wogten, sich aber in terminis praefixis 
damit nicht gemeldet, von der Mühle und dem Pretio auf immer abzuweisen 
und mit ihren Forderungen zu praecludiren, solche auch dem Müller Stuhr als 
Meistbiethenden vor das Geboth der 1080 Thlr. zu addiciren, und zuzuschlagen, 
jedoch, daß der St. Marien Stifts Kirche bey künftigen Veraüßerungen das 
Näherrecht Vorbehalten bleibe auch Kaüffer die auf der Mühle radicirte Pacht 
künftig mit 64 Scheffeln 14 Metzen Roggen in natura statt der bisherigen 
50 Thlr. in Gelde abführen, auch das festgesetzte Aufzugsgeld außer dem Pretio 
der Kirche erlegen muß: wie er denn das Kauff-Geld in termine den 5. October er. 
in jetzigen guten Kvnigl. Preüß. Silber Courant Gelde baar einzubringen und 
zu bezahlen hat, alsdann er sofort in den Besitz der erstandenen Mühle gesetzet, 
und ihm solche Erb und eigenthümlich übergeben werden soll. Sv viel diejenigen 
Creditores, welche sich mit ihren Forderungen gemeldet haben befrist; so wird 
die Erkenntniß darüber und deren Classification bis dahin ausgesetzet, daß des 
Débitons communis Müller Lohsen bereits inventirtes Vieh und Effecten durch 
die Auction zu Gelde gemacht seyn und sich beurtheilen lassen wird, ob und in 
wiefern das Vermögen zur Befriedigung aller Creditoren zureichet. Publ. Stettin 
im St. Marien Stifts Kirchen Gericht den 9. September 1769.

(L. 8.) Löper.
Das Laudemium oder Aufzugsgeld zahlte der neüe Besitzer der Mühle am 

2. Januar 1770 mit 13 Thlr. 8 Gr. bei der Marienstifts-Kasse ein.
In einer Vorstellung ohne Datum bat Stuhr den Stifts-Administrator 

Hofrath Herr*)  um Mittheilung des Contracté, welchen das Stift mit dem ersten 
Erbmüller geschlossen, um beurtheilen zu können, was für Gerechtigkeiten bei der 
Mühle seien, und welche Obliegenheiten er zu erfüllen habe. Der am 15. December 
1770 ertheilte Bescheid lautete dahin, daß Supplikant sich bei dem in Händen 
habenden Adjudications-Bescheide zu beruhigen habe, zum Überfluß aber werde 

*) In Folge des großen Adelsschubs von 1787 trug der Marienstifts-Administrator auch 
Land-Syudicus, Hofrath Friedrich Wilhelm Herr auf Anerkennung und Erneuerung des Adels 
seiner Vorfahren an, was vom Könige Friedrich Wilhelm II. von Preußen mittelst Diploms 
vom 29. October 1787 bewilligt wurde. Er hinterließ zwei Söhne, davon der ältere vor 1806 
im Infanterie-Regiment v. Treskow und nach 1815 als Hauptmann im 7. Rheinischen Land
wehr-Regiment stand; der jüngere lebte als Regierungsrath und Justitiarius beim Oberbergamt 
für die Brandenburg-Preüßischen Provinzen, zugleich Justiz-Commissarius (Rechtsanwalt) und 
Notar im Bezirk des Kammergerichts zu Berlin, woselbst er im Jahre 1837 unbeerbt starb. 
Der ältere lebte als Hauptmann a. D. gleichfalls in Berlin, noch 1839, war aber auch unbe
erbt. Mit ihm ist das erneuert adliche Geschlecht derer von Herr erloschen.
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ihm annoch Abschrift des Abschätzungs-Protokolls vom 8. Februar 1769 ertheilt, 
aus welcher alle dieser Mühle zustehende Bedingungen zu ersehen seien. Stuhr 
beruhigte sich aber nicht, sotldern waudte sich, über den Administrator Beschwerde 
führend, an das Curatorium des Marienstifts. Präsident v.| Keffenbrink *)  schrieb 
auf die Eingabe: das Gesuch laufe auf Editionem documentorum hinaus, um 
vermuthlich daraus wider die Kirche zu klageu, es ist also die Frage, ob der 
Herr Administrator es nicht auch für bedenklich hält? und ob, wenn darauf 
gerichtlich gedrungen wird, die qu. Dokumente als communia angesehen werden 
können? welchenfalls es besser seyn würde, dasjenige gutwillig zu thun, was man 
nachgehellds gezwungen thun müßte. Auf diese unterm 24. Januar 1771 an 
den Administrator Hofrath Herr erlassene Verfügung, stattete der Letztere zwei 
Tage darauf feinen gutachtlichen Bericht dahin ab, daß die Gewährung des auf 
Edition der Dokumente und Briefschaften gerichteten Gesuchs des Mühlenmeisters 
Stuhr von Folgen sein werde, von denen der Petent sich ein Bild zurecht gelegt, wie er 
sich schon habe merken lassen. Er spekulire nämlich auf den § 5 des Erbzins-Kauf- 
vertrages von 1704, worin festgesetzt sei, daß der Müller auf dieser Mühle all
jährlich einiges Holz haben solle. Im Jahre 1714 wurde die Mühle von den 
Russen abgebrannt und Müller Iahst mußte es sich gefallen lassen, selbige ans 
eigenen Mitteln, ohne Gewährung von Holz, aber gegen 3 Freijahre wieder auf
zubauen. Nach der Zeit meldete sich der folgende Besitzer, Müller Struck, und 
bat um Holz; er wurde aber damit unterm 14. November 1721 gänzlich abge
wiesen. Stuhr hat von dem Inhalt des gedachten 8 5 sprechen hören, auch 
davon, daß einem seiner Vorfahren vorn Curatorium uachgegeben worden, statt 
der gewöhnlichen 64 Scheff. 14 Metz. Kornpacht 50 Thlr. als Mühlenpacht zu 
entrichten. Um sich von Dem, was er gehört, Überzeügung zu verschaffen, ist er 
auf beii Einfall gekvmmmen, die auf die Mühle sich beziehenden Dokumente, und 
Briefschaften zu verlangen, damit er eine Grundlage habe, auf der er event, sein 
vermeintliches Recht erstreiten könne. Außer dem Vertrage von 1704 existire 
weiter kein Dokument. Jahn, der diesen Contract geschlossen habe bei seinem 
Leben die Mühle verkauft und diese sei, unter Zustimmung des Curatvriums von 
einem Besitzer auf den andern übergegangen, ohne daß jemals ein «euer Cvntraet 
abgeschlossen worden sei. Hofrath Herr bat um Bescheid, ob er dem Meister 
Stuhr den Vertrag von 1704 in forma probante ertheilen solle indem er noch 
hinzufügte, daß derselbe weder lesen noch schreiben könne, und daher die Ver
muthung viel Gewißheit sei, daß er seine Bittschriften von irgend einem Winkel
advokaten abfassen lasse. Auf Grund dieses ad Dominos generosissimos Curatores 
gerichteten Berichts und nach Einsicht der laufenden Arten ertheilte das Curatorium 

v. Keffenbrink, — unterm 27. Januar 1771 dem Meister Stuhr zur Reso
lution, daß da derselbe die Mühle als plus licitans so erstanden, wie sie nach 
der Taxe ausgebvten worden, in der Taxe aber so wenig, als in den öffentlichen 
Subhastations-Bekanntmachungen, dem Licitativns-Prvtvkolle und demAdjudications-

*) Julius Friedrich v. Keffenbrink war erster Präsident der Regierung (höchsten Justizhofes) 
und des Consistoriums zu Stettin, anch Vorsitzender des Marienstifts-Curatoriums. Er war 
ein sehr gelehrter Mann, der sich in seinen Privatstudien vorzugsweise mit Astronomie be
schäftigte. Er bestimmte die Lage von Stettin zu 53" 22' 10" N. und 32° 22' 30" O. Ferro, 
die Länge um etwa 10' zu groß.
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Bescheide etwas von einer Verpflichtung des Stifts zn freien Bauholz-Stücken 
enthalten, Supplicant an dem vorher errichtet gewesenen Cvntracten keinen An
theil habe, und sein jetziges petitum in Ansehung der ihm für dieses Jahr ohne 
alle Schuldigkeit erzeügte Wohlthat, einen recht unverschämten Undank zu ver
rathen scheine; daher nomine des Stifts auf alle Fälle das jus revocandi Vorbe
halten werde. Worin die Wohlthat bestanden, ist nicht ersichtlich.

Hierauf reichte, freilich erst nach 8 Monaten Meister Stuhr eine Beschwerde 
über das St. Marienstifts Kirchen Gericht bei der Königl. Preüß. Regierung von 
Pommern ein, von der an jenes unterm 13. September 1771 der Befehl erging, 
innerhalb 8 Tage von Beschaffenheit der Sache Bericht zu erstatten. Dieser 
Befehl war von Keffenbrink unterzeichnet. Der Regierungs-Präsident von Keffen- 
brink wollte also vom Stifts-Gericht unterrichtet sein, was der Marienstifts- 
Curator v. Keffenbrink dem Beschwerdeführer Stuhr versagt hatte! Und nicht 
genug darau, er sollte auch Richter über die von ihm in einer andern Sphäre 
begangenen Handlungen sein! Eine natürliche Folge des widersinnigen Anhaüfens 
verschiedener Ämter auf Eine Person. Meister Stuhr führte in seiner, von dem 
Adv. Reg. Contins abgefaßten, Beschwerdeschrift an, daß, da er die Pädagogien- 
Mühle in den Licitations-Termine für das Meistgebot von 1080 Thlr. erstanden 
habe, und ihm der Zuschlag ertheilt worden sei, er auch das Kauf-Pretium so 
wie das Laudemium bezahlt habe, und die Übergabe der Mühle an ihn erfolgt 
sei, es sich eo ipso verstehe, daß er alle an dieser Mühle klebenden Rechte und 
Gerechtigkeiten erworben habe und ihm die dazu gehörigen alten Dokumente, 
welche seine Anteeessorcn gehabt, extradirt werden müßten. Die Ursache, warum 
das Kircheu-Gericht ihm die Aushändigung dieser Dokumente verweigere, sei sehr 
leicht zu errathen, indem dasselbe viele Gerechtigkeiten, als die Brau- und Brannt
weinbrennerei, und freies Bauholz, welche Vortheile der erste Besitzer der Mühle 
uach dem Contracte von 1704 genossen, von derselben abzubringen bemühet ge
wesen, und dasselbe die Meinung hege, daß er oder seine Successoren diese Vor
theile genießen zu wollen Miene machen dürften, indem Keiner in Ermangelung 
solcher Dokumente zu wissen vermöge, was für Rechte und Gerechtigkeiten er 
eigentlich zu prätendiren habe. Weil ihm aufgebürdet worden die Mühlenpacht, 
statt wie seine Vorgänger-es gethan, in Gelde mit 50 Thlr., in Natura mit 
64 Sch. 14 Mtz. Roggen abzuführen, so sei ihm bei diesen „calamiteusen" Zeiten 
und hohen Kornpreisen der Kauf der Mühle schon längst leid geworden, und er 
habe sie deshalb in bcu Intelligenz- und Zeitungs-Nachrichten schon mehrfach 
zum Verkauf ausgeboten, aber Niemand unter den Kaufliebhabern, die sich bei 
ihm gemeldet, wolle sich auf einen Handel einlassen, weil er die alten Dokumente 
und Urkunden nicht vorlegen könne.

Löper, der Marienstifts-Richter, gab in der Sache unterm 13. October 1771 
ein Rechts-Gutachten folgenden Wortlauts ab:

„Meines Dafürhaltens kann dem Stuhr die Copey des alten Contracté von 
1704 nicht versagt werden. Er hat per emtionem venditionem die jura primi 
acquirentis auf sich transferirt, welche sich lediglich auf diesen Contract gründen. 
Da implorant die Mühle in Judicio erstanden hat, so ist judicium auch ver
bunden, so wie er schuldig war ihm possessivstem vacuam zu verschaffen, dem
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selben die zur Mühle gehörigen Papiere anszuliefern. Die Kirche als dominus 
directus kann meiner Meinung nach unter der Veränderung des Erbzinsmannes 
niemahlen prositiren. Ich sehe deshalb nicht den geringsten Grund, da nicht 
ecclesia sondern nur Judicium qua tale ad Instantiam creditorum die Mühle 
verkauft hat. Nach dem Coutraet § 5 soll der Müller hinführo — 1) das be- 
nvthigte Eichen-Bauholz aus beit Kirchen-Heiden, wie auch 2) jährlich 2 Kienen - 
baüme haben. 3) In dem § 1 ist ihm das Bierbrauen promittiret; (s. oben S. 19.) 
Ich glaube es werde einen sehr großen Prozeß geben, wenn der Müller diesen 
Contraet erhält, und ich besorge, er werde zum Nachtheil der Kirche ausschlagen. 
Die Taxe hat der Müller nicht gemacht. Er kann dafür nicht, daß darin Stücke 
omittiret sind, die nicht omittiret werden durften. Aus dem Licitations-Protokoll 
erhellet nicht, daß ihm selbiger vorgezeiget sey.*)  Wenn es aber auch geschehen 
wäre, so würde doch solches keinen Effect haben, weil kein Grund einiger Befugniß 
der Kirche von ihren ersten Obligationen abzugehen fürhanden ist. Ex actis 
geht nicht hervor, daß die Prütension des Holzes rechtlich auf eine oder die 
andere Arth abgemacht sey. Vielmehr constirt, daß ihm unterm 14. November 
1721 2 Stück gegeben worden**),  und Anno 1717 ist ordentlich mit ihm wegen 
des Holzes gegen 3 Frey-Jahre accordiret. Auch Auno 1726 sind annoch 2 
Eichen angewiesen***).  Seit diesem Jahre constirt von gar keiner Anforderung. 
Meines Dafürhaltens muß daher der Bericht an die Königl. Regierung so viel 
als möglich vermieden und hergegen dahin getrachtet werden, durch eineu billigen 
Vergleich den für die Kirche besorglichen Schaden abzuwenden, wozu die ehemalige 
Resolutio generosissimorum Dom. Curatorum vom 22. Februar 1744, daß 
überhaupt nur 50 Thlr. Pacht gegeben werden darff, wohl am besten zum Gründe 
gelegt werden dürfte."

*) Löper bezieht sich auf: Acta in Sachen der Wittwe Stecklingen contra den Mühlen 
meister Lohse. Fol. 12.

**) Und bei dieser Stelle auf die, weiter unten im Quellen-Nachweis anznführende Acta 
wegen Erbauung u. s. w. der Windmühle bei der Oderburg. Vol. IT, Fol. 56.

***) Desgleichen, Fol. 46, 59.

Herr, der Administrator, bisher ein Gegner einer jeden dem Meister Stuhr 
zu machenden Concession, schloß sich nunmehr den Ansichten Löper's an und beide 
erstatteten gemeinschaftlich dent Curatorium einen Bericht, der in der Hauptsache 
eine wörtliche Wiederholung des Löperschen Gutachtens war.

Präsident v. Keffenbrink, erster Curator der Marienstiftskirche, verfügte da
rauf am 19. October 1771, daß er bei seinem rechtlichen und wohlbegründeten 
Decrete vom 27. Januar 1771, in fine Actorum, stehen bleibe, um so mehr, da 
der Stuhr ein extraneus und kein Erbe des Ersten Kaüfers sei, es auch gar 
nicht folge, daß die conditiones, welche dem ersten Kaüfer bewilliget worden, 
auch dem zweiten und dritten, u. s. w. bewilligt werden müßten, dafern nicht 
NB. der Fundus mit dergleichen Bedingungen ansgeboten worden. Sonst würde 
der Stuhr auch das Bierscheuken beanspruchen können. Die Subhastations-Ans- 
bietung der Mühle und die Adjndications-Sentenz gebenden Ausschlag von dem, 
was er gekauft und was er schuldig sei. Das St. Marienstifts-Gericht thue also 
am Besten, den von der Königl. Regierung erforderten Bericht nach der Wahrheit 
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dahin abzustatten, daß die Sache so beschaffen sei, als der Stifts-Administrator 
es dem Kuratorium unterm 26. Januar 1771 angezeigt habe, mithin das Stifts- 
kirchen-Gerlcht der nachgesuchten Edition nach dem darauf ertheilten Dekret vom 
?-7’r î sO nicht fügen könne. Würde aber Königl. Regierung dem Gerichte 
diese Edition anbefehlen, so würde es willig parition leisten, als wohin es auch 
bereits von dem Curatorium instruiret sei.

Der zweite Stifts-Curatvr v. Wychersloot fügte am 21. October noch hinzu: 
Accedo, und kann der jetzige Besitzer Stuhr auf die seinen Vorfahren verwilligte 
M Thlr. Geldpacht uni so weniger provociren, als diese demselben im Jahre 
1744 nicht in mfinitum,, sondern NB. nur auf 20 Jahre zugestanden worden, 
mithin auch das Stift bei der angeordneten Subhastation allerdings befugt qetvcfen, 
davon Hierwiederum abzugehen.

.àf, den Grund dieser vom Curatorium ertheilten Instruction faßte das 
Manenstifts-Kirchen-Gericht den Bericht ab, welchen es am 23. October 1771 
der, Königl. Regierung abstattete. Was der Gerichtshof darauf an den Mühlen- 
meffter L>tuhr verfügt hat, ist aus den Acten, die mit dem Berichte schließen, 

ersichtlich. Es läßt sich indessen wohl annehmen, daß der Regierunqs- 
Präsident v. Keffenbrink dem Marienstifts-Curator v. Keffenbrink nicht werde 
widersprochen haben!

, Zwanzig Jahre später sieht man die Pädagogien-Mühle nicht mehr im Besitz 
eines Mullers, sondern eines Gastwirths, Namens A. R. Giese. Auch dieser 
trägt in einer Vorstellung vom 11. November 1793 auf Ertheilung einer be
glaubigten Abschrift von dem Fundations-Protokoll der Pädagogien Mühle, d. h.: 
von dem Erbverkaufs-Contracte von 1704, an, woraus er die eigentlichen Ge
rechtsame dieser Mühle, sowie die daraus für ihn entstehendeii Verbindlichkeiten 
gegen die Grundherrschaft ersehen könne.

Der Administrator des Marienstifts ist noch fonner Herr, aber wie oben in 
der Anmerkilng gesagt, jetzt nobilitirt. Er ertheilt dem Petenten unterm 19. No
vember 1793 zur Antwort und Nachricht, daß aus deni Einrichtilngs-Acten des 
Kömgl. Marienstifts keine Abschriften ertheilt würden, und solches im vorliegenden 
Falle um so weniger geschehen könne, als die mit dem Besitz der Pädagogien- 
Mühle verbundenen Gerechtsame und Verbindlichkeiten nicht mehr nach dem 
ersten, Fundations-Jnstrumente, sondern nach der mit den bisherigen Besitzern 
verschiedentlich getroffenen Vereinbarung, welche ihm hoffentlich bei Übergabe der 
Mühle aus,gehändigt sein würden, zu beurtheilen seien.

Hiermit schließen die im Archiv des Marienstifts befindlichen Acten, die 
Pädagogien - Mühle betreffend, und es entsteht eine Lücke von zwölf Jahren 
wahrend derer gar keine Nachrichten über diese Mühle beim Marienstift vor- 
lMden sind*). Die neueren Acten beginnen erst wieder mit dem Jahre 1805.

*) Es möchte denn sein, daß Nachrichten über Besitzveränderungen rc. in den Jahresrech- 
nungen des Stifts aufgefunden werden könnten, die aber hervorzusuchen, mit großen Schwierig 
ke,ten verbunden ist. Dies gielt auch vou dem alten Hypvthekenbnche welches im Jahre 1753 
querst angelegt, aber, als zum täglichen Gebrauch nicht mehr nöthig, repvnirt worden ist, und 
auf dem Boden des Kreisgerichts - Gebäudes in sicherm Raum aufbewahrt rvird. Da-' bei 
dem frühern Marienstifts-Gerichte im Jahre 1791 angelegte Hypothekenbuch, so wie die be 
treffenden Grnndacten sind bei Auflösung des gedachten Gerichts im Jahre IRK» an das damals 
bestehende Stadtgericht Stettin abgegeben worden.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 5
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Aus ihnen und dem neuern Hypotheken- oder Grundbuche ergeben sich folgende 

Thatsachen: — , , ««.<.< c
Zunächst die Mühlenpacht betreffend. Sie war, so lange die Muhle aus 

-leit verpachtet wurde und auch nach dem Erbkauf-Vertrage von 1704, stets auf 
Körner-Pacht vergeben; doch findet sich, wie aus dem vorhergehenden eisichtlich, 
mich die Bestimmung, daß die Naturalpacht nach dem marktgängigen Preise des 
Roggens in Gelde abgeführt werden konnte, so wie in den Jahren 1744 und 174b, 
daß die Pacht statt der 3 Mispel Roggen auch mit 50 Thlr. entrichtet werden könne. 
Es sind gegenwärtig just 100 Jahre her, daß die Körnerpacht ut Wegfall ge
kommen und an ihre Stelle endgültig die Geldpacht getreten ist, und zwar der 
eben genannte Betrag von 50 Thlr., der muthmaßlich, in Einvernehmen mit 
den Erbpächter, auf einen gutachtlichen Bericht des Stifts-Curatoriums durch 
Hof-Reseript vom 3. Juui 1774 genehmigt, bezw. angeordnet worden ist. ) 
Der Roggen ist hiernach zu 16% Thlr. gerechnet, wahrscheinlich nach einem 
mehrjährigen Durchschnitt des Martini-Marktpreises. Wäre die Muhlenpacht, 
die weiter nichts ist, als ein Canon, ein Erbzins, eine Grundabgabe, welche 
nur in recogiiitiuueiii dominii direct! vom Besitzer des Grundstücks,der eas 
duminiam utile hat, gegeben wird, in Körnern stehen geblieben mit dem Vorbehalt, 
den Roggen auch in Gelde nach dem Marktpreise bezahlen zu können, so mochte 
es für das Marienstift wol vortheilhafter gewesen sein.

Aus dem unten folgenden Hypothekenschein von 1840 ergibt sich, daß im 
Jahre 1790 der schon oben erwähnte Gastwirth Giese, Vornamens Rndolf 
Albert, Besitzer der Pädagvgien-Mühle war, und derselbe nicht unbedeütende Verän
derungen aus dem Grundstücke vorgenvmmen, namentlich ein massives Wohnhaus und 
eineholländischeMühleerbauthatte. Vermuthlich trieb eralsHauptgewerbeSchankwirth- 
schaft Wie lange er aufder Mühle geblieben, constirt nicht. Sein Nachfolger war der 
Mühlenmeister Frösch, deMn Wittwe Agathe Sophie, geb. Bergmann, und sonstige 
Erben dasGrundstück mittelst Contracts vom 9. November 1805 für Thlr. 5600 
an den Hutmacher Johann Jacob Rohde verkauften. Bei dieser Gelegenheit 
brachte der Administrator Ockel zur Sprache, ob das Stift das ihm zustehende 
Vorkaufsrecht ausüben solle. Er hielt es nicht für rathsam. -Die.Muhle, so 
berichtete er, das eigentliche nutzbare Pertinens des Gruudstücks, sei bekanntlich 
1804 im Monat September eingestürzt, wol der von Giese erbaute Holländer; 
ihr Aufbau würde gewiß gegeu 3000 Thlr. kosten; dann Hütte das Stift 
auf die es Grundstück' 8600 Thlr. verwandt, die ihm aber gewiß nicht einen 
Ertrag von 300 Thlr. jährlich gewähren würden. Das Curatorium — v. Eick- 
stedt v. d. Osteii und noch zwei andere Namen, die nicht zil lesen sind — 
traten der Ansicht des Administrators bei. Rohde zahlte das Laudemium mit 
13 Thlr 8 Gr. und übernahm das Grundstück am 1. April 1806. Die Müllerei 
konnte er nicht betreiben, weil keine Mühle mehr vorhanden war und er nicht

*) Dieses Rescript befand sich in Abschrift als Belag Nr. 1 bei der Stifts-Rechnung pro 
1773/1774; mib das Original in Actis des Marienstlfts, TU. III, Sect.l. c. Nr. 24, Blatt 31. 
Dieses Actenstück ist nicht mehr vorhanden. Es handelte von Remlssionen. WeU man das 
längere Aufbewahren dieser längst erledigten Sachen fur überflüssig hielt, wurde das Acten tuck, 
mit vielen anderen ähnlichen Acten, welche historisch Interessantes nicht enthielten, vor langer 
geil zum Einstainpfeu verkauft. Das qu. Hof-Rescript herauszunehmen ist vergessen worden. 
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daran dachte, eine neue zu bauen; sein Handwerk, Hutmacherei, hat er sehr wahr
scheinlich dort nicht getrieben. Die Vermuthung liegt nahe, daß die Pädagogien- 
oder Giesesche Mühle, wie man das Grundstück seit Giese's Besitz zu nennen 
pflegte, zn Rohde's Zeit ein Erholungsort für die Stettiner Einwohnerschaft, eine 
Gast- und Schankwirthschaft, gewesen ist. Rohde war in einer unglückseligen 
Zeit Besitzer des Grundstücks geworden. Es war der Anfang der französischen 
Occupation. Feindliches Kriegsvolk war raubend und zerstörend bei ihm einge
drungen; Einquartirung über Einquartirung durchmarschirender Franzosen war 
nicht zu sättigen und Kriegs-Contribution wurde von ihm per Exemtion uner
bittlich eingezogen. Er war nicht im Stande gewesen, die Mühlenpacht pro 
Michaelis 1806/1807 an das Marienstift abzuführen. Er bat deshalb in einer 
Vorstellung vom 21. October 1807 „ihn bis zur völlig hergestellten Ruhe von 
Zahlung des 50 Thlr. Canons zu entbinden, zumal das Object, für das die 
Mühlenpacht erlegt werden müsse, gar nicht mehr vorhanden sei," die Mühle 
nämlich. Ohne auf eine Erörterung dieser irrigen Ansicht über die Natur der 
dem Marienstift schuldigen Abgabe einzugehen, doch in Rücksicht der obwaltenden 
Zeitumstände, wo der Verdienst grvßtentheis wegstel und der Grundbesitzer 
außergewöhnliche Lasten zu tragen hatte, bewilligte das Curatorium zur Zahlung 
des Rückstandes eine Frist bis zum 1. Jauuar und 1. April 1808, um denselben 
in zwei Hälften abzuführen. Für diese Bewilligung dankend, bat Rohde um 
Erlaß weuigstens der Hälfte des Canons, was aber durch Verfügung vom 
20. November 1807 abgelehnt wurde.

Auszug ans dem Hypothekenbuch der Stadt Stettin, Vol. XII, Fol. 384.
Die vor dem Anklamer Thore hieselbst belegene sog. Pädagogien-Mühle besitzt — 
1. Ihre König!. Hoheit, die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig, welche 

das Grundstück mit Zubehör und einer Erbzinswiese nach dem Contracte vom 
28. Februar 1810, und gerichtlich bestätigt den 18. September ej. von dem 
Hutmacher Johauu Jacob Rhode für................................................... Thlr. 7000
Preüß. Court, in Vi bis Vn Stücken gekauft und nach dem Dokument vom 
20. Mai 1811 die Vor- und Ablassung erhalten hat. Der Besitztitel ist für 
Jhro Königl. Hoheit, die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig, vi decreti vom 
20. Mai 1811 eingetragen worden.

Es gehören dazu 1) ein massives Wohnhaus, Scheüne, Stall und Familien
haus; 2) eilt Kamp Landes von 3 Scheffel Aussaat.

Darauf sind eingetragen:
Ruhr. II. Onera perpétua und Einschränkungen des Eigenthums oder der 

Disposition.
9èr. 1. Fünfzig Reichsthaler jährliche Mühleupacht, welche vierteljährlich mit 

12 Thlr. 12 Gr. an das Marienstift bezahlt werden müssen.
Nr. 2. Der vormalige Besitzer, Gastwirth Giese, hat zum Aufbau des 

massiven Wohnhauses, vom hiesigen Königl. Gouvernement den 19. März 1790 
zwar den Consens erhalten, sich jedoch auch verbindlich gemacht, sowvl in Kriegs- 
zciten und wenn die Festung mit einer Belagerung bedroht, als auch, wenn das 
Terrain, worauf das Wohnhaus steht, wegen seiner erhöhten Lage der Festung 
nachtheilig würde, auf Verlangen des Königl. Gouvernements otjiie Widerrede

5*
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und ohne die mindeste Schadensvergütigung zu prätendiren, abzubrechen, und 
auch, im Fall Se. Königliche Majestät eine Bonifieativn bewilligten, doch nicht 
mehr als 1000 Thlr., als so hoch der Werth, wenn es in Fachwerk gebaut 
wäre, von Sachverständigen bestimmt ist, zu verlangen, welches vi decreti vom 
28. Mürz 1790 verzeichnet ist.

Nr. 3. Derselbe hat wegen der neu erbauten Graupenmühle laut Reverses 
vom 6. Juli 1794 sich verbindlich gemacht, bei einer entstehenden Belagerung 
der Festung, oder wenn der Platz, worauf die Mühle steht, auf Allerhöchsten 
Befehl in Kriegs- oder Friedenszeiten, zum Behilf der Festung benöthigt werden 
sollte, diese Graupenmühle sofort ohne alle Widerrede auf seine eignen Kosten 
niederreißen zu lassen, auch alsdann keine andere Vergütigllng, als die für den 
Platz, worauf die Mühle gestanden, in dessen wirklichem Benutzungsfalle zu ver- 
langen, so notirt ex decreto vom 4. August 1796.

Nr. 4. Derselbe hat gegen das hiesige Müllergelverk laut Protokolls vom 
20. Februar und 4. August 1796 sich verpflichtet, auf der neu erbauten hollän
dischen Graupenmühle kein Mehl zu mahlen, so lange die Pädagogien-Mühle 
noch zum Niehl mahlen gebraucht wird, so ex decreto vom 5. August 1796 
verzeichnet ist.

Nr. 5. Das dem Königl. Marienstift in Veraüßerungsfällen zustehende 
Vorkaufs- und Näherrecht und das auf den Entsagungsfall jedes Mal zu bezahlende 
Laudemium von 20 Floren oder 13 Thlr. 8 Gr. Preüß. Courant, eingetragen 
allf den Grund des Contracté vom 1. März 1704.

Ruhr. HL Gerichtlich versicherte Schulden und andere Realverbindlichkeiten.
Nr. 1—9 sind gelöscht.
Weiter findet sich nichts eingetragen und ist dieser Hypothekenschein dem 

Königl. Ober-Laudesgericht hieselbst zu den Aeten betreffend den über den Nach
laß Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig eröffneten 
erbschaftlichen Liguidations-Prozeß informât, causa ertheilt.

Stettin, den 3. April 1840.
Hanff. (L. 8.) Nobiling.

1840 am 18. Februar, Vormittags 10 Uhr, starb an Altersschwäche und 
einige Tage vorher erlittenem Schlaganfalle auf ihrem oben genannten Landsitze 
die Prinzessin Christiane Ulrike Elisabeth, 4te Tochter des Herzogs Carl von 
Braunschwcig-Wolfenbüttel und dessen Gemalin Philippine Charlotte, Friedrich 
Wilhelms I, Königs in Preüßen, Tochter. Die Prinzessin Elisabeth, wie sie der 
Kürze wegen nach Familienbrauch genannt wurde, war am 8. November 1746 
auf dem Schlosse zu Wolfenbüttel geboren, hat also ihr Leben auf 95 Jahre 
10 Monate und 10 Tage gebracht. Ihr Oheim war der berühmte Prinz 
Ferdinand von Br. W., geb. 11. Januar 1721, eilt Special Friedrich's II. von 
Preüßen, und einer seiner ausgezeichnetsten Feldherren tut siebenjährigen Kriege; 
ihre Tante Ivar Elisabeth Christine, Friedrichs II. Gemalin. Die Prinzessin 
Elisabeth lourde dem Prinzen von Preüßen, (ältesten Sohne des am 12. Juli 
1758 mehrentheils aus Gram der ihm zu Theil gewordenen Ungnade seines 
Königlichen Bruders, der ihn vom Kriegsschauplätze verwies, f Prinzen August 
Wilhelm von Preüßen), nachherigen Könige Friedrich Wilhelm II. (geb. 25. Sep
tember 1744, Regierungs-Antritt 17. August 1786), am 14. Juli 1765 vermält, 
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von demselben aber schon 1769 geschieden und üom König nach Stettin als 
Gefangene verwiesen. Der Sprößling der vierjährigen Ehe war die Prinzessin 
Friederike Charlotte Ulrike Catharina, geb. 7. Mai 1767 vermalt den.29. Sep 
tember 1791 mit dem Prinzen Frederik, zweiten Sohne Königs Georg III. von 
Großbritannien mib Irland, der den Titel eines Herzogs von Aork führte. Der
selbe f 5. Januar 1827 kinderlos'

Die Prinzessin Elisabeth von Brannschweig bewohnte anfänglich das Schlog 
zu Jaseuitz. Später wurde sie unter strengere Aufsicht im Schlosse zu Stettin 
gestellt, bis König Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1809 der nunmehr 63 Jahre 
alten Frau die Erlaubniß ertheilte, das eben feil gebotene Grundstück der 
Pädagogien-Mühle zu erwerben und für sich wohnlich einzurichten. Von da an 
lebte die Prinzessin in diesem Landhause, obwol ihr auch einige Gemächer tut 
Stettiner Schlosse eingeraümt blieben, welche sie jedoch in den letzten Jahren 
nicht mehr persönlich benutzte. Der Historiograph Johann David Erdmann 
Preüß, indem er der Prinzessin Elisabeth von Br. gedenkt*),  sagt, daß die Mitglieder 
der mit der Ehescheidung beauftragten Commission mittelst förmlicher Eidesleistung 
verpflichtet worden seien, von den betreffenden Verhandlungen Niemand etwas 
zu entdecken, sondern mit sich ins Grab zu nehmen. Friedrich II. versiegelte 
mit eigner Hand die Acten, welche später Friedrich Wilhelm III. zwar eingesehen, 
aber versiegelt an das geheime Hatls-Archiv wieder zurückgegeben hat.

*) Preüß, Biographie Friedrichs des Großen. Berlin 1834. Bd. IV. S. 184. Die Gräfin 
Sophie Marie von Voss hat in ihren Erinnerungen während „Neun und sechszig Jahre am 
Preußischen Hofe", Leipzig 1876 (aber schon im October 1875 erschienen) anch nicht die leiseste 
Erinnerung an diese, von ihr miterlebte Scheidung, die zu ihrer Zeit ohne Zweifel großes 
Aufsehen am Hofe wie im ganzen Lande gemacht hat. Erst nach dem Tode der Prinzessin 
Elisabeth sind die Gründe klar geworden, welche den großen König veranlaßt haben, das gc 
richtliche Scheidungs-Erkenntniß mit so außerordentlicher Strenge gegen die Gemalin Seines 
Neffen zu ergänzen, wie die Verbannung nach Stettin doch immer angesehen werden muß. 
Nur der Herausgeber der „Erinnerungen der Gräfin Boss" gedenkt auf S. 111 der Scheidung 
mit zwei Zeilen.

**) L. B. IL Th. Bd. VIII, 1004.

Mit der Erwerbung des Grttndstücks der Pädagogien - Mühle durch die 
Prinzessin Elisabeth von Br. hörte dasselbe nachdem das Mühlengebaüde, wie 
oben bemerkt, bereits 1804 zusammengestürzt war, nunmehr gänzlich auf ein 
Mühleugruudstück zu sein. Seit: Name, der drittehalb Jahrhunderte Geltung 
gehabt hatte, scheint auch seit der Zeit, daß die Mühle aus der Jahuschen Familie 
in den Besitz eines andern Müllers übergegangen war, allmälig in Vergessenheit 
gerathen, und sie nach dem jedesmaligen Eigenthümer benannt worden zu sein. 
So kannte man sie im Jahre 1810, als das Grundstück schon der Prinzessin 
gehörte, noch immer unter der Benennung der „Giesescheit Mühle" **)  obwol die 
von Giese nach holländischer Art erbaute Graupenmühle schon seit 6 Jahren nicht 
mehr bestand und sie nicht wieder aufgebaut war; schon Rohde hatte nur den 
Platz mit gekauft, auf dem die Mühle gestanden hatte.

Man hat zeithcr, und selbst in amtlichen Kreisen, geglaubt, daß der König 
Friedrich Wilhelm III. es gewesen, auf dessen Befehl die Pädagogien-Atühle für 
die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig angekanft worden sei und der König 



38 Die Stadt Stettin. — Die Unterwiek.

die Mittel dazu aus Staatsfonds bewilligt habe. Diese Meinung ist eine irrige, 
wie das nachstehende Hof-Reseript beweist***):

***) Nach einer Abschrift; das Original in Actis Tit. 6, Sect. 1. Nr. 2. Amt Stettin. 
Vol. I. Im Archiv der Königl. Regierung zu Stettin.

f) Der Betrag der Gnadenbewilligung stand mit dem, was geleistet werden mußte, nicht 
in richtigem Verhältniß, so datz die Prinzessin Elisabeth ohne Zweifel genöthigt gewesen ist, 
zur Deckung der Baukosten aus eigenen Mitteln zuzuschießen.

Hf) Der Ansdruck „Vorschuß" in der Cabinets-Ordre vom 15. .Januar 1810 und in dem 
Hofrescript könnte auf die Bermuthnug führen, daß die Prinzessin Elisabeth zur Erstattung der 
Gnadenbewilligung verpflichtet worden sei. Diese Vermuthung erweist sich als irrig. Der 
Finanzminister wies den Betrag nur zur Zahlung aus bereiten Mitteln an, nm ihn demnächst 
nach erfolgter Erstattung definitiv in Ausgabe stellen zu können.

„Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen re. Unsern 
Gruß zuvor re. Wir haben Höchst Selbst mittelst Cabinets-Ordre vorn 15. d. M. 
der Frau Prinzessin Elisabeth Königl. Hoheit zu Stettin zum Ausbau des Eta
blissements, dessen Ankauf sie beabsichtigt, eineu Vorschuß in Guadeu zu 
bewilligen geruhet, und ist die General-Staats-Kasse heute angewiesen worden, 
diesen Vorschuß durch Eüre Haupt-Kasse leisten zu lassen.

„Indem Wir Eüch hievon zur Veranlassung des weiter Nöthigen benachrichtigen, 
tragen Wir Eüch mit Bezug auf das Reseript vom 8. d. M. zugleich auf, anzu
zeigen, in wie ferne Hoffnung vorhanden ist, diesen Vorschuß durch den Verkauf 
von Jasenitz gedeckt zu sehen. Sind Eüch in Gnaden gewogen.

Berlin, den 25. Januar 1810.
„Auf Se. Köuigl. Majestät Allergnädigster Speeial-Befehl. 

„An die Pommersche Regierung zu Stargard.
Hiernach ist es klar, daß die Prinzessin Elisabeth das Kanfgeld für das 

Grundstück der Püdagvgien-Mühle und die darauf haftenden Schulden aus ihrem 
Vermögen gedeckt hat. Wäre es anders gewesen, wäre die Prinzessin nicht 
wirklich die Kaüferin gewesen, hätte ihr Name auch nicht ins Hypottzekenbuch ausge
nommen werden können, wie es doch der Fall gewesen ist. Daß die Gnaden
bewilligung des Königs als Vorschuß bezeichnet wurde, erklärt sich durch die 
damals obwaltenden politischen und Finanz-Zustände. War doch der König 
genöthigt gewesen, den größten Theil Seiner Domainen zu veraüßern, um deu 
Verpflichtungen genügen zu können, die Er im Tilsiter Friedensvertrage und den 
späteren daran sich knüpfenden Conventionen dem Machthaber von Frankreich 
gegenüber einzugehen gezwungen wurde. Das Gnadengeschenk, welches der Prinzessin 
Elisabeth zum Ausbau des, auf dem Grundstück der Püdagogien-Mühle von 
Giese erbauten Wohnhauses bewilligt wordeu warf), wurde vou der General- 
Staatskasse Vorschußweise gezahlt, indem der Finanzminister hoffte, daß dieser 
Vorschuß aus dem Kaufgelde des zur Veraüßerung gestellten Schlosses und Vor
werks Jasenitz demnächst erstattet werden könneff). Der Finanzminister taüschte sich 
in dieser Hoffnung nicht, wie die nachstehende Urkunde beweist.

Das bisher zu dem Domainen Gute Jasenitz gehörig gewesene Schloß und Borwerk 
Jasenitz nebst den Pächtereien Hagen (gewöhnlich Hardemoor genannt) nnd Damuster ist von 
Seiten des Königlichen Domanii durch den von der Pommerschen Regierung, auf de« Grund 
des Edicts und Hausgesetzes vom 6. November 1809 uud in Folge der Allerhöchsten Cabinets 
Ordre vom 17. Oetober 1811 errichteten, von der Section im Departement der Staats-Einkünfte 
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für Domainen und Forsten unterm 13. August 1812 genehmigten und bestätigten Contract 
vom 11. November 1811 und 27. Mai 1812 dem Kammer-Präsidenten *)  und Pommerschen 
General-Landschafts-Director Hans George Alexander Friedrich von Köller für ein Kaufgeld 
von Sechzig Tausend Reichsthaler in Staats-Papieren aller Art, wobei insbesondere der Werth 
des Schlosses zu 12.442 Thlr. angenommen ist, und gegen Erlegung des Abschätzungs-Werths 
des Königlichen Jnventarii von 1347 Thlr. 17 gr. 6 Pf. in klingendem Courant, zum vollen 
und unbeschränkten Eigenthum überlassen und verkauft, auch bereits am 11. Juni 1812 über 
geben worden.

*) Köller war vor der Katastrophe von Jena-Auerstedt Präsident der Südpreüßischcn 
Kriegs- und Domainen-Kammer zu Posen; nach derselben ernannte ihn der König an Stelle 
des f ehemaligen Regierungs-Präsidenten v. Eichstedt zum Vorsitzenden der General-Landschafts 
Direction zu Stettin.

**) Der Ober-Landesgerichts-Rath, später geheime Justizrath, Gerschow war 1806 Assessor 
bei der Neü Ostpreüßischen Regierung zu Bialystok.

***) Die obige Confirmation des Kaufcontracts kann als Ergänzung der Geschichte von 
Jasenitz dienen, die im L. B. Th. II, Bd. II, S. 1602—1607 mitgetheilt worden ist.

Dieser Contract ist durch die beiderseitigen, dazu gehörig legitimirten Bevollmächtigten 
nach mehrerem Inhalte der in beglaubigter Ausfertigung hierbei gefügten Protokolle vom 
19. Januar 1813 und 12. und 13. Februar 1814 gerichtlich verlautbaret, er wird nach dem 
Anträge derselben hierdurch gerichtlich bestätigt und ihm alle gerichtliche Kraft und Verbindlichkeit 
beigelegt, jedoch den Landesherrlichen und sonst Jedermanns Gerechtsamen ohne Schaden und 
Nachtheil.

Zu Urkund dessen ist diese Bestätigung unter dem Siegel und der verordneten Unterschrift 
des Königlich Preüßischen Ober Landesgerichts und der Lehns Canzley von Pommern zwiefach 
ausgefertiget.

Gegeben Stettin den 28. April 1814.
v. d. Osten. Hempel. (L. 8.) Schultz. Gerschow. **)

Mühlbach.
Confirmation des Kauf Contracts über das Schloß und Borwerk Jasenitz.

Wie die Prinzessin Elisabeth das Königliche Gnadengeschenk welches der 
General-Staatskasse aus dem bis zum 13. Januar 1812 eingezahlten Kauf
gelde vou Jasenitz***)  erstattet worden ist, — zum Ausbau ihres Landhauses 
und zur Ausschmückung des dabei befindlichen Gartens verwendet hat, ist nicht 
bekannt. Nur so viel weiß man nach den Erinnerungen älterer Bewohner von 
Stettin, die jene Zeit als Knaben erlebt haben, daß die ganze Einrichtung, mit 
Rücksicht ans die fürstliche Besitzerin eine recht bescheidene war, und daß das französische 
Gouvernement — der Bau fällt in die Zeit der siebenjährigen Occupation,—der 
Prinzessin nicht gestattet hat, das Hauptgebaüde, ihren! Wunsche zufolge in zwei 
vollen Stockwerken zu bauen, sie mußte sich mit einem und einem halben Stock- 
lverk begnügen. Der Prinzessin Elisabeth war in Folge ihrer fürstlichen Erziehung, 
auch wol von Geburt, ein hoher Sinn fürs Schöne zu Theil geworden; ihr 
Geschmack, im ästhetischen Sinne, war ein gebildeter, freilich dem Geist der Zeit 
entsprechend, in der sie jung gewesen war, gebildet nach barock-französischen Vor
bildern, die für mustergültig galten. Darum läßt sich voraussetzen, daß sie, 
stets mit Rücksicht auf die verwendbaren Geldmittel, ihren Landsitz nach 
jener einseitigen Richtung wohnbar gemacht hatte, ihren Lebensinteressen 
angemessen und abhold dem Wechsel der — Mode. Aber auch Geschmack 
im physiologischen Sinne wohnte der Prinzessin Elisabeth 6ei, insonderheit war 
sie — und darin glich sie ihrem großen Oheim in Sans Souci — eine Freündin 
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von Obst, was sie denn auch veranlaßt hatte, in ihrem Garten die edelsten Obst
sorten anpflanzen zu lassen. Es ist zwar nur Vermuthung, die aber viel für sich 
hat, da ein anderer Ursprung anscheinend nicht nachweisbar ist, daß die Prinzessin 
Elisabeth es selbst gewesen, die ihrem unmuthig gelegenen tind schon eingerichteten 
Tusculum, jedoch erst in späterer Zeit, nach Î8Î5, den Namen

Friedrichsgnade beigelegt hat, als äußeres Merkmal der Dankbarkeit für 
all' die Wvhlthaten, welche König Friedrich Wilhelm IIL, dessen Mutter sie hätte 
werden können, wäre sie in ihrer Jugend nicht von ihrem sanguinischen Temperament 
auf Irrwege gelockt worden, seit Seiner Thrvngelangung ihr erwiesen und jetzt 
wiederum durch Bewilligung einer Summe Geldes, die, obwol, wie ge
sagt, nicht bedeütend, doch mit Rücksicht auf die Zeitverhältnisse, welche die llbnng 
höchster Sparsamkeit auferlegten, immerhin finanziell beachtungswerth war. Die 
Prinzessin nahm den Ban mit Energie, die ein Hauptzug ihres Charakters war, 
selbst in die Hand, so daß sie im Frühjahr 1811 ihre Wohnung im Königl. 
Schlosse verlassen und ihr Landhaus beziehen konnte, um nun ihre Thätigkeit 
auf die Kultur des Gartens zu richten. Zwei Jahre erfreute sich die Prinzessin 
ihrer Schöpfung, die von ihr mit Lust und Liebe gepflegt wurde, dann folgte 
das Jahr 1813, mit dem die Morgenröthe der 23efreiimg Eüropa's von dem 
unerträglichen Joch des Imperators anbrach, die aber für die Prinzeß Elisabeth 
ein Bahrtuch der Trauer und des Trübsals wurde. Als zuerst rassisches Kriegs
volk vor der, von den Franzosen besetzten, Festung Stettin erschien, mnßte die 
^ringefs ihrer persönlichen Sicherheit halber ihr Tusculum verlassen und ihre 
Wohnung in der Stadt auf dem Schlosse beziehen, wohin sie ihr bewegliches 
Eigenthum an Mobilien, Hausgeräth, ihren kleinen Marstall, u. s. w. noch zu 
retten im Stande war, nnd sich und die Personen ihres Haushalts unter den 
Schutz des französischen Gouverneurs der Festung stellen. Ihr Landsitz aber 
ging während der neünmonatlichen Einschließung Stettins durch vaterländische 
Truppen unter Tauentzien's und Plötz' Befehl, zu Grunde: vom Wohn- und 
den Nebengebaüden blieb nichts weiter stehen, als nur die nackten Umfassungs
mauern, im Innern war Alles niedergerissen nnd demolirt, die Dächer nicht nur 
von Kanonenkugeln durchlöchert, sondern auch fast ganz abgedeckt, ein Flügel des 
Hanptgebaüdes der Erde gleich gemacht, die Gartenbewehrung abgerissen und als 
Beiwacht-Feüer verwendet und im Garten selbst alle Obstbaüme, deren Zahl 
später auf 555 ermittelt wurde, liebst Hecken nnd sonstigen Anlagen von Ziergestraüch 
abgehauen und verbrannt. Es war ein Bild vollständiger Verwüstung, auf das 
der Prinzessin Blick fiel, als sie nach der, am 5. December 1813 erfolgten Über
gabe der Festung zum ersten Mal hinausfuhr zum Anklamer Thore, um mit 
eignen Angen das zn sehen, von dem ihr Leib-Kammerdiener Tessiner ihr eine 
Schilderung schon gegeben hatte.

Die Prinzessin verzagte nicht! Hatte sie doch an dem Könige, der ihr immer 
ein gnädiger Schutzherr gewesen war, und ihr selbst in der unglücklichsten Zeit 
Seiner Regierung Seine Unterstützung nicht versagt hatte, einen Halt, auf den 
jetzt um so eher gebaut werden durfte, als Er an der Spitze Seines siegreichen 
Volks in Waffen kämpfend die Bahn Sich öffnete zur Metropolis des Feindes, 
dort ihm die Bedingungen oorzuschreiben, miter denen nur allein das Schwert 
an Seiner Linken nicht länger solle blinken! Die Prinzessin rief des Königs
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Gnade an, ihr bei Wiederherstellung ihres Landsitzes hülfreiche Hand zu leisten, 
wie er ja allen Eigenthümern der Umgebungen von Stettin, welche durch die 
Einschließung um Hab und Gut gekommen waren, Seine llnterstützung Behufs 
ihres Retablissements in Aussicht gestellt hatte. Welchen Erfolg dieses Gnaden
gesuch hatte, ersieht mau aus einem Rescript, welches der Finanzminister unterm 
8. October 1814 an die Königl. Regierung von Pommern zu Stettin erließ, und 
folgenden Wortlaut hatte: —

»Des Herrn Staatskanzlers (Fürsten v. Hardenberg) Durchlaucht haben der 
Frau Prinzessin Elisabeth Königl. Hoheit in Bezug auf die bei des Königs 
Majestät nachgesuchte Allerhöchste Gnade» - Unterstützung zur Instandsetzung 
Ihres Hauses und Ihrer Garten-Anlagen nach der Allerhöchsten Willens-Meinung 
angezeigt, daß diese Instandsetzung nach vorgängiger Veranschlagung des Bedarfs 
auf öffentliche Kosten geschehen solle. Die Königl. Regierung hat also die 
Veranschlagung der erforderlichen Arbeiten zu veranlasseu, den Anschlag einzureichen, 
und auf den Grund desselben die Genehmigung zur Ausführung zu erwarten."

Der Landbaunleister Boy, dem die verlangte Arbeit hätte übertragen werden 
müssen, war auf wenigstens 8 Wochen in Dienstgeschäften abwesend, und ein 
zweiter Baubeamter bei der Regierung nicht angestellt. Königl. Regierung ver
anlaßte daher den Stadtbaumeister Brockmann, diese Arbeiten, und zwar sowol 
die schon gefertigten, als die annoch nothwendigen zu veranschlagen. Was die 
ersteren betrifft, so hatte es bei der Königl. Regierung nicht unbemerkt bleiben 
können daß die Prinzessin schon seit dem abgewichenen Frühjahr in vollem Bau 
begriffen war. Brockmann wurde daher angewiesen, die Rechnungen der Handwerker, 
welche diese Arbeiten ausgeführt hatten, einzusenden, sie zu .revidiren und zu 
attestiren und davon eine Nachweisung anzufertigen, wodurch das Geschäft, welches 
beeilt werde« müsse, abgekürzt werde. Die Verfügung der Regierung traf den 
Stadtbaumeister auf dem Krankeulager, was die Sache verzögerte. Inzwischen 
hatte sich die Prinzessin in einem Schreiben vom 9. October 1814 an den 
Finanzminister, Grafen v. Bülow, mit der Bitte um Beschleüniguug ihrer Bau- 
Angelegenheit gewandt. Aus diesem Schreiben glaubte der Minister nun auch 
entnehmen zu dürfen, daß der Wiederherstellungsbau des Landhauses zum 
Theil schon zur Ausführung gekommeu sei, daher die Regierung unterm 
28. October 1814 angewiesen wurde, so zu verfahren, wie diese, aus eigener 
Kenntniß von der Lage der Sache, dem Stadtbaumeister Brvckmann bereits inftruirt 
hatte. Gleichzeitig hatte Graf Bülow der Prinzessin von seiner an die Regierung 
erlassenen Verfügung Kenntniß gegeben. Sie dankte ihm dafür in einem Schreiben 
vom 3. November 1814, worin sie Nachstehendes vortrug: —

„Mein Schreiben vom 9. v. M. scheint Ew. Excellenz die Lage der Sache 
nicht anschaulich genug dargestellt zu haben, und deshalb bemerke ich Folgendes: 
Meine städtische Wohnung int hiesigen Schlosse bedurfte einer Hanpt-Reparatur, 
die auch veranschlagt worden ist, und in diesem Sommer bewerkstelligt werden 
sollte. Ich mußte also diese Wohuuug inzwischen raumen, und da ich zu dem 
Ende nur mein Landhaus vor dem Thore beziehen konnte, so war ich genöthigt, 
dasselbe in aller Eile zu einem bewohnbaren Zustande, su viel möglich war, 
jedoch nur oberflächlich Herstellen zu lassen. Dies war bei dein desolaten Zustande 
des Hauses und seiner Nebengebaüde mit ansehnlichen Kosten verknüpft. Größten -

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. G 
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theils habe ich Alles, jedoch nur zur einstweiligen Nothdurft Herstellen lassen, 
den' dazu erforderlichen Kostenbetrag hab' ich aber aufnehmen müssen, und die 
Ouvriers davon bezahlt. Diese Ausgabe wird sich ungefähr auf das be
laufen, was des Königs Majestät zu bewilligen die Gnade gehabt, und mein 
Wunsch wäre daher, dieser, daß nach erfolgter Veranschlagung alles dessen der 
Betrag davon an mich zur Abtragung der deshalb gemachten Anleihen baar 
ausgezahlt werde. Hiernach würde mein fernerer Wunsch dahin gehen, daß 
ohne Rücksicht auf die nur vorläufig erfolgte Instandsetzung der anzusertigende 
Haupt-Anschlag nicht nur eine völlige Wiederherstellung der Gebaüde und des 
Grundstücks, sondern auch eine Erweiterung der ersteren und innere Ab
änderung derselben bezweckte. Das Hauptgebaiide hab' ich wegen des Wider
spruchs ' des ehemaligen französischen Gouvernements nur zu einem und einem 
halben Stockwerk aufführen dürfen, ich würde es aber gerne sehen, wenn ich es 
bis auf zwei volle Stockwerke nicht nur erhöhen, sondern auch außer der Wieder- 
Herstellung des einen Flügel-Gebaüdes, noch ein zweites Flügel-Gebaüde dabei 
aufführen und zur Gewinnung mehreren Raums ini Innern des Hauptgebaüdes 
einige Veränderungen treffen konnte, als welches Alles der Gegeustaud des anzu- 
fertigenden Anschlages ausmachen würde. Da nach Ew. Excellenz Versicherung 
und ' nach dem Willen Se. Majestät des Königs diese Instandsetzung meinen 
Wünschen entsprechen darf, so ersuche ich Ew. Excellenz die hiesige Regierung 
anweisen zu lassen, damit darunter jeder etwanigen Schwierigkeit vorgebeügt 
werde. Ich versichere rc. rc. Ew. Excellenz rc. rc.

Stettin ' affektionirte
den 3. November 1814. Elisabeth."

Das Ministerial-Rescript vom 11. November 1814 fertigte der Regierung 
das vorstehende Schreiben abschriftlich zu, und erinnerte daran, daß die Aller
höchste Willensmeinung lediglich die Instandsetzung des Landhauses und Gartens 
zum Gegenstände habe, daher der Minister Bedenken trage, ohne weitere Bestim
mung des Königs die Kosten, welche die Berücksichtigung der übrigen Wünsche 
der Prinzessin,' die Erweiterung und Abänderung des Landhauses betreffend, 
erfordern würden, zu bewilligen. Zu den Wünschen der Prinzessin rechnete der 
Minister auch die Reparatur ihrer Wohnung im Schlosse. Hierbei waltete jedoch 
ein Mißverständniß ob, welches anê dem Worte „sollte" im Schreiben der 
Prinzessin entsprang. Der Minister hatte in Folge dieses Wortes die gedachte 
Reparatur als zukünftig angesehen und deshalb abgelehnt; indessen gehörte sie 
schon der Vergangenheit an, da sie im Laufe des Sommers zum größten Theil 
ausgeführt war. ' Aus welchen Fonds die betreffenden Kosten gedeckt worden 
sind, ergeben die vorliegenden Acten nicht.

Inzwischen hatte der Stadtbaunleister Brockmann der Ausführung des ihnl 
ertheilten Auftrages sich unterzogen. Er war dadurch mit der Prinzessin in 
persönliche Berührung gekommen, welche, wahrnehmend, daß ihre, dem Finanz
minister vorgetragenen Wünsche keine Berücksichtiglrng finden sollten, entrüstet, 
durch ihren Geschäftsführer, den Justiz-Commissarins Reiche I, unterm 23. November 
1814 bei der Konigl. Regierung Vorstellungen lnachen und das Verlangen aus
sprechen ließ, den Stadtbaumeister Brockmann mit anderweitigen, entsprechenden 
Instructionen zu versehen.
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In dem, unmittelbar an die Prinzessin, nicht an ihren Geschäftsführer, ge
richteten, höflich abgefaßten Schreiben vom 3. December 1814 drückte die König!. 
Regierung ihr Bedauern aus, daß die Bestimmungen des Finanzministers es ihr 
nicht gestatteten, eine weitere Veranschlagung als die der völligen Instandsetzung 
des Landhauses und Gartens vornehmen zu lassen, da die dieserhalb an sie er
gangenen Verfügungen lediglich dieser, nicht aber einer Erweiterung der Gebaüde 
Erwähnung thäten, und müsse die Regierung Ihre Königl. Hoheit anheimstellen, 
die Genehmigung zu dieser Erweiterung allerhöchsten Orts zu bewirken, da sie, 
die Regierung, alsdann gewiß nicht ermangeln werde, sofort die nöthigen Ver- 
fügungen zu treffen.

An dem Tage, an welchem das Schreiben an die Prinzessin abgegangen 
war, ging Brockmann's Bericht vom 1. December 1814 ein. Er zeigte darin 
an, daß die Prinzessin ihm Rechnungen zweierlei Art ausgehändigt habe, nämlich 
bezahlte und unbezahlte, daß er die auf Befehl der Prinzessin ausgeführten 
Arbeiten, und die dazu angeschafften Materialien an Ort und Stelle revidirt, 
auch in den von der Prinzessin noch nicht bezahlten Rechnungen einige Gegenstände 
ermäßigt, sonst aber Alles in Ordnung gefunden und demgemäß zwei Nach
weisungen nach den beiden Kategorien der Rechnungen angefertigt habe, die er, 
sammt den Belügen, der> Königl. Regierung einreichte. Die erste Nachweisung, 
die der bezahlten Rechnungen, wurde am 6. December 1814 zur Zahlung an die 
Prinzessin auf die Regierungs-Hauptkasse angewiesen und gleichzeitig dem Finanz- 
minister Bericht erstattet. Hierauf erging nachstehendes Rescript: —

Die Königliche Regierung erhält die unterm 6. d. M. eingereichte, von dem 
Stadtbaumeister Brvckmaun gefertigte Nachweisung von den Kosten zur Instand
setzung des Etablissements der Frau Prinzessin Elisabeth Königl. Hoheit nebst 
den dazu gehörigen Rechnungen hierbei zurück. Bei Durchsicht derselben hat sich 
nichts zu erinnern gefunden, und wird daher nach Maasgabe der daraus ange
fertigten beiden ebenfalls anliegend zurück erfolgende« Rachweisungen, nicht nur 
genehmigt, daß bereits aus der dortigen Hauptkasse die betreffenden Zahlungen 
geleistet sind, sondern die Königl. Regierung hat auch die annvch unbezahlt ge
bliebenen Rechnungen zu berichtigen und hiernächst die ganze Summe der General- 
Staatskasse auf Überschüsse anrechnen zu lassen.

„Übrigens wird der Anschlag von dem, was noch zur Wiederherstellung des 
Gebaüdes und Gartens in den ehemaligen Stand erforderlich ist, erwartet, und 
hat die Königliche Regierung ganz recht gethan, das Verlangen der Frau Prin
zessin Elisabeth, Königliche Hoheit, wegen des Baues eines Flügels, so wie der 
sonstigen Veränderungen int Innern des Gebaüdes abzulehnen."

Berlin, den 27. December 1814.
Der Minister der Finanzen

An Bülow.
die Königliche Regierung von Pommern zu Stettin — wegen Instandsetzung der 
Etablissements der Fran Prinzessin Elisabeth Königl. Hoheit.

Die Prinzessin wurde durch Regierungs-Schreiben vom 13. Januar 1815 
von der erfolgten Anweisung der zweiten' Liquidation mit dem Ersuchen in 

6*
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Kenntniß, nunmehr sämmtliche Ouvriers und Lieferanten, die noch Forderungen 
zu machen hätten, zu befriedigen, und sodann schleünigst die quittirten Rechnungen, 
zu den alten übrigens annvch von den Handwerkern re. rc. der gesetzmäßige 
Stempel umgeschlagen werden müsse, als Rechnungs-Beläge zu übermachen. Auch 
zeigte Königl. Regierung der Prinzessin an, daß dem, von seiner Dienstreise 
zurückgekehrten, Landbaumeister Boy die möglichste Beschleunigung bei der Veran
schlagung der Kosten, welche annoch zur völligen Instandsetzung der Gebaüde 
und des Gartens in den Zustand, in welchen sie sich vor der Blokade befunden 
erforderlich wären, empfohlen sei.

Unter den 27 Belägen der ersten Liquidation, der bereits bezahlten Rech
nungen befinden sich mehrere, welche der Kammerdiener der Prinzessin, Tessiner 
mit Namen, bezahlt hat und deren Richtigkeit von der Prinzessin selbst, durch ihre 
Unterschrift, unter Beidrückung ihres Jnsiegels bezeügt ist. Der Name, bald Elisa
beth, bald Eliesabeth mit lateinischen Buchstaben deütlich geschrieben, verräth eher 
die Handschrift eines Mannes, als einer Frau. Das Jnsiegel hat deu Preüßischeu 
heraldischen Adler und die Umschrift: Ihro Kön. Höh. Pr. Elis. Herz. z. Br. 
Lün. Hof Etats-Siegel. Um die Zeit, in welcher der Wiederherstellungsbau des 
Landhauses Friedrichsgnade Statt fand, also vor nunmehr 60 Jahren, scheint 
die Stettiner Thonindnstrie die Fabrikation von Ofenkacheln mit schöner weißer 
Glasur wenn auch gekannt, doch nicht geübt zu haben; andern Falls würde die 
kunstsinnige Prinzessin dem Meister Kräh nicht befohlen haben, in ihrem Wohn
zimmer, und in dem ihrer Hofdamen einen schwarzen Ofen zu setzen, zu dem in 
dem erstem, 70, im zweiten Zimmer 50 Kacheln mit den entsprechenden Gesimsen, 
Frieskacheln, Leisten und Ecken verbraucht wurden. Meister Kräh stellte für 
beide Öfen 51 Thlr. 10 gr. in Rechnung. Die Rechnungen anderer Handwerker 
sind wegen des Tagelohns bemerkenswerth, welches den Gesellen gezahlt wurde. 
Vom April bis zum August 1814 bekam der Zimmergesell täglich 18 gr., vom 
September an nur 16 gr.; der Maurergesell durchweg 18 gr., der Handlanger 
bei den Maurern 9 gr. An Materialien wurden gezahlt: il Thlr. fürs 1000 
Mauersteine und 16 Thlr. fürs 1000 Dachziegel an W. Hufnagel in Kavelwiese 
von der Ziegelei zu Kratzwiek geliefert. Die Handwerker und Lieferanten nennen 
die Baustelle: Sommer Palais, Sommer Haus, Alls der Mühle, Neües Haus 
der Frau Prinzessiu Elisabeth; die Benennung „Friedrichsgnade" war um diese 
Zeit, 1814, noch nicht im Gebrauch, ist auch nie populär geworden, nie in den 
Mund des Volks übergegangen, der auch heüte noch, 35 Jahre nach dem Ab
leben der fürstlichen Besitzerin, nur vom „Prinzeß-Schloß" spricht. Der Hypo
theken - Richter hat sich zur Bezeichnung des Grundstücks niemals des Namens 
„Friedrichsgnade" bedient. Im Hypotheken- oder Grundbuche heißt das Grund
stück nach wie vor „Pädagogien-Mühle", zuweilen mit dem Zusaß „ehemalige".

Der Landbaumeister Boy reichte am 13. März 1815 den Anschlag der 
Kosten ein, welche die völlige Instandsetzung des Landhauses und des Gartens 
der Prinzessin Elisabeth erfordern werde. Dieser Anschlag, besonders derjenige, 
der sich auf deu Garte» bezog, wurde von der Königl. Regierung nicht gut 
geheißen und und mußte vvu Boy abgeändert werden, wonach sich der Haupt- 
Anschlag auf eine geringe Summe ermäßigte, die zu bewilligen, der Finanzminister 
in dem Regierungsbericht vom 1. April 1815 gebeten wurde. Der Minister be
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willigte die Summe mittelst Rescripts vom 30. April 1815, verwies aber auf 
das technische Revisions-Gutachten, welches die Ober-Bau-Deputativu über den 
Anschlag des re. Boy abgegeben hatte, zur Berücksichtigung der von dieser höchsten 
Bau-Behörde gezogenen Monita. Für die Instandsetzung des Gartens war 
ein Separat - Anschlag entworfen worden, dessen Betrag in jenem Haupt- 
Anschlage enthalten war. Der Minister bewilligte diese Summe, und bestätigte 
die Zurückweisung des seltsamen Verlangens der Prinzessin auf Vergütigung des 
entbehrten Ertrages an Obst, das von ihrem Geschäftsführer, dem Jnstiz-Com- 
missarius Reiche I., in zwei an den Minister und an die Regierung gerichteten 
Vorstellungen vom 28. Mürz 1815 sehr lebhaft befürwortet worden war.

Unzufrieden mit dem, was die König!. Regierung unter Genehmigung des 
Finanzministers, bezw. nach dessen Anordnungen auf ' Grund der Allerhöchsten 
Willensmeinung für die Instandsetzung des Landhauses und Gartens gethan hatte 
iiiii) noch that, hatte die Prinzessin unmittelbar beim Könige Beschwerde geführt 
und um deren Abhülfe gebeten. Der König hattte die Vorstellung der Prinzessin 
dem Finanzminister, Grafen v. Bülow, zur Berichterstattuug überwiesen und be
fohlen , daß bei dem, was noch zu thun übrig sei, auf uunöthige Ausgabe» 
durchaus keine Rücksicht genommen, noch weniger wegen des vorigen Zu
standes, in welchem das Etablissement der Prinzessin, insonderheit der 
Garten, vor 1813 sich befunden, Entschädigung gewährt werden solle. Das 
Ministerial-Rescript vom 15. Juni 1815 setzte die Königl. Regierung' von 
der Jmmediat-Vorstellung der Prinzessin und dem Erlaß des Königs in Kennt
niß. „Obwvl nun, sagte der Minister, nach Lage der hiesigen Aeten schon 
die nöthigen Bestimmungen ergangen, anch sämmtliche Kosten veranschlagt und 
angewiesen sind, so will ich doch mit Bezug auf die wieder beizufügendeu 
Anlagen (die Beschwerdeschrift der Prinzessin re.) den Bericht der Königl. Re
gierung über den Gang und die jetzige Lage des Retablissements, mit Bemerkung 
der außer demselben in Antrag gebrachten Bauten und der gestrichenen Kosten 
für die Benutzung des Gartens und der Obstbaüme erwarten."

Der Regierungs-Bericht vom 25. Juni 1815 konnte selbstverständlich, nur 
eiue Wiederholung bekannter Thatsachen enthalten. Der Minister theilte darauf 
der Königl. Regierung unterm 9. Juli 1815 mit, daß er au demselben Tage 
über die Beschwerden der Prinzessin, oder vielmehr ihres Sachwalters Reiche I, 
in Betreff der Wiederherstellung des Etablissenients und der Gartenanlagen, und 
daß dabei ganz in der Ordnung verfahren worden, dem Könige Vortrag ge
halten habe und er die Hoffnung hegen dürfe, daß sämmtliche Beschwerden dem- 
nächst zurückgewiesen würden, In dieser Voraussetzung erklärte es der Minister 
auch für ganz zweckmäßig, daß der Prinzessin die veranschlagten Baugelder nicht 
in Einer Summe, sondern nur nach und nach, so wie die Verwendung es erfordern 
werde, gegen die Quittungen der Speeial-Empfünger oder gegen die Bescheinigung 
des Banbedienten, daß selbige wirklich verwendet worden, verabfolgt und diese 
Bescheinigung oder Quittungen für die bereits geleisteten Zahlungen noch nach
geholt werden müßten. Hiernach habe die Königl. Regierung zu verfahren. 
Man sieht, daß man bei der Regierung sowol als im Ministerium etwas miß
trauisch über die Verwendung der bewilligten Gnadengelder geworden war, wozu 
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manche unter den Rechnungen des vorigen Jahres, 1814, insonderheit die des 
Kammerdieners Tessmer, wol die Veranlassung gegeben haben mochten.

Die Cabinets-Ordre vom 30. August 1815 genehmigte Alles, was von 
Seiten der König!. Regierung für das Retablissement des Landhauses der 
Prinzessin Elisabeth geschehen war, wies die von der Prinzessin, bezw. ihrem 
Sachwalter, gegen die Anordnungen der Regierung gemachten Ausstellungen zu
rück und erklärte, daß es bei der Ausführung der noch nöthigen, und vom 
Regierungs - Baubedieuten veranschlagten Arbeiten sein Bewenden behalten, und 
solche, so wie die Auszahlung der Baugelder unmittelbar an die Ouvriers, der 
Stettiner Regierung überlassen bleiben solle.

Nichts desto weniger wurde die Prinzessin im Spätherbst 1815 mit neuen 
Bauprojeeten bei der Regierung vorstellig. Theils um mehr, oder eigentlich, wie es 
hieß, das nothwendige Gelaß für ihr Dienstpersonal zu erhalten, theils aber auch 
um die für ihre Gesundheit aüßerst itachtheilige Zugluft fortzuschaffen, welche durch 
die dicht am Saal befindliche Küche und durch die unweit ihrer Wohnzimmer be
findliche Haustreppe herbeigeführt wurde, wünschte die Prinzessin nicht nur eine 
Veränderung im Innern des Gebaüdes vorzunehmen, sondern auch zur Verlegung 
der Küche und Treppe einen kleinen Seitenflügel anzubauen. Auf den Wunsch 
der Prinzessin hatte der Landbaumeister Boy, ohne dazu von der Regierung 
beauftragt zu sein, diese Bauten veranschlagt. Dagegen wollte die Prinzessin 
auf andere, bereits veranschlagte und bewilligte Bauten Verzicht leisten*),  
so daß zur Erfüllung ihrer jetzigen Bau-Wünsche noch eine Summe von 
nicht erheblichem Betrage erforderlich war. Freilich lagen die gemessensten 
Anweisungen in Bezug auf die Instandsetzung des Landhauses vor; dennoch 
erachtete es die Regierung, in Betracht, daß die Gesundheit der Prinzessin 
mit als Motiv zur Bau-Abänderung angegeben war, für nothwendig unterm 
28. December -1815 an den Finanzminister zu berichten und denselben um nähere 
Instruction zu bitten. Der Minister antwortete mittelst Rescripts vom 10. Januar 
1816, daß er im Hinblick auf die Cabiuets-Ordre vom 30. August 1815 auf 
die Wünsche der Prinzessin nicht eingehen könne, da die Staatskasse jetzt außer 
Stande sei, die Mehrkosten, wie müßig sie auch seien, herzugeben, ohne dies auch 
noch bei der vorgeschlagenen Veränderung mit dem Kriegs-Ministerium verhandelt 
werden müße, ob solche in fortifikatorischer Hinsicht Statt finden könne. Dem 
Sachwalter rc. Reiche I wurde vou diesem Rescripte Kenntniß gegeben.

*) Darunter war auch ein Posten für einen zweiten Brunnen, (für Herstellung eines ersten 
waren 1814 schon Ausgaben gemacht) angesetzt, weil derselbe vollständig verschüttet war. Es 
war die Absicht, ihn durch Mannschaften der in Stettin garnisonirenden Pionier Evmpagnie 
reinigen und wieder in brauchbaren Zustand setzen zu lasse«. Dies Project zerschlug sich 
aber, weil die Compagnie bei dem 1815 wieder ausgebrochenen Kriege nach Wesel abmarschiren 
mußte. Als Curiosum sei angeführt, daß, als die Bau-Ausschläge von 1814 der Ober Ban 
Deputation zur Revision Vorlagen, man sich in diesem hohen Collegio über die Tiefe des 
Brunnens, welche Brockmann zu 80 Fnß angegeben hatte, wanderte und meinte, so tief brauche 
er nicht zu sein. Keinem der damaligen gelehrten Baumeister am grünen Tisch zu Berlin, 
scheinen die geologischen Verhältnisse von Stettin und dessen Umgebungen bekannt gewesen 
zu sein.

Der Prinzessin Elisabeth waren die Rayon-Gesetze wie. sich leicht erachten 
läßt, nicht unbekannt. Weil dieselben, da das Landhaus im ersten Rayon lag, 
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für Erfüllung ihrer Bau-Wünsche mit maßgebend sein mußten, sv wandte sie sich 
an den Kriegsminister, General-Major v. Boyen**),  von dem sie benachrichtigt 
wurde, daß er ihren Antrag von dem Commandanten der Festung Stettin und 
dem Platz-Ingenieur werde untersuchen lassen. Nachdem dies durch die eom 
mlssarische Verhandlung und den Bericht der Commandantur vom 10. und 
L1; Februar 1816 geschehen war, richtete der Kriegsminister das nachstehende 
Schreiben an die Prinzessin:
 »^tv. Königliche Hoheit verfehle ich nicht im Verfolg meines vorläufigen 

^chulbens vom 11. ^anuar er. .gehorsamst zu benachrichtigen, daß nunmehr der 
von der Commandantur 311 Stettin über den Umfang des' von Höchst denselben 
beabfichtigten Anbaues bei Ihrem vor dem Anklamer Thore belegenen Landhause re 
erforderte Bericht eiugegangeu ist. Da nach demselben die' Beschränktheit des 
Raums im Hauptgebäude diesen Anbau sehr wünschenswerth macht, derselbe auch 
nur in einem Flügel von Fachwerk, 34 Fnß lang, 26 Fuß tief, und 1 Etage 
hoch, bestehen, zimscheu zwei weit größeren Gebaüden von 87 Fuß mit) 2 Etagen 
Höhe, und dem Stall- und Wagenremisen-Gebande zu liegen kommen, und mit 
seiner schmalen Seite gegen die Festung und überhaupt kein größerer Nachtheil 
für die Vertheidigungs-Fähigkeit derselben, als dnrch die vorhandenen Gebaüde 
schon besteht, verursacht wird, so habe ich die Commandantur zu Stettin heüte 
lustruiren lassen, diesen Anbau Ausnahmsweise zu gestatten, und zugleich festge 
fetzt, daß Niemand dadurch ein Recht erhalten solle, auf diesen speciellen Fall ru 
exemplifieiren. 0 ”

»Indem ich es mir zum besondern Vergnügen anrechne hierdurch Ew. König
lichen Hoheit Wunsch zu erfüllen, stelle ich Hochdenenselben nunmehr die Aus
führung des Baues anheim.

Berlin, den 11. März 1816. v. Boyen.
Die Genehmigung zum Bau ging unter gleichem Dato der Commandantur 

durch Rescrlpt des Ersten Departements des Kriegs-Ministeriums (späterhin All 
gemeines Kriegs-Departement genannt) zu, imb die Commandantur theilte eine 
Abschrift des Rescripts der Königl. Regiernng zu Stettin am 17. Mürz 1816 mit

, - à Ob/rst Hermann v. Boyen war 1813 Chef des Generalstabes des von Bülow 
befehligten 3. Armee Corps. Als dieses Corps nach der Leipziger Völkerschlacht durch West 
i?ün gegen .volland vorrückte, hatte Bülow mehrere Tage lang sein Hauptquartier in Münster. 
Daselbst über vollaud und holländische Zustände Erkundigungen einziehend, wurde der commau 
dirende General und sein Generalstabschef durch den Domdechanten v. Spiezel (nachmaligen 
Erzbischof von Köln) au des Verfassers Vater, Johann Jsaae B. als einen Mann verwiesen, 
?ur,J?*S aub JU ?op<Maphlscher wie statistischer Beziehung genau keunend, auch als dortiger 
' Gutsbesitzer, die beste Auskunft zu geben im Stande sei. Auster einer rasch entworfenen Denk 
IW über Holländische Verhältnisse haben Vater und Sohn dem Obersten v. Boyen eine 
werthvolle Sammlung holländischer, in Kupfer gestocheuer hydrographischer Special-Karten von 
den Alederrheln-Gegenden, welche, niemals in den Handel gekommen, als Unica zu be- 
trachten waren, unter dem Beding übergebens sie den Eigenthümern nach dem Frieden zurück 
zustellen, was aber in Vergessenheit gerathen ist. Nach dem Feldzuge vou 1815 war General 
v. Boyen, alv Kriegsminister oberster Chef, und General v. Grolman,' als Director des z,veiten 
Departements vom Knegsministerium, (damalige Generalstabs-Abtheilung des Ministeriums), 
zuieiter Chef des Vers, bis 1819, iu welchem Jahre beide Kriegsmänner, nicht einverstanden 
nut den politischen Grundsätzen, welche sich damals im Cabinet des Königs Geltung zu ver 
schaffeu gewußt hatten ihre Stellen niederlegten. 6
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Mit diesem Consense des Kriegsministers glaubte die Prinzessin das Haupt- 
Linderniß der Erfüllung ihres Bauprojeets aus dem Wege geräumt, indem ste 
die Überzeügung zu haben schien, daß der Geldpunkt ein Reben-Hmdermp 1er, 
welches durch fortgesetzte Vochellungen gleichfalls zu beseitigen sein werde. Durch 
ihren Geschäftsführer Reiche I ließ sie der Königl. Regierung am 24. Marz 1816 
eine Berechnung vorlegen von dem was an Baugeldern schon bewilligt, abei noch 
nicht verausgabt war und von dem, was der Baii des vom Kriegsminister ge
nehmigten Seitenflügels kosten würde. Von jenen wollte ste zwei Punkte fallen 
lassen die Reparatur des Stallgebaüdes und die Wiederherstellung des Brunnens, 
liiid die dafür veranschlagten Kosten auf den Seitenflügel verwenden, zii dem 
dann noch ein Zuschuß ' von einigen 100 Thalern erforderlich sent werde, 
dessen Bewilligung die Regierung beim Finanzmimster des schleunigsten beantragen 
möge. Reiche erhielt am 5. April 1816 einen ablehnenden Bescheids Erneuerte 
Vorstellilng des re. Reiche vom 21. April mit der Erklärung der Prinzessin, auf 
jene Mehrkosten Verzicht leisten zu wollen, dabei aber beanspruche die für den 
Brunnenbau bestimmte« Gelder und die zuui Ausbml des alten Seitengebäudes 
veraiischlagte kleine Summe auf den Seitenflügelbau verwendet zu sehen. Erwi- 
derunq der Regierung daß sie den Wünschen der Prinzessin entsprechen und 
die Genehmigung des Finanzministers nachsuchen werde; dazu waren abir tvw 
nung und Kostenanschlag erforderlich, die Reiche einsenden möge. Dies geschieht 
am 4. Mai; inzwischen Beschwerde der Prinzessin denn Finanzmimster über die 
Regierung; darauf am 6. Mai 1816 Bericht an den Fmanzmimster, Grasen 
v. Bülow/ dessen Entscheidung folgenden Wortlaut hat: —

„Aus dem Berichte der Köuiglichen Regierung vom 6. d. M. habe ich er
sehen daß das Königl. Kriegs-Ministerium den von der Frau Prinzessin Elstabeth 
Königliche Hoheit gewünschten Anbau eines Flügels von Fachwerk an vchrein 
Landhause vor dem Anklamer Thor genehmigt hat, und Ihre Kämgliche Hoheit 
die zur Herstellung des zweiten Brunnens und Wiederaufbau eines kleinen Sellen- 
Gebaüdes veranschlagten Kosten auf jeuen Anbau verweuden, und dagegui auf 
die nach dem nebst Zeichnung wieder anliegenden Anschläge zu letzteren erforder
lichen Mehrkosten Verzicht leisten wollen. Unter diesen Umstanden, und da 
solcher gestalt keine Kosten-Erhöhung entsteht, hat es fern Bedenken, dem Ver
langen Ihrer Königlicheii Hoheit nachzilgeben nnd die Regierung wird autoriftret, 
hiernach das Weitere zu veranlassen". ,

Berlin, den 17. Mai 1816. 
Der Minister der Finanzen. 

Bülow.
An die Königliche Regierung zu Stettin. - Instandsetzungs-Kosten des 

dortigen Etablissements der Frau Priiizessin Elisabeth Königliche Hoheit be

treffend.

Unterm 6. November 1816 zeigte der Justiz Commissarius Reiche 1 der 
Königl. Regierung an, daß der Bau bis auf Kleinigkeiten vollendet sei er aber 
einige hnndertThlr.mehr, als an Bangeldern bewilligt worden,koste; dieser Mehrbetrag 
müsse Jhro Königl. Hoheit aus eigenen Mitteln zuschießen. Bevor die Prinzessin
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sich dazu entschloß, glaubte sie deu Versuch machen zu dürfen, die Gnade des 
Königs durch ein Jmmediat-Gesuch anzurufen. Der Versuch glückte, wie das 
nachsteheude Rescript beweist: —

„Die Köuigl. Regierung wird hierdurch autvrisirt, der Frau Prinzessin 
Elisabeth Königliche Hoheit in Gemäßheit der dem Finanz Ministerium durch 
des Herrn Fürsten Staats Kanzlers Durchlaucht mittelst Schreibeus vom 7. d. M. 
eröffnete« Willensmeinung Seiner Majestät des Königs, den noch erforderlichen 
Bankosten-Zuschuß zur völligen Instandsetzung ihrer vor dem Anklamer Thore 
belegenen Sommer-Wohnung sogleich gegen Quittung zahlen und sowohl diesen 
Betrag, als die zu dem bemerkte« Behuf unterm 30. April 1815 bewilligte 
Summe der General-Staatskasse mittelst Übersendung der desfallsigen Jnstificato- 
rien auf Überschüsse in Anrechnung bringen zu lassen".

Berlin, den 11. December 1816.
Ministerium der Finanzen. Vierte General-Verwaltung

Villaume.
An die Königl. Regierung zu Settin. — Wegen eines der Frau Prinzessin 
Elisabeth Königliche Hoheit zu zahlenden Nachschusses zur völlige» Jnstaudsetzuug 
Ihrer vor deni Anklamer Thor belegenen Sommer-Wohnung.

Ans allen: Vorstehenden ergibt sich, daß der König zur Wiederherstellung, 
bezw. Erweiterung des, bei der Blokade von Stettin 1813 verwüsteten Land
hauses der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig in den Jahren 1814—1816 
eine Unterstützung aus Staatsmitteln bewilligt hat, welche mit den Kosten des 
Retablissements der Vorstädte Ober- und Ünterwiek und der Ansiedlungen auf 
dem Turneifelde in richtigem Verhältniß gestanden hat. In Anerkennung' der ihr 
vo«l Könige bewiesenen Huld und Gnade konnte daher die Prinzessin auch 
uicht umhin, ihren Ruhesitz — „Friedrichsgnade" zu nennen. — Und noch 
mehr! denn —

Zehn Jahre später findet sich in den Regiernngs-Acten die Abschrift folgen
der Cabinets-Ordre:

„Dem Wunsch der Prinzessin Elisabeth Königliche Hoheit und Ihrem An
träge voni 25. v. M. gemäß, ermächtige Ich Sie hierdurch, deu in Rede stehen
den Bau nach dem Anschläge A und der Zeichnung sub 13.13. von dem Regierungs 
Rath Scabell und dem Premier - Lieütenant, Rochs ansführen zu lassen, die 
nöthigen Gelder aus der Regieruugs-Haupt-Kasse zu nehmen und nach vollendetem 
Bau den Betrag der Kosten zu bereu Anweisung anzuzeigen. Die eingereichten 
Anschläge und Zeichnungen empfangen Sie zurück". Berlin, den 7. August 1826.

Friedrich Wilhelm.
An den wirklichen Geheimen Rath und Oberpräsidenten Sack in Stettin.

Hieran knüpft sich eine Verfügung des Oberpräsidenten au die Regierung, 
3. Abtheilung, vom 12. August 1826, mit der die Cabiuets-Ordre ihr zugefertigt 
wird, um die Regieruugs-Hauptkasfe zu ermächtigen, die von ihm zu diesem Bau 
anzuweiseuden Gelder dem Reudauteu der Baukasse Hofrath Bourwieg zu zahlen, 
indeß das angewiesene baare Geld, wenn Bourwieg es wünschen sollte, im 
Depositv zu behalteu. Die Regierungs-Anweisung an die Kasse datirt vom

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 7
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19. August 1826. Die diesmalige und, soviel bekannt, letzte der Prinzessin er
wiesene Gnadenbezeigung des Königs hatte den Bau eines Mausoleums im Garten 
des Landhauses, in deni sie einst ruhen wollte, zunl Gegenstände. Der Bau ist, 
wie aus dem Cabinets-Erlnß hervorgeht, von Seiten der Regierung in Gemein
schaft mit der Fortification ausgeführt worden, denn Scabell war der Baurath 
des Regierungs-Collegiums, und der Pr. Lieutenant Rochs ein ad latus des 
Platz-Ingenieurs.

Sei noch als bemerkenswerth hervorgehoben, daß der König die Bittschriften 
der Prinzessin niemals immedicte aus Seinem Cabinete beschieden hat; Alles, 
was Er, eingedenk, daß die Prinzessin einst Seiner Familie, dem Königlicher! 
Hause angehört hatte, in Seiner milden und huldvollen Gesinnung für sie that, 
ließ Friedrich Wilhelm III. der Prinzessin mittelbar durch Seine Beamten, den 
Staatskanzler, den Finanzminister, die Regierung und den Oberpräsidenten kund 
geben. Die Genehmigung zum Bau des Seitenflügels am Wohngebaüde der 
Prinzessin konnte, weil dieser Bau ganz gegen das Rayongefetz war, vom Kriegs
minister nicht aus eigener Machtvollkommenheit gegebeu rvorden. Der Minister 
mußte darüber dem Könige, dem Gesetzgeber, Vortrag halten und dessen Be
stimmung über die Zulässigkeit der Abweichung vom Gesetz einholen. Daß diese 
Bestimmung nach den Wünschen der Prinzessin ausfiiel, ist ein abermaliger Beweis 
davon, daß Friedrich Wilhelnr III. alles das vergessen hatte, was vor Seiner 
Geburt sich zugetragen hatte, und was Er nur durch Überlieferung kannte; die 
der Prinzessin Elisnbeth ertheilte Coucession war um so beachtenswerther, als es 
sich um militairische, die Landesvertheidigung betreffende wichtige Rücksichten 
handelte, die auch, wie der Kriegsminister in feinem Schreiben an die Prinzessin 
sagte, durchaus nicht als Exemplification benutzt werden durfte.

Beim Tode der Prinzessin Elisabeth bestand das Etablissement Friedrichs
gnade aus folgenden Baulichkeiten:

1. Das Wohnhaus — 89' 9" lang, 31' 3" tief, 20' aüßerlich in 2 Stock
werken hoch, das untere massiv, das obere von Holz und ausgemauertem Fach
werk mit einem halben Stein verblendet, erbaut und das Dach mit Ziegeln ge
deckt. Darin befindet sich, im untern Stockwerk von 9' 9" Höhe 1 Flur, 
7 Stuben 2 Kammern, 1 Küche; im obern Stockwerk von 7' 9" Höhe 1 Corri 
dor, 6 Stuben, 2 Kammern, 1 Flurkammer; im Dache Bodenraum mit einigen 
Bretterverschlägen; unter einem kleinen Theil des Hauses ein gewölbter Keller 
zum wirthschaftlichen Gebrauch.

2. Ein Seitengebaüde daran ist 98' 9" lang, 26' 3" tief, 20' aüßerlich in 
2 Stockwerken hoch, von Holz mit ausgemauerten Fachwerk erbaut und das Dach 
mit Ziegeln gedeckt. Die Stockwerke haben dieselbe Höhe, wie die des Wohn
hauses. Im ersten Stockwerk 2 Fluren 1 Langgang, 1 Saal, 4 Stuben, 3 Küchen 
und 3 Kammern; im zweiten 1 Langgang, 6 Stuben, 3 Kammern. Unterm 
Dache Bodenraum mit einigen Bretterverschlägen; unter einem kleinem Theil des 
Gebaüdes ein Balkenkeller zum wirthschaftlichen Gebrauch.

3. Ein Stallgebaüde, ist 637/ lang, 23' 9" tief, 8' aüßerlich in 1 Stock
werk hoch, von Holz und Lehmfach erbaut, mit Ziegeldach. Daran ein Anbau 
nach hinten, 14' lang, 10' tief, 5' hoch in einem Stockwerk, wie vor erbaut und 
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mit Ziegeln gedeckt. Darin befindet sich 1 Pferdestall, 1 Kutscherstube mit Koch
kamin, 1 Wagcnremise und 2 Holzställe; unterm Dach Bodenraum.

4. Ein Stall dahinter, ist 12%' lang, 10' tief, 5' hoch, von Holz und 
Brettern mit Bretterdach.

5. Daselbst ein Abort, ist 6/ 2' lang, 43/4' breit, massiv und mit Ziegeln 
gedeckt.

*

6. Ein Hvlzstall an der Straße, ist 18' lang, 13' tief, 8' in einer Etage 
hoch, von Holz und Brettern und mit Brettern gedeckt.

7. Ein Waschhaus im Garten, ist 16' lang, 14' tief, 8' in einem Stock
werk hoch, von Holz und ausgemauertem Fachwerk erbaut und das Dach mit 
Ziegeln gedeckt.

8. Ein altes Gebäude im Garten, ist ein Achteck, 13' im Durchmesser, 6' hoch, 
von Holz nnd Brettern und mit Brettern gedeckt, wird zur Aufbewahrung der 
Garten-Utensilien gebraucht.

9. Ein Brunnen im Garten, ist ca. 50' tief, mit Holz ausgesetzt und mit 
einer Pumpe versehen.

10. Eine Laube im Garten vor dem Hause, ist 33' lang, 13' breit, von 
hölzernen Stielen und oben einigen Latten.

11. Der Hof ist incl. der Gebaüde durchschnittlich 122' lang, und 18' breit.
12. Die Bewehrungen 88 laufende Fuß, 8' hoher Lattenzaun zu dem Holz-

hof mit einer Pforte, 312 laufende Fuß, 5% und 6' hoher Bretterzaun,
aüßerlich zur Begrünzung des Grundstücks. 1151 laufende Fuß, 5% und 6' hoher
Lattenzaun nm den Hof und aüßerlich zur Begrünzung des Grundstücks mit 
4 Thorwegen und 1 Pforte.

Sämmtliche Gebaüde befanden sich in baulichen Zustande. Eben so —
Das im Garten belegene Mausoleum, die Ruhestätte der Prinzessin Elisabeth. 

Dasselbe ist 15%' tief, 7%' aüßerlich in einer Etage hoch, massiv erbaut und 
das Dach mit Zink gedeckt. Unter demselben ein Grabgewölbe und aüßerlich vor 
demselben eine massive Freitreppe, welche 8% ' lang, 15%' breit, und worunter 
ein gewölbter Raum ist.

Der Garten, welcher den Überrest des einen Flächenraum von etwa 7 Morgen 
umfassenden Grundstücks einnimmt, und in welchem sich 69 Apfel-, 34 Birn-, 
74 Pflaumen-, 93 Kirsch-, 9 Aprikosen- und 4 große Wallnußbaüme, so wie 
53 Weinstöcke, ferner ein langer Bogengang von Haselnußbaümen, zwei lange 
Reihen Hecken von saueren Kirschen, eine Menge von Stachel- und Himbeer- 
straüchern, viele Rosen und Staudengewächse, so wie an Spargelbeeten 5 Quartiere 
mit 56 Beeten, befanden, während der Überrest des Gartens zu Unterfrüchten 
genutzt ward.

In den beschriebenen Raümen lebte die Prinzessin Elisabeth mit ihrem 
kleinen Hofstaate, der in den letzten Jahren ihres Lebens, zufolge der von ihr 
getroffenen letzwilligen Verfügungen, aus dem Hofeavalier, Premier-Lieutenant 
Gerhard, den zwei Hofdamen, Fraülein Wilhelmine von Arnim und Fraülein 
Dessine v. Blankenburg, ihrem Leibarzte, Chirurgus 'Lange, dem Kapellmeister 
Ludwig August Montü, und dem Kammermusikus Herrosee bestand. Denn die 
Prinzeß war eine große Freündin der Musik, die sie in früherer Zeit als ge
schickte Pianistin selbst geübt hatte, und liebte es unter Zuziehung von Jnstrumental- 

7*
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frästen aus der Stadt, vor geladenen Gästen kleine Concerte bei sich aufzuführen. 
Zu ihrem persönlichen Dienst hielt die Prinzessin zwei Kammerfrauen und eine 
Garderobefrau, die bei ihrer Herrin vielleicht keinen leichten Dienst gehabt haben 
mag; denn die Prinzessin soll bis ins hohe Alter dem Wechsel der Mode in der 
Kleidertracht nach Stoff, Farbe und Schnitt nicht abhold gewesen sein. Ihr 
Personal war nicht zahlreich. Es werden 2 Bediente, 2 Hausmädchen, 1 Köchin, 
1 Küchenmädchen, 1 Hausknecht, 1 Gärtner genannt. Der Marstall der Prinzessin 
bestand aus 4 Kutschpferden, deren Verpflegung 2 Kutschern anvertraut war.

Die Prinzessin führte einen guten Tisch und ihr Keller war mit ausgesuchten 
Weinen versehen. Sie liebte es kleine Gesellschaften geladener Gäste an ihrer 
Tafel zn sehen; ihre Wahl traf dabei auf geistvolle Leüte, von denen sie sich durch, 
mit Witz und Humor vorgetragene Stadtgeschichten, welche sie gern hörte, erhei
tern ließ. Kein Stand der gebildeten Welt war von diesen Gesellschaften aus
geschlossen, doch gab sie dem Offizierstande, und von diesem der Jugend, den 
Vorzug. Von der Prinzessin Elisabeth war es bekannt daß sie diesem oder jenem 
der jüngeren Offiziere in dessen kleinen Sorgen und Nöthen eine stets bereitwillige 
und freündliche Helferin gewesen ist; wie denn auch der Tod der Prinzessin 
manch' Andern sehr empfindlich traf, da sie der verschämten Armuth viele 
Wohlthaten erwies. Ein Charakterzug der Prinzessin war, daß Canis familiaris ihr 
Lieblingsthier war. Ältere Bewohner Stettins erinnern sich sehr wohl, daß sie 
die Prinzessin auf deren Spaziergängen in den ihrem Landhause zunächst ge
legenen Alloen, so wie in den Anlagen, mit einem Bedienten hinter sich, stets in 
Begleitung einer ganzen Meüte von Hunden aller Racen gesehen haben, die dllrch 
ihre Lebhaftigkeit und ihr Gebell andere Spaziergänger nicht wenig belästigten.

Die irrdischen Überreste wurden am 21. Februar 1840 Nachmittags 5 Uhr 
in Gegenwart der Generalität und sämmtlicher höheren Offiziere der Garnison, 
so wie der Präsidenten und höheren Beamten aller Dikastcrien in dem Mausoleum 
beigesetzt. Wie es dem fürstlichen Stande der Verstorbenen angemessen war, hat' 
es der Hofkavalier der Prinzessin, dem die Sorge der Beisetzung anheim gefallen 
war, an aüßerm Glanze bei dem letzten seiner Gebieterin erwiesenen Liebesdienst 
nicht fehlen lassen, urtheilt man nach den Kosten, welche die Bestattung ver
ursacht hat, denn sie beliefen sich auf die ansehnliche Summe von Thlr. 658. 7. 6. Pf., 
wie er in einer später zur Liquidation gekommenen Nachweisung, durch Rechnungen 
belügt, dargethan hat.

Am 11. December 1847 ging bei dem Magistrate zu Stettin ein Schreiben 
des Staatsministers v. Rother nachstehenden Inhalts ein:

Die Frau Fürstin von Liegnitz Durchlaucht,*)  welche durch das Testament 
der verstorbenen Frau Prinzessin Elisabeth von Braunschweig, Königliche Hoheit, 
zur Erbin des, der letztern gehörig gewesenen Landhauses Friedrichsguade (bei

*) Auguste, einzige Tochter des Grafen Ferdinand v. Harrach, jüngerer Linie, geb. 
30. August 1800, ward als Fürstin von Liegnitz und Gräfin von Hohenzollern, am 9. Novem
ber 1824 in morganatischer Ehe zweite Gemalin weiland Königs Friedrich Wilhelm III. von 
Preüßen, Majestät. Die Fürstin f 5. Juni 1873, überlebte also ihren Königl. Gemal 33 Jahre.
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Stettin vor dem Anklamer Thor belegen, und im Hypothekenbuche, Vol. XII. 
Fol. 384 eingetragen) eingesetzt worden, später aber, durch einen von den Ge
schwistern de Joly im Wege Rechtens erstrittene Ansprüche an Va der ganzen 
Nachlaß-Masse in den Fall gekommen ist, den Letzteren ein Dritttheil von dem 
Werthe und den Stützungen der gedachten Besitzung zu überlassen, hat sich ent
schlossen, sich des Höchst derselben verbliebenen Antheils der Erbschaft mit allen 
davon seit dem ersten Januar 1847 aufgekommenen und noch aufkommendeu, 
noch zu vertheilenden Nutzungen zu Gunsten des Stettiner Armenwesens 
zu entsagen. ~

Höchstdieselbe hat hierüber die hierbei erfolgende gerichtliche Schenkungs
Urkunde unterm gestrigen Tage ausgestellt und mich als Ihren General-Be
vollmächtigten beauftragt Einem Wvhllöblichen Magistrat selbige zu übersenden 
und Wohldemselben anheim zu geben, die wegen der Annahme dieses Geschenks 
zum Besteu des Stettiuer Armenwesens zu ergreifenden weiteren Schritte bei dem 
Königl. Ober Landes Gericht zu Stettin als der competenten Nachlaß-Regulirungs- 
und Hypotheken-Behvrde einzuleiten.

Indem ich mich dieses Auftrags eutledige und Einern Wohllöblichen Magistrate 
ganz ergebenst anheim stelle, Wohldesfelben Erklärung über die Annahme des 
fraglichen Geschenks gefälligst unmmittelbar an die Frau Fürstin von Liegnitz 
ergehen zu lassen, bemerke ich noch, daß der Herr Justizrath Boehmer in Stettin 
als zeitheriger Mandatar der Frari Fürstin Durchlaucht, die qu. Erbschafts
Angelegenheit bisher bei dem dortigen Ober Landes Gericht betrieben hat und 
im Stande ist, Einem Wohllöblichen Magistrate über die näheren Verhältnisse, 
namentlich auch über die Beziehungen zu den Miterben, Geschwistern de 
Joly, so wie über die Vermiethung des Landhauses die vollständigste Auskunft 
zu geben,. Berlin, den 8. December 1847.

Rother. .**)

**) Christian Roth er, geb. 14. November 1778 begann seine glänzende Laufbahn als Privat
schreiber des Regiments-Quartiermeisters eines in Schlesien garnisonirenden Regiments. Ohne 
jemals Gelegenheit gehabt, regelmäßige Universitätsstudien und die sonst gewöhnliche Stufen 
leiter des Beamten durchznmàchen, befähigte ihn sein, von Hardenberg erkannter, eminenter 
Geist, auf dieser Leiter die höchste Stufe zu ersteigen, und das gnadenvolle Bertrauen zweier 
Könige, Friedrich Wilhelms III., wie Friedrich Wilhelms IV., in hohem Grade zu erwerbe». 
Rother, im Jahre 1832 nobilitirt, bediente sich bei seinen Unterschriften niemals der 3 Buch 
staben, — vielleicht uur bei Jmmediatberichten. In dem Minister v. Rother hat der Vers, 
mehrere Jahre lang seinen obersten Chef verehrt, und ihm verdankt die Hydrographie die Aus
beute welche die Schifffahrten der Preüßischen Seehandlungsschiffe ans ihren Reisen nach beiden 
Küsten der Neuen Welt und um die Erde in so reicher Weise gespendet haben, und die von 
dem Berf. in seinem Royal Prussian Maritime Atlas, im Physikalischen Atlas, in der Länder
und Völkerkunde, Band I und im Geographischen Almanach, seit 1835 publiât worden ist. 
In den letzten Jahren seines Wirkens wegen der industriellen Anstalten, die er, unter Ge
nehmhaltung des Königs, mit Seehandlungs-Mitteln, nicht aus Staatsfonds, wie der Unverstand 
voraussetzte, ins Leben rief und betreiben ließ, von einer Clique neidvoller Pygmäen auf gleichem 
Felde der Gewerbthätiqkeit vielfach angefeindet, sah sich der Minister v. Rother veranlaßt, -in 
den Märztagen von 1848, die ihm persönliche Beleidigung und Verfolgnng zuzogen, den 
König um Enthebung von seiner hohen Amtsstellung zu bitte«. Er f am 7. November 1849 auf 
seinem Gute Rogau,' in seinem schlesischen Heimathlande, wohin er sich zurückgezogen hatte.

An Einen Wohllöblichen Magistrat zu Stettin.
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Folgendes ist der Wortlaut der —
Schenkungs-Urkunde der Fran Fürstin von Liegnitz.

Nachstehende, wörtlich lautende Verhandlung:
Verhandelt Berlin den 7. December 1847, im Palais Ihrer Durchlaucht 

der Frait Fürstin von Liegnitz.
Jhro Durchlaucht die Frau Fürstin von Liegnitz, von Person bekannt und 

verfügungsfähig, erklärt heüte den unterzeichneten Gerichts Personen, welche sich 
mündlicher Aufforderung zu Folge in Höchst Ihre Gemächer begeben hatten, 
Folgendes:

Die hochselige Prinzessin Elisabeth von Braunschweig Königliche Hoheit, 
welche am 18. Februar 1840 zu Stettin verstorben ist, hat in zwei außergericht
lichen Dispositionen vom 15. April und 5. Juli 1830 mir folgende Gegenstände 
vermacht; —

1) Einen Tisch mit Platte von Porzellan und zwei Vasen mit dem Bildniß 
Sr. Majestät des hochseligen Königs;

2) Das Landhaus Friedrichsgnade, welches zu Stettin vor dem Anklamer- 
Thore belegen, und Vol. XII. Fol. 384 des Hypotheken Buchs verzeichnet ist.

Auf die unter Nr. 1. gedachten Gegenstände, nämlich den Tisch mit Porzellan 
Platte nebst zwei Vasen, hab' ich bereits früher Verzicht geleistet. Das unter 
Nr. 2 erwähnte Landhaus aber sammt Zubehöruugen und allen mir daran und 
dieserhalb an die Nachlaß- und erbschaftliche Liquidativns-Prozeß-Masse der ge
nannten Frau Erblasserin zustehenden Rechten schenke ich, in so weit mir deßhalb 
noch Rechte znstehen, und solche nicht durch die rechtsgültigen Ansprüche der 
Geschwister de Joly beschränkt sind, aus eigener Bewegung hiermit und Kraft 
dieses der Stadt Stettin, zunl Besten des von dem Magistrate dieser Stadt 
geleiteten Armen-Wesens und namentlich Behufs Errichtung und Erweiterung von 
Waisenhaüsern dergestalt, daß dem Magistrate der Stadt Stettin die Bestimmung 
über Verwendung des aus dieser meiner Schenkung erwachsenden Fonds und 
dessen Verwaltung zustehen und derselbe gegen die Nachlaß- und erbschaftliche 
Liquidations-Prozeß-Masse der Fran Prinzessin Elisabeth von Braunschweig Königl. 
Hoheit, den Allerhöchsten Erben und die Legatarien Hochderselben, gänzlich an 
meine Stelle treten soll. Es geschieht diese meine Schenkung ohne alle und jede 
Gewähr dergestalt, daß die Geschenknehmer niemals ein Recht haben sollen, aus 
dieser meiner Schenkungs-Urkunde eine Klage gegen mich oder meine Erben zu 
erheben, vielmehr lege ich den Geschenknehmern die Verpflichtung ans, sich un
weigerlich alle denjenigen Anordnungen zu fügen, welche Se. Majestät der König 
wegen des bei dem genannten Landhause befindlichen Mausolei zu treffen Sich 
Allerhöchst bewogen befunden hat oder finden wird.

(gez.) Auguste, Fürstin von Liegnitz, Gräfin von Hohenzollern. 
Leon, Justitiar. Bernhard, Justiz Aetuar.

wird ^hierdurch als Schenkungs-Urkunde für die Armen-Verwaltung des Magistrats 
der Stadt Stettin unter Siegel und Unterschrift zum öffentlichen Glauben ans- 
geferügt. Berlin, den 4. December 1847.

Königliches Hosmarschall-Amts und Garten-Intendantur Gericht.
(L. 8.) Leon.

Schenkungs-Urkunde für die Armen-Verwaltung des Magistrats der Stadt 
Stettin.
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Der Magistrat nahm keinen Anstand, sich unverweilt für die Annahme des 
Geschenks zu entscheiden. War man auch iu dem Augenblicke noch nicht im 
Klaren, über die mancherlei Besitzbeschrünkungen, mit welchen das Grundstück 
auf die Stadt übergehen werde, so war das Resultat doch unzweifelhaft daß es, 
sich immer um ein werthvolles Geschenk handelte, welches der Stadt hier offerirt 
wurde. Die Stadtverordneten erklärten sich, in der Sitzung vom 16. December 
1847, gleichfalls für die Annahme und ersuchten den Magistrat, der Frau Fürstin 
von Liegnitz, den Dank beider städtischen Collégien in einer gemeinschaftlich abzufassen
den Adresse abzustatten, knüpften jedoch an ihre Erklärung die Bestimmung, daß, rück
sichtlich der rechtlichen Verwickelungen, in denen sich das Grundstück befand, und 
wegen seiner Lage innerhalb des zweiten Rayons der Festung, die es als möglich er
scheinen lasse, es werde gar keinen überschießenden Werth gewähren, gegen den 
Minister v. Rother den Vorbehalt ausdrücklich zu verlautbaren, daß die Stadt 
bei Annahme des Geschenks nicht weiter verpflichtet werde, als der Werth desselben 
reiche. Die Stadtverordneten fügten hinzu, daß dem Vernehmen nach die Com- 
mandantur berechtigt sein solle, das Haus gegen eine Entschädigung von 1000 Thlr. 
jeder Zeit abbrechen zu lassen. Dies hatte seine Richtigkeit; es war ein onus 
perpetuum, in Rubr. II. des H. B. unter Nr. 2 eingetragen, wie wir oben, 
S. 36., gesehen haben. Die also bedingungsweise abgegebene Erklärung der 
Stadtverordneten gab dem Magistrat Veranlassung, nachdem inzwischen Justizrath 
Böhmer ein Memorial, die obwaltenden Rechtsverhältnisse betreffend, eingereicht 
hatte, die Sache den Stadtverordneten noch Ein Mal vorzulegen, worauf die Ver
sammlung am 30. December 1847 „sich damit einverstanden erklärte, daß das 
gedachte Geschenk ohne irgend einen Vorbehalt angenommen und von einer Aus
gleichungs-Berechnung zwischen der Stadt und den betreffenden Geldlegatarien (i6 
gestanden werde." Unterzeichnet ist dieser Beschluß von Hessenland, Vorsteher, 
und Léon Saunier, Protokollführer der Versammlung.

Das Danksagungsschreiben an die Frau Fürstin von Liegnitz wurde am 
5. Januar 1848 erlassen, indessen nur von „Oberbürgermeister, Bürgermeister 
und Rath" (Wartenberg, Schallehn), nicht auch vom Vorsteher-Amt der Stadt
verordneten, vollzogen. Es hieß darin, daß Magistrat bemüht sein werde, von 
dem Geschenke den Gebrauch zu machen, der Ihrer Durchlaucht Willen und 
Bestimmung entspreche, indessen lasse sich für den Augenblick noch nicht beurtheilen, 
ob es angehen werde, das Grundstück selbst zur Errichtung eines Waisen
hauses zu verwenden. Die Verfügung in dieser Beziehung sei vielmehr noch 
von der Art und Weise abhängig, ob und wie es möglich sein werde, theils mit 
den Geschwistern de Joly, theils mit der König!. Fortification wegen der rayon
polizeilichen Beschränkungen ein angemessenes Abkommen zu Stande zu bringen. 
— Auch an den Minister v. Rother erging gleichzeitig ein Dankschreiben, so wie, 
um dem Gesetze vom 13. Mai 1833 zu genügen, eine Anzeige von der Schenkung 
an die König!. Regierung.

Der bisherige Mandatar der Fürstin von Liegnitz, Justizrath Boehmer, war 
von dem General-Bevollmächtigten der Fürstin beauftragt worden, über Alles 
imb Jedes Auskunft zu geben, was sich auf das Geschenk bezog und in Ver
bindung stand. Boehmer kam diesem Auftrage durch Mittheilung eines „Prome-
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moria" nach, welches er dem Magistrate am 15. Deeember 1847 einreichte, uiib 

folgende^ Inhalts ist. UDU Braunschweig hat in ihrem Testament vom

21. October 1834 Se. Majestät den König Friedrich Wilhelm III. zum Umversal- 
Erben ernannt, in demselben auch verschiedene Geldlegate ausgesetzt. Nach einem 
Erlaß des Justiz-Ministers ist die Erbschaft ans des , jetzt regierenden Königs 
Majestät Friedrich Wilhelm IV. allein übergegangen, weil Merhochstoessen Herren 
Brüder, der Prinz von Preüßen (Wilhelin), Prinz Carl und Pnnz Albrecht 
Ihre Ansprüche darauf an Se. Ntajestüt den jetzt regierenden König abgetreten

II Außer dem gedachten Testament hat die Erblasserin zwei außergerichtliche 
Dispositionen vom 15. April und 5. Juli 1830 errichtet. Durch diese Dispo
sitionen sind der Fürstin von Liegnitz vermacht: -- 1) em Tisch mr 
2 Vasen' 2) das vor dem Anklamer Thore belegene Landhaus, welches, nn 
Hvpothekenbnche des Land- und Stadtgerichts Stettin als sogenannte Pädagogien- 
Mühle verzeichnet steht und jetzt den Namen Friedrichsgnade fuhrt. Das 
Leaat des Tisches und der beiden Basen hat sich durch , eine spatere Bestimmung 
der Erblasserin erledigt, und das Legat der Frau Fürstin von Liegnitz beschrankt 

sich daher auf das Landhaus. , . TT *

*) Der König starb am 10. Juni 1840, also ungefähr 4 Monate nach der Erblasserin. 
Sein Nachfolger auf dem Throne hat den Prozeß mit den Geschwistern de fuhren müssen. 
Dieser Prozeß gab dem Kammergerichts-Chef Präsidenten, wirkt. Geheimen Rath v. l n Inton, 
als Borsitzenden des Geheimen Raths, vor dem der Prozeß geführt wurde, -8eranlassnug, it 
Mönifl um seine Enthebung von dem ihm anvertrauten hohen Richteramte zu bitten.

III. Die Erbschaft ist von Sr. Majestät dem Könige Friedrich WilhàM. ) 
mit Vorbehalt der Rechtswohlthat des Inventariums angetreten, und am Allerhöchsten 
Befehl ein erbschaftlicher Liquidations-Prozeß mit gerichtlicher L-rwqItm,q der 
Masse eingeleitet und der Justizrath Ziteluiauu, uach dessen Ublcden aber uu 
inzwischen gleichfalls verstorbene Justizrath Krüger zum Curator bestellt. In die 
Stelle des Petzten, ist bis jetzt kein andrer Cnrator ernannt.

IV Nachdem Praeclusoria ergangen war, haben des Königs Majestät die 
Ansprüche sämmtlicher Gläubiger ui,d Legatarien, mit Ausnahme der Forderungen 
einer gewissen Wendler n»d einer gewissen Kloß, anerkannt, bic Wendler und die 
Kloß sind rechtskräftig abgewiesen und die übrigen Glaübiger befriedigt.

V. Die Ehegattin des Freiherrn Ignatz v. Stillfried, Marie Sophie Henriette, 
aeb "de Joln, und ihr Bruder, der Ökonom Carl Friedrich Wilhelm de ^oly 
behaupteten daß sie Abkömmlinge der Erblasserin wären. Zwischen ihnen und 
Sr. Majestät dem Könige entstand deshalb em Prozeß, m welchem den Ge
schwistern de Joly Va des reinen Nachlasses und V3 aller Nutzungen seit dem 
Todestage der Erblasserin,  „ ,

' also auch Va des Landhauses Friedrichsgnade sammt Revenuen rechts
kräftig zugesprochen ist. . ..

Demgemäß hat sich das Rechtsverhältniß dahin gestellt, daß — 1) die Frau 
Fürstin von Liegnitz zu ‘2/3, und 2) die Geschwister de Joly zu '/, Mitelgenthümer 
des Landhauses sammt Revenüen sind. Dieses Verhältniß , ist von beiden Thülen 
in einer gerichtlichen Verhandlung vom 18. Juli 1846 anerkannt. Wo die 
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Geschwister de Joly sich aufhalten, ist dem Referenten nicht bekannt. Als General- 
Bevollmächtigter derselben ist bisher der Ober-Landesgerichts-Rath Michaelis zu 
Glogau aufgetreten, seit einiger Zeit hat sich aber hier in Stettin der Justiz- 
Commissarius Dr. Zachariae als Mandatanus der Geschwister de Joly kund 
gegeben.

VI. Nachdem (oben S. 35, 36 eingeschalteten) Hypothekenschein ist der Besitz
titel des Landhauses für die Erblasserin berichtigt, bis jetzt aber auf die Frau 
Fürstin von Liegnitz und die Geschwister de Joly nicht umgeschrieben. Dazu 
würde es auch einer vorgängigen Übergabe an die Frau Fürstin, jetzt an den 
Magistrat bedürfen. Zum Landhause gehört auch eine im sog. fetten Ortsbruche 
zwischen der Todtenfahrt und dem Dunzigstrome im vierten Schlage von der 
Oder unter Nr. 58 belegene Erbzinswiese, welche jetzt, nach einer Mittheilung 
des Ober-Landesgerichts vom 25. Juni 1846 dem Landhause im Hypothekenbuche 
förmlich zugeschrieben ist. Außerdem soll, nach Ausweis des (obigen) Hypotheken- 
scheins zum Landhause noch ein Kamp Landes von 3 Scheffeln Aussaat gehören, 
worüber aber Niemand Auskunft zu geben weiß, und der ohne Zweifel zum 
Garteu eingezogen ist).  Schulden sind auf dem Landhause nicht eingetragen, da
gegen haften auf demselben die im Hypothekenscheine nachgewiesenen Onera per
pétua. Darunter hat die 9tr. 1, die Mühlenpacht betreffend, Anlaß gegeben zu 
einem Prozeß, den das Marienstift wegen beanspruchter Aufhebung derselben 
gegen die erbschaftliche Liquidations-Masse anzustrengen genöthigt gewesen ist, in 
welchem aber die Verpflichtung zur perpetuirlichen Zahlung dieser Pacht Seitens 
des Besitzers des Grundstücks rechtskräftig ausgesprochen ist).

*

**
VII. Die Vermiethnng des Landhauses und der Erbzinswiese, sowie die Ver

sicherung gegen Feüersgefahr hat zu den Funktionen des Curators gehört. Was 
davon aus meinen Acten hervorgeht ist Folgendes:

*) Vers, möchte anderer Meinung sein. Er wird seine Ansicht am Schluß dieser Geschichte 
vou Friedrichsgnade einschalten.

**) Und zwar in zwei Instanzen, zuerst durch Erkenntniß des I. Senats des König!. 
Ober-Landesgerichts zu Stettin vom 16. September 1843, und sodann auf Berufung des 
Curators der Masse, Justizraths Zitelmaun, durch Erkenntniß des II. Senats des genannten 
Gerichtshofes vom 23. Mai 1844. Zitelmann hatte insonderheit behauptet, die Mühleupacht 
vou 50 Thlr. sei eine Abgabe für die Berechtigung zum Betriebe des Gewerbes, und diese sei 
nach 8 30 des Edicts vom 2. November 1810 und durch die Déclaration vom 19. Februar 
1832 aufgehoben; allein er wurde von dem ersten Richter ad absurdum geführt, nnd die ge 
dachte Abgabe als Erbzins, als Canon und Grnndabgabe anerkannt, nnd dieses Anerkenntniß 
vom zweiten Richter bestätigt.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 8

1. Das Landhaus ist bis 1. April 1848 au das Fraülein v. Arnim für 
jährlich 530 Thlr. vermiethet;

2. Die Erbzinswiese pro 1. Januar 1847/48 an den Bauer Carl Ludwig 
Michaelis in Zülchow für 7 Thlr.

3. Das Landhaus war früher bei der Aachen-Müuchener Feüer-Versicherungs- 
Gesellschaft mit 10.550 Thlr. gegen eine jährliche Prämie von 18 Thlr. 19 Sgr. 
versichert. Ob die Versicherung annvch und bis zu welchem Tage fortdauert, 
davon ist Referent nicht unterrichtet.

VIII. Nachdem die Rechtsverhältnisse zwischen der Frau Fürstin einer Seits 
unb den Geschwistern de Joly andrer Seits durch wechselseitiges Auerkeuutuiß 
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geordnet waren, trug Referent Namens der Frau Fürstin dahin an, das Landhaus 
nebst Zubehör Behufs der Auseinandersetzung subhastiren zu lassen.

Zu diesem Zweck wurde eine gerichtliche Taxe ausgenommen, wonach
1) Das Landhaus nebst Garten auf Thlr. 14.793. 10.
2) Die Erbzinswiese auf................................................... „ 210. —.
3) Das im Garten befindliche Mausoleum, worin die

Leiche der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig 
ruht, auf........................................................................... „ 755. —.

abgeschätzt ist. Demnächst hat Referent jedoch auf Anweisung der Frau Fürstin 
von Liegnitz den Subhastations-Antrag zurückgenommen und die Subhostativn 
hat keinen Fortgang gehabt, weil auch die Geschwister de Joly, welche dazu un
zweifelhaft befugt sein würden, die Einleitung und Fortsetzung der Stlbhastation 
bis jetzt nicht verlangt haben.

Nur zwei Wege giebt es, mit den Geschwistern de Joly auseinander zu 
kommen: Das Landhaus nebst Zubehör muß entweder subhastirt oder es muß den 
Geschwistern de Joly ihr Antheil abgekauft werden.

IX. In dem Rescript vom 19. April 1847 hat das Justiz-Ministerium be
stimmt, daß das Mausoleum nicht mit verkauft werden könne, sondern vielmehr 
mit einem entsprechenden Umgebungsraum vom Verkauf ausgeschlossen werden 
müsse.)  Die Situationskarte auf welche in diesem Rescript Bezug genommen 
wird, besitzt Referent nicht; sie muß sich entweder bei den Ober-Landesgerichts- 
Acten, oder unter den Nachlaßpapieren des Justizraths Krüger befinden.

*

*) Dieses Rescript beruhte auf Verhandlungen, welche, nach vorgängiger Vernehmung des 
Ober Präsidenten von Pommern, zwischen dem Minister des Königl. Hauses, Fürsten zu Sayn 
und Wittgenstein, und dem Justiz-Minister Uhden gepflogen worden waren. Fürst Wittgenstein 
hielt die Bestellung eines eigenen Wächters für das Mausolenm für nothwendig und hatte 
vorgeschlagen, dem Könige die Bitte vorzutragen, die Kosten der Umzaünung des (Grabgewölbes, 
der künftigen Unterhaltung und die Bewachungskosten auf den Kronfideicommißfonds zu über 
nehmen.

Referent hatte der Frau Fürstin zwar das Ministerial-Rescript mitgetheilt 
und gebeten, ihn zur Abgabe der geforderten Erklärung mit Instruction zu ver
sehen, ist aber in dieser Beziehung ohne Bescheid geblieben. Seiner Seits ist bis 
jetzt also keine Erklärung darüber erfolgt — ob und was gegen den Inhalt des 
Rescripts einzuwenden sei, und eben so wenig ist ihr bekannt geworden, ob die 
Geschwister de Joly deshalb schon eine Erklärung abgegeben haben.

X. Im Hypothekenbuche des Landhauses sind verschiedene fortificatorische 
Beschränkungen eingetragen. Könnten diese Beschränkungen erledigt und gelöscht 
werden, so würde das Landhaus sich natürlich vortheilhafter verkaufen. Nach 
einem Schreiben der Königl. Commandantur Hierselbst an das Königl. Ober- 
Landesgericht sollten Se. Majestät der König bestimmt haben, daß dem Kaüfer 
des Landhauses die Bedingung gestellt werde, keine baulichen Veränderungen 
darauf vorzunehmen, und dasselbe mit den Gebaüden, — sobald die Einziehung 
zur Festung nothwendig werden sollte, — für den jetzt zu ermittelnden Taxwerth 
dem Staate abzutreten.' Das Ober-Landesgericht ersuchte hierauf die Comman- 
dantur um Mittheilung der Cabinets-Ordre, worin diese Allerhöchsten Bestimmungen 
enthalten sind, setzte' sich auch mit dem Kriegs-Ministerium in unmittelbare 
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Communication. Die Antwort des Letzter»*)  ergibt, daß der König jene Be
stimmungen auf unvollständigen Vortrag nur mündlich ausgesprochen hat, daß 
das Kriegs-Ministerium sich auf Grund dieser mündlichen Bestimmungen nicht 
ermächtigt hält, auf die durch' Eintragung in das Hypothekenbuch erworbenen 
foUifikatorischen Rechte Verzicht zu leisten und diefen Rechten entgegen stehende 
Bewilligungen zu machen, und daß das Kriegs-Ministerium daher den Interessenten 
überlassen hat, sich deshalb mit einem Gnadengesuch an Se. Majestät den König 

weiden. Die Antwort des Kriegs-Ministeriums hat Referent zwar dem 
Minister v. Rother, als Geschäftsführer der Frau Fürstin von Liegnitz, mitgetheilt, 
und ihm anheiingestellt, ob die Frau Fürstin es angeinessen halten möchte, in 
diestr Beziehung Schritte bei Sr. Majestät dem Köiiige zu thun; dies scheint 
aber nicht geschehen zu sein, indem der Minister v. Rother dem Referenten davon 
keine Kenntniß gegeben hat. Auch ist demselben nicht bekannt geworden, daß der 
Orator der Geschwister de Joly, oder diese selbst, deshalb bei des Königs 
Majestät vorstellig geworden sind, so daß olso der Punkt wegen der fortificato- 
rlîchui Beschränkungen sich annoch in der alten Lage befindet. Sehr wünschens- 
werth luiiib es sein und aus dem Verkaufspreis gewiß bedeütend influiren, wenn 
es erreicht werden könnte, daß in die Stelle der eingetragenen fortifikatvrischen 
Beschränkungen, — welche auf die veränderten Verhältnisse nicht mehr passen und 
ivelche der Kriegsminister nach den Bestimmungen der späterhin ergangenen Rayon- 
Gesetze noch ausdehnen zu wollen scheint, — eine andere Beschränkung im Hypo- 
thckenbuch dahin eingetragen wird, daß zwar der jedesmalige Besitzer keine 
baulichen Veränderungen ohne Genehmigung der Fortification auf dem Grundstück 
^"E^n dürfe, und solches, mit Ausschluß der dazu gehörigen Erbzinswiese, 
aiif Kouigl. Befehl zu allen Zeiten an die Fortification abtreten müsse, jedoch 
nur gegen Erstattung des jetzigen Taxwerthes von 14.793 Thlr. 10 Sgr. - es 
îst mdessen sehr problematisch, vb Se. Majestät der König auf eineu solchen 
ülteressitt ^"^hen wird, indem die Frau Fürstin von Liegnitz nicht mehr 

. -à Das Landhaus ist zwar der Frau Fürstin von Liegnitz ganz und aus- 
lchließlich vermlacht, da aber die Geschwister de Jvly */ 3 des ganzen Nachlasses, 
« o .auch /.j des dazu gehörigen Landhauses erstritten haben und ebendeshalb 
Miteigenthumer des Landhauses zum 3ten Theil sind, so ist die Frau Fürstin 
lvlchergestalt in ihrem Legat um V3 verkürzt.

*) Schreiben des allgemeinen Kriegs-Departements an das Ober-Landes-Gericht, d. d. 
Berlin, den 27. Mai 1847.

Dasselbe findet bei de» Geldverniüchtnissen Statt, welche die Frau Prinzessiu 
Elisabeth von Braunschweig ausgesetzt hat, indem der übrige Nachlaß — be- 

in Actlvis und Mobilien — nach Abzug des Pflichttheils Drittels für 
die Geschwister de vWtl), nicht hinreicht, um die Geldvermüchtnisse vollständig zu 
decken; es ist indessen von dem Grundsatz ausgegangen, dich dasjenige — was 
von dem übrigen Nachlaß abzüglich des Pflichttheils der Geschwister de Joly 
verbleibt, — unter die Geldlegatarien zu vertheileu, wenn sie dadurch auch mehr 
al? stirer Legate erhalten sollten. Hiernach ist auch bei den bisherigen 
Distributionen verfahren und so ist es gekommen, daß die Geldlegatarien nach 

8*
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einem ungefähren Überschlage bereits mehr erhalten Haden, als 2y3 ihrer Legate 
betragen, folglich gegen die Frau Fürstin von Liegnitz im Vortheil stehen.

Jetzt da der Rest der übrigen Nachlaßmasse von ca. 12—1300 Thlr. vertherit 
werden soll, ist nun bei dem Königl. Ober-Landesgericht das Bedenken entstanden, 
ob jener Grundsatz richtig sei, oder ob nicht vielmehr nach den 334, 336 
und 337, Th. I, Tit. 12. A. L. R. hätte verfahren werden sollen und annoch 
verfahren werden müsse.

Der Rachlaß-Curatvr, dessen Erklärung hierüber erfordert ist, hat sich dahm 
ausgesprochen, daß die allegirten Vorschriften seistes Ermessens auf vorliegenden 
Fall nicht zur Anwendung gebracht werden können; der Frau Fürstin sei ctit 
bestimmter Gegenstand, nämlich das Landhaus, vermacht. Höchstdieselbe habe 
also keinen Anspruch auf die übrige Nachlaßmasse. Aus dieser Nachlaßmasse - 
soviel davon nach Abzug des Pflichttheils der Geschwister de Jolh ücrbtei6c_- 
müßten die Geldlegatarien befriedigt werden, soweit solche dazu Hinreiche. Die 
Frau Fürstin könne daher nicht verlangen, daß die Geldlegatarien um deshalb — 
weil Höchstdieselbe nur 2/3 des Landhauses erhalte, — ebenfalls nur /3 der 
Geldlegate erhalten, und daß mithin derjenige Betrag des Nachlasses, welcher 
nach Abzug von % verbleibt, verhältnißmäßig zwischen Höchstderselben und den 
Geldlegatarien vertheilt werde. , ,

Die Frau Fürstin hat auch dergleichen Anspruch nicht erhoben, das Komgl. 
Ober-Landesgericht ist aber bei seiner Ansicht stehen geblieben und hat den 
Referenten in der Verfügung vom 22. Oetober 1847 aufgefordert, für die Frau 
Fürstin eine Erklärung darüber abzugeben, ob Höchstdieselbe damit einverstanden 
sei, daß der gerichtliche Taxwerth des Landhauses nebst Zubehör, excl. des 
Mausoleums, bei der beabsichtigten Berechnung mit 15.003 Thlr. 10 Sgr. 
zum Grunde gelegt werde. Diese Verfügung hat Referent zwar dem Minister 
v. Rother mitgetheilt und um Instruction für sein Verhalten gebeten, ist jedoch 
mit keinem Bescheide versehen. Referent hat daher auch seiner Seits für die Frau 
Fürstin noch keine Erklärung abgegeben.

Da nun die Frau Fürstin von Liegnitz der hiesigen Stadt ^hren Antheil 
am Landhause mit allen ihr daran und deshalb Anstehenden Rechten Schenknngs- 
weise übertragen hat, so würde derjenige Betrag, welcher der Frau Fürstin etwa 
aus der übrigen Nachlaßmasse und den Geldlegaten um deshalb ersetzt verlangen 
könnte, — weil Höchstdieselbe in Ihrem Legat durch den Ausgang des de Jvly- 
schen Prozesses um verkürzt ist, — ebenfalls der hiesigen Stadt anhennfallen 
und zu Gute kommen.

Referent stellt es dahin, ob die Ansichten des Ober-Landesgerichts oder die 
des Curators über die Anwendbarkeit oder llnanwendbarkeit der allegirten Vor
schriften die richtigen sind; sollte sich aber bei der anzulegenden Berechnung er
geben, daß die Geldlegatarien bereits mehr als 2/^ ihrer Geldlegate empfangen 
haben, so würde doch die Frau Fürstin, jetzt die Stadt Stettin, als Rechts
nachfolgerin derselben, nicht verlangen können, daß die Geldlegetarien von dem
jenigen , was sie auf ihre Legate über 2/3 erhalten haben, irgend Etwas zur 
Gleichstellung der Stadt Stettin herausgeben sollen, indem Referent zur Er
klärung über die Distributionspläne für die Frau Fürstin vorgeladen ist und 
Namens derselben keine Einwendungen dagegen gemacht hat, der Stadt also — 
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wenn sie von oen Geldlegatarien Behufs Gleichstellung mit denselben Etwas 
zurnckfvrdern wollte, die Einwilligung der Frau Fürstin in die Zahlungen ent- 
gegenstehen würde, welche auf den Grund der von ihr genehmigten Distributions
pläne geschehen sind.

Hiernach würde die Stadt sich darauf beschränken müssen, ihr Verlangen dahin 
zu stellen daß die annoch vorhandene Nachlaßmasse von ca. 12—13(X) Thlr., 
nach Abzug des dcu Geschwistern de Joly gebührenden verhältnißmäßig 
zwischen ihr und den Geldlegatarien vertheilt werde.

Was bei einer solchen verhältnißmäßigen Bertheilung des vorhandenen Be
standes auf die Masse treffen wird, läßt sich zwar nicht eher bestimmen, bevor 
die Ausgleichungs-Rechnung angefertigt ist, erwägt man aber, daß •/., für die 
Geschwister de Joly abgehen wird, und daß die Geldlegate einige 30.000 Thlr. 
betragen, so dürfte die treffende Summe auf ca. 250 Thlr. zu stehen kommen.

Es bleibt jedoch sehr fraglich ob es rathsam ist, eine verhültnißmäßige Ver- 
theilung der annoch verhandenen Masse für die Stadt in Anspruch zu nehmen. 
Denn einmal werden die Geldlegatarien wahrscheinlich dagegen Protestiren, daß 
die vorhandene Nachlaßmasse zu andern Zwecken, als zu,Ihrer Befriedigung ver
wendet wird. Voraussichtlich würde also ein Proceß entstehen, dessen Ausgang 
ungewiß ist. Sodann haben die Geldlegetarien ein offenbares Interesse dabei, 
daß bei einer Ausgleichungs-Berechnung, wenn sie solche gestatten sollten, oder 
dazu verurtheilt werden, der einzuwerfende Werth des Landhauses so niedrig 
als möglich angenommen wird. Die Legatarien könnten also der Absicht des 
Ober-Landesgerichts, den Taxwerth bei der Berechnung zu Grunde zu legen, 
widersprechen und nach §. 337 Th. I. Tit. 12 A. L. R. beantragen, 
daß das Landhaus nebst Zubehör zum Zweck der Berechnung verkauft wird. 
Träte aber dieser Fall ein, so wäre bei den nicht geordneten fortifikatorischen 
Verhältnissen leicht möglich, daß ein so artiger übereilter Verkauf nur ein geringes 
Gebot liefert und daß also die Stadt durch einen solchen Verkauf weit mehr 
einbüßen kann, als durch eine Ausgleichung zu gewinnen ist.

Endlich macht das Ober-Landesgericht in einer Verfügung vom 22. October 
1847 ^die Übergabe des Landhauses von der Ausgleichungs-Berechnung abhängig; 
der Stadt und den Geschwistern de Joly muß aber daran gelegen sein, je 
eher je lieber zum Besitz des Landhauses zu gelangen, um darüber frei ver- 
fügen zu können.

In Betracht aller dieser Umstände stimmt Referent, Justizrath Boehmer, dafür, 
dem König!. Ober-Landesgericht bei Überreichung der acceptirten Schenkungs
urkunde anzuzcigen —

1) Daß abseiten der Stadt eine Ausgleichungs-Berechnung zwischen ihr und 
den Geldlegatarien nicht verlangt wird;

2) Daß also die Stadt eine verhültnißmäßige Restitution derjenigen Suunne 
nicht beanspruche, welche die Geldlegatarien bereits über */3 ihrer Legate 
empfangen haben;

3) Daß die Stadt eben so wenig Anspruch auf die annoch im Deposito 
des König!. Ober-Landesgerichts vorhandene Nachlaßmasse mache, vielmehr darin 
willige, daß diese Masse an die Geschwister de Joly und bzw. die Geldlegatarien 
ausgezahlt werde;
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4) Daß alle öte)c Erklärungen jedoch nur unter der Voraussetzung abge 
geben würden, wenn dadurch jedes Hinderniß der Übergabe des Landhauses nebst 
Zubehör an die Stadt und die Geschwister de Jvly beseitigt sei;

5) Daß.in dieser Voraussetzung zugleich angetragen werde, einen kurzen 
Termin zur Übergabe des Landhauses nebst Zubehör an die Stadt und tue Ge
schwister de Joly anberaumen zu lassen.

Da des Referenten Manual-Acten jedoch nicht vollständig sind, und es 
möglich sein könnte, daß er den Grund, weshalb das Ober-Landesgericht eine 
Berechnung anlegen will, nicht richtig aufgefaßt habe, so stellt er dem Magistrate 
anheim, ob derselbe sich zur eigenen Überzeugung vorher die gerichtlichen Acten 
verlegen lchsen will. Er bemerkt hierbei, das; er gern selbst die gerichtlichen 
Acten durchgesehen haben würde, daß solche sich aber jetzt nicht in der Registratur, 
sondern bei dem Decernenten in dessen Wohnung befänden.

XII. Die bis zum 1. Januar des gegenwärtigen Jahres 1847 aufgekvmmenen 
Revenuen sind der Frau Fürstin von Liegnitz ausgezahlt, und die ferneren Re- 
venüen seit dem 1. Januar 1847, welche der Stadt gleichfalls geschenkt sind,*)  
befinden sich im Depvsito des Königl. Ober-Landesgerichts Hierselbst.

*) In der Schenkungs-Urkunde ist dieser Umstand nicht erwähnt, wol aber in dem Noti- 
fications-Schreiben des Ministers v. Rother vom 8. December 1847.

*)* Dies war durch Bekanntmachung vom 23. Februar 1848 in den Tagesblättern geschehen.

Die Annahme der Schenkung wird übrigens keinem Bedenken unterworfen 
sein, weil die Stadt unter allen Umständen dabei nichts verlieren, sondern nur 
gewinnen kann.

Die Annahme des Geschenks der Fürstin von Liegnitz war, wie wir wissen, 
von beiden städtischen Collégien bereits ausgesprochen, und cS bedurfte, um die 
Annahme definitiv zu machen, nur noch des Landesherrlichen Consenses. In
zwischen war bei dem Ober-Landesgericht ans Übergabe des Landhauses Friedrichs
gnade an den Magistrat und die Geschwister de Jvly angetragen worden, zuletzt am 
19. Februar 1848. Das Ober-Landesgericht gab indessen deut Magistrat mittelst 
Verfügung vom 26. desselben Monats zu erkennen, daß die gewünschte Übergabe 
nicht eher Statt finden könne, als bis die sämmtlichen Interessenten den Final- 
Distribntions-Plan der Masse genehmigt hätten. Denn da die Legatarien wegen 
des den Geschwistern de Joly zuerkannten Pflichttheils sich einen Abzug von ihren 
Legaten gefallen lassen müßten, und bei Bestimmung dieses Abzuges das Land
haus zu einem bestimmten Geldwerthe angenommen werden müsse, so Hütten die 
Legatarien nach A. L. R. I, 12, § 237 das Recht, falls sie die Taxe nicht an
erkennen wollten, die Stlbhastation des Landhauses zu beantragen. Ob sie die 
Taxe sich gefallen lassen, oder die Subhastation beantragen wollten, hange 
lediglich von der Erklärung über den Final-Distributions-Plan ab.

Das Ober-Landesgericht machte ferner dem Magistrat bemerklich, daß ihm und 
den Geschwistern de Joly bis jetzt noch gar keine Verfügung über das Landhaus 
zustehe; es sei daher völlig ungehörig, daß der Magistrat das Landhaus öffentlich 
zur Miethe ausgeboten habe. **)  Wenn es auch bei dem einmal auf den 2. Mürz 
angesetzten Termine bewenden möge, so sei doch der Zuschlag nicht ohne des 
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Justiz Commissarius Pitzschky Zustimmung, welcher zum Curator des erbschaft- 
licheu Llqmdatious-Prozesses ernannt sei, und nicht ohne des Ober-Landes-Gerichts 
Genehmigung zu ertheilen.

Die Landesherrliche Genehmigung znr Annahme des Geschenks der Fürstin von 
Segnitz erfolgte durch nachstehende Cabinets-Ordre: —

Ich will auf die Berichte vom 4. Februar und 27. April d. I. der Stadt 
Stettin die Annahme der ihr von der Fürstin Von Liegnitz gemachten Schenkung 
ihrer Rechte an das von der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig hinterlassene 
Landhaus Friedrichsguade und Zubehörungen, unter ausdrücklicher Annahme des 
Von der Geschenkgeberin gemachten Borbehalts rücksichtlich der von Mir noch zu 
treffenden Anordnungen über das bei dem Landhause befindliche Mausoleum 
Landesherrlich genehmigen.

Potsdam, den 13. Mai 1848.
Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister von Auerswald (des Innern) und Bornemann (der Justiz).
In Bezug auf das Mausoleum war es des Königs Willensmeinung nach 

dem Wunsche der Verstorbenen, daß dasselbe für ewige Zeiten fortbestehen niib un
abhängig von den Erbnehmern des Landhauses Friedrichsgnade auf Koste» des 
Krolisideieommiß - Fonds unterhalten und unter die Aufsicht eines besonder» 
Wächters a»s der Klasse der Militair-Jnvaliden gestellt werde» sollte. Zu dem 
Ende hatten die Erbnehmer einen Platz um das Mausoleum abzntreten, ber ihnen 
nach der Taxe des Bodenwerths bezahlt werden sollte. Der Magistrat als 
Vertreter der mit % des Erbstücks betheiligten Stadt war nicht abgeneigt, der 
Allerhöchsten Bestimmung zu entsprechen; nicht so die Geschwister de Joly, die 
unterm 26. Juni und wiederholt unterm 8. August 1848 erklärten, daß sie, mit 
Rücksicht darauf, daß die Veraüßerung des mit dem gedachten Onus beschwerte,, 
Grundstücks auf große, wenn nicht unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen werde, 
dem Landesherrn nicht die Befugniß einraümen könnten, den Umgebungsplatz des 
Mausoleums, soweit er durch die um dasselbe gepflanzten Edeltannen begränzt 
war, und etwa Raum von 1300*  im Quadrat enthielt für Sich zu reservireu, 
daß sie diese Fläche auch nicht gegen Entschädigung abtreten, sondern es erwarte,, 
wollten, ob der König seine Ansprüche auf dem Rechtswege durchsetzen könne. 
Zwar betrat der Curator der Masse, Justiz Pitzschky, den Weg der Unterhaltung 
mit dem Mandatar der Jolyschen Geschwister, Dr. Zachariae, allein diese ver
harrten, in, Rückblick auf das rechtskräftige Erkenntniß des Geheimen Justiz
raths vom 12. März 1846 in ihrer Renitenz und wiesen alle Vergleichsvorschläge 
von der Hand. 1 J

Weil auch von Regulirung dieser Angelegenheit die Übergabe des Grund- 
stücks abhängig war, die der Magistrat zu beschleüuigeu wünschte, wandte sich 
derselbe unterm 20. December 1848 an den Justizminist'er, welcher am 21. Februar 
1849 seinen Bescheid dahin ertheilte, daß der Magistrats-Antrag zu einer Com- 
Millneation mit dem Ministerium des Königliche« Hailses Veranlassung gegeben 
habe, nach dessen Rückaüßerung wegen des Umgebungsplatzes neue Unterhand
lungen eingeleitet seien, von denen das Ergebniß abgewartet werden müsse.

Dies Ergebniß geht aus einem Rescript des Ministers des Königl. Hauses, 
Fürsten zu Sayn und Wittgenstein, an den Oberpräsidenten von Pommern, wirk - 
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lichen Geheimen Rath v. Bonin, vom 19. April 1849 hervor. Fürst Wittgen
stein eröffnet darin dem Oberprüsidenten auf dessen zwei Schreiben vom 21. und 
27 Februar, daß der König die Zurückweisung alles. Maaß übersteigende 
Forderung, welche die Geschwister de Joly für die Überlassung eines Platzes 
um das Mausoleum der Prinzessin Elisabeth gestellt, anbefvhlen mit) im Em- 
verstündniß mit dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig bestimmt habe, daß die 
Leiche der verewigten Prinzessin in die Schloßkirche zu Stettin tranßloeirt und 
das Mausoleum abgebrochen, der Erlös aber von deii zu versteigernden Bau
materialien den Stettiner Stadt-Armen überwiesen werde. Fürst Wittgenstein er
suchte den Oberprüsidenten, diese Entscheidung des Königs zunächst den Ge
schwistern de Joly mitzutheilen, und da dieselben hoffentlich gegen den Abbruch 
des Mausoleums, zu dessen Erbauung König Friedrich Wilhelm III. die Kosten her
gegeben zum Besten der Armen keinen Widerspruch erheben würden, den Befehl 
des Königs in seinem ganzen Umfange zur Ausführung zu bringen. Die Ber
setzung der Leiche aus dem Mausoleum in die Gruft der Greifen-Herzoge unter 
der Schloßkirche soll also, in dieser Voraussetzung, in aller Stille, jedoch mit 
der dem hohen Range der Verewigten angemessenen Würde erfolgen. Die Art 
und Weise, in welcher solche hiernach zur Ausführung zu bringen, stellt Fürst 
Wittgenstein dem Ermessen des Oberpräsidenten anheim, da die hierauf von Ein
fluß seienden Ortsverhältnisse ihm nicht genügend bekannt siiid, event, steht er 
den gutachtlichen Vorschlägen darüber entgegen. Sowol in Betreff der Trans- 
loeation der Leiche, als wegen des demnüchstigen Abbruchs des Maiifoleums 
und des Verkaufs der Materialien wird sich der Oberpräsident mit dem Appella
tions-, frühern Ober-Landes-Gericht, unter dessen Verwaltung das Landhaus 
gegenwärtig noch steht, in Einvernehmen zu setzen haben. Wenn der Abbruch 
und resp. ' der Verkauf erfolgt, auch der Platz, worauf das Mausoleum steht, 
wiederum eingeebnet sein wird, steht der Übergabe des Landhauses und des ganzen 
Grundstücks an die Stadt Stettin und die de Jolyschen Geschwister nichts weiter 
entgegen. Die Auctions-Losung der Baumaterialien, nach Abzug der Kosten, 
wolle der Oberprüsident der Stettiner Armenkasse überweisen. Sollte sich ein 
zuverlässiger Kaüfer finden, so könnte diesem das Gebaüde auch aus freier Hand 
mit der Verpflichtung zum Abbruch und zur Einebnung des Platzes übergeben 
werden. Demnächst sieht Fürst Wittgenstein der Mittheilung über das hiernach 
Veranlaßte, unter Beifügung einer Rechnung über die durch die Übertragung der 
Leiche entstandenen Kosten, 'vom Oberpräsidenten entgegen.

Die Transloeation der Leiche in die herzogliche Gruft der Stettiner Schloß
kirche ist in der angegebenen Weife bewerkstelligt worden, wie des Oberpräsidenten 
Schreiben an das'Kreisgericht vom 1. August 1849 besagt, ohne den Zeitpunkt 
anzugeben wann es geschehen ist.

Mit dem Abbruch des Mausoleums waren die Geschwister de ^oly, wie 
sie durch ihren Sachwalter Dr. Zachariae am 13. Mai 1849 erklären ließen, 
einverstanden, verlangten aber, daß sie dabei zugezvgen würden und ihnen ihr Antheil 
von dem Erlös des' zu versteigernden Materials gezahlt werde. Der Magistrat 
fand gegen diesen Anspruch, der sich im Verhältniß ihres Antheils an dem Land
haus'^riedrichsgnade, auf des Erlöses stellen werde, nichts einzuwenden, 
nahm indessen auch Gelegenheit dem Oberpräsidenten für die geschenkweise Zu
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Wendung der 2/3 des Erlöses zum Besten des Armenwesens den gebührenden 
Dank abzustatten.

Zur Übergabe des Landhauses an den Magistrat und die Geschwister de 
Joly, so wie des im Garten desselben stehenden Mausoleums an den Ober
präsidenten v. Bonin, Behufs Veranlassung des Abbruchs desselben setzte das 
Königl. Kreisgericht einen Termin auf den 3. Oktober 1849 an Ort und Stelle 
an. Mit Hinblick auf die von den Jolyschen Geschwistern gestellten zwei Be
dingungen war der Oberpräsident vom Kreisgericht ersucht worden, den Abbruch 
unter Zuziehung des Dr. Zachariae, als Mandatars der Jolyschen Erben, zu 
veranlassen und \/3 des Erlöses des Materials, als des höchsten ihnen möglicher 
Weise competirenden Antheils ad depositum judicale beim Kreisgerichte einzu
zahlen, damit den Erben überlassen bleibe, ihr Recht auf denselben im Wege des 
Prozesses auszuführen, weil im Wege der Verfügung hierüber nicht entschieden, 
ihr Anspruch auch um so weniger ohne Weiteres anerkannt werden könne, als 
der Curator der Masse, Rechtsanwalt Pitzschky, hiergegen prvtestirt habe. Bei 
der llbergabe wurde auch der Kaufmann Gustav Adolf Toepffer, als Miether 
des Landhauses, und der Bauer Michaelis, als Pächter der zum Landhause ge
hörigen Oderbruchswiese, zugezogen, um ihre Rechte, aus ihrem resp. Mieths- 
und Pachtverträgeu wahrzunehmen, welche von den Übernehmern beachtet wer
den mußten.

Die Übergabe wurde an dem bestimmten Tage, den 3. October 1849, 
vollzogen. Dabei trafen der Magistrats-Commissarius, Bürgermeister Schallehn, 
nnd der Sachwalter der Geschwister de Joly das Abkommen, daß die Revenüen 
des Grundstücks« vorläufig von der Kümmereikasse zu erheben nnd den Geschwistern 
de Joly ihr 7:{ Antheil an den Revenüen, nach Abzug der Abgaben und etwaigen 
Kosten durch den Magistrat zu überweisen seien. Das dem Marienstift bei der 
Besitzveränderung zustehende Laudemium ist zu 2/3 desselben von der Stadt bezahlt 
worden; dagegen hat der Stift das der de Jolyschen Geschwister von denselben 
nicht erhoben; weshalb dies nicht geschehen, ist nicht ersichtlich.

Nunmehr konnte auch das Hypothekenbuch berichtigt werden, was in folgen
der Art geschehen ist: —

Besitzer des früher Pädagogien-Mühle, jetzt Friedrichsgnade, genannten Grund
stücks sind: die Stadt Stettin für 2/.t und die Geschwister de Joly, nämlich die 
Marie Henriette de Joly, verehelichte Freifrau v. Stillfried, und der Ökonom 
Carl Friedrich Wilhelm de Joly, zu */ 3. Der Besitztitel für sie ist auf den 
Grund des unterm 22. Februar 1840 publicirten Testaments vom 5. Juli 1830, 
wodurch dies Grundstück der Frau Fürstin von Liegnitz vermacht ist, und welche 
sodann der Stadt Stettin alle ihr daran zustehenden Rechte mittelst Schenkungs- 
Urkunde vom 7. December 1847 übereignet hat, und auf den Grund des rechts
kräftigen Erkenntnisses des mit dem Instructions-Senate des Königl. Kammer
gerichts verbundenen Geheimen Justitz-Raths vom 12. März 1846, wodurch deu 
Geschwister» de Joly der dritte Theil des reinen Nachlasses der am 18. Februar 
1840 zu Stettin verstorbenen Frau Prinzessin Christiane Ulrike Elisabeth von 
Braunschweig-Wolfenbüttel zugesprochen ist, so wie der Allerhöchsten Cabinets- 
Ordre vom 13. Mai 1848, der Protokolle vom 18. Juli 1846 und 3. October

Landbuch von Pommern; Th. II. Bd. IX. 9
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1849 und des Attestes vom 4. Juni 1846 ex decreto vom 1. Mai 1850 
eingetragen.

Die Mitbesitzer von Friedrichsgnade hatten seit der Schenkung der Frau 
Fürstin von Liegnitz bei jeder Gelegenheit ihre Ungeneigtheit zu einer gütlichen 
Einigung zwischen sich und der Stadt Stettin so klar zu erkennen gegeben und 
gezeigt, wie sie ihr Interesse meistens nur auf völlig subjective Ansicht stützten, 
daß der Btagistrat es zum Wohlbefinden der Stadt für Wünschenswerth erachten 
mußte, das gemeiuschaftliche Eigenthum auf die, mit Rücksicht auf die obwaltende« 
Umstände schnellste und keinen Widerspruch zulassende Weise aufzuheben. Zn 
diesem Ende wurde man im Magistrats-Evllegium darüber schlüssig, daß der 
gerichtliche Berkaus des Grundstücks im Wege' der nothwendigen Subhastativn 
und zwar lediglich unter d e n i m G e s e tz vorgeschriebenen Bedingungen, 
rathsam sein werde. Mit Rücksicht jedoch darauf,'daß die Ausführung 'des 
öffentlichen Verrufs, bezw. die Ertheilung des Zuschlages sich mehrere Monate 
hinziehen werde, hielt es der Magistrat für angemessen, den Mietsvertrag mit 
dein langjährigen Miether des Grundstücks, Kaufmann Gustav Adolf Tvepffer, 
bis zum 1. April 1851 unter den bisherigen Bedingungen, — 580 Thlr. jährliche 
Miethe und 7 Thlr. Pacht für die Wiese vom Kossäten Michaelis, zu verlüngeru. 
Die Stadtverordenten gaben beiden Vorschlägen ihre Zustimmung.

Das Subhastations-Verfahren wurde eingeleitet und das Taxations-Instrument 
unterm 5. September 1850 ausgenommen. Nach allen Ermittelungen, so wie mit 
Rücksicht auf die Lage von Friedrichsgnade, die Zeitumstände it'nb die zur Zeit 
in Stettin Statt findenden Preise der Grundstücke, haben die vereideten Sach
verständigen den wahren Werth der Gebaüde in ihrer derzeitigen Beschaffenheit, 
nach einem vernünftigen und billigen Ermessen ans . . . . Thlr. 10.800. 
denjenigen des Grund und Bodens der Gebaüde und der Hof

stelle auf............................................................................................ - 210.
angegeben, und es beträgt, mit Hinzurechnung des Werths des

Gartens von.................................................'................................ - 2.020.
und desjenigen der im fetten Ortsbruche belegeneu Erbzinswiese

vou 7 Mg. 8 Ruth. Flächeninhalts von.................................. - 185.
der eigentliche Werth des ganzen Grundstücks mit allen Zu

behörungen . ... : Thlr. 13.215.
Das Kreisgericht setzte den Termin zum öffentlichen Verkauf auf deu 21. 

Juni 1851 an. Es fragte sich nun, in welcher Art die Stadt ihre Gerechtsame 
in dem Termine wahrzunehmen habe. Bei den baulichen Einschränkungen, die 
auf dem Grundstücke in Folge der Rayon-Vorschriften ruhten, war von dem 
Grundstücke für städtische Zwecke (Armenanstalt, Waisenhaus) kein Gebrauch zu 
»lachen. Magistrat war daher der Meinung, daß die Aufgabe der städtischen 
Behörden die sein müsse, zu verhindern, daß das Grundstück zu einem dem Werthe 
desselben nicht entsprechenden zu niedrigen Preise von einem Dritten gekauft werde. 
Es war dabei gleichzeitig noch znberücksichtigen, daß dem Marienstift das Vor
kaufsrecht zusteht, die Erklärung desselben aber, da der Verkauf im Wege der 
nothwendigen Subhastativn vor sich ging, im Termine selbst abgegeben werden 
nmßte. Die Frage ob es hiernach im Interesse der Stadt zu erachten, auf das 
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Grundstuck zu bieten und desselbe event, zu kaufen, um es demnächst wieder zu 
veräußern, mußte zum Theil vou dem Hergänge im Termin selbst abhängig 
gemacht werden. Der Magistrat war daher der Ansicht, daß es angemessen sei", 
die Beurtheilung dieser Frage in die Hand einer Commission von 5 Mitgliedern 
(3 Stadtverordenten und 2 Mitgliedern des Magistrats) zu legen mit dem Auftrage 
nud der Ermächtigung in Erwägung der obwaltenden Umstände nach freiem, eignem 
Ermessen in dem Berkanfstermine die Gerechtsame der Stadt lvahrzunehmen, event, 
das Grundstück zu kaufen. In ihrer Sitzung vom 13. Mai 1851 gab die 
Stadtvervrdneten-Bersammlung den vorstehend analysirten Ansichten des Magistrats 
ihre Zustimmllng und ernannten ihren Vorsteher Wegener und die zwei 'rechts
kundigen Stadtverordneten Pitzschky und Triest zu Mitgliedern der Commission, 
welche vom Magistrate durch den Bürgermeister Schallehn und den Syndikus 
Otto ergänzt wurde.

Die Commission trat am 2. Juni 1851 zusammen und einigte sich über das 
zu befolgende Verfahren Dabei wurde es indessen auch als angemessen erachtet, 
die Commission mit einer förmlichen Vollmacht zu versehen, des Inhalts etwa, 
;— daß die Commissarien befugt sein sollten, entweder in Gemeinschaft oder auch 
jeder von ihnen allein (fiwnn+ und sonders) nach eigenem freien Ermessen die 
Gerechtsame der Stadt wahrzunehmen, auch im Namen der letztern auf das 
Grundstück zu bieten. Die Vollmacht lourde vom Magistrat am 11. Juni 1851 
ausgefertigt und von den Stadtverordneten zwei Tage darauf genehmigt und 
vollzogen.

In dem am 21. Juni 1851 abgehaltenen Termine fehlte es nicht an Äauf- 
liebhabern, die sich indessen sämmtlich ein sehr beschränktes Gebots-Limitum 
gestellt halten *)  Ohne die Coneurrenz der Stadt würde das Grundstück für einen 
Preis fortgegangen sein, der weder mit dem Taxwerthe (13,215 Thlr.) nach mit 
dem derzeitigen Ertragswerlhe (580 Thlr. Miethe, 7 Thlr. Pacht) in Verhältniß 
gestanden hätte. Unter diesem Umständen entschied sich die Commission dafür 
mitzubieten und zuletzt das Gebot von 8600 Thlr. abzugeben. Die übrigen 
Cvncnrrenten begaben sich hierauf eines weitern Gebots und trug daher die Com
mission darauf an, der Stadt den Zuschlag zu ertheilen.

In dem Äubhastations-Termine war auch der Marienstifts-Administrator 
Raedel anweseud gewesen, hatte aber keine Erklärung wegen Ausübung des Vor- 
kanfsrechts abgegeben. Diese erfolgte demnächst in einem an die Armen-Direction 
gerichteten Schreiben vom 7. Juli 1851, laut dessen das Stift in diesem Falle 
vom Vorkaufsrechte keinen Gebrauch mache, und darum die Zahlung des Laudemiums 
für das von den Geschwistern de Jvly ersäufte ’/3 der Besitzung Friedrichsgnade 
Thlr. 4. 13. 4 Pf. in Anspruch nahm. Der Adjudieations-Bescheid wurde am 
12. Juli ausgefertigt und am 6. September 1851 publiât, dann aber auf den

) Gebote wurden abgegeben von den Kaufleuten Frehdorf, Kuhberg, Ludewig und Toepffer 
(Gustav Adolf), sowie von dem Baron von Stillfried, der aus Breslau gekommen war, nm 
im Termine die Interessen seiner Ehefrau und seines Curanden Hermann de Joly wahr,;« 
nehmen. Das erste Gebot machte Toepffer mit 2000 Thlr.; darauf folgten: Kuhberg 2100, 
v. Stillfried 3000, Schallehn für die Stadt 5000, v. Stillfried 7000, Ludewig 7100, Fretzdorf 
7200, Ludewig 7250, Schallehn 8000 Thlr. Bon da au steigerten sich die Gebote nur um 
50 Thlr. zwischen Fretzdorf und Schallehn. Fretzdorf's letztes Gebot war 8550 Thlr.

9*
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17. December 1851 ein Termin zur Belegung und Vertheilung des Kaufgeldes 
anberaumt.

In diesem Termin wurde die Stadt von dem Bürgermeister Schallehn 
vertreten, indeß Dr. Zachariae nach wie vor der Bevollmächtigte der Freifrau v. 
Stillfried geb. de Joly, und des Freiherrn v. Stillfried, als Vormund des 
minderjährigen Hermann de Joly, Sohnes des inzwischen verstorbenen Carl de 
Joly, war. Folgendes wurde verhandelt: —

Nach dem Adjudications-Bescheide soll heute das Kaufgeld mit 8600 Thlr. 
nebst 5 Prêt. Zinsen vom 6. September, dem Tage der Publieation des Bescheides, 
bis heute mit 120 Thlr. 18 Sgr., also zusammen . . Thlr. 8720. 18. —. 
gezahlt werden. Dies wird von ben Comparenten als richtig anerkannt. Dieselben 
liquidirten hingegen: —

1. Bürgermeister Schallehn Zwei Drittheile der Kaufgelder zum Betrage 
von . . .' Thlr. 5813. 22. —. 
mit dem Bemerken, daß von den Rubr. II sub Nr. 1—7 subhastirten Grundstücke 
eingetragenen Prästanda nichts rückständig sei.

2. Dr. Zachariae für seine Mandanten Ein Drittheil des Kaufgeldes 
mit Thlr. 2906. 26. —. 
und an Wiesenpacht vom Januar bis September er. mit 13 Sgr. 8 Pf. 
zusammen  2907. 9. 8.

Hierauf zahlte Bürgermeister Schallehn auf den letzten Betrag Thlr. 2884.16.6. 
baar aus, und bringt überdies folgende Gegenforderungen auf die Forderung der 
Geschwister de Joly in Abrechnung: —

1) Die Armenkasse hat den Canon von der Wiese auf das Jahr vom 
1. October 1850/51 mit 5 Thlr. 10 Sgr. an die Kämmereikasse gezahlt. Davon 
haben die Geschwister de Joly auf die Zeit vom 1. October 1850 bis 6. September 
1851'/z mit Thlr. 1. 19. 8 zn tragen. Eben so hat —

2) Die Armenkasse an die Kämmereikasse den Canon pro 2tes Ouartal 1851 
mit 12 Thlr. 15 Sgr. berichtigt. Davon haben die Geschwister de Joly auf 
die Zeit vom 1. Juli bis 6. September 1851 ’/:$ M tragen mit Thlr. 3. —. 3.

3) Das Schornsteinfegergeld pro 1851 ist mit 8 Thlr. noch zu zahlen, 
hiervon trifft auf die Geschwister für die Zeit vom 1. Januar bis 6. September er. 
der Betrag von  Thlr. 1. 24. 5.

4) Endlich haben die Geschwister de Joly vom 1. Juli bis 1. Oktober 
1851 noch V3 der Miethe von den Grundstücke in Empfang genommen, während 
sie nur auf den Antheil bis zum 6. September den Anspruch haben. Die ganze 
Miethe beträgt 580 Thlr. jährlich, ’/3 davon 193 Thlr. 10 Sgr. und davon 
der Ouartal Betrag 48 Thlr. 10 Sgr. Es muß also der Betrag davon der auf 
sie vom 6. September bis 1. Oct ob er er. fällt, mit . . . Thlr. 13. 12. 9. 
erstattet werden.

5) Der Magistrat hat einen Kostenvorschuß von 50 Thlr. eingezahlt., hiervon 
fallen - . . - Thlr. 2. 26. 1. 
noch auf das Conto der Geschwister de Joly und müssen von diesen dem 
Magistrate ersetzt werden. Derselbe hat Thlr. 22. 15. 4. zu trage» und der 
Restbetrag von Thlr. 24. 28. 7. muß demselben aus der Kasse erstattet werden.

Hiernach betragen diese Gegenforderungen 1—5 zusammen Thlr. 22. 23. 2.
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Diese Gegenforderungen erkannte Dr. Zachariae ausdrücklich in quali et 
«luunto als richtig an und genehmigte die Abrechnung derselben von dem ans die 
Geschwister de Joly fallenden Kaufgelder - Betrag. Diese Thlr. 22. 23. 2. Pf 
von diesem Antheile von Thlr. 2907. 9. 8. Pf. abgerechnet, bleibt der obige 
Betrag von  . Thlr. 2884. 16. 6. 
welchen Bürgermeister Schallehn baar eingezahlt hat.

Dei Restkmlfgelderbetrag von Thlr. 5813. 22. Sgr. wird durch Comven- 
sativn getilgt. F

Beide Comparent«: nehmen die Kaufgelder hierauf für richtig belegt und 
verthellt an.

Die Arten betreffend die Regulirung des Nachlasses der Prinzessin Elisabeth 
von Braunschweig waren aus der Registratur uicht zu erhalten; sie sollten der König!. 
Regierung auf deren Requisitien übersandt sein. Es konnten daher die obigen 
Thlr. 2884. 16. 6 Pf. dem Dr. Zachariae nicht ausgezahlt werde«, solche sind 
vielmehr zur Asservation gegeben worden. Dr. Zachariae protestirte hiergegen 
und behielt sich wegen der Zinsen, welche durch die Déposition seinen Mandanten 
entgehen, so wie wegen der Kosten, welche denselben hierdurch erwachsen, seine 
Rechte gegen das Gericht ausdrücklich vor.

Im Hypothekenbuche der Stadt Stettin, Vol. XII. woselbst Blatts. 384 
Grundstück der ehemaligen Pädogogien Mühle, nunmehr Friedrichsgnade 

genannt, aufgeführt ist, liefet man, was folgt: —
Die Stadt Stettin hat dieses Grundstück in der, nach dem Tode des 

Mteigenthümers Carl Friedrich Wilhelm de Joly Behufs der Auseinander- 
lchlng eingeleiteten nothwendigen Subhastation laut Adjudications - Bescheides 
von 11. Juli, publiât den 6. September 1851 und laut Kaufgelder-Beleguugs- 
Vehandluug vom 17. December 1851 für das Meistgebot von. . . Thlr. 8600 
ererben, und ist der Besitztitel für dieselbe vig. decr. vom 26. Januar 1852 
benhtigt wordeu.

Die Gebäude vou Friedrichsguade waren vom Magistrate auf die Zeit vom 
2. ^ptbr. 1851/52 bei der Achen Münchener Versicherungs-Gesellschaft versichert, 
ur:d zwar ans Höhe von 10,550 Thlr. Die Armen-Direction beschloß aber die 
Gcvarde bei der städtischen Feüer-Svcietät zu versichern, zu welchem Ende die 
R'thswerkmeister Bessin und Kämmerling eine neue Taxe aufnahmen, welche 
ciien Werth von 10,600 Thlr. ergab (Wohnhaus 5600,' Seitengcbande 4000, 
Sallgebaude nnt Anbau 825, Abort 25, Waschhaus 150 Thlr.) der Feüerkassen- 
sckin ist unterm 21. August 1852 ausgefertigt worden.

3n Befolgung eines frühern und jetzt wieder ausgenommen Befchlnsses der 
WncTjcn Collégien erließ der Magistrat durch Aushaug im Rathhause am schwarzen 
Bett und durch Abdruck im Regieruugs-Amtsblatte, in den zwei Anzeigern, in 
d^r Stettiner Zeitung und im Randowschen Kreisblatte, am 1. September 1852 
evie Bekanntmachung, der zufolge das, in den Alleinbesitz der Stadtgemeindc 
Stcktm, bezw. der Armen-Verwaltung, übergegangene Landhaus Friedrichsgilade 
entweder ans mehrere Jahre vermiethet, oder verkauft werden sollte. Zur Ver- 
MlethUtig war auf den 23. September, zum Berkaus auf den 1. Qctvber 1852 
Termin angesetzt.

dem Bermiethungs-Termine waren zwar Drei Miethslustige erschienen, 
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aber nur einer von ihnen gab ein Gebot ab, nämlich der Kaufmann Gustav 
Adolf Toepffer, der das Laudhaus seit dem Tode der Prinzessin Elisabeth von 
Brauschweig als Miether bewohnte, und zuletzt 580 Thlr. gezahlt hatte, die er 
auch jetzt als jährliche Miethe für die Zeit vom 1. April 1853 bis dahin 
1863 anbot, dieses Gebot aber, nachdem das Ergebniß des Verkaufs-Termins 
bekannt geworden war, mittelst Schreibens von 1. October 1852 auf 600 Thlr. 
erhöhte, was zu 4 Prêt, gerechnet ein Kapital voll 15,000 Thlr. repräsentirt.

In dem Verkaufs-Termin traten zwei Kaufliebhaber auf, der Makler Earl 
Becker, welcher das erste Gebot mit 6000 Thlr. abgab, und der Canditor Peter 
Alexander Jenny, der den ersten Bieter gleich um 2000 Thlr. überbot und mit 
8250 Thlr. Bestbietender blieb.

Bei der sehr erheblichen Differenz zwischen den Geboten für den Kauf lind 
für die Miethung eutschied sich der Magistrat iu der Sitzung vom 2. October 
1852 dafür, das Grundstück auf 10 Jahre zu vermietheu, und den Stadtverordneten 
zu empfehlen, dem Kaufmann Toepffer für sein Gebot von 600 Thlr. jährlich 
den Zuschlag zu ertheilen. Während die Sache der Stadtverordneten-Versamnllung 
zur Beschlußuahme vorlag ging ein Schreiben von re. Jenny vom 4. October 1852 
ein, worin derselbe seine Bereitwilligkeit erklärte für das Grundstück 9000 Thlr. 
zu zahlen. Gleichzeitig bemerkte er, daß ihm gerade jetzt Mittel zu Gebote 
ständen, um die Verkallfsbediugungen prompt erfüllen zu können und er, eingedenk 
der hohen Geschenkgeberin des Grundstücks beabsichtige, für das gebildete Publikum 
Stettins einen anständig eingerichteten und angenehmen Erholungsort daraus zr 
schaffen. Nachdem Toepffer von Jenny's Mehrgebot benachrichtigt wordel 
war, schlug derselbe vor, einen neüen Termin anzusetzen, wozu der meistbietende 
Kaufliebhaber, Jenny, und der Meistbietende Pächter, er Toepffer, eingeladn 
würden, und ihre schließlichen. Gebote abzugeben und in welchem unwiderrnflch 
festgestellt werde, daß Nachgebote in keinem Falle angenommen werden sollten md 
der Magistrats-Cvmmissarius die Ermächtigung habe, dem Kaüfer oder Pächter )cn 
Zuschlag je nach Höhe ihrer Gebote zu ertheilen. Aus Gesuudheitsrücksicjten 
sei er gern bereit, noch einen höher» Pachtzins zu zahlen, als er bis jetzt geboten 
habe, um nur nicht aus Friedrichsgnade verdrängt zu werde», und darum )Ute 
er den Magistrat, ihm als bisherigen Pächter die Vorhand beim Verkauf we 
bei der Verpachtung zu lassen, wenn sich endlich herausgestellt, ob die Besitzung 
verkauft oder verpachtet werden solle. Der Magistrat ging auf Toepffer's Vvrschlc; 
ein und lud die beiden Concurrenten zu eineut auf deu 12. October anberaumta 
Termin ein. Töpffer erklärte in demselben, daß er bereit sei, eine Miethe va 
jährlich 750 Thlr. zu gebeu, dies sei aber auch sein aüßerstes und letztes Gebot; un> 
legten die städtischen Behörden Gewicht darauf, so sei er auch einverstanden dauü 
daß der auf 10 Jahre abzuschließende Mietsvertrag auf feine Erben ausgedehn 
werde. Jenny war nicht gewilligt, sein letztes Gebot von 9000 Thlr. zu erhöhen, 
erneuerte dagegen dies Gebot und den Antrag, ihm dafür den Zuschlag zu 
ertheilen. Nachträglich fand sich im Termine ein: der Büchsenmachermeister urO 
Hauseigenthümer Philipp Ernst Lippold nnb gab zu vernehmen, wie er bis jetzt 
von der Einleitung für den Verkauf von Friedrichsgnade kein Kenntniß erhalten habe, er 
aber gesonnen sei, dabei auch als Kaüfer aufzutreten. Nachdem ihm die Bedingungen 
bekannt gemacht, die er demnächst auch unterschrieben, hat derselbe ein Kaufgeld 
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i,ou S!1’ Obolen, und sich zugleich bereit erklärt, die stipulirte Caution 
von 1000 Thlr. sofort tote dies verlangt werden sollte, bei der Kümmereikasse 
mizuzahleii. Der Magistrat legte die Verhandlung out 13. October 1852 den 
àbwerordenton vor, indem er bemerkte, daß von der Tvepfferscheu Offerte der 
i.>( Thli. Miethe jährlich 50 Thlr. Canon für das Marienstift abgingen, 
àchne man die Rente von dem Kapital des Lippoldschen Kaufgeldgebots 
(9100 xJ}h.) zu 4 /<> Prêt, jo wurde dies eine Einnahme von 409V» Tblr 
erxben, demnach also die Toepffersche Miethe eine Mehreinnahme hon ca' 
3(X) ^hlr. einbrlngen. Unter diesen Uuiständen entscheide sich der Maaistrat 

dem Kaufmann Gustav Adolf Toepffer für das Miethsgcbot von 750 Thlr 
jährlich auf 10 Jahre den Zuschlag zu ertheilen, mit der Maßgabe, daß dn 
Vertrag auf die Erben des Aàethers ausgedehnt werde. Jenny hatte von diese.il 

ischlnsse dev Magistrats, und daß derselbe an die Stadtverordneten-Versammluna 
nbgegangeu, Kmntmß erhalten. Er schrieb am 18. October: „Er habe sich die Sache 
noch em Mal überlegt und gebe hiermit sein letztes Gebot dahin ab, daß er für 
bas Grundstuck Fnednchsgnade ein Kanfgeld von 10,000 Thlr. offerire." Der 
Magistrat fertigte dieses Schreiben, über dessen Inhalt er noch nicht in Berathung 
Zu treten Zeit gehabt, weil es eben eingegangen, sofort den Stadtverordneten ru 
die daßelbe am 19. Oetober mit dein Ersuchen an den Magistrat zurückqehen ließen 
sich auch über dieses Nachgebot zu aüßern. Zu dem Endzweck berief der Ma' 
giprat Behufs fchlreßlicher Feststellung der Gebote für den Kauf der beiden 
Kauf-Concurrenten Jenny und Lippold, aber auch Toepffer zu einem, am 22. Oetober 
m den Geschäftsräumen des Johaunisklosters abgehaltenden Termin. In diesem

’ ^uny erklärte, daß er nicht gewilligt sei, 
sein jchristlich abgegebenes Gebot zu erhöhen, und Toepfer, nunmehr auch als 
Kaiifel auftretend, daß er nicht abgeneigt fei, ein höheres Gebot als Lippold 
abzngeben, wenn er dessen gewiß sein könne, daß mit dem Endbietungs-Termine 
rie ^ache auch abgemacht fei, und ein Nachgebvt in keinem Falle angenommen 
werde, ^etzt fchlug der Magiftrat den Stadtverordneten vor, dem Verkaufe vor 
der Bermiethung unbedingt den Vorzug zu geben. Nach Lage der Sache müsse 
angenommen werden, daß es noch zu einer Erhöhung des Kaufgeldes kommen 
werde, ivenn man sich entschließen könne, noch einen Bietungs-Termin anzu- 
beraumen, und dazu die drei Kauf-Interessenten einzuladen, denen die Zusicherung 
zu geben fei,, daß bei diesem Termin und den darin abgegebenen Geboten es 
denn auch )eui unabänderliches Bewenden behalten und ein "weiteres Nachgebot 
mcht angenommen werden solle. Nach dem Beschülß vom 26. Oetober war die 
^ersammlnng mit dem Vorschläge des Magistrats einverstanden, knüpfte aber an 
ihren Beschlug die Bestimmung, daß der Bietuugs-Termin öffentlich bekannt 
z"^uachen^ sei, in der betreffenden Bekanntmachung aber auch vermerkt werde, 
oag Nachgebote nun nicht weiter angenommen werden sollten. Zugleich theilte 
die Berfammlung dem Magistrate ein Schreiben mit, welcheàoepffer am 26. October 
an sie gerichtet hatte, worin er auf sein Pachtgebot von 750 Thlr. auf einen 
Ojahngen Zeitraum zurückkam und nachzuweisen suchte, daß die Stadt bei feinem 

Anerbieten un Vergleich mit dem Lippoldschen letzten Kanfgebot, nach 10 Jahren 
eine Kapitalsumme von Thlr. 3384. 1. 9 Pf. werde erspart haben. Der Termin 
wurde auf den 29. Oetober 1852 im Rathhaussaale anberaumt, und derselbe im
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Allgemeinen Anzeiger der Norddeütschen Zeitung uitb im General-Anzeiger be
kannt gemacht, die drei Coneurrenten auch noch besonders durch Umlaufsschreiben 
eingeladen. Jenny erschien in dem Termine nicht, auch kein anderer Kanflieb- 
haber, nur Toepffer und Lippold hatten sich eingefunden, welche beide den Nach
weis führten, daß jeder von ihnen 1000 Thlr. Caution bei der Kümmereikasse 
eiugezahlt hatte. In dem Termine vom 22. Oetvber hatte Toepffer sich m\- 
heischig gemacht, das Lippoldsche Gebot von 10100 Thlr. überbieten zu wollen, 
„wenn er dessen gewiß sein könne, daß mit diesem Endbietungs-Termine die Sache 
auch erledigt werde". Jetzt aber, da sein Wuilsch wegen eines Schluß-Termins 
erfüllt war, hatte er sich anders besonnen, statt mehr zu bieten als Lippold, 
bot er, horribile dictu, Einen Thaler weniger, nämlich 10.099 Thlr., 
worauf Lippold, um sich den Zuschlag zu sichern, seinem Gebote noch 50 Thlr. 
zulegte.

Der Magistrat unterm 30. Oetvber und . die Stadtverordneten unterm 
2. November haben Lippvlden den Zuschlag ertheilt. Die Übergabe des Grund- 
stücks Friedrichsgnade an den Büchsenmachermeister Lippold hat im Beisein des bis
herigen Miethers, Kaufmanns Gustav Adolf Toepffer am 25. November 1852 
Statt gefunden.

Contract wegen Verkaufs der Besitzung Friedrichsgnade 
von Seiten der Stadt Stettin an den Büchsenmachermeister Lippold.

Verhandelt zu Stettin am 8. Januar 1853.
Vor mir, dem in Stettin wohnhaften Notar Carl August Ferdinand Namm 

fanden sich ihrem Namen, Stande und Wohnorte nach, persönlich bekannt und 
verfügungsfühig, ein:

1. Der Stadtsyndikus Johann Gustav Otto, legitimirt ad hunc actum durch 
die Verfügung des Magistrats zu Stettin, als Vertreter der hiesigen Armen- 
Dlrection, vom 27. November 1852;

2. Der Büchsenmachermeister Philipp Ernst Lippold,
zu Stettin wohnhaft, und schloffen unter -einander den nachstehenden Kaus- 
eontract ab: . „TT

§ 1. Die im Hypothekenbuche des Königlichen Kreisgerichts hreselbst Lot. XU 
Fol. 384 eingetragene Besitzung, das sogenannte Pädagogien Mühlengrundstück, 
jetzt Friedrichsgnade genannt, hat die Stadt Stettin, auf deren Namen der Be- 
sitztittel im Hypothekenbuche eingetragen steht, mit Allsschluß einer Wiese, im 
Wege der Licitation und insbesondere durch das Licitations - Protokoll vorn 
29.' October 1852 an den Comparenten zu 2 verkauft; es ist dieser Berkallf 
durch die Stadtverordneten - Versammlung zu Stettin in ihrer Sitzung vom 
2. November 1852 genehmigt und der Zuschlag vom Magistrate hicrselbst, auf 
Grmld dieser Genehmigung dem genannten Kaüfer unterm G. November 1852 
ertheilt worden.

Der Magistrat Hierselbst hat sich durch Verfügung vom 27. November 1852 
die Bestätigung des gegenwärtigen, von dem Comparenten zu 1 für denselben 
abzuschließenden Kaufvertrags vorbehalten.

Es verkauft nun der Stadtsyndikus Johann Gustav Otto, in Vertretung des 
Magistrats zu Stettin für die hiesige Armen-Direction, und unter Vorbehalt der 
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Genehmigung des Erstern, die vor dem Königsthore hieselbst belegene Besitzung 
Friedrichsgnade genannt, in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit, bestehend aus 
einem Wohnhause, nebst Hof- und mehreren Nebengebaüden, so wieaus dem, mit 
einem Zaune umgebenen Garten, erb- und eigenthümlich an den Büchsenmacher
meister Philipp (hust Lippold zu Stettin und bewilligte die Eintragung des 
Besitztitels von der verkauften Besitzung auf dessen Namen.

Die im Hypothekenbuche unter Nr. 3 der Beschreibung aufgeführte Erbzins- 

wiese von 3 Pommerschen Morgen (= 7 Mg. Preüß. Maaß),

dem Grundstücke Friedrichsgnade durch den Vertrag vom 5. März 1757, im 
fetten Ortsbruche zwischen der Todtenfahrt und dem Dunzig belegen, und unter 
der Nr. 175, früher Nr. 58 bezeichnet, vom Vorbesitzer erworben, ist vom Ver
kaufe ausgeschlossen.

Zugleich hat Kaüfer diejenigen Lasten und Reservate, welche auf dieser 
Wiese haften, und welche Rubr. II. des Hypothekenbuchs unter Nr. 6, 7 und 8 
eingetragen stehen, mit der erkauften Besitzung nicht übernommen.

Es wird diese Erbzinswiese daher von der Besitzung Friedrichsgnade, im 
Hypothekenbuche abgeschrieben, auf ein neues Folium übertragen und es werden 
die eben bezeichneten Lasten und Reservate demnach im Hypotheken Folio von 
Friedrichsgnade gelöscht, worin der Magistrat zu Stettin willigt, und bei dem 
Folio der abzuschreibenden Erbzinswiese übertragen.

Der im Hypothekenbuche unter Nr. 2 der Beschreibung bezeichnete Kamp 
Landes von 3 Scheffeln Aussaat ist, in soweit derselbe nicht in dem Garten ent
halten ist, nicht mehr vorhanden.

§ 2. Auf der verkauften Besitzung haften, wie dies deui Kaüfer bekannt ist, 
die im Hypothekenbuche Rubr. II, Nr. 1, 2, 3 und 5 (Nr. 4 ist gelöscht) ein
getragenen Abgaben, Beschränkungen und Reservate, unter Nr. 1 und 5 für 
das Königl. Marienstift zu Stettin, unter Nr. 2 und 3 für den Königl. Mlitair- 
Fiskus.

Das Laudemium mit 20 Floren oder 13 Thlr. 8 guten Groschen Preüß. 
Courant berichtigt Kaüfer für den Fall der Entsagung des Vorkaufrechts an das 
berechtigte Königl. Marienstift und übernimmt Berkaüfer von demselben seine 
Erklärungen zu extrahiren.

Da die vom Verkaufe ausgeschlossene Erbzinswiese den Rubr. II. unter Nr. 
1, 2, 3 und 5 eingetragenen Abgaben, Beschränkungen und Reservaten, was 
beiderseits Cvntrahenten hiermit ausdrücklich anerkennen, nicht mit verhaftet ist, 
so verpflichtet sich Kaüfer, als Besitzer von Friedrichsgnade die Rubr. II, Nr. 1 
eingetragene Mühlenpacht von 50 Thlr. jährlich zu zahlen, und das Laudemium 
zu entrichten.

Derselbe bewilligt zugleich die pfaudfreie Abschreibung der mehrfach be
zeichneten Erbzinswiese von 3 Pommerschen Morgen von seinem Hanptgrundstücke. 

§ 3. Das Kaufgeld ist durch das vou dem Kaüfer abge
gebene Meistgebot auf Thlr. 10.150
festgestellt. Auf dasselbe hat, wie Stadsyndikus Otto für den
Magistrat zu Stettin guittirend anerkennt, der Kaüfer bereits die 
Summe von........................................................................................... - 5.150

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 10
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zur Käulnrereikasse gezahlt, der Nest mit Thlr. 5.000 
wird dem Kaüfer gestundet, und zwar gegen hypothekarische Eintragung ztir ersten 
Stelle gegen 4‘/2 Prvc. jährlich in Quartal-Raten vom 1. Januar 1853 ab 
postnumerando zu zahlende Zinsen und gegen 3 monatliche Aufkündigtlng, von 
welcher indeß abseiten des Verkaüfers bei promPter^Zinszahlung in dem Zeit
räume von 3 Jahren vom 1. d. M. an gerechnet, kein Gebrauch gemacht werden 
darf. Unter prompter Zinszahlung soll die Berichtigung der Zinsen innerhalb 
8 Tage nach dem jedesmaligen Fälligkeitstermine verstanden werden. Zur Sicher- 
heit dieser Restkaufgelder der 5000 Thlr. Courant, der Zinsen und Kosten, welche 
dtlrch die Einziehung etwa entstehen sollten, verpfändet Käufer das erstandene 
Besitzthum und willigt ausdrücklich darin, daß das Restkaufgelder-Kapital der 
5000 Thlr. mit der Zinsen- und Kvstenverpflichtung im Hypothekenbuche des 
König!. Kreisgerichts zu Stettin, Rubr. III zur ersten Stelle auf seine Kosten 
auf Grund eines Duplikats dieses Kaufeontracts eingetragen werde. Auf diese 
Art ist die Berichtigung der Kaufgelder mit 10.150 Thlr. nachgewiesen.

tz 4. Die Übergabe des verkauften Besitzthums ist bereits erfolgt, Verkäufer 
hat sich seines Eigenthums und Besitzrechts an diesem'Wrundstücke zu Gunsten 
des Käufers begeben, und dieser erkennt den Letztem für den nunmehrigen eigen
thümlichen Besitzer an, wogegen Kaüfer erklärt, daß er den Besitz des Grund
stücks ergriffen habe, und daß die Übergabe an ihn vollständig geschehen sei.

Dem Kaüfer ist durch Zufertigung des, mit dem Kaufmann Gustav Adolf 
Toepffer bestehenden Miethsvertrages bekannt, daß das erkaufte Grundstück an 
den Letztern bis zum 1. April 1853 vermiethet ist. Kaüfer tritt in Rücksicht 
dieses Miethsvertrages vom 14. Februar 1852 an die Stelle des Verkaüfers, 
und es ist die Sache des Erstem, sich mit dem Miether wegen der im §. 3 des 
Miethsvertrages erwähnten Einrichtungen und Anlagen, soweit dieselben noch vor
handen sind und anerkannt werden, zu reguliren. *)  Die Miethe des Kaufmanns 
Toepffer bezieht bis zum 1. Januar 1853 Verkaüfer, trägt dagegen aber auch 
die bis dahin fälligen Leistungen und Abgaben.

*) Nach dem Tode der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig übernahm das Ober-Landes- 
aericht im Namen der erbschaftlichen Liquidationsmasse die Verwaltung von Friedrichsgnade 
und bestellte einen Curator der Masse. Dieser vermietete das Landhaus an die Hofdame 
der f Prinzessin, Fraülein Wilhelmine v. Arnim, welche weil sie nicht das ganze Haus be
nutzen konnte, zwei Aftermiether eingenommen hatte. Einer davon war Toepffer, der, als 
Fräuleins v. Arnim Contract am 1. April 1848 zu Ende ging, durch den Vertrag vom 
13. März 1848 auf 1 Jahr alleiniger Miether von Friedrichsgnade gegen den mehrgenannten 
Miethzins von 580 Thlr. wurde. Dieser Toepsfersche Miethscontract ist von Jahr zu Jahr 
verlängert worden. Der § 3 desselben enthält weiter nichts, als was eben im Kaufcontract steht. 
Übrigens hatte Toepffer einen Concurrenten bei der Miethuug an einem geselligen Verein, 
„Abendhalle" genannt, der aber zurücktrat.

§ 5. Der Kaüfer übernimmt die Verpflichtung, die Communal-Abgaben von 
dem erkauften Grundstücke, so wie die Einquartierungslasten, nach demselben 
Maßstabe, wie alle übrigen Grundstücke in der Stadt Stettin zu diesen 
Leistungen herangezogen werden, vom 1. Januar 1853 ab zu entrichten und 
zu tragen. ,

§ 6. Es wird beabsichtigt den Gang zwischen dem Besitzthum Fnedrichs- 
gnade und dem des Nachbarn auf dem Wege nach Frauendorf, der jetzt nur 
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eine Breite von 6^ bis 7' hat, auf die Breite von 12 bis 13' zu erweitern. 
Im Fall dieses Project zur Ausführung kommen sollte, ist der Käufer ver
pflichtet, das dazu erforderliche Terrain ohne Vergütigung herzugeben und cen 
failli für eigene Rechnung zurückzusetzen. Diese Bestimmung wird auf Kosten 
des Kaüfers 'in das Hypothekenbuch eingetragen. *)

8.7. Den Stempel zum Vertrage tragen beiderseits Contrahenten zu gleichen 
Theilen, der der Stadt zur Last fallende Theil bleibt aber.-, wegen der dci 
Armen-Direction zustehenden Stempelfreiheit außer Ansatz. Alle übrigen Kosten 
der Licitation, Aufnahme und Ausfertigung dieses Kaufcontracts und der Ubei 

gäbe trägt Kaüfer allein. * . . .
Da von den Kosten der Abschreibung der Erbzinswiese m den àitatwus- 

Bedingungen keiner Erwähnung geschehen ist, so rekusirt solche der Käufer wo- 
gegeu Verkaüfer diese Kosten in dem Ausdrucke „alle übrigen Kosten enthalten 
wissen will, welche Kaüfer tragen soll. r ,  f

Dagegen verpflichtet sich Kaüfer, die Kosten der Berichtigung semes Besitztitels

MDie Contrahenten trugen an: diesen Vertrag ein Mal für den Kaüfei und 
ein Malifür den Verkaüfer auszufertigen. ,,, . ,

Hierauf wurden die dem verhandelnden Notar persönlich bekannten ^nstruments- 
zeüaen — 1) der Königl. Appellations-Gerichts-Canzlei-Secretmr Carl August 
Radccke, 2) der Königl. Kreis-Gerichts Secretair Eduard Wilhelm ächter, beide 
zu Stettin wohnhaft, zugezogen. Der Notar sowol, wie die beiden instruments 
zcügen versichern, daß ihnen keins der Verhältnisse entgegensteht, welcher nach 
§ 5—9 der Notariats-Ordnung vom 11. Juli 1845 von der Theilnahme an 
der Verhandlung ausschließen. $

Johann Gustav Otto, Stadtsyndicus.
Philipp Ernst Lippold.

Es wirb attestirt, daß die vorstehende Verhandlung so, wie sie niedeige
schrieben worden, Statt gefunden hat, daß dieselbe in Gegenwart des^veiham elu- 
den Notars, und der beiden zugezogeneu Instruments-Zeugen dem ^tadsyndicus 
Johann Gustav Otto, und dem Büchsenmachermeister Philipp Ernst Lippold laut 
und deütlich vorgelesen, von denselben überall genehmigt und eigenhändig unter
schrieben worden ist. 

Carl August Radecke, Apellations-Gerichts-Canzlei-^ecretair.
Eduard Wilhelm Richter, Kreis-Gerichts-Secretair.

Carl August Ferdinand Ramm, Notar hier.
Vorstehende in das Register unter Nr. 3 Jahr 1853 eingetragene bev 

Handlung wird hiermit für den Büchsenmachermeister Philipp Ernst Lippold 
zu Stettin wohnhaft, ausgefertigt, eine zweite Ansfertignng ist dem Magistrate

*) Der in Rede seiende Gang zwischen Friedrichsgnade und der westlich liegenden Lnlla 
des Consuls Kisker, Grabow, Neiiestraste Nr. 1, bildet einen Theil des seit den urältesten Zelter 
bestehenden Bredowschen Kirchensteigs zur Peterpaulskirche in Stettin. Die Pollzel-Direction 
verlangte die ^Erweiterung durch Änschreiben vom 2. August 1851. Der Gang hegt aus 
Stettiner Stadtgebiet und der Stadt liegt seine llnterhaltungs-Berpflichtuug ob. 

10*
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zu Stettin für die hiesige Armen-Direction ertheilt worden. Stettin den 16. 
Januar 1853.
Carl August Ferdinand Ramm, Rechts-Anwalt und Notar int Appellations- 
(L. 8.) Gerichtsbezirk Stettin.

Daß vorstehende Abschrift init dem vorgelegenen Originale wörtlich überein
stimmt, wird nach vorgängiger Vergleichung von mir zum öffentlichen Glauben 
attestirt. Stettin den 16. Januar 1853.
(L. 8.) Carl August Ferdinand Ramm, Rechts-Anwalt und Notar zu Stettin.

Der vorstehende, zwischen dem Syndicus Otto und dem Büchsenmacher - 
meister Lippvld unter dem 7. Januar 1853 abgeschlossene Contract wird von 
uns hiermit bestätigt, mit dem Bemerken, daß wir damit einverstanden sind, daß 
dem Büchsenmachermeister Lippold die Kosten für die Abschreibung der, der 
Armen-Direction verbleibenden Erbzinswiese (§ 1 des Contracté) nicht zur 
Last fallen.

Stettin, den 23. Februar 1853.
Der Magistrat.

Hering. (L. 8.) Carton. Theel.
Amdemselben Tage, wie die vorstehende Bestätigung, fertigte der Magistrat 

nach § 608 lit. 20. Th. I. A. L. R. eine getreue Abschrift des Contracté dem 
Marienstifts-Curatorium mit dem Ersuchen zu, sich wegen des dem Stifte zu- 
stehenden Vorkaufs-Rechts sobald als möglich zu aüßern.

Das Kuratorium fand in dem Contracte mehrere Bestimmungen, als: wegen 
Ausschlusses der Ortsbruchwiese vom Verkaufe; — wegen des Kamp Landes, 
dessen Nichtvorhandensein unbegründet geblieben; — wegen Verbreiterung des 
Ganges^ neben Friedrichsgnade, als Theil des Bredowschen Kirchensteigs, und 
dadurch entstehende Verkürzung des Gartenareals; und — wegen Belastung des 
Grundstücks mit städtischen Couunnnal-Abgaben und Einquartierung, — wodurch 
den Gerechtsamen des Marienstifts an dem Grundstück, bezüglich der darauf 
haftenden Grundabgaben und des Vorkaufsrechts erheblich zu nahe getreten sei, 
weshalb das Kuratorium in dem Antwortschreiben vom 9. März 1853 die Er
klärung des Magistrats erwartete: in welcher Art und Weise die durch den 
Kontrakt gefährdeten Rechte des Marienstifts anderweitig sicher gestellt, vergütigt 
oder dafür Entschädigung gewährt werden würde.

Der Magistrat erwiderte hierauf unterm 16. Mürz 1853: daß der Canon 
und das Laudemium, welches auf dem Grundstück für das Marienstist hafte, auf 
dem Primordial-Contracte von 1704 beruhe, die Erbzinswiese aber an den Be
sitzer der Pädagogien - Mühle durch den Vertrag vom 5. Mürz 1757 vom 
Magistrate verkauft worden sei. Er sei der Ansicht, daß besagte Wiese für die 
Stipulationen ans dem Vertrage von 1704 gar nicht haftbar gemacht werden 
önne (§ 454 seq. Th. I, Tit. 20, A. L. R.). Magistrat habe das Grundstück 
n den Gränzen und Maaten bitrrfj den Contract vom 8. Januar verkauft, wie 

^dasselbe von ihm in der Subhastation erworben worden. Das Marienstifts- 
Curatorium würde dem Magistrate daher eilten besondern Dienst erweisen, wenn 
es ihm die Mittel und Wege angeben möchte, den Nachweis zu führen, daß außer 
dem mit einem Zaun umgebenen Garten noch andere Grundstücke zu dem Land
hause Friedrichsgnade gehören. Ihm sei diese Thatsa che völlig unbekannt. Ferner 
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das Grundstück habe früher, als Pädagogien-Mühlc, der Gemeinde-Besteüerung 
unterlegen, und sei später nur aus Rücksicht auf die Besitzerin kein Gebrauch von 
dem Besteüerungsrechte gemacht. Das Grundstück befinde sich jetzt in dem Besitze 
eines Privatmannes und dürfe daher nach dem Gesetze von der Gemeinde-Be
steüerung nicht eximirt werden. Hub endlich, ob das Curatorium ein Interesse 
habe, der Stipulation in § 6 des Contracté vom 8. Januar in den Weg zn 
treten, werde sich erst dann fragen, wenn diese Stipulation wirklich zur Aus- 
führung gebracht werde. Magistrat halte sich hiernach im vollen Rechte, den 
Contract so abznschließen, wie er dem Curatorium mitgetheilt sei; er müsse in
dessen dem Curatorium event, anheimstellen, ob und was demselben zur Wahr
nehmung der Gerechtsame des Stifts, jedoch unter Festhaltung der Bestimmung 
des § 602 Th. I. Tit. 20, A. L. R., erforderlich erscheine.

Replik des Marienstifts-Curatoriums vom 6. April 1853. In Bezug auf 
die Abtrennung der Wiese vom Hauptgrundstück will das Curatorium abwarten, 
ob die Hypotheken-Behörde die Abschreibung der Wiese ohne seine zustimmende 
Erklärung vornehmen wird. Bis dahin dürfte die Anwendbarkeit der Bestimmung 
in dem allegirten § 454 A. L. R. noch nicht in Frage stehen, dieselbe zu er
weisen, aber nur dem Magistrat zu überlassen sein. In so fern die Bezeichnung 
des Mangels an dem im Hypvthekenbuch eingetragenen Grundstücken nicht als 
eine Ausschließung vom Verkauf oder als eine dem Kaüfer auferlegte Verzicht
leistung angesehen, vielmehr nur als historische Beschreibung des einstweiligen 
Zustandes gelten soll, findet sich das Curatorium zu einem weitern Eingehen auf 
den Gegenstand für jetzt nicht veranlaßt. Die Verpflichtung des Grundstücks zu 
Gemeindelasten imt) Einquartierung stellt das Curatorium in Abrede, da dasselbe 
zn Ende des 16. Jahrhunderts von dein Landesfürsten aus dessen unmittelbarem 
Besitz dem Stifte übereignet, erst zu Anfänge des 18. Jahrhunderts von dem 
Stifte an Privatpersonen überlasten worden ist, dasselbe chuch niemals zum 
Weichbilde der Stadt Stettin gehört hat. Deshalb ist die in dem Con
tracte vereinbarte Verpflichtung nur eine persönliche des Besitzers, welche auf die 
dinglichen Rechte des Grundstücks keinen Einfluß hat, auch nicht als dessen 
dingliche Belastung erachtet werden kann. Bei der Reservation der eventuellen 
Abtretung eines Theils des Grundstücks zur Breiterlegung des daneben hinführen
den Steigs wird Curatorium die dazu erforderliche Abschreibung im Hypvtheken
buch abwarten und wird alsdann auch die Entschädigung des Marienstifts be
züglich seiner Rechte zu bewirken, dem Magistrate aber zu überlassen sein, seine 
event, contractlichen Ansprüche gegen den Privatbesitzer zu verfolgen.

Beim Magiftrate hielt man die Controverse mit dem vorstehenden Schreiben 
des Curatorinms für erledigt. Der Decernent in der Sache schrieb dasselbe ein
fach — ad acta, was sehr zu beklagen ist, weil amtliche Veranlassung vorlag 
zur Nachforschung, wann Friedrichsgnade, bezw. die Pädagogien - Mühle, dem 
Stadtgebiete beigelegt worden und dnrch welchen landesfürstlichen Act dies ge
schehen ist; denn die Behanptnng des Marienstifts-Cnratoriums: „das Grund
stück habe nicht, — oder wie es sich ausdrückt niemals, was richtiger gesagt, 
wol „vormals" heißen sollte, — zum Weichbild der Stadt Stettin gehört", ist 
nicht unbegründet; beweiset doch die Angabe über die Lage des Mühlengrundstücks 
in der Schenkungs-Urkunde von 1575, wo diese Lage durch „vor der Oderburg" 
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bezeichnet ist, ganz deutlich daß es vom Gebiete der heütigen Stadt Grabow a. O. 
einen Theil ausgemacht hat, wie denn auch der nördliche Abschnitt des Turnei- 
Feldes dahin zu rechnen ist, was von dessen altüberliefertem Namen „Karthaüser 
Feld" bewiesen wird.

Auch über den Verbleib des Ackerstücks von drei Scheffeln Aussaat hätte 
man im Rathsarchiv Nachforschungen anstellen sollen. Was der Magistrat unter
ließ, geschah von Seiten des Manenstifts-Administrators Rädel, der den frühern, 
zu Torgelow in Ruhestand lebenden Stifts-Secretarius Berch in einem Schreiben 
vom 13. März 1853 ersuchte, seine Erinnerung aus einer langjährigen Thätigkeit 
bei der Stifts-Verwaltung zu Hülfe zu nehmen, die möglicher Weise auf eine 
Spur über den Verbleib des — abhanden gekommenen Ackerstücks führen könnten. 
Noch in den 1790er Jahren, so bemerkte Rädel, sei der Acker bei der Pädagogien- 
Mühle. gewesen, und aller Wahrscheinlichkeit nach, auch noch "bis zur Besitzzeit 
der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig. Verch wußte aber noch weniger wie 
Rädel; seinem Gedächtnisse schwebte nur die bekannte Thatsache vor, daß die 
Prinzessin von ihrer Besitzung einen jährlichen Canon von 50 Thlr. an die 
Marienstiftskasse habe zahlen lassen. Weiter unten am Schluß dieses Artikels ist über 
den Verbleib das Kampes von 3 Scheffeln Aussaat eine Vermuthung ausgesprochen, 
deren Grund oder Ungrund weiter zu verfolgen und zu erörtern für gewesene und 
seiende Besitzverhältnisse auch heüte, 1875, noch, nicht ohne Interesse sein dürfte.

Die Verzichtleistung auf Ausübung des Vorkaufsrechts, jedoch nur für diesen 
einen Veraüßerungsfall und gegen Erlegung des stipulirten Laudemiums von 
20 stören — 13*/ 3 Thlr. so wie den Consens, daß für den Kaüfer von Friedrichs
gnade der Besitztitel im Hypothekenbuche berechtigt werden fkönne, vollzog in 
urkundlicher Form das Marienstifts-Curatorium am 6. April'1853. Demgemäß 
liefet man im Hyptzjhekenbuche Vol. XII, Fol. 384 bei der Pädagvgien-Mühle 
Folgendes: —

Der Büchsenmachermeister Philipp Ernst Lippold hat von dem Magistrate, 
als Vertreter der Stadt Stettin, deren Armenkasse dieses Grundstück zugehört, 
dasselbe laut Vertrages vom 8. Januar 1853 mit Ausschluß der Erbzins- 
wcese für ... ................................................................................ Thlr. 10.150
erkauft und ist der Besitztittel für ihn auf Grund des gedachten Vertrages, des 
Stadtverordneten Beschlusses vom 2. November 1852 (und des Couseuses des 
Marienstifts-Curatoriums vom 6. April 1853) berichtigt worden zufolge'. Ver- 
fügung vom 14. Februar 1854.

Ferner:
Besitzer Philipp Ernst Lippold lebt mit seiner Ehefrau Auguste Johauna, 

geb.. Schilling, in Gütergemeinschaft. Eingetragen zufolge Verfügung vom 29. 
Mai 1856. (Demnach ist Lippolds Ehegattin Mitbesitzerin von Friedrichsgnade.)

Die Abschreibung im Hypothekenbuche der nicht mit verknusten Wiese iru 
fetten Ortsbruche vom Hauptgrundstück gab zu einem Schriftwechsel zwischen 
Magistrat, Kreisgericht und Marienstift Anlaß. Der Magistrat trug in dem 
Schreiben vom 10. September 1853 bei der Hypotheken-Behörde auf jene Ab
schreibung der Wiese frei von der Rubr. II unter Nr. 1 für das Marienstift 
eingetragenen Mühlenpacht an und rechtfertigt diesen Antrag mit der Thatsache, 
daß die Wiese gar nicht in dem Primordial-Vertrage von'1704 enthalten und 
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erst 50 Jahre nachher von dem Erbpachtbesitzer der Pädagogien-Mühle erworben 
sei. Da die Hypotheken-Acten die Urkunde von 1704 nicht enthielten, so fragte 
das Kreisgericht unterm 9. November 1853 beim Marienstift an, ob in die 
pfandfreie Abschreibung der Wiese gewilligt werde, und falls dies nicht der Fall 
sein sollte, den Vertrags von 1704 mitzutheilen. Das Marienstifts-Curatorium 
erwiderte unterm 19. December 1853, daß in dem Hypothekenscheine vom 10. 
April 1835, welcher vom damaligen Stadtgericht extrahirt worden, die Wiese, 
deren pfandfreie Abschreibung der Magistrat jetzt beanspruche, nicht ^enthalten sei; 
mithin könne deren Eintragung oder Zuschreibung erst > späterhin erfolgt sein; 
wann und aus welcher Veranlassung dies geschehen sei, wolle das Königl. Kreis
gericht aus seinen Acten zu ermitteln suchen. Das Antwortschreiben vom 26. 
December 1853 bestätigte das, was aus früheren Mittheilungen bekanntest, daß 
nämlich einem Vorbesitzer der Pädagogien-Mühle, dem MühlenmeisterMose die 
Wiese int Jahre 1757 von der Stadt Stettin in Erbzins gegeben und seit dieser 
Zeit mit dem Hauptgrundstück immer gemeinschaftlich veraüßert ^worden sei, 
wenigstens erwähne ein bei den" Grundacten befindlicher Kaufvertrag voit 1802 
über die Pädagogien-Mühle der Wiese, welche in den Kattf begriffen is> als 
eines später zu der Mühle gekommenen und dabei bettutzten Grundstücks. Auch 
der Hypothekenschcin über deu Besitztitel der Prinzessin Elisabeth, der dem Marien
stift unterm 20. Mai 1811 ertheilt ist, gedenkt der Erbzinswiese als einer 
Pertinenz der Pädagogien-Mühle, die in dem Kaufcvntract vom 28. Februar 1810 
mit enthaltenes!; nicht aber der Hypothekenschein vom 3. April 1840. (S. 35, 36) 
Denn erst 5 Jahre später ist auf Antrag des zur Hebung berechtigten Magistrats 
die aus Dem Erbzinsvertrage vom 5. Mürz 1757 entspringende perpetuirliche 
Belastung der Wiese auf dem Folium der Pädagogien-Mühle in Rubr. II und 
zwar unter —
Nr. 6. 5 Thlr. 10 Sgr., Canon; Nr. 7. 2 Thl. Laudemium; f, M. 8. Rückfallsrecht bei 

2 jährigem" Rückstand^des^Canons
zufolge Verfügung vom 29. April 1845 eingetragen worden. Nachdem der 
Consens des^Marienstifts-Curatoriums vom 12. Januar 1854 in die Trennung 
der Wiese von 3 Pommerschen Morgen von dem Grundstück der Pädagogien- 
Mühle bezw. Friedrichsgnade gewilligt, ist die Löschung der gedachten drei 
Nummern16,1- 7,"8 zufolge Verfügung vom 14. Februar^l854 erfolgt.

Die Hälfte des im Hypothekenbuche über Stettin Vol. XII, Fol 384 ver
zeichneten Grundstücks, die Pädagogien-Mühle genannt, ist von dem Büchsen
macher Lippoldschen Eheleüten zufolge Contracté vom 24. November 1859 an 
die Wittwe des Administrators Block Friederike Eleonore Amalie, geb. Schilling 
(Schwester der Frau Lippold) für Thlr. 5075 
verkauft und ist der Besitztitel für diese Mitbesitzerin berichtigt zufolge Verfügung 
vom 27. December 1859.

Von Ausübung des Näherrechts bei diesem Verkauf der Hälfte des Grund - 
stücks von Seiten des Marienstifts ist nicht die Rede gewesen; dagegen hat die 
Wittwe Block die Hälfte des Laudemiums mit 6 Thlr. 20 Sgr. erlegt, zu 
dessen Vereinnahmung die Stiftskasse unterm 14. Februar 1860 angewiesen 
worden ist.
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Kaufvertrag wegen Friedrichsgnade, 
geschlossen 1864 zwischen 

Lippold-Block, Verkäufer, und Müller, Käufer.
Verhandelt Stettin, den 18. Juni 1864.

Vor mir dem zu Stettin wohnenden Notar Gustav August Heinrich Heyde- 
mann und in Gegenwart der mir persönlich bekannten zu Stettin wohnenden 
Zengeil Schneidermeister Carl Brandenburg und Buchbindermeister August Ferdinand 
Fichtner, denen, wie jeder von uns versichert, keines der Verhältnisse entgegen
steht, u. s. w. erschienen in bekannten verfügungsfähigen Personen:

1) Der Rentier, frühere Büchsenmachermeister Philipp Ernst Lippold lind 
dessen mit ihm in Gütergemeinschaft lebende Ehefrau Auguste Johanna, geb. 
Schilling;

2) Die Wittwe des Administrators Block Friederike Eleonore Amalie, geb. 
Schilling; und

3) Der Kaufmann und Königl. Belgische Consul Gllstav Adolf Müller, 
sämmtlich zu Stettin wohnhaft, — 
und 'errichteten folgenden Kaufvertrag:

tz 1. Es verkaufen hiermit die Lippoldschen Eheleüte und die Wittwe Block 
das ihnen gemeinschaftlich gehörige im Hypothekenbuch von Stettin Vol. XII, 
Seite 384 verzeichnete vor beut Anklamer (Königs) Thore zu Stettin belegene 
Grundstück (die sogenannte Pädagogien-Mühle) nebst darauf befindlichen Ge- 
baüden und Zubehör an den Kaufmann und Consul Gustav Adolf Müller zum 
Eigenthume.

§ 2. Die Übergabe soll am 1. October d. I. erfolgen. Bis dahin tragen 
Verkaüfer die Gefahr und beziehen alle Nutzungen.

§ 3. Das Kaufgeld ist auf Thlr. 22.500 
Preüß. Couraut verabredet und festgesetzt worden. Die Berichtigung erfolgt 
dahin:

a) Bei der Übergabe werden an die Verkaüfer .... Thlr. 10.500 
und zwar an die Lippoldschen Eheleüte zur einen Hälfte und an die Wittwe 
Block zur andern Hälft von dem Kaüfer gezahlt.

b) Den Rest von '. ..... ....................Thlr. 12.000
betreffend so verpflichtet sich Kaüfer davon 6000 Thlr. an die Lippoldschen 
Eheleüte und 6000 Thlr. an die Wittwe Block nach einer sechsmonatlichen 
Kündigungsfrist, welche jedoch bei prompter Zahlung der Zinsen, welche ange
nommen wird, wenn die Zinsen in den nächsten 14 Tagen nach den Fälligkeits
termine gezahlt werden, Seitens eines jeden der Verkaüfer nicht vor dem 1. 
October 1869 Statt finden kann, zu zahlen und solche mit 5 Prêt, jährlicher 
Zinsen vom Tage der Übergabe an in vierteljährigen Raten postnumerando 
zu verzinsen. Für Kapital, Zinsen tint) Kosten der Beitreibung und Kündigung 
verpfändet Kaüfer jedem der Verkaüfer das gekaufte Grundstück und belvilligt 
die Eintragung auf dasselbe und zwar dergestalt, daß die für die Lippoldschen 
Eheleüte auf Grund des Dnplicats und für die Wittwe Block auf Grund des 
Triplicats dieses Vertrages besonders einzutragenden Kaufgelderraten von resp. 
6000 und 6000 Thlr. nebst Zinsen zu gleichen Rechten haften sollen, was Ver
kaüfer acceptiren.
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§ 4. Der Käufer tritt in die ihm bekannt gemachten Mieths- und Pacht
verträge von der Übergabe an als Vermiether und Verpächter ein. Insbesondere 
werden ihm alle Rechte aus dem mit den Vorstandsmitgliedern der Stettiner Ge
sellschaft „Neüe Liedertafel" errichteten Verträgen von den Verkäufern eedirt 
und tritt Käufer von der Übergabe au in alle Rechte und Pflichten der ersteren 
ein. Der § 10 des Vertrages ist dem Käufer iusbesvndere zur Kenntniß ge
bracht worden.

§ 5. Dem Kaüfer sind die auf dem Grundstück haftenden Verpflichtungen 
und Lasten durch Vorlegung des Hypothekenscheins vom 2. Januar 1860 be
kannt geworden. Auch hat er von dem Rubrica II Nr. 5 für das Marienstift 
zu Stettin eingetragene Vorkaufsrecht Kenntniß genommen.

§ 6. Die Gränzen des verkauften Grundstücks sind unstreitig und durch den 
den Verkaüferü gehörigen Zaun markirt. Für das innerhalb dieses Zauns be
findliche Areal leisten Verkaüfer Gewähr.

§ 7. Die Verkaüfer gestatten dem Kaüfer den Kaufmann Johann Georg 
Philipp Heinrich Marchand zu Stettin als Mitkaüfer aufzunehmen und sind ver
pflichtet, wenn Müller den Marchand als Mitkaüfer annimmt, beiden das Grund
stück zu übergeben.

§ 8. Kaüfer entsagt dem Einwande der Verletzung über die Hälfte dahin 
belehrt, daß er den Vertrag wegen Irrthums anfechteu könne, wenn das Grund
stück nicht halb soviel werth ist, als das Kaufgeld beträgt und bleibt bei der 
Entsagung dieses Einwandes der Vorenthaltung ungeachtet stehen.

§ 9. Die Kosten des 3 Mal auszufertigenden Vertrages, der Stempel, 
Übergabe und Eintragung der Restkaufgelder trägt Kaüfer allein.

Philipp Ernst Lippold. Auguste Johanna Lippold, geb. Schilling. 
Wittwe Amalie Elenore Friederike Block, geb. Schilling.

Gustav Adolf Müller.
Es wird von uns attestirt, daß die vorstehende Verhandlung, wie solche 

niedergeschrieben, Statt gefunden, in unserer Gegenwart den Erklärenden laut 
vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben worden ist.

Gustav August Heinrich Heydemann, Notar.
August Ferdinand Fichtner. Carl Brandenburg.

Daß vorstehende Abschrift mit dem verglichenen Originale wörtlich über
einstimmt wird hiermit attestirt. Stettin, den *22. Juni 1864.

Gustav August Heinrich Heydemann, (L. 8.) 
Rechtsanwalt und Notar.

Die Stempellösung für das Hauptexemplar dieses Kaufvertrags zum Betrage 
von 225 Thlr. ist bei dem Königl. Haupt Steüer-Amte zu Stettin beantragt 
worden. Der Stempel zu den beiden Nebenexemplaren ist jeden! derselben mit 
11 Sgr. adhibiret.

Das Curatorium des Marienstifts, auch für diesen Veraüßemngsfall aus 
Ausübung des Vorkaufsrechts Verzicht leistend, fertigte die darüber sprechende 
Urkunde unterm 1. Juni 1864 aus, worauf der angebliche Kaüfer Müller das 
Laudemium mit 13 Thlr. 10 Sgr. an die Marienstifts-Kasse einzahlte. Wir 
nennen den Consul Müller einen „angeblichen" Kaüfer, nicht ohne Grund, denn 
wenn man in dem § 4 des Kaufvertrages liefet, daß die Vorbesitzer, Lippold-Blvck

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 11 
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das Grundstück an einen der in Stettin bestehenden geselligen Vereine vermiethet 
hatten, daß Müller ohne Weiteres bereit war, die Pflichten zu übernehmen, welche 
die Vermiether dem Vereine gegenüber eingegangen waren, und wenn man sodann 
den § 7 ansieht, und findet daß Müller sich das Recht vorbehält, sich nach Um
ständen in der Person des Kaufmanns Marchand einen Mitkaüfer zuzugesellen, 
so liegt die Vermuthung sehr nahe, daß Müller gar nicht für sich kaufte, sondern 
für einen Dritten, als welcher der gedachte Verein zum geselligen Vergnügen, 
„Meüe Liedertafel" genannt, anzunehmen sein wird, der, weil er Corporationsrechte 
nicht besitzt, und deshalb nicht befugt ist, durch seine Vorsteher bindende Verträge 
zu schließen, eins seiner Mitglieder, eben den Consul Müller, beauftragte, mit den 
Lippoldschen Eheleüten und der Wittwe Block zu verhandeln. Diese Vermuthung 
wird nach Dem, was folgt, zur Gewißheit. Das Hypothekenbuch besagt: —

Der Kaufmann und Consul Gustav Adolf Müller hat seine Rechte aus dem 
Vertrage vom 18. Juni 1864, durch welchen er das im Hypothekenbuche über 
Stettin Vol. XII, Fol. 384 eingetragene Grundstück vor dem Königsthor, die 
Pädagogien-Mühle — jetzt Friedrichsgnade genannt — erworben hatte, durch 
Urkunde vom 28. September 1864 den Kaufleüten Robert Heppner „und Johann 
Friedrich Wilhelm Lehmann abgetreten und es ist, nach erfolgter Übergabe des 
Grundstücks an die Letzteren, der Besitztitel für sie berichtigt worden zufolge 
Verfügung vom 27. October 1864.

In dem Protokoll vom 1. October 1864 erklärten Heppner und Lehmann 
— wörtlich: „Wir übernehmen hierdurch für uns und unsere Erben zu Gunsteu 
der hier unter dem Namen der „Neüen Liedertafel bestehenden Gesellschaft, 
die Verpflichtung über das vorgedachte Grundstück Friedrichsgnade in keiner Weise 
zu disponiren, insbesondere dasselbe weder ganz, noch theilweise zu veraüßern, 
noch zu belasten oder zu verpfündeu, es sei denn, daß hierzu vvu dem Vorstaude 
der „Neüen Liedertafel" die ausdrückliche Eiuwilligung ertheilt wird. Zur 
Legitimation des Vorstandes der „Neüen Liedertafel" soll es hierbei genügen, 
daß ein Notar oder eine öffentliche Behörde auf Grund der Wahlverhandlungen 
attestirt, daß die einwilligenden Personen statntenulüßig den Vorstand bilden oder 
vertreten. Wir beantragen diese Beschränkung unserer Dispositions-Befugniß im 
Hypothekenbuch, jedoch ohne Ertheiluug eines Hypotheken-Jnstrnments darüber, 
zu vermerken. Die künftige Löschung dieses Vermerks soll auf Gruud eines Goii- 
senses des Vorstandes der" „Neüen Liedertafel" erfolgen können, wobei die Legiti 
motion des Vorstandes in gleicher Weise durch das Attest eines Notars oder 
einer öffentlichen Behörde für genügend nachgewiesen sein soll. Schließlich be
merken wir, daß wir mit unseren Ehefrauen nicht in Gütergemeinschaft leben, 
und daß das anzustellende Kaufgeld vou 10.500 Thlr. laut besonderen Quittungen 
der Verkaüfer berichtigt ist;" — was von den an der Verhandlung Theil 
nehmenden Lippoldschen Eheleüten und der Wittwe Block noch ein Mal aner
kannt wird.

Der Justizrath uud Notar Pitzschky, vor dem die vvrsteheuden Erklärungen 
abgegeben waren, reichte die Verhandlungen am 10. November 1864 an das 
Marienstifts-Curatorium ein mit der Bitte um Erkläruug über das dem Stifte 
zustehende Vorkaufsrecht. Das Curatorium erwiderte, daß es bereit sei, für 
deu vorliegenden Fall der Cession dem Vorkaufsrechte zu eutsageu, wenn die neüen
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Erwerber des Etablissements Friedrichsgnade die Laudemiengelder mit 13 Rthlr. 
10 Sgr. an die Marienstiftskasse einzahlen würden. Es entspann sich daraus 
eine kurz dauernde Controverse, hie, weil nicht von einem Verkauf von Rechten, 
sondern blos von einer Cession derselben die Rede war, damit endigte, daß das 
Marienstifts - Curatorium unterm 10. December 1864 den Anspruch auf das 
Laudeunum fallen ließ.

Im Jahre 1872 schied der Kaufmann Robert Heppner aus der Neüen Liedertafel 
mti) es trat, nach Beschluß der Gesellschaft der Bureau-Vorsteher bei der Königl. 
Provinzial-Steüer-Direction, Rechnllngsrath Julius August Fillie an seine Stelle. 
Es wurde dieserhalb zwischen Heppner und Lehmann einer- und Fillio andrerseits 
am 11. Juni 1872 ein Überlassungs-Vertrag geschlossen, wogegen der zuletzt 
Genannte an denselben Tage einen Revers folgenden Wortlauts vollzog: —

Mittelst Vertrages vom heutigen Tage hat der Kaufmaml Robert Heppner 
das ihm zustehende Miteigenthum an dem hier vor dem Königsthore belegenen 
im H. B. von Stettin, Bd. XII, S. 384 verzeichneten Grundstücks Friedrichs
gnade auf mich übertragen, und der Kaufmann Johann Friedrich Wilhelm Lehmann 
mich als nunmehrigen Miteigenthümer angenommen. Ich erkenne hierdurch an, 
daß ich dieses Miteigenthum lediglich im Auftrage und für Rechnung der hiesigen 
Neüen Liedertafel auf Gruud ihres Geueral-Versammlungs-Beschlusses vom 
13. April 1872 erworben habe, indem die Neüe Liedertafel, als Privat-Gesell- 
schaft, keine Corporatious-Rechte besitzt, also auch auf eigene« Nameu keine Grund
stücke für sich im Hypothekenbuche eintragen lassen kann. Ich erkenne demzufolge 
an, daß das mir übertragene Miteigenthum nicht mir, sondern der Neüen Lieder
tafel zusteht und gehört. Ich entsage daher zu Guusteu der Neüen Liedertafel 
allen Ansprüchen auf Besitz und Miteigenthum des gedachten Grundstücks und 
verpflichte mich, für mich und meine Erben, jederzeit auf Verlangen und 
auf Kosten der Neüen Liedertafel diejenigen Handlungen vorzunehmen und die
jenigen Erklärungen gerichtlich oder notariell abzugeben, welche von der Neüen 
Liedertafel znm Nachweise ihres Eigenthums oder zur Besitztitel-Berichtigung auf 
ihren Namen, eines von ihr zu bezeichnenden Dritten oder zu sonstigen Dispo
sitionen über das Grundstück verlangt werden. Ich verpflichte mich daher auch 
meinerseits ohne ausdrückliche Einwilligung der Neüen Liedertafel in keiner Weise 
über das erworbene Miteigenthum des Grundstücks, oder über das letztere selbst 
zu disponiren, insbesondere dasselbe weder ganz noch theilweise zu veraüßern, zu 
verpfänden oder sonst zu belasten. Ich willige darin, daß der Inhalt dieser 
meiner Erklärung auf Verlaugeu hypothekarisch eingetragen wird, in der Art, 
daß im Falle der Eintragung die künftige Löschung des Eintragungs-Vermerks 
ans Grund eines Consenses des Vorstandes der Neüen Liedertafel erfolgt, wobei 
zur Legitimation des aus der Wahlverhandlung hervvrgegangenen Vorstandes ein, von 
einem Notar oder von einer öffentlichen Behörde zu ertheilendes, Attest genügen soll."

Auf Grund der Auflassungs-Erklärung des Kaufmanns Robert Franz Heppner 
in Vollmacht der Wittwe Heppner, geb. Fischer, ist der Übergang des Eigenthums 
des Antheils des f Kaufmanns Heppner an der Püdagogien-Mühle auf den 
Rechnungsrath Filliä zu Stettin im Grnndbuche von Stettin Bd. XII, Bl. 384 
ani 10. März 1875 eingetragen worden.

11*
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Es haften auf diesem Grundstück, nach Ausweis des allegirten Grundbuchs 
in —

Ruhr. II. Onera perpétua und Besitzbeschränkungen.
Nr. 1. 50 Thlr. jährliche Mühlenpacht, welche vierteljährig mit 12 Thlr. 

10 Sgr. an das Marienstift gezahlt werden müssen.
Nr. 2. Gelöscht am 19. April 1875. sWar Besitzbeschränkung nach 

Rayon-Gesetz.]
Nr. 3. Desgleichen. ^Desgleichen.]
Nr. 4. Gelöscht den 26. Mai 1847. sVergl. oben S. 36.s
Nr. 5. Das dem St. Marienstift znstehende Vorkaufs- und Nüherrecht, und 

das auf dem Entsagungsfall jedes Mal zu bezahlende Laudemium von 20 Floren 
— 13 Thlr. 8 Gr. Preüß. Courant, eingetragen auf deu Grund des Contracté 
vom 1. Mürz 1704.

Nr. 6.
. 7.
„ 8.

Nr. 9.

Gelöscht am 14. Februar 1854.
bruch. Vergl. oben S. 79.]

Gelöscht am 19. April 1875.

sBetraf die Wiese im Oder-

stWar Besitzbeschränkung nach
Rayougesetz-I

Nr. 10. Desgleichen. ^Desgleichen.]
Nr. 11. Besitzer Kaufleüte Robert Heppner und Johaml Friedrich Wilhelm 

Lehmann haben, laut Urkunde vom 1. October 1864 zu Gunsten der, unter dem 
Namen der „Neüen Liedertafel" zu Stettin bestehenden Gesellschaft sich verpflichtet, 
in keiner Weise über dies Grundstück zu disponiren, insbesondere dasselbe weder 
ganz noch theilweise zu veraüßern, und zu belasten oder zu verpfänden, es sei 
denn, daß hiezu von dem Vorstande der „Neüen Liedertafel" die ausdrückliche 
Einwilligung ertheilt wird. Zur Legitimation des Vorstandes der „Neüen Lieder
tafel" soll es hierbei genügen, daß ein Notar oder eine öffentliche Behörde auf 
Gruud der Wahlverhandlung attestire, daß die einwilligenden Personen statuten
mäßig den Vorstand bilden "oder vertreten. Eingetragen zufolge Verfügung vom 
27. October 1864. — sFillié's Revers vom 11. Juni 1872 war am 1. October
1875 noch nicht eingetragen.]

Ruhr. III. Gerichtlich versicherte 
Schulden.

Nr. 1—10 -sind gelöscht.
Nr. 11. 6000 Thlr. Kaufgelderrest 

liebst 5 Prct. vom 1. October 1864 
ab in vierteljährigen Raten zahlbaren 
Zinsen auf Grund des notariellen Ver
trages vom 18. Juni/1. October 1864 
für den Rentier Philipp Ernst Lippold 
und dessen Ehefrau Auguste Johanna, 
geb. Schilling, eingetragen zufolge Ver
fügung vom 27. Öctober 1864.

Sessionen.

Nr. 11a. Cedirt mit dem Zinsrechte 
vom 1. Juli 1870 ab, laut Urkunde 
vom nämlichen Tage an den Logen- 
Castcllan August Friedrich Gotthold 
Ramin und dessen Ehefrau Auguste 
Charlotte Friederike, geb. Eichmannn 
zu Stettin. Eingetragen zufolge Ver
handlung vom 7. Juli 1870.

Nr. 11b. Abgetreten mit den Zinsen 
vom 1. April 1875 ab an die Preüßische 
National - Versicherungs - Gesellschaft zu 
Stettin. Eingetragen am 17. März 
1875.
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Schulden. (Sessionen.
Nr. 12.6000 Thlr. Kanfgelderrest nebst 

5 Prêt, vom 1. Oetober 1864 ab in 
vierteljährigen Raten zahlbaren Zinsen, 
ans Grand des notariellen Bertrages 
vom 18. Juni/1. Oetober 1864 sür die 
Wittwe des Administrators Block Frie
derike Eleonore Amalie, geb. Schilling, Nr. 12. Abgetreten mit den Zinsen 
zn Stettin, zu gleicher Priorität mit vom 1. April 1875 ab an die Preüßische 
den in Rubr. III. Nr. 11 haftenden National -Versicherungs- Gesellschaft zn
6000 Thlr. eingetragen zufolge Ver- Stettin. Eingetragen am 17. März
fügnug vom 27. Oetober 1864.' 1875.

Die Pädagogien-Mühle oder Friedrichsgnade, seit einer unbestimmten Zeit 
zum Stettiner Stadtgebiet gehörig re. gränzt gegen Osten unmittelbar an Toepffers 
Park, die Besitzung des Commerzieuraths Gustav Adolf Toepffer, die einen 
Bestand theil der Stadtgemeinde Grabow ansmacht. Vor 20 Jahren hatte hier 
die Gränze zwischen den beiden Städten eine andere Richtung, als jetzt. Sie 
war durch einen Weg bezeichnet, den Toepffer mit Genehmigung der Städtischen 
Behörden von Stettin unb Grabow verlegte, wodurch er ein kleines Stück Land 
in Dreieckiger Form gewann, welches er seinem Park einverleibte. Das Dreieck 
gehörte der Stadt Stettin. Als Äquivalent dafür übernahm Toepffer die Unter- 
haltungspflicht des neüen Weges. Es begab sich aber, daß bei dieser Wege
verlegung auch Friedrichsgnade in der Art betheiligt war, daß der Besitzer dieses 
Grundstücks, Lippvld, den Überrest des alten, ebenfalls der Stadt Stettin gehörenden 
Weges, in einem Umfange von 7 74 Q.-Ruthen, ohne Weiteres sich angeeignet 
und in den Zaun von Friedrichsgnade gezogen hatte. Darüber zur Rede gestellt, 
erkannte Lippold in der protokollarischen Verhandlung vom 10. November 1857 
die Unrechtmäßigkeit seines Vorgehens an und erbot sich, um dasselbe wieder gut zu 
machen, ein Kanfgeld von 10 Thlr. zu zahlen, wenn der Magistrat den Fleck 
Landes ihm zum Eigenthum überlassen wolle. Der Magistrat nahm dieses Anerbieten 
nicht an, denn er wollte, wie klein anch das Stück ist, das Eigenthumsrecht an 
demselben sich vorbehalten. Dagegen wollte er es gestatten, jedoch unter der Be
dingung nnd dem ansdrücklichen Vorbehalt, diese Concession zu jeder Zeit znrück- 
zunehmen und zn widerrufen, daß der Zaun, wodurch die qu. Wegefläche von 
7J/, Q.-Ruthen in das Grundstück Friedrichsgnade hineingezogen ist, für jetzt 
stehen bleiben und Lippold diese Fläche pachtweise beliebig nützen könne, wenn 
er sich bereit erkläre, dafür eine jährliche Pacht von 10 Sgr. vom 1. Oetober 
1857 an gerechnet, am 1. Oetober jeden Jahres in die Kämmereikasse solange 
zn zahlen wie das Pachtverhältniß nicht durch, eine dem Magistrat zu jeder 
Zeit freistehende Kündigung von 3 Monaten wieder aufgehoben werde. In der 
protokollarischen Verhandlnng vom 16. Juli 1858 ist Lippold hieranf eingegangen 
indem er nicht allein für sich, sondern auch für jeden Nachfolger im Besitz von 
Friedrichsgnade die Verpflichtung übernommen hat, die Pacht von 10 Sgr. 
zu zahlen und die daran geknüpften Bestimmungen als bindend anznerkennen. 
Als nun Lippold an Müller nomine der neüen Liedertafel verkaufte übersah 
er es, des gedachten Pachtverhältnisses in dem Kanfevntraete Erwähnung zu thun 
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daher die Nachfolger van Müller, die titulirten Besitzer von Friedrichsgnade, Heppner 
und Lehmann, sich wundetlen, als sie im Jahre 1865 aufgefordert wurden wegen 
jener 10 Sgr. jährlicher Pacht einen förmlichen Vertrag mit dem Magistrat zu 
schließen, Sie erklärten am 26. April genannten Jahres zu Protocoll, daß sie 
zum Abschluß des verlangten Vertrages der Ermächtigung der von ihnen ver
tretenen Gesellschaft bedürften, die zu extrahiren sie sich Vorbehalten müßten. 
Am 22. Mai zeigten sie sodann au, daß sie zur Vollziehung des bereits am 
8. April 1865 ausgefertigten Pachteontraets autorisirt seien. Die Vollziehung in 
zwei Exemplaren hat Statt gefunden. Der Inhalt des Vertrages stimmt mit dem 
Abkommen überein, welches durch das Protokoll vom 16. Juli 1858 mit Lippvld 
getroffen worden war. Dieser hat die Récognition auch uoch pro 1865 bezahlt.

Es bleibt noch übrig, eine Vermuthung über den Verbleib des Kamps 
von 3 Scheffeln Aussaat zu erledigen, was oben S. 57 in der ersten Note für 
den Schluß dieses Artikels vorbehalten worden ist.

Der Kamp gehörte, nach Ausweis des Hypvthekenbuchs, zu dem Kaufobject, 
über welches die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig am 28. Februar 1810 
deu Handel mit dem Hutmacher Rhode abschlvß. Der Kamp lag offenbar 
abgesondert vom Hauptgrundstücke. nicht im Zusammenhänge mit diesem. Dieser 
abgesonderten Lage halber scheint die Prinzessin den Kamp nicht selbst benutzt, son
dern ihn verpachtet zu haben. Diese Muthmaßung findet eine Stütze in dem schon 
oft allegirten Situationsplan, welchen der Feldmesser Hintze im Jahre 1816 von 
der Unterwiek angefertigt hat. Auf diesem Plan sieht man westlich von Friedrichs
gnade, und von diesem durch den Bredvwschen Kirchensteig getrennt, ein mit einem 
kleinen Hause bebautes Gartengrundstück, und darin den Namen: Kauf
mann Bvths, der als Pächter des Kamps anzufprechen sein dürfte. Nun aber 
erinnern sich Leüte höher» Alters, die das Leben an dem kleinen Prinzessin-Hofe 
zu Friedrichsgnade nicht blos von Hörensagen, sondern durch eigene Anschauung gekannt 
haben, daß die Prinzessin ihrem Kammermusikus Carl Georg Herrvsee ein Garten
grundstück geschenkt habe. Das Herrosöe bei der Prinzessin in hvherGunst gestanden hat, 
ersieht man aus ihrem Testamente, in welchem sie demselben, nächst ihrem Hof
kavalier, Premier-Lieutenant Gerhard, das höchste Legat, nämlich 6600 Thlr., 
außerdem aber noch ihr Flügel-Fortepiano mit Noten und Nvtenspinde vermacht 
hat.*)  Das verschenkte Gartengrundstück kann aber kein anderes gewesen sein, 
als jener Kamp Landes von 3 Scheffeln, hatte doch die Prinzessin über ein 
anderweitiges unbewegliches Eigenthum nicht zu verfügen. Auf die Zeit wann 
die Schenkung Statt gefunden hat, können die Berichtgeber sich nicht mehr be- 
sinney. Ein, unten im Quellen-Nachweis zu nennender Hypothetenscheiu deütet 
aber an, daß es vor 1835 geschehen ist, denn in diesem Jahre befand sich 
Herrosee im Besitz desjenigen Grundstücks, bei welchem der Feldmesser Hintz 1816 
den Namen Bohts schrieb. Behufs Vergrößerung dieses, zur Stadt Stettin 
gehörigen Grundstücks erwarb Herrosöe in den Jahren 1835 und 1836 mehrere

*) Da die Hinterlassenschaft nicht hinreichte um die Legate nach dem Wortlaut der letzt 
willigen Verordnung der Prinzessin auszuzahlen, so haben sich die Legatarien einen Abzug 
gefallen lassen müssen, der bei Herros^e Thlr. 602. 25. 1 Pf. betragen hat. Gerhard, der 
10.000 Thlr. bekommen sollte, hat Thlr. 9086. 18. 5 Pf. bekommen. Jeder der beiden Hof
damen v. Arnim und Blankenburg waren 2500 Thlr. ausgesetzt, jede hatte einen Ausfall von
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Parcelen von verschiedenen Kossatenhöfen des angrünzenden Amtsdorfe Grabow, 
und zwar zu Erbpachtrechten gegen Erlegung eines Erbstandgeldes und eines 
jährlichen Canons mit Übernahme der Landemialverpflichtung in Veraüßerungs- 
fällen einer jeden der Parcelen. Auf dem also erweiterten Grundstücke baute 
Herrosee em Wohnhaus 56'// lang, 441 // tief und 25" hoch von 2 Stockwerken, 
einen Stall, einen gedeckten Verbindungsgang zwischen beiden ' Gebaüden, ein 
Treibhaus, 25' lang, 16' tief, und 11 ' hoch, die Umzäunung des ganzen Grunde 
stücks nut einem 6' hohen, 482' langen und 120' breiten (?) Bretterzaun, einen 
mit Holz ausgesetzten Brunnen. Bon Seiten der Connnandantur wurde ihm die 
Aufführung dieser Baulichkeiten, jedoch mit der Maßgabe gestattet, daß das 
Wohngebäude, der Stall, der Verbindungsgang und das Treibhaus nur im 
Zwecken Festungs-Rayon zu stehen kommen und in Fachwerk erbaut werden durften. 
Uber die Verpflichtung des Abbruchs aller Baulichkeiten in Folge des Rayon- 
Gesetzes stellte Herrosee am 14. December 1835 einen Revers aus, der am 
3. Februar 1836 gerichtlich vollzogen und im Hypothekenbuch in Rubr. II unter 
sJir. 8 ex decreto vom 7. September 1838 eingetragen wurde. Um die Bauten 
ausführen zu können, entlieh er laut Obligation vom 23. Juli 1836 von dein 
Ober-Landesgerichts-Rath Heinrich Otto v. Wedel ein Kapital von 4(XX) Thlr 
das er aber schon nm 1. October 1836 zurückzahlte, wozu er nuckhmaßlich durch 
ern Gescheut der Prinzessin Elisabeth in Stand gesetzt worden war. Drei 
calice nachher sah sich Herrosee in der Lage ein neües Kapital aufnehmen zu 
müssen. Der Spediteur Heinrich Carl Oesterreich lieh' ihm 1000 Thlr. worüber 
ci die Obligation am 9. Februar 1839 ausstellte. Diese Obligation gelangte 
durch mehrmalige Cessionen, bei denen im Jahre 1841 Herrosee selbst, der nun 
Pianosortehändler genannt wird, betheiligt war, zuletzt im Jahre 1843 an den 
^ustiz-Comnnssarius Dr. Zachariae. Herrosee hat das ans verschiedenen Theilen 
zusanimengesetzte Grundstück, bis 1849 besessen. Dann verkaufte er es mittelst 
Kaufcoutracts Dom 23. August/4. September au den Dainenschuhnmcher Carl 
Kuitzer und den Mehlhändler Carl Friedrich Belitz (Letzterer hatte eine Schwester 
des Erstern zur ehelichen Genossin) für 11000 Thlr. zum gemeinschaftlichen 
Besitz.. Der Schuhmacher legte seine Profession, der Mehlhändler seinen Mehl 
kram meder. Die beiden neüen Eigenthümer verwandelten das von Herrosee als 
Landsitz eingerichtete Gartengrundstück in eine Schank- und Gastwirthschaft, nennen 
wir sie Erholungsort, allem Anschein nach für die Mittelstände bestimmt, gaben 
übel als dav Wohnhaus im Jahre 1850 abgebrannt war, den gemeinsamen Besitz 
dergeftalt auf, daß Belitz durch den notariellen Vertrag vom 19. April 1851 
Alleinbesitzer des Grundstücks wurde. In diesem Vertrage, aus dem erhellet, daß 
der harten Park-ähnlich angelegt und mit Baumen, Zierstraüchern und peren 
mrenden Gewächsen bepflanzt war, wurde der Kaufpreis für das ganze Grnnd- 
stuck zn 14250 Thlr. angenommen, also für den jetzt verkauften halben Antheil 
auf 7125 Thlr. festgesetzt. Belitz übernahm außer den in Rnbr. II verzeichneten 
Perpetuirlichen Lasten, die in Rnbr. III eingetragenen Schulden, wogegen ihm die 
Feücrkassengelder für die abgebrannten Baulichkeiten zu Gute kamen, nach deren 
Eingang er den Wiederaufbau sofort in Angriff nahm, auch eine Kegelbahn für 
sinne Gäste anlegte. Den wegen der Gebaüde durch das Rayong'esetz vorge- 
schriebenen Revers stellte Belitz am 7. September 1851 aus. In dem ihm und
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seiner Ehefrau, geb. Kurtzer unterm 20. September 1851 ertheilten Hypotheken 
schein steht in Rubr. I: „Die sub Nr. 63 vor dem Anklamer Thor unweit des 
Grundstücks Ihrer Königl. Hoheit, der verstorbenen Prinzessin Elisabeth belegene 
und im Hypothekenbuche vou Stettin Vol XI Fol. 294 verzeichnete Stelle von 
132 Quadratruthen Magdeburgs Maaß, besitzt, u. s. w. Dies Grundstück ist 
mit Nr. 63 versehen, welches auf den Grund des Attestes des Königl. Domaiueu- 
Amts vom 18. Juni 1840 ex décrété vom 3. Juli ejusd anni vermerkt wird". 
Das gedachte Attest bezieht sich offenbar auf die Pareeleu von Kvssatenhvfeu des 
vormaligen Amtsdorfes Grabow, mit deren erbpachtliche Erwerbung Herrosée sein 
ursprüngliches Grundstück von 132 Q.-Ruthen vergrößert hat. Die tut Jahre 
1852/53 durch den Vermessungs-Revisor, jetzigen Rechnungsrath Filltc amtlich 
vorgenommene Vermessung von Grabow hat erwiesen, daß die so eben genannte 
Größe des ursprünglichen Grundstücks nicht richtig ist. Ihr zufolge enthält das 
ganze Grundstück  • .......................................Mg. 3. 111 R.
Davon sind Canon- und Laudemienpflichtige Pareelen . . . - 2. 28 /12

Der Rest von . 5 1- 82 ’/12
ist Canon- und Laudemienfrei und davoti liegen auf bettt Gebiete

der Feldmark Grabow. . . ........................................ - 0. 48'I 2
Und auf dem Gebiete der Stadt Stettin s 1-

- 1. 82r’/l2
Das Hypothekenbuch bedarf deshalb insofern der Berichtigung, daß es statt 132 
Q -Ruthen, welche auf dem Gebiete der Stadt Stettin liegen, es 1 Mg. 34 Ruth, 
heißen muß, und diese Fläche ist es, für welche die Vermuthung in Anspruch 
genommen wird, daß sie den Kantp Landes von 3 Scheffeln Aussaat repräsenttre, 
ioelcheu die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig im Jahre 1810 mit der 
Pädagogien - Mühle erkaufte, und demnächst ihrem Kammer - Musikns Herrosoe 
schenkte.' Seit mehreren Jahren ist das Grundstück ein Besitzthnm des Kömgl. 
Niederländischen Consuls Oskar Kisker. Obwol seiner Zusammensetzung nach zu 
zwei Städten gehörig, und beiden Gemeindesteüerpflichtig, wird es in polizeilicher 
Beziehung zur' Stadt Grabow gerechnet, woselbst es in der Neüen Straße unter 
Nr. 1 belegen ist.

[Acta der St. Marien-Stifts-Kirchen wegen Erbau-, Verpacht- und Erblichen Ver 
kaufung der Windmühle bei der Oderburg, oder der sogenannten Pädagogien Wmd 
muhle vor dem Anklamer Thore, wobei Pensions- und Kaufcontracte, Rennsston der 
Pachte, wegen des Malz- und Branntwein Schrott mahlens und andere Sachen, so 
diese Mühle und deren Besitzer angehen. Vol. I, 1587—1701. Vol. lh 1 <O3—174b. 
Vol. III, 1749 und 1750. Tit. III, Seet. 1 c. Spec. Von Mühlen. Nr. 5. — Acta 
der St. Marien-Stiffts-Kirchen wegen gesuchter Extradition derer zur Püdagogieu- 
Mühle gehörigen Dokumenten von dem Mühlen Meister Stuhr als Besitzer 1 < <0— 
1793 Tit 111 Sert. 1 c. Spec. Von Mühlen. Nr. 25. (Im Archiv des Marien- 
stifts.) — Acta des Marienstifts zu Stettin, betreffend die ehemalige sogenannte 
Pädaqogien-Mühle vor dem Anklamer Thor. Novbr. 1805 April 187;). Tit. 111, 
Sect. 2 a. Mühlen. Nr. 2. (In der Registratur des Marienstifts.) - Acta der 
Pommerschen Regierung, betreffend die Kosten zur Instandsetzung des der Aran 
Prinzessin Elisabeth, Königl. Hoheit, gehörigen Hauses und Gartens vor dem An
klamer Thore zu Stettin. 1810 —1810. Tit II. Bausachen. Stettin Nr. 26. 
Damit in Verbindung: Kaufcontract über das Schloß und Vorwerk Ja, euch, nebst 
den Pächtereien Hagen und Damuster. Amt Stettin, a. Vorwerke Nr. 2. (x$m
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Archiv der Königl. Regierung.) — Acta Curiae, betreffend das Landhaus der Prin 
zessin Elisabeth und dessen Überlassung an die Stadt Stettin. Tit. 11 Specialia. 
Sect. 7, Nr. 199. (In der Magistrats Registratur.) — Hypothekeuschein in vim 
recognitionis für den Mehlhändler Carl Friedrich Belitz, welcher mit seiner Ehefrau 
Henriette Caroline Emilie, geb. Kurtzer, in Gütergemeinschaft lebt, als alleiniger 
Besitzer des Grundstücks Nr. 63 vor dem Anklamer'Thore. Boni 20. Septbr. 1840. 
Angehängt ist das Protokoll des Bermessungs-Revisors Filliê d. d. Grabow den 
6. Juni 1853. (Im Besitz der Consuls Kisker.)

Der Logengarten ist eine andere, zur Unterwiek gerechnete Besitzung, 
an ^welche sich eine Geschichte von allgemeinem Interesse knüpft. Der Logen
garten ist in den Polizeilisten unter den Nummern 33— 35 eingetragen. Und 
diese Nummern führt er auch im Hypotheken- oder Grundbuche. Aber das 
Grundstück hat in dem Hypothekenbuche nicht den Namen Logengarten, sondern 
einen andern, der früher, der Bestimmung des Grundstücks entsprechend, in Ge
brauch gewesen ist. Im Hypothkenbuche liefet man Folgendes: —

Dem auf der Unterwiek belegenen Vogelstangenberg, welcher nach einer 
im Jahre 1787 Statt gehabten Vermessung damals 2 Mg. 122 Ruth, groß 
war, hat —

Die Stettiner Schützen-Gesellschaft der Kanfleüte und Bürger nach dem 
Atteste des hiesigen Magistrats vom 9. Juli 1861 seit länger als 100 Jahren 
ruhig und ungestört besessen. Auf Gruud dieses Besitz-Nachweises und des mit 
der Stadt Stettin geschlossenen notariellen Vergleichs vom 4. Juni 1861 ist der 
Titulus possessionis für die gedachte Gesellschaft berichtigt zufolge Verfügung 
vom 14. September 1861.

Die Freimaurer-Loge zu den drei Zirkeln hat dieses Grundstück von den 
Vorbesitzern laut notariellen Kaufvertrages vom 3. October 1867 und Übergabe- 
Verhandlung vom 1. April 1868 für Thlr. 30.000 
erworben und ist der Besitztitel für sie ex decreto vom 27. Februar 1869 
berichtigt.

Zuschreibungen.
Das auf der Unterwiek dir. 33 belegene Garten-Grundstück von 7545 Q.-Fuß 

(— 52,39 Q.-Ruth.) hat die Freimaurer-Loge zu deu drei Zirkeln laut Ver
trages vom 13. Mai 1864 für Thlr. 2563 
von dem Kaufmann Wutzdorf erworben und ist der Besitztitel für sie zufolge 
Verfügung vom 20. Januar 1865 berichtigt.

Die Hausstelle in der Unterwiek Nr. 35 ist von dem ehemaligen Canditor 
Johann Christian Wilhelm Better für Thlr. 3000 
erkauft worden und ist der Besitztitel ursprünglich ex decreto vom 13. resp. 
3. November 1828 berichtigt.

Eine angränzende Parcele kaufte die Freimaurer-Loge zu deu drei Zirkeln von 
dem Pfandleiher Poder laut Vertrags vom 15. Januar 1833 für . Thlr. 500 
Dem Magistrat steht das Vorkaufs- und Näherrecht auf diese Parcele zu. Der
selbe hat bei diesem Veraüßerungsfall auf die ihm zusteheude Berechtigung laut 
seiner Erklärung vom 13. Februar 1833 Verzicht geleistet. Der Besitztitel für 
die Loge ist vi decreti vom 9. März 1833 eingetragen.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 12
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-iiubr. IL Onera perpétua und Besitz- und Gebrauch-Einschränkungen bei 
der Hausstelle Nr. 35 sind folgende Reservate vermerkt: —

1) Der Magistrat hat sich'in dem mit dem Stadthofmeister Christoph Ernst 
Schulz unterm 3. Juli 1781 errichteten ursprünglichen Erbzinsvertrage das Vor
kaufs- und Nüherrecht, oder in jedem Beränderungsfalle des Besitzers ein Laude- 
mium, (dessen Betrag nicht angegeben ist) Vorbehalten und dem Besitzer zur 
Pflicht gemacht, den hierbei belegenen Schützenplatz (Vogelstangenberg) weder 
durch Bebauung noch Sperrung des Weges einzuschränken. '

Diesem gemäß muß der Besitzer dieses Grundstücks, den Bürger David Bre
dow, auch in dem Fall, wenn solches einzeln und ohne die, mit den übrigen jetzt 
verbundenen, Grundstücke verkauft wird, zuui Vorkaufs- und Näherrecht verstatten, 
welches auf den Grund des Überlassungs-Vertrages ex decreto vom 14. November 
1793 eingetragen ist.

In der gerichtlichen Verhandlung vom 6. Juli 1822 hat der jetzige Müller 
David Bredow anerkannt, daß die Ausübung des Vorkaufsrechts uicht eine per
sönliche, sondern eine dingliche, mit dem Besitze des Grundstücks verbundene Be
rechtigung ist, welches vi decreti vom 5. August 1822 eingetragen ist.

2) Nach Maßgabe des unterm 15. September 1796 mit den Schützen-Com
pagnien der Kaufmannschaft und der Gewerke errichteten und unterm 28. August 
1792 vom Magistrate genehmigten Contracts muß der Besitzer dieses Grundstücks 
an die beiden gedachten Schützen-Compagnien eine unabänderliche Récognition 
von 12 Groschen entrichten und weder auf diesem Platze oder Gegend ein Hans 
noch anderes Gebaüde aufführen, sondern steht ihm blos die Anlegung eines 
Lusthaüschen frei, welches vi decreti vom 14. November 1793 eingetragen 
worden.

lHypothekenbuch der Stadt Stettin. Bol. XIII, Fol. 139. 143. Extrabirt am 2. No
vember 1875.]

Am 1. April 1828 ist die Freimaurer-Loge zu den drei goldenen Zirkeln 
in den Pachtbesitz des Vogelstangenberges getreten, anscheinend mit sehr aus
gedehnten Befugnissen, bezw. Berechtigungen. Im Jahre 1836 ließ sie den 
Hohlweg am Vogelstangenberg oder dem Schützenplatze, wie man ihn auch nannte, 
einebenen und den Weg gerade legen, was auf den Grund der Verfügung des 
Königl. Kriegs-Ministeriums, Allgemeines Kriegs-Departement, vom 6. August'1836 
geschah, die dazu den Consens ertheilt hatte. Die Loge hat, als Pächterin, die 
öde Fläche des Platzes in einen Garten umgewandelt und ansehnliche Baulich
keiten darin aufgeführt. Auffallend ist es, daß Rubr. II des Hypothekenbuchs 
auch nicht eine einzige Beschränkung enthält, welche die Festungs-Behörde kraft 
des von ihr gehandhabten Rayon-Gesetzes dem Logengarten aüferlegen mußte, 
als die Loge zu den drei Zirkeln auf dem vou ihr gepachteten Grund und Boden 
des Vogelstangenbergs Gebaüde zu errichten die Absicht kund gab. Des Logen
gartens Lage zu der fortificatarischen Beschrüukungs-Sphäre war der erste Rayon. 
Innerhalb dieses Rayons, dem der Logengarten so lange angehörte, als der Festungs
mantel die Stadt Stettin umhüllte, durfte mit Ausnahme kleiner hölzerner 
Wärterbuden, die ohne große Mühe- und Zeitaufwand auf Verlangen der 
Commandantur sofort abgetragen uno beseitigt werden konnten, gar nicht gebaut
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werden; uno oennoch errichtete die Loge oben auf dem Scheitel der Hochfläche 
ein stattliches Gebaüde, freilich nur von Holz, mit großen und kleinen Gesell- 
schaftsraümeu, und ausgestattet mit Wohn- und Wirthschaftsraümen für den 
Ökonomen der Gesellschaft; außerdem errichtete sie im Garten eine große Bretter- 
Laube, so wie eine Orchester-Bühne, ebenfalls von Holz, während der Abhang 
von der Hochfläche zum Oderthal terrassirt und mit Holztreppen versehen, die 
Terrassen auch mit Nischen verziert wurden.

Es müssen eigenthümliche Verhältnisse obgewaltet haben, unter denen das 
Königl. Allgemeine Kriegs-Departement den Consens zur Errichtung aller jener 
Banlichkeiten ans dem Pacht-Grundstück des Logengartens ertheilt, und sich dem
nach so wesentliche Abweichungen von den Rayon-Vorschriften gestattet hat, was 
nur auf Grund einer Allerhöchsten Cabinets-Ordre geschehen konnte. Wie König 
Friedrich Wilhelm III im Jahre 1816 beim Erweiterungsbau des Landhauses 
der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig es dem Kriegsminister v. Boyen ge
stattete, eilte Ausnahme von der sonst streng gehandhabten Vorschrift eintreten 
zu lassen (S. 46 u. 47), so scheint Er mehrere Jahre später auf das Bittgesuch 
der Loge zu den drei Zirkeln und die gutachtlichen Berichte der Cvmmandantur 
und des Kriegs-Ministeriums Abweichungen vom Rayon-Gesetz genehmigt zu 
haben, zu einer Zeit, als der König dem Bunde der freien Maurer Seine ganze 
Theilnahme zuwandte, was Er dadurch kund gab, daß Er den zweiten Seiner 
erhabenen Söhne, den Prinzen Wilhelm, des jetzt regierenden Kaisers und Königs 
Majestät, veranlaßte, beut Freimaurer-Orden beizutreten. So mag es denn auch 
gekommen sein, daß die Loge von der Verpflichtung, den Revers wegen Abbruchs 
der Baulichkeiten, lvelchen sie, wie jeder Andere, ohne Zweifel hat ausstellen 
müssen, ins Hypothekenbuch eintragen zu lassen, entbunden worden ist, was an 
sich schon eilte Unmöglichkeit war, weil der Vogelstangenberg sich nur im Pacht-, 
nicht int Eigenthums-Besitz der Loge befand, sodann aber auch, weil das Grund
stück erst nach jener Zeit eine Stelle im Hypothekenbuch erhalten zu haben scheint.

Aber in welchem Hypothekenbuche? In dem des ehemaligen St. Marien- 
stifts-Kirchen-Gerichts! Dieses Gericht, bei dem das Hypothekenbuch für die 
seiner Jurisdiction unterworfenen Besitzungen im Jahre 1791 angelegt worden 
ist, wurde int Jahre 1816, in Folge der Reorganisation der Justiz-Behörden, 
aufgelöst und sein Gerichtssprengel dem des Stadtgerichts Stettin beigelegt. Das 
Hypothekenbuch, welches bis dahin bei dem Kirchen-Gericht geführt worden war, 
wurde nun der Xlllte Band des Hypothekenbuchs der Stadt Stettin. Der 
Hypvtheken-Richter scheint Gründe gehabt zu haben, die ihn veranlaßten, das 
Grundstück des Vogelstangenbergs noch tut Jahre 1861 jenem Hypothekenbuche 
beö einstigen St. Marien-Stifts-Kirchen-Gerichts einzuverleiben. §ot er damit 
bekunden wollen, daß das Grundstück des Schützenplatzes in vergangenen Tagen 
der Jurisdiction des Kirchen-Gerichts unterworfen gewesen, und dasselbe eine 
Pertinenz der Grundbesitzungen des Marienstifts gebildet habe? Und wenn dies 
der Fall gewesen, — wo lag dieses Pertinenzstück nach dem frühern Zustande 
der Ackerwirthschaften auf dem Turuei-Felde? Gehörte es mit zu denjeuigen 
Stücken der drei Marienstiftshufen, die der Notarius Joachim Haue im Jahre 
1591 iu der Richtung nach der Oderburg, d. i.: Grabowwärts, oder in der

12*
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Richtung nach dem Hochgericht aufmaß?*)  Keins von beiden! Der Vogel
stangenberg gehörte nicht zu den im Stadtfelde zerstreüt liegenden drei Hnfen der 
St. Marien-Stifts-Kirche, sondern zu dem Hofe, in der Unterwiek, womit die 
Herzogin Mechtildis die Kirche begabt hatte, was, nach Ausweis der, oben 
S. 2. eingeschalteten, Urkunde von 1318 durch der Herzogin Sohn, Otto I. 
bestätigt wurde. Und wenn es so gewesen, welche Transactionen haben im Ver- 
laitf der Jahrhunderte Statt gefunden, vermöge derer das Marienstift sich des 
Besitzrechts entaüßert und dasselbe auf die Kämmerei der Stadt Stettin übertragen 
hat? Diese Frage wird anscheinend wol niemals genügend beantwortet werden 
können, insofern nicht etwa das Archiv der Schützengesellschaft darüber Auskunft 
zu geben vermag**).  Einstweilen muß man sich mit der Thatsache begnügen, 
daß das Grundstück, welches seit 1828 von der Loge zu den drei Zirkeln pacht- 
weife benutzt worden und durch den Kaufvertrag vom 3. October 1867 in deren 
Eigenthum übergegangen ist, im Anfänge des 18. Jahrhunderts, und noch bis 
auf unsere Zeit, der Stadt Stettin gehört hat und früher als ein Pertinenzstück 
des Kämmerei-Ackerwerks auf dem Turnei-Felde betrachtet worden ist, welches 
im Jahre 1780 zum großen Schaden der Kämmerei-Einkünfte zu Erbzinsrechten 
veraüßert worden ist, und, nachdem es gleichsam als eine bewegliche Waare und 
als Gegenstand kaufmännischer Spéculation von einer Hand in die andere gerathen, 
jetzt einen Bestandtheil des Halbmillivnen-Ackerwerks Alt-Turnei bildet.

*) L. B. II. Th. Bd. VIII, 732, 733. Im Jahre 1574, zur Zeit des Herzogs Johann 
Friedrich, kam es vor, daß ein ungetanster Malergesell, ob ein Israelit? der im „fürstlichen 
Hause" zu Stettin, also im Schlosse, mit Anstrich-Arbeiten beschäftigt war, die Abwesenheit 
des Herzogs benutzte, um „durch den Kachelofen", in des Herzogs Gemach einzubrechen, um 
viele kostbare Sachen zum Werthe von mehreren Tausend Gulden, auch verschiedene Papiere 
an denen viel gelegen war, zu entwenden. Der Dieb wurde nach einigen Tagen eingefangen 
und die meisten Sachen noch bei ihm vorgefunden. Der Herzog ließ den Burschen taufen, 
was am 26. August in der St. Marienkirche geschah, dann aber nach kurzem Prozeß „an einem 
Newen gedoppelten gemawerten Galgen, den I. F- jhme vorm Mühlenthor aufrichten lassen, 
der erste und oben anhenken." (Friedeborn, II, 105). Es ist der Gerichtsplatz, der in dem 
Separations-Receß von 1830 unter Nr. 27 vorkommt. (L. B. IL Th. Bd. VIII, 83Q), und 
verschieden ist von dem Galgen, welcher 1677, vielleicht als temporaire Richtstätte, am obern 
Theil der Galgwiese, gestanden hat.

**) Die Einsicht und Benutzung der Acten der Schützen-Gesellschaft der Kaufleüte ist von 
den Vorsteher derselben, L. F. W. Koch, dem Berf. durch Mittheilung aller vorhandenen Schriftstücke 
zugesagt worden; allein bis zu dem Tage, an welchem diese Zeilen niedergeschrieben worden, war die 
freündlich angebotene Mittheilung nicht erfolgt. Fritze's Geschichte der Schützen-Compagnien 
zu Alt-Stettin besitzt die Gesellschaft nicht, ist überhaupt in keiner der Bibliotheken Stettins 
zu ermitteln gewesen. Das Exemplar, welches der Herausgeber zu benutzen in der Lage ge
wesen, verdankt er dem Sohne des Verfassers, dem Kreisgerichtsrathe Fritze.

Wie und wann sind aber die „Alterleüte und Verwandte der beiden Schützen 
Compagnien Eines Ehrbaren Kaufmanns und der Lobsamen Gewerke in Alten 
Stettin" zu dem Platze gekommen, auf dem sie einen an einer Stange befestigten 
Vogel in der Pfingstzeit mit der Armbrust oder mit Büchsen-Geknall herabzu
schießen sich bemüheten?

Die Errichtung der Schützen-Gilde verliert sich im Dunkel des Mittelalters, 
in einer Zeit, in der die Bürgerschaft die Streitaxt ergreifen mußte, um sich 
gegen feindliche Anfälle von Außen zu vertheidigen. Die ihrem Alter und dem 
Gesundheitszustände nach wehrpflichtigen Männer waren als Bürgerwehr organisirt 
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und nach den Stadtquartieren, in denen sie als angesessene Bürger wohnten, 
in Compagnien eingetheilt. Als eine Eliten-Compagnie in dieser Bürgerwehr muß 
die Löbliche Zunft der Schützen angesehen werden, die sich Jahr aus Jahr ein im 
Schießen übte, sei es mit Bolzen von der Armbrust, dann nach Erfindung des Schieß
pulvers, mit Kugeln aus Feüergewehr. Nicht weit vom St. Jürgenstift südwärts in 
der Richtung auf das Passower Thor hatte die Schützen-Gilde ihre Vogelstange, bei 
der die Gilde seit 1537 ein Schützenhaus mit Garten besaß*).  Hundert und zwanzig 
Jahre nachher ging dieses Schützenhaus zu Grunde. Als nämlich im Jahre 1658 der 
politische Himmel so umwölkt war, daß die Krone Schweden fürchten mußte, es 
werde ein gewaltiges — Donnerwetter über ihren Besitzungen im Deütschen Reich 
zum Ausbruch kommen, erhielt der Commandant von Stettin, General-Lieutenant 
Würtz, den Befehl sich auf alle Fälle bereit zu halten, und die ihm anvertraute 
Festung gehörig in Vertheidigungsstand zu setzen. Kaum hätt' es dieses Special
befehls aus Stockholm bedurft, denn General Würtz war ein tapferer Haudegen 
und wohl erfahrener Kriegsmann, der schon wußte, was er zu thun habe, wenn 
es irgend einem Feinde gelüsten sollte, den Platz anzugreifen, der ihm von seinem 
Könige, Carl X., übergeben war. Kraft der ihm beiwohnenden militairischen 
Dictatur befahl der Commandant den unverweilten Abbruch sämmtlicher, außerhalb 
der Festuug iui Bereich ihrer Kanonen bclegenen Gebaüde und sonstiger Baulich
keiten.

*) L. B. IL Th. Bd. VIII, 656, nach Fritze's Angabe. Der Lastadische Gerichts-Secretär 
Balthasar Daniel Bartels sagt in seiner Schrift: „Das jetzt blühende Stettin, mit poetischer 
Feder entlvorfen am Mai 1734", daß die Gilde sich 1561 neue Statuten gegeben habe, die 
der Rath im Jvhre 1566 bestätigte. Nach siebenjähriger Unterbrechung stellte König Friedrich 
Wilhelm 1. die Gilde 1721 wieder her und bewilligte ihr als Prämie einen jährlichen Zuschuß 
von 200 Thlr., nachdem Er im gedachten Jahre dem Schützenfeste beigewohnt hatte. 1733 
hatte der Kaufmannschafts-Altermann Winnemer das Glück für den König das letzte Stück des 
Vogels abzuschießen, wodurch Friedrich Wilhelm I. auch Schützenkönig wurde. Der König 
schenkte der Zunft einen kostbaren silbernen Pokal, worauf des Königs Bildniß sehr sauber 
eingravirt >oar. Die Gilde ließ auf dem Pokal diese Worte setzen:

„Es leb was Preüßisch ist, und wer nicht so mag leben, 
„Daß Gott ein Zeichen mög an solchen Menschen geben;

So hatten sich die Gesinnungen der Stettiner Bürgerschaft innerhalb eines halben Jahrhunderts 
geändert den» Hohenzollernschen Fürstenhause gegenüber! 1677 hatte sie sich gegen deu Großen 
Kurfürsten auf Lebe» und Tod gewehrt, um nicht unter die von ihr gehaßte Brandenburgische 
Herrschaft zu kommen. U '

Dieser Befehl traf selbstverständlich auch das Schützenhaus bei St. Jürgen, 
demzufolge deu Schützen ein anderer Platz zur Errichtung einer Vogelstange 
Behufs ihres Pfingst-Knallens — war die stumme Armbrust doch schon längst 
zur Rüste gelegt — angewiesen wurde. Wie es sich damit verhalten ergibt sich 
aus der folgenden actenmäßigen Darstellung, die uns auch weiterhin zeigen wird, 
daß General Würtz mit Erfüllung seiner militairischen Pflicht Milde der Ge
sinnung zu verbinden wußte.

Im Jahre 1857 schwebte bei dem Königl. Kreisgerichte Stettin ein Rechts- 
jlreit zwischen den Schützen-Compagnien der Kaufleüte und Bürger, Kläger, und 
der Freimaurer-Loge zu den drei goldenen Zirkeln, Verklagte. Dieser Prozeß 
gab Veranlassung der auf Seite der Schütze« zweifelhaft gewordenen Frage, wem denn 
eigentlich das Eigenthum au dem Bogelstangeu Berge zustehe, näher zu treten.
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Der Magistrat eröffnete den beiden Schützen-Compagnien auf deren Anfrage 
unterm 9. Januar j 858, wie seine Acten nicht ergeben, das; den Schützen-Gesell
schaften cm dem ihnen im Jahre 1735 überwiesenen, in der Unterwiek auf Tur- 
neischen Felde belegenen Schießplätze das Eigenthum überlassen sei. Um das 
in Beziehung auf diesen Platz, den sogenannten Vogelstangenberg, bestehende 
Rechtsverhältniß näher festzustellen, forderte der Magistrat die Schützen-Compagnien 
zum Bericht darüber auf, welche Gerechtsame die Cvmpagnieu an diesem Platze 
beanspruchen und worauf sie diese Gerechtsanre gründen. Es bedurfte eines 
Excitatoriums vom 13. März 1858, um die Schütze» an die Erstattung des ge
forderten Berichts zu erinnern, der dann endlich, vom 10. Mai 1858 datirt, 
fünf Tage darauf beim Magistrat einging. In diesem Berichte der Assessoren 
nnd Alterleüte der Schützen-Compagnien wurde Folgendes ausgeführt: —

Mit welchem Rechte die Schützen-Compagnien in den Besitz ihres, jetzt an 
die Freimaurer-Loge zu den drei goldenen Zirkeln als Garten verpachteten, frühern 
Vogelstangen Platzes gelangt sind, ist aus deren Acten nicht ersichtlich. Alles, 
was diese darüber ergeben, ist in der Acta der Bürger Schützen Compagnie 
wegen des Vogelstangen Platzes enthalten. Diese beginnt mit einer Abschrift des 
Hof-Refcripts vom 4. August 1735, welches also lautet:

„Friedrich Wilhelm, König in Preußen rc. rc. Unsern Gruß zuvor re. re. 
Wir ertheilen eüch hiemit ans eüren allerunterthänigsten Bericht wegen des der 
Ttettinschen Schützen-Compagnie zur Setzung ihrer Vogelstange anzuweisenden 
netten Platzes zur Allergnädigsten Resolution:' daß der dortige Magistrat, wenn 
derselbe die Récognitions - Gelder von den Buhden beim Vogelschießen behält, 
keine Pacht von solchem 2 Mg. 145 Ruth, haltenden netten Platz, so sich die 
Schützen-Compagnie zu ihren! Vogelschießen ausersehen hat, praetendiren könne. 
Wonach ihr die Sache abzuthun habt und luir bleiben eüch übrigens mit Gnaden 
gewogen. Geben Berlin, den 4. August 1735. Auf Se. Königl. Majestät 
Lrpecial-Befehl. An die Pommersche Kriegs- und Dvmainen-Cammer."

Wann dieser Platz den Schützen Compagnien übergeben ist, unter welchen 
Bedingungen dies geschehen, namentlich ob er denselben vom Magistrate nur zum 
alleinigen Zwecke des Vogelschießens überwiesen worden ist, davon cvnstirt acten- 
müßig überall nichts, jedenfalls gebricht es aber den Schützen-Compagnien gegen- 
über au einer ausdrücklichen Erklärung des Magistrats, daß der Platz der 
Schützen Compagnien nur zum Vogelschießen gegeben worden sei. Einer solchen 
ausdrücklichen Erklärung hätte es aber nach § 153, Tit. 4, A. L. R. bedurft,*)  
wenn nach § 154 ib. jetzt, weil das Vogelschießen seit 1819 auf diesem Platze 
durch Regierungs-Verfügung vom 27. September polizeilich verboten ist, derselbe 
den Schützen Compagnien entzogen werden sollte. Hierin kann, so meinen die 
Schützen, auch der Umstand nichts ändern, daß sie sich im Jahr 1735 diesen 
Platz zum Vogelschießen ausersehen und er ihnen nach dem allegirten Hof- 
Rescripte und zwar pachtfrei zur Setzung der Vogelstange angewiesen werden 
mußte; denn einmal folgt hieraus keinesweges evident, daß der Magistrat that- 

*) Wie man sich für Vorgänge, die dem Jahre 1735 angehören, ans das A. L. R. beziehen 
konnte, welches ein halbes Jahrhundert später emanirt wurde, ist nicht recht einzusehen.
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sachlich auch den Platz lediglich zum Zwecke des Vogelschießens den Schützen- 
Compagmen überwiesen habe, und andern Theils sind nach §§ 60, 58 1 c in 
solchem Falle wo die Gesetze, wie hier, eine ausdrückliche Wi'llensmeinnng ver- 
laugen, stillschweigende unkräftig.

Assessoren und Alterleüte müssen daher das unbeschränkte Eigenthum 
der Schutzen-Compagtlien an dem fraglichen Platz in Anspruch nehmen, 
und halten sich um so mehr dazu berechtigt, als das Eigeuthumsrecht seit 70 Jahre» 
von den Schutzen-Compagnien im guten Glanben ausgeübt wordeu ist *) 

- n- 1) haben sie von diesem Platze im Jahre 1788 an den Gastwirth Hoppe
1,011 21)() Rheinländisch gegen eine jährliche Récognition von 

^^^oschen verpachtet. 2) Ist von ihnen mittelst Vertrages vorn 13. September 
-.?Oelne Flache von 168' Länge und 30' Breite (- 35 Q.-Ruth.) gegen eine 
jährliche Récognition von 12 Groschen an den Stadtkämmerer Müller auf Erbzins 
überlassen worden. 3) Durch den Vertrag vöm 1. December 1812 sind an 
Debruck und I G. Ludendorf Parcelen von resp. 104' Länge und 36' Breite 
L O'àl>) und 60' Länge und 40' Breite (— 16,6 Q.-Ruth.) gegen
’L Thlr. jährliche Pacht verpachtet. Sodann wurde 4) der ganze
âge Platz un >mhre 1818 deni Kaufmann Juppert gegen 12 Thlr. Diiethe 
als Holzplatz überlassen und 5) im Jahre 1825 gegen'6 Thlr. zum Trockueu 
von Seegras dem Hutmacher Margiiardt vermiethet. Endlich 6) ist er seit dem 
1. April 1828 ununterbrochen bis jetzt, 1858, der Loge zu beit drei Zirkeln als 
Garteuplatz verpachtet gewesen.

r daher auch der fragt. Platz den Schützen-Compagnien vom Magistrate 
mlprunglich ausdrücklich nur allein zum Zwecke des Vogelschießens überlassen 
worden, so hatte das Befttzrecht der Compagnien aus dieser Verleihung zwar im 
^ahre 1819 aufgehbrt,. anderer Seits wäre aber auch das Revocatiousrecht des 
Magistrats durch Verjährung erloschen und die Schützen würden seitdem das 
Eigenthum an diesem Platze eben durch Verjährung erworben haben, weil sie sich 
bet ihren Dispositionen über denselben im guten Glauben befanden, auch dem 
Riaglstrate namentlich die Verpachtung des Platzes an die Loge nicht unbekannt 
geolieben ist. Im guten Glauben befanden sich die Schützen bei den Dispositionen 
über diesen Platz, weil diese sämmtlich unter Zuziehilng und Genehmigung ihrer, 
vom Magistrate aus der Zahl feiner Mitglieder bestellten, Assessoren' ausgeführt 
woiden . Diese haben sogar den Vorsitz, bezw. den Vortrag in den beiden 
Compagnien genieinfamen Angelegenheiten; sie sind vom Magistrat wesentlich dazu 
bestellt, die Rechte der Stadt in Betreff des Grundvermögens der Schützen ah 
überwachen, und wenn diese selbst bei jenen Dispositionen sich im guten Glauben 
wie anzunehmen, befunden imb keine Rückfragen, bezw. Bestütignngen bes Magi- 
strats fur erforderlich erachtet haben, so hatten bie Mitglieder beider Compagnien 
um so weniger Veranlassung, die Dispositions-Befugniß derselben über diesen 
Wä m Zweifel zu ziehen, Milßten sich vielmehr vollständig in dem nuten

oîlben besinden, daß der Platz den Schützen-Compagnien eigenthüm
lich gehöre. a ’

im th °UchNch-» Bchtz"?-» tkri<6“ '"Orcn bit >ei' 123
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Aber auch der Magistrat hat um diese Dispositionen gewußt.
1) Bei der oben erwähnten Vererbpachtung au den Senator Müller kant 

diese beim Magistrate offiziell zur Sprache im Jahre 1792, als der re. Müller 
seinen Besitztitel berichtigen lassen wollte. Der Magistrat nahm damals an, daß 
den Schützen das nutzbare Eigenthum, ihm selbst das Obcreigenthum des Vogel 
staugen Platzes zuständig sei, und wollte in dieser Art das Hypothekenbuch 
reguliren lassen. Die desfallsigen Verfügungen sind jedoch, anscheinend aus einem 
Versehen, nicht realisirt worden; wäre es geschehen, so würden beilaüsig bemerkt, 
die Schützen in Folge der neüern Gesetzgebung unbeschränkte Eigenthümer des 
Grundstücks geworden sein. Den Schützen ist übrigens ein Protest gegen diesen 
Act der Veraüßerung vom Magistrate nicht zugegangen.

2) Als int Jahre 1819 den Schützen das Vogelschießen auf dem fragl. 
Platze polizeilich untersagt wurde, theilte dies der Ober-Präsident Sack dem 
Magistrate unterm 16. October 1819 mit und knüpfte daran den Wunsch, das 
fragl. Grundstück zum Turnplatz zu machen. Die desfallsigen resultatlosen Ver
handlungen mit den Schützen-Compagnien wurden durch den Magistrat geführt. 
Nichts destoweniger, und obwol ihm außerdem bekannt war, daß seit Anfangs 
1820 die Schützenfeste nicht mehr auf dem Vogelstangen-Berge abgehalteu wurden, 
sondern im Schützenhause (nachdem dort mit nicht unbedeutenden Kosten ein geeigneter 
Schießstand eingerichtet worden war) endlich, daß die Schützen seit dem Jahre 
1828 den Platz der Loge zu den drei goldenen Zirkeln verpachtet haben, so ist 
dies Alles für den Magistrat doch nicht Veranlassung gewesen, den Platz, weil 
er nicht mehr zum Vogelschießen dienen durfte, von den Schützen-Compagnien 
zurückzufordern.

Assessoren und Alterleüte vermeinen daher, daß jetzt, nachdem die schützen 
seit 70 Jahren sich als unbeschränkte Eigenthümer dieses Grundstücks gerirt 
haben, auch der ursprüngliche Erwerb desselben sich keinesweges zweifelsfrei als 
widerruflich darstellt, es um so weniger gerechtfertigt sein möchte, den Schützen 
diesen Platz zu entziehen. Sollte dies aber rechtlich, ausführbar sein, so würde 
es immer begründet erscheinen, daß der Magistrat an Stelle dieses Platzes den 
Schützen einen andern zum Vogelschießen überwiese, weil dies, so lange die 
Schützen-Compagnien bestehen, stets geschehen ist, und daher mindestens die 
größten Billigkeits-Gründe dafür sprechen würden, wenn rechtliche dazu nicht aus
reichen sollten. Die Kosten dieses neuen Platzes möchten aber dem frühern 
Vogelstangen Platze die Waage halten.

Nach allem Vorstehenden glauben Assessoren und Alterleüte annehmen zu 
dürfen, daß das Eigenthum an diesem Grundstücke den Schützen-Compagnien als 
zuständig erachtet werden wird, und beantragen schließlich: „Das zur Berichtigung 
des Besitztitels für dieselben erforderliche Attest ertheilen zu wollen", da dies 
Grundstück bisher im Hypothekenbuche nicht eingetragen ist. Es führt die Nummer 
34/35 Unterwiek und ist im Jahre 1787 auf 5 Mg. 152 Ruth. Rheinländisch 
vermessen.

Unterzeichnet ist der Bericht von den Assessoren beider Schützen-Compagnien, 
den Stadträthen Hessenland und Wellmann; von den Alterleüten Hemptenmacher 
und Sapel, von der Compagnie der Kaufmannschaft; und von den Alterleüten 
G. A. Behnke und Wilhelm, von der Compagnie der Bürger.
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Was die am Schlüsse des Berichts erwähnte Größe des Schützenplatzes 
betrifft, so ist hier einzuschalten, das; „die Schützen Compagnien der hiesigen 
Kaufmannschaft, sammt Künstler und Gewerken" unterm 11. August 1787 den 
Magistrat um Vermessung des Platzes baten. Das betreffende Bittschreiben 
lautet wie folgt: — „Wenn wir den uns seit Anno 1735 vor dem Frauen-Thvr 
angewiesenen unb zum Vogelstangen beigelegten Platz iwii 2 Mg. 145 Q.-Ruth. 
annoch zu besitzen in Zweifel stehen, so können wir nicht umhin Eüer Wohl 
und Hoch Edelgebohren gai z ergebens! zu bitten: eine Vermessungs-Commission 
mit Zuziehung der ersten Alterleüte beiderseitiger Schützen-Compagnien fördersamst 
hochgeneigtest zu veranlassen." Die Kümmerer Eggeling und Löper übernahmen 
es, den Wunsch der Schützen-Alterleüte zu erfüllen, indem sie den Königl. Bau- 
Jnspector Weier ersuchten, sich der Vermessung zu unterziehen. Weier reichte den 
von ihm aufgenommenen Plan am 15. September 1787 in 2 Exemplaren ein, von 
denen das eine zu deu Magistrats-Aeten geuommeu, das andere aber den 
Schützen-Gesellschaften zugefertigt wurde, gleichzeitig mit Weiers Liquidation seiner 
Gebühren, welche 2 Thlr. betrug. Diesem Plane zufolge gränzte der Schützen- 
platz gegen 9£D. und SO. mit dem Grundstück des Stadthvfmeisters Schnltz 
auf einer Länge von 72,9 Ruth., gegen SW. mit dem Senator Witte auf einer 
gebrochenen Linie von 29,2 Ruth., gegen NW. au einen vom Anklamer Thore 
kommenden Weg und an das Grundstück des Gastwirths Hoppe ans einer Länge 
von 36,9 Ruth. Der ganze Platz, der durch diese Linien eingeschlossen wird, 
enthält 5 Mg. 152 Q.-Ruth. worunter aber ein Stück Land, welches der re. Hoppe 
ohne Erlaubniß mit einem Theil seines Kegelhanses besetzt hatte, mit begriffen 
war. Dieses Stück enthält 300 Q.-Fuß Dundecimal Maaß und muß, wenn es 
vvu den Schützen verlangt wird, wiederum geraümt werben. Auf bei* Norbvst 
ecke führt zwischen Hoppe's unb Schultz' Gruubstück ein Weg zum Schützeuplatz, 
der in einer Breite von 12' bei Gelegenheit bes Vogelschießens unb bei anderen 
öffentlichen Lustbarkeiten der Schützen frei gelassen werden muß. Auch sollte der 
Weg vom Anklamer Thore längs des Hoppescheu Garteus 36' breit fein, er war 
aber zur Zeit der Weierschen Vermessung nur 12' breit. Was aber den großen 
Unterschied in den Angaben des Flächeninhalts des Schützenplatzes von 1735 
und 1787 betrifft, scheinbar mehr als 3 Mg. betragend, so wnrde in den Acten 
die Bemerkung eingetragen: „Hiernach hat die Schützen Compagnie mehr als ihr 
znkommt wirklich in Besitz." Dies war aber burchans nicht der Fall, sie hatte 
vielmehr 115 Q.-Rnth. Rheinländisches Maaß zn wenig, denn die Angabe von 
1735 war Pommersches Maaß.

Auf den Bericht vom 10. Mai wurden die Schützen-Compagnien vom 
Magistrat unterm 9. Juni 1858 aufgefordert, alle in jenem Berichte erwähnten 
Pacht-, bezw. Erbzins-Verträge einzureichen.

Erst nach Jahresfrist, durch die Eingabe vom 30. Mai 1859, entsprachen 
Assessoren und Alterleüte dem Verlangen des Magistrats. Im Übrigen blieben 
sie auch in dieser Eingabe bei ihrer Ansicht stehen, daß der fragt. Platz vom 
Magistrate den Schützen ohne irgend einen Vorbehalt, bezw. ohne Zweckbestimmung 
übergeben worden sei und dieselben das Eigenthum dieses Platzes eveut. durch Ver
jährung erworben hätten. Sie erinnerten daran, daß, als der Oberprüsident 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 13
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Sack im Jahre 1819 den Vogelstangenberg zum Turnplatz in Anspruch zu nehmen 
die Absicht ausgesprochen hatte, sie, die Assessoren der Compagnien, hierüber zur 
Erklärung aufgefordert, nachdem inzwischen das Turuwesen in den Landen des 
Preüßischen Staats tiimU und Fall beseitigt worden war, sich unterin 1. April 
1820 gegen den Magistrat sich dahin geaüßert: — daß die Schützen-Compagnien für 
den Fall, daß das Vogelschießen auf dem fragt. Platz nicht wieder frei gegeben 
werden sollte, den Platz zum Turnen eingeraümt hätten, sonst aber denselben 
vermiethen würden, wie dies Letztere ganz, bezw. theilweise auch schon früher 
geschehen wäre. Der Magistrat hätte sich bei dieser Erklärung ohne irgend einen 
Widerspruch gegeu diese Vermiethung zu erheben beruhigt. Hätte demselben daher 
rechtlich und in der That ein Widerspruchsrecht zugestaudeu, hätte er namentlich 
den Platz, weil das Vogelschießen ans demselben von Polizeiwegen inhibirt worden, 
von den Schützen zurückverlaugen sönnen, so hätte der Besitz desselben mit dem 
polizeilichen Verbote für die Compagnien ipso jure § 131, Tit. 7, Th. I. A. L. R. 
aufgehört, anderer Seits aber wäre der Besitz des Rechts auf Vermiethung dieses 
Platzes durch jene Erklärung für die Compagnien fehlerfrei erworben worden. 
Dieser Besitz sei seitdem ungestört fortgesetzt, obwol dem Magistrate auch die Ver
pachtung des Platzes an die Maurer-Loge zu den drei goldenen Zirkeln bekannt 
geworden sei. Demnach hätten die Schützen, so meinen Assessoren und Alterleüte, 
das Recht der Vermiethung des Platzes durch mehr als 30jährige Verjährung erworben. 
Es dürfte sich daher vorliegend nur um den Vorbehalt des Eigenthnms für den 
Fall handeln können, daß die Schützen-Compagnien den Platz veräußern, oder 
sie selbst sich auf!Öfen würden. Beide Fälle stünden nicht in naher Aussicht 
daher Assessoren und Alterleüte auch der Meinung sind, daß die Frage, wem 
das Eigenthum des Platzes zuständig sei, für jetzt auf sich beruhen 
bleiben könne.

Die Eingabe vom 30. Mai 1859 berührt aber auch einen andern, für 
die Schützen - Compagnien wichtigen Punkt. Nach dem § 2 des mit der Loge 
zu den drei goldenen Zirkeln unterm 6. Juli 1858 anderweitig abgeschlossenen 
Pachtvertrags haben die Schützen den freien Maurern für Baulichkeiten die 
Summe vou 5000 Thlr. zu erstatten, worauf 1000 Thlr. baar gezahlt sind, 
wogegen für die übrigen 4000 Thlr. das Schützenhaus in der Stadt verpfändet 
und dieser Hauptrückstand durch Eintragung auf das genannte Eigenthum der 
Schützen gesichert werden soll. Zur Eintragung dieser 4000 Thlr., iu welcher 
die Schützen-Compagnie der Bürger bereits in der General-Versammlung vom 
4. Januar 1858, die Schützen-Cvmpaguie der Kaufleüte aber iu der General 
Versammlung vom 5. Februar 1858 gewilligt hat, beantragten nun Assessoren 
und Alterleüte beider Compagnien den erforderlichen Consens zu ertheilen.

Was die zuletzt erwähnte Nebensache anbelangt, so wurde dieselbe, um es 
hier gleich einzuschalten, auf erfolgte Erinnerung Seitens der Schützen, unterm 
12. März 1860 erledigt, indem der Magistrat zur Eintragung des Kapitals von 
4000 Thlr. auf das iu der heiligen Geiststraße belegene Schützenhaus iu Rubr. III. 
des Hypothekenbuchs zur nächst offenen Stelle von Aufsichtswegen die Genehmigung 
ertheilte. In der Hauptsache hat unsere Geschichts-Erzählung Folgendes zu 
berichten: —

Durch Vertrag vom 15. September 1790 verkauften die Schützen-Compagnien 
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eine Parcele des Vogelstangenberges (Logengarten) au den Kämmerer Müller*).  
Dieser Vertrag wurde vom Magistrat unterm 28. August 1792 bestätigt. In 
dieser Bestätigung hat aber der Magistrat das Eigenthum der verkauften Parcele 
sich ausdrücklich reservirt und darauf hingewiesen, daß die Schützen-Compagnien 
zu der Veraüßerung in keinerlei Weise berechtigt waren.**)  Beim Magistrate ver- 
muthete man, daß der Vertrag vom 15. September 1790 sich in den Grundacten 
des Grundstücks Nr. 34 der Unterwiek befände. Demgemäß wurde der Jngroßator 
Leitzke, beim Königl. Kreisgericht, unterm 24. Juni 1859 ersucht: — 1) eine Ab
schrift des gedachten Vertrages und des Tittelblatts mit dem Vermerk über die Ein
tragung des Canons von 12 Gr. anfertigen zu lassen; so wie 2) den Magistrat 
mit Auskunft zu versehen: a) Ob die in den Grundacten besindliche Confirmation 
des Magistrats vom 28. August 1792 mit der iu den Magistrats-Acten befind
lichen (s. unten Anm. **)  gleichlautend sei; b) ob für die Schützen-Compagnien 
ein Dokument über den Canon von 12 Gr. gebildet und denselben ausgehändigt 
worden; c) ob aus den Grundacten etwa ersichtlich sei, daß die Schützen- 
Compagnien von der Magistrats-Confirmation vom 28. August 1792 irgend 
wie Nachricht erhalten hätten.

*) Der Kämmerer Müller besaß in der Unterwiek einen Garten, der an den alten Forti- 
ficatiousgraben gränzte, welcher zum Schützenplatze gehörte und denselben nach der Unterwiek 
begrünzte. Da dieser Graben für die Schützen ganz nutzlos war, so überließen dieselben einen 
^heil davon dem re. Müller auf Erbzins gegen Zahlung eines jährlichen Canons von 12 Gr., 
wie schon oben bemerkt worden ist. Müller trug unterm 25. Juli 1792 beim Lastadischen 
Gericht auf Berichtigung des Besitztitels an. Dieses Gericht verfügte aber Tages darauf wie 
folgt: „Da derSchützeuplatz im Hypothekenbuchenicht eingetragen ist, und also unbe- 
kannt bleibt, auf welche Art und mit welchem Rechte die Schützen Compagnie selbigen erhalten 
bat, ob ihr derselbe blos zum Schießen oder ohne alle Einschränkung, und also auch mit der 
Befugniß, einen Theil desselben auf Erbzins zu veraüßeru, oder gegen eine zu erlegende 
Récognition an Andere zu überlasse«, gegeben worden, so ist dieserhalb zuvor gehörige Nach
weisung zu geben, welches dem Imploranten mittelst Abschrift dieser Veranlassung bekannt zu 
machen ist." — Hängt dieses Fehlen des Vogelstangenberges im Hypothekenbuch des Lastadischeu 
Gerichts, zu dessen Jurisdiction die Unterwiek gehörte, doch mit der exemten Stellung dieses 
Grundstücks zum Marieustift zusammen? Und was den „alten Fortificationsgraben" betrifft, 
so dürfte darunter der Überrest eines Grabens zu verstehen sein, der zu den Angriffs-Arbeiten 
der Brandenbnrgschen oder Lüneburgschen Belagerern von 1659 oder 1677 gehörte.

**) Der Wortlaut dieser vou dem rc. Müller extrahirteu Bestätigung ist dieser: „Da der 
Schießplatz den Schützen Compagnien lediglich zum Gebrauch beim Vogelschießen im Jahre 
I7,j5 überlassen worden, so sind sie zwar nicht berechtigt, eigenmächtig etwas davon zu ver
äußern, iildessen wird hiermit von Seiten des Magistrats die Übereignung des Stücks von 
-t.» Q. Ruthen an den Kümmerer Müller genehmigt und soll hierüber ein Dokument unter dem 
Contract ausgefertigt werden."

Jngroßator Leitzke erwiderte unterm 29. Juni 1859 zu 1): daß in den 
Grundacten Nr. 34 Unterwiek weder der mehrerwühnte Vertrag noch dessen 
Magistrats-Bestätigung vorhanden sei, wie eine sorgfältige Durchsicht derselben 
ergeben habe. Der von Müller durch den Vertrag ' vom 15. September 1790 
erworbene Platz ist dem Grundstück Nr. 34 Unterwiek durch folgenden Vermerk: —

„Zu diesem Grundstück gehört rc. rc. rc.
„2. ein neben der Unterwiek hieselbst belegener und zu dem bei diesem 

Hause gehörigen Garten genommener Platz von 168' Länge und 30' Breite, 
welchen derselbe (Müller) als einen Theil des den hiesigen beiden Schützen-

13*
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Compagnien der Kaufmannschaft und den Gewerke zum jährlichen Vogelschießen 
angewiesenen Schützenplatzes laut des mit selbigen unter dem 15. September 1790 
errichteten und von dem hiesigen Magistrat unterm 28. August 1792 genehmigten 
Vertrags uneutgeldlich, jedoch gegen Entrichtung eines jährlichen Canons über- 
kommeu, und ist der Besitztitel für ihn auf den Grund dieses Contracts vi decreti 
de 14. November 1793 eingetragen",

zugeschrieben und der Canon von 12 gr. durch folgenden Vermerk in 
Rubr. II sub Nr. 2 (siehe oben den Hypothekenbuchs-Auszug, S. 90) eingetragen 
worden. *)

Zu 2 a bemerkte Jngroßator Leitzke, daß diese Frage unbeantwortet bleiben 
müsse, weil die fragt. Confirmation, wie gesagt, bei den Grundacten fehlt.

Zu 2 b lautete seine Antwort so: — Mit dem über die Berichtigung des 
Besitztitels für den Stadsyndicus Boettcher von dein Grundstücke Unterwiek 
Nr. 35 unterm 14. November 1793 expedirten Hypothekenscheine, ist gleichzeitig 
auch ein solcher für die Schützen-Compagnien der Kaufmannschaft und Gewerke 
über die 12 Gr. Récognition expedirt, dieser aber wieder durchgestrichen worden; 
es fehlte auch bei der bezüglichen Expedition der Jngroßations-Vermerk und 
jeder andere Fingerzeig, daß ein Dokument gefertigt oder insinuirt worden, wes
halb Leitzke geneigt ist zu glauben, daß ein Dokument über die 12 Gr. Canon 
gar nicht gebildet worden. Unterstützt wird diese Annahme auch noch dadurch, 
daß auch ein für David Bredow über Reservate ebenfalls unterm 14. November 
1793 expedirter Hypothekenschein, gleich dem für die Schützen-Compagnien ge
fertigter, durchstrichen ist, und auf diese Weise nur 2 Hypothekenscheine stehen 
bleiben, nämlich über die Besitztitelberichtigung für Boettcher und die Eintragung 
von 700 Thlr. für Köhler, über welche beide allein auch nur Jngroßations- 
Vermerke angegeben sind und ein Empfangsvermerk vorhanden ist.

Über die Frage zu 2c ergeben die Grundacten Nr. 34 Unterwiek gar nichts.
So weit die Auskunft, welche der Jngrossator Leitzke zu deu Magistrats- 

Acten geben konnte.
Auch eine an die Alterleüte der beiden Schützen-Compagnien am 4. Juli 

1859 gerichtete Anfrage, ob sie im Besitze eines Dokuments über die int Jahre 
1790 an den Kämmerer Müller vom Vogelstangenberge veraüßerte Parcele seien, 
hatte keinen Erfolg. Sie antworteten unterm 4. October 1859, daß alle ihre 
Bemühungen diesen Vertrag herbeizuschaffen ohne Resultat gewesen seien; auch 
die Loge zu den drei goldenen Zirkeln habe erklärt, sich nicht im Besitze desselben 
zu befinden.

Der Magistrat beschloß nun in der Sitzung vom 29. November 1859, 
unter Darstellung des Sachverhalts die Schützen-Compagnien zur Erklärung 
über etwaige Rückgabe des Vogelstangenbergs aufzufordern. Dies geschah 
durch nachstehenden Erlaß.

An die Schützen-Compagnien der Kaufleüte und Bürger; ad man. der 
Alterleüte.

Auf die Berichte der Schützen-Compagnien vom 10. Mai v. I. und 13. 
Mai d. I. **) eröffnen wir denselben, daß wir den Antrag derselben auf Er-

*) Wohl zu merken im Hypothekenbuche des ehemaligen St. Marienstifs-Kirchen-Gerichts. 
**) Ist offenbar ein Schreibfehler der Bericht führt das Datum 30. Mai 1859. 
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theilung eines Attestes über den 99jährigen ruhigen Besitz des ehemaligen Vogel- 
stangenbergs, jetzigen Logengartens, nicht entsprechen können*),  da wir das 
Eigenthum dieses Platzes für die Stadt in Anspruch nehmen müssen.

*) Dieser Antrag steht in keinem der beiden Berichte.

Es ergeben nämlich unsere Arten.
Daß der Magistrat der (damals bestehenden Einen) Schützen-Couipagnie 
unterm 14. Ortober 1658 einen Platz im Studentengrunde zum Vogel
schießen überlassen, sich aber dabei ausdrücklich das Eigenthum "des 
Grund und Bodens reservirt hat.

Daß die (nachmals aus 2) Compagnien (bestehenden) Schützen im Jahre 
1735 die nnentgeldliche Anweisung eines Platzes zum Vogelschießen statt 
des frühern zur Fortification eingezogenen, hauptsächlich um deshalb prä- 
teudirten, weil die Stadt früherhin stets auf ihrem Grund und Boden den 
Schützen einen Platz zum Gebrauch beim Vogelschießen überlassen.

Dagegegen ergeben die Arten nirgends, daß die Stadt im Jahre 1735 
den Schützen-Compagnien an dem zum Vogelschießen überlassenen Platze weitere 
Rechte, als die Compagnien selbst nachgesucht, habe einraümen wollen. Das 
Ansuchen der Alterleüte der Schützen-Compagnien ging aber damals nur auf 
Überlassung des Platzes zum Gebrauch beim Vogelschießen.

Wenn nun auch nicht artenmäßig ist, daß im Jahre 1735 sich der Magistrat 
das Eigenthum dii dem zum Gebrauche Überlassenten Platze ausdrücklich' Vor
behalten, sv ist dies doch selbstverständlich und folgt rechtlich auch aus dem 
Grundsätze, daß Veränderungen in Rechtsverhältnissen nicht vermuthet werden. 
Da nun nach dem Obengesagten sich der Magistrat im Jahre 1658 ausdrücklich 
das Eigenthum an dem, damals zum Gebrauch angewiesenen, Platze Vorbehalten, 
so muß bis zum Erweise des Gegentheils angenommen werden, daß dasselbe 
Verhältniß auch bei der im Jahre 1735 erfolgten Anweisung eines Schützenplatzes 
obgewaltet habe.

Unsers Erachtens liegt der Anweisung des sog. Vvgelstangenbergs im Jahre 
1735 ein Leihvertrag zum Grunde, welcher, mag man in Gemäßheit des § 1 
des Patents wegen Publication des A. L. R., das gemeine Recht oder das 
A. L. R. für diese Sache als entscheidend erachten, uns berechtigt, den im Jahre 
1735 übergebene Platz zurück zu fordern.

Mch gemeinem Rechte ist der Leihvertrag geschlossen durch Überlieferung 
einer Sache zu uatiirlichem Besitze für einen von dem Empfänger zu machenden 
ünentgeldlichen Gebrauche. Er bezieht sich auf bewegliche und unbewegliche 
Sachen. B. 1. § 1. D. XIII. 6. L. 17. pr. D. 19. 5. Alle diese Momente 
finden sich bei der im Jahre 1735 erfolgten Überlassung des qu. Platzes vor. 
Die Schützen-Compagnien durften den qu. Platz gebrauchen zum Vogelschießen, 
mußten aber denselben der Stadt zurückgeben, sobald sie den Gebrauch nicht 
mehr machten, oder nicht mehr machen konnten. Als daher den Schützen-Com
pagnien im Jahre 1820 polizeilich verboten wurde auf dem ehemaligeu Vogel
stangenberge das Vogelschießen zu halten, war der Augenblick gekommen, wo'sie 
den vertragsmäßigen Gebrauch vou der gelieheuen Sache nicht mehr machen 
konnten, und sie dieselbe dem Eigenthümer zurückgeben mußten. Die Rückgabe 
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der geliehenen Sache, welche die Stadt bereits im Jahre 1820, aber auch nicht 
eher, verlangen konnte, ist die Stadt zu fordern unsers Erachtens berechtigt.

Eine Klageverjährung steht der Stadt nicht entgegen, da eine solche bei 
Städten 100 Jahre dauert. B. 23 Cod. 1. 2.

Wird das A. L. R. als entscheidend betrachtet, so ist die Stadt zur Rück
forderung des Platzes um deshalb zu jeder Zeit berechtigt, weil der Leihver
trag zwischen der Stadt und den Schützen-Compagnien nicht schriftlich abgefaßt 
worden. § 232, 233, I, 21. A. L. R.

Die Gründe, welche die Schützen-Compagnien zum Erweise ihres Eigen
thums an den ehemaligen Vvgelstangenberge beigebracht haben, erscheinen uns 
nicht stichhaltig.

Das Hofrescript vom 4. August 1735 ist für die vorliegende Frage völlig 
unerheblich, da dasselbe über die Eigenthums-Verhältnisse des qu. Platzes kein 
Wort enthält.

Aber auch von einer Verjährung für die Schützen-Compagnien kann unsers 
Erachtens nicht die Rede sein.

Legt man dem Sachverhültniß den Leihvertrag zum Gründe, so greift die 
Verjährung, abgesehen von der mangelnden bona fides um deshalb nicht Platz, weil 
nach gemeinem Rechte der Commodator nur natürlicheu Besitz erhält, aber nur 
der juristische Besitz, der Besitz mit dem animus domini, durch Usurpation 
zum Eigenthum führt. B. 18. pr. D. 41. 2. B. 49 tz 1. v. 41. 2 und nach 

' dem A. L. R. § 625. I. 9. vollständiger endlicher Besitz zur erwerbeuden 
Verjährung erforderlich ist, während der Leiher nur unvollständiger Besitzer 
der geliehenen Sache ist. §. 6. I. 7 A. L. R.

Aber selbst wenn man annehmen wollte, daß die Übergabe des ehemaligen 
Vogelstangenberges an die Schützen-Compagnien nicht auf Grund eines Leihver- 

• trags, sondern auf Grund irgend eines andern Rechtsgeschäfts erfolgt sei, so 
würde die Verjährung den Schützen-Compagnien immer nicht zur Seite steheu, 
weil ein Haupterforderniß der Verjährung, das der bona fides den Com
pagnien mangelt.

Die Compagnien haben Corpvrationsrechte, sie sind eine moralische Person, 
die moralische Person bleibt fo wol nach gemeinem, wie nach dem A. L. Rechte 
stets ein und dieselbe, auch wenn alle ihre Glieder sich verändern B. 7. § 2. 
D. 3. 4. L. 76. D. 5. 1. — A. L. R. § 81. II. 6. Daraus folgt für die 
vorliegende Angelegenheit, daß es nicht auf die bona fides der Compagnien an- 
kvmmt, welche sie etwa nach dem Jahre 1735 zu irgend einer Zeit gehabt, sondern 
daß allein maßgebend, ob die Compagnien im Jahre 1735 sich in bona fide 

. befanden. Dies muß entschieden verneint werden. Im Jahre 1735 wußten die 
Compagnien (oder wenigstens wird nach dem Obcugesagten rechtlich fingirt, daß 
sie es wußten) — daß die Stadt sich das Eigenthum an dem Vvgelstangenberge 
Vorbehalten habe; sie konnten daher nicht zu der Meinung gelangt sein, den 
Vogelstangenberg zum Eigenthum erhalten zu haben.

Dieser Grund widerlegt das Vorhanden sein der bona fides für die Zeit 
bis zum Jahre und nach dem Jahre 1792. Dem tritt für die Zeit nach 
dem Jahre 1792 (§ XVII des Publications - Patents zum A. L. R.) noch 
olgender Umstand hinzu: — Rach § 19. A. L. R. I. 4. kann sich 
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Niemand mit der Unwissenheit einer in das Hypothekenbuch eingetragenen 
Verfügung entschuldigen. Es wird daher fingirt, daß ein Jeder die Verfügung, 
welche im Hypothekenbuche verzeichnet und die Dokumente, auf welche die Ver 
fügung Bezug nimmt (§ 21. Tit. II. Hypoth. Ordn. § 2 des Ges. vom 24. 
ïVhù 1853) kennt. Vorliegend findet sich nur im Hypothekenbuche von Stettin 
bei dem Grundstücke Nr. . . 34 der Unterwiek folgender Vermerk: (s. oben 
S. 99. Zu diesem Grundstück gebört, n. s. lu.). In der Confirmations-Ur- 
knnde vom 25. August 1792, deren Original sich bei unsern Acten befindet, ist 
aber ausdrücklich das Eigenthum der Stadt an den Vogelstangenberg in Anspruch 
genommen und reservirt (s. oben S. 99 Note**)  Da nun nach der rechtlichen Fiction 
des § 19. A. L. R. I. 4. die Schützen-Compagnien den Inhalt der Confirmations- 
Urkunde vom 28. Angust 1792 kennen, so ergibt sich daraus, daß sie seit diesem 
Zeitpunkte den Vogelstangenberg, nicht bona, sondern mala fide besitzen.

Dies sind die Gründe, welche uns veranlassen, die Schützen-Compagnien auf- 
zufvrdern, sich binnen 3 Monaten darüber zu erklären: —

Ob sie den ehemaligen Vogelstangenberg, soweit er sich noch in ihrem Besitze 
befindet, an uns zurückgeben will, ohne es auf prozeßualische Weiterungen dieser- 
halb ankommen zu lassen. Sollte in der gedachten Zeit eine Erklärung nicht 
eingehen, so würden wir dann in weitere Erwägung ziehen, ob die Rückgabe des 
Platzes im Wege Rechtens anznstreben sei.

Stettin, den 8. December 1859. 
Der Magistrat.

Hering. Giesebrecht.
Assessor nnd Alterleüte der Schützen-Compagnien erwiderten auf den vor

stehenden Erlaß unterm 27. Februar 1860, daß sie in ihrem Berichte vom 30. 
Mai 1859 nur das Nutzungsrecht des Bogelstangenbergs in Anspruch ge
nommen hätten nnd die Frage wegen des Eigenthums an diesem Platze für jetzt 
ans sich beruhen lassen wollten, da, wenn die Nutzung desselben den Schützen*" 
zuständig sei, die Eigenthums-Frage nur von untergeordnetem Interesse für sie 
sein könne.

Es wurde ihnen aber vom Magistrat mittelst Verfügung vom 12. Mürz 
1860 entgegnet, daß er, wie dies schon aus dem Erlaß vom 8. December 1859 
zu ersehen sei, den Compagnien ein Nutzungsrecht des ehemaligen Vogelstangen 
berges eben so wenig wie das Eigenthum an jenem Grundstück einraümcn könne. 
Das etwa früher zugestandene Nutzungsrecht der Schützen erreichte, um es noch 
ein Mal zu sagen, im Jahre 1820 seine Endschaft. Von einer Erwerbung des 
Nutzungsrechts seit jenem Zeitpunkte durch Verjährung könne aber aus den, in 
de:n Erlaß Dont 8. December 1859 angeführten Gründen nicht die Rede sein. 
Magistrat sehe daher der endgültigen Erklärung binnen 8 Wochen entgegen. 
Die Erklärung konnte mithin gegen die Mitte des Monats Mai eingehen. Sie 
ging aber erst am 6. August ein. Wie die Aufforderung des Magistrats nur an 
den Vorstand der Schützen-Compagnien, nicht auch an das Assessorat derselben, 
weil dies aus 2 Mitgliedern des Magistrats-Collegiums besteht, gerichtet war, 
so waren es auch nur die Alterleüte, welche die vom Magistrat geforderte 
definitive Erklärung in dem nachstehenden, an bisher nicht erwähnten histo
rischen Angaben bemerkenswerthen, Memorandum abgaben.
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Der in den geehrten Verfügungen vom 8. December v. I. und 12. März 
d. I. ausgesprochenen Ansicht des Magistrats, daß demselben als Eigenthümer 
des den Schützen-Compagnien im Jahre 1735 verliehenen sogenannten Vogel- 
stangenplatzes das Recht ztlstehe, solchen jetzt zurück zu verlangen, weil er seit 
1819 nicht mehr zum Vogelschießen benutzt worden sei, können wir, nachdem wir 
rechtskmldigen Beirath eingehvlt haben, auf keine Weise beitreten.

1. Was die Frage wegen des Eigenthums betrifft, so ist uns allerdings 
bekannt, daß der Magistrat unterm 14. Octvber 1658 mit dem Vorbehalte: 
„Daß der Grund uiib Boden nach wie vor der Stadt verbleibe", zum Gebaüde 
(Schießhause) auch zum Scheiben- unb Vogelschießen einen Platz in der Unter 
totes unserer (damals Einer) Compagnie überlassen hat.

Mittelst Verfügung des Magistrats vom 26. April 1661 tourbe indessen 
der Schützen-Gilde ans ihren Antrag, weil lvührend der Blvkade der Vvgelstaugen*)  
hatte abgebrochen werden müssen, demnächst „zur Setzung des Schützenbaums ans 
dem Niemitzer Felde, weil dies ohne der Stadt sonderbareil Schaden geschehen 
könne," ein anderer Platz überwiesen. In dieser Verfügung wurde kein Vor
behalt wegen des Eigenthums am Grund und Boden gemacht. Während der 
Blokade, von 1713 mußte auch auf diesem Platze der Vogelstangen abgebrochell 
werden, das von den Compagnien darauf errichtete Haus wurde als Wachthaus 
benutzt und sehr beschädigt**),  was dieselben im Jahre 1714 bei Beantragung des 
Hosentuch-Geldes dem Magistrat anzeigten. Sie erhielten einen anderweitigen 
Platz in der Nähe des Frauenthors, der späterhin zur Fortifikation gezogen, mit) 
schließlich im Iahe 1735 den jetzigen Vogelstangenberg.

*) Das Wort „Stange" ist bekanntlich weiblichen Geschlechts; in dem obigen, wie in den 
meisten Schriftstücken der Schützen ist aber die Stange zu einem männlichen „Stangen" ge 
macht.

**) Dies ist ein Irrthum. Es war das Schützenhaus am Heiligen Geistthor, welches bei 
dem Bombardement der Moskowito Saxonen im Jahre 1713 von der Schwedischen Besatzung 
als Wachthaus in Beschlag genommen war.

Nur bei der Verleihung des unterm 14. October 1658 überlassenen Platzes 
hat der Magistrat sich das Eigenthum vorbehalten. Schon 1661 wurde dieser 
Vorbehalt nicht mehr gemacht, obgleich die Überlassung des damals übergebenen 
Platzes schriftlich erfolgte. Die späteren Plätze sind stets br. manu übergeben 
worden, ohne daß das Eigenthum daran reservirt worden wäre, und schon dieser 
Umstand dürfte die Vermuthung begründen, daß bei den späteren Plätzen keines
wegs das Eigenthum habe reservirt bleiben sollen, gegentheils der Magistrat sich 
für verpflichtet erachtet habe, der Gilde statt der entzogenen Plätze einen andern 
zu überweisen, und der Vorbehalt des Eigenthums dabei nicht habe gemacht 
werden sollen. Selbst aber angenommen: der Vorbehalt des Eigenthums de 
1658 erstrecke sich stillschweigend auf die späterhin, namentlich auf den 1735 über
wiesenen Platz, so folgt daraus doch auf keine Weise, daß nur deshalb ein Leih- 
Vertrag vorliege: denn dessen Critérium, daß die zum Gebrauche eingeraümte 
Sache nach gemachtem Gebrauche in Natura znrückgegebeu werden solle, erhellet 
nirgends, da die ursprüngliche Verleihung im Jahre 1658 nur das Eigenthum 
reservirt, ohne sich die Rückgabe nach einer bestimmten oder unbestimmten Zeit 
vorzubehalten. Gefolgert kann aber der Leih-Vertrag nicht daraus werden, daß 
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das Grundstück zum Vogelschießen überlassen worden sei, dieser Zusatz enthält, 
wenn er überhaupt als rechtsverbindlich auch rücksichtlich des jetzt fragt. Platzes 
gemacht, erachtet werden könnte, mit Hinsicht darauf, daß das Grundstück den 
Schützen-Compagnien zum ausschließlichen Gebrauch cingeraümt wurde, keine deüt- 
liche Beschränkung des Gebrauchsrechtes weder in Ansehung der Zeit nach des 
Umfanges, da er sich eben so gut dahin ausfassen läßt, daß der Platz zur Er
reichung des allgemeinen Zwecks der Corpvratiotl verliehen werden sollte. Eben 
so wenig treffen die Vorschriften vom Endzweck hier zu, denn abgesehen davon, 
daß es an einem Hauptgeschäft fehle« würde, wenn man als solches nicht ein 
vollständiges Nutzungsrecht annehme, so ist der Zweck thatsächlich erfüllt worden. 
Der § 154. Tit. 4. Th. I. A. L. R. setzt aber voraus, daß der bestimmte 
Zweck' überhaupt gar nicht erfüllt worden ist, nach gemeinem Rechte endlich hat 
die Nichterfüllung des Modus überhaupt nicht die Folge, daß der Berechtigte das 
Hauptgeschäft ansheben kann. (Thibaut, S. 130).

Wir glauben hiernach die Rückgabe des fragl. Platzes, weil das Eigenthum 
an demselben Vorbehalten, bezw. derselbe zu einem bestimmten, jetzt nicht mehr 
ausführbaren Zwecke verliehen sei, um so mehr verweigern zu müssen, als wir 
event, ein Vogelschießen mit der Armbrust, wie es zur Zeit vor 1658 noch 
Statt fand, nöthigen Falls auf demselben zum Ergötzen des Publikums her
stellen könnten, wenn auf Rückgabe des Platzes bestanden werden sollte.

Verlassen wir aber das Deüteln, das Feld der Vernntthungen bei der ersten 
Verleihung des Platzes, und gehen wir darauf zurück, wie beide Theile die 
Sache im Lauf der Zeit thatsächlich aufgefaßt haben, so dürfte es kaum einem 
Zweifel unterliegen, daß die Schützen-Compagnien, selbst angenommen, dem Magistrate 
stünde das Eigenthum au diesem Platze unbestritten zu, als unvollständige Besitzer 
des Grundstücks vollständige Besitzer des Rechts sind, welches sie auf dasselbe 
ausgeübt haben, d. i. dasselbe vollständig und unbeschränkt zu nutzen.

.Sie haben nicht nur im Jahre 1735 den ausschließlichen Gebrauch — sie ver
weigerten die Abhaltung des Vogelschießens auf der Brache -- des Platzes ge
fordert und erhalten, wie sie denn auch die resp. Plätze stets mit Baulichkeiten 
versehen haben, was ihnen die ursprüngliche Verleihung ausdrücklich gestattet; 
sondern in den Jahren 1788 und 1790 haben sie sogar sich berechtigt erachtet, 
einzelne Parcelen erblich gegen Zins §u veraüßern. Zwar ist der Magistrat diesem 
letztern in der Confirmation vom 28. August 1792 entgegen getreten, indem er 
das Recht der erblichen Verpachtung, resp, der Veräußerung nur sich selbst zu
stehend erachtete, anderer Seits aber hat er in der beschlossenen Verfügung die 
Schützen-Compagnien als nutzende Besitzer anerkannt, uni) es ist nur dem Zufalle 
zuzuschreiben, daß die in dieser Art beschlossene Berichtigung des Besitzes unter
blieben ist.

Es beweiset dies mindestens in welcher Art der Magistrat das Besprecht 
der Compagnien in jener Zeit aufgefaßt hat, nämlich als ein dauerndes ding
liches Nutzungsrecht. Daß er dieß nicht allein auf das Vogelschießen beschränken 
wollte, geht selbst daraus hervor, daß er den Canon für die Mnllersche Parcele 
im ruhigen Genusse den Schützen-Compagnien belassen hat.

Dies erhellet noch deutlicher aus den Verhandlungen, die im Jahre 1819/20 
Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. ßi. 14 
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gepflogen worden sind, als die Wiederaufrichtung der Vogelstange von Polizei
wegen untersagt wurde. Der Magistrat entnahm damals aus dem Verbot keine 
Veranlassung, das Grundstück zurück zu fordern, sondern beruhigte sich bei der 
Erklärung der Alterleüte der Compagnien, daß sie das Grundstück künftig ver- 
miethen würden. Eben so wenig hat der Magistrat Widerspruch erhoben, als 
die Verpachtung des Grundstüs an die Freimaurer-Loge zu den drei goldenen 
Zirkeln im Jahre 1841 offiziell zu seiner Kenntniß gelangte.

Alle diese Umstände, welche nach § 71. Tit. 4, Th. I. A. L. R. dazu 
dienen, die Absicht beider Parteien aufzuklären, widerlegen die Auffassung, als 
sei das Grundstück nur zu dem beschränkten Gebrauch des Vogelschießens über
lassen, und daß es zurückgegeben werden müsse, indem dieser Gebrauch aufgehört 
habe. Jedenfalls aber haben die Schützen-Compagnien das Recht des Nießbrauchs 
des Grundstücks durch Verjährung erworben. Sie haben nach § 81, 82, Tit. 7, 
den vollständigen Besitz desselben, wenn auch von den früherhin vorgekvmmenen 
theilweisen Vermuthungen des Platzes abgesehen wird, dadurch ergriffen, daß 
sie dem Magistrate im Jahre 1820 anzeigteu, sie würden das Grundstück künftig 
verunethen, mithin anderweitig unbeschränkt benutzen, sie haben dies seitdem mehr
fach gethan, und im Jahre 1828 der Freimaurer-Loge zu den drei goldenen 
Zirkeln den Platz auf 30 Jahre verpachtet und diesen Pachtvertrag demnächst 
prolongirt; dadurch haben sie die Meinung eines fortdauernden Nutzungsrechts 
deütlich ausgedrückt, ohne daß der Magistrat, dem dies Alles bekannt war, je 
einen Widerspruch dagegen verlautbart hat.

In Ermangelung eines Titels wird aber der Nießbrauch durch Verjährung 
nach § 625 in 30 Jahren erworben, welcher Zeitraum mehr als hiureichend ver- 
floffeu ist. Die außerdem zur Verjährung erforderlichen bona fides kann den 
Schützen-Compagnien nicht abgesprochen werden.

Abgesehen davon, daß sie rechtlich vermuthet wird, und dem Magistrate der 
Bewei der mala fides obliegen würde, so folgt aus den Umstünden bei der 
Verleihung des Platzes höchstens nur, daß der Magistrat sich das Eigenthum au 
dem Platze Vorbehalten hat, was der redlichen Meinung der Schützen-Compagnien, 
daß ihnen das Nutzungsrecht gebühre, durchaus nicht entgegen steht, zumal sie 
dasselbe unter Mitwirkung der vom Magistrate bestellten Assessoren 
geübt haben.

Der Vermerk im Hypothekenbuche bei Nr. 34 ergibt endlich mich nicht ein 
Mehres, als daß der Platz zum Vogelschießen vom Magistrate überlassen sei, 
was dem guten Glauben der Schützen-Compagnien in Betreff des ihnen gebühren
den Nutzungsrechts keinen Eintrag thun kann, gegentheils beweiset der Umstand, 
daß bei dem fragt. Grundstücke der betreffende Canon für die Compagnien 
eingetragen ist, gerade im Gegentheil, daß ihnen dies Nutzungsrecht gebühre.

Wir glauben hiernach mit vollem Rechte annehmen zu köuneu, daß uns die 
Nutzung des Vogelstangenbergs nicht entzogen werden kann. Die Frage wegen 
des Eigenthums hat für uns ein untergeordnetes Interesse. Falls jedoch der 
Magistrat wünscht, auch diesen Punkt zum Austrag gebracht zu sehen, so scheint 
uns eine ähnliche Ausgleichung, wie sie bei dem Schützenhaus-Grnndstück in dieser 
Beziehung Statt gefunden hat, die angemessenste zu sein. Bei diesem stand der
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Stadt unzweifelhaft das Eigenthum zu; es wurde von den Schützen-Compagnien 
dadurch erworben, daß 2000 Thlr. zinsfrei zur ersten Stelle mit der Maßgabe 
für den Magistrat eingetragen wurden, daß diese Summe der Kämmerei be' 
Auflösung der Compagnien gezahlt werden müsse. Wir hoffen die Genehmigung 
unsere Compagnien dazu zu erlangen, daß auf gleiche Weise Eintausend 
Thaler für den Magistrat auf den sog. Vogelstangenberg zur ersteu Stelle 
eingetragen werden, wenn dagegen das Eigenthum derselben an 
diesem Platze anerkannt wird.

Wir bitten gehorsamst, diesen Vergleichs-Vorschlag in Erwägung zu ziehen 
und uns darüber bescheiden zu wollen. Stettin, den 31. Juli 1860.

Die Alterleüte der hiesigen Schützen-Compagnien, 
Der Kaufleüte: — Hemptenmacher. Sapel.

Der Bürger: — G. S. Behnke. I. C. R. Dombrowsky.
An den Wohllöblichen Magistrat Hierselbst.

Im Magistrats-Collegium gewann denn doch auch die Ansicht die Oberhaud, 
daß, statt die Streitfrage" dem Richter zur Entscheidung vorzulegen, es für alle 
Theile wünschenswert!) sei die Angelegenheit im Wege des Vergleichs zu erledigen, 
und demnach die von den Schützen-Gesellschaften dargebotne Hand nicht zurück zu 
weiseu. Es wurde beschlossen, unter Vorbehalt der Genehmigung der Stadt
verordneten, den Vergleich auf folgender Basis abzuschließen:

1. Die Stadt tritt den Schützen-Compagnien das Eigenthum des Vogel
stangenbergs ab.

2. Als Entschädigung hierfür werden Eintausend fünfhundert Thaler 
auf dem Grundstücke zur ersten Stelle zinsfrei eingetragen. Dies Kapital ist 
unter den Bedingungen des Vertrags vom 22. Februar 1817 bezüglich der auf 
dem Schützenhause eingetragenen 2200 Thlr. (nicht 2000 Thlr.) mit der Modi- 
fication zahlbar, daß die Zahlung erfolgen muß, auch wenn nur einzelne Theile 
des Vogelstangenberges veraüßert werden.

Sollte die Proposition zu 2 nicht beliebt werden, so ist Magistrat auch nicht 
abgeneigt, das angebotene Kapital von 1000 Thlr., jedoch nur dann als Ent
schädigung anzunehmen, wenn dasselbe mit 4 Prêt, jährlicher Zinsen der Kämmerei 
verzinset wird.

Von diesem Beschlusse des Magistrats wurde den Schützen-Compagnien mittelst 
Anschreibens vom 12. September 1860 Nachricht gegeben, die darauf durch ihre 
Vorsteher unterm 24. Januar 1861 anzeigeu ließen, daß die von dem Magistrate 
zu 1 und 2 gestellten Vergleichs-Bedingungen in der zu diesem Zwecke auf ben 
15. Januar berufen gewesenen und abgehaltenen außerordentlichen General-Ver
sammlung )>ur6 angenommen worden seien. Den Stadtverordneten vorgelegt gaben 
auch diese in der Sitzung vom 21. Februar 1861 den Vergleichs-Vorschlägen 
ihre Zustimmung.

Die Schützen-Gesellschaften haben im Jahre 1856 durch den Regierungs- 
Landmesser Hauptmann Diestel einen Plan von dem Vogestangen Platze auf
nehmen lassen. Nach dem diesem Plane begefügten Vermefsungsregister ergeben 
sich folgende Großen der einzelnen Bestandtheile: —

14*
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A. 1. Der Garten
2. 3. Die zum Voaelstangenberqe gehörigen zwei Wege . . . .

4. Zum Garten gehörig............................... ...............................
5. Desgleichen

Die Logss hat vom Vogelstangenberge in Benutzung A. 1—5
6. Die an Gutberlet, 1361 an Piper verpachtete Parcele 0. 27. 24
7. Die an Ludendorf verpachtete Parcele 16. 90

Die jetzt zum Vogelstangenberge gehörige Fläche . . . . 
3. Die Bett^rsche Erbpacht Parcele  

Der Pygelstangen-Platz enthält ursprünglich die Flächen A.
1—3 in Summa . . . 

Nach Weier's Vermessung von 1737 enthielt der Platz . . 
Hat also jetzt, 1356, weniger  
Dieses Minus ist dadurch entstanden, daß im Laufe der Zeit 
eine Gränzlinie um 4 F., eine andere nm 9 F. gekürzt wor
den ist. Nach den gegenwärtig vorhandenen örtlichen Ver
hältnissen ist diese Minus-Differenz, auf Grund des Weier- 
schen Plans von 1737 allein, mit Zuverlässigkeit an Ort und 
Stelle nicht zu ermitteln.

B. Garten, Privat-Eigenthum der Loge zu den drei goldnen Zirkeln .

Mg. Q.-Rnth. Q.-Fuß
4. 67. 953;4
0. 146. 36'/,
0. 14. 17
0. ;>. ns

:>!. -17*4

0. 14. II
5. 93. 61'4
0. 0

5. 133. 617.
5. 152.  0
0. 13. 883/4

A und B in Summa . . .
Von den vorstehend angeführten Flächen soll die Loge zu den drei 

goldenen Zirkeln als Privat-Eigenthum besitzen:
a. Die mit A. 3 bezeichnete Erbpacht-Parcele mit
b. Die mit B bezeichnete Gartenfläche, incl. Banstellen . . . .

0. 123. 21
1 6. 81. 85 ’/4

! 0. 35. 0
0. 128. 24

Eigenthum der Loge in Sumnia . . . ! 0. 163. 24
Dieselbe besitzt aber gegenwärtig, 1856, als Eigenthum . . . > 0. 173. 92
Also mehr . . . . ............................ (T Ï5? 68

welches Plus sich dadurch herausgestellt hat, daß die Loge eine Gränzlinie an Ort und Stelle 
nicht richtig bezeichnet hat und dafür eine andere irrige annimmt.

Der am 4. Juni 1861 zwischen dem Magistrate und dem Vorstehern oder 
Alterlcüten der beiden Schützen-Compagnien, letztere ans den Grund eines Be
schlusses der General-Versammlung, abgeschlossene Vergleich liegt im Wortlaute 
nicht vor. Es läßt sich daher auch nicht sagen, welche Große die Fläche hat, 
die Seitens der Stadt an die Schützen abgetreten worden ist. Einer Zusammen
stellung zufolge, welche. der Bau-Commissarius Kri esche unterm 21. April 1861 
eingereicht hat, besteht die abgetretene Fläche aus den Pareelen A. 1, 4, 5, 6, 7, 
des Diestelschen Verniessungsregisters, welche zusammen Mg. 4. 132. 243/4 Q.-F. 
enthalten, wobei es Anfangs zweifelhaft war, ob die Parcele A 4 mit in die 
Summe aufzunehmen sei, da wegen örtlicher Regnlirung der Gränze Verhandlungen 
zwischen den Schutzen und den Logenbrüdern schwebten, die indessen von den 
Letzteren nicht weiter verfolgt sind. Die Pareelen 2 und 3 sind, als öffentliche 
Wege, nicht in den Besitz der Schützen-Gesellschaft mit übergegangen. Was aber 
das Attest vom 9. Juli 1861 wegen des 100 jährigen Besitzes des Vogelstangen
bergs betrifft, so ist in dasselbe die Größe mit . '. . . Mg. 5. 152. Ruth, 
nach der Weierschen Vermessung von 1787 ausgenommen. Wie aber das 
Hypothelenbuch, Vol. XIII, Fol. 139, dazu gekommen ist, die im Titel des 
Grundstücks angegebene Größe von 2 Mg. 122 Ruth, auf die eben erwähnte
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Vermessung von 1787 zu beziehen, ist nicht zu ersehen. Dieser Band des 
Hypothekenbuchs ist dem Verfasser von dem ersten Büreau-Beamten des Grund- 
bnchamts I als derjenige vorgelegt, worin das Grundstück des Vogelstangenbergs 
eingetragen sei. Dagegen enthalten die Arten des Magistrat nachstehenden —

Auszug aus dem Hypothekenbuche von Stettin Vol. XVIII pagina 139. 
A. Titelblatt und erste Hauptrubrik.

I. Bezeichnuug des Grundstücks; Der sogenannte Vogelstangenberg auf der 
Unterwirf bei Stettin.

II. Eingetragene Besitzer: Die hiesigen Schützen-Compagnien der Kanfleüte 
und Bürger.

III. Letzter Erwerbspreis: Der letzte Erwerb hat ohne Werths-Angabe 
Statt gefunden.

B. Eintragungen in der zweiten Hauptrubrik: Keine.
C. Posten der dritten Hauptrubrik:

Nr. 1. Eintausend fünfhundert Thaler, welche Besitzer, die Schützen-Com
pagnien der Kanfleüte und Bürger, aus dem notariellen Vergleiche vom 4. Juni 
1861 der Stadt Stettin für die Verzichtleistung der von Letzterer auf dieses 
Grundstück erhobeuen Ansprüche fchnldig geworben sind, und welche so lange die 
beiden Schützen-Compagnien als solche bestehet! r d das Grundstück in seinem 
vollen Umfange eigenthümlich besitzen, unverzinslich fini), aber mit fünf Proeent 
in vierteljährigen Terminen verzinst werden, sobgld eine der obgedachten Be
dingungen fortfällt, auch wenn eine Veraüßerung nur cüie^ Theils des Grund
stücks eintritt. Eingetragen zufolge Verfügung vom 14. September 1861.

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift.
Stettin, den 25. September 1861. 

Königliches Kreis-Gericht; zweite Abtheilung. 
(L. 8.) Förster.

Die Freimaurer-Loge zu den drei goldnen Zirkeln hat denjenigen Theil 
des Logengartens, welchen die Schützen-Compagnien der Kanfleüte und der Bürger 
durch den Vergleich vom 4. Juni 1861 erworben (den ehemaligen Vogelstangen
berg), mittelst notariellen Vertrages vorn 3. October 1867 für 30.000 Thlr. 
gekauft und hat die Übergabe des Grundstücks an die Kaüferin am 1. April 
1868 Statt gefunden. Die Verkaüfer suchten die Genehmigung dieses Kaufver
trages unterm 13. December 1867 beim Magistrate, der Aufsichtsbehörde der 
Schützeu-Compaguieu, nach, die am 28. December 1867, in urkundlicher Form 
unter dem Kaufeontracte ausgefertigt, ertheilt wurde. Bereits am 26. October 
1867 zeigten die Vorsteher der Freimaurer-Loge „Einen Hochedlen Rath" an, 
daß sie die auf dem Grundstücke in Rubr. III unter Nr. 1 intabulirten 1500 Thlr. 
auf Anrechnung der Kaufgelder übernommen, aber den Wunsch Hütten, diesen 
Posten am Tage der Übernahme des Grundstücks auszuzahlen, womit Ein Hoch
edler Rath einverstanden sein und die Kämmereikasse mit Annahme-Mandat ver
sehen wolle. Der Magistrat erwiderte den Vorstehern unterm 12. November 1867 
daß er der Einzahlung des gedachten Kapitals zum 1. April 1868 entgegensetze. 
Die Zahlung iff erfolgt und die löschuugsfähige Quittung ansgefertigt worden.

Am 1. April des Jahres 1828 zogen die Logenbrüder auf den Vogelstangen
berg als Miether, am 1. April 1868 zogen sie ein als Eigenthümer des Grund
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stücks. Während eines Zeitraums von vierzig Jahren haben sie hier, auch für 
Familienväter, die außerhalb ihres Berbindungskreises stehen, einen Mittelpunkt 
freier Geselligkeit mit edlerer Tendenz gestiftet, als dies bei der einstigen Be
stimmung dieses Platzes, als auf ihm lärmende und — knallende Schützenfeste 
abgehalten, sagen wir sogar, gefeiert wurden, möglich war.

Das Institut der Schützengilden hat sich längst überlebt; es paßt nicht mehr in 
unsere Zeit, es ist völlig überflüssig, seitdem der Staat es übernommen hat, seine 
Bürger, seien sie hohen, seien sie niedern Standes in der großen Schießschule des Volks 
in Waffen Jahre lang in der Handhabung der Schußwaffe zu üben, um diese 
nöthigen Falls in Gebrauch zu setzen bei einem Angriff von Außen zur Ver
theidigung des Vaterlandes, zur Aufrechthaltung seiner Rnhe, seiner Ehre! Jed
wede andere Verwendung des Schießpulvers, zur Lust, der Feüerwerks-Gebrauch 
etwa ausgenommen, ist vom Übel, denn sie trägt wesentlich dazu bei, den — 
Brutus, der eines jeden Menschen Herzen mehr oder minder innewohnt, groß zu 
ziehen, statt daß es eine Lebensaufgabe sein soll und muß, diesen bösen Feind mit 
aller Kraft niederzukümpfen, ihn zu tödten, zu vertilgen. Nicht mit der Büchse am 
Kopfe sucht der sittlich gebildete Mensch in bürgerlichen Kreisen Unterhaltung, Zer- 
streüung und Vergnügen, er will, dich mit dem Kopfe, und was darin ist, die 
Geister auf einander Platzer, um durch gegenseitigen Austausch der Gedanken, der 
Ansichten, der Meinungen dem Endziel alles Strebens näher zu treten, der Wahr
heit nänüich, auch in freien Vereinigungen zum geselligen Vergnügen.

Knüpfen wir x3. diese Betrachtungen, die sich ans unsere Zeit beziehen, 
Erinnenmgen an Vorkommnisse in den Schützen-Gesellschaften während ver
gangener Tage, die uns zugleich ein Bild geben von dem im bürgerlichen 
Leben herrschenden Sitten, insonderheit aus dem Kreise des Mittel- und Klein- 
bürgerthums, von dem die Schützen-Compagnie der Gewerke gebildet wurde, 
und noch wird. Schalten wir aber zunächst ein den —

Erneuerten Stiftungsbrief der Schützen-Gilde vom Jahre 1537.
Wy Bürgermeister vnnd Rahtmanne der Stad oldcnn Stettinn doen tunbt 

meth dissen Breue vor Jdermennichligk apenbar Nhadem ettlicke vnnse borget 
der stad thom erenn vnnde bestenn de Schuttengulde *) wedder vztorichteun 
vnnde ymme guden bestannde vnnde wesenn tho bringenn vndernhamen vnnde 
angefangen hebben vnnde meth vnnsenn Wehtenn willenn vnde nageuenn eine stede 
vhtgesenn dar ße ßulk Schetenn2) meth denn Armborstenn beqwemligk brukenn 
mogenn Welcker stede ße ock bebuwenn vnnde eine Huß tho ennde darup settenn 
willen» vnnde allrede gefettet hebben. Demnah ße vnns demutiglich angeropenn 
vnnde gebedenn solicke Schettstede3) enn 4) vnnde erenn nakamenn vnnde voll- 
gerenn 5) tho bestedigenn vnnde confirmerenn. Wann wy nhu ehre Bede vnnde 
uornemmenn uor billich vnnde nöttichlick angeßenn ßo lathenn wy tho, dath ße 
denn grundt vnnd Schettstede tußchen Sanct Jurgenn vnnde der Paßoweschen 
Hammeidenn 6) Inn allenn erenn malenn vnnde grentzenn wo de Jtzunndt ge

ll Schützengilde. 2) Schießen. 3) Schießstätte. 4) Ihnen. 5) Nachfolgern. 6) Nach 
Fritze's Erklärung: Vielleicht Hamweiden, d. i. : Eingezaünte Weide, denn Ham bedeutet Hag, 
Einhegung. Die Einschaltung des w in das Wort Hameide, Homeyde ist überflüssig; man 
vergl. L. B. - II. Th. Bd. VIII, 161, Note 3.
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buweth nha de lenge vnnde Brede allenthalvenn vnude wo de dann olders vnnde 
bethanher?) der Stad üoieignnet vnnde Frigheit geweßenn, Jnnehebben, ge- 
brukenn vnnde nha alle crem gefallen emrichtenn bebuwenn vnnd de vor fick 
vnnde eren nhnkamenn ewichlick vnnde vnuerruckt na der lenge vnnde brede, wo 
idt de Stad gehatt hefft vnnde beßetenn, oeholdenn scholen vnnde mogenn Con- 
firmerenn vnnde bestedigenn enn ock desuluige hirmeth wetenlick Inn frasst vnnde 
macht disses breues. Jdoch alßo dat enn Apenstann schal eine ehrlicke Beleuinge8) 
tußchenn tho erholdenn, leueenigheit vnnde fruntschop vpthorichtenn Auer ynn 
denn eins Erbarm Rades straffe, Broke, buthe vnnde felle *°), ßo sich dar Inn 
begeuenn mochte, vorbeholdenn getruwelick vnnde üngeueilicf1 ').

Dem alle tho warhafftigenn bekenntnisse meth vnnsen anhangenden Secret 
uorsegelt Am Dage Petri vnnde Pauli Christi vnnsers Herrenn gebort vefftein- 
hundert Im Souen vnnd druttigsten Jahre. (29. Juni n. St. 1537.)

Aus dem frühern Leben der Schützen.
Weil König Friedrich Wilhelm I. bald nach Antritt Seiner Regierung in 

Stettin sich gegen die Schützen-Gilde, durch Wiederherstellung derselben im Jahre 
1721, so gnädig bewiesen hatte, daß Er an ihrem Jahres'feste persönlich Theil 
nahm und mit ihr nach der Scheibe schoß, glaubten Î erteilte und Verwandte 
gewisser Maßen ein Recht erlangt zu haben, ihre Wüns , Bitten und Beschwer
den zu jeder Zeit unmittelbar am Throne vortragei u dürfen. Der König
nahm aber auch wirklich ein lebhaftes Interesse an der ilde, denn Er sah mit 
Seinem praktischen Scharfblick in dem Institut eine (s ießschule, welche in ge
wissen Fällen zu militairischen Zwecken wohl verwendet w -en könne, und daher der
Erhaltung und Förderung nicht unwerth sei, kannte • doch den bedeutenden
Antheil, den die Schützen an dem Widerstand genvuun den die schwedische 
Besatzung unter den Befehlen eines Würtz und Wulffen in n Jahren 1659 und 
1677 Seinem großen Vorfahren, dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm, mit so 
mannhaften Heldenmuth geleistet hatte.

Im Frühjahre 1735 trugen die Alterleüte und Verwandte der Schützen- 
Compagnie in Alten Stettin dem Könige in einer Jmmediat-Eingabe verschiedene 
Desidesia, bzw. Gravamina mit der Bitte um Berücksichtigung, bezw. Abhülfe 
vor. Der 4. Punkt dieses Vortrags lautete wie folgt: —

„Weiln die Zahl der Kaufleüte effective über 100 sich belaüft, gleichwol 
aber nur 32 Liebhaber sich finden, dem Exercitium des Vogel- und Scheiben
schießens beizuwohnen, ja viele der jungen Kaufleüte, wenn sie 3 Jahre mit ge
schossen, sich gänzlich enthalten, so wäre unsers aüerunterthünigsten Erachtens 
fdjr^gut, daß ein jeder Kaufmann und Kramer, dessen Alter sich noch nicht auf 
50 Jahre erstreckt, schuldig sein müsse, sowol des jährlichen Vogel- als Scheiben- 
Schießens bei jeder Verbadung *) abzuwarten, und dessen ohne Roth, Krankheit,

^Bisher. 8) Beliebung, d. L: festgesetzte Ordnung, Statuten. 9) Brüche — Geldstrafe. 
,0) Gefälle, d. i.: Abgabe, Strafe. ’>) Svndergefährde = Arglist.

*) niederdeüische Hauptwort „Verbadung" — Zusammenberufung, auch Vereiniguug, 
Verein. „Koopmanns-Verbadung Winnen" — Sich dem Verein der Kaufleüte verwandt machen, 
anfchließen.
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nöthige Reise oder andere erhebliche Ursache sich nicht zu entziehen, vielmehr 
Ew. Königl. Magestüt allergnädigstenv Privilégia gemäß sich zu bezeigen, itub 
im Schießen sich zu üben; ingleick daß Keiner ohne nach der Ordunug zu 
verfahren das Schaffer-Amt*)  toem ls 2 Jahre zu unternehmen sich ent
schuldigen dürfe, sondern schlechterdii denen Privilegien gemäß obligiret sein 
müsse, dawider sich aber die Meisten in der Ordnung folgende Cvmpagmen-Ver- 
wandte recht vvrsetzlich setzen, mit) denen zil gebietenden Alterleüten keinen Cmn- 
parition leisten wollen unter dem Vorwande, sie, die Alterleüte Hütten ihnen nichts 
zu befehlen, da doch nach Ew. Königl. Majestät allergnüdigst ertheilten Privilégia 
die Alterleüte folchergestalt autorisiret, daß die Compagnie-Verwandten schuldig 
sein sollen, im Gebieten und Verbieten Gehorsam zu leisten, und dannt auch 
hinkünftig die Compagnie denen Alterleüte mit mehrerer Billigkeit folgen, so wer
den Ew. Königl. Majestät allergnüdigst geruhen, dieselben in gl ücher Würde mit 
denen des Segler-Hauses zu setzen, so daß die Alterleüte der Schützen-Compagme nut 
denen Alterleüten des Segler-Hauses auch in gleicher Würde und Rang sein mögen."

*) Schaffer" Hauptwort, ist derjenige, welcher bei Feierlichkeiten eines geselligen Vereins 
die Anordnung der Vergnügungen und die Ausrichtung der Gastmahle zu besorgen hat.

Ein anderer Beschwerdepnnkt, der 5. bezog sich auf den — musikalischen 
Vortrab der Schützen-Compagnien; denn die Alterleüte und Verwandten beider 
Ehr- bezw. Lobsamen Gesellschaften konnten, wie selbstverständlich, bei ihren 
öffentlichen Auf-, Aus- ' nd Einzügen zum und voin Vogelabfchießen die „Pawken 
unde Drommeten" nicht entbehren, um sich in den Straßen und Gaffen durch gewaltigen 
Lärm bemerkbar zu machen, was ein Hanptvergnügen war, und dazu mußten sie 
sich des Stadtpfeifers und feiner Gesellen bedienen, weil der — städtische 
Musik - Direetor dazu privilegirt war. Das paßte aber den Alterleüten der 
Schützen-Gilde nicht. Sie sagten: ,

Auch kann der Schützen-Compagnie darinnen eut Vortheil zuwachsen, wenn 
ihr erlaubt wird, bei dem „solennen" Vogelschießeu einen solchen Musicam zu 
nehmen, Mit welches sie für seine Aufwartung aufs Genaueste accordtren kann, 
und nicht wie bisher tien ©tobt Musicam zu gebrauchen, wie sic denn mit diesem 
fast jedes Jahr viele Verdrießlichkeit haben muß".

Man sieht, daß nm diese Zeit, 1735, die ältere Benennung fur den ge
dachten städtischen Beamten außer Gebrauch gekommen, und an ihre stelle em 
Titel getreten war, der dem heüte üblicheil sehr nahe steht. .

Hatten nun die Schützen-Alterleüte erwartet, der König werde über ihre 
Beschwerde unmittelbar aus dem Cabinet Seine Willensmeinung, äußern und 
Entscheidung treffen, so irrten sie; der König ließ durch Sem Mimsllunm 
unterzeichnet waren: v. Grnmbkow, v. Görue, v. Viereck, v. Viebaljn, Happe 
— mittelst Reseripts vom 9. März 1735 Bericht von der Pommerschen Knegs- 
und Domainenkammer erfordern, die ihrer Seits unterm 20. März 173d vom 
Magistrat ein Gutachten über die verschiedenen Punkte der Jmmedlat-Vorstellung 
der Schützen verlangte. Die Senatoren Oesler und Masche, von Rathswegen 
Beisitzer der Schützen-Compagnien, stimmten im Allgemeinen den vorgetragenen 
Wünschen zwar bei, limitirten aber den Dienst in der Schützen-Compagnie auf 
das 40. Lebensjahr, und hielten dafür, daß derjenige Kaufmann oder Kramer, 
der noch nicht Theil genommen habe, wol angehalten werden könne, wahrend 
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der festgesetzten 3 Jahre mitzuschießen damit die bisherigen regelmäßigen Theil- 
nehmer nicht zu sehr belästiget und wegen der zu leistenden „schweren Ausgaben" 
erleichtert würden. Auch die Verwaltung des Schaffer-Amts während 2 Jahre 
hielten die Assessoren ganz in der Ordnung. Ob aber den Alterleüten der 
Schützen-Compagnien eben der Rang, welchen die Alterleüte des Segler-Hanses 
haben, beizulegen sei, überließen die Assessoren dem Ermessen E. E. Raths. 
Zum 5. Purn. bemerkten sie: Weil der Stadt Mnsims vermöge seiner Bestal
lung die Aufwartung iu denen der Stadt zugehörigen Örtern hat, das Schützen
haus auch auf der Stadt jurisdictione belegen und das Vogelschießen bisher 
auf der Stadt Grund und Boden gehalten worden, so könne ihres Erachtens 
dem Ansuchen der Supplieanten nicht willfahret werden. Jedoch werde dem 
Mnsico vorzuhalten sein, daß, wenn er die musique nicht gehörig bestelle und 
nicht mit tüchtigen Leüten versehe, er bei eingelaufenen Klagen Strafe zu ge
wärtigen habe.

Der Magistrat erstattete seinen im Sinne des Assessvren-Gutachtens ab
gefaßten, Bericht am 12. Mai 1735 und der König entschied, zufolge des au 
die Pommersche Kriegs- und Domainenkammer gerichteten Hof - Rescripts vom 
29. Juni 1735: —

Zum 4. Punkt, — daß es bei der bisherigen Verfassung auch ferner ge
lassen werden solle, daß ein junger angehender Kaufmann und Kramer nur 
3 Jahre dem Vogelschießen beizuwohnen verbunden sei, hernach aber in seiner 
Willkür stehe, ob er länger mit schießen wolle oder nicht. Und —

Znm 5. Punkt, — Die Aufwartung in dem Schützen-Haus muß der Stadt- 
Musicus behalten, jedoch ist er schuldig selbige auch jedes Mal gehörig zu 
bestellen.

Kaum war die Allerhöchste Entscheiduug bekannt geworden, als ein Fall 
vorkam, bei dem die Alterleüte der Schützen-Compagnie der Ehrsamen Kaufmann- 
schaft von der Machtvollkommenheit, von der sie glaubten, daß sie ihnen nach des 
Königs Willensmeinung beigelegt sei, in einer Weise Gebrauch machten, die alles 
Maaß und Ziel überschritt. Ein junger Kaufmann Namens Hoyer, bei* auch 
Commissarius genannt wird, hatte, nebst anderen Altersgenossen seines Stündes, 
darunter der Apotheker Henning, Hoyers Schwager, es abgelehnt, mi dem Schießen 
nach dem Vogel Theil zu nehmen. Zwei Mal den 11. und den 23. Juli 1735, 
war er eitirt worden, aber nicht erschien».«, auch dann nicht, als die Beisitzer der 
Compagnie, die Senatoren Oesler und Daberkow, ihn vor ihr Forum geladen; 
„daher denn, heißt es in dem Aetery auf Anhalten der Alterleüte und Compagnie- 
Verwandten, die Herren Beisitzer das König!. (Soutiennent um militairische Assi
stenz requirirt, um diesen ungehorsamen Schützenbrader nebst seinem Schwager- 
Henning zu ihrer Schuldigkeit anzuhalten; es ist aber die Exemtion nach Verlauf 
tioit 3 Tagen wieder sistirt worden." Hoyer beruhigte sich aber nicht dabei, 
sondern reichte bei Hofe eine Beschwerdschrift ein, in der er u. a. oorstellte: es 
sei in Stettin nunmehr so weit gekommen, daß ein Bürger den andern mit 
Exemtion zn belegen sich unterfange, was auch ihm in seiner Abwesenheit wider
fahren, indem man ihm wegen des Vogelschießens za der Zeit, als er seiner 
Geschäfte halber verreiset gewesen, nm nämlich ans bem Lande Tabak einzu-

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 15 
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kaufen *), 1 Unterofficier mit 2 Gemeinen 3 Tage lang zur Exemtion eingelegt 
habe obwol das Vogelschießen längst vorüber gewesen. Dadurch wäre er nicht 
allein seinen Mitbürgern gegenüber protistuirt, sondern auch des vielen Versaüm- 
nisses halber in seiner Nahrung benachtheiligt worden; n. s. w.

Bei Hofe sah man die Sache von einer sehr ernsten Seite an. Der Be
schwerdeschrist des re. Hoyer vollen Glauben schenkend, wies das General-Directo- 
rium, ohne erst Bericht zu erfordern, die Pommersche Kriegs- und Domainen- 
kammer unterm 6. September 1735 an, dem Supplicanten Genugthuung zu 
verschaffen und insonderheit gegen den Altermann-Radcke, der in der Beschwerde- 
schrift als Haupturheber des gegen re. Hoyer ausgeübteri Attentats namhaft 
gemacht war, energisch einzuschreiten, wie denn überhaupt Niemand zur Theil
nahme am Vogelschießen wider seinen Willen gezwungen, „noch viel weniger durch 
Exemtion dazu forcirt werden dürfe".

In Befolgung dieses Hofbefehls lud Camera Regia den Altermann Radcke 
und seine Complicen vor ihr Justiz-Forum, worauf nach geschlossener Unter
suchung der Behörs-Bescheid dahin erging: — „Daß, da Citatis nicht gebühret, 
dem Extrahenten Hoyer eigenmächtig die Execution einzulegen, sondern sie ge
hörigen Orts klagen sollen, so würde ihnen wegen solchen widerrechtlichen Vor
gehens für dieses Mal hiermit nur ein ernster Verweis ertheilt; sie im Übrigen 
aber condemnirt, dem Extrahenten alle dadurch causirte Unkosten praevia desig- 
natione et moderatione zu erstatten. Betreffend die von des Extrahenten, Pro
ponenten Advocate Fi sei Deyln in loco Judicii bei dem Behvr ausgestvßenen 
Injurien, so wird derselbe deshalb in 10 Tylr. fiskalische Strafe condemnirt."

Wider diesen Behörs-Bescheid ergriffen die Alterleüte der Schützen-Compagnie 
der Kaufmannschaft zwar das beneficium supplications und brachten ihre gra- 
vainina bei, verfolgten aber dieses Rechtsmittel nicht weiter, daher denn die 
Kosten des Verfahrens auf 24 Thlr. festgesetzt und Citati angewiesen wurden, den 
Betrag innerhalb 8 Tage sub poena executionis zu bezahlen. Es wurde auch 
in der That die Exemtion verfügt. Inzwischen hatten Alterleüte und Compagnie- 
Verwandte sich an die Gnade des Königs wegen Erlaß der Kostenzahlung ge
wendet, worauf die nachstehnde Cabiuets-Resolution erging: —

Nachdem Wir auf der sänuntlichen Schützeu Compagnie der Kaufleüte und 
Gewerke zu Stettin copcylich hiebei gefügte allerunterthäuigste Vorstellung aller- 
böchst resolviret, daß die Supplicanten angeführten Umbständen nach von Er
stattung der Unkosten, wozu sie wegen des Commissarij und Kaufmanns Hoyer 
condemniret worden, bestehet seyn, auch das jährliche Vogelschießen zu Stettin 
zwar ferner beybehalten, jedoch aber Niemand gezwungen seyn solle wider seinen 
Willen zu Versaümung seiner Nahrung sich.in die Schützen Gilde zum Vogel
schießen zu begeben, als habt ihr eüch darnach zu achten und dieserhalb das 
Nöthige zu verfügen. Darin geschiehet Unser Wille und Wir sind eüch urit 
Gnaden gewogen. Geben Berlin den 21. Februar 1736.

Fr. Wilhelm.
v. Grumbkow. v. Görne. 

An Unsere Ponnnersche Kriegs- und Dvmainien-Cammcr zu Stettin.

‘) Also wurde schon um diese Zeit 1735, der Tabaksbau im Raudower Laude betrieben.



Aus hem frühern Leben der Schützen. 115

Hierauf haben die Alterleüte unterm 20. April 1736 nochmals supplicirt 
und gebeten, daß sie bei der untern 29. Juni 1735 ergangenen allergnädigsten 
Königl. Resolution und ihrem Schutzbriefe geschützt werden möchten, es findet 
sich aber nirgends in den Arten weder der Königl. Kammer noch des Assessorats 
der Schützen-Compagnien ein Schriftstück, was als Bescheid auf jene Supplik 
angesehen werden könnte, woraus erhellet, daß die Allerhöchste Resolution vom 
21. Februar 1736 durch eine jüngere nicht aufgehoben worden, daher bei Be
urtheilung vorkommender Fälle maßgebend geblieben ist.

Nichts desto weniger führten zwei Jahre später sämmtliche Alterleüte beider 
Schützen Compagnien beim Oberpräsidenten von Pommern, geheimen Etatsminister 
v. Grumbkvw^ Beschwerde über einige junge Kaufleüte und Bürger, die sich des 
dreijährigen Dienstes beim Vogelschießen entzögen, worauf der Oberpräsident 
unterm 9. Mai 1738 an den Magistrat verfügte, die neiien Bürger dahin anzu
halten, daß sie sich nach dem Reseripte vom 29. Juni 1735 zu achten hätten; 
allein der Magistrat verwies in dem Berichte vom 9. Juni 1738 auf die neuere, 
in dem Cabinets - Erlaß vom 21. Februar 1736 ausgesprochene Allerhöchste 
Willensmeinnng, in Folge dessen Seitens der Kriegs- und Domainenkammer 
unterm 10. Juni 1738 an den Magistrat, und gleichzeitig an die Alterleüte die 
Verfügung erging, „daß es niemahlen die Meynung gewesen, jemanden mit 
Gewalt zu dem Mitschießen zu foreiren. Da aber doch die Schützen-Gesell
schaft von Sr. Königl. Majestät allergnüdigst approbiret ist, so werden Referenten 
leicht ermessen, daß es derohalben zu höchstem Gefallen gereichet, wenn dieselbe 
auch eonservirt wird."

Hatten in den Jahren 1735—1738 die Schützen der Kaufmannschaft die 
Allerhöchste Person des Landesherrn, die Behörden des Königs und den Magistrat 
mit ihren Beschwerden und Wünschen behelligt, so stellten sich im Jahre 1741 
auch die „Alterleüte und Verwandte der Schützen-Compagnie von Künstlern und 
Gewerken" beim Magistrate mit der Bitte ein, diejenigen Mitglieder, welche sich 
an der Theilnahme der Schießübungen so saumselig zeigten, auch mit Zahlung des 
Antrittsgeldes und der Beitrüge zum Vogelschießen in Rückstand geblieben waren, 
zur Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten. Sie bezogen sich auf den Erlaß vom 
29. Juni 1735, irdem sie meinten, daß das; „was die Compagnie Eines Ehr
baren Kaufmanns angehe, solches eoneernire auch die Schützen Compagnie von 
Künstlern und Gewerken, wie denn auch deshalb die Königl. Hochpreisliche Kriegs
und Domainenkammer unterm 9. Mai 1738 ad Nobilissimum et Amplissimum 
senatum reseribiret habe, dafür zu halten, daß die neiien Bürger nach dem Re- 
scripte vom 28. Juni 1735 sich zu achten hätten. Sie baten, die Schuldner — es 
waren ihrer 41, „ein ziemlicher" Theil der Compagnie —, „zur Zahlung der 
Reste moniren, anch allenfalls executivisch von denselben beitreiben zu lassen, und 
sie anzuhalten daß sie ihre gehörigen 3 Jahre ordentlich mit schießen, und wenn 
sie dann ferner kein Genüge haben, gehörig abdanken sollen." Der Magistrat 
ging auf den Antrag ein, und beauftragte die Senatoren Kvrnmesser und Zillmer 
die zeitigen Magistrats-Beisitzer der Schützen-Gesellschaften, unterm 6. Juni 1741, 
die Beschwerde wegen der rückständigen Eintrittsgelder und sonstigen Gilde-Beiträge 
näher zu untersuchen. Diese forderten die Restanten vor und nahmen, in ver
schiedenen zwischen den 8. Juni und 20. Juli 1741 abgehaltenen Terminen, die

15*
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Aussagen derselben zu Protokoll. Einige wenige von den 41 Schützenbrüdern 
der Künstler und Gewerke bekannten sich zur Zahlungs-Berpflichtung, die aller
meisten aber widersprachen. Meister Johann Andreas Ambach sagte, 'er habe für 
dw Compagnie eine Arbeit geliefert, uiib dafür 1 Thlr. liquidirt, der auf sein 
Einkaufsgeld angerechnet werden sollte, vom Altermann Babe sei die Richtigkeit 
dieser Aussage anerkannt worden, er könne sich also zu einer Nachzahlung nicht 
verstehen. Der Chirurgus Johann Schultz antwortete, daß er im Jahre 1723 
aus Zwang sich der Compagnie habe anverwandt machen müssen und damals 
habe er 16 Gr., besage des Buches der Schützen Compagnie, gegeben. Nachher 
sei von ihm weiter nichts gefordert worden, und glaube er, daß in Ansehung der 
elenden, theüren und nahrlosen Zeiten ein Wahreres von ihn nicht werde gefordert 
werden können, da er während der 18 Jahre, die seit 1723 verstossen, nur ein 
einziges Mal mit geschossen habe, und auch dies würde nicht geschehen sein, wenn 
er nicht von den Alterleüten mit militairischer Execution bedroht worden 
wäre. Ambrosius Eichenberg, wessen Zeichens dieser Schützenbruder war, ist nicht 
gesagt, erklärte, er sei gezwungen worden, 3 Jahre mit zu schießen, er hätte 
damals die von ihm geforderten 1 Thlr. 4 gr. bezahlt, halte es aber für höchst 
unbillig, jetzt noch 1 Thlr. 8 gr. zu entrichten, und diesen Betrag seinen Kindern 
zu entziehen, damit andere Leüte Geld zum schmausen bekämen rc. re. Alle 
waren einstimmig in ihrer Aussage, daß Eintrittsgeld und Beiträge von ihnen 
durch Androhung von Execution abgezwungen, oder wie viele sich ausdrückten, 
abgepreßt worden wären.

Als am Schluß der Untersuchung die Assessoren im Auftrage des Magistrats 
den Alterleüten in dem Termine vom 24. Juli 1741 den Tenor der Königl. 
Resolution vom 21. Februar 1736 vorhielten und sie daraus bedeüteten, daß 
Niemand zum Mitschießcn gezwungen werden solle, mithin die Einkaufsgelder 
fortfallen würden, — gaben sie zur Antwort, daß die uachgewicsenen Rückstände 
noch aus der Zeit vor 1736 herstammten, daher die Allerhöchste Resolution von 
diesem Jahre auf die Restanten nicht Anwendung finden könne; sie bäten also 
gegen die Restanten executivisch zu verfahren. Übrigens hätten sie Niemand zum 
Mitschießen gezwungen.

Der Magistrat belehrte die Alterleüte aber in dem Bescheide vom 11. August 
1741, daß ein Unterschied zu machen sei, ob die Restanten sich in die Compagnie 
freiwillig eingekauft hätten, oder ob zu ihrem Eintritt irgend ein Druck oder 
Zwang geübt worden wäre. Sei Letzteres der Fall, so seien die Restanten zur 
Bezahlung des rückständigen Einkaufsgeldes nicht verpflichtet, weil das Königl. 
Rescript vom 29. Juni 1735 blos von den Kaufleüten und Kramern rede, mit
hin auf die übrigen Bürger nicht ausgedehnt werden könne, da dergleichen Aller
höchsten Erlasse nicht unterpretirt werden dürften, sondern ihrem Wortlaut nach 
befolgt werden müßten, die Resolution vom 21. Februar 1736 ganz deütlich 
spreche, daß von denjenigen Bürgern, welche zur Gewinnung der Gilde gezwungen 
worden kein Einkanfsgeld gefordert werden könne. Da nun die allermeisten 
Restanten erklärt, daß bei ihnen Zwang obgewaltet habe, so blieben nur die 
wenigen Freiwilligen übrig, von denen zu Protokoll gegeben worden, daß sie 
ihre Rückstände binnen 14 Tagen zur Lade einzahlen wollten. Das sei abzu
warten, bevor an Executions-Maßregeln wider sie gedacht werden könne. —
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Dieses Dekret Nobillissimi senatus wurde am 14. August 1741 dem Altermann 
Carl Babe zu Protokoll eröffnet, der darauf antwortete daß er es seinen Mit- 
alterleüten kund thun, und sich mit ihnen des Weitern besprechen wolle. Damit 
schließen die Verhandlungen. Die Alterleüte scheinen sich beruhigt zu haben!

Aber nach sechs Jahren lassen sie sich wieder hören. In einer an den 
Magistrat gerichteten Vorstellung vom 16. October 1747 klagen sie darüber, daß 
in dem 12 jährigen Zeitraum seit 1735 vou der großen Zahl Bürger der Künstler 
und Gewerke, die recipirt worden, kaum 20 ihrer Schützen - Compagnie bei
getreten seien und am Vogelschießen Theil genommen hätten. Die Compagnie 
sei so schwach an Mannschaften, daß dieselbe, wenn dem Unheil (?) nicht vor- 
gebeügt werde, gar zu Grunde gehen werde, wären sie doch bei dem letzten 
Vogelschießen der Compagnie mit dem Schützenkönige, den Alterleüten, dem 
Fahnenträger und Schaffer nur 24 Mann stark gewesen: die alten Bürger seien 
wegen des weiten (?) Marsches nach dem Vogelstangenberge zurück geblieben, uiib 
die jungen Bürger, weil sie nicht dazu angehalten würden, zögen sich absichtlich 
zurück. Sie baten den Magistrat, keinen neü anziehenden jungen Bürger das 
übliche Freijahr zu bewilligen, bevor er nicht nachgewiesen habe, daß er der 
Schützen-Compagnie beigetreten sei, und angelobt habe, die vorschriftmäßigen 
3 Jahre in der Compagnie zu dienen. Der Hauptgrund, ihre Gesellschaft ver
mehrt zu sehen bestand darin, daß durch größere Theilnahme ihre Geldkräste sich 
steigern mußten, denn sie hatten Schulden, deren Deckung, dem kleinen Haustein 
sehr drückend wurde; auch fürchteten die Alterleüte, König Friedrich II. könne 
die 100 Thlr. Prämien, welche sein Vorfahr auf dem Throne aus der Accise- 
kasse bewilligt hatte, zurückziehen, wenn Er wahrnehme, daß die Compagnie ihrer 
Auflösung entgegen gehe. Schließlich gaben sie die Absicht kund, im künftigen 
Jahre, wenn sie nicht stärker an Mannschaft werden sollten zu Wasser nach dem 
Vogelstangenberge zu fahren, für welchen Fall sie um freie Öffnung der Brücken 
baten. Als Grund für dieses Vorhaben gaben sie zwar an, daß den älteren 
Mitgliedern, denen der weite Weg nach dem Schauplatz ihrer —- Knalleffecte zu 
beschwerlich sei; allem dies war nur ein Vorwand, der eigentliche Grund war 
wol der, daß sie, die so viel Wesens vom Vogelschießen machten, sich schämten, mit 
einer so kleinen Mannschaft durch die Straßen der Stadt öffentlich zu paradiren. 
Auf die gutachtliche Aüßerung der Assessoren der Compagnie erhielten die Supp
likanten unterm 20. Octvber 1747 den Bescheid, daß eine Berücksichtigung ihres 
zwiefachen Gesuchs in keiner Weise Statt finden' könne.

Was die Alterleüte beim Magistrate nicht unmittelbar durchzusetzen vermocht 
hatten, das glaubten sie durch die Königl. Kriegs- und Domainenkammer er
reichen zu können. An diese richteten sie unterm 28. Mai 1753 das Gesuch, 
dem Magistrat den Befehl zu ertheilen, daß dieser alle Kaufleüte, alle Künstler 
und Handwerker ohne Unterschied aufs Strengste anhalte, den 3 jährigen Dienst 
bei ihren Schützen-Compagnien zu leisten. Allein die Kammer stellte sich, wie 
sich zu erwarten war, auf den Standpunkt des Allerhöchsten Erlasses vom 
21. Februar 1736 und beauftragte den Magistrat, die Petenten hiernach zu be
scheiden. Auch erklärte sich die Kammer in der Verfügung vom 12. Juni 1753 
mit dem Vorschlag des Magistrats einverstanden, das bisherige, mit großem 
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Kostenaufwand verknüpfte Aus- und Einziehen des sogenannten Schützen-Königs 
ganz abzustellen.

Übrigens wurden schon um diese Zeit im Schooße der Schützen-Compagnie, 
namentlich in der der Kaufmannschaft, Stimmen laut, welche das „solenne" Aus- 
und Einfahren des Schützenkönigs mit all/ dem Gepränge, was sich nach mittel
alterlicher Observanz daran knüpfte, abgestellt, und die bedeutenden Kosten, die 
dadurch verursacht wurden, lieber zur Abzahlung der Schulden verwendet wissen 
wollten, welche die Gesellschaften theils für nothwendige Reparaturbauten an dem 
Schützenhause beim Heiligen Geistthor, theils für die Ausgaben bei jenen öffent
lichen Aufzügen hatten contrahiren müssen. Diese Verständigeren unter den 
Schützen empfahlen, das Schießen nach dem Vogel ganz einzustellen und dafür 
lieber das Schießen nach der Scheibe mehr zu tultiviren, weil es lange nicht so 
viele Kosten verursache, als das Vogelschießen, demnächst aber auch den Haupt
zweck der Schießübungen besser erreichen lasse, — und nun kam eine naive 
Erinnerung an längst vergangene Zeiten — der Zweck nämlich, „event, sich gegen 
den Feind zu defendlren!" Wolle man aber dennoch das Vogelschießen aus Liebe 
zum Altüberlieferten beibehalten, so möge man doch das öffentliche Gepränge ver
meiden, bei dem sich, wie nicht wegzulaügnen sei, mancher unleidlicher Unfug 
eingeschlichen habe, „und in aller Stille" nach dem Vogelstangenberge gehen. 
Auch wurden Einschränkungen und Sparsamkeit bei den Gastmahlen empfohlen, 
die in übermäßige Schmausereien und Gelage, und bei den Künstlern und Hand
werkern in Völlerei, die gegen allen Anstand verstieß, auszuarten pflegten. Allein 
diese Mahnungen zum Bessern blieben ohne Erfolg; diejenigen, von denen sie 
verlautbart worden waren, wurden als „nicbt richtige" Schützenbrüder betrachtet, 
die keinen Begriff von dem hätten wie es die Altvordern gehalten, ihren Ansichten 
und Rathschlägen dürfe mau nicht folgen, wenn mau ein „richtiger" Schütze sein 
wolle, wie es die Willensmeinung weiland Sr. Majestät des Königs Friedrich 
Wilhelm I. gewesen, daß ein jeder Verwandter der Schützen-Compagnien es sein 
solle. Diese Fanatiker des Schützeuwesens bildeten die Mehrheit, die Alterleüte, 
die sich was Rechtes zu sein berichten, an der Spitze; und so ging cs denn Jahre 
lang in dem alten Stile fort. Endlich aber nahm der Unfug bei den öffentlichen 
Aufzügen so überhand, daß das Gouvernement der Stadt und Festung sich ver
anlaßt fand, dagegen einzuschreiten. Dasselbe erließ an den Magistrat'das nach
stehende Schreiben.

Es ist hieselbst die üble Gewohnheit eingerissen, daß, wenn die Bürger zum 
Vogelschießen ausziehen, und von da wieder ihren Einzug halten, in den Straßen 
der Stadt stark geschossen wird. Wenn aber dergleichen durch das neüerliche 
Edict vom 11. July a. pr. verboten, so wird ein Wohllöbl. Magistrat dieses der 
Bürgerschaft mit der Bedeütung bekannt machen, den ihrigen das unbefugte 
Schießen zu untersagen, oder zu gewärtigen, daß sie von der Wache arretirt, und 
öffentlich bestrafet werden. Stettin, den 4. July 1776.

Konigl. Preüß. Gouvernmeut.
à A. Wilhelm H. v. Bevern.

E. hiesigen Wohllöbl. Magistrat.
Zu diesen Schattenseiten des externen Lebens der Stettiner Schützen kamen 
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denn auch die im Schovße der Compagnien unaufhörlich vorkommenden Streitig
keiten, die sich vorzugsweise bei den Künstlern und Gewerken Kund gaben. Alle 
wollten befehlen, Keiner gehorchen, Stimmungen, die zu deu widerwärtigsten Auf
tritten führen mußten, bei denen es an wörtlichen Beleidigungen nicht fehlen 
konnte, die zuletzt zu Handgreiflichkeiten ausarteten und es blutige Köpfe gab. 
Die Schuld von diesen Vorfällen trugen aber, wie nicht verkannt werden kann, 
in den meisten Fällen die Alterleüte. Von ihrer Persönlichkeit hing es ab, daß 
Zwietracht gesäet wurde. Waren es Leüte, die stolz auf ihre Würde vom Hoffahrts- 
teüfel besessen waren, so stand die ganze Gesellschaft in Feüer und Flammen und 
der Scandal war fer.ig, den 511 beschwichtigen in erster Instanz die voir Raths
wegen den Cou'pagnien zugeordneten Beisitzer, in zweiter Bürgermeister und 
Rath selbst nicht selten die'größte Mühe hatten. Es gab indessen auch längere 
Perioden, in denen derartige Streitigkeiten zu schlichten nicht vorkamen, dann 
waren die Alterleüte der Künstler und Gewerke Männer von friedfertigem, wie 
wol immer eueroischem Charakter, auch von höherer Bildung, als die der Masse 
der Compagnie-Verwandten, Eigenschaften, die ihnen ein höheres Ansehen ver
schafft hatten, die der rohe Gesell doch stets anerkennen muß, mag er wollen 
oder nicht, und kraft derer diese Alterleüte allen Widerwärtigkeiten im internen 
Leben der Gesellschaft vorzubeügen wußten.

Frühere Schützenplätze.
Vor fünfzig Jahren und noch früher, bevor der Logengarten zur Sommers

zeit der Versammlungsore der feinen Stettiner Welt wurde, war diese, ans der 
Hochfläche über dem' breitgestreckten Oderthal belegene, Stelle, mit ihrer weiten 
und schönen Aussicht Stromauf- und Stromabwärts, zur Pfingsizeit der Schau
platz eben jener Knalleffecte, auf welche im Kreise der Schießfreünde ein so großer 
Werth gelegt wird. Ohne auf den Ursprung des Pfingstschießens zurück zu gehen, 
das in dem Zertrümmern eines Vogels, einer Taube, des Sinnbildes des Heiligen 
Geistes, besteht, erkannte man in Regiernngskreisen, unbekümmert um eine uralte 
Volkssitte, mit gar nüchtern:, von manchem Schützenbruder unfaßbarem Verstände 
das Überflüssiges ja Nutzlose und Gefährliche jenes Treibens: Die Regierung verbot 
v. R. w., weil im Interesse der öffentl. Sicherheit, im Jahre 1819 das Pfingstschießen 
auf dem Vogelstaugenberge, der von nun an zeitweilig der Tummelplatz wurde von 
Schaustellunge,: vagabnndirender — Künstler der Seiltänzerei, der Kunstreüterei 
und anderer'halsbrechender Künste, wie Kraftmünncr- und Ringer-Kämpfe, Kvpf- 
abschneiderei, Feüerfresserei und anderer Gaukeleien, Taschenspielereien u. d. m. 
Dazu gesellten sich dann auch die gefährlichen Schaustellungen wilder Bestien*),  
insonderheit zur Zeit der Jahrmärkte, die auch das Aufschlagen von Kauf
buden zur Folge hatte, was Alles den Inhabern des Vvgelstangenplatzes 
durch das den Schaustellern auferlegte uud von ihnen erhobene Standgeld an
scheinend eine recht ansehnliche Jahreseinnahme gesichert hat. Die Benennung 
Vogelstangenberg ist aber im Bewußtsein der heütigen Generation, und auch schon 
der vorhergehenden, so vollständig erloschen, daß der Herausgeber des L. B., 

*) Sie verlieren sich, Gott sei es gedankt, immehr mehr, seitdem man in den großen 
Städten an Errichtung „zoologischer Gärten ' gedacht hat. Auch Stettin wird hoffentlich in 
der nächsten Zeit eine Anstalt dieser Art erhalten. Vorbereitungen sind bereits, 1875, getroffen.
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obwol er seit dem Jahre 1844 in Stettin verkehrt, niemals jenen Namen aus 
dem Munde eines Bewohners der Stadt gehört hat, und erst auf seine unmittel
bare Frage nach der Stelle, die der Name bezeichnet, von älteren Leuten auf den 
LogengaUen verwiesen ist.

Es ist oben daran erinnert worden, daß die „Alterleüte und sänibtliche 
Brüder der Schützen Zunfft" im Jahre 1658 von dem Gouvernement der Festung 
aufgefordert worden waren, ihr vor dem Passowscheu Thor bei St. Jürgen be- 
legenen Schützenplatz „umb beßerer defension der Stadt willen", in seinen Gränzen 
und Maaten zu qwittiren und aufzugeben, und darauf das in seinen Brand
mauern gestandene Haus nebst Wohnung mit nicht wenigen Unkosten niederzu
reißen und abzubrechen. Sie zeigten dies den „Edlen, WolEhrenvesten, Groß 
Achtbaren vndt Wolgelahrten auch Hoch- und Wvlweisen, insonders großgünstigen 
und hochgeehrten Herren" Bürgermeistern, Kämmerern und sämmtlichen Raths- 
verwaudten in einer Vorstellung vom 29. März 1658 an * *).  Sie sagen darin, 
es sei ihnen die großgünstige Vertröstung gemacht, daß ihnen hinwiederümb ein 
anderer Ort, wenn sie denselben ausersehen und darüber Bericht erstattet hätten, 
angewiesen werden solle. Ihrer unvorgreiflicher Meinung nach sei bei der Stadt 
kein anderer Ort, welcher dem *)  und Fortifications-Werk nicht zu 
nahe belegen und seiner Situation nach bequemer sein möchte, als der Grund 
hinter der Niederwieke, zwischen der Wieke und Grabow, welcher „vohr alters 
der Studenten gründ genennet wirdt", weil dort am Berge die Scheibe gesetzt, 
und vom Wasser an der Schuß ohne Gefahr gethan und gerichtet werden 
könne".

*) Es ist zu beklagen, daß dieses Schriftstück durch den Gebrauch im Verlauf von zwei 
Jahrhunderten an der rechten Seite Schaden gelitten hat und abgerissen ist.

*) Das fehlende Wort ist in der Eingabe theilweise beschädigt, überdem so undeutlich 
geschrieben, daß man es nicht lesen kann.

*) Der Name Martens lebt in der Einwohnerschaft Stettins noch heute, 1875, fort.

Der Magistrat beauftragte die Lastadischen Gerichtsvögte Joachim Marteus*)  
und Christian Malchin die in Vorschlag gebrachte Örtlichkeit in Augenschein zu 
nehmen und zugleich Erkundigung einzuzrehen, ob dieselbe der Stadt allein gehöre. 
Wie schwer es dem Commandanten der Festung, General-Lieutenant Würtz, ge
worden, seiner militairischen Pflicht zu genügen, indem er den Befehl zum 
Abbruch aller Baulichkeiten auf dem Turnei-Felde, insonderheit des Schützen- 
hauses vor dem Passowscheu Thore, ertheilen mußte, ersieht man daraus, 
daß er sich den Lastadischen Gerichtsvögten anschloß, um in eigener Person 
und in Begleitung des Obristen Schönleben, wahrscheinlich der Ingenieur 
vom Platz, die von den Schützen in Vorschlag gebrachte Örtlichkeit zu besichtigen. 
Auch die Alterleüte der Schützen-Zunft nahmen an der Besichtigung Theil. „ Die 
Gerichtsvögte berichteten uni 19. April 1658, daß „sie die vorgeschlagenen Örter 
zum Schießen nach der Scheibe und dem Vogel in Augenschein genommen und 
befunden hätten, daß der Grund, so hinter der Niederwieke zwischen der Wieke, 
oder dem Eckhause, welches sonst Nobiskrug abusive genannt, und dem Grabow 
vom Wasser (der Oder) und der alten Stade an, bis an den Berg feldwärts auf 
belegen und der Studenten Grund genannt wird, nicht allein nebst dem Berge 
und dem Acker, wodurch quer über ein Fußsteig nach deut Grabow jetzo geht,
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zur linken' Hand, so anjetzt gepflüget und begatet, dieser Stadt gehörig, 
sondern auch zum Schießen nach der Scheibe und dem Vogel sehr bequem gelegen 
sei; und vermeinen die anwesenden Alterleüte auf vorgedachter alter Stade zwischen 
dem Eckhause uud dem letzten Hause vvu Grabow das Schützenhaus in die Quere 
zu setzen und hinten am Wasser mit einem starken Zaun nebst Pforte zu versehen, 
auch ferner einen Thorweg und Hakelwerk**)  auf 220 Schritt zum Scheibenschuß 
zu setzen, und es sonsten also anzurichten, daß man „Luslireus" halber zu Wasser 
und zu Laude hinfahren könne. Die Vvgelstauge vermeinen die Alterleüte ans 
dem Sandberge zur linken Hand (vom Studenten Grund, also auf dessen Süd
seite) zu setzen, und hoffen, weil es nur ein sandiger Acker, der so hoch nur 
wenig Korn trügt, Ein Edler Rath werde ihnen daselbst so viel Raum zum Platz 
geben, als nöthig sein werde. Auch der General-Lieutenant uiib der Obrist Schön
leben hätten die gedachten Plätze nicht allein sehr bequem, und aeeomodabel, 
sondern auch sicherer iu Kriegsgefahr, daß daselbst das Schützenhaus wol konnte 
stehen bleiben, und zweifeln sie nicht, weil es ein nützliches und nöthiges Werk, 
daß Senatus den Alterleüten darin gratificiren werde. Die Deputat! befinden 
es für nöthig, daß der zur Aufrichtung der Vvgelstange ausgewählte Platz, weil 
er beackert ist, auch vvu den Herren Kämmerern besichtigt werde, stellen im 
Übrigen Amplissimae Senatui das Weitere zur Verordnung anheim".

**) Eine Art Zaüne, die oben zwischen den schräge gesetzten Pfählen mit Strauch- und 
Dornwerk belegt werden, damit man sie so leicht nicht übersteigen könne.

*) Dieser Name hat noch heüte, 1875, zwei Vertreter in Stettin.
Landbnch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. - 16

Weil Senatus sich mit Bescheidung der Alterleüte nicht beeilte, wurden diese 
ungeduldig, und kamen, indeui sie sich auf den gutachtlichen, von des Herrn 
General Lieutenants Wirtzen Exeelleuz gut geheißene» Bericht der Lastadischen 
Gerichtsvögte bezogen, am 17. Mai 1658 mit der Bitte ein, daß ihnen der 
ausgewühlte Platz nunmehr „fordersamst vndt gebührlich möge überwiesen werden, 
damit man mit Legung deß Grunds zum gebäw nicht alleine den Anfang, sondern 
auch mit Gottes vud gutter Leüte Hülfe, welche sich schou willig dazu erböte«, 
das werck ie ehe ie lieber auff- vud außführen möge." Mittelst Bescheides vom 
22. Mai 1658 wurden die Snpplicanten an die Küntmerer verwiesen, welche mit 
Zuziehung des Stadthofmeisters bin Ort, ber zwar von den Lastadischen Gerichts
vögten bereits besichtigt und zum Schießen nach der Scheibe und dem Vogel 
bequem erachtet, nochmals iu Augenschein 511 nehmen Hütten, und die, falls mid) 
diese finden sollten, daß das Schießen daselbst dem Stadtfelde nicht schüdlich sein 
könne, ihnen den gedachten Ort anweisen würden.

Die Kümmerer Christoph Richter und Otto Stvltenburg nebst dem Stadthof
meister Peter Sporer erstatten ihren Bericht am 7. August 1658 dahin, daß der 
vorgeschlagene Platz zur Bogelstauge auf dem sogenannten Pommerenstorfischen 
Kamp zur linken Hand des Studenten Grundes für bequem und genehm zu er- 
achteu sei. Demgemäß lourde in der Richtung nach der Stadt eine Strecke von 
100 Schritt, mib vom Lehm- oder dem Sandberge an feldwärts eine Strecke von 
HO Schritt zur Vogelstauge sammt den Linien nnd dem „Redutich" zum Gezelt 
abgcsteckt und dem anwesenden Altermann Gottfried Tabbert*) nebst den anderen 
Schützenbrüdern angewiesen, jedoch Alles unter der Bedingung und mit dem Vor- 
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behalt, daß das Eigenthum des Grund und Bodens nach wie vor der 
Stadt verbleiben soll. Sodann heißt es im Bericht weiter: „Sonsten ist 
auch zwar ein anderer Platz, nemblich der alßv genannte Niemitzer Camp, so 
näher der Stadt und hinter dem fürstl. Garten, nahe ciin Venus Kruge belegen, 
miss die Helffte zur Vogelstange, vom Stadthofmeister vorgeschlagen, und erinnert 
worden, daß dieser Camp sandiger und geringer als; jener sey, zumahlen alhie 
seinem Vorgeben nach nur 14 Sch., dorten aber voll 30—32 Schfsl. Gersten 
ausgesüet werden könnten, vnd zu besorgen wehre, daß das meiste Korn aufs 
selbigen Camp von den Zusehern möchte verdorben und zu nichte gemachet werden: 
welches ihm aber L Dnis. Camerarijs außgeredet vnd dargegen nicht alleine vor
besagten alschon abgestochenen Platzes commoditet wegen des vorhabenden 
Schützen Walles, vnd sonsten remonstrirett worden, wie solche besorgende Ver
letzung des Korns mit Graben vnd Rikken gar woll verwehret werden fönte; 
vnd solle im Vibrigen E. E. Hw. Rathe davon zu ferner Verordnung! relation 
geschehen." Der Rath entschied dann auch zu Gunsten der gutachtlichen Berichte 
der Lastadischen Gerichtsvögte und Kämmerer, mit der obigen Reservat-Be
stimmung, welche, wie wir gesehen haben, in den neueren Verhandlungen 
zwischen dem Magistrat und den Schützen-Gesellschaften der Kanfleüte und Bürger 
die Grundlage des Rechtsanspruchs der Stadt gebildet hat.

Daß in dem vorstehenden Berichte der Kümmerer die betreffenden Ackerstücke 
welche zum Kämmerei-Ackerwerke auf dem Turnei-Felde gehört haben, Pommerns- 
dorfer und Niemitzer Kamp genannt werden, erklärt sich dadurch daß die Bauern 
des Stettiner Eigenthumsdorfs Pommernsdorf mit ihren Dienstleistungen ans den 
ersten Kamp, und die des Eigenthumsdorfs Niemitz mit ihren Diensten auf den 
zweiten Kamp angewiesen waren. In der Nähe des Niemitzer Kamps lag der Venus 
Krug. Eine eigenthümliche Benennung! Bezeichnete sie etwa ein — nächtliches Heim, 
demjenigen gleich, welches vor sechzig Jahren, und auch noch später, zu Berlin 
in der Friedrichsstraße Nr. 63 bestand, und welches man nach der Besitzerin dieses 
Hanses, einer Frau Bernhard, das Bernhardiner Kloster der barmherzigen Schwestern 
zu nennen pflegte?

Die Schützen richteten sich nun auch wirklich im Jahre 1658 auf dem Berge 
über dem Studenten Grunde ein; allein die Ansicht, welche der General-Lieutenant 
Würtz geaüßert hatte, daß sie an dieser Stelle wol vor Kriegsgefahr sicher sein 
würden, ging nicht in Erfüllung; denn als nun int Jahre darauf die Branden
burger unter Dohna's Befehl, ihr Feldlager auf der Nordseite der Stadt auf
schlugen, war ihr Erstes mit, daß sie den Schützenbaum abbrachen, und ihn als 
Brennholz verbrauchten. Im Jahre 1660 mochte ein Jeder der Schützenbrüder 
mit sich selbst genug zu thun haben, um die Schäden wieder gut zu machen, 
welche die schwere Belagerung der Kaiserlichen und Brandenburger im Jahre 
vorher der Stadt zuHefügt hatte; daher konnten sie als Körperschaft erst im Jahre 
1661 daran denken, ihr Schützenwesen wieder einzurichten, indem sie bei dem 
H. E. und Wohlw. Rath vorstellig wurden, ihnen nmnnehr den, schon 1658 
vom Stadthofmeister Sporer empfohlenen, Niemitzer Berg als Schützenplatz zu 
bewilligen. Was der Magistrat darauf verfügte, ersieht man aus Nachstehen
dem: —

Anno 1661 den 23. April auf Verordnung E. Edl. E. Hochw. Raths 
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vermöge Dekrets vom 17. hujus Haber; die Kämmerer Stoltenborg und Malchin, 
mit Zuziehung der Administratoren der Stadt-Ackerwerke, Caspar Meyer und 
Adam Schultze, ingleichen des Stadthofureisters Peter Sporer, wie auch etzlicher 
Schützenbrüder, namentlich Gottfrieds Tabbert, Zacharias Schönknecht und Andreas 
Krüger, den vor dem Frauenthor belogenen Niemitzer Berg oder Kamp in Augen
schein genommen und befunden, daß derselbe Ort zur Setzung des Schützenbaums 
also bequem, daß desfalls kein Schade zu besorgen; und berichtet der Stadthof
meister, daß nur 13 Schffl. Korn darauf ausgesäet werden können, und die 
Wintersaat fast niemals fort gewollt, auch sind Anno 1639 nicht mehr als ein
mal guter Roggen darauf gestanden, sonst aber allezeit mit Mehlthau befallen 
oder verklingende und das Stroh ganz verstockt gewesen, lvelches Bürgermeister 
Petrus Gericke (f 1664) und Bürgermeister Christophorus Richter (f als Land- 
rath 1669), wie auch die Kämmerer zum Theil vor 2 oder 3 Jahren selbst 
gesehen; Sommerkorn wäre zwar wol darauf gewachsen. In Erwägung jedoch 
daß dieser Kamp nur 13 Schffl., der Pommernsdorfsche dagegen 30 Schffl. 
trage, und auf diesem das Korn dem Verderben weniger ausgesetzt sei, würde es 
besser sein, den Schützenbaum auf dem Niemitzer Kamp zu errichten, zumal dieser 
Kamp von den Niemitzer Dienstpflichtigen doch nicht begatet (bestellt) werden 
könnte, weil sie gar schlechts Gespann und doch Acker genug zu begaten hätten. 
Die anwesenden Schützenbrüder bedankten sich fleißig der geschehenen Mühewaltung 
halber und baten dringend, das Werk zu maturiren, damit sie ehesten Tages 
mit Aufrichtung des Schießhauses und des Schützenbaums verfahren könnten.

Der Rath entsprach dem Anträge der Schützenbrüder, indem er bereits am 
26. April 1661 die Genehmigung zur Errichtung des Schützenbaums auf dem 
Niemitzer Berge ertheilte.

Dieser Platz auf dem Niemitzer Berge oder Kamp — nicht auf der Feldmark 
des Dorfs Niemitz, wie man nach der Darstellung der Alterleüte in ihrem Bericht 
vom 31. Juli 1860 glauben könnte — ging den Schützen nicht erst 1713 ver
loren, wie es daselbst irrthümlich heißt (oben S. 104), sondern viel früher, näm
lich vor Beginn der Belagerung von 1677. Man ersieht dies aus einer Vor
stellung, welche von den Alterleüten und sämmtlichen Gebrüdern der Schützen- 
Compagnie hieselbst an die Wohl-Edlen, Wohlgebohrene, Veste, Groß Achtbahre, 
Hoch und Wohlgelehrte auch Hoch und Wohlweise, insonders Großgünstige Hoch
geehrte Herren vom Senate richten, worin sie anzeigen, daß sie — ohne Zweifel 
auf Befehl des Commandanten, General-Lieutenants v. Wulffen — genöthigt 
worden seien, ihr auf dem Niemitzer Kamp errichtetes Schützenhaus nebst Vogel
stange, was ihnen ein Großes gekostet, und wegen dessen sie noch in Schulden 
steckten, abzubrechen, und diese ihre Anstalten nunmehr zum zweiten Mal durch 
feindlichen Einfall xganz ruinirt seien, was ja Notorium sei. „Aldieweil jedoch 
solch löbliches Schissen vndt Exercitium bey hiesiger Stadt beizubehalten höchst 
nützbahr vndt rühmlich ist, vndt damit wir das Scheiben schießen desto sicherer 
unß gebrauchen mögen, so haben wir dazu keinen bessern vndt beqvemmern Orhtt 
als in dem heiligen Geist Thor zum Eingänge auff der Rechten Handt 
zwischen den Stadt Mauren vndt alten Walle, so ohn das gantz ledig 
vndt lehr lieget vndt nicht gebrauchet wirdt dazu außsuchen vndt befinden mögen. 
Gelangett demnach an Ew. re. rc. Vnser vnterdienstfleißiges bitten, vnß sothanen

IG*
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ledig vndt wüsten Platz hochgünstig anzuweisen undt zu vergünstigen, daß wir 
denselben zum Scheiben Schießen gebrauchen, vndt nach gelegenheitt daselbstcn, 
eine schlechte Wohnung anzurichten mögen, damit wir einen sichern Ohrtt haben 
vndt nicht allhinwieder gebäwde abbrechen dürsten. Wie nun dieses billig vndt 
zu bcforderung Eines so löblichen vndt rühmlichen Exercitij gereichet als ge
trosten wir uns hochgünstiger Erhörung vndt verbleiben Ew. re. rc. vnterdienst- 
willigste Alterleüte ic. rc.

Der Rath bewilligte das Gesuch der Schützen mittelst Verfügung vom 
27. April 1677. Die Alterleüte um diese Zeit waren, nach der am 1. Juni 
1677 Statt gefundenen Wahl: Isaac Wiechenhagen und Albrecht Arnoldi 
„ersterer ein Kornhändler, der, wie wir in der Geschichte von „Stettin als 
Festung" sehen werden, in der Belagerung, als Führer der Eliten-Compagnie 
der Bürgerwehr bei der Vertheidigung der Festung eine große — wiewol etwas 
zweifelhafte Rolle, weil sie anscheinend durch selbstsüchtige Motive geleitet war, 
gespielt hat. Zu dem netten Schützenplatze gehörte ein Teich — nach den jetzigen 
Ortsverhältnissen der bisherige Schützengarten*).  Diesen Teich wollten die 
Schützen „zur ergetzuug eines und des andern vornehmen Freüudes mit guten 
Fischen besetzen", erbaten sich aber vom Rath den freien Abnutz des Teichs, 
aus den" dem Wohl-Edlen Rathe beiwohnenden Zuneigung gegen die in so noth
wendigem und löblichen Exercitio sich befindende vnverdroßen Bürgerschaft."

*) Wegen der Ortsverhältnisse in Vorjahrhunderten, als noch ein Hospital zum heil. Geist 
bestand, vergl. man die Bemerkungen im L. B. IL Th. Bd. VIII, 499 .............

In Anerkennung der Tapferkeit, welche sie in der vorjährigen Belagerung bewiesen 
hatte, vermöge Resolution d. d. Stockholm, den 31. August 1660, der König 
der Stettiner Schützen-Znnft eine jährliche Zubnße von 100 Thlr., als Prämie 
für den besten, den sog. Königs-Schuß beim Pfingft-Vogelschießen bewilligt und 
diese Prämie auf die Orböre angewiesen, welche die Stadt Stettin an die Landes
herrliche Kasse zu zahlen hatte. Seit 1663 auf den Einnahme-Titel von der 
„bürgerlichen Zulage" — einem Zuschlag zum Bürgerschoß, übertragen, war die 
Königl. Gnadenbewilligung in jedem Jahre um die Pfingstzeit von der Kämmerei- 
kasse regelmäßig gezahlt worden, jetzt aber im Jahre 1677 hatte sich die Kasse 
in der Lage befunden, nur 20 Thlr. auf die Prämie abzuführen; weshalb die 
Alterleüte dringend baten, für Zahlung des Rückstandes von 30 Thlr. des schleünigsten 
Sorge zu tragen," weil sie vor Abstattung desselben zum schießen (des Pfingst-Vogels) 
nicht gelangen könnten." Die Alterleüte schließen ihre Bittschrift mit folgenden 
Worten: „Sölten wir aber so unglücklich sein, das uns dieser Ohrt (am heil. 
Geistthor) nicht gänzlich mit) wie wir die vorigen schiesplütze besessen, eingereümet 
werden möchte, würden wir nothsachlich gezwungen werden, uns deß bißdaherv 
gebrauchten Kamps; (auf dem Niemitzer Berge vor dem Frauenthor) noch ferner 
zu bedienen."

Der Bescheid, der vom Rathe auf diese Vorstellung ertheilt wurde, läßt sich 
aus dem Original-Dekret vom 1. Juni 1677 seinem Inhalte nach nicht heraus
lesen, denn dieses Dekret ist, wie alle Verfügungen des Magistrats um diese Zeit, 
in wahrhaft ägyptischen Hieroglyphen geschrieben. Es erhellet aber aus einer 
weitern Eingabe vom 12. Juni 1677, daß der Bescheid ablehnend gewesen ist.
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In dieser Eingabe sagen die unterteilte, daß man bei den obwaltenden schwierigen 
Zeiten (Belagerung durch den Großen Kurfürsten) an den Bau eines Schützenhauses 
nicht denken könne; sie hofften aber, daß, wenn erst Ruh' und Frieden wieder 
eingekehrt sein würden, der Rath nicht anstehen werde, ihnen statt eines Haüschens 
einen Bau zu eoueediren, der dem vorigen (auf dem Niemitzer Berge) an Große 
wenigstens gleich sei: „in Betracht, daß sie nicht verschuldet, diesfalls indeteriorom 
conditionem gesetzt zu werden, die Schützen Compagnie der ^>tadt zu Rutz, ver- 
hvffendlich künftig sich auch eher mehren, als mindern, und alfo in einem geringern 
Raum sich nicht werde behalfen können, zu geschweige, daß die Hoch zu aesti- 
mirende Monumenta und Gedächtnisse vornehmer Herren und Generals-Personen, 
welche der Schützen-Compagnie ihrer hohen Gesellschaft gewürdiget, in einem 
àüschen nicht Platz finden würden, reserviren demnach der Schützen-Compagnie 
mittlerweile das derselben zustehende Recht an dem vorhin besessenen Schießplatz, 
bis sie wegen des neuen eine anständigere Concession erhalten." Es erhellet 
hieraus, daß der Rath in seiner Verfügung vom 1. Juni 1677 die unterm 27. 
des vorhergegangenen Monats April ertheilte Bewilliguiig des Platzes am heiligen 
Geistthor noch nicht als eine endgültige Überweisung betrachtet wissen wollte. 
Was die abschlägliche Resolution wegen Ergänzung der 100 Thlr. Königs-Prämie 
betrifft, so baten die Alterleüte wiederholt um Auszahlung des Rückstandes, ohne 
welchen das Vogelschießen nicht ins Werk zu richten sei, und daß dies geschehe, 
sei nothwendig, damit der vor der Stadt liegende Feind nicht etwa aus den 
Gedanken käme, das Vogelschießen „wäre aus Furcht vor ihm oder wegen abgangs 
Kraut und Lotes unterblieben."

Stettin war nun von den Brandenburgischen Kriegsvölkern ringsum einge- 
schlosseu, ernste Zeit war hereingebrochen, viel ernster wie acht Jahre vorher; an 
ein Vogelschießen war nicht zu denken, daher auch nicht an eine Prümien-Zahlung, 
wie leicht zu erachten. Die Schützen standen neben den schwedischeii Kriegs- 
männeru auf den Wällen, in beit Außenwerken und bei beit Ausfällen, tapfer helfend 
in der hartnäckigen Vertheidigung der Stadt gegen den Angreifer und dessen un
ermüdliche Beharrlichkeit. Aber dieselben Leüte, welche während der langen 
Belagerung Ein tödtendes Geschoß übers andere ins Brandenburgische Lager ge
sandt, sie schämten sich nicht, und ihr Altermann Wiechenhagen an der Spitze, 
der einen Bürger, weil er von Übergabe der Stadt gesprochen, auf offner Straße 
niedergeschossen, den Bezwinger ihrer Stadt allersubmissest anzuflehen, daß Er 
sich herablassen möge, dem Rathe von Stettin anzubefehlen, daß dieser der Schützen- 
Compagnie die rückständige Königs-Prämie auszahlen solle. Der Kursürst erlieg 
auf dieses Bittgesuch den nachstehenden Befehl an den Rath: —

Von Gottes gnaden Friedrich Wilhelm, Marggraf zu Brandenburg, des 
Hehl. Röm. Reichs Ertz-Kammerer und Churfürst, in Preüßen, zu Magdeburg, 
Jülich, Kleve, Berge, Stettin, Pommern re. Hertzog, Unsern gnädigen grüß zuvor, 
Erbahre und Ehrsam liebe getreue; demnach Wir der Schützen Compagnie eurer 
Stadt die ienige Hundert Thlr., welche bißher der Schützen König loco praemij 
ans den Ohrböhregeldern genossen, gnädigst gelassen, und ihn dabey von der ein- 
guartiernng besreyet; Alß befehlen Wir eüch gnädigst eüch darnach gehorsamfi zu 
achten, und obbemeldter Compagnie besagte 100 Taler jährlichen richtig zu zahlen, 
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den sogenannten Schützen König in der gnädigst ertheilten Freyheit Keinesweges 
zu hindern. Seind eüch im übriger: mit gnaden gewogen. Geben Cölln an der 
Spree, den 9. Junij 1678. Friedrich Wilhelm.

Denen Erbahren und Ehrsamen Unsern lieben getreüen, Bürgermeistern undt 
Rahtmannen Unserer Stadt Alten Stettin.

Der Rath verfügte hierauf: — Seiner Churfürstlichen Durchlaucht ertheilten 
gnädigsten Concession, so mit gebührendem Respect angenommen, soll in Allen 
nachgelebt und der Schützen Compagnie und König -die hundert Taler aus den 
ohrbohrgeldern svwol entrichtet, als die Freiheit, so Er daneben genossen ge
lassen werden. Alten Stettin in senatu, den 14' Juny 1678.

Am Sonntage Öen 20. Juli 1679 wurde in allen Kirchen nach beendigter 
Predigt von der Kanzel Folgendes verkündet: —

„Euere Christliche Liebe ist anzumelden, daß nicht allein auff Ihr Churfürst- 
uchen Durchlaucht Höchster Begnadung, besondern auch alter gewohnheit nach 
der Bogel bey hiesiger Stadt, so zwartten verflossene Pfingsten hette geschehen 
sollen, aber aus gewissen Uhrsachen verschoben, künftigen montag geliebts Gott, 
wird^ sein der 21. Julis als morgendes tages, abgeschoßen werden soll, da dan 
eI,l ^^dweder dem Nogelstangen nicht zu nahe, noch in den Schuß zu treten und 
alßo siir schaden sich zu hueten ermahnet."

Ist es gleich nicht ausdrücklich gesagt, so deütet doch der Ausdruck „bei 
hiesiger Stadt" darauf hin, daß das Vogelschießen an der alten Stelle auf dem 
Rremitzer Kamp abgehalten worden ist. Daß es nicht zu Pfingsten Statt fand, 
hatte ilnstreitig in der Aufrichtmlg der Vvgelftange seinen Grund, die nicht zur 
rechten Zeit fertig geworden war.

Kaum hatte der Kurfürst in Folge des Friedensschlusses von St. Germain 
en Laye die mit so ungeheüerm Aufwand an Menschenleben und Kräften aller 
Art gewonnene Hauptstadt von Pommern der Krone Schweden zurückgegeben, 
kaum. waren deren Militair- und Civil-Behörden in Stettin wieder ein gezogen, 
als die Schützen sich beeilten, ihre Theilnahme an der Vertheidigung der Stadt 
bei der Belagerung von 1677, die allerdings keine geringe gewesen, am Hofe zu 
Stockholm ins hellste Licht zu stellen. Es hat den Anschein, daß sie eine De
putation nach der nordischen Hauptstadt entsendeten, an deren Spitze ohne Zweifel 
der Altermann Wiechenhagen gestanden hat, von dem der in Stockholm zu haltende 
Vortrag angeregt sein wird, um Gelegenheit zu haben, daselbst seine Privat- 
>uiteressen zu betreiben, bei denen es sich um Forderungen an die Krone für 
geleistete Lieferungen während des Krieges handelte, deren Geltendmachung und 
Befriedigung um so sicherer in Aussicht stand, wenn er als Haupt einer Deputation 
einer, wie die Schützen sich einbildeten, angesehenen Körperschaft vor dem Throne 
erschien. Welchen Erfolg die Schützen erzielten, ergiebt sich aus dem nach
stehenden Königlichen Patente: —

»Wir Carl von Gottes Gnaden, der Schweden, Gothen und Wenden König, 
Großfürst in Finnlandt, Hertzogk zu Schonen, Esten, Livlandt, Carelen, Brehmen, 
Wehrden, Stelln Pommern, der Caßnben undt Wenden, Fürst zu Ruigen, Herr 
über Jngermannlandt und Wismar, wie auch Pfaltz Grass bey Rein iii Beyren,
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. zu Gülich, Cleve undt Bergen Hertzogk, Thun kund hiemit, daß ob zwar bereits 
vorhin der Schützen Compagnie in der Stadt Alten Stettin aus unserm Ein
kommen Einhundert Reichsthaler vermacht undt beygeleget gewesen, zu einem 
praemio undt crgetzung dem, der bey ihrem jährlichen Exerdtio des Vogel
schießens den Preis behält; haben wir dennoch angesehen ihrer bey jüngst vor
gewesenen der Stadt harte Belagerung erwiesenen sonderbahren treu 
redlichen Verhaltens aus der Ihnen dessalß zutragenden Königlichen propen
sion undt Hulde, zu einer würklichen Erkenntnus obige 100 Thaler mit noch 
zweihundert Reichsthaler verbeßern undt also zu obigen behuf undt so viel beßerer 
Unterhaltung solchen nützlichen undt Rühmlichen exercitij, hinführ insgesammt 
dreyhundert Reichsthaler beylegen undt schenken wollen, wie wir ban hiemit 
undt kraft dieses unseres offenen Briefes conferiren undt schenken gemeldeter Schützen 
Compagnie in Alten Stettin obige 300 Thlr. dergestaldt undt alßo, daß sie 
die beyden übrigen 200 Thlr. aus vnsern Stetinischen licent middeln jährlich 
richtig undt ohnfehlbar zu haben undt zu geniesen haben sollen, wir befehlen 
hierauf vnsern in denen Herzogthum Pommern verordneten General Gouverneure 
Hubt Regierung, auch allen andern, so dieses angehet gnädigst undt ernstlich, daß 
sie sich nach dieser unserer gnädigsten Bewilligung richten undt vermeldter Schützen 
Compagnie ans geschehendes ansuchen solche 300 Thlr. jährlich abgesagter maßen 
würklich geniesen laßen. Uhrkundlich unserer eigenhändigen Unterschrift undt 
fürgedrückten Jnsiegels. Gegeben Linngby den 25. November 1679.

Carolus.
Offener Brief vor die Schützen Compagnie in Stetin. Joel Ornstedt.

Der den Schützen im Jahre 1677 znm Scheibenschießen intermistisch über
wiesene Platz am Heiligen Geistthor wurde auf Veranlassung des Raths am 
25. April 1681 von den Kümmerern Friedrich Piper und Crispinus Gerstmann 
näher besichtigt, um demnächst wegen definitiver Überlassung des Platzes an die 
Schützen-Compagnie Beschluß zu fassen. Der Altermann Gregorius Hübler zeigte 
den Raths-Commissarien den nahe beim Teiche belegenen mit einer alten Mauer 
und Pforte versehenen Ort, auf welchem zur linken Hand des Eingangs ein 
altes Fundament einer ziemlich dicken Mauer gefunden wurde, auf dem die 
Schützen ein Hans bis an den Thurm in der Stadtmauer zu setzen die Absicht 
haben. Die Scheibe zum künftigen Schießen soll am Ende des Teichs stehen, 
zur linken des Ochsenbergs soll ein Gang sein und der Berg zu dem Endzweck weg- 
gestochen werden; oben auf dem Ochsenberge wollen sie dessen Flüche einebnen lassen 
3itr langen Kegelbahn, und den Teich wollen sie wie von ihnen bereits früher 
kund gegeben, der Compagnie znm Besten mit Fischen besetzen lassen.

Der Beschluß des Raths hatte folgenden Wortlaut: — „Aufs abgestatete 
besichtete Relation des von der Schützen Compagnie zum Scheibenschießen vor
geschlagenen Orths, wirbt berselbe hiemit nachgegeben. Deeretuin Alten Stettin 
in Senatu ,ben 28. Aprilis 1681. I. Höpfer. Sect. m. p. p.

Dies ist ber Stiftungstag bes Schützenhauses in ber Heiligen Geiststraße, 
bas nach ber Hanbzeichnung zu urtheilen, bie sich bei ben Aeten befinbet, ein 
recht ansehnliches Gebaübe mit sehr vielen Raümlichkeiten, großen itnb kleinen, 
gewesen sein muß, besten Massivbau jeboch auf Schwierigkeiten stieß weil ber 



128 Die Stadt Stettin. — 'Die Unterwiek.

Rath es Anfangs nicht zugeben wollte, daß die Stadtmauer mit in den Bau 
gezogen wurde, womit er sich indessen einverstanden erklärte, nachdem eine Seitens 
der Kümmerer vorgenommene örtliche Untersuchung dargethan hatte, daß die Stadt
mauer nicht allein nicht Schadeit leiden sondern,' weil sie an dieser Stelle schon 
sehr baufällig geworden, durch den Anbau wieder mehr Halt bekommen werde. 
Der Bau des Schützenhauses, mit dem Scheibenschießstande wurde im Jahre 1684 
vollendet. Das Haus hat seine eigene Geschichte, deren Erzählung für jetzt 
unterbleiben muß, weil hier mir von den Plätzen zuui Vogelschießen gehandelt 
wird. *)

*) Der Teich, ursprünglich ein Mühlenteich, hatte, wie wir wissen (Il Th. Bd. VIII 499) 
einen Abfluß zur Oder. Diesen Abfluß wollte der Ingenieur vom Platz Capitain N. N. 
aus fortifikatorischen Rücksichten schließen. Auf geführte Beschwerde der Schützen-Compagnie 
und nach erfolgter örtlicher Untersuchung erließ -er Generäl-Statthalter N. Bielke am 7. Sep
tember 1694 an den Platz-Ingenieur den Befehl, von seinen Vorhaben abzustehen nnd „den • 
itzigen Abfluß und Canal bei den Fortfikations-Bauten nicht zu verstopfen". Das jetzt be
stehende Schützenhaus ist in dem Jahre 1822 bis 1824 an Stelle des alten von 1684 getreten. 
Der Bau sollte nach dem Anschläge 20.000 Thlr. kosten, hat aber, wie Fritze berichtet, einen 
Kostenaufwand vyn mehr als 30.000 Thlr. verursacht. Die Schützen-Gesellschaften haben ihr in der 
Heiligengeiststraße unter Nr. 5 belegenes Schützenhaus in dem am 27. Jnli 1875 abgehaltenen 
freiwilligen Subhastations-Ternüne für das, von dem Kaufmanu Bernhard Saatfeld abge- 
vebene Meistgebot von 85.000 Thlr. veraüßert, in Folge dessen das S. 107 erwähnte Kapital 
non 2200 Thlr. an die Kämmereikasse hat gezahlt werden müssen. Das Grundstück umfaßt, 
nachdem schon Parcelen davon abgezwcigt sind, noch eine Grundfläche von ca. 100.000 Q.-F. 
Das Gebaüde, welches mit 63.000 Thlr. in der Feüerkasse steht, bedeckt einen Flächenranm' 
von ca. 9000 P.-F., so daß noch über 60.000 Q.-F. nach Abzug von 27.000 Q.-F. für 
Straßen Anlagen, zum Verkauf als Baustellen verbleiben. Der Kaufpreis erscheint demnach 
nach heütigen Begriffen von« Geldwerthe als ein verhältnißmäßiger geringer. Das Schützenhaus 
hat als solches nicht volle 200 Jahre bestanden.

*) Nach der frühesten Organisation der Stadt" oder Bürgerwehr hatte der Magistrat der 
Eliten-Compagnie derselben, der Schützen-Zunft, Tuch, sog. Englisch Leder, zu Beinkleidern in 
Natura verabreicht. Diese Natural-Leistung wurde später, unter den Namen Hosentnchgelder 
in Geld umgewandelt, 12 Thlr., welche die Kämmerei alljährlich zahlte.

Bis dahin nannten sich frie Vorsteher der Gesellschaft erst „Alterleüte der 
Schützen-Zunft", dann „Alter Leüte und Gebrüder der Schützen-Compagnie".

Es ist bereits oben des Haders und Streits gedacht worden, der die Mit
glieder zu verschiedenen Zeiten beunruhigt hat. Es hat aber auch nicht an argen 
Mißhelligkeiten gefehlt, in die sie mit dem Magistrate verwickelt gewesen sind. 
Eines, solchen Falles gedenkt Fritze, indem er erzählt, daß im Jahre 1619, als 
wegen Absterbens des Landesherrn alle lärmenden Belustigungen untersagt 
waren, die Compagnie, das Verbot unbeachtet lassend, mit klingendeui Spiel und 
fliegenden Fahnen zu ihrem Königsschießen ausgezogen sei. Der Magistrat nahm 
die Compagnie wegen dieses frechen, allem Anstand Hohn sprechenden, Überschreitens 
seines Gebots in eine Strafe von 100 Thlr. und da sie sich weigerte eine so 
bedeütende Buße zu erlegen, ordnete er an, die gebraüchlichen Hosentuchgelder*)  
nicht an sie auszuzahlen. Obgleich die Schützen die Verwendung des Herzogs 
nachsuchten und erhielten, so blieb der Magistrat doch bei seinem einmal gefaßten 
Entschlüsse. Die Sache kam unter Herzog Bogislaw förmlich im Wege Rechtens 
bei der fürstlichen Kammer zur Verhandlung, die jedoch den Beschluß des Magi
strats lediglich bestätigte, und das v. R. w.! Die Abtragung der Strafgelder 
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war jedoch im Jahre 1624 uoch nicht erfolgt, wie sich aus einem Bittgesuch der 
Compagnie um Verabreichung der während 6 Jahre innebehaltenen Hosentuchgelder, 
wegen deren Ausbleiben das Kölligsschießen nicht hatte abgehalten werden können, 
und aus dem abschlägigen Bescheide des Magistrats, die Zahlung nicht eher zu 
leisten, bis die Strafe berichtigt sei, ergibt. Weitere Verhandlungen über diese 
Angelegenheit finden sich nicht vor, daher es scheint, daß entweder die Schützen 
gezahlt haben, oder die Strafe vom Magistrat niedergeschlagen worden sei.

Eine andere wichtigere Streitsache, welche den Verhältnissen der Schützen- 
Zunft oder Compagnie eine ganz andere Gestalt gab, kam im Jahre 1694 zum 
Ausbruch, nachdem sie schon lange vorher im Stillen geglimmt hatte. CS waren 
die Streitigkeiten unter den in der Gesellschaft befindlichen Kaufleüten und Hand
werkern und betrafen hauptsächlich die Raugordunng bei dem feierlichen - oder 
solennen, wie man's nennt, — Aus- und Einmarsch, wobei die Kaufleüte, als 
erster Stand der Bürgerschaft, den Vorrang haben, die Handwerker diesen aber 
nicht anerkennen wollten; hiernächst auch die Wahl der Alterleüte, zu welche« 
stets Kaufleüte ernannt wurden, wogegen die Handwerker verlangten, daß auch 
aus ihrer Mitte Alterleüte gewählt werden sollten. Beide Parteien suchten ihre 
vorgefaßte Meinung mit einer solchen Hartnäckigkeit durchznführen, und das sich gesetzte 
Ziel zu erringen, daß die Erbitterung sich immer mehr steigerte, und der schriftlich 
geführte Streit einen Ton anschlug, daß er alle Gränzen des Anstandes überschritt und 
eine gütliche Vereinigung unmöglich machte. Die Streitigkeiten dauerten 6 Jahr 
lang, sticht allein voll Magistrats-, auch von Regiernngswegen geschah alles, 
was geschehen konnte, nm eine Versöhnung zu Stande zu bringen, doch waren 
alle Versuche fruchtlos, so daß der Aufsichtsbehörde uichts weiter übrig blieb, als 
eine Trennung der — feindlichen Brüder zu beschließen.

In Folge dessen loiirbe durch den halb freiwilligen, halb erzwungenen Ver
gleich voul 7. Juni 1700, von 5 Alterleütcn vollzogen, bestimmt, daß von 
da an zwei Schützen-Compagnien bestehen sollten, die eine unter dem Namen: 
Schützen-Compagnie der Kaufmannschaft, später der Kaufleüte genannt, 
die andere als Schützen-Compagnie der Gewerke, in der Folge der Künstler 
ilnd Gewerke genannt, welche letztere im Jahre 1816 die Benennung Schützen- 
Compagnie der Bürger annahm, weil seit längerer Zeit nicht blos mechanische 
Künstler und Handwerker, sondern auch andere, außerhalb der Gewerbe stehende 
Bürger darin ausgenommen wurden, der Handwerksmann auch schon anfing, ein 
Fabrikherr zu. werden! Nach den Bestimmungen des Vergleichs sollten die 
Grundstücke beiden Compagnien gehören und von ihnen gemeinschaftlich ver
waltet werden, die Einnahmen von denselben so wie die Prümiengelder unter sich 
theilen, auch von dem damals vorhandenen Geschmeide jede die Hälfte erhalten, 
das Königs- und Übungsschießen aber jede abgesondert abhalten. In dieser 
Gestalt bestehen die Schützen-Compagnien noch heüte, da man schreibt Anno 
M.D.CCC.LXXV p. Chr. n. '

Woher sich der Gebrauch schreibt, für regierende Häupter und andere Per
sonen hohen und höchsten Ranges Schüsse bei den „solennen" Schützenfesten zu 
thun, und wann er entstanden, ist actenmäßig nicht zu ermitteln; doch liegt die 
Vermuthung sehr nahe, daß es eine — Bettelei in anständiger, wiewol unge
schminkter Form war, welche zn diesen „Grandesseschüssen", wie man's nannte, 

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 17 



130 Die Stadt Stettin. — Die Unterwies.

und wol noch so nennt*)  Anlaß gegeben hat. Ohne die hochstehende Person 
vorher zu befragen, ob sie es gestatte, daß man für sie mitschieße, wählte man 
unter den Schützenbrüdern denjenigen aus, der im Treffen des Ziels die größte 
Geschicklichkeit besaß, und hatte dieser auch das Glück den besten Schuß zu thun, 
so war dasjenige hohe Haupt rc., welches er vertrat, zeitiger Schützenkönig. 
Daß dieser sich der Gilde gegenüber erkenntlich bezeigen mußte, liegt, als selbst
verständlich auf der Hand. Auf die von der Gilde allerunterthünigst, bezw. 
unterthänigst gemachte Anzeige erfolgte ein werthvolles Geschenk, sei es an Geld, 
sei es an silbernen Pokalen oder Denkmünzen, u. d. in.

*) Doch wol abgeleitet von dem Titel des höchsten Adels im Castilischen Königreich seit 
dem 13. Jahrhundert, den Grandes, der, außer den Anverwandten des Königlichen Hauses, 
alle durch Ahnen und Reichthum hervorragende Leute (Ricos hombres) in sich begriff.

Diese Geschenke fürstlicher Schützenkönige haben einige Mal Zwietracht in 
die Stettiner Schützen-Gesellschaften gesäet. So im Jahre 1762, als bei der 
Compagnie der Kaufleüte der Königsschuß für den Kaiser aller Reüßen gethan 
wurde. Der Kaiser schickte ein Geldgeschenk, bestehend in 1000 Dukaten — 
waren doch eben damals die Uralischen Goldwäschereien in Betrieb gesetzt worden. 
Die Alterleüte der genannten Compagnie hatten das von des Kaisers ansehn
lichem Geschenke, nach Deckung der Kosten für das sehr große und festlich ein
gerichtete Königsschießen des Jahrs 1763, übrig gebliebene Geld, ohne Zuzieh
ung der Assessoren oder des Magistrats zinsbar angelegt, was vom Magistrat, 
als der Aufsichtsbehörde von Altersher, übel vermerkt wurde. Es kam zum 
Proceß. Das Erkenntniß lautete: daß dem Magistrate die Aufsicht über die 
Verwaltung des Vermögens beider Gesellschaften zustehe, daß ohne dessen Ein
willigung, und ohne Zuziehung der Assessoren, darin nichts vorgenommen werden 
könne, und daß nicht einmal eine Zusammenkunft der Schützenbrüder, ohne der 
Beisitzer Genehmigung, veranstaltet werden dürfe.

Die Schützen-Compagnie der Künstler und Gewerke verlangte zwar damals 
auch einen Antheil an dem Kaiserlichen Geschenke, wurde indeß mit ihrem An
träge abgewiesen, wobei sie sich beruhigte. Nicht so 40 Jahre später. Im 
Jahre 1801 war beim Königsschießen der Compagnie der Kaufleüte der beste 
Schuß abermals für den Kaiser von Rußland gethan worden. Kaiser Alexander I. 
erwies seine Erkenntlichkeit für die Ehre Schützenkönig bei den Stettiner Kauf- 
leüten geworden zu sein, durch Übersendung eines Geschenks, welches dem seines 
Vorfahren auf dem Russischen Throne, Peter II., gleich war. Er schickte 1000 
Dukaten! Davon wollten die Künstler und Gewerke die Hälfte haben, und 
weil die Kaufleüte sich weigerten, ihrem Verlangen nachzugeben, strengten sie 
gegen diese im Jahre 1802 einen Proceß an, bei dem sie, wol von einem 
Winkel-Consulenten übel berathen, in allen drei Instanzen gründlich durchfielen, 
und nun noch das nicht beneidenswerthe Vergnügen hatten, die Kosten, die 
gerichtlichen und außergerichtlichen, die zu einem recht ansehnlichen Sümmchen 
angeschwollen waren, zu bezahlen. 1

Kehren wir nach diesem abermaligen Exlurs in das innere Leben der Schützen 
zurück, zu den Plätzen, wo sie ihre Fertigkeit im Schießen, ihre Geschicklichkeit im 
Treffen des Vogels geübt und bewiesen haben.
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„Alterleüte und Verwandte der Schützen Compagnie Einer Lobsamen 
Kaufmannschaft und eben so die der" Ehrsamen Gewerke" klagen dem Rathe 
in einer Vorstellung vom 17. Juli 1714 ihre Noth über die Verluste bei 
dem Moskowiter-Einfall wie auch schon in dem Berichte vom 31. Juli 
1860 erwähnt ist; allein der Abfasser dieses Berichts irrt sich, wenn er 
sagt, daß das auf dem Vogelstangen - Platze errichtet gewesene Haus, wol nur 
ein Schuppen von Brettern, als Wachthaus benutzt und sehr beschädigt worden 
sei. Es war das Schützenhaus beim Heiligen Geist-Thor, „welches während 
der Blokade der Stadt der schwedischen Garnison als Reserve- und Wachthaus 
gedienet und dadurch sehr deterioriret ist, so daß sie genöthigt sind, damit 
nicht Alles zu Grunde gerichtet werde, die nöthigsten Meliorationen, so wie 
die Wiedererrichtung der abgerissenen Vogelstange auf dem Niemitzer Kamp 
vorzunehmen". Zu diesen aüßeren Schäden kamen abermals innere Zer
würfnisse im Schoße der Compagnien, die sich während der Kriegsunruhen 
so kund gegeben hatten, daß es den Anschein nahm, als wolle die Gesell
schaft sich auflösen; sie, die Alterleüte seien bemüht die Eintracht in der Brüder
schaft wiederherzustellen, wünschten aber, daß solches sub auspiciis Eines Hoch- 
Edlen und Wohlweiscn Raths" geschehe. Der Rath nahm sich der Sache auch 
wirklich an und veranlaßte eine Untersuchung, woraus sich ergab, daß es vor
nehmlich drei Kaufgesellen gewesen, die sich unterfangen, ohne Vorwissen der 
Alterleüte bei der Königl. Regierung die Erlaubniß zur Wiedererrichtung der 
Vogelstange nachzusuchen, die auch dem Gesuche nachgegeben hatte. Demnächst 
hatten dieselben Kaufgesellen ein Feüerwerk abgebrannt, um das der General- 
Major Stuart gewußt re. re. Die Kümmerer erhielten den Auftrag, den drei 
namhaft gemachten Kaufgesellen Vorstellung zu thun und denselben zu empfehlen 
„allen üppigen und unordentlichen Wesens sich für die Zukunft zu enthalten." 
Die Kämmerer entledigten sich dieses Auftrags am 21. Juli 1714, womit die Be
schwerde der Alterleüte der Schützen-Compagnien der Kaufmannschaft und der 
Gewerke chre Erledigung gefunden zu haben scheint.*)

*) In diesem Theile der Acten, Tit. VIII, Nr. 15, Fol. 82, befindet sich eine hübsche 
Blei-Zeichnung, darstellend eine Art thurmartigen Gezelts in Mitten eines Gebüsches und aus 
der Vorderseite von zwei Reihen über einander stehender fortifikatorischer Werke geschützt. Ob 
diese Zeichnung auf das Verhalten der drei Kaufgesellen Bezug hat, ist nicht gesagt. •

Als der Bau des Forts Leopold unter Wallrave's Leitung immer weiter 
vorrückte, mußten die Schützen den Platz für ihre Vogelstange, die sie nach Ab
zug des russischen Kriegsvolks auf dem Niemitzer Kamp wieder errichtet hatten, 
raümen, weil Wallrave ihn für seine fortifikatorischen Arbeiten gebrauchte. Als 
einstigen Niemitzer Kamp oder Berg scheint man diejenige Örtlichkeit vom Fort 
Leopold ansprechen zu müssen, welche südlich von und zunächst der Stätte be
legen ist, wo die Glaubensgenossen reformirten Bekenntnisses deütscher, und 
französischer Nation, von den Mühsalen des Lebens ausruhen, und zu dem zurück
kehren, von dem sie genommen sind.

Die Schützen hatten sich nur auf höhere Veranlassung, wie wir gleich sehen 
werden nach dem Studentengrunde begeben, um sich auf Grund und Boden des 
Stettiner Amtsdorfes Grabow anzusiedeln; was von den dortigen Kossäten jedoch 

17*
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übel vermerkt wurde. Denn es erschienen am 6. Mai 1735 Schulze und Gerichts- 
männer dieser Gemeinde auf den: Königl. Amtshause zu Stettin und drückten 
ihre Bekümmerniß darüber aus, daß die Stettiner Kaufmann- und Bürgerschaft 
die Absicht gcaüßert hatte, die Vvgelstange auf ihrer Weide im sogenannten 
Stndentengrnnde oder auf ihreul Acker aufzurichten. Es wäre ja bekannt, daß 
sie, außer der bezeichneten, keine Weide hätten nnb ihr Vieh auf dem Stall 
halten müßten, überdem wäre dieselbe durch das Gruse (Rasen-) Ausstechen zur 
Fvrtisikativn außerordentlich geschmälert. Sie bäten deshalb das Königl. Amt, 
bei der Kriegs- und Domainenkammer für sie zu interveniren, daß das Vorhaben der 
Schützen nicht zu ihrem größten Präjudiz gestattet werde, wäre ja die Oberwiek 
mit ihrer großen Ausdehnung, so wie das Brachfeld da „daß aldort svthanes 
Vogelschießen schon excerirt werden könnte, ohne ihr bischen Terrain dazu hinweg 
zu nehmen."

Weil und) Aussagen der Grabvwer die Zimmerleüte die Arbeit zur Auf
richtung der Vvgelstange bereits begonnen hatten, so war periculum in mora, 
daher das Königl. Amt Stettin sich kurz faßte, und statt den langen Weg der 
Berichterstattung an die Kriegs- itnb Domainenkammer einzuschlagen, das Original- 
Protokoll durch deu Kanzleidiener unmittelbar aufs Rathhaus schickte, und den 
Magistrat ^veranlaßte, der Schützengilde das Setzen der Stange auf der Supp
likanten Weidegrund bei 100 Thlr. Strafe zu untersagen. Hübner, der dirigirende 
Bürgermeister *),  entsprach dieser Requisition sofort, ließ eine Abschnft des 
Protokolls nehmen, und setzte darunter ein Dekret, das also lautete: „Alterleüte 
von der Schützen-Compagnie wird die commnnirte Strafe der 100 Thlr. hiermit 
angedeütet nm bei Vermeidung derselben bis andere Verordnung beigebracht mit 
dem Bau der Stange inne zu halten. Stettin den 14. May 1735". Hübner be
fahl dem Oberdiener des Raths, das Schriftstück dem Altermann Radeke, 
auch Radcke geschrieben, zu überbringen, und dieser ließ zurück sagen: „Es 
wäre gut, sie würden bei der Königl. Kriegs- imb Domainekammer ihr Nvth- 
durft vvrstellen". Ein recht und echt patriarchalisches Geschäftsverfahren kürzester 
Hand!

*) Garl Subnjifl Hübner war dirigirender Bürgermeister und Landrath von 1725 bis zu

**) Christian August, Prinz von Anhalt-Zerbst, geb. 29. November 1690, Königl. Preüß. 
General-Lieutenant und Obrister von einem Regiment zu Fuß, Ritter des schwarzen Adler- 
Ordens seit 1721, war Commandant von Stettin, f 1747 als regierender Fürst und als Königl. 
Preüß. General-Feldmarschall. Seine Gcinalin war Johanna Elisabeth, Herzogs Christian

Die „Alterleüte und Verwandte der Schützen-Compagnien in Alten-Stettin" 
kamen aber denn doch bald mit einer langen Vorstellung zu den „Wolgebohrnen, 
HvchEdelgebvhrnen, Hoch und WolEdlen, Hoch und Wolgelehrten, Hack) und Wvl- 
weiseu, Wolfürnchmen und Hochgeehrten Herren" vom Magistrat, der die Alter
leüte Radeke und (Sininend)cn am 13. Juni 1735 durch den Kämmerer Neumann 
zu Protokoll vernehmen ließ, um die Wünsche „der beiden Schützen-Compagnien 
Eines Erbarm Kaufmanns und der lobsamen Gewerke" kennen zu lernen. '

Die beiden Alterleüte berichteten von dem Sachverhältniß folgende Umstände: 
Sie hatten sich nämlich, nachdem sie der Fortifikativn halber 'die Vvgelstange 
hätten abbrechen müssen, bei Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht von Anhalt-Zerbst**)  
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gemeldet und angefragt, ob sie nicht an demselben Orte, wo die Vogelstange 
vorhin gestanden, dieselbe wieder anfrichten könnten, hätten aber von Sr. Hoch- 
fürstl. Durchlaucht zur Antwort erhalten, daß die Vogelstange da nicht wieder 
hingesetzt werden könnte, weil sie sonst in die Fortifikation käme, welches sich 
nicht schick . Sie möchten sich an die Königl. Regierung wenden, und um Über
weisung eines andern Platzes bitten, was sie denn auch gethan, und zugleich den 
Platz am sogenannten Studentengrunde, welcher zum Königl. Amte gehöre, in 
Vorschlag gebracht Mitten. Weil aber inzwischen bevor sie mit einer Resolution ver
sehen worden die Einwohner von Grabow sich darüber heftig beschwert und vorge
geben, daß sic an ihrer Weide keinen Abgang leiden könnten, so wären sie mit ihrem 
Gesuche abgewiesen und ihnen bekanntlich bei 100 Thlr. Strafe anbefohlen worden 
auf Grabowschem Grund und Boden die Vogelstange nicht zu setzen, wobei ihnen 
anheim gegeben sei, sich an den Magistrat zu wenden, um sich auf städtischem 
Fundo einen Platz auweisen zu lassen. Dieses Dekret sei an Sc. Hochfürsiliche 
Durchlaucht vou der Königl. Regierung ergangen, worauf in Folge fernern An
haltens der Compagnien, der Ingenieur-Major de Sersen committirt worden, einen 
Platz, so auf der Stadt Grund und Boden in der Nähe des Wassers belegen 
sei, aufzusnchcu. Der Major habe aber keinen andern zum Vogelschießen geeigneten 
Platz sindeu können, als den Stadtkamp in der Niederwiek, welcher nahe an dem 
vorigen Platz belegen und jetzt von dem Pensionarius*) Kundschapp mit Roggen 
und Hafer besäet sei. Den ganzen Kamp würden sie nicht gebrauchen, sie bäten 
nur, ihnen denjenigen Theil des Kamps zu überlassen, der jetzt mit Hafer bestellt 
sei und ein kleines Stück des angränzenden Roggenfeldes. Weil aber noth
wendiger Weise ein guter und bequemer Fahrweg angelegt werden müsse, so würde, 
weil ein solcher im Grunde neben den Costmanschen Garten wegen der überaus 
großen Steilheit des Hohlweges nicht hergestellt werden könne, es nöthig sein, 
daß von dem Kamp von der Landstraße an bis an den neuen Schützen-Wall 
längs des hohlen Wegs noch etwas Land abgenvmmen und zum Fahrweg ge
macht werde. Was das Korn anbetreffe, was jetzt auf diesem Platz stände, so 
wollen sie das Vogelschießen nicht eher, als bis nach abgemähtem Roggen an
stellen, so daß der Verwalter Kundschapp für dieses Mal keinen Schaden leiden 
solle, was aber den Hafer anlange, so wollten sie sich mit ihm nach der Billig
keit vergleichen, indem diese Frucht nicht conservirt werden könne, weil sie die 
Vogelstauge nothwendig mit dem ehesten aufrichten lassen müßten.

Man hat hierauf den Platz von dem Stadtkamp, welchen der Pensionarius 
Kundschapp theils mit Hafer, theils mit Roggen besäet hat, soweit als die Alter - 
leüte der Schützen-Compagnien sich denselben zum Vogelschießen ausersehen, durch 
den Stadthofmeister und zwei Wiekleüte mit der Meßkette ausmessen lassen und 
hält dieser Platz 25 Pommersche Ruthen in der Länge und 25 Ruthen in der

August von Schleswig-Holstein und Bischofs zu Lübeck, und Albertine Friederikens, Prinzessin 
von Baden-Durkach, Tochter, geb. 24. October 1712, vermalt 8. November 1727. In dieser 
Ehe wurde zu Stettin am 2. Mai 1729 geboren die Prinzessin Sophie August Friederike, seit 
1745 als Gemalin des Herzogs Carl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp, Groß-Zaren von 
Rußland, Catharina Alexajewna genannt, die berühmte Kaiserin aller Reüssen.

*) Pensionarius, d. i. Pächter des Kämmerei-Ackerwerks.
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Breite, also im Quadrat von......................................................... Mg. 2. 25
zum Fahrwege werden vom Kamp längs des Hohlweges bis an 
die Landstraße noch erfordert 40 Ruthen Länge bei einer Breite
von 3 Ruthen, mithin ein Quadrat von........................................ - 0. 120

In Summa nach Pvmmerschen Feldmaße . . Mg. 2. 145 
oder nach Preüßischen Feldmaße . . - 6. 66,,,

Der Pensionarius Kundschapp, vom Kämmerei-Ackerwerk Turnei, der zu dem 
Termine zugezogen war, gab zu erkennen, daß er es sich zwar gefallen lassen 
müsse, wenil Ein Edler Rath den Schützen-Compagnien von dem fragt. Kamp 
2 Mg. 145 Ruth. Pommersch überlassen wolle, er bedinge aber dabei, daß ihm 
der Hafer nach der Billigkeit von den Schützen-Herren nach dem Abnutz, den er 
davon haben könnte, bezahlt, ingleichen, daß ihm auch der Roggen, im Fall er 
solchen nicht einzuärten im Stande sei, vergütigt werde; wie denn auch künftig 
dieser Abgang ihm an der Pension von der Kämmerei nothwendiger Weise gut 
gethan werden müsse.

Nach des Landmessers Baltzer (Balthasar) Vermessung enthält der ganze 
Kamp, welcher dem Pensionarius Kundschapp mit in Pacht gegeben, 8 Mg. 
193 Ruth. Pommersch Maaß (— 22 Mg. 31,5 Ruth. Prcüß. Maaß.) Wenn 
nun den Supplikanten nach ihrem Anträge die für den Schießplatz und den 
Fahrweg erforderliche Fläche eingeraümt werden sollte, so bleiben nur 6 Mg. 
48 Ruth. (— 15 Mg. 144,9 Ruth. Preüß. Maaß) als Pertinenzstück des 
Kämmerei-Ackerwerks übrig. Es sind demgemäß die anwesenden Alterleüte be
fragt worden, ob sie auf den Fall, wenn Ein Woledler Rath ihrem petito defe- 
riren sollte, der Stadtkämmerei dasjenige, was an den Hufen-Quanto des Tur- 
neischen Ackerwerks abginge, und welchen Abgang seinem Werthe uach die Königl. 
Kriegs- und Domainenkammer bestimmen würde, gut thun wollten?

Sie antworteten: weil die Königl. Regierung ausdrücklich verlangt, daß die 
neüe Vogelstange auf der Stadt Grund und Boden gesetzt werden solle, und 
folglich die Kämmerei nach wie vor die Récognition von den Boutiquen, welche 
während des Vogelschießens aufgerichtet würden, erheben könnte, was schon etwas 
importire, so hofften sie, daß ein WolEdler Rath wegen dieses geringen Abgangs 
am Kampe eine jährliche Vergütigung von ihnen nicht beanspruchen werde, weil 
sie ja für den vorigen Platz auf dem Niemitzer Kamp, der ebenfalls städtischer 
Grund und Boden sei, keine Récognition gegeben hätten.

Die Kämmerer waren der Meinung, daß die Käunnerei sich wol nicht werde 
entbrechen können, den Schützen-Compagnien an Stelle des ihnen entzogenen 
Platzes einen andern einzuraümen. Und da die Käuimerer auch keinen andern, 
als den dazu in Vorschlag gebrachten Platz ausfindig zu machen wußten, so 
stellten sie dem WolEdlen Rathe die Bestimmung anheim, ob den Schützen- 
Compagnien von dem fragt. Kamp zur Vogelstange die 2 Mg. 25 Ruth, uud 
zur Anlegung des Fahrwegs die 120 Ruth, überlassen werden solle. Weil aber 
dem Turneischen Ackerwerke diese 2 Mg. 145 Ruth, verlustig gehen, so wird die 
Snche der Königl. Kriegs- und Domainenkammer zur Decision anheim zu stellen 
sein,. ob die Schützen-Compagnien diesen Abgang an der Pension der Kämmerei 
jährlich zu vergütigen verbunden seien. Die Récognition, welche die Kämmerei 
von den Bier- und anderen Boutiquen bisher erhoben, hat sich jährlich an



Frühere Schützenplätze. 135

12—13 Thlr. belaufen, und zu dieser Récognition hat die Kämmerei auch pro 
futuro ferner Hoffnung, weil ohne Zweifel der Platz wieder mit Boutiquen wird 
besetzt werden.

, Der Rath schloß sich dem Gutachten der Kämmerer an und fragte in dem 
Berichte vom 16. Juni 1735 bei der Königl. Kriegs- und Domainenkammer an, 
ob die von den Schützen beansprnchte Fläche denselben gratis überlassen oder 
dafür von ihnen eine jährliche Récognition erhoben werde solle?

Der Bescheid, den die Aufsichtsbehörde unterm 27. Juni 1735 ertheilte, 
lautete also: — „Weil das Stadt-Catastrum durch deu bei der Fortifikation ab- 
genommenen Acker schon sehr geschwüchet ist, und wenn dieses (2 Mg. 145 Ruth, 
große) Laud wiederum abgehen solle, das Stadt Vorwerk noch mehr verkleinert 
wird, so haben Referenten den Schützen Compagnien anzudeüten, daß sie jedes
mahl auf der Bracke ihr Vogel-Schießen halten".

Am 4. Juli 1735 erschienen zwei der Schützen-Ältesten auf der Anmelde
stube der Kriegs- und Domainenkammer und trugen, zu Protokoll vernommen, 
vor, daß nachdem ihre Vogelstange jetzt angefertigt werde und nächstens auf dem 
ihnen angewiesenen Kamp, dem Kalkofen gegenüber*),  aufgerichtet werden sollte, 
es nur darauf ankäme, daß sie, die Schützen, der Kämmerei für soviel, als vom 
Stadtkampe, zu ihrem Gebrauch abginge, nach Verhältniß der jährlichen Pacht, 
concurrirten, der Magistrat aber wolle außerdem noch die Récognition, welche 
von den beim Vogelschießen-Feste aufgeschlagenen Buden einiger Handwerker und 
Bierschänker erhoben werde, für sich einziehen. Hierzu konnten sich aber die 
Schützen nicht verstehen. Verliere der Magistrat nichts an seiner Pacht, habe er 
auch weiter nichts zu beanspruchen. Hingegen wären es die Schützen-Compagnien 
welche jenes Buden-Standgeld zu ihrer Indemnisation erheben müßten, da sie 
den vorigen Platz ja allerdings frei gehabt, und nicht dublici onere beschwert 
werden könnten, oder wenn der Magistrat die Récognition von den Buden haben 
wollte, dürfe er von dem, den Schützen überwiesenen, Antheil des Kamps nichts 
fordern, müsse doch den Schützen ein freier Platz, wie sie früher gehabt, gewährt 
werden. Sie bäten deshalb, hierüber auf die eine oder andere Art Verfügung treffen 
zn wollen, damit sie endlich zu Stande kämen. Sie Hütten zwar vernommen, 
daß in Vorschlag gekommen sei, die Vogelstanae alle Jahr auf solchen Acker zu 
transportiren, der Brache liege, — (die obige Kammer-Verfügung vom 27. Juni 
1735), — dies wäre aber impossible,- und nicht so leicht gethan, als wenn etwa 
eine Schäfer-Nachthütte von einem Stück Acker zum andern gervllet würde; denn 
die Vogelstange sei eine große Maschine, in welcher über 20 Stück Holz steckten, 
und müßte an dem Ort, wo sie einmal stände, beständig bleiben. Durch Ab
führung der Pacht nach Proportion der Größe des Platzes, so von dem Stadt
kamp dazu genommen würde, bekäme ja die ganze Sache ihre vollständige abhelf- 
liche Erledigung.

*) Hieraus ergiebt sich die Lage des während des Festungsbaues errichtet und in Betrieb 
gewesenen Kalkofens; den gegenwärtigen Besitz Verhältnissen nach stehen die Grundstücke Unter« 
wiek Nr. 16, 17, Wittwe Witte, Nr. 1R, 19, Juppertscher und Nr. 20, 21, Holzhof der Luden« 
dorfschen Erben auf dem Fundo jenes Fortifikations-Kalkofens.

Die Kriegs- und Domainenkammer fertigte die vorstehende protokollarische
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Auslassung br. m. dem Magistrate mit dem Bemerken zu, sich mit der Pacht für 
das Stück Land zu begnügen unb den qn. Acker znr Vogelstange anzuweisen, allen
falls sei zu berichten.

Der Kämmerer Neümann, dem die Sache zum Gutachten zugeschrieben war, 
aüßerte unterm 5. Juli 1735 — (man sieht, daß die Sache citissime betrieben 
wurde) — daß die Schützen znr Hebung der Récognition, bezw. des Standgeldes, 
von dem Boutiquen auf den Vvgelschießplatze in keiner Weise berechtigt seien. 
Diese Récognition sei zu allen Zeiten eine fixirte Revenüe im Kämmerei-Etat ge- 
wesen und überträfe jeden Falls die Erstattung des Abgangs an der Pacht. Es 
werde also nöthig sein, die Königl. Kriegs- und Dvmaiueukammer per Memoriale 
nochmals zu imploriren, die Sache durch ein anderweitiges decretum dahin zu 
decidiren, ob der qu. Theil des Kamps den Schützen-Compagnien unentgeld- 
lich zu überlassen, oder ob dieselben die Einbuße an der Pacht der Kämmerei 
jährlich zu erstatten haben sollten, wobei dann zugleich zu bitten sein werde, die 
Schützen-Compagnien mit ihrem Gesuch wegen Erhebung der Récognition von 
den Boutiquen gänzlich abzuweisen. Endlich sei der Königl. Aufsichtsbehörde be- 
merklich zu machen, daß, ehe und bevor diese Angelegenheit klar und deütlich 
abgemacht worden, die Kämmerei sich nicht dazu verstehen könne, den Schützen 
den qu. Platz vom Stadtkamp in der Niederwiek weder anzuweisen noch ein- 
zuraümen.

Im Raths-Colegium war man mit diesem Gutachten vollständig einver
standen und berichtete demgemäß am 6. Juli 1735 an die Kriegs- und Do- 
mainenkammer, welche darauf noch an demselben Tage an die Magistrat zur 
weitern Mittheilung an die Schützen dahin verfügte, daß, da die Kämmerei be
reits früher das Stüttegeld von den Boutiquen erhoben habe, ihr nicht znge- 
muthet werden könne, solches der offerirten Pacht halber, so ihr gleichfalls 
vorhin gebühret, fahren zu lassen, und muß solchem nach, sowol das Stätte
geld, als die Pacht, so für die 2 Mg. 145 Ruth. Pommersch auf 5 Thlr. fest
gesetzt wird, der Kämmerei verbleiben.

Der Raths-Secretarius A. C. Höck referirte: — Communicatio ist geschehen 
und dem Kaufmann Radeken Copev gelassen, Ille Rp. es wäre gut. Stettin, den 
7. July 1735. •

Die Schützen beruhigten sich nicht bei diesem Bescheide der Kammer; sie 
wandten sich in einer Jmmediat-Beschwerdeschrift an ihren hohen Schutzherrn, 
den König Friedrich Wilhelm I. Welchen Erfolg dieser Schritt hatte, ersieht man 
aus dem an die Pommersche Kammer gerichteten Hvf-Rescript, d. d. Berlin, den 
4. August 1735 welches oben S. 94 eingeschaltet ist.

Dieses Rescript wurde dem Magistrate in Abschrift mitgetheilt. Um von 
dem damals bei den Landes-Polizei-Behörden üblichen Curialstil ein Beispiel zu 
geben, wird das Begleitschreiben Wort für Wort hier eingeschaltet; es lautet wie 
folgt: —

Von Gottes gnaden Friedrich Wilhelm König in Preüßen, Marggraff zu 
Brandenburg, des heil. Röm. Reichs Ertz-Cämmerer und Churfürst rc.

Unsern gnädigen Gruß zuvor Veste, Ehrbahre und Ehrsahme Liebe Getreüe; 
Weil nach Copeylich angefügtem Rescript vom 4. August er. wir allergnädigst
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wollen, daß ihr Keine Pacht vor dem neüen Schützen-Platz bey der Vogelstange 
praetendiren sollet, Walin ihr die Recognitions-Gelder von denen Buden beym 
Vogelschießen behaltet; Alß habt ihr euch darnach zu achten.

Signatum Stettin den 22. August 1735.
Zur Königlich Preüßischen Pommerschen Kriegs- und Domainen - Canimer Ver

ordneter Chef Präsident, Präsident, Director, Oberforstmeister und Räthe.
v. Bork. v. Rapin.

Denen Vesten, Ehrbahr und Ehrsameu Unsern lieben Getreuen Bürgermeister und 
Rath der Stadt Alten-Stettin.

Den Herren Camerarijs zur Nachricht. Decret. A. Stettin in sénat, den 
13. Septbr. 1735. Die Kammer-Verfügung war am 9. September beim Magi
strat prüsentirt worden.

Bereits im Anfänge des Jahres 1735 hatten die Schützen in einer Jmmediat- 
Vorstellung dem Könige wiederholt vorgetragen, daß die Krone Schweden die 
vom Könige Carl XL bewilligte Prämie für drei Jahre, also überhaupt mit 
900 Thlr., rückständig geblieben sei. Jetzt, da ihnen so viele Ausgaben bevor
standen, welche für die Instandsetzung des alten baufälligen Schützenhauses, sowie 
auch für die Translocation der Vogelstange, welch' letztere mindestens 100 Thlr. 
kosten werde, in Aussicht genommen werden mußten, baten sie den König, den 
gedachten Rückstand auszahlen zu lassen, „zumal diese Bitte schon ein Mal in 
Gnaden erwogen und deswegen unterm 30. März 1725 an den Oberprüsident.en 
v. Massow und den damalligen Geheimenrath v. Laurens rescribirt worden sei, 
über das allerunterthänigste Gesuch der Schützen-Compagnien Bericht und pflicht
mäßiges Gutachten abzustatten. Sie wären zu jener Zeit zwar gehört worden, 
hätten aber keinen andern, als den mündlich ertheilten Bescheid erhalten, daß die 
Berücksichtigung ihres Gesuchs lediglich auf der Allerhöchsten Gnade des Königs 
beruhe. Von der Krone Schweden, an die sie sich gewandt, hätten sie nimmer 
Hoffnung Etwas zu erhalten, weil dieselbe sie schon beschieden nach Inhalt des 
Stockholmschen Friedensschlusses § 10 ratione dieser Prämien-Gelder von Jhro 
Königl. Majestät vergnüget zu werden." Der König resolvirte auf dieses Gesuch 
mittelst Cabinets-Ordre vom 29. Juni 1735: Daß denen Supplikanten anstatt 
der ihnen von der Schwedischen Zeit her rückständig gebliebenen 900 Thlr. 
Schützen Prämien zu der vorseyenden Trànsportirung ihrer Vogelstange 100 Thlr. 
ein vor allemahl aus der Stettinschen Accise Casse bezahlt werden sollen."

Wie alle Innungen und Gewerke, so hatte auch „de Schuttengulde" in der 
Stndt-Hauptkirche zu St. Jacob ihr eigenes Gestühl. In einer Eingabe vom 
Jahre 1570 bittet die Gilde den Magistrat um Confirmation des ihr ange
wiesenen und von ihr neü erbauten Stuhls, wahrscheinlich in Folge einer Reno
vation des Innern der Kirche, die durch die Neüerungen bei Abhaltung des 
Gottesdienstes nach Lutherscher Weise nothwendig geworden war.

In jenem Zeitalter des kindlichen Glaubens, wo es Gewissenssache war 
für die in die elysüischen Felder übergetretenen Angehörigen dadurch Sorge zu 
tragen, daß man in den Kirchen an einem der Pfeiler oder einem sonstigen freien 
Stelle einen Altar errichtete, an dem ein eigens dazu bestellter und besoldeter 
Priester eine sogenannte Seelenmesse lesen und Gebete für das Seelenheil der 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 18
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Abgeschiedenen in der fremdländischen dem großen Haufen unbekannten Sprache her
murmeln mußte, hatte auch die Stettiner Schützenzunft in der St. Jacobikirche 
einen dem allmächtigen Gott, seiner Mutter und dem heiligen Martinus geweihten 
Altar und bei demselben eine beständige Viearie (vicaria perpétua) gestiftet. Als 
diese Viearie durch das Ableben domini Peter Valk erledigt war, prüsentirten 
Jacob Smydt, Nicolaus Brackroggen, Peter Baruth und Wilhelm Ketelitz, Alter- 
leüte der Schützen-Gilde (oldermanni ghulde sagittariorum) am 22. Juni 1491 
den Dominus Otto Reghedantz zur offen gewordenen Stelle, der darauf instituirt 
wurde,wofür derselbe die übliche Gebühr von4 Mk., ob Mark Vinkenaugen? ----- 2 Thlr. 
11 Sgr. 2,6 Pf. nach damaligem Preise des Silbers, an die bischöfliche Kanzlei 
zu Kamin erlegen mußte. Ob die Einkünfte, womit die frommen Stifter den 
Priester für das Gemurmel und Geplärr dotirt hatten, welches er an dem Neben
altar für das Seelenheil der Verstorbenen aufzuführen hatte, durch deren Nach
kommen zur Zeit der ersten Kirchenreinigung vor 300 Jahren, zurück genommen 
oder ob diese Dotation von der Jacobikirche für ihren Kasten eingezogen worden 
sind, ist eine Frage, die endgültig zu beantworten heüte wol nicht mehr möglich 
sein dürfte. Jene Meßpriester nannte man „Altaristen", aber auch „Priors 
Kostgänger" weil der Pfarrherr, an der St. Jacobikirche der Prior, dieselben, 
meist junge Leüte, angehende Priester, daher Vicarien, an seinen Tisch ziehen 
mußte, was bei dem Reichthum des Priorats für den jedesmaligen Inhaber des
selben ein Leichtes war. Übrigens war es Vorschrift, daß, wenn an dem 
Schützen-Altar Messe gelesen würbe, alle Brüder der Gilde zugegen sein mußten, 
und die Abhaltung dieses Altardienstes, der im Bewußtsein der glaubensvollen 
Zeit als Sacrament galt, wurde nicht allein mit den Tönen der Glocken, sondern 
auch mit miltairischen Ehrenbezeigungen begrüßt, und zwar seitdem die „Armborst" 
abgelegt war, mit dem unvermeidlichen „Pulver"-Geknall aus Hand-„Bussen", 
wie es sich für die Erbare Zunft der Schützen geziemte.

Und hiermit mögen die aus den, im Quellen-Nachweise genannten, Acten rc. 
geschöpften Reminiscenzen aus dem Leben der Stettinschen Schützen-Compagnien 
geschlossen sein. Die eine dieser Gesellschaften, die der Kaufleüte, steht, wie von 
einem ihrer Vorsteher dem Vers, versichert wird, auf dem Punkte, sich aufzulösen, 
weil die Mitglieder — gering ist ihre Zahl, endlich zu der Einsicht gelangt sind, 
daß ein mittelalterliches Institut, wie das der Schützen-Gilden, mit unseren 
Bedürfnissen, unseren Lebens-Anschauungen, unseren Sitten und Gewohnheiten 
unvereinbar ist.

[Acta Curiac wegen des Schützen-Platzes und des darauf gebauten Hauses und eines 
Theils davon zum Casernen Haus genommen. Tit. VIII. Spec. von der Schützen 
Comp. Nr. 15. Beginnt im März 1658 und endigt im October 1873. Enthält
198 Folien. — Acta Curiae wegen Einführung bessrer Ordnung bei denen Schützen
Compagnien rc. Tit. VIII. Nr. 45a. Beginnt im März 1735 und endigt im Juni
1782. Enthält 82 Folien. — Acta Curiae wegen der von denen Schützen-Com
pagnien gesuchten Überlassung von 2 Mg. 145 Ruth, von dem Stadt Kamp in der 
^.icoerwiek zum Vogelschießen; item wegen Behaltung der Récognition von denen 
Bu en beim Vogelschießen. Tit. VIII. Nr. 46. Beginnt im Mai 1735 und schließt 
im v,’. li 1873. Enthält 119 Folien. (Magistrats-Registratur). — Acta der Königl. 
Preüß. Pommerschen Kriegs- und Domainenkammer Tit. III. Accise-Sachen. Stettin. 
Nr. 14. (Regierungs-Archiv.)s — C. G. Fritze, (Major a. D. und) Secretair der 
Schützen-Compagnie der Bürger, Geschichte der Schützen-Compagnien zu Alt-Stettin 
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bei Gelegenheit ihrer 300jährigen Jubelfeier zusammcngestellt. 1837. 16 S. in 4. 
Eine sehr seltene Druckschrift. Registrum administrationis Episcopatus Caniineusis. 
Während der Jahre 1489—14—94 geführt von dem Cantor uud Bisthunwverweser 
Georg Putkammer. In R. Klempin's diplomatischen Beiträgen zur Geschichte 
Pommerns aus der Zeit Bogislaws X. Berlin, 1837. S. 48, 49, 197.].

Die Alte Liedertafel ist ein anderer geselliger Verein, der in der Unter- 
wiek angesessen ist. Dieser Verein besitzt das Grundstück daselbst, welches die 
Polizei Nr. 51a führt. Es ist dem Logengarten benachbart. So weit sich 
zurückdenken läßt, was einen Zeitraum von etwa 100 Jahren umspannt, ist 
das Grundstück als ein dem Vergnügen und der Erholung gewidmeter Garten 
benutzt worden. Und zwar für Jedermann aus dem Volke, insbesondere aber, 
wie es den Allschein hat, von den Mittelständen der Stettiner Gesellschaft benutzt. 
Im Jahre 1787 war, wie aus der Geschichte des Vogelstangenberges, des spätern 
Logengartens, hervorgeht, ein Gastwirth, Namens Hoppe, Besitzer des Gartens. 18K 
und später findet sich der Name Eisenkraut, dann der Name Devantier; 1846 
führte die Gastwirthschaft das Aushangschild „Kronensaal", und war, wie man 
aus dieser Firma schließen möchte, ein Versammlungsort der unteren Stände. 
Nach der Zeit ist der Garten in das Eigenthum der geschlossenen, der gebildeten 
und feinen Welt angehörigen Gesellschaft übergegangen, welche den Namen Lieder
tafel angenommen hatte, weil in ihrem Schooße die Gesangskunst, dieses vor
zügliche Mittel zur Förderung der sittlichen Bildung, kultivirt wird, sich aber die 
Alte Liedertafel nennt, seit dem die jüngere Schwester, die Neüe Liedertafel, ge
stiftet worden ist und sich im Prinzeß-Schloß, dem Landhause Friedrichsgnade, 
niedergelassen hat. Die Besitzung der Alten Liedertafel liegt auf der Hochfläche.

Voß' Glockengießerei, ist im Thale der Unterwiek, und am Abhange der 
Hochfläche, mit der Polizei Nr. 45 bezeichnet, in der Nachbarschaft des Logen
gartens, die Werkstatt für Herstellung der Glocken, deren harmonisches Gelaüt 
den glaübigen Christen zum Besuch des sonn- und festtäglichen Gottesdienstes 
einladet. E. Voß, unter der Firma Voß u. Sohn, beschränkt seine Thätigkeit 
nicht auf den Guß von Glocken für Kirchen in der Heimath, sondern dehnt die
selbe weit über die Gränzen derselben aus, sogar bis zur andern Hemisphäre 
jenseits des Erdgleichers, indem er jüngsthin Glocken für evangelische Kirchen in 
Australien geliefert hat. Mit der Glockengießerei hat er die Fabrikation von 
Feüerspritzen verbunden.

Napoleons Hut ist im Munde des Volks der Name des Hauses in der 
Unterwiek, welches die Polizei Nr. 50 trägt. Der Name ist von dem Umstande 
entlehnt, daß die Bedachung des Hauses eine entfernte Ähnlichkeit mit der Form 
des Soldaten-Hutes hat, wie er von dem republikanischen General, dem ersten 
Consul der französischen Republik, Napoleon Bonaparte getragen wurde, nachdem 
er sich am 18. Mai 1804 zum Kaiser der Franzosen erklärt und Pius VII. ihn am 
2. December 1804 gekrönt hatte. Die Form des Hutes ist dem lebenden Geschlechte 
nur aus Bildern bekannt, obwol diese Bilder im Lichte der Gegenwart allgemach 
zu den Seltenheiten gehören, nachdem in vergangenen Tagen, bis vor sechszig Jahren, 
auch in westlichen Gegenden von Deütschland, fast in jedem Hause ein Bild des 
Kaisers als Zimmerschmuck unentbehrlich schien. Das Haus „Napoleonshut" ist 
das am weitesten gegen Norden gelegene Haus der Uuterwiek, dahinwärts un

18*
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mittelbar an der Gränze von Grabow, durch die aus den Anlagen dahin führende 
Stcinbahn, Straße 1 im Bebauungspläne, getrennt von der westlich gelegenen 
Nekropole der Stadt Stettin, südwärts stoßend an die sogenannte alte Blumen- 
straße, die, ein schmaler, kurzer Weg in der jüngsten Zeit, nachdem die Grabower 
Blumenstraße regulirt und gepflastert worden, unbenutzt geblieben und gleichsam 
ein — Schmutzwinkel geworden war. Das Grundstück enthält mit Einschluß der 
alten Blumenstraße, 10.691 Q. Fuß == 74,24 Q. Ruth. Es war unter den 
Namen des Ludwigschen bekannt, nach dem Namen des letzten Privatbesitzers, von 
dem es in das Eigenthum der Stettinschen Kämmerei übergegangen war. Weil 
es zu Gemeinde-Zwecken fernerhin nicht gebraucht werden konnte — es wurde 
durch Vermiethung genutzt, beschlossen die städtischen Behörden, dasselbe mit den 
darauf stehenden Baulichkeiten, Bewehrungen rc. rc. öffentlich meistbietend ni 
veraüßern, und zwar unter folgenden Bedingungen: —

1. Der Minimalpreis für den zu verkaufenden Grund und Boden, incl. des 
Tax-Werthes der darauf befindlichen Gebaüde rc. beträgt 1,5 Mark = 15 Sgr. 
für den Quadratfuß, für die ganze Fläche somit 16.036,5 Mark = 5345,5 Thlr., 
und wird hiervon an aufwärts in Steigerungssätzen nicht unter 10 Mark = 
3 V3 Thlr. geboten.

2. Ein Dritttheil des Kaufgeldes ist am Übergabe-Tage, der auf den 1. October 
1875 festgesetzt ist, baar zu entrichten, während die übrigen zwei Drittheile des 
Kaufgeldes gegen 5 Pct. in Quartalraten postnumerando zahlbaren Zinsen und 
mit dreimonatlicher Kündigung, hypothekarisch auf dem Grundstücke zur ersten 
stelle stehen bleiben können und 5 Jahre lang vom Berkaüfer nicht gekündigt, 
sobald die Zinsen prompt entrichtet werden.

3. Die Nachbarn der alten Blumenstraße beanspruchen Thür-, Fenster- und 
Entwässerungs-Rechte nach derselben; Berkaüfer erkennt diese Rechte zwar nicht 
an, übernimmt jedoch wegen derselben und aller etwa sonst noch vorhandenen 
Rechte Dritter auf jene Straße, keinerlei Gewährleistung und entsagt der Kaüfer 
dem Rechte, Gewährleistung wegen der etwaigen Eigenthumsbeschrünkunaen zu 
fordern und leistet auf dieses Recht Verzicht.

4. Der Kaüfer verpflichtet sich, für Straße 1 des Bebauungsplanes und 
für das vom großen Begräbnißplatze wild abfließende Wasser, auf dem Terrain 
der alten Blumenstraße, oberirdisch oder unterirdisch, Borfluth auf seine Kosten 
zu schaffen.

5. Der Kaüfer muß auf alle Entschädigungs-Ansprüche Verzicht leisten, 
welche aus dem Umstande herzuleiten sind, daß künftig das Planum der Straße 1 
üom Garten der alten Liedertafel ab bis zur Chaussee nach Grabow erhöht wird.

6. Der Kaüfer trägt die Kosten des Licitationstermines, der Kaufstempel 
der Bertragsschließung, der gerichtlichen Auflassung und der dazu nöthigen Karten 
und der Eintragung der nöthigen Restkaufgelder.

7. Jeder Bieter hat im Licitationstermine eine Bietungs - Caution von 
200 Thlrn. baar oder in sichern au porteur Werth habenden Papieren oder 
Sparkassenbüchern, vor Abgabe seines Gebotes zu bestellen.

Zur Entgegennahme der Gebote war auf den 8. Juni 1875 vor der Öko
nomie-Deputation des Magistrats Termin anberaumt, in welchem es an Kauf
liebhabern nicht fehlte. Meistbietender mit 28.060 Mark blieb ein Holz- und
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Steinhändler ans Berlin, Namens Grünberg. Das nächsthöchste Gebot war 
28 050 Mark = 9350 Thlr. Es wurde von dem Schiffs-Capitain Blank in 
seinem und seiner Mit-Erben Namen, die das, auf der andern Seite der alten 
Blumenstraße belegene Grundstück, Uuterwiek 51b, besitzen, abgegeben. Mit 
Rücksicht darauf, daß für eben dieses Grundstück die unter 3 der Bedingungen an
geführten Oiiera beansprucht werde, entschied sich der Magistrat in der Sitzung vom 
10. Juni 1875 nach einstimmigen Beschluß, den Geschwistern Blank den Zuschlag 
zu ertheilen, weil, indem diese die alte Blumenstraße eingehen lassen und mit in 
den Garten ihrer Besitzung ziehen, alle Schwierigkeiten, welche aus der 3ten Be
dingung entspringen können, beseitigt werden. Die Stadtverordneten sind in 
ihrer Sitzung vom 22. Juni 1875 dem Magistrats-Beschlüsse beigetreten. Der 
hohe Preis von 2,65 Mark = 26 ‘/2 Sgr. für den Quadratjuß, den die Geschwister 
Blank gezahlt haben, läßt sich nur aus der günstigen Lage des Grundstücks 
„Napolevnshut"und aus dem Wunsche erklären, keinen Fremden zum Nachbarn haben 
zu wollen. Die darauf stehenden Baulichkeiten können keinen großen Werth haben; 
sie sind, dem Rayon-Gesetz entsprechend, sämmtlich von Holz und alt.

Schließen wir diese Mittheilungen über die Unterwies mit der bereits 
früher erwähnten*) Urkunde, vermöge derer beide Wicken in das Eigenthum 
der Stadt übergangen sind. Sie lautet wie folgt:**) —

In nomine Dni Amen. OTTO DEI gratia Dux Slaaorum et Cassubiae, 
ae Dominus in Stetin, universisis Christi Fidelibus praesencia visuris uct 
audituris in perpetuum. Quoniam omnia quae fiunt in tempore, simul suc- 
cessione temporis decidunt et labuntur, convenit acta Principum testibus 
idoneis et scriptis patentibus in memoria hominum observari, ne si in 
oblivionem décidant, possiat qualicunque calumniâ, impugnari: Propter quod 
ad noticiam singulorum cupimus perveniri, praesentibus publice protestantes : 
quod nos cum maturo discretorum nostrorum vasallorum consilio dilectis 
nobis et fideiibus Consulibus; née non universis Burgensibus 
Ciuitatis nostrae Stetin, rite ac rationabiliter vendidimus et appro- 
priavimus ambos vicos circa civitatem Stetin, Superiorem videlicet et 
Inferiorem, cum omni advocatiâ et omnia jure majori et minori et cum 
utilitate et fructu, qui ex ipsis jugiter prouenire poterut, et cum métis suis 
tara in terris, quam in aquis, videlicet ipsam Oder am â ponte***) ciui
tatis Stetin superius et inferius et ipsum Regelitz mojorem â ponte suo 
superius et inferius, cum omnibus fluminibus hic intra raptis, cum omni 
jure et utilitate, usque ad illos termines ad quos praedicta tiumina habuit 
incluta Domina Mechtildis Ducissa Stetinensis amantissima nostra mater. 
In super totam capturam Rumborum (Störfang) in praedictis fluminibus, 
praeter hos Rumbor. qui in obstaculis piscandi, quae Were vulgariser appel- 
lantur, capiuntur, quorum media pars Consulibus, reliqua vero medietas 
capientibus ipsos cedet. Si qui autem in praenominatis bonis à nobis in 
pheodo quidquam tenent, Hi bona talia in pheodo suscipient â Consilibus

♦) L.-B. IL Th. Bd. VIII, 182, 183. — **) Paul Friedeborn's Roches Copialbuch, 
S. 91, 92. — ***) Hiernach scheint es, daß um diese Zeit, 1319, erst Eine Brücke, die 
Langebrücke, vorhanden gewesen ist.
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saepe dicti. Praeterea praedictis nostris Consulibus et Burgensibus in Stetin 
vendidimus et appropriavimus pactum quatuor Cororum Silignis in molen- 
dmo villae Cunow sito supra Welsne*) cum omni jure pariter atque fructu 
Et haec quidem bona omnia supra scripta dilectis nobis Consulibus et Bur
gensibus in Stetin vendidimus et appropriavimus libéré et pacificè perpetuo 
possidenda, cum advocatia, et omni judicio, majori et minori, et utilitate 
qualibet, et penitus eo modo, que haec eidem praedictae matri nostrae di- 
lectissnnae fuerunt, ab illustri Principe, Dno. Barnim, Patre nostro cha- 
nssimo nomine sui yitalitij assignata, et nobis postmodum cesseront per 
obitus utrorumque, nihil nobis, nostrisque successoribus et haeredibus in bis 
propnetatibus, judicij, juris aut utilitatis cujuslibet reservantes. Ne autem 
haec per nos, nostrosque haeredes vel Successores posteros infringantur 
nos praesens scriptum inde confectum civitati nostrae Stetin dari fecimus 
sigilh nostn robore communitum. Cujus rei testes sunt Domini Borchardus 
Abbas in Colbaz Nicolaus de foro in Stetin vicarius sacerdotes. Heinricus 
de 1 okelent, Luchte noster Advocatus, Conradus Flamingus, Conradus Vbesko, 
Hermannus Sillebur, milites, et quam plures alij fide digni. Datum per 
manus Dm. Johannis nostri Notarij Anno Domini M° CCC° XIX" quinta 
iena proxima post Dominicum quasimodogeniti.

Collationata: concordat. Paulus Friedeborn.
r 4,4. to^r J11!? "un demjenigen Wohnplatze zu, welcher innerhalb des zn- 
letzt verflossenen halben Jahrhunderts entstanden, Anfangs zum platten Lande 
gerechnet, und erst in jüngster Zeit, unter unseren Augen, als Vorstadt mit der 
Stadt bereinigt worden ist.

Aie Aorstadt Kommernsdorfer Anlage.
Das Dorf Pommernsdors, in den Urkunden des 13—16. Jahrhunderts 

Pvmereildvrp- Pomerenstorff, Pomerenßdorff, Pamerenstorp geschrieben, d. h.: 
Pommersches Dorf, Pommernsdvrf, und nicht Pomme—ränsdorf, wie man in 
V/ ä" sprechen, ja sogar hin und wieder zu schreiben pflegt, liegt
K . le- von der Stadt gegen Süden auf dem hohen und steil abstürzenden 
Tha rand des linken Oderufers, an 100 Fuß über dem Wasserspiegel des am Fuße 
des Berges vornberfließenden Stroms. Das Dorf ist nicht blos muthmaßlich, 
sondern sicherlich von .deutschen Einwanderern, wol im 12. Jahrhundert, gegründet 
aJ-fï bc" ^slme? ihrer Muttersprache gegeben haben; von einem'frühern 
slawischen Namen findet sich keine Spur.

Die Stadt Stettin zählt Pommernsdvrf seit länger als 600 Jahren zu ihren 
. ihrem Eigenthum. Sie kaufte das Dorf von dem Herzoge Barnim I
« ^ahre 1253, oder nahm es, was wahrscheinlicher ist, als Ersatz für eine dem 
Landesfnrsten vorgestreckte Summe Geldes, die dieser baar zurückzuzahlen nicht

\ .pn. ^er _^s^mark, die damals, und seit 1121, zu Pommern gehörend auf dessen 
?^ndselte das Granzland war^ wie schon der Name in slawischer und deutscher Sprache 
s-!? Ukrama  Mark — Gränze, Jahrhunderte hindurch der Zaukapfel zwischen
den Greifen und Brandenburg, unter den Askaniern bis zu den Hohenzollern. 
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im Stande sein mochte, eine Folge der offenbar verschwenderischen Ausstattungen, 
die er den kirchlichen Anstalten nnd insonderheit dem Klosterwesen „zur Ehre 
Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, und der gebenedeiten 
Jungfrau Maria und aller Heiligen" zu Theil werden ließ. Der darüber ausge
fertigte kurz gefaßte Anerkennungsbrief lautet wörtlich also: —

Vniuersis tain presentibus quam futuris ad quos presens scriptum 
peruenerit: BARNIM DEI gratia Pomeranorum Dux, salutem in eo, qui est 
omnium vera salus. Recognoscimus et tenore praesentium protestamur, quod 
dilecti ac fideles nostri eines, ac communitas ciuitatis nostrae Stetin 
villam nostram in Pomerenßdorff, a nobi's justo emptionis titulo cornpa 
rarunt. Nos vero praedictam villam cum omni jure, quod nos in eä habuimus 
haereditario, scilicet et pheodali, eis dimisimus perpetuo possidendam : et ne 
quis ipsos in poste rum supra saepedictâ villa molestare praesumat, nos 
praesens Scriptum super hoc eis damus, nostri sigilli munimine roboratum. 
Testes autem huius facti sunt dilecti ac fideles nostri, Conradus noster Marscalcus, 
Willekinus Advocatus in Stetin, Dithmarus dictus Segeler, Heinricus dictus 
Nudipes (Baruot) Advocatus in Stetin (in einer gleichzeitigen Urkunde Praefectus 
Stetinensis genannt), Rudolphus dictus Juvenis, Johannes de Wolin, Gode- 
scalcus noster Aduocatus, Adolphus de Stetin, qui omnes huic facto inter- 
fuerunt. Datum Politz, Anno Domini MÜCC°LIII° in vigilia Simonis et 
Judae, Indictione décima.

Dieser Anerkennungsbrief ist von Herzog Bogislaw IV. in seinem und seiner 
Brüder, der Herzöge Barnim II. und Otto L, Namen, transsumirt, vidimirt und 
eonfirmirt 1293, demnächst von Otto I. 1308, von Wartislaw IV. 1309 und 
von Casemarus IV. und Swantibar III. 1371.

Collationata concordat. Praemissœ confirmationes quadrant verbotenus cum autographis. 
Paulus Frideborn *).

*) Paul Friedeborn's Rothes Copialbuch im Raths-Archiv, Fol. 99—104. Schleker's Stadt
matrikel, Fol. 94. Dreger, Codex dipl. S. 342.

Die Urkunde Herzoges Barnim I. ist dadurch bemerkenswerth, daß in ihr 
gar nicht der Stadtobrigkeit, der procunsules und consules, Bürgermeister und 
Rath, Erwähnung geschieht, wie es sonst in den öffentlichen Schriften dieses 
Zeitalters gebräuchlich ist, wenn die betreffende Stadt als Gemeinde in Betracht 
kommt. Auch in den drei ersten Bestütigungsbriefen ist nur von burgensibus 
die Rede, und erst in der vierten Confirmation von Casimir IV. und Swantibar III. 
vom Jahre 1371 werden auch die consules genannt. Freilich läßt sich sagen, 
daß iii dem vorliegenden Falle die Mitglieder des Stadtregiments unter dem 
Ausdruck communitas mit begriffen seien, andrer Seils aber auch, daß er die 
Gesammtheit der Bürgerschaft begreife, welche, nachdem Stettin 1243 Magde- 
burgisches Stadtrecht angenommen, durch die Innungen vertreten war, unter denen 
in der Folge die Segler- und die Gewandschneider- und andere Gilden hervor
traten, d. i.: etwa, nach heütigem Ausdruck: die Corporation der Kaufmannschaft. 
Waren sie es, diese Gilden, welche dem Herzoge „mit einem Darlehn zu Hülfe 
gekommen waren, das derselbe nunmehr durch Überlassung des Pommerschen 
Dorfs tilgte? Konnte diese — heüt zu Tage vielleicht überaus müßige Frage
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bejaht werden, dann hätte die Kämmerei von Stettin, vertreten durch Bürgermeister 
und Rath kein Recht an die Grundherrlichkeit von Pommernsdorf und an den 
Nießbrauch der daraus fließenden Nutzungen während eines Zeitraums von 
600 Jahren gehabt, Pvmmernsdorf wäre Bürgervermögen gewesen, welches in 
allen Zeiten getrennt gehalten worden ist vom Kümmereivermögen.**)

Der Herzog überließ das Dorf mit „all den Gerechtsamen, die er in dem
selben besessen hatte" ; und darum konnte Schleker in der Stadtmatrikel vermerken 
was folgt: — „In disem dorff Pomerenstorff hatt der radt zu Stetin den gantzen 
Erkaufftèn gründ vnd Boden, Gerichtte, Dienste, Rockhon (Rauchhuhn), Pechte 
vt in specie Sequuntur, Kirchlehn, Kroglage,' mit aller herligkeidt hogst vnd 
Niedrigst, waffer vnd weide, Nichts ausgenommen. Item jeäich schos vnd 
einkommen(-Steüer) Auff- vnd Ablassung. Vnd seindt dartzw an Huefen vnd 
Acker, wiesen vnd Wasser in volgenden Grenzen beschlossen 36 Huefen. Richtige 
grentzverzeichnis findet sich im grentzbuch. In diesem Dorff seind 12 hveue, 
5 kotzenerben, die werden bewvnet wie volget:

1. Hans Schmid 
der Schulthais 
obijt.

2. Joachim Will- 
mann modo 
Falke.

[®
3. Michael Falken 5. 

obijt modo 
filins.

4. Assmus Höp-6. 
pner.

ie Bauern:
Joachim West- 
fal modo Rup
recht.
Dennies Gol- 
no modo Hans 
Golno.

7. Jacob Horte
beck.

8. Clawes Wendt.
9. Peter Eickstedt. 

rnodoMartinE.

10. Peter Boblin 
modoSchroda.

11. Tewes Schla
gecke Starne- 
berg.

12. Simon Hop- 
| pner.

2.

Die Kossaten.j
JoachimLinde- 
mann modo 
JochimWestfal. 
Jorgen Boblin 

modo Hegeholt.

4. Jochim Radloff 
rnodoErtmann.

3. Jorgen Utecht.
5. Teues Westfal 

modo Detmar.
Anno 1571 hatt die Stadtt volgernde Kornpechte in Pommernstorff jarlich auff 
Martini zw heben.

Achim Westfal (auf dessen Hofe, Nr. 5 des vorstehenden Verzeichnisses, sind 
eingetragen:) 18 Scheffel Roggen, 18 Scheffel Haueren, ist Anno 1560 von 
Peter wussow an die stad eingekaufft laut des Kauffbriues. (Ein späterer Zusatz 
besagt:) modo Chim Hopner.

6 Scheffel roggen, 6 Sch. haueren gibt Michael Falke modo Jacob Wille
mann, der Stad zugehörigk, alle Pachtt. 6 Sch. Roggen, 6 Sch. Habern idem 
noch so Anno 70 und 79 gekaufft. Gibt zusammen 12 Sch. Roggen, 12 Sch. 
Habern.

6 Sch. Roggen, 6 Sch. Haber vff Michael Witten houe von Peter Wussvwen 
Anno 1560 an die Stadtt brachtt, itzo Merten Wilde.

Sonst ist von Peter Wussow weiter Ao. 60 gekaufft In Krekow zu hebende 
6 Sch. Roggen vnd Hauer vff Bartolmes, Volands houe vnd Hufen. Item 
12 Sch. Roggen vff der Mole Saursack sub loco bei dem Dorff Krekow.

*) Wiederholt aus der im Jahre 1864 abgefaßten Beschreibung von Pommernsdorf und 
der damaligen Landgemeinde Pommernsdorfer Anlagen, im L. B. IL Th. Bd. II, 1527.
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Michael Witte 3'/2 Sch. Roggen, 31/2 Sch. Haber, So von Joannes Wulffs 
erben gekauft Anno 1593.

Von den alten Glindenschen Erben Anno 1570 der Stad vorsetzt off ein 
Pfandschilling laut des Pfandbrifs So Jun der Kammerej vorwart. Ju Pom- 
merenstorf: Simon Hoppener, Itzt Peter Boblin, gibt jarlich 18 Sch. roggen, 
18 Sch. Hauer. Noch gibt dieser eben so viel, als zusammen 36 Sch. Roggen, 
36 Sch. Habern. Dinnies Golnow modo Hans Golnow gibt zusammen 12 Sch. 
Roggen, 12 Sch. Habern.

Assmus Hopner, modo Peter Glaß gibt in allen zusammen 25 Sch. Roggen, 
33 Sch. Haberen, in 4 Posten bestehend, so Don Ivan Bvnakschen erbenn Anno 
1570, von Paul Freybergs Erbenn Anno 1574, von Albrecht Glindens Erbenn 
Anno 1570, von Bartelt Hallen erbenn gekaufft sind Anno 1579.

Von den Bonakischen Erben auch Jervnimo Gliuekeu Jngekaufft laut der 
Vorlassungeu Im Schopeubuch zu Pommernstorff Anno 1571: 72: 73 vnder- 
schidlich In Pommernstorff Assmus Hoppener, — 38 scheffel In Alles Nemblich 
12 Sch. roggen 26 sch. Hauer. Noch von Pawel Fribergs Erben Ao. 74 gekaufft 
Inhalts des kaufbriff vnd vorlassungen vff Assmus Hopners houe 8 Scheffel 
eitel roggen. Noch vor Jheronimo Glineken kofft laut der Vorlassungen vnd 
kauffbriff Anno 73: 12 Sch. roggen, 12 Sch. Hauer vff Jochim Willemanns 
houe vnd Huefen.

Anno 1575 weiter Jngekofft von Panel Freibergs Erben laut des kopbriffs 
vnd vvrlassunge vff Hans Golnowen houe vnd Huefen zu Pommerenstvrff 
8 Scheffel Eitel roggen Ewiger körn Pacht.

Laus deo 1573 Von Bürgermeister Claues Sasses Erben lautt der kauff- 
verschreibung vnd gerichtlichen vorlassungen Jngekaufft 136 Scheffel Erblicher vnd 
ewiger Korn Pachtt darunter In Pommerenstvrff zu hebende Anno 1573: Jochim 
Willemann, modo Hans Falke gibt zusammen 1 Winspel 7’/2 Sch. Roggen, 
1 Winspel 7*/2 Sch. Habern. Die andern von Sassen gekauffte Pechte fallen 
zur Scheüue vnd Krekow.

Von dem olden schulten Hans smide kofft 10 morgen Landes Wiwvl Er 
vor gelifert. 7 morgen dar von diessen 10 morgen hat Martin lotter 2 Morgen 
dat besteland gudt Weitzen land von Hans smide An sich bracht, Vnd noch 
1 Morgen, hat Hans Smid nach dem kauff dem Rade auch entzogen vnd den 
Armen geben Also das er Vor 7 morgen dem rad gelifert. Disse 7 morgen hat 
E. E. Rad Jochim Westfal junior zur Pacht geben. Danon gibt er jarlich dem 
Rade 7 Scheffel Roggen, 7 Scheffel Habern, 15 huener. Der Entzogene Acker 
Sol dem Rad nach Dolgen Art kauffbriffs den Er Hans smide teür gnog bezahlt 
Ditb er dazu noch ins Closter kauffen werde. Der 1 morgen So die Armen 
gebrauchen ligt An den Wege Wie man aus dem Sweingrund den Berg vffärt.

Laus deo Anno 1579. Von Barteldt Hatten seligen Erben und Iren 
Vetternn B. Busso hatten zw Anklam Dor bahr gelb laut der kauffbriff, oor- 
lassungeu Dnd Consensbriff hatt Eiu Erbar rad Ao. 79 60 scheffel halt) roggen 
halD Haber Erblicher körn Pacht Jngekaufft, Nemblich off den honen Don Michael 
Falke itzo Jacob Willmann, non Simon Hoppener, Don Dinnies Gollnow modo 
Haus Golnow Dud Dou Assmus Hoppener.

Weiter In den anderen Dorfferen wie hernach Dolgen wirt Don Bartelt 
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 19
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Hallen Erben kaufst In demselben Jar vnd Tage 162 Sch. roggen zur Schelme, 
zu kreko vnd vfm Stadfeld, vnd 12 Sch. rogaen vnd Sch. Weitzen Mülenvacht 
von der Modttgeuersche.

Summarium Aller gewissen Standen vnd hebenden Pacht an Nogkenn vnd 
Habern im Dorff Pommerenstorf Ist 6 Winspel 15 Sch. Rogken, 6 Winspel 
15 Sch. Habern. *)

*) Schlekers Stadtmatrikel, Fol. 94—97.
**) Es liegen von derselben drei Abschriften vor in: Copeyliche Uhrkunden und Privilégia 

der St. Marien Stifts Kirchen, zu alten Stettin. Vol. I, Fol. 129, 130, und 286—288. 
Vol. IV, Fol. 126—128. Die Abschriften weichen nur hin und wieder in der Rechtschreibung 
von einander ab; die älteste, den Schriftzügen nach zu urtheilen, dem 16. Jahrhundert ange 
hörend, ist hier benuht worden. Die dritte Abschrift stammt aus dem Jahre 1701, mithin aus 
einer Zeit, da es „Mode" geworden war, den platt- oder niederdeutsch geschriebenen Urkunden 
der Norjahrhunderte, wenn von denselben Abschriften angefertigt wurden, diesen einen Anflug 
von hoch- oder oberdeutscher Schreibweise zu geben.

Die Familie Wuffow war schon im 15. Jahrhundert zur Hebung von 
Kornpacht in Pommernsdorf berechtigt. Man ersieht dies aus nachstehender 
Urkunde**):

„Bor alles weme dar disse Breff vorkümmet, de ene seen edder horenn lesen, 
so bekenne ick Ludeke wussow vor my vnde mine eruen, dat ick den Ehrwordigen 
Heren Preßteren prouisoribus der meynen Vicarien vnser liuen, frvwen kerken to 
Olden Stettin schüldich bin, vndelicker schult verhundert (400) margk, Stettinischer 
münte gange vnd geue, welkere verhundert margk houetstols mitt den Jarlicken 
tinsen herkamen van mynem vadern seliger Philippus Wuffow aldus erflick bette 
au my getonten sint, alse der Ersamen Heren van Stettin Schepenbuck darinne 
vvrwaret vnde is geskreuen, gantzliken vthdrückett vnde vormeldet, Aldus ick Ludecke 
bauen schreuen hebbe angeseen Mennige schwäre betalinge bissen Heren gescheen 
van minen armen lüden, welken vaker nicht die halue pacht Jarliker, ock dieke 
nicht vele mehr, vor dissen genanten Summen hebben gegeuen vnde gebracht, 
diesen vvrbenömden prouisoribus war van Vakene vnde dieke de Beschweringe des 
Geistlicken Rechtes moste vuergan vnde richten, vnde mennicherleye vnwille unde 
twist tüschenn my vnde dissenn vorbenömeden Prouisoribus iß entspraten vnde 
schrennen. Vorth hebbe angeseen so ock to dissenn Summen vorbenömet 
mitt der Jarliken pacht recht hebben, wende mine oldern seligen den houetstoll 
ontfangen hebben, vnd ock selbe gerade is vnde to deme Denste Gades ewich is 
gegeuen vnde vorplichtigett, Ock in tokamenten tyden mine kindern effte mine 
Eruen mochten van disseme Summen houetstule mitt der Jarliken pacht nicht 
werden online tvgesetzt, effte gemahnet, Ick Lüdecke vorbonvmmet vor my vnde 
mine eruen alle disse artieuln hebbe angeseen, Ick vnde de genannten Prouisores 
van dissen Summen haluen bauen gerörett, mitt der Jarliken Pacht mögen ewich 
entfliegitt vnde entrichtet! fin. Günne vnde gelte ewich vuer twe (2) 
winspell körens, einen (1) winspell Imme Dorpe Pamerenstorp halff Rogge 
halff Hafern, von deme haue vnde honen, den nu bewanett vnde bedrifft Atorten Dene, 
vortt den andern winspell ymme gantzen Rogge, scholen se bören van der öucr 
möhle genomet vppe der Beeken gelegenn, de nu bedrifft Clawes weger 
börger binnen Stettin, welkere möle höret in dat gerichte tho Wussow, 
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welkere beyde winspeln kornes, erffllickeu, fredesahm beböret vnd besetenn hebbe, 
also scholen disse Prouisvres vorbenömt ock disse winspell beyde, ewich bören, 
hebben vnde behvldene vor dissen vorbenömenden Summen, Vnde ick vnde myna Eruen 
seggen aff alle tvseggent, egendom, herschop vnde allent dat me mach to hulpe 
nemen hernamals Jegen sodanne antraginge, dat schall disser miner entfliginge vnde 
berichtinge nicht hindernn effte schaden. Wen ick gemelte Lüdike vnde mine Eruen 
scholen disser twier (2) winspell kornes den Prvuisoribus tor tyd bauen röret eine 
vullenkame rechte were wesen, qwick vnde frige, vnbelastett, vnbeschlvarett vor 
alse weme, Dort ick Lüdecke mitt mynen Eruen lauen dissen Provisoribus 
hierouer beschaffene mynes gnedigen Herrn von Stetin sinen willebreff, effte der nvtt 
vnde bohuff were, effte werde. Hierup mögen dese genanntenn Prouisvres 
disse beyden winspell karnes vorkopeun vorpanden vnde mede dehm eren willen, 
dat will ick vnde mine Eruen nimmer beholden darwedder seggend. Des 
tho mehrer, ewiger wittlichaitt, hebb ick Lüdicke bauen nömet vor ym vnde mine 
Eruen, alse Ewalt, Joachim, Gerdt genomett Wussowen, mine Eliten kindern, de 
hir persenlick by gewesett sint, vnde also danne bauen schreuen berichtinge vnde 
vpgeuing bewillet hebbenn min Jngesegelt neddem süluen henget an diesen openen 
Breff, vnde Vorth tho merer sekerhaitt vnde feistem Louve disser bauen schreuen 
eindracht, vnde entrichtinge schall ewich bliuen, sunder weddersprake van vns vnnde 
vnsen Eruen hebbe wy Peter wussow, Jochim wussow, Clawes Wussvw veddern 
hebben wy ock vnse Jngesegele mett willen vnde wetenhaitt gehangen an dessen 
apenenn Breff De geschreuen vnd geue» is na der Bordt Christi dusent, verhundert 
In deme negentstenn Jare, des Donredages na dene Hilgen Drei konnigen Dach." 
(1490, Januar 9, neuen Stils).

Concordat cum vero suo original!, quod ego Laurentius Scheybe, notarius publicus 
manu mea propria p.testor.
Herzog Barnim I. hatte Pommernsdorf cum omni jure verkaufst, was er 

in diesem Dorfe besessen, mithin mit Einschluß der Kornpächte, welche, abgesehen 
von dem Werthe, den die Dienste der baüerlichen Wirthe für den Besitzer hatten, 
das bedeütendste Einkommen gewährten. Woher kam es aber nun, daß int 
15. und 16. Jahrhundert die Wussow, die Glinden, die Glienken, Bonaken, die 
Sassen und Hallen, lauter angesehene und reiche Familien der See- und Handels
stadt Stettin zur Hebung jener Kornpächte in Pommernsdorf gelangt waren? 
Es läßt sich nur annehmeu, daß die communitas Stetinensis, durch die Theil
nahme an den so haüfig ausbrechenden Märkischen Kriegen, wie au den Kämpfen 
gegen die nordischen Könige, von denen sie sich als Mitglied des Hansebundes, 
seit etwa 1360,*)  nicht ausschließen konnte, zu verschiedenen Zeiten in Geldver
legenheiten gerathen sei, zu deren Abhülfe sie Anleihen bei ihren reichen Mit
bürgern machen mußte.

*) Als ersten Hansetag, den Stettin, zum Wendischen Quartier des Bundes gehörig, be
schickte, wird der zu Rostok im Jahre 1365 gehaltene, bezeichnet. Die Abgeordneten, welche 
der Rath aus seiner Mitte dahin schickte, waren: der Bürgermeister Hermann Papen, und die 
Rathsverwandten Henning Westphalen und Hartwig vom Sunde. Friedeborn, histor. Beschrei
bung 1, 59.

Wie aber war in jenen Zeiten des Mittelalters das Rechtsverhültniß zwischen 
Kapital und dessen Verwerthung durch Verzinsung? Das Verhältniß war ein 

19*
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ganz anderes, als dasjenige, welches in unserer Zeit Geltung, und wie sich 
dasselbe seit dem Reformations-Zeitalter entwickelt hat. Als Ergänzung dessen, 
was darüber bei einer frühern Gelegenheit gesagt worden ist*), möge hier Folgendes 
eingeschaltet werden.

Die dem einfachen Menschenverstände so natürlich scheinende Befugniß des 
Menschen, Das, was er nach Befriedigung der Lebensbedürfnisse erspart hat, 
nicht ungenützt liegen zu lassen, sondern es zu verwerthen, oder mit anderen 
Worten, die Berechtigung, sein Kapital, wie man zu sagen Pflegt, arbeiten zu 
lassen, ist zu allen Zeiten und bei allen Völkern durch Gesetze getegelt worden, 
um die bösen Triebe des Eigennutzes, die bei dieser Gelegenheit, der Verzinsung 
des Kapitals, nur zu leicht zum Vorschein kommen, in bestimmte Schranken zu 
6muten; — und das von Rechtswegen! Ja das Gesetz soll innerhalb des Kreises 
eines gegebenen Volks der Ausdruck sein der Lebensanschanungen, der Sitten, 
Gebraüche und Gewohnheiten dieses Volks in gegebener Zeit, daher es des Gesetz
gebers erste und höchste Pflicht ist, von jenen Rücksichten, und nur allein von 
diesen sich leiten zu lassen, dann aber auch bei deu Vorschriften und Verhaltungs
regeln, die er in svuverainer Gewalt zur Befolgung ausspricht, ein gewisses Maß 
sich aufzuerlegen, um in dem Ziele, das er sich gesetzt hat, das,, Gefühl der in 
der Zeit lebenden Gesellschaft nicht zu verletzen, und diese zur Übertretung des 
Gesetzes, ja zum offenbaren Widerstand zu reizen. Dieses Maß richtig zu treffen, 
das war im alten Rom die Weisheit seiner Gesetzgeber!

Anders die Priester der christlichen Kirche in den ersten Zeitaltern deren 
Bestehens. Die Auserlesensten ihrer Schaar vereinigten sich auf sog. Coucilien, 
d. h.: Kirchenversammlungen, um sich über die Angelegenheiten der Kirche zu be- 
rathen, wogegen sich nichts sagen läßt, und das, was auf diesen Versammlungen 
unter der Obhut des Hohenpriesters beschlossen ward, erhielt Gesetzeskraft, wo
gegen sich auch nichts sagen läßt, so lange das Gesetz nicht offenbar gegen den 
gesunden Menschenverstand Sturm lief und auf die Priester-Kaste beschränkt blieb. 
Allein das übermüthige Pfaffenvolk, uneingedenk des Wortes: „Mein Reich ist 
nicht von dieser Welt", und daß es nur allein dazu da ist, für das Himmelreich 
vvrzubereiten, trat, in seinem hochmüthigen Eigendünkel, bald über die Gränze 
der ihm zugewiesenen Wirkungssphäre, und erfrechte sich zuletzt, in bürgerliche An
gelegenheiten sich zu mischen, und so neben dem Römischen Recht ein zweites Recht 
zu schaffen, das von ihm Canvnifches Recht, jus canonicum, genannt worden ist, 
das in der Folge die decretales epistolae des Unfehlbaren im Vatican zu 
schärfen nicht unterlassen haben. Und die weltlichen Machthaber, sogar diesseits 
der Berge, von priesterlicher Ohrenbläserei mit den ewigen Strafen des Höllen
pfuhls bedroht, wenn sie es nicht thun würden, sind schwach genug gewesen, 
dieses Pfaffen-Recht in ihren Landen zuzulassen, und für rechtsverbindlich zu 
erklären.

Unter den Ausgeburten des Canonischen Rechts auf weltliche, wie bürgerliche 
Dinge angewendet, steht das Verbot des Anleihens von Geld gegen Zinsen nicht 
auf letzter Stufe. Au das mosaische Gesetz sich anlehnend, welches dem vermögenden 
Israeliten im Verkehr mit Glaubensgenossen das unverzinsliche Darleihen zur

') In der historischen Beschreibung der Stadt Stargard; L. B. IL Th. Bd. IV. 144.
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Gewissenspflicht macht, eiferten die Kirchenväter seit dem 4. Jahrhundert, als die 
Provinzen des Römischen Reichs unter den Einfällen der Barbaren mehr und 
mehr verarmten, gegen alles verzinsliche Darleihen, und wiegelten somit das 
Volk gegen die bestehenden Gesetze auf, wie es immer Pfaffeu-Art gewesen und 
so bis auf deu heütigen Tag geblieben ist. In der Zeit der vollen Machtent
wickelung der „heiligen Herrschaft" steigerte sich diese, alle Geldgeschäfte, wie sie 
in der menschlichen Gesellschaft unentbehrlich sind, verhöhnende Anschauung bis 
zu dem Grade, daß jedem Zins-Glaübiger der Genuß des Abendmahls, die 
Fähigkeit zu Errichtung eines Testaments und selbst das kirchliche Begräbniß 
versagt, auf der Kircheuversammlung zu Vienne, 1311, aber sogar jeder, der das 
Ausleihen auf Zinsen in Schutz zu nehmen und zu vertheidigen wagte, für einen 
Ketzer erklärt ward. Den Pfaffen war es durch ihre Hetzereien gelungen, die 
öffentliche Meinung so für sich zu gewinnen, daß es die weltliche Gesetzgebung 
nicht wagte, gegen die sinnlosen Verbote des Clerus einzuschreiten, Noch die 
Reichs-Polizeiordttungen von 1500, 1530 und 1577 bedrohten das Ausleihen 
auf Zinseu mit dem Verlust des vierten Theils des ausgeliehenen Kapitals. Nur 
die Juden hatten seltsamer Weise das Privilegium, Zinsen von Christen für dar
geliehene Gelder zn nehmen; für sie war diese Zeit ein goldenes Zeitalter. Allein 
auch die Christen verstanden es, das Gebot ihrer Pfaffen illusorisch zu machen. 
Zu den zahlreichen Mitteln, es zu umgehen, gehörte z. B. die Satzung, d. i.: 
der Verkauf einer Sache unter Vorbehalt der Wiedereinlösung, wobei der Schuldner 
dem Glaübiger die Nutznießung der Sache überließ, dieselbe aber durch Rück
zahlung der geliehenen Summe jederzeit wieder au sich bringen konnte; sowie 
der — Rentekauf, d. i. : die Belastung eines Grundstücks, welches im Besitze des 
Schuldners blieb, mit einem an den Glaübiger zu entrichtenden dinglichen Zinse;*)  
der von dem Glaübiger selber erhoben wurde.

*) Meyer's neues Konversations-Lexicon XV, 928, s. v. Wucher.
*) Schlekers Matrikel, Fol. 87.

Vou dieser Art der Satzung, bezw. des Rentekaufs war das Geldgeschäft, 
welches communitas de Stetin mit den genannten ihrer reichen Mitbürger abge- 
fchlossen, indem der Stadt die ihr in dem Eigenthumsdorfe Pommernsdorf 
zustehenden Naturalpacht verkaufte, bezw. — verpfändete, und die sie nun seit 
1560 zurückkaufte, bezw. wieder einlöste. Wie groß war aber das Kapital, welches 
die Stadt dargeliehen erhalten hatte? Rechnet man den Preis des Roggens zu 
1 Thlr. und den des Hafers zu J/2 Thlr. pro Scheffel, so betrug die jährliche 
Geldrente von der oben angegebenen Hauptsumme der Kornpächte 223 Thlr.; 
der Zinsfuß war aber um jene Zeit 6 Prêt. **),  mithin waren die Pvmmernsdorfer 
Kornpächte für ein Kapital von 3725 Thlr. verpfändet.

So viel über die Vergangenheit von Pommernsdorf. Gehen wir jetzt auf 
feine Zustände in neüester Zeit über.

Nachstehenden Receß über die Regulirung der gutherrlichen und baüerlichen 
Verhältnisse und der damit verbunden gewesene Gemeinheits-Aufhebung in Pom
mernsdorf Randowschen Kreises:

Reeeß über die Regulirnng der gutsherrlichen und baüerlichen 
Verhältnisse in Pommernsdorf.

Zwischen dem Magistrate und den Stadtverordneten zu Stettin und denen 
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bäuerlichen Wirthen des im Randowschen Kreise liegenden Stadt-Eigenthums- 
Dorfes Pommernsdorf ist nachstehender Receß über die Regulirung der guts
herrlichen und baüerlichen Verhältnisse, mit welcher zugleich eine völlige Gemein
heits-Aushebung verbunden worden, verabredet und geschlossen worden.

8 1. Es überlassen der Magistrat und die Stadtverordneten zu Stettin den 
baüerlichen Wirthen zu Pommernsdorf, namentlich: — 1) Der Ehefrau des 
Schulzen Dräger, Christiane Schulz, welche den Hof, nach dem sich ihre Kinder 
erster Ehe der väterlichen Erbschaft rechtsbeständig entsagt, erworben hat, und 
ihrem, mit ihr in Güter-Gemeinschaft lebenden Ehemanne, dem Schulzen Gottlieb 
Dräger; 2) Den Testaments-Erben des ehemaligen Schulzen Palmroth, als dessen 
Wittwe, Christiane geb. Züske, und ihrem in Gütergemeinschaft lebenden zweiten 
Ehemann, dem Michael Rolvff junior, welche erstere den Nießbrauch des Hofes 
hat, nebst denen übrigen Testaments-Erben des Palmroth, als: a) seine Kinder 
erster Ehe, der großjährige Johann Friedrich, der Christian, der Carl David, 
welche beide noch minorenn sind, b) die Kinder zweiter Ehe: den Michael, die 
Albertine, c) die Kinder dritter Ehe: Wilhelmine, Johanne Henriette; 3) Den 
Erben des Bauers Michael Schmeling, nämlich; a) den jetzigen Wirth Christian 
Schmeling, b) die Kinder der verstorbenen Sophie, verehelicht gewesene Kanzel
bach, c) die Kinder der verstorbenen Marie, verehelicht gewesene Freese; 4) Die 
Erben des Christian Behrend, nämlich: die Wittwe, geb. Palmroth, ' die Kinder, 
a) den Johann, b) die Dorothea Maria, verehelicht an den Gerichtsmann Schulz, 
c) die Sophie, verehelicht an David Schulz, d) die noch minderjährige Regine; 
5) Den Schulzenschen Erben, nämlich: a) dessen Wittwe Dorothea Louise, geb. 
Gustmann, b) Dorothea Maria, verehelichte Gollnow, c) der majorenne David 
Schulz, d) der majorenne Christian Schulz, 6) Dem Bauer Christian Beyer; 
7) Dem Bauer Michael Roloff; 8) Dem Bauer Martin Behrend; 9) Dem 
Bauer Martin Gottschalk; 10) Dem Bauer Friedrich Freese; 11) Dem Bauer 
Christian Kanzelbach; 12) Dem Bauer Cristoph Heidemann; 13) Dem Kossat 
Christian Kayser; — in Gemäßheit des Ediets vorn 14. September 1811 und 
dessen Declaration vom 29. Mai 1816, das freie und unbeschränkte Eigenthum 
der von ihnen besessenen Höfe nebst dazu gehörigen Gebaüden, Hofstellen, Gärten, 
Wurthen, Äcker, Wiesen und Hütung, nachdem sie die Hälfte der Äcker, 
Wiesen, Hütung, der Bestimmung des Gesetzes vom 14. September 1811 
gemäß, an die G u t s h e r r s ch a f t z u r ü ck g e g e b e n haben, und willigen 
darin, daß dieselben im Hypothekenbuche des Hauptgutes abgeschrieben, und für 
die neüen Eigenthümer der Besitztitel besonders berichtigt in erbe.

§ 2. Die Regulirung der gutsherrlichen und baüerlichen Verhältnisse und 
die Theilung des Landes ist bereits im Jahre 1818 geschehen und darüber ein 
Receß errichtet worden, in welchem aber beide Theile eine nochmalige Nachmessung 
sämmtlicher Ländereien sich vorbehalten hatten. Dieses ist geschehen; da sich 
aber erhebliche Verschiedenheiten gegen die bei der Theilung zum Grunde ge
legten Vermessung vorgefunden haben; da ferner seit 1818 Veränderungen in 
den persönlichen Verhältnissen der Erwerber entstanden sind; da endlich die 
baüerlichen Wirthe späterhin eine völlige Gemeinheits-Theilung vorgenommen 
haben; so ist hierdurch der frühere Receß in seinen wesentlichen Theilen der
gestalt umgeändert worden, daß sämmtliche Teilnehmer eine Umarbeitung des-
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wünschen müssen. Es wird daher der unterm 31. März 1818 vollzogene 
Recch hiermit fur aufgehoben erkürt und wollen die Interessenten ihre geqen- 
selltgen Verhältnisse nur nach dem vorliegenden Vertrage betrachtet wissen.' 
n % â Interessenten der Gemeinheits-Theilung "treten sonst noch auf: - 
1) dav Wägeten falsche Collegium, als dominium directum des an die Bauern 
ÇKoïStïiAi-# fi.A.wk.u (rtii_ t._  < >. <_ Kirche wegen des auf der
Feldmark liegenden Kirchen-Landes; — 3) das Schulamt vermöge der ihm iu= 

und der gehabten Weidegerechtigkeit; — 4) die sogenannten 
Wnlth^ossaten: a) die Erben des Kossat Marquardt, nämlich die Wittwe Maria, 
geb. Schulz und ihre Sohne Johann Friedrich und Carl Wilhelm; b) der Kossat 
'^"6er; c) der Kossat Tosch; d) der Kossat Beyer, deren Besitzungen rücksicht- 
lich ihres geringen Umfanges dem Edict vom 14. September 1811" nicht unter
worfen sind; — o) der Müller Friedrich Beyer als Besitzer verschiedener Län
dereien und Berechtiger an der Weide.

§ 4. Nachdem die neue Vermessung durch den Conducteur Junqnickel vor- 
genommen worden, die hierdurch entstandenen Differenzen ausgeglichen sind, so 
haben die 12 äueril und der Kossat Beyer, mit Einschluß der Dotation des 
Schulzen, des Schullehrers, der Kirche und des Jageteüffelschen Collegiums- 
Landes an Ackerland behalten: 829 Mg. 71'/ Ruth., und der Magistrat 
hat mit Einschluß von 22 Mg. 174 Ruth, auf der Feldmark belegenen dem 
^ohanms-Kloster gehörigen und m seinem alten Verhältniß gebliebenen Landes, 
797 Mg. 102 Ruth, bekommen. An Wiesen und Hütungsflüche 
haben die Bauern behalten 395 Mg. 45 Ruth, und der Gutsherrschaft 
sind überkommen 370 Mg. 154 Ruth. Die Bauern finden ihrer Seits 
hiervon ab. Das Jageteüfelsche Collegium, die Kirche, den Schulhalter 
wegen seiner Dotation und Weidegerechtigkeit, die Kossäten und der Müller 
wegen ihrer Weidegerechtigkeit, das Schulzenamt. Der Magistrat hat von den 
ihm gehörigen Wiesen für den Schulhalter 2 Mg. und an das Schulzen-Gerichts 
Amt die nach der treuen Vermessung entstaiidene Differenz von 3 Mg. hergeqebeii, 
welche nmerhalb seiner Gränze liegen. Es bedarf keiner weitern Nachweisung 
der richtigen Theilung m diesem Receß, sondern beide Theile halten sich durch 
die ihnen ui der abgesteckten Gränze zugefallenen Ländereien für abgefunden, be
gaben sich nunmehr aller An- und Nachrechnung und erklärten sich als in Pansch 
und Bogen abgchlnden an. Der Nachweis: daß keiner der Interessenten ver
letzt worden ist, ist denselben durch Einsicht der in den Acten befindlichen Berech- 
nnngen hinreichend gegeben worden.

§ 5. Die Gränze zieht sich von der Oder längs des sog. Preußischen Grabens, 
welcher zwischen Gntsherrschaft und Bauern die Gränze bildet, bis zu dem festen 
Strobe, geht nächstdem das hohe Ufer hinauf und wendet sich längs des Berges 
dergestalt daß der steile Abhang und noch 4 Ruthen breit oberhalb desselben 
&cl H.er.ochaft zugefallen, bis zu dem steilen Grund in der Mitte der bisherigen 
Kreuzstücke; von hier wendet sie sich in grader Linie bis zum Landwege, macht 
dort einen sehr stumpfen Winkel und zieht sich 86 Ruthen lang bis zum Berge, 
hier wendet sie sich nochmals ui einem stumpfen Winkel nach dem Buckow-Graben 
wo dieser von dem Feldwege durchschnitten wird; sie folgt diesem Graben, welcher 
hier die Gränze bildet bis 16 Ruthen südlich von der Stelle, wo der Weg nach
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Schüne den Graben durchschneidet und geht dann tu gerader Linie über die 
schuralste Stelle des Jgelpfuhls bis nach der Schüneschen Gränze 7 Ruthen 
nördlich von der Stelle, wv der Viehtrifftspfuhl die Gränze berührt. Außerdem 
erhält der Magistrat in den Grabenwieseü längs der Güstowschen Gränze 64 Mg. 
93 Ruth., welche an dem alten Mühlengraben 46 Ruthen 2 Fuß, an der Oder 
62 Ruthen 4 Fuß breit und durch einen Graben von beit baüerlichen Graben
wiesen getrennt werden sollen.

§ 6. Es ward hierbei früher vergleichsmäßig bestimmt, daß an die gemetn- 
schaftliche Weide, welche den Bauern verblieb, ein jeder Bauer 14 Theile, mithin 
sämmtliche Wirthe 168 Theile, der Müller gleich einem Halbbauer 7%Theile, die 
sämmtliche Kossäten 14 Theile, der Schulmeister je 1 Theil — Summa 190 
Theile berechtigt sein sollte; die Kossäten vereinigten sich wiederum.unter einander, 
daß dem re. Kayser von dein Antheile derselben %, und den übrigen 4 Kossäten 
2/ zu kommen sollte. Als die Bauern nun auch die Hütungs-Gemeinheit auf- 
hobeu, sind diese Weide-Interessenten auch nach diesen Grundsätzen in der hohen 
und niedern Hütung abgefunden worden.

§ 7. Der Kossat Beyer behmtptete Anfangs Eigenthümer zu sem. Er ver
glich sich hieruüchst mit dem Magistrate, daß er als erblicher Bauer betrachtet, 
ihm sein ganzes Land gelassen wird, und er von % desselben, eine angemessene 
Rente giebt. Vor der Regulirung besaß er 12 Mg. 73 Ruth. Nachdem die 
Güte mit der Menge ausgeglichen hat er 13 Mg. 112 Ruth, bekommen. Seme 
Besitzung liegt neben dem hohlen Grunde am Güstowschen Wege und ist oben 
und an dem' Güstowschen Gränzgraben 34 Ruthen 5 Fuß breit. Seine Wiesen 
betrugen 3 Mg. 72 Ruth., diese hat er in einer gleichen Flüche wieder be
kommen, und zwar von der unterhalb seines Ackers belegenen ehemaligen Kirchen- 
Wiese 1 Mg. 30 Ruth., in den Grabenwiesen 2 Mg. 42 Ruth, wodurch er die 
ihm zukommende Wiesenflüche richtig erhalten hat. Bei der Eintheilung der 
Weide sind ihm zugefallen: — 1) an hoher Hütung lüngs des Güstowschen Weges 
1 Mg. 65% Ruth., die sich zu Acker eignet; 2) an niederer Hütung zwischen 
dem Pferdedamm und dem Preüßischen Graben 3 Mg. 152% Ruth. Er besitzt 
also int Ganzen 22 Mg. 43 Ruth., welche überall Hütfrei sind, wogegen er aber 
auch keine Hütungsgerechtigkeit auf der Feldmark hat.

Hiervon entrichtet er eine verglichene Rente von 6 Scheffel 13 % Metze -Koggen 
und 2 Metzen Hafer, welche nicht in Körnern, sondern auf Martini jedes Jahres 
in Gelde abgetragen wird. Der Durchschnittspreis, den das Getreide auf Mar
tini in den'letzten 10 Jahren gegolten hat, gibt den Betrag der Geldrente für 
die nüchsten 10 Jahre dergestalt, daß die Kornrente unveränderlich bleibt, dte 
Geldrente aber von 10 zu 10 Jahren nach beut Marktpreise bes Getreibes von 
beit verflossenen Deeennien für bas nachfolgenbe berechnet wirb. Von ber obigen 
Rente ist er berechtigt, beit Betrag von % Theil ber Contribution abzuztehen, 
dergestalt, baß er selbst 3 Mg. 158% Ruth, verstettert intb bie Contribution von 
1 Mg, 129% Ruth, von ber Rente in Abzug bringt, welche gegenwürtig 20% Gr. 

ausmackst. Abgà bes Keyser an bie Geistlichkeit bleibt unverändert und ist 

der auf % treffende Theil bereits bei Veranschlaguug der Reute berücksich
tigt worden.
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8 8. Das Jageteüffelsche Mcgiiim hat die ihm zugehörigen 30 Mg. 21 Ruth, 
bereits vor längerer Zeit den bäuerlichen Wirthen auf Erbpacht gelasse». Es 
sind diese Grundstücke zusammengelegt und mit einer Fläche von 28 Mg. 52 Ruth, 
wiederum iu den Jgelpfuhl und Mittelbrinkstücken neben dem Kirchenacker an
gewiesen worden. Da aber bei der vollständigen Separation diese Ländereien in 
die Besitzungen des Schulzen Dräger, Bauer Kanzelbach und Heidemann gefallen 
sind, so ist hierbei festgesetzt und von den Vorstehern des Jageteüffelschen Collegiums 
genehmigt worden; 1) daß die bäuerliche Gemeinde in solidum für die richtige 
Abtragung der jährlichen Erbpacht von 11 Sch. Roggen haftet; 2) daß in den 
Fällen, wo das dominium directum einen Anspruch auf den Fundus selbst zu 
machen hat, die in den Besitzungen des Dräger, Kanzelbach und Heidemann 
liegende und abgegrünzte Fläche von 28 Mg? 52 Ruth, dem dominio directo 
für dessen Ansprüche haftet, die übrigen Gemeindeglieder in einem solchem Fall 
aber dem Dräger, Kanzelbach und Heidemann, oder deren Nachfolger im Besitz 
überall in solidum entschädigen, und ihm die Gewähr für jeden aus dem auf 
ihrem Lande ruhenden Anspruch möglicher Weise eutstehenden Nachtheil, leisten.

8 9. Die Kirche sollte 17 Mg. 170% Ruth. Acker und 8 Mg. Wiesen er
halten. Bei der Vertauschung, welche nächstdem im Lauf der Verhandlungen 
vorgegangen i)t, und wo sie jedes Mal 1 Mg. für 2 fortgegeben hat, hat sie 
bekommen 23 Mg. 170 Ruth. Acker und 8 Mg. 102 Ruth. Wiesen. Der Acker 
liegt au dem Heidemanuschen Grundstücke und ist 50 Ruthen 2 Fuß breit, unter
halb desselben liegt die Kirchenwiese zu beiden Seiten des Kienbaumberges wo
von sie den größten Theil einschließt. Sie hat die im Dorfe besessenen 
Wnrthen theils zur Dotation des Schulmeisters, theils zur Vergrößerung der 
Rvhloffschen Hofstelle hergegeben, und ist für diese, so wie für die Hütüngs- 
gerechtigkeiten abgefunden worden, wogegen sie aber auch ihre Besitzungen völlig 
Hütfrei besitzt.

§ 10. Die bisherigen Besitzungen des Müllers bleiben unverändert. Als 
Abfindung für die Weidegerechtigkeit hat er von den baüerlichen Wirthen be
kommen: von dem Berge am Güstvwschen Wege 2 Mg. 8 Ruth., von der nieder» 
Hütung 5 Mg. 139 Ruth., also zusammen 7 Mg. 147 Ruth., wogegen die 
sämmtlichen Hütungsberechtigungen aufgehört haben.

8 11- Die Kossäten Höfe, nämlich derjenige des Müllers Beyer, der Kossäten 
Märtens, Tesch, Krüger, bleiben in ihren bisherigen Verhältnissen zur Herrschaft. 
Ihre Hütuugsgerechtigkeit ist ebenfalls abgelöst worden und hat ein jeder von 
ihnen in den Bergen am Güstvwschen Wege 122% Q.-Rnth., der Krüger aber, 
da er an die baüerliche Hütung gränzt, als eine Schadloshaltung für den mög
lichen Viehfraß noch % Ruth, breiter bekommen; in der niedern Hütung zwischen 
den herrschaftlichen Grünzgraben und dem Pferdedamm bekommt jeder 1 Mg. 
166% Ruth., welche sich zu Wiesen eignen; hiermit sind sie wegen aller und 
jeder Hütungsgerechtigkeit auf der Feldmark abgesunden; ihre übrigen Besitzungen, 
welche in Wurth- und Gartenland bestehen bleiben unverändert.

8 12. Der Schulhalter hat bekommen zur Verbesserung seines Schuldienstes 
— a) die hinterm Hause belegene ehemals von ihm pachtweise inne gehabte 
Kirchenwurth von 1 Mg. 32 Ruth., b) von den Wurthen am Güstvwschen 
Wege 128 Ruth., c) vom Magistrate als ein besonderes Geschenk 2 Mg. Wiese- 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 20 
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wachs längs des Preüßischen Grabens und innerhalb der herrschaftlichen Gränze. 
Als Abfindung für die Aufhütung a) mit dem großen Vieh 2 Mg. Wiesewachses 
in den bäuerlichen Grabenwiesen; b) für seinen Antheil an der gemeinschaftlichen 
Hütung 1) neben den Wurthstücken am Güstowschen Wege von dem dort belegenen 
wüsten Acker 52 Q.-Ruth. 2) in ber Hütung zwischen dem Preüßischen Graben 
lind dem Pferdedamm 148 Q.-Ruth. Das Schulamt hat also bei der Re- 
gulirung außer dem früher besessenen Garten erhalten 2 Mg. 52 Ruth. Wurth- 
tand, 4 Mg. 148 Ruth. Wiesewachs. Dieses Alles beuutzt der Schulmeister 
hütfrei, hat aber auch keine Weidegerechtigkeit auf der baüerlichen Feldmark.

§ 13. Das Schulzenamt hat von den baüerlichen Wirthen in den Wurthen 
am Güstowschen Wege 4 Mg. bekommen. Als sich bei der Vergleichung der 
alten Vermessung gegen die neue ergab, daß der Magistrats den Bauern noch 
5 Mg. Wiesenwachs herausgeben mußte, so wurden diese ebenfalls zur Dotatiou 
des Schulzen- und Gerichts-Amtes bestimmt, wovon 3 Mg. der Schulze, und 
jeder der Gerichtsleüte 1 Mg. bekommen hat, wogegen aber auch alle bisher von 
der Herrschaft dem Schulzen ertheilten Emolumente und namentlich das vom 
Btagistrate bisher bezahlte Gehalt von 10 Thlr. aufhören. Diese Wiesen liegen 
in den Grabenwiesen, und innerhalb der herrschaftlichen Gränze.

§ 14. Nachdem solchergestalt alle fremden Interessenten abgefunden waren, 
haben die Bauern die Gemeinschaft unter sich ausgehoben. Es verbleiben den 
Bauern an Acker und Schaderuthen, so wie an Gürten und

Wurthländereien..........................................................................Mg. 755. 156 R.
An Feldwiesen, die beim Acker mit gerechnet werden... - 1. 30 -
Der Lange Grund, welcher jedoch bei der Theilung nur als

J/5 im Werth angerechnet ist................................................ - 6. 30 -
In Summa.............................................................................. Mg. 763. 36 -
Hiervon ist zur gemeinschaftlichen Hütung 
niedergelegt..............................................................51. 85

Zu neüeit Wegen sind verwendet.................................... 1. 81
- 52. 166 -

Bleiben als Acker......................................................... ~ Mg. 710? 50 R.
welche völlig hütfrei gelegt und außer aller Gemeinheit dergestalt eingetheilt wor
den sind, daß ein jeder Wirth ein zusammenhängendes Stück nahe beim Dorfe, 
und ein entfernteres erhalten sollte, außerdem ist das sog. Kleine Feld am 
Güstowschen Wege soviel davon nicht zur Hütung niedergelegt ist, zu Ver- 
gütigungs-Lande ' bestimmt worden. Hiernächst haben die Bauern die einzelnen 
Parcelen durch Zulegung von Acker aus dem Vergütigungs-Lande ausgeglichen 
und verlooset hat, wodurch zugefallen sind: — Wer folgt im Reeeß ein specieller 
Nachweis derjenigen Ackerstücke, Wurth- und Gartenflächen — letztere durchweg 
gleich groß, nämlich 2 Mg. 33 Ruth. — welche einem jeden der 12 baüerlichen 
Äckerstücke überwiesen sind, der hier übergangen wird, um nur bie Hauptsumme, 
in Verbindung mit dem Wiesewachs einzuschalten.j

§ 15. Bei der Vertheilung des Ackerlandes nämlich mit) der Wiesen haben 
nach dem Vertheilungs-Register erhalten:
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Acker rc. Wiesen
1. Die Behrendschen Erben .... . Mg. 57. 163 18. 124,4 Ruth.
2. Beyer................................................... - 59. 160 20. 36,4 -
3. Die Schmelingschen Erben.... - 63. 82 18. 111,4 -
4. Martin Behrend.................................. - 62. 79 18. 98,4 -
5. Die Palmrothschen Erben .... - 58. 163 18. 83,4 -
6. Die Schulzenschen Erben .... - 61. 82 V2 18. 8„ -
7. Freese................................................... - 57. 163 20. 21,, -
8. Gottschalk.............................................. - 57. 166 72 18. 98,4 -
9. Roloff senior........................................ - 56. 1 18. 106,4 -

10. Dräger................................................... - 58. 163 V2 18. 152,,
11. Kanzelbach.............................................. - 57. 163 18. 105,4 -
12. Heidemann.............................................. - 57. 163 18. 109,4 -

Summa des Verteilten . . Mg.710. 109 y2 225. 156 Ruth.
§ 16. An Hütung ist annoch verblieben: an ehemaligem Acker 51 Mg. 

85 Ruth. Hiervon haben die Servitutsberechtigten 6. 24 erhalten, so daß 45. 
61 bleiben. Dagegen sind einige Dreschberge als unnutzbar berechnet hinzuzu
geben mit 3. 171, und in der niedern Weide an der Oder 90. 11, so daß die 
Communhütung mit 139 Mg. 63 Ruth, bleibt. Jeder Bauer hat das Recht 
auf diese gleichviel Vieh zu treiben, und es hangt von der Bestimmung des 
Schulzen und den Gerichtsleüten ab, mit welchen Arten von Vieh und mit viel 
Haupt jene Weide betrieben werden kann und soll. Der mindere Düngungs
Zustand der Parcelen ist dadurch daß die Gemeinde die schlecht gedüngten Län
dereien abgemistet hat, ausgeglichen worden.

8 17- An neuen Wegen sind Behufs der Gemeinheitstheilung angelegt: — 
1) Von den nach dem Kirchenlande führenden Feldwege ein Communieations- 
Weg längs des Buckow Grabens bis nach dem Höpfners-Bruch, damit ein Jeder 
nach dem, jenseits des Grabens liegenden Theil seiner Besitzung gelangen kann. 
2) Von der Brücke an den Springstücken längs des langen Grundes bis nach 
den Feldwege, welcher über das Kirchenland führt. 3) Uber die Spring- und 
Eichbanmsstücke längs des Grabens nach dem scharfen Schortbruche. Alle Wege 
im Acher dürfen nicht zu Viehtrieften benutzt, sondern das Vieh muß am Strick 
und Zaum hierdurch geführt werden.

§ 18. Sämmtliche Wege, der Damm am Höpfners-Bruche und alle Haupt- 
Abzugsgräben werden auf gemeinschaftliche Kosten von der Gemeinde unterhalten.

§ 19. Die Gutsherrschaft hat den ihr zugefallenen Acker theils in Pareelen 
vererbpachtet, theils auf Zeitpacht ausgethan, theils darauf eine Ziegelei an
gelegt. Von der oben erwähnten Flüche von 797 Mg. 102 Ruth. Acker war 
abzufinden das Johanniskloster mit 22 Mg. 177 Ruth., welche auf beiden Seiten des 
Stadtweges zusammenhängend angewiesen sind. Es befinden sich auch in der 
Herrschaftlichen Feldmark mehrere Baustellen, welche von den Bauern an verschiedene 
Einwohner mit Bewilligung des Magistrats ausgethan, und theils durch die, 
während der Belagerung (Stettins im Jahre 1813) erfolgte Zerstörung der Ge- 
baüde der Dvrfschaft wstder anheim gefallen waren, theils auch noch jetzt be
baut sind. Die Stadt übernimmt alle Verbindlichkeiten, welche die Bauern

20*
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gegen diese Ansiedler hatten, zieht aber auch von diesen künftig das zu bezahlende 
Grundgeld und ist derselben die bebaute Fläche aus ihr Antheil angerechnet 
worden. , ,

§ 20. Bon der dem Magistrate überwiesenen Fläche Wiesen, 370 Mg. 
154 Ruth, groß, hat derselbe abgetreten: an den Schulhalter 2 Mg. an das 
Dvrfgericht 5 Big. also zur freien Benutzung behalten 363 Mg. 154 Ruth., 
welche ebenfalls theils auf Zeit-, theils auf Erbpacht ausgethan sind.

§ 21. Die Theilung der Ländereien zwischen dem Magistrat und den Bauern 
ist bereis nach beendigter Ärnte des Jahres 1818 zu Stande gekommen; die bis
herigen Abgaben und Pachte haben die Bauern bis Martini desselben Jahres in 
den früheren Verhältnissen entrichtet; es ist mithin die Übergabe des Eigenthums 
uud die Aufhebung der Dienste und Püchte bereits erfolgt; die Gemeinherts- 
theilung ist im Acker bereits nach beendigter Ärnte des Jahres 1820, und in 
den Wiesen und Hütnngen mit dem Schluß der Hütuugszeit desselben Jahres 
geschehen. , L.

§ 22. Das Erbpacht-Vorwerk Schüne besaß die Gerechtigkeit, das Pvmmerns- 
dvrfer Feld 3 Tage in der Woche mit den Gellschafen zu behüten. Es ist da
rüber ein Streit entstanden, wie hoch der Gellhaufen an Kopfzahl zu rechnen sei, 
ferner über das Quantum der Ablösung, und endlich in wiefern die Bauern ver
pflichtet sind, zu diesem Ablösungsquanto beizutragen. Hierüber schwebte ein 
Prozeß, welcher dahin rechtskräftig entschieden ist: daß der Magistrat die Ab
findung des Vorwerks Schüne aus eigenen Mitteln bewirken muß. Letzteres ist 
auch bereits bei Gelegenheit der Regulirnng der baüerlichen Verhältnisse in 
Schüne geschehen.

§ 23. Die Bauern sollten die zurückzuliefernde halbe Hofwehr-Saaten, welche 
für jeden Wirth beträgt: 17 Scheffel Roggen, 3 Scheffel Weizen, 12^ scheffel 
Gerste, 5 Scheffel Hafer, 2 Scheffel Erbsen, 8 Metzen Wicken, 12 Metzen Lein
samen, nach dem Martini-Marktpreise des Jahres 1818 bezahlen, und das ge
wöhnliche Bestellerlohn mit 4 Gr. pro Fuhre, mithin 12 Gr. für jeden Scheffel 
dreijährig, und 8 Gr. für jeden Scheffel zweijährig zu bestellende Getreideart, 
wohin Hajer gehört, vergütigen; Erbsen und Wicken werden einjährig bestellt, 
und also pro Scheffel mit 4 Gr. bezahlt.

Die lebendige unb todte Hvfwchr beträgt für jeden Wirth nach den bei 
Kreckow festgestellten und hier ebenfalls angenommenen Grundsätzen 380 Thlr. 
22 Groschen.

Diese Zahlungen für Hofwehr-Saaten und Hofwehr-Utensilien bleiben den 
Bauern 6 Jahre lang gestundet, dergestalt: daß der Magistrat sich gefallen lägt, 
binnen dieser Frist 'Abschlagszahlungen in runden Summen anzunehmen, die 
Bauern hingegen das Kapital, so weit es rückständig bleibt, von Martini 1818 
an gerechnet mit 5 Prêt, bis zur Abtragung verzinsen und gestatten, daß dasselbe 
zur ' ersten Stelle im Hybothekenbuche auf die eigenthümlichen Höfe eingetragen 
werden.

Die Boilern haben bereits vor vielen Jahren, als man niit ihnen über die 
Erbpachts-Überlassung ihrer Höfe verhandelte, einzelne Summen auf Abschlag des 
Erbstandsgeldes eingezahlt; diese sollen ihnen mit den gesetzlichen Zinsen à 5 Prêt, 
auf die Hofwehrgelder in sofern in Abzug gebracht werden, als die jetzigen Be
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sitzer der Hofe, Erben, oder successores Angulares der Einzahlenden geworden 
sind. Hierüber wird eine besondere Liquidation angefertigt werden.

§ 24. Die Bauern sind noch verschiedene Pachte an den Magistrat schuldig; 
auch diese solle« liquidirt und binnen 5 Jahre alljährlich mit ,/.! an den 
Magistrat eingezahlt werden.

8 25. In den Grabenwiesen, welche der Magistrat erhält, soll künftig unter 
keiner Bedingung gehütet werden, weil die Dorfschaft nicht verpflichtet ist, dem 
fremden Besitzer eine Trift liegen zu lassen; dagegen gestatten die Bauern dem 
künftigen Besitzer oder Pächter dieser Wiesen einen Heüweg durch das Dorf 
längs der Hütung und Don der alten Mühle nach den Wiesen. Der Magistrat 
übernimmt den dahin führenden Weg, so weit er von den Besitzern der herrschaft
lichen Grabenwiesen ausschließlich benutzt wird, zu unterhalten'zu welchem Zweck 
die Bauern demselben gestatten, von den dagegen liegenden Sandbergen den dazu 
erforderlichen Saud zu nehmen.

Die Entschädigung für den zum Damm erforderlichen Flächeninhalt, und 
für diese Vergünstigung ist bei der allgemeinen Ausgleichung durch die Anrechnung 
von 1 Mg. Wiesewachs geschehen.

Der Magistrat verpflichtet sich, auch diese Grabenwiesen auf seine Kosten 
mit einem Graben einzufassen, um sich gegen Übertritt des Viehes aus der 
baüerlichen Feldmark selbst zu schützen, und die hierzu nöthige Fläche selbst 
herzugeben.

§ 26. Die Speicherwohnungen verbleiben den Bauern eigenthümlich, da sie 
dieselben stets benutzt und auf eigne Kosten errichtet haben.

§ 27. Die Bauern Versteuerten bisher ein jeder 1 Landhufe 13 Mg. 
162'/] 2 Ruth., nach der Regulirung versteüert ein jeder 21 Mg. 2317/z4 Ruth. ; 
der Magistrat übernimmt die Contribution von 8 Landhufen 21 Mg. 75 '/.. Ruth. 
Pvmmersch Maaß. Alle übrigen bisher an den Magistrat, fromme Stiftungen 
und Privatleüte gegebenen Abgaben und Pächte werden durch die Abtretung des 
Landes aufgehoben, und bleibt es dem Magistrat überlassen, sich mit den Be
rechtigten auszugleichen. Nur allein , die Erbpacht von 11 Scheffel Roggen, 
welche die Bauern an das Jageteüffelsche Collegium entrichtet haben, bleibt un
verändert, da sie das demselben gehörige Land nicht abgetreten haben, sondern 
ihnen dasselbe in der baüerlichen Flüche wieder angewiesen ist. Die Kossäten 
Keyser und Marquardt entrichten die landesherrlichen Abgaben unverändert, da 
sie ihr ganzes Land erhalten haben.

8 28. Der Nebenmodus und die Quartalsteüer der jetzt vorhandenen kleinen 
Leüte wird zwischen den baüerlichen Wirthen und dem Magistrate nach Ver
hältniß des Betrags zur Contribution getheilt. Sollten neüe Familien angesetzt 
werden, so erhält den Nebenmodus derjenige Interessent auf dessen Besitzungen 
die Ansiedelung erfolgt.

8 29. An den Prediger entrichtet künftig.
Jeder Bauer: 1 % Scheffel Roggen Meßkorn, 16 Groschen Jahrgeld, 1 Mandel 

Eier, 2 Groschen zu einem Stollen, 1 Wurst.
Der Magistrat hingegen: 18 Scheffel Roggen Meßkorn.

An den Küster giebt künftig:
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Jeder Bauer: 2 Metzen Roggen Meßkorn, 8 Groschen Jahrgeld, 8 Eier, 
V2 Wurst, 1 Brod.

Der Magistrat: 11/2 Scheffel Roggen.
Die Leistungen des Kossat Keyser — an den Prediger: 6 Metzen Meßkorn, 

16 Groschen Jahrgeld, 8 Eier, 1 Wurst; an den Küster: 8 Groschen Jahrgeld, 
*/2 Wurst, 4 Eier, — bleiben, da er sein Land auf Rente behält, unverändert, 
eben so die Leistungen der kleinen Kossäten, welche der Regulirung nicht unter
liegen.

§ 30. Alle bisherigen Comunallasten, wohin der Transport der Verbrecher, 
die Unterstützung der Dorfsarmen, die Fuhren und Arbeiten zu den Kirchen-, 
Pfarr- und Schulbauten gehören, nnd was sonst gesetzlich hierher gerechnet wird, 
bleibt unverändert, jedoch wird festgesetzt: — u) .Es soll durch einen besondern Proceß 
ausgemittelt werden, in welchem Verhältniß die Unterhaltung des Bukow Grabens 
und des Gränzgrabens, so wie die Besserung der Dorfstraße und Unterhaltung 
der Dorfbrunnen, Cvmmunallast sei oder nicht; — b) daß die Gränzbrücke mit 
Güstow, und zwar zur Hälfte vom Magistrat die andere Hälfte von dem 
Dominium Güstow erhalten wird, die Gemeinde aber die hierzu erforderlichen 
Fuhren leistet.

§ 31. Die Hülfsdienste, bestehend in 10 dreispännigen oder 8 vierspännigen 
Gespanntagen und 10 Handdiensttagen, werden bis zum Jahre 1830 von der 
Gemeinde geleistet, welcher hiernüchst die Befugniß zustehet, dieselben nach der 
in der Gemeinheitstheilungs - Ordnung vorgeschriebenen Grundsätzen abzulösen. 
Es läßt sich der Magistrat die Einschränkung gefallen, daß die Handdienste nur 
bei Feüers- und Wassersnoth und zur Besserung und Anpflanzung der Alleen 
und Wege gefordert werden dürfen. Als Unterstützung bekommen sie dafür jähr
lich 6 Leiterbaüme und 2 Schemmelhvlze aus dem Stadtbruche augewieseu.

§ 32. Den Magistrate verbleibt die Straßengerechtigkeit, Jagd, Patronat, 
Jurisdiction, höhere Dorfs- und Feld-Polizei, und alle Ausflüsse des Eigenthums, 
welche den Bauern durch das Gesetz nicht übertragen sind.

§ 33. Der Magistrat entsagt dem Ansprüche auf eilte höhere als die Normal- 
Entschädigung, und erkennt sich durch die Abtretung von Land gegen die guts
herrlichen Rechte für abgefunden.

§ 34. Schließlich entsagen alle Interessenten allen gegen diesen Receß zu 
machenden Einwendungen und haben denselben, welcher die Kraft eines gericht
lich vollzogenen Vergleichs baben soll, genehmigt und unterzeichnet.

Sv geschehen Pommernsdorf, den 4. December 1821.
Folgen die Unterschriften 

sämmlicher Interessenten, von denen die weiblichen, sämmtlich des Schreibens nnkundig, ihre 
Unterschrift durch fff abgegeben haben; auch einer der Bauern konnte nicht schreiben. Als 
Commissarien des Magistrats 'haben unterschrieben: die Stadträthe Johann Friedrich Friederici, 
und A. F. Masche, von Seiten des Jageteüffelschen Collegiums, dessen Provisor, Stadt-Syndlrus 
I. Fr. Ruth.

Kretzschmer, Öconomie-Commissionsrath, als Special-Commissarius zur Regulirung der 
gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse zu Pommcrnsdorf. — Sprengel als Protokollführer.

Folgen die Approbationen der Vormundschafts-Deputation des König!. Stadtgerichts zu 
Stettin für die unter Curatel stehenden minderjährigen Interessenten, vom 19. December 1821, 
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vom 20. März und 11. April 1822, so wie ein Legitimations-Attest des Stadtgerichts zu Stettin 
vom 17. Juni 1822,
wird unter Vorbehalt der Rechte jedes Dritten, wie hiermit geschiehet, bestätiget. 

Urkundlich unter unserm Siegel und Unterschrift.
Stargard, den (L. 8.) 19. Juli 1822.

Königlich Preüßische General-Commission zur Regulirung der gutsherrlichen und 
baüerlichen Verhältnisse in Pommern.

v. Brauchitsch. Haese. Kretzschmer. Roestel.
Ex decreto vom 6. October 1823 ist in dem Pommerschen alten Land- und Hypotheken

buche der Kämmerei-Güter Tom. I, S. 315 bei Pommernsdorf sub Tit. I (der Inhalt des 
vorstehenden Recesses) vermerkt. Stettin, den 24. November 1823. Völkerling.

Angehängt ist die von den Stadtverordneten-Versammlung am 11. Januar 1821 ausgè 
fertigte und vom Oberbürgermeister. Bürgermeister und Rath der Stadt Stettin unterm 
24. Januar 1821 bestätigte Bollmacht für die Stadträthe Masche und Friederici; so wie die 
Vollmacht für ßden Stadtsyndikus Ruth, vom Inspektor und den Provisoren des Jagelteüffel- 
schen Collegiums ausgefertigt den 13. Mai 1823, vom Magistrat bestätigt den 20. Mai 1823.

Nachstehender in der Prozeßsache der baüerlichen Wirthe zu Pommernsdorf 
wider den Magistrat zu Stettin wegen Instandhaltung der Gräben, Wege re. 
zu Staude gekommener Vergleich: Pvmmernsdorf, den 17. Juni 1822.

In dem Theilungs-Receß zwischen der Stadt und der Dorfschaft Pommerns
dorf sind noch einige Punkte wegen Unterhaltung der Grüben, Wege re. zweifel
haft und der fernern Regulirung Vorbehalten geblieben. Zu diesem Besuche be
gaben sich als Bevollmächtigte des Btagistrats: die Stadträthe Masche und 
Friederici hierher, wo sie sämmtliche Bauerhofs-Wirthe (werden namentlich anf- 
geführt) versammelt fanden. Nach gehöriger Rücksprache mit den sämmtlichen 
Bauerwirthen kam folgende Einigung zu Stande:

1. Der Magistrat und.die Dorfschaft Pommernsdorf unterhalten jeder auf 
ihre alleinige Kosten, und ohne Concurrenz des andern Theils, auf denl zur 
Hälfte ihnen zugefallenen Acker, so die Dorfschaft auch im Dorfe selbst, alle 
darauf belegenen Wege, Landstraßen, Brücken Grüben, Triften, Brunnen re. rc.

2. Inzwischen läßt der Magistrat ein für alle Mal den zwischen dem der 
Dorfschaft Pommernsdorf zngefallenen Acker und dem Schüneschen Vorwerk be
legenen Gränzgraben tüchtig und ordentlich zur Breite vou 8 Fuß aufraümen; 
die Dorfschaft aber unterhält diesen Graben für die Zukunft jederzeit allein, jedoch 
mit Vorbehalt des Anspruchs, den sie glaubt an das Scheüneschen Vorwerk 
wegen der Theilnahme an dieser Aufraümung machen zu können, jedoch ohne 
Vertretung des Magistrats.

3. Der Magistrat zahlt statt der einmaligen halben Aufraümung des sog. 
Bnkow-Grabens, soweit er die Gränze zwischen Güstow und dem Pommerns- 
dorfer Baueracker ausmacht, die als hierzu nöthig berechneten Kosten mit 46 Thlr. 
3 Gr. an die Gemeindekasse der Dorfschaft. Dafür übernimmt diese von jetzt 
an und für immer auf ihre alleinige Kosten die Aufraümung und Unterhaltung 
des Bnkow-Grabens so weit er durchs Pommernsdorfsche Bauerland geht, und 
die Gränze dieses Landes und die Güstowsche Feldmark berührt, jedoch in Hin
sicht des letzter« Theils mit Vorbehalt der feststehenden Theilnahme von Güstow 
die Hälfte zu diesen Kosten beizutragen. Den letzten Theil dieses Grabens, von 
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dem Punkte, wo die Pommernsdorfsche Feldmark aufhört, zwischen den der Stadt 
zugefallenen Wiesen und den Güstowschen Terrain bis zur Oder unterhält der 
Magistrat jetzt und künftig allein mit Güstvw.

' 4. Zur Reparatur beider Dorfsbrunnen und. zur Ausbesserung der hohen 
Dorfsstraße nach 3 Bauerhöfen gibt der Magistrat noch ein für alle Mal das 
benöthigte Holz aus alten Oder- oder Brückenpfählen.

5. Die Brücke des Weges von Pommernsdorf nach Güstow über ben Bukow- 
Graben unterhält jetzt und'künftig der Magistrat allein*),  nur daß die Dorfschaft 
die dazu nöthigen Fuhren leistet.

*) Diese Verpflichtung ist durch Receß vom 2/13. Apris 1867 abgelöst.

Die anwesenden Banerwirthe übernehmen die Gewähr, daß diese Bereinigung 
von allen und jeden dabei noch irgend interessiren könnenden Mitgliedern der 
Gemeinde jederzeit erfüllt und treülich gehalten werde. Schließlich bitten sie für 
sich eine Ausfertigung des Protokolls mit Bestätigungs-Dekret des Magistrats.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.
(Folgen die Unterschriften.)

Das vorstehende mit dem Original völlig übereinstimmende Protokoll wird 
unter Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung, nach deren Beschluß vom 
1. d. M. seinem ganzen Inhalte nach, von uns genehmigt und bestätigt. Ur
kundlich unter unserer Unterschrift und Siegel ausgefertigt.

Stettin, den 14. August 1822.
Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath.

Kirstein.
Der Vergleich vom 17. Juni ist von den beiden Magistrats-Cvmmissarien 

in der Verhandlung vom 18. October 1822, seinem ganzen Inhalte nach nochmals 
anerkannt, und eben so von den baüerlichen Interessenten zu Pommernsdorf in 
der Verhandlung vom 5. Mai 1825.

Nobiling, Kreis-Justizrath, als Commissarius. Krause, Auscultator, 
als Protokollführer.

wird unbeschadet der Rechte jedes Dritten überall hiermit bestätiget.
Urkundlich unter der Königl. General-Commission Siegel und Unterschrift 

ausqefertiget.
Stargard, den 12. August 1825.

Königl. Preüß. General-Commiss. (L. 8.) zur Regulirung der re. re. Verhültuisse. 
Haese. Kretzschmer. Roestel.

Schon vor und demnächst gleich nach Abschluß und Bestätigung des Aus- 
einandersetzungs-Recesses ging der Magistrat ans Werk, einen großen Theil des 
der Stadt zugefallenen Grund und Bodens der Pommernsdorfer Feldmark durch 
Zerschlagung desselben in Pareelen von verschiedener Große und durch Vererb
pachtung dieser Theilstücke, für die Kümmereikasse zu verwertheu. Es faudeu sich 
alsbald Kaufliebhaber in Menge, welche die zur öffentlichen Licitation gestellten 
Parcelen zu Erbpachtrechteu erstanden und sie mit Wohnhaüsern bebauten. Eines 
dieser Etablissements hat unter seinem zweiten Besitzer, der einem gräflichen Hanse 
angehört, einen eigenen Namen erhalten, und zwar einen aus der frauzösischen 
Sprache entlehnten. Graf v. Canitz, der Namengeber, scheint seine Muttersprache
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eben nicht geliebt, oder für zu arm gehalten zu haben, um eine passende Be- 
nttlnung für. die von ihn: erworbene — Scholle Pommernsdorfer Erde ausfindig 
machen zu können; wie es in der Mitte des vorigen Jahrhunderts anderen, auf 
dem Ober-Barnim angesessenen hochgräflichen und hvchadlichen Familien erging, 
welche, als es sich um deu Anbau des urbar gemachten Oderbruchs handelte, für 
die dort errichteten Ansiedlungen keinen anderen Namen zu finden wußten, als 
Beauregard, Mourepos, u. d. m.!

Ein sonderbarer Fall eigner Art, der in die Kategorie der Namengebungen 
gehört, ist ganz in der Nähe vvrgekommen. Auf der, der Kämmerei in Folge 
der mit dem Stettiner Eigenthumdorfe Scheüne Statt gefundenen Separation 
eigenthümlich verbliebenen Acker hat der Salinen-Jnspectvr Abraham Bettac, 
aus Schönebeck bei Magdeburg, der diesen Acker nebst Wiesen rc. zu Erb
pachtrechten erworben, ein neües Vorwerk angelegt (L. B. II. Th. Bd. II, 
1528). Erwünschte, dasselbe mit dem Namen „Chadeleben" belegen zu dürfen. 
^>oll der erste Theil dieses Namens deütsch oder französisch ausgesprochen werden? 
Bettac scheint ein Réfugié, einer von der französischen Colonie, eigentlich aber Baskischen 
Ursprungs gewesen zu sein, mithin mußte „Chade" nach französischer Weise ge
sprochen werden; „leben" dagegen entlehnte der — germanisirte Baske von seiner 
Magdeburgischen Heimath, wpselbst fast alle Dorfnamen die Endung „leben" 
führen. Der Magistrat befürwortete den Antrag des rc. Bettac in seiner Vor
stellung vom 6. September 1823 und die Königl. Regierung nahm keinen Anstand, 
den gewählten Namen „Chadeleben" mittelst Resiripts vom 30. November 1823 
jii genehmigen, worauf auch gleichzeitig den betreffenden Behörden (Ober-Laudes- 
Gencht, General-Commando des 2ten Arnwe-Cvrps, Statistisches Büreau). die 
vorschriftsmäßigen Mittheilungen gemacht wurden, und das Amtsblatt den Namen 
der neüen Ortschaft verkündete. Beim Statistischen Büreau machte man aber, 
zufolge Schreibens vom 2. Januar 1824, aus Chadeleben ein Vorwerk „Chade- 
born", was von Seiten der Königl. Regierung nicht berichtigt worden ist; und 
so hat denn der geheime Regierungsrath F. B. Engelhardt, der beim Statistischen 
Büreau das Topographische Wesen fast drei Menschenalter lang unter der Feder 
gehabt hat, seine Karte vom Preüßischen Staate, für deren Veröffentlichung er 
ein Privilegium in Anspruch nahm, mit diesem falschen Ortsnamen „Chadeborn" 
— geschmückt, bis auf Weiteres! Nun begab es sich lange Jahre nachher, daß 

der Präsident des Ober-Landesgerichts Bvetticher (später wirklicher Geheimer Rath 
und Chef-Präsident der Ober-Rechnungskammer zu Potsdam) in einer, das Vor- 
lverk Chadeleben betreffenden, gerichtlichen Sache specielle Kenntniß von diesem 
Namen nahm, und unterm 22. Mürz 1837 verfügte, daß der Erbpächter Bettac 
in dem, seine Sache betreffenden Termine, zugleich befragt werden solle, woher 
es komme, daß er für seine Erbpachtgnt den Namen Chadeleben statt des deutschen 
Schadeleben gewühlt, und ob er geneigt sei, darein zu willigen, daß der Name 
seines Gutes richtig deütsch geschrieben werde. In dem, nm 13. Juni 1837 
abgehaltenen Termine erklärte nun rc. Bettac: „Es sei allerdings nicht seine 
Absicht gewesen, daß sein bei Scheüne belegenes Gut deu halbfranzösischen Namen 
Chadeleben erhalten solle, er wollte ihm vielmehr wegen des vielfachen Schadens, 
der ihm durch den Besitz des Gutes erwachsen, den Namen Schadeleben geben; 
durch ein Mißverständniß des Magistrats-Secretairs Lentz, der ihn über deu

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. £X. 21
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Namen zu Protokoll vernommen, sei aber die obige Schreibart entstanden. Für 
den Fall, daß ihm keine Kosten dadurch erwüchsen, sei er damit einverstanden, 
daß der Name in die richtige deütsche Schreibweise „Schadeleben" abgeändert 
werde." Präsident Boetticher theilte diese Erklärung der Königl. Regierung mit 
dem Anheimgeben mit, dem Namen des Erbpachtgutes bei Scheüne, um 
Irrungen zu vermeiden, die richtige deütsche Schreibweise zu geben. Der Magi
strat unterm 30. Juni 1837 befragt, ob bei dem Anträge vom 6. September 
1823 besondere Gründe vorgewaltet hätten, den deütschen Namen Schadeleben 
mit einem französischen „CH" zu schreiben, berichtete unterm 8. Juli 1837, „daß 
der Erbpächter Bettac in seinem unterm 2. Juli 1823 zu Protokoll gegebenen 
Anträge wegen Benennung seines Erbpachtgrundstücks ausdrücklich „Chadeleben" 
habe niederschreiben lassen, Seitens des re. Lentz daher in keiner Weise ein Miß
verständniß obgewaltet habe. Andere Gründe für die französirte Schreibweise 
hätten nichts Vorgelegen. Magistrat sei daher mit der, von dem rc. Bettac jetzt 
gewünschten Umänderung des Namens in Schadeleben einverstanden. So ist denn 
seit dem 2. August 1837, an welchem Tage die Königl. Regierung die Abände
rung des Namens durch ihr Amtsblatt bekannt machte, auch die bezüglichen 
Behörden davon in Kenntniß setzte, das französische „CH" im Namen Schadeleben 
in das richtige deütsche „Sch" verwandelt worden.

Wäre dem Präsidenten Boetticher gerichtsamüiche Gelegenheit geboten gewesen, 
von der jetzt zu erwähnenden kleinen Besitzung in der, damals entstehenden, Ort
schaft Pommernsdorfer Anlage Kenntniß zu nehmen, wer weiß, ob er, ein Mann 
von echtem deütschen, Schrot und Korn, dem alles Liebaügeln mit Franzosenthum 
und dessen Sprache in hohem Grade zuwider war, uicht darauf gedrungen hätte, 
den französischen Namen jener Besitzung auszumerzen, mindestens ihn ins Deütsche 
zu übersetzen. Es handelt sich um —

Cap chéri, nach der seit 1865 eingeführten Straßen-Eintheilnng der Vor
stadt Pommernsdorfer Anlage in der Pommernsdorfer Straße unter Nr. 18, das 
seinen Namen seit dem Jahre 1829 führt. Der Oberst und Commandeur des 
9teu (Kolbergschen) Infanterie-Regiments, Graf v. Canitz, Flügel-Adjudant des 
Königs, erwarb dieses Kämmerei-Erbpacht-Grundstück tut Jahre 1828, um dasselbe 
als Erholungsort für sich und seine Familie zu benutzet!, zu welchem Zweck er 
der auf der Höhe des vorgebirgsartig vorspringendeu Thalrandes der Oder be- 
legenen Garten parkähnlich einrichtete. Der Oberst stellte bei dem Landrathe des 
Randowschen Kreises, v. Krause, auf Pritzlow, den Antrag, seiner Besitzung den 
gedachteu französischen Namen beilegen zu dürfen, was denn auch, auf den vom 
Landrathe unterm 22. Juli 1829 gehaltenen Vortrag, durch die Negierungs- 
Verfügung vom 11. August 1829 genehmigt wurde. Der Oberst hatte den 
Hypothekenschein über seine Besitzung mit eingereicht. Derselbe lautete wie 
folgt: —

Die tut Hypothekenbuche der Anlagen bei Pvmmernsdvrf Band I. Seite 265 
verzeichnete Erbpachtgerechtigkeit von einer auf der Feldmark des Dorfes Pommerns
dorf belegene Garten-Parcele Nr. 1, enthaltend Mg. 5. 26 R. 
einer dergleichen Nr. 2, enthaltend.................................................. » 5. 59 R.
und einer Büdner-Parcele Nr. 10, enthaltend................................. „ 3. — R-

Zusammen. . . Mg. 13. 85 R.
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Acker und Hütung, worauf 1 Wohnhaus mit der Nr. 15 a, und ein Familien
haus mit der Nr. 15b versehen, erbauet siud, besitzt der Oberst und Regiments 
Commandeur August Carl Wilhelm Graf von Canitz, welcher dies Erbpachtgrund
stück laut Contracts vom 22. October 1828 von dem Kaufmann Carl Wilhelm 
Rhau für 2800 Thlr. gekauft hat, und ist sein Besitzrecht nach ertheilter Vor- 
und Ablassung vermöge Verfügung vom 22. Mai 1829 eingetragen. Die Büdner- 
Parcele Nr. 10 ist bei einer spätern Vermessung um 102 Q.-Ruthen größer be
funden, nnd dies Mehr auf den Grund der Einwilligung des Magistrats 
und der Stadtverordneten zu Stettin vom 27. December 1828 nach der 
Verfügung vom 22. Mai 1829 zugeschrieben worden. Darauf ist einge
tragen : —

Rubr. II. An beständigen Lasten und Einschränkungen des Eigenthums. 
Nr. 1. Thlr. 33. 11. 4 Pf. für die Parcele Nr. 1.

„ 37. 11. 7 „ für die Parcele Nr. 2.
„ 15. 28. 9 „ für die Parcele Nr. 10.

Thlr. 86. 21. 8 Pf. Canon, welcher an die Kämmerei-Kasse in
Stettin in halbjährigen Terminen zu Marien und Martini jeden Jahrs zahl
bar ist.

Nr. 2. Das Vorkaufsrecht, welches der Magistrat in jedem Verkaufs- oder 
dem ähnlichen Veraüßerungsfalle sich vorbehalten hat, und wenn solches nicht 
ausgeübt wird, —

Nr. 3. ein Laudemium, welches in allen Veraüßerungs- und Erbfällen, 
ausgenommen, wenn das Grundstück an Erben in absteigender Linie 'gelangt, oder 
denselben schon bei Lebzeiten abgetreten ist, an die Kämmerei-Kasse in Stettin ent
richtet nnd dergestallt berechnet wird, daß der Canon mit 4 Pct. zu Kapital 
geschlagen und von der Höhe dieses 2 Prct. gezahlt werden.

Eingetragen in Gemäßheit des Erbpachtcontracts vom 16. December 1820, 
vi decreti vom 14. November 1825.

Nr. 4. ist gelöscht.
Nr. 5. Thlr. 3. —. 8 Pf. Canon in halbjährigen Terminen zu Marien 

und Martini jeden Jahrs an die Kämmerei-Kasse zu Stettin zahlbar für das der 
Bttdner-Parcele Nr. 10 zugeschriebene Mehr von 102 Q.-Ruthen ist auf den 
Grund der Verpflichtungs-Urkunde vom 3. März 1828 mit dem Vorrecht von 
dem gleichzeitig eingetragenen Kaufgelde uach der Verfügung vom 22. Mai 1829 
eingetragen.

Rubr. III. An gerichtlich versicherten Schulden.
Nr. 1 ist gelöscht.
Nr. 2. 1500 Thlr. rückständiges Kaufgeld zu 5 Prct. in halbjährigen Ter

minen zinsbar und nach dreimonatlicher Kündigung zahlbar, sind mit dem Hypo
thekenrecht für die Kosten, für den Kaufmann Carl Wilhelm Rhau auf den Grund 
des Kaufcontracts vom 22. October 1828 nach der Verfügung vom 22. Mai 
1829 eingetragen.

Weiter findet sich nichts eingetragen und ist dieser Hypothekenschein für den 
21* 
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jilöiiigl. Oberst und Regiments-Cornmandeur Hrn. August Carl Wilhelm Grafen 
von Canitz §11111 Beweise der Eintragung seines Vesitzrechts ertheilt worden.

' Urkundlich unter unserm Siegel und der verordneten Unterschrift. 
Stettin, den 22. Akai 1829.

König!. Preüß. Stadt-Gericht.
Ockel. (L. 8.) Baerentz. *)

Im Jahre 1875 war der Kaufmann Joseph Saalfeld Besitzer des Grund
stücks (schon 1869 wurden die Gebrüder Saalfeld als Besitzer genannt), der 
dasselbe seit mehreren Jahren als Erholungsort für die gebildeten Stände ver
pachtet hat. Cap chéri, das „geliebte Vorgebirge", ist sehr beliebt, und verdient 
es zu sein wegen der umfassenden Aussicht auf die Stadt, den von der Schifffahrt 
belebten Oderstrom, und den grünen Wiescnteppich des Oderbruchs bis an die 
Hohen von Podjuch und Finkenwald, von denen zur linken Hand der Kirchthurm 
der Stadt Damm dem Auge einen Ruhepunkt gewährt. Der Name, welchen 
Graf 'Canitz seiner Besitzung gegeben, entspricht der Örtlichkeit. Diese ist ein Vor
sprung des steilen Thalrandes ostwärts zum Oderthal, südwärts gegen einen tief 
eingeschnittenen Grund, der sich von dem genau westlich gelegenen Kvsakenberg 
herabzieht und die Colonie Pommernsdorf von ihrem Mutterdorfe scheidet. Im 
Jahre 1829 war des Grafen Canitz Besitzung die südlichste in der Pomuierns- 
dorfer Anlage, während die nördlichste, der Oberwiek zugekehrt, die Raths- 
Ziegelei war.

Die Dorfgemeinde Pommernsdorf trug im Jahre 1832 durch Vorstellung 
vom 9. Juli, und demnächst wiederholt in der Eingabe vom 17. Juni 1833 
bei der König!. Regierung darauf an, sie gänzlich von der Colonie, genannt 
Pommernsdvrfer Anlage, zu trennen, solche namentlich in Rücksicht der Communal- 
Abgaben und der Lasten der Armenpflege sich selbst 511. überlassen und keine 
Cvncurrenz zu letzterer von Seiten der Dorfgemeinde zu begehren. Gleichzeitig 
brachte dieselbe mehrere Speeialfälle zur Sprache, in welchen Armen - Unter
stützungen und Kurkosten für Bewohner jener Colonie nöthig geworden waren, 
deren Erstattung von der Gemeinde begehrt wurde, indem sie zugleich bat, sie 
von der Zahlung derartiger Kosten für die Zukunft zu befreien.

Die König!. Regierung erachtete in der, der Dorfgemeinde Pommernsdorf 
unterm 22. Februar 1834 ertheilten, Resolution den Antrag derselben für, den 
bestehenden Gesetzen nach, nicht begründet; es müsse vielmehr die Colonie 
Pommernsdorfer Anlage in jeder Beziehung als ein Theil der Dorfschaft ange
sehen und mit dieser vereinigt werden. Die Gemeinde gestehe in der Eingabe 
vom 9. Juli 1832 selbst zu, — wie es denn auch anderweitig ermittelt sei, daß 
die qn. Anlagen nicht auf den der Stadt, d. i. dem Dominium, gehörigen ritterfreien 
Grundstücken*), sondern auf den baüerlicheu Grundstücken entstanden seien, welche 
die Gemeinde ihrem Dominium, d. i. der Stadt Stettin, bei der Regulirung 
der gutsherrlichen und baüerlichen Verhältnisse abgetreten und welche diese ver-

♦) Acta der König!. Reg. zu Stettin wegen nachgesuchter Genehmigung von Namen für 
Örter und Etablissements im Randowschen Kreise. Registratur der Abth. des Innern. Tit. 9, 
Sect. 1, Wr. 13. Bol. I, 1813 -1840.

*) Ritterfreie Grundstücke gehören zu Pommernsdorf nicht, überhaupt hat die Stadt 
Stettin niemals ritterfreie Liegenschaften besessen.
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äußert hat. Die Besitzer dieser bäuerlichen Grundstücke in der Ortsfeldmark 
Pommernsdorf gehörten daher zu der dortigen Dorfgemeinde (§ 18, Tit. 7, 
SEI). II. A. L. R.) und müßten mit dieser um so mehr die Communal-Lasten 
ohne Coiicurreiiz des Dominiums allein tragen, als nach bekannter Bestimmung 
des §16 des Gesetzes vom 7. September 1811 und des Art. 36 der Declaration 
Vom 29. yjiai 1816 die Dominien von Cvmmnnal-Lasten ivegen der bei der 
'Negulirung abgetretenen Bauer-Ländereien völlig frei, und solche den Bauern, 
welche dafür andere Vortheile erhielten, zur Last bleiben sollen. Hiermit stimmen 
auch die Grundsätze des Circular-Rescripts vom 8. October 1832 überein, welches 
nur da die Dominien für zu Comuual-Lasteu, und namentlich zu der Armen
pflege verpflichtet erachtet, wenn neue Ansiedlungen auf Herrschaftlichen, nicht 
zur Dorfgemeinde gehörigen Grundstücken entstanden sind. Außerdem hat die 
yicgulming in den Dominial-Verhältnissen des Dorfs nichts geändert. Der 
Magistrat zu Stettin ist noch immer Dominium und Orts-Polizei-Behörde über 
Pommernsdvrf und das Schulzengericht dieses Dorfs steht zunächst unter dem 
DvlNlmum und dieses unter dem Kreis-Landrathe ganz eben so, wie es sich auch 
bei Nicmitz und Krekvw verhält. Nur rücksichtlich der Polizei-Verwaltung über 
die neue Anlage ist hier aus rein polizeilichen Rücksichten die Änderung einge
treten, daß diese dem Stettiner Magistrat und dessen Polizei-Direction unmittel
bar übergeben ist. Dies hat die Wirkung, daß einer Seits diese Polizei-Direction 
den, Schulzen von Pvmmernsdvrf nicht als ihre ausführende Unterbehörde in 
Polizei-Angelegenheiten der Anlage braucht, sondern daß dazu eine eigene Person 
uqtcilt ist, die nur mißbrauchsweise Schulze genannt wird, bie* mir ein Polizei- 
Uufp'hei un Auftrage der Polizei-Direction und zu dessen Besoldung daher die 
Gemeinde nach der Regiermigs-Verfügung vom 18. August 1827 auch befreit 
geblieben ist; und anderer L-eits die Wirkung, daß die Orts-Polizei-Behörde 
der Anlagen, d. h. die Stettiner Polizei-Direction, unmittelbar unter der Re
gierung steht, so daß die Polizei in den Anlagen dem Landrath des Kreises 
Randow ganz fremd bleibt. Diese Modalitäten, welche, wie gesagt, blos die 
Verwaltung der Polizei betreffen, ändert aber in den Cvmmunal-Verhältnifsen in 
der Ortsfeldmaik Pommernsdorf nichts. Diese besorgt das Dorsgericht sowol im 
alten Dorfe als in der Colonie, die Besitzer aus der Colonie werden zu den 
Gemeinde - Beschlüssen zugezogen und die Gemeinde trägt und repartirt ihre 
Comnnal-Lasten gemeinschaftlich pro rata der Leistungsfähigkeit eines jeden Mit
glieds oer Gemeinde. Dre Répartition besorgt das Dvrfgericht auf Grund der 
Observanz und der Gemeinde-Beschlüsse lind es ist nothwendig, daß diesem ein 
Genchtsmann aus dem Grundbesitzern der Colonie, welchen der Magistrat er- 

l nennen wird, zugesellt werde. Auch die Répartition der Einquartirung ist Sache 
des gemeinschaftlichen Dorfgerichts unter nächster Leitung des Dominiums, d. i. 
des Magistrats. Der Landrath theilt der ganzen Gemeinde Pommernsdorf, incl. 
der Colonie die Einquartirung zu, zeigt die Zahl der einzuquartierenden Truppen 
dem Dominium, d. i. : dem Magistrate an, weiset die Truppen an den Schulzen 
und das 1 vrfgericht besorgt die Subrepartition. Das Dominium ivird zunächst 
darauf zu sehen haben, daß dies gehörig geschehe. Tritt ein Fall der Verarmung 
ein, so wird der Magistrat im alten Dorf durch den Schulzen, in den Anlagen 
durch den dortigen Polizei-Aufseher darauf halten, daß für die Armen gesorgt 
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werde, denn dies ist Sache der Polizei, die Leistung der Unterstützungsgelder ist 
aber Sache der ganzen Gemeinde. Das Dorfgericht wird solche beschaffen und 
rücksichtlich der Colonie Anlagen dem Polizei-Aufseher zur Auszahlung an die 
Armen, oder zur Erstattung an die Stelle, welche etwa ben Vorschuß leistete, 
übergeben. Rücksichtlich der Erkrankung und Kur von Handwerksgesellen, ist, 
unter Verweisung auf das Publikandum vom 21. December 1832, noch zu be
merken, daß solche bei den besonderen Verhältnissen von Pommernsdorf nirgend 
wohlfeiler, als im städtischen Krankenhause geheilt werden können, also ans der 
ganzen Ortschaft dorthin gebracht werden sollen. Der Magistrat wird nun ^iach 
vorbemerkten Grundsätzen, die in den Eingaben vom 9. Juli 1832 und l 7. ^uui 
1833 von der Gemeinde angeführten Specialfälle, als Dominium über gauz 
Pommernsdorf, unter Cvneurrenz der Gemeinde, reguliren.

Zwei Jahre später, 1836, erließ der Magistrat nachstehende Verordnung: .
Der zum öftern ausgesprochene Wunsch, das Dorf Pommernsdorf und die 

Pommernsdorfer Anlage, welche gegenwärtig Eine Commune bilden, von ein
ander zu trennen, und daraus zwei selbstständige Communen zu schaffen, erscheint 
bei näherer Erwägung der Verhältnisse als durchaus unangemessen und unaus
führbar. Dagegen haben wir zur bessern Regulirung der Comunal-Verwaltung 
nachstehende Maßregeln getroffen:

§ 1. Für die Pommernsdorjer Anlage ist ein besonderer Vorsteher ernannt, 
auf welchen die Verwaltung der Communal-Angelegenhciten, soweit solche die 
Pommernsdorfer Anlage allein und ausschließlich betreffen übergeht. Dem Vor
steher ist ein Stellvertreter beigeordnet, welcher bei Verhinderung des erstern 
dessen Geschäfte verwaltet. ,

§ 2. Die Verwaltung derjenigen Communal-Angelegenheiten, welche das Dorf 
Pommernsdorf allein betreffen, verbleibt noch wie vor, dem Schulzen und den 
Gerichtsleüten zu Pommernsdorf. „

§ 3. Der Vorsteher der Pommernsdorfer Anlage und dessen Stellvertreter 
sind zugleich Mitglieder des Dorfgerichts. Letzteres, unter Vorsitz des Schulzen, 
verwaltet die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der ganzen Commune.

§ 4. Zu den Amtsgeschästen des Vorstehers der Pommernsdorfer Anlage 
gehören insbefondere: — a) die Ausübung der Dorfpolizei und. Wahrnehmung 
der öffentlichen Ordnung unter Aufsicht der hiesigen Polizei-Direction; b) die 
Besorgung der Klassen- und Gewerbesteüer-Angelegenheiten, soweit ihm solche vom 
Landrathe übertragen werden; — c) die Einziehung der Haussteüer, so wie der 
landesherrlichen Grundsteüer; — d) die Einziehung der auf die Pommernsdorfer 
Anlage nach § 6. repartirten Armengelder und sonstigen directen Communal- 
Leistungen; — e) die Einziehung der Feüerkassen- und Landarmengelder; — 
f) die Vertheilung der zugesandten Einquartierung auf die Grundbesitzer der 
Pommernsdorfer Anlagen; — g) überhaupt alle Angelegenheiten, welche ihm hm- 
sichtlich der Pommernsdorfer Anlage vom Magistrat, von der Polizei-Direction, 
oder, vom Landrathe übertragen werden. — Der Vorsteher führt die nöthigen 
(Steuerregister und liefert die erhobenen Gelder entweder an die ihm besonders 
benannten Kassen, oder an den Schulzen in Pommernsdorf ab, welcher sie dann 
im Ganzen an die betreffende Kasse abführt.

§ 5. Gleiche Geschäfte wie ad 4 in Bezug auf "die Pommernsdorfer Anlage 
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dem Vorsteher zugewiesen sind, liegen in Bezug auf das Dorf Pommernsdorf 
dem Schulzen daselbst üb, jedoch steht die Ausübung der Dorfpolizei unter Auf
sicht des Magistrats und des Landraths.

8 6. Die Feststellung der Grundsätze, nach denen die Communal-Beiträqe, 
oder sonstige von der. ganzen Commune zu entrichtende Abgaben zwischen dem 
' 0,rK Pommernsdorf einer-, und der Pvnunernsdvrfer Anlage andrerseits ui ver- 
tsjeilen sind, bleibt den Dorfgerichten überlassen. Diese haben sich darüber zu 
vereinigen. Wegen etwaigen hierbei vorkommenden Differenzen behalten wir uns 
die wertere Bestimmung vor.

§ 7. Im Übrigen bleiben die bisherigen Verhältnisse, namentlich die Ver
pflichtung des Dorfes und der Anlage zur gemeinschaftlichen Übertragung der 
Communallasten und Abgaben (Armengelder 2c, re.) unverändert.

Stettin, den 31. August 1836.
Der Magistrat.

An die Dorfgerichte zu Pommernsdorf.
Der Justizrath Hermann zu Stettin reichte am 22. Februar 1846 bei der 

Königl. Regierung eine Vorstellung ein, worin er anzeigte, daß der Seeretair bei 
der Rrtterschaftlichen Privatbank Johann Ludwig Junius auf der Pommerns- 
dorfer Feldmark ein bäuerliches Gut von 30 Mg. 78 Ruth. Flächeninhalt besitze 
welches Vol. II, S. 35 des Hypvthekenbuchs von Pommernsdorf eingetragen sei 
und auf deni an Gebanden 1 massives Wohnhaus von 42 Fuß Länge und 30 Fuß 
Tlefe, 1 Scheüne von 60 Fuß Länge und 28 Fuß Tiefe, und ein Stall von 
.>2 Fuß Länge und 28 Fuß Tiefe stände. Es sei zwischen der Berliner Eisen
bahn und der Berliner Staatsstraße, näher an dieser, gelegen. Das Grundstück 
liege völlig vereinzelt, und sei die einzige auf der Pommernsdorfer Feldmark 
ansgebante Ansiedlung. Dem Besitzer sei daran gelegen, sein Grundstück zu be
nennen, und solle er, Hermann, deshalb bitten, dieser Junius'schen Besitzung den 
Ortsnamen R e ü - S ch ö n f e l d beizulegen. Der Landrath des Randowschen Kreises, 
v. Pntkamer, zum gutachtlichen Bericht aufgefordert, äußerte unterm 3. Mürz 1846^ 
baß er dem Wunsche des re. Junius an sich gerade nichts entgegensetzen wolle,' 
indeß der Verleihung von neüen Ortsnamen an dergleichen unbedeutende Ab
bauten von Dörfern im Allgemeinen nicht das Wort reden könne, indem kein 
Vortheil daraus hervorgehe, wol aber uianchfache Nachtheile, namentlich Ver
dunkelungen, daraus entspringen könnten. Bei Einquartierungen, beim Steüer- 
betin Militair-Ersatz-Wesen und dem Schriftwechsel unter Behörden, u. s. w' 
zeige sich überall die Hinderlichkeit der vielen Ortsnamen, die doch nicht loirf-' 
uchen abgesonderten Wvhnplätzen, sondern nur Theilen älterer Orte angehörten 
Solche Abbauten, wie die Junius'sche Besitzung, gebe es Hunderte, ja vielleicht 
bald tausende in Pommern, die dann alle mit gleichem Rechte besondere Namen 
beanspruchen könnten; wie lange wären bei Vergleichung derselben dann wol 
unsere Ortschafts-Register zu brauchen? Daß der Zweck, sich von der Gemeinde 
zu trennen und sich von derselben frei zu machen bei all' derartigen Anträgen 
iNi Hintergründe liege, was wahrscheinlich sei, wolle er, der Landrath, nicht ein
mal erwähnen. Einen einzigen Vortheil für die Sondernamen anzuführen, möchte 
dagegen schwer sein. Auf Grund dieses Gutachtens, dem sich Königl. Regierung 
anschloß, wurde der Justizrath Hermann am 9. März 1846 abschlüglrch beschieden.
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Derselbe ließ sich jedoch nicht gleich abweisen. Er erneüerte seinen Antrag unterm 
23. April 1846, und suchte ihn durch allerlei Gründe zu stützen, die indessen von 
dem Landrath v. Putkamer, dem diese zweite Eingabe zur nochmaligen Prüfung 
und Begutachtung übermittelt worden war, in dem Bericht vom 6. Mai 1856 
sür nicht stichhaltig erachtet würben. Der Landrath bedauerte, keine andere An
sicht von der Sache' gewinnen zu können, als die er in dem Berichte vom 3. Marz 
dargelegt habe. Indem er die von dem eingebildeten Werth des Junius'schen 
Etablissements und den ausländischen großen Kühen — (Hermann hatte von 
5—6 Zoll hohen Kühen gesprochen, wie sie ähnlich in der Umgegend nicht ge
halten "würden) — hergenommenen Gründe als nicht der Besprechung werth, bei 
Seite liegen lasse, wolle er nur den Scheingrund ins Auge fassen, welcher darin 
gefunden werden sollte, daß Briefe an den Besitzer nicht bestellbar seien. Zunächst 
würde dies ein rein temporairer persönlicher Grund sein, der, als gewichtig an
genommen, was er in der That nicht ist, doch nur auf die Besitzzeit des re. Juuius 
und wenn dieser dort wohnte, Geltung hätte, dieselbe aber augenblicklich verlöre, 
wenn das Grundstück in die Hände eines gewöhnlichen Landmanns geriethe. Dieser 
Grund hat aber schon jetzt keine Bedeütuug, nicht einmal innere Wahrheit. Wenn 
der zu bestellende Brief durch einen Privatboten von einem Bekannten des re. Junius 
abgesandt würde, so würde dieser Bescheid wissen, ein unbekannter oder der Post- 
Bote würde das erste Mal nach Pommernsdvrf gehen, und dort beim Schulzen 
oder bei einem der Gerichtsmänner auf die uatürlichste Weise die sicherste Aus
kunft erhalten. Sind daher, was zu bezweifeln ist, Briefe als unbestellbar zurück
gekommen, so muß dies in dem Willen des Überbringers gelegen haben, „der den 
Ort, „Neü-Schönfeld" darin wol eben so schwer gefunden haben würde. Übrigens 
wohne rc. Innins in Stettin und seine Ansiedlung gehöre nicht zu der sog. 
Pommernsdorfer Anlage, sondern zu dem Dorfe Pommernsdorf selbst, die Adresse 
würde also nach Pommernsdorf, oder „auf deur Pommerusdorfer Felde" zrr 
machen fein. Der Landrath kommt noch einmal auf die Nachtheile zrrrück, welche 
in administrativer Beziehung dadurch entstehen, daß einem jederr Abbau, der uach 
den Separationen durch die fortwährenden Zerstückelungen des baüerlichen Grnnd- 
eigenthums entsteht, ein besonderer Name amtlich gegeben werde; es sei schon 
schlimm genug, daß sich solche Nam eu haüfig durch den Volks gebrauch 
faetisch bilden, was freilich nicht zu hindern sei. Was würde die Folge sein, 
wenn der vorliegende Antrag Berücksichtigung fände? daß in der Folge keiner 
mehr zurückgewiesen werden könnte; er, der Landrath; müsse daher bitten, den 
Antrag des rc. Hermann unter allen Umständen abzulehnen. Und also ist 
es durch motivirte Regierungs-Berfüguug vom 22. Mai 1846 geschehe« *).

*) Acta der König!. Regierung zu Stettin, betr. die nachgesuchten Genehmigungen zu 
Namen für Örter und Etablissements im Randomer Kreise. Vol. II, 1B42 1R71. Reglst. der 
Abtheilung des Innern. Tit. 9, Seit. 1. Nr. 13.

Während eines Zeitraums von dreißig und mehreren Jahren hatten sich die 
Bewohner des alten Dorfes und der Colonie Pommernsdorf über den Modus 
des Aufbringens ihrer Gemeindebedürfnisse verständigt. Doch traten im Laufe 
der Zeit Schwierigkeiteu und Unzuträglichkeiten zu Tage, welche aus der an- 
daueruden Parceliruug der Grundstücke, und insonderheit aus der täglich zn- 
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nehmenden Steigerung der Bevölkerung der Colonie entsprangen, bei welcher 
Steigerung vornehmlich die arbeitende Klasse, in Folge der in Pommerns
dorf und den Anlagen entstandenen Fabrikations-Werkstätten, also ein Besitzloses 
Proletariat, den Ausschlag gab. Seit langer Zeit hatte sich denn anch das Be
dürfniß herausgestellt, die Connnunal-Beitrags-Berhältnisse neu zu reguliren, da 
sich unter den Besitzern so verschiedene Klassen gebildet hatten, daß der bisherige 
Repartitions-Maßstab nicht mehr ausreichend war, und zu erheblichen Mißstäpden 
führte. Darumwurde bereits im Jahre 1854 der Magistrat, als Ortspvlizei-Behörde 
von Dorf und Anlagen Pommernsdorf, zu eiuer anderweitigen Regulirung der dor
tigen Abgaben-Verhältnisse veranlaßt, die aber erst nach drei Jahren zu Stande kam.

Der Magistrat hatte seinen Ober-Billeteur Mahnke (f 1871) mit der be
treffenden Verhandlung beauftragt. Derselbe lud mittelst Circulars vom 8. Mai 
1857 die Grundbesitzer in Pommernsdorf, 33 an der Zahl, und in Pommerns
dorfer Anlage, 45 an der Zahl, zu einem Termin am 16. desselben Monats im 
Schulhause zu Pommernsdvrf, mit dem Bemerken, vor, daß von Nichterschienenen 
angenommen werden würde, daß sie den Erklärungen und Beschlüssen der Er
schienenen beizutreten Willens seien.

Der Termin wurde an dem festgesetzten Tage abgehalten. Von den vorge
ladenen 78 Interessenten waren jedoch nur 20 erschienen.

Nachdem die Anwesenden mit der Lage der Sache bekannt gemacht worden, 
erklärten sie:

I. Wir erkennen, was die Aufbringung der Geldbeiträge zu Gemeinde- 
Zwecken in Pvmmernsdorf und Anlage betrifft, es zunächst als richtig an, daß —

1) in diesen Ortschaften das Klassen-Verhültniß, welches bisher bei Über
tragung der Gemeipde - Abgaben und Gemeindedienste festgehalten worden, auf 
der Verschiedeuheit des Grundbesitzes nach Ertragswerth und Umfang und nach 
der hiervon abhängigen Prüstations-Fähigkeit beruht;

2) daß diese bisherigen rechtlichen Grundlagen des Besteüerungs-Maßstabes 
zwar den örtlichen Verhältnissen dieser Ortschaften nach im Allgemeinen angemessen 
sind, daß sie ,

3) zu den Rechten und Vortheilen einzelner Gemeinde-Mitglieder in Folge 
der haüfig eingetretenen Zerstückelung des Grundbesitzes, jedoch zur Zeit tyeilweise 
nicht mehr in richtigem Verhältniß stehen, weshalb wir —

4) damit einverstanden sind und beschließen, daß dieser Cvntributionsfnß 
mit der Maßgabe beibehalten, resp, dahin erweitert werde, das Grundbesitzer 
von 1— 6 Mg. 1 Theil künftig zu den Geldbeiträgen zu Gemeinde-Be-

- 7— 20 - 2 Theile dürfnissen in Pvmmernsdorf und Anlage entrichten,
- 21— 40 - 3 - und daß die anliegenden beiden Verzeichnisse der
- 41— 60 - 4 - Grundbesitzer in Pommernsdvrf und Pvmmerns-
- 61— 90 - 5 - dvrfer Anlage, mit Angabe ihrer Besitzstände,
- 91—120 - 6 - welche wir als richtig anerkennen, dabei zu Grunde
- 121—150 - 7 - gelegt werden.

II. Was demnächst die Heranziehung unangesessener Dorfbewohner — der 
Inquilinen — zu den Geldbeiträgen zu Communal-Zwecken betrifft, so bemerken 
die Anwesenden, daß durch die neüerdings eingetretene erhebliche Vermehrung 
von Fabrikanlagen in Pommernsdorfer Anlage eine nicht unbedeütende Anzahl 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 22 
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von Handarbeitern sich dort und im Dorfe Pommernsdorf niedergelassen haben. 
Durch die Erhebung eines Anzugs- und Hausstandgeldes von Seiten der Stadt 
Stettin sei die Freizügigkeit der Arbeiter wesentlich beschränkt worden und eine 
Rückkehr in den Gemeindebezirk der Stadt ihrer Seits zum Theil unmöglich ge
tüncht. Diese Gesellschafts-Klasse aber sei wesentlich diejenige, welche, z. B. durch 
Kur und Verpflegung, der Gemeinde die erheblichsten Kostet! verursache, wes
halb 4eê nicht mehr als recht und billig sei, das sie zu deu Kosten des Ge
meinde-Haushalts ihren Beitrag entrichten. Die Anwesenden beantragen daher 
und beschließen:

daß die unangesessenen Betvohner Pommernsdorfs und der Anlage zu 
den Coinmunal-Geld-Beiträgen künftig die Hälfte von dem Antheil bei- 
zusteüern verpflichtet sein sollen, den die am niedrigsten — mit 1 Theil 
— besteuerten Grundbesitzer dieser Ortschaften zahlen, 

event.
daß ein Zuschlag von 1 Sgr. pro 2^ Sgr. monatlicher Klassensteüer 
von ihnen als Beitrag zu den Communallasten erhoben werden darf; 

wie dies letztere beispielsweise in Bredow eingefüyrt worden ist.
III. Was sodann die Gemeindearbeiten — Hand- und Spanndienste — und 

Pflichten, zu welchen ein jedes Mitglied der Gemeinde Dienste leisten muß, an
langt, so sind Comparenten damit einverstanden, daß dahin folgende Lasten ge
hören: — 1) die Unterhaltung der Communications-Wege; — 2) der Bau und 
die Unterhaltung der vorhandenen und etwa noch erforderlichen Cvmnmnal-Dienst- 
gebaüde, namentlich des Schul-, Armen-, Spritzenhauses, des Dorfgefüngnisses, 
u. si w. Zu erwähnen sei hierbei — 3) des Baues und der Unterhaltung der 
Kirchen- und Pfaar-Gebaüde, welche Last indessen der Kirchen-Gemeinde von 
Pvmmerusdvrf und Anlage nach Abzug des Patronats-Beitrages des Magistrats 
zu Stettin, anheim fallen. — 4) Der Transport von Kranken, Vagabonden und 
Verbrechern, so wie die Abhaltung der allgemeinen Vagabonden-Visitationen; 
— 5) die Bedienung und Unterhaltung der Feüerlösch-Gerüthschaften; — 6) die 
Leistung des Militair-Vvrspanns; — 7) die Versetzung der Nachtwachen, oder 
der Versorgung des Nachtwächters; — 8) die Anlage und Unterhaltung des 
Friedhofes. — Comparenten erklären hierzu Folgendes:

a) Insofern die hierunter begriffenen Gemeinarbeiten durch Handdienste zu 
verrichten sind, werden sie nach der Zahl der dazu verpflichteten, mit Grund
stücken im Dorfe, den Anlagen, oder dessen Feldmarken angesessenen Besitzer 
vertheilt.

b) Nach der in Pouunernsdvrf althergebrachten Gewohnheit sind die mit 
Gespann versehenen Gemeinde-Mitglieder von den Handdiensten nicht befreit, so
bald dannt Spanndienste verbunden sind, wobei es auch fernerhin sein Bewenden 
behalten muß.

c) Richtig ist es, daß da, wo Spaundienst erforderlich gewesen, diese bisher 
von den baüerlichen Wirthen allein getragen sind.

Das Contributivns-Prineip beruht hier auf Größe und Beschaffenheit des 
Grundbesitzes, nicht auf Größe des Zugviehstandes.

Die in Ponunerensdorf haüfig vorgekommene Zerstückelung der baüerlichen 
Grundstücke hat indessen einer Seits wesentlich abweichende Wirthschaftssysteme 
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und sehr verschiedene Bedingungen für die Zugviehhaltung und das Gespannbe
dürfniß bei den einzelneil Grundbesitzern herbeigeführt, anderer Seits ist die 
Spannkraft der um die Hälfte der ursprünglichen Zahl geschmolzenen baüerlichen 
Wirthschaften durch die den Zeitverhältnissen entsprechende Berrnehrung der An
forderungen selbst, und die Verminderung der Verpflichteten, dergestalt in An
spruch genommen, daß es in Rücksicht auf die gefährdeten wirthschaftlichen Ver
hältnisse derselben, nicht mehr als recht und billig erscheint, eine anderweitige 
im angemessenen Verhältniß zu den Rechten und Vortheilen der einzelnen ver
pflichteten Gemeinde-Mitglieder herbeiführende Aufbringungsweise der Communal- 
Spanndienste einzuführen.

Wir sind daher damit einverstanden, und erheben hiermit zu einem Gemeinde
beschluß, daß die Spanndienste der oft genannten Ortschaften künftig nicht mehr 
in natura geleistet, sondern (nach dem Ertragswerthe der Grnndbesitzungen der 
Gemeinde-Mitglieder oder nach dem Verhältniß der landesherrlichen Steüern, 
§ 43, Tit. 17, Th. II, A. L. R.) in Gelde aufgebracht werden, daß aber in 
den einzelnen Fällen des eintretenden Bedürfnisses jedes Mal eine specielle Répar
tition der Beiträge nach jenem Verhältniß durch deu Gemeinde-Vorstaud vvrge- 
nommen werden muß.

Hiervon bleiben indessen selbstredend —
1) die ad 5 und 6 oben aufgeführten Gemeindelasten ausgeschlossen. Denn 

in Betreff der Bespannung und Bedienung der Feüerlöschgeräthe ist durch das 
Feüerlösch-Reglemeut besondere Verfügung getroffen und hinsichtlich des Vorspanns 
ist durch das Ediet vom 28. October 1810 nebst Regulativ vom 29. Mai 1815 
bestimmt, daß der Militair-Vorspann, soweit ein solcher für außerordentliche 
Veranlassungen noch eintritt, von allen Besitzern von Zugvieh ohne Ausnahme, 
und zwar nach Verhältniß ihres Zugviehstandes getragen werden soll. .

2) Die oben ad 8 aufgeführte Last der Anlage und Unterhaltung des Fried
hofes wird dagegen theilweise erst im Laufe dieses Jahrs eintreten. Bisher ist 
der in der Mitte des Dorfs um die Kirche belegene, aus Mitteln der Kirchenkasse 
und mit Hülfe des Patrvnatbeitrags eingefriedigte und baulich unterhaltene Hof, 
zum Beerdigen der Todten benutzt worden. Zur Zeit bietet er aber mir noch 
für 6—8 Leichen Raum dar, weshalb ein neüer Gottesacker beschafft werden 
muß, wozu die Dorf-Gemeinde verpflichtet ist.

Die baüerlichen Wirthe in Pommerensdorf haben übrigens Seitens der 
Kirche für den größern Antheil ihrer Lasten zum Kirchen- rc. Bau bisher freies 
Begräbniß und Gelaüte gehabt, ohne daß ihnen jedoch eine größere Last hierfür 
aufgebürdet worden, als sie ohnehin gesetzlich zu tragen verbunden sind. Auch 
fällt diese Vergünstigung mit dem Augenblicke, theilweise wenigstens, fort, wo die 
Beerdigung nicht mehr auf Grund und Boden der Kirche erfolgen wird.

Die Anwesenden bitten:
die Gemeindebeschlüsse ad I, II und III, soweit dieselben die bisherige 
Vertheilung der Gemeindelasten abändern, nach Vorschrift des § 11 dès 
Gesetzes, betreffend die Landgemeinde-Verfassung in den sechs ' östlichen 
Provinzen der Preüßischen Monarchie vom 14. April 1856 der Königl. 
Regierung zur Bestätigung einznreichen.

In Betreff des in der Verhandlung vom 2. April 1857 gestellten Antrags: — 
22*
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„Die Stadt Stettin möge von ihren in Pommernsdorfer Anlage belegenen 
Ländereien zu den Communallasten concurriren" — wurde den Anwesenden be
merklich gemacht, daß (zufolge § 16 des Edikts vom 1811, betreffend die Regu- 
lirung der gutsherrlichen und baüerlichen Verhältnisse, sowie des Artikels 36 
der Déclaration vom 29. Mai 1816) „nach erfolgter Regulirung die baüerlichen 
Wirthe unter den Vorwande, daß sie einen Theil ihrer Ländereien an den Guts
herrn abtreten, diesen nicht zum Beitrage zu den Communallasten, wozu jene 
verpflichtet waren, auffordern können." Es fei hier nämlich von Besitzungen die 
Rede, welche von den Besitzern auf ihre Descendenz oder Seitenverwandte früher 
vererbt worden, oder wo doch für den Gutsherrn die Verpflichtung vorhanden 
gewesen, den erledigten Hof mit einem der Erben des letzten Besitzers wieder zu 
besetzen. Die Verleihung des Eigenthums der erblichen Bauerhöfe und Besitzungen 
sei jedoch nach § 4 des Edikts vom 14. September 1811 nur unter der Ver
pflichtung erfolgt, den Gutsherrn dafür zu entschädigen. Ein Theil diese Ent
schädigung, Vergütigung, sei nach § 16 a. a. O. Seitens der Bauern „durch 
alleinige Übernahme oder vielmehr Beibehaltung der bisherigen oder künftigen 
Communallasten" erfolgt, weshalb die Stadt Stettin .von dem Lande, welches 
sie in Folge der Regulirung der gutsherrlichen und baüerlichen Verhältnisse in 
Pommernsdorfer Anlage erhalten habe, zu den Communallasten der oft genannten 
Ort chaften beizutragen gesetzlich nicht verpflichtet sei.

Aus den von dem Magistrate aufgestellten und in der vorstehenden Ver
handlung von den Interessenten als richtig anerkannten Verzeichnissen der Grund
besitzungen in beiden Ortschaften, nebst den Namen der Besitzer, wird hier nach
stehende summarische Übersicht entlehnt.

Dorf Pommernsdorf.
A. 12 Bauerhofs-Besitzungen.........................................................................

Darunter: 
Der Kaufmann Baudouin 3 Höfe mit 11*-’. 167
Die Pfarre......................................................................................... 84. 139

B. 2 Groß-Kossatenhöfe...................................................................................

Der Kreysche Hof, der chemischen Producten-Fabrik gehörig 12. 61
C. 3 Klein-Kossatenhöfe...................................................................................
D. 7 Alte Büdnereien
E. 12 neu entstandene Eigenthumsstellen  

Darunter:
Eine Windmühlenbesitzung mit 10. 46

F. 5 Wiesen-Parcelen........................................................................................
, Summa

Pommernsdorfer Anlage.
A. 1—4 Große noch zusammenhängende Acker-Parcelen  

Darunter:
Die Stadt Stettin mit 66. 161
Der Kaufmann Baudouin mit 214- 49'/2

B. 5—31 Große Acker-Parcelen, welche zerstückelt siüd...............................
Darunter: x . aA -,

Baudouin mit 2 Parcelen..................................................................... <a
Vier Windmühlenbesitzungen mit 56. 94

C. 32—41. Nutzungs-Parcelen.........................................................................
Zu übertragen . .

Mg. Ruth. 
1001. 103

35. 23

16.
8.

98.

77
135

5

22. 52
1182. 35

302. 168 */2

393. 102’/2

88. 91
785. 2
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I).

E.

F.

Darunter:
Die Stadt Stettin 4 Parcelen mit . . .
Baudouin mit
Die Vereins-Mühle (Dampfbetrieb) . . .
42—46. Lust-Parcelen
47—54. Garten-Parcelen

Darunter:
Die chemische Productenfabrik mit....
55—59. Zeitpachtland....................................

Darunter:
Die Stadt Stettin, incl. Leüchtgasanstalt . .

Summa.

Mg. Ruth.
785. 2

34. 13
28. 99

120. 157

968? 151
225? 140

410. 1

Übertrag 
41. 137 
21. 70 

2. 8

13. 2

115. 22

Der Stadt Stettin Eigenthum hat ein Areal von  
Baudouin hat aus seinen Grundstücken ein besonderes Ackerwerk, Marien- 

feld genannt, gebildet mit....................................................
Was den so eben erwähnten Namen betrifft, so verhält esWas den so eben erwähnten Namen betrifft, so verhält es sich damit wie 

sollst: An Dem von Pommernsdorf nach Wendorf führenden Wege, zwischen der 
Berliner Eisenbahn und der Berliner Staatsstraße, 116 Ruthen von letzterer, 
lind in gerader Linie von der Kirche zu Pommerusdorf 350 Ruthen, so wie von 
der Kirche zu Scheune 364 Ruthen entfernt, liegt auf der Hochfläche ein 
Kämmerei-Erbpachtgrundstück der Pommernsdorfer Anlage, auf dem im Jahre 
lb<)9 ein Wohnhaus, 2 Scheüneu und 3 Ställe standen, und zu dem 301. Mg. 
83 Ruth. Acker erster und zweiter Klasse,, so wie 108 Mg. 98 Ruth, theils 
Oderbruchs theils Feldwiesen gehörten, im Ganzen also 410 Mg. 1 Ruthe. Die 
Bevölkerung betrug 22 Seelen. Das Grundstück ist der Stadt abgabenpflichtig, 
und zwar wegen der Erbpachtgerechtigkeit von 174 Mg. 60 Ruth. Acker und 
51 Mg. 8 Rnth. zum Theil im Kuhbrnch gelegenen Wiesen; bezieht aber andrer 
Seits auch Abgaben, und zwar von zwei Bauerhöfen in Pontmernsdorf. Nach
dem Franz Baudouin titulirter Besitzer des Grundstücks geworden war, welches 
vor ihm sein Oheim, der frühere Posthalter und Kaufmann Ferdinand Georg 
Baudouin besessen, der die Grundstücke mittelst Vertrages vom 27. December 
1845 von dem Hauptmann Carl Friedrich K'riele kaüflich erworben hatte, war 
es ihni wünschenswerth, daß dasselbe einen besondern Namen erhalte, und zwar 
Marienfeld. Er trug diesen Wunsch unterm 15. December 1858 dem Landrathe 
beê Randowschen Kreises, v. Ramin vor, der denselben mittelst Berichts vom 
19. Februar 1859 bei der Königl. Regierung befürwortete. Diese aüßerte gegen den 
Landrath in der Verfügung vom 28. Februar 1859, daß sie zwar kein Bedenken 
trage, dem Anträge des re. Baudouin auf Beileguug eines Eigennamens für sein 
Etablissement Statt zu geben, daß sie aber die Gründe dafür vermisse, weshalb zu 
diesem Behuf gerade der Name „Marienfeld", und nicht vielmehr ein solcher gewählt 
sei, der auf den communalen Zusammenhang des betr. Etablissements hindeüte. Der 
getvählte Name erscheine um fo weniger geeignet," als derselbe bereits mehreren An
siedlungen in Pommern beigelegt worden sei,' und daher leicht Anlaß zu Verwechs- 
lungen geben würde. Der Landrath berichtete hierauf nm 11. Juni 1859, daß 
Baudouin bei dem Namen „Marienfeld" verblieben sei, weil die gewählte Bezeich
nung sich auf den Namen eines ihm theüern Familiengliedes beziehe. Durfte dies nun 
auch allerdings für den, der Baudvninschen Besitzung zu gebenden Namen nicht 
maßgebend sein, so werde sich doch für dieselbe kaum eine Benennung' finden 
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lassen, die entsprechend sei und zugleich auf den communale» Zusammenhang 
der Besitzung hinderte. Auch dürfte der Name „Marienfeld" zu Verwechslungen 
keinen Anlaß geben, da im Randowschen Kreise keine Ortschaft, kein Einzelhof 
diesen Namen führe. In Folge dieses gutachtlichen Berichts ist sodann der Name 
Marienfeld durch Verfügung vom 23. September 1859 von Landes-Polizeiwegen 
genehmigt, und die darauf bezügliche Bekanntmachung durch das Amtsblatt 
erlassen worden*).  Im Jahre 1875 war Th. Wraske, Besitzer der Ziegelei „an 
der Berliner Chaussee" Nr. 5, Eigenthümer des Gutes Marienfeld.

*) Acta der Königl. Regierung zu Stettir., betreffend die nachgesuchteu Genehmigungen 
zu Namen für Örter und Etablissements im Randowschen Kreise. Bol. IL 1^42—1*71. Registr. 
der Abth. des Innern. Tit. 9, Sect. 1, Nr. 13. — Acta (’uriae betreffend den .lnkauf der 
zu den sog. 3 Jaeobi-Kirchen-Hufen gehörigen Landungen rc. rc. Tit. XHÏ. Specialia. Sect. 1 
von Turnei. Nr. 57, Fol. 1.

" Die Verhandlung vom 16. Mai 1857 nebst deren Beilagen wurde der Königl. 
Regierung unterm 27. Juni 1857 vorgelegt. In dem begleitenden Bericht sagte 
der, in Abwesenheit des Landraths v. Ramin das Landrathsamt Randowschen 
Kreises kommissarisch verwaltende Reg. Assessor V. Loeper: — Es dürfte sich 
empfehlen, das alte Dorf Pommernsdorf in communales Beziehung von der 
Pommernsdorfer Anlage zu trennen, wie dies Landräthlicher oeitè auch dem 
Magistrat bereits unterm 27. Januar 1857 angedeütet worden fei. Nicht allein 
die Mitglieder der Dorfgemeinde Pommernsdorf, sondern auch die Einwohner 
der Anlage Hütten auf die Trennung beider Ortschaften förmlich angetragen. 
Dieser Antrag habe in der That viel für sich, da jede der Ortschaften schon seit 
langer Zeit einen besondern Ortsvorsteher habe, hinsichtlich der Steüer-Erhebung 
auch schon ganz geschieden seien, und beide zu weit von einander entfernt lägen, 
um eine gehörige Vereinbarung herbeizuführen. Die Lebensfähigkeit beider Ort
schaften als selbständige Gemeinden dürfte nicht im Geringsten zu bezweifeln sein, 
da die vom Magistrate aufgestellte Besitz-Nachweisung dies genügend darthue. 
Assessor v. Loeper bat, diesen Vorschlag in Erwägung zu nehmen, event, aber 
die Gemeinde-Beschlüsse in der Verhandlung vom 16. Mai 1857, soweit dieselben 
die bisherige Vertheilung der Gemeindelasten abändern, auf Grund des § 11 des 
Ges. vom 14. April 1856 zu bestätigen.

Auf den Vorschlag, das Dorf Pommernsdorf und die dazu gehörige sog. 
Pommernsdorfer Anlage in zwei selbständige Gemeinden zu scheiden, konnte Königl. 
Reg., abgesehen davon, daß eine umfassende und motivirte Erklärung des bet 
diesem Project als Gutsherrschaft, Obrigkeit und Eigenthümer wesentlich betheiligten 
Magistrats nicht vorlag, zur Zeit nicht eingehen, weil es zweckmäßig erschien, 
den Verlauf der anderweitig in mehreren Beziehungen bevorstehenden Erweiterung 
des Gemeindebezirks der Stadt Stettin abzuwarten, und es sich fragte, ob nicht 
auf den von der letztem bei den Verhandlungen über die Gemeindebezirks- 
Bildungen int Randowschen Kreise gestellten Antrag, die Pommernsdorfer Anlage 
theilweise in den Gemeindeverband von Stettin im Wege der Verhandlung aus
zunehmen, in erweitertem Maaße einzugehen sein werde.

Was die in der Verhandlung vom 16. Mai zum Gegenstand des Gememde- 
Beschlusses gemachte Répartition der Abgaben und Leistungen der Gememde-Mtt- 
glieder von Pommernsdorf und der Anlage angeht, so vermißte die Kvntgl.
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Regierung auch hier zunächst die eingehende Aüßeruna des Maqistrats sowol aU 
des Landraths selbst; der betreffende Gemeinde-Beschluß sei aber auch n à all-n 

Jünbcrn ülld’ "Uiterieller MängZ halL à Beâtià à 

di.'' "n i szVOnUC •lnc^t bescheinigt, daß sämmtlichen Gemeinde-Mitgliedern 
die BorladMg zum Termin ordnungsmäßig bekannt gemacht worden 3 ?

lutaicb? v .i "£'1Mnb™™ Äategorifii des Grundbesitzes entsprechen! darüber 

Landraths lC8’ b,e ""gehende Äußerung des Magistrats und des 

«StfS ftffàfeSSt r 5 ä3iud)tfertiflt zu sekn, doch mit der Einschränkung, daß sie nicht beitraasvilichti.
s 44U$ tm7ni61’ ÎÎ- bis "»Sîks°"°" Wirthe dm Vortheil sichen

Satos.™ 

ontiößL zur Verzinsung und Tilgung etwa vorhandener Gemeinschulden rn

Äji.S'SriXJ'SKä'Si 
Uiljaiuen, 1111^) erwartet Äönigl. Reg. darüber Anzeige, wie der letztere anaeblick 

Ä SKzää?. Ïÿç*«* 4 

ääs rÄ väS 
Migen Grundbesitzer, ivelche nicht mehr bäuerliche Wl t!,,- sind
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Die Heranziehung der Stadt Stettin endlich zu den Gemeinde-Abgaben ist 
insofern unstatthaft, als es sich um die Grundstücke handelt, welche chr bei der 
gutsherrlich-baüerlichen Regulirung als Gutsherrschaft ausgewresen Nud^ Dlese 
nphörean und für sich nicht zum Gemerndebezirk, und unterliegen 
önber nicht den Lasten der Gemeinde. Insofern aber dw Stccht etettm 
and) ursprünglich baüerliche, eigentliche zum Gemeindebezirt geh orige Grün estücke 
erworben haben sollte, würde sie bavon heranzuziehen sem, wie jnrististste Personen 
überhaupt. Diese juristischen Personen und Formseiibesttzer können dmch> Ge- 
meindebeschluß zu denjenigen Lasten herangezogen werden, welche auf den ®iunb_ 
besitz oder auf das von ihnen im Gemeindebezirk betriebene Gewerbe, oder auf 

n1t8 bieten Quellen fließende Einkommen gelegt sind.  c
(Snbüd) ist noch zn regeln, was aus den etwaigen Bestimmungen der früher 

bestätigten AbgabemReparti'tions-Regulative gegenüber den jetzigen Festsetzungen 
w K oll, imd welche Grundsätze künftig in den Regn ativm a—de sind 
Audi fragt sich ob die Wahrnehmung des Stimmrechts nach § 4 ff. des Gest 
über die Landgemeinden vom 14. April 1856 den Abgaben-Leistungen entsprechend 

geregelt, wei-den chll. beu Landrath v. Ramin mittelst Verfügung vom 

30 November 1857 an, nach diesen Andeutungen die Sache' weiter zn verfolgen, 
einen anderweitigen Gemeinde-Beschluß herbeizuführen und denselben mit des 
Magistrats und des Landraths eigner gutachtlichen Aüßerung unter Anschluß bi 
Treffe von Pommernsb orf bemnächst einzureid)en.

Der Magistrat von Stettin, dem die vorstehende Reg. Verfügung an 
9 December 1857 vom Landrathe v. Ramin zur weitern Veranlassung in 
Aüßerung übermittelt worden war, nahm sich zur Aüßerung Z«t; er gebrauchte 
dazu volle vier Monate; dennoch „beeilte" er sich unterm 15. April 1858 zur 

^^^Nàgistrat^ist, was ^die beantragte Trennung des Dorfes Pomiuernsdorf 
und der dazu gehörigen sog. Pommernsdorfer Anlage in zwei Gemeinden betiifft, 
zuvörderst daimt ei^ daß es zweckmäßig ersche ut deu Verlauf ber
aiiderweitig bevorstehenden Erweiterung des Gemeindebezirks der stabt Stettin 

abzuwarteil Verhandlung vom 16. Mai 1857 zum Gegenstand des
Gemeindebeschlusfes gemachte anderweitige Répartition der Abgaben stud Leistungen 

anlangt, so hält Magistrat solche den örtlichen Ver- 
hättnifien nach für anqemesfen und begründet. Es werden heute noch die Al, 
naben und Leistungen in der Weise aufgebracht, daß den Büdner 1 Theil, bei 
Mein-Kosfat 2 Theile, der Grvß-Kossat 3 und der Bauer 4 Theile davon en 
ricktei Wenn auch diese rechtliche Grundlage des Besteüerungs-Maßstabes den 
örtlichen Verhältnissen im Allgemeinen für angemesfen erachtet werden muß, sc 
steht derselbe doch zu dm Rechten und Vortheilen einzelner Gemeinde-Mitglieder, 
deren Grundbesitz in Folge massenhaft eingetretener Zerstückelung des 
Grundbesitzes größer oder kleiner geworden, und au Ertragsfähigkeit ab-, oui 
in n pn ai innen hat heüte nicht mehr in richtigem Verhältnisse. Namentlich sind es 

Vergleich zu den baüerlichen Wirthe, deren
Grundstücke durch die Vortheile der Nähe einer volkreichen stabt einen hohen
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SBertlj und hohe Ertragsfähigkeit erlangt, offenbar im Nachtheile stehen. Der 
Gemcindebcschlnß von, 16. Mai 1857 erweitert, in Erwägung und Berücksichtigung 
des factlsch vorhandenen Gnnidbesitzes, das gedachte Klasscnvcrhältniß von 4 ans 
7 wodurch die Last der kleinen Grundbesitzer auf das richtige Maaß 
geregelt wird ^cm gütigen Stande der örtlichen Verhältnisse entsprechend

Was die über die einzelnen Theile des Beschlusses von, 16. Mai 1857 in 
dem Remerungs-Erlaß vom 30. November 1857 gemachten Bemerkungen betrifft 
!° Magistrat bereits oben - Zu I, angeführt, daß bip zn 4 I. des gc- 
bndjteii Beschlusses bestimmten Abstufungen in Erwägung und Berncksichtiqunq 
der factisch vorhandenen Kategorien des Grundbesitzes festgestcllt und bestimmt 
find. — II. Bei der beabsichtigten Heraiiziehnng der unaiigcsessencn Einwohner 
zu den baarcn Beiträgen versteht es sich von selbst, daß ' dieselben zu solchen 
G-ineinlasten, wovon blos die angesessenen Wirthe den Vortheil habe», beizn- 
tragen nicht haben verpflichtet werden sollen. Die sehr erhebliche Höhe der Sur. 
u»d Verpfleg,ingskosten, welche die Dorfschaft Ponnncrnsdorf hi Folge der vielen 
Fabrik-Anlagen in ihrem Genieindebezirk zu tragcii hat, uud welche lediglich vou 
deu unangeseflcnen Emwühnern verursacht iverdcii, hat die Nothivendigkeit herniis- 
gestellt, auch diese selbst zu den gu. Kosten heranzuziehen. Es dürfte sich empfehlen, 
die Erhebung dergleichen baarcr Geldbeiträge durch Zuschlag vou 1 Sqr. für 
- /- ®nr- monatliche Klasfeusteüer zn bcivirken. — III. Wenn in der Verfügung 
w : ?0"l R'. November 1857 gesagt ist, daß der Beschluß vom
Li- .r s'H darüber Nicht ausspricht, ob die iioch vorhandenen baüerlichcii 
m/rî unbedingt dw Gespannlast nicht mehr in natura leisten solle», und welcher 
Maßstab bei der Vcrthcilung der Gcldiverthc der Gemeindclasten unter die 
Grundbesitzer Statt finden soll, so verweiset Magistrat auf die B-rhaudliing, wo 
es wörtlich heißt: b

. ''à sind daher damit einverstanden und erheben hiermit zu einem Ge
meindebeschluß, daß die Spanudieuste der oft ßeüanuleu Ortschafteu künftig nicht 
mehr in natura geleistet, sondern snach dem Ertragswerthe der Grundbesitzungen 
der Gemeinde-Mitglieder oder nach dem Verhältnisse der landesherrlichen Steuern 
§ 43, Tii. 7, Th. II, A. L. 9t.] in Gelde aufgebracht werden."
r« hier erachtet es Magistrat für empfehlenswcrth, dergleichen baare 
Geldbeiträge nach Maßgabe der Klassensteüer unter die Grundbesitzer zur Ver- 
theilung gelangen zu lassen.
, , .Fas die Angelegenheit ioegcu Herrichtung eines neuen Bchrdigungsplatzes 
betrifft, so bemerkt Magistrat, daß derselbe erst nach einiger Zeit zur näher» 
Verathilng und Beschlußnahme der Gemeinde gelangen werde.

Was aus deu etwaigen Bestimmungcu der frühern Abgahen-Repartitivns- 
Regulativ gegenüber den jetzigen Festsetzungen werden soll? so ist der Gemeinde- 
Vorstand von Pommernsdorf der Ansicht, daß, da die Beschlüsse vom 16. Mai 
1857 specielle directe Abgaben und Lasten nicht berühren, vielmehr sich nur auf 
Leistungen beschränken, welche in Rücksicht auf deu Besitz, dessen Größe und 
Ertragsfähigkeit, zeitweise und nach den jedesmaligen Bedürfnisse zu entrichten 
sind,, es besonderer Festsetzungen in dieser Beziehung nicht weiter bedürfen wird, 
da die sämmtlichen Grundbesitzer ohne Ausnahme sich den zum Gemeiudebeschlusse

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 23 
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erhobenen Festsetzungen einer anderweiten Regelung der Communal-Abgaben-Ver- 
hältnisse bereitwillig unterworfen haben.

Was die Frage anlangt: welche Grundsätze künftig in den Regulativen an- 
zuwenden sein werden? so bemerkt Magistrat, daß in den in neüerer Zeit aufge
stellten Regulativen die Bestimmung bereits enthalten ist, daß sich die Interessenten 
den später etwa eintretenden Veränderungen in. der Art der Aufbringung der 
Communal-Abgaben und Lasten unterworfen; sowie, daß die am 16. Mai 1857 
gefaßten Beschlüsse die Stelle der jetzt zu Recht bestehenden Bestimmungen 
einnehmen.

Daß die Wahrnehumng des Stimmrechts nach § 4 ff. des Gesetzes vom 
14. April 1856 in Folge der Beschlüsse vom 16. Mai 1857 einer neue« Fest
stellung oder Regelung bedürfen solle, kann Magistrat nicht als zutreffend be
zeichnen, da wesentliche Mängel oder Mißstände in Ansehung der Theilnahme 
an dem Stimmrechte durch Annahme der Beschlüsse vom 16. Mai 1857 nicht 
füglich herbeigeführt werden können.

Landrath v. Ramin legte die vorstehenden Auslassungen des Magistrats 
der Kgl. Reg. mittelst Berichts vom 21. April 1858 vor und bemerkte darin 
hinsichtlich der Trennung der beiden Ortschaften Pvmmernsdorf und Pommerns- 
dorfer Anlage, daß auch er der Ansicht sich anschließe, diese Frage aus den an
geführten Gründen einstweilen ruhen zu lassen. Die dem Gemeindebeschlusse 
vom 16. Mai 1857 entgegengestellten formellen Bedenken sind vom Magistrate 
durch die nachträglich beigebrachte Bescheinigung der ordnungsmäßig erfolgten 
Vorladung zum Termine beseitigt. In Betreff der weiteren Ausstellungen be
merkt Landrath v. Ramin — zu I. daß der Repartitionsmaßstab nach den vor
handenen Kategorien feststeht. — Zu II ist er mit dem Vorschläge des Magistrats 
einverstanden. In Bredow ist dieser Besteüerungs-Modus beibehalten und hat 
sich als zutreffend bewährt. Ob ein Gemeindebeschluß von der Ortschaft Bredow 
gefaßt worden, ist dem Landrathe nicht bekannt, er hat dieserhalb Nachfrage ge
halten. — Zu III schließt er sich der Anführung des Magistrats an, und will 
nur noch bemerken, daß die Heranziehung der Stadt Stettin zu den Gemeinde
lasten nicht unstatthaft sein dürfte, da die Besitzung derselben einen Communal- 
Verband für sich nicht bildet, und die in Folge Parcelirung davon abgezweigten 
Grundstücke, welche inzwischen bebaut worden, dem Gemeindeverband von Pom 
mersdorf einverleibt sind. Sollte also die Heranziehung des Vorwerks (?) 
Pvmmernsdorf unstatthaft sein, dann muß auch dasselbe die Lasten von seinen 
abgezweigten Pareelen tragen. Ein Receß von Pommernsdorf ist in der Land- 
räthlichen Registratur nicht vorhanden und kann daher auch nicht eingereicht 
werden. ~ ,

In dem an den Landrath v. Ramin unterm 12 Ium 1858 genchteten 
Erlaß erklärte die Kgl. Reg. die zu II und III gezogenen Monita für nicht 
erledigt. Möge auch, sagte sie, der eventuell beschlossene Maßstab des Zuschlags 
zur Klassensteüer für die 'baaren Communalsteüer-Beiträge ein angemessener Modus 
sein, so fragt sich doch, wann und in welchen Fällen der in erster Linie be
schlossene Maßstab Anwendung finden soll. Auch fragt sich, wie es bei der 
Einkommensteüer, die doch auch vorkommt, gehalten werden soll; der § 41, Nr. 4 
der Zusammenstellung (Nr. 1, Extrabeilage Amtsblatt 1856) würde doch dabei
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zu berücksichtigen sein. Im Übrigen vermißt Kgl. Reg. in diesem Punkte die 
voul Landrathe erforderte Auskunft über die Erfahrungen des Klassensteüer- 
Modus in der Dorfschaft Bredow. Zu III ist zur Erwägung gestellt, ob An
gesichts der Motivirung dieses Beschlusses durch die vvrgekommenen Zerstücke
lungen, die noch nicht zerstückten oder noch als baüerliche Nahrungen zu be
trachtenden Höfe die Spanndienste nicht in natura leisten können. Die 
Geldwirthschaft empfiehlt sich nur da, wo Naturalwirthschaft nicht mehr möglich 
oder unzuträglich ist. Daß Beides oder Eins hier zutrifft, ist nicht behauptet 
und scheint dieser Punkt auch bei dem Beschlusse nicht erwogen, vielmehr die 
bezügliche Beschlußfassung lediglich durch die bei den bestehenden baüerlichen 
Nahrungen nicht zutreffende, die Gespanne überflüssig machende Zerstückelung 
veranlaßt zu sein. Kgl. Reg. würde auf diese Erörterung zwar nicht hinge- 
wresen haben, wenn nicht andere Punkte durch Gemeindebeschluß noch zu erledigen 
geblieben wären und der Beschluß zu III unklar wäre. Da Beides aber der 
^all war, so empfahl sich auch die Anordnung dieser Erwägung. Abzusehen 
davon ist aber auch hier der beschlossene Maßstab ganz unklar. ‘ Früher fand 
sich an der eingeklammerten Stelle, so viel erinnerlich, weder das Wort event, 
noch oder. Dadurch, daß dies zugesetzt und resp, abgeändert ist, wird die 
Sache nicht klarer. Es fragt sich noch immer: was soll denn eigentlich für ein 
Maßstab, und wann der eine ober andere gelten? Dergleichen nachträgliche 
(Sorrecturen, welche an sich wirklich den Zweck haben mögen, Fehler wieder gut 
zu machen, aber zu Abänderung von Beschlüssen führen und nicht allein Miß
trauen, sondern die größten Bedenken erregen können, müssen durchaus ver
mieden, und wenn sie Vorkommen durchaus gemißbilligt werden. Wie die Stadt 
Stettin dazu kommen soll, für ab verkaufte und in die Gemeinde aufqe- 
nommene Pareelen zu den Gemeindelasten beizutragen, ist nicht klar. Ist dem 
Landrathe die von der Regierung angedeütete und zur Aufklärung gestellte guts
herrliche oder bäuerliche Qualität des städtischen Besitzes zweifelhaft, wie es 
scheint, so muß die wirkliche Qualität ermittelt werden. Ebenso ist der Regu- 
lirungs-Reeeß von Pommernsdorf einzilfvrdern nud der Kgl. Reg. vorzulegen.

Der Magistrat erwiderte hierauf unterm 7. September 1858 daß er bei 
näherer Prüfung des Pommernsdorfer Gemeindebeschlufses vom 16. Mai 1857 
ilnd der von der Kgl. Reg. in dem vorstehenden Erlaß vom 12. Juni l. I. 
aufgestellten Erinnerungen und Bedenken zu der Ansicht gelangt sei, daß es in 
keiner Weise einer anderweitigen Beschlußnahme der Gemeinde zu Pommerns
dorf bedürfe; denn was —

Zu II die Frage betrifft, wann und in welchen Fällen der in der Ver
handlung vom 16. Mai 1857 event, beschlossene Maßstab, und in welchen 
Fällen der in erster Linie beschlossene Maßstab zur Aufbringung von Geldbei
trägen zu Communalzwecken Anwendung finden soll? so ergibt die Fassung des 
Beschlusses vom 16. Mai 1857, wie die Gemeinde Pommernsdorf dem Ermessen 
der Kgl. Reg. hat anheim geben wollen: ob der Beitrag der neüangesessenen 
Dorfbewohner zu den qu. Geldbeiträgen auf die Hälfte von dem Antheile hat 
normirt werden sollen, den die am niedrigsten besteuerten Grundbesitzer dieser 
Ortschaft zahlen oder ob ein Zuschlag oon 1 Sgr. pro 2'/, Sgr. monatlicher 
Klassensteüer von ihnen erhoben werden darf? Bereits in dem Schreiben vom

. 23*
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14. Apn? l. I. hat sich Magistrat für Einführung des in zweiter Linie be
schlossenen Repartitions-Maßstabes entschieden, weil er im Interesse der arbeitenden 
blasse es sür wüistchenswerth erachtet, daß der jedesmalige Beitrag derselben pro 
Person den Betrag oon Einen Silbergroschen nicht übersteigt. Daß auch die 
begüterten Inquilinen zu beii Geldbeiträgen des Communal Haushalts uach dem 
Maßstabe der Klassensteüer heraugezogen werden sollen unterliegt keinem Be
denken; ebensowenig, daß, wenn Inquilinen Eiukommensteüer entrichten, dieselben 
nach den Sätzen der Klassensteüer zu veranlagen und darnach zu deu qu. Bei
trägen heranzuziehen sind. Sollte diejer Ansicht nicht beigetreten werden, so 
würde der prineipaliter zum Beschluß erhobene Maßstab nur mit der Äiodi- 
fikation zur Anwendung zu bringen sein, daß der hiernach ermittelte Beitrag 
1 Sgr. pro Person nicht übersteige.

Zu III. In Betreff der Spanndienste scheint es der Kgl. Reg. bedenklich, 
in das Herkommen, welches in Betreff der Vertheilung derselben in Pommerns
dorf besteht, einzugreifen. Dieses Herkommen ist allerdings eine Rechtsquelle, 
welche sich in der Regel nur durch sich selbst augemessen fortbilden kann. 
Wo aber wie hier, die Grundlagen des Gewohnheits-Rechts durch die zahl
reiche» Zerstückelungen des baüerlichen Grundbesitzes einmal untergraben sind, 
wo die Betheiligteü selbst die Nothwendigkeit, das Letztere zu ergänzen, aner
kennen; wo den vom ursprünglichen Bestände verbliebenen baüerlichen Nahrungen 
diese Naturalleistungen nicht fernerhin angesonnen werden können, bleibt wol 
nichts weiter übrig, als eine anderweitige Äusbringungsweise der in Rede seienden 
Commuual-Dienste in der Weise einzuführen, daß das bisherige ursprüngliche 
Beitrags-Verhältuiß, auch für das dagegen einzuführende Äquivalent maßgebend 
ist. Es liegt wol zweifellos eine Ungerechtigkeit darin, von 6 Bauerhöfeu eine 
und dieselbe Last zu beauspruchen, zu der ursprünglich 12 rechtlich verpflichtet 
waren. Wenn in Folge der Zerstückelung der qu. Höfe die Ländereien in Par- 
eelen zerfielen, deren Bewirthschaftung die Bedingungen^ für die Zugviehhaltung 
und das Gespauubedürfniß zum größten Theile ausschloß, so läßt sich eine Aus
gleichung dieses Mißverhältnisses nur dadurch erzielen, wenn, wie die Gemeinde 
in Pommerusdorf beschlossen, die fragliche Leistung in Gelde berechnet wird, 
und so auf Parcelen repartirt werden kann, welche zum Schaden und Nachtheile 
Anderer bisher ganz frei davon bleiben mußten, weil es unmöglich war, sie diese 
in natura tragen zu lassen. Daß die Motive zu dem Beschlusse ad III nicht 
ausdrücklich erwähnen, daß die noch nicht zerstückelten oder noch als baüerliche 
Nahrungen zu betrachtenden Hofe die Spanndienste nicht in natura leisten 
können, ist allerdings richtig. Der qu.- Gemeindebeschluß motivirt denselben 
aber dadurch, daß er die erweislich gemachte Behauptung hingestellt, daß die 
z. Z. noch bestehenden Bauerhöfe durch die Spaundienste dergestalt in Anspruch 
genommen seien, daß die wirthschaftlichen Verhältnisse derselben dadurch gefährdet 
erschienen. Es dürfte offenbar zu spät sein, eine anderweitige Aufbringungsweise der 
oft genannten Spanndienste erst dann herbeizuführen, wenn die Beibehaltung der 
Naturalleistung mit dem Ruin der Betroffenen endete. Der Beschluß ad III 
will daher die Spanudienste nicht mehr in natura geleistet, sondern entweder 
nach dem Ertragswerthe der betheiligten Grundbesitzungen, oder nach dem Ver
hältniß der landesherrlichen Steuern, in Gelde aufgebracht wissen, und er über-
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läßt es der Kgl. Reg. zu bestimmen, welcher von den beiden Maßstäben in An
wendung kommen soll. Magistrat hält den erstem Modus für den richtigern. 
Derselbe ist aber in der Ausführung nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten für 
die ländliche Schulzen-Amts-Verwaltung. Es läßt sich dagegen wider die Répar
tition nach der eins den verschiedenen Parcelen ruhenden Grundsteüer nichts 
erinnern. Sie würde weder wie bei dem erstgenannten Maßstab eine besondere 
Ab- und Einschätzungs-Commission nothwendig machen, noch zu Reklamationen 
und Beschwerden führen, an denen es wahrscheinlich nicht fehlen würde.

Was die Heranziehung der Stadt zu den Gemeinden-Abgaben anlangt, so 
hält Magistrat solche, wie dies auch in dem Erlaß der Kgl. Reg. vom 30. No
vember 1857 bereits anerkannt ist, für unstatthaft, da es sich hier um die Grund
stücke handelt, welche ihr bei der gutsherrlich-baüerlichen Regulirung als Guts
herrschaft zugewiesen sind.

Diesem Schlüsse des Magistratsschreibeus ist von anderer Hand, in dex die 
Handschrift des damaligen Kreis-Seeretairs Gans nicht zu verkennen ist, eine 
Randglosse hinzugefügt, die also lautet: „Pommernsdorfer Anlage ist eben nur 
lediglich nur auf gutsherrlichem Boden entstanden. Die Anlage gehört rechtlich 
gar nicht zum Communal-Verbande von Pommernsdorf."

Der Pommernsdorfer Regulirnngs- und Separations-Receß vom 19. Juli 
1822 lourde dem Landrathe v. Ramin vom Magistrate nachträglich unterm 
21. September 1858 mitgetheilt.

Landrath v. Ramin stattete den von der Kgl. Reg. erforderten Bericht statt 
in 6 Wochen, wie vvrgeschrieben war, unter Überreichung des vorstehenden 
Magistrats-Schreiben, so wie des Regulirungs-Recesses, erst nach Ablauf von 
7 Neonaten, nämlich unterm 21. Februar 1859 ab.

Seither ist, so beginnt der Bericht, bei den Verhandlungen über die vor
liegende Sache als feststehend angenommen worden, daß beide Ortschaften, die 
Pommernsdorfer Anlage und das Dorf Pommernsdorf, nur eine, rechtlich con- 
ftituirte Gemeinde bilden. Diese Annahme ist, nach des Landraths Erachten 
unrichtig. Referent erinnert daran, daß die baüerlichen Wirthe im Dorfe Pom
mernsdorf zur Stadt Stettin, als Gutsherrschaft vvu Pommernsdorf, im lassi- 
tischen Verhältniß gestanden haben, und daß in Gemäßheit des Ediets vom 
14. September 1811 und dessen Declaration vom 29. Mai 1816 zwischen der 
Gutsherrschaft und den Bauern die Regulirung Statt gefunden habe, kraft derer 
die Bauern das Eigenthum der Höfe erlangten, die Stadt Stettin, als Gnts- 
herrschaft, dagegen durch Abtretung der Hälfte der baüerlichen Landungen für 
ihr Eigenthnmsrecht an den Bauerhöfen abgefunden wurde. Die der Gutsherr- 
schaft zugefallenen Abfindungsflächen sind durch den Regnlirungs-Receß aus dem 
Gemeinde-Verbände des Dorfs Pvmmernsdorf ausgeschieden und es ist somit ein 
gutsherrlicher und ein Dorfsgemeinde-Bezirk entstanden, welche in 
kommunaler Beziehung, wie es in Pommern bei Guts- und Gemeinde-Bezirken 
Regel ist, nichts gemein haben. Die hier vvrgetragene Ansicht ist von der 
Kgl. Reg. selber bei Regulirung der Communal-Perhältnisse vom Vorwerk 
KleinReiukendorf*) mittelst Verfügung vom 21. Juni 1857 aufgestellt

') Marienstifts-Bcsitzung im Randowschen Kreise. L.-B. IL Th. Bd. II, 1682—84. 
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worden*).  Sie dürfte daher auch' für den vorliegenden Fall maßgebend 
sein.

*) Abweichend von der im Jahre 18.34 festgehaltenen Ansicht; s. oben, auch mit Bezug 
auf Pommernsdorfer Anlage selbst durch Vers, vom .30. November 1857, s. oben.

Von ihren gutsherrlichen Grundstücken hat nun die Stadt Stettin nach und 
nach einzelne Parcelen in Erbpacht ausgegeben, auf denen Etablisseuients ent
standen sind. Diese Etablissements und die zugehörigen Grundstücke bilden die 
Ortschaft, welche man Pommernsdorfer Anlage genannt hat. Nun Hütte es der 
Stadt Stettin abgelegen — ebenso wie dem Gute Zabelsdorf bezüglich des 
Zabelsdvrfer Antheils von Kupfermühle, der auf vom Gute Zabelsdorf abge
zweigten Parcelen entstanden ist, — die in Pommernsdorfer Anlage vorkommenden 
Communallasten, insbesondere die Armenpflege zu tragen. Der Magistrat von 
Stettin wußte sich aber zu helfen. Er betrachtete und behandelte die auf seinem 
gutsherrlichen Bezirk von Pommernsdorf nach und nach entstandenen Etablisse
ments als zum Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommernsdorf gehörig und die 
Dorfgemeinde, der Gutsherrschaft gehorsam, schwieg dazu. Dadurch wurde die 
Last des gutsherrlichen Verbandes auf die Dorfschaft gewälzt, was aber keinen An
laß geben kann, daß das vom Magistrat thatsächlich eingeführte Communal-Verhältniß 
rechtsbeständig geworden sei. Es wird dazu gehören, daß die Parcelen, welche der 
Gutsherr sich entaüßert hat, nebst den darauf errichteten Etablisseuients, nach den 
Formeit des Gesetzes aus dem gutsherrlichen Bezirk ausscheiden und dem Ge
meinde-Verbände des Dorfs förmlich einverleibt werden. Dies ist nicht geschehen, 
und dürften daher die auf dem gutsherrlichen Bezirk entstandenen Etablissements, 
d. i.: Pommernsdorfer Anlage, rechtlich noch dem gutsherrlichen Bezirk von 
Pommernsdorf angehören. Ein solcher ist noch vorhanden, weil die Stadt 
Stettin noch gutsherrliche Grundstücke von Pommernsdorf besitzt, die sie ver- 
zeitpachtet. Auch besitzt sie auf demselben ein Etablissement: Die Leüchtgas- 
Anstalt, an deren Stelle sich früher die sog. städtische Ziegelei befand.

Ungeachtet nun der Magistrat stets dahin bestrebt gewesen ist, Pvmmerns- 
dorfer Anlage als zum Gemeinde-Verbaude des Dorfs Pommernsdorf gehörig 
anzusehen, und zu behandeln, so hat sich dennoch thatsächlich ein getrenntes Ver
hältniß herausgebildet, wozu das Bedürfniß und die heterogenen Bestandtheile 
beider.Ortschaften, Anlaß gegeben haben. Früher verwaltete die Ortsschulze zu 
Pommernsdorf die Commuual-Verhältnisse der Anlage mit. Bei der großen 
Zunahme der Bevölkerung von Pommernsdorfer Anlage, die nach der im 
December 1858 Statt gefundenen Aufnahme sich auf 1122 Seelen belauft, wo
gegen Dorf Pommernsdorf gegenwärtig 787 Einwohner zählt, — stellte sich 
bald das Bedürfniß heraus, für Pommernsdorfer Anlage einen besondern Orts
vorstand und Steüer-Erheber zu bestellen. Beide Ortschaften trennten sich nach 
und nach in ihren communalen Verhältnissen und es wurde nur, auf Veran
lassung des Magistrats, die Armenpflege als gemeinschaftliche Pflicht behandelt, 
worin sie sich aber gleichfalls seit länger als Jahresfrist, als ihrem Bedürfniß 
entsprechend still schweigend getrennt haben.

Somit gehört also Pommernsdorfer Anlage weder rechtlich noch thatsächlich 
dem Dvrfsgemeinde-Verbande Pommernsdorf an. Rechtlich wird sie dem selbst
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ständigen gutsherrlichen Bezirk Pommernsdorf angehören, und es dürfte daher 
nur in Frage kommen — 1) ob aus Pommernsdorfer Anlage ein selbständiger 
Gemeinde-Verband zu bilden, oder ob sie — 2) einem andern Gemeinde-Ver
bände förmlich zu incorpvriren sei.

Zur Bildung einer selbständigen Gemeinde besitzt die Anlage ausreichende 
Elemente. Sie besteht aus prästationsfähigen Grundbesitzern, aus Fabrik- 
besitzern und Gewerbtreibenden, und daß sie als selbständige Gemeinde lebens
fähig ist, hat sie factisch durch eigene Bestreitung ihrer Communal-Bedürfnisse 
bewiesen.

Soll sie aber einer andern Commune einverleibt werden, so wird sie ent
weder der Dorfschaft Pvmmernsdorf oder der Stadt Stettin beizulegen sein.

Die Jncvrporirung in den Dorfsverband von Pommernsdorf ' dürfte nicht 
zu empfehlen sein, weil beide Ortschaften einander widerstrebende Elemente ent
halten, auch bei der ausgedehnten Lage des entstehenden Gemeindebezirks eine 
einheitliche und ordnungsmäßige Verwaltung desselben bei deu Verwaltungs
Organen, welche auf dem platten Lande zu Gebote stehen, nicht zu erreichen sein 
würde, auch der bisherige Versuch, beide Ortschaften als Eine Gemeinde anzu
sehen, thatsächlich zur Trennung geführt hat. Dagegen würde es unzweifelhaft 
am zweckmäßigsten sein, die Anlage der Stadt Stettin zu incorpvriren. In der 
Anlage bildet sich immer mehr ein städtisches Leben aus uud liegt die Mehr
zahl der Etablissements in der Anlage der Stadt Stettin näher, als dem Dorfe 
Pommernsdorf. Die Stadt Stettin dürfte indeß einer Einverleibung in ihren 
Communal-Verband widersprechen. Gründe, welche im öffentlichen Interesse die 
Jncvrporirung in den städtischen Verband nothwendig machen, scheinen nicht 
vorzuliegen, und dürfte daher nur übrig bleiben, die Anlage zu einem 
s e l b st ä n d i g e n Gemeinde-Verband zu erheben, was den Wünschen sowol 
des Dorfs- als der Anlage Pommernsdorf entsprechen würde.

Adopirt Kgl. Reg. die hier ausgesprochene Ansicht, insbesondere daß Pom- 
mernsdorser Anlage rechtlich kein Bestandtheil der Dorfsgemeinde Pommerns
dorf ist, so wird der Gemeinde-Beschluß vom 16. Mai 1857,' der nur unter 
dem Einfluß des Magistrats zu Stande gekommen ist, aber den eigentlichen 
Wünschen beider Ortschaften nicht entspricht, auf sich beruhen können, ' vielmehr 
würde ein besonderes Verfahren wegen Erhebung der Pommernsdorfer Anlage zu 
einer Gemeinde mit Corporationsrechten einzuleiten, und hierbei gleichzeitig der 
Modus der Aufbringung der Communal-Abgaben festzustellen sein.

Sollte jedoch der vorstehend ausgesprochenen Ansicht nicht beigepflichtet, 
vielmehr die Ansicht festgehalten werden, daß beide Ortschaften: Dorf und An
lage Pvmmernsdorf nur Eine Gemeinde bilden, so wird für diesen Fall, zur 
Erledigung der Verfügung vom 12. Juni 1858 Folgendes bemerkt:

Die in dieser Verfügung gegen den Gemeindebeschluß vom 16. Mai 1857 
enthaltenen Monita hat der Magistrat in seinem Schreiben vom 7. September 
1858 beantwortet. Landrath v. Ramin meint, daß durch diese Beantwortung 
der Sache wenig näher getreten sei.

Der Beschluß zu II, wodurch die nicht angesessenen Einwohner zur Leistung 
von Communal-Abgaben verpflichtet werden, ist in Betreff des Modus, nach 
welchem der Beitrag geleistet werden soll, zu unbestimmt, als daß durch nach-
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trägliche Interpretation desselben Abhülfe geschafft werden kann. Dieser Be
schluß sowol als der unter I, durch welchen das Beitrags-Verhältniß der ange
sessenen Wirthe festgesetzt wird, scheint für eine combinirte Gemeinde, Dorf und 
Anlage Pommernsdorf, ganz unanwendbar. Für die angesessenen Wirthe sind 
Klassen-Portionssütze lediglich nach der Fläche des Grundbesitzes angenommen 
und die Inquilinen sollen zu den Gemeinden-Abgaben, an deren Nutzen sie 
Theil nehmen, jeder die Hälfte des Beitrages des niedrigst besteüerten Grund
besitzers, event, von 21/2 Sgr. Klassensteüer 1 Sgr. beitragen. Der event, 
beschlossene Modus läßt es gänzlich unbestimmt, wie oft der 1 Sgr. beige
tragen werden soll, ob so oft als 2*/2 Sgr. Klassensteüer erhoben werden, oder 
ob die Erhebung nur dann Statt finden soll, wenn von den angesessenen Wirthen 
Beiträge erhoben werden. In welchem Verhältniß hiernach aber die Inquilinen 
zu den angesessenen Gemeinde-Mitgliedern beigetragen, läßt sich gar nicht über
sehen. Möglichen Falls könnten sie danach höhere Beiträge, als angesessene 
Wirthe zu entrichten haben. Der für die Heranziehung der Inquilinen zu 
Cvmmunal-Abgaben event, beschlossene Beitragsmaßstab wird daher gänzlich 
fallen müssen. Aber auch der dann verbleibende Beitrags-Modus nach Por- 
tivnssätzen entspricht nicht einer coplbinirten Gemeinde Dorf und Anlage Pom
mernsdorf. Für das Dorf allein würde er allenfalls anwendbar sein, da in 
demselben überwiegend Ackerwirthschaft ist; für eine combinirte Gemeinde Dorf 

'' und Anlage, ist er ganz unanwendbar. In der Anlage sind Hausbesitzer, Ge- 
werbtreibende und Fabrikarbeiter überwiegeud, der Portions-Modus berücksichtigt 
aber nur die Fläche, nicht aber die Erträge aus Wvhnungsraümen, Gewerben 
und Handarbeiten. Für eine combinirte Gemeinde, Dorf und Anlage Pom
mernsdorf, empfiehlt sich nur die Aufbringung der Communalgelder nach Maß
gabe der landesherrlichen Steüern mit angemessener Berücksichtigung der nich^ 
angesessenen Einwohner. Dieser Maßstab besteht in der Ortschaft Bredow, wo 
von allen Einwohnern, sowol angesessenen, als nicht angesessenen, nach Maßgabe 
der Klassen-, Grund- und Gewerbesteüer, jedoch mit Ausschluß der Haüsersteüer, 
von je 2'/2 Sgr. dieser Steüern 1 Sgr., und von jedem angesessenen Einwohner 
außerdem für das Grundstück pro Monat 3 Sgr. Communalsteüer erhoben 
werden. Dieser Modus hat sich vollständig bewährt, und dürfte er auch für 
eine combinirte Gemeinde Dorf und Anlage Pvmmernsdorf sich empfehlen.

Was nun der: Beschluß unter III, die Naturaldienste betreffend, angeht, so 
würde bei demselben zuvörderst zu erwägen sein, daß receßmäßig in Absicht auf 
Wegebesserung, welche hauptsächlich nur die Leistung von Gespanndiensten be
dingt, eine Gemeinschaft bei &orf und Alllage Pommernsdorf nicht vorhanden 
ist. Nach dem unterm 12. August 1825 bestätigten Nachtrage zum Regulirungs- 
und Separativns-Receß von Pommernsdorf ist die Stadt Stettin verpflichtet, 
die Wege in. den ihr zugefallenen Abfindungs-Ländereien allein lind ohne Bei
hülfe der Dorfschaft Pvmmernsdorf zu unterhalten, und ist letzterer dagegen die 
Unterhaltung der Wege verblieben, welche in dell ihr zugefallellen Grundstücken 
sich befinden. Die Dvrfschaft Pommernsdorf ist aber vollständig befähigt, die 
Gespanndienste, welche zu der ihr obliegenden Wegebesserung erforderlich 
sind, wie seither auch ferner in natura zu leisten.

Die Wegbesserung in dem Territorium Pommernsdorfer Anlage haben seit
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her die Stadt Stettin, zum Theil aber auch die dortigen Etablissementsbesitzer 
auf ihre Kosten sür Geld verrichten lassen.

Die Fuhrleistung zu Wegbesserungen dürfte daher in der bisherigen Ver
fassung zu belassen sein; dagegen möchte es sich allerdings empfehlen, die Ge
spanndienste zu Kirchen-, Pfarr-, Schul-, und Küsterbauten für Geld verrichten 
zu lassen, welches von den angesessenen Gemeinde-Mitgliedern nach Maßgabe 
der auf ihren Grundstücken haftenden Contribution aufzubringen sein möchte. 
Der Beschluß stellt zwar in erste Linie, die Kosten der Gespanndienste nach dem 
Ertragswerth der Grundstücke aufzubringen. Der Ertragswerth ist aber relativ 
und schwer zu ermitteln. Die Contribution ist ja aber schon nach dem Ertrage 
der Grundstücke festgestellt, sie stellt also dessen Verhältniß dar, und sind über
dies auch nur diejenigeu Grundstücke mit Contribution belastet, auf denen bisher 
die Verpflichtung zu Gespanndiensten ruhte. Bei der Aufbringung des Geld
werthes der nöthigen Fuhren nach der Contribution werden dann auch nur die
jenigen Grundbesitzer zu Beiträgen herangezogen, denen die Fuhrleistung bisher 
obgelegen hat.

Es dürfte aber auch vorliegend, wo es sich lediglich um Gemeinde-An
gelegenheiten handelt, von einer Festsetzung, wie bei künftig vorkommenden Bauten 
der geistlichen und Unterrichts-Institute die Gespanndienste zu leisten sind, ab
zustehen sein. Der Kirchen-, Pfarr- und Schul-Societät wird es überlassen 
werden können, hierüber bei Gelegenheit derartiger Bauten Beschluß zu fassen, 
da vor Ausführung derselben jedes Mal über das Coneurrenz-Verhältniß ver
handelt wird.

Was endlich den in des Landraths Bericht vom 21. April 1858 gestellten 
Antrag betrifft. auch die Stadt Stettin von der ihr in Pommernsdorfer Anlage 
noch eigenthümlich gehörenden Grundstücken zu den Gemeinde-Abgaben der com- 
binirten Gemeinde Dorf und Anlage Pommernsdorf heranzuziehen, so beruht 
derselbe wie der Landrath einraümt, auf der unrichtigen Voraussetzung, daß die 
Liegenschaften der Stadt Stettin zum Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommerns 
dorf gehören. Als gutsherrliche Absindungs-Ländereien sind sie indeß aus dem 
Gemeinde-Verbände des Dorfs ausgeschieden und haben zu dessen Gemeindelasten 
nichts beizutragen. Nur die Wegelast haftet auf ihnen, nicht allein nach dem 
vorgedachten Receß-Nachtrage, sondern auch nach den Vorschriften des Pommer- 
schen Wege-Reglements-.

Am Schluffe seines Berichts macht Landrath v. Ramin noch darauf merksam, 
daß eine Einverleibung der Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde-Verband 
des Dorfs Anfangs gar nicht in der Absicht des Magistrats gelegen habe. Dies 
dürfte aus § 19 des Regulirungs-Reeesses vom 19. Juli 1822 zu folgern sein. 
Es waren nämlich schon zur Zeit, als die Gutsherrschaft ihre Abfindnngs- 
Ländereien empfing, einige Parcelen derselben bebaut. Bezüglich dieser bestimmt 
vorgedachter § 19, daß die Stadt in Betreff der in der herrschaftlichen Feldmark 
belegenen Baustellen und Etablissements alle Verbindlichkeiten übernimmt, welche 
die baüerlichen Wirthe gegen diese Anbauer hatten, dagegen von den Banstellen 
das Grundgeld bezieht. Unzweifelhaft ist hierdurch eine Ausscheidung dieser 
Etablissements aus den Gemeinde-Verband des Dorfs Pommernsdorf erfolgt und 
sind dieselben in den selbständigen gutsherrlichen Bezirk mit eingetreten. Die

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd., IX. 24
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Stadt Stettin würde mithin wenn auf den, in den gutsherrlichen Bezirk mit 
übernommenen Etablissements Armenpflege entstanden wäre, diese zu tragen gehabt 
haben. Diese Last liegt der Stadt auch noch in Betreff aller später auf der 
gutsherrlichen Feldmark errichteten Etablissements ob.

Die Trennung der zwei Ortschaften Dorf und Anlage Pommernsdorf in 
einen Dorfsgemeinde- und einen gutsherrlichen Bezirk wurde von der Kgl. Reg. 
wiederholt in der Verfügung vom 23. Mai 1859 anerkannt und ausgesprochen. 
Inzwischen waren die Grundbesitzer in der Anlage bei der Kgl. Reg. unterm 
28. Decbr. 1858 und wiederholt am 25. Januar 1859 mit dem Anträge auf 
Einverleibung ihres Wvhnplatzes in den Gemeinde- und bezw. Kreis- 
bezirk der Stadt Stettin vorstellig geworden, indem sie in dieser Maßregel 
ein Radicalmittel zur Abhülfe der mancherlei Mißstände zu erkennen meinten, die 
aus der commuualeu Zwitterstelluug der Pommernsdorfer Anlage im Gemeinde
verband des Dorfes Pommernsdorf entsprungen waren. Demzufolge erhielt 
Landrath v. Ramin, welcher wie oben erwähnt, die gedachte Maßregel empfohlen 
hatte, den Auftrag, mit dem Magistrate als Gutsherrschaft der Dorfgemeinde 
Pommernsdorf und den Grundbesitzern in der Pommernsdorfer Anlage über den 
erwähnten Antrag der Letzteren, unter Berücksichtigung der rechtlichen Lage der 
Sache, der Bestimmungen im 8 2 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und 
des § 1 des Landgemeinde-Gesetzes vom 14. April 1856, so wie der speciell zu 
constatirenden bisherigen factischen communale» Beziehungen zwischen Pommerns
dorf und Pommernsdorfer Anlage in Verhandlung zu treten. Bei dieser Ge
legenheit seien dann auch die in des Landraths Bericht vom 21. Februar 1859 
gegen die beabsichtigte Regulirung des Maßstabes für die Gemeinde-Abgaben im 
Dorfe und in der Anlage Pommernsdorf zur näheren Erörterung zustellen.

Landrath von Ramin gab dem Magistrate von dem ihm gewordenen Auf
trage mittelst Schreibens vom 3. Juni 1859 Kenntniß und stellte indem er der 
Kgl. Reg. und seine eigene Ansicht über gutsherrlichen und Landgemeinde-Bezirk 
von Pommernsdorf näher erörterte, gleichzeitig die Doppelfrage — 1) was den 
Magistrat veranlaßt habe, die auf den gutsherrlichen Grundstücken von Pommerns
dorf nach und nach entstandenen Etablissements als aus dem gutsherrlichen Bezirk 
ausgeschieden und zum Dorfgemeinde-Verband von Pommernsdorf übergetreteir 
anzusehen und zu behandeln; und — 2) wen der Magistrat zur Tragung der 
in der Pommernsdorfer Anlage vorkommenden Gemeindelasten, insbesondere der 
Armenpflege, verpflichtet halte? Zur Beantwortung dieser Doppelfrage theilte der 
Magistrat in dem Antwortschreiben vom 8. August 1859 Abschrift des Regierungs
Erlasses vom 22. Februar 1834 mit, in dem er hinzufügte: „Aus diesem Re- 
scripte (s. oben S. 164 f.), dessen Begründung überall mit unserer Ansicht überein
stimmt, wolle Königl. Landraths-Amt entnehmen, daß die in dem Schreiben vom 
3. Juni l. I. entwickelte Ansicht nicht zutreffend ist. Die Gründe des gedachten 
Rescripts sind es, welche uns veranlaßt haben, die Pommernsdorfer Anlage als 
zum Gemeinde-Verbände von Pommernsdvrf gehörig zu erachten. Die Gemeinde- 
Abgaben der Pommernsdorfer Anlage müssen unseres Erachtens zunächst von 
dieser, in subsidio von Pommernsdorf geleistet werden. Dies ist auch namentlich 
von den Geldern für Armenpflege der Fall. Die ganze Armenpflege auf der 
Pommernsdorfer Anlage ist von Pommernsdorf, nicht aber von uns zu tragen 
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wie dies, abgesehen von dem schon Angeführten, die §§ 5 und 6 Nr. 3 u. 4 
des Armenpflege-Ges. vom 31. Decbr. 1842 unzweifelhaft ergeben." Um in der 
Sache ganz sicher zu gehen, hatte Landrath v. Ramin dem Gemeinde-Vorstand 
zu Pommernsdorf Abschrift des an den Magistrat erlassenen Schreibens mit dem 
Auftrage zugefertigt, die ad 1 gestellte Frage auch seiner Seits zu beantworten. 
Der Schulze Beyer erwiderte am 19. August 1859, daß in früheren Jahren von 
Seiten des Magistrats die Pommernsdorfer Anlage, als sie nur aus wenigen 
Etablissements bestand, der geringen Größe wegen zum Dorfe Pommernsdorf ge
legt und diesem gleich behandelt worden sei. Als aber in der Folge die Ein
wohnerzahl in der Anlage so gewachsen sei, daß der Schulze von Pommernsdorf 
die Geschäfte nicht mehr allein bewältigen konnte, habe auf dessen Beschwerde der 
Magistrat für die Anlage einen besondern Ortsvvrsteher angeordnet, diesen in
dessen unter Aufsicht des Schulzen von Pommernsdorf gestellt, (f. oben S. 166)

Behufs Erledigung des ihm gewvrdeneu Auftrags, die Jncorporirung 
der Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde- und Kreis-Verband 
der Stadt Stettin betreffend, hatte Landrath v. Ramin auf den 18. November 
1859 einen Termin anberaumt, wozu der Magistrat und sämmtliche Grundbesitzer von 
Pommernsdorf sowol als von der Anlage mit der gewöhnlichen Verwarnung 
ein-, bezw. vorgeladen wurden, daß die Ausbleibenden sich den Erklärungen und 
Beschlüssen der Erschienenen zu unterwerfen hätten.

In dem Termine waren erschienen: Als Commissarien des Magistrats: der 
Oberbürgermeister Hering und der Bürgermeister Schallehn, aus den Dorfe 
Pommernsdorf 5 Bauerhofsbesitzer, 2 Kossäten, 3 Eigenthümer, 6 Büdner, über
haupt 16, aus Pommernsdorfer Anlage 26 Eigenthümer, im Ganzen 64 In
teressenten.

Der Kreis-Secretair Gans, als Vertreter des behinderten Landraths v. Ramin, 
eröffnete die Verhandlung mit der Anzeige, daß mehrere Grundbesitzer zu 
Pommernsdorfer Anlage unterm 28. December 1858 bei der Königl. Regierung 
darauf angetragen hätten — die Pommernsdorfer Anlage dem Gemeinde-Verbände 
der Stadt Stettin zu incorporiren. Bei diesem Anträge concurriret, außer den 
Grundbesitzern zu Pommernsdorfer Anlage und dem Magistrate, als Gutsherr
schaft derselben, auch die Dorfgemeinde Pvmmernsdorf, weil seither angenommen 
worden, daß in communaler Beziehung die Pommernsdorfer Anlagen zum Ge
meinde-Verbände des Dorfes Pommernsdorf gehöre. Durch Verfügung der 
Kgl. Reg. vom 23. Mai l. I. ist nun das Landraths-Amt Randowschen Kreises 
beauftragt worden, mit den Betyeiligten über den vvrgedachten Antrag in Ver
handlung zu treten, wozu heüte Termin, zu dem die sämmtliche Interessenten — 
63 aus Pommernsdorfer Anlage und 35 aus Dorf Pommernsdorf — so wie 
der Magistrat — ordnungsmäßig ein-, resp, unter den gewöhnlichen oben er
wähnten Verwarnungen vorgeladen sind. — Von den 98 Berechtigten waren, wie 
oben erwähnt, 64, mithin % aller Interessenten erschienen. Dieselben wurden 
zunächst darauf merksam gemacht, daß bei der Entscheidung auf den vorgedachten 
Antrag mit Rücksicht auf die einschlagenden Bestimmungen der St. O. und des 
Landgemeinde-Gesetzes, es von Einstuß sei, ob die Pommernsdorfer Anlage in 
rechtlicher Beziehung ein Bestandtheil des Dorfs-Gemeinde-Verbands oder des 
Gutsbezirk Pommernsdorf sei. Seither habe man angenommen daß der erste
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Fall vorliege, ' neüerdings habe jedoch die Königl. Regierung insonderheit durch 
die Verfügung vom 23. Mai 1859, sich dahin ausgesprochen, daß der zweite 
Fall entscheidend sei. Es kommen daher in Frage, welchen Einfluß die auf un
richtigen Voraussetzungen der Behörden beruhenden Verfügungen und Verhand
lungen, bezw. die in Folge derselben und sonstiger Umstande entstandenen factischen 
Verhältnisse ans die communalen Beziehungen von Dorf und Anlage Pommerns
dorf, insonderheit auf die Armenpflege, und des von den Grundbesitzern in der 
Anlage beantragte Communalisirungs-Verfahren aüßern, und es seien daher auch 
diese Verhältnisse zu erörtern.

Hierauf erklärten zunächst — .
I. Die Vertreter der Dorfgemeinde Pommernsdvrf: — Unsere Gemeinde ist 

ihres Widerstrebens ungeachtet, von den Behörden gezwungen worden, die 
Pommernsdorfer Anlage als zu ihrem Communal-Verbande gehörig anzusehen 
und zu behandeln. Hierbei ist ihr unbedenklich Unrecht geschehen. Unsers Er
achtens gehöret die Pommernsdorfer Anlage nicht zum Gemeinde-Verbände des 
Dorfs Pommernsdorf. Die historische Sachlage ist folgende: Die baüerlichen 
Wirthe zu Pommernsdorf standen in früherer Zeit im lassitischen Verhältniß 
zum Magistrat der Stadt Stettin als Gutsherrschaft von Pommernsdorf. Dies 
Verhältniß wurde in Gemäßheit des Ediets vom 14. Septb. 1811 und dessen 
Declaration vom 29. Mai 1816 durch den, über die Regulirung der gutsherr- 
lich-baüerlichen Verhältnisse unterm 19. Juli 1822 abgeschlossenen Regulirungs- 
und Separations-Receß aufgehoben. Die Gutsherrschaft wurde durch Landab
tretung für ihr Eigenthumsrecht au den Banerhöfen zu Pvmmernsdorf abgefunden, 
jinb wurden ihre Abfindungs-Ländereien aus den Bauer-Ländereien gänzlich aus
geschieden. Unzweifelhaft entstand dadurch ein gutsherrlicher imb Dorfgemeinde- 
Bezirk, die in eommunaler Beziehung nichts gemein hatte»!. Daß dies auch bei 
der Regulirung so angesehen worden, ergibt die ganze Fassung ^des Recesses, 
insbesondere aber der 8 19 desselben, welcher bestimmt, daß die Stadt Stettin 
wegen der schon damals einzeln bebauten Pareelen der gutsherrlich gewordenen 
Abfindungsflüchen alle Verbindlichkeiten gegen diese Etablissements übernimmt, 
welche bis dahin den Bauern gegen diese Ansiedler obgelegeu hatten. Unzweifel
haft hat hierdurch eine Ausscheidung dieser Etablissements aus deui Gemeinde- 
Verbaude des Dorfs Pommernsdorf erfolgen, und haben dieselben in den 
selbständigen gutsherrlichen Bezirk mit hinüber treten sollen. Dessen ungeachtet 
ist die Gemeinde Pommernsdorf gezwungen worden, nicht allein diese Etablissements, 
sondern auch diejenigen, welche nach und nach auf den gutsherrlichen Abfindungs- 
Ländereien, welche die Stadt Stettin theilweise in Pareelen veraüßert hat, ent
standen sind, als zu ihrem Gemeinde-Verband Lehörig anzusehen, um dadurch die 
der Gutsherrschaft in eommunaler Beziehung obliegende Last auf den Dorfs- 
gemeinde-Verband zu übertragen. Trotz des gegen die Gemeinde Pommernsdorf 
geübten Zwangs ist es indeß nicht gelungen, sie mit der Pommernsdorfer Anlage 
zu Einer Gerneinde zu vermischen. Der Ortsschulze von Pommernsdorf hat 
zwar, weil er dazu angehalten worden, anfänglich die Communal-Angelegenheiten 
der Anlage mit verwaltet, jedoch sind dieselben von den Communal-Angelegen
heiten des Dorfs stets getrennt gehalten worden, namentlich hat jede Ortschaft 
ihre Geldbedürfnisse, insonderheit die Kosten der Armenpflege, allein bestritten.
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Bei der großen Zunahme der Bevölkerung der Pommernsdorfer Anlage, die jetzt 
ziemlich doppelt so groß ist, wie im Dorfe Pommernsdorf, stellte sich bald heraus, 
daß der Schulze von Pommernsdorf die Communal-Angelegenheiten der Anlage 
mit zu verwalten, außer Stande sei. Deshalb wurde schon im Jahre 1832 für 
die Anlage ein besonderer Ortsvvrstand und Steüer-Erheber bestellt, der indeß, 
um den Schein der Zusammengehörigkeit beider Ortschaften zu wahren, dem 
Schulzen in Pommernsdorf untergeordnet wurde, es aber in der Wirklichkeit nicht 
war, weil der Schulze im Dorfe auf das ihm übertragene Aufsichtsrecht Verzicht 
leistete. Seitdem ist faetisch die Communal-Verwaltung in beiden Ortschaften 
getrennt und ist auch der Schein der gemeinsamen Verwaltung beider Ortschaften 
seit länger als zwei Jahren gänzlich geschwunden. Seit eben so lange verwaltet 
der Ortsvorstand zu Pommernsdorfer Anlage die Communal-Verhültnisse dieser 
Ortschaft selbständig und ohne Rücksicht auf das Dorf Pommernsdorf. Nach den 
örtlichen Verhältnissen der Anlage konnte es auch nicht anders kommen. Denn 
abgesehen davon, daß die Anlage rechtlich nie ein Bestandtheil der Dorfgemeinde 
gewesen ist, so sind auch ihre Erwerbs-Zustüude zu verschieden, als daß beide 
Ortschaften zu Einer Gemeinde sich zu vermischen im Stande wären. Die 
Gemeinde Pvmmernsdorf betrachtet nunmehr das in Betreff der 
Pommernsdorfer Anlage ihr früher aufgedrungene Communal-Ver- 
hältniß für gänzlich gelöst, und protestirt nicht allein gegen die Annahme, 
daß die Pommernsdorfer Anlage ein Bestandtheil des Gemeinde-Verbandes des 
Dorfs Pommernsdorf ist, sondern auch gegen eine etwa beabsichtigte Jncorporirung 
der Anlage in den Gemeinde-Verband des Dorfs Pommernsdorf. Ihr ist es 
gleichgiltig, ob die Pommernsdorfer Anlage zu einer eigenen Gemeinde mit Cor- 
porationsrechten erhoben, oder einer schon bestehenden Gemeinde einverleibt werde, 
wenn nur von dieser Einverleibung die Gemeinde Pommernsdorf verschont bleibt. 
Wenn Letztere über die Communalisirung der Pommernsdorfer Anlage eine An
sicht auszusprechen hat, so errachtet sie es für das angemessenste, daß dieselbe 
dem Gemeinde-Verbände der Stadt Stettin beigelegt werde. Denn nicht allein, 
daß sich in der Anlage städtisches Leben ausgebildet hat, und sie mit dem Stadt
gebiet gränzt, so dürfte auch für die Stadt Stettin ein besonderes Interesse vor
liegen, die Anlage in ihren Gemeinde-Verband aufzunehmen. Denn rechtlich gehört 
die Anlage zu dem der Stadt Stettin gehörigen gutsherrlichen Bezirk von Pommerns- 
dvrf, und dürfte mithin der Stadt als Gutsherrschaft die Pflicht obliegen, die 
Couimunal-Bedürfnisse der Anlage, insonderheit die Armenpflege zu tragen. End
lich heben die Vertreter der Gemeinde Pommernsdorf noch hervor, daß ans den 
communalen Beziehungen, in denen die Gemeinde Pommernsdorf zur Pommerns
dorfer Anlage auf Veranlassung der Behörden gestanden, nicht die Folge gezogen 
werden dürfe, daß daraus zwischen beiden Ortschaften ein zu Recht bestehender 
Comunal-Verband erwachsen und daher die Gemeinde Pommernsdorf verpflichtet 
sei, zu den Gemeinde-Bedürfnissen der Anlage, namentlich der Armenpflege, bei
zutragen denn eine Incorporation der Anlage in den Gemeinde-Verband des 
Dorfs in den gesetzlichen Formen ist nicht erfolgt; auch hat thatsächlich jede 
Ortschaft die in ihrem Bezirk erforderlich gewesenen Gemeinde-Bedürfnisse selbst 
getragen. Sollte indeß wider Erwarten dennoch jene Folge aus den bestandenen 
Eommunal-Verhältnissen gezogen werden, so verwahrt sich zugleich die Ge- 
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meinde Pommernsdorf gegen alle Entschädig ungs-Anspüche, welche an sie 
bei Jncorporirung der Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde-Verband der 
Stadt Stettin etwa erhoben werden möchten.

Hierauf erklären —
Ü. Die Grundbesitzer zu Pommernsdorfer Anlage: — Die von den Ver

tretern der Gemeinde Pommernsdorf vorgetragene historische Sachlage ist, bis 
auf die Aufbringung der Gemeinde-Bedürfnisse, richtig. Diese sind bis 1857 
von beiden Gemeindebezirken, jedoch mit Ausschluß der Besoldung des Ortsvor
standes zu Pommernsdorfer Anlage, gemeinschaftlich ohne Rücksicht auf das in- 
jedem Bezirk erforderlich gewordene Bedürfniß aufgebracht worden, und ist nur 
erst von da ab eine gänzliche Trennung der Communal-Verwaltung und der 
Beschaffung der Communal-Bedürfnisse eingetreten, wogegen die Besoldung des 
Ortsvorstandes zu Pommernsdorfer Anlage von dieser und der Gutsherrschaft allein 
getragen worden ist. Seit 1857 bestehen eben beide Bezirke thatsächlich als zwei 
getrennte Gemeinde-Verbände.

Was den Antrag mehrerer Grundbesitzer zu Pommernsdorfer Anlage auf 
Jncorporirung der Anlage in den Gemeinde-Verband der Stadt 
Stettin betrifft, so wird dieser Antrag, mit Ausschluß des Grundbesitzers 
Baudouin, von allen anwesenden Grundbesitzern in der Pommernsdorfer 
Anlage erneüert und zugleich die Bitte von ihnen ausgesprochen, da auch die 
Vertreter der Stadt Stettin dem Jncorporirungs-Antrage im Allgemeinen nicht 
entgegen sind, denselben sobald als irgend statthaft zur Ausführung zu bringen.

Hierauf erklären noch: —
1. Der Gutsbesitzer Franz Baudouin: — Er beantrage, sein Gut Marien- 

feld bei dem Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommernsdorf zu belassen, oder, 
wenn es rechtlich noch nicht zu demselben mit allen Bestandtheilen gehören sollte, 
es förmlich dem Gemeinde-Verbände des Dorfs zu incorporiren. Das Gut 
Marienfeld gränze mit dem Dorfe Pommernsdorf, umfaßt ca. 400 Mg. Grund
stücke und sei gebildet aus ca. 150 Mg. Pommernsdorfer Bauerländereien und 
ca. 250 Mg. ehemaligen gutsherrlichen Abfindungslündereien der Stadt Stettin. 
Erstere gehören zum Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommernsdorf und letztere, 
auf denen sich die Gebaüde des Guts Marienfeld befinden, zur Pommernsdorfer 
Anlage. Die Vertreter des Dorfs Pommernsdorf, so wie die anwesenden Grund
besitzer zu Pommernsdorfer Anlage haben gegen den Jncorporirungs-Antrag des 
rc. Baudouin nichts zu erinnern, und geben zu demselben ihre Genehmigung.

2. Der Director Melchior: — Die Pommernsdorfer chemische Producten- 
Fabrik ist theils auf Grundstücken der Pommernsdorfer Anlage, theils auch auf 
Grundstücken des Dorfs Pommernsdorf errichtet worden. Letztere Grundstücke 
sind: — a) eine Parcele des Drägerschen Bauerhofes zu Pommernsdorf; b) eine 
Parcele der sämmtlichen Bauerhöfe daselbst; c) Theile des Kreyschen Kossaten- 
hofes daselbst. — Bei Jncorporirung der chemischen Producten-Fabrik in den 
Gemeinde-Verband der Stadt Stettin werden die Parcelen a, b, c, unbedenklich 
in denselben mit hinüber treten müssen. Den Kreyschen Kossatenhof hat die 
chemische Producten-Fabrik in seinem ganzen Umfange (?) erworben. Die Hof
lage dieses Kossatenhofes gränzt unmittelbar mit der Umzaünung der Fabrik, 
rc. Melchior beantragt: — „daß sowol die Hoflage des Kreyschen Kossatenhofes,
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als überhaupt die sürnmtlichen Grundstücke desselben aus dem Gemeinde-Verbände 
des Torfs Pommernsdorf aus- und in den Gemeinde-Verband der Stadt Stettin 
übertreten." Die Vertreter des Dorfs Pommernsdorf sind damit einverstanden, 
daß diejenigen Grundstücke der Gemeinde Pommernsdorf, auf denen die Fabrik 
errichtet ist, d. h. die jetzige Hof- und Baustelle derselben aus dem Gemeinde- 
Verbande des Dorfs Pommernsdorf aus- und in den Gemeinde-Verband der 
^tadt Stettin übertreten, willigen aber in die Ausscheidung, bezw. Übertritt der 
Hoflage und der sämmtlichen Grundstücke des Kreyschen Kossatenhofs nur unter 
der Bedingung, daß die Gemeinde Pommernsdorf wegen des Verlustes an 
Communal-Abgaben, welche ihr dadurch erwachsen, entschädigt werden. Da der 
Verluß auf jährlich 12—15 Thlr. anzunehmen, so wird eine baare Geld-Ent- 
schüdigung von 300 Thlr. ein für alle Mal beansprucht. Director Melchior 
behält sich vor, über diesen Entschädigungs-Anspruch seine Erklärung schriftlich 
abzugeben.

3. Der Bauerhofsbesitzer Dräger zu Pommernsdorf. Er habe von den der 
^tadt Stettin zugefallenen Abfindungs-Ländereien 17 Mg. Acker auf Erbpacht 
erworben. *) Dieser Acker gränze mit der Feldmark des Dorfs. Er beantragt: 
diese (Grundstücke aus dem Bezirk der Pommernsdorfer Anlage, — oder, was 
dasselbe sagt, ans den gutsherrlichen Abfindungs-Ländereien auszuscheiden und 
dem Gemeinde-Verband des Dorfs Pommernsdorf beizulegen. Die Vertreter von 
Pommernsdorf svwol als auch die Grundbesitzer in der Anlage sind hiermit ein
verstanden, ebenso auch —

4. Daß die 7 Mg. Weideabfindung, welche 7 Büdner zu Pommernsdorf 
von den Abfindungsländereien der Gutsherrschaft erhalten haben, aus den guts
herrlichen Bezirk ausscheiden und in den Gemeinde-Verband des Dorfs Pommerns
dorf übertreten, was auch um so mehr nöthig sei, als durch Realisirung der Anträge 
des Gutsbesitzers Baudouin und des Bauerhofbesitzers Dräger die gedachten 7 Mg. 
von dem gutsherrlichen Bezirk abgeschnitten sein würden.

schließlich heben die Grundbesitzer zu Pommernsdorfer Anlage noch hervor, 
wie es selbstverständlich sein dürfte, daß sie für den Übertritt ihrer Grundstücke 
in den Gemeinde-Verband der Stadt Stettin keinerlei Entschädigung, weder an 
die Stadt noch an die Gemeinde Pommernsdorf zu entrichten haben, und sie auch 
bei ihrem Eintritt in den Stadt-Verband, und eben so auch die Jnquilineu 
der Pommernsdorfer Anlage, kein Einzugs- und Hausstandgeld zu entrichten 
haben.

HL Die Vertreter der Stadt Stettin geben folgende Erklärung ab: —
1. Die Verfügung der Königl. Regierung vom 23. Mai l. I. widerspricht 

dem Bescheide, welcher unterm 22. Februar'1834 auf den, in den Gesuchen 
der Pommernsdorfer Gemeinde vom 9. Juli 1832 und 17. Juni 1833 gestellten 
Antrag auf Trennung der Poulmernsdorfer Anlage von dem Gemeinde-Verbände 
des Dorfs Pommernsdorf ertheilt worden ist, obgleich dieser Bescheid auf den
selben gesetzlichen Vorschriften beruhet, auf welche'die Verfügung vom 23. Mai 
l. I. gegründet worden. Die Cvmmissarien erachten dafür, daß ein die Ver
fügung der Königl. Reg. vom 22. Febr. 1834 mit den Gesetzen über-

') Nach der zum Protokoll vom 16. März 1857 gehörigen Tabelle sind es 21 Mg. 138 Ruth.
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einstimmen und daß die Communal-Verhältnisse der Pommernsdorfer Anlage 
danach regulirt sind und auch jetzt noch thatsächlich jener Verfügung entsprechen.

2. Der Jncorporirung der Pommernsdorfer Anlage in den Stettiner Ge
meindebezirk wollen sie nicht widersprechen, jedoch vorbehaltlich a) der Ein
willigung der Stadtverordneten, denen hierüber noch keine Vorlage habe geniacht 
werden können, weil dazu die Sache noch nicht ausreichend vorbereitet sei; b) der 
Erörterung über die Gränze des einzuverleibeirden Districts; - c) der Frage 
über die der Stadt Stettin zu gewährenden Abfindungen zur Erörterung ad b. 
sei die Vorlage eines Situationsplans erforderlich aus welchem svwol die Lage 
der einzelnen zu incorporirenden Etablissements, als auch die Gränzen der Pom
mernsdorfer Anlage mit dem Dorfe Pommernsdorf und dem Dorfe Scheüne er
sichtlich seien, da es scheine, als wenn einige Etablissements eine zu entfernte 
Lage von der Stadt haben, als daß sie deren Bezirk einzuverleiben seien, und 
es'sich daher empfehlen möchte, sie beim Gemeindebezirk Pommernsdvrf zu be
lassen, oder aber einer andern selbständigen Gemeinde zuzulegen. Aus diesen 
Gründen müssen sich die Commissarien für jetzt auch noch ihre Erklärung auf 
die unter II Nr. 1—4 gestellten Jncorporations-Antrüge Vorbehalten, tote 
stellen anheim, die Anfertigung des qu. Situativnsplans zu veranlassen.

Landrath v. Ramin 'reichte die vorstehende Verhandlung unterm 26. No
vember 1859 bei der Kgl. Reg. ein. Seinen Bericht, der ein Summarum des 
Protokolls vom 18. November enthielt, schloß er mit der gutachtlichen Be
merkung, daß es für den vorliegenden Jncorporirungs-Antrag einflußlos sein 
werde, ob die Pommernsdorfsche Anlage rechtlich ein Bestandtheil des selbstän
digen qutsherrlichen Bezirks Pommernsdorf sei, und werde daher, wenigstens 
für jetzt die, von den Magistrats-Vertretern stark betonte, Frage, ob der Be
scheid vom 22. Februar 1834, oder die Verfügung vom 23. Mai 1859 rechtlich 
begründet ist, auf sich beruhen können. n v

Wegen des erforderlichen Situationsplans fragte der Landrath an, wer die 
Kosten der Anfertigung werde zu tragen haben? Worauf die Kgl. Reg. ihm 
unterm 2. Februar 1860 den Bescheid ertheilte, daß diese Kosten nicht auf 
fiskalische Fonds übernommen werden könnten, zumal hier keine von Amtswegen 
zu verfolgenden Projette vorlägen; sie werden vielmehr beim Mangel enter 
anderweiten Einigung von den Provokanten getragen werden müssen, also bezüg
lich der Pommernsdorfer Anlage von den prvvoeirenden Besitzern derselben, 
und bezüglich der zum baüerlichen Gemeindebezirk gehörigen Grundstücke, von 
denjenigen, welche ihre zu demselben gehörigen Grundstücke in den Gememdeve^ 
band von Stettin ausgenommen zu sehen wünschen. Übrigens handelte es sich 
bei diesem Situationsplane nicht um eine neüe Vermessung, sondern nur um 
eine Copie der, im Raths-Archiv vorhandenen Separationskarte aus der die, 
seit deren Anfertigung vorgekommenen Neübauten und sonstigen Veränderungen 
nachzutragen wären. Diese Nachträge, mit Einschluß der Gränzen re., sind von 
dem Regierungs-Feldmesser Klawitter bewirkt ivorden, der seine Arbeit ilnterm 
16. Juni 1860 einreichte und dafür 44 Thlr. Kosten ligmdirte.

Inzwischen hatten 33 Grundbesitzer der Pommernsdorfer Anlage unterm 
27 December 1859 ein, 5 Folien starkes, Promemoria beim Landrathe v. Ramin 
eingereicht, dessen Inhalt sie als Nachtrag zu den, int Termine vom 18. No- 
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vember abgegebenen Erklärungen angesehen wissen wollten. Es handelte sich 
darin um die, von dem Einverleibungs-Project einstweilen unabhängigen Regu- 
lirung der künftigen Commuual-Verhültnisse insonderheit der Abgaben und 
sonstigen Lasten, wobei die lüngstbekannte historische Entwickelung der Nieder
lassungen auf den gutsherrlichen Ländereien von Pommernsdorf wiederholt 
wurde. Am Schluffe ihrer Denkschrift aüßerten die 33er, die sich übrigens als 
Wortführer sämmtlicher 64 Grundbesitzer in der Pommernsdorfer Anlage kund 
gaben, Folgendes: — „Zur Verhandlung vom 18. November l. I. bemerken 
wir schließlich noch, daß wir, selbst auch, wenn die Stadt Stettin sich ferner 
bereit erklären sollte, die hiesige Commune (d. h. die Pommernsdorfer Anlage) 
in den Stadtverband zu übernehmen, uns hierdurch ausdrücklich das Recht 
vorbehalten, nach event, ergangener Entscheidung die Erstattung der bisher ent- 
ftandeneu von uns getragenen Comuiunalkosten von der Commune Stettin zu 
beanspruchen".

Landrath v. Ramin theilte den Klawieterschen Plan unterm 12. Juli 1860 
dem Magistrate mit, um, bevor weiter in der Sache weiter verhandelt werde, 
sich darüber zu erklären, welche Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage von 
ihrer Beilegung zum Gemeinde-Verbände der Stadt auszuschließen und etwa 
den ländlichen Gemeinden Pommernsdorf und Scheüne beizulegen sein möchten. 
Zu diesem Behufe bemerkte der Landrath, daß die Direction der chemischen 
Producten-Fabrik ihren, in der Verhandlung vom 18. November 1859 unter II 
Nr. 1 gestellten Antrag znrückgenommen und dagegen beantragt habe, dieselbe 
nebst sämmtlichen Grundstücken, von welcher: schon der größere Theil zu Pom
mernsdorf gehört, dem Gemeinde-Verbände dieser Ortschaft gänzlich beizulegen*)  
Ferner wird der von dem Besitzer des Gutes Marienfeld in der gedachten 
Verhandlung unter II Nr. 1 gestellte Antrag, das Gut Marienfeld dem Ge
meinde-Verband von Pommernsdorf einzuverleiben, auf sich beruhen sönnen, da 
dies Gut inzwischen pareeliret ist, und diejenigen Grundstücke, welche von 
Bauerhöfen zu Pommernsdorf abgezweigt waren und rechtlich noch zuui Ge
meinde-Verbände des Dorfs Pommernsdvrf gehörten, von Grundbesitzern zu 
Pommernsdorf wieder angekauft und die Grundstücke, welche zu den Pommerns
dorfer Abfindungs-Ländereien der Stadt Stettin, also zur Pommernsdorfer An
lage gehören, zum Theil auf Grundbesitzer in der Oberwiek und in der Pvm- 
mernsdvrfer Anlage übergegangen sind. Landrath v. Ramin erachtete es für 
empfehlenswerlh, von der Jneorporirung der Pommernsdorfer Anlage in den 
Stettiner Stadtverband auszuschließen: — 1) Denjenigen Theil der Pommerns
dorfer chemischen Producten-Fabrik, welcher auf dem Territorium der Pommerns- 

*) Die „Direction der Actiengesellschaft der Chemischen Producten-Fabrik Pommernsdorf" 
(Franz Melchior) schwankte hin nnd her. Am 10. December 1859 zeigte sie an, dafi sie ihren 
Antrag, in den Gemeinde-Verband der Stadt mit ausgenommen zu werden zurücknehme, „weil 
sie die von der Dorfgemeinde geforderte Entschädigung von 300 Thlr. nicht zahlen möge". 
Am 21. Februar 1860 hielt die Direction die Einverleibung der Fabrik in den Gemeinde- 
Verband von solcher Bedeutung, daß sie es für nothwendig erachtete, die Frage der, im 
April Statt findenden, General-Versammlung der Actionaire zur Entscheidung vorzulegen. 
Und am 19. April 1860 erging die Anzeige: Die Actionaire hätten sich in der Tags vorher 
abgehaltenen General-Versammlung für die Einverleibung der Fabrik mit allen dazu gehö
rigen Grundstücken in der Gemeinde-Verband des Dorfs ansgesprochen.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 25



194 Die Stadt Stettin.

dorfer Anlage steht; 2) die von dem rc. Dräger zu Pommernsdorf mit Erb
pachtrechten erworbenen 17 Mg. von dem der Stadt Stettin zugefallenen Ab
findungs-Ländereien; — 3) die den Büdnern zu Pommernsdorf von diesen 
Grundstücken überwiesenen 7 Mg. Weideabfindung; — 4) Das v. Meüselsche 
Ziegelei-Grundstück; — 5) das Stellmacher Plötzsche Grundstück; — 6) das 
Hohnsche Mühlengrundstück; — und dagegen die Grundstücke 1, 2, 3 dem An
träge der Besitzer entsprechend dem Gemeinde-Verbände des Dorfes Pommerns
dorf, und die Grundstücke 4, 5, 6, weil sie von der Stadt sehr entfernt und in 
der Nähe des Dorfs Scheüne liegen, dem Gemeinde-Verband dieses Dorfs bei
zulegen. *)

*) Das v. Meüselsche Ziegelei-Grundstück enthält 55 Mg. 10 Ruth., — das Plötzsche 
Grundstück 14 Mg. 14 Ruth., und die Hohnsche Mühlenbesitzung 12 Mg. 118 Ruth.

**) Die Verzögerung rührte daher, daß die Magistrats-Acten dem Ministerium in einer 
Recurssache cingereicht waren.

Der Magistrat beantworte das landräthliche Schreiben erst am 15. December 
1860**)  dahin, daß er, vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtverordneten- 
Versammlung und der im § 2 der St.-O. gedachten Erörterung über die Aus
einandersetzung mit der Dorfschaft Pommernsdorf aus der danach der Stadt 
Stettin etwa zustehenden Entschädigung — 1) in die Abtretung desjenigen Theils 
der chemischen Producten-Fabrik, welcher auf dem Territorium der Anlage liegt, 
an die Dorfschaft Pommernsdorf nur dann willige, wenn letztere gleichzeitig, die 
Etablissements übernimmt, welche auf dem Klawieterschen Plane mit a, b, c, d, 
— dem Klein, der Wittwe Klein, dem Lohff, dem Wolff gehörig, — bezeichnet 
sind; — 2) Magistrat ist damit einverstanden, daß die Drügerschen 17 Mg. 
Abfindungs-Ländereien und die 7 Mg. Weideabfindung, der Büdner der Ge
meinde Pommernsdorf, dagegen die v. Meüselsche Ziegelei, das Plötzsche Grund
stück und die Hohnsche Mühle nebst Pertinenzien der Gemeinde Scheüne einver
leibt werden. Magistrat bemerkte noch für den Fortgang der Sache, daß, da 
nach dem Regierungs-Rescripte vom 2. Februar 1860 hier keine von Amtswegen 
zu verfolgende Regulirung vorliegt, ein Zwangsverfahren in keiner Richtung 
vorliege.

Zur weitern Verhandlung in der Sache setzte Landrath v. Ramin einen 
Teruün auf den 9. April 1861 an. Der Magistrat wurde dazu ein-, die 
übrigen Interessenten ordnungsmäßig unter der gewöhnlichen Verwarnung vor
geladen. So auch die Gemeinde Scheüne uuter Angabe dessen, um was es sich 
handelte. Das dortige Schulzenamt (Wegener) zeigte indessen am 5. April an, 
daß die Gemeinde Scheüne in der Versammlung vom 31. Mürz die proponirte 
Vereinigung der ihrem Dorfe nahe belegenen 3 Etablissements der Pommerns- 
dorfer Anlage entschieden und einstimmig abgelehnt habe.

In dem Termine am 9. April 1861 waren erschienen: der Bürgermeister 
Schallehn, als Vertreter der Stadt Stettin, aus dem Dorfe Pommernsdorf 10, 
aus Pommemsdorfer Anlage 14, überhaupt 25 Interessenten.

Der Kreis-Secretair Gans, der die Verhandlung abermals leitete, eröffnete 
den Anwesenden zunächst, —

1) Wie nach der Regierungs-Verfügung vom 2. Februar 1860 bei der 
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vorliegenden Verhandlung davon auszugehen sei, daß die Pommernsdorfer An
lage rechtlich den Gutsbezirk, das Dorf Pommernsdorf aber den bäuerlichen 
Gemeindebezirk bilde, daß also, wenn einzelne Theile der Anlage dem Dorfe 
beigelegt werden sollen, dies nur in Folge des förmlichen Einverleibungs-Ver
fahrens erfolgen könne; sodann —

2) Daß die in der Verhandlung vom 18. November 1859 Seitens des 
Vertreters der chemischen Fabrik gestellte Antrag zurückgenommen, dagegen bean
tragt worden sei, die Fabrik gänzlich dem Gemeinde-Verbände des Dorfes zu 
überweisen; und daß der damals vom Besitzer des Gutes Marienfeld gemachte 
Antrag auf sich berühren müsse, weil dieses Gut seitdem vollständig zerschlagen 
und in seine früheren Bestandtheile wieder aufgelöst sei. Demnächst wurden —

3) Die Anwesenden mit dem Inhalte des Magistrats-Schreibens vom 
15. December 1860 bekannt, zugleich aber auch bemerklich gemacht, daß von 
dem Projette, die Meüselsche Ziegelei, das Plötzsche Grundstück und die Hohnsche 
jetzt Bernhardtsche Mühle der Dorfschaft Scheüne einzuverleiben, Abstand zu 
nehmen sei, weil diese Gemeinde die Aufnahme der gedachten Etablissements einstimmig 
abgelehnt hätte, und sie wider ihren Willen nicht dazu gezwungen werden könne, 
da kein öffentliches Interesse zur Einverleibung vorliege, und daher nach ört
licher Lage dieser Etablissements nur übrig bleibe, sie gleichfalls dem Gemeinde- 
und Kreisverbande der Stadt Stettin zu incorporiren.

Nachdem mit den anwesenden Interessenten die vorgedachten Projette aus
führlich besprochen worden, erklärte zuvörderst —

A. Der Vertreter der Stadt Stettin: Für den Zweck der Regelung der 
Einverleibung eines Theils der Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde- und 
Kreisverband der Stadt Stettin hält der Magistrat an der Ansicht fest, 
daß die Pommernsdorfer Anlage mit dem Dorfe Pommernsdorf 
bisher eine und dieselbe Ortsgemeinde bilde. Wird dieser Grundsatz 
nicht als maßgebend für die Regelung angenommen, so bieten die Verhand
lungen überhaupt keine Aussicht auf Erfolg. Der voraufgestellte Grundsatz hat 
seine Bedeütung für die Frage der durch das Gesetz bedingten Auseinandersetzung. 
Der Magistrat erklärt sich jedoch vorweg bereit, bei der Forderung der Ent
schädigung den Rücksichten der Billigkeit auf jede Weise Rechnung zu tragen und 
will daher, jedoch unter Vorbehalt der Genehmigung der Stadtverordneten, auf 
die Einverleibung eingehen unter folgenden Bedingungen:

1. Die Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage, mit Ausschluß der vom 
Magistrate in dem an den Landrath gerichteten Schreiben vom 15. December 
1860, bezeichneten, resp, an die Dorfschaften Pommernsdorf und Scheüne abzu
tretenden Etablissements, — gehen von dem noch zu vereinbarenden Termine 
an auf die Stadt Stettin über und bilden von dieser Zeit ab einen Theil 
der letzter».

2. Die Einwphner des der Stadt Stettin einzuverleibenden Gebiets der 
Pommernsdorfer Anlage scheiden mit dem Übergangstermine aus dem Ortsge- 
meinde-Verbande Pommernsdorf unter Befreiung von allen bisherigen Commu- 
nal-Leistungen der Ortschaft Pommernsdorf und treten zu der Stadt Stettin 
in das Verhältniß der Einwohner Stettins mit den Rechten und Verbindlich
keiten, die sich auf die St.-O. vom 31. Mai 1853 gründen.

25*
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3. Die bisherigen Ortseinwohner der Pommernsdorfer Anlage sind frei von 
der Zahlung des Einzugs- uud des Bürgerrechts-Geldes.

4. Die Gemeinde Pommernsdorf wird befreit - a) von der fernern Sorge 
für die Armenpflege rücksichtlich der einverleibten Theile der Pommernsdorfer 
Anlage, — b) ebenso frei von der Verbindlichkeit für die Schule auf dem be
zeichneten Gebiete, — c) ebenso von der Verbindlichkeit für die anderweitigen 
Communal-Leistungen, soweit sie der politischen Gemeinde obliegen. Dagegen 
hat —

5. Die Stadt Stettin Anspruch auf Entschädigung — a) für die Über
nahme der Arulenpflege und — b) für die Unterhaltung der Schule.

6. Mit dem Ausführungstermin der Jncorporirung treten die dem Stadt- 
uud Kreisverband Stettin einzuverleibenden Theile der Pvmmernsdorfschen An
lage aus dem Randower Kreisverbande uud werden von da ab auch von allen 
Verpflichtungen und Lasten des Randower Kreises entbunden.

7. Die Regulirung der Verbindlichkeiten aus dem Staats-Verhältniß und 
den Leistungen au den Staat bleibt der Staatsbehörde vorbehalten.

8. Ob die drei Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage deren Aufnahme in 
den Scheüner Dorfsverband die Gemeinde Scheüne abgelehnt hat, in den Ge
meinde- und Kreisverband der Stadt Stettin mit aufzunehmen, oder bei dem 
Gemeindeverbande des Dorfs Pommernsdorf zu belaßen sein werden, darüber 
behält sich der Vertreter der Stadt Stettin die Erklärung vor, da er vom Ma
gistrate nicht autorisirt ist, über diesen unvorhergesehenen Fall eine Erklärung 
abzugeben.

B. Hierauf erklärten übereinstimmend die übrigen Interessenten: Der Ver
treter der Stadt Stettin geht bei der vorliegenden Angelegenheit noch von der 
Annahme aus, daß die Pommernsdorfer Anlage und das Dorf Pommernsdorf 
nur Eine Gemeinde bilden. Daß diese Annahme eine unrichtige ist, darüber 
liegen bereits Entscheidungen der Königl. Regierung und der Königl. Ministerien )  
vor. Nach diesen Entscheidungen bildet die Pommernsdorfer Anlage den guts
herrlichen Bezirk, der mit dem Dorfs-Gemeinde-Verbande Pommernsdorf in 
keiner evmmunalen Verbindung steht. Von diesem Grundsatz muß bei den vor
liegenden Verhandlungen ausgegangen werden. Hierauf gestützt wird erklärt: —

*

C. Von den Vertretern der Dorfgemeinde Pommernsdorf: Die von dem 
Magistrate der Stadt Stettin gestellte Bedingung, daß außer dem Theile der 
chemischen Produeten-Fabrik, welcher auf dem Territorium der Pommernsdorfer 
Anlage liegt, den Drügerschen 17 Mg. gutsherrlichen Abfindungs-Ländereien und 
der den Büdnern zu Pommernsdorf überwiesenen 7 Mg. Weideabfindung, auch 
noch die Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage, nämlich — a) des Vietua- 
lienhändlers Klein; — b) der Wittwe Klein, jetzt des Böttigermeister Bähr; — 
c) des Tabagisten Lohff, früher Effenbarth; — d) des Wolff, jetzt «) des 
Bauer Boldt zu Mandelkow, und ß) des Kornmessers Gottfried Boldt, — in 
den Gcmeinde-V:rband des Dorfs Pommernsdorf aufzunehmen seien, wird als 
nicht annehmbar zurückgewiesen. Die Besitzer der unter a—d gedachten Etablisse

*) In der Recurssache des Magistrats wider ein Resolut der Königl. Regierung mittelst 
Ministerial-Rescripts vom 30. October 1860.
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ments können ihre Wohnungen nur an arme Tagelöhner vermieten. In diese 
Etablissements werden immer nur diejenigen Personen ausgenommen, welche 
anderweit keine Wohnung finden können. In ihnen ist das eigentliche 
Proletariat der Pommernsdorfer Anlage zu Hause. Durch die Auf- 
nahme dieser Etablissements in ihren Gemeinde-Verband würde sich die Dorf
schaft Pommernsdorf eine große Last aufbürden, wozu nichts weniger als ge
neigt ist. Dagegen ist sie bereit in ihren Dorfsverband aufzunehmen: — 
a) Denjenigen Theil der chemischen Producten-Fabrik, welcher auf dem Terri
torium der Pommernsdorfer Anlage liegt; — b) Die von dem Bauerhofsbe
sitzer Wilhelm Dräger erworbenen, zur Pommernsdorfer Anlage gehörigen 17 Mg. 
gutsherrlicher Abfindungs-Ländereien; und — c) Die den Bündnern zu Pom
mernsdorf von der Gntshcrrschaft zugewiesenen 7 Mg. Weideabfindung; falls 
angenommen wird, daß diese noch nicht rechtlich zum Dorfsverbande Pvmmerns- 
dvrf gehören; — jedoch in Betreff zu a und b nur unter folgenden Bedin
gungen, daß zu a von den einzuverleibenden Grundstücken der Fabrik und die
jenigen der Fabrik, welche bereits zum Gemeindeverbande des Dorfs gehören, 
zu den baaren Dorfslasten des der Gemeinde Pommernsdvrf gleich zwei 
Vollbauern, und zu den Gespann- und Handdiensten gleich einem 
Großkvssaten, und zu b von den Drägerschen 17 Mg. die Gemeinde-Abgaben 
und Lasten eines Kleinkvssaten zu leisten sind, wogegen ihnen auch diejenigen 
Rechte in der Gemeinde — jedoch mit Ausschluß der Theilnahme an dem Jn- 
teressenten-Vermögen der baüerlichen Wirthe — eingeraümt werden, welche den 
Gemeinde-Mitgliedern ihrer Kategorie zustehen. Von den 7 Mg. Weideabfindung 
der Büdner sollen keine besonderen Gemeinde-Abgaben entrichtet werden, weil 
sie zu den betreffenden Büdnergrundstücken bereits gehören und rechtlich einen 
Theil des Dorfsverbandes von Pommernsdorf schon bilden dürften. Auf eine 
Entschädigung für den Eintritt der unter a und b gedachten Grundstücke in den 
Gemeindeverband von Pommernsdorf wird verzichtet, dagegen aber jeder Ent
schädigungs-Anspruch an die Gemeinde Pommernsdorf, welcher von dem 
Magistrate der Stadt Stettin, oder den Bewohnern der Pommernsdorfer An
lage erhoben werden möchte, zurückgewiesen.

Der Director Melchior, Vertreter der Pommernsdorfer chemischen Pro
ducten-Fabrik, und der Bauerhofsbesitzer Wilhelm Dräger sind mit den ge
stellten Bedingungen einverstanden und willigen darin, daß unter denselben die 
qu. Jncvrporirung der unter a und b gedachten Grundstücken erfolge. In den 
Parochial-, Kirchen- und Schulverbande wird durch die Jncvrporirung nichts 
geändert, da die einzuverleibenden beiden Grundstücke schon jetzt zu dem Paro
chial-, Kirchen- und Schulverbande des Dorfs Pommernsdorf gehören. Hier
nach st erklären —

D. Die Bewohner der Pommernsdorfer Anlage, wie sie damit einverstanden 
seien, daß die Grundstücke der chemischen Producten-Fabrik und die 17 Mg. 
Ländereien des Wilhelm Dräger, event, auch die 7 Mg. Weideabfindung der 
Büdner zu Pommernsdvrf dem Dorfe Pommernsdvrf, dagegen die sämmtlichen 
übrigen Grundstücke der Pommernsdorfer.Anlage dem Kreis- und Ge
meinde-Verbände der Stadt Stettin unter den von dem Vertreter der Stadt 
unter A dieses Protokolls proponirten Bedingungen, jedoch mit Ausschluß der 
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beanspruchten Entschädigung für den Eintritt der qu. Grundstücke in den städ
tischen Verband, incorporirt werden. Wenn von einer Entschädigung überhaupt 
die Rede sein könne, so würden nicht sie, oder das Dorf Pommernsdorf, sondern 
die Stadt als Gutsherrschaft die Gemeinde-Bedürfnisse, insbesondere die Kosten 
der Armenpflege zu tragen haben. Aus ihrer Jncorporirung erwachse daher 
nicht ihnen, sondern der Stadt nur ein Vortheil. Sie verzichten jedoch auch 
ihrer Seits auf Entschädigung*),  bedingen jedoch dabei, daß die Stadt Stettin, 
als Gutsherrschaft bis zu dem Tage, an welchem die Jncorporirung ausgeführt 
wird, allen Verpflichtungen, welche ihr obliegen, namentlich der Gewährung ^6er 
Armenpflege nachkomme. Auch sind sie damit einverstanden, daß die qu. Jn
corporirung mit dem 1. Januar 1862 ins Leben trete, worin auch das Dorf 
Pommernsdorf willigt.

*) Mit dieser Verzichtleistung war denn auch der, von 33 Grundbesitzern der Pommerns
dorfer Anlage unterm 27. December 1859 erhobene Anspruch auf Erstattung von gehabten 
Kosten der Armenpflege rc. beseitigt.

Der Vertreter der Stadt Stettin, Bürgermeister Schallehn, hält sich nicht 
ermächtigt, ans die Erklärungen der àmeinde Pommernsdorf und der Bewohner 
der Pommernsdorfer Anlage eine bestimmte Gegen-Erklärung abzugeben, und 
beantragt deshalb Abschrift des Protokolls dem Magistrate zur Erklärung auf 
die Auslassung der übrigen Interessenten zugehen zu lassen./

Die Abschrift des Protokolls wurde unterm 12. April 1861 dem Magi
strate übermittelt, der darauf am 30. Mai 1861, die folgendermaßen lautende 
Erklärung abgab: —

Obwol wir an der Ansicht festhalten, daß die Pommernsdorfer Anlage 
eine und dieselbe Gemeinde mit Pommernsdorf bildet, und wir über den Aus
gang eines Prozesses über diese Frage gar nicht in Zweifel sind, so verhehlen 
wir uns doch nicht, daß die Fortdauer des Jnterimisticums mit erheblichen 
Übelständen für uns sowol wie für die Einwohnerschaft aus der Anlage begleitet 
sein würde. In Erwägung dieses Umstandes und gleichzeitig der Gründe, die 
aus dem Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit die Incorporation im gemeinsamen 
Interesse der Stadt wie der Anlagebewohner als Wünschenswerth erscheinen 
lassen, erklären wir uns daher, unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Zu
stimmung der Stadtverordneten-Versammlung, bereit, auf die Incorporation der 
Anlage, unter folgenden Bedingungen eingehen zu wollen:

I. Rücksichtlich der Gebietsgränzen sind wir
1. Damit einverstanden, daß die bezw. 17 Mg. und 7 Mg., welche dem 

Drägerschen Hofe und den Büdnergrundstücken von den gutsherrlichen Abfin
dungs-Ländereien zugelegt sind, bei der Dorfschaft Pommernsdorf verbleiben.

' ' 2. Rücksichtlich der chemischen Prvducten-Fabrik müssen wir darauf bestehen, 
daß dieselbe mit ihrem zur Pommernsdorfer Anlage gehörigen Fundus in den 
Gemeindeverband der Stadt incorporirt werde. Wir haben indessen nichts da
gegen, daß auch der Theil der Etablissements, der zum Gebiete der Ortsge- 
gemeinde Pommernsdorf gehört, dem Stadtweichbilde gleichfalls einverleibt 
werde.

3. Was die 3 Etablissements Meüsel Ziegelei, Hohn jetzt Bernhardt Müh-
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lengrundstück, und Stellmacher Plötz Grundstück betrifft, so sind wir der Mei- 
nung, daß es im öffentlichen Interesse liegt, und es als ein nothwendiges Be
dürfniß anzuerkennen ist, das durch die Berliner Chaussee abgeschnittene Grund
stück Hohn zu Scheune zu legen, und die beiden anderen Etablissements bei der 
Ortsgememde Pommernsdvrf wie bisher zu lassen, event, zuzulegen. Diese Eta- 
blißemeuts sind durch ihre Lage auf Scheüue uud Pommernsdorf angewiesen 
und können wegen der großen Entfernung von Stettin aus nicht angemessen 
und zweckmäßig verwaltet werden. Auch fehlt es nach unserer Beurtheilung an 
Gründen, die der Weigerung der Ortsgemeinde in Pommernsdorf und Scheune 
Mr Sette stehen, indem diese Etablissements zu einer Besorgniß, das Gemeinde- 
Juteiesfe zu gefährden, gar keine Veranlassung geben. Ohne übrigens aus 
die em Punkte emen Gegenstand des Conflicts machen zu wollen, geht unsere 
Ansicht nur dahin, die von uns beantragte Regulirung der Erwägung der Kal 
Reg., resp, chrer Vermittelung, anheim zu geben.
.. A verzichten auf die in Anspruch genommene Entschädigung a) für 
btc Übernahme der Armenpflege, b) für die Übernahme der Soi^qe für das 
Schulwesen, unter nachstehend bezeichneten Modalitäten:

Die Ortschaft Pommernsdorf und die sogenannte Anlage bilden bis heüte 
factlsch und von Rechtswegen eine und dieselbe Schulgemeinde. Der Magistrat 
namentttch emein «me Schulwesen a«» seiner patronatlichen Stellung subventionirt,

1. bei Gelegenheit des Baues eines neuen Schnlhauses im Jahre 1837 
aus Liberalität 400 Thlr. bewilligt;

2. ohne Verbindlichkeit und unter Vorbehalt der Zurücknahme (Bericht des 
Magistrats au die Köuigl. Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schul- 
we;eu, vom 28. Oct ob er 1832) zur Dotation des zweiten Lehrers herqegeben 
2 Mg. Land und 3 Mg. Wiesen. Von den 2 Mg. Land sind später 20 Q - 
Ruth, zu einem Fußwege abgenommen, und hat sich der Magistrat herbeiae- 
lassen an den Lehrer dafür jährlich 2 Thlr. zu zahlen.
cv f ^0^.Anordnung der Kgl. Reg., Abtheilung fürs Schulwesen, ist im 
^ahr 1856 die Bildung eines eigenen Schulfonds aus dem Schulgelde zur Aus
führung gekommen, zur Verwendung für gemeinsame Schulzwecke. Da nun die 
Schul-Societat aufgehoben werden und die Pommernsdorfer Anlage ausscheiden 
soll, so machen lvir die in der Sache liegende Bedingung, daß — a) die zur 
zweiten Lehrerstelle bewilligte Land-Dotation an die Stadt zurückgegeben —, 
0) bie Vergütigung von 2 Thlr. jährlich fortan aus der Kümmereikasse nicht 
weiter gezahlt, und — c) die Hälfte des gebildeten Schulfonds uns über
wiesen werde.

III. Der Magistrat zahlt bis jetzt zur Besoldung eines mit der Verwaltung 
der Anlage beauftragten Mitgliedes des Ortsvorstandes von Pommernsdorf einen 
ttMO ÜOn °0 Es versteht sich von selbst, daß dieser Beitrag fortan

IV. Wir schlagen als Termin der Auseinandersetzung, resp. Ausführung der 
incorporation den 1. October 1861 vor, und sind der Meinung, daß die von 
unserm Commisfarms in der Verhandlung vom 9. April l. I. ' gemachten Vor
schläge für die Recessirung sich zum Anhalt eignen dürsten.
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In Folge des vorstehenden Schreibens hielt es Landrath v. Ramin für 
nothwendig, zur Verhandlung mit den darin namhaft gemachten Interessenten 
weiter zu verhandeln, zu welchem Ende er auf den 25. xsinn 1861 einen Tennm 
anberaumte, zu dem durch besondere Schreiben ein-, bezw. vorgeladen wurden: 
Der Magistrat der Stadt Stettin, die Gemeinde zu Pommernsdorf, der Direetor 
der chemischen Produeten-Fabrik, der Ziegeleibesitzer v. Meüsel, der Stellmacher
meister Plötz, der Mühlenbesitzer Bernhardt, die Gemeinde zu Scheune, der 
Kirchen- und Schulvorstand zu Pommernsdvrf, die Etablissements-Besitzer auf 
der Pommernsdorfer Anlage. In dem Termine gab zunächst

1. Der Director Melchior seine Erklärung dahin ab, daß die chemische 
Produeten-Fabrik darauf bestehen müsse, mit ihren sämmtlichen Grundstücken 
nur Einer Gemeinde beigelegt zu werden, und zwar der Dorfgemeinde Pom
mernsdorf, daher er seinen in der Verhandlung vom 9. April gestellten Antrag 
wiederholen müsse, die zum Fundus der Pommernsdorfer Anlage gehörigen 
Liegenschaften der Fabrik den Gemeindeverbande des Dorfs Pommernsdorf ber- 
zulegen. Gegen die Jneorporirung dieser Grundstückes in den Gemeindeverband 
der Stadt Stettin legt die Fabrik entschieden Protest ein.

2 Die Vertreter der Gemeinde Scheüne erneuern ihre Erklärung dahin 
lautend, daß sie die Aufnahme einzelner Theile der Pommernsdorfer Anlage, 
insonderheit des Hohnschen Mühlengrundstücks entschieden ablehnen.. Sie hatten 
dafür, daß zu einer zwangsweisen Aufnahme des Grundstücks tn ihren Ge
meinde-Verband kein öffentliches Bedürfniß vorliege. ,

3. Dem Stellmachermeister Plötz ist es gleich, zu welcher Gemeinde er ge
legt wird. Er unterwirft sich der Entscheidung der Behörden.

4. Der Ziegeleibesitzer v. Meüsel ist durch seine Einberufung als Ge
schworner behindert, dem heüttgen Termine beizuwohnen, hat aber durch fem 
Schreiben vom 14. Juni er. erklärt, daß es ihm gleich bleibe, ob sein Grund
stück zu Scheüne oder Pommernsdorf ineorporirt werde.

5. Der Mühlenbesitzer Bernhardt, ehemaliges Hohnsches Mühlengrundstuck, 
der ebenfalls behindert ist, dem Termine beizuwohnen, hat sich seine Erklärung 

vorbehalten. • , , „, .. nr . , . ,
6. Die Vertreter der Gemeinde Pommernsdorf lehnen me Aufnahme der m 

Rede stehenden Grundstücke in ihren Gemeindeverband ab, weil dieselben eine 
entfernte Lage von Pommernsdvrf haben und ihre Beaufsichtigung von da aus 
mit Schwierigkeiten verbunden sein würde. Diese Grundstücke sind^ lhier Lagi 
nach auf ihre Jneorporirung in den Gemeindeverband der Stadt Stettin ange- 
wiesen mit der sie durch die Berlin-Stettiner Kunststraße eine leichte Communi
cation haben, wogegen bei nasser Jahreszeit die Wege zwischen diesen 3 Etablissements 
und Pommernsdorf in dem schweren Boden der Feldmark fast grundlos find. 
Überdies besitzt der rc. v. Meüsel von dem parcelirten, zu Pommernsdorfer An
lage gehörigen, Gute Marienfeld Grundstücke, die mit seinen Ziegelei-Grundstucken 
nicht gränzen, sondern von den Grundstücken der Anlage, welche der Stadt ber- 
gelegt werden sollen, eingeschlossen sind. Es ist zu wünschen, daß er mit feinen 
Liegenschaften nur Einen Gemeindeverbande angehöre, und dieser könne nur die 
Stadt Stettin sein. . .

Auch können die Vertreter der Dorfschaft Pommernsdorf nicht dann willigen, 
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daß die Hoflage der chemischen Producten-Fabrik mit den darauf befindlichen 
Gebaüden, welche zum Fundus des Dorfs Pommernsdorf gehört, aus dem Ge
meinde-Verbände desfelben ausfcheide und in den Gemeindeverband der Stadt 
Stettin übertrete. Das Stadtweichbild würde dann in die Dorflage eingreifen 
und dieselbe theilweise trennen.

Nachdem bis hierher verhandelt worden, propvnirte zur Beilegung der vor
liegenden Differenzen und im Interesse der Sache —

7. Der Vertreter der Stadt Stettin, Oberbürgermeister Hering, jedoch unter 
ausdrücklichem ^Vorbehalt der Genehmigung des Magistrats itnb der Stadtver
ordneten von Stettin folgenden Vergleich:

I. Dem Gemeindeverbande des Dorfs Pommernsdorf werden von den Grund
stücken der Pommernsdorfer Anlage einverleibt, — 1) die auf deren Fundus 
belegenen Grundstücke nebst Gebaüden der chemischen Producten-Fabrik, — 2) der 
Viktualienhändler Kleinsche, sowie — 3) das Grundstück der Wittwe Klein, jetzt 
Böttigermeisters Bähr, — 4) das Grundstück des Tabagisten Lohff, früher Effen- 
barth, — 5) das früher Wolffsche, jetzt den beiden Boldt gehörige Grundstück, — 
6) die 17 Mg. des Bauhofbesitzers Dräger, und — 7) die von den Abfindungs- 
Ländereien den Büdnern zu Pommernsdvrf als Weideabfindung überwiesenen 
7 Mg. Acker, wogegen die sämmtlichen übrigen Liegenschaften der Pommerns
dorfer Anlage in den Stadt- und Kreisverband Stettin unter den in der Ver
handlung vom 9. April l. I. von dem Magistrats-Deputirten unter A., Nr. 2, 
3, 4, 6 und 7 gestellten Bedingungen eintreten. Die Gränze zwischen den Ge
bieten der Stadt Stettin und des Dorfs Pommernsdorf würde künftig die auf 
dem Klawieterschen Plane von der Pommernsdorfer Anlage mit Rothstift durch 
Kreüze markirte Linie bilden.

II. Die in den Gemeinde-Verband der Stadt Stettin übertretenden Grund
stücke der Pommernsdorfer Anlage scheiden aus dem Schulverband des Dorfs 
Pommernsdorf und treten in den Schulverband der Stadt, wogegen die in das 
Dorf Pommernsdorf eintretenden Grundstücke bei dem Schulverbande von Pom
mernsdorf verbleiben.

III. Die Stadt Stettin verzichtet auf die nach dem Schreiben des Magistrats 
vom 30. Mai l. I. beanspruchte Theilung der zur Schul-Societüt Pommerusdorf 
gehörigen Schulfonds und ebenso auf die Rückgewähr der zur Dotatiou der 
2ten Lehrerstelle zu Pommernsdorf von der Stadt hergegebenen 2 Mg. Acker, 
wogegen —

IV. Die 3 Mg. Wiesen, welche von der Stadt gleichfalls zur Dotation jener 
Lehrerstelle unter dem Vorbehalt der Zurücknahme hergegeben worden sind, der 
Stadt zurück zu gewähren sind, auch künftig die Zahlung von 2 Thlr. aus der 
Kümmereikaffe an den Lehrer als Vergütigung für den von dem Acker herge
gebenen Fußsteig cessirt.

V. Die von dem Magistrate in dem Schreiben vom 30. Mai l. I. unter 
III. und IV. gestellten Bedingungen bleiben in Kraft und —

VI. Der Tag der Ausführung der Incorporation ist der 1. October 1861.
Hierauf gaben —
8. Die Vertreter des Dorfs Pvmmernsdorf folgende Erklärung ab: der im 

Vorstehenden propvnirte Vergleich enthält für unsere Gemeinde keine besonders 
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 26 
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günstige Bedingungen. Wir laden uns durch Aufnahme der unter 7, I, Nr. 2 — 
incl. 5 gedachten Grundstücke, wie dies bereits in der Verhandlung vom 9. April er. 
gesagt worden, eine bedeütende Armenlast auf, denn in diesen Grundstücken hat 
das Proletariat der Pommernsdorfer Anlage vorzugsweise seinen Sitz, auch sind 
in denselben hauptsächlich diejenigen Einwohner der Anlage untergebracht, deren 
sich die Armenpflege hat annehmen müssen. Die Verzichtleistnng auf Theilung 
des Schulfonds bietet unserer Gemeinde keinen nennenswerthen Vortheil, da dieser 
Fonds z. Z. nur aus ca. 46 Thlr. besteht; einen viel größern Betrag an ihn 
schulden aber die Bewohner der Pommernsdorfer Anlage, insonderheit aus der 
Ursache, daß seit zwei Jahren die in der Pommernsdorfer Anlage unbeitreiblich 
gebliebenen Schulgelder nicht im Wege der Armenlast gedeckt worden sind.

Zur Änderung der Sache sind wir jedoch bereit, sämmtliche unter 7 I, Nr. 1 
incl. die gedachten Grundstücke in unsern Gemeindeverband aufzunehmen, wenn — 
a) auch auf die Rückgewähr der unter 7 IV gedachten 3 Mg. Wiesen verzichtet 
wird; und — b) die Armenpfleglinge, welche in dem, unserer Gemeinde beizu
legenden Theile der Pommernsdorfer Anlage z. Z. der Jneorporirung sich be
finden, und Armengeld re. beziehen, von der Stadt Stettin übernommen werden. 
Unsere Gemeinde kann in dem ihr einzuverleibenden Antheil nur die Armenlast 
übernehmen, welche von der Jneorporirung ab neü entsteht. In den Fortfall 
der 2 Thlr. Entschädigung an den Schullehrer wird gewilligt. Werden diese 
Bedingungen von der Stadt Stettin nicht zugestanden, so lehnen wir Namens der 
Gemeinde Pommernsdorf die Aufnahme der unter 7, I, Nr. 2—5 gedachten 
Grundstücke in unsern Gemeindeverband ab und protestiren gegen eine etwaige 
zwangsweise Jneorporirung.

Hierauf erklärt —
9. Der Oberbürgermeister Hering: Die von der Ortschaft Pommernsdorf 

gestellten Bedingungen erheben an die Stadt Stettin Anforderungen die nicht 
gewährt werden können, wenigstens könne er ihre Genehmigung bei dem Magistrate 
und den Stadtverordneten nicht befürworten. Seiner "Ansicht nach gingen die 
gegenseitigen Vergleichs-Vorschläge zu weit auseinander und es bliebe nur übrig, 
durch Jneorporirung der Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage in den Ge
meindeverband von Stettin, resp. Pvmmernsdorf und Scheüne, zunächst die 
politischen Gemeinde-Verhältnisse zu reguliren und die Regulirung der Schulver
hältnisse späteren Verhandlungen zu überlassen. Die von der Stadt Stettin 
aufgestellten Vorschläge gäben dafür einen entsprechenoen Anhalt. Kgl. Reg. habe 
dahin entschieden, daß die Pommernsdorfer Anlage nicht zum Gemcindeverbande 
des Dorfs Pommernsdorf gehöre. Sie gehöre aber auch nicht zu einem selb
ständigen Gutsbezirk, weil die der Stadt Stettin bei der Regulirung der guts- 
herrlich-baüerlichen Verhältnisse des Dorfes Pvmmernsdorf zugefallenen Abfin
dungs-Ländereien einen solchen Bezirk im gesetzlichen Sinne nicht bilden. Die 
Pommernsdorfer Anlage wird daher aus Grundstücken bestehen, welche weder 
einem Gemeinde- noch einem selbständigen Gutsbezirke angehören, und wird daher 
ihre Einverleibung in den Stadt- und Kreisverband Stettin, resp, in die Ge
meinden Pommernsdorf und Scheüne, ungeachtet etwaigen Widerspruchs, auf 
Grund der Bestimmung im zweiten Absatz des § 2 der St. O. vom 30. Mai 
1853 und des § 1 der Landgemeinde-Ordnung vom 14. April 1856 erfolgen 



Einverleibung der Pommernsdorfer Anlage in den Verband der Stadt. 203

können. Ein Widerspruch gegen die Jncorporirung in den Stadtverband ist 
übrigens auch von keiner Seite weiter, als von der chemischen Produeten-Fabrik, 
erhoben worden. Dieser Widerspruch wird nicht zu berücksichtigen sein.

Im Übrigen behält sich Comparent die Erklärung des Magistrats und der 
Stadtverordneten auf die von der Pommernsdorfer Gemeinde gestellten Jncorpo- 
rirungs-Bedingungen vor und bittet um Abschrift der heütigen Verhandlung.

Die von dem Oberbürgermeister Hering dem Magistrats-Collegium vorbe
haltene Erklärung erfolgte in dem, an den Landrath v. Ramin gerichteten 
Schreiben vom 21. Juli 1861, das folgende Punkte erörterte: —

1. Da die Vertreter der Gemeinde Pommernsdorf auf die vom Magistrats- 
Commissarius in der Verhandlung vom 25. Juni er. gestellten Vergleichsvvrschläge 
nicht eingegangen sind, so steht Magistrat von denselben ab.

2. Damit schreitet die Frage wegen Trennung der Schulgemeinde Dorf und 
Anlage Pommerndorf und die daran sich knüpfende Auseinandersetzung hier und 
zu einem Separat-Verfahren aus, da der § 2 St. O. vom 30. Mai 1853 auf 
Grund dessen hier verhandelt wird, es nur mit Regelung der politischen und nicht 
der Schul-Verbünde zu thun hat.

3. Was die Regelung der Verhältnisse der politischen Gemeinde betrifft, so 
spricht sich Magistrat, die Zustimnmng der Stadtverordneten Vorbehalten, dahin 
aus: — a) daß er es sich gefallen läßt, wenn alle Grundstücke, die bisher zur 
Pommernsdorfer Anlage gehört haben, der Stadt incorporirt werden; damit 
sind alle Widersprüche und Differenzen beseitigt, bis auf 
den alleinigen Protest der chemischen Produeten-Fabrik. — 
b) Daß Magistrat diese ganze Fabrik zur Stadt Stettin verlangt, weil sie nach 
ihrem Verkehr dahin gehört, überdies auch dem Mahl- und Schlachtsteüer-Bezirk 
der Stadt zugeschlagen ist. — c) Das Magistrat event, damit zufrieden sein 
würde, wenn nur derjenige Theil dieser Fabrik, welcher bisher zur Pommerns
dorfer Anlage gehört, der Stadt Stettin einverleibt wird; — d) daß Magistrat 
aber auch in ultimum eventum die ganze Produeten-Fabrik zu Pommernsdorf 
abtritt, wenn dies allein zu einem schnellen Ziele führen kann.

Magistrat vertrauet aber darauf, daß Kgl. Reg. die Stufenfolge vorstehenden 
unter 3 b, c u. d aufgestellten Propositionen im Auge behalten und diejenige 
derselben adoptiren werde, welche neben dem Umstande, daß sie schnell zum Ziele 
führt, möglichst dem wohlbegründeten Verlangen der Stadt entspricht.

Anlangend die Vorschläge, das Plötzsche, v. Meüselsche und Bernhardtsche 
Grundstück zu Pommernsdorf, bezw. zu Scheüne zu schlagen, so hält Magistrat 
dieselben als durchaus empfehlenswerth, wenn nach ihnen, ohne die Sache be
sonders in die Länge zu ziehen, verfahren werden kann. Magistrat bittet zuletzt 
die A e t e n nunmehr als geschlossen a n z u s e h e n und sie mit dieser 
seiner Schluß-Erklärung schleünigst der Kgl. Reg. zur weitern Veranlassung 
einzureichen.

Dies geschah mittelst gutachtlichen Berichts vorn 26. August 1861, worauf 
Kgl. Reg. unterm 30. September 1861 an den Landrath v. Ramin wie folgt 
reseribirte: —

„Nachdem die zwischen den Interessenten bezüglich des Umfangs der dem 
Gemeindeverbande der Stadt Stettin einzuverleibenden Grundstücke obwaltenden 

26*
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Differenzen insoweit beseitigt sind, als es jetzt nur noch darauf ankommt, darüber 
Festsetzung zu treffen, welchem Verbände die chemische Producten-Fabrik und die 
3 an der Berlin-Stettiner Chaussee belegenen Etablissements von Plötz, Meüsel 
und Bernhardt zu incorpvriren sind, erscheint es um so gerechtfertigter, den 
einigermaßen begründeten Wünschen der Commune Stettin in dieser Hinsicht 
Rechnung zu tragen, als dieselbe, im Interesse einer baldigen Finalisirung dieser 
Angelegenheit sich zu bedeütenden Concessionen im Laufe der Verhandlungen 
Herbeigelaffen hat. Wenn Kgl. Reg. daher auch insoweit mit dem Landrathe 
übereinstimmt, als die von dem Magistrate principaliter beantragte Zulegnng der 
ganzen chemischen Prvducten-Fabrik zum Stadtgemeindebezirk nicht zulässig 
erscheint, weil die Acker- und Wiesengrundstücke der Fabrik, welche zu Pommerns
dorf gehören, von den Grundstücken der baüerlichen Wirthe daselbst umschlossen 
sind, und mit der Hoflage der Fabrik nicht gränzen, so stehen andrer Seits in 
dem Umstande, daß die Fabrikgebaüde unbestritten auf Fundus der Pommerns- 
dorfer Anlage errichtet sind, ferner, daß die Fabrik selbst mit ihrem Verkehr der 
Stadt Stettin zugehört, überdies auch dem Schlacht- und Mahlsteüerbezirk der
selben zugeschlagen worden ist, wie der Magistrat mit Recht hervorhebt, so 
erhebliche Bedenken der Einverleibung des ganzen Etablissements in den 
Dorfsgemeindebezirk Pvmmernsdvrf entgegen, daß es schon aus diesen Gründen 
nicht gerechtfertigt werden könnte, die durch die chemische Fabrik reprüsentirte 
Steüerkraft der Commune Stettin gänzlich zu entziehen. Auch kann Kgl. Reg. 
nicht anerkennen, daß aus den hiernach zu realisirenden dritten Alternative wonach 
nur derjenige Theil der Fabrik, welcher bisher zur Pommernsdorfer Anlage 
gehörte, der Stadtgemeinde einzuverleiben ist, für erstere insofern bebrütende 
Jnconvenienzen erwachsen müßten, als sie hiernach zwei Gemeinden angehören 
würde; der von ihr in der Verhandlung vom 25. Juni ausdrücklich zu Protokoll 
erklärte Protest gegen ein derartiges Arrangement kann aber so wenig, wie der 
gleiche Widerspruch der Dorfgemeinde Pommernsdorf Berücksichtigung finden, da 
eine Einwilligung derselben hierzu vom Gesetze nicht gerade gefordert wird (§ 2, 
al. 3, St. O. vom 30. Mai 1853.)

„Was dagegen die Frage betrifft, wohin die 3 an der Berlin-Stettiner 
Chaussee belegenen Etablissements gelegt werden sollen, so ist Kgl. Reg. mit dem 
Landrathe einverstanden, daß diese, mit Rücksicht darauf, daß die Gemeinden 
Scheüne svwol wie Pvmmernsdvrf die Einverleibnng derselben in ihre Bezirke 
abgelehnt, und die Verwaltung und Beaufsichtigung derselben von Stettin aus 
mit großer Leichtigkeit zu ermöglichen ist, letzterm Gemeindeverband incvrpvrirt 
werden.

„In der Verhandlung vom 25. Juni er. ist als Termin der Ausführung der 
Incorporation der 1. October er. Seitens des Magistrats proponirt; da jedoch 
auf der Hand liegt, daß bis dahin die Verhandlungen noch nicht zum Abschluß 
gelangt sind, dies voraussichtlich auch am 1. Januar k. I. nicht der Fall sein 
wird, weil gemäß des bereits oben allegirten § 2, al. 2 St. O. die Allerhöchste 
Genehmigung einzuholen ist, so dürfte es sich empfehlen, als Ausführungs-Termin 
den 1. April 1862 zu bezeichnen.

„Kgl. Reg. veranlaßt den Landrath v. Ramin, im obigen Sinne dem nächsten 
Kreistage Vorlage zu machen. Nach Abhaltung desselben ist der Beschluß, unter
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Beifügung aller Vorverhandlungen einzureichen. Die Betheiligten aber sind mit 
vorläufigem Bescheide zu versehen."

Dieser Bescheid, unter abschriftlicher Mittheilung des vorstehenden Regierungs
Erlasses, war, außer deu übrigen Betheiligten an der Sache, selbstverständlich 
auch der Direction der Actien-Gesellschaft der chemischen Producten-Fabrik Pom- 
mernsdvrf zngefertigt worden. Die Direction nahm hieraus Veranlassung, in 
einer weitlaüfig abefaßten unmittelbar an Kgl. Reg. gerichteten Vorstellung vom 
14. October, worin die Stelle bemerken sw erth ist, daß die Geschäftsver
bindung der Fabrik mit Stettin nur eine geringe genannt wird, 
die Kgl. Reg. zu bitten, „unter Aufhebung der entgegengesetzten Bestimmungen in 
dem Rescript vom 30. September die auf der Anlage belegenen Grundstücke der 
Fabrik ebenfalls dem Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommernsdorf einzuverleiben." 
Dieses Gesuch wurde vou der Kgl. Reg. unterm 17. October 1861 dem Land
rathe v. Ramin zur Aüßerung überwiesen und derselbe veranlaßt, die Klawietersche 
Karte mit vorzulegen, und falls darauf die Baulichkeiten der Fabrik und deren 
Landungen nicht genau verzeichnet seien, einen anderweiten genauen Sitnations- 
plan einzureichen.

Mittlerweile daß Landrath v. Ramin mit Beschaffung dieses Plans, der erst 
ausgenommen werden mußte, zu thun hatte, ging ihm eine, von 23 Grundeigen
thümern der Pommernsdorfer Anlage unterzeichnete und vom 21. Februar 1862 
datirte Eingabe zu, worin gegen die Einverleibung ihres Wohnplatzes in den 
Stadtgemeinde^Verband förmlich Protest erhoben wurde. Sie aüßerten, daß die 
hierüber bisher gepflogenen Verhandlungen nicht wol auf einem streng inne ge
haltenen legalen Wege zum Abschluß gekommen seien, da eines Theils der ur
sprüngliche Antrag auf Jncorporirung von nur einigen, etwa 6—8 Besitzern, 
ohne Zuziehung der übrigen gestellt sei, andern Theils bei den zeitherigen Ver
handlungen auch nicht sämmtliche g r u n d b e s i tz e n d e Interessenten 
gehört worden seien, wie es doch vom Gesetz geboten sei. Sie verlangten den 
definitiven Abschluß der Verhandlungen und namentlich von dem zu extrahirenden 
Kreistagsbeschluß eine nochmalige Convocation aller Grundbesitzer der Pommerns- 
dvrfer Anlage, damit ein Jeder von ihnen seine Erklärung abzugeben Gelegenheit 
finde. Die Protestführer halten es vergessen, daß von Laudrathswegen zu den 
Verhandlungen am 18. November 1859 und 9. April 1861 die sämmtlichen 
Etablissements-Besitzer unter Bekanntmachung des Gegenstandes zum Termine 
vorgeladen worden waren und sie den Empfang der Vorladung durch Unterschrift 
anerkannt hatten, so wie, daß die jedesmalige Vorladung die Clausel enthielt, 
daß die Ausbleibenden sich den Erklärungen und Beschlüssen zu uuterwerfen 
hätten. Es war mithin von Seiten des Landraths v. Ramin ganz ordnungs
mäßig verfahren. Indessen hatten sich die Verhältnisse seit jener Zeit in sofern 
geändert, daß die meisten der damaligen Besitzer, die ihre Stimme damals auch 
abgegeben und zwar für die Jncorporirung, ihre Grundstücke verkauft hatten und 
in diese neüe Wirthe eingetreten waren, die nunmehr auch gehört sein wollten. 
Das Motiv zum Protest der 23er war aber kein anderes, als die Befürchtung 
daß sie als Folge der Einverleibung der Pommernsdorfer Anlage in den Ge
meinde- und Kreisverband der Stadt Stettin bedeütende städtische Abgaben 
würden zu entrichten haben, daher sie es vorzogen, in ihrem dermaligcn Ver- 
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hültniß zu bleiben, wo die Stadt die Armenlast in der Anlage zu tragen hat, 
und die übrigen Bedürfnisse aus dem Coinmnnalsteüer-Zuschlag zur Mahl- und 
Schlachtsteüer gedeckt werden können.

Auf den, in dieser Protest-, wie insbesondere in der Angelegenheit der 
chemischen Producten-Fabrik unterm 20. März 1862 erstatteten Bericht, erwiderte 
Königl. Reg. dem Landrath v. Ramin am 14. April desselb. I. daß ihre unterm 
30. Septb. 1861 erlassene Verfügung, soweit sie die chemische Producten-Fabrik 
betrifft, fowoK von deren Direction als vom Landrathe selbst unrichtig aufgefaßt 
worden sei. Es sei darin deütlich —

1. Die vom Magistrate principaliter beantragte Zulegung der ganzen Fabrik 
zum Stadtbezirk für unzulässig erklärt, sodann

2. hervorgehoben daß und aus welchen Gründen es ungerechtfertigt sei, 
den ganzen Besitz der Fabrik, insbesondere den Pommernsdorfer Anlage- 
Theil derselben der S t a d t S t e t t i n z u entziehen, und demnächst

3. darauf hingewiesen, daß es angemessen erscheine, die Grundstücke der 
Fabrik, welche in der Pommernsdorfer Anlage belegen sind, der Stadt Stettin 
einzuverleiben, die zum Dorf Pommernsdorf gehörigen aber dabei zu belassen.

Bezüglich der zu 2 angeführten Gründe, hat sich jetzt herausgestellt, daß 
die Fabrikgebaüde nicht, wie nach Lage der Acten bisher angenommen wurde, 
sämmtlich auf dem Fundus der Pommernsdorfer Anlage belegen sind, sondern 
daß nur ein Theil der Fabrikgebaüde auf dem Fundus der Anlage, ein anderer 
erheblicher Theil derselben auf dem Fundus der Landgemeinde Pommernsdorf 
belegen ist. Dieser Umstand muß es allerdings der Fabrik wie in der Ver
fügung vom 30. Septbr. 1861 bereits hervorgeohben worden ist, Wünschenswerth 
erscheinen lassen, mit ihren Gebaüden und Grundstücken nicht zwei verschiedenen, 
und insbesondere lieber der Gemeinde des Dorfs Pommernsdorf anzugehören*)  
In der Sache selbst wird aber dadurch nichts geändert. Daß es im öffentlichen 
Interesse nothwendig sei, die sämmtlichen Grundstücke der Fabrik der Landge
meinde Pommernsdorf, oder mit dem Gutsbezirk Pommernsdorfer Anlage dem 
Stadtbezirk Stettin einzuverleiben, ist bisher nicht behauptet und dargethan 
worden, und wird sich kaum begründen lassen. Abgesehen von diesem Fall der 
Nothwendigkeit im öffentlichen Interesse, ist aber weder die Abtrennung der in 
der Pommernsdorfer Anlage belegenen Grundstücke der Fabrik von dem Guts
bezirk Pommernsdorfer Anlage, so wie die Zulegung derselben zum Dorfgemeinde- 
bezirk Pommernsdorf, noch die Abtrennung der in dem letztern Bezirk belegenen 
Grundstücke von denselben und deren Zulegung zum Stadtbezirk zulüssiig, wenn nicht 
die betheiligten Gemeindeglieder und Gutsbesitzer, sowie die Besitzer jener Grund
stücke darin willigen (§ 1. Al. 4 des Landgemeinde-Zusatzes vom 14. April 1856 
und § 2, Al. 4 der St. O. vom 30. Mai 1853.) Die Dorfgemeinde Pommerns
dorf will jedenfalls nicht die in ihrem Bezirk belegenen Grundstücke der Fabrik 
abtrennen lassen, ebensowenig wie die Direction der Fabrik. Ob dagegen die 
Stadt etwa bereit ist, die zu ihrem Gutsbezirk Ponnnernsdorfer Anlage gehörigen 
Grundstücke der Fabrik von dem Gutsbezirke abtrennen und der Dorfgemeinde

*) Zur Erweiterung der Fabrik waren neuerdings 6 Mg. bäuerliche Landungen von zwei 
Pommernsdorfer Höfen angekauft worden.
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Pommernsdorf einverleiben zu lassen, darüber mag der Magistrat nochmals gehört 
werden, und bleibt es der Direction der Fabrik überlassen, sich für dieses von 
ihr dringend gewünschte Project bei dem Magistrate in geeigneter Weise zu ver- 
wenden. Willigt die Stadt aber nicht in dasselbe ein, so muß es auf sich be
ruhen, da es gegen den Willen der Betheiligten nach den angeführten Gesetzes
stellen, und dann zulässig ist, wenn das öffentliche Interesse die Nothwendigkeit 
seiner Ausführung bedingt, was bisher, wie schvn gesagt, nicht darqethan ist, und 
nicht der Fall zu sein scheint.

Was sodann den Protest mehrerer Einwohner der Pommernsdvrfer Anlage 
betrifft, jo ist es, wie Kgl. Reg. benierkt, allerdings richtig, daß ihre Einwilligung 
erforderlich ist, falls nicht die Nothwendigkeit im öffentlichen Interesse dargethan 
werden kann, und daß sie daher durch die bei der Vorladung gestellte Verwarnung, 
„daß die Ausbleibenden sich den Erklärungen und Beschlüssen der Erscheinenden 
zu unterwerfen hätten", nicht gebunden und nicht für zustimmend erachtet werden 
sönnen,, falls sie nämlich nicht in den betreffenden Terminen erschienen sind nnd 
dort nicht bereits ihre Znstimmung erklärt haben. Landrath v. Ramin wird 
demnach veranlaßt, die bisher noch nicht vernommenen Grundbesitzer der Pvmmerns- 
dorfer Anlage zn ihrer bestimmten Erklürnng nochmals vorznladen und dabei 
unter Zuziehung des Magistrats daranf hinznwirken, daß das Project in der 
Hauptsache bald dnrchgeführt werden könne. Daß die in den Stadtbezirk einzn- 
verleibenden Grundstücke ans dem Randower Kreisverband ansscheiden müssen 
versteht sich von selbst.

Ans dieser, dnrch den Landrath v. Remin ihm abschriftlich ^gefertigten, 
Verfügung der Kgl. Reg. nahm Magistrat Veranlassung unterm 1. Mai 1862 
unmittelbar au die Kgl. Reg. zu berichten. In diesem Bericht führte er Nach
stehendes aus: —

Die St. O. von 1853 unterscheidet in § 2 Abs. 3 und 4, in Überein
stimmung mit dem Ges. vom 14. April 1856, zwei Fälle der Veränderung von 
Gemeinde-Bezirken, resp, selbständigen Gutsbezirken. Es handelt sich demnach — 
a) entweder nach Abs. 3 um die Vereinigung einer ländlichen Gemeinde ober 
eines selbständigen Gntsbezirks mit einer Stadtgemeinde, oder — b) nach Abs. 4 
um die Abtrennung einzelner, bisher zu einer andern Gemeinde oder zu einem 
selbständigen Gute gehörenden Grundstücke und deren Vereinigung mit einem 
Stadtbezirke. Nur in diesem zweiten zu b bezeichneten Falle bedarf es event, 
der Vernehmung, resp. Zustimmung der einzelnen Grundbesitzer und zwar der
gestalt daß bei dem Widerspruch der Letzteren die Veränderung überhaupt nur 
ausführbar wird, wenn dieselbe im öffentlichen Interesse als ein nothwendiges 
Bedürfniß zu beurtheilen ist. Die PvmmeAlsdvrfer Anlage bildet weder für sich 
eine eigene Gemeinde, noch gehöret sie, wie die Kgl. Reg. annimmt, zu einer 
Gemeinde: sie bildet vielmehr den selbständigen Gutsbezirk Pommernsdorf. Da 
es nun der Antrag ist, diesen Gutsbezirk ganz ungetheilt mit der Stadtgemeinde 
Stettin zu vereinigen, so fällt der Gegenstand, nm den es sich hier handelt, rein 
unter die Bestimmung des § 2, Abs. 3 dergestalt, daß die Bestimmung Abs. 4 
hier gar nicht Anwendung findet. Haben nun die einzelnen Parcelen-Besitzer 
nach dem Gesetz kein Widerspruchsrecht, so ist es nicht blos überflüssig, sondern 
sogar nachtheilig, dieselben mit in die Verhandlungen zu ziehen. Sie werden dadurch 
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veranlaßt ein Recht in Anspruch zu nehmen, was sie nach den Gesetzen doch 
nicht haben, und außerdem wird die dem Magistrate wegen vielfacher jetzt ob
waltender Umstände sv sehr wünschenswerthe Erledigung der Sache verzögert. 
Magistrat trägt deshalb darauf an: Kgl. Reg. wolle — a) die Parcelen-Besitzer 
der Pommernsdorfer Anlage dahin bescheiden, daß ihnen kein Widerspruchsrecht 
zustehe; und — b) den Landrath v. Ramin belehren, daß es der Vernehmung 
der qu. Parcelen-Besitzer nicht bedürfe. — Was die chemische Producten-Fabrik 
betrifft, so verlangt der Magistrat nur die Aufnahme des zur Anlage gehörigen 
Theils des Etablissements. Gegen diesen Antrag steht den Besitzern der Fabrik 
nach den Gesetzen kein Widerspruchsrecht zu. Auch bietet, wie die Kgl. Reg. 
selbst annimmt, der gemischte Zustand keine unüberwindliche Schwierigkeiten. 
Die Stadt Stettin befindet sich mit der Gemeinde Grabow a. O. in dem gleichen 
Falle rücksichtlich des Etablissements Nr. 174 Langestraße in Grabow, welches 
theils zu Grabow, theils zu Stettin gehört.*)  Wünschen nun die Besitzer der 
chemischen Fabrik, daß letztere ungetheilt dem Gemeindeverbande von Pommerns
dorf einverleibt werde, so wird es ihre Sache sein, dem Magistrate die geeigneten 
Vorschläge zu machen.

*) Dieses zweistädtische Grundstück «führt jetzt, 1874, für Stettin die Nr. 26 in der Pölitzer, 
für Grabow die Nr. 48 in der Langen-Straße. Es gehört dem Bäckermeister Wilhelm Burmeister.

Kgl. Reg. erwiderte dem Magistrate mittelst Verfügung vom 19. Mai 1862, 
daß von der Vernehmung der bisher nicht gehörten Grundeigenthümer in der 
Pommernsdorfer Anlage nicht Abstand genommen werden könne. Zur Zeit liege 
nicht der Fall des Abs. 3, sondern der des Abs. 4 des § 2 St. D. vor, indem 
nach den bisherigen Verhandlungen nicht der ganze Gutsbezirk Pommernsdorfer 
Anlage in den Stadtbezirk Stettin einverleibt werden solle, sondern vom Magistrat 
selbst bisher beantragt sei, die mehr genannten, an der Berlin-Stettiner Chaussee 
belegenen drei Etablissements Plötz, Meüsel, Bernhardt, anderweitig zu incom- 
munalisiren, sodann aber beabsichtigt werde, abgesehen von den in der Pommerns
dorfer Anlage belegenen Grundstücken der chemischen Fabrik, die von Dräger zu 
Pommernsdorf erworbenen 17 Mg. Abfindungs-Ländereien, und die den Büdnern 
daselbst überwiesenen 7 Mg. Weide-Abfindung dem Dorfe Pommernsdorf einzu
verleiben. Lasse Magistrat seinen Antrag wegen der drei Etablissements an der 
Chaussee fallen, und sollen auch diese, wie Kgl. Reg. vorgcschlagen hat, zurStadt 
gelegt werden, erledigt sich ferner die Jncommunalisirung der qu. Fabrik-Grund
stücke fo, daß die in Pommernsdorfer Anlage belegenen Theile zur Stadt gezogen 
werden, und sind etwa die Drägerschen und Büdner-Abfindungsflächen bereits 
durch den betreffenden Receß als zum Dorfe Pommernsdorf gelegt anzusehen, so 
liegt denn allerdings der Fall des Abs. 3 des § 2 St. O. vor. Aber auch in 
diesem Falle wird die Anhörung der sämmtlichen einzelnen Grundbesitzer der 
Pommernsdorfer Anlage erforderlich, welche fast vollständig von andern Personen 
als der Gutsherrschaft besessen wird. Nun ist allerdings im Falle des Abs. 3 
die qu. Vernehmung nur informatorischer Natur, während im Falle des Abs. 4 
der Widerspruch der Betheiligten dahin führen würde, daß das Project nur bei 
einem öffentlichen Interesse, einem vorhandenen nothwendigen Bedürfniß, verfolgt 
werden könnte.
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In Folge der vorstehenden Verfügung zeigte darauf der Magistrat der Kgl. 
Regierung unterm 7. Juni 1862 an: die städtischen Behörden haben — 1) schon 
früher den anfänglich erhobenen Widerspruch zurückgenommen und erklärt, daß 
sie gegen die Einverleibung der 3 Etablissements Plötz, Meüsel, Bernhardt in 
den Communalverband der Stadt nichts zu erinnern haben; — 2) auf den 
eigenen Antrag der Interessenten, der einzelnen Eigenthümer nämlich, sowie des 
Ortsvorstandes, darauf verzichtet, daß die zur Pommernsdorfer Anlage gehörigen 
Abfindungsflächen des Dräger und der Büdner, dem Communalverbande der 
Stadt einverleibt werden, und sie haben sich — 3) jetzt endlich auf deu er- 
neüerten Antrag des Vorstandes der chemischen Fabrik vom 21. Mai Herbeige
gelassen, auch darin zu willigen, daß der zur Pommernsdorfer Anlage gehörige 
Theil des Etablissements der qu. Fabrik nicht der Stadt Stettin, sondern der 
Gemeinde Pommernsdorf einverleibt werde. Nach Lage der Acten, so schloß 
Magistrat seine Anzeige, sind alle Differenzpunkte dergestalt erledigt, daß, nach 
unserer Auffassung der in § 2 der St. O. gegebenen Vorschriften es zu w ei teren 
Verhandlungen mit den einzelnen Grundbesitzern an jeden 
Anhalt fehlt, und jetzt nur noch die Erklärung der Kreis-Vertretung fehlt, 
um dann die Sache Sr. Majestät dem Könige zur Genehmigung zu unterbreiten.

Mit ult. Juli 1862 war eine Veränderung in der Verwaltung des Land- 
rath-Amtes Randowschen Kreises eingetreten, v. Ramin hatte das Amt nieder
gelegt, und der Regierungs-Assessor Stavenhagen war mit der Verwaltung desselben 
commissarisch beauftragt worden. Dieser erließ am 18. August 1862 eine Vor
ladung an alle diejenigen Grundbesitzer in der Pommernsdorfer Anlage, die seit
her noch keine Erklärung abgegeben hatten. Es waren ihrer nicht weniger denn 
56, wovon aber nur 20 in Pommernsdorfer Anlage selbst, 36 dagegen außerhalb 
wohnten, einer davon sogar zu Berlin. Die Vorladung wurde, mit Angabe des 
Zwecks und der bekannten Verwarnung, an jeden Einzelnen gerichtet. Jeder Vor
ladung war eine Insinuations-Bescheinigung beigefügt, die allesammt, 56 an der 
Zahl, zu den Acten zurückgereicht sind.

In dem auf den 16. September 1862 anberaumten Termine waren sidoch, 
außer dem Vertreter der Stadt, Bürgermeister Schallehn, nur 16 Interessenten 
erschienen. 7 von diesen (davon einer nicht einmal seinen Namen schreiben 
konnte, es war ein Eigenthümer aus Scheüne) erklärten: „Wir halten dafür, daß 
die Grundbesitzer der Pommernsdorfer Anlage besser fahren werden, wenn aus 
der letztem eine eigene Eommune gebildet werde. Die Communal-Abgaben wer
den jedenfalls nicht so hoch zu stehen kommen, als es bei einer Einverleibung in 
die Stadt Stettin der Fall sein wird." Die übrigen 9 Interessenten „erklärten 
sich mit der Einverleibung der Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde- und 
Kreisbezirk der Stadt Stettin in derjenigen Weise, wie dies durch die bisherigen 
Verhandlungen festgestellt worden, einverstanden". Seitens der Stadt Stettin 
wurde von deren Vertreter eine Erklärung nicht abgegeben.

Auf den von dem Landrathamts-Verweser am 24. September erstatteten gut
achtlichen Bericht, erließ Kgl. Reg. an denselben unterm 5. November 1862 die 
nachstehende Verfügung:

„Das vorliegende Project stellt sich jetzt dahin:
1. Von dem Gutsbezirk Pommernsdorf, Pommernsdorfer Anlage genannt, 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 27 
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sollen zmn Dorfe Pommernsdorf einverleibt werden: die Grundstücke derPommerns- 
dorfer chemischen Fabrik, die 17 Mg. des Bauern Wilhelm Dräger und die 
7 Mg. Abfindungsland der Büdner von Pommernsdvrf.

2. Der ganze übrige Theil des Gutsbezirks Pommernsdorf, Pommernsdorfer 
Anlage, ohne Ausnahme soll zur Stadt Stettin einverleibt werden.

„Wollte man das letztere Project als eine Abtrennung einzelner, bisher zu 
einem selbständigen Gutsbezirk gehörenden Grundstücke, resp, als eine Vereinigung 
derselben mit einem angrünzenden Stadtbezirk ansehen, so würde nach § 2, Abs. 4 
der St. O. der Widerspruch eines Theils der betheiligten Eigenthümer jener 
Grundstücke dahin führen, daß dieses Project nur im Falle der Nothwendigkeit 
im öffentlichen Jnteresfe und nur mit Genehmigung des Königs zur Ausführung 
gelangen könnte, und da ferner die Nothwendigkeit im öffentlichen Interesse 
schwerlich in Bezug auf alle betheiligte Grundstücke, deren Besitzer widersprechen, 
nachgewiesen werden könnte, so würde das Project voraussichtlich gar nicht zur 
Ausführung gelangen. Nach unserer Ansicht gibt es jedoch einen gesetzlichen 
Ausweg, auf welchem beide Projecte ausgeführt werden können. Das erste Pro
ject nämlich, bei welchem es sich lediglich um Ex- und Jncommunalisirung auf 
dem platten Lande handelt, nämlich um die Trennung einzelner Grundstücke von 
einem selbständigen Gutsbezirk, und deren Zulegung zu einem Landgemeindebezirk, 
ist gar nicht nach den Bestimmungen der St. O., sondern nach Absatz 4 des 
8 1' des Landgemeinde-Gesetzes vom 14. April 1856 zu behandeln, und kann 
dasselbe, wenn die betheiligten Gemeinden oder Gutsbesitzer und die Besitzer 
jener Grundstücke darin willigen, mit Genehmigung des Oberprüsidenten durch
geführt werden.

„Die Gutsherrschaft des Guts Pommernsdorf — Pommernsdorfer Anlage 
— nämlich die Stadt Stettin, ist unzweifelhaft damit einverstanden, desgleichen 
die Direction der chemischen Producten - Fabrik; es läßt sich auch nach den 
Erklärungen des Ortsvorstandes der Landgemeinde Pommernsdorf erwarten, daß 
der Bauer Wilhelm Dräger, die Büdner von Pommernsdorf und die ganze Ge
meinde sich einverstanden erküren würden. Es ist daher dieses Project (zu 1 
oben) besonders zu behandeln, das Einverständniß der Stadt, des Magistrats 
und der Stadtverordneten-Versammlung, des Directors der Producten-Fabrik, des 
rc. Dräger, der 7 Büdner und der Gemeinde Poinmernsdorf, welche zu diesem 
Zweck nach den Vorschriften der §§ 53 ff. Tit. 6, Th. II A. L. R. und des 
§ 10 des Landgemeinde-Gesetzes vom 14. April 1856 in einer General-Ver
sammlung Beschluß fassen muß, zu besonderen Verhandlungen zu constatiren und 
event. Einverständniß über die etwa von der Stadt Stettin, als Gutsherrschaft, 
resp, der Dorfgemeinde Pommernsdorf zu stellenden Bedingungen herbeizuführen, 
eine übersichtliche Karte für dieses specielle Project zu beschaffen, und uns ein
zureichen, damit wir alsdann event, die Genehmigung des Oberpräsidenten 
nach Maßgabe des Abs. 4 § 1 des Landgemeinde-Ges. vom 14. April 1856 
einholen.

„Wenn demnächst auf anscheinend leicht und in kurzer Zeit zu erreichendem 
Wege, dieses Project zum Ende geführt ist, so handelt es sich dann nur noch um 
Einverleibung des ganzen Gutsbezirks Pommernsdorfer Anlage, resp, beê übrig 
gebliebenen, bei weitem die Hauptflüche derselben, Restes des Gutsbezirks in den 
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Stadtbezirk Stettin,, resp, um das Ausscheiden der Pommernsdorfer Anlage aus 
dem Randowe-r Kreisbezirk und Einverleibung derselben in den Stettiner Stadt
kreis. Diese Vereinigung ist nach Abs. 3 des § 2 der St. O. unter Zustimmung 
der Stadtgemeinde und des Gutsbesitzers, welcher hier ebenfalls die Stadt ist, 
nach Anhörung des Kreistages mit Genehmigung des Königs zu erreichen. Die 
Anhörung der Eigenthümer der einzelnen Grundstücke, deren Widerspruch im Falle 
des Abs. 4. § 2 St. O. erheblich sein würde, ist für den Fall des Abs. 3 nicht 
vorgeschrieben, und kommt daher nichts Wesentliches darauf an daß einzelne der
selben Protest gegen das Project erhoben haben.

 „Für dieses Project ist ebenfalls eine besondere Verhandlung erforderlich. 
Dasselbe ist ,speciell zu constatiren, eine besondere Karte für dasselbe zu beschaffen, 
die Genehmigung des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung beizu
fügen, und demnächst, dem Kreistage zur Aüßerung über die Gemeinde- und 
Kreisbezirks-Veränderung vorzulegen. Sollten sich dabei noch besondere Be
dingungen herausstellen, so ist Einigung über dieselben herbeizuführen, und werden 
wir demnächst die Allerhöchste Genehmigung nachsuchen.

„Hiernach wolle das Kgl. Landraths-Amt die in Rede stehenden beiden 
Projette schleünig vollständig vorbereiten und zum Abschluß bringen. Binnen 
4 Wochen erwarten wir die gesonderte Einreichung der dieselben betreffenden resp. 
Verhandlungen. Der Magistrat hat Abschrift dieser Verfügung erhalten."

In dem am 21. November 1862 von dem nunmehrigen Landrath Slaven
hagen abgehaltenen Termine erklärte der Director Melchior, Namens der chemischen 
Producten-Fabrik, sodann der Bauerhofsbesitzer Dräger und drei von den Büdnern, 
daß sie mit der erwähnten Ausscheidung und Jncorporirung der betreffenden, 
ihnen gehörigen Grundstücke einverstanden seien; und in der Separat-Verhandlung 
vom 29. November ertheilten die drei übrigen Büdner, welche in jenem ersten 
Termine zu erscheinen verhindert gewesen waren, hinsichtlich der ihnen gehörigen 
Weideabfindungsflächen die gleiche Genehmigung. Daß diese 6 Büdner die all
einigen Participienten, an der in Rede stehenden Weideabfindung sind, wurde 
vom Landrathe amtlich bescheinigt. Ferner wurde Seitens der Dorfgemeinde 
Pommernsdorf die Zustimmung zur Aufnahme der mehr erwähnten Ländereien 
in ihrem Gemeindeverband ertheilt. Endlich wurde auch die Zustimmung der 
Gutsherrschaft der Pommernsdorfer Anlage durch die Erklärung des Bürger
meisters Schallehn in der Verhandlung vom 21. November und das Schreiben 
des Magistrats vom 3. December beigebracht. Dieses Schreiben lautete also:

„Wir genehmigen die von unserm Commissarius, dem Bürgermeister Schallehn, 
in der Verhandlung, vom 21. November er. abgegebene Erklärung und fügen 
hinzu, daß der Magistrat nach der mit der Stadtverordneten-Versammlung Statt 
gefundenen Verhandlung sich nach der Städte-Ordnung in der Lage befindet 
diese Erklärung rechtsverbindlich für die Stadt abzugeben."

Diese Erklärung erhielt eine Ergänzung durch ein zweites Schreiben des 
Magistrats vom 5. December 1862, worin, nachdem vorausgeschickt, daß die 
11V, Mg. große Parcele der, chemischen Producten-Fabrik, die 17 Mg. von 
Dräger und die 7 Mg. Weideabsindung der Büdner aus dem Gutsbezirk Pommerns
dorfer Anlage ausscheiden und in den Verband der Gemeinde Pommernsdorf aus
genommen werden, — „wir (Magistrat), in Übereinstimmung mit dem Beschlusse 

27*
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der Stadtverordneten-Versammlung uns damit einverstanden erklären, daß der Guts
bezirk, die Pommernsdorfer Anlage genannt, in den Gemeindeverband und in den 
Stadtkreis der Stadt Stettin ausgenommen und damit vereinigt werden;" womit 
die Zustimmung der Stadt zum zweitem Project bereits antecipondo ausge
sprochen war.

Mit dem Klawieterschen Situationsplan von der Pommernsdorfer Anlage, 
auf welchem die Gränze der Anlage gegen das Dorf Pommernsdorf durch rothe 
Farbe, die nach Jncorporirung der in Rede seienden Grundstücke sich bildende 
Gränze dagegen mit schwarzen Kreüzen bezeichnet worden war, reichte Landrath 
Slavenhagen die Verhandlungen am 10. December 1862 bei der Königl. Re
gierung mit der Bitte ein, die Genehmigung des Oberpräsidenten einholen zu 
wollen.

In Bezug auf die chemische Producten-Fabrik war es, auf Grund des § 13 
unter 1 und 4 der Statuten der Actiengesellschaft dieser Fabrik, noch nothwendig, 
die Zustimmung des Verwaltungsrathes zu den vom Director Melchior abge
gebenen Erklärungen beizubringen. Zu dem Ende fand am 19. Februar 1863 
vor dem Justizrath Eduard August Pitzschky, zu Stettin, eine notarielle Ver
handlung Statt, in welcher vier Mitglieder des Verwaltungsrathes, die Kaufleüte 
Bonnventura Kuhberg, Theodor Kreich, Friedrich Ernst Böttcher und Julius 
August Carl Friedrich Runge erklärten, daß ihnen die von dem Director 
Melchior namentlich in den Protokollen vom 18. November 1859, vom 9. April 
1861 und vom 25. Juni 1861 abgegebenen Erklärungen bekannt seien, und daß 
sie dieselben, wie hiermit geschehe, genehmigen. Dieser Erklärung fügten sie wört
lich hinzu: „Wir setzeu aber dabei voraus, daß unsere Gesellschaft für die Be
hufs Eintritts in die Dorfgemeinde Pommernsdorf stipulirten mit übernommenen 
Lasten auch das Stimmrecht für zwei Bauerhöfe, sowie die Mitbenutzung der der 
Dorfgemeinde gehörigen Sand- und Lehmgrube zusteht."

Der in der Angelegenheit an die Kgl. Reg. ergangene Oberpräsidial-Erlaß 
lautet wie folgt:

„In Folge der gefälligen Berichte vom 2. Februar und 19. März er. genehmige 
ich hiermit auf Grund des § 1 des Landgemeinde-Ges. vom 14. April 1856, 
daß die bisher zum Gutsbezirke Pommernsdorfer Anlage gehörigen Grundstücke 
der chemischen Producten-Fabrik von 11 */2 Mg. und des Bauergutsbesitzers 
Wilhelm Dräger von 17 Mg. aus dem gedachten Gutsbezirke ausscheiden und 
den Gemeindebezirk des Dorfes Pommernsdorf einverleibt werden. Hinsichtlich 
der Weideabfindungen derBüdner zu Pommernsdorf bedarf es dagegen mit Rück
sicht auf den § 147 der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 
(csr. Minist. Bl. 1860, S. 235) einer förmlichen Einverleibung nicht, rc. rc.

Stettin, den 30. März 1863."
Eine entsprechende Bekanntmachung erließ die Kgl. Reg. am 12. Mai 1863 

durch ihr Amtsblatt.
Landrath Stavenhagen hatte den Kreistag auf deu 20. December 1862 be

rufen. Die Kreis-Vertretung willigte in den Übertritt der Pommernsdorfer An
lage aus dem Randower Kreise in den Kreis- und Gemeindeverband der Stadt 
Stettin, jedoch unter der Bedingung, daß die Stadt nach erfolgter Jncorporirung 
zu den Provinzial - Abgaben des Randowschen Kreises, als Landarmengelder,
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Provinzial-Chausseebau-Prämien-Beiträgen und den Beiträgen zu deu Kosten für 
die Taubstummen-Anstalt in Stettin und für die Irren- und Siechen-Anstalt zu 
Rügenwalde von der incorporirten Pommernsdorfer Anlage nach Verhältniß der 
Seelenzahl so lange beitrage, als bei der von der Kgl Reg. auf Grund der 
Beschlüsse des Communal-Landtags vorzunehutenden Répartition jener Beiträge 
das Ausscheiden der Pommernsdorfer Anlage aus dem Randower Kreisverband 
nicht berücksichtigt wird. „Diese Bedingung, bemerkte der Landrath in seinem an 
den Magistrat gerichteten Schreiben vom 27. December 1862, hat gestellt werden 
müssen, weil die Verhältnißzahlen zur Répartition der gedachten Provinzial-Ab- 
gaben von dem Comuuinal-Landtage nur iu gewissen Zeitabschnitten festgestellt 
und daher inzwischen eingetretene Bezirks-Veränderungen nicht berücksichtigt werden. 
Sie hat auch um somehr gestellt werden müssen, als sie bei Jncorporirung der 
Kupfermühle in die Stadt Stettin übersehen worden ist, und daher der Ran
dower Kreis noch bis jetzt die Provinzial-Abgaben von der Kupfermühle zu 
tragen gehabt hat."

Der Magistrat erklärte sich in seinem Antwortschreiben vom 10. Januar 
3 863, unter Vorbehalt der Zustimmung der Stadtverordneten mit der gestellten 
Bedingung dahin einverstanden, daß — a) diese Bedingung sich auf den Theil 
der Pommernsdorfer Anlage beschränke, der aus dem Randvwscheu Kreisverbande 
wirklich ausscheidet, also mit Ausnahme z. B. : der chemischen Produkten-Fabrik (?) 
— b) daß bei der nächsten neüen Vertheilung der qu. Beitrüge das Ausscheiden 
der Pommernsdorfer Anlage zur Berücksichtigung kommen müsse, und von diesem 
Termine ab in jedem Fall die Beitragspflichtigkeit sich erledige.

Auch umittelbar au die Kgl. Reg. hatte der Magistrat am 7. Februar 1863 
berichtet, in Folge dessen Landrath Stavenhagen unterm 3. Mürz den Auftrag 
erhielt, dem Magistrate zu eröffnen, daß sowol die Kreisabgaben vom Kreise, 
als die Provinzialabgaben von dem Oberpräsidenten erst dann anderweitig auf 
den Raudvwer Kreis und die Stadt Stettin vertheilt werden könnten, wenn die 
Pommernsdorfer Anlage mit Allerhöchster Genehmigung des Königs mit dem 
Stadt- und Kreisverbande Stettin vereinigt sein würde, diese anderweitige Ver
theilung aber für die alsdann zunächst aufzubringenden und auszuschreibenden Kreis- 
und resp. Provinzial-Abgaben ungesaümt nach Ertheilung der Allerhöchsten Ge
nehmigung erfolgen werde. Einen andere bezügliche Bedingung sei nicht zulässig, 
und in dieser Beziehung daher das Übereinkommen mit der Stadt noch unbedingt 
klar zu stelleu. ,

Die vorstehende Verfügung hatte Laildrath' Stavenhagen im Original dem 
Magistrate mitgetheilt, welcher demnächst in einem Schreiben vom 14. März die 
frühere Erklärung hinsichtlich der Kreis- und Provinzial-Abgaben sachgemäß 
modificirte. Dagegen erachtete er es nicht für nothwendig, einen Beschluß der 
Stadtverordneten, wie die Regierungs-Verfügung vom 3. Mürz verlangt hatte, 
einzuholen. Kgl. Reg. belehrte jedoch den Magistrat unterm 12. Mai 1863, 
daß derselbe, wenn er auch allerdings in Gemäßheit des § 56, Nr. 8 der St. O. 
die Stadtgemeinde nach Außen vertrete dennoch die Zustimmung der Stadtver
ordneten zu der beabsichtigten Einverleibung der Pommernsdorfer Anlage in den 
Stadtbezirk für nothwendig erachtet werde, zumal es sich um Verlegung der
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Kreisgränze und Übernahme von Verpflichtungen Seitens der Stadtgeuieinde 
handele.

In dem an den Landrath Stavenhagen gerichteten Schreiben vom 6. Juni 
1863 erklärte der Magistrat, daß es nur noch darauf ankomme, den Vorbehalt 
zu erledigen, mit welchem er die Erklärung in dem Schreiben vom 10. Januar 
er. begleitet habe. Nachdem er über den Gegenstand mit den Stadtverordneten 
Rücksprache genommen hatte, erklärte der Magistrat sich mit dem Kreistagsbeschluß 
vont 20. December 1862 ohne weitern Vorbehalt einverstanden. Nach der Be
stimmung in § 56 Nr. 8 der St. O. vom 30. Mai 1853 ist diese von Magistrats
wegen abgegebene Erklärung rechtsverbindlich für die Stadtgemeinde, ohne daß 
es erforderlich ist, die Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung durch 
Vorlegung des Beschlusses der letztern formell uachzuweifeu. Anderer Seits lag 
auch kein Grund vor, die Mittheilung des qit. Beschlusses zu verweigern. Darum 
wurde beglaubigte Abschrift des Stadtverordneten Beschlusses vom 2. Juni 1863 
dem obigen Schreiben beigefügt.

Der Bericht, welchen Landrath Stavenhagen nunmehr am 31. Juli 1863 der 
Königl. Regierung erstattete, lautete wie folgt: —

Der nach Abzweigung der Grundstücke der chemischen Producten-Fabrik, der 
zu dem Drägerschen Bauerhof gehörigen Abfindung von 17 Mg. und der den 
Büdnern zu Pommernsdorf gehörigen Weideabfindungslündereien als ein unge
trenntes Ganzes verbleibende Gutsbezirk der Pommernsdorfer Anlage soll aus den 
bereits mehrfach erörterten und von der Königl. Regierung anerkannten Gründen 
aus dem Verbaude des Randowschen Kreises ausscheiden und dem Stadtkreise 
Stettin zugetheilt werden. Seitens der Stadt Stettin, welche zugleich Guts
herrschaft der Pommernsdorfer Anlage ist, ist die Zustimmung hierzu durch die 
geordnete Vertretung derselben ertheilt und —

1) Die desfallsige Erklärung des Magistrats, welche in dessen Schreiben 
vom 14. März er. niedergelegt ist, der Königl. Regierung mit dem Bericht vom 
23. März er. eingereicht;

2) Die gleiche Erklärung der Stadtverordneten - Versammlung, in dem 
Beschluß vom 2. Juni er. enthalten, von welchem beglaubigte Abschrift anbei 
überreicht wird.

Der Kreistag ist ebenfalls gehört und dessen zustimmende Erklärung der 
Königl. Regierung mit dem Bericht vom 25. Januar er. vorgelegt.

Indem ich noch die landrüthlichen Acten überreiche und bemerke, daß der 
mit meinem Berichte vom 10. December d. Js. eingereichte Klawietersche Plan 
der Pommernsdorfer Anlagen sich noch dort befinden wird, bitte ich die Königl. 
Regierung —

Die Allerhöchste Genehmigung einholen zu wollen.
Dies geschah durch'Bericht an den Minister des Innern, Grafen Eülenburg, 

der die Angelegenheit im Staats-Ministerium zum Vortrag brachte, worauf die 
nachstehende Allerhöchste Ordre erfolgte:

Auf den Bericht des Staats-Ministeriums vom 3. August d. I. will Ich 
auf Grund des § 2, Alinea 3 der Stüdte-Ordnung vom 30. Mai 1853 hierdurch 
genehmigen, daß der Gutsbezirk der Pommernsdorfer Anlagen mit dem Bezirke der 
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Stadtgemeinde Stettin vereinigt und dem zufolge, unter gleichzeitiger Abtrennung von 
dem Greise Randow dem Stadtkreise Stettin zugeschlagen werde.

Baden-Baden, den 4. September 1864.
Wilhelm.

v. Bismarck, v. Roon. Jtzenplitz. v. Mühler. v. Selchow. Graf Eulenburg. 
An das Staats-Ministerirlm.

Nunmehr wurde Landrath Stavenhagen durch Verfügung vom 14. Novbr. 1864 
angewiesen, mit Ausführung der Einverleibung in der Art vorzugeheu, daß als 
Termin für Dieselbe der 1. Januar 1865 unter allen Umständen festgehalten 
werde. Aufs Schleünigste seien sämmtliche betheiligte Behörden und Ortsobrigkeiten, 
nämlich der Magistrat, welchem Abschrift, der vorliegenden Verfügung zugefertigt 
sei, die Kgl. Polizei-Direction und der Ortsvorstand der Pommernsdorfer Anlage 
über die zu dem Ende, bezüglich des communalen und polizeilichen Ressorts, resp, 
die Bertheilung der Kreis-Communal-Abgaben zutreffenden Anordnungen zu hören, 
dieselben vollständig vorzubereiten und der Kgl. Reg. unter Einreichung der be
treffenden Verhandlungen darüber bestimmt binnen 14 Tagen gutachtlichen Bericht 
zu erstatten. Der Landrath wurde Behufs Ausführung dieses Auftrags auf die 
Verfügungen verwiesen, welche Kgl. Reg. bei Gelegenheit der communalen Einver
leibung einzelner Theile von Kupfermühle in den Stettiner Stadtbezirk erlassen 
insonderheit möge er die damals aufgenommene commiffarische Verhandlung vom 
8. Angust 1859 zum Anhalt nehmen.

In dem, auf den 2. December 1864 vom Landrathe anberaumten Termine 
waren erschienen: — 1) Seitens des Magistrats, der Bürgermeister Schallehn; 
— 2) Seitens der Kgl. Polizei-Direction, der Polizeirath Primer. — Da der 
Gutsbezirk der Pommernsdorfer Anlage, zufolge Magistrats-Schreibens vom 19. 
November er. einen eigenen Ortsvorstand nicht hat, derselbe vielmehr durch den 
Magistrat, als die Gutsherrschaft, repräsentirt wird, ist der mit der Wahrnehmung 
der Geschäfte des Ortsvorstehers betraute Magistratsbeamte — 3) Stadthofmeister 
Hertig, nur zur Information zugezogen. Die Comparenten einigten sich demnächst 
zu nachfolgenden Erklärungen:

1) Nachdem einzelne, ehemals der Pommernsdorfer Anlage angehörige Grund
stücke dem Bezirk der Dorfgemeinde Pommernsdvrf zugeschlagen sind, wie dies in 
der Amtsblatt-Bekanntmachung der Kgl. Reg. vom 12. Mai 1863 publiât 
worden ist, nachdem ferner durch die Allerhöchste Ordre vom 4. September l. I. 
die Incorporation des übrigen Theils der PommernsdorferMnlage in den Stadt
kreis nnd Geuieindeverband der Stadt Stettin genehmigt ist, wird die Gränze 
zwischen dem Stadtkreise Stettin und dem Randower Kreise fortan so gebildet, 
wie dies auf dem Klawieterschen Plan von der Pommernsdorfer Anlage de. 1860 
durch eine mit schwarzen Kreüzen ( x ) markirten Linie dargestellt ist.

2) Als Termin der Ausführung der Incorporation wird der I. Januar 
1865 angenommen.

3) Von dem gedachten Tage ab tritt der zu incorporirende Gutsbezirk der 
Pommernsdorfer Anlage in den Kreis- und Gemeindeverband der Stadt Stettin 
über und erhält die letztere das Recht zur Erhebung des in der Stadt Stettin 
geltenden Einzugs- und Hausstandsgeldes von denjenigen Personen, welche in 
der incvrporirten Pommernsdorfer Anlage einen Wohnsitz resp. Hausstand begründen; 
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so wie das Recht zur Erhebung von Communal-Abgaben von sämmtlichen Ein
wohnern der gedachten Pommernsdorfer Anlage nach den für die Erhebung der 
Communal-Abgaben in der Stadt Stettin geltenden Grundsätzen.

Die noch obschwebende Streitigkeit zwischen dem Magistrat der Stadt 
Stettin und den Einwohnern der Pommernsdorfer Anlage wegen der Répar
tition des Mahl- und Schlachtsteüer-Zuschlages, welche bisher durch den Landrath 
des Randower Kreises behandelt ist, muß nunmehr, soweit es auf die Periode bis 
zum 1. Januar 1865 ankömmt durch directe Verhandlungen zwischen den Parteien 
erledigt, resp, an die dem Magistrate vorgesetzte Aufsichtsbehörde, die Königl. 
Regierung, selbst gebracht werden.

4. ) Von dem unter 2. gedachten Tage ab tritt die incorporirte, Pommerns
dorfer Anlage aus dem Verbände des Randower Kreises aus, und es hort damit 
für letztere die Verpflichtung auf, Kreiskosten für die gedachte Anlage zutragen, 
ebenso wie das Recht, solche von ihr für die Zukunft zu erheben.

Dasselbe gilt von den Provinzial-Abgaben, zu welchem Zweck die sofortige 
Abänderung des Repartitions-Maßstabes von der Königl. Regierung bereits zu
gesichert ist.

Die Landarmengelder nebst den Beitrügen für die Taubstummen re. Anstalt 
sind von dem Königl. Oberpräsidium bereits pro 1865 ausgeschrieben. Die 
Königl. Regierung ist demgemäß zu bitten, die nachträgliche Abänderung der für 
die Stadt Stettin und den Randower Kreis (plattes Land) repartirten Summen 
des Schleünigsten herbeizuführen.

Die Provinzial-Chausseebaugelder pro 1864 werden erst im Jahre 1865 
ausgeschrieben. Für sie kömmt daher noch der bisherige Repartitions- 
Maßstab zur Geltung. Auch erfolgt ihre Einziehung in der incorporirten 
Pommernsdorfer Anlage im Jahre 1865 noch nach den für die Répartition 
der Provinzial-Abgaben auf dem platten Lande des Randower Kreises im Jahre 
1865 gültigen Normen. Der Landrath wird zu diesem Zweck den Contingent 
der mehr gedachten Anlagen ebenso wie der übrigen Ortschaften des Kreises 
feststellen und dem Magistrat der Stadt Stettin mittheilen, dieser dagegen die 
Einziehung und Ablieferung an die Kreissteüerkasse übernehmen.

5) Vom 1. Januar 1865 ab gehen die landräthlichen Functionen bezüglich 
der incorporirten Pommernsdorfer Anlage vom Landrathe des Randower Kreises 
auf diejenigen Behörden über, welche dieselben in der Stadt Stettin ressortmäßig 
auszuüben haben. ,

Insbesondere ist bezüglich des Militair-Aushebungswesens die Kömgl. 
Regierung um sofortige Regulirung der Aushebungsbezirke zu bitten,,, sowie von 
Seiten des Landraths des Randower Kreises die unverzügliche Überweisung 
der betreffenden Listen rc. rc. an die Königl. Polizei-Direction der Stadt Stettin 
erfolgen wird.

6) Die directe» Steüern anlangend, so kann ihre Erhebung erst auf die Stadt 
Stettin übergehen wenn die bezüglichen Anordnungen zur Berichtigung des Etats- 
Solls des Randower Kreises bei der Klassen-, klassificirten Einkommen- und 
Gewerbesteüer, so wie der neuen Grund- und Gebaüdesteüer von den höheren 
Behörden erlassen, auch die Anweisungen zur Übertragung der in der incorporirten 
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Pommernsdorfer Anlage aufkommeitden Betrüge an diesen Steuern auf die Stadt 
Stettin gegeben sein werden.

Bis dahin bleibt das Aufsichtsrecht über die Erhebung und Veranlagung 
der direeten Staats-Steüern dem Landrath des Randower Kreises, desgleichen 
der unmittelbaren Beitreibung wie in allen übrigen Ortschaften des Randower 
Kreises.

Bis dahin verbleiben auch, selbstverständlich, schließlich in steüerlicher Beziehung 
die von dem Magistrat der Stadt Stettin bisher zur Wahrnehmung der Geschäfte 
des Ortsvorstandes und des Ortssteüererhebens in der Pommernsdorfer Anlage 
bestellten Beamten in ihren bisherigen Functionen und in ihrer bisherigen dienstlichen 
Stellung zum Landrath des Randower Kreises.

Dasselbe gilt auch von den örtlichen Einschützungs-Commissarieu, welche für 
die direeten Staatssteüern verfassungsmäßig bestehen.

Die Pommernsdorfer Anlage zerfällt in einen mahl- und schlachtsteüer- 
pflichtigen und in einen klassensteüerpflichtigen Theil; da letzterer der isolirten 
Lage der betreffenden Gebaüde wegen dem erstem nicht füglich zugeschlagen 
werden kann, aber Wünschenswerth ist, die Erhebung der direeten Staats
steüern innerhalb des Bezirks der Stadt Stettin dem Magistrat zu. überweisen 
und von dem Randower Kreise abzutrennen, so wird es zweckmäßig sein, die 
Königl. Regierung zu bitten, hierbei zugleich die Veranlagung und Erhebung 
der Klostersteüer in den übrigen, zum Bezirk der Stadt Stettin gehörigen, jetzt 
in steüerlicher Beziehung nach dem Randower Kreise zugetheilten Etablissements 
dem Magistrate zu übertragen*).

*) Es handelt sich hier um die Etablissements Bodenberg, Blockhans, Hohen-Oderkrug 
Jungfernberg, Waldowshof und Zollhaus.

Landbuch von Pommern; Th. U., Bd. IX. 28

Hinsichtlich der Gewerbesteüer ist zu bemerken, daß dieselbe in der incor- 
porirten Pommernsdorfer Anlage nach den für die 4te Gewerbesteüer- 
Abtheilung geltenden Sätzen erhoben wird, was nach der Einverleibung in die 
Stadt Stettin eine Abänderung zu erleiden haben dürfte.

Seitens des Magistrats-Cvmmissarius, Bürgermeisters Schallehn, wird 
beantragt, die zur Übertragung der Veranlagung und Erhebung der direeten 
Staatssteüern auf die Stadt Stettin erforderlichen Anordnungen ungesaümt zu 
veranlassen und möglichst zu beschleünigen.

7) Die Armenpflege in der Pommernsdorfer Anlage hatte bisher schon der 
Magistrat zu Stettin zu tragen; es ist in dieser Beziehung also eine Auseinander
setzung nicht erforderlich. Dasselbe gilt

8) Von den Schulsveietütslasten, da die Bewohner der qu. Anlage jetzt schon 
eine besondere Schulgemeinde bilden.

9) In kirchlicher Beziehung verbleiben sie in ihrem bisherigen Verbände (d. h. : 
zur Kirche und Pfarre im Dorfe Pommernsdorf.)

10) Die an die Rentenbank zu zahlenden, in der Pommernsdorfer Anlage 
aufkommenden Renten sind an die Stadt Stettin zu überweisen und die bezügliche 
Umschreibung bei der Direction der Rentenbank durch den Kreislandrath zu 
beantragen.

Weiteres war nicht zu verhandeln.
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Der Vertreter der Königl. Polizei-Direction gibt noch folgende Erklärung 
zu Protokoll:

Die Polizei-Direction versteht die Allerhöchste Ordre vom 4. September er. 
so, daß der ganze Bezirk der Pommernsdorfer Anlage der Stadt Stettin einver
leibt werde, und daß diese Incorporation sich auch auf die dem Dorfe Pommerns
dorf zugelegte chemische Fabrik erstrecken müsse. Es erschwert die Handhabung 
der Polizei, namentlich der Sicherheits-Polizei, viel zu sehr, als daß die Polizei- 
Direction nicht dagegen protestiren sollte, unmittelbar vor den Gränzen ihres 
Bezirks eine, von einen: zahlreichen Arbeiterstande angefüllte Fabrik zu haben, 
auf die sich ihre Gewalt nicht erstreckt. Sie muß es als dringend wünschens- 
werth bezeichnen, daß diese Fabrik bei der Pommernsdorfer Anlage und damit bei 
dem städtischen Polizei-Bezirk belassen werde.

Polizeirath Primer vollzog das Protokoll mit dem Bemerken, daß die von 
ihm abgegebene Erklärung, den Ausdruck eines Protestes nicht enthalten, vielmehr 
nur einer etwa zweifelhaften Auslegung gegenüber, die Gründe hat entwickeln 
sollen, welche für den Beibehalt der chemischen Fabrik in der Pommernsdorfer 
Anlage in ihrem Verbände zur Polizei-Direction vielleicht sprechen.

In seinem, der Kvnigl. Regierung am 5. December 1864 erstatteten Bericht, 
womit die vorstehende Verhandlung eingereicht wurde, führte Landrath Stavenhagen 
zu der obigen Schlußerklärung der Königl. Polizei-Direction an, daß dabei die 
bereits erfolgte, durch das Amtsblatt publicirte und nicht mehr rückgängig zu 
machende Einverleibung der chemischen Fabrik in den Verband der Dorfgemeinde 
Pommernsdorf übersehen sei. Bei Erlaß der Allerhöchsten Ordre vom 
4. September er. gehörte die qu. Fabrik bereits nicht mehr zur Pommernsdorfer 
Anlage, mithin könne jene Ordre auch nicht die Bedeütung haben, welche die 
Kgl. Polizei-Direction ihr beilegen wolle. Daß im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit der Wunsch der Kgl. Polizei-Direction ein gerechtfertigter sei, könne 
allerdings nicht bestritten werden.

Kgl. Regierung erklärte, in der Verfügung vom 22. December 1864 das von 
dem Verteter der Kgl. Polizei-Direction geaüßerte Bedenken über die Auslegung 
des Cabinets-Erlasses vom 4. September l. I. für unbegründet. Kgl. Reg. 
genehmigte alle in der Verhandlung vom 2. December getroffenen Festsetzungen, 
und verfügte an demselben Tage, 22. December 1864, eine Amtsblatt-Bekanntmachung 
durch welche die Vereinigung des Gutsbezirks der Pommernsdorfer Anlage mit 
dem Stadt- und Kreisbezirk Stettin zur öffentlichen Kenntniß gebracht wurde.

Acta des Kvnigl. Landraths-Amtes Randomer Kreises, betreffend die Einverleibung der 
Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde- und Kreis-Verband der Stadt Stettin: 
(von 1834—1864). Tit. I, Sect. 111, Littr. A. — Magistrats-Acten: Receß von 
Pommernsdorf de 1822, 1825. Lit. M. Nr. 302. —

Der 24ste Stadt- oder Pommernsdorfer Anlage-Bezirk begreift auf 
dem Terrain der Anlage selbst:

Parc.-Nr. Haüser. Unbeb.
An der Apfel-Allöe. 13. 23. —

Parc.-Nr. Haüser. Unbeb. 
parcelen, die be-

Von der Parcele 
Nr. 1 sind 6, und 
von der Parcele 
Nr. 4 sind 4 Unter

baut sind, abge
zweigt.

An der Chaussee nach 
Berlin . . . . 8. 10. 2
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Parc.-Nr. Haüser. Unbeb.
2 Abzweigungen 
von der Parcele 4

Pommernsd. Straße 27. 28. 1
1 Abzweigung von 
der Parcele 25.

Pommernsd. Anlage 1. 3. —
Begreift das städ
tische Siechen- und 
das stöbt. Kranken-

Parc.-Nr. Haüser. Unbeb. 
Absonderungs-, 
auchdasJnspector- 
Haus des Pom- 
mernsdorferFried- 
hofes.

AmSchwarzenDamm 10. 12. 2
Verbindungsstraße . 8. 14. 2
Am Zieglergraben 4. 3. 1

Summa der Ansiedlungen in der Pommernsdorfer Anlage . 75. 93. 8
Vom alten städtischen Fundus ist zum Bezirk gelegt die Galg-

wiese, früher die Neüe Wiek genannt, mit....................... 35. 39. 2
Dazu kommen noch an einzelnen Gehöften: Der Piperwerder,

in der Oder, dem Dorfe Pommernsdorf, und der Jungfern
berg, jenseits der Oder und an der südlichen Gränze 
des Stadtbezirks, dem Dorfe Güstow gegenüber gelegen, 
mit 2 und 1, zusammen.......................?................................—. 3. 

Der Ganze Pommernsdorfer Anlage-Bezirk.............................. ”110.135. 1Ö
Vergleicht man die Zahl der bewohnten Haüser, wie dieselben für die 

Pommernsdorfer Anlage auf S. 81 angegeben ist, so ergibt sich, daß dieselbe 
sich in dem Zeitraume von 1871 bis Ende 1874 um 22 verurehrt hat. Die 
Ansiedlungen an der Galgwiese, davon die ältesten, unter der Benennung Neüe 
Wiek, vor beinahe 100 Jahren gegründet wurden, sind im Jahre 1872 von dem 
23sten Stadtbezirk, dem der Oberwiek, getrennt, und dem 24sten oder Pommerns
dorfer Anlage-Bezirk beigelegt worden.

Von Gewerbetreibenden wohnten Ende 1874 im Bezirk: 6 Windmühlenbesitzer, 
4 Bäcker, 4 Fleischer, 8 Viehhalter und nicht weniger dem 18 Gast-, Speise-, Vier
und Schankwirthe, im Allgemeinen Restaurateure und Tabagisten genannt. Der 
Kleinhandel, incl. des Vrctualienkrams und einer Holzhandlung,' war durch 
7 Personen vertreten. Die Bau- und ihm verwandte Gewerke wiesen nach: 
2 Ziegeleibesitzer, 1 Maurer- und 1 Zimmermeister, 6 Tischlermeister, 1 Töpfer- 
1 Schmiedemeister. Sonst in Holz arbeitende Handwerker waren: 6 Böttiger, 
bei den hiesigen. Fabriken viel beschäftigt, 2 Stellmacher und 1 Kahnbauer. 
Sodann gab es 1 Reepschläger, 1 Sattler, und 6 Schuhmacher, aber nicht einen 
einzigen Schneider. Dagegen war das Fuhrwesen, das ebenfalls für die hiesigen 
Fabriken viel beschäftigt, aber auch in der Stadt beim Troschken-Fuhrwerk betheiliat 
ist, durch 10 Fuhrherren vertreten.

3n der Pommernsdorfer Straße Nr. 1 hat die Eisenbahn-Verwaltung eine 
Telegraphen Station, und nach der Apfel-Allee Nr. 5 ist die, früher auf dem 
Turnei-Felde am Wege von der Stadt nach der Kupfermühle bestandene, Scharf
richterei und Abdeckerei verlegt worden.

Die Pommernsdorfer Anlage ist ein Hauptsitz der großen Industrie, der 
Stettiner Fabrik-Thätigkeit geworden. Zu Anfang des Jahres 1875 bestanden 
hier: — 1) Die Bohrischische Erben-Brauerei von Förster; 2) die Bergschloß- 
Brauerei , unter verantwortlicher Leitung von Rudolf Rückforth, dem frühern 

28*
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Alleinbesitzer, von einer Commandit-Actien Gesellschaft betrieben; 3) die Stettiner 
Ofen-Fabrik von feinsten weißen, grauen und jeder Sorte gewöhnlicher Emaille- 
Öfen, Kamine, Kaminöfen, unter Leitung ihres frühern Alleinbesitzers G. Keppler, 
gleichfalls von einem Consortium von Geldleüten betrieben; 4) die Pommer ns- 
dorfer Seifen- und Chemikalien-Fabrik; 5) die Wagenfett-Fabrik mit Dampfkraft- 
Betrieb der Gebrüder Leduc; 6) die Stettiner Chamotte- und Chamotte-Gasretorten- 
Fabrik einer Actien-Gesellschaft (in Verfall); 7) die mit Dampfkraft betriebene 
Ol- und Getreidemühle von Bierbach; 8) R. Brunner's und Well's Nutzhvlz- 
und Kistenfabrik; 9) Kielmann's Getreide-Dampfbrennerei, Preßhefen-, Sprit-, 
Rum-, Liqueur- und Essigfabrik nebst Destillation; 10) Emil Schwartz's Eisen
gießerei und Maschinenfabrik, welche Dresch-, Hückselschneide-, Mäh- und Korn- 
reinigungs - Maschinen, auch Rvßwerke und Schrotmühlen liefert, so wie die 
Einrichtung von Brennereien, Brauereien, Mühlenanlagen übernimmt, und Gitter, 
Grabkreüze und andere Gußwaaren anfertigt; 11) Carl Müller's Schneidemühle, 
auf dem Piperwerder, dieses von Sanne gegründete Werk, dessen Windkraft, auf 
die es angelegt wurde, der Dampfkraft hat weichen müssen. Vor allem aber ist —

12) Die städtische Anstalt zur Bereitung von Leüchtgas an die Spitze aller 
genannten Fabrikationsstätten zu stellen, weil ihre Thätigkeit der Gesammtheit der 
Einwohnerschaft zu Gute kommt. Die Gas-Anstalt hat ihren Standort in der 
Pommernsdorfer Straße Nr. 26.

Das Schulhaus für die Pommernsdorfer Anlage steht in der Verbindungs
straße Nr. 3c. Die Schule, für Knaben uud Mädchen, besteht aus 9 Klassen, 
in denen 10 Lehrer 545 Kinder unterrichten, von denen '/z Freischule genießen; 
im Vergleich mit der Lucasschule im Kupfermühlen-Bezirk ein ziemlich günstiges 
Ergebniß, obwol Pommernsdorfer Anlage ein Fabrikort ist, woselbst die ab- und 
zuziehenden Arbeiter-Familien, ohne sich an ein festes Heini zu gewöhnen, meistens 
von der Hand in den Mund leben. Im Jahre 1872 haben die Hebungen von 
den Schülern die Summe vou Thlr. 923. 26 Sgr. betragen, dagegen hat die 
Stadt für die Unterhaltung dieser Schule Thlr. 4625. 22. 4 Pf. verausgaben 
müssen, darunter 3105 Thlr. an Besoldung der Lehrer, deren in demselben 
Jahre 9 vorhanden waren, so daß der Durchschnitts-Gehalt eines Lehrers an 
dieser Schule 345 Thlr. betrug, während des Dnrchschnittsgehalts eines Lehrers 
an der Lucas-Schule im Kupfermühlen-Bezirk um 30 Thlr. höher zu stehen kam.

Die von Jahr zu Jahr zunehmende Bevölkerung im Pommernsdorfer An
lage-Bezirk hat die Nothwendigkeit herausgestellt, der ersten Schule eine zweite 
hinzufügen. In dem Augenblick, wo diese Zeilen als Ergänzung der im Jahre 
1873 verfaßten „Geschichte der Entstehung der Pommernsdorfer Anlage" — in 
die Sti Johannis Anno Domini M°D0CCC"LXXV°, — niedergeschrieben werden, 
ist der Magistrat mit seiner Schul- und seiner Bau-Deputation beschäftigt, diese 
Schule ins Leben zu rufen. Als Standort für dieselbe ist die Galgwiese be
stimmt, woselbst die Stadt seit 1873 eine, früher dem Fuhrherrn A. C. Zimmer
mann gehörig gewesene bedeütende Parcele von 22429,8 Q.-Meter = 8 Mg. 
152,51 Ruth. Flächeninhalts besitzt. Auf einem Stück dieser großen Pareele soll 
das neue Schulhaus erbaut werden, dessen Baukosten auf Höhe von 85000 Mk. 
— 28.333 Thlr. 10 Sgr. veranschlagt sind, genehmigt von der Stadtverordneten- 
Versammlung in der Sitzung vom 22. Juni 1875.
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Laut Bekanntmachung der Ökonomie-Depution vom 11. Juni 1875 beab
sichtigt der Magistrat das Grundstück Galgwiese Nr. 7 zu zerschlagen, und durch 
dasselbe eine neue Straße, in Verlängerung der, im Bebauungs-Plan der Pom
mernsdorfer Anlage mit XII bezeichneten Straße, hi der Richtung von Norden 
nach Süden, zri legen. Zu dem Endzweck ist 
Größe zerlegt:

I. 
n. 
ui. 
IV.

2095 
2791,2 
2379 
4154,4

Q.-M. 24.270 Q.-F.
„ 28.339
„ 24.150 „
„ 42.176 „

V.
VI.

VII.

es in 8 Theile von folgender 

3156,1 Q.-M. 32.840 Q.-F.
3248
2109,1

VIII. 2500

32.975
21.410
25.280

Die Parcele I umfaßt das jetzt bebaute Grundstück Nr. 7 der Galgwiese, ent- 
halteud 1 Wohnhaus und 1 Stall, nebst Abort. — Die Pare. II ist die Baustelle 
für das Schulhaus. Pare. IÏI stößt östlich an Straße XII; Pare. IV, V, VI 
westlich an^die ebeugenannte Straße, Pare. VII westlich an Straße XII und 
südlich an Straße XI; Parc. VIII südlich an Straße XI und westlich an das 
Grundstück Nr. 8 der Galgwiese.

Mit Ausnahme der Pare. II, die von Magistratswegen zu dem angegebenen 
Zweck reservirt wird, ist zum öffentlichen Meistbietenden Verkauf der 7 Pareelen 
auf den 2. August 1875 ein Termin anberaumt, zu dem Bieter mit dem Be
merken eingeladen wurden, daß jeder von ihnen vor Abgabe seines Gebots im 
Termine eine Bietungs-Caution von 300 Ruck. — 100 Thlr. baar oder in sicheren 
au porteur werthhabeuden Papieren oder in Sparkassenbüchern zu bestellen habe.

Die Verkaufsbedingungen sind folgende:
1. Der Taxwerth der mit der Pareele Nr. 1 zu veraüßernden Gebaülichkeiten 

beträgt: 2400 Reichsmark — 800 Thaler.
2. Die zu veraüßernden Pareelen sind keinen anderen, als den für die Stadt 

Stettin geltenden baupolizeilichen Vorschriften unterworfen.
3. Die Hoflagen der Pareelen müssen von den Erwerbern so hoch gelegt 

werden, daß das Wasser nach der Straße abfließt und darf nach den Nachbar- 
grundstücken kein Wasser geleitet werden.

4. Die Straßenfronten müssen innerhalb 3 Jahre nach der Übergabe mit 
Gebäuden oder einer festen Bewehrung von 6 Fuß Höhe begränzt werden.

5. Lage und Größe jeder Pareele ergibt der in dem Geschäftszimmer der 
Öconvmie-Depntation in den Dienststunden einzusehende Pareelirungsplan, und 
wird bei der Übergabe jeder Pareele den Erwerbern zugemessen.

6. Die Gebote werden auf den Quadrat-Meter (= 10,152 Quadrat-Fuß) 
in Steigeruugssützen nicht unter 1 Reichspfeunig abgegeben und ist auf den 
Zuschlag nur zu rechnen, wenn das Gebot für den Q.-Meter = drei Mark 
— 1 Thlr. oder mehr beträgt; die Bieter bleiben 6 Wochen an ihre Gebote 
gebunden und sindet die Übergabe am 1. October 1875 frei von dem früher 
eingetragenen Vorkaufsrechte Statt.

7. Der dritte Theil des ,Gebotes, so abgerundet, daß der Überrest durch 
75 theilbar ist, muß vor der Übergabe bezahlt werden, während das Restkaufgeld 
gegen fünf pro Cent Zinsen und mit einer beiden Theilen freistehenden halb
jährigen Kündigung, auf dem Grundstücke und den darauf zu errichtenden 
Gebaüden zur ersten Stelle stehen bleiben kann, und verpflichtet sich der Magistrat
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von Stettin, das Restkaufgeld in den ersten 5 Jahren nach der Übergabe nicht 
zu kündigen, sobald die Verzinsung vierteljährlich prompt erfolgt.

Der Kaufpreis für die Gebaüde auf Parcele I muß vor der Übergabe baar 
entrichtet werden.

8. Die Kosten der Bekanntmachung des Termines re. wie beim Verkauf 
von Napoleonshut, S. 140.

9. Die Straßen und Bürgersteige, letztere soweit sie nicht mit Fußweg-Platten 
zu belegen sind, werden auf Kosten der Stadt nach Maaßgabe der fortschreiten
den Bebauung gepflastert, dagegen muß der Kaüfer innerhalb 2 Jahre, nach der 
Übergabe, vor der ganzen Breite des erkauften Grundstücks 3 ’/2 Fuß breite Granit- 
Fußwege gegen Empfangnahme der üblichen Prämie, nach Anweisung legen.

10. Jeder Pareelenerwerber ist gehalten: a) den Bürgersteig, b) den Rinnstein 
und c) den halben Straßendamm so oft zu reinigen und den Unrath, Schnee 
und das Eis zu beseitigen, als dies die hiesigen Polizeigesetze vorschreiben.

Die Galgwiese scheint für viele Leüte kein einladendes Bau- und Ansiedlungs- 
Terrain darzubieten. In dem am 2. August 1875 abgehaltenen Licitativns- 
Termine sind nur 2 Parcelen verkauft worden. Auf die übrigen 6 Pareelen 
wurde gar kein Gebot abgeben. Verkauft ist die Parcele I für das Meistgebot 
von 9800 Rmk. = 3266‘2/3 Thlr. an einen kleinen Mann Namens Rosenthal, der 
ein Weichensteller bei der Berlin-Stettiner Eisenbahn ist; sodann die Parcele 
VII, für die ein Meistgebot von 6000 Rnik. = 2000 Thlr. erzielt wurde, 
welches der Schullehrer F. Borchardt abgegeben hat. Beiden Meistgeboten haben 
die Stadtverordneten in ihrer Sitzung vom 1. August 1875 den Zuschlag ertheilt.

Das Etablissement Jungfernberg, im großen Reglitzbruch, auch das große 
Stettiner Elsbruch genannt, unmittelbar am Ufer der Fuhrt, rechter Seits, gelegen, 
mit einem Flächeninhalt von 24,897 Hectoren = 97 Mg. 90,27 Ruth., zur 
Grundsteüer nach einem Reinerträge von 262,85 Thlr., und zur Gebaüdesteüer 
nach einem Nutzungswerthe von 323 Thlr. veranlagt, kam am 30. Januar 1875 
unter den Hammer des gerichtlichen Ausrufers.

Bevor wir die Oder überschreiten, um uns in der Lastadie, neben den Wicken 
der ältesten Vorstadt von Stettin, umzusehen, verweilen wir noch für eine kurze 
Zeit auf dem linken Ufer des Stroms, um einen historischen Blick zu werfen auf —

x §as Wühlenwesen vor 150 Jahren,
auch früher — auch später.

Im Jahre 1724 gab es in der Stadt Stettin zwei zum Königl. Amte Stettin 
gehörige Rvßmühlen. Die eine lag in der Mühlen-, der jetzigen Louisenstraße, 
die andere am Roßmarkt. Letztere war kurz vorher in den Besitz des Königs 
übergegangen, der sie vom Johannisklofter gegen eine jährliche, sehr ansehnliche 
Natural - Récognition erhandelt hatte. Auf diesen Mühlen wurde Malz und 
Branntweinschroot gemahlen. Alles in der Stadt consumirte Korn mußte außer
halb der Stadt gemahlen werden, was theils auf den in und bei Danlm auf der 
Plöne belegenen 4 Königl. und Raths-Mühlen, — der Kron-, Blaurocks-, Rettels- 
und Hammermühle, und auf der städtischen Binnenmühle, — theils auf den vor 
und bei Stettin liegenden Wassermühlen geschah; und diese waren:



Mühlenwesen vor 150 Jahren. 223

3 Amtsmühlen, nämlich die Sauersacksche, 3/< Mln. vor Stettin nordwestwärts 
nahe an der Brmmschen Heide, der Kupfermühle. ♦) '/, Mle. nördlich von der 
®ÜL '.. lcI^e ouf , öcr Klingenden Beek, und jene zu den sogenannten Sieben 
Bachmnhlen gehörig, und die Bollinkensche Mühle, '/, Mle. von der Stadt gegen 
Norden auf einem kleinen, in der Gegend von Buchholz entspringenden, von 
der Hochfläche herab-, bei Bollinken — Bollinchcn - in die Oder fliehenden 
Bache.

8 Rathsmühlen, als: die Malz-, Lübsche, Stcinfortsche, Kuckuk-, Poplion-, 
Muthgebe^- und Oberbach-Mühle, diese sieben Mühlen gegen Nordnvrdwesten 
von der Stadt auf der Klinge oder Klingenden Beek, die Malzmühle Viertel-, 
d:e Oberbachmuhle 1 volle Meile entfernt, in der Nähe des Dorfs Wussow- 
sodann die achte, die Oberwieksche Mühle, südlich von der Stadt, auf dem vom 
Turneifelde herab kommenden und in der Oberwiek zur Oder fließenden Bache 
Qf Fühtt.dîe Überschrift dieses Abschnitts unserer historischen Mittheilungen das 
Aushangschlld „vor 150 wahren", so bezieht sich dieses hauptsächlich auf die Amts-, 
1‘ V?ielcnt9oA Mühlen, welche zu den landesherrlichen Domainen gehörten.
Hlnsichts der Raths- oder derjenigen Mühlen, welche einen Bestandtheil des 
Kammerer-Vermögens ausmachten, gestatten wir es uns, um 200 Jahre weiter 
bis auf das 16. Jahrhundert zurückzugreifen. Damals besaß die Stadt von den 
sogenannten 7 Bachmühlen, die ihre Triebkraft von der Klingenden Beek, die 
auch ihres Ursprungs halber die Wussowsche Beek genannt wird, nur 5, nämlich 
„die vndertste Mhuele mitt Namen der Kukuk", „die muele die Poplione" die 
Muele Modttgeuersche genanndtt", „die Bergmuele" und „die Ouermole so aller
oberst gelegenn Ist."

Was die erste dieser 5 Mühlen, die Kuckukmühle betrifft, so hatte der Rath 
dieselbe Mit allen daran haftenden Gerechtsamen von Jacob Hille, einem Erb- 
nehmer der Wittwe Claus Korhinske, gekauft, und zwar gegen Tilgung der 50 fl., 
ole der Landesfürstliche Fiskus darauf zu stehen hatte. Auch kaufte der Rath 

o40 der Wittwe Rovisch die Gerechtigkeit ab, welche diese an der Mühle hatte; 
15o2 geschah dies auch mit derjenigen Rente, welche der Stadtschöffe Johann 

und dessen eheliche Hausfrau aus der Mühle bezog. Demnächst entsagte 
mittOp ^-uiHandlung vom Mittwoch nach Cgidius Tag (3. Sept.) desselben Jahres 
Ottmar Dubbendal, im Namen und mit Vollmacht Herzogs Barnim aller Ge- 
iechtlgkeit, die der Landesfürst in der Mühle Kuckuk, bestehend in dem sechsten 
Theil, I)litte, wogegen der Rath auf den Mispel Mühlenpacht Verzicht leistete, 
der der Stadt alljährlich in der Mühle Sursack zustand, einen zweiten Mispel 
in derselben Mühle den Wussowen verschrieb, und sechs Scheffel auf den Kuckuk 
übernahm, den Hanns Buren's Wittwe im Sursack zu heben gehabt hatte; „Alles 
inn. betalinge der Afflatinge, die F. G. (fürstliche Gnaden) vonn dem Sechstenn 
Deile der Muele Kukuk gethan. * **)  — Die Poplione hat der Rath laut Kaufbriefs 
vom Montage nach Michaelis (6. October) 1550 von Lorenz Borchard, dessen 
ehellcher Hausfrau Engel, verwittwet gewesenen Tiele, und deren Kindern, „gantz 

ool ^dieser Mühle, nach ihrem Zustande im Jahre 1724 ist L. B. IL Thl. Bd. VIII, 
S. 293—295 ausführlich gehandelt worden. ’

**) Rothes Copialbuch im Raths-Archiv, p. 180, 181.
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quid vnd fry" von allen Abgaben, an die Kämmerei gebracht. — Vier Jahre 
nachher kaufte der Rath von denselben Besitzern auch die Modttgeuersche Mühle, 
wobei eine Abgabe von einem Wispel Roggen und einen Scheffel Weizenmehls 
übernommen wurde, die alljährlich zu Martini halb der Wittwe Albert's Glinde, 
halb dem Barthold Halle gegeben werden mußte. Im Jahre 1579 wurde die 
dem Barthold Halle zustehende Mühlenpacht von dessen Erben durch den Rath 
ab gelöst. — Die Bergmühle kaufte der Rath im Jahre 1549 gleichfalls von 
Lorenz Borchard und dessen Stiefkindern, den Geschwistern Diele. Friedrich Ranun 
machte Ansprüche an diese Mühle, die der Rath nicht anerkannte, daher es zum 
Prozeß vor dem fürstl. Hofgericht kam, der zu Gunsteu Ramin's ausfiel, „1565 
erging im Reichskammergericht ein Urtel wider den Rath, „der Expenfen halber", 
aber nicht in der Hauptsache, daher der Prozeß unerledigt noch in Speier schwebte. 
„Anno 1566 hatt der rad Friedrich von Ramin off sein Bitt in seiner Not 
400 fl. Hauptstuel geliehen, jerlich mit 4 Winsp. Korn zu uerzinsen. Darüber 
er dem Rad die mole vnderpfendlich eingesetzt. Wie denn auch ein Rad die 
Muele drey Jarlangk Jnngeyatt vnd die Nachstendige Kornpacht Jerlich 7 Winsp. 
darauß gehoben; biß Anno 74 nach Friedrich Ramins Tode haben die Erben 
die 400 fl. abgelegt vnd die mule abgetreten." Die Bergmühle kommt in dem 
obigen Verzeichnis nicht vor. — Die Ober-Mühle ging im Jahre 1552 von dem 
Besitzer Matthias Belitz durch Kauf an die Stadt über.*)  Die Oberwietsche 
Mühle wurde um diese Zeit „die kleine Wassermnele binnen Inn des heiligen 
Geists dhore" genannt**)  Sie ist in Folge des Walraweschen Festungsbaus 
eingegangen.

*) Schleker's Matrikel, Fvl. 125—133. Die Bestätigung Herzogs Barnim wegen der 
Kuckuk- und der Sauersackmühle s. in Friedeborn's Rothen Copialbuche Fol. 170 vso., 180 recto.

**) Ebendas. Fol. 137.
***) Brüggemann, Beschreibung I, 167.

Im Jahre 1777 wurden folgende, auf der Klingenden oder Wussowschen 
Beek liegende, Mühlen als Stadteigenthum genannt, nämlich von oben nach unten 
gezählt: die Ober-, die Klapp-, die Berg-, die Muthgeber-, die Popilion-, die 
Kuckuks- und die Steinfurthsche Mühle, die nicht weit vom Dorfe Wussow belegen, 
unter den Namen der „Siebenbachmühlen" bekannt waren und es noch sind. 
Weiter abwärts folgte die Lübsche und dann die Malzmühle ***).  Letztere brannte 
1836 ab, wurde aber im Jahre darauf wieder auf gebaut.

Im Jahre 1724 gab es auf dem Grund und Boden des, dem Johannis
kloster gehörigen Ackerwerks St. Jürgen 2 Windmühlen. Fünfzig Jahre später 
waren es ihrer 6; denn in der Zwischenzeit hatten die Provisoren des Klosters, 
mit Genehmhaltung des Magistrats, von dem genannten Ackerwerk verschiedene 
Stücken Landes abgezweigt, und dieselben an Müller welche den Consens zur 
Errichtung von Windmühlen erhalten hatten, aus Erbpacht oder Erbzins weggegeben. 
Und zwar: — >

1. Zur Windmühle, der Pott, d. i. Topf, genannt, nach dem nut dem 
Müller Martin Weber unterm 22. Mai 1748 abgeschlossene Erbzins-Vertrag 
gegen einen, hiernüchst durch Resolution des Königl. Consistvriums vom 26. Mai
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1774 herabgesetzten jährlichen Erbzins von zwei Mispel Mg. Ruth.
Roggen.....................................................................................1. 74.

Ferner: nach dem mit dem Müller Erdmann Rambow 
am 23. Januar. 1777 abgeschlossenen Erbzins - Contraet 
gegen 8 Thlr. jährlichen Canon eine Pareele von . . 8. 00.

Und nach dem mit eben demselben am 19. December
1780 geschlossenen Erbzins - Vertrag gegen einen jähr
lichen Canon von 16 Gr......................................................... 0. 5.

Größe der zur Pottmühle überlassenen Parcelen..............................9. 79.
2. Zur Windmühle, die Jakke genannt, nach dem mit dem 

Müller Stolzenburg am 22. Mai 1748 abgeschlossenen Contraet gegen 
eine hiernächst ermäßigte jährliche Abgabe von 2 Mispel Roggen 
einen Platz von 22 Ruthen Länge und 8 Ruthen Breite, und nach 
dem Erbzinseontract vom 29. Januar 1777 eine andere Parcele gegen eine 
jährliche Récognition von 6 Thlr. 3 gr., beide Parcelen in einer Größe von 7. 142.

3. Zur Windmühle, die Schöne genannt, nach dem Kauf- 
contract vom 31. Juli 1754 an den Müller Lentz, der Andraeschen 
Veruiessung von 1773 zufolge, und zwar zur Mühlenstelle 51 uud 
zum Wohnhause 50 Ruth., zusammen.................................. 0. 101.

Nach dem Erbzins-Contracte vom 22. September 1772
an den Müller Otto Wentzel eine Parcele von. ... 13. 164.

Und nach dem Erbzins-Vertrage vom 20. November
1782 an eben denselben gegen 1 Thlr. jährlichen Canon 0. 160.

Summa der zur Schöne-Mühle abgetretenen Parcelen .... 15. 65.
4. Zur Windmühle, der Schwimmer genannt, nach dem 

Contraet vom 16. October 1743 an den Müller Ernst Ludwig Kolbe 
gegen ein hiernächst ermäßigtes Grundgeld von 2 Mispel Roggen, 
nach Andrae's Vermessung von 1773 .................................. 1. 64.

Und nach dem Contracte vom 29. Januar 1777 an 
den Müller Johann Christian Rentzmann gegen 8 Thlr. 
12 gr. jährliches Grundgeld.................................  . . . 9. 60.

Summa der au die Schwimmer-Mühle überlassenen Parcelen . 10. 124.
5. Zur Windmühle, die N e ü e genannt, nach dem Contraet vom 

31.Julil754,zufolge der AndraeschenVermessuugv.Sept. 1771 0. 162. 
und zwar an den Mühlenmeister Michael Lentz, und an eben denselben 
laut Erbzinscontracts vom 29. Januar 1777 . . • . 8. 0.

Summa der zur Neümühle überlassenen Grundstücke .... 8. 162.
6. Zur Windmühle, die Krone genannt, an den Müller 

Christian Koeler laut Contracté, vom 31. December 1743 gegen eine 
hiernächst ermäßigte Reeognition von jährlich 2 Mispel Roggen ein 
Stück Land von 10 Ruth. Breite uud 18 Ruth. Länge 1. 0.

Ferner: an den Mühlenmeister Johann Friedrich Frie- 
denlann nach dem Erbzins-Vertrage vom 29. Januar 1777 
gegen 7 Thlr. 18 gr. jährliches Grundgeld.......................7. 135.

Summa der zur Kronmühle überlassenen Grundstückes ’ ’ 7 8. 135.
Zu übertragen 60. 167.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 29
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Übertrag 60. 167.
Dieses Mühlengrundstück ist, nachdem die Mühle eingegangen, der 
nach ihr genannte Krvnenhof, der bürgerlichen Ressource gehörig, von 
dem im Bd. VIII., Ilten Theils, des L. B. S. 791—792 aus
führlich gehandelt ist.

7. An die Stettiner Kämmerei, nach dem Contract vom 25. Mai 
1787 zur Anlegung einer Lohmühle für das Lohgerber-Gewerk 
gegen ein jährliches Gnmdgeld von 3 Thlr. und ein ' jährliches (?) 
Laudemium von 2 gr. eine Parcele von . 1. 148.

8. An die Müller Martin Weber und Jürgen Mühl zur Er
richtung einer Windmühle, laut Erbzins-Contraete'vom 9. September 
1780 und 24. Juli 1794 gegen einen jährlichen Canon von 21 Thlr.
1 gr. 8 Pf. eine Parcele von 7. 12,5.

Diese Parcele ist in der Folge mit den Zastrowschen Legathufen 
der Jacobikirche combinât, deren Geschichte im L. B. IL Th. Bd. VIII, 
886—955 ausführlich besprochen ist. 

Summa der Landflächen, welche vom Ackerwerk St. Jürgen zu
Mühlzwecken abgezweigt sind, f) .................................. 69. 147,5

Von der Püdagogien-Mühle des Marienstifts ist im vorliegenden Bande 
S. 8—35 ausführlich gehandelt worden.

Im Jahre 1724 gab es bei Stettin auch 2 Privat-Wassermühlen, nämlich — 
1) die Kückenmühle, die man auch, wiewvl verfälscht Kiekermühle nannte, 
eine Wassermühle bei dem Dorfe Niemitz, von einem Bache getrieben, welcher' 
auf dem Wussvwschen Felde entspringt und sich nicht weit von der Lübschen 
Mühle in die Klingende Beek ergießt. Der ursprüngliche Name dieser Mühle 
ist Hühnermühle, Honermole im Niederdeutschen. Am Sonntage Judica des 
Jahres 1530 verglich sich der Rath mit Ambrosius Tymmermaun, dem Freibücker, 
der Ansprache halber, die er von Hinrich Crukwisch für 100 fl. gekauft hatte; 
was wol so viel heißt, als daß letzterer dem erstem deu Antheil, welchen er an 
der Mühle hatte, für die genannte Summe kaüflich überließ, das Kapital aber 
vom Rath bezahlt, und dadurch Miteigenthümer der Mühle wurde, und zwar für 
eine jährliche zu Ostern abzutragende Pacht von 7 fl. Schleker, in der Matrikel 
von 1564, bestätigt diese Angabe, setzt aber die Zahlung der Pacht auf eineu 
ander« Termin, indem er von der Honermole sagt: „Gibt dem rad zu Stetin 
an jarlicher Ewiger Grundpacht 7 fl. vff martinj vnd ligt in der Stadgericht"') 
Im Jahre 1777 wurde sie unter die Eigenthumsmühlen der Kämmerei gestellt2), 
— 2) Die Berg- oder Oberstrommühle, im obern Theile der Klinge 
unfern des Dorfes Wussow, die aber, nach dem Obigen, im 16. Jahrhundert 
sowol als im Jahre 1777 zum Stadteigenthum gehörte.

Die Mühlen wurden einst zu den nutzbaren Regalien (Regalien im engern 
Sinn) gerechnet. Aus dem Betriebe des Müllergewerbes, sei es durch Admini- 

t) Die Nachrichten über die 8 Windmühlen sind aus dem Hypothekenbuche entlehnt. 
') Weißes Copialbnch, Fol. 23 vso, Schleker's Matrikel, Fol. 123.
2) Brüggemann, a. a. O. I. 167.
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stration, oder durch Verpachtung, und dem daraus fließenden Gewinn, zogen die 
Landesfürsten ein mehr oder minder ansehnliches Einkommen. Auch im Land 
am Meere war es so von den Greifen gehalten worden. Und sie hielten strenge 
darauf, daß ihr Einkommen aus diesem Gewerbe nicht durch Concurrenz geschmälert 
werde. So erzählt Friedeborn, daß, als der Rath der Stadt Stettin eine Wind- 
mühle hatte erbauen lassen, weil die fürstlichen Mühlen nicht im Stande waren, 
das Bedürfniß der Bürgerschaft zu befriedigen, Herzog Johann Friedrich seinem 
Stettinschen Schloßhauptmann Lorenz Podewils befohlen habe, „der Stadt Newe 
Windmühle, aus Vrsachen, als suite dieselbe den fürstlichen Mühlen Abgang vnd 
Schaden zufügen, bei Nachtzeit niederhawen zu lassen." Und also geschah es 
im Frühjahr 1592. Der Rath aber, sehr oft in Opposition mit dem Landesherrn, 
wollte das Mühlenwesen nicht als Regal anerkennen. Er führte über diesen 
fürstlichen Anspruch, wie über die gewaltthätige Handlung des Herzogs Beschwerde 
bei der höchsten Reichsgewalt, erlangte auch einen kaiserlichen Schutzbrief uiib die 
Erlaubniß, die Mühle wieder aufbauen zu dürfen, worauf „den Müllern vom 
Herzog mit Ernst vne bey Leibes Straffe verbotten wurde, sich auff der Mühle 
nicht finden zu lassen; daherv dieselbe biß auff diß 1612 Jahr still gestanden 
nunmehr aber wieder mahlgängig geworden." *)  Nach Herzogs Johann Friedrich 
Ableben, f 9. Februar 1600, ist von den Nachfolgern desselben das Kaiserliche 
Inhibitorium von 1592 mehr beachtet worden, wie aus dem obigen Berzeichniß 
der im Jahre 1724 vorhandenen Mühlen ersichtlich ist. In dem Vergleich, 
welchen die Stadt Stettin auch einer der Bach-Mühlen wegen am Tage Georgi 
des Jahres 1535 mit den Herzogen Barnim und Philipp errichtete, war das 
Eigenthumsrecht der Letzteren an der Mühle auf der Klingenden Beeke anerkannt 
worden und der Rath hatte auf dieselbe förmlich Verzicht geleistet, wogegen der 
Stadt die jährliche Orböre von einer Last Korn erlassen wurde. Auch versprach 
Herzog Philipp in dem Vertrage von 1540, daß er, seine Erben und Nachfolger 
in der Regierung keine Mühle, daran der Rath oder die Stadt Pfandrecht, Püchte 
oder anderes Interesse habe, künftig an sich kaufen oder sonst an sich bringen wolle. 
Die Streitigkeiten der Stadt mit dem Landesfürsten hörten aber nicht auf, so daß es 
im Jahre 1584, namentlich der Jagd wegen, mit dem Herzoge Johann Friedrich 
zu einen abermaligen Vergleich kam, an dessen Schluß es hieß: „Mühlenbaw soll 
zu künftiger gnediger vndt guetlicher Handlung außgesetzet sein." Da jener zuerst 
genannte Vergleich von 1535 jedoch nur so lange dauern sollte, als der männ
liche Stamm des Greffen-Geschlechts am Leben sei, und die Königin Christina 
von Schweden dieser Bestimmung halber nach Abgang des Fürstlichen Hauses 
von Pommern der Stadt die Mühle wieder einraümte, so erkannte die Königl. 
Schwedische Réductions-Commission unterm 25. Juli 1694 dahin, „daß die 
Stadt bei dem Posseß der qu. Mühlen außer aller Reductious-Ansprache zwar 
zu lassen, die erlassene Last Korn aber, so sie jährlich nach Wolgast zu geben 
schuldig gewesen, von der Zeit an, daß sie zu wirklicher Genießung der Mühlen 
würde gekommen praevia Liquidatione zu restituiren und hinführo jährlich zu 

*) Friedeborn, Historische Beschreibung der Stadt Stettin. 1613. II. 138. Die Mühle stand 
vor dem Passower Thore. Sie wurde in Folge des Vertrages zwischen Herzog Philipp II. 
und der Stadt, vom 12. April 1612, wieder in Betrieb gesetzt.

29*
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entrichten und abzutragcn verbunden sei." Vvn bief em Erkenntniß appellirte die 
Stadt an das Königl. Tribunal zu Wismar, bei dem aber die Sache nicht zum 
Austrag gekommen sein soll*).  Muthmaßlich sind noch einige, namentlich die 
Windmühlen, während des schwedischen Jnterregiums entstanden.

*) Untersuch- und Einrichtungs-àta des Königl. Preüß. Amtes Stettin-Jasenitz zur ersten 
General-Verpachtung von Trinitatis 1725—1731. Fol. 21. Regierungs-Archiv. Tit. V. Com- 
miss. und Visitations. V. P. Amt Stettin Nr. 4.

**) A. a. O. Fol. 3 v.

König Friedrich Wilhelm L*  der größte Staats-Öconomus Seiner Zeit und 
dadurch der Begründer der Finanz- und Wehrkraft Seines Hauses, hatte in Seinen 
angestammten Landen das Mühlenwesen zu einer ergiebigen Einkommens-Quelle 
organisirt. So war es auch im östlichen Pommern eingerichtet worden, und aus 
gleichen Fuß gedachte der König es in Westpommern zu bringen, als dieser Theil 
des Herzvgthums bis zur Pene durch den Stockholmer Frieden, 1720, an Ihn 
gekommen war. Gleich nach dem Friedensschluß, vielleicht schon in der 
Sequestrations-Zeit nach erfolgter Eventnal-Huldignng der Pommerschen Stünde 
im Jahre 1717, hatte der König Unterhandlungen anknüpfen lassen mit dem 
Magistrate wegen Abtretung der der Kämmerei gehörigen Mühlen, ebenso mit 
den Inspektoren und Provisoren der milden Stiftungen wegen Überlassung der 
diesen Stiftungen zustehenden Mühlen. Nur das Provisorat des Jvhannisklvsters 
ließ sich, unter Genehmhaltung des Magistrats, als Patrvnatsbehörde, willfährig 
finden, die dem Kloster gehörige in der Stadt belegene Rößmühle an den König 
abzutreten. Der Cessions-Vertrag kam im Jahre 1723 zu Staude, vvn wo ab 
beide Roßmühlen in der Stadt Königliches Eigenthum waren. Der Magistrat 
dagegen war wenig geneigt, auf die Vorschläge der Königl. Commissarien wegen 
Überlassung der Rathsmühlen einzugehen, sicherten sie der Kämmerei an Geld- 
und Naturalpächten doch ein jährliches Einkommen von beinah' 1200 Thlr., 
welches durch die Anerbietungen des Königs nicht ausgeglichen zu sein scheint. 
Die Commissarien, welche mit Veranschlagung der Einkünfte des Amts Stettin- 
Jasenitz Behufs dessen erster Generalverpachtung für die 6jährige Periode von 
Trinitatis 1725 bis dahin 1731 beauftragt waren, der Geheimrath und Kammer- 
Direetor v. Lettow und der Regierungs-, Kriegs- und Domaiuen-Rath Schweder 
bemerkten in ihrem General-Bericht vom 24. Juli 1724 mit Bezug auf jene 
Verhandlungen Folgendes: —

„Da der Magistrat sich noch zur Zeit zu abstehung der städtischeu Mühlen 
gegen ein Äquivalent nicht verstehen wollen, und mann nicht wißen kan, wie viel 
auf jeder Mühle gemahlen werde, so hat von denen Mühlen, so Sr. Königl. 
Majestätt zustehen, und keine andern Mahlgüste, als mi§ deren Städten Stettin 
und Damm haben, keine Anschlege gemachet werden können, sondern mann hat 
diese Sache, bis mann mit denen Magisträten zu Stettiu und Damm,ßdem Kloster, 
der Marien Kirche und andern (Besitzern der Privatmühlen) zum accord kommt, 
aussetzen müßen, umb die General-Pacht dieser Ämbter dadurch nicht weiter zu 
removiren." **)

Und weiterhin heißt es in dem General-Protokoll: — „Waß die Roßmühlen 
alhie in Stettin betrifft, so hat der Hr. Geheimbte Rath v. Thielen — (vom
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General-Directorium in Berlin, der vom Könige nach Stettin geschickt worden 
war, um die dortige Kriegs- und Domainen-Kammer wegen der Domainen-An- 
schlage näher zu instruiren) — bey seiner letzten Anwesenheit alhie davor gehalten, 
daß es profitabler sey, nur einer Roß-Mühle sich zu bedienen und auf 
derselben alles Maltz, das Schrott Korn aber (so ,bisher auch darauff gemahlen 
worden) anderwerts mahlen zu laßen, wie deßen Überschlag besaget; Als aber 
inhalt der bey der Königl. Kriegs- und Domainen-Cammer gehaltenen?rotoeollorum 
vom 7. und 8. August a. c. sich dabey verschiedene dubia hervorgethan und nach 
vvrhergegangenen proclomationen kein Müller mehr, alß 340 Thlr., wenn das 
Brandtwein Schrott mit bey den Mühlen bleibe, geben wollen, so hat mann vor 
der handt dieses quantum bey dem neuen Ertrage nur aussetzen könneit" *).

Der Anschlag des Geheimraths v. Thielen, für den damaligen Malz-Ver- 
branch, wie für die gleichzeitigen Lebensmittel- und Futterpreise von großem 
Interesse, stellt sich wie folgt: •—

In der Stadt Stettin ist die Consumption an Malz 45.383 Schffl. **) 
Dieses Quantum kann füglicher Weise in Einer Roßmühle gefördert werden, tote 
nachstehende Rechnung beweiset: — In 2 Stunden können 24 Schffl. gemahlen 
werden, folglich in Einem Tage, den Tag zu 16 Arbeitsstunden gerechnet, weil 
8 Stunden zum Ruhen der Pferde und zum Scharfmachen der Mühlsteine be
stimmt sind, 192 Schffl.; demnach können jährlich, das Jahr nur zu 300 Arbeits
tagen gerechnet, 57.600 Schffl. gefördert werden, die auch zum Verbrauch kommen 
dürften. Von diesem Quantum wird an Mahlgeld auf

gebracht . . Thlr. 1890. 23 gr.
An Betriebskosten werden in Abzug gebracht  „ 1329. 6 „

Bleiben zur Pensionirung übrig  „ 561. 17 „
Die einzelnen Posten der Ausgabe sind so specificirt: — Dem Müller zu 

seiner Alimentation 150 Thlr. ; dem Mühlenknecht, der die Mitaufsicht über die 
Mühle führt und die vorkommenden kleinen Reparaturen verrichtet, 80 Thlr.; 
2 Pferdeknechte beim Mühlenwagen à 50 Thlr. zusammen 100 Thlr. ; 2 Knechte 
beim Treiben der Mühle, ebenso 100 Thlr.; Futter für 2 Pferde beim Mühlen- 
wagen 182 Schffl. Hafer à 8 gr. macht 60 Thlr. 16 gr., außerdem 1094 Schffl. 
Häcksel à 6 Pf. macht 22 Thlr. 19 gr., und an Heü auf jedes Pferd täglich 
1 gr. thut im Jahre 30 Thlr. 10 gr. Sodann 10 Pferde zum Treiben der 
Mühle, auf den obigen Fuß, erfordern 569 Thlr. 9 gr. Ferner für 2 Pferde 
Beschlag 8 Thlr.: für Instandhaltung von Wagen und Geschirr 30 Thlr. Zu 
Steinen ein Jahr ins andere gerechnet 50 Thlr. Eisen zum Picken, Schärfen der 
Steine, und andere Unkosten 20 Thlr. Jährlich müssen 12 Pferde zum Ersatz 
des Abgangs angekanft werden, das Stilck zu 30 Thlr. gerechnet, macht ein 
Capital von 300 Thlr. uni) davon betragen die Interessen à 5 Prêt. 18 Thlr. ; 
endlich zur Conservation der Pferde jährlich 90 Thlr. Summa der Ausgabe 
wie oben***). Wie hoch die Betriebskosten sechs Jahre später zu stehen kamen, 
wird sich weiter unten ergeben.

*) A. a. O. Fol. 5 r.
** ) Nach mehrjährigen Durchschnitt der Accise-Register.
** *) A. a. O. Fol. 148.
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In der Kammer-Sitzung vom 7. August 1724 kam es zur Sprache, daß die 
Kloster-Roßmühle mit des Königs Genehmigung angekauft worden sei, nicht allein, 
weil durch die Combination beider Mühlen ein 'unfehlbarer Nutzen im Königl. 
Interesse gestiftet werde, sondern auch die zwischen den beiden Müllern, wie mich 
unter den Mahlgästen, und sonst noch vorkommenden Zwistigkeiten beseitigt werden 
konnten, wenn Ein Müller beide Mühlen in Pacht bekäme. Behufs 'der Ver
pachtung in dieser Weise waren, in den Monaten Januar bis April 1724 vier 
Termine zur öffentlichen Licitation anberaumt worden, alle aber fruchtlos abge
laufen, in keinem dieser Termine war ein Pachtliebhaber erschienen. Es blieb 
daher nichts anders übrig, als mit den bisherigen Pächtern der beiden Roßmühlen 
über eine Prolongation ihrer Pacht, einstweilen auf Ein Jahr, zu verhandeln. 
'W den betreffenden Verhandlungen wird die Königl. Mühle die große, die vor
malige Klosteruiühle die kleine Roßmühle genannt. Ihr Pächter, Namens Müller, 
hatte dem Johanniskloster 100 Thlr. Pacht gezahlt, und dabei den Geuießbrauch 
einer zur Mühle gehörigen Wiese gehabt, deren Abnutz zu 10 Thlr. geschätzt 
loiirbc. Jetzt bot er 110 Thlr., dann 115 Thlr. und zuletzt auf vieles Zureden 
130 Thlr. für diese eine Mühle, wobei er auch die Verpflichtung übernehmen 
wollte, für das Kloster 600 Schffl. Malz unentgeldlich zu mahlen, tote dies in 
deni Kaufverträge stipulirt worden war, wogegen er sich des Mahlens von 
Brantweinschroot nicht begeben, und eben so wenig auf die Pachtung beider 
Mühlen eingehen könne, daher er es nicht vermöge, auf diese Pachtung ein Gebot 
abzugeben, noch viel weniger „ein erkleckliches mehr zu bieten, als der Anschlag 
von 561 Thlr. besage," wie die Kriegs- und Domainenkammer es zur Bedingung 
machte. Am folgenden Tage, den 8. August, wurde die Verhandlung fortgesetzt. 
Nunmehr erklärte sich der zeitherige Pächter der Königl. oder großen Roßmühle, 
Namens Jhlenfeldt, — zugleich erblicher Inhaber der zum Amte Stettin gehörigen 
Kupfermühle, bereit, beide Rvßmühlen auf Ein Jahr in Pacht zu nehmen, 
doch unter Beibehaltung des Schrotkvrns. Unter dieser Bedingung bot er als 
Pachtzins Anfangs 300 Thlr., dann auf Zureden 330 Thlr. und zuletzt, wie 
schon im General-Protokoll erwähnt war, als Ultimatum 340 Thlr., seine Willfährig
keit kund gebend, das Schrotkorn fahren zu lassen, falls iur Laufe des Pachtjahrs 
eine allgemeine Veränderung mit dem Stettiuschen Mühleuwesen vorgenommen 
werden sollte, dann aber müßten ihm an seinem Pachtgebot 30 Thlr. erlassen 
werden, wogegen auch er das, in dem Kaufverträge wegen der kleinen Roßmühle 
festgesetzte, Freimahlen von 600 Schffl. Malz fürs Kloster übernahm.*)

*) A. a. O. Fol. 149—152.
**) A. a. O. Fol. 208.

Des Geheimen Raths v. Thielen Anschlag wurde also bei weitem nicht er
reicht. Dennoch schien Jhlenfeldt's Gebot annehmbar, hatte er doch bis dahin 
für die Königl. Roßmühle nur eine Pacht von 46 Thlr. 16 gr. entrichtet **),  
und Müller für die Kloster-Roßmühle 100 Thlr. Beide Mühlen hatten demnach 
146 Thlr. 16 gr. eingetragen. Jhlenfeldt's Gebot gewährte demnach ein Mehr 
von 157 Thlr. 8 gr. Daß die Königl. Roßmühle bis dahin eine, im Verhältniß 
zur Klostermühle, so geringe Pacht eingebracht hatte, muß eigenthümliche Umstünde 
zur Grundlage gehabt haben, die aus den Acten nicht zu ersehen fini). Einen
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Anhalt zur Beurtheilung dieser Umstünde findet sich jedoch in einem Berichte an 
den Komg, den tue Kriegs- und Domainenkammer in Bezug auf die General- 
Danu^heißt es^ " Stettln-Jasenitz unterm 3. Februar 1725 erstattet hat.

„Was in Specie das Mühlenwesen zu Stettin und Damm betrifft, so hat 
die Kammer von Anfang an gar leicht gemerkt, daß in Königl. Schwedischer 
rlt JS-tS’lIcn admimstrationibus der Dominal-Stücke, also auch sonderlich bei

C1Ur C, l̂Z nHr beir blJte Nutzen hervorgesucht, daher wir dan solches 
nicht außir obacht gelassen, sondern vielfältig überleget, wenn solches am besten 
Ktetîr'r wir den Anfang damit gemacht, die Kloster-Roßmühle in 
Statin zu erhandeln und die Hammermühle vor Damm zu lustriren, auch ferner 
mcht allem dem Knegsrath Wmkelmann aufgegeben, seine gedankeu darauf zu 
wenden, sondern wir haben auch selbst Handt au die Sache gelegt uud sonderlich 
ivegen bei hiesigen Roßmuhle, alwo bisher nichts als Malz und Schrvtkorn ge
mahlen wo möglich anschläge gemacht, und dadurch die Roß-Müller/ soweit wir 
kommen können, getrieben; ^aber da die Stadt Stettin, in allem K 
possessione ihrer um die Stadt liegenden Bachmühlen, wie auch das Hospital 
(^ohanmvkloster) mit) die (Marien) Kirche bei den Windmühlen geschützt werden 
müssen, ingleichen andere Urivati ebenwohl auf diesen Schutz Anspruch haben, und 
bJ5 U,tbJtn^Äer bleîer@tslbt frey gehabt, entweder auf diesen Mühlen, 
öd", der Dqmmschen Mühle zu Mahlen, auch gahr selbst Mehl von anöern Ohrten 
m tue Stadt zu bringen, ohne davon Metze zu geben, so hat man kein principium 
erstnnen können, hierunter zu Ew. Königl. Majestät Nutzen einen soliden Anschlag 

machen, nachdem des Knegsrath Winkelmann ohnmaßgeblicher Vorschlag der 
hiesigen Stadt die Mühlen zu nehmen, nicht approbiret werden wollen 
er auch selbst davon abgangen; und ob wir zwar vielfältig, vermöge gehaltner 
^o^onoruni versucht, uns deshalb mit dem hiesigen Magistrat zu setzen, so 
hat doch derselbe sich nn geringsten nicht von seinen judicatis und Gerechtigkeiten 
streben wollen, und ist also, ohne die Stadt zu violiren, kein ander Mittel 
übrig geblieben, von dem Mühlenwesen das meiste zu prvfitiren, als daß wir 
den Burgern und Einwohnern der Stadt, so viel derselben in den Stadt- oder 
!nn-slCIt uhlen , die dergleichen Gerechtigkeit behaupten können, abgefertigt

Freyheit gelassen, dahin zu mahlen; im übrigen aber —
1 mferb'l6,t urcht abgefertlgt werden können, privative nach den Damm- 

^ou,suhlen zu verweisen, und damit die Bürger und Einwohner von Stettin 
des wellen Wegs und Fahrgeldswegen nicht beschwert würden, so ist den Müllern 
zu Damm m ê der fornürten Compétence das Fahrgeld gut gethan, und da die 
eme der dortigen Mühlen, die Blaurvck-Mühle genannt, annoch dem Magistrat 
in Damm gehöret, und der Müller noch 1600 Thlr. darauf zu fordern hat so 
ist auch eventuahter mit dem Magistrat verabredet, daß derselbe nach wie'vor 
eme Hebung behalten, auch dem Müller seine 1600 Thlr , wenn es Ew. Königl 

Mast, also gefällig, wieder gezahlt werden sollen. So aber — 2) Einer von
Umwohnern sich unterstehen sollte, auf verbothene Mühlen auszufahren, 

!, lt~ ^rselbe nebst Verlust des Korns aufs empfindlichste bestraffet werden — 
3 sollte auch tue Einführung des Rèehls zur Consumption gahr hart verbothen 
und wan dennoch etwas emgeführet wird, so ist dem Pächter die Metze abzu
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führen. Und in soweit hat — 4) dieses seinen guten Grunds, weil auf allen 
Fall Ew. Königl. Mast. nicht verwehrt werden fönte, in eben solcher Absicht 
Windmühlen, auch wenn es möglich auf der Oder Schiffsmühlen anzulegen, allß 
welches die Fürsten von Pommern in dem mit der Stadt Stettin auffgerichteten 
Vertrage de anno 1612 sich express vorbehalten*)  aber da — 5) bey dem Allen 
es fast nicht möglich, auf den numerum der Mahlgäste einen rechten pertinenten 
Anschlag zu machen, so sind wir auf den pflichtmäßigen Gedanken gefallen ob 
nicht die Paar Jahre diese Veranstaltung auf eine administration zu setzen, um 
durch eine genaue Aufsicht zuförderst zu erfahren, was es thue, und worauf man 
stath machen könne, wie solches bey des Geh. Raths v. Thielen anwesenheit 
also notiret worden; und vor der Zeit hat der Kriegsrath Winkelmann sich schon 
offerirt; das Mühlenwesen auf 1300 Thlr. Verhöhung anzunehmen; gleich wie 
wir nun dieses nicht ausschlagen können, so hat es bis hieher daran gemangelt, 
daß er die Final-Resolution von einer Zeit zur andern ausgesetzet."**)

*) Darin irrte sich die Kriegs- und Domainenkammer. In dem zwischen dem Herzoge 
Philipp II und der Stadt Stettin am 12. April 1612 getroffenen Vergleich, vermöge dessen
vieljährige, seit den Zeiten Barnim's IX und Johann Friedrichs schwebende Irrungen und
Streitigkeiten beigelegt würden, wurde dem Rathe das Recht eingeraümt, Mühlengebaüde 
auf der Oder anzulegen, doch nur unter Genehmhaltung des Landesherrn, und unter der
Bedingung, daß auf solch' einem Werke bloß Packmehl für die Kaufmannschaft zur Ver
schiffung gemahlen werde.

**) Untersuch- ünd Einrichtungs-Acta des Amts Stettin-Jasenitz, 1725 -1731, Fol. 306—308.
***) A. a. O. Fol. 311.

Die Mühlen-Jntraden bildeten selbstverständlich und wie ans dem Vor
stehenden ersichtlich ist, einen Theil der Einkünfte des Amtes Stettin-Jasenitz. 
Sie mußten also mit in Ansatz gebracht werden, als das Amt einem General- 
pächter übertragen werden sollte. Kriegsrath Winkelmann, Mitglied der Pommer- 
schen Kriegs- und Domainekammer, hatte zum Generalpächter einen seiner Ver
wandten, den Amtmann Johann Friedrich Henning gewesenen Pächter der Königl. 
Domaine Märienwald, in der Neümark, vorgeschlagen, dieser wurde Krankheits
halber von Winkelmann vertreten. Hierauf, bezieht sich das, was am Schluß 
des vorstehenden Berichts gesagt ist, dem zufolge Wickelmann zur Zeit seine end
gültige Erklärung noch nicht abgegeben hatte. Diese erfolgte aber gleich nach 
Abgang des Berichtsnach Hofe, nämlich am 5. Februar 1725, indem er zn 
Protokoll gab, seine Vollmachtgeber haben sich entschlossen, „im Nahmen Gottes 
die General-Pacht beider Ämbter Alten Stettin und Jasenitz anzutreten", und zn 
den von den Untersuchungs-Commissarien ermittelten Ertrage, wonach sich derselbe 
gegen den Etat von Trinitatis 1724 bis Trinit. 1725 auf eine Mehreinnahme 
von 2414 Thlr. belief. Winckelmann meinte noch in Bezug auf die Stettiner 
Roßmühlen: der Verhandlungen mit den bisherigen Müllern hätte es gar nicht 
bedurft, und „es wäre ganz überflüssig gewesen, diesen Seilten soviel zuzureden"; 
sei der Kammer doch schon aus den Voraeten jenes Plus bekannt gewesen, bei 
dem die Mühlen-Jntraden einen sehr wesentlichen Antheil hätten.***)

Diese betrugen nämlich im Jahre 1723 Thlr. 1103. 17. 9 Pf., nach dem 
neuen Anschläge Thlr. 2408. 18. 9 Pf., mithin ergab sich ein Mehr von 
Thlr. 1305. Ï gr.
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Bei dem neuen Anschläge waren non den in und bei Stettin telegenen
Amtsmühlen beth eiligt :

Die beiden Roßmühlen in der Stadt mit .....
Die Sanersacksche Mühle ans der Klingenden Beek mit . '.
Die Kupfermühle ebendaselbst, mit ............................
Die Bollinkensche Mühle, welche früher 42% Schfl. Roggen

Thlr. Gr. Pf. 
800. —. —

53.
54.

8. —
6. —

34. 9. 6pacht gegeben hatte mit  
Und ferner die Dammschen Mühlen und zwar:

Die Kronmühle (Korn- und Schneidemühle), die Hammer
mühle, die Rettelsmühle (Korn- und Walkmühle), und 
die Blaurocksmühle, zusammen......................................

Die zuletzt genannte Mühle sollte aber noch erst erworben werben, Überbein hatte 
sie noch 250 Thlr. an ben Magistrat zu Damm zu geben.**)

Es ist nicht aufgeklärt, auf welcher Grunblage bie bebeütenbe Steigerung 
des Ertrages ber zwei Roßmühlen in Stettin, von bein Meistgebot von 340 Thlr. 
fürs Jahr 1724/25, bis auf 800 Thlr. für bie Generalpachts-Periobe 1725/31 
beruhet hat. So viel ist aber gewiß, baß bei Ermittelung unb Festsetzung des 
Mühlen-Ertrages der Kriegsrath Winckelmann den Commissarien v. Lettow unb 
Schweber zur Seite gestanben hat; beim in einer, anscheinenb von ber Hanb des 
Oberpräsidenten v. Massow geschriebenen, Übersicht der Mühlen-Jntraden heißt es: 
„Der Kriegsrath W. hat solche per aversionem gesetzt" ***). Auch scheint es, 
daß die Kriegs- und Domainenkammer in ihrem die, General-Verpachtung be
treffenden, nach Hofe erstatteten Schluß-Bericht gegen bie Steigerung ber Mühlen 
Jntraden Bebenken erhoben hatf); beim ber König resolvirte in bem Erlaß

956. 22. 4

vom 24. März 1725: —
„Da ber Kriegsrath Winckelmann wegen ber in unb bei ber Stabt Stettin 

vorhanbenen Mühlen sich anheischig gemacht, jemanben zn schaffen, ber das nach 
feinem Vorschlag im Neüeii .Ertrage angesetzte Quantum vor bie 3 in unb hinter 
Damm ' telegene Kron-, Blaurocks- unb Hammermühle Iff) à 956 Thlr. 22 gr. 
4 Pf. unb vor die Roß-Mühlen 800 Thlr. geben werde, so hat es dabey sein 
Bewenden"*).

In diesem Cabinets-Erlaß kommt eine Stelle vor, welche obwol nicht bas 
Mühlenwesen betreffend boch von großem historischen Interesse für bas platte 
Laub in ben nächsten Umgebungen von Stettin ist, baher sie hier Platz finben 
möge. Sie lautet so: —

„Weilen in benen Dörffern sich jetzo nicht so viel Bauern befiitben, 
als vormahls zu benen alten Fürstlichen Zeiten gewesen, gleichwol aber bie 
Bauern jetzo alles Laub unter sich getheilt, unb was bey ber Schwebischen 
Lustration auf jebes Dorf geleget worben, nebst benen jetzigen Oneribus abtragen, 

**) A. a. O. Fol. 208, 209.
***) A. a. O. Fol. 322.
î) Dieser Schlußbericht datirt vom 9. Februar 1725 ; er befindet sich nicht in den vor 

liegenden Acten.
ff) Die Rettelsmühle war mit 20 Thlr. Ertrag angesetzt.
*) A. a. O. Fol. 326.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 30
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so soll zwar die Bebauung und Wiederansetzung der alten Stellen jedoch 

bey Gelegenheit, geschehen und angenommen werden".
Es muß hier eingeschaltet werden, daß der frühere Pächter von Marienwald, 

Amtmann Henning, die Ämter Stettin und Jasenitz nicht in Generalpachtung 
übernommen hat, muthmaßlich wegen seiner Krankheit, die möglicher Weise feinen 
Tod vor Abschluß des Pachtcontracts herbeigeführt hat, mit) daß an seiner Statt 
der Kriegsrath Winckelmann selbst, aus dem Collegium der Pommerschen Kriegs
und Domainenkammer ausscheidend, Generalpüchter beider Ämter geworden ist. 
Winckelmann muß ein vermögender Mann gewesen sein ; hatte er doch dem Könige 
eine Caution zu stellen, auch bedurfte er ein nicht unbedeütendes Betriebs-Kapital 
zur Verwaltung des umfangreichen Amtsbezirks **),  wie zur Ausführung der vielen 
Meliorationen, zu denen er sich in dem Pachtcontracte verpflichtet hatte. Auf 
der andern Seite hatte er die Aussicht, bei aller pflichtmüßigen Wahrnehmung 
des Königlichen Interesses, ein gutes Geschäft zu machen, darauf gestützt, daß in 
den Anschlägen alle Jntraden, nach des Königs Befehl, zu sehr niedrigen Preisen 
normirt waren, während sie in Praxi weit höher verwerthet werden konnten. 
Diese Aussicht bei der Generalpachtung möglicher Weise ein reicher Mann zu 
werden, brachte ihn unter seinen früheren Amtsgenossen bei der Pommerschen 
Kammer Neider zu Wege, ja Feinde, die ihm alle nur immer erdenkliche Hinder
nisse bereiteten, um ihm die Generalpachtung gründlich zu verleiden. Auch nach 
Hofe waren von den Kammer-Collegium mißliebige Berichte über Winckelmann's 
Verwaltung erstattet worden, was den König veranlaßte, im Jahre 1730, zu der 
Zeit, wo die erste General-Verpachtungs-Periode bald zu Ende ging, ein Mit
glied der Kurmärkischen Kriegs- und Domainenkauimer, den Kriegsrath Limmer, 
nach Stettin zu deputiren, der als Unparteiischer, und den bei der Pommerschen 
Kammer, obwaltenden Stimmungen fern stehend, den Auftrag erhielt, in Gemein
schaft mit dem jüngsthin in das Stettiner Kammer-Collegium eingetretenen, Kriegs
rath Schönholtz, die Ämter Stettin und Jasenitz einer iieüen Untersuchung behufs 
ihrer weitern, mit Trinitatis 1731 beginnenden Verpachtung zu unterwerfen. 
Nachdem diese Commissarieen ihre Arbeit vollendet und mittelst Jmmediat-Berichts 
eingereicht hatten, fertigte der König den neuen Anschlag der Pommerschen 
Kammer zu, um auf Grund desselben den Prolongations-Cvntraet wegen den 
General-Verpachtung mit dem Kriegsrath Winckelmann abzuschließen und der 
Contraet demnächst zu Seiner „allergnädigsten Confirmation" einzusenden. Am 
Schluß Seines Erlasses ließ sich aber der König gegen die Pommersche Kammer 
sehr ungnädig also vernehmen: —

**) Den Generalpächtern lag die gesammte Polizeiverwaltung in ihren Amtsbezirken ob, 
wie zeither und bis auf die Jnkrafttretung der Kreisorduung vom 13. December 1872, auch 
noch den Domainen-Rentmeistern in den Königl. Domainen-Rentämtern. Für diese Verwaltung 
bezog der Generalpächter der Ämter Stettin und Jasenitz eine jährliche Besoldung von 250 Thlr. 
und an Emolumenten Thlr. 62. 22. 6 Pf. —

p. a.
„Und da schließlich die zu Untersuchung dieses Amts verordnet gewesene 

Commission befunden, und dem Winckelmann"das Zeügniß gegeben hat,' daß er 
die Wirthschaft darin wohl geführet, und nützliche Verbesserungen, wovon das 
Plus größesten Theils herrühret, gemachet, auch insbesondere mit denen Unter-
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thanen wohl umbgehe, Wir Uns aber auch wohl erinnern, wie sehr ihr, und 
insonderheit einige von eüch vormahls wider ihn gewesen, auch zum theil bey 
Unserer höchsten Persohn immédiate allerhand imputationen gegen ihm angebracht, 
solches sich aber nunmehro doch gleichwohl gantz anders findet. Als gereichet 
Uns eure gegen mehrgedachten Winckelmann vorhin bezeügte animosität zu be
sonderem Mißfallen, und Wir befehlen eüch zugleich hiemit so gnädigst als ernst
lich, vors Künftige überhaupt mit denen General-Pächtern dergestalt umbzugehen 
und zu verfahren, daß sie zur General-Pacht und Beförderung Unsers Höchsten 
Interesses vielmehr aufgemuntert und angefrischet, als niedergeschlagen und zurück 
gehalten werden mögen. Seynd eüch mit Gnade gewogen. Gegeben zu Berlin 
den 28. Februar 1731. Fr. Wilhelm.

An die Pommersche Kriegs- und Domainen-
Kammer, sollen mit dem re. Winckelmann auf dir 
hierin enthaltenen Conditiones, einen Neüen General- 
Pacht-Contract auf 9 Jahr schließen und selbigen 
zur Confirmation anhero einsenden, auch überhaupt 
mit denen General-Pächtern dergestalt umbgehen, 
daß, sie dazu noch mehr aufgemuntert und ange
frischet werden*).  F. W. v. Grumbkow. E. B. v. Creütz.

*) Untersuch- und Einrichtungs-Acta des Amts Stettin-Jasenitz zur 2. General-Verpcht- 
ung von Trinitatis 1731 bis dahin 1740. Fol. 225. Regierungs-Archiv. Tit V. Commiss. 
und Visitations. B. P. Amt Stettin. Nr. 6.

**) A. a. O. Fol. 299—315—

Die Kammer nahm sich lange Zeit, weitern Bericht zu erstatten. Es ge
schah dies erst am 1. Mai 1731. Sie beschäftigte sich in diesem'Berichte ausschließlich 
mit der Sache und überreichte zugleich „die unvorgreiflichen Monita nebst der 
Beantwortung des Generalpächters über die neüe Einrichtung der Ämbter Stettin 
und Jasenitz nach den Anschlägen der dazu verordneten Commission." In dem 
sehr ausführlichen Bericht**)  überging die Kammer den strengen Verweis des 
Königs mit Stillschweigen, wohl wissend, daß dem hohen Gebieter gegenüber eine 
Entschuldigung oder gar Rechtfertigung eines inne gehaltenen Verfahrens bedenk
lich sei; doch ließ sie in ihrem Bericht die Bemerkung einfließen, daß sie mit 
Bezug auf die vielen Meliorationen, welche Winckelmann, ohne Vorwissen der 
Kammer in den Ämtern vorgenommen habe, „um sich dermahleins keiner Ver
antwortung zu exponiren, dasjenige habe erinnern müssen, was mit gantz beüt» 
lichen Worten in des General Pächters bisherigem Contract, und zwar in dem 
§ 7 enthalten sei, daß er wegen der Verbesserungen, wenn sie auch in den 
letzten Jahren gemacht, keine Vergütigung beanspruchen könne u. s. w.

Die Meliorationen, welche Winckelmann, — der wie nicht zu verkennen ist, 
beim König eine persona grata war, — in der ersten General-Pachtperiode vor
genommen hatte, betrafen auch das Stettinsche Mühlenwesen. Für dieses hatte 
sich der Generalpächter von jeher lebhaft interessirt. Es scheint, daß er, mit 
Umgehung der ihm vorgesetzten Behörde, der Pommerschen Kriegs-und Domainen- 
kammer, die auf die Melioration desselben bezüglichen Vorschläge, doch anscheinend 

30*
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mit Unterstützung des Gouverneurs der Festung Stettin,*)  unmittelbar beim 
Könige angebracht hat, und daß sie von diesem als nützlich anerkannt worden 
sind, demgemäß der Pommerschen Kammer der Befehl zuging, sie in Ausführung 
zu bringen. Daß durch dieses einseitige Vorgehen Wiuckelmann's das Kammer- 
Collegium sich verletzt fühlen, und gegen den ehemaligen Amtsgenossen eine Ver
stimmung Platz greifen mußte, ist erklärlich. Dem Könige war vorgestellt worden, 
daß die Festung Stettin für den Kriegs-, und den Fall einer engen Einschließung 
und Belagerung durch den Feind, innerhalb seiner Ringmauern nur die beiden 
Roßmühlen besäße, die aber nicht hinreichen würden, die Besatzung mit Brot
mehl zu versorgen, daher es nothwendig sei, in der Festung selbst noch ein drittes 
Mühlwerk anzulegen, wozu eine Windmühle nach holländischer Construction in 
Vorschlag gebracht wurde.

*) Gouverneur war in dieser Zeit, wie aus früheren Anmerkungen ersichtlich ist, der
General-Major Christian August, Prinz von Anhalt-Zerbst, Vater der nachmaligen Kaiserin 
Catharina von Rußland, deren Gemal Carl Peter Ullrich von Holstein-Gottorp, Peter III 
Feodorowitsch, von Orlow, dem Günstlinge Catharina's am 17. Juli 1762 mit eigner Hand 
erdrosselt wurde. — **) Die Schreibart aii statt äu steht im Originale.

***) Untersuch- und Einrichtungs-Acta für die zweite General-Verpachtung, 1731 -1740, 
Fol. 265, 269.

So ist die Entstehungsgeschichte der Holländischen Windmühle, die ein 
Jahrhundert und darüber bestanden hat. Sie wurde in den Jahren 1727/28 
erbaut. Ihr Standpunkt war am Ausgange des Rosengartens auf dem im 
Hauptwall der Festung gelegenen Grundbau des ehemaligen Passower Thors. 
Ihre Stelle wird in der heütigen Topographie der Stadt durch das Haus 
Rosengarten Nr. 1, der Wittwe L. Poll, geb. Masche, gehörig, dessen schmale 
Front dem Parade-Platz zugewendet ist, bezeichnet.

Als nun im Jahre 1730 die Jntraden des Amts Stettin-Jasersitz Behufs 
seiner weitern General-Verpachtung veranschlagt waren und sich dabei ergeben 
hatte, daß die Ausgaben für den Betrieb der beiden Roßmühlen eine sehr hohe 
Summe erreichten, so faßte die Kriegs- und Domainenkammer in der Plenar- 
Sitzung vom 7. April 1731, nachdem im Collegium über die Einrichtungs-Aeta 
re- und correferirt worden war, mit Bezug auf den in Rede seienden Gegen
stand den Beschluß: „Sr. Königl. Mast, werde allerunterthänigst überlassen, ob 
die Ausgabe von 3090 Thlr. bey denen Roßmühlen passiren solle, weil eben 
zu dem Ende die Holländische Wind-Mühle erbaut worden, daß die eine Roß
mühle eingehen oder doch nur alsdann gebrauchet werden solle, wenn kein Wind 
vorhanden". Und in dem unterm 1. Mai 1731 erstatteten Jmmediat-Bericht, 
sagte die Kammer: „Es wird von Ew. Mast, allergnädigster Resolution depen- 
diren, ob dem Generalpüchter die völlige Außgabe auf 2 Roßmühlen bey denen 
von Ihm angeführten Ursachen gut gethan werden solle, weil es sonsten gewiß, 
daß bei Anlegung der Holländischen Wind-Mühle vorgegeben worden, daß die 
2te Roß-Mühle nicht alß nur auf den aüßersten**)  Nothfall, wenn nemlich der 
Wind einige Zeit stille, dürfte angelaßen werden; und ob zwar General-Pächter 
sehr viel rühmens machet Von dem großen Vortheil, der von diesen Mühlen 
entsteht, so ist dennoch auch gewiß, daß solcher erfolget wäre, wenn auch die 
Holländische Wind Mühle nicht erbaut worden wäre, zumahlen solche an 2000 
Thlr. kostet, davor man 4 andere (Bock-) Windmühlen bauen kann".***)
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Man sieht hieraus, daß im Schooße des Kammer-Collegiums ein gewisser 
animus injuriandi gepaart mit a. nocendi gegen Winckelmann noch immer Platz 
gegriffen hatte, obwol dieser böse Geist vom Könige in dem Erlaß vom 28. Feb
ruar 1731 strenge gerügt worden war; nunmehr resolvirte Er in dem Bescheide 
vom 30. Mai 1731 Folgendes: —

„Da die 2 Roß- und holländische Wind-Mühlen gegen den vorigen von 
eüch gemachten Ertrag, in dem neüen Anschlag auf 1100 Thlr. 18 gr. 11 Pf. 
erhöhet worden, uiib die Commission auf ihre Pflicht angezeiget, daß sie dabey 
nichts mehr als was nöthig ist, in Außgabe gebracht, auch denen vorigen Roß- 
Müllern solche Mühlen von neüen angebothen, diese aber selbige nicht einmal 
nach dem vorigen geringen Anschlag zu übernehmen resolviren wollen, so cessiret 
dieses dubium". *)

*) A. a. SD. Fol. 325 v. — **) A. a. O. Fol. 11 r. — ***) A. a. O. Fol. 131, 132.

Was die in dem Kammer-Bericht erwähnten Baukosten der Holländischen 
Mühle betrifft, so scheint es fast, daß der angeführte Betrag von 2000 Thlr. 
auf einem Schreibfehler beruhe, da an einer andern Stelle der Einrichtungs- 
Acten die Interessen vom Baukapitale zu 200 Thlr. angegeben werden**),  was 
zu 5 Prêt, gerechnet ein Kapital von 4000 Thlr. voraussetzt.

Die von der Kammer monirten, vom Könige aber als richtig anerkannten 
und genehmigten Ausgaben für den Betrieb der beiden Roßmühlen in der 
Pachtperiode 1731—1740 ergeben sich aus der folgenden Nachweisung***)  mit 
der die oben eingeschalteten Ausgaben in der ersten General-Verpachtungs-
Periode 1725—1731 zu vergleichen sind. 

Ausgabe-Geld Thlr. gr. Pf.
1. Zu des Mühlenmeisters Unterhalt, so die Inspection über 

alle Mühlen hat und alles dabey in gutem Stande halten 
muß............................................... 1.......................................... 160. —. —

2. Auf 3 Mühlen Pursche, wöchentlich jeder 1 Thlr. 6 gr. 
Lohn und Kostgeld, auch 2 gr. Bettgeldt, thut jährlich
69 Thlr. 8 gr. Facit von allen Dreyen............................. 208. —. >—

3. Auf einen Mühlenschreiber, welcher die Zettel ertheilet 
alles registrirt und die Gelder einnimmt...................... 52. —. —

4. Auf 3 Wagenknechte, davon 2 beständig mit den Mühlen- 
Wagens das Maltz und Branntwein Schroot von den 
Beckern und Brauern holen und wieder zurückfahren, und 
der 3te umb Heü unb Stroh anzufahren, item bey starken 
Mahlen gleich den Vorigen das Korn mit dem kleinen 
Mühlen Wagen nach und aus der Mühle fahren helsiet, 
jeder jährlich 16 Thlr. und wöchentlich 16 gr. Kostgeld 
Facit für einen 34 Thlr. 16 gr. thut für alle drey . . 152. —. —

5. Auf 2 Futterknechte, so zugleich das Hexelschneiden und 
Tag und Nacht die Gangpferde füttern müssen, wöchentlich
1 Thlr. 4 gr. thut 60 Thlr. 16 gr. von beyden . . 121. 8.'—

Zu übertragen 693. 8. -
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Die Stadt Stettin.

Thlr. gr. Pf.
Übertrag 693. 8. —

Auf 3 Leuten, so die Pferde iu beyden Roßmühlen treiben 
und des Nachts abwechseln müssen, ein jeder wöchentlich 
16 gr....................................................................................................104. —. —
Auf 2 Waßerträger wöchentlich 14 gr., weiln sie Morgens 
und Abends zu Fütterung der Pferde das Wasser zutragen 
müssen ..................................................................................... 30. 8. —
Auf 5 Wagenpferde, so 2 große und 1 kleinen Mühlen
wagen ziehen müssen, auf jedes Pferd täglich 3 Metzen, 
folglich wöchentlich 1 Schffl. 5 Mtz. Futterkorn, Facit 
jährlich 2 Winsp. 20 Schffl. 4 Mtz. und folglich von 5 
Pferden Thlr. gr. Pf.
14 Winsp. 5 Schffl. 4 Mtz. als 11 W.

9 Schff. — Mtz. Rocken à 12 gr. . . 136. 12. —
2 W. 20 Sch. 4 Mtz. Gerstenmalz à 10 gr. 28. 10. 6

Auf jedes Pferd täglich 1 Sch. Hexel thut
1825 Sch. à 6 Pf...................................... 38. 6. —

Desgl. auf jedes 1 Bund Heü Fac. 1825
Bund à 6 Pf...................................................... 38. 6. —

------------------ 240. 23. 6
Ferner auf 30 Pferde, so beyde Roß-Mühlen Tag und
Nacht ziehen müssen, wöchentlich wie oben auf jedes 1 Sch.
5 Mtz. Futterkorn, thut Thlr. gr. Pf.
85 Winsp. 7 Sch. 8 Mtz. als 68 W. 6 Sch.

— Mtz. Rocken à 12 gr....................819. —. —
17 W. 1 Sch. 8 Mtz. Gerste à 10 gr. 170. 15. —

Auf jedes Pferd täglich 1 Sch. Hexel, vor
30 Pferden jährlich 10850 Sch. . . . 228. 3. —

Desgl. so viel Bnnd Heü........... 228. 3. —
------------------ 1445. 21. —

Noch auf 2 Wagenpferde, so das Futter, Holtz rc. an
fahren und zur Reserve gebraucht werden, nach obigem
Anschlag..................................................................................... 96. 9. 4
Zu Anschaffung von 7 Wagen- und 30 Gang-Pferde wird
an Kapital erfordert als à Stück 16 Thlr. fac. vor 37
Pferden an Kapital 592 Thlr. à 5 Prêt............................. 29. 14. 6
Zu Conservation der 37 Pferde, weiln davon öffters viele 
umfallen..................................................................................... 74. —. —
Hufschlag für 5 Wagenpferde so font und hinten be
schlagen werden müssen, à 12 Thlr. das Paar.... 30. —. —
Auf 2 Wagenpferde so zum Futteranfahren gebraucht 
werden, halb beschlagen......................................................... 6. —. —
Zu Anschaffung recht großer und 1 Kleinen Mühlen- und
1 Futterwagen, weiln solche wegen des Steinpflasters nicht 
lange dauern, incl. Reparationen........................................ 60. —. —

Zu übertragen 2780. 7. 4
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Thlr. gr. Pf.
Übertrag 2780. 7. 4

16. Zu Pferde-Curen und Aderlässen  20. —. —
17. An Schmiede Arbeit bey den Roß- und Holländische Wind

mühle, inel. zu Scharffmachung derer Picken und für
Eisen und Stahl  40. . 

18. Zu allerhand kleinen Reparationen bey den Gebaüden
Mühlen und gehendem Werk  30. .

19. Item zu Tätlich und Wagenschmier, item zu Lichte . . 20. —.
20. Dem Riemer, Sattler und Seyler für das Pferde-Zeüch,

item zu Lauff-Leinen, Säckeltrüger und Windel-thaue, 
Stricke, rc  40. .

21. Zu Mühlrn Steine weiln auch Feld Steine mit gebraucht
werden  40.  

22. Zur Feüerung an Holtz  20*. ’
23. Servies von den Königl. Mühlen  16.* *
24. Quartal-Brunnengeld item zu reparirung derselben . . eê !  
25. Quartal-Priestergeld  1. 10.*
26. Nachtwüchtergeld  1*. 16.
27. Viehsteüer vor 37 Pferde à Stück 4 gr. 8 Pf. . . . 7* 4. g
28. An Accise für Heü, Hexel und Stroh ppter  10. —. —
29. Dem Schornsteinfeger weilln es hohe Gebaüde und diese

in denen Straßen stehen ppter  3. .
30. Wegen 600 Schffl. Gerstenmaltz, so dem Closter jährlich

frei gemahlen werden, gehen von der Einnahme ab . . 25. —. —
Summa der Ausgaben an Betriebskosten, incl. der auf den

Mühlen haftenden Lasten  3090. 19. 1 
Dagegen ist die aus dem Betriebe fließende Einnahme be

rechnet zu 4191. 14. 
Mithin bleiben zur Arrhende von den 2 Roß- und der Hol-

ländischen Windmühle 1100. 18. 11 
Der Ertrag aus den 3 Amtsmühlen auf der Klingenden Beek,

der Sauersack-, Kupfer- und Bollinkenschen Mühle war
unverändert geblieben 161. 23. 6

Dagegen waren die Einkünfte aus den den Dammschen Mühlen, 
der Kron-, der Hammer-, Blaurockschen und Rettelsmühle 
(diese mit dem frühern Ertrage unverändert) gesteigert 
auf . 1138. 11. 6

Summa der Mühlen - Einkünfte in der 2ten Pachtperiode
1731—1740  2301. 5.11

Während fle in der Isten Pachtperiode 1725—1731 betragen 
hatten . . . ........................................................... 1898. 21. 10

Daher betrug die Erhöhung der Jntraden von 10 Mühlen . 402. 10. 1
Daß die Blaurocks-Mühle in der Zeit von 1724 bis 1730 in den Besitz 

des Königs übergegangen war, ist in den Acten zwar nicht ausdrücklich gesagt; 
daß es aber geschehen, ist aus einem Umstande zu schließen, dem zu Folge die
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an den Magistrat von Damm zu zahlende Mühlenpacht von 250 Thlr. bei den 
Betriebskosten dieser Mühle mit in Ausgabe, gestellt ist.

Sodann ist noch zu bemerken, daß bei der 2ten Generalverpachtnng fol
gende Jntraden, die bei der Isten. nicht vorkommen, in Einnahme verrechnet sind: 
— Für die Schneidemühle und Lvhestampfe bei der Dammschen Kronmühle 
weil solche wegen Mangels an Wasser selten gehen kann, 20 Thlr. ; für die 
Schneide- und Walkmühle bei der Hammer-, ingleichen für die Weißgürberwalke 
bei der Blaurocksmühle 100 Thlr.

Die Einrichtungs-Acten enthalten sehr ausführliche tabellarisch geordnete 
Nachrichten über die Getreide-Cvnsumtion der Stadt Stettin in damaliger Zeit, 
deren Resultat hier eingeschaltet wird, wie folgt:
Extract aus der Stettinischen Accise Kassen-Rechnung, was an allerhand Getreyde 

aus der Stadt Stettin in den König!, und Privat-Mühlen gemahlen worden.

A. Stettinsche Mühlen. 
6jährige Fraction,

Weizen. Roggen.

Malz. Schrootkorn.

Weizen. Gerste. Brannt
wein. Futter.

' 1725—1729. S ch e ff ei-

Scharrenbacken ....
Hausbacken.....................

18.570,2
393,0

37.581,0 1
13.107,4 j 10.830,2 16.922,0 22.626,0 280,6

Von Eximirten .... 70,4 1.920,2 — 3.595,4 — —

B. Dammsche Mühlen.
3jährige Fraction

1727—1730.

Kronmühle.......................... 1.401,6 6.512,7 — 3,0 450,0 5,3
Hammermühle.....................
Blaurocksmühle ....

3.045,6 6.309,3 — — 97,0 —
2.222,0 14.453,0 — 8,6 367,0 —

Summa: 25.702,8 79.883,6 10.830,2 20.529,0 | 23.530,0 285,9
Auf den Kopf der Bevölke-

rung............................... 2,4 7,6 1,0 1,9 2,2 0,02
Die Rechnungen für die Stettinschen Mühlen umfassen das Kalender-Jahr 

vom 1. Januar bis 31. December, die für die Dammfchen Mühlen haben den 
Trinitatis-Termin zum Anfang und Schluß. — Auf der Blaurvcksmühle sind 
im Jahre 1728 für Rechnung des Proviant-Magazins der Festung Stettin 
148 Mispel Roggen gemahlen worden, davon ist der dritte Theil 1184 Scheffel. 
— Die Extracte aus den Accise-Kassen-Rechnungen sind ausgefertigt zu Stettin 
den 1. October 1730 und beglaubigt durch die Unterschrift des Accise-Kassen- 
Rendanten I. F. Müller*).

Die Bevölkerung der Stadt betrug um diese Zeit, für welche die vorstehende 
Consumtions-Nachweisunr aufgestellt ist, ohne Garnison, ca. 8000, und mit der 
Garnison ca. 10.500 Seelen. Nach dieser Zahl ist oben der Verbrauch pro 
Kopf, oder vielmehr pro Mund der Bevölkerung berechnet. Die Garnison be-

*) A. a. O. Fol. 114—134.
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stand aus zwei Regimentern zu Fuß, jedes zu 2 Grenadier- und 10 Musketier- 
Compagnien. Chefs der Regimenter waren: 1) Der Markgraf Christian Ludwig 
vou Brandenburg-Schwedt, f 1734, und 2) der General-Mnjor, uachmalige 
General-Feldmarschall Fürst Christian August von Anhalt-Zerbst, f 1747, der 
Schutzherr des Kriegsraths Wiuckelmanu. Außerdem gehörte ein Artillerie- 
Corps zur Besatzung.

Wir überschreiten nunmehr den Oderstrom auf zwei Brücken, der Langen 
und der Baum-Brücke, den beiden ältesten stehenden Übergängen, davon der zweite 
ursprünglich nur Fußgängern diente, und betreten das Gebiet derjenigen Vorstadt 
Stettins, welche neben den beiden Wicken die älteste ist, nämlich —

Aie ^lastadie.
Bei dieser Benennung haben wir es mit einem — scheinbar rein deütschem 

Namen zu thun, bestehend aus den zwei Wörtern „Last" und „Stade". „Last" 
ist, abgesehen von dem Begriff des Schwertragens und, im moralischen Sinne, 
der Beschwerde, im Hoch-, wie im Niederdeütschen die Bezeichnung der festge
setzten Größe von einer Summe kleinerer Maaße oder Gewichte, daher, in den 
Ländern von Nord-Eürvpa, ein großes Getreide-Maaß, auch ein Maaß für 
andere schwerwiegende Güter, wie u. a. für Steinkohlen; sodann auch ein großes 
Schiffsfrachtgewicht, indeß die „Schiffslast" nur ein Gewichtsbegriff ist, wenn 
von der Gesammtbefrachtung eines Fahrzeügs gesprochen wird. Das Wort 
„Stade", auch „Stüde", ist niederdeütsch, und wird im Hochdeütschen durch 
Stelle oder Stätte wiedergegeben. Daher ist „Laststade", oder abgekürzt „Lastade" 
dle Stätte, wo Lasten aufgestellt werden. In einigen Orten der deütschen Ost
seeküste, so in Stralsund und Greifswald, knüpft man aber an das Wort 
Lastade, oder Lastadie, wie man auch dort spricht, eine« engern Begriff, dem
zufolge dasselbe den Ort bezeichnet, wo Schiffe gebaut werden, daher gleichbe- 
deütend mit Schiffswerft; wogegen in Stettin ein besonderer Fleck der Lastade 
diese Bestimmung bat: die Schiffsbanlastadie.

Weil nun in der zweiten der beiden ältesten, lateinisch geschriebenen, Ur
kunden, welche der jenseits der Oder belegeuen Vorstadt gedenken, nämlich in 
der vom Jahre 1298, dieselbe den deütschen Namen „Lastade" führt, wohl ge
merkt, ohne das eingeschobene i, so könnte man ans die Vermuthung kommen, 
daß 'insula sita trans Öderam, oder locus qui dicitur Lastade, erst nach 
Einwanderung der Sassen entstanden, durch sie erst angelegt und bebaut worden, 
daher zur Zeit der Stettinscheu Bevölkerung slawischer Nation noch unbewohnt 
gewesen sei, und das große Oderbruch, auch an dieser Stelle, bis an den Rand 
des Stroms gereicht habe. Allein diese Vermuthung dürfte irrig und ihr 
gegenüber die Meinung wol .nicht unberechtigt sein, daß schon die slawischen, 
bezw. wendischen Handelsherren Stettins hier am Ufer der Lastade ihre Lade
plätze und Vorrathshaüser hatten, in denen sie die Güter und Waaren aufspeicherten 
die ihnen durch die Schifffahrt über See zugeführt wurden, um dieselben ins 
Binnenland zu versenden, dessen Erzeügnisse hier zu dem Endzweck ihre Niederlage 
fanden, demnächst denjenigen überseeischen Ländern zugeführt zu werden, die ihrer be- 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 31
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durften. Ja, die Stelle, welche wir als Schiffsbaulastadie am Dunzigstrom 
kennen, hat ohne Zweifel schon den Slawen als Schiffsbauplatz gedient; — dies 
Alles, weil das Wort Lastade auch ein Wort ist in den Sprachen, bezw. Mund
arten der großen Slawa, wie schon ein Mal gesagt*)

Ist doch im russischen Idiom das Hauptwort JLacn, y, m. die Schiffs
last, die Ladung, während unser Hauptwort Stade in dem russischen Zeitwort 
CraTh oder Ctoio, finit, beide n., --- stehen, sowie in dem Hauptwort 
CTofime, II, n, das Stehen, der Stand, sein unverkennbares Analogon findet.

Darf man das Wort Lastade als ein Überbleibsel, der vor Jahrtausenden 
ausgestorbenen Ursprache der Arier ansprechen, von der die heilige und gelehrte 
Sprache der Inder, obwol auch längst verklungen und nur in Schriftwerken 
erhalten, von den Forschern auf dem Gebiete der vergleichenden Sprachkunde 
als Tochter, die der Mutter am ähnlichsten geblieben, betrachtet wird? Mögen 
die Sprachforscher entscheiden, ob Lastade ein Wort des ursprünglichen Sanskrit 
sei oder des jüngern Sanskrit, welches muthmaßlich im 3. Jahrhundert vor Chr. in den 
Brahmanen-Schulen als heilige Sprache des Cultus, und als Sprache des Epos und 
der Wissenschaft in das öffentliche Leben zurückgeführt wurde. Durch das Studium 
der Sanskrita, das vor nun beinah' hundert Jahren von Jones angebahnt worden 
ist, hat unsere Kenntniß von der Zerstreüung der Völkw in dem weiten Gebiete 
der Alten Welt trotz der Kürze der Zeit eine festere Grundlage und wissenschaftlich be- 
gründetere Gestaltung gewonnen, als dies der Legende von der Sprachverwirrung beim 
Thurmbau zu Babel, die in der traümerischen Einbildungskraft der semitischen Völker 
und ihrer Dichter wurzelt, in Jahrtausenden möglich gewesen ist. Nicht unbeachtungs- 
werth dürfte es sein, daß die, in der sog. Mönchsschrift gegebenen, Schriftzeichen, deren 
sich unsere Vorfahren beim Schreiben ihrer Urkunden bis ins 14. Jahrhundert hinein 
und auch noch später bedient haben, eine gewisse Ähnlichkeit zeigen mit der 
Dewanagarl, d. i.: Götterschrift der Inder, und mit der kursivern Form dieser 
Schrift, der Nagari, mögen jene Profanschriften in lateinischer oder deütscher, 
d. i.: in nieder- oder plattdeütscher Sprache geschrieben sein; jene älteren Schrift
zeichen nähern sich allmälig der heütigen Schreib-, nicht Druck-Form der Buch
staben erst von da ab, wo die Sprache der Urkunden ein Gemisch wird von 
nieder- und hochdeütschen Wörtern und Redeweisen, d. i.: seit dem 15. Jahr
hundert, bis im folgenden Jahrhundert durch die ersten Kirchenverbesserer**), 
deren Heimath das mittlere Deutschland war, die hochdeutsche Mundart auch in 
Nord-Deutschland allgemein zur Geltung gekommen ist, und mit ihr die heütige 
Form der geschriebenen Schriftzeichen.

Kehren wir zum Namen der transoderanischen Vorstadt zurück, so ist wie- 
derholentlich zu erinnern, daß die späteren Urkundenschreiber und Chronikanten, 
dem Geist ihrer Zeit folgend, die rein deütsche Form des Namens Lastade lati- 
nisirt und in Lastadia w., hin und wieder auch in Lastadium n., umgewandelt 
haben, woraus dann bei ihnen sprachgemäß aus den Bewohnern der Vorstadt 
Lastadienses geworden sind. Aus dieser Übeln Gewohnheit des Latinisirens 
der Eigennamen, worin besonders die Gelehrten, die da glaubten, in ihren 
Schriften sich nur der Sprache des alten Roms bedienen zu dürfen, durch Ver-

') L.-B. H. Th. Bd. VIII, 206. — **) Die zweiten im 20. Jahrhundert?
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stümmelung der Personen-Namen gar Arges geleistet haben, ist in unserm Falle 
der Verlust des ursprünglichen Namens Lastade, und der Gebrauch entstanden, 
die latinisirte Form wiederum zu verdeütschen, und demgemäß „Lastadie", auch 
„Lastadien" zu schreiben. Statt nun aber, wie die Sprache es verlangt, den 
Ton auf das zweite a zu legen und von der „Lastadi—e, Lastadi—en" zu 
sprechen, faßt man sich kurz, und spricht, den Ton auf das i legend, durchaus 
sprachwidrig „Lastadi"! Johannes, Herzogs Otto Hof-Notarius, hat vor 600 
Jahren sicherlich nicht daran gedacht, daß sein Wort Lastade, das er absichtlich 
Deütsch in deütscher Fractur in den lateinisch geschriebenen Bestätigungsbrief setzte, 
von nachfolgenden Schreibern und Sprechern auf die heute sprachübliche Weise ver
stümmelt werden würde. Ist nun auch beim Schreiben die Lastadie beizubehalten, 
weil seit Jahrhunderten in den Sprachgebrauch übergegangen, so muß doch, um es 
noch ein Mal zu sagen, beim Sprechen gegen die Lastadi entschieden Protest 
eingelegt werden, wie hiermit geschieht, — als Ultimatum!

Der ältesten Nachrichten über die Lastadie aus den zwei letzten Decennien 
des 13. Jahrhunderts stammend, ist bereits friiher gedacht worden; die Ger
trudskirche in dieser Vorstadt hat dazu die Gelegenheit dargeboten*).  Cramer's 
dort erwähnte Worte sind diese: „Im Jahr 1308 hat Hertzog Otto das Kirchen- 
gebüwd, ent ff der Lastadien, so seine Brüder Bugßlafs vnd Barnimb angefangen 
hatten, vollenzogen, vnd dieselbe Kirche dem Cappitel zu S. Marien daselbst 
einvorleibet" **).  Daß sich Cramer um zehn Jahre geirrt, ist auch schon gesagt. 
Die bezüglichen Urkunden schalten wir hier ein, zugleich mit einem Extract aus 
Confirmatio duorum Principum Pomoraniae sc. Svantebori et Bugslaui super 
omnia bona Ecclae. Sctae. Mariae in Stetin. Anno domini 1373.

*) L.-B. II. Th. Bd. Vni, 169, 170.
**) Danielis Crameri, großes Pomrisches Kirchen-Chronicon II, 60.
***) Copeyliche Uhrkunden und Privilagia. der St. Marien Stiffts Kirchen zu alten Stettin 

Vol. I, 302—304. Im Marienstifts Archiv. Tit. 1, Sect. I, Nr. 1.

I. ***)  Urkunden. 1283.
In Nomine sanctae et individuae Trinitatis amen. Bugislaus, Dej gratia 

dux slauorum, Omnibus Obri. Fidelibus in perpetuum. Quotiescunque pa- 
rentibus honor impenditur, tociens Legislatorj gratum beneficium exhibetur, 
et sicut in veterj testamento praeceptum habetur vt parentes in uita hono- 
rentur, sic et doctrina Euangeliae eruditionis eosdem in morte constituit 
honorarj, et non immérité Ecclie : in qua Dns. Barnim dux slauor. noster 
pater corporaliter requiescit prae ceteris debemvs esse fauorabiles multorum 
donorum cum gratia ampliorj, vt in praesentj faelicitatis Prosperitäten! et 
in futuro possimus consequj uitam longiturnam. Qua de causa notum esse 
debent nationibus praesentibus et futuris, quod inhabitantes, cuiusqunque 
fuerint conditionis, Insulam sitam trans Oderam et opposito ciuitatis 
nostrae Stetin versus Damp, ad quam patet via per longum pontem, et 
hospites ad eandem cum nauibus applicantes et hospites extra munitionem 
circa ciuitatem Stetin in Ödere fiuuio cum nauibus se recipientes in medio 
Oderae seu in vtroque littore cum nulli parrochiae fuerint deputati, ad 
Ecclesiam beatae Mariae virginis Canonicorum Stetin : quam Dons, pater 

31*
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noster fundauit ad expectandum in ea supremj iudicis examen de consensu 
dilectorvm fractrvm nostrorvm Barnim et Ottonis apponimus, et debent ad 
eandem iure Ecclesiastico pertinere, et ab ipsius rectoribus recipere Eccle- 
siastica sacramenta. Praeterea dum processu temporis in ipsa insula 
ciuitatis conualuerit incrementum Ecclesiae vel Ecclesiarum in ipsa insti
tuée uel institutarum ius patronatus donamus titulo proprietatis Ecclesiae 
supradictae. Nec non Praeposito, Decano, totique capitulo in perpetuum 
soliciter et pacifice possidendum. Item donauimus eisdem iure proprietatis et 
vniuersis inbitantibus uillas eorum acquirendi et inscidendi ligna ad comburendum 
et aedificandum, et gramina et foemum ad vsum ipsorum in palude Oderae 
vbique locorum perpetuam libertatem, et pisces capiendj in Odera et in 
stagno damp liberam potestatem perpetue. Insuper Canonicis praesentibus ipsius 
Ecclesiae habentibus expensas pro commodo eiusdem Ecclesiae honore Vnum 
uel dimidium L ast silignis, aut farinae aut alterius farinae vel frumentj ad 
comparandos cibos ad proprios usus educendi absque solutione thelonij et Vnqeldt 
cuius libet daraus perfectam et plenam libertatem Non obstante si inhibitio fasta 
fuerit educendi. Donamus eciam eisdem duo loca libéra in odera siue 
Rechliza ad duas clausurus construendas, et vt constructas possideont libere 
sine fine. Vt autem haec omnia supra scripta a nobis, fratribus et haere- 
dibus ac quibus libet Successoribus nostris inuiolabilia et inconcussa man- 
eant in externum. Praesens instrumentum super bis confectum cum sigilli 
nostri appensione praenotatis duximus largiendum. Acta sunt haec Stetin 
praesentibus nobili viro dno. Nicolao Comite de spegelberge, consaguineo 
nostre, lohanne de Scholentin, Vlrico Heiden, Vlringo de Oldenborg, Her- 
mannus de Luo (Luchto ?) Hinrico de Sagnitz, Hermânno de Musteke, Ilobone, 
lohanne de Leuenow, militibus et multis alijs fide dignis, et data ibidem 
per manum Bernardj nostri capellani et notarij Anno Dorainj M0CC°LXXXIir* 
VII Cal end. lunij.
II.**) 1298.

In nomine Dnj. Amen. Otto, Pej gratia dux Slauorum et Cassubiae, 
Dns. in Stetin, omnibus in perpetuum. Acta hominum perpetuo duratura 
caute rediguntur in publica munimenta. Vt exinde gestae rej séries decla- 
retur, si super hac suboriri contingat aliquid questionis, Qua proptcr notum 
tieri cupimus nationibus presentis temporis et futurj, quod cum incltus. fr. 
noster Buguzlaus dux slauorum et Cassubiae, et bonae memoriae frater 
noster Barnim, apud ciuitatem trans Oderara circa locum et in loco qui 
dicitur L a st ade in descensu odera et ascensu erigere intenderint licet per 
eos minime fuerit consumatum ecclias. quas ibidem construj contingsit va- 
luerint, quo ad ius , ad ecclam. Canonico. Sanctae Mariae in Stetin 
iure perpetuo pertinere, ac competentibus puentibus. dotauisse, cupientes in 
hoc ipsorum uestigiis inherere, ad ipsam ciuitatem exponendam fixo desi- 
derio anhelantes, id facere intendimus, cum ducatus statuj primum obtulerit

♦*) Copeyliche Uhrkundcn und Privilégia der St. Marien Stiffts Kirchen zu alten Stettin 
Vol. 1, 301. Collationirt mit dem Original-Briefe, dessen im L.-B. IL Th. Bd. VIII, 170, 
gedacht worden ist.
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se facultas, Verum cum vt dictum est, praedicti fratres nostri, vt de hoc 
sumus certitudinaliter expeditj, ecclas. quas in dicto loco edificari contin
gent, voluerint ad prefatam ecclesiam Canonicorum, vbi passer noster et 
frater nobis carissimi requiescunt, quantum in eis erat decreuerant iure 
ppetuo. permanere, quod per ipsos decretum fuerat, que ad nos et succes- 
sorcs nostras sine omni inquietatoe. Volumus inuiolabiliter obseruari. obli- 
gantes nos in hijs scriptis Canonicis qui pro tempore fuerint in ecclesia 
stctinensi. quod ecclesiam siue ecclesias, quam vel quas in sepedicto loco 
edificari contingent, sicut animas p.missorum patris et fratris diligimus 
vita comité, prouentibus competentibus dotabimus deo dante, ed id a 
nostris haeredibus et successoribus sub optentu successionis nostrae volu
mus firmiter observari. Si hoc ex aliquo casu per nos non fuerit effectuj 
mancipatum, Testes huius donationis sunt, lohannes Nobilis cornes de 
Guskowe, dns. Dithmarus abbas Colbasensis. Frieden eus de Eygstede.
Reymarus de Wacholte. lohannes de Heydebräke, lohannes de Walsleve.
Heinricus de Heydebräke. Luchto. Wilhelmus trampo. lohannes de
Hjndenborg. Rodolfus cum toracc. lohannes de Curowe. Conradus de
Elsholte. lohannes de Cremzow. milites. Luchto noster marscalcus. lo
hannes Vrsus et alij quam plures fide digni. Vt autem hec nostra donatio 
firma et immobilis eins et perpetuis temporis perseueret, presens scriptum 
inde Confectum praefatis canonicis dedimus nostri Sigilli munimine robo- 
ratum. Datum et actum Stetin Anno dni. M°CC° Nonagesimo octauo. 
VI0 Kalendus iunij per manus lohannis nostrae curiae Notarij.
III. Auszug.*)  1373

*) Aus der ®encraUConfirmation sämmtlicher Güter des Marienstifts, in Copeyliche Nhrkunden 
und Privilégia der St. Marien Stiffts Kirchen zu alten Stettin Vol. I, 337, 340, 341, 342, 343.

In nomine Domini Amen. Nos Swantoborus et Bugslauus fratres Dei 
gratia Stetynensis, Pomeraniae, Slauiae et Cassubiae Duces. Vniuersis Christi 
fidelibus,- quorum interest uel intéressé poterit, quoquomodo, salutem in eo, 
qui est omnium vera salus. Quemadmodum progenitoribus nostris piae 
recordationis, Inclitis principibus Ducibus corumdem disponente V niuersorum 
Domino, per quem Reges régnant, et principes principantur in principatus 
succedimus dignitäte. Isa nimirum in fauorabili persecutione, Dilectorum 
nobis in Christo, praepositi, Decani et capituli ac Canonicorum beatae 
Mariae Virginis in Stetyn, in qua maxi ma pars progenitorum nostrorum 
requiescit. omnium auctori iugiter fumulantium debemus eorum Vestigia 
imitari. Attendentqs itaque commendabilem eorum honestatem E. apropter 
publice recognoscimus coram vniuersis praesentia visuris et audituris, quod 
Useras confirmationes et priuilegia a nostris progenitoribus Domino Barnym 
proavo, Ottone avo nostro, Buglavo et Barnym patruis nostris, et Domino 
Barnim pâtre nostro Ducibus Stetynens. ac alijs progenitoribus nostris charis- 
simis faelicis recordationis. Dilectis nostris Praeposito, Decano, Capitulo ac 
Canonicis Ecclesiae sanctae Mariae praedictis, Data et Concessa super ipso- 
rum bonis, Juribus libertatibus et proprietatibus examinarj fecimus et ea 
vidhnus sana non viciata non concillata, sed omni prorsus suspicione ca-
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rentia, Sigillorum appensione, testiumque inscriptione, debile communita, 
quibus ad plénum fidem adhiberi decrenimus, de singulis in ipsis contentis 
ob honorem omnipotentis Dei suaeque genitricis intemeratae Virginia Mariae, 
ac ad instantiam Praepositi, Decani, Capituli et Canonicorum Setae Mariae 
praedictorum, cum consilio nostrorum consiliarorum et Vasallorum, protunt 
praesentium cum omni iure et proprietatis titulo duximus confirmanda. 
In singulis q. sequunt.

P. k.
Item priuilegium quod Illustres principes progenitores nostri pracdicti, 

dictae Ecclae. sanctae Mariae Virginia in Stetyn, Praeposito, Decaqo totique 
capitulo ibidem de libertate dederunt, vt statim sequitur. Quod cuiuscunque 
conditionis fuerint homines, inhabitantes insulam sitam trans Oderam et 
opposite ciuitatis nostrae Stetyn, ad quam patet via per longum pontem 
versus Damytz et hospites ad eandem cum nauibus applicantes et hospites 
extra municionem circa ciuitatem Stetyn in Ödere fluuio cum nauibus se 
recipientes in medio Ödere, seu in utroque littore cum nulli parrochie fuerint 
deputati ad ecclesiam beatae Mariae virginis Canonicorum Stetyn. debent 
pertinere Jure ecclesiastice ad eandem, et ab ipsius Rectoribus recipere 
ecclesiastica sacramenta. Praeterca processu temporis dum in ipsa insula 
Ciuitatis conualuerit incrcmentum Ecclesiae uel Ecclesiarum in ipsa Insti
tute uel institutarum Jus patronatus donamus titulo proprietatis Ecclesiae 
supradictae. Nec non Praeposito, Decano totique capitulo eiusdem in per- 
petuum féliciter possidendum. Item donationem factum eisdem ....

etc. etc. etc.
Testes huius rei sunt, dilecti nostri Hynricus de Sweryn, magister 

nostrae Curiae, Sabellus et philippus patrui dicti Reberghe. Henningus de 
Sweryn, aduocatus noster in Vkermundis. Fredericus de Eycstede. Hinricus 
Wossow, aduocatus noster vitra Oderam, Hermannus de Leine milites. 
Arnoldus Malchow, prothonotarius nostrae curiae. Ludekinus Moltzann Mars- 
calcus nostrae curiae, Henningus Trampe, Hasso de Wedel in Crempsowe, 
et Petrus Nemcke famuli Nostri, Et plures alij fide digni. Datum Stetyn 
Anno domini Millesimo tricentesimo septuagesimo tertio In die ascensionis 
domini nostri Jesu Christi.

Quod praesens auscultata copia cum vero suo authentico Original! suit sigillis 
principum supra noniinatis, de verbo ad verburn concordat Ego Martinus Köhne 
sacra Impérial! Authoritate publ. Notarius, in bonam fidem et testimonium me 
manu propria subscripsi.

Es ist schon an einer andern Stelle dieser Stettinschen Geschichten der An
sprüche gedacht worden, welche das Priorat zu St. Jacobus an die Kirche auf 
der Lastadie geltend gemacht hat*) Cramer, .der alte Kirchen-Chrouikant ist es, 
welcher davon Nachricht gegeben hat. In dem I. Kapitel von den Privribus 
an S. Jaeobs Kirchen sagt er: „Der 13. Prior, Borchardus I, hat einen Streit 
gehabt mit dem Praeposito und Capittel zu St. Marien, wegen der Lastadie, 
A. C. 1384, deren Namen waren diese Hinricus Palbom Praepositus, Hermannus 

*) L. B. Il Th. Bd. VIII, 162, 163.
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Scholasticus, Franciscus Cantor, Petrus de Sundie Thesaurarius, Johannes de 
Eickstede, Johannes Bernhager, Michael Blide. Diese alle erschienen für dem 
Official mit den Bericht, daß sie von 40, 50, 60 vnd mehr vndenklichen Jahren 
in ruhelicher Posseß gestanden, das die auff der Lastadien, sampt allen Frembden 
die zu Schiess ankemen, quoad jura parochialia gen S. Marien gehörten, vnd 
allda die Sacramente zu nehmen schüldig weren. Dem widerspricht gedachter 
Prior von S. Jacob, berufst sich gleicher gestalt uff den Posseß, protestiret von 
den Unkosten, und bittet sich (ihn) dabey zu schützen. Wie es aber entscheiden 
sey durch den Osficialen finde ich keine Nachrichtung"*)  Prior Bvrchard I, aus 
dem adlichen Hause derer von Datzpach, Datzbach, war, wie mehrere seiner Amts- 
Borgünger und Nachfolger, ein arger Kampfhahn. Weil von Seiten des Officials 
keine Entscheidung getroffen, so liegt die Vermuthung vor, daß der Prior, viel
leicht auf den amtsbrüderlichen Rath des das Officium Episcopi **)  verwaltenden 
Geistlichen, den Anspruch auf die seelsorgliche Pflege der Lastadischen und der 
dort verkehrenden fremden Seeleüte rc. rc. für seine Kirche hat fallen lassen, da
her es beim auch wol kommt, daß das Marienstifts-Urkundenbuch dieser Sache 
nicht gedenkt. Dagegen enthält es, wie schon oben, S. 3 erwähnt ist, den Ver
gleich von 1469, seinem Wortlaut nach, vollständig, und darin heißt die auf die 
Weißen Mönche und die St. Gertrudkirche bezügliche Stelle, deren auch schon 
früher gedacht worden ist f), wörtlich so: —

*) Danieli Crameri großes Pomrisches Kirchen Chronicon II, 139.
**) Der Bischof ließ die geistliche Gerichtsbarkeit durch 5 Officiales verwalten nämlich: 

durch unum officialem in Gorlin ante Castrum Corlincnse, Item in Camin in loco 
Cathedra!! unum officialem peneralem curie Caminensis, In Civitate antique Stetin 
unum officialem principalem per totam diocesim ecclesie Caminensis, Item in civitate 
Gripcswalden si unum officialem penes Swinam, Item in Arnswalde unum officialem 
generalem in Nova Marchia vel ibidem, ubi sibi placuerit. Klempin, diplomatische Bei
träge, S. 364. — s) L. B. IL Th. Bd. VIII, 170, 171. — *) Entscheidungen. — 2) Nachtheil.

3) Der Name des Heiligen ist nicht zu erkennen. — 4) Die Bedeütung dieses Wortes 
läßt sich nicht finden. — ») Keine.

Vortmer dat Witte Mönneken closter Carmeliter Orden to Stetin vormals 
angerichtet dvrch Unser vpgenanten Hern vnde Fürsten vrundtlicke vorscheidinge ') 
affgedan schal vck fulkamen gantz vnd all affgedan bluten. So dat de suluen 
Mönneken nimmermehr to ewigen tiden scholen bynnen Stetin wedder Closter 
edder Cappellen bnwen, anrichten noch darbinnen tonnen. Men toillen se wartende 
blywen vnnde buwen buten Stetin to sunte Gertruden, is vrrs wol to willen. 
Ouer vuser lenen fruwen kercke, vnde den Domheren scholen se nicht wesen to 
verfange,2) vnde scholen Minen by vnser lenen fruwen kercke vnde anderen ker- 
ckeu binnen Stetin In horsame, so wen in den kercken geistlike bade werden ver
folget, de scholen se ock holden, vnnd wen in Stetin Interdictum is, so scholen 
se ock Interdictum holden, na inholdinge geistliker ghemeinen Rechte, vnde olde 
löffliecke wonheide. Ock schölen se in allen festen vnser lenen fruwen, In den 
Dagen Johannis Baptistae, Jrt den dagen des hilgenn . . .3) kerckenwuginge, 
korwuginge4) vnser leiten fruwen kercke, vnnd alle Sonnauende in ener kercke vnd 
closter iteitc5) starten holden, vnser lenen fruwen kercke to vorfange de darvp 
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van Oldinges to Stetin bestetiget vnd sunderet is, bat se to holdende, schoten de 
Mönneke dem Cappittel met event breite vorseglen. ff)

Die Lastadie hat ihren Standort auf der „Insel, gelegen jenseits der Oder 
und der Stadt Stetin gegenüber", wie es in der Urkunde von 1283 ganz rich
tig heißt, da die Insel ein, nahezu gleichscheukliches Dreieck bildet, dessen Basis 
von der Oder, die beiden Schenkel vom Dunzig und von der Parnitz, beide in 
den Dammschen See fließend, dargestellt sind.

Die Bedeütung des Worts „Oder" ist an einer frühern Stelle des L. B. 
erörtert worden, fff) Bedienten sich die Urkundenschreiber des 13. Jahrhunderts 
mehrentheils der heütigen Schreibweise des Namens unsers Stromes, so ver
wandelte man späterhin, und so noch im 16. Jahrhundert, das O in ein A, und 
schrieb „Ader", womit man sich dem Litauischen „Audra" näherte. Das 
Littauische ist aber unter den lebenden Sprachen indogermanischen Stammes, diejenige, 
welche der todten Muttersprache der Arischen Völker am nächsten geblieben ist. 
Wie nun das Wort „Oder", im Sanskrit „Udra", ein Appellativum ist, Fließendes 
Wasser bedeütend, so auch das Wort „Dunzig", von Schleker, in der Matrikel 
von 1565 „Dunntzke", und im heütigen Sprachgebrauch wol „Dunsch" geschrieben, 
das nur eine andere Form ist eines Theils für Aom», a. m., den Don Strom, 
der als Tana—ïs — (die Wurzel: ïs — Wasser, Fluß, findet sich in allen 
arischen Sprachen) — einst Eüropa von Asien schied, andern Theils für Aynaii, 
a, m. die Don—au, — (au, aa — fließendes Wasser). Der Name „Parnitz", 
den Schleker „Parmenitz" schreibt, läßt sich vielleicht auf das Hauptwort Hap'B, 
y. n. der Dunst, Dampf, oder auf das Zeitwort Iläproct., v. r., sich baden, 
zurückführen, int ersten Falle, weil das Wasser übelriechende Ausdünstungen ver
breitete, oder int zweiten Falle daß man es zur Badestelle benutzte, was indessen 
mit der Voraussetzung des ersten Falles nicht wol vereinbar ist!

Über die Bedeütung des Wortes Pladdereie, Pladderina, Pladrin ist früher 
gesprochen, und seine Erklärung versucht worden, nachdem schon vorher Beiträge 
zur Topographie der Lastadie, nach dem Zustande im 16. Jahrhundert eingeschaltet 
waren * *)  Zur Ergänzung derselben bietet sich ein Schriftstück dar, welches demselbem 
Zeitalter angehört, eilte Polizei-Verordnung, zwar ohne Datum, die aber nach den 
Namen der darin genannten Rathsverwandten zu urtheilen, etwa in dem gleich zu 
nennenden Jahre erlassen wurde, und die unsere Aufmerksamkeit gerade hier in 
Anspruch nimmt, weil die in ihr vorgeschriebenen Maßregeln vorzugsweise die 
Oder und die übrigen Gewässer um die Lastadie betreffen. Der Erlaß, der gleich
zeitig ein Sprachdenkmal aus der Mitte des 16. Jahrhunderts ist, führt die 
Aufschrift: —**)

ff) Copeyliche Uhrkunden und Privilégia rc. Vol. I, 456 vso, 4;>7 cto. Cramer's Chro 
nicon II, 113 gibt nur einen kurzen Auszug von dieser Stipulation des Vergleichs.

ttt) L. B. II Th. Bd. II, 1116.
*) L. B. II Th. Bd. VIII, 205—207.
**) Weißes Copialbuch von 1234 an bis 1584. Fol. 68—72. Im Raths-Archiv. Der 

letzte Theil dieses Dokuments ist leider unvollständig. Von der Blatts. 169 an sind nur sieben 
einzelne Blätter vorhanden. Das Ganze, in Schweinsleder gebunden, hat aus 257 S. bestauden.
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Ordnung die straften rein zn halten vnd die Ader auch nicht 
zu Vorschlammen.

Muthmaßlich aus dem Jahre 1560.
Ein Erbar Radt haben bewogen, vnd betrachtet, wie In kurzen Jaren der 

Aderstrom, vor dieser Stadt, an beiden feiten mercklichen vorschlammet vnd er
füllet ist, Sonderlich durch den vilen mist, Hanftfegels ’) vnd schlämm, so In 
die Rönnen2) In der Stadt, vnd weiter durch die Schlamkisten, bis In die 
Ader gefloftet ist worden.

i) Fegels, auch Fägels — HauS- und Gassen-Unrath, Kehricht. — 2) Auch Rönnen 
Rinnsteine. — 3) Vor. — 4) aufgestellt, das v. massen — in der Höhe zunehmen. — 5) Fahr 
wasser der Oder. — «) Verderben. — 7) Künftig, in Zukunft. - 8) steilen, abschüssigen, wie 
Grapengießer-, jetzt obere Schützen-, Schnhstraße, Röddenberg, jetzt Rosengarten. — 9) Fahrwasser.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 32

Nnd daß auch daft klapholtz an der andren seilten, für 3) den scheünen bift 
daher vfgewaften 4), welchs alles darzn große vrsache gegeben, Vnd fo deme nicht 
zeitlich gewehret würde, endlich zu besorgen toere, daß das Schifreiche tief5) 
dieser Stadt zum vuwiderbringlichen schaden Inn gentzlichen vorderb 6) kommen 
mochte.

Dammb so haben Gin Erbar Rath, deme so vil möglich, mit getrewer 
sorgfeltigkeit zu begegnen, vnd zu lueren, vor guth angesehen, das hinforde7) 
alle Wochen, vff den Sonnabendt, ein itzlicher Inn Heüseren, Buden vnd kelleren, 
die feint bewohnet, oder stehen wüste, für seine thüren vnd an den seiften 
seiner Wohnungen, die Rönnen vnd straften sal fegen vnd rein machen laßen.

Vnd sal solchen Mist vnd fegels, anch bald deß tageß, an den vorordenten 
ort, den ein Rath darzn verordent, laßen beriegen.

Vnd darnut darüber gehalten werde, sollen die Diner alle dinstags Inn 
der Stadt vmbgehen, vnd die Jenigen, die für Iren thüren nicht gefeget oder 
daß fegels nicht hinweg hatten bringen laßen, pfänden, dafür sol den Dienern, 
Jr pfandgelt gegeben werden, vnd die vbertreter auch nach gelegenheit gestrafft.

Auch sollen die Thorknechte, ein itzlicher In seinem Quartals sonderliche In 
den hohen steigelen 8) straßen, wan es regnet, gut achtung darauf geben, ob Je- 
mandts In die Rönnen fegels oder anderen vnflat werde giften oder fegen. 
Vnd wo dar Jemandt betroffen, der fvl ernstlich bestraftet werden.

Vnd so der Jhenige, so folchs theten, eft an, getbte nicht hefte, So fol er 
mit gefengnnft geftraftet werden. Vnd ein itzlicher Hauftwirt soll In den Fall 
für fein gefinbe, bie solches thun mürben, antworten.

Die Schlamkisten sollen anch bermassen nach notbnrftt loerben gebawt, baft ber 
Schlam sich barin setzen vnb enthalten müsse.

Vnb sal auch bie vorsehuuge werben gethan, vnb sonderliche leüte dar
zn werden bestellet daft desto offtermahls die schlamkisten sollen werden ge- 
reimget.

Der schlam auft den Cloaken, sal dnrch den Stadtbvtten nicht mehr in die 
Ader, für ber Stabt, fonbern in bie Parnitz geführt werben, bamit eft beut tiefte ") 
für ber Stadt nicht schebelichen fein magk.

Es sollen auch alle Felnwercke, Wttlle, hare, Leinleder vnd dergleichen, dnrch 
die Lohgerber, Weisgerber, Beüteler, vnd durch solche die damit vmbgehen, wo 
vnd an" welchen orthen, die binnen vnd für der Stadt wohnen, vff ber vor- 
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ordenten wasche10) Inn der parnitz hinder S. Gerdruden kirchen werden ge
waschen, vnd deß an keinen seitten des Aderstroms, weder für der Stadt, noch 
an der Lastadien, oder Wyken werden gestatet oder vorgvnnet.

lü) Waschstelle. — n) Wol gebräuchlich, von dem Hauptwort Brauck, rein Platt: Bruk, Ge
brauch. — 12) Riemer. — 13) Wol Lederzeüg? — 14) Kleinhändler mit allerlei Eßwaaren. — 
’5) Abgang von Fischen. — ’6) Flatsch — abgerissenes Stück von Fleisch, Haut, Leinwand u. d. 
— ,7) Erhöhet. — '9)Das niederdeutsche Zeitwort Sellen, Gellern — verkaufen, verhandeln, trödeln, 
Hökern, ist in der Form seil, in der englischen Mischmaschsprache beibehalten. Sellhaus — 
Kaufhaus. Die Selhausleüte gaben alle Jar von den dreyen Selhaüsern, dem Obersten, 
Middelsten und dem Niedersten, von jedem 15 st. Snmma 45 st. Noch y der 3 st. Bueden- 
lage, thut 9 st. (Schleker, p. 32.) — ,9) Erdreich.

Nachdem Bartholomeus Schmidt In der Niederwieke, zu Waschung seines 
felwergs, eine sonderliche wasche vnd gewercke anzurichten fürgenommen, Sol Im 
das auch gentzlich vorpoten, vnd sich der itzt braueten n) vorordnett gemeinen 
wasche neben andern zu gebrauchen vferlegt werden.

Vnd sal In gleichen mit Merten Jsinger, dem Lohgerber In der Nieder- 
wieken werden beschaffet, vnd verordent, daß der auch mit seinem handtwerge der 
Ader nichts schedelichs zu fügen möge.

Die Beütler, Lohgerber, Zeüner,12) Satler und dergleichen, die mit leder- 
gahre13) vmbgehn, sollen In der stabt keine lauge oder Beitze In die Rönnen 
flößen, oder lauffen laßen.

Deßgleichen sollen auch die Hackeu ") kein fisch weiche15) In die Rönnen, 
oder vff die straßen gißen, sondern sollen daß alles auß der Stadt tragen, oder 
führen laßen.

Alle kleider vnd gärn waschen sollen vber der Langenbrücken gescheen Jen
seits der Ader, vnd sol daß keinerley vff disseits der Ader für der Stadt wer
den gestatet.

Auch sal niemand flatschner 1C) In die Ader bringen oder waschen.
Dieweil auch der Graben der plader Jhna dieser Stadt zu schaden, durch 

die Holzfloße, alte kahue vnd Schiffe, vnd durch vberbringunge der Pferde, vnd 
andres Vihes wirdt verdorben, So sollen alda bié polwercke werden dißeits 
vom Stadthofe an, entlengst vorheget17) daß kein vihe dar abgeleitet könne werden, 
dan daß Viehe sal ein Jeder mit kehnen vberschwemmen.

So sollen darselbst keine Holzfloße, oder alte kahnen werden angeleget, oder 
vorsencket, vnd keinerley dinge, an felwerck, kleidern, oder sonsten alda werden 
gewaschen.

Eß sollen die Tregers In den Selhaüßen1S) die Niederlage vnd pol
wercke, alle VIII Tage, vnd so offt daß vonnöten, vnd die vmpstend syndt, fegen 
vnd reinigen, den schlam vnd fegels auch au die verordente örther vom Pol
wercke bringen.

In sonderheit sollen aufs erste, bey der Ader bey den hackenheüsern ent- 
langst Dielen für die pfehle werden gesetzt, daß der schlam alda nicht in die 
Ader möge fließenn.

Vnd sol werden vff Wege getrachtet, wie der orth mit dem bestendigen erde- 
richely) werde erfüllet, auff daß so es künfftigk für nützlich vnd netigk erachtet 
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würde, desto bestendiger vnd beqwemer, eine Mawer daselbst entlangft kondte tif- 
'gezogen werden.

Die Hofe hinder der Grotheschapischen, vnd Peter netuenborgen20 *) sollen 
vfs erste abgebrochen vnd der Platz zum freyen polwerck ledigk gelaßen werden.

20) Beide Namen, der erste ist ein weiblicher, sind die Namen der Besitzer der Grundstücke.
2|) Wo dieser Schuhhof auf der Lastadie belegen war, und welche Bedeutung er hatte,

ist zur Zeit nicht nachweisbar. — *22) Wäscherinnen. — 23) Die Asche, woraus die Lauge zum
Waschen gezogen ist. — 24) Schließer, der den am Eingang des Hafens über die Oder ge
zogenen Baum zu verschließen hatte. — 25) Kiper = Brücken-Aufseher, der das Aufziehen
>er Brückenklappen (Deckel) zu besorgen hat. Das Hauptwort Kiper hat mit dem Zeitwort
'ppen gleiche Wurzel. — 26) Havening, Havenung — Hafenplatz, derjenige Theil des Bohl-
erks, der zu beideu Seiten der gegen dasselbe mündender Splitt- d. h. Zankstraße liegt,
i6ft einen Theil dieser Straße (vergl. L. B. II Th. Bd. VIII, 236.) — 27) Später Schlächter-
^ese genannt. — 28) Auch Graus = Schutt. — 29) Widersetzen. — 30) Auch Verwerking
-Verwirkung, Vergehen, Übertretung. — 31) Namentlich Stroh streuen, ausbreiten.

Den Lastadischen bey dem schuehofe2') vnd den Wiekeschen, sal anch werden 
angesagt vnd vferleget, vnd darüber werden gehalten, daß sie kein fegels, oder 
Mull In die Ader sollen bringen.

Vnd die Wescherschen 2‘2), die an der Ader, vnd in der plader Jhna, vnd 
sonsten tiff der Lastadien wohnen, die timb gelt waschen, die sollen auch kein Asch
rat 23) In die Ader waschen, vnd sich der gemeine wasche gebrauchen.

Der Baumschlüter2 ') fall allen Schissern, wan die In den Baum legen wollen, 
Im nahmen deß Rats ernstlich ankündigen, daß sie keinen Vnflath oder gemülle 
auß den Schissen In die Ader sollen schlahen, bey ernster straffe.

Deßgleichen sal der Brückenkyper 25) Auch den kahneführern, wan die oben 
herab, oder sonst alhie werden mit den kehnen ankommen, ansagen, vnd uff 
beiden feiten der Ader, biß durch die pladder Jhna entlangft, tind der Marg- 
meister In der Haueninge2l1) fleißigk tiffehen, daß wider von Schiffren oder von 
anderen, daß nichts In die Ader oder an die pvlwercke werden gebracht, sondern 
daß sie solches auch In die verordenten Dreckorthe müssen bringen.

Vber die Baumbrücke sollen der Baumschlüter tind Brückenkyper kein Fegels 
oder Dreck laßen bringen, Auch an der knochenhawer Wise27) nichts laßen aufführen 
tind aufschlagen. Vnd wo sie In deine, wie bishero gescheen, nachlessigk gefunden, 
sollen sie mit der gefengkniß gestrafft werden.

Auß den Stadthoren sallen die Thorknechte, sonderlich auß dem Frawen 
tind Heiligen Geiststhor, keinen Mist, gemülle oder grüß 28) laßen führen, welchs 
Jemandt für die thore wolle schlagen, daß solchs darnach In die Ader müßte 
gefloßet werden, daß sal ein itzlicher der thorknechte, Auch In seine tierordenten 
thore bey ernster straffe tifsehen tind nicht gestatten, Vnd wo sie da Jemands 
betreffen, Jme die karen oder wagen nehmen.

Vnd so Jemands derhalben wider sie ferfeln 2tl) würde, solchs den regiren- 
den Bürgermeister ansagen, daß sie Inn das Halßeisen geschlagen, oder nach vor- 
wirkunge3°) sonst gestraft ntegen werden.

Die Thorknechte sollen auch nicht gestaten, daß hinforder In tind für der 
Stadt, oder Inn der Stadthoren, tiff dem Steinwege, Bürger oder Bawren sollen 
strewen 31) oder mist machen.

32*
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Eß sal gar nichts. gestatet werden, In den Winterzeiten einigen schnee vf oder 
an die Ader zu bringen, dieweil vil Mists oder schlams offtmals darunder ist, 
Sondern der fall sonst auß der Stadt für die thore werden gebracht. Die da
wider theten sollen gepfandt werden.

Ein itzlicher der bawen leßet, vnd grußerde oder leymen 32) off die straßen 
bringen muß laßen, der fall die Inn den nechsten VIII tagen laßen wider 
wegbringen. Oder so daß Jemandts ließe lenger alda ligen, der sal gepfandt 
werden.

Der Herr Bürgermeister Joachim Plato neben Herrn Gregor pruckman, 
Caspar. schiuelbein, Joachim werderman, vnd wen sie sonst welche des Radts 
darzu zihen wollen, haben vom Erbaren Rathe befehlich, die gelegenheit vmb die 
Stadt an der Oder zu besichtigen, Sonderlich an der Mellen in den der Schif- 
bawer Lastadien, wie alda mechte ein platz angerichtet werden, daß alles klapholz 
alda mechte werden vfgewaschen vnd vfgesetzet.

Zwischen den Brücken sollen keine stoße, Bawholz weiter zu legen, werden 
gestattet, man wolte die dan bald zu Lande bringen. Vnd sal verordent 
werden, wohin ein Jder die legen fall, da sie dem Tiste vnschedelichen ligen 
kondte.

Es sal kein Mist, erde oder gemülle an den haüßern an der Oder mit 
kahnen an die scheünen zuführen, werden gelitten, weil solchs an den beiden 
feilten In dem In vnd außschiffen schaden gibt.

Von den in der vorstehenden Polizei-Verordnung, gegen den Schluß hin, 
genannten Magistrats-Mitgliedern trat, nach den Angaben von Friedeborn* *),  — 
1) Jochim Plate in den Rath 1541, ward Bürgermeister 1551 und f 1569; — 
2) Gregor Bruchman trat in den Rath 1546, ward Kämmerer 1569, Bürgermeister 
1571 und f 1575; — 3) Jasper Schivelbein wurde Rathsherr 1546, Kämmerer 
1562, f 1569; — 4) Jochim Werdeman trat in den Rath 1558, + aber 
schon 1561.

3Î) Lehm.
*) Paul Friedeborn, im Anhang zum Andern Buch der Stettinschen Geschichten, 1628.
**) «. B. Il Th. Bd. VIII, 181

Der Abfasser der Verordnung scheint aus Mitteldeütfchland, ein Sohn des 
Frankenlandes gewesen zu sein/da er das Wort Bohlwerk und den Namen Bruch
mann mit einem P schreibt.

Die Baumbrücke.
Wenn an einer frühern Stelle des L. B. angeführt worden, daß jede der 

Hauptbrücken, welche im 16. Jahrhundert von Stadtwegen in Stand gehalten 
werden mußten, 24 Nürnbergsche Fuß breit gewesen sei**),  so ist diese, aus 
Schleker's Matrikel von 1565 entlehnte, Angabe auch in Bezug auf die Baumbrücke 
richtig, obwol diese, ursprünglich nur eine Laufbrücke, erst vor ea. 150 Jahren, 
nachdem Stettin seinem rechtmäßigem Erben, dem Brandenburg-Preüßischen Fürsten
hause endlich zugefallen war, zum Fahren und Reiten eingerichtet und umgebau 
worden ist. Es verhält sich damit wie folgt.
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Im Jahre 1730 war die Baumbrücke einer gründlichen Ausbesserung be
dürftig. ' Diesen Umstand benutzte der Gouverneur, Christian August Prinz von 
Anhalt-Zerbst, den König in einer Jmmediat-Vorstellung vom 2. October 1730 
darauf merksam zu machen, daß ein Neübau der Brücke der Kämmerei nicht viel 
mehr kosten würde, als der nothwendige Reparaturbau, selbst dann nicht, wenn 
man sie so anlegte, daß auch darüber gefahren werden könnte. Der Stadt wäre 
diese Einrichtung sehr nützlich, denn, wenn an der Langenbrücke gebaut werden 
müsse, was oft vorkäme, wäre die Verbindung zwischen der Stadt und der 
Lastadie, und dadurch auch mit den dort, am jenseitigen Ufer belegenen, Pack- 
hofe, gänzlich unterbrochen. Der Prinz - Gouverüeur stellte daher dem Könige 
anheim, an den Stettiner Magistrat den Befehl zu erlassen, daß derselbe die 
Baumbrücke ganz so umbaue, wie die anderen Brücken alle seien. Die Kämmerei er
spare ohnehin, in Folge des Festungsbaus, die Unterhaltung von zwei Brücken, 
nämlich die beim Berliner und dem Anklamer Thor, die durch Füllung des 
Stadtgrabens eingegangen seien. Das Geld, was die Instandhaltung dieser 
Brücken gekostet, könne noch zum Bau der Baumbrücke verwendet werden. — 
Der König erließ hierauf nachstehenden Cabinets-Befehl:

Von Gottes Gnaden Friderich Wilhelm König in Preüßen, Marggraff zu 
Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Ertz Cämmerer und Churfürst re. rc.

Unser« gnädigen Gruß zuvor, Würdige, Veste, Hvchgelahrte Räthe, liebe 
Getreüe. Nachdem Wir auf des General-Major Printzen von Zerbst Antrag 
besage copeylicher Beylage allergnädigst resolviret, daß die ohnedem ziemlich 
schadhafft gewordene sogenannte Baumbrücke in Unserer Stadt Stettin dergestalt 
aus der dortigen Cänimerey Mitteln angelegt und tüchtig gebauet werden solle, 
daß man auch darüber fahren könne, als habt ihr darnach die nöthige Verfügung 
zu thun. Daran geschiehet Unser Wille, und Wir seyn Eüch mit Gnaden ge
wogen. Geben Berlin den 12. Octob. 1730. Fr. Wilhelm.

An die Pommersche Kriegs- und Domainen-Kammer; 
Sollen verfügen, daß die sogenannte Baumbrücke zu 
Stettin so groß angelegt werde, daß man auch darüber 
fahren könne, wozu die erforderten Unkosten aus der 
Stettinschen Cämmerey zu nehmen sind. v. Grumbkow. v. Viereck.

Die Kammer fertigte den Befehl des Königs unterm 22. October 1730 
dem Magistrate mit dem „allergnüdigsten Zusatz-Befehle zu, den Bau der Brücke 
unverweilt in Angriff zu nehmen". Bürgermeister und Rath remonstrirten gegen 
den Bau in einer Jmmediat-Eingabe vom 16. November 1730, worin ausge
führt wurde — 1) daß die Stadtkümmerei bereits vier Brücken, nämlich die 
Langebrücke über die Oder, die Parnitzsche Brücke, die beim Blockhause über die 
Kleine- und die beim Zoll über die Große Reglitz, zu unterhalten habe, welche 
wegen der starken Passage nach Hinterpommern der Kämmerei „ein schon vieles 
zu repariren kosten. Diese sind insgesambt dergestalt angelegt, daß darüber ge
fahren werden kann und auch wegen des Commercij mit Hinterpommern so nütz
lich als unentbehrlich. — 2) Die Baumbrücke hingegen (worüber von undenklichen 
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Jahren her nur die Passage nach der Schiffbauer Lastadie gewesen) anjetzt auch 
zum Fahren einzurichten hält Magistrat „weder ratione commercij noch sonsten 
nöthig. Denn die Reisenden zu Wagen und zu Pferde aus Hinterpommern nach 
dieser Stadt und wieder dahin zurück, nehmen wie natürlich ist, den geraden 
Weg über die Langebrücke, und werden sich hüten den Umweg nach der Baum- 
brücke, die ihnen ja ganz entlegen ist, einznschlagen. Und der von der Einwohner
schaft der Stadt, welcher nach den Speichern und der Schisfbauer-Lastadie zu 
fahren hat, gewinnt nichts an Raum und Zeit, wenn er die Baumbrücke benutzen 
könnte, da diese ja gegen das untere Ende der Stadt liegt, der Hauptverkehr 
aber aus der Mitte der Stadt, stets über die Langenbrücke am Oberende, Statt findet. 
Daher denn Ew. Königl. Majt. selbst allergnädigst befinden werden, daß die Ver
änderung mit der Baumbrücke vorzunehmen ganz unnöthig. ist. Die Stadt- 
kämmerei wird damit um so viel weniger zu beschweren sein, als — 3) dieser 
neue Bau nach dem, von dem Stadtzimmermeister Johann Andreas Haase ange
fertigten Anschläge wenigstens 2234 Thlr. 18 gf. kosten wird, dahingegen die 
Reparatur auf den alten Fuß kaum */3 dieser Summe, nämlich 675 Thlr. be
tragen wird, ganz abgesehen davon, was die Unterhaltung der größern Brücke 
künftighin in Anspruch nimmt. Da nun — 4) die Stadtkämmerei bekanntlich 
noch tief in Schulden steckt und gar viele zinsbare Kapitalien abzutragen hat, 

'sie auch im vorigen Jahre, 1729, zur Reparation des Schlosses für des
Fürsten von Zerbst Durchlaucht Wohnraüme allein 12(X) Thlr., wie auch zur 
Pflasterung des Steindammes auf der Lastadie und andern außerordentlichen 
Bauten weit über 4000 Thlr. hat verwenden müssen, und dadurch gar sehr er
schöpft worden ist, so bitten wir allerunterthünigst Ew. Königl. Majt. geruhen 
allergnädigst, aus angeführten Umbständen an Dero Pommersche Kriegs- und 
Domainenkammer anderweitig reseribiren zu lassen, daß die sogenannte Baum
brücke nicht als Fahrbrücke umgebaut, sondern nur auf den alten Fuß als Brücke 
für Fußgänger gründlich wieder in Stand gesetzt werde."

Die Preise kennen zu lernen, welche bei dergleichen Bauten vor 150 Jahren 
gerechnet wurden, ist zum Vergleich mit den Preisen der Gegenwart sicherlich 
wol lehrreich. Meister Haase mußte die Baumbrücke, um sie als Laufbrücke wieder 
in Stand zu setzen, ganz abdecken. Er rechnete, daß die Hälfte der Bodendielen 
wieder verwendet werden könne, ebenso die Hälfte des Geländers rc. die Pfähle 
mußten, weil sie ganz verfault waren, sammt den unter Wasser abgebrochenen 
Pfählen, ausgewunden werden. Das konnte aber, der Schifffahrt und des hohen 
Wassers wegen nicht auf Verding geschehen. Haase rechnete diese Arbeit des Ab
deckens und des Aufwindens zu 60 Thlr. An Materialien waren erforderlich 
30 Stück Eichen à 3 Thlr., 150 Stück Fichten oder Kiefern, à 16 gr., 180 Boden
dielen à 8 gr.; für Schmiede-Arbeit, incl. der Zugbrücke, wurden 80 Thlr. ver
anschlagt. An Arbeitslohn, jedes Stück Eichen oder Fichten zu bearbeiten 16 gr., 
für jedes Stück Bodendielen zu legen 2 gr. ; an Rammerlohn von 50 Fichten- 
Pfählen fürs Stück 3 Thaler.

Der König ließ die Vorstellung des Magistrats durch Hof-Reseript vom 
26. November 1730 der Pommerschen Kammer zum gutachtlichen Bericht zu
fertigen. Die Kammer ihrer Seits hielt es für angemessen, die Jmmediat-Ein- 
gabe des Magistrats zur Kenntniß des Urhebers des Baumbrücken-Projects zu 
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bringen, um dessen Meinung über die von Bürgermeister und Rath gegen das 
Project geltend gemachten Gründe einzuholen. Der (Gouverneur, Prinz Christian 
von Anhalt, konnte nachdem er das technische Gutachten des Platz-Ingenieurs, 
Major i). Preüs *)  eingeholt hatte, in seinem Antwortschreiben vom 15. December 
1730, die Einwendungen des Magistrats gegen den vom Könige nun einmal be
fohlenen Bau der Baumbrücke als Fahrbrücke in keiner Weise für stichhaltig an
erkennen. Denn — zu 1) sei, bemerkte er: die Unterhaltung der 4 Brücken 
zwischen Stettin und Damm was Altes, das gar nicht hierher gehöre und wo
gegen die Stadt alle Zeit den Zoll gehabt habe und noch genieße. Daß aber, 
wie er, der Gouverneur, in seinem Jmmediat-Vvrtrag gemeldet, die 2 Brücken 
am Anklamer und Berliner Thore, die sonst von der Kämmerei hätten unterhalten 
werden müssen, jetzt wegfielen, überginge der Magistrat mit Stillschweigen. — Zu 2) sei 
nicht die Frage, ob der Weg aus Hinterpommern über die Lange-, oder über die 
Baumbrückc näher sei, sondern es komme darauf an, ob, wenn die Langebrücke 
wegen Reparaturbaues, der zur Sommerszeit doch gar oft vorkomme, gesperrt 
werden müsse, es dem Publikum nicht angenehm sein werde, auf dem Wege aus 
Hiuterpommeru nach der Stadt und nach Vorpommern über die Baumbrücke 
fahreu zu können, als den weiten Weg über — Schwedt zu nehmen, woselbst 
die nächste Brücke über die Oder sei. — Zu 3) hieß es, wird es sich ergeben, 
daß, wenn der Anschlag von einem Ingenieur angefertigt und von diesem auch 
der Bau geleitet werde, die Fahrbrücke nicht viel höher zu stehen komme, als 
der Reparaturbau der jetzigen Laufbrücke. — Zu 4), bei welchem Puukte der 
Gouverneur persönlich betheiligt war, bemerkte er wörtlich: „durch deu hiesigen 
Schlvßbau ist der Kämmerei von Sr. Königl. Majestät mehr Gnade geschehen, 
als daß sie (nämlich Bürgermeister und Rath) solchen bei jeder Gelegenheit auf
zurücken Ursache haben, da sie dadurch von Anbauung eines iieüeii Commandanten- 
Hauses bis hieher verschont blieben? Übrigens bezog sich der Gouverneur auf 
das pflichtmüßige Gutachten des Bautechnikers, Major v. Preüs, das er seinem 
Schreiben beigelegt hatte.

*) So schrieb der Gouverneur den Namen, der Major selbst schrieb v. Prew, ein dritte 
in den Acten vorkominende Schreibung ist de Preu.

*) Da nach Schleker's Angabe die Breite der Brücken 24 Nürnberger Fuß betrug, so er
gibt sich das Verhältniß des Nürnberger Maaßes zum Rheinländische'» wie 12:11,' und die 
Länge der Langen und der Banmbrücke - 420 Fuß und die der Groß-Reqelitzbrücke — 625 
Fuß Rheinländisch.

Aus diesem Gutachten, unterm 15. December 1730 ausgefertigt, ging hervor, 
daß die Baumbrücke, obwöl sie nur von Fußgängern benutzt werden konnte, doch 
dieselbe Breite hatte, wie die Langebrücke und alle übrigen Brücken auf dem 
Steindamme durchs Bruch, nämlich eine Breite von 22 Fuß, offenbar rhein
ländisches Maaß.*)  Daß die Brücke für Fuhrwerk zu schwach sei, liege darin, 
daß zwei Joche gegen das Schlachthaus hin, eins an 31, das andere an 33 Fuß, 
allzuweit von einander gesetzt seien, deren Balken einen starken Schwung hätten 
und keinen Wagen tragen konnten. Demnächst sei sie mit einfachen und schwachen 
Dielen belegt, welche leicht durchbrächen. Sodann seien die Joche seit langer 
Zeit nicht mit frischen und starken Pfühlen ausgebessert worden, so daß auch 
diese keine Last mehr zu tragen vermöchten, ü6erbeut sei die doppelte Zugbrücke 
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unterwärts ohne Streben, u. s. w. Nachdem der Major die Idee des Prinzen 
von Anhalt weiter ausgeführt hat, schließt er seinen Bericht mit diesen Worten: 
„Warum sollte nicht zum höchsten convenable und nützlich sein, solche Brücke 
fahrbar zu machen da ja ihre Situation nach der Langebrücke an einer Extremität 
der Stadt, und die qu. Brücke am andern Ende fo weit von einander belegen, 
welche der bequemen Communication nach Brückenmäßig gleich anfangs Hütte ein
gerichtet und fahrbar gemacht werden sollen, ist auch dem Augenschein gemäß, 
ihrer Breite nach wirklich dazu schon angelegt, und darf nur vollends zur Per
fection gebracht werden".

In ihrem Bericht nach Hofe, der am 30. December 1730 erstattet wurde, 
zeigte die Kriegs- und Domainenkammer an, „daß sie zur Bequemlichkeit der 
Passage nicht undienlich fünde, wenn diese Brücke zum Fahren undReiten aptiret 
werde." Die Kammer reichte gleichzeitig eine Abschrift des Schreibens des 
Gouverneurs ein, dem zufolge der von demselben in Aussicht gestellte, vom Platz- 
Ingenieur anzufertigende, Bau-Anschlag werde zu erwarten sein.

Auf diesen Bericht erging das Hofrescript vom 18. Januar 1731 welches, 
wie sich erwarten ließ, bestimmte, daß es bei der unterm 12. October v. I. er
gangenen Verordnung lediglich sein Bewenden habe und die Baumbrücke dergestalt 
aptirt werden müsse, daß man darüber auch reiten und fahren könne. Abschrift 
des Hofrescripts erhielt der Magistrat unterm 8. Februar 1731 mit dem Befehl, 
sich darnach zu achten. ' .

Und also geschah es. Schon vor Eingang der Kammer-Verfügung, deren 
Inhalt dem Magistrate durch den Commissarius loci, Kriegs- und Dvmainen- 
rath Uhl, bereits mündlich mitgetheilt worden war, fand am 29. Januar 1731 
eine Conferenz zwischen dem eben Genannten, dem Major de Prew und dem 
Kümmerer Neümann Statt, um sich darüber zu besprechen, auf welche Art und 
Weise beim Bau der Baumbrücke zu verfahren sein werde, um den Absichten des 
Königs Genüge zu leisten, die Schifffahrt nicht zu behindern und der Kämmerei 
soviel als möglich Kostenaufwand zu ersparen. Der Major de Prew, als 
Techniker, hatte vom Gouverneur den Befehl erhalten, den Plan zum Bau der 
Brücke auszuarbeiten, demgemäß derselbe in jener Conferenz ein neües Modell, 
zugieich aber auch eine Zeichnung von der Zugbrücke vorlegte, welche über die 
Pene bei Anklam gebaut worden war und zu jener Zeit als mustergültig ange
sehen wurde. Weil bei dieser die Durchfahrt 5 Fuß schmäler war als bei der 
Stettiner Baumbrücke, die Stärke der Anklamschen Brücke hauptsächlich in der 
Spannung lag und sie ganz steif zufammenlief, so würde nach des Majors 
Meinung die Nachahmung derselben bei der Baumbrücke wegen derer größeren 
Flügel mit großen Unbequemlichkeiten für die durchfahrenden Schiffe verbunden sein. 
Deshalb habe er das neüe Modell entworfen, um bei bem herrschenden Frost- 
wetter die Probe zu machen, ob die Federn, welche neü unter die Flügel gesetzt 
werden mußten, durch das von ihm vvrgeschlagene Rollwerk sich dergestalt an
ziehen würden, daß die Schiffe beim Durchfahren dadurch kein Hinderniß finden 
werden, und sich demnächst auch wiederum zur Ruhe setzen könnten. Es sei also 
nöthig von dem Stadtzimmermeister Haase zu hören, ob er sich getraue, an dem 
jetzigen einen Flügel, welcher, wenn auch sonst die Brücke ganz neü gebaut 
werden sollte, unverändert bleiben könne, die vvrgeschlagene Probe zu machen,
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wonächst man dann finden werde, ob etwa ein oder das Andere zu bessern oder 
es in statu quo zu belassen sei.

Meister Haase, der darauf zur Cvnferenz zugezogen wurde, erklärte, daß er 
nach dem Muster des Majors die Probe mit der Klappe machen wolle, und 
könne man demnächst weitern Beschluß fassen. — Zwei Tage darauf zeigte der 
Meister dem Kämmerer Neümann an, daß er von beut Major de Prew ein anderes 
Profil zur Zugbrücke und den Befehl erhalten habe, nach dieser neuen Vorlage 
den Probebau auszuführen. In derselben sei das Rollwerk beibehalten, es seien 
aber an jeder Klappe 8 Rollen, ingleichen 2 Gewichte angebracht, wogegen in 
dem Modell, welches der Major in der Conferenz vom 29. Januar vorgelegt, 
nur 4 Rollen und keine Gewichte gezeichnet gewesen seien.

Meister Haase führte beit Brückenzug nach der Vorschrift aus. Der Baum
schließer Johann Uhrland zeigte darauf dem Kümmerer Neümamäm 4. April 
1731 an, daß die Brücke nicht nur sehr schwer aufzuziehen wäre, so daß jedes 
Mal 4—5 Mann daran arbeiten müßten, was der Major v. Prew beim Passiren 
eines Schiffs unlängst selbst mit angesehen hätte, da doch vorher, ehe der Zug 
nach des Majors Modell gemacht, 2 Personen zum Ziehen hingereicht hätten, 
sondern es verursachten auch die 4 Arme, womit die Klappeu gestützt würden, ein 
höchst unbequemes Durchlegen der Schiffe, wie denn erst unlängst ein Holländer 
3 volle Stunden dazu gebraucht uud überdem an seinem Eisenwerk was zerbrochen 
habe, „worüber der Schiffer viel Lärmens gemacht".

Der Magistrat, indem er in dem Berichte vom 18. April 1731 meldete, 
was an der Banmbrücke nach der Vorschrift des Majors v. Prew geschehen sei, 
brachte die Anzeige des Baumschließers zur Kenntniß der Königl. Kriegs- und 
Domainenkammer, von der das Gouvernement unterm 23. April ersucht wurde, 
dafür Sorge zu tragen, daß die Brücke so eingerichtet werde, „daß die Schiffe 
selbige ohne Schaden und Jneoinmoditüt passiren könnten". Der Major v. Prew, 
dem die Beschwerde vom Prinzen von Anhalt zur Beautwortung überwiesen war, 
raümte in einem ausführlichen Pro Memoria die Richtigkeit der vom Baum
schließer zur Anzeige gebrachten Mängel int Allgemeinen zwar ein, gab aber zu 
bedenken, daß sein Vorschlag nicht nur zur Probe ausgeführt worden sei, was 
nicht allein von ihm befürwortet, sondern auch in der Januar - Conferenz vom 
Stadtzimmermeister Haase ausdrücklich mit dem Bemerken anerkannt worden sei, 
daß sichtbar gewordenen Mängeln abgeholfen werden könne. Dieser Fall sei 
nunmehr eingetreten, und werde man daher bei dem zum Fahren und Reiten ein
gerichteten Neübau der Baumbrücke die bei der Probe gemachten Erfahrungen 
gehörig zu berücksichtigen haben. Er fügte hinzu, daß zum Auf- und Abziehen 
der Brücke künftighin drei Leüte erforderlich sein würden, deren Annahme jedoch 
nicht der Willkür des Baumschließers zu überlassen sein werde, sondern die von 
Magistratswegen angestellt werden müßten.

Bemerkenswerth ist die Form, in welcher das Anschreiben abgefaßt war, 
womit das Gouvernement die Aüßerung des Platz-Ingenieurs der höchsten Landes- 
Pvlizei-Behorde von Pommern zugehen ließ, eine Form welche von dem damals 
üblichen Curialstil so abwich, daß man geneigt seht kann, darin eine vorgefaßte 
Absichtlichkeit zu erkennen. War es der militairische, oder der reichsfürstliche 
Stand des Gouverneurs, der ihn die gebraüchliche Form vergessen ließ, der 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 33
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Civil-Behörde gegenüber, welche vom Könige eingesetzt war, um Seine Allerhöchste 
Person zu vertreten und Seine Willensmeinung, Seine Befehle zur Ausführung 
zu bringen. Sprach doch die Kammer in allen ihren Erlassen und Verfügungen 
stets nur im Namen des Königs, wurden doch alle bei der Kammer eingehenden 
Berichte, Vorstellungen, Eingaben, Beschwerdeschriften nur an die Allerhöchsteigene 
Person des Königs gerichtet! Das Anschreiben des Gouverneurs lautete verbotenus 
wie folgt: —

Der Königl. Kriegs- und Domainen Cammer hieselbst wird auf Dero Ein
gabe (?) vom 23. April des Herrn Major v. Preu seine Erklärung in origine 
communiât, woraus Sie mehreren Inhalts ersehen, worauf es eigentlich ankommt 
daß die Zugbrücke so schwehr aufzuziehen? Dieserhalb wird aber der Anbau der 
Neüen Brücke nicht nachbleiben können, vielmehr wird zu reguliren seyn, waß für 
Leüthe zu derselben aufziehung zu bestellen? Stettin, den 4. May 1731.

Christian August P. Anhalt. .
Abschrift dieses Schreibens und des Memorials des Majors de Prew, fertigte 

die Kammer an demselben Tage dem Magistrate zur Erklärung zu; und damit 
schließen die —

[Acta wegen Anlegung der Baum-Brücke daß man darüber fahren kann. 1730 Oct. 
Tit. 7. Stettin. Nr. 182. Im Archiv der Königl. Regierung.^

Aus den Acten des Raths-Archivs ergibt sich, daß die Kämmerer vom 
Magistrate unterm 11. Mai 1731 angewiesen wurden, das in dem Pro Memoria 
des Majors de Prew dargelegte Bau-Project dem Zimmermeister Haase zu 
dessen Erklärung vvrzulegen, und diese, unter etwaiger Zuziehung des Com- 
missarius loci, Kriegsraths Uhl, zu Protokoll zu nehmen. Das Protokoll fehlt 
aber in den Acten. Man erfährt also nicht direct, daß die Baumbrücke ganz 
nach den Wünschen des Gouverneurs, Prinzen von Anhalt-Zerbst, umgebaut 
worden ist, indirect geht dies jedoch aus nachfolgenden Schriftstücken hervor. 
So wird der Zimmermeister Johann Andreas Haase am 5. Juli 1831, vorge
laden, um wegen des an der Baumbrücke zu errichtenden Geländers Rücksprache 
zu nehmen. Der Kämmerer Neümann, der den Termin abhült, befragt ihn, was 
er für die Arbeit haben wolle, das Geländer von Joch zu Joch gerechnet und 
nach der Form, wie es an der Berliner und Anklamer Thorbrücke sei, diejenige 
Form, welche von dem Major de Prew herrühre, und die der Prinz von Anhalt 
für die Baumbrücke in Vorschlag gebracht habe. Meister Haase fordert für das 
Stück von Joch zu Joch 1 Thlr. Nettmann bietet ihm 16 gr., in Anbetracht 
daß die nette Form lange nicht so viel Arbeit mache, wie die frühere. Der 
Meister meint, das des Kümmerers Gebot doch gar zu wenig sei, damit könne 
er nicht auskommen; endlich einigt man sich über den Preis von 17 gr. pro 
Stück. Der Cvmmissarius loci, Kriegsrath Uhl, dem das Protokoll sofort br. in. 
zur Bestätigung vorgelegt wird, hält dafür, daß 14 gr. genug seien, „doch kann 
vor dismal es so passiren", wie verabredet worden. Dann kommt die Anlegung 
eines Privet unter der Brücke zur Sprache, Haase verlangt dafür 24 Thlr., 
einigt sich aber mit Neümann auf 20 Thlr., womit Uhl aber nicht einverstanden 
ist, sondern den Preis auf 15 Ä)lr. herabsetzt. Am 3. September 1731 be
geben sich der Kämmerer Neümann und der Major de Prew in Begleitung des 
Meisters Haase nach der Baumbrücke um wegen des an der Zugbrücke anzu



Die Baumbrücke. 259

bringenden Portals Verabredungen zu treffen, sowie um eine Vergleichung der 
de Prewfchen Zeichnung mit der Örtlichkeit vorzunehmen und sich über den Kosten
betrag zu einigen. Der Meister fordert für diese Arbeit 70 Thlr., läßt sich aber 
bis auf 65 Thlr. herunterhandeln, womit der Major einverstanden, nicht aber der 
Commissarius loci, „nach dessen Begriff das Portal nicht über 50 Thlr. kommen 
müßte", doch überläßt er die Preisbestimmung dem Magistrat.

Schon einige Jahre vorher war die Baumbrücke ein Gegenstand der Ver
handlung in der im Obigen auseinandergesetzten Richtung. Der Bürgermeister 
v. Schack*) registrirte am 8. April 1726: Der General-Lieutenant und Gouver
neur v. Bork habe einen Unteroffieier zu ihm geschickt und durch diesen sagen 
lassen, wie die Majore der Garnison Beschwerde geführt, daß sie bei ihren 
Patrouille-Ritten nicht zu Pferde über die Baumbrücke gelangen konnten, der 
General habe deshalb verlangt, näher zu untersuchen und festzustellen, ob die 
qu. Brücke nicht zum Reiten eingerichtet werden könne? Kämmerer Liebeherr, 
dem die Sache zrlgeschrieben worden war, schickte sofort den Bauschreiber und den 
städtischen Werkmeister nach der Brücke, um sie besichtigen zu lassen, und be
richtete auf Grund der von ihnen ertheilten Auskunft: — Daß, um den vom 
General-Lieutenant v. Bork beantragten Zweck zu erreichen, es nöthig fein werde, 
noch viele Pfähle nnd Joche anznfertigen und einzustoßen, die Bodendielen weg
zuschaffen und dnrch doppelte Planken zn ersetzen. Ferner fei unter dem 
Zuge uhch ein Joch einzurammen, wodurch der Hafen versperrt und par 
conséquence die Handlung der Stadt miniret werde, auch diese Umwandlung 
der Brücke über 300 Thlr., ohne die Materialien zu rechnen, koste, wozu man 
doch a parte Camerae nicht verpflichtet sei, weil dieselbe dem Publikum zum 
Besten bereits die Langebrücke über den Strom mit schweren Kosten unterhalte, 
und die Baumbrücke nur wegen des Schlachthauses und der Viehställe, wie auch 
der Schiffsbauerei zur Commodité uicht aber zur nécessité angelegt und deshalb 
nur leicht und weitlaüfig gebaut und ein Schlagbaum davor gezogen worden 
sei. Auch hieselbst keine nécessitas publica vorhanden, sondern eine privata 
commoditas von 4 Personen (den Majoren der Garnison), denen zu gefallen die 
Bürgerschaft mit einem neuen onere nicht beschwert werden dürfe, da die Käm
merei schon Brücken und Dämme genug zu unterhalten habe. Überbeut schon 
bei 100 Jahren seit Einbruch der Schweden hier eine Garnison gewesen, welche 
in ihrem Patrouillewesen keine Verhinderung desfalls verspüret und niemals 
dergleichen Neüerung praetendiret habe. Kümmerer Liebeherr war daher der 
Meinung, daß per memoriale bei des Hrn. Gouverneurs Excellenz diese Um
stände vorzustellen nnd zu bitten sei, daß die HH. Majore zur Ruhe an- und 
mit ihrem petito abgewiesen werden mochten. Und also geschah es durch das 
„demüthige gehorsamste Memorial von Bürgermeister und Rath in Alten Stettin" 
vom 11. April 1726, worin die Gründe der Ablehnung in denselben Worten 
des Kümmerers — doch wohl weislich mit Weglassung des letzten Satzes, wie
derholt wurden. General-Lieütenant v. Bork ließ dann auch seimn, kürzester 
Hand in' echter Soldaten-Manier kundgegebenen Antrag einstweilen ans sich be
ruhen. Sehr wahrscheinlich mit seiner Zustimmung wurde er ober im Sep-

') Balthasar v. Schack war Bürgermeister von 1723 bis f 1739. 
33*
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tember 1726 von dem Commandanten der Festung, Obersten von Born, wie
derholt, und zwar auch in eigenthümlicher Weise, indem derselbe den Stadt
sekretair Pepers durch Ordonnanz zu sich entbieten ließ, um ihm zu sagen, der 
Magistrat müsse die Baumbrücke so einrichten lassen, daß man hinüber reiten 
könne, auch dafür Sorge tragen, daß die großen Löcher, die darauf waren und 
sonstige Beschädigungen ungesaümt ausgebessert würden. Der Stadtsekretair 
Pepers erhielt hierauf vom Magistrate den Auftrag, dem Obersten mündlich zu 
eröffnen, daß aus der Aptirung der Brücke zum Überreiten nichts werden könne 
und die HH. Offiziere die Brücke nicht zu Pferde passiren dürfteu, dadurch 
würden sie sich selbstverständlich vor Schaden bewahren, und geschähe es dennoch 
würde Magistrat wegen Verderbens der Brücke Satisfaction von ihnen bean
spruchen. Der Stadtsecretair richtete am 14. September 1726 den Auftrag 
beim Obersten v. Born aus, der darauf erwidert hatte: „Ist schon gut, ich 
werde den HH. Majors davon part geben." In der Folge scheint der Magi
strat es doch nachgegeben zu haben, daß die Brücke den berittenen Officieres, 
insonderheit zur Zeit der Parade, geöffnet werden durfte. Nun aber brachte 
der Baumfchließer am 11. Februar 1727 zur Anzeige, daß Tages vorher, 
gegen 4 Uhr Nachmittags der Major v. Lüderitz zu Pferde vor dem Schlag
baum erschienen sei, und weil er den Schlagbaum verschlossen gefunden, das 
Schloß durch einen herbeigerufenen Soldaten mit Gewalt habe abreißen lassen. 
Beschwerde, die dieserhalb ' bei dem Obersten v. Born, und dem Obersten v. 
Flotow, Commandeur des Regiments, bei dem der re. Lüderitz stand, hatte 
weiter keinen Erfolg, als daß beide Offiziers, unter Mißbilligung des Factums, 
versicherten, „daß es künftig nicht mehr geschehen solle".

Diese Vorgänge, welche ein Bild geben können von dem Geiste des Mili- 
tarismus damaliger Zeit der Stadtobrigkeit und dem Bürgerthume gegenüber, 
sind gleichsam die Prolegomena der Cabinets-Ordre vom 12. October 1730, 
mit der wir den vorliegenden Artikel über die Baumbrücke eingeleitet haben. 
Es scheint der Bau der Baumbrücke bei ihrer Umwandlung ans einer Fuß- 
gänger-Brücke in eine Fahr- und Reitbrücke bis ins Jahr 1732 gedauert zu 
haben. Unterm 11. Juni dieses Jahres enthalten die Acten die Bemerkung: 
Der Gouverneur Prinz von Anhalt-Zerbst habe von dem Bürgermeister v. Liebe
herr verlangt, daß die Brücke, nach dem Vorbilde der Berliner und Anklamer 
Thorbrücke ' angestrichen werde, d. h.: mit den preüßischen Farben, „schwarz und 
weiß. Gegen dieses Verlangen ließ sich nichts einwenden, da ein Olanstrich zur 
Erhaltung des Holzes wesentlich beitrügt. Es mußten die Geländer auf alleu 
Seiten, nigleichen die zwei Zugbrücken mit den Portalen und allen Zubehör 
drei Mal mit weißer Firnißfarbe angestrichen, und darauf das vierte Mal die 
Staffirung mit schwarzer Ölfarbe, wie es bei der Fortifikatiou gebraüchlich ist, 
gefetzt werden. Der Magistrat berief alle in der Stgdt lebenden Anstreicher 
oder Maler, wie er sie nannte, um ihre Forderungen für die Arbeit abzugeben. 
Die Herren Anstreicher nannten sich selbst Kunstmaler — einer unterschrieb sich 
Kuntzst Mahler — und einer, Namens Krüger, war es wirklich, ein Portrait
maler nämlich, der sich sehr wunderte, daß ihm der Antrag einer so ordinairen 
Arbeit gemacht werde. Eichner entschuldigte sich, die Arbeit an der Brücke 
nicht übernehmen zu können, weil er. gar zu viel mit dem Altar in der Jacobi- 
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kirche zu thun habe; Wollfram verlangte 92 Thlr., Fahrenhvltz nur 56 Thlr., 
Rudow 66 Thlr., der sich indessen, unter gewissen Bedingungen bis auf die 
Forderung des Fahrenhvltz Herabdingen ließ, und dem die Arbeit übertragen 
wurde, nicht dem Fahrenhvltz, „weil er sich nicht im Amte befindet, würde man 
mit demselben deshalb Wunder haben". Mit dem Anstreichen der Brücke war 
die letzte Arbeit an derselben vollendet. So ist also,, die Baumbrücke seit dem 
Jahre 1732 ein für Fuhrwerk und Reüter gangbarer Übergang der Oder.

[Acta Curiae wegen Reparation der Baumbrücke, und daß dieselbe zum überfahren 
nnd überreiten aptirt werden möge. Tit. VI, Polirey, Wege, Brücken. Nr. 19. Vol. I.)

Bebauung der Lastadie, unter der Regierung Königs Friedrich Wilhelm I.

Die Zerstörungen, welche das Bombardement der Moskowito-Saxonen, 1713, 
in der Stadt angerichtet hatte, waren ein Gegenstand, dem der König Seine av- 
hülfliche Theilnahme gleich nach Besitzergreifung von Stettin hi Folge des 
Schwedter Sequestrations-Vertrages in landesväterlicher Huld zuwandte, war Er 
doch, selbst während dieses Jnterimistieums, als rechtmäßiger Erbe des ausge
storbenen Geschlechts der Greifen-Fürsten, des festen Willens, das Kleinod, 
welches Seinem großen Vorfahren im abgewichenen Jahrhundert vorenthalten 
worden war, Sich durch keine Macht der Erde wieder entreißen zu lassen. 
Friedrich Wilhelm I. hat die Bestimmungen des Westfälischen Friedens, so weit 
sich dieselben auf Pommern, als eine der sogenannten Satisfaktionen der Krone 
Schweden, beziehen, nicht anerkannt, und diesen Gedanken durch die Inschrift 
auf dem von Ihm erbauten Berliner Thore in wenig Worten eilten Aus
druck gegeben, wie er klassischer nicht gedacht werden kann. Diese Inschrift 
ist ein Politisches Glanbensbekenntniß *),  das die weitlaüfigsten, mit historischer 
Gelehrsamkeit ausgestatteteu, staatsrechtlichen Deductionen, wie sie sonst wol zur 
Rechtfertigung ungewöhnlicher Fürsten-Unternehmungen im Gebrauch waren, und 
noch sind, tief in den Schatten stellt.

*) Schon allein feinet halber muß das Berliner Thor, abgesehen von der Architektur, als 
ein Bau-Denkmal für ewige Zeiten erhalten werden.

**) Adrian Bernhard v. Bork, geb. am 21. Juli 1668 auf dem väterlichen Gute Döberitz, 
im Regenwalder Kreise, starb, in den Grafenstand erhoben, als General-Feldmarschall und 
wirkl. geheimer Etats-, Kriegs- und Cabinetsminister der auswärtigen Angelegenheiten, auch 
Ritter des schwarzen Adler-Ordens rc., Obrist über ein Regiment zu Fuß, Dompropst zu 
Havelberg, Amtshauptmann zu Kolbaz, Schloß-, Burg- und Erbgesessener auf Labes, Regen
wald, Strahmehl, Wangerin, Stargord rc. rc. am 25. Mai 1741. Als Gouverneur von Stettin 
unterschrieb er die von ihm ausgehenden Erlasse einfach A. B. Borcke.

Zur Ausführung Seines Willens in Bezug auf Wiederherstellung der Stadt 
Stettin ernannte der König eine Immédiat-Commission, die Ihm Vorschläge zu 
machen hatte, wie dem Unheil abzuhelfen sei, welches von den Geschossen der 
Russen angerichtet worden war. Die von der Commission Ihm unterbreiteten 
Anträge unterwarf der König Seiner höchsteignen Kritik und bestimmte, nach 
gründlichster Untersuchung, das, was von den Vorschlägen ausführbar oder nicht 
ausführbar sei, was demnach geschehen solle. Die Immédiat-Commission bestand 
aus — dem Gouverneur der Festung, General-Lieutenant v. Bork**)  und dem 
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Kanzler v. Grumbkow*).  Ihnen beigegeben waren: als Militair-Cvmmissarius 
der Ingenieur vom Platz, Major v. Prew, als Civil-Commissarius, der Kriegs
und Domainen-Rath Uhl, den die Kriegs- und Domainenkanuner als Commis- 
sarius loci speciell für die Stadt Stettin bestellt hatte. Außerdem war die vom 
Könige im Jahre 1723 aus dem frühern Commissariat und der Amtskammer zu 
Stargard gebildete Pommersche Kriegs- und Douiainenkammer zu Stettin ange
wiesen, der Immédiat-Commission bei dem Retablissements-Geschäft überall zur 
Hand zu gehen und deren Anordnungen und Verfügungen Folge zu geben; ins
besondere war diese Verpflichtung dem Chef-Präsidenten der Kammer, v. Massvw, 
auferlegt.

*) Philipp Otto v. Grumbkow, geb. 1684, wirkt, geheimer Etats- und Kriegsminister, 
Oberpräsident aller hohen Landes-Collegien in Pommern, Kanzler der Bor- und Hinter- 
pommerschen Landes-Regierung, auch Öber-Hauptmann der Lande Lauenburg und Bütow, 
Ritter des schwarzen Adler-Ordens, Erbherr auf Lnpow, Runow, Varzemin, Darsin, Wangerske re. 
starb am 26. August 1752. War ein jüngerer Bruder des berühmten Feldmarschalls Friedrich 
Wilhelm v. Grumbkow.

**) Christian Friedrich Freiberg war erster Bürgermeister und Landrath von 1712 bis f 1726. 
Der erste der angeführten Erlasse ist vom 29. October 1722, der zweite vom 5. März 1723 
datirt und sind an Freiberg — so schreibt der General den Namen — ohne die 3 Buchstaben 
gerichtet. Es ist daher ein Irrthum, wenn Gustav Krad in: „Die Städte der Provinz 
Pommern". Berlin 1865, S. 411, sagt, der Bürgermeister Fr. sei vor 1723 nobilitirt.

Die schwere uud langwierige Belagerung von 1677 hatte die Lastadie in 
Trümmer gelegt. Kein Haus war aufrecht stehen geblieben. Zwar hatten die 
Eigenthümer der zerstörten Wohnungen sich in den Ruinen einzurichten gesucht, 
um nur wieder unter Dach und Fach zu kommen, allein es war ein Nothbehelf 
gewesen mit*  den hölzernen Baracken, die sie errichtet hatten, und die jetzt nach 
Ablauf von 40 Jahren, den Einsturz drohten und daher für die darin Woh
nenden lebensgefährlich waren. Zwischen diesen Hütten waren aber noch un
zählige offene, wüste Stellen, deren Eigner entweder in der Belagerung mit Frau 
und Kind ums Leben gekommen oder durch die erlittenen Verluste so gänzlich 
verarmt waren, daß an ein Wiederaufbauen von ihrer Seite nicht gedacht werden 
konnte. War auch des Königs Sorge zunächst und vorzugsweise auf die Wie
derherstellung der Stadt gerichtet, deren Westseite in der Oberstadt von den 
Moskowitern in eine große Ruine verwandelt war, so hatte er dennoch sein 
Augenmerk auch auf die Lastadie gerichtet, die Seines Großvaters Feldherr 
Schwerin im Jahre 1677 bei der Hartnäckigkeit der Vertheidigung Seitens der 
Besatzung, wie der Bürgerschaft, nicht hatte verschonen können.

Es liegen in den Acten Verfügungen des General-Lieutenants v. Bork an 
den dirigirenden Bürgermeister und Landrath Freiberg**)  aus den Jahren 1722 
und 1723 vor, aus denen hervorgeht, daß es schon um diese Zeit des Königs 
Wille war, die Lastadie ordnungsmäßig wieder aufzubauen, und in dieser Be
ziehung die gemessensten Befehle an die Immédiat-Commission erlassen hatte. 
Die Verfügungen betrafen Fälle, in denen die Eigner von wüsten Stellen den 
König um Uuterstützung zum Bau gebeten hatten, ja ein ähnlicher Fall kam 
bereits 1719 vor. Weitere Fälle waren baupolizeilicher Art. So hatte Alexander 
Bamberg in der Kämmerei den Antrag gestellt, daß die wüste Stelle auf der 
Lastadie, welche er von der Drakör-Compagnie gekauft, Behufs einer von ihm 
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gewünschten Erweiterung besichtigt werden möge. Kämmerer Liebeherr begab sich 
an Ort und Stelle und fand, daß die Stelle 20 */2 Fuß breit war. Sie stieß 
au den sog. Zacharias Gang, welcher hier 17 Fuß Breite hatte, davon wollte 
der Käufer noch 3 Fuß zugelegt wissen, damit er sein zukünftiges Haus um soviel 
breiter bauen könne. Kämmerer Liebeherr stattete darüber am 15. Februar 1725 
gutachtlichen Bericht ab, in Folge dessen Bamberg's Antrag abgelehnt wurde, 
weil der Zacharias Gang, als via publica um so weniger verengt werden dürfe, 
als der Nachbar zur Rechten bereits Beschwerde geführt^ daß er mit seinen Heü- 
wagen nicht bequem werde, durchkommen können. Major de Prew, von der 
Immédiat-Commission mit dem Technischen des Retablissements-Geschäfts be
auftragt, sollte sich mit der Verengung des Zacharias-Ganges einverstanden 
erklärt und sogar vorgeschlagen haben, den Gang vermittelst eines Thorweges 
zu verschließen. Aus einer andern Bausache, welche ebenfalls dem Jahre 1725 
angehört, geht hervor, daß es auf der Lastadie einen „Fürsten-Garten" gegeben 
hat, der anscheinend zwischen dem Wall und hinter dem Zimmerhofe in der 
Pladdereie gelegen gewesen ist. Folgende Cabinets-Ordre: —

Von Gottes Gnaden Friederich Wilhelm König in Preußen rc. rc. Unsern 
gnädigen Gruß zuvor rc. rc. Wir haben euren allerunterthänigsten Bericht vom 
29. July a. c. sambt der Tabelle von denen in 8 Jahren neüerbauten Haüsern 
und seit 10 Jahren neü angesetzten Bürgern wohl erhalten. Wenn Wir nun 
daraus vernommen, daß in Unserm dortigen Herzogthum annoch 1294 wüste 
Haus Stellen vorhanden sind, und Wir zu aufnmnterung der Bauenden in 
Gnaden resolviret, daß die 15 Procent Baufreiheitsgelder und 8 Prct. Holz
geld denjenigen, so die in allen Städten vorhandenen 1294 wüste Haus Stellen 
in denen nrgsten 4 Jahren bebauen wollen, nach wie vor gezahlet werden sollen. 
Alß habt ihr eüch darnach zu achten, und diese Unsere allergnüdigste willens- 
meynung durch die Commissarios loci und Magistrate in allen Städten bekandt 
machen zu laßen. Seynd eüch rc. Geben zu Berlin, den 2. September 1727.

Fr. Wilhelm.
An die Pommersche Kriegs- und Domainen-Cammer.

fertigte die Kammer mittelst Verfügung vom 6. September dem Magistrate von 
Stettin in Abschrift zu, nachdem sie demselben bereits unterm 2. September 
aufgegeben hatte, die sämmtlichen auf der Lastadie wohnenden Bürger unverweilt 
vorzufordern und von jeglichem ad protocollum zu vernehmen, ob er gemeint 
sei, sein baufälliges und den Einsturz drohendes Haus, wodurch ohnehin die 
ganze Lastadie nach ihrer dermaligen Beschaffenheit in die größte Feüersgefahr 
gesetzt werden könnte: bei freien Baumaterialien, welche der König schenken 
werde, selbst nach dem Abriß, so einem jedem Bauenden solle gegeben werden, 
zu bauen, dabei ihnen anzudeüten, daß diejenigen, welche jetzt in hoc termino 
sich nicht bestimmt erklären würden, nicht weiter gehört, sondern damit gänzlich 
präcludirt und die Stellen Anderen die sich um dieselben bewerben würden, an
gewiesen werden sollten.

Die Vernehmung fand am 4. September 1727 auf dem Rathhause Statt. 
Es waren ihrer überhaupt 112 Interessenten, wovon aber 4 nicht erschienen 
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waren, weil sie theils bettlägerig krank, theils üerreifet waren. Sei hervorge
hoben, daß unter den Lastadischen Bürgern sich 5 französische Cvlvnisten, Namens 
Pierre Gaillard, Philipp Bnret, Samuel Grivan, Jean de Lubet und Louis 
Colas *)  befanden. Was für eine Profession sie trieben ist weder bei ihnen, noch 
bei einem derDeütschcn angegeben, mit Ausnahme eines einzigen der Interessenten; 
es ist Peter Franz*),  der Pulvermüller, der sich zum Bauen bereit erklärt, 
„wenn ihm erlaubt würde, sein Haus iu der Reihe auf der Gasse zu setzen, 
die Mühle aber sollte an dem abgelegenen Orte, wo sie jetzo wäre, verbleiben". 
Ein gefährliches Ding das! Eine Pulvermühle mitten zwischen menschlichen Woh
nungen, die zudem allesammt aüßerst gebrechlich sind! Die Sicherheits-Polizei 
scheinen Bürgermeister und Rath, selbst zur Schweden-Zeit, nicht eben knltivirt 
zu haben. Bei einigen Namen steht das Wort „Meister", also ist der Besitzer 
der Stelle ein Handwerker. Der französische Colonist Jean de Lubet erklärt; 
„Sein Haus, worin er jetzt wohne, würde hoffentlich nicht dürfen verändert 
werden, weil es ein ansehnliches Gebaüde sei, was aber die wüste Stelle neben 
ihm anbelange, so wolle er solche, wenn ihm nach I. K. Majt. allergnädigster 
Intention die Materialien bis zur Baustelle frei geliefert würden, bebauen, jedoch 
bitte er, dabei, gegen 4 Prêt. Zinsen, ihm mit 500 Thlr. zu assistiren, weil er 
sein Kapital zu seiner Fabrik nothwendig brauchen müsse." Welcher Art die 
Fabrik war, ist nicht gesagt. Die allermeisten Interessenten sind bereit, zu bauen, 
jedoch, weil sie mittellos, nur unter dem Beding, daß ihnen, außer den in Aus
sicht gestellten freien Baumaterialien und den Procentgeldern, eine außerordent
liche Geldunterstützung bewilligt werde, um die Bau-Handwerker bezahlen zu 
können. Johann Emmerich sagt: seine Haüser wären in gutem Stande, stünden 
auch in der Linie, wenn sie aber dennoch geändert werden müßten, wäre er 
dazu bereit, sofern I. K. Majt. ihm zu dem Vorschuß, so er noch von der 
Krone Schweden mit 320 Thlr. zu fordern hätte, allergnüdigst verhelfen wollte, 
sollte aber dieses nicht geschehen können, müßte er dennoch sich der Königl. 
Gnade unterwerfen. Mehrere Eigenthümer haben ihre Haüser vor 12, 19, 20 
Jahren gebaut und diese befinden sich gut im Stande; einige Haüser sind erst 
vor 3 Jahren aufgeführt und zwar ausschließlich uach den Vorschriften, welche 
der General-Lieutenant v. Bork ertheilt hat. Diese standen auch in der Flucht
linie, welche für die große Straße der Lastadie angenommen war, während die 
anderen alle die gerade Linie bald überschritten, 'bald hinter ihr zurückblieben. 
Es kam aber beim Retablissementsbau darauf an, der großen Lastadienstraße 
eine regelmäßige Form zu geben**).  Welche Hausstellen unbebaut waren, ist 
in dem Protokoll nicht angegeben.

*) Diese Namen sind noch heüte, 1875, in der Einwohnerschaft von Stettin vertreten.
*♦) Bergt. L. B. IL Th. Bd. VIII, 221, Anm. 1.

Dasselbe wurde vom Magistrate am 5. September 1727 mittelst kurzen 
Anschreibens, ohne irgend eine gutachtliche Aüßerung über die von den Eigen
thümern der Stellen abgegebenen Erklärungen, der Kgl. Kriegs- und Domaiuen- 
kammer eingereicht, die darauf nichts weiter verfügte, dagegen unterm 9. Sep
tember 1727 dem Magistrate den Befehl znfertigte, dafür sofort Sorge zu 
tragen, daß, nachdem der General-Lieutenant v. Bork und der Kanzler v.
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Grumbkow am Tage vorher die Lastadie besichtigt und gefunden hätten wie 
noch gar viele wüste Stellen in der Hauptstraße vorhaudeu, für diese ledigen 
Stellen Neübauende zu ermitteln, denen die Königlichen Verwilligungen, auch 
die fernere Begünstigung bekannt zu machen sei, daß die Baumaterialien ohne 
Entgeld für den Transport aufs Bohlwerk geliefert werden sollten." Da es, 
so schloß die Verfügung, gar leicht sein werde, daß solche (Neüanbauende) sich 
angeben, so habt Ihr Uns binnen 8 Tagen die Spécification davon zu über
geben, und (Süd), so lieb Eüch Unsere Gnade ist, mit allem Fleiß dahin zu be
arbeiten, daß so viel Neüanbauende zu diesen wüsten Stellen herbeigeschaffet, 
als nothwendig sind-, und selbige von Ihnen nach dem Plane, so der Major 
de Preu geben wird, bebauet werden."

Der Magistrat erließ hierauf folgende — „Notification wegen Anbauung 
der Lastadie zu Stettin: Demnach Jhro Königl. Majestät in Preüßen, unser 
Allergnädibster König und Herr, in hohen Königl. Gnaden resvlviret, daß die 
Lastadie, insonderheit die noch viele in der Haupt-Strassen befindliche wüste 
Stellen, bey freyen Materialien und derselben freyen Transport, aufgebauet 
werden sollen. Als wird solches männiglid) hierdurch zur Nachricht gestellet, 
und können ftd) diejenige, so auf obige Königl. Allergnädigste Conditiones, nach 
dem von den Herrn Major de Prew, ihnen zu gebenden Rissen zu bauen inten- 
tioniret sind, bey dem Lastadischen Gericht sofort und ohne einigen Zeit-Verlust 
melden" ; — die am schwarzen Brett in der Vorhalle des Rathhauses ausgehüngt 
und in den „Wöchentlichen Stettinischen Frage- und Anzeigungs-Nachrichten", Nr. 
24 vom 12. Septeuiber 1727 bekannt gemacht, sowie am XIV. Sonntage 
p. Trinit. von den Kanzeln zu St. Gertrud, St. Petri und St. Nicolai ver
lesen wurde. Weil ftd) aber innerhalb der von der Königl. Kammer gestellten 
Frist kein Baulustiger bei den Lastadischen Gerichtsvögten gemeldet hatte, sv 
wurde dies der Aufsichtsbehörde mittelst Berichts vvut 19. September 1727 an
gezeigt. Hierauf erging am 22. September das, von deut Kainuter-Prüsidenten 
v. Massow und dem Kriegsrath Uhl unterzeichnete Mandat, daß Magistratus 
sich möglichste Mühe geben müsse, einen und andern Neüanbauenden ausfindig, 
auch selbst Anstalt zu machen, diejenigen alten Haüser und Stellen, welche der 
Kämnterei heimgefallen, aus deren Mitteln abreißen und wiederum ueü bauen 
zu lassen.

Am 23. September fand auf dem Rathhause zwischen dem Commissarius 
loci, Kriegsrath Uhl, und dem Magistrate — Bürgermeister Hübner, Syndikus 
Blindow, Senatoren Zastrow, Hartke, Neümann, Rabe, Haake — eine Conferenz 
Statt, die der zuerst genannte mit den Worten eröffnete, daß beim löbl. Col- 
legio Senatus bereits bekannt wäre, wie Se. Königl. Majt. allergnädigst be
schlossen, die Vorstadt Lastadie mit anständigen und neuen Haüsern beb an en zu 
lassen, und daß Sie allergnädigst versprochen, außer den Procentgeldern und 
Freijahreu, die nod) regulirt werden würden, den Neüanbauenden die Baumate
rialien bis an Ort und Stelle frei liefern zu (affen ; damit also das löbl. 
Collegium von Allem desto mehr informirt sein möge, so habe er, Commiffarius, 
es für uöthig erachtet, demselben den Plan, wie die Straßen geregelt werden 
sollen, ingleichen den Abriß zu den neüzuerbauenden Haüsern mitzutheilen. Zur 
Ausführung dieser Sache wäre nun aber —

Landbuch von Pommern; Tt>. IL, Bd. IX. ' 34
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1) Nothwendig, daß ihm das Cataster von den auf der Lastadie befind
lichen Wohnstellen, zusammt ihrer Vermessung, nächstens zugestellt würde, um zu 
sehen, wie man selbige in eine Regelmäßigkeit bringen könne.

2) Habe er bereits aus den, von dem Landrathe Freiberg ihm cvmmuni- 
cirten Specifikationen, was für Kämmerei- und gerichtlich verschriebene Schulden 
auf diesen Haüsern hafteten, ersehen, daß ein großer Theil derselben ganz ver
schuldet wäre. Weil nun dem publico sehr nachtheilig. sein würde, wenn man 
die Kämmerei-Schulden so platterdings daran geben und die Stellen und Haüser 
Anderen zum Anbau cediren wolle, so würde löbl. Collegiunl gemeinschaftlich 
mit den Kümmerei-Bedienten zu untersuchet! haben, ob und welche Haüser etwa 
zu conserviren und der alten Schulden wegen aus den Kämmerei-Mitteln neü 
aufzubauen wären, weil doch bei diesem Bau die Kämmerei nichts verlieren, 
sondern die Materialien dabei gewinnen könne, ohnedem auch auf die Baukosten die 
Procentgelder und Freijahre wieder abgingen. Er würde demnach das Unter
suchungs-Protokoll mit Ablauf dieser Woche gewärtigen.

3) Hütte Magistrats und das publicum selbst einige Haüser auf der 
Lastadie, welche unumgänglich neü gebaut werden müßten. Unter diesen wären 
— (1) das Lastadische Gerichtshaus, (2) das Hospital St. Gertrud, (3) das 
Kirchen-Organisten-Haus, (4) das Klinghaus, von denen Letzteres auf seiner 
Stelle nicht stehen bleiben könne, die übrigen aber theils neü gebaut, theils so 
eingerichtet werden müßten, daß sie in eine Linie kämen. Es würde also löbl. 
Collegium dieserhalb die Verfügung zu machen wissen.

4) Sodann wäre beschlossen worden, daß der Sumpf hinter den Leitern (?) 
bebaut werden solle, weil zur rechten und linken Seite dieses Sumpfes wol 
immer ein neü Anbauender sich finden werde. Wenn auch die Straße davon 
abginge, so bliebe in der Mitte etwa ein Platz von 30 Fuß, welcher sich ganz 
bequem zur Anlegung eines Spritzenhauses, eines Scharren und einer Wohnung für 
den Lastadischen Gerichts-Nuntius eignen würde, daher denn dieser Bau unum
gänglich auf Kämmerei-Kosten vor sich gehen müsse.

5) Es würden ferner einige wüste Stellen übrig bleiben, wozu sich schwer
lich Anbauende finden werden. Commissarius habe nun besonders den Auftrag 
erhalten, löbl. Collegium zu vermögeu, besagte Stelleu auf der Kämmerei Kosten 
vorschußweise bebauen zu lassen. Er hoffe auch, es würde nichts mehr, als die 
Vastensche Stelle oben am Parnitzer Thor übrig bleiben, Wesfalls löbl. Colle
gium seine mesures danach zu nehmen belieben würde.

6) Hauptsächlich wäre nöthig, daß die Straßendämme gemacht würden, da 
dann das Wasser nicht mehr nach der Mitte allein zusammen gezogen, sondern 
theils nach der Parnitz, theils durch die Quergassen nach der Sortie am Pladdrin, 
theils nach der Oder abgeleitet werden müsse, vornehmlich, da der bisherige 
große Sumpf zugedammt werden solle.

7) Nicht minder erfordere die Nothwendigkeit, daß 3 öffentliche Brunnen, 
theils wegen Feüersgefahr, theils auch zur Bequemlichkeit der Einwohner ange
fertigt würden, deren erster bei Bambergs Ecke, der zweite an der Straße beim 
Spritzenhause und der dritte gegen den Ring anzulegen sein würde, und hoffe 
man, daß die Kosten nicht bedeütend sein würden, da man auf der Lastadie 
schon bei einigen Fuß Tiefe Wasser finde.
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8) Den Bauplatz wolle General v. Bork, ungeachtet sich verschiedene Bau
liebhaber für denselben gemeldet,- nicht bebauen lassen, wofür auch genugsam 
gegründete Ursachen vorhanden wären. Es würde aber doch nöthig sein, diesen 
Platz planiren zu lassen, wenn es ja mit der Pflasterung vor der Hand noch 
etwas anstehen müsse.

9) Endlich erfordere die höchste Nothwendigkeit ein Paar publique Privets 
ohne Aufschub anfertigen zu lassen, wie denn einem Jeden bekannt sein würde, 
was für große Jncommodität dieses Mangels halber bis dato bei den Ein
wohnern der Lastadie verursacht worden. Die Plätze dafür würden die Forti- 
fications-Bediente anweisen, und sollte das eine unter der Parnitzschen Brücke, 
das andere vor der Sortie im Pladdrin angelegt werden.

Commissarius loci wolle über diese Punkte des löbl. Collegii schriftliche 
Resolution gewärtigen, damit er demnächst dem General-Lieutenant v. Bork und 
dem Kanzler v. Grumbkow, Excellenzen, Vortrag halten könne.

Bürgermeister Hübner schrieb unterm 25. September 1727 das vorstehende 
Protokoll den Kämmerern zu, um sich über die Punkte, soweit dieselben in das 
Kämmerei-Departement gehören, zu erklären. Dieselben — unterzeichnet war 
Liebeherr — erstatteten am 6. October ihren Bericht, wie folgt: —

Zu 1) des Protokolls. Daß eine besondere Commission zu ernennen sein 
werde, welche mittelst Adhibirung des Catastri oder Schoßbuches alle Wohn
stellen cum arte petites besichtigt, vermessen und darnach eine Beschreibung 
davon formiren läßt, weil man sonst nichts zum eftectu wird verrichten können. 
Insonderheit ist nöthig, die Fronten der Haüser und die Tiefe derselben zu ver
messen, und würde einen sonderlichen Nutzen haben, wenn die Gränzen der 
Lastadischen Haüser, prout nunc jacent, von einem geschickten Ingénieur par 
ordre der Königl. Kammer in einem Plan zusammen getragen würden, jedoch 
absque onere Camerae.

Zu 2). Vermeinen Camerarii, daß diejenigen Haüser, worauf die Kämmerei 
über 50 st. zu fordern hat, von der Kämmerei angenommen und bei denen 
angebotenen favorablen Conditionen abgebrochen und wieder aufgebaut werden 
könnten, inmaßen solcher nicht eben viel vorhanden, nämlich
Jacob Möller's Wohnung 141 ft. 23 ßl. 12 Pf. Was aber unter 50 fl.,
Peter Lütke's - 88 - 2 - 12 - würde von keiner importance
Michael Zierd's - 7O - — - — - sein, maßen der Stadt pro-
Christial?Gentzschow's 81 - 7 - 12 - iitabler das Wenige zu ver
lieren, als einen weitlaüfigen Bau'zu entreprenniren, welcher von denen Stadt- 
Baubedienten schlecht respiciret, folglich sehr kostbar gemacht wird.

Zu 3). Das Lastadische Gerichtshaus wird von Teichner's Wittwe aufge
baut, weil die Stelle an dieselbe verkauft ist. Die drei anderen namhaft ge
machten Gebaüde müssen die Provisoren des Klosters und Armenkastens auf
bauen lassen.

Zu 4). Weil kein privatus sich finden wird, den Mistpregel auszufüllen, 
so luirtk die Kämmerei wegen der Sprützen und anderen Feüer Instrumentorum 
wol das Haus bauen müssen, und kann oben, weil die Gebaüde nach Sr. Königl. 
Mast. Bestimmung von 2 Etages werden sollen, das Nuncii Lastadiensis 

34*
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Wohnung darin aptirt werden. Dieser Ban aber wird wegen Ausfüllnng des 
Fundaments und Rammung der Pfühle der Stadt ungemein kostbar fallen.

Zu 5). Weil (1 ) die Kämmerei viel schuldig ist, und die Creditores auf 
die Bezahlung ihrer Capitalien und rückständigen Zinsen dringen; (2) sie sehr 
viele extraordinaria exsolvenda hat; (3) auch wegen ihrer Patrimonial-Bauten 
jährlich ein Vieles verwenden muß, Überbein sich (4) anheischig gemacht, 4 alte 
Katen und ein Feüer-Jnstrumenten-Haus zu bauen, so kann sie nicht mehr über
nehmen, vielmehr wird die König!. Kriegs- und Domainenkammer mit diesen 5 
Gebaüden, welche der Kämmerei sehr kostbar werden dürften, zufrieden sein 
müssen.

Zu 6). Wenn erstlich die Linien der Straßen mit Pfühlen abgesteckt sein 
werden, und determiniret ist, wie breit das Pflaster vor den Hausthüren sein 
soll, dann kann hiernüchst der Steindamm gemacht werden. Weil aber auch 
noch viel Wasser und Morast auf der Lastadie vorhanden, so muß solches zuvor 
abgezapffet und geleitet werden, weil ohne dieses das Steinpflaster, besonders 
bei jetziger saison, vergeblich sein würde.

Zu 7). Wvferne Lastadienses Brunnen haben wollen, müssen vicini dazu 
die Kosten geben, Wesfalls sie zuvörderst zu vernehmen sein werden. Die Käm
merei kann sich dies onus nicht aufbürden lassen.

Zu 8). Dieser Platz kann freilich nicht bebaut werden, weil alle Zulagen 
der Stadthaüser von etlichen Seculis her darauf gelegt worden, und kein anderer 
Ort sonsten dazu vorhanden, welcher sicher wäre, maßen, außerhalb der Thore 
Niemand des Nachts wegen seines Bauholzes gesichert ist, wo er nicht eine 
Wache gebraucht, welche aber sehr kostbar fällt. Vor der Hand könnte die 
Planirung wol geschehen, wiewol noch viel Bauholz daselbst lagert. Den Platz 
aber zu pflastern, hält man ganz unnöthig, und rationc der Bauten und Zu
lagen gar schädlich zu sein, weil die Zimmerleüte ihre Äxte und andere Werk- 
zeüge in denen Steinen leicht verderben können.

Zu 9). Camerariis ist es nicht wissend, daß Lastadienses wegen, der 
Privete Klage geführet, vielmehr bekannt, daß sie sowvl als die übrigen Be
wohner der Ober Stadt sich der Privete unter der Langen brücke bedienen, wobei 
es auch wird zu lassen sein, weil der Kämmerei kein novum onus aufzubürden 
ist, und die Einwohner der Stadt und Laftadien schon einige secula her mit 
den jetzigen Priveten zufrieden gewesen sind und nicht mehrere prütendiret haben. 
Wollten aber Lastadienses zu ihrer commodité noch 2 neue Privete gebaut 
haben, können sie solche aus ihren Privat-Mittelu per collectam erbauen lassen.

Das Schreiben, welches der Magistrat in Veranlassung der, jüngsthin in 
curia geschehenen Vorschläge wegen Bebauung der Lastadie, unterm 8. October 
1727 an den „Hochedelgebvruen, hochgeneigten Herrn Kriegs- und Dvmainen- 
Rath" Uhl richtete, war ganz in dem Sinne der vorstehenden Erklärungen des 
Kämmerers Liebeherr, und zum Theil mit seinen eigenen Worten abgefaßt. Nur 
zum Punkte 1 war kurz bemerkt, daß ein Kataster, wie es verlangt werde, beim 
Rathhause nicht vorhanden sei; und zu 3 wurde gesagt, daß wegen der Bauten, 
die dem Kloster und dem Armenkasten obliege, das Erforderliche an die be
treffenden Provisoren verfügt worden sei.

Um die. Trockenlegung des großen Pfuhls zu befördern, auf dessen Grund 
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und Boden im bevorstehenden Frühjahre das Spritzenhaus gebaut werden sollte, 
hielt man es für nützlich, das Gruß, Schutt, Auskehrigt und sonstigen Abgang 
aus der Lastadie, welches bisher nach dem Läpken Berge und anderen Orten 
gebracht worden war, von nun an in dem gedachten Pfuhl abladen zu lassen. 
Magistrat erließ in dieser Beziehung unterm 31. October 1727 eine Bekannt
machung, die auch am XXL Sonntage post Trinit. von der Kanzel der St. 
Gertrudkirche verkündigt wurde, worin der Magistrat den Lastadischen „ernstlich 
und bei Vermeidung arbitrairer Strafe gebot*',  allen Abgang aus ihren Haüsern 
und von ihren Höfen nach dem Pfuhle zu schaffen. Demnächst sollte im Früh
jahr ein Abzugsgraben vom Pfuhl nach der Sortie, die beim Festungsbau im 
Herbste 1727 fertig geworden war, angelegt werden.

*) Wol * ein Enkel des Stettinschen Geschichtschreibers Paul Friedeborn, der als dirigi- 
render Bürgermeister und Landrath, seit 1630, im Jahre 1637 starb, dem Todesjahre des 
letzten Greifen-Fürsten Bogislaw XIV.

Zum 1. December 1727 hatte der Kanzler v. Grumbkow durch den Kriegs
rath Uhl 46 der Lastadischen Bau-Interessenten, darunter auch die Kirchen-Vor
steher von St. Gertrud wegen des Organisten-Hauses, und die Provisoren des 
Hospitals zu St. Gertrud vor sich berufen lassen, um zum letzten Mal wegen 
ihres Baues mit ihnen zu verhandeln. Von Seiten des Magistrats nahm an 
dieser Eonferenz 'der Bürgermeister Liebeherr Theil, welcher berichtete, daß in 
dem Termine den Anwesenden vom Kanzler eröffnet worden sei, daß sie sich 
nunmehr bestimmt zu erklären hätten, ob sie ihre Stellen bebauen wollten, oder 
dieselbe anderen Baulustigen überlassen werden sollten. Künftig würden sie 
weiter nicht gehört werden; auch müsse im bevorsteheuden Frühjahr mit dem 
Abbruch der Haüser der Anfang gemacht werden und zwar in derjenigen Reihe, 
welche von Paul Friedeborn's *)  Ecke bis ans Parnitzsche Thor geht. Die beiden 
letzten Haüser, Nr. 48 und 49, welche nur kleine Stellen ohne sonderlichen 
Hofraum wären, habe der Kanzler der Kämmerei zum Aufbau aufbürden wollen. 
Weil er, der Bürgermeister, sich darauf nicht habe entlassen können, hätte er 
solches ad referendum genommen, und überlasse es dem Gutbefinden des Magi
strats, „ob derselbe wegen dieses Anmuthens acquiesciren oder schriftliche Gegen
vorstellung thun wolle". Letzteres geschah am 12. December 1727, worauf 
unterm 21. desselb. Monats der Bescheid erfolgte, daß die Vorstellung ad acta 
genommen sei „bis die Königl. finale Resolution von Hofe einkömbt".

Am Schluß des Jahres 1727 erließ der König an den General-Lieutenant 
v. Bork und den Kanzler v. Grumbkow eine Cabinets-Ordre nachstehenden 
Wortlauts: —

Von Gottes Gnaden Friederich Wilhelm, König in Preüßen rc. rc. Unsern 
gnädigen Gruß zuvor rc. rc. Wir haben aus eurer allerunterthänigsten Rela
tion vom 25. Nov. jüngsthin ersehen, was ihr wegen Bebauung der Lastadie 
berichtet habet und worüber ihr vorlaüfig beschieden zu seyn verlanget.

Wie Wir nun darauf allergnüdigst resolviret, daß die sich angebende Neü- 
anbauende auf bemeldter Lastadie aus Unseren Heyden freyes Bauholtz haben 
sollen, an Gelde aber ihnen nichts gereichet werden kan; Als habet ihr, wenn 
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sich Entrepreneurs finden, welche den Bau auf solche condition übernehmen 
wollen, die Spécification des erforderlichen Holtzes einzusenden, da so daun die 
Assignation darüber erfolgen soll. Übrigens haben Wir den von eüch einge
sandten Riß beyliegender maßen geändert, wornach die Haüser an der Vorder- 
und Hinter-Straße gebaut werden sollen, Wir sind auch allensals in Gnaden 
zufrieden, daß weil es doch wegen Anschaffung des vielen erforderlichen Holtzes 
auff einmahl Schwierigkeit geben dürffte, Künfftig Jahr nur die Hälffte der 
91 Haüser und also vor erst fünff und vierzig gebaut werden.

Wegen den armen Leüten, welche auff der Lastadie kleine Häuserchen und 
Gärtchen haben, und der von ihnen desfalls gesuchten Vergütung habt ihr eine 
leidliche Taxe einzusenden, wie viel jedem an Vergütung zukvmmen möchte, auch 
zugleich zu berichten, ob nicht diesen Leüten zu ihrer indemnisation wiederumb 
so viel Land, als sie auf der Lastadie etwa verlieren möchten, aus der gemeinen 
Freyheit zum Garten oder zum Wiesenwachs angewiesen werden könne? Seynd 
eüch mit Gnaden gewogen. Geben Berlin den 30. December 1727.

F. Wilhelm.
An den General-Lieutenant v. Bork und 
Kanzler v. Grumbkow, daß denen Neüan- 
bauenden so sich zu Bebauung der Lastadie 
angeben, das Bauholtz aus den Königl. Heyden 
frey abgefolgt werden soll, Geld aber könnte 
ihnen aus, der Köuigl. Kasse nicht gezahlet 
werden. Übrigens wären Se. Königl. Mast, 
allergnädigst zufrieden, daß allenfals, weil 
doch das Holtz mit einmahl nicht würde ange
schafft werden können, künfftig Jahr vorerst 
45 Haüser gebaut würden.

F. W. v. Grumbkow. E. B. v. Creütz.

Die vorstehende Cabinets-Ordre war am 4. Januar 1728 in Stettin ein
gegangen. Kanzler v. Grumbkow hatte den Bürgermeister Liebeherr sofort zu 
sich entbieten lassen, um ihm eine Abschrift des Allerhöchsten Erlasses, sowie den 
von dem Major de Prew Namens der Jmmediat-Commissiou entworfenen, nun
mehr aber vom Könige höchst eigenhändig corrigirten Bebauungsplan der Lastadie 
mit dem Auftrage zu übergeben, daß das Magistrats-Collegium über die vom 
Könige beliebten Abänderungen in Berathung treten möge, um Rede stehen und 
Antwort geben zu können, wenn Magistratus von der Königl. Immédiat-Com
mission zu einer Conferenz vvrgefordert werden sollte.

In dem Bebauungsplan waren eine Menge Querstraßen zu beiden Seiten 
der Langen Hauptstraße projectirt, davon lagen aber die auf der Südseite pro- 
jectirten 5 Querstraßen dergestalt nahe an einander, daß, wenn in dem Quadrat 
das sie umgaben, lauter Haüser, wie es wol den Anschein hatte, gebaut werden 
sollten, dieselben so dicht zu stehen kamen, daß kein Hof-, kein Stallraum für das 
Vieh der Lastadischen übrig bleiben konnte, ohne welches doch diese Leüte, wofern 
sie ihre Nahrung beibehalten sollten, nicht fertig zu werden vermochten. Jede 
dieser Querstraßen sollte 24 Fuß breit sein. Sodann ergab sich aus dem Plane, 
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daß viele Privathaüser und Speicher, die zum Theil neü gebaut uud nicht ohne 
Werth waren, gänzlich weggebrochen werden mußten, abgesehen davon, daß durch 
die Querstraßen eine Menge Gärten und Hofraüme verloren gingen. Es lag 
auf der Hand, daß in jedem einzelnen Falle der Besitzer für das, was er von 
seinem Eigenthum abzutreten hatte, entschädigt werden mußte, was mit ihm ab- 
zumachen, und er dieserhalb zu vernehmen war. Wenn nun aber das frühere 
Versprechen, sämmtliche Baumaterialien frei bis ans Bohlwerk geschenkweise liefern 
zu wollen, durch die Resolution vom 30. Deebr. 1727 dahin abgeändert worden, 
daß den Neübauenden nur das Bauholz iu den Königl. Heiden frei angewiesen 
werden solle so lag die Nothwendigkeit.auf der Hand, die Lastadifchen Einwohner 
zur Erklärung aufzufordern, ob sie sich unter den so abgeünderten Umständen 
zum Bail entschließen könnten, wozu bei ihrer notorischen Armuth wol wenig 
Aussicht vorhanden war, hatten sie doch bereits in der Conferenz vom 1. Deeember 
1727 vor dem Kanzler v. Grumbkow die bestimmte Erklärung abgegeben, daß 
sie nicht im Stande seien, mit dem Bau den Anfang zu machen, wenn ihnen 
nicht zu den freien Baumaterialien auch noch etwas Baares zur Bezahlung des 
Arbeitslohns vorgestreckt würde. Alles dieses trug der Magistrat der Kriegs
und Domainenkammer, nachdem ihm von dieser die Cabinets-Orde vom 30. December 
1727 in geschäftsmäßiger Weise am 6. Januar 1728 zugefertigt worden war, in 
dem Berichte vom 10. Januar pflichtgetreü vor.

Abermals faud in dem Sessivnsfaale der Königl. Kammer auf dem Schlosse 
am 22. Januar 1728 eine Conferenz Statt, an welcher auch der General-Lieutenant 
v. Bork Theil nahm, um die Sache weiter zu überlegen, und vom Magistrate, 
vertreten vom Bürgermeister Liebeherr und den Kümmerer Neümann — zu ver
nehmen, was derselbe zur Förderung des Lastadien-Baues etwa noch vorzutragen 
im Stande sei, damit dem Könige Bericht erstattet und Allerhöchst dessen Willens
meinung über die zu unterbreiteuden Vorschläge erbeten werden könne. Zuvor 
erhielt jedoch auf sein Ansllchen der Commissarius loci, Kriegsrath Uhl, das 
Wort. Vor allen Dingen so war dessen Meinung, müsse — erstlich, beim 
Könige angefragt werden, wohin Dero Intention eigentlich gerichtet sei, ob näm
lich in deren, von Deroselben allerhöchst eigenhändig in dem de Prewschen Plane 
eingezeichneten Straßen, so wie auch hinten am Walle, neüe Haüser gebaut, oder 
ob die Zeichnung des Königs so zu nehmen sei, daß von der Hauptstraße nur 
einige Durchschnitte nach dem Walle zur Communication gemacht werden sollten? 
Habe der König das Erstere int Sinne gehabt, so müsse von vornherein erklärt 
werden, daß die Ausführnng dieser Königl. Absicht unmöglich sei, weil die in den 
Quer- oder Nebenstraßen, zu erbauenden Haüser allen in der Hauptstraße gelegnen 
Haüseru nicht allein die Gürten, sondern auch zum Theil den Hofraum selbst 
entziehen müßten, wodurch diese in der Hauptstraße befindlichen Haüser, deren 
Wirthe hauptsächlich vom Herbergieren der zu Markte kommenden Bauern und 
übrigen Bewohner des platten Landes, ingleichen von der Viehwirthschaft, wozu 
sie Hofranm und Stallung gebrauchen leben müssen größtentheils unnutzbar 
werden, folglich der Anbau der Hauptstraße, Große Lastadie genannt, woran 
doch am meisten gelegen, behindert werde. Auf den andern Fall, wenn der * 
König nur einige Verbindungen zwischen der Hauptstraße uud dem Walle, in- 
gleicheu durch die Speicher intendirten, so würde dazu endlich wol zu gelangen 
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sein und wäre allenfalls auch anzufragen, ob es nicht genügen werde, wenn mitten 
durch die Lastadie7eine Haupt-Ouerstraße angelegt würde. — Zweitens spreche 
die neüe Cabinets-Ordre nur vou freiem Bauholze und dessen Anweisung auf 
eine der Königl. Forsten, nicht aber, wie in den früheren Allerhöchsten Erlassen, 
von der unentgeldlichen Bewilligung der anderen Baumaterialien und der kosten
freien Lieferung bis an Ort und Stelle. Unter diesen Umstünden sei es un
möglich daß der Bau vor sich gehen könne. Wenn also die Materialien nicht 
insgesammt frei erfolgten und auch die Transport-Kosten, in Erwägung der Ar
muth der Neuanbauenden, uicht gereichet würden, dann müsse man das Allerhöchsten 
Orts anbefvhlene Project des Lastadie-.Baues ganz fallen lassen. Die An
weisung des freien Holzes könne nicht anders als auf abgelegenen Heiden ge
schehen, wodurch die Transportkosten eben so viel, als das Holz selbst betragen 
würden, wie dies die Erfahrung sowvl bei Königlichen als bei Privat-Bauten 
genugsam lehre, seien die Fälle ja nicht unbekannt daß bei der großen Entfernung 
der Heiden der König bereits allen Neübauenden das bewilligte freie Holz in 
Gelde habe vergütigen lassen, welche es dann von hiesigen Holzfeilern Hütten 
kaufen müssen. — Drittens, die Bergütigung für diejenigen Haüser anlangend, 
welche beim Anbau der Hauptstraße abgebrochen werden müßten, und von den 
Eigenthümern nicht wieder aufgebaut werden könnten, so würde Commissarius loci 
die Taxation derselben veranlassen und einreichen. Sonst wären keine Plätze zu 
Gärteu bei der Stadt, als gerade hier in der Lastadie, vorhanden, weil ja alles 
Terrain umher Bruchland sei, und was noch gut gewesen, habe die Fortification 
zum Behuf der Wälle ausgegraben, wofür ohnehin noch Entschädigung von den 
Eigenthümern gefordert würde.

Man sieht, der Kriegsrath Uhl stellte sich bei Erörterung des Cabinets-Er- 
lasses vom 30. December 1727 auf denselben Standtpunkt, den der Magistrat 
in deni Berichte vom 6. Januar 1728 eingenommen hatte, und der nun 
auch noch von den in der Conferenz anwesenden, oben genannten, zwei Magistrats- 
Commissarien mündlich näher erlaütert wurde, indem sie hinzufügten, daß 
Magistratus nach wie vor erbötig sei, Alles das zu thu», was in seinen Kräften 
stände, um den Intentionen des Königs Genüge zu leisten und die Sache in 
Gang und zur Ausführung zu bringen.

Am 23. Januar 1728 wurde» —
1. Die sämmtlichen Einwohner auf der Lastadie, welche an der Seite rechter- 

handwürts nach dem Parnitzer Thore, die an der Südseite der Großenstraße, 
wohnen, und in dem übergebenen Hauptplane von Nr. 48 bis 91 bezeichnet 
standen, noch einmal aufs Rathhaus vor den Kriegsrath Uhl, Bürgermeister 
Liebeherr und Kümmerer Neümann geladen, um von ihnen zu hören, ob sie 
den Anbau der neüeu Haüser bei der in der Cabinets-Ordre vom 30. December 
1727 ihnen versprochene Beihülfe, daß sie dazu das Holz in den Königl. Heiden 
angewiesen, aber keine Unterstützung an baarem Gelde bekommen sollten, zu über
nehmen gesonnen seien, wobei ihnen auch vvrlaüfig eröffnet wurde, daß diejenige«, 
welche sich zum Bau uicht entschließen würden, sich bei Zeiten nach einer andern 
Gelegenheit umzuthun hätten, damit es ihnen nicht an einem Unterkommen fehle, 
wenn, wie der König es anbefvhlen, ihre Haüser abgebrochen werden müßten. 
Alle gaben die Erklärung ab, daß sie aus diese Bedingung hin nicht bauen könnten; 
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sie müßten bei bém stehen bleiben, was sie am 1. December 1727 zu Protokoll 
gegeben, sie mußten die Lieferung sämmtlicher Baumaterialien frei an Ort und 
Stelle des Bauplatzes, und dann auch die ihnen früher zugesagte baare Beihülfe 
uach wie vor in Anspruch nehmen, und ebenso eine taxmäßige Entschädigung 
für die alten Haüser. Ein einziger der Interessenten, Daniel Himmel, hatte ein 
neües Haus, Nr. 66, erst im Jahre 1723 gebaut. Es stand aber nicht in der 
Frontlinie der Straße. Sollte es in diese gestellt werden, so war der Abbruch 
und ein Neübau nothwendig, den er, der Eigenthümer, ohne vollständige Ent
schädigung nicht zu bestreiten vermöge, da er bei dem Bau vor 4 Jahren 
sein ganzes Vermögen zugesetzt habe. Die Provisoren zu St. Gertrud, wegen 
der Kirchenhaüser Nr. 68, 69, waren im Termine nicht erschienen. Nachdem 
also auf dieser rechten oder südlichen Seite, die zuerst zu bauen die Immédiat- 
Commission beschlossen hatte, sich Niemand gefunden, der sich auf die gestellten 
Bedingungen zum Bau bereit erklärte, so wurden auch die Einwohner von der 
andern, der linken oder nördlichen Seite der Hauptstraße, von Nr. 47 rückwärts 
bis Nr. 14, im Ganzen 34 Stellen, darunter 10 wüstliegende, enthaltend, vor- 
geladen; allein auch diese traten der Erklärung ihrer Nachbarn von der südlichen 
Seite bei, und auch die weuigen, die sich vorher zum Bau entschlossen, traten 
jetzt zurück, „folglich ist der ganze Anbau dadurch aufgesaget worden". Es heißt 
nun in dem Protokoll vom 23. Januar 1728 verbotenus weiter: Es hat dem
nach hierbei eine weitere Bemühung nicht angewandt werden können,, ist auch nicht 
zu vermuthen, daß sich Entrepreneurs zu diesem Bau angeben werden, weil 
dabei, und da auf der Lastadie ein so sonderlicher Verkehr nicht ist, kein wahr
scheinlicher Nutzen, wol aber Schaden, indem der Bau wegen des sehr nassen 
Erdreichs sehr kostbar werden wird, zu erwarten steht, wozu noch kommt, daß 
sämmtliche Neübauende nicht eher zum Bau sich verstehen wollen, bis die Sache 
wegen der Straßen regulirt und ihnen die Versicherung gegeben worden, daß 
die jetzigen Gränzen und Maale ungeschmälert einem Jeden verbleiben sollen.

2. Den zweiten Punkt in der Protokollarischen Erklärung vom 22. Januar 
betreffend so fällt derselbe fort, weil sich bis dato keiner zum Bau verstanden 
hat, also auch kein Anschlag zu dem benöthigten Holze hat gemacht werden können.

3. Weil sowol Magistratus schriftlich, als Commissarius loci im Protokoll 
vom 22. Januar, sich bereits deütlich erkläret, daß, wenn Se. Königl. Majt. in 
der von Allerhöchstderselben in dem überreichten Plane eingezeichneten Quergassen 
auch zugleich Haüser erbaut haben wollte, so wäre diese Sache ganz impraticable, 
indem an der Seite bei den Speichern die mit großen Kosten erbauten 
Gebaüde weggebrochen, die Holzhöfe, deren die Brauer doch höchst bedürftig, in
dem sie in der Stadt keinen Platz zum Holzaufstellen hätten, weggenommen, und 
die Gärten, die mit fo großen Kosten auf dem morastigen Grunde angelegt, 
ruiniret, zu deu netten Hausern aber das Grundwert mit großen Unkosten iinb 
vieler Holzverschwenduug gemacht werden müßten, wozu wegen des schlechten 
Verkehrs (?) auf der Lastadie Niemand sich so leicht entschließen würde, dann 
aber auf der Seite gegen den Pladdrin wegen der ineinander laufenden 
Straßen die netten Haüser, denen allen man die Hofrattme und Gärten entziehen müßte, 
folglich diese zum Gebrauch unnutzbar werden würden, so könnte der Bau anderer 
Gestalt micht von Statten gehen, es bliebe denn bei dem ersten Plan, daß nur 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 35 
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die Hauptstraße gebaut würde, als wobei sich ohnehin Schwierigkeiten genug 
hervorthun würden, ehe man noch diesen Endzweck erreichen könnte.

4. Da nunmehr alle Neübauende, die sich vorher noch zum Bau entschlosseu, 
davon zurückgetreten, überdem auch das dessein dahin geändert, daß die eine 
Linie rechter Handwärts nach der Parnitz (Südseite) nur vorerst gebaut werden 
soll, so konnte man nicht die geringste Versicherung geben, daß ein, geschweige 
mehrere Haüser gebauet werden würden, wozu noch käme, daß die beste Jahres
zeit zur Füllung des Holzes, Ausgrabung der Ziegel- und Kalk-Erde bereits ver
strichen, und es daher, wenn gleich die von Sr. Köuigl. Majt. zuerst versprochenen 
Materialien, zusammt dem Transport, auderweit aceordiret werden sollten, nun
mehr demnach unmöglich fiele, die Anzahl der 45 Haüser in diesem Jahre, 1728, 
zu erbaue», uud könnte sich deswegen Niemand responsable machen, vielmehr 
müßte solches zu derer Déchargé, denen der Bau etwa aufgetrageu werden möchte, 
angezeigt werden.

5. Weil sich noch nicht ein einziger Neübauender gefunden hätte, der auf 
die. ihm offerirte Conditioues den Bau annehmen wollen, so habe man auch nicht 
ausfindig machen können, welche Haüser taxiret, und den jetzigen Eigenthümern 
abgenommen, anderen Fremden aber zum Anbau überlassen werden sollen, inmaßen 
sich weder Eigenthümer üoch Fremde bis dato zum Bau auffinden lassen. In
dessen, und damit doch der Königl. Kriegs- und Domainenkammer alle mögliche 
Satisfaction gegeben werden möchte, so habe man diejenigen Haüser in Taxe 
bringen lassen, zu deren Aufbau sich die Eigenthümer bei den ihnen offerirten 
freien Materialien und Transportkosten, auf 15 Prct. Bau-Freiheits-Geldern, und 
gehörigen Freijahren, von Anfang an nicht entschließen wollen. Diese Taxe über
reiche Commissarius loci hierbei.

6. Zur Indemnisation der Gürten bei den Stellen, wo die Eigenthümer den 
Bau nicht selbst übernehmen wollen, habe man ebenmäßig kein Project gefunden, 
als daß es vor baare Bezahlung geschehen müßte, weil wie schon im Protokoll 
vom 22. Januar angezeigt, bei der Stadt sonst keine Plätze vorhanden, so da
gegen deren Eigenthümern eingeraümet und zu Gärten aptiret werden könnten.

7. Dieser Punkt ist bereits unter 1. vollständig erledigt, indem alle diese Leüte 
vorgeladen und zuvörderst die eine Hauptstraße rechter Handwärts nach der Parnitz 
vorgenommen, und wie sich darin keine Neüanbauende finden wollen, auch die 
Seite linker Handwärts viritim befraget worden, welche aber eben so, wie erstere 
auf die Conditiou, daß sie nur das Holz aus Königl. Heiden haben sollten, sich 
nicht zum Bau versteheu wollen, vielmehr sind sogar diejenigen wieder zurückge
treten welche sich früher dazu eutschlvsseu.

Die von • den Commissarius loci veranlaßte und durch den Stadt Maurer
und Zimmermeister ausgeführte Taxatiou bezog sich auf 15 Haüser uud 9 Gärten 
der linken oder nördlichen Seite der Lastadischeu Langen oder Hauptstraße. Die 
Haüser waren zu einem Gesammtwerth voll 1178 Thlr taxirt; daher im Durch
schnittswerts) Eiucs Hauses 78 Thlr. 13 Gr. Größter Werth eiues Hauses 
155 Thlr., kleinster 50 Thlr., Werth eines Gartens 15 Thlr. Auf der rechten 
oder südlichen Seite waren 30 Haüser und 25 Gürten taxirt. Die Haüser-Taxe 
betrug hier 2399 Thlr., Durchschnittswerts) 79 Thlr. 23 gr. 2 Pf., mithin um 
1 Thlr. 10 gr. größer als der Werth der Haüser auf der Hufen oder nördlichen
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Seite, höchster Werth 150Thlr., niedrigster 40 Thlr. Taxe der Gürten 791 Thlr. 
Hauser und Gürten zusammen auf dieser Seite 3190 Thlr. Werth eines Gartens 
31 Vz Thlr. Man sieht aus diesen Taxpreisen, daß die Wohnungen auf der 
Lastadie aus kleinen, unscheinbaren Häuschen bestanden. Mit Ausnahme einiger 
wenigen, die gemauertes Fachwerk hatten, waren sie mit Lehmstücken geklickt d. h. 
sie bestanden aus Lehmfachwerk, und nur einzelne hatten gemauerte Schornsteine. 
Die Taxe aller 45 Hauser betrug 3577 Thlr., aller Gürteu, 34 an der Zahl, 
943 Thaler. Bei der Taxation war darauf gesehen, daß, wenn die Eigenthümer 
die alten Haüser selbstabbrechen, sie die Materialien davon, außer der angesetzten 
Taxe, behalten sollten. Diese Materialien konnten indeß, wie leicht einzusehen, 
nur einen sehr geringen Werth haben.

Auf Grund aller dieser Erwägungen vereinigte sich die Immédiat-Commission 
mit der Kriegs- und Domainenkammer, um den Könige wegen des Inhalts der 
Cabinets-Ordre vom 30. December 1727 Vorstellungen zu machen und Ihn zu 
bitten, Seine früher gegebenen, und durch jenen Erlaß zurückgezogenen Zusagen 
wieder in Kraft zu ' setzen. Mit einer ausführlichen Spécification der Kosten, 
welche der im Jahre 1728 in Angriff zu nehmende Bau der südlichen Seite der 
Lastadie in Anspruch nehmen werde, wurde der König in dem von der Immédiat- 
Commission unterm 29. Januar 1728 erstatteten Bericht uui allergnädigste Bewilligung 
der erforderlichen Gelder, wie auch um das Holz-Quantum, und dessen Anweisung 
auf die zunächst belegene Friedrichswaldesche Heide, gebeten. Welchen Erfolg diese 
Vorstellungen hatten, ersieht, man aus den nachstehenden zwei Cabinets-Ordres.

I.
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preüßen rc. rc. Unsern 

gnädigen Gruß zuvor rc. rc. Wir haben auf eüren eingekommenen allerunter- 
thänigsten Bericht vom 29. Januar jüngsthin Unsern Kriegsrath und Kriegs- 
zahlmeister Richter beordert, vor die dieses Jahr auf der Lastadie zu Stettin 
anzubauende 43 Haüser Vierzehntausend Thaler an Unsere dortige Kriegs
und Domainenkammer zu übermacheu, wovon ihr zu denen in dem Riß angezeigten 
43 Haüsern, von Nr. 48 bis 91 in der Hauptstraße zur rechten Handt nach 
dem Parnitzerthor, zu Anschaffung Steine und Kalks, die nach den Anschlag incl. 
der Transport-Kosten erforderten
7447 Thlr. 23 gr. 7 Pf. im gleichen
4553 - 12 - — - an benöthigten Transport-Kosten zum Bauholz aus

der Friedrichswaldefche Heyde zu nehmen, die fo dann 
noch übrigen

1998 - 12 - 5 - zur Indemnisation derjenigen unvermögenden Eigen
thümern, welche selbst zu bauen nicht im Stande sind, sondern ihre Haüserchen 
und Gärten bei dieser Gelegenheit verlieren dürften, wovor von Nr. 48 bis 91 
incl. der Gärten 3190 Thlr. gefordert werden, mit anzuwenden, sonst auch zu 
diesem Bau die benöthigte Anstalt bald möglichst zu machen habt. Was Wir 
dieserhalb an Unsere dortige Kr.- und Dom.-Kammer auch uoch allergnädigst 
rescribirt, davon kommt zu neürer Nachricht Abschrift hierbei. Seindt eüch mit 
Gnaden gewogen. Gegeben Berlin, den 26. Februar 1728.

F. Wilhelm.
An den General-Lieutenant v. Bork und Cantzler v. Grumbkow.

35*
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II.
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preüßen re. rc. Unsern 

gnädigen Gruß zuvor, Würdige, Veste, Hvchgelahrte Räthe, liebe getreue, 
Aus den Copeylichen Beyschluß ersehet ihr, was Wir an Unsern General- 
Lieutenant von Bork und Cantzler von Grumbkow wegen des Anbaues der 
Lastadie unterm heütigen dato allergnädigst resvlviret.

Ihr habt also solche Vierzehn Tausend Thaler von dem Kriegsrath und 
Kriegszahlmeister Richter*) einzuziehen und dort gehörig berechnen, mithin zu 
diesem Behuf auszahlen, auch das in der Beylage specificirte Holtz aus der 
Friedrichswaldischen Heyde unentgeldlich abfolgen zulaßen. Daran geschiehet 
Unser Wille, und Wir seyndt eüch mit Gnaden gewogen. Gegeben Berlin beit 
26. Februar 1728. F. Wilhelm.

An die Pommersche Kriegs- und Domainen Cammer, 
daß der rc. Richter beordert worden, vor dieses Jahr 
zuin Anbau der 43 Haüser auf der Lastadie zu Stettin 
14000 Thlr. an sie zu übermachen, und hätten sie 
das specificirte Holtz hiezu aus der Friedrichswaldischen 
unentgeldlich abfolgen zu laßen. F. W. v. Grumbkow. v. Creütz.

Die Speeification des Bauholzes, welche von dem Ingenieur vom Platz, dem 
Major de Prew, entworfen war, und der auch die Friedrichswaldesche Heide als 
diejenige der Königl. Forsten bezeichnet hatte, aus der das Holz entnommen 
werden sollte, wies einen Gesammtbedarf nach von 404 Eichen, 807 Balken und 
Simbse 4106 Stiel-, Sparr-, und Riegelholz, 605 Sägeblöcke. Ob die Ziffern 
die Stückzahl, oder ein Kubikmaaß ausdrücken, ist in der Designation nicht ge
sagt. Unter den Empfängern befand sich auch die St. Gertrudkrrche, welche, 
außer dem Organistenhaus, mich einen wüsten Platz vor del Kirche zu bebauen 
hatte. Einen wüsten Platz bei dem sog. Kriegsmannshause wollte der schon oben 
genannte Colonist de Lubet bebauen. Eine andere, zu bebauende, offene Stelle 
lag vor dem Hospital St. Gertrud.

Die beiden Cabinets-Ordres waren am 2. März 1728 in Stettin eingegangen, 
aber erst am 24. März verfügte darauf der Kanzler v. Grumbkow, und zwar 
dahin, „daß an den Königl. Ober-Forstmeister umb die Assignation des Holtzes 
So fort zu schreiben sey". Dies war geschehen. Nun aber kam die Sache wegen 
der Holzlieferung, die der König auf Seine Friedrichswaldesche Forst, doch ohne 
Zweifel auf den Bericht der Kammer, angewiesen hatte, in ein ganz neües 
Stadium.

Der Ober-Forstmeister Bock meldete nämlich dem Könige in einem Jmmediat- 
Bericht vom 16. April 1728, daß er in Befolgung der Allerhöchsten Erlasse vom 
26. Februar, gleich nach Empfang der von der Kr.- und Dom.-Kammer unterm

. ——-—- \
*) Ein Urenkel desselben war, nachdem er die kurländische Campagne mit dem Iorkschen 

Armee-Corps 1812, und demnächst den Krieg von 1813 und 1814 beim schlesischen Heere unter 
Blücher als Buchhalter des Kriegszahlmeistersamts mitgemacht, nach dem Kriege von 1815 
ab Ober Buchhalter bei der General-Militair-Kasse, dann zweiter Kriegs-Zahlmeister, mit dem 
Titel eines geheimen Kriegsraths.
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24. März ausgefertigten Verfügung soviel Bauholz in der Friedrichswaldeschen 
Heide angewiesen habe, als ohne deren Ruin daraus verabfolgt werden könne, 
nämlich 600 Eichen, 1764 Sparr- und Rähnstücke, 354 Balken und 302 Säge- 
blöcke, welche auch schon mehrentheils abgestämmt worden, ein Mehreres aber, 
und wenn das ganze Quantum zum Lastadien-Bau, werde ohne totale Verwüstung 
der Heide unmöglich erfolgen können, und bitte er, der König wolle es nicht un
gnädig aufnehmen, daß er nicht das volle Quantum sogleich anweise, sondern 
erlauben, die wahre Beschaffenheit der Heide und deren Umstünde vortragen zu 
dürfen. Denn weil aus der Friedrichswaldeschen Heide nicht allein die vielen 
Bauten der Vorwerke, Unterthanen - Höfe, Mühlen, Brücken und den in den 
Ämtern Kolbaz, Massow, Martienfließ und Friedrichswalde mit dem benöthigten 
Bauhvlze versehen werden müssen, sondern auch für die Städte und den Stettiner 
Fvrtifications-Bau zeither etliche 1000 Stück Bauholz verabfolgt worden sind, 
so ist selbige von gutem Bauholze bereits ziemlich entblößt, zu geschweigen, daß 
sie auch durch die vielen und großen Brände, welche im vorigen, und insbesondere 
bei schwedischen Zeiten in denen angränzenden Damm- und Galnowschen Stadt
heiden öfters , Feüer ausgekvmmen, welches, da die Städte nicht in Zeiten zum 
Löschen gehörige Anstalten gemacht, in die Friedrichswaldesche Heide übergelaufen, 
und, wie der Augenschein lehrt, leider gar sehr verwüstet worden, indem dadurch 
grvj;e Flächen, die sich zum Theil über J/2 Meile Weges in der Länge ausdehnen 
ausgebrannt, woselbst jetzt nicht ein Stück gutes Holz zu finden ist. Mit den 
anderen, und namentlich den Vorponunerschen Heiden hat es eben dieselbe Be- 
wandniß. Auch sie siud bei schwedischen und in den Kriegs-Zeiten sehr mit- 
genommen worden, und nachher hat inan zum Bau der Städte, ingleichen auch 
der Vorwerke, der Bauerhöfe, der Mühlen und dergleichen Gebaüde in den Vvr- 
Pvmmerschen Ämtern, welche in den vergangenen Kriegszeiten ruinirt worden, 
viete 1000 Stück Bauholz hergeben müssen, daß also bei solchen Umstünden alles 
Holz zum Lastadien-Bau aus Königlichen Heiden allein, ohne deren totalen Ruin 
unmöglich erfolgen kann, und würde wenn es dennoch geschehen sollte, nicht allein 
die König!. Ämter dermalen an benöthigten Bauholze, wie schon in Hinterpommern 
der Fall ist, großen Mangel haben, sondern auch der Forst-Etat, da die Friedrichs
waldesche Heide nach der jetzigen Art, wo das Holz wegen der Nähe des Wassers 
über See nach Dänemark und anderen fremden Ländern verkauft und dadurch 
fremdes Geld ins Land gebracht wird, auch die Lieent dabei viel profitiret und 
die Unterthanen ihren guten Verdienst dabei haben, eine große Einbuße erleiden, 
auch die Licent ein Vieles verlieren würden, allermaßen auch gleichwol zu con- 
sederiren, daß bisher alle Jahr an Forstgefüllen ein ziemlicher Überschuß über 
den Etat berechnet worden, und dieses Jahr, da etwas Mast gewesen, bis zum 
bevorstehenden Trinitatis - Termine über 5000 Thlr. einkommen werden. — 
In seinen schwerfälligen Stile fährt Ober-Forstmeister Bock also fort: —

Ich habe dannenherv vermöge meiner Pflicht Ew. Königl. Majt. aller- 
gnädigsten Befehl ich gerne in allen Stücken aufs sorgfältigste gehorsamen, auch 
Ew. Königl. Majt. mir allergnädigst aufgegeben, vor die Conservation Dero 
Heiden, als deren Zustand mir am besten bekannt, aiißerst zu sorgen bei der 
hiesigen Kr.- und Dom.- Kammer in Vorschlag gebracht, daß, weil der Bau der 
Lastadie zum Besten der Stadt geschieht, auch billig die hier herum belegenen 
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Stadtheiden und in Specie Stettin, dazu concurriren könnten, damit Ew. König!. 
Majt. Heiden die Last nicht allein zu tragen kämen, zumalen die Städte hier 
herum nicht allein mehr Holz als Ew. Königl. Majt. hieselbst haben, und in 
den vorigen Zeiten die Heide desfals verliehen worden, daß die nöthigen Stadt- 
gebaüde daraus geschehen sollen, sondern es auch dem Bau weit beförderlicher 
sein würde, wenn das Holz an verschiedenen, als an Einem Orte gegeben werde, 
weilen sodann die Anfuhr dessen, was gebraucht wird, desto geschwinder geschehen 
kann. Und weilen sowol zu den hiesigen Fortifications- als auch anderen Ew. 
Königl. Majt. Bauten in den Ämtern die Eichen in der Friedrichswaldeschen 
Heide sehr ausgesucht, und ich ohne Angreifung des masttragenden Holzes wol 
nicht 10 Stück zopftrockene Eichen zu finden weiß, dagegen der hiesige Magistrat 
die in beigefügter Spécification designirten Eichen aus der Stadt-Heide zu ver
kaufen suchet, so halte ganz unmaßgeblich dafür, daß es besser sein würde zum 
Bau der Lastadie gebrauchet, als daß selbige vor ein solch geringes Geld weg
gegeben werden, denn ob zwar selbige nur geringe taxiret, so sind sie doch 
noch so beschaffen, daß sie gar füglich zu festen Rühmen, Zargen und zu Platen 
zu emploiren, und könnten allenfals die besten ausgesucht werden. Wie denn 
auch die Transport-Kosten derselben, da selbige mehr am Wasser stehen, nicht 
bedeütend sein können, welches dann viel profitabler, als wenn sie, wie erwähnt, 
vor ein so geringes Geld weggegeben werden; gleich als in Anno 1723 ge
schehen, da der hiesige Magistrat bei dem Verkauf einer großen Quantität Eichen, 
der Kämmerei nach meinem und der dazu verordneten Commission damals ge
machten Taxe gegen den Preis, wie die Eichen in Ew. Königl. Majt. Heiden 
verkauft werden, über 1000 Thlr. vergeben hat, welcher deshalb auch in 
100 Thlr. Strafe condemniret wurde. Wegen der oben angeführten Umstände 
nun hoffe ich, daß Ew. Königl. Majt. meinen ganz ohnmaßgeblichen Vorschlag 
allergnädigst opprobiren werden, stelle aber Alles zu Ew. Königl. Majt. fernern 
allergnädigsten Disposition allerunterthünigst anheim und verharre rc. rc.

Die Zahl der Eichen, welche der Magistrat aus den städtischen Holzungen 
verkaufen wollte, betrug 491, wofür er nach der von ihm veranlaßten Taxe, 
welche zwischen 2 gr. und 41/2 Thlr. pro Stück schwankte, Thlr. 358. 11 Gr. 
zu lösen gedachte.

Der König wohl zufrieden mit dem Berichte Seines Pvmmerschen Ober- 
Forstmeisters, der bei Ihm eine persona gratissima war und die Ehre genoß, 
den König, wenn Er nach Stettin kam, bei sich zu empfangen und in seinem 
am Roßmarkte belegenen Hause gegen Miethszahlung zu beherbergen*),  erließ 
nachstehende Cabinets-Ordre: —

*) L. B. II Th. Bd. VIII, 171.

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preüßen rc. rc. Unsern 
gnädigen Gruß zuvor rc. rc. Der Copeyliche Bcischluß zeiget mit mehrem, was 
Unser Ober-Forstmeister Bock wegen des zum Anbau der Lastadie erforderten 
Holzes, und wie viel er zu solchem Behuf in der Friedrichswaldischen Heyde 
assigniret, unterm 16. dieses Monats allerunterthünigst berichtet, auch was er 
in specie wegen Verabfolgung der 491 Eichen aus dem Stettinischen Stadt-
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Walde zu diesem Bau in Vorschlag gebracht. Es ergehet nun darauf hiemit 
Unser allergnädigster Befehl an eüch, die Verfügung zu thun, daß von solchen 
jpect starten 491 Eichen soviel als davon zum Anbau der Lastadie gebrauchet 
werden kau, denen Neüanbauenden im Stettiuischen Stadtwalde abgehölzet, die 
übrigen von diesen Eichen aber der Cümmerei zum Besten an die Meistbietenden 
verkauffet werden. Gegeben Berlin, den 23. April 1728.

F. Wilhelm.
v. Grumbkow. v. Creütz. 

An die Pommersche Kriegs- und Domainen-Cantmer.

Schon drei Wochen vor Erlaß dieses Befehls war es in Stettin bekannt, 
was der Ober-Forstmeister Bock im Schilde führte. Bürgermeister Liebeherr 
und Kümmerer Neümann zeigten dem Rathe am 1. April an,' daß der Oberforst
meister verschiedene Heidereüter, zum Recognoseiren in die Berglangsche Heide 
geschickt habe, ob in derselben nicht eine gute Quantität Eichen und Fichten zum 
Lastadie-Bau gefället werden könnten. „Weil nun, sagten die Referenten, dieses 
procedere, da ohne E. E. Raths permission Leüthe in desselben Eigenthum 
gesandt werden, welches kein privalus denen Rechten nach zu toleriren schuldig 
ist, viele üble Suites nach sich ziehen kan, so haben Camerarij nicht Umbgang 
nehmen mögen, E. E. Rath hievon Nachricht zit geben, umb so vielmehr als sie 
zugleich Nachricht erhalten, daß der Hr. Ober-Forstmeister die Absicht haben 
solle, von dem Befunde der Stadt-Heiden und Brücher seinen Rapport sogleich 
nach Hofe zu schicken, was aber nicht der Kämmerei favorable sein dürfte."

Daß diese Besorgnisse nicht ohne Grund waren, zeigen die vorstehenden 
Dokumente. Schon am 2. April 1728 erließ, auf den ' Vortrag des Ober- 
Forstmeisters, die Kriegs- und Domainenkamlner aus eigner Machtvollkommen
heit den Befehl an den Magistrat das Holz zu den Lastadie-Bauten, soweit die 
Friedrichswalder Heide dasselbe nicht hergeben könne, aus den der Stadt und 
den frommen Stiftungen gehörigen Holzungen zu entnehmen. Sei es ja überall 
ausgemacht, das zum Anbau der Städte das Holz aus denen Stadt-Heyden so 
lange hergegeben werden muß, als solches darin vorhanden ist, inmaßen eben in 
der Absicht Unsere Vorfahren denen Städten die Heyden beygeleget und Aller- 
gnädigst geschenket. So befehlen Wir eüch hiedurch allergnüdigst, aus dem Stadt- 
Gehölzeu zu 10, und aus der sogenannten Armen Heyde gleichfalls zu 10 Haüsern 
das Holz unentgeldlich abholzen zu lasseu, auch den Cämmerer sofort zu be- 
ordern, daß er mit dem Commifsario loci, dem Kriegs- uud Domainenrath 
Uhlen, noch morgen die Messentinsche und Armen Heyde visitire, und alsdann 
festsetze, an welchen Orthern das zu deu 20 Haüsern nötige Holz darzn ge
il ommen werden kan. Ihr habt hierunter bey schwerer Verantwortung nichts 
zu versaümen, auch die Vorspann Pferde zu dieser Reise unentgeldlich her
zugeben."

Die Kammer, überschritt sie nicht ihre Befugnisse, der Willensmeinung des 
Königs gegenüber, die in der Cabinets-Ordre vom 26. Februar 1728 bestimmten 
Ausdruck erhalten hatte? War es nicht des Collegiums Pflicht, uachdem ihm 
öom Ober-Forstmeister Bock über deit — mißliche» Zustand der Friedrichs
walder Forst Vortrag gehalten worden, an den König zu berichten, statt diese



280 Die Stadt Stettin. — Die Lastadie.

Berichterstattung dem Jndividuo zu überlassen? Und zwar geschah dies erst 
14 Tage nach Erlassung der Kammer-Verfügung, gegen die der Magistrat, auf 
die mehr genannte Cabinets-Ordre sich stützend, sofort und in wiederholter Vor
stellungen, doch vergeblich, remonstrirt hatte. Indessen hatte der Magistrat um 
sich nicht unmittelbaren Unannehmlichkeiteil und Verdrießlichkeiten auszusetzen, den 
Bürgermeister Liebeherr und den Kümmerer Vanselow beauftragt, den Kriegsrath 
Uhl'auf der Besichtigungsreise nach der Messentinschen und der Armen-Heide zu 
begleiten, wobei man jedoch ausdrücklich vermerkt hatte, daß dieses Nachgeben 
der Stadt und beit piis corporibus im geringsten nicht präjudieiren solle, noch 
daß man sich dadurch anheischig machen wolle, in Darreichung des verlangten 
Bauholzes zur Lastadie zu willigen. Die Kammer und der Kanzler v. Grumbkow, 
kümmerte sich nicht um die Remonstrationen des Magistrats. Unterm 5. April 
erging ein neüer Befehl in der beliebten Form des kategorischen Imperativs, 
worin der Magistrat angewiesen wurde, nach einem beigelegten Verzeichnisse in 
der Messentinschen Heide' und dem Messing, in der Berglangschen und Pölitzschen, 
sowie in der Kloster-Heide so und so viel Eichen, Balken u. s. w. „unverweilt 
und noch im Laufe der Woche anschlagen und abstümmen zu lassen", doch nut 
den: etwas tröstlichen Zusatze, daß das Schlagelohn aus der Königl. Baukasse 
erstattet werden solle. Der Einspruch, der auch gegen diese Verfügung erhoben 
wurde, hatte weiter keinen Erfolg als den Bescheid vom 12. April, daß „an 
Seine Königliche Majestät referirt' und dero Resolution erbeten worden, ob dies 
Holz aus den specificirten Heiden unentgeldlich hergegebeii oder bezahlt werden 
solle". Der qu. Bericht, welcher von der Immédiat-Commission erstattet worden 
war, hatte den nachstehenden Eabinets-Erlaß zur Folge: —

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preüßen rc. re. Unsern re. rc. 
Nachdem Uns vorgetragen worden, was ihr wegen Bebauung der Lastadie unterm 
2. und 8. dieses Monats allerunterthänigst berichtet habt, so approbiren Mu

ll Die von eüch, Unserm Cantzler von Grumbkow, dem Kriegs- und Do- 
mainen-Rath Uhl dieserhalb ertheilte Instruction allergnädigst, gestalt Wir 
denn auch c

2) Die an den Magistrat "zu Stettin abgelassene Ordre wegen unent- 
geldlicher Abfolgung des benöthigten Holzes zu 20 Haüsern zur Helffte aus der 
Cämmerey Heyden, und zur andern Helffte aus den milden Stifftungen Wäldern 
agreiren.

3) Habt ihr, Unser General-Lieutenant von Bork die Ordre zu stellen, daß 
an jedem der 3 Orte — snüMch der oben genannten städtischen Forstvrtej -- 
wo die Zimmerleüthe in der Heyde Holtz abstümmen und beschlagen sollen, nach 
des Ober-Forstmeisters Bock Vorschläge, ein Unter.vfficier Acht geben müsse, daß 
die Zimmerleüthe kein Feüer anmachen, noch Tobak rauchen, damit die Heyden 
nicht in den Brand gerathen mögen, und sollen diese $ Unterofficiere auf tue 
ihnen von dem Kriegsrath Uhl anzuweifenden Posten gehen.

4) Wegen der auf der Lastadie in denjenigen Haüsern, welche bald abge
brochen werden müssen, einquartierten Soldaten, habt ihr, Unser General- 
Lieutenant von Bork, die Verfügung zu thun, daß dieselben gegen den 1. May 
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dieses Jahres anderweit untergebracht und ihnen neüe Quartiere angewiesen 
werden.

5) Wegen des vor der Linie herausgehenden Kriegsmannshauses, und der 
desfals bey dem Bau zu beobachtenden égalité kan es bis zu eurer, des von 
Bork zurück Kunfft nach Stettin, oder wie ihr sonst zu veranstalten vermeinet, 
anstand haben.

6) Schließlich haben Wir, vorgeschlagener maßen, an Unsere Neü Märkische 
Kriegs- und Domainen Cammer die copeylich beyliegende Verordnung ergehen 
laßen, daß in den dortigen Heyden 300 Fichtene Sägeblöcke ttbgestammt, auch 
auf dortigen Schneide Mühlen davon Latten geschnitten, mithin selbige in den 
drey Terminen auf Flößen nach Stettin geschickt werden sollen. Seynd eüch 
mit gnaden gewogen. Gegeben zu Berlin, den 9. April 1728.

v. Grumbkow. v. Creütz.
An den General-Lieütenant von Bork und Cantzler von Grumbkow.

Die der Cabinets-Ordre beigefügte Anlage hatte folgenden Wortlaut: —
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preüßen re. rc. Unsern rc. rc. 

Nachdem Wir allergnüdigst resolviret, daß in diesem Sommer auf der Lastadie 
zu Stettin 43 Neüe Haüser gebauet und denen anbauenden die Materialien 
dazu frey gereichet werden sollen, Unser General-Lieutenant von Bork und 
Cantzler von Grumbkow aber, welche die Ober Direction über solchen Bau 
führen, allerunterthänigst berichtet, das es dorten an den benötigten Latten 
fehle, andern Theils die dazu erforderten 300 Fichten Sügeblöcke in den dor
tigen, ohnedem schon sehr mit genommenen Heyden nicht zu finden wären, theils 
auch die "Latteu dort gegen die Zeit, da die Neüanbauende selbige benöthiget, 
nicht geschnitten werden fönten.

Alß Befehligen Wir eüch hiemit in gnaden, solche 300 Fichten Sägeblöcke 
in Unseren Neü Märkischen Heyden und zwar so nahe an der Oder und an 
Schneide Mühlen, als es möglich ohne Zeit Berlnst nnentgeldlich anweisen und 
abstammen, auch auf dortigen Schneide Mühlen zu Latten schneiden, und selbige 
in 3 Terminen, als den 1. Juny, 1. July und 1. August dieses Jahres nach 
Stettin an den Kriegsrath Uhl absenden zu laßen. .Von denen Transport 
Kosten habt ihr hiernegst eine Rechnung anhero einzusenden, da Wir sodann 
wegen deren Bezahlung aus einer von Unseren Cassen Ordre stellen werden, das 
Schneidelohn aber, welches ihr gleichfals vorschießen zn lassen, sollen die Neü 
anbanenden bezahlen. Ihr habt hiernnter nicht zn sonnten, sondern die nötige 
Veranstaltung sofort zu machen, damit der Bau ans der Lastadie zu Stettin 
dadurch nicht gehindert noch anfgehalten werden möge, als welches Uns sehr 
mißfällig seyn würde, wie Ihr bau auch mit Unserm Cantzler v. Grmnbkow 
hierüber zu correspoudireu habt. Seynd eüch mit gnaden gewogen. Gegeben 
zu Berlin, den 9. April 1728. F. Wilhelm.

v. Grnmbkow. v. Creütz.
An die NeüMärkische Krieges- nnd Dvmainen-Cammer.

Die vorstehenden Cabinets-Erlasse wurden in Abschrift dem Btagistrate am 
19. April 1728 mit dem Befehle zngefertigt, unnmehr das Holz ohne Zögerung 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 36 
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anweisen und damit folgenden Tages den Anfang machen zu lassen, auch einen 
der Senatoren dazu zu deputiren, der bei dem Anschlägen darauf sehe, daß es 
forstmäßig dabei zilgehe. Noch vor Erledigung dieser Formalien und wol noch 
vor Eingang der Cabinets-Ordre, hatte sich der Kriegsrath Uhl, in Begleitung 
eines Zimmermanns, nach Pölitz begeben, wohin er den Stadt-Schützen (Förster) 
Philipp Teichner, aus Messentin, beschieden hatte, mit dem und Einigen aus 
dem Rathe der Stadt Pölitz er am 13. April die Pölitzsche Heide musterte und 
in derselben zu 4—5 Haüsern Bauholz abstämmen ließ. Tages darauf mußte 
Teichner den Cvmmissarius loci nach dem Meßing führen, auf welchen! Wege er 
seinem Führer erzählte, daß er auch den Langenberg besichtigen wolle. Im 
Meßing habe derselbe 334 Stück Bauholz zum Schlagen bezeichnet und aus 
der Messentinschen Heide beabsichtige er 10 Eichen und 41 Sügeblöcke zu 
nehmen, und dann sich nach der Kloster-Heide zu begeben. Der Stadt-Schütze 
brachte diesen Vorgang beim Magistrate zur Anzeige, worauf derselbe — zwar 
schon längst an die zudringliche Eigenart des — Herrn Commissarius loci ge
wöhnt, unterm 16. April über Uhl's Eigenmächtigkeit bei der Königl. Kriegs
und Domainenkammer Beschwerde führte. Statt nun aber, wie man wol hätte 
erwarten können, eine Art Entschuldigung für den übergroßen Diensteifer, des 
re. Uhl zu haben, ging am 23. April 1728 ein Reseript ein, worin die Königl. 
Kriegs- und Domainenkamuler dem Magistrate ihr höchstes Mißfallen darüber 
zu erkennen gab, daß derselbe wider ihre wegen des Holzes ans den städtischen 
Heiden erlassene hohe Ordre allerlei Weitlaüfigkeiten intendire und die Hvlz- 
Unterbedienten auch sich weigerten, dem Kriegsrath Uhl hülfreich zur Hand zu 
gehen; „dahero Wir Eüch hiemit alles Ernstes befehlen, Eüch der Königl. Ordre 
— (die erst nach Einreichung der Beschwerde eingegangen war) — ohne unnützes 
raisonniren nicht allein zu submittiren, sondern auch allen Holz-Unterbedienten 
solche Ordre zu geben, daß sie dem Kriegsrath Uhl in Allem assistiren und 
alles Dasjenige, so er ihnen aufgiebet, ohnweigerlich bei Strafe der Einholung 
und der Karre Herrichten sollen: oder ihr habt zu gewärtigen, daß wir wegen 
Eüres Ungehorsambs an Unsere Höchste Persohn refertreit werden".

Der Magistrat, als gehorsamster Diener der Gestrengen von der Kriegs
und Domainenkamnier, verfügte: „Herren Camerarij und Holzherren werden dem 
Mandate nachgehen und ist hievon Copia Herren ProVisoribus Coenobij zu ertheilen".

Es war aber von der Kammer, oder vieluiehr von dem rc. Uhl, der Decernent 
in der Sache war, in der —

Spécification derjenigen Hauser, zu welchen aus den Magistrats- und 
Kloster-Heiden das Holz gegeben w erden muß, 

angewiesen worden auf die —

Eichen. Balken.
Stiel-, 

Sparr- u. 
Riegelholz

Sageblöcke Simßen.

Messentinsche Heide und den Messing 29 56 275 41 3
Berglangsche Heide.......................... 40 52 225 36 3
Pölitzsche Heide............................... ..... 36 70 310 48 5

Magistrats-Heiden überhaupt . . 105 178 810 125 11
Kloster-Heide..................................... 102 210 885 156 11

Zusammen aus städtischen Heiden. 207 388 1695 280 22
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Vorgeschrieben war, daß zu den Simßen starke Stücke genommen werden sollten, weit 
darin ein Borsprung ausgekreppt werde» mußte. Das Stiel, Spau und Riegelholz konnte 
an beu Orten, wo das Holz nur auf den Zopf 6 Zoll stark bleibt, geschnitten und also wol 
die Hälfte menagirt werden — (was nicht recht verständlich ist).

Der Magistrat hatte über die Ansprüche, welche zum Behuf des Lastadien- 
Baues an die städtischen unb die Kloster-Holzungen gemacht wurden, — An
sprüche, welche den früheren Versprechungen des Königs, sämmtliches Bauholz 
aus Seinen Forsten geschenkweise hergeben zu wollen, gerade entgegengesetzt 
waren, vor Eingang des Cabinets-Erlasses vom 9. April, und zwar gerade an 
diesem Tage, bei Hofe Beschwerde gefiihrt und um Remedur gebeten. Allein es 
ging darauf als Bescheid am 25. April iii Stettin ein Hofrescript d. d. Berlin, 
den 17. April 1728 ein, des Inhalts: „Daß es bey der aus der Pvnnnerschen 
Krieges und Dvmaineu-Cammer an den Magistrat ergangenen Verordnung, nach 
welcher die Hälfte des zu Bebauung der Lastadie erforderten Holzes aus der 
Stadt Stettin und des dortigen grauen Klosters, wie auch des Städtchen Pölitz 
Heyden hergegeben werden soll, lediglich sein Bewenden habe".

Magistrats Verfügung auf dieses Reseript: — Ad Acta ; uud ist so woll 
denen HH. Provisoribus Coenobij als dem Städtlein Pölitz hievon Nachricht 
zu geben. Decr. Alten Stettin in Senatu den 27. April 1728. Ist besonders 
an die HH. Provisores ans dem Städtlein Pölitz auszufertigen.

Die Lastadischen Bürger, welche zum Bauen nicht im Stande waren 
unb für ihre Haüser den taxirten Werth ausgezahlt erhalten sollten, lamentirten 
gar sehr wegen der geringen Taxe dieser Haüser und baten insgesammt, daß 
ihnen doch etwas mehr gegeben werden möchte, insonderheit befanden sich 
darunter très personne miserabiles, davon eine gebrechlich auf Krücken ging, 
und die alle drei wol am meisten bedürftig waren. Magistratus hielt es für 
seine Pflicht, der Königl. Kammer hiervon Anzeige zu macheu und sie zu bitten, 
daß sich dieselbe — 1) bei Hofe für diese armen Leüte, die Haus und Hof ver
lassen sollten, dahin verwenden möge, daß denselben, außer der Taxe für ihre 
Grundstücke eine außerordentliche Unterstützung bewilligt werde. Und da auch, 

heißt es in der Vorstellung vom 13. April 1728, svwol pia corpora, als 
auch pupillen einige Kapitalien, item der Stadt Cämmerei rückständige onera 
von solchen Haüsern zu forderu habeu*),  uud in specie einige pia corpora 
und pupillen ihre Forderungen bereits angemeldet und auf die, für die Haüser 
auszuzahlenden Gelder Arrest beantragt haben, die Einwohner aber, die alten 
Haüser nicht eher raümen und abbrecheu wollen, bevor sie das Geld in Händen 
haben, so haben wir, damit der Bau dadurch nicht removirt, und auch die Cre- 
ditores, welche an die Gelder Anspruch habeu, uicht beeinträchtigt werden, solches 
hiedurch — 2) allerdemüthigst auzeigen uud darüber die allergnädigste Ver
ordnung, wie es sowvl wegeu der Kämmerei, als auch der piorum corporum 
und pupillen Forderungen halber, zu halten, und ob deshalb die Beschlagnahme 
zu verstatten sei, allerunterthänigst erbitten wollen. Sonst ist auch im Decret 

*) Die Kämmerei hatte an 38 der Haüser, welche zum Abbruch bestiimnt waren, eine 
Gesammt-Forderung von 1359 fl. 20 ßl. An Bürgerschoß hatte die Kämmerei von den 
Lastadischen pro 1727 noch 46 Thlr. 4 gr. zu forderu, zufolge des Kämmerei-Controleurs 
Haler Anzeige vom 14. April 1728.

36*
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vom 6. Aprrl a. c. veranlaßt, daß die Neüanbauenden auf der Lastadie insge
sammt wegen Ausführung des Neübaues Sicherheit bestellen sollen. Weil nun 
die wenigsten, wenn sie ja noch bauen wollen, solches zu praestiren capable 
sind, so stellen — 3) zu Ew. Königl. Mast, 'allergnüdigster Erwägung wir aller- 
unterthänigst anheimb, ob nicht den Leüten, welche sich zum Anbau anheischig 
gemacht, die erforderte Caution zu erlassen sei, damit sie nicht durch solche sehr 
schwere Condition von dem Anbau gar abgeschreckt werden mögen.

Hierauf war der Kammer-Befcheid vom 19. April 1728, daß — zu 1) be
reits nach Hofe allerunterthänigst referiret sei und stehe es nicht in der Kammer 
Macht,, ein Mehreres, als von Hofe angeordnet, zu veranlassen. — Zu 2) bleibe 
es lediglich ratione der verarrestrrteu Gelder bei dem Bescheide — (Datum 
fehlt) — und habe Magistrat sich danach zu achten, auch zu sorgen, daß die 
Haüser ohne weitern Verzug abgebrochen werden. — Zu 3) werde die Caution 
zu nichts andern: prätendiret, als daß die Leüte capable seien, den Bau zu pro- 
sequiren, und vor die empfangenen Materialien zn stehen, als wofür nur die 
praecaution zu nehmen.

Was den im Obigen, zu 2) angezogenen Bescheid ohne Datums-Angabe 
betrifft, so war derselbe unterm 15. April 1728 ausgefertigt. Und darin hieß 
es: Weil die Creditores ihre Sache in so langer Zeit nicht ausgemacht, auch 
wohl niemahlen Hoffnung haben, von diesen alten Haüsern bezahlt zu werden, 
so ist ihrer Contradiction ungeachtet, die Auszahlung (der taxmäßigen Entschä- 
dignng für jedes abzubrechende Haus) zu verfügen, und können die Glaübiger 
ihre Forderungen, so vor itzo nicht anders, alß illiquitte anznsehen sind, in foro 
competenti liquidsten und den Prozeß via ordinaria ausführen. Wegen der 
Pupillen Gelder aber muß Magistratus gehörige Sicherheit schaffen, daß solche 
nicht laedstet werden.

Auf Befehl des Kanzlers v. Grnmbkow hatte der Magistrat zwei aus seiner 
Mitte bestellen müssen zur Ergänzung der aus dem Krieg'srathe Uhl, als Diri
gent, und dem Major de Prew, als Techniker, bestehende Ban-Commission. 
Sie sollten, so hieß es, den beiden Königl. Commissarien gegenüber, die städ
tischen Interessen war- und das Vermittler-Amt bei Schlichtung der Streitig
keiten übernehmen, welche zwischen den Neübanenden und der Behörde, wie unter 
sich, wie nicht zu verkennen war, in Aussicht genommen werden mußten. In 
der That aber waren diese Magistrats-Mitglieder nur die gehorsamen Diener 
des Dirigenten der Bau-Commission, der sie meistentheils blos als Briefträger 
:md als Boten zum Überbringen seiner mündlich ertheilten Befehlt gebrauchte. 
Die dictatorische Sinnesart des Kriegsraths Uhl wohl kennend hatten die Sena
toren Georg Andreas Lübbeke oder Lübke und Georg Michael Stolle sich nur 
schwer entschließen können, das ihnen vom Magistrat ' ertheilte Ehrenamt anzu
nehmen. Und doch war Uhl gleichsam nur eine Dlwdez-Ausgabe seines im 
allergrößten Folio-Format auftretenden Vorgesetzten, der sich in seinen Erlassen 
folgender Eingangs-Formel bediente: — „Von Jhro Königlichen Majestät in 
Preüßen Verordneter — (diese erste Zeile in Fracturschrift) — Cantzler in 
Pommern, Geheimbter Kriegsrath, Präsident der Pvmmerschen Krieges- nnd 
Domainen-Cammer, auch Ober Hauptmann der Lande Lanenburg und Bütow.
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Ich Otto Philipp von Grumbckow*) auf Lupow, Thunow, Wangerske Schloß
gesessen Entbiete dem re. re. meinen Gruß", theils aus Stettin, theils aus feiner 
— Sommer-Residenz Lupow. So im Jahre 1731.

Dietatvr Uhl befahl, in Folge der ihm vom Kanzler zngegangenen Ordre, 
am 17. April 1728 den beiden Magistrats-Commisfarien, die sämmtlichen Zimmer
meister der Stadt zum Nachnlittag vorfvrdern zu lassen mit) denselben auzu- 
deüten, daß noch viele Haüser auf der Lastadie unverdungen seien, daher sie 
sich erklären müßten, ob sie deren Bau zu übernehmen gesonnen seien, andern 
Falls man genöthigt sein würde, auswärtige Meister zu verschreiben. Demgemäß 
waren die beiden Alterleüte des Gewerks Kämmerling und Gerbig, so wie die 
Meister Haase, Knobel, Leüe, Schelle und Jüngeling vorgeladen. Nicht alle 
waren erschienen. Altermann Gerbig erklärte, daß er seines hohen Alters wegen 
keinen Ban auf der Lastadie übernehmen könne, auch sei dabei wenig, oder nichts 
zu verdienen, Zwei von den anwesenden Meistern hatten den Bau von 8 Haüsern 
übernommen, erklärten aber auch zugleich, daß sie sich auf mehr, als diese Zahl, 
nicht einlassen könnten. Zwei der nicht erschienenen Meister ließen durch den 
Altermann Gerbig anzeigen, daß sie Königl. Arbeit übernommen hätten, und 
ihre Leüte bereits in der Heide beschäftigt wären, nämlich mit Fällen und Zu
richten des Holzes. In Betreff der in Aussicht genommenen fremden Meister 
faßten sich die Senatoren Lübke und Stolle kurz, sie verlviesen die Alterleüte

*) Die Familie Grumbkow — sie liebte es ihren Namen mit einem cf zu schreiben — 
läßt sich urkundlich nicht sehr früh nachweisen. Ein vidimirter Stammbaum führt sie mir bis 
zum Jahre 1457 zurück, und nennt einen Peter zu Rnnow als Stammvater mit dessen 
Söhnen Claus, Caspar und Martin sich das Geschlecht in 3 Linien theilte, von denen die 
Martinsche im Anfang des 17. Jahrhunderts erlosch, die Linie des Claus aber fortblühte. 
Der älteste bekannte Lehnbrief ist vom Jahre 1554 und belehnt nach ihm Herzog Barnim den 
Georg Gr., da sein Vater kürzlich verstorben war, mit dessen hinterlassenen Lehngütern, als 
beide Grumbkow ganz, Rnnow ganz, Paupanz, Czechelyn, 4'lt Hufe an Vartzemin, V4 an 
Mickerow, den Krug und halben Hohenhof nebst allen daran haftenden Gerechtigkeiten. Diesen 
Lehnbrief bestätigte 1575 Herzog Johann Friedrich dem Gregor Gr., und der darin aufge
führte Grundbesitz blieb der Familie noch im Laufe des 17. Jahrhunderts. Joachim Ernst 
v. Gr. geb. 29. September 1637 war Kurbrandenburgischer wirklicher geheimer Staats- und 
Kriegsrath, Gcneral-Kriegs-Commissarius, Ober-Hofmarschall und Schloßhauptmann zu Berlin, 
Erbherr auf Grumbkow, Rnnow und Lupow rc. f 1690. Dessen jüngerer Sohn Otto Philipp, 
unser Kanzler, kaufte das aus der Familie gekommene Gut Zechelin, int Stolper Kreise, 1729 
von Dionis v. Zastrow zurück, und 1732 das vierte Antheilgut in Schurow, nachdem er ein 
Jahr zuvor von dem Lieutenant v. Stojentin dessen Gutsantheil in Darsow an sich gebracht 
hatte. Von dem Landrath v. Küssow kaufte er 1738. dessen Antheil im Gute Seist, 1741 
von dem Landrathe Conrad v. Heydebreck die Güter Züchen und Schubben, und 1752 kurz vor 
seinem Tode, von dem Hauptmann v. Putkamer dessen Antheilgut in Moltzkvw. Alle diese 
Güter wird der Kanzler später sicherlich in seinen Titel ausgenommen haben. Die Schloßan- 
gesesscnheit der Gr. auf Runow, Lupow rc. war jüngern Datums, erst durch Rescript vom 
30. März 1719, also in einer Zeit ertheilt, in welcher die Vorzüge der Schloßgerechtigkeit, 
oder vielmehr das privilegium nxceptionis a prima instantia, seinem Erlöschen nahe war. 
Des Kanzlers Sohn, der General-Major Philipp Wilhelm v. Gr., der Anfangs Flügel- 
Adjutant Friedrichs 11. gewesen war, aber, seitdem er 1757 in Schweidnitz mit gefangen 
worden, vom Könige nicht mehr zu .einer Kriegs-Verrichtung mehr gebraucht war, vererbte 
1778 die Güter auf seine einzige Tochter und Universalerbin, die Wittwe v. Podewils. Zwar 
that der Curator eines Lieutenants Friedrich Wilhelm v. Gr., Enkels vom Feldmarschall v. Gr., 
Einspruch, allein das in dieser Sache ergangene Urtheil vom 29. December 1779 wies ihn 
ab und legte seinem Cnranden ewiges Stillschweigen auf.
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Kämmerling und Gerbig an den Kriegsrath Uhl, der ihnen schon sagen werde, 
was in der Sache weiter zu thun sei. Zu den anderweitigen Aufträgen, welche 
den Magistrats-Commissarien durch des re. Uhl Dekret vom 17. April 1728 zu 
Theil geworden war, gehörte auch, denjenigen Leuten, welche ihre Hauser schon 
abgebrochen hatten oder im Begriff standen, sie abzubrechen, unverzüglich anzu
sagen, daß Niemand die Materialien von der Stelle wegbringe, sondern sie der 
Königl. Baukasse zur Übernahme gegen Zahlung des taxirten Werthes offeriren 
sollten, wie denn diejenigen, welche die Materialien bereits anderweitig verkauft 
hatten, dieselben wieder herbeizuschaffen gezwungen wurden.

Zu den Obliegenheiten der Magistrats-Commissarien gehörte im Besondern 
die Regulirnng und Abfindung derjenigen Lastadischen Eigenthümer, welche end
gültig erklärt hatten, ausser Stande zu sein selbst zu balle». Sie mußten ihre 
Stellen dem Könige gegen die Taxe überlassen, die, lvie oben gezeigt, eine über
aus geringe war; es erhellet nicht, daß der König auf die Verwendung der 
Kriegs- und Domainenkaunner einen Zuschuß bewilligt habe. So wurden in 
den Monaten April, Mai und Jnui 1728 an 16 Interessenten Thlr. 1059. 8. 
5 Pf. gezahlt, wozu den Magistrats-Commissarien die Mittel ans Anweisrnig der 
Kriegs- und Domainenkammer von dem Kvnigl. Ober Empfänger Liebeherr 
flüssig gemacht wurden. Die Stellen waren nun Eigenthum des Königs und 
es wurde an jeder Stelle ein gedrucktes Plaeat angeschlagen, welches besagte, 
daß sie uilentgeldlich zum Anbau ausgegeben werden solle. Diejenigen, welche 
sich zum Bau gemeldet und denselben angenommen hatten, mußten innerhalb 
8 Tagen desfals Sicherheit schaffen, auch beu Zimmerleüten auf deren Arbeit 
Vorschuß leisten, wie sie denn für deu Fall, wenn sie vom Bau etwa zurück- 
treten würden, mit militairischer Execution zur'Erfüllung der eiliural übernom
menen Verpflichtung ungehalten werden sollten. Übrigens hatte jeder Anbauende 
einen körperlichen Eid zu leisteu, welcher so formulirt war: — „Ich N. N. 
„schwöre einen Eid zu Gott und seinem heiligen Evangelium, daß ich die Stelle 
„questionis für mich selbst bebauen und ich sie selbst bewohnen will, und daß 
„hierunter kein verstelltes Werk verborgen ist"; d. h. es durfte nicht auf Spé
culation gebaut werden, wozu in einer Kaufmannsstadl wie Stettin wol die 
Neigung bei dem Lastadien-Bau hervorgetreten feilt mag; der König wollte aber 
den unbeweglichen Grund und Boden und die darauf errichteteu Gebaüde nicht 
zu einer beweglichen Waare umgewundelt und als solche mißbraucht wissen. 
Er wollte den alten seßhaften Bürgern, und den neü angesiedelten, ein behag
liches Heim schaffen, in dem sie sich wohl fühlen und ein angenehmes Familien
leben führen konnten. So wurde den Bauenden es lediglich überlassen, wie sie 
das Innere ihrer Haüser entrichten wollten, wogegen sie die Façade nur nach 
der Vorschrift bauen durften, welche in dem vom Könige genehmigten 
Bauplane des Majors de Prew gegeben war. Also nur auf das Aüßere 
hatte dieser sein Haupt-Augenmerk zu richten, wiewol es seine Pflicht als Baumeister 
war, auch bei der innern Einrichtung der Haüser den Bauenden und Werk
meistern mit Rath zur Hand zu gehen und mit Rücksicht auf die verfügbaren, 
bezw. bereiten Mittel darauf zu scheu, daß der Anschlag nicht überschritten 
werde. Die Haüser waren in ansgemauertem und verblendetem Fachwerksban zu 
zwei Stockwerken mit Dach-Erkern in der Mitte der Front ganz nach der Archi
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tektur-Schablone aufgeführt, die der König liebte und von der man noch heutigen 
Tages auch in Potsdam, das Friedrich Wilhelm I. seine dermalige Ausdehnung 
inti'u moenia verdankt, zahlreiche Exemplare sieht.

Mittelst Eabinets-Ordre vom 24. September 1728 hatte der König be
fohlen, daß im nächsten Jahre auch mit dem Bau von 34 neüen Haüsern auf 
der linken oder nördlichen Seite der Lastadie vorgegangen werden solle. Dem 
gemäß erhielten die Senatoren Lübke und Stolle unterm 9. October 1728 den 
Auftrag diejenigen Eigenthümer dieser linken Seite, welche schon früher den 
Neübau abzulehnen in der Lage sich befunden hatten, vorzuladen denselben des 
Königs Verordnung bekannt zu machen und ihre letzte Erklärung dieserhalb ein- 
zufordern. Die am 11. October Statt gefundene Vernehmung der Interessenten 
öozog^ sich, incl. der ganz wüst liegenden oder als Garten benutzten Plätze auf 
50 stellen. Mit Ausnahme von 8 Nummern, welche größtenteils wüste Plätze 
betrafen, erklärten die Eigenthümer ihre Bereitwilligkeit, ihre Haüser unter den 
vom Könige bewilligten Benefieien neu zu bauen; hatten sie doch an ihren 
Mitgenossen auf der rechten oder südlichen Seite gesehen, daß die Sache ihren 
sehr guten Fortgang genommen habe und nun gar zum Vortheil der Bauendeu aus- 
geschlagen war. Ein Interessent stellte jedoch eine Bedingung, nämlich der Pulver
macher Frantz, der bauen wollte, wenn ihm gestattet würde, seine Mühle hinten 
auf dem Hofe zu behalten, wogegen indessen die Nachbarn, der Feüersgefahr 
halberWiderspruch erhoben und die Bitte zu Protokoll gaben, daß die Mühle 
nach einem Orte, wo sie keinen Schaden thun könne, verlegt werde. Die Kriegs- 
uud Domainenkammer hatte eine nochmalige Vernehmung der linksseitigen Eigen
thümer für nothwendig erachtet. Sie ordnete dieselbe mittelst Verfügung vorn 
l9. November 1728 an, in Folge dessen die Magistrats-Commissarien Lübke 
und Stolle einen Termin auf den 2. December 1728 anberaumten, in welchen 
fast dieselben Erklärungen abgegeben wurden, wie am 11. October. Viele In
teressenten hatten schon mit den Zimmermeister Haase, Jüngling, Schelle, Kämmer
ling, Bau-Cvntracte abgeschlossen und denselben 8, 16, 20, 24, 30 Thlr. „auf 
die Hand gegeben".

Mit seiner oben als Beispiel erwähnten lächerlichen, überhochmüthigen Ein- 
gangs-Formel geschmückt entbot der Kanzler v. Grumbkow am 6. October 1728 
stnê seiner — Residenz Lupow dem rc. rc. Bürgermeister und Rath der Stadt 
Alten Stettin seinen — gnädigsten Gruß, und benachrichtigte denselben, wie des 
Königs Majestät durch Rescript vom 24. September a. c. resolvirt habe, daß 
dce Neüanbauenden mis, der Lastadie vor Stettin 6 Jahre hinter einander von 
der Elnquartirung befreit sein sollten. Namens Sr. Königl. Majt. befehle er, 
der Kanzler, dem Magistrat, „solches nicht allein den Interessenten kund zuthun, 
sondern auch überall zu publiciren, damit es zu Jedermanns Wissenschaft komme 
und ein und der andere dadurch bewogen werde, sich dieser hohen Königl. Gnade 
theilhaftig zu machen, und cmf der Lastadie zu bauen, resolviren möge".

Die Senatoren Lübke und Stolle beriefen die gesammte Einwohnerschaft der 
Lastadie aufs Rathhaus, um dieselbe mit der Königl. Gnadenbezeigung bekannt 
zu machen, während ein darauf bezügliches Publicandum am schwarzen Brett in 
der Vorhalle des Rathhauses, au den Thoren und an anderen öffentlichen Orten 
ausgehängt, sodann in dem Jntelligenzzettel gedruckt und endlich am nächsten



288 Die Stadt Stettin. — Die Lastadie.

Sonntage in sämmtlichen Kirchen der Stadt, mit Ausnahme der Schloßkirche, 
von der Kanzel verlesen wurde. Der Stadtsyndicus erhielt aber auch deu Auftrag, 
ein Memorial nach Hofe zu entwerfen, des Inhalts, daß diese Befreiung der 
Lastadischen der übrigen Bürgerschaft nicht zur Last gereichen, soudern ein 
„moyen" ausgefunden werden möge, wodurch diese Befreiung übertragen werden 
könne. Mit dieser Borstellung haugt warscheinlich uachsteheude Cabinets-Ordre 
zusammen: — ,

Bon Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preüßen re. re. Unsern re. re. 
Nachdem der Magistrat zu Stettin beweglich allerunterthänigst vorgestellt, daß 
der dortigen Bürgerschaft die Übertragung der Neüanbauenden auf der Lastadie 
beim Service alzuschwer werde, So haben Wir allergnüdigst resolviret, daß itzt 
gedachten Lastadischen Neüanbauenden nur drei Freijahre vom Service verstattet, 
und das auf selbige treffende Quantum der monatlichen 68 Thlr. 19 Gr. solche 
drei Jahre über 'zu Soulagirung der Bürgerschaft aus der dortigen Accise zur 
Serviceu Kasse bezahlet werden solle. Wir befehlen eüch demnach hiemit in 
Gnaden, die desfals nöthige Verfügung zu thun. Nach Verfließung der drei 
Freijahre sollen sie zum Service concurrireu und alsdann die Sublcvation 
aufgehoben seyn. Seyud eüch in Gnaden gewogen. Geben Berlin den 4. 
Martij 1729. ' F. Wilhelm.

* v. Grumbkow. v. Creütz.
An die Pommersche Kriegs und Domainenkammer.

Die Kammer theilte Abschrift dieser Allerhöchsten Verordnung unterm 
14. März 1729 dem Magistrate mit, der sie den Lastadischen in geeigneter Weise 
bekannt machen ließ.

Mit dem Bau der nördlichen Seite der Lastadie wollte es im Jahre 1729 
nicht recht von der Stelle gehen. Insbesondere war es der Zimmermeister Haase, 
welcher den Bau mehrerer Haüser überuommen hatte, der sich in der Erfüllung 
der kontractlichen Verbindlichkeiten sehr lässig zeigte. Weil der König diesen 
Anbau auf alle Art und Weise beschleünigt wissen wollte, so nahm die Königl. 
Kammer Veranlassung unterm 15. Mai 1729 an den Magistrat den Befehl zu 
erlassen, „den rc. Haase mit allem Nachdruck dahiu auzuhalten, daß er deu Bau 
auf der Lastadie nicht verabsaüme, sondern die Arbeit ohne den geringsten Aufent
halt und ohne raisonniren verrichte. Da auch mit dem Plumpen (?) ebenmäßig 
nichts im Stande ist, so habt ihr bei 20 Thlr. Strafe den rc. Haase anzuhalten 
daß derselbe solche innerhalb 8 Tage ohnfehlbar in fertigen und brauchbaren 
Stand fetze, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß diese Strafe per fiscum von 
eüch beigetrieben werden soll, wie ihr denn davor lediglich responsable bleibet, 
fais hierunter etwas versaümet, und Wir bei Unserer bevorstehenden Übereinkunft 
solches ungnädig bemerken sollten".

Vom Senator Lübbecke aufs Rathhaus citirt, gab Meister Haase am 27. 
Mai 1729 zu Protokoll, daß das Holz zu den Haüsern, deren Bau er über
nommen, schon 3 Wochen vor Weihnachten beschlagen gewesen sei. Weil nun 
gedachtes Holz erst in voriger Woche herunter gekommen, habe er inzwischen die 
bei ihm in Arbeit stehenden Gesellen anderweitig beschäftigen müssen, um uicht
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der Gefahr ausgesetzt zu sein, daß sie ihm davon gingen. Ungeachtet nun das 
yvlz hier und ausgefahren sei — es war offenbar das aus dem Neümärkischen 
Forsten auf der Oder herangeschwemmte Holz, — so wäre doch kein Platz vor
handen, auf dem es verbunden werden konnte, weil der Ort, woselbst diese Arbeit 
vorgenommen werden solle, ein Morast sei, der voll Wasser stände, dem selbst- 
verständlich kein Geselle betreten wolle. Wäre der Platz hinter der Kirche 
(St. Gertrud) trocken, dann würde er sofort Anstalt treffen, und hinsichts der 
Zert nut fernen Mitmeistern gleichen Strang ziehen. Was die Pumpen betreffe 
sv wäre die Hauptpumpe fertig und gebe Wasser genug, das Gehäuse aber sei 
von den Leuten, die das Holz ausgeschleppt, umgerissen, dafür könne er nicht, 
und werde ihm nicht können angesonnen werden, den von Anderen verursachten 
Schaden auf seine Kosien wieder gut zu machen. Den Seitenbrunnen an des 
Knegsraths Uhl Hause anlangend, so sei die Röhre im Winter durch den strengen 
Frost schadhaft geworden, was aber in wenigen Tagen reparirt werden könne.

Diese Erklärung wurde dem Kriegsrath Uhl zur Kenntnißnahme mitgetheilt, 
der aber des Meisters Haase Auslassungen und Einwendungen wegen des Platzes 
für. unbegründet erachtete und seinen Willen kund gab, den Saümigen durch 
unlitarrische Execution zu seiner Schuldigkeit anhalten zu wollen. Es ergab sich 
übrigens, daß Meister Haase den damals Statt findenden Bau im Schlosse über- 
uommen hatte und der Prinz von Anhalt-Zerbst, der denselben in Gang gebracht, 
keinen der dort beschäftigten Haaseschen Gesellen zum Lastadien-Bau entlasseu 
wollte. Und als Senator Lübbeke am 10. Juni 1729 Veranlassung nahm, den 
Meifter Haase wiederum vorforderu zu lassen, um von ihil zu hören, ob die 
Brunnen nunmehr in Stand gesetzt seien und ob er auch Geselle» zur Verbindung 
oes Mw Lastadlschen Bau gehörigen Holzes gegeben habe, hatte der Oberdieuer 
des Maglsü ats der ihn aufs Rathhaus beftellen sollte, ihn nirgends finden 
können bis man ihm endlich gesagt: „Meister Haase sei bei der Vvgelstange" ! 
Also dazu hatte der gute Meister Zeit, zu dem unnützen Geknall nach dem Vogel, 
worüber er seine Geschäfte verabsaümte, 'ein Beweis, daß auch damals schon 
das Schützenwesen auf das bürgerliche Leben nur schädlich einwirkte!

, Nachdem die Warnehmung gemacht, daß beim Lastadien Bau auf der 
zweiten Seite bisher gar wenig geschehen, erließ die Königl. Kriegs- nnd Domainen- 
kammer am 11. Juni 1729 den erneüerten Befehl an den Magistrat, den süinmt- 
Ilchen Eigenthümern sofort bekannt machen zu lasseu, daß ' diejenigen Haüser, 
welche^ in 8 Tagen nicht abgebrochen sein würden, von der Kämmerei auf der 
Prvprietarier Unkosten ohne weitere Verwarnung nach Verlauf solcher Zeit ab- 
genssen werden sollten, „welches Ihr (der Magistrat) sodann bei Vermeidung 
schwerer Verantwortung zur Execution zu bringen habt". Der Befehl wurde 
den Interessenten bekannt gemacht. Bei ihrer Vernehmung ergab sich, daß drei 
der Eigenthümer für den Neübau der Haüser noch Anspruch geltend zu machen 
hatten auf die Unterstützuug an Materialien rc. welche allen Reübauenden zu 
Theil geworden. Diese wurden ihnen durch die Kammer-Resolution vom 21. 
Znni 1729 bewilligt, mit Ausnahme des Holzes, welches der Magistrat aus den 
Meßing zu liefern angewiesen wurde. Also geschah es denn auch. Allein das 
Quantum, welches zwei von ihnen, — es waren der Bürger und Stellmacher 
Christian Zegelin und der Bürger und Hausbücker Paul 'Müller — erhalten

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. • 37 
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hatten, reichte nicht, weshalb dieselben in einer Bittschrift vom 8. Juli 1729, 
mit Rücksicht darauf, daß „Jhro Königl. Majt. allen Neüanbauenden auf der 
Lastadie die Materialien frei läßt, der ganze Bau auch zur Zierde gereichet 
wozu wir gleichwol gezwungen find," den Magistrat baten, ihnen das 
noch fehlende Holz bewilligen zu wollen.

Aus der Eingabe der beiden Bürger ergibt sich übrigens, daß um dieselbe 
Reit die Stadtmauern abgebrochen und die daraus gewonnenen großen Feldsteine 
zum Fundamentbau der neüen Haüser auf der Lastadie ohne Entgeld hergegeben 
wurden. Die Petenten baten, anch ihnen dieselbe Vergünstignng zn Theil werden 
zu lassen, woraus der Magistrat versügte: „Wegen der gesuchten großen Funda- 
ment-Steine werden H. H. Eammerij jedem ein Paar Fuder vom Berlinei Thoi 
abfolaen lassen." Die Stadtmauer und der davor liegende tiefe Stadt
graben war Eigenthum des städtischen Gemeinwesens. Die Mauer war 
aufgeführt und der Graben ausgeworfen worden in den Borjahrhunderten auf 
Kosten der Kämmerei und der Bürgerschaft, dämm verfügte der Magistrat mit 
Recht über die Materialien, die aus dem Abbruch der Mauer entstanden, zu 
welcher Abbruchs-Arbeit die Kämmerei sehr wahrscheinlich auch die Kosten hergegeben 
hat. Für die Gegenwart folgt aber aus dieser historischen Reminiscenz die nicht 
unwichtige Thatsache, daß der Grund und Boden, auf dem die Ringmauer 
gestanden und den der Graben eingenommen hat, noch heute Eigenthum 
der Stadt ist, das von den Reichs-Militair-Fiskus zurück verlangt werden kann, 
insofern nicht damals zwischen dem Könige, bezw. Seinen Behörden, und dem 
Magistrate ein receßmäßiges Abkommen wegen des Eigenthumsrechts an jenen 
Flüchen, — es handelt sich um den Parade- und Königs-Platz — abgeschlossen 
sein sollte. Darnach im Raths-Archiv zu forschen, muß Vers, für jetzt sich vor
behalten, da hier nur von der Lastadie gesprochen wird.

Der Bau der linken oder nördlichen Seite muß in den Jahren 1729 und 
1730 seinen ungestörten Fortgang genommen haben, da die Acten seiner während 
dieser beiden Jahre mit keiner Silbe gedenken. Erst tut Jahre 1731 kommen ste 
wieder darauf zu sprechen und zwar erläßt —

Die Königl. Kriegs- und Domainenkammer am 19. Februar 1731 an den 
Magistrat den Befehl, „unverzüglich zu berichten, wie viel wüste Stellen annoch 
auf der Lastadie vorhanden, damit wegen Bebauung derselben das Notlüge ver
fügt werden könne." Der Magistrat zeigt darauf unterm 2. Marz 1731 „aller- 
gehorsamst an, daß auf der Lastadie keine unbebaute Stelle mehr vorhanden set, 
außer daß nach der Pladderina zu dieseüs des Fürsten-Gartens einige neben ernander- 
stehende Haüser eingerückt feien und nicht an der Straße ständen". Nach etnem 
spätern Actenvermerk waren es 5 Haüser, welche außerhalb der Fluchtlinie standen, 
darunter das Haus des Apothekers Meinholtz. Der Kanzler v. Grumbkow be
gnügte sich mit dem der Kammer erstatteten Magistrats-Bericht mcht, sondern 
verfügte, in Folge einer an ihn ergangenen Cabinets-Odre vom 18. Februar 1731, 
— natürlich mit seiner gewöhnlichen grotesken Seldsttitulatur unterm 28. Februar 
an den Kriegsrath Uhl dahin, daß derselbe sich sofort mit dem Magistrate zusammen 
zuthun habe, um über drei vom Könige befohlene Fragen, nämlich —

1) Wie viel wüste Stellen annoch auf der Lastadie seien?
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2) Wie viel zu derselben Bebauung an Unkosten annoch erfordert werden 
möchten, nicht minder

3) Ob die auf der Lastadie angefangenen Haüser bereits alle ausgebaut 
seien und Eigenthümer hätten, mithin conservirt würden?

Auskunft zu geben, darüber ein umständliches Protokoll aufzunehmeu, und selbiges 
cum subscriptione Magistrates, nebst seinem ausführlichen Bericht, binnen 4 
Tagen einzureichen.

In Befolgung dieses Mandats hatte der Commissarius loci am 2. März 
1731 auf dem Rathhause eine Conferenz mit den Senatoren Lübbeke und Stolle, 
in welcher Lehtere —

Zu 1) nicht allein den oben erwähnten, der Kammer erstatteten Magistrats- 
Bericht übergaben, nach welchem auf der Lastadie keine wüste Stelle mehr vor
handen, sondern es wurden auch die alten Schoß-Cataster selbst zur Hand ge
nommen, um daraus zu entnehmen, ob dennoch irgendwo eine Hausstelle vorhanden 
sein möchte, welche noch nicht bebaut wäre. So wurde denn das Schoß-Register 
von 1687 von Stelle zu Stelle, und Haus bei Haus durchgegangen, allein man 
fand darin keine wüste Stelle mehr, dagegen ergab sich, daß anjetzt noch mehrere 
Stellen bebaut waren 'welche niemals catastrirt gewesen, zumal in der langen 
Seite linker Hand nach der Parnitz (Nordseite) verschiedene sumpfige Plätze an
jetzt mit bebaut worden, worauf vorher niemals ein Haus gestanden, noch auch 
wegen des morastigen Bodens darauf hätte gesetzt werden können.

Zu 2). Diese Frage des Kanzlers ist durch die Beantwortung der ersten 
Frage erledigt.

Zu 3) ist zu berichten, daß die neüen Haüser, welche im Jahre 1728 an der 
langen Seite rechter Hand nach der Parnitz (Südseite) zu bauen angefangen nun
mehr allerseits ausgebauet sind und bewohnet werden; was aber die zweite oder 
nördliche Linie, mit der man 1729 den Anfang gemacht, betrifft, so steht dieselbe 
noch im Bau; jedoch sind die meisten Haüser auch fertig und haben sämmtlich 
ihre Eigenthümer, totetool. es sehr schwer geworden, zu den obersten Stellen dieser 
Reihe Baulustige zu ermitteln, denen man, als sie endlich gefunden waren, die 
Haüser vorschußweise aus der Königl. Baukasse hat bauen müssen.

Um dem dritten Punkte des Kanzler-Rescripts vollständig Genüge zuleisten, 
fand zufolge Senats-Beschlusses am 3. März 1731 eine allgemeine und gründ
liche Visitation der auf der Südseite belegenen neüen Haüser durch die Magistrats- 
Eommissarien der Ban-Commission, unter Zuziehung des Maurermeisters Drews 
und des Zimmermeisters Haase Statt. Das Ergebniß dieser Visitation war, daß 
die meisten — Haüser — es waren ihrer 51 an der Zahl — völlig ausgebaut 
waren, und nur wenige noch einer Nachhülfe beim Ausbau der innern Einrichtung 
bedurften, was in einer besondern „Designation" angegeben wurde. Der Magistrat 
überreichte eine Abschrift dieser Nachweisung dem Commissarius loci zu dessen 
Kenntnißnahme und als Ergänzung der Antwort auf die vom Kanzler v. Grumb- 
kow aufgeworfenen 3ten Frage. Der gestrenge Herr Kriegs- und Domainenrath 
Uhl nahm aber das einseitige Vorgehen des Magistrats in der Sache nach der 
bezeichneten Richtung sehr übel. Am 7. März 1731 schrieb er: —

Einem HochEdlen Rath melde auf die mir zugesandte Designation wegen des 
Baues auf der Lastadie zur dienstlichen Antwort daß diese Untersuchung denen- 

37* 
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selben weder committiret noch auch nöthig gewesen, maßen ohne deren Erinnern 
schon bei hiesiger Accisekasse verfüget, daß denjenigen, so noch nicht ganz fertig, 
die Procentgelder nicht ausgezahlet, sondern in deposito gelassen werden, bis die 
Neübauende das Fehlende entweder selbst suppliret, oder es soll bei offenem Wetter*)  
ex ofticio besorget und das fehlende angefertigt werden. Wäre dermiach sehr 
gut gewesen, wenn die Herren dieserhalb mit mir conferiret, und nicht extra 
Commissione diese Untersuchung veranlaßt hätten, so hätte ich denenselben schon 
die Spécification selbst suppeditiren können, was in denen Hausern fehle. Es hat 
auch die deuenselben cvmmunicirte Verordnung von des Hrn. Cantzlers Excellenz 
gar nicht den Verstand, daß Magistratus außer dem Punct wegen der wüsten 
stellen, etwas dabey zu verfügen, inmaßen so wenig, als von ihnen 
verlangt worden, daß sie die Baumaterialien, so zu denen wüsten Stellen etwa 
erfordert werden möchten, in Vorschlag bringen sollten, von ihnen darin präten- 
diret wird, daß sie von dem Lastadischen Bau der ihnen gar nichts angehet, 
responsable bleiben sollen. Ich verlange also vors Künfftige, wenn ihnen dubia 
Vorstößen, solche mir zuforderst zu eröffnen, ehe etwaß veranlaßet wird, so wird 
man ihnen allemahlen zulängliche Erlaüterung geben, oder es kann solche von 
der Königl. Kriegs- und Domainen Cammer allenfalß gefodert werden. Daß 
noch einige Hausboden, denn die unterm Dach sollen nächstens belegt werden, 
nicht fertig, rühret nachrichtlich daher, daß das Closter noch eine große Quantität 
Sügeblocke restiret, welche deßfalß nicht genommen worden, weilen dieselbe auf 
den Schneide-Mühlen nicht abgeschnitten werden können."

*) Der Winter 1730/1731 verlängerte sich also bis in den Monat März.

Was machte der Magistrat mit diesem schulmeisterlichen Schriftstück des ge
strengen Herrn Commissarius loci, dessen plattdeütscher Name auf Hochdeütsch 
„Eüle" heißt? Er schrieb es einfach „ad acta. Decret. Alten Stettin in sénat, 
den 9. Martis 1731." Eine Gegenvorstellung würde ihm schlecht bekommen sein!

Das Schriftstück bildet den Schluß der Verhandlungen, welche den eigent
lichen Neübau der Lastadie betreffen. Die Acten sagen es zwar nicht, doch ist 
es als gewiß anzunehmen, daß der Bau der linken oder Nordseite der Lastadie 
int Laufe des Jahres 1731 vollendet worden ist, denn im folgenden Jahre, aus 
dem einige, gleich zu erwähnende Actenstücke vorliegen, ist von jener Seite nicht 
mehr die Rede. Auch geben die Acteit keine Auskunft über die Summe Geldes, 
welche der König zur Deckung der Baukosten der Nordseite bewilligt, bezw. an
gewiesen hat. Den Mitteldamm in der langen Hauptstraße, wie auch in der 
Pladdereie mußte die Stadt anfertigen lassen. Wie viel das Steinpflaster 
gekostet hat, ist oben in runder Summe zu mehr als 4(X)0 Thaler angegeben 
(S. 254), und es mußte als ein Glück angesehen werden, daß der König 
Sein Project der Neben- oder Querstraßen hatte fallen lassen, da, wär' es zur 
Ausführung gekommen, die Stadt eine Mehrausgabe von mindestens eben dem
selben Betrage gehabt haben würde. Dagegen ergab sich der Magistrat dem 
Befehl der Immédiat-Commission, bezw. des gestrengen Hrn. Commissarius loci, 
dahin lautend, daß die beiden ersten, am Parnitzthore belegenen Stellen der Süd
seite, welche ganz armen Leüten gehörten, die zur Ausführung des Neübaues ganz 
unvermögend waren, von Stadtwegen übernommen und bebaut werden mußten.
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Kämmerer Neümann rechnete, daß beide Haüser, da die Baumaterialien frei ge
liefert wurden, mit 6—700 Thlr. aufgeführt werden könnten, und würde die 
Kämmerei nach vollendetem Bau die Proceutgelder heben, die Haüser auch ent
weder oeraüßern, oder wenigstens so viel Miethe daraus ziehen können daß das 
darauf zu verwendende Kapital mit 6 Procent verzinset würde.

In der Designation der auf der Südseite der Lastadie befindlichen Haüser, 
welche dem Visitations-Protokolle vvm 3. März 1731 beigefügt ist, sind 51 
Nummern aufgeführt. *) Die Nr. 1 und 2 waren die beiden Haüser, welche, 
wie vorstehend erwähnt, die Stadt hatte bauen lassen. Sie standen unmittel
bar am Parnitzthore (vielleicht die heütigen Haüser Nr. 103 und 102). Von 
da aus in der Richtung nach der Langenbrücke gehörte das Haus Nr. 6 dem 
Senator Daberkow (vielleicht Nr. 93). ' Nr. 12 ' war das Haus, welches der 
Kriegsrath Uhl auf der Rauthschen wüßten Stelle gebaut hatte, von dem weiter 
unten noch zu sprechen sein wird, (ob das Haus, Nr. 92, dem Commerzienrath 
Quistorpe gehörig?). Nr. 21 und 22 waren zwei der St. Gertrudkirche gehörige 
Haüser, aus deren Mitteln sie erbaut waren, mit dem Genuß all' der Bénéficié», 
welche den Neüanbauenden zu Theil geworden waren. Eben so verhielt es sich 
mit dem unmittelbar daran stoßenden Hanse Nr. 23, welches dem Hospital St. 
Gertrud gehörte. (Sind diese drei Haüser die heütigen Nr. 83, 82, 81, letzteres 
Haus die Ecke mit der Kirchenstraße bildend?) Der Schönfärber Daniel Krüger 
hatte das Haus Nr. 4 im Jahre 1728, und das Haus Nr. 28 bereits 1722 
bauen lassen (ob die heütige Nr. 76?)*) Fünf französische Colonisten hatten 
sich an der Südseite der Lastadie angebaut I. de Lubet mit 2 Haüsern Nr. 19 
iiub 20, das sog. Kriegsmannshaus, unmittelbar vor den Kirchenhaüsern, de la 
Mare Nr. 25, Buret Nr. 26, Rey Nr. 30, und Brejou de Grambris Nr. 32.

Keines der Haüser, welche vor nun 150 Jahren auf der Lastadie und in der 
Pladdereie gebaut worden sind, hat sich bei den direeten Nachkommen der damals 
Bauenden erhalten. Nur ein einziger Name ist es, dessen Träger zu deu damaligen 
Eigenthümern gehörte. Der Bürger Michael Holldorf, seines Zeichens ein Bäcker, 
besaß auf der Lastadie ein Haus, welches etwa ums Jahr 1715 abbrannte. 
Seitdem lag die Hansstelle wüste. Nach einigen Jahren entschloß er sich zum 
Wiederaufbau, und es gelang ihm, anscheinend auf Verwendung des General- 
Lieutenants v. Bork, einen Königl. Befehl unterm 6. April 1719 auszuwirken, 
laut dessen ihm ein Schock Holz aus den Jasenitzer Forst ohne Entgeld verab
folgt werden sollte. Holldorf konnte aber aus Gründen, die nicht angegeben sind, 
erst im Jahre 1723 von der Königl. Gnadenbewilligung Gebrauch machen, und 
als er sich dieserhalb an den Ober-Forstmeister Bock wendete, erklärte ihm dieser: 
der in Rede stehende Befehl „wäre schon versetzen, er könnte ihm kein Holz darauf

, *) Jetzt zählt die Südseite der Großen Lastadie 48 Haüser mit den, an der Langenbrücke 
beginnenden Polizei Nummern 56 bis 103. Eins der Haüser hat die Doppel Nr. 77/78, ein 
anderes die dreifache Nr. 93—95. Die Hausnummern von 1731 mit den heütigen zu 
identisiciren hat sein Bedenken, da jetzt 3 Haüser weniger in der Reihe stehen, oder eigentlich 
6 Haüser weniger, wenn, die Haüser mit zwic- und dreifacher Nummerieung in Abzug ge
bracht werden.

*) Krüger hatt« ein drittes Haus bauen lassen; es lag auf der Nordseite der lastadischen 
Hauptstraße.
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geben, er müsse wissen, wie die Königl. Heiden beschaffen wären, daß sie nicht 
ruinirt würden." Später verkaufte er die Stelle für 14 Thlr. an Gottfried 
Möllert, mit dem gemeinschaftlich er, nach seiner Erklärung vom 14. Sept. 1725, 
das Haus wieder aufbauen wollte. Ob dies geschehen, ist aus den Listen von 
1727 rc. nicht ersichtlich. In diesen kommt nur der Name Mollert oder Wullert 
vor. Der Name Holldorf war aber am Schluffe des Jahres 1874 unter den 
Hauseigenthümern der Großen Lastadie noch in Nr. 42 und Nr. 91 vertreten, 
dieses Haus auf der Südseite, jenes auf der Nordseite, wo des Michael Holldorf 
wüste Stelle gewesen ist.

Nach der Zerstörung der Lastadie in der Belagerung von 1677 waren leichte 
Lehmfachwerks-Wohnungen, ein Stockwerk hoch, aufgeführt worden, die der schwan
kende Torfgrund, auf den sie gesetzt waren, schon zu tragen vermochte. Als nun 
aber König Friedrich Wilhelm I beschlossen hatte, das wieder gut zu machen, 
was Sein Großvater 50 Jahre vorher genöthigt gewesen war, in Trümmer zu 
legen, und die Lastadie in eine architectonisch-stattliche Vorstadt umzuwandeln, 
bestehend aus zweistöckigen Gebaüden von ausgemauertem und mit einem Stein 
verblendetem Fachwerk, — die ein Reimschmidt jener Zeit besingen zu müssen 
glaubte *),  — da hatte der Baumeister des Königs, der Platz-Ingenieur Major de 
Prew, dem die technischeLeitung des Lastadien-Baues übertragen war, es vernachlässigt 
den Grund und Boden seiner Beschaffenheit nach zu untersuchen, dem er zumuthete, 
so schwere Last und den Druck zu tragen, den ein zweistöckiges, halbmassives 
Haus auf seine Grundlage ausübt. Statt mit Durchstvßung der mächtigen und 
beweglichen^ Torfschicht den festen, sandigen Untergrund zu suchen und auf diesem 
einen Pfahlrost zu errichten, legte er die Schwellen platt auf die Oberfläche des 
Torfbodens und stellte darauf den Hochbau, der nach dem Willen des Königs 
binnen kürzester Zeit mit Hast ausgeführt werden mußte, was selbstverständlich 
der Solidität des Baues nicht wenig Ertrag that. Die Vernachlässigung des 
ersten Grundsatzes der Baukunst, nur auf festem Grunde zu bauen, hatte denn 
auch die traurige Folge, daß die Haüser der südlichen Lastadien-Seite, kaum daß 
sie aufrecht standen, ihren Druck auf die feüchte ja nasse Bruchfläche ihrer Grund
lage ausübten und diese zu durchdringen suchten, um auf festen Grund zu kommen, 
— die Haüser versanken in die Tiefe. Da war denn Holland iü großer Noth, 
wie man am Niederreihn zu sagen pflegt, wenn im Frühjahr die Eisdecke der 
Ströme sich löst, und in Bewegung setzt. Welche technische Maßregeln der Kriegs- 
baumeister-Major getroffen hat, um der Gefahr des vollständigen Versinkens des 
neuen Stadttheils vorzubeügen, ersieht man aus den Acten nicht, die nur von 
Materialien sprechen, die er dazu gebrauchte, und die von der Stadt geliefert 
werden mußten. So rescribirte die Kriegs- und Domainenkammer unterm 25. 
Jannar 1732 an den Magistrat: —

*) Balthasar Daniel Bartels', Lastadischer Gerichts Secretair, das jetzt blühende Stettin 
mit poetischer Feder entworfen. 1734. Bergt. L. B. Il Th. Bd. VIII, 221, Anmerk. 1.

„Weil die Notwendigkeit erfordert, daß die gesunkenen Haüser auf der 
Lastadie wieder repariret und die Fundamenter besstr versichert werden, wozu etwa 
24 Schock Ellerne Grundpfähle à 12 Fuß lang nötig seyn möchten, So befehlen 
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Wir eüch hiemit solche Ellern auf des Krieges- und Domainen-Raths Uhlen 
Verlangen bey jetzigem Frost in denen Stadtbrüchern sofort anweisen zu lassen".

Die verlangten Pfähle wurden aus dem Bruch zwischen dem Jungfernberge 
und der Regelitz entnommen. Kriegsrath Uhl befahl aber auch aus eigener 
Machtvollkommenheit, daß die Eigenthümer der sinkenden Haüser, und es waren 
ihrer 14 angegeben, so viel Feldsteine zum Fundament, als ihnen nur immer 
möglich sei, anschaffen mußten; worauf dann noch der Major de Prew ein „Pro 
Memoria was an Faschinen vor die Anbaueudte auff der Lastadie werden erfordert," 
vorlegte, welches die Königl. Kammer am 2. Februar 1732 dem Magistrate mit 
dem Befehle zufertigte, die von dem Major verlangten Materialien „ohne Aufschub 
anweisen zu lassen, widrigenfalls dem Landrath (und dirigirenden Bürgermeister 
Hübner), dessen Nachlässigkeit halber die militairische Execution ins Haus gelegt 
werden soll". Der Major verlangte aber an Faschinen „zu den Zwey Etagen 
Haüsern 1) von Schmiesel an biß zu Endte des Fürstengartens 50 Schock. 
2) vom Fürstengarten die lange Linie bis des Hrn. Kriegs Rath Uhlen-Garten 
incl., wie auch 3) die Kirch-Gasse 110 Schock, welche Faschinen 15 Fuß lang, 
1 Fuß im Diameter und 3*L Fuß in der Circumferentz dicke und 5 Mal derb 
mit Wippen gebunden. Zu jedem Schock Faschinen 5 Pfühle von 5 Fuß lang 
und 2 biß 3 Zoll in Diameter Dicke."

[Acta Curiae wegen der Haüser und wüsten Stellen auf der Lastadie, wobey wegen 
deroselben Bau Freyjahre, item wegen Anbauung der Lastadie. Bol. I. 1722 —1728, 
205 Folien; Vol. II. 1728—1732; 152 Folien enthalten. Tit. VI. Policei, Catas- 
tra *t£. Nr. 19. — Weitere Nachrichten über den Lastadienbau werden die Acten 
enthalten, welche wegen des vom Könige Friedrich Wilhelm! anbefohlenen Erweiterungs
Bau der Festung bei der Pommerschen Kriegs- uud Domainenkammer geführt worden 
sind. Allein diese Acten, sammt den Rechnungen, haben bald nach Beendigung 
der Arbeiten, in Folge eines Hof-Rescripts, an das Gouvernement der Festung ab
geliefert werden müssen.]

Unter den wüsten Stellen, welche auf der Lastadie bebaut wurden, war auch 
eine 5/4 Bude, weiche den Wagemeister Johann Barthold Rauth gehört hatte. 
In Bezug auf diese Stelle erließ der König an Seinen Kanzler von Pommern 
v. Grumbkow einen Cabinets-Befehl, d. d. Berlin den 13. September 1728, 
welcher in seinen Folgen den Beweis liefert, daß Er es mit der Aufrechthaltung 
der altüberlieferten Freiheiten und Gerechtigkeiten der Stettiner Bürgerschaft eben 
nicht sehr genau hielt, sondern Seinen Willensäußerungen und deren Befolgung 
den entschiedensten Character der Autokratie verlieh, die in Seinem Regierungs
System der „Fels von Brome" war, an dem jeder andere individuelle, oder 
corporative Wille sich brechen mußte. Der König sagt in der angeführten 
Ordre, —

Daß nachdem Er aus des Kanzlers Bericht entnommen, unter welchen Be
dingungen der Kriegs- und Domainen Rath Uhl, sich bereit erklärt, auf der 
Lastadie eine wüste Stelle auf eigene Kosten zu bebauen: und Er „denn solche 
Conditiones dergestalt, daß — 1) bemeldtem Uhl wegen des in Pasewalk besorg
ten Baues 196 Thlr. Diäten à 1 Thlr. pro Tag in der Pasewalkschen Bau- 
Rechnung, außer den 16 Gr, so ihm zur Unterhaltung eines Reitpferds täglich 
aus der Pasewalkschen Kämmerei während des Baues vergütigt sind, passiret, — 
2) zu dieser Hausstelle die Brau-Gerechtigkeit gelegt und dem Im- 
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petranten durch einen Bürger darin bürgerliche Nahrung treiben zu lasse«, ver
stattet. — 3) Der zu der Stelle gehörig gewesene Garten, welcher hinter dem 
sogenannten Ring wegschießt, ferner dabei gelassen; auch — 4) aus dem Stettinschen 
Stadtbruch eine Wiese von 60 Ruthen Breite und Tiefe ihm unentgeldlich an
gewiesen werden solle, jedoch daß er selbige auf seine Kosten raaden lasse, 
agreiret, — als habe er, der Kanzler, ihn danach zu bescheiden, und sonst die 
desfalls nöthige Verfügung zu treffen, damit bemeldter Uhl den Bau fvrdersamst 
betreten und zu Stande bringe möge.

Der Kanzler v. Grumbkvw entbot hierauf in einer Verfügung d. d. Lupow, 
den 24. September 1728, denen zu dem Hochlöblichen Stadtgerichte der Lastadie 
verordneten Richtern und Assessoren seinen Gruß, und ertheilte denselben, unter 
abschnftlicher Beifügung des Kabinets-Befehls, Nachricht von des Königs Willen, 
um sich danach zu achten „und hierunter das Benöthigte fernerhin zu besorgen", 
soweit die deni Uhlschen Hause beigelegte Brau-Gerechtigkeit, den Garten und die 
Wiese in Betracht kam. Auch dem HochEdlen Hoch- und Wohlgelahrten, Wohl- 
Ehrenvesten und Wvhlweisen Bürgermeister und Rath der Stadt Stettin entbot, 
der Kanzler, seinen Gruß und theilte demselben eine Verfügung desselben Wort
lauts, wie die an das Lastadische Gericht, mit.

. Was den hinter den schon erbauten Hause des Kriegsraths Uhl belegeneu 
Gartenplatz betrifft, so war derselbe sammt der anstoßenden Bude, „der güldene 
Ring" genannt, nebst denen dazu gehörigen 2 halben Budenstellen, Gartenplatz 
und allen darauf haftenden Gerechtigkeiten an Scheiden, Maaten, Gränzen, 
Drüpfüllen (Tropffällen) re. re. Eigenthum des Kanzlers, nachmaligen Viee- 
Prästdenten des Königl. Hohen Tribunals zu Wismar, Heinrich Cölestin it. Strom
bach gewesen, von dem das Grundstück in den Besitz der Kämmerei übergegangen 
war. Von dieser gelangte es mittelst Contraets vom 3. September 1700 für 
ein Kaufgeld von 625 Fl. an den Altermann E. Erbarenj Kaufmanns, Ge
wandschnitts- und Seglerhauses Gregor Wismar. Der Altermann hatte den 
goldenen Ring demnächst an Johann Scheele verkauft und diesem zwar einen 
Hof überlassen, den hinter dem Hause belegenen Garten aber für sich behalten 
und nicht mit verkauft. In dieser Beschaffeuheit hatte Wismar den Garten auf 
seine« Schwiegersohn, den Wagemeister Rauth*)  übertragen, welcher ihn ohne 
irgend einen EinsprnchZbis zum jetzigen Jahre, 1728, besessen, der auch Anfangs 
entschlossen gewesen, sei, die wüste Hausstelle selbst wieder zu bebauen, weil ihm 
aber auf der Königl. Kriegs- unb Doniainenkammer angedeütet worden, auch 
den goldenen Ring mit zu bebauen, falls er den ganzen Raum eouservireu wolle, 
und er dazu keinen Rath zu schaffen gewußt, so habe er die Sache fallen lassen. 
Der fragt. Garten, welcher 100 Fuß breit und 249 Fuß tief ist, schießt übrigens 
nicht allein hinter des Kriegsraths Uhlen Haus sondern auch hinter dem alten 
goldenen Ring weg, und ist wol kein Zweifel, daß die Hälfte desselben zum 
goldenen Ring gehört, weil in der ganzen Nachbarschaft die zu deren Haüsern 
belegenen Gürten bis an den Festungswall gehen. Indessen, weil doch der 
Wagemeister Rauth nicht blos sein Haus, sondern auch seinen Garten, welcher 
besonders mit in die Taxe ausgenommen, bezahlt erhalten, und folglich weitere

*) Alle drei Namen haben noch jetzt, 1875 in Stettin ihre Vertreter.
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Anforderung nicht machen kann, die künftigen Besitzer der beiden Haüser, welche 
auf dem alten goldenen Ring gebaut worden, ein Mehreres nicht beanspruchen 
können, .cité was ihnen jetzt von deui rc. Uhl verkauft wird, und was der 
t Johann Scheele besessen hat, so stellten die, den vorstehenden Bericht unterm 
20. December 1728 erstattenden, Lastadischen Gerichtsvögte zu Eines HochEdlen 
Raths fernerer Berathung und Entscheidung diese^Sache anheim.

Wegen der dem Uhlschen Hause auf Befehl des Königs beizulegenden Brau
gerechtigkeit berichteten, in Gemäßheit der Aufforderung des Magistrats, die 
„ordinairen Brauer in Alten Stettin", die eine Zunft für sich, mit dem Kauf
mann Jacob Boß als Altermann an der Spitze, bildeten, unterm 18. Januar 
1729, daß, wenn des Königs Befehl „ins Werk gerichtet würde, solches denen 
vrdinair Brauern zur größten Gradation gereichen müsse um so viel mehr, da 
bei gegenwärtiger Zeit die Brau-Nahrung ohnehin sehr abnehme, und dieses das 
einzige Refugium sei, und bisher gewesen, daß, wenn ein Kaufmann, oder anderer 
Bürger in der Stadt durch unvorhergesehene Unglücksfälle, und in Abgang feiner 
Nahrung gerathen, er dadurch einigermaßen sich und die Seinigen bisher con« 
serviret und ernähret; wenn aber denjenigen, welche auf der Lastadie wohnen, 
das Brauen gleichfalls pennittiret sein sollte, würde die wenige Nahrung, so die 
Brauer in der Stadt annoch haben, gänzlich in Wegfall kommen. Überbeut stände 
es ja acteumäßig fest, daß den Lastadieru es niemals erlaubt gewesen, 
Brauhaüser anzulegen, wobei in dem vorliegenden Falle wohl zu consederiren 
sei, daß da der Kriegsrath Uhle ein Königlicher Bedienter, demselben um so viel 
weniger erlaubt sein würde, bürgerliche Nahrung zu treiben. Unter diesen Um
ständen werde Senatus nobilissimus das Wohlsein und die Conservation der 
Ordinären Brauer bestens sich angelegen fein zu lassen geruhen, angesehen, die
selben ein nicht Geringes au monatlicher Beisteüer zur Service-Kasse zahlen müssen. 
Übrigens sei, um es zu wiederholen, die Braugerechtigkeit annoch die einzige 
Nahrung, wodurch ein Bürger, welcher sonst nicht weiß, sich und die Seinigen 
zu ernähren, sich eoitferütreit könne. Die Referenten versehen sich hochaeneiater 
Assistence und verharren rc. rc.

Ein Magistrats-Dekret besagt, daß die vorstehende Eingabe bei den nach Hofe 
zu erstattenden Bericht zu benutzen sei, wobei mit zu erwähnen, daß wegen 
Mangels massiver Haüser eine große Brauerei auf der Lastadie nicht eiu- 
zurichten sein werde.

Der Lastadische Gerichts-Secretarius D. F. Mattheus zeigt, gleichfalls unterm 
18. Januar 1729, an, daß der Kriegsrath Uhl zu verschiedenen Malen, und 
noch am gestrigen Tage, darauf gedrungen habe, bett ihm vont Könige be
willigten Wiesenplatz, bei beut herrschenben strengen Frvstwetter, welches ein Be
treten des Bruchs erleichtere, enblich zu überweisen. Nach genommener Rück
sprache mit den Lastadischen Gerichtsvögten habe er, der Berichterstatter, beut 
rc. Uhl bemerklich gemacht, baß bie Stàbtschützen — b. L: Förster, — welche 
bei ber Anweisung nothwenbig zugegen sein mußten, anjetzt unmöglich abkvmmen 
könnten, weil sie bestünbig auf der Bahu ttttb den Defraudationibus des Holzes 
wehren müßten. Wenn dies nicht der Fall, würbe man nicht anstehen, ihm, nach 
Maßgabe bes Dekrets bes Mb. seit, vorn 8. Octvber a. pr., ben propvrtionir- 
teii Wiesen-Platz anzuweisen. Hub als nun ber Hr. Kriegsrath gefragt, was

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 38 
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unter dem „proportionirten Wiesen-Platz" verstanden werde, habe er, der Bericht
geber, erwidert, daß nach den principiis regulativis zu einem ganzen Hause ein > 
Platz von 30 Ruthen Tiefe und 30 Ruthen Breite assignirt würde *),  unb zu 
den kleinern Hausern nach proportion eine geringere Ruthen-Zahl in der Breite, 
daß also zu seinem neu erbauten Hause nicht mehr als etwa 19 Ruthen Breite ge
geben werden könnten, weil die auf dem Platze früher gestandenen Haüser nicht 
höher als 11/4 Bude catastrirt gewesen. Worauf der Hr. Kriegsrath entgegnet, 
Se. Königl. Majestät hätten allergnädigst verordnet, daß ihm die in dem er
gangenen Mandat enthaltene Ruthen-Zahl zugemesfen werden solle und würde er 
sich deshalb zu keinem geringern Quantum verstehen, hoffe auch, daß Ein Hoch- 
Edler Rath der Allerhöchsten Bestimmung genau nachgehen werde, um so viel 
mehr als die Stadt an Brüchern keinen Mangel hätte. Der Kriegsrath habe von 
ihm, dem Referenten, verlangt daß er solches Einem HochEdlen Rathe anzeige da
mit die Sache endlich zu Stande käme.

*) Pommersches Maaß; also eine Fläche von 900 Q.-Ruth. = 3 Mg. Pommersch — 7 Mg.
125,5 Ruth. Preußisches Maaß. — **) Der Name Ziehm ist in der Stadt 1875 vertreten.

Inzwischen hatten sich Gerüchte verbreitet, welche es rathsam erscheinen ließen 
nähere Erkundigungen darüber einzuziehen, ob das fragl. Haus in des Kriegs
raths Uhl Händen' bleibe, oder ob dasselbe, wie die Rede ging, bereits verkauft 
worden sei. Der mit diesen Erkundigungen beauftragte Stadtschreiber hatte er
mittelt, daß der Kriegsrath mit Meister Jacob Walberg Unterhandlungen ange
knüpft habe, aber diese halten sich, wie der Meister am 28. Januar 1729 zu 
Protokoll erklärte, nicht auf das von rc. Uhle für seinen eigenen Gebrauch er
baute, sondern auf das Haus bezogen, welches derselbe auf der wüsten Stelle des 
früher Ziehmschen Hauses errichtet'hatte. Als Wahrzeichen des Hauses, welches 
er, der Meister, anjetzt schon wirklich bewohne, habe er vor dasselbe einen 
„Braunen Hirsch" setzen lassen, und wären zwischen diesem und dem Uhlschen 
Wohnhause noch drei Haüser belegen.**)

Erst am 31. Januar 1729 reichte der Magistrat bei Hofe eine Vorstellung 
ein, worin er gegen die Bestimmungen des Allerhöchsten Erlasses vom 13. September 
1728, in Bezug auf die Braugerechtigkeit und die dem Uhlfchen Hause beizulegende 
Wiese, allerunterthänigst Widerspruch erhob. —

Wegen des ersten Punktes bemerkte der Magistrat, daß a) auf der Lastadie 
und beiden Wieken das Bierbrauen gänzlich verboten, und in der Stadt selbst 
auch das Brauen zum Verkauf und Ausschank, anders nicht, als nur in Ganz- 
Erben, oder Haüsern, erlaubt sei, wie aus der Brauer-Ordnung und dem Dekrete 
vom 16. Mai 1626 mit mehrerem zu entnehmen, welches Decretum specialiter 
in confirmât. Ducis Bogislawi de 8. July 1626 mit bestätiget und auch in 
der Folge jederzeit erneuert worden sei. Die Brauer-Ordnung, das angeführte 
Dekret und dessen Bestätigung Seitens des Landesherrn reichte der Magistrat 
mit ein, ebenso — b) die Vorstellung der brauberechtigten Erbenbesitzer von; 
18. Januar 1729, deren Inhalt vom Magistrat dringend befürwortet wurde. 
Sodann legte derselbe — c) einen besondern Nachdruck darauf, daß das mit der 
Braugerechtigkeit beguadigt sein sollende Haus kein ganzes Erbe, sondern nur 
eine 5/4 Bude, mithin zu klein und enge sei, um darin eine große Brauerei an
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zulegen wegen des Feüers, welches dazu unentbehrlich gebraucht werden 
müsse, und um so mehr Gefahr drohe, als — d) diese 5/4 Bude der Kriegs
und Domainenrath Uhl nicht massiv gemauert, sondern nur in Holz und 
Fachwerk, gleich allen übrigen auf der Lgstadie neü erbauten Haüsern aufge
führt habe.

Was deu zweite« Punkt, die Wiese betreffend, anlangt, so macht Senatus 
darauf merksam, daß bisher zu einem ganzen Erbe oder Hause nur 30 Ruthen 
in der Breite und 30 Ruthen in der Tiefe tut Stadtbruche angewiesen seien; 
alle in der Stadt selbst Neüanbauende Hütten, obgleich sie massiv und weit kost
barer gebaut, eine größere Wiesen für ein ganzes Erbe nicht erhalten, noch ge
fordert, sondern mit einer Fläche von jener Breite und Tiefe sich begnügen lassen. 
Habe doch der König selbst in dem „Rathhaüslichen-Reglement" verordnet daß 
bei Anweisttng und Bertheilung der Wiese überall eine Gleichheit vbserviret und 
die proportion nach Haüsern und Buden dabei adhibiret werden solle, also werde 
auch nach solchen regulativischen Grundsätzen, da das gebaute Haus nur zu 
;,/4, Bude catastiret sei, der Kriegs- und Domainenrath Uhl eine so große 
Wiesen-Plate von 60 Ruthen Breite und Tiefe nicht verlangen können, sondern 
sich zu begnügen haben, daß ihm nach Verhältniß der Veranlagung seines Hauses 
tut Cataster, auch die Rade-Wiese angewiesen und er denen Neüanbauenden in der 
Stadt gleich behandelt werde.

Bürgermeister und Rath schlossen die Vorstellung so: —
Wir bitten demnach allerunterthänigst: Ew. Königliche Majestät geruhe 

allergnädigst an Dero Pommersche Kriegs- und Domainen-Kammer anderweitig zu 
rescribiren, daß qua 1) die Brauerei auf der Lastadie Niemanden, Er sei wer 
Er wolle, und auch dem Kriegs- und Domainenrath Uhle in seinem neüerbauten 
Hause, keinesweges zu verstatten, sondern es bei der alten Verfassung und bei dem 
generalen Verbot des Brauens auf der Lastadie lediglich zu belassen; auch qua 2) 
aus dem Stadtbruche gedachtem Kriegs- und Domainenrathe zur Rade-Wiese nur 
so viel Ruthen breit und tief, als ihm Doit 1 y4 Bude gebühret, angewiesen worden 
soll. Wir sind allergnädigster Erhörung zuverlässig und verharren in allerge- 
treüester Devotion E. K. M. allerunterthänigster Br. und R. zu Alten Stettin.

Die König!. Kriegs- und Domainenkammer hatte, ohne Zweifel auf eine^ bei 
derselben von dem rc. Uhl geführte Beschwerde, den Magistrat veranlaßt, die 
Angelegenheit zu Ende zu führen, und den rc. Uhl wegen der Braugerechtigkeit 
und der Wiesen-Zutheilung nach dem Wortlaute des Rescripts vom 13. September 
1728, zufrieden zu stellen. Demgemäß zeigte der Magistrat der Kammer unterm 
16. Februar 1729 an, daß er bei Hofe vorstellig geworden und deshalb bitte, 
bis zum Eingänge der König!, allergnädigsten Resolution der Sache Anstand 
zu geben.

Der Bescheid ging am 6. Mürz ein. Er entsprach nicht im Mindesten den 
Wünschen und dem Anträge des Magistrats. Ablehnend und kttrz wie er war, 
hatte er folgenden Wortlaut: —

Seine Königliche Majestüt in Preüßen rc. Unser allergnädigster Herr, lassen 
dem Magistrat zu Alten Stettin auf das unterm 31. January c. übergebene 
Memorial zur Resolution ertheilen: daß es bei der Verordnung vom 13. September 

38*
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a. p. so woll wegen der dem Kriegs- und Domainen Rath Uhl bei seinem auf 
der Lastadie neü erbauten Hause coneedirten Brau-Gerechtigkeit, als auch wegen 
der ihm dabei aus dem Stettinschen Stadtbruch aecordirten Wiese von 60 Ruthen 
breit und tief, jedoch citra consequentiam verbleiben folle, und huben sich also 
die Supplicanten darnach allerunterthänigst zu achten. Signatum Berlin den 
22. February 1729.

Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten Speeial Befehl 
v. Grumbkow. C. B. v. Creütz. ? v. Görne. v. Viereck. 

Resol : pro den Magistrat zu Alten-Stettin.

Dieses Hof - Rescript wurde vom Magistrat unterm 8. März 1729 den 
Lastadischen Gerichtsvögten in abschriftlicher Ausfertigung zur Nachricht mitgetheilt. 
Eine bestimmte Anweisung des Magistrats, den Befehl des Königs zur Ausführung 
zu bringen, und demgemäß —

Dem Kriegsrath Uhl die seinem Hause beizulegende Wiese in der vorgeschrie
benen Größe von 60 Ruthen Breite und eben dieser Tiefe zuzumessen, findet sich in 
den Acten nicht; daß dies aber geschehen, erführt man 70 Jahre später aus 
Verhandlungen, die sich auf die Hypotheken-Verhültnisse des Uhleschen Hanfes 
beziehen, welches sich jetzt, am Schlüsse des 18. Jahrhunderts, im Besitz des 
Gastwirths Carl Heinrich Gerstenberg, bezw. dessen Wittwe befindet. Director 
und Assessoren des Lastadischen Gerichts richten nämlich in einem Schreiben vom 
28. November 1799 an den HochEdlen Rath das Ersuchen ihnen eine bestimmte 
Nachricht von der Lage und Größe der Wiese zu ertheilen, welche zu dem ge
nannten Hause, das auf der Lastadie an der Parnitz-Seite belegen, und unter 
Nr. 77 des alten, und unter Nr. 175 des neuen ^pot^ef011011^ verzeichnet sei, 
gehöre. Die zeitige Besitzerin des Hauses, Wittwe Gerstenberg, vermöge es nicht, 
dies mi* Bestimmtheit anzugeben; sie vermeine indessen, daß nach dem, ihrem 
verstorbenen Ehemann, zum Behuf der allgemeinen Wiesen-Vermessung abgeforder
ten, Wiesen-Briefe, diese Wiese 60 Ruthen lang und 60 Ruthen breit, und neben 
der Wiese des Planteur Kammer und der Dienstwiese des Stadtschützen Kundler 
an der großen Reglitz belegen sei.

Aus dem Antwortschreiben vom 4. Februar 1800 gehet nun hervor, daß dem 
Kriegsrath Uhl die vom Könige demselben zugetheilte Wiesenfläche im Jahre 1729 
auch wirklich überwiesen worden ist. Der Magistrat sagte nämlich : dem rc. Uh le 
hätte, als Bebauer der ehemaligen wüsten Rauthschen Stelle, ein Wiesenplatz von 
60 Ruthen Breite und 60 Ruthen Tiefe, Pommerschen Maaßes, vermöge Cabinets- 
Ordre vom 13. September 1728 zugemessen werden müssen. Die Größe der 
Wiesenstäche, oder der, dem rc. Uhle beigelegten, Hauswiese habe demnach 12 Mg. 
Pommerschen = 30 Mg. 142 Ruth. Magdeburgschen (oder Preüßischen) Maaßes 
betragen. Hiernach hatte also der Kriegsrath Uhl das 4 fache an Hauswiese von 
dem bekommen, worauf der Eigenthümer eines ganzen Erbenhauses in der Stadt, 
auf Grund des Regulativs, Anspruch machen konnte, und doch besaß er nur eine 
5/4 Bude. Uhl war aber eine ipersona grata beim Könige, Höchstdessen Befehl vom 
Magistrate nolens volens, und „sans raisonnement“ befolgt werden mußte, wie 
schwer es ihm gewesen sein mag, den „Königlichen Bedienten" auf Kosten der 
Kämmerei, oder der Bürgerschaft, so außerordentlich bevorzugt zu sehen.
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Nun aber gehörte im Jahre 1799 zu dem jetzigen Gerstenbergschen Hause 
bei weitem nicht eine so große Wiese, als diejenige war, welche Uhl 70 Jahre 
vorher bekommen hatte. Der Magistrat glaubte diesen Umstand dadurch erklären 
zu können, daß, nach Uhle's Zeit, auf der ehemaligen wüsten Rauthschen Stelle 
noch ein zweites Hans an der Pladderina-Seite erbaut, und bei dieser Gelegen
heit höchst wahrscheinlich die Wiese getheilt und nur die Hälfte derselben bei dem 
Hause in der großen Lastadie-Straße, dem ehemals Uhlschen, jetzt Gerstenbergschen 
Hause geblieben war. Diese Vermuthung habe sich bei Gelegenheit einer Streitig
keit des Planteurs Kammer mit dem Gastwirth Gerstenberg im Jahre 1796 
wegen Vindicirung eines Theils dieser Wiese ergeben und sei damals durch den 
Landmesser Vollborth eine Vermessung des Streitorts vorgenvmmen. Hiernach 
betrage die Wiese, die Gerstenberg wirklich in Besitz gehabt, und dessen Wittwe 
noch habe, 16 Mg. 42 Ruth. Magdeburgscheu Maaßes. Sie liege an der 
Kleinen Reglitz zwischen der Wiekschen Dienstwiese des Planteurs und der Dienst
wiese des Försters auf deu Blockhause. Vermittelst Verfügung vom 7. Mai 1797, 
welche auf den Magistrats-Bericht vom 17. Oetober 1797 durch die Resolution 
der Königl. Kriegs- und Domainenkammer vom 1. November 1797 confirmirt 
worden, sei dem Gerstenberg der ruhige Besitz dieser Wiese von 16 Mg. 42 Ruth, 
bestätigt und müsse daher als die jetzige Hauswiese desselben, bezw. seiner Wittwe, 
angenommen werden.

Nicht so glatt wie die Angelegenheit der Wiese für den Kriegsrath Uhl ei- 
ledigt wurde, scheint es mit der Braugerechtigkeit abgegangeu zu seiu. In dieser- 
Beziehung stieß der sonst unwiderstehliche Willen Friedrich Wilhelm's I beim 
Stettiner Magistrat doch mis Hindernisse, die dem re. Uhl Anlaß gaben, in einer 
Jmmediat-Vorstellung Beschwerde zu führen. Darauf erließ der König, 3*/2 Monate 
vor Seinem Ableben, folgende Cabinets-Ordre: —

Friedrich Wilhelm König in Preüßen re. Unsern gnädigen Gruß zuvor rc. rc. 
Nachdem wir auf des Kriegsrath Uhl in dem Copeylichen Beischluß gethanes 
allerunterthüuigstes ansuchen in Gnaden bewilliget, daß ihm erlaubet seyn soll, 
in seinem Brauhause auf der Lastadie zu Stettin die Brau-Nahrung zu treiben, 
ohne daß er das Bürger Recht gewinnen dürste, zumahl wir in unserer Ver
ordnung vom 18. September 1728, wodurch seinem Hanse die Brau Gerechtigkeit 
ertheilet worden, ohnedehm nicht enthalten ist, daß derselbe das Bürger Recht ge
winnen solle; alß habt Ihr Eüch darnach zu achte» und dein Supplikanten, wenn 
er seiner anerklährung gemäß, die übrige onera civica von der Brau Nahrung 
abtrügt, dabey, ohne daß er Bürger werden dürfe, zu schützen, zu dem Ende 
auch desfals das nöthige all den dortigen Magistrat zu verfügen. Daran geschieht 
unser Wille, und sind Eüch in Gnaden gewogen. Geben Berlin den 15. Februar 1740.

F. Wilhelm *) 
v. Görne. v. Viereck.

An die Pommersche Kriegs- und Domainen-Cammer.

♦) Eine Eigenthümlichkeit des Königs war es, daß Er nur den zweiten Seiner Namen 
voll ausschrieb. In allen, dem Herausgeber des L. B. vorgelegenen, an die Behörden in 
Pommern gerichteten, Cabinets-Ordres, und es sind ihrer sehr viele gewesen, ist der Name 
Friedrich nur mit dem Anfangsbuchstaben oder auch Fr., verschlungen mit den W. von Wilhelm, 
bezeichnet.
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Pünktlichkeit und Raschheit in Erledigung der Geschäfte hatte der König sich 
zum Gesetz gemacht, das Er während Seiner 27 jährigen Regierung stets be
obachtet hat. Dieselben Eigenschaften verlangte Er auch von Seinen Dienern, 
von den, von Ihm angestellten, und in Seinem Namen fungirenden und ver
fügenden Provinzial-, Orts- und anderen Behörden. Die Pvmmersche Kriegs- und 
Domainenkammer machte davon selbstverständlich keine Ausnahme. Es müssen 
daher eigenthümliche Umstände vbgewaltet haben, daß bie vorstehende Cabinets- 
Ordre von der Kammer erst mittelst Verfügung vom 6. Mai 1740 dem Magistrat 
zugefertigt wurde. Daran war zugleich der Befehl geknüpft, „den Kriegsrath 
Uhl die Zulage-Zettel gegen Bezahlung des geordneten gewöhnlichen Jmposts 
allemahl unweigerlich und auch soviel als er jedes mahl frey machen will, zu 
ertheilen".

Der Magistrat dekretirte hierauf unterm 13. Mai 1740 an das Direktorium 
der neuen Brauer-Ordnung,, „umb sich visis actis vernehmen zu laßen". —- 
Der Brau-Direetor, I. I. Zillmer mit Namen, erinnerte in seinem Berichte vom 
18. Mai 1740 an die Vorgänge im Jahre 1729, hob aber, was bis dahin un
beachtet geblieben war, hervor, daß die vom Könige in der Cabinets-Ordre 
vom 13. September 1728 dem rc. Uhle ertheilte Concession zum Brauen im § 2 
an eine Bedingung geknüpft worder sei, diejenige nämlich, daß im Uhlschen 
Hause die Brauerei nur durch einen Bürger betrieben werden solle.*)  Es habe 
zwar des Königs Maytt. im § 30 des Brau-Reglements verordent, daß derjenige, 
welcher die Brau-Nahrung treiben wolle, das Bürgerrecht gewinnen und ein 
ganzes Erbe bewohnen solle, in der Declaration vom 8. November 1739 sei 
solches auf ein 3/4 Haus, welches feuer sicher, und worin einer oder anderer 
seit 50 Jahre das Brauen darin betrieben habe, ausgedehnt worden, allein da 
Summus legislator ein früher von ihm gegebenes Gesetz wieder aufheben könne, 
so müsse das Braü-Directorinm sich solches wol gefallen lassen. Weil aber bei 
der ganzen Sache hauptsächlich der Kämmerei Interesse berührt werde, so dürften 
die Kümmerer, auch ratione der Feüer Sicherheit Wachherren, die Erklärung ab
zugeben haben.

*) Anscheinend lag die Absicht vor, daß Uhl, der „Königl. Bediente", die Brauerei an 
einen Bürger verpachten oder durch einen Bürger administriren lassen sollte.

**) Der Referent war der fromme Kämmerer Fr. Neumann, dessen Druckschrift von 1749 
im L. B. II Th. Bd. VIII, S. 640, Note **, erwähnt worden ist.

Die Camerarii berichteten unterm 24. Mai 1740, daß der Krieges- und 
Domainenrath Uhl das Bürger Recht noch nicht erhalten, weil aber nach denen 
Statutis nostris diejenigen, so bürgerliche Nahrung treiben wollen, auch das 
Bürger Recht gewinnen sollen, so würde auch der Hr. Kriegsrath sich denenselbeu 
zu accomodireu haben, jedoch sind Camerarii der Meinung, daß man ihn als 
einen Civein honorarium werde zu consideriren und das Bürger Recht gratis zu 
concedireu haben. Welches man, so schließen die Kämmerer, zu Nob. Senatus 
beliebiger Verordnung gestellet sein läßet.**)

Die Wachherren stellten nun, unter Zuziehung der Stadtwerkleüte, des Stadt
zimmermeisters Haase, des Stadtmaurermeisters Drews und des Schornsteinfeger
meisters Schmidt, eine Besichtigung des Uhlschen Brauhauses an. Das Ergebniß 
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ihrer Untersuchung legten sie in dem Protokoll vom 27. Mai 1740 nieder. Sie 
fanden, daß sowol das Brauhaus, als die Darre im feüersichern Stand waren, 
indem ersteres zwischen massiven Mauern stand und die Darre jetzt gewölbt und 
mit Drathhürden versehen war. Doch erinnerten sie, daß, obgleich der Brau- 
Schornstein groß genug uach Beschaffenheit der daselbst angelegten Brauerei und 
der gegenwärtigen Pfanne, dennoch gar zu viel Feüer unter diesen einen, Schorn
stein ginge, indem außer der Pfanne und dem Hopfenkessel noch zwei Öfen und 
ein Backofen darunter geheitzt würden, daher die Stadtwerkleüte dafür hielten, daß 
der Backofen eingehen und der Hopfenkeffel an die Stelle desselben versetzt werden 
könne, wodurch alle und jede Unsicherheit gehoben würde.

Abschrift dieses Protokolls lourde dem Kriegsrath Uhl durch den Stadt
wachtmeister Jürgen Friedrich Krüger überbracht und dieser berichtete am 30. Mai 
1740, „daß des Hrn. Kriegsraths Frau Ehe-Liebste die Copia, protocolli ange
nommen und gesagt habe, daß sie dieselbe ihrem Herrn, wenn er zu Hause kommen 
würde, zustellen wolle."

Die Acten,  die Brauerei betreffend, schließen mit einem kurzen Referat des 
Stadtmaurermeisters Drews vom 29. October 1740, dem zufolge Kriegsrath 
Uhl zwar den Backofen nicht hatte eingehen lassen, doch solche bauliche Ein
richtungen getroffen hatte, daß eine Feüersgefahr gar nicht zu besorgen war.

Im Jahre 1732 war es beim Magistrate zur Anzeige gekommen, daß in 
Uhle's, des „Königl. Bedienten" neü erbauten Hause auf der Großen Lastadie 
auch Branntwein gebrannt werde, und zwar geschehe dies durch den Bürger 
Peter Timm, der dem Kriegsrath gegenüber wohne. Dieser darüber befragt, ob 
er für sich brenne gab eine verneinende Antwort und erklärte, daß er für 
den Kriegsrath den Winter über gebrannt habe, und zwar der Schlemme wegen, 
die der Kriegsrath zum Futter für seine auf dem Stall stehenden 13 Haupt 
Kühe gebraucht habe; seit Ostern aber, da die Kühe auf die Weide gebracht 
worden, sei nicht gebrannt. Da nun ein Jeder, der Branntwein brannte, bei der 
Zulage-Steüer das Kesselgeld bezahlen mußte, so fragte man unterm 31. Juli 1732 
beim Magistrate an, „ob deshalb die inhibition am gehörigen Ohrte zu sichern 
sey"? Der Magistrat dekretirte darauf am 8. August 1732 : „Ist vor der Hand 
anszusetzen".

Uhl, ein Königl. Rath und Mitglied der obersten Landes-Polizei- und 
Steüer-Behörde, zugleich Commissarius loci, und als solcher vorzugsweise ein 
Wächter der Gesetze, war also gleichzeitig Bierbrauer und Viehhalter. In letzterer 
Beziehung mag ferne Frau Ehe-Liebste, die doch wol die Aufsicht über den Vieh
stall geführt haben wird, durch Milchverkauf und Butterfabrikation ganz gute 
Geschäfte gemacht haben! Andere der Herren Kriegsräthe trieben Holzhandel!

[Acta Curiae wegen der auf der großen Lastadie von den Herrn Krieges Rath Uhlen 
bebaute Rauthschen Stelle l*/4 Bude und der dazu prätendirten Brau Gerechtigkeit 
und Wiesen. Tit. VI. Policey Catastra rc. rc. Nr. 35.]

Im Anfänge des vorigen Jahrhunderts gab es auf der Lastadie eine Cisterne 
oder Wasserkiste, wie sie genannt wurde, welche bei etwa ausbrecheudem Feüer 
das Wasser zum Löschen liefern sollte. Sie befand sich aber in einem Zustande, 
daß der Zweck, den sie erfüllen sollte, ganz verfehlt wurde. Alles Straßenwasser 
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floß hinein, wodurch sie schlammartigen Inhalt bekam. Zudem versagte sie int 
Winter bei Frostwetter durch die darauf liegende Eisdecke selbstverständlich voll
ständig den Dienst. Mehrere Lastadische Bürger, an deren Spitze sich der, in 
den vorhergehenden Mittheilungen genannte Paul Friedeborn stand, machten durch 
eine bei dem Senator Harbecke eingereichte Vorstellung vom 6. November 1722 
auf die Mangelhaftigkeit der gedachten Anstalt merksam: „wenn uns der liebe Gott 
mit Feüer auf der Lastadie straft", dann werde man seine Zuflucht zur Oder 
nehmen müssen, allein der Weg dahin werde jederzeit von den Zimmerleuten durch 
aufgespeichertes Holz versperrt, wozu ja Platz genug hinter dem Stadl-Zimmerhofe 
fei. Es würde auch sehr dienlich sein, wenn künftighin zwei Stück Holzröhren 
in die Kindesche Röhren gelegt, und auf dem Platz ein Pütt, Ziehbrunnen, ein
gerichtet würde, aus welchem man so viel reines Wasser als nur immer nöthig, 
nehmen könnte. Die Kosten dieser Anlage möchten sich auf etwa 24 Thlr. belaufen. 
Wäre dann ein gleich großer Geldbetrag zusammen zu bringen, dann ließen sich bis 
in die Alertschen Röhren auch Röhren legen, und die „Lastadige" Hütte von einem 
Ende zum andern reines Wasser eben so viel, als wenn zehn Pütten, oder noch mehr, 
vorhanden wären. „Weil nun einem Jeden an seinem bisgen Armuth sehr viel 
gelegen, so hätten sie dieses ihren hochzuehrenden Herren NN. in guter Meinung 
vortragen wollen, dienstlich bittend, die Sache in Augenschein zu nehmen und 
nach Befinden der gemachten Vorschläge baldige Anordnung zu treffen." Paul 
Friedeborn reichte dieselbe Vorstellung am 25. Nvvbr. 1722 bei dem Oberstlieutenant 
v. Steinwehr, dem Platz-Ingenieur, ein; demnächst im Juli 1723 bei dem Kriegs
rath Uhl, und ferner im Jahre 1724, in etwas veränderter Form bei der Königl. 
Kriegs- und Domainenkammer, welche die Vorstellung dem Magistrate mit dem 
Befehle zugehen ließ, dem Stadtzimmermeister bei Strafe des Gefängnisses zu ver
anlassen, das Holz aus dem Wassergange und vor Friedeborns Thüre sofort weg
zuschaffen, und dahin zu sehen, daß der Wassergang frei bleibe und rein gehalten 
werde. Der Magistrat wies die Camerarier und Quartier-Herren mittelst Dekrets 
vom 24. August 1724 an, mit Zuziehung des Majors de Preu, des jetzigen 
Ingenieurs vom Platz, in Überlegung zu nehmen, wie der Wassergang auf der 
Lastadie zu reguliren sei, zugleich wurden die Wachtherren beauftragt, sich wegen 
der Brunnen zu erklären. Die Verfügung wurde indessen nicht befolgt. Doch nach 
zwei Jahren kam die Angelegenheit wieder zur Sprache.

Dxr General-Lieutenant v. Bork, Gouverneur der Festung, und militairisches 
Mitglied der Jmmediat-Retabliffements-Commission der Stadt Stettin, pflegte in 
bestimmten Zeiten auch die Fortifieations-Bauten und ihren Fortgang zu be
sichtigen. Auf der Lastadie war von Königl. Gebaüden der Packhof und das 
Aecise-Amt im Bau begriffen. Als der General am 27. Juli 1726 hinüber ritt 
nach der Lastadie, um diese Bauten in Augenschein zu nehmen, benutzten die 
Bürger Emmerich und Friedeborn die Gelegenheit' die Excellenza anzutreten der
selben ihrer und ihrer Nachbarn Beschwerden mündlich vorzutragen, sie um persönliche 
Besichtigung der Örtlichkeiten und um Abhülfe 511 bitten. Der General entsprach 
dem Gesuch der Lastadischen und richtete folgenden'Tages ein „Pro Memoria" 
an die Kriegs- und Domainenkammer, worin er vier Punkte nach eignem Befunde 
namhaft machte, und zwar: — 1) Daß der Stadt-Zimmermeister so gar wenig 
Achtung gibt, daß die Passage nach dem Wasser, der Oder, offen bleibe, damit 
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man bei Feüersgefahr dazu kommen könne, daß der ganze Platz über und über 
der Länge und Quere nach mit Holz belegt und er der Meinung ist, wie die 
Einwohner allerdings befugt sind, zu prütendiren, daß dieserwegeu eine gute 
Ordnung gemacht werde. — 2) Da längs der Pladdereie, zwischen des Zimmer- 
meisters Hof und Garten einer Seits und den Lastadischen Haüsern andrer Seils 
ein Graben geht, unb zwar auf der Seite nach dem Zimmerhofe, welcher mit 
Unflath dergestalt angefüllt ist, daß man vor Gestank dort fast gar nicht passiven 
kann, so bitten die Einwohner, Magistratus dahin zu vermögen, daß er den garstigen 
Graben reinigen lassen, auch künftighin so in Stand halten möge, daß die Fluth 
denselben stets ausspülen könne. — 3) Beschweren sie sich, "daß Magistratus 
dem Schönfärber Krüger gestattet hat, den Ort, wo einige Wasserrohren aus deu 
Haüsern in die Oder führet^ zu verbauen, wodurch sie verhindert würden, nach 
ihren Röhren, für die sie doch eine gewisse Récognition an die Kämmerei zahlen, 
zu sehen und zu denselben zu kommen, wogegen der rc. Krüger, der Stadt zum 
Schimpf, seine „Odeurs", dahin wirft, was der General selbst so gefunden und 
für unrecht hält. — 4) „Wünschen sie zur größeren Bequemlichkeit" auf der Ecke 
des Bauhofes, da wo Emmerichs Wasserröhren liegen, einen Brunnen, dessen 
Unkosten zu tragen sie bereit sind, wenn Magistratus das Holz dazu hergibt. 
„Den Ort, sagt der General, habe ich besehen, und kommt mir sehr commode 
vor, also, daß sich eilt guter Brunnen sehr woll dahin schicken würde, welcher 
absonderlich denen Einwohnern des neuen Reckhanses sehr zuträgt, auch in Feüers 
Gefahr sehr commode daselbst feilt wirdt". Der General ersucht schließlich das 
Collegium der Kriegs- und Domainenkammer, dem Kriegsrath Uhl, als Cvm- 
missarius loci, aus,zugeben, sich mit dem Major v. Preu „zusammen zu thun, und 
die zwei Bürger Ältesten aus der Lastadie, Paul Friedeborn und Emmerich, wie 
auch Deputirte des Magistrats vor sich fordern zu lassen, und deren Bericht ab
zustatten".

Die Kammer verfügte sofort unterm 29. Juli 1726 au den Magistrat. 
Weil aber von diesem bis auf den ersten Punkt, der zur Nothdurft erledigt 
wurde, nichts geschah, wurden die „sämmtlichen in der Pladderin und gegen den 
Zimmerhof wohnende Nachbarn" am 2. 9tooember 1726 bei der Kammer vor
stellig indem sie, mit Bezug auf den zweiten Punkt ihrer Beschwerden ausführten, 
daß der ganze Sommer verstrichen und nichts gethan sei, bis vor etwa vier 
Wochen der Magistrat die gesammte Nachbarschaft habe vorladeu und ihr durch 
den Senator Bartels eröffnen lassen, daß die Goffe vor ihren Haüsern eingeebnet 
werden solle, damit das Wasser ablanfen und reinlich gehalten werden könne; sie 
wären aufgefordcrt worden, vor ihren Haüsern und den halben Damm pflastern 
zu lassen, wozu sie gern erbötig gewesen, nm nur den häßlichen Gestank und die in 
Feüersgefahr gar schädlichen Graben los zu werden, wogegen ihnen vom Senator 
Bartels versprochen, daß die andere Hälfte des Damms von Mngistratswegeu 
in Stand gesetzt werden sollte. Es sei auch am folgenden Tage damit der An
fang gemacht, indem „die Kämmerei dasjenige Gruß und s. v. den Koth, so 
für die Zuschüttung des Rinnsteins und Steindammes hinderlich gewesen, dies
seits habe anskarren und damit den bisherigen Graben hinterwärts ausfüllen lassen, 
wodurch es aber gar nicht besser, sondern viel schlimmer geworden, weil eines 
Theils das Wasser durch den alten Graben sich nachdränge, und andern Theis 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 39 
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befreite Graben nicht vor ihren Hausthüren angelegt sei." Die Petenten legen 
wiederholt Nachdruck auf die Möglichkeit eines ausbrechenden Feüers wobei nicht 
allein ihre Haüser sondern auch „Sr Königl. Majt. Pack-Haus und alle Korn
speicher längs des Oderstroms in gleicher Gefahr seien, weil die ständigen an
haltenden Sturmwinde aus Süden und Westen gerade darauf zugehen". Wegen 
des neüen Grabens, den die Kämmerei habe auskarren lassen, und der halb- 
mannshöhe tief sei, könne man aber nicht ans Wasser kommen. Nun Hütten sie zwar 
dem Kämmerer Liebeherr Vorstellungen gemacht, und um schleimigste Abhülfe ge
beten, derselbe habe aber vorgeschützt, eines Theils kein Geld in Cassa zu haben, 
andern Theils keine Arbeitsleüte bekommen zu können, da deren doch genug vor
handen, die in der Stadt Beschäftigung suchen müßten; u. s. w. und 
„getrosten sie sich, weil Summum periculum in mora gerechter Hülfe und 
schleimiger Erhörung".

Eine Abschrift dieser Eingabe wurde am 14. November 1726 dem Magi
strate durch den Botenmeister der Kammer mit der Aufgabe insinuirt, „binnen 
8 Tagen zu dociren, welcher Gestalt die Ordre vom 29. July c. zum effect 
gebracht, zumahl angeführter maßen Feüersgefahr zu besorgen, wovor der Magi
strat responsable werden muß." Der dirigirende Bürgermeister, Landrath Hübner, 
dem das Kammer-Dekret behändigt wurde, ließ zurück sagen: „Er wolle sofort 
im Collegio davon sprechen."

Der Magistrat berichtete demnächst am 23. Novbr. 1726 allerunterthänigst, 
daß die Verordnung vom 29. July a. c. — ad 1) nach der Extrahenten eigenem 
Geständniß schon längst zur Ausführung gebracht und das Holz aus dem Wege 
geraümt worden, so daß nunmehr die Passage zum Wasser daselbst offen sei und 
man in Feüersgefahr gar füglich dazu gelangen könne. — ad 2) habe Magi- 
stratus dem Kämmerer Liebeherr schon unterm 2. August den Auftrag ertheilt, 
den Graben qu. reinigen zu laßen und seien deshalb auch am 13. und 28. Au
gust c. Excitatoria ergangen. Derselbe berichte aber anjetzt, daß er diesen 
morastigen Ort, wo der Graben sei, mit einem Steinpflaster zu belegen und 
zum Abfluß des Wassers eine Raine zu machen Willens sei, und habe es nur 
an Sand, Feldsteinen und Steinbrocken gefehlt, daß die angefangene Arbeit nicht 
habe fortgesetzt werden können. Indessen sei die von den Bittstellern in den 
Vordergrund gestellte Gefährlichkeit in Feüersnoth dabei gar nicht vorhanden 
und solle in der künftigen Woche der Anfang des Pflasterns mit Anschaffung 
der Materialien gemacht werden; nur müsse er sich dabei die Bedingung stellen, 
daß ihm die Steine nicht wieder weggenommen würden, um sie zum Altböter- 
6 er g zu verbrauchen *)  — ad 3) die Beschwerde wegen des vom Schönfärber 
Daniel Krüger zu weit vorgesetzten Plankenwerks, so sei dieselbe schon vor langer 
Zeit beseitigt. — ad 4) In Betreff des anzulegenden Brunnens sei im Beisein 
des Kriegsraths Uhlen und des Majors du Prey die Untersuchung geschehen laut 
des beigefügten Protokolls A. Es zeige aber auch die Anlage B, daß die 
übrigen Nachbarn aus der Lastadie mit des Emmerich und des Friedevorn Gesuch 
gar nicht einverstanden seien, vielmehr verbitten sich dieselben die Anlage, weil

*) Es handelt sich hier um einen Bau im Schlosse am Altböterberg, der um diese Zeit 
im Gange war, und muthmaßlich um Pflasterungs-Anlage des Schloßhofes.
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die Kosten gar zu groß sind und auf der Lastadie schon verschiedene Hauseigen
thümer Brunnen auf ihren Höfen haben, überbeut die Oder und der Parnitz- 
stroin vor der Thüre sind, die beide bei etwa ausbrechendem Feüer Wasser in 
Hülle und Fülle liefern würden. „Wir haben, so schließt der Bericht, solches 
Alles loco humillimae paritionis hiedurch anzeigen wollen rc. rc. Unterzeichner: 
Hübner. Liebeherr. M. Harbeke.

Anlage A. Unter Zuziehung des Majors de Prew und des Kriegsraths 
Uhl erhielt Senator Lübbeke den Auftrag die Brunnen-Angelegenheit, welche die 
Lastadie-Altesten Paul Friedeborn und Johann Emmerich in Antrag gebracht, 
an Ort und Stelle näher zu untersuchen. Zu dem Ende stand am'9.' August 
1726 Termin an. Man hielt es für rathsam, daß der Brunnen am besten und 
füglichsten auf der Ecke des Holzhofes, dem neuen Königl. Packhofs-Gebaüde 
gegenüber, angelegt werde. In dieser Gegend liegen Paul Friedeborn's und 
Jacob Lembken's antea Gottfried Kind's Röhren; und meint Friedeborn, daß 
wenn der Brunnen an dem gedachten Orte gesetzt werde, er gern zugeben wolle, 
daß in seiner Röhre ein zu dem anzufertigenden Brunnen, was mit wenigen Kosten 
geschehen könnte, gestochen werde (?) jedoch bedinge er dabei, daß alsdann die 
Récognition, welche er bishero zur Kämmerei gezahlt, cessiren möchte. Jakob 
Lembke aber hat sich dazu nicht verstehen wollen, unter dem Vorwande, daß 
darunter seine Röhre Schaden leiden werde. Der Ingenieur vom Platz und der 
Commissarius waren beide mit der Wahl des Platzes für den Brunnen einver
standen. Letzterer bestimmte, daß zur Deckung der Kosten nur die Nachbarschaft 
herangezogen werden dürfe, indeß Nobil. Senatus das Holz dazu hergebe. Dem 
gemäß solle der Stadt-Zimmermeister Haase einen Kostenanschlag' unfertigen 
worben*6 Nachbarschaft von ber Lastabie zu beren Erklärung' vorgelaben

Anlage B. Fortsetzung bett 12. August 1726. Erschienen sind die Lasta- 
dischen Etgenthums-Bürger Jakob Lemcke, Johann Christian Eberhard, Andreas 
Kreppelm, Johann Derschow, Johann Tesmer, I. P. König, Christoph Kültz, 
Christian Zegelin und Meister Mohrmann. Sie allesammt halten die Anlegung 
eines Brunnens an der bezeichneten Stelle für überflüssig, weil Friedeborn, 
Lembcke, Emmerich, Kreppelin, der Töpfer Simon Sternberg, der Franzose Jule, 
Westphal, Bluhms Erben u. a. m. Brannen auf ihren Höfen haben und Eber
hard im Begriff steht, auch einen Brunnen zu graben. Es wird sich demnach 
nicht rechtfertigen lassen, der Nachbarschaft die Kosten für einen öffentlichen 
Straßen-Brunnen aufzubürden, zumal sie theilweise der Oder nahe wohnen. Sie 
tragen deshalb darauf an, die beiden Altermänner Emmerich und Friedeborn 
Mit ihrem Vorschläge abzuweisen, und in diesem Sinne an die Königl. Kriegs- 
itnd Domainenkammer Bericht zu erstatten. Was die Kosten anbetrifft, so waren 
dieselben vom Meister Andreas Haase zu 147 Thlr. 8 gr. veranschlagt, excl. 
des Holzes, welches der Magistrat herzugeben veranlaßt werden sollte.

Die Königl. Kammer verfügte auf den Magistrats-Bericht unterm 2. De
cember 1726, daß dieser, nebst seinen Beilagen, den Lastadischen Ältesten 
Emmerich und Friedeborn durch den Kanzleidiener vorzulesen sei, „um sich dar
nach zu achten, und soll ihnen das Holz unentgeldlich überwiesen werden, wenn

39*
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sie nur sonst die übrigen Unkosten aufbringen und sich mit ihren Nachbarn 
darüber setzen können".

[Acta der König!. Preüß. Pommerschen Kriegs- und Domainenkammer wegen einiger die 
Lastadie vor Stettin betreffenden Punkte. 1726. Tit. VII. Stettin. Nr. 123. 
Im Regierungs-Archiv.s

Der Raths-Holzhof.
Gründung im Jahre 1567; frühere Zustände bis vor 100 Jahren.

Wie aus der oben eingeschalteten Polizei-Ordnung hervorgeht, gehört die 
Gründung desselben dem 16. Jahrhundert an. Bürgermeister Joachim Plate 
erhielt den Auftrag, mit noch anderen Mitgliedern des Raths einen Platz für 
den Holzhof auszusuchen, indem die Wahl zwischen der Schiffbau-Lastadie und 
dem Theile des Oderbruchs, welches den Namen Mellen- oder Möllen-Bruch 
führt, oder noch anderen Stellen freigestellt wurde (S. 252). Die Commission 
ad hoc entschied sich für das Möllenbruch gleich außerhalb der Schiffbau-Lasta
die am Dunzig-Strom, womit Bürgermeister und Rath sich einverstanden er
klärten. Die Leitung der Einrichtungs-Arbeiten übernahmen die Kämmerer Jochim 
Redelstorff und Jasper Schivelbein. Da Letzterer, seit 1546 Rathsmitglied, im 
Jahre 1562 das Kämmerer-Amt übernahm, so wird man etwa im Jahre 1563 
mit den Arbeiten den Anfang gemacht haben. Sie haben mehrere Jahre in 
Anspruch genommen, denn der Platz mußte von dem darauf stehenden Busch
werk gereinigt nnd demgemäß viele Ellen hoch mit Sand aufgehöht werden, 
dessen Herbeischaffung von weither damals nicht so rasch ging, als heüt' zu 
Tage, wo man Schienen legt und durch Dampfmaschinen bewegte Wagen benutzt 
um das Erhöhungs-Material anzufahren, wie es z. B. unter unseren Augen bei 
der Erbauung des Güterbahnhofes vom Finkenwalder Gebirge her geschehen ist. 
In: Jahre 1567 wurde der Holzhof dem allgemeinen Gebrauch übergeben, „vnnd 
kostet der Stad ein großes" — Stück Geld nämlich, sagt Schleker, in dessen 
Matrikel sich das Folgende findet: —

Bon dem Mellenhoue zw Dielen vnd Klapholtz vnd Bauholz einge
richtet. Ordnung vnd Taxa vvnn dem Holtze. Ao. 1567 bey regirnng Kemerer 
Schiuelbeins sichtig Ist volgende Taffel dem Dilenschreiber Christof Straich in 
dem Mellenhofe zugestcllt.

Nachdem Ein Erbar rad diser Stad Alten Stetin aus beweglichen Brsachen 
dem gemeinen Kaufmanns vnd Bürgerschafft zu guete, vnd zu gemeiner Stad 
besten den Newell Dielen vnd Holzhoff in den Mellen nicht mit geringen Vn- 
f osten v erhöh en vnd bewehren lassen, als verordnen ein Erbar rad hiemit vnd 
wollen, Groschen.

Das von jedenn hundert Klapholz In den ersten virtel Jars wan das
Holz auffgewaschen wird soll zu Stedegeld geben...................................................6

Dem Schreiber so zur Aufsicht verordnet vf vnd ab..................................1
Vnd wo das Holz lenger den vs4 Jahres stehet, so gibt es darnach 

alle Virtel Jares von Jederem hundert Holz.........................................................3
Desgleichen von jederm Schock Dielen im ersten Virtel Jares Stedegelo 4
Den Schreibet vff vnd ab................................................................................ V2
Darnach Alle virtel Jahres.............................................  2

Solches wollen Ein Erbar rad also vhestiglich gehalten haben.
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Anno 1601 ist der Dielen vnd Klapholtz Hof in den Mellen anderweit 
aufs New angerichtet vnde nachfolgende Taxe vnde Ordnung genehmigt.

Bon einem großhundert alß 16 Ringe Klapholz, wenn das Holz ausge
waschen wirdt, sott alle vierthel Jahr gegeben werden. ... 8 ßl. — Pf.

Kombt vom großen Ringe............................................................. — - 12 -
Vom kleinen Hundert alß 8 Ringe............................................... 4 - — -
Kombt vom kleinen Ringe............................................................ — - 6 --
Von jedem großhundert Klapholz, Pipenholz vnd Bvddem- 

holz alle Virteljahr..................................................................................2 - — -
Vnd von dem kleinen Hundert.............................................1 - — -
Von Wrack vnde Enckelholz das Jahr vber.....................16 - — -
Da es aber in einem Vierthel Jahr abgeschisft würde . . 8 - — -
Von einem jeden hundert Pipenholz Stedegeld .... 12 - — -

So es aber ein Jahr stehet.................................. 1 ft. — - — -
Des Aufsehrs Gebuer von jedem Hundert........................... 2 - — -
Von 100 Boddem Holtz........................................................4 - — -
Vom Schock Rindwellen........................................................ 1 gr. — -
Von jedem Schock Molden......................................................... 2 - — -
Von jedem Schock Schuppen......................................................... 2 - — -
Von jedem Boddem vnde Trage....................................................1 - — -
Von den 5 letzten Hölzeru hat der Aufseher fürs Stück . — - 3 -
Von einem jeden Schock Dielen von einem Vierthel Jahre

es stehe vollkommen oder nicht Stedegeld..........................................8 - — -
Jedoch daß sie mögen gewracket werden.
Dem Schreiber auf 1 gr. vnde ab....................... ' . . . 1 - — -
Von jedem Stück Bawholz, so ausfs Landt in den Mellen

gelegett alle vierthell Jahre...................................................................... 1 - — -
Wan in dem Mellen ein gebewde verbunden wirt, soll sol

ches mit Vergünstigung der Mellenherren geschehen vnde von 
jedem Gebinde gegeben werden................................................................ 4 - — -

Von Masthölzern alle Vierthell Jahre vom Stück ... 2 - — -
Von einem jedem Stein Pech ...................................................— - 3 -
Von einer Last Th er......................................................................4 - — -
Vnde soll dem Alten gebrauch uach, mit dem ther, 3 Son

nenschein marckett gehalten, vnde ehe den er außgeschiffet den 
verordenten Mellenherren angesaget werden.

Das Aufstechen des Holzes soll allein bey dem aufseher 
gelassen werden: Dafür soll ihm ein Frembder....................................2 - — -

. Vnd ein Bürger..................................................................................1 ßl. — -
Lübisch von einem jeden Schock geben.

Es sollen auch die Schiffer, so daß Klap- vude Pipenholz so woll auch 
andere Wahren aus; dem Mellen einladen vnde abschiffen, nichts destominder 
E. E. Rathe, alß auch dem Baumschließer die gebuer geben, auch den Zettell 
von der Wage einlösen, vnde dem verordenten Aufseher in den Mellen zeigen, 
ehe es abgeschiffet.

Publicatum den 29. May Anno 1601.
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Von dem Tehffhoue. Anno ist bei Kemerer Schiuelbeins jeltgen 
Zeitten der Terhoff angerichtet (mithin wol gleichzeitig mit dem Holzhofe, oder 
doch 1568, da Jasper Schivelbein im Jahr 1569 verstarb), vnnd 2 geschworne 
Teerwarters vervrdentt, die samblen In die Büchse, jeder Th. Tehr 4 gr. von 
Jeder last Ther müssen sie vff Ihren eid einfordern vnd die Büchse jerlich 2 mal 
einbringen. Es sol aber ettwas verhöget werden.

Dies ist indessen nicht geschehen, denn im Jahre 1601 betrug das Lager
geld noch eben so viel als 1567.

lElias Schleker's Matrikel, darin alle der Stadt Alten Stettin zwgehoriae Eigen- 
thumblige Stadt vnd Landgueter, Jarlige Einkünften, Pechte vnd Hebungen zw 
Ewiger nachrichtung beschrieben, Im Namen Gottes Anno 1565 Angefangen/ Godt 
verleihe seinen gnadenreichen Segen. Fortgesetzt von Paul Friedeborn, seit 1597. 
Fol. 36, 38, 39. (Raths-Archiv.)) '

Zur Erklärung einiger Ausdrücke in der vorstehenden Tafel — Tarif des 
Stätte- und Lagergeldes möge Folgendes dienen: — Delen-, Dielen-, Dilenholt 
= Bretter zum Legen des Fußbodens. — Klappholt — kleingespalten Eichen- 
Holzstücken für die Faßbinder, Faßdeuben. Weil der Aufseher und Rechnungs
führer, bezw. Verwalter des Holzhofes Dilenschreiwer genannt wird, so scheint 
es, daß im 16. und 17. Jahrhundert Bretter ein Hauptgegenstand des Stettiner 
Holzhandels gewesen sind. — Pipe — Weingefüß, bekanntlich vorzugsweise für 
spanische, und Port- oder portugiesische Weine. — Boddem-, Boddenholt — 
Holz zum Boden der Fässer. — Molde, Motte — Mulde, das hölzerne Gefäß 
in der Wirthschaft zum ein- und ausschütten. — Das Zeitwort Wraken bekannt
lich — Prüfen, das Gute vom Schlechten absondern; daher ist der Wraker die 
zur Untersuchung der Waare von Amtswegen bestellte Person. — Mellenherren 
waren diejenigen Rathsmitglieder oder Senatoren, denen die Aufsicht des Mellen
oder Rathsholzhofes, und die Contrôle der Verwaltung desselben oblag. Ihnen 
beigegeben waren von der Bürgerschaft, und zwar aus dem Kreise der Kaufleüte, 
vier Beisitzer, welche Adjuncti Civium hießen. Der Theerhof war örtlich mit 
dem Holzhofe verbunden, wurde aber, unter Aufsicht der Mellenherren, beson
ders verwaltet.

Taxe wornach sich der Holz- und Theer-Wraaker zu richten.
Vom Jahre 1697.

Nachdem Ein Edler Wohlweiser Rath dieser Stadt Alten Stettin aus be
weglichen Uhrsachen dem gemeinen Kauffmann und Bürgerschaft zu gute in dem 
Mellen einen ansehnlichen Platz und Hoff nicht mit geringen der Stadt-Unkosten 
erhöhen und bewehren laßen. Alß verordent ein Edler Rath und will, daß von 
Bürgern und Fremden folgende Taxe beobachtet, das Geld gegeben und dem 
daselbst wohnenden Wraaker jederzeit baar zugestellet, von dem aber in der 
Büchße gestecket werden soll, welcher alle Quartal dasjenige, was eingenommen, 
den verordenten Herren einzuantworten, verbunden stehet.

1. Und sotten erstens nötige Wraaker allemahl zu diesem gemeinen Hoff 
von denen verordenten Herren vereydet genommen werden, und soll sich keiner 
unterstehen, ohne die geschworenen Wraaker, andere wraaken zu laßen, bey Pöne 
so offt es geschiehet Zehen Gulden.
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2. Soll auch mit dem Holtz setzen Maaß gehalten, damit forne am Plank- 
Werke ein geraumer Wagen Weg bleibet, und das Holtz so gesetzet werde, daß 
keiner dem Andern zum Schaden und Verdruß im Alts- und Abkarren nicht 
hinderlich sey und hierinn des Aufsehers Verordnung gelebe. Es soll auch von 
einem jeden groß hundert alß 12 Ringe Klapp-Holtz für Stüde-Geld alle Jahr 
1 Gulden gegeben werden, jedoch da es nur geringe Zeit stünde, soll eben 
dasselbe gegeben werden.

3. Fürs dritte soll denen zur Aufsicht verordenten alle Viertel-Jahr von 
einem Groß hundert Klapp-Holtz, Pipen-Boden-Holtz 2 Lßl. und von dem kleinen 
Hundert Pipen-Holtz 1 Lßl. gegeben werden.

4. Weil aber viertens, das Wrak und Enkel Holtz länger, als das andere 
stehen bleibet, so soll, so ferne es 1 Jahr stehet, vom Großhundert ’/2 Thaler, 
so es aber zu rechter Zeit im Viertel abgeschiffet wird, 8 Lßl. davon gegeben 
werden. ♦

5. Dagegen fünfftens soll der Wraaker mit denen Händlern klahre und 
richtige Stöcke beyde von Dielen und Klapp-Holtze richtige Rechnungen thun. 
Von eiuem jeden Hundert Piepen-Holtz Stade-Geld 16 gr., so es aber 1 Jahr 
stehet, gieb et ein Groß Hundert 1 Gulden und des Wraaker-Gebühr seyn von 
jedem Hundert 2 Lßl.; von jedem Hundert Bohden-Holtz 4 Lßl., vom Schock 
Rind-Füllen 1 Lßl. 4 Pf., von jedem Schock Molden 3 Lßl., von jedem Schock 
Schuppen 1 Lßl. 4 Pf., von jedem Bohden und Trage 1 Lßl. 4 Pf. Von 
den fünf letzten dem Wraaker der 3te Theil an Gebühr.

6. Desgleichen sechstenß von jedem Schock Kiehn Dielen vor V4 Jahr, es 
stehe vollenkömmlich oder nicht, Stade Geld 8 gr., von jedem Schock Eichen- 
Dielen aber 24 Schuh 12 gr., von 30 bis 36 Schuhe 16 gr., von 36 bis 45 
Schuhe 18 gr., jedoch daß sie mögen gewraaket werden. Dem Schreiber auf 
1 gr. und ab 1 gr.

7. Das Bau-Holtz siebentens, darauf Klapp Holtz, Theer und andere Waaren 
seyn, mag wohl in den Graben geleget werden, so lange bis es abgewaschen ist; 
wenn das geschehen, so solls also fort aus dem Graben geführet und an den 
verordneten Orthen entweder aufgebracht oder anderwerts an den Strohm an 
die Mellen geleget, und so es einer da aufs Land in die Mellen legen wollte, 
soll ers mit des Theersteckers, der allda wohnet, Anordnung thun und von 
jedem Stücke alle Viertel 1 gr. geben. Wer in dem Mellen oder sonst auf der 
Stadt freyen Plätzen etwas verbinden läßt, der soll erst mit Vergünstigung 
E. Edlen Wohlweisen Raths verordneten Mellen-Herren thun und sonst von 
jedem Gebinde 4 gr. entrichten.

8. Fürs achte, so Mast-Höltzer in den Mellen aufgebracht, oder im Wasser 
liegen, soll alle Viertel Jahre vom Stück 2 gr. gegeben werden.

9. Fürs neunte wird für 1 Last Theer 4 Lßl. erleget, und soll dem alten 
Gebrauche nach, mit dem Theere 3 Sonnen-Scheine Markt gehalten werden und 
ehe denn er ausgeschiffet, denen verordneten Mellen-Herren angesaget werden.

10. Fürs zehnte, so auch eine Rönne auf dem Hoffe ausgeschifft wird, 
giebet dieselbe von 20 bis 40 Fuß 3 Lßl., von 40 bis 60 Fuß 4 Lßl.

11. Soll das Aufstecken des Holtzes allein bei dem Wraaker gelassen werden, 
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dafür soll ihm ein Frembder 2 gr. und ein Bürger 1 Lßl. vor jedem Schock 
geben.

12. Es sollen auch fürs Zwölffte die Schiffer, so das Klapp-Holtz und 
Piepen-Holtz,' als auch andere Waaren ans dem Mellen einladen und abschiffen, 
nicht desto minder E. Edlen Wohlweisen Rath als beni Baum-Schließer die 
Gebühr wie vor Alters nicht anders alß wenn sie binnen Bannis eingeschiffet 
Hütten, geben und erlegen, auch den Zettel von der Stadt-Waage gleichfallß ein
lösen und denen verordneten Mellen-Herren zeigen, oder ehe solches geschieht von 
dannen wegzuschiffen nicht gestattet werden.

13. Wenn auch fürs Dreizehnte Schiffe zum Kehl gehvlet werden, gibt das 
Schiff bis in 20 Last 12 Lßl., von 20 bis 40 Last 18 Lßl., von 40 bis 60 
Last 1 fl., von 60 bis 100 Last 1 fl. 12 Lßl. und von jedem Spill 6 Lßl. 
Die Wraake Schiffe aber sollen bey dem Mellen Hoffe nicht gelitten, sondern 
von jedem Eigenthums Herrn bey ernster Bestraffung weggeschiffet werden.

Dieses alles wollen E. Edler'' Wohlweiser Rath also festiglich gehalten und 
hiemit ihrem Wraaker und bestatten Diener ernstlich befohlen haben, auf die 
Stadt-Ströhme daselbst fleißig acht zu geben, daß man nicht Flößern die Streüe, 
Stroh, Mist oder Unflath in den Strohm stürtze, bey Gefängniß und gebühr
licher Straffe, und soll die causae cognitio und Executio vorgesetzter Ordnung 
Lastadischen Herren Gerichts-Voigten hiemit obliegen und anbefohlen seyn.

Signatum Stettin den 12. Juny 1697.
Zur Greifen- und zur Schweden-Zeit ist der Raths-Holzhof durchweg ad- 

ministrirt worden, und eben so auch im ersten Jahr der Preüßischen Zeit, nach
dem König Friedrich Wilhelm I. die Stadt Stettin, nebst ganz Westpommern 
bis zur Pene endgültig mit Seiner Monarchie vereinigt hatte. Mit dem Jahre 
1721 trat aber die Nutzung des Holzhofes durch Verpachtung ein, und damit 
hatte es folgende Bewandniß: —

Der Holzhändler Friedrich Schröder, welcher rechnungsführender Adjunct bei 
der Verwaltung des Hvlzhofes von Seiten der Kaufmannschaft war, zeigte dem 
Magistrate am 11. Mürz 1721 an, daß der Wraker Martin Christian Grote 
ihm 500 Ringe Staffholz so schlecht durch unverständige Tagelöhner habe wraken 
lassen, daß, nachdem er eine Partie davon verkauft und mit Lichterfahrzeügen 
nach dem Rüden gesandt habe, diese Partie Staffholz dort noch ein Mal ge- 
wrakt, und ihm dabei 30 Schock Wrak herausgeworfen worden sei. Die Folge 
wäre gewesen, daß der Kaüfer, der Willens gewesen, noch weitere Geschäfte ab
zuschließen, ihm den Kauf aufgesagt, und nicht allein das, sondern derselbe be
anspruche auch Entschädigung wegeo Versaümnisses des Hauptschiffers, der keine 
vollkommene Ladung bekommen habe, abgesehen davon, daß der Kaüfer die Zah
lung für die gelieferte Waare verweigere. Während der sechs Jähre 1714 bis 
1719, sei nicht allein kein Überschuß vou den Revenüen erzielt worden, sondern 
es hätten noch 84 fl. 22ßl. zugeschossen werden müssen, um die Ausgaben 
für Reparaturen am Holzhofe zu decken, die sich in jener sechsjährigen Periode 
auf 860 fl. 19 ßl. belaufen, und dennoch bedürften jetzt die beiden Ladebrücken, 
sowie die ganz baufällige Kielstätie am Neüen Bohlwerk einer gründlichen Aus
besserung. ' Schröder machte nun den Magistrate den Vorschlag, die bisherige 
Administration des Holzhvfes aufzugeben und denselben durch Verpachtung für 
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die Kämmerei nutzbarer zu machen. Zugleich erbot er sich, für das Stättegeld 
und was sonst an Revenüen beim Holzhose einkomme, eine Summe von 1(X) Thlr. 
jährlich auf die Dauer von 6 Jahren zu zahlen, unter Übernahme aller Bau
lasten, incl. der Baumaterialien. Dagegen müsse er sich zur Bedingung machen, 
den bisherigen Wraker entlassen und an dessen Stelle einen andern annehmen zu 
dürfen, wozu er „einen 'tüchtigen Kerl" in Vorschlag habe, der gleich dem alten 
Wraker in Eid und Pflicht genommen werden könne. An Stätte- und Wrakgeld 
werde von ihm nicht mehr gefordert werden, als was bisher gebraüchlich 
gewesen.

Der Magistrat überwies diese Eingabe den Kämmerern und Bürgerschafts
Beisitzern zur gutachtlichen Aüßerung, die sich dahin aussprachen, daß, wenn 
Schröder die angeborene, 100 Thlr. jährlich Pränumeriren und die offerirten 
Bedingungen erfüllen wolle, mit ihm wol auf 6 Jahre abzuschließen sein bürste, 
sofern nicht ein noch höheres Gebot zu erlangen sein werde. Würde man mit 
ihm einig, so wäre selbstverständlich an seiner Stelle ein anderer Adjunkt beim 
Holzhofe aus dem Kreise der Kaufmannschaft zu ernennen. In Folge dieses 
Gutachtens, wurde die nachstehende —-

Punctation entworfen! Camerarij vermiethen und verarrhendiren unter 
nachgesetztem Dato an Friedrich Schröder den Klappholzhof auf 6 Jahre, näm
lich vom 1. Mai 1721 dergestalt, daß dieser die Stättegelder und anderen Ein
künfte des Hofes, welche er als Adjunct zu berechnen verpflichtet gewesen ist, in 
den gedachten 6 Jahren sie sich, ohne RechuungS-Legung, erhebe, wogegen er 
verspricht —

1. Jährlich Anfangs 9Jtai 100 Thlr. auf der Kämmerei zu bezahlen und zu 
pränumeriren.

2. Die beiden Ladebrücken nebst der Kielstätte, sofort auf seine Kosten 
bauen, und solche in gutem baulichen Stande die 6 Jahre über ans seine Unkosten 
zu unterhalten, auch sonst allen Bau auf dem Klappholzhofe beim Theer- und 
Wohnhause und sonst überall aus sich zu uehmen und die Materialien dazu an
zuschaffen.

3. Fleißig Aufficht zu halten, daß tüchtig gewratt und der Kaufleüte Waaren 
nicht verwahrloset werden.

4. Einen tüchtigen Wraker auf der Kämmerei zur Genehmigung und Ver
eidung zu gestellen.

5. Nicht mehr Stätte- und Wrakgeld zu fordern, als sonst üblich und ge
braüchlich gewesen.

6. Für allen Schaden, so der Stadt oder den Eigenthümern der auf dem 
Holzhofe lagernden Waaren durch seine oder der Seimgen Verschulden zugefügt 
werden möchte, einzustehen und eine sichere Gewähr zu leisten.

Zum 20. März 1721 aufs Rathhaus ein geladen, erklärte Schröder, auf Be
fragen, daß er sein Pachtgebot von 100 Thlr. nicht erhöhen könne. Er erbat 
sich sodann eine Abschrift von der ihm vorgelesenon Punetatton um die einzelnen 
Bestimmungen näher in Erwägung nehmen zu können. Jnmittelst würde es 
nöthig sein, dem Wraker Groth den Dienst bei Zeiten zu kündigen. Diesem An
träge gemäß wurde der rc. Grote sofort aufs Rathhaus Mrt, die Kündigung 
gegen denselben ausgesprochen mit dem Befehl, den Hof am 1. Mai zu raümen.

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 40
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Nachher erschien noch der Senator Tabbert, um interveniendo anzuzeigen, daß 
auch andere Pachtliebhaber zum Holzhofe sich finden würden, die eine höhere 
Pension als Schröder bieten dürften, daher die Anberaumung einer Licitation 
rathsam sein werde.

Tages darauf reichte der Wraker Groth eine Vorstellung ein, worin derselbe 
gegen das Pacht-Anerbieten des rc. Schröder förnllich Widerspruch erhob. Er 
könne, hieß es darin, nicht begreifen, was diesen ehrlichen Mann dazu bewege; 
nimmer werde er sich bereden lassen, daß es im öffentlichen Interesse geschehe, 
was zwar öfters der Deckmantel sein müsse, re vera aber werde darunter nichts 
anders, als das Privat-Jnteresse zu fördern gesucht. Schröder sei bekanntlich 
zeither Adjunct auf dem Theer- und Klappholz-Hofe gewesen, das wolle er nach 
wie vor sein und bleiben, dabei auch Wraker und Arrhendator werden, wie nicht 
minder auch seinen Handel mit Theer und Klappholz weiter fortsetzen. Ob alles 
dieses vereinbar, sei eine Frage, deren Beantwortung dem Nobiliss. Senatui an
heim gestellt werden müsse. Da Schröder doch nicht in Person wraken könne, 
so werde er dazu Leüte annehmen müssen, wie er denn auch schon von Tage
löhnern gesprochen habe. Sind solche ohne Eidesleistung dazu zu verstatten 
oder nicht? Das Interesse publicum und nicht vielmehr Interesse privatum 
sollte gesuchet werden. Er, Grote, habe sich sagen lassen, daß, wenn Ein Königl. 
Hochlobsames Pommersches Commissariat zn Stargard*)  erfahren sollte, ein 
Kaufmann, welcher mit Theer und Klappholz handelt, wie Schröder es thut, 
wolle den Rathshof arrhendiren und gedächte dabei seinen Theer- und Holzhandel 
fortzusetzen, gegen solches Vorhaben einschreiten werde, weil großer Unterschleif 
aller Art dabei zu besorgen sei. In guten Zeiten, da der Handel im größten 
Flor gewesen, habe die Hof-, Bleich-, und Kielstätte sammt der Wohnung 130 fl. 
höchstens 136 fl. jährlich eingebracht; woher aber Schröder anjetzt bei den nahr- 
losen Zeiten 150 fl. jährlich geben, und auf so hoch den Hof in Arrhende 
nehmen wolle, sei unerfindlich. Er, Groth, habe nunmehr 16 Jahre ehrlich und 
redlich auf dem Hofe gedient und dürfe sich daher wol der Hoffnung hingeben, 
daß Ein HochEdler und Hochweiser Rath ihn nicht verstoßen werde, u. s. w.

*) Das Kommissariat zu Stargard war die Verwaltungsbehörde für das bisherige Preüß. 
Herzogtum Hinterpommern; es ging 1723 in die Pommersche Kriegs- und Domainenkammer, 
mit dem Sitz in Stettin, über.

Der Magistrat ordnete nun auch auf des Senators Daniel Tabbert An
trag eine Licitation an, wozu auf den 26. März ein Termin anberaumt wurde. 
In demselben erschien aber nur der eben genannte Antragsteller, der den Wraker 
Grote als Mitbieter bei sich hatte. Es wurde Beiden eröffnet, daß Schröder 
sich erboten habe, wenn ihm die Arrhende des Holzhofes überlassen werde, das 
bei demselben in der Oder liegende Wrak auf seine Kosten herauszuheben, dieses 
Anerbieten also jetzt mit zu den Pachtbedingungen gehöre. Tabbert erklärte, sich, 
neben der in der Punctation vom 15. März enthaltenen Bedingungen, auch dieser 
neuen Conditio unterwerfen zu wollen, und bot als jährliche Pension 155 fl. 
darauf Grote 1 fl. mehr, Tabbert 1 fl. mehr, und zuletzt Grote 158 fl., worauf 
Tabbert erklärte, vor der Hand nicht weiter bieten, sondern abwarten zu wollen, 
ob Schröder mehr bieten werde. Letzterer war verreist. Nach seiner Rückkehr 
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fand am 9. April ein neüer Termin Statt, worin Schröder sich dahin vernehmen 
ließ, daß Director Tabbert nur aus kaufmännischem Neid und Mißgunst ihm die 
Pension in die Höhe treiben wolle, als Ultimatum biete er 160 "fl. und stelle 
dahin, ob die beiden anderen Licitanten zugelassen werden könnten. Nichts desto 
weniger boten diese noch mit, bis Grote das Meistgebot von 165 fl. abgab. 
Der anwesende Altermann Pröhl protestirte gegen die Zulassung des Tabbert 
mit dem Bemerken, daß die Bürgerschaft beim Magistrat einkommen werde. Dies 
geschah denn auch wirklich durch nachstehendes —

Desiderium Civium de 17. April 1721. Wegen des Klappholz Hofes be
ziehen sich Cives auf die in Camera von den H. H. Camerariis und Adjunctis 
gehaltene Protocolla nehmen ganz befremdet an, daß Hr. Director bei der Zu
lage (Tabbert), wie auch der gewesene Wraker (Groth) sich in die Sache zwischen 
der Bürgerschaft und dem Kaufmann Schrödern maliren wollen, Cives wider
sprechen diesen beiden Männern und behalten sich ihre observationes wider 
beider Männer bisherige Administration und Verwaltung vor, und wollen 
Majora der Kaufleüte, so mit Alterleüten einig sind, nebst sämmtlichen Gewerken, 
einzig und allein dem Kaufmann Friedrich Schrödern den Hof für das ge
botene Geld, als 160 fl. gönnen, und von keiner unchristlichen Vertheüerung 
wissen.

Ohne sich durch weitere Einreden pro et contra Schröder beirren zu lassen, 
ordnete. Magistratus die Ausfertigung des Pacht-Contractes an, dessen Wortlaut 
folgender war: —

Kund und zu wissen sey hiemit denen daran gelegen, daß heüte dato 
zwischen Wolverordneten Herren Cämmerern nebst Zuziehung derer Ajunctorum 
am einen, und Friedrich Schrödern am andern Theil, miss vorhergehender Ap
probation E. E. Wolweisen Raths wegen des Theere und Klapp-Holz-Hofes 
nachfolgender auffrichtiger Mieths-Contract geschlossen worden.

Es vermiethen nemlich Wolgedachte Herren Camerarij den Theer- und 
Klapp-Hvlz-Hosi an Friedrich Schrödern ausi 6 nach einander folgende Jahre, 
als vom 1. May 1721 bis zum 1. May 1727, um davon die Stätte-Gelder, 
und andere Einkünsite des Hvffes, so bis dato der Stadt berechnet worden, in 
solchen 6 Jahren für Sich zu erheben und sonsten den Hoff nebst Bleich-Stätte 
bis über den Graben seiner besten Gelegenheit nach zu gebrauchen, auch diese an 
wen Er will zu vermiethen. Jedoch reserviret sich E. Edler Rath die bisher 
gehabte Ober-Jnspection, zu welchem Ende ehestens ein besonderer Adjunctus 
aus der Bürgerschäfft wiederum in Eydes-Pflicht genommen werden soll. ' 

. Dagegen verspricht der Conductor Friedrich Schröder Ein hundert undSechs- 
zrg Gulden für solchen Genieß-Brauch jährl. Miethe der Cämmerey baar zu be
zahlen, und Quartalraten zu pränumeriren. Jngleichen lieget ihm ob, alle Bauten 
und reparationes so wol an den Haüsern und Gebaüden, als auch Kehl-Stätte, 
langen Damm und Brücken währenden Arrhende - Jahren aus seinen eigenen 
Mitteln, ohne deswegen von der Stadt einige Erstattung zu gewarten, zu ver
richten, auch dazu die benöthigte Materialien selbst anzuschaffen, ingleichen die 
Graben zu raümen, und alles in fertigen Stande nach Anleitung des Hiebey 
gefügten Inventarij beym Ablauf der Arrhende-Jahre wieder abzulieffern.

Betreffend die Annehmung des Wrakers, soll dieser wie gewöhnlich von

40*
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E. Edlen Rath angenommen und von der Cammerey in Eydes-Pflicht genommen 
werden. Hiernächst aber haben Herren Inspectons fleißige Aufsicht zu halten, 
daß tüchtig gewrakt und also des Kauffmanns-Güter nicht verwahrloset werden 
möge. Damit auch der Kausmann wegen des Städte- und Wrake-Geldes nicht 
Uhrsache zu queruliren haben möge: als wird der Condurtor Friedrich Schröder 
hierdurch angewiesen, sich nach beyliegender Taxe — (vom 12 Juni 1697) 
zu richten, und nicht mehr einzusordern, denn was von Alters her üblich und 
gebraüchlich gewesen.

Anlangend den Schaden, so der Stadt an denen Gebaüden und denen 
Kauffleüten an ihren Waaren entweder durch des Conductoris selbst eigene oder 
der {einigen Schuld und Verwahrlosung zugefüget werden mögte, so thut der 
Conductor und der Wraker, wie öhnedem Rechtens ist, deswegen gehörige Er
stattung nnd caviret mit alle dem feinigen sowol als wegen der jährlich abzu
gebenden Miethe von 160 Gulden.

Schließlich hat sich Conductor verbindlich gemacht, die bey gedachtem Theer
und Klapp-Holz-Hoffe im Sttohm liegende Quätze auff seine Kosten mit dem 
fordersahmsten herausbringen zu laßen.

Diesen Mieths-Contract haben beyderseits Contrahenten angenommen stech 
nnd unverbrüchlich in allen seinen Clausulen und Puncten zu halten ohne Arg
list und Gefehrde. Des zu mehrer Uhrkllnd sind dieses Mieths-Contracts zwo 
gleichlttütende ExempUriä ausgesertiget, mit dem Cammerey Jnsiegel und des 
Dber=Secretarij gewöhnlicher Unterschritt verwahret, auch von dem Conductore 
Friedrich Schrödern eigenhändig unterschrieben und unterstegelt worden.

So geschehen Alten Stettin in Camera den 7. May 1721
Protocollum Inventationis des Theer- und Klappholz-Hofes. (Auszug). 

Actum den 6. May 1721. Als heütiger terminus zur invertirung des Theer
und Klappholz-chofes anberahmet worden, haben sich H. H. Camerarij Schack 
Und Strauß nebst dem Znspector gedachten Hofes Hrn. Dopke nach dem Hoff 
verfüget Und daselbst in Gegenwart Friedrich Schröders die Jntentation folgender 
Gestalt vorgenommen: — 1. Das Wohnhauß ist bei der russischen Belagerung 
1713 abgebrochen und demnächst wider aufgebaUt worden. Es ist in Fachwerk 
gemauert und die Plütè untermauert, das Dach ist gebrochen und mit Ziegel
steinen belegt, ganz gut und neü, unter demselben ist der Gesims des Hanfes mit 
Brettern bekleidet. Bor dem Hanse liegt eine Treppe von 3 Stufen. (Folgt 
eine ausführliche Beschreibung des Hauses, enthaltend Flur, Wohnstube, drei 
Kammern, Küche). — 2. Ställe. Einer davon stößt an die Hofthüre und ist im 
Fachwerk mit Lehmstaken, Ziegeldach. Der andere steht im Gartenplatz in Lehm 
staken, Ziegeldach. — 3. Gartenplatz. Ist mit einem guten Zaun umwehret, 
welchen aber der vorige Wraker Groth als sein Eigenthum beansprucht. — 
4. Alter Stall in Lehmfachwerk mit Rohrdach, ist gänzlich verfallen und zu nichts 
mehr zu gebrauchen. — 5. Graben, darin das Holz geworfen wird, ist fast mitten 
auf dem Hofe. Er muß an dem einen Ende vertieft und seiner ganzen Länge 
nach vom Schlamm gereinigt werden. — 6. Theerhaus hat 11 Gebinde, ist in den 
untersten Fächern gemauert, in den obersten aber und im ganzen Hintertheil nach 
dem Wiesen zu gelehmstaket, die beiden Giebel mit Brettern bekleidet, das Dach 
von Ziegeln. — 7. Plankwerk ist rund umher mit Weiden besetzt nnd noch in 
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gutem Stande. An der Ostseite hat es 8 Pfähle, an der Südseite find 20 Pfähle, 
ingleichen das Portal oder der Eingang. An der Abendseite sind 25 Pöste nebst 
3 großen Thorwegen. Aus zwei derselben gehen 2 Ladebrücken, so etwas schad
haft sind, davon eine nach Norden hin 6 Joche hat, ohnweit davon liegt ein 
Wrak im Strom, die nach Westen hat 11 Joche. Zwischen diesen beiden Brücken 
liegt der Königl. Bagger, item diejenige Ovatze *),  welche Schröder herauszu
bringen sich anheischich gemacht hat. Die Nordseite hat 12 Pfähle und einen 
Ausgang ohne Verschluß. — 8. Lange Damm ist mit Weiden besetzt und auf 
beiden Seiten mit Gräben versehen, die aber gereinigt werden müssen, hat auch 
eine Brücke mit zwei niedrigen Lehnen, so noch gut; item einen Schlagbaum, 
daneben steht ein Drehkreuz Hieran liegt — 9. Die Bleichstädte, und ohnweit 
davon ist — 10. Die Kiehlftädle, beim Nieder Werder belegen, wovon viele 
Balken und Planken verfault sind, hat 3 brauchbare Spillen und einen Auf
halter. Noch gehöret zu diesem Inventario — 11. Die Kiehlstädte beim Holz
bohlwerk, die aber ebenfalls in Balken und Planken verfault ist, die Spille ist 
noch brauchbar, aber der Aufhalter mit den Nebenstützen ist mehrentheils ver
fault. Nach dem Urtheil der Schiffszirnrnerleüte ist diese Kielftädte viel zu klein. 
Soll sie zum Schiffbau sich eigenen, dann muß sie vergrößert werden, da man 
die Spille nicht recht gebrauchen könnte, sondern immer zu besorgen stehe, daß 
man in die Oder fallen werde.

*) Quatze, Qvatze, Qwatze, ein zum Verfahren lebender Fische eingerichteter Fahrzeüg.

Der Kaufmann Schröder stellte am 2. Mai den von ihm zum Wraker aus- 
ersehenen Peter (Sieben, aus Preüßen bei Marienwerder gebürtig, in der Kämmerei 
vor, woselbst derselbe von dem Kämmerer Strauß einer Prüfung seiner Kenntniß 
vom Mrakerwesen unterworfen wurde, worin derselbe sehr gut bestand. In Folge 
besten wurde seine Annahme genehmigt, er zur Erwerbung des Bürgerrechts ver
stattet, und sofort von der Kämmerei in Eid und Pflicht genommen. Die —

Formula juramenti war folgende: — Ich Peter (Sieben gelobe und schwöre, 
daß ich dem Amt der Holz- und Theer-Wrakerey, dazu ich angenommen bin, 
nach meinem besten Vermögen getreülich vorstehen und einem jeden sowol Bür- 
gerit als Fremden recht thun und allenthalben im Wraken Gleichheit halten, das 
Holz, Stäbe, Boden und Theer, so nach seiner Beschaffenheit nicht tüchtig genug 
befunden worden, als wrak (untauglich) zurückwerfen und ausschließen, damit 
Niemand sich der üblen Wrake halber beschweren, anderes als gutes und tüchtiges Gut 
empfangen möge, auch in solchem keine Freünd- und Feindschaft, Gifft, Gaben, 
oder einigerley Nutz oder Gunst, ansehen, auch im Wrakerlohn Niemand »er
höhen, sondern- mich nach der von Einem Edlen Rath gesetzten Taxa (S. 310) 
jeder Zeit richten, und Alles, so ich einnehmen werde, richtig berechnen, ingleichen, 
wenn wegen der Wrake Streit entstehen sollte, solches sofort denen verordneten 
H. H. Jnspectoren des Klappholzhofes anmelden, auch Überall bey dem Wraken 
mich so verhalten will und soll, daß dieser guten Stadt Leümuth und dem Kauf
mann kein Nachtheil zuwachsen möge. So wahr mir Gott helffe durch Christum 
Jesum.

Kaum war es in der Stadt bekannt geworden, daß der Magistrat beschloffen 
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habe, die Nutzungen des Rathsholzhofs dem Kaufmann Friedrich Schröder auf 
6 Jahre in Pacht zu geben, als des Letzter« Gegner, Neider, Feinde darunter 
der rc. Tabbert an der Spitze, Alles in Bewegung setzten, den Beschluß rückgängig 
zu machen. Sie bildeten eine kleine, aber sehr rührige Partei, die indessen in der 
Mehrheit dcr Bürgerschaft die entschiedenste Mißbilligung fanden, welcher in dem, 
dem Magistrate am 5. Mai übergebenen Desiderium Civium Ausdruck gegeben 
wurde. Darin hieß es: —

Weil man vernommen, daß Einige sein sollten, so dem zwischen der Stadt 
und dem Kaufmann Friedrich Schröder wegen Verpensionirung des Klappholz- 
Hofes zu schließenden Contract zuwider sein wollten, solches aber eine schädliche 
Nnanständlichkeit sein würde, wenn einige Privati sich unterstanden, dem zu wider
sprechen, oder das umzustoßen, was mit gutem Bedacht von dem Magistrate und 
der Bürgerschaft zum Besten der Stadt festgesetzt worden, so bitten verordnete 
Alterleüie, wenn sich etwas ereignen möchte, einem so unzeitigen Gesuche nicht zu 
deferiren, vielmehr zu veranstalten, daß der Hr. Director (Tabbert) den Schaden, 
der in den Vorjahren der Stadt aus der Verwaltung des Klappholzhofes ent
standen und der sich auf einen hohen Betrag belaüft, ohne Sanmniß der Stadt
kasse restituire, widrigenfalls Alterleüte sich gemüßigt sehen würden, die Erstattnng 
dem Hohen Königl. Commisiariat zu klagen, und dessen Assistenz zur Erlangung 
dieser Vergnügung zu erbitten.

Ein anderes Desiderium Civium, gleichfalls vom 5. Mai, betraf den ueüeii 
Wraker, indem das Amt der Völliger bat, daß in Gemäßheit aller Observanz 
ein Meister aus dem Böttiger Amt zum Wraker beim» Klappholzhofe bestellet 
werden möge, denn ein Böttiger verstände es aus dem Grunde zu beurtheilen, 
was gutes, und was schlechtes Holz sei.

Der vormalige Wraker Groth war es, der von Schröders Feinden vorge
schoben wurde, als der Pachtcontrakt nun wirklich abgeschlossen war. Groth, des 
Schreibens so wenig mächtig, daß er kaum seinen Namen schreiben konnte, mußte 
diesen zu einer Beschwerdeschrift hergeben, die, von einem Advocaten abgefaßt, bei 
dem Königl. Commisiariat zu Stargard mit der Bitte emgereicht wurde, der Be
schwerde wegen seiner Entlassung als Wraker und der rücksichtlosen Abweisung 
seines Meistgebots im zweiten Termine der Licitation Abhülfe zu verschaffen. 
Das Commisiariat ging auf die Beschwerde ein und „befahl Namens Jhro Königl. 
Majestät in Preüßen, Unsers allergnädigsten Herrn", dem Magistrate in der Ver
fügung vom 9. Mai 1721 „ernstlich nnd bei 100 Thlr. unfehlbar zu erlegender 
siskalischer Straffe, acta originalia ad videndum einzusenden, inmittelst aber und 
biß zu weiterer Verordnung den Supplicanten beim Besitz des Theer- und Klapp- 
Holz-Hofeö zu lasien, auch dafern des Kauffmann Schröders Pächter bereits 
Possession ergriffen hätte, denselben sofort zu exmittiren und anerfolgenden Recht
lichen Entscheidung sich zu begnügen". Der Magistrat befolgte diesen Befehl in 
Bezug auf Einsendung der Acten unterm 13. Mai und führte in dem begleitenden 
Berichte aus, daß der rc. Groth bei der Licitation nichts weiter als ein Werkzeüg 
des Rathsverwandten Tabbert gewesen und gar nicht in der Lage sei, mit ihm 
contrahiren zu können. Beklagen müsse man es, daß sich in Stettin Leüte finden 
ließen, welche auf die Ohrenbläserei Anderer sich dazu hergeben, den eigenen 
Gegen-Absichten dieser Leüte als Deckmantel zu dienen, auch dem Magistrate, wenn 
er sich bewußt sei, der Stadt Bestes zu fördern, Verdruß zu machen. In diesem
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^alle befinde sich der Extrahent, welcher ab frivolam querulam zur gebührenden 
Strafe gezogen werden müsse.

Hierauf erließ das König!. Commissariat einen Revisions-Bescheid d. d. Star
gard den 26. Mai 1721 folgenoen Wortlauts: — Weil das Königliche Interesse 
darunter mit versiret, daß der Klappholz- und Theerhof keinem Stettinschen Kauf
mann, noch so viel weniger, wenn er noch dazu selbst, wie Friedrich Schröder, 
mit Klappholz und Theer negotiiret, überlassen werde, gestalt denn, in solcher 
Absicht, bereits die Königl. Resolution vom 29. März 1721 *)  dem Wraker auf 
gedachtem Hofe imponiret hat, sich zur Cides-Leistung vor der Licent zu Stettin 
zu gestellen; über diesem allem auch sowol das Interesse der Kämmerei erfordert, 
als Licitationis Iura wollen, daß in Licitationibus publicis gleichfalls Fides 
publica beibehalten, und dergestalt dem Plus Licitanto auch das Licitirte wirk
lich überlassen werde. Solchem nach muß dem Wraker Groth vor die offerirte 
166 fl. solcher Theer- und Klappholz-Hof, wenn er in den Contract tritt, alles 
geschehenen Einwendens ungehindert, überlassen werden.

*) Fehlt in den Acten.

Dieser Revisions-Bescheid rief im Kreise der Bürgerschaft einen Sturm des 
Unwillens hervor, der sich besonders gegen die Helfershelfer des Wrakers Groth 
erhob, von dem man sehr wohl wußte, daß ec gehetzt worden und noch gehetzt 
werde; bei allem Respect vor dem Königl. Commissariat hielt man die Entschei
dung desselben für eine Verletzung der Gerechtsame der Stadt, gegen die der 
Magistrat den lllustrissimus Iudex supremus zur Abhülfe anrufen müsse. Dies 
geschah denn auch, indem der Magistrat dem Commissariat unterm 7. Juni 1721 
anzeigte, daß er gegen den Revisions-Bescheid das beneficium appellationis an- 
rufcn werde. Inzwischen hatte Schröder, der Meistbetheiligte bei der Sache, die 
Hände nicht in den Schloß gelegt; er hatte sich in einer Jmmediat-Vorstellung 
an die höchsteigene Person des Landesherrn gewendet, was den Erlaß nachstehen
der Cabinets-Ordre zur Folge hatte: —

.Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preüßen rc. rc. Unsern 
gnädigen Gruß zuvor rc. rc. Es hat sich der Bürger und Kaufmann zu Alten 
Stettin, Friedrich Schröder, in abschriftlich hiebey gefügten allerunterthänigsten 
Supplicato beschwehret, daß Er bey dem, von Ihm gepachteten Theer- und Klapp- 
Holz-Hofe wieder den Einhalt des darüber getroffenen Contracté durch den Raths- 
Verwandten Tabbert turbiret werden wolle, und bittet dannenhero, wie daraus 
zu ersehen. Wir haben solches hierdurch an Eüch remittiren wollen, mit aller
gnädigstem Befehl, diese Sache in Loco zu untersuchen undt demnegst zu weiterer 
Verordnung an Uns zu berichten, ob der questionirte Hoff nicht etwa plus lici- 
tanti zu verpachten und davon ein mehreres, als der Supplicant dafür stipulirt, 
zu hoffen sein möchte, wobey Ihr zugleich in Unserm Höchsten Rahmen den Ma
gistrat zu Alten Stettin anzudeüten, daß derselbe bei fortwährender Commission 
ohne euer Vorwissen und Einwilligung keine neüe Pacht Contracte schließen, auch 
alle der Stadt Pertinentzien anders nicht, als plus Licitanibus hinfort verpachten 
solle. Seindt eüch in Gnaden gewogen. Geben Berlin, den 12. Iuny 1721.

à F. Wilhelm.
bie zu Untersuchung und Regulirung des Rathhaüs-
lichen Wesens in VorPommern verordnete Commissarien. F. W. v. Grumbkow.
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In Folge dieses Cabinets-Erlafses richtete der General-Lieutenant v Bork, 
welcher, so wie der Kanzler v. Grumbkow, mit Regulirung des Rathhaüslichen 
Wesens betraut war, unterm 23. Juni 1721 ein Schreiben an den geheimen 
Rath v. Lettow, den Vice-Director des Commissariats zu Sta-gard, worin er 
denselben ersuchte, den rc. Schröder, der aus Betrieb des rc. Tabbert von dem 
Königl. Commissariat aus der Arrhende gesetzt sei, vorerst und bis zum 1. Setober 
an welchem Tage die Commission ihre Arbeiten zur Untersuchung der rathhaüs- 
lichen Sachen beginnen werde, bei seinem Contracte zu schützen. Durch Schröder 
empfing von allem diesem der Magistrat die erste "Nachricht, welcher in Folge 
dessen dem Commissariat zu Stargard davon unterm 28. Juni Anzeige mit der 
Bitte machte, dem veränderte» statu causae zuwider nichts zu veranlassen, gleich
zeitig aber auch an den rc. Groth den Befehl ergehen ließ, den Holzhof nunmehr 
binnen 14 Tagen raumen. Hierauf Protestation des rc. Groth in einer an den 
Magistrat gerichteten Vorstellung voll der beleidigendsten Ausdrücke und Eingabe 
einer Partei der Bürgerschaft zu Gunsten des rc. Groth, die von dessen Patrone 
oder Patronen in Scene gesetzt worden war. Dann Schreiben des General- 
Lieutenants v. Bork an den Magistrat vom 25. August, womit eine Cabinets 
Ordre communicirt wird, davon der Magistrat Abschrift für seine Acten nehmen 
und nach Inhalt derselben verfahren soll. Die Cabinets-Ordre lautete rote 
folgt: —

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preüßen rc. rc. Unsern 
gnädigen Grntz zuvor, Beste Hochgelahrte Räthe, liebe Getreüe, Es hat Unser 
General-Lieutenant der v. Borck an Uns außführlichen pflichtmäßigen Bericht ge
than, was bis dahin in Sachen der Verpachtung des Kkdppholzhofes in Stettin 
und des dabey zwischen denen Interessenten, dem Raths-Verwandten Tabbert und 
dem bisherigen Wraker Grothen, und dem Bürger und Kauffmann Schrödern 
entstandenen Streit vorgekommen. Wann Wir dann daraus vernommen, daß 
diese Sache von vorbemeldeten Wraker Groothen gantz anders vorgeftellet morden, 
als fte sich eigentlich verhält, und derselbe dazumahl obbemeldter Schröder einige 
neben Conditiones bey der Pacht des Klappyolz Hofes einzugehen üch erbothen, 
eben nicht von dem Meistbietenden genommen werden kann; der Zweiflet auch, 
ob gedachter Schröder zur Pacht habilis sey, durch eingangs erwehnte Unsers 
General-Lieutenants Relation gründlich gehoben wird. So laßen Wir bey allen 
solchen Umbftänden Uns allergnädigft gefallen, daß mehrgedachter Schroder bte 
Pacht des mehr berührten Klappholz Hofes, wie Er solche von dem Magistrat zu 
Stettin einmahl acquiriret hatt, auf die gesetzte Zeit behalte, und ist der Wraker 
Groote mit seinen dagegen eingebrachlen Vorstellungen gäntzlich abzuweisen, J»r- 
maßen Ihr Eüch darnach zu achten, und die Nothdurfft darunter gehörig zu ver
fügen, auch die in dieser Sache verhandelte vom General-Lieutenant von Borcken 
eingesandte Acta Hiebey zurück zu empfangen. Wir sind Eiich mit Gnaden ge
wogen. Geben Beà den 15. August 1721. F- Wilhelm.

An die VorPommersche Rathhaüsliche Com
mission, auf die von dem General-Lieutenant v. Borck 
abgestattete pflichtmäßige Relation soll der Bürger 
Schröder die Pacht des Stettinischen Klappholzhofes 
auf die gesetzte Zeit behalten. ,F- W. v. Grumbkow.
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Nun hätte man glauben können, daß die Sache glatt abgehen und unbe
hindert ihre Erledigung finden werde; allein es kam anders. Groth, zum 26. 
August auf die Kämmerei vor die Kämmerer Banselow und Neumann geladen, 
erschien in Begleitung seines Rechts-Consulenten des Licentiator Schaukirch. Es 
wurde ihm der Tenor Rescripti Serenissimi, wie auch der Verordnung des Gou
verneurs, General-Lieutenants v. Bork, sammt dem Dekret Nobil. Senatus vom 
25. August eröffnet, und ihm dabei sub poena ejectionis anbefohlen, sogleich und 
zwar innerhalb 24 Stunden den Klappholzhof mit all' dem Seinigen zu raünien 
und dem neuen Wraker Giebel vacuas aedes zu liefern; worauf Lic. Schaukirch 
Namens seines Clienten, das Wort ergriff, um zu erklären, wie er zu I. K. M. 
das feste Vertrauen habe, daß, nachdem Höchstdieselben etwa im Jahre 1719 ein 
Patent dahin habe ergehen, auch u. a. hier in Stettin öffentlich von den Kanzeln 
pnbliciren lasten, in Folge besten Niemand, er sei Advocat oder sonst welcher, 
sich unterstehen solle, in dergleichen Sachen, worin lis pendens bei den Hohen 
Gerichten, I. K. M. Allerhöchste Person zu behelligen, sondern bei arbitrairer 
Strafe solches untersaget, und man daher anfänglich auf den Gedanken verfallen, 
daß vorhin erwähntes allergnädigstes Rescript zwar immediale von I. K. M. 
höchster Person herrühren möchte, Höchstwelcher aber die Lage der Sache nicht 
umständlich vorgetragen worden sei u. s. w., mit einem Wort, der Licenliat 
Schaukirch protestirte gegen Das, was man Cabinets-Justiz nennt, von der er 
meinte, daß sie in dem vorliegenden Falle ausgeübt werden solle, daher er darauf 
antragen müste, seinen Clienten ad revisionem actorum zu verstatten und den
selben auch wegen Einsetzung eines neuen Wrakers bis dahin, daß seine Gegen
vorstellung eingereicht worden in Ruhe zu lasten.

Der Eingang des Cabinets-Erlaffes vom 15. August und besten Inhalt war 
in der Stadt bald bekannt geworden. Die Verpachtungssache des Raths-Holz- 
hofes hatte sich zu einem Gegenstände bürgerlichen Parteihaders entwickelt, der 
seinen Sitz vorzugsweise im Seglerhause aufgeschlagen, aber auch im Rathhause 
einige Theilnehmer gefunden, wiewol der erste Anstifter dieses Haders, der Sena
tor Tabbert, es für rathsam erachtet hatte, sich, wenigstens scheinbar und als 
Wortführer, von der Schaubühne zurück zu ziehen. Tabbert hatte die Führung der 
Feinde Schröders an den Draker (Mitglied der Drakör-Compagnie und Alters- 
mann derselben) Albin Matz abgetreten, der die Gennnungs:Genoffen auf den 
26. August zu einer Zusammenkunft im Seglerhause berufen hatte. Erschienen 
waren 3 Senatores und 15 Mercatores. Die Anwesenden — in Erwägung, 
daß der jetzige Wraker Martin Christian Groth als ein ehrlicher Mann sich er
wiesen und solche Conduite geführt hat, daß die gesammte Kaufmannschaft mit 
ihm zufrieden ist, und Niemand ihm einer Malversation bezichtigen, geschweige 
denn überführen kann; in weiterer Erwägung, daß Schröder als ein Holzhändler 
zur Pachtung nicht zugelasten werden kann, weil sich die Folger! nicht übersehen 
lasten, wenn ein Herr des Hofes seinem Knechte absolut zu befehlen hat, und 
demgemäß der Verführung ausgesetzt ist, seines Herrn Willen zu vergnügen. Wie 
wird auf solchen Fall Ein Erbarer Kaufmann, oder derjenige, der mit Holz han
delt, gedrückt werden? Kann ein solcher Mann seinem Nächsten durch die Wrake 
oder durch andere Umstände nicht großen Schaden zufügen? und mit der Wrakerei 
es dahin bringen, daß des Kaufmanns Güter in fremden Landen für unbrauch
bar erkannt und als schlechte Waare erklärt werden; oder aber, kann ein solcher

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 41
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Mann es nicht so anstellen, daß die Wrake für einen Dritten so ausfällt, daß 
diesem Dritten, einem redlichen Manne, die Augen übergehen müssen (Voraus
setzungen ähnlicher Art werden auch vier Zeilen weiter ausgekramt); und in 
fernerer Erwägung, daß nach der Stadtverfassung ein tüchtiger und erfahrener 
Mann Wraker sein soll, dem eine vollständige Kenntniß der verschiedenen Holzarten, 
ihrer Verwendung und Zubereitung beiwohnen muß, damit dem Kaufmann kein 
Schade entstehe, in Erwägung alles dessen gehet Mercatorum Meinung nach reiflicher 
Überlegung dahin, daß Ein Edler Wohlweiser Rath den Klappholzhof entweder 
in statu quo bei der Administration belasse, wodurch der Stadt mehr Gewinn 
erwachsen ist, als der von Schröder offerirte Pachtzins gewährt, oder, wenn es 
bei der Verpachtung verbleiben soll, zu dem Endzweck ein neuer Licitations-Termin 
anberaumt werde. Um indessen allen Querelen und Weitlaüsigkeiten ein Ende zu 
machen ist Ein Erbarer Kaufmann schlüssig geworden, I. K. M. allerhöchste Per
son durch eine gründliche Vor- und Darstellung der obwaltenden Verhältnifle 
allerunterthänlgst anzutreten, in gewisser Hoffnung, daß ihr allergnädigster König 
und Herr sie nicht hülflos lasten werde; sie bitten, daß Nobilissimus Senatus, 
weil der Stadt Interesse offenbar mit betheiligt ist, ihnen assistiren und bis da- 
hih, daß eine hohe Entscheidung erfolgt, alles in statu quo belasten wolle.

Diese Resolution, wie Albinus Matz, der Draker, ein kleines Licht in der 
Stettinschen Kaufmannschaft, das Geschwätz nannte, welches er in der Versamm
lung vom 26. August seinen Zuhörern aufgetischt hatte, — daß ein Beschluß 
gefaßt, und dieser in die Form eines, durch Unterschrift der Anwesenden beglau
bigten Protokolls gebracht worden, geht aus dem Schriftstück nicht hervor — 
blieb beim Magistrat, wie sich leicht erachten läßt, unbeachtet. Dagegen schritt 
der Magistrat zur Ausführung des durch die Cabinets-Ordre vom 15. August 
genehmigten Pachtcontracts, indem er am 29. August den rc. Groth noch einmal 
auffordern ließ, den Holzhof zu raumen. Groth raümte aber nicht, sondern be
rief sich auf den Beschluß der Kaufleüte im Seglerhause und darauf daß er nach 
Berlin appellirt habe, erklärte auch, sammt seiner Ehefrau nur der Gewalt weichen 
zu wollen, in Folge besten der Stadtsecretair Blindow, unter Assistenz des Thor
dieners Christian Eltzen, in Gemäßheit des erhaltenen Befehls, zur Exmistion der 
Grothschen Eheleüte schritt, alle ihre Sachen aus dem Hause und vor den Holz
hof tragen und in einem Kahne nach der Lastadie fahren ließ. Der neüe Wraker 
Peter Gieben wurde eingewiesen und demselben die Schlüssel zum Holzhofe über
geben, Groth aber aufgefordert, seinem Nachfolger im Amte folgenden Tages 
alle Vorräthe an Holz, Theer und Pech ordnungsmäßig zu übergeben, auch den 
neüen Wraker bei Strafe des Hausfriedensbruchs „unturbieret" zu lasten. Am 
30. August 1721 fand denn auch wirklich die Übergabe der auf dem Holzhofe 
lagernden Vorräthe an Theer, Pech und Holz Statt. Als Handelsherren, welche 
Eigenthümer der Vorräthe waren, werden genannt: Egidäus Borchers, Da
berkow, Daniel Gumme, Carl August Hornig, Albin Matz, Matthäus, Johann 
Jacob Pröhl, Samuel Schaum, Friedrich Schröder (der Pächter des Holzhofes), 
Joachim Sprenger, Vanselow. Die mit gesperrter Schrift gesetzten Namen ge
hören noch heilte, 1876, der Corporation der Kaufmannschaft an; diese drei 
Firmen, welche hiernach seit mindestens 155 Jahren bestehen, gehören mithin zu 
den ältesten Handelsgeschäften Stettins. Schröder trug nun auch bei dem Magi
strate darauf an, daß der vormalige Wraker Groth, bezw. der Senator Taöbert 
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angehalten werde, die seit dem 1. Mai bis zum Tage der Übergabe unrechtmäßiger 
Weise erhobenen Glätte- und Wrakgelder, so wie die sonstigen Revenüen des 
Holzhofes, mittelst Vorlegung des geführten Buches, und allenfalls unter Eides
leistung nachweise, und an ihn auskehre, auch wegen des bisher bewohnten Hauses 
Miethe zahle; nicht minder auch Verfügung zu treffen, daß rc. Tabbert ihm 
billige Entschädigung für die Grasnutzung auf den Bleichplätzen gewähre, die der
selbe während des ganzen Sommers an den Stadthofmeister verpachtet gehabt 
hatte. Der Magistrat verfügte nach dem Anträge und setzte zu dem Endzweck 

.einen Termin an, in welchem Tabbert nicht, wol aber Groth erschien, dem anbe
fohlen wurde, dem Pächter Schröder binnen 3 Tagen Rechnung zu legen und 
den Kassenbestand an denselben abzuliefern. Groth erklärte eine Gegenforderung 
geltend machen zu muffen, wegen derer er hoffe gehört zu werden, eventnaliter 
wolle er an die höhere Stelle appelliren.

Schröder war nun zwar im Besitz seiner Pachtung, Ruhe aber sollte er in 
derselben nicht finden, und diese ihm zu verschaffen, scheint der Magistrat nicht 
Mittel genug zur Verfügung gehabt zu haben. Schröder wandte sich in einer 
Vorstellung vom 8. September 1721 unmittelbar an den König. Dem er sein 
àid klagte und um Abhülse bat. Diese Vorstellung gibt einen Beitrag zur 
Kenntniß damaliger Zustände, und ein Bild von den unter den Vorfahren tm 
18. Jahrhundert herrschenden Sitten, die in gewissem Maße an diejenigen er
innern können, welche in früheren Zeitaltern die Ruhe der Stadt auf gewaltsame 
Weise gestört haben. Schröders Bittschrift lautet wie folgt: —

Obgleich der Magistrat nunmehr den neue» vereideten Wraker in den Klapp
holzhof eingewiesen und den alten Wraker Christian Groth hat ejtciren lassen, 
so kommt derselbe doch Tag für Tag auf den Hof, macht daselbst unter Schimpf
reden gewaltigen Lärm und stößt Drohungen aus, daß er noch ein Unglück an- 
nchten wolle, also daß man vor diesem gottlosen Kerl auf dem Klappholzhofe, 
der mit Pech, Theer und Holz, Lauter leicht Feüer fangenden Gegenständen, an- 
gefült ist, gar nicht sicher ist. *) In solcher Halsstarrigkeit wird derselbe noch 
mehr gestärkt durch einige unruhige und zum Theil aufgewiegelte Leüte aus der 
Kaufmannschaft davon einer, Namens Albinus Matz der'Urheber ist. Dieser, ob 
er gleich in der Handlung wenig oder fast gar nichts thut, hat für den vorigen 
Wraker es sich dergestalt sauer werden lassen, daß, sobald die allergnädigste Re
solution vom 15. August er. angelangt, Er bei dem Senior des Seglerhauses 
um eine Convocation der Kaufmannschaft angesucht. Diese ist auch bewilligt und 
am 26. August abgehalten, es sind aber wenige, etwa 14 bis 15 Personen er* 
schienen, da doch sonst mehr denn 80 Kaufleüte in der Stadt vorhanden.

, Hierauf hat gedachter Atbiuus Matz eine weitlaüfige Schrift, welche aus 
fernem Gehirn gar nicht gefloßen, sondern ohn' allen Zweifel von des alten 
Winkers Groth, Advoeaten, oder dessen übrigen Adhaereuten aufgesetzt worden 
publice verlesen, und solche dem Notarius des Seglerhauses vom Papier in die 
Feder Mehret und dadurch die übrigen 14 Kausteüte, welche theils einfältige, und

■ ) Mud) in der Stadt hatten die Grothschen Eheleute Drohungen, die aus Feüeranleguug 
hindeüteu sollten, laut werden lassen, Schröder brachte darüber'eine vom Notarius Martin 
Bohn beglaubigte Aussage des Kaufmanns Joachim Sprenger, und die • des Wrakers Peter 
Gieben, bei.

41*
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verarmte Leute sind, und theils auch vorher durch den vorigen Wraker und dessen 
Frau sehr überlaufen und darum gebeten worden, dergestalt präoccupiret, daß 
ohnerachtet der Senior ihnen Remonstration gethan, welcher gestalt die Ehrliebende 
Bürgerschaft testantibus Protocollis, schon einmal consentiret hätte, daß mit mir 
der Contract geschlossen werden sollte, also derselbe, da sonderlich auch I. K. M. 
allergnädigste Confirmation darüber ergangen, nunmehro durch eines und das 
andere sich ganz unbefugten Contradietionen nicht annuliret und aufgehoben wer
den könnte, da auch dieselbe ihm kein Gehör geben wollen, sondern so lange 
getummultuiret, bis daß Er sich erkläret, dem Magistrat das Protokoll oder die 
von Albinus Matzen a papiro ad calanum dictirte Proposition einzureichen. 
Dieses ist auch geschehen, wie aber der Magistrat sie per Dekret vom 29. August 
gehörig bedeütet, hat dennoch Albinus Matz am 1. September c. abermals eine 
Convocation der ganzen Bürgerschaft beantragt und erhalten; es sind aber von 
der Kaufmannschaft wiederum nur wenige erschienen, und hat gedachter Matz 
darauf eine andere weitlaüfige Schrift verlesen, und ad Protocollum gebracht, 
und durch allerhand Retomontaden die anwesenden Bürger dahiu zu verleiten ge
sucht, daß den mit mir geschlossenen, und von der Bürgerschaft unanimiter 
approbirten, auch von I. K. M. allergnädigst confirmirten Contract anfcchten, 
ober wenigstens Consensum ertheilen möchte, daß im Namen der ganzen Bürger
schaft bei I. K. M. dieserhalb Vorstellung geschehen möchte, welchem Postulatv 
aber sowol die Alterleüte, als auch sämmtliche Gewerke und die meisten Kauf- 
leüte gänzlich widersprechen, zumal sie bei genauer Examination befunden, daß 
Alles, was von demselben in Faveur des Wrakers Grothens angeführet gar kein 
Fundament habe; denn —

1) Hat er allegiret, daß der Wraker Groth jederzeit eine solche Conduite 
geführet, daß die Kaufmannschaft mit ihm content gewesen, hingegen habe der 
neüe Wraker viele Jahre in I. K. M. Heiden Klappholz geschlagen und in den 
8 Tagen, da er nun auf dem Klappholzhofe gewesen, die Wrake dergestalt be
stellet, daß Jedermann über ihn Klage zu führen gehabt. Hiergegen bezeügen 
die publique Protocolla, wie oft die Kaufmannschaft über den alten Wraker 
Querei geführet und den Magistrat gebeten hat, ihn abzusetzen und einen andern 
anzunehmen. (Hier berichtet Schröder über den oben erwähnten Fall, welcher 
ihm selbst wegen des Nachwrakens auf dem Rüden vor der Pene-Mündung 
begegnet.)

2) Gibt man vor, der neüe Wraker wäre mein Knecht, und also könnte ich 
durch diesen die übrigen Kaufleüte drücken und ihnen bei der Wrake Schaden 
zufügen, dadurch, daß deren Holz und Theer bei den fremden Abnehmern in 
Vorspruch (Verruf?) käme. Allein dieses Vorgeben ist auch falsch und unbe
gründet; denn der neüe Wraker ist nicht mein Knecht, sondern vom Magistrat 
bestellet und nach gewohnter Weise vereidet, und dieser kann ihn zu jederzeit 
wieder demittiren, wenn befunden werden sollte, daß er anderen Kaufleüten bei 
der Wrake Schaden zufügen sollte.

3) Sagt Albinus Matz: die Stadt habe mehr Nutzen aus der Berechnung 
(Administration) als aus der Arrhende, sed respondetur, die Stadt - Bücher 
beweisen das Contrarium, daß nehmlich in 6 Jahren die Stadt keinem Heller 
davon eingehoben, sondern noch etzliche 80 fl. zum Bau hat zuschießen müssen, 
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hingegen nehme ich jetzt allen Bau über mich und gebe dafür jährlich au Pension 
100 Reichsthaler.

4) Saget Er, der alte Wraker habe 5 fl. jährlich mehr geboten, sed res- 
pondetur ich habe andere Neben - Condition«« dabei übernommen, und zudem 
hat ja die Stadt an dem vermögenslosen Kerl gar keine Sicherheit, daher der
selbe ut plus Licitans gar nicht in Considération gezogen werden kann.

5) Opponiret Albinus Matz, es Hütten sich vielleicht andere Mehrbietende 
finden lassen, wenn der Klappholzhof angeschlagen wäre; allein dieses Monitum 
ist jetzt zu spät, nachdem der Cvntract mit mir vollzogen und die Ehrliebende 
Bürgerschaft denselben approbiret hat; und wer würde denn wol mehr dafür 
geboten und die Conditionen wie ich übernommen haben? Ich bin überzeügt, 
daß Biele, welche von dem Zustande des Klapphvlzhofes Kenntniß haben, sich 
bedenken würden, dasjenige einzugehen, was ich accordiret habe, da sie nicht 
sicher sein können, ob in den bevorstehenden 6 Jahren der Holzhandel nicht 
gänzlich darnieder liegen werde, maßen dieser einzig und allein vom Bedarf, vom 
Glück und dem in auswärtigen Landen bald fallenden, bald steigenden Pretio 
abhangt.

6) Gibt Matze an, daß des neuen Wrakers Schwiegervater auf dem Segler
hause mit Kaufmanns-Gütern übel Handthiere, sed quid hoc ad rem, es ist 
dessen Schwiegervater solches nicht geständig, und dann kann auch ohnedem das 
Factum des Schwiegervaters wol nicht dem Schwiegersohn imputiret werden.

Und von solcher Beschaffenheit und Irrlevance sind auch alle seine übrigen 
angeführten Momente, und ist es eine hochstrüfliche Kühnheit, daß dieser Albinus 
Matz solche angebliche Beschwerden auf dem Seglerhause öffentlich verlesen und 
dadurch die Bürgerschaft zu präoccupiren gesuchet. Ew. Königl. Majt. bitte 
demnach allerunterthänigst, weil der frühere Wraker Groth dergestalt halsstarrig 
gemacht wird, und er sich so bedroyentlich hat vernehmen lassen, daß man von 
seiner Böswilligkeit ein Unglück auf dem Holzhofe nothwendig besorgen muß, 
solchem nach an den Magistrat allergnädigst zu rescribiren, daß Er den bos
haften Kerl sofort arrestiren und nicht eher dimittiren solle bevor Er cautio- 
nem de non offendendo bestellet, und den Albinus Matz wegen seines unge
bührlichen Verfahrens gebührend inquiriren und nach Befinden denselben nach
drücklich bestrafen lasse.

Der König erließ in der Angelegenheit auf vorhergegangene Suppliken und 
diese Beschwerdeschrift die nachstehenden Cabinets-Ordres, von denen sich die vierte 
direct auf die vorstehende Vorstellung des rc. Schröder bezieht: —

I.
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm König in Preüßen, rc. rc. Unsern 

gnädigen Gruß zuvor, Bester, Lieber getreüer. Auf die vou dem Stettinschen 
Kauffmann Schrödern an einem, und den bisheriger Wraaker Grothen hüt andern 
Theil, wegen des dortigen Theer- und Klapp Holzhofes eingelangte allerunter- 
thünigste Supplicata undt Vorstellungen, haben Wir Unserm Pommerschen Com
missariat in solchen terminis unter heütigem dato rescribiret, vorbemelten Groten 
aber also beschieden, wie Ihr aus denen Hiebey gefügten Abschrifften es zu (Stirer 
Nachricht mitt mehreren ersehen werdet. Undt wie es nun solchergestalt Hiebey 
sein Bewenden haben mus, also werdet Ihr an Eüren orth über diese
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Unsere Resolutiones ebenmäßig mitt nachdruck zu halten wißen. 
Seindt Eüch übrigens mit Gnaden gewogen. Gegeben zu Berlin den 8. Sep
tember 1721.

F. Wilhelm.
An den General Lieutenant von Borck. Ihme 
werden die wegen des Stettinschen Klappholz
hofes und dessen Verpachtung an den Kaufmann 
Schröder ergehende Resolutiones abschriftlich 
communiciret.

II.
V. G. G. Friedrich Wilhelm König in Preußen re. rc. Ihr habt Hiebey 

abschrifften von zweyen Supplicatis zu empfangen, in denen ersteren der Kauff- 
mann zu Alten Stettin Friedrich Schröder, allernnterthünigst klaget, daß so wenig 
der neüe Wraker in sein Ambt auff dem Klappholzhofe, noch Er selbst in der 
possession dieses Hoffes gesetzet worden: In dem zweyten aber der alte Wraker 
Grothe auf sein vermeintliches Licitations-Recht bestehet, und was beyde zugleich 
zu verorden gebethen, das erhellet daraus mit mehrern. Ebener maßen kömbt 
Abschrifft Hiebey von der jetzt gemeltem Grothen auff Sein Supplicatum er
theilten Resolution, von welcher Ihr dem Magistrat zu Stettin Nachricht zu 
geben, und daneben demselben bekandt zu machen habt, was gestalth Wir es bey 
Unserer unterm 15 vorigen Augusti ergangenen Verordnung vermöge welcher 
obgedachten Schröder der Klappholzhoff verbleiben solle, allerdings bewenden 
laßen, und folglich dem Magistrat bey 200 Thlr. straffe anbefohlen würde, mit 
Exmittirnng des Wraakers Grothen, und einsetzung vorhergemeldten Schröders 
in beregtem Hoffe, auch des neüen Wraakers in sein Ambt, ohne alle weitere 
Verzögerung und wieder-Rede zu verfahren; allermaßen wann der Magistrat, 
oder die Stadt dawieder etwas einzuwenden haben mögten, Sie sich deshalb 
bey negsten Session der Rathhaüßlich Commission zu melden, und daselbst Ihre 
Nothdurfft gehörig vorzustellen hätten. Wie Ihr solches verrichtet, davon habt 
Ihr an Uns zu referireit, und Wir sind Eüch rc. rc. Geben Berlin den 8. Sep
tember 1721. F. Wilhelm.
An das Pommersche Commissariat.

III.
Seine Königl. Mayt. in Preüßen rc. Unser allergnädigster Herr, laßen den 

bisherigen Wraaker auf dem Stettinischen Theer- nndt Klappholzhoffe, Marthin 
Christian Grothen, auf sein unterm 27. verfloßenen Aug. eingereichtes aller- 
unterthäuigstes Supplicatum zum Bescheide ertheilen, daß, da allerhöchstgedachte 
Seine Königl. Mayt. über den Pacht jetzt berührten Hoffes, nach geschehener 
genauer examinirung der verhandelten und eingesandten Acten, bereits unterm 
15. Augusti jüngsthin allergnädigst disponiret und verordnet, daß dem Kauff- 
mann in gedachten» Stettin, Schrödern, solcher in Pacht gegeben, und derselbe 
in den Besitz des Klappholzhofses gesetzet werden solle, wobey es, einwendens 
ohnerachtet, sein Verbleiben hatt, der Supplicant sich also dabey beruhigen, und 
mehrgemeldter Hoff soforth bei arbitraire» Straffe raümen müße, gestalth Seine 
Königl. Mayt. deshalb weiter nicht behelliget seyn wollen, sondern es hatt die 
Stadt, fals Sie dagegen etwas mitt Bestände einzuwenden vermeynte, sich bey 
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der Rathhaüßlichen Commission, wann diese in Stettin sich befinden wird ae- 
hong zu melden. KSignatum Berlin den 8. Septembris 1721.

Auf Seiner König!. Majestät allergnüdigsten Special-Befehl.
(Die Unterschriften der Minister fehlen in der vorliegenden Abschrift.)

IV.
Von Gottes Gnaden Friederich Wilhelm König in Preüßen, Maraaraff zu 

Brandenburg, des Heyl. Röm. Reichs Ertz-Cämmerer und Churfürst rc. rc 
Unsern gnädigen Gruß zuvor, liebe Getreüe. Wir geben Eüch aus einem von 
dem Bürger und Kauffmann alldorth Friedrich Schrödern, eingereichten in Ab- 
schrifft Hiebey liegenden Supplicato und dem dabey befinndlichen attestato des 
Notani, mitt mehrenn zu ersehen, was bedrohentlicher und gefährlicher Reden 
sich der vorige auf Unsern desfalls ergangenen Befehl nunmehr abqesetzten 
Wraaker auf dem Klappholzhofe, Grothe und dessen Eheweib sich vernehmen 
laßen, auch was vor Intriguen von einem Nahmens Albinus Matze, zu Auff- 
wiegelung der Kauffmannschafft, unternommen worden. Wenn Wir nun der 
Nothdurfft befinden gegen solch vermessenes Verfahren alle zureichende Anstalt 
vorzukehren. So ergehet hiermitt Unser allergnädigster Befehl an Eüch zuvor
derst gegen vvrerwehnten Grooth und dessen Eheweib, und zwar gegen dieser 
wegen deßen, so sie unbesonnener Weyse gesprochen haben soll, genaue Inquisition 
anzustellen, und also befundenen falls sie beyderseits zur genugsahmen und 
wenigstens.juratorischen Caution de non offendendo anzuhalten. Demnegst auch 
der sümbtlichen Bürgerschafft anzudeüten, welchergestalt Unsere ernstliche Willens- 
meynung sey, daß sich Niemand unter Ihnen unterstehen solle, vor Ankunfft der 
Rathhaüßlichen Commission das geringste wieder Unsere, wegen Verpachtung des 
Klappholzhoffes letzthin ergangene allergnädigste Decision zu unternehmen, sondern 
daß sie alsdann ihre Nothdnrfft gedachter Commission vorzustellen Hütten, welche 
davon an Uns zu weiterer Verordnung zu berichten befehliget sey, wie Ihr dann 
auch überall solche Anordnung, Eüren Ambte gemäs, zu machen, daß die Sicher
heit und tranquillitaet der Stadt befördert und dem Übermuth des obbenandten 
Matzen und anderer Auffrührischen in Zeithen und mitt Nachdruck gesteüert 
werde, dessen wie Uns zu Eüch versehen und Eüres Berichts von denen Veran
staltungen, so Ihr dagegen gemacht, erwarten. Seyndt Eüch übrigens mit 
Gnaden gewogen. Gegeben Berlin den 16. September 1721.
11 r O’ f rtt cn F- Wilhelm.
Unsern Lieben Getreüen Bürgermeister und Rath 
der Stadt Alten Stettin; Wie Sie gegen den 
alten Wraker des Klappholz-Hoffes; ' Grothen, 
deßen Eheweib und andere Auffwiegeler die Un-
terstichung anzustellen und zu verfahren. Kraut.

Der Bericht, welchen der Magistrat dem Könige unterm 16. Octvber 1721 
erstattete, war kurz. Die Untersuchung wider Groth und dessen Ehefrau hatte 
zu keinem bestimmten Ergebniß geführt. Beide hatten die Drohworte, die sie 
ausgestoßen, abgelaügnet und von dem Denuncianten waren sie nicht durch Zeügen, 
noch sonst zu erweisen gewesen. Beide Eheleüte, ein jeder für sich, leistete am 
8. October die jnratorische Caution de non offendendo nach der Formel, die
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der Magistrat vorgeschrieben hatte, indem sie vorher erklärten, den Eid mit 
gutem Gewissen schwören zu können, indem sie niemals nn Smne gehabt das 
Böse zu thun, was ihnen beigemessen worden sei. Der Bürgerschaft nmr, nach
dem sie zum 26. September aufs Rathhaus gefordert waren und in pleno er
schienen, die ernste Willensmeinung des Königs kund gegeben und sie zur Ver
meidung harter Strafe ermahnt worden, dem Allerhöchsten Befehle unbedingt 
Folge zu leisten, weil dies das rechte Mittel sei, ein fnedsames Gememleben m 
de, Bürgerschaft zu fördern. Gegen den Draker-Altermann Albinus hatte 
Magistratus die Untersuchung eingeleitet und setzte dieselbe fort. Wie der Schluß 
dieser Untersuchung gewesen, erfährt man aus den vorliegenden Acten nicht.

Von nun an wurde Schröder in dem Pachtbesitz des Rathsholzhofes nicht 
weiter beunruhigt. Seine Gegner hatten sich mit der Verpachtung versöhnt, 
nachdem sie die Erfahrung gemacht, daß die Geschäfte auf dem Hofe mit Ord
nung und Pünktlichkeit geführt wurden. Während der 6jährigen Pachtperivde 
enthalten die Acten nur ein einziges Desiderium Civium, dem von Seiten de» 
Magistrats augenblicklich Abhülfe verschafft wurde.

' Da die ersten Arrhende-Jahre oder die sechsjährige Pachtperivde Schröders 
auf Walpurqis 1727 zu Ende lief, so hatten die Cameranj den Klappholzhvf zur 
anderweitigen Verpachtung ausgeboten und war in tertio termine licitatioms, am 
26 September 1726, der Kaufmann Johann Plath mit 267 Thlr. jährlicher Pension 
und dabei die nöthigen Reparaturen ohne deshalb Erstattung zu fordern, nut 
in übernehmen, der Procurator Wollin aber mit 270 Thlr. und Übernahme 
derselben Bedingung Meistbietender gewesen, bei welchen Geboten jener eine 
6jähriqe, dieser nur eine 3jährige Pachtzeit beansprucht hatte. In. dem Termine 
hatte Plath das erste Gebot mit 100 Thlr., Wolttn das zweite Gebot nut 
106 Thlr 16 gr. abgegeben, und dies war der Betrag der Arrhende, welche 
bisher gezahlt worden war. Plath nahm auch die Befugnist in Anspruch, den 

. reitiaen Wraker, fals derselbe ihm nicht länger anstehen sollte, entlasten und 
einen andern mit Consens des Raths nnd der Kausmannschaft, dl- bekanntlich bc> 
der B-noaltung des Holzhofes -in Wort mit zu reden hatte, an t-llen zn dnrf-n 
Am Tage nach dem Termine bot Wolttn m einer schriftlichen Eingabe 285 Thlr. 
iäbrlicke Pension, jedoch daß der Contract auf 3 Jahre ausgeferttgt werde, wo
gegen Plath, davon benachrichtigt 300 Thlr., gleichfalls auf 3 Jahre, offenste. 
Qu guter Letzt luden die Kümmerer die beiden Concurrenten noch zu einem 
Schlußtermine auf den 8. October ein, worin Procurator Wolttti, RamenS seines 
Vollmachtsqebers, des bisherigen Pächters, Kaufmanns Friedrich Schrot er, bei 
seinem vorigen Gebot von 285 Thlr. auf 3 Jahre stehen blieb, Plath aber er
klärte zurücktreten zu müssen, weil er 14 Tage vergeblich auf l>en Zuschlag ge
wartet und die Kämmerer die Sache verschleppt hätten. Bürgermeister und Rath 
berichteten an die Königl. Kriegs- undDomamen^
füauna vom 24. October 1726 entschied, daß mit Plath auf 300 Thlr. und 
o ^af)Te ju contrahiren sei, weil er von feinem Gebot Nicht entbunden werden 
könnet Plath erkrankte bald darauf und starb in den letzten Tagen des Mona« 

Februar 1727 in Folge dessen nach wetteren Verhandlungen der Pachttontiact 
am 29 April 1727 mit dem bisherigen Arrhendator Friedrich Schröder auf 3 
Jahre', bis Walpurgis 1730, geschlossen wurde.
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Hier ist der Ort zur Einschaltung einer neuen — *
Taxe vor den Klapholtz ad Decret. Nob. Senatus de 1. April 1721.

Thlr. gr. Pfg.
Vor Groß Bordel à Schock....................................................................— 2 —
Wenn es auf Flotten kommt....................................................................— 3 —
Frantzholtz................................................................................................ — 1 4
Von Flotten................................................................................................ — 2 —
Knüppels nnd Stabholtz..........................................................................— — 8
Von Flotten ,........................................ - - - — 1 —
Ein Fremder, wenn Er dem hiesigen Kaufmann das Holtz rein

auf der Wrak liefert, bezahlt vor ein Großhundert Knüppel
und Stabholz ohne Wrakgeld noch............................................. — 12 —

Vor Frantzholz................................................... 1 — —
Und kann nicht gestattet werden, daß der Käufer den Frembden 

frey halten will, und attestiren, daß er es gekauft habe bis 
an den Baum frey zu liefern.

Grabengeld gibt ein Großhundert Knüppel und Stabholtz . . — 16 —
Frantzholtz...................................................................................................1 6 —
Städegeld gibt ein Großhundert Knüppel und Stabholtz ... — 16 —

Was aber war der Grund, daß die Pacht im Jahre 1727 fast um das Dreifache 
gegen früher in die Höhe getrieben wurde? Offenbar war der Holzhandel in den 
Vorjahren so blühend gewesen, daß in der Voraussicht, es werde auch künftig so 
sein, der Pächter des Holzhofes selbst bei dem höher» Pachtzinse seine Rechmmg 
finden werde. Und er taüschte sich dann nicht, denn als die Pachtperiode sich 
ihrem Ablauf näherte, erbot sich der Pächter Friedrich Schräder in der proto
kollarischen Verhandlung vom 20. December 1729, an welcher der Kriegsrath 
Uhl, als Commissarius loci Theil nahm, die bisherige Pension von 300 Thlr. 
auch ferner zahlen zu wollen, jedoch nur unter der Bedingung, wenn ihm der 
Holzhof auf 6 Jahre überlassen werde. Der Magistrat ging auf diese Bedin
gung ein, und die Kammer genehmigte sie mittelst Verfügung vom 14. Januar 
1730. Schröder hatte in den vorhergehenden Jahren, seinem Contracte zufolge, 
auf dem Holzhofe mit einem Kostenanfwande von fast 600 Thlr. wesentliche 
Verbesserungen vvrgenommen, die zwar ihm zunächst zu Gute kamen, aus denen 
aber auch der Stadt künftig Nutzen entstehen mußte. Ans eine Vergütung dieser 
Meliorationen leistete Pächter Verzicht, indem er hoffte, das aufgewendete Kapl- 
tal durch die Verwaltung des Holzhofes während eines Zeitraums von 6 Jahren 
decken zu können.

Aus der Verhandlung vom 20. December 1729 ergibt sich übrigens, daß 
mit dem Holzhofe eine Kuhmelkerei verbunden war. Darauf stützte Cammerarms 
Neümmln das Verlangen, daß Schröder feiner bisherigen Pacht von 3(X) Thlr. 
noch etwas znlegen möchte, was derselbe aber entschieden ablehnte, weil noch 
viele Kosten anfznwenden sein würden, um den Hof in guten Stand zu setzen. 
Es wurde ihm eingewendet, daß man dem Hofe noch etwas Wiesewachs bei
legen wolle, damit ' er den Viehstand vermehren und darum größeru Vortheil 
aus der Klihmelkerei ziehen könne. Schröder nahm dies Anerbieten zwar an, 

Landbnch von Pommern; Th. Il, Bd. IX. 42 
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doch ohne eine Pachterhöhung zurugestehen, vielmehr den höhern Ertrag der 
Milchwirthschaft als ein Äquivalent für die etwaigen Verluste ansehend, falls der 
Holzhandel nachlassen sollte, was doch immer als möglich anzunehmen sei. Es 
wurden demgemäß dem Hofe zwei ordinaire Hauswiesen als dessen perpetuirliche 
Pertinenz zugelegt, die aber der Pächter erst raden mußte, was erst nach Ablauf 
von drei Jahren vollständig bewerkstelligt werden konnte, von wo ab sie denn 
auch erst Nutzbringend für die Kuhmelkerei wurden. So kultivirt verpflichtete 
sich Schroder, die beiden Wiesen nach Ablauf seines 6jährigen Contracté ohne 
Entgeld für die Radung an die Kämmerei zurückzugeben.

Verpächter und Pächter scheinen bei dem Contracte von 1730 ihre Rech
nung gesunden zu haben, weil die Pachtperiode nicht blos 6 Jahre, sondern 
in Folge einer Prolongations-Verhandlung vom 21/31. August 1734 bis Wal
purgis 1740 gedauert hat. Bei dieser Verlängerung des Pachtcontracts kam es 
zur Sprache, daß Schröder den Holzhof, weil er zu enge geworden, gegen die 
Oder hin erweitert hatte. Er hatte den dort belegenen Morast mit Schutt und 
Erde ausfüllen lassen, diesen Raum aber unbewehrt gelassen. Er übernahm es 
nun, nicht allein diesen neuen Hof, der eine Ausdehnung von 190 F. hatte, mit 
einem Plankenzaun zu umgeben, sondern auch den alten Hof, über dessen schlechte, 
baufällige Bewehrung die Kaufmannschaft Beschwerde geführt hatte, in völlig 
tüchtigen Sicherheits-Zustand auf seine Kosten zu setzen. Ess handelte sich um 
einen Plankenzaun von 420 F. Länge am Wasser, den Dunzig in der Front, 
an der Hinterseite nach dem Mellen um eben dieselbe Länge, und in der Tiefe 
um 140 Fuß, im Ganzen um 980 F., und mit dem neuen Holzhofe, zusammen 
um einen Plankenzaun von 1170 Fuß Länge. Die Kosten waren auf 405 Thlr. 
12 gr. veranschlagt. Zu den Meliorationen, welche Schröder in den Vorjahren 
ausgeführt hatte, gehörte auch der Garten, den er erst ebenfalls aus einem Morast, 
durch Ausfüllung desselben und Erhöhung des Erdreichs mit Gartenerde, unter 
Aufwendung bedeütender Kosten, geschaffen hatte.

Als nun gegen Ablauf der Prolongations-Frist an die weitere Verpachtung 
des Holzhofes gedacht werden mußte erklärte der bisherige Arrhendator Friedrich 
Schröder am 9. December 1739 zu Protokoll, daß er zwar nicht ab
geneigt sei, den Klappholzhof auf weitere 6 Jahre in Arrhende zu nehmen, 
jedoch an jährl. Miethe nicht mehr als 200 Thlr. geben könne, indem bekannter 
Maßen seit einigen Jahren der Holzhandel sehr schlecht gegangen sei, so daß er 
bei der vorjährigen Arrhende viel Schaden gehabt hätte. Mär' es doch noto
risch, daß der Kriegsrath Vanselow den Holzhandel am allermeisten betriebe und 
einen eigenen Holzhof hätte, wodurch dem Stadt-Holzhofe eine bedeütende Ein
buße entstehe, indem rc. Vanselow fast einen größern Verkehr hätte, als alle 
übrigen Holzhändler zusammen — ein höherer Bedienter des Königs war also 
Holzhändler, und überdem wäre auch aujetzt ein Königl. Holzhof angelegt, wo
durch der Stadt-Klappholzhof gleichfalls sehr leide, weil zuvor auch alles zum 
Königl. Dienst bestimmte Holz auf diesem Hofe gesetzt und gewrakt worden sei. 
Er könne sich also zu einem böhern Gebot als 200 Thlr. nicht verstehen, wenn 
er nicht Schaden leiden solle, und das werde man ihm ja nicht zumuthen 
wollen. Falls ihm nun der Klappholzhof gelassen werde, so bedinge er, daß 
der Contract auf den vorigen Fuß ausgefertigt und ihm sowol die Kielstätte, 
als auch die beiden Wiesen für das Gebot von 200 Thlr. in den Contract ge-
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setzt werden müßten und er deshalb nicht ein Besonderes entrichten dürfe, wozu 
er sich nicht verstehen werde. Er müsse am Besten wissen, daß er in den zuletzt 
vergangenen Jahren mehr Schaden als Nutzen vom Klappholzhofe gehabt hätte, 
und müsse er wiederholen, daß er in seinem Gebot nicht höher als 200 Thlr. 
zu gehen vermöge.

Die Kämmerer berichteten dem Magistrat, daß sie für die zu Walpurgis 
1740 beginnende neüe Verpachtung des Theer- und Klappholz-Hofes bereits zu 
vier Malen, nämlich den 23. September, den 21. Octvber, den 18. November 
und 9. December 1739 Termine angesetzt und dieselben im Intelligenz-Zettel, so wie 
durch Aushang in der Vorhalle des Rathhauses öffentlich bekannt gemacht Hütten; 
in den drei ersten Terminen hätte sich aber nicht ein einziger Pachtliebhaber 
eingefunden, im vierten Termine dagegen der bisherige Arrhendator, Altermann 
Friedrich Schröder, der sich, wie vorstehend ausgeführt, zur Fortsetzung der 
Arrhende bereit erklärt habe. Die Berichterstatter stellten anheim, ob Schröder's 
Offerte angenommen, oder noch ein fünfter terminus licitationis anberaumt 
werden solle. Die Entscheidung überließ der Magistrat in dem Berichte vom 
19. December 1739 der Aufsichtsbehörde, der Königl. Kriegs- und Domainen- 
kammer, welche durch Verfügung vom 22. December 1739 die Abhaltung eines 
neüen Termins anbefahl.

Hierauf berichtete der Magistrat am 30. Januar 1740 daß in dem einige 
Tage vorher abgehaltenen Termine der Commerzien-Rath Ernst Christoph Scheren
berg 215 Thlr. an jährlicher Miethe auf 6 nach einander folgende Jahre ge
boten, der Altermann Friedrich Schröder aber dieses Gebot um 5 Thlr erhöhet, 
und sich gleichzeitig anheischig gemacht habe, des Theerhaus, welches ganz alt 
und baufällig sei, ex propriis neü aufbauen zu lassen, und der Kämmerei dafür 
nichts in Rechnung zu bringen. „Wenn nun, sagte der Magistrat, die höchste 
Nothwendigkeit erfordert, daß das Theerhaus von 14 Gebinden in dem bevor
stehenden Frühjahre neü $ebtnit werden muß, weil es den Einsturz droht und 
zu besorgen steht, daß die Arbeitsleüte, die darin zu thun haben, zu Schaden 
kommen können, das Fundament auch neü ausgenommen werden muß, und an 
Materialien und Arbeitslohn an die 300 Thlr. zu stehen kommen wird, der 
Altermann Schröder aber diesen Bau ohne an dem jährlichen Pensions-Quanto 
der 220 Thlr. etwas zu decourtiren übernehmen will, und dieses Offert sehr 
favorable für die Kämmerei ist, so stellen Ew. Königl. Majt. allergnädigster 
Resolution wir allerunterthänigst anheim, ob wir mit jetzigem Arrhendator Frie
drich Schrödern auf vorerwähnte Conditiones auf 6 Jahre den Contract schließen 
sollen; ”bd dies bereits der fünfte terminus licitationis gewesen". Camera 
Regia genehmigte den Antrag mittelst Bescheides vom 1. Februar 1740 und 
forderte den Magistrat auf, den Contract zur, Bestätigung einzusenden.

Darauf reichte der Commerzien-Rath Ernst Christoph Scherenberg am 
4. Februar 1740 bei der Königl. Kammer eine Beschwerdeschrift ein, worin er 
den Magistrat der Parteilichkeit beschuldigte, und die Kammer bat, ihm die Pach
tung des Klappholzhofes zu übertragen. Er bot nun nachträglich eine Pacht 
von 240 Thlr. und machte sich anheischig, das Theerhaus; „wenn er es für nöthig 
und seinem Interesse für zuträglich erachten sollte", auf seine Kosten in Stand 
zu setzen, auch loco cautionis jedes Mal eine halbjährige Miethe voraus zu be- 

42* 
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zahlen. Die Kammer wies indessen den Bittsteller ab, weil der Magistrat auf 
das eingereichte Licitations-Protvkoll bereits dahin beschieden wurden, daß der 
Pacht-Contract mit Schröder abgeschlossen werden svlle, wobei es sein Bewenden 
behalten müsse. Die Bestätigung des Schröderschen Contracté von Seiten der 
Kammer erfolgte am 6. Februar 1740.

Aus der Concurrenz von Scherenberg und Schröder, bei der ersterer den 
Kürzern zog, entstand zwischen beiden eine gewisse Animosität, welche nach ihrem 
Ableben in die Familien derselben Zwietracht streute, die in offenbare Feind
seligkeiten ausartete, wodurch deren Leben nicht wenig verbittert wurde, während 
die Behörden, administrative wie gerichtliche, der Prozesse wegen, die daraus 
entsprangen, ihre Zeit auf die Untersuchung und Entscheidung, bezw. Schlichtung 
dieser Streitigkeiten vergeüden mußten.

Schröder starb im .Jahre 1742. Seine Wittwe setzte die Pachtung des 
Stadt-Klapphvlz-Hofes fort. Dieselbe hatte einen Platz desselben an den Älter- 
mann der Kaufleüte Gottfried Siemon verafterpachtet. Der Magistrat berichtete 
darüber unterm 30, August 1743 an die Königl. Kammer daß Siemon diesen 
sehr sumpfigen und nahe an das Glacis der Lastadien-Befestigung stoßenden 
Platz, den er zum Aufsetzen seines Holzes benutze, mit großen Kosten habe aus
füllen und bewehren lassen, was hinsichtlich der Aufhöhung und Einebnung des 
Platzes auch noch fernerhin geschehen müsse, wenn derselbe den davon erwarteten 
Nutzen gewähren solle. Damit er nun, nach Ablauf der Schröderschen Pachtzeit, 
welche kontraktmäßig nach 3 Jahren Statt finden werde, mit dem etwaigen 
neuen Pächter nicht Streit bekomme, habe Siemon beim Magistrat den Antrag 
gestellt, den qu. Platz ihm und seinen Erben zum beständigen Gebrauch zu über
lassen, wogegen er sich verpflichten wolle, nach Ablauf der jetzigen Pachtperiode 
10 Thlr. jährliche Récognition zu entrichten, und an den neuen Pächter des 
Klappholzhofes das tarifmäßige Stätte- und Wrakgeld ohne alle Einwendung zu 
zahlen, auch keinen andern, als den von der Stadtkümmerei vereideten Hvlz- 
wraker zu beschäftigen, und wegen der auf diesen Platz zu verwendenden Unkosten 
weder von der Kämmerei noch von dem Pächter des Klappholzhofes irgend eine 
Vergütung oder Entschädigung zu beanspruchen. Der Platz sei 250 Fuß lang, 
und an einer Stelle eben so breit, an der andern aber nur 194 Fuß breit, und 
habe der Altermann Siemon zur Ausfüllung des tiefliegenden sumpfigen Platzes 
und zu dessen Bewehrung sich entschließen müssen, damit bei hohem Wasser sein 
Holz mit dem auf dem großen Klappholzhofe stehenden Holze durch Schwemmung 
nicht vermengt und durcheinander getrieben werde. Da Magistrat kein Bedenken finde, 
die offerirte Récognition von dem Altermann unter den vorerwähnten Bedin
gungen anzunehmen, so habe er darüber der hochverordneten Königl. Kriegs
und Domainenkammer Genehmigung erbitten wollen.

Diese erfolgte durch die Resolution vom 13. September 1743, worauf drei 
Jahre nachher der nachstehende Vertrag geschlossen wurde."

Nachdem der Altermann der Kaufmannschaft Gottfried Siemon 
Ew. HochEdeln Rath angezeigt, daß ihm von der jetzigen Pächterin des Klapp- 
Hvlz-Hofes, Friedrich Schröders Wittwe, ein Theil der sogenannten Bleich-Wiese, 
welche zu dem Stadt-Klap-Holz-Hofe gehöre, gegen eine gewisse Récognition 
währender ihrer Pacht-Jahre zu Aussetzung seines Holzes überlassen worden, 
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welchen Platz er auch auf feine Kosten bewehren und ausfüllen lassen, wobey er 
angesuchet, daß E. Edler Rath bemeldeten Platz, Ihm, seinen Erben und Nach
kommen unter gewissen Bedingungen zu obigem Behufs überlasseil möchte; so ist 
nach untersuchten Umbständen und da man der Cämmerey zuträglich gefunden, 
solches einzugehen, auch desfalls die Ratihabition der Königl. ' Krieges- und 
Domaine» Cammer, laut angeschriebener Resolution vom 13. September 1743 
erfolget ist, nachstehender Accord verabredet und geschlossen worden.

1. Überläßt E. Edl. Rath dieser Stadt dem Altermann Gottfried Siemon*) 
und dessen Descendenten zum Gebrauch des Holz-Aufsetzens den Platz des Stadt- 
Klap-Holz Hofes, welchen ihm die Wittwe Schrödern zu Auflegung seines Schiffs- 
Holzes, Planken, ^>tab- und Klapholzes insoferne eingegeben hat, welcher in der 
Breite oben an dem mit Weiden besetzten Damm 194 Fuß und nach der Oder 
250 Fuß, in der Tiefe aber 250 Fuß betraget.

2. Kann der Altermann L>iemon diesen Platz nach seiner Bequemlichkeit 
und Gefallen zu seinem Gebrauch aptiren lassen, jedoch daß der Cämmerey davor 
nichts an der stipulirten Récognition decourtiret wird.

3. Erlaubet E. Edler Rath dem Altermann Siemon an der Oder **) eine 
Ladebrücke zu verfertigen, und verschaffet, daß er solche ungehindert machen und 
fern Holz auf derselben ein- und auskarren könne.
~ 4- Bezahlet derselbe nach Ablauf der jetzigen Pachtjahre des Klap-Holz-
Hvfes eine jährliche Récognition von Zehen Thlr. in Edictmäßiaen Münz- 
Sorten an die Stadt Cämmerey.

5. Bor das Holtz, welches darauf gesetzet wird, entrichtet er das Stätte- 
unb Wrak-Geld an die jetzige und künftige Püchtere des Klap-Holz-Hofes zu 
allen Seiten unweigerlich, bedienet sich auch keines andern, als das von der 
Cämmerey vereydeten Holz-Wrakers.

6. Nach Abgang der Siemonschen Descendenten, oder falls selbige diesen 
Pvff nicht länger sreywillig behalten wollen, stehet der Cämmerey frey diesen 
Platz anderweitig zu verpachten, es verbleibet selbiger auch alsdann die Beweh
rung, ingleichen das Hauß und was sonsten darauf augebaut und verbeßert 
worden, ohne daß deshalb etwas erstattet werden darf, auf den Fuß, wie solches 
wegen des ganzen Klap-Holz-Hofes in Ansehung der Pächter gehalten wird. 
Und da —

7. Der Altermann Siemon hiernegst auch angezeiget, daß ihn der vorher 
benandte Platz zu Auflegung seines Stab-, Klap- und andern Holtzes zu klein, 
wie solches von denen den 11. September 1745 zugegen gewesenen Herren Com- 
mrssarlis also befunden worden, und dabey gebeten^ daß ihm auch der übrige 
Theil dieser Wiese zu seinem Holzhofe eiugegeben werden möchte, und sey er 
bereit auch diesen Platz bis an das Planck Werck, so zu dem großen Stadt- 
Klap-Holtz-Hvfe gehöret, .auf der Seite, wo die Weiden stehen, bewehren und 
sein Holtz von allen (Soften darauf setzen zn lassen, das Wrak- lind Städte- 
Ge d von alle seinem Holtze an den jetzigen und künfftigen Pächtern bezahlen 
wolle. Und dann dieser Theil der Wiese außer der Grentze des Klap-Holtz- 
Hvses, so dem Altermann Siemon gegen Erlegung der Zehen Thlr. jährlicher

) Auch Süvvn geschrieben. — **) Statt Oder wird man wol Dunzig lesen müssen. 
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Récognition an die Cämmerey eingeraümet worden, übergemeßen und befunden, 
daß Er oben bey dem Weyden Damm 325 Fuß bis am Klap-Holtz-Hofe breit, 
unten aber nur 259 Fuß breit, der Altermann Siemon diese Wiese auch schon 
jetzo mit seinem Holtze besetzet und sich offeriret hat, daß Wraak- und Städte- 
Geld an die Pächtere des Klap-Holtz-Hofes von diesem Holtze zu bezahlen und 
die Wraake durch die vereydeten Stadt-Wranker verrichten lassen will, so ist 
demselben von E. Edlen Rath accordiret worden, auch auf diesem beschriebenen 
Wiesen Platz sein Klap- und Stab- wie auch anderes Holtz aufsetzen und vor
längst denen Weiden bewehren zu lassen, damit bey hohem Wasser sein Holtz 
nicht mit anderer Kaufleute Holtz melket und Er dadurch den großen Schaden, 
welchen er durch Verschwemmung seines Holtzes bisherv gehabt, entgehen möge.

8. Und da nach dem § 3 dem Altermann Siemon eine neue Ladebrücke 
über die Oder*) anzulegen accordiret worden ist, solche aber wegen mancherley 
vorgekommenen Umbständen von demselben auf seine Kosten noch nicht ange- 
fertiget werden können, ihm aber der Wiesen Platz bis an den Klap-Holtz-Hoff 
nach dem vorigen § zugestanden worden ist, so bedinget derselbe hiemit, daß 
ihm die erste Ladebrücke bey dem alten Klappholtz-Hoffe zum ein- und auskarren 
seines Holtzes eingeraümt werde, ihm auch unbenommen bleiben solle, die im 
§ 3 verschriebene Brücke nach seiner Beqvemlichkeit anzulegen, wann er es vor 
nötig hilte.

Uhrkundlich ist dieser Contract von Seiten des Magistrats an einem und 
dem Altermann Gottfried Siemon am andern Theil unterschrieben nnd mit denl 
Raths Jnsiegel bestätiget worden.

So geschehen Alten Stettin den 12. Januar 1746.
Hübner. Neümann. (L.-S.) Masche. Sander. 

(L.-S.) Gottfried Siemon.
Vorstehender zwischen dem hiesigen Magistrat und dem Kaufmann Gottfried 

Siemon über einen Platz zum Holtz-Hoffe unterm 12. January a. c. geschlossener 
Contract wird hiemit in allen Punkten und Clauseln rctihabiret und confirmiret, 
und soll der Kauffmann Gottfried Siemon und dessen Erben, wenn er seiner 
Seits demselben ein promtes Genüge leistet, jederzeit geschützet werden.

Signatum Stettin, den 28. Januarij 1746.
König!. Preüß. Pommersche Krieges- und Domainen-Cammer.

v. Aschersleben. v. Schönholtz. (L.-S.) Tschirner. Arendt.
*) Ob Dunzig?

Die Arrhende-Jahre des öffentlichen Stadt-Klappholz- und Theer-Hofes 
liefen auf Walpurgis 1746 zu Ende. Es wurden daher zur anderweitigen Ver
pachtung drei Licitations-Termine angesetzt. In den zwei ersten Terminen er
schien kein Pachtlustiger, erst im dritten, am 27. Januar 1746 abgehaltenen 
Termine meldete sich die bisherige Pächterin, die WiHve des Altermanns Fried
rich Schröder, welche unter vielen Bedingungen nicht mehr als 130 Thlr. jähr
liche Pacht durch ihren Mandatar, den Procurator Rohr, bieten ließ. Da aber 
der Holz- und Theerhof bisher 220 Thlr. getragen hatte, so hielt man dies 
Gebot beim Magistrat nicht für zureichend, und setzte noch einmal drei Terinine 
an, in deren letztem am 23. und 25. Februar das höchste Gebot mit 207 Thlr. 
von dem rc. Rohr als Bevollmächtigter der Wittwe Schröder abgegeben wurde,
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ber darauf bte Ertherlung bes Zuschlags unb bie Ausfertigung bes Contracté 
auf 6 3sll)re, einige un Termine namhaft gemachte Ausstellungen Vorbehalten, 
beantragte. Mit Emsenbung aller Licitations-Protokolle erstattete ber Magistrat 
ber Komgl. Kriegs- unb Domainenkammer am 5. März 1746 Bericht unb bat 
um Genehmigung, bannt ber Pachtcontract bes förbersamsten ausqefertigt werben 
könne, weil es bis zum Walpurgis-Termin ja nicht mehr weit hin sei. 9 
Wià" ^scheib beJ Kammer vom 9 März lautete bahin: Magistrat habe bte 

? kn0d) blnmal zu vernehmen unb zu bispouireu, baß selbige bie 
ft 9/ 'à^nbe von 220 Thlr auch ■ ferner zahle, auberu Falls aber ben 
' pftä- und Theerhof noch em Mal zur Verpachtung öffentlich auszubieten.

lons-Verhaublungeu enthalten manch' Nelles zur Geschichte bes 
Naths-Holzhofes. In bem Termine, vom 27. Januar 1746 ließ bie rc. Schröder 
burd) den Prokurator Chnsttan Philipp Rohr erklären — 1) baß sie nicht ge
sonnen sei, ,bem Altermann , Siemon ben au benselbeu verafterpachteten Platz ganz 

binzuraumen. Sie als Pächterin bes ganzen Hofes reservire sich bie 
^m^uutzung auf diesem Platze, wie gering sie auch sei, bagegen verspreche sie 
ft^âà'rmaun Siemon, auf ber Wiese Weber von ihrem noch von anberen 
Kaufleuten Holz aufzustellen, es sei beim ans Mangel an Ranm auf dem orbi- 
nairen Hofe,, was aber so leicht nicht zu vermuthen sei. — 2) Hätte Compa- 
Le,utl” verschiedene Irrungen unb Zwistigkeiten wegen Erhebung bes Stätte- unb 

Ädes erleibm müssen, weil einige Kaufleüte ihr Holz auf ihren eigenen
-ft” unb dem Raths-Klappholz-Hofe, ober vielmehr ihr, ber

Är'Vrf nv fîîtzogen hätten, wogegen anbere bie Stätte- unb Wrak-
gelbei schuldig geblieben seien. Ans Einklagung derartiger Rückstände nach beiden 
Richtungen könne sie sich fernerhin nicht einlassen und'müsse sie erwarten, daß

^gereichten Restanten-Liste von ber Kämmerei als 
bames Gelb bei Zahlung ber Pacht angenommen werbe. — 3) Habe es sich 
ereignet, baß bie Kaufleüte mit bem Wraker Zank unb Streit angefangen hätten: 
bem Käufer wiube nicht itark genug, bem Verkaüfer zu stark gewrakt. Sie er- 
wà Abhuffe von E. HochEblen Rath. - 4) So lange ber zeitige Wraker 
ftbt, Will Comparentiu an bie für benselbeu gestellte Caution gebunben sein, 
wirb nbei em anberer bestellt, so zieht sie bte Caution zurück. — 5) Alle Ver- 
Heamgen am Holzhofe lehnt sie, bis auf kleine Nothwenbigkeiten von sich ab. 
llnL^" Betreff der Kiel-Stätte die zwischen dem Holz-Bohlwerk unb bem 
s.! !/ ?äl"nschrelber-Haus belegen ist, muß Coniparentin zur Anzeige bringen, daß 

beU „Pachtstucken reservirt tourbe, wobei aber bte Kämmerei 
bnsi br SnUïgCn ™ nbernef)me" ft ~ 9 Müßte Comparentin anzeigen, 
Wies là? ftft öum Besten des Klappholzhofes alle dazu gelegten
Wiesen hatte raden und urbar machen lassen, bereit Ertrag ihr aber ietzt burdi 
ben Scheuneschen Pächter wäre geschmälert worben. — 8) Den Garten anlangenb

m .^mparentin sämmtliche BaÜme nebst ben Topf- unb Staubmige- 
EMnthmn. - 9) Auf btefe Coubitivnes offerirt Comparentin 

v«Einbehaltung ber Stipulationen bes alten Contracté, eine jährliche Pacht 
GWinf h îft smt; : bie ?ritC ft reitigen Pachtzinses unb motivirt bieses 
Sfi h einsichtsvoller Hanbelsherren, welche ber Ansicht sind,
bstfe bav Klapholz-Geschaft mcht mehr von langer Dauer fein werbe.
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Sollte Comparentin aber nicht in der Pachtung bleiben, so reserviret sie 
sich - (1) daß ihr das Stätte- und Wrakgeld bis ult. Apn . I. veàbe 
(was doch selbstverständlich war, da der Contraet mit dem Schlüsse dieses Mo
nats, oder am Walpurgistage, 1. Mai, zu Ende ging); — (2) das ihr bei Er
ziehung der rückständigen Stätte- mit) Wrakgelder, namentlich von der Wittwe 
des verstorbenen Commerzienraths Scherenberg, von weiten des ^tagisirats 
bülsreiche Hand geleistet werde. — (3) Wolle Comparentin nicht hoffen, daß der 
Platz, welcher ihr vom Königl. Gouvernement angewiesen sei, als em Object bei 
Holzhof-Pachtung mit dazu gezogen werde, wogegen sie auf das Entschiedenste 

Widerspruch erheben müsse. ,
Krieqsrath Arendt, der nunmehrige Commissarms loci,, und der Kämmerei 

Neümann, welche beide den Termin vom 27. Januar ab hielten, erklärten dem 
Mandatarius der Wittwe Schröder sofort, daß sein Gebot nicht annehmbar sei, 
auch einige von den aufgestellten Bedingungen nicht bewilligt werden konnten.

In dem Termine vom 23. Februar 1746, welcher als Commffsarien wie
derum vou dem Kriegsrath Arendt und dem Kämmerer Neümann abgehal en 
wurde war außer dem Bevollmächtigten der Wittwe Schroder der Prokurator 
Gustav Kamien erschienen. Welchen Pachtlustigen derselbe vertrat, ist^zwar mch 
angegeben, doch scheint es, daß die Wittwe des Commerzrenraths Scherenberg 
oder^ deren Sohn Johann Friedrich Scherenberg es^gewesen, die mtt der 
2c. Schröder concurriren wollten. Kamien warf zunächst die Frage aus-

Ob es mit den Gränzen und Maalen des zu verpachtenden Klappholzhofcv 
seine Richtigkeit habe, und zwar dergestalt, wie dieselben dem verstorbenen stlter- 
mann Schröder in seinem Contract verschrieben und überlassen worden, und ob 
darunter auch die Kielstätte beim Unterbaum-Schreiber-Hause, nebst dem Platze, 
worauf bisher die Schiffe gebaut worden, und eben letzt em neues Schiff auf
gesetzt werde, welcher Platz mit der Fortifikatton gränze m der Pachtung nnt 
begriffen sei oder nicht. Sei letzteres der Fall, so wolle Comparent sich der 
Licitation begeben. Würen aber die vorgedachten Stücke Perttnentten dec Pach
tung von der sie während der Pachtzeit unter keinem Vorwande, möge er 
Namen haben, welchen er wolle, getrennt werden könne, so sei er von seinem 
Nrinrival beailftragt, mit zu bieten, dabei aber gewisse Bedlngniigen zu stellen.

Sieln Comparenten wurde erwidert, daß die Gränzen und Maale^ des Klapp- 
bolzbofes nicht allein dieselben seien, wie bet der Verpachtung nn Jahre 1721, 
sondern daß der Hof innerhalb der von dem Altermann Schroder vor einigen 
Rubren erweiterten Gränzen verpachtet werden solle, worüber die Kämmerei 
Eviction prästiren werde. Die Kielstätte am Unterbaum beim Thorschreiberhaiffe 
gehöre mit zur Pachtung, ohne daß eine besondere Récognition dafür beansprncht 
werde Indessen müsse Pächter sie auf eigene Kosten in baulichen Wurden er- 
balten da die Kämmerei sie erst unlängst wieder vollständig in Stand habe 
setzen lassen. Den Platz betreffend, welchen die Schrödersche Wittwe sich ange- 
maßt und mit einem Plankenwerk eingezaünt habe, so wäre derselbe anjetzt su > 
Lite befangen, und würde die Kämmerei alles anwenden, das ihr auf diesen 
Platz znftehende Recht zu behaupten. Sollte aber wider Vermuthen die <-ache 
ru Ungunsteii der Kämmerei ausfallen, so würde man sich dabei beruhigen 
müssen.Aus diesen Umständen ergebe sich von selbst, daß qu. Platz für setzt 
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nicht mit verpachtet werden könne. Fiele aber die Sache für die Kämmerei 
günstig aus, woran nicht zu zweifeln sei, so gehöre der Platz mit zur Pachtung 
ohne daß eine höhere Arrhende dafür in Anspruch genommen werde, als worüber 
man einig geworden wäre.

Die Bedingungen, welche Prokurator Kamien Namens seines Vollmacht- 
gebers stellte, und die darauf ertheilten Antworten, waren folgende: —

1) Daß Magistratus dem Pächter wegen des Stätte- und Wrakgeldes, 
welches er von den Kaufleüten zu fordern berechtigt sei, wenn dieselben solches 
nicht gehörig nach der ihnen übermittelten Rechnung in Güte bezahlen würden 
alle nöthige und nachdrückliche Assistenz leiste; im Fall aber der Pächter in Güte- 
nichts ausrichten könne, um zu seinem Gelde zu kommen, die Kämmerei ver
pflichtet sein solle, die Nachweisung der Rückstände als baares Geld auf seine 
Pachtraten anzunehmen, ihr es überlassend, die Rückstände von den saümiqen 
Zahlungspflichtigen beizutreiben.

Antwort der Commissarien: Die Kümnierei werde nicht Anstand nehmen, 
dem Pächter contra morosos debitores, allenfalls auch mit der Execution hülf- 
rerche Hand zu leisten. Er müsse aber auch an seinem Theil das' Stätte- und 
Wrakgeld nicht von einem Jahr ins andere aufschwellen lassen, sondern den 
Kaufleüten bei Ablauf eines jeden Jahrs das Conto formiren. Würde die Rech
nung 4 Wochen nach deren Übergabe nicht bezahlt, so habe er sofort Anzeige 
zu machen und um Assistenz zu bitten. Bei später erfolgender Reklamation wolle 
die Kammerei zu nichts gehalten sein. Wie es denn auch bei Formirung der 
Rechnungen nicht ihre Sache sei, etwaige Streitigkeiten zwischen dem Pächter und 
den Kaufleüten über die Richtigkeit der Rechnungen zu vergleichen; dieser Punkt 
müsse lediglich vom Pächter vorher ausgemacht werden.

2), Werde E. HochEdler Rath steif und fest darauf zu halten haben, daß 
alles hier ankommende Stab- und Klappholz, mit Ausnahme desjenigen, welches 
dem Kriegs- und Domainenrath Vanselow gehört, von den Kaufleüten auf dem 
in Pacht zu nehmenden Raths-Holzhofe aufgesetzt werde, und es keinem von 
ihnen erlaubt sein solle, weder sein eigenes Grundstück, noch irgend einen andern 
Ort dazu zu benutzen; ingleichen, daß auch von dem Holze, welches unmittelbar 
von den Flößen in die Schiffe verladen wird, das verordnete Stätte- und Wrak
geld entrichtet werde. Sollte wider Vermuthen dawider gehandelt werden, dann 
müsse es dem Pächter gestattet sein, den Verlust, den er dadurch erlitten, an 
dem Pachtzinse in Abzug zu bringen.

Antwort der^ Commissarien: E. Edler Rath werde sein Möglichstes dazu 
beitragen, daß ' Stab- und Klappholz nirgend anderswo aufgesetzt werde, als 
auf dem öffentlichen Hofe, weil dem Publikum daran gelegen sein müsse, das 
Holz die amtliche Wrake passiren zu lassen, damit der publique Credit Stettins 
im Auslande nicht Schaden nehme. Und wäre auch im Geringsten nicht daran 
zu zweifeln, daß die Königl. Kriegs- und Domainenkammer hierin dem Magistrate 
alle mögliche Assistenz werde angedeihen lassen. Wie man denn auch dem Pächter 
gegen diejenigen, welche ihr Holz von den Flößen sofort in die Schiffe laden 
wollen, nach aller Möglichkeit Beistand leisten werde. Sollte aber in einem 
oder dem andern Falle deshalb von höherer Hand, diesem oder jenem nachge-

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 43 
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geben werden, so würde Pächter sich mit dem Nachweis zu begnügen haben, daß 
von Magistratswegen Alles in der Sache geschehen ist, was möglich war.

3) Daß dem neuen Pächter das Stättegeld von dem beim Antritt seines 
Contracts noch nicht verschifften, sondern noch vorräthigen Holz zugemessen und 
dagegen dereinst bei der Zurückgabe des Holzhofes es mit ihm in gleicher Weise 
gehalten werden solle.

Antwort der Commissarien: Über diesen Punkt würden der abzrehende und 
der Anziehende Pächter sich am besten zu vergleichen haben.

4) Was die beim Holzhofe vorkommenden Reparaturen betreffe, so wolle der 
neue Pächter nur die kleinen Ausbesserungen auf seine Kosten übernehmen, die 
großen ausführen zu lassen müsse der Stadtkämmerei Sache sein und bleiben. 
Der Hof müsse in vollkommen gutem Stande über- und auch zurückgegeben 
werden.

Antwort der Commissarien: Der Hof mit den darauf befindlichen Gebaüden, 
Bewehrungen und Ladebrücken würden dem neuen Pächter cum inventario über
geben werden und er sich bei Antritt der Arrhende im Contract zu verpflichten 
haben, beim Abzüge Alles in dem Stande zurückzuliefern, wie es ihm beim An
tritt übergeben worden sei. Sollten aber während seiner Schar-Jahre große 
Reparaturen nothwendig werden, so müsse Pächter davon Anzeige machen, wo
rauf die Kämmerei die angebliche Nothwendigkeit untersuchen und nach dem Be
fund der Richtigkeit die Arbeit werde ausführen lassen, die kleinen Reparaturen 
aber, nämlich die Gebaüde in Dach und Fach zu erhalten, und was sonst an 
Kleinigkeiten vorfalle, verbleibe dem Pächter, ohne deshalb etwas anrechnen 
zu dürfen.

5) Falls der neue Pächter mit dem jetzigen Wraker nicht sollte compettren 
können, müsse ihm freistehen, einen andern vorzuschlagen, und dem alten den 
Abschied zu geben, wiewol dies nur aus erheblichen Ursachen geschehen dürfe.

Antwort der Commissarien: Gegen diese Stipulation ließe sich von Seiten 
der Kämmerei nichts einwenden.

6) Bedinge man sich ausdrücklich, daß die anjetzo im Garten stehenden Obst
und sonstigen Baüme darin gelassen und deren Abnutz gestattet werde.

Antwort der Commissarien: Die Kämmerei werde sich bemühen, daß dieser 
Bedingung Genüge geleistet werde, in Betracht, daß alle Pflanzungen im Garten 
vom Altermann Schröder herrühren.

Prokurator Kamien erklärte: Auf die von ihm angegebenen Conditionen, 
insonderheit wenn der vorher erwähnte Platz nebst der Kielstätte am Unterbaum- 
Schreiberhause bei der Pachtung verbliebe, biete er, in Gemäßheit der ihm er
theilten Vollmacht 140 Thlr. jährliche Pacht; wogegen der Prveurator Rohr 
Namens der Schröderschen Wittwe die Protestation wegen des Platzes qu., der 
ihr von dem Königl. Gouvernement angewiesen worden sei, wiederholt zu Pro
tokoll gab.

In dem am 25. Februar 1746 abgehaltenen Schlußtermine waren bie beiden 
Prokuratoren Rohr und Kamien vor dem Commissarius loci, Kriegsrath Arendt 
und beut Kämmerer Neümann erschienen, um wegen Verarrhendirung des Theer- 
unb Klappholzhofes weitere Gebote abzugeben. Prokurator Kamien fanb zunächst 
zu erinnern : —
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(1) Wegen des Platzes, der zur Zeit ein Gegenstand des Streites zwischen 
der Stadtkämmerei und der Wittwe Schröder sei, daß er von seinem Vollmacht
geber zu der Erklärung den Auftrag habe, E. Hochedler Rath möge, falls der 
Platz qu. der Wittwe Schröder verbliebe, dafür Sorge tragen und dafür ein
stehen, daß der neüe Pächter des Hofes von allem Holze, was auf diesem Streit
platze aufgestellt würde, das verordnete Stätte- und Wrakgeld in eben der Weise 
zu erheben berechtigt sei, wie von jedem andern, auf dem großen Hofe aufge
stellten Holze. E. Edler Rath werde dem neüen Pächter das Versprechen zu 
geben haben, daß er, der Pächter in der Hebung der ihm rechtlich zustehenden 
Einkünfte, von Obrigkeitswegen geschützt werden solle.

(2) Was den dritten Punkt im Protokoll vom 23. Februar betrifft, worin 
der an- und abziehende Pächter angewiesen werden, sich wegen des 'Stättegeldes 
von dem beim Antritt des neüen Contracts noch nicht verschifften, sondern noch 
vorrüthigen Holzes mit einander zu vergleichen, so muß Comparent darauf dringen, 
daß dieser Punkt von E. Edlen Rath normirt und feftgestellt werde, weil es 
sonst zwischen dem alten nnd neüen Pächter leicht zum Streit kommen werde. 
Denn der alte Pächter ist nicht befugt, eher Stättegeld einzufordern, bevor das 
Holz nicht vom Hofe weggeschafft und verschifft wird; daher kann er von dem, 
was vor dem 1. Mai nicht bereits verladen ist, kein Stättegeld beanspruchen, 
während der neüe Pächter von dem, was vom 1. Mai ab verschifft wird, den 
Genuß haben muß. E. HochEdler Rath wird es für Recht und billig aner
kennen, daß derjenige, so das Incommodum hat, auch das Commodum haben 
müsse, und wie kann der alte Pächter etwas von einer Sache in Anspruch nehmen, 
davon er nicht mehr den Besitz hat?

Wegen der übrigen Punkte findet Prokurator Kannen nichts zu erinnern, 
sondern bleibt, wenn die vorstehenden zwei Erinnerungen eine abhelfliche Er
ledigung finden, bei seinem in dem Protokoll vom 23. Februar abgegebenen Gebot 
von 140 Thlr. jährlicher Miethe stehen.

Der Prokurator Rohr widerspricht dem gegentheiligen Anträge und führt 
aus, daß derartige streitige Punkte gar nicht bei einer Licitation zur Sprache 
gebracht werden müßten, dergleichen Erinnerungen geben nur Gelegenheit zur 
Verwirrung,, Mitlicitant müsse sich erklären, was er ohne Rücksicht auf die ge
dachten Streitpunkte bieten wolle. Am besten dürfte es sein, wenn nachgesehen 
würde, wie es zu der Zeit gehalten worden, als der Altermann Schröder 
den Holzhof bekommen, ob derselbe das Holz der Kämmerei bezahlt habe oder 
wie es sonst damit gehalten worden sei. Rohr bietet im Namen seiner Principalin 
145 Thlr., Kannen 150 Thlr. unter Festhaltung der beiden Erinnerungen im 
heütigen Protokoll.

Von Seiten der Kämmerei wurde den Proponenten erwidert, aus den „Acten 
vom Klappholzhofe und dessen Verpachtung" ergebe sich, daß der verstorbene 
Allermann Schröder im Jahre 1721, als er den Hof zuerst in Pacht genommen, 
als damaliger Adjunctus dieses Klappholzhofes, das Stättegeld der Kämmerei 
nicht weiter als für das Osterquartal 1721, oder bis Walpurgis berechnet habe, 
und folglich ihm von der Zeit an das Stättegeld von den bei der Einweisung 
in die Pachtung vorhandenen Holze gelassen worden sei. Die jetzige Pächterin, 
falls sie nicht plus licitans bliebe, werde sich ein gleiches müssen gefallen lassen, 

43* 
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daher rc. Kamien's Vollmachtgeber auf diesen Punkt wol rechnen dürfe, und 
übernehme es E. Edler Rath, sich dieserhalb mit der Wittwe Schröder ausein
ander zu setzen. Was aber den ersten Punkt betreffe, so müsse die Kämmerei auf 
die im Protokoll vom 23. Februar abgegebene Erklärung zurückkommen, in Folge 
dessen sie sich zu etwas Bestimmten nicht verbindlich machen könne. Insonderheit 
vermöge sie nicht dafür gut zu sagen, daß die Schrödersche Wittwe diesen Platz 
nicht zum Aufsetzen ihres eigenen Holzes benutzen und von Erlegung des Stätte
geldes dispensiret werde, obwol von Seiten des Magistrats alles Mögliche vorge
kehrt werden würde, um eine derartige Vergünstigung einer Privat-Person zu 
beseitigen. Daß aber die Sache von der Wittwe Schröder soweit getrieben 
werden sollte, um so gar fremdes Hölz, zum Nachtheil des öffentlichen Stadt- 
Holzhofes, gegen Erlegung von Stättegeld bei sich aufzustellen, wäre undenkbar, 
und könne des Mandatars Principal sich ja allenfalls in dem zu errichtende« 
Contract noch besonders dagegen vorsehen.

Prokurator Kamien war mit diesen Erklärungen insoweit einverstanden, als 
die Kämmerei zum Punkte 2 die Eviction prästire und zum Punkte 1 besonders 
wegen des Wrakers das Nöthige tu dem Contract mit einfließen lasse. Unter 
dieser Voraussetzung wiederholte er sein schon abgegebenes Gebot von 150 Thlr., 
worauf Prokurator Rohr nomine Schröders Wittwe cum conditionibus reser- 
vatis 155 Thlr. bot. Beide Concurrenten kämpften mit einander, indem sie sich 
um 1 Thlr., auch % Thlr. Überboten, bis Rohr zuletzt 207 Thlr. bot, worauf 
Kamien sich nomine seines Prinzipals des fernern Bots begab.

Der Procurator Rohr acceptirte nomine seiner Frau Prinzipalin Schröder, 
daß der Procurator Kamien sich des fernern Bots begeben und bat nunmehr den 
Contract auf 6 Jahre ausfertigen zulaffen, den Entwurf aber vor der Ausfertigung 
mitzutheilen, um etwaige Monita ziehen zu können.

Die Kammer-Verfügung vom 9. März 1746 welche den Magistrat angewiesen 
hatte, mit der Wittwe Schröder wegen Erhöhung ihres Pachtgebots bis auf den 
frühern Pachtzins vom 220 Thlr. in Unterhandlung zu treten, traf bei der Aus
führung auf Schwierigkeiten, von denen es nicht klar ist, von welcher Seite zu
nächst sie erhoben worden, ob vom Magistrat, als Verpächter, oder von der 
Wittwe Schröder, als Pächterin des Holzhofes. Die Acten schweigen darüber; 
sie ergeben nur, daß die Wittwe bei der Königl. Kammer über den Magistrat 
Beschwerde geführt hat, was der Aufsichtsbehörde Veranlassung gab, ein Mit
glied des Collegiums, den Kriegsrath Tetzlaff unterm 15. Juli 1746 zu be
auftragen, den zwischen den Parteien ausgebrochenen Streit im Wege der Güte 
zu beseitigen, oder in Entstehung des Vergleichs darüber zur finalen Decision 
zu referiren. Es scheint aber der Kriegsrath Tetzlaff nicht in der Lage ge
wesen zu sein, dem ihm zu Theil gewordenen Auftrage Folge zu geben/ denn 
die Acten enthalten Nichts, was einem auf die Sache bezüglichen Berichte ähn
lich wäre.

Weiterhin folgen indessen Schriftstücke, welche die Streitfragen klar legen. 
Zunächst findet sich ein Bericht des Magistrats vom 5. August 1746, worin 
der Camera Regia angezeigt wird, daß Johann Friedrich Scherenberg, wie 
schon oben erwähnt, ein Sohn des verstorbenen Commerzienraths, sich um die
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Pachtung des Klappholzhofes beworben, und nicht nur 10 Thlr. mehr als 
die Wittwe Schröder geboten, sondern auch die Pension vierteljährig vorauszu
bezahlen, und fidejussorische Caution wegen Sicherheit des Hofes offerirt habe. 
Da nun dieses sehr annehmbare Bedingungen seien, der Pachtcontrakt mit der 
re. Schröder auch noch nicht endgültig zum Abschluß gekommen, sweil dieselbe 
allerhand Weitlaüfigkeiten gemacht, denselben zu vollziehen und die darin befind
lichen Bedingungen einzugehen, so bittet der Magistrat die Königl. Kammer, es 
genehmigen zu wollen, daß ein neüer Licitations-Termin anberaumt werde, weil 
hi. demselben hoffentlich das Interesse der Kämmerei noch besser zu befördern 
sein werde.

Bescheid der Königl. Kammer, daß bei den vorgetragenen Umständen dem 
Petito deferiret werde. Signatum Stettin den 16. August" 1746.

Inzwischen geht bei der Königl. Kammer eine Beschwerdeschrift der Wittwe 
Schröder ein, worin sie sich beklagt, daß der Magistrat einen neuen Lieitations- 
Ternnn zur Verpachtung des Holzhofes angesetzt habe. Das streite doch gegen 
alles Recht; sie habe das Meistgebot abgegeben, der Pachtcontract stehe fest und 
könne durch die obwaltenden Streitigkeiten, welche nur Nebendinge beträfen, nicht 
abgeändert werden. Ihre Bitte sei daher, Königl. Kammer wolle sie bei dem von 
ihr erworbenen Rechte schützen.

Nichts destoweniger ergeht am 24. August 1746, unter abschriftlicher Mit
theilung der Schröderschen Eingabe, an den Magistrat der wiederholte Befehl, 
novum terminum licitationis anzusetzen und zwar pro ultimo in Zeit von 
8 Tagen. Wer die günstigsten Bedingungen bietet, dem soll die Pachtung des 
Holzhofes zugestanden werden, doch dergestalt, daß die Wittwe Schröder das Vor
recht behalte, wenn sie sich zu eben den Conditionen und eben der Pacht versteht, 
als ein anderer geben und eingehen will.

Es folgen in den Acten zwei weitere Eingaben der Wittwe Schröder. In 
der einen zeigt sie der Königl. Kamurer an, daß sie sich entschlossen habe, die 
alte Pacht von 220 Thlr. zu zahlen, womit die ganze Sache ihre Erledigung 
gefunden habe. Daß nun wegen eines und anderes Nebenumstandes bei Aus
fertigung des Contracts ihr von Seiten des Magistrats eine wahrhafte Chicane 
gemacht werde, könne die Hauptsache doch nicht aufheben. Aus der andern Eingabe 
ergibt sich jedoch, daß die gedachten Nebenumstände eben nicht so unbedeütend 
sind, wie sie denselben in der ersten Vorstellung das Ansehen gibt; sie gerade 
sind es welche den Stein des Anstoßes bei der Ausfertigung und Vollziehung 
des Pachtcontractes bilden. Um sie zu verstehen, muß man den Cvntracts-Ent- 
wurf zur Hand nehmen, den die Wittwe Schroder eingereicht hat, und der, mit 
den von ihr gezogenen, in kleiner Schrift gedruckten, Erinnerungen folgender 
Maßen lautet: —

K un d und zu wissen sei hiemit, daß zwischen Einem HochEdlen und 
Wohlweisen Rath an einem, und des seel. Altermanns der Kaufmannschaft 
Friedrich Schröders Wittwe, geb. Kaulen, am andern Theile wegen des publiquen 
Theer- und Klappholz-Hofes, nebst denen dazu gehörigen zwei Kielstätten') 
wovon die eine am Holz-Bohlwerke, die andere aber gegen den Holzhof des Alter
mannes Gottfried Siemon, der ihm zur Aussetzung seines Klappholzes von Einem 
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HochEdlen Rath gegen eine jährliche Récognition von 10 Thlr., mit Consens der 
Königl. Kriegs- und Domainenkammer nachgegeben worden, ingleichen der Bleich
stätte vor dem Klappholzhofe, ein aufrichtiger Mieths-Contract folgender Gestalt 
verabredet worden und unter Approbation der König!. Kriegs- und Domainen
kammer geschlossen worden ist.

Monitum 1. Schrödersche Wittwe weiß nur von Einer Pacht-Kielstätte, die am Holz
bohlwerk belegen ist, die andere Kielstätte gehört nicht zum Eigenthum der Kämmerei, 
sondern ist der Wittwe Schröder Eigenthum, braucht also nicht von ihr gepachtet zu werden.

1. Es vermiethet nämlich Ein HochEdler und Wohlweiser Rath der Stadt 
Alten Stettin den publiquen Theer- und Klappholz-Hof svwol in seinen alten 
und nachher von dem seel. Altermann Friedrich Schröder erweiterten Gränzen 
und Maalen, nebst deren Bewehrungen, wie auch denen darauf befindlichen Ge- 
baüden, welche gegenwärtig darauf sind, und wovor bei Vvllenziehung dieses 
Contracts ein richtiges Inventarium errichtet und diesem Conträct beigefügt 
werden soll, an vorgedachten Friedrich Schröders Wittwe auf 6 aufeinander 
folgende Jahre vom 1. May 1746 bis dahin 1752 also und dergestalt, daß die 
Conductricin diesen Theer- und Klappholz-Hof nach ihren besten Nutzen in solcher 
Zeit gebrauchen könne.

2. Bezahlet die Conductricin von den Gebrauch dieses Theer- und Klapp- 
Holzhofes jährlich an die Kämmerei 2 hundert und zwanzig Thlr. in Edict- 
mäßigen Sorten.

3. Wird der Platz, welcher dem Altermann Gottfried Simon und dessen 
Erben zu Aussetzung seines Stab- und Klappholzes von Einem Hvchedlen Rathe 
besonders gegen eine jährliche Récognition von 10 Thlr., nebst der ganzen Wiese, 
so bis an den Klappholzhof gehet, eingegeben2), der Conductricin nicht mit 
vermiethet, sondern gedachter Altermann Siemon und dessen Erben bezahlen diese 
Récognition an die Kämmerei à part; jedoch ist der Altermann Siemon und 
seine Erben sind schuldig, an die Conductricin das gewöhnliche Stätte- und 
Wrakgeld, so wie dasselbe von demjenigen Holtze welches auf dem publiquen Stadt- 
Klappholzhofe stehet, zu entrichten, auch keinen andern, als den vereideten publiquen 
Holzwraker zu gebrauchen, und will Ein Edler Rath der Conductricin dieserhalb 
sichere Gewehr sein.3)

Monitum 2. Von der Siemonschen Wiese verbleibt der Mietherin jedoch die Grasung und 
dem Alterman Siemon an der Wiese nichts weiter, als die Berechtigung zum Aufstellen 
seines Holzes.

Monitum 3. Wie denn auch Ein HochEdler Rath überhaupt die Eviction leistet, 
wenn das Stätte- und Wrakgeld, wie von des seel. Altermanns Scherenberg Wittwe noch 
jetzt geschiehet, streitig gemacht werden sollte. Überdem soll nicht gestattet werden, daß 
Jemand Holz irgendwo, außer auf dem Klappholzhofe, setze, noch auch das Holz von denen 
Flößen auf die Schiffe geladen werde, sofern nicht das Stätte- und Wrakgeld davor berichtigt 
worden sei.

4. Da auch dem Jnspectori der hiesigen französischen Colonie Herrn Reiffeit 
von Jhro Königl. Majt. allergnädigst nachgegeben worden, auf fernem Garten
platz in der Nieder-Wieke sein eigenes Stab-, und Klappholz aufzusetzen, so lässet 
sich Conductricin solches gefallen, ohne daß sie dieserhalb wegen des Stättegeldes 
von diesem Holze der Kämmerei den geringsten Decourtat an der Pension machet; 
jedoch ist gedachter Herr Reiffeit nach der Königl. allergnädigsten Verordnung 
schuldig, keinen andern, als den zum publiquen Klappholzhofe vereydeten Wraker 
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zu gebrauchen und das gewöhnliche Wrakgeld an die Conductricin zu bezahlen. 
Die Récognition aber, welche bei Hofe wegen des Stättegeldes von Hrn. Reiffeits 
Platz ehestens determiniret werden wird, behält die Kämmerei vor sich und hat 
die Mietherin daran keinen Antheil.4)

Monitum 4. Verbleibet der Mietherin, weiln sie sich desselben nicht begeben kann, und 
ihr diese Récognition anstatt des Stättegeldes bleiben muß.

5. Da auch gedachter Hr. Reiffeit in der mit ihm auf der Kämmerei ge
pflogenen Unterhandlung sich wegen des Wrakgeldes dahin geaüßert, daß er ge
dachtes Wrakgeld von seinem Stab- und Klappholze nicht ohne Unterschied be
zahlen könne, sondern nur von demjenigen, welches er nach Bourdeaux sende, 
von dem andern aber, so nach Brest und dem Hafen de l'Orient verschickt würde, 
nicht bezahlen dürfe, so hat zwar Ein HochEdler Rath dieses Punkts halber bei 
Hofe das Nöthige vorgestellt, und gebeten, daß der Kaufmann Reiffeit sein Stab- 
und Klappholz ohne Unterschied wegen des publiquen Credits wraken lassen und 
das Wrakgeld davor bezahlen solle. Weil aber hierüber noch zur Zeit keine 
Königliche allergnädigste Resolution eingelaufen, so lässet sich die Mietherin ge
fallen, wie solche ausfallen werde, ohne deshalb eventualiter an die Kämmerei 
die geringste Ansprache zu machen.

6. Lieget der Mietherin ob, die Reparaturen sowol an den Haüsern und 
Gebaüden, als auch Plankwerken, Kielstätten, langen Damm und Brücken während 
der 6 Arrhende-Jahre zu verrichten und alles in gutem Stande, ohne einige Er
stattung von der Stadlkämmerei zu gewärtigen, zu couserviren, ingleichen die 
Gräben zu raumen und alles in fertigen Stand zu setzen/) wozu sie ohne 
dem nach denen mit ihrem seel. Mann geschlossenen Arrhende-Contracten ver
bunden ist.

Monitum 5. Hierunter sind aber die Haupt-Reparaturen nicht mit begriffen, sondern 
diese übernimmt die Kämmerei auf geschehene Anzeige der Pächterin.

7. Hat die Mietherin das Gartenhaus und den Garten beim Ablauf der 
künftigen Arrhende in gutem Stande wieder abzuliefern und die Früchtetragen
den Baüme, Blumen und Gartengewächse darauf zu lassen, jedoch soll ihr er
laubt sein, die Möblen aus dem Gartenhause und die Orangerie °) aus dem Garten 
zu nehmen.

Monitum 6. Und was sie während dieser Pachtjahre an Baumen, Topf- und Stauden
gewächsen angeschafft hat. Was an Baumen und Gewächsen ausgehet braucht Mietheriu nicht 
zn ersetzen.

8. Da auch zu diesem Klapphofe 2 Wiesen im Dunzig belegen sind, so hat 
die Mietherin davon Zeit dieses Contracté den völligen Abnutz zu genießen, jedoch 
ist sie schuldig, dieselbe in reinem Stande zu halten und darin nach Ablauf dieses 
Contracté wieder abzuliefern.

9. Betreffend die Annehmung des Wrakers, so soll derselbe wie gewöhn
lich von Einem HochEdlen Rath gesetzet und von der Kämmerei in Eidespflicht 
genommen werden.7)

Monitum 7. Der bestellte Wraker muß aber wegen Feüersgefahr und wegen Verwahr
losung Caution bestellen. .

10. Auf Feüer und Licht lässet die Conductricin gute Acht haben. Sollte 
aber durch ihre oder der Ihrigen oder der Wrakers Schuld und Verwahrlosung 
der Stadt an deren Gebaüden und denen Kaufleüten an ihrem Holze Schaden 
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zugefüget werden, so thut die Mietherin, wie ohnedem Rechtens ist, deswegen 
gehörige Erstattung, und eaviret dafür mit allen ihren beweg- und unbeweglichen 
Gütern sowol als auch wegen der jährlich abzugebenden Miethe der 220 Thlr. 
entsaget sich auch denen dem weiblichen Geschlecht in denen Rechten zu Stätten 
kommenden beneficiis.

11. Damit auch der Kaufmann wegen der Stätte- und Wrakgelder nicht 
Ursache zu queruliren, noch die Pächterin sich zu beschweren Anlaß nehmen möge, 
so wird diese angewiesen, nach beiliegender Taxe (von 1697 und 1721) sich zu 
richten, und nicht mehr einzufordern, denn was vor Alters üblich und gebräuch
lich gewesen. Und weil auch —

12. Die Kaufleüte schuldig seyn, wann das Holz gewraket ist, dafür das 
gebührende Wrakegeld zu bezahlen, bisher aber sich einige sehr nachmahnen 
lassen, so soll hinkünftig der Mietherin wider bte morosos debitores mit prompter 
Execution assistiret werden; dagegen ist dieselbe schuldig, alle Jahr mit denen 
Kaufleüten höchstens 4 Wochen nach verflossenem Jahre abzuschließen und das 
Stätte- und Wrakegeld nicht aus einem Jahre ins andere verschleppen zu lassen. 
Wann aber solches geschiehet, dann hat sie sich keiner Assistenz von der Kämmerei 
zu getrosten. Wie sie denn auch verbunden ist, ihre Rechnung mit denen Debi- 
toribus erstlich in völlige Richtigkeit zu setzen, damit dieselbe wegen der Liquidität 
ihrer Schuld nichts mit Bestände einwenden können, und wann solches dergestalt 
geschehen, und die Debitores dennoch nicht bezahlen wollen, so verspricht die 
Kämmerei ihr hierdurch die prompteste Rechtshülfe, sonst aber nicht.

Ohne arge List und Gefährde diesen Mieths-Contract in allen Clauseln und 
Punkten steif und unverbrüchlich zu halten haben beyderseitige Contrahenten an
genommen, und seyn zu wahrer Uhrkund dieses Mieths-Contracts zwey gleich
lautende Exemplaria ausgefertiget, von Seiten Eines HochEdlen und Wohlweisen 
Raths mit dem Stadt-Jnstegel und der gewöhnlichen Unterschrift verwahret,' 
auch von der Mietherin und ihrem hiezu erbetenen Liticurator eigenhändig unter
schrieben und untersiegelt.

So geschehen Alten-Stettin, den  1746.

Der Magistrat wollte von den Erinnerungen der Wittwe Schröder nichts 
wissen, während diese sie nicht wollte fallen lasten; und so schleppte sich der 
Contract, obwol Walpurgis längst vorüber, seit Monaten fort, ohne daß er durch 
Unterzeichnung und Vollziehung perfect wurde. Die Pächterin bewarb sich des
halb um die Vermittelung der Königl. Krieges- und Domainenkammer. In 
ihrer Bittschrift vom 3. September 1746 führte sie mit Bezug auf ihr Moni
tum 1 folgendes aus: — Das Königl. Gouvernement habe einen, außerhalb des 
Klappholzhofes belegenen, mit Schilf und Rohr bewachsenen, durchaus unbrauch
baren Sumpf-Platz mit in das Fortifikations-Werk gezogen. Dieser Platz sei 
ohne Ausfüllung und Aufhöhung gar nicht zu benutzen, letzteres aber sehr kost
spielig gewesen. Um nun der Königl. Fortifikations-Kasse nicht die Ausfüllungs
kosten zur Last zu bringen, und auch dem Magistrat nicht Gelegenheit zu Be
schwerden zu geben, die derselbe ohne Zweifel „mit entsetzlichen Geschrei" über 
die „Unvermögenheit" der Kämmerei erhoben haben würde, wäre ihm vom 
Gouvernement die Beseitigung des Sumpfes anbefohlen worden, sei ein tertium 
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gewählt worden. Es habe nämlich das Königl. Gouvernement durch die, mit 
dem Festungsbau beauftragten, Ingenieur-Offiziere ihrem verstorbenen Ehemanne 
den Antrag machen lassen, der Platz qu. solle ihm erb- und eigenthümlich, ohne 
von demselben an irgend Jemand eine Abgabe zu leisten, eingeraümt und ver
liehen werden, wenn er denselben ausfüllen und so in Stand setzen wolle, daß 
zur Zeit einer möglichen Belagerung eine Batterie von 6 Kanonen darauf gesetzt 
werden sönne. Ihr Ehegatte sei auf diesen Vorschlag eingegangen und habe die 
Ansfüllnng des Sumpfes nach der Vorschrift der Jngenienr-Offiziere ins Werk 
gerichtet. Die Arbeiten seien von Zeit zu Zeit besichtigt wurden, und als sie 
vollendet gewesen, wäre von dem Platze eine eigene Karte ausgenommen und 
diese mit einem Bericht des damaligen Obersten v. Wallrave dem Königl. Gouver
nement eingereicht worden. Letzteres habe darauf einen Versicherungs-Schein aus
gefertigt, dessen Wortlaut folgender sei: —

Daß dem Kaufmann Schröder in Stettin mit Zuziehung des Herrn General-Major von 
Wallrave eine Baustelle am Klappholzhofe so lange eigenthümlich eingegeben worden, bis 
Sr. Königl. Majt. etwa bey eraügneden Fall gedachte Baustelle zu einer Glacis gebrauchen 
könnte, solches hat dem Kauffmann Schröder hiedurch das Stettiusche Gouvernement zu Seiner 
Sicherheit ertheilen wollen. Stettin, den 10. Januar 1744.

Sr. Königl. Majt. in Preußen, Bestatter Ge- (L. 8.) Christian August v. Anhalt, 
»erat - Feld - Marchal, Gouverneur zu Stetin und 
Obrister über ein Regiment zu Fuß.

Wie nun der Platz in vollkommen fertigen Stande gewesen und sie, die 
Wittwe Schröder, denselben habe einzaünen lassen, habe der Magistrat Lärm ge
schlagen und bei dem Königl. General-Direetorio Beschwerde geführt und den 
Platz qu. für eine Kielstätte ausgegeben. Es sei aber auf erforderten und er
statteten Bericht des Königl. Gouvernements die Sache durch Hof-Rescript vom 
21. Januar 1746 entschieden worden, und dieses an den Magistrat gerichtete 
Reseript laute wie folgt: —

Se. Königl. Majestät in Preußen rc. Unser Allergnüdigster Herr haben aus des Magistrats 
zu Stettin eingekommenen Borstellung vom 28. September a. pr. ersehen, wasmaßen derselbe 
bittet, daß die dortige Cämmerey bey der sogenannten Kiel Stätte, welche sich die Wittwe 
Schröder anmaßen will, geschähet werde.

p. a.
Da aber nach der in Abfchrifft Hiebeyliegenden Antwort des Fürsten von Anhalt-Zerbst 

Liebden, der Platz qu. niemahls eine Kiel Stätte gewesen und solcher der Wittwe Schrödern, 
deren verstorbenen Ehemann dieser sumpfichten und mit Rohr bewachsenen Platz auf zureden
des Gouvernements nnd sämmbtlicher damahls zugezogenen Ingenieurs zum Besten der
Fortifikation mit der Condition ausgefüllet und erhöhet hat, daß im Fall der Noth so gleich 
daselbst eine Redoute aufgeworfen werden könne, mit Recht nicht genommen werden kan,
So hat der Magistrat zn Stettin keine Ursache, sich darüber zu beschwehren.

Ich darf also, führt die Wittwe Schröder fort, mein Eigenthum mir nicht 
weiter streitig machen lassen und der Magistrat kann mir nicht etwas verpachten, 
was ihm und der Kämmerei nicht gehört. Mein Monitum ist also gegründet 
und kann in den Contract nur die eine Kielstätte am Holz-Bohlwerk als Pacht- 
Object aufgenommen werden.

Das 2. Monitum, berichtet sie weiterhin, habe sie fallen lasten und das 
3. sei vom Magistrate accordiret worden, was aber das 4. Monitum betreffe, so 
könne sie sich desselben nicht begeben. Es seien ja die Hebungen vom Klapp- 
holzhvfe, welche ihr verpachtet werden sollten, und da dem Fabrikeu-Jnspector

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 44 '
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Reiffeit von Se. Königl. Majt. bewilligt worden, einen eigenen Klappholzhof 
anzulegen, und derselbe statt des Stättegeldes eine Reeognition von 10 Thlr. zu er
legen, so könne dieses Fixum nicht der Kämmerei zuschießen, sondern müsse ihr 
verbleiben, weil sonst die Kämmerei von einer und derselben Sache einen zwie
fachen Vortheil ziehen werde, was unzulüsfig sei. Das 5. Monitum sei insofern 
beseitigt, als Magistrats die Hanptreparatnren an den Bohlwerken nnd Lade
brücken übernehmen wolle; dagegen seien in dem Contract-Entwnrfe die Re
paraturen an den Haüsern und anderen Gebaüden ansgelassen, und diese seien 
eben jetzt dringend nothwendig, da der eine Stall den Einsturz drohe. Das 
6. Monitum sei bewilligt. Dem 7. Monitnm widerspreche Magistrats, ohne 
daß sich ein Grund dafür erkennen ließe. Pächterin beansprucht nichts mehr, 
als was in dem vorigen Contraet vom 5. Februar 1740 steht, uud da 
heißt es: —

Betreffend die Annehmung des Wrakers, so soll derselbe wie gewöhnlich von E. HochEdlen 
Rath gesetzet, und von der Kämmerei in Eydes-Pflicht genommen werden, wie Er denn auch 
wegen Feüersgefahr Caution bestellen muß.

„Soll ich, sagt die Bittstellerin, mit dem Meinigen haften, so ist vernünftig, 
daß mir derjenige Wraker, welcher nach dem Abgänge des jetzigen wiederum 
mochte bestellet werden, gleichfalls tüchtige Caution bestelle, maßen ich sonsten 
sehr unglücklich seyn würde, Caution zu bestellen, und das Meinige zu verdürben 
vor Leü'te, die ich nicht kenne, und die mir auch wieder meinen Willen obtrudiret 
werden können?" Damit der neüe Pachtcontraet denn doch endlich in Richtigkeit 
gebracht werde, bat die Wittwe Schröder: Camera Regia wolle dem Magistrate 
befehlen, nach dem Monitum 1 ihr Eigenthum aus dem Contraete wegzulassen, 
nach dem Monitum 4 die Reiffeitsche Reeognition ihr zur Hebung zu überweisen, 
nach dem Monitum 5 die Verpflichtung zu sämmtlichen großen Bau-Reparaturen 
anzuerkennen, das Monitum 7 wegen der von Wraker zu bestelleuden Caution 
passiren zu lassen und dem neuen Contraet einznverleiben, was sie auch von dem 
3. und 6. Monitum wünschen müsse.

Die Königl. Kriegs- und Domainenkammer verfügte, unter Aufhebung der 
Mandate vom 16. und 24. August c. am 16. September 1746 ganz in dem 
Sinne der von der Wittwe Schroder vorgetragenen Bitten. Zwar remonstrirte 
der Magistrat unterm 27. desselben Monats, indem er zum 1. Punkt der Schroder- 
scheu Beschwerde vorstellte, daß das Hof-Reseript vom 21. Januar a. c. nur 
einseitig auf den Bericht des Fürsten von Anhalt-Zerbst ergangen und er darüber 
nicht gehört worden, mithin, dadurch uoch nicht ausgemacht sei, daß der Platz 
in Rede zur Fortifikation gehöre, vielmehr von ihm, dem Magistrate, erwiesen 
werden könne, daß der Platz in vorigen Zeiten eine Kielstätte und ein fundus 
Civitatis gewesen und nur de facto, niemals de jure der Stadt entzogen und 
der Wittwe Schroder, bezw. deren verstorbenen Ehemann, eillgeraümt worden 
sei. Magistrat bedinge daher ausdrücklich, daß, wenu gleich in den Contraete 
der qu. Platz weggelassen werden solle, er doch sein^Recht an demselben sich nicht 
begeben, sondern sich fernere Vorstellung an Sr. Königl. Majestät aller
höchste Person wegen des qu. Platzes und Hvchstderoselben rechtliche Entscheidung 
Vorbehalten haben wolle, und bitte, solche Protestation ad acta zu nehmen. Und 
wenn, zum 4. Punkt, der Wittwe Schröder das Stüttegeld von dem Holze, 
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welches re. Reiffeit auf seinem Hofe in der Niederwieke zu stehen habe zuae- 
sprochen worden, so sei in der Königl. Resolution vom 14. April 1746 ausdrück- 
ork outhalteu,. daß der re. Reiffeit anstatt des Stättegeldes ein Äquivalent an 
Gelde oder wre es eigentlich heiße, einen jährlichen Canonem an die Kämmerei 
bezahlen solle, dre Wittwe Schröder auch laut Protokolls vom 3. März a c sich 
bc« ^tattegeldes oder jährlichen Canonis wegen des Reiffeitschen Holzes'begeben 
habe, )o bitte Nèagistrat, das Dekret vonr 16. September dahin zu declariren daß 
diestr Canon von dem Reiffeitschen Holzhofe der Kämmerei verbleiben solle und 
solchen die Wittwe Schröder nicht beanspruchen könne. Allein diese, von dem 
regierenden Burgernieister Hübner, dem Syndieus v. Gerdes und Senat Voigt unter
zeichnete, Remonstration hatte nur deu Erfolg, daß die. Königl. Kriegs- uni) 
Domalnenkammer, in der Verfügung vom 13. October 1746, es bei der Re-

"Rââ-ptbà c. beließ und deu Magistrat zu seiner Benchigung 
Äkkä Rachhausliche Reglement Tit. II, § 9 verwies. Was dagegen den 
Rilffeiffchen Canon betreffe, so solle derselbe, weil sich die rc. Schröder desselben 
begeben der Kämmerei verbleibe». Im übrigen aber sei der Contract nunmebr 
ohne allen Einwand nach den Bestimmilngen in der Resolution vom 16. September

vollziehen. Nunmehr remonstirte die Wittwe Schröder auch ihrer Seits am 
24. October wegen des Reiffeitschen Canons, allein die Königl. Kammer wies 
sie am 28. October nut dem Bemerken ab, daß es lediglich bei der Resolution 
vom 13. Oktober sem Bewenden behalte. Darauf reichte sie am 2. December 
eine langathnieilde Vorstellung bei dem Königl. General-Directorium ein welches

December 1746 den gutachtlichen Bericht der Pommerschen Kammer 
erforderte. Derselbe wurde am 23. Januar 1747 erstattet, worauf das Hof- 
Rescript vom ~8. Februar desselb. Jahres erfolgte, welches den von rc. Reiffeit 
zu erlegenden Canon der Pächterin des publiquen Stadt-Klappholzhofes zusprach.

Die Kamnier fertigte dem Magistrate eine Abschrift des Hof - Rescripts 
F1?//’ àrz 17j7 Mit dem Befehle zu, nunmehr ohne fernern Einwand

k^ch^^ontract nach der Resolution vom 16. September v. I. der Wittwe 
Schroder ausfertlgen und vollziehen zu laßen. Wann dieser Befehl zur Aus- 
fuhrung gebracht worden geht aus den vorliegenden Acten des Regierungs-Archivs 
nicht hervor; dagegen ersteht man aus deu Acten des Raths-Ärchivs, daß der 
Vertrag m zwei gleichlautenden Exemplareii ausgefertigt und am 17. Juni 1747 
d^ feilen unterschrieben wurde, Seitens des Magistrats unter Bei- 
druckung des Stadt-Jnstegels, von Hübner, I. Neümann, I. I. Willmer.
an. » "Aangt ist em Inventarium vom Stadt-Klappholtz-Hofe, aufgeuommen 
Es bat M waren vorhanden: 1) Das Wohnhaus.
6, d? ^^"^-Geblnde, ist vorn 48*/2 F. breit, 31 F. tief, die Abseite ist

tCFrüns “ULa l4 lmgelegt und eben so breit, wie das Haus, so in
„k^vauet und tn Fachwerk gemauert; es ist mit Ziegeln gedeckt und hat 3 

massive Schornsteine. 2) Das Stallgebaüde von 8 Gebaüden hat, wegen seiner 
, totalen Baufalligknt, abgebrochen werden müssen und wird, weil es auf dem Hofe 

entbehrlich ist nicht wieder gebaut; diesem ehemaligen Stalle gegenüber ist 3) ein 
kleines Gebäude von 5 Gebinden, worin 2 Ställe für Federvieh. Es ist ganz 
von Holz, aber mit Ziegeln gedeckt. 4) Das neue Theerhaus ist von 24 Wallen- 
Geblnden und ui Fachwerk gebaut, 107 F. lang, 26 F. tief und mit Bohlen 

44*
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aufgelegt. 5) Das Gartenhaus ist von 8 Gebäuden, 25 F. lang, 12 ’/2 F. tief, 
à 'Dach 3 F. übergebaut. 6) Der Garten hat rundum einen Bretterzaun, der 
aber ganz baufällig ist.

Die Acten der Kriegs- und Domainenkammer sind von jetzt an bis zum 
Jahre 1750 voll von gegenseitigen Klagen und Beschwerdeführungen des Magi
strats und der Wittwe Schröder, welche nicht blos bei der Pvmmerschen Kannner 
sondern auch bei Hofe angebracht werden und Entscheidungen und Resolutionen 
jener Provinzial- iinb der höchsten Landes-Behörde, des General-Directoriums, 
zur Folge haben. Es handelt sich um Pacht-Rückstände, welche die Wittwe 
Schröder von 1744 bis Walpurgis 1747 mit Thlr. 537. 19. 6 Pf. schuldig 
geblieben ist, wogegen sie eine Forderung von Thlr. 634. 13. 9 Pf. geltend 
macht, die ihr d'ie Wittwe des Commerzienraths Scherenberg an Stätte- und 
Wrakgeld für die Jahre 1745 und 1746 schuldig geblieben ist, und von der 
sie verlangt, daß der Magistrat sie auf,, dem Wege der Executiou einziehen soll, 
um sich bezahlt zu machen, und den Überschuß von ca. 97 Thlr. ihr auf die 
fernere Pacht anzurechnen. Die Scherenbergsche Schuld ist aber uichts weniger 
als liquid, vielmehr der Gegenstand richterlicher Cognition, daher eines Pro
zesses, dessen Ausgang nicht abzusehen ist, daher der Magistrat wegen des ge
dachten Pachtrückstandes die executive Einziehung gegen die re Schroder ver
fügt. Die Königl. Kammer nimmt sich der Wittwe an und bestehlt dem Magi
strate, die eingelegte Execution zurückzuziehen. Die rc. Schröder fährt fort, die 
Pacht nicht zu' bezahlen/ Im Jahre 1749 ist sie der Kämmerei Thlr. 977.19. 
4 Pf. schuldig geworden. Diese Gelder, sagt der Magistrat in einer 6et Hofe 
eingereichten Vorstellung vom 14. Juli 1749, hat die Wittwe Schröder deshalb 
nicht bezahlen wollen, weil sie einen Prozeß mit der Wittwe Scherenberg wegen 
restirender Stätte- und Wrakgelder, der jetzo in der Supplications-Jnstanz beim 
Königl. General-Directorium rechtshängig ist, gerathen und meint, daß Magistrat 
ihr die Eviction dieserhalb leisten und eventum litis abwarten müsse. Ste fei 
auch in dieser Meinung von der Königl. Kammer durch verschiedene Verord
nungen, welche die exekutorische Beitreibung dieser Gelder unterbrochen, bestärkt 
und unterstützt worden, ungeachtet vom Magistrate vorgestellt worden, daß der 
Streit ihn im Geringsten nichts anginge, weil die rc. Scherenberg der rc. Schröder 
die Stätte- und Wrakgelder deshalb streitig gemacht, daß sie selbtge hoher tn 
Rechnung gestellt, als nach der Holzhof - Ordnung gefordert werden dürfe . . . 
Magistratus „ersuchet" demgemäß Se. Königl. Magistät Allerunterthämgst, der 
Pvmmerschen Kammer aufzugeben, daß sie ihn in Beitreibung der liquiden Pen
sions-Gelder von dem Klappholz-Hofe nicht weiter beeinträchtigen, sondern ihn 
vielmehr zur Erlangung derselben auf alle Weise behülflick^ sein solle. Even- 
tualiter bat er auch das Erkenntniß in der Supplications-Jnstaitz zwischen der 
Wittwe Scherenberg und der Wittwe Schröder zur baldigsten Publication zu 
befördern. Das Hof-Rescript vom 4. August 1749 befahl nun zwar der Pom- 
merschen Kammer nach dem Anträge des Magistrats zu verfahren, auch kam 
die Kammer dem gedachten Befehle ltach indem sie am 11. September 1749 der 
Wittwe Schröder aufgab, den Magistrat wegen seiner Forderung rückständiger 
Arrhendegelder zum Betrage von Thlr. 977. 19. 4 Pf., gegen ^die nichts einge- 
wendet werden könne, und auf den Prozeß mit der Wittwe Scherenberg auch 
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nicht im Entferntesten vvn Einstuß fei, nunmehr ohne weitern Anstand binnen 
drei Wochen sub poena executionis klaglos zu stellen; allein sie kam m wert 
ausgespvnnenen Vorstellungen vom 2. und 11. Oktober 1749 wieder ^ruf das » 
alte Lied zurück, daß der Magistrat ihre Forderung an die Wittwe ^cherenberg 
zum Betrage vou Thlr. 669. 3. 7 Pf. als baares Geld auf ihre Pachtrücksiände, 
deren Höhe sie auf Thlr. 977. 19. 6 Pf. anerkannte, annehmen müsse, so daß 
ihre der Kämmerei noch abzutragende Schuld nur Thlr. 308. 16. 3 Pf. be
trage, zu deren sofortigen Zahlung sie sich bereit erkläre, oie bat die Königl. 
Kammer, dem Magistrat anzuempfehlen, erstens diese Summe vvn ihr anzu
nehmen, und zweitens sie mit ferneren Executions-Drvhungen, wodurch sie nur 
protistuirt werde, „bei uamhafter Strafe , uicht mehr zu belästigen". Chinera 
Regia ging auf den Antrag ein und erließ am 12. Oktober 1749 den Befehl 
an den Magistrat, doch mit dem Zusatze, „sie wolle seinen nähern Bericht zur 
finalen Entscheidung der ganzen Sache gewärtigen, falls Magistratus gegen die 
jetzt angeführten Umstünde und daher begründet scheinenden Momente etwas 
Erhebliches einzuwenden hätte". Die „angeführten Umstünde" enthielten aber 
gar nichts Neües. Nach weiteren Verhandlungen erläßt die Königl. Kammer 
unterm 6. Februar 1750 an den Magistrat auf dessen Bericht vom 30. Decbr. 
1749 eine Resolution dahin lautend: — Weil objectum litis hauptsächlich darin 
bestanden, daß die Wittwe Scherenberg die Wrak- und Stätte-Taxe angefochten, 
und von dem Holze, welches mit Kühnen anherv angekommen, kein Wrakgeld 
habe bezahlen wollen, dieses aber die jura der Kümmerei betreffe, und diese 
daher verpflichtet gewesen, die Püchterin des Klappholzhvfes in lite zu vertreten, 
und die Eviktion'des Contracté zu prüstiren, so Hütte Magistratus allerdings 
Unrecht gehandelt, daß er von der Wittwe Schröder vor ausgemachter Sache 
die ganze Klappholzhof-Pacht zu „erpressen" gesucht, besonders zu der Zeit, da 
die Urthel bereits vvn Hofe zurückgekommen und durch die Publication sich habe 
zeigen müssen, was die Scherenbergerin zu bezahlen habe. Da Magistratus in
dessen durch die Kammer-Dekrete vom 6. und 23. October a. pr. hinlänglich 
bebrütet worden, Magistrat aber die Sache anders und nicht den Acten gemäß 
bei Hofe vorgestellt, so werde ihm sein strafbares Verfahren, da er sich ange
maßt, auf das extrahirte allergnüdigste Rescript vom, 27. November a. pr. selbst 
zu veranlassen, den Kammer-Verordnungen aber nicht die gebührende Achtung 
leiste, hierdurch auf das ernstlichste verwiesen, mit dem Zusatze, daß sobald 
Köuigl. Kamuier dergleichen unanständiges und unrechtmäßiges Betragen ferner 
vom Magistrate wahrnehmen sollte, sie auf seine nachdrückliche Bestrafung gewiß 
Bedacht sein werde. Für jetzt werde Magistrat auf das am 16. Januar a. c. 
publicirte Urthel vom 9. October a. pr. verwiesen und da die vorige Erkennt
niß dadurch bestätigt werde, so habe Magistrat nach der, durch die Erkennt
niß vom 27. November 1747 festgesetzten Liquidation, wovon das Stättegeld 
zur Hälfte abgeht, die betragenden Thlr. 624. 13. 8 Pf. von der Wittwe 
Scherenberg nunmehr executiv beizutreiben, das Residuum der rückständigen 
Klappholzhof-Pacht aber vvn der Pächterin Wittwe Schröder einzufvrdern, auch 
falls das nachher vvn derselben liquidirte Wrak- und Stättegeld seine Richtig
keit habe, die Scherenbergin gleichfalls zu dessen Bezahlung anzuhallen und der 
Pächterin Wittwe Schröder, gehörige Eviction ihres Contracté und Assistenz 
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wider alle diejenigen, welche sich in Abtragung der Wrak- und Stättegelder 
widersetzen, angedeihen zu lassen.

* Von dem Urtel war der — fulminanten Verfügung der Königl. Kammer 
eme Abschrift beigefügt. Es lautete wie folgt: —

^eine Königl. Majestät in Preüßen re. re. Unser allergnädigster Herr, 
erkennen und sprechen in Supplikations-Sachen der Wittwe Scherenbergin wider 
die Wittwe Schrödern zu Stettin, wegen streitiger Stätte- und Wrakgelder, nach 
gefordertem und eingekommenem rechtlichem Gutachten einiger Dero rechtsge
lehrten Räthe, vor Recht und denen ergangenen Acten gemäß: daß zwar fornia- 
lia supplicationis richtig und die Sache zu weiterer rechtfertigung gebührend 
anherv erwachsen, materialia aber unerheblich und dahero es bey "der Sententz 
des Magistrats zu Stettin vom 2. December 1747 und der dasigen Kriegs- 
ilnd Domainenkammer vonl 18. Mürtz 1748, vol. act. I. Inst. Fol. 105 et 
II. Inst. \ ol. II, Fol. 14, lediglich zu lassen, Supplicantin auch schuldig, der 
^uppticatin die Kosten dieser Instanz praevia Liquidatione et judiciali mo- 
deratione zu erstatten, und über dieses, wegen des unternommenen frevelhaften 
Supplicirens und Schreibens wider die Acta, ihr Schriftsteller fünf Thlr. 
Strafe zu erlegen verbunden. V. R. W.

Geben Berlin den 9. October 1749.
Auf Sr. Königlichen Majestät Allergnädigsten Special-Befehl, 

v. Viereck, v. Happe, v. Boden, v. Blumenthal.
An die Königliche Preüß. Pommersche Krieges- und Domainen-Cammer.

Damit war die Sache noch nicht zu Ende. In einer Vorstellung vom 
10. März 1750 erklärt die Wittwe Schröder, daß sie bereit fei, den ihr wegen 
der Scherenbergschen Streitsache in judicato vom 1. December 1747 zuerkannten 
Eid zu leisten und bittet, dem Magistrate bei 50 Thlr. Strafe anzubefehlen, 
dem Dekrete vom 6. Februar c. Folge zu geben. Unter abschriftlicher Mit
theilung der Schröderschen Eingabe erläßt die Königl. Kammer am 16. Mürz 
1750 an den Magistrat eine Verfügung, worin es so heißt: — Da in dieser 
abgemachten Sache keine Neue exceptiones zu admittiren sind, sondern die von 
der Bittstellerin und der Wittwe Scherenbergin wegen abgelieferten Holtzes ge
machte An- und Gegenforderung in separate anszumachen ist, diese Sache aber 
denen Judicatis und dem Dekrete vom 6. Februar a. c. gemäß, finalisiret wer
den muß, so befiehlt Königl. Kammer dem Magistrate bei' 50 Thlr. Strafe dem 
vvrgedachten Dekrete nach abgestattetem Eide ohne weitern Anstand nachzuleben, 
und die feststehende Suulme von Thlr. 624. 13. 8 Pf. executive beizutreiben, 
die Wittwe Scherenbergin aber mit ihren vermeinten Gegenprätensionen ad 
separatem und nach dem judicato vom 24. August 1742 ad formn competens 
zu verweisen.

Nach dem Pachtcontrakte hatte die Kämmerei alle auf dem Holzhofe vor- 
kommende große Reparaturen zu übernehmen. Der Plankenzaun um ben Hof 
war alt und in seinen Stielen fast durchgängig verfault, daher gegen irgend eine 
heftige Bewegung nicht widerstandsfähig. Und so ereignete es sich, 'daß ein 
orkanartiger Luftwirbel, wie sie im Land am Meere periodisch auftreten und 
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nicht selten große Verwüstungen anrichten, im Winter 1747/48 den größten Theil 
s" daß der Hof ganz offen lag und Jedermann.

S Ä „ n9 ? ®ehebeî ®tob=. und Klappholz holen tonnte, dem dnrch 
SP die Pächterin des Hofes für nnmöglich er

'ute;„ ®“ •’nttc dem Magistrate rechtzeitig Anzeige gemacht, dieser mich in so 
fein Anstalten zur Wiederherstellung des Zauns gemacht, daß er die Kosten durch 
deil Stadtzimmermeister hatte veraiischtagei, lassen. Allein dieser ging nicht ans 
àh und alle Vorstellmigen der Wittwe Schröder, die Aufstellung des Zauns 
zu beschleunigen, weil sie die Verantwortlichkeit für die Sicherheit des mis dem 
Hofe lagernden fremden Eigenthums nicht übernehmen könne, blieben beim Ma- 
gl tiate ohne Erfolg, weshalb sie sich genöthigt sah, die Hülse der Alifsichtsbe- 
!’ » ’!! Zuspruch JU nehmen, und die Königl. Kriegs- lind Domaiuenkammer

Tn""r,27; ,‘.l"b 29-.®iär8 17^8 Sn bitten, dem Magi-
strate bei SO Thlr. Strafe anzubefehlen, „die Bewehrung des Klapholtz-Hofses 
foiiin .lnstandt zu beschaffen". Königl. Kammer entsprach dem Gesuche der 
2L; ^ä)lvder durch die an den Magistrat unterm 4. Mürz und 2. April 1748 
erlassenen Verfügungen, worauf Bürgermeister uud Rath am 5. April berichteten 

aß außer der Bewehrung auch die 4 Ladebrücken einer gründlichen Ausbesse
rung bedürftig seien, alle diese Reparaturen aber mindestens 400 Thlr. kosten 
wurden, em Betrag, den die Kämmerei nicht hergeben könne, sondern aus den, 
vom Holzhofe aufkommenden, Pensionsgeldern genommen werden müßte Da 
nun die Extrahentln die Pension von 1744 bis Walpurgis 1747 mit 537 Thlr

F schuldig sei, wozu die am 1. Mai a. c. füllige Pension von 
?.2? Wâ.àme, und die Kämmerer nicht verpflichtet sei, eine'Anweisung auf 
«Ä ^?anbe. Wittwe Scherenberg anzunehnlen, so bat Magistrat die 
Kemgl. llbummer em Momtormm an die rc. Schröder ergehen zu lassen, daß sie 
die .).>< Thlr. 19 gr. 6 Pf binnen 14 Tagen einzahle, und damit einverstanden 
zu sein, daß die Wiederaufrichtung des Zauns bis zur Einzahlung jener Rück- 
stände aufgesetzt bleibe. Camera Regia ging auf den zuletzt erwähnten 
Antrag nicht em, sondern befahl am 28. Juiii 1748, den Zaun ohne Saümen 
errichten zu lassen und die Kosten aus einem andern Fonds vorzuschießen, auch 
ünent litis zwischen der «schröderin und Scherenbergin abzuwarten. Es erhellet 
aus den Acten nicht ob der Zaun zu jener Zeit wiederhergestellt worden ist. 

■ ?îe ?lrrhende-Jahre des Klappholzhofes auf Walp'urgis 1752 zu Ende 
gingen, folglich zu einer neuen Licitation geschritten werden mußte, so wurden 
™nJ luàtioms auf den 22. Febr., den 16. März und 6. April 1752 anberaumt, 

»Bel,ong pe,r proclama in vestibulo Curiae und durch das Intelligenz
^macht ward. In den 2 ersten Terminen erschien, wie gewöhnlich, 

Cr)t tDL3; Termine war dies der Fall. Der Kanfmann Friedrich 
Wllhelm Schroder, em ^ohn der vorigen Pächterin, gab das erste Gebot mit 
H0. Thll- «K und stellte dabei die Bedingung, daß die Sache wegen des Neü- 
marklschen Holzhofes ut der Riederwiek, — welcher inzwischen als Folge der 
Holzlieferungen ans den Königl. Forsten in der Reümark für die Bebauung der 
La tadle angelegt war, — dergestalt regulirt werde, daß die Kàufleüte Thomae 
und Dltzen, oder wer sonst diesen Reümürkischen Hof zu einer Klappholz-Nie
derlage benutzen werde, das taxmäßige Stätte- und Wrakgeld davon an den
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Conductor des Raths-Holzhofes zahlen muffe. Auf dieses Gebot folgte der 
Kaufmann Johann Friedrich Scherenberg, ein Sohn des verstorbenen Connues 
raths Scherenberg, der, unter derselben Bedingung, 225 THU. dann der Advocat 
Ponaht, welcher, gleichfalls unter derselben Bedingung ^30 Thlr. bot, worauf 
Schröder erklärte, nicht weiter mitbieten zu wollen. Es fand also von jetzt an nur 
zwischen Scherenberg und Ponath ein Gebotkampf Statt, tu welchem cher en
trera mit 323 Thlr. Sieger blieb. Als Caution für die auf dem Holzhofe be
findlichen Gebaüde offerirte derselbe sein in der Grapengreßerstraße belegenes 
Wohnhaus, „der goldene Engel" genannt, und vierteljährige Vorausbezahlung 

bcr ,Der Magistrat berichtete über den Ausfall der Licitation an die Kömgl. 
Kriegs- und Domainenkammer und bat, dem Meistbietenden ^chereuberg den 
Zuschlag ertheilen zu dürfen. Hinsichtlich der gestellten Bedingungen wurde in 
dem Berichte ausgeführt, daß nach den Bestimmungen der stadtverfassung alles 
Stab- und Klappholz, sofern es nicht Könrgl. Eigenthum sei, auf dem Raths- 
Kolchose aufgesetzt, oder ivenn selbiges irgend anderswo placiret werde, das 
ermäßige Stätte^ und Wrakgeld an den Conductor des Rathsholzhofes bezahlt 

werden müsse, in contradictorio auch in dem Prozesse des Magistrats gegen den 
verstorbenen Commerzienrath Scherenberg ausgemacht worden, das; kein Holz 
ohne Wrake und Bezahlung des Wrakgeldes verschifft werden dürfe, der Kauf 
manu Thomae auch bereits zur Zahlung des Stätte- und Wrakgeldev durch 
Judicat vom 15. April 1751 schuldig erkannt worden, und wenn gleich dav 
Königl. Holz, so auf dem Neümürkischen Holzhofe gestanden, von Bezahlung tuv 
Stätte- und Wrakgeldes frei gelassen worden, der Privatleute Holz, welches darauf 
qesetzet wird, davon nicht eximiret werden kann, Prwatleüten auch die Befreiung 
von Stätte- und Wrakgeld in praejudicium der Gerechtsame der ^tadt an du 
Reümürkische Kriegs- und Domainenkammer nicht ertheilt werden könne, so roeiJe 
Magistrat nicht, daß die Königl. Kammer die, an das Meistgebot dcs Kauf
manns Johann Friedrich Scherenberg geknüpfte Bedingung genehmigen werde. 
Die Pommersche Kammer genehmigte unterm 15. April 175^ den vom Magi 
strat gehaltenen Vortrag - des Hofes Bestätigung Vorbehalten, - verlangte 
edoch die Anzeige, auf wie viel Jahre die Pacht gehen werde, und erachtete ev 

für nothwendig, daß wegen des Neümürkischen Hvlzhofes vorher l ei Thomae 
nnb der Olßen mit ihrer Erklärung gehört würden.

Diese Nothwendigkeit wurde von Kämmerei- und Magistratswegen nicht 
anerkannt, da die genannten zwei Kaufleüte ihre vermeintliche Befugnrß tn dem 
mit der Wittwe Schröder, als bisherigen Pächterin des ostentlichen Hvlzhofes 
schwebenden Prozeß bereits beigebracht, und darauf unterm 21. April 1752 
Sententia a Nobil. Senatu abgefaßt und publuirt worden war- worin dtr 
Passus daß die Königl. Neümärkische Kammer, in praejudicium tertij unb des 
pub iauen Stadl-Klappholz-Hofes, niemanben eine Exemtion von den Wrak- unb 
Stättegelde ertheilen könne, Zugleich mit erörtert tnor. Unb wie — zu 

alauben daü^der König ex plenitudine potestatis ber Stabt ihre bisherigen 
Gerechtsame chmälern und kränken lassen, und der Kämmerei das Ihrige, welches 
ad usos publicos und zu gemeiner Stadt-Bestem gehöret, entziehen werde, weil 
sonst die laufenden, sehr schweren Ausgaben nicht bestritten werden konnten, und
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herbei noch m Bàcht zu ziehen, daß, wenn Thomae und Olßen, unter dem 
Borwand des Neümärklfchen Holzhofes von Erlegung des Wrak- und Stätte- 
geldes fret fein sollten, diese ganze Einnahme der Kämmerei mehrentheils ent
gehen wurde, weil außer dem Thomae und Olßen, nur noch wenige Geschäfts- 
leute mit Stab- und Klappholz Handel treiben, also werde, nach Ansicht des 
Kammerers Krregsraths Pott, der Königl. Krieges- und Domainenkammer nur 
eine Abschrift der Sentenz mit einzufenden fein.

Der Contract wurde am 3. Mai 1752 vollzogen. Er lautete auf die Dauer 
von 6 Jahren von Walpurgis 1752 bis dahin 1758. Im Allgemeinen mit 
dem Schroderfchen Contraet übereinstimmend, enthielt er doch mehrere neüe Ve- 
sttmmungen, und zwar unter §: — '

4. Wenn auch dem Kaufmann Ohlson — so steht der Name hier geschrie- 
ven, von der Neümärkschen Kriegs- und Domainenkammer der Neümärksche 
Holzhof auf einige Jahre eingegeben worden, um darauf fein aus den Neü- 
mar scheu Heyden erhandeltes Holz zu setzen, so läßet Conduetor sich zwar solches 
gefallen, gleichwie aber der re. Ohlson unterm 21. April c. bereits schuldig er
sannt worden, das Stätte- und Wrakgeld von allem seinen Stab- und Klapv- 
holz ZU bezahlen, also muß auch derselbe solches Stätte- und Wrakgeld an den 
Paehter bezahlen, auch keinen andern, als den zum publiguen Klapholz-Hose 
vereydeten Wraker nach Königlicher allergnädigster Verordnung gebrauchen, und

à Conduetor darunter von Einem HochEdlen Rath alle'rechtliche Hülfe 
und Asiistenee geleistet, auch der mit dem Ohlson desfalls angestrengte Prozeß 
auf Kosten der Kämmerei ausgemacht werden. ' (
nr < 5. Der Gartenplatz, welcher dem Jnspeetor Reiffeit (von der französischen 
Colonie) gehört hat, und von demselben zu einem Holzhofe aptirt worden ist ist 
inzwischen m den Besitz eines gewissen 2)ernt übergegangen, der für diesen in 
der Unterwiek Gelegenen Garten 4 Thlr. jährliche Récognition an die Kämmerei 
wie sein Vorgänger zu entrichten, dagegen an den Conduetor das taxmäßige 
Statte- und Wrakgeld zu erlegen hat. Von den Stab- und Klappholz aber 
toeldjc« der Kriegsrath Vanselow aus seinem Holzhofe stehen hat, kann Conduetor 
keine Gebühren fordern,, weil ihm selbige nicht mit verschrieben. Im Fall hin
gegen Undete, als nämlich der Fvrst-Seeretair Ulrich, der vorhergenannte Derm 
oder sonst irgend Jemand eigene Holzhöfe, es fei wo es wolle, anzulegen beab
sichtigen sollte und diese Absicht wirklich zur Ausführuiig kommt, so wird auf 
einem jeden dieser neüen Höfe das taxmäßige Stätte- und Wrakgeld vom Con- 
ouctvr erhoben, der vom Magistrate bei Einziehnng der Gebühren, auf Kosten 
der Kämmerei, unterstützt werden wird, falls die Inhaber der gedachten Höfe 
die Zahlung verweigern sollten. Nach einem Zusatz-Artikel — ‘

14. Soll auch nicht gestattet werden, daß Jemand Klapp- oder Stabholz 
andere irgendwo, als auf dem publiguen Stadtholzhofe aufsetzen lasse, wovon 
jedoch, der Kriegsrath Vanselow, der Altermann Siemon und der Jnspeetor

W Kaufmann Denn, auch andere, welchen eigene Holzhöfe ausdrücklich 
durch Hof-Refeript verwilligt worden, oder verwilligt werden möchten, ingleichen 
der Neümärksche Holzhof ausgenommen sind. Sollte Stab- und Klappholz, 
wovon die Gebühren nicht bezahlt worden, von den Flößen in die Schiffe ge
laden und ohne Wrake verschifft werden, so hat Conduetor davon sofort Mel-

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 45
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düng zu thun, alsdann ihm alle Assistenz geleistet werden soll, „zumahlen sich 
dies hauptsächlich darauf gründet, daß dem Stettinschen Stab- und Klappholze 
durch gründliches Wraken sein altbegründeter Credit in den Hafen dev Aus
landes erhalten werde." , ,

Die Taxen von 1697 und 1727, betreffend die Gebühren, welche an Statte- 
und Wrakgeld auf dem Raths-Holzhofe zu erlegen sind, waren dem Pacht-Con- 
tract beiqefügt. Ob dieser der Kvnigl. Kammer vorgelegt und demnächst werter 
nach Hofe zur Bestätigung eingereicht worden, wie die Kammer m der Beifü
gung vorn 15. April 1752 sich Vorbehalten, besagen die

Während der Scherenbergschen Pacht-Periode des 
der Magistrat die nachstehende —

Acten nicht. 
Raths-Holzhofes erließ

Neüe Wraker-Ordnung der Stadt Alten Stettin, 
de 25. Juni 1756.

Als verschiedene Klagen wider die Wrake des Stab- und Klapp-Holzeü ein- 
aelaufen und ein Edler Rath nöthig gefunden, eine neüe Wraker-Ordnung zu 
machen, auch deshalb mit der löblichen Kaufmannschaft confenret worden: so rst 
heute dato folgende Wraker-Ordnung gemachet und publiciret worden.

8 I Sollen 3 und 4 Wrakers, wegen des jetzigen starken Holz-Handels, aus 
dem Stadt-Klavp-Holz-Hofe bestellet, und von dem Herrn Camerano adminis
trante in Eydes-Pflicht genommen werden, and -sich keiner unterstehen, durch 
jemand anders, als diese geschwohrne Wraker das Holz wraken zu lasten, bey 
10 Thlr. Strafe, welche schuldig, das Klapp-Holz allein aufzustechen, und durch 
ihre Hände gehen zu lassen. v t

8 II. Damit nun diese Wraker, welche nur gutes Holz allein bey der Wrake 
passiren zu lasten, verbunden, wissen mögen, wie das gute Holz beschaffen seyn 
wlle so wird hiermit verordnet, daß —

'l) Ein Piepenstab 60 bis 62 Zoll lang, 4 Zoll breit, ohne Spmd 1 /4 Zoll 
dicke in der binnen (innern) Cante seyn soll.

2) Ein Oxhoftstab soll 48 bis 50 Zoll lang, 4 Zoll breit, ohne Spind 1 
Zoll dicke in der binnen Cante seyn.

3) Ein Tonnenstab 36 bis 38 Zoll lang, 4 Zoll breit, ohne Spind I /4 Zoll 
dicke in der binnen Cante. n

4) Ein Franz-Holz 36 bis 38 Zoll lang, in der binnen Cante 5 Zoll, ui 
der buten (äußern) Cante 6 bis 7 Zoll breit, und 6 bis 7 Zoll tief. x

5) Ein Knüppel 30 bis 32 Zoll lang, 4 Zoll in der binnen Cante, 5 a 6 
Zoll in der buten Cante, incl. des Spindes, und 5 Zoll tief. x

6) Ein Oxhoft Boden 25 bis 26 Zoll lang, l‘/4 Zoll dicke, wovon 3 a 4 
Stück einen Quadrat-Boden formiren mästen.

7) Einen Tonnen-Boden 18 bis 19 Zoll lang, 1 /4 Zoll dicke seyn soll, wo 
von ebenfalls 3 à 4 Stück einen Quadrat-Boden formiren müssen.

§ III. Wenn aber ein oder ander Kaufmann mit seinem Liveranten einen 
andern Contract über stärkeres Holz, als oberwehnet, geschlosten haben sollte, so 
muß solcher Contract pro norma gehalten, und die Wrate darnach verrichtet

8 IV. Alles dasjenige Stab-, Klapp-, Franz- und Boden-Holz nun, so nicht 
die in dem 8 2 benannte Eigenschaften in der Länge, Breite und Dicke hat, soll
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für Wrak (schlecht untauglich) geachtet werden, wofür auch dasjenige Holr passiven 
rvvhJ0 ^îîî'^tchrg, rappumg (schwarzfleckig?), baumschlägiq rotbstreifiat rwew 
buchiig, ,-blicht, windigt, ober quer über den Drath qeschlaqen au.r durlb^ 
Maab-"hà^'^' °uch sonst faule Flecken hat, wenn es gleich die erforderUche 

gehaltn weà""^ 6611 Irakern unverbrüchlich, bey arbitraires Strafe 

llhrkundlich ist dieselbe unter der gewöhnlichen Unterschrift ims ts^n^«»■M ÄtiL»* ““

Decret. Alten Stettin in Senatu den 25. Junij 1756 
Bürgermeister und Rath.

(D -8 )
Stettin, gedrucki t^rm. ®ottfr.' Esseä^ König,, UÄ* Re- 

gierungs-, auch Kriegs- und Domainenkammer-Bnchdrucker.
^ähie 17a() stellte sich die Nothwendigkeit heraus, den Ratbs-fmlrhnf 

zu erhöhen. Der Stadthofmeister erhielt deshalb den Befehl allen 8 x 
andern Unrath ans der Stadt dahin abfahren m là « it dät.^ l " 
«Mal Kàs "ml? ®om"enbtr!' °'" !8?rtolaS' Magistrat möge sich Ä 
romgl. Kriegs- und Domainenkammer dahin verwenden, daß der Nackknmmer 

aufgegeben werde allen mit Ballast ankommenden Schiffen anzubefehlen dem 
Ä-ÄÄSÄSÄfJsSä 

8 ä“äs ÄErjKÄs* *** -"—'°"!

SS jWWSÄ -S ÏÏ'Â» s 

Wiese wegen beständig in Streit gelebt, hatte er dieselbe - obne ers mie -I 
scheint, bei dem Magistrate die Erlaubniß dazu nachzusuchen — mit einem Graben 

lassen, meinend, das Lastadische Weidevieh dadurch von seinem Pacht- 
stuck abzuhalten, und demgemäß • allen Streitigkeiten ein Ende zu macken (5r 
rrte sich. Die Lastadischen Viehhalter, - Scherenberq nannte ste Xj 

tummnten stch nicht nm den Graben, sondern l ieben WrfÄ 
aL in der Nachmath durch den Graben auf Scherenberas Nicktmiese unh » 6 ÄM" XÄ? ZU-- 

BSWr LKNiDSsL 

uiiiigtH wuroen. „Da sie, sagte Scherenberg IN einer Vorstelluna NN den
""ch mit dergleichen Redensarten nur „chicaniren" wollen indem sie im 

nufmehte?Æe’Set^muf?11^^b9 b<lben'- icb hingegen im ungestörten Ge- 
H genier äse sein muß, da ich davon mit Pacht bezahle so bitte ick her 
«ÄtaZ*,™ Ä?Ud,ir »ch ferneren,Hs

8 unterstehen, weder um Agidmstag, noch sonst meine Wiese mit ihrem Vieh zu

45*
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betreiben" Der Magistrat hielt es jedoch vor der Hand für bedenklich, hie &ifta= 
dische Gemeià dleMalb zu vernehmen mtd schrieb darum die Eingabe des 

^ad}t$X Scherenberglche Pachk-Contract lief auf Walpurgis 1758 ab. Sie an
derweitige Verpachtung des Holzhofes schien bei den àànden An^-Unrich.« 

— stand Friedrich II doch schon im zweiten Jahre des heißen Kampfes zur'M 
wehr der feindlichen Mächte, die sich zu teiitem Untergange ^^/-woren hatten 
und bei dem dadurch gänzlich gehemmten Handelsverkehr, lehr mißlich zu sem. 
Dennoch mußte man mit der Licitation vorgehen und abwarten ob sich Pachter 
finden und was für Bedingungen sie beanspruchen wurden. Demgemäß wurden 
unterm 16 August 1757 die drei üblichen Bietungstermine, den letzten aus <rn 
17. November 1757, au beraumt und Pachtliebhaber durch Aushang 'N der Vor
halle des Ratbhauses, so wie durch dreimalige Bekanntmachung iin zutellige 
blatte da^u eingeladen Im Magistrats-Collegium kam es zur Sprache, ob man 
bdieser^ nechni Verpachtung den Anspruch aufrecht erhalten solle, welcher von 
sÄ«n «n Ä »■« ^inat-^oliböf.n gemacht wurde baß auch fte 
non dem auf ihren Höfen lagernden Holze das reglemeiit^maßige statte- und 
Wrakg-Ib zur Kämmerei, bezw, an beu Pächter bes Raths Holzhose«, j» °utnchteu 
hätten ein Anspruch dessen verfassungsmäßige Berechtigung von den Hrlzha lvle 
bàtt-u würbe m.d der zu einem großen Prozesse gejährt hatte, «°» dem UN 
-äüuß'Erkenntniß noch gar nicht abzusehen war; wozu dann auch noch die 
R-chtäm- kam, welche die Kämmerei gegen den Pachter des volzho es wegen 

rückständiger Pachtgelber nachsuchle, bie dieser mcht zahle..
fiher der Vrivatholzhöfe nicht zahlten, lauter Dinge, die zu Weitlausigkeittn aller 
Nun? zu àr voluminös«« Schrài führten, in welchem sich V-rbneß tch. 
leiten und Widerwärtigkeiten bie Hand boten, Zn den Erwägungen, bie h>»l ch - 
lid) dieser Angelegenheit im Schooße des Magistrats-Collegiums gepflogen wmden, 
Là LV «eiche bie Besitzer von siebet.

L^agraL°7'7LL'bL'Lib^b^nLW^LVausg°  ̂
machten Streitsache, nichts weiter, als be» publtguen S'adl-Klarvh°KH°k °^V-ch 
Sollten sie in dem Prozesse unl-rlt-g-n, so wurde es banachl ihr- Sache sem, ach 
mit der Kämmerei abzufinden. Camera Regia verfugte an den Magistrat nach 
dein Anträge der Bittsteller, Außerdem hatten aber anch 8omoro-t Itomuk. Mut, 
ein Desiderium beim Magistrat eingereicht, worin dieselben aut, ine -'Dt^ 
feit hinwiefen, bei der bevorstehenden neuen Verpachtung den vielen.Beschwerden 
der Kaufmannschaft wegen des Stättgeldes und Karren-Lohns em Cube zu 
machen- sie wünschten die bisherigen Streitigkeiten aus der Welt zu ichasten und 
^e Angelegenhett ein für allemal regulirt zu sehen, und schlugen deshalb eine

M-s'e LL,'san^E VRoLeî Ä7ÄL Anwesend waren von 

Seiten des Maaistrats: die Senatoren Kohler und L.orff; von Seiten de. Segl 
hauses: die Altermänner Töruicke, Selnow, der Draker-Altermann Ulrich, und

*> (Sin mnr Sckerenbera am 1. czuly 1757 der Kämmerei 933 Thlr. 18 gr. schuldifl ge-

den sollten.
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à Depiuirteil Wonnentamt, Einige, Sanne, Witzlow. Das Protokoll besagt d.iK 
Senatus vorn«. «otetUr

falÄi?tüUnfe4aCt?Zn„n-,V0 ** "" terminum

I) Arif Feüsetzung des Stättegeldes ankommt, so haben die Devntirten des 
ÄnT''7"U."Ws ,u erinnern g,ï„nben; Ä aber der 

hol» mbae in n ? ‘ 618 ötalte8elb nur einmal prätenbiten könne, bas
sieb’in «niehH ,0 JC" 7 eä ®oB*- Senatores Mercatorii ordinis beziehen 
de 30 Au?c Me I nV,'! ^'à«-ldes ->us das Decretum Nobil. Senatus 

l C-'1V Tla$ ^lbrgem das Holz, welches 2—3 Monate über ein 
Ä SS r’? Stadl-Klappholzhofe steht, doppelt Stätteqeid zahlen !vll Segler 
Haus-D punrte wenden dagegen ein. daß, wenn der Hering rc 2-3 <^à m 
ricktenîi -Uch nicht mehr als einmal für denselben Sellhausgeld' zu ent- 
Holze welches ga/^icht^ TT ^ppholzhofe und da der Pächter von dem

, Elches gar nicht aus den Hof komme, sondern unmittelbar vom ftlofc in« 
Z ÄÄS Stättegelb erhalte, ingleichen was 2-3 ge- 
n ; CLm, f üie Stattegeld geben muffe, als was ein ganzes ^abr ftebe fn w fteb'e’m es toürtenrae',|i7T',ifirCV auch einige Mo,ia"überS

dadurch üoraebeüdt we>Kiik"? eu\ben ex J1(luidatione entstehenden vielen disputs

‘Ä 

SSSSMS 

ZKAMMZW-W 

noch Ä b7Là vëà'nae""^ 7fflU,fV ei; bi-'-m Kanser L 

malige Brake, bann versiebt eS fieb non wSa ë'Â "iV ber Äaüfec eine aber- 
gelb noch ein Mal zu entrichten (tat ' 6 " b' ba"u uuch das Wrak-

Karrers tem Päch^L7mi'.°-? tF £ MÜr' b‘= 
Leute könnte eS wa, in „.r-u J verpachten leien. In Ansehung dieser 
Messernu“bScSqern „ mSÎÆ.* « ™ Getreidehanbel mit den wen und mit diesen die PnhnftïhP f»r/ ?. gemäß vereidete Karrer angenom- 
»eüen Verpachtung nach wurden. - Endlich würde bei der
sehung der An- und 9ïh<Ph ur^° ^otnl. Senatus de 30. Aug. er. in An- 
müffen. . U Absetzung der Wraker das Nöthige attendirt werden

à Statt» und Wrak-
ber neuen Be mcktnna b ä «»n7 -?°I Seglerhaiises dergestalt beichaffen, daß bei 
In ^^17, î“e?g enê m A >«r7iu '«in werbe. 
Nob Sen do qh m ' b ’31af auszustelken teiu werde, war im Decr

31 Jtt9' rwar verordnet, daß dieselbe von des Pächters Di'po- 
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sition abhangen solle, indessen würde es von Einem HochEdeln Rath eependiren, 
ob dieses als ein Conditio in den Pachtcontract aufzunehmen ser. ^ Wegen des 
Karrer-Lohns hielten Senatores gleichfalls dafür, daß die Karrer-Arbeit bem neuen 
Pächter nickt mit verpachtet, sondern daß eine Karrer-Ordnung entworfen werde, 
und daß Wraker sowol als Karrer von Einem HochEblen Rath dependiren müßten, 
stellen aber demselben Alles zur Entscheidung anheim.

Verhandelt Stettin in Camera ben 17. November 1757.
^n dem auf bellte anberaumten Licitations-^ermine, der von dem ^andrathe 

und dirigirenden Bürgermeister Sander*), dem Stadttyndlcus, -^ustizrah v^ 
Gerdes, dem Kämmerer Kriegsrath Pott und dem Senator Kohler abgehalten 
wurde, ward ad Decretum Nobil. Senatus de 15 hujus den Licrtanten zuvor- 

bCr1t 1) Wie ' sie sich zu einem gedoppelten oder alternativen Bot zu versehen 

haben würden, nämlich — , ,. , , - inlha. Auf den Fall, wenn ihnen die Evictrons-Lelftung ratione des Wrak- und 
Stättegeldes von den sämmtlichen Holzhöfen derer Pnvatorum (ledock excl des 
Banselowschen, ingleichen des Schröderschen und des sogenannten ) 
Holzhofes, und zwar ratione des Letztem nur in Ansehung ^siemgen H z -, 
aus dem Königl. Neümärkschen Forsten kommt, und daielbä aufgel tz , 
ratione dieser Höfe noch lis pendens) verschrieben würde; und .. .

b) Auf den Fall, wenn ihnen lothane Eviction nicht mit ""Ichrià äm 
roietool das Wrak- und Stätl-g-ld von denen Siemonicheu beiden 
dennoch mit darunter bleibe, weil beide H. Eontraheuten m dmm mit dnen 
gemachten Coutracten sich dazu ausdrücklich verbindlich gemacht, > !> 
der H. H. Holz Commerzianteu, al» der Hr. Commerzieurath Simon, Hr Ohl °u, 
Hr. Hosrath Klippel, Hr. »ltermann Tornicke, Hr. Forit-Secreta r Ulr'ch und 
Hr. Jacques D-rm mittelst eines von Camera Regia unterm 1. duzug e^rah 
einseitigen mandati es erhalten, daß die Licitalton nicht weiter, al» 

“.....»■»«* 

8&s ÄW SKS S» S ä 
Maaße 15 Mg. 112 Ruth, ausmacht**). , . ,3) Daß bie Wraker zwar vou dem Pächter m Vorschlag gebracht und nach 
vorgängiger Examination, auch geschehener Approbation von ü. - b 
Vereidigung von ihm bestellet und angenommen deren keine,: aber ubique cau 
sae cognitione und ohne vorgängige Erkenntniß E. E. Raths von dem Pachte 
eiaenmäcktiq dimittirt werden kann und soll. , .

9 4) Daß hinlängliche Caution von den, Pächter zu bestellen, wie W nach 
Proportion der Pacht und anderer Umstände vou E. E. ckrath belttmmi wer 

6en b)'Ratione des doppelten Statt-geldes, welches bisher verichiedene Querelen

~ .) Adam Joachim Sander trat nach Hnbner's Tode 1751 an Dessen Stelle und blieb 

regierender «r^meister »t 1» and M'en «erha.tnilse^de-

Pommerschen Feldmaßes zum Preußischen oder Magdeburger — 1<> Mg. lmt> -
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verursacht, soll bei Nobil. Senat, dahin angetragen werden, daß zur ^ermeiduna 
über' is"î)nnünt/9tU?eJet ®ef*roert,.en- nur von demjenigen Holze, 'so würklich

J J ?>“ beinlose g-Itanden, das Stätteqelb noch einmal bemhl 
às°ch z7-nLnl7b-7^ 18 '™°,tote 6ata“f «*' M d-s SM..4-Ä • 

0) Wegen des doppelten Stätte- und Wrakgeldes von fremden Loire so soll 
unter dem Manien von fremden Holze kein anderes verstanden werden ^als was 
dià^n ©"T 58aUmê ânhero zum Verkauf bringen und solches noch' an leinen 
hlesigen Kaufmann vercontrahiret haben. au tctlteu

7) Muß der künftige Pächter das Wrak allein setzen, und solches vom autem bemit i°"°s mit dem au.e?Ho!z° Ä%

«2 Pächter von dem Holze, wovon ein Mal Stätte- und Wrakaeld

S î?' ein Mal prätendiren, es wäre beim, daß der Kaüker
noch Eme Wmke verlange, oder der sub Nr. r, bestimmte Casus »orliTqe * 

wtneii vM k"*t"6, ÖEC ',ctiePächter sich gefallen lassen, was dieser 
rvegen von (5. C. ^cath festgesetzt werden wird.

Der Advocat George Ludwig Beyer, nomine des Kaufmanns Scberenbera 
zeigt bcr der bevorstehenden Bervachtnng des Holzhofes an, das, er selbige nicht 
o ne geschehen lassen, da er bisher seit seinen Pachtjahren von wenigen oder 

fast gar keinen init Holz handelnden Kaufleuten das ihnl nach dein Contraet m- 
L aich s ± 7? °kgeld erhalten habe, insondeL"L denfensgen Kan - 

Kämmerei sebr mä n e HKHchk hftbeil. Dies fei dein Magistrate Niid der 
be d i Konias ®lc Wenf,0e rückständige Pacht, für die er ohnehii,
ver oti K0mgl. Kriegs- und Domainenkammer durch seinen Schwiegervater den 
Kaufmann Schaukirch zu Cöslin, Caution gestellt, sei nicht hinreichend seine vielen 
Forderungen zu tilgen, besonders da selbst vom Allerhöchsten Hofe aus Inhi- 
bition ergangen, daß wider keinen einzigen Holzhändler, der einen eigenen Hvlz- 

bÄ'-?tC SXecUtl0n vollstreckt werden solle, eine Bestimmung, welche sich 
auch Andere zu Nutze zu machen suchten. Er stünde daher offenbar im Moßen 
2e,?’1 eLb>le ^brpachtung gescheheii ließe, ohne daß er das Seiuige erhalten habe' 
Seme Forderungen waren ex contractu und durch die Licent-Register liquid- er 
hatte mich davon die Rechnungen, so weit es thunlich gewesen "mit dem Attest 
dl? b^etts vor vielen Jahren zur Beitreibung übergeben. Da nun
licraS Stun? dic Kannnerei durch die Judicata Eines Köiligl. Hohen Ge- 
?' ???? ? rt 5 huldig erkannt worden, ihm die Eviction zu leisten alle 
äanntTäraibe"fi7ff7'1 7 den etwaigen Ausfall zu stehen ebenfalls schuldig 
noliböst' sl-tua (.„L • Ürxallc^ burefy 0en Contraet in Ansehung der besonderen 

.wär- er um so mehr besagt, nach 
{V' 8' § sich be3 juns retentionis zu bedienen; davon

di -s ? fü?te ^ch Jemand zur Pacht finden, würde er, kraft
belmnv^n^w den Hof nicht raumen, sondern sich im Besitz deffelben so lange zu 
behaupten wissen, b^ alle seine Forderungen beigetriebeii seien.
legitimieret îat vrm ' welcher sich nomine der Kaufmannschaft in actis 

ilituuiret hat, protestiret wider die unternommene Licitation des publiquen
Holzhofes solenmter, allermaßen nicht abzusehen, wie, da die Sache in lit? be- 



360
Die Stadt Stettin. — Die Lastadie.

sanaen es möglich sei, denselben zu verpachten, denn so würden Diejenigen, 
welche ihre eigenen Holzhöfe haben, pro futuro weder Stätte no h ^rakgeld 
nebew, und in Ansehung der übrigen würde noch erst regukrt werden musien, 
wie die Abgabe einzurichteu sei. Es ließe sich also zur B^t durante lite fein 
nrincipium einer Verpachtung festsetzen und die Kaufmannschaft wurde stck auch 
ferner nichts octrudiren lasten, sondern es wüste bis völlig etttschiedenem ^lrettt 
die Verpachtung Anstand haben. Fahre dem ungeachtet dt- Kautmeret de facto 
mit der Verpachtung fort, so würde sie sich auch dte Iuconvententtett daraus

Da mm beide contradictionis dergestalt beschaffen, daß darauf nicht un 
Geringsten hat reflectiret werden können, zumal der Pächter Schereiiberg die 
Pachte annoch schuldig und die von den Hofrath Spaldtng betgebrachte Voll
macht nicht von der Kaufmannschaft, sondern von einigen privatis, welche u 
Kau manns-Verbadung (Gesellschaft, Genostenschaft) guten Theils nicht gewon
nen haben, ausgestellt ist, so ist mit der Licitation begonnen und fortgefahren 

worden, wie folgt: —
^orst-Secretair Ulrich, in Vollmacht des Kaufmanns Knudt Olßen, die er ZU den Acten 

gibt, bietet für den Stadt-Klappholzhof cum pertinentns und ohne Eviction der^Prwa^ 

offeriret auch dabei während der 6 Pachtjahre den^Hof nach ^Möglichkeitzu n 
höhen mgleichen die Zaüne auf eigene Kosten m baulichem Stande zuhalten.

Scherenberg, der bisherige Pächter, offeriret salva protestation . . . • 
jedoch sub eo conditione, daß er den Hof, so rote er ihn bis dahin gehabt, be> 
hatte, und wegen der sämmtlichen Privat-Holzhöfe, mcl. des Vanselowschen ihm 

bie Der Kgufm^Chrisüan Friedrich Sanne unter k. Ulrichs ^^itionen -
Der Advocat Carl Samuel Hering offeriret unter den ad la) bestimmten

500

320

600
GDnb^°nnenun an 'bieten, unter 'den von'rc.' Ulrich verlautbaren Bedingungen, 
nur noch dieser selbst und Sanne, in dem ersterer mit 350 Thlr. fortfahrt und tarnte 
mit 425 Thlr. aufhört, worauf Ulrich mit....................................................................
Meistbietender bleibt. Nun aber offerirt 

Scherenberg auf seine vorige Conditlvnen sub protestation . . . ...
W-il sich kein weiterer Licitaus so wenig auf dem casuni sub a als a f 

den sub b gefunden, so ist die Adjudication bis auf die Approbation des Hofes 
geschehen und dieses Protokoll unterschrieben worden. . 

Nach geschlossener Licitation kehrt rc. Sanne zuruck und offerirt. • • • • 
auf die von rc. Scherenberg angegebene Conditionen und auf dem Casum a . .

Scherenberq protestirt hingegen, weil der Bot nach geschlossenem Protokoll a 
gegeben ist, inzwischen biete er jedennoch der Kämmerei zum Besten  
bittet aber keinen weitern Bot anzunehmen. 

Dennoch geschieht es mit Sanne's Gebot von .... . - • • • •
worauf zwischeu Sanne und Scherenberg ein lebhafter Kampf entsteht, m welchen 
die Concurrenten sich zuletzt mit Einem Thaler àbieten, bis Sche^berg m . 
schließt und „weil ihm übel würde" wegen des fernern Bots bis Morgen De-
tition au bewilligen bittet, während Sanne noch em Mal und zwar . . . - ' 1
bietet \cfernern Bot sich präcavirend. Damit wurde das Licitations-Protokoll geschlossen, 
und 'w-ü Scherenberg sich wegen I->n°s plötzlich eingelrelenen Unwohlseins hatte -nis-rn-n 
müssen, war das Protokoll von Sanne allein unterschrieben.

430

700

720
610

750

760

1060

Fortsetzung ben 18. November 17'»7. .
Nachdem fowol Sanne als' Scherenberq zur Fortsetzung der Acttatwn wegen 

des Holzhofes sich eingefunden, so ist dem erstern bekannt^gemacht, das; letzterer
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mittelst seines Exhibti vom heutigen Tage Salvo suo jure auf der ersten Lici
tation annoch sich zu Thlr. 1070 
erklärt habe, auch verlange, daß im Fall rc. Sanne darüber bieten sollte, derselbe 
mediante jura merito anzeige, ob er für sich oder nomine sämmtlicher Holz- 
Commercianten der Stadt geboten habe, daher er seine Erkläruitg darüber abzu
geben belieben möchte.

Santte erklärt, wie er zwar der Meinung gewesen, daß, da der gestrige Tag 
eigentlich pro termino licitationis angesetzt sei, an selbuzen auch nur allein die 
Licitation hätte geschehen müssen, und folglich weil er in illo termino plus lici- 
tans geblieben die Adjudication auf fothanes licitum ihm competire. Indessen 
da er sich eventualiter gleich dem Scherenberg den fernem Bot reserviret, so 
wolle er, jedoch mit Vorbehalt seines aus gestriger Licitation erhaltenen Rechts, 
sich annoch einlassen und ............................... Thlr. 1075
off euren, wiewol mit dem ausdrücklichen Beding, daß keine weitere Licitation 
veranlaßt werde, noch Statt finden möchte. Was die desiderirte Erklärung be
trifft, so hoffe er, daß solche keineswegs von Nöthen und es Nobil. Senatui 
gleich viel sein werde, da er solche Pacht für sich zu entriren willens sei und 
so viel Caution zu bestellen crbötig wäre, als gefordert würde.

Man hat hierauf den Compagnien bekannt gemacht, wie vermöge Decreti 
Nobil. Senatus desiderirt worden, daß von den Licitanten zunächst und zuförderst 
angezeigt werden möchte, womit ein jeder von ihnen auf das Quantum der 
licitirtcn Gefälle des Holzhofes Caution zu bestellen Willens sei.

Scherenberg gibt hieraus seine Erklärung dahin ab, wasmaßen er so wie 
bei der bisherigen Pacht loco cautionis ein Quartal des Pachtquantums prä- 
numertren wolle, und ob er gleich solches bisher nicht prästiret, sondern der 
Kämmerei schon über 3 Jahre die Pension reftire, so wäre dies doch nicht seine 
Schuld (?) sondern liege lediglich darin, daß er von den Holz-Commercianten 
seine Befriedigung nicht erhalten könne; sobald aber desfalls die Sache in Nich
tigkeit sein würde, und ihn contractmäßig zu befriedigen angehalten würden, 
werde auch er praestanda zu prästiren nicht ermangeln.

Sanne erklärt, daß er nicht allein bekanntermaßen mit einem eignen Hause 
allhier ange»essen, sondern auch event, durch seinen Schwiegervater, dem Alter
mann Johann Friedrich Peters, alle Sicherheit zu beschaffen Willens sei, jedoch 
daß ihm dagegen die Eviction ratioue des Wrak- und Stättegeldes von allen 
Privat-Holzhösen geleistet werde.

Scherenberg bietet hieraus sub cadem conditione der Evictions-Leistuug 
von gesammten Holzhöfen, keinen ausgehoben, salvo jure . . . Thlr. 1080

Sanne unter eben denselben Conditionen  - 1082
Scherenberg similiter  - -1083

und bittet sich noch Erklärung darüber aus, was unter Evictions-Leistung zit ver
stehen sei: ob die Kämmerei das Wrak- und Stättegeld von den Privat-Holz 
Höfen, faß* solches wider dieselben vbiiniret lourde, sich reservire? oder aber, 
ob darunter so viel verstanden werde, daß der Pächter für Ausmachung dieses 
Pullktes aus seine pericul, und wegen der Privat-Holzhöse das commodum et 
damnum allein übernehmen solle . Wenn dieses geschehe, und der Forst-Sekretar 
Ulrich nomine des Kaufmanns Knudt Olßen, sieb solcherhalb erklärt, so reservire 
er ebenfalls, seine Erklärung abzugeben, inmahen, ehe solches deütlich gemacht

Landbuch von Pommern; Th. U., Bd. IX. 46
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wäre, er gestern sich darauf nicht einlassen können. Comparent ist dieserwegen 
bedeutet, daß die Intention nicht anders, als diese sei, daß die Kämmerei das 
Wrak- und Stättegeld von den Privat-Holchöfen sich reservire und solches dem 
Pächter nicht mit verpachtet sei; indessen soll zur Vermeidung aller Weitlaüfig- 
feiten der rc. Olßen als plus licitans, oder dessen Mandatarius Ulrich, um sich 
positiv darüber erklären, annoch vernommen werden.

Sanne bietet unter vorigen Conditionen Thlr. 1084 
Scherenberg similiter ................................................................ - 1090
Sanne similiter  - 1100
Scherenberg similiter.............................................................. = 1200
Sanne similiter  - 1210
Scherenberg bezieht sich auf feilte heüte beim HochEdlen Rathe eingereichte 

Vorstellullg ratione seines aus der gestrigen adjudication erhaltenen Rechts in
gleichen ratione Juris retentionis und will dieserhalb seilt Recht warnehtnert und 
insofern sich der jetzigen Licitation begeben.

Sanne bleibet bei dem jetzigen Bot und reserviret ebenfalls wegen seines 
gestrigen höchsten Bots competentia und bittet, daß ihm der Holzhof entweder 
ans die eine oder andere Art zugeschlagen werde und hat übrigens dieses Pro
tokoll eigenhändig unterschrieben.

Schluß-Verhandlung den 19. November 1757.
Dem gestrigen Dekrete gemäß stellte sich ans Vorladung der Forst-Secretar 

Ulrich, um ihn von dem Kämmerer Kriegsrath Pott, unter Assistenz des Sena
tors Kohler (welche beide auch das gestrige Protokoll ausgenommen hatten) be
fragen zu lasten, welchergeftalt die nicht verlangte Evictwn wegen der Prwat- 
Hoizhöfe von ihm verstanden werde: ob die Intention dahin gehe, daß die Käm
merei sich das Stätte- und Wrakgeld von den Privat-Holzhöfen, falls solches 
wider dieselben obtiniret würde, zu reservireu und dasielbe besoltders eiltZtlfordern 
befugt sein solle, oder aber ob darunter verstanden werde, daß der Pächter die 
Ausmachung dieses Punkts auf seine pericul, mithin wegen der Pnvat-Holzhöfe 
das commodum et damnum allein übernehmen solle?

Ulrich, nomine des Kaufmanns Knudt Olßen, erwidert: Er habe sein Ge
bot lediglich auf den Stadt-Klappholz-Hof cum pertinentiis gethan, un o unter 
den Pertinenzien verstehe er die beiden Simonschen Höfe, nebst den Hiel)tatten 
und festgefetzten Wiesen. Er verlange keine Eviction wegen der übrigen Privat- 
Holzhöfe, sondern da die Sache wegen des Stätte- und Wrakgeldes von diesen 
Höfen noch in lite stände, so würde, auf den Fall, wenn Magistrates das 
Recht: Stätte- und Wrakgeld von dem auf denselben lagerndell Holze zu forderu, 
obtiniren sollte, solches ' lediglich der Kämmerei zufallen werde, ohne daß bie 
geringste Ansprache an dasselbe voit Seiten des Pächters gemacht werden solle.

Der Magistrat reichte die vorstehenden Protokolle, — die hier zur genauen 
Kenntniß bon der Sage der Sache und der Folge halber eingeschaltet wordelt, 
— mittelst Berichts vorn 6. December 1757 zur Camera Regia mit der Bitte 
ein, wegen der Verpachtung des Holzhofes nach Hofe dahin zu refenren daß 
auf die von dem Forst-Secretar Ulrich im Namen des Kaufmanns Knubt Olßen 
offerirte Pacht unb die von demselben gestellten Bedingungen rc. die Appro
bation erfolgen möge und demgemäß diesen der Zuschlag ertheilt werden könne, 
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indem er die späteren, übermäßig in die Höhe getriebenen Gebote, der daran 
geknüpften Bedingungen halber fallen ließ. Bei "der Kammer verzögerte sich die 
Berichterstattung nach Berlin bis zum 13. März 1758, worauf zehn Tage später 
am 23. März, der Bescheid erfolgte, daß der Antrag des Magistrats nicht ge
nehmigt werden könne, vielmehr eine erneüerte Licitation anzuberaumen sei, in 
welcher mit dem Bot des re. Sanne, das laut Protokolls vom 17. November 
a. pr. in 610 Thlr. bestehe, der Anfang zu machen sei, da solches die Continuation 
von dem ersten Bot sei, so durch den re. Ulrich, Namens des re. Olßen, mit 
300 Thlr. geschehen. Dieses Hofrescript ging dem Magistrate mit der Kammer- 
Verfügung vom 6. April 1758 zu.

Ohne den Weg durch die Camera Regia zu nehmen, wie es nach der Vor
schrift hätte geschehen müssen, berichtete der Magistrat, — wahrscheinlich der 
Kürze wegen, und um die Sache nicht wieder der Gefahr auszusetzen ein Viertel
jahr unerledigt zu bleiben, — unterm 20. April 1758 unmittelbar an das Königl. 
General-Directorium, daß er kein Bedenken getragen haben würde, den Befehl 
vom 23. März wegen Abhaltung einer abermaligen Licitation des Holzhofes so
fort zu befolgen, wäre nicht dem Rescript eine Schluß-Clausel hinzugefügt, welche 
die Intention nicht deütlich ausdrücke, weshalb er sich vorhero Declaration er
bitten muffe. Denn des Sanne licitum der 610 Thlr. gehe nicht auf Ulrichs 
erste Offerte von 300 Thlr., und worauf er im Verfolg bis 430 Thlr. geboten, 
sondern auf den im Protokoll vorn 17. November sub la) prämittirten Fall: 
Weiln nämlich die Eviction-Leistung ratione des Wrak- und Stättegeldes von 
den sämmtlichen Holzhöfe der private rum, jedoch exel. des Vanselowschen und 
Schröderschen, und in gewissen Maße auch des Neümärkischen Holzhofes ver
schrieben würde .und worauf der Advokat Hering mit 600 Thlr. den Anfang 
gemacht habe. Ulrich, im Namen Olßens, habe aber auf den Fall b), wenn die 
Eviction des Wrak- und Stättegeldes von den Privat-Holzhöfen nicht mit ver
schrieben wurde, sondern nur von dem Holze, so auf de-n Publiquen Holzhofe 
md den beiden Simonschen Holzhöfen aufgesetzt wird, anfänglich 300 Thlr. und 
ziletzt 430 Thlr. geboten. Hierüber müsse sich Magistratus Declaration erbitten 
lud zugleich erfragen, wie es ad interim mit dem Klappholzhofe gehalten werden 
süe, da es eitles Theils gegen den d. Mai keine Möglichkeit mehr sei, die Lici- 
taion zu publiciren, und wenn selbige abgehalten, darüber die Approbatiorl ein- 
zuolen, auch den Contract zu expediren, damit die Übergabe vorgenommen 
wedelt körnte, andern Theils auch der zeitige Pächter Scherenberg sich wegen 
der ausstehenden Reste Juris retentionis bekennen wolle und bei der Königl. Re- 
gierng (der höchsteit Provinzial-Justiz-Behörde) bereits Klage erhoben habe, 
jolglch, weil von dieser terminus auf den 21. hujus angesetzt sei, nicht zu ver- 
muthll stehe, daß gegen solche Zeit die Sache decidiret sei. Magistratus hält es 
sur a: beiten, wenn, so lange der Rechtsstreit mit den Holz-Commercianten nicht 
entschlden ist, dem zeitigen Pächter Scherenberg der Hof fürs erste auf Eilt 
Zahr ^n Administration gelassen imb mit demselben eine Convention getroffen 
werde, weil derselbe die beste Jnformatiolt hat und der Kämmerei Besitz dabei 
zu ovicviren vor Altdern im Stande ist, wozu er sich mediante juramento ver- 
bindltchmachen müßte.

Auf diese Vorstellung erging von Hofe eine Resolution (unterzeichnet von 
delt Muttern Happe, Boderr, Mumenthal) d. d. Berlin, den 4. Mai 1758, wo 

46* 



364 Die Stadt Stettin. — Die Lastadie.

rin Sr. König!. Majestät lebhaftem Befremden Allsdruck gegeben wurde, daß 
der Magistrat zu Alten Stettin eine Administration des Klappholzhofes, und 
noch dazu ben rc. Scherenberg zum Administrator Vorschlägen könne, da dieser 
doch, ob er gleich in feiner vorigen Pacht sehr viel prositir'et, die Kämrnerei in 
einen Prozeß verwickelt und ratione der Privat-Holzhöfe überdem die Eviction 
prätendiret habe Wie nun S. K. M. überall eine Admiilistration des Holz
hofes auf keine Art und Weife gestatten wolle, so habe der Magistrat sogleich 
nach Empfang dieses einen kurzen terminum von 8 Tagen zur anderweitigen 
Licitation des qu. Holzhofes der Kallfmanllscbaft, ingleichen durch die Intelligenz 
und Zeitungen zu publiciren, solche Licitation legaliter in der Art, daß die Pri- 
vat-Holzhöfe nicht mit verpachtet werden, vorzllnehmen und mit dem licito des 
2C. Ulrich für den Olßen à 430 Thlr. den Anfang zu machen, auch das Licita- 
tions-Protokoll sogleich nach geendigter Licitation der Pommerfchen Camera 
Regia zu übergeben, damit selbige solches zur weitern Verfügung llach Hofe ein
senden sönne, und die Kämmerei nicht in noch größern Schaden, als sie schon 
durch den Scherenberg erlitten, gesetzet werde.

Gleichzeitig erging, unter abschriftlicher Mittheilung der Vorstellung und der 
darauf ertheilten Resolution, an die Pommersche Kammer der Befehl, darüber 
zu wachen, daß der Magistrat den, in der Resolut, getroffenen Anorbnungen un
verzüglich Folge gebe, damit diese so lange verschleppte Sache nicht noch weiter 
zum Nachtheil der Kämmerei verzögert werde. Vor Erlaß dieser Resolution 
hatten Zwischen-Verhandlungen zwrschen dem Magistrat und Camera Regia, so 
wie auch Berichterstattungen nach Hofe Statt gefunden, die hier übergangen 
werden können, um sofort zu berichten, daß in Befolgung des von Hofe empfan
genen Befehls —

Am 24. Mai 1, ;>8 von dem Camerarius administrans, Kriegsrath Pott, 
ein ueüer Termin zur anderweitigen Verpachtung des publiquen Klàpphvlzhofes, 
und zwar excl. der Privat Holzhöfe abgehalten wurde, nachdem die Absicht dazu 
in gewohnter Weise öffentlich bekannt gemacht worden war In diesem Termine 
theilte rc. Pott zunächst mit, daß der Bürger Johann George Hehn, als bisheriger 
Haupt-Wraker und Aufseher auf dem Holzhofe, per Memorial gegebeten habe, bei 
gegenwärtiger Licitation es in die Wege zu leiten, daß er bei feiner Function con- 
ferbiet bleiben möge, was auch a Nob. Senatu mittelst Dekrets vom 23. hujus 
für billig erachtet worden sei. Hierauf fei bei der Licitation Rücksicht zu nehmen, 
was sich nach Anleitung des Licitations-Protokolls vom 17. November sub Nr. 3, 
nn? dieser Punkt vorgesehen fei, von selbst verstehe; wie denn mich die in dicto 
protocollo prämittirten Conditiones in Salvo et Vigore verblieben.

Forst-Secretar Ulrich offerirt für den Stadt-Klappholzhos, incl. der beiden 
Stmouschen Höfe und übrigen Pertinentien auf 6 Jahre fürs Jahr Thlr. 430 
reiervirt sich aber dabei, daß während der Pachtperiode die Bewehrung fourni 
als auch die nothwenbige Verhöhung des Hofes auf Kosten des Magistrats be
werkstelligt werde, auch die auf demselben befindlichen Gebaüdc, wenn Haupt- 
Reparaturen vorfielen, gleichfalls von der Kämmerei übernommen werden müßten. 
Als Caution erbiete er sich baar 500 Thlr. bei der Kämmerei zu deponiren, 
davon ihm bei Ablauf der Pachtzeit, der Überschuß über das Pachtquantum des 
letzten Pachtjahres herauszugeben fein werde. Und da der Pächter für die 
Sicherheit der Gebaüde und des Holzes mtt einstehen müsse, so refervire er sich
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per expressuni, buff e5 (cbiqtid) von ihm abhanden müsse, wem er die Aussicht 
deS Holzes und der Gebäude auf dem Holzhofe auvertraueu wolle, um so mehr, 
da er den Aufseher aus feinem Beutel salariren müsse, daher auf das vom Ma
gistrate befürwortete Gesuch des rc. Heyn nicht Rücksicht genommen werden 
sönne. ~ .

Von Seiten der Kämmerei ist dem Licitanten entgegnet worden, daß ratione 
der Verhöhung des Holzhofes und der Bewehrung desselben man von den in dem 
ersten Licitations-Protokoll vom 17. November a. pr. kundgegebenen Conditioner 
nicht abgehen könne, sondern solche allenfalls zur Decision des Königl. General- 
Directoriums vorbebalten bleiben müßten, zumal auf eben diese Conditionen die 
heütige Licitation angeordnct worden sei, mithin davon in keinem einzigen Punkte 
abgewichen werden könne. .

Saune bietet, unter Aneignung der Ulnchschen Bedingungen . Thlr. 432 
auf die Olßensche Condition gibt er keinen Bot ab.

Der Notarius Bonrwieg osseriret unter obigen Bedingungen des 
rc. Ulrich..................................................... 433
ans die Olßensche Condition aber gar nicht.

Der Forst-Sekretar Ulrich zuletzt...................................................... • • 434
Er erklärt, — nachdem die beiden anderen Licitanten sich des fernern Bots 

begeben haben, zum Schluß, daß er die notdürftigsten Reparaturen, auch die 
Verhöhung des Hoses aus seine Kosten übernehmen wolle, worunter aber fein 
Haupt-Bau begriffen sein dürfe. Da er nun plus licitans geblieben, so bittet 
er, ihm die Pacht aus sechs Jahre zu addiciren. Er hat dieses Protokoll eigen
händig unterschrieben.

Dieses LicitationS-Protokoll sammt einem sehr ausführlichen Votum des 
Camerarii administrandis pro conservatione jurium Civitatis, so wie auch das 
Erkenntniß der Königl Regierung, welches den Anspruch aus das jus retentionis 
den Scheren berg beim Gerichtshöfe geltend zu machen versucht hatte, zurückwies, 
reichte der Magistrat mittelst Berichts vom 8. Juni 1758 bei ber Cameria Regia 
ein. Kricgsratb Pott sprach in seinem Votum, wol nicht ohne Grund die Be- 
sorgniß ans, daß das Pachtstück durch die neiie Verpachtung zum Präjudiz jo« 
wol des Königl. als des städtischen Interesse gereichen sönne, wenn die Holz- 
händler, die eigene Höfe haben, solches unter Fuß bekommen würden. Dies 
offenbare sich noch mehr daraus, wenn sie, nach dem Licitations-Protokoll, der 
Haupt-Wraker, wie bisher gebraüchlich gewesen, nicht ferner auf dem Hofe zur 
Aussicht behalten wollen. Hangt das Pachtstück und derjenige, der zum Aufseher 
über das auf dem Stadt-Holzhofe gesetzte Holz von ihnen bestellt wird, von den 
Holzhändlern, welche eigenthümliche Höfe haben — und diese sind eigentlich die 
licitantos, so leiden nicht nur die Holz Lieferanten, so ihr Holz denen Kauf- 
leüten andere, bringen, und die übrigen Kaufleüte, sondern auch hauptsächlich die 
Kämmerei, jene weil sie unterdrückt werden, diese weil Niemand weiß, was auf 
dem Stadt-Klappholzhofe gestanden, und was die Kämmerei von den Privat- 
Holzhöfen, wenn sie dazu die Bereck)tigung erhalten, zu fordern habe; denn be
kannt ist es ja, daß die Besitzer von Privat-Holzhösen schon jetzt nicht allein ihr 
eigenes, sondern auch fremdes Holz aus ihren Höfen angenommen und sich dafür 
Wrak- und Stättegeld bezahlen lassen, gleich als wenn es auf dem Stadt-Holz- 
hof gestanden; und was würde es in der Folge für eine Durchstecherei werden, 
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wenn sie erst durch Pachtung des städtischen Holzhofes ganz freie Hand haben 
und die Aufseher von ihnen abhängig sind. Gesetzten Falls, sie geben dein Li- 
cent-Visitator freie Wohnung auf dem Hofe, so hangt ja auch dieser von ihrer 
Gnade ab, und wer leidet sodann darunter? Sie unter sich werden sich wol ein
ander zur Aufbringung der Pacht solcherhalb auf die Finger sehen, in Ansehung 
des Königl. und des städtischen Interesse, ingleichen ratione der übrigen Com- 
mercianten sowol einheimischen als auswärtigen treten Zweifel ein. Und daß die 
Wrake publicum fidem behalte, das ist des Magistrats Sorge. Die schädlichen Folgen 
einer derartigen Verpachtung muß, bei nur geringem Nachdenken, ein Jeder ein
sehen, der nur einigen Begriff vom Holzhandel hat und vom Zusammenhang der 
Dinge informiret ist Alle Vereidung der Wraker könne da nichts helfen, wenn das 
fortune dieser Leute von den Holz-Commercianten dependiret; dem Wraker-Attest 
ist dann hinsichtlich der Güte des Holzes nicht mehr zu trauen, wenn es nicht 
unter des Hanpt-Wrakers Aufsicht bleibt, weil das gute Holz mit dem schlechten 
wiederum vermengt und vertauscht werden kann. Und gleichwol sollen nach dem 
Packhofs-Reglement die Wraker-Atteste bei den Königlichen Kassen, und nach der 
Handlungs-Observanz bei Streitigkeiten der Kaufleute, hiesiger wie auswärtiger, 
als Beweismittel dienen!

Der vorstehende Magistrats-Bericht rief das Hof-Rescript vom 22. Juni 
17ö8 hervor, vermöge dessen das General-Directorium die am 24. Mai gehal
tene Licitation des Stadt-Klappholzhofes annulirte und zugleich festfetzte, daß 
künftighin dieses Pachtstück niemals an einen Kaufmann, am allerwenigsten aber 
an einen oder sämmtliche Holz-Negocianten verpachtet werden soll. Camera 
Regia befahl, auf Grund jenes Hof-Rescripts dem Magistrate unterm 10. Juli 
1758, dem ehemaligen Pächter Scherenberg die vom 1. Mai er. ab geführte 
Administrations-Rechnung sofort und ohne Anstand abzunehmen, und denselben 
aus dem Hofe zu setzen, dagegen aber einen andern gewissenhaften, und der 
Sache kundigen Manne den Klappholzhof bis zum 1. Mai 1759 zur Administration 
zu übergeben. „Dieses, so drückte sich die Kammer-Verfügung aus, müßt 
Ihr ganz ohnfehlbar und bei Vermeidung der schwersten Verant- 
wortung binnen 8 Tagen bewert st elligen und den Administratoren! 
Uns zur Approbation anzeigen, auch zugleich berichten, wie viel demselben für 
seine Bemühung zu bewilligen sein möchte". Ferner befahl die Kammer anzu
zeigen: —

1) Wie viel Privat-Holzhöfe gegenwärtig in Stettin befindlich und wer die 
Besitzer feien?

2) Ob und welche Ergenthümer von Privat-Holzhöfen sich anheischig gemacht, 
das Stätte- und Wrakgeld dennoch zu bezahlen?

3) Ob schon zu der Zeit, da der Verstorbene Friedrich Schröder und nachher 
dessen Wittwe und Erben den Stadt-Holzhof noch in Pacht gehabt, von dem 
auf den Privat-Holzhöfen stehenden Holze, Stätte- und Wrakgeld erhoben 
worden?

4) Ob auf dem publiquen Holzhofe alles in Stettin ankommende und ztt 
verschiffende Klappholz Platz habe und ohne Beschwerde der Commercianten von 
da abqeladen werden könne?

5) Warum nicht der publique Klappholzhof vergrößert worden, da nach 
Einem Vorgeben dazu Gelegenheit genug, uttb allenfalls der Commerzienrath 
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Simon seinem Contract gemäß verpflichtet gewesen wäre, seinen Privat-Holzhof 
zu solchem Behuf uiib zum Beste« der Kämmerei wieder abzutreten und denselben 
zu retradiren?

6) Ob und warum der Magistrat nicht wider die Anlegung der Privat- 
Holzhöfe zum Besten der Kämmerei gegründete Vorstellungen gethan, und —

7) Wie viel bei den Königl. Kassen vereidete Wraker jetzt wirklich bei dem 
publique» Holzhofe gehalten würden?

Der Magistrat berichtete hierauf am 24. Juli 1758, daß er den Licent-Visitier 
Schröder aU Administrator in Vorschlag habe, welcher auch cum approbatione 
Regia die Administration übernehmen wolle; indessen verlange derselbe monatlich 
IO Thlr., während mit Rücksicht auf deu durch den Krieg gehemmten Handels
verkehr und weil während der Wintermonate auf dem Holzhose überhaupt nicht 
viel zu thun sei, eine monatliche Vergütigung von 5 Thlr. genügend sein dürfte, 
was jedoch der Entscheidung der Camera Regia anheim gegeben werde. In 
Bezug auf die sieben Fragen lautete der Bericht des Magistrats wie folgt: —

Frage 1. Nach sorgfältig eingezogeneu Erkundungeu bestehen zur Zeit 16, 
oder in gewißem Maße 18 Privat-Holzhöfe, und zwar: —

1. Auf der sogenannten Silber-Wische der Holzhof des Kriegsraths 
Vanselow, — von dem weiter unten im Art. von der Silberwiese ein Mehreres.

2. Des Altermanns Simon Holzhof, welcher vordem mit zu dem publiquen 
Klappholzhofe gehört und erst bei der Wittwe Schröders Pachtzeit im Jahre 1146 
davon abgenommen und dem Simon überlasten worden ist.

3. Desselben 3ter Holzhof dicht dabei, wozu der Platz ihm von dem Königl. 
Gouvernement bewilligt und verstattet worden, ungeachtet der gedachte Platz, wie 
Niemand bestreiten kann, zum Stadt-Fundo gehört uud worin das Königl. 
Gouvernement, bezw. der Militair-Fiokus, kein gegründetes Recht gehabt.

4. Des Commerzienraths Schröder Holzhof neben dem vorgemeldeten Si- 
monschen Holzhofe, welcher Platz demselben gleichergestalt vom Königl. Gouver
nement bewilligt und eingeraümt worden, und mit welchem es überall gleiche 
Bewandniß hat, wie mit dem 2ten Simonschen Hofe (3).

5/Desselben 2ter Holzhof, dem vorigen gegenüber, welcher Platz größten- 
theils von dem zur publiquen Weide im Mellen gehörigen Grundstücke, und von 
der dahin gehenden Trift genommen, welcher vorn Königl. Gouvernement, ohne 
Consens dès Magistrats und der dawider von Seiten der Laftadifchen Bürger 
erhobenen Contradiction ungeachtet, angewiesen und verstattet worden. ,

6. Des Commerzienraths Simon Holzhof im Mellen, welchen Platz er von 
E. E. Rath mit Consens und Approbation der Camera Regia im Jahre 1754 
erhalten hat und rechter Hand neben dem publiquen Klappholzhofe belegen ist.

7. Des Kaufmanns Knudt Olßens Holzhof auf der Riederwiek, als der 
ehemalige sogenannte Reümärkische Holzhof, welchen der verstorbene Forstrath 
Ulrich angelegt hat.

8. Desselben 2ter Holzhoi, dicht dabei, wozu er einen ansehnlichen Platz von 
dem unstreitig zur Stadt gehörigen Fundo und der publiquen Straße bekommen, 
welcher ihm vom Königl. Gouvernement ganz einseitig und ohne alle Vorivisten 
E. E. Raths, blos unter dem Vorwande angewiesen und eingeraümt worden, 
weil vor verschiedenen Jahren ein Kalkofen daselbst gestanden, welcher zu der 
Zeit, wie des Höchstseligen Königs Friedrich Wilhelm Majestät die Fortification 
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erweitert und angelegt, dahin gesetzt worden, wie er dann auch einige Bürger- 
Haüser und Gehöfte dazu gekauft und die Plätze davon zu diesem Holzhofe mit 
eingezogen hat.

9. Desselben 3ter Holzhof, auch aus der Niederwiek, welchen er von dem 
Inspector der französischen Colonie Reiffeit vor einigen Jahren gekauft.

10. Des Altermanns Törnicke Holzhof, ebenfalls auf der Niederwiek, welchen 
Platz er von des Senators Bartels Erben erhandelt.

11. Des Hofraths und Colonisten Klippel Holzhof, welcher Platz ihm auf 
betn Glacis vor dem Frauen-Thor vom Königl. Gouvernement verstattet wor
den ist.

12. Des Kaufmanns Knckerick Holzhof, wvtu er den Platz in den Fortifi- 
cationswerkert des Forts Leopold vor dem Frauen-Thor voin Königl. Gouverne- 
lnent betoinme» hat.

13. Des Kaufmanns und Colonisten Jaques Derm Holzhof, welcher diesen 
Platz mit Consens des Königl. Gouvernements in beit Fortificationswerken vor 
bem Heil. Geist-Thor angelegt, unb davon einen Theil ait die Kaufleute Peters 
und Sanne, ingleichen einen andern Theil an den französischen Gerichts-Secre- 
tair Jeanson zur Aussetzung ihres Holzes abgestanden, so daß dieser Platz an- 
jetzt 3 besondere Holz Höfe enthält.

14. Des Senators und Forst-Secretairs Ulrich Holzhof auf der Oberwiek, 
welcher Platz zwar unstreitig zum Stadt-Fundo gehört, demselben aber ohne 
Vorwifsen und Consens E. E. Raths vom Königl. Gouvernement überlaffen und 
verschrieben worden ist *).

15. Desselben 2ter Holzhof ohnweit des vorigen, gleichfalls auf der Ober
wiek, mit welchem Platz es eben die Bewandniß hat, wie mit dem vorigen*).

16. Hat der Kaufmann und Colonist du Martin oder vormals sogenannte 
Defleen einen dergleichen Holzhof hinter dem Olßenschen, vormals Neümärkischen 
Holzhofe und zwar in Grabow auf des Koffaten Dürren Hofe angelegt**).

Frage 2. Rur allein die Besitzer der unter Nr. 2 und 6 genannten Holz
höfe, nämlich der Altermann Simon und der Commerzienrath Simon, haben, 
vermöge der a Senatu ihnen ertheilten Contracte, sich verbindlich gemacht, außer 
der stipulirten Récognition auch das Stätte- und Wrakgeld von ihrem Holze 
der Kämmerei jedes Mal zu zahlen; und dem Jnspector Reiffeit ist der unter 
Nr. 9 angegebene Hof nichts anders als mit dem ausdrücklichen Beding durch 
Hof-Rescript bewilligt werden, daß er das Stätte- und Wrakgeld der Kämmerei 
oder dem Pächter des vubliquen Klappholzhofes jedes Mal, wenn er Holz bei 
sich anfstellt, entrichten soll, was denn auch die Schrödersche Wittwe und deren 
Erben von ihm, dem Reiffeit, und nachher von Olßen richtig erhalten haben.

♦) Über die Ulrichschen Holzhöfe ist in der Geschichte der Oberwiek, L. B. II Th. Bd. VIII, 
sehr ausführlich gehandelt worden, daselbst auch des Olßenschen Hohhofes in der Niederwiek 
Erwähnung gethan; wegen des letztern vergl. die Bemerkungen in diesem Bande.

**) In dem Pottschen Concepte von diesem Verzeichnisse der Holzhöfe waren noch zwei 
angeführt: der des Kaufmanns Andrae jun. in dem erkauften ehemaligen Liebeherrschen Garten 
auf der Schiffbau-Lastadie; und der des Kaufmanns Schultze, der mit Bewilligung der Camera 
Regia auf des Schiffers Braunschweig Gehöfte auf der Schisfbau-Lastadie angelegt war. Beide 
Angaben sind aber im Concept durchgestrichen, weil die Plätze nicht zur Aufstellung von Holz 
sondern zu andern Zwecken dienen sollen.
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Frage 3. Zu der Zeit als Friedrich Schröder den Stadt-Klappholzhof in 
Pacht bekam, also im Jahre 1731, gab es gar keinen Privat - Holzhof. Der 
erste, welcher während Schröders Pachtzeit entstanden, ist der des Kriegsraths 
Vanselow. Es i)t zwar, wie Acta Curiae besagen, sofort in verschiedenen Vor
stellungen dagegen remonstrirt worden, allein unter dem Schutze des Generals 
v. Wallrave hat sich der re. Vanselow der Gunst des Gouvernements zu erfreuen 
gehabt, und aller Widerspruch gegen sein Vorhaben ist vergeblich gewesen. Ist 
erst der Prozeß ratione des Wrak- und Stättegeldes mit den'Besitzern der übrigen 
Privat-Holzhöfe zu Ende geführt, dann wird auch der Prozeß wider den Besitzer 
des Vanselvwschen Holzhofes wegen der rückständigen Gebühren angestrengt werden 
müssen. Hiernüchst ist zu der Zeit, als die Wittwe Schröder den Stadt-Klappholzhof 
in Pacht gehabt, auch der Neümärkische Holzhof angelegt, und obgleich dessentwegen 
sofort remonstrirt und das Stätte- und Wrakgeld gefordert worden ist, so hat 
es, weil die Zahlung verweigert wurde, zur Klage kommen müssen. Der Prozeß 
ist jedoch durch gütlichen Vergleich zwischen den Schröderschen Erben und dem 
Kaufmann Olßen beendigt worden. Die Kämmerei ist bei diesem Vergleich in 
sofern wesentlich betheiligt, als die Schröderschen Erben die Pachtrückstände, 
welche ihre Erblasserin auf Olßen's Conto angewiesen hatte, und deren Zahlung 
nach dem Ausfall des wegen des Stätte- und Wrakgeldes schwebenden Rechts
streites reguliren wollen. Die übrigen Privat-Holzhöfe sind theils gegen Ablauf 
der Schröderschen Pachtperiode, und nachdem die Wittwe Schröder und deren 
Sohn, der jetzige Commerzienrath Schröder selbst Privat-Holzhöfe angelegt und 
die Plätze dazu vom Königl. Gouvernement erworben haben, größten Theils aber 
während Scherenberg's Pachtzeit entstanden, und wird eben jetzt wegen Zahlung 
des Wrak- und Stättegeldes mit den Besitzern derselben controvertiret, obgleich 
die Verpflichtung zur Leistung dieser Gebühren von Sr. Königl. Majt. Selbst 
für recht und billig anerkannt worden ist.

Frage 4. Zur Beantwortung dieser Frage bezieht sich Magistratus auf des 
Landmessers Balthasar Vermessung, aus der erhellet, daß alles hier ankommende 
Holz reichlich Platz findet, sofern gute Aufsicht und Ordnung gehalten wird, zu
mal wenn man erwägt, daß, nach Abzug desjenigen Klappholzes, welches die 
beiden Simon auf ihren Höfen aufsetzen, das Quantum der übrigen Holz- 
Commerzianten bei weitem so viel nicht beträgt, als nach dem von der Königl. 
Licent aufgestellten Fraetions-Quanto herauskvmmt; nicht zu gedenken des vielen 
Holzes, so ohne auf den Klappholzhof zu kommen, oder doch nicht lange darauf 
steht, sogleich wieder verladen und verschifft wird. Wollen die Holz-Negozianten 
durch des Landmessers Reinmann Plan den Nachweis führen, daß die Batha- 
M-sche Vermessung falsch, d. h.: daß des publiquen Klappholzhofs Größe dem 
Bedürfnisse des Stettinschen Holzhandels nicht Genüge leisten, so ist das ein 
Gegenstand der Controverse, bei der Magistratus gehört werden muß.

Frage 5. Camera Regia wird vor Entstehung des jetzt schwebenden Prozesses 
niemals gefunden haben, daß von den Holz-Cvmmerzianten geklagt oder Beschwerde 
geführet worden, als wäre zur Aussetzung des Holzes auf dem publiqueu Klapp
holzhofe nicht Platz genug vorhanden. Diese Beschwerde ist erst jetzt entstanden, 
nachdem die Privat-Höfe angelegt worden, und soll die Nothwendigkeit derselben 
rechtfertigen, — ein Vorwand, um sich von der Verpflichtung der' Zahlung der

Landbuch von Pommern; Th. Il, Bd. IX. 47
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Gebühren loszusagen. Allenfalls kann der Stadt-Holzhof, wie der Balthasarsche 
Situationsplan nachweiset, noch halbmal so groß gemacht, und wofern es nöthig 
wäre, von des Commerzienraths Simon Holzhof noch ein Theil dazu genommen 
werden, weil dieser vermöge Contracts gegen Erstattung, der darauf verwendeten 
Kosten solchen Theil abzutreten verpflichtet ist.

Frage 6. Acta Curiae sind voll von Verhandlungen, tue Pnvat-Holzhofe 
betreffend und wegen verweigerter Entrichtung des Stätte- und Wrakgeldes, wie 
vielfältig deswegen querulirt und wie viele Prozesse dieserhalb geführet, aber 
auch wie wenig Magistratus darunter hat reüssiren können, da es sogar soweit 
gekommen ist, daß, als judicata zur Execution gebracht werden sollten, solche in- 
hibiret und Magistratus vom Königl. Gouvernement in causa contra die 
Schrödersche Wittwe modo deren Erben ausdrücklich durch ein Anschreiben 
desselben bedrohet worden ist, daß sofern Execution verfügt werden würde, dem 
Camerario administranti sofort militairische Execution ins Haus gelegt werden 
solle. Indessen hat es auch seine Richtigkeit, daß Magistratus von Anlegung der 
meisten Privat-Holzhöfe erst dann Kenntniß erlangt hat, wenn vom Pächter des 
publiquen Holzhofes wegen verweigerten Stätte- und Wrakgeldes Klage geführt 
wurde. Die Privathöfe waren mithin zur Zeit, als Magistratus von ihrem Da
sein Kunde erhielt, vollständig eingerichtet und. im Stande, und folglich mcht 
mehr res integra, weil die meisten, ja fast alle insgesammt, von den Festungs- 
Behörden, vom Gouvernement, oder sonst bewilligt, angewiesen, gestattet und 
contractlich verbrieft waren, guten Theils selbige auch innerhalb der Festungs
werke dergestalt situiret und verborgen find, daß man sie nicht einmal gewahr 
werden kann. . . .

Frage 7. Gegenwärtig sind auf dem publiquen Klappholzhose außer dem 
schon genannten Hauptwraker George Heyne, 4 Wraker angestellt. Alle 5 sind 
bei der Kämmerei an Eid und Pflicht genommen. Da die Wraker von deu bis
herigen Pächtern des Holzhofes jeder Zeit den Königl. Kassen zur Vereidung 
präsentiret worden sind, so läßt sich voraussetzen, daß dies auch m Ansehung 
der gegenwärtig angestellten 4 Wraker geschehen ist, obwol es mit Gewißheit 
nicht behauptet werden kann.

Ob Camera Regia die beantragte Anstellung des Lrcent-Visttiers Schroder 
zum interimistischen Verwalter des Stadl-Klappholzhofes genehmigt hat, geht aus 
den vorliegenden Acten nicht hervor, die von hier an unvollständig zu fein schei
nen. Sie' enthalten nur mit Bezug auf die Administration des. Holzhofes die 
Abschrift eines Hof-Rescripts vom 21. September 1758, womit der Kömgl. 
Kammer eine Vorstellung des Kaufmans Scherenberg zugefertigt wird, in welcher 
er um Übertragung der Verwaltung des Holzhofes wiederholentlich bittet.. Von 
diesem Rescript befindet sich eine weitere Abschrift in den Acten das Magistrats, 
von dem dieselbe unterm 24. October 1758 lediglich ad Acta geschrieben wird. 
Es hat den Anschein, daß der Holzhof eine Zeitlang vom Hauptwraker. Heyne 
verwaltet worden ist, denn dieser ist es, welcher der Kämmerei am 9. Apnl 1'750 
anzeigt, daß der Holzhof mit Heü und Stroh belegt werden solle, was mutmaßlich 
auf Anstiften der Holzhändler geschehen, um hiernächst ein neües Motiv zu Weitläu
figkeiten zu haben. Es waren zwei Proviant-Bediente des Feld-Knegs-Eom- 
missariats welche angeblich auf Befehl des Gouvernements den Holzhof zu jenem
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Qtvecf in Anspruch genommen hatten. Der Magistrat führt wegen dieser eigen- 
mächtigen Disposition unterm 10. April 1759 Beschwerde nicht blos bei der 
Königl. Kriegs- und Domainenkammer, sondern auch bei dem Gouverneur, Herzog 
von Braunschweig-Bevern, da es unmöglich sei, das aus dem Hofe stehende Holz 
wie verlangt werde, fortzuschaffen und anderswo unterzubringen; überdem kämen 
täglich mehrere Holzflöße an, welche bei dem vollständig gesperrten Commerz, in 
Ermangelung von Schiffen im Hafen, nicht verladen werden könnten, daher noth
wendiger Weise auf dem Hofe untergebracht werden müßten. Der Herzog ant- 
tvortet dem Magistrate unterm 14. April 1759, daß der Befehl zur Anlegung 

' eines Heü- und Stroh-Magazins auf dem Stadt-Holzhofe nicht von ihm aus
gegangen sei, vielmehr habe er dazu die Gustavischen Werke (an der Sudseite der 
Festung bei der Oberwiek) anweisen lassen. Die Königl. Kriegs- und Domainen- 
fanimer sei es gewesen, welche gegen die Verwendung jener Werke zu dem gedachten 
'^weck Einwendungen, und zwar mit Recht, erhoben und, in Ermangelung einer 
andern Gelegenheit am Wasser, den städtischen Holzhof dann ausersehen habe, 
in Betracht nämlich daß das Hinauf- und Herunterschaffen von 18—20.000 Centner 
rauher Fourage nach und von den Gustavischen Werken an Fuhrlohn an die 
1000 Thlr. kosten würde. Der Herzog sowol als Camera Regia waren beide 
der Ansicht, daß ein Fortschaffen des Holzes vom Hofe gar nicht in der Absicht 
gelegen habe, weil nicht nothwendig, es handele sich nur um das Verrücken 
einiger Haufen Holz auf andere Stellen, um Raum am Strom für die Fourage 
zu gewinnen, die demnächst auch verladen» werden sollten, um Oder aufwärts 
den' im Felde stehenden Truppen zugeführt zu werden.

Im Juni 1759 sieht man Scherenberg wieder auf dem Holzhofe. Es 
geschieht bei Gelegenheit einer am 27. Juni zu Protokoll abgegebenen Anzeige der 
Haus-Schlächter, daß sie jetzt in dem Mellen wegen des hoch angewachsenen 
Wassers ihr Vieh nicht treiben könnten und daher genöthigt wären, dasselbe über 
den Stadt-Klappholzhof zu treiben. Da der Hof z. Z. nicht vermiethet, sondern 
dem vorigem Pächter zur Administration überlassen sei, so bäten sie, ihnen die 
Erlaubniß zur Benutzung des Hofes in der angedeüteten Weise zu ertheilen, 
auch festzusetzen, was sie dafür an die Kämmerei zu entrichten hätten, vor der 
Hand aber an den rc. Scherenberg die Ordre zu erlassen, ihnen nicht hinderlich 
zu sein. Die Umstände welche den Kaufmann und vorigen Pächter Scherenberg 
auf den Holzhof zurückgeführt haben nachdem durch Hof-Rescript geboten worden 
war, denselben nicht zum Administrator zu bestellen, lassen sich und aus den in 
dieser kriegerischen Zeit lückenhaften auch aus späteren Acten nicht ersehen; es 
waltet darüber ein gewisses mysteriöses Dunkel!

Am 16. Juli 1759 erbietet sich ein Lastadischer Bürger, die Grasnutzung 
der zum Klappholzhofe gehörigen Wiese für dieses Jahr gegen 5 Thlr. Entschädigung 
zu übernehmen, wolle aber die Kämmerei ihm die Wiese auf mehrere Jahre über
lassen, denn off eure er eine jährliche Miethe von 6 Thlr. Bei dieser Gelegen
heit erfährt man, daß, weil die Wiese im Jahre vorher nicht gemähet worden 
das stehen gebliebene Gras den jungen Ausschlag ganz erdrücke, daher die Wiese 
die nur ganz grobes Schnittgras gebe sich in verwildertem Zustande befinde, 
sodann betrage ihr Umfang keinesweges den von 2 Hauswiesen, wie er sein 
solle, sondern höchstens den von Einer Hauswiese. Wer von den Nachbarn 

47* 
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das an den ursprünglich überwiesenen 2 Wiesen Fehlende sich angeeignet, 
wird in den Acten nicht erörtert, dagegen besagen sie, daß, nachdem sich noch 
mehrere Pachtliebhaber für die Wiese gefunden, darunter auch Scherenberg, 
am 23. und 24. Juli eine Licitation Statt gefunden, bei welcher dem Brauer 
Friedrich Middelhusen und dem Bäckermeister Joachim Eichholz für das von 
lhnen gemeinschaftlich abgegebene Meistgebot von 15 Thlr. die Wiese auf das Jahr 
1759 zugeschlagen worden sei.

Scherenberg ist also Administrator des Stadt-Klappholzhofes. Während 
eines Lüstrums von Jahren sprechen die Acten nicht von seiner Verwaltung. Daher 
konnte man schließen, daß diese ordnungsmäßig geführt worden sei. Im Jahre 
1765 ergibt sich aber, daß er für einige Jahre mit der Rechnungslegung über 
Einnahme und Ausgabe im Rückstand geblieben ist. Magistrat verfügt 'am 3. 
September 1765 an die Kämmerei, ein Monitorium an Scherenberg zu erlassen. 
Dies geschieht sofort unter demselben Datum mit der vom Magistrate hinzuge
fügten Anordnung: der Administrator habe die Rechnung von den Hauptwraker 
mxt unterschreiben zu lassen. Es muß eingeschaltet werden, daß die Kämmerei 
in der Person des Senators Pauli einen neüen Camerarius administrans erhalten 
hat. Weil Scherenberg am 24. October der Aufforderung vom 3. September 
noch nicht Genüge geleistet hat, wird er an diesem Tage von der Kämmerei 
erinnert, und so geschieht es während des Winters 1765/1766 zu wiederholten 
Malen. Endlich verliert der Magistrat die Geduld und kündigt dem saum
seligen Verwalter am 14. April 1766 an, daß, wenn nunmehr nach Ablauf von 
8 Tagen die Rechnungslegung' nicht eingereicht sei, Execution gegen ihn verfügt 
werden müsse re. Endlich am 30. Mai 1766 reicht Scherenberg zwei Nach
weisungen ein, nämlich —
or Donation des Holzes, so auf dem Stadt-Klappholzhofe, dessen Fundation gemäß im 
Anno 1765 ausgesetzt, davon wieder verschifft worden und was er an Gelde eingetragen hat; und — 

B. Designation derjenigen Vortheile, so der Stadt in diesem seinem 1765sten Administrations- 
Jahre außer der Fundation des Klappholzhofes durch sein Bemühen und seine Sorgfalt zu 
Theil gelvorden sind, bestehend in Remisen-Miethe, Stättegeld für Steinkohlen, Brennholz rc., 
Kielgeld, Karrenmiethe.

Einnahme.
Thlr. gr. Pf. 

130. 10. 11 
140. —. 4 
360. 7. 3

Die Rechnung ergibt:

Designation A. Wrakgeld  
Stättegeld

Designation B.....................................................................................
Summa .... 630. 18. 6

Haupt-Summa incl. der Rückstände
Darauf haften an Ausgaben, insonderheit Wraker-Tractement
Reines Einkommen im Jahre 1765 

Rückstände.
Thlr. gr. Pf.

60. 21. 9
38. 18. 11

2. 2. —
101. 18. 8
732. 13 2
169. 19. 6
562. 13T"8

Gewaltigen Anstoß nimmt Scherenberg an der Bestimmung, seine Rechnungen 
von dem Hauptwraker mit unterzeichnen zu lassen. Er anerkennt so wenig einen 
Hauptwraker, „als", sagt er, ab Actis constirt Nobil. Senatus einen anerkannt, 
voch habe anerkennen wollen (?), mithin auch die verlangte Subscription in diesem 
Passu von einem Menschen, der diesem Werke nicht 'gewachsen, nicht nur ins 
Lächerliche, als vielmehr ins Verdächtigende fallen dürfte. Und da ich eben 
nicht gemeint bin, mich ratione der Wrakers Subscription in diesem passu ebenso
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wenig lächerlich als verdächtig machen zu lassen, |o bleibe es einer lobsamen 
Kämmerei anheimgestellt, ob dieselbe den aus dem Hose wohnenden Wraker zum 
Hauptwraker creircn, zur Unterschrift meiner Rechnung, die er nicht versteht 
autonsiren und citiren lassen wolle oder nicht. Ich meines Theils bin es zu 
thun nicht gemeint! Die Kämmerei hat von dem Administrator des Holzhofes 
verlangt, daß er von 1766 an mit Ablauf eines jeden Vierteljahrs eine Nach- 
U'elsung über Einnahme und Ausgabe einreiche. Dieser Bestimmung, die doch 
ganz an ihrer Stelle war, und von einem ordnungsliebenden Verwalter und 
gewissenhaften Manne sofort befolgt worden wäre, fügt sich Scherenberg nicht - 
es muß ihm Exemtion angedroht werden, und er läßt' es auf Vollstreckung der- 
selben ankommen. Dies führt ihn am 3. Juni 1766 zu einer Beschwerde beim 
Magistrqj über das von der Kämmerei, insonderheit von dem Camerario ad- 
immstranti Pauli gegen ihn cingeschlagene Verfahren, das er eine aus persön
licher Animosität entspringende Ehicane nennt.

Nach der Rechnung von 1763 waren an wirklicher Einnahme, excl. der noch 
nicht emgezvgenen Reste, nach Abzug der Ausgaben (Siehe oben) 460 Thlr. 23 qr 
an die Kämmerei abzuführen. Dies war am 31. October 1766 noch nicht geschehen, 
^cherenberg wird daran erinnert zugleich au Einsendung der Designation für das 
dritte Quartal 1766 und an Einzahlung das daraus sich ergebenden Geldguan- 
tums Diese Erneüerilng geschieht von Seiten des Kämmerers Pauli, gestützt auf 
die bisherigen Erfahrungen, in gemessener, geschäftsmäßiger Form, mit dem 
Hinzufugen, das die Erledigung dieses Monitoriiims binnen 8 Tagen sub poeua 
executioms erneuert werde. Scherenberg beschwert sich beim Magistrate. Er 
nennt des verfvlgnngssichtigen Kämmerers Benehmen ihm gegenüber „intolerable" 
und bittet, dessen, „gegen ihn zu intendirende Rache und Prostitution Einhalt 
zu thun, ihn zur Ordnung zu verweisen, und aller Chicanen wider ihn sich zu 
enthalten, damit er dieses gewaltsamen Verfahrens halber nicht Ursache habe, 
bvhein p.itv Beschwerde zu führen. Diese Eingabe vom 3. November 1766 
Meibt beim Magistrate drei Neonate lang unerledigt liegen. Dann erhält 
Scherenberg am 17. Februar 1767 den Bescheid, daß'er sich den, in Überein
stimmung init dem Magistrat getroffenen, Anordnungen der Kämmerei in Bezug 
auf tue Verwaltung des Stadt-Hvlzhofes unbedingt zu fügen, insonderheit aber 
auch in feinen Berichten und Vorstellungen der ungezogenen Schreibart, die bei 
ihm zur andern Gewohnheit geworden zu sein scheine, sich zu enthalten habe, 
entgegengesetzten Falls würde seine Bestrafung die unabweisbare Nothwendig
keit sein. 3
JM, Scherenberg's Beschwerde bei der Pommerschen Regierung, dem 

höchsten Gerichtshöfe des Landes, aus der man erführt, daß ein Prozeß wider 
i ie Stettlnscheir Holzhändler schwebt, ohne daß klar wird, wer denselben angestrengt 

ob der Magistrat, oder Scherenberg, noch in seiner frühern Eigenschaft als 
Pachtci des Stadt-Holzhofes. In der Beschwerdeschrift führt Scherenberq an: 
im Monat ÏWat 1766 seien es schon 8 Jahre gewesen, daß er die Verwaltung 
des Holzhoses geführt und die Ordnung auf demselben aufrecht erhalten habe, 
aber so viel Berdruß und soviel Kränkung, wie ihm in den letztverqanqenen 8 
Monaten zugefugi worden, habe er in jenen 8 Jahren nicht erlebt (nämlich unter 

cv fiühcrn Kammerers Pott Regiment), was alles darin leinen Grund habe, 
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dak er sein Recht wider den Magistrat (in dem angeführten Prozesse) zu verthei- 
diaen suche, und weil er nicht immer sich dem Willen des Kämmerers und dessen 
Eigensinne unterwerfen könne. Den Ausgang des Rechtsstreits müsse Vcagistratus 
abwarten und bis dahin ihm die freie und ungehinderte Disposition des Holz- 
bofes gelassen werden, und darum bitte, er, in diesem Sinne an den Magistrat 
und dem Commerar. administrand. Pauli zu verfügen, und Letzteren anzube
fehlen, sich aller Turbationen wider ihn zu enthalten. Unter copeyllcher Beifügung 
der Beschwerdeschrift des Scherenberg erläßt dann auch die Pommersche Regierung 
unterm 9. Mürz 1767 an den Magistrat und den Kämmerer Pauli „den aller- 
gnädigsten Befehl, durante processu mit denen Holz negotianten Nichts zu mno- 
viren, sondern dem Supplicanten die geruhige administration ZU laßen, um so 
mehr, als ihr finita lite eine richtige Berechnung prätendiret. Das ist Unser 
Wille" rc. (Unterzeichnet vom Präsidenten v. Keffenbrmk). Darauf Bericht dev 
Magistrats an die Königl. Regierung vom 1. April 1767, der also lautet:

Allerdurchlauchtigster rc. Auf das unterm 9. März c. ad mstantiam des 
Gegners an uns ergangene Mandatum zeigen wir allerunterthämgst an, wie der 
Gegner per ludicatum vom 2. Juni 1758 mit dem Anspruch auf das jus 
retentionis abgewiesen worden, und es ist daher eine unzulässige Dreistigkeit von 
demselben, wenn er sich contra judicata weiter in die Klappholz-Hof Sache 
immiscirt und die Kämmerei offenbar zu hintergehen suchet, mmaßen er die 
Gelder einziehet und der Kämmerei nicht abliefert, die Arbettslàe und die 
Lolzhändler vom Hofe vertreibt, nicht einmal richtige Quartal-Designationen 
mit Benennung des termini a quo et ad quem einliefert. noch solche vom 
Wraker attestiren laßen, ja überhaubt alles in Confusson setzen und sich eine so 
willkürliche Administration mit Ein- und Absetzung der Leute anmaßen will al» 
wenn er mit seinem Eigenthum wirthschaffte und Niemanden Rede und Antwort 
ru geben hätte. Wir haben seine Administration nicht verlangt, er imnnsciret 
sich' von selbst, qeriret sich pro administratore et decentere, und ehe er nicht 
mit Gewalt vom'Hofe geschmissen wird, gehet derselbe nicht, die judicata sind 
ihm unverständlich, bis sie an seiner Person realisiret werden. Es hat derselbe 
nach seinen eigenen Quartal-Designationen pro 1765 nach Abzug der Ausgaben 
460 Thlr. 23 qr. in Händen, und pro anno praeterico ebenfalls den Bestand 
der baar gehobenen Gelder noch nicht eingebracht, vielmehr klagen dw Wraker, 
daß sie fein Geld von ihm bekommen sönnen, folglich F,seine Wirthschaft 
intolerable. Ans seinem Hause am Rohlmarkt*)  finb 3500 Thlr. Schulden em- 
qetroqen**):  Kaution Hal er nicht gestellt, und also ist garnicht begreiflich, 
wie ans ein Mann contra judicata zum administratore ausgedrungen werden 
toll bei welchem wir gar keine Sicherheit haben. Auch während seiner Pachtzeit 
hat der Scherenberg keine Kaution bestellt, sondern mir Pränumerationen ber Pach 
versprochen, und auch diese ist nicht priciftret, fonbern es ist derselbe so viel 
jährige Pacht rückständig geblieben, folglich kann ihm hierunter nicht iiachgesehei, 

•) Früher wurde die Lage desselben in der Grapengießer (obere Schuhen) Straße an-

Davon gehörten 2düO Thlr. seinem Stiesvaier Schumann und seiner Mutier, 400 Thlr. 

dem Petristift.
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werden, sonst würde gar nicht mehr auszufinden sein. Wir können dieses 
Mandat nicht mit denen actis conciliren, denn wenn in selbigen der status con- 
troversiae eingesehen wird, so kann es unmöglich dergestalt ausfallen. Wir 
prätendiren freilich nach Ablauf der Pachtzeit Walpurgis 1758 da er sich pro 
detentore gerirt hat, Rechnungslegung, ingleichen die Annulirung des neuen Pacht- 
Contracts, und sodann während seiner Pachtjahre Berechnung, aber daß er pro Futuro 
sich mit dem Stadt-Klappholzhofe befasse, verlangen wir gar nicht, und können e§ 
auch nicht znlassen, weil der Gegner nichts als Unordnung macht und die ein
gehobenen, der Kämmerei gehörigen, Gelder zu verzehren gedenkt. Es ist die vom 
Gegner prätendirte fernere Administration auch gar kein Punkt, so zum Reßort 
E. K. M. Hochpreislicher Regierung, sondern weil es ad oeconomica, und also 
vor die Königl. Kriegs- und Domainenkammer gehört, indem er mit dem jure 
retentionis abgewiesen ist, so hat solches mit dem andern Prozeß keine Connexion 
und wir wissen nicht, wie diese Verordnung dem Gegner hat ertheilet werden 
können. Wäre er bei der Königl. Kammer mit der Unwahrheit aufgezogen, daß 
er Caution geleistet habe, wie er es in der Vorstellung an E. K. M. Hochpreisliche 
Regierung gethan, so würde die ihm so was nicht pasfiren lassen ; und da 
Camera Regia vom Verhältniß des Stadt-Klappholzhofes zu den Königl. Kassen 
genau informiret ist, auch davon was wir wegen der Quartal-Designationen mit 
dem Attest des Wrakers zur Justification der Kämmerei-Rechnung erfordert haben 
und was für Unterschleife vom Gegner intendiret worden sind, so halten wir 
uns versichert, daß Camera Regia unser Verfahren um so mehr approbiren werde, 
als per Rescripta des Königl. General-Directoriums feststeht, daß dem Scheren
berg die Administration nicht gelassen werden soll. Wir bitten daher allerunter- 
thänigst: das Mandat vom 9. März c. wieder aufzuheben und den Gegner 
anzuweisen, daß er nach dem ludicato vom 2. Juni 1758 sich des Klappholz
hofes enthalten, und allenfalls wegen fernerer Administration bei der Königl. 
Kriegs- und Domainenkammer vorstellig werden müsse.

Ob Seitens der Königl. Regierung auf diesen Bericht ein Beschluß gefaßt 
worden ist, geht aus den Acten nicht hervor. Dagegen enthalten sie ein Schrift
stück vom 5. Mai 1767*),  aus dem erhellet, daß der Magistrat den Beschluß 
gefaßt hat, den Scherenberg von der Verwaltung des Holzhofes ohne 
Weiteres zn entheben, nachdem derselbe, — bei Gelegenheit einer Anfrage 
des Kaufmanns Buyrette, ob er eine Quantität Steinkohlen, zum Betrage von 
230 Last, auf dem Stadtholzhofe könne lagern lassen, und er dieserhalb zunächst 
an Scherenberg wegen des Lagerplatzes verwiesen wird, — erklärt hat, er habe sich 
9 Jahre Mühe gegeben, den Hof zu administriren, bekümmere sich aber von jetzt 
an nicht mehr darum, und wolle es im loten Jahre einem Andern überlassen, 
der es sich in Gottes Namen auch versuchen möge. Die Verhältnisse, welche bei 
Scherenbergs Administration obgewaltet haben, sind, um es noch ein Mal zu 
sagen, in tieses Dunkel gehüllt, das sich aus den Acten nicht aufklären läßt, ja es 
läßt sich nicht einmal eine Vermuthung darüber aufstellen; eben so wenig erführt 
man Etwas über Scherenbergs Rechnungslegung.

*) Bemerkenswert!) ist es, daß dieses Schriftstück erst im Jahre 1785 zu den Acten ge
bracht ist.
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Beim Magistrate ist sodann in Frage gekommen, ob man zum Verpachtungs
system zurückkehren, oder mit der Administration fortfahren solle. Das Collegium 
entscheidet sich für die Letztere und beauftragt dem Camerarium administrantem ein 
geeignetes Subject zum Administrator, und Holzschreiber, lote Scherenberg sich in 
seiner letzten Eingabe ausdrückt, zu präsentiren. Der Königl. Zoll-Controleur 
Weltmann schlägt auf Befragen, einen getuiffen Ludwig Leopold Bindemann 
dazu vor. Derselbe hat vormals bei dem Präsidenten Wachholz in Diensten 
gestanden, neüerlich aber auf dem Vanselowschen Holzhofe die Geschäfte geführt, 
daher er mit dem, was auf einem Holzhofe zu thun vorkvmmt, verträut ist. 
Kämmerer Pauli stellt mit dem Empfohlenen eine kurze Prüfung an. Das Er
gebniß ist: Bindemann schreibt nicht blos eine leserliche sondern auch eiue ver- 
hältnißmäßig hübsche Handschrift, und was ihm dictirt wird, schreibt er fehlerlos 
nieder. Im Rechnen ist er der vier Species mächtig und eben so der Regula 
de tri, wie er denn auch des Geschäftsstils so weit kundig ist, daß er einen 
Bericht in ordnungsmäßiger Weise abzufassen vermag.

Bindemann wird durch Magistrats-Dekret vom 22. Mai 1767 zum Ad
ministrator des Stadt-Klappholzhofes bestellt und ihm ein monatliches Salair 
von 8 Thlr. aus der Kämmerei zugesichert, wogegen er eine Caution von 50 
Thlr. zu bestellen hat. Es sind ihm Verhaltungsregeln für die Verwaltung seines 
Amtes ertheilt worden, die also lauten: —

Instruction für den Administrator des Stadt-Klappholz-Hofes.
8 1. Es hat der Administrator des Stadt-Klappholz-Hofes Eines Edlen 

Raths und der Stadt Alten-Stettin Bestes alle Wege zu observiren 'und den 
Veranlassungen eines HochEdlen Raths aufs Genaueste nachzukommen, wegen des 
auf den publiquen Hof gebrachten Holzes richtige Register zu halten, hauptsäch
lich nichts ohne Zettel des Eigenthümers verabfolgen zu lassen, alljährlich im 
Herbst, wenn die Schifffahrt cessiret, den Negotianten zusammen Rechnung zu 
halten, und durch deren General-Bescheinigung der verschiedenen besonderen 
Lieferungen aller Verwirrung in den Privat-Berechnungen vorzubeügen, zugleich 
auf die Wraker und Arbeitsleüte genaue Aufsicht zu haben und dahin zu sehen, 
daß mit der Wrake gehörig verfahren, auch ein jeder nach Möglichkeit aufs 
schleimigste befördert und ordentlich begegnet nichts veruntreüt, noch zum Nach
theil der Herren Commerciauten verwahrloset, oder mehr abgekarret oder verladen 
werde, als worauf Abfolge-Zettel ertheilet worden, anderer gestalt er wegen des 
Manquements und Schadens responsabel bleibet.

ß 2. Wegen der Wrake wird derselbe auf die Wraker-Orduung vom 25. 
Juni 1756 (s. oben S. 354) und auf die Deklarations-Bescheide vom 21. Sep
tember ej. a. und vom 30. August 1757 (beide Bescheide fehlen in den vor
liegenden Acten) verwiesen, bis ein Anderes verordnet worden, und hat derselbe 
über kein anderes, als nach der Ordnung gewraktes Holz Wrake-Atteste zu er
theilen. i r

§ 3. Was das Stätte- und Wrakgeld und die Gebühren für das Kielholen 
betrifft, so hat derselbe sich nach der Holz- und Theer-Wraker Taxe vom 12. 
Juni 1697 (S. 310) und nach der sür Klappholz gemachten Taxe vom 1. April 
1727 (S. 329) zu richten, darnach die Rechnung auszuschreiben, die Gelder bei
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zutreiben, und bei der Kämmerei, nach der vom Haupt-Wraker attestirten Quar
tal-Designation einzubringen, wobei ohne Vorwissen des Hrn. Kämmerers keine 
Ausgabe pasfiret; und wird ihm von der Kämmerei ein Schema, wie solche 
Designation einzurichten, behändigt werden. Die ausgeschriebenen Rechnungen 
von Wrak- und Stättegeld wird dem 1. Wraker, der auf dem Hofe wohnt, zur 
Einforderung übergeben, das eillgekommene Geld aber in des Administrators und 
Wrakers Gegenwart in eine, auf dem Klapphvlzhofe verwahrlich zu haltende, ver
schlossene Büchse gesteckt, und ist nicht erlaubt davon etwas zurück zu behalteu, 
als das monatliche Traetement für die Wraker, worüber sodann bei Ablieferung 
der Gelder quartaliter die Quittung bei der Kämmerei beizubringen. Was aber 
die Restanten von den Privat-Höfen betrifft, so hat er davon die von der 
Königl. Lieent attestirten Rechnungen in duplo, nebst der Restanten-Designation 
dem Hrn. Kämmerer einzureichen, damit solche von diesem öeigetrieben werden 
können.

§ 4. Zu Karrer hat er sichere Leüte zu nehmen, und an Karrer-Lohn nach 
der Observanz zu fordern: —

Für das Schock Franzholz, es mag von den Flößen, aus den Kähnen, 
oder vom Lande ab, in gleichen in den Graben gekarrt werden, 1 Gr., wenn 
es aber aus dem Graben gekarrt wird, so hat er das Duplum mit 2 Gr. zu 
fordern.

Für das Schock Klappholz von den Flößen, aus den Kähnen, oder vom 
Lande ab fordert derselbe 6 Pf., in den Graben zu bringen 8 Pf. und aus dem 
Graben zu karren 1 gr.

Für das Schock Pipen-Stäbe von den Flößen oder in den Graben 6 Pf., 
aus den Kähnen, oder vom Lande ab 4 Pf. aus dem Graben aber 8 Pf.

Für das Schock Oxhoft-Stäbe von den Flößen oder in den Graben zu 
karren 4 Pf., aus den Kühnen oder vom Lande ab 3 Pf., aus dem Graben 
aber 8 Pf.

Für das Schock Tannen-Stäbe, Holz Nagel oder Ronde Specken von den 
Flößen oder in den Graben 3 Pf., aus den Kähnen oder vom Lande ab 2 Pf., 
aus dem Graben 6 Pf.

Für das Schock Oxhoft- und Tonnen-Boden von den Flößen oder in den 
Graben zu karren hat er 1 gr., aus den Kähnen oder vom Lande ab 8 Pf., aus 
dem Grabeu aber 2 gr. zu fordern.

Sollte die Reinwaschung des Holzes, welches von den Flößen gekarrt wird, 
verlangt und von den Eignern Schippen und Besen zu solchem Behuf geliefert 
werden, so wird für das Schock 2 Pf. mehr entrichtet.

§ 5. Es versteht sich von selbst, daß, da Administrator und Wraker salarirt 
werden, daß alle und jede Einnahme, sie bestehe in Raum-Miethe, oder worin 
sie wolle, ingleichen das Setz-Geld für das Brennholz nach dem Decr. Nobil. 
Senatus de hodierno berechnet werden muß; und damit allem Verfehl um so 
mehr begegnet werde so muß den Hauptwraker gleichfalls ein Journal oder Con
trollbuch, wie es bisher gehalten, ferner fortführen, und darin täglich bemerken, 
was auf- und abgekommen; der Administrator aber führt, außer diesem Journal, 
sein besonderes Manual, worin von einem jeden privato ein besonderes Conto 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 48 
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zu führen ist, damit daraus sogleich wahrgenommen werden könne, was der Be
stand aller Holzwaaren sei.

§ 6. Mit Aussetzung des Holzes wird es juxta decretum Nobl. Senatus 
de 2. Sept. 1755 bei der bisherigen Observation, nach welcher das Stabholz 
von 1—iy2 Zoll dick zu 4 Schock hoch, Bodens zu halbe Schock hoch, Franz
holz' von 5—6 Zoll im Quadrat zu halbe Schock hoch, und das Klappholz von 
4—5 Zoll im Quadrat zu Schock hoch in Stapel aufgesetzet, das Wrak aber von 
dem guten Holze verkehrt angesetzt werden, — gelassen; es wäre denn, daß zur 
Menagirung des Platzes solches höher gesetzt oder wegen des Wraks andere Ver
fügung getroffen wird. \

§ 7. Inzwischen hat der Administrator dahin zu sehen, daß das Wrak mit 
dem guten Holze nicht wieder melirt oder umgetauscht werde.

§ 8. Jngleichen hat er bei Aussetzung zu beachten, daß die Fahr- und Karr
wege unbesetzt bleiben, damit ein Jeder zu seinem Holze gelangen könne.

§ 9. Übrigens muß Administrator die Stapel bei Auf- und Abkarren selbst 
nachzählen und visitiren, auch zur Vermeidung aller Irrungen solche nach dem 
Abschluß seines Manuals öfters revidiren, damit bei Vorfallenheiten in Zeiten 
Nachweisung geschehen, und da Alles in recenti memoria ist, redressât werden 
könne.

§ 10. Sollten sich Unordnungen beim Hofe ergeben, so muß Administrator 
dem Herrn Kämmerer solche sogleich anzeigen, sich aller Stech-îstfennige, ingleichen 
des Trunks, und was zur Unordnung Gelegenheit geben könnte, selbst enthalten, 
des Herrn Kämmerer Anweisung Folge leisten und sich überhaupt dergestalt be
nehmen, wie es sein Eid, die ihm ertheilte Vorschrift und die Pflichten eines 
redlichen Administrators erfordern.

Decretum Alten-Stettin in Senatu den 17. Juli 1767.

Der neüe Administrator Bindemann leistete am 17. Juli 1767 auf der 
Kämmerei den ihm vorgeschriebenen Amts-Eid, dessen Inhalt mit denjenigen Eid 
nahe übereinstimmte, welchen der Wraker Gieben 1721 geleistet hatte, (S. 317) und 
worin er am Schluß beschwor, sich weder durch Freündschaft noch Feindschaft, 
Gift oder Gabe, Nutz oder Gunst, noch sonst eine Ursache zu etwaigen Abwegen 
verleiten zu lassen, so wahr ihm Gott helfe durch Jesum Christum.

Am 20. Juli 1767 übernahm Bindemann die auf dem Hofe vorhandenen 
Holzbestände nach Anleitung eines von Scherenberg übergebenen Verzeichnisses. 
Bis auf vier Monita, die alsbald erledigt wurden, fand Bindemann Alles in 
Richtigkeit. Der älteste Bestand stammte aus dem Jahre 1760, ein Schock Klapp
holz Wrak. Es gehörte dem Kaufmann Anderas Lignitz. Andere Bestände ge
hörten: der Wittwe des Commerzienraths Scherenberg, dem Commerzienrath 
Salingrê, Wesenberg, Neümann, Wietzlow, Johann Gottlieb Schultze, Altermann 
Sellnow, Carl Ludwig Sanne, Bugdahl, 2)ernt, Kametke, Walter, Friesner, 
Senator Rohde, Commerzienrath Witte, Nüssen, Commerzienrath Artzberg, Tiele- 
bein, du Martin, Jawein, Bueck, die mithin diejenigen Glieder der Kaufmann
schaft waren, welche den Handel mit Nutzholz trieben. Außerdem lagerte auf 
dem Hofe auch Brennholz, welches Maschwitz, C. C. Stolle, Meister Ziegelsdorf, 
Buyrette's Wittwe, Lüpke, Roserus, Bergemann zu Eigenthümern hatte. Von
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Johann Friedrich Buyrette lagerte 1 Last Steinkohlen auf dem Hofe. Scheren
berg bemerkte in seinem Verzeichnis daß vor dem Commerzienrath Salingre kein 
anderer Eigner ihm bekannt sei, der seit seinem Antritt der Pachtung des Holz
hofes eine Anfuhr von Eichen - Schiffsbauholz gemacht habe. Das Salingresche 
Holz habe er, bei der niedrigen Lage des Hofes, wegen derer derselbe bei hohem 
Wasser beständig der Überschwemmung ausgesetzt sei, sehr ost versetzen und über 
den ganzen Hof verbreiten müssen.

Im ersten der Administrations Jahre Bindemanns, von Walpurgis 1767 
bis dahin 1768 betrug —
Die Einnahme, darunter die größten Posten mit Thlr 133. 1 7 Pf. auf den 

Commerzienrath Witte für Wrak- und Stättegeld, mit Thlr. 168. 20. 8 Pf. 
auf Buyrette und Senator Rohde für Platz-Miethe zur Lagerung von Stein
kohlen, trafen............................................................... . Thlr. 639. 13. 7.

Die Ausgaben, darunter 96 Thlr. Gehalt für den Administrator, 
und 240 Thlr. Tractement für die 4 vereideten Wraker 
(jeder erhielt monatlich 5 Thlr.) und 6 Thlr. Service 
vom Hofe  - 347. 14. 4.

Daher reine Jahres Einnahme Thlr. 291. 23. 3.
Der Garten des Holzhofes war dem daselbst wohnenden ersten Wraker, 

Namens Lutzcke, zur Benutzung überlassen. Er zahlte dafür "jährlich 9 Thlr. 
Pacht. Nun aber begab es sich, daß im Winter 1769—1770 und indem darauf 
folgenden Frühjahr andauernd hohes Waffer gewesen war, in Folge dessen alle 
Obstbaüme abgestorben und zu weiter nichts nütze waren, denn als Brennholz abge
hauen zu werden. Lutzke erklärte nun, daß unter den obwaltenden Umständen er 
nicht im Stande sei, den bisherigen Pachtzins zu geben. Er offerire aber die 
Hälfte desselben als künftige Pacht, oder höchstens 5 Thlr. jährlich, wobei er 
sich verbindlich machen wolle, die ausgegangenen Baüme durch Pflänzlinge zu 
ersetzen, auch den alten Gartenzaun, der durch das lange Hochwasser gleichfalls 
sehr gelitten hatte, so weit es möglich sei, auszubessern, wenn ihm alte Abgänge 
von Holz zum Taxpreise dazu gegeben würden. Da bei den todt gegangenen 
Baümen und den cessirenden Oberfrüchten von einem kleinen Fleck Unterland 
nicht mehr die höhere Pacht gegeben werden konnte, und es zur Auftechthaltung 
der Sicherheit des Hofes nicht zulässig war, den Garten zur Licitation zu stellen 
und dadurch vielleicht Fremden den Zugang zum Hofe zu erleichtern, ging 
Magistratus auf Lutzcke's Antrag ein, und überließ demselben den Garten zu der 
angebotenen Pacht von 5 Thlr. mittelst Verfügung vom 20. April 1770.

Bindemann's Verwaltung des Stadt-Holzhofes nahm ihren ruhigen, ge
ordneten Gang. Zu Erinnerungen Seitens der Kämmerei gab sie nicht Veran- 
laffung, mit Ausnahme Eines Falles, als er mit einer Quartal-Designation in 
Rückstand geblieben war, was nicht Nachlässigkeit im Dienst, sondern Krankheit 
veranlaßt hatte, davon er dem administrirenden Kämmerer hätte Anzeige machen 
sollen, was, in der Hoffnung auf baldigste Genesung, unterblieben war. Binde
mann hatte sich die Zufriedenheit und das Vertrauen seiner Vorgesetzten alsbald 
erworben und sich darin auch befestigt, so dast er wol die Hoffnung hegen 
durfte, sich in seiner Besoldung verbessert zu sehen, was aber, wie warm auch 

48* 



380 Die Stadt Stettin. — Die Lastadie.

seine Anträge von der Kämmerei befürwortet wurden, der Magistrat stets ab
lehnte.

Eines Curiosums sei hier Erwähnug gethan als Beispiel von der Gewissen
haftigkeit, mit der Bindemann die Administration des Holzhofes führte. Am 
30. April 1773 zeigte er an, daß verschiedene der Rathhaüslichen Officianten ihr 
im Jahre 1772 empfangenes Deputat-Holz auf dem publiquen Holzhofe aufge
stellt gehabt hätten, darunter der Ober-Secretair Jüterbock, der Ober-JnspectorPohl- 
mann, der Stadthofmeister Schultz und der Stadt-Waagemeister Lange. Er habe 
Allen die Rechnungen wegen des dafür zu entrichtenden Stättegeldes zugefertigt. 
Die zwei zuletzt genannten Beamten halten ihre Rechnungen bezahlt, bie beiden 
ersten aber nicht, weil sie sich Vorbehalten, „bei Einem HochEdlen Magistrat dieser- 
wegen Vorstellung zu thun, daß sie davon dispensirt würden". Wenn nun seines 
Wissens diese Vorstellung noch nicht eingereicht sei, er aber seine Quartal-Berechnung 
des Nächsten abgeben müsse, in der er die beiden Posten entweder in Rest stellen, 
oder aber gar weglassen müsse, was Letzteres er für sich zu thun nicht befugt 
sei, so bitte er nun um ein Verhaltungs-Dekret, ob die vier genannten Rathhaüs
lichen Officianten von Entrichtung des Stättegeldes frei sein sollten und wenn 
dies der Fall, ob er dem rc. Schultz und dem rc. Lange das von diesen einge
zahlte Stättegeld zurückzugeben habe? Auf diese Anzeige ist nichts verfügt; es 
konnte nichts verfügt werden, weil sie aus den Geschäftsgänge verschwunden war; 
ein Vermerk auf der Vorderseite der Eingabe besagt nämlich: „Aus Hrn. Ob. 
Secr. Spinde d. 3. Sept. 1773". Die Beiseiteschaffung eines Dokuments, eines 
amtlichen Schriftstücks, hat das Strafgesetz aller Zeiten, aller Völker „Unter
schlagung" genannt, die, im Interesse der Gesellschaft und der öffentlichen Moral 
gerügt werden muß!*)

*) Dies trifft indessen bei dem Ober--Sekretair Jüterbock nicht zu, denn aus einer Acten- 
Notiz von 1775 geht hervor, daß derselbe, muthmaßlich nach länger« Krankenlager, um die 
oben angegebene Zeit verstorben war.

In diesem Jahre, 1773, war es auch, in welchem Scherenberge endlich die 
Administrations-Rechnung wegen des Klappholzhofes von Walpurgis 1758 bis 
dahin 1767 am 6. April einreichte. Es müssen, um es noch ein Mal zu sagen, 
ganz eigenthümliche Verhältnisse zwischen dem Magistrate und beut vormaligen 
Administrator obgewaltet haben, die es Letzterm möglich machten, sechs Jahre 
lang eine Sache zu verschleppen, die, einfach wie sie an sich war, bei ordnungs
mäßiger, regelrechter Führung der Geschäfte binnen wenigen Tagen, sagen wir 
zum Überfluß, in einigen Wochen zu erledigen gewesen wäre. Nachdem die 
Rechnung in Calcuto durchgesehen und richtig befunden worden war, ernannte 
der Magistrat am 18. Mai 1773 aus seiner Mitte zwei Commissarien, die 
Senatoren Mathies und Nofock, um sie auch in materieller Beziehung zu revi- 
diren. Diese Commissarien erstatteten ihren Bericht am 12. Juni 1773 dahin, 

-daß sie die mehrjährigen Acten durchgesehen, dabei aber das Fehlen vieler Quar
tal-Rapporte oder Designationen wahrgenommen hätten. Was von diesen vor
handen, wäre nicht zu gebrauchen, weil sie mit der General-Rechnung gar nicht 
stimmten, überdcm finde sich in den wenigsten Quartal-Designationen eine Spé
cification der Hölzer und deren Zahl, für welche der Wrakerlohu und das Stätte
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geld erhoben worden sei. Jngleichen hätte doch von den berechneten Remisen- 
Miethen und den Lagerplätzen für Steinkohlen angeführt werden müssen, wann 
die Miethe ihren Anfang genommen habe, und wie hoch selbige bedungen worden 
sei. Alles dieses in Erwägung gezogen sei die Rechnung auf keine Weise ehe 
zu moniren, geschweige denn zu dechargiren, als bis der Scherenberg die ge
rügten Mängel erledigt, und demnach die Stück- und Holz-Summen nach den 
verschiedenen Sorten nachgewiesen habe. Hiernächst würde es nöthig sein, daß 
auch die Wraker ihre Wrak-Register beibrächten, damit die Summen collationirt 
werden könnten, iuoem die Revision-Commiffarien voranssetzen, daß den Wrakern 
beim Ansange der Scherenbergschen Administration des Holzhofes im Jahre 1758 
die Instruction werde ertheilt worden sein, vermöge derer ihnen die Führung 
von dergleichen Neben-Registern anbefohlen sei. In den Acten befinde sich diese 
Instruction nicht, hoffentlich aber doch in der Kämmerei. Sei sie aber nicht 
vorhanden, daun würde es schwer halten, dem Scherenberg mit Bestände etwas 
511 moniren. Ob Scherenberg während seiner Admistrations-Zeit den Abnutz 
vom Garten und von den Wiesen, mit Ausnahme der verpachtet gewesenen 
gratis genossen, sei eine Frage, welche Commissarien dem Collegio Nobil. Senat, 
zur Erwägupa anheim stellen müßten. Auf Grund dieses Revisions-Protokolls 
erließ der Magistrat am 15. Juni 1773 eine gleichlautende Verfügung an 
Scherenberg. Welchen Ersatz sie gehabt verschweigen die Acten, die von nun an 
bis zum Schluß der Periode, die hier als Ziel der Reminiscenzen aus ver
gangenen Tagen gewühlt worden, den Namen Scherenberg nicht mehr kennen. 
Sei aber noch erwähnt, daß Scherenberg die Rein-Einnahme des Stadt-Holz- 
hofes während der 9 Jahre seiner Verwaltung, 1758—1767, im Ganzen auf 
Thlr. 737. 21 gr. berechnete, das ist im Durchschnitt jährlich noch nicht volle 
82 Thaler! Das weicht bedeütend ab von 500 Thlr., als so hoch der Camerarins 
administrons, nunmehr Eggeling, die jährliche Einnahme vom Klappholzhofe im 
Jahre vorher schätzen zu dürfen glaubte. Man ersieht dies aus der —

Kelatio wegen der aus denen Pacht- und Administrations-Jahren des 
Scherenberg rückständig gebliebenen Pacht und Revenüen, d. d. Stettin den 7. 
Februar 1772, woriu nachgewiesen wird, daß Scherenberg aus seiner Pachtzeit, 
und zwar von 1754—1758 der Kämmerei noch schuldig ist . Thlr. 1176. — 
und aus den Administrations-Jahren nach den von ihm über
gebenen Quartal-Designationen vom 1. April bis ult. Sep
tember 1766 ...................................................................................... - 556. 3

Summa ... - 1732. 3
Und da von seinen Administrations-Jahren von 1759 bis 
1764, und dann wiederum vom 1. Octvber bis ult. April 
1767 sämmtliche Quartal-Desiguationen nicht bei den Acten 
befindlich, so würden solche von Scherenberg noch beizu- 
bringen sein; nimmt man aber den Bestand à x500 Thlr. an, .
so macht das im Ganzen  - 3000. —

so daß also die Forderung .... Thlr. 4732. 3 
betragen würde. Anderer Seits hatte Scherenberg an den Kaufmann Nofock an 
rückständigem Wrack- und Stättegeld eine ansehnliche Forderung, anscheinend zum 
Betrage von 1500 Thlr. geltend zu machen. Diesem wnrde von Bürgermeister 
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imb Rath durch Dekret vom 28. Februar 1772 aufgegeben „nicht das Geringste 
an den Kaufmann Scherenberg sub poena dupli auszuzahlen, sondern solche 
rückständige Wrak- und Stättegelder bis auf weitere Verordnung an sich zu 
behalten.

Der Administrator Bindemann machte am 23. Februar 1774 die Anzeige, 
daß ein Schiffer, Namens Grohse, gegen ihn den Wunsch ausgesprochen habe, 
den Holzhof zur Erbauung eines Schiffs benützen zu dürfen. Platz zu einer 
Schiffs-Baustelle wäre auf dem Hofe vorhanden, da der Holzhandel in den zu
letzt vergangenen Jahren so lahm gelegen, daß gar keine Nothwendigkeit gewesen, 
den Hinterhof mit Stabholz zu besetzen, und dieser Theil des Hofes wäre es nur, 
wo eine Schiffsbaustelle eingerichtet werden könne. Grohse, die sumpfige Be
schaffenheit dieser Stelle wohl kennend, hatte sich erboten, die Kosten zu über
nehmen, welche die Herstellung eines festen Grund und Bodens verursachen 
würde, der nothwendig sei, um das Schiff auf den Stapel zu setzen, auch die 
Holz-Unterlagen, die dazu erforderlich seien, liegen zu lassen, da dieser Platz, 
auf dem er jetzt ein ziemlich großes Schiff erbauen wolle, sodann eine immer
währende Baustelle für große und kleine Schiffe bleiben könne. Nur erbäte er 
sich ein Paar Schaalen*)  voll Schutt und Erde zur Ausfüllung der Unterlagen, 
welche ihn von der Kämmerei frei zu liefern seien, weil dies ohnehin zur Ver
besserung des publique» Klappholzhofes dienen werde. Nicht allein, daß er ge
sonnen sei, im Laufe des bevorstehenden Sommers noch ein zweites Schiff auf
zusetzen, so wisse er bestimmt, daß noch Andere sich finden würden, welche den in 
Anspruch genommenen Platz als Schiffsbaustelle zu benutzen gedächten. Eggeling, 
dex Camerarius administrans, hatte den Administrator Bindemann beauftragt, 
den Antrag des Schiffers Grohse abzulehnen, „weil zu befürchten stände, daß, 
weil doch Feuer zum Hotz-Bügen gemacht werden müsse, dadurch an Gebaüden 
und Hotzvorpäthey Schaden entstehen könnte". In der protokollarischen Ver
handlung vom 7. März 1774 erachtete rc. Grohse diesen Einwand gegen seinen 
Antrag nicht für stichhaltig: man möge doch nur die Schiffsbaustelle auf der 
Schiffsbau-Lastadie mit der von ihm gewünschten Stelle auf dem Stadt-Holzhofe, 
ihrer gegenseitigen Lage nach, vergleichen, und man werde sich überzeügen, daß 
erstere eine viel gefährlichere Lage habe weil sie an der einen Seite an das von 
Brettern aufgeführte Schlachthaus und an der andern Seite an ein Schiffer-Haus 
stieße, welches ebenfalls pur leicht von Holz mit gemauertem Fachwerk erbaut 
sei, außerdem sei der Platz ringsum mit Holz belegt, was hier auf dem Stadt- 
Holzhvfe nicht der Fall sei, und sollte ja ein Stück Holz der Baustelle zu nahe 
liegen, so wolle er es auf seine Kosten weg- und an den Ort hinschaffen lassen, 
der vom Administrator Bindemann ihm angewiesen werde. Überdem verpflichte 
er sich, für allen Schaden einzustehen der wegen des Feüers am Tage beim 
Brennen der Planken verursacht werden könnte, und jeden Abend, wenn die Arbeit 
aufhöre, dem auf dem Hofe wohnenden Hauptwraker Lutzke, die Baustelle per
sönlich zu übergeben.

*) Eine Schale, Schaale, plattdeutsches Wort, ist bekanntlich ein kleines, offenes Fahrzeug.

Auf diese Erklärung des Schiffers Grohse ließ Kämmerer Eggeling sein Be
denken fallen und empfahl dem Magistrat das Gesuch unter den angebotenen
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Bedingungen zu bewilligen. Dies geschah bebtt auch. Es handelte sich jetzt itoch 
sà den Platz in Anspruch nèhmèn solle, da man 

""" " ““ ’ ~ *“ geb aut tibtbiiibann, weil noch niemals auf bem Holzhofe ein Schiff gebaut worden 
ro,“r' Erfahrung hatte, auch der SchiffsziiumerMeister Lange ans Befragen, 
ob die Baustelle nach der Größe des Schiffs vergütet werde, keine Auskunft geben 
konnte, oder — wollte! Eggeling einigte sich jedoch mit Grohse auf eine Ent- 
SJ’V9 ”on îhlr., wobei Letzterer.jedoch die Bedingung stellte, ungesäumt 
b-schieden zu werden, damit er sofort mit dem Bau „„sangen könne, um das 
Schiff noch oor Winters IN segelfertigen Stand zn bringen. Die Bewilligung des 
Magistrats wnrde dem Schiffer Grohse unter den von denselben offerirten C°n- 
dltlonen, an, 18. März 1774 ausgcfertigt und zugestellt.

Wie Grohse vorhergesagt, also geschah es. Der Kaufmann Ernst Chrissiän 
Witte zeigte dem Magistrat Unterm 18. Januar 1775 an, daß er ein neue« 
Schiff wolle bauen lassen uüd fragte an, ob ihm der boni nöthige Bauvlad aus dem Raths-Aappholzhofe bewilligt werden könne. Er^beä,"pichte «B d- 

Baustelle auch die BenUtzuUg der auf dem Hose befindlichen Remise. Beides 
wurde ihm am 1. März 1775 bewilligt Und zwar gegen 30 Thlr. Entschädigung 
fur die Dauer der ganzen Bauzeit, welche nach Witke's Angabe nicht über 3'7 Monat 
ausgedehnt werden würde. 2

Seit dem Jahre 1752 war die Kämmerei in viele und kostbare Prozesse 
«egen des von den Holz-Negozianten in Anspruch genommenen, bezw zu er- 
Aenden Stätte- und Wmkgeldes verwickelt. Wurden die in jebebt speeiellen 
Liquidations-Prozeß verwendeten Kosten zusammen genommeß, betrugen sie bèî- 
^he ebenso viel als bas bisher übèdhàüpt erstrittene Quantum der Statte- ünd 
Wrakgebuhren. Diese Prozesse waren aber vornehmlich dadurch weitlaüfiq und 
kostspielig geworden, daß in Bezup äüf das Stättegeld von dem im Wasser 
bleibenden Holze fern gewisses Princip Vorhanden war. Die Klappholzhof- 
Ordnung war über diesen Punkt dunkel, und so viele Sonder-Prozesse darüber 
geführt waren, so viele verschiedene Erkenntnisse waren auch in foris justitiae 
^gangen. Bald war die Kämmerei mit dem Anspruch auf Stättegeld von dem 
Holze im Wasser schlechthin abgewiesen, bald war von einer Sorte Hötz darauf 
àkannt, und von der Üddern wieder nicht. In diesem Prozeß hatte der Äagi- 
strat den Beweis, daß das Holz auf Land gekommen sei, führen sollen, in jenem 
war dieser Beweis den Holzhändlern auferlegt worden. Das Ende war aber

Ä verwendeten Kosten, immer dahin ausgefallen, daß die Kämmerei von 
und den Dielen, weil jederzeit angenommen ward, daß diese Holz- 

SfPHlK bàn, Nichts an Gebühren erlangt hatte. Im Jahre 1774
Ze?et? "ber einige 20 Stätte- und Wrakgelder Rechnungen, deren 

Belauf sich m tausende erstreckte, ausgeklagt werden. Der Magistrat konnte dieses 
aber gegen die Kämmerei, bei der ihm bekannt gewordenen Verfahrünqsart in 
diesen ^Mfcn, nicht verantworten. Darum glaubte der Magistrat, daß durch 
eine von der Camera Regia zu ernennende Commission, welche ex aequo ert 
bono die Kammerei nut den Holzhändlern sowol pro praeterito auseinander 
Me, als auch pro futoro in Ansehung des im Wasser bleibenden Holzes mit 
Zuziehung bi-o Seglerhauses, ein gewisses Princip bestimmte, diese leidige, die 
Kämmerei sv sehr mteresstrende Angelegenheit am besten reguliret werden köüne.
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Dent Kammer-Director Sprenger und dem Justitiarius des Collegiums, Kriegs
und Domainenrath Ladewig 'war die Lage der zwischen der Stadt und den 
Holzhändlern geführten Prozesse genau bekannt. Beide Beamte schienen daher 
die geeignetsten Personen zu der Commission zu sein, welche der Magistrat in 
der Vorstellung vom 14. Juni 1774 von der Königl. Kriegs- und Domatnen- 
kammer erbat. Der Magistrat beabsichtigte, den zu ernennenden Commissarren 
von sämmtlichen Resten die Rechnungen vorzulegen, und hielt sich überzeugt, 
daß auch den Holzhändlern damit gedienet sein werde, ohne einen langwierigen 
und kostbaren Prozeß mit der Kämmerei in Richtigkeit zu kommen. Die § 2 
und 7 des Jurisdictions-Reglements vom 19. Juni 1749 fundirte in dieser 
Sache das Forum der Kriegs- und Domainenkammer. Der 8 2 L. a Tit. 6, 
p. 4 Codicis verstattete auch solche cvmmissarische Untersuchung, da die Rech
nungen von ausstehenden Stätte- und Wrakgeldern noch in keinem foro ausgc 
klagt oder anhängig gemacht waren. Es konnte auch hierbei etwa deshalb, daß 
diese Art Prozesse ' dès vormaligen Stadt-Holzhof-Pächters Scherenberg an die 
Königl. Regierung vom Hofe verwiefeu worden, kein Bedenken entstehen, da an 
den Rechnungen, deren Berichtigung jetzt urgirt wurde, der Schereuberg keiueu 
Antheil hatte, sondern diese alle aus denjenigeu Jahren waren, da der Klapp
holzhof für Rechnung der Kämmerei administrirt wurde. Magistratus meinte: 
Camera Regia könne am besten beurtheilen, welche Hebungen der Kämmerei von 
ihren Bürgern gebühren. Ob und was diese von dem Bauholz und den Dielen, 
die nicht 'immer aufs Land gebracht werden, an Stättegeld fordern könne; nne 
hierin gewisse Sätze zu bestimmen, um nichts Beweise in jedem speciellen Fall 
von dem was aufs Land gekommen nothwendig zu machen, Zvar der vornehmste 
Punkt bei dieser Kümmerei-Revenüe von dem öffentlichen Stadt-Klappholzhofe, 
über dessen Festsetzung aber der Magistrat, trotz Aufwendung vieler Kosten, 
wider einen jeden Schuldner vergeblich in foro Regiminis prvzessiren würde.

Weil der Magistrat nichts Unbilliges und was den Holzhandel drücken 
könnte durch diese Commission zu erschleichen suchte, sondern nur endlich einmal 
der Kämmerei sowol zu ihrer ausstehcndeu Forderung, als auch zu gewissen und 
bestimmten Grundsätzen bei Erhebung dieser Revenüe zu verhelfen wünschte, ging 
Camera Regia auf deu Antrag ein, und ernannte mittelst Verfügung vom 
18. Juni 1774 zwei ihrer Mitglieder, den Kriegsrath Schäring imb den Justi
tiarius des Collegiums, Kriegsrath Ladewig, zu Commissarieu ad hoc. Es er
hellet aus den Acten nicht, was das Zusammentreten dieser Commission, um 
unter Zuziehung von Deputirten des Magistrats der Lösung der ihr gestellten 
Aufgabe sich zu widmen, verzögert hat, oder ob sie wirklich zu Stande gekommen; 
die Acten enthalten nur ein Schreiben des Magistrats. au jeden einzelnen der 
beiden, von der Kammer ernannten Commissarien, worin derselbe ersucht wird, 
sich der Regulirung der Sache nunmehr baldigst zu unterzieheu, da dieselbe bei 
Abnahme der Kämmerei-Rechnungen beständig monirt werde, Magistratns auch 
überdem, wie schon hin und wieder die Erfahrung gelehrt, bei längerer Verzöge
rung starke Ausfälle in zu — besorgeuden Cvncursen von Holzhandel-Firmen 
zu erwarten hatte. Das ''Schreiben datirt vom 13. December 1774. Damit 
schließen die diesen Gegenstand betreffenden Acten noch nicht; es findet sich in 
den selben ein Schreiben des Magistrats vom 30. Mai 1775, worin die beiden
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Kriegsrüthe an die Erledigung des ihnen ertheilten Commissoriums erinnert 
werden. Werter hört man ton der Sache nichts, als daß der Magistmt ch 
Folge einer Aufforderung ( amerae Regiae vom 30. November 1775 Auskunft 

"toaWIlit ?cm Stadt-Holzhofe für eine Bewandniß habe", den 
? am 20. December 1775 erstatteten Bericht dazu benutzt, die nachqe- 
suchte Comnnfftvn wieder m Anregung zu bringen; die Regulirung der Ange
legenheit sei, zur Vermeidung Her Klage, die gegen jeden einzelnen Hvlz-Nego- 
zianten angestrengt werden müßte, dringend nothwendig, da die Kämmerei z st 
fri,9CÄnhÄ*an St"«-- und »ratgelb zn cr-ditiren genötigt ge-nefä 
Bi. Es hat den Anschein, als habe Camera Regia die Sache fallen lassen.

, f /^äths-Holzhof von seiner Gründung bis vor hundert Jahren" — 
o ^utet die Überschrift des vorliegenden Artikels; da nun aber diese Erinne- 

nmgen an die Vergangenheit einer städtischen Anstalt, welche für Stettin als 
Holzhandels von unverkennbarer Wichtigkeit ist, im Anfänge des 

wahres 1876. niedergeschrieben werden, so ist der terminus ad quem mit dem 
unsere Reminiscenzen zu schließen sind, das Jahr 1776. Da tritt uns à Name 
entgegen, der fur Stettins nächste Zukunft, insonderheit für eine gewisse Klasse 
n^^^^blblichen Einwohnerschaft einen imminent guten Klang hat; man blicke 
rach dem benachbarten Dorfe Zülchow und sehe den bezeichneten Namen an!

De^ Altermann der Kaufleüte Gotthard Friedrich Tilebein hat für Reck- 
nung bei (vor 100 Jahren und später in Stettin bestehenden) Köniql ^61)00- 

300 Ringe Holz aus Polen erhalten. Die Floße, worauf das 
Hv z geladen, haben an dem fogenannten Neümärkischen Hofe angelegt, wo Tile-

? "sehung der Kosten etwas zu ersparen, in Ansehung der prompten 
Befordeiung aber nicht das hoffen kann, was er auf dem Raths-Klappholzhofe 
A. b^ârteu hat, wenn er an diesem anlegen ließe. Durch Bindemann den 
Administrator des Holzhvfes, läßt Tilebein darum am 7. Mai 1776 deu Antraa 

die besagte Quantität Holz für die Hälfte des sonst gewöhnlichen Wrak-
' a ”1* Ring, auf dem Hofe aufzunehmen, wogegen das Stütte- 

ß?? c^^ä^'uafjig mit 1 gr. 4 Pf. pro Ring entrichtet werden solle. Wolle 
Em HvchEdler Rath auf diefen Vorschlag nicht eingehen, dann lasse er die Flöße 
da liegen, wo sie jetzt wären, gebe aber zu bedenken, daß in diesem Falle die 
oeà^el kme Einbuße von mindestens 50 Thlr. erleiden würde. - Magistrat 

sofort, daß, „obgleich es noch unentschieden sei, ob der Neü- 
Stab auf der Niederwiek mm dem Stätte- und Wrakgelde von
ä 11 Klappholz Befreiung gebe, indem die Neümürksche Krieges- und 
? .? ?bnkammer in Bezug auf die diesseitige Kämmerei nichts verfügen kaun 
Offert? àîracht, daß die Partie Holz qu. für Königl. Rechnung ist, die 

- ? Kaufmanns Tilebem salvo jure der Kämmerei anzunehmen und hier-
nachst auf einen gewissen Fuß zu setzen". 6 V 9ier

Einen ähnlichen Antrag stellte rc. Tilebein am 11. Oktober 1776 in Berna 
auf eine Pawe Schiffsholz, welches er an die Königl. Seehandlungs-Compagnie 
abzuliefnn hatte. Dleje hatte besttmmt, daß das Holz auf dein ehemaligen 
Tonnstchen Hofe abgeladen werden solle. Tilebein glaubte aber, bei der See- 
handlungs-Compagnie die Ablieferung auf dem Rathshofe durchsetzen zu können

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 49
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wmn vom Magistrate bet Abmessung des Stättegeldes eine Ermäßigung dahin 
bewMiat werde, daß vom kleinen Holze 2-3 Stück aus 1 großes gerecht, 
würden daß große zu 1 gr. gerechnet, und die kleinen «tücke ,c - obu 3 ans 
I großes nach der Taxe der Wraker. Mehr könne die Waare nicht tragen, denn 
taK fei lauge nicht so groß, als »°u einem Ring Stäbe. Anch dieser

*- m.
Natbs-Holzhofes nicht vorgekommen, diese hat unter dem Adminlstrator Brn 
mam, ihren ruhigen, ordnungsmäßigen Gaig, gehab. MeiMàu «nà 

den terminum ad quem noch um einige Jahre, wie nicht unbillig sein durfte, 
so ist zu bemerken, daß im Fahre 1778 der Holzhandel I» blühend war, daß 
die Administration des Holzhofes darauf antragen mußte, etwaige Gesuche um 
Schiffsbauplätze abznlehiwii," weil sonst kein Platz zum Änfsetzeu des n. Masse 
ankommenden Holzes vorhanden sein würde. Sodann ist aus dem Jahre 1780 
ru berichten ^ß das Hochwasser, welches im Frühjahr das Oderthal Wochern 
lang überschwemmte, auf dem Raths-Holzhofe große Verwirrung an^d)^ 
hatte. Arff dem vordem fowol, als auf dem Hintern Hofe war das, etwa 
Äanfleüten gehörende Stabholz umgeworfen und schwamm wild durcheinander, 
was beider Gewalt der Finch zu verhüten nicht möglich gew-sen w^ Mit 
dem 25 .März fing das Wasser an zu fallen, und als es sich ganz zur nage 
zogen hatte, war die Sortirung des durcheinander getriebenen Holges und du

Ärt: W 5ä»s s »
SS. JiS TttSjKÄÄSÄÄÄ? 1752^ lit VII Nr 134. Acta derselben wegen des von dem Kaufmann scheren 
berg gemiethetenUet und Klapph°lz-Hof?s. 1752. Tit. VII, Nr. 470. (Regie- 

rungs Archiv.)j.
Die anssührlichen Nachrichten über den Raths-Holzhos während eines Zeit

raums von ztvei Jahrhunderten mögen als Beispiel dienen von bei ärwaltmigs- 
weise einer städtischen Anstalt, die einem Zweige des Stettiner Handels dienstbar 
ist welcher in vergangenen Tagen den Hauptartikel der Ausfuhr gebildet hatJ, 
und auch heüte noch ein wesentlicher Gegenstand des Propre-Handelfft., Unter 
den selbstbewirthschafteten der Stadtgemeinde gehörigen Liegenschaften steht der 
Naths-Holzhof im Lichte der Gegenwart Hinsichts des daraus gezogemu llun- 
kommet auf hoher Stufe; denn dieses Einkommen betragt nahezu das fünfzehn- 
sacke dessen was im vorigen Jahrhundert durch das Verpachtungs-System erzie 

. Le wie weiter uà in dem, Abschnitt von der ^Verwaltung des sa tischen

Grundvermögens nachzuweisen sein wird. Die fortrollende 3c , 
der ideellen, wie der materiellen Welt fortwährend Neues schafft und un 
diesem Neüen: dort beständig Anregungen, der Erforschung der Wahrheit naher 
zu treten; hier unaufhörliches Forschen in der Erkenntniß der Naturkorper und

') L. B. II Th. Bd. VIII, 556, 557. 
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der Naturkräfte, — des Stoffs und der Kraft, hat auch den Raths-Holzhof, 
außer seiner ursprünglichen Bestimmung, zur Niederlage eines Products gemacht 
welches dem grauesten Alterthum schon bekannt war, und in einem gewissen 
Völkerkreise der Alten Welt zum Symbol dessen erkannt und angenommen worden 
ist, was man ganz allgemein das höchste Wesen nennt, dem dieser Völkerkreis 
seinen Cultus geweiht hat und, auf engern Raum beschränkt, noch widmet, das 
aber in unserm Jahrhundert seinen Eigenschaften nach richtig erkannt, und sein 
Verbrauch von der Neüen Welt her in das bürgerliche Leben eingeführt und für 
dasselbe ein unentbehrliches Bedürfniß geworden ist, Dank sei es der fortschreiten
den Wissenschaft, die dem Urlichte entgegen strebt,' dem Unkenruf zum Trotz, der 
da wollte und — noch will: „die Wissenschaft muß umkehren"! Was aber den 
Raths-Holzhof betrifft, so ist bei den Hafen- und Eisenbahn-Anlagen, die unter 
unseren Augen am Dunzig vorgenommen werden, das Fortbestehen dieses werthvollen 
Besitzthums der Kämmerei, mindestens an der Stelle, die er dreihundert Jahre 
lang eingenommen hat, jetzt, im Jahre 1876, nur noch eine Frage der Zeit!

Pie Silverwiese.
Der Name dieses jugendlichen Bestandtheils der Stadt Stettin, welcher 

seiner Lage nach der Lastadie zugewiesen ist, wird in den Urkunden anscheinend 
zum ersten Mal im Jahre 1565 genannt, und zwar nur beilaüfig in dem Ver- 
zeichniß der „Wasser vnd Ströme damit die Stadt Stettin priuilegyret", woselbst 
es heißt: „der Viziker ortt an der Silberhütte"*). Unter Ort, Oord im Nieder- 
deütschen, versteht man bekanntlich das Aüßerste eines Dinges, insonderheit eines 
gegen das Wasser vorspringenden Ufer-, auch Küstenstrichs in der Gestalt einer 
Ecke, einer Landspitze, mit Einschluß der umher liegenden Wasserfläche. Viziker 
Ort hieß vor dreihundert Jahren die Stelle im Stettinschen Ströme-Gebiet, wo 
sich der Parnitz-Strom — die Parmenitz bei Schleker, von der Oder absondert; 
und gleich darauf nennt Schleker die Pladder Ina, Pladdereie, welche die „Silber- 
hütte" an der andern, der nördlichen Seite begränzte.

Die Silberwiese als Münzstätte?
Weshalb nannte man diese niedrig gelegene, von den beiden genannten 

Stromtheilen, sowie von der Oder und der Parnitz umflossene Landfläche, die 
also ein Werder, eine Strominsel ist, und einen Flächeninhalt von ca. 86 Mg. 
hat, „Silberhütte" ? Hatte der Eebare Rath der Stadt Stettin auf diesem 
Werder, als derselbe, ein Bestandtheil des Oderthals, noch höher über den all
gemeinen Wasserpaß des Tellus hervorragte, und daher auch trockneres Erdreich 
hatte, als gegenwärtig, eine Anstalt zum Schmelzen des Silbers eingerichtet? 
Die Bezeichnung Silberhütte ist zu kennzeichnend, als daß man zweifeln könnte, 
hier auf der Silberwiese habe der Erbare Rath seine Münzstätte gehabt, nachdem 
er in der Mitte des 14. Jahrhunderts die fürstliche Münze gekauft hatte. Dies 
geschah 1345. Sodann erhielt zu Ende des Jahrhunderts, 1397, Stettin für 
ewige Zeiten das Privilegium, „Witte penninge" 311 prägen, so gut als die Stadt 
es nach dem Preise des Silbers vermöchte, jedoch mit der Erlaubniß von der

■) Schleker's Matrikel Fol. 143. 
49*
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löthigeu Mark gleich vorweg 3 Loth als Prägekosten abzuziehen. 1408 erlangte 
die Stadt auch das Recht, einen Pfennig von 4 Vinkenaugen zu schlagen, die 
sogenannten Vierten (Quadrin), die also deshalb so genannt wurden, weil sie ur
sprünglich 4 Pfennigstücke waren, und nicht, weil sie später, als 4 Vinkenaugen

3 Pf. Sundisch gesetzt wurden, den 4. Theil eines Schillings ausmachten. 
Wie viel hierbei an Münzkosten verstattet worden, ist nicht gesagt. Die über 
die Münzberechtigung sprechenden Urkunden lauten wie folgt: —*)

*) Paul Friedeborn's rothes Copialbuch p. 66, 69—71. — **) D. h: nach reiflicher Über
legung. — ***) Wie und wo sich dort Stiftungen der Arme befinden. — f) Fare, Bare — 
Landesherrliche Untersuchung und Anerkenntniß der Güte der Münze. — fif) Das Fest omnium 
apostulorum, in der afrikanischen Kirche im 6. Jahrhundert gestiftet, ist in der abendländischen 
Kirche in dem Feste omnium sanctorum, von Bonifaz IV im Jahre 609 gestiftet, unterge
gangen. — fff) Na biffe vndt vaken — Jetzt, oft und vielmal. —

1. Berkauffung des Zolles vndt Müntze zue Stettin. 1345.
Wi Barnim van der gnaden gades tho Stetin der Pamern, der Wenden, 

vnde der Cassuben Hertoge, Bekennen des für allen Christen lüden in dissem 
Jegenwerdigen Breffe dat wi mit guedem willen vnde mit beradem mnede**)  ver
kost jebben, vnsen Leuen Rahtmannen vnde der gantzen meinheit miser Stadt 
tho Stetin vnsere Münte vnd toll darsuluest, vnde Laten en, vnde gelten mibe 
beeigenen en ewichliken tho bliurnde bi vnser Stadt ohne Jennigerley wedderrede 
vnser edder vnser Eruen, ebb er vnser Rakamelinge, siebenten tho besittende tho 
ewiger tibt. Vnde wisen an sie alle bie Zehnen bie Lehne Hedden van vns in 
ber vorbenömeben Münte vnbe tolle, bie wisen wi darmebe an vnse vorbenöme- 
ben Rahtmannen vnde vnse Stadt tho Stetin, vnde wat dar iß gelecht in der 
vorbenömeden Münte vnde tolle tho Almosen, dat scholen die vorbenömeden Raht- 
manne vthrichten, vnde wi vnde we dar Stichler***)  sint der vorbenömeden 
Almosen, we sick dar Lehnware ni beholden hefft, die schal sie fredeliken besitten, 
alse so vorgedann hefft. Men die Fahre f) der Münte die beholden wi vns, 
edder vnsen Enten, die van vns gebaren werden, effte sie vns Gadt gelte,
vppe, die wortts Dat alle disse Dinge stede vndt feste bliuen, So
hebbe wi vnse Jngesegel gehangen an bissen breff. Disse Breff ist gegenen tho
Stetin na Gades bortt ime 1345 Ihar, In aller Apostel Dage (1 November-fff)
Tilgen dißes Dinges sint bie begenene Man, Herr Gatzwin Abbat tho Colbaz 
Herr Dnbschlaff van Eickstede, Hr. Hinrich van Stegelitz, Hr. Henning van Reberch 
Ribbere, Hr. Albrecht Prior van Stetin, bie vnse höchste Schriuer iß, vnbe 
anbere vele bebnrne Silbe, bie wol ehrn werbich sint.

Confirmation des vorstehenden Verkaufs durch Barnim III in dem Bestättigungsbriefe des 
Gesammt - Eigenthums der Stadt vom Jahre 1349, und sodann durch seine Söhne^ die 
Herzoge Casimir IV, und Swantibor III unter Zustimmung ihres Bruders Bogislaw VII vom 
Jahre 1370.

2. Witte Penninge zue schlau, nebenst den Stettinischen Pfenningen. 1397.
Wi Swantibur vndt Bugschlaff Brodere van Gades gnaden Hertogen Stettin, 

ber Pommern, ber Wenben vnbt ber Cassuben Forsten, hebben angesehen men- 
ningen truwen bienst vnbt willen, bie vnse Leuen trnroen Rahtmanne, vnbt vnse 
meine börgern vnser Stabt Stettin vnsen Olbern vor, ben Gobi getmbe, vnbt 
vns na bicke vnbt vaken fff) baue hebben, vnb in thokamenben tiben bau mögen, 
darum hebben wi mit wolbedachtem geraden muede vndt willen, vndt na Rade 
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vndt Wille vnses Rades, van vnser vadt unser Eruen wegen densulnen Vilsen lenen 
truwen Rahtmannen vndt meinen Borgern vnser Stadt Stettin, die nu sint vndt 
thokamende sint, gegeuen vndt gelten mit macht disses breues die geue vndt 
macht, dat fi. nu vndt in thokamenden tiden mögen schlaen Witte Penninge, 
Also, alß idt in vnscn Landen, vnd en tho eine kopenfchop ordunge, vnd Hande- 
lunge tho Lande vndt tho todtere, vndt aldertoegen, mittest vndt bequemest ist, 
Vndt schulen dat gilbt schlahen also guet, alß sie dat tugen konen, na dem alß 
man dat Suluer in dem Lande kost vndt scholen Jo in der Lvhdigen Marck 
Drey Loth binnen beholden, vor kostelohn vndt afgang, vns vndt vnsen Eruen 
thu beholdende vnse Bare oner dat Wittegelt, vndt alle vnse rechtigkeit vndt Herschvp, 
alse vnse Oldern vor, vndt toi noch gehat hebben vndt hebben auer dat Stettinsche 
geldt. Hieauer sint getoe)t vnse Leuen getruwen, die Erbaren vndt Gestrenisen, 
Her Reinholt van Zartitz, Her Curdt von Schwerin, Her Hinrick Wnssvw, Her 
Wilke Mandüuel Riddere, Hasso van Wedel tho Krempze gefete», Henning van 
Schwerin imbt Curdt Duuker. Tho mehrer bekenutniße Sv hebben toi Stoante- 
bur vnde Bugschlaff Brvdere vvrbenömet, vnser beider Jngesegel mit toittschop 
hengen Laten vor dissen Briefs, der gegeuen vnd gefchreuen iß in vnser Stadt 
Stettin, xSii den Jahren Christi 1397 des Mandages na dern Sundagen alß man 
singet in der hilligen Christenheit Laetare Jejusalem (2. April).

3. Privilegium zntn Müntzen eines Pfenning der 4 Finckeuaugen gilt. 1408.
3n den Nahmen Gades Ahmen. Wi Sivantibur van gades gnaden Hertvge 

tho Stettin ic. Bekennen vndt betügen vor vns vndt vnse Eruen, dat toi hebben 
angesehen mennichfolben trütoen, grote» Dienst, die vnß vnse Lene getrütoen 
Borgermetstern vndt Rahtmanne vnser Stadt Olden Stettin vaken vndt vele ge- 
daen hebben, vnde Jegentoerdich daen, vndt ock noch nechstkommenden tiden vnß 
baen mögen Hievon so hebbe tot en, vnde vnsen meinen Borgern gegüntt vnde 
geilen eit jegentoerdich disse gaue vndt friheit vnd die macht, bot sie mögen 
onbt scholen schlan einen pennittg van Vier Vinkenogen, also die en Aldargade- 
ltckst tho erer nodt, tho erer vodinge, vndt tho erer kopenschop behueff tho einigen 
tiben vndt toi vndt vnse Eruen toollen fahre oner die vorbeitomeden penninge 
beholden, Vndt toi mit vnsen Eruen ivolleu vnse Bürgermeister vnd Rahtmanue 
na benömet vnde ehren Nakamelingen bi biffer gaue beholden, in thokamenden 
etotgen tiben. Tho tüge vndt mehrer bekenntuiffe So hebben toi Stoantebur 
vorbenömet, vor vns vndt vnse Eruen, vnse Jngesegel vor bissen Breff laten 
bangen, die gegeuen vnde schreiten iß in unser Stadt Olden Stettin, In den 
(7 Juli)"fe^ ^Crn ^ri^H 1408 be$ Donuerdages in dm Achten Dagen Pfiugsteit

^opeyen sint Ihrem Originals gleichstiinmigk, Solches bezeug ich Paull Friedeborn 
midi dreier meiner Buteychrifft.

Die zunehmende Klage über die Verfchlechternng der Münze laßt vorans- 
fetzen, daß Stettin ans der Münzgerechtigkeit einen erklecklichen Vortheil zu stehen 
toußte. Bet den Witten, bemerkt Klempin *) hatten die Stettiner, da die Ver
arbeitung von je 13 Loth Silber 3 Loth einbrachte, gesetzmäßig 23 '/,.. Prêt., ver
muthlich ist es aber dabei nicht geblieben. Bei bett neüen Schillingen, die Bogiflaw X. 

♦) Klempin, diplomat. Beiträge zur Geschichte Pommerns. S. 583.
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im Jahre 1489 einführte, waren aber nur 6 Prct. für die Prägungskosten aus- 
qeworfen. Es darf daher nicht Wunder nehmen, tuenn Stettin, sein auf ewige 
'-reiten erlangtes — (und ursprünglich, 1345, wvl mit schwerem Gelde erkauftes) 
*— Privileg vorschützend, den alten Gewinn aus seiner Münzgerechtigkeit fest
zuhalten suchte. Aber weder der Herzog Bogislaw -1 (war in seiner ailtokra- 
tischen Regrerungsweise nicht gemeint) — noch jene Zeit überhaupt war dazu 
angethan, 'die dringende Forderung des gemeinen Nutzens durch alte wohlher
gebrachte Rechte stören zu lassen. Stettin mußte 1491, Mittwochs vor Felieis 
(12. Januar), die Übertretung des Münz-Ediets vom Donnerstage vor Oculi, 
19. März, 1489, mit 400 Goldgulden Strafe büßen, und sich fürs Künftige nach 
der Landeswährung richten. Und es wurde in dem Receß, welchen die Herzoge 
Barnim X. und Philipp I. mit dem Erbaren Rathe der Stadt zur Beseitigung 
streitiger Punkte und Irrungen im Jahre 1535 am Tage Georgi (23. April) ab- 
schlossen, im Artikel 4 festgesetzt „daß die von Stettin bei dem Gebrauch der 
Münze nach wie vor bleiben sollen, jedoch auf das Koru, den Grad, schrott und 
Ordnung, wie sich die Landesfürsten mit ihnen vergleichen werden. Und wenn 
der fürstliche Hammer liegt, sollen sich die von Stettin des Münzens auch 
enthalten".*)

*) Schleker's Matrikel, Fol. 8 vso.

Liegt auch kein unmittelbares Zeügniß für die Annahme vor, daß auf der 
Silberwiese die Münzstätte der Stadt Stettin gewesen sei, so spricht doch, tote 
schon gesagt, die Benenung „Silberhütte", mit der die Silbertotese in der zweiten 
Hälfte' des 16. Jahrhnnderts in den amtlichen Überlieferungen zum ersten Male 
auftritt, um fo mehr zu Gunsten der Voraussetzung, als wie es scheint, bisher 
nirgends ein Nachweis aufgefunden worden über den Ort in- oder außerhalb der 
Stadt wo der städtische Münzmeister seine Werkstatt gehabt habe. Doch bleibt 
dies selbstverständlich eine offene Frage!

Die Silberwiese als Weideplatz.
Die Straßen- und Strom-Polizei-Ordnuug von 1560 weiset darauf hin, 

daß schon um diese Zeit die Silberwiese nur als Viehweide benutzt wurde, denn 
sie gebietet, daß Pferde und anderes Vieh nicht durch den Graben der Pladder 
Jhna, ein Name, den wir richtiger Pladdereie schreiben, getrieben, sondern auf 
Kähnen überqesetzt werden soll (Seite 250, Absatz 7), wohin? doch offenbar nach 
der Silberwiese, auf die Weide! Diesen Namen kennt die Polizei-Verordnung nicht, 
aber auch nicht den Namen Silberhütte, der erst in Schriften aus der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts vorkommt, aus denen erhellet, daß die Wiese, Sil
berhütte genannt, zum größten Theil städtisches Grund-Eigenthnm war, welches 
den Bürgern, insonderheit den Einwohnern in der Lastadie und in beiden Wiekeu 
zur Viehweide nicht blos, sondern auch als Holzuiig überwiesen war, welch' 
letztere von ihnen ' anscheinend zur Deckung ihres Brennmaterials genutzt wurde. 
Doch scheinen in Betreff des Eigentumsrechts über das Ganze Zweifel obge- 
waltet zu haben; denn als im Jahre 1686 die Schwedische Festungsbehörde die 
Wiese als Weideplatz für ihre Pferde in Anspruch genommen hatte, und die zur 
Nutzung der Wiese berechtigten Bürger dieserhalb Beschwerde führten, beauf
tragte 'der Erbare Rath die' Carnerarier und Lastadischeu Gerichtsvögte unterm
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20. April 1686 mit dem Referat: „was es für eine Bewandniß mit der Wiese 
die Silberhütte genannt, habe". Bereits im Jahre 1681, als diese Beschwerde 
mm ersten Male angebracht war, hatte der Rath einen gleichartigen Auftrag dem 
Kämmerer Daniel Dillies, muthmaßlich ein Sohn des Bürgermeisters Johann 
Dillies (f 1657), ertheilt, der aber dieseii Auftrag, wol aus naheliegenden Grunde», 
unerledigt ließ. Die Commiflarien von 1686 berichteten nun aber unten» 27. 
April — „Daß vom Zimmerhof an der Oder hinauf die Silberhütte befindlich 
sei, woselbst vor diesem ein Pander-Haüschen gestanden habe, an dem Wasser
platz, der jetzt zur Bleichstätte gebraucht werde, (also ein Haüschen oder eure 
Hütte für den Viehhirten, dein die Berechtigung zum Pfänden fremden Viehes 
zustand). Heinrich Kindt's Wittwe, oder bereit zweiter Ehemann, habe auf der 
Silberhütte auch einen Gehr- (auch Gär-, d. i.: Gerber-) Hof- Der Graben (der 
Pladdereie) bilde davon die- Gränze. Hiernächst sei zwischen dem Graben und 
der alten Schanze eine Wiese, so der Hr. Kämmerer Dillies für die seiiuge prä- 
tendiret habe. Letztlich sei auch jenseits der Schanze eine große Wiese, der 
Bierchen Ort genanns, belegen, so eine Freiheit sei". Dieser Theil war also 
Gemeingut der' Stadt, nicht'aber konnte diese, wie die Lastadischen Gerichtsvögte 
auch schort im Jahre 1681 hervorhoben, auf den Dilliesschen Theil der Silber- 
hütten-Wiese Anfpruch erheben, da diefer bereits 166 < durch Mandatum Regium 
vom 25. April der Wittwe des Bürgermeisters Johann Dillies zuerkannt und 
Bürgermeistern und Rath alle und jede Turbation darin ernstlich untersagt 
worden war. Seit 1686 wurde die, Silberhütte genannte. Wiese von der Mili- 
tair-Behörde zur Weide für die zur Fortification gehörigen Pferde benutzt. Es 
war dies auf Antrag des damaligen Commandanten der Festung, General- 
Lieutenants, Baron v. Mellin, vom Erbaren Rath auf unbestimmte Zeit nach- 
geqeben, „aus unterthänigstem Respect und Devotion gegen Jhro Königl. Majt. 
zu Schweden", denn eine Verpflichtung des Raths die Wiese zu militarrtschen, 
bezw. Festungs-Zwecken herzugeben, lag nicht vor, da das onus fortificationis 
aufgehört hatte, eine Communal-Last zu sein, und nunmehr eine Provinzial-Last 
geworden war, wozu die Stadt ihr Contingent in den Landkasten regelmäßig 
beifteüerte. Run aber begab es sich, daß die Festungs-Behörde im Verlauf der 
Jahre sich allmälig als Eigenthümer der Wiese ansah, in Folge deflen fie gegen 
Soldaten der Garnison, welche sich die gröbsten Excefle gegen die, ihr Vieh 
friedlich weidenden Lastadischen Bürger erlaubten, auf erhobene Beschwerde nach
sichtig war und endlich den weideberechtigten Einwohnern der Lastadie und 
beider Wieken das Betreten der Wiese mit ihrem Vieh bei Strafe der Pfändung 
untersagt hatte. Die Pfändung war auch in mehr als einem Falle vollzogen 
worden. Diese Dinge ereigneten sich vornehmlich im Jahre 1694, als der Oberst 
Baron Müller v. d. Lühne Commandant war, und wurden zuletzt so unerträg
lich, daß der Erbare Rath nicht länger anstehen konnte, beim General-Statt
halter und der Regierung Beschwerde zu führen, und um Abhülfe zu bitten. 
Der Oberst-Commandant suchte sich zwar in seinem Berichte vom 11. Mai 1694 
der Regierung gegenüber zu rechtfertigen, und es wurde nun, in Folge deren 
Zurechtweisung dès Obersten Müller v. d. Lühne, der Zustand etwas besser. 
Aber das dauerte nicht lange, bald neue Beschwerden über Excefle der Sol
daten, die das Vieh der Oberwiekschen ins Wafler trieben, die Gänse derselben 
todtschlugm, u. d. in., darauf neue und wiederholte Vorstellungen von Seiten 



392 Die Stadt Stettin. — Die Lastadie.

des Erbareu Raths bei der Regierung, so in den Jahren 169:'), 1696, 1697, 
ohne daß, worauf es dem Rathe vorzugsweise ankommen mußte, die Festungs
Behörde das Anerkenntniß aussprach: die Bewilligung der Silberhütten-Wiese 
zum Gebrauch als Weide für die Fortifications-Pferde sei im Jahre 1686 ein 
Precarium gewesen, das jeden Augenblick zurückgezogen werden könne. Die Com- 
mandantur sah die Wiese jetzt förmlich als ein Eigenthum des Militair-Fiskus 
an. Da der Pommersche General.-Statthalter, nebst Regierung, den Beschwerden 
des Erbaren Raths über die Ausschreitungen des Commandanten nicht Abhülfe 
verschaffen konnte — vielleicht auch nicht wollte, weil der General-Statthalter in 
seiner Eigenschaft als Oberster Militair-Befehlsführer mit den Maßnahmen seines 
Untergebenen mehr oder minder einverstanden sein mochte, wandte sich der Erbare 
Rath im Jahre 1697 endlich unmittelbar an die Reichsregierung in Stockholm. 
Dieser Schritt hatte den nachstehenden Erlaß zur Folge: —

6arl, von Gottes Gnaden König zu Schweden re. re. Unsern gnädigen 
Gruß zuvor. Wir haben Eüer unterthänigftes Schreiben vom 2. dieses wohl 
erhalten, worin Ihr zufolge Unsers gnädigsten Befehls, über die von Bürger
meistern und Rath zu Stettin allhie bey Unß geführte Klage, daß die der Stadt 
und Bürgerschafft eygenthümlich zugehörige Wiese, die Silberhütte genandt, zu 
Behuef der dortigen Fortifications-Pferde ihnen entzogen und genommen worden, 
Eüch dergestalt erklähret, daß Ihr der General-Goiiverneur bey Eürem antritt 
es also gesunden, daß nemblich ein Theil gedachter Wiese für die Fortifications- 
Pferde gebrauchet worden, gestalt denn auch die Stadt sothanen Theils desto 
füglicher eutrathen können, als es nur ein kleiner Separirter strich, außer welchem 
die übrige gantze Wiese der Stadt und Bürgerschafft unbenommen, zudem auch 
die Stadt den gantzen Oderstrohm herunter überflüssigen wiese wachs haben solle; 
hingegen aber, wenn die dortige Fortifications-Arbeit wiederumb wird fortgesetzt 
werden, man alsdann zu Conservation und erhaltung der Fortifications-Pferde 
vbgedachter antheils der Wiesen notwendig bedürffe; Wann aber gleichwohl ab 
sothaner Eürer erklärung so viel erhellet, daß mehrgedachte Wiese der Stadt und 
Bürgerschaft eigenthümlich zugehöre; So können Wir nicht absehen, wie man 
auß dem gründe und Fundament, daß man nemblich der wiesen zu der Fortifi
cations-Pferde Conservation etwa künfftig bedürffen möchte, daß theil quaestionis 
auch nur ein Kleiner separirter strich, und außer deme vor die Bürgerfchafft 
überflüssigen Wiesenwachs vorhanden, der Stadt das ihrige wieder ihren willen 
entziehen und nehmen wollen, besondern wenn man Künfftig zu der von Eüch 
angeführten oder anderm dergleichen Behuef einigen Platzes umb Stettin be
nötiget wäre, halten Wir sodann am besten zu sein, daß Ihr entweder mit dem 
Magistrat, oder auch andern privatis, welchen dergleichen Plätze gehören, wegen 
derselben gebrauchs gegen eine gewisse Récognition handeln und accordiren möget, 
damit dergestalt Unsere Unterthanen alle Klage, daß ihnen etwas wieder ihren 
willen entzogen, dadurch benommen werde; gelaßen Unß deßen zu Eüch gnädigst, 
und sindt Eüch übrigens mit Königlichen Gnaden gewogen. Gegeben Carlbürq 
den 26. October 1697. ö

Im Nahmen und von wegen rc. rc. —
Hedewig Eleonora.

Bengt Oxenstierna. A Gyllenftierna. F. Wreidl.
N. Gyldenstolpe. L. Wallenstedt.

An die Pommersche Negierung. • T. Prolus.
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Ob die Festungsbehörde vvn diesem Königl. Bescheide geschäftsmäßig in 
Kenntniß gesetzt worden, scheint zweifelhaft, wenn man sieht, daß im Frühjahr 
1698, als die weideberechtigte Bürgerschaft beim Wiedererwachen der Vegetation 
sich anschickte ihr Vieh auf die Wiese zu treiben, sie von den Soldaten — Miliz 
werden sie genannt, unter Thätlichkeiten vertrieben wurde. Der Erbare Rath 
beeilte sich, von diesen Vorfällen unterm 17. März 1698 Anzeige zu machen und 
„Se. Hochgräfliche Excellenz imb die Königl. Hochpreisliche Regierung unterthä- 
nigst zu ersuchen, die gnädige Verfügung zu treffen, daß die von der allhiesigen 
Milice sich solcher Wiesen gänzlich enthalten und die Bürgerschafft an deren 
ruhigen Gebrauch hinführo nicht verhindern möge". Die Vorstellung hatte Erfolg, 
denn es ist von jetzt an in den Acten nicht mehr von Besitzstörungen die Rede 
die durch die schwedische Festungs-Behörde provociret bezw. protegiret wor
den wäre.

In der Übergangs-Periode von der schwedischen zur preüßischen Sequest
rations-Verwaltung des Herzogthums Pommern, Königl. Schwedischen Antheils, 
scheint der Erbare Rath die Wiese durch Verpachtung zum Besten der Käm
merei genutzt zu haben; denn es liegt ein décréta in Senatu vom 11. August 
1714 vor, kraft dessen, auf der sämmtlichen von Viehwirthschast lebenden Bürger 
übergebenes Memorial wegen Wiedereinraümung der Silberhütte, die Freigebung 
der Wiese zur gemeinen Hütung angeordnet wird.

Der Name „Silberwiese", in der niederdeütschen Form „Wische, Wiske", 
tritt zuerst 1719 auf in einer Verhandlung vom 8. Mai, worin die Lastadischen 
Einwohner über die vom Turnei und den Wieken Beschwerde führen, wegen 
Hütung von Gänsen auf der Silberwische, was ihnen bei Vermeidung des Todt- 
schlagens oder Tvdtschießens der Gänse durch einen anzunehmenden Hülfsmann 
von Magistratswegen untersagt wird. Trotz dieses Verbots lassen sich sieben 
Oberwietsche auch im folgenden Jahre mit einer ganzen Heerde Gänse, wol 700 
an der Zahl, auf der Silberwische blicken. Es werden 150 Stück gepfändet. 
Der Magistrat belegt die Contravenienten mit 10 ft. Strafe und verurtheilt sie 
am 17. Mai 1720 die gepfändeten Gänse gegen ein billiges Pfandgeld zu lösen 
auch wird das Verbot der Betreibung der Wiese mit Gänsen unter Androhung 
arbitrairer Strafe wiederholt. Das Pfandgeld muß eben kein „billiges" gewesen 
fein, da die Contravenienten erklären, es nicht geben zu können, sie wollten dem 
Pfänder lieber die Gänse lassen. Bemerkenswerth ist diese Verhandlung durch 
die Angabe, daß auch „des Generals Wiese" mit Gänsen betrieben worden war, 
woraus folgt, daß zwischen der Schwedischen Commandantur und dem Erbaren 
Rath, in Gemäßheit der oben eingeschalteten Königl. Entscheidung von 1697 ein 
Abkommen herbeigeführt wurde, vermöge dessen der Festungs-Behörde ein Stück 
der Wiese überlassen worden, welches nach endgültiger Besitzergreifung Stettins 
durch König Friedrich Wilhelm I., auf die Preußische Commandantur überge
gangen ist, man nennt es jetzt „die Commandanten-Wisch".

Die erste Meldung vom Dasein des Vanselowschen Holzhofes auf der Silber
wiese (S. 330) findet sich 1731, einstweilen als Garten. Der Kämmerei ist am 1. Au
gust unter der Hand angezeigt worden, daß der Commerzienrath Vanselow einen 
gewissen Platz von der sog. Silberhütte sich eigenmächtiger Weise angemaßt habe 
und damit den sog. Krukischen (?) Garten vergrößern wolle. Die Lastadischen 
Gerichtsvögte erhalten vom Magistrat den Auftrag, die zur Bezeichnung des 

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 50
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Platzes bereits ausgesteckten Wiepen unverzüglich ausziehen zu lasten, und dem 
rc. Vanselow „die intendirte extension sub poena demolitionis zu verbieten". 
Die Gerichtsvögte entsenden den Stadthofmeister zu rc. Vanselow, um den Be
fehl des Magistrats mündlich auszurichten. Dies geschieht. Der Commerzienrath 
gibt zur Antwort: Camera Regia habe ihm den Platz anweisen und die Wiepen 
zur Bezeichnung deffelben stecken lasten, der Stadthofmeister möge sich nur bei der 
Kammer melden, von der er deshalb Antwort für den HochEdlen Rath empfangen 
werde. Meyer, der Stadthofmeister, hatte den fragt. Platz näher in Augenschein 
genommen. Der Platz stößt unmittelbar an den oben genannten Garten, der 
dem rc. Vanselow eigenthümlich gehört. Die Länge des abgesteckten Hofes vom 
Garten längs des Stromes, Verker Ort genannt (Viziker Ort bei Schlekerb bis 
an die alte Schanze beträgt nach ungefähren Überschlag 18 Ruthen, die Breite 
8 Ruthen, thut 144 Q.-Ruth., eine Fläche, welche, wenn genau gemessen werden 
sollte, sicherlich über */,  Mg. Pommersch. — 1 Mg. 51 Ruth. Preüß. Maaßes 
ausmachen werde. Meyer hörte auch von einigen Lastadischen Bürgern, daß die 
Holzherren dem Commerzienrathe Vanselow die Erlaubniß ertheilt hätten, einige 
Tausend Faschinen in den Stadtbrüchern hauen zu lasten, die er zur Erhöhung 
des Platzes verwenden wolle. Erkundigungen, welche br. in. bei der Königl. 
Kammer eingezogen wurden, ergaben nun auch wirklich, daß der rc. Vanselow 
in den qu. Platz von der Camera Regia eingewiesen worden war, und zwar 
auf Grund einer Cabinets-Ordre, die also lautete:

*) Nach des Fürsten von Anhalt Zerbst Bericht an den König, sollte der qu. Platz „in 
wenig Tagen in ein Oapital-Außenwerk zu verwandeln sein".

Friedrich Wilhelm, König rc. rc. Unsern Gruß rc. rc. Rachdehm Wir auf 
Unsers General-Majors und Commandanten von Stettin, Fürsten zu Anhalt- 
Zerbst, Liebden, in Gnaden resolviret, daß dem Commerzien Rath Vanselow er
laubt sein solle, seinen Garten nach Unsers Obersten von Wallraven Vorschlag 
mit dem in dem hierbey mitkommenden Riß angezeigten Platz von der soge
nannten Silberwiese zu vergrößern und zu erhöhen, auch dabey auf seine Kosten 
einen breiten Graben zu ziehen*),  ingleichen daß demselben die dabey be- 
nöthigten Fachinen und Strauchwerk aus denen Stadtbrüchern gegen solche Be- 
zahlung wovor die Fortification selbige sonst bekommt, abgefolgèt, nicht minder 
der angezeigte Platz dem Vanselow zu seinem Garten erb- und eygenthümlich 
überlasten werden solle, Alß habt ihr die desfalß nöthige Ordre an den Stettinschen 
Magistrat sofort zu stellen, und die desfalß nöthige Verfügung zu thun. Seynd 
eüch in Gnaden gewogen. Geben Berlin den 23. Juni 1731.

F. Wilhelm.
An die Pommersche Kriegs- und Domainen-Cammer.

Der Magistrat war von dem Inhalt des vorstehenden Cabinets-Befehls durch 
Kämmer-Verfügung vom 13. Juli 1731 in Kenntniß gefetzt worden, „um sich 
darnach zu achten". Auffallend kann es erscheinen, daß die Kämmerei am 
1. August noch nicht von dem Eingänge der Verfügung benachrichtigt war, und 
ihr von Dem, was der rc. Vanselow beabsichtigte, auf außeramtlichem Wege 
Anzeige zugehen mußte. Der Magistrat, in feinem Rechte und den Gerechtfamen 
der Stadt sich bitter gekränkt fühlend durch das einseitige Vorgehen der Militair- 
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Behörden und deren eigenmächtiges Verfügen über städisches Grundeigenthum, 
reichte am 23. August 1731 beim Künige eine ausführliche Beschwerdeschrift ein, 
worauf das Hof Rescript vom 31. August 1731 an die Pommersche Kammer 
erging, „daß es bei der Verordung vom 23. Junh umb so eher verbleiben müsse, 
da es der Stadt an nötiger Weyde und Hütung nicht fehle, die Kammer habe 
auch den Commercien Rath Vanselow dahin zu disponiren, daß er einen billig
mäßigen Canonem der Cämmerey jährlich zu bezahlen übernehmen möge". Da
gegen Remonstration des Magistrats vom 20. September und hierauf Erlaß 
eines Befehls an den rc. Vanselow vom 22. September, sich innerhalb 14 Tagen 
wegen des Canonis zu erklären, übrigens seinen Garten dergestalt anzulegen, daß 
der Sortie in den Fürsten-Garten, auf der Lastadie, gerade gegenüber eine Passage 
zur Viehtrifft verbleibe". Darauf Decr. in Senatu den 25. September 1731: 
Die Zeit ist abzuwarten und weiter zu vigiliren. Inzwischen geht am 8. October 
beim Magistrat von sämmtlichen Bürgern und Einwohnern der Lastadie eine 
Beschwerdeschrift wider rc. Vanselows Vorhaben ein: „Worin es u. a. heißt: 
„Wenn es dabei sein Verbleiben haben sollte, würde uns auf solche Art der Zu
wachs au jungen Füllen und Rilldvieh gänzlich benommen werden, wovon mir 
armen Leüte, die ohnedem durch den neüen Anbau (der Lastadie, S 261—308) 
so sehr mitgenommen worden, und deshalb umb unsere Conservation umb so 
mehr zu sorgen, jedoch mehrentheils leben müssen. Und da die utilitas publica 
den: plaisir eines Privati allen Rechten und der Billigkeit nach zu praeferiren, 
und wir blos zur Verhütung unsers bevorstehenden Ruins^ welcher durch diese 
Reüerung und abgang unserer Weyde intendiret wird, gegenwärtig vorzustellen 
genesittiret werden. So haben E. HochEdlen Magistrat wir hiedurch gantz unter- 
thänig gehorsamst ersuchen wollen, unß hierunter mit nachoruck zu assistiren". 
Die Bittsteller tragen, kurz gesagt, darauf an, daß dem rc. Vanselow anbefohlen 
werde, mit Ziehung des Grabens auf der Silberwiese sofort innezuhalten und 
Alles auf seine Kosten in den vorigen Stand zu setzen. Die Lastadischen Ge
richtsvögte , erhielten den Auftrag, die Bittsteller vom Stande der Sache, nach 
Lage der Acten, mündlich zu verständigen, was am 29. October 1731 geschah 
und von ihnen dankbar ausgenommen wurde.

Folgt in den Acten eine an Camera Regia gerichtete Vorstellung des Com- 
merzien Raths Johann Jakob Vanselow contra Bürgermeister und Rath zu 
Alten Stettin wegen des auf der sog. Silber Wiese angelegten Gartens vom 
9. October 1731, worin er den Magistrat bezichtet, „durch sinistre Vorstellung 
und ungegründeten Bericht das Rescript vom 31. August wegen eines an die 
Kämmerei zu zahlenden Canons erschlichen zu haben". Auf die Allerhöchste Ca- 
binets-Ordre vom 23. Juni 1731 sich berufend lehnt er die Verpflichtung zur 
Zahlung einer permanenten Abgabe, möge sie Namen, welchen sie wolle, auf das 
Entschiedenste ab, erbietet sich aber am Schluß, den Platz qu. gegen Erstattung 
der darauf verwendeten Kosten an die Kämmerei zurückzugeben. Camera Regia 
theilte eine Abschrift dieser Vorstellung dem Magistrate mit, der auf der auf 
feiner Meinung verharrte, daß man auf den Canon in recognitionem fundi be
stehen und deswegen bei der Königl. Kriegs- und Domainenkammer vorstellig 
werden müsse. Der betreffende Bericht fehlt in den Acten, die nunmehr eine 
Lücke von drei Jahren zeigen. Rach Ablauf dieser Zeit kommt die Vanselowsche 
Angelegenheit wieder zur Sprache, und zwar werden die Verhandlungen mit 

50*
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einer Vorstellung des Obersten von Wallrave an den König, d. d. Potsdam, 
den 30. Januar 1734, eröffnet, woraus erhellet, daß Vanselow an dem, beim 
Könige in hohen Gnaden stehenden Obersten einen warmen Fürsprecher ge
habt hat.

Oberst v. Wallrave überreicht nämlich dem Könige einen Plan von den 
Fortificationen der Schnecke und von dem daselbst auf der Silberwiese ange
legten neuen Garten, aus welchem diese Werke im Fall einer Belagerung defen 
diret werden können. Wenn nun, sagt der Oberst, der Commerzien-Rath Van
selow dieses Terrain mit E. K. M. allergnädigster Erlaubniß auf seine Kosten 
erhöhet hat, so bittet derselbe auch um eine Ordre an den Stettinischen Magistrat 
ihm besagten Platz zu adjudiciren, und weil diese Arbeit ihm gegen 6000 Thlr. 
gekostet, so hoffe rc. Vanselow, daß E. K. M. ihn bei seinem Rang allergnädigft 
schützen und der Pommerschen Regierung anbefehlen werde, daß er nach seinem 
Patente mit denen anderen Räthen, so da meinen, die Commerzien Räthe wären 
von der geringsten Sorte, rangiren solle.

Der König erließ Seine Befehle an das General-Directorium von Potsdam 
am 1. Februar, und an die Pommersche Kriegs- und Domainenkainmer von 
Berlin am 9. Februar 1634 ganz in dem Sinne der Anträge des Obersten 
v. Wallrave, ja theilweise mit deffen Worten. Wundern kann man sich, daß ein 
Soldat und Kriegsbaumeister, wie Wallrave es war, sich der Etiquette-Frage 
wegen des Raths-Titels annahm. Es deütet dies auf eine innige, vielleicht durch 
gleiche Jntereffen geschloffene Freündschaft hin. Freilich mochte es den durch 
seine Betriebsamkeit wohlhabend, ja reich gewordenen Handelsherrn, nunmehrigen 
Commerzien Rath in seiner Eitelkeit verdrießen, ja schwer verletzen, daß die 
gelehrten Herren Regierungs-, sowie Kriegs- und Domainen-Räthe ihn — über 
die Schulter ansahen!

Mündliche Verhandlungen, welche der Magistrat wegen Feststellung eines 
Canons mit re. Vanselow wieder anknüpfen ließ, hatten keinen Erfolg. In der 
Conferenz vom 19. März 1734 erklärte er dem Magistrats-Conimissarius, Käm
merer Neümann, wiederholentlich: wie er sich zu einen Canon, der ein Aner- 
kenntniß von dem der Stadt zustehenden Ober-Eigenthum seines Gartens aus
drücken werde, nie und nimmer verstehen werde, denn der Platz, den er zum 
Garten aptirt habe, sei ihm von des Königs Mast, zum Erbeigenthum über
wiesen; ja der Commerzien-Rath extrahirte von der Camera Regia einen Befehl 
vom 10. Mai 1734, worin der Magistrat angewiesen wurde, das allergnädigste 
Rescript vom 1. bezw. 10. Februar 1734 sofort und „bei Vermeidung Einhundert 
Ducaten ex propriis zu bezahlender Strafe zur Ausführung zu bringen.

Inzwischen hatte der Oberst v. Wallrave, der die Sache seinem Freünde 
Vanselow zu Lieb unter seinen fortificatorischen Schutz genommen und amtlich 
auf die Bahn gebracht hatte, sich wegen des Canons ins Mittel gelegt und, von 
seiner Potsdamer Reise nach Stettin zurückgekehrt, dem Landrath und dirigirenden 
Bürgermeister Hübner semel pro semper 50 Thlr. Rccognitions-Gelder aus 
eigenen Mitteln angeboten, doch sehr wahrscheinlich gegen Vansclow's Versprechen 
der Wiedererstattung. Die Meinungen über Annahme oder Ablehnung dieser 
Offerte waren im Magistrats-Collegium sehr verschieden. Doch einigte man sich 
endlich und beschloß die Annahme, wovon der Oberst v. Wallrave benachrichtigt 
wurde, der am 14. Mai 1734 die offerirten 50 Thlr. nicht baar zahlte, sondern 
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in einem Wechselbriefe berichtigte, den er durch den Major de Sers einlösen zu 
lasten versprach, wogegen er dem Magistrale die Bedingung stellte: daß nunmehr 
auch die Bor- und Abtastung des qu. Platzes am nächsten Rechtstage Trinitatis 
vor sich gehe und das darüber sprechende Dokument, in bündiger und rechtsver
bindlicher Form abgefaßt, ihm zugestellt werde, „weil er dem rc. Vanselow ein 
Present machen wolle". Der Magistrat ließ die erforderliche Bekanntmachung 
zur Vor- und Abtastung des Garten-Platzes ergehen, worauf am 7. Juni 1734 
ein Desiderium Civium beim Magistrate einging, in welchem darauf angetragen 
wurde, daß wenn die Verlastung des Platzes nicht rückgängig gemacht werden 
könne, Magistrat wenigstens dafür Sorge tragen wolle, daß der Bürgerschaft, 
insonderheit der Lastadischen, ein Weg offen bleibe, auf dem sie ihr Vieh nach 
der Silberwiese treiben könne. Einen Accent legte aber das Desiderium darauf, 
daß die SÜberwiese, von der die Vanselowsche Garten-Parcele abgezweigt werden 
sollte, nicht Kämmerei-, sondern Bürger-Vermögen sei, wie dies durch derer Königl. 
Schwedischen Commissariorum Resolution vom 9. April 1681 anerkannt und 
demnächst durch Erkenntniß des Königl. Hohen Tribunals zu Wismar bestätigt 
worden sei. Der Magistrat konnte auf diese Einwendungen nichts anderes ver- 
fügen, als daß er den Civibus durch deren Altermann Rahn von den bei der 
Sache obwaltenden Umständen mündlich Nachricht geben ließ. Die Cives reichten 
noch weitere Desideria ein, in denen sie zur Sprache brachten, daß die Kämmerei 
den bestell Theil der, der Bürgerschaft gehörigen Silberwiese zu Bleichstellen aus
gethan hätte. Dies war wirklich der Fall; die Kämmerei hatte im Jahre 1731 
jedoch cum consensu et approbatione Nobil. Senatus zwei Bleichstellen in Pacht 
gegeben, wovon die eine 5 Thlr., die andere 3 Thlr. jährlich Pacht trug. Wenn 
nun, berichtete der Känunerer Neümann, diese Plätze von geringer importance 
sind, und der Hütung wenig Abbruch thull, so hoffen Camerarii, daß Cives diese 
Revenue der Cämmerey nicht mißgönnen werden, da dieselbe bei den vielen extra
ordinaire» Bauten und schweren Ausgaben alles genau suchen muß. Ohne auf 
den Gegenstand weiter einzugehen, schrieb der Magistrat dieses Desiderum Civium 
am 20. August 1734 lediglich — ad acta!

Die Vor- und Ablastung des qu. Garten-Platzes an den Commercien-Rath 
Vanselow hatte Statt gefunden und der darüber gerichtlich ausgefertigte Origi- 
nal-Verlastungsschein vom. 11. August 1734 wurde dem Obersten v. Wallrave, 
der sich nunmehr in Magdeburg befand, mittelst Schreibens vom 30. August 1734 
der Verabredung gemäß überschickt, derselbe auch gleichzeitig ersucht, mit nächster 
Post anzuzeigen, „von wem der von ihm alisgestellte Wechsel über 50 Thlr. ver
gnügt werden solle". Wer nicht antwortete, war der Oberst v. Wallrave; endlich 
ließ er auf wiederholte Erinnerungen durch den Major de Sers sagen, er werde 
im Frühjahr 1735 nach Stettin kommen und dann Alles persönlich abmachen. 
Er kam altch wirklich, machte aber, obwol er freündlich darum ersucht wurde. 
Nichts ab. Es vergingen Jahre: der Oberst ließ nichts von sich hören. Er 
lebte in Magdeburg, woselbst er mit dem Ausbau der Feftting betraut war. Es 
fand der Thronwechsel Statt und die beiden schlesischen Kriege folgten. Wallrave 
war mit ins Feld gerückt. Da begab es sich, daß Dienstgeschäfte ihn im Monat 
Januar 1748 nach Stettin führten. Er war nun General Major von der In
fanterie, Oberst des Pionier-Regiments unb Chef des Ingenieur Corps, auch 
Commandant in Neiße von Schlesien. Seine Anwesenheit in Stettin benutzte der
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Magistrat, den alten Schuldner mittelst Schreibens vom 23. Januar an die 
endliche Erledigung der Wechselsache zu erinnern. Statt Zahlung zu leisten oder 
selbst zu kommen, schickte der General den Regiments-Quartiermeister seines Re
giments zum Bürgermeister Sander, um sich von demselben nähere Information 
über den von E. E. Rath an ihn abgelassenen Brief zu erbitten, weil ihm der 
eigentliche Zusammenhang der Sache, warum die 50 Thlr. von ihm dem Magi
strate offeriret wären, nach so vielen Jahren — freilich waren es 14 Jahre her, 
gänzlich entfallen sei. Bürgermeister Sander gab dem Boten die gewünschte 
Auskunft, hinzufügend, daß zu der Zeit, als der General den Wechsel ausgestellt, 
der Magistrat Mühe genug gehabt habe, die Bürgerschaft zu beruhigen, indem 
dieselbe von den patrimonio civitatis, wozu ihre gemeinschaftliche Hütung auf 
der Silberhütten-Wiese gehöre, die durch die Anlage des Vanselowschen 'Gartens 
ansehnlich geschmälert worden, nicht einen Fußbreit habe verlieren wollen und 
vom Magistrate verlangt habe, daß derselbe immédiate bei S. K. M. ihre Klagen 
anbringen solle. Die Bürgerschaft habe seitdem auch öfters durch ihre XVII 
Männer angefragt, ob die' 50 Thlr. Recognilions-Gelder noch nicht entrichtet 
wären, da man sie denn immer auf des Generals bevorstehende Anherokunft ver
tröstet habe. Würde, da der General nunmehr hier sei, der Wechsel wlder Ver
muthen jetzt nicht bezahlt, so dürfte die Bürgerschaft ihre Querele aufs Reüe ad 
motum bringen, und diese so lange verschleppte Sache wieder bei Hofe rege ge
macht wißen wollen, zu geschweige», daß dem General doch wol nicht gleichgültig 
sein könne, seinen an diese Wechselschuld geknüpften Namen von einem Jahr zum 
andern in den Kämmerei-Registern übertragen zu laßen, daher man anjetzt endlich 
die Tilgung der Schuld gewärtigen könne. Wallrave's Bote hörte die Erzählung 
von dem Sachverhalt ruhig am rückte aber am Schluß der Unterhaltung mit 
der Aüßerung vor, wie er ausdrücklichen Befehl habe, zu erklären: „Magistrat 
möge den Schein, welchen der (General im Jahre 1734 ausgefertigt, nud den 
man einen Wechselbrief zu nennen beliebe, nur immer reponiren, da an eine Be
zahlung der 50 Thlr. nimmer zu denken sei". Unter diesen Umständen blieb nichts 
weiter, als gerichtliche Klage übrig, die am 6. Februar 1748 beim König!. Ge
neral-Auditoriat eingereicht würde. Es ergab sich nun, daß General v. Wallrave 
über und über in Schulden steckte und seine sämmtlichen Glaübiger öffentlich auf- 
gerufen worden waren, ihre Forderungen in dem, vomGeneral-Auditeur-Lieute- 
nant, geheimen Rath v. Pawlowsky, den der König mit Regulirung der Wall
raveschen Credit-Sache betraut hatte, auf den 10. April 1748 anberanmzen Ter
mine anzumelden. Über den Ausgang des Verfahrens, bei dem, allem Anschein 
uach, der König helfend eingetreten ist, gibt nachstehender —

Extract der von S. K. M. conftrmirten durch den General-Auditeur- 
Lieutenant v. Pawlovsky abgefaßten und unterm 21. August 1749 publi- 
cirten Sentenz in der Credit-Sache des General-Majors v. Walrave — 
also lautend, Auskunft: —

117. — Die Kämmerei zu Stettin, mit denen laut ausgestellten Wechsels 
vorn 13. May. 1734 zu fordern habenden 50 Thlr. Capital, und ist der Liquidât, 
wenn er vermeynet, wegen des Platzes, so er dem Kriegsrath Vanselow zu «Stettin 
accordirt haben will zu erweisen, daß derselbe die oberwehnte 50 Thlr. Capital 
dagegen zu vergüttigen versprochen habe, schuldig, sothane seine Prätension mit 
dem ' Kriegsrath Vanselow in separato auszumachen, deßenthalben ihn überall 
competentia reserviret worden.
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Der General-Auditeur-Lieutenat v. Pawlowsky benachrichtigte den Magistrat 
vom Ausfall der Regulirnng des Wallraveschen Creditwesens, unter Mittheilung 
des Artikels 117, durch Schreiben vom 28. August 1749, indem er auheimgab, 
den Betrag der Wechselforderung entweder durch einen Bevollmächtigten in Berlin 
erheben zu lassen, oder ob es vorgezogen werde, daß er das Geld direct mit der 
Post, gegen Einsendung des Wechsels und der Quittung, überschicken solle. Der 
Atagistrat wählte den erster» Weg und bevollmächtigte den Commissarius Johann 
Christian Pech, zu Berlin, der den Magistrat in der Regulirungs-Sache beim 
Königl. General-Auditoriat vertreten hatte, mit Erhebung der 50 Thlr. Recogni- 
tionsgelder, der den Betrag am 16. September 1749 einsandte, womit diese 
leidige Angelegenheit endlich ihren Abschluß gefunden hatte.

Kehren wir in unserm Berichte zum Commerzienrathe Johann Jakob Vanse- 
low zurück, so findet sich in den Acten eine an die Königl. Kriegs- und Domainen- 
kammer gerichtete Vorstellung vom 13. Juni 1735, "worin er anzeigt, daß er 
wegen vieler Jnconvenientien beim städtischen Klappholz - Hofe zur Beförderung 
seines Holzhandels genöthigt gewesen sei, sich nach einem Platze umzusehen, wo 
er sein Holz sicherer in Verwahrung bringen könne, als dies auf dem publique» 
Holzhofe bisher der Fall gewesen. Das Königl. Gouvernement sei ihn bei der 
Wahl einer geeigneten Stelle entgegen gekommen und habe ihm einen Platz auf 
der Silberwiese an der Oder, bem Baumschreiber gegenüber, bewilligt. Er bat 
Camera Regia, den Geheimen Rath v. Beggerow und den Kriegsrath Schönholz 
zu committiren, daß dieselben den Platz besichtigen uiib ihr Gutachten darüber 
abgeben möchten, ob derselbe sich zum Holzhofe eigene. Zugleich bat er, seinen 
Wraker von der Königl. Licent in Eid und Pflicht nehmen zu lassen. Kaum 
war Kunde von diese»! Vanselowschen Project ins Publikum gedrungen, als 
Friedrich Schröder, der Pächter des Raths-Holzhofes, unterm 20. Juni 1735 
wegen des, von dem Hrn. Commerzien Rath Vanselow zur Ungebühr eigenmächtig 
anzulegen intendirenden neüeii Klappholzhofes auf der Silberwiese beim Magistrate 
Beschwerde führend einsam, der denn auch sofort beschloß, Gegenvorstellungen zu 
thun, und zwar, weil periculum in mora, nicht blos bei der Königl. Kammer, 
sondern auch unmittelbar bei Hofe. Dieser Beschluß des Magistrats kam am 
23. Juni 1735 zur Ausführung.

Inzwischen mengte sich der Oberst v. Wallrave am 3. Juli in die Sache, 
die offenbar von ihm zu Gunsten des rc. Vanselow beim Gouvernement durch
gesetzt worden war. Er wunderte sich, daß E. HochEdler Rath dem Commer
zienrathe Schwierigkeiten in den Weg legen wolle, da der demselben bewilligte 
Platz nicht der Stadt, sondern dem Könige gehöre, indem er aus der alten 
Schanze und den darum befindlichen Graben bestehe, welche mit S. K. M. Be- 
willigung vom Königl. Gouvernement dem rc. Vanselow angewiesen worden sei. 
Der Oberst war der Meinung, daß die Stadt bei diesem neüen Klappholzhofe 
nichts leiden würde, indem wenn Schröder die geringste motus machen sollte, 
Vanselow bereit sei, in Schröders Contract zu treten und jährlich 100 Thlr. 
Pension mehr zu geben sich erboten habe, auch, bannt Fides publica nicht gefährdet 
fei, einen eigenen zu vereidigende« Wraker annehmen wolle. Die Sache sei bei 
Hofe vorn Königl. Gouvernement sowol als von der Camera Regia dergestalt 
eingeleitet, daß E. HochEdler Rath mit seinem Widerspruch keinen Erfolg haben, 
sondern nur Verdruß auf sich ladeu werde, wenn er denselben weiter treiben 
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wolle, daher rathe er, sich der Widerrede zu begeben. Der Oberst hatte Recht, trotz 
aller Remonstrationen, die der Magistrat erhob, erließ der König bei Seiner An
wesenheit in Stettin den nachstehenden Beseht: —

Nachdem Seine Königliche Majestät in Preußen rc. Unser allergnädigster 
Herr, in Gnaden accordiret, daß der Commercien-Rath Vanselow zu Stettin, den 
ihm zum Klap-Holtz-Hoff angewiesenen Platz vor der Lastadie Eigenthümlich haben 
soll, Als 'befehlen Sie sowohl Dero Regierung al-ö auch Kriegs- und Domainen- 
Kammer in Stettin hiemit allergnädigst, gedachten Vanselow bey solchetn Klap- 
Holtz-Hoff als bei seinem Eigenthum' zu schützeit. Signatum Stettin den 2<3. 
July 1735. 1 F- Wilhem.

Ordre an die Regierung auch Kriegs- und 
Domainen Kammer zu Stettin daß der rc. Van
selow den ihm angewieseneil Platz von der 
Lastadie zum Klap - Holtz - Hoff eigenthümlich 
haben solle. F. W. v. Grumbkow. F. v. Görne.

„Von Jhro König!. Majestät in Preüßen, zu Dero Pommerschen Regierung 
verordnete Statthalter, Chef-Präsident, Cantzler unb Regierungs-Räthe" über
mittelten dem Magistrate die vorstehende Cabinets-Ordre am la. August 173a, 
„um sich darnach allerunterthänigst zu achten, und den Jnpetrailten auf keinerley 
Arth dabei zu turbireii". Sodann erging von Seiten der Camera Regia auf 
aesührte Beschwerde des Magistrats wegen des Vanselowschen Holzhofes unterm 
2. September 1735 der Bescheid, daß „Producirtes ad acta genommen sei, weil 
Supplicanten zur Zeit nicht Ursache zn queruliren haben, indem der Commercien 
Rath Vanselow nur die alte Schantze, welche zur Fortification gehöret, dazu 
aptiren lässet, alß welches ihm vom Gouvernement nachgegeben seyn soll".

Ganz umsonst besam übrigens Vanselow den Holzplatz nicht; der Werth 
deffelben war auf 400 Thlr. geschätzt, und davon mußte eiv 2 Prct. als verordnete 
Jura an die Rekruten Kasse in Berlin entrichten. -

Mit den Holz-Negozianten, auch wol noch mit anderen Dingen handeltrelben- 
den Kaufmann Johann Jakob Vanselow ist in dem Zeitraum vorn Juli bis zum 
October 1735 eine große Veränderung vorgegangen, — er hat die Gesellschaft 
der Commerzien-Räthe verlaffen und ist unter des Königs Kriegs- und Domainen 
Räthe gegangen! Ein Actenstück vom 10. August 1735 bezeichnet ihn schon als 
solchen. Wie mag das gekommen sein? Die vorliegenden Acten können darüber 
keine Auskllnft geben. War Vanselow eine Capacität in Beurtheilung von Handels- 
und industriellen Jntereffeil überhaupt, die es wüuschenswerth erscheinen ließ, sem 
Talent, seine Kenntnisse und Erfahrungen in der obersten Landes-Finanz und 
Polizei-Behörde zu -verwerthen und zu verwenden? Diese Frage kann hier nicht 
beantwortet werden. Banselows Ehrgeiz, den der Commerzienraths Titel nicht 
genügt hatte, war nun befriedigt: Vanselow war nun Mitglied der oberste« 
Landes-Verwaltungs-Behörde, der Pommersch en Kriegs- und Domainen-Kammer, 
an deren grünen Tisch er mit rathete und mit thäte, nichts desto weniger aber 
auch feinen — Kram mit Holz und anderen Waaren deS Stettiner Ein- unb 
Ausfuhr-Handels fortsetzte. Man ersieht dies aus einem, an die Pommersche 
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Kammer unterm 12. October 1735 erlassenen Hof-Rescript, dem zufolge der neüe 
Kriegs- imb Domainenrath sich bei dem General-Directorium darüber beschwert 
hat, daß die Stettinschen Licent Accise- imb Stabt Zulags Kassen-Bebienten sich 
weigern, bie Visitatores zur Besichtigung unb Nachzählung seines Holzes auf 
seinem, von S. K. M. ihm allergnäbigst concebiren und geschenkten 
Klappholzhof zu senden. Das General-Directorium befiehlt in Folge defien 
der Pommerschen Kammer, bie genannten Kassen-Bebiente nachbrücklich anzuhalten, 
baß sie bie Visitirer auf bes Supplicanten Holzhof eben so wie auf ben Stadt- 
Holzhof, zur Visitation seines Holzes senben, unb ihn in seiner Hanblung unter 
keinerlei Vorwand, bei barter Beahnbung nnb Ersetzung alles verweislichen 
Schabens turbiren ober behindern „gestalten Uns beim sehr wundert, daß, an
statt dergleichen gute Sachen bestens befördert werden sollten, solche durch der 
— Accise und Licent Bedienten zu Dräglichkeiten gehindert werden und wollen 
dannenhero nechstens eures allerunterthänigsten Berichts anbero erwarten, wer an 
dergleichen Chicanen schuld sey". (Unterzeichner: v. Grumbkow. v. Görne. 
v. Viebahn. Hoppe.) Camera Regia beeilte sich, dem Hof-Befehle Folge zu 
geben : sie bedrohte die betreffenden Beamten — damals Bediente genannt, mit 
Cassation wenn sie den Vanselowschen Holzhof nicht ebenso behandeln sollten, 
als wie es für den Stadt-Holzhof Vorschrift und Herkommen sei.

Am 27. März 1736 zeigte die Pächter einer den schon oben erwähnten 
Bleichstellen Beschwerdeführend an, daß es dem Hochedelgebornen Herrn Kriegs
und Domainenrath Vanselow gefallen habe, im Laufe des abgewichenen Winters 
besagte Bleichstelle ohne Weiteres in seinen Holzhof zu ziehen und selbige mit 
einem hohen Plankwerk einzuzaünen, Unter diesen Umständen könnten sie die für 
die Benutzung der Bleichen festgesetzte Récognition künftighin nicht mehr zur 
Kämmerei abführen. Sofort reicht der Magistrat am 28. März 1736 eine Be
schwerdeschrift bei der Camera Regia über Vanselows Eingriff in städtisches 
Eigetlthum ein, und bittet, dem Verletzer fremder Gerechtsame zu gebieten, daß 
derselbe den Plankenzaun sub poena demolitionis sofort abbrechen und die 
Bletchstelle in den vorigen status quo setzen lasse, und sich aller fernern Turbation 
auf städtischem Grund und Boden enthalte. Die Kammer fordert ihr Mitglied 
zur Erkläruttg über den Hergang auf, bei welcher Gelegenheit ihm wol gesagt 
sein wird, er möge sich mit den Magistrate verständigen und demselben das An- 
erbieten machen, die Récognition, welche bisher, im Betrage von 5 Thlr. jährlich, 
für die Bleichstelle entrichtet wurden, auch feiner Seits zahlen zu wollen. „Des 
Hochedelgebohrnen Herrn Kämmerers Neümann bereitwilliger Diener Johann 
Jakob Vanselow" hat diesen Rath befolgt, beim er fragt in einem Schreiben 
vom 27. April 1736 bei Neümann an, zu welchem Termin bie qu. Récognition 
zur Kämmerei abgeführt werben müffe. Die zweite ber Bleichstellen, welche bis
her 3 Thlr. Récognition getragen hatte, wurde, ba bereu Pächterin gestorben war, 
nunmehr ber Pächterin ber zum Vanselowschen Holzhofe eingegangenen ersten 
Bleiche nach ihrem Anerbieten ebenfalls für eine Récognition von 5 Thlr. über
lassen. Weil bie Bleiche durch eingetretenes Hochwasser ganz versanbet und ver
dorben war, so resignirte die bisherige Inhaberin der Bleiche auf die fernere 
Nutzung derselben vermöge protokollarischer Erklärung vom 21. December 1736. 
War auch mit derselben über eine bestimmte Reihe von Nutzungs-Jahren nichts 
ausgemacht, so war Magistrat doch zweifelhaft, ob er bei dem bestehenden Ne-

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 51 
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cognitions-Verhältniffe zur Annahme der Kündigung verpflichtet sei. Zur Hebung 
dieser Zweifel wurde am 7. Januar 1737 bei der Camera Regia Anfrage ge
halten, deren Antwort dahin lautete, daß die Wittwe Neitzel, so hieß die In
haberin der Bleiche, nicht verbunden sei, die Stelle länger zu behalten. Dieselbe 
wurde nun zur anderweitigen Vermiethung durch dreimalige Bekanntmachung im 
Intelligenz-Zettel, so wie durch Aushang im Rathhause öffentlich ausgeboten. 
Es fand sich aber kein Miethslustiger, was bei dem, durch die Überschwemmung 
völlig zerstörten Zustande der Bleiche erwartet werden konnte. Dagegen erbot 
sich Vanselow, auch diese Stelle gegen eine jährliche Récognition von 5 Thlr. 
zu übernehmen, um sie mit in seinen Holzhof zu ziehen, eine Offerte, welche mit 
Einschluß der 5 Thlr. Récognition für die erste Bleichstelle, laut Schreibens vom 
27. April 1736, durch Verhandlung in Camera am 12. Februar 1738 ange
nommen wurde.

Ein Einwohner von Fort Preüßen, Namens Schoppen, zeigt dem Magistrate 
am 14. April 1753 an, daß die, meistens vom platten Lande zugezogenen und 
das Bürgerrecht gewonnenen Hauseigenthümer auf der Oberwiek die Kühnheit 
hätten, auf der Silberwiese nicht blos Gänse, die größtentheils ihren Inquilinen 
gehörten, ohne Aufsicht, sondern auch Pferde, die Eigenthum ihrer Verwandten 
und Freünde auf dem Lande, aber mit der Rotzkrankheit behaftet seien, weiden 
zu lassen. Diesen Unfuge der sich auch auf denjenigen Theil der Wiese erstrecke, 
der die Gouvernements-Wiese ausmache, muffe gesteuert werden, wozu die Ver
pachtung der Silberwiese ein radikales Mittel sein werde. Er erbiete sich zur 
Übernahme dieser Pachtung und offerire einen jährlichen Pachtzins von 15 Thlr., 
welcher der mit vielen Neben-Ausgaben beschwerten Kämmerei ein erwünschter 
Zuschuß sein dürfte, von dem z. B.: der Maulbeerbaum-Planteur falarirt werden 
könne. Auf den Vorschlag der Verpachtung konnte Magistratus nicht eingehen, 
weil die Silberwiese Gemein-Hütnng war, dagegen beauftragte er die Lastadischen 
Gerichtsvögte mittelst Verfügung vom 4. Mai 1753, gegen die Oberwiekschen 
wegen des von ihnen auf ' der Silberwiefe getriebenen Unfugs energisch ein
zuschreiten.

Eine Periode von 44 Jahren liegt zwischen dieser Epoche und derjenigen, 
in welcher von der Silberwiese in den Acten wieder die Rede ist. Johann Jakob 
Vanselow, der Königl. Kriegs- und Domainenrath, auch Besitzer einer angesehenen 
Handels-Firma, ist bereits 1762 gestorben; die Kaufleüte Johann Ernst August 
und Franz Wilbelm, Gebrüder Salingre, jener in Stettin dieser in Breslau, 
werden in Verhandlungen vom Jahre 1797 als Erben der Vanselowschen Hand
lung und des dazu gehörigen Grundeigenthums auf der Silberwiefe bezeichnet. 
Der beiden Brüder noch lebender Vater, der Commerzienrath Isaac Salingre, 
war ein Stiefsohn des verstorbenen Kriegsraths und Handelsherrn Vanselow, dieser 
also der Stief-Großvater der jetzigen Besitzer, auf deren Antrag der nachstehende 
Hypothekenschein ausgefertigt wird: —

Ein am Pladdrin unter Nr. 110 und 111 zwischen dem Parnitz-Strom uiib 
der Oder belegener und im Hypothekenbuche Vol. II, Fol. 102 eingetragener Platz 
von 18 Mg." 143 Ruth., auf welchem ein Holzhof mit einem Wohnhause und 
3 Remisen, auf einen Terrain von 12 Mg. 31,5 Ruth, aber ein Garte,: mit 
einem Wohngebaüde angelegt sind, und welchen eine an die Silber-Wiese an
stoßende Wiese von 18 Mg. 50 Ruth, beigelegt ist, besitzen —
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Die Kaufleute Johann Ernst August und Franz Wilhelm, Gebrüder Salingre, 
als Erben ihrer Mutter, der Frau Commerzien-Räthin Salingre, Auguste Juliana, 
geb. Hill, und ist der Besitztitel für sie auf den Grund der Notorität vi decr. 
de 1. März 1800 eingetragen.

Hierauf haften
I. An Oneribus perpetuis und Einschränkungen des Eigenthums oder der 

Disposition:
Nr. 1. Eine jährliche Récognition von 10 Thlr., welche von der diesem 

Grundstück beigelegten Wiese zu Michaelis jeden Jahres von den Besitzern an 
die hiesiege Kämmerei entrichtet wird, ist auf den Grund des Protokolls vom 
12. Februar 1738 auf Nequisitiou des Magistrats vom 20. November 1798 vi 
decr. de 1. März 1800 eingetragen.

Nr. 2. Die Besitzer haben sich in dem gerichtlich anerkannten Instrument 
vom 18. April 1797 verbindlich gemacht, mit diesen der verwittweten Frau 
Baronesse v. d. Goltz für den Überrest ihrer Forderungen aus der mit ihrem 
Bruder, dem Kaufmann Friedrich August Bauselow errichteten väterlichen Aus- 
einandersetzungs-Recesse vom 16. März '1762, und dem mit der Frai: Commerzien- 
Räthin Salingre geschloffenen Vergleich haftenden Grundstücken, keine ihre nach
theilige Veraüßerung oder Verpfändung ohne ihr Vorwiffen und ihre Einwilligung 
vornehmen zu wollen, welches auf den Grund des vorgedachten Instruments vi 
decr. de 1. März 1800 eingetragen worden.

Nr. 3. Nach dem gerichtlichen Instrument vom 9. Juli 1799 haben sich die 
Besitzer dem hiesigen Königlichen Gouvernement dahin verpflichtet — (folgt der 
Revers wegeir Beobachtung der in Beziehung auf die Festungs-Rayons erlaffenen 
Bestimmungen.)

II. An gerichtlich versicherten Schulden und anderen Real-Verbindlichkeiten 
— Nichts.

Urkundlich wird gegenwärtiger Hypothekenschein dem hiesigen Magistrate 
wegen der unter Nr. 1 eingetragenen Récognition von 10 Thlr. unter des Ge
richts gewöhnlicher Unterschrift und beigedrucktem Jnsiegel in vim recognitionis 
hierdurch ertheilet.

So geschehen Alten Stettin, den 12. November 1800.
Königl. Preüßisches Französisches Colonie-Gericht Hierselbst, 

v. Rapin. (L.-S.) Roussel.
Im Jahre 1804 verkauft die Wittwe von Johann Ernst August Salingre, 

Charlotte, geb. Gautier, unter Beitritt und Zustimmung des Vormundes ihrer 
Kinder, Franz Wilhelm Salingre (der nicht mehr Miteigentümer war) an die 
Wittwe Marie Wilhelmine Louise Wißmann und an Carl Ludwig Wißmann die 
Hälfte des am Pladdrin belegenen bisherigen Salingreschen Holzhofes nebst 
Wohngebaüden, 3 Remisen und einer Wiese. Die Vor- und Ablassung hat beim 
Französischen Colonie-Gericht am 28. December 1804 Statt gefunden. Ob die 
Récognition von 10 Thlr., welche auf den beiden Bleichstellen haften, davon die 
eine jetzt als Wiese mit verkauft ist, getheilt worden, ergibt sich nicht aus den 
Acten. Nach Lage derselben hat diese Récognition gar nicht den Character eines 
Erbzillses, oder eines Canons wie sie abusive genannt worden ist, sondern sie hat, 
streng genommen, nur den Charakter einer jährlichen Miethe gehabt, wie ans dem 
Schreiben Vanselow's vom 27. April 1736 und dem Protokoll vom 12. Februar 

51*
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1738 unverkennbar hervorgeht. Aus später zu erwähnender Angabe hat man 
aber eine permanente und fixirte Abgabe deducirl.

Mittelst Schreibens vom 3. September 1805 machten Director und Asieffores 
des Lastadischen Gerichts den Magistrat darauf merksam, daß dem Vanselow- 
Salingreschen Holzhofe irriger Weise die Polizei Nr. 110 und 111 beigelegt 
worden seien. Die Nr. 110 gehöre dem vormaligen Andraescheu, nachherigen 
Salingreschen Hofe, welcher an den Wall und den Königl. Holzhof gränzt, die 
Nr. 111 aber dem vormals Vanselow-Salingreschen, jetzt Wißmannschen Holzhofe, 
wogegen dem Garten und dem dazu gehörigen Wohnhause die Nr. 111 a gegeben 
werden könne.

Seit dem Jahre 1832 ging der Kahnbauer Martin Masche, dem nun- 
mehr der nördliche Theil der Silberwiese gehörte, mit dem Gedaukelt um, sich 
dieses Besitzthums zu entaüßern oder auch dasselbe zu vergrößern, um demnächst 
den Grund und Boden zum Bau von Wohnhaüsern zu bestiminen, wozu die 
steigende Bevölkerung der Stadt sich als ein unverkennbares Bedürfniß heraus
stellte. Seine Unternehmungen in dieser Richtung begannen mit einer Vorstellung 
an den damaligen Ober-Präsidenten von Pommern wirkt. Geheimen Rath v. Schön
berg, vom 9. Juli 1832, worin er die Verhältnisse seines Eigenthums schilderte, 
das er irriger Weise als ein ganz freies bezeichnete. Er habe dasselbe bis dahin 
theils als Schiffsbauplätze, theils als Holzablagen, und den Rest als Garten und 
Wiesen benutzt, oder auch verpachtet. Dicht unter dem Lastadien-Walle belegen, 
sei er aber durch die Rayon-Gesetze in der freien Benutzung seines Eigenthums 
gehindert, und wenn auch die Königl. Commandantur, so wie die Ingenieur-Be
hörde, ihn alle in den Gränzen der Möglichkeit liegende Gewährungen beim Königl. 
Kriegs-Ministerium bereitwilligst ausgewirkt habe, so seien diese Gränzen doch so 
eng gezogen, daß sie gewisser Maßen ein Gehäge zu nennen seien und allen vor- 
theilhaften Benutzungen des Grundstücks ein Hinderniß entgegen stellten. Dieser 
Übelstände wegen sei er gewilligt, dem Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement 
den nachfolgenden Vorschlag zu machen, den er aber vorher dein Ober-Präsidenten 
unterbreite, und um dessen Unterstützung er bitte. Von seinem Grund und Boden 
wolle er längs der Gränze seines von der Parnitz mib der Oder eingeschlossenen 
Terrains so viel Raum ohne Vergüügung an den Staat abtreten, als zur 
Aufführung anderweitiger Festungswerke erforderlich sein dürfte, wenn ihm die 
Erlaubniß ertheilt werde, den innern Raum als einen neüen Stadttheil ein- 
zutheilen und nach und nach entweder die einzelnen Bauplätze zu verkaufen oder selbst 
zu bebauen, wobei die Bestimmung, ob die zu erbauenden Haüser ganz maffiv, oder 
nur von ausgemauertem Fachwerk aufgeführt werden bürfen, ihm gleichgültig sein 
würde. Als eine kleine (?) Entschädigung für den von ihm abzutretenden Raum, 
welcher von bedeutenden Umfange sei, werde er um die Überlassung des dermaligen 
Festungsgrabens von der Oder bis zur Oder, d. i. der Pladdreie, Pladderina, bitten 
den er demnächst größtentheils zuzufüllen beabsichtige, um die Brücken zu ersparen. 
Dies war der Tenor seiner Vorstellung, auf die der Ober-Präsident unterm 
13. August 1832 den Bescheid ertheilte, daß ihm keine amtliche Veranlassung zur 
unmittelbaren Unterstützung seines Vorschlages vorliege. Indessen scheine auch 
ihm, dem Ober Präsidenten, die Beschaffung neuer Bauplätze in der Stadt wünschens- 
werth, und es seien deshalb bereits Unterhandlungen angeknüpft, deren 
Resultat, wenn es günstig ausfalle, ohne Zweifel auch zu seiner, Masche's, Kennt
niß gelangen werde.
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Wenig zufriedengestellt mit bem Bescheide des Ober-Präsidenten reichte Masche 
erne Vorstellung, gleichen Inhalts unterm 31. August 1832 bei dem Kronprinzen, 
nachmaligen Könige Friedrich Wilhelm IV, in Dessen Eigenschaft als oberster 
Führer des 2. Heerkörpers, ein und bat: „Königliche Hoheit möge die Gnade 
haben, bei Höchst ihrer nächsten Anwesenheit in Stettin, das Terrain in hohen 
Augenschein zu nehmen." Der Kronprinz erwiederte am 3. September 1832 : 
Ter Ober-Präsident habe Ihn von Masche's Project unterrichtet, denselben aber 
darauf Hinweisen müssen, daß der Gegenstand zur Kenntniß des Kriegs-Ministeriums 
gebracht werden möge, da die fortificatiorischen Angelegenheiten nicht zum Reßort 
des General Commando'S gehörten, wobei Er aber noch bemerkt habe, daß wol 
dem nächsten Bedürfniß ait Bauplätzen noch für längere Zeit dadurch abgebolfen 
werden sönne, wenn die Lasiadie, wie der Raum es gestatte, mit O-uerstraßen 
durchzogen würde, — das alte Project Königs Friedrich Wilhelm I. vom Jahre 
172Î. Masche's Eingabe an den Kronprinzen enthält eine Stelle, die historisches 
Interesse haben würde, wenn dasjenige, was sie besagt, auf verbürgter Thatsache 
beruhen sollte. Die Stelle lautet wörtlich so: „Es ist mir bekannt, daß — ich glaube 
im Jahre 1816 — die Ausdehnung der Stadt und namentlich der Vorstädte auf 
dem linken Ufer der Oder zur Sprache gekommen, aber verworfen und für die 
Ausdehnung aus dem rechten Oderufer durch Ankauf geeigneter Bauplätze zwischen 
Stettin und Damm und die Ausdehnung der Festungswerke auf dieser Seite ge- 
ftimmt sein solle". Dian sieht: Masche hatte, wie man zu sagen pstegt, laüten 
gehört, wußte aber nicht, wo die Glocken hingen. Er mentie offenbar das Re
tablissement der in der Belagerung, bezw. Einschließung von 1813 zu Grunde 
flCflanflenen Wohnplätze; Vers, hat die, diesen Gegenstand betreffenden, voluwinösen 
Acten im Jahre 1873 Blatt für Blatt mit größter Aufmerksamkeit durchftudirt, 
ist aber nirgends auf den Gedanken gestoßen, welchen Masche gewißer Maßen als 
ein Factum auffaßt.

Nunmehr ging Masche mittelst Vorstellung vom 10. October 1832 an das 
König!. Kriegs-Ministerium, dem er die Vorgänge in Abschrift, auch eilten Be
bauungsplan, einreichte, auf die er sich, zur Vermeidung von Wiederholungen 
lediglich bezog und in seinem — Speculations-Eifer mit dem Passus schloß: 
„Bei meinem vorgerückten Alter und bei den Herannahen der zur Attschaffung des 
erforderlichen Materials zur Ausfüllung mehrerer Teiche, so wie der Baumaterialien 
günstigen Jahreszeit würde Ein Konigl. Hohes Kriegs-Ministerium durch eine 
möglichst baldige Entscheidung mich höchlichst erfreüen". Masche glaubte, wie es 
scheint, das Königl. Kriegs-Ministerium werde, bei der Eile, die der Antragsteller 
hatte, so ohne Weiteres zuschlagen; er mag, so darf wol vorausgesetzt werden, 
keine Ahndung davon gehabt haben, welche Ermittelungen, welche Untersuchungen 
und Verhandlungen nothwendig waren, um seine Ideen bei den verschiedenen, be- 
theiligten Reßorts der Staatsregierung nur in Erwägung zu ziehen. Von 
dem sehr einfach gebildeten Kahnbauer war eine Kenntniß von der vielfachen Spaltung 
der Staatsgefchäfte unter verschiedene Behörden auch kaum zu erwarten. Das 
Konigl. Allgemeine Kriegs-Departement wies in dem, dem Antragsteller am 20. Octbr. 
1832 ertheilten Bescheid lediglich auf diese Verhältniße hin, bemerkte aber doch noch 
zum Überfluß, daß schon in fortificatorischer Beziehung dem Projette wesentliche 
Hindernisse entgegen treten. Die Erweiterung der Lastadie würde gleichzeitig auch 
eine Erweitermig der Befestigungs-Anlagen zur Folge haben müßen, deren Aus
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führung bei der Ausdehnung der um den neüen Stadttheil zu legenden Festungs
werke sehr bedeutende Kosten verursachen würde. Ob für die Festung durch eine 
derartige ausgedehntere Umwallung auf dem rechten Oderufer ein Vortheil er
wachsen möchte, der un Verhältniß zu den Kostet: stände, müßte immer erst einer 
sehr genauen Prüfung unterworfen werden; der jetzige Zeitpunkt sei aber nicht 
dazu geeignet, auf derartige kostspielige Befestigungs-Projecte einzugehen, da be
reits die erforderlicher: Festungswerke vorhanden seien ur:d eine Nothwendigkeit 
zu deren Abänderung im Interesse der Festung gar nicht vorliege. „Aus 
diesen Gründen, so lautete der Schluß des Bescheides, kann dem: auch auf eine 
weitere Prüfung des Projects nicht eingegangen. Ihnen vielmehr nur angerathen 
werden, das Resultat derjenigen Verhandlungen, worauf das Königl. Oberpräsi
dium Sie hingewiesen hat, abzuwarten."

Das war deütlich gesprochen! Und unser guter Kahnbauer Martin Masche 
verstand auch den Wii:k. Als aber zwei Jahre verflossen waren, ohi:e daß ein 
Resultat der von den Ober-Präsidium angeknüpftei: Verhandlungen bekannt ge
worden, konnte er seine Ungeduld nicht länger bezähmen. Ganz eingenommen 
von dem Speeulations-Gedanken, durch Bebauung des ihm gehörenden nördlichen 
Theils der Silberwiese, und auf diese Weise durch Beseitigung der Wohnungsnoth ein 
Wohlthäter der von Jahr zu Jahr steigenden Bevölkerung zu werden, sah: er in 
einer, an die Person des Kriegsministers gerichteten Eingabe vom 10. December 
1834 auf sein Project mit der Bitte zurück, dasselbe prüfen zu lassen. Mit 
Hinweis auf die Verfügung vom 20. October 1832 erfolgte ablehnender Bescheid 
von Seiten des Allgemeinen Kriegs-Departements unterm 29. December 1834. 
Abermalige Vorstellung an diese Behörde vom 21. Februar 1835, worin er seinen 
früheren Anerbietungen wegen des abzutretenden Grund und Bodens eine neüe 
Offerte hinzufügt, die nämlich: die Kosten der neüen Befestigungs-Linie gegen 
5 Prct. Zinsen' u::d Zurückzahlung in, von der Staatsregierung zu bestimmenden 
Terminen vorschießen, auch der: Bau der qu. Werke in Entreprise nehmen, und 
dieselben nach den Anschlägen und Zeichnungen unter Leitung der Fortifications- 
Behörde ausführen zu wollen. Durch diese Proposition, so meinte Masche, werde 
das Hauptmotiv der Ablehnung seines Gesuchs seine Erledigung finden. Das 
Königl. Allgemeine Kriegs-Departement theilte aber diese Meinung nicht. In 
seinem Bescheide von: 26. Februar 1835 gedachte das Departement dieses Vor
schlages mit keiner Silbe, sondern verwies — weil in militärischen Interesse gar 
keine Veranlassung zu eiuer Abänderung der Lastadischen Befestigung vorliege, 
den schreibseligen Martin Masche auf die früher ertheilten Bescheide.

Drei Wochen vor der zuletzt erwähnten Eingabe war der gute Kahnbauer, 
ein spekulirender Kopf, untern: 2. Februar 1835 mit einem andern Project 
beim „Wohlgebornen" Magistrat vorstellig geworden. Bei diesem Project handelte 
es sich um Erwerbung des städtischer: Antheils der Silberwiese vor: etwa 48 Mg. 
Flächeninhalt, um seine Besitzung bester abrunder: und benutzen zu können. Die 
städtische Silberwiese sei anjetzt von der: Amtmann Gampe, Besitzer des Acker
werks Friedrichshof, auf dem Turnei-Felde, und zwar zu einem so hohen Zins 
verpachtet, daß nach Ablauf der Pachtzeit sicherlich Niemand sich firidei: werde, 
der eine Pacht von gleichem Betrage zu zahler: im Star:de sei. Er, Masche, er
kläre seine Bereitwilligkeit, den Stadt-Antheil der Silberwiese zu erwerben, und 
zwar entweder zu Erbzinsrecht gegen Erlegung eines jährlichen Canons, oder als 
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freies Eigenthum gegen Baarzahlung des Kaufgeldes. Es werde zunächst darauf 
ankommen, ob überhaupt auf seine Vorschläge, und auf welchen von beiden ein-. 
Zugehen sei, weshalb er anheim gebe, zuvor mit der Stadtverordneten-Versamm- 
lung Rücksprache zuhalten. Der Magistrat hielt dies nicht für nothwendig. Es war 
nicht das erste Mal, daß Martin Masche den Vorschlag wegen Überlastung der 
städtischen Silberwiese gemacht hatte. Es war dies schon im Jahre 1827 bei 
Gelegenheit der Aufhebung der Hütung auf der Silberwiese und im Kuhbruch 
geschehen, damals aber seine Abweisung erfolgt. Seit der Zeit hatten sich die 
Ansichten bei der Ökonomie-Deputation so wenig als beim Magistrat geändert, 
überdem nmr die Wiese noch bis 1838 an dein Besitzer von Friedrichshof ver
pachtet. Diese letztere Rücksicht gab dem Magistrate Veranlastung, den Kahnbauer 
Masche am 1. April 1835 abschlüglich zu bescheiden.

Ein ganz gleiches — Schicksal widerfuhr einer Vorstellung vom 24. Juli 
183i), mit der unser Kahnbauer sein Bebauungs-Project dem Magistrate mit allen 
darauf bezüglicheu Vorgängen seit 1832, überreichte. Er bat,' das Project zu 
prüfen und dasselbe demnächst befürwortend der höhern Behörde vorzutragen; 
denn „ich «tag den Muth zur Ausführung der guten Sache nicht sinken lasten, 
aber ich habe auch nach den bisherigen Erfahrungen die Überzeügung gewonnen, 
daß ich auf den bisher betretenen Wege nicht zum Ziele gelangen kann". Und 
worin bestand dieses „Ziel", worin die „gute Sache" auf dein Standpunkte des 
alten Herrn Kahnbauers? Die Antwort liest sich in seinen Eingaben zwischen den 
Zeilen; nachdem bald darauf der Kronprinz in den Erlaß vom 24. October 1835 
Sein Bedenken darüber geaüßert, ob die Silberwiese sich zur Erbauung von 
Wohngebaüden fich eignen werde*), und demnächst der Regierungs-Medicinalrath 
Ur. Kölpin auf sanitätspolizeilichem Standpunkte in dem Gutachten vom 16. 
November 1835 gegen die Benutzung der Silberwiese als Wohnplatz für Menschen 
in entschiedenster Weise Protest erhoben hatte**). Je,res Bedenken des Kron
prinzen und dieses Gutachten Kölpins konnte natürlicher Weise der Magistrat 
nicht kennen, als derselbe den, rc. Masche am 29. Juli 1835 abschläglichen Bescheid 
dahin ertheilte, daß, weil er bei der zuständigen Behörde auf wiederholte Eingaben 
kein Gehör gefunden, auf Seiten der Stadtobrigkeit keine Veranlassung vorliege, 
das Project der Stadterweiterung auf der Silberwiese umso weniger befürwortend 
zu unterstützen, weil das Königl. Kriegs-Ministerium die Sache gar nicht seinen! 
Interesse entsprechend ansehe, vielmehr eher Nachtheil, als Vortheil darin 
erblicke.

Vier Jahre später stellten sich die Aussichten für Masche's Project der Be
bauung der Silberwiese anders, und zwar günstiger, wozu das Vorsteher-Amt 
der Kaufmannschaft die nächste Anregung gab. Bevor wir' diese näher ins Auge 
fassen, müssen ,vir noch bei dem Mascheschen Antheilsbesitz der Silberwiese eine 
Zeitlang verweilen, um zunächst zu erwähnen, daß der stets fpekulirende und 
„grundersuchtige" Kahnbauer es für gut befunden hatte, seine Besitzung auf Kosten 
des Stadt-Eigenthums — etwas zu vergrößern. Es verhält damit wie folgt: —

An bei! Sitzungen der Ökonomie-Deputation war mehrmals erwähnt worden, 
daß Masche am Parnitzstrom, und zwar am Nordende seines Grundstücks, da, 
wo der Feftnngsgraben der Pladdereie in den Strom mündet, ein Bohlwerk ge-

') L. B. Il Th. Bd. VIII, 219, 220. — **) Ebendaselbst S. 223—227.
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schlagen und dasselbe in den Strom hineingebaut habe, ohne dazu die Erlaubniß 
des Magistrats als Vertreter der Stadt, die Eigenthümerin des gedachten Stroms 
ist, einzuholen. Damit nun die Ermittelung der Größe des Hineinrückens in den 
Strom durch die Ausfüllung des Pfahl- und Plankenwerks, die noch bevorstehend, 
nicht unmöglich werde, erhielt der Stadtbaumeister Kremser am 13. Januar 1839 
den Auftrag, die nöthigen Abmessungen vorzunehmen, um die Größe des inten 
bitte« Einbruchs in den städtischen Besitz festzustellen. Kremser hatte die Sache 
schon zu untersuchen gehabt und in strompolizeilicher Hinsicht gegen die Anlage 
nichts zu erinnern gefunden. Masche gewann übrigens durch diese Anlage 
28 Q.-Ruth. Terrain und führte an, daß ihm solches durch Strömling und Eis
gang im Laufe der Zeit von feinem Grnndstück abgespült worden sei, daher er 
nur die rechtmäßige Gränze wiederhergestellt habe, doch raümte er späterhin ein, 
daß er dieselbe überschritten habe. Doch blieb die Sache einstweilen unerledigt.

Es ergab sich aber im Laufe des Jahres 1839, daß Masche auch auf der 
Landseite sich Einbrüche in das städtische Eigenthum erlaubt hatte. Zur Ermitte
lung der Größe derselben wurde die Vornahme einer Vermessung beliebt, die 
im Sommer 1839 durch den Feldmesser Hafselbach ansgeführt wurde. Hiernach
enthielt: —
Die Maschesche Silberwiesen-Besitzung: 

Mg. Ruth.
Hof- und Baustellen . . 
Gartenland  
Wiesewachs  
Wasserflächen und Gräben 
Wege................................

23.
2.
6.
4.
1.

53
2

38

Gleichzeitig wurden die Hypotheken- 
Acten eingesehen, denen zufolge die 
Besitzung aus folgenden Grundstücken
zusammen gesetzt ist: —

1. Dem nutzbaren Eigenthum (Erb- 
zinsrecht) des oberhalb des Baumes 
zwischen der Schnecke und dem Wiß- 
mannschen Holzhofe in der Oder be- 
legenen, eine Insel bildenden Werders, 

welcher 1 Mg. 6 Ruth, groß ist. (H. B. Vol XIV, Fol. 200). Derselbe ist der 
erbschaftlichen Liquidations-Masse des Consuls Sanne vom Magistrat durch den 
Erbzius-Coutract vom 5. Februar 1822 überlassen, demnächst vom Magistrat in 
nothwendiger Subhastation vom 20. März 1823 für 118 Thlr. wieder erstanden 
und dem Kahnbauer Martin Masche durch Coutract vom 6. September 1823 
für den Ankaufpreis von 118 Thlr. überlassen. Darauf haften in Rubr. II: — 

Nr. 4. Ein Canon an die Kämmerei von 5 Thlr. nnd das Nückfallsrecht 
an die Stadt, wenn der Canon länger als 3 Jahre rückständig ist.

Nr. 5. Das Vorkaufsrecht des Magistrats und event, ein ßaubemium von 
2 Prct. bes Kaufwerthes unb mindestens 2 Thaler.

Nr. 6. Der Erbzinsmann hat nur auf die jetzige Größe und Fläche dieses 
Werders von 1 Mg. 6 Ruth., wie solche der dem Contracte vom 6. September 
1823 beigefügte Plan darthut, ein Recht, nicht aber auf eine sich in der^Folge 
etwa ereignende Vergrößerung durch Anwuchs u. s. w. indem der Stadt Stettin 
hierauf ihre Eigenthumsrechte reserviret bleiben. Auf Veränderungen der Form, 
sobald dadurch nur nicht die Größe im Ganzen zugenommen, kommt es hierbei 
nicht an.

2. Dem nutzbaren Eigenthum ( Erbzinsrecht) eines auf der Silberwiese be- 
leqenen Platzes, 20 Ruthen lang und 8 Ruthen tief, worauf nach der Vermessung 
des Stadtbanmeisters Brockmann vom 21. November 1808 ein Wohnhaus und

28
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ein Nebengebaüde erbaut sind, Nr. 276. (Jetzt, 1839, anders bebaut.) (H. B. 
Vol. XV, Fol. 186). Masche hat dies Grundstück durch Contract vom 6. Februar 
1807 von dem Kaufmann Weinkauf für 500 Thlr. gekauft. Dies Grundstück ist 
vom Magistrat durch Contract vom 12. Juli 1763 an den Kaufmann Flemming 
zu Erbzins ausgethau, und es haften darauf in Rubr. II: —

Nr. 1. Das Vorkaufsrecht des Magistrats. — Nr. 2. Eventualiter 2 Thlr. 
Laudemium. — 9kr. 3. Ein Canon von 5 Thlr. (nach der Verpflichtung des 
rc. Masche in dem Protokoll vom 25. März 1809). — Nr. 4 und 5. Die rayon
gesetzlichen Verpflichtungen wegen Abbruchs der Gebaüde.

3. Einem an der Pladdereie unter Nr. 121 belegenen Garten nebst dazu 
gehörigen Gebaüden, an Terrain 12 Mg. 31,5 Ruth, groß (H. B. Vol. IX, Fol. 
324). Kaufmann Salingre hat dies Grundstück am 18. November 1809 für 
9500 Thlr., an den Stadtrath Wißmann verkauft, und rc. Masche hat dasselbe 
nebst den Überbleibseln des während der Belagerung 1813 demolirten Hauses 
und dem unter Nr. 110 belegenen Holzhofe für 9505 Thlr. per adjudicatoria von, 
27. Februar 1818 erworben. Es haften auf diesem Grundstücke in Rubr. II nur 
die rayongesetzlichen Beschränkungen und Verpflichtungen.

Die Gränzen dieses Grundstücks sind in einem frühern zwischen den Ge
brüder,: Salingre geschlossenen Contract vom 30. October 1801 so ange
geben : —

„Dieser Garten, welcher auf der Lastadie außerhalb der Vestungswerke be
legen, gränzet gegen Norden an den Damm und Fabrweg, welcher nach dem den 
Contrahenten (Gebr. Salingre) annoch gemeinschaftlich zugehöreuden Holzhofe 
führt; nach Nordost an den Stadtgraben (der Pladdereie)'; gegen Süden und 
Südost an den Parnitzstrom; gegen Westen an den, den beiden Contrahenten 
annoch gemeinschaftlich zugehörigen Klappholzhof, als wovon dieser Garten ehe
dem ein Pertinenzstück gewesen, und ist die Gränze zwischen diesem verkauftem 
Garten und dem annoch gemeinschaftlich besitzenden Holzhofe dadurch genau kenn
bar und bestimmt, daß von dem großen Thorwege und der Auffahrt des 
Holzhofes an, ein 347 Fuß langer Bretterzaun, 6 V2 Fuß hoch, gerade nach 
Süden hinaufgeht, welcher die Gränze hält. Da, wo dieser Zaun aufhört, hält 
der 12 Fuß breite Wassergraben bis zu seinem Ausfluß in den Parnitzstron, die 
Gränze; daß Alles, was auf der Südseite des Zauns und des Wassergrabens 
liegt, zu den, verkauften Garten gehört."

I'. M. Durch Contract vom 22. November 1817 (Dokumenteu-Kasten 
Litt. R. Nr. 397) ist dem rc. Masche ein Vorland von 4 Mg. 79 Ruth, gegen 
5 Thlr. Canon überlassen, erbzinslich, und 1 Thlr. Laudemium, was ' noch 
nicht hypothekarisch eingetragen, ist. (Vergl. Acta Curiae, Wiesen Nr. 141. 
Anmerkung vom 17. Oct ober 1845.)

1. Einem an der Pladdereie unter Nr. 110 zwischen dem Parnitzstrome 
und der Oder belegenen Platze, auf welchem ein Holzhos mit einem Wohnhause 
und 3 Remisen angelegt sind (? waren) und welchem eine an die Silberwiese 
anstoßende Wiese von 10 Mg. 50 Ruth, beigelegt ist. (H. B. Vol. XV, Fol. 52). 
Darauf haften in Rubr. II: —

Nr. 1. 10 Thlr. Récognition, welche von der diesem Grundstück beigelegten 
Wiese alljährlich zu Michaelis an die Kämmerei entrichtet wird. Eingetragen

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 52 
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auf Grund des Protokolls vom 12. Februar 1738 ad requisitionem des Magi
strats vom 20. November 1798 vi decr. vom 1. März 1800.

Nr. 4. Nutzungsrecht eines Platzes für Wißmann.
Eine Karte von 1798 findet sich in den Hypotheken-Acten des Lastadifchen 

Gerichts, Vol. I, Fol. 17, 18.
Das Grundstück (excl. Wiese) ist dem Commerzieu-, nachmaligen Kriegsrath 

Vanfelow, wie aus dem Vorhergehenden bekannt, durch Cabinets-Erlaß vom 
28. Juli 1735 eigenthümlich zugetheilt worden, wiewol es zur Silberwiese 
gehörend, städtisches Eigenthum war. Nach Vanselow besaßen es die Gebrüder 
Salingre und dann Wißmann, zuletzt der Kahnbauer Martin Masche, welcher es 
nebst der Wiese per adjudicatoriam vom 27. Februar 1818, zugleich mit dem 
oben unter 3 bezeichneten Garten für 9505 Thlr. erstanden hat. Die Größe ist 
in dem Hypothekenscheine vom 12. November 1800 auf 18 Mg. 143 Ruth., ange
geben, jedoch mit Einschluß des 12 Mg. 31,5 Ruth, großen Gartens zu 3, 
(S. 409) welcher damals noch nicht besonders eingetragen war. Was nun die 
in 4 angegebene Wiese bon 10 Mg. 50 Ruth, betrifft, so besteht dieselbe aus 
den zwei Bleichstellen, welche Vanselow von dem städtischen Fundus erwarb und 
wofür er eine jährliche Récognition von 10 Thlr. übernahm. Es ergeben jedoch 
die Magistrats-Acten, in Übereinstimmung mit den Hypothen-Acten, daß diese 
Wiesen nicht miethweise sondern zu Zins- oder Erbzinsrechten besessen werden. 
Schon Anno 1739 ist bemerkt, daß diese Wiesen-Recognition „im Kämmerei-Etat 
unter den unveränderlichen Hebungen fixirt" war. Ferner ist die Eintra
gung im Hypothekenbuch auf ausdrückliche Requisition des Magistrats vom 
20. November 1798 erfolgt. Dadurch ist das erbliche Besitzrecht unzweifelhaft 
(auch ohne förmlichen Vertrag?) anerkannt; ein eigentliches Mieth- oder Pacht
verhältniß hat wol nie Statt gefunden — (doch vor Vanselow ganz bestimmt 
und Vanselow trat nun an die Stelle der abtretenden Pächterinnen der beiden 
Bleichstellen), — wenn gleich bei den Besitzveränderungen einige Anomalie vor
gekommen ist. Jedenfalls steht die Wiese schon seit 1799 im Hypothekenbuche, 
und ein etwaiges materiell vorhanden gewesenes Recht des Magistrats auf Rück
nahme der Wiese wie vorgeschlagen worden, ist dadurch erloschen. Die Verfü
gung des Syndicus, nachmaligen Ober-Bürgermeisters Kirstein vom 14. December 
1804 ignorirt die Verhandlungen vom Jahre 1798, und er hat den in dieser 
Verfügung vorbehaltenen nähern gutachtlichen Bericht wahrscheinlich um deshalb 
unterlassen, weil er sich später von der Unzulässigkeit einer Réclamation über- 
zeügt hat. ^Gutachten des Stadt-Syndicus Pitzschky vom 30. October 1839.]

Die Untersuchung über die Gränzüberschreitungen, welche dem Kahnbauer 
Martin Masche Schuld gegeben wurden, eine Untersuchung, die sich zum Theil 
auf das Zeügniß alter Leüte stützte, die sich des frühern Zustandes der Gränzen 
genau erinnerten, ergab auf das Entschiedenste, das Masche an zwei verschiedenen 
Stellen seiner Landgränze diese widerrechtlich ausgedehnt unb in die Rechte und 
Besitzungen der Stadt übergegriffen hatte. Von" der einen Stelle, die sich auf 
eine Flüche von 30 Q.-Ruth. bezog, raümte Masche in dem Protokoll vom 12. 
December 1839 das Factum ein, gab indessen vor, daß dieses mit Vorwissen des 
f Stadtraths Friederici, langjährigen Vorsitzers der Ökonomie-Deputation, ge
schehen sei. Die Richtigkeit dieses Vorgebens vorausgesetzt, konnte er daraus 
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doch kein Recht herleiten, da, wie ihm sehr wohl bekannt war, Friederici persön
lich nicht über städtischen Grund und Boden verfügen konnte, auch zum Erwerbe 
von Grundstücken gesetzlich ein schriftlicher Vertrag erforderlich gewesen wäre. 
Die andere Stelle betraf die ehemalige Bleiche, von der durch die Vermessung, 
in Verbindung mit den Aussagen der vernommenen Zeügen, erwiesen wurde, 
daß Masche die Gränzen dieses Grundstücks um 115 Q.-Ruthen überschritten und 
mehrere Schuppen auf diesem Fundo der städtischen Silberwiese erbaut hatte. 
Mit der Wassergränze an der Parnitz betrug Maschas widerrechtliche Besitzer
greifung eine Fläche von 173 Q.-Ruth., fast ein Morgen Landes, die er der Stadt 
zurückgeben und das Bohlwerk an der Parnitz einrücken mußte. Um jedoch die 
Weitlaüfigkeiten und Kosten eines Prozeffes möglichst zu vermeiden, war der 
Magistrat geneigt, die Sache im Wege des Vergleichs in der Art zu beseitigen, 
daß dem re. Masche diese 173 Q.-R. überlassen werden sollten, wenn er dagegen 
über seine Besitzungen eine 30 Fuß breite öffentliche Straße, welche vom Pladderin 
ab bis zur städtischen Silberwiese führen sollte, der Stadtgemeinde überlasten wolle. 
Wie aber kam man im Schooße des Magistrats auf den Gedanken einen öffent
lichen Weg nach der städtischen Wiese anzulegen, die von den Pächtern — sie war 
nach Ablauf der 18jährigen Pachtzeit von Gampe, dem Besitzer von Friedrichshof, in 
Kaveln verpachtet — vom Wasser aus betreten wurde? Damit hatte es folgende, 
schon oben angedeütete Bewandniß: —

Die Vorsteher der Kaufmannschaft reichten am 27. November 1839 beim 
Magistrate eine Vorstellung ein, worin sie über den Mangel an Lagerplätzen 
Klage führten, der sich bereits oft fühlbar gemacht und darum in gewiffen Kreisen 
der Kaufmannschaft den Wunsch hervorgerufen habe, die dem Kahnbauer Masche 
zugehörige Silberwiese zu solchen Zwecken benutzen zu dürfen. Es lag auf der 
Hand, daß Masche, nachdem er mit seinen Projecten bei allen eompetenten Be
hörden keinen Beifall gefunden hatte, sondern auf den Ausgang der schwebenden 
Verhandlungen verwiesen worden war, in seiner Ungeduld, ein — gutes Geschäft 
zu machen, sein Jntereste den Jnteresten jener Klaffe von Handeltreibenden ange
schmiegt und diese veranlaßt hatte, das Vorsteher-Amt zu der in Rede seienden 
Eingabe an den Magistrat zu vermögen, der darin gebeten wurde, unmittelbar 
mit dem Königl. Kriegs-Ministerium in Verbindung zu treten, um wo möglich die 
Schwierigkeiten zu beseitigen, welche der Benutzung des Mascheschen Grundstücks 
zu dem beabsichtigtem Zwecke durch die bestehenden Rayon-Gesetze entgegenstanden. 
Wohl gemerkt: in der Vorstellung des Vorsteher-Amts der Kaufmannschaft war 
nur von Masche's Besitzung die Rede, den Stadt-Antheil der Silberwiese kannte 
die Vorstellung nicht.

Ober Bürgermeister Masche faßte den, von seinem Namensvetter den Han- 
deltreibenden eingeflößten und von dem Vorsteher-Amt zum Ausdruck gebrachten, 
Gedanken von einem allgemeinern Standpunkte aus. In einer den: Magistrate 
am 16. December 1839 übergebenen Denkschrift bezeichnete er es als eine Noth
wendigkeit, — die ganze Silberwiese zur Stadt zu ziehen, und sie, außer zu 
Holzhöfen und Lagerplätzen zu benutzen, wie die Vorsteher der Kaufmannschaft 
hinsichtlich des Mascheschen Antheils vorgeschlagen hatten, mit Speichern und Ma
gazinen zu bebauen, wodurch die in der Stadt vorhandenen Gebaüde dieser Art 
entbehrlich würden, die demnächst zu Wohnungen umgewandelt werden könnten. 
Dadurch werde dem Bedürfniß der steigenden Bevölkerung abzuhelfen sein. Stettin's
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Einwohnerschaft habe im Jahre 1809, zur Zeit der französischen Occupation, nach 
ganz specieller Aufnahme 18.375 Seelen betragen, jetzt, 1839, excl. Garnison, sei 
sie auf 34.451 Seelen angewachsen, darunter auf der Lastadie, bereu Erweiterung 
nachgesucht werde, 1809: 2844, jetzt 6518 Seelen. Jetzt sei, so meinte der 
Ober-Bürgermeister, der rechte und nicht zu verschiebende Zeitpunkt, die Bebauung 
der Silberwiese in der angedeüteten Weise näher zu erwägen, weil, wenn, wie 
nicht zu zweifeln, das Project der Anlage einer Eisenbahn zur Wirklichkeit werde, 
die bedeutenden Abgrabungen, die ihret- und des Eisenbahnhofes wegen in der 
Oberwiek Statt finden müßten, ein erwünschtes Material liefern würden, um die 
Silberwiese durch Erhöhung um einige Fuß für die Bebauung geschickter zu machen. 
Der Grund und Boden sei, wie früher schon geprüft, mit dem der Lastadie 
gleich, also zum Bebauen wohl geeignet — (auf Pfahlrosten im Moor-, Sumpf- 
und Morastboden!), wie auch die schon früher darauf gestandenen und jetzt noch 
stehenden Gebaüde den Beweis lieferten. Übrigens dürfte es deshalb auch jetzt 
nicht noch auf eine zuvorige strengere Prüfling ankommen, da, möge der Grund 
zu mehr oder weniger soliden Baulichkeiten, ja wenn auch nur zu hölzernen ge
eignet sein, selbst auch nur zu Holzhöfen und 'Ablagerungsplätzen, das Hinein
ziehen der Silberwiese in die Festung jedenfalls von sehr hohem Werthe sein 
werde.

Bei den Stadtverordneten kam die Sache in der Sitzung boni 9. Januar 
1840 zur Sprache. Die Versammlung faßte den Beschluß, in Erwägung, daß 
dem Verlauten nach Verhandlungen wegen Erweiterung der Stadt im Gange 
seien, den Magistrat um Mittheilung darüber zu ersuchen, event, stellte sie das 
Desiderium Civium — nach älterm Ausdruck, deswegen höhern Orts im Namen 
beider städtischen Behörden Anträge zu machen, da sich das Bedürfniß zur Ver
größerung der Stadt in dringendster Weise Herausstelle, auch von Seiten der 
Militair-Behörden wol keine wesentlichen Hindernisse in den Weg gelegt werden 
dürften. Da der Magistrat in Beziehung auf diesen Beschlilß nichts von sich 
hören ließ, erinnerten die Stadtverordneten in ihrer Sitzung vom 25. April 1840 
aii ihren Januar-Beschluß. Es waren aber von Seiten des Magistrats noch 
gar keine Verhandlungen angeknüpft wurden; das Collegium hatte es für auge- 
meffen erachtet, seinem Vorsitzenden es zu überlassen, auf Privatwege die erfor
derlichen Schritte zur Einleitung der Sache zu thun, die gewissermaßen mit der 
Eisenbahnfrage im Zusammenhänge stand, und diese ganz besonders vom Ober- 
Bürgermeister Masche betrieben wurde. Endlich eröffnete der Magistrat den 
Stadtverordneten unterm 20. Juni 1840, daß über die Erweiterung der Stadt, 
so wie über möglichst beste Benutzung der vorhandenen öffentlichen Plätze und 
Bohlwerksräume und anderweit nöthige Raumbeschaffung örtliche Recherchen durch 
eine dazu ernannte Commission veranlaßt seien und werde ihnen das Gutachten 
und die Vorschläge der Commisiarieu demnächst mitgetheilt werden. Hierauf wählte 
die Stadtverordneten-Verfammlung aus ihrer Mitte 6 Glieder, die der Magistrat 
ersucht wurde, zur Commission zuzuziehen.

Mittelst Anschreibens vom 4. Juli 1840 benachrichtigte der Magistrat die 
Kömgl. Commandantur von seiner Absicht, mit Rücksicht darauf, daß die zu
nehmende Bevölkerung der Stadt die möglichste Benutzung der am Wasser be- 
legenen Plätze zum unabwendbaren Bedürfnisse gemacht habe, die Sil verwiese 
durch Erhöhung und Aufschüttung zu Lagerplätzen für Kaufmannsgüter, 
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auch zu Holzhöfeu einzurichten. Er frage deshalb an, ob ihm in fortifika- 
torischer Hinsicht hierbei Beschränkungen, imb event, welche auferlegt werden 
würden? Ailf erfolgte Erinnerung antwortete die Könrgl. Commandantur (Gene
ral-Lieutenant v. Zepelin) sofort am 8. September 1840, daß die Anfrage vom 
4. Juli ohne Saümniß dem Konigl. Allgemeinen Kriegs Departement vorgelegt 
worden, von diesem aber eine Entscheidung noch nicht eingegangcn sei. Zum 
17. September werde aber das Eintreffen des Festungs-Jnspecteurs erwartet, 
und es sei möglich, daß dieser das "Project des Magistrats an Ort und Stelle 
prüfen werde. Ob der Festungs Inspecteur — es war der Oberst Brese, nach
maliger General der Infanterie v. Brese-Winiarh *)  — wirklich eingetroffen, 
geht aus den Acten nicht hervor, wol aber, daß der Königl. Commandantur auf 
ihren Bericht ooni Konigl. Allgemeinen Kriegs-Departement bereits unterm 28. 
Juli 1840 ein einstweiliger Bescheid ertheilt worden ist

*) Brese war ein Sohn des Hofpostmeisters Brese zn Berlin, zur Zeit als Segebarth 
Generalpostmeister war. Zum General befördert wurde er uobilitirt und erhielt den Bei
namen Winiary nach einer der von ihm bei Posen erbauten Borfestungen.

Ober - Bürgermeister Masche, der die Angelegenheit noch immer als per
sönliche Sache in der Hand hatte, reichte „dem Hochedeln Rath" am 27. No
vember 1840 ein Memorial ein, welches mit dem Bemerken eingeleitet wurde, 
daß er den weitern Betrieb derselben, nach den Vorverhandlungen, in neürer Zeit 
mit dem Ingenieur vom Play, Hauptmann Voethcke, weiter geführt habe, imb er 
zu folgenden Ergebnissen gekommen sei: —

Die kompetenten oberen Militair-Behörden haben nichts dagegen zu erinnern, 
daß die Silberwiese um 4 Fuß erhöhet und zu Holzplätzen mit Wachthaüsern 
benutzt werde. Sie haben aber auch unter allerlei Modalitäten' gegen eine regel
mäßige Bebauung derselben mit einstöckigen, aus Luftsteinen aufgeführten Fach- 
werkshaüsern nichts zu erinnern. Inzwischen glaubt Referent nach dem Verlauf 
der Verhandlungen, daß Folgendes zu erlangen sein dürfte: —

1. Der Umfassungswall der Lastadie bleibt (in jedem Fall) unverändert, wie 
er ist, es findet also nicht dessen Beseitigung und etwaige Nmgürtuug mit einem 
Walle Statt, sondern diese bleibt nach dein Waffer offen, mit Bohlwerk zu ver
sehen, oder nicht.

2, Der Graben zwischen dem Wall der Lastadie und der Silberwiese (die 
Pladdereie, Pladderina) kann beliebig zur Durchfahrt von Seeschiffen verbreitert 
und vertieft werden.

3. Die nächste Fläche atn Wall nuf etwa 20 Ruthen bleibt unbebaut, außer 
etwa mit leichten Wachthaüßchen und dient zu Holz- oder andèren Dopât Plätzen.

4. Die darauf folgende Fläche wird — je weiter hinein desto höher mit ein-, 
zwei- und dreistöckigen (doch niedrigen Stockwerken zusammen 30 Fuß hoch) 
Haüsern, aus mit Backsteinen ausgemauerten Fachwerk bestehend, mit flachem 
Dach bebaut.

h. Die aüßerste Spitze bleibt frei zum Gebrauch als Holzhof rc. doch mit 
der Beschränkung, daß, wenn es nöthig befirnden wird, dort temporaire oder 
bleibende Festungswerke anzulegen, die Abtretung der dazu erforderlichen Fläche 
gegen Vergütigung des Werths erfolgt, den die Flüche bei jetziger Benutzungs
weise hat.

6. Die Erhöhung der Silberwicse erfolgt um 4 Fuß, womit nach Aüßerung 
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des Platz-Ingenieurs die Fläche höher zu ließen kommt, als der höchste Waffer- 
stand im Juli 1830 gewesen ist. Nach besten Aüßerung ist bei der Untersuchung 
der Grund der Silberwiese der Lastadie gleich befunden worden, so daß überall 
die Errichtung der Hauser auf liegendem Rost, und der leichteren auch ohne 
diesen Statt finden kann.

7. Übrigens findet wegen der Gebäude in Gemäßheit der Rayon-Gesetze un- 
entgeldlicher Abbruch Statt, wenn die Vertheidigung der Festung dies erfor
dern sollte.

Oberbürgermeister Masche hatte seinem Memorial eine Handzeichnung über 
die Situation der Silberwiese, nebst projectirter Bebauung beigelegt. Eine Längs- 
straße von, Nordost nach Südwest, in der Verlängeruncf'der Pladderinstraße in der 
Lastadie, war von zwei Querstraßen von Nordwesten nach Südosten durchschnitten, 
wodurch 6 Bauviertel entstanden. An der Südspitzß der Silberwiesc da, wo der 
Parnitzstrom sich von der Oder absondert, waren 2 Schanzen projectirt. Die 
Handzeichnung enthielt auch die Bezeichnung der Gränze zwischen des Kahn
bauers Masche und der Stadt Antheil der Silberwiese, jener nördlich, dieser 
südlich. Der Oberbürgermeister fährt in seiner Denkschrift also fort: —

Die Silberwiese enthält, wie schon gesagt, etwa 86 Mg, davon der größere 
Theil, ca. 48 Mg., der Stadt, der kleinere, dem lastadischen Wall zunächst be- 
legene Theil dem Kahnbauer Masche gehört. Die Aufhöhung der Silberwiese 
könnte gerade jetzt, wo der Bau der Eisenbahn beginnen soll, am füglichsten und 
auf eine nie so bequem wiederkehrende Weise bewirkt werden, indem die Gesell
schaft die Erde unentgeldlich hergebe. Hat dieselbe zwar yach ihrem Bau-Project 
hierzu bei weiten nicht das znr 4füßigen allgemeinen Aufhöhung nöthige Volumen 
Erde übrig, so könnte unö würde sie doch durch Erwerbung so vielen Terrains, 
um hier gleich statt Fläche für ein einfaches, solche für ein doppeltes Geleise zn 
haben, die^uöthige Erde erhalten, das Terrain ans ihre Kosten erwerben können 
nnd der Stadt oder dem Bebauer der Silberwiese nur die Transportkosten zu 
tragen haben. Annähernd werden solche pro Schachtruthe zu 1 Thlr., also für 
die Quadratruthe zu 4 Thlr., oder der Morgen zu 720 Thlr. berechnet. Ob 
eventuell für jetzt nur ein Theil normalmäßig 511 erhöhen und allmälig mit 
Schuttaufschüttung rc. fortzufahren sei, kann Vorbehalten bleiben. Mehr als vor- 
bemerkt ist für jetzt bei der Festungs-Behörde — zur Befürwortung nicht zu er
halten gewesen. Da nun bis zur Genehmigung der oberen Behörden und Sr. 
Mast, des Königs, diese vorausgesetzt, noch viele Zeit vergehen dürfte, die Sache 
aber drängt, da die Eisenbahn-Gesellschaft doch ehestens auch bei Stettin ihre 
Grund-Erwerbungen machen wird — da, wenn auch die Allerhöchste Genehmi
gung, daß so gebaut werden könne, wie projectirt ist, noch nicht erfordert, daß 
wir nun auch zur Ausführung schreiten müssen, und nicht ausschließt, daß wir 
nachträglich noch um dies und jenes nachsuchen können, so bittet Referent, ihn zu 
ermächtigen bei dem Ingenieur vom Platze, der beauftragt ist, den Magistrat 
wegen der geringeren Consessionen auf dessen Antrag zu hören, jene höheren An
träge machen zu können. Ferner: —

Ein zweiter Gegenstand, der übrigens auch besonders behandelt werden kann, 
weil er mit dem ersten nicht in unmittelbarer Verbindung steht, obgleich auch die 
Beschleüuigung der Beschlußnahme darüber wünschenswerth ist — ist die Be
schaffung mehrerer Löschplätze und Anlandungsstellen für jeglichen Verkehr am 
linken User der Oder. Wegen dieser bemerkt der Oberbürgermeister: —



Bebauung der Silberwiese. 415

Sie dürften an keinem andern Orte, als zwischen dem Militair - Lazareth 
und dem äußern Thor bei der Oberwiek zu erhalten sein. Auch hierüber enthält 
die den: Memorial beigefügte Handzeichnung ein figuratives Planbild. Die Idee 
ist, daß vom Lazareth bis "zur Oberwiek ein Bohlwerk in die Oder hinausgerückt 
werde, der Hauptwall bei der Lazareth-Wache zur Erweiterung der Passage etwas 
abgetragen unb abgeschrägt, der kleine, an der Oder belegene, niedrige Wall, 
sowie das kleine Werk bei der Brücke über den Festungshafen eingeebnet, und 
die von diesen Abtragungen gewonnene und von der Eisenbahn-Gesellschaft zu 
überlassende Erde zur Ausfüllung hinter dem vorgerückten Bohlwerke verwendet 
werde.

Von der Festungs-Behörde glaubt Ober-Bürgermeister Masche diese Concession 
zu erhalten und fragt es sich deshalb zunächst nur, ob die Stadt ein solches 
Bohlwerk ziehen und den Platz einebenen laßen will.

Es würde damit ein Löschplatz und eine Fahrbahn etwa so lang, als drüben 
an der Speicher-Seite und an geringster Stelle über 70 Fuß, an anderen Stellen 
breiter gewonnen, ein Löschplatz, der dort für das Handel- und gewerbtreibende 
Publikunl auch in besonderer Beziehung des in seiner Nähe anzulegenden Bahn
hofes der Eisenbahn Wünschenswerth belegen ist. Das Memorial schließt so: —

Nach Feststellung dieser zwei Punkte würde man mit Erfolg auch auf andere 
Projecte, als Verlegung des Schlachthauses, der Buden rc. rc. eingehen können.

Der Magistrat stellte es, in der Sitzung vom 2. December 1840, seinem 
Dirigenten anheim, die beabsichtigten Anträge bei den resp. Militair-Behörden 
zu machen, ohne daß jedoch Seitens der Stadt dabei eine bindende Verpflichtung 
übernommen werde. Sodann erschien es angemessen, daß die Sache von der 
bereits ernannten „Commission zur Naumbeschaffung" näher berathen werde, was 
der Ober-Bürgermeister zu veranlassen übernahm.

Nachdem bei dem Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement das Gutachten 
der 2ten Festungs-Jnspection (Oberst Brese) über das von der Commaudantur 
dem Departement vorgelegte Project des Magistrats, die Erhöhung und künftige 
Benutzung der Silberwiese betreffend, mit dem Special-Bericht des Platz-Inge
nieurs, Hauptmann' Boethcke, eingegangen war, theilte die Ministerial-Behörde 
diese Schriftstücke der Commandantur in Stettin mittelst Rescripts vom 15. Ja 
nuar 1841 zur Kenntnisnahme mit und gab, im Einverständniß mit der Gene- 
ral-Jnspection, zugleich die Versicherung, daß sie — angesehen daß die Nutzbar
machung des qu. Wiesen-Terrains zu gewerblichen und baulichen Zwecken nur 
mit sehr großen Opfern Seitens der Stadtgemeinde zu bewerkstelligen ist, und 
angesehen das große Bedürfniß für die Erweiterung des Handelsverkehrs, so wie 
in Erwägung, daß die gesicherte Lage der Silberwiese einen Angriff auf die 
Festung hier sehr unwahrscheinlich macht, — nicht abgeneigt sei. Allerhöchsten 
Orts eine Modiftcirung der bestehenden Rayon-Vorschriften in Bezug auf das 
qu. Terrain befürwortend in Antrag zu ^bringen. Als Bestandtheile dieser Mo. 
dification, bezw. als nachzusuchende Bewilligungen bezeichnete das Departe
ment: —

1. Die Erhöhung der Silberwiese bis auf 8 Fuß über 0 des Oder-Pegels 
und die Regulirung der Ufer derselben nach dem diesfälligen Project.

2. Die Austiefung und Verbreiterung des Festungsgrabens vor der Fronte 
I, II der Lastadischen Befestigung — (der Pladdereie), unter Hergabe des dazu 
erforderlichen vor der jetzigen Contrescarpe gelegenen Festungs-Terrains.
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3. Die Einrichtung von Holzhöfen, Lager- und Zinnnerplätzen auf der qu. 
Wiefe.

4. Die Errichtung von Gebaüden, Bewehrungen auf derselben in ganz be
liebiger Bauart, also massiv oder in Fachwerk mit Keller-Anlagen, unter alleiniger 
Beschränkung der Höhe der Gebäude, dergestalt, daß denselben in deren Um; 
fassungswänden keine größere Höhe als? höchstens 24 Fuß über den Bauhorizont 
gegeben werden darf.

Zur Sicherung des fortificatorischen Interesses knüpfte das Königl. Allge 
meine Kriegs-Departement an diese Concessionen nachstehende Bedingungen: —

a) Vor der auf Kosten der Stadt neu zu bildenden Contrescarpe des be- 
treffenden Theils des Lastadischen Festungsgrabens (Pladdereie) muß eine Espla
nade in der Breite von 20 Ruthen frei gelassen werden, und auf diesen dürfen 
bauliche Anlagen nicht Statt finden. Für die Instandhaltung der Contrescarpen- 
Böfchung, so wie für den Umbau und die Unterhaltung der über den qu. Graben 
(Pladdereie) führende Brücke hat übrigens, wie sich von selbst versteht/ die Stadt
gemeinde zu sorgen. (Die vorhandene Brücke hatte der Kahnbauer Martin Masche 
auf seine Kosten erbauen lassen, siehe weiter unten).

b) An der südlichen Spitze der Insel bleibt ein Raum für ein künftig dort 
zu erbauendes Festungswerk reservirt, dieses Terrain darf nicht in Privatbesitz 
übergehen, und muß, sobald es militairischer Seits verlangt wird, von der Stadt
gemeinde sofort, und zwar für den Preis von höchstens 160 Thlr. pro Mg., an 
den Militair-Fiskus abgetreten werden, wobei aber zugleich dasjenige Terrain in 
Anrechnung zu bringen ist, welches durch die Verbreiterung des Festungsgrabens 
(Pladdereie) der Fortigkation entzogen wird. Dieses zu rejeroirende Terrain 
muß von Baulichkeiten ebenfalls frei gelassen toerben. Die Benutzung desselben 
zu Lager- und Zinnnerplätzen ist zwar zu gestatten, jedoch müssen dabei solche 
Einrichtungen getrosten werden, daß die Raümung des Platzes, sobald die Ein
ziehung desselben zur Fortification erforderlich wird, ohite Hindernisse und ohne 
daß für den Militair-Fiskus Kosten daraus erwachsen, bewerkstelligt wer
den kann.

c) Die gehörige Befestigung unb Unterhaltung des zu bildenden neuen Ufers 
um die ganze Silberwiesen-Jnsel, und namentlich auch in der Gegend des an 
deren Südspitze zu Festungswerken tzorzt;behaltenden Terrains, bleibt Sache der 
Stadtgemeinde.

d) Die Bebauung des übrigen, zur Besetzung mit Gebaüden frei zu gebenden 
Terrain? muß, was die Richtung, sowie die Breite der anzulegenden Straßen 
und Quais (Kaien — Uferstraßen) betrifft, nach dem von der 2ten Festnngs- 
Jnsvection entworfenen Plane Statt finden, wobei jedoch die Anpflanzung von 
Baümen dem Ermessen der städtischen Behörden überlassen bleibt. (Oberst Brese 
hatte für die mittlere Haupt- oder Läugsstraße eine Breite von 6—i Ruthen 
= 72—84 Fuß als wünschenswerth erachtet). .

e) Die Aufhöhung der Silberwiesen-Jnsel mittelst Bobenablagerung muß, 
sobald zu dieser Arbeit' geschritten wird, gleichmäßig auf der ganzen Jnselfläche 
vorgenommen werden, damit nicht einzelne Terraintheile gänzlich oder auf lange 
Zeit unaufgehöhet liegen bleiben.

Bevor nun in dieser Angelegenheit etwas Weiteres geschehen und die Aller
höchste Entscheidung einzuholen war, erachtete es das Allgemeine Kriegs-Departe
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ment für nothwendig, daß der Magistrat zu Stettin wegen der event. Übernahme 
der Verpflichtung zur Innehaltung der gestellten Bedingungen eine bindende Er
klärung abgebe, nicht minder auch, daß das König!. Öber-Präsidium von Pom
mern, bezw. die König!. Regierung zu Stettin ihre Ansicht über die perfectirte 
Anlage aüßere. Die König!. Commandantur wurde daher ersucht, das Weitere 
bei diesen Behörden zu veranlaßen.

Dies geschah durch Mittheilung der sämmtlichen, militärischer Seils ge
pflogenen, Verhandlungen an den Ober-Präsidenten, von dem dieselben an die 
König!. Regierung zur reßort-mäßigen Erledigung abgegeben wurden. Dadurch 
gelangte die Sache in die richtige Geschäfts-Bahn, welche, es kann nicht verkannt 
werden, von dem Magistrate, insonderheit von dessen Dirigenten, dem Ober- 
Bürgermeister Masche, in seinem Eifer für zwei neben einander laufende Pro
jette: Silberwiese und Eisenbahn, durch das an die König!. Commandantur ge
richtete Anschreiben vom 4. Juli 1840 völlig unbeachtet gelassen worden war. 
Daß die König!. Regierung durch des Ober-Bürgermeisters Verlassen des ver
fassungsmäßigen Ganges unangenehm berührt worden war, ließ sich in ihrem 
an den Magistrat gerichteten Erlaß vom 25. Februar 1841 zwischen den Zeilen 
lesen. In diesem Erlaß erachtete die König!. Regierung die Sache noch keines- 
weges für reif, weder um ihr Gutachten darüber, noch um die verlangte Ver
pflichtung der Stadtbehörden zur Übernahme der gestellten Bedingungen schon 
jetzt abzugeben. Bei der unverkennbaren Wichtigkeit des Gegenstandes im Allge
meinen und in seinen Folgen erheische derselbe, so aüßerte König!. Regierung, 
die gründlichste Beurtheilung, und es seien dabei nicht blos die augenblicklichen 
abstracten Interessen für die steigende Bevölkerung von Stettin und den im Auf
schwünge begriffenen Handelsverkehr ins Auge zu fassen, sondern auch die Be
denken gegen das Project aus dem landesöcouomischen und finanziellen, 
ganz besonders aber , aus dem sanitätspolizeilichen Gesichtspunkte, 
wenn nämlich die Überlassung der Raüme zu Wohnungen beabsichtigt werden 
sollte. König!. Regierung nahm also jetzt, 1841, denselben Standpunkt ein, auf 
welchem sie 6 Jahre früher in ihrem, au den Kronprinzen, Statthalter von 
Pommern in derselben Angelegenheit erstatteten Bericht vom 21. December 1835 
gestanden hatte *).  Auch werde, so meinte sie, in Frage kommen: ob das Project 
auch eine wesentliche mit) erschöpfende Abhülfe für das effectiv schon jetzt vor
handene und nabe bevorstehende Bedürfniß für die Bevölkerung und den Han
delsverkehr von Stettin absehen lasse und in dem gegebenen Umfange für den 
einen oder andern Zweck mit dem ohnehin noch nicht feststehenden, jedenfalls 
aber sehr beträchtlichen Kostenaufwande im Verhältniß stxhen möchte? In allen 
diesen Beziehungen habe der Magistrat den Gegenstand in sorgfältige Berathung 
zu nehmen, und darüber erschöpfend und gutachtlich in 4 Wochen zu berichten. 
— Dieser Erlaß der Königl. Regierung ging am 6. März bei dem Magistrate 
ein, der, nach dieser Termins-Bestimmung am 6. April Bericht zu erstatten hatte. 
Am 15. März wurde die Regierungs-Verfügung der ernannten „Commission zur 
Raumbeschaffung" Behufs gutachtlicher Aüßerung überwiesen; am 12. Juni erin
nerte Königl. Regierung an ihre Verfügung vom 25. Februar, weil diese Ange- 

* Auf Grund der Denkschrift des Regierungs-Medicinal-Raths Dr. Kölpin. L.-B. II. Th. 
Bd. VIII, 220—230.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 53
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legenheit bereits vom Ober-Präsidenten urgirt werde; am 23. Juni 1841 Anzeige 
was in der Sache geschehen, der Bericht der „besondern Commission" aber noch 
nicht eingegangen sei.

Das Königl. Allgemeine Kriegs-Departement hatte sich in dem Rescript vom 
15. Januar 1841 wegen Aufhöhung der Silberwiese gar nicht über den speciellen 
Fall der Verwendung des Terrains zu Holz- und Lagerplätzen ausgesprochen, 
sondern die vollständige Bebauung der Insel im Auge gehabt, eine Ansicht, die 
sich aus dem früher, größtentheils im mündlichen Verkehr zwischen dem Ober- 
Bürgermeister Masche und dem Platz-Ingenieur, Hauptmann Boethcke, gepflogenen 
Verhandlungen und des Letzter» Bericht an seine vorgesetzte Behörde gebildet 
hatte. Im "Magistrats-Collegium war man jedoch, ohne Zweifel in Folge der 
von der Königl. Regierung hervorgehobenen sanitätspolizeilichen, Rücksichten, be
denklich geworden, ob eine solche vollständige Bebauung der anfänglich projectirten 
Verwendung des Terrains zu Zwecken des Handelsverkehrs vorzuziehen sein 
werde. Um nun darüber bestimmt urtheilen zu können war bei» Magistrate die 
officielle Kenntniß nöthig, ob zu letzterm Behufe der Aufhöhung der Silberwiese 
um 3—4 Fuß, dem ursprünglichen Anträge vom 4. Juli 1840 gemäß, nichts 
entgegen stehe. Der Magistrat wandte sich dieserhalb am 8. Juni 1841 an den 
ersten Commandanten, General-Lieutenant v. Zepelin, welcher die Anfrage sofort 
am 11. Juni dahin beantwortete, daß nach dem Rayon-Regulativ Holz- und 
Güter-Lagerplätze nur bei einer Entfernung von 100 Ruthen von der Festung 
unter gewisien Umständen zulässig seien; es müsie bei der bisherigen Annahme 
aber bezweifelt werden, daß diese Benutzungsweise auch für die Silberwiese ge
stattet werde, weil die Vertheidigung der Lastadie lediglich in dem freien vor
liegenden, zum größten Theil nassen und inpractikabeln, Terrain ihre Stärke habe, 
die sodann ganz verloren gehen würde, wenn dafür nicht andere Vertheidigungs
werke substituirt würden. Mit der gedachten Nutzungsweise der Silberwiese seien 
aber, wie die Erfahrung lehre, Wächterwohnungen rc. unzertrennlich und der 
Nachtheil derselben für die Festung um so größer, wenn nicht die Errichtung der
selben, so wie die ganze Anlage, nach einem bestimmten geordneten Plane erfolge. 
Ob demnach das Königl. Allgemeine Kriegs-Departement, auch ohne die vor
liegende projectirte Bebauung rc. der Silberwiese, die Erhöhung derselben und 
die Benutzung als Holz- und Güterplätze gestatten werde, müsse er, General- 
Lieutenant v. Zepelin, dahin gestellt sein lassen, finde sich aber doch veranlaßt zu 
bemerken, — daß bei den Concessionen für die Verlängerung der Eisenbahn bis 
zum Schneckenthore darauf gerücksichtigt sei, daß jenes Project der Silberwiesen- 
Bebauung ausgeführt werde, und durch das zu errichtende Festungswerk auf der 
Silberwiese die am Schneckenthore zu schwächenden Werke einen Ersatz der Ver- 
theidigungs-Fähigkeit erhalten.

Nunmehr ging am 10. Juli 1841 eine Vorstellung an das Königl. Allge
meine Kriegs-Departement ab, worin der Magistrat bat, baldigst die Bewilligung 
zu ertheilen, die Silberwiese durch Anschüttung um ca. 3—4 Fuß zu erhöhen 
und zu Holzhöfen, Lagerplätzen und sonstigen Handelsverkehr-Anstalten, mit den 
nöthigen Machthabern und etwaigen Bohlwerk einzurichten und zu benutzen. 
Gleichzeitig wurde der Königl. Regierung angezeigt, daß von dem Project der 
vollständigen Bebauung der Silberwiese Abstand genommen worden sei, des be
trächtlichen Kostenaufwandes halber, den die Stadt nicht füglich aufzubringen 
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d°L W^b°schLL wà° 58Crtt’enbUn9 Terrains in bet oben ange- 

Der Ministerial-Bescheid lautete wie folgt: —

unterzeichneten Departements über den Inhalt des 
gefallrgen Schreibens des Magistrats vom 10. Juli d. I. der Bericht der dortiae» 
Kommandantur eingefordert und demnächst dem Herrn Kriegs-Minister Vortraa 
Gumb?1 l tVf6en Excellenz genehmigt daß dKchMLTN 

Erwiese um 3—1 Fuß, und deren Benutzung zu Holzhöfen und Laaervläken fn 
wnbe“ ton?“*"9 #°U u"‘et

u s/' Aufhöhung muß im Zusammenhänge und deraestalt bewirkt 
lveiden, daß dadurch deckende Ränder gegen die Festung nicht entstehen.
eiirelneii S anzulegeiiden Umzäunungen, Wächterhütten rc/ist für jeden 
zuholen." 5 a b Genehmigung auf dem vorschriftsmäßigen Wege ein- 

hTAti E'-Die äußerste Spitze der Wiese darf zwar ebenfalls erhöht und als Laaer- 
slatz benutzt, darauf aber in der von der Festungs-Behörde näher zu bestimmen; 
frhVT erïhlïrft!9 bnrauf anzulegendes Festungswerk erforderlichen Ausdehnuna 
keine ba.iliche Anlage zur Ausführung gebracht werden. ? ^usoeynung 

s ” Lustrât benachrichtigen wir hiervon mit dem Bemerken, daß den be
treffenden diesseitigen Behörden demnach das Erforderliche eröffnet worden ist1

Berlin, den 1. September 1841.
Kriegs-Mmisterium, Allgemeines Kriegs-Departement

An den Magistrat in'S'æ“"9*

10 Elli 1841 Stt» ,ba! b8 Xäm?1- Regierung aus dem Berichte vom 
o(sl(A J’ M ^arUassung nahm, dem Magistrate unterm 18. August desselben 
nuto brütfen sè9b,"9h "«7 Jcint Vemachläsflgung des Jnstanzenzuges 
auozuorucren, zumal sie in der Verfügung vom 25. Iebruar er eine fiSÄS* “bÄr mra'n 3,“ verweisen: Königb Regierung erwart^baher

Magistrat, wie es sich gebühre, seine Anträge bei ber 
runachst Vorgesetzten Instanz formiren werbe. Der Magistrat glaubte -war 

m fernem Berichte vom 8. September 1841, bie ausgesprochene Ke um fn 
iu("ii)cr v« bient ZU haben, als eines Theils er nicht im Entfern sien bie Absicht 
Äbt' berk S6n'Ä1-. Regierung reßortmäßige Wirksamkeit irgenbwie umgehen zu 
Ä"’ si"b-rtt Se"s bie Sache selbst aber auch nicht zum Geschäftskreise"ber 
Komgl, Regierung gehöre: allein bieser Einwanb, bei bem ber Magistrat stch ms 

der ®ÄiŒ*" °"' «°" »em, was

Kä? °°n Ä'ÄS SFS æfe^X»ÜicXbcï81il“"'?!
ftÏÏÂW ° », ''"ch der Ä°L 

Chef des Generalstabes der Arnue “„J 2 857 ot? General der Cavalerie und
viele Gefälligkeiten dankbar vervflicktct aewpsfn (p^rrt*ni t>es Landbuchs für

eine^citlaitß d°s

53*
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den »oben ber Stübteorbnung (bon 1808) stellte, war, nach diesseits.», Er- 
ineffen eben keine stichhaltige Entschnlbigung, ober gar Rechtfertigung. Dies gab 
Auch die Reaierunas-Verfüqunq vom 4. Oktober 1841 den: Rîagistrate zu er- 
kennen inbem si7qanf richtig barons hinwies, baß es sich bei dem Silberwiesen- 
Project um eine rein polizeiliche Maßregel handele, zu der zunächst bei ihr, als 
der dem Magistrate unmittelbar vorgesetzten Instanz, der Consens zu beantragen 
aewesen sei. Ohne Mitzeichnung eines der beiden Bürgermeister becretirte der 
Stadtsvndikus auf diese Verfügung am 16. Oktober 1841: „Die Stelluiig des 
Maaistrats ist nach dem Gesetz selbständig genug, um seine Anträge bei derjenigen 
Behörde zu deren Reßort sie gehören, allein und unmittelbar formtreu zu können 
und ohne dazu einer Vermittelung der König!. Regierung qua vorgesetzter 
Instanz zu bedürfen. Es kann dem Magistrate nicht emfallen, in Sachen, die 
nim Geschäftskreise der Königl. Regierung gehören, dieselbe übergehen zu wollen, 
indeß gehört die vorliegende Angelegenheit nicht zum Regierungs-Reßort. Die 
Sache mag jedoch, um einen nutzlosen Federstreit zu vermeiden, zu .à Acte 
aebeu " Sei dieser Vorgang hier nur erwähnt als eins der vielen Beispiele von 
Conflicten zwischen den Stadtobrigkeiten, besonders großer Städte, und der Auf
sichtsbehörde in Bezug auf die Auslegung der betreffenden Paragraphen de

à"besuche an bas Königl. Allgemeine Kriegs-Departement unb b-m 
der Königl. Regierung erstatteten Berichte hatte der Magistrat S^lchzettig am 
10. Juli 1841 an das Direktorium der Berlin-Stettmer Eifeubahn-Gefellschast, 
— dessen Vorsitzender eben auch der Ober-Bürgermeister ) war, die Anfrage 
aerichtet ob daffelbe wol geneigt sein werde, die Aufschüttung der Silberwiese 
mit der beim Bau der Eisenbahn überflüssig werdenden Erde, so wie die Em- 
ebnuna derselben und zu welcher mindesten Forderung zu übernehmen. Das x,iree- 
SÄ «nfU ersten Technip bem Ober-Wegebau-Jn pee.or 
Neühaus, überwiesen, der sich in feinem, dem Direktorium am Juli 18 
erstatteten Berichte gewissermaßen nur bedingungsweise fur den Aittrag des M

SÄ “bit Ll-it in b°r MH-von Stettin 

zwar 100 Schachtruthen Erde als seitwärts auszusetzen berechnet sewn, ^indessen 
babe sich die Masse der zu bewegenden Erde durch die Annahme des ^alnhosts 
in den Festungswerken bedeütend'verändert, indem zunächst am Sackschen Garten 

nd in die em Garten selbst"') nicht mehr soviel Abtrag gewonnen werde, als 
ursvrünalich und anschlagsmäßig angenommen war. Ob nun bei Cuiebenung der 
^estunaswerke noch Erde übrig bleibt, wenn das Bohlwerk an der Oder^nter- 
siillt und der Platz am Bahnhöfe aufgehöht ist, läßt sich zur Z^t noch Nicht be
stimmt übersehen, weil die nöthigen Messungen und Berechnungen noch nicht vor- 
lieaen inbeffen büti e man doch schon jetzt der Ansicht fein, daß eine große 
MenaèvonErb-n.cht übrig bleibe» werbe. Es wirb stch aber b.e ubng 
bleibende Erde im Interesse der Gesellschaft, d. u: des Eisenbahn-Baues, sehr 
gut verwenden lassen, wenn nämlich durch die Galgwiese das Doppelplanum ge-

" *) Dem Oberbürgermeister Andreas Friedrich Masche war schon um diese Zeit vom

SÖ"% àt-n- °°n
Seiten der Eisenbahn-Gesellschaft siehe L. B. U Th. Bd. VUI, 600-603. 
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schüttet, und dadurch die (Gelegenheit gegeben wird, ein Doppelgleise anzulegen, 
was in der Nähe von Stettin überaus Wünschenswerth erscheint. Sollte dann 
noch Erde übrig fein, so würde dieselbe Verwendung finden können, um einen 
Theil des neben der Bahn oder des an der Oder gelegenen niedrigen Terrains 
anszuhöhen, und dadurch BawAuslade- oder Holzablagerungs-Plätze zu gewinnen. 
Dergleichen Plätze, 12 Fuß hoch aufgehöht, zu vorstehend erwähnten Zweck ver
kauft, dürften einen höhern Werth Von 900 Thlr. pro Mg. oder 5 Thlr. pro 
Q. Ruthe und also der Gesellschaft einen Nntzen von 12 Sgr. pro Schachtruthe 
gewähren. In dieser Beziehnng könne es also für die Gesellschaft ziemlich gleich
gültig sein, ob sich die Stadt znr Aufhöhung der Silberwiese entschließt nnd 
dafür ein angemessenes Äquivalent gewährt, und nur in einer andern Rücksicht 
und zwar für den raschen Angriff des Baues erscheine es Wünschenswerth, einen 
Theil der überflüssigen Erde nach der Silberwiese abzuladen, weil alsdann die 
Erdarbeit nachhaltig fyiiiter der Wiek von zwei Enden angegriffen werden kann, 
während dieselbe sonst hauptsächlich von einem Ende aus betrieben werden muß. 
Lediglich in dieser Beziehung, nicht aber der Gesellschaft einen pecuniären Vortheil 
zu verschaffen, sei es wünschenwerth, auf den Antrag des Magistrats einzugehen. 
An einen pecuniären Vortheil dürfe aber auch bet den mancherlei Hindernissen, 
welche der Transport der Erde über die Straße in der Oberwiek und über den 
Strom entgegen stehen, gar nicht gedacht werden, weil der Transport durch den 
beständigen Land und Wasserverkehr gar zu oft unterbrochen und gestört werden 
wird, und weil die geringe Aufhöhung von 3—4 Fuß ein haüfiges Verlegen 
der provisorischen Bahn, so wie höhere Einebnungskosten wie gewöhnlich ver
ursachen würden. Die Mehrkosten des Transports der Erde nach der Silberwiese 
betragen pro Schtr. mindestens 12 Sgr. und es müßen, wenn der Gesellschaft 
nicht ein Nutzen entgehen soll, noch andere 121/2 Sgr., daher 24 */2 Sgr. pro. 
Schtr. gewährt werden, weil die auszusetzende Erde diesen Werth für die Ge
sellschaft hat. Neühaus gelangte zu diesem Ergebniß durch einen ganz speciellen 
Anschlag, aus dem Folgendes entnommen wird: —

Die Silberwiese, städtischen Antheils, umfaßt eine Fläche Von nahe 7700 Q. 
Ruth. — 42% Morgen. (Nach einem ganz allgemeinem Überschlag.)

1. Zu einer Aufhöhung von 3 Fuß werden also erforderlich 23.100 Schtr.
2. Und zu einer Aufhöhung von 4 Fuß  30.800 -
Zum Transport der Erde von den Bergabhängen längs der Oberwiek nach 

der Silberwiese muß über die Oder eine Jnterimsbrücke gebaut werden. Sie 
erhält 49 Jochfelder à 14 F. im Lichten, und ein Jochfeld à 24 Fnß mit Auf
zug für den Durchgang der bemasteten Fahrzeüge. Es werden daher 53 Pfahl- 
reihen erforderlich, jede aus 5 Pfählen bestehend nnd wird die Fahrbahn über
haupt 760 Fuß lang und 19 Fuß breit, mit verleimten Geländer. Der Bar: 
dieser Brücke war veranschlagt zu Thlr. 7.876. 21 Sgr., die Kosten des Abbruchs 
zu 600 Thlr., Summa Thlr. 8.416 21 Sgr. davon ab der nach dem Gebrauch 
durch Vcraüßerung ;n erwerbende Materialwerth mit ca % des Werths Thlr. 
1.406. 21 Sgr. Bleibt erforderlicher Geldaufwand 7010 Thlr. oder rund 
7000 Thlr.

Dieser Kostenaufwand für die Brücke über die Oder verteilt sich bei 
24,000 Schtr. Transport aus Sgr. 8. 9 Pf., bei 30.000 Schtr. auf 7 Sgr. pro 
Schachtruthe.
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Die Schachtruthe Erde wird nach der Silberwiese wegen des Aufenthalts 
in der Oberwiekstraße folgendes Fuhrlohn herbeiführen.- Mittlere Entfernung 
150 + 70 ----- 220 Ruthen, Hinfahrt 13, Rückfahrt 11, beim Ladeplatz 5, beim 
Abladen 6, zusammen 35 Minuten für eine Tour, dazu 3 Minuten für den 
Aufenthalt in der Straße, überhaupt 38 Minuten, mithin in 8 Stunden 12 
Fuhren jede zu 1% Schtr. Bespannung mit 2 Pferden. 16 Schtr. kosten daher 
an Fuhrlohn Thlr. 2. 10 Sgr. -- 70 Sgr. mithin die Schtr. Sgr. 5. 10 Pf. = 
6 Sgr. rund. »

Überhaupt wird also die Schachtruthe Erde nach der Silberwiese zu trans- 
portiren kosten in Sgr. und Pf.: — 1) Fuhrlohn 4. 6 (vorstehend 6. 01): 
2) Brückengeld 8. 10 (vorstehend 8. 9); 3) Unterhaltung der Brücke 0. 6; 
4) Verlegung und Unterhaltung des Gestänges 1.6; 5) Aufsicht in der Oberwiek
straße 0. 6; 6) Ladekosten 13. 6.; 7) Einebnungskosten 6. 8, zusammen 
Thlr. 1. 6 Sgr.

Die Transport-Kosten nach der Galgwiese, bei 150 Ruthen mittlerer Ent
fernung und 29 Minuten Zeit für eine Tour, werden in dem Anschläge berechnet 
pro Schtr. zu 24 Sgr.; also nach der Silberwiese mehr . . . Sgr. 12. —

Der Werth, den die Schtr. Erde zur Bildung von Bauplätzen auf 
der Galgwiese, oder auf benachbarten niedrigen Terrain für die Ge
sellschaft hat, ergibt sich wie folgt: Die Q. Ruthe 12 Fuß aufgehöht 
wird einen Hähern Werth von 5 Thlr. haben, beträgt also 5. 30: 
12, oder.......................................................................... ............................... - 12. 6

Mithin muß die Gesellschaft, wenn sie keinen Verlust bei dein 
Transport der Erde nach der Silberwiese erleiden soll, als Entschä
digung in Anspruch nehmen pro Schachtruthe.................................... Sgr. 24. 6

Das Direktorium der Eisenbahn-Gesellschaft, — Unterzeichnet: Masche — 
überschickte diese Kosten-Berechnung seines ersten Technikers dem Magistrate mittelst 
Anschreibens vom 28. Juli 1841, um sich darüber zu erklären. Masche's Zwitter- 
stellung einmal: als Ober-Bürgermeister, daher als erster verantwortlicher Ver
treter der Stadt und ihrer Jitteressen, das andere Mal: als Vorsitzender des 
Direktoriums einer Privat-Gesellschaft für den Eisenbahnbau, dessen Promotor 
er in den ersten Stadien vornehmlich gewesen ist, war mit den Bestimmungen 
der Städteordnung von 1808, insonderheit wenn Interessen pon Mein und T)ein 
in Frage kamen, wie im vorliegenden Falle, wol nicht vereinbar, daher denn auch, 
wie es scheint, nach Magistrats-Beschluß, der zweite Bürgermeister Schallehn*)  
die Bearbeitung dieser Sache übernahm; mindestens sind von jetzt an alle hierauf 
bezüglichen Aktenstücke von diesem, jedoch nur auf kurze Zeit ge- und unterschrieben.

*) Hans Eduard Schallehn hat von 1836 bis 1864 der städtischen Verwaltung, zuerst als * 
Stadtrath, dann als Bürgermeister, angehört. Vom Könige mit dem Titel eines Geheimen 
Regierungsraths begnadigt und mit einem von den Stadtverordneten bewilligten Ruhegehalt 
von 2200 Thlr. schied er aus dem Dienste. Seine Heimathstadt Stettin verließ er zu Ende 
des Jahres 1875 um fortan in der Hauptstadt des Deütschen Reichs zu leben.

Reühaus' Anschlag fand an dem Vorsitzenden der Ökonomie-Deputation, 
Stadtrath Winkler, den die Sache vom Bürgermeister zur Begutachtung zuge- 
schrieben war, einen scharfen Kritiker. Mit großem Zwang, so bemerkte er in 
seinem Gutachten vom 1. August 1841, ist Reühaus bemüht gewesen, 24 Sgr. 
6 Pf. pro Schtr. herauszurechnen. Schon die Gewinn-Annahme für die Gesell-
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schäft, daß bie Schtr. Erde ihr 1^/2 Sgr. Vortheil bringe, wenn sie zur Er- 
von Bauplätzen angewandt werde, sei illusorisch; denn abgesehen daß 

auf künstlich geschaffenem Boden ein schlechter Baugrund ist mib schwerlich ber 
.IKfl. ^slitbä fur JOO Thlr. verkauft werden dürfte, so sei ja der Ankaufspreis 

Tàsà ganz außer acht gelasfeu. Auch seien die Kosten des 
»ach der Silberwiese, so namentlich die Planirungskosten, anscheinend 

nnt Absicht, sehr hoch gerechnet. Zugegeben, daß die Vorlegung des Gestänges 
xCl QMCr ' verwiese mehr kostet, als bei der Galgwiese, so können denn doch 
die Planirungskosten dort llicht das doppelte von dem betragen, was hier für 
die e ben m Ansatz gebracht ist. Wenn jede Schtr. der Gesellschaft à?Gewinn 

2 4 Sgr. bringen sann, Ware es ya eine vortreffliche — Spéculation noch
mehr Berge anzukausen und abzutragell. Lasse sich die abzutragende Erde sehr 
L^cZàeffe der Gesellschaft verwenden so thuàas DiLrium jaunrecht!

Jàreffe nicht festzuhalten. „Wenn wir, sagte Stadtrath Winkler am 
Schluß feiner Relation, 15—20 Sgr. pro Schachtruthe nach der Silberwiese Ver- 
gutigung geben, so thun wir genug!" ’

Winkler's Hinweis auf eine vortreffliche Spéculation, — verschnupfte wie 
man zu sagen pflegt, den ersten Eisenbahn-Director Masche; er schrieb doch ohne 
Unterschrift, mie Gegenbemerkung in den Magistrats-Acten nwder/ was der 
Äsche »ichs Sanier R°gi°rungS-Rath

.äSSSKÄJiXS S t.^lîtinÏÏlUn9 ber Stadtverordneten liothwendig, denen die Sache mit allen 
Vorverhandlungen am 1. September 1841 zugleich auch mit dem Bemerken vor
gelegt wurde, daß die Mitglieder der Versammlung, welche der gemischten 6ont= 
mission «»gehörten, in welcher die Silberwiesen-Angelegenheit ausführlich erörtert 
worden war, die beste Auskunft zu geben im Stande feien. ' '

r. b^Sitznng der Stadtverordneten vom 2. September wurde der Antrag 
ta 8 ^ge ?» verlegen, um sich gründlicher informiren zu
können. Dieser Antrag gmg mit 1 Stimme Mehrheit, von 47 Stimmen, durch. 
m-iV..ähreren Seiten war nun auch die Bemerkung gemacht worden, daß die 
Beschüttung der Silberwieje ohne Schlagung eines Bohlwerks durchaus unzweck- 
^äßlg sem wurde, weshalb die Stadtverordneten den Beschluß faßten,^ den 
Maglltrat zu ersuchen, ihnen bis zur nächsten Sitzung am 9. l. M. einen un- 
gefahreu Anschlag der Kosten einer als nothwendig erkarmten Bohlwerks-Anlaqe 
mnzuiyeuen. D

Stadtbaumeister Kremser stellte folgenden Überschlag der aufzuweudeiiden Kosten

E^/î^ng ^er Silberwiese, bei der Annahme einer durchschnittlichen 
mebr ïiM' »?brden ca. 33.600 Schtr. erforderlich, (mithin 2800 Schtr.

' Neuhaus Annahme (uiib wenn die Schtr. für 18 Sar. beschafft wird 
betraten Die desfallsigen Kosten ca..............................  ' B îMr V>nim

Das Bohlwerk, soweit es den der Stadt gehörigen ' Theil ' ’ ~ ' 
ber Sübeiwiese umgränzt, wird, solide ausgeführt, herzustellen 

etn Kr À ri V ‘.......................... • • *..................................... - 28.000
®te Kosten der Erhöhung des Silberwiese-Bodens um 4 Fuß

in Summa .... Thlr. 48.100
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Die Stadtverordneten - erschrocken vor der großen Summe sie wußten 
sieb keine Rechenschaft ui neben, wie die über 2400 Thlr. betragende Rente dieses 
Kapitals einzubringen sein werde und faßten in der, vorher schon bezeichneten 
Sitzung vom 9. Septeniber 1841 folgenden Beschluß: — Da nach Meinung der 
Versammlung die Eisenbahn-Gesellschaft jedenfalls gezwungen sem durfte, die le- 
deutenden Maßen von Erde, welche sie übrig behalten wird der Stadt zu uber- 
lassm wenn auch einige Ablageplätze für einen Theil derselben gefunden werden, 
ilud den ihr der zu acauirende Raum auf der Galgwiese u. f. w. viel bedeuten
den Kosten verursachen möchte, als der etwas umständlichere Transport nach der 
Sttbàesc, so müssen wir den Antrag über die Beschüttung der selben gegen 
eine Vergütigung zu coutrahiren für jetzt von der Hand weisen. (Unterzeichnet 
von Görlitz, Vorsteher, Wiesenthal, Schriftführer).

Von diesem Beschluß der Stadtverordneten wurde dein Directonnm bcr 
Eisenbahn-Gesellschaft am 15. September Mittheilung und demselben zugleich 
benierklich gemacht, wie Magistrat weilte, daß etn. wesentlich geringerer PreiS zu 
stellen sein werde. Um Angabe des Minimal-Preises, für welchen das Direetormm 
die Aufhöhunq der Silberwiese übernehmen könne, so wie um schleunigste Be- 
nackricbtiauna hierüber wurde dasselbe ersucht. Es erfolgte darauf unterm 2o. 
September eni umfangreiches, vier eng beschriebene Folien umfassendes, Rremonal, 
aus dem hervorginq, daß die Stadtgemeinde an der Handelsfirma Rahm und 
Sohn eine Concurrentin für die Abnahme des beim Eisenbahnbau "Nverwmdbar 
bleibenden Erde-Quantums bekomineu hatte. DasMemorial zerfiel tn drei Abschnitte. 
Der I Abschnitt handelte von den Betrag der Erde; der II. von der Disposition 
d-r Erd-. lmd der III. enthielt unter der Aus,christ: Angebot, wortttch solgeuoes:

Wir erbieten uns, der Stadt die von den Oberwiekschen Bergen nicht zu 
unsern eignen Bedarf zu verwendeude Erde (außer im Sackscheu Garten^mochten 
wir auch noch Einiges auf Bahnhof und Bohlwerks-Ausfüllung ut den ^estungs- 

WCÉ. SckaÄrütbe tu 10 Sqr. und den Mehrkosten, welche durch den Transport 
der Erde nach der Silberwiese, und die Einebnung daselbst mehr entstehen, 
als durch den Transport und der Einebnung auf dem Rahm-Schultzeschen 
Terrain von den Wieker Bergen entstanden sein würden

mit einem Quantum von 24—30.000 Schachtruthen zu liefern. Diese Mehrkosten 
rechne» wir zu 8 Sgr. erbieten uns demnach, we>m -m bchrmmtn Pr-ts s-stge- 
ioirb hiprhpH sott die Scktr. nach der Silberwiese fur 18 ^-gr. zu liefern. -wir 
sind aber auch ' bereit, die Mehrkosten nach der wirklichen Verwendung zu be
rechnen und als Maximum mit 8 Sgr. dafür zufrieden zu sein, und die Er- 
fvaruna der Stadt zu Gute kommen zu lasten. Ja, wir machen auch den Vor- 
iällaa ' der Stadt die Erde völlig kostenfrei in Kähnen am User der Obernnek 
(die freilich in bedeütendere Zahl von der Stadt gestellt werden mußten) zu heferib 
imb derselben das Verfahren der Erde nach der Silberwiese anheunzugeben. -Nad) 
àrer Meinunq würde das der Stadt am Vortheilhaftesten sem, und bei den 
Mitteln und Kräften, die ihr zu Gebote steheu, eine Ersparung möglicher Äijt 
bon ein Paar Sqr. pro Schtr. herbeisühren. Ja, wir sind auch bei diesem Bor- 
îAtslne bereit: die Erde nicht blos frei bis in die Kähne zu liefern, sondern auch 
nut diesen den Transport und aus den Kähnen die Verkarrung auf der Srber- 
wiese zubewirken, die Kosten dafür nachzuweisen und als Maximum 18 Sgr. zu 
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nehmen, jegliches Minus aber der Stadt zu Gute kommen 311 lasten. An unserm 
eifrigen Bestreben, möglichste Kosten-Verringerung zu erzielen, soll es nicht 
fehlen."

In Folge dieser Anerbietungen bildete sich im Magistrats-Collegium die 
Meinung, daß die sich jetzt darbietende Gelegenheit, die Silberwiese mit Einern- 
male zu erhöhen, nicht vorüber gelassen werden dürfe, ohne dem städtischen In
teresse sehr erheblich zu vergeben. Unter den verschiedenen Offerten erschien dem 
Magistrat diejenige als die Vortheilhafteste, daß die Eisenbahn-Bau-Verwaltung 
die Erde frei in Kähnen liefert, mit diesen den Transport und aus diesen 
die Verkarrung auf der Silberwiese bewerkstelligt inib die Kosten dafür nachweiset, 
so daß die Stadt höchstens und als Maximum 18 Sgr. pro Schtr. zahlt, ein 
etwaiges Minus der Kosten aber lediglich der Stadt zu (Bute kommt. Diese 
Offerte, mit dem Vorbehalte, daß der Stadt frei bleibe, geeigneten Falls die 
Erde selbst zu transportiren und zu plauiren, beschloß Magistrat in der Sitzung 
vom 29. September 1841 den Stadtverordneten zur Annahme zu empfehlen. 
Folgenden Tages kam die Sache in der Versammlung zum Vortrag, und die Ab
stimmung ergab, nach lebhafter Debatte, für den Antrag des Magistrats 33 weiße 
gegeil 19 schwarze Kugeln (eût Stadtverordneter hatte sich in Folge der Debatte 
entfernt), doch fügten die Stadtverordneten der Annahme noch die Bemerkung 
hinzu, daß selbst v er st an den nicht nur Verkarrung, sondern auch die Ein- 
ebenung mit der Erde Seitens der Eisenbahn-Gesellschaft geschehen müsse.

Von diesem Beschlusse wurde das-Directoriuin der Eisenbahn-Gesellschaft 
durch Magistrats-Schreiben vom 2. October 1841 in Kenntniß gesetzt und zugleich 

' bemerkt daß, weil den Pächtern der Silberwiese /die Pacht bereits aufgekündigt 
sei, dem sofortigen Beginnen der Arbeiten nichts im Wege stehe. Als Comniissarien 
für diese Angelegenheit seien der Stadtrath Winkler lind der Stadtbaumeister 
Kremser ernannt, mit denen sich der Ober-WegeBau-Inspector Neühaus ins 
Einvernehmen setzen möge, um sofort die Ausführung in die Hand zu nehmen. 
Auch wurde das Direktorium von der Kriegsministerial-Bestimmung benachrichtigt, 
der zu Folge die Aufhöhung der Silberwiese dergestalt ins Werk zu richten sei, 
daß dadurch nirgends deckende Ränder gegen die Festung entständen.

Mit Bezugnahute auf den so eben genannten Punkt, der die Bedingung I in 
den Erlaß des König!. Allgemeinen Kriegs-Departeinents vom I. September aus
macht, hatte die Königl. Cominandantur in dem Schreiben vom 17. September 
1841 dem Magistrate zu erkennen gegeben, daß zur Erlangung einer gleichen 
Höhe es angemesserr erscheine, wenn, wie es vor einigen Jahren ' auf bem 
Raths-Holzhofe geschehen, auch jetzt Pfähle eingerammt, unb an bief en bic 
Höhe, welche bic Silberwiese erhalten dürfe, vermerkt werde. Der Ingenieur 
vom Platz, Hauptmann Boethcke, werde die Feststellung dieses Normalmaßes 
leiten. Der Magistrat wolle die nöthigen Vorbereitungen dazu treffen und die 
Commiffarieu namhaft machen, welche mit dem rc. Boethcke wegen Ausführung 
dieser Maaßfestsetzung in Verbindung zu treten hätten. Zu dem Punkte 3 der 
Bedingungen bemerkte die Cominandantur, wie der Umfang des, für ein anzu
legendes Festungswerk frei 311 lassendes, Terrains, sich zur Zeit noch nicht 

. genau bestimmen lasse und auch davori abhängig sei, ob der Magistrat die 
am Südrande der Silberwiese beleg eite kleine Insel mit in die Aufhöhung ziehen 
lassen werde. Der Erklärung hierüber entgegen sehend, bemerkte die Cominandantur 

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 54 
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noch, daß die Verpflichtung der Stadt, den nöthigen Platz zu dem qu. Festungs
werk zu jeder Zeit gegen eine Grundentschädigung von 150 Thlr. pro Mg. 
an den Militair-Fiskus abzutreten, vom Magistrate in rechtsgültiger Form 
anerkannt und ausgefertigt, vor dem Beginnen der Aufhöhungs-Arbeiten der 
Silberwiese einzureichen sei. — Nunmehr, da die Melioration der Silberwiese 
durch Gemeindebeschluß feststand, konnte der Magistrat das Anschreiben der 
Coinmandantur unterm 2. October 1841 dahin beantworten, daß er zu 1 mit den 
Anordnungen wegen Feststellung der neuen Horizontalfläche der Silberwiese überall 
einverstanden sei und seine Comnnflarien, Winkler und Kremser, angewiesen habe, 
sich zum Behufe des Einschlagens der Niveau-Pfähle mit dem Platz-Ingenieur, 
Hauptmann Boethcke ins Einvernehmen zu setzen. Was aber den 3. Punkt be
treffe, die Ausstellung eines bindenden Reverses, worin Magistrat erkläre, das 
Terrain zum künftigen Festungswerk auf der Silberwiese gegen eine Vergütigung 
von 150 Thlr. pro Mg. Landes zu jeder Zeit an den Militair-Fiskus abtreten 
zu wollen, so habe das Königl. Kriegs-Ministerium in dem Consense vom 1. Sep
tember eine solche Verpflichtung hinsichlich des Kaufpreises der Stadt Stettin 
nicht auferlegt; die Festsetzung des Überlassungs-Preises werde einer künftigen 
gegenseitigen Vereinbarung Vorbehalten bleiben müssen. Die Insel blieb unerörtert.

Der Ökonomie-Deputation wurde nun ebenfalls in der Magistrats-Sitzung 
vom 2. October 1841 die Aufgabe gestellt, zu prüfen, welche Maßregeln und 
Einrichtungen Behufs Ausführung der Sache und der definitiven Einrichtung 
der Silberwiese zu Lagerplätzen und Holzhöfen erforderlich sein würden. Die 
Deputation wurde auch mit der Angelegenheit wegen des Weges über das vor 
der städtischen Silberwiese liegende Grundstück des Kahnbauers Martin Masche 
betraut, die schon im Jahre vorher zu Verhandlungen geführt und kein Ergebniß 
gehabt hatten, jetzt aber wieder ausgenommen werden mußten. Man erinnere 
sich, daß rc. Masche sich Einbrüche in das städtische Eigenthum sich erlaubt hatte, 
die durch die Wege-Anlage ausgeglichen werden sollten.

Es handelte sich um Herstellung eines Weges in der Verlängerung der 
Pladderin - Straße auf der Lastadie über den Pladdereie - Graben ' durch die 
Maschesche Besitzung nach der Silberwiese städtischen Antheils. Hierzu mußte 
die Benutzung der von Masche im Jahre 1834 mit einem Kostenaufwand von 
1000 Thlr. neüerbauten und von ihm in Stand zu haltenden hölzernen Brücke 
über die Pladdereie in Anspruch genommen werden. In den Verhandlungen, 
welche im Jahre 1840 gepflogen worden waren, hatte rc. Masche sich erboten, 
diese Brücke an die Stadt abzutreten, und zwar gegen einen jährlichen Canon, 
der den 4Prctigen Zinsen eines Kapitals von 700 Thlr. gleichkommt, gegen Ent- 
ledigung aller Verbindlichkeiten der Unterhaltung der Brücke, auch unter Vorbe
halt des Gebrauchs derselben von seiner und seiner Miether Seite. Die Straße 
betreffend, so würde dieselbe bek einer Breite von 40 Fuß das Maschesche Grund
stück in einer Länge von 770 Fuß durchschneiden, was eine Fläche von ca. 
iy2 Mg. Land ist. Masche wollte sie bis 8 Fuß über 0 des Oderpegels erhöht, 
aber ungepflastert, übergeben. Dafür verlangte er eine jährliche Rente, bezw. 
einen Canon von Thlr. 202. 15 Sgr., der mit einem Kapital von 5062% Thlr. 
abzulösen sein werde. Andern Theils war rc. Masche erbötig, sich in Stelle dieser 
beiden Geldrenten mit einer Fläche Wiesen von 5 Mg., wovon ein Theil ent
weder an der Oder oder an der Parnitz liegen müsse, und welche unmittelbar an
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fein Grundstück gränzt, entschädigen zu lassen, jedoch ebenfalls mit dem Vorbebalt 
V ^schränkten Benutzung der Pladdereie-Brücke für sich und seine Miether 

zu Fuß und zu Wagen Mußten diese Offerten an und für sich schon zu hoch 
geschraubt erscheinen, so hatte dre Schlußbedingung, welche Masche an dieselbe knüpfte 
eine in der That komische eeite, er verlangte nämlich daß seine Besitzung aus Vent 
ersten Rayon gestrichen werde, als hätte dies in der Macht der städtischen Behörde

M11........ ”

«SÄ&Mts-jrte ÄÄäsflÄ® 

nommen. Der Stadtverordneten-Vorsteher (Äörlitz und der Protokollführer der 
Versammlung Wiesenthal übernahinen es, mit dem Kahnbauer Martin Masche 
werter zu verhandeln. Sie traten mit demselben am 2 Oetober 1841 zu einer 
Konferenz zusammen an der Masche's Schwiegersohli, der Kaufmann Friedrich 

äStadt°er°rdnet°-, Theil nahm, und in welcher

enchàL°

(£3 wogegen

m,.,.2'™*!! $um. erwähnten Wege erforderliche Terrain wird dem Kahn- 
bauer Masche entweder durch eine Rente von 25 Sqr. pro O Rutbc oder bitrdi 
ÖiÄü?"’“ doppelt so großen Ls-Nfläche auf der städtischem 

wUVvilvlv|v V vL llll kvk«
.. _,*• dbi ber Berechnung der Entschädigung (ad 2) bleibt jedoch ausgeschlossen 
die Terratiibreite von Ist Fuß, und nur dasjenige Terrain, was aus der ganzen 
Ä oLL'sa^) von 15 Fuß erforderlich ist! wird durch

4. Die Stadt entsagt allen Ansprüchen wegen behaupteter Überschreituna 
ab/rcchtinäßi" "ân. à"' Masche's Besitzstand, wie er sich gegenwärtig befindet,

Im Einverständniß mit beit Stadtverordneten acceptirte ber Magistrat diese 
'»Ve a9e ^bstîâchte Offerte dahin, daß die Vergütigunq nicht in Rente

lU "ach dem doppelten Flächeninhalte erfolgen werdet
Masche wurde von dieser Annahme durch Magistrats-Verfügung vom 13. October 

' und gleichzeitig die Ökonomie-Deputation beauftragt um
S „F^tstellung und c Vermessung des Weges das Weitere zu veranlassen und 
Alles zur demnächst erforderlichen Contractschließung vorzubereiten. Letztere zog 
Nch m die Länge, denn es erhoben sich Meinungs-Verschiedenheiten zwischen dein 
Magistrate und den Stadtverordneten über die Breite des durch das Maschesche 
®>r“wUdbrätlb innrf, ®1U,cr£lt|c -u l-Mndr» W-g-o, Der Magistrat wollte thu 
4o Aull breit machen, und demgemäß auch mit Masche die erforderliche» «er- 
3iirW1»reite' wn'sf'r bie Stadtverordueten dagegen wollten dem Wege nur ' 
ob »uß à«-rugestehen und beharrten über Jahr und Tag bei ihrer Ansicht mit 
mun i" à» drehte nu ?v»l sagen, mit einer feindseligen Stirn-
u 2' v m J bch sogar hinreißen ließen, iit ihrem Protokollbuche, als Bc- 

)luß der «cisammlung die Bemerkung niederzuschreibeu: „Dem Magistrate

54*
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siebe ein einseitiges Verfügungsrecht über städtischen Grt'nd und Boden gar nicht 
y (Sitzung vom 3. Juni 1842). Dem Magistrate blieb zuletzt nicht anderes 
übriq — obwol er • es des Principes halber gern vermieden hätte, — als dre 
Entscheidung der Aufsichts-Behörde nachzusuchen, was burch den Bericht vom 
3 September 1842 geschah, worauf am 13. desselb. Monats bte Komgl. Jte= 
aierung verfügte: „daß mit Rücksicht auf die für die Zukunft zu erwartende 
Frequenz in jenem Stadtheile, es im polizeilichen Jnteresie nothwendig ist, 
daß die fragliche Straße wenigstens 45 Fuß breit angelegt werde" Nach dieser 
Schlappe faßte die Majorität der Stadtverordneten am 6. October 1842 den 
heroischen Entschluß, die Sache nicht weiter zu verfolgen. Sie schlug Ehamade! 
Aber sie ermannte sich nach einigen Monaten der Erholung, um ihre vorige 
Position wieder zu erobern; beim als ber Magistrat ber Versammlung bas Bau- 
Tableau für bas Jahr 1843 vorgelegt unb barin auch den als Kiesbahn anzu- 
legenben „Weg nach ber Silberwiese", über besten Grundlosigkeit ber Kahnbauer 
Masche in wiederholten Eingaben bittere Klage erhob, aufgefnhrt hatte, beschlossen 
bie Stabtverorbneten in ber Sitzung vom 2. Februar 1843, „ihrem Bebauer« 
barüber Ausbrnck zu geben, baß ber Magistrat diesen Weg in einer so großen 
Breite angelegt habe, wozu gar kein Bedürfniß gewesen fet; bie beantragte 21e- 
willigung zur' Aufschüttung von Sanb unb Kies könnten sie als überflüssig Nicht 
genehmigen; ein anberes wäre es, sofort an eme Pflasterung bes Weges in 
einer Breite von 30 Fuß zu denken, wenn erst em bestimmter Plan uoer bte Be
nutzung ber Silberwiese feststehe". '

Letzteres staub aber noch in weitem gelbe. Es war nämlich im Laufe bes 
Jahres 1842 ber Gedanke «lieber aufgetaucht bie Siiberwtese stäbttschen Antheils, 
nachdem bie Aushöhungs-Arbeiteu berselben ihrer Beendigung entgegeii gingen, 
bemwch zu einem Wohnplatz für Menschen einzurichten, da sich die Aussicht 
eröffnet hatte, baß Seitens bes Militair-Fiskus vielleicht mildere Formen bei 
Handhabung bes Rayon-Gesetzes bewilligt werben könnten. Es waren deshalb 
Wieberum unmittelbar mit Übergehung ber Königl. Regierung bei ocm Knegs- 
Minifter v. Doyen unter Zuftintmung ber Stadtverordneteii vom Magistrate 
Anträge gestellt worben unb zwar am 3. September 1842. In btesen Anträgen, 
welche lediglich von bem Ober-Bürgermeister Masche ausgegangen waren, hatte 
derselbe auch den vordern, dem Kahnbauer Martin Niasche gehörigen ^hcü ter 
Silberwiese ins Auge gefaßt, und die für den Hintern oder städtischen ^hetl der 
Insel erbetene möglichste Minderung der Rayon - Eutschrankungen auch aus 
Masche's Grundstück ausgedehnt. Der Ober-Bürgermeister Masche meinte nämlich, 
daß, wenn sein Namensvetter, der Kahnbauer auch nicht geneigt sein möchte, bte 
bisherigen Anlagen auf seinem Territorium sofort zu rastren unb nun nach bc- 
stimmter Ordnung zu bauen, er solches doch bald m seinem Jnteresie finden 
werde. Hierauf war am 15. September 1842 aus dem Kriegs-Ministerium der 
vorläufige Bescheid erfolgt, daß eine nochmalige gründliche Erörterung dieses Ge
genstandes, in Verbindung mit dem z. Z. von Berlin abwesenden General-In
specteur der Festungen erforderlich sei, daher das Weitere noch Vorbehalten blechen 
müsse. Auf kürzerm Wege würde der Magistrat eine Entscheidung auf seine 
Anträge herbeigeführt haben, wenn er den verfassungsmäßigen Gang inne gehalten 
und sich an bie Königl. Regierung gewandt hätte, allem der Ober-Bnrgerineister 
hatte sich, in Gemeinschaft mit dem Stadtsyndieus, ber Decernent m ter ^ache 
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war, nur einmal auf den Standpunkt unbeschränker Autonomie der Stadtobrig
keit gestellt und demgemäß auch den Kriegsminister an Erledigung der Vorstellung 
vom 3. September 1842 erinnert, worauf das folgende Rescript erging: —

„Auf das Schreiben vom 8. Februar c. wird erwidert, das die Verhandlungen 
wegen Bebauung der dortigen sogenannten Silberwiese noch zwischen der höhern 
Militair- und Civil-Behörde daselbst gepflogen werden, vor deren Eingang die 
Entscheidung in der Sache nicht erfolgen kann. Es fehlt namentlich noch die 
Äußerung des Oberpräsidii über dies Project, und das General-Commando des 
2; Armee-Corps ist dato veranlaßt worden, das erstere dieserhalb abermals daran 
zu erinnern. Berlin, den 21. Februar 1843. Kriegs-Ministerium. Boyen. An 
den Magistrat zu Stettin".

Geschäftskundige Männer, wie die betreffenden zwei Magistrats: Glieder waren, 
hätten sich doch vorher sagen können, daß die oberste Staatsbehörde in Sachen 
der Landcsvertheidigung auf den einseitigen Antrag des Magistrats eine Ent
scheidung nicht treffen werde, nicht treffen könne ohne die Ansicht und Meinung 
der zuständigen Provinzial-Polizei-Behörden zu hören, ohne mit der: Ministerium 
des Innern, sowie mit dem Finanz-Ministerium ju conferiren, die verfassungs
mäßig in der Sache auch ein Votum abzugeben hatten; sie hätten sich sagen 
müssen, daß der Stadt-Obrigkeit kein Jota an dem, derselben durch die Städte
ordnung verkürzten Rechte verkümmert werde,. wenn man den vom Verwaltungs
Recht so natürlich vorgeschriebenen Jnstanzenzug inne halte; allein beide Männer 
hatten sich in der Idee der Autonomie so verrannt, daß sie, absolute Selbständig
keit in Anspruch nehmend, alle administrativen Formen, die sich durch Jahr
hunderte lange Erfahrung bewährt haben, außer Acht lassen zu dürfen glaubten.

Was nun aber die Befestigung des, durch die Silberwiese, Masche's und 
Stadt-Antheil, gezognen Weges betrifft, den die Stadtverordneten als Kiesbahn 
abgelehnt hatten, so war von denselben die Pflasterung deffelben nur dann als 
„sofort" bezeichnet worden, wenn erst die künftige Benutzung der Silberwiese 
endgültig feftgestellt sein werde. Diese letzte Clausel wurde im Magistrate über
sehen, und das Wort „sofort" als identisch mit „jetzt" gehalten, und demgemäß 
des Stadtbaumeisters Kremser Gutachten erfordert, der sich aber entschieden gegen 
die „sofortige Pflasterung" aussprach. Um der Sache, die an sich unabweisbar 
war, ein Ende zu machen, kam man überein, den Weg im Laufe des Jahres 
1843 durch Schutt-Aufschüttung fest zu machen, wo sich dann das Weitere wol 
finden werde. (Beschluß vom 2/4. März 1843.) Es wurde demgemäß von der 
Ökonomie-Deputation durch die Tageblätter zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß auf dem Wege nach der Silberwiese Schutt abgeladen werden könne, und 
für eine zweispännige Fuhre Bauschutt 1 Sgr. werde gezahlt werden.

Die von Martin Masche über den Festungsgraben der Pladdereie gebaute 
Brücke war 140 Fuß lang, 14 Fuß breit. Sie befand sich, hinsichtlich des Be
lages im December 1842 in so schlechtem Zustande, daß ihre sehr baldige 
Ausbesserung eine unabweisbare Rothwendigkeii war, um der Möglichkeit von 
Unglücksfüllen vorzubeügen. War nun gleich die förmliche Übergabe der Brücke 
an die Stadt noch nicht erfolgt, so stand doch durch die mit Masche abgeschloffene 
und von den städtischen Behörden als bindend anerkannte Punctation vom 
2. October 1841, nach Art. 1, fest, daß die Unterhaltungs-Pflicht der Brücke auf 
die Stadt übergegangen war; auch hatte Martin Masche die ihm von der Stadt 
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für Brücke und Weg zugemeffene Wiesen-Entschädigung bereits in Besitz genommen. 
Die Brücke wurde im Laufe der ersten Monate von 1843 mit einem Kostenaus- 
wande von Thlr. 244. 6. 11 Pf. in Stand gesetzt. Mit den Schuttfuhren wollte 
es aber nicht recht von der Stelle. In der Mitte des Monats Mai 1843 war 
der Weg auf der Silberwiese schon über 600 Fuß weit vorgerückt, hierdurch aber 
der Transport des Schutts dahin so erschwert und zeitraubend geworden, daß 
ein großer Theil der Fuhrleüte es vorzog, die Fuhre Schutt auf den Höfen des 
Kahnbauers Masche für 6 Pf. abzuladen, als auf dem qu. Punkte für 1 Sgr. 
Dazu kam, daß bei eintretender nasser Witterung die weglose Wiese mit einem 
beladenen Wagen, ohne Gefahr des Einsinkens, nicht zu befahren war, bestand 
doch das Material, welches zur Aufhöhung der Silberwiese von dem Oberwiek- 
schen Bergabhange der Turnei-Hochebene genommen war, aus dem schwersten 
Boden, Lehm- und reiner Thonerde. Es lourde daher beschlossen, künftig für 
jede Fuhre 2 Sgr. Trinkgeld zu geben. Da 6]/2 Fuhre auf 1 Schtr. gingen, so 
kostete die Schtr. Bauschutt auf dem Silberwiesen-Weg abzuladen 13 Sgr. Zur 
Instandsetzung des Weges sind an Schuttfuhren und Tagelohn in den Monaten 
April bis August 1843 im Ganzen Thlr. 247. 8. 4 Pf. verausgabt worden. Die 
mit Masche wegen des Weges unterm 2. October 1841 abgeschlossene Punctation 
wurde nach zwei Jahren endlich in die Form eines Contracté gebracht, dem 
folgende Fassung gegeben worden ist: —

Zwischen dem Magistrat und der Stadtverordneten-Versammlung einer, und 
dem Kahnbauer Martin Masche hieselbst andrer Seits ist nachstehender Tausch- 
Vertrag geschloffen worden:

§ 1. Zur Anlegung und Einrichtung eines Weges von 45 Fuß Breite in 
gerader Richtung von der Brücke vor dem Grundstücke des Kahnbauers Martin 
Masche nach der sogenannten Silberwiese vertauscht und überläßt der Kahnbauer 
Masche hiermit der hiesigen Stadt zunl freien Eigenthum.

1) Die zu feinem Grundstück Nr. 173 bis 76 am Pladdrin führende Brücke 
unentgeldlich, wogegen die Stadt für die Folge die Unterhaltung dieser Beücke 
auf alleinige Kosten übernimmt.

2) Das zu dem Wege (einer künftigen Straße) in einer Breite von 45 Fuß 
auf der ganzen Länge desselben erforderliche Terrain, wofür als Entschädigung 
eine doppelt so große von der Silberwiese dem Kahnbauer Masche eigenthümlich 
überliefert wird, jedoch nach Abrechnung feiner Terrainbreite von 15 Fuß, welche 
den bisherigen Weg ausmacht, so daß nur dasjenige Terain was auf der ganzen 
Länge des Weges, außer der Wegebreite von 15 Fuß erforderlich ist, zur doppelten 
Berechilung gestellt wird. Nach der Vermeffung des Regiernngs-Conducteurs Dieftel 
nimmt die neue Straße auf dem Maschefchen Grundstücke eine Fläche ein von 
überhaupt . . . . 1 Mg. 109 Ruth. 12 y2 Q.-F.
Hiervon gehen ab die 15 Fuß Breite, welche 
dem Kahnbauer Masche bei der Entschädigungs- 
Berechnung nicht zum doppelten Ansatz gebracht
werden . — - 96 - 37 */2 j
Und bleiben zur doppelten Berechnung ... 1 Mg. 12 Ruch. 75 Q.-F.

§ 2. Das hiernach als Äquivalent an den rc. Masche von der Silberwiese 
vertauschte und überlassene Terrain besteht nach einer durch den Regierungs- 
Conducteur Dieftel vorgenommene Vermessung in 2 Mg. 25 Ruth, und 50 Q.-F
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■ni x hîb tes em Contract beigefügte Karte näher ergibt, dem rc. Masche 
in der Art zugemessen und begränzt worden, daß

a) ™ b!l Oder parallel mit seinem Grundstück auf einer Breite von 
J nilty. 4 ^ylly ......................... 115 । (v r

b) hinter seinem Schuppen, parallel'mi't demselben' in ' ® B
einer Breite von 5 Fuß  10 - 50 -

c) an der Parnitz, parallel mit dem daselbst befind- 
kch gewesenen, jetzt zugeschütteten Graben, in einer 
Brerte von 5 Ruthen 8% Fuß 1 Mg. 76 - 36 -

,.r t f r. . „ Zusammen 2 Mg. 25 Ruth. 50 Fuß
l^bLr ?C!eit «us der beigefügten Karte vermerkte Gränzlinie wird
gegenseitig als richtig, so wie insbesondere Seitens der Stadt der sich darnach 
crgcbende gegenwärtige Besitzstand des Grundstücks des ?c. Masche als reckt- 
mäßig anerkannt.

§ 3, Die gegenseitige Übergabe des gegen einander vertauschten Terrains 
ivovon ledes einen Werth von 300 Thlr. hat, ist, wie von beiden Theilen bk°= 
9brb',,e?sl",!.t n!lrb/. schon vor einiger Zeit erfolgt, so daß sich jeder bereits im 
Besitze der durch diese» Tausch-Vertrag eigenthümlich erworbenen Grundfläche 
VV J II l V vl e

§ 4 Jede der vertauschten Grundflächen scheidet aus ihrem bisheriqen Real- 
nexus völlig aus, geht als unbeschränktes freies Eigenthum in den Besitz der 
AM.wartigen Erwerber über und beide Contrahenten consentiren hiermit aus- 
dr cklrch dann, daß die vertauschten Grundflächen, ohne weitere Verhaftung für 

darauf ruhende Hypothek-Schulden und Rechte Dritter von dem Hauvtgute 
abgeschneben werden. Der Kahnbauer Masche verpflichtet sich, den hierzu erfor- 
derlichen Consens der Hypotheken-Glaübiger innerhalb 3 Monate, von der Voll- 
di? qesctzttche^Gewähr °"^rechnet, beizubringen, und leistet für Ansprüche Dritter 

Theile willigen darin, daß auf den Grund dieses Vertrages die 
l^et? Abschreibungen beim Hypothekenbuche und die Eintragung des Be- 

ützliteiS erfolge.
... § 6- Die Kosten für die doppelte Ausfertigung dieses Contracts übernehmen 
lüde theile jeder zur Hälfte, dagegen fallen die Kosten, welche durch die Voll- 
ziehung des Contracts, die Abschreibungen und Eintragungen beim Hypotheken
buche entstehen, jedem der Contrahenten auf seinen Antheil zur Last 7 
hnn A""l Beiden der Genehmigung und Festhaltung ist der vorstehende Contract 
von beiden Theilen vollzogen.

_,x Stettin, den 7. December 1843.
*ie Stadtverordneten. Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath.

— (®,c Unterschriften fehlen int Concept,)
Ter vorstehende Vertrag ist von bei» Kahnbauer Martin Masche und deffcn 

Eaww not'ar/et?^ u" ul Gütergemeinschaft lebt, vor dem Justiz-Commissarius 
Gatow notariell vollzogen worden am 5. Januar 1844

®,c von Aufsichtswegen durch die König!, Regiernng zu Stettin erfolgte 
tonft 9«a»teiificF*4ra8e8 231 3anunr 18,4 »»sgesertigt, (Unler=

*) Otto v. Manteuffel, im Herbste 1848 als Minister des Innern im Ministerium Bran-
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Worfj ein anderer Gegenstand, der mit der Brücke über den Pladderere- 
Graben in Verbindung stand, kam zur Sprache. Es handelte sich um das Stem- 
. « rtcr tzor der Brücke welches Masche auf seine Kosten hatte legen lassen, wre 
von d-r König, Comm'mdantur, welch- ,»r Anlage der Brücke, so w.e dwses 
VNast-rs aus Festung« Grund und Bode» im Jahre 1834 den Consens erche'l 
, .. • boni Rovember 1843 mit dem Bemerken bescheinigt
L- datz df?ganz- Anläqe' nn Jn.eres!- des ,c. Majche von der Festung«.

& s% WtitSSF »' ÄTS sr s 

»»“Ârïï=sss ä 

nkLfmist werden mußte Stadtbaumeister Kremser taxirte den àrth de. 
lO^OnRuth. großen Pflasters an Steine», iucl. Sand>. «»« und Arbeàhn, 
. <rrr*rv. 70 1 5» Btaicbe verlangte aber mcht mehr als Dhlr. i<<. u 
lie ihm vom Magistrate durch Anweisung auf die Kämmerer-Kasse unterm 

131 ^rCe?ß rtL)Vr4iwd.reine^Masche's Silberwiesen-Antheil stehen '.
M ttä Vorstellung vom 14 Juli 1844 trug Martin Masche auf Liberrrung 

aus derselben haftenden Oneribus perpetuis und Eigen-
\ Nà^nkunaen an Eine aus dem Hypothekenbuche entnommene Zusaim 

st- ÄÄt*

ES

Muschs
Marti» ^Masch?b-antragte Ablösung des Caiwns und der Laudemialpflrcht sand 
à q äs Widerspruchsrecht nicht Statt. Die Ablösungs-Summe des Canons 
beträgt als 4 Prctige Rente 2'> X 25 Thlr. Kapital. - - - - “ b2o Thlr. 
Für das Laudemium ist sie indessen nur zu arbrtriren und der Dia- ^hlr.

^*So daß ein Ablösungs-Kapital zu zahlen war im Betrage von ^Thlr.
n lüar Magistrat nicht der Meinung, das Obereigenthum und das -^or- 

^ussrecht ablösen zu lassen, da hierzu eine 'gesetzliche Vorschrift nicht existmt. An

1844 Bice-Präsident der Regierung zu Stettin.
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die Stadtverordneten zur Erklärung abgegeben, übertrug die Versammlung in der 
wrtzung vom 5. September 1844 die Sache zwei ihrer Mitglieder zur Prüfung 
auf deren Bericht dre Stadtverordneten am 10. October 1844 der Ansicht des 
Magistrats beitraten und sich mit der Ablösung des Canons und der Laudernial- 
pflrcht durch Zahlung eines Kapitals von 800 Thlr. einverstanden erklärten 
Von diesem Gemeindebeschluß wurde der Antragsteller durch Magistrats-Bescheid 
b0”1. Stober 1844 mit dem Bemerken, daß Obereigenthum und Verkaufs- 
recht von der Ablösung ausgeschloffen seien und der Aufforderung benachrichtigt, 
sich zu erklären, ob er zur Zahlung des Ablösungs-Kapitals von 800 Thlr bereit 
sei. Diese Erklärung gab Martin Masche, erst nach Ablauf von 5 Monaten, 
àch die Eingabe vom 12. März 184a ab, worin er bereit war, das verlangte 
Ablösungs-Kapital zu bezahlen. Dagegen war er mit der Bestimmung, daß 
Oberelgenthum und Vorkaufsrecht nach wie vor reservirt bleiben sollten, nichts 
weniger als einverstanden. Er bezeichnete nur zwei seiner Gruudstücke, auf denen 
dieser Vorbehalt hafte Es waren ihrer aber fünf, und zwar I) Der Werder von 
à ™ der vormals Weinkaufsche Platz, die Baumwollenbleiche von
2 %,13£ "uth., 3) die Wiesen-Parcele von 10 Mg. 50 Ruth., welche gegen 
3.0 Thlr. Canon im Jahre 1738 überlassen ist, 4) das durch Alluvion und Aus- 
sullung iii der Parnch entstandene, mit einem Bohlwerk Versebene Terrain und 
A. ^^.àch, Contract vom 22. November 1817 überlaffene Vorland von 4 Mg.

Riith. Fur diese Stücke war das Ober-Eigenthum der Stadt und das Erö- 
zrnsrecht des Besitzers vorhanden.

Masche sagte in dieser zweiten Vorstellung: „Was mich selber betrifft-, kann 
es mir ziemlich gleichgültig sein, ob die Ablösung der auf meinen Grundstücken 
haftenden Reservate zu Stande kömmt oder nicht, und nur in Beziehung ans 
meine Kinder isi sie mir wünschenswerth. Denn ich beabsichtige meinen Gruud- 

noch bei meinen Lebzeiten zur Verhütung künftiger, doch immer möglicher 
Streitigkeiten unter sie gleichmäßig zu vertheilen. Eine solche Natural-Theilung 
kann aber nur bewirkt werden, wenn die ailf den einzelnen zur Vertheilung zu 
bringenden Grundstücken ruhenden Reservate entweder völlig abgelöset, oder doch 
die darauf haften bleibenden gegen etwaige Ansprüche jedes Dritten zuvor un- 
zweifelhaft fesigeftellt tvordeii sind. Da Canon und Laudemium ablösbar sind, 
u, îA suit der geforderten Ablösungs-Summe einverstanden bin, meine Gesammt- 
Grundstücke aber 311 möglichit gleichen Theileii meineii zwei Kindern abgetreten 
werden 1 ollen, so handelt es sich nur noch darum, auf welchem Theile der Ma- 
gistrat das Obereigentburn uiid Vorkaufsrecht des Flächeninhalts, welches der 
Stadtgemeinde bisher zugestanden hat, sich künftighin vorzubehalten gewilligt ist? 
Die beiliegende Handzeichnung weiset nach, daß ich meine Grundstücke in 4 Theile 
311 zerlegen gedenke, wovon jedes meiner Kinder 2 Theile bekommen soll, und das 
Obereigenthum und Vorkailfsrecht des Magistrats würde darnach auf dem 
Theile I, worin der Werder und die Bleichstelle mit begriffen sind, auch künftig
hin ruhen, mithin, da Ersterer mir 1 Mg. 6 Ruth,, und Letztere 2 Mg. 13a Ruth 
Flächeninhalt hat, sich nur auf 3 Mg. 141 Ruth, des Theils I erstrecken, der 
jedoch nach dem Tbeilungsplane, incl. des Vorlandes — (von 4 Mg. 79 Ruth, 
auf dein aber nach Obigem auch beide Reservate haften) — nnb des Werders, 
anen Flächenraum vou 10 Mg. 104,5 Ruth, in sich begreift. Insofern beide 
Reservate also durchaus nicht abgelöft werden können, bitte ich, mir wenigstens

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. ' 55
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bekannt machen zu wollen, auf wie hoch der Magistrat, das ihm auf die er
wähnte Fläche von 3 Mg. 141 Ruth, zustehende Obereigenthum und Vorkaufs
recht seinem Werthe nach abschätzt? um eine gleichmäßige Bertheilung aller meiner 
Grundstücke unter meine beiden Kinder zu Stande bringen zu können."

Man sieht, daß, wie schon oben bemerkt, Martin Masche der drei übrigen 
Stellen seiner Besitzung nicht bewußt war, auf denen die mehr genannten Reser
vate haften. Die Stelle 5, Vorland traf auf die Parcele I, die Alluvion 4 an

Städtische
S i 1 b e r w i e

Ï

III.
8. 105,5.

n.
8. 105,5.

Festungs

Pladdereie

Handzeichnung von Maschas Hof auf der Silber-Wiese.

der Parnitz auf die Parcele IV. Welcher der 4 Parteien das Wiesenstück 3 zu- 
zutheilen sein werde, muß hier, seiner Weitlaüfigkeit wegen, »»erörtert werden. 
Rach dem Vertheilungsplane begreift der Maschesche Antheil an der Silberwiese 
einen Flächenraum von 39 Mg. 66 Ruthen.

Der Magistrat erwiderte dem Kahnbauer am 19. März 1845, daß nach dem 
in der städtischen Verwaltung angenommenen Grundsätzen die beantragte Ver
wandlung der von ihm erbzinslich besessenen Grundstücke in freies Eigenthum 
nicht gewährt werden könne. Eine Erklärung über den Werth des Obereigen- 
thums fei nicht abzugeben, da der Nutzen desselben, z. E. Hinsichtlich des Vor
kaufsrechts, sich z. Z. in Zahlen nicht angeben lasse. Indessen sei der Stadt
rath Winkler beauftragt, diejenigen Grundstücke, an denen der Stadt das Ober
eigenthum zustehe, mit seiner, Masche's, Zuziehung genau zu begränzen und geeigneten 
in die vorhandenen Karten eintragen zu lassen. Die Bereitwilligkeit des Magi-
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strats, das Ablösungs-Kapital für Canon und Laudemium anzunehmen, wurde 
in dieser Verfügung wiederholt.

Auf Masche's Widerspruch, die Erbzins-Qualität der 10 Mg. 50 Ruth, be
treffend, und Winklers Anzeige, daß die Lage dieser Parcele nicht aufzufinden 
sei, beseitigte Magistrat am 12. April 1845'Einwand und Zweifel durch den 
Hinweis auf § 687, Tit. 18, Th. I, A. L. R., wonach die Erbzins-Eigenschaft 
unzweifelhaft sei, und daß, wenn die ursprünglichen Gränzen sich nicht mehr feststellen 
ließen, nichts dagegen zu erinnern sei, wenn ein gleich großer Flächenraum in 
derselben Gegend der Silberwiese, Mascheschen Antheils, dafür abgegränzt werde. 
Was aber die kleine, 28 Q.-Ruth. große Alluvion am Parnitz-Strome betrifft, 
so wurde dieselbe nicht als Erbzinsland beansprucht.

An demselben Tage, an welchem die vorstehende Magistrats-Verfügung aus
gefertigt wurde, fand die nachstehende gerichtliche Verhandlung Statt: —

Stettin, Masche's Holzhof, den 12. April 1845.
Zu den Acten

wegen Aufnahme eines Schenkungs
Vertrages zwischen dem Kahnbauer 
Martin Masche und seinen Kindern, na
mentlich seinem Sohne, dem Kahnbauer 
Wilhelm Masche und seiner Tochter Luise, 
verehelichter: Kaufmann Poll.

Nach der Verfügung des König!. Land- und Stadtgerichts Hierselbst vom 
O. d. M. steht heute ein Termin zur Aufnahme des seitwärts bemerkten Schen
kungs-Vertrages in der Wohnung des Kahnbauers Martin Masche an. Zu bent 
Ende begab der Deputirte sich in die letztere und fand gegenwärtig: — 1) Den 
vormaligen Kahnbauer, jetzigen Partikulier Herrn Martin 'Masche, 2) dessen Ehe
frau Benigna, geb. Voeltz, beide im Beistände des Königl. Justiz-Commiffarius 
Dr. Zachariae, dem Deputaten persönlich bekannt und, wie man sich durch die 
mit ihnen gepflogene Unterredung überzeügte, vollkommen dispositionsfähig. Die 
Comparenteu ad 1 und 2 führten hierauf an:

Wir besitzen zwischen der Großen Lastadie und der städtischen Silberwiese 
ein Grundstück, welches aus mehreren Theilen zusammengesetzt ist. Diese Theile 
Haber: besondere Folien im Hypothekenbnche und sind mit den Nummern 276, 
210, und 121 bezeichnet; außerdem haben wir vor Kurzem von dem hiesigen 
Magistrat einen Theil der sogenannten Silberwiese, und dann durch Alluvion 
entstai:denes Vorland bei der Oder von demselben längst erworben. Von diesem 
ganzen Grundstück haben wir durch den Conducteur Diestel eine Karte anfertigen 
lassen welche wir hiermit vorlegen, und welche mit einem Anerkenntniß in Rück
sicht der Gränzen von Seiten des Magistrats versehen ist.

Dies Grundstück wird, wie aus der vorgelegten Karte ersichtlich ist, durch 
einen an die Stadt abgetretenen 45 Fuß breiten Weg von Nordost nach Südwest 
durchschnitten, wodurch zwei Theile gebildet werden, davon der eine an der Oder 
der andere an der Parnitz belegen ist. Nach dem ebenfalls von dem Conducteur 
Diestel in diesem Jahre angefertigten Theilungs-Register enthält der Theil an der 
Oder 21 Mg. 29. Ruth., und der Theil an der Parnitz 17 Mg. 3t Ruth.

Wir wollen nun, fahren dieselben weiter fort, dies Grundstück unter unsere 
55*
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beiden Kinder, als unsere einzigen Erben, nämlich unsere Tochter Anna Luise 
Friederike Wilhelmine, verehelichte Kaufmann Friedrich Poll, und unsern ältesten 
Sohn, den Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas Masche, Vertheilen und 
ihnen dasselbe, wie hierdurch geschieht, unwiderruflich schenken, dergestalt, daß sie 
darüber, als über ihr wohlerworbenes Eigenthum frei und ungehindert disponirerl 
können. Demgemäß sollen erhalten:

I. Von dem Oder Theil, der 21 Mg. 29 Ruth, groß ist:
a) Unsere Tochter 11 Mg. 110,5 Ruth,, welche am Festungsgrabeu (der 

Pladdereie, von diesem durch militairfiskalisches Terrain der Festung getrennt) 
gegen Norden liegen, (Nr. IV der Handzeichnung) ;

b) Unser Sohn Friedrich Wilhelm Andreas Masche 9 Mg. 98,5 Ruth., 
welche an der städtischen Silberwiese liegen (Nr. I der H.-Z.) ;

und zwar soll diese Theilung in der Art erfolgen, daß von der Wasser
gränze jeder von ihnen gleich viel laufende Fuß erhält und der Mittelpunkt der 
Wassergränze den Anfangspunkt der Gränze zwischen den beiden Grundstücken 
bildet. Von dieser Waffergränze soll eine gerade Linie nach der Straße zu so 
gesucht werden, daß jedem von unsern Kindern daß vorher bestimmte Flächen- 
maaß zu Theil wird, so wie solches aus der vorgelegten Karte (und der Hand
zeichnung) anschaulich ist.

Hierbei verpflichten wir unsere Tochter, die verehelichte Kaufmann Poll, auf 
dieser Gränze einen festen Zaun zu ziehen, solchen für immerwährende Zeiten in 
gutem Stande zu erhalten und die Verbindlichkeit zur Erhaltung dieses Zauns 
auf ihr Grundstück sub Rubr. II eintragen zu lassen.

Wir verpflichten unsere Tochter ferner, die für die Wißmannschen Erben bei 
dem Grundstücke Nr. 110 in Rubr. II Nr. 4 eingetragene Berechtigung ganz zu 
übernehmen, obgleich sie nur einen Theil des Grundstücks erwirbt, und bestimmen 
endlich, daß sie unsern Sohn in Rücksicht dieser Verbindlichkeit liberiren soll, da 
dieser auch einen Theil von dem Grundstück Nr. 110 erworben hat. Ebenso soll 
sie den aus dieses Grundstück in Rubr. II Nr. 1 eingetragenen Canon von 10 Thlr. 
übernehmen.

Dagegen soll unser Sohn den an die Kämmereikasie zu zahlenden Canon 
von 5 Thlr. für die Weinkaufsche Bleiche, und den Canon von 5 Thlr. für das 
von der Stadt erworbene (Alluvial-) Vorland, so wie das der Kämmerei zustehende 
Laudemium und Vorkaufsrecht allein übernehmen.

II. Von dem Parnitz-Theile, der 17 Mg. 31 Ruth, enthält, schenken wir
a) Unserer genannten Tochter 8 Mg. 105,5 Ruth, welche an der städtischen 

Silberwiese liegen (Nr. III der H.-Z.).
b) Unserm Sohne, 8 Mg. 105,5 Ruth,, welche am Festungsgrabeu (der 

Pladdereie) gegen Norden liegen (Nr. II der H.-Z.).
Bei der Theilung dieses Grundstücks soll eben das Start finden, was von 

dem Grundstücke (an der Oder) ad I gesagt ist, und zwar so, daß jedes von 
unsern Kindern gleich viel laufende Fuß von Der Wassergräuze erhält. Die 
Grundstücks-Gränze soll ebenfalls durch einen Zaun geschieden werden, desseri 
Setzung und Instandhaltung zu immerwährenden Zeiten unserm Sohne obliegt. 
Diese Verpflichtung soll auch auf seinem Grundstück Rubr. II eingetragen werden.

III. Schenken wir unserm genannten Sohne den sogenannten Werder in der
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Oder, welcher im Hypothekenbuch ein besonderes Folium hat, und er übernimmt, 
wie sich von selbst versteht, die darauf ruhenden Lasten und Abgaben.

Hierbei bemerken wir noch, daß unsere genannten Kinder mit diesen Grund
stücken auch zugleich die darauf stehenden Gebaüde und Bewehrungen erwerben, 
erklären auch, daß die Übergabe der in dieser Verhandlung erwähnten Grund
stücke als heüte geschehen, angenommen wird, und wir uns des Besitzes ent- 
schlagen und in die Eintragung des Besitztitels für die Acquirenten willigen.

Endlich bestimmen wir noch, daß unsere Kinder sich gegenseitig die Libera
tion wegen der auf den verschiedenen Grundstücken haftenden Lasten und Ab
gaben, insofern sie nicht von Einem übernommen sind, beschaffen sollen; und be
halten uns eine jährliche Rente von 4000 Thlr. (Viertausend Thaler), so lange 
einer von uns lebt, vor. Von dieser Rente entrichtet vom 1. April er. ab in vier
teljährigen Raten unser Sohn 2000 Thlr., und unsere Tochter, die verehelicht« 
Kaufmann Poll, ebenfalls 2000 Thlr., und diese Rente soll auf die vier Grund- 
stück-Theile, mithin auf jeden Theil 1000 Thlr., eingetragen werden; der Werder 
in der Oder aber soll für diese Rente nicht verhaftet sein.

Schließlich bedingen wir uns noch aus imb setzen hiermit fest, daß, so lange 
ich, Martin Masche, lebe, unsere Kinder nicht berechtigt sein sollen, von den 
Grundstücken, ohne meine Einwilligung etwas zu verkaufen.

Während.der Verhandlung hatte^ sich auch der Kahnbauec-Meister Friedrich 
Wilhelm Andreas Masche, dem Deputirten ebenfalls persönlich besannt und dis
positionsfähig, eingefunden. Nachdem ihm dieselbe vorgelesen worden, acceptirte 
er die darin enthaltene Schenknng seiner Ältern dankbarlich und übernahm auch 
die ihm darin auferlegten Verpflichtungen, indem er den Besitz ergriff.

Die Comparenten ad 1 und 2 trugen noch dahin an: — die gegenwärtige 
Verhandlung ihrer Tochter, der Kaufmann Poll, da sie Krankheitshalber heüte 
nickt erscheinen könne, in ihrer Wohnung zur Acceptation vorzulegen, sodann 
diese Verhandlung, so wie die von der verehelichten Poll aufzunehmende Erklä
rung 3 Mal, nämlich ein Mal zum Behuf der Eintragung der Rente und dann 
für jeden Acquirenten 311m Behuf der Eintragung des Besitztitels für ihn aus- 
fertigen zu lassen.

Hiermit wurde nach geschehener Vorlesung und Genehinigung geschlossen und 
unterschrieben.

Martin Masche. Vereh. Maschen. Dr. Zachariae. 
Andreas Friedrich W. Masche.

Hauff, Land- und Stadtgerichts-Rath.
Die Acceptation von Seiten der Frau Kailfmann Poll, Anna Louise Frie

derike Wilhelmine, geb. Masche, erfolgte im Beistände ihres Ehemannes, des 
Kaufmanns Friedrich Poll, am Tage der Schenkung, den 12. April 1845.

In einer Nachtrags-Verhandlung vom 9. Mai 1845 erklärten die Mascheschen 
Eheleüte, daß sie nur beabsichtigt hätten, mit ihren Kindern einen Schenkungs
und keinen Leibrenten-Contract zu errichten; sie wollten nun auf die für sie in 
der Urkunde vom 12. April 1845 stipulirte Rente von jährlich 4000 Thlr., wie 
hierdurch geschehe, Verzicht leisten, sich aber das Nießbrauchsrecht von dem Par- 
nitz-Theile von 17 Mg. 31 Ruth., der in dem Vertrage vom 12. April 1845 
sud Nr. II aufgeführt ist (die Parcelen II und III in der'H.-Z.) für ihre Lebens
zeit reserviren, verlangten jedoch, daß dieses Nießbrauchsrecht auf dem gedachten
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Grundstück in Rnb. II eingetragen werde. Martin Masche, der Vater, hat von 
dem Reservat nicht lange Gebrauch gemacht; hoch bei Jahren starb der während 
eines langen Lebens sehr betriebsame Mann anscheinend im Ansange des Monats 
Juni 1845; seine Ehefrau ist ihm bald ins Grab gefolgt.

Friedrich Poll trug im Namen seiner Ehegattin unterm 30. September 1845 
auf Ablösung der auf ihrer Besitzung haftenden Récognition von 10 Thlr. mit 
dem 25fachen Betrage derselben an, also gegen Einzahlung eines Ablösungs- 
Kapitals von 250 Thlr. an die Kämmerei-Kasse. Unter Zustimmung der Stadt
verordneten genehmigte der Magistrat diesen Alltrag nnb fertigte die Ablösungs
und Löschungs-Urkunde unterm 11. October 1845 aus. Die Löschung selbst stieß 
indessen bei der obwaltenden Verwickclnng der Reservats - Verhältnisse auf Hin
dernisse, die erst in späterer Zeit, als auch Masche, der Sohn, die Ablösung der 
ans seinem Antheil an der älterlichen Besitzung haftenden Onera beantragte, ihre 
Beseitignng gefunden haben. Wir verlassen für jetzt den Mascheschen Antheil 
der Silberwiese und kehrerl zum städtischen Antheil zurück.

Sehen wir zunächst, wie es mit der, von der Eisenbahn Gesellschaft über
nommenen, Aufhöhung der Silberwiese gehalten worden ist.

Es ist keine leichte Arbeit gewesen, zu der sich die Gesellschaft verpflichtet 
halte; sie mllßte aber auch froh sein, einen Platz gefunden zu habeil, auf der sie 
die Masse Erde ablagern konnte, die fortgeschafft werden mußte, nm den eisernen 
Schiellen eine Neigung gegen den Horizont zu geben, welche vorn Dampsroß über- 
wullden werdeil kann. Nach Abraürnung der diluvialen Decke mit der Schaufel, 
trafen die Arbeiter am Bergrande der Oberwiek auf die festen Thone, Lehme 
und Sailde des Tertiärgebirgs, bei der der Spateil den Dienst versagte, und die 
Hacke in die Hand genommen werden mußte. Für das Loshalleil nnb ben Trans
port vom Abtragsorte bis in ben Kahn, im Durchschnitt auf 50 Ruthen Ent
fernung, haben ben Arbeitern pro Schtr. 20 Sgr. gezahlt werben müssen Die 
Kahilmiethe zum Transport ber Erbe nach der Silberwiese hat 1 Thlr. 25 Sgr. 
bis 2 Thlr. täglich pro Kahn betragen, nnb dies gibt durchschnittlich für jede 
Schtr. 6 Sgr. 10 Pf. Das Überfahren der Erde, das beschwerliche Ausladen 
derselben ane- dem Kahn in die Karren, wobei die El de gegen 5 Fuß gehoben 
werden mußte, ferner, das Verkarren der Erde auf die Silberwiese hat im Durch
schnitt pro Schtr. 15 Sgr. 3/4 Pf. gekostet. Also kostet die Schtr. von der Ein- 
ladeftelle bis auf die Silberwiese 21 Sgr. 103/4 Pf. und es betragen die Ge- 
sammtkoften pro Schtr. I Thlr. 11 Sgr. 103/4 Pf. Um die Richtigkeit dieser 
Ailgabe auf unzlveifelhafte Weise darzuthull, bemerkte ber Ober-Wege-Bau-Jn- 
spector Neuhaus in seinem Berichte vom 6. Januar 1843, baß bie Arbeiter, 
welche bas Überfahren llach ber Silberwiese, dort bas Auslabeil unb bas Ver- 
karren bewirkten, zu benjenigen, welche am Bergrande der Oberwiek bas Los
hauen unb ben Transport ber Erbe bis in beit Kahn besorgten, sich llach näherer 
Ermittelung verhielten, wie 22 : 30. Wirb nun von ben Gesammtkosten von 
1 Thlr. 11 Sgr 108/4 Pf. ber Wassertransport mit 6 Sgr. 10 Pf. abgezogen, 
so bleiben 1 Thlr. 5 Sgr. 3/4 Pf. pro Schtr., unb wenn diese gleichmäßig nach 
dem obigen Verhältniß vertheilt werdeil, so fällt auf das Überfahren, Ausladen, 
Verkarren und Einebnen der Erde auf der Silberwiese 14 Sgr. 10 Pf., hierzu 
der Waffertrailsport mit 6 Sgr. 10 Pf., also für die Leistungen, welche Seitens
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der Gesellschaft für Rechnung der Stadt ausgeführt sind, in Summa pro 
Schachtruthe......................................................................................Sgr. 21. 8 Pf
was mit dem obigen Kostenverhältniß ziemlich nabe zusammentrifft. Hierunter 
smd die Kosten noch nicht begriffen, welche die Unterhaltung der Karren und 
Karrendielen und die Bestellung der besonderen, desfalls nothwendigen Aufseher rc 
verursacht hat.

Es sind zur Aufhöhung der Silberwiese, städtischen Antheils, um 4 Fuß im 
Ganzen 41.686 V4 Schtr. Erde bewegt worden. Da nach dem, zwischen dem Ma
gistrate und dein Directorium der Eisenbahn-Gesellschaft getroffenen Abkommen, 
fur dre Schtr. nur 18 Sgr. gut gethan wurden, so beträgt der Kostenaufwand 
fur die Melioration der Silberwiese ............................... Thlr. 25011 22 6 Pf
Diese Summe ist in drei Raten, von der Kämmereikaffe gezahlt worden, außerdem 
aber iioch für Faschinen, Tagelohn rc. in den Monaten October bis August 1842 
dre Summe von..................................................................... Thlr. 3.655. 20. 2 Pf.

Es handelte sich jetzt zunächst um die Frage, wie die, mit so bedeütenden 
Kosten ailfgehöhete Silberwiese genutzt werden solle, ob durch Verkauf in Par- 
celen oder durch deren Verpachtuiig, entweder zu Erbrechten oder auf Zeit, und 
letztem Falls auf welche Reihe von Jahren? Hierbei war entscheidend die Art 
ilnd Werse, tote dort gebaut werden durfte. Rach der vorläufigen Mittheilung 
des Kriegsministers vom 15. September 1842 ließ sich die baldige Entscheidung 
der über diese Bauberechtigung eingeleiteten Verhandlungen erwarten. Dazu kam, 
daß von detn Ober-Präsidenten beim Könige die Idee einer Eisenbahn-Verbin- 
dlmg zwischen totettin und Stargard, als Einleitung zu einer Weiterführung, 
angeregt. Allerhöchsten Orts wohlgefällig ausgenommen und dieserhalb bereits 
Eröffnungen Seitens der zuständigen Ministerien geschehen waren. Würde diese 
^dee realisirt werden, so lag es in der Beschaffenheit der Örtlichkeiten, daß die 
Bahn über die Silberwiese gehen mußte, so wie auch, daß dort für den Betrieb 
der Bahn ein Materialien-, vielleicht ein Torf-Riederlageplatz nöthig wurde. Ob 
solche Bahit ttach Stargard durch Vermittelung der Bèrlin-Stettiitèr Eisenbahn- 
Gesellschaft oder einer andern Societät angelegt werden würde, stand dahin- 
doch glaubte man annehmen zu dürfen, daß, wenn der Gedanke eine Wahrheit 
werde, dies bald geschehen könne. Deshalb, tinb da während der bevorstehenden 
Wmterzeit eine ntehrseitige temporaire Benutzung der Silberwiese nicht zu er
warten stand, attch der über die Maschesche Besitzung dorthin führende Weg noch 
nicht ui fertigem Zustande war, so war man im Magistrats-Collegium der Mei- 
liung, daß eine öffentliche Ausbietung der Plätze bis'etwa gegen' Reüjahr 1843 
auszu setzen fei, bis toohin stch hoffentlich die Verhandlungen wegen der Baube
rechtigung, wie wegen der Stargarder Bahn entschieden haben würden. Eine 
Verpachtuiig aus kurze Zeit — etwa 1 Jahr — konnte, wie man voraussetzte, 
schwerlich zu etiiem vortheilhaften Resultate führen, da jeder Pächter feine Par- 
cele einzaünen, und mehrentheils auch darin ein Wächterhaus errichten mußte 
um sie gehörig nutzen zu können. Auf ein Jahr diese Unkosten zu verwenden,' 
wurde wol Niemand in seinem Jntereffe finden. Eine Verpachtuiig würde daher 
Mindestens auf 3 Jahre anzunehmen sein. Ob diese aber rathsamer, als ein 
sofortiger Verkauf, ließ sich zur Zeit noch nicht entscheiden. Sollten sich in
zwischen Interessenten finden, welche aus freier Hand größere oder kleinere 
Kagerplätze aus der Silberwiefe gegen Küiidigung und vorübergehend zur Be-
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Nutzung wünschten, so werde dies, so weit es der allgemeinen Disposition über 
die Silberwiese nicht hinderlich, zu gestatten sein.

Dieser vom Magistrate am 1. October 1842 gefaßte Beschluß^ wurde den 
Stadtverordneten zur Kenntnißnahme vorgelegt, die sich in der Sitzung vom 
6. Oktober mit der Ausfaffung des Magistrats einverstanden erklärten.

Bei seiner Anwesenheit in Berlin hatte der Ober-Bürgermeister Masche 
über die Angelegenheit wegen Bebauung der Silberwiese einige mündliche Ver
handlungen gepflogen und war ihm mitgetheilt worden, daß den Anträgen des 
Magistrats entsprochen werden würde bis auf drei Punkte, die noch zu erledigen 
blieben; nämlich 1) sollte eine mit der Linie des Lastadischen Walls parallel 
laufende, von diesem (also incl. des Pladdereie-Grabens) 40 Ruthen entfernte 
Flüche des Mascheschen Grundstücks unbebaut bleiben (d. i.: nicht rayongesetz
widrig bebaut werden). 2) Hielt man den vom Magistrat geforderten Preis für 
die vielleicht einst zu fortificatorischen Zwecken abzutretende Fläche nicht den Ver
handlungen und Concessionen entsprechend mit) wollte bei dem früher geforderte» 
(oder auch wol mäßig erhöhten) Preise verbleiben. 3) Wollte man den Weg in 
der Mitte der Silberwiese breiter haben. Der Platz-Ingenieur Voethcke, jetzt 
Major, war dieserhalb bereits instruirt, namentlich rücksichtlich des Terrains, 
welches eventuell zu fortificatorischen Anlagen erforderlich war, dessen größerer 
oder geringerer Umfang auf diesseitige Entschließung wegen des Kaufpreises (ad 2) 
Einfluß hatte.

Bei dieser Sachlage konnte für jetzt eine, auf längere Zeit bindende Dispo
sition, wie die Stadtverordneten in ihrer Sitzung vom 17. November 1842 be
antragt hatten, — weil schon mehrfache Anfragen wegen Vermiethung von 
Lagerplätzen auf der Silberwiese eingegangen waren, — nicht füglich eintreten; 
es ' erschien vielmehr angemessen, womit die Stadtverordneten sich atlch bereits 
unterm 6. October einverstanden erklärt hatten, daß mit der Beschlußnahme 
über die Benutzung und Verfügung der Silberwiese bis Neüjahr gewartet, in
zwischen aber, wenn sich Liebhaber fänden, einzelne Plätze gegen höchstens 
4wöchentliche Kündigung aus freier Hand vermiethet würden, so daß in längstens 
4 Wochen die Silberwiese ganz frei zur beliebigen anderweitigen Disposition ge
macht werden konnte. Es blieb Vorbehalten, dies durch die Zeitungen noch be
sonders zur Kenntniß des handeltreibeilden Publikums zu bringen, wenn gleich 
eine umfassendere Benutzung- nicht gerade zu erwarten stand. Von diesem Vor
schläge des Magistrats nahmen die Stadtverordneten Kenntniß, worauf eine ent
sprechende Bekanntmachung unterm 26. November 1842 in den öffentlichen Blättern 
erlassen wurde.

Von Dem, was Oberbürgermeister Masche in Berlin im mündlichen Verkehr 
erfahren hatte, handelte ein Rescript des Kriegs-Ministeriums, Allgemeines Kriegs- 
Departement, an das Gerieral-Commando des 2ten Armee-Corps vom 19. Oc
tober 1842. Kenntniß von diesem Rescripte erhielt der Magistrat durch eine 
Verfügung der König!. Regierung vom 17. December 1842, in der das einseitige 
Vorgehen'des Magistrats'und sein Überspringen der gebührenden Reßort-Ver- 
hältnisse wiederholt mißfällig bemerkt und seine vollständige Verantwortung er
wartet wurde, „um so mehr, als sich der Magistrat nach dem Inhalte der Ver
fügung vom 25. Febr. 1841 selbst hätte sagen können, daß ein bloßes Zurück
kommen auf die früheren ungenügend fubstantiirten Anträge wegen Bebauung 
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der Silberwie'se namentlich mit Wohnhaüsern, zu nichts führen könne,' 
wenn zuvor die denselben bezeichneten Bedenken gehoben, bezw. die Anträge da
nach abgeändert würden. Materiell befinde sich' die Sache noch nicht in' dem
jenigen Stadium, wie sie bei Erlaß der gedachten Verfügung vom 25. Februar 
1841 vorlagen, diese Verfügung müße daher erst vollständig ' und erschöpfend er
ledigt werden, bevor weiter vorgegangen werden könne.

Des Magistrats Bericht auf die vorstehende Verfügung, enthaltend zugleich 
eine Abwehr der ihm gemachten Vorwürfe, ist von des Ober-Bürgermeisters 
Masche Hand geschrieben und im Concept allein von ihm gezeichnet. Er führt 
das Datum 18. Januar 1843, und lautet, wie folgt: —

„Wann und auf welche Weise über die zur bessern Benutzung mit einem 
Kostenanswande von ca. 30.000 Thlr. erhöhete Silberwiese definitiv zu dispo- 
niren, ist bei uns noch nicht feststehend, hangt zum Theil von den Bewilligungen 
und Bedingungen ab, die uns vom Kriegs-Ministerium und Sr. Majestät rück- 
sichtlich der Bebauung gemacht werden.

„Im Allgemeinen ist die Absicht, oder wenigstens unsere Ansicht, daß die 
zweckmäßigste Benutzung darin bestehen dürfte: rund um die Silberwiese herum 
eine Bohlwerk-Staße zur allgemeinen Benutzung zu lassen, an dieser Speicher zu 
bauen, und in der Mitte der Silberwiese eine Straße mit Wohn- oder zu ge
werblichem Zwecke eingerichteten Haüsern bebauen zu lassen.

„Wir haben um so weniger die Absicht, außer dem, mit den Militair-Be- 
hörden zu vereinigenden Straßenlinien, eine besondere Bestimmung oder Be
schränkung eintreten zu lassen, vielmehr den dereinstigen Erwerbern der Plätze 
vorbehaltlich mehrere, zu öffentlichem Zwecke, eine möglichste Freiheit in der Be
nutzung sei es zu Speichern, gewerblichen Anlagen, Wohnungen, Lagerplätzen, 
Schiffswerften, Zimmerplätzen rc. zu überlassen, indem die Privat-Jndustrie am 
besten die nützlichste Verwendung heraussinden wird; und je nützlicher und für 
sie ergiebiger die Nutzung sein wird, dadurch dvkurnentirt sein dürfte, damit dem 
dringendsten — der größten Verwendung werthen — Bedürfniß begegnet werde.

„Wir glauben auf diese Weise sowol im pecuniairen Interesse unserer Käm- 
merei, als insbesondere in dem höher» für unsere Einwohner über dieses Stadt
eigenthum zu disponiren, und da, wie Königl. Regierung nicht bestreitet, dell 
städtischen Behörden allein zusteht zu bestimmen, wie sie ihr Eigenthum benutzen 
wollen, ob als Wiesen, Acker, Lagerplätzen, Baustellen rc., so hatten wir in dieser 
Beziehung gar keine Veranlassung über unsern gegenwärtigen Plan eine Zustim
mung der Königl. Regierung zu erbitte». Eben so wenig finden wir im Gesetz, 
Verfassung, Gewohnheit begründet, daß wir Anträge, die wir an die Ministerien 
zu machen haben, durch die Königl. Regierung überreichen sollen. Ja, wir 
würden selbst im vorliegendem Fall, nicht Veranlassung gehabt haben, an das 
Kriegsminifterinm zu berichten, sondern ohne Weiteres mit Bauten und sonstigen 
Anlagen vorgeschritten sein, wenn unsere Bauplätze nicht im Festungs-Rayon be
legen, worüber wir so wie jeder Privatmann jederzeit unmittelbar die Anträge 
an das Kriegsministerium gelangen lassen.

„Endlich beutet Königl. Regierung an, als könnten bei dieser Disposition 
für das abstracte Interesse unserer Stadt oder des int Aufschwünge begriffenen 
Handelsverkehrs, landesökononüsche, finanzielle, sanitärische Rücksichten entgegen
stehen. Utts sind keine Hindernisse dieser oder anderer Art, die der Attsführnng

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. , 56 
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unsers Projecls entgegenstehen, bekannt; wir haben uns solche deshalb auch nicht 
entgeqenstellen, oder Veranlassung finden können, darüber anzufragen.

' Was1 namentlich landesökonomische betrifft, so sind uns bergtcicben ganz 
fremd, und dürfte auch dahin stehen, in wie weit die Interessen unserer Stadt 
und unserer Einwohner solchen weichen müßten. Dasselbe ist auch mit den 
finanziellen der Fall, insofern damit die des Staats gemeint sind, die Erwägung 
der städtischen Finanz-Interessen ist nur unseres Reßorts und ist beachtet; be
gründete Einwendungen aus Sanitäts-Rücksichten können wir uns gar nicht 
möglich denken. (Ei, ei!!). , .

„Schließlich erinnert Königl. Regierung noch, ob durch Ausführung diefts 
Projects erschöpfend für unser Raum-Bedürfniß gesorgt sein würde. Dies ist 
nicht der Fall, indessen wird demselben doch bedeütend und gerade an dem drin
gendsten Orte abgeholfen. . ’

Wir finden auch keine Veranlassung diesen großen Gewinn aufzilgeberi aus 
einer etwa möglichen Besorgniß, daß die theilweise Abhülfe unseres Bedürfnisses 
Veranlassung sein könnte, künftige desfallsige Anträge und Bitten zurück zu 
weisen.

„Die jetztige höhere Preisstellung für eventuell zu fortificatorischen Zwecken 
abzutretendes Terrain ist dadurch motivirt, daß durch die Erhöhung der Silber
wiese für dieses Terrain ein Bedeütendes verwendet worden ist. Es ist dies noch 
Gegenstand unserer Verhandlung mit beit Militair-Behörben.

' „Jnbem wir bie übersenbeten Pläne zurückgeben, bitten wir um möglichste 
Förberung der Angelegenheit, da wir nach der Entscheidung des Kriegsministe- 
riunis jede vorlaüfige 'Nutzung dieser uns jetzt schon Bedeütendes kostende Fläche 
ausgesetzt haben."

Der vorstehende Bericht ist, wie gesagt, vom Oberbürgermeister Masche ge- 
und unterschrieben, und man ersieht nicht, daß derselbe A. V., d. h. : mis Vor
trag, vom Magistrats-Collegium beschlossen worden ist, oder ob er, was die Ab
wehr der Vorwürfe der Königl. Regierung wegen Umgehung der Instanz betrifft, 
auf der individuellen Ansicht des' Referenten beruhet, — was wahrscheinlich 
sein dürfte.

Dem fortwähreuden Andrängen der Stadtverordneten, die Beschleünigung 
der Entscheidung wegen der Silberwiesen-Angelegenheit bei der Kriegs-Ministerial 
Instanz zu betreibens mußte der Magistrat, obwol schon einmal ein darauf ge
richteter Stadtverordneten Beschluß ohne Weiteres zu den Acten geschrieben war, 
endlich doch nachgeben, was ihn aber von Seiten des Kriegsministers v. Boyen 
in dem Bescheide vom 24. April 1843 die Bemerkung eintrug: „Magistrat selbst 

habe die Verzögerung der Sache herbeigeführt, da derselbe sich, nach Lage der 
'' Acten, der von' der Regierung zu Stettin für erforderlich erachteten Erörterung 
"nicht unterzogen habe".' Übrigens hieß es in dem Rescripte, daß die Bebauung 
der Silberwiese in der unterm 3. September 1842 nachgesuchten Art mit dem 
Rayon-Reglement vom 10. September 1828 unvereinbar fei und eine Abänderung 
desselben zu Gunsten des Bebauungsplans nur vom Könige herbeigeführt werden 
könne; und um diese Allerhöchsten Orts unter gewissen Bedingungen zu bean
tragen seien, wie der Minister wiederholte, seien Eröterungen zwischen dem Ge- 
ueral-Commando des 2. Armee-Corps und dem Oberpräsidium von Pommern 
nothwendig. Der Magistrat suchte sich in der Vorstellung vom 3. Mai 1843 
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zwar zu rechtfertigen, indem er dem Minister anzeigte, daß der Königl. Regierung 
unterm 18. Januar er., mithin vor 3^ Monat — Bericht erstattet worden, 
seitdem aber eine weitere Aufforderung zur fernern Berichterstattung ihm nicht 
zugegangen fei, vergaß aber dabei die Bemerkung einzuschalten, daß jener Bericht 
erst nach Jahr und Tag, und aus ein wiederholtes Excitatorium, an die Königl. 
Regierung abgegangen war, und mehr eine Controverse über Reßortverhältnisse, 
denn zur Sache gehörige Aufklärungen enthielt.

Die Königl. Regierung schien die Controverse zur Rüste gelegt zn haben, 
wenigstens gedachte sie derselben nicht in der Verfügung vom 11. Mai 1843, 
worin fie dem Magistrate eröffnete, daß das Silberwiesen-Project noch in strom
polizeilicher Beziehung einer Prüfung zu unterwerfen sei, indem sich nicht erkennen 
lasse, daß die beabsichtigten Uferbauten an der Silberwiese selbst und namentlich 
die beabsichtigte Abgrabung des Uferkopfs rechts der Parnitz, der Silberwiese 
gegenüber, von erheblichem Einflüsse auf die Richtung des Stroms und auf das 
Interesse der Schifffahrt sein werde. Um diese Prüfung vornehmen zu können, 
bedurfte die Regierung eines Situationsplans, welcher den Strom um 300 Ruthen 
weiter oberhalb darftellt, als dies auf dem in der Regierungs-Plankammer vor
handenen Plane geschehen ist, so wie eines vollständigen Peilungsplanes für die 
Oder und Parnitz auf der ganzen Ausdehung der beabsichtigten Bauten, dern- 
gemäß der Magistrat aufgefordert wurde, diese Materialien * des fördersamsten 
Zu beschaffen und den mit der Peilung zu beauftragenden Sachverständigen an
zuweisen, zuvor mit dem Regierungs-Wasserbaurath Scabell Rücksprache zu nehmen, 
damit er von diesem örtlich instruirt werden könne.

Was antwortete der Magistrat auf diese Verfügung? Für die baldige Ent
scheidung des Kriegsministeriums über die Art der Benutzung eines Grundstücks, 
dessen Werth auf 200.000 Thlr. geschätzt werden könne, hielt er die angeregte 
Untersuchung in strompolizeilicher Hinsicht für ganz unnöthig, da es nicht entfernt 
öie Absicht der städtischen Behörden, noch von ihnen verlangt sei, irgend eine 
Änderung mit den Ufern der Silberwiese, oder eine Abgrahung des Uferkopfs 
jenseits der Parnitz vorzunehmen: der an den Kriegsminister unterm 3. September 
1842 gerichtete Antrag, welcher der Königl. Regierung ohne Zweifel mitgetheilt 
fem werde, enthalte von jenem Ufer-Arbeiten kein Wort. Darnach sei es nicht 
Absicht des Magistrats, wie früher vom Platz-Ingenieur, Major Boethcke, projectirt 
worden, die ganze Silberwiese, städtischen Antheils, mit kleinen Wohnhaüsern zu 
bebauen, sondern den Haupttheil der Jnselwiese, nämlich die Ufer an beiden Strömen, 
dem Handelsverkehr zu öffentlichen Lade- und Löschplätzen, Bebauung mit Speichern, 
vielleicht Zimmerplätzen, Schiffsbaustellen, u. s. w. hinzugeben und etwa nur in 
der Mitte eine Reihe Haüser — wol meist für Leüte des Arbeiterstandes, die 
der Hauptbenutzung zugewendet sind — errichten zu lassen. — Entging es dem 
Oberbürgermeister Masche, der diesen Bericht an die Königl. Regierung am 
1 L 1843 abfaßte, daß die von ihm bezeichnete Benutzung der Jnselufer eine 
Befestigung dieser Ufer nothwendig machen werde, und daß jedwede Änderung 
in den Ufern nach den Gesetzen des Fallens und Fliehens eine Änderung in der 
Stronl-Richtung herbeiführen kann?

Mittlerweile hatte die Ökonomie-Deputation des Magistrats, in Folge eines 
frühern Gemeinde-Beschlusses in einer Vorlage vom 14. April 1843 darauf merk
sam gemacht, daß es wol rathsam sein dürfte, die Silberwiese, welche, mit 

56*
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Ausnahme des Oderuser-Randes, der zum größten Theil von der Eisenbahn-Gesell
schaft als Materialien-Lagerplatz in Anspruch genommen war, — ganz unbenutzt 
liege, mindestens für den bevorstehenden Sommer 1843 als Pachtland für Kartoffeln , 
Hafer-, Buchweizen-Bau auszubieten. Die Stadtverordneten waren nicht dieser 
Meinung. In ihrer Sitzung vom 20. April erhoben sie, nicht mit Unrecht, den Ein
wand, daß bei der vorgeschlagenen Nutzung nur ein unerheblicher Ertrag zu erlangen, 
dagegen der Nachtheil durch Auflockerung des jungen Bodens, der bei Pflug- oder 
auch Spatenkultur unvermeidlich sei, bedeutend fein werde. Sie bestimmten die 
Verpachtung zu Lagerplätzen, und zu diesem Behuf die baldigste Anberaumung 
eines Licitations-Termins, der demnächst auf den 4. Mai bestimmt nnd durch 
die Tageblätter bekannt gemacht wurde; nachdem die Wiese in 22 Kaveln ein- 
getbeilt' war, wovon 12'auf der Oder-, 10 auf der Parnitz-Seite lagen, beide 
Seiten in der Mitte der Insel getrennt durch den Hauptweg von der Pladdereie- 
Brücke über Kahnbauer Masches Grundstück bis zur südlichen Spitze der Insel. 
Die Summe sämmtlicher Kaveln gaben den Flächeninhalt der städtischen Silber- 
wiese = 47 Mg. 14 Ruth., excl. einer Badestelle am Parnitzstrome, von der die 
Größe nicht angegeben war. Bemerkenswerth aber war die „muthmaßliche Rich- 
tung der Eisenbahn" nach Stargard, welche auf der, vorn Bau-Coinnliffacius 
Kriesche entworfenen Planzeichnung schon nachgewiesen war; sie durchschnitt die 
Silberwiese quer ungefähr in der Mitte zwischen der Nordgränze mi Maschas 
Besitzung und dein Südrande der Insel. In dem Termine vom 4. Mai 1843 
wurden auf -3 Oder-Kaveln 9-5 Thlr., auf 4 Parnitz-Kaveln 27 Thlr. Miethe für 
das laufende Jahr geboten. Den Bietern auf den Parnitz-Kaveln wurde der 
Zuschlag ertheilt; von den Oder-Kaveln aber mir dem Bieter auf die Kavel 
Nr. 1 für 10 Thlr., dagegen behielt von diesen Kaveln die Eisenbahn-Gesellschaft 
die Nr. 2—9 bis Michaelis 1843 für 115 Thlr. in Pacht, wenn gleich die 
Lagerungs-Gegenstände nur aus Materialien für den Bohlwerkbau am Bahnhöfe 
bestanden, bei welchem die Stadt selbst interessirt war. Tie Miethe für die 
Lagerplätze betrug also pro 1843 im Ganzen 1-52 Thlr. Inzwischen war die 
Aufraümung des Bahnhoses begonnen worden, wobei sich ergab, daß eine erheb
liche Quantität Erde übrig war, für welchen die Baumeister der Bahn keinen 
Platz zur Ablagerung zur Verfügung hatten. Neühäus und das Directorium 
faßten die Silberwiese dazu ins'Auge, und zwar denjenigen Strich derselben, 
welcher in der Richtung der Stargarder Bahn lag — von der die Ausführung 
und ihre Vereinigung mit der Berlin-Stettiner Bahn jetzt sehr wahrscheinlich ge
worden war. Das Directorium ersuchte den Magistrat in dem Anschreiben vom 
19. Juli 1843 den gewünschten Platz unter der Maßnahme zu bewilligen, daß, 
falls die Staatsbehörden die Genehmigung zum Bau der Bahn nach Stargard 
versagen möchten, das jetzt nach der Silberwiese zu transvortirende Erdquantum 
der Stadtgemeinde unentgeldlich überlasten werden solle; eventuell erbot sich das 
Directorium zu einer, den jetzt erlangten Pachtpreisen verhältnißmäßig ent
sprechenden Pacht. Die Stadtverordneten waren mit dem Anträge einverstanden, 
doch mit der Einschränkung, daß bis zum 1. April 1844 die Silberwiese wieder 
zur Disposition der städtischen Behörden stehe.

In der chronologischen Folge unserer historischen Mittheilungen müssen wir 
um einige Wochen zurückgreifen, um einer Verfügung der Königl. Regierung 
vom 1. Juni 1843 zu gedenken. Der Magistrat hatte in dem Bericht vom 
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14. Mai gewünscht, die von der Königl. Regierung, auf Anweisung des Ober
präsidenten, verlangten Punkte, namentlich was die strompolizeilichen Anord
nungen betraf, bis zur erfolgten Einigung mit den Militair-Behörden, auszusetzcn. 
Der Oberpräsident war aber auf diesen Antrag nicht eingegangen. Die Re
gierung mußte das oft Gesagte wiederholen, nämlich daß der Oberpräsident, wie 
auch sic selbst es für durchaus nothwendig erachte, Behnss der Beurtheilung der 
Zulässigkeit des Projects alle Gesichtspunkte gleichzeitig und ausführlich zu erörtern, 
zumal die Absicht vorliege, die Silberwiese in die Festung zu ziehen und sie mit
hin zu einem Theile der Stadt zu machen. Eine Beleüchtung in strompolizeilicher 
Beziehung sei nothwendig, selbst wenn hauptsächlich nur die Errichtung von Lösch- 
und Lagerplätzen beabsichtigt werde, die ohne Erbauung eines Bohlwerks nicht 
ins Werk zu richten sein würden. Magistrat habe daher über Das, was er mit 
der Silberwiese zu machen gedenke, ein vollständig ausgearbeitetes Project vor- 
zulegen.

Der Magistrat erklärte in seinem Erwiderungs-Bericht vom 17. Juni 1843 
allster Stande zu sein, einen bestimmte» Plan umsoweniger aufzustellen, als die 
Stargarder Bahn die Silberwiese durchschneiden werde und es ihm z. Z. noch 
nicht näher bekannt sei, wie viel imb welches Terrain dazu in Anspruch ge
nommen werde, und welche besondere Maßregeln und Einrichtungen dadurch be- 
dillgt würden. Der Magistrat bezog sich wegen des Projects abermals auf seinen, 
dem Kriegsminister unterm 3. September 1842 erstatteten Bericht. Es gehe die 
Absicht nicht dahül, die Silberwiesc von Magistratswegen zu bebauen nnt> dann 
die Haüser nebst Zubehör zum Verkauf zu stellen, vielmehr werde, nachdem die 
Aufhöhung des ganzen Terrains bewerkstelligt sei, die weitere Einrichtung und event, 
auch die Bebauung den Acquirenten überlassen bleiben, ohne ihnen jedoch z. B. 
für die Bebaung eine Verpflichtung binnen bestimmter Frist zu bauen, aufzuerlegen. 
Magistrat werde daher bei den Veraüßerungen nur im Allgemeinen die Verpflich
tung aufstellen, daß die Erwerber der P'arcelen, in welche das Ganze zerlegt 
werden müsse, sich hinsichtlich der Bauten den Bestimmungen zu unterwerfen 
haben, welche in polizeilicher Hinsicht etwa nöthig werden/ Welcher Art diese 
Bestimmungeil sein müssen, lasse sich füglich nicht eher mit Sicherheit feftstellen, 
als bis über die beim Kriegsminister beantragte Modificirung der rayongesetz 
lichen Bestimmungen entschieden sein, auch feststehen werde, wer die Acquirenten 
geworden sind, und zu welchen Zwecken imb Geschäften sie bas Terrain nutzen 
wollen. Magistrat beabsichtige nicht, ihnen hierbei von vornherein besondere Be
schränkungen aufzuerlegen, sondern wolle dem Verkehr und Bedürfniß möglichst 
freien Spielraum gewähren. Rur eine größere Bauberechtigung als das Rayon- 
Regulativ vom 10. September 1828 zuläßt, wünsche Magistrat für die ganze 
Silberwiese zu erlangen und den Erwerbern mit zu überweisen, und lediglich auf 
diesen Zweck sei der Antrag beim Kriegsministerium gerichtet. Von der Ent- 
schcidling dieses Vertrages sei es abhängig, z. B. ob die Grundstücke zum Ver
kauf, oder zur Verzeit- oder Vererbpachtung zu stellen, und welche Eintheilung der 
einzelnen Parcelen zu wählen fein werde, rc. rc. Was die noch einmal in An
regung gebrachte strompolizeiliche Frage betrifft, so verwies Magistrat auf seinen 
Bericht vom 14. Mai er. worin er anführte, daß eine Einengung oder Ab
änderung des Wafferlanfs nicht eintreten werde; — wobei ein großes? zu 
machen ist. Ob die Uferbefestigung durch ein Rauchwerk, oder ein Bohlwerk er
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folgen werde, oder ob einzelne Ladebrücken anzulegen seien, laffe sich gegenwärtig 
noch nicht bestimmen. Sollten strompolizeiliche Rücksichten die eine oder andere Art der 
Uferbauten nicht gestatten, so werde dies künftig bei der speciellen Beurtheilung 
einer solchen etwa projectirten Anlage seine Berücksichtigung finden. Es 'scheine 
aber auf Alles dies für jetzt noch gar nicht anzukommen, um die vorliegende 
Frage, nämlich die beantragte Erweiterung der rayongesetzlichen Bauberechtigung 
für die Silberwiese; zur Entscheidung zu führen. Diese auch Seitens der Regierung aufs 
schleünigste herbeizuführen, war die Bitte mit der der Magistrat seinen Bericht schloß.

Monate verflossen, ohne daß die Sache anscheinend gefördert ward. Endlich 
kam sie wieder in Fluß, aber statt der definitiven Entscheidung wie der Magistrat 
sie erwartet hatte, erging aus dem Kriegsministerium die nachstehende dilatorische 
Verfügung:

„Auf das von dem Magistrat unterm 27. September l. I. erneüerte Gesuch, 
die freie Bebauung der Silberwiese betreffend, wird nach nunmehr eingegangenem 
Gutachten der Local-Behörde Folgendes erwidert:

„Die Bedingungen, welche in den Erlaß des Allgemeinen Kriegs Departements 
vom 15. Januar 1841 an die Commandantur zu Stettin enthalten und von 
letzterer dem Magistrate mitgetheilt worden sind, werden, mit einigen Modifi- 
cationen zu Gunsten der Stadt, im Wesentlichen auch noch' jetzt als die
jenigen anzusehen sein, unter welchen das Kriegs-Ministerium bei des Königs 
Majestät die Genehmigung zur qu. Bebauung befürworten kann.

„Unter diesen Bedingungen ist eine der hauptsächlichsten und ganz unerläß
lichen, daß die Bebauung nach einem näher festzuftellenden Plane erfolge, in 
welchem namentlich die mit Rücksicht auf die Festung von jeder Bebaung 
frei zu haltenden Plätze genau begränzt, so wie die Straßen und Nfereinrichtungen 
näher bezeichnet sind.

„Wenn sich nun nach der Erklärung des Magistrats in dein Schreiben au 
die Regierung vom 17. Juni er. ein solcher Bebauungsplan für jetzt um so 
weniger ausstellen läßt, als die Stargarder Eisenbahn die Silberwiese durch
schneiden wird, und z. Z. noch nicht bekannt ist, welches Terrain dazu in An
spruch genommen werden möchte, und welche besondere Maßregeln und Einrich
tungen für den übrigen Theil der Silberwiese danach erforderlich, sind, so wird 
die Entscheidung darüber abzuwarten und hiernächft dieser Gegenstand in weitere 
Berathung zu nehmen sein."

Berlin, den 9. November 1843.
Kriegs - Ministerium 

Boyen.
„An den Magistrat zu Stettin."

In Folge dieses Rescripts und auf Anordnung des Oberpräsidenten wurde 
der Magistrat unterm 7. December 1843 von der Königl. Regierung angewiesen, 
alle seine ferneren Schritte und Anträge in Betreff der Silberwiesen-Bebauung 
zur Kenntniß der Regierung gelangen zu laffen.

Es blieb nun, um die Sache baldigst zu einem endgültigen Ergebniß zu- 
fördern, nichts übrig, als den verlangten Bebauungsplan zu entwerfen. Im 
Magistrats-Collegium erachtete man es nöthig im Voraus zu erklären : ein solcher Bau
plan — was künftig ausdrücklich hervorzuhebeu sein werde — könne nur in dem 
Sinne als Norm gelten, daß die ParcelenErwerber, wenn sie überhaupt bauen 
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wollen, sie danach bauen müsse»; nicht aber könne damit die Verpflichtung 
verbunden werden, auch innerhalb einer bestimmten Frist danach zu bauen.

Der Magistrat beauftragte unterm 15. November 1843 den Stadtrath 
Winkler, Vorsitzenden der Ökonomie-Deputation, den Stadtrath Schmidt und beti 
Stadt baumeister Kremser, um nach vorgängiger örtlicher Besichtigung einen Bau
plan für die Silberwiese zu berathen, den Entwurf mit den nöthigen Erläute
rungen und einem Situationsplan, wobei es vorläufig nicht auf geometrische 
Genauigkeit ankomme, sondern für den einstweilen eine Handzeichnung genügen 
werde, vorzulegen und diejenigen zweifelhaften Fragen, welche dabei von Einfluß 
sein können, zur besondern Entscheidung zu stellen. Es werde hierbei auf die 
Bestimmungen der Kriegs - Minifterial - Rescripte vom 15. Januar 1841 und 
1. September 1841 Rücksicht zu nehmen, geeigneten Falls auch mit dem Kahn
bauer Martin Masche darüber zu verhandeln sein, ob und unter welchen Be
dingungen derselbe sich in Bezug auf seinen Grundbesitz dem Bauplane unter
werfen wolle. Endlich wurden die drei Commisiarien angewiesen sich darüber zu 
aüßern, wie vom 1. Januar 1844 ab, wo die jetzige Pacht ablaufe, vorlaüfiq 
über die Silberwiese zu disponiren sein werde.

Plan zur Bebauung der Silberwiese.
In Folge des Auftrages vom 15. November 1843 überreichten die Com- 

uriffarien ihre Arbeit am 25. Januar 1844. Das Kriegsministerium hatte die 
Auführung an folgende Bedingungen geknüpft:

1. Soll die Aufhöhung der Wiese nicht 8 Fuß, über 0 des Oder-Pegels 
übersteigen.

2. Soll die Austiefung und Verbreiterung des Festungsgrabens der Plad- 
dereie und die Errichtung der Contrescrape auf'Kosten der Stadt geschehen.

3. Soll an der Lastadischen Seite zur Esplanade eine Fläche von 40 Ruthen 
Breite ohne bauliche Anlagen bleiben.

Zur Crlaüterung dieses Puncts wird bemerkt, das; das in den Magistrats- 
Acten wegen Aufhöhung der Silberwiese befindliche Kriegsministerielle Rescript 
vom 15. November 1841 nur von 20 Ruthen spricht, dagegen auch nur eine 
Haüserhöhe von 24 Fuß gestattet. In de« Acten befindet sich aber ein abän
derndes Rescript vorn 19. October 1842, daß die Bebauung ohne alle Höhenbe
schränkung der Haüser geschehen läßt, wenn die Esplanade eine Breite von 
40 Ruthen erhält.

4. Soll die Stadt den Bau der Brücke über den Festungsgraben Pladdereie 
ansführen und diese Brücke für alle Zeiten in baulichen Würden erhalten.

5. Eben so wird von der Stadt die Einrichtung und Instandhaltung der 
Böschung des Festungsgrabens (Contrescarpe) verlangt.

6. Die Fläche rechts der nach Stargard über'die Silberwiese zu führende 
Eisenbahn, d. h.: auf deren Südseite, soll auf 20 Mg. 79 Ruth, nicht bebaut 
und bereit gehalten werden, an die Fortification gegen eine Vergütigung von 
150 Thlr. für den Morgen)  abzutreten; bis dahin'soll aber der Stadt gestattet 
sein, diese Fläche als Holz- und Lagerplatz zu benutzen.

*

*) In dem Rescript vom 14. October 1841 abstrahirte das Allgemeine Kriegs-Departe
ment von diesem bis dahin als höchsten angenommenen Werth von 150 Thlr., weil das Sach- 
verhältniß sich geändert hatte, kam aber endgültig auf diesen Preis zurück.
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7. Soll die Uferbefestigung des zu 6 angegebenen Terrains jetzt und künftig 
der Stadt obliegen. . .

8. Sollen die Straßen in einer Breite von 6 bis 7 Ruthen angelegt 
werden. r

Diese Bedingungen mögen dem Charakter eines guten Verwalters entsprechen, 
nicht aber entsprechen sie dem eines Staatswirths der Rationalwohlsabrt zu 
fördern hat. Die Stadt wird durch die Bedingungen 2, 5, 7 in ein dienstbares 
Verhältniß zur Festung gesetzt, dessen Annahme um so weniger zu rechtfertigen 
wäre, als es Pflicht dès'Staates ist, für den Bau seiner Festungen zu sorgen, 
und es hier dock eigentlich sich nur darum handelt, eine schwache Stelle der 
Festung stark zu machen. Diese drei Bedingungen müssen daher gänzlich fort
fallen,'was aber auf dem Wege der Alleinverhandlung mit den Militairbehörden 
wol nicht zu erreichen sein dürfte, daher Commissarien dem Befinden des Hoch- 
Cdeln Raths anheimstellen, die Mitwirkung der Königl. Regierung und des Mi- 
nisteriums des Innern anzusprechen.

Die Bedingungen 3 und 6 haben wir als unerläßlich erachtet, und dre da
von betroffenen Flächen von der Bebauung ausgeschlossen.

In Absicht der vorgeschriebenen Straßenbreite haben wir es aber gewagt, 
die Breite der Mittelstraße mit 45 Fuß beibehalten, und den Querstraßen -10 Fuß, 
den Bohlwerkstraßen aber 60 Fuß Breite zu geben, welche wir für vollkommen 
ausreichend erachten. r L

Die Forderung zu 6 in Betreff der schon jetzt zu bestunmeuden Entschädi
gung den Morgen 150 Thlr., wenn künftig die Abtrennung der Flüche $ur An
legung eines fortlficatorischen Werks gefordert werden sollte, involvirt eine Härte 
für die Stadt*).

Bekannt ist daß die Fläche als Wiese eine jährliche Pacht von 300 Thlr. 
eingetragen hat, thut, zu 4 Prêt, gerechnet, ein Kaqital voit . . Thlr. 7.500 
Für die Aufhöhung find an die Eisenbahn-Gesellschaft gezahlt, rund . 25.012 
An sonstigen Unkosten für Faschinen, Weganlagen, Zinsverlust sind zu

rechnen'......................................................................................- - - 5-488
Überhaupt . 38.000

Es kostet hiernach der Stadt die Silberwiese diese Sunnne, was auf den 
Morgen 54 :1 = 38.000 : x = 700 Thlr., thut**), und für die von der Festungs
Behörde beanspruchte Fläche ad 6 die Summe von 20.79 X 700 = 1430 Thlr. 
10 Sgr. r 

Uns scheint es in der Billigkeit zu liegen, daß von Staatswegen doch 
wenigstens der Selbstkostenpreis gezahlt werde, und zwar um so mehr, als die 
Anlage des fortiftcatorischen Werks im Interesse des Staats geschieht, solches 
auch'der Kriegsminister nicht in Abrede zu stellen scheint, indem die Baukosten 
des Werks nicht von der Stadt gefordert werden. Da die Aufhöhungskosten der 
Wiese zu den Baukosten unstreitig gehören, so muß folgerichtig der Stadt dafür 
auch die Bergütignng geleistet werden.

Auf eine Kleinigkeit müssen wir noch aufmerksam machen. In dein Rescnpt 
des Kriegsministeriums vom 15. Januar 1841 ist gesagt, daß, nwui die südliche

♦) Siehe vorige Note. — **) Hier ist die Größe der städtischen Silberwiese zu 54 Mg. 
angegeben abweichend von früheren Angaben; siehe unten.
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Aitze der Silberwiese zum fortifikatorischen Werke abgetreten und bezahlt wird 
daim die flache in Anrechnung kommen soll, welche durch die ad 2 stivulirte 
Verbreiterung des Festungsgrabens Pladderei der Fortification entzoaen wird 
.hum à ALL * 9Cf(W*' bC"n b" ÄU»

Nach Einleitung unsers Auftrags haben wir von dem Bebauunas-Blane dem 
Kahnbauer Martin Masche Mittheilung gemacht. Seine Erklärung ist uir ^eit 
iiDd) ausweichend, wie aus dem beiliegenden Protokoll vom 9. und dessen Bei- 

’2’ (î 1“ entnehmen ist. Zweifelsohne wird der re Masche oder 
b,i b" àsttznachfolger üch den Bedingungen fügen, unter denen die Bebannna nur 
allein Statt findet wenn ihm bis dahin die'Banconsensevôrà 
Nnr m einer Beziehung wär' es Wünschenswerth mit ihm einig zu sein nämlick 
M Hcrgabe und Herstellung der Boblwerksstraße an der Öder damit dem 
Mangel an Löschstellen für die Stromfahrzeüge abgeholfen werde. ' Wir sönnen 
hÄ 6^"ben, daß rc. Masche beharrlich die Vortheile zurückweisen wird welche 
durch eure unbeschränkte Baufreiheit gewonnen werden; er wird so meinen mir 
zeitig genug allen billigen Anforderungen entsprechen; eventuaiiter bebauen 
wir den der Stadt gehörigen Theil ber oUbenuiefe 
gortification wegen der Esplanade bis zu der Zeit, wo rc. Masche oder dessen 
Besitznachfolger ihren Vortheil erkannt haben. ' ° Ü"

r ?ie Flàchenvertheilung der Silberwiese städtischen Antheils führen mir 
z,lr Übersicht an, daß nach uiigefährer Berechnnng 1 ? K

Dr? Eisenbahn nach Stargard in Anspruch nehmen wird ' ” *
b) Die Abtre ung zum fortificatorischen Werk betragen wird, ein 

schließlich der Badestelle ....
e) Zu Straßen verwandt werden ... ...........................
d) Und zum Marktplatze  ' ' '
e) Zu Bauplätzen veraüßert werden sönne» .

. 3

. 20

. 9
2' 18

6

79
150
28
13

Thlr.

13.392
17.604

11«. v cm xr r r . Summa ... 54 34
«Werth zu bestimmen,„den eine Stelle als Banplatz habe bat uns 

zuvörderst nöthig geschienen, eine Übersicht der Kosten zu gewinnen welche ent
stehen, die Flache zu Bauplätzen geschickt zu machen. Durch mich den Stadt- 
bailmeister wurde diese folgender Maßen berechnet/ ? öe" totaÖt' 

A. Auf der städtischen Silberwiese.
») Zum Bohlwerk dießeits. nördlich der Eisenbahn (50 + 74) 

12' a 9 Thlr  '
b) Desgleichen jenseits, südlich (163'. 12) à 9 Thlr. .'

bürft?mn^nUt blre?5 h?tefn ^î^lwerks erscheint nicht nothwendig und 
durfte um so mehr erspart werdeii können, als die Fortification diesen 
? sClrben ""d diese dann für die Uferbefestigung zu sorgen 
hat, bis dahin das fehlende Bohlwerk bei der Benutzung als Holz- und 
Lagerplatz keinen Ubelftand bilden dürfte. v 3

c) Zum Straßenpflaster diesseits der Eisenbahn 2436 Q.-Ruth 
a 9 Thlr...................................

(1) Desgleichen jenseits derselben 874 Q.-Ruth. ä 9 Thlr.
dein zu b angeführten Umstande, dürften hier auch keine 

21.924
7.866

o .. , m Zu übertragen . 60.786
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 57
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Übertrag . . 60.786
Pflasterungs-Arbeiten auszuführen, daher die unter b und d ausgewor- 
fenen Summen, überhaupt 2iu470 Mir 8u «fraren f«n Wben 

e) Zu Trottoirs diesseits der Ersenbahn (320 + 438) 12 a 1 StyVc.
1) Für 2 öffentliche Brunnen . . . . . . . • • • ; • • 
g) Für eine neüe Brücke über den Festungsgraben-Pladdereie, ~

h) Für^unvorhergesehene Fälle, Zinsen des Baukapitals rc. 2c.. L

Summa der Kosten . .
B. Auf der Mascher-Srlberwrese.
a) Zum Bohlwerksbau 3360 laufende Fuß ^9 Thlr.
b) Zur Straßenpflasterung 2569 Q.-Ruth. à 9 Thlr.
c) Zu Trottoirs 362.12 à 1 Thlr.
d) Zu einem öffentlichen Brunnen 
e) Insgemein .

9.096
2.000

12.000
16.618

100.500

30.240
23.121

4.344
1.000
6.295

Summa der Kosten . . 65.000
Den nicht denkbaren Fall angenommen, dasr die Stadt auch dieft Kosten 

(B) übernehme, so würden die Gesammtkosten 100.500 + ba>0^l)tirYg5.5O0 

à'^Und rechnen wir' den Kapitalwerth der städtischen Silberwiese zu 

dem Selbstkostenpreise........................................................................... ....
hinzu, so kommt die ganze Kostensumme auf.......................................WC- A ' -

$U f‘tormiren wir nun de» Quabratsuß Baugrund aus 15 Sgr. Kapitalswerth, 

(o gefyen ber ©tobt raiete JU hebauende Flüche = 485.424 D/À.,buvoii 
für ei» Schulhaus 7.924 Quadrat-Fuß zurückgestellt werden,Demnach st^ 

478.MO ^Quüd.at F^ ß Eisenbahn in Anspruch zu nehmende Fläche 

‘S (,3) gür'bie 20 79 Ruth, zu dem sortifieatorischen Werke zum ^ ^07

Selbstkosterrpreise.................................................. ». ; ; * *
Überhaupt . . .. Thlr. 233.21.

Rechnen wir die vorhin berechneten Kosterr hiervon ab mit . 

weichtsichbnatürlichä^dirrch'günstig einwirkende Umstände vergrößern, aber eben 

° ^Näher^al^d?/ Bebauung liegt uns die Entwerfung eines Plans zur zeitigen 

Benutzung der Silberwiese, damit der Selbstkostenpreis nicht noch höher steige. 

æit tw ÄwneV^ber Bebauungsplan in ben Weg komme, so 

sollen zuvorderst die jenseits oder südlich der Eisàlp.linie l'egendm Flächen,U 
Holz- »nd Lagerplätze» aus etwa 6 Jahre verpachtet werben, so baß der Pääster 
alle Anlagen aus seine Koste» macht unb »ach ablauf bet Pachtzeit wieder 

forintmn^i Flache ist im Wege des Meistgebots wegen mangelnber 
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Concurrenz eine angemessene Pacht nicht zu erwarten, daher wir die Verpachtung 
aus freier Hand vorziehen und für die Quadratruthe eine Pacht von 15 Sgr. 
verlangen würden.

c) Finden sich ehe die Bebauung der diesseits der Eisenbahn belegenen 
Fläche vor sich geht, auch hierzu Liebhaber, die zu Holz- und Lagerplätzen 
Terrains in Anspruch nehmen wollen, so kann ihnen dies ebenfalls pro Qua
dratruthe 15 Sgr. jährlicher Pacht bewilligt werden; jedoch müssen diese zu jeder 
beliebigen Zeit fich die Kündigung gefallen lassen, ohne irgend eine Berechtigung 
zur Entschädigung, damit die Zeitverpachtung der Bebauung niemals hinder
lich werde.'

Auf diese Weise steht zu erwarten, daß die Stadt bald zu einer^ange- 
messenen Nutzung ihrer mit einem großen Kapital-Answand aufgehöhten Silber
wiese gelangen wird; und namentlich wird die Eisenbahn-Gesellschaft von der 
Fläche, die sie als Lagerplatz benutzt, hiernach die Pacht zu bezahlen haben, da 
der mit ihr errichtete Pachtvertrag mit Ende 1843 abgelaufen ist.

Dem HochEdeln Rath stellen wir hiernach anheim:
1. Zunächst über die Zweckmäßigkeit des Bebauungsplans zu befinden, imb 

wenn unser Entwurf Beifall findet, danach mit den höheren Staatsbehörden, 
insbesondere —

a) wegen Fallenlassung der lästigen Bedingungen zu 2, 5, 7 zu ver
handeln ;

b) auch zu erwirken, daß für die Fläche zum fortifieatorischen Werke der 
Selbstkostenpreis gezahlt, und

c) die projeetirte Straßenbreite für ausreichend erachtet und genehmigt 
werde.

2. Jedenfalls hat es aber wegen der zeitigen Benutzung Eile Beschluß zu 
fassen, daher wir nach Prüfung unserer desfallsigen Vorschläge die weitere An- 
ordnung gewärtigen. Lettin, den 25. Januar 1844.

Winkler. D- F. L.'Schmidt. Kremser.
Stadtbaumeister Kremser hatte hinsichtlich des Preises für die Fläche, welche 

der Eisenbahn-Gesellschaft zum Behuf der Anlage der Stargarder Bahn auf der 
Silberwiese abzutreten war, eine andere Meinung als seine beiden College» in 
der Commission. Statt der 15 Sgr., die Winkler und Schmidt angenommen 
hatten, schlug er vor, der Eisenbahn-Gesellschaft nur 5 Sgr. pro Qnadratfuß in 
Rechnung zustellen, dagegen von ihr zu verlangen, daß sie die über die Oder zu 
erbauende Brücke als Passage für Fußgänger dem Publikum frei gebe. Unter 
dieser Bedingung würde die Eisenbahn-Gesellschaft für die Traetfläche über die 
Silberwiese statt der 39.912 Thlr., nur 78.624 . J/6 = 13.104 Thlr. zu zahlen 
haben.

Den vorstehenden Hauptbericht der drei Commissarien ist ein Nebenbericht 
des Stadtbaumeisters Kremser vom 27. December 1843 beigefügt, und zu diesem 
gehört eine — „Zusammenstellung der Flächen von der Silberwiese im Fall einer 
Bebauung nach dem anliegenden Plane". — Dieser Plan befindet sich nicht 
in den Acten, da er besonders in der Plankammer des Magistrats aufbewahrt 
wird. Die Zusammenstellung aber enthält die Einzelheiten der Flächenvertheilung, 

57* 
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von der oben int Hauptbericht die Ergebnisse mitgetheilt sind (S. 449), wie 
folgt: —

Flächen-Bertheilung der Silberwiese.
* A. der Stadt gehörig.

I. Unterhalb, d. i: auf der Nordseite der Stargarder Eisenbahn. Q.-Nuth.
1. Zur Hauptstraße zwischen Masche's Grundstücken \ ~ , J . . 311
2. Dieselbe von Masche's Gränze bis zur Eisenbahn j41) orett| . 281
3. Bohlwerksstraße an der Oder bis zur Eisenbahn, 60 Fuß breit . . 311,5
4. Von der Oder werden dazu entnommen............................................... 11
5. Bohlwerksstraße an der Parnitz, durchschnittlich 60 Fuß breit . . . 350,5
6. Von der Parnitz werden dazu entnommen ......................................... 36,5
7. Zu den Nebenstraßen, in einer Breite von 40 Fuß angenommen. . 746,$
8. Zum Marktplatz rechts der Hauptstraße......................... . . • . . 388

Zu Straßen und Plätzen................................................................ 2.436
II. Die Eisenbahn nimmt in Besitz bei Annahme von 72 Fuß Breite 546
UI. Zu Baustellen verbleiben.................................................................3.371
IV. Zu den Straßen oberhalb, d. i: südlich der Eisenbahn

1. Zur Hauptstraße bis zur Parnitz.....................................................195
2. Zu den Straßen entlang der Eisenbahn.......................................... 254
3. Bohlwerksstraße an der Oder..........................................................255
4. Desgleichen an der Parnitz........................................................... 170 874

B. Masche gehörig.
1. Zu den Nebenstraßen, 40 Fuß breit angenommen........................ 603
2. Zur Bohlweiksstraße an der Oder....................................................402
3. Von der Oder werden dazu entnommen.......................................... 203
4. Zur Bohlwerksstraße an der Parnitz...............................................355
5. Von der Parnitz werden entnommen................................................. 46
6. Zur Straße ant Festungsgraben (Pladdereie), 60 Fuß breit . 310
7. Zum Marktplatz............................'............................................... 650 2.569

C. Zu 15 Zimmer- und Ablageplätzen oberhalb, oder auf der 
Südseite der Stargarder Eisenbahnlinie verbleiben der Stadt ca. . . 2.526

Im Magistrats-Collegium fand man gegen den Bebauungsplan im Allge
meinen nichts Wesentliches zu erinnern, und in Betreff der Kostenberechnungen, 
daß, wenn dieselben z. Z. auch nur Zahlen enthielten, diese doch einen recht be- 
deütenden Überschuß für die Kämmerei in Aussicht stellten. Für den Augenblick 
kam es darauf an, Bestimmungen über die interimistische Benutzung des 
Terrains zu treffen. Der Magistrat war nun der Ansicht: die Plätze, jenseits 
oder oberhalb der Eisenbahnlinie, die nunmehr feststand, auf 6 Jahre, jedoch vor
behaltlich einer dreimonatlichen Kündigung zu verpachten und dazu einen Licitations- 
Termin anzusetzen.

Die Stadtverordneten erachteten den Gegenstand der Vorlage des Magistrats 
für so wichtig, daß sie in ihrer Sitzung vom 8. Februar 1844 beschlossen, den
selben in einer Extra Session in Berathung zu nehmen. Diese fand am folgenden 
Montage den 12. Februar Statt. Es wurde in derselben folgender Beschluß 
gefaßt: —
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„Mit der vom Magistrat ausgesprochenen Ansicht, die ganze städische Silber- 
wiese m Holzhofen und Lagerplätzen auf längere Zeit zu vermiethen, können wir 
uns nicht einverstanden erklären, da, abgesehen von anderen Jnconvenienzen, auch 
der damit zu erzielende geringe Nutzen, Angesichts der mit der Eisenbahn-Gesell- 
herbeifl'ihren^dürfte^" ^Handlungen mehrfache hieraus entstehende Nachtheile 

s«»^-'äberdies nehmen wir auch an, daß, nachdem schon Jahre lange Verhand
lungen über die Bauberecbtlgung geschwebt haben, die definitive Entscheidung da
rüber iii nicht zu langer Zeit erfolgen dürfte.

, X'^înaach stimmen wir dafür, daß nur die Plätze jenseits der Eisenbahn 
mr ^aZre' ^rbehaltlich einer der Stadt frei stehenden einjährigen Kündigung 

"u Wege der Licitation, bei welcher deii städtischen Behörden der Zuschlag reser-
àlbt, verpachtet, die Verpachtung der Plätze dieseits der Eisenbahn aber 

ausgesetzt bleibe. x ' '
baldigste Erlangung der Bauberechtigung wird demnächst besonders 

nothwendig sein, nicht nur um weiteren Verlusten bei dem bestehenden Jnteri- 
. misticum, sondern auch dem möglicher Weise eintretendeu großen Nachtheil vor

zubeugen, der dadurch entstehen könnte, daß die Bau- uiid Speculatiouslust der 
würde" öeit àch mittlerweile eintretende ungünstige Conjuneturen gemindert

ersuchen daher den Magistrat, das Gesuch zur Bauberechtigung für 
’n Stadt zugehörenden Theil der Silberwiese des allerschleünigsten 

velm Koingl. .^riegsinlnisterium zu veranlafferi und machen dabei den Vorschlag, 
daß der betreffende schriftliche Antrag durch eine Deputation von 3 Mitgliedern 
überreicht werde, um damit die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Sache für unsere 
Stadt kräftiger herauszustellen. '

àfen von dieser Maßregel um so mehr ein günstiges Resultat er- 
war en wenn unser Herr Oberbürgermeister (Masche) sich selbst an die Spitze der 
?sbutatwil stellt, warum wir denselben hiermit ersuchen, und wünschen demnächst, 

""ser Vorsteher (Görlitz) sich derselben anschließen und der Herr Oberbürger
meister über die Person des dritten Deputirten bestimmen möge.
/J A dabei zur Sprache gekommeu, den Herrii Stadtbaumeifter 
(Kremser) zu der Deputation zil destgniren, da der Plan der Bebauung von dem- 
elben entworfen worden ist, und von ihm mündlich näher erörtert werden könnte 

wenn dies angebracht sein sollte.
„schließlich fragen wir an, da der Pachtvertrag mit der Eisenbahn (wegen 

^^Lagerplatzes auf der Silberwiese) ult. December pr. abgelaufen, ob und 
welche neue Beltimmungen mit derselben wegen der von derselben Statt findenden 
bedeutenden Benutzung der Silberwiese getroffen worden sind"
à » b« protokollarischen Verhandlung vom 9. Januar 1844 welche mit dem 
Äs .^^^'bauer -Diartut Masche, unter Beistand dessen Schwiegersohns Poll, 

wurde, ist hier zu verzeichnen, daß derselbe in Betreff des Bebauunqs- 
planes selbst tm Allgemeinen keine Erinnerungen machte, vielniehr erklärterer ferne 
Bereitwilligkeit, toemi der Plan zur Ausführung käme, so bauen zu lassen wie 
bernât eLßDi ^remeä- un0 aber der 40 Ruthen breiten Esplanade

Eté er, daß diese Bestimmung sein gewerbliches Jntereffe außerordentlich ver- 
tz. Dazu komme ferner, daß er nicht allein hier am Festungsgraben der
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Pladdereie, nach dessen künftiger Beschaffenheit, sondern auch an der Oder und 
der Parnitz eine Fläche von 60 Fuß Breite als Straße solle liegen lassen, wo
durch er den Vortheil der unmittelbaren Verbindung nut der ^afferstraße ver
liere ; diesen könne er wegen des Kahnbau-Gewerbes, welches von seinem Sohne 
fortgesetzt werde, nicht aufgeben. Er könne daher ohne genügende Outjchadrgmtg 
die Grundfläche zur Esplanade und den zwei Vohlwerksstraßen nicht vergeben. 
Und wenn von ihm die Austiefung und Verbreiterung des Festungsgrabens 
und die Herstellung der hier neüzubildende Contrescarpe verlangt und ihm gesagt 
werde, daß er in den Genuß all' der Vortheile trete, die aus der Schiffbar
machung des Grabens entständen; so stelle er dies Vorgeben entschieden in Abrede, 
behaupte vielmehr, daß sein Gewinn hierbei gar nicht m Betracht von dein 
kommen könne, welchen die Stadt hier durch das Liegen von ^lußfahrzeugen und 
Seeschiffen und die erleichterte Verbindung mit den Wiesengrundstucken an der 
Parnitz genießen werde. Übrigens fühle er sich berufen, hier einzuschalten, aß, 
wenn der Graben auf Seite seiner Besitzung nicht mit eiiwm Bohlwerke versehen 
werde, dessen Ufer als Löschplatz nicht brauchbar sei. Entschieden musse er es 
ablehnen zur Austiefung imb Verbreiterung der Pladdereie etwas beizutragen, 
indessen wolle er Behufs Ausführung dieses Projects insofern die Hand bieten, 
als er bereit sei, den Moder und die Erde aus dem Graben auf seme Flache 
aufzunehmen, welche Esplanade werden soll. Daß es nothwendig Jet, Straßen 
und Plätze zum Behuf des Verkehrs anzulegen, anerkannte Masche als selbstver
ständlich lind räumte in dieser Beziehung die wichtige Concession eut, daß „er den 
erforderliche,i Raum zu den Straßen unentgeldlich herzugebeu und à 
richtung, Pflasterung, Regulirung, als auch die erste Ziehung des Bohl Werks an 
beiden ' Strömen auf seine Kosten zubewirken bereit sei ; wogegen die künftige 
Unterhaltung Stadtsache sein müsse. Der Bebauungsplan bezeichnet eure Stelle 
auf Masches Grundstück, die zur Einrichtung eines Viehmarktes vorgeschlagen 
wird. Masche bemerkte dazu, daß er, als Privatmann, gar kein Interesse für 
eine solche Einrichtung habe; „begehre die Stadt hier einen P atz zum Viehinarkt 
so möge dieselbe wegen der Abtretung mit ihn, eme Einigung suchen. Noch eines 
andern Punktes im'Bebauungspläne gedenkend führte Masche, um nicht mißver
standen zu werden, schließlich noch an, „daß es ihm unangenehm fei, m dieser 
für die Stadt so wichtigen Angelegenheit nicht bereitwilliger sein ^u kennen, in
dessen überstiegen die meisten der an ihn gestellten An orderungen. die ^àffcn "iwv 
Privatmannes, de,n zugemuthet werde, fur das allgemein städtische Interesse sem 
Eigenthum theils wegzugeben, theils geringer rentirend, mithin werthloser zu

Mittelst Schreibens vom l l. Januar 1844 zeigte Martm Masche dein Stadt- 
rathe Winkler an, daß es nicht in seiner Absicht gelegen habe, in der am J. 
Statt gehabten Conferenz bindende Erklärungen abzugeben und er auch heute noch 
dabei beharre, daher er denn auch nicht im Stande sei, das Protokoll vom 4 zu 
unterschreiben. Im Übrigen verkenne er das Nützliche des Unternehmens Nicht, 
auch wolle er dasselbe, so weit in seinen «rüsten siehe, fordern, könne aber den 
an ihn gestellten Forderungen nickt genüge», glaube »wessen, das, man a 
Ichnellsten -um stiele gelangen werde, wenn die Stadt rhn sern Brsttzthum 
abkauft» w°Ue^ Sp-iterhiu fragte Stadtrath Winkler gesprächswetse nach 
dem Kaufpreise, erhielt aber eine ausweichende Antwort.
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Die Anträge an das Königl. Kriegsministerium wegen freier Bebauung der 
Silberwiese mit zu Grundelegung des angefertigten Planes gingen am 14. Februar 
1844 nach Berlin ab. Daß sie nur eine Wiederholung des oft Gesagten ent
halten konnte, ist selbstverständlich. Eine Überreichung dieses Berichts durch eine 
Deputation, wie die Stadtverordneten in der Extra:Sitzung vom 12. Februar 
vorgeschlagen hatten, hielt Magistrat nicht für angemessen. Besser sei es, diesen 
Schritt bis dahin vorzubehalten, daß eine bestimmte Erklärung des Kriegs
ministeriums vorliege, und vielleicht diese und jene Bedingung modificirt oder 
aufgehoben gewünscht werde; dann möchte es an der Zeit sein, darüber .die 
Wünsche der Stadt durch eine Deputation aussprechen und unterstützen zu lasten, 
es werde wenigstens eine feste Grundlage den mündlichen Verhandlungen gegeben 
sein, wogegen, nach dem Kriegsminifterial-Rescript vom 9. November 1843, zur 
Zeit noch ungewiß sei, welche Bedingungen bei Bewilligung des freien Bebauungs
rechts würden aufgestellt werden, und wogegen die Deputation daher ihre Be
strebungen werde zu richten haben.

Wegen der Verpachtung der Silberwiesen-Parcelen ordnete der Magistrat 
das Nöthige nach dem Beschluste der Stadtverordneten, der mit deren Zustimmung 
etwas modificirt wurde, durch die Ökonomie-Deputation an.

Nun aber begab es sich, daß Masche, der Oberbürgermeister, zu Ende des 
Monats Februar in persönlichen Angelegenheiten nach Berlin gereist war, von 
wo er der Stadtverordneten-Versammlung am 29. Februar durch den Stadt
syndikus den Wunsch vortragen ließ, daß die früher angeregte Deputation sofort 
nach Berlin kommen möge, um mit ihm gemeinschaftlich das Gesuch wegen Be
bauung der Silberwiese bei dem Kriegsminister mündlich zu befürworten und zu 
erlaütern. Demgemäß machten sich die Stadtverordneten Görlitz und Eicksen un
verweilt auf die Reise. Die Deputation begab sich zu dem Kriegsminister 
v. Boyen, dem Festungs-Jnspectvr v. Studnitz und zu den Mitgliedern des All- 
geineinen Kriegs-Departement, General v. Reyher und Major v. Wangenheim. 
Überall wurde die Deputation zwar freündlich ausgenommen und ihr die Ver
sicherung gegeben, die Angelegenheit beschleünigen zu wollen, allein aus den Be
sprechungen ging, nach des Oberbürgermeisters Bericht vom 6. März 1844, doch 
hervor, daß die genannten Vertreter des Militair-Fiskus noch immer auf dem 
frühern Standtpunkte ihrer Forderungen standen und daher die Deputation, von 
der die Stadtverordneten sich so viel versprochen hatten, ohne Erfolg geblieben 
war. Gegenstand der Unterhaltung war der Preis des zu dem reservirten 
Festungswerk abzulastenden Terrains, wofür jetzt eine Fläche von 8 Mg. ange
nommen wurde. Die Deputation verblieb bei dem zuletzt verlangten Preis von 
650 Thlr., welcher auf der andern Seite 'für unbillig und durchaus uicht, sondern 
nur nach der ersten Forderung mit 150 Thlr. pro Mg. zuzugestehen erachtet 
wurde. Auch über die Breite der Hauptstraße, die Abrechnung des Terrains für 
den etwa breiter zu machenden Graben Pladdereie, und diese Grabenziehung selbst 
wurde gesprochen, wie denn auch der Major v. Wangenheim, der, als Decernent 
in der Sache, mit derselben am vertrautesten war, auch der Intervention des 
Ministeriums des Innern Erwähnung that, welches auf den Einwand der Königl. 
Regierung zu Stettin, daß die Silberwiese wegen Ungesundheit des 
Terrains zu einem Wohnplatz für Menschen nicht zu empfehlen sei, einen ge
wissen Accent gelegt habe. Oberbürgermeister Masche verhehlte seine Besorgniß 
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nicht, „daß den Herren in Berlin bei der schriftlichen Auffassung noch einige 
Scrupel einfallen möchten." Diese Besorgniß bestätigte sich nur zu bald. Denn 
das vom Kriegsminister v. Boyen unterm 9. 'März .1844 an den Magistrat er
lassene Rescript bezeichnete, — ohne auch nur mit einer Silbe der mündlich 
gepflogenen Verhandlungen zu gedenken, als unerläßlich: —

1. Daß die Verbreiterung des Grabens vor der Lastadischen Befestigung 
auf Rechnung der Stadtgemeinde ausgeführt, imb die Unterhaltung der «eiten 
Contrescarpen-Böschung, sowie der Umbau und die Unterhaltung der über den 
Graben führenden Brücke von der Stadt übernommen werde, und —

2. Daß die südliche Spitze der Silberwiese (außerhalb des Eisenbahndammes) 
eben so wie die 40 Ruthen breite Esplanade zwischen der Lastadischen Be
festigung und dem neuen Stadttheil von jeder Bebauung frei bleibe, auch das 
für ' die Anlage eines Werks auf der südlichen Spitze der Insel erforderliche 
Terrain für den Preis von höchstens 150 Thlr. pro Magdeburger Morgen an 
den Militair-Fiskus abgetreten werde.

Bevor die Stadtgemeinde sich nicht bereit erklärt, diese Bedingungen zu er
füllen, kann diefeits in der Sache nichts weiter geschehen (insonderheit nicht Aller
höchsten Orts die Genehmigung zur Bebauung der Silberwiese befürwortet werben). 
Übrigens liegt dieser Punkt auch im Interesse der Stettin-Stargarder Eisenbahn- 
Gesellschaft, 'weshalb dem Magistrate anheim gegeben wird, sich mit derselben 
hierüber zu einigen. Endlich ist auch zu wünschen, daß der Kahnbauer Masche 
bei der Sache concurrire, da der zwischen der Lastadie und dem projectirten 
Stadttheile liegende Theil seines Grundstücks künftig von allen Bauten frei 
bleiben soll.

' Der Magistrat knüpfte nun mit den Directorinm der Berlin-Stettin-Star- 
garder Eisenbahn-Gesellschaft durch Anschreiben vom 20, März 1844 Unterhand
lungen in der Richtung an, welche der Kriegsminister angedeütet hatte, erachtete 
es 'aber für den Fortgang dieser Unterhandlungen für nöthig über die vom 
Minister gestellten Bedi'ngungen noch einige nähere Bestimmungen zu erhalten, 
die er sich in der Vorstellung von demselben Datum erbat. Was vom Magistrate 
gewünscht wurde, ergibt sich aus des Ministers Bescheide folgenden Wort
lauts: —

In der Verfügung vom 9. November v. I. ist dem Magistrate eröffnet 
worden, daß die im.Januar 1841 ausgestellten Bedingungen für die Bebauung 
der Silberwiese (mit einigen Modiftcationen zu Gunsten der Stadt) im Wesent
lichen auch jetzt noch als diejenigen anzusehen seien, unter welchen das Kriegs- 
Ministerium sich bereit finde, das Project bei des Königs Majestät zu befür
worten.

Wenn dem Magistrat daher an der Herbeiführung der Entscheidung gelegen 
war*),  so konnte derselbe sich schon in der Eingabe vom 14. Februar d. I. über 
die Annahme jener Bedingungen aussprechen, ohne dadurch das städtische Interesse 
zu benachteiligen **).

*) „Gewiß viel gelegen" ! lautet eine Randglosse des Stadtsyndikus.
**) Konnte ohne Präjudiz für die Stadt nicht geschehen, bis die verheißenen Modifi 

cationen zu Gunsten der Stadt „bekannt waren, auch die Eisenbahn Gesellschaft einen Theil 
der Verpflichtungen übernehmen soll"; desgleichen.
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Was die in der Eingabe vom 20. März c. gewünschte nähere Erlaüteruna 
bemerkt^ " unerläßlich aufgestellte Bedingungen betrifft, so wird Nachstehendes

1. Von der Verbreiterung und Vertiefung des Grabens der Lastadie-Be- 
festlgung vor der Fronte 1—2 auf Kosten der Commune kann nicht abqeqangen 
werden, wenn dieselbe gegenwärtig auch ihre Wünsche und Absichten in dieser 
Art geändert hat. r as Jntereffe der Festung macht diese Maßregel nothwendig, 

die Bebauung der Silberwiese nachgegeben wird. — Da übrigens, wie 
dem Magistrat bekannt ist (?), die Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft die 
Verbreiterung und Vertiefung des qu. Grabens nachgesucht hat, so kann eine 
Einigung nut derselben nicht schwierig sein. Die Verbreiterung ist bis auf 

। Vutheil vor den Facen und 18 Ruthen vor der Courtine auszuführen, die 
Vertiefung aber bis auf 6 Fuß unter dem niedrigsten Sommer-Wafferstande

Vtr C1L ^ie Contrescarpe ist als Erdböschung herzustellen und zu unter-- 

werden durch die Anlage eines Festungswerkes auf der 
(^udspitze der Silberwiese, welche sowol durch die beabsichtigte Bebauung, als 
auch wegen der im Bau begriffenen Eisenbahn (nach Stargard) unumgänglich 
nothwendig wird, bedeutende Kosten erwachsen. Es ist daher nicht in der Billig
keit begründet, wenn die Commime, in deren Jntereffe der Staat dies Opfer 
bringen soll, fur das zur Befestigung erforderliche Terrain einen Preis stellen 
will, ».en dapelbe er|t durch Erhöhung der Silberwiese erhalten hat. Von der 
Hergabe des Terrains zu dem Preise von 150 Thlr. pro Morgen kann daher 
nicht abgegangen werden und wird dem Magistrate anheimgestellt, auch wegen 
dieses Punktes sich nut der dortigen Eisenbahn-Gesellschaft zu einigen.
. L" ottn Festungswerk selbst, welches unmittelbar vor dem Fahrdamm und 
der Mlttchtraße angelegt werden soll, sind etwa 5 Mg. und zn dessen Anschluß 
an die Oder ca. 2 Mg. erforderlich. Mit der Bau-Ausführung soll vorqegangen 
werden, sobald die Umstände es irgend gestatten; bis dahin "kann das Terrain

s "?ch der Stadt zur Bellutzung verbleiben, es ist jedoch mit dem übrigen 
^heil der Spitze, letztere aber nur für die Zeit des Baues des Werkes, und 
gegen Entschädigung des Pachtverlustes, in einem 3 Monat zuvor anzuzeigenden 
Termin dem Fiskus zu überweisen, welcher alsdann den obigen Preis pro Mor- 
gen bezahlt.
. . f:. Sowol vor, als nach der Anlage des Festungswerks muß die, außerhalb 
des Eiseiibahndammes gelegene Spitze der Silberwiese von jedem Bauwerk frei 
bleiben, und darf nur zu Holz-, Zimmer- und Abladeplätzen benutzt werden

Berlin, den 10. April 1844.
Krieges-Ministerium.

' An Boven
ben Magistrat zu Stettin. (Bei demselben eingegangen am 15. April.)

. 3« ^olge des Magistrats-Schreiben an das Directorium der Eisenbahn- 
Gesellschaft vom 20. März, wozu das vorstehende Ministerial-Rescript weitere 
Anregung gab, fanden nun im Laufe des Sommers 1844 zwischen Maaiftrat 
à Dwectorium commiffarische Verhandlimgen Statt, die in dem nachstehenden 
Protokoll ihren Abschluß fanden: ' 1

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 58
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Stettin, den 9. September 1844.
Von Seiten des Königl. Kriegs-Ministeriums ist die Zulässigkeit der Be

bauung der Silberwiese diesseits, d. i.: auf der Nordseite der Stargarder Eisen
bahnlinie unter folgenden 2 Bedingungen in Aussicht gestellt.

(Folgt der Wortlaut der Bedingungen).
Außerdem ist es Wunsch der städtischen Behörden eine Verbindung, min

destens für die Fußpassage, zwischen der Silberwiese und der Oberwiek auf der 
Behufs der Eisenbahn über die Oder neü zu erbauenden Brücke zu erlangen, und 
den oben gedachten Festungsgraben (der Pladdereie) schiffbar zu machen, damit 
durch denselben größere Schiffe durchlegen können. Bei diesem letzten: Project 
hat die Eisenbahn-Gesellschaft ein wesentliches Jntereffe, inbent, falls dieser Graben 
schiffbar wird, es keines Durchlasses in der über den Parnitzstrom zu erbauenden 
Eisenbahnbrücke bedarf.

Der Magistrat und das Eisenbahn-Directorium haben deshalb dre unter
zeichneten Commiffarien ernannt, um gemeinschaftlich eine Vereinigung zu be
wirken, wie die obigen Einrichtungen (falls das Königl. Kriegs-Ministerium da
rauf bestehen sollte) auszuführen, und dabei die gegenseitigen Interessen in die 
richtige Ausgleichung zu bringen sein würden.

Nachdem die Commiffarien ad hoc in einer Reihe von Conferenzen über 
diese Gegenstände verhandelt hat, und mancherlei Ermittelungen und Kostenan
schläge vorgelegt und geprüft sind, trat sie heüte zusammen, um das Ergebniß 
ihrer Berathungen in dem gegenwärtigen Protokoll niederzulegen.

A. Passage auf der Eisenbahnbrücke über die Oder zwischen der Oberwiek 
und der Silberwiese für Fußgänger.

Die "Eisenbahn-Gesellschaft gestattet, daß die Stadt auf dieser Brücke, auf 
städtische Kosten, eine Fußpaffage mittelst des erforderlichen Bohlenbelags und 
Geländers einrichtet. Die Brücke, wie dieselbe für den Eisenbahn-Betrieb von 
der Gesellschaft auf deren Kosten angelegt wird, hat zu dieser Fußpaffage die er
forderliche Breite, welche auf 6 Fuß angenommen ist. Eine Passage für Fuhr
werk und Reiter kann jedoch, wegen der Gemeingefährlichkeit und wegen dazu 
mangelnder Breite der Brücke nicht eingerichtet werden.

B. Terrain-Überlassung auf der Südspitze der Silberwiese zum Bau eines 
Festungswerks.

Die Eisenbahn-Gesellschaft baut gegenwärtig ihre Bahn (nach Stargard) 
nach den rayongesetzlichen Vorschriften; in ihrem Interesse ist daher das, mili- 
tairischer Seits ' für nothwendig erachtete, Festungswerk nicht erforderlich, lehnt 
daher jeden Zuschuß zu dem vom Militair-Fiskus gestellten Preise von 150 Thlr. 
pro Mg. ab, und überläßt es der Stadt, eine angemessene Erhöhung dieses 
Preises selbst bei dem Kriegs-Ministerium durchzusetzen.*)

*) In dem Anschreiben an das Directorinm vom 20. März 1844 hatte Magistrat ange- 
ftagt, ob dasselbe geneigt sein werde, zur Erfüllung des Selbstkostenpreises von 650 Thlr. 
pro Mg. aus den Mitteln der Gesellschaft 500 Thlr. pro Mg., bei einer Fläche von ca. 8 Mg. 
zuzuschießen.

C. Schiffbarmachung des Festungsgrabens (Pladdereie) vor der Silber
wiese.

In dem beiliegenden vier Proftlzeichnungen und Plane ist die Breite, welche 
dieser Graben nach der Bestimmung des Kriegs-Ministeriums erhalten soll, so 
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wre bie Profilzeichnungen seiner Vertiefung näher angegeben. Danach erhält der 
Graben ans 40 Fuß Breite in seiner ganzen Länge eine Tiefe von 14 Fuß unter 
dem 0 Punkte des Oderpegels, so daß 2 große beladene Schiffe sich neben ein
ander ausweichen können. Die Kosten dieser Verbreiterung und Vertiefung sind 
zu Thlr. 25.024. 18 Sgr. veranschlagt.

Die Ausführung der Schiffbarmachung übernimmt die Eisenbahn-Gesellschaft 
auf, ihre Kosten. Die Stadt zahlt jedoch dazu einen Geldbeitrag von Thlr. 
(»044. 4. 6 Pf. Dies ist nämlich diejenige Summe, welche zu einer Vertiefung 
bis auf nur 4 Fuß unter dem 0 Punkte erforderlich sein würde. Hierbei ist 
jedoch noch zu bemerken, daß in dem Anschläge angenommen ist, die Erde aus 
dem Graben müsse auf der Silberwiese abgelagert werden. Sollte jedoch diese 
Erde auf der Mascheschen Besitzung zunächst des Grabens abgelagert werden 
können, so vermindert sich dadurch der Anschlagpreis um 12 Gr. pro Schtr. 
(wegen des ersparten weitern Erdtransports). Es würde daher für diesen Fall, 
nach Verhältniß des etwa bei Masche abgelagerten Quantums Erde, die An
schlagssumme sich um 12 Sgr. pro Schtr. vermindern, und der Geldbeitrag, der 
von der Stadt übernommen ist, verhältnißmäßig verringert werden. Wie hoch 
sich dann der Beitrag der Stadt stellen würde, bleibt seiner Zeit einer besondern 
gegenseitigen Berechnung Vorbehalten.

Die künftige Ausräumung des Festungsgrabens bis zu der vorgedachten Tiefe 
von 14 Fuß unter 0 des Pegels, so wie die mit der Aufraümung integrirent) 
in Verbindung stehende Unterhaltung der Contrescarpen-Böschung übernimmt die 
Stadt zu '/z, die Eisenbahn-Gesellschaft zu % der Kosten. Die Eisenbahn-Ge
sellschaft führt die jedes Mal erforderlichen Arbeiten aus, und die Stadt erstattet 
derselben */3 der nachgewiesenen Kosten als Geldbeitrag.

D. Brücke über den Festungsgraben (Pladdereie).
Die schon jetzt in Folge des mit rc. Masche geschloffenen Contraets der Stadt 

zugehörige Brücke über den Festungsgraben nach der Silberwiese wird von der 
Stadt in einer Breite von 30 Fuß neü gebaut, und mit einem entsprechenden 
Durchlaß für Schiffe (entweder Zugklappen, oder Dreh- oder Schiebevorrichtung) 
versehen. Dieser Durchlaß ist allein wegen der Schiffbarmachung des Grabens, 
mithin im Interesse der Eisenbahn-Gesellschaft nothwendig. Die letztere erstattet 
daher ^der ^Stadt die Kosten der Anlegung und der bleibenden Unterhaltung dieses

Um diese Kosten in quanto zu berechnen war von dem Baumeister Arndt 
die beiliegende Zeichnung der Zugbrücke, sowie die beiden anliegenden Anschläge 
angefertigt. Nach dem zweiten dieser Anschläge sind die Kosten der Anlegung 
der doppelten Zugklappen nebst Portalen auf ,925 Thlr. angenommen. Der Stadt- 
baumeister hat jedoch gegen diese Zeichnung und Anschlag mehrere Erinnerungen 
gemacht, eine solidere Construction verlangt, und die Anlagekosten um 750 Thlr. 
höher, also auf 1675 Thlr. veranschlagt. Um nun bei dieser differenten Berech
nung der Sachverständigen keinem Interesse zu nahe zu treten, soll, nach erfolgtem 
Neübau der Brücke, der wirkliche Kostenbetrag des Brückendurchlasses ermittelt 
werden. Mit Zugrundelegung dieses wirklichen Kostenbelrages soll sodann nach 
der, von der Staatsregierung für dergleichen Berechnungen vorgeschriebenen Epel- 
weinschen Formel die jährliche Rente berechnet werden, welche als Äquivalent 
für das erste Anlage-Kapital und dessen (Erneuerung nach einem bestimmten Zeit- 
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verlauf (Dauer der Anlage) gilt. Für diese Formel soll die Dauerzeit auf 
20 Jahre (Kremser wollte 18, Arndt 25 Jahre), und der Zinsfuß auf 4 Prêt, 
angenommen werden. Als Ersatz dafür, daß die Stadt die erste Anlegung und 
die bleibende Unterhaltung des Brückendurchlastes übernimmt, zahlt die Eisen- 
bahn-Gesellschaft der Stadt eine* jährliche Rente, welche besteht: —

I) aus dem nach der vorstehend bestimmten Epelweinschen Formel zu be
rechnenden Betrage für das Anlagekapital und dessen Erneüerung;

2) außerdetn ans einem Zuschläge von 3 Prêt, des ersten Anlagekapitals, 
als Äquivalent der laufenden Unterhaltungskosten. Die hiernach zu berechnende 
Rente kann die Eisenbahn-Gesellschaft beliebig gegen Zahlung des 25fachen Kapi
talbetrages ablösen.

Die Kosten, welche dadurch erwachsen, daß der Brückendurchlaß künftig zu 
bestimmten Zeiten für durchlegende Schiffe geöffnet werden muß, fallen der 
Eisenbahn-Gesellschaft zur Last. Eine nähere Vereinbarung darüber mit der 
Stadt bleibt indessen bis dahin Vorbehalten, daß die Brücke fertig sein und sich 
übersehen lasten wird, wie oft die Öffnung der Brücke für den Schiffsverkehr 
Statt finden muß.

E. Eisenbahn-Brücke über den Parnitzstrom.
Wird durch die Schiffbarmachung des Festungsgrabens (Pladdereie) die 

Parnitz von dieser Seite für große und beladene Schiffe zugänglich, so willigt 
die Stadt darin, daß die Eisenbahnbrücke über die Parnitz ohne Zug und Durch
laß angelegt wird.

Die unterzeichneten Commissarien vereinigen sich in dem Wunsche, daß dieses 
Übereinkommen nunmehr von den städtischen Behörden und von dem Eisenbahn- 
Directorium genehmigt werden möge. Sie stellen deshalb anheim —

1) Dieses Protokoll dem Magistrate und der Stadtverordnete »-Ver
sammlung zur Erklärung vorzulegen; und

2) Abschrift destelben' dem Eisenbahn-Directorium zur Erklärung über den 
Inhalt mitzutheilen.

V. G. U.
Die Commissarien des Magistrats: 

Winkler. Kremser. Pitzschky.
Die Commistarien der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft: 

Witte. Kutscher. Zenke. Arndt.
Der Inhalt des vorstehenden Protokolls war Gegenstand des Vortrags und 

der Berathung in der Magistrats-Sitzung am 14. September 1844. Das Colle
gium war mit dem Inhalte des Protokolls, soweit es dabei auf Regulirung des 
Verhältnisses zwischen Stadt und Eisenbahn-Gesellschaft ankömmt, einverstanden. Was 
die projectirte Veränderung des Festungsgrabens Pladdereie betrifft, so wurde vor
ausgesetzt, daß der Plan sich auf eine Rücksprache mit dem Ingenieur vom Platz, 
Major Boethcke, gründe, und also von Seiten der Militair-Behörde keine Erin
nerungen weiter zu erwarten seien. Außerdem aber setzte die Ausführung die 
Zustimmung des Kahnbauers Masche voraus, da die Graben-Linie das Gebiet des 
Masche an 2 Stellen schneidet, und an einer Stelle sogar eine Fläche, auf der 
ein Gebaüde steht. Magistrat glaubte: die Regulirung werde sich in der Art 
machen lasten, daß Masche als Entschädigung das durch die qu. Linie ausge
sonderte und bisher zum Festungs-Gebiet gehörige Terrain annehme, eine Dis-
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Position, der die Festungs-Behörde die Genehmigung wol nicht versagen werde. 
Dmgijtiat war nun der Meinung, daß dieser Punkt vorweg erst geordnet werde 
weil, wenn mit dem rc. Masche kein Abkommen zu Stande käme, nur übrig 
blrebe, mit der Militair Behörde zu verhandeln, um eine Modifikation der 
Graben-Einrichtung zu erlangen. Stadtrath Winkler wurde daher veranlaßt 
unter Zuziehilng des Stadtbaumeisters Kremser mit dem Kahnbauer Martin 
Masche zu verhandeln. Rücksichtlich der von dem Kriegs-Ministerium aufge- 
jtellten Bedinglingen vereinigte sich der Magistrat dahin, die Verhandlungen 
ivieder aufziinehmen, um die Modifikation zweier Punkte, nämlich — a) wegen 
des Preises für die 7-8 Mg. zum Festungswerk, und b) wegen den Dispo
sitions-Beschränkungen in Rücksicht des übrigen ca. 13 Mg. betragenden Landes 
außerhalb der Eisenbahnlinie zu erlangen. In beiderlei Beziehungen war, nach 
dem Urtheil des Magistrats, für die Pretensionen der Staats-Behörde ganz und 
gar kein vernünftiger Grund zu finden, namentlich gar nicht abzusehen, weshalb 
die qu. 13 Mg. nicht bebaut werden sollen. Früher war voii einer solchen Ein
schränkung auch gar nicht die Rede gewesen.

Stadtrath Winkler hatte den Kahnbauer Martin Masche zirm 24. September 
"Mus eingeladen, um die Sache, soweit sie ihn betraf, zu besprechen 

Masche benachrichtigte indeffen den rc. Winkler Tages vorher in einem von ihm 
selbst geschriebenen, ziemlich confus abgefaßten Billet - alle früheren Eingaben 
hatte er von kundiger Hand schreiben lassen — „daß er nicht erscheinen werde 
und sich auf weitere Verhandlungen wegen Aushebung des Grabens nicht ein- 
lasse . Auf besondere Einladung des Ober-Bürgermeisters war jedoch' Masche's 
Sanviegeriohn, der Kaufmann Poll, im Termine erschienen, und aus dessen 
Äußerungen ging hervor, daß dem im Protokoll vom 9. September getroffenen 
Abkommen nut der Eisenbahn-Gesellschaft nicht beigestimmt, vielmehr ans Rück
sichten des jetzigen und künftigen Schifffahrts-Verkehrs im Parnitzstrome für noth
wendig gehalten werde, die Eisenbahnbrücke über diesem Strom mit einem Durch
laß zu versehen; — und 2) daß sein Schwiegervater sich nur dann über Ab- 
tretungen zur Verbreiterung des Feftungsgrabens Pladdereie einigen werde, werin 
der Consens zur Bebauilng der Silberwiese gegeben und dieser nicht anders, als 
mit Einwilligung der geforderten Breite zu erreichen gewesen sei, welche, bei- 
lauftg bemerkt, vom Eomparenten mit 10 Ruthen zu ausgedehnt erachtet wurde.

îîuîor diesen Umständen miißte der Btagistrat der König!. Commandantur 
unterm 30. September 1844 die Anzeige machen, daß — weil in den bestehenden 
(besetzen kein Anhalt, ben Kahnbauer Masche zur Abtretung des in Anspruch qe- 
nommenen Terrains zu zwingen — nachdem man nach jahrelangen und mü'he- 
vollen Verhandlungen dem Ziele uahe zu sein glaubte, der Fall einzutreten scheine, 
auf das Project der Bebauung der Silberwiese Verzicht leisten zu 
mu 11 en, wenn nicht möglich sein sollte, die Verbreiterung der Pladdereie und 
deren ^-chissbarmachung ausznführen, ohne die Gränzen des dem rc. Masche ae- 
hörigen Grundstücks zu berühren. Der Magistrat war der Ansicht, daß dies 
thunlich sei, wenn der Graben nicht erweitert, oder auf eine Breite von 60 Fuß 
beschränkt bleibe. Diesem dürfte in fortifikatorischer Hinsicht nichts entqeqen- 
stehen, auch fei es früher wol nicht Absicht des Kriegs-Ministeriums gewesen, 
ein Mehreres von der Stadt zu verlangen. Die wegen der vom Magistrat nach
gesuchten Bebauung der Silberwiese geschwebten Verhandlungen lieferten den Be
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weis, daß die Verbreiterung des Grabens nicht von den Militair-Behörden zum 
Beding gemacht, sondern als eine Vergünstigung für dre Stadt, Behufs 
eventueller Schiffbarmachung desselben, nachgesucht, imb als solche bewilligt wor
den sei. Nämlich in dem, nach hierorts vorauf gegangener Verhandlung, dieserhalb 
erstatteten Bericht des Ingenieurs vom Platz vom 1. December >840 ser gejagt 
worden, daß eine Vertiefung (nicht Verbreiterung, die auch nicht ui der Sttuations- 
karte und Berechnung ausgenommen sei), des Festungsgrabens gewünscht werde 
und bemerkt, daß gegen die Bewilligung dieses Wunsches in forttfikatorischer Hm- 
sicht nichts zu erinnern sein würde. Damit übereinstimmend ist die Uiklarung 
des Festungs-Jnspecteurs vom 24. December 1840, und in dem Rescript des 
Allgemeinen Kriegs-Departements vom 15. Januar 1841 i|t unter 2 diese Ver
tiefung und Verbreiterung unter Angabe des dazu erforderlichen Terrains gleich 
falls als eine nachgesuchte wohl zu gewährende Bewilligung äußzefiihrt. Juin 
aber erfolgte ganz unerwartet auf den Magistrats-Bericht vom ~0. Wirj 0 4 t, 
worin bemerkt wurde, daß die Änderung des Grabens im Interesse dei >Ltadt nicht 
dringlich sei und eventuell die Breite festzustellen gebeten wurde, die Bestimmung 
des Kriegsministers vom 10. April 1844, daß die Verbreiterung fortifikatorisch noth
wendig und die Breite des Grabens auf 120 Fuß festgesetzt sei. -^agsstiat 
alaubi, datz bei Bestimmung dieser Breite doch seine srühere Abstcht maßgebend 
gewesen, und bittet, da die Ausführung solcher Breite durch Masche s Widerstatld 
für die Stadt uiithunlich wird, und daran das ganze, füllst, zur Ausführung 
reife und für die Stadt, ja für allgemeine Staats-Bedürfnisse jo dring iche Pro
ject scheitern würde — 1) abgesehen davon, ob der Graben zur Durchfahrt von 
Seeschiffen verwendet werde, oder nicht, dessen nothwendige Breite auf 00 Fuß 
und dem entsprechend vor der Courtine festzustellen; 2) der tstbt die Berech
tigung zu ertheilen, nach ihrein Bedarf ihn bis 120 Fuß verbreitern zu können; 
- in beiden Fällen unter Feststellung der sonst bedingten Brette der Esplaiiade, 
Unterhaltung der Brücke, Contrescarpe, u. s. w.

Gleichzeitig mit dieser Vorstellung an die Königl. Commandantur benach
richtigte der Magistrat das Directorium der Eifenbahn-Geselllchaft von der -age 
der àache, mit dem Bemerken, daß unter den obwaltenden Umständen die finale 
Negulirung der in dem Protokoll vom 9. September 1844 besprochenen Punkte 
vorlaüfig ausgesetzt bleiben müsse.

Die Commandantur (General-Lieütenant v. Pfuel) konnte auf den Antrag 
des Magistrats selbständig nicht Verfügung treffen. Sie mußte nach Berlin be
richten. Der Bescheid des Allgemeinen Kriegs-Departements ließ indessen Langer 
auf sich warten, als gewöhnlich.

Mittlerweile halte» sich in der Stadt seltsame Gerüchte verbreitet. Diese 
Gerüchte, ein Gegenstand lebhafter Unterhaltung und Discussion an der „Urbaren 
Tafelrunde" der vielen Gambrinus-Stätten intra et extra moema, fanden, wie 
leicht erklärlich auch ihren Weg in die Stadtverordneten-Verfammlung, dort 
ihren Wiederhall und in der Sitzung vom 19. December 1844 einen Ausdruck 
eifersüchtigen Mißbehagens über anscheinende Verletzung ihrer souverainen Ge
walt in dem Beschluß über die Vorlage Nr. 18, der also lautete : —

„Da uns ein Rescript des Herrn Finanzministers bekannt geworden üb wo
nach eine Vereinbarung zwischen dem Magistrat und der Eisenbahn-Gesellschaft 
wegen Überbrückung der Parnitz getroffen sein soll, so soll der Königl. Regierung 
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das Gesuch vorgeleqt werden, daß sie den: Magistrate die Anweisung mittheilen 
t‘in Abkommen wegen Schiffbarmachung des Festungsgrabens mit der 

Eisenbahn-(Gesellschaft nicht ohne unsere Zuziehung abzuschließen und uns von 
dein Project schleunigst in Kenntniß zu setzen". — Also'Beschwerde sollte aesübrt 

n Anfiichtsbehörde, dic Königl. Regierung sollte gebeten werden, den 
àglstrat anzuwelsen, wie derselbe die Verwaltung der städtischen Angelegenheiten 
zu handhaben habe.' Wiewol der Magistrat sich herbeiließ, den Stadtverordneten 
uxx V,ier. ausführlichen als gründlichen Auseinandersetzung voin 28. De- 
cember 184-i klar zu inachen, wie die Sacke zur Zeit liege, was kaum nöthig 
gewesen wäre da aus den eigenen Acten des berathenden Collegiums der städ- 

hervorging, daß die VersammliNig durch Mittheillmgen des Ma-
J c!5 nuî söen! Lausenden gehalten worden war, woraus schon aufs 

Deutlichste hervorgehe, daß es nicht in der Absicht des Magistrats gelegen habe 
^bgelung der schwebenden Angelegenheit die Mitwirkung der 

îen auszuschließen, was ja auch verfaffungsmäßig, nach dem Wort- 
laut der Stadteordnung, rem unmöglich sei; dennoch wurde in der Sitzung der 
Stadtverordneten vom J. Januar 1845, in welcher jene Auseinandersetzung zum 
Vortrag^gekommen war, als Antwort auf dieselbe, der nachstehende Beschluß 

ÜhprÄ" bix Versammlung schon im August v. I. und später gegen eine feste 
Überbrückung der Parnitz überhaupt protestirte, daß die Schiffbarmachung des * 
^?n^nbend. Ibne (fur die Stargarder Eiseubahn) aufgehobene Passage nie 
ersetzen könne, der Magistrat dessen ungeachtet die Verhandlungen auf Grund 

Mit der Eisenbahn-Gesellschaft fortsetzte, ohne uns bis zum Ro- 
vember Rachncht davon zu geben, und ohne uns etwas Specielles darüber mit- 
zutheilen, wen« wir ferner schon so oft erfahren hatten, wie wenig die @ifen= 
nd!Ä m.f fremdes Recht und Eigenthum Rücksicht nimmt, und wenn 

àM/tllche Spamiung, in welcher wir uns dieser Angelegenheit wegen 
’ Ü?C befaliden, noch durch ein Rescript des Finanzministers an hiesige 

Burger, m welchem derselbe von dieser Sache wie von einer zwischen Magistrat 
ulld Eisenbahn-Gesellschaft abgemachten Angelegenheit spricht, — so dürften die 
Scnitte der Versammlung bei der Königl. Regierung wol hinreichend motivirt 
erscheinen, und dadurch dem Ansehen derselben bei der hohen Aufsichts-Behörde gewiß 
nichts vergeben worden sein ). Da wir übrigens aus den jetzigen Mittheilungen 

sCr Stabt b"rch das Project dauernde Belastungen erwachsen 
Hm, ^fln//tVCrbeU totr unê um weniger geneigt finden lassen können, baraiif 

schrieb diesen Beschluß lediglich zu den Acten, und zwar mit 
Recht, um die Spalte, die sich zwischen ihm und den Stadtverordneten zu öffnen 

ciner. "Nttbersteiglichen Kluft ausdehnen zu lassen. Was für 
^b Byvandniß es mit dem „Rescript des Finanzministers", auf das von den 
Stadtverordneten em Accent gelegt wurde, gehabt hat, ist nicht aufgeklärt wordeu.

*) Der Magistrat hatte nämlich in seiner Vorlage vom 28. December 1844 die Sàk- 
TîmHnSi uî'êsikN, daß weil die Stadtverordneten nicht auf dem richtigen Standpunkte der 
Thatsachen stehend, auf den sich zu stellen, sie verabsaümt, dies bei einer Beschwerde dem 
vottheilhaft fiin sönne ” OmmlllnS '2tUflCn bcr ÄönigL Regierung nichts weniger" als
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Um zur Sache zurückzukehren, so ist zunächst des nachstehenden Müüsterial-Ei- 
laffes in seinem Wortlaute zu gedenken.

, Aus dem mit dem gefälligen Schreiben vom 11. November cr. hier einge- 
ganqenen, anliegend zurück erfolgenden Anträge des dortigen Magistrats vom 
26 October cr. ist ersehen worden, daß in der sür die diesseitige Befürwortung 
der Bebauung der Silberwiese gestellten Bedingungen eine Änderung der Maben- 
breite vor der Front 1—2 der Lastadie^Befestigung von l0 Ruthen auf 5 Ruthen 
aus dem Grunde gewünscht wird, weil eine Einigung mit dem Kahnbauer 
Masche, als dem Besitzer des zu der größern Breite erforderlichen Terrains nicht 
hat erreicht werden sönnen.

„Wenn der rc. Masche sich so weliig bereit zeigt, den vorgelegten Bebauungs- 
Plan zu unterstützeil, so wird letzterer dahin abzuändern fein, daß besten Grundstück 
den bisherigen Beschränkungen unterworfen bleibt uiid die Gewährung des An
trages, die Bebauung teilweise auch auf das ihm gehörige Grundstück ausdehnen 
zu dürfen, von seiner Bereitwilligkeit zur Terrain Abtretung Behufs Verbreite
rung des Grabens abhängig gemacht werde. , ,

Die Verminderung der Grabeiibreile kanil aber mit so weit nachgegeben 
werden, als die Gränze des Fortifikations-Terrains reicht, wobei die Richtung 
der Contrescarpe (ohne Rondengang) nicht parallel mit den Saillants-Facen ge
führt zu werden braucht. Für das Graben-Profil wird eme .) ^uß breite Bärme 
an der Escarpe zum Schutz gegen Unterspülung des Wallfußes, eine 1 ^fußrge 
Anlage für die Böschungen als erforderlich anzusehen sein. Sollte hierbei, wenn 
die Vertiefung 12—14 Fuß unter 0 des Pegels beabsichtigt wird, die vorhandene 
Breite des Fortifikations-Terrains an der schmälsten Stelle nicht ausreichen, so 
muß die Erdböschung der Contrescarpe durch ein Vohlwerk ersetzt werden, dessen 
Bau und Unterhaltung die Stadt nebst der Eisenbahn-Gesellschaft zu übernehnren 
hat, da im fortifikatorischen Interesse die Tiefe des Grabens von l> Filß unter

^Die Kömgl?Commandantur ersuchen wir ergebenst, dem Magistrate hiervoii die 

weitere Eröffnung zugehen zu taffen.
Berlin, Öen 20. December 1844.

Kriegs-Ministerium. Allgemeines Kriegs-Departement, 
v. Reyher. v. Wangenheim.

An
die Königliche Eommandantur zu Stettin.

General-Lieutenaiit v. Pfuel, erster Commandant der Festung, kam dem zu- 
letzt erwähnten Auftrage des Ministeriums am 31. December nach, indem er in 
seinem Anschreiben bemerkte: Durch einen spätern Antrag des Eisenbahn - 
Directoriums in Betreff der Schiffbarmachung des Festungsgrabens, worüber die 
Beschlüsse des Königl. Allgemeinen Kriegs - Departements aber noch erwartet 
würden, werde diese Angelegenheit einen ganz andern Charakter gewinnen, wes
halb das Weitere hierin bis zum Eingänge derselben auszusetzen sein durste. 
Dagegen hielt es der General unter alleii Umständen für angemessen, dem 
rc Masche die von dem Königl. Kriegs-Ministerium in Bezug auf fein Grund
stück getroffene Bestimmung des fördersamsten zu instnmren. Dies geschah àch 
die Verfügung des Magistrats vom 11. Januar 184a, nachdem Munsterial-Re-
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script und Commandantur-Schreiben den Stadtverordneten — ut deren Re- 
ruhlguny! niitgetheilt worden war, die davon in derselben Sitzung KeüntE 
"Äenn' die dfCr |ler den oben eingeschalteten Beschlilß faßten, der also anfänqt^ 
"Wenn die Versammlung" - scherzweise die Mode nachahmend, welche das 

elthum christlichen Glaubens den Erlassen seines unfehlbaren tönst-M°»L7 “f P-'ri-Stuhl für alle Zeiten aufgedran". alle Zetten/ 
., "11 ^^agistrat erstattete nun dem ^lönigl. Kriegsministerium unmittelbar Re- 

richt ab, den wir seiner Wichtigkeit wegen dem Wortlaute nacheinschà

"£ Königliches Hohes Kriegs-Ministerium hat in der hohen Verfüauna 
> iss.il £:4 C! ^r- ilns dleienlgen Bedingungen mitgetheilt, unter denen ^och- 
dasselbe Sich bereit finde, die Aufhebung der rahongesetzlichen Beschränkuiigen auf 
M ÄLK f01VCit städtisches Ei.en.hu.nist/ bei des°Lnigs LjestM

ÏT ^^"sê. Erledigung dieser Bedingungen mit der Eisenbahn- 
i Jsl Communication getreten sind, geben wir unsere Erklärung über 

die gestellten Bedingungen nunmehr nachstehend ab '
1 und "2 biÄÜprU£Vnb. Vertiefung des Festungsgrabens vor der Fronte 
' . ms auf 6 Fuß unter dem niedrigsten Sommer-Wasserstande werde,, 
wir ausfuhren, falls dieser Gegenstand sich durch die von der Eisenbahn-Gesellschaft 
reaul n-î7foll7?'^^à Schiffbarmachwig des Festungsgrabens nicht anderweit 
vvyjUHtCH fvu.lv«

die künftige Breite dieses Grabens betrifft, so hat der Kabnbauer 
Wäsche es beharrlich abgelehnt, dazli Terrain von seinen Grundstücken herzuaeben 
vomà?Decembp"7l r" ÄÖ•’flL Kommandantur mitgetheilteii hohen Er asies 
V^r an den re Masche die in Abschrift beiliegende 
^'Nugung vo n 11. d. M. erlassen. Die dann dem rc. Masche aestellte Trist 
(von . Tagen) ist jedoch verflossen, ohne daß derselbe eine Erklärung abgegeben 
bat. Hin nach wird nicht die in dem hohen Nescripte vom 10 Avril pr aime- 
flebene Breite von resp. 10 und 18 Ruthen, sondern die in dem Erlaß an d - 
Konlg. Kommandantur vom 24. v. M. bezeichnete mindere Breite zur Aus« 
fuhrung kommen können. Dieser Punkt dürfte nnthin geordnet sein * 
x Ä-ku?* < ^brgutigung für dasjenige Terrain von ca. 7 Mg welches aus 
der ^udspltze der Sllberwiese für das künftige Festungswerk in^Anspruch ae 
nomme» wird, hat die Eiseubahn-Gesellschaft die Zahlung eines Beitrages ^und

fündet, entschieden abgelehnt. Die Gründe, weshalb wir dennoch 
eiiie Vergutiguiig von 650 Thlr. pro Mg. als den billigsten Preis den lvir selbst 
darauf verwendet haben, erachten, bestehen darin - ' ’
von ànttndestenktüOTHk' hatte^""" Termins, als Wiese, eine» Werth 

500 °" bk ^s-nbah»-Gesellschaf.

,,c) daß diese aufgebrachte Erde dem anzuleqenden Feftllllgswerke iliimittelbar 
zu Gute kommt und daß diese Erde, falls sie nicht bereits vottanden Wä7e bei 
Wägung des Festungswerks mit bedeütend höheren Kosten vom Militair-Fis- 
ül- selbst herbeigeschafft werden müßte. Denn die Kosten des Erdtransports vom 
Sack,che» Gatten ». der Oberwiek bis ,nr Silberwiese "à effectt"

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 59
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Thlr. 1.11.103/4 Pf. pr. Schtr. betragen, wovon wir, zufolge des mit der Eisen
bahn-Gesellschaft geschloffenen Vertrages, nur 18 Sgr. pro Schtr. bezahlt, den 
Überrest der Kosten aber die Eisenbahn-Gesellschaft selbst getragen hat.

„Wenn nun der Nutzungswerth des Terrains selbst unter den jetzigen rayon- 
gesetzlichen Beschränkungen ein bei weitem höherer ist, indem wir jetzt bereits 
12% Sgr. pro Quadratruthe, 75 Thlr. pro Morgeu jährliche Pacht erhalten, 
und dieses einen Kapitalwerth von 1875 Thlr. repräsentirt, so glauben ivir 
Einem Königlichen hohen Kriegs-Ministerium die Überzeügung gewährt zu haben, 
daß die Stadt bei einem Überlaffungspreise von 650 Thlr. pro Mg. bereits ein 
Opfer von ca. 8000 Thlr. bringt.

„Sollte Hochdaffelbe nach Berücksichtigung dieser Umstände dennoch die frühere 
Preisbestimmung festhalten, so bitten wir unterthänigst:

die von uns für unsere Forderung von 650 Thlr. angeführten Gründe Sr.
Majestät dem Könige vorzutragen

und unterwerfen wir uns alsdann derjenigen Preisbestimmung, welche des Königs 
Majestät Allerhöchstselbst festsetzen werden. Hiernach dürfte auch dieser Punkt be
seitigt sein.

„3. Die dritte in dem hohen Rescript vom 10. April pr. ausgestellte Be
dingung ist — „daß die außerhalb des Eisenbahndammes gelegene Spitze der 
Silberwiese von jedem Bauwerke frei bleiben müsse und nur zu Holz-, Zimmer- 
uud Abladeplätzen benutzt werden dürfe." — In der ursprmglicheu Bewilligung 
war das Nichtbauen nur auf die ad 2 angeregte Fläche von ca. 7 Mg. beschränkt, 
die jetzige Bedingung hat ihren Grund unzweifelhaft in der frühern Absicht der 
Eisenbahn-Gesellschaft, mit einem Erddamme über die Silberwiese zu gehen. Sie 
dürfte ihre Erledigung mnunehr dadurch gefunden haben daß inzwischen die 
Eisenbahn auf einem Pfahlwerk über die Silberwiese geführt ist. Wir be
scheiden uns, daß wir fortifikatorische Rücksichten nicht gründlich zu beurtheilen 
vermögen. Es dürfte aber,.nach unserer unvorgreiflichen Ansicht, kein militairisches 
Interesse obwalten, jetzt noch die auf Pfahlwerk gebaute Eisenbahn als Gränz- 
linie der Bebauung festzuhalten, und den dahinter belegenen Theil der Silberwiese 
von ca. 20 Mg. Flächeninhalt frei zu halten. *)Denn,  wenn es früher zuläfsig 
erachtet wurde, die Stelle selbst, welche jetzt die Eisenbahnbrücke einnimmt, mit 
massiven Gebaüden zu besetzen, — und dahinter mit dieser bis zu dem qu. 7 Mg. 
Platze fortzufahren, so muß es aus noch weniger fortifikatorischem Interesse entgegen 
erscheinen, hinter der Pfahlbrücke Baulichkeiten auszuführen. Wir vermuthen des
halb hier ein leicht zu beseitigendes Hinderniß und bitten deshalb zur frühern Be
willigung geneigtest zurückzukehren.

*) In der ursprünglichen Fassung des Berichts hieß es von hier an: „Eventualiter unter
werfen wir uns auch hinsichtlich dieser Frage der Allerhöchsten Entscheidung Sr. Majestät". 
Bei Revision des Concepts strich der Dirigirende Ober-Bürgermeister diese Stelle, und ersetzte 
sie durch die obigen Zeilen.

„Die Angelegenheit dürfte nunmehr spruchreif fein. Wir vertrauen, bei der 
großen und folgenreichen Wichtigkeit, welche die Sache für unsere Stadt hat, 
dem geneigten Wohlwollen Eines Königlichen Hohen Kriegs-Ministeriums, daß, 
unerachtet "der obwaltenden Collision der Militair-Jnteressen, unseren durch die 
Verhältniffe unserer Stadt bedingten Wünschen die Unterstützung Eines Königl. 
Hohen Ministeriunls nicht fehlen wird. Unsere Stadt befindet sich im Zustande 
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eines erfreülichen Aufblühens; Bevölkerung und Verkehr nehmen von Jahr zu 
Jahr mit raschen Schritten zu, die vorhandenen durch die Festungswerke und 
Rayongesetze beschränkten Räumlichkeiten reichen für das steigende Bedürfniß nach 
allen Seiten nicht mehr aus; es sind daher zugleich Interessen des Staats, die 
durch Gewährung der den Handel und Verkehr mangelnden Raümlichkeiten be
fördert und gehoben werden. Im gerechten Vertrauen, daß Ein Hohes Ministerium 
diese Lage der Verhältnisse kennt und würdigt, bitten wir unterthänigst

die Aufhebung der rayongesetzlichen Beschränkungen für den städtischen 
Theil der Silber wiese bei des Königs Majestät zu erbitten.

L^b und in welcher Art und unter welchen Bedingungen eine gleiche Begünstigung 
für den dein Kahn bauer Masche zugehörigen Theil der Silberwiese schon jetzt zu 
beantragen sei, unterstellen wir dem höhern Ermessen Eines Hoheit Ministeriums.

Stettin, den 25. Januar 1845.
Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath.

Au ~ Masche. Pitzschky.
Ein Königliches Hohes Kriegs-Ministerium zu

Berlin. Unterthänigster Bericht des Ma
gistrats, betreffend die Bebauung der Silber
wiese.
In Befolgung der Anordnung des Ober-Präsidenten, die Aufsichtsbehörde über 

der: Verlauf der Unterhandlungen auf dem Laufendeil zu halten, reichte der 
Magistrat eine Abschrift des vorstehenden Berichts, sowie des an die Commandan- 
tur erlaffeneil Ministeriell-Rescripts vom 20. December 1844 bei der König!- Re
gierung mit der Bitte ein für die Sache in geeignetem Wege Befürwortung und 
Mitwirkung eintreten zu lassen.

Im folgender: Monate befand sich der Oberbürgermeister Masche in Berlin, 
ob wiederum au der Spitze einer Deputation der städtischen Behörden, ist aus den 
Acten nicht ersichtlich. Er richtete von daher unterm 26. Februar 1845 eine Re- 
latio ad Magistratuni, worin er mittheilte, daß nach der Audienz bei dem Kriegs
minister v. Boyen, und den Mitgliedern des Allgemeinen Kriegs-Departements, 
v. Reyher und v. Wangenheim, die Angelegenheit mit der Silberwiese jetzt mög
lichst nach Wunsch beendigt sein dürfte. Der Punkt wegen des Grabens zwischen 
dem Lastadischen Wall und der Silberwiese, der Pladdereie, gebe nach des 
Magistrats letzter Erklärung vom 25. Januar keine Differenz mehr. Die Be
stimmung wegen des Vergütigungspreises für die eventuell zum Festungswerk her
zugebenden ca. V Mg. werde der Kriegsminister Sr. Majestät dem Könige über
lassen, inzwischen dürfte diese wol nicht nach Wunsch ausfallen, da weder der 
Kriegsminister noch die Herren vom Allgemeinen Kriegs-Departements von der 
Gerechtigkeit der Mehrforderung zu überzeügen gewesen, zumal auch in dem all
gemeinen Jmmediat-Bericht über diese Angelegenheit der Kriegsminister zugleich 
auf die eventuelle Bewilligung der Kosten für Errichtung des Festungswerks an
tragen müße —- (doch erst nach vorher zu Stande gekommenem Einvernehmen mit 
dem Jinanzminister, der die Mittel dazu beim Vortrage im Cabiuet nachzuweisen 
hat) — die dafür beantragte Summe so erheblich erscheinen dürfte, daß man 
Nebeuausgaben möglichst zu mindern disponirt sein möchte, zumal weil man 
dieses Festungswerk als nur durch die zu bewilligende Bebauung der Silberwiese 
nöthig werdend ansieht. Die Beschränkung, daß nur bis zur Eisenbahn-Brücke 

59*
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gebaut werde, wird aufgehoben und nachgelassen so weit zu bauen, als auch ohne 
deren Existenz für zulässig erachtet sein würde, und diese für einflußlos erachtet 
wird; inzwischen wird, da die Hauptstraße senkrecht auf das Werk auslaufen 
muß und dieses oder deflen Kehle und Flügel parallel
(Der Schluß der Relation fehlt. Er stand auf dem Blatte 280, dem vorletzten, 
des Actenstücks, bei dessen vielfachem Gebrauch das Blatt, mangelhaft eingeheftet, 
unbemerkt herausgefallen sein wird.)

Der erste Commandant, General-Lieütnant v. Pfuel, theilte dem Magistrat 
mittelst Anschreibens vom 16. Juni 1845 die Cabinets-Ordre, betreffend die Be
bauung der Silberwiese in Abschrift, so wie auch einen abschriftlichen Auszug 
von den Bedingungen mit, unter welchen dieselbe vor sich gehen kann, indem er 
hinzufügte, daß über die Verpflichtung zur Erfüllung dieser Bedingungen ein 
gerichtlicher Revers vom Magistrat und den Stadtverordneten auszustellen sei. — 
Die Cabinets-Ordre hat folgenden Wortlaut: —

Ich will auf Ihren Bericht vom 20. April d. I. den mir vorgelegteil Be
bauungs-Plan der Silberwiese zu Stettin unter Aufhebung der bisherigen rayon- 
gesetzlichen Beschränkungen hierdurch genehmigen, insofern der Magistrat daselbst 
die von Ihnen im Jiltereffe der Festung als unerläßlich bezeichneten Bedingungen 
erfüllt, wobei Ich insbesondere noch bemerke, daß für das abzutretende Terrain 
zu dem anzulegendeir Festungswerke eine höhere Vergütigung als 150 Thlr. 
pro Morgen der Stadt nicht gewährt werdeil kann. •

Potsdam, den 15. Mai 1845.
An Friedrich Wilhelm,

die Staatsminister, General der Infanterie v. Boyen, Grf. von Arnim utib 
Flottwell.

Auszug aus dein Bericht an des Kölligs Majestät.*)

*) Die Minister des Innern und der Finanzen hatten diesen Auszug unterm 20. Juni 
1845 dem Oberpräsidenten von Pommern, wirkt. Geheimen Rath v. Bonin zugefertigt, von 
dem derselbe durch die Königl. Regierung mittelst Berfügung vom 17. Juli dem Magistrate 
mit dem Auftrage zuging, nunmehr den Beschluß der Stadtverordneten über die gestellten Be
dingungen herbeizuführen und binnen 6 Wochen zu berichten.

Betrifft die Bebauung der Silberwiese zu Stettin, 
p. a.
1. Der Graben vor der nach der Silberwiese hinsehendell Front der Lastadie- 

Befestigung muß bis 6 Fuß miter dem niedrigsten Sommer-Wafserstande ver
tieft und so weit verbreitert werden, als das Festungs-Terrain gestattet. Die 
Kostell dafür und für die Unterhaltung und Erneüerung der Brücke über dieseil 
Graben, so wie für die neüe Contrescarpe desselben, hat die Stadt zu über- 
nehmen.

Bei der Weigerung des Mitbesitzers der Silberwiese, Kahilbauer Masche, sich 
dem Bebauungsplan ailzuschließen, und das an den Festungsgraben stoßende 
Terraill seines Grundstücks gegen eine angemessene Eutschäbigung zur Ver- 
breiterllng dieses Grabens bis auf 10 Ruthen herzugeben, wird deffen Gruubstück 
den Baubeschränkungen unterworfen bleiben, uiid es dadurch möglich werdeil, 
bei eintreteuder Vertheidigung der' Festung eine breitere als die für jeben
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Fall erforderliche Esplanade von 40 Ruthen vor der Front 1—2 der Lastadien- 
Befestignng zu schaffen.

2. Mit der Bebauung der Silberwiese wird die Anlage eines Festungs
Werks in der Art, wie solches auf dem Plan entworfen ist, unentbehrlich. Die 
Stadt hat sich zur Abtretung des zu dieser Anlage erforderlichen Terrains gegen 
einen Preis von 150 Thlr. pro Morgen als denjenigen, den jenes Terrain vor 
der gestatteten Erhöhung der Silberwiese besaß, zu verpflichten.

3. Die Spitze der Silberwiese vor dem projectirten Werke muß von jeder 
Bebauung frei bleiben und taim deren Benutzung bis zum Glacisfuße jenes 
Werks nur zu Abladeplätzen gestattet werden.

re. rc. re.
Berlin, den 20. April 1845.

v. Boyen. Grf. v. Arnim. Flottwell.
(Kriegsminister. Minister des Innern. Finanzminister.)

Nun hätte man glauben sollen, daß die Sache, abgesehen davon, daß der 
König für das Terrain zum künftigen Festungswerk einen höhern Ankaufspreis, 
als Sein Kriegsminister vorgeschlagen, nicht bewilligt hatte, nach Jahrelangen 
Mühen in die geordneten Wege geleitet und der Zeitpunkt gekommen sei, städ
tischer Seits endgültige Beschlüsse über die Benutzungsart der Silberwiese zu fassen; 
allein dieser Zeitpunkt war noch nicht da, es erhoben sich neue Schwierigkeiten. 
Das Kriegsminifterial-Rescript vom 9. November 1843 hatte, als unerläß
liche Bedingung aller weitern Verhandlung, die Vorlage eines vollständigen Be
bauungsplans verlangt. Dieser Anforderung war in dem Berichte vom 14. Februar 
1844 Genüge geleistet, mit dem ein von Technikern entworfener, in den städtischen 
Verwaltungskreisen berathener, und von: Magistrat, sowie von der Stadtver- 
ordneten-Versammlung genehmigter Bebauungsplan eingereicht worden war. Als 
nun aber der in der Cabinets-Ordre erwähnte und vom Könige also genehmigte 
Bebauungsplan in einer Copie, welche Stadtbaumeister Kremser in dem Fortifi- 
kations-Büreau von dem Originale genommen hatte, vorlag, ergab sich, daß der
selbe nicht derjenige sei, welchen der Magistrat eingereicht hatte, sondern ein 
ganz anderer, von jenem in zwei wesentlichen Punkten ganz abweichender. Die 
zwei Differenzen waren: — a) der städtische Plan hatte 10 Haüserviertel, der 
Ministériel-Plan nur 6; — b) die Haupt- oder Längsftraße batte im städtischen Plan 
die alte Breite von 45 Fuß beibehalten, der Ministerial-Plan erweiterte sie auf 
60 Fuß, und ebenso die Breite der Querstraßen von 40 Fuß im städtischen Plan 
auf 48 Fuß. Konnte auch über die Abänderung ad b hinweggesehen werden, 
obwol dadurch das Areal für Baustellen vermindert und die Ausgabe für Straßen- 
Pflasterung vermehrt wurde, so gab doch die Abänderung ad a zu erheblichen Be
denken Anlaß. Es bildete sich der Übelstand, daß die Baustellen nicht, wie im 
städtischen Bebauungsplan projeetirt, 120 Fuß, sondern bis 228 Fuß Tiefe er
hielten. Manchen: Kaüfer, so urtheilte man in der Ökonomie-Deputation, dürfte 
diese größere Tiefe nicht conveniren, und daher, wenn sich nicht Liebhaber genug 
zu den tiefen Baustellen finden sollten, ein minderes Kaufgeld zu erwarten sein. Der 
Magistrat konnte unter diesen Umständen nicht umhin, sein Bedenken über die 
getroffenen Abänderungen beim Kriegsminister zur Sprache zu bringen, und 
denselben in der Vorstellung vom 23. Juli 1845 um Mittheilung der Beweg.
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gründe zu bitten, welche die vorbezeichneten Abweichungen veranlaßt hätten. Der 
Bescheid'des Minister lautete wie folgt: —

Auf den Bericht des Magistrats vom 23. v. M. wird hierdurch erwidert, 
* daß der Sr. Majestät bem Könige vorgelegte und mittelst Allerhöchster Cabinets- 

Ordre vom 15. Mai d. I. genehmigte Bebauungsplan der Silberwiese- wie sich 
. bei einem Vergleich dieses ' Plans ' mit den Anträgen in Dessen Schreiben vom 

14 Februar 1844 ergeben hat, allerdings nicht derselbe Plan ist, auf welchen 
eben dieses Schreiben Bezug nimmt. Nach Ausweis der diesseitigen Journale ist 
der qu. Plan erst nachträglich hier eingegangen und nicht mehr vorhan
den Der Seiner Majestät überreichte Plan ist aber sowol den frtlheren Ver
handlungen der Loeal-Militair-Behörden mit dem Magistrate, als auch den nach 
dem Eingänge des Schreibens vom 14. Februar v. I. gepflogenen, zum Theil 
mündlichen Verhandlungen mit dem Geheimen Regierungs Rath Masche zum 
Grunde gelegt worden. Das Kriegsministerium hat in demselben nur diejenigen 
Punkte ins ' Auge fasien können, durch welche die militairischen Interessen be- 
theiligt werden.  , r m

Wenn es indessen gegenwärtig dem Magistrate hauptsächlich auf eine Ver- 
mehrnng der Haüserviertel 'und eine Veränderung der Straßenbreite ankommt, so 
würde 'im fortifikatorischen Interesse nur die Beibehaltung der Brette fur die 
Hauptstraße von 60 Fuß für nothwendig erachtet werden müssen, gegen die 
anderen Anträge aber nichts zu erinnern sein, da sie den in der Cabmets- 
Ordre vom 13. Mai er. im Interesse der Festung als unerläßlich bezeichneten 
Bedingungen nicht zuwider lausen, auch deren Erfüllung nicht beeinträchtigen. 
Der Magistrat wird demnach ersucht, eine Copie des vorgescklaaenen Bebauungs
planes, welche sich in den Acten desselben wahrscheinlich befinden wirb, baldigst 
einzusenden, um wegen eines definitiven Bescheides mit dem König!. Ministerium 
des Innern in Verbindung treten zu können.

Berlin, den 2. August 1815.
An Kriegs-Ministerium.

den Magistrat zu Stettin. Boyen.

Ein von dem Stadtbaumeister Kremser angefertigtes und von ihn am 4. 
September vorgelegtes zweites Exemplar voui Situationsplan zur Bebauung der 
Silberwiese nach dem Entwurse der städtischen Behörden, wurde^ bciu Krstgs- 
ministerium am 10. September 1845 eingereicht, worauf von Seiten des All
gemeinen Kriegs-Departements unterm 30. October ein Monitum erging, dahin 
lautend, daß in dein empfangenen Plane, — davon das erste Exemplar dem 
Magistrats-Berichte vom 14. Februar 1844 beigefügt gewesen sein solle, — die 
Hauptstraße 60 Fuß und sämmtliche Querstraßen 42 Fuß breit gezeichiiet seien, 
während der Bericht Dom 23. Juli er., auf eben denselben Plan sich berufend, 
anführe, daß jene Dimensioneii mit bezw. 45 und 36 -Fuß projectirt geweseil 
wären. Die sich herausstellende Differenzen müsse Magistrat aufkläreri bevor das 
Kriegsministerium mit dem Minister des Innern wegeii Genehmigung der be- 
gittragten Änderung des Bebauungsplanes in Verbindilng treten könne.

In dem Berichte vom 27. December 1845 wurde zur Erklärung der Ver
schiedenheit in beit Angaben an- imb ausgeführt, baß ber frühere Plan zu einer 
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Zeit entworfen fei, als die Stargarder Eisenbahn noch mittelst Dammschüttung 
über die Silberwiese projectirt war. Später sei dafür ein Pfahlbau gewählt, der 
eme btt Weitem geringere Terrainbreite in Anspruch genommen hat. Indem 
neuen Situations-Plane sei daher dieser Pfahlbau, wie er z. Z. existire, eilige- • 
tragen, und die mit der Eisenbahn parallel laufende Straße 60 Fuß angenommen, 
weil es möglich sei daß davon künftig einmal ein Theil zur Aiilegung eines 
zweiten Gleises abgenommeil werde. Die mittlere Hauptstraße sei in dem frühern 
Plane nur 45 Fuß breit projectirt gewesen, — d. h.: diejenige Breite war bei- 
behalten worden, zu deren Bestimiliung bei Gelegenheit der Requlirung der 
Martin Mafchescheu Verletzungen des städtischen Gebiets die Anordnung der 
Kouigl. Negierung extrahirt iverden mußte, weil die Stadtverordneten diesem 
Wege nur eine Breite ven 36 Fuß beigelegt wissen wollten. Mit Rücksicht auf 
den Inhalt des Reseripts vom 2. August er. fei diese Straße in dem neüen 
Plaue mit 60 Fuß Breite angenommen. Die Uferstraßen längs Oder und Par- 
"îtz hätten in beiden Pläiieri 60 Fuß. Die Querstraßen in dem frühern Plane 
40 Fuß Breite, und die abweichende Angabe in dem Berichte vom 22. Juli er 
beruhe lediglich auf einem Schreibfehler.' Diese Breite sei auch für ben neüen 
Zlan unverändert geblieben, und wenn die Zeichnung an einigen Stellen eine 
Breite von 42^ Fuß angebe, so sei dies eine zufällige Abweichung^ welche bei den 
kleinen Dlmenstoneii des Maßstabes wol zu entschuldigeri fein dürfte. Magistrat 
und Stadtverordneten seien mit dein überreichten neüen Bebauuiigsplane — wo- 
uach also diesseits d. L: auf der Nordseite der Eisenbahn die Ufer- oder Bohl- 
^rsksstraßen, die Mittel- und die Eisenbahlistraße 60 Ftlß, nnb die Querstraßen 
4(1 Fuß Brette erhalten — einverstanden, und bereit, gegen Aufhebung der rabon- 
gesetzlichen Baubeschränkungen für den städtischen Theil der Silberwiese die
jenigen Bedingungen einzugehen, welche in déni von der Königl. Eoniniandantur 
— auch von der Königl. Regierung — extractweise mitgetheilten'Jrnmediat-Berichte 
twin BI. Aprtt er., sub 1, 2 und 3 ausgestellt feien. Die Sache wäre demnach bis 
zum Abschluß des Eontracts reif. Dabei sei doch noch ein Gegellstand zur Er- 
örteruiig zu ziehen, der für Stettin von der allergrößten Wichtigkeit sei.

Wie sehr nämlich der Mangel an Löschstellen dem Aufblühen des Handels 
hindernd und hemmend entgegentrete, sei allgemein bekannt, aber auch die Bereit- 
willigkeit dankbar anerkannt, mit welcher das Kriegsministerium jede Uferstrecke 
Welche nicht fur fortifikatorische Zwecke uneutbehrlich ist, der Mitbenutzung für den 
Handel frei gegeben habe. Dessen ungeachtet sei der Zustarrd immer noch von der 
Art, daß m den Sonimer-Monaten die beladen ankommenden Schiffe haüfiq 
1,-4 Wochen still liegen müssen, ehe sie zum Löschen eilten Platz ant Lande ge
winnen können. Rheder- und Ladungs-Interessenten verlieren in dieser Zeit nicht 
nur die Zinsen ihrer meist sehr bebrütenden Capitalien, welche im Schiff nnb 
Waaren stecken, sondern die Mannschaften erhalten für diese Zeit ihre fortlaufen
den Heuern, nnb der Nachtheil, der dadurch erwächst, daß über die Waaren nicht 
disponirt werden und das Schiff nicht inzwischen eine neue Reise antreten kann 
ist ganz und gar nicht zu schätzen. Diese Übelstände haben denn auch bereits zur Folge 
gehabt, daß in den auslätidischen Häfen die Schiffer höchst ungern und nur gegen ge- 
stttgerte Frachtsätze Ladungen auf (Stettin annehmen. Die Stadt, und mehr noch 
der Staat Mbit in seinen Commerz- und Finanz-Jntereffen, sind dabei bethei- 
ligt, jedes Hinderrüß, ivelches sich der natürlichen Entwickelung des Stettiner
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Handels entgegenstellt, zu beseitigen. Vor Allein aber ist es die Aufgabe der 
städtischen Verwaltung gewesen — und sie ist dabei auf die freisinnigste A erse 
von den Staatsbehörden unterstützt worden, — jeden irgend zum Lösch- inw 
Ladeplatz brauchbaren Uferraum in der Stadt für den öffentlichen Verkehr zu 
gewinnen und einzurichten. Ein solcher nach seiner Lage vorzüglich für den 
Handelsverkehr geeigneter Platz ist nun das nach 'der Pladderinstraße zu gelegene 
Ufer des Festungsgrabens (Pladdereie), welchen die Stadt bei Bebauung der 
Silberwiese vertiefen soll und welcher dadurch für die Oder-Kähne fahrbar wird. 
Für Beit befindet sich auf diesem Ufer, von der Oder bis zur Parmtz, in 420 
Fuß Länge ein ganz verfallener kleiner Wall, der in fortiftkatorischer Hinsicht 
zumal nach Vertiefung des Grabens und bei Bebauung der Silberwiese, von 
geringem oder gar keinem Interesse fein dürfte. Es wäre daher ein fehr großer 
Gewinn für Handel und Verkehr, wenn die Abtragruig des Walls uiiö die Be
nutzung der dadurch gewonneneii Lokalität als Lösch- und Ladeplatz gestattet und 
zugleich die einspringende Courtine bei der Brücke in eine gerade, mit dem jen
seitigen Ufer parallele Uferlinie verlegt werden könnte. Die Stadt würde, so 
meint Magistrat, bereit sein, die Kosten dieser Eiiirichtruigen zu übernehmen, auch 
nötigenfalls die Verpflichtilng einzugehen, deii Erdwall in jetziger Art wieder 
herzustellen, oder auch, wenn es verlangt wird, eine Mauer aufzuführen, so bald 
dies in fortiftkatorischer Hinsicht nothwendig werden sollte. Im Hinblick auf dre 
große Wichtigkeit für Stettins Handel geht der Antrag dahin —
' Die Einrichtung des gedachten Ufers vom Festungsgraben zum ösfenllrchen 

Lösch- und Ladeplatz im Allgemeinen zu genehmigen und über die Art dieser 
Einrichtung die Königl. Commandantur zuvörderst zur nähern Verhandlung 
mit dem "Magistrate zu beauftragen und sodann endgültig darüber zu be- 
stinunen. u . .

Im Übrigen wird dieser Gegenstand den Fortgang der Bebauungsfrage der 
Silberwiese nicht aufhalten. In letzterer Beziehung führt der Bericht noch an, 
daß, falls künftig die Marlin Mascheschen Erben für ihre Besitzllngen auf der 
Silberwiese das Bebauungs-Recht nachsuchen und erhalten sollten, dabei mancher
lei Gemeinde-Interessen (z. B. Pflasterung der Straßen, Einrichtung der Bohl
werke, u. s. w.) zur Sprache kommen, welche einer gegenseitigen Regulirung und 
Feststellung bedürfen. Magistrat stellt daher schon jetzt die Bitte:

ihn in dem vorausgesetzten Falle bei den Vorverhandlungen zuzuziehen, event, 
mit seiner Erklärung vor Ertheilung der Baufreiheit an die Mascheschen Erben 
zu hören. ,, m .

Eine Abschrift des dem Kriegs-Ministerium eingerelchten Benchts reichte der 
Magistrat gleichzeitig der Königl. Regierung mit der Bitte ein, den Antrag auf 
Einrichtung des Ufers des Festungsgrabens an der Pladderinstraßen-Seite zum 
öffentlichen Lösch- und Ladeplatz bei dem Ministerium zu unterstützen, was dem
nächst auch unterm 17. Januar 1846 „in dringendster Weise" geschehen ist. 
Das demnächst erfolgende Ministerial-Rescript hat folgenden Wortlaut: —

In Folge der von dem Magistrat in der Eingabe vom 27. December v. I. 
abgegebenen Erklärung über die Abweichungen des wieder vorgelegten Bebauungs
planes der Silberwiese voll dem unterm 1 i. Februar 1844 eingereichten, haben 
des Herrn Kriegs-Ministers Excelleilz sich mit den Königlichen Ministerien der 
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Finanzen und des Innern in Verbindung gesetzt, und es findet sich nunmehr 
gegen diesen Plan, wonach die Straße längs der Eisenbahn, die mittlere Haupt
straße und dre beiden Bohlwerksstraßen 60 Fuß breit und die sännntlichen Quer
straßen 40 Fuß Breit angelegt werden sollen, nichts zu erinnern.

Was dagegen die Abtragung des Walles der Lastadie-Befestiqunq und die 
gewünschte Einrichtung des Grabenufers längs der Pladderinftraße zu Löschunas- 
Platzen betrifft, wofür sich ailch die Königl. Regierung verwendet hat, so kann 
fol9e um deswillen nicht genehmigt werden, weil damit eine Abtretilnq des- 
Mlgen Walltheils verbunden sezn würde, dessen Erhöhilng und Verstärkung' durch 
die Bebauung der Silberwiefe nothwendig geinacht wird. '

In Bezug auf den Schluß-Antrag wegen der den Mascheschen Erben etwa 
zu gewahreiiden Baufreiheit stellen wir dem Magistrat anheiin, sich dieserhalb an 
die Komgl. Regierung zu wendeii, welche hierüber zunächst mit der Commandan- 
tur in Berathung zu treten haben wird.

Berlin, den 11. April 1846.
Kriegs-Ministerium. Allgemeines Kriegs-Departement.

_v v. Rehher. v. Wangenheim.
An

den Magistrat zu Stettin.

In dem Berichte vom 27. December 1845 hatte der Magistrat die Erklärung 
über Annahnie der von den Minsterien anfgestellten und vom Könige genehmigten 
Bedingungen, unter bene» die Baufreiheit gewährt wurde, in seinem und der 
Stadtverordneten Ramen abgegeben. Die Zustimmung der Versammlung war 
m deren Sitzung vom 11. December 1845 beschlossen, und dieser Beschluß durch 
eine Vorlage des Magistrats vom 6. December herbeigeführt worden, die sich 
auf eine Berechnung der Unkosten der Bebauung der Silberwiefe und der vor- 
aussichtlichen Deckung dieser Kosten stützte. Stadtsyndikus Pitzschky hatte sich 
dieser Berechnung unterzogen und dabei, nach Magistrats Beschluß zwei Gesichts- 
Pj^e fur die Benutzung des Silberwiesen-Terrains ins Auge gefaßt, ein Mal 
als Wohnplatz, das andere Ätal als Lagerplatz. Strenge genommen hätte 
nach dein jetzigen Proiecte eine genaue Vermessung vorangehen müssen Da in- 

sichere Vermessung und Flächenberechnung, wviiach die Silberwiese 
städtischen Antheils — und von diesem allein ist die Rede, ohne Berücksichtigung 

Antheils - 54 Mg. 34 Ruth, begreift, wovon ca. 20 Mq 
oberhalb der Eisenbahn belegen sind — nur in unwesentlichen Punkten sich 
andern durste, und es jetzt nur auf ein ungefähres vergleichendes Resul- 
tat beider Rutztmgsarten ankam, endlich jeder längere Aufenthalt der Sache 
möglichst vermieden werden mußte, so konnte man füglich darüber fortqeheri und 
sich mit approximativen Schätzungen begnügen, zudem erwägend, daß dergleichen 
arbitraire Calculs immerhin Ansichtssache sind. Als Basis seiner «usammcn- 
stäung nahm der Syndikus eine ähnliche Arbeit, welche zwei Jahre vorher der 
Stadtbaumeister Kremser abgefaßt und dem Magistrate am 27. December 1843 
borgelegt hatte, sowie das commissarische Protokoll vom 25. Januar 1844- Plan 
zur Bebauung der Silberwiese (S. 447—451). ' *

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. GO
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A. Die Silberwiese als Wohnplatz.
^uiannnenftellunq der Unkosten und des muthmaßliche» Gewinns bei Bebauung 

1 ' der Silberwiese.

1.

2.

4.

I. Unkosten.
Wertb der städtischen Silberwiese vor der Aufhöhung . - . . - 

Die frühere Wiesenpacht war 300 Thlr. jährlich, wav den aufge
worfenen Kapitalbetrag ergibt.

Kosten der Aufhöhung ca. . . - - • • - , • • • • •An die Eisenbahn-Gesellschaft sind gezahlt, fur: 4 . W /. Cdyty 
Erde Thlr. 25.011. 22. 6 Pf., dre übrigen Thlr. 4.988. 7. <> Pf 
sind ausgesetzt für die theils erfolgte, theils noch bevor stehende: Cuv 
richtung^ ^Höhung des mittlern oder Hauptweges. (Man 
veral. den Ausgabe-Posten S. 439).

Kosten des Bohlwerks um die ganze städtische Silberwiese . . . 
Darunter sind 17.604 Thlr. begriften sur Bohlwerke oberhalb der 
Eisenbahn, welche schwerlich zur Ausführung konunen werden.

Straßenpflaster 3300 Q.-Ruthen à 9 Thlr........................ • • •
Dabei ist die Mittelstraße 45 Fuß breit angenommen, ^rd '.lew 
60 Kufe breit auch die Parallelstraße bei der Eisenbahn bis auf 
60 Fuß erweitert, so dürfen noch hinzukommen, nach arbitrarrer 

ff7a7im Ganzen' 3Ü.000 Thlr. 'für Straßenpflaster 'anzun-hm-n

Thaler.
7.500

30.000

30.996

29.790

5.210

Laufbahnen (Trottoirs) unterhalb der Eisenbahn, 9096 laufende 

^Fs^offeichar zu hoch angenommen, da die Stadt nur die Hälfte 

des Preises als Prämie zu zahlen hat.
vwei öffentliche Straßenbrunnen a 1000 Thlr. . . . ■ • • • 

(Werden die Brunnen trinkbares Wasser aus Moorgrund geben.)
7 Baukosten der Brücke über den Festungsgraben Pladderen' • • • 

Diese Kosten scheiden eigentlich hier aus, da die Stadt m Folge 
des mit Masche geschlossenen Contracts zum Reu- und Reparalur- 
bau der Brücke verpflichtet ist. Indessen mögen dieje Kosten doch 
in Ansatz gebracht werden, da die Brücke in erweiterten Dunen-

8. Erfüllung^der^ Kriegsministerium gestellten Bedingungen für 

^^Dwse Bedingungen sind: Austiefung des Festungsgrabens ca.

6000 Thlr. und Abtretung von 7 Mg. zum Festungswelke für 
150 Tblr pro Mq. Rechnet man den jetzigen selbstkostenden
Preis pro Mg auf ea. 700 Thlr. so ist bei dieser Veraüßerung 

Schaden ca. 4000 Thlr.
Summa der Kosten

6.

9.096

2.000

12.000

10.000

136.592
II. Deckung der Kosten und Gewinn.

1. Kaufpreis für ca. 460.000 Q.-Fuß Vailstellen imterhalb der Eisen- 

• Die diesseüs^der Eisenbahn belegenen Baustellen, und zwar nach
230.000
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, „ Thaler.
L r Übertrag . . . 230.000

Abrechnung der früher projectirten Straßen, eines Marktplatzes 
von 2 Big. 28 Ruth: — 388 Q.-Ruth. und eines reservirten 
Platzes für Schulhaus, Spritzen-Remise rc. von 7424 Q.-Fuß sind 
von Kremser berechnet aus 478.000 Q.-Fuß. Davon werden jetzt

• "och abgerechnet sur Verbreiterung der Mittel- und der Eisen- 
bahn-Straße (gewiß noch zu hoch angenommen) 18.000 Q.-Fuß. 
bleibt das oben zum Verkauf angesetzte Quantum.

2. Für das zur Eisenbahn erforderliche Terrain 231 Q.-Ruthen à 72
Thlr. oder 33.264 Q.-Fuß à 15 Sgr................................... 16.632

3?ie Eisenbahu nimmt, da die Dammschüttung cessirt, nur 231
Q.-Ruthen von der Silberwiese in Anspruch, wofür das Kaufeld 
uebst Zinsen seit 1. Mai 1845, zn entrichten ist. Ob der Preis 
von 15 Sgr. von der Eisenbahn, die das Terrain schon vor Ver
leihung des Bebauungsrechts acquiriret hat, erlangt werden wird, 
blecht indessen fraglkh.

3’ dîe an den Militair-Fiskus zum Festungswerke oberhalb der
, Ersenbahn zu überliefernden 7 Mg. Terrain à 150 Thlr. . . . 1.050
i. Die oberhalb der Eisenbahn, nach Abzug des Festungswerks und der

Straßen noch verbleibende Bau- und Lagerplätze von ca. 10 Mg 
Flächeninhalt in Pansch und Bogen (pro Mg. nur 3000 Thlr' 
^rechnet)................................................................................................  30.OOO

Summa der Einnahmen .... "277.682 
Abgerechnet die Kosten ad I . . . 136.592

m , Bleibt reiner Gewinn 141.090 
berburgermerster Hartenberg stellte eine Nebenrechnung an, indem er das

Kaufgeld zu 10 Sgr. pro Q.-Fuß annahm. Dann ergab sich ad 1 = 153.333 
ad ~ = 11-088 Thlr., während Pos. 3 und 4 unverändert bleiben, daher

Summa der Einnahme 195.470 Thlr. uud nach Abzug der Kosteu, Rein- 
0enniln................................................................................................. . . . 58.879.

B. Die Silberwiese als Lagerplatz.
Zusamttlenstelluug der Unkosten und des Gewinns von der Silberwiese 

wenn dieselbe nicht bebauet, sondern in bisheriger Art zn Lager
plätzen, Holzhöfen u. s. w. benutzt "wird.

I. Unkosten. Thaler.
Dieselben setzen sich zusammen zaus den Positionen 1, 2 und 7 der 

Nachweisung A — 49,500

II. Gewinn.
I. Nach Abzug des zur Eisenbahn expropriirten und zu Wegen erfor- 

derlrchen Terrains, welches überschläglich auf 9 Mg. 34 Ruth, 
angenommen wird, bleiben von den 54 Mg. 34 Ruth, großeu 
Fläche zur Verpachtung noch übrig 45 Mg. Die bisherige "Pacht 
ist 12 /.2 Sgr. pro Q.-Ruthe, oder 75 Thlr. pro Mg. jährlich, was 
emen Kapltalwerth von st875 Thlr. pro Mg. ausmacht. Der 
Werth der zur Verpachtung bestimmten 45 Mg. ist also Thlr. 84.375

60*
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Übertrag . . .
2 Kaufpreis für die zur Eisenbahu erforderlicheu 321 Q.-Ruthen 

oder 1 Mg. 51 Ruth, à Thlr. 10. 12. 6 Pf. pro Q.-Ruthe 
oder 1875 Thlr. pro Mg.................................................. 2.406

49.500

86.781
Überschuß  37.281

Von diesem Überschuß werden minbestens noch 7.281 Thlr. aus Pflasterung 
des Hauptweges zu verwenden sein. Es bleiben dann .... 30.000

Oberbürgermeister Wartenberg ^gab den Stadtverordneten, in deren Sitzung 
vom 11. Dec'eniber 1845, die erforderlichen Erlaüterungen in einem ausführlichen 
mündlichen Vortrage, worauf der nachstehende Gemeinde-Beschluß gefaßt
wurde: — ' t r .  , . , ,

„Wir silid nunmehr damit einverstanden, daß m Bezug auf die Straßeil- 
breite und die sonstigen Bedingungen für Bewilligung der freien Baugerecbtigkeit 
die erforderliche zustimmende Erklärung abgegeben werde, ersuchen jedoch den 
Magistrat, dahin zu trachten, wo niöglich in anderer Beziehung noch einige 
günstigere Bedingungen zu erlangen und den Vorbehalt ^u stellen, daß wir nicht 
sofort, sondern nach unserer Convenienz mit der Veraüßerung zur Bebauung 
vorzuschreiten haben. v „ >a, a . .

„Es würde auch zweckmäßig fern, die Kosten des Bohlwerksbaus auf der 
Silberwiese genau veranschlagen zu lassen uiid solche bei Berechnung der Han- 
delsabgaben in Ansatz zu bringen.

„Schließlich dürfte die Bedingung zu stellen fein, daß der Platz, welcher 
jetzt zu einem Fort abgetreten wird, wenn solcher dereinst nicht mehr zu forti- 
sikatorischen Zivecken erforderlich sein sollte, der Stadt für beit jetzigen Preis auf 
Verlangen zurückgegeben werben müsse." , r v .

Der Beschluß ist unterzeichnet von August Moritz, Vorsteher, und Wiesen
thal, Protokollführer der Versammlung.

Der erste Commandant, General-Lieutenant v. Puel, benachrichtigte den 
Magistrat am 14. Mai 1846, daß der Kahnbauer Masche sich gegen ihn bereit 
erklärt habe, dem Bebauungs-Plane der Silberwiese beitreten zu wollen, und er 
denselben an den Magistrat verwieseri habe, um sich von den Bedingungen Kennt
niß zu verschaffen. Da indeffen die Mascheschen Erben, weder Andrea^, der 
Sohn, noch die Tochter Louise, verehlichte Poll, etivas von sich hören ließen, so 
fand der Magistrat auch keine Veranlassung, sie nochmals zu einer Erklärung 
aufzufordern, und weiter mit ihnen zu verhandeln. Wenn sich diefelben in der 
Folge melden sollten, so behielt Magistrat sich vor, mit ihnen besonders wegen 
der zu übernehmenden Bedingungen und Gegenleistungen zu pacisciren. ~

"Tvr flrnttrmrf rii beut rwiichen bem Militair-Fic4ils intb ber StaDer Entwurf zu dein zwischen dem Militair-Fiskus niib der Stobt Stettin 
wegen Bebauung der Silberwiese abzuschließende Vertrag war der Commanban- 
tur untern! 31. Juli 1846 vom Magistrate vorgelegt worden. Der Entwurf 
regte jedoch bei der Festungsbehörde mehrfache Bedenken an, deren Beseitigung 
durch beider Seits zu bestellende Commissarien herbeizuführen beschlossen wurde. 
Von Seiten der Commandantur wurde der Jngenieurv om Platze, Major Boethcke, 
von Seiten des Magistrats der Stadtsyndikus Pitzschky zu Commissarren ernannt. 
Stach vielfachen Conferenzen und Correspondenzen zwischen beiden Comnnßanen, 
die theils durch Krankheit, theils durch andere Behinberungen derselben ^oft 
unterbrochen wurden, war es endlich im Monat December 1846 gelungen, über >>n-
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HE und Fassung des Receffes eine gegenseitige Einigung zu Stande zu bringen. 
Insonderheit hatte es schwer gehalten, den Militair-CommissariuS zur Concession 
des von den Siadtverordnelen beschlossenen Vorbehalts wegen dereinstiger Rück
gabe des zum Festungswerke nöthigen Terrains zu demselben Preise für den es 
jetzt dem Militair-Fiskus abgetreten ward, zu bewegen. Das Resultat Jahre 
langer Arbeiteil und — Schreibereien ist in dem nachstehenden Dokumente nie- 
dergelegt.

Receß zwischen dem Königlichen Militair-Fiskus und der Stadt Stettin wegen 
Bebauung der Silberwiese.

Nachdem Se. Majestät der König mittelst Allerhöchster Cabinets-Ordre vom 
H. Mai 1845 die Bebauung der Silberwiese oberhalb der Lastadie nach dem 
von den Königl. Ministerien des Krieges, des Innern und der Finanzen vorgelegten 
Bebauungs-Plane, unter Aufhebung der rayongesetzlichen Beschränkungen ge
nehmigt haben, so ist zur Erledigung der an diese Genehmigung geknüpften Be
dingungen zwischen dem Königl. Militair-Fiskus, vertreten durch die hiesige 
Königliche Commandankur, unter Vorbehalt der Genehmigung des Königlichen 
Kriegs-MinisteriuM, einer Seils, und der Stadt Stettin, vertreten durch Magi
strat und Stadtverordnete, anderer Seits, nachstehender Vertrag abgeschlossen und 
in drei Exemplaren und zwar ein Mal für das Königl. Kriegs-Ministerium, ein 
Mal für die Königl. Commandantur, und ein Mal für den Magistrat vollzogen 
worden.

§ 1.
Kestuuliönrabeu nebst Brücke.

Die totstbt Stettin übernimmt die Verpflichtung, den jetzigen Festungsgraben 
zwischen der Lastadie und der Srlberwiese bis 6 Fuß unter dem niedrigsten 
Sommer-Wasserstande (= 5 Fuß unter dem 0 Punkte des Oderpegels an der Banm- 
brücke) auf ihre Kosten Hu vertiefen, und so weiten verbreitern, als es das 
Festungs-Terrain gestattet. Diese Gränze ist auf dem Bebauungspläne mit den 
Buchstaben t. g. h. i. m. angegeben. Sofern die Erben des Kahnbauers Masche, 
denen der andere nördliche Theil der Silberwiese zugehört, dem Bebauungspläne 
gegen Übernahme der ihnen zu stellenden Verpflichtungen (bergt. § 5) beitreten, 
mufe die Verbreiterung des Festungsgrabens bis auf 10 Ruthen und der vvrge- 
dachten Tiefe ausgeführt werden. Die aüßere Dossirung dieser Grabenbreite ist 
in dem Plane mit brauner Farbe und mit den Buchstaben n. g. h. i. o. ange- 
deütet. Die Vertiefung und Verbreiterung des Festungsgrabens erfolgt Seitens 
der Stadt nach der auf dem Bebauungspläne befindlichen Profilzeichnung.

Die Reinigung des Festungsgrabeirs bis zu der in der Profilzeichnung ange
gebenen geringsten, und zu conservirenden Tiefe von 5 Fuß unter 0 wird dem
nächst für gemeinschaftliche Rechnung des Militair-Fiskus und der Stadt Stettin 
in der Art bewirkt, daß die Königl. Fortification, sofern sich Verschlammungen 
ergebe« sollten, welche die Tiefe um mehr als 1 Fuß vermindert haben, die 
Wiederaustiefung besorgt lind die Stadt Stettin derselben die Hälfte der Kosten 
erstattet.

Sollte jedoch die Stadt Stettin es in ihrem Interesse finden, den Festungs
graben Behufs der Schiffbarmachung noch bis zu einer größern Tiefe (etwa 10 
oder 14 Fuß unter dein 0 Punkte des Pegels) zu vertiefen, so ist die Stadt
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Stettin hierztl zwar jederzeit berechtigt, es versteht sich aber von selbst, daß sowol 
die erste Herstelltlng als die etwaige Unterhaltung dieser größern Tiefe lediglich 
auf Kosten der Stadt Stettin, ohne Concurrenz des Atilitair-Fiskus ausge
führt wird. t ~ f

Die Art und Bildung der Contrescarpe bleibt der Stadt überlassen, welche 
auch die Contrescarpe, sowie die über den Festungsgraben führende Brücke auf 
ihre alleinige Kosten zu unterhalten hat. .

Die Brücke über den Festungsgraben muß eine Brette von mindestens 24 Fuß 
zwischen den Geländern erhalten. Wird die Construction des Brückenaufzugs 
nur einseitig, so muß der Aufzug auf der Seite der Lastadie Statt finden.

Sollte die Stadt Stettin längs der Contrescarpe des Grabens em Bohl
werk anlegen wollen, so ist dasselbe dahin zu setzen, wo in der Prosilzeichnung 
die Oberkante der Erdböschung angedeütet ist. 

Die Benutzung des Festungsgrabens für (Fluß-) Fahrzeüge und (See-) Schiffe, 
so weit sie denselben nach ihrem Tiefgänge pasjiren können, ist gestattet, jedoch 
bleibt Seitens des König!. Militair-Fiskus vorbehalten, das Altlegen derselbeit 
ait der Festungs-Seite des Grabens durch eine Warnungstafel zu unterfagen.

§ 2.
Festungswerk auf der Südseite.

Die Stadt Stettin verpflichtet sich, das zur Anlage eines Festungswerks sttif 
der Südspitze der Silberwiese erforderliche Terrain, nach vorgäitgiger Omonat- 
licher Ankündigung gegen einen Kaufpreis von 150 Thlr. für den Morgen Magde- 
burgisch, zu überlasten und zu übergeben. Sollte dies Terrain jedoch rm Laufe 
der Zeiteil ganz oder theilweise fortificatorischen Zwecken nicht mehr benutzt
werden, so bleibt der Stadt Stettin für diesen etwaigen Fall das Wtederkauss- 
recht für den jetzigen Kaufpreis von 150 Thlr. pro Morgen Vorbehalten.

§ 3-
Fiskalisches Terrain am Festungsgraben.

Das zunächst atlßerhalb des zuverbreiternden Festungsgrabens liegen blei
bende, auf dem Situationsplarte voit beit Buchstaben g. h. i. emgefchlosteue 
Festungs-Terrain von 93 Quadratruthen Flächeninhalt, überläßt imb übergibt 
dtirch Vollziehung dieses Vertrages der Königl. Militair-Fiskus der Stadt Stettin 
zum freien Eigenthum mit der Bedingung, daß der Werth dieser Fläche ebenfalls 
nach dem Preise von 150 Thlr. pro Morgen, also mit Thlr. , ». L> Sgr. bei 
Bezahlung des iin § 2 gedachten zum Festungswerke bestimmten Terrains com- 
pensando in Anrechnung gebracht wird.

§ 4.
Bebauung und Benutzung der Silberwiese.

In Betreff der durch Aufhebung der rayonaesetzlichen Beschränkungen nun
mehr freigegebenen Bebauung und 'Benutzung der Silberwiese treten folgende 
nähere Bestimmungen ein: — ,

j. Bereits durch Verfügung des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departementv 
vom 15. Januar !84l ist die Äufhöhung der Silberwiese auf 8 Fuß am Maaß 
des Oderpegels an der Banmbrücke und die Regulirung der Ufer nach Maßgabe 
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des Situationsplans genehmigt, und es ist die Setzung einiger Normal-Höhe- 
Punkte Seitens de^ Platz-Ingenieurs schon im Jahre 1841 erfolgt. Diese Be- 
fugniß der Stadt Stettin zur Aufhöhung der Silberwiese bleibt fernerhin 
in Kraft.

2. Bei eintretender Bebauung der Silberwiese muß von dem Bauenden der 
genehmigte Bebauungsplan überall inne gehalten werden, worüber der Magistrat 
wachen wird.

3. Die Esplanade zwischen dem Festungsgraben und der kirne A. B. darf, 
in so weit sie nach dem Plane nicht von Straßen eingenommen wird, nur, wie 
bisher, zu Holzhöfeu und Zimmerplätzen, nach Vorschrift des Rahon-Gesetzes vom 
10. September 1828, § 9. 19. >9. (bezüglich auf den 1. Rayon) benutzt 
werden.

4. Zwischen den Linien A. B. und C. D. kann die Bebauung nach dem 
Plane ohne Beschränkung erfolgen.

Die südliche Spitze der Silberwiese außerhalb der Linie C. D. steht bis 
3ur Anlage des im § 2 gedachten Festungswerks in demselben Verhältniß wie 
die Esplanade sub 3.

0. Das zur Anlegung des im § 2 gedachten Festungswerks erforderliche, 
dem Fiskus zum Preise von 130 Thlr. pro Morgen zu überlassende Terrain ist 
vorlaüftg (jedoch mit Vorbehalt der seiner Zeit erfolgenden desinitiven Bestim
mung Seitens des Königl. Kriegs-Ministeriums) auf circa 6 Morgen 111 Quad
rat Ruthen angenommen und auf dem Plane im Umzuge mit den Buchstaben 
a. b. c. d. 6. bezeichnet, wobei die Gränzlinie ab. bc. cd. de. 6 Fuß über die 
künftige Glacis-Crête vortreten.

(. Für die außerhalb der Umzugslinie (sub 6) verbleibenden Terrain- 
flslcbeii bis zu der Oder und Parnitz wird während des Baues des Festungs- 
werks von dem Fiskus an die Stadt Stettin eine Rutzungs-Entschädignng ge
leistet, welche nach Maßgabe der von der Stadt zuletzt bezogenen Durchschnitts- 
Pachtsumme bestimmt wird. Demnächst treten diese Flächen in ihr früheres Ver
hältniß mit der Maßgabe zurück, daß bis zum Glacis-Fuß des Festungswerks 
durchaus kein Ban Statt finden darf, mit alleiniger Ausnahme kleiner Wächter
hütten, zn denen jedoch in jedem einzelnen Falle die durch das Rayon-Gesetz vor
geschriebene Genehmigung des Königl. Kriegs-Ministeriums einzuholen ist.

§ 5.
Besitzungen -er Maschescheu Erben.

Die vorgedachten sämmtlichen Bestimmungen dieses Vertrages, namentlich 
das Recht der Aufhöhung (§ 4 ad 1) und der freien Bebauung finden zur Zeit 
nur auf den der Stadt Stettin eigenthümlich zugehörigen Theil der Silberwiese 
(d. h.: den ganzen städtischen Theil bis zu der auf dem Plane mit p. q. r. s. 
bezeichneten Gränzlinie) Anwendung, vorbehaltlich etwaiger Ausgleichungen der 
Gränzen mit den anstoßenden Gränznachbarn. Der den Erben des Kahnbauers 1 
(Martin) Masche zugehörige Theil der Silberwiese (nördlich von der vorgedachten 
Gränzlinie) bleibt von diesen Begünstigungen und Berechtigungen bis dahin aus
geschloffen, daß zwischen den Besitzern und der Stadt Stettin wegen Übernahme 
eines verhältnißmäßigen Antheils an den von der Stadt Stettin in diesem Ver
trage übernommenen Verpflichtungen, und an den durch die ersten Communal-
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Einrichtungen des auf der Silberwiese neu entstehenden Stadttheils erwachsenden 
Kosten und Lasten eine Vereinbarung Statt gefunden hat.

Als Basis dieser Vereinbarung sind von den städtischen Behörden folgende 
Grundzüge aufgestellt: » „r r

I Die Besitzer der ehemals (Martin) Mascheschen Grundstücke übernehmen 
nach Verhältniß des Flächeninhalts ihrer jetzigen "Besitzungen auf der Silberwiese 
zum gesammten Flächeninhalte derselben, einen verhältnißmäßigen Antheil an 
denjenigen Verpflichtungen und Lasten, welche die Stadt in diesem Vertrage über
nommen hat, insbesondere an den Kosten der Graben-Erweiterung und Ver
tiefung nach § 1. ,

2. Die Besitzer sind verpflichtet, den zur Verbreiterung des Festungsgrabens 
bis auf 10 Ruthen erforderlichen Theil ihrer Grundstücke unentgeldlich ab

zutreten.  , , , c
3 Die Besitzer sind verpflichtet, die im Bauplan festgesetzten Straßen und 

nicht zu bebauenden Flächen ihres Fundus, nach Maßgabe der fortschreitenden 
Bebauung und nach Bestimmung des Magistrats auf ihre alleinige Koster: mit 
einem untadelhaften Straßenpflaster und mit völlig guten dauerhaften hölzernen 
Bohlwerken zu versehen. r „ v r .

4 Sobald die Verpflichtung sub 3 erfüllt ist, und Straßenpflaster und 
Bohlwerk vom Magistrat als untadelhaft angenommen sind, übernimmt die Stadt 
Stettin die fernereUnterhaltung der Straßen und Bohlwerke. . Die Straßen und 
Bohlwerke gehen dann, als öffentliche Anstalten, unentgeldlich in das Eigenthum 
der Stadt Stettin über. f

5 . Die von den Besitzern zu übernehmenden Verpflichtungen werden hypo
thekarisch eingetragen. ~ '

Sobald die Vereinbarung zwischen der Stadt Stettin und beit Besitzern der 
ehemals (Martin) Mascheschen Grundstücke zu Staude gekommen sein wird, 
wird der Magistrat den deshalb geschlossenen Vertrag der Königl. Eommandantur 
nüttheileii. Bis dahin werden Seitens der resp. Milüair-Behörden die bisherigen 
rayongesetzlichen Bestimmungen gegen die ehemals (Martin) Mascheschen Besitz
ungen in Anwendung gebracht werden.

Die zu diesem Vertrage gehörigen 3 Exemplare des Bebailungs-Planes sind 
von den contrahirenden Behörden gleichfalls vollzogen.

Stettin, den 23. December 1846.
Königl. Eommandantur. Ober-Bürgermeister, Bürgermeister und Rath. 

Für den fehlenden Isten Commandanten Wartenberg. (L.-S.) Agath. Hcllwig.
Engels, Obrift Stadtverordnete.

‘ und Hessenland, (X _S\ Léon Saunier,
2ter Commandant. Vorsteher. Protokollführer.

(L.-S.) I. Schultz. A. Brehmer. C. Deplanque.
Schreiber. Jahnke. A. W. Schultz.

Vorstehender Neceß wird hierdurch genehmigt.
Berlin, den 10. Mai 1847.

(L.-S.) 
Kriegs-Ministerium.

Doyen.
Receß wegen Bebauung der Silberwiese ztt Stettin.
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U uahm es den Schein an, als solle das so mühevoll zu Stande aekom- 

"îoue-i>erk scheitern und zwar an einer Klippe scheitern, die kaum der Rede wertb 
hrÄ ?VCrbsm- fLr!llltc . ^önigl. Allgemeine Kriegs-Departement hatte den 
bereits vom Munster mit der Genehmigungs-Formel versehenen Recest noch rurück 
gehalten, weil der Magistrat bei Gelegenheit der Bewilligung eines BadesÄmppens 
am Ufer des Parnitzstroms die Verlegung der Badestelle zu reserviren abgelebnt 
batte, und demgemäß die Commandantur beauftragt, dem Magistrat ui eröffnen 
baß, wenn derselbe sich durch den § 4 des Recesses nicht für SrMtet Sn 

1 J I^tzrge auf der Silberwiese befindliche Badestelle, sobald sie rur An- 
mUbieUfem kff™ ^ufzuführenden Festungswerken gebraucht werde,
sei hlm- hÄ."Erlassen, dieserhalb in weitere Verhandlungen einzutreten 
fil bevor die Aushändigung der schon genehmigten Receß-Urkunde erfolgen könne 
®'c Kommandantur (jetzt General-Lieutenant v. Hagen, erster Commandant! eiit- 

sich dieses Auftrages mittelst Schreibens vom 21. Mai 1841 worin sie 
M m-rm Ans.rage, - S ob d-Mbc
J § ? bef Receffes verpflichtet erachte, die Badestelle, sobald sie ui dem 

e erforderlich werde, gegen Entschädigung von 1l>0 Thlr. pro 
! oder zugeschüttet zurückzunehmen, indem bei dem Bau eines
* 'acht werde bestehen bleiben können, weil es dadurch nicht 

nur an Glacis fehlen, sondern auch die Wasserfläche bis in den gedeckten Wea 
ilugi eisen wurde. Erkenne der Magistrat diese Verpflichtung an, so stehe der 

des genehmigten Recesses nicht entgegen, andern Falls bleibe erst 
noch au das Komgl. Knegs-Ministerium zu berichten.

Der Akagistrat erwiderte hierauf unterm 6. Juni 1847 dast allerdings nndi 
der Fassung des § 4 R-c. eine Verpflichtung sür die Stadt die aame B-deüÄ 
zn dem bezeichneten recest,näßigen Preise pro Mg, zu überlassen oder ’n wmXm 
zuruckzunehmen, nicht vorhanden sei, vielmehr die Verbindlickkptt M,r ftr *1 
fr ebine" Preis fr nur ans

à Festungswerke ziir Verwendung somme. Nun aber diene die 
uX’be1Äs gemeinschaftlichen Benutzung für Civil und Milttatt 
uuv neroc oesyatv auch, nach einem mit der König!. Intendantur dps otn» 
ttrmee-Corps geschlossenen Übereinkommen, auf gemeinschaftliche Kosten 
unterhalten, Mili air-Fiskus und Stadt hätten daher an K * 
men« es nöthig sein müßte, auch bei der Verlegung nach einer aiidern Stelle e n 
Elches gemeinschaftliches Interesse und Magistrat könne die Versicheruna bin 
ufugen daß semer Seils, im Falle einer durch den Bau del Festu äswe s 

nöthig werdenden Verlegung unbegründete Schwierigkeiten undÄXwJ 
werden. Jedenfalls scheine ihm diese Fraqe nü dem Le 

1U ^ner Verbindung zu stehen und dürfte dahe? für die Bcstä- 
st ff esselben kenn Hinderniß abgeben, da die Frage erst näher festaestellt und 

regulirt werden könne, wenn der Bau des Festuua-werks in Angriff 1 
und eine andere entsprechende Badestelle ermsttett sei î-ngr.ss 8CnD,m"cu

S herauf noch eilte Einwendung der Königb Commandantur potn 19 
'"'b darauf Entgegnung des Magistrats, dass er sich lediglich ans sein Schreib 
Pom •>. Ium, und die darin abgegebene Erkltirnng beziehen müsse Dann llber- 
•iTS hS47 CCe, C8 ®dte"S bcr E-nmnandantnr mittelst Anschreibens vom 
O l • tyj l l V l JL U JL I ♦

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 61
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Nach Abschluß des Recestes machte man es sich im Schvoße der städtischen 
Behörden klar, daß zum Verkauf der Baustellen die gehörige Aufhöhung 
der projectirten Binnen- und Uferstraßen bis auf 8 Friß am Maaß unerläßlich 
sei. Es stand also, anscheinend, fest, daß die Silberwiese zu einem Wohnplatze 
für Manschen dienen sollte, trotz der Bedenken, die zwölf Jahre vorher, schon 
der damalige kronprinzliche Statthalter von Pommern gegen dieses Project ge- 
aüßert hatte, trotz der Abmahnungen, die um eben dieselbe Zeit, 1835, in dop
pelter Richtung von technischer Seite, in Beziehung auf Gesundheitspflege wie 
auf Bauwürdigkeit und Bautüchtigkeit auf einem künstlich geschaffenen Gruitd 
und Boden verlautbart waren*),  die dem Magistrate im Jahre 1847 nicht unbe
kannt sein konnten, sanitätspolizeiliche Bedenken gegen die Besiedlung der „Pon- 
ünischen Sümpfe im Audra-Thale", ältern und neüern Datums, die sich seit 
dem Auftreten der Pest des 19. Jahrhunderts, in Stettin zum ersten Male im 
Jahre 1831 leider nur zu sehr bewahrheitet haben, wie erst jüngsthin von com- 
petenter Seite gezeigt worden ist**).  Derselbe Gewährsmann bestätigt Das, 
was Dr. Kölpin schon vor vierzig Jahren klar gemacht hat, daß beim Ausbruch 
der Cholera-Epidemie die Masten-Erkrankungen auf der Lastadie allein der Boden
beschaffenheit zuzuschreiben ist, der aus der niedrigen Lage und dem Moorgrunde, 
auf dein sie steht, entspringenden Feüchtigkeit der Wohnungen, der unmittelbaren 
Nähe der ausgedehnten Wiesenflächen und großen Waffernmssen in den Flüssen, 
dem Ausdünstungen schädlicher Gase aus dem die Lastadie umgebenden Graben, 
wobei dann noch die aus schmutzigen, schlecht gereinigten Höfen, Kanälen und 
aus nicht desinficirten Abtritten aufsteigende Miasmata, der totale Mangel eines 
ungetrübten, guten Trinkwasters, u. s. w. in Betracht zu ziehen ist***).  Wenn 
schön auf der Lastadie, an deren Boden - Aufhöhurtg fast ein Jahrtausend 
gearbeitet hat,ch) die örtlichen Verhältniffe der Gesundheit in hohem Grade 
nachtheilig sind, wie erst muß diese, Erscheinung auf der Silberwiese hervortreten, 
auf deren total durchtränktem Untergründe erst seit — gestern ein betretbarer 
Boden künstlich geschaffen ist! Aber auf wie lange? Der Unvermeidlichkeit 
des Versackens unterworfen, mußte man schon nach wenigen Jahren auf eine 
Nachhülfe bedacht sein, und wenigstens die Straßenzüge auf öffentliche Kosten 
erhöhen, den Erwerbern der Baustellen es überlastend, sich nach Möglichkeit auf 
ihren Parcelen einzurichten durch kostspielige Pfahlrostbauten um ihr wohnliches 
Heim vor dem Einsinken zu schützen, wie es hundert Jahre vorher bei den Bauten 
auf der Großen Lastadie vorgekommen war.

*) L. B. n. Th. Bd. VIII, 219—228. — **) Soeben, Medicinal-Rath und Physikus in
Stettin, Bericht über die Cholera-Epidemie in Stettin, im Jahre 1866. Stettin, 1867.
S. 10, 13, 19-22. - ***) Soeben, a. a. O. S. 35. - f) L. B. II. Th. Bb. VIII, 220.

Aber schon ein volles Jahr vorher, lange vor Abschluß des Recestes, war 
die Warnehmung gemacht worden, daß die Aufschüttungen von 1842 sich unter 
das Normalmaß von 8 Fuß über 0 des Oderpegels gesenkt hatten, daher eine 
weitere Aufhöhung der Silberwiese als eine unabwendbare Nothwendigkeit erkannt 
wurde. Dies brachte der militairische Techniker, der Ingenieur vom Platz, 
Major Boethcke, in einem an den Magistrat gerichteten Schreiben vom 22. Fe
bruar 1846 zur Sprache, worin er — ohne wohlweislich der Grundursache der 
Nothwendigkeit zu gedenken, weil er, als Vertreter der Fortifications-Behörde, 
bei den Verhandlungen über die Aufhöhung des Terrains eine entscheidende
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Stimme gehabt, es aber versäumt hatte, die Bodenbeschaffenheit der Silberwiese 
vorher zu studiren — nachwies, daß zur Erreichung des vorgeschriebenen Nor- 
malmaßes auf dem städtischen Eigenthum wol noch 15.000 Schachtruthen Erde 
erforderlich sein dürften. Boethcke arbeitete damals an der neuen Stadtbefestiauna 
um die Erweiterung der Altstadt auf der Westseite der Oder, wobei nach seiner 
Berechnung im ^ahre 184 7 viele tausend Schtr. Boden entbehrlich werden wür
den, welche er, falls höhern Orts nicht anderweitig darüber verfügt werden sollte, 
dem Magistrate für die Silberwiese anbot, wenn derselbe die Hälfte der, auf 
ca. 1V2 Thlr. pro Schtr. veranschlagten Kosten übernehmen wolle, d. i. : also 
derselbe Preis, welcher der Eisenbahn-Gesellschaft gezahlt toorben war. Der Platz- 
Ingenieur meinte, es sei bei feiner Anfrage wohl zu berücksichtigen, daß später 
eine ähnliche Gelegenheit gar nicht mehr Vorkommen könne, während bei einer 
allmäligen Heranziehung von Bauschutt und Erde die Erreichung des Zwecks 
sehr weit hinausstellen inüffe, und selbstverständlich tzie Grundstücke der Silber
wiese nur erst durch Wasserfreiheit Werth erlangen würden.

Im Magistrats-Collegium wurde eine weitere Aufhöhung der Silberwiese, 
als bisher geschehen, für die Benutzung und künftige Bebauung derselben für 
höchst wünsche ns werth erachtet — man scheüte sich das Wörtchen „höchst 
nothwendig" auszusprechen, weil auch die städtischen Techniker es vor vier Jahren 
Unterlasten hatteii, von der „qwebbigen" Beschaffenheit des Moorbodens Rechnung 
zu tragen, — indem die Wiese noch jetzt, 1846, bei hohem Wasserstande über
schwemmt wird. In der Magistrats-Sitzung vom 11. März 1846 urtheilte man 
so: „Der jetzige Festungsbau gibt zu der Aufhöhung eine so günstige Gelegenheit, 
wie ste wahrscheinlich niemals wiederkehren wird"/ Was aber die dadurch ent
stehenden Kosten anbelangt, so tröstete man sich mit der in die Ferne gerückten 
Aussicht, daß sich dieselben künftighin durch höhern Kauf-, bezw. Miethpreis 
reichlich decken würden. Das Collegium war daher geneigt, auf das Aner
bieten des Majors Boethcke in der Art einzugehen, daß der Militair-Fiskus die 
Erde zur Silberwiese transportiren und dort gehörig einebenen lasse, und die 
Stadt dafür 18 ^-gr. pro Schtr. vergütige. Die Stadtverordneten dingten aber 
in der Sitzung vom 12. März 1846 von dem vorgeschlagenen Preise 3 Sgr. ab, 
wovon demnächst dein Platz-Ingenieur Nachricht gegeben wurde, der stch übrigens 
in seiner Anfrage wegen der Art des Transports und wegen der Kostenberech
nung ein besonderes Abkommen Vorbehalten hatte. Der Sache ist keine Folge 
gegeben worden, muthmaßlich, weil das Königl. Allgemeine Kriegs-Departement 
das Gebot der Herren Stadtverordneten, 15 Sgr. für die Schtr., nicht annehm
bar gefunden haben mag.

Run aber begab es stch, daß um dieselbe Zeit, welche wir hier vor Augen 
haben die Stettiner Freünde von Werken der dramatischen Dichtkunst nicht mehr 
Gefallen fanden an dem Raume, wo ihnen diese Werke zur Anschaiiung gebracht 
wurden. „Die Bretter, die die Welt bedeüten", wie gewisse Leiste zu sagen 
pflegen, standen freilich an einem — obseuren Orte in dem Hintergebaüde eines 
Hauses in der Frauenstraße, der einem Tempel der Thalia und der Melpomene 
wenig-, und einer Stadt von einem halbhunderttausend Einwohnern, die zugleich 
Metropolis des Preüßischen Seehandels, in der Jabr aus Jahr ein tausende von 
Fremden miss aller Herren Ländern, aus allen Welttheilen verkehren ganz un
würdig war. Es wurde beschlossen ein neües Schauspielhaus zu bauen. Als 

61*
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Standort für dasselbe wählte man den Königsplatz, von dem aber dem dama
ligen Geschlecht — die Zeit des Beschlusses 'ist ein Menschenalter und darüber 
her, — nicht bewußt gewesen zu sein scheint, daß er im vorigen Jahrhundert 
aus der Zuschüttung und Ausfüllung des alten Stadtgrabens entstanden, über 
den von der großen Domstraße her eine Brücke führte, auf der man zu der, 
außerhalb der Stadtmauer am Festungswall belegenen Peterpaulskirche gelaugte. 
Man fing an zu graben um das Fundament für das Comödieuhaus zu legen. 
Mau grub und grub, fand aber keinen Grund um darauf ein Gebaüde von so 
mächtigen Dimensionen, wie das Bauproject vorschrieb, errichten zu können, man 
fand nur Schutt, „Gemälle und Gruß" und lockere Erde, und so grub-man 
70 Fuß tief, bevor man den natürlichen Boden des alten Stadtgrabens erlangte, 
auf dem endlich der Grundstein gelegt werden konnte. Die Folge war, daß aus 
der Baugrube einige tausend Schachtruthen Gerüll und Erde fortgeschafft werden 
mußten. ' Dies war bishes nach dem Rosenpfuhl (?) vor dem Königsthor ge
schehen, und auch der noch übrige Theil konnte dort abgelagert werden; allein 
auf den Vorschlag des Oberbürgermeisters Wartenberg, der zum „Committo für 
Erbauung des neüen Schauspielhauses" gehörte, hielt Letzteres — sonst aus 
Corporations-Mitgliedern der Kaufmannschaft bestehend, — es im Interesse der 
Stadt, die qu. Erde nach der Silberwiese, zu deren weitern Aufhöhung 311 
schaffen. Das Committe fragte deshalb unterm 15. März 1847 an, ob Magi
strat von der Überfülle Erde aus der Theater-Baugrube, die auf 1200 Schtr. 
geschätzt wurde, für den angegebenen Zweck Gebrauch machen und für die Fuhre 
à 24 Kubikfuß 3 Sgr. oder für die Schachtr. 18 Sgr. bewilligen wolle. Die 
Stadtverordneten bewilligten den Preis, unter dem Beding, daß dafür auch die 
Einebnung der Erde vom Committä besorgt werde. Darauf hatte sich das Com- 
mitté nicht eingelassen; denn es wurden, als bis gegen Ende des Monats Juni 
1847 von der Baustelle 4084 Fuhren Schutt nach der Silberwiese abgefahren 
und diese mit Thlr. 394. 12 Sgr. bezahlt worden waren, für das Planiren 
14 Thlr. extraordinair berechnet.

Bis zum Monat Mai 1847 waren aber auch 6539 Schuttfuhren durch 
Fuhrleüte von Privatbauten nach der Silberwiese geschafft und dafür, die Fuhre 
mit I Sgr. vergütigt, Thlr. 217. 29 Sgr. gezahlt wordeu. Und ferner vom 
Mai 1847 bis zum Januar 1848 hatten Privatbanken noch 4736 Fuhren Schutt 
geliefert, wofür an Trinkgeld der Fuhrknechte, sowie an Tagelohn für die pla- 
nirenden Arbeiter 726. 25. 6 Pf. verausgabt wurden.

Auch mit dem Direetorium der inzwischen sich gebildeten Stargard-Posener 
Eisenbahn-Gesellschaft, dessen Vorsitzender der frühere Ober-Bürgermeister Masche 
war, hatte der Magistrat ein Abkommen wegen Erde-Lieferung zur Aufhohung 
der Straßeu auf der Silberwiese getroffen. Vis Ende Mai 1847 hatte die 
Gesellschaft 2100 Schtr. Erde aufgebracht und waren damit die Querstraßen aus 
der Stadtseite vorschriftsmäßig erhöht, während zur Hauptstraße bis zur Masche- 
Pollschen Gränze, um sie bis zu gleichem Niveau 311 bringen, noch ca. 7a00 Schtr. 
nöthig waren. Damit würde das aceordirte Quantum von der Gesellschaft ge
liefert worden sein. Kremser, der inzwischen zum Stadtbaurath entmint wordern 
war, warf nunmehr die Frage ans, ob und welck)es Quantum Erde die ctcibt 
fenierweit von der Eisenbabn-Grfellschaft übernehmen wolle. Gebraucht wurden 
nach feiner Angabe noch 2939 Schtr. zur Erhöhung der übrigen Straßen und 
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801 Schtr. zu der des Marktplatzes, im Ganzen also 3740 Schtr. Er könne 
»ich nur dafür aussprechen, daß aüerwenigstens dieses Quantum von der Eisen
bahn Gesellschaft angenommen werde, wenn das Dircctorium die Lieferung des
selben übernehmen wolle, bezw. könne/ indem eine solche Gelegenheit nicht wieder 
kommen dürfte, und entgegengesetzten Falls eine endliche Regulirung der Straßen 
Zwar wol nach einer Reihe von Jahren zu erreichen wäre, diese aber dann, wie 
jedes Flickwerk nur 'mangelhaft sich gestalten könnte, während die Arbeit im 
Ganzen und Großen und in Einem Zuge ausgeführt etwas möglichst Vollkom- 
mners geben, und somit eine Vortheilhafte Veraüßernng des sonst zum größten 
Theil todt liegenden Terrains erleichtert werde. Gleichzeitig mit diesem Berichte 
des Stadtbanraths ging ein Schreiben des Directoriums der genannten Eisen- 
bahn-Gesellschaft ein, worin es ein Quantum von ca. 1500 Schtr., zu dem bis
herigen Preise von 18 Sgr. pro Schtr. anbot. Mdse Offerte nahmen die Stadt
verordneten in der Sitzung vom 3. Juni 1847 an? Sechs Wochen nachher 
zeigte rc. Kremser an, daß zur gehörigen Herstellung der Straße längs der Eisen
bahn - Brücke und der nächsten Querstraße an der Parnitz - Seite, sowie der 
Uferstraße an demselben Strome annoch 5720 Schtr. Erde erforderlich seien, 
in Folge dessen der Magistrat unterm 28. Juli 1847 beim Directorium der mehr 
genannten Eisenbahn-Gesellschaft anfragte, ob dasselbe dieses Quantum Erde auch 
noch verfügbar habe, in welchem Falle daffelbe unter den bisberigen Bedingungen 
für die Silberwiese übernommen werden könne. Die Acten besagen nicht, ' ob 
darauf eine Antwort erfolgt ist, allein aus dem Schreiben eines der Bamneister 
der Gesellschaft vorn 7. October 1847 geht hervor, daß in den vorhergegangenen 
Monaten zur Anfhöhung von 8 Straßen und des Marktplatzes auf der Silber- 
wiese von der Stettin-Stargarder Eisenbahn-Gesellschaft im Ganzen 5819,2il Schtr. 
Crbe geliefert worden, die sämmtlich aus dem abgegrabenen Sackschen Garten 
in der Oberwiek entnommen waren. Demnächst zeigte aber das Directorium der 
Gesellschaft selbst am 11. März 1848 an, daß sich das hinübergeführte Quantum, 
einer zwiefachen Vérification zufolge, auf 6947 ‘/6 Schtr. belaufe, wofür es den 
verabredeten Preis von 18 Sgr. pro Schtr. mit Thlr. 4168. 6 Sgr. in Rech
nung gestellt habe. In einem Schreibeii vom 19. Juni 1848 wurde indessen 
das gelieferte Quantum auf 6607 Schtr. ermäßigt, dem gegenüber der Stadt
baurath Kremser, nach seiner Berechiiung, nur 6478,5 Schtr. einraümte, wovon 
das Directorium der Babn-Gesellschaft unterm 28. Juni 1848 vom Magistrat 
init dem Bemerken benachrichtigt wurde, daß er, unter Vorbehalt der Genehmigung 
der Stadtverordneten bereit sei, für dieses Quantum Erde die accordmäßige 
Vergütigung zu leisten. Das Directorium empfand es zwar unangenehm, daß 
da nach seinen untrüglichen Registern wirklich das von ihm nachgewiesene Quan
tum Erde zur Silberwiese transportirt, von ihm bezahlt, und in' den Nutzen der 
-^tadl verwendet worden, nur 6478,5 Schtr. zur Anrechnung kommen sollten; 
um mdeffen die Sache zu beendigen, erklärte das Directorium' in dem Schreiben 
vom 27. Juli 1848, sich mit deren Erstattung begnügen zu wollen, worauf 
unter Zustimmung der Stadtverordneten, die Kämmereikasse am 12. August 1848 
augewiesen wurde, den Betrag für jenes Quantum Erde, die Schtr. à 18 Sgr. 
mit Thlr. 3886. 24 Sgr. an die Hanptkasse der Stargard-Posener Eisenbahn- 
Gesellschaft zu zahlen.

Nachdem die Erhöhung der Straßen, welche die an der Oder liegenden zwei
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Bauviertel einschließen, beinah beendet war, dachte man an dre Veräußerung der 
sie bildenden Baustellen, wenigstens an die Vorbereitungen dazu. Die Straßen, 
welche hierbei in Betracht kamen, sind später Eisenbahn-, Siederei- und Manen- 
straße genannt worden, die Uferstraße an der Oder Wasier- und der mittlere 
Hauptweg Holzstraße. Ein jedes dieser zwei Quartiere wurde in dß Baustellen 
getheilt, so daß überhaupt 32 zu veräußernde Stellen vorhanden waren.

Rücksichtlich der Bedingungen, welche den Kaüfern zum machen fern dursten, 
wurden, außer den Bestimmungen im Receß vom 23. December 184b, von der 
Ökonomie-Deputation, in Gemeinschaft mit dem Stadtbaurath Kremser, folgende 
Punkte voraeschlaqen: — 1) Die Bebauung der Plätze erfolgt. nach den Vor
schriften der Bau-Polizei-Ordnung der Stadt Stettin. 2) Die Hoflage einer 
jeden Baustelle muß mindestens 6 Zoll höher angelegt werden, als die Straße 
vor den Grundstück, damit die Entwäsierung jederzeit zweckmäßig erfolgen kann. 
3) Der Bauplatz ist innerhalb 3 Jahre längs der Straße mit Gebäuden zu be- 
qränzen. 4) Kaüfer zahlt 4 Wochen nach erfolgtem Zuschläge mindestens /3 des 
Kaufgeldes an die Kämmereikasie, */» ein Jahr später und das letzte Drittel em- 
Jahr' später, oder aber es wird die Hälfte gleich eingezahlt und die andere Halste 
mit halbjähriger Kündigung und gegen 4 Prct. Zinsen auf das Grundstück ein
getragen. 5) Die Auswahl wird unter den 3 Bestbietenden Vorbehalten, und 
sind dieselben an ihre Gebote gebunden, bis die städtischen Behördeii über den 
Zuschlag entschieden haben. 6) Die Kosten der Bekanntmachung, der Contract- 
schließung, wegen des notariellen oder gerichtlichen Verfahrens, so tote ^ Stempel- 
gebühren trägt Kaüfer allein. 7) Die einzelnen Grundstücke enthalten 6900 7400 
Quadratfuß. 8) Erfolgen die Gebote auf eine Baustelle im Ganzeii, so wird 
keine Garantie für den Flächeninhalt, wie derselbe im Veraüßerungsplane an
gegeben ist, geleistet. Werden,, dagegen die Offerten pro Quadratfuß gemacht, so 
soll das Grundstück vor der Übergabe nochmals aufgemeffen, und der sich dann 
ergebende Flächeninhalt dem Kaufcontracte zu Grunde gelegt werden. 9) Käufer 
ist gehalten innerhalb 2 Jahre vorlängs der, oder den Hausfronten Gramt-Laus- 
bahnen nack Vorschrift zu legen und erhält die deshalb übliche Prämie von j Sgr. 
pro Quadratfuß Platten. 10) Derselbe erstattet der Stadt die Kosten der ersten 
Pflasterung vor beit Haüsern bis zur Mitte der Straße innerhalb Jahresfrist mit 
durchschnittlich 9 Thlr. pro Quadratruthe Pflaster. 11) 3» allen Fällen, wo ein 
Grundstück wieder zum Verkauf kommt, reservirt sich die Stadt das Recht, den 
Vorkauf auszuüben. m . ... .

Auf Grund dieser Vorschläge wurden demnächst nach Berathung int Magistrat 
folgende Verkaufs Bedingungen festgesetzt, und den Stadtverordneten vorgelegt. —

Bedingungen beim Verkauf von Baustellen auf der Silberwiese.

Nachdem die auf der Silberwiese anzulegenden Straßen nunmehr so weit 
aufqehöht sind, wie der genehmigte Bebauungsplan gestattet, soll die Veraüßeruug 
der auf dem anliegenden Plane näher bezeichneten 32 Baustellen au der ^der- 
seite unter nachstehenden Bedingungen erfolgen:

1. Für die zu veraüßerndeu Baustellen findet völlige Baufreiheit Statt und 
sind dieselben keinen anderen, als den für die Stadt Stettin geltenden baupolizei
lichen Vorschriften unterworfen. . , , , , . ... . .

2. Die Hoflagen müssen von den Erwerbern so hoch gelegt werden, daß der
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** "«ch der Straße hin Statt finden kann. Nach der Nachbarn Grand- 
stucken darf fein Wasser geleitet werden.

3- Die Straßenfronten müssen innerhalb 3 Jahren nach erfolgter Übergabe 
mit Gebäuden oder fetten Bewehrungen begränzt werden. Letztere müssen so 
Äs. die Straßen dadurch nicht' verunstaltet^wàn. LL

event, die Bau-Polizei-Behorde zu entscheiden hat.
4. Die Lage und Größe der einzelnen Parcelen ist aus dem anliegenden 

^lane zu ersehen. Bei der Übergabe wird jede Parcele dem Erwerber zuqemeffen 
berechnet *“ ^^fgeld nach dem solchergestalt festgesetzten Flächeninhalte 

~ J- Dîe Gebote werden für den Quadratfuß abgegeben und erfolgt sofort im 
wenn das Gebot für den Quadratfuß 15 Sgr. oder mehr 

à Ä.ik.àd"nHll» hangt die Entscheidung von den städtischen Behörden ab, 
! ?? 1 Käufer 6 Wochen lang an ihre Gebote gebunden. Die Übergabe 
soll längstens innerhalb 4 Wochen nach ertheiltem Zuschläge erfolgen.
an ^itte Theil des gebotenen Kaufgeldes muß vor der Übergabe baar 
an die Kammereikaffe erngezahlt werden. Die anderen zwei Drittheile können 
gegen 4 /2 Prêt, jährlicher Zmsen, und mit Vorbehalt einer beiden Theilen frei
stehenden halbjährigen Aufkündigung auf dem Grundstück zur ersten Stelle sieben 
£ Ä (®er Magistrat verpflichtet fûÿ jedoch, das Restkaufgeld in den ersten 
fünf Jahren nach erfolgter Übergabe nicht zu kündigen.) —

«mxL Dw Kosten der Bekanntmachung des Termins, der Ausfertigung und 
Vollziehung des Kaufcontracts, der Berichtigung des Hhpothekenwesens lind der 
Eintragung der rückständigen Kaufgelder tragen Kaüfer.
s . 8/ Die Straßen und Bürgersteige, letztere so weit sie nicht mit Trottoirs be
legt werden, werden auf Kosten der Stadt nach Maßgabe der fortschreitenden 
Bebauung gepflastert. Dagegen ist jeder Kaüfer verpflichtet innerhalb Mei Jahre 
nsl4 Ä^ter Übergabe vor der ganzer! Breite des ihm verkauften Grundstücks 
Trottnkwf ^"verjüng des Stadtbauraths, gegen Zahlung der üblichen Prämie, 
trottoir auf ferne Kosten zu legen.

Stettin, den 24. Juli 1847. 
Ober-Bürgermeister, Bürgermeister und Rath.

Wartenberg.
i genehmigen die uns vorgelegten Bedingungen nur mit der Modalität 

1’er^,*le‘- bcm às-r btt Hhpothckarisch eingetragenen 
Dnttel der Kaufsumme fünf Jahre gegen 4>/2 Prêt. Zinsen stehen zu lasset,, 

fast» der Käufer nicht selbst eine frühere Abtragung des Kapitaltz wünschen sollte.
Stettin, den 29. Juli 1847.

Stadtverordnete.
Heffenland. L6on Saunier.

.. ,?îeser Beschluß der Stadtverodneten - Versammlung ist nachträglich in 
dre Bedlngungen in der Fassung ausgenommen, welche die Parenthese bei 6 
enthalt.

Der Magistrat fetzte nun unterm 3. August 1847 einen Bietungstermin auf 
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den 23. des folgenden Monats September an und machte diesen Termin durch 
Ansbana im Rathhause, so wie durch das Amtsblatt der Kömgl. ?)iegicnnig, lu 
S Zeitung und' das Stettiuer Jutelligenzblatt, aber auch durch drei Berkner 
Blätter, die Vos'sische und die Haude- und Spcnerscke Zeitung und das ^erlmei 
Jntelligenzblatt, vermittelst dreimaliger Insertion, öffentlich bekämet '-beim man 
sich des Zwecks erinnert, der beider Melioration der Silberwiese n^ßgebem u'ae, 
nämlich der Allgemeinen Wohnungsnoth so wie dem Mangel an Lagers l atze n.c f i 
die besonderen Interessen des Handels Abhülfe zu verschaffen, so scheint die nahe lie- 
gende Frage gerechtfertigt; wollte der Magistrat durch die Bekanntmachung m den 
Berliner Zeitungen auswärtige Kaufliebhaber herbeiführen, um den mheunischen 
Concurrenz zu machen d Wiwde, wenn wirklich Auswärtige kamen und Rte st- 
bietende waren, durch deren Einwanderung das Übel nicht vermebrt, luoiuu 
seit so vielen Jahren und in der Gegenwart andauernd geklagt wurde, und dem 
abzuhelsen, man sich bei der Versetzung der uaffeu zum Tbeil sumpsigen Silber- 
wiese in einen, dem öffentlichen Wesen möglichst dienstbaren Gebrauch, tni- 

genommen hatte?
Monat August fand die Absteckung und Bezeichnung der Baustellen durch 

den Stadtbanrath Kremser, in Gemeinschaft mit dem
Kidtftäbt in Abwesenheit des Platz-Jngemeurs Statt. Als Letzterer, -Vuiji 
Boethcke ' zurückgekehrt war und eine Vesichtigmrg der Silberwiele vorgenommen 
batte ordnete er an daß die Straßenecken mit dauernden, schon von Weiteii sicht
baren Merkmalen bezeichnet werden sollten, wozu er starke Nusisiangen, allgemein 
18 Fuß über die vorgeschriebeue Anschüttungshöhe von 8 Fuß über 0, also bn 
auf 28 Fuß über 0 des Baumbrücken-Pegels hervortretend, und zugleich beitminite, 
daß dieselben oben mit einem 2 Fuß hohen weißeii Olfarbenanstrichzu versehen 
seien und endlich, daß diese Stangen erst mit dem vorschreitenden U-
haüser allmälig eüigehen dürften. Ob dieser Anordnung der ^ortifikattons-L e- 
hörde Folge gegeben worden, ist aus den Acten nicht erlichtlich.

Der Licitations-Termin wurde bestimmungsmäßig am 23. September 
abaebalten. Die Theilnahme an demselben war gar nicht so lebhaft, al ? man 
sich vorgestellt hatte. Es waren nur ä Kaufliebhaber erschienen, und diese waren 
Stettiner Anqeseffene; die sehr kostspieligen Insertions-Gebühren für bie öefmmt: 
machuna in den drei Berliner Tageblättern hatten Niemand von außerhalb ge
reizt. Auf die 12 ersten Baustellen geschah kein Gebot, feie lagen gegen da-? 
Innere der Silberwiese. lLrst als die 8 an der Oder bttegenen Parcel en 13 2 
an die Reihe kamen wurde geboteu. Das Verkaufs-Geschäft ließ sich bu Ai. l. 
sehr gut an, das erste $ebot war 20 Sgr. für den Quadralfuß, zwei Eonenrreu- 
ten trieben es bis auf das Meistqebot von 1 Thlr. Bei den folgenden Pavelen 
nalnn^die^Wetunqslust sehr ab, so daß auf Nr. 17,nur 10 Sgr. und auf Nr. 18 
îonar nur 71/ Sgr. geboten wurde, und erst als diese zwei Nummern zusammen 
Lgebà als Meistgebot 15£ Sgr Auf Nr. w «
Niemand ein Kaufgeld. Auch diese Parcele mußte mit der so genden Nr 20 
combinirt werden, um den Minimal-Preis von 1a Lgr. erzielen zu Wunen. 
Nun sollten die fo^enben Sömiftetten 21-32 au^ebotcii werden; es entfe nten 
sich jedoch sämmtliche Kaufliebhaber, daher der Termin und das darüber ange
nommene Protokoll geschloffen werden mußte.
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Das Resultat des Licitations-Termius zeigt folgende Tabelle.

Parcele

Name des Käufers.

K aufgeld:

Nr. Größe 
Q. F.

Eingezahltes. 
Thlr. Sgr. Pf.

Rückstand. 
Thlr.

Ganzes. 
Thlr. Sgr. Pf.

13. 6.951 Kahnbauer Andreas Masche . . 2.351. —. — 4.600 6.951. —. —14. 6.966 Stadtrath Wegener..................... 1.347. 12. — 2.600 3.947. 12. —15. 6.966 Kaufmann Hahn.......................... 1.347. 12. — 2.600 3.947. 12. —16. 6.951 Kaufmann Rosenthal .... 1.354. 22. 6 2.700 4.054. 22. 617. 6.564 1 Pommersche Provinzial Zuckn-
18.
19.
20.

6.579 f
6.579 1
6.564 J

fieberet.....................................

Stadtrath Wegener.....................
6.790. 16. 6

2.271. 15. — 4.300
6.790. 16. 6

6.571. 15. —

54.120 Summa der 8 Parcelen . . . 15.462. 18. — 16.800 32.262. 18.—
Hiernach ist der Minimal-Satz, der für deii Quadratfuß auf 15 Sqr. nor- 

mirt war, bei der Licitatiou, um 2 Sgr. 10 Pf. Überboten worderi.
Die Kaufcontr.icte mit dem Kaufmann und Stadtrath Ernst Ludwig The 

ophilus Wegner, dem Kaiifmann Ehrhardt Friedrich Wilhelm Hahii, dem Kaufmann 
Friedrich Wilhelm Ferdinand Rosenthal, so wie mit deni Director Friedrich 
Richard Müller, im Namen der, 1819 gestifteten, Pommerschen Provinzial-Zucker- 
siederei, sind am 11. October, und der Contract mit Andreas Friedrich Wilhelin 
Masche ist am 14. October 1847 notariell abgeschlossen, und demnächst sind die 
Hypotheken-Verhältnisse der verkauften 8 Parcelen im Laufe des Jahres 1850 
vollständig geordnet worden. Von den Kaüfern erbot sich der Kaufmann und 
nmiinehrige Stadtverordneten-Vorsteher Wegner, die auf seine Parcelen 14, 19, 20 
eingetragenen Restkaufgelder zum Betrage von 6900 Thlr. abzutragen, was von 
den beiden städtischen Collégien durch Beschluß vom 10. September 1850 um so 
mehr dankbar angenommen wurde, als zur Deckung bedeütender Ausgaben die 
Kämmereikasse einer außerordentlichen Einnahme dringend bedürftig war. Einer 
Anzeige vom 18. August 1851 zufolge hatte um diese Zeit Masche seine Parcele 13, 
Hahn in Gemeinschaft mit dem Partikulier Schumann die Parcele 15, und die 
Provinzial-Zuckersiederei ihre Parceln 17 und 18 bebaut. Die übrigen 4 Bau
stellen lagen noch wüst.

Bei Abfassung der Verkaufs-Bedingungen war ein nicht unwichtiger Punkt 
übersehen worden. Die aus dem Ministerium zurückgekommeue Zeichnung vom 
Bebauungspläne der Silberwiese hatte selbstverständlich dem Könige vorgelegen, 
als Dessen Genehmigung zu den Plane von den drei betheiligtên Ministerien' 
nachgesllcht worden war. In dieser Zeichnung war eine Änderung dahin vor- 
genommeu, daß die scharfen Straßen-Ecken durch Vleistiftstricke abgestumpft waren. 
Dies wurde uoch zeitig genug bemerkt, um in dem Licitatious-Protokoll vorn 
23. September die Bedingung einfließen zu Iaffen, daß der Kaüfer einer Eck- 
parcele verpflichtet sei, diese Abstumpfung vorzunehmen. Unter den 8 verkauften 
Baustellen waren aber 4 solcher Eckgrundstücke, die durch die Abstumpfung einen 
Verlust von 90 Q.-Fuß, nämlich jedes 15 Q.-Fuß, erlitten. Magistrat hielt es 
für nothwendig dieses Verlustes wegeu die Sache zur Kenntniß der Stadt- 
verordneteu zu bringen, ohne dabei den Ursprung der Abänderung anzugeben.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 62
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Die Stadtverordneten faßten nun am 30. September 1847 folgenden Beschluß: 
Nach genommener Kenntniß zurück; und können wir es nicht für nothwendig 

finden daß die Ecken abgestumpft werden, und müsien wir unsere Einwilligung 
dazu verweigern". Hierauf erwiederte der Magistrat: das Abstumpfen der Ecken 
sei in dem von Sr. Majestät dem Könige genehmigten Bebauungspläne aus
drücklich vorgeschrieben. Es gehöre dies mithin zu denjenigen Bedingungen, 
unter denen überhaupt die Baufreiheit der Silberwiese erlangt sei, und es hange 
mithin nicht mehr von dem freien Willen der städtischen Behörden ab, die Ellen 
abzustumpfen oder nicht. Außerdem sei die Abstumpfung für die Passage überall 
ein großer Gewinn, u. s. w. Hierauf Beschluß der Stadtverordneten vom 
14. October: „Es wäre doch sehr Wünschenswerth, wenn rücksichtlich der noch 
zu veraüßernden Baustellen auf der Silberwiese die bedingte Abstumpfung der 
Eckhaüser unterbleiben könnte und ersuchen wir daher bcn Magistrat bei der vor
gesetzten Behörde anzufragen, ob bei den übrigen Eckhaüsern von dieser Be
dingung nicht abgestanden werden sönne?" Magistrats Replik vom t 8. October :
Die Bebauung der Silberwiese ist durch Cabinets-Ordre vom 15. Mai I8-l> 

ausdrücklich nach Maßgabe des dieser Cabinets-Ordre beigefügten Bebaungsplanes 
bewilligt. In lctzterm sind sämmtliche Straßenecken in: Querschnitt abgestumpft. 
Eine Abweichung hiervon würde nur mit Genehmigung Sr. Majestät des Königs 
eintreten können. Hierzu erscheint die Sache aber in der That nicht angethan. 
Die abgestumpfte Eckfläche beträgt an jeder Ecke 15 Q.-Fuß, und hat bei ange
nommenen Durchschnittswerthe von 15 Sgr. pro Q.-F. einen Werth von . /2 Thlr. 
das Werth-Object der Sache ist sonach aüßerst geringfügig und dürfte schwerlich 
eine Bitte an den König um Abänderung des Bebauungsplanes rechtfertigen. 
Andrer Seits erachtet Magistrat das Abstumpfen der Ecken aber auch 'für den 
Verkehr und die Paflage fehr Vortheilhaft, wie denn auch z. B.: in Berlin in 
fast allen neu angelegten Straßen eine gleiche Einrichtung besteht. — daher an 
die Herren Stadtverordneten mit dem Bemerken, daß wir uns nur für fernere 
Beibehaltung der abgestumpften Straßenecken erklären können." Darauf Beschluß 
der Stadtverordneten vom 28. October 1847: „Der weitern Aüßerung des Ma
gistrats zufolge, wollen wir nunmehr von unserm Wunsche, daß die Abstumpfung 
der Straßenecken unterbleiben möge, abstehen."

Diese Verhandlung zwischen den zwei städtischen Collégien wäre ohne Zweifel 
abgekürzt worden, hätte man in Stettin gewußt, daß die Bleistift-Striche auf 
der Planzeichnung, welche die Abstumpfung der Straßenecken bezeichneten, von 
des Königs Höchsteigner Hand eingetragen waren; denn Friedrich Wilhelm IV. 
sah kein Ihm zur Genehmigung vorgelegtes Bauproject an, ohne^ Seinen beflern- 
den Griffel walten zu lassen. *)

*) Davon hat der Verfasser des L. B. vieler Beispiele erlebt, als er int Jahre 1850—51 
bei der damaligen Mobilmachung der Armee den zu den Fahnen einberufeneu Regierungs 
Assessor v. Eichendorff (Sohn des Dichters) bei der Königl. Regierung zu Potsdam, in der 
Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen, vertrat. Für alle Kirchen-Bauten Königl. Patronats, 
so mithin diejenigen, deren Kosten aus dem „Kirchen-Amter-Fonds der Kurmark" - einer 
Stiftung Friedrich ' Wilhelm's I. gedeckt werden mußten, sodann auch bei Kirchen Privat-Patro 
nats, deren Neü- oder großer Reparaturbau, wegen mangelnden VermögensZder Kirchen selbst, 
bezw. der Armuth der Gemeinden, nur mit Unterstützung des Königs aus Dessen Dispositions- 
Fonds ausgeführt werden konnten, mußten die Bauprojecte, vollständig ausgeführt in Zeichnungen, 
Anschlägen und Erlaüterungsberichten dem Könige vorgelegt werden. Da geschah es regel-
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Die Kaufleute Gustav Heinrich Erasmus Schindler und August Ludwig 
Mützell fragten unterm 3. November 1847 an, ob ihnen von den in'dem Licita- 
tions-Termine vom 23. September unverkauft gebliebenen Stellen der Silberwiese 
2—3 dieser Plätze aus freier Hand überlasten werden könnten. Sie fügten hin
zu, daß es ihre Absicht sei, daselbst eine Seifen-, Parfümerie- und Wagenfett- 
Fabrik, verbunden mit Ölraffinerie und Palmölbleiche, anzulegen, und die zu 
diesen Zweck nöthigen Dampfkeffel, Maschinen rc. rc. aufzustellen. Sie wünschten 
jedoch, daß ihnen die Wahl dieser Stellen nach ihrer Convenienz überlasten werde 
und erboten sich für den Q.-Fuß 10 Sgr. zu zahlen. Als ihnen aber eröffnet 
wurde, daß der Minimalsatz 15 Sgr. betrage, erklärten sie sich in der Eingabe 
vom 20. November bereit, diesen Preis für die, der Laftadie zunächst belegenen 
3 Parcelen 1, 2 und 5, welche zusammen einen Flächeninhalt von 21.393 Q.-Fuß 
haben, zahlen zu wollen, an diese Offerte jedoch einige Bedingungen knüpfen 
mußten, und zwar — 1) Daß im künftigen Jahre die vollständige Pflasterung 
zweier Straßen, als der Haupt- (Holz) ftraße (von der Laftadie nach der Eisen
bahnbrücke führend), so wie der vom Marktplatze bis zum Waffer führenden 
Quer- (Marien) ftraße vollendet werde, da sie andern Falls keine Verbindung 
weder zur Stadt noch zur Oder haben würden, eine Bedingung, die um so ge
rechtfertigter sein dürfte, als die gedachte Querstraße durch die Bebauung der 
von ihnen zu kaufenden zwei Parcelen an dieser Straße (die 3. Parcele an der 
Hauptstraße), sowie das vom Kahnbauer Andreas Masche erstandenen Platzes 
der größte Theil dieser Straße mit Gebaüden besetzt werde. 2) Daß ihnen der 
Nest des Kaufgeldes bei prompter Zinsenzahlung von 4y2 Prct. vor Ablauf von 
10 Jahren nicht gekündigt werde; 3) Daß ihnen gestattet werde, da bei der vor
gerückten Jahreszeit mit Baulichkeiten nicht mehr vorgegangen werden könne, die 
Übernahme der Baustellen nach ihrer Convenienz vom Tage des Contractabschlußes 
ab bis zmn 1. April 1848 hinauszuschieben.

Mit Bezug auf den 2. Punkt gab Mützell am 25. November die Erklärung 
ab, daß er mit der 5 jährigen Nichtkündigung des Reft-Kaufkapitals von Seiten 
der Stadt einverstanden sei, und sich im Übrigen den ihn: bekannten Veraüßerungs- 
Bedingungen vom 24. Juli 1847 unterwerfe und sie erfüllen wolle, worauf am 
27. November im Magistrat der Beschluß gefaßt ward, die Kosten der Pflasterung 
der Straßen ad 2 auf das Bau-Tableau pro 1848 zu setzen. Die Stadtver
ordneten waren damit einverstanden und es wurde am 16. December 1847 der 
Kaufcontract geschloffen, kraft besten die Kaüfer von dem auf Thlr. 10.696 15 Sgr. 
verabredeten Kaufgelde vor der Übergabe 73 mit Thlr. 3.696 15 Sgr. zur 
Kämmereikaste eiuzuzahlen sich verpflichteten, während der Rest des Kaufgeldes 
zum Betrage von 7000 Thlr. von der Übergabe ab mit 41/2 Prct. zu verzinsen, 
hypothekarisch sicher gestellt wurde. Weil der Verkauf aus freier Hand Statt 
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mäßig, daß der König Seine bessernde Hand an die Zeichnungen gelegt hatte und Seine 
Ideen durch — kecke Bleistiftlinien kund gab, die nunmehr dem betreffenden Baubeamten zur 
Richtschnur bei Umarbeitung seines Projects dienen mußten. Kam dann das also umgearbeitete 
Bau-Project, nachdem-es alle Stadien der Revision und Superrevision in der Regierung und 
der Ober-Bau-Deputation durch das Ministerium an das Cabinet zurück, und der König fand, 
daß Seiner Idee nicht Genüge geleistet worden, dann ließ Er Seinen Kirchenbaumeister Stüler 
rufen, mit dem Er das Project besprach und der dann den Auftrag erhielt, den Regierungs
Baubeamten Anleitung zu geben. Niemand eignete sich besser dazu, als Stüler, der Friedrich 
Wilhelms IV. erhabenen Sinn fürs Schöne und Seinen gelaüterten Geschmack genau kannte.
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gefunden, so mußte nach den Bestimmungen der Städteordnting die Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde dazu eingeholt werden, die Seitens der Königl. Regierung 
unterm 8. Januar 1848 ertheilt wurde.

Die Übergabe des Grundstücks sollte also nach den Kaufcontracte am 1. April 
1848 erfolgen und noch vor diesem Termine oder doch spätestens in deinselben 
die Einzahlung des ersten Drittels des Kaufgeldes Statt gefunden haben. Nun 
aber war der — 18. März mit all' seinen schauerlichen Folgen — von gewissen 
vorlauten Stimmen als Morgenröthe der Volksfreiheiten ausgerufen — einge- 
trcten, was, weil alles ruhige Denken und Handeln gleichsam in den Bann ge 
than war und die Gesammtheit der gejellschaftlichen, fest consolodirten Verhält
nisse dadurch auseinander gedrängt zu werden drohten, die Käufer Schindler und 
Mützell veranlaßte, um Sistiruug der Übergabe und der daran geknüpften Zah 
lung bis zum 1. Juli 1848 zu bitten, in der Hoffnung, daß alsdann die Krisis 
überstanden und günstigere Zeiten für Handel und Wandel wieder emgetrelen 
sein würden. Magistrat, im Einverständniß mit den Stadtverordneten gingen 
auf den Antrag zwar nicht ein, bewilligten aber, in Anerkennung der trübseligen 
Zeitverhältniffe, durch Verfügung vom 11. April 1848, daß statt des am 1. April 
fällig gewesenen Kaufgelder-Theils jetzt 1000 Thlr. und am 1. Juli er. der Rest 
mit Thlr. 26116. 15 Sgr. einzuzahlen sei, wo dann auch die Übergabe erfolgen 
werde. Auch fand Magistrat nichts dagegen zu erinnern, wenn die Kaüfer der 
drei Parcelen mit der Äufhöhung des Bodens derselben schon jetzt beginnen, oder 
auch andere bauliche Einrichtungen darauf vornehmen wollten. Die Einzahlung 
der 1000 Thlr. erfolgte aber erst am 29. Mai 1848 mit den seit dem 1. April 
ausgelaufenen Zinsen Thlr. 7. 11. 3 Pf. betragend. Eine weitere Stundung zur 
Einzahlung von 2000 Thlr. bis zum I. Januar 1849, nachdem Thlr. 696. !5Sgr. 
an die Kämmereikasie abgeführt waren, wurde am 5. August 1848 bewilligt, mit 
Rücksicht auf die obwaltenden allen gewerblichen Verkehr lähmenden Verhältnisse, 
iuel. der „dänischen Seeraübereien". Nachdem die Zahlung geleistet fand die 
Übergabe des Grundstücks an die Kaüfer am 23. Januar 1849 Statt. Zufolge 
einer Anzeige von: 18. August 1851 hatten Schindler und Mützell ans ihren 
drei Parcelen 2, 3, 5 um diese Zeit Gebaüde errichtet.

Sei hier noch angemerkt, daß die Stadt bis Ende I 852, mit dem wir 
unsere Historie der Silberwiese städtischen Antheils schließen, weitere 
Baustellen nicht zu verkaufen Gelegenheit gehabt hat.

Die Stettin - Stargard - Posener Eisenbahn - Gesellschaft (bezw. die Berlin- 
Stettiner Gesellschaft) hatte sich wegen des Preises der Wiesenflächen, die sie ans 
städtischen Grund und Boden ui Anspruch nehmen mußte, mit dem Magistrate 
auf gütlichem Wege uicht einigen können, und deshalb der Weg des Expropria
tions-Verfahrens eingeschlagen. Nach den ergangenen Expropriations-Resoluten, 
und zwar nach <—

Dem ersten vom 28. Juli 1846 hatte die Stadt von der Silberwiese 
eine Fläche von 1 Mg. 51 Ruth., den Mg. für 1875 Thlr., an die Bahn abzu
treten, demnach eine Entschädigung zu beanspruchen zum
Betrage von '. ......................................Thlr. 2.106. 7. 6

Und nach dein zweiten Resolut vom 9. September 1847 im 
Großen Reglitz - Bruche eine Fläche von 12 Mg. 41 Ruth, und 
im Zoll- und Brunneken-Werder eine Fläche von 14 Mg.
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àrba.ipt 2« M«. 11n. Z^Ruch^de» Morg»^zu ' *’

12U Dhlr., demnach ganze Entschädigung  3.196. 26 —
, Summa der von der Eisenbahn-Gesellschaft der Stadt Stettin '----- '----- L—

zu leistenden Grundentschädigung  3 G
e ^ll sinnen ans Grund der Verhandlung vom,20. Avril

1M1) dre rückständigen Zinsen seit 1. October 1844 rc. rc. mit . 52?. - 7

iuc[cber Betrag, nach Anweisung des Directorinms vom 2. November 1847 von 
eer , .^,anpltasse der Eisenbahn Gesellschaft am 15. November an die .Qäimiiereb 

fU'UrvC; ergab daß bei Berechnung des Expropria-
>>. l?1,c ^^derwiese ein Irrthum vorgesallen war, der feinen Grund
i dem ftllhei'n Pachtverhältnisse hatte. Die Differenz betrug Thlr. 225. 17. 7 
wovon i)üv Lireetorium durch Magistrats-Schreiben vom 22? December 1847'm

wurde Dieser Betrag ist demnächst am 7. Februar 1848 bei der 
Hstinmereisoftc eingezahlt worden. Es hat demnach die Eisenbahn-Gesellschaft der 
^tadt Stettin an Grund-Entschädigung bis 1.848 entrichtet Thlr. 6.355. 21. 8 ■

Der Fcstungsgraben Pladdereie und die Brücke darüber.
Auf den Vorschlag des Directors Blochmann batte die Commission für den 

Ä" ^r Gas-Anstalt int Juli 1847 beschlossen, den Übergang über die Oder vom 
Schnecken-Thor nach der >Silberwiese, und von dort über den Festungsgraben

Î Z i” U1 AU erbauenden neuen Brücke nach der Laftadie zu bewirken.
demgemäß fur an der Zeit gehalten die Austiefung des Festungs- 

g.ale^s und den Bau der neuen Brücke über denselben einzuleiten. Stadtbau- 
jecte M vèrauMageu^ ** bC“ ^"strag die Kosten für beide Bau-Ob-

Zuschlag für die Schiffbarmachung des Grabens zwischen 
^astadie und Süberwlese, um denselben für Flußfahrzeüqe (Kähne) brauchbar zu 1 

^e Kremser am 22. August 1847 vor. Er hatte dabei angenommen 
daß die Austiefung bis 0 Fuß unter 0 am Pegel erfolge, weil' man die 
Ba^naib^tten unter Passer nicht so genau handhaben kann, daß eine völlig 
gleichmäßige Twfe geschaffen wird, und bis unter 4 Fuß receßmäßiq gebaggert 
werden muß. Die Erdmasse betrug 0 u a

38. 5 25 7
91 7 ~ ( 2 H------ § ) 9 = 6615 - (95 + 87,5) 9 = 6615 - 1642,5 = 4973,5 Schtr.

1009011 ^.^00 Schtr. auszugraben und wegzufahren, 4173,, Schtr auszubaaacrn 
Een- Die auf 10 Monate und 300 Arbeitstage berechnet
Kremser aiis einen Gesammtkoften-Betrag von 8900 Thalern. 3

Erwägend — daß die vorhandene Brücke über den Graben noch 1 %ibr 
"êir Z'- erhallen sein werde, daß der Bau der neüen Brücke auch zweckmäßiger 
vor sich geben kann, wenn die Ausbaggerung des Grabens geschehen ist so hielt 
baïb1? 7 ?Cr Brückenbau bis zum Jahre 1849 zu verschieben fei, wes- 
Al inus 7:7 7nbeit“11? cmcs Kostenanschlages vorlaüfig unterlassen hatte. Nach 
Ablauf eines halben Jahres trat er jedoch mit einem Project vor, in jetziger Er- 
oagung, iaß die drucke schwach und schadhaft, und für den Verkehr zu schmal 

scr, der durch die Bebauiing der Silberwiese noch zunehnien werde, ^daher die



494 Die Stadt Stettin. — Die Lastadie.

Anforderungen an die Brücke immer größer würden, denen das derzeitige d>crf 
aar nicht mehr zu entsprechen vermöge. Kremser legte sein Proiect am 11. Februar 
1848 vor und beantragte die Prüfung und demnächstige Feststellung desselben 
Seitens der städtischen Behörden, erst wenn diese erfolgt sein werde, könne semer 
Seits der specielle Kostenanschlag ausgearbeitet und die nöthigen anderweitigen 
Zeichnungen Behufs Einholung des Couseuses der Königl. Eonunandantur ange- 
ftrtmt werden, indem diese sehr zeitraubende Arbeit sonst leicht ganz vergeblich 
gemacht werdeii könnte, also eine Meiige Zeit rein verschwendet wäre, die anderen 
Arbeiten ohne Noth elitzogeii werden müßte, und ihm an Nch ^"n zur Contrôle 
der currenten Bauten rc. nicht mehr genüge, um das Zntercsse der Stadt io war- 
zunehmen, wie ein ordnungsmäßiger Geschäftsgang es iiöthig niache.

Als Erlaüterung zu dem, in einer flüchtigen Zeichnung vorgelegten, Projette 
führte Stadlbaurath Kremser Folgendes an: —

1 Um die Fußgänger gegen den Verkehr auf der Fahrbahn zu sichern, leien, 
wie bei der Baumbrücke erhöhte Laufbahnen angenommen, jedoch nur o Fuß 
breit bis ans Geländer, weil er wargenommen, daß die 6 §"ß breiten Lauf
bahnen auf der Baumbrücke schmäler sein könnten, und der à^ehr nach de 
Silberwiese wol nie so groß werden dürfte, wie er auf der Baumbrucke r or- 

hand^i flt.^ mit Flußfahrzeügen sei „eine einfache Klappe 18> Fuß

breit angenommeu und seien die Jochweiten im Übrigen so gewählt, daß spater 
bequem eine doppelte Klappe angebracht werden sonnte, wenn der Festungsgraben 
für Seeschiffe aeeignet vertieft und nutzbar gemacht werden sollte.

3 Die gewählte Construction sei auch vollkommen geeignet fur eine Leitung 
der Gasröhren, wenn es erforderlich werde, mit denselben diesen Weg zu nehmen. 
Um solches anschänlich zu machen, seien die Röhren in der Zeichnung nut rother 

Faà. b Nachdem sich das eiserne Geländer auf der Baumbrücke als durchaus 
praktisch zweckmäßig bewährt hat, wird es wol keinem Bedenken unterliegen, daß 
anck bei dem gegenwärtigen Projette ein solches Geländer zu wählen lei-

5 Da die Lage der vorhandenen (noch von Masche, dem Vater, erbauten) 
Brücke nicht der Art ist, daß sie während des Neübaus als Jnterimsbrucke be
nutzt werden kann, so wird natürlich eine Jnterimsbrücke nothwendig, und möchte 
es Patzer aus ökonomischen Gründen rathsam sein - a) bte
Grabens a» der Stelle vorlaüstg auszufetzen, und d) den Neubau der Brucke 
bereits im Svötberbst 1848 oder im daraus folgenden Winter auf ibi.i zu le- 
ainnen weil alsdann die Passage am wenigsten srequent ist. Damit nun aber 
?>, io ckem »alle dü Ebileitiingen zum Ba,i auch mit Mutze getroffen werden 
können und iede Eile vermieden werde, welche bei jedem Ban nur Mit Opfern 
und öit ebr namhasten Opfern eriauft werden inutz - bat der Stadtbaurath 
die Beschlußnahme in dieser Angelegenheit nicht auszusetzen. Der Bau, so be
merkte er mn Schluß, die Summe von ea. 11.000 Thlr in Anspruch nehmen.

Magistrat und Stadtverordnete genehmigten das ^'N°d)nÄtreff°n- 
Project, und erklärten letztere ui der Sitzung vom 2 ^n Änilli^nde Bau
den Kostenanschlag abwarten zu wollen, um sich über die zu bewilligende - au- 

summe äüßeru zu können. <
Inzwischen hatten die Arbeiten für die Vertiefung und Verbreiterung der 
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Pladdereie ihren Anfang genommen. Sie kamen dem Magistrate in der Folge 
sehr gut zu Statten, um dem durch die politischen Zeitereignisse brodlos gewor
denen, aber vom Freiheits-Schwindel erfaßten Plebs des „fonberaiiieti Volks" 
Arbeit und dadurch das tägliche Brod zu verschaffen, und ihn so von den Ver
sammlungen abzuhalten, in denen obscure Maulhelden in unsinnigen Reden nicht 
den passiven, nein den activen Widerstand gegen die gesetzliche Gewalt heraus- 
und zum offenen Aufruhr aufforderten. Auch in Stettin hat es in jener Zeit 
der Zügellosigkeit an Catilinarischen Gestalten aus deu Kreisen des gebildeten 
sowol wie des rohen Pöbels nicht gefehlt. Gleichzeitig wurde an dem Oderufer 
der Silberwiese ein Rohlwerk in der Höhe von 7 Fllß am Pegel, mit 2 Aus
fällen von je 40 Fuß Breite, geschlagen, und dahin zur Hinterfüllung des Vohl- 
werks in der Plgddereie ausgebaggerte Erde geschafft, zu welchem' Behuf mit 
einem Kahnschiffer aus der Oberwiek eiu Vertrag geschloffen ward. Das zur 
Verbreiterung der Pladdereie an der Silberwiese designirte Terrain diente an 
der Seite nach der Parnitz zu noch als Bauholzplatz und war von dem Kahn
bauer Masche durch eine Bewehrung förmlich verschlossen. Unt die Raümung 
dieses Platzes und die llberweisung desselben vom Militair-Fiskus an die Stadt 
mußte die Königl. Commandantur requiriret werden. Um dem Lastadischen 
Festungswalle der Häringsremise Nr. I. gegenüber, zu beideu Seiteu der Brücke 
iiber den (traben, eine regelmäßigere Forin zu geben, wurde, zufolge ciues Ab- 
kominens mit dem Platz-Ingenieur, Major Boethcke, unter Genehmhaltunq der 
Eommandantur, der Wall wasserwürts um 12 Fuß vorgeschoben. Die Stadt 
übernahm die der Fortification dadurch entftehendeu Kosten vou 200 Thlr., qe- 
WMM aber 12 Q.-Ruth. Terrain und ersparte bei dem Bau der Brücke, die 
12 Fuß kürzer wurde, 700 Thlr.

Bei der Ausgrabung des Festungsgrabens mußte natürlich auch das Grabeu- 
bette unter der Brücke bis 6 Fuß unter 0 am Pegel ausgehoben werden, und 
war dainit auch feit der Mitte des Monats Mai 1848 der Anfang gemacht 
worden, weil die Rücksichten für ein minderes Wasserschöpfen dies Verfahren 
gülistig erscheineli ließen. Dabei ergab sich jedoch, daß die von Masche dem 
Vater, uberiionimene Brücke mit viel zu seicht gerammten Pfählen versehen war 
und unzweifelhaft einstürzte, wenn die Ausbaggerung unter derselben bis znr 
vorschriftsnläßigen Tiefe erfolgte. Stadtbaurath Kremser machte daher den Vor
schlag -'Den Reübau der Brücke, der schon für die Herbstzeit designirt war 
unverzüglich einzuleiten, neben der alten Brücke eine Jnterimspassage 
herzustellen, und die alte Brücke baldigst abzubrecben. Für den Vorschlag sprachen 
folgende, der unruhevollcn Zeit Rechliung tragende Gründe: —

1. Ist der Bau eine erhebliche Arbeit, bei welcher zahlreiche Arbeitskräfte an 
sindeii à' Rammarbeitern, auch Brettschneider und Schmidte Beschäftigung

2. Sind die Holzpreise zur Zeit niedrig, während sie bei ruhiger Zeit, die 
doch biiinen Kurzem zu erwarteu ist, wieder steigen werden.

'Werden bei dem Stillstand aller Geschäfte und dem daraus entspriugeiiden 
Mangel an Arbeit auch die tüchtigeren Meister möglichst niedrige Forderungen 
machen, um nur ihre bessern Seilte zu beschäftigen, und die Stadt kann hoffen, 
daß das Werk durch einen oder mehrere der zuverlässigsten Unternehmer und 
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tüchtige Gesellen gebaut wird, während dies zu andern Zeiten gewiß nicht der 
Fall ist.

4. Müßte bei einem spätern Bau der Brücke, bei Herstellung des Grabens 
jetzt, ein bedeütender Erdkörper auf der Silberwiesen-Seite als Passage nach der 
Brücke stehen bleiben, dessen Aushebung jetzt ohne besondere kosten geschehen 
kann, später aber wegen des mehr nöthigeil Wasserschöpfeus ein Vielfaches mehr 
kosten muß, und die jetzt nöthigen Erdarbeiteil ebenem verringert.

Die Ökonomie-Deputation war mit öen Vorschlägen des Ban rat bs einver- 
standen, hielt es aber, bevor sie ihre Anträge beim Magistrate steile, nothwendig, 
'gl wissell, wie hoch sich die Ausgaben belaufen würden. Kremser legte darauf 
am 27. Mai 1848 den —

Kosten-Anschlag zum Neübau der Brücke über deri Festullgsgraben zwischen 
Pladderin und Silberwiese

vor. Die Brücke erhielt eine Länge von 195 Fuß imb eine Breite von 30 V2 Fuß. 
Sie bekam eine Fahrbahn mit eichenem Obcrbelag boit 18 Fuß und eine Fuß
passage von 61/l Fuß Breite auf jeder Seite - abweichend von seiner frühern 
Ansicht über die zur Laufbahn erforderliche Breite. Der Zug ist eiuseitig pro- 
jectirt und erhält eine lichte Weite voll 18 Fuß. Die Brückenbahn war bis auf 
13 Fuß über Pegel 0 gehoben. Die Gesammtkosten berechnete sich, incl. der 
Kosten einer Jnterimsbrücke, auf.....................................................Thlr. 10.-2;)

Die Ökollomie-Deviltalion befürwortete den sofortigen Angriff des Drücken- 
baus und empfahl die auf dem Ball-Etat pro 1848 stehenden 8000 Thlr. für 
die Wasserleitung nach der Lastadie, uub 3000 Thlr. für die Pflasterullg der neuen 
Straße längs des Bohlwerks am (eheinaligen) Johanniskloster zll dem Brücken
bau zu verwenden, uitb die Ausführung jener Bauten bis zum Jahre 18 9 aus- 
zusetzen; allein im Magistrats-Collegium entschied man sich für eine Verschiebung 
des Brückenbaues auf ' jenes Jahr, weil die erforderlichen Geldmittel zu diesem 
Bau nicht vorharlden, well mit Gewißheit vorher zll seheil, daß an HafenEm- 
nahlnen im laufenden Jahre 1848 ein bedeütender Ausfall eintreten werde, daher 
man genöthigt fei, mehrere im Ban-Tableau für dieses Jahr aufgenommenen 
Bauteil, ilamentlich allch die bon der Okollomie-Deputatton bezeichneten auszusetzen. 
Dagegen beschloß das Collegium die sofortige Herstellilng der Jnterimsbrücke, 
welche auf ein Jahr die Passage zwischen Lastadie lind Silberwiese genügend 
vermitteln werde.

Die Brücke lourde dein öffentlichen Verkehr am 1. November 1850 über
geben. Die Bauabnahme fanb aber erst am 19. des folgenden Monats December 
Statt. Veranschlagt und bewilligt zum Bau der Brücke waren, wie oben be
merkt, 10.725 Thlr. Davon betrugen die Kosten für die schon 1849 gebaute 
Jnterimsbrücke Thlr. 673. 3. 6 Pf., daher zur Brücke pro 1830 Thlr. 10.051. 
26. 6 Pf. zu verwenden gewesen sind. Mit dem Ban der Brücke ist zugleich die 
Pflasterung der Pladderinstraße vom Schlrmerschen Gange bis zur Brücke, wozu 
wozu nachträglich 1100 Thlr. bewilligt wurden, ausgeführt, ingleicheil die voil 
dein Stadtrath Moritz beantragte mib von den Stadtverordneten bewilligte 
Trottoir-Legllng vor dell Sellhaüsern in der genannten Straße. Die Gesammt- 
Anschlagsko'sten stellte der Baumeister Schöneberg in dem Bericht vom 1. Decem
ber 1850 zusammen.................................................................... Thlr. 11.191. 26. 6
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Es betragen aber die kosten der Ausführungen^ ^Ir; 1 g Qß' 4 

©‘3 sind also gegen den Anschlag erspart £Mr.—2.Ï71 ~9
bereit Verwendung durch Scklagung einer Spundwand und eines' Bohlwerks am 
uabm nut Bewr rgu^ der städtischen Behörden noch im December 18-50 ge- 

VW Die Vau-Ausfuhrung wurde von der Abnahme-Comnnssion als tüchtia 
lino gut, sowol un Material, als*in der Arbeit anerkannt. Das neue Bohlwerk 
}mte Spundivand war auf der rechten Seite der Brücke 82 F. 7 < und auf der 
o-’S u’Ulstmin?1 Fuß 7 Zoll lang. Die Kosten haben Tblr. 1632

betragen so daß von den dazu bestimmten Geldern, noch Thlr. 538 
î^êpomble geblieben silid. Zum Abbruch der alten Masckeschen Brücke 

nut der Übereignung des Materials tvar auf den 27. December 1850 ein Termin 
"gesetzt. Das höchste Gebot in diesem Termine war 50 Thlr., was nicht für 
annehmbar erachtet und darauf beschlosseii wurde, den Abbruch der Brücke auf 
Kanmierei.'Kosten zu bewirken. Dies ist für 45 Thlr. geschehen, mit Einschluß 
der Kosten des Lransports der Materialien nach dem Depot auf dein Raths-Loli- 
Hofe. Den Werth der Materialien berechnete man ans 179 Thaler. '' '

.r,bie Baggerungs-Arbeiten im Gange waren, ließ der Schiffsschmiede- 
melster G. Kuhlmeyer den Vorschlag verlauten, man möge den Festilngs- 
graben statt 311 einer schiffbaren Durchfahrt zu vertiefen, lieber ui einem Dock 
einndjten, was fm Stettins Schifffahrt und Handel v°n größtem Nà sein 
werde. Aus mehrfachen Gründen, besonders aber um deswillen, weil ein ^on-

Seitens der Festungsbehörde keines Falls zu erlangen sei, konnte auf 
i^^orschlag nicht eulgegangen werden, was dem Antragsteller ant 8. Juni 
5 eröffnet wurde. Im folgenden Jahre wurde aber Behufs des Brückenbaus

^tgcfuhrten Baggerung eine Art temvorairen Docks im Feftungsgraben 
ge,chasten durch Spundwände und Fangdämme die das in bett also gebildeten 
àsnus befindliche Wasser zum Stehen brachten. Dieses erwärmte sich bei der 
großen Hitze, welche schon int Anfänge des Monats Juni 1849 eintrat, der Art 
dag es einen der Gesundheit jedenfalls nachtheiligen Geruch verbreitete wort! 
»och kam, daß die bei dem hohen Wasserftande im Frühjahre hineingegangmm 
Fische, welche, da sie keinen Ausgang fanden, darin krepirt waren, einen pene- 
"àu Gestank aushauchten. 19 Bewohner der Pladderin- und der Wallstraße 

machten in einer Eingabe vorn 9. Juni 1849 auf diesen Übelstand n Sam 
îiV\truêen £.eimr Magistrate auf schleünige Öffnung der Bassins an, damit das 
Wasser des Grabens wieder in Fluß somme, dann aber auch sofort die Abtrei- 
bimg der Fsschkadaver zu veranlassen, was aus gesundheitspolizeilichen Rücksichten 
dringend geboten werde. Dein Anträge wurde ohne Verzug Folge gegeben. 
f . ®ie politischen Begebeilheiten des Jahres 1850 und' die datnit verkllüvfte 
feindselige Stimmung gegen Preüßen, die sich von mehr, als einer Seite kund 
5^ Köllig Fnednch Wilhelm IV. bewogen, Maßregeln zu ergreifen, geeignet 
jedweden Angriff mit den Waffen zurück zu weisen. Das Kriegsheer tourbe in 
^?"pl^',bereitschaft versetzt, bie festen Plätze würben zur Vertheidigung einge
richtet, sie wurden armirt, wie der militairtechnische Ausdruck lalltet so au b 
Stettin Zwar, wurde der Kriegslärm und das - SäbelgeraM für Irttte

bltrÿ ren famosen „Tag von Olmütz", doch gab diese Armirung von 
Stcttiu, tiuetvol ,ie nicht vollständig zur Ausführung kam, dem Kriegsministerium

Landbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. 63
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Handzeichnuug vom F e st n n g s - G r a b e n.
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flxz.r., csanbieicßnunsl dient tunleid) zur Erläuterung der §§. 1 und 3 im Neceß 
der Stadl Stet.it. v°n, 23. December I846.

ö S. 477.
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Veranlassung, an die, in dein Neceß vom 23. December 1846 vorbehaltene Ve- 
festigung der Silberwiese zu denken, und demgemäß die erforderlichen Befehle an 
die Königl. Commandantur zu erlassen, um mit dem Magistrate wegen Abtre
tung des zu dem Festungswerke nöthigen Terrains zu verhandeln. Klar, wie die 
dieserhalb im Receß getroffenen Bestimmungen waren, bunte diese Abtretung an 
sich keine Schwierigkeiten haben; aber es zeigten sich einige von Seiten der 
Pächter, welche das betreffende Terrain zu Lagerplätzen in Pacht genommen 
hatten, die indessen des Baldigsten beseitigt wurden. Die Festungs-Behörde, ver
treten durch den Platz-Ingenieur, Major Seeling, bestimmte den Umfang der zu 
dem anzulegenden Werke erforderlichen Fläche zu 6 Mg. 111 Ruth., die von der 
Stadt dein Militair-Fiskus an der Spitze der Silberwiesen-Jnsel abgetreten und 
demselben durch die Verhandlung von: 25. November 1851 übergeben wnrde. 
Die Entschädigung hierfür nach dem receßmäßigen Satz von 150 Thlr. pro Mg. 
betrug Thlr. 992. 6 Sgr. Die Zahlung verzögerte sich, da das Königl. Allge
meine Kriegs-Departement monirt hatte, daß die vom Festungsterrain der Stadt 
überlassene Fläche von 93 Q.-Ruth. nicht in Rechnung genommen worden, wofür 
nach § 3 des Recesses der Betrag von 77 Thlr. 15 Sgr. Compensando in An
rechnung gebracht werden mußte. Hiernach hatte die Stadt nur auf 915 Thlr. 
Anspruch, die am 12. Juni 1852 von der extraordinaire» Festungs-Baukasse au 
die Känunereikasse abgeführt tourbe».

Die Armirung der Festung im Jahre 1850, welche durch die vo» Otto von 
Manteüffel auf Befehl seines Königs unterschriebenen „Olmützer Artikel" über- 
flüssig geworden war, hatte nichts desto weniger den ersten Commandanten von 
Stettin, General-Lieutenant v. Hagen, aufgefordert, sein Augenmerk auf die Be- 
stimmungen zu richten, welche die Stadt in dem Vertrage vom 23. December 
1846 zur höhern Vertheidigungs-Fähigkeit der Festung übernommen hatte. Dahin 
gehörte nainentlich der § 1 des gedachten Recesses, die Vertiefung und Verbrei- 
terung des Festnngsgrabens betreffend. Die Königl. Conunandantur hatte diesen 
für die Fortification fo wichtigen Gegenstand seit jener Armirungs-Epoche zu 
wiederholten Malen in Anregung gebracht, ohne daß ihr vom Magistrate eine 
genügende Auskunft über die Lage der Sache gegeben wurde.

Da war es der, nicht längst an die Spitze des Magistrats getretene Ober- 
Bürgermeister Hering, der die Sache in die Hand nahm. Der Bau-Etat für 
das Jahr 1852 gab ihm dazu den Anlaß. Er fand darin unter dem Titel 
„nicht vollendete Bauten" als Restkosten für die Vertiefung des Festungsgrabens 
an der Silberwiese ausgeworfen und genehmigt die Summe von Thlr. 5239. 
18. 6 Pf. Es war dabei im Ban-Tableau erlaüternd bemerkt, daß die Arbeit 
bisher ausgesetzt worden, weil die Vertiefung ohn' ein festes Bohlwerk längs 
der Silberwiefe nicht ausführbar sei, und noch Verhandlungen mit Poll und 
Masche, den Besitzern des nördlichen Theils der Silberwiese, schwebten, um 
|ic zu bewegen, auch die ihnen zugehörigen Uferstrecken an dem Festungsgraben 
mit einem Bohlwerke zu befestigen. Der Ober-Bürgermeister verfügte nun unterm 
26. Februar 1852, daß Die zuletzt gedachten Verhandlungen nach Möglichkeit zu 
fördern feien, worauf auch die Commandantur hingewiefeu hatte. Vor allen 
Dingen komme es aber mit Bezug auf die erkannte Nothwendigkeit eines Bohl
werks längs der Silberwiefe darauf an, klar herauszustellen: —

l. Was muß in Bezug auf die Vertiefung des Grabens von Seiten der

83
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Stadt geschehen, um den Verpflichtungen aus dein Receffe vont 23. December 
1846 Genüge zu leisten?

2. Was ist bereits in dieser Beziehung gethan, und auf wie hoch belaufen 
sich die bereits verausgabten Kosten?

3. Welche Kosten müssen jetzt noch zur Erfüllung der ad 1 gedachten Ver
bindlichkeit verwendet werden, und in wie weit übersteigen sie die dazu im Bau- 
Etat pro 1852 ausgeworfene Summe?

Stadtbaumeister Schönberg, an den diese Fragen gerichtet waren, beantwor
tete sie in dem Berichte vom 4. April 1852 wie folgt: —

Zu 1. Nach § 1 des Recefses hat die Stadt die Verpflichtung, den Festungs
graben auf ihre Kosten bis 6 Fuß unter dem niedrigsten Sommer- Wasserstande, 
oder 5 Fuß unter dem 0 Punkte des Pegels an der Baumbrücke, uud zwar in 
einer Breite bis an die, in dem zum Receß gehörigen Situativnsplane angemerkte 
Linie f. g. h. i. in. zu vertiefen. Da das jenseits des Grabens mit g. h. i. 
bezeichnete Terrain, das früher zur Festung gehört hat, nach § 3 Rec. Eigenthum 
der Stadt geworden ist, so berührt die genannte Uferlinie von f. bis g. das 
Grundstück Poll's, von g. bis h. und i. das städtische und von i. bis m. das 
Grundstück von Masche. Sofern jedoch die Erben des Kahnbauers Martin Masche 
(jetzt Andreas Masche, Sohn, und Luise Masche, Tochter, verehelichte Poll, und 
deren Ehemann) dem Bebauungspläne beitreten, nurß die Verbreiterung des 
Grabens in einer Breite von 10 Ruthen bis an die Linie n. g. h. i. o. und 
bis zu der gedachten Tiefe bewerkstelligt werden, so daß alsdann die Uferlinie 
n. bis g. das Pollsche, von g. bis h. und i. das städtische und von i. bis o. 
das Maschesche Grundstück berühren würde. Aber weder Poll noch Masche ist 
bis jetzt dem Bebauungspläne beigetreten, daher kann die Stadt die Austiefung 
des Grabens nur bis an die Linie f. g. h. i. m. ausdehnen; diese Austiefung 
kann jedoch nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen — indem das morastige 
Ufer stets wieder nachstürzte — nur dann ausgeführt werden, wenn zuvor ein 
festes Ufer gebildet worden ist, und dies geschieht am zweckmäßigsten durch 
Schlagung eines hölzernen Bohlwerks, wodurch zugleich Plätze zum Laden und 
Löschen von Fahrzeügen gewonnen werden, an denen es in den Sommer-Monaten 
noch haüfig mangelt.

Da die Stadt nur das Ufer g. h. i. besitzt, so kann sie auch nur hier ein 
Bohlwerk schlagen; es ist jedoch fraglich ob dies in der ganzen Länge geschehen 
kann, indem das städtische Terrain nach beiden Seiten spitz auslaüft, und kein 
Platz dort zur Anbringung der Erdanker ist; es müßten dieselben vielmehr zum 
Theil auf den Grundstücken von Poll und Masche gelegt, und zuvor die Erlaub- 
niß dieser Eigenthümer eingeholt werden. Sollte diese gegeben und das Bohl 
werk längs der Linie g. h. i. geschlagen werden, so kann die Austiefung hier 
auch vollständig geschehen; längs der Linien f. g. und i. m. jedoch — ohne 
Bohlwerk — nur sehr unvollständig, ja man mußte sich hüten, diesen Ufern zu 
nahe zu kommen, um nicht den Nachsturz derselben und eine Schmälerung der 
fremden Grundstücke zu verursachen.

Zu 2. Die bis jetzt zur Erfüllung des Recesses vom 23. December 1846 
Seitens der Stadt ausgeführten Arbeiten bestehen: —

a) In der Vertiefung des Grabens durch Ausgraben des Bodens — im 
Jahre 1848, welche jedoch dem Zwecke nicht entsprochen hat, und wobei die ver
langte Tiefe nicht hergestellt ist, da das morastige Ufer längs der Silberwiese
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fortwährend nachstürzte und die gewonnene Tiefe wieder ausfüllte. Die Kosten 
dieser vom 4. April bis 23. Itovember 1848 ausgeführten Arbeiten (wodurch 
einem Theile der „Catilinarischen Gestalten rohester Art" jener Zeit Verdienst 
und Brod gegeben und so der friedsame Bürger mehr oder minder vor Excessen 
zügelloser Rotten geschützt wurde) haben Thlr. 6090. 21. 6 Pf. betragen.

b) In einem Bohlwerke längs der Silberwiese zu beiden Seiten der neüen 
Brücke über den Festungsgraben, welches im Jahre 1850 geschlagen wurde. 
Dies Bohlwerk ist 130 Fuß lang und hat Thlr. 1572. 15. 11 Pf. gekostet),  
wobei zu bemerken, daß dieser Betrag nicht aus dem, zur Vertiefung des Grabens 
bewilligten 11.330 Thaler-Fonds, sondern aus den beim Brückenbau gemachten 
Ersparnissen entnommen ist.

*

*) Weiter oben sind, nach einem frühern Bericht, in Bezug auf Länge und Kosten dieses 
Bohlwerks andere Zahlen gegeben.

Die Summe der zur Vertiefung gemachten Ausgaben beträgt daher 
a 4- b = Thlr. 7663. 7. 5 Pf.

Zu 3. Wie schon zu 1 gesagt, müssen folgende Arbeiten ins Werk gesetzt 
werden:

«) Es ist ein Bohlwerk längs des städtischen Users g. h. i. zu schlagen;
ß) Es ist der Graben durch Baggern zu vertiefen, ivelches längs g. h. i. 

in der vorgeschriebenen Tiefe, längs f. g. an Poll's Ufer, und längs i. m. an 
Masche's User nur unvollständig ausgesührt werden kann.

Zu «). Das städtische User g. h. i. hat eine Länge von 534 Fuß. Hiervon 
nimmt das im Jahre 1850 geschlagene Bohlwerk eine Länge von 130 Fuß und 
die Brücke eine Länge von 30 Fuß ein, so daß noch 374 Fuß zu schlagen sind 
Wrrd das Bohlwerk nach der jetzt hier üblichen Construction erbaut, so kosten 
nach dem Anschläge 100 laufende Fuß an Holz und Arbeitslohn, sowie an 
Schnnedearbeüen 1250 Thlr. mithin das Bohlwerk qu. von 374 Fuß Länge Thlr.4675.

Zu ß). Die Kosten für die Ansbaggerung lassen sich nicht genau veran
schlagen, da es nicht zu berechnen ist, wie viel Schtr. Erde bei der wechselnden, 
ungleichen Beschaffenheit des Bodens und bei dem Nachrutschen der Ufer längs 
f. g. und i. m. auszuheben, und wie viele der im Grunde steckenden Pfähle 
herauszuziehen sein werden. Näherungsweise laffen sich hierfür annehmen Tblr. 6.400

Dw Summa der zur Erfüllung des-Reeesses nom 23. December 1846 noth
wendigen Allsgaben beträgt -daher a 4- ß = Thlr. 11.075

Ausgeworfen sind dasür auf dem Bau-Etat pro 1852, ohne Berück
sichtigung der Groschen und Pfennige......................................... 5.239

Demnach werden noch erfordert Thlr. 5.836 ' 
às dem Gesagten geht hervor, daß der Zweck, den Graben zu vertiefen, 

nur unvollständig erreicht werden kann, daß sogar der Ball des Boblwerks auf 
dem städtischen Fundus g. h. i. theilweise noch von Poll's und Masche's Er
laubniß, auf ihreli Grundstücken die Erdanker verlegen zu dürfen, abhängig ist; 
es wird daher zur zweckinäßigen Ausführung des Ganze,! nothwendig fein', ' Poll 
und Masche zur Beitrelung des Recesses, oder weiligstens zur Hergabe eines 
Theils ihrer Grundstücke für die Uferstraße und zur Schlagring eines 'Bollwerks 
längs derselben zu vermögen. Dann würde das Bohlwerk die Linie n. g. h. i. 0. 
bilden, und auf der Strecke
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in einer Länge von 240 Fuß 
 - 534 -

das Grundstück des Poll 
i der Stadt

n. g.
g. h. i.

des Maschej. o. - des Mafcye ...... 390 -
berühren tvobei seboch bemerkt werben muß, baß bic angegebenen Lällgeii viel
leicht nicht ganz genau mit ber Wirklichkeit übereinstimmen, ba sie mir aus beut 
Situationsplane entnommen sinb, unb wegen manchfacher Hinbernisse nicht auf 
beut Terrain selbst abgesteckt unb gemessen werben, konnten.

Die Kosten, welche burch biese Mehrarbeiten gegen bie vorstehenbe Berechnuilg 
verursacht werden, sind folgende: — . . I( ((u .

) Für Poll. Das Bohlwerk auf 240 Fuß Lange unb em Flugeîbohlwerk 
längs ber Ober von 20 Fuß Länge in derselben Art, wie das zu 2 genannte
construirt wird kosten • • • • • • • : •

Ô) Für Masche. Bohlwerk voll 396 Fuß Lange und em 20 Fuß langes
Flüqel-Bohlwerk längs des Parnitzstroms wird soften . . . . . Thlr. 5.200.

f) Für bic Stadt. Die Vertiefung des Grabens in der größern Breite, mit) 
das Fortfchaffen des festen Bodens bis zu den Linien n. g. und i. o. wirb noch 
ungefähr ................................................................................................ ^h". toOO
Mehrkosten verursachen. Hierzu haben Poll und Masche, sofern sie dem Recesse 
beitreten svergl. § 1 ad 1) einen Verhältniß mäßigen scheit beizutragen, auch 
würde es noch fraglich fein, ob sie dann nicht zur Tragung eines Theils ber 
bereits verausgabten Summe von Thlr. 6.090. 21. 6 Pf. unb ber zu « berech
neten Summe von 4.675 Thlr. heranzuziehen sein würben.

Nach Lage der Sache, und insonderheit nach,. Maßgabe des vorstehenden 
Berichts batte nmn im Magistrats-Collegium die Uberzeügung gewonnem, day, 
wenn Poll und Masche nicht mit in das Jnteresie für die Uferbefestigung ant 
Festuligsgraben und dessen Vertiefung gezogen würden, eine befriedigende Lösung 
für diese Angelegenheit nicht zu finden fei. Masche hatte bereits in dem Pro
tokolle vom 9. October 185! Anerbietungeit gemacht*). Im Collegium war man

*) Auf des Kahnbauers Masche, des Sohnes, Antrag vom 17. December 1847 übermit
telte der Magistrat demselben am 22. December eine Abschrift des § 5 des wegen Bebauung 
der Silberwiese mit dem Militair-Fiskus geschlossenen Recesses, m welchem bte Grundbedin
gungen festgestellt sind, unter denen den Mascheschen Erben die Bebauung ihrer Buchungen 
nach Maßgabe des vom Könige genehmigten Bebauungsplanes gestattet werden kann; und es 
wurde ihm eröffnet, daß, insofern cs in seiner Absicht liege, auf die Bebauung semer Besitz
ungen unter den gedachten Bedingungen einzugehen, Magistrat seme bestimmte Erklärung er- 
warte, um demnächst die weiteren Verhandlungen mit ihm emzuleiten. Die wenige Monate 
darauf eingetretenen Wirren in allen staatlichen und gesellschaftlichen Berhaltuisten wäret 
ohne Zweifel mit Veranlassung, daß Masche nicht sobald zu emem Entschlüsse kommen konnte, 
ob er dem Vertrage des Magistrats mit dem Militair-Fiskus unter den gegebenen Bedingungen 
beitreten solle oder nicht, und selbst als Ruhe und Ordnung ihren Einzügen das bürgerliche 
Leben wieder gehalten hatten, bedurfte er langer Bedenkzeit, bevor er bte Überzeugung zu er
langen im Stande war, daß sein eigenes Interesse ihm den Anschluß gebiete. Dies geschah 
nach 4 Jahren. Durch Schreiben vom 4. August 1851 gab er seine Absicht zu erkennen, sich 
mit seinen Grundstücken dem Bebauungspläne für die Silberwiese anzuschließen. Der Magi
strat theilte ihm auf sei« Ansuchen noch ein Mal den 8 5 des Recesses m Abschrift mit und 
stellte ihm anheim, den Bebauungsplan selbst in der Registratnr auf dem Rathhause emzu- 
sehen, eröffnete demselben auch, daß seinen weiteren Anträgen ut dieser Sache entgegen ge
sehen werde. Darauf erfolgten seine in dem oben erwähnten Protokoll vom 9. October 1851 
enthaltenen Offerten. Auch mit dem Ehemanne von Masche's Schwester Luise, dem Holz
händler Friedrich Poll, hatten seit dem Abschluß des Recesses dann und ivann Besprechungen 
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der Meinung, daß die Bedingungen int § 5 des Recesses vom 23. December 1846 
nicht als unabweislich hingestellt, fonbern bei Abschluß des Recefses nur als 
Grundzüge im Interesse der Stadt angedeütet seien- Es wurde hiernach dienlich 
erachtet, die seit dem Protokoll vom 9. October, und der darauf erlassenen Ver- 
fügung vom 1. November 1851 ruhen gebliebenen Unterhandlungen wieder anf= 
zunehmen und ihnen Fortgang zu geben. Zu dein Ende wurde in der Magi
strats-Sitzung vom 15. April 1852 eine Commission, bestehend aus dem Stadt
rath Sternberg, als Vorsitzenden, dem Stadtsyndiklls, Stadtrath Otto, bcm 
Stadtrath Theel und bem Baumeister Schönberg gebilbet, unb mit ber mög
lichsten Regulirung ber Sache burch Communication' mit Masche unb Poll be
auftragt. Dieser Commission gelang es mit bem ersten ber beiben Besitzer ber 
nörblichen Hälfte ber Silberwiese, nach längeren Unterhandlungen ein Abkommen 
zil Stande 511 bringen, welches in bem voll Masche unb beu Magistrats-Com- 
nliffarien vollzogenen Protokoll vom 25. Mai 1852, bemnächst aber einige Mo
nate später in einem förmlichen —

Ncceß ftxirt würbe. Dieser mit Masche abgeschlossene Vertrag lautet wie 
folgt: — '

Die Stabt Stettin hat mit bem Königl. Militair-Fiskus wegen Bebauung 
der sogenannten Silberwiese unter dem 23. December 1846 einen Receß ab
geschlossen.

Nach Dem § 5 dieses Recefses ist der den Erben des. Kahnbaumeisters 
(Martin) Masche zugehörige Theil der Silberwiese von der der Stadt Stettin 
in Beziehung auf den ihr gehörigen Fuildus eingeraümten Befugilisse und Be
günstigungen bis dahin ausgeschlossen:

daß zwischen den Besitzern und der Stadt Stettin wegen Übernahme eines 
verhältnißmäßigen Alltheils all den voll der Stadt «Stettin in diesem Ver
trage übernommenen Verpflichtullgcn imb an den durch die ersten Com- 
munal-Einrichtnngen des auf der Silberwjese neu entstandellen Stadt
theils erwachsenden Kosten und Lasten eine Vereillbaruilg Statt gefun- 
dell hat.

Der Kahllbaulneister Friedrich Wilhelin Andreas Masche, welcher als Erbe seines 
vorhin erlvähnten Vaters, des KahnbaumeisterS (Martin) Masche einen Theil 
dieses obengedachten Fundus auf der Silberwiese besitzt, hat seinen Wlinsch 
zu erkennell gegeben, sich wegen seines^Beitritts zu dem Bebauungspläne der 
Silberwiese zu vereinigen.

Demznfolge ist heüte zwischen
dem hier wohnhaftell Stadt-Syildicus Johann Gustav Otto im Namen 
und unter Vorbehalt der Geilehmigung des Magistrats zu Stettin 

lind
dem hier wohnhaften Kahllbaumeister Friedrich Wilhelm Alldreas Masche 

llachstehellde Vereinbarung getroffen.
§ 1. Der Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Alldreas Masche tritt als

wegen Beitritts seiner Ehegattin zum Vertrage mit dem Militair-Fiskus Statt gefunden; 
allein, wenn das Ergebniß derselben „durch Schrift fixirt werden sollte", unb er zu diesem 
Zweck anfs Rathhaus eiugeladerr wurde, war der Mann stets abwesend, bald auf Geschäfts
reisen, bald int Bade, oder auch auf seinem Gute Thüre, bei Rakel, Reg. Bez. Bromberg.
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Besitzer der sämmtlichen zur Zeit ihm gehörigen auf der Silberwiese Hierselbst 
belegenen Grundstücke deut ihm seinem ganzen Inhalte nach bekannten zwischen 
der Stadt Stettin mit) dem König!. Militair-Fiskus unter dem 23. December 
1846 wegen Bebauung der Silberwiese abgeschlossenen Recefse in allen Punkten 
bei, insoweit nicht in den nachstehenden Bestimmungen etwas Abweichendes fest
gesetzt ist.

§ 2. In Bezug auf den § 5. Nr. 1. des eben erwähnten Necesses tritt 
insofern eine Abweichung ein, als re. Masche zu den daselbst erwähnten Kosten 
der Grabenerweiterung und Vertiefung keinen Beitrag leistet, eben so wenig 
leistet 2c. Masche einen Beitrag zu den Kosten und Lasten, welche durch die 
e t ft e ii Communal - Einrichtungen des auf der Silberwiese neü entstandenen 
und resp, entstehenden Stadttheils erwachsen.

Sollte die Stadt Stettin es ihrem Interesse für angemessen erachten, bei 
der Verbreiterung und Vertiefung des eben erwähnten Festungsgrabens denselben 
mit einem Bohlwerk oder sonstigen Bewehrung zu versehen, so trügt rc. Masche 
auch zu den dadurch entstehenden Kosten nichts bei.

Dagegen verpflichtet sich rc. Masche mit Rücksicht auf die Bestimmungen des 
§ 5. Nr. 2. des Recesses vom 23. December 1846 hierdurch den zur Verbrei
terung des Festungsgrabens bis auf Zehn Ruthen erforderlichen Theil 
seines Grundes und Bodens, so wie den zur Anlegung eines Bo hl Werks an 
diesen Graben, und der längs dieses Grabens anzulegenden Fünf Ruthen 
breiten Straße erforderlichen Theil seines Grundes und Bodens der Stadt 
Stettin unentgeldlich zu überlaffeu. Die Übergabe dieses Fundus erfolgt:

a) insoweit derselbe zur Verbreiterung und Vertiefung des Festungsgrabens 
und zur Anlegung eines Bohlwerks an demselben erforderlich ist, sofort nach 
empfangener schriftlicher Aufforderung des Magistrats zur Übergabe;

b) insoweit derselbe dagegen zur Anlegung der Straße längs dieses Grabens 
erforderlich ist, innerhalb dreier Monate nach empfangener schriftlicher 
Aufforderung des Magistrats zur Übergabe.

Die Schuppen und sonstigen Baulichkeiten, welche sich gegenwärtig theilweise 
auf diesem Fundus befinden, verbleiben Eigenthum des rc. Masche. Sobald 
jedoch die Stadt Stettin mit der Pflasterung dieser Straße beginnt, muß 
rc. Masche diese Baulichkeiten auf seine Kosten sofort wegschaffen.

§ 3. Der rc. Masche verpflichtet sich, die im § 5. Nr. 3 des Recesses vom 
23. December 1846 vorgesehene Straßenpflasterung — und zwar mit ge
schlagenen Steinen — sowie die Bohl Werks -Anlag en auf seinem 
Fundus auf seine Kosten zu bewirken. Über die Zeit der Ausführung wird 
Folgendes hierdurch festgesetzt:

a) Die Pflasterung der Querstraßen bewirkt rc. Masche sobald auch nur 
Ein Haus an der betreffenden Straßenfronte erbaut ist, jedoch unter der Be
dingung, daß der Magistrat ür Bezug auf die Querstraßen, welche sich auf städ
tischem Fundus befinden, denselben Grundsatz befolgt.

b) Die Pflasterung der Straße an der Parnitz und die Herstellung 
des daselbst erforderlichen Bohlwerks, bewirkt re. Masche, sobald die Stadt 
Stettin den Theil dieser Straße, welcher sich auf städtischem Fundus befindet, 
gepflastert und mit einem Bohlwerk versehen hat.

c) Bezüglich der Straße an der Oder verpflichtet sich rc. Masche einen 
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Steindamm vom 25 Fuß Breite längs der Oder innerhalb 2 Jahre vom Tage 
ab herzustellen, an welchem die neue von der Silberwiese nach dem linken Oder- 
herzust eilen de Brücke der Passage des Publikums übergeben sein wird. Die voll
ständige Herstellung dieser Straße in ihrer ganzen Breite und des Bohlwerks 
längs derselben soll erfolgen, sobald in dieser Straßenfronte 3 Gebaüde er
richtet sind.

d) Wegen Anlegung der Pflasterung der von der Hauptstraße nach der 
” V'oj 1 tV11 ïl c î îl h rende Straße (Wiesenstraße) so wie wegen Herstellung 
des Bohlwerks vor derselben verbleibt es bei der besondern Vereinbarung, welche 
heute hierüber bei Gelegenheit der Vereinbarung über den Bau der neuen von 
der Silberwiese iiach dem linken Oderufer führenden Brücke zwischen den Unter
zeichneten getroffen ist.)*

*) Wird für den Abschnitt von den „Hafen-Angelegenheiten" Vorbehalten.
Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 64

Für den Fall jedoch, daß diese Vereinbarung wegen des Brückenbaues über
haupt nicht zur Ausführung gelangt, soll wegen Pflasterung dieser von der 
Hauptstraße nach der Oder führenden Straße sind Herstellung des Bohlwcrks 
vor derselben allev davjenige Anwendung stnden, was vorstehend zu c über die 
vollständige Herstellung der Straße an der Oder und des Bohlwerks 
längs derselben festgesetzt ist.

§ 4- Sollten darüber zwischen der Stadt Stetti,i und dem rc. Masche Strei
tigkeiten entstehen, ob Letzterer das Straßenpflaster und die Bohlwerke unta- 
yelbaft ausgefuhrt, und nunmehr die Stadt in Gemäßheit des § 5 Nr 4 des 
Necesses vom 23. December 1846 diese Anlagen zur fernem Unterhaltung abzu
nehmen haben, so entscheidet, mit Ausschluß jedes Rechtsweges, die hiesige Königl. 
Regierung, Abtheiliing des Innern, in erster und letzter Instanz über dièse 
Streitigkeiten als Schiedsrichter.

§ Der rc. Masche verpflichtet sich hierdurch, die von ihm nach Inhalt des 
gegenwärtigen Necesses übernommenen Verbindlichkeiten auf seine säinmtlichen 
ihm gegenwärtig gehörigen, auf der Silberwiese belegenen Grundstücke auf seine 
Kosteu zu Gunsten der Stagt Stettin im Hypothekenbuche verlnerken zu laffen 
und willigt hiermit ausdrücklich in diese Eintragung. Eben so bewilligt er die 
Eintragung dieser Verpflichtungen auf seine in der Oder beleqene Vol XIV 
Fol. 200 des Hypothekenbuchs vermerkte Insel.

Stettin, den 18. October 1852.
Johann Gustav Otto, Stadtsyudikus. Friedrich Wilhelm Andreas Masche 

. Der Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas Masche hat in der, von dem Justizrath 
und öffentlichen Notar Anton Theodor Alker zu Stettin am 5. November 1852 aufgenommenen 
Verhandlung anerkannt, daß er die unter dem vorgelegten Receffc stehende Unterschrift seines 
Namens zum Zeichen der Genehmigung eigenhändig geschriebtn habe.

Vorstehender zwischen unserm Syndikus Johann Gustav Otto und dem 
Kahubautnerster Friedrich Wilhelm Andreas Masche unterm 18. Octvber 1852 
abgeschlossener und von dem Letzter» unterm 5. November 1852 der Unterschrift 
nach notariell recognoscirter Receß wird von uns, auf Grund diesfallsigen Stadt- 
verordneten-Beschluffes vom 20. Juli 1852 in allen Stücken hiermit anerkannt und 
genehmigt. Stettin, den 13. November 1852.

Der Magistrat.
(Unterschriften, fehlen in der vorliegenden Abschrift.) 

Genehmigung. Nr. 463. 11.
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Der im § 5 des vorstehenden Recesies übernommenen Verpflichtung ist 
rc. Masche im Jahre 1853 nachgekommen nach Ausweis des folgendeu Hypo- 
thekelischeiusm Mundstück Vol. XV, Fol. 52 des Hypothekenbuchs voii Stettin 

haften in Rubr. II, Beständige Lasten und Besitz-rc.-Einschränkungen:
Nr. 9. Der Eigenthümer, Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas Masche 

ist dem von der Stadt Stettin mit dem Militair-Fiskus wegen Bebauung der 
Silberwirse unterm 23. December 1846 geschlossenen Recesse unter den ut ber 
Vereinbarung vom 18. October /13. November 1852 festgesetzten Bedingungen 
beigetreten, und hat sich verpflichtet —

a) mit Rücksicht auf die Bestimmung des § 5. Nr. 2 bes Recesies vom 
23. December 1846 den zur Verbreiterung des Festungsgrabens bis auf zehn 
(10) Ruthen, so wie den zur Anlegung eines Bohlwerks an diesem Graben und 
der längs dieses Grabens anzulegenden 5 Ruthen breiten Straße dem erforder
lichen Theil seines Grundes und Bodens der Stadt Stettin unentgeldlich zu 
überlassen; , f

b) die im § 5. Nr. 3 des Recesses vom 23. December 1846 vorgesehene 
Straßenpflasterung, imb zwar mit geschlagenen Steinen, so wie bie Bohlwci t >- 
Anlagen auf feinem Funblls auf feine Kosten zu bewirken. . v

Eingetragen zu gleicher Priorität mit ber nachstehenben Post, auf ben Grund 
ber Vereinbarung vom.18. October/5. unb 13. November 18)2, vi decrcti vom 
16. Februar 1853. ~ r m 

Nr. 10. Der Eigenthümer, Kahlibamneister Fnebrich Wilhelm Anbreas 
Masche hat sich für den Fall, daß die Stadt Stettin den Baii der beabsichtigten 
ilnqefähr 36 Fuß breiten Fahrbrücke über die Oder von feinem auf der ^über
wiese gelegenen Grundstücke liach dem linken Oderufer ausführt — (Dritte Oder- 
brücke), — verpflichtet, die in dem Recesfe vom 18. October / 5. November 1s.u 
näher bestinimten Beiträge lind Terrain-Abtretungen unter ben, eben bafelbit an
gegebenen, Bebingunqen ber Stabt Stettin zil gewähren.

Eingetragen zu gleicher Priorität mit vorstehenber Post Nr. •), ans ben 
Grunb des Recesies vom 18. October / 5. November 1852, vi decrcti vorn 
16. Februar 1853. t

Auf den motivirten und als berechtigt anerkannten Antrag deo Kaynvau- 
meisters Friedrich Wilhelm Andreas Masche' ist der Consens znr Löschung von 
Nr. 9 ad a unterm 26. Februar 1866 und der Consens zur Löschung von Nr. 9 
ad b unterm 1. Juli 1869 ertheilt und ausgefertigt worden.

Nach Eingang des Protokolls vom 25. Mai 1852 machte der Magistrat 
in einer Vorlage ' vom 12. Juni 1852 die Stadtverordneten nut der Lage der 
Sache bekannt ' Es wurde in dieser Vorlage auf die Verpflichtungell hmgewresen, 
denen sich die Stadt in dem, mit dem Militair-Fiskus am 23. December 1846, 
abgeschlossenen, Receß zu unterwerfen gehabt hatte, um die Concession der freien 
Bebauung der Silberwiese zu crlaiigen, insonderheit auf den § 1, der von der 
Vertiefung und Überbrückung des Festiings- (oder Wall-, oder Grünen) Grabens 
(Pladdereie) handelt. Es wurde daran erinnert, daß die Brücke über beit Graben 
int Jahre 1850 gebaut, diese Angelegenheit mithin abgemacht sei. Was dagegen 
die Vertiefung des Grabems anbclange, so seien zwar darauf un Jahre I848,
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zur Beschäftigung der in jener Zeit der politischen Bewegungen und Wirren 
arbeits-, also verdienstlos gewesenen Handarbeiter, Thlr. 6090. 21. 6 Pf. ver
wendet worden, allein wie des Baumeisters Schönberg Bericht vom 4. April er. 
nachweist, ohne wesentlichen Erfolg, weil das an der Seite der Silberwiese be- 
legene Graben-Ufer dergestalt locker sei, daß durchwein Nachsinken desselben die 
vertieften Stellen immer wieder gefüllt wurden. So sei dann vor allen Dingen 
eine Befestigung des Grabenufers durch ein Bohlwerk erforderlich und man habe 
damit den Anfang gemacht, indem von den beim Brückenbau ersparten Geldern 
Thlr. 1572. 15. 11 Pf. zur Herstellung von 130 laufenden Fuß Bohlwerk an 
denjenigen Theile des Ufers verwendet worden seien, welcher gemäß § 3 Nee. 
vom 23. December 1846 Eigenthum der Stadt geworden ist. Solle nun dem 
Recesse Genüge geleistet, gleichzeitig aber der Stadt und dem Handel und Wan
del irgend ein nachhaltiger Vortheil aus dem Grabenbau in Aussicht gestellt 
lverden, so sei erforderlich, daß neben der Vertiefung des Grabens die im § 1 
Ree. gedachte Verbreiterung desselben bis auf 10 Ruthen erfolge, daß ferner die 
Befestigung des Ufers an der Silberwiese durch ein Bohlwerk Statt finde, daß 
endlich neben diesem Bohlwerk und längs desselben ein dem freien Verkehr zu 
übergebender Raum, eine Straße, gewonnen werde, weil dadurch die Verbindung 
zwischen dem Oder- imb dein Parnitzufer erhalten, auch der erforderliche Lade
platz für die im Graben anlegenden Schiffsgefäße erlangt werde. Nach der Aus
führung des Baumeisters Schönberg in beut Bericht vom 4. April er. sei zur 
Ausführung bieser Anlage, außer ber barauf im Jahre 1848 verwenbeten Summe 
von Thlr. 6.090. 21. 6. + 1.572. 15. 11. = 7.663. 7. 5 Pf. noch erforderlich: —

I. Für 374 Fuß Bohlwerk am stäbtischeu Ufer Thlr. 4.675
2. - 396 - - am Mascheschen Ufer  5.200
">. - 240 - - am Pollfchen Ufer  3.250
i. - Vertiefung bes Grabens in seiner jetzigen Breite.... 6.400
5. - Erweiterung bieser Vertiefung auf 10 Ruthen Breite . . 1.800

r . Zusammen .... Thlr?21.325
Außcrbem

6. Die Erwerbung bes Lanbstücks g. n. f. ber Zeichnung von Poll, unb bes 
Lanbstücks i. o. in. von Masche;

Endlich
i. Die Erwerbung ber Straße, resp, bes Laberaums läugs ber Linie n.’g. 

h. i. o. ber Planzeichnung.
Der § 5. bes Res. vom 23. Decbr. 1846 gebe nun bie Gesichtspunkte für 

bie Leistungen an, benen sich Masche unb Poll zu unterziehen haben sollten, wenn 
Ne beut Bebauungspläne beiträten, b. h.: wenn sie in Bezug auf bie Bebauung 
ihres Antheils an ber Silberwiese bie Vortheile unb Freiheiten genießen wollten, 
welche nach Maßgabe bes Receßes bem stäbtischen Antheil gewährt füib. Diese 
Gesichtspunkte seien ausgestellt, um bie genannten Interessenten zu nöthigen, zur 
Erfüllung ber von- ber Fortisikations-Behörbe aufgestellten Anforberungen mit 
beizutragen. Es seien aber jene Gesichtspunkte eben auch nur solche, ober, wie 
jich der Res. ausdrückt, Grundzüge, und die Stadt, in deren Interesse sie auf
gestellt sind, kann Modifikationen darin eintreten lassen. Dieses vorausgeschickt ist 
nunmehr das mit rc. Masche am 25. Mai er. getroffene Abkommen ins Auge zu 
fassen. Dabei ist zu bemerken, daß es sich nicht um einen sofort vorzunehmenden

64*
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Bau handelt; sondern daß es nur darauf ankommt, für einen solchen das 
Nechtsverhältniß festzustellen, damit, gestützt darauf demnächst auch mit 
re. Poll möglichst mit Erfolg unterhandelt werden könne. Wird mm die Ver
handlung vom 25. Mai er. *)  verglichen mit dem § 5. des Rec. vom 23. Decbr. 
1846, so ergibt sich, daß der rc. "Masche zwar bereit ist, die Erfüllung der Be
dingung § 5. Nr. 2 durch Hergabe des Terrains zur Verbreiterung des Festuiigs- 
grabens vollständig herbeizuführen, dagegen Anstand nimmt, auf die Bedingungen 
tz 5. Nr. 1 und 3 in ihrer ganzen Ausdehnung einzugehen. Dagegen will rc. Masche 
sich gemäß der Verhandlung vom 25. Mai er. nachstehenden Leistungen unter
ziehen : —

*) Das Protokoll, betreffend Jôaê Abkommen mit Masche vom 25. Mai, welches ganz be
sonders durch die Bemühungen des damaligen Stadtraths, jetzigen Bürgermeisters Sternberg 
zu Stande gekommen, ist wörtlich in den Receß vom 18. October 1852 übergenommen.

1. Derselbe gibt das Terrain zu einer 5 Ruthen breiten Straße längs 
des Bohlwerks, so weit dasselbe seinen Grund mit) Boden berührt, unent- 
geldlich her;

2. Er unterzieht sich der Verpflichtung § 5. Nr. 3 des Rec. dahin, daß er 
die Straßen auf seinem Silberwiesen-Antbeil mit geschlagenen Steinen pflastert, 
die Bohlwerke an der Parnitz und an der Oder, so weit sie seinen Grund und 
Boden berühren, zu der in der in der Verhandlung näher angegebenen Zeit, und 
insonderheit den 25 Fuß breiten Steindamm an der Oder innerhalb 2 Jahren 
vor Vollendung der neüen Oderbrücke ab, herstellt.

Die mit den Unterhandlungen betraut gewesenen Commissarien hatten die 
Annahme des Abkommens vom 25. Mai er. befürwortet, und von Seiten des 
Magistrats-Collegiums war diesem Votum zugestimmt worden, weil die Regulirung 
der "Angelegenheiten der Silberwiese dadurch um einen wesentlichen Schritt weiter 
rückte. Wenn auf der einen Seite rc. Masche durch seinen Beitritt zum Be
bauungspläne große Vortheile davon trägt, so kann ihm auf der andern Seite 
ein großes Interesse für die den Festungsgraben betreffenden Anlagen um deshalb 
nicht beiwohnen, weil sein Grundstück bis zu der Entfernung von 39,5 Ruthen 
vom Graben der beschränkenden Bestimmungen des ersten Rayons unterworfen ist 
(§ 4. Nr. 7 Rec. vom 23. Decbr. 1846.)

Nach solcher Lage der Sache empfahl Magistrat den Stadtverordneten die 
Genehmigung des Abkommens vom 25. Mai er.

Die Versammlung erachtete in der Sitzung vom 18. Juni 1852 es für noth
wendig vor Fassung eines Beschlusses in dieser Angelegenheit, indem selbige auch 
ihrer Seits einer gründlichen Prüfung unterworfen werden muffe, die Erklärung 
des zweiten Interessenten, des Kaufmanns Friedrich Poll, einzuholen. Dieser war 
aber, wie sonst immer, verreist. Er befand sich, wie die Magistrats-Commissarien 
ad hoc — jetzt mit Ausschluß des Stadtraths Sternberg — erfuhren, in einem 
ungenannten Bade, von wo derselbe frühestens erst nach der Mitte des Monats 
Juli zurück erwartet werde, und dann werde er noch ein zweites, ebenfalls nicht 
genanntes, Bad „besuchen müssen, von wo seine Rückkunft ins Ungewisse hinaus
geschoben sei. Übrigens erklärte Carl Boeker, der Geschäftsführer der Poll'fchen 
Handlung, Namens seines Principals, daß alle Unterhandlungen zu nichts führen 
würden, bevor nicht von Seiten des Magistrats der Bebauungsplan, das Ab
kommen mit Masche, und die Bedingungen, 'unter denen er, Poll dem Recesse vom 
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23. December 1846 beitreten solle, mitgetheilt worden seien. Dies vor Eröffnung 
llärhandlungeu zu thun hatte der Magistrat Anstand genommen, der nun 

die Bildung einer gemischten Commission vorschlug, wozu die Stadtverordneten- 
Versammllulg vier ihrer Mitglieder ernannte, welche mit den bereits bestellten 
Magrstrats-Deputirten sich in Verbindung zu setzen hatten, um den Vertrag in 
der Sitzung der Stadtverordneten gehörig vorzubereiten. In der am 8. Juli' ab
gehaltenen Zusamnienkunst erklärten die Magiftrats-Deplltirten beii Commiffarien 
der Stadtverodneten, imd) Anleitung des Recesses vom 23. December 1846 nnd 
der mrt Masche protokollarisch getroffenen Vereinbarung bout 25. Mai er., den 
Zusammenhang der Dinge, worauf dieselben erklärten, nunmehr von der Sachlage 
hinreichend informirt zu fein, worauf denn auch, nach bereit Vortrag die Stadt
verordneten in der Sitzung vom 20. Juli 1852 das Abkommen mit rc. Masche 
genehmigten, jedoch bestimmten, daß „mit der Vertiefiing, Erweiterung und Be
wehrung des Festungsgrabens nicht eher vorgegaiigen werde, bevor auch eine 
Vereinbarung mit ic. Poll esteitt gefunden habe". Rachdern die Sache eine 4eit 
lang geruht, veranlaßte der Oberbürgermeister Hering am 25. August "den Stadt- 
rath Theel, einen der Commiffarien ad hoc, zu der Anzeige, ob die baldige Rück
kehr des rc. Poll erwartet werde, worauf rc. Theel am 3. September 1852 be= 
richtete, daß, nach den aus dem Pollschen Cointoir eingegangenen Nachrichten, der 
Principal aus einige Tage in Stettin gewesen sei, sich aber jetzt aus seinem Gitte 
befände, von wo dessen Rückkehr gar nicht angegeben werden könne. Theel fügte 
Hao," - — „Wenn Hr. Poll Lust hätte auf einen Vergleich einzugehen, bann würde 
er fta)erlia) Aulas; genommen haben, sich gegen den Magistrat zu aüßern, so aber 
mußte man annehmen, daß er sich dem Bebauungsplan der Silberwiese und dem 
Neceß vom 23. December 1846 anzuschließen nicht Willens sei". Auch Poll's 
Wittwe, Louise, geb. Masche, die eigentliche Besitzerin des Gruttdstücks, ist dem 
Vertrage nicht beigetreten. Dieser Vertrag hat übrigens seit Entfestigung der 
Stadt Stettin nur noch ein historisches Interesse

Möge hier die Bemerkting eingeschaltet werden, daß die Pollschen Eheleüte 
unterm 28. August lsi8 darauf antrugen, die Hypotheken-Verhältnisse ihrer Be
sitzung zu ordnen, was dahin zu Stande kam, daß für ihre 20 Mg. 36 Ruth, 
umsapendes, in zwei Theilen, Oder- und Parnitzwärts, liegendes Grundstück auf 
der Silberwtese zwei neue Folien im Hypothekenbuch, Vol. XX, Fol. 28 und 
Fol. 40, angelegt und darauf sämmtliche für die Stadt Stettin Rubr. II ein
getragene Jntabulate des Grundstücks ad Nr. 1, 2, 3, betreffend Vorkaufsrecht, 
jjslubetiiium, Canon von 5 Thlr. und 5 Thlr. übertragen wurden, worüber dem 
Magistrate ein Hypotheken-Recognitionsschein vom Königl. Land- und Stadt
gericht Stettin unterm 21. Februar 1849 zugefertigt wurde.

^Der Feftuiigsgraben zwischen Lastadie-Pladderin und Silberwiese war von 
der ©tabt Stettin mit beu größten Kosten vertieft und für Flußfahrzeüge schiffbar ge- 
rnacht worben in Folge bes Receßes, ben bie Stabt im Jahre 1816 mit ' bem Militair 
Ft^kus wegen ber SilberwiesenBebailung abgeschloffen hatte. Im Jahre 1858 kam es 
vor, daß Masche den Graben längs seiner Besitzung voii der Parnitz an bis zur 
Pladderinbrücke mit Masthölzern in Flossen belegt hatte. Als ihm dies untersagt 
wurde, stellte er die Behauptung auf : „Er habe hierzu eiiie Separat-Berechligung 
welche von dem frühern Vanselowschen Holzhofe herrühre und von allen Com- 
mandantuien Stettins anerkannt sei; er übe diese Berechtiguiig nun einmal 
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wieder aus; sein Vater und er hätten bis in die jüngste Zeit stets Holz int 
Graben, so weit er schiffbar gewesen, zu liegen gehabt" Von dieser angeblichen 
Berechtigung war beim Magistrate nichts bekannt. Zwar war die Kahnfahrt 
durch jene Mascheschen Flößen noch nicht gesperrt, aber unangenehm war und 
blieb es doch jedenfalls, daß jetzt und unerwartet von einem Dritten Nutzungs
rechte im Fesüulgsgraben beansprucht uud gelteud gemacht wurden. Um diese 
nicht permanent werden zu lassen, wurde die Königl. Polizei-Direction unterm 
23. April 1858 ersucht: den Kahnbauer Masche zur sofortigen Räumung des 
Grabens, event, im Wege des polizeilichen Zwangs, anhalten zulassen. Gleich
zeitig ersuchte der Magistrat die Königl. Commandantur um Auskunft in der 
Sache und um Mittheilung des Vertrages von dem Masche angeführt hatte, daß 
sein Vorfahr benselben mit der Festunges-Vehörde abgeschloffen habe, und aus 
den: er feine Gerechtigkeit zur Belegung des Grabens herleite.

Der Oberst und Commanbant v. Horn übersandte sofort mittelst Schreibens 
vom 3. Mai 1858 in Abschrift das Schriftstück vom 9. Februar 1764, nach 
welchem der rc. Masche das Recht zu haben vermeint, den Festungsgraben mit 
Holzstoffen belegen zu dürfen, so tvie Abschrift eines darauf bezüglichen Bescheides 
des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements vom 6. October 1820 wonach schon 
Martin Masche, der Vater des jetzigen Holzhofbesitzers auf der Silberwiese, über 
den Irrthum seines vermeindlichen Rechts belehrt worden war. Im Übrigen theilte 
Oberst v. Horn mit, daß er die Polizei-Direction ersucht habe, den rc. Masche 
wegen dieser Contravention in die gesetzliche Strafe zu nehmen und denselben znr 
sofortigen Raümung des Grabens anzuhalten.

Die erwähnten zwei Schriftstücke urkundlichen Charakters befinben sich im 
Fortifikations-Archiv *)  und lauten wie folgt: —

*) Fortifikations-Acten. Sect. VI, Lit. Q. Nr. 6. Vol. I, Fol. 100 und Fol. 102.

I. Erlaß des Königl. Gouvernements an ben Kaufmann Andrea, in Folge 
einer Vorstellung des Handlungs-Comtoirs Vanselow und Com. 1 < 64.

Obwohl dein Kaufmann Andrea unterm 2 dieses nachgegeben ist, bei der 
vermutheten Wasserfluth und da sein Holzhof noch nicht im Stande die Flöße 
daran sicher befestigen zu können, solche zu abwendung allen Schadens in ben 
Pladderinschen Graben bringen zu lassen. So wird doch solche Conzeffion nun
mehr hierdurch wieder erhoben, weil den Reü-Märkschen Nachrichten nach, voll den 
hohen Wasser nichts mehr zu befürchten, das Vanselowsche Handlurrgs-Comtoir 
aber, so sich in dem possess des Grabens quaest. befindet, seine eigene Flöße 
in solchen bringen lassen will, und diesen Umrachtheilig die obige Conceffion in 
danlaligen Nothfall nur ertheilt nnd zu versteheu gewesen.

(Stettin, den 9. Febrnar 1764.
Königliches Preüßifches Gouvernement

v. Beveril.
II. Resolntion des Königl. Allgemeülen Kriegs-Departements an ben Kalm- 

banmeisier Martin Masche. 1820.
Ans Ihre beim nnterzeichneten Departement eingereichte Vorstelluung von:

14. December v. I., worin Sie baranf antragen:
daß Jhllen mrd jebein folgenben Besitzer Ihres am Plabdrin belesenen 
eigenthümlichen Holzhofes, bie Nutzung beteiligen Festungsgrabens, welcher
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daselbst die Oder mit dem Parnitzstrom verbindet, gegen einen jährlichen 
^anon von 2 Thlr. für immer überlassen und die geschehene Zeitverpachtunq 
bei eiben an den Gärtner Rohloff nicht bestätigt werde; '

wird Ihnen nunmehr auf den Grund des über diese Angelegenheit von der Köniq- 
lrchen Kommandantur zu Stettin erforderten und erstatteten Berichts, hiermit er- 
vffnet, daß diesen Anträge nicht gewillfahrt werden kann, indeur aus ben Urkun
den, welche über dre im Jahre 1735 vou des Königs Majestät Friedrich Wilhelm 
der: Ersten gemachte Schenkung des Ihnen jetzt gehörigen Holzhofes an ben 
Lommerzien-Rath Vanselow sprechen, klar hervorgeht, das Ihnen kein Recht ans 
oic Benutzung des qu. Grabens zustebt. Ebenso wenig spricht der von Ihnen 
erngereichte Bescheid des vormaligen Festungs-Gouvernements vom 9 Februar 
1/64 an das Vanselowsche Handlungshaus**)  für das behauptete uneingeschränkte 
.Nutzungsrecht, und es geht daraus mir hervor, daß die vormaligen Gouverne
ments die Placirung des gedachtem Handlungshause gehörigen Holzstoffen in dem 
qu. Graben zuließen, welches jedoch als eine bloße Vergünstigung, woraus kein 
Besttzrecht gefolgert werden kann, zu betrachten ist.

**) Soll heißen, an den Kaufmann Andrea auf eine Beschwerde des Vanselowschen Sand- 
luugshaiqes vom 7. Februar 1764. 1 1 ’ h

.Indem Ihnen daher diese Resolution nebst der gleichfalls übergebenen Zeich
nung vom besagtenHolzhofe, welche als solche an und für sich nichts beweisen 
kann, anbei zurückgesandt wird, kann Ihnen nur anheim gegeben bleiben, falls 
Sie ^>ich bei diesen Bescheide nicht sollten beruhigen wollen,' Ihren vermeintlichen 
Anspruch im Wege Rechtens gegen den Fiskus auszuführen.

Berlin, den 6. Mai 1820.
Kriegs-Ministerium. Erstes Departement, 

v. Ruuiinel. Brese.
Der gerichtliche Weg, der dem Kahiibauer Martin Masche am Schluß des 

vorstehenden Mmisterial-Bescheides angedeütet wurde, ist voir ihm, wie es scheint, 
nirht beschritten worden, indessen ergibt sich aus einer Notiz des Jngenieur-Haupt- 
manns Lenz vom 26. September 1841, die sich in den Fortifikations - Acten be
findet, daß Masche damals wiederholt bei der Königl. Commandantur vorstellig 

> geworden ist, indem er das Recht der Holzlagerung im Graben vor Saillant 
~ Lastadischen Befestigung aus dein Erlaß des Gouverneurs, Herzogs 

von Vraunfchweig-Bevern, vom 9. Februar 1764 herleiten wollte dabei aber des 
Miuisterial-Rescripts vom 6. Mai 1820 nicht gedachte.

Nach Eingang dieser Mittheilungen der Königl. Commandantur nahm der 
Magistrat Veranlaffung, die Königl. Polizei-Direc'tion am 19. Mai 1858 noch 
cm Mal zu ersuchen, den rc. Masche zur Fortschaffuug der Holzstösse aus dem 
Kanal zwischen La,tadie und Silberwiese schleimigst anzuhalten. Dieser Kanal 
habe nach dein zwischen der Königl. Conunandantur und dem Magistrat im Jahre 
l8i«; geschlossenen Vertrage die Bestimmung einer öffentlichen Waffer-Verkehrstraße; 
die Ansprüche, welche Masche aufstelle, und wonach er behaupte, das Recht zur 
privativen Benutzung des qu. Kanals zu haben, dokumentire sich nach den vou 
der Königl. Commandantur vorgelegten Papieren als völlig unbegründet, wie 
aus der Luft gegriffene Einwenduiigen. Sie ständen außerdem mit dem Vertrage 
den Magistrat und Masche selbst im Jahre 1852 geschlossen habe, und dessen 
Ziveck dahin gerichtet sei, die qu. Wasserstraße längs des Kanals mit einem 
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Bohlwerk zum allgemeinen Verkehr zu versehen, in direkten offenem Widerspruch. 
Es liege daher hier alle Veranlassung vor, gegen das willkürliche Verfahren des 
Masche mit aller Strenge voczugehen. Die Königl. Polizei-Direction hatte nun 
auch auch wirklich die Räumung des „grünen Grabens", wie der Festungsgrabeir 
Pladdereie in dem Schreiben der Königl. Polizei-Directivn vom 9. Juli 1858 ge
nannt wird, angeordnet, allein Masche hatte sich an die Königl. Regierung be
schwerdeführend gewandt, wodurch die gegen ihn verhängten Exectltions-Maßregeln 
vorlaüfig hatten beanstandet werden müssen. Dies gab dem Magistrat Veran- 
laffnng der Königl. Polizei-Direction in einem Schreiben vom 18. Juni 1858 
die Sachlage auf historischem Wege durch chronologische Aneinanderreihung der 
Thatsachen ausführlich klar zu machen. Es würbe darin u. a. gesagt, daß seit 
Wiederanfnahme der Arbeiten im Jahre 1855 und 1856 Masche selbst, nach dem 
deshalb mit ihm getroffenen Abkommen, bei diesen Arbeiten für Rechnung der 
Stadt sich betheiligt habe. Da die bisherigen Einleitungen aber nicht den ge
wünschten Erfolg gehabt, fo habe sich Magistrat 1857 genöthigt gesehen, das 
ganze Gebiet des Kanals zwischen der Parnitz und der über den Graben geleg
ten Brücke, also vorlängs Masche's Silberwiesen-Ufer, durch Fangdämme ab)iv 
sperren und unter Anwendung von Maschinen trocken zu legen. Bevor aber ans 
diese Weise der Zweck, dem Kanal die receßmäßige Tiefe zu geben, vollständig 
erreicht werden konnte, seien die Dämme gewichen und der Kanal habe sich mit 
Wasser gefüllt, früher als dies in der Absicht gelegen. Dieser: Augenblick habe 
Masche benutzt, um seine Holzstoffen int April d. I. in den Kartal zu legen, 'wie 
unterm 23. desselben Monats artgezeigt wordert sei. Wenrt Masche jetzt artführe 
daß der Magistrat zurrt Baggern rtoch gar keine Anstalten treffe urtd es daher an 
Veranlassung fehle, ihn zum Fortnehnren der Holzstöße artzuhalten, so firtde dieser 
völlig unberechtigte Einwand seine Erledigung in der Thatsache, daß die Bagger- 
arbeit, wie der Angerrschein beweise, im (Sange sei, ihr Fortgang und ihre 
Vollendurtg aber lediglich dnrch die Holzstöße verzögert und beeinträchtigt werde. 
Daher wiederholter Antrag an die Königl. Polizei-Direction, die geeigneten 
Mittel zur Fortschaffung des Hindernisses des schleimigsten zu treffen. Daraus 
Benachrichtigung der Königl. Polizei-Directiort vorn 6. Juli 1858, daß der „grüne 
Graben" von den Holzstoffen des Masche geranntt worden sei. •

Die Raümung war, nach Anzeige des Hafertarrtts, ant 29. und 30. Jrtrti 
erfolgt; aber schort ant 2. Juli hatte Masche rvieder einzelne Hölzer, urtd bann 
einige Tage darauf zwei Flössen in bett Kartal gelegt. Wieberholter Antrag bes 
Magistrats vorn 14. Juli, den Masche wegert seines fortgesetzteit eigenmächtigen 
Verfahrens zu bestrafen und ihn anzuhalten, das Holz sofort arts dem Kanal 
zu entseelten. Antwort der Königl. Polizei-Direction vom 16. August, daß von 
Seiten der Königl. Regierung darüber, ob der Masche den Grürten Graben mit 
feinen Holzflössen zu rannten und nicht rvieder zu belegen habe, definitive Ent
scheidung noch nicht getroffen fei. Diese erging nach beinah' zwei Monaten und 
hatte folgenden Wortlaut: —

Auf die Berichte vorn 16. August er. und 4. b. Mts., bie gegen ben Kahrt- 
bainneifter Masche gerichteten Beschwerben wegert Belegung bes Grünen Grabens 
mit Holzflofferr betreffenb reniittiren wir ber Königlichen Polizei-Direction bie 
Verhanblungen in einem Hefte mit bem Bemerken, wie zu einer polizeilichen 
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Einmischung in dieser Angelegenheit keine Veranlassung vorzuliegen scheint. Nach 
der in dein Schreiben des hiesigen Magistrats vom 18. Juni er. enthaltenen 
Darlegung des Sachverhältnisses ist der bisherige schmale Festungsgraben erst 
neüerdings auf Grund der von der Stadt mit der Königl. Fortifikation ge
troffenen Vereinbarung durch Verbreiterung, resp. Ausbaggerung, für den öffent
lichen Schiffs- und Kahn-Verkehr aptirt und erhellt mich aus dem Marqinal- 
Verichte der K. P. D. vom 1. Juli er., daß namentlich der jenseit der Pladderin- 
Brücke bis zur Parnitz hinführende Kanaltract erst jetzt nach Beendigung der 
Baggerarbeiten für den öffentlichen Schiffs rc. re. Verkehr geeignet erscheint.' Es 
handelt sich daher nach dieseitiger Auffaffung erst um Einrichtung einer öffent
lichen Wasserstraße und ist nicht einmal seftgestellt, daß die Masch'eschen Flossen 
die Baggerarbeiten, resp, den Kahn- oder Schiffs-Verkehr — soweit ein solcher 
bisher überhaupt Statt finden konnte — gehemmt und behindert hätten. Treten 
nun der Anlage einer öffentlichen Wafferstraße Privatberechtigungen hindernd 
entgegen, so ist es selbstredend Sache der Unternehmer einer solchen Anlage — 
hier des Magistrats — falls diese Ansprüche anerkannt werden, durch Abfindung, 
gütliche Einigung rc. rc. eine Ausgleichung anzubahnen, falls aber die fragliche 
Berechtigung bestritten wird, im Rechtswege deren Erledigung herbeizuführen. 
Dagegen kann es nicht Aufgabe der K. P. D. sein, durch administrative Maß
nahmen die vermeintlichen Privat-Berechtigungen des rc. Masche zu beseitigen, 
so wie überhaupt die obwaltenden Differenzen, welche im Wege Rechtens' ge
schlichtet werden müssen, polizeilich zum Austrage zu bringen. 'Wir überlassen 
der K. P. D. hiernach die anderweite Beantwortung der an dieselbe gerichteten 
Requisitionen.

Stettin, den 8. October 1858. 
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 

An Bredorecr.
die Königl. Polizei-Direction, hier.

Letztere theilte eine Abschrift vorstehender Verfügung unterm 22. October 
dem Magistrate mit, bei dem die Ansicht zur Geltung kam, daß die Sache in 
der gegenwärtigen Lage nicht auf sich beruhen und es nicht im Ungewiffen bleiben 
könne, ob der rc. Masche ein Recht zur ausschließlichen, event, theilweisen priva
tiven Benutzung des qu. Kanals besitze und nachzuweisen vermöge. Der Magi
strat beschloß daher in der Sitzung vom 27. October 1858 gegen den Masche 
auf dem Wege der richterlichen Entscheidung entweder in possessorio, wenn dies 
angehe, event, in petitorio vorzugehen und'dabei zu erwägen, ob bei dem Prozeß 
die Königl. Commandantur heranzuziehen oder sonst die Legitimation des Magi
strats ad cansam durch Vermittelung der Commandantur noch näher festzu
stellen sei.

Unter Darstellung des zeitigen Standes der Angelegenheit richtete der 
Magistrat unterm 11. December 1858 an die Königl. Commandantur die Frage: 
ob dieselbe bei den bekannten beschränkten Hafen-Raume im Jntereffe der Stadt, 
wie in denr des Schifffahrt- und Handeltreibenden Theils der Bürgerschaft sich 
herbeilassen werde, in dieser Sache zu Gunsten der Stadt zu inte'rveniren, in 
Erwägung, daß Magistrat augenblicklich bei den Rechtsverhältnissen bezüglich des 
„Grünen Grabens" nicht in der Lage sich befinde, in: Wege Rechtens gegen 
Masche auf Fortnahme der Holzstoffen procediren zu sönnen. ‘ Das Eigenthum

Landbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. 65 
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des Grünen Grabes in seiner ursprünglichen Gestalt gehöre unzweifelhaft 
dem Köniql. Militairftskus und.habe derselbe durch den Receß vom 23. December 
1846 der Stadt Stettin ein, nach § 11. A. L. R. I, 9, § 22. A. L. R. I 21, 
zu beurtheilendes vollständiges Nutzungsrecht eingeraüumt. *) Dagegen sei der
jenige Theil des Grünen Grabens in seiner jetzigen Gestalt, um welchen 
derselbe nach dem Necesse von 1846 verbreitert worden, Eigenthnm der Stadt. 
Wenn nun die Königl. Commandantur gewillet wäre, als Eigenthümerin 
des größten Theils des qu. Grabens von Masche die Fortnahme der Holzstoffen 
zu verlangen, so dürfte einem desfallsigen Antrag der Eigenthümeriu, die zu
gleich öffentliche Behörde ist, die Königl. Polizei-Direction nachzukommen im 
Stande sein, da ihr durch das Rescript der Königl. Regierung vom 8. October er. 
nur untersagt sei, auf weitere Anträge des Magistrats in dieser Angelegenheit 
vorzugehen. Sollte Königl. Commandantur diesem Prinzipal-Antrage nicht defe- 
riren können, so würde nur der Weg der Klage gegen Masche übrig bleiben, zur 
Beschreitung desselben aber Magistrat allein, nach §§ 82—86. A. L. R. I, 21, 
nicht berechtigt und auch hier wiederum der Beihülfe der Königl. Commandantur 
benöthigt seien; „und daher die Anfrage: ob Wohldieselbe eventuell sich bereit 
finden möchte den Magistrat in dem dann anzustrengenden Prozeß zu affistiren."

Die Commandantur, General-Major v. d. Goltz, beantwortet das Schreiben 
des Magistrats erst am 30. December 1858 — mutmaßlich nach vorherge
gangener Einholung von Instructionen vom Königl. Allgemeinen Kriegs-Departe
ment — durch Mittheilung einer Abschrift des von ihr an die Königl. Polizei- 
Direction an demselben Tage erlaffenen. Schreibens, dessen Wortlaut folgender 
war: —

Commandantur An
der Festung Stettin. die Königliche Polizei-Direction hier.

Da der Kahnbauer Masche die Raümung des Festungsgrabens zwischen der 
Lastadie und Silberwiese noch immer nicht von den Holzflossen bewirkt hat, so 
ersucht die Königl. Polizei-Direction die Commandantur mit Bezug auf das 
dieseitige Schreiben vom 3. Mai er. ganz ergebenst, gefälligst nunmehr die Raü- 
mung des vorerwähnten Grabens im Wege der Execution herbeizuführen.

Wenn, wie der Magistrat der Commandantur mittheilt, die Königl. Polizei- 
Direction durch die Königl. Regierung veranlaßt worden ist, den weiteren An
trägen des Magistrats in dieser Angelegenheit keine Folge zu geben, so 
dürfte sich dièse Verfügung nicht auf die dieseitige Requisition 
beziehen, indem der rc. Masche (dessen Vater Martin M.) auf seine Vorstellung 
vom 14. December 1819 wegen Eigenthums-Ansprüche auf diesen Graben unterm 
6. Mai 1820 mit seinen Ansprüchen Seitens des Köuigl. (damaligen ersten 
Departements, nachmaligen) Allgemeinen Kriegs-Departements (vom Kriegs- 
Ministerium) abgewiesen worden ist.

Die dieseits geforderte Raümung des qu. Grabeus von den Holzstoffen ist 
zuletzt im October 1841 erfolgt, da derselbe bisher aber nicht gereinigt und nicht

') Die Richtigkeit dieser Auslegung der genannten §§. A. L. R. ist doch zweifelhaft. 
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schiffbar war, so ist die Unterlassung der Raümung desselben bis jetzt, wo die 
Vertiefung durch den Magistrat herbeigeführt ist, stillschweigend nachgesehen worden.

Stettin, ben 30. December 1858. 
Der General-Major und Commandant, 

v. d. Goltz.

Beim Magistrate war man auf die vorstehende Mittheilung von einer Seite 
der Meinung, daß wenig Aussicht vorhanden sei: Königl. Regierung, bei der 
Seitens der Polizei-Direction unzweifelhaft um Verhaltnngsregeln angefragt 
luerbcn würbe, werde aus ben Antrag ber Königl. Commanbantur eingehen, da 
sie auf Ansuchen bes Magistrats bereits abgelehnt, unb es kaum zu erwartem 
stehe, baß eiiiê Änderung in ihrer Auffassung von ber Sache cintreten könne. 
Längeres Zaubern von Magistratswegen führe nur herbei, bie Zeit zu verlieren, 
bie Poffessorien-Klage anzustellen. Dagegen meinte der Statsynbicus Giesebrecht: 
von Anstellung eines Possorien-Prozesses könne nach Sage ber Sache gar nicht 
bie Rebe sein;' werbe Klage angestellt, so sei es bie actio negatoria, bei ber bie 
Zeit nicht verloren ginge. Bevor aber zur Klage geschritten würbe, fragte 
Magistrat unterm 18. Februar 1859 bei ber Königl. Commanbantur nach Sage 
bcr ‘ Sache an, woraus bieselbe durch Marginal-Schreiben, am 25. Februar er- 
wiberte: — „Die Angelegenheit ist im Gange unb nur bie Königl. Regierilng 
hat bagegen, unb zwar zuletzt unterm 3. Febr. er., remonftrirt. Die Commanban
tur hat inbeß bie Königl. Polizei-Direction unterm 18. b. M. wieberholt requirirt, 
bie Raümung bes Grabens, event, bei Statt finbenber Zögerung, exekutivifch 
herbeizuführen, ba bie Rahmung bes Grabens lebiglich im fortifika- 
tarischen Interesse liegt." Sobann theilte bie Commanbantur bem 
Wlagiftrate am 9. Mai 1859 mit, baß ber von Masche mit Holz belegt gewesene 
„Grüne Graden" geraümt worben fei, wozu inbeß exekutivische Maßregeln Seitens 
ber Königl. Polizei-Direction nothwenbig gewesen seien.

Rach Ablauf eines Jahres kam es wieber vor, baß Masche ben Kanal mit 
2 Flossen Masthölzern unb 5 Floffen Fichtenbalken belegt hatte. Bei bieser 
Gelegenheit faßte sich bie Königl. Polizei-Direction muthmaßlich auf Grund bet 
ihr im vorigen Jahre von ber Königl. Regierung ertheilten Ermächtigung — 
kurz, sie wies bas stäbtifche Hafenamt an, bie Flößen ohne Weiteres auf Maschens 
Kosten aus bem Kanal fort-, unb nach einer anbern Stromstelle zu schaffen, wo 
sie ber Schifffahrt nicht hinberlich feien. Dies warb am 2. Juli 1860 bewerk
stelligt.

Was bie Eigenthumsfrage anbelangt, so unterliegt es keinem Zweifel baß ber 
Festungsgraben zwischen ber Saftabic unb ber Silberwiese, 7rk«döE^Eia nach Thucydi
des' Ausdruck in der Geschichte des peloponnesischen Krieges,*) ursprünglich ein Zu
behör ber Stadt gewesen ist. Er steht in der „Designation vnd Namen aller der Stadtt 
Stettin zwgehörigen grossen vnd Kleinen Wasserströmen In der Stadtt grentzen, 
Jurisdiction vnd Eigenthnemb beschloffen", unter bem schon oft erwähnten 
Namen „Pladber Ina"**), unb zwar auf Grund der Vereignungs-Urkunde 
Herzogs Otto I. Datum in Damb Anno Domini M°CCC"VI1 in dominica Pal- 
marum 14. Calend. Aprilis „bie Wasiergränzeir" betreffenb, „alß von ber Stadt 
an die Oder herunter, die SübbeZinsche fahrt entlang, 'vorlengst dem Dammischen 
Sehe biß in die große Regelitz herauf, vnde von bannen burch ben Sangengraben 
vor Clüzo, Curow vndc Jüsto vorüber biß wieder an die Stadt Stettin (welcher 

65*
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Cirçuitus etliche Teutsche Mehllweges austräget) ***),  enthaltend das „Oberbruch", 
das der Herzog der Stadt vereiguet cum integritate omnis Juris, cum omni 
libertate et utilitate in insulis, paludibus, lignis, pascuis, pratis, a q u i s, pisca- 
tionibus et in omnibus aliis, quae intra praenotatas distinctiones ad com- 
niodum et profectum praedictae ciuitatis nostrae Stetin unquam poterint or- 
dinari, Justo proprietatis titulo, perpetuo pacifice possidendum, dantes eisdem 
Consulibus et Burgensibus nostris liberam Facultatem acdificandi ibidem 
domos, hortulanis et humulariis f) inhabitantas, exceptis domibus dictis Vei- 
linge "ft) vulgariter et tabernis. etc. etc. Zeügen dieses Vereignungsbriefes 
sind: Dithmar, Abt in Kolbaz; Lüchte, unser Marschall; Hennig v. Hinderborch, 
Mundschenk; Wilhelm Trampe; Stange; Albert v. Robbekou, Johann v. Schollen- 
tin, Henning v. Nienkerken, Hinrich v. Swerin, Hermann v. Deven, cum aliis 
pluribus fide dignis ; und beftäigt ist er vom Herzoge Wartislaw, datum Stetin 
A. D. M°CCC°IX0 in die Viti et Modesti martyram beatorum (15. Juni), 
sowie von den Herzogen Kasemir und Swantebur, datum et actum Stetin A. 
I). M0CCC°LXXP in die Margaretae virginis gloriosae (13. Juli ff-j-)- So 
lange in Kriegszeiten bei einem feindlichen Anfalle die Vertheidigung der Stadt 
^>ache des Raths und der Bürgerschaft war, hatte diese für die Unterhaltung der 
ihr gehörigen Stadtmauern, Stadtgräben und der sonstigen Wehrmitttel, also 
auch für die Reinhaltung der Pladdereie, Pladderina, welche die Lastadie vor 
einem von der Silberwiese her vorrückenden Feind schützte, zu sorgen. Als aber 
der nordische Fremdling angeblich zur Beschützung seiner lutherischen Glaubens
genossen, an der Pommerschen Küste gelandet war und sich des militairischen 
Regiments im Land am Meere bemächtigt, und der westfälische Friedensschluß 
den fruchtbarsten Theil von Pommern der Krone Schweden als „Satisfaction" 
für die graüelhaften Verwüstungen zugesprochen hatte, die ihre Söldnerbanden 
18 Jahre lang auf deütscher Erde angerichtet, da enthob, so scheint es, der 
Stockholmer Reichsrath die Städte von der Unterhaltung ihrer Festungswerke und 
erklärte dieselbe für Landessache, zu welchem Zwecke eine besondere Steiler einge
führt wurde. Von da an gingen die Festungswerke und Alles, was damit zu
sammenhangt, doch vielleicht mit Vorbehalt, in das Eigenthum des 
Militair-Fiskus über, der nun seinen Kriegsbaumeister und sonstige Forti- 
fikations-Bedienten bestellte, welche unter der Aufsicht des Befehlsführers oder 
Commandanten der Festung, für die Instandhaltung der Werke auf Landeskosten 
zu sorgen hatte. Und dabei ist es bis auf unsere Tage geblieben.

*) L. B. n. Th. Bd. VIII, 207. — **) Schleker's Stadt-Matrikel von 1565, Fol. 142, 
143. — ***) Ebenda Fol. 3 vos. — f) Hopfenbaucr. — ff) Ob Wächter- oder Wärterbuden, 
etwa zusammenhängend mit dem Hauptworte „Veilicheit", d. h. Sicherheit? — fff) Paul 
Fnedeborn's Rothes Copialbuch, S. 87—89. — °) Laut Vermögens-Auseinandersetzungs-Receß 
zwischen den Hinterbliebenen minorennen Kindern, Friedrichs Poll und deren Mutter vom 
25. Ium und 2/5. October 1861 wurden die beiden Grundstücke auf der Silberwiese der 
Wittwe Poll, Anna Louise Friederike Wilhelmine, geb. Masche, übereignet und der Besitztitel 
für dieselbe yi decreti vom 4. November 1861 berichtigt. Sei daran erinnert, daß Martin 
Masche bei Lebzeiten die Hälfte seines Grundbesitzes nicht seinem Schwiegersöhne, son
dern s e i n e r T o ch t e r, der Ehefrau des Friedrich Poll, überwiesen hat (S. 435 ff.).

Im Jahre 1855 wollte Friedrich Poll's Wittwe, Louise, geb. Masche °) das 
Bohlwerk an ihrem Oderwärts gelegenen Silberwiesen-Grundstück, längs des
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Festungsgrabens erneuern. Das vorhandene Bohlwerk war sehr leicht construirt 
und nur 4 bis 4‘/2 Fuß über Pegel 0 hoch; es sollte aus 7 Fuß Höhe gebracht 
werden. Ein Antrag, welchen sie dieserhalb an den Magistrat richtete, wurde 
von denselben untern! 10. October 1855 abgelehnt, worauf sie bei der Königl. Polizei- 
Direction vorstellig wurde. Nun erhob bei dieser der Magistrat am 10. Decem
ber 1855 Einspruch gegen den beabsichtigten Bohlwerkbau, weil — 1) nach dem 
Vertrage vom 23. December 1846 den Pollschen Erben so lange bis «sie diesem 
Vertrage beigetreten, die Bebauung der ererbten Grundstücke nur nach Maßgabe 
des Rayon-Gesetzes gestattet, und daher auch jede Aufhöhung des Terrains unter
sagt werden müsse ; und — 2) weil nach jenen: Receß der Festungsgraben auf 
10 Ruthen zu verbreitern sei, weshalb dessen Einengung bei der Mündung in 
die Oder nicht gestattet werden könne. Das Königl. Allgemeine Kriegs-Departe
ment schlug den nachgesuchten Consens ab wovon die Wittwe Poll unterm 
20. December 1855 benachrichtigt wurde. Hiergegen wurde dieselbe am 15. Februar 
1856 vorstellig, weil ihr Grundstück bereits 6V2—63/4 Fuß Pegel hoch liege; sie 
wurde aber wegen des obigen Protestes des Magistrats von der Königl. Polizei- 
Direction abschläglich beschieden. Wiederholt beantragte die Wittwe Poll unterm 
19. September 1856 die Erlanbniß, das Bohlwerk längs der ganzen Wafferseite 
ihres Grundstücks erneuern zu dürfen; allein dieser Antrag wurde aus denselben 
Gründen, wie früher und weil das Bohlwerk bisher nur theilweise vorhanden 
gewesen, und die Baulinie unregelmäßig und unzweckmäßig sei, vom Magistrate 
abgelehnt, und demgemäß die Poll von der Königl. Polizei-Direction unterm 
18. December 1856 abschläglich beschieden. Das Königl. Allgemeine Kriegs- 
Departement hatte inzwischen die Herstellung des Bohlwerks ganz in der bis
herigen Art genehmigt und auf die Beschwerde der Poll, daß ihr untersagt 
sei, das ihr Grundstück gegen den Oderstrom abgränzende Bohlwerk erneuern 
verfügte die Königl. Regierung unterm 23. Januar 1857 die Ertheilung des 
Consenses unter Vorbehalt der Rechte Dritter — des Magistrats, dem die Aus
führung seines Rechts im Betreff der Oder, bezw. des Bebauungsplans im Rechts
wege zu überlasten sei. Zu Ende des Jahres 1863 brachte die Wittwe Poll die 
Anlegung eines Bohlwerks am Grünen Graben wiederum zur Sprache. Bei 
näherer Untersuchung glaubte man zu der Behauptung berechtigt zu sein, daß 
sie mit ihrem Projecte ein städtisches Ufer bebohlwerken wolle, was 
nicht gelitten werden dürfe, sie vielmehr angehalten werden müste, längs ihres 
Ufers die receßmäßige Breite des Grabens von 10 Ruthen herzustellen und dem
gemäß das Bohlwerk schlagen zu lassen; auch entstand die Frage, ob sie ein Fahr
wasser, welches die Stadt' mit einem Kostenaufwande von ca. 25.000 Thlr. her
gestellt habe zu ihrem Privatverkehr benutzen dürfe, ohne der Stadt eine Ent
schädigung zu zahlen. Der Königl. Polizei-Direction, welche den Antrag der Poll 
untern: 30. December 1863 zur Kenntniß des Magistrats gebracht hatte, wurde 
von diesem am 10. März 1864 erwidert daß gegen die Absicht der Wittwe ein 
Vohlwerk von einem ihr gar nicht gehörenden Ufer zu schlagen protestirt 
werden müste. Die Wittwe Poll wnrde hiervon durch die Verfügung der Königl. 
Polizei-Direction vom 6. April 1864 in Kenntniß gesetzt.

Es handelte sich also jetzt um eine Gränzstreitigkeit, welche die Wittwe Poll 
durch richterliche Entscheidung zum Austrag gebracht zu sehen wünschte, weshalb 
sie sich unterm 30. April an das Königl. Kreisgericht wandte. Weil aber aus der 
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Eingabe nicht mit Sicherheit zu entnehmen war, ob darin ein Act der freiwilligen 
Gerichtbarkeit beantragt, oder eine Klage gegen die Stadt Stettin angemeldet 
werbe, so wurde die Wittwe Poll durch Dekret vom 3. Mai zur nähern Erklärung 
aufgesordert, die sie am 10. desselben Monats dahin abgab, daß sie allerdings nur 
eilten Act freiwilliger Gerichtsbarkeit im Sinne gehabt habe. Nach Erledigung 
nothwenbiger Formalien, den Nachlveis des Besitztitels der rc. Poll betreffend 
setzte das Köitigl. Kreisgericht einen Termin zur Gränzregnlirnng auf den 27. 
September 1864 vor dein Kreisrichter Pabst an Ort und Stelle an. Das da
rüber aufgenommene Protokoll lautet lvie folgt: —

Verhandelt Silberwiese Nr. 11 den 27. September 1864.

Auf den Antrag der Fran Wittwe des Kaufmanns Friedrich Poll, Louise, 
geb. Masche, steht heute Termin zur Rkgnlirnng, resp. Erneüerung der zwischen 
ihrem Grundstück Vol. XX pag. 28 des Hypothekenbuchs von Stettin iinb dem 
Territorium der Stadt Stettin hiulaufendeu Gränze an.

Es waren erschienen nach Stand und Namen bekannt und geschäftsfähig: 
1) die Fran Antragstellerin; 2) der Stadtrath Hempel, als Vertreter der Stadt 
Stettin, die Beibringung einer Vollmacht Seitens des Magistrats versprechend; 
3) der König!. Wasserbau - Jnspector Wernekingk; i) der Bau - Commissarius 
Kriesche, als von beiden Interessenten bestellte Sachverständige (ersterer von der 
Wittwe Poll dazu erbeten, der zweite im Auftrage des Magistrats).

Nachdem mit den Erschienenen die zu erneüernde Gränze mit Rücksicht auf 
die vorhandenen Sitnationspläne in Augenschein genommen und die entsprechen
dell Vermessungen der auf letzten verzeichneten Gränzzüge veranlaßt lvorden 
waren, stellte sich heraus, daß ein Streit über die Gränze zwischen der 
Wittwe Poll und der Stadt Stettin hier nicht obwaltet. Es ergab 
sich auch, daß es der Erneüerung dieser Gränze nur ans Einem Punkte bedarf, 
iiibem dieselbe im übrigen Verlaufe durch nicht leicht zu verwischende Merkmale 
erkennbar ist. Dieser zu fixirende Punkt wurde durch Einschlagung eines eichenen 
Pfahls, deffen Standort durch angestellte Messung seines Abstandes nach beiden 
Seiten Hill genau festgestellt wurde, bezeichnet. Es ist nuninehr die Gränze 
des Grundstücks Vol. XX (20) Fol. 28. des Hypothekenbuchs voll Stettin gegen 
den der Stadt (Stettin gehörenden sogenannten „Grünen Graben" in folgender 
Art festgesetzt: —

Dieselbe wird von da ab, wo der „Grüne "Graben" in die Oder mündet, in 
einer Länge von 413/t Fnß dnrch ein in nesirer Zeit errichtetes Boblwerk gebildet. 
Wo dieser neue Bohlwerksbau anfhört, bildet die Gränze eine in der Richtung 
jenes Bohlwerks sich fortsetzende gerade Liilie von 60 Fnß Länge, so daß von 
der Ecke an der Oder abgerechnet die Gränze zunächst aus einer graden Linie 
von 102 Fuß (d. b.) ober 8*/2 Ruthe besteht. Am Enbpnnkt bieser Liilie ist ber 
oben erwähnte eichene Pfahl als Gränzzeichen eingerammt, welcher sonach von 
ber Ecke all der Oder 8*/2 Ruthe entfernt und von dem letzten besonders stecken
den Pfahl des alten Boblwerks bis zll dessen Mitte des Durchmessers gerechnet, 
14 Fuß 9 Zoll (d. d.) abfteht. Von dem heüte eingerammten Pfahle setzt sich 
die Gränze in ber Verlängerung bes Bretterzauns fort, welcher nach Osttn zu 
bas Pollsche Grunbstück voll ber am Grünen Graben entlang sührenben Straße 
trennt. Eine gerabe Liilie voll beut qu. Pfahl ab bis zu ber nächsten Ecke bes 
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vorerwähnten Bretterzauns bildet also die fernere, durch ein besonderes Merk
zeichen nicht markirte Gränze zwischen dein Grundstück Vol. XX, Fol. 28 und 
dem „Grünen Graben" der Stadt Stettin. In der weitern Fortsetzung bis gegen 
die Holzstraße hin ist das Pollsche Grundstück, wie oben bereits bemerkt, durch 
einen Bretterzaun begränzt, welchem sich oben kurz vor der Straße noch eine 
Einfahrt anschließt, die indeß ebenso wie der an der Holzstraße erbaute Schuppen 
gegen die Gränzlinie ein wenig zurückspringt.

Die Wittwe Poll und der Stadtrath Hempel, letzterer unter Vorbehalt -der 
Genehmigung des Magistrats erkannten die vorbeschriebene Gränzung als richtig 
an und baten beider Seils um Abschrift dieser Verhandlung. Die Kosten des 
Verfahrens trägt die Wittwe Poll.

V. g. u.
Louise Poll. Hempel. A. Wernekingk. Kriesche. 

a. u. 8.
Pabst, Kreisrichter. Riemann.

Wir gehmigen hierdurch die Erklärungen unseres Commifsarius, des Stadt
raths Hempel, in der Verhandlung vom 27. September 1864 überall.

Stettin, den 13. April 1865. 
Der Magistrat.

Hering Giesebrecht.

Über den Bohlwerksbau der Wittwe Poll längs ihres an der Oder belegenen 
Grundstücks am Strome selbst wie am Festungsgraben ist in den nächstfolgenden 
Acten nicht weiter die Rede; allein aus beut Jahre 1870 liegt eine Eingabe der 
2c. Poll an die Königl. Polizei-Direction, die Consentirung eines Vohlwerks am 
Grünen Graben betreffend, vor, welche dem Magistrate mitgetheilt und von 
diesem am 30. Juni 1870 mit dem Bemerken remittirt wird, daß auch jetzt, aus 
den früher angeführten Gründen, gegen die Anlage, soweit sich aus der vorge
legten ungenügenden Zeichnung beurtheilen lasse, Wiederspruch erhoben werden 
müsse. Der rc. Poll möge die Vorlegung eines ganz vollständigen, genauen 
Situationsplans vom Grünen Graben aufgegeben werden, auf welchem die Mün
dung des Grabens in die Oder, der Anschluß an die Festungswerke und die 
Pladderinbrücke, so wie die Verbindung des projectirten Bohlwerks mit den 
beiden schon vorhandenen einzuzeichnen seien. Darauf ist von Seiten der rc. Poll 
nichts erfolgt, dagegen läßt sie im Jahre 1872 durch ihren Sohn Friedrich Poll 
unterm 16' Juni den Antrag stellen, die Gränze neu zu reguliren, da der im 
Jahre 1864 eiugerammte Gräuzpfahl, wahrscheinlich beim Bau des Eisenbahn- 
Viaducts verschüttet, uicht mehr aufzusinden sei; es handele sich jetzt darum, das 
Bohlwerk zu schlagen, wozu schou vor längerer Zeit der Consens ertheilt worden 
sei. Von einer Regulirung der Gränze könne, so lautet die Antwort vom 
18. Juni 1872, nicht die Rede sein, da dieselbe seit 1864 feststehe. Die Stelle 
des qu. Pfahls ließe sich durch Messung leicht auffinden. Darauf nette Eingabe 
des Friedrich Poll im eignen Namen vom 4. Juli 1872, worin er anfragt, ob 
die Stadt die Dreieckfläche zwischen seiner Gränze und dem Grünen Graben, für 
das sie das Eigenthum in Anspruch nehme, ihm zum Preise von 16 Sgr. pro 
Q.-Fuß käuflich überlassen wolle. Er läßt sich herbei, das Eigenthumsrecht der 
Stadt an dieser Fläche zweifelhaft zu nennen, und meint, dieselbe als Vor
land für sich beanspruchen zu können. Es wird ihm geantwortet, daß 
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nach dem Gränzvergleich mit seiner Mutter vorn 24. September 1864 ein 
Zweifel über die Eigenthurnsverhältniffe an der qu. Stelle nicht vbwalte und daß 
diese nicht verkäuflich sei. Nach einer Acteirnotiz von 1868 mußten, um den 
Kanal an der Mündung in die Oder bis auf 10 Ruthen zu verbreitern vom 
Pollschen Grundstück 170 Q.-Ruth. erworben werde, was à 72 Thlr. pro Q.-R. 
12.240 Thlr. kosten würde.

Als die Cholera-Epidemie im Jahre 1866 zum Ausbruch kam, — die ersten 
Erkrankungen kamen am 19. Mai in der Vorstadt Pmnmernsdorfer Anlage vor 
— richtete die Königl. Regierung in polizeilicher Beziehung ihr Augenmerk haupt
sächlich aus die Lastadie, die mit ihren feüchten Wohnungen, den großen Wasser- 
mästen in den Flüsten, dem Mangel eines genießbaren Trinkwassers re., in den 
früheren Cholera-Jahren wie bei allen epidemischen Krankheiten, ein Hauptsitz der 
Verwüstung gewesen war, und ordnete, im Einverständniß mit der Königl. Com- 
mandantur, eine gründliche Reinigung des die Vorstadt umgebenden Grabens an, 
besten stehendes Wasser bei erhöhter Temperatur mephitische Gase entwickelt. 
Diese Anordnung traf auch den Grünen Graben, von dem die Seitens des 
Hafenamts bewerkstelligte Untersuchung und Peilung ergeben hatte, daß er theil- 
weise zugewachsen war, und nur zum geringern Theile die receßmäßige Tiefe von 
5 Fuß unter dem Nullpunkte des Oderpegels hatte. Die Mindertiefe zeigte sich 
vorzugsweise an der Seite der Lastadie, wo das Bette des Grabens auf großen 
Strecken, namentlich rechts und links von der Brücke, mit Pegel 0 in gleichem 
Niveau stand. Hier mußte stark gebaggert werden. Wegen eingetretenen und 
lang andauernden Hochwassers fomite die Baggerung erst in den Monaten Mai 
und Juni 1867 durch die Fortifications-Behörde zur Ausführung gebracht werden. 
Die Kosten haben Thlr. 3019. 27 Sgr. betragen, wovon die "Stadt laut Receß 
vom 23. December 1846 die Hälfte zu tragen hatte, welche mit Thlr. 1509. 28. 6 Pf. 
am 21. Juli 1867 von der Kämmereikasse der extraordinairen Festungsbaukaste 
erstattet worden ist. Aber auch von Seiten der städtischen Bau-Deputation ist 
ist in den Monaten, October, November und December 1869, so wie im Juli 
1870 gebaggert worden, wofür Thlr. 600. 14 Sgr. verausgabt sind.

Bereits im Jahre 1865 zeigte sich die Nothwendigkeit, die Klappe der Grünen
graben- oder Pladderin-Brücke durch eine neue zu ersetzen. Die Kosten wurden 
zu 400 Thlr. veranschlagt. Die Ausführung des Baus im Jahre 1866 hat 
jedoch nur Thlr. 388. 10. 2 Pf. in Anspruch genommen, indessen ein kleiner 
Nachschuß von Thlr. 2. 5 Sgr. erforderlich gewesen ist, um eine Kleinigkeit nach
zuholen , welche bei der Abnahme des Baus am 4. Febr. 1867 bemerkt wurde. 
In dem oben genannten Jahre wurden auch an der Brücke selbst verschiedene 
kleine Reparaturen, insonderheit an Schmiedearbeit, nothwendig, die Thlr. 18. 
3. 9 Pf. gekostet haben. In demselben Jahre 1867 war aber auch eine Repa
ratur an dem Bohlwerk des Grabens, städtischen Antheils, Oderseite, nöthig, 
wofür die Kämmereikaste Thlr. 625. 7. 1 Pf. zu zahlen gehabt hat. Veranschlagt 
waren rund 1000 Thaler! Eine Hauptreparatur dieses Bohlwerks stellte sich im 
Jahre 1874 als nothwerldig heraus. Ee waren dafür 3750 Thlr. in dem Bau- 
Etat für das genannte Jahr ausgeworfen. Die betreffenden Arbeiten wurden 
ausgeführt, mit Ausnahme der Hinterpflasterung, die wegen vorgerückter Jahres
zeit erst im Frühjahr 1875 bewirkt werden konnte, daher denn auch der dafür 
im Anschläge enthaltene Kostenbetrag von Thlr. 742. 5 Pf. auf den Etat pro 
1875 zur Soll-Ausgabe übertragen wurde.
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.Qr/. Vr "Ä'lb.auer ^nedrich Wilhelm Andreas Masche trug am 29. Janllar 
beim Acagytrate auf Ablösung der auf seinem Grundstücke zu Gunsten der 

Stadt Stettin haftenden, in Nttbr. II des Hypothekenbuchs eingetragene Lasten 
®11' ^rn. Wege privativer Vereinbaruiig, ohne Vermittelung der König!. General- 
^ommispon zu Stargard, an, wobei es sich unt das Grundgeld von der einstigen 
Gleiche lind nm den Canon vom Vorlatide und von der kleinen Insel in der 
Oder handelte. Die Ablösungs-Summe der drei Grundabgaben betrug (5 + 5 + 5)

= .^J^öfung ves mit den Grundabgaben verbundenen
^audemiilms Thlr. 3J. II Pf., zusammen also .... Thlr 311 11 Sar 
à «!?blcher Summe Masche sich in der protokollarischen Verhandlung vom 
23. Mai 1856 einverstanden erklärte und dieselbe am 24. Juni' deffelb Jahrs 
bei der Kännnereikasie einzahlte, worüber die löschungsfähige Quittung und 
außerdem noch ent besonderer Löschungs-Consens am 4. März 1857 vom Magi-

^"sgefertigt wurde. Atlch wurde bei dem Werder in der Oder, Masche's 
Insel das Aufhören desielben als Erbzinsgrundstück vermerkt und das Hviw- 
theken-Folium von dein, der Stadt Stettin zustehenden, Obereigenthinn desielben 
j|v| UylV II vH«

im Jahre 1852 der Bau der neuen, der brüten Oder-Brücke int Gange 
der Steüer-Fiskus, vertreten durch die Provinzial-Steüer-Directiou 

dle Eiu?chtung mter besondern Contrôle der Mahl- und Schlachtsteüer an dieser 
lrch oorbehalten, wozu Masche das Lokal herzugeben sich in dem Recesie 

vom 18. October 1852 verpflichtet hatte. Da dieser Plan nicht zur Ausführung 
laut, w wurde da die Steüer-Behörde die Eintragung der Verpflichtung iit 
.ltttbr. II des Hypothekenbuchs zur Bedingung gemacht hatte, nunmehr dies' Jn- 
tabulat aut Antrag vom 11. September ant 18. November 1858 gelöscht.

Masche, der mit seiner Ehefrau Louise Auguste, geb. Calow in getrennten 
Gütern lebt, bat, nachdem die Straßen auf seinem, unter Nr. 110 des Hypo- 
thekenbnchs Vol. XV eingetragenen, Oderwärts gelegenen Silberwiesen-Antheil 
reguhrt tvaren, drvon folgende Parcelen, bezw. Baustellen veraüßert: —

18;>9. Januar 31. Eine Parcele an der Holzstraße, mit der Polizei-Nr. 26, 
belegen, von 6577,5 Q.-Fuß Flächeninhalt, mit den darauf befindlichen Ge
bäuden, entern Vorder- und einem Hinterhause, an die Wittwe des frühern 
Hafenmeisters Friedrich Moritz, Amalie Henriette Wilheltnine, geb Wepmar 
Kaufpreis 25.500 Thlr. Darauf sind 1000 Thlr. gezahlt und 24.500 Thlr' 
gegen 5 Prêt. Zinsen stehen geblieben. Im Hypothekenbuch Vol. XX Fol. 208 
eingetragen. °
. EU.. Fà 4 Eine Parcele von 6156 Ü.=gu6, in der Hvlzflraßc unter

, ^^âêî-Nr. belegen, mit den darauf befindlichen Baulichkeiten, namentlich
ernem Wohnhause nebst Zubehör, an den Kahnjchiffer Martin Heinrich Thurow, 
für -sJ 100 Thlr., worauf 7000 Thlr. angezahlt sind und der Überrest gegen

Prêt, verzinset werden. Eingetragen H.-B. Vol. XX, Fol. 232.
r r ^^'0- März 28. Eine Parcele in der Wiesenstraße unter der Polizei-Nr. 4 
™ ff1' ^-'Fuß Flächeninhalts, nebst den darauf befindlichen Gebaüden. 
Masche verkauft dieses Grundstück an seine Ehefrati für 2000 Thlr., die rück- 
standig bleiben und nut .> Prct. Verzinset werdeti. Eingetragen in Vol. XX des 
H.-B. Fol. 220.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 66
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1859 April 6. Eine Parcele in der Marienstraße unter der Polizei-Nr. 13. 
Käufer: Der Böttigermeister Carl Eduard Kolbe. Eingetragen in Vol. XX des 
H.-B. Fol. 72.

1859. April 9. Eine Parcele in der Wiesenstraße unter der Poüzei-Nr.12 
belegen, von 156O’/l2 Q.-Fuß Flächeninhalts mit beii darauf befindlichen Wohn
hause nebst Zubehör. Käufer: Der Kahnschiffer Georg Friedrich Philipp Gutsche. 
Kaufpreis 6300 Thlr., worauf 4000 Thlr. baar abgezahlt sind und >00 Thlr. 
gegen 5 Prct. Zinsen stehen bleiben. Eingetragen Vol. XX des .Y.-B. Fol.

1859. October 18. Eine Parcele in der Wiesenstraße unter der Polizei 
Nr. 17 belegen, nebst dem darauf befindlichen Wohnhause. Kaüfer: der Kaufmann 
Rudolf Albert Ferdinand Rückforth. . v .

1860. Januar 18. Eine Parcele in der Wielenstraße unter der Polizei 
Nr. 10 belegen. Größe 2574Q.-Fuß. Kaüfer: der Schiffer-Altermann Martin 
Heinrich Thurow. Eingetragen im Vol. XX. des L. B. Fol. 280.

1860. Januar .18. Eine Parcele von 205978 Q.-F. Flächeiiinhalts m der 
Wiesenstraße unter der Polizei Nr. 11 belegen. Kaüfer: der Hauszimmermeister 
August Wilhelm Friedrich Ferdinand Dircks. Eingetragen im Vol. XX. des H. B. 
Fol. 292.

1864 November 24, verkauft Masche von dem auf der Silberwiese Parmtz- 
wärts unter Nr. 121 belegenen, Vol. IX des H. B. Fol. 324 verzeichneten Grund
stücke einen schmalen längs der nördlichen Gränze des Grundstücks streichenden 
Landstreifen von 19.872 Q.-Fuß an das Directoriuni der Berl.ii-Stettiner Eisen- 
bahn-Gesellsckaft für den Preis von Thlr. 22.592. 20 Sgr. Behufs Anlegung 
des Viaducts zur Verbindung des Personen-Bahnhofes in der Oberwiek mit dem 
Güter-Bahnhofe außerhalb der Lastadie. Der Magistrat entläßt diese Parcele 
aus der Pfandverbindlichkeit bezüglich derjenigen Verpflichtungen, welche aus dem 
Receffe Dein 1& October 1852, in Rubr. II, Nr. 4 des H. B. auf dem Haupt
grundstücke eingetragen stehen auf Antrag des rc. Masche mittelst Beschlußes von: 
20. Februar 1867., f

Sei hier aiigemerkt, daß zur Ausführung dieses Viaducts ailch ein ^erram- 
streifen vom Pollschen Grundstück an der Öderseite nothwendig war. Wie das 
Abkommen lautet, welches das Directorilnn der Berlin-Stettiner Eisenbabn- 
Gesellschaft mit der Besitzerin des Grundstücks getroffen, ist aus den hier benutzten 
Acten des Magistrats nicht ersichtlich.

Andreas Masche theilte im Soinnier 1860 dem Stadtrathe Hempel , .Vor
sitzenden der Ökonomie-Deputation, gesprächsweise mit, daß er wegen des Verkmlfs 
eines großen Theils seines an der Oder zwischen der Wiesen- und der Ma- 
rienstraße belegenen Grundstücks mit einem Corisortiinn von Spekulanten in Un
terhandlung stehe, und er mit demselben so gut wie einig sei. Er wolle 
aber, um nicht dereinst Vorwürfe von seinen Mitbürgern zu bekommen, noch ein
mal die Hand zum Vergleiche bieten — er lag nämlich mit dem Magistrate im 
Prozeß, — und der Stadt Stettin gewiffermaßen das Vorkaufsrecht für diesen 
Grundstückstheil einraümen und mit demselben die zwischen ben zwei obengenannten 
Straßen fallende Strecke der längs der Oder ziehenden Wasserstraße nebst ca. 
800 laufende Fuß Privatbohlwerk übergeben. Er habe dieses Terrain m 16 
Baustellen eingetheilt, die zusammen einen Flächcnrainn von 118.4 637-2 Q.-Fuß 
umfaßten. Er fordere für dieselben einschließlich aller darails stehenden Baulich- 
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feiten an Renliscn und Schuppen, sowie mit Einschluß der erwähnten Wasser- 
strasicn Strecke und des Bohlwerks, außerdem auch noch gegen Verzichlleistung 
ünf à àManm im Festungsgraben Pladdereie Flossen zu legen fur dm

Kauwelde 100 000 Thlr auf 20 Jahre mindestens zu 4 ’/.2 Prêt, ungekundrgt 
stehen lassen, wenn die Stadt sich gleichfalls verpflichte, so lange nicht zu ku^rgen, 
Ä) SKb i: wolle er in baarer Zahlung und den Überrest m Stettiner Stadt- 
Z- nach dem Tageskurse «nnebn.e,,. War diese Ä

streng genommen nur eine Privatmittheil nng, fo erachtete doch ^tadtrath yeinsei

à der Stabt ^îL^Â^Sàeii *U
ÄÄ«ÄÄÄW ' 

„3 'L solide gebaut wie es von Masche gebaut worden, mmdeftens 40000 Thlr. 
actofte «bcn wi be so bliebe als Kaufpreis für den Grund und Boden nur 

■ Ç ' „der Thlr. 1. 9. 10 Pf. pro Q.-Fuß, und durste Dieser sich wol
tüieDer erlangen lasten wenn man die 16 Banstellen einzeln nerfaiifte, mal Die 

Waster vorzüglich ist. - Oberbürgermeister Heang schrieb 
indessen am A August 1860 auf Hempels Vorlage: Das (Süllyunn vermag nad) 
reiflicher Erwägung Der Sache sich nicht zu entschließen, aus Diese Proposttioner 

der Kahubauer Friedrich Wilhelm Andreas 
Mflicke ru Stettin vor Dem Justizrath unD Notar Olustav August Heinrich HehDe- 
maln dLftM mtt dem à^..L Johann Louis Atomar L-istuer. von Bà, 
daselbst in der Kronenstraße Dir. 69 wohnhaft, einen ^"trag, kraft desien ersterer, 
be mit seiner verstorbenen Ehesrau Louise Auguste, geb. Calow nickch in Guter 
gemein schuft gelebt da. M ™ ^^.^00,1 SktUn $0^, M 

ftstet^ai?'ben" letstern verlauft ^tot Mit vertäust sind bie sämmtlichen auf dem 

Grundstück befindlichen dem Nerkaüser gehörigen Schuppen und BanUchteiten. 

^mbredèî' wordeu.""âs wird dadurch von' demKaüser berichtigt, daß er in An-
1 ’ auf baffelbe Die auf Dem GrunDstücke in Hubrica UI Die unter Den

"Nummern 5, 6, 7 unD 8 haftenDen ForDemnaen im Gesammtbetrage von 
rr tv'ßir *) nebst Den Sinsen zu 5 unD resp. 6 Prct. von Der Theilpost 
65.000 Thlr. ) mm ,o ’ ~l Uv1-t s des Kaufmanns Mareens ohn 
von Ä ffÄ? dem u Juul 1869, an, als Selbstschulduer über- 
Lmt à sich torpflichtet' den Berkaiiser binnen Jahresfrist von der persön
liche,i Schuldnerhastuug zu befreien. Dem Käufer lmb die ui Jlnbt. 1 t

aff» <nrtt»v Martin Masche und Mutter Benigna Masche, geb. Böltz im Jahre

Sohnes Antheil allein 65.000 Thlr.
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verkauften (Grundstücke haftenden Beschränkungen und daß dein Stettiner Magistrate 
?a^ Vorkaufsrecht auf Grund des Vertrages vom 12. Juli 1793 8 4 
ÄÄ& H^°thàbuch.AuL- »om »S 1§862 Ltt 

24 whS dichte den Kaufvertrag iu beglaubigter Abschrift am
;in‘ f°uv Klärung über tue etwaige Ausübung des Vorkaufsrechts
dem sch ^das ÜL ?,der Ökonomie-Deputation vom 15 Julft 
otiii frch das Magrstrats-Collegrum am 17. Juli anschloß- bmi brr 
^cht^î^I/s^''linlung in der Sitzung vom 27. Juli 1869 'für diesen Fall Ber- 
S ablelftet wurde. Die verkaufte Fläche bildet ein regelmäßiges Bauviertel 
»Ä ^lberwrese und ist begränzt eines Theils von der Marienstraße und der 
5-feiuSb11, M Fgeführten Verlängerung der Holzmarktstraße andern 
Theils von der Wafferftraße an der Oder und dem Marktplatze - der bei dà 
Gelegenheit Strohmarkt genannt wird. Nach des Bau-Commissarius Kriesche 
Angabe begreift die Fläche 228.256 = 58.386 Quadratfuß 1^419 Q Rutbenî 
ü daß der Quadratfuß mit Thlr. il. 3. 5 Pf. ölt ist ®ie $arcde \iuf 
Ä« n°s «à innerhalb des wrtouften
Salpeter-Kabrik en Sm Ä" bf frühern Kühnemannschen -
Societät mtt 13 E Wàglas-Fabnk. welche in der städtischen Feuer-

f 1 200 versichert waren. Alle übrigen Gebaüde bilden ^ol"
sondern 'kurÄnnV'f11*' ‘“1'ld,c bcinl Neubau nicht erneuert werde,, diirfen, 
ondern durch Ataffivbauten ersetzt werdeu müsien. Diese Baulichkeiten fmmtm Ll à uàdeAà ist'^sAL^'dL'L

an9 ^m. In Erwägung ferner, daß die Stadt Stettill 
Ä înr,, î,’Äk10*, ?v dienge Baustellen besitzt, als in, Bauviertel III: 
72,!L n !t £, Ä-^uvt-r el V: o mit 36.647, überhaupt 10 Baustelle,, mit 
Trnaüt mF LS6übtoÄ ?“Vtbcln à derselben auch „och das ganze 
Mlle aàt >,,à a! bCr(- »umnehr verlassenen Starqarder &(>, = 
Ka ller dan, f*t «""für 1--, Sgr. pro Q.-Fuß verkauft, wenn sich nur 
Raufer dazu finden, deinnächst auch noch die von jener Babil eiitneiinnnnrnr 

blc .^rustfc beseitigt ist, von der Eisenbahn-Gesellschaft zurück kaufen 
mich so lag mcht der mindeste Grund vor, die 2-/, Ata. aroße numiieBr Jer 
kaufte Mafchefche Parcele am Markte und an der Wasserstraße für den dafür 
gezahlten enormen Preis durch Vorkauf 5u erwerben. So 1869 ' 1
verstcîgërt"welde, »r "»ihwendigen Subhastation
« ,f ben 19bC"'.e,lbc à'igl. Kreisgericht ein Ter,„in 
uns veii lj. December 1871 ailberauint tvar. Nunmebr bieß es- hns .mtrr h».. 
ttch"wcr/bv°N bÜ, f°',?'U" «ehr günstigen Lage halber anstcwrdeut-
"ch werthvoll und muffe das Vorkaufsrecht unter n lien Umftnnh,„ m s 
kauft Màde" "ïÂeintbC"1 fo9,c^ hiuMgesügten Vorbehalt, wenn es billig vcri 
°n â-s an° de b'C ST ,v01 in die Lage kvnnnen,

auch Eder -da?Äkhtt-3:'S"! 511 «-brauchen; wäre dies aber 
»rfnrn sn r7ciï $ • ' îo wurde doch beun Wiederverkauf des Grundstücks in ein- 
* àst-llen -in nahmhafter Vortheil in Aussicht genommen werden können.

5« O.A,ch, »°ch «iule ^ruuffu^L's^ä ™‘" 3RS Q'
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Absicht des Subhastations-Richters scheine es zu sein, das Grundstück parcelen- 
weise auszubieten, bei diesem Einzelgebot könne man bis 20 Sgr. pro Q.-Fuß 
und für das Ganze bis 40.000 Thlr. mitbieten, und demnach für diese Maximal- 
Sunrnre das Vorkaufsrecht ausüben. Dieses Recht ruhet auf der einstigen Baum- 
wollenbleiche, die an der Oder und der Ecke der jetzigen Marienstraße belegen 
war, von der aber Masche einen Theil zur Bildung der längs der Oder ziehen
den Wasserstraße abgetreten hat. Zur Grundsteüer 'ist das Grundstück nicht, zur 
Gebaüdesteüer dagegen nach einem Nutzungswerth von 1720 Thlr. veranlagt, was ein 
Kapital von 34.400 Thlr. repräsentirt. Der Magistrat in seiner Sitzung vom 
21 November und die Stadtverordneten in der ihrigen vom -5. December 1871, 
beschlossen, in Erwägung der vorstehend geschilderten Umstände, die Stadt in dem 
anberaumten Bietungs-Termine dnrch ihren Shndikus Giesebrecht vertreten zu 
lassen, weil im Subhastations-Verfahreil die Erklärung über die Ausübung des 
Vorkaufsrechts, bei Verltlst desselben, im Termin abgegeben werden muß. Der 
Syndikus erhielt den Auftrag bis höchstens 40.000 Thlr. mitzubieten. Es war 
somit Alles 1 Nöthige vorbereitet, als der Subhastations-Richter am 14. December 
bekannt machte, daß der auf den 19. December 1871 anberaumte Termin auf
gehoben sei.

Muthmaßlich hatte Leistner, dem in der so eben erwähnten Bekanntmachung 
die Vornamen David Ottomar beigelegt werden, seinen Haupt Hypotheken-Glaübiger 
wegen rückständiger Zinsen zu beschwichtigen gesucht. Dieser hatte sich auch be
ruhigt, dein Schuldner aber eilte bestimmte Frist unb zwar auf 4 Wochen, be
willigt. Als diese Frist ohne Zinsenzahlung abgelaufen war, mußte das König!. 
Kreisgericht das Subhastations-Patent unterm 16. Januar 1872 erneuern. Der 
Bretungs-Termin war auf den 6. April 1872 angesetzt. Die städtischen Behörden 
blieben bet ihrem Beschluß der Ausübung des Vorkaufsrechts; der Syndikus er
hielt eine neue Vollmacht und die Kämmereikasse erhielt die Anweisung, ihn am 
6. April 4300 Thlr. vorschußweise auszuzahlen, um damit im Licitationstermine 
eventuell die Bietuugs-Caution bestellen zu können. Abermalige Bekanntmachung 
des Subhastations-Richters vom 3. April 1872, daß der Termin in Folge An
trags des Extrahenten aufgehoben, die Anberaumung eines neüen Termins jedoch 
Vorbehalten sei. Uitd dieser wurde auf den 2. Juli festgesetzt, und dann, als 
auch dieser aufgehoben war, durch Verfügung vom 26. August ein Termin auf 
ben 12. November 1872 anberaumt. Die städtischen Behörden behielten ihren 
Beschluß wegen Ausübung des Vorkaufsrechts aufrecht, demgemäß mußte für den 
Beauftragten des Magistrats, den Stadtsyndikus, bei jedem Subhastations- 
Termine eine Vollmacht ausgestellt werden. Am 12. November 1872 vermerkte er 
in den Acten. „Der heütige Licitatious-Termin ist wiederum aufgehoben worden". 
Der Besitzer des Grundstücks wird Mittel und Wege gefunden haben, feine 
Glaübiger zu befriedigen und dadurch diese zu vermögen, auf den öffentlichen 
gerichtlichen Verkauf zu verzichten. Noch heüte, Ende Februar 1876 ist Leistner 
titulirter Eigenthümer des Grundstücks, das die Polizei Nr. 1 in der Holzmarkt
straße führt, aber nur von einem Aufseher bewohnt ist.

Aeta Curiae der Wiesen Silber Hütte genand, wobey daß mit dem Herrn Commerzien 
Rath Vanselow wegen des darauf angelegten Garten und Klappholz-Hofes Ver
handelte u. s. w., u. s. w. Tit. XIII. Cämmerey. Special. Sectio 1. C. c. Wiesen 
Nr. 10. Februar 1681 — November 1872. 448 Folien.
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Acta Curiae wegen Erhöhung der Silberwicse durch Aufschüttung Behufs Benutzung 
zu Holz- und Lagerplätzen (so wie zu ihrer Bebauung als Wohnplatz). Vol. I. 
November 1839 - März 1845. 281 Folien. Vol. II. — Mai 1848. 350 Folien. 
Vol. III. — October 1852. 355 Folien. Bol. IV. — 1857. Tit. VI Specialia. 
Polizei-Sachen. Sect. 29. Holzhof-Sachen; ad No. 171.

Acta des Magistrats zu Stettin, betreffend den zwischen der Lastadie und der Silber
wiese befindlichen sogenannten Grünen Graben, April 1857 — Februar 1875. 
185 Folien. Tit. V. Sect. 3. Navignations-Sachen. Nr. 274.

Aas städtische Hder-Aruch.
Als Herzog Barnim 1. seiner Stadt Stettin im Jahre 1243 deutsche Ver

fassung gab, indem er ihr das Magdeburgsche Recht verlieh — Ilinc est quod 
notum esse volumus, quod nos ciuitati nostre Stetin dedimus cum juris- 
dicionem que in magdeburch est; — „Hierumme Millen wi lvethende Wesen 
dath hebbeu gegeuen vnser Stadt Stetin däth sulueste recht offte Jurisdiction de 
tho magdeburch ys;" — worunter nach Hasselbachs Beinerkung keinesweges blos 
städtische Gerechtigkeit, sondern das aus Willküren, Weisthümeru und Privilegien 
zusammengetragene Magdeburgische Stadtrecht zu verstehen ist „das unter dem 
Titel des'Sächsischen Weichbildes, d. h.: Weichbildrechtes in das von Ekkard von 
Repgow zwischen 1215 und 1218 gesammelte und späterhin unter dem Namen 
des „Sachsenspiegels" bekannte Rechtsbuch ausgenommen worden*)  — und er 
ihnen den auf der Hochfläche des linken Oderufers belegenen Acker-Besitz, dem in 
der Folge der Name „Turnei-Feld" beigelegt worden ist, **)  bestätigte, umfaßte 
diese Bestätigung auch den Wiesengrund in der Niederung auf dem rechten Ufer 
der Oder, die daselbst befindlichen Holzungen, die Fischerei in den Strömen, auf 
eine Meile Weges ober- und niederivärts der Stadt: — Prata et gramina 
ultra Oderam et infra Oderain ad miliare contulimus eciam iam dicte ciui
tati nisi quantum ad nostros et nostrorum vasallorum usus nobis fuerint 
necessaria. Prata eciam nostra que Specialitcr habemus ad nostram rese- 
ruamus utilitatem. In der Übersetzung: „De weßen vnde greser bouen der 
Odern vnde benedene der adern hebbeu wie ock gegheuen der genannten Stadt, 
vthgenamen de bruckinghe vnßer vnser Hauelude, vnde waß vnnß behöff werth 
meßende Ock vnsre wesen de wie ßunderliken hebben beholden wie vnß ock tho 
vnßer nütticheit". — Und ferner: In Odera superius ciuitatem miliare et in- 
ferius ciuitatom miliare liberam piscaturam sine sagena (= Zuggarn, Schlepp
netz, Wade, Wate in der Mark Brandenburg) usum lignorum nostrorum vbi- 
qunque habemus. In dem einen Transsumt fehlt das Wort sagena, daher 
auch in der 'Übersetzung: „In der Adern ene myle bouen der Stadt vnde 
belieben der Stadt vrighe visscherie, de brukinghe vnser Holthe wor wie de hebben". 
Die Wassergränzen wurden durch die oben, S. 516 im Auszuge eingeschaltete 
Urkunde Herzogs Otto I. vom Jahre 1307 näher bestimmt.

*) Hasselbach in Balt. Stud. IX, 2, 161. — **) L.-B. IL Th. Bd. VIII, 632 ff., wo die
verschiedenen Transsumte, d. h.: beglaubigte Abschriften der Urkunde, nebst ihrer deütschen 
Übersetzung angegeben sind.

Für den Bedarf an Holz und Wiesewachs hatte Herzog Barnim I. durch 
ein Diplom von dem nämlichen Tage der Rechts-Bewidmung, 3. April 1243, 
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noch besonders gesorgt. Es heißt darin, daß er seinen geliebten Bürgern Stettins 
die Nutzung alles Holzes und sämmtlicher Wiesen zwischen seiner Stadt Damm 
und der Jhna zu immerwährenden Besitze bewillige, und zwar des Holzes zum 
Verbrauch als Brennmaterial sowol als zum Haüserbau. Die Urschrift auch 
dieses Bewidmungsbriefes ist abhanden gekommen. Man hat sie nur noch in 
mehreren Transsumten, zuerst von Bogislaw unter denselben Datum der trans- 
sumirten Rechts-Verleihung, datum in Stetin per manum Magistrj Lamberti, 
Notarij nostri, actum A. D. M °CC°LXXXXIII0 in vigilia Laurentij Martyris 
Quarto Idus Augusti; sodann von Herzog Otto in einer trefflich geschriebenen 
und eben so erhaltenen Doppelausfertigung, datum Stetin per manum domini 
Odelrici nostrae Curiae Capellani, A. I). M0CCC°VIH° in die Sancti Matthei 
11 Calendas Octobris. Es ergibt sich aus dieser Urkunde zugleich ein Moment 
für das richtige Verständniß der prata et gramina ultra Oderam et infra 
Oderam, d'aß man nämlich dabei nur denken könne an die Oder aufwärts und 
die -Oder abwärts von der Stadt aus gemessen. *)

*) Hasselbach, a. a. O. S. 163. — **) Friedeborns Rothes Copialbnch. S. 94. I. S. 
Hering's Nachricht von den Gerechtigkeiten der Stadt Stettin. Frankfurt a. O. 1726. Bergt.
Gesterding, Pommersches Magazin, 11, 272, 273,

Die Worte des Barnimschen Bewidmungsbriefes hauten also: — Noscunt 
tarn pr aesentes quam posteri, quod nos dilectis nobis Burgensibus Ciuitatis 
nostrae Stetin vniuersorum vsum lignorum ac pascuorum intra Ciuitatem 
nostram Damme et fluuium qui Jhna dicitur, crescentium contulimus jure 
perpetuo possidendum, et dictae Civitatis nostrae Burgenses praedictis pas- 
cuis absque impedimento cujuslibet utantur et lignis praenominatis tarn igne 
comburendis quam aedificiis construendis. etc., etc. Die Zeügen dieses Be
widmungsbriefes, dessen Inhalt längst außer Kraft ist, waren: Johann von 
Brelin, unser Marschall, Thiederich von Bertetou, Albert von Jnsleve, Gerhard 
von Ochtenhagen, Wrowin von Dreüsen, Gotzwin von Stetin, Ritter und unsere 
Vasallen. Stephan Schütze (Sagittarius), Johann Span, Albert von Branden
burg, Heinderich von Magdeburch, Lambert von Sandow, Albert von Sparen- 
felde, Heinrich von Gubin, Gerhard Institor, Gerhard von Damitz.**)

In Bezug auf die freie Fischerei in des Herzogs Barnim Bewidmungs- 
6riefe des Magdeburgschen Stadtrechts fügte sein Sohn Otto I. in der Confir- 
mation von 1283 hinzu: — Quinta gratiarum praerogativa est; quod omnes 
Burgenses de Stetin debeni habere libertatem piscandi in toto nostro domi- 
nio cum parvis retibus atque hamis, hoc excluso, quod Garn-Raüsen in 
stagno Damm non dabent projci ad piscandum, etc. etc. Womit Herzogs 
Johann Friedrichs Declaration wegen der Gränz- und Holzungs-Irrungen zwischen 
Stettin und der Stadt Golnow, vom Jahre 1584, zu vergleichen ist, woselbst es 
also heißt: —

So viel nun die Fischerey belangen thut, derenthalben auch anhero allerley 
Unrichtigkeiten für gefallen, lassen wir hiemit gnädiglich geschehen, und ist zum 
Grunde abgehandelt und geschloffen: Daß hinführo unser gehorsamsten Stadt 
Alten-Stettin allerley Fischerey auf ihren eigenen Strömen imb Wafferu für sie 
und alle ihre Unterthanen oder wenn sie es sonsten aus Pflichten und 
anderen ihren eigenen willkürlichen Verordnung zu gestattet haben, ohne 
alle unsere und der unsern Behinderung und' Eindräng, wie vor Alters 
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unverrückt, ohne alle Geld- und Fischpächte Inhalts ihrer Privilegien frey 
gelassen bleiben, inmassen den solches hiemit würklich abgeschaffet seyn soll. Wir 
Vorbehalten aber und reserviren uns und nachfolgender Herrschaft aller Herren 
Fisch, nämlich Lamprcden, Lachs und K arpen, so auf ihren Strömen ge
fangen, dieselbige für und für in unsere Fürstliche Küchen eingebracht und ge
liefert werden sollen, lassen aber daneben gilädiglich geschehen, daß der Rath 
altem Herkommen nach allen Stohren, so in gemeldeten ihren Strömen ge
fangen wird, für sich behalten, wie wir uns dann dessen hiemit nochmalen 
gnädiglich begeben, rc. 2c.***)

*) Schlecker's Matrikel, Bls. 10 vso. I. S. Hering in Gesterdings Pommersch. Magazin,
III, 3, 4. - **) A. st. O. Fol. 142-147, 153.

Folgendes ist ein Auszug aus Schleker's Stadtmatrikel *),  in der Sprache 
des Originals, und dessen Orthographie: —

Wasser vnd Stroeme, damit die Stad Stettin privilegyret.
Darnach volgen der Stadtt Werder, Bröcke vnd Holtzungen So In der 

Stad Wassern vnd Stroemen beschlossenn; aus dem Grentzbuch extrahiret.
Desgleichen Alle der Stad zugehörige Wiesen Alte vnd Rewe geradete; laut 

des Wiesen Buchs.
Designation der Wasserströme.

Im Oberbruch.
Der schiffreiche Ader ström ein Meil Weges oberhalb der Stad Stettin 

antzufangen gegen Gusto vnd Curow vnd dan hernnderwarts vor Stettin zwischen 
beiden Stadbrücken binnen Boms vnd so weitter die rechte fartt Niederwartts 
zwej grosse meil biß in die Ennge Ader vor des Rads Krog, da des Rads 
Holtz-Pannder Peter Elseke wonet. Dannen leüfft die Ader In den Damantzke 
vnd vorleüret den Namen vff der Stad Stettin gründ und Boden. Die Da
mantzke, des Rads Wasserstrom, streckt sich ferner niederwärts eine grosse meil 
Weges bis in die Crampe an das Papenwasser jenseit dem hohen Kroge, da die 
Stadt mit M. g. H. (meinem gnädigen Herrn) vnnd Marie Kirchen» im Papen
wasser grentzet. ' Ist alßo vier gantzer meil Weges. Juxta Privilegium, wie inn

Der Heckettgraben (Hechtgraben).
Der Viriler Ort an der Silberhütte. 
Die PladderJna
Die Parmenitz (Parnitz).
Der Mellensehe.
Der Dunntzke (Dunzig, Dunsch). 
Dodefartt.
Die Schwanndte.
Die Weddersate.
Der Biergrauen.
Die Wopagke.
Die olde Jhna.
Arm. *

Damanntzke. Raddun. Crampe. Splitteringe. Pölitzische Fartt. Die Titzow. 
Die Larpe.

dem Grentzbuch weiter zu befinden.
Die große Regelitz.
Die kleine Regelitz.
Der Wrechnick.
Der Lange Graben.
Die Segelitz, V4 Meil bis in die 

große Regelitz.
Die Blannde, ein revir ins 

Bruch.
Der Brunnekenstrom.
Die Kanefartt.
Der Bebelin (Zollstrom).
Der Beckergraben.
Der Bundergraben.
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Die zuletzt genannten Gewässer gehören zum

Niederbruch, 
über dessen Vereignung an die Stadt Stettin die folgenden Bewidmungsbriefe 
sprechen: — *)

*) Friedeborns Rothes Copialbuch, Fol. 84—86, 83, 84, 81—83. Bergt. I. S. Hering 
in Gesterding, Pomm. Magazin II, 272—274.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 67

I.

Krampe rc. rc.
Buguslaus D. Gr. Dux Slavorum et Cassubiae. Omnibus in perpetuum 

quoniam inte ft1,st. etc. etc. Igitur notum esse volumus praesentibus et fu- 
turis quod nos de nofitra bona voluntate nostris fidelibus et dilectis, Prae- 
festo, Scabinis, Consulibus ac universis concivibus nostrae civitatis Stetin, 
cum omni jure pheodalj et totali proprietate ad nos pertinente, ad- usus et 
ad emendationem ejusdem Civitatis plene contulimus et donavimus aquam 
Krarnpe, usque in duram mericam versus Golnow, a dura merica per cir- 
cuitum usque in antiquum Jhna, ab antiquo Jhna usque in Damanßke, a 
Damanßke usque in Raduen fluvium, a Raduen e converso usque in Krampe, 
cum omnibus insulis in bis terminis contentis tarn in lignis, quam in pratis, 
pascuis, nemoribus, piscationibus, Usuagijs, Jurisdictionibus, Advocatiis, 
agris cultis pari ter et incultis, et omnibus, quae in eis ipsorum profectibus 
poterunt ordinari, perpetuis temporibus libéré et pacifice possidenda, Volon
tés etiam, quod ipsi Consules suis custodijs cadem ligna foveant et défen
dant non admittendo quenquam ea secare vel incidere, ut deducat extra 
termines nostrae terrae, ad quod si necesse habuerint, volumus eos effica- 
citer promovere. Ut autem hujusmodi collatio dictacque proprietatis 
donatio robur Sempiternum obtineat praesens scriptum ex inde confectum 
cum appensione sigilli nostri praedictis Consulibus atque universis Concivibus 
nostrae Civitatis Stetin duximus Largiendum. Testes hujus rei sunt Vir 
nobilis, Dominus Jaske Cornes de Gutzkou, Dominus Lambertus Decanus 
Ecclesiae Caminensis, Dominus Heincekinus de Heidenbrake senior, dominus 
Ludovicus Keding, dns. Zabellus de Swaven, dns. Zabellus Lepell, Dominus 
Arnoldus de Ost, Dominus Willekinus Trampe militis, et quamplures alij 
fide digni. Actum et datum Wolin per manum Magistri Henrici Scriptoris 
Curiae nostrae Anno Domini M0CCC°I°, VIII Idus Junij.

Auch Bogislaw's Bruder, Herzog Otto, Dominus Stetinensis, hat die Dona
tion in demselben Jahre 1301 mittelst einer zu Stettin ausgefertigten Urkunde 
bekräftigt, welche, mit Ausnahme der gesperrt gesetzten Wörter, die hier hujus 
und nostraeque heißen, Wort für Wort mit dem vorstehenden Bewidmungs
briefe übereinstimmt, — auch sind, wie selbstverständlich die Zeügen andere; unb 
bestätigt ist sie, unter Einschaltung eines Transsumts/ vom Herzoge Wartislaw, 
datum Stetin A. D. M°CCC°IX*  in die Viti et Modesti martyrum beatorum, 
d. i.: 15. Juni. -
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II.
Wasser Schwante vnd andere Wassergrentzen unterhalb der Schwante mit allen 

Jnsulen an der Engen Ader, Rodduen, Cammel, Bobbin rc.
In nomine Domini Amen. Otto D. Gr. Dux Slavorum et Cassubiae 

etc. etc. Sane notum fore volumus universis, quod nos communicato nost- 
rorum discretorum vasallorum consilio, et respecta habito ad omnem bene- 
volentiam et fidelitatem, quam discret! visi Consules et Comburgcnses Civi
tatis nostrae Stetin nobis exhibent incessanter, cisdem et successoribus ipso- 
rum omnibus dedimus, et Justo proprietatis titulo donavimus omnes insu- 
las, his subsequentibus distinctionibus circumraptas, scilicef infra aquam 
Schwante, per quam transi tu r de Stetin ad villam Lubbeziu, ab illa aqua 
Oderam descendendo usque extra artum Oderam, ab inde per transversum 
(transfossum) usque ad littus fluenti Radduen, in littore ipsius fluenti sursuin 
ascendo usque ad villam Chamele, deinde per transversum ad insu- 
lam Bobbine, in littore ejusdem insulac ascendo usque in praedictam aquam 
Schwante, cum omni jure et omni utilitate, quae nunc et in faturum ab 
inde poterit provenire in aquis, piscationibus, pratis, pascuis, lignis, rubetis, 
agris cultis et incultis, in possessiouem perpetuam pacificam et quietam nihil 
omnino Juris nobis in dictis insulis reservantes. No ergo haec omnia p. 
scripta, robur perpetuae firmitatis ac stabil!tatis omittere contingut nos prae- 
libatis consulibus et burgensibus dare decrenimus, praesens instrumentum 
nostri Sigilli munimine roboratum. Testes hujus sunt Dominus Wernerus 
dictus Bere nostrae Curiae Cappellanus, Henningus et Wernerus dicti de 
Boke, Conradus Vbesko, Henningus de Curou, milites. Degenhardus dictus 
Bretzigk famulus, cum alijs pluribus fide dignis. Datum Anno’M0CCC°XH0 
in die Tiburcij et Valeriani Martyrum beatorum (14. April).

HI.
Die vorige Wafsergränze aus der Engen Ader vor Politz vorüber bis in 

Schwanteuitze, Crampe vndt Radduen rc.
In Nomine Domini Amen. Otto, D. Gr. Dux, u. s. w. Eingang wie in 

der vorigen Urkunde bis — ipsorum universis dedimus et justo proprietatis 
titulo donavimus omus insulas infra scriptis distinctionibus interclusas, 
videlicet extra arctum Oderam, ante oppidum Pölitz, in littore Oderae des
cendendo ad littus acquae Schwanteuitze, ab illa aqua Schwanteuitze per trans
versum usque in aquam Krantpe, ab aqua Krampe, usque in tluvium Radduen, 
cum omni jure et utilitate, quae nunc et tune et in futuro ex inde^poterunt 
provenire etc. etc. wie in der vorhergehenden Urkunde, mit der sie dieselben 
Zeugen und dasselbe Datum, doch mit dem Zusatz in Dambe hat.

Confirmiret ist sie von den Herzogen Kasemar und Swantebor, mit Zu- 
stimmung ihres Bruders 'Bogislaw, im Jahre 1371 am Tage Margarethens, der 
glorwürdigen Jungfrau, den 13. Juli.

Zw Lannde wertts
ist in der Schlekerschen Stadtmatrikel von 1565 die Überschrift einer Racbwei- 
sllng der Gewässer, welche der Stadt Stettin gehörend, auf der Hochfläche des
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linken Oderufers entspringen und zur Oder fließen. Schalten wir auch diesen 
Nachweis hier ein. ,

Das Wasser bej Schwartzow, welchs die Bukow genand wird vnd vff dein 
Stad Eigenthumbs Felde sich samblet von etlichen Springen vnd einflüfsen; das 
vor Pomerstorf vnd durch die Oberwik gefürtt wird vff des rads kleine mole 
zwischen dem hiligen geistes Dhor*).  v x

*) L.-B. H. Th. Bd. VIII. 499. — **) Schleiers Stadtmatrikel, Fol. 153. Bergt. L.-B.
n. Th. Bd. VIII, 505, 506. — ***) L. B. II. Th. Bd. VIII, 183.

Die klingende Bete. Entspringt oberhalb der Stad Dorff wuffow imb trcibtt 
11 müeleii. .

Stehende Gewässer sind: Der Schwartze Sehe; der Saudtt ^ehe; un Glam- 
beke (See) hat die Stadtt Stettin ein Klippen Doch (Zug), soweitt sich die Kre- 
kouische Grentze strecket.

„ Holtz ungen.
Irr vorgeschriebenen der Stadtt zugehörigen wasserftremnen seindt volgende der 

Stadtt Holtzungen, Brote vnnd Werder beschloffenn, wie vff dem Abriß der
Stad gantzenn Eigenthumbs Grentzen zu ersehen« vnd eines Zedern 

Namen mit einem Buchstaben getzeichnet.

Anfengelich auffwerts.
A. Das Groffe Bruch gegeu Podeiuch — Ist zwischen baiden regelten vnd 

deut Brunneken Strom, and) dem Steindam am Zolle beschlossenn. Darjen ligt 
der vnnutze Bergt vnnd die Blanck. Auch 34 herliche groffe wiesen jegen Podeiuch. 
(Diese der Kämmerei zuftehenden Wiesen gehörten zum Stadt-Hegebruch uiib 
lagen, Podjuch gegenüber längs der Großen Regelitz am Strome zwischen der 
Blande und dem Brunnekenft'rom auf einer Länge von 530 Pommerfchen = 
493 Preußischen Ruthen, fast = J/4 Meile. Nach der von den Kämmerern 
Georg Ladewig, Alexander von Ramin und Egidius Britzke in: Februar 1a92 
voraenommenen Vermessung umfaßte die Wiesenfläche 25 Mg. 184,5 Ruth. 
Pommersch. = 65 Mg. 129,5 Ruth. Preüß. Maaß. Sie war an die 34 Pod- 
juchschen Bauern in eben soviel Kaveln verpachtet. Jede Kavel gab seit 157a, 
sie mochte groß oder klein sein, 2 fl. Pacht, überhaupt also 68 fl. jährlich. Bei 
jener Vermeffung war auch eiu Graben gezogen worden, um die Pachtbauern 
zu verhindern, die ihnen angewiesene Gränze gegen das Bruch hin zu überschrei- 
teii. Außer der Getdpacht 'mußten sie die städtischen Wiesen am Zollwerder F. 
einen Tag mähen — zu Dienftrecht**).  u ~ .

B Das Middelbruch ligtt zwischen der Kleinen Regelittz, dem Stadt Stein- 
dam am ersten virtel wegs an bçr Parmenitz, am viriler ordt vnd zwischen der 
Ader befloffenn; hirinn die Zichauische Bano, auch der Stadt wiesen sambt etügen 
Bprgerwiesen vorlengst dem Damme. 1

C. Das Piperwerder ligtt im Aderstrom befloffenn jegen Pommerenstorff vnd 
der Regelitz. , . , „

D.'_ Das Brunneken Werder ist lang vnd an etlichen ortten final, ligtt an 
der Groffen Reglitz vnd Kanefartt.

E. Das^ Brakelswerder am Zedelin vnd Kanefartt, daraus des rads Zoller 
freye feüring gehakt. Ist lang vnnd schmall.

Dieses Werders ist im L.-B. schon früher Erwähnung gethan***),  und die

67*
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Veranlassung angegeben, welche der Stadt den Besitz desselben, sowie der ibn 
älCbpnb^ ^îvâsse» verschafft hat. Dreißig Jahre vorher empfingen die 
Brakel den Werder rc. zu Lehn durch folgenden Bereignungsbrief: —*)

Utt° p. Gr. Dux Slavorum et Cassubiae ac Dominus Stetinensis, uni- 
versis audituris praesentia et visuris Salutem in omnium Salvatore, etc. etc. 

fidehbus nostris Petro de Brakcll suoque Patrueli Johanni 
.à" ) h^nestis concivibus in Stetin conjuncta manu justo titulo pheodali 

con u imus am bas aquas yulgariter REGELITZ dictas, cum insula ejsdem fiumi- 
nibus circumrapta, mcipiendo a loco, ubi disitinctio terminorum ' villae Pod- 
juch tcrmmatur, usque ad locum Bernesgrave dictum, féliciter et quiete 
perpetuo possidendas cum omni jure et omni utilitate, quae nunc et in 
tuturum poterirt provenire. etc. Zeügen: Dithmar Abt in Kolbaz, Witkin

Theodorich genannt Luchte, Marschall; Johann v. Hindenborch; 
pohann und Werner genannt Bukurann. Datum Anno Domini 1305. 14 Ca- 
lendas Jumj.

Die Urkunde, vermöge derer der Brakelswerder rc. in den Besitz der Stadt 
ubergegangen ist, lautet im Auszuge also: ®

In nomine Domini Amen. Otto D. Gr. Stetinensis Pomeraniae, Slavo
rum et Cassubiae dux. Vniversis Christi praesentia visuris et audituris 
Salutem in omnium Salvatore, etc. etc. Praesentibus publice protestamur, 
quod nos dilectis et fidehbus nostris Consulibus et universis Clvibus Civi
tatis nostrae Stetin, propter plusima ipsorum, servitia et fidéli
sâtes, quas in ipsis multocies reperimus, contulimus et praesentibus 
con enmus am bas aquas vulgariter Regelitz dictas cum insula eisdem aquis son 
fiumimbus circumrapta, cum eisdem terminorum distinctionibus, sicut quendam 

ctrus et Johannes de Brakell bonae memoriae Cives Stetinenses ipsas 
aquas et insulam a nobis habuerunt, prout in ipsorum literis ipsis super

' m traditw plenius inyenitur. etc. etc. Beugen: Johannes Glasenapp,
Si S?“ H°«">ch B. Sehening, Marschall; Johaiines liencin;
Heinrich Lwnvc, Wedego Basdou. Datum Anno Domini 1336. Dominico 
die ante festuni 5. Michaelis.
x Zollwerder darauff das Zolhauß ftehett zwischen baiden Reqelitzenn,
^,r„.@ * u.OTkKorttengraben befloffen. Hirauff tiggen der Stad 

. , ^uch des Zollers abgedellte wiesen» an der reglitz liegst dein Zolhautze.
Werder so am Steinbam zwischenn der Steinen Realin 

»nb glatmemj Off die linke Hanndt am Sleindam. Darauff liqqeu mehre,rdeil 
die Burger wiesenn vorlengfl dem Dam imd waffer .
bie J M-llenn, der Stab» Freihaidu Bor bie Armuht liget an bet Lasta- 
Mellensehe" 6 ^derstrom, Parmenitz onb bem Duntzke beschloffenn biß an ben 

. . >Das Schultenwerbcr in ber wike lig» am Duntzke, am Mellensehe. Daraus 
hat der schulte nicht mehr alß seine freye feüringe.
brnjo ®ean8n i “8“ ""b «à reglitz, ai.ch

S- Hà". in «e-erdin,. Pomm.
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er • L" ??^^lNlilewerderam langen Fahrgraben zwischen der Parmenitz vnd der 
Kleinen Reglrtz. Smd int Borger wiesen.
n , ^iese aber Werder zwischen der grossen Reglitz vnnd Beckergrabenri,
auch dein Budengraben beschlossen.

N. Die 2 Vor P la wenn bis an den Hechtt Graben.

Niederwertts.
, f ,r°- Die Knakenhower wiese zwischen dem Aderstrom vnnd dem Dunntzke 
beschlossenn, scheidet am Ende segelt den der Knakenhower 
Da volgen die Stettiner Borger Wisen vnd dodefart des rads wissen.'

* • Datt Brock iegem dem Grabow an der Dodenfartt zwischen der Ader 
der Schwantte vnd dem Dtintzke bis an den Biergrabeil.

"Srüd die Weddersate darin der Kleine Boden Berg gelegenn
.. ^uddelbtvk Blenbrok. Darusf folgen des Schtllzen Vs der wike seine 

wrse Am Panumschen Sehe, wo die Schwarrte in den Damschen Sehe stoßt.
b. Grote Boden Berg vnd das Werder vmbher all der Swanntte vnd an 

dem Dairlschen Sehe, an der Lubbetzinschen Fartt.
D Datt Grote Brok zwischen der Ader, Schwallte, Wopagk vnd dem Dam- 

schell Sehe segen Cratzwik, l gross meil langk. Hirauff liggen des Rads 20 
Wiesen vnd dan dle Burgerwiesen.
s ,CV- Datt Ander Grote Brok zwischen der Woparge, Ader, Damantzke biß vor 
sl -bgen der Larpe. In der Woparge vnd an der Ader liqqell des
Rads à en, so itzo des Rads Unterthanen zu Meffentin jur Pacht gebrauchen. 
», . ^lsekenns Werder vor der Engen Ader. Ist vnterschieden mit einein 
ktclnen Quergraberl. x

Die Kralnpe.
Bmnüge der beschriebenen vnd in Priuilegijê aichdrücklich specificirten Grenzen 
Mlt allenn zugehörigen Jnsulen vnnd darzu belegenenn Holtzungen Werdern vnild 
Horstenn. öcembllch:
, Dle Messinge. Die Splittering. Kesehorst. Barnimshorst. Große Papen- 
horst. Kleine Papenhorst. Der Staddiner Wiesen an der Ina vnd Zolbrunnen (?) 
Erttinanns Berg Ynen Berg. Lange Bergk. Radduilische Bergk. Baluz Bergk.

Brock von dem Crampenbonle anzufangen biß MN die Allte 2)im. 
àd von der Allten yna wieder auffwerts die Y.la hinauff biß an die Mal- 
beume vnd so ferner per Circuitum bis an die harte Heide atm die Crainpe 
inn Smlttesporde da der Stettiilschen orttinal ist vnd dan die Crainpe hernieder 
bltz wieder an den Boill.
mfrf. »nS.aL -Wischen der Ina vnd Crampe beschlvffen ist Stetti-
nlsch Inhalt der Privilegien vnd wruorwerds gedachten Abriß.

Das Camelswerder ader Berg an der Ylla in seinen Grentzen wird nach
mals beschrieben.

Damantzke,
ber Stadtt priuilegirter Wasserstrom, strecket sich aus dem Damschen Sehe ange- 
sangen biß vor denn Crampe,l Bhom vild ails Papenwasser,' da die Stadtt 
zwischenUUt Pupenwaffer grentzett bauen' dem hojeiin Kroge, vnd feint dar-
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In: Damantzke Volßcnbc
Werder vnd Jnsulen gelegen, so alle der Stad zugehocigk.

Datt flrote Eamelswerder, lifltt im Danlantzke vnnd grentzet am Damschen Sehe; 
Dat Babbinwerder legen der Wopage gelegen; — dat Goltdesischwerder i|t eine 
smale wiese; — datt Möncke Werder; — datt kleine Zoppinswerder; — datt 
Roddult Werder! — datt Smalewerder; — datt Korffenwerder; — der Pagenn 
Ordtt, darausf der hohe Krug Hatt; — datt Collpinn Werder jcgen Polttz all 
Pölitzischen Fart. Zwischen den beiden zuletzt genannten Werdern ist die Titzow 
die Scheidung.

An vnd bei der Berglangk der Stadt zugehörige Holtzung.
Die Holtzunge so zw der Stadtt Dorsi Berglangk vnnd Swartelang gelegen, 

zwischell Lübbezin vnd der Dalllschen Heide, ftößell an den Dansichell Sehe, 
kiant einer sondern Grentzvorzeichnus vnd juxta Priuilegium.

Der Solldun der Stadtt zugehörige Holtzung am Danlschen Sehe vnnd 
Plönerordt gelegen. (Heüt' zu Tage Sallun genairnt. Die Ilohrnutzung aus 
diesen Salun-Wiesen ist z. Z. an die Gemeinden Hökendorf und Arnilnswald 
verpachtet).

Von den vorgenannten Besitzungen der Stadt Stettill gehören ztlm heutigen 
Stadtkreise und Gemeinde-Bezirk Stettin nur diejenigen, welche von oben all 
gerechllet niederwärts bis zu bcni unter 8 aufgeführten Großen Boden Berg 
reicht. Alle ülwigen Theile sinb beln Randowschen Kreise zugelegt, itiib, ui Folge 
der Kreis-Orbnuug vom 13. December 1872 mit Bezug auf Polizei- unb Ge- 
meinbewesen, unter die Auttsbezirke Stolzenhagen, Jasenitz, Schwabach iuib 
Bergland vertheilt *).  Wegen der Besitzveründeruugen, welche bei einigen der 
aufgeführten Stücke vorgekommen, ist auf die Geschichte des Randow Landes zll 
verweisen**).  . m ...

*) L.-B. H. Th. Bd. VIII, 104, 105. - **) L.-B. II. Th. Bd. II. - ***> Friedebprn,
historische Beschreibung I, 147. — f) Schicker scheint auch das Syndicat verwaltet zu haben
seit 1579. als er in den Rath „gekohren" wurde.

Jedem Hans-Eigenthümer tu der Altstadt «Stettin ist der Begriff voir einer 
Hauswiese sehr wohl bekannt, weil diese Wiese ' ein Annex seines Hauses ist, und 
zwar seit viertehalb hundert Jahren. Diese Hauswiesen sind tdentlsch nut dell 
Bürgerwiesen in der obigeil, aus der Schlekerschen ^tabllltatlikel entlehnten 
Rachweifnng. Es war im Jahre li>22, daß „Ein Erbar Bath allhie der Bür- 
qcrschafft etliche Wiesen zu ihren Haüseril abgemessen unb außgetheilet, vnd ver
ordnet hat, daß sie binnen Jahr und Tag geradet und bey den Heüsern, denen 
sie approprijret vlld zugeeignet, in Kausi- unb Erbfällen vnwandelbahr vnd 
vnverrückt, als des Hauses' pertinentz vnd einverleibter Zustalld, vnd Ewige 
Gerechtigkeit für vlld für bleiben, vnd zu feinen Zeiten davon abgenommen, auch 
nicht versetzet, verwechselt, verkallsit, vergeben ober aufs andere Heüscr t«^ns- 
feriret und verlassen werden sollen: Bey Eines Erbarn Raths ernster Strasse*  ).

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. In der Zeit, da Elias 
Schleker, zwei Jahre nach Antritt, des Stadt-Secretariats 1063 s), die Abfassung 
der Stadmatrikel begann, und dieselbe voll seinem Amtsnachsolger Paullls ^rtede- 
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b°r« fnt J® fortgesetzt wurde»), mithin vor 300 Jahren, gab cs in dein 
^^ten Gebret des städtischen Oderbruchs,, mit einer einzigsten Ausnahme, keine 
menschliche Wohnung, «ei der Fülle, ja Überfülle von Hol, im eignen, wie im 
landesherrlichen «Miete, welches den Stettinern in Bezug aus Befriedig,,ng 
ihres tzolzbedarfs inehr oder minder durch Privilegien verschiedener Hcr-.oge offen 
stand, dachte man nicht au eine regelrechte Benutzung der städtischen' Waldunqeu 
liu Bruch ui der Weise, welche eine spätere Zeit „rationelle Forstwirtbsckast" 
genannt hat: man, fällte iu diese» Holzungen den ersten beste» Baum, der am 
nächsten war, uno so in der Mehrheit, je nach Bedarf, Forstbediemen hatte die 
Stadt darum auch nicht, wohl aber „Schützeii", welche beim Holzfällen wol die 
Aiisncht geführt haben mögen, nicht aber dieserhalb, solider,, der Jagd wegen ae- 
dalleu wurden. Aber mich er|t seit I ;>34. da Herzog Johann Friedrich die Be- 
Itellung „eines gewiffen Dieners verordiieie, der allezeit wor einen Jäger wenn 
eittweder Rath selbst, oder Mia,,d von der Bürgerschaft jagen will, gebraucht 
werde . Der Herzog sah sich veranlaßt, eine geregeltere Jagd-Ordnung ein,,,- 
suhlen, beim gewaltigen Unfug hatten die totettiner einreißen lassen bei Aus- 
ubunfl der Jagd-Gerechtigkeit, die der Stadt von den Herzoglichen Brüdern 
Swanllbor und Bogisiaw VII. im Jahr 1373 auf städtischem, so wie die Jaqd- 
,olgc mit Windhunden aus fürstlichem Gebiet verliehe» worden war mit den 
àrteu der zu Stettin am Himmelfahrtstage gegebeueu Urkunde- —

Ceterum concessimus eisdem nostris dilectis Consulibus et inhabitanti- 
bus Civitatem nostram praedictam Stetin, ex gratia speciali libertatem 
perpetuam venandi in proprietate dictae Civitatis nostrae, ubicunque 
loco rum ipsis inagis expedit, conditione tali adjecta, siquando praenotati 
inhabitantes in dicta proprietate duntaxat canes ad insequendum sou venadum 
solverint, vel dimisennt, proprie Beleten tarn in volatilibus quam in 
tennis et iugain per nostrum Dominium receperint currendo sjve volando 
et tune candem venationem secure et pacifice prosequi effectualiter possint 
capiendo absque omni molestatione seu contradictione nostrorum Hercdum et 
successoraux Vasallorum sen Officialium. **)

Die oben erwähnte veclaratio des Herzogs Friedrich von 1584 enthielt aber 
und) eine forstpolizeiliche Vorschrift, indem sie gebot, daß bei Sommerszeit kein 
Feuer auf die Werden gebracht werden solle, ober, so fern es daselbst nicht zu 
entbehren sei, es jeden Falls an'unschädlichen Örtern angemacht und wenn man 
von bannen gehe, es sorgsamst verlöscht werden müsse, „und da sich jemand dessen 
über eriKlich Verboth zu gebrauchen unterstände, denselbigen mit ernster Gefängniß 
und Geldbuß nach )einem Vermögen und Gelegenheit zu strafen."

Der Zoll und das Blockhaus.
Die einzigste Wohnung in dem weiten städtischen Bruchgebiet der Ober- 

Niederung zur Zeit der Abfassung der Stadtmatrikel durch Schleker und Friede-' 
vorn war der Zoll Halbweges zwischen Stettin und der Stadt Damm. Als die 
'tettiiiev vom Herzoge Otto I. und dessen Mutter, der Herzogin Mechtildes, durch

*) Der wackere Annalist von Stettin, selbst Stetinensis, trat 1616 ins Raths-Colleainm 
ttnb wurde 1630 dirigirender Bürgermeister und 1635 erster Landrath und iokfaer in hon 
landständischen Ausschuß.berufen, f 1637. - **) Friedeborn's Rothes Copialbuch Fol. 5. - 
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Privilegium de dato Stetin A. D. 1229, in die Sancti Livini Episcopi et 
Martyris,**)  12. Novbr. die Befugniß erhalten hatten, statt der bisherigen Fähre zur 
Verbindung beider Städte, seit 1354, einen Knüppel- und Steindamm durch das 
Bruch zu bauen, zugleich mit der Berechtigung, auf diesem Damm eine Zollstätte 
zur Erhebung von Weg- und Brückgeld anzulegen, errichteten sie diese Zollstätte 
am linsen Ufer der großen Regelitz da, wo eine lange Brücke über den breiten 
Strom hatte gebaut werden müssen. Als im Jahre 1302 der Bau des Damm
weges nebst den darauf nothwendig, gewordenen zahlreichen, großen und kleinen 
Brücken vollendet war, bestätigte Herzog Bogislaw IV. das von seinem Bruder 
Otto der Stadt ertheilte Privilegium, was auch siebenzig Jahre später durch die 
Herzoge Kasimir und Swantibor geschah. In der Handelsfehde zwischen Stettin 
und Stargard 1454—1460, an der auf Stargardscher Seite sehr viele Kampf
lustige von der Ritterschaft sich betheiligten, während die Stettiner auf ihre 
eigenen Kräfte beschränkt waren, eroberten die Stargarder unter Führung ihres 
Hauptmann Glasenapp, die Zollstätte durch Sturm, brannten die Reglitz- ober 
Zollbrücke zur Hälfte ab, und plünderten die Stettinschen Ackerhöfe zu "Bergland 
am Dammschen See. Zur Vertheidigung des Passes über die Große Reglitz 
ließ E. Erbarer Rath der Stadt Stettin bei der Zollstätte an der Brücke einen 
hohen massiven Tburm in runder Form erbauen. Vierhundert Jahre und darüberckmt 
der Zollthurm gestanden, dann aber wurde er, unter veränderten Zeitverhältnissen 
überflüssig geworden, sammt »den dabei stehendell alterthümlichen Zvllhause, ab
gebrochen, und das Material, welches die beiden Gebaüde lieferten, zum Bau des 
Zucht- und Spinnhauses verwendet, welches der Rath in der heiligen Geiststraße, 
an der Ecke des Rodenbergs, errichtete. Dies geschah im Jahre 1723***).  An 
der Reglitzbrücke wurde aber eine neüe Wohnstätte für den Zöllner — am Zoll 
erbaut f).

**) Der heilige Livinus ist schon seit Jahrhunderten im Calendarium Sanctorum ge
strichen; mindestens findet sich in älteren Kalendern, so namentlich in dem „Hoch-Fürstl. Augs
purgischen Kirchen- und Hof-Calender von 1766" und in dem „Münsterschen Almanach aufs das 
Schalt-Jahr nach der Gehurt Jesu Christi 1680", kein Festtag, der dem Livin geweiht wäre. 
Hat etwa der Advocatus Fisci oder Camerae Apostolicae gefunden, daß der bischöfliche 
Märtyrer Livin oder Lyvin der frühern Canonisation nicht würdig sei, in Folge dessen die 
Congregatio generalis sich veranlaßt gesehen, ihn int Martyrologio Romano zu löschen. Wie 
verträgt sichdas mit der ab ovo beanspruchten Unfehlbarkeit? ***) L. B. 11 Th. Bd. VIII, 
212, 213. f) Ausführliches über den Steindamm und den Zollkrng, der sonst zur Gemeinde 
Finkenwalde gerechnet wurde, s. L. B. II, 1740, 1741. Ein Weiteres über den Steindamm
im Abschnitt von den Berkehrsstraßen.

Als Herzog Johann Friedrich den Stettinern im Jahre 1584 gebot, einen 
eigenen Jagdbedienten zu bestellen, der die Ausübung der Jagd auf dem städtischen 
Gebiet zu überwachen und Jagdfrevel auf fürstlichem Reviere zu verhüten hatte, 
wies der Rath diesem Stadtdiener den Zoll als Wohnung an, um so ziemlich in 
der Mitte seines Geschäftskreises seßhaft zu seiu. Muthmaßlich weil es im Zoll
hause für zwei Familien, die des Zoll-Erhebers und die des Stadtschützen, an 
Raum gebrach, verlegte der Rath den Sitz des Letztern nach dem weiter Stadt- 
wärts gelegenen Blockhause, welches die Schweden an der Kleinen Regelitz zur 
Vertheidigung des Überganges dieses Flusses gegen einen andringenden Feind, 
vor der Belagerung von 1659 angelegt hatten, wie der Zollthurm zum Schutz 
der Brücke über die Große Regelitz diente. Die städtische Försterei Blockhaus 
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aber scheint sich im Laufe der Zeit zu einem Dörfchen ausgedehnt zu haben, 
das im Jahre 187 t aus 9 Wohnhäusern bestand. • (II. Th. Bd. VIII, 81).

Dem Weg- und Brückgeld Erheber am Zoll war vom Rathe die Erlaubniß 
ertheilt worden, dort Rastenden Erfrischungen zu reichen, und eine Schankwirth- 
schaft anzulegen daher die Benennung „Zollkrug" entstand. Diesen Consens hatte 
der jedesmalige Zöllner benutzt, um das Zollhaus zu einem beliebten Erholungs
orte für die Stettiner zu machen, die den weiten Weg dahin zu einem Spazier
gange unter brennenden Sonnenstrahlen in der nur wenig Schatten werfenden 
Damm-Allee nicht scheüten, wie es noch im Anfänge der 30 er Jahre unsers 
Jahrhunderts der Fall war. Dies hörte aber gänzlich auf da der Steindamm, 
als Bestandtheil der großen, im Bau vollendeten Heerstraße von Stettin durch 
Ostponnnern nach Danzig, 1838 in den Besitz des landesherrlichen Fiskus über
ging, und gleichzeitig auf dem linken Oderufer Erholungsorte für die gebildeten 
Stände entstanden; so insonderheit auf Zabelsdorfer Grund und Boden „Ely- 
sium"*)  und die vom'Magistrate angelegte „Elisenhöhe" bei Frauendorf.**»

*) L. B. Il Th. Bd. VIII, 297. — **) L. B. II Th. Bd. II, 1787, 1873. — ***) Neue
Stettiner Zeitung. 1875, Nr. 332. x

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 68

Ein Erinnerer an Zustände in früheren Tagen spricht von dem „Schweine- 
krug", welcher dicht an der Großen Reglitz-Brttcke am Damm gelegen, von 
Reisenden zu kurzer Rast benutzt worden sei.***)  Ob dies eine abgesonderte 
Wirthschaft, oder ob sie mit dem Zollkruge verbunden, und für diesen eine Benennung 
tut Munde des Volks gewesen, weil Schweinetreiber aus Ostpomntern daselbst einkehr
ten, läßt sich zur Zeit nicht bestimmen. Jetzt, 1875, steht hier am Zedelin oder Zoll- 
strome, wie die Große Regelitz in dem letzten Theile ihres Laufs zum Dammschen 
See genannt wird, eine Dachdeckbedarf-, Asphalt- und Leiinfabrik der Kaufleüte 
Eugen Schneider und Louis Lindenberg, mit Wohngebaüde, unter der ganz un- 
geeigneten Benennung „Zoll-Etablissement", da die genannten Fabrikbesitzer mit 
Erhebung eines Zolls niemals zu thun gehabt haben. Der Zoll an sich hat seit 
dem 1. Januar 1875 auch aufgehört ein Zoll zu sein, nachdem er es ein halbes 
Jahrtausend gewesen. Mit dem genannten Termine hat die Erhebung des Wege
geldes für sämmtliche Staatsstraßen ihr Ende erreicht.

Rechtes Oder-Ufer
ist der polizeiamtliche Name für vier Ansiedelungen in bemjemgen Theil des 
städtischen Oderbruchs, der die Abtheilungen 0 — S des Schlekerschen Verzeichnisses 
tunfaßt, tlnd gegenwärtig unter der Benennung des fetten Ortsbruches bekanut 
ist. Die erste dieser innerhalb der letzten 5 Jahre hier entstandenen, bezw. hier
her verlegten Ansiedlungen ist die Superphosphat-Fabrik der Kaufleüte C. A. H. 
Proschwitzky und H. T. A. Hofrichter, der Stadt Grabow gegenüber; die zweite, 
etwas weiter abwärts gelegene Fabrik ist die Dampfschneidemühe, oder wie sie in 
dem Verzeichniß der Stettiner Fabriken genannt wird, die Fournier-, Dichten- 
Schneiderei- tntb Fraise-Anstalt, auch Farbeholz-Raspel- uitb Mahl-Fabrik, die 
auf der Silberwiese errichtet, seit dem Jahre 1870 hierher verlegt, 1875 von deut 
Amtsrath Otto Koppe, Pächter der Staats-Domaine Kienietz, Lebuser Kreises, 
wegen eines Kapitals von 5000 Thlr. in der Subhastation erworben werdett 
mußte, beide Fabrikat mit Wohngebaüden. Weiter unterhalb, dem Königl. Re- 
gieruttgs-Bauhofe in Bredow gegenüber, ist Cnuppiushof, ein Holzhof der Kauf- 
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leüte F. C. R. Cnuppius und A. Pechül, und darauf folgt Kreßmannshof, der 
Holzhof des Commercienraths August Kreßmann, dessen Geschäft im Lickte der 
Gegenwart für das umfangreichste des Stettiner Holzhandels gilt. Ein jeder der 
beiden Holzhöfe hat nur ein leicht aus Brettern gezimmertes Gebaüde, das dein 
Wraker und Aufseher des Hofes zur Wohnung dient. Der Kreßmannsche Wraker 
hat die zeitweilige Concession zur Schankwirthschaft für die auf dem Hvfe, wie 
auf dem ganzen Stromrevier verkehrenden Schiffer.

Diese Ansiedelungen, alle vier in jüngerer Zeit entstanden, stehen unmittel- 
bar am Strom, und sind nur zu Wasser zu erreichen, da ein Landweg von der 
Lastadie aus nicht dahin führt. Nur der Fußgänger, wenn er sich am Bleichholm 
oder an der Schiffbau-Lastadie über den Dunzig-Strom setzen läßt, vermag dahin 
zu gelangen, aus schmalem Steig, aber auch nur bei ganz trockener Jabreszeit. 
Die Unternehmer jener zwei Fabrikstätten haben es gewagt, der Natur des 
schwammigen Wiesenbodens auf reinstem Moorgrunde Trotz zu bieten, ob auf 
die Länge und Ferne mit Erfolg für die errichteten Baulichkeiten, in denen 
Dampfmaschinen, also bedeutende Lasten, aufgestellt worden, ist vielleicht nur eine 
Frage der Zeit! Zeigt die Oder am Pegel der Baumbrücke einen Wasserstand 
von 5 Fuß über dem 0 Punkte, so haben "sich Strom und Dammscher See ver
einigt und das ganze fette Ortsbruch bildet mit dem See Eine Wasserfläche, aus 
der jene Ansiedlungen ant rechte» Ufer inselartig hervorragen. Die zahlreiche 
Bewohnerschaft der einen der Fabrikftätten ist dann eben nicht zu beneiden, wie 
überhaupt nicht in Bezug auf den Einfluß ihrer stets feüchten Wohnstätte ans 
den Gesundheitszustand.

Weiter abwärts am rechten Ufer der Oder liegt die städtische Försterei Boden
berg in der Abtheilung 8 des Schlekerschen Bruch-Verzeichnisses. Sie ist entstanden 
in Folge des Rathhaüslichen Reglements von 1723, welches der Bewirthschaft 
der städtischen Bruchwaldung feste Normen im Sinne einer rationellen Forstver
waltung allgewiesen hat. Noch weiter abwärts liegt das Forstbaus Glinken, auch 
Kratzwiek genannt, in der Abtheilung T bei Schleier, dieses, wie jeiles auf dem 
„Groten Bodenberg", in ganz ähnlichen Wasserumgebungen, wie die erwähnten 
Ansiedlungen am rechten Oder-Ufer. Nicht unailgemerkt möge es bleiben, daß die 
Försterei Glinken, in wirthschaft licher Beziehung der Städtischen Gemeinde-Ver- 
Wallung angchörend, und in dem Ortschafts-Verzeichnisse von 1871 auch in Be
zug aus Polizei-Verwaltung dem Stadtkreise Stetin zugezählt*), nach der Kreis- 
Ordnung vom 13. December 1872 aus diesem Kreise allsgeschieden, und dem 
läildlichen Amtsbezirk Stolzenhagen des Randowschen Kreises zugetheilt ist**).

Vor dem Parnitz Thore.
Einst stand hier dicht am Thore der Lastadie ein einsames Wirthshaus, das 

den bezeichnenden Namen „Zum letzten Groschen" führte mld von Fußreisenden, 
namentlich wandernden Handwerksburschen, fleißig besucht wurde***). Die Zeiten 
sind längst vorüber; es gibt keine Handwerksmeister mehr, die Meister sind zu 
— Fabrikanten avancirt, und die Geselleil und Burschen haben sich zu — Ge
hülfen und Lehrlingen entpupvt, die nicht mehr mit dem Renzel auf dem Rücken 
die Wanderschaft antreten, sondern, wenn sie überhaupt uoch wandern, als —

*) L. B. Il Th. Bd. VIII, 81. - **) Ebendaselbst S. 104. - ***) Neue Stettiner 
Zeitung 1875. Nr. 382.
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stolze Herren von der „Social-Demokratie mit Souverainetäts-Gelüsten" vom 
Dampfroß auf eisernen Wege sich befördern lasten in der 4., 3., 2., 1. Wagen- 
klasse — je nach Dem! Der „letzte Groschen" hat seine Boutike längst" ge
schlossen; an seiner Statt hat die Groß-Industrie ihr Lager vor dem Parmtz- 
thore aüfgeschlagen.

Hier hat, wenn man zum Thore hinaustritt, rechter Hand auf dem jetzt 
Vorbruch genannten Theile der breiten Oder-Niederung, die Berlin-Stettiner 
Eisenbahn-Gesellschaft ihren Central-Güter-Bahnhof angelegt, und um dies ins 
Werk richten zu können, um den zahlreichen Remisen, Speichern, Schuppen, die 
der von Jahr zu Jahr zunehmende Transport von seewärts ankommenden und 
seewärts abgehenden Handelsgütern in Anspruch nimmt, einen möglichst soliden 
Baugrund zu verschaffen, der auf dem feuchten — nassen Moorwiesenboden nicht 
vorhanden war, haben die Baumeister der Bahn-Gesellschaft, im eigentlichen Sinne 
des Wortes, Berge versetzen muffen! Sie haben einen der Abhänge des Finken- 
walder Tertiär-Gebirgs abgegraben und mit den also gewonnenen Erdmassen das 
Wiesen-Terrain, das zur Stelle des Central-Güter-Bahnhofs ausersehen war, bis 
zu einem Niveau aufgehöht, von dem man glaubt, daß es vom Hochwasser nie
mals werde erreicht, geschweige denn überschritten werden, und dieses Niveau 
nimmt man bei + 8 Fuß über dem Nullpunkte des Pegels an der Baumbrücke 
an, zufolge der Fluth vom Jahre 1830, die hinter jener Annahme um 5 Zoll 
zurückblieb. Aber das Hochwasser von 1785, erreichte eine Höhe von 8 Fuß 
lind 8 Zoll über jenen Nullpunkt*). Zur Beurtheilung wichtiger Momente in 
der zukünftigen geologischen Beschaffenheit der Oder-Niederung empfiehlt es sich, 
mindestens alle fünf Jahre eine neüe Ermittelung jenes angenommenen höchsten 
Wasserstandes in Bezug auf einen unwandelbaren Fixpunkt vorzunehmen 
und dieser feste Punkt kann nur der Ostseespiegel selber sein. Außer der 
Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft- hat eine andere, eine schlesische Gesell
schaft, die —

Der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn die Concession erhalten, ihr 
Unternehmen über Küstrin und Stettin bis zur Ostsee bei Swinemünde auszu
dehnen. Von Greifenhagen her verfolgt diese Bahnlinie das rechte Ufer der 
Großen Regelitz, überschreitet diesen Strom bei Podjuch und tritt somit auf das 
Gebiet der Stadt Stettin, innerhalb dessen die Gesellschaft die zum Ban ihrer 
Bahn erforderlichen Wiesen Grundstücke, ca. 82 Mg. Flächeninhalts, kaüflich er
worben hat, so namentlich hier vor dem Parnitz- und vor dem Ziegen-Thor, um 
auf diesen Grundstücken ihren Bahnhof und den ganzen, zu einer Haupt-Bahn- 
fiation nöthigen Apparat einzurichten. Die dazu gehörigen Arbeite!: sind zur Zeit, 
Ende 1875, in vollem Gange und stehen in Verbindung mit der, städtischer Seits 
unternommenen, Anlage eines neüen Hafen-Reviers im Dunzigstrom, an dem die 
Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft sich auch betheiligt hat. Die Schilderung 
der im Werden begriffenen Anlagen gehören in den Abschnitt von den Verkehrs- 
Anstalten der Stadt-Stettin, für den die Geschichte der Wasser-, wie der Land
straßen auf städtischem Gebiet rc. vorbehalten bleiben inuß.

Außer diesen Bauwerken der Eisenbahn-Gesellschaften werden ca. 10, vor dem* 
Parnitz-Thore längs des Steindammes, der heütigen Staatsstraße nach Danzig,

!) L. B. Il Th. Bd. VIII, 222. 
68*
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belegene Privat-Gruudstücke zu Holzhöfen, bezw. zu Zimurerplätzeu benutzt, welche 
sich Ende 1875 noch im Besitz ihrer Gründer befinden. Weil hier rücksichtlich 
der Baulichkeiten der schlesischen Eisenbahn-Gesellschaft noch Alles im Werden ist, 
hat eine Nummerirunq der Grundstücke noch nicht erfolgen können. Es gehört 
dazu auch eine Schankwirthschaft. Als selbständiges, von einem Kahnschiffer be
wohntes, Grundstück ist noch Franz'sche Wiese am Fürstendamm, seit 1875 Eigen
thum der Kämmerei, für 1692 Thlr. erkauft, so von Moses' Wiese an der 
Parnitz, von einem Kahnballer bewohnt, ebenfalls als ein für sich bestehendes 
Grundstück, anzuführen, während Poll's Insel und Poll's Wiese, welche 1874 
noch bewohnt waren, Ende 1875 unter den vereinzelt liegenden Wohnplätzen nicht 
mehr genannt werden.

Waldowshof

liegt ilnmittelbar am linken Ufer des Dunzig Stroms, auf der 2. der unten zu 
nennenden Parcelen, ca. */ 4 Mle. von der Stadt gegen Osten — genau bestimmte 
Entfernungen sind: Mitte des Gehöftes von der Btitte des Hauses auf dem 
Bleichholm — 487,33 Ruthen, von der Langenbrücke (ftadtwärts) — 576,5 Ruthen 
— wird auf der Südseite von dem genannten Oder-Arm, sonst aber von den 
Städtischen Wiesen begräüzt, inilerhalb deren das Gehöft auf 4 Hauswiesen des 
Begründers, von 7.45 -f- 6.116 + 4.69 -s- 7.35 = 25 Mg. 5 Ruth., Wirsen 
2. Klaffe im Jahre 1841 mit 1 Wohnhause und 1 Scheune, worin zugleich 
Stallmlg abgebaut wurde, errichtet worden ist, woselbst 6 Personen wohnten, die 
zur St. Iacobikirche eingepfarrt sind. Der Begründer war der Branntweinbrenner 
Waldow, welcher daselbst eine Vieh- und Milchwirthschaft eingerichtet hatte. 
Außer den eigenthümlichen 4 Hauswiesen verfügte er auch bis 1855 über eine 
Pachtwiese von 5 Mg. 154 Ruth., die zu dem Zastrowschen Legat der Iacobikirche 
gehört. Er zahlte dafür 12 Thlr. jährliche Pacht an den Erbpächter der 
Zastrowschen Hufen. Waldow wünschte der neüen Ansiedlung seinen Namen bei
zulegen, welchen Wunsch er dem Polizei-Director Hessenland vorlrug, welcher, 
weil das Gehöft ganz isolirt liegt, deffen besondere Benenmmg ganz angemessen 
sand, und deshalb unterm 23. März 1842 an die Kgl. Regierung Bericht er
stattete, um die Landes-Polizeiliche Erlaubniß zum Namen Waldowshof zu er
wirken. Nach mehrerer» Zwischenverhandlungen, bei denen die Landräthe der 
benachbarten Kreise Randow, (v. Putkamer), Naugard (v. Bismark) unD Greifen
hagen (Baron v. Steinäcker) betheiligt waren, ist der Name Waldowshof durch 
Regierungs-Verfügung vom 26. September 1842 genehmigt worden, was durchs 
Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht und den betheiligten Behörden be
kannt gemacht wurde*).  In jüngster Zeit gehörte Waldowshos dem Kaufmann 
Heinrich A. I. Wellmann, Inhaber der Bredower Zuckerfabrik. Als derselbe aber 
im Jahre 1870 in der Lage war, seine Zahlungen einzustellen und Bankerott, 
in großartiger Weise machte, sah sich die Ritterschaftliche Privatbank, die ihm 
Kapitalien von beträchtlicher Höhe dargeliehen hatte, genöthigt, Waldowshof zu 
übernehmen. Waldowshof feit 35 Jahren, und darüber, bestehend, fehlt auf 

*) Acta der Kgl. Regierung wegen nachgesuchter Genehmigungen von Namen für Örter 
und Etablissements im Stettiner Stadtkreise; 1825—1843. Registr. der Abth. des Innern, 
Tit. 9. Sect. 1, Nr. 13. In diesem Aktenstück befindet sich ein Situations-Plan von Waldows
hof, ausgenommen von Hasselbach 1842.
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der Section Stettin der Generalstabskarte, obwol der Militair-Behörde von 
der Gründung des Gehöftes seiner Zeit durch die Kgl. Regierung amtlich Nachricht 
gegeben worden ist

Bor dem Ziegen - Thor.

Von der Schiffbau-Lastadie zum Ziegenthor hinaus, betritt man das Mellen- 
Bruch, Innerhalb deffelbcn liegt längs des Dunzig Stroms, an dessen rechten 
Ufer eine Reihe von Grundstücken, der Kämmerei gehörig, welche von 1— l a 
polizeilich nummerirt sind, welche aber, da die Nummer 13 dreimal wiederholt 
wird, sich auf 17 Grundstücke steigern.

Die Polizei-Ntmtmertt 1 und 2, unmittelbar vor der Brücke des Ziegen- 
Thors- zur linken, begreifen den ehemals Haafeschen Holzhof, der im Jahre 1873 
von der Stadt zu ihrem Eigenthum angekauft worden ist. Das Grundstück ist, 
archer dem Terrain, auf welchem die Baulichkeiten stehen, 7 Mg. 175,6 Ruth, 
groß, welche Fläche in 6 Plätzen zur Aufstellung voll Holz aller Gattungen, zil 
Stein-Ablagerungen re. veriniethet ist. All Gebaüdeil stehen auf den Grund
stück 7 Wohnhaüser, 8 Remisen, 2 Schuppen, t Stall- und I Badezellenaebaüde. 
Im Dunzig liegt ein zunl Grundstück gehöriger Werder und mit demselbeil ist 
das Eigenthum ' von 48 Mg. Wiesen verbunden. Das Grundstück trägt der 
Kämmerei 5102 Thl. an jährlicher Miethe ein. Der Pachtertrag der Wiesen wird 
auf 5 Thlr. pro Mg. geschätzt.

Die Polizei Nr. 3 führt dell Rathsholzhof, von dessen Vorgeschichte, sert 
seiner Begründung im Jahre 1567 bis vor hundert Jahren weiter oben 
S. 308 — 387 ausführlich gehandelt, dabei aber auch ant Schluß bemerkt worden 
ist, daß sein Fortbestand nur noch — eilte Frage der Zeit sei!

Die Polizei^ Nulnmerll 4 —14, die sich aber, wie oben bemerkt, wegen der 
dreifachen Nr. 13, 13 a und 13 d auf 16 Grundstücke erhöhen, umfassen einen 
Flächeninhalt voit 6,o252 Hectaren = 23 Mg. 108 Ruth. Zwei dieser Grund- 
stücke silld an die Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn-Gesellschaft als Lager
platz für ihre Baumaterialien, behufs ihres hier auf dell Mellen-Wtesen am 
Duuzig-Strom zu erbauenden Bahlchofes, vermiethet. Es silld die Grundstücke 
Nr. 8 und 9, welche zusammmen l,02ti6 Hectar = 4 Mg. 6 Ruth, groß sind der 
Kämmerei eine jährliche Pacht Volt 1060 Thlr. einbringen. Das Grundstllck 
Nr. 12 benutzt der Zimmermeister Leo Wolff zur Aufstellung seiner Dampf- 
Schneidemaschine gegen eine jährliche Pacht von 186 Thlr. und das Grundstück 
Wr. 13 dient dem ' Kettenfabrikanten I. G. Kuhtlneyer zu feiner Eiseltgießerei, 
verbultden mit DaMpfbamllier- und Metallwalzwerk, so wie mit Anker- mtd 
Kettenschmiede, gegen 282 Thlr. jährlicher Pacht. Die übrigen Grundjtücke 
sind als Holzhöfe vermiethet.

9ir. 15, Polizeinummer, ist das Wärterhaus für die Korbweiden-Plantage, 
welche die Stadt hier am Dunzig-Strome angelegt hat, bereu Aufhören, mit Rück
sicht auf die im Werke seienden Hafen- und Eisenbahn-Anlagen, wie beim Raths
holzhofe bemerkt, ebenfalls nur eilte Frage der Zeit ist. Dagegett ist für das 
Jahr 1876 die Einrichtung zweier neüer Lagerplätze auf den Mellen-Wiesen in 
Angriff genommen, wovott der eilte I Mg große Platz von dem Zimmermeister 
Leo Wolff unter Bedingttng der Attfhöhmtg auf eigene Kosten, miethweise über- 
nontnteit worden ist.
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KintyeiLung des Stadtkreises Stettin in sechs UoL'izei-Meviere.

Nachdem in Folge der Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Branden- 
burg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom 13. December 1872 die 

Arabow a./O. sowie die ländlichen Ortschaften Bredow mit Bredvwer 
/ült ^upfermuhl, Zülchow, Bollinchen, Frauendorf nebst Herrenwiese 

und Gotzlow vä Verwaltungsbezirke der Königlichen Polizei-Direction abae- 
trennt, und die Polizer-Verwaltung in den abgetrennten Ortschaften der zustän- 
dlgen, von der Kreisordnuug dazu verordneten Gemeinde- bezw. Amts-Behörden 
überwiesen worden ist, mit d-ni Vorbehalt jedoch, daß di- von der Künialichen 
Poltzel-Dtreetwn für die ^tnbt Grabow a./O. erlassenen Polizei-Ve.rordnunaeu 
und sonstigen polizeilichen Anordnungen bis auf Weiteres in Kraft bleiben lBe- 
kanntmachnng der K P, D. vom 16. Septbr. 1874) beschränkt sich der Vcr- 
waltungvbezlrk der Königlichen Polizei-Direction auf deu Stadtkreis Stettin und 
stt derselbe Behufs der executiveu Polizei-Gewalt in sechs Unterbezirke oder 
Reviere, tote folgt emgetheilt: —

I. Polizei-Revier.
Commissarius Friedheim, große Lastadie

Bleichholm 1 bis 4. 
Blockhaus.
Bodenberg.
Central-Güterbahnhof.
Eisenbahnstraßc 1 bis 6—8. 
Franz's Wiese.
Gertrudkirchhof 1 bis 7. 
Holzstraße 1 bis 26. 
Holzmarktstraße 1 bis 7—8. 
Jungfernberg.
Kirchenstraße 1 bis 16. 
Kratzwieck, Försterei. 
Große Lastadie 1 bis 103. 
Marienstraße 1. 
Makche's Insel.
Moses Wiese an der Parnitz. 
Rechtes Oderufer.
Parnitzbohlwerk 1 bis 5. 
Parnitzstraße 1 bis 2. 
Am Parnitzthore 1 bis 3c.

I Bor dem Parnitzthore.
! Piperwerder.

Pladderinstraße 1 bis 21.
Poll's Wiese.
Poll's Insel.
Schiffsbaulastadie 1 bis 28.
Am Schlachthause 1 bis 2.
Schwarzer Gang 1 bis 2.
Sellhausbollwerk 1.
Siedereistraße 1 bis 7.
Fort Silberwiese.
Speicherstraße 1 bis 35.
Waldows Hof.
Wallstraße 1 bis 42.
Wasserstraße 3—4 bis 7.
Wicsenstraße 1—13.
Zachariasgang 1 bis 7.
Bor dem Ziegenthore 1 bis 15.
Zinimerplatz 1 bis 2.
Zollhaus.

II. Polizei-Revier. 
Commissarius Worms

Albrechtstraße 1 bis 8. 
Berlinerthor 2.
Bohlwcrk 36 und 37. 
Breitestraße 1 bis 70—71. 
Charlottenstraße 1 bis 3. 
Grüne Schanze 1 bis 14. 
Heiligegeiststraße 1 bis 11. 
Am Heiligengeistthore 1 bis 4/5. 
Johannisstraße 1 bis 4.

Rosengarten 51.
Karlstraße 1 bis 8. 
Kirchplatz 1 bis 5. 
Klosterstraße 1 bis 6. 
Königsstraße 8 bis 14. 
Lindenstraße 1 bis 30. 
Magazinstraße 1 bis 2. 
Maucrstraße 1 bis 4. 
Nordbatterie.
Papenstraße 7 bis 18.
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Paradeplatz 1 
Passauerstraße
Rosengarten 1 

• Schützengarten

bis 8 und 60.
1 bis 5.
bis 77.
1 bis 3.

Schulstraße 1 bis 4.
Victoriaplatz 1 bis 8.
Wilhelmstraße 11 bis 20.
Große Wollweberstraße 37 bis 47.

TTT. Polizei-Revier.
Commissarius Minks im Budenhause, Bohlwerk Nr. 12/13

Baumstraße 1 bis 35.
Beütlerstraße 1 bis 19.
Bohlwerk 1 bis 35 und 38.
Fischerstraße 1 bis 22.
Fischmarkt 1 bis 8/9.
Franenstraße 1 bis 53.
Frauenthor 1 bis 6.
Hagenstraße 1 bis 7.
Heümartt 1 bis 21.
Heümarktstraße 1 bis 5.
Hühnerbeinerstraße 1 bis 15.
Junkerstraße 1 bis 13.
Klosterhof 1 bis 28.
Königsstraße 1 bis 7 und 15/18.
Krautmarkt 1 bis 11.

Langebrückstraßc 1 bis 8.
Fort Leopold.
Mittwochstraße 1 bis 25.
Mönchenbrückstraße 1 bis 6.
Neüenmarkt 1 bis 9.
Große Oderstraße 1 bis 36 37.
Kleine Oderstraße 1 bis 23.
Petersilienstraßc 1.
Petrikirchenstraße 1 bis 12.
Reifschlägerstraße 1 bis 20.
Schuhstraße 1 bis 31.
Schulzenstraße 15 bis 31.
Schweizerhof 1 bis 5.
Splittstraße 1 bis 12.
Unterwiek 1 bis 47 und 50—55.

TV. Polizei-Revier.
Commissarius Ziemann, gr. Wollweberstraße 14.

Aschgeberstraße 1 bis 9. 
Große Domstraße 1 bis 27. 
Kleine Domstraße 1 bis 26. 
Fuhrstraße 1 bis 29. 
Grabowerstraße, Südhälfte. 
Jacobikirchhof 4 bis 9. 
Johannishof 1 bis 6. 
Königsplatz 1 bis 14. 
Königsthor 1 bis 2.
Kohlmarkt 1 bis 20. 
Lonisenstraße 1 bis 28. 
Marienplatz 1 bis 4. 
Mönchenstraße 1 bis 39. 
Papenstraße 1 bis 6.

Paradeplatz 9 bis 55.
Pelzerstraße 1 bis 31.
Pölitzerstraße 1 bis 5.
Große Rittcrstraße 1 bis 8.
Kleine Ritterstraße 1 bis 4.
Roßmarkt 1 bis 18/19.
Roßmarktstraße 1 bis 18.
Schloß-Gebaüde.
Schulzenstraße 1 bis 13/14 nnd 32 bis 45/46.
Unterwiek 57.
Wallgasse 1.
Fort Wilhelm.
Große Wollweberstraße 1 bis 36 nnd 48 bis 70.
Kleine Wollweberstraße 1 bis 8.

An der Apfel-Allee 1 bis 13.
Artilleriestraße 1 bis 6.
Am Bäckerberg 1 bis 5.
Auf dem Bäckerberg 1 bis 8.
Bergstraße 1 bis 10.
An der Chaussee nach Berlin 1 bis 8.
Elisabethstraße 1 bis 12.
Friedrichsstraße 1 bis 11.
Fürstenstraße 1 bis 4.
Galgwiese 1 bis 35.
Judenkirchhof.
Mühlenberg 1 bis 12.

V. Polizei-Revier.
Commissarius Bögler, Friedrichstraße 8.

Mühlenthorstraße 1 bis 3.
Steüergcbaüde (vormaliges) am Neüenthor.
Oberwiek 1 bis 90.
Pommernsdorfer Anlage.
Pommerensd orferstraß e 1 bis 27.
Fortpreußen 1 bis 31/32.
Am Schwarzen Damm 1 bis 10.
Alt-Turnei 1 bis 31, incl. 23 Baustellen.
Verbindungsstraße 1 bis 6.
Neue Wallstraße 1 bis 4.
Wilhelmstraße 1 bis 10 und 21 bis 23.
Am Zieglergraben.
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VI. Polizei-Revier.
Cominissarius Berg, Pvlitzerstraße Nr. 17 a.

AllLestraße 1 bis 31.
Birken Allee 3 bis 67 : 12 Hauser.
Elysiumstraßc 1—5.
Falkemvalder Straße 11—80.
Feldstraße 1 bis 5.
Gartenstraße 1 bis 20.
Grabower Straße, Nordhälfte.
Gränzstraße 1 bis 33.
Grünhofer (Wulffs) Steig 1.
Grünstraße 1 bis 28.
KastaniemAllee 3 bis 18.
Vor dem Königsthor 3. 
Kreckowerstraße 1 bis 13. 
Kronenhofstraße 1 bis 3. 
Kurzestraße 1 bis 3.

Langeugarten 1.
Mühlenstraße 1 bis 41.
Niemitzerstraße 1 bis 6.
Pionierstraße 1 bis 8 incl. 6 Baustellen.
Pölitzerstraße 6 bis 26 und 31 bis 75.
Querstraße 1 bis 7,8.
Schulgang 1 bis 4.
Taubenstraße 1 bis 7, incl. * Baustellen.
Turnerstraße 1 bis 26, incl. 1 Baustelle.
Unterwies 49 und 56 >
Werderstraße 25 bis 51, nur 4 Haüser.
Westend Stettin 1 bis 8.
Zabelsdorferstraße 1 bis 11.
Die anonymen Straßen Nr. 26, 28, 31, 32, 

33, 34, 38, 49, 52, bis Ende 1875 mit 21 
Haüsern bebaut.



Stettin als Festung.

I. Mau-Keschichte der Ilestung.

Verzeichniß der Sitnationspläne, welche in dieser Geschichte benutzt worden sind: I. Alter 
Stadtplan von Stettin. Ohne Jahrzahl, doch aus den Zeiten vor dem 30jährigen Kriege. 
— ii. Plan der Belagerung von 1659. Von Schävius Diese beiden ältesten Pläne in den 
Sammlungen der Pommerschen Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsknnde. — III. Plan 
der Belagerung von 1677. (Sehr unrichtig). - IV. Plan der Festung Stettin, von 1693. — 
V. Plan der Festung vom Jahre 1721. Diese zwei Pläne im Fortifikatwns - Archiv. — 
VI. Plau von 1790. (Sehr unrichtig). Im Besitz des Allgemeinen Kriegs-Departements zu 
Berlin. — VII. Plan der Festungen Stettin und Damm, vom Jahre 1813. Mit den Blokade 
Arbeiten. — VHI. Plan der Festung Stettin nach ihrem Zustande von 1836. Die beiden 
zuletzt geuannten Pläne im Fortifications-Archiv.

Eine Auswahl Stettiner Festungs-Pläne hat die Sammlungen der Gesellschaft fur Pom- 
mcrsche Geschichte und Alterthumskunde im Jahre 1875 bereichert. Auf Ansuchen des Bor 
standes der Gesellschaft ist dieselbe von dem König!. Allgemeinen Kriegs-Departement durch 
die Fortifications-Behördc der Gesellschaft znm Eigenthum überwiesen worden.

Besonders wichtig ist der Plan V vom Jahre 1721, durch die preüßischen Ingenieure nach 
Abtretung der Stadt von Seiten Schwedens im Stockholmer Frieden ruf genommen, in 
welchem nicht nur die Befestigungen, sondern auch die einzelnen Grundstücke, Haüser, Buden 
und Speicher mit den Namen der damaligen Besitzer verzeichnet sind. Die Spuren des mos 
kowitischen Bombardements von 1713 lassen sich auf diesem Plane noch erkennen, fast das ganze 
Viereck zwischen Roßmarkt, Mönchen-, Großen- und Kleinen Wollweberstraße, ist nach 8 Jahren 
noch unbebaut und wird ausdrücklich als durch Bomben zerstört, bezeichnet, ebenso viele Hauser 
weiter nördlich in der Großen Wollweberstraße, von vereinzelten wüsten Stellen abgesehen.

Zwei Zeichnungen von 1723 zeigen die ersten Entwürfe zu den später in weit größerm 
Umfange ausgeführten Forts Leopold und Wilhelm, die Entstehung des Forts Preüßen aus 
der damaligen Sternschanze u. a. m. v ,

Werthvoll sind, wenn auch Copien älterer Zeichnungen, die Skizzen der Belagerung von 
1659 und der großen Brandenburgischen Belagerung von 1677, die den größten Theil der 
Stadt in Trümmern legte. Auch der Schwerinsche Knüppeldamm von Güstow nach dem Block 
Hanse an der Regelitz ist auf einem dieser Pläne verzeichnet.

Greifen-Zeit.
Die Entstehung der Befestigung Stettins liegt eben so im Dunkel, wie die 

Gründung der Stadt selbst. Jedenfalls dürfte aber das un Jahre 1249 ab 
gebrochene fürstliche Schloß auf dem jetzigen Marienplatze, dessen Anlage sich 

Landbuch von Pommern; Th. il, Bd. IX. *»9 
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gänzlich in der grauen Vorzeit verliert, der erste feste Punkt von Stettin gewesen 
sein, da in jenem Zeitalter dergleichen Burgen selbstverständlich immer zugleich 
Vertheidigungswerke waren.

Nachdem Bischof Otto von Bamberg das Christenthum mit gutem Erfolg 
verkündet hatte und nunmehr viele Deütsche des Handels wegen in Stettin ein
gewandert waren, gab im Jahre 1127 die Furcht vor dem Polenherzoge Boleslaw 111, 
und die Absicht demselben nicht länger tributpflichtig sein zu wollen Veranlassung 
zur ersten Befestigung der Stadt, wozu denn auch der innebehaltene Tribut 
verwendet wurde. Die älteste Stadtmauer scheint in dem Graben-Umzuge südlich vou 
der St. Petrikirche bis zum Mühlenthor, dann längs der heütigen Louisenstraße, 
hinter der St. Jacobikirche, längs des untern Theils der jetzigen Breitenstraße 
und links des Barfüßler (St. Johannis) Klosters oberhalb der jetzigen Langen
brücke, welche damals wol noch nicht bestanden haben mag, an tue Oder sich 
anschließend gewesen zu sein; dann wieder im Zuge der jetzigen Gebaüdelinie am 
Bohlwerke bis unterhalb der Baumstraße uud von da nach dem noch gegenwärtig, 
1840 vorhandenen Stadtmauerreste in der Frauenstraße, woselbst das innerste 
Frauenthor stand.

König Waldemar, der Große, von Dänemark, belagerte die Stadt im Jahre 
1171, wett die Stettiner dem vom Herzoge Heinrich, dem Löwen, voll Sachsen 
vertriebenen Fürsten Tribeslaw von Meklenburg Beistand leisteten. Schon da
mals wurde Stettin wegen seiner hohen Wälle und Mauern und wegen der 
örtlichen Festigkeit, für eine starke Festung gehalten, so daß auch den Belagerern 
aller Anstregung ungeachtet, die förmliche Einnahme nicht gelang.

Wie aber im Jahre 1187 die Deütschen die neüe Stadtmauer anlegten, zeigt 
der oben unter Nr. I. erwähnte älteste Stadtplan (aus der Zeit vor dem 30jährigen 
Kriege) ganz deittlich, und geht daraus im Besondern hervor, daß der niedere 
Theil des jetzigen Zeüghofes bis in die Höhe des vorgedachten alten Frauenthors, 
woselbst noch heüte in der Verlängerung des Schloßgartens tiefliegende Gürten 
vorhanden sind, von der Oder bespült wurde. Es ist auch autentisch, daß diese 
Gegend vor alten Zeiten ganz sumpfig war und nur durch langjährige Aus
füllung mit Schutt ihren jetzigen Zustand erlangt hat. Selbst im Jahre 1762 
war noch der untere Theil des großen Zeüghofes, unterhalb der Kronenbrücke 
und der ganze Hintere Zeüghof sumpfig und wurde erst später aufgehöht, da 
dieser Raum auf Erbpachtrecht in den Besitz eines Holzhündlers gelangte, der 
daselbst einen Holzhof — den spätern Pfeilschen — einrichtete.

Aus der Erdmasse, welche aus dem vor der Stadtmauer etablirten breiteu 
uud tiefen Graben, der in der Flüche des heütigen Königs- und Paradeplatzes 
lag, und hinter der Kehle der Bastione 7 und 8 sich mit dem jetzigen Schützen- 
garten, — damals ein Mühlenteich, — verband, bildete man, wie jener älteste 
Plan deütlich macht, und bei allen alten Ringmauern üblich war, den Ringwall 
und legte zu dessen Verstärkung noch einen Graben davor, der an einigen Stellen 
der Escarpe und Contrescarpe anscheinend revetirt gewesen ist. Es scheint auch, 
als wäre das Bastion 5, wenn auch vielleicht in geringer Ausdehnung, schon 
damals angelegt worden, wie denn auch, selbstverständlich, anzunehmen ist, daß 
viele Jahre erforderlich waren, um die nächst älteste Ringbefestigung der Stadt 
zu Stande zu bringe«, worüber aber die geschichtlichen Urkunden nicht das Mindeste 
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enthalten. Im Jahre 1249 muß jedoch die Befestigung in dieser Art fertig ge
wesen sein, weil damals die fürstliche Burg, wol als Fortification entbehrlich 
und den Bedürfnissen als Wohnung des Fürsten nicht mehr entsprechend, abge
brochen und der Burgplatz der Stadt überwiesen wurde*).

*) L. B. IL Th. Bd. VIII, 172, nach Friedeborn, Histor. Beschreibung I, 42. — **)
Passow baute das „Middelste Landthor" von Grund auf. Vergl. L. B. Th. Il, Bd. VIII,
248. — ***) Ebendas. 174, 175. — t) Schicker-Friedeborn's Stadtmatrikel Fol. 160 vso. — 
tt) Ebendaselbst. — tt+) Ebendaselbst. — °) Ebendaselbst.

Ums Jahr 1395 wurde das Passower Thor neü gebaut. Dieser Stadt
ausgang hieß sonst, und auch in späterer Zeit, das Pasewalker Thor. Es ist 
allerdings auch möglich, daß der Kornwucherer Benedictus Passow das aüßere 
zweite Thorgebaüde bauen mußte welches damals vielleicht noch nicht bestanden 
hat. Es möchte dies sogar wahrscheinlich sein, da von dem Bau dieses aüßern 
Thors nicht weiter die Rede ist und das Thor in der Stadtmauer wol uoch nicht 
so baufällig fein konnte, — auch nicht gesagt wird, daß Passow ein Thor an 
Stelle des alten bauen mußte.**)

In dem Zeitraum von 1427—1431 baute Herzog Casimir VI, zur Sicher
heit gegen bürgerliche Unruhen, an Stelle des jetzigen Schlosses eine sog. Zwing
burg, die aber zwei Jahre nach seinem 1434 erfolgten Ableben wieder abge
brochen wurde, und zwar auf Grund seines Versprechens. Der Herzog bat 
nämlich auf seinem Sterbebette den Ehrbaren Rath seine Kinder wider Feinde 
treülich zu schützen. Der Rath wollte sich aber nicht anders dazu verstehen, als 
wenn jene Zwingburg, welche dem Handel der Stadt schon manchen Schaden 
verursacht und auch veranlaßt hatte, daß viele Einwohner ausgewandert waren, 
nnd sich anderweitig niedergelassen hatten, wjeoer abgetragen werde.***)

Im Jahre 1460 erbaute der Rath auf der nach der Stadt Damm führenden 
Dammstraße in Folge des Angriffs der Stargarder, wobei das Zollhaus ab
brannte, „ein Nige Huß" und dabei einen festen Wartthurm f) am Übergang 
über die große Regelitz, die daselbst auch Zedelin, oder Zollstrom heißt, der Zoll 
genannt, bis auf den heütigen Tag, wegen des Damm- und Brückenzolls, der da 
selbst erhoben wurde, wie noch bis 31. December 1874 hier am „Zoll" eine 
Hebestelle für das Chausseegeld war. Der Thurm hat, wie schon ein Mal ange
führt worden ist, bis 1723 gestanden.

Im Jahre 1462 wurden die beiden Thürme vor dem Frauen Thore aufgemauert 
und „gesperrt" ff) und der große und hohe Thurm hinter dem Anschlüsse der 
obern Stadtmauer an die Oder — hinter dem Abtshofe-ffff), d. i.: unterhalb 
des jetzigen, bombenfesten Magazins Nr. 2, wurde im Jahre 1463 erbaut, und 
1464 ein neuer Thurm beim Passower Thore „achter der Nickel Schröderschen 
Hufe", zur Vertheidigung des Thors. Dies muß der im mehrgedachten Plane 

; Nr. I sei er genannt — links vom Thore abgebildete Thurm gewesen sein. 
Möge hier eingeschaltet werden, daß in demselben Jahre 1464 der Rath „wol 
32 Büsten (Kanonen) durch Meister Peter den Büssenschieter geten leth" ").

Weitere Nachrichten und Einzelheiten vom Bau der Stadtmauer kommen 
iiirgeiib vor. Was dagegen die Befestigungswerke anbelangt, so wurde —

à Jahre 1467 das Bastion vor dem Heiligen Geist Thor, jetzt, 1840, 

69*
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Bastion Nr. IX und 1472 das Bastion vor dem Mühlenthor, jetzt Nr. IV, er
baut. Der Plan I verglichen mit dem heutigen Hauptwalle der Festung, macht 
es ziemlich augenscheinlich, daß der aüßere alte Stadtwall tut Allgemeinen den 
Umzug der jetzigen Courtinen hatte, und daß allmälig, nachdem man erkannt 
hatte, daß gegen die Wirkungen des Schießpulvers die kleinen Mauerthürme so- 
wol zu schwach waren, als auch zu wenig Seiten-Vertheidigung gewährten, die 
jetzigen Bastionen davor gelegt wurden. Wie jedoch aus zwei andern Plänen, 
— Nr. II von der Belagerung tut Jahre 1659, von Schaevius, und 9tr. III, 
von der Belagerung im Jahre 1677 (der augenscheinlich viel Unrichtigkeiten ent
hält, während der erstgenannte ziemlich richtig gewesen zu sein scheint, — lag 
selbst noch im Jahre 1677 vor dem Mühlenthor ein Ravelin; der Bau von 
1472 kann also nur dieses Ravelin betroffen haben, was anch sehr wohl möglich 
ist, da die Geschichtschreiber jener Zeit, besonders in solchen Nebendingen, keines 
wegs zuverlässig sind, und Friedeborn wol auch Ravelin und Bastion — Pastey 
schreibt er*) — für ein und dasselbe gehalten haben tnag. Damals, im Jahre 
1472, hob man auch den Graben vor der Stadtmauer vom Passower Thor 
bis zum Frauen Thore aus, was wahrscheinlich um Boden zu den neüen Werken 
zu gewinnen, eine Vertiefung des Grabens gewesen ist.

Daß auch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Mehreres für die 
Befestigung der Stadt geschehen ist, beweisen wiederholte Anträge des Ehrbaren 
Raths beim Herzoge um Unterstützung beim Bau, durch Mannschaft und Geld
beiträge. Hierauf erlaubte im Jahre 1548 Herzog Barnim X zur Beihülfe beim 
Bau auf 3—4 Jahre die Erhebung einer Gewerbesteüer. Die Kapitelsherren der 
Kirchen zu St. Marien und zu St. Otten trugen zum Bau der Wälle 250 ft. 
bei. Der Herzog aüßerte sich auch in einem Schreiben wohlgefällig darüber, daß 
der Rath einen Wallmeister verschrieben habe.

Im Jahre 1563 wurde ein Rondel vor dem Mühlenthor erbaut, und für 
die bessere Befestigung der Stadt ein Mehreres gethan. Zu diesen Vorkehrungen 
nöthigten die zwischen Dänemark und Schweden ausgebrochenen Streitigkeiten. 
Da die Befestigung der Städte Sache der Bürger war, so wandte sich 
der Rath abermals an den Herzog mit der Bitte um Unterstützung bei der zu 
bewirkenden bessern Befestigung der Stadt. Der Bescheid lautete dahin: Magistrat 
möge dazu eine Form Vorschlägen, und sich dieserhalb mit sachbaukundigen 
Männern besprechen, mittlerweile aber die Bürgerschaft um Geld angehen, um 
durch Deichgräber den hauptsächlichsten Gebrechen der Festung abzuhelfen und 
mit dem Stück zwischen dem Heiligen Geist- und dem Passowischen Thor an
fangen lassen. Der desfalls angestellten Untersuchung zufolge mußte der Wall 
auf dem genannten Umzuge durchweg erhöht und mit einer Brustwehr versehen 
werden. Ferner wurde von der Oder bis nach der Heiligen Geist Kirche vor 
dem schon vorhandenen Wall (Heil. Geist-Bastion Nr. 9) ein Graben gelegt 
(wahrscheinlich war derselbe nicht tief genug, — der Festungshafen der Jetzt
zeit 1840) und hinter der Ziegelscheüne (wo jetzt das Garnisvn-Lazareth steht) sollte 
in der Richtung auf die Oder ein Zwingberg gesetzt werden. Es wurde auch 
ein Nivellement dieser Gegend vorgenommen. Der Zwingberg muß nicht zur

'*) Fricdeborn, Historische Beschreibung I, 115.
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Ausführung gekommen sein, denn es findet sich davon keine Spur, auch wird 
desselben in den späteren Belagerungen nirgend gedacht. Es kann darunter das 
Rondel vor dem Heil. Geistthvr nicht verstanden sein, da dasselbe von der Oder 
zu entfernt ist. Von dem Bau dieses Rondels constirt übrigens auch nichts. 
Dagegen muß sich der unternommene Bau auch bis zum Mühlenthor und viel
leicht auch bis zum Anschluß an die Unter-Oder erstreckt haben, da viele Be
schwerden der Bürger wegen niedergerissener Haüser und eingezogener Gärten 
dieses Stadttheils (augenscheinlich der Mühlen-Vvrstadt auf dem Plane I) davon 
sprechen und auf den großen Umfang der Bauten hindeüten. Damals dürfte 
wol auch ein kleines Hornwerk vor dem Mühlenthor angelegt worden sein, von 
dem weiter unten die Rede sein wird, aber laut Plan Nr. II im Jahre 1659 
nicht mehr existirte. Wann dasselbe wieder eingeebnet wurde, constirt nicht. 
Man bezahlte damals 3 Deichknechte wöchentlich jeden mit 1 fl. (20 Sgr.), 
30 Maurer und Handlanger vom Gewerke ebenso und wöchentlich im Durch
schnitt 70 fl. für Maurermaterial, Holz und Zimmerarbeitslvhn. Der Bau dauerte 
40 Wochen und da für Erdarbeiten nichts berechnet wird, so müssen diese Ar
beiten von des Herzogs, bezw. den städtischen Dienstbauern unentgeltich bewirkt 
worden sein. Eben so verlautet uichts vou deu Utensilien. Eine Ausbesserung 
des Rondels vor dem Mühlenthor war schon 1611 nothwendig. Man schlug 
auch vor, zu den nöthigen Ausbesserungen an den Wällen und Gräben Deich- 
gräber aus dem Brandenburgschen kommen zu lassen, welche sich an den dortigen 
Festungsbautenwohl geübt hätten.

Weiterhin, 1622, geschieht in einer Verhandlung über Erweiterung der Stadt
befestigung*), einer Faussebraye Erwähnung — wahrscheinlich der jetzigen, doch aber 
scheint solche noch nicht im Jahre 1659 bestanden zu haben (Plan II). Die Stadt 
machte die Vorstellung, nur die Bollwerke (Bastionen) mit dem Stadtwalle zu 
verbinden, die Außenwerke aber erst in Kriegsnöthen einzurichten. Es geht aus 
dieser Verhandlung auch hervor, daß bereits 2 Bollwerke erbaut und noch 2 andere 
im Ban begriffen waren. Leider werden diese Bastionen nicht genannt, — doch 
wird durch diese Andeütung die Erörterung beim Jahre 1472 desto wahrschein
licher, daß nämlich die Bastione allmälig vor den Rundwall gelegt wurden.

Im Jahre 1626 war ein gewisser Alardus Höxer (oder Höker) Kriegsbau
meister in Stettin. Im folgenden Jahre wurde der Deichmeister Jacob Karsten, 
aus Prenzlow, verschrieben, um die Wälle zu rectificiren. Herzog Bogislaw XIV 
ermahnte die Bürgerschaft, sich fleißig zum Festungsbau zu stelleu (stimmt mit der 
Andeütung in 1563). Ein gleiches Gebot erging an die Bürger des Städtchens 
Pölitz, welches bekanntlich zum Eigenthum der Stadt Stettin gehörte. Man 
dachte also — in diesen Kriegslaüfen seit 1618 — eifrig daran, Stettin gegen 
feindliche Angriffe in bessere Verfassung zu setzen. Was darin bis zur Besitz
ergreifung der Festung durch den sog. „Retter der evangelischen Freiheit" im Jahre 
1630 geschehen war, darüber ist nirgend etwas ausgezeichnet; doch haben damals, 
außer dem Bastion 5 — (Cavalier-Bastion; nach Plan II und der Plan von der 
Festung Stettin im Jahre 1721, mit Nr. V bezeichnet, hatte dieses Bastion wirk
lich vor Zeiten einen Cavalier, doch constirt weder der Zeitpunkt des Baues desselben

*) Raths-Acten, Tit. x, Nr. 11. 
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noch seiner Wegnahme, letztere dürfte aber bei dent Retablissement der Festung 
1724—1740 erfolgt sein) — und dem Heil. Geist-Bastion Nr. 9, auch schon das 
Passower Bastion Nr. 7, so wie ein Ravelin, aus welchem später, 1638, das 
Petri - Bastion Nr. 3 wurde, bestanden. Da in der Kehle des Letztem die 
St. Petrikirche liegt, woher auch der Name, so geht hieraits hervor, daß die 
Eneeinte bis zum aüßern Graben vorgeschoben wurde, wie dies auch die kürzere 
rechte Flaute dieses Bastions außer Zweifel setzt.

Schweden-Zeit.
Kaum hatte Gustav Adolf sich in den Besitz der Stadt gesetzt, als er ohne 

Verzug daran ging, ihr einen bessern Vertheidigungs-Zustand zu geben. Auf seinen 
Befehl und nach seiner Anordnung mußte die Bürgerschaft ganz neue Werke vor
dem Passower Thore — wahrscheinlich einen bedeckten Weg (Plan II der Be
lagerung 1659) und die nach dem Könige genannten Linien zwischen Fort Preüßen 
und der Oberwiek, desgleichen die Sternschanze an der Stelle des jetzigen Forts 
Preüßens erbauen. Eben so vor dem Frauenthore wahrscheinlich das jetzige 
Kagen-Bastion Nr. 2 (dessen Namens-Ursprung vielleicht auf eine Person zu 
beziehen ist) und einen großen Waffenplatz davor. Er errichtete ferner vor dem 
Mühlenthor ein verschanztes Lager, welches sich bei dem Dorfe Grabow bis zur 
Oder erstreckte, und das fürstl. Schloß, die Oderburg — Nr. 10, Plan II — 
einschloß, das er ohne Weiteres abbrechen ließ, dasselbe Schloß, in welchen 
Bogislaw XIV kurze Zeit vorher den „ungebetenen Retter" gastfreündlich aus
genommen hatte. Es sollen sogar einzelne Werke westlich bis zum Dorfe Schüne 
vorgeschoben worden sein. Alles dieses geschah im Verlaufe des Jahres 1630, 
für welches der Magistrat den Ingenieur Jacob Böttiger mit der Verpflichtung 
angestellt hatte, die Faussebraye (von 1622) und andere nothwendige Werke zu bauen, 
die zu einer „Milizen Defension" gehören. Er sollte 500 Thlr. Gehalt beziehen.

Dessen Nachfolger, 1631, war Peter Bruneu (ein Franzose?), von Gustav Adolf 
dem Magistrate besonders empfohlen. Der König, thatsächlich im Besitz landesherr
licher Gewalt im Land am Meere, ermahnte die Stettiner Bürgerschaft in zwei 
Erlassen, d. d. Spandau, den 27. Mai und den 16. Juni 1631, dringend, die 
Befestigungswerke mehr und fleißiger zu vervollkommnen, um nicht einst dasselbe 
Schicksal, wie das so eben eingeüscherte Magdeburg zu haben*).

Demzufolge wurden die erforderlichen Vorkehrungen getroffen. Herzog 
Bogislaw XIV. wies zur Fortification der Stadt und Zuschließung des Oder- 
stroms 600 Stämme Bauholz aus seinen Forsten an. Man zog eine gute An
zahl Zimmerleüte herbei zur Instandsetzung der Brücken, Sperrbaüme, sowie zur 
Errichtung der Batterien und Palissadirungen rc. rc. 600 Bauern wurden aus 
den Stadteigenthums - Dörfern einberufen, um durch sie das Terrain um die 
Stadt einzuebnen, 100 Wagen sollten Strauchwerk heranfahren. Ein Drittel 
der Arbeiter sollte die „Klappmütze" auf der Höhe beim Hohlwege vor dem 
Fraueuthor — (wol der 1630 erwähnte große Waffenplatz) fertig stellen, ein 
Drittel ein Hornwerk zwischen dem Passower Thor und der Oberwiek — (dies 
ist nach Plan II die Befestigung zwischen der Sternschanze und der Oder), 
— der Rest der Arbeiter sollte dagegen alle Reisig-Arbeiten verrichten.

*) Raths-Acten, Tit. X, Nr. 26.
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Man hielt es für zweckmäßig, die Fortifications-Arbeiten zu verdingen und 
stellte desfalls folgende Bedingungen:

1. Wegen Unterhaltung der alten und neuen Werke vom Störfanqe bis 
ans Passower Thor.

(Es sind die vvrgedachten Werke zwischen der Sternschanze und der Oder. Eine 
Verbindung dieser Werke mit der Hauptfestung ist zwar, laut Plan II als im 
Entstehen begriffen, punktirt darill augedeütet, aber nicht zu Staude gekommen). 
Der Unternehmer sollten gehalten sein, täglich zu 2 Mann die kleinern, durch 
Regelt uud Frost entstandenen Beschädigungen an den Böschungen, sogleich Her
stellen zu lassen, und im Sommer das Gras von diesen Wällen abzumähen. 
Auf den Bannen sollten iin Frühjahr Hagedorn-Pflänzlinge kreüzweise eingesetzt 
und zur geeigneten Zeit durch einen Gärtner beschnitten, auch wenn dieselben im 
Wachsthum vorschreiten, mit einer Scheere kurz gehalten werden, damit der 
Hagedorn recht dick und dicht werde. (Also schon vor 2()0 Jahren hielt man 
die Barmenhecken für nützlich). Inwendig am Fuße des Walls sollen Weiden
stecklinge gepflanzt und gehegt werden, um in Belagerungs - Zeiten passendes 
Material zu Schanzkörben, re. rc. zu gewinnen. Anch gab man den Rath, den 
innern Stadtgraben eben so mit Erlen und Elsenhvlz bepflanzen zu lassen.

Ans Holzanpflanznngen tourbe also auch schon damals gesehen; doch hielt 
man die Glacis davon rein, enttoeder, toeil sie zu beschränkt toaren, oder toeil 
man glaubte, daß bei entstehender Belagerung die Reinigung dieser aüßeren 
Flächen zu schwierig sei, und man auch geuöthigt sei« würde- alles Holzwerk mit 
Einem Male zu beseitigen, wozu es möglicher Weise au Arbeitskräften fehlen 
werde, während man von den innern Pflanzungen nach dem laufenden Bedürfniß 
Nutzen ziehen konnte.

Man hielt es ferner für nothwendig in besseren Zeiten diese Werke zu er
höhen und in ihren Profilen zu verstärken. Die dazu erforderliche Erde ' sollte 
vom innern hohen Lande wagerecht auf 4 F. Tiefe weggenommen werden, damit 
dieses Terrain, welches von der Sternschanze eingesehen werden konnte, gedeckt 
sein möge. Diese Erhöhnng und Verstärkung dès Walls sollte beim Passower 
Thor anfangen und sich in der Hälfte des mittlern Bollwerks in der Front des 
Störfangs (des Kronenwerks) verlieren. Den Wallgang sollte man hier um 
15 F. verbreitern und bis zur bisherigen Brnstwehrhöhe erheben. Die neüe Brust
wehr sollte 12 F. reine Stärke und halbfüßige innere Böschung erhalten. Eine 
Berechnung gibt hierzu für die laufende Ruthe ein Bedürfniß'von 60 Schackst- 
Nlthen au. Man rechnete die Schachtruthe Erde heranzuschaffen auf 9 Lßl. 

. l-i gGr. oder ca. 51/2 Sgr.) und gibt für die laufende Ruthe den Preis von 
l:) Thlr. an (so daß ungefähr 3^ Thlr. zu Rasen, Plackage rc. rc. blieben).

Man erfährt hieraus auch, daß diese ganze Wallausb'efferung 145 Ruthen 
Vliivodnning erhalten und demgemäß 2195 Thlr. kosten würde. Man rieth, zur 
Ausführung dieser Arbeit sich commandirter Soldaten der Besatzung, unter Auf- 
stchi eures Juspeetors der Fortification (Wallmeister) zu bedienen und jedem 
Soldaten täglich 4 Lßl. — 2 gGr. zu geben.

Es geht aus dem Gesagten deütlich hervor, daß man wirklich die Absicht 
hatte, das Kronenwerk rechts mit der Harrptfestung zu verbinden rind sich darin 
gegen die Sternschanze zu befiliren, mithin auch keine gedeckte Eommuuication 
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zwischen der Sternschanze und der Hauptfestung zu bilden. Die betreffende 
Terrainlage in ihrem derzeitigen Zustande (1840) macht es aber auch nur zu 
wahrscheinlich, daß die beregte Abgrabung und somit auch die qu. Verbindung 
nicht erfolgt ist. Ein Theil' dieser Verbindung zunächst dein Kronenwerke muß 
aber nach' Plan V (von 1721) bestanden haben. Man kann auch in einer 
Terraintiefe an der betreffenden Stelle noch heüte sehr deutlich den ehemaligen 
Graben erkennen. (Plan VIII vom Jahre 1836).

2. Unterhaltung des doppelten Retranchenients vor dem Mellen.
(Dies ist die Lastadische Front vom Ziegen- bis zum Parnitzthore — das vor
liegende Terrain wird das Mellen-Bruch genannt). Man rieth, den Bauschutt re. 
aus der Stadt dahin abfahren zu laßen, um nach und nach mit diesem Wall in 
Ordnung zu kommen, den davor zu legenden Graben aber durch Soldaten aus
heben zu lassen. Da bis zu diesem Zeitpunkte von einer Befestigung der Lastadie 
nirgend die Rede ist, so muß angenommen werden, daß solche vor dem 30 jährigen 
Kriege nicht vorhanden gewesen ist. Bei den dortigen niedrigen Sumpfterrain 
steht' auch um so mehr zu vermuthen, daß das qu. Retranchement aus einer doppelteil 
Reihe Palissaden mit dahinter geschütteter schwacher Brustwehr und kleinem, später 
wieder verwachsenen Graben davor, bestanden hat, als selbst der Plan IV von 
1693 an dieser Stelle, so wie auch vor der Parnitz bis zur Oder im Allge
meinen nur eine ähnliche Veranstaltung andeütet. Aus der zuletzt gedachten Front 
scheint die Verpfählung damals wegen der vorliegenden Wasserzüge, und da man 
wol zu dieser Zeit auch das Hornwerk auf der Silberwiefe, Plan II von 1659, 
angelegt hat, nicht für nöthig erachtet worden zu sein.

3. Der alte inwendige Wall (vor dem Stadtgraben).
Die Böschungen sollen 3 Ruthen hoch, abscarpirt und der Wallgang im Durch

schnitt 2 F. eingeschnitten, und mit dieser Erde die zu schmale Brustwehr bis 
auf 12 F. verstärkt werden. (Die Grabenränder waren demilach nicht revetirt.) 
Zwischen denl Mühlenthvr llnd der Petrikirche könne dies bis aus 4 F. (wol der 
Einschnitt ist gemeint) geschehen. Zur Ausführung der Arbeit werden auf die 
laufende Ruthe 2 Thlr. gerechnet. Die ganze Länge betrug 300 Ruthen. Diese 
Arbeiten wurden an die Werkmeister Noe Janssen und Hermann Classen ver 
düngen, welche die Arbeitsart und die Preise, wie sie in ihrer holländischen 
Heimath üblich waren, zum Muster anfstellten. > Beide waren ohne Zweifel aus 
der Schule des berühmteu holländifchen Kriegsbaumeisters Koehorn.s

Die Kosten der jüngst gefertigten Arbeiten betrugen nach den Berechnungen
vom Juni 1631 und August 1632 :

1. Für das Werk am Störfange Thlr. 11.400
2. Für die lange Linie vor dem Passower Thore..................................5.442

(Unter diesen zwei Befestigungstheilen wird wol das oben unter
1 gedachte Kronwerk re. verstanden).

3. Für das Retranchement der Lastadie . . ............................. 1.800
(Es muß entweder wenig geschehen, oder das Holz unentgeldlich 
aus den städtischen Holzungen gegeben worden sein, besonders 
da zu diesen Arbeiten auch wol der Bau des oben unter 2 er
wähnten Hornwerks auf der Silberwiese gehörte).

Zu übertragen . . . Thlr. 18.642
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Übertrag . . . Thlr. 18.642
4. Für das. alte Werk hinter dem Chambowschen Garten . . . 684

(Diese Örtlichkeit ist nicht zu ergründen, da hierunterdie Bleich
holmschanze wol nicht gemeint sein kann, indem auf deren 
sumpfigen Terrain nicht füglich Gartenanlagen bestanden haben 
können.)

5. Für die Klappmütze und Contrescarpe am Frauenthor. . . . 600
6. Für die Instandsetzung des alten Bollwerks am Passower Thor

l Bastion 7)................................................ 1.725
7. Für ein später verdungenes Werk zwischen dem Passower und 

dem Mühlenthor............................................................................. 2.550
(Unstreitig Bastion 6, das deshalb auch wol den Namen Königs 
Bollwerk erhalten hat, weil es auf Gustav Adolfs Befehl an
gelegt wurde. Die Poterne unter der rechten Flanke führt 
zwar die Jahreszahl 1666, doch entscheidet dies nicht, da selbige 
später angelegt, oder auch nur im Aüßern retablirt sein kann).

8. Für Utensilien und Nebenausgaben..................................................... 363
Summa .... Thlr. 24.564

Diese Kosten wurden von der Stettiner Bürgerschaft durch eine vom Herzoge 
nothgedrungen genehmigte Abgabe auf die Gewerke, — ähnlich wie 1548 — 
so wie durch eine Stadt-Collecte, durch Malz- und Mahlsteüer, Grundgeld re. re. 
gedeckt. sSo begann der Schwede sein angebliches „Rettungswerk", das aber die 
Ehrsucht auf Erlangung der deütschen Kaiserkrone abgesehen hatte, mit der — 
Brandschatzung der Stadt Stettin — anders kann man jenen Kostenbetrag nicht 
nennen, — die durch den Vertrag vom 10. Juli 1630, welchen Bogislaw XIV 
auf der Oderburg unterzeichnen mußte, gezwungen wurde, für die Dauer des 
Kriegs eine permanente Besatzung von 3 Regimenter à 4000 Mann aufzunehmen 
und diese hungerigen Schweden zu füttern, zu kleiden und zu löhnen.j

Im Jahre 1638 mußte die Stadt einen bedeütenden Bau am Walle zwischen 
dem Mühlen-î und dem Frauenthor durch Anhängung eines Ravelins (woraus 
das Petribastion Nr.j 3 entstand), und Wiederherstellung einer Courtine, aus
führen lassen. Diese Arbeit wurde wiederum dem holländischen Werkmeister 
Noe Janssen übertragen, mit dem der Rath über die Kostensumme zum Betrage 
von 8300 Thlr. einig geworden war. In dem darüber geschlossenen Vertrage 
heißt es: — Weil die Noth durft es erfordert, das Ravelin zwischen dem Horn
werk und der Klappmütze anzuschließen und zu einem rechten Bollwerk (Bastion 3) 
M ändern, wird der Werkmeister beide Facen verlängern und die Schulterwehren 
durch den alten Graben am Stadtwall (links der Petrikirche, Plan I) anhängen. 
^cr, Wall stin gedachten Ravelin soll um 6 F. erhöht und hiernach auch die 
verlängerten Facen und die beiden Schultern (Flanken) aufgeführt werden. Die 
Brustwehr erhält 18 F. Breite, der alte Graben vor dem Ravelin soll um 
4 Ruthen (derselbe ist jetzt, 1840, nur 6 Ruthen breit) verbreitert werden, und 
überall 16 F. Tiefe erhalten. Der bedeckte Weg vor diesem Graben soll 18 F. 
breit, palissadirt und das Glacis 6 F. hoch werden. Die Courtine links von 
diesem Bollwerk bis zum Rondel vor dem Mühlenthor soll durchgehends aus-

Landbuch von Pommern; Th IL, Bd. IX. 70 
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gebessert werden und der davor liegende Graben 16 F. Tiefe erhalten. Auch 
sollen die Grabendossirungen mit Mauerwerk aufgesetzt werden. (Hieraus geht 
hervor, daß der aüßere Graben vom Mühlen- bis zum Frauenthor nicht revetirt 
war.) In der Pünte des Bollwerks soll eine 4 kantige Batterie (wol eine bloße 
Bankbatterie) mit einer 12 F. breiten Appareille (diese wol aus dem Hofranme 
direct in der Capitale hinauf, wie man solches bei alten Festungen und auch hier 
in Stettin noch theilweise findet) angebracht werden.

Diese bedeutenden Bauten, um Stettin in einen bessern Vertheidigungszustand 
zu setzen, von denen sich aber weder weitere Einzelheiten, noch allgemeine An
deutungen vorfinden, wurden jedoch, muthmaßlich auf Anoronung der Schwe
dischen Krone, der die Stadt Stettin durch den westfälischen Frieden zugefallen 
sund dem rechtmäßigen Erben der Hinterlassenschaft des Greifen-Geschlechts ent
zogen) war, eingestellt, ungeachtet die Wichtigkeit der Lage und Beschaffenheit 
dieser Festung, vornehmlich unter den obwaltenden politischen Verhältnissen, augen
scheinlich sein mußte.

Im Jahre 1659 wurden aber bei der damaligen nahen Gefahr durch 
Kaiserliche und Brandenburger und selbst während deren Belagerung, an der 
einen Seite (welche, „ ist nicht gesagt, doch sind es wahrscheinlich die beiden 
Redouten an der Oberwiek, die aüßern mnthmaßlich auf der Stelle der Lünette 15 
und die rückliegende dicht an der Oder, an der Stelle der Lünette 10, Zustand 
von 1840) die alten Werke reparirt, viele Laufgräben (was hierunter gemeint, 
ist nicht zu ermitteln, da während der Belagerung selbst Contreapprvchen nicht 
gemacht sein dürften) und Batterien verfertigt, auch unterwärts (hierdurch wird 
das, was wegen der Redouten bemerkt wurde, um so wahrscheinlicher) nach dem 
Vohlwerk zu und der Lastadie viele Palissaden und Schanzen angebracht. (Hin- 
sichts der Lastadie dürfte die sügeförmige Palisfadirung vom Parnitzthor bis zur Oder 
aufwärts, Plan III von 1677, und das Hornwerk auf der Silberwiese, Plan II 
von 1659 oberhalb der Lastadie beschafft worden sein). Auch die Schiffbauer- 
Lastadie (am Ziegen- oder Mellenthor) wurde mit einem ganz neuen Werke und 
Wall versehen und das Thor selbst verlegt. (Vergleicht man die.Pläne II von 
1659, IV von 1693 und V von 1721, so ist gar nicht abzusehen, wie diese Ver
legung erfolgte, da das qu. Thor im ersten Plane fortifikatorisch zweckmäßiger 
liegt, als in den anderen Plänen. Es dürfte demnach der Plan II hierin un
richtig und schon 1659 die Einrichtung wie im Plane V getroffen worden sein).

Im Jahre 1669 wurde ein neües Bollwerk vor dem Frauenthor angelegt 
und die Fundamentirung desselben auf dem sumpfigen Terrain durch einen Rost 
von eichenen Pfählen bewirkt. (Frauen-Bastion Nr. 1.) Der Schwedische Statt
halter, Gras Wrangel, gestattete der Stadt, nach Beseitigung vieler Schwierigkeiten, 
diese Bauart an Stelle eines ganz ausgemauerten Fundaments. (Da nach Plan V) 
noch im Jahre 1721 vor dem Frauenthor ein Wassergraben mit Brücke bestand, 
so scheint dieser in Gemäßheit des Plans IV von 1693 bei dem obgedachten Ban 
zur Gewinnung von Wallmassen ausgehoben worden zu sein.

Es findet sich zwar in den Magistrats-Acten ein weitlaüfiger Schriftwechsel 
aus dem Jahre 1668—1671 über verschiedene Leistungen bei den Fortifications- 
Bauten, doch ist daraus nicht ersichtlich, was eigentlich geschehen ist. Wahrscheinlich 
hat dadurch die Festung den Zustand gewonnen, welchen der Plan IV von 1693 
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darstellt, wobei jedoch zu bemerken, daß das jetzige (1840) Bastion 8 — (Grüne 
Schanze, welcher Naine in seinem Ursprünge nicht zu ermitteln ist) — in der 
Belagerung von 1677 noch ein Ravelin war. Hieraus und aus vorstehender 
Geschichtserzahlung ergeben sich die vielen Unrichtigkeiten des Plans III der die 
ebengenannte Belagerung darstellt. Doch aber thut er wenigstens dar, daß in 
diese Periode auch die sehr wichtige Verlegung des Passower Thors — dem
nächst Neüe Thor genannt — an seine jetzige Stelle in der Verlängerung der 
Breiten Straße, und der Bau des Ravelins 6—7 gefallen sein muß. In diesem 
Zeitraume muß auch die Einebnung des Hornwerks auf der Silberwiese bis auf 
die vorderen kleinen Eckschanzen, auf dem Plane V von 1721, Statt gefunden 
haben. Vielleicht hat auch außer diesen kleinen Schanzen hier ein etwas Mehreres 
bestanden, da gar nicht abzusehen, warum die Einebnung für nützlich erachtet 
werden sein sollte. Der Plan IV von 1693 vergrößert die Unsicherheit des be
treffenden Sachverhültnisses.

Obgleich geschichtlich nichts verlautet, so macht es doch 'der Plan III und 
der Verlauf der Belagerung von 1677 es wahrscheinlich, daß in dieser Zeit eine 
Art Brückenkopf vor dem Parnitzthor, so wie etwa 300 Schritte weiter auf der 
Dammstraße nach der Stadt Damm eine Schanze, so wie ferner an der kleinen 
Reglitz ein Blockhaus und an der Großen Reglitz die sog. Zollschanze, sämmtliche 
Werke wol nur provisorisch, angelegt wurden. Factum ist es, daß vor Beginn 
der Belagerung in der Eile noch die Lastadie mit dem Wassergraben umzogen 
wurde.

Bald nach dieser Belagerung dürfte, laut Angaben des Plans IV und obiger 
Andeütung vom Jahre 1671, das Bastion 8 durch Verbindung des betreffenden 
Ravelins mit der hinter gelegenen langen Courtine zwischen der Heil. Geist- 
Bastion Nr. 9 und dem Passower Bastion Nr. 7, mittelst zweier langen Flanken 
und Faussebrayen, entstanden sein, und mögen vielleicht auch die übrigen Fausse- 
brayen ihre gegenwärtige Form erhaten haben. Bei Vergleichung der Pläne III 
und IV, 1677 und 1693, dürfte in diesem Zeitraume auch die Anlage des 
Ravelins 2—3 erfolgt sein.

Über die Festungsbauten, welche von 1693 bis zur Preüßischen Besitzer
greifung der Stadt und Festung Stettin vorgekommen sind, ist Actemnäßig nichts 
aufzusinden gewesen. Belehrung darüber gibt nur die Vergleichung der zwei 
Festungspläne IV und V, 1693 und 1721. Ihr zufolge fällt in diesen Zeit
raum die Anlage des sog. neüen Werks unterhalb des Frauenthors an der Stelle, 
wo jetzt die Lünette 20 des Forts Leopold liegt, desgleichen der bedeckte Weg 
vor dem Ziegen- und dem Parnitzthore, so wie eine bessere Umwallung der 
lastadie, eine Veränderung des bedecktem Weges vor dem Heil. Geistthore, An
bringung von Waffenplätzen und Traversirungen im ganzen bedeckten Wege der 
Hauptfestung rc. rc.

Die meisten dieser Arbeiten, wenn nicht ausschließlich, sind noch üoii den 
Schweden ausgeführt worden — aber nicht mehr auf Kosten der Stadt Stettin 
allein, sondern auf allgemeine Landeskosten wozu die Stadt das ihrige beitrug.

König Friedrich Wilhelm I. hatte durch den dritten Sequestrations-Tractat 
vom 6. October 1713 das Recht erworben, Stadt und Festung Stettin mit 
seinen Truppen zu besetzen. Daß er auf Instandhaltung der Festungswerke sofort sein 

♦ • . 70*
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Augenmerk richtete, ersieht man aus den Baurechnungen, welche bei Aufräumung 
alter reponirter Registraturen der König!. Commandantur, im Jahre 1839 auf 
gefunden worden sind. Diese Rechnungen beginnen mit dem Jahre 1718, und 
die Inschrift auf dem neuen Thor, beweiset, daß schon im Jahre 1719, also zur 
Sequestrations-Zeit, mindestens der Befehl zum Neubau desselben gegeben worden 
ist, da die Ausführung offenbar einer spätern Zeit angehört.

Preußische Zeit. 
1720—1740.

In diesen zwanzigjährigen Zeitraum fällt die Umformung der Festung 
Stettin m die Gestalt, wie sie bis auf unsere Zeit, 1873, in der die Entkleidung 
der Stadt von ihrem lästigen Kriegsmantel durch Reichsbeschluß festgestellt worden, 
gewesen ist. Da die in dieser Periode vorgenommenen wichtigen Bauten be- 
deütende Vorbereitungen erfordern mußten, und schon der Befehl zum Neubau des 
Berliner Thors, vor Abschluß des Stockholmer Friedens vom 31. Januar 1720, 
zur Genüge darthut, daß Preüßen sich schon während der Sequestration in dem 
Besitze der Festung ganz sicher glaubte, so ist wol anzunehmen, daß König Friedrich 
Wilhelm I. welcher augenscheinlich auf die Befestigung der Hauptstadt seines 
Herzogtums Vor- und Hinterpommern ein sehr großes Gewicht legen mußte, 
seinen Ingenieur, Major de Walrave noch vor der desinitiven Occupation des 
Platzes, mit den Project-Arbeiten beauftragt hat.*)

*) Gerhard Cornelius de Walrave (der Name wird in den verschiedenen Schriftstücken 
auch Wallrave geschrieben) trat 1715 als Hauptmann aus Holländischen in Preüßische Dienste, 
wurde 1719 Major, 1722 Oberstlieutenant, 1729 Oberst und Commandeur des Ingenieur- 
Corps, in welcher Eigenschaft er die Stettiner Festunasbauten bis zum Tode des Königs 
Friedrich Wilhelm I. am 30. Juni 1740, geleitet hat. König Friedrich II. versetzte ihn nach 
Minden, woselbst er den Dienst am 31. Juli 1740 antrat. 1742 zum General-Major bc 
fordert fiel er als solcher wegen Veruntreuung 1748 in Ungnade (vergl. S. 398), und starb in der 
Sternschanze zu Magdeburg 1773 im Alter von 82 Jahren. sWalrave war aus der Schule 
seines Landsmanns Uoehorn (sprich Kuhorn), welcher die neüniederländische Befestigungsweisc 
hauptsächlich durch Aufnahme der Grundsätze des Deütschen Daniel Speckle f 1589, bereicherte. 
Dieser ist der eigentliche Begründer der deütschen Befestigung, indem er Albrecht Dürer's Vor
schläge in ein System brachte. — Walrave war für den Stettiner Festungsbau nur der 
nominell^ Dirigent, denn er war nur von Zeit zu Zeit in Stettin anwesend. Er bezog einen 
Monats-Sold von 75 Thlr., jedoch nicht aus der Festungsbaukasse. Der stets anwesende, und 
eigentliche Leiter des Baus war der, miter Walrave dienende Major und Platz-Ingenieur 
^ohann Gabriel de Preu (Prew^schrieb er seinen Namen), aus Wilden in der Oberpfalz, der 
zu seiner Besoldung von 24 Thlr. aus der eben gedachten Kasse 4 Thlr. Zulage hatte. 
Weil er allmälig invalide geworden war, ward ihm im Jahre 1730 der Major Äemilius 
v. Ulisried aus Küstrin, mit 30 Thlr. Besoldung, ohne Zulage, als erster Unter-Director vor- 
gesetzl, doch blieb er bis an seinen, 1737 zu Stettin im GO. Lebensjahre erfolgten Tode in 
seiner Stellung zum Festungsbau als dessen zweiter Unter-Director.

Das Resultat derselben ist nach dem Erfolge — durch Vergleichung der 
Pläne \ von 1721 und VI von 1790 Folgendes gewesen: —

1. Das Retablissement des Hauptwalles mit seiner halbrevetirten Escarpe, 
welche nun zwischen Bastion 4 und 5 in eine Tenaille znsammengezogen wurde, 
und wobei auch aller Wahrscheinlichkeit nach der nasse Graben vor dem Frauen- 
thor im Allgemeinen bis auf seine heütige (1840) Höhe verfällt wurde.

2. Die Verlegung des Anklamer Thors (bis dahin Mühlenthor genannt) 
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aus dem Bastion 4 nach der Courtine 3—4 und Errichtung der beiden sehr 
schonen Thorpvrtale. Der Bau wurde iu dem Jahren 1721 und 1728 ansge- 
führt. Bon den Portalen verlor das Innere am 16. Mai 1834 eine Ecktrophäe 
durch den Blitz, die 1840 noch nicht wiederhergestellt war.

3. Die Anlage einer vollständigen eoupirten Enveloppe mit allen ihren 
Ravelinen und Contrescarpen, so wie des halben Grabens und des bedeckten 
Weges vor der Enveloppe, wobei jedoch die frühere Hauptgraben Contrescarpe 
im Allgemeinen beibehalten und die alten Raveline 2—3 und 6—7 umgeformt 
wurden. Daß das erst in diesem Zeitraume erbaute Ravelin 7—8 Pestravelin, 
oder auch Pestkirchhof genannt wird, während die Pest [doch wol eine ansteckende 
Seüche anderer Art, die weil man keinen Namen für sie wußte, Pest genannt 
tourbe] zuletzt im Jahre 1710 grassirte, kann nur darin seinen Grund haben, 
daß auf dem ehemaligen Glacis daselbstd er Begräbnißplatz für die an jener 
Seüche Gestorbenen gewesen sein möchte.

4. Der Bau der sämmtlichen sog. Schankerwerke am obern Anschluß an die 
Oder mit den davor liegenden Lünetten 15 und 16 und der kleinen Lünette 10 
an der Oder.

5. Das Fort Preüßen, jedoch ohne Communication nach dem bedeckten 
Wege der Hauptfestung, wie solches der Plan IV von 1790 und andere alte 
Pläne der Festung außer allem Zweifel setzen.

6. Das Fort Wilhelm [tuöl nach dem Könige genannt)]  und*
7. Das Fort Anhalt, seit 1737 Fort Leopold genannt, [ohne Zweifel zu 

Ehren des Fürsten Leopold von Anhalt, bekannter unter der Beneitnung des 
„alten Dessauers".]

*) Bemerkenswerth ist es vielleicht, daß unter den überaus zahlreichen Cabinets-Befehlen 
aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelm's I, die dem Herausgeber des L. B. vorgelegen 
haben, in dem Namenszuge des Königs nur der „Wilhelm" deutlich zu erkennen ist, der 
„Friedrich" ist jedes Mal durch einen willkürlichen langen Strich vor dem W ersetzt.

Die beiden zuletzt genannten Forts sind bei dem Tode Friedrich Wilhelms I. 
noch nicht vollendet gewesen, und da sein Nachfolger auf dem Throne König 
Friedrich II, durch Cabints-Ordre vom 4. Juli 1740 die Einstellung des Stettiner 
Festungsbaues anbefahl, diesen Befehl jedoch, auf einen, weiter unten wörtlich 
mitzutheilenden Bericht des Obersten de Waleave vom 30. Juli 1740, durch eine 
andere Cabinets-Ordre dahin modificirte, daß mit dem Neübau in der bisherigen 
Weise bis zum Schluß des Jahres 1740 fortgefahren werden könnte, von da an 
aber nicht das mindeste weiter an den NeübauteU gemacht werden dürfe, bei dieser 
Anordnung auch während seiner ganzen Regierungszeit beharrte, auch unter des 
Königs zwei Nachfolgern auf dem Throne zur Vollendung dieser Forts nichts 
Wesentliches geschehen konnte, so sind dieselben, mit Ausnahme einiger, von den 
Franzosen während deren Occupation von 1806—1813 bewirkten, Veränderungen 
und Reparaturen an den Mauern, fast buchstäblich seit einem Jahrhundert und 
darüber ihrem Schicksal überlassen geblieben; besonders da neben der plötzlichen 
^istirung des Neübaues auch der Dotationsfonds ohne weitere Prüfung der 
örtlichen Bedürfnisse, mitelst Cabinets-Erlasses vom 12. Juli 1741 vou 12600 Thlr. 
auf 3000 Thlr. herabgesetzt wurde und weiter unten folgende Erörterungen er-
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geben, daß bis in die neueste Zeit hinein das laufende Bedürfniß der ausgedehn
ten Festungswerken mit dem Unterhaltungsfonds nicht bestritten werden konnte.

, s- Der Lastadische Wall in seiner dermaligen Form, durchgehends revetirt 
mit Wassergraben, nebst Einebnung der noch vor dem alten Hornwerk der Silber- 
wiese verbliebenen kleinen Eckschanzen.

9. Vielleicht auch ein Retablissement der Bleichhvlmschanze, deren Entstehung 
und Schicksale ut den geschichtlichen Nachrichten nirgend gedacht wird, die aber, 
zufolge dev Plans II, schon 1659 bestanden hat. Wahrscheinlich stammt auch 
dieses Werk aus der ersten schwedischen Occupation im Jahre 1630.

Bereits oben ist erwählst worden, daß Friedrich Wilhelm I. schon während 
der Sequestrations-Zeit sein Augenmerk auf die Festungswerke richtete und zwar 
scheint dies gleich von Anfang an geschehen zu sein, wiewol er sich in dem dritten 
Lractat vom 6. October 1713 verpflichtet hatte, die Stadt Stettin nebst dem 
ganzen strich Landes von der Oder bis zur Pene nach geschlossenem Frieden an 
die Krone von Schweden zurückzugeben.

Das erste, was der König 'in der Festungsfrage that, war eine wahrhaft 
Königliche Handlung: Friedrich Wilhelm I. entband die Stadt Stettin von der 
ihr von Alters her zustehenden Pflicht der Unterhaltung bezw. Erneüerung der 
Festungswerke, indem Er ihr auch den schon von der Schwedischen Krone auf
erlegten Kosten-Beitrag erließ. Er übernahm denselben auf Seine Kassen. Daß 
diesev vielleicht schon im Jahre 1714 geschah, läßt sich ans einer Bemerkung zur 
Rechnung über die 1718 vorgekommenen Geldausgaben — mit welchem Jahre die 
Rechnungen anfangen — herleiten, denn es heißt darin: „Es bestand bisher 
ein Dvtlnlngs-Etat von 600 Thlr. für Stettin, die Mehr-Ausgabe wurde be
sonders angewiesen."

Die Arbeiten, welche in den Jahren 1718—1724 ausgeführt worden sind, 
betrafen Palrssadirungen und Reparaturen an Brücken und Wachgebaüden, von 
welch' letzteren aber neue gebaut wurden, so namentlich ini Jahre 1721 am 
Neuen- (Berliner) Thor, auch zu D.nnm uni) 1722 am Pladderin, an der Schnecke 
und an der Baumbrücke; auch wurde 1719 das Reithaus zum Roggen-Magazin, 
und die Roßmühle (jetzige Bäckerei) zum Mehl-Magazin eingerichtet. In den 
6 wahren 1718—1723 und im Frühjahr 1724, das für ein volles Jahr ge
rechnet wurde, Hütten dem Etat zufolge, 7 x 600 ■= 4200 Thlr. verausgabt werden 
sollen; es betrug aber die Ist-Ausgabe 7753 Thlr. — wovon 325 Thlr. auf 
Damm kamen, — demnach wurden 3553 Thlr. über den Etat auf besoudere 
Anweisung ausgegeben. Nach den Rechnungen wurden 1719 ähnliche Arbeiten 
ausgeführt, wie im Jahre vorher, d. h. Palissadirungen und Brücken-Reparaturen rc. 
deren Kosten 417 Thlr. betrugen. Bon dem Neüen (Berliner) Thore ist dabei 
nicht die Rede. Dies mit der Jahreszahl 1719 in der Inschrift des Thors in 
Emklang zu bringen, ist sehr leicht. Sieht man die Inschrift, — welche weiter 
unten chre Stelle finden wird — näher an, so findet sich, daß die Jahreszahl 
sich nicht auf porta sondern auf sibique restituit bezieht. Mit dein Neübau 
des Thores hat sie eigentlich gar nichts zu thun. Durch diese Inschrift hat aber 
König Friedrich Wilhelm I, wie schon ein Mal bemerkt, den Beweis geliefert, 
daß er nicht gesonnen sei, weder den Westfälischen, nach den Friedensschluß von 
St. Germain, zu desseu Unterzeichnung Sein Großvater durch Ränkeschmidte ge- 
nvthig; worden war, als rechtsverbindlich für Sich und Sein Haus anzuerkennen.
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Mit dein Jahre 1724 beginnt der Erweiterungsbau von Stettin nach den 
vom Könige genehmigten Walraveschen Plänen. Neben dem Dotirungs-Etat von 
600 Thlr., den der König zur Bestreitung kleiner Reparaturkosten bestehen ließ, 
und ihn von nun an den ordinairen Fonds nannte, wies er die Kosten des 
Erweiterungs - Baus auf eineu cxtraordinaireu Fonds an. Jeder dieser Fonds 
mußte die ersten Jahre besonders verwaltet werden. Die Werke waren damals 
in umgekehrter Reihenfolge wie heute bezeichnet nämlich von der Schnecke nach 
deut Frauenthore zu; die jetzige Nummerirung rührt von dem Franzosen her, 
die sie während ihrer 7 jährigen Occupation der Festung, 1806—1813, einge
führt haben; sie ist demnächst als zweckmäßig beibehalten worden.

An Erd- und Tagelohn-Arbeiten wurden die erforderlichen Einebnungen und 
Absteckungen der neuen Werke, nämlich der Enveloppe, mit ungefähr 600 Soldaten 
von den Regimentern Markgraf Ludwig, Prinz Anhalt, Lottum, Bork und 
Grumbkow, so wie von eben so viel freiwilligen Tagelöhnern, mithin von ca. 
1200 Arbeitern ausgeführt. Die Absteckungen geschahen jedes Mal zwiefach.

Maurer-Arbeit. Ausschließlich dem Utilitäts-Princip huldigend, befahl der 
König die alte Stadtmauer von Wolin und die Ringmauer des Schlosses Jasenitz, 
sowie alle übrigen dort überflüssig gewordenen Gebaüde des ehemaligen Klosters, 
incl. der Kirche, abzubrechen, und das Material für den Festungsbau zu ner 
wenden. Der Abbruch, der dem Meister Lohry übertragen war, geschah in Accord, 
das Tausend ©teilte zu % Thlr. Die Anfuhr kostete 1 Thlr. Auf diese Weise 
wurden 388.(X)0 Steine gewonnen, und darunter 77.000 von der Jasenitzer 
Kirche zum Sortie am Frauenthor verwendet als erste Arbeit im 
Jahre 1724. Der Maurermeister Reinecke kam mit 1 Polir und 2 Gesellen 
von Magdeburg und brachte in Stettin einen Etat von 1 Meister, 1 Polir, 
46 Gesellen, 8 Kalkschlägern und 40 Handlangern zusammen, welche am 16. April 
1724 die Arbeit mit dem Sortie am Frauenthor begannen. Die Enveloppe 
wurde vom Frauenthor nach dem Berliner Thor zu fortgesetzt, auch die Futter
mauern angefangen (unter Futtermauer ist immer die Contrescarpe verstanden.) 
Auch wurden die Kalköfen vorm Frauenthor und an der Schnecke gebaut. Jener 
lag in der Unterwiek unterhalb des jetzigen Logengartens, auf dem Erbpacht
grundstück Nr. 8 und 9, bei deren Bererbpachtung 1755 und 1752 die Bedingung 
gemacht wurde, daß die Plätze, wenn sie wieder zum Kalkbrennen benvthigt sein 
sollten, ohn' Entgeld geraümt werden müßten. Zu allen diesen Arbeiten wurden 
im Jahre 1724, außer den oben genannten alten, 4.675.000 neue Steine 
verbraucht.

Unter großen Feierlichkeiten wurde am 8. Mai 1724 der Grundstein zu 
dem neuen Werke 'beim Frauenthore durch die Hand des ersten preüßischen Com
mandanten der Festung des General-Majors Christian August, Prinzen von An
halt-Zerbst, gelegt. Hundert und zwanzig Jahre nachher wurde, bei dem Escarpen- 
Retablissement des Ravelin Couversace 1—2 dieser Grundstein als 7ter Eckquader 
der Spitze (vvm Cordon hernntergerechnet) vorgefnndeu, und darin, in einer ver
rotteten Ledertasche, die Grundplatte von Kupfer mit starker Vergoldung, 9 Zoll 
lang, 7 Zoll breit und 3/1(i Zoll stark, die Schrift erhaben gravirt. Die Inschrift 
(wegen ihrer außerordentlichen Weitschweifigkeit, mit Rücksicht auf den kleinen 
Flächenraum der Platte wahrscheinlich in kleinen Buchstaben,) war verdunkelt, 
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wurde aber durch Anwendung von Schwefel- und Salpetersaüre wieder ganz klar, 
und die Vergoldung war nirgend beschädigt. Nachdem eine mit Minium über- 
strichene und „verzierte blecherne Kapsel gefertigt und auf der Rückseite der Platte 
auf weißem Ölfarbengrunde mit schwarzer Ölfarbe eine Nachschrift eingetragen 
worden war, wurde die Platte hineingelegt, verlöthet und in ihre alte Steinver
tiefung mit Steindeckel wieder eingemauert. Beilagen hatte die Platte nicht und 
bekam auch jetzt keine. Einen andern Grundstein fand man bei Herstellung des 
Escarpen-Revetements der rechten Face vom Ravelin 1—2, in dessen Spitze, am 
13. September 1830, in welchem eine 13 Zoll lange, 8 Zoll breite, 8/s Zoll 
starke Kupferplatte mit einer Inschrift in erhabenen, vergoldeten Buchstaben, ein
gelegt war. Es erhellet daraus, daß dieser Grundstein im August 1724 von den: 
ersten preüßischen Gouverneur von Stettin, dem General der Infanterie Adrian 
Bernhard v. Bork, gelegt worden ist. Auf der Rückseite mit einer entsprechenden 
Notiz, die Auffindung betreffend, versehen, ist die Platte wieder eingefügt worden. 
Sie liegt auf dem 4ten Eckgrundstein, von oben gerechnet, wo man sie beim Abbruch 
des Ravelins finden wird.

Die Inschriften beider Grnndsteine sind in lateinischer Sprache uni) im über
schwenglichen Tone 'jener Zeit abgefaßt. Die erste Inschrift ist, bevor die Platte 
versenkt wurde, abgeschrieben und diese Abschrift 10 Jahre nachher gedruckt 
worden*).  Die zweite Schrift ist erst 1830 durch Aufdeckung des Grundsteins 
bekannt geworden. Beide Inschriften werden weiter unten ihre Stelle finden.

*) Balthasar Daniel Bartels, Lastadischer Gerichts-Secretar, das jetzt blühende Stettin, 
mit poetischer Feder entworffen, am 12. May 1734. Alten-Stettin, gedruckt bey Hermann 
Gottfried Effenbahrtten, E. E. Raths- und Stadt-Buchdrucker.

Nachdem die Maurer-Arbeiten wegen eingetretenen Frostes hatten eingestellt 
werden müssen, reifte Meister Reinecke mit seinen Gesellen zum Wiuter in die 
Heimath. Sie bekamen einen Freipaß zn Vorspann und Tagegelder, der Mann 
10 Sgr., der Meister 15 Sgr.

Die Zimmerer-Arbeit bestand in Anfertigung von Pfahlrosten, Karrbrücken, 
Gerüsten aller Art, Utensilien, Pumpen, Leitrinnen, Absteckstaugen, n. s. w. und 
wurde durch den Magdeburger Zimmermeister Burghard besorgt. Er brachte von 
Magdeburg 1 Polir und 5 Gesellen mit und nahm die übrige Gesellen-Mann- 
schaft zu Stettin in Lohn und Brot.

Die Steinmetz-Arbeit bestand in Bearbeitung der Eckquadern und der Cor
donplatten. Sie wurde vom Meister Trippel ansgeführt, der mit 4 Gesellen 
ebenfalls von Magdeburg kam.

Ziegel-Fabrikation. Zu jener Zeit standen die niederländischen Ziegeleien 
in großem Ruf. Deshalb wurden die nöthigen Arbeiter in Lnyk (Stege, Lüttich) 
angeworben, und zwar 3 Zieglermeister, Namens Gil Demgis, Henri Ballas und 
Lambert Sällise oder Falljest, mit 92 Gesellen. Die Anwerbung geschah schon 
im Februar 1724. Es wurden Steine in zwei verschiedenen Größen angefertigt. 
Die Form für die großen Steine war 12 Zoll lang, 6 Zoll breit, 3 Zoll hoch, 
die kleine Form war in allen Dimensionen um % Zoll kleiner. Bei freiem Holz, 
Saud, Stroh (zum überdecken) und Wasser wurde die Arbeit fürs 1000 der 
großen Steine mit 3 Thlr., der kleinen mit 2 Thlr. bezahlt. Die Öfen waren
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Feldöfen und standen diese auf dem heütigen Glacis rund um die Festung. Sie 
faßten je nach der Größe 50 und 160 Mille und hatten 8—18 Mündungen 
oder Feüerungen. Es wurden nur Mauersteine gebrannt und fürs Tausend 
1,06 Klafter Holz, zu 4^ Fuß Länge, verbraucht. Auch die Luyker Ziegler reisten 
zum Winter in ihre Hmnath; sie erhielten freien Vorspann bis Wesel und 
Diäten, wie die Maurer. Die Ziegelerde muß au Ort und Stelle gewonnen 
worden sein, so wie auch der Sand (rührt von der Förderung der Erde re. die 
Vertiefung her, die sich abseits von Dr. Schür's Brunnenhanse in den Anlagen 
vor dem Königsthor befindet?); nur ist erwähnt, daß von Zabelsdorf magere Erde 
herangefahren wurde, um die fette Erde am Fundort damit zu mischen. Dachsteine 
wurden nicht fabricirt. Es wurden 1724: 4.675.000 Steine gebrannt und 
verbaut, und 1725: 4.157.000 abgeliefert; 410.000 wurden in Ofen abgenommen. 
Es arbeiteten in diesem Jahre 57 Ziegler-Gesellen.

Materialien. Der Kalkstein wurde von Rüdersdorf bezogen und hier in 
Stettin der Kalk daraus gebräunt; der Sand kam von Mescherin, das Brennholz 
aus den Ukermündeschen, das Bauholz aus den Neümärkschen Forsten, meisten« 
theils in der Umgegend von Küstrin. Jedes Mal wurde der Bedarf durch 
Cabinets-Ordre angewiesen. Für das Fällen der Baüme sorgte der Königl. Heide- 
reüter und für das weitere Bearbeiten derselben der Zimmermann. Die Bauern 
leisteten die Fuhren zu Lande oder bis zum Wasser, von wo das Holz bis nach 
Stettin geflößt wurde. Zur Auswahl der Baüme und zur Bearbeitung in: 
Walde wurde von Stettin ein Offizier kommandirt, welcher alsdann Tagegelder 
bezog; war es ein Major oder Hauptmann so betrugen die Diäten 1 Thlr., und 
war es ein Lieutenant oder Conducteur 20 Sgr. Die Sandstein-Quadern wurden 
aus Pirna (?) über Magdeburg bezogen.

Die Ausgabe für alle diese Arbeiten im ersten Baujahre 1724 betrug 
Thlr. 82.332 die aus dem extraordinairen Fonds gedeckt wurde.

Ist es gleich in den Baurechnungen von 1724 nicht ausdrücklich gesagt, so 
schciut doch die Vermuthung, in diesem Jahre sei das Neüe Thor abgebrochen 
und statt seiner ein, mit der veränderten Fortification in Einklang stehendes, 
neües Thor erbaut worden, nicht ohne Grund zu fein, zumal eine Cabinets-Ordre 
vom 21. September 1724 bestimmte, daß das Neüe Thor fortan Berliner Thor 
genannt werden solle. Diese Verrnnthung wird zur Gewißheit, wenn man aus 
den ferneren Rechnungen ersieht, daß —

Im Jahre 1725 der Königl. Hof-Bildhauer Damast, ein Franzos, den 
Auftrag erhielt, die Bildhauer-Arbeiten am aüßern Portal des Berliner Thors, 
nach Zeichnungen aus Schlüters hinterlasseuer Kunstmappe, auszuführen. Er 
liquidirte dafür, excl. Material, 1500 Thlr., auf Gruud sehr wahrscheinlich eines 
vorher abgeschlossenen Accords. Eine Cabinets-Ordre vom 19. Mai 1725 be
stimmte, daß der Anstrich an den Königl. Gebaüden gelb nnd weiß sein sollte, 
derselbe wurde beim Zeüghause angebracht.

Bei den Erdarbeiten in diesem Jahre wurden Mannschaften von den Regi
mentern Markgraf Ludwig und Prinz Anhalt, von den Grenadieren zu Pferd 
Jung Schulenburg, deu Dragonern Alt Schulenburg, und von den Regimentern 
Wensis und Grumbkow beschäftigt. Sie arbeiteten an der Enveloppe, dem 
Polygon am Berliner Thor und an der Schnecke. Demnächst wurden auch — 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 71
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Im Jahre 1725 die Stadtgräben auf der Nord- und Westseite zugeworfen 
und ein geebnet, wodurch die geraümigen Paradeplätze entstanden, der 
weiße, jetzt Königsplatz, und der grüne, jetzt einfach Paradeplatz 
genannt.

Die Zimmerleüte fertigten die Pfahlroste an den Schnecken-Werken. Ihre 
Arbeit geschah im Tagelohn.

Maurer-Arbeit. Meister Lohry war mit dem Abbruch der alten Stadtmauer 
beschäftigt und gewann aus derselben 58B.(XX) Stück brauchbarer Steine. Meister 
Reinecke arbeitete an der Enveloppe, dem Polygon am Berliner Thor und an 
der Schnecke. Er brauchte zu diesen Arbeiten 4.567.000 Steine. Zum Bau des 
Kriegs-Pulver-Magazins, in Bastion 7 (jetzt 3) wurden 30.(X)0 Mauersteine aus 
Klütz gekauft, das Tausend zu 4 Thlr», die übrige» müssen also aus der 
Hauptsumme entnommen worden sein. Tie Dachsteine wurden, wie immer, 
angekauft.

Der Contract mit Reinecke bestimmte, daß die laufende Ruthe Enveloppen- 
mauer mit 5% Thlr., die laufende Ruthe der 14 Fuß hoheu Hauptgrabeumauer 
mit 6 */3 Thlr. bezahlt wurde. Hierbei wurden die Appareilleu besonders be
rechnet. Die Mauern sind nur angelehnt 3—4 Fuß stark, und haben keine 
Contreforts. Das Erdreich dahinter allgemein sehr fester Lehmboden. Das Talus 
der Mauern '/., */4 bis V3. — Die laufende Ruthe Brustwehrmauer 1 Thlr. 
Tie Profile der Raveline und Contregarden unter dem Cordon gemessen die 
laufende Ruthe 7 Thlr., die laufende' Ruthe an der Schnecke 12 Fuß hoch 
10 Thlr. Diese letzteren Mauern sind bis 10 Fuß stark, daher der erhöhte Preis. 
Das Utensil lieferte die Fortification. Unglücksfülle übernimmt Reinecke. Das 
Fundament bestimmt Reinecke, weil er mit seinem Vermögen sür den Riß stehen 
muß. Das Material wird zur Stelle geliefert. Die Steine, welche Reinecke 
nicht für gut hält, darf er ausstoßen. Das Ausfugen wird besonders bezahlt. 
Der Bau-Unternehmer stellt 120—130 Gesellen. Für den Bau des aüßern 
Portals am Berliner Thor Accord 400 Thlr.; die großen Steine — Quadern — 
werden frei auf die Rüstung Seitens der Fortification geschafft, die Stellagen 
übernimmt Reinecke.

Der Steinmetzmeister Kiefersauer fertigte die Eck-Quadern und Cordonplatten, 
so wie die Kapitäle zu den Thorpfeilern für den Umzug der Enveloppen. Die 
Steinmetz-Arbeit war für ganze Werke in Accord gegeben.' Die Gesammt-Ausgabe 
belief^sich^auf....................................................................  . . . Thlr. 120.863.

Im Jahre 1726 wurden auf Rechnung des ordinairen Fonds, außer den 
gewöhnlichen Reparaturen ein gewölbter Ausfall an der Schnecke gefertigt, wozu 
die Steine theils von den Luyker Zieglern geliefert, theils angekauft wurden. 
Die Ausgaben dieses Fonds betrugen...................................................  Thlr. 494.

Extraordinairen Fonds. Es arbeiteten Mannschaften von den beiden zu 
Stettin in Besatzung liegenden Regimentern Markgraf Ludwig und Prinz Anhalt 
an der Schnecke und der Lastadie-Befestigung.

Für das Pulver-Magazin in Bastion 7 erhielt Reinecke 700 Thlr., auch 
arbeitete er an der Schnecke und an der Lastadie. Jenes wurde in diesem Jahre 
fertig. Es wurden hierzu 2 Ctr. 65 Pfd. Kupfer verbraucht.

Der Verbrauch an Steinen ist nicht bekannt, weil die Belüge hierzu in den
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Rechnungen fehlen, kann aber aus der Einnahme berechnet, 4.500.000 betragen 
haben. Für die ordinairen Reparaturen wurden 15.000 Stück angekauft, von 
diesen wurden 12.500 Stück nebst 14000 von den Luykern gelieferten zu dem 
oben erwähnten gewölbten Ausfall an der Schnecke verbraucht.

Die Luyker Ziegler brannten in diesem Jahre 6.205.(XX) Steine, von denen 
jedoch 75.000 Stück, das Tausend mit 3^ Thlr. als schlecht ausgestoßen und in 
Gelde abgezogen wurden.

Der Bildhauer Damast fertigte die Außerstande des Anklamer Thors für 
1300 Thlr. (excl. Material), gleichfalls nach Schlüterschen Zeichnungen. Die 
Vergoldung und der Ölfarbe-Anstrich kosteten 300 Thlr. Die Inschrift, ans 
einer Composition von Blei und Zinn wurde vom Berliner Gießer Henri Rollet 
gefertigt.

Der Planteur Löbenick, aus Berlin, erhielt für das Pflanzen der Linden 
und Hecken auf den Wällen täglich 10 Sgr. Diäten, und die erforderliche!! 
Handarbeiter. Im Winter reifte er auf einen Freipaß nach Berlin zurück, und 
gleichfalls mit 10 Sgr. Tagegelder auf der Reise, laut Cabinets-Ordre vom 
26. Mürz 1726. Von Seiten des extraordinaire» Fonds waren in diesem Jahre 
ausgegeben Thlr. 86.937.

1727. Sämmtliche Plackarbeiten wurden mit Quecken ausgeführt. Der 
Cabinets-Befthl vom 16. Mai 1727 brachte für Stettin den Dotirungs-Fvnds, 
welcher bisher 600 Thlr. betragen hatte, auf jährlich 12.600 Thlr., in monat
lichen Raten von 1050 Thlr. zahlbar. Es wurden aber beide Fonds, dieser 
ordinaire und der extraordinaire, zusammen verrechnet, so daß man nicht ermitteln 
kann, was für die erhöhte Dotation besonders geschehen ist; doch ist bis ult. Mai 
noch eine ordinaire und eine extraordinaire Kasse berechnet worden. Erstere mit 
6963 Thlr., und letztere bis zum Schluß des Jahres mit 86.462 Thlr., daher 
Gesanlmt-Ausgabe in diesem Jahre Thlr. 93.425.

Es wurde das Anklamer Thor fertig gebaut und das dortige Wachgebaüde. 
Von den Regimentern Markgraf Ludwig und Anhalt arbeiteten ea. 6(X) Mann an 
der Lastadie und der Schnecke. Auch der Hauptwall und die Enveloppe worden 
fertig, die Lastadie aber erst im folgenden Jahre. Meister Trippel, der Stein
metz, fertigte die Thorpfeiler am Ziegen- und dem innern Anklamer Thor.

Durch die ordinaire Rechnung sind 122.600 Steine als verfahren angegeben; 
wahrscheinlich sind diese von den Luykern geliefert und zum gewölbte» Ausfall 
an der Schnecke 2C. ic. verbraucht worden, doch sagen die Rechnungen hierüber 
nichts. Gebrannt wurden 1.540.961 Steine. Zum Anklamer Thorgewölbe 
wurden 18.000 angekauft für 6*/4 Thlr. das Tausend. Der Major v. Preu 
lieferte selbst davon. Die Revetements des Hauptwalles, ber. Schnecke und der 
Lastadie wurden ziemlich fertig. Für das doppelt gewölbte Anklamer 
Thor mit 4 Flügelmauern und der Mauer unter der Brücke erhielt Reiuecke 
650 Thlr. Die Sorties auf der Lastadie wurden gewölbt. (Es ist nicht bekannt, 
wann diese Gewölbe fortgenommen sind.)

1728. Die offenen Sorties am Parnitz-, dem Ziegen- und Anklamer Thor 
wurden, jedes für 90 Thlr. hergestellt; am Parnitzthore war auch das Glacis 
mit einer Profilmaner versehen. Die Lastadie wurde fertig. Die Arbeiten an 
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derselben hatten nur noch im Fugen und Plattenlegen bestanden. Vermauert 
wurden in diesem Jahre 170.000 Steine.

Die Zieglermeister Weidtland, Schulz, Neümann, Vandroe lieferten an ge
brannten Steinen 468.100 Stück, davon 22.000 zum Preise vou 3*/3 Thlr., 
die übrigen zu 2712 Thlr. fürs Tausend.

Der Bildhauer Damast fertigte das innere Portal am Anklamer Thor für 
1600 Thlr. und die vier Thorpfeiler am Parnitzer Thor für 500 Thlr. Der 
Steinmetzer Trippel erhielt für beide Arbeiten 1360 Thlr. Der Maler Wulfranr 
liquidirte für seine an dem innern Anklamer Thor-Portal ausgeführte Arbeit 
aecordmäßig 170 Thlr. und für das dabei verwendete Geld noch extra 32 Thlr.

Die Mannschaften der Regimenter Prinz Anhalt und Markgraf Lndwig, so 
wie die bürgerlichen Arbeiter waren wie bisher an der Enveloppe, dem Haupt- 
walle und der Schnecke beschäftigt.

Im Ganzen wurden in diesem Jahre für den Festnugsbau Thlr. 78.485. 
verausgabt.

1729. In diesem Jahre begann der Erweiterungsbau der, von den Bürgern 
Stettins hundert Jahre vorher auf Befehl des sog. Retters angelegten Stern- 
schanze, die von jetzt ab Fort Preüßen genannt wurde. Die Cabinets-Ordre 
welche diese Benennung anordnete, hat sich im Fvrtifieations-Archive nicht er
halten. Die eommandirten Mannschaften der oben genannten zwei Regimenter * 
trncirten die Werke von Fort Preüßen und begannen, nebst den freiwilligen 
Tagelöhnern, die Ausgrabungen. Die Kesselmauer in Bastion 7, und die Revers
mauer der Courtine 7—8 wurde ausgeführt und der Verbrauch an Steinen bei 
diesen Maurer-Arbeiten betrug 972.000 Stück. Vom Luyker Zieglermeister 
Fallise wurden 2.486.416 Steine, das Tausend zu 3'/3 Thlr., gebrannt. Ge- 
sammt-Ausgabe Thlr. 32.306.

1730. Die Berliner Thorbrücke wurde neu gebaut und die Schwellen, 
Hallen und Portale von Eichenholz gefertigt (hierzu waren 1708 Thlr. ange
wiesen.) Außerdem wurde am Fort Preüßen gearbeitet, und zu den Mauern 
des Hauptwalls 2.444.000 Steine verbraucht. Wahrscheinlich hat dieses Fort 
mich einen Grundstein bekommen, doch ist darüber nirgend etwas ausgezeichnet. 
Gebrannt wurden 2.815.500 Steine.

Die Ausfugungen scheinen bisher unbedeutend gewesen zu sein, denn vom 
Frauenthor bis zum Berliner Thor und au der Schnecke war noch nichts ge
schehen; es waren hierzu in diesem Jahre 2515 Thlr. angewiesen, ohne daß über 
deren Ausgabe Nachrichten zu finden sind. Meister Reinecke hatte folgenden 
Accord: 1 Q. Ruthe Futter (Contrescarpe) Mauer im Fort Preüßen 5 Thlr. 
25 Sgr.; 1 gewölbte Treppe daselbst 30 Thlr. ; die beiden Profile im Hauptwalle 
am Eingänge 180 Thlr.; 1 Q. Ruthe aüßere Dossirung am Berliner Thor 
5 Thlr. 25 sgr. ; 1 Q. Ruthe der, Brustwehrmauer am Ravelin daselbst und 
Lünette 1 Thlr. ; 1 Q. Ruthe Futtermauer an der Schnecke 10 Thlr. — Ge- 
sammt-Ausgabe, inel. 34 Thlr. für Brücken-Reparaturen in Damm Thlr. 43.152.

1731. Das Polygon am Berliner Thor, des Forts Preüßen Enveloppe 
und die Hauptwache im Fort Preüßen, deren Bau in diesem Jahre zur Aus
führung, erforderten einen Steinaufwand von 1.093.000 Stück. Außerdem wurden 
sämmtliche Fügungen im Hauptgraben an der Schnecke und am Frauenthor be-
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fertigt. Die Ziegelei ruhte in diesem Jahre. Die Steinmetzer-Arbeiten im Fort 
Preußen leistete Trippel für 1918 Thlr. und die am Berliner Thor für 145 Thlr. 
Mit Einschluß von 250 Thlr. für Brücken-Reparaturen in Damm betrug die 
Ausgabe .........................................................Thlr. 20.938.

Laut Cabinets-Befehl vom 18. November 1730 hatte die Festungs-Baukasse 
die Kosten der Wasserleitung zu tragen, soweit diese durch die Werke ging. 
Demzufolge wurden 1731 für 12 Ruthen Minen-Arbeiten 51 Thlr. ausgegeben. 
Es waren für beständig 4 Bergleüte beschäftigt, welche alle Minen-Arbeiten, als 
Anlegung der Poternen, Brunnen rc. rc. ausfiihrten; sie erhielten pro Tag 
7'/2 Sgr.

1732. Für das Polygon am Berliner Thor und die Enveloppe im 
Fort Preüßen wurden 4.440.000 Steine verbraucht, für die Hauptwache im Fort 
18.600 Mauersteine, außerdem 42.500 Dach- und 400 Hohlsteine, welche aus 
Privatziegeleieu angekauft werden mußten. In den Festungsziegeleien wurden 
4.014.300 Mauersteine gebrannt. Meister Reinecke, der die Wache im Fort 
Preüßen gebaut hatte, bekam dafür 525 Thlr. An den Erdwällen der Lastadie 
wurde gearbeitet und die Erde dazu auf der Oder zu Eise herangeschafft — von 
wo, sagt die Rechnung nicht.

Boni Thurmbau der St. Marienkirche kaufte die Fortification 734 Kubikfuß 
Quadersteine à 5 Sgr.

Mit Einschluß von 44 Thlr. für Brücken-Reparatur in Damm, Gesammt- 
Ausgabe .............................................................. Thlr. 56.709.

1733. In diesen! Jahre setzte man den Bau im Fort Preüßen fort, auch 
kamen noch immer Arbeiten am Polygon des Berliner Thors vor. Zu beiden 
Bauten wurden 2.753.000 Mauersteine verwendet. Im Fort Preiißen wurden 
die beiden offenen Sorties mit 4 Pfeilern, jedes mit 60 Thlr. bezahlt; die 
Q. Ruthe Ravelin und Contrescarpe daselbst 1 Thlr. 11V4 Sgr., die laufende 
Ruthe Cordon zu lege« 14 Thlr., die Q.-Ruthe zu' fugen 233/4 Sgr.

Der neü angeworbene Zieglermeister Peters brannte 3.827-.8OO Mauersteine 
das Tausend für 2% Thlr., und Rolllagersteine à 2Va Thlr.

Die Gesammt-Ausgabe betrug Thlr. 49.088.
Um ungefähr beurtheilen zu können, mit welchen Utensilien die Arbeiten 

ausgeführt wurde», sei hier angeführt, daß dieser Bestand sich ult. 1732 auf: — 
2088 Hacken aller Art, 1055 Karren aller Art, 1097 Spaten aller Art, 23 Ziegler
tische, 300 Zieglerformen, 28 Kalkkasten, 3 Sandsiebe, belief und daß sowol 
Soldaten als freie Arbeiter das nöthige Utensil empfingen.

1734. Am Fort Preüßen, und an der Absteckung im Fort Wilhelm mit 
200 Mann Soldaten, wurde gearbeitet, und das Wachhaus auf der Schiffbauer- 
Lastadie errichtet. Der Verbrauch an Mauersteinen in den beiden Forts und 
zum Wachhause betrug 2.024.000 Stück. Peters brannte 2.253.600 Steine für 
22/a Thlr. das Tausend. Gesammt-Ausgabe Thlr. 51.150.

1735. Laut Cabinets-Ordre vom 7. October 1734 wurden 610 Thlr. zur 
Anlage des mit Linden zu bepflanzenden Steindamms vom Berliner Thor nach 
Fort Preüßen bewilligt.

Eine zweite Cabinets-Ordre vom 8. November 1734 ordnete den Umbau 
des südlichen Flügels des Königl. Schlosses und dessen Verwandlung in ein
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Arsenal (Zeüghaus Nr. 2) an. Dieser Befehl kam im Jahre 1735 zur Aus
führung. Aus dem alten Material kaufte die Fortification 861 Fuder Steinschutt 
à 33/4 Sgr. für die Fundamente der Festungsmauern an.

Das Kriegs-Pulver-Magazin in Ravelin 4—5 vom Fort Preüßen 9tr. 5 
wurde in diesem Jahre gebaut. Ju diesem Fort erhielt der Bildhauer für 2 
Adler auf den Thvrpfeilern 30 Thlr. und für 2 kleinere 24 Thlr. Das Außen- 
Portal des Berliner Thors mußte mit Ölfarbe neü gestrichen iinb die Vergoldung 
aufgefrischt werden, was einen Kostenaufwand von 116 Thlr. erforderte.

Im Fort Anhalt (Leopold) wurden die Werke abgesteckt und im Fort Preüßen 
das Commandanten-Haus erbaut und hierzu 90.000 Mauersteine verbraucht.

Im Fort Wilhelm. Das rechte und linke Bollwerk (oder Saillants 2 und 3), 
die Profile und Appareiller: der Coupüre (oder Ravelin-Abschnitt) pro Q.-Ruthe 
1 Thlr. 12% Sgr.

Im Fort Leopold. Das detachirte Bastion (Lünette 19) und die Enveloppe 
nebst Futtermauer daran; die Q.-Ruthe über der Erde 1 Thlr. 12 Sgr., unter 
der Erde 1 Thlr. 7% Sgr. In beiden Forts kamen 3.461.000 Steine zur 
Verwendung.

Meister Peters brannte in diesem Jahre 2.170.200 Steine. Sobald ein 
Ofen abgebrannt war, erhielt der Zieglermeister für das Aussetzen anfs Tausend 
Steine 3 Sgr., und fürs Abraümen jeder Feüermündung 2% Sgr. — Für die 
beiden folgenden Bauten wurden nur gekaufte Steine verwendet.

Im Fort Preüßen. Der Pulverthurm, das oben erwähnte Magazin Nr. 5, 
wurde für 2183 Thlr. mit 101.800 Mauersteinen, das Tausend 4% Thlr., 
40.000 Steinen 4% Thlr. und vom Schloß-Arsenal 9.800 Steine à 4 Thlr., 
zusammen mit 150.800 Mauer- und 5.950 Dachsteinen erbaut. Zum Bau des 
Commandanten - Hauses in diesem Fort kamen 90.000 Mauersteine zur Ver- 
wenduug.

Das neüe Arsenal im südlichen Schloßflügel wurde für 8.121 Thlr. ausge
baut, uud dazn'43.600 Mauersteine, das Tausend à 5%2 Thlr., 42.900 Dach
steine à 6% Thlr., 416 Hohlsteine, das Stück à l1/, Sgr. und 700 Gesims- 
Steine zu IO Thlr. angekauft. Meister Reinecke, der diesen Umbau ausführte, 
erhielt für Abbruch des Daches und der Giebel, Mauerung des Architravs und 
Gesinlses, Abänderung und Wölbung der Fenster, Deckenputz in den Gewehr-Sälen, 
Abfärbung von Außen, Abbruch der alten Mauer am Altböterberge bis zum Horizonte, 
Einrichtung der Wache unter der Rentei (jetzigen Regierungs-Hauptkassej, (Schloß
wache), für 4 Eingangspfeiler uud 10 Postamente auf der Mauer, Abputz und 
Anstrich beider Thüren, zusammen 1450 Thlr. Die Utensilien und Baugefangene 
als Arbeitsleüte gab die Fortification zu Hülfe; das Rüsteu übernahm Meister 
Reinecke. Der Bildhauer Erhard Löffler erhielt für die Trophäen auf den 
Eingangspfeilern à 12 Thlr. ohne Zuthaten. Auf der Mauer au: Altböterberge 
standen auf den Postamenten Granaten mit Flamnlen und waren durch Ketten 
verbunden. (Statt derer befand sich 110 Jahre später ein einfacher Bretterzaun 
daselbst). Meister Kiefersauer, der Steinmetz, erhielt für Arbeit und Material 
232 Thlr.

Der Bau sowvl des Pulverthurms im Fort Preüßen, als des Schloß-Arsenals 
wurde erst im folgenden Jahre beendet.
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Im Ganzen betrugen die Ausgaben des ordinairen und extraordinairen 
Festungsbaufonds in diesem Jahre Thlr. 52.975.

Noch ist zu bemerken^daß die vom Kaiser vou Rußland*)  dem Könige ge
schenkten 2 Galeeren der Stettiner Fortification überwiesen wurden. Es gehörten 
dazu 4 russische Matrosen, davon jeder monatlich 6 Thlr. Tractement bezog, 
und ein Schiffer.

*) War der Geschenkgeber Peter I., t 1725, oder der jugendliche Kaiser Peter II, f 17.30? 
Nach ihm regierte in Rußland Anna Iwanowna, f 1740.

1736. Es wurde in den Forts Wilhelm und Anhalt fortgearbeitet, und im 
Fort Preüßen eine neüe, die Ravelin-Wache erbaut; — im Fort Wilhelm: die 
Lünetten am Berliner und Anklamer Thore (Saillant 1 und 4), der Abschnitt 
im Saillant 2, das Tenaillon (vor der heütigen Courtine, existirt nicht mehr, 
wahrscheinlich ist es nur sundamentirt worden, weil sonst mehr davon hätte ver
bleiben müssen), der Abschnitt im Saillant 3. (Die rechte Flanke dieses, und die 
linke Flanke des Saillants 2 waren in die hohe und niedere getheilt, wie jetzt 
noch bei dem Ravelin, und hieß der hohe Theil am Schulterpunkte das Orillvn. 
Die Pvternen hieselbst müssen also spätern Ursprungs sein.) Die Futtermauer 
der Saillants 2 und 3 mit 6 Treppen à 6 Schachtruthen, die Schachtruthe 
l Thlr. 12'/2 Sgr. Der 6/ 2 Ruth, lauge Kanal durch die Contrescarpe, die 
Ruthe zu grabeu 4 Thlr. zu mauern 5 Thlr. Die, unter dem Fort Wilhelm 
51 Ruthen lange Wasserleitung zu wölben, die laufende Ruthe 5 Thlr. und 4 
Schachtruthen durch die Gräbeu à 1‘/4 Thlr.;' für das Miniren die laufende 
Ruthe 4 Thlr. und für Wasserfchöpfen die laufende Ruthe 20 Sgr. — Im Fort 
Anhalt (Leopold): ein Theil der linken Face vom Saillant 4 mit 33 Contreforts 
(deren sich nur hier iiit Fort Leopold vorfinden), die Poterne Nr. 26. Saillant 
5 mit 10 Contreforts. — Im Fort Preüßen: die Futtermauer vor der Capouniore 
und die Kesfelmauer im Raveliu 4—5. Zu allen diesen Maurer-Arbeiten kamen 
2.954.000 Steine in Verwendung.

*

Die Ziegelei lieferte 3.701.700 neü gebrannter Steine. Meister Peters, 
der durchweg vorzügliches Material geliefert 'hatte, f am Schluß des Betriebsjahrs.

Die Maler-Arbeit an den Thorpfeilern im Fort Preüßen betrug à 16 Thlr. 
und an den Adlern à 8 Thlr. mit der Vergoldung. — Ganze Ausgabe Thlr. 54.355. 
। Die Hauptleüte v. Wrede und Wolst unb der Lieutenant Guinneau, vom 
Fortifications-Personal, arbeiteten an einem Plane, welchen sie in 74 Tagen aus
genommen hatten. Sie erhielten für diese Arbeit, jeder der Hauptleüte 1 Thlr., 
der Lieutenant 20 Sgr. Tagegelder. Dieser Plan fehlt im Fortifications-Archiv.

„1737. Am Berliner Thor wurde ein Pulverthurm abgebrochen, wahrscheinlich 
nn Überrest von der alten Stadtmauer. Hierdurch wurden 2O.(X)O Mauer- uud 
16.000 Dachsteine gewonnen. Die Abbruchskosten betrugen 1 Thlr. 20 Sgr. 
fürs Tausend.«

Die innere Front des Anklamer Thors mußte mit Ölfarbe neü gestrichen 
werden, weil der Salpeter-Ausschlag die Farbe sehr angegriffen hatte.

Die vorerwähnte Situationskarte der Stettinschen' Umgegend wurde in 23 
Tagen vollendet und kostete dieselbe mit Ausstattung 220 Thlr.
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Die Arbeiten an den Forts Wilhelm und Leopold (letzteres nicht mehr Anhalt 
genannt) gingen wie bisher fort. — Gesammt-Ausgabe . . . Thlr. 49.445. 
j Laut Cabinets-Ordre vom 27. September 1737 wurden 4000 Thlr. Ent- 
schädiqunqen für die, im Turneischen Felde belegenen, sowie zu den beiden Wicken 
gehörigen^ zur Erweiterung der Festung eingezogenen 'Grundstücke bctvilliQt.

Die Maurer-Arbeitei! bestanden in folgenden Ausführungen. — Im Fort 
Wilhelm' 4 Bonnette vor dem Saillant 1. 2. 3 und Ravelin (waren Flaschen 
im gedeckten Wege), die Treppen massiv. Die Traverse am Anklamer Thore. 
Die Futtermauer im Saillant 4 auf 6 Fuß Hohe. Die Flügel des TenaUlonv. 
Die Kehle des Ravelin-Abfchuitts. Die Futtermauern vor dem Ravelm Abschnitt. 
Die Brustmauern! Die Futternrauern hinter den Bonnetten wurden erhöht. Tue 
Schachtruthe Fundament l1/» Thlr., reine Mauer 1 Thlr. l21/2 Sgr.; die 
laufende Ruthe Brustmauer 20 Sgr., Rollagen 15 Sgr., Cordonlagen 7'/.2 Sgr., 
Treppenstufen 20 Sgr. - Im Fort Leopold: Die Lünette 21 mit 2 Traversen. 
Die Flittermauer am Saillant 5—6. Saillant 6 und die Traverse am Anklamer 
Thore, (fyi diesen Arbeiten im Fort Leopold wurden schlechte Steine verwendet, 
besonders vor der linken Faee des Saillant 5.) — Im 0'vrt Preüßen: Die 
Latrine mit dem 85 Fuß langeu Kanal, à Ruthe Kanal 4 Thlr - In, der 
Lastadie: Die Latrine rechts vom Parnitzthore. Verbrauch an Mauersteinen 
2.733.000 Stück. '

Nach Peters' Tode hatte der Zieglermeister Vollert die Ziegelei übernommen. 
Er brannte 2.171.200 Mauersteine (von schlechter Qualität).

1738. Der Bau im Fort Leopold wurde fortgesetzt, und der Materialien- 
sckuvpen auf dem Bauhofe ausgemauert. Gesammt-Ausgabe. . Thlr. 39.213.

Laut Cabinets-Ordre vom 2. October 1737 wurde am Berliner Thore ein 
Sousterrain angelegt und hierzu 130.000 Steine gebraucht. Für die Mauer zu 
beideii Seiten der Baracken am Berliner Thor wurden 39.400 Steine und zur 
Reparatur des Gewölbes am Schloß-Arfenals, die sich schvu jetzt als ubthlg 
erwies 4.700 Steine verbraucht, letztere gekauft und das Tmlsend nnt 4 Thlr. 
233/.! Sgr. bezahlt. Für die Festungswerke kamen 2.505.000 Steine zur Ver
wendung. Es wurde gebaut —

Ich Fort Leopold: Das 4te Frauenthor; die rechte Face des caillants 4, 
die Rundung (Saillant 3); Saillant 2 (die rechte Face Saillant 2 und linke 
Saillant 1 haben 12 Contreforts); die Futtermaner vor Saillant 1 und>2 mit 
7 Contreforts; das 5te Frauenthor; Traverse rechts der Lünette 20, mlt 4 Contre- 
forts- Lünette 20 (in den Facen mit 17 Contreforts in der rechten retivirten 
Flanke deren 2); die Traverse links der Lünette 20 mit 4 Contreforts; die 
Traverse rechts der Kehle der Lünette 21. Die Futtermauer von Saillant 4 
mit 11 Contreforts; Lünette 21 mit 7 Contreforts; die Futtermauer von Saillant ;> 
mit 16 Contreforts; die Traverse links der Lünette 21, und die gewölbte Treppe 
in der zuletzt genaunten Lünette. , ,

Gebrannt' wurden 2.102.350. Steine und 4700 Steine zum Gewölbe im 
Schloß-Arsenal, das Tausend für 4 Thlr. 233/4 Sgr., gekauft. Fur das W 
raümen alter Ziegelofen-Stelleu wurden 2—4 Thlr. bezahlt.

1739. Die Arbeiten im Fort Leopold wurden fortgesetzt, oie betrafen die 
Untermauerung der Enveloppe; die Vollendung der Lünetten 20 und 21; die 
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äußere Façade und die Profilmauern des 5ten Frauenthors; das Pulvermagazin 
in der Lünette 20 (das Kriegs-Magazin Nr. 4); die Futtermauer hinter Saillant 
2 u. 3 und vor Lünette 19 mit 27 Contrêforts; Saillant 1 und 2 bis zum 
4ten Frauenthor; das Haupt-Retrancheuät (welches nicht mehr existirt). Außer
dem wurde das Wachgebaüde am 4ten Frauenthor (1844 Wallmeister Wohnung) 
und die Poterne im Bastion 4 gebaut. Zur Berwendutlg kamen 2 292.000 
Mauersteine.

Gebrannt wurden 1.620.500 Steine, und gekauft 9600 für 3 Thlr. das 
Tausend. Verausgabt wurden Thlr. 37.283.

1740. König Friedrich II. bestimmte, nach dein Tode Seines Vaters, mittelst 
Cabinets-Ordre vom 4. Juli 1740, daß vom 1. Juli ab die vollen Festungs
baugelder cessiren sollten. Oberst de Walrave erstattete dem neüen Herrn den 
nachstehenden Bericht: —

Allerdurchlauchtigster, u. s. w. — Bey meiner gestrigen Ankunfft in Minden 
erhalte Ew. König!. Mast allergnädigsten Befehl, vermöge welchen ich in gehor
samster Antwort vermelden sollen, daß zu Conservation der 'angefangenen Stettinschen 
neüen Werke folgendes nothwendig in diesem Jahre gemachet werden muß, weiln 
andergestalt die Erde nachfallen und Schaden geschehen mögte: — Ist die Mauer 
des Rideau an die unter Oder Seite wenigstens 3 Fuß hoch über das Wasser 
aufzuführen, weiln die Pilotage fertig und die aufgeschüttete Er^e sonst nach
schießen würde. — 2) Muß die Maçonnerie der großen Coupüre, soweit das 
Fundament heraus ist, 12 Fuß hoch verfertigt werden, weiln anderergestalt die 
dahinter liegende sehr hohe Erde nachfallen mögte. — 3) Wären die Ziegelbrenner 
für gelieferte Steine noch zu bezahlen, ingleichen — 4) der Bildhauer und Stein
metzer für'das schöne Portal inwendig am Berliner Thor, wie auch — 5) der 
Mauermeister zu befriedigen; und müssen — 6) die Transportkosten für gelieferte 
Quader-Steine noch entrichtet, die Unter-Offizier, so bey der Fortification und 
Bau-Materialien stehen, von denen ordinairen Vestungs-Baugeldern, welche sich 
ohngefehr monatlich auf 1080 Thlr. belaufen, bezahlet, auch — letzlich die 
alten Werke unterhalten werden. Das meiste hiervon kann geschehen, wenn Ew. 
Königl. Mast, diese monatlichen 1080 Thlr. allergnädigst lassen, und blieben 
alsdann noch ungefähr 4860 Thlr. übrig, welche aus Magdeburg nach Stettin 
remittirt werden und zu den Glascis am Fort Preüßen gebraucht werden sollen. 
Ich ersterbe Ew. Königl. Majt. allerunterthänigster de Walrave. Minden, den 
31. Juli 1740.

König Fridrich II. befahl nun, in Folge des vorstehenden Berichts, durch 
eine andere Cabinets-Ordre — das Datum derselben wird nicht genannt, — 
daß die Festungs-Baugelder in der bisherigen Weise bis ult. 1740 gezahlt 
werden sollten. An Arbeiten, die zur Ausführung kamen, werden namhaft 
gemacht: —

Berliner Thor, inneres Portal, mit den beiden Wachen zur Seite, nebst 
Verlängerung des Thorgewölbes. Das Portal wurde mit einem Kostenaufwand 
von 2764 Thlr. erbaut. Davon erhielt: — Meister Kiefersauer für die Stein- 
metz-Arbeit 1050 Thlr., für das Material 333 Thlr., der Bildhauer Meyer 
1000 Thlr., der Zimmermeister Knobel für Rüstung 200 Thlr., der Maler 

Forts. S. 575.
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 72
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I. Inschrift, welche in den Grundstein bei Anfang der ueüen 

D. 0. M. 8.
Memoriae aeternae

Serenissimi ac Potentissimi v
Principis et Domini

Dn. Friderici Wilhelmi 
Regis Borussiae invicti 

Vere Augusti, pii, felicis 
, Patris patriae pretiosi

Qui
Divinis auspiciis et jure gentium 

gloriose non minus quum legitime acquisito Palaeo-Sedini 
antiqua Pomeraniae Principum Sode 

atque Emporie celeberrimo
Una cum subjectis ac circumscriptis citcrionis Pomeraniae partibus 

amore in cives et subditos vere paterno 
nihil prius habuit

quam ut conservatione tarn cari peculis 
munitionibus firmoribus contra hostiles insultus 

Regiis sumptibus provideret
misso in hunc finem Directore operum 

ob peritum architecturae militaris celebri 
Dn. Gerhard. Cornel, de Wallrave, Chiliarchae legato

Quod igitur felix faustumque esse jubeat: 
Magnus Mundi architectus

Sub umbra et umbone lapidis angularis immobilis
Primum et imum novi boream versus munimenti lapidem 

manu ac mente devotissima posait
Christianus Augustus 

Princeps Anhaltino-Servestanus 
8. R. M. Boruss.

Generalis Vigilum Praefectus
Et legionis pedestris Chiliarcha

A. R. 8. CIO. ID. CC XXIV, Idus May
Regis amor magni Sedini moenia munit
Firmet Rex Regum Regis amoris opus

sBartels, das jetzt blühende Stettin 1734.] 
Nachtrags-Inschrift.

Diese Platte wurde bei Herstellung des Mauerwerks am 12. Juli 1844 
an dieser Stelle in einer verrotteten Ledertasche gefunden.

Im 5ten Jahre der Regierung Sr. Majestät des Königs Friedrich Wil
helm IV. von Preüßen. Es war damals Erster Commandant: der General- 
Lieutenant v. ^Pfuel.. Zweiter Commandant: der General-Major v. d. Schleuse. 
Matz-Ingenieur: der Major Boethcke. Posten-Offizier: der Seconde-Lieutenant 
fienné.
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Fortifikation von Stettin am innern Frauenthor gelegt worden.

Gott allein die Ehre!
t Zum immerwährenden Andenken

des Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten
Fürsten und Herrn, 

Hrn. Friedrich Wilhelm 
Des unüberwindlichen, Welt-berühmten, Gottseligen 

und glücklich regierenden Königs in Preüßen 
Als eines werth-geachteten Vaters seines Landes.

Welcher, 
Nachdem er die Stadt Alten-Stettin 

• Die ehemalige Residenz der Pommerschen Fürsten 
und berühmte Handelsstadt 
Nebst denen dazu gehörigen 

und umliegenden Theilen von Vorpommern 
Unter göttlichem Beistand und nach Völker-Recht 
So glorwürdig als rechtmäßig an sich gebracht, 

Und recht väterlicher Liebe
Welche Er gegen die Einwohner und Unterhanen träget, 

Auf nichts mehr bedacht gewesen,
Als wie Er für die Erhaltung eines so kostbaren Kleinods 

bestmöglichst sorgen
' Solche Stadt

Auf Königliche Kosten besser befestigen 
Und wider allen feindlichen Anfall 

wohl versichern ryöchte.
In solcher Absicht hat Er

Den wegen seiner Erfahrung in der Kriegsbaukunst 
weit berühmten

Hrn. Gerhard Cornelius de Wallrave, Obristlieutenant 
Das ganze Werk zu dirigiren hierher gesandt.

Bei diesem Vestungs-Bau
Und Anfang einer gegen Mitternacht angelegten Schanze 

Ulster dem Schutz und Benedeyung des unbeweglichen Ecksteins 
hat

Christian August 
Prinz zu Anhalt-Zerbst 

Sr. Königl. Majt. in Preüßen 
Hvchbestalter General-Major 

und Obrister über ein Regiment zu Fuß 
Den ersten untersten Grundstein 
Im Jahre 1724 den 8. May

Mit eigner Hand 
und aufrichtigem Herzen gelegt. 

Gott der oberste Baumeister des Weltgebaüdes 
lasse dieses Alles beglückt und gesegnet sein.

jBartels, das jetzt blühende «Stettin. 1734.] 
72*
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II. Inschrift des Grundsteins 
Aeternitati

Pomeraniae utriusque ocellum 
Totius septemtrionis Acropolin 

Sedinum
Potentissimus ac gloriosissimus héros 

Friedericus Wilhelmus
Princeps pius felix Augustus 

Avitum in Pomerania quoquc gloriam 
Renovatus

Legitime acquisito dominio 
Nunc fieri jussit arcem mirabilem 

lam scilicet 
qua isset 

invicti index animi 
Tutela civium

Ornamentum patriae
Terror et Scopulus h ostium 

Totius Europae stupor 
quem in finem

Architecturae militaris peritissimo viro 
Gerardo Cornelio de Valraven 

Legionis legato 
herculeum hoc opus

Demandavit condendum dirigendum conficiendum 
ejus laudis ac gloriae ergo 

bono omine
Lapidem hunc angularem 

Ut iminotum ita nunquam movedum 
Prussicae adminator gloriae 

Decenter posuit 
Vir excellentissimus 
Adrianus Bernardus 

de Borcke 
8. R. Bor.

Pedestris exercitus legatus 
Ac toparchiae Colbaz administrator 

Primus item hujus munimenti 
Ex régis Serenissimi gratia gubernator 

A. C. MDCCXXIV. d. Aug.
Moenia Stetini miro molimine surgant 
Et siut Europae terror ac artis honor 

Regis sub invicto a quo non misi magna patratus 
Seres sub nalis floreat urbis honor 

Ast timint hostis haec acroceraunia ponti 
Aeternum fugiant nobile Martis opus

Auf Gründ der Verfügung des König!. Allgemeinen Kriegs-Departements 
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in der Spitze des Ravelms 1—2.
Für die Ewigkeit

(ließ), beider Pommern Augapfel 
Des ganzen Nordens Burg 

Stettin
Der großmächtige ruhmgekrönte Held 

Friedrich Wilhelm
ein Fürst fromm beglückt ehrwürdig 

um den alten Ruhm Pommerns 
zu erneüern

nach rechtlich erlangter Herrschaft 
diese bewundrungswürdige Festung bauen.

Zum Zeügniß seines großen Geistes 
Zum Schutze der Bürger 

Zur Zierde des Vaterlandes 
Zum Schrecken und zur Klippe der Feinde 

Zum Erstaunen von ganz Europa 
Zu dem Ende 

(übertrug Er) dem erfahrenen Kriegsbaukünstler 
Gerhard Cornelius de Walrave 

Obrist-Lieutenant 
dieses herkulische Werk 

zu erbauen zu führen zu leiten zu vollenden 
zu seiner Ehre und zu seinem Ruhme 

Zur guten Vorbedeütung 
(legte) diesen Eck-Grundstein 

um wie unbeweglich, so unbewegt zu bleiben 
ein Bewunderer von Preüßens Ruhm

Se. Excellenz 
Adrian Bernhard 

v. Borcke 
Sr. Königl. Majestät in Preüßen 

General der Infanterie 
Verweser des Amtes Kolbaz 

Durch die Gnade seines erhabenen Königs 
erster Gouverneur dieser Festung 

im August 1724.
Mögen Stettins Mauern im Wiederbau sich erheben 
Schreckeüd Eüropa der Kunst ehrendes Pracht Denkmal 
Unter dem unbesiegten König, nur Großes vollendend 
Späteren Enkeln empor blüh'u die Ehre der Stadt 
Aber fürchten soll es der Feind, dies Schreckbild des Meeres 
Des Kriegsgottes herrlichen Bau meiden auf ewige Zeit.

vom 22. September 1830 wurde diese Platte an ihrem Fundort wieder eingelegt 
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und auf der Rückseite mit folgender eingravirter deütscher Inschrift, mit stehen
den lateinischen Lettern versehen: —

Diese Platte wurde bei einem Reparaturbau der Festung im BBfteit Jahre 
der Regierung Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm III. am 13. Sep
tember 1830 durch den Königlichen Hauptmann tut Ingenieur-Corps Friedrich 
Wilhelm Rochs aufgefunden, und nach Beifügung dieser Inschrift wieder an 
ihren Ort gelegt.

Commattdant der Festung war zur Zeit 
der Königliche General-Major und Commandeur 

der 3ten Armee-Division Ritter 
vieler hohen Orden 

Herr Constantin von Zepelin.
Ingenieur vom Platz der Königl. Major und Ritter rc. 

Carl v. Radecke.

III. Inschrift am aüßern Portal des Berliner Thors.

Fridericvs Wilhelmvs Rex Borvssiae Dvcatvm Stetinensem cessvm 
Brandenbvrgicis Electoribvs svb clientelae fide Pomeraniae Dvcibvs reddi- 
tvm . post fato ad Svccos delatvm . jvstis pactis jvstoque pretio ad Panim 
vsqve emit . paravit . sibiqve restitvit . Anno M.DCCXIX. ac portant Bran- 
denb : fieri jvssit.

D. h.:

Friedrich Wilhelm, Preüßens König, hat das Herzogthum Stettin, welches 
den Kurfürsten von Brandenburg abgetreten, den Herzogen von Pommern zu 
Lehn wieder gegeben, und durch ein eigenthümliches Verhängnis; an die Schweden 
gekommen war, kraft rechtmäßiger Vertrüge und gegen 6tiare Zahlung bis an die 
Pene gekauft, und erworben und wieder gewonnen im Jahre 1719, auch dieses 
Brandenburgische Thor erbauen lassen.

Nach den Bau-Rechnungen wurde das aüßere Portal des Berliner Thors itn 
Jahre 1725 fertig, das innere aber erst im Jahre 1740. So ist denn auch 
Bartels im Stande gewesen, die Inschrift bereits im Jahre 1734 in seinem „mit 
poetischer Feder" entworfenem Bilde „vom jetzt blühenden Stettin" drucken zu 
lassen, indem er hinzufügt: „Von Sr. Königl. Majt. in Preüßen ist ein neües 
Thor von ausgehauenen Steinen prächtig erbauet und mit folgender Inscription 
versehen worden",. Die Jahreszahl 1719 bezieht sich offenbar auf die schweben
den Friedens - Unterhandlungen, welche durch den Stockholmer Vertrag vom 
1. Februar 1720 zum Abschluß kamen.

Das innere Portal führt nicht die Aufschrift Braudenburgisches, sondern

BERLINER THOR.
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„ Forts, von S. 569.
Wolfram für Olanstrich und Vergoldung 180 Thlr. für 3/4 Ctr. Gyps 1 Thlr. 
Die Mauerarbeit am Portal befindet sich im Gewölbebau inbegriffen und die 
Kosten für denselben stecken mit unter der Gesammt-Ausgabe, welche in diesem 
Schlußjahre des Erweiterungsbaues noch Thlr. 43.775 
betragen haben, incl. Thlr. 627. 15 Sgr. für die, durch den Bau des Forts 
Leopold nothwendig gewordene Versetzung von 5 Haüsern in der Unterwies, 
welche Kosten noch König Friedrich Wilhelm I. durch Cabinets-Ordre vom 
5. Juni 1739 bewilligt hatte, die aber erst jetzt, im Jahre 1740 flüssig gemacht 
werden konnten.

Fort Leopold. Die Arbeiten waren folgende: Erhöhung der Futtermauer 
der Lüuette 19; die Kesselmauer in der Lünette 20; die Gurtmauer im Graben 
rechts der Lünette 19; die Traverse mit gewölbtem Sortie auf dem Saillant 4 
(existirt nicht mehr); Fortsetzung des Saillant 1, 2 und 3 (die Lünette 18 ist 
wahrscheinlich dabei, indem es heißt: „Die Enveloppe läygs der Oder"). Sämmt
liche Mauern haben Contreforts. Die Appareillemauer hinter Saillant 3 und 
die Poterne 25; die Kehle der Lünette 20 ist 25 Ruth. 3 Fuß lang, 6 Fuß 
breit, 12 V2 Fuß hoch mit 6 Coutreforts, zu 6 Fuß lang, 8 Fuß breit, 12’/2 
Fuß hoch angegeben.

Königs-Bastion. Hier wurde eine dem Meister Reinecke gehörige Casematte 
mit 37.500 Steinen neü gebaut und zu den Treppen der Sousterrains am 
Wall 58.500 Steine verbraucht. (Dies sind wol die Svusterrains unter den 
Kasematten zwischen Blrstion 6 und 7). Im Ganzen wurden in diesem Schluß
jahre 1740 an Mauersteinen 1.091.000 Stück verwendet.

Es wurden gebrannt 1.234.700 Steine vom Zieglermeister Vollert pro 
Tausend 2 Thlr. für die Rolllagersteine à 2 ‘/2 Thlr. ; zum Berliner Thor 
wurden von Klütz 2000 Dachsteine à 5l/2 Thlr. und 16.000 Mauersteine 
à 4 Thlr. 12’/2 Sgr.; von Ukermünde 25.200 Mauersteine à 4'/2 Thlr. und 
von Pvdjuch 2000 Mauersteine à 4 Thlr. angekauft.

Die Cabiuets-Ordre vom 12. Juni 1741 befahl das Aufhören aller neuen
Bauten und bestimmte einen, vom 1. Juni ab beginnenden Dotirungsfonds von 
jährlich 3000 Thlr. Alle Arbeiten zur Steinfabrikation und der Maurer wurden 
eingestellt und der Ingenieur vom Platz, Major vou llufried, dem der Haupt- 
manu Wolff zur Seite stand, mußte sich auf Befriedigung des laufenden Be
dürfnisses an Brücken, Wachgebaüden, Schilderhaüschen, u. s. w. beschränken.

Es erscheint fast unglaublich, daß die in den Jahren 1724—1740 aus
geführten Festungsbauten nur die Geldsumme von 927.666 Thlr. in Anspruch 
genommen haben — die Summe, welche durch die Zusammenzählung der im 
Obigen nachgewiesenen Jahresausgaben herauskommt; — doch muß man er- 

daß —
Jene Zeit eine gegen die heütige bedeütend wohlfeilere war;
Das Holz zur Ziegelfabrikaüvn, so wie das Bauholz, ferner
Das rohe Kalkstein-Material, so wie der Maurersand unentgeldlich be-

wagen, 
1.
2. 
3'

zogen wurden; und daß endlich '
Die Tagelohns-Arbeiten, zum großen Theil von Soldaten verrichtet, 
billiger ausfielen als von bürgerlichem Arbeitern.

4.
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Zum Holz- und Kalkstein-Verbrauch ist zu bemerken, daß, wie gesagt, das 
Material selbst' nicht berechnet wurde, von der Forstbehörde nicht das Holz, von 
der Bergwerks-Administration zu Rüdersdorf nicht der Kalkstein. Alle Kosten 
des Fällens und Zurichtens des Holzes in der Forst, des Transports nach Stettin 
und bis auf die Baustelle, und eben so des Brechens des Kalksteins n. s. w. 
mußten aber aus der Festuugsbaukasse bestritten werden. Zur Abschätzung des Werths 
des zum Verbrauch gekommenen Rohmaterials an Holz und Kalkstein fehlt jeder 
Anhalt; jedenfalls ist aber dieser Werth nicht so hoch gewesen, daß die seit 
Brüggemann, 1779, landlaüsig gewordene Angabe, die Anlegung der neuen 
Festungswerke habe dem Könige 2 Millionen Reichsthaler*)  gekostet, sich werde recht
fertigen lassen; nur das ist an der Tradition wahr, daß die Stadt nichts zu 
der Festungsbaukasse beizusteüern hatte, daß sie vielmehr ihren Antheil an dem 
Verdienst der zahlreichen Arbeiter hatte, welche 17 Jahre lang bei den Bauten 
beschäftigt gewesen sind, und wodurch ein jährlicher Umschlag von durchschnittlich 
54.530 Thlr. herbeigefül^t wurde, für jene Zeit und den damaligen Werth des 
Geldes eine recht ansehnliche Summe.

*) Brüggemann, ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustands des Kvnigl. 
Preüßischen Herzogthums Bor- und Hinterpommern I, 158. 1779. — Thiede, Chronik von 
Stettin, S. 821- 1849.

In dem Zeitraume von 1724—1740 sind in, den Festungs-Ziegelöfen 
45.854.000 Mauersteine gebrannt worden, mithin im Durchschnitt jährlich 
2.697.500 Steine.

Verwendet wurden zum Reübau der Festungswerke 43.815.000 Sterne, mit 
Einschluß der von anderen Ziegeleien angekauften Steine, deren Zahl jedoch wie 
aus den obigen Nachweisungen hervorgeht, im Verhältniß zu dem Selbst-Fabrikat, 
nicht bedeütend gewesen ist. Als König Friedrich II. im Jahre 1741 alle neüe 
Mauer-Arbeiten 'einstellen ließ, waren in Bestand geblieben 1.110.000 Steine, von 
denen in der Folge 484.000 verkauft wurden.

Zur Baugeschichte der Festung, die mit dem Jahre 1740 abschließt, ist noch 
ergänzend zu bemerken, daß in Absicht gewesen ist, die innere Seite der Courtine 
längs beider Paradeplütze, also vom Petri-Bastion Nr. 3 bis zum Passower 
Bastion Nr. 7 zu easemattiren, wie dies auch eine alte Zeichnung vom Anklamer 
Thor außer Zweifel setzt. Mau hatte damit beim Bastion 7 begonnen und in 
einer Linie von 76 Ruthen Länge bis beinahe zur Mitte der Courtine 5—6 
nach Abrechnung des Berliner Thor-Gewölbes und des 3 Casemattenbreiten ein
nehmenden Eingangs zum Bastion 6 — (Festungs-Bauhof) - überhaupt 56 
Casemattenblöcke, im Allgemeinen von ea. 14 F. lichte Weite, 28 F. Länge und 
3 F. starker Widerlagen, in Jntrades des nur 1 Stein starken, mithin keines
wegs bombenfesten Tonnengewölbes ea. 11 F. hoch und in der Frontwand eben
falls 3 F. stark, erbaut.

Um der Festungs-Baukasse eine Erleichterung zu verschaffeu, sind auf Kosten 
derselben wahrscheinlich nur zwei Casemattenblöcke, nämlich einer links, der andere 
rechts vom Berliner Thor, und an jedem eine kleine Flur-Casematte von 6 F. 
Breite und 10 F. Länge, Behufs der Thorwache, später bis 1806 als Stock
gefängnisse benutzt, erbaut, und Privatleüten die Erlaubniß zum Bail der übrigen 
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Casematten, unter Aufsicht der Ingenieur-Behörde, dergestalt ertheilt, daß sie die 
Banstellen unentgeldlich und nur unter der Bedingung als Eigenthum erhielten, 
daß der Gouverneur der Festung die Casematten während ' einer Belagerung zu 
Militairzwecken, sei es als Wohnuugs- oder Vorraths-Raum, einzieheii und be*  
ilittzen könnten.

*) Vom l.3-. Juli 1741 bis zu seinem, in Stettin erfolgten, Ableben d. 2. August 1782 
4U General Malor trat der Herzog in Stettin ein, als General der Infanterie starb er.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 73

Links vom Berliner Thore sind nur 6 Casematten, rechts bis zum Eingänge 
des Bastions 6 sind 29 und rechts von diesem Eingänge 21/ sind die vorbe- 
merkten 56 Casemattenblöcke und 2 Flur-Casematten, entstanden. Die 21 Case- 
matten rechts vom Eingänge zum Bastion 6 brachten später die hier garnisoniren- 
den Regimenter v. Bork und v. Owstin käuflich an sich, und benützten sie zu 
Caseruen, in welchem Verhältniß sie auch 1806 bei der französischen Occupation 
waren, und von denen 1813, nach der Reoccupation 5 (zunächst dem Bastion 6 
belegene) an die Fortfication, und die übrigen 16 Casematten, so wie die beiden 
Thorcasematten an die Garnison-Verwaltung übergingen, wo dann Erstere Dienst
wohnungen der Festungs-Unterbedienten und Letztere zur Unterbringung von 
150 Militairsträflingen eingerichtet wurden.

Außerdem erhielten weder die Hauptfestung noch die Forts, mit Ausnahme 
der gewölbten Keller des Wachhauses und des Cvmmandantenhauses im Fort 
Preußen, Casemattirungen, indem die vorhandenen wenigen Pvternen, als bloße 
Cvmmunicationen, nicht dazu gerechnet werden können.

Die zwei neüen permanenten Anlagen, welche hinsichtlich der Stettiner Festungs
werke unter der Regierung Friedrich's II. zur Ausführung gebracht wurden, 
waren die sog. drei Amphitheater-Batterien vor der Schnecke, auf dem sehr ab
hängigen Glacis zwischen den späteren Lünetten 15 und 16, und das Retablisse
ment der früher erwähnten schwedischen Werke Gustav Adolfs zwischen der Oder 
und dem Fort Preüßen in ein tüchtiges, mit eicheà Palissaden vechhenes Re
tranchement. Es war zu der Zeit, als der Herzog August Wilhelm von Braun
schweig-Lüneburg aus dem Hause Bevern Gouverneur von Stettin war. *)  Dieser 
Umstand und daß er wahrscheinlich dem Könige die Nothwendigkeit dieses Re- 
tabllssements dringend vorstellte und denselben zur Bewilligung der vom General 
de Wallrave zu 8645 Thlr. veranschlagten Kosten zu bestimmen wußte, mögen 
Veranlassung gewesen sein, daß man diese Werke die Bevernschen Werke genannt 
hat. (Man vergl. L. B. II. Th. Bd. \ HI, 227). Die Kosten der vvrgedachten 
Batterien hatte Walrave zu 1975 Thlr. veranschlagt.

Es geht hieraus nur zu deütlich hervor, daß, man ungeachtet des Forts 
Preüßen, die obere Seite der Festung für zu schwach hielt. Dennoch wurde das 
gu. Retranchement schon 1769 wieder aufgegeben, während die Amphitheater- 
batterien später von den Franzosen eingeebnet worden sind. Wahrscheinlich fanden 
drese die Batterien durch atmosphärische Einflüsse sehr zerstört, da aus Arbeits- 
Rapportbüchern der Fortification von den Jahren 1783—1806 hervorgeht, daß 
bte Unterhaltung der Vorfluth - Vorrichtungen und der Bollwerke am untern 
1836 noch existirenden, Teiche viel kostete, auch beständig an diesen Werken etwas 
zu repanren war, und während der Dienststellung des Platz-Ingenieurs, Haupt
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manns, zuletzt Majors v. Haremberg, von 1790—1806, — der, allem Anschein 
nach, in jeder Hinsicht sehr nachlässig war, das fiskalische Interesse so wenig 
wahrnahm, daß er, .schon im ersten Jahre seines hiesigen Dienstes, den Antrag 
stellte, die Steine von den lose gewordenen Paraments der Forts Wilhelm und 
Leopold förmlich auszubrechen und anderweit zu verwenden, — die Amphitheater- 
Werke nothwendig ganz verfallen mußten.

Bei der Armirung der Festung im 7 jährigen Kriege, 1756—1760, wurden 
vor den Saillants der 3 Forts Erdfleschen auf der Höhe beim Schweinepfuhl 
oberhalb des Forts Preüßen, rechts von der jetzigen Berliner Staatsstraße (der 
sog. Schindanger) eine Redoute, diese auf städtischem Fundo; desgleichen eine 
Redoute unterhalb des Frauenthors an der Vogelstange (jetzt Lvgengarten), ferner 
ein kleiner Brückenkopf vor der Parnitzbrücke, eine Redoute rechts vom Blvckhause 
an der Kleinen Reglitz, und zwei Redouten rechts und links vom Zoll an der 
Großen Reglitz, gelegt, auch zwischen Fort Preüßen und der Hauptfestung eine 
Communication beschafft, diese sämmtlichen Anlagen aber, mit alleiniger Ausnahme 
der Redoute vor Fort Preüßen, welche einen permanenten Charakter erhalten 
sollte, und des Parnitz-Brückenkopfs, den betreffenden Grundeigenthümern schon 
im Jahre 1769 wieder zur Verfügung gestellt und auch selbst das — in der 
Grundfläche muthmaßlich bezahlt gewesene — Retranchement (die Bevernschen 
Linien) aufgegeben. Dabei wurde auch bestimmt, daß die Glacis der Haupt- 
Festung, nebst Forts Wilhelm und Leopold, 12 Ruthen, die des Forts Preüßen 
aber 10 Ruthen breit werden, auch am Fuße des Glacis von den Nachbarn ein 
angemessener Verbindungs-Fahrweg gelassen werden sollte. Ob ein solcher Weg 
je bestanden hat, ist nicht zu ermitteln gewesen, aber es existirt keine Spur davon, 
und ebensowenig ist von der Redoute am Schweinepfuhl etwas zu sehen; es 
hat selbst nicht einmal der Stadt die freie Disposition über den Fundus streitig 
gemacht werden können, da die angebliche Bezahlung desselben nicht zu erweisen 
gewesen ist und die Stadt sich seit rechtsverjährter Zeit in possessorio befun
den hat.

Die betreffenden Grundeigenthümer haben die Fleschen rc., deren Fundus 
wahrscheinlich nicht bezahlt worden war, nicht auf ihre Kosten einebnen wollen, 
ihre desfülligen Anforderungen sind aber unerledigt geblieben, weshalb die Fleschen, 
dem Zahn der Zeit überlassen, nur sehr allmälig eingegangen sind und man noch 
im Jahre 1840 Spuren von ihnen vorfand.

Auf Veranlassung des Gouverneurs, Herzogs von Braunschweig-Bevern, 
fertigte der Lieutenant Latemus in den Jahren 1759 und 1760 eine große Land
tafel von Pommern und Preüßen. Während dieser Arbeit bezog er 20 Sgr. 
Tagegelder. Er starb in Stettin 1760.

Drei andere Officiers, die Lieutenants v. Koschitzky vom Bataillon Tettow, 
Löffler vom Langenov'schen Garnison-Regiment, und Hensel vom Jngersleben'schen 
Grenadier-Bataillon, nahmen im Jahre 1760 den Plan auf von der preüßischen 
und schwedischen Flotille, sowie den Plan vom Damm'schen See und dem Plöne 
Fluß — beide Pläne im Karten-Archiv der Fortification. Die zwei zuerst ge
nannten Officiers erhielten 20 Sgr., der dritte 10 Sgr. Diäten. Außer diesen 
drei Officiers waren in den Jahren 1759—1762 der Lieutenant Michaelis vom 
Klitzingschen Land-Bataillon, gegen 10 Sgr., und der Lieutenant v. Heügel
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gegen 15 Sgr. Diäten zum Zeichnen bei der Fortification commandirt. v. Heügel 
vertrat auch 1761 den Platz-Jngenieür, Hauptmann Honauer, in dessen Ab
wesenheit.

Ferner fertigte auf Befehl des Herzogs von Braunschweig-Bevern der Land
messer Jawein in den Jahren 1760 und 1761 einen großen Plan von Stettin 
mit Angabe der einzelnen Quartiere. Es wurden ihm zur Aufnahme 1 Unter- 
officier mit) 4 Mann als Instrumenten- und Meßkettenträger beigegeben. Hierzu 
gehörte ein Kataster, in braunem Kalbsleder, mit reicher Vergoldung, gebunden. 
Die Kosten dieser Aufnahme und des Katasters betrugen 172 Thlr. Demnächst 
fertigte Jawein in den Jahren 1761 und 1762 Pläne von der Ober- und der 
Unterwiek, sowie vom Fort Preüßen und dem Turnei, wozu ebenfalls ein Kataster 
gehörte. Diese Aufnahme kostete 222 Thlr. Und endlich fertigte er 1765 einen 
Plan von der Gegend zwischen Stettin und Damm mit den im Laufe des Kriegs 
angelegten Werken. Die Zeichnungen befinden sich im Archiv der Fortification, 
die Kataster dagegen sind verloren gegangen.

In dem langen Zeitraume vom Hubertsburger Frieden bis zur Einnahme 
der Festung durch die Franzosen, 1806, sind gar keine Neüanlagen oder Ver
änderungen an den Stettiner Festungswerken vorgenommen; im Gegentheil wurde 
der Zustand der Festung von Jahr zu Jahr schlechter, da selbst bei dem, an
scheinend sehr thätig und tüchtig gewesenen Platz-Ingenieur, Hauptmann Johann 
Carl Hensel 1781—1789 .(t in dieser Stellung, 52 Jahre alt), für den bei 
weitem zu geringen Dotirungsfonds wenig oder fast gar nichts geschehen konnte 
und die Lastadifchen Revetements durch Hochwasser so gelitten hatten, daß, um 
ihren Verfall zu verhüten, das geringe Residuum fast ausschließlich zu deren 
Wiederherstellung verwendet werden müßte.

Aus Hensel's bereits oben gedachten Arbeits-Rapporten — spätere haben 
sich nicht vorgefunden, — sind die folgenden Notizen gezogen, mit Zusätzen und 
Erlaüterungen.

1. Die meisten Grüben der Festungswerke auf dem linken Oderufer waren 
versumpft und mit Schilf verwachsen, auch standen in der Cüvette des Haupt
grabens Weiden und hauptsächlich Pappeln. Diese Baüme sind erst 1830 ab- 
gehauen worden. Rechts und links der ersten Berliner Thorbrücke war förm
licher Wald — die Baumwipfel reichten bis zur Feüerlinie der Faussebraye. 
Es ist ganz eigenthümlich, daß selbst in neürer Zeit, noch 1813, über Nässe im 
Hauptgraben geklagt wurde, da doch der höchste Punkt desselben vor dem Bastion 
5 auf 61 F. über dem Nullpunkt des Oderpegels, und auch die ganze Assiette 
der Festung so liegt, daß nmthmaßlich keine erheblichen Quellenzüge den Haupt
graben bewässern konnten. Es dürfte auch um so mehr jene Versumpfung nur 
einer mangelhaften Regulirung der Cüvette zuzuschreiben sein, als seitdem diese 
im Winter 1833—34 erfolgte, der Hauptgraben sammt der Cüvette völlig trocken 
ist. Selbst im Frühjahr und ungeachtet der Aufnahme des Wassers aus dem 
Graben vom Fort Wilhelm, findet sich jetzt nur wenig Wasser, und es ist daher 
fast unmöglich, daß das frühere Mühlenthor, welches beinah' am höchsten Graben
punkte lag, seinen Namen von einer Mühle im damaligen Stadtgraben erhalten 
hat. sDas Mühlenthor führte seinen Namen von der Kupfermühle und den städtischen 
Mühlen auf der Klingenden Beke; der Weg dahin aus der Stadt ging durch 

73*
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dieses Thor, wie durch die heütige Mühlenstraße in der Vorstadt Grünhof. 
Thatsache ist es, daß auf dem Terrain des Krvnenhvfs (Bürgliche Ressource) 
die Kronsmühle stand, die dem Johanniskloster gehörte und dicht dabei, gegen 
Osten, da, wo später das Prinzeß-Schloß errichtet wurde, die Püdagogienmühle 
des Marienstifts, was in unseren historischen Erinnerungen des Weitern erörtert 
ist. In alten Acten wird der Höhenzug zwischen dem Wege nach der Grünen 
Wiese, und der Unterwiek „der Mühlenberg" genannt]

Übrigens unterliegt es keinem Zweifel, daß in alten Zeiten die Ansammlung 
des Qcllwassers im Stadtgraben ungleich bedcütender gewesen, weil der Plan L, 
der älteste, den es gibt, und beglaubigte Traditionen an Stelle des Schützen
hauses am Heil. Geistthor iin Stadtgraben eine Wassermühle nachweisen. 
Was jetzt Schützengarten ist, war danials ein Mühlenteich, der lediglich von 
jenen Quellen gespeiset wurde, welcher Umstand zugleich beweiset, daß der aüßere 
Stadtgraben nicht so tief gewesen sein kann, als der innere, weil sonst durch 
jenen die Quellen abgeschnitten worden wären. Dagegen wurde muthmaßlich das 
überflüssige Wasser des in Rede stehenden Mühlenteichs unterirdisch nach dem 
äußern Graben (dem spätern Festungshafen vor dem Eisenbahnhofe) abgelassen, 
lveil sich (erst im Jahre 1834) an einer dazu geeigneten Stelle ein gewölbter 
Gang vorfand, welcher für fortificatorische Zwecke nicht bestimmt gewesen sein 
kann und anscheinend auch älter, als die heütige Befestigung ist.

Daß der Hauptgraben vom Fort Preüßen bis zur neuesten Zeit viel Wasser 
gehabt hat, und davon sogar der Fuß der Mauer theilweise beschädigt wurde, 
so daß eine Cüvette und Senkbrunnen angelegt werden mußten, ist dadurch er
klärlich, daß dieser Graben keine Abwässerung nach Außen hat, und in streng 
lehmigem Boden liegt, der keine hinreichende unterirdische Entwässerung nach der 
Oder gestattet.

2. Die Fleschen und Redouten vom 7jährigen Kriege müssen damals noch 
sehr sichtbar gewesen sein, und selbst die Communicationen derselben nach den 
bedeckten Wegen, wurden jetzt erst geschlossen.

3. Am Fuße der sämmtlichen Glacis waren Gränzweiden gepstanzt, die wol 
erst durch die Franzosen rasirt worden sind.

4. Um die Paradeplätze waren junge Linden gepflanzt. Diese müssen eben
falls während der französischen Occupation beseitigt worden sein, da bei der 
Reoccupation am 5. December 1813 keine solche Bepflanzung bestanden hat, son
dern nach der Zeit allmälig wieder bewirkt worden ist.

5. Es wurden die Mauern gereinigt. Die frühere, uuch spätere langjährige 
Vernachlässigung dieses Haupterfordernisses zur Erhaltung starkgeböschter Mauern, 
hat augenscheinlich zu ihrem Ruin die Hauptveranlassung gegeben; und ist auch 
sehr erklärlich, weil die Fugen doch mit der Zeit mehr oder weniger ausfrieren, 
alsdann, da sie nach hinten fallen, das Wasser festhalten und nur die Vegetation 
befördern, die besonders an den unteren Theilen der Maner, wegen der sich 
hier mehr sammelnden Feüchtigkeit, allen Zusammenhang auflöst und endlich eine 
förmliche dichte Grasdecke bildet, die die Feüchtigkeit festhält, und, im Verein 
mit dem Frost, die Ziegelsteine zerstört.

In einem solchen Zustand fand der Hauptmann Friedrich Wilhelm Samuel 
Böthcke, als derselbe im Jahre 1833 in die Stellung des Platz-Ingenieurs berufen ward, 
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uvch sehr viele Revetements-Mauertheile. Besonders an den Hoheit Mauern der 
Ächneckenwerke hatte die Vegetation so überhand genommen, daß unter der dichten 
Grasdecke das Mauerwerk fast gar nicht mehr zn erkennen lvar. Die gründliche 
Reinigung, welche ituit vorgenommen wurde, erwies denn auch nur zu deütlich, 
welcher Verwüstung diese Paraments ausgesetzt gewesen waren. Selbst die hin 
und wieder, besonders in den sports Wilhelm und Leopold, Vorgefundenen Breschen 
haben gewiß keine andere Grundursache gehabt.

6. Die D'.cppellpoternen waren schon zu Hensel's Zeit theilweise in schlechter 
Verfassung. Dles konnte auch nicht anders sein, weil der zu geringe Dotirnngs- 
s^onds die kostspielige Unterhaltung der oberen Eindeckungen nicht gestattete, und 
dann auch wol die periodische Reinigung und Lüftung versaümt sein mochte. 
Die Franzosen haben zwar einige mittelst Breiterstufen wieder gangbar zu machen 
gesucht, doch ist seit der Reoccupation bis 1836 darin nichts weiter geschehen, 
daher die Lreppenpoternen der Forts in der zuletzt angegebenen Epoche allesammt 
nicht als gangbar zu betrachten waren.

7. Tic Berme des Hauptwall s war, zu Hensel's Zeit, mit einer guten 
„o^shocke versehen, tote ist, wie oben nach den Rechnungen gezeigt lourde, beim 
Retablrssementsbau, im Jahre 1726 durch den Berliner Planteur Löbeneck ge- 
Pflanzt worden und war im Laufe der Jahre gedeihlich gewachsen.

, Die Mauern des Hauptwalls waren noch zieinlich im Stande, da nur 
kleine Reparaturen an den ausspringenden Winkeln nöthig waren und innii, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, vvrzugslveise auf die Jnstaudhaltung des Hauptwalls sein 
Augenmerk gerichtet hatte. '

0- Die Paraments der Forts Preüßen, Wilhelm und Leopold müssen schon 
inanche Beschädigungen erlitten haben, da man die lose gewordenen Steine 
herausnahm und in Haufen aufschichtete. Jll der Rechnung pro 1786 ist von 
entern gemauerten Tambour im gedeckten Wege des Forts Preüßen die Rede doch 
läßt sich nicht nachweisen, wo derselbe gelegen habe.

10- xUt den inneren Raümen der Faussebrahe des Hauptwalls waren junge 
£ bstbaüme gepflanzt. Hieraus und aus der Notiz Nr. 3 geht hervor, daß zu 
Hensel's Zeit die Glacisflächen nicht bepflanzt waren. — Eine derartige Be
pflanzung i|t auch erst nach der Reoccupation, 1813, vorgenommen worden und 
im llmzuge des Forts Wilhelm, bis 1836 auch nur theilweise möglich gewesen, 
da die Regulirung dieses Glacis, wegen der dazu erforderlichen sehr beb eilten b en 
Schuttmassen nur allmülig vor sich gehen konnte.

11. Die Hunbe wühlten Löcher in beit Hauptwall. Ein Übelstanb, ber auch 
1836 totatt fanb, ba bie am Fuße längs ber Parabeplütze gepflanzten Hecken 
mcht allein sehr spolirt würben, sonbern auch an sich bas Durchbrüngen von 
Munden nicht verhinderten, überdem der Zugang zum Hauptwall vom Bastion 8 
bis zur Oder oberhalb noch gar nicht gesperrt war, wo dann eine heitere Schul- 
bettrug blC bCU 20(111 iUm Eßplatz ausersah, nicht wenig zum Ruin desselben

12. Nachträglich ist zur Notiz 1 zu bemerken, daß der Hauptwall vor der 
Courtine 3—4 gar versumpft war, daß nach dem dort erbaut gewesenen Abtritt 
für die Anklamer Thorwache ein förnüicher Damm geschüttet werden mußte. Der 
Canal durch die Contregarde Nr. 6 zur Abwässerung des Grabens vom Fort
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Wilhelm war ganz verwachsen und dieser Graben so versumpft, daß er sogar 
gebaggert werden mußte.

13. Nach Hensel's Rapporten waren, außer den Baugefangenen, deren Zahl 
ungefähr 30 betrug, und bei den Arbeiten der Fortifieation nicht namhaft ge
macht wurden, wol auch hauptsächlich nur zur Straßen- und sonstigen Reinigung, 
insbesondere der Wälle von Unkraut und zu den kleinen Pflanzungs-Arbeiten ge
braucht wurden, da die Fesseln, mit denen sie — bekleidet werden mußten, bei 
anderen Handtierungen zu hinderlich sind, durchschnittlich täglich in Arbeit: 
9 Erdarbeiter, 4 Zimmerleüte, incl. 2 Lehrlinge, 4 Maurer, desgleichen 2 
Brettschneider.

Ferner geht noch aus dem, von dem Platz-Ingenieur Hensel dem vierten 
Departement des Königl. Ober-Kriegs-Cvllegiums unterm 9. Februar 1789 ein
gereichten Bericht über den damaligen Zustand der Festung Stettin — der 
Situationsplan, der diesem Bericht beigelegt war, ist so wenig int Fvrtificativns- 
Archiv als im Archiv des Königl. Kriegs-Ministeriums aufzufinden gewesen — 
das folgende Bauliche hervor: —

1) Im Allgemeinen befanden sich Wälle und Mauern der Hauptfestung nebst 
Enveloppe in baulichen Würden.

2) Bei der Lastadie-Befefiignng wurden die Revetements-Reparaturen fort
gesetzt, doch dehnten sie sich vom obern Oder-Anschluß nur bis zum Redau 6, 
links vom Parnitzer Thor aus. Der Graben war verschlammt und mit Rohr 
und Schilf verwachsen, sodaß seine Aufraümung wünschenswerth erschien, aber 
wegen Mangels an Fonds nicht gemacht werden konnte. Der höchst traurige 
Zustand der ohnehin schwachen Revetements der Lastadie veranlaßte schon in den 
Jahren 1777—1781, daß der damalige Platz-Ingenieur, Hauptmann Ludwig 
Carl v. Pellichet sein Schweizer von Geburt, f in Stettin 1787 im Alter von 
57 Jahren, nachdem er 12 Jahre Ingenieur vom Platz gewesen warf — einen 
Retablissements-Anschlag im Betrage von 15.000 Thlr. einreichte. Friedrich II. 
schickte aber denselben an den Gouverneur, Herzog von Braunschweig-Bevern mit 
den Worten zurück: — „daß Se. Königl. Majestät kein Freünd von Apotheker- 
Rechnungen, auch kein Geld für Stettin herzugeben gesonnen seien". — Es blieb 
also nichts übrig, als sich mit dem Dotirungsfonds zu behelfen.

Was die „Apotheker-Rechnungen" betrifft, so scheint der König Einzelnheiten 
bei fortificatorischen Bau-Anschlägen nicht geliebt zu haben, da beispielsweise 
der eben gedachte Walrave'sche Anschlag der Amphitheater-Batterien kurz 
also lautet:

„Der zu diese« 3 Batterien zu nehmende Grund, welcher mit 1575 Schacht 
Erde auszufüllen und von der Scarpe des vorwärts liegenden Berges zu nehmen, 
kostet pro Schacht, weiln die Erde weit zu holen, 1 Thlr. thut. . Thlr. 1575 
Selbige zu palissadireu und Palissaden anzufahren....................................- 200
Den aüßersten Angel bei der Oder an der Schnecke vollends zu

perfectiouiren............................................................................................ - 200
Summa . . Thlr. 1975 

A. Wilhelm H. v. Br. Bevern. de Walrave.
Stettin, den 22. Januar 1748.
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IBei Bauten in anderen Verwaltungs-Zweigen, namentlich im Domainen- 
Fach, hielt es Friedrich II. anders. Für diese mußten ihm die Bau-Anschläge 
ui der speciellsten Ausführung vorgelegt werden, wobei es nicht selten vorkam, 
daß er diesen oder jenen Ansatz strich, weil er ihn für überflüssig erachtetes

3) Der bedeckte Weg und das Glacis waren mit ihren Brüstungsmauern 
noch gut im Stande. Auch bestätigt sich die obige Notiz Nr. IO,'daß die 
Glacisflüchen nicht bepflanzt waren.

4) Minen sind weder bei der Hauptfestung, noch bei den Forts vorhanden.
5) Hinsichtlich der Grüben der Bleichhvlm-Schanze verhielt es sich wie mit den 

Grüben der Lastadie, und die Bohlwerke des Parnitz-Brnckenkopfs (diese beiden 
Werke ohne Mauerwerk) waren von schlechter Beschaffenheit. Nach dem Plane VI von 
1 < 90 kann man glauben, es habe damals gar kein Brückenkopf am Parnitzth ore bestanden.

6) Die Mangelhaftigkeit des Paraments vom Fort Preüßen betraf vorzüg- 
lrch die Enveloppe; und so verhielt es sich auch noch 1836, wo, besonders an 
der Wetterseite, die Escarpen der Enveloppe sehr gelitten hatten. Die Erdwülle 
waren, wie auch 1836, in ziemlich guter Verfassung. Nach dem Hauptgraben 
führten nur in den Rentrants 1—2 und 4—5 gewölbte, gleich beim Ban ange
legte Poternen, in den Rentrants 2—3 und 3—4 wurden dagegen iin 7jührigen 
Kriege Poternen in Holz durchminirt, und selbige erst in den Jahren 1817 und 
181-8 ausgemauert. Im Rentrant 5—1 liegt der Eingang des Forts und existirt 
darunter keine Verbindung vom Innen nach dem Hauptgraben. Außer den ge- 
wölbten Sousterrains des Wachthauses und des Commandantenhauses hat Fort 
Preüßen gar keine casemattirten Raume.

7) Die Mauern des Forts Wilhelm waren bei weitem schon mehr beschädigt, 
und die Comumnikationen nach den Fleschen des siebenjährigen Kriegs noch nicht 
verschüttet, sondern mit Palissaden abgesperrt.

8) Mit den Mauern des Forts Leopold verhielt es sich eben so, und 
das innere Hauptwerk war noch am weitesten hinter seiner Vollendung zurück.

9) Im Jahre 1784 arbeitete Hauptmann Hensel einen Plan zur Vollendung 
beider Forts aus. Der Kosten-Anschlag ergab eine Summe von ca. 48.000 Thlr. 
Der Gouverneur, nunmehr General - Lieutenant Lewin Friedrich v. Hacke, der 
Nachfolger des Herzogs von Braunschweig-Bevern seit 4. August 1782, reichte 
den Plan dem Könige ein, aber es wurde, aller Erinnerungen' ungeachtet, selbst 
nicht, nach des großen Königs 1786 erfolgten Ableben, von dessen Nachfolger 
ans dem Throne, Friedrich Wilhelm II, nichts darauf resolvirt.

Der Stadtmauer wird in dem Berichte des Hauptmanns Hensel vom 9. 
Februar 1789 uirgends Erwähnung gethan, und auch der Festungsplan III von 
1790 gibt nur diejenigen einzelnen Theile am Ober- und Unterende der Stadt 
an, welche, mit Ausnahme der Thore, noch im Jahre 1836 bestanden. Es findet 
sich auch nirgend eine Notiz über den Abbruch der Stadtmauer. Nach dem 
Plaue V existirte die Stadtmauer aber im Jahre 1721 uoch in ihrem ganzen 
Uinfange und im Jahre 1760 war der innere Stadtgraben längs der beiden 
Paradeplütze bereits ganz verschüttet. Es läßt sich also annehmeu,' daß auch der 
Wegbruch derStadtmauer in derHauptsache zwischen 1724 und 1740 erfolgte*), und das

*) J" den Festungs-Bau-Rechnungen kommen noch 1759 Reparatur-Arbeiten an der Stadt
mauer, ohne nähere Bezeichnung, vor,
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Material derselben zum Retablissement der bei den Belagerungen von 1677 und 
1713 zerstörten Gebaüde der Stadt verwendet wurde, wobei dann auch die dies- 
sälligen sehr bedeutenden Schuttmassen im Stadtgraben eine ganz geeignete Unter
bringung fanden. Das innere Passower Thor blieb stehen und aus seinem 
Grundbau wurde, wie aus der Geschichte des Mühlenwesens hervorgeht, in den 
Jahren 1727 und 1728 die holländische Windmühle erbaut, deren sich die ältere 
Generation der Stettiner, einheimischen,Bttrgerschaftnoch sehrwohl zu erinnern vermag.*)

Da die Stadtmauer, und somit auch sicherlich der Stadtgraben, früher ein 
unbestrittenes Eigenthum der Stadt war - wurde doch die Mauer auf Grund 
und Boden der Bürgerschaft durch deren Geld und ihre Naturaldienste aufgeführt 
und ebenso-der Graben ausgehoben, — so macht die Stadtgemeinde Stettin 
auch noch heüte Anspruch auf das Eigeuthumsrecht der an Stelle von Mauer 
und Graben getretenen zwei Plätze, des Parade- und des Königs-Platzes re. und 
überhaupt aller Raüme, welche sich zwischen der ehemaligen Stadtmauer und dein 
Fuße des jetzigen Hauptwalles befinden, wogegen die Festungsbehörde den Besitz 
der gedachten zwei Plätze und des Terrainzuges von dem frühern Bastion 7 bis 
zum Schützengarten, nebst dem frühern Wallwege von dem eingegangen Bastion 
8 bis zum Schneckenthore, hehauptet hat, und rücksichtlich der Plätze noch be
hauptet. Diese Streitsache schwebt schon sehr lange, dürfte aber demnächst, in 
Folge der Entfestigung der Stadt, zum — rechtlichen Austrag zu bringen sein. 
Mittlerweile ist gegenseitig stillschweigend ein Jnterimistieum rücksichtlich der 
Eigenthumsfrage dahin eingetreten,**) daß die Festungsbehörde nichts dagegen ein
zuwenden hatte, oder mindestens keine Entschädigung für die Baustelle beanspruchte, 
als im Jahre 1846 die Kaufmannschaft, unter Genehmhaltung der städtischen 
Behörden, sich entschloß, auf dem Königsplatze ein Schauspielhaus erbauen zu 
lassen, während Magistrat, im Einverständnis; mit der Stadtverordneten - Ver
sammlung es unterlassen hat, das Besitzrecht an dem Paradeplatze geltend zu 
machen, als im Jahre 1864 auf diesem Platze Seitens der Garnison-Verwaltung 
eine neue Hauptwache, nebst Militair-Arrestlokal, statt der bisherigen Hauptwache 
vor dem Börseugebaüde am Heümarkt erbaut wurde. Rücksichtlich des Bauplatzes 
für das Schauspielhaus scheint jedoch die Commandantur eilte Eabinets-Ordre 
extrahirt zu haben. Offenbar steht aber daffelbe auf städtischem Grund und 
Boden, dem ehemaligen Stadtgraben, denn als man im Jahre 1847 mit dem 
Bau den Anfang machte, konnte erst bis zu einer Tiefe von 70 Fuß fester Bau
grund gefunden werden. (Vergl. oben S. 484).

Die Lastadie anlangend, so haben die Vorfahren der heütigen Bürgerschaft 
diesen Theil ihres Wohnplatzes, der von ihnen stets als Vorstadt angesehen 
wurde, niemals mit einer Mauer bewehrt gehabt. Wie die beiden Wicken hat 
die Lastadie immer offene Zugänge gehabt. Nichtsdestoweniger will, auf ähnliche 
Weise wie bei der Stadt, der Magistrat das Eigenthum der Wallstraßen bis zu 
den betreffenden Privatgrundstücken in Anspruch nehmen, während die Festung 
den Besitz des Tractus zwischen dem Ziegen- und dem Parnitzthore unbedingt festhält.

König Friedrich II. hatte, wie oben beuierkt, durch seine Ordre vont 12. 
Juni 1741 den Dotirungsfonds für die Festung Stettin incl. Damm auf jährlich

*) Verhandlungen über den Abbruch der Stadtmauer werden sich im Raths-Archiv finden, 
wie sich weiter unten in der Bau-Geschichte des Schlvßgebaüdes - Notiz von 1756 — ergibt.

** ) Mündliche Mittheilung des Stadtverordneten-Vorstehers Loon Saunier, 1873.
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8000 Thlr. festgesetzt. Es sollten also während der 46 Jahre Seiner Regie
rungszeit im Ganzen 138.000 verausgabt werden. Es sind aber nach Ausweis 
der Rechnungen wirklich verausgabt worden.......................................Thlr. 208.100
mithin hat der König 70.180 Thlr. als Extraordinarium über den Etat bewilligt. 
Diese Mehrausgabe trifft besonders auf die Zeit des 7jährigen Kriegs, namentlich 
auf die Jahre 1758—1762, während derer auf die Jnstandsetzuug der Festuugs- 
werke von Stettin 57.776 Thlr., auf die von Damm 19.028 Thlr. aus dem 
ordinairen und extraordinairen Baufonds verwendet wurden. Diese großen Geld- 
ausgaben entstanden durch die oben erwähnten Erdarbeiten, sowie durch mancher
lei Holzbauten und Palissadirungen bei der Armirung beider Festungen. In das 
Jahr 1762 fällt auch die Aufnahme eines Plans nebst Kataster'von Damm 
welche der Landmesser Andreae für 99 Thlr. ausführte. Auch sei hier noch an- 
gemerkt, daß laut Cabinets-Ordre vom 9. December 1743 die Leüte von' den 
russischen Galeeren, bis auf einen der durch 20jährige Dienstzeit National- 
Matrose geworden war, und der jährlich eine Pension von 72 Thlr. erhielt, 
entlassen wurden.

Unter der Regierung Friedrich's Wilhelm II. konnten in den 10 Jahren 
1787—1796 etatsmüßig 30.000 Thlr. zur Ausgabe kommen, es sind aber in 
diesem Zeitraume, nach Ausweis der Rechnungen nur .... Thlr. 29.413 
verausgabt, daher 587 Thlr. gespart worden, welche anscheinend in der folgenden 
Periode mit verwendet worden sind. In der vorstehenden Periode kamen aber 
auch außeretatsmäßige Ausgaben vor, welche extraordinair angewiesen werden 
mußten, verursacht durch die politischen Verhältnisse Preüßens, und namentlich 
in Beziehung auf die Verhandlungen wegen der Polnischen Wirren, in Folge 
deren Stettin im Jahre 1791 armirt wurde. *) Die Armirungsarbeiten wurden 
von commandirten Mannschaften der Depot-Bataillons v. Braun, v. Scholten 
und v. Pfuhl, und von der Jnvaliden-Compagnie v. Rosenberg, sowie auch von 
gestellten Landleüten der umliegenden Ortschaften ausgeführt. ' Die Zimmerleüte 
fertigten die Palissadirungen, Thorabschlüsse und Bettungen. Die Landleüte er
hielten freies Nachtquartier in der Stadt und 7‘/2 Sgr. Tagelohn, von den 
Mannschaften der Unterofficier 10 Sgr., der Gemeine 6V4 Sgr., nach Abzug der 
Löhnuug, die vom platten Lande gestellten Fuhren waren 4spünnig und wurden 
pro Pferd den Tag mit 10 Sgr. bezahlt. Es wurden überhaupt verbraucht 
6-1 Schock Faschiuenstrauch, welche aus den Rathsbrüchern geschlagen wurden, 
und mit Einschluß des Arbeitslohns und der Anfuhr pro Schock 1 Thlr. 10 Sgr. 
kosteten. Hieraus wurden 810 Stück 12 füßige Faschinen gebunden. Ferner 
wurden 10248 ganze und 6450 halbe Palissaden (d. h. der Länge nach gespaltene) 
angefertigt, auch viele Sturmpfähle, aber nicht gebraucht. Für diese Arbeiten 
sind im Ressort der Fortification 7599 Thlr., incl. der Artillerie-Arbeiten aber 
11.237 Thlr. ausgegeben worden, die in der Rechnung vor der Linie stehen.

Unter der Regierung Friedrich Wilhelm's III. war das etatsmäßige Soll der 
Ausgabe für die Stettiner und Damm'schen Festungswerke — beide auch in der 
vorhergehenden Periode — für die 9 Jahre 1797—1805 : 27000 Thlr., die 
Ist-Ausgabe betrug aber.........................................................................Thlr. 34.197

*) Acta der Königl. Commandantur der Festung Stettin, Tit. I, Sert. XIV, Nr. 13.
Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX, 74
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Daher waren 7197 Thlr. über den Etat ausstegeben worden, ohne daß die 
Rechnungs-Auszüge nachweisen, was dafür geleistet worden ist.

Ein Festungs-Dotirungs-Fonds hat den Zweck, das laufende bauliche Be
dürfniß der Festung zu bestreiten, während die extraordinairen Festungsbauten 
solche sind, deren Kosten den Dotirungs-Fonds entweder übersteigen, oder doch 
ohne Beeinträchtigung der anderweiten laufenden Bedürfnisse nicht vom Do
tirungs-Fonds mit bestritten werden können, und auch so dringend sind, daß sie 
bis dahin, wo vielleicht der Dotorungs-Fonds dazu fähig wäre, nicht aufgeschoben 
werden können, und sich eben so wenig auf mehrere Jahre Vertheilen lassen.

Der Stettiner Festungs-Dotirungs-Fonds ist eine Stiftung Friedrich Wil
helms I. Der König verschmähte es, das Beispiel des nordischen „Retters" zu 
befolgen, der 100 Jahre vorher im Lande seines angeblichen Bundesgenossen, 
Bvgislaw's XIV., den Dictator spielte, und die Bürger Stettins zuur „Schanzen" 
trieb, weil es nach althergebrachtem Recht ihre Pflicht sei, für die Bewehrung 
ihrer Stadt Sorge zu tragen, dabei aber nicht die Sicherheit dieser Stadt, son
dern nur sein persönliches Interesse im Auge hatte; denn Gustav - Adolf betrat 
im Jahre 1630 den deütschen Boden auf der Rudenschen Sauddüne, mit dem festen 
Vorsatze, das Land, dessen eingebornes Fürstenhaus deni Aussterben nahe war, 
sich anzueignen, um, mit der demnüchstigen Eroberung des Herzogthnnis Preüßen, 
die Herrschaft über das Baltische Meer zu erlangen und den Dünen ein Paroli 
zu bieten.

Schwedens Dichten und Trachten ging, auch nach dem Lützener Fall, 
immer auf den Besitz von Ponimern. Als die Pommerschen Landstände 
Stettinscher, Wolgastscher und Stiftscher Regierungen zwei aus ihrer Mitte, Marx 
v. Eickstedt und Friedrich Runge im Jahre 1645 zu den Friedens-Verhandlungen 
nach Osnabrück entsendet hatten, um an Ort und Stelle die Interessen des 
Landes wahrzunehmen, fragte in einer der vielen Conferenzen, welche die Ab
gesandten mit dem Grafen Johann Ochsenftirn, einem Sohne des Reichskanzlers, 
hielten, der Schwede die Pommern: — „Ob sie sich nicht nomine statuum erklären 
wollten, bei der Krone zu verbleiben, welche seit der Landung auf dem Rüden 
factisch im Besitz des Landes war. Durch Pommern, fuhr der Graf fort, könne 
dem ganzen evangelischen Wesen geholfen werden; Jhro Königl. Mast, von 
Schweden würde es auch vom Reiche jure Feudi anerkennen, et qui dem iisdem 
j uribus et privilegiis, wie es die Herzoge zu Pommern gehabt, die Krone würde 
die Stände bei ihren Privilegien lassen, diese auch ansehnlich vermehren, sofern 
sie, die beiden Abgesandten, ihm, dem Grafe und seinen schwedischen Helfern auf 
dem Friedenskongresse, nicht in den Weg treten würden. Dies Alles, heißt es 
in dem Eickstedt-Rungeschen Bericht, ist uns seht wunderlich vorgekommen, weil 
wir nicht begreifen können, daß die Krone Schweden unser Pommern behalten, 
aber dennoch es zu ihrer Satisfaction nicht Vorschlägen will. Darum Hütten 
wir uns gern dieses Discourses geübrigt gesehen. Weil aber Se. Excellenz nicht 
ablassen wollten, haben wir endlich zur Anewort gegeben, daß Se. Excellenz es 
sehr wohl wisse, wie es sich mit Pommern eigentlich verhalte, nämlich, daß man 
in des Kurhauses Brandenburg Eventual-Pflicht über 100 Jahre gewesen, auch 
expresse geschworen, nach Erlöschung des Pommerschen Fürsten-Stamms, Niemand
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anders für einen Herrn anzuerkennen, als den zu jederzeit regierenden Kurfürsten 
zu Brandenburg und dessen Erben für und für"*).

*) Verhandlungen der Pommerschen Gesandten auf den Westfälischen Friedens-Congreft. 
In den Baltischen Studien, 1837, IV, 1, 86.

Es ist für dienlich erachtet worden, diese Vorgänge iu Erinnerung zu bringen, 
um dem tief eingewurzelten Irrthume wiederholt entgegen zu treten, der schwedische 
König sei nach Deütschland gekommen, nur um seinen lutherschen Glaubens
genossen beiznstehen im Vertheidigungs-Kampf pnder die, allerdings zu jener Zeit 
gewichtigen, Bannflüche des Vaticans, und die Heersaülen, welche die Schwarzen 
von der Gesellschaft Jesu wider die Aufklärung ins Feld rücken ließen, wie sie 
es auch heute wieder thun möchten, hätte nicht der — Aufkläricht, wie protestan
tische Jesniten, mit ihrem Motto: die Wissenschaft muß umkehren! die geistigen 
Eroberungen der letzten zwei Jahrhunderten in verächtlicher Weise nennen, den 
Jüngern. der Finsterniß ein peremtorisches Halt, mit Anwendung des kategorischen 
Imperativs geboten, ohne die Passauer Kunst zu Hülfe zu nehmen.

Friedrich Wilhelm I, vom Hause der Hohenzollern der erste Regent im 
ganzen Hezzogthum Stettin, ist also der Stifter des Stettiner Festungs-Dotirungs- 
Fonds, den er Anfangs, und schon zur Sequestrations-Zeit, auf jährlich 600 
Thlr. festgesetzt hatte, eine Summe, welche aber in den 7 Jahren 1718—1724 
jährlich im Durchschnitt um 550 Thlr. überschritten wurde, so daß der König 
extraordinaire Zuschüsse bewilligen mußte. Aus diesem Fonds und seinen Zu
schüssen mußten nicht blos die Stettinschen, sondern auch die Dammschen Werke 
unterhalten werden.

Als nun aber der König sah, daß die Ausführung der von Ihm genehmig
ten Wallraveschen Pläne zur Erweiterung der Festung Stettin so ungeheüere 
Summen, wie sie oben für 1724—1726 nachgewiesen sind, in Anspruch nahm, 
so kam Er, der mit Seinen Finanzquellen so überaus ökonomisch umging, wol 
auf den Gedanken, dem Schnellbau Halt zu gebieten; denn Er erhöhte durch 
die oben erwähnte Cabinets-Ordre vom 16. Mai 1727 den bisherigen Dotirungs- 
Fvnds von 600 Thlr. plötzlich auf 12.600 Thlr., sehr wahrscheinlich in der 
Absicht, daß damit ein allmäliger Ausbau der Forts bestritten werden sollte. 
Der König ist aber, wie wir gesehen haben, dieser vermutheten Absicht nicht 
getreu geblieben; Er hat nach wie vor bis an Sein Lebensende sehr bedeütende 
Summen extraordinair bewilligt, weil es Ihm darum zu thun war, einen Platz 
vor feindlichen Angriffen sicher zu stellen, dessen Erwerbung und erbrechtlicher 
Besitz, nordischen und wälschen Ränken gegenüber, Ihm und insonderheit Seinem 
Großvater soviel Blut und Geld gekostet hatte.

Daß der erhöhte Dotirungs-Fonds jene vermuthete Bestimmung wirklich 
gehabt habe, geht aus seiner Hohe selbst hervor; denn die Summe von 12.600 
Thlr. ist für die damalige Zeit, wo das Tausend Ziegel zum höchsten mit 5 Thlr. 
bezahlt wurde, der Tagarbeiter 4—7 Sgr. erhielt, und der Maurer- und Zimmer
meister mit 15 Sgr. und ihr Gesell mit 9 Sgr. Tngelohn mehr als zufrieden 
war, und bei der Neüheit sämmtlicher Festungswerke zu groß, als daß sie aus
schließlich zur Unterhaltung der fertigen Werke und fortifi catorisch en Gebaüde 
bestimmt gewesen sein sollte. Von dem Fonds mögen 12.000 Thlr. zur Be

74*
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streitung der Baukosten, die überschießenden 600 Thlr. aber zur Besoldung der 
Festungs-Unterbedienten verwendet worden sein. Daß es mit diesem Fonds die 
angedeütete Bewandniß gehabt habe, wird aus dem Umstande noch wahrschein
licher, daß König Friedrich II. derselben, bei Sistirung der Neübauten, durch 
Cabinets-Ordre vom 12. Juni 1741 auf 3000 Thlr. herabsetzte, und daß aus 
diesem Grunde besonders an die Vollendung der Forts Wilhelm und Leopold 
nicht weiter gedacht werden konnte.

Aus einer sehr interessanten Notiz des Hauptmanns Hensel vom 25. Mürz 
1788 ersieht man, was der Friedericianische Dotirungs - Fonds — der auch in 
den ersten Jahren der Regierung Friedrich Wilhelm's II. unverändert blieb, — 
oder vielmehr das davon für Bauzwecke verbliebene Residuum von 2.306 Thlr., 
außer der Unterhaltung der weitlaüfigen Festungswerke von Stettin und Damm, 
für welch'* letzter» Platz trotz seines Retablissements im 7 jähaigen Kriege ein be
sonderer Etat nicht festgesetzt wurde, zu leisten hatte, und zwar —

A. Die bauliche Unterhaltung sämmtlicher Wachthaüser und Wachtraüme, 
nebst dem gesummten Utensilien-Inventar derselben. Dazu gehörte:

1) Die Berliner Thorwache, im Ravelin 6—7, 1840 der Garnisonver
waltung obliegend. — 2) Die grüne Schanzenwache, im Bastion 8. — 3) Die 
heil. Geist- oder Schnecken-Thorwache; das hiermit gemeinte, nicht nachweisbare 
Gebaüde muß innerhalb der alten Stadtmauer gestanden haben, das neüe Wacht- 
Haus steht neben dem Garnison-Lazareth und liegt seine Unterhaltung der Gar
nison-Verwaltung ob. — 4) Die Wache an der Langenbrücke. — 5) Die Pack
hofwache, ein Raum im Gebaüde des Haupt - Steüer - Amts auf der Lastadie; 
1840 wurde diese Wache nicht mehr bezogen, daher der bisher benutzte Raum 
an die Steüerbehörde zurückgefallen war. — 6) Die Parnitzer Thorwache, 1840 
der Garnison - Verwaltung obliegend. — 7) Die Parnitzer Brückenkopf - Wache. 
Dieses Gebaüde wurde bei Umgestaltung des Brückenkopfs 1818 abgebrochen 
und nicht wieder errichtet. — 8) Die Pladderinwache, gehörte der Fortification. — 
9) Die Ziegenthorwache. Dieses Gebaüde stand im Hofraume des Redan 10 
rechts vom Ziegenthor und wurde als baufällig und entbehrlich 1825 abgebrochen. 
— 10) Die Wache an der Baumbrücke. — 11) Die Bleichholmwache, dies Ge
baüde wird von der Fortification unterhalten. — 12) Die sog. schwedische Wache, 
links innerhalb des ersten Frauenthors gelegen. — 13) Die Frauenthorwache. — 
14) Die sog. Enveloppenwache, ein bombenfestes, gewölbtes, mit Erde bedecktes 
Gebaüde ohne Dach, zwischen dem 3ten und 4ten Frauenthore, der Frauenthor- 
Kaserne gegenüber, gehört der Fortification. — 15) Die Wache im Fort Leopold, 
gehört der Fortification. — 16) Die Anklamer Thorwache, im Ravelin 3—4, 
gehört der Garnisonverwaltung. — 17) Die Wache im Fort Wilhelm, gehört der 
Fortification. — 18) Die Schloßwache, ein Raum im Königl. Schlosse, wird 
von der Garnisonverwaltung unterhalten. — 19) Die Stockhauswache war eine 
der Casematten neben dem Berliner Thorgewölbe und gehört der Fortification. 
— 20) Die Hauptwache auf dem Heümarkte, zwischen dem Rathhause und dem 
Börsengebaüde war 1829 neü und massiv gebaut, zur Garnisonverwaltung ge
hörig. — 21) Die große Wache im Fort Preüßen. — 22) Die Ravelinwache 
vom Fort Preüßen. — 23) Das Wachhaus am Golnower Thor zu Damm, 
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welches schon vor 1836 abgebrochen und — 24) das Wachhaus am Stettiner 
Thore daselbst, welches vermiethet war, beide der Garnisonverwaltung gehörend.

Alle diese Gebäude 2C. mußten, wie gesagt, zu Hensel's Zen vom Festungs- 
Dvtirungs-Fonds der 3000 Thlr. unterhalten werden. Diesem lag ferner ob:

B. Die Unterhaltung der sämmtlichen Festungsbrücken, und dieser waren 15 
in Stettin und 6 in Damm, nämlich

1) Die erste Frauenthor-Brücke, 1840 mit Nr. 1 bezeichnet, zwischen dem 
2. und 3. Frauenthor, 43 F. lang. — 2) Die zweite Frauenthor-Brücke vor dem 
3. Frauenthore existirt nicht mehr. Der betreffende Graben, Plan VI von 1790, 
ist bei Gelegenheit der Einebnungen im Fort Leopold, 1817—1820, bis zur 
Straßenhöhe zugeschüttet worden. — 3) Die erste Anklamer Thor-Brücke, 1836 
mit Nr. 2 bezeichnet, über den Hauptgraben in der Courtine 3—4, 188 F. lang. 
— 4) Die zweite Anklamer Thor-Brücke, Nr. 3, über den Ravelingraben 3—4, 
43 F. lang. — 5) Die erste Berliner Thor-Brücke, Nr. 4, über den Hauptgraben 
in der Courtine 6—7, 132 F. lang. — 6) Die zweite Berliner Thor-Brücke, 
Nr. 5, über den Ravelingraben 6—7, 85 F. lang. — 7) Die dritte Berliner 
Thor-Brücke, Nr. 6, über den halben Enveloppengraben daselbst, 40 F. lang. 
— 8) Die erste oder große Schneckenthor-Brücke, Nr. 7, über den Festungshafen 
vor Bastion 9, 108 F. lang, wurde 1840 auf gemeinschaftliche Kosten der For
tification und der Stadt unterhalten. — 9) Die zweite Schneckenthor-Brücke, 
Nr. 8, über den Graben der Contregarde Nr. 9, 26 F. lang; in der Unterhal
tung wie die große Brücke. — 10) Die erste, oder Hauptgraben-Brücke des Forts 
Preüßen, Nr. 9, 72 F. lang. — 11) Die zweite oder Ravelinbrücke des Forts 
Preüßen über den Abschnittgraben des Ravelins 5—1, Nr. 10, 25 F. lang. — 
12) Die dritte Brücke vom Fort Preüßen, Nr. 11, über den aüßern Ravelin
graben 5—1, 16 F. lang. — 13) die Parnitz Brückenkopf-Brücke, die zu Hensels 
Zeit vorhandene existirt nicht mehr, da der Brückenkopf im Jahre 1818 eine 
ganz andere Gestalt erhielt; die damals gebaute Brücke, Nr. 12, ist 50 F. lang. 
— 14) Die kleine Brücke unmittelbar vor dem Parnitzthore, Nr. 13, 8 F. lang. 
— 15) Die Ziegenthor-Brücke, Nr. 14, wurde zu Hensels Zeit vom Gouverne
ment gebaut und das dazu benöthigte Holz von den Hvlzhöfen der Stadt ge
geben. 1840 war dagegen das Unterhaltungs-Berhültniß so, daß die Stadt blos 
den Belag unterhält. Diese Brücke ist 75 F. lang.

Von den Dammschen 6 Brücken sind je 2 vor dem Stettiner, dem Golnower 
und Mühlen- (Zorndorfer) Thore und werden die 4 ersteren zusammen 186 F. 
lang, von der Fortification, die bei den Mühlenthor-Brücken aber von der Stadt 
Damm unterhalten. Sie sind 80 F. lang.

C. An Gebaüden, außer den unter A. bezeichneten Wachen:
1) Das Commandantenhaus nebst Zubehör im Fort Preüßen. Dasselbe 

diente zu Hensel's Zeit zur Unterbringuug von Staatsgefangenen rc. — 2) Die 
Material - Remise der Fortification im Königs-Bastion Nr. VI. — 3) Die zwei 
Stockhaus - Casematten am Berliuer Thore, von denen eine als Wache diente, 
oben in A, Nr. 19.

D. Sämmtliche Schilderhaüser, deren Unterhaltung 1840 der Garnison- 
Verwaltung zustand.

E. Die Unterhaltung der Wasserbaüme in der Oder, davon der Oberbaum
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zwischen dem Festungshafen und dem untern Theil der Silberwiese, und der 
Unterbaun! bei der Bleichhalmschanze im Strome lag.

Hauptmann*Hensel vertheilte den ihm zur Disposition stehenden Dotirungs- 
Fonds für das Jahr 1789 in folgender Weise.

1. An Gehältern der Festungs-Unterbeamten........................................ ■ 694
Nämlich: Magazin-Rendant 10 Thlr., Erster Wallmeistcr 72 Thlr. ; Material- 

schreiber 72; 9 Wallvorsetzer à ßO Thlr., wobei zu bemerken, daß der Rendant 
120 Thlr. und der zweite Wallmeister 72 Thlr. aus der Magazinkasse erhielt, später 
auch der dritte Wallmeister.
2. Für die Rechnungslegung......................................................... 6
3. Einem alten WaÜplacker Pension, die bis 1806 dauerte.... 12
4. Für Schornsteinreiuigung.................................................................16
5. Bauholz ............................................................................................................400
6. Schneidelohn für dasselbe zu allen vorkomnienden Zwecken . . . 120
7. Für 50.000 Mauer- und Dachsteine, das Tausen 8 Thlr. . . . 400

Kalk brauchte nicht angeschafft zu werden, denn als im Jahre 1740 mit dem 
großen Rctabliffementsbau anfgehört wurde, waren bereits 1158/4 Land-Prahm Kalk 
ungelöscht. Derselbe wurde während der Reparaturbauten verbraucht; doch waren 
in verschiedenen Gruben, welche mit altem Mauersteingruß verschüttet waren, mehrere 
Landprahm der Kenntniß der Fcstungsbehörde entzogen worden. Diese Gruben, 
11 an der Zahl, wurden zwischen 1761 und 1798 aufgefnuden, und darin noch 
713/4 Landprahm und 25 Tonnen aufgedeckt. Der Landprahm wurde zu 36 Tonnen 
oder 3 Last gerechnet, mithin enthielten diese Gruben 2581 Tonnen. Da aber 
einige Rechnungen fehlen, so kann dies Quantum wol auf 2600 Tonnen angenommen 
werden.
8. An Fuhrlohu zu 5 und 6 und zu anderweiten Zwecken.... 300
9. Für Unterhaltung sämmtlicher Gebäude...................................................300

10. Für Mauersand...............................................................................................42
11. Für Taue zu den Wasserbaümen..................................... . . • • 15
12. Für Maurer- u. Zimmerer-Arbeitslohn, welcher zu 9 nicht gerechnet ist 395
13. Ad Extraordinaria zu diversen Ausgaben und zu Utensilien . . 100
14. Als Residuum für unvorhergesehene Fälle............................................... 200

Es bestand damals näullich kein eiserner Fonds
Sumina . . . 3000

Was sollte und konnte da wol für die Festungswerke geschehen, wenn auch, 
wie 1840, die alten Palissadenbestände, damals noch aus' dem 7 jährigen Kriege 
herrührerch, und die Baugefangenen, welche nun bei schweren Arbeiten 1 Sechser 
bis 1 Groschen Zulage empfingen, und deren etwa 30 vorhanden waren, einige 
Aushülfe leisteten. Und so ging es fort bis 1806, wie der noch vorhandene 
Reparatur-Anschlag pro 1806—1807 beweiset, in welchem das ganze Dotirungs- 
Quantum zlt beit Bauten von 2365 Thlr. lediglich für Brücken, Barrieren und 
Gebaüde in Stettin. — nichts für Damm — absorbirt wurde, mithin weder der 
Revetements, noch ‘beu Wälle, Cüvetten, Pflanzungen, Pflasterungen u. s. w. 
gedacht wird.

In diesem Anschläge heißt es unter Tit. 22: „Zu Montirungsstücken der 
Wallmeister ist jedem derselben ausgesetzt 10 Thlr." Ein solches Verhältniß ist 
etwa 1794 eingetreten und endete mit der französischen Oceupation 1806. Der 
zweite Wallmeister stand seit 1794 auf dem der Festungs-Dotirungs-Etat, der
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âber wurde aus der Magazinkasse besoldet, woraus hervorgehl, daß derselbe 
stimmt* war baut^e Aufsicht bei den Proviandgebaüde- Reparaturen be-

Für die Jahre 1804—1806 war der Dotirungs-Fouds auf 3 931 Thlr
ftWU ûb?' oben bemerkt, den Festungsbauten selbst nur 2365 Thlr' 

L kamen, bie übrigen 1566 Thlr. wurden auf Besoldungen gerechnet- 
denn ev standen nunmehr auf dem Etat: der Platz-Major mit 324 Tblr der 
àtcur mit 2M Thlr., der Magazin-Reudaut noch
in '^npon êedieus mit 144 Thlr., der Chirurgus mit 72 Thlr., der erste 
o viel 4 Elster jeder mit 110% Thlr., der Materialschreiber eben

TY 4 a ,4 4hlr., 2 Arrestanten-Aufseher jeder mit 69 Thlr.
oîerhaltung der Artillerie - Gebäude gehörte vor 1806 nicht 

Eîî ? bes Platz-Ingenieurs, sondern wurde vom Artillerie-Depot 
bewttkt, dnn dazu ein Fonds von 156% Thlr. überwiesen war. Alljährlich

Depot einen Kosten-Anschlag nach Berlin an die Hauptkasse der 
wiesenwurden. **** ^forderlichen Gelder extraordinair ange-

Franzoseu - Zeit, 1806—1813.
29 Oetob^iM unerwarteten Erscheinen der Fraiizosen vor der Festung am 
i ’ ? <ober 1806 — nur 14 Tage nach dem Zusammenstoß bei Jena'und 
si “cfFs1 T2lns 6et b/Jn bis dahin gewiß fast ganz absorbirt gewesenen ftüheru 
Palissadenbestande, welcher, selbst complett, nichts zu leisten vermocht hätte weil 
siT ^rMiNmg vorhanden war; — hielt man es doch in den höheren
Militanki eisen zu Berlin und Potsdam für gewiß, daß die republikanischen 
pingst monarchisch-kaiserlich gewordenen, Stnrmlaüfer an dem straff geschulten' 
bezw. auf dem Exereierplatze gedrillten Phalanx der preüßischen Waffen scheitern 
um mit Hohn über die Frechheit, es mit den Nachkommen des großen Königs 
ausnehmen zu wollen, zurückgewlesen werden würden, — liegt es außer allem 
Zweifel Nachrichten darüber sind freilich nicht aufbewahrt oder vielleicht von

Befehlsführern nach Paris ins allgemeine Kriegs-Archiv des 
Kastens, abgeliefert worden, — daß die Festung Stettin bis auf den Thor- 
vnschluß dei vielleicht auch mangelhaft war, in jeder Beziehung nicht darauf 
eingerichtet gewesen ist, einem ernstlichen Angriffe Widerstand zu leisten- besonders 
'int'n die Außenwerke in einem sturmfreien Zustande befanden und
wii-uü Ä5.W5 ............... ww

m'Ä» ä STÄ’Ät'ÄS etneä »orgefunbenen Registers, bis zum 30. Juli 1807 -- , 
wegen des mMschen abgeschloffenm Tilsiter Friedens vom 9. Juli I8M di 
.lrbiitcn eingestellt wurden — in überhaupt, ohne alle Unterbreckniia Slntt 
gefundenen 263 Arbeitstagen — an dellt Hauptwalle und der Enoelovvc 87 im 
on den Farts Wilhelm und Leopold 161.000, ans dem Bleitbboln/8600 ins 
£>' àstadie 61.208, und am Fort Preüsten 1SS.90.1 also Amn7°n^?7 M 
Tagewerk- oerr.chteu, nnthm durchschnittlich täglich mit 1824 Arbeitern arbeiten 
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lassen. Daraus schon läßt sich abnehmen, was ber Festung zur Bei theidigung 
fehlte- und wenn sich auch die Franzosen, da sie Femde waren, bei den ge
troffenen Maßnehmungen weniger beschränkt haben, als diesseits zur Erreichung 
des Allernvthwendigsten Hütte geschehen müssen, so liegt es doch außerhalb allen 
Zweifels, daß die Festung den Franzosen im October 1806 nur auf kurze Zeil 
geringen Widerstaud zu leisten im Stande gewesen sein wurde.

Nach einer Vorgefundenen Notiz waren vonseiten der Pommerschen ^iugv 
und Domainenkammer bis zum 15. April 1807 der französischen Fe tnngs- 
behörde 111.666 Palissade» und Sturmpsähle geliefert, und am 14. â 8 
als die Nachricht vom Abschluß des Friedens iioch Nicht nach ^ttm gelangt 
war, zeigte die Kammer an, daß eine neue Lieferung von 30.000 Palisfaden auv 
Königlichen Forsten beginne, weil ihre Beziehung von den Stettmer Holzhandlein 

*Vl ^Obgleich ferner auch darüber nichts Autentisches vorhanden ist, in welchem 

Maaße die Franzosen die Festung während ihres siebenjährigen Besitzes im ver- 
tbeidiaunasfähiaen Zustande erhielten, so ist doch wol zu erwarten, daß sie selbige 
eher darin noch verstärkten, als schlechter werden ließen. Außer einigen dringen 
nothwendig gewordenen Revetements-Reparatnren, die wegen der dazu verwen
deten kleineren und gelben Ziegelsteine von keiner besondern Qualität, noch 
hà zu à.-» sind, erfolgt»! fast gar feine pe—te °n che An- 
lagen, dagegen wurden von den Franzosen, wie fchon ein INal buiiatt, i u 
Amphitheater-Batterien eingeebnet. Ihre permanente Anlage, welche lei üd)t)u 
weise schon 1836 wieder eingestürzt war, ist die Eomtme tnt Fort Wckhelm.

aescbab von ihnen die Einebnung sowol der Grabenscheere hinter dem 
Ravelin als eines ähnlichen noch ganz roh dagelegenen Fortifieationsweikv hinter 
dem jetzigen Reduitwalls des Forts Leopold. Die noch bestehende Eommuni 
cation nach Fort Preußen, und die kleinen Erdfleschen hinter den Waffenplatzen 
im Eiiveloppen-Graben dieses Forts, wie eine zweite Enceinte der Bleichholm- 
schanze, sind ebenfalls ein Werk der Franzosen.

Ob die bezeichneten Anlagen in dem ersten Zeiträume ihres Besitzes biv 
^nli 1807 oder in der Folge, nachdem der Tilsiter Friedensschluß uni) die sich 
daran knüpfenden Nachtrags-Couventiouen ihnen die Festung Stettin als p>faild- 
stück für die Kriegs-Entschädigungs-Millionen, für die König Fnednch Wilhelm . 
ihrem Kaiser pflichtig geworden war, überliefert hatten, entßaiideu fmd, t]t zwar

Ä Ersteres wahrscheinlich, weil das Bedürfniß vorlag, 

und die genannten Arbeitskräfte wol mit dazu hmgeieicht habeii durften.
Über den Zustand der Festung und ihrer Arnnrung im Jahre 1813 wurde 

mau eine vollständige Übersicht haben erlangen können, wenn vor bei Desai 
miruuq 1816 alles desfalls Borgefundene gesammelt und genau verzeichnet 
worden wäre. Dies ist aber nicht geschehen; und hatte sich nicht zufällig der 
Wallmeister Wetzel, schon seit 1804 ununterbrochen m der Festung, noch am Leben 
befunden, so wäre auch diese noch einzig Übrig gebliebene geschichtliche L^ne t 
verschwunden gewesen sein, und man würde selbst von dieser neuesten Armirnng

Tt'stuna Stettin eben so wenig wissen, als von der aüeraltesten. „
Durch sorgfältige Zurückführnng des Wetzel auf die einzelnen Örtlichkeiten 

der Festaug uub auf die damalig- B-fch-fi-uh-lt d-r Werke ist v°u der ,ra». 
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jöftfcfien ^nnititng im Jahre 1813 Folgendes, im Wesentlichen ganz vollstän- 
orges, Brld entstanden.

Der Hauptwall nebst Enveloppen.
, Die sämmtlichen 8 Polygone des Hauptwalls waren auf der Berme 

oberhalb der Esearpenmauer hinter der Hecke mit 9 Fuß hohen Palissaden, hinter 
denen eme zweite Reihe als Brustpalissaden eingesetzt war, versehen. Die rechte 
Face des Bastions 1 hat ferne Berme und war deshalb durch Sturmpfähle 
verstärkt. . '

2. Die jetzige Zeüghaus-Batterie, X im Plane VIII vvn 1836, war in 
dem derzeitigen Zustande nicht vorhanden und von der rechten Face des Bastions 
1 bis zur Oder bestand blos ein nasser Graben. Zur Sicherung der Kehle des

l war hier bis, zur Frontmauer des Frauenthors am Fuße der Wall- 
gangs-Bvschung eine Palissadirung aufgestellt.
r ».31 auf ?? Platze, wo jetzt das Garnison-Lazareth steht, damals vor
handene Festungshafen war nur mit einer unbekleideten Erdbrustwehr ehmefofit 
und am Fuße der aüßern Brustwehr-Böschung palissadirt.

4 Die sämmtlichen Straßen der Stadt auf dem linken Oderufer, welche 
nach dem Bohlwerk führen, waren daselbst durch eine Palissadirung geschlossen 
und außerdem war vor dem Bullenthor, itt der Mitte zwischen der Langen- und 
der Baumbrucke, ein geraümiger Palissaden-Tambour zur Aufnahme einiger Ge
schütze eingerichtet, um das Bohlwerk flankiren zu können.

5. Die sämmtlichen Raveline und Contregarden des Hauptwalls waren in 
der innern Brustwehr-Böschung mit Sturmpfählen versehen. Die 4 Lünetten 
deren nicht ^"àwerke bilden, hatten wegen ihrer hohen Revetements

6. Die sämmtlichen Eingänge zwischen den Ravelinen und Contregarden des 
Hauptwalls waren durch eine zwiefache Palissadirung geschlossen.
r . D Das Ravelin 7—8 war noch besonders durch eine Palissaden-Reihe auf 
seiner Grabensohle verstärkt. '
m Der gedeckte Weg vor sämmtlichen Fronten des Hauptwalls war auf dem 
Banket mit einer Reihe Palissaden versehen.
verstàkt^îb àette 15 vor der Schnecke auf der Höhe war durch Sturmpfähle

10. Die Lünette 16 vor der Spitze der Schnecken Lünette 13 war in den 
nicht leüctnteilt Theilen mit einer Palissadirung und in der niedrig revetirten 
linken Face und Flanke mit Sturmpfählen versehen.

11. Die Lünette 10 vor der großen Schneckenörücke an der Oder war in 
beiden 10 Fuß hoch mit Bohlen bekleidet und mit Sturmpfählen versehen.

Fort Leopold.
.2' Der Hauptwall dieses Forts war in der aüßern Brustwehr-Böschuna 

Mit einer Reihe Sturmpfähle versehen. H
r innere, nicht mehr vorhandene, Enceinte des Forts Leopold war

gleichfalls mit Sturmpfühlen versehen und auf der Grabensohle mit einer zwie
fachen Palissadirung verstärkt.

14. Die Lünetten 20 und 21 waren in der aüßern Brustwehr-Böschung 
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. DL. 75
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mit Sturmpfählen versehen und auf der Grabensohle mit einer zwiefachen Palis- 
sadirung verstärkt. , , c m

15. Der gedeckte Weg des ganzen Forts war mit einer doppelten Palissa- 
dirung, aus dem Banket und dann am Fuße der innern Böschung desselben, 

versehen.
Fort Wilhelm.

16. Der Hauptwall des Forts Wilhelm war in der aüßern Brustwehr- 
Böschung durch Sturmpfühle verstärkt, und ebenso —

17. Das Ravelin desselben.
18. Der gedeckte Weg des Forts war überall mit einer doppelten Palissaden- 

Reihe auf dem Banket und am Fuße der innern Böschung verstärkt.
19. Der Graben des Forts war 4—5 F. hoch mit Wasser gefüllt, so daß 

auf den nicht revetirten Contrescarpen vor Saillant 4 keine weiteren Hinderniß- 
mittel, als die vorerwähnte doppelte Palissadirung im gedeckten Wege für noth

wendig erachtet worden waren. . .
20. Ebenso waren die Abschnitte im Saillant 2—3, wie ira. Ravelm, ohne 

Armirung gelassen.
Fort Preüßen.

21. Der Hauptwall des Forts war ohne Armirung geblieben, dagegen

22. Die sämmtlichen Raveline und Contregarden in der aüßern Brustwehr- 
Böschung mit Sturmpfählen versehen.

23. Die Erdfleschen in den eingehenden Winkeln der Fronten 1—2, 2- 3 
und 3—4, welche die Franzosen vorgelegt hatten, waren in der aüßern "Brust
wehr-Böschung fraisirt und hatten außerdem am Fuße der Böschung .eine Palis- 
sadirung, die sich an die uebenliegende Escarpen-Mauer des Ravelins und der 
Contregarde anschloß.

24. Die Eingänge zu den Ravelins und Contregarden waren außerdem 
durch Palissaden geschlossen.

25. Der gedeckte Weg war überall auf dem Banket palissadirt und außer
dem am Fuße der innern Böschung desselben, wie in den Forts Wilhelm und 
Leopold eine zweite Reihe ausgestellt. ,

26. Die gedeckte Communication von der Stadlbefestigung bis nach Fort 
Preüßen war zu beiden Seiten auf den Bautet palissadirt.

27. Eine Palissadirung vom gedeckten Wege vor der Spitze des Saillants 
5 des Forts Preüßen, in gerader Linie und quer über freies Feld bis zur Mitte 
des gedeckten Weges vor der linken Face des Saillants 4 vom Fort Wilhelm 
und ' von der gedachten Spitze des Forts Preüßen, in gerader Linie und quer 
über freies Feld bis zur Spitze des gedeckten Weges vor Lünette 15, hat zwar 
anfänglich bestanden, war aber späterhin von den Franzosen selbst wiederum 
weggenommen worden, wie ans dem Plane VII von 1813 hervorgeht. — Rach 
der Erinnerung des Hauptmanns Lenz, von der 2. Pionier-Abtheilnng, lief diese 
Palissadirung vom Fuße des Glacis am Fort Wilhelm herum bis zum Saillant 1, 
wo sie sich an die Palissaden des bedeckten Weges anschloß. Lenz will diese 
Palissadirung noch im Januar 1813 selbst gesehen haben.
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Die Lastadie.
28. Der Hauptwall der Lastadie war damals überall revetirt und oberhalb 

der Escarpenmauer mit Sturmpfählen versehen.
29. Die Befestigung des Bleichholms bestand damals in 2 Eneeinten (Plan 

VI, VII und VIII von 1790, 1813, 1836). Der Wall der aüßern Umwallung 
war etwa 10 Fuß hoch über dem Terrain in Bohlwerk aufgesetzt und ein Graben 
vor demselben existirte danials eigentlich nicht. Die innere Umwallung bestand 
aus einem unbedeütenden Erdaufwurf und war ohne Armirung gelassen.

30. Der Parnitz-Brückenkopf bestand zwar im Allgemeinen in seiner spätern 
Form, war aber nur ein 3 Fuß hohes Glaeis mit Vorgraben zu nennen. 
Am Rande dieses Grabens war es mit Sturmpfählen und auf dem Banket mit 
einer Palissadirung verstärkt.

Abschluß der Ströme.
31. Oberhalb der Stadt war die Oder durch einen Schwimmbaum mit 

doppelten stehenden Pfählen von der Spitze des Bastions 9 bis zu den Wiesen 
vor Saillant 1 der Lastadie-Befeftigung abgesperrt.

32. Abwärts war die Oder durch einen ähnlichen Schwimmbaum vor dem 
Anschluß vor Ravelin 1—2 bis zum Bleichholm geschlossen.

33. Der Dunzig war vom Bleichholm aus bis zum Saillant der Lastadie- 
Befeftigung durch einen Schwimmbaum von gleicher Beschaffenheit, wie bei 31 
und 32 ab gesperrt.

34. Ob eine ähnliche Vorrichtung zum Abschluß der Parnitz ober- und 
unterhalb der Parnitzbrücke bestanden hat, konnte sich der Wallmeister Wetzel 
nicht mehr erinnern, jedoch ist anzunehmen, daß sie, wenn sie vorhanden ge
wesen, nur in einfachen Schwimmbaümen ohne stehende Pfähle bestanden hat.

35. In den noch vorgefundenen einzelnen Schriftstücken der französischen 
Behörden werden zwar einige Blockhaüser, die ausgeführt werden sollten, er
wähnt, jedoch haben sich keine dergleichen beim Einrücken der vaterländischen 
Truppen vorgefunden.

Blockhaus an der Kleinen Reglitz.
36. Die französische Verschanzung desselben ist eigenthümlich, da sich selbige 

auf dem linken Ufer des Flusses am meisten ausdehnt, ungeachtet von dieser 
Seite doch kein Angriff erwartet werden und ein Rückzug der Besatzung nach 
Damm zu ebenfalls nicht Statt finden konnte.

Aus diesen 36 Punkten ergibt sich, daß: — a) die Festung von Seiten 
der Franzosen, bis auf den Hauptwall vom Fort Preüßen und die Schnecken
werke, an keiner Stelle für sturmfrei erachtet worden ist, und — b) daß sie zur 
bestmöglichsten Arinirung nicht allein nichts verabsaümte, sondern sogar bei den 
bedeckten Wegen der Forts mehr gethan haben, als bei möglichster Sparsamkeit 
im Verbrauch des Holzes, geschehen durfte. Daß sich — c) keine Blockhaüser, 
wie unter Nr. 35 bemerkt, und also keine Caponnioren im Hauptgraben des 
Forts Preüßen befanden, ist übrigens sehr auffallend, da die Nothwendigkeit 
derselben doch augenscheinlich ist, und die Franzosen weder Zeit noch Kosten zu 
scheüen hatten, wovon insbesondere — d) die außerordentlich kostspieligen Palis- 
sadirungen, unter Nr. 27 erwähnt, Zeügniß geben, deren Zwecklosigkeit nur zu 
sehr einleüchtet, indem selbige vollständig und gedeckter durch die Communication 

75*
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nach Fort Preüßen ersetzt wurden, die freie Aussicht von den betreffenden be- 
bedeckten Wegen hinderten, dem feindlichen Feüer ganz Preis gegeben waren und 
in eingehenden Winkeln lagen, wo nicht einmal ein gewaltsamer Angriff zu er
warten sein konnte.

Preüßische Zeit nach der Reoccupation.
Extraordinaire Festungsbauten und deren Kosten.

1814—1835. Thlr.
1814—1816. In diesen Jahren fand die Desarmirung Statt;

sie kostete............................................................................................................ 8.000
es war damit der Bau von Palissaden-Schuppen verbunden, jun die 
Masse von Palissaden unterzubringen, womit die Franzosen die Festung 
auf Kosten der Stadt Stettin armirt hatten. Außerdem fand eine 
extraordinaire Instandsetzung der Bewehrungen, Barrieren, Walltreppen rc.
Statt, was einen Kostenaufwand erforderte von.................................. 560

1817—1818. Es wurde die Ausmauerung der im 7jährigen
Kriege in Holz durchminirten Poternen des Forts Preüßen vorge
nommen, wobei der Wall bis zur erforderlichen Tiefe aufgegraben 
wurde................................................................................................................. 4.0(X)

Zur Bepflanzung des Glacis wurden verwendet............................. 140
Neübau der Isten Anklamer Thorbrücke, Anfang desselben. . . 2.850
1817. Ausgrabung der Futtermauer Behufs ihrer Untersuchung . 950
1817—1820. Herstellung des Erdprofils vom Hauptwall und 

den Rampen, nebst Bau der Feldsteinmauer im Bastion II; ohne 
Anschlag............................................................................................................ 24.500

Einebnung des Abschnitts im Fort Leopold. Regulirung des 
Hintern Glacis und des bedeckten Weges vor der Front 2—3. Ver
stärkung des Erdprofils der vorliegenden Enveloppe (späterhin Haupt
wall des Forts Leopold). Abgrabung auf dem rechten Flügel des 
Abschnitts zum Behuf des Baues der Frauenthor-Kaserne; ohne An
schlag *.............................................: . . . . 36.350

Ein Theil der Erde wurde nach der Oder gebracht und auf Kühne 
geladen, um damit den Parnitz-Brückenkopf zu bauen.

1818. Weiterbau der Isten und Neübau der 2ten Anklamer Thor
brücke .................................................................................................................. 4.660
Herstellung des Kanals unter der Courtine 5—6.................................. 230
Umbau der Bleichholm-Schanze............................................................... 6.140

1818—1820. Umbau des Parnitz-Brückenkopfs........................... 8.600
wobei wenig Mauerwerk vorgekommen ist. Die meiste Erde wurde, 
wie oben bemerkt, von den Abgrabungen des Forts Leopold entnom
men, ein Theil aber auch auf gleiche Weise von dem nächst folgen
den Bau.

Einebnung des alten Walls vom Bastion IX dis zur Stadtmauer 1.250 
Dies ist der Wall, welcher den ehemaligen 
die Baustelle des neuen Garnison-Lazarähs.

Zu übertragen . . 98.230
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 v Übertrag . . . Thlr.
Herstellung des äußern Portals vom Anklamer Thore . . . .
Beschaffung von 1000 Stück Spaden zum Gebrauch bei den extra- 

ordmmren Festungsbauten .
Zu den Glacis-Bepflanzungen, incl. Damm, wurden'verwendet .'
Erkundigungen ziifolge wurde die alte, sehr dicht und stark ae- 

^oàue und selbst von den Franzosen während ihrer Occupation der 
Stadt und Festung Stettin conservirte, Dornhecke, weil sie an mehreren 
Stellen abgestorben war, in diesem Zeitraume, ausgerodet uud eine 
neue doppelte Buchenhecke gepflanzt, die aber bis 1840 noch keine 
.hinreichende Stärke und trotz der steten Nachpflanzung und sorgsamen 
Pflege ebensalls schon manche Lücke zeigte.

1821 Regulirung der Erdböschungen des Bastions II und der 
Courtine 2—3..............................................

Zu Glacisbepflanzungen auch zu Damm 
1822. Zu dem nämlichen Zwecke ' . ' ' .
Reparatur der Mauerescarpe vor der linken Face des Ravelins 

2—ch und des Hauptwall-Revetements von Bastion 9 bis zur Mitte 
der Courtine 5—6 .

Von Neüenl Erdarbeiten im Bastion II (siehe 1821)
Umbau der kleinen 3ten Brücke im Fort Preüßen
1823. Bepflanzung des Weißen Paradeplatzes

cr. ®rtinc. Paradeplatz ist dagegen ohne der Fortification Kosten 
zu verursachen, seit 1827 auf Veranlassung des Commandanten, Gene- 
ial Lieutenants v. Zepelin, durch Soldaten mit Ulmen, wozu die 
Stadt die Pflanzlinge unentaeldlich lieferte, bepflanzt.

Glacisbepflanzungen, incl. Damm ....
Correction der Oderanschlüsse auf der Lastadie .' .’
Um unterm Anschluß ist dafür sehr wenig geschehen und am obern 

hat man bei dieser Gelegenheit das alte Escarpe-Revetement von der 
s-Jl ci”c ’r.öcr ^ourtine 1—2 weggebrochen und einen Erdwall 

gebildet, ^ie hierzu benöthigte Erde wurde vom Bauplatz des neüen 
Garni) on-Lazareths, für die besondere Ausgabe vou  
entnommen und an allgemeinen Strüflingskvsten gezahlt

1824. Bau des Schneckeuthors neben dem Wachhause
Hälfte der Kosten des Neübaues der großen Schneckenthor-Brücke.

Die andere Hälfte der Kosten trug der Magistrat
1825. Umbau des rechten Flügels vom Hauptwall auf dem Zeüg- 

hose 
m ^.Anlage des Waffenplatzes vor dem Berliner Thore und der' neüen 
Beiliner Straße daselbst, eine sehr nützliche Veränderung

1827. Umbau der Lünette 10 vor der großen Schneckenthorbr'ücke 
uni Transport der Erde von dem neüen Garnisvn-Lazareth nach dem 
Polygon 1-2 der Lastadie (siehe 1823) . . . ...

1828. Umbau des Bastions Nr. 3 und des Ravelins 2—3

98.230
2.230

880
1.100

200
200
190

1.660
180
120
400

200
790

500
170

1.500

730

600

2.070

1.150
2.410

Zu übertragen . . . 115.510
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Übertrag . . . Thlr.
Reparatur des Gewölbes vom Anklamer Thor ... - - - • 
Für einen Handbagger zur Baggeruug des Lastadischen Grabens 
1829. Reparatur der Esearpemauer vom Bastion 1—4 . . - 
1830. Baggerung des Lastadischen Grabens vom Ziegen- bis zum 

Parnitzthore......................................................................................................
Herstellung verschiedener Hochwasserschäden . - - - - • • 

namentlich des Brückenkopfs am Parnitzthore, der an der ^-tromselte 
bis zur halben Brustwehrstürke fortgerissen war. Die zur Herstellung 
erforderliche beträchtliche Erdmasse wurde vou der Ausfchachtullg dc» 
halbvollen Bastions III entnommen, als im letzterm ein Kriegs Pul
vermagazin erbaut werden sollte. Der Überschuß des ausgeschachteten 
Bodens wurden zum Aufhöhen der Kasematten-Erddecke der Courtine 
5—6 und zum Ausbau des Bastious IV verwendet. , Auch ei hielten 
bei dieser Gelegenheit das Anklamer, sowie das Berliner Lhvi Cid- 
absattelungen, um die bis dahin immer feücht gewesenen Gewölbe 
besser von oben abzuwässern.

1830 und 1831. Reparatur der Contresearpenmauer am untern 
Oderanschluß bis incl. Ravelin 4—5 •••••••• • • 
wobei zum größten Theil 5 Zoll starke Kalkstein Cordons angewendet 
wurden. Auf dem Glacis von Fort Wilhelm wurde 1831 ein Fried
hof für Cholera-Leichen angelegt.

1832. Sträflingskosten bei verschiedenen Wallregulirungs-Arbeiten 
besonders im bedeckten Wege von Fort Leopold . . . • • • •

1832 und 1833. Reparatur der Contrescarpe-Mauer der rechten 
Hälfte des Forts Wilhelm, neben Regulirung des bedeckten Weges, 
wobei durchgehends der vorgedachte Kalkstein-Cordon angewendet wurde

1834. Unter Beihülfe'von 1100 Thlr. aus dem Dotirungsfouds 
wurden mit Sträflingen für • • • • • • • * 
folgende Arbeiten ausgeführt: — 1) Regulirung der Hauptgraben- 
Cüvette von Bastion II bis zum Festungshafen vor Bastion IX, mit 
besonderer Rücksicht auf die Beschaffung einer 18 Fuß hohen Contre
scarpe vor dem Saillant 4 des Forts Wilhelm, indem dei devfalls 
um 7 Fuß tiefer zulegende betreffende Graben nach dem Hauptgraben 
(unterirdisch durch die Contregarde 6) abgewüssert werden mußte. — 
2) Regulirung der Wälle der Contregarden 5 und 6 nach dem aus 
den Mitteln des Dotirungsfouds das Rückenrevetement derselben (Con
trescarpe des Hauptgrabens) ebenfalls durch Militairstrüflinge retablirt 
worden war. Dieses Revetement erhielt Ziegelcordon. Zu der Con- 
treqarde 6 wurden desfalls weiß glasirte Ziegel angewendet, em ^»er
such, der sich nicht als Vortheilhaft erwiesen hat. Die Cordon Roll
schicht der Contregarde 5 wurde dagegen, ebenfalls versuchsweise, mit 
Ölfarbe angestrichen, aber auch dieses zeigte sich nicht als dauerhaft. 
— 3) Umformung der Lünette 16 vor der Schnecke desgleichem

Zu übertragen . . -
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~ LHExêtîon des Grabens der Lastadie vm'^dem" S'aillaut 2$«uf 

mSuT -u"uÄÄ gîneTm 

gsg ses s“ s’äxv.“ w 

suit ttlje Pflanzung-arbeiten, auch Bepflanzung der Festunqsaräuie» 
7) Üicmtgung der Revetements. Die mühsame und «SS 
A""« d°s. vorhergedachten gewölbten Canals nntèr der Coàrd g 
ke^-^Reväràr ^°"de"Gefahrlichken, Civil»,aurna^eweu.'

t / Reparatur der 6i) Ruthen langen Escarvenmauer des linken 
Schenkels vvin Saillant 4 des Forts Wilhelm und Retablissement von 
velin Fac" (£onlrcfmtptn P°r°meut dieses Forts vor der linke» 9ia-

wandeln'"à durch Sträflings-Arbeit mit einem Kosteuanj. 

l) die vollständige Regulirung des Bastions VII, desql. der Wälle von

Corbônê retablirt worden waren, vorgenommen. Ferner wurde — 
2) der Anfaiig mit der Correction des Bastions VI gemacht — Bau 
L n°uen F ank°n-Batt°rie und deren Revetement nmlà Ende des 
Forts Wilhelm. - 4) Fortsetzung der Grabenausschachtung vor dem
Polygon 1-2 der Lastadie bis zur neüen Brücke in der ComÜne 
(~!!ihUnh ?Cr- ^ontrescarpe und Rohanschüttung des Walles bis uir 

des Saillants 2, wobei der frühere Ausgang (Ausfall Nr
ui der rechten Face des Saillants 2 in Form des übrigen Wall s 
veischultet und daselbst ein unterirdischer Wasserabrna nack d.>m
Graben gewölbt wurde. — 5) Desgleichen theilweises Retablissement 
dev dortigen Revetements, welches wegen der 1823 gedachten îerstô 
nlng des fernerweiten Revetements nur bis zum Een Courtine- 
punkte des Saillant 2 geht. -- K) Fortsetzung der àdlià RL'

dcr Revetements, welche sämmtliche Mauerwerke einfaßte' —
L untfassende Pflanzungs-Arbeiten und Instandhaltung

-dcv Bestehenden. Demnächst aber noch im Schlußjahre die er Periode- 
u. Reparatur der innern Anklamer Thor-Fa^ade, in Folge des am

.); 1834 erfolgten Wetterschlags ihr zugefügten Bächädiqung
di" f dMu Wiederherstellung

wc àonds noch Nicht angewiesen waren
Außerdem an allgemeinen Ausgaben für Schreib- und Zeichen-

Zu übertragen . . " 143.960

3.120

260
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Übertrag . . . Thlr. 143.960
materialium, Meß-Instrumenten, für den ganzen tit Rede stehenden
22jährigen Zeitrauui von 1814—1835 ..............................................

Sumuia . 145.380
wozu noch die Kosten an weiter unten zu erwähnenden, unentgeldlich 

bezogenen Steinen zu rechnen sind, mit..............................................
Also zusammen rund .... IbO.oou

Kosten der Festung Stettin in,dem Zeiträume von 1814—183o.
Um nun noch zum Schlüsse dieser Periode die Gesammtausgabe 

welche die Instandhaltung und Verbesserung der Festungswerke verur- 
i.ickt bat festzustellen, so ist zu erwähnen, daß der Doürungsfonds 
zur Deckung der ordinaire» Ausgaben Behufs Unterhaltung der Werke, 
von 1814 ab zwar allmälig erhöht worden ist, diese Erhöhung jedoch 
auf den Etat für die Instandhaltung der Festung zur Deckung der 
Reparaturkosten nur einen geringen Einfluß ausgeübt hat. Dieser 

Fonds hat betragen:
1815-1816: 2968 Thlr. 1823
1817—1820: 2968 - 1824—1826
1821—1822: 2968 - 1827—1829

1830—1855 :3629 Thlr.
Von diesen Beträgen, welche für die Unterhaltung der Festung 

bestimmt waren, kann man, nach Abrechnung des muthmaßkchen 
Bedürfnisses für die Fortifications-Gebaüde und fur kleine Ausgaben 
in Damm durchschnittlich für die ersten 9 Jahre von 1815 bis tncL 

"St?

Dotirungs-Etat jährlich 3300 Thlr., mithin im Ganzen . . . • _• 
annehmen, so daß die sämmtlichen in Rede stehenden Ausgaben . . 
folglich im Durchschnitt fürs Jahr 10.177 Thlr. betragen haben.

2968 Thlr.
3705 -
3705 -

24.300

39.600
223.900

Was ist zum vollständigen Retablissement der Festung nothwendig?
Diese Frage wurde am Schlüsse des Jahres 1835 aufgeworfen und wie 

salat beantwortet: - Ohne Veränderung der Werke, fowie ihrer Casemattirungen 
und ohne Vermehrung des Mauerwerks bei bestmöglichster Mitbenutzung der 
MNitÊ-Strâslinae dürfte eine Summe von..................................Dytr. i^u.uuu
erforderlich fein; und wenn man annimmt, daß dazil der Dotirungsfonds jähr
lich mit Rücksicht auf das laufende Bedürfniß an Brücken, kleinen Reparaturen, 
Mauerreiniqungen u. s. w. ca. 2000 Thlr. beitragen kann, und daß bei dem 
Zeitigen numerischen Stande der Sträflinge oon ungefähr 130 ^pfen vor, 
denen etwa 70 Mann für solche extraordinaire Arbeiten verbleiben, wol In Jahre 
zu diesem Zwecke in Anspruch genounnen werden müßten, so wurde der Dot,- 

, ....................................................................... öU.Uin/
qebm und der extraordinaire Baufonds jährlich 6(XX) Thlr er-
halten müssen..........................................................................................Thlr. 90.000

Es ist überdem noch —
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1) Eine Umformung des Forts Wilhelm nach einem dem Allgemeinen Kriegs- 
Departement vorgelegten Entwürfe, mit Flanken-Casematten re.; '

2) Ein Reduitwerk im Fort Leopold und bombenfeste Vertheidigungs-Ge- 
baüde daselbst;

3) Eine Veränderung der Raveline des Forts Preüßen nebst Graben- 
Caponiliàren und ein Reduit im Hofraume, so wie

4) Die Beschaffung noch einiger bombenfester Örtlichkeiten in der Haupt
festung erforderlich, welche Objecte wol mindestens 700.000 Thlr. kosten 
dürften. . * \

Zehn Jahre der Festungs-Bangeschichte, 1836—1845.
1836. Zur Unterstützung des Dotirungsfonds, sowol Behufs Bestreitung 

der Verpflegungskosten der unbemittelten Landwehr-Sträflinge, als zur Beför
derung der Reveteinents-Reparaturen und zum Betrieb der Festungs-Ziegelei 
wurden 4000 Thlr. extraordinair angewiesen, auch das Wesentlichste über die 
Art des Ausbaues des Forts Leopold bestimmt, insonderheit um die bestmög
lichste Beschäftigung derjenigen Sträflinge, welche für Erdarbeiten disponibel 
blieben, sicher zu stellen. Reben den laufenden Reparatur-Gegenständen des 
Dotirungsfonds an den Wällen, Brücken, Kanülen re. wurde —

1. Der Erdbau im Fort Leopold in Angriff genommen, dabei der Saillant 
6 und dessen innerer Raum in der Hauptflüche regulirt, die Grabeusohle vou 
der linken Branche dieses Saillants von den alten Schuttansammlungen gereinigt, 
der neue Wegetraetus durch das Fort gebildet, die Anschüttung des Hofraums 
der Reduitlünette 19 begonnen, der Diamant um den als Reduit dienenden Ar
tillerieschuppen Nr. 6 und der rechte Wallgraben der Lünette 19 excavirt, das 
Plenum des Weges nach der Poterne Nr. 26 formirt, und Profilirungen und 
sonstige Vorbereitungen zum fernern Bau getroffen.

2. Beim Fort Wilhelm wurde die Formirung des Glacis mittelst Schuttes 
aus der S^adt uud durch Bodenregulirungen auf der rechten Seite bis über die 
Spitze des Ravelins hinaus bewirkt; auch dieser ganze Glacis-Tractus ordnungs
mäßig mit verschiedenen hochstämmigen Baümen bepflanzt. Die Reparatur des 
alten Revêtements von der linken Face des Ravelins (siehe 1834) bis zu seinem 
Ende im Rentrant zwischen Saillant 3 und 4 (82 Ruthen lang mit 130 Q.- 
Ruth. Paramentsfläche) bewirkt. Dieses Revêtement erhielt, wie die bereits 
früher retablirten Theile desselben 5 Zoll starken KalkstàCvrdon. Regulirung 
der Grabensohle von der Ravelinspitze bis zu dem vvrgedachten Ende des Con- 
trescarpen-Revetements und Anfang der Excavation des Grabens von der linken 
Branche des Saillants 4, zur Vorbereitung der hier dereinst neü aufzuführenden 
18 F. hohen Contrescarpenmauer. Mit der Excavativns-Masse, unter Zuhülfe
nahme von ca. 2600 Schachtruthen Stadtbauschutt werde, so hoffte man, der 
auf der linken Hälfte des Forts Wilhelm noch nicht regulirte bedeckte Weg 
nebst Glacis, vollendet werden können.

Die auf dem Glacis vor Saillant 3 im Jahre 1831 angelegte Beerdigungs- 
Stätte für die an der, damals grassirenden Cholera Gestorbenen wurde, soweit 
es die Gräber erlaubten, eingeschränkt, um die dort vorzunehmende Glacis- 
Regulirung möglichst wenig einzuengen.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX, 76
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3. Herstellung des Kehlrevetements des Ravelins 7—8 mit Röllschicht, und 
der betreffenden Erdböschungen; auch wurde hier ein neüer Thorweg gefertigt.

4. Reparatur und Weißung der Poterne Nr. 11, unter der linken Flanke 
des Bastions VII, nebst Durchbruch eines 3 F. im Quadrat weiten Soupirnaux 
im Winkelpunkte derselben, um der Poterne mehr Luft und Licht zu schaffen.

5. Fortsetzung und Erneüerung der Mauer-Reinigungen.
6. Sorgfältige Unterhaltung und Erweiterung sämmtlicher Pflanzungen, 

wozu wie gewöhnlich die nöthigen Pflänzlinge, soweit solche nicht schon hier 
gezogen waren, aus dem Mühlenbeckschen Staats-Forstrevier unentgeldlich be
zogen wurden.

7. Umformung und Regulirung des Innern bis incl. der Brustwehrkrone 
des Bastions VI (Königs-Bastion), wozu die nöthige Erde aus einer neü etab- 
lirten Cüvette im Graben des Ravelins 6—7 genommen wurde. Diese Cüvette 
hatte zugleich den wesentlichen Nutzen der Entsumpfung dieses Grabentheils.

8. In diesem Jahre wurde der Anfang gemacht mit einem Nivellement 
sämmtlicher Festungswerke, wobei der Nullpunkt des Oderpegels an der Baum
brücke zum Grunde gelegt worden ist. Die ermittelten Höhenmaaße sind auf 
Tafeln oder an den Gegenständen selbst festgelegt. Diese geometrische Arbeit ist 
im folgenden Jahre 1837 fortgesetzt und vollendet worden.

9. Das erste Berliner und das erste Frauenthvr, so wie das Schneckenthor 
erhielten eichene, verdoppelte zweiflügelige Thüren, so daß nunmehr der Haupt
wall verschlossen werden konnte.

1837. Neben den laufenden kleinen Reparatur-Bedürfnissen, welche aus dem 
Dotirungsfonds zu bestreiten waren, wurden in diesem Jahre auf Kosten der 
extraordinaire bewilligten Festungsbaugelder, durchgehends mit Militairsträflingen 
die im Vorjahre begonnenen Arbeiten fortgesetzt, und zwar, ohne auf eine aus
führliche Angabe der Einzelheiten einzugehen, —

1. Die Herstellung des Kehlrevetements der Contregarde 8, mit Einschluß 
der betreffenden Wall- "und Hauptgraben-Regulirung bis zu den Schneckenwerken, so 
wie die Arbeiten in den beiden Forts Leopold und Wilhelm, in dem zuerst genannten 
namentlich die Regulirung des innern Raums zur Beschaffung von Bauplätzen 
für einen Palissaden-Schuppen und für ein Ponton-Wagenhaus, Regulirung der 
Umgebung des Laboratoriums und des Feüerhauses im Saillant 6 u. s. w. 
In Folge der von den Windmüllern vor der obern Festungsfront und links 
vom Fort Preüßen eingereichten Beschwerde, daß die betreffenden Glacispflan
zungen dem Betriebe ihres Gewerbes hinderlich seien, wurden die nöthigen Ab
holzungen und Kröpfungen vorgenvmmen. Auf dem Bauhofe wurde aus den 
Mitteln des Dotirungsfonds ein Wach- und Büreau-Gebaüde errichtet. Das 
Festungs-Gespann war bereits in den letzten Tagen des Jahres 1836 als über
flüssig verkauft worden. Um Fort Preüßen und um den obern-Theil der Festung, 
incl. ' der Communication nach Fort Preüßen wurden die erforderlichen Gränz- 
pfähle erneüert, bezw. neü gesetzt. Vom Berliner Thor abwärts war dies schon 
1835 geschehen. Um die Lastadie konnte dies wegen zu hohen Wasserstandes 
noch nicht geschehen.

2. Schon im Jahre 1818 hatte das Kriegsministerium einen Zusammentritt 
der betreffenden örtlichen Behörden znr Aufnahme eines Recesses über die ver-



Bau-Geschichte. — In den Jahren 1836—1845. 603

schiedenseitigen Unterhaltungs-Verpflichtungen, angeordnet. Es waren auch Ver
handlungen eingeleitet worden, diese arteten jedoch in bloße Streitigkeiten aus, 
ohne ein Resultat herbeizuführen, und schliefen demnächst im Jahre 1824 gänz
lich ein. Obgleich im Allgemeinen ein jeder Pflichtige wußte, was er zu thun 
hatte, so konnte es doch nicht fehlen, daß der Mangel eines förmlichen Hähern 
Orts bestätigten Vertrages, Conflicte veranlassen mußte, daher sich denn 1836 
die Nothwendigkeit herausstellte, den Gegenstand wieder aufzunehmen. Es kam 
denn auch bald zu Resultaten, da die Betheiligten, ernsten Willens, von dem 
Gesichtspunkte ausgingen, jetzt nichts unerledigt zu lassen. Der desfalls am 
6. April 1837 aufgenommene Receß ist vom Königl. Kriegs-Ministerium unterm 
2. Juni 1837 genehmigt bezw. bestätigt worden.

1838. In diesem Jahre nehmen die in den beiden Vorjahren begonnenen 
Arbeiten ihren Fortgang, im Besondern wurden die Erdarbeiten im Ravelin 
des Forts Wilhelm zum Bau eines defensiblen Friedens-Pulver-Magazins vor- 
genommen; außerdem auch das aüßere Portal des Berliner Thors mit einem 
Kvstenaufwande von 300 Thlr. hergestellt, der als Extravrdinarium angewiesen 
wurde.

1839. Von den Arbeiten dieses Jahres ist hervorzuheben, daß der Bauplatz 
im Ravelin des Forts Wilhelm für das Pulvermagazin bis auf 67 F. über 
Null des Oderpegels ausgeschachtet und beim Retablissement des Revetements 
des Reduits der von Kalkstein 5 Zoll stark gemachte Cordon auf 79 F. über 
Null gelegt wurde. Die Bewehrung des Hauptwall-Fußes wurde zur Verhütung 
des Ruins der Böschungen durch Kinder und Hunde dringlich, besonders da die 
gepflanzten Buchenhecken bei den ununterbrochenen Beschädigungen, feinen Fort
gang haben konnten. Deffeiurngeachtet wollte das Königl. Kriegs-Ministerium 
aus Besorgniß der künftigen großen Unterhaltungskosten darauf nicht eingehen, 
(es war schon 1834 darauf angetragen worden.). Aus Ersparnissen wurde daher 
nebenbei, im Jahre 1835 zuerst, der 20 Ruthen lange Theil zwischen Bastion Vll 
und der Kasematten am Berliner Thore, und ebenso 1836 der Theil vom städ
tischen Krankenhause bis zur EiugaugSbarriöre des Bastions VIII, überhaupt 
2o'/2 Ruthen lang, bewehrt. Bei der Nützlichkeit dieser Bewehrungen wurde 
demnächst 1838 die Bewehrung zwischen den Sträflings-Kasematten nnb der 
Walllatrine, 30 Ruthen lang, und demnächst im Jahre 1839 die Aufstellung der 
85 Ruthen langen Bewehrtmg von der Latrine am Grünen Paradeplatz bis zum 
Anklamer Thore Hähern Orts bewilligt nnb durch Sträflinge ausgeführt. Die 
Bewehrung besteht in einem 6 F. hohen Lattenstaket.

Bei der Anschüttung des Glacis der Lastadie links vom Parnitzthore 
konnte nicht viel geschehen, da die Schnttfnhren aus der Stadt zur Aus
füllung der Teiche auf der Silberwiese gebraucht, auch zur Erhöh 
uug des Raths-Holzhofes vor dem Ziegenthore, welche Seitens der Fortifications- 
Behärde gestattet worden war, berangezogen wurden.

1840. Ein extraordinairer Baufonds wurde in diesem Jahre zum Reta
blissement der Festung bewilligt. Wegen der Sträflings-Arbeiten ist hier einzu 
schalten, daß in Folge der Cabinets-Ordre vom 11. April 1839 vom Jahre 1840 
ab die von Landwehrleüten in Pommern in ihrem Civilverhältniß verübten Ver
brechen in der Strafanstalt zu Naugard verbüßen sollen, so daß dergleichen

76*
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Sträflinge nicht mehr zur Festung kommen. Dieser Umstand und da König 
Friedrich Wilhelm IV. bei der Huldigung am 15. October 1840 ein Amnestie- 
Gesetz erließ, verminderte die Zahl der Militair-Strafgefangenen in Stettin im 
Jahre 1840 von 58 Linien- und 52 Landwehr-, auf 30 Linien- und 29 Land
wehr-Sträflinge , so daß nach Abzug derjenigen, welche das Artillerie-Depot zum 
Gewehrputzen und zu Revisionsarbeiten gebraucht, wofür man täglich mindestens 
8 Mann rechnen kann, und der sonstigen Ausfälle an Köchen, Schneidern, Schuh
machern, Kranken und Arrestanten, für welche Letztere summarisch ebenfalls auf 
bcii Tag 8 Mann zu rechnen sind, ult. 1840 nur noch 43 Mann für die Forti
fication verbleiben, und mit diesen fernerweit um so weniger erhebliche Erdar- 
beiteir zu verrichten sein werden, als die Landwehr-Sträflinge allmälig ganz 
eingehen, die Linien-Sträflinge erfahrungsmüßig sich ebenfalls vermindern, im 
Winter wenig gethan werden kann, ca. 13 Mann täglich zu den taiifeiiben 
Zimmer-, sonstigen Hanbwerks-Arbeiten unb zu ben Pflanzungen abgehen, und 
in ben Sommer-Monaten es ungleich nützlicher ist, bie Militair-Strafgefangenen 
mit Maurer-Arbeiten zu beschäftigen.

Die Arbeiten nahmen ihren Fortgang. Als Neües ist anzumerken, baß 
sämmtliche Festungs Gränzpfähle mit horizontalen Ringen von weißer und 
schwarzer Ölfarbe versehen wurden. Der mittlere weiße Ring, 2 Zoll breit, die 
beiden schwarzen Einfassungsringe V2 Zoll breit. Die Rayonpfähle dagegen er
hielten eine horizontale Einfassung in der Mitte weiß, wie die Gränzpfähle, die 
schwarzen Einfassungen aber ebenfalls 2 Zoll breit. Mit Letzteren, den Rayon
pfählen, wurde in der bezeichneten Weise jetzt nur der Allfang gemacht, init da
mit allmälig bei nothwendig werdender Erneüerung der Pfähle fortzufahren.

1841. Es wurde in allen Theilen der Hanptfestung wie der Forts, vorzugs
weise aber im Fort Wilhelm, theils mit Sträflingen allein, theils aber auch ge
mischt mit freien Civilarbeitern und Sträflingen gearbeitet. Ungeachtet der beim 
Jahre 1840 gedachten Verhältnisse hatten sich doch die Arbeitskräfte der Militair 
Strafgefangenen im laufenden Jahre nicht wesentlich geändert, und obgleich im 
Svullner fast sämmtliche Sträflinge, zu den Mauerarbeiteil herangezogen werden 
mußten, so konnten sie doch bei dem sehr gelinden Vorwinter bis ult. December 
zienllich bedeütende Erdarbeiten verrichten.

In diesem Jahre fand ein vollständiges Retablissement des im Jahre 1834 
vom Blitze beschädigten Anklamer Thores Statt. Die zerstörte Trophäe am innern 
Portale nach Bastion III zu, wurde von A. Wichmann, aus Berlin, (ob Ludwig 
Wilhelm W. ? st 29. Juni 1859) aus sächsischem, Prostelwitzer, Sandstein er- 
neüert. Beide Portale erhielten nach gründlicher Herstellung aller Steinmetz- 
und Bildhauerarbeiten, Reinigung, Fügung mit Roman-Cement rc. re. (über Alles 
war ein Contract mit dem Stettiner Steinmetzmeister Färber, incl. Trophäe, ge
schlossen) viermaligem grauen Ölfarben-Anstrich,wozu der König Friedrich WilhelmIV. 
selbst die Farbarten, auf Ansuchen des commandirenden Generals 2. Armee-Corps, 
vorgeschrieben hatte, auch wurde die kleine Krone vom aüßern Portal sowie beide 
Kronen rc. des innern Portals mit dem Königl. Namenszuge vergoldet und zu 
Ende des Jahrs auf Kosten der Stadt, unter dem Hauptbogen des innern Por
tals, in vergoldeten Buchstaben die Inschrift Königs Thor, angebracht, denn 
der König hatte auf den Antrag der städtischen Behörden es gäiehmigt, daß das 
retablirte Anklamer Thor fortan den eben genannten Namen führen solle, nach- 
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bcm die Landstraße nach Anklam*)  seit Erbauung der Pasewalker Steinbahn zum 
Anschluß an die Berlin-Stralsunder Staatsstraße, nicht mehr durch dieses sondern 
durch das Berliner Thor führt. Die Kosten der Wiederherstellung des nun
mehrigen Königsthors, zum Betrage von 1630 Thlr. wurden extraordinair be
willigt. Gleichzeitig wurde der Name des Grünen Paradeplatzes in Königsplatz 
umgewandlet.

*) Die Landstraße von Stettin nach Anklam führte über die Ortschaften Völschendorf, 
Daber, Böck, Stolzenburg, Jägersbrück, hier über- die Randow, und Torgelow, hier über die 
Ufer, nach Ferdinandshof, wo sie in die Pasewalk-Anklamer Landstraße fiel.

1842. Neben den laufenden Instandhaltungen kamen u. a.: folgende Haupt- 
Bau-Gegenstände zur Ausführung: —

Retablissement des Parnitzthors in seinen alten zierlichen Sandstein-Decora- 
tionen, wobei zugleich der vorliegende Graben bis auf 2 Ruthen breit gemacht 
und so vertieft wurde, wie es die Fundamente der Esearpemauer (ungefähr 2 F. 
unter Null des Oderpegels) gestatten; Regulirung der vorliegenden Glaeistheile, 
Absperrung derselben; Erneüerung der Grabenbrücke, welche früher nur 5 F. 
laug war, und jetzt wegen der größern Länge ein Mitteljoch erhielt. Das Eontre- 
searpe-Joch wurde auch von Holz, in der Escarpe liegen dagegen die Brücken
balken auf der Revetementsmauer, welche ganz retablirt werden mußte. Endlich 
Regulirung des Saillants 4—5, um dem Thore eine schickliche Umgebung zu 
verschaffen. Behufs dieses Baues mußte links des Thores eine Nothpassage errichtet 
werden. Die Nothbrücke baute der Zimmermeister Kümmerling für 70 Thlr., 
dafür lieferte er auch sämmtliches Holz, außer den Belägen (welche aus den Be
ständen der Fortification hergegeben wurden) und beseitigte die Brücke nach er
folgter Wiederherstellung der Passage; das gelieferte Holz blieb sein Eigenthum. 
Es war die Absicht, die Nothpassage wegen des losen Untergrundes zu dielen. Es 
ergab sich aber, daß dies sehr theüer zu stehen gekommen wäre, so daß es um 
so nützlicher erschien, eine Feldsteinpflasterung anzulegen, als der Steinsetzmeister 
Klesch für solche, gegen bloße Vorleihung der Steine pro Q. Ruthe, incl. Unter
haltung während des Gebrauchs, und Beseitigung, nur 1 % Thlr. forderte, so daß 
diese, zugleich solide, Befestiguug kaum 30 Thlr. kostete. Die Wiederherstellung 
der vier Thorpfeiler übernahm der Steinmetzulcister Färber, incl. Ölfarbenanstrich 
für 1300 Thlr. Die neue Brücke kostete, ohne Mauerarbeit, welche Sträflinge 
verrichteten, die auch die Esearpemauer Behufs der Nothpassage öffneten und 
schlossen, summarisch 314 Thaler.

In diesem Jahre fanden die Festungs-Retabliffements-Arbeiten Statt, welche 
in Folge der Anlage des Eisenbahnhofes nothwendig geworden waren. Sie 
wurden nach den Vorschriften der Fortifieations-Behörde von dem Direetorium 
der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Aetien-Gesellschaft, auf Kosten derselben ausgeführt 
und bestanden in foldenden Einzelheiten: — Aufhöhung der Lünette 14 bis auf 
76 F. über Null des Oderpegels; die Regulirung re., blieb Sache der Fortifica
tion. — Wegschaffung der Lünette 15 und Anlage des neüen Waffenplatzes da
selbst. — Anlegung des neüen Weges nach dem Militair-Begräbnißplatze. — Ab
schneidung eines Theils der Eontregarde 9, nebst theilweiser Anschüttung des 
neüen Walls. — Baggerung des Hauptgrabens und Formirung der neüen Eontre- 
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scarpe, eine Arbeit, die in diesem Jahre nicht vollendet wurde. — Neue Formirung 
des nieder» Walls an der linken Face des Bastions IX, nebst Aufführung der 
Escarpements, in der Spitze bis auf 28 F. über Null des Oderpegels. ' Die 
Lünetten 10, 13, 16 wurden cassirt. — Ausfüllung des Grabens vor der linken 
Face des großen Ravelins 8—9 und vor Contregarde 9 in vvrgeschriebener Art. 
— Regulirung des bedeckten Weges längs des Militair - Friedhofes von der 
rechten Face des großen Ravelins 8—9 in Verbindung mit dem vorher erwähnten 
Waffenplatze.

1843. Von den Rentablissements-Arbeiten dieses Jahrs ist die Restauration 
der beiden Portale des Berliner Thors, des Thorgewölbes und der Thor-Ver
schlüsse zu erwähnen. Dieser Wiederherstellungsbau, incl. Ölanstrich der Portale, 
so wie der daran befindlichen Vergoldungen, übernahm der Steinsetzmeister Färber 
für den accordirten Preis von 3100 Thlr. Die übrigen dabei vorgekommenen 
Ausgaben betrugen 150 Tylr.

Im Jahre vorher hatte eine Regulirung der Grabensohlen und Cüvetten des 
Forts Wilhelm Statt gefunden, wobei die Sohle der Cüvetten im Umzuge des 
Ravelins wegen ihrer Tiefe und steilen Böschungen zu mehrerer Spannnung mit 
einem Rollziegelpflaster von alten Mauersteinen (durch Sträflinge) versehen wurde. 
Nunmehr, 1843, mußten verschiedene Einstürze der steilen Cüvetten-Böschungen 
hergestellt werden. Es hatten sich aber viele bedeütende Abrutschungen, besonders 
in der Escarpe des Ravelins ergeben, welche auf durchschnittene Quellenzüge 
beuteten, weshalb erst eine völlige Bearbeitung des Hofraums von Fort Wilhelm 
abzuwarten war. Zwei Jahre nachher, 1845, ergab sich, daß die tiefe Cüvette 
wegen des Wasserdurchsickerns unter der Escarpemauern und anderer Veranlassungen 
halber, namentlich Aushöhlung durch Maüse, und wegen des geringen Gefälles, 
wodurch die Sohle nichtgehörig abtrocknen konnte, in den steilen Böschungen von 
halber Anlage, im Umzuge des Ravelins so zusammen gestürtzt war, daß alle 
Voiffluth fehlte. Nach genauer Erwägung der Verhältnisse wurde höhern Orts 
bestimmt, die Abwässerung durch den Diamant rechts vom Mittel-Saillant ganz 
aufzugeben, wodurch die Cüvettensohle um 3 F. höher gelegt und bei 4 F. 
Sohlenbreite, in den Böschungen, ohne die obere Breite von 9—10 F. zu ver
ändern, ganze Anlage erhalten konnte; die Abwässerung aus dem Innern des 
Forts ganz durch den Diamant links zu leiten, und das sich im Diamant rechts 
findende Tagewasser in einen Senkbrunnen zu führen, der eventuell öfters aus
zupumpen sein würde. Bis auf die Plackagen und sonstige Regulirungen der 
veränderten Cüvette wurden diese Arbeiten im Jahre 1845 beseitigt. Der Brunnen, 
12 F. tief, führte aber gar kein Wasser ab, weshalb bei der imffeii Herbst
witterung sehr oft gepumpt werden mußte, und nun durch Bohrung versucht 
werden sollte, auf eine Sandschicht zu kommen. Die Bohrung, welche im Jahre 
1846 vorgenommen wurde, gab kein Resultat, weil der Bohrer abbrach; doch 
aber konnte der Schluß gezögeu werden, daß, analog der Stadtbrunnen, eine 
Sandschicht erst auf + 18 F. Pegelnull, also ungefähr 50 F. unter der Graben
sohle gefunden werden könne, und daß sich dann das Bohrloch bald so mit 
Letten verschlammen werde, daß die Sandschicht das Wasser abführen könne. 
Es wurde deshalb vorgeschlagen, einen 4. F. im Quadrat weiten hölzernen 
Brunnen bis auf die Sandschicht abzuteüfen, welches etwa 400 Thlr. kosten würde,
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UM später, wenn das Holzwerk verfaulen sollte, 1 Steinstark ausgemauert werden 
könne. Bei der Kostbarkeit dieser Maßnehmung, und da ihr Nutzen wegen der 
Verschlammung ebenfalls problematisch erschien, sollte der weitere Erfolg abge
wartet werden, und eventuell die schon früher vorgeschlagene Anlage eines ge> 
wölbten Kanals unter der Cüvette um das Raveliu herum zur Ausführung ge
bracht werden, weshalb die Regulirung der Böschungen und der Sohle der 1845 
angelegten Cüvette noch unterblieb. Man gab ihr bis 1847 Anstand, um zu 
beobachten, ob die Wasserzuflüsse aus dem Fort andere Maßnehmungen fordern, 
was jedoch nicht der Fall war, da das in dem Diamant vor den rechten 
Flankeucassematten des Mittelsaillants sich periodisch ansammelnde Waffer mit ge
ringen Kosten durch Strafgefangene ausgepumpt werden kann.

Von der Eisenbahn-Direction wurde im Jahre 1843 vorschriftsmäßig gebaut: 
der Tambour vor Bastion IX und das Schneckenthvr, welches in Folge der 
Bahnhofsanlage eines Umbaues bedurfte, und die crenelirte Mauer in der Spitze 
des Ravelins 8—9. Die bei 1842 gedachte Baggerung des Hauptgrabens wurde 
fortgesetzt, aber auch jetzt, 1843, noch nicht zu Ende geführt, eben so fehlte noch 
die Formirung und Befestigung der Contrescarpe; dagegen wurde die Faussebraye 
vor Bastion IX geschlossen und der ganze Bahnhof in dem Maße regulirt, daß 
der Betrieb der ganzen Bahn bis Berlin am 15. August 1843 feierlich 
eröffnet werden konnte. Auch wurde die aüßere Böschung des Weges nach 
dem Militair-Friedhvfe regulirt und mit Rasen bekleidet, der Weg auch von 
Seiten der Fortification mit canadischen Pappeln bepflanzt. Die Oder Kaimauer 
war noch außerhalb der großen Brücke rückständig, doch wurde dieselbe im folgenden 
Jahre 1844 vollendet, und eben so die Baggerung des Festungsgrabens vor dem 
Schneckcnthore von Seiten der Eisenbahn-Direktion beseitigt,' während die Re
gulirung der Contrescarpe auch jetzt noch rückständig blieb, da die vorgeschriebene 
Verlängerung der Contregarde 9 noch nicht erfolgen konnte.

1844. Neben den laufenden Instandhaltungen kam zur Ausführung: das 
Retablissement des Restes der Escarpemauern der Stadtenveloppe, von der 
Contregarde 3 bis zur untern Oder, mit Einschluß der Lünette 18, und das Re
tablissement sämmtlicher Mauerwerke von Stettin auf dem linken 
Oderufer, excl. Fort Preüßen, wurde vollendet. Eben so wurde mit Um
formung des bedeckten Weges auf seiner rechten Seite auch des Forts Wilhelm 
Retablissement völlig zu Ende geführt.

Zur Baugeschichte dieses Jahres ist zu bemerken, daß in der Berliner und 
der Königsthor-Passage Laufbahnen mit Granitplatten für die Fußgänger gelegt 
wurden, wozu die Stadt pro Q. Fuß 5 Sgr. Beihülfe hergab. Der Q. Fuß 
kostete in allem 9 Sgr. Außerdem wurden die Pflasterungen zwischen den Mauer- 
profilen in starkes Pflaster nach Lütticher (Luyker) Art von Q. Steinen 9 Zoll 
stark umgewandelt, da hier die Breite so gering ist, daß immer in der Mitte 
gefahren werden muß, wozu sich das gewöhnliche, mit den rohen, flehten Roll
steinen ausgeführte Pflaster nicht wiederstandsfähig genug erwiesen hatte. Der 
Q. Fuß kostete ebenfalls 9 Sgr. Demnächst wurde auch in diesem Jahre die 
Hauptwall-Bewehrung von der Kehlpvterne des Bastions VIII bis zum Schuecken- 
thore auf 75 Ruthen Länge, mittelst eines 6 F. hohen Lattenstakets bewirkt und 
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dadurch der ganze Umring des Hauptwalls gegen Anlauf gesichert. Dieser Bau 
kostete gegen 600 Thaler.

Zu den Festungsarbeiten, welche im Jahre 1844 auf dem rechten Oderufer 
vorgenommen wurden, gehörte die Baggerung und Auskrautung des Lastadischen 
Grabens zwischen dem Dunzig und dem Parnitzthor, auf einer Länge von 360 
Ruthen, ungefähr l‘/2 F- unter Null des Oderpegels, in einem Rinnsal von 
18 F. Breite. Diese Arbeit wurde mit einem Kostenauswande von 1400 Thlr., 
durch freie Arbeiten theils mit der Regimortschen Baggermaschine, theils mit ge
wöhnlichen Sackbaggern ausgeführt, wobei es sich erwies, daß die Anwendung 
der Sackbagger nicht theürer ist, als die der Baggermaschine, da bei 
Letzterer zu viel Hindernisse eintreten. Auch kann mit der Maschine nicht in der 
Nähe der Brücken und unter denselben gebaggert werden, auch nicht nahe an 
Escarpen und Contresearpen. Eben so konnte die Reinigung der Schlammkasten 
nur mit dem Sackbagger erfolgen. Da aus der Lastadie viele Unreinigkeiten 
zufließen, und auch der Schlamm von der Escarpe sich nach der Mitte hin
zieht, so muß mit der Baggerung im folgenden Jahre fortgefahren werden.

1845. Retablissement der Lastadischen Escarpemauern am Pontvnierplatze 
und von der Spitze des Saillants 5 bis zum Redau 8, sowie auch die Instand
setzung der weiter abwärts gelegenen Mauern im Cordon und in den oberen 
noch festen Theilen. Der fast ununterbrochene hohe Wasserstand — er erreichte 
am 13. April die ungewöhnliche Höhe von 6 F. 4 Z. am Oderpegel der Baum
brücke — gestattete es, im Verein mit den geringen Geld- und Arbeitskräften, 
nicht, auch die unteren Theile dieser letzteren Mauern zu retablireu, wie es in 
der Absicht lag. Mit der Grabenbaggerung wurde fortgefahren; demnächst auch 
mit Herstellung der aüßeren Erdböschungen durch Rasenbekleidung über den re- 
tablirten Mauern vorgegangen.

Zu den ferneren, in diesem Jahre vorgenommenen Arbeiten gehörte:
Die Wiederherstellung einiger Escarpelinien des Forts Preüßen, welche 

nicht wesentlich beschädigt waren, und die der Bresche in der linken Face des 
Ravelins 2—3, welche von der vorjährigen Pionier-Übung herrührte. — Die 
Beschaffung von Abschlußmauern mit Thoren in den Echancrüren der Stadt- 
Enveloppe. — Belegung der Laufbahnen in den Thorpassagen mit Granitplatten. 
— Allgemeine Mauerreinigung und kleine Ausbesserungen der hergestellten Mauern. 
— Verschiedene Erdarbeiten, theils durch Sträflinge, theils durch freie Tagelöhner, 
und zwar, außer den schon oben erwähnten Arbeiteil im Fort Wilhelm und auf 
der Lastadie; int Fort Leopold: die Formirung der Lünette 19, die Vollendung 
der Saillants 4 und 5, und die theilweise Einziehung des bedeckten Weges von 
der hinterliegenden Stadt-Enveloppe.

Sodann wurde auch der Mauerbau der Lünette 19 des Forts. Leopold in 
Angriff genommen. Als Reduitwerk soll diese Lünette vollständig mit Mauer
werk umschlossen — hinten freistehende crenelirte Mauern erhalten. Die An 
schlagssumme beträgt 8500 Thlr. und soll dieser Bau im laufenden und im kom
menden Jahre 1846 zu Stande gebracht werden. Das Pensum für 1845 wurde erreicht.

Auf der rechten Seite zeigten sich Quettenzüge aus der Escarpe, welche schon 
vor 100 Jahren Walrave, den Erbauer des Forts Leopold, veranlaßten, das 
Revêtement der Face nur 18% Ruthen lang zu machen, und weiter unten drei 
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Gurtmauern durch die Grabensohle zu legen. In den jüngsten Jahren wurde 
durch Aufraümung der verfallenen (abgerutschten) Erdböschung einige Abtrocknung 
erzielt, und um das jetzt ausgeführte Revetement sicher zustellen, wurden 
Sickerwerke mittelst eines mit Steinen hinterpackten Langkanals und einiger durch 
das Revetement geführten Kanüle veranstaltet, welches dem Zwecke zn entsprechen 
den Anschein hat. Auch wurde noch eine Gurtmauer von 3 F. im Quadrat 
durch die Grabensohle gegen die Contrescarpemauer strebend, geführt.

Zu den Arbeiten im Schlußjahre der vorliegenden Bau-Periode gehörten 
auch verschiedene Pflanzungen auf sämmtlichen Glaeisflächen und Ergänzungen in 
den Hecken-Anlagen.

Endlich ist anzumerken daß 132.000 Mauersteine und 140 Tonnen Kalk 
beschafft wurden zur Beihülfe der Dotirungs-Mauer-Arbeiten an den Lastadischen 
Esearpemauern und den Esearpelinien des Forts Preüßen, welche wie ge
wöhnlich die Militair - Strafgefangenen ausführten. Woher die Festung ihr 
Material zu den Massivbauten eàahm, wird aus den folgenden Abschnitt 
dieser Festungs-Baugeschichte zu ersehen sein, nachdem vorher eingeschaltet worden 
ist der —

Nachweis des Kostenaufwandes in der Periode 1836—1845.

Festungs-Ziegelei.
Die Örtlichkeit, einer unzweifelhaften Lage nach, und das Verbleiben der 

zum Retablissementsbau 1720 re. rc. gegründete« Festungs-Ziegelei ist nicht zu 
ermitteln (s. S. 560) Nach dem Plane, welcher dem Tagebuche der Belagerung 
von 1677 beigefügt ist*), hat damals hinter dem Heil. Geist-Bastion eine große

Jahr.
Dotirungsfonds. Extraordinaire Bewilligung. Zusammen.

Einnahme.
Thlr.

Ausgabe. 
Thlr.

Einnahme. 
Thlr.

Ausgabe. 
Thlr.

Einnahme. 
Thlr.

Ausgabe. 
Thlr.

1836 
1837 
1838 
1839
1840 
1841 
1842 
1843
1844 -
1845 .

(Es 
gauz zuvc 
heilen, m 
bis 1840

5.600
5.600
5.600
5.800
5.800
5.800
6.000
6.000
6.000
6.000

darf nicht 
rlästig ist, n 
ich Lücken da

Auch ist

5.600
5.600
5.600
6.000
5.885
5.716
5.686
5.950
5.467
6.602 

unbemerkt b 
eil die Grün 
rgeboten hab 
Darin von ei

4.000 
4.000
6.800

11.100
11.100
11.630
10.400
10.000
7.900

13.194 
leiben, daß 
dlagen, auf 
en, namentli 
nem eisern E

2.359
4.464
6.800

11.021
11.043
11.597
10.544
9.920
5.557

10.907
die vorstehe 

denen sie bei 
ch für das e 
Bestand die

9.600
9.600

12.400
16.900
16.900
17.410
16.400
16.000
13.900
19.194

llde Nachwei 
uht vielfache 
rste Lustrum 
lebe.]

7.959 
10.064 
12.400 
17.021 
16.928 
16.913 
16.230 
15.870 
11.024 
17.509 

ung nicht 
Uusicher- 

vou 1836

*) Anderer Pommerscher Kriegs-Postillon, darinnen, was. in der berühmten Belagerung 
der Stadt und Haupt Vestung Stetin, von Anfang bis deren glückliche Eroberung durch Chur 
fürstl. Brandenburgische Waffen, vorgegangen, sammt den Ursachen des langen Wiederstandes 
gründlich und wahrhaftig erzehlet worden. Mit einigen accuraten Kupferstichen Leipzig, zu 
finden bei Christian Kirchnern. Anno 1678. 7‘/2 Bogen in Quartformat.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 77
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Ziegelei bestanden. Die Ziegelei vom Jahre 1720 kann aber dort nicht gewesen 
sein, weil um diese Zeit das Proviant-Magazin Nr. 1, dem Garnison-Lazareth 
gegenüber, schon erbaut war.

Die vorgedachte älteste Ziegelei verdankt ihre Entstehung vielleicht der 2. Stadt
mauer und dem Erweiterungsbau der Stadt von 1180, indem die Festungsbauten 
während des 30jährigen Kriegs und nach demselben nicht bedeutende Mauermassen 
forderten, und wahrscheinlich ist es, daß sie dem dort eingerichteten Festungshafen 
und dem 1603 erbauten Proviant-Magazine Nr. 1 hat Platz machen müssen.

Aus Vorgefundenen Papieren geht hervor, daß man in den Jahren 1805 
und 1806 mit dem Projette umgegangen ist, eine Festungs-Ziegelei anzulegen, 
weil man die auf dem Raminschen Gute Brunn, 1 Mle. von Stettin, bestehende 
Ziegelei für die einzige hielt, welche zum Festungsbau brauchbares Material, aber 
nicht in der erforderlichen Menge liefern konnte. Man wählte dazu einen Platz 
von- 14 Morgen vor dem Anklamer Thore neben dem Katzenpfuhl zwischen der 
Anklamschen Landstraße, jetzt Pölitzer Straße, und dem Wege nach deni Wohnsitz 
der Prinzeß Elisabeth — Friedrichsgnade, Prinzeß-Schloß — welcher dem Johannis
kloster gehörte. Der Krieg von 1806 hat indessen die betreffenden Verhandlungen 
unterbrochen, währerrd sie nach der Reoccupation der Festung, 1813, nichts wieder 
ausgenommen sind. Dagegen wurde —

Im Jahre 1816 zu einer andern Ziegelei-Anlage bei dem Dorfe Zülchow, 
% Mln. unterhalb Stettins, geschritten. Bis 1824 wurden dazu an Grund
stücken überhaupt eingezogen: — 1) Zum Ziegelei-Etablissement selbst an Acker
land 7.105; — 2) Zum Lehmgraben desgleichen 6.175, und — 3) zur Kanal- 
Anlage in einer Länge von 65 Ruthen, Behufs der Wassercommunication auf 
der Oder, an Wiesenland 4.0, überhaupt eine Flüche von 18 Mg. 100 Ruth., 
wofür ein Kaufgeld von , . . Thlr. 4.041 
entrichtet und ein unablösbares Grundgeld von jährlich 3 Thlr. über
nommen wurde. Die Ziegelei-Gebaüde haben 14.357 
gekostet, und die Kanal-Anlage 3.547 
Für die Wasserfahrzeüge zum Transport der Steine nach Stettin sind 
gezahlt worden ' 1.400 

Mithin hat die ganze Ziegelei-Anlage gekostet. . . Thlr. 23.245
Die Fahrzeüge sind indessen, um ihrer kostspieligen Instandhaltung überhoben 

zu sein, und da man dabei auch überhaupt nicht an Transportkosten sparte, wie 
vorausgesetzt worden war, wenn zu dem Transport Lohnfahrzeüge genommen 
wurden, im Jahre 1835 verkauft worden, für AL der Anschaffungskosten, näm
lich für 180 Thlr.

Diese kostspielige Anlage erschien nothwendig, weil nach der Reoceupation 
von den Ziegeleien für das Tausend Mauersteine der hohe Preis von 22 Thlr. 
gefordert wurde. Wegen des sehr schweren Troknens der Ziegelmasse, die auch 
theilweise so strenge ist, daß sie 3 Jahre und länger wintern muß, können aber 
nicht mehr als höchstens 300.000 Mauer- und Dachsteine jährlich fabricirt werden.

Die sämmtlichen Ziegelei-Betriebskosten, bis incl. 1835, die Unterhaltung 
der Gebäude und der Utensilien, sowie die Kosten des Transports der Steine 
nach Stettin haben überhaupt Thlr. 52.180 
betragen.
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Übertrag . . Thlr. 52.180
Die Zinsen des Etablissements-Kapitals, nur seit 1820 gerechnet, weil 

manche Summen erst später zur Ausgabe kamen, und nur zu 5 Prêt, 
was bei dem täglich sich vermindernden Werth angenommen werden muß 18.590 

, Summa . . . Thlr. 70.770
Fabrieirt wurden überhaupt, alle Sorten Steine zusammengerechnet, 3.812.000 

Stück. *), Seit dem Jahre 1821 wurden in Gemäßheit des vom Köngl. Kriegs- 
Ministerium unterm 3. August 1821 ertheilten Festungs-Ziegelei-Regulativs die 
Fabrikate dieser Ziegelei, soweit sie zu extraordinairen Fortifikations-Bauten ver
wendet werden, unentgeldlich abgegeben, für alle übrigen Bauten, mit Einschluß 
der ordinairen Festungs-Reparaturen, welche Material voll der Festungs-Ziegelei 
entnehmen, muß dasselbe dagegen zum Selbstkostenpreis, ohne Zurechnung der 
Zinsen des Anlagen-Kapitals, bezahlt werden.

, Da bis zum Jahre 1827 nach den oben eingeschalteten Erörterungen sehr 
wenig Steine zu den extraordinairen Festungsbauten verwendet wurden und seit 
jenem Jahre nur geringe Geldmittel zu Gebote standen, so kann angenommen 
werden, daß von der bis ult. 1835 fabricirten Gesammtmenge —

1) Zu den extraordinairen Fortifikationsbauten, soweit selbige die Festungswerke 
selbst betrafen, ca. ' Stück 8OO.OOO

2) Zu den ordinairen Fortifikations-Reparaturen desgleichen. , 500.000
3) Zu den extraordinairen, und ordinairen Militair - Gebaüde- 

Reparaturen und Neübauten, wobei das neue Garnison-Lazareth allein 
mit 790.000 Stück betheiligt gewesen, der Rest von 2.512.000 
verwendet wurden. Macht bis zum Schluß des Jahres 1835 wie oben 3.812.000

In den folgenden Jahren, von 1836 an bis zum Schluß der Ziegelei ist 
ihr Betrieb folgender gewesen:

*) Hiernach haben die Herstellungskosten fürs 1000 Steine, mit Einschluß der Zinsen fürs 
Anlage-Kapital, ca. 18*/2 Thlr., ohne diese Zinsen ca. 133/4 Thlr. betragen.

Jahr.
Mauersteine. Dachsteine.

Bemer
kungen.Fabrikation. Con- 

sumtion. BHand. Fabri
kation.

Con- 
sumtion. Bestand.

1835 — — 99.370 — 28.000 gto g g
1836 256.850 195.820 160.400 46.200 24.660 49.540 » S

1837 108.000 177.400 91.000 15.000 32.840 31.700
1838 190.000 159.400 121.600 11.000 16.360 26.340
1839 197.300 148.400 170.500 10.000 14.740 21.600 ~ « (S) Q

1840 192.000 229.700 132.800 1.500 2.240 20.860 sEoac
1841 180.800 194.400 119.200 24.500 27.360 18.000
1842 174.400 135.700 157.900 15.500 17.400 16.100 HS a
1843 145.000 124.600 178.300 7.000 6.600 16.500 S " es
1844 136.800 59.800 255.300 6.000 6.500 16.000 j K

1845 227.600 267.800 215.100 1.500 1.500 16.000 « y "6 a
1846 284.000 312.100 182.000 23.500 23.500 16.000 NNLM

Summa 2.092.750 2.006.120 i 1.983.470 161.700 171.700 275.840

77*
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Aus der obigen Darstellung der Kosten-Resultate der Ziegelei ist ersichtlich, 
daß diese Anlage, mit Rücksicht auf Zinsen vom Anlage-Kapital, dem fiskalischen 
Interesse keineswegs entsprach, besonders, wenn die geringen Geldmittel nicht 
einmal einen möglichst ausgedehnten Ziegeleibetrieb gestatteten, während die vielen 
militärischen Gebäude immer baufälliger wurden, und daher einen starken Stein
verbrauch in Anspruch nahmen. Da nun mit Ende März 1837 der seit 1831 
bestandene Contract mit dem Ziegelmeister Hagen endete, welche nur für^die 
Arbeiten bei der Ziegelfabrikation selbst, incl. Brennen, mit 3 Thlr. 25 Sgr. 
fürs Tausend bezahlt wurde, alle sonstigen Kosten aber, incl. der kostspieligen 
Unterhaltung eines Gespanns, dessen Benutzung im Winter fast Null war, von 
der Fortifikativn selbst bestritten werden mußten, so kam es im Jahre 1836 in 
Frage, ob und wie die Ziegelei ferner betrieben werden sollte.

Für den Verkauf, der in Antrag gekommen war, wurde nicht gestimmt, da 
die Möglichkeit vorlag, daß diese Anlage doch noch einmal der Festung nützlich 
werden konnte, und der Erlös jedenfalls zu fehr unter dem Kostenpreise geblieben 
sein wiirde. Andrer Seits schien es nicht angemessen, die Ziegelei dergestalt zu 
verpachten, daß der Pächter sich der fiskalischen Ziegelerde bedienen könnte, weil 
sonst bei einer etwaigen Consumtion derselben der Werth der Ziegelei ganz ver
loren gegangen sein würde. Der dritte Fall, das Etablissement blos zur Acker- 
uutzuug zu verpachten, war auch uicht ausführbar, weil die Terrainflächen viel 
zu klein sind, als daß sich ein Pächter der zugleich die Aufsicht über die Gebaüde 
führt, finden werde.

Es fand sich nur Ein passender Ausweg darin, daß der re. Hagen die 
Ziegelei auf 6 Jahre bis ult. März 1843 unter folgenden Bedingungen in Pacht 
nahm: — 1) Es erlegt derselbe eine Caution von 300 Thlr.; — 2) gibt der
selbe 100 Thlr. Pacht wofür er summarisch 100.000 Steine brennen kann, aber 
auch alle Reparaturen bis zu 10 Thlr. aus seinem Mitteln bewirken muß; — 
3) das nöthige Inventar gibt die Fortifikativn als eisernen Bestand; — 4) für 
jeden Mehrbrand im großen Ofen zahlt Hagen 45 Thlr., im kleinen Ofen 16 Thlr.;

5) für die Fortification muß derselbe bis zum Betrage von 150.000 Steinen, 
dieselben von der fiskalischen Ziegelerde bei der halben Ofenpacht unter 4 zu 
folgenden Preisen schaffen: — Das Tausend Mauersteine, Hartbrand 9‘/2 Thlr., 
Mittelbrand 9 Thlr., Bruch- und Schwachbrand 8 Thlr., Dachsteine 10 Thlr., Hohl
steine fürs Stück 21/2 Sgr. Ist der künftige Bedarf an Backsteinen größer als 
150.000 und will rc. Hagen den Mehrbedarf nicht schaffen, dann kauft die For- 
tifikation von anderen Ziegeleien.

Dieser Pachtvertrag trat mit dem 1. April 1837 in Kraft. Das Ziegelei
gespann war ult. 1836 verkauft worden. Gleich im ersten Pachtjahre sah sich 
die Fortification veranlaßt, von der städtischen Ziegelei zu Pommernsdorf 100.000 
Stück Mauersteine zu entnehmen, welche, incl. Transport, mit 10'/2 Thlr. fürs 
Taufend bezahlt wurden. Es wurden davon 75.100 Stück zu den Rcvetements 
und zwar zu beiden Facen des Saillants 6 vom Fort Leopold verbraucht, so 
daß davon 24.900 Stück übrig blieben.

Bauliche Arbeiten an den Gebaüden der Ziegelei: 2 Wohnhaüser, Ziegel
schuppen, 2 Öfen, welche contractlich der Doürungsfonds zu tragen hatte, fanden 
auf der Ziegelei nicht Statt. Es war aber im September 1838 eine große 
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Gefahr des Abbrennens der Ziegelei vorhanden, indem die nahe gelegene 
Windmühle in Flammen aufging. Zum Glück war der Wind entgegengesetzt.

Außer den von der Festungs-Zieglei fabrieirten Steinen wurden im Jahre 
1839 von der Privatziegelei zu Neüendvrf, bei Ukermünde, 22O.(XX) Stück zu 
Fortifications-, und 230.000 Stück zu Artillerie-Bauten verbraucht. Dies ge
schah auch 1840, in welchen Jahre 765.700 Mauerziegel, im Format der 
Zülchower Ziegel, von Neüendorf, und 27.000 Stück, Mittelformat, von den 
Bvlllnkenschen Ziegelei bezogen wurden. Letztere dienten zur Pflasterung des 
Artillerie - Wagenhauses Nr. 3. im Fort Preüßen. Ferner lieferte die Neüen- 
dorfer Ziegelei in den Jahren 1841, 1842 und 1843 bezw. 160.000, 97.000 und 
58.000 Stück, von denen das letztere Quantum zur Cvntrescarpen-Mauer des 
Forts Wilhelm diente.

Wegen der gesteigerten Hvlzpreise wurde 1844 ein neuer Contract mit dem 
Ziegelmeister Hagen auf 3 Jahre bis ult. März 1847 geschlossen und demselben 
fürs Tausend Mauersteine, incl. Wasserfracht nach Stettin, Hartbrand 11 Thlr. 
25 Sgr., Mittelbrand 11 Thlr. 8 gr„ Schwachbrand 6 Thlr. 5 Sgr. Dachsteine 
11 Thlr. 25 Sgr., Hohlsteine pro Stück 31/4 Sgr. Frachtzuschuß nach Damm 
fürs Tausend jeder Steinsorte 5 Thlr. 5 Sgr. Hagen starb aber schon im 
Februar 1844, und da dessen Wittwe zur Erbin eingesetzt war, so genehmigte 
das Kriegs-Ministerium ihren Eintritt in den Contract" des Verstorbenen.

Da die Ziegelei bei ihrer geringen Productionsfähigkeit und ihrer Entfernung 
voll Stettin die Verwaltung sehr schwierig und fiskalisch nicht Vortheilhaft gemig 
machte, so war schon 1836 auf den Verkauf derselben angetragen worden, ein 
Gedanke, der 10 Jahre nachher um so mehr wieder aufgenommen werden mußte, 
als die Unterhaltungskosten der Baulichkeiten in stetem Wachsen waren, und 
Hagells Wittwe, deren Pachtung ult. März 1847 zu Ende ging, dieselbe wegen 
Kränklichkeit und sonstiger Unzuträglichkeiten halber nicht wohl fortsetzen konnte. 
Es erschien auch mißlich, eine anderweite Verpachtnng eintreten zu lassen, da 
Unternehmer für dergleichen Anlagen zu wenig Bürgschaft zu stellen vermögen, 
lind jedenfalls die Unterhaltungskosten mit dem Pachtquantum in keinem Ver
hältniß stehen würden, auch bei den vielen Ziegeleien der Umgegend aller Grund 
zu einer solchen Königl. Anstalt schwinden mußte. Um der also angedeüteten 
Absicht näher zu treten, entwickelte der Platz-Ingenieur, Major Friedrich Wilhelm 
Samuel Boethcke — (seit 1833 in dieser Stellung) — in einem, der Königl. 
Festungs - Inspection bereits im Januar 1846 erstatteten Bericht, mit Bezug 
auf die Vorgänge, von Neüem die vielfältigen für den Verkauf sprechenden 
Gründe der dann auch unterm 27. Mai 1846 genehmigt wurde, nachdem die 
mittlerweile erhobenen Bedenken beseitigt worden waren.

In den Händen des Garnison-Auditeurs verzögerte sich aber die öffentliche 
Feilbietung bis gegen das Ende des Monats September, ungeachtet der Platz- 
Ingenieur wiederholeutlich darauf merksam gemacht hatte, daß ein Kaüfer Ge
legenheit finden müsse, im Herbste die Erdgrabungen zu bewirken, Holz rc. rc. 
anfahren zulassen, und die Ablösung des den Zülchower Bauern zustehenden Vor
kaufsrechts die Realisirung des ganzen Geschäfts doch noch gewiß sehr in die 
Länge ziehen werde. Ein Kaufmann, Namens Schmidt, gab in dem anberaum
ten Licitationstermine das Höchste Gebot mit 9000 Thlr.' ab, und da sich bei 
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den obwaltenden Verhältnissen nichts dagegen zu erinnern fand, diesen: Gebote 
unterm 6. October 1846 der Zuschlag ertheilt. Wegen der Zülchower Bauern, 
die sich, nach längeren Unterhandlungen, endlich mit einer von Schmidt gezahlten 
Summe von 100 Thlr. abfinden ließen, konnte derselbe doch erst am Jahres
schlüsse die Ziegelei sein nennen, so daß frühere Veranstaltungen wegen des künftigen 
Betriebes unmöglich wurde. Wesentlich war daher für den Verkaüfer der Um
stand, daß die Pächterin Hagen verpflichtet war, beim Aufhören der Pacht — 
1. April 1847 — 300 Schachtruthen im Herbst gegrabene Ziegelerde vvrräthig 
zu halten. Die förmliche Übergabe erfolgte am 31. März 1847 und hatte 
der Kaüfer sich wegen des Inventars lediglich mit der re. Hagen auseinander 
znsetzen.

Somit wurde die Fortification von diesem lästigen, durchaus unpassenden 
stitute und besonders auch von der großen Sorge, daß ein Brandunglück durch Fahr
lässigkeit, Muthwillen oder gar Bosheit, ja selbst durch Brände in der Nähe, das 
ganze Etablissement in Asche'legen, überhoben. Die Steinvorrüthe wurden sämmt
lich nach Stettin geschafft; und hiermit fand die Geschichte der Stettiner Festungs
Ziegelei ihren Abschluß.

Chronik des großen Erwciterungs-Neubaues der Festung um die Neustadt, 
1845-1857.

1845. ,
Mittelst Cabinets-Erlasses vom 24. April 1845 wurde auf Grund des 

commissarischen Entwurfs vom Februar desselben Jahres zur Erweiterung der 
Stadt Stettin auf der Südseite des linken Oderufers, eine Veränderung der 
Festungs - Enceinte dergestalt anbefvhlen, daß der alte Hauptwall rc. rc. links 
vom Berliner Thor bis zum Bastion IX geöffnet und an dessen Stelle eine 
Enceinte hinter dem Polygon 4—5 des Forts Preüßen, 400 Schritt von dessen 
Escarpe durchlausend, den ehemaligen Sackschen Garten überschreitend, an den 
Höhenrand anschließend, von dort rückwärts, mittelst casemattirter Flanken-Batterien 
und crenelirten Mauern, nach dem großen Ravelin 8—9 führend, treten, und so 
fortgesetzt mittelst crenelirter Mauern auf den betreffenden Escarpemauern, und 
durch den Hauptgraben am linken Schulterpunkte des alten Bastions VIII rc. 
den neüen Abschluß zu bilden bestimmt wurde.

Für diesen großartigen in 3 Jahren, bis incl. 1848, auszufuhrenden Bau, 
mit Einschluß der Bauten im Polygon 4—5 des Forts Preüßen, doch mit Aus
schluß der Terrain-Erwerbungen und der Einebnung der alten Werke rc. wurden 
an Kosten vorlaüfig 800.000 Thlr. ermittelt. Die Acquisition des Grund und 
Bodens wurde von Seiten des Ober-Präsidiums und der Königl. Regierung zwar 
bald möglichst eingeleitet, die Umstünde waren aber leider so angethan, daß der 
Erdbau erst im Monat August 1845 in Angriff genommen werden konnte, und 
die Übereignung sämmtlicher, zum Bau erforderlichen Grundstücke erst tu der 
Mitte des Monats November erfolgte.

Da ein viel früheres Beginnen der Arbeiten vorausgesetzt worden war, 
so wurden schon für das Jahr 1845 die Summe von 130.000 Thlr. angewiesen, 
aber es war nicht möglich von diesem für den Bau zur Verfügung gestellten 
Betrage mehr als 50.000 Thlr. auszugeben, welche zur Bewältigung von ca.
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24 000 Schachtruthen Erde, zur Beschaffung von 2’/2 Millionen Steine (unbezahlt 
blieb t Bcillion), 2'/2 Tausend Tonnen Kalk, diverse anderer Materialien und 
des. Utenstlien-Jnventars re. hinreichten. Zur Mauerung konnte nirgend ge
schritten werden. ' a

Der Bau besteht aus folgenden 5 Haupttheilen:
A. Die Enceinte vom alten Bastion VII bis zum Höhenrande der Ober- 

Wiek ;
B. Die Kehllinie bis zum eilten Bastion IX;

" C. Die Umformung des Polygons 4—5 vom Fort Preußen;
1) . Der Bau von 2 Kriegs-Pulvermagazinen in Stelle der eingehenden der- 

maligen Magazine Nr. 3 im alten Bastion VII und Nr. 4 im alten 
Bastion VIII.

E. Der Bau von 2 .defensiblen Friedens-Pulvermagazine als Reduits 
später auzulegender Werke vor der Westseite des Forts Preußen in 
Stelle des eingehenden Friedens-Pulvermagazins Nr. 6 in der Com- 
munication vom Fort Preüßen und des als Friedensmagazin benutzten 
incht bombensichern Magazins im Ravelin 4 -5 des Forts Preüßen.

^m ^ahre 1845 ist nur an dem Bautheile A gearbeitet worden und im 
künftigen Bastion VIII ein Breüner angelegt dessen Beendigung für ult. April 
1846 in Aussicht genommen wurde. Dwsè Enceinte A wird bestehen aus 3 
Bastionen \ II, \ III und IX mit Courtine, einem ganzen und einem halben Ravelin, 
großen Graben-Caponniören und Blockhaüsern mit Minengänqen im bedecktem Wege 
und Hohltraversen in den Capitalen der Raveline. Die Escarpemauern der 
Bastione 22 F. hoch, die crenelirten Courtine-Mauern ebenso, die Coiàicarpen- 
Mauern 18 F. hoch.

1846.
Bau A. Nur dieser Bau wurde mit einer nach Anrechnung der bezahlten 

Bestände an Materialien rc. effectiven Ausgabe von 156.786 Thlr. betriebe«. 
Die Mauerbauten betrafen in ungefähr ? Schachtruthen Mauerwerk theils von 
Rollsteinen und alten Manersteinstücken, theils von neüen Ziegeln lediglich die 
Escarpe, und wurde dabei im Allgemeinen die Facenrevetements der Bastione VIII 
und IX, bis in die Nähe der Schulterpunkte vollendet und die übrigen Mauer
theile mit einigen Flanken-Casematirungen und dem neüen Stadtthor-Gewölbe 
bis zur Rondenganghöhe gebracht, auch die Hauptgraben-Caponnwre vor der Cour
tine 8—9 bis zur Widerlaghöhe der untern Etage aufgeführt. Am rechten und 
linken Ende der Enceinte blieben die Mauerarbeiten theils wegen des nicht ge
nügend vorgerückten Erdbaus, theils wegen mangelnder Bestimmungen, theils um 
den alten Hauptwall nicht voreilig zu öffnen, noch rückständig.' An den ge
dachten Mauertheilen hätte übrigens noch mehr geschehen können, wenn nicht 
wälirend des Baus alterirende Bestimmungen abgewartet werden mußten. Der 
Erdbau schritt so weit vor, wie es die Mauerarbeiten und örtlichen Verhältnisse 
irgend gestalteten. Die Öffnung des Polygons 4—5 des Forts Preüßen in der 
Enveloppe erfolgte auf der linken Seite (Saillant 5) bis zum Ravelin 5—1 zum 
größten Theil. Vom Hautpgraben blieb noch ca. V5 auszuschachten. Auch der 
Haupt-Abwässerungskanal unter der rechten Flanke ' des Bastions IX nach dem 
Bahnhöfe im Sackschen Garten nebst dem Vorstuthgraben nach der Oder, kamen
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zur Ausführung, eben so auf Kosten der Königl. Regierung der, neben der linken 
flanke dieses Bastions für die Stargarder Eisenbahn erforderlich gewordene 
Tunnel, welcher gegen 8000 Thlr. gekostet hat. Zwei 70—75 F. tiefe Brunnen 
mit zwei eisernen Pumpenstützen jeder, kamen im Höhe des Bastions >111 und 
hinter der Courtine 8—9 mit einem Kostenaufwande von über 4000 Thlr. zur 
Ausführung. Die Senkung desselben war sehr schwierig. Der neüe Müitair- 
Beqräbnißplatz vor dem Berliner Thor wurde eingerichtet und bout 25. Marz 
1846 ab benutzt. Im Herbst begann die Überführung der Leichen vom alten 
Friedhofe, der innerhalb der Werke über dem Bahnhöfe lag, nach dieser neuen 
Nekropole, und zwar auf Kosten der Königl. Regierung. r> ,

Bau B. Hier geschah noch nichts, und konnten selbst die Entwürfe 
nicht bearbeitet werden weil dazu theils das Personal zu beschränkt und beim 
Bau A zu angestrengt beschäftigt war, anderer Seits noch der Speeial-Entwurf sur 
den neuen Stadtthei'l fehlte, von welchem diese Kehlbefestignng mit abhängig blieb.

Ban C. Außer den unter A gedachten Erdarbeiten konnte auch hierbei nichts 
geschehen; auch lag es in der Absicht, zunächst die Bauten A und B weiter zu 
fördern,' um den Abschluß des Hauptfestungs-Körpers bald möglichst zu Staude 

zu bringen. „ , , , t v. » u
Bau D. Diese Bauten liegen noch entfernter, doch muß bald die Funda- 

mentirunq des Pulvermagazins im neuen Bastion > II beschafft werden, weil 
ohne dieselbe die vollständige Ausfüllung des alten Hauptgrabens nicht Statt 
finden kann, welche zur Formirung der neben Wallstraße erforderlich ist. ,

Bau E. Da die betreffenden beiden alten Pulvermagazine schon bcnit Be
ginn des Baues A geleert werden mußten, rnithin der Festung beinahe 2000 
Ctr entzogen wurden, so lag es in der Absicht, schon im laufenden ^ahre die 
beiden neüen Magazine zu "bauen. - Behufs des .speciellen Entwurfs der 
re. Werke und Magazine war aber zunächst eine specielle Aufnahme und Kar- 
tirunq des Terrains in weiterer Ausdehnung erforderlich, welche sich wegen Mangels 
an Personal bis Ende Januar 1846 hinzog, und nach erfolgter höherer Be- 
stimmnug zunächst noch die specielle Ermittelung des einzuziehenden Terrains fur 
beide Werke verlangte. Erst im Anfänge des Monats Mai konnte dem Ober
präsidenten das diesfällige Bedürfniß nachgewiesen werden. Dann trat der Ein
ziehung der erforderlichen Liegenschaften noch das große Hinderniß entgegen, 
daß Zweifel darüber entstanden, ob der König die Expropriationen wegen des 
neüen Stadtheils auch auf diese Werke ausgedehnt wissen wollte. Darüber ver
strich das ganze Jahr, und wenn gleich Hoffnung gemacht wurde, die Grund
stücke ini Anfänge des Monats April 1847 zur Verfüguug zu erlangen, so stand 
dies Resultat doch bei den vielen Einwendungen der Eigenthümer des Terrams, und 
der daraus entspringenden Seitens der Königl. Regierung vorzunehmenden gründ
lichen Bearbeitung der in Frage kommenden Jnterressen noch sehr zu bezweifelu, 
Bei der Festungs-Behörde nannte man diese nothwendigen Erörterungen „lang
samen Geschäftsgang bei der Regierung" und sügte hinzu, daß, wenn man 
stricte der gesetzlichen Form beim Bau A hätte folgen müssen, auch mit diesen 
Arbeiten bisher noch kein bedeütender Fortschritt zu machen gewesen sein würde. 
Bei den detachirten Werken liegt das Bedürfniß nicht in deni Maße nahe.

Sei hier angemerkt, daß auch im Jahre 1846 wegen Anlegung des Dampf-



Erweiterungs-Neubau, 1845—1857.
617

Zwecks an der Unter-Oder auf dem Fundn der Zeüghof-Lünette 10 auf 
( ?l^ieiT\CslpTtere mtt Bvmbenbalkendecke erbaut wurde, deren Kosten 

v lj Thlr. betragend, von der Stadt getragen wurden.
1847.

à In diesem Jahre wurden folgende Werke zu Stande gebracht: 
.S1 Ie ^scarpemauern mtt Ausnahme geringer Theile au beiden Flügeln, 
edoch alle Flankeneasematttrungen tm Rohbau. - Die große Hauptgraben- 
Eà"î- l^WwerlKöhe der obern Etage, excl. der Wölbung der'untern 

T ie linke Flugel-Caponninre bts zur Widerlaghöhe der untern Etage. — 
Die t u amtportale des großen Stadtthors bis zur Krönung, mit dem Schlußstein 
der .S47Jr^t* ~ Die vorliegende Brücke bis auf die Klappt

i "àusgang, ein Theil der Contrescarpemauer daselbst. — Das neben- 
liegende Blockhaus bis zur obern Wölbung. — Die Fundamentiruna der Maner- 
werke des Mtttelravelins, links incl. Plintenstellung der Futtermauer. — Anfang 
der Fundameuttrung re. der Flankencasematten des linken Flügelravelins. - 
N? câ-iî' gewölbten Haupt-Abwässerungs-Kanals unter dem neüen Bastion VII, 
in stelle der frühern Cuvette bts zur Spitze des alten Bastions VII von wo 
»Lnm^CrorCdieses Kanals Sache der Civil-Baubehördc(fföniql. Re-

- ?!' Erdarbeiten schütten in dem Maße vor. wie die örtlichen 
Berhaltntsse und ftischen .Mauerwerke es gestatteten. Auch war matt Ocrt'dncbeitB 
înîss \nraU ^hîndert, wetl einer Seits das Kriegs-Ministerium den alten £mitpt< 

> II und dem Hauptwall von Fort Preußen noch nicht öffnen 
laßen wollte, andrer toetta alterirende Bestimmungen Hinsichtlich des Ummgs 
des Schmtedegntndes (Bahnhof) ergingen. Der Hauptgraben wurde indessen bis 
Ä? Sîreà mt à Flügeln ausgehvben und auch die Erdarbeit au der 
Faee bey linken Flugel-Ravelms begonnen. Auch diese letztere Arbeit wurde 

. daß sich Weiterungen wegen Übergabe eines Theils des 
L erhà, die erst gegen Ende des Jahres ihre Erledigung
fanden. xVi t Laufe des Winters 1846—47 erfolgte die vollständige Trans 
location der Leichen^vom alten nach dem neuen Militair-Begräbnißplatze. — 
betrieben worden 1847 mit dner Effectiv-Ausgabe von 219.111 Thlr.

Bau B Die Entwürfe wurden bearbeitet und bis auf die Abschließmtg 
dey Schtmedegrundes (Bahnhof) genehmigt. Hiusichts dieser letztern Linie ent
stauben aber — am Jahresschluß noch nicht beseitigte, — Weiten ungen weil 
fnVT Cn ?er beiden Eisenbahnen itacp Berlin und Stargard (Posen es 
orderten daß em Theil der beabsichtigten Abschlußbauten von 22 Ruthen 

à h? geführt wurde, welche wesentliche Lücke in der neüen Enee-nte Erdings um so bedenklicher erscheinen mußte, als es im allgemeinen Interesse 
llegt, die Bahnen auch tm Kriege so lange, als möglich in Betrieb zu lassen 
»ii nn ein erfolgreicher Insult längs des Stromes wol in der Möglichkeit liegt' 
— Zur Begegnung dieses Adelstandes bleibt nichts andres übrig, als den 

Ulli ötC Stillt htm ititS ihm s ‘ 1 l L1 ) 1111 Cl 111 f daher
' 6 der Landfronte, und um die nördliche Höheuwand des Schmiede

Jinb^ sii “ s»UerM "h" bCU N"'hlmb-rg und lwgs des nördlichen Thal- 
rnndes bi» an dir Nordbattene zu fuhren, welche Maßnehmuug jedoch anderwkite 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. ' 78
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Jnconvenienzen und an 25.000 Thlr. Mehrkosten verursachen wurde. Dte^u- 
evuveuienzeu bestehen hauptsächlich in dem Umstande das! nach dem ursprünglichen 
vom Könige genehmigten Entwürfe der ganze Schunedegrund und den stark be 
baute Mühlenberg in die neue Enceinte eingeschlossen werden, mithin den Be
schränkungen des ersten Festungs-Rayons entzogen werden sollte wahrend be 
aedachter'anderweiter Befestigung diese Terraintheile wieder tu den Rayon zu 
liegen kommen, und den qu. Beschränkungen um so mehr unterworfen bleiben 
müssen da sonst die qu. Mauerlinien' eventuell ganz markrrt werden konnten. 
Der neue Entwurf konnte erst gegen Ende des Jahres erngereicht Werren, Hin
unter den gedachten Verhältnissen ist der Erfolg, der jedenfalls eine Bestimmung 
des Königs nothwendig macht, sehr ungewiß. Gearbeitet wurde an dem Bau!.. 
noch nirgend, und es fragt sich noch, wie es damit un künftigen ^ahre gehalten 
werden wird, da zwar höhern Orts die Absicht ausgesprochen ist, die Kehlbe 
festiqunq möglichst zn betreiben, die eben gedachten Hindernisse aber und d . 
Umstand, daß der Bebauungsplan des neüen Stadtthells immer noch nicht dte 
Bestätigung des Königs erhalten hat, und der bisherige Bergweg im alten S c 
ravelin 8—9, welcher einer bedeütenden Abgrabung und bezw. Verlegung bei ms, 
zu den Materialien-Transporten für den Festungsbau theils unentbehrlich is, 
'theils das sonstige Terrain noch dem sehr zeitraubenden Verfahren der

bMen Bauten haben noch nicht ausgearbeitet 
werden können. Im Übrigen verhält es sich nut dieser Bau Abtheilung, 

1846 bemerkt wurde. . ,,
Bau D. Die hierauf bezüglichen Entwürfe sind emgereicht.
Bau E. Die Überweisung der Grundstücke erfolgte erst tut Herbst, so daß 

der Bau beider Pulvermagazine erst int künftigen Jahre m Angriff genommen 
wcrdm kanu.^ Durch Materialbeschaffung ist dieser Ban aber sa wert v°rb°r°.tet, 
v n Reffen raschem Betriebe zu seiner Zeit Nichts weiter entgegen stehin duiftt. 
Zur Anlage der umschließenden Erdwerke sind die Entwürfe ebenfalls emgerei j 

worden. 1848>
Bau A. Für diesen Bau wurden in vorliegenden Jahre 123.232 Thlr. 

verausgabt und dafür ist: — das Escarpement sammt semen Flankenbatterien, 
h' wie — die Hauptgraben Mittel-Caponniere im Rohbau und bis auf beit innern 
Lsbau vollständig beendet. - Eben so die tinfe «
Einzieben des i-wischengewölbes der untern Etage. — Auch wurde dav Hatlpt 
tbor beendet und der Hauptgrabenbrücke die Zugklappe zugelegt; imd am 
Jlügel-Ravelin das Escarpement bis zum Cordon gehoben, und dte Hofmaner 
dieses Ravelins zwischen Flügel-Caponniöre tlnd Hohltraverse, und die sich an- 

. schließende hohe Profil und Ravelin-Graben-Abschlußmauer twl Rohbau vollendet.
(5tn>nso waren sämmtliche Hohlbauten int Mtttel- und lütten Flugel-Ravilm, 

die Flankenbatterien, Hohltraversen, Minenvorhaüser und die Dechargenkasematte 
des linken Flügel-Ravelinê mit ihren rübhvörtW"
hp« Labres im Robbau vollendet. — Dte Sudbatterte war bts zur Gewolbiyohe 
der f«nb bi, zwischen ihr und der Fliigel-Cnpnuu r- Üegen e 
«chlniauer sammt der daraus stehenden crenelirter Mauer, dtese b.s aus den Lu- 
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schluß an die Batterie heraufgeführt. — Die 6 Blockhaüser des gedeckten Weges 
sind im Rohbau vollendet und die anliegenden Contrescarpetheile mitgehvben. — 
Unter dem Glaeis des linken Flügelravelins ist zur Abführung der Tagewasser 
ein gemauerter Kanal nach dem Ravelingraben geführt worden. — Die Erd
arb eiten des Hauptwalles sind soweit gediehen, daß zur Vollendung des Bastions 
VII die rechte lange Flanke und der nach Innen hinein springende Theil der 
linken Face noch anzuschütten bleibt. Die' linke Face und Flanke des Bastions 
VIII und die Linie des Bastions IX ist bis etwa 3 F. über den Wallgang roh ge
schüttet alles Übrige aber vollständig regulirt. — Das Mittel - Ravelin war 
noch nicht überall bis zur Revetementshöhe geschüttet, im linken Flügelravelin 
fehlte noch der Abtrag und die Anschüttung. Die Rohschüttung des Glacis war 
im Allgemeinen vorhanden, zur Reguliruua desselben aber noch nichts geschehen. 
Am linken Flügelravelin verblieb noch ein bedeütender Theil Boden aus dem 
Graben zu schachten.

Bau B. Kehlbefestigung. Mittelst Cabinets-Ordre vom 2. März 1848 
wurde von der Schließung der Kehle mittelst einer crenelirten, quer durch 
deu Schmiedegrund zu ziehender Mauer abgesehen und befohlen, den permanen
ten Abschluß der Kehle durch eine dem Umzuge des Schmiedegrundes folgende 
an die Nord- und Südbatterie sich anschließende crenelirte Mauer zu bewerk
stelligen. In Folge dessen wurde vom Monat Mai d. I. ab der Bau ernstlich 
in Angriff genommen, und am Schluffe des Jahres war —

Die Bekleidungsmauer von der Südbatterie ab bis zum Rondel am Mühlen
berge, und zwischen der Nord- und Oderthor-Batterie bezw. bis zur Höhe des 
Roudengangs gehoben. Die Nord- und Oderthor-Batterien waren fundamentirt 
und bis zur Wölbung der 1. Etage heraufgeführt. Die verbliebene Öffnung 
zwischen dem Rondel und der Nordbatterie am Mühlenberge mit dem Mühlen- 
bergthore konnte wegen der dort liegenden, noch nicht expropriirten Grundstücke 
noch nicht in Angriff genommen werden. Der Theil der östlichen Kehlmauer 
rechts und links des Tunnels der Stargarder (Posener) Eisenbahn mußte auf 
sieben, bezw. 21, 24, 35 F. tiefe Pfeiler gegründet und ihm diese Tiefe gegeben 
werden, um mit zweien die Widerlager des Tunnels, mit den anderen den ge- 
wachsenen Boden zu erreichen. — Außer den Abschachtungen zur Fundameutirung 
der Futtermauer und Batterien war auch die Bergstraße von der Oderthor- bis 
zur Nord-Batterie auf 2 Ruthen Breite bis zu der für sie im Bebauungsplau 
des neuen Stadttheils festgestellten Höhe eingeschnitten worden. Der Boden, der 
ans diesen Abschachtungen gewonnen wurde, ward bis an die Oder transportirt 
Mld dort auf Kühne verladen, die ihn für Rechnung- des Kahnbaumeisters 
Masche zur Erhöhung seines Grundstücks auf der Silberwiese dort abluden.

Verausgabt wurden beim Bau B 39.072 Thaler.
Bau C. Kehlbefestigung des Forts Preüßen. Für diesen Bau war am 

Schluß des Jahres die Ausarbeitung des Proiects vorbereitet. Ausqeqeben 
wurde Nichts.

Bau I). Bau zweier Kriegs-Pulvermagazine. Der Entwurf dazu wurde 
vvu dem Allgemeinen Kriegs-Departement (Abtheilung des Kriegs-Ministeriums) 
unterm 15. April 1848 genehmigt und mit dem Ban des in den Hof des Bastions 
VII zu legendeil Magazins in den ersten Tagen des Mvllats Juni der Anfang 

78* 
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gemacht. Da es in ben Graben des alten Bastions VII zu liegen kam und 
man das oon der Fundamentsohle bis zur Hofsvhle auszuführende bedeütende 
Mauerwerk nicht ungenützt lassen wollte, erhielt dieses Magazin 2 Etagen. Ant 
Schlüsse des Jahres war der Bau dieses Magazins bis zur Widerlnghöhe der 
obern Etage gehoben. Das andere in den Flügelsaillant zu legende wurde 
in diesem Jahre noch nicht angefangen. Verausgabt wurden bei diesem Bau 
6.279 Thaler.

Bau E. Zwei Friedens-Pulvermagazine vor Fort Preüßen. Nachdem erst 
am 24. August 1847 die Überweisung der zu beide» Magazinen nöthigen Grnnd- 
stucke erfolgt war, lourde Anfangs Mai 1848 das an der Pasewalker Staats
straße liegende, Ende desselben Monats das an der Berliner Staatsstraße liegende 
gegründet. Am Schlüsse des Jahres aber war der Bau bis auf unbedeütende, 
ziim innern Ausbau gehörige, Gegeustünde vollständig beendet. Die Ansgabe bei 
diesem Bau belief sich auf 8.295 Thaler.

1849.
Bau A. Der Bau der 3 Landfronten erforderten in diesem Jahre einen 

Geldaufwand von 50.976 Thlr. und wurde in der Art gefördert, daß — die 
linke Flügel-Caponniore und —-die Dechargen-Casematte des linken Flügelravelins 
dnrch das Einziehen der Zwischengetvölbe im Rohbau volleiidet würden; — 
der Hanptgraben an der Kehle der Festung durch Hebmig der Abschlußinauer 
air der Spitze dieses Ravelins abgeschlossen, — die Südbatterie im Roh
bau vollendet und —- die Contrescarpe mit Einschluß der Profilmauer der 
Cvntregarde des Ravelius 6—7 vollständig in ihren noch fehlenden Theilen ge- 
hoben wurde. — Ju Bezug auf die Erdarbeiteu war die Rohschüttung der rechtell 
Flanke des Bastions VII am Schlüsse des Jahres noch nicht ganz beendet 
worden.

Die noch fehlende Schüttung der Bastione VIII und IX mußte wegen der 
Mauerbewegung an diesen Bastions ausgesetzt werden. Dagegen wurde die 
Rcittel- und die linke Flügel-Cap minière, und auch die Südbatterie durch Erd
beschüttung vollendet. Das Mittel-Ravelin war vollständig, das linke Flügel- 
Ravelin in der Rohschüttung beendet worden. Auch wurde nach Hebung der 
Contrescarpe mit der Formirung derselben in Erde vorgeschritten und 4 der 
Wafsenplätze regulirt. — An der linken Face des Bastions VIII wurde am 
2. Juni eine Erdtrennung des Walles am Fuße des zum Theil schou ange- 
schütteten Banketts bemerkt, und damit gleichzeitig 6 Ruthen von der Spitze 
entfernt, eine Ausbauchung von 9‘A Zoll am Cordon und 41/, Zoll am Fuße 
des Mauerrevetements. Außerdem hatte sich das Fundament an dieseui Punkte 
27 Zoll gesenkt. Bei Anwesenheit des Chefs des Ingenieurs-Corps veranlaßte 
dieser die Absteifung dieses Revetementstheils, und daß die volle Beschüttung, 
mit der- inne gehalten worden war, aufgebracht werden sollte. — Eine eben solche, 
aber minder bedeütende Ausbauchung fand sich auf der linken Escarpenface des 
Bastions IX. Sie betrug 7 Ruthen von der Spitze, am Cordon 278 und am 
Fuße 1 ’/2 Zoll, und veränderte sich nicht weiter.

Bau B. Die Kehlbefestigung. Durch die Ausführung des Rampenthors, 
die Vollendung der crenelirten Mauer bis in die Kehle des neuen Bastions IX, 
die Hebung der Bekleidungsmauer des Rondels bis zum Rvndengange, die Voll-
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enbung der crenelirten Mauer -zwischen dem Mühlenbergthore Ms zur Nord- 
battene und von, dieser bis zur Oderthorbatterie mit) von dieser um das alte 
Ravel in 8—9, die Fundamentirung und Hebung dieser Mauer durch den alten 
Hauptgraben mit) die Aufführung dieser Mauer bis an die Spitze des alten 
Bastions IX bis zur Cordonhöhe, war die Kehle als vollständig geschlossen zu be
trachten, da auch die Nord- und Oderthorbatterie, bis auf den innern Ausbau 
vollendet worden waren.

Dic C^pivpiiation des Terrains zur Errichtung des Mühlenbergthors konnte 
erst bis zum 1. Oktober, und auch hier zum größten Theil durch Privatabkommen 
erreicht werden, so daß das Mnhlenbergthor mir erst im November gegründet, 
and bls zur Straßenhöhe fnndamentirt werden konnte. An Erdarbeiten wurde 
du Cimcihn dev allen Bastions IX noch am Ende des Jahres begonnen und 
die Regulirnng der Bergstraße bewirkt. Ausgegeben wurde für diese Bau-Ab
theilung B die Summe von 39.695 Thlr.

Bau C. Kehlbefestigung des Forts Preüßen. Bei diesem Bau wurde im 
laufenden >vahre sehr viel geleistet, in dem fast sämmtliche Mauerarbeiten im 
Rvhban und bis zur Fugenarbeit vollendet wurde. — Erst im Mai gegründet, 
war das fllebutt des Forts im November vollendet, — die beiden Kehl-Pulver- 
magazine gegründet, gehoben und mit Erde beschüttete, — die crenelirte Mauer 
aufgesetzt und das Kehlthor eingewölbt. — In den Ravelinen 3—4 und 5—1 
waren der alte Flankenabschnittsgraben zur Wachtcasematte eingewölbt und bis 
aus den alten Thor-Eingang im Ravelin 5—1 auch die crenelirten Mauern auf- 

h worden. An Erdarbeiten waren außer den Fundamentgruben, der 
B-all des Forts und die in der Kehle desselben liegenden Facen der Raveline 
abgetragen und überall der neüe Rondengang hergestellt und fast vollständig re- 
gulrrt. Ausgegeben waren 28.508 Thaler.

à I), betreffend 2 Kriegs-Pulvermagazine. Das im vorigen Jahre be- 
gouueue Magazin nn Bastion \ II wurde im Rohmauerbau ganz vollendet, das im 
linken Flügel-Saillant im Juni gegründet und bis ans die'Abpflasternng gehoben 
und vollendet. Ausgabe 8175 Thlr.

Bau B die 2 Friedens-Pulvermagazine vor Fort Preüßen. Die kleinen Re- 
gulii.lugen sür den Bau dieser beiden Magazine wurden noch ausgeführt und 
111 Magazine am 21. Mai d. Js. dem Königl. Artillerie-Depot übergeben. Aus
gabe in diesem Jahre 3064 Thlr., im Ganzen 12.359 Thlr.

Wtö hierher gehörig darf auch, noch die auf Grund des Gesetzes vom 31 
pctober 1848, laut Verhandlung vom 3. September 1849 vollzogene Abqrünzung 
der Jagdrahons nicht übergangen werden.

1850.
Bau A. Der 3 Landfronten, wofür in diesem Jahre Thlr. 36.890. 25. 

9 Pf. verausgabt wurden, umfaßte: — Die lange linke Flanke des Bastion VII 
îw àvhen geschüttet und damit der Hauptwall bis auf die links vom Neüenthor 
der Paßage wegen noch belassene Öffnung vollständig geschlossen; — die Raveline 
in il)iui äußeren und inneren Böschungen, so wie in den Hofraümen vollständig 
reg ul u. ; — die Contrescarpe und die Südbatterie, im vorigen Jahre im Rohbau 
aufgeführt, vollendet; - sämmtliche Hohlraüme bis auf die oberen Raüme der 
Mittel- und linken Flügel-Caponniöre, so wie die Hohltraversen gepflastert und 
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auch mit Einschluß dieser Raüme geweißt — die Verschlüsse des, Neuenthors, 
der Südbatterie, der linken Flügel-Caponniore und der Eingänge in die Hohlraüme 
des linken Flügel-Ravelins angeschlagen, die Wache am Neüenthore eingerichtet. 
— Über die Correctur des alten Ravelins 6—7, zu welcher dre Fundamente 
gelegt sind, ist mittelst Verfügung des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements 
oom 19. December 1850 die weitere Besümmung noch Vorbehalten.

Bau B. Kehlbefestigung. Verausgabt wurden Thlr. 11.456. 18. 10 Pf. 
und dafür ausgeführt. — Die Abschaltung und Regulirnng der Straße am 
Oderthor; — die Abdeckung der Kehlmauer am Schmiedegrund; — das An
bringen der ^ugklappen am Oder- und Mühlenthor, so wie das Anschlägen der 
Thorverschlüsse.' (Die rechte Flanke am Mühlenthor mußte noch unvollendet 
bleiben, bis durch nachträgliche Expropriation zweier Grundstücksparcelen die 
Passage durch das sonst fertige Thor eröffnet werden kann).,—Der innere Aus
bau der Nordbatterie zur Dienstwohnung für einen Wallmeister und zunr Uten
silien-Depot, so wie der innere Ausbau der Oderthor-Batterie.

Bau C. Kehlbestigung des Forts Preüßen. Verausgabt wurden dafür 
Thlr. 7.187. 3. 1 Pf. und es kamen zur Ausführung: — Die Regulirnng des 
Diamants und des Kehl-Reduit und der nach den Fort führenden Straße, sowie 
der ganzen Esplanade; — der innere Ausbau des Reduits, die Vollendung 
der Pulvermagazine und Wachtcasematten in dem Ravelin der Courtine •> 4 und 
5—1 unter der nach der Kehlseite liegenden Face. — Die Regulirnng tm 
Innern des Forts und in der von der Umänderung betroffenen Ravelin-Hälften.

Bau D. Erbauung zweier Kriegs-Pulvermagazine. Ausgabe Thlr. 1.790. 
9. 11 Pf. Dafür wurde ausgeführt: — Das Magazin im Bastion \1I int 
innern Ausbau zur Vollendung gebracht und am Schluffe des Jahrs bei der 
befohlenen Armirung der Festung bereits mit Pulver belegt. Das Magazm 
im linken Flügel-Saillant wurde bis auf die Deckung und Aufstellung der 
Pulvertonnen-Lager beendigt. Die letzteren sollen aus dem abznbrechenden Knegs- 
Pulvermagazine im Bastion VIII entnommen werden, was jedoch bei eingetretenec 
Armirung der Festuiig noch zur Pulverlagerung benutzt wird.

1851.
Bau A. Der drei Landfronten. Verausgabt wurden Thlr. 6939. 3 Sgr. 

Dieser Bau wurde mit der Aufführung des Verbrauchs-Pulvermagazins unter 
der linken verlängerten Face (am Endprvsil) des Ravelins der Fronte 6 7 
(Berliner Thor-Ravelin), Anschüttung und Regulirnng von Wall und Brifftwehr 
dieser Face, Umformung der linken Kehlseite desselben Ravelins, imt dem Schluß 
der Öffnung des Walls links vor dem Neüenthor, mit der Bepflanzuiig des 
Glacis und' mit dem innern Ausbau der Mittel-Caponnwre und der linken Flügel- 
Caponniere so wie der Hohltravese in beiden Ravelinen beendigt. .

Die aüßere Böschung der linken Face des Bastions VII, welche tm Frühjahr 
abgerutscht und wiederhergestellt worden war, ist im Herbste nach anhaltendem 
Regen aufs Neüe abgerutscht und konnte der Bau wegen der Wiederherstellung 
derselben noch nicht geschlossen werden. , ..

Der innere Ausbau der Mittel-Caponniere, der linken Flugel-Capvnnwre und 
der Hohlraüme in den Ravelinen, welche zum Casernement für die 2. Pionier- 
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Abtheilung eingerichtet wurden, erfolgte auf Kosten des Service-Fonds und belief 
sich die Ausgabe dafür auf 2382 Thaler.

Bau B. Die Ausgabe betrug Thlr. 736. 18 Sgr. und wurde die An
schüttung des Rondengangs durch den alten Hanptgraben des Bastions VII be
endigt. Hiermit ist der Bau vollendet.

Bau C. Kehlbefestigung des Forts Preüßen. Verausgabt wurden 394 Thlr. 
14 Sgr. und dafür die Dielung der beiden in der Kehle liegenden Verbrauchs- 
Pulvermagazine ausgeführt, auch der innere Ausbau der Reduits, sowie der 
Wachtcasematten in den angränzenden Ravelinen, vollendet, uiib damit auch dieser 
Theil des Erweitcrungsbaus beendigt.

Bau D. Für diese Bau - Abtheilung wurden Thlr. 371.» 10 Sgr. aus
gegeben und dafür im Pulvermagazin des linken Flügel-Saillants die Dielung 
gelegt.

1852.
Bau A. Der drei Landfronten. Ausgabe Thlr. 642. 24 Sgr. Der Bau 

wurde mit der Herstellung der abgerutschten Böschungen der linken Face des 
Bastions VIII und mit dem Aufsetzen eines Thürmchens auf die Abschlußmauer 
des Grabens vor dem linken Flügel-Ravelin beendigt.

Bau D. Ausgegeben wurden 68 Thlr. 6 Sgr. und der Bau mit dem Ein
bringen der Pulvertonnenlager in das Kriegs-Pulvermagazin im linken Flügel- 
Saillant beendigt.

Zusammenstellung der Kosten, welche der Erweiterungs-Neübau der Festung 
verursacht hat.

Jahr. A.
Thlr. Sgr. Pf.

B.
Thlr. Sgr. Pf.

C.
Thlr. Sgr. Pf.

D.
Thlr. Sgr. Pf.

E. 
Thlr.

Überhaupt.
Thlr. Sgr. Pf.

1845 50.000.—.— — — — — 50.000.—.—
1846 156.786.-.— — — — — 156.786.—.—
1847 219.111.—.— — — — — 219.111.—.—
1848 123.232.—.— 39.072. —.— — 6.279. — 8.295 176.878.—.—
1849 50.976. 4.— 39.695. —.— 28.508. —.11 8.175. 4.— 3.064 130.418. 8.11
1850 36.890.25. 9 11.456. 15.10 7.187. 3. 1 1.790. 9.11 — 57.324.24. 7
1851 9.321. 3.— 736. 18.— 394. 14..— 371. 10.— —— 10.823.15.—
1852 642.24.— — — 68. 6. 1 — 711.—. 1

Summa 646.959.26. 9 90.960. 3.10 36.089. 18.— 16.684. — 11.359 802.052.18. 7

Nachträglich wurden zum vollständigen Abschluß des Baues noch einige 
Arbeiten ausgeführt, und zwar tut Jahre —

1854: Die Regulirung des Terrains längs der Kehlmauer der neüen Be- 
festigttng zwischen der Nordbatterie und dem Bastion IX, veranschlagt auf Thlr. 
1376. 25 Sgr., von welcher Regulirung in diesem Jahre die Strecke von der 
genannten Batterie bis zum Mühlenthor zur Ausführung kam. Demnächst der 
Bau eines Tambottrs vor dem Berliner Thor zum Schlüsse der crenelirten 
Courtinenntauer, veranschlagt zu 3350 Thlr., der bis auf das Einhängen des 
Thorverschlusses vollendet wurde; und endlich die Errichtung eines Lattenzauns 
zum Abschließen des Platzes hinter der rechten Face und Flanke des Bastions VII, 
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veranschlagt auf 240 Thlr. Der Zaun wurde bis auf den Anstrich mit russischer 
Farbe hergestellt. Verausgabt wurden für diese Bauten in den laufenden Ja)re 
3932 Thlr. Vollendet wurden sie im folgenden Jahre 1855, während dessen sie 
noch einen Kostenaufwand von 6586 Thlr. erforderten.

Die Anlage eines unterirdischen Kanals von 193 Ruthen Länge zur Trocken- 
legurg der Kellersohlen von dem Reduit mit den Graben-Caponniären des Forts 
Preußen, so wie der Cüvette des Hauptgrabens dieses Forts auf 2520 Thlr. 
veranschlagt, sollte in Gemäßheit der Verfügung des Königl. Allgemeinen Kriegs- 
Departements vom 27. Deeember 1854 im Jahre 1855 zu Stande kommen. 
Der auf 13 Ruthen Entfernung von der Glasciseröte vor der Front 8—9 bei 
10 F. Tiefe unter der Glacisflüche aufgefundene Triebsand erschwerte indessen 
die Ausführung und es konnten mit einer Ausgabe von 869 Thlr. nur 26 Ruthen 
Länge des Kanals von der Contrescarpe der Fronte 8—9 ab nach dem Graben 
von der Spitze des Saillant 5 von Fort Preüßen, fertig hergestellt werden. Im 
Jahre 1856 wurde dieser Kanal von der Contrescarpe der neuen Stadt-Enceinte 
bis zur Mitte der Front 1—5 des Forts Preüßen fertig hergestellt und die 
Baugrube von ha ab bis zur Caponuiàre von der Front 1—2 durchschnittlich 
8 F. tief ausgehoben. Kostenaufwand 2018 Thlr. Im folgenden Jahre 1857 
wurden für Rechnung dieses Kanalbaus, der bis auf die Eindeàg der 
Schlammschächte und die Regulirung der Grabensohle vollendet wurde 1003 Thlr. 
verausgabt.

Diesen nachträglichen, in den 1854—1857 ausgeführten Arbeiten haben 
einen Kostenaufwand von 14.408 Thlr. erfordert. Wird dieser Betrag der 
obigen Hanptsumme hinzngezühlt, so ergibt sich, daß die Befestigung der 
Neüstadt gekostet hat  816.460 Thlr.

Reben dem Neübau der Befestigung um die Neüstadt Stettin nahmen die 
Arbeiten für die Instandhaltung der bestehenden Werke ihren gewöhnlichen Fort
gang. Nachdem der Neüban vollendet war, nahmen die durch denselben ent
standenen Werke selbstverständlich an der Unterhaltung, und den daraus ent
springenden Kosten Theil. Was auf die Festung Stettin in einem 24jährigen 
Zeitraum seit 1846 aus den Mitteln des Preüßischen Staats verwendet worden 
ist, ergibt sich aus nebenstehender Tabelle.'

Auf den speciellen Nachweis der fortificatvrischen Werke, welche für die 
nachstehend aufgeführten Summen ausgeführt worden sind, muß in den nachfolgen
den Erläuterungen Verzicht geleistet lverden. Nur Dasjenige wird hervorzuheben 
sein, was mit dem städtischen Leben in nähere oder entfernte Beziehung zn 
stellen ist.

Dem ersten Jahre der Periode gehört u. a.: die Baggerung des Lastadie- 
schen Grabens zwischen dem Parnitz- und dem Ziegenthore an Behufs Beseitigung 
der Alluvionen und Erhaltung einer freien Wasserfläche, Gegenstände, welche bei 
der zunehmenden Bevölkerung der Lastadie, namentlich auch in fanitätspolizeilicher 
Hinsicht, immer mehr Berücksichtigung fordern, aber sehr ins Geld laufen. Dieses 
Punktes halber wurde im Jahre 1847 mit der Baggerung nur in solchem Maße 
fortgefahren, wie der freie Wasserspiegel und die bisherigen Schlammzuflüsse aus 
der Lastadie es erforderten. — Im Jahre 1846 wurden auch die Granit
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laufbahnen längs der Fahrstraße durch beide Paradeplätze beschafft, und im 
darauf folgenden Jahre die Legung von Granitplatten auf der Laufbahn von 
der Frauenthor-Caserne bis zur Festungsgränze vor dem 5. Frauenthor zur Aus 
führung gebracht.

Nachweisung der Unterhaltungskosten der Festung mit Einschluß der Neü- und 
Reparatnrbauten der Militair-Gebaüde in der Periode 1846—1869.

Jahr.
Dotirungsfonds.

-- ----------------------------------
Extraordinairer Fonds. Beide Fonds.

Ausgabe. 
Thlr.

Bestand. 
Thlr.

Ausgabe. 
Thlr.

Bestand.
Thlr.

Ausgabe. 
Thlr.

Bestand. 
Thlr.

1846 7.711 1.173 9.682 2.049 17.393 3222 »
1847 8.280 156 9.412 1.480 17.692 1324 1
1848 6.974 292 7.862 1.972 14.836 2264
1849 7.551 43 700 52 8.251 95
1850 7.563 270 10.185 209 17.748 479
1851 10.553 651 8.465 1.246 19.019 1897
1852 6.730 636 5.580 5.660 12.310 6296
1853 6.982 592 10.923 4.378 17.905 4970
1854 6.657 438 15.408 4.621 22.065 5059
1855 6.684 1.103 9.054 2.40.) 15.738 3503
1856 7.742 241 7.279 3.141 15.021 3382
1857 5.861 1.048 11.524 3.306 17.385 2354
1858 7.796 852 10.907 3.234 18.703 4086
1859 7.210 149 13.175 679 20.385 828
1860 7.119 544 6.783 278 13.902 722
1861 7.412 1.011 4.717 4.037 12.129 5048
1862 7.066 1.371 6.126 1.647 13.192 3018
1863 ' 9.211 885 1.314 253 10.525 1138
1864 8.845 657 1.400 598 10.295 1255
1865 7.570 1.837 1.584 3.506 9.154 5343
1866 9.955 724 13.231 18.920 23.186 19644
1867 9.473 2.374 34.782 8.396 44.255 10770
1868 12.164 2.537 25.903 64.308 38.087 66845
1869 11.167 2.301 56.544 52.139 67.711 54440

Summa 194.276 21.882 280.540 190.509 474.816 212391

Die politischen Ereignisse des Jahres 1848, insonderheit der wegen der 
Elbherzogthümer-Frage im Frühjahre ausgebrochene Krieg mit Dänemark, hatte 
die Kaufmann- und Bürgerschaft von Stettin unb Wolgast besorgt gemacht, daß 
durch feindliche Fahrzeüge die Schifffahrt in der Pene, auf dem Haff und selbst 
in der Oder möglicher Weise insultirt werden könnte. Es wurden deshalb in Berlin 
beim Kriegs-Ministerium Borstellungen gemacht, die auch Gehör fandeu. In 
Folge dessen erhielt der zur Fortification eommandirte Premier-Lieutenant Regis 
vom Ingenieur-Corps den Befehl, auf der kleinen Insel mitten in der Pene, 
zwischen der alten Penemünder Schanze und dem Vorwerk Grünschwade eine 
Schanze anzulegen, während die 2. Pionier-Abtheilung mit Anlage einer Schanze 
bei Pölitz in der Nähe des Engen Oderkrugs am Dammansch beauftragt ward. Mit 
der speciellen Ausführung hatte die Fortification von Stettin nichts zuthun,

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 79 
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sondern nur aus den bereitesten Beständen vorschußweise die Kosten zu tragen. 
Speciell durch diese Behörde wurde nur ausgeführt: die Anlage einer Fanallinie 
mit Wachthütte zwischen Stettin und Ziegenort und die Armirung der Bleich
holmschanze und des nördlichen Theils der Lastadischen Befestigung, zu welchem 
Ende in jener Schanze und dem Saillant 5 je ein verdecktes Verbrauchs-Pulver
magazin in T Form errichtet wurde. Die Desarmirung der Schanze beim Oder
kruge erfolgte auf Befehl des Allgemeinen Kriegs-Departements vom 15. März 
1849; das Blockhaus wurde nach'Stettin geschafft, um den Armirungshölzern 
beigesellt zu werden. — Auch wurde 1848 die Baggerung des Lastadischen Be
festigungsgrabens wieder in Gang gesetzt, und vom Saillant 5 bis zur Ziegen
brücke die' Grabensohle bis auf —'2 F. unter Null des Oderpegels zu bringen 
versucht. Mit der Baggerung wurde in den folgenden Jahren bis 1851 fortge
fahren. Demnächst wurde auch noch 1848 die Passage zwischen dem 1. und 5. 
Mauenthore umgepflastert.

Aus dem Jahre 1849 ist anzumerken, daß sich das Gerücht verbreitet hatte 
— ob bestimmte Anzeigen Vorlagen, ist unentschieden geblieben — in der Mitte 
des Monats Mai solle unter Führung demokratischer Agitatoren ein allgemeiner 
Aufstand des Stettiner Pöbels losbrechen. Dies veranlaßte den ersten Comman- 
t>ernten der Festung, General-Lieutenant v. Hagen, die Armirung des Königl. 
Schlosses anzubefehlen um die dort aufgehaüften Archive der höchsten Verwaltungs- 
und Gerichtsbehörde, das Arsenal und die Bewohner des Schlosses gegen einen 
gewaltsamen Angriff einer wildgemachten Meüte sicher zu stellen. Es wurden 
daher alle Zugänge theils durch Palissaden, theils durch Einhauen von Vorsetz- 
falzen und Einlegen von Vorsetzhölzern gesperrt, um gleichzeitig die Passage so 
wenig als möglich zu hemmen. Wann diese am 13. Mai 1849 in aller Eile 
ausgeführte, und, wie der Erfolg erwies, ganz überflüssig gewesene Barrikadirung 
des Schlosses wieder beseitigt worden, ist in der Chronik der Festung nicht 
ausgezeichnet. , , r

In das Jahr 1851 gehört die Neüherstellung der Königsthorbrücke Auf 
den Antrag des Magistrats wurde sie um 6 F. verbreitert (von 24 auf 30 F., 
erhielt anstatt 6 Brückenruthen deren 9, einen Belag von 4 zölligen kiefernen 
Bohlen und eine Chaussirung. Für den Aufzug wurde an der Escarpe innerhalb 
des noch zu erbauenden Tambours ein Brückenkeller angelegt. Der Bau kostete 
3986 Thlr., wozu der Magistrat 872 Thlr. für die Verbreiterung und als Ab
lös ungssummefür die Kost en der, der Kämm er ei bisher obgelegenen, 
M i t u n t e r h a l t u n g d e r B r ü ck e, beitrug. Der Bau des Tambours begann im 
Monat October des'folgenden Jahres 1852 bei günstiger Witterung mit Funda- 
mentirung seiner Mauern, 6 F., unter der 62’/2 F. über Pegelnull, liegenden 
Grabensohle, so weit bief eiben vor der Escarpemauer der Courtine vorspringen, 
und Aufführung dieser Mauern bis auf 74 % F. über Pegelnull, der Höhe der 
Hofsohle des Tambours. Damit wurde im Jahre 1853 fortgefahren und der 
Brückenaufzug gangbar gemacht. Als Versuch ist hierbei die Abdeckung der 
Tambourmauer von sog. Portland-Cement über die in denselben Cement gelegten 
Dachziegel zur Ausführung gekommen. Vollendet wurde der Tambour vor dem 
Königsthore im Jahre 1854 mit dem Anbringen der Thor- und Thürverschlüsse. 
Die Kosten des ganzen Baues betrugen 3541 Thaler.

Die Neüherstellung der Berliner Thorbrücken fand im Jahre 1854 Statt;
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der erstell, über den Hauptgraben, mit 5 massiven 3% F. starken Pfeilern, mit 
Belag vvn 4 zölligen Bohlen von Kiefernholz, 27 F. breit, und einer Chaussirung, 
eisernem Geländer und Barrieren. Die Pfeiler sind 3% bis 4 F. unter der 
38 F. über Pegelnull liegenden Grabensohle fllndamentirt. Die Escarpen- und 
Contrescarpen-Pfeiler wurden neu aufgeführt und an der Escarpe im Tambour 
ein Brückenkeller angelegt. Zur zweiten Brücke über den Ravelingraben, ver- 
lvendete inan die aus dem Abbruch derselben sowie der ersten Thorbrücke noch 
brauchbaren Hölzer. Die Escarpen- und Thorpfeiler wurden neü aufgeführt, der 
Brückenkeller mit dem Aufzuge angelegt. Von dem Tambour vor dem Berliner 
Thore war bereits oben die Rede. Vollendet wurde die Neüherstellung der ersten 
berliner Thorbrücke im Jahre 1855 durch Regulirung der Grabensohle unter 
derselben und vor der ganzen Courtine 6—7. In diesem Jahre wurden auch 
die Portale des Thors hergestellt.

Die Portale des Königsthors, das innere, wie das aüßere, bedurften einer 
Herstellung, die im Jahre 1856 vorgenommen wurde.

Mit der Baggerung des Grabens der Lastadischen Befestigung wurde auch 
in diesem Jahre noch immer fortgefahren. Es war die Erbauung eines Bagger- 
Prahms nothwendig geworden, der nach dem Anschläge 205 Thlr. kosten sollte, 
nach feiner Vollendung aber nur 192 Thlr. gekostet hat.

Im Jahre 1856 begannen die Arbeiten an der Umformung der Werke des 
untern Anschlusses an das linke Oderufer, vorn Bastion I des Hauptwalles bis 
zum Saillant 1 des Forts Leopold, welche durch die Verlängerung des Darnpf- 
schiff-Bohlwerks nothwendig geworden war. Die auf 28.000 Thlr. veranschlagten 
Kosten dieses fortiftcatorischen Umwandlungsbaus hat die Kämmereikasie im all
gemein städtischen wie im Interesse der Kaufmannschaft und des Schifffahrtreiben
den Publikums übernommen. Im ersten Baujahre 1856 ist der Anschlußwall 
vom Ravelin 1 bis zur Oder abgetragen, die Baugrube der Caponniören und den 
anstoßenden crenelirten Mauern ausgehoben, der Pfahlrost geschlagen und beholmt 
und die Bekleidungsmailer der rechten Face von Saillant 1 des Forts Leopold 
zur Hälfte abgetragen worden. Dazu sind in diesem Jahre von dem, vom 
Magistrat eröffneten Credit 8605 Thlr. verausgabt worden. Im folgenden 
Jahre 1857 kamen 14362 Thlr. zur Verwendung und der Bau wurde bis auf 
den obern Theil der crenelirten Mauer zwischen dem 3. und 4. Frauenthor unb 
die mit dieser Mauer in Verbindung stehenden Terrain-Regulirung vollendet. 
Jln Jahre 1858 fehlte nur noch der Thorverschluß in dem Abschnitt zwischen der 
Caponnicre un ddem Vohlwerke, welcher abweichend von dem ursprünglichen Pro- 
jecte in anderer Form, im Jahre 1859 mit einem Kostenaufwande von 2218 Thlr. 
ausgeführt wurde. 1862 wurde an der Abschlußmauer das Dampfscbiffbohlwerks 
ein schmiedeeiserner Thorverschluß aufgestellt. Das Gesammtgewicht des Thors 
beträgt 101 Ctr. 27 Pfd. und kostet das Thor, excl. der zur Aufstellung erforder- 
llchen Mallerarbeiten, indessen mit allen sonstigen zum Verschluß und zur Be- 
tvegung erforderlichen Garnituren versehen, 1075 Thlr.; dies beträgt auf das 
Pfund 3 Sgr. 2,2] Pf.; der Quadratfuß des Thors wiegt ca. 41,à Pfd., es 
stellen sich darnach die Kosten eines solchen Thors pro Q. Fnß auf Thlr. 4. 11. 
8/31 Pf- Die Gesammtkosten der fortiftcatorischen Werke an der Unteroder längs 
des Dampfschiffsbohlwerks habe,: 26260 Thlr. betragen, so daß an dem Anschläge 
1740 Thlr. erspart sind.

79*
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Nachträglich wurden aber noch Seitens der Fortification für Rechnung 
der Stadt im Jahre 1864 am untern Oder-Anschlüsse eine 24 F. breite Brücke 
angelegt unb über die dortige Ablage eine Straße nach der Unterwiek geführt.

In Folge der von der Königl. Regierung im Interesse der Schifffahrt und 
zur Verbesserung des Stettiner Hafenreviers bewirkten Verbreiterung der Oder 
vom Bleichholm stromabwärts ist von dem Letzter« im Jahre 1860 ein ca. 60 F. 
breiter Terrainstreifen des dortigen Festungs-Territoriums mit verwendet worden. 
Das hierdurch berührte Wachthaus wurde abgebrochen, trauslocirt und in der 
Keble des Werkes wieder aufgebaut. Das Ufer des Bleichholms erhielt ein Bohl
werk und wurde an die linke Face der Vleichholmschanze eine Flanke Don 
Ruthen Länge in der Feüerlinie angeschiittet.

Im Jahre 1861 wurde an den beiden Brücken des Parnitzthors, bei Ge
legenheit der Erneüerung des Belages, der Unterbau einer gründlichen Reparatur 
unterworfen, und die *3. Berliner Thorbrücke wegen ihres sehr ballfälligen Zu
standes abgebrocheil und statt derselben dllrch den Graben ein Erddarnrn geschüttet, 
tlnd dieser mit einem Straßenpflaster und Geländer versehen, auch im 1., im 4. 
und zwischen dein 4. mit) 6. Thordurchgange der Frauenthor-Passage das Straßen
pflaster erneüert, und damit im Jabre 1862 zwischen dem 1. und 2., im 2. und 

Thore und vor dem 3. Thore fortgefahren, so daß diese sehr lebhaft befahrene 
Passage eine vollständig neüe Pflasterung erhielt. Sodanri ist in Dent zuletzt ge
nannten Jahre unter' dem Berliner Thor ein bereits vorhandener Abzugskanal 
vollständig erneüert und dabei gleichzeitig das Gefälle regulirt worden; und zu 
beiden Seiten des innern Hauptthors unter der Courtilie 3—4 (Königsthor) 
wurden Poternen für Fußgänger hergestellt, miter den mit Granitplatteu belegten 
Sohlen dieser Poternen würden gleichzeitig gemauerte Kanäle angelegt, sol'vol um 
die Straßen Entwässerung zu verbessern, als auch die Feüchtigkeit voll den ^hor- 
gewölben abzuleiten. Eine Umpflasterung der Königs-Thorpassage voll der Kleinen 
Domstraße bis zrnn innern Thore zeigte sich als nothwendig, daher sie im Jahre 
1863 zur Ausführung kam. Die Thorpassage selbst wurde 4 Jahre nachher 
umgepflastert. Eine Nothwendigkeit dazu, veranlaßt durch den Abnutz bei starker 
Passage, aber auch durch mangelhafte Arbeit, zeigte sich schon 1869, in welchem 
Jahre die Thorbrücke eine neüe Zugklappe, auch die Ziegenlhorbrücke einen neuen 
Ober- und Unterbelag erhielt. Zur bessern Entwässerung des Diamantgrabeus 
vor dem Mühleiithor wurde, ebenfalls im Jahre 1862, nach dem in der Nähe 
befindlichen Hauptkanal ein gemauerter Verbindungskanal ausgeführt, und gleich 
zeitig die Diamantsohle gepflastert. Auf Kosten des Großhälidlers Kisker, Königl. 
Niederländischen Consuls, ist im Jahre 1863 ein Durchgang in der rechten Face 
des Saillant 2 der Lastadie-Befestigung, welcher bei der Armirung als Verbrauchs- 
Plltvermagazin hergestellt werden soll, gebaut. Jrn Allgerneineli kamen während 
des Jahres 1863 nur Reparaturbauten in Ausführung, deren bedeütenste aus 
Brücken Ausbesserungen am Oder, Neüen-, Berliner-, Königs-, und ^rauenthvr, 
ferner aus umfangreichen Herstellungen schadhafter Parainents und Cordons, an 
Escarpen und Contrescarpen im Fort Preüßen, sowie an der Escarpe zwischen 
Oder- und Schneckenthor, endlich aus der Aufhöhung der eingesunkeuen Brust
wehr am Parnitz-Brücken köpf bestanden.

Die Verschlainmung und Verkrautung des Grabens der Lastadischeu Befesti
gung nahm ihren Fortgang, so daß wiederholt auf seine gründliche Baggerung
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unb Reinigung Bedacht genommen werden mußte, die im Jahre 1867 zur Alls
führung kam. Zu dem Endzweck wurde aus Extraordinair bewilligten Mitteln 
eine neüe Handbagger-Maschine angeschafft, und damit der Graben bis auf — 
1 F. unter Pegel null vertieft, der sog. Grünegraben dieser Befestigung aber bis 
auf eine Tiefe von — 6 F. unter dem Nullpunkt des Oderpegels. 1868/69 wurde 
mit der Baggerung fortgcfahren. In demselben Jahre lnußte die Parnitzthor- 
brücke unlgebant und mehrmals neü belügt lverden, da der starke Verkehr über 
dieselbe nach dem Güterbahnhofe, trotzdem derselbe erst im Frühjahre eröffnet 
worden war, den Belag sehr schnell abnutzte, und zwar dergestalt, daß im 
Jahre 1869 die Brücke vier Mal einen neüen Oberbelag bekominen mußte.

Dein Jahre 1868 gehört die Zuschüttlrng des Festungshafens an, welche bis 
+ 8 F. über Pegelnull bewirkt wllrde. Weiter angehöht wurde das Terrain des 
ehemaligen Hafens im folgenden Jahre mit den: Erdreich, welches beim Ball der 
Caselnatten in der Carlsstraße disponibel geworden war. Die Fayade des Königs
thors wurde gereinigt, reparirt, ueügestrichen lind vergoldet. In ganz gleicher 
Weise mußte 1869 mit den Fahnden des Berliner Thors vorgegangen werden.

Im Jahre 1.865 begann der Bau der Gü ter bahn Hofs -Bef estigung, 
bestell Kosteil die Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gefellschaft reeeßmäßig zll tragen ge
habt hat.

Die Befestigung besteht aus dein Werk auf der Spitze der Silberwiese, den 
Werken A, B, C auf den Parnitzwiesen, dem Blockhause Nr. 1 an der Staats
straße ilach Dalnm, dem Blvckhause Nr. 2 am letzten Pfeiler der Fluthbrücke rrnd 
denl Blvckhause 9ir. 3 an der Parnitzbrücke. Letzteres Blockhaus übernahm das 
Direetoriuin der Eisenbahn-Gesellschaft selbst zu bauen. Der Kostenanschlag für 
die gestimmte Befestigung betrug 231.880 Thaler.

Zunächst wurde das Werk auf der Silberwiese, darauf wurden die Werke B und C 
in Angriff genommen und zwar nur Erbarbeiten, die aber auch für das Werk 
B und C alsbald eingestellt werden mußten, weil das Directorium der Eisenbahn- 
Gesellschast die Verlegung der Bahnlinie in Aussicht genommen hatte. Inzwischen 
hatte die Schüttung des Planums eine Höhe von 5—6 F. über der Wiesenfläche 
erhalten. An dem Werke ails der Silberwiese ist im Jahre 1866 der Brustwehr- 
körper in der Anschüttung fertig geworden, die Gräben wurden erst zum Theil 
ausgehoben, das Glacis im Nohen angeschüttet, die rechte Flankenbatterie wurde 
völlig fertig, die linke im Rohen vollendet. Für die Fundainentirling des Reduits 
ist die Baugrube ausgehoben, die Spundwand mis der Kehlgraben-Seite einge- 
rammt, die Sandbettung eingebracht und mit einer 4 F. hohen Steinpackung be
lastet. Von den Mauerarbeiten ist das Pulvermagazin vollständig fertig* die 
Hohltraverse im Rohbau beendet worden. Ferner wurde im Jahre 1866 die 
Erdschüttung für das Blockhaus Nr. 2 begonnen und der von Seiten des Direc- 
toriurns der Eisenbahn-Gesellschaft übernommene Umbau des Parnitz-Brückenkopfs, 
bis auf die Anlage einer Rollbrücke zur Kriegs-Communication vollendet.

Die im Jahre 1867 an der Güterbahnhofs-Befestigung ausgeführten Arbeiten 
sind solaende gewesen: — 1) Werk auf der Silberwiese. Die Gräben wurden 
sammtlicy, mit Ausnahme einiger Fangdämme, bis — 6 F. unter Pegelnull aus
gehoben, und die Grabenböschungen zum Theil mit Rauhwehren versehen. Die 
beiden Flankenbatterien wurden bis auf die nach der Straße gelegenen Erdproftle 
fertig und die aüßeren Böschungen des Hauptgrabens fertig geplackt. Der Kehl
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graben erhielt eine Nollbrücke znm Übergang. Jit die Hohltraverse, welche be- 
beütenbe Nisse in Folge unregelmäßiger Setzungen erhalten hatte, mußten 4 Längs- 
imb 4 Queranker eingezogen werben unb gegen Ende bes Jahres brachte man 
bie Erbbecke ans. Mit bem Aufmauern der Funbamente bes Rebuits würbe ber 
Anfang gemacht unb bas Mauerwerk bis zur Schartensohle int untern Stockwerke 
heraufgeführt. Enblich warb mit bem Senkeit eines Brunnens int Nebuit be
gonnen. — 2) Werk A. Nachbem bas Terrain verfügbar geworben war, wozu 
es bes Expropriations-Verfahrelts bedurft hatte, würde die Ausschachtung für 
die Sandbettung vorgenommen, die Sandbettung angeschüttet und belastet. Die 
Rohschüttung des Wallkörpers erfolgte bis zur Höhe des Wallganges. — 3) Werk 
B. Hier geschah nachdem die Richtung der neüen Bahnlinie festgestellt war, 
ebenfalls die Ausschachtung für die Sandbettung und das Anschütten letzterer. 
Die Stellen, auf welche Mauerbauten placirt werden sollten, wurden belastet und 
die Rohschüttung des Wallkörpers volleitdet. — 4) Werk C. Die Sandbettung 
wurde hier gleichfalls geschüttet und belastet. Die Schüttung des Wallkörpers 
mußte sistirt werden, da die dicht am Werke liegende Eisenbahnbrücke babnrch 
in Bewegung gerietst. — 5) Blockhaus Nr. 1. Hier wurde ebenfalls die Sand- 
bettung geschüttet und belastet. — 6) Blockhaus Nr. 2. Von Seiten des Eisen- 
bahn-Directoriums wurde der Pfahlrost für das Blockstaus geschlagen unb die 
Fundamente bis auf + 5 über Pegelnull heraufgefüstrt, dann das Blockhaus 
bis zur Schartensohle aufgemauert. — Die Enveloppe wurde auf der Südseite 
der Bahn bis + 16 F., auf der Nordseite berfelbeit bis + 9 F. über bem Null
punkte des Pegels angeschüttet.

Im Jahre 1868 sind zur Befestigung des Güterbahnhofs voit Seiten der 
Fortification folgende Arbeiten ausgeführt worden: — 1) Fort Silberwiese. Das 
int Herbste des vorigen Jahres fuiibamentirte Reduit wurde vollendet, ebenso die 
zur obern Etage desselben führende Rampenbrücke nebst Zugklappen. Sämmtliche 
Böschungen wurden geplackt und das Glacis sowie die Hofsohle regulirt. — 
2) Werk A. Die Schüttung des Wallkörpers wurde, mit Ausnahme der 
Stellen, an denen Mauerbauten unter dem Walle placirt werden sollen, int 
Rohen vollendet. — 3) Blockhaus Nr. 2. Dasselbe wurde vollende; mit einer 
Bombenbalkendecke und Pappdach versehen, so wie die Enveloppe im Rohen 
angeschüttet. — An den übrigen Werken der Güterbahnhofs - Befestignng ruhten 
die Arbeiten, eben so im Jahre 1869, während dessen nur die Böschungen am 
Silberwiesen Fort, welche sich im Laufe des Winters gesackt hatten, nett aufgehöht 
und neu geplackt wurden.

Schon im Jahre 1838 waren wegen Verbreiterung der Paruitzthor-Passage 
Verhandlungen gepflogen worden. Zehn Jahre nachher, als im Frühjahre 1868 
der Güterbahnhof dem Verkehr eröffnet worden war, machte sich die beengte 
Passage durch das Parnitzthor, den einzigen Zugang zu dem Bahnhöfe, ganz be
sonders fühlbar. Es wurden daher die Verhandlungen wieder auf- und die Sache 
von der Königl. Regierung der Art in die Hand genommen, daß der Ver
breiterungsbau der Passage im Frühjahr 1870 zur Vollendung kam. Er hätte 
schon ein halbes Jahr früher beendet sein können, wenn nicht die dabei beschäf
tigten Zimmergesellen der Aufhetzereien arbeitsscheüer, faullenzender, nichtswürdiger 
Tagediebe und Aufwiegler nach Lohnerhöhung, Gehör geliehen und zum eignen 
Nachtheil längere Zeit gefeiert, eine sog. Streike aufgeführt hätten. Daß die
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Parmtzthorbrücke im Jahre 1869 einen neuen Belag bekommen mußte, ist bereits 
oben erwähnt. Gleichzeitig ließ die Fortification au der Königsthorbrücke eine 
neüe Fußktappe anbringen und die Ziegeutborbrücke mit einem neuen Ober- 
und Uuterbelag versehen.

. r^Dn^ sl^cr î" dkn jüngst vergangenen Jahren manche wünschenswerthe 
Ausbesserungen und Erzeugungen an den Festungswerken unterblieben, in Rück- 
stcht nämlich auf die schwebende Frage der Stadt-Erweiterung, der man int 
Jahre 1869 noch näher getreten ist, als in der seit 1896 verflossenen Periode.

II. WMtarr-Kebaüde.
Die Militair-Gebaüde der Festung Stettin ressortiren von vier Behörden 

und diese sind: die Fortification, das Artillerie-Depot, das Proviant-Amt, und die 
Garnis on-Verwaltung.

I. Militair-Gebaüde der Fortificatton.
1. Das Commandanten-Haus in der Stadt; — das ältere in der 

großen, Wvllweberstraße Nr. 552, neüe Nr. 26. Dasselbe ist nebst Zubehör, 
einer, im sog. fetten Orte der Oberwiek belegenen Wiese von 6 Mg. 164 Ruth., 
welche zum Besten des Festungs-Revenüen-Fonds verpachtet wurde, auf Grund 
der Cabinets-Ordre vom 28. Februar 1826 für 10.000 Thlr. von dem Director 
des Landschafts-Departements Stargard, v. Bonin, auf Schönwerder, gekauft 
worden. Massiv und im Hauptgebaüde an der Straße 51 F. lang, 41 F. tief, 
2 Stockwerk hoch, 1835 anscheinend in baulichen Würden. Die erste Einrichtung 
zum Zweck als Wohnung des Isten Commandanten erforderte einen Kostenauf
wand von 3020 Thlr. Im Jahre 1837 wurde der obere, flache Theil des 
Dachs vom Hauptgebaüde als böhmisches Kerndach umgedeckt und im Bodenräume 
daselbst eine kleine Fremdenwohnung eingerichtet. Im folgenden Jahre fand 
erne Hauptinstandsetzung, durch aüßern und innern Abputz, Malerei rc. Statt; 
1840 das Hofthor erneuert. 1841 war der Fußboden nebst Unterlagen des 
Bmcau-Zimmers dergeftalt vom Schwamm angegrissen, daß seine Erneüerung 
erfolgen mußte. Es wurde dabei der alte Fußboden herausgeschafft und trockner 
Sand eingebracht. Die Unterlagen und Wandflächen wurden, nachdem sie zu
vor gereinigt und aufgekratzt waren, mit Steinkohlentheer getränkt. Der 
Commandanten-Wechsel im Jahre 1842 — an Stelle des auf sein Ansuchen in 
«.en Ruhestand, mit dem Character als General der Infanterie, versetzte erste 
Commandant Constantin v. Zeppelin (seit 20. October 1825 in dieser Stellung) 
kam der General-Lieutenant v. Pfuel II, — erforderte eine gründliche Herstellung 
n 1er Beschädigungen, die jedoch nicht hoch ins Geld lief und mit etwa 60 Thlr. 
ab gemacht werden konnte. 1847 fand ein abermaliger Commandanten-Wechsel 
(statt, an Pfuel's Stelle, der am 16. Juli 1846 plötzlich im Carlsbade gestorben 
ww 'trat der General-Lieutenant v. Hagen. Namhafte Reparaturen waren nun 
im Commandanten - Hause nothwendig, auch wurde gestattet, die bis dahin 
nur gestrichenen Empfangs- und Gesellschaftszimmer/ zu tapezieren, da die 
Mittel dazu vorhanden waren. 1851 wurden im Vortragszimmer des Erdge- 
schosses zwei Doppelthüren, statt der früheren einfachen angebracht und das Dach 
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der Vorderfront erhielt eine Tranfrinne. Die Dächer des Hauptgebaüdes und 
des Seitenflügels bedurften einer Umdeckung, welche 1853 zur Ausführung kam. 
Gleichzeitig wurde die mittlere Stube im ersten Stock an der Vorderfronte ncii 
gedielt und neü tapeziert, die hölzerne Abzugsrinne im Hausflur des Vorder- 
gebaüdes und die Bebohlung des Flurs erneuert 1854 ist die Untermauerung 
der Schwellen von den Umfassungswündeu des Stallgebaüdes int Hofe, so wie 
des Hintergebaüdes erneuert worden. Im ersten Stock des Vordergebaüdes sind 
zwei Zimmer neütapeziert, Thüren und Fenster derselben haben einen neuen 
Ölfarbeanstrich erhalten.

Die Feüchtigkeit im Erdgeschoß, welche die Manern durchdrungen hatte, gab 
zu dem Anträge Veranlassung in Stelle dieses Gebaüdes ein anderes Commau- 
dantur-Gebaüde zu beschaffen, was die Genehmigung des Königs erhielt, und 
im Jahre 1854 zu Ermittelungen des Ankaufs eines dazu geeigneten Gebaüdes 
Veranlassung gab.

Das Büreauzimmer im Erdgeschoß des Seitenflügels bedurfte 1855 einer 
ueüen Dielung, das Zimmer erhielt auch neüe Thüren und die Wände Herstellung 
im Putz und neüe Färbung. Im Hintergebaüde mußte die Treppe zum ersten 
Stock neü gefertigt werden. 1860 wurde in einem Zimmer des Seitenflügels 
im Erdgeschoß die völlig vom Schwamm vergangene Dielung erneuert, und 
außerdem zur Erleüchtnng des untern finstern Flurs eine Gasleitung nach dem
selben geführt. 1861 ist im Saale ein Thon-Kamin im Kostenbeträge von 42 
Thlr. aufgestellt worden. Im zweiten Zimmer des Erdgeschosses im Flügelgebaüde 
war die Dielung ebenfalls vom Schwamm zerstört; sie wurde nebst Lagerhölzer«, 
1862 erneuert. ' Außerdem fand eine vollständige Erneüerung der Wände durch 
Tapezieren re. Statt; auch wurde auf die vorhandene Dielung des Saals ein 
neüer (falscher Parquet) Fußboden gelegt. Die beständigen, zum Theil sehr 
kostspieligen Reparaturarbeiten und die Überzeügung: das Gebaüde sei vom 
Hausschwamm vollständig infieirt, ließ 1864 auf den, bereits 10 Jahre früher 
gefaßten Gedanken, ein anderweitiges Dienstwohngebaüde für den ersten Com
mandanten der Festung zu beschaffeu zurückkommeu, statt aber, wie es 1854 
beabsichtigt war, ein schon bestehendes Haus anzukaufen, entschloß man sich im 
neuen Stadtheil auf geeigneter Banstelle von Grund aus ein, allen Bedürfnissen 
entsprechendes Comma'ndautur-Gebaüde zu errichten, demgemäß, nachdem dazu die 
Genehmigung des Königs eingeholt worden war, —

Das neüe Commandanten-Haus, am Vietoriaplatz Nr. 3, erbaut worden 
ist. Der Bau wurde 1865 in Angriff genommen und im Lanfe dieses Jahres 
die Fundamentirung aufgemauert. Doch wurde im folgeuden Jahre, uachdem 
das Hauptgebaüde bis zur Plintenhöhe gediehen, der Zwischenban fundamentirt 
und mit Aufführung der Pfeiler, mit Einwölbung und Hinternmuerung der Erd- 
bögen begonnen niar, der Fortbarl beim Allsbruch des österreichisch-deütschen 
Krieges sistirt, auch uach Abschluß des Friedens nicht gleich lvieder ausgenommen. 
Dies geschah aber im Jahre 1867 sofort beim Eintritt günstiger Witterung, in Folge 
dessen denn auch das Gebaüde im Rohbau volleudet uud mit dem innern 
Ausbarl begonnen, dieser aber im Jahre 1868 so gefördert wurde, daß das 
Gebaüde am 1. Oetober bezogen werden konnte. Commandant war zlrr Zeit 
der General-Major v. Böhn, auf dessen, insonderheit seiner jungen Gemalin, geb. v.
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Trotha, Wünsche für die innere Einrichtung ihrer künftigen Wohnraüme eingehende 
Rücksicht genommen worden war. Leider konnte sich das Ehepaar der stattlichen, 
und geschmackvoll decorirten und luxuriös möblirten, Raüme uicht lauge erfreue», 
General v. Böhn erhielt eine andere Bestimmung, und General-Lieutenant v. 
Freihold trat an seine Stelle, während dessen Commandantschaft die Hälfte des 
Erdgeschosses auf Kosten des Service-Reserve-Fonds im Jahre 1869 zu einer 
Platzmajor-Dienstwohnung eingerichtet, und der Saalaufbau über dem Pferdestall 
1870 vor Ausbruch des französischen Krieges vollendet wurde.

Das alte Cvmmandautur-Gebaüde in der großen Wollweberstraße wurde für 
16.905 Thlr. verkauft und am 1. Oetober 1868 dem Kaüfer, Kaufmann 
I. T. Hemptenmacher, übergeben, der das Gebaüde sofort abbrechen und an 
dessen Stelle ein, von Grund aus, ganz neües Haus iu deu Jahren 1869 und 
1870 erbauen ließ.

Das ehmalige Commandanten-Haus, seit 1861 Kaserne im Fort 
Preüßen. Dieses massive, 50 F. lange, 38^ F. tiefe, 2 Stock hohe und 
wegen der radienförmigen Bauart sämmtlicher Privat-Gebaüde im Fort Preüßen, 
welche gleichzeitig im Jahre 1734—35 bald nach Bollenoung des Forts selbst 
erbaut wurden, schiefwinkelige Gebaüde, hat dieserhalb eine sehr schlechte innere 
Eintheilung und manche innere Veränderung erfahren. Es ist auch iu den 
Stockwerken sehr niedrig. In den Jahren 1834—35 ist dasselbe ans den Mitteln 
des Festungs-Dotirungsfvnds so wohnlich eingerichtet worden, als es seine baulichen 
Verhältnisse nur immer gestattet haben.

Zufolge der, schon oben angezogenen Notiz des Platz-Ingenieurs, Haupt
mann Hensel vom 25. März 1788 diente das Commandanten-Haus damals zur 
Unterbringung von Staatsgefangenen, und wurde darin auch zuweilen Gottes
dienst gehalten. Fort Preüßen hatte mithin zu jener Zeit nicht einen besondern 
Commandanten. Wie lange das Gebaüde zum Staatsgefünguiß benutzt wurde, 
hat sich nicht ermitteln lassen.

An baulichen Besserungen sind bei diesem Gebaüde vorgekvmmen: — Im 
Herbste 1835 Umdeckung des Hauptgebaüdes; ganz neue Verzaünnng des Gartens 
von Brettern, 6 F. hoch, Pfähle und Riegel von Palissaden, 50 Ruthen lang. 
1837 wurde das links stehende Stallgebaüde retablirt und sämmtliche Stallgebaüde 
wurden böhmisch eingedeckt. 1839 mußten die Kellerthüre und Fensterladen des 
Kellers auf dem Hofe erneuert werden, bei welcher Gelegenheit sie auch getheert 
wurden. Eine Erneüerung erfuhren 1840 auch die Hofthore. Obgleich im Jahre 
1847 auch bei dem zweiten Commandanten ein Personenwechsel Statt fand — 
Oberst" Engels wurde in gleicher Eigenschaft nach Köln versetzt, uni) in Stettin 
erhielt die zweite Cvmmandantenstelle der Oberstlieutenant v. Könneritz, (laut 
Cabinets-Ordre vom 1. Mai 1849 zum Commandanten von Stralsund ernannt) 
— so wurden in dem Commandantur-Gebaüde des Forts Preüßen doch keine 
wesentlichen Reparaturen nothwendig, sowol weil der frühere zweite Commandant 
nicht lange in dieser Stelle war, zu dessen Empfang und während dessen An
wesenheit die nöthigen Ausbesserungen beschafft waren, als weil der neüe Com
mandant, unverheirathet, wie er war, keine Ansprüche machte, wie es die Frauen 
zu thun pflegen, und mit den ihm überwiesenen Raümen, die sich überdem in 
gutem Staude befaudeu, zufrieden war. Nach dem Abgänge des Oberstlieutenants

Landbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. 80 
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ü. Könneritz, 1849, wurde zu dessen Stellvertretung in der Commandantur der 
Major Lenz, vom Ingenieur-Corps, ad interim befehligt, auch in Folge dessen 
das Commandanten-Haus im Fort Preüßen, von ihm am 24. Qctober 1849 als 
Dienstwohnung, gegen Entrichtung des halben Services, bezogen. Major Lenz 
behielt dieselbe auch bis nach seiner am 26. October 1854 erfolgten Pensionirung. 
Aus dem Service-Reserve-Fonds ist im Jahre 1852 der Zaun des ymt Comman- 
danten-Hauses gehörigen Gartens auf 15 Ruth. 2 F. Länge mit einem Kostenauf
wande von 156 Thlr. neu hergestellt worden. — Mit dem Jahre 1861 hat das 
Gebaüde seine ursprüngliche Bestimmung verloren. Durch Anlage einer Mche, 
Veränderung zweier Treppen rc. ist es zum Kasernement eingerichtet und im 
Monat August dem 5. Pommerschen Infanterie-Regiment Nr. 42 zur Benutzung 
überwiesen. Das Regiment hat das Gebaüde bis 1869 zum Gebrauch gehabt, 
in welchem Jahre es verkauft worden ist.

2. Das sogenannte Wey rach 's ch e- Haus, Nr. 249 und 250 auf dem 
Rödenberge, jetzt Rosengarten Nr. 25 und 26, welches im Erdgeschoß die 
Wohnung und das Büreau des Garnison-Verwaltungs-Directors, in den beiden 
obern Stockwerken die Wohnung des Platz-Ingenieurs und das Fortifications- 
Büreau enthält, ist massiv, 45 V2 F. lang, 34 F. tief, und befand sich 1835 in 
baulichen Würden, wie auch jetzt, 1874. Dasselbe wurde mit den 3 kleineren Neben- 
aebaüden, alte Nr. 251—253 zur Erweiterung des in der Nähe liegenden großen 
Proviantmagazins Nr. 5, im Jahre 1805 gekauft. Verkaüstr war der Bau- 
Jnspector Weyrach, daher die Benennung des Hauses, die demselben bis auf den 
heütigen Tag verblieben ist. Die Franzosen richteten das Haus zum Lazareth 
einwelche ' Einrichtung auch nach der Reoccupation von Stettin bis 1815 
bestehen blieb, in welchem Jahre sie ausgehoben und das Gebaüde für Rechnung 
des Militair-Fiskus vermiethet wurde. 1817 miethete auf diese Weise die beiden 
oberen Stockwerke der Platz-Ingenieur, Major v. Loos. 1825 wurde das 
Grundstück der Garnison-Verwaltung übergeben. Damals befand sich im untern 
Stockwerk das Commandantur-Büreau. Dieses wurde 1827 nach dem zum 
Commandanten-Hause erkauften vormaligen v. Boninschen Hause verlegt, -und das 
Weyrach'sche Haus seinem gedachten heütigen Zwecke überwiesen. Die Raümlichkeiten 
der beiden oberen Stockwerke blieben indessen nach wie vor miethweise in den 
Händen des Ingenieurs vom Platz, bis es dem Inhaber dieser Stelle, Major v. 
Radecke, im Jahre 1829 gelang, die gedachten Raüme förmlich als Dienstwohnung, 
gegen Zahlung des halben ' Service zur Festimgs-Dotirungskasse, überwiesen 

5U ^Weqen Unterhaltung des Gebaüdes mit allem Zubehör ist das Erforderliche 

mittelst Verhandlung vom 26. Mai 1829 festgestellt, und es geht das Resultat im 
Allgemeinen dahin, daß die Fortification % und die Garnison-Verwaltung y3 
der Kosten trägt. c „, ,, .

Der Flur des mittlern Stockwerks war so außerordentlich finster, das sehr 
haüfig Ordonnanzen mit Gewehr und Waffen, welche Meldungen zum Fortifications- 
Büreau zu bringen hatten, stolperten und daher Gefahr liefen, sich nut dem 
Bayonet zu verletzen. Zur Begegnung , dieses großen Ubelstnndes wurde utt 
Jahre 1836 die, das Flurfenster des 3ten Stocks maskirende Bodentreppe verlegt, 
und in einer Ecke dieses Flurs unter einem Actenschranke, über einer entsprechend
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durchgebrochenen Öffnung im Fußboden ein schräggestellter Spiegel angebracht, 
und dadurch der Zweck bestmöglichst erreicht. sDiese Vorrichtung besteht nicht 
mehr. Dagen brennt auf dem engen Flur des ersten Stockwerks der Treppe 
vom Erdgeschosse gegenüber bei Tage eine — ewige Lampe in Gestalt einer 
dürftig leüchtenden Gasflamme, während die zweite Treppe zum obersten Stock
werk nach wie vor finster ist, beide Treppen überdem steil und schmal wie eine 
Hühnersteige sind.)

Der frühere Platz-Ingenieur Major v. Loos hatte im Hintern,' nach dem 
Schützengarten führenden Giebel eigenmächtig ein Fenster angebracht und die Schützen
gesellschaft duldete dasselbe in persönlicher Rücksicht zu Loos, der zum Bau des 
Schützenhauses ein Kapital von 10.000 Thlr. dargeliehen hatte. Da jedoch 
diese Rücksicht inzwischen erloschen war, drang die Vvrsteh erschüft der Schützen
brüder im Jahre 1837 auf Beseitigung des Fensters. Es wurde demgemäß nach 
dem Hofe verlegt und bei dieser Gelegenheit auch der desolate Hintere Gränzzaun 
auf Fortifications - Kosten erneüert, da die diesfällige Verpflichtung sich da
durch eonstatirte daß das Weyrach'sche Haus mit dem Proviant - Magazin 
dcr. 5 Ein Grundstück bildete, und Letzteres ebenfalls mit diesem Onus belastet 
war. Die Kosten trug der Festungs-Dotirungsfonds, ohne Zuschuß der Garnison- 
Verwaltung, da der Hintere Hof des Hauses dem Platz-Ingenieur allein zusteht. 
Dagegen wurde auf gemeinschaftliche Kosten in demselben Jahre 1837 in der 
Waschküche ein kupferner Waschkessel mit geschlossener Feüerung für 20 Thlr. 
angebracht. In der Kutscherwohnung auf dem Hintern Hofe wurde die Stallkammer 
1839 zu einer Wohnstube und Kammer eingerichtet, und im folgenden Jahre 
vollständig hergestellt. Auf dem vordern Hofe dagegen errichtete man in demselben 
Jahre, 1840, ein hölzernes Latrinen-Gaüde mit flachem Bretterdach. Das Dach 
wurde mit Sackleinwand überkleidet und diese zur Dichtung mit einem Gemenge 
von Steinkohlentheer und ungelöschtem Kalk (1 Quart Theer, 1 Pfd. Kalk) und 
noch ein Mal mit demselben Gemenge (1 Quart Theer, aber l‘/2 Pfd. Kalk) 
überstrichen und trockner Sand aufgestreüt. Diese Deckung kostete, excl. Bretter, 
l Sgr. pro O. Fuß. Sie hat sich untadelhaft gehalten. Es war eine bestimmte 
Färbung für künftig nothwendig werdenden neüen Anstrich der Vorderfront bei 
Militair-Gebaüden vorgeschrieben worden. Diese vorschrifthmüßige Färbung erhielt 
dc^s Weyrach'sche Haus im Jahre 1847. Drei Jahre nachher mußte in der 
Dienstwohnung des Platz-Ingenieurs eine Thürverbreiterung vorgenvmmen, und 
1852 die nördliche Seite des Daches vom Hauptgebaüde und das Dach des 
Seitenflügels umgedeckt werden. In Folge einer Senkung des östlichen schwachen 
Giebelpfeilers der Hoffronte waren die Fensterbogen der diesen Giebel zunächst 
gelegenen Fenster gerissen. Sie wurden deshalb in dem nämlichen Jahre 1852 
"eü eingespannt, und die Hoffront im Putz ausgebessert und neu abgefärbt; 
demnächst auch in der Dienstwohnung des Platz-Ingenieurs mehrere Aus- und 
Verbesserungen ausgeführt. Weitere Reparaturen und Meliorationen am Haupt- 
wie an den Rebengebaüden fanden in den Jahren 1853, 1854, 1855 Statt, 
namentlich ist in dem zuletzt genannten Jahre an Stelle der verfaulten hölzernen 
Rinne im Hausflure des Erdgeschosses ein massiver, mit Cement gefugter Kanal 
hergestellt und danach die Bekohlung des Hausflurs zum Theil erneuert worden. 
Die Vekleidungsmauern der — straßenpolizeiwidrigen Rampe und der Rennstein

80*
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brücke vor derselben, so wie die Schwellen der eisernen Geländer dieser Rampe 
sind erneüert. 1862 ist an dem Hinterhause der Wohnung des Platz-Ingenieurs 
eine neue Treppe aufgestellt, wodurch wenigstens ihm ein bequemerer Aufgang 
zu den Büreaustuben im obersten Stockwerk verschafft ist, als die finstere Steiltreppe 
des Vordergebaüdes darbietet. Weitere Bauten sind beim Weyrach'schen Hause bis 
1869 nicht vorgekommen.

3. Die ersten zwei Casematten-Blöcke rechts neben dem Eingänge des 
Bastions VI ist die Dienstwohnung des Festungs-Bauschreibers (Fortisieativns- 
Seeretair), und ist desfalls nur zu bemerken, daß die Beschränktheit dieser Raume 
als Wohnung im Jahre 1830 einen Anbau mit Zinkdach an der Seite des 
Bastions-Eingangs veranlaßte, und daß im Jahre darauf svwol diese als sämmt
liche übrigen 19 Casemattenblöcke auf der rechten Seite des Bastions VI eine 
Verstärkung der Erddecke von 1%—2 F. erhielten. Diese Wohnung des 
Bauschreibers hatte früher die Stadtnummer 509, seit 1857 die Nr. 48 am 
Paradeplatz. Der Sturm von 29. November 1836 rollte jenes Zinkdach des 
Anbaues fast vollständig auf und zertrümmerte dasselbe so, daß einzelne Stücke 
des Zinks weit weg geschleüdert wurden. Die Herstellung kostete dem Dotirungsfonds 
40 Thlr. Die Dienstwohnungen der Festungs-Unterbeamten in den Casematten 
unter den Courtinen 5—6 sind, nachdem im Jahre 1852 die Gewölbe trocken 
gelegt worden waren, im nächst folgenden Jahre im innern Ausbau durch Er- 
neüerung der „vom Hausschwamm und von der Faülniß zerstörten Fußböden, 
Umsetzen der Öfen, Herstellung des Putzes, gründlich in Stand gesetzt worden. 
An Stelle der Fachwerkswand in der Bauschreiberwohnung, deren Holzwerk 
gleichfalls vom Schwamm ergriffen war, wurde 1853 eine massive, 1 Stein starke 
Wand anfgeführt.

4. Die nächstfolgenden Drei Casematten-Blöcke enthalten dergestalt 
die Dienstwohnungen eines Wallmeisters und des Materialienschreibers, daß die 
mittlere der Länge in der Mitte getheilt, die Flure und Küchen enthält. Diese beiden 
Wohnungen hatten nach der frühern Stadtnummerirung die Nr. 510 und 511, 
jetzt Paradeplatz Nr. 47 und 46. Auf sie beziehen sich auch die bei 4 genannten 
Bau-Verbesserungen vom Jahre 1853, nachdem in der Wohnung des Materialien
schreibers die Vorderstube 1837 neu gedielt worden war. 1874 hat auch letztere 
Wohnung ein Wallmeister in Nutzung.

5. Die ehemalige Enveloppenwache zwischen dem3tenund4tenFraueuthvr. 
Dieses bombenfeste Gebaüde ist gleichzeitig mit dem Fort Leopold erbaut und 
für die Kriegszeit zur Unterbringung des Commandantur- und Fortifieations- 
Archivs bestimmt. Es befand sich 1835 wie die Cafematten 4 und 5 in ziemlich 
baulichen Würden, 48 % F. lang, 28% F. tief, und Dienstwohnung des zweiten 
Wallmeisters. Um die Rück- und obere Giebelscite dieses Gebaüde bestanden, 
da das Gebaüde unterm Horizonte liegt, ziemlich tief verbohlte, sog. Luftkanäle. 
Da diese jedoch zur Vermeidung von Unglücksfällen verbohlt sein mußten, so konnten 
sie ihrem Zwecke um so weniger entsprechen und forderten auch Unterhaltungs
kosten. Sie wurden mit fettem Lehmboden verfällt und ein gewöhnliches 
Traufpstaster darüber angebracht. Schon deshalb mußten diese Kanäle schädlich 
sein, weil das Traufwasser in denselben versickern mußte, wozu der feste Unter
grund keine genügende Gelegenheit darbot, und weil die Verbohlnng wiederum 
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die Verdampfung nicht hinreichend gestattete. Das Gebaüde war an diesen 
Seiten daher nicht blos feücht, sondern auch kalt. Ein früher von der Küche 
mit theilweiser Verschüttung des Kanals gemachter Versuch hatte gute Folgen, 
und gab daher im Jahre 1842 zu obiger Maßnehmung den Anlaß. Das Ge
wölbe wurde 1852 trocken gelegt, und darauf im folgenden Jahre das ganze 
Gebaüde retablirt.

6. Das Wachhaus im Fort Leopold ist ein schlechtes Fachwerks-Gebaüde 
von Einem Stockwerk, 24 F. lang, 19 F. breit, wahrscheinlich eben so alt, 
als das Fort selbst. Das Wachhaus war bis 1835 für 8 Thlr., seit 1836 für 
jährlich 18 Thlr. an einen Bürgersmann vom Handwerkerstande vermiethet.

7. Das Wach Haus im Fort Wilhelm, ein mittelmäßiges Fachwerks- 
Gebaüde vou Einem Stockwerk, 40 F. lang, 18 F. tief, 1785 an Stelle des 
alten Wachhanses, welches nur ein Bretterdach hatte, und wahrscheinlich vom 
Bau des Forts herrührte, erbaut. 1836 wurde es als Dienstwvhuung des Jägers, 
dem die Beaufsichtigung der Festungs-Pflanzungen obliegt, benutzt.

8. Die Pladderinwache steht im Redon 2 der Lastadischen Befestigung, von 
deren Retablissementsbau die Errichtung auch dieses schlechten Fachwerksgebaüdes 
von Einem Stockwerk 30 F. Länge und 15 F. Tiefe wahrscheinlich herrührt. Im 
Jahre 1836 war es an einen Unteroffizier für den halben Service von 8 Thlr. 
vermiethet. 1837 wurde der Hofzaun retablirt und ein Holzstall errichtet, und 
1840 die Dielung und Pflasterung erneüert. 1842 wurde das Gebaüde dem als 
Mauerpolier bei den Sträflingen fungirenden Unteroffizier Bock für den bisherigen 
Ertrag von jährlich 24 Thlr. zur Wohnung gegeben, und zu diesem Behufe gründlich 
retablirt, wobei Bock selbst mit Hand anlegte. Später diente das Gebaüde wiederum 
einem Wallmeister zur Dienstwohnung; als aber diesem 1850 eine solche in der 
Nordbatterie eingerichtet worden war, wurden es wieder für Rechnung des Festungs- 
Ravenüen-Fonds vermiethet.

9. Die Bleichholmwache ist ein sehr altes, schlechtes Fachwerksgebaüde 
von Einem Stockwerk, 32 F. Länge, 24 F. Tiefe. Die Erbauungszeit ist un
bekannt. Es enthält auf der einen Seite das Wachlokal, der andere Theil war 
1836 für eine jährliche Miethe von 37 Thlr. an einen Bürgersmann vermiethet. 
Im Jahre 1842 ist dieses Wachgebaüde auf gemeinschaftliche (gleiche) Kosten 
der Fortification und Garnison-Verwaltung retablirt worden, und zwar nach 
Principien, welche in einer vom Kriegs-Ministerium genehmigten Verhandlung 
vom 11. Februar 1837 festgestellt siud.

10. Die Ravelinwache im Fort Preüßen, ein schlechtes Fachwerk- 
gebaüde von Einem Stockwerk, 26 F. Länge, 22 F. Tiefe, rührt vom Neübau 
des Forts her. Es steht im Ravelin 5—1 und ist die Dienstwohnung des 
Arrestanten-Anfsehers. Das Gebaüde wurde 1839 eingedeckt und durchgehends 
reparirt und abgefärbt.

11. Das große Wachhaus im Fort Preüßen, ein massives Gebaüde von 
Einem Stockwerk, 86 F. Länge, 44 F. Tiefe. Muthmaßlich wurde es im Jahre 
1732 erbaut. Zwei Raüme in demselben liegen der Garnison-Verwaltung zur 
Instandhaltung ob. Das Gebaüde selbst gehört der Fortification und dient zur 
Unterbringung von Staatsgefangenen. In den Sousterrains befanden sich 1788'fünf 
weibliche Bangefangene in Haft. 1839 wurde das große Wachhaus aus den



638 Die Stadt Stettin — als Festung.

Mitteln des Dotinuigsfonds, unter Kostenbeitrag der Garnison-Verwaltung, um
gedeckt und pöllig in Stand gesetzt. Die Stubeuthüren der Staatsgefangenen- 
Raüme erhielten 1847 zur mehrerer Reinlichkeit den bisher gefehlten Olfarben- 
anstrich. Siehe weiter unten: Kasernen Nr. 9. ,

12. Der Materialschuppen auf dem Bauhofe im Königs-Bastlon^Nr. VI. 
Dieses Fachwerkgebaüde längs der rechten Faee des Bastions ist 2 Stockwerk 
hoch, 118 F. lang, 38 F. breit. Ob es noch dasselbe Gebaüde ist, welches 1721 
an derselben Stelle vorhanden war, läßt sich nicht ermitteln, besonders da die 
Bauhofsschuppen 1783 noch Bretterbedachung hatten. Doch erfuhr dieser Schuppen 
1832 eine Radical - Reparatur und hatte damals schon ein Ziegeldach. In diesem 
Schuppen bestand eine Schreibstube, welche als solche 1839 einging und in em 
Archiv zur Aufbewahrung alter Festungs-Bau-Acten vom Jahre 1718 ab bis 
1806 eingerichtet wurde. Die Westseite des Gebaüdes und das Dach des darin 
liegenden" Stalles wurden 1847 umgedeckt, der Stall auch im Holzwerk und 
Wänden retablirt. 1857 fand die Herstellung des Südgiebels Statt. Das Fun
dament-Mauerwerk ist dabei auf 40 F. Länge um 1 F. erhöht, die Fachwerkswand 
ausgebessert, ein neüer Heerd mit zwei 2 Feüerungen nebst Rauchmantel und 
einem Schornstein aufgesetzt rc. 1864 ist auf dem Hofe des Bastions VI eine 
Waschküche erbaut, und 1869 der Materialschuppen umgedeckt worden.

13. Die Bauhofwache rc., auf dem Bauhofe, zunächst dem Eingänge links, 
entstand im Jahre 1837 dadurch, daß der daselbst befindliche Keller des Festungs
Bauschreibers, welcher ein staches, sehr schlechtes Ziegeldach und eineu eben so 
mangelhaften Eingang hatte, massiv uiit einem Dornschen Lehmdache überbaut 
wurde, wodurch mau nicht allein jenen Übelstünden vollständig begegnete, sondern 
auch den Vortheil erreichte, daß Wache und Büreau aus dem Materialschuppen 
13 entfernt wurden, deren Feüerungen möglicher Weise Gefahr für die Material 
bestände bringen konnten. Dieser Bau hat dem Dotirungsfonds ca. 400 Thlr. 
gekostet. Sämmtliche Zimmer- und Tischlerarbeiten rc. so wie die Dacheindecknng 
wurden von Sträflingen verrichtet. Das Dornsche Dach hatte zwar schon all
jährlich Risse gezeigt,"es genügte jedoch Einstreüung trocknen Sandes und Uber^ 
streüung, um sie zu verstopfen. 1841 wurden aber die Riffe so bedeütend, daß 
das Regenwasser durchdrang. Die Reparatur erfolgte dadurch, daß die ganze 
Dachfläche mit glühenden Eisen dergestalt gebügelt wurde, daß die Risse förmlich 
zuschmolzen und daß man darüber einen starken Anstrich von ^rteinkolllentheei, 
mit ungelöschtem Kalk gemengt, anbrachte, wie solches sich schon mehrere Diäte 
bei Leinwand Dächern bewähret hat. Nichts destoweniger hatte das Dornsche 
Dach 1842 wieder einige feine Risse bekommen, welche die vorjährige Uberstreichung 
um soweniger verhindern konnte; als der Sommer 1842 ungetvöhnlich trocken 
und warm war. Außer den genannten Gebaüden gehörten im ^ahre 1835 zum 
Ressort der Fortification — .

14. Der Utensilienschuppen auf dem Bauhöfe scheint rm Jahr 1790 noch 
nicht vorhanden gewesen zu sein, doch war es jedenfalls schon vor 1806 der Fall. 
Er steht an der" rechten Flanke des Bastions VI, ist nur einstöckig, 94 F. lang 
und 22 F. breit. Das Gebaüde wurde 1831 retablirt. 1844 wurde der 
Schuppen eingedeckt. ,

15. Vierzehn Palissadenschuppen in den verschledelien Werken, von denen
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zwei mit Brettern die übrigen mit Rohr bedeckt waren. Sie stammten aus dem 
Jahre 1816, als die von den Franzosen Behufs der Vertheidigung 1813 armirte 
Festung desarunrt wurde. Mit diesen Baulichkeiten sind im Laufe der Seit 
vielfache Abänderungen vorgenommen, theils durch Translocirung, theils durch 
Abbruch. <20 waren 1838 nur noch 12 dieser Schuppen vorhanden, fämmtlich 
mit Rohr gedeckt. Cnde 1839 waren 2 andere abgebrochen. Wegen der vor 
Fort Preüßen 1844 Statt gefundenen großen Pionier-Übung mußte Behufs 
Pallssadirung des bedeckten Weges ein Schuppen abgebrochen und demnächst 
wieder aufgestellt werden. Gegen das Polygon 2—3 des Forts Preüßen fand 
unter Zuziehung einer Compagnie-Abtheilung die 4 Wochen dauernde große 
Plonler-Ubung unter Anwendung von Minen Statt, welche mittelst Breschelegunq 
von ca. 5 Ruthen Escarpemauer des Ravelins 2—3, mittelst 3 Minenkammern 
endete, zu deren Zündung eine galvanische Batterie benutzt wurde. Dieser Übung 
ging ent Festungs-Manövre voran, welches den vorrückenden Feind recognoscirte 
Wahrend der Übung fand ein zweites Manövre, die Zerstörung der 2teil 
Parallele Statt, und mit einem Dritten Festungs-Manövre", welches die Verthei
digung der Bresche, und die auf die rechte Face der Coutregarde 9 ausgeführte 
Escaladirung betraf, schloß die Übung. Oberst v. Wan'genheim leitete als 
Pionier-Inspecteur die Ubilng, deren Schluß auch der Chef des Ingenieur-Corps 
General der Infanterie v. Aster und Ingenieur-Inspecteur, General-Major 
Brese beiwohnte. Ein- ähnliche Pionier-Übung hatte schon 1841 im Fort 
Leopold Statt gefunden. — Die noch vorhandenen 10 Palissadenschuppen 
erhielten bei dieser Gelegenheit iieüe Nummern und ihre Stellung war folgende 
2 un Hauptgraben vor der rechten Face des Bastion II, 2 vor der Coürtivn 
5—6, 2 vor der Curtion 6—7, 1 im Fort Leopold, 3 in den Ravelins des 
Forts Preüßen. 1848 wurde einer der Schuppen des Forts Preüßen nach dem 
Hauptgraben vor Sailant 1 translocirt. Bei der Armirung der Festung im 
Jahre 1850 wurden sämmtliche Palissadenschuppen abgebrochen. Bei der Des- 
armirung 1851 wurden die ausgehobenen Palissaden, 18.232 an der Zahl nebst 
94 Barrieren, und die abgebundenen noch nicht aufgestellten 5 größeren Block- 
haüser, so wie die Hölzer von dem Blockhause der Pölitzer Schanze in 10 wieder 
errichteten Schuppen untergebracht. Die bei der Armirung ausgestellten 11 
Blockhaüscr blieben stehen und wurden mit einfachen Ziegelspließdüchern versehen.

16. Die Festungs-Erbpacht-Grundstücke Nr. 13, 14, 15 (die Haüser welche 
die alten Stadtnummern 1186, 1185, 1184, führen) sind in Gemäßheit der 
Verfügung des König!. Allgemeinen Kriegs-Departements, vorn 17. August 1852 
bem König!. Ober-Präsidium Behufs Ausführung des Bebauungsplans der 
Neiistadt. überwiesen und im Jahre 1853 zur Anlage der Straße Nr. 2 des neuen 
^ladttheils — Liiidenstraße — abgebrochen worden.

II. Gebaüde des Artillerie-Depots.
Kriegs-Pnlvermagazine,

1. Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. 1, im Kessel des Bastions III, ohne 
Dach, ziemlich an der Stelle des ehemaligen v. Owstinschen Regiments-Lazareths 
welches als ganz baufällig 1822 abgebrochen wurde. Das Magazin ist bombenfest 
in einem gedruckten Tonnengewölbe von 57 F. Länge, 20 F. Breite im Lichten 
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im Jahre 1849 erbaut worden und hat 13.660 Thlr. gekostet. Es hat keinen 
Blitzableiter, weil nur in Kriegszeiten Pulver darin gelagert wird. Wegen des 
theilweise als aufgeschüttet erkannten Boden wurde ungefähr 9 F. unter dem 
Bauhorizont ein liegender Rost von kreüzweis übereinander gelegten dreizölligen 
Bohlen von Kiefernholz gestreckt. Das Magazin kann 1008 Ctr. Pulver fassen. 
Die bisherigen Putzreparaturen am Gesimse und die Verbreiterung der Zinkdecke 
um 6 --Zoll helfen nicht, das Gesims trocken zu machen, es blieb feücht und 
verlor den Putz. Eine 1839 veranstaltete Aufnahme der Erde uitb des betref
fenden Theils der Zinkdecke der Tablettmauer ergab, daß zwischen der Mauer 
und der Zinkdecke sich fortdauernd Feüchtigkeit nach dem Gesimse zog und auf 
die Zerstörung des Putzes hinwirkte. Die Trockenlegung erfolgte 1840 dergestalt, 
daß ^man von der Tablettmaner die Zinkdecke, welche augenscheinlich die Feücht 
tigkeit veranlaßte, abnahm, den obern Theil des Gesimses von Holz bildete, 
dieses mit Zink deckte, auf der ganzen Oberfläche eine Mischung von Steinkohlen 
theer (1 Quart) Colophvnium (2 Pfd.) und Schwefel (1 Pfd.) legte, und auch 
mit dieser Masse überzog, den untern Theil des Gesimses neu putzte re. Dabei 
wurde auch das Aüßere des Gebaüdes retablirt, der Holztheil des Gesimses mit 
Leimfarbe, dem untern Theile gleich, grau gestrichen, der schwarze Olanstrich ber 
Zinkdecke der Giebelmauern erneüert; die ganze Erddecke retablirt und solide in 
den Böschungen mit neüen Rasen belegt. Demnächst wurde zur bessern Rein
haltung und Abwässerung des Mauerfußes 1842 cm 3 F. breites Traufpflaster 
gelegt. Die 1840 ausgeführte Reparatur des Gesimses hatte sich, wie man 14 
Jahre nachher fand, nicht bewährt, indem die verwenbeten Holztheile verfault 
waren. Es wurde daher nunmehr, 1854, die Erddecke abgenommen und das 
Gesims in Cement gemauert und mit Cement überzogen, neü hergestellt. Die Unter
lage der Fußbodendielung des Wohnhauses waren von Faülniß zerstört, einzelne 
Unterlagen im Magazin davon angegriffen. Es ulußten deshalb die Pulver
lagergerüste heraus und die Fußbodendielung aufgenommen werden. Nach Er- 
neüerung der verfaulten Unterlagen und Beseitigung der von Faülniß ange
gangenem Hölzer wurde die Dielung wieder gelegt und die Pulverlager wieder 
eingebracht. Diese Herstellung des Fußbodens ist ans dem extraordinairen 
Baufonds mit 115 Thlr. bestritten.

2. Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. 2. in der Kehle des vollen Baftwns 
V also nicht freistehend, aber ohne Dach. Dasselbe ist in einem gedrückten 
Tonnengewölbe von 24 F. Länge, 17 F. Breite im Lichten, bombenfest, 1829 
erbaut, 'kostete 5370 Thlr. und faßt 250 Ctr. Pulver. Wegen des Blitzableiters 
wie bei Nr. 1. Nach siebenjährigem Bestände dieses Magazins ergab sich, daß 
wegen geringen Luftzuges, unb'weil auch bei Einbringung der eichenen Bohlen
dielung das'Mauerwerk noch bei weitem nicht genügend ausgetrocknet war, die 
qu. Dielung samutt den starken Unterlagen vvm Hausschwannn gänzlich zerstört 
waren. Zur Begegnung eines - abermaligen Schadens gleicher Art wurde auf 
der Rückseite des' Magazins eine Luftschlotte angelegt. Die neüe Dielung von 
Kiefernholz und sammt den Mauerflächen getheert verschob man noch 2 Jahre, 
um den Mauerwerke und selbst dem neüen Holze Zeit zum Austrocknen zu geben. 
Der betreffende Bau wurde bann auch 1838 vorschriftsmäßig beendet, und



Gebäude der Artillerie-Depots. 641

inan hoffte, da die Luftschlotte sehr Vortheilhaft einwirkte, daß der Zweck vollständig 
werde erreicht werden.

3. Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. 3 im Kessel des Bastion VII war 
nach Belrdor scher Vorschrift in Spitzbogen gewölbt ohne Erde mit Ziegeldach, 
nn Llchten 46 F. lang, 26 V2 F. breit. Es konnte in 2 Etagen 4700 Ctr 
Pulver aufnehmen und hatte von Altersher einen freistehenden Blitzableiter 
der 1834 erneuert wurde. Das Gebaüde war 1820 für 520 Thlr. rétablir! 
worden. Es stammte aus dem Jahre 1725. Etwas früher wurden die 3 alten Pulver 
thürme, wahrscheinlich in der Stadtmauer gelegen abgebrochen. 1837 wurde 
mit 300 Thlr. Kostenaufwand eine gründliche Reparatur und Umwandlung 
unt dem Dache, vvrgenvmmen, an dem seit dem Neübau gar nichts geschehen 
war. 1841 sicherte man den Zugang zu diesem Pulvermagazin durch den 
Bau der Kehlpoterne, und 1842 wurde zur bessern Reinhaltung und Abwässerung 
ee? Mauerfnßes, 3 F. breit vor den Contreforts, die Zwischenraüme zwischen 
den Contreforts im Zusammenhänge boll gepflastert und den theilweise ausge
witterte , Manerfuß retablirt. Dieses Kriegs-Pulvermagazin ist mit 
Genehmigung des Allgemeinen Kriegs-Departements vom 15. April 1848 in 
diesem Jahre abgebrochen worden.

4. Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. 4, im Hofraum des Bastions VIII 
wurde 1839 zu bauen angefangen und bis zur Widerlaghöhe geführt. Es war die 
Absicht dies Gebaüde weiter zurück zu setzen, allein es erwies sich, daß der, am 
Ende des 17. Jahrhunderts zugeschüttete ehemalige Courtiuen-Graben daselbst, 
lernen sichern Fundamentgrund gewährte; es wurde daher das Gebaüde soweit 
vorgeschoben, daß es auf den -Fundus des ehemaligen kleiner Ravelins zu steheu 
kam. — Die Rückwand des Vorhauses traf auf die Erdevutresearpe des 
Conrtlnen-Walles und mußte an 10 F. tief werden. Das übrige Fundament 
^^ufenweise bis auf 3*/2 F. ermäßigt, da der Baugrund solches gestattete. 
1840 wurde das Gebaüde bis auf den innern Ausbau und die Erddecke und 
beides dann, nebst einer Kehlpoterne, im folgenden Jahre beendet. Dieses Kriegs 
Pulvermagazin erhielt die Nr. 4, und die folgenden die Nr. 5 und 6. Das Gebaüde 
dessen Bau 10.4(X) Thlr. gekostet hat, ist uur von kurzer Dauer gewesen! 
Bereits 1853 wurde es wieder abgebrochen und die Pulverlager-Gerüste'in dem 
1850 neu erbauten Kriegs-Pulvermagazin im linken Flügel-Saillant ausgestellt.

U 5^wlt die Nr. 4 und das Kriegs-Pulvermagazin im Hofe
des Bastions \1I die Nr. 3 Statt des abgebrochenen Magazins ist im Bastion 
> 11 während der Jahre 1854—1858 ein neües errichtet worden, welches 1500 
Gentner Pulver zu fassen vermag. Die Kosten waren zu 11.000 Thlr. verau- 
'chlagt; wie viel sie in Wirklichkeit betragen, ist nicht nachznweisen.

5. Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. 5 unter dem Ende der rechten Faee 
der Lünette 20 das Forts Leopold ohne Dach. Dasselbe ist gleichzeitig mit dem 

erbaut, Bombenfest, als Tonnengewölbe gewölbt, im Lichten 30 F. lang 
13 F. breit und kann 248 Ctr. Pulver aufuehmen. Es erhielt wegen des darin 
ausbewahrten kaufmännischen Pulvers 1856 einen Blitzableiter auf dem darüber 
Agenden Wallgange, dessen Anlage 44 Thlr. erfordert hat. Bei Gelegenheit des 
Retablisiements der Lünette 20 im Jahre 1838 wurde auch der casemattirte Raum 
ru aller Beziehung in Stand gesetzt. 1840 wurden die Blitzableiter-Fundamente

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 81 
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bei diesen und gleichzeitig bei allen folgenden Magazinen retablirt, das Holzwerk 
mit holzbrauner Ölfarbe, das Eisenwerk schwarz angestrichen.

6 Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. 6 im Hofraum des Ravelms 4—o 
des Forts Preüßen, ganz so wie das Magazin Nr. 3 construirt, im Lichtem 38 
F lang 20 F. breit. Dasselbe war gleichzeitig mit dem Fort und zwar tm vwhre 
1735 gebaut und konnte 832 Ctr. Pulver aufuehmen. Wegen seiner isolirten Lage 
wurde-es als Friedens-Pulvermagazin gebraucht; von Allersher hatte es einen 
freistehenden Blitzableiter, welcher 1835 erneüert wurde. Das Gebaüde war 
1828 mit einem Kostenaufwande von 385 Thlr. reparirt worden und befand sich 
in gutem Stande. Im Frühjahre 1846 ist es abgebrochen worden.

Friedens - Pulvermagazine.
7. Das Friedens-Pulvermagazin Nr. 1, im Hofraume des Stadtravelins 

2—3. Dieses Gebaüde ist mit Bombenbalken, vorlaüfig zur bessern Conservation 
und Behufs der Mitbenutzung des Bodenraums über den Balken, ohne Erdan- 
fchüttunq mit Ziegeldach, so construirt, daß es im Kriege als Blockhaus gebraucht 
werden kann, im Lichten 40 F. lang, 24 F. breit, mit 3 F. starker 9Nauei 
von einem Stockwerk, in der schmalen Kehlseile mit Vorhaus nur 1 F. stark. 
Es wurde im Jahre 1819 erbaut und kostete 4860 Thlr. Sein freistehender 
Blitzableiter ist 1835 retablirt worden. Es faßte 824 Ctr. Pulver. 1842 fand 
ein Umbau des Magazins Statt, dessen Kosten von ca. 550 Thlr. der Doti- 
runqsfonds trug, der Artillerie-Fonds aber den artilleristischen Theil der Kosten 
mit ca. 350 Thlr.. Im Jahre 1843 wurde gegen den Hauptwall eme.Pappel
pflanzung angelegt, welche bei etwaiger Explosion die Wirkung gegen die Stadt 
brechen soll.

8 Das Friedens-Pulvermagazin Nr. 2, im Kessel der Lünette 20 des 
Forts Leopold. Dieses alte Fachwerksgebaüde von einem Stockwerk, hat schon 
1789 bestanden. Seine ganze Bauart, so wie die damalige Beschränktheit der 
Geldmittel der Festung, lassen erwarten, daß es vom Walraveschen Neübau des 
Forts Leopold herrührt. Es ist 50 F. lang, und 14 F. breit , kann 665 Ctr. 
Pulver aufnehmen und hat einen freistehenden, 1835 erneuten Blitzableiter. 
Das Gebaüde ist 1820 für 945 Thlr. retablirt und 1837 feni Ziegeldach ui 
böhmischer Art umgedeckt worden. Gleichzeitig Berohrung, Abputz uni) Anstrich 
der Wände von Außen wie im Innern, auch Herstellung sämmtlicher Verschlüsse. 
1842 wurde ein Traufpflaster. 1863 neüer Blitzableiter gelegt. 1869 Umdeckung 

des Daches.
9 Das Friedens-Pulvermagazin Nr. 3 im Saillant 1 des Forts Wilhelm. 

Seine Bauart und Größe ist übereinstimmend mit dem unter 7 aufgeführten 
Magazin Es wurde im Jahre 1818 mit einem gleich großen Kostenaufwande 
von 4860 Thlr. erbaut. Demnächst ist es, weil die bisherige Einrichtung, die 
Benutzung des Gebaüdes, als Blockhaus, nur mit zeitraubenden und kostspieligen 
Maßnehmungen, verbunden war, im Jahre 1843 umgebaut worden, und damit 
der vorgeschriebene Umbau der 3 älteren defensiblen Friedens-Pulvermagazine 
vollendet. An der Rückseite wurde eine Schlitztraverse von 50 ^chachtruthen 
angelegt, deren Masse im Kriege zur Uberdeckung des Magazins dienen soll, nn 
Frieden zum Schutz der Stadt. Das Blitzableiter-Gerüste uiußte 1853 erneuert 

werden.
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10. Das Friedens-Pulvermagazin Nr. 4 im Abschnitt des Saillants 3 
vom Fort Wilhelm. Ganz so wie das unter 8 und muthmaßlich von demselben 
Alter. Das Gebaüde wurde 1820 retablirt und der freistehende Blitzableiter 
erneüt. Kosten 430 Thlr. Der Blitzableiter wurde abermals 1835, und das 
Dach des Gebaüdes 1836 durch Umdeckung erneüt, gleichzeitig der Abputz von 
Außen und Innen, 1843 neue Umzaünung, auch Retablirung im Mauerwerk 
mit Dach, Regulirung des Hofes mit Pappelpflanzung. Die Umfassungswände 
dieses Magazins und ein Theil des Dachverbandes, so wie die Fußbodenbeklei
dung mußten 1855 erneuert werden. Das Gebaüde wurde dabei ganz abgebrochen 
und wieder errichtet.

11. Das Friedens-Pulvermagazin Nr. 5 im Saillant 4 des Forts 
Wilhelm. Im Allgemeinen von der Bauart wie Magazin 7, nur von einer 
Behufs leichterer Einrichtung zur Defension etwas abgeänderter Construction. 
Es wurde 1829 für 5200 Thlr. mit freistehendem Blitzableiter erbaut, im 
Lichten 40 F. lang, 27 F. breit. Es faßt 864 Ctr. Pulver. 1843 Erneüerung 
des Zauns, Anlage einer Schutztraverse. 1844 Umwandlung des Dachs in 
Kronendach; 1848 Umdeckung desselben. Das Blitzableiter Gerüste war vom 
Sturm umgeworfen worden, es wurde sogleich wiederhergestellt. 1863 war das 
Gestänge desselben ganz verfault, es wurde durch eiserne Röhren ersetzt. In 
demselben Jahre war eine gründliche Reparatur dieses Magazins nothwendig, 
da der Hausschwamm darin arg gewüthet hatte.

12. Das Friedens-Pulvermagazin Nr. 6 in der Communication 
nach dem Fort Preüßen, im Jahre 1819 ganz so wie Magagin 7 erbaut, mit 
eiitcnt 1835 errichteten freistehenden Blitzableiter. Der Bau hat 4900 Thlr. 
gekostet. Das Stacket ist 1836 gründlich hergestellt worden. Dies Magazin 
schied im Frühjahr 1846 durch Abbruch aus.

13. Das iieüe Friedens-Pulvermagazin Nr. 7 wurde 1839 vor 
dem Abschnitt des Ravelins vom Fort Wilhelm erbaut und bis auf den innern 
Abputz beendet, der dann int folgenden Jahre nachgeholt wurde, so daß dieses 
Gebaüde am 28. October 1840 dem Artillerie-Depot übergeben werden konnte. 
Sein^Ban hat 4853 Thlr. gekostet. Das Dach mußte 1851 umgedeckt werden; 
eilf Jahre nachher bedurfte es im Gebälke einer bedeütenden Ausbesserung; 
1863 Blitzableiter.

14 und 15. Den Artillerie-Gebaüden traten nach Verhandlung vom 21. 
Mai 1849 unter Nr. 7 und 8 die im Bau vollendeten zwei Friedens- 
Pulvermagazine von Fort Preüßen zu. Das im Jahre 1839 erbaute 
Magazin Nr. 7 erhielt dagegen die Nr. 6. Das Blockhaus im einspringenden 
Waffenplatz des gedeckten Weges rechts vor dem Ravelin der Fronte 2—3 des 
Forts Preüßen wurde zum Wachlocal für die Posten an den neüen Magazinen 
7 und 8 eingerichtet und vom 21. Novbr. 1849 ab benutzt. Aus dem Dvti- 
rungsfonds für Artillerie-Gebaüde sind die Kosten dieser Einrichtung bestritten 
worden, welcher auch, .laut Verfügung des Allgemeinen Kriegs-Departements 
vom 15. October 1849, die Unterhaltung derselben, incl. Utensilien, Beleüchtung, 
Heizung tc. rc. zu übernehmen hat. Magazin Nr. 8 Blitzableiter 1868.

Die Gewölbe der beiden Pulvermagazine in den Rentrants rechts und links 
des Mittel-Saillants des Forts Wilhelm wurden durch den Abbruch der alten 

81*
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Wallprofilmauer, die den Abzug der Feuchtigkeit von denselben hinderte, und 
weil diese Gewölbe weder mit einer Abpflasterung noch mit Cementirung ver
sehen waren, durch eine 1 Steinstarke Abpflasterung auf der flachen Seite 
und Cementirung mit Löwitz-Cement trocken gelegt. Der im Jahre 1850 ausge
führte Bau hat 447 Thlr. gekostet.

16. Das Friedens-Pulvermagazin Nr. 9 für 1368 Ctr. Pulver 
als Reduit eines detarchirten Werks bei Alt-Tornei wurde im Jahre 1856 zu 
9100 Thlr. veranschlagt und in demselben Jahre mit dem Ziegelankauf für 385 
Thlr. vvrgegnugen. 1857 wurde 7014 Thlr. verausgabt. Dafür wurde das 
Magazin bis auf den innern Ausbau und die Regulirung der Schutzwälle, so 
wie des Diaments, vollendet, und diese rückständigen Arbeiten im Jahre 1858 
zu Ende geführt. Gesammtkosten 9587 Thaler. Das Gebaüde erhielt 1867 einen 
freistehenden Blitzableiter.

Pulver-Reservoirs für den Krieg.
17. Das Kriegs-Pulverreservoir unter Bastion II, gewölbt, 

8 F. lang, 6 F. breit im Lichten, 1818 erbaut.
18. Desgleichen unter der linken Flanke des Bastions IV, bom

benfest, gewölbt, vom Retablissement bei der Festung 1724—1740 herrührend, 
von guter Beschaffenheit, im Lichten 32 F. lang, 6 F. breit.

19. Desgleichen unter B a ftion IX, ganz so wie Nr. 17, und ebenfalls 
1818 erbaut.

20. Desgleichen in der Spitze des Saillants 1 von Fort Preüßen, 
ganz wie Nr. 17.

21. Desgleichen in der Spitze des Saillants 5 vom Fort 
Preüßen, ganz wie Nr. 17.

Es exestirten aus der Zeit der französischen Occupation, 1806—1813, auch 
einige hölzerne Pulverreservoirs, die aber ganz unbrauchbar waren daher ihr 
Wegbruch im Jahre 1835 angeordnet wurde. Bier der geüauuten Reservoirs, 
nämlich 17, 19, 20, 21 erhielten im Jahre 1839 hohlgelegte Dielungen, weil die 
Aufstellung der kleinen Pulvervorrüthe der Infanterie auf platter Erde monirt 
worden war. Bei Gelegenheit der, wegen des Eisenbahnhofes vor dem Schnecken- 
thvr erforderlich gewordenen Veränderung der Schneckenthor - Passage, mußte 
auch der niedrige Wall der linken Face des Bastions IX umgeformt werden, 
wobei zugleich möglich wurde, den Zugang zu den Pulverreservoir 19 bequem 
zu macheu, und demselben die nöthige Abwässerung zu verschaffen. Diese Arbeit 
wurde 1843 ausgeführt. 1863 ist das Munitivnsreservvir 19 mit einem Bor- 
hause versehen worden.

Zeüghaüser.
22. Das Zeüghaus Nr. 1 auf dem Artillerie-Zeüghofe. 

Dieses große ehemalige Kirchengebaüde, welches im Lichten 126 F. lang, 36 F. breit 
ist und unten 5 F. starke Mauern hat, enthält 5 Stockwerke und 2 Bodenraüme. 
Das Gebaüde stammt muthmaßlich aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts doch 
fehlen die Nachrichten über die Epoche der Erbauung. Es war das Gotteshaus 
des Jungfrauenklosters Cisterzienser Ordens, welches seine Stiftung beut Herzog 
Barnim I verdankte. Es gibt darüber zwei Fundations-Urkunden, beide vom 
Jahre 1243 quinto kalendas Martii, beide in der Hauptsache gleichen Inhalts, 
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ln der zweiten Ausfertigung indessen mit mehreren Zusätzen, aus deren einem 
hervorzugehen scheint, daß schon vor Ertheilung des Privilegiums das Kloster 
bestanden habe*).  Hieraus dürfte hervorgehen, daß die gedächte Urkunde von 
1243 nicht eigentlich die Stiftung, sondern die Bestätigung der ursprünglichen 
Fundativn, welche wol schon einige Jahre vorher Statt gefunden haben mag, 
enthält. Es liegt in der Statur der Sache, daß erst Wohnraüme für die from
men Braüte des Herrn und seiner Mutter, der gebenedeiten Jungfrau Maria, 
geschaffcu werden mußten, bevor an ein Gebaüde gedacht werden konnte, inner
halb dessen Mauern sie das von der Kirche und der Ordensregel vorgeschriebene

*) Dreger, Codex diplom. I, 234—238.
**) I- B. Steinbruck, das Jungfrauen Kloster in Stettin (ohne Jahreszahl). S. 3.
***) Steinbrnk, die Güte des Herrn und Barnim. Stettin 1766. S. 3.
t) Ders. das Jungfrauenthor in Stettin. S. 25.

Gebetplärren erschallen ließen. Aus der Kloster-Matrikel und den darin 
aufbewahrten Urkunden geht hervor, daß noch im Jahre 1336 milde Gaben zum 
neuen Bau gesammelt worden **),  sofern diese nicht zur Verschönerung und 
weitern Anbau bestimmt waren. Als Herzog Barnim X, im Verein mit seiner 
Gemalin Anna, aus dem Hause Braunschweig-Lünneburg mit dem Gedanken 
umging, für bedürftige Wittwen, ihrer Hofbedienten eine Zufluchtsstätte zu grün
de» — das Petri-Hospital, so verlangte die Herzogin 1564 von dem Grafen 
Ludwrg v. Eberstein, Herrn zu Naugard, ein Gutachten über die Einrichtung, 
welche der Versorgungsanstalt zu geben, insonderheit über die Örtlichkeit, wo 
dleselbe anzulegen sein werde. Der Graf schlug dazu die, seit 30 Jahren leer 
stehenden, Gebaüde des Jungfrauenklosters vor***),  die mit geringen Kosten 
hätten eingerichtet werden können. Genehmigte nun auch nicht der Herzog diesen 
Vorschlag, vermuthlich weil er nicht mit dem Magistrate, dem bei der Kirchen
visitation von 1535 alle Baulichkeiten und Güter der Klöster in der Stadt über- 
wiesen waren, nicht in Conflict gerathen wollte, und auch wol schon damals die 
Aussicht hatte des Klosters Güter selbst in Besitz zu nehmen, wie es 1569 durch den 
Jasenitzer Vertrag ad dies vitae geschah, so sieht man doch, daß um diese Zeit, 
1564, nicht blos das Kirchen-, sondern auch das Klostergebaüde noch nicht eine 
andere Bestimmung erhalten hatte. Steinbrück bemerkt an" einer andern Stellef): 
„Wann die Kirche unsers Jungfrauenklosters in ein Zeüg- und Rüsthaus verwan
delt worden, habe ich bei aller angewandten Nachforschung nicht herausbringen 
können. Dies weiß ich inzwischen, daß in den Jahren 1589 und 1594 eine 
Erklärung wegen des „ gemeinen Zeüghauses " gedacht werde, und daß die 
Wohnungen, so um das Zeüghaus gestanden, und auf deren Grunde nach und 
nach die jetzigen Vorrathsgebaüde und Werkhaüser erbauet, in diesen Jahren 
1684, 1686 und 1688 abgebrochen worden sind."

Mit diesen Epochen stimmt eine Vermuthung überein, der zufolge die Kirche 
noch im Jahre 1680 zum Gottesdienst benutzt worden ist, weil in diesem Jahre 
das, zwischen dem vorderen beiden Eingangsthüren angebrachte, auf einer Sand- 
stem-Tafel gemeißelte colossale Reltefbild Herzogs Barnim IV von der damals 
vollends abgetragenen Oderburg hierher translocirt wurde, was wol nicht geschehen 
wäre, wenn es sich mit dem Gebrauche des Gebaüdes bereits anders verhalten 
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hätte und dasselbe namentlich zu Kriegszwecken bestimmt gewesen wäre. Ware das 
vorerwähnte Schicksal des Bildes nicht geschichtlich beglaubigt, und daß dasselbe 
als Grabstein des im Jahre 1368 im damaligen Karthaüserkloster Gottes-Gnade, 
der nachherigen Oderburg, verstorbenen und beerdigten Herzogs Barnim W 
gedient hat, so würde man wegen des Alters dieses Zeughauses und wegen des 
Gründers ganz in Zweifel sein, und auch zu der Meinung verführt werden, 
Barnini IV sei hier in der Kirche der Kloster-Jungfrauen, dem nachmaligen Zeüg- 
hause, beigesetzt. Billiger Weise hätte zur Zeit der Transloeirung der Tafel eine 
Erlaüterung beigefügt werden sollen; daran dachte man aber im xiahre 1680 nicht.
Die Unterschrift', in'erhabener altdeütscher Schrift, lautet, wie folgt:

„Barnim, seines Namens der vierte, Herzogs Otto Sohn, zu Stettin, Pom- 
„mern, der Kassuben und Wenden Herzog, unser löblicher, gott glückseettger 
„Fried- und Kriegsfürst, der sein Geschlecht und Herzogthum mit fürstlicher 
„Mannheit zu den alten fürstlichen Freiheiten wiederum bracht, groß Krieg zum 
„End geführt, Lob und langen Frieden auf seine Nachkommen vererbet, diese f) 
„und andere Kirchen gestiftet und erbauet, feiner Tugend und Gnad halber, mit 
„dem Zunamen groß und gütig genannt, im Jahre 1368 verstorben und alliier 
„begraben. Barnim X, des alten Herzogs Bogislaw Sohn, hat diesen Gedächt- 
„nißstein obgedachten seinen Vetteren Barnim dem Guten und Großen in diese 
„Capelle setzen lassen, 1543 am 10. Juli." ,

Sei hier angemerkt, daß wegen Nummerirung der gleichnamigen Fürsten 
der Greifen-Dynastie die Genealogen nichts weniger als einig sind. Barnnn, 
welchen der Denkstein mit dem Reliefbild als IVten bezeichnet, hat anderweitiger 
Rechnung zufolge die Nummer III. Und Barnim, welcher als Xter den 
Grabstein setzte,'pflegt auch unter der Nummer IX aufgeführt zu werden. Dieser 
Herzog, auch Barnim, der Ältere genannt, f am 2. November, a. St., 1573 auf 
der Oderburg, welche 57 Jahre nachher von dem schwedischen Eindringling, nach
dem derselbe von dem letzten Greifen in den Raümen dieses fürstlichen Hauses 
gastfreundlich aufgenommen und bewirthet war, aus militairischen Rücksichten in 
unbewohnbaren Stand versetzt wurde. Wol möglich, daß den Schweden, welcher, 
nachdem Friedrich Wilhelm der große Kurfürst, durch den Frieden von St. Germain 
gezwungen worden war, Stettin und ganz Vorpommern der Krone zurückzugeben, 
hi Pommern 1680 das Regiment führte ein gewisses Schamgefühl darüber 
beschlichen, daß Gustav Adolf, den frommen und gottesfürchtigen königlichen 
Held heüchelnd, Herzog Bogislaw XIV heimtückisch überfallen, und zur ^ühne 
dieser Unbill und aus Pietät für ein untergegangenes Fürstenhaus, dafür Sorge 
getragen, daß, als die Oderbnrg ihrer gänzlichen Zerstörung entgegen geführt 
wurde wenigstens jener Denkstein mit dem Bilde des vierten Barnim vor dem 
Untergänge gerettet und 1680 an anderer, doch auch geweihter Stelle wieder 
aufgerichtet wurde. Möglich auch, daß die Transloeirung des Bildes und die 
Aufstellung desfelben am Eingänge der vormaligen Klosterkirche mit einer gewissen 
kirchlichen Feierlichkeit verbunden gewesen ist. Siebten es doch die Schweden 
jener Zeit, trotz des verwildernden Einflusses, den die Kriegeslaüfe auf ihren

f) Nämlich die Kirche der Kartause Gottes-Gnade, 1360. —
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Character ausgeübt, nach dem Beispiele ihres bei Lützen todt geschossenen Königs, 
mit öffentlichen Religionsübungen so oft, als möglich zu prahlen.

Die Umwandlung des Gotteshauses in ein KriegslMs, die Herstellung 
desselben als Arsenal, und zwar in der oben bezeichneten Beschaffenheit, rührt vvii 
den Schweden her, welche jene Umwandlung anscheinend einige Zeit nach 1680 
begonnen haben, worauf Steinbrücks obige Mgabe von Haüserabbruch hinweiset. 
Daß es so gewesen, bewiesen die seit 1718 geführten Festungsbau-Rechnungen, 
in denen sich keine Spur findet, daß Preußischer Seits irgend eine Ausgabe 
gemacht worden, die durch Einrichtung der Klosterkirche zu einem Kiegsarsenal 
nothwendig gewesen sei. König Friedrich Wilhelm I hat von der Schwedischen 
Regierung das Zeüghaus vollständig und dauerhaft eingerichtet übernomuien und 
Änderungen darin vornehmen zu lassen, nicht für nöthig erachtet.

Erst ein volles Jahrhundert und darüber näch Besitzergreifung der Festung Stettin 
findet sich die Notiz, daß diesseits eine Ausgabe für das Zeüghaus gemacht worden 
ist, nämlich im Jahre 1834, als eine Umdeckung des Gebaüdes nothwendig war, welche 
600 Thlr. gekostet hat. Fernere Reparatur- und Verbesserungsarbeiten sind folgende 
gewesen: 1837 wurden sämmtliche Bretterverschläge zur Absonderung des Flurs 
von den Aufbewahrungsraümen verleistet und die schadhaft gewordenen Treppen- 
ltufen wiederhergestellt. Schon seit längerer Zeit war über den schlechten, durch 
Wurmfraß hervvrgebrachten Zustand der Dielungen in allen vier Stockwerken 
und den zwei Dachböden des großen Gebaüdes Klage geführt worden. Auf 
befehl des Kriegs-Ministeriums erfolgte nun 1840 aus extraordinairen Mitteln 
die Umdielung der beiden Dachböden für 630 Thlr. und sollte sofort auch aus 
den Mitteln des Dotirungsfonds, unter möglichster Zuhülfenahmen der alten 
l /, zölligen Bretter, vorlaüfig vorschußweise vom eisernen Bestände, die Um- 
dielung der vier Etagenböden erfolgen. In dieser Rücksicht erschien es nützlich, 
die neüen Bretter mehr zu den Etagenböden zu verwenden, und der ganze, ult 
December 1840 beendete Bau kostete 1510 Thlr. so daß 680 Thlr. dem 
Dotiruugsfvnds verblieben, von denen 600 Thlr. im Jahre 1841 und 80 Thlr. 
im Jahre 1842 getilgt wurden. Dabei sind alle Weißungen, die gesackten 
Balkenlagen gerade geschraubt und die Treppen retablirt worden, indeß 1841 
ein neuer Anstrich der Fenster re. bewirkt wurde. Im Jahre 1850 wurde 
das Zeüghaus, gemeinschaftlich mit dem zweiten oder Schloß-Zeüghause, zur 
Uuterbriuguug von 24.000 Gewehren mit den nöthigen Einrichtungen versehen, 
welche, außer der Beschaffung von 400 laufenden Fuß Gewehrgerüsten (auf den' 
laufd. F. 40 Gewehre) und 120 laufd. F. Gerüste für blanke Waffen, wobei die 
ersteren auf durchgehende 4 Zoll im Quadrat starke Schwellen zu stehen kamen, 
m der Aufführung einer Fachwerkswand auf deui zweiten Boden des Zeughauses 
Nr. 1 am östlichen Ende, und Anbvingen einer zwischen die Balkenlagen vvr- 
ge-chobencn Decke und Aufstellen eines Ofens für den zur Gewehrputzstube be- 
stimmten Raum bestanden. Die beim Kostenanschlag berücksichtigte Einziehung 
von Unterzügen unterblieb, da dieselben nach erfolgter Belastung des Bodens 
nicht für erforderlich gehalten wurde. Die Kosten der Ausführung'betrugen 830 
Thlr.. Im Jahre 1860 wurde am westlichen Giebel des Zeüghauses Nr. 1 das 
Traufpflaster erneüert. Sechs Jahre nachher ist für den Haupteingang zum 
Zeüghofe ein zweiflügeliches eisernes Gatterthor aufgestellt lvorden. Aus dem
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Jahre 1851 ist noch zu erwähnen, daß das gesunkene Pflaster der Caponiöre 
auf dem Zeüghofe eingelegt werden mußte. Der Zeüghof ist sert dem 1. December 
1855 mit einer Gaslaterne beleüchtet. , , rr a

Das Zeughaus Nr. 2 int südlichen Flügel des Kömgl. Schlosses war nach dem 
Befehl Königs Friedrich Wilhelm 1 auf Grund der Cabinets-Ordre vom 8. November 
1734 in den Jahren 1735 und 1736 eingerichtet worden (s. oben S. 565/66). lind) 
dieser Umstand, daß nämlich der König das Arsenal in der ehemaligen Kloster
kirche für den von Ihm zu einer Festung ersten Ranges erhobenen Platz mcht sm 
genügend erachtete, scheint dafür zu sprechen, daß das erste Arsenal tm Zeüghofe 
vollständig eingerichtet von den Schweden übernommen wurde. Das Sthloß 
Arsenal enthielt drei große Säle übereinander, von denen der untere, zu Ge
schützen bestimmt, 115 F. lang, 39 F. breit, jeder der beiden oberen 155 F. lang, 
41 F. breit, ein Gewehrsaal war. Im Bodenräume befanden ftch dw Geschirr- 
und Montirungskammern der Artillerie und führte der Eingang nach der obern 
Kammer durch den Uhrthurm auf dem Schloßhofe. Das Gebäude hat starke 
Mauern, war überhaupt zu dem vorgedachten Zwecke vortrefflich geeignet, und 
wahrscheinlich gleichzeitig mit den übrigen Theilen des Schlosses 1575) rc. erbaut, 
berw. umqebaut worden. Welche Bestimmung Herzog <;ohann Friedrich diesem 
Flügel seines Residenzschlosses gegeben hat, ist nicht mehr zu ermitteln gewesen. 
8um Zeüghause wurde er, wie gesagt, erst 1735 6 umgeformt, die Apttrung m 
Bodenraüme erfolgte dagegen erst 80 Jahre später, nämlich 181:), Mit einem 
Kostenaufwand von 830 Thlr. Das Dach dieses Schloßflugels .war em Man
sardendach, dessen oberer, flacher Theil im Jahre 1838 als bohuuschev Kerne ach 
umqedeckt worden ist, was 370 Thlr. gekostet hat. Was die 1850 vorgenom 
mene innere Einrichtung betrifft, so ist auf das zu verweisen was oben beim 
Zeüghause Nr. 1 gesagt worden ist. Der aus einem Zieyel-Betou bestehende 
Fußboden der Gewehrputzstube im zweiten Stock wurde tm >5ahre 18a3 nut

Zölligen Brettern neu gedielt. Gleichzeitig fand die Erhöhung der vorhan
denen Gewehrgerüste und die Beschaffung von 14 tteüett Gerüsten mtt einem 
Kostenaufwande von 1254 Thlr. Statt. Die Einrichtung war auf 14.000 Gewehre 
und darüber berechnet. 1854 ist der Thorweg in der s ü d li ch eit Je an gens rv ntc 
des Schloßzeüghauses 1 Steinstark vermauert, und vor den beiden Gtebelfeustern, 
des Erdgeschosses sind im Innern feste, 3 Zoll starke Fensterladen angebracht 
worden.' Der Treppenthurm wurde im innern Wand- und Deckenputz 1^>» 
ausaebesfert und geweißt, die losen Treppenstufen fest gelegt und der Belag von 
7 Stufen erneüert. Der Hofzaun, längs des Altböterbergs (Pelzerstraße) ist ui 
demselben Jahre neu hergestellt worden. .

Seit sehr langer fleit war bei der Königl. Regierung, in Folge des von 
Jahr zu Jahr wachsenden Geschäftsverkehrs in der Landesverwaltung, das Be
dürfniß gefühlt worden, ihre Schreibstuben und Registraturen in demjenigen 
Theile des Königl. Schlosses, welcher ihr seit 1723 der damaligen Kriegs- und 
Domainenkammer überwiesen ist, zu vermehren und zu erweitern. Als Mittel 
zur Befriedigung dieses unabweisbaren Bedürfnisses stellte sich auf ebenso einfache 
als natürliche Weise der südliche Schloßflügel dar, d. t.: das bisherige Zeughaus 
Nr. 2. Der wegen Abtretung desselben zwischen der Königl. Negierung und der 
Eommandantur gepflogene Schriftwechsel hat demnächst zwischen dem Kriegs-
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S™"1 ?n°r, und ben Ministerien ber Finanzen, des Innern, sowie bem 
m 11111 ,IU , Gewerbe und öffentliche Arbeiten mtberer Seits zu 
Kf derer ein Abkommen dahin zu Stande gekommen
s î îàr-Ftskus den beinahe 150 Jahre lang inne gehabten Schloß-
flngel dem omamcu-Fiskus, als dem ursprünglichen und eigentlichen Besitzer 
nehniih^ebCf 2lntC£ bfr Bedingung jedoch, daß die zum Bau eines Ersatz- 
gebaudeo n foi dei lichen Fonds vom Finanzminister als ein Extravrdinarium flüssig 
b^"^cht werden. Nachdem diese Vereinbarung die Sanction' des Königs erhalten 
hatte, schritt mau zur Wahl eines Bauplatzes für - 9
m Das Zeughaus Nr. 2 in der Neüstadt, und bestimmte imit eine 
^incele des Bauviertels 11 in der Lindenstraße. Der Bau daselbst begann 1867 
um es wurden im Laufe deS Jahres die Fundamente bis zur Straßenhöhe 
heraufgefuhrt Doch bald änderte man den Plan und wählte als Bauplatz für 
s^r-^ue Zeughaus das Bauviertel 18. und hier eine Parcele an der Cyarlvtten- 
straße und am Fuße der darüber liegenden Carlstraße. Hier wurde der Bau im Jahre 

SUeKMithAii mU __ . « L ^und die ailßi.i t Fügung als
l ui! Î » ,, s ,,n «Aftern, vollendet. Gleichzeitig wurde bie sich daran 
* * Bekleidungsmaner der Carlstraße bis zur Wilhelmstraßenecke geführt

,Q«nr bcJ C-rlsstraße gebaut. Nachdem das am Bau „och 
fehlende im '* 1869 nachgeholt worden, hat das Artillerie-Depot das neue 
Zeughaus, nebst den gleichfalls vollendeten l0 Casematten, nbernommen uiid 
MaT'aN.??« Zchl°bêrsenal aufbewahrten Waffen-Vorräthe hierher translocirt 
Was aber die Bekleidungsmauer der Carlsstraße betrifft so ist dieselbe im ^abre 
Lt k der Albrechtsstraße soitgesiihrt, nud es smd unter dem7etz"

gedachten Theil der Mauer noch 12 Casematten angelegt worden.
, Anderweite Gebaüde des Artillerie-Depots.

Das Artillerie-Depot-Gebaüde mit den Dienstwohnungen des 
r l ' ^ .?sNclers vom Platz und des Zeüg-Lieuteuauts, und dem Depot-Büreau, 
so wie nut 2 großen Eisenkammeru, an der Frauenstraße-Seite des großen 8eng 
Hofes. Nach der Straße, tn der das Gebaüde die Nr. 53 führt, eine, nach dem 

àgeil hoch, dort 158 F., hier 169 F. lang und 34 F. ^breit. 
Dasselbe ist alt und rührt wahrscheinlich aus schwedischer Reit her. Ursvrünalick 
bet’ 1romnfoia^R0ß8^nl’"r “t* 'UUrbC a"f(ffe!nc"b nicht lange vor ber Invasion 

l,ä, allmalig seiner gegenwärtigen Bestimmung entgegengesührt;
1.' . ( , ù '.'! •'* b“ä Gebaube ein vollständiges Retablissement, welches 1500 
Ei ,'»^t?ltet hat, ersahre», wobei bie beibeii langen Frontwände massiv würben. 
Mlb nu V > ■?’v |C,J011 uor ewigen Jahren massiv ansgeführt. Zur 
ei,,e ‘ Ui6.' r?"'?U » WUrbe 18.3? ""'"h-lb bes süblicheu Giebels unten

» starke Blentimauer errichtet. Außerorbentlich gewann in biefem 
mJlucJ Kulste» zerlegte Zeüghof burch bie Regnliriing ber Wege unb 

SBniime auch wurden zur größern Sterbe au passeuben Stellen
EsiiMtnm^^Jm darauf folge,iben Jahre fand auch eine orbnuugsmäßige 
^mnchtuug lies Pferbestallr, mit eisernen Krippen unb Raufen für 2 Pferbe 
S"b ê 1840 m ber Person des Zeüg-Lientenants ein Wechsel vorge-' 
teen beroirt btonan a' buî"ba" Dienstwohnung mehrere wesentliche» Repara

. luaâ * m ber Wohnung bes Artillerie-Offiziers vom Platz geschah 
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 82 ' 
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als in dessen Person 1848 ein Wechsel eingetreten war. Drei Jahre vorher war 
das Gebaüde neü abgefärbt, und auf der Straßenseite mit euici Dachrinne, am) 
mit einer Granit-Laufbahn versehen worden. Im Jahre 18a2 wurde der südliche 
Giebel des Gebaüdes in der Junkerstraße mit neuem Mauerwerk unterfahren, um 
der anstoßende Raum im Erdgeschoß zu entern Wohnzimmer eingerichtet. Vom Dach 
mußte die Westseite über der Dienstwohnung des Artillerie Offizier» vom Platz 
1855 umaedeckt und auf der Ostseite über der Eingangsthure eme Dachrinne 
annebracht auch das Traufpflaster längs der Hofseite umgelegt werden. 1 
würbe em' kleines Kassengewölbe hinter der ersten Schreibstube hergestellt. Um 
3 Oetober 1865 brannte der größte Theil der Dienstwohnung des 'hottene^ 
OfstUiers vom Platze ab. Es wurde dadurch die fDfortiße ^nffteUunst exneä 
Notbdachs über dem noch bewohnbaren Theile des Gebaüdes nothwendig, 
demnächst aber im Jahre 1866 der Wiederaufbau des eingeäscherten Stockwerks 

TS W°hnun7'd-s Z-ügschr-ib-r« nebst Büchfenrnacher-Werk- 

statt auf dem Ueüghvfe, ein altes Fachwerksgebaüde, em Stockwerk hoch, 40 F. 
lang 25 F. breit, von unbekannter Bauzeit, 1834 retablirt. Jahre nachhei 
wurde in diesem Gebaüde die genannte Werkstatt ganz verändert auch, das Gebäude 
in seinen Fackwerkstbeilen von Außen berohrt, geputzt und abgefarbt, so daß t s 
in möalicbst aebrauchssühiqen Stand gesetzt ward. Auch an Zierlichkeit gewann 
die Umgebung durch Anlegung eines kleinen Gartens und die große Crbnun^hebe 
des dEàn Mgschreibers, Namens Kachling. 1838 fand eine «--andemng 
der Küche Statll 1846 aber erfolgte eine gründliche Reparatur des Gebäudes 
bei Gelegenheit der von Stadtwegen bewirkten Verbreiterung ber ^mtfcr)trafie, 
weche früher einen Raum von ca. 6 F. äto^en bent
der Gr inunauer des Zeüghofes ließ, dieses Gebäude jetzt aber selbst die à 
gränzunq Zeüghofes wurde, mithin in die Straßenfront gekommen ist. 184 
mußte wegen ^Beschränktheit der Büchsenmacher-Werkstatt am östlichen lmbil, 
mit der Rückwand an die den Hof von der Junkerstraße trennende Mauer gelehnt, 
"n Anbau v°7F°chwert, 23 î laug, 8'k F. breit, 9 F. in St.e en hoch, mtt 
sRithhslssi ausaesübrt werden was mit einem Kostenaufwand von 210 be- 
N wnÄ^ Äegen M«h-Nd genommener Feüchtigkeü der Wände und ns- 

breitung des Hmlsschwarnms in den Dielungen mußte das Gebäude: im^ànat 
oioiiritnr 1 Rtv-t neraiimt werden. Im darauf folgenden sichre tu in bi e» nbgi 
& Inb Ve nem neüen grtBern, aus 4800 Thlr. veranschlagten Gebaüde 
die Baüanibe'bis ans 1 5. über Null des Oderpegels in der ganzen Grundfläche 

mtSnehntion' daraus 3 Fs. hoch Sand unter satzweisem 6 Zoll hohen 
Stampfen ungefüllt. Der Antrag des Magistrats mit der Fronte des Gebaüdes 
au die Juukerftraße Behuss deren Verbreiterung UN der sudosil.cheinEcke um 2 

in den Heücchof zurückzuqehen, wogegen eme eben )o große Flache, eil« gin
Sttaße abgetreten wird, an der östlichen Gränze des Zeüghofes, zwischen Mel beit 
knd dem Schuppen 3 dem Zeüghofe »»treten soll,

kä iphiisfi der Sand in der Baugrube, welche den nächsten Winter uver 
unter Wasser stand, gehörig setzen. Nachdem die betreffenden Verhandlungen zum 
Schluß «faS: wurde der «au in «»griff, genommen und
Die Front des Gebaüdes in der Junkerstraße ist 65 /2 F., die Hopront 6-> F.
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^ng, 25 7, F. breit, zwei Stockwerk, das Erdgeschoß 9‘/2 F., der erste Stock 
w F. hoch, die umsswen Umfassungswände sind lJ/2 Stein stark. Die Büchsen
macher-Werkstatt ist seit Ende October 1855 benutzt worden, die Wohnungen 
wurden am Schluß des Jahres bezogen. Was die Kosten dieses Baues betrifft, 
so wurden an dem Anschläge 840 Thlr. erspart. Demnächst wurde aber 1856 
aus dem Dachboden des neüen Gebaüdes Bretter- und Lattenverschläae angebracht 

äu demselben nothwendiger Holzstall, nebst einer — Bestenkammer, wie der 
Hollander sich ausdrückt, erbaut. Es ist dadurch ein Nachtrags-Kostenaufwand 
von 586 Thlr. nöthig geworden.

?îe sog. schwedische Wache, dicht am ersten Frauenthor, ein altes, 
nur mittelmäßiges Fachwerksgebaüde, 31 F. lang, 14 F. breit. Die Bauzeit 
zwar unbekannt, aber, nach der Bezeichnung zu ertheilen, von den Schweden her- 

rx Sie war 1835 an zwei Zeügdiener des Artillerie-Depots für 30 Thlr. 
jährlich vermuthet. In diesen! Gebaüde wurden 1840 namhafte Reparaturen 
oolgenommen und die zweite Hausthüre als unnöthig in ein Fenster verwandelt. 
Ls4^ mußte der tiefe Luftkanal auf der Rückseite mit Lehm verstampft werden, 
Lie betreffende Wand eines Zimmers blieb nämlich, ungeachtet aller dagegen 
getroffenen Beranstàngen dergestalt feücht daß das Zimmer fast gar nicht benutzt 
werden konnte, und alles Mobiliar verdarb. Auch die erst vor wenigen Jahren 
gelegte Dielung mußte erneüert werden da selbst die Unterlagen, besonders an 
der feuchten Wand durchweg verfault waren. 1848 mußte dieses Gebaüde neu 
geoerft werden. Seit der Zeit i)t vou der sog. schwedischen Wache in den Bau
rechnungen nicht mehr die Rede.

Die grüne Schanzenwache im Bastion VIII war ebenfalls ein sehr altes 
Fachwerksgebaüde von 40 F. Länge und 20 F. Breite. Es diente dem Ober, 
fcüerwerker zur Dienstwohnung, war aber so baufällig, daß es am besten zu sein 
schien, daffelbe 1837 fur em Gebot von 90 Thlr. zum Abbruch zu verkaufen.

c. ~ ^D^l^rle-Wagenhaus Nr. 1 im Fort Preüßen hinter dem 
großen Wachhause, em Fachwerksgebaüde, 120 F. lang, 38 F. breit, von 2 
Stockwerk. Obgleich m der Construction nur mittelmäßig, doch völlig qebranchs- 
sahig, l334 emgedeckt für 290 Thlr. Seine Bauzeit ist unbekannt; es existirte 
aber schon 1793 und waren im demselben 1794 die während der Rhein-Campagne 
in Kriegsgefangenschaft gerathene Franzosen untergebracht. Muthmaßlich bestand 
das Gebäude schon un 7 jährigen Kriege, weil erwiesener Maßen auch damals 
frallzoststhe Kriegsgefangene, von Roßbach her, in Fort Preüßen internirt waren, 
*■ie îseben der Besatzung umöglich bei den wenigen Bürgern des Forts einquartiert 
gewesen fern können. 1840 wurde die höchst'steile und schmale Bodentreppe in 

' ^esem Gebäude in eine bequemere verwandelt und 1845 das Wagenhaus abqefärbt 
was auch mit den beiden andern Wagenhaüsern des Forts' Preüßen geschah' 

wurden sie 1846 zum Theil ganz, znm Theil nur auf der Wetterseite 
8Mbim;ç6s5 MtUrlr L^îch reparirt. Im Wagenhause Nr. 1 legte man 

à » y Erdgeschosse zwei Geschirrkammern durch Lattenverschläge und Anbrinqen 
von 2 Fenstern im nördlichen Giebel an, und bestimmte sie zum Aufbewahreu 
vernlehrt^b à Feld-Artillene-Materials. 1853 wurden die Geschirrkammern

27. Das Artillerie-Wagenhaus Nr. 2 längs des linken Schenkels vom

82*
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Saillant 1 im Fort Preüßen, ein Fachwerksgebaüde von einer Etage und ziemlich 
guter Construction, 171 F. lang, 39 F. breit. Hinsichts der Bauzeit tote bei 

Nr. 26. , , 4 .
28. Das Artillerie-Wagenhaus Nr. 3 längs des rechten Schenkels des 

Saillants 2 von Fort Preüßen, dem unter Nr. 27 in aller Hinsicht ganz ähnlich, 
141 F. lang, 39 F. breit. r

BeidL Gebäude wurden 1837 böhmisch eingedeckt, und die Schwellen erhielten 
von Außen Steinkohlentheer-Anstrich. Das Hculs dir. 27 svtovl als Nr. 28 
erhielt 1840 ein zweites Giebelthor nach der Wallseite, und die sehr desolate, 
theils verfaulte, theils vom Hausschwamm zerstörte Dielung in Nr. 28 wurde in 
ein Ziegel-Roll-Pflaster von Steinen in Kalk gelegt, verwandelt, dabei auch das 
Fundament reparirt und getheert. Die Umpstasterung kostete 510 8,hlr. Durch 
das Reißen des Seils bei Aufwindung der hölzernen Rampe bei dir. 27 im 
Jahre 1843 schlug diese so heftig herunter, daß alle Ripphölzer und sogar das 
Wellholz nebst mehrern Deckbrettern, brachen, weshalb eine vollständige Erneüerung 
der Rampe und Reparatur des Seils erfolgen mußte.

29. Das Artillerie-Wagenhaus Nr. 4 im Saillant 3 des Forts 
Wilhelm, und — .. .

30. Das Artillerie-Wagenhaus Nr. 5 in Saillant 2 ebendaselbst, sind 
beide 1850 im Bau begonnen ' und 1851 vollendet worden. Ein jedes 240 F. 
lang, 49 F. 8 Zoll breit mit 2 Stein (1 F. 9 Z.) starken Umfassungswänden, 
mit den Mitten auf den Kapitalen der Saillants 2 u. 3 gelegen. Schon mit 
dem Schluß der Bauzeit 1850 wurde das Haus Nr. 4 belegbar, das yaus 
Nr. 5 aber erst im folgenden Jahre. Die Gesammt-Baukosten haben 32.632 ^t)U. 
22 Sgr. betragen. Anschlag 33.800 Thaler. 1853 wurden in Nr. 5 Geschirr
kammern zur Unterbringung des vermehrten Feld-Artillerie-Materials eingerichtet.

31. Das Artillerie-Wagenhaus Nr. 6, hat bis 1851 als Art.-Schuppen 
gleiche Nummer geführt, ein masfives, mit Bombenbalken ohne Erddecke, zur 
Defension eingerichtetes Gebaüde, in der Kehle des Reduits vom Fort Leopold, 
ist von Einem Stockwerk, 118 F. lang, 46 F. breit und auf dem Graben des 
ehemaligen Kronwerks vom Fort fundirt, weshalb es sehr theüer wurde, aber kein 
Sousterrain erhalten hat. Es ist im Jahre 1819 mit einem Kostenauswande von 
16.280 Thlr. erbaut worden. . nï L

32. Das Artillerie-Wagenhaus Nr. 7, früher bis 1851, als Art.- 
Schuppen gleiche Nummer führend, im Hofraume der Lünette 21 des Forts Leopold, 
also im Graben des Forts. Dieses ursprünglich nur aus Fachwerk bestehende 
später bis zur ersten Verriegelung unterfahren, eine Etage hohe, 99 F. lange, 
35 F. breit Gebaüde, stammt muthmaßlich vom Walraveschen Bau des ^orts, 
und wurde vor 1806 als Pulvermagazin benutzt. 1835 tourbe es umgedeckt. ,

Bei den zwei zuletzt genannten, älteren Gebaüden sind seit 1836 folgende m 
chronologischer Folge aufzuführende Reparaturbauten vorgekommen: Nr. 6. Bei 
Bildung des Diamants um dieses Gebaüde wurde das sehr tiefe Rollstein-Fundament 
um 2 F. aufgegraben, damit zur Schartensohle noch 6 F. Höhe verblieben. 
Beim Bau dieses kostbaren Gebaüdes stand das Project zum Ausbau des Forts 
Leopold noch nicht fest, doch beabsichtigte man neben diesem Gebaüden crenehrte 
Mauern rc. Die Sache hat sich aber dergestalt geändert, daß die rechtwinkligen
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Mchà'à V m,°st;°^ung der Kchlgröben schief gerichtet «erden mußten. 
'.. , oer nur 1 /2 Stein starke, äußere Giebel — das Gebaüde sollte

Bangert werden, 3 F. Stärke und die erforderlichen Haubitz- und 
s?.,s"'^lten. Diese 1838 üorgenommenen Abändemngen haben ca. 

i r ?l)lr. gekostet. Gleichzeitig wurde das Dach böhmisch nmqedeckt - Das 
®c6slltöe 9h. 7 wurde 1840 im Innern und inbcn Ärn iÄ’rrtabHrt 
tUÿ L.cr ^^rtcfj erneuert. — Nr. 6. In diesem Defensions-Gebaüde wurden 1846 
M turnn Kostcnauswand- von 250 Thlr. dir noch u°r7°nd°n qewàn 

iv N >i und une I flngeligc Thür, in Kanon- und Gcwchrscharten mit Vor 
schlussen verwandelt und die Holzrampe am südlichen Giebel gründlich heraesmllt 
m“6 - W ’Ö,Cr8 T "?-",rei., mol noch einige JaZe Ä L 

iMsti. Nr. 7. Umdeckung und wesentliche Reparatur geschah 1847 Eine 
nehm.?« cu£ Giebel-Fachwerkswand wurden 1850 in massive Wände nm 
? 1 ilIIst •’I.llC ' ltllïï1c "âch dem Dachboden angelegt. — 1855 mußte der Öl-
ffllffi!'01: ?,,ürcn und Lukenladen beider G bande erneüert werden ' 

18b8 war die Umdecknug der Wagenhallser 4, 5 und 6 nöthig geworden 
. r- ' x* ■■ sas> ^aboratori u in ursprünglich in Bastian VIII ein ftndj-

*) Der Hansschwamm, Merulius destrucns Pers., Boletus lacrvmans Wulf ha» s» 
E SF°F's 

ÄXÜ»“®“

'à±ft s" L «-.U»-"--"-"» «sä

zu vernichten. Dieses 'iKräDnrnt sühn soll, den Holz- und Mauerschwamm total
der Fabrik Vilain il Co. üi Berlin zu^bercüet'?" ^ykothanaton, Schwammtod, und wird von

419 )9ÏMr'‘ erbâ,,t°'"îst iS' H-, tanj' 29 8-, breit, im Jahre 1819^ für 

i n 1 ist 1837 mit einem extraordinaire» Kostenaufwande von 
lioo Thr. nach der rechten Aare der Saillants ti vom Fort Leovold 
unre, "Tie “meist ° nlton6»' a69cfiirbt worden. Zur Fug.,!,g

waren die meist alten , Mauerziegel Nicht geeignet. Dieses und das folaende 
(4i bände wurde darauf tin folgeudeu Jahre mit einem 558 F. langen, 6 ft. hohen 
^tacketzaun, 18 F. von den Gebaüden abstehend, umgeben. Der Rmm erhielt 
rothen russischen Anstrich und verursachte 420 Thlr. Kosten Ungeachtet das Ä LL W 1H37 L’) dem sk°rtLpÄ'tt°nL1!nd mit

ii t .?!? blaburt worden war, ungeachtet die freie, trockne Lage und der 
zur Unterfullung der L ielungen angewendete Lehm — der dortige Banarund 
cv nicht ahnden ließ, daß sich hier Schwamm endigen würde*)  so geschah

"Nb> hatte derselbe sich mich bei der in dem mittlern Theile dés Gebaüdes
™ Ofen-Fundamenten ausgehend, bereits so verbreitet, daß neben dem 

Retablissement einiger Fachwerkhölzer, auch 4 Q. Ruthen Dielungen, nebst ihren 
Unterlagen, tm xvaljre 1840 erneüert werden mußten. Diese neüe'Dielung wurde 
hohl aus einzelne Pfeiler gelegt, und alles Mauer- und Holzwerk unter dieser
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Diànq mit heißen Steinkohlmthecr angestrichen. Die angränzenden Fundamente 
wurden i den Fugen ausg-kratzt und cbensaUs mit Theer ang-stnchen. Mit der 
Meluna ging man so weit, wie sich in den. alten Unters..llnngsböden irgend 
à Spuren Schammgernch zeigte. Die neüe Dielung wurde 
um eventuell sie leichter wieder aufnehmen zu tonnen. Diese Keparatilr kostete 
an 100 Thlr. welche jedoch durch anderweite Ersparungen desDotliuugvfo » 

êdeek. wurden. Demnächst ist im Jahre '
für die Laboratorienarbeiter von Holz und Lemwand-Dach mit masswer Rott, 
grübe, erbaut, was 80 Thlr. gekostet hat. I845 sand MM, daß sich m .em 
»immer links in dem 1840 noch gesund befundenen Theile, ebenfalls der 
Schwamm zeigte, so daß auch in diesem Theile der Dielung, die vor a Zähren 
aetrosienen und sich als zweckmäßig bewährten Maßnehmungen getroffen wereiN 
lnußten. ferner hatte sich der Hansschwamm am linken Flügel des Laboratoinniuo 
eingenistet weshalb der Fußboden im Jahre 1849 einer Hauptreparatur unterweisen 
werdeu mußte die ca. 130 Thlr. kostete. Demnächst wurden die Umfassungswaià 
des Gcbaüdes" 1862 im außer» Putz ausgebessert und "ä ad>,esarb«, zugleich . e. 
Ölanstrick der Fenster und Thüren erneüert. Die von Fäulnis; ergiiffeue Fl b 
bodendielunq im Arbeitssaale des Laboratonnms wnrde l8r>4nut den Unterlagen 
lierausaenommen und nachdem die Sohle darunter mit Ziegeln auf der flachen Seite 
r/pÄ mit eÄ Asphêerznge »ersehen w°rd°n w°r. der Fußb°d-n 

nebst Unterlagen neu gelegt. Diese Reparatur kostete 1 <5 Thlr. ^m iboo 
wurde im Laboratorium ein Talglokal mit einem Kostenaufwand von 11-> Thl - 
eingerichtet 1860 wurde der Holzschuppen am Laboratorium mit Dachpappe 
cim,-deckt und einer der Gießöfeu umgesetzt, dieser aber nebst dem «J™ 1«W 
abäebrocken - statt dessen Erneüernng eines solchen Ofens Mit der vorgeschnei uun 
Vorrichtung' zum Anwärmeii der Ei'seickerne für die Geschosse gezogener Geschütze. 
>867 wurde "er Gieß- und Anwärmeosen nmgesetzt und m.t einen, e,seren 
Mantel versehen, auch der Neübau eines Satz- und Schlagehauses begonnen und 
bis auf einiae Kleinigkeiten an der innern Einrichtung, deren. Herstellung dem 
Jahre 1868 Vorbehalten blieb, vollendet. 1869 brachte man un Laboratorium 
rfnwt für nothwendig befundenen neüen Bretterverschlag an.

34 Das Feüèrhaus, neben dem Laboratorium, von Fachwerk m einer 
à-41 K Ä 28 F breit, im Jahre 1819 .für 1860 Thlr erbaut, D,° 

Tränslocirunq nach Fort Leopold erfolgte gleichzeitig nut dem ^boratorium un 
cYtißre 1837 was einen Kostenaufwand von 580 Thlr. verursachte- Gleichzer g 
mit dem Laboratorium wurde auch das Feüerhaus 1847 m den Wauden ichit l 
nnh mit vorschriftsmäßigem Anstrich versehen. Dasselbe erhielt .1849 auf um 
östlichen Giebel einen Anbau von 12 F. Länge zur Aufstellung der Kngclpreß 

hip Insten en 375 Thlr. betrugen. 1853 baute man neben deur
Feüerhause eine Aschgrnbe mit massiven Umfassungswänden und EisenbleckMeln an.

35Der Artillerie Schuppen Nr. 1 auf dem Zeüghofe, zwischen dem 
Artillerie^)epot-Gebaüde Nr. 23 und dem Fraueuthore, nut dem Giebel bis an 
hi? ^rauenstraße reichend Das alte Fachwerksgebaüde von 2 Stockwerk, ûirê 
b « IS A ist 96 F. lang, 34 F. tief, uud 1835 vollständig retablirt, auch 
berohrt und geputzt worden. Es war sehr versackt und aus dem Lothe tzewchen. 
1837 wurde die Gewehrstein-Kammer mit Zülchower Mauersteinen slach ui ennb
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mit vergossenen Fugen gepflastert, weil die frühere Dielung gänzlich vom Schwamm 
zn statt Ivar ; demnächst 1838 die vom Schwamm zerstörte Dielung des untern Raums 
ausgebrochen und die Beschaffung einer Ziegelvolllage zu 210 Thlr. veranschlagt 
Gebaubes SR o^”1' ®ic ^ngenfrontwanb b=b
t ttaiil.es wurde 18a3 auf 58 F. Länge vom weltlichen Giebel ab soweit nsa 
c3 i ic verfaulten Schwellen und Stiele nöthig machten im Erdaescbok mallin 
l , 'Stein stark hergestellt, und '/3 des Daches umgedeckt. 1860 ist bei diesem und 
dem senden Schuppen Nr 2 das Tranfpflaster erueüert worden f

l ll e r i e - Sch uppen Nr. 2, hinter dem vorigen Gebaüde, eben- 
falls aus bei Schwedenzeit stammend, Fachwerk, 2 Stockwerk 47 ft fnnti 22 ft 
à'w-r °"- b°uMiger alb bcr Schuppen Nr. 1, w.à aber gleichfalls lâ 

s;. ràblirt,, berohrt und geputzt. Von späteren Instandsetzungen berichten 
die Baurechnungen nichts, mit Ausnahme der bei dem vorigen Gebaüde erwähnten 
Erneuerung des Traufpflasters im Jahre 1860. "wähnten

37. Der Artillerie-Schuppen Nr. 3, neben und hinter dem ^îeüa- 
8° gutes ^achwerksgebaüde, 1 Stockwerk hoch, 63^ F. lang, 40 F
S v l bC V ^on üor 1806 bestanden, doch ist es neürer Construction 
als die Schuppen 1 und 2 und anscheinend im Jahre 1790 noch nicht vorhanden

1833 hauptsächlich im Dache und in der innern Verbindung
1 L udlirt, und dann drei Jahre nachher in den aüßern Wandfläcken 

1^7*1 uud geputzt, gleichzeitig erhielt das Gebaüde neue Thore, Thüren und Fenster
îvurde eine solide Fuudamentlmng für die Zündlochbohruiaschine angelegt 

wl Uhe letzteie auf der frühern hohlen Dielung hin und her schwankte. Sodann erhielt 
das Gebäude 4838 auf der Ostseite 3 Blechluken, da die auf ber Site 
î"àu 2 Luken nicht genügten. Wegen Feüergefährlichkeit, und da rdas 

Kolzweik des Schuppens überdies sehr vvm Wurm angegriffen war, ist derselbe 
im vahre 1841 zum Abbruch verkauft und auf dem alten Fundamente unter 

enutzung der alten Dielung ein neüer Schuppen mit ausgemauerten Fachwerk 
und Ziegeldach, mit entern Kostenaufwande von 1400 Thlr. erbaut worden 
uwttlrch auch der Hintere Zeüghof sehr gewonnen hat. 1855 ist dieser Schuppen 
zu Werkstätten fur die Umänderung von Gewehren nach Minwscher Art dunst 
im’r’v'ï ^evster,Verschläge im Innern und Vermauern des Thorwegs 
im stidlichen Giebel eingerichtet worden. Zur Heizung wurden im Winter 6

beren Rauchrohren durch die Umfassungswäude gefühtt 
lttchzeltlg erhielt der Thorweg im nördlichen Giebel einen neuen Thorflügel.

r , ' • ^Ll 'titille rie-L>chuppen N r. 4 aus dem Hintern kleinen Qpim- 
Œhier o Pfeilschen Holzhofe, ein Bretterschuppen mit Rohrdach von 
Omer Etage 50 F lang, 23 F. breit, im Jahre 1818 erbaut und — der Artttlette 
v bEher Nr. 5, neben dem vorigen und diesem in jeder Beziehung aleick, 
ven e Gebäude wurden 1836 im Hvlzwerk von Innen mit dem gegen

versehen. Sie wurden 18?7 L à 
gleuhattigen Zwischenbau von 27 F. Länge mit einander, zu Einem Gebaüde 
vereinigt, woburch bie Nr. 5 in ihrer bisherige,, Anwenbung erlösch Ä 
schcubm, war für 310 Thlr. ausgeführt worben R

5«'A".°-Schuppen Nr. 5 aus ben, Hintern Zeüghofe. Lm Jahre 
M' 4 hà bas .Irttllene-Depot aus eigenen Mitteln einen 24 F. langen, 18 F.
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breiten, völlig hölzernen Schuppen mit Bretterdach, zur geheimen .^evi ton i et 
Eisen-Munition, erbaut, der wegen seiner mangelhaften baulichen Qualität tu) 
unter die Artillerie- Gebaüde gezählt wurde. Dieser schuppen erhielt jedoch 183 
eilt solides, doppeltes Bretterdach und vollständige Theerung, so une auch eu, 
durck die Vereinigung der beiden, unter 38 vorhergenannten Schuppen eiledigk 
Nr. 5. Weil jedoch derselbe noch 10jährigen Gebrauch sehr desolat geworden wat 
so wurde 1847 ein neuer Schuppen mit Ziegeldach von Fachwerk gebaut m ea. 
8(X) Thlr. kostete. 1855 sind in diesem Gebaüde Werkstätten für Umänderung l ci 

®etü4(X ?z-Trockenschuppen Nr. 5 a, auf dem Hintern Zeüghofe

am unterm Ende. Dieser Schuppen ist 1839 erbaut, zum Theil neu mit Gatten 
verkleidet^gmtz von Holz, 30 F. lang, 12 F. breit, 18 F. in den Wanden hoch 
mit aetbeertem Bretterdach. Er kostete 280 Thlr. Werl cs sich ergab, daß r a» 
ausgestellte Holz noch nicht genügenden Schutz gegen die Witterung hatte, wutee 
im Jahre 184? die Verlattung der obern Theile der Wände 6 F. lang nach 
unten aenommen, und der obere Theil mit Brettern verkleidet. Auch erhielt der 
Schuppen ein zweiflügeliches verschließbares Lattenthor. 1846 mußte^dieser 
Trockenschuppen wegen Anlage eines Oder-Bohlwerks ^um Belmf dm Dmnsf 
irfnfffcibrt welches dem Hintern Zeüghofe einen Streifen von 18 F. -teile entzog 
um soviel zurück gerückt werden. Die daraus entspringenden Kosten wurden von 
der Stadt \n deren Interesse die Veränderung vorgenommen wurde, bestritten. 
Di- neben dem Schuppen über bet Ober gelegen gewesene kleine Latr.ne würbe 
bei dieser Gelegenheit hinter den Schuppen Nr. 4 placirt. „

41. Der kleine G e r ä t h s ch a f t s - S ch u P P e n Nrl 6 auf dem Zeughofe, 
rwiscken dem Artillerie-Depot-Gebaüde uud dem Artillerie-Schuppen Nt. 1, un 
Fackwerksgebaüde mit flachem Pultdach, dessen Rückwand die Hostnauer tu 
der Fronte der Frauenstraß bildet. Das Dach ist versuchsweise nnt Stempappe 
aus Samswegen bei Wollmirstabt gebeckl; ber Q. £ dieser Emdeckung kostet 
5 Dieser Ban ist 1851 ausgesührl worben. 9ieüe Dielung würbe schon 

'^4L Dätillerie-Esseeete,.-Schuppen Nr. 7 auf ben. voà Zeüghofe, 
tmin 24 F breit 9 F. in den Stielen hoch, von Holzfachwuk nut 

Brettern verkleidet und mit einem Ziegelspließdnche, ist im Jahre 1852 erbaut 
(XrfnthhPTi stellt mit der südlichen Lüngenfront m der Verlängerung uu

Mià N nt des Schupp 's Nr. ! non bem Giebel desselben 17 F. mt ernt 
Dü: Baukosten haben 861 Thlr. betragen. 1855 wnrbe ... diesem Gebaüde 
stUprfftättpn für die Umänderung der Gewehre eingettchttl.L, mer Geräthschasts-Schuppeu int B a stiO n V des Hanptwall», 
„ E'1 m 16 Ä breit 8 F hoch, mit Bretterdach, ist zur Unter, 
brüigîng de. Gerathsckmsten für die Festungsätillerie in Jahre 1853 für 182

Schupp"-,. für Geschützrohre, auf dem Zeüghofe, ist 

E^àU°â^ppeu für Geschützrohre, im Fort Wilhelm, im 

"'ül|rC4ßM$er"®chUPPeu zur Aufbewahrung von" Exereier-Wa
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Lhf1 at A *±"VI11 îu demselben Jahre erbaut worden. Die beiden nt- 
®n Ä b?n C*“Cn il)re ®°“enbun9 im f-lgmd-n Jahr- 1866. 

und g im Fart Wilhelm, 

Miss \)U Neubauten ist zu bemerken, daß der Schuppen 45 im ^n, t 
^lr,cm îm Jahre 1868 mit einem Lehm-Estrich versehen worden ist <rTvr 
SrfmE tjiv's 18ls* ■*" Pappdach und der Mnüitions-
verschm J S Wilhelm wurde in demselben Jahre mit Fenstern

III. Proviant-Amts-Gebaüde.
tr ?" dl ntt s Haus mit der Wohnung des Proviantmeister« 

E!aru d°6>un-eii Garuisan-Lazareths am Schueckenthore, massiv 2 
Uügen hoch, 51 F. lang, 42 F. brert, nut der frühern Stadtnummer 929 
Am Deillgengetstthor Nr. 2. Dies Gebäude ist 1785 erbaut und hat 2390 Tlllr 
Ä,s .s-, "".s a-:;- ä-;* »

?££■ teÄ EKräLZ 

be« Proviantamts enthaltend), sämmtliche Anstriche erneücrt' 1841 erbaute man 
aus dem Hofe an der Stadtmauer einen Holzstall, diesen für die Bäckerei ucdit 
Wageure,,,,-, mit getheertem Lein Wanddach. Sodann wurde der uack der S 
führende Kanal, namentlich derjenige Theil vvii dem Proviau -Mava-b, 7 
une) i-m Lazarethzann, retablirt. Die Wiederherstellung des durch das iîrübiabrs- 

beschädigte,, und verfaulte,, Fußbodens im Erdaesckwü 
von îhlr l5MU25e@arn7ïïrf,ah?6lîIHrt 5^-7^^ einen Kost-naufwaud 

»ÂÂr-.t'ïxt's’Â

Provmntmeisters machte, nach dem Tode des Proviantmeisters SÄ« 
^/Lroßere Instandsetzung des Wand- und Deckenputzes AÄl

O ?ärOe-Anstrlchs von Thüren und Fenstern erforderlich. Alles dies wurde 1853 
wK?U£r^en ?arouf 273 Thlr. verwendet. Abermaliges Hochwasser 

fugte dem Amtshause wiederum Beschädigungen zu die durch 
x flllndsetzung dev Putzes und neues Abfärben der 8nunter unh ^snrp l 
11’111-1011. Auch die Vorderfront des Gebäudes bedurft? des Abputzes Gleichreitm 
bekamen dte Geschaftsraüme 6 Doppelfenster. ' ^^^chzutlg
c Controleur-Haus, nach der frühern Straßen-Benennnna. mtf
den Nodenberge mit der Stadtnummer 254 nach der jetzigen Beceichnnim- s 
Ro engar en Nr 21; massiv, 2 Stockwerke hochMe 
^.nn^t unlx kannt; doch diente es bestimmt schon 1768 dem aeaenwärtiaen 

àdb^'7- sich in baulichen Werden. ’Bk ämi »ÄS 

Landbuch von Pommem; Th. Il, Bd. IX.
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und dem Weyrachschen Hause gelegenen 3 Proviant-Gebaüde sind 1 83d verkauft 
worden. Jetzt sind es 2 Privathaüser, Rosengarten Nr. 22/23 und 24. Das 
Controleur-Haus ist 1840 neu geputzt und gefärbt, und das Dach l 850 umgedeckt 
worden. Neüdielung von 2 Stuben, Erneüerung des Olanstrichs voll Thüren 
und Fenstern, so wie des aüßern Abputzes des Gebaüdes an der Vorder- mit) 
Giebelfront sind Arbeiten, welche 1855 zur Ausführung gekommen sind. Wer
tere Reparaturen sind bis 1869 nicht nothwendig gewesen.

3. Das Proviant-Magazin Nr. 1, dem Garnison-Lazareth gegenüber. 
Ein massives Doppelgebaüde mit einer der Länge nach durchlaufenden Kehle, 
von 2 Etagen, 188 F. lang, 73 F. breit, mit der ältern Stadtnummer 224, 
und der jetzigen Nr. 4 am Heiligengeistthor. Dasselbe ist im Jahre 1693 von 
den Schweden erbaut worden und hieß deshalb auch „altes schwedisches Maga- 
zin" Die Franzosen hatten den untern Raum zur Bäckerei eingerichtet, welche 
1815 mit einem Kostenaufwande von 920 Thlr. wieder weggeschafft wurde. Das 
daneben befindliche Spritzenhaus von Fachwerk, 24 F. lang, 10 F. breit, ist 1833 
für 450 Thlr. erbaut worden. 1836 wurde das Dach einer gründlichen Re
paratur und einer Vermehrung der Blechluken um 16 Stück unterworfen, und un 
folgenden Jahre der Gränzzaun gegen die anstoßende Kaserne, in welcher damals 
ein Bataillon des 9ten (Kolbergschen) Regiments einquartiert war, in Stand gesetzt. 
1840 brachte man eine neüe Inschrift in eisernen Buchstaben an. Zwölf ^ahre 
später erforderte dies Gebaüde eine Geldausgabe von beträchtlicher Größe. Das 
Doppelgebaüde, welches zwei Dächer mit einer in der Mitte der Länge nach durch
laufende Kehle und, wie oben gesagt, 2 Stockwerke hatte, wurde um 1 Stockwerk 
und eine Dachetage erhöht, und unter Ein Schieferdach gebracht. Die Fußboden 
sämmtlicher Stockwerke wurden neü gelegt, die Treppen erneuert. Veranschlagt 
war der Ban auf 14.850 Thlr. und ein Nachanschlag lautete auf Thlr. 5579. 
3. 9 Pf. Der Bau kostete Thlr. 18.637. 3. 9 Pf. Im folgenden Jahre 1853 kostete 
die Erneuerung des Bretterzauns zwischen dem Magazin und dem Hofe der 
Schneckenthor-Kaserne auf 50 F. Länge 38 Thlr. Demnächst wurde 1854 der 
Thorweg und der Bretterzaun zwischen der Straße und dem Magazingebande 
erneüert, und ebenso 1855 der Bretterzaun zwischen dem Hofe des Magazms 
und dem Hofe der Schneckenthor-Kaserne. Im Erdgeschoß mußte 1859 tu Stelle 
der, vom Hausschwamm zerstörten Dielung ein flaches Ziegelpflaster gelegt werden 
dessen Kosten 1081 Thlr. betrugen. v „

4. Das Proviant-Magazin Nr. 2, m der Verlängerung des neuen 
Garnison-Lazareths, dem vorigen Gebaüde gegenüber, massiv, 2 Etagen hoch, mit 
Bombenbalken ohne Erddecke, zur Defension eingerichtet, 80 F. lang, 46 F. breit, 
im Jahre 1819 für 18.550 Thlr. erbaut und 1834 umgedeckt. Zwei ^ahre 
nachher wurde die Einrichtung eines Mehlbodens und die Sicherung des Oder- 
bohlwercks gegen das fernere Überdrücken nach dem Strome, nebst Errichtung eines 
freistehenden Krahns nothwendig. Die Gesammtausgabe betrug 1185 Thlr. 
Das Oderbohlwerk am Magazine forderte 1845 einige Reparatur un Betrage 
von 312 Thlr. und hätte diese noch umfassender bewirkt werden müssen, wenn 
hier nicht die Ausführung eines weiter in den Strom greifenden BAlwerks, 
Seitens der Stadt in Aussicht genommen wäre, wo alsdanii das qu. Bohlwerk 
keinem weitern Stromangriffe ausgesetzt sein, im Gegentheil die Stromstrecke ganz
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, Das Proviant-Magazin Nr. 2 aus einem liegenden 
’ ° • JlssCUÖ ' i’?r ,d)0JT ln, femcr itte geborsten. Unter anderen waren 
unmittelbar rechts und links neben dem scheitelrechten Bogen der Mittelthore 
der westlichen Front zwei nicht unbedeutende Risse entstanden, die sich zuletzt so 
^àtert hatten,daß an entern Febntartage des Jahres 1849 die Gewölbeboqen 
plötzlich durch die ganze Mauerstärke um 3 Zoll herabrutschte und abgesteift 
??11 Eßte. Er wurde im Laufe des Sommers wiederhergestellt mit'einem 
Kostenaufwande von Thlr. 63. 27. 9 Pf. Der Oberboden dieses Magazins 
wurde gleichzeitig zur Körnerschüttung -neü gedielt. Auch wurden die in den 
ÄX184L Un? .àten 2 provisorischen Backöfen wieder aus diesem 

! Sn" und dieses in seinen frühern Zustand hergestellt. 1850 nahm 
s b Rasse ln der Frontwand an der Wasserseite vor, indem man sie aus- 

UI™ îw Verband ausmanerte. 1854 war eine Erneüemnq des Ölfarbe- 
i^nchv von Thüren und Lukenladen an der aüßern Seite nothwendig geworden 
und 800 die Umdeckmig des Daches von der Nordseite. 1861 wurde auf diesem 
(SS -ftn neueg ^^?werk von geblendetem Fachwerk aufgesetzt, bei welcher 
unh>r92n?ei mön aU^ bie "brlgen Stockwerke einer gründlichen Ausbesserung

. r, 0' P r o t) Uit t-M a g azi n Nr. 3 für Rauh-Fourage, am Festunqs- 
haff'N, zwischen der ^>chnecken-Lünette 13 und dem Oderstrom Fachwerk, 1 Stock

200 F. lang, 35 F. breit; 1825 erbaut für 3.560 Thlr. und 1834 
umgedeckt, 1837 Retablisseuient der Ladebrücke an der Oder und des Straßen- 
zauns. Wegen der Eisenbahnbauten konnte dieses Magazin nicht belassen 
Werren. Die Transloeirung nach der Contrescarpe des Hauptgrabens vor 
- àtrtlne 8-9 gab Veranlassung dem Gebaüde 2 Etagen zu geben, 

um dadurch den Mangel an Raum zu beseitigen. Dieser, im Jahre 1842 
ausgefuhrte, Bau kostete, 4700 Thlr. wozu die Eisenbahn-Gesellschaft 3000 Thlr. 
beitrug. Fiskalischer Seits wurde dadurch um so mehr gewonnen, als das Gebaüde 
sicherer liegt , wie schon gesagt größern Raum liefert und baulich sehr verbessert 
wurden ist, da das alte Gebaüde in Schwellwerk und Dielung fast gänzlich 
verfault war, und auch viel Ständewerk re. wegen des Wurmfraßes ausgewechselt 
Bordell mußte. Auch erwuchs dem Proviant-Amte durch diese Transloc'ation der 

große Vortheil, keine Bewehrung und kein Stromufer unterhalten zu dürfen, so 
îo.îb daß die Heu- und Strohkühne bei ihrer Ausladung, durch den Stromverkehr 
nicht behindert werden., Durch die isolirte Lage des Magazins ist nicht minder 
tCI oeuersgefayr gänzlich begegnet. 1855 fand eine Umdeckung des Dachs von 
ter Itvrdselte des Magazins Statt. 1858 wurden nicht allein gründliche Re- 
paraturen des ganzen Gebaüdes, sondern auch der Neübau einer Erweiterung um 
oo_u- 0Ui örtlichen Giebel vorgenommen, für jene mußten 1152 Thlr. für diesen 
3576 Thlr. verausgabt werden.

^Das Proviant-Magazin Nr. 4. hinter Courtine 7—8 an der Grünenschanze, 
«on Fachwerk mit hohem Fundament, 1 Etage hoch, 112 F. lang, 38 '/, F. breit.

'.,Mn,rsC altem H°lz° str 1730 Thlr. erbaut, im Jahre
1835 umgedeckt und die Wandflachen gerohrt und geputzt, auch wurden alle 
Thüren und Fensterladen erneuert. Dieses Magazin erhielt 1839 zum Schutz 
des untern Putzes und zur bessern Einrichtung der Luftzüge eine 2 F. hohe

83*
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Bretterbekleidung mit grauem Olanstrich, und an der Langfront eine Barriere 
von zwei Mal verriegelten starken Prellpfählen mit Steinkohlentheer angestrichen. 
Demnächst wurde 1840 die Dachboden-Dielung gründlich reparirt. Die dossirten 
Fundamentspfeiler, an welchen wegen des Traufschlages der Putz nicht halten 
wollte, wurden mit einer Mischung von Kalkmörtel und Hammerschlag geputzt, 
und dann mit Steinkohlentheer angestrichen. 1850 wurde der Bodenraum mit 
1'^zölligen Brettern neu gedielt. 1854 ist der Dachboden zum Utensilien-Maga
zin für die Garnison-Verwaltung eingerichtet worden. Dieses Magazin ist im 
Jahre 1869 aus der Reihe der Militairfiskalischen Gebaüde ausgeschieden, iinb an 
den Magistrat für 7000 Thlr. verkauft und demnächst abgebrochen, und die 
Ballstelle ist zur Erbauung des Stadgymnasiums benutzt worden.

6. Das Proviant-Magazin Nr. 5. dieses bedeutendste der Stettiner 
Proviant-Magazine ist massiv in zwei rechtwinklig aneinanderhängenden Flügeln, 
im Mittel gemessen 250 F. lang, 42 F. breit, in 3 Etagen mit hohen gewölbtem 
Sousterrain, und 2 Dachböden. Es steht nach der ursprünglichen Straßenbe- 
zeichnung auf dem Rödenberge an der Ecke der Magazinstraße deren Ostseite 
von dem einen Flügel des Gebaüdes ganz eingenommen ist. Die frühere Stadt- 
llllmmer war 255, jetzt Nr. 20 auf dem Rosengarten. Es ist^ auf Befehl 
Königs Friedrich Wilhelm I nach Walraveschen Entwürfen in den Jahren 1726 
bis i 728 erbaut, jedoch die beiden obersten Stockwerke von Fachwerk, welches 
erst 1804 durch Massivbau, der 6650 Thlr. gekostet hat, ersetzt worden ist. 
Die Franzosen hatten, 1806—1813, in diesen Gebaüde ein Lazareth eingerichtet, 
welche Einrichtung im Jahre 1815 beseitigt wurde. 1835 erfolgte eine Umdeckung 
des Gebaüdes, indessen blieben damals die sämmtlichen Verschlüsse, so wie das 
Aüßere des Gebaüdes noch in mangelhaftem Zustande. Alles dieses wurde 1838 
nachgeholt, indem das Magazin durchgängig neüe Fensterladen und Thüren 
erhielt, auch am Gesimse wurde es hergestellt, ebenso der aüßere Abputz und 
Abfärbung, was Alles zusammen genommen 1227 Thlr. gekostet hat. Das 
Gebaüde war somit hergestellt bis auf die noch erforderliche Erneüerung der 
beiden obersten Bodendielungen, welche im Jahre 1839 ausgeführt wurden. 
Demnächst sind 1840 die Eingangspfeiler reparirt und gefärbt, und vor dem 
Eingänge ist der Rinnstein überbaut worden. Auf dein Hofe des Magazins an 
der Gränze des Nachbar-Grundstücks, damals im Weyrachschen Besitz, wurde 1846 
ein Mehltonnen-Schuppen ganz von Holz, mit einem Kostenaufwande von Thlr. 
1390. 26 Sgr. erbaut. Die Ausfahrt von dem Hinterhofe des Weyrachschen 
Grundstücks, welche durch einen Thorwege nach dem Magazinhofe führte, ist dabei 
verbaut und hinter dem Thorwege eine gemauerte Fachwerkswand aufgeführt 
worden. 1850 ist im Boden Nr. 1 ein neüer gehobelter und gespundeter Fuß
boden zur Mehlschüttung gelegt, der Schneeboden gedielt und vor den Windeluken 
sind Klappen angebracht worden. Der Ölfarben-Änstrich der Thüren und Luken an 
der Hof- und Giebelfront wurde 1852 erneüert; und 1855 mit einem Kosten
beträge von 1002 Thlr. die Dielung des Bodens Nr. 1, 9084 Q. F. enthaltend 
umgelegt. Es mußten hierbei 1465 lauf. F. Unterlagen von 6/6 zölligem Holze 
und 7672 Q. F. neüe 1 ‘/2 zöllige Dielen gelegt werden. Der Fußboden liegt 
über dem Gewölbe des Erdgeschosses und war von Faülniß zerstört. Im 
Jahre 1860 wurden für dieses Magazin 56 Stück eiserne Lukenladen beschafft
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und angebracht. 1863 mußte die Dielung des obern Bodens einer Reparatur 
unterworfen, und 1865 die Umdeckung des Daches vorgenommen werden. 1869 
erhielt der Schuppen am Magazin ein neües Pappdach.'

7. Das Proviant-Magazin Nr. 6, in der Kehle des Bastions II, 
(Kagen-Bastian) mit Bombenbalken ohne Erddecke zur Defension eingerichtet, massiv 
in 2 Stockwerken, 120 F. lang, 46 F. breit, in den Jahren 1818—1820 für 
22.790 Thlr. erbaut. An diesem Gebäude fand 1837 eine Erneüerung der 
Verbindungsbrücke vom Bodenraum nach dem Wallgange Statt, wobei dieselbe 
von 20 F. auf 6 F. lichte Breite ermäßigt wurde. 1840 wurden die Kanäle 
reparirt, mit neuen Geschlingen versehen und sämmtliche Laden neu angestrichen. 
1844 mußte, wegen Abbruchs der angränzenden alten Stadtmauer die nothwendig 
gewordene Dachveränderung, auch sonstige Reparatur, des zu diesem Magazin 
gehörigen Pferdestalls vorgenommen werden. 1849 wurde die Umdeckung des 
Daches nöthig, was Thlr. 147. 10 Sgr. kostete, und 1853 das Umlegen des 
Tranfpflasters, so wie der Rinnsteinbrücke und des Kanalgeschlinges; die Kosten 
betrugen 56 Thlr. Im Jahre 1868 war abermals eine Umdeckung des Daches 
nothwendig geworden.

8. Die Garnison-Bäckerei, neben dem Proviant-Amtshause, oben 
Ar. 1, an der Straße, vor 1857 mit der Stadtnnmmer 221, seit dem mit der 
4tr. 3 am Heiligcngeistthor, war ein massives Gebaüde von 1 Stockwerk, 73 F. 
fang, 45 F. breit, als Roßmühle zur Schwedenzeit 1696 erbaut, und als solche 
noch 1768 nachgewiesen. Es ist unbekannt, wann in demselben die erste Bäckerei- 
Einrichtung vorgenommen worden ist, doch war dies vor 1800 der Fall, in 
welchen Jahre neben einem vorhandenen Backofen ein zweiter aufgestellt wurde. 
Diese Bäckerei sonnte im besten Betriebe innerhalb 24 Stunden zwar ungefähr 
21.000 tägliche Feld-Brotportionen liefern, da ein solcher Betrieb nicht angäng
lich, so reichte die Bäckerei für den Kriegsbedarf nicht hin und mußten deshalb 
die Privat-Bäckereien in Anspruch genommen werden. Schlechte Einrichtung 
und mangelhafte Baulichkeit machten den Neüban einer in jeder Beziehung 
geeigneten, Bäckerei schon seit der ersten Zeit nach der Reoeeupation der Stadt 
und Festung Stettin, 1813, fühlbar und dringend erforderlich. Obwol dieser 
nothwendige Ball seit 1835 fast in jeden Jahre in Anregung gebracht wurde, 
so erging der Befehl zu seiner Veranschlagung doch erst im Jahre 1846, demgemäß 
der Entwurf zu einer neuen, nicht bombenfesten Bäckerei auf der Stelle der alten 
mit, liegenden Rost und 4 großen Öfen, bearbeitet wurde. Mit Einschluß der 
Errichtungskosten eines provisorischen Backofens in dem Proviant-Magazine Nr. 2 
belief sich der Allschlag auf 20.260 Thlr. der bei der Superrevision nicht ab- 
geändert wurde, Nachdem nun in dem gedachten Proviant-Magazin ein provi
sorischen Backofen nebst Bäckereieinrichtung errichtet war, begann im September 
1847 der Abbruch des alten Bäckerei-Gebaüdes der so gefördert wurde, daß bei 
der sehr günstigen Herbstwitterung die neue Fuudamentirung in diesem Jahre 1847 
beinahe vollständig zu Stande kam. Obgleich sich in dem ganz neuen Theile der 
neuen Bäckerei (Verlängerung des alten Gebaüdes bis zum Nachbarhause) sehr 
viele, nämlich 240, Rammpfähle vorfanden, so waren dieselben doch nicht geeignet, 
statt des veranschlagten liegenden Rostes, einen Pfahlrost anzuwenden, und mußten 
daher mit einem Kostenaufwande von ea. 120 Thlr. herausgezogen werden. Desfen- 
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ungeachtet kam der Fundamentban, wie gesagt, fast ganz zu Stande. Im Innern 
der alten Bäckerei waren dagegen die Vorgefundenen vielen Pfühle so gelegen, 
daß es mit Zuhülfenahme von 30 neuen Pfählen möglich wurde, unter Anwendung 
von Kelleranlagen, einen Pfahlrost zu beschaffen, welcher um so mehr vorgezogen 
werden mußte, als das Herausziehen der alten Pfühle viel Geld gekostet haben 
würde, während so, bei dem sehr nützlichen Gewinn von Kellern, wenn deren 
Sohle auch nur auf 4- 5 F. über Pegelnull gelegt werden sonnte, noch eine 
Ersparung von ea. 1000 Thlr. möglich wurde. Das Schlagen der neüen Pfühle 
und die erforderlich gewesenen zeitraubenden Aufraüinungen veranlaßten jedoch, 
daß die neüen Fundamente für die 4 Backöfen nur bis zur Wiederlagshöhe der 
Keller aufgeführt werden konnten. In diesem ersten Baujahre wurden von den 
veranschlagten Kostenbeträge 7100 Thlr. verausgabt. Im fvlgendeu Jahre 
wurde sodann der Bau, trotz der obwaltenden politischen Aufregungen, so geför
dert, daß die Bäckerei mittelst Verhandlung vom 19. Deeember 1848 dem Betriebe 
übergeben werden konnte, obgleich noch einige Einrichtungen int Innern auszu
führen blieben. Der ganze Bau hat, nach specieller Nachweisung der Arbeiten 
Thlr. 18.194. 24. 11 Pf. gekostet, mithin ist gegen die Anschlagssumme ein 
Ersparniß von 1865 Thlr. erzielt worden.

Auf Veranlassung der Königl. Intendantur 2ten Armee-Corps vom 10 
März 1848 mußte, wegen Einberufung der Kriegs-Reserve-Mannschaften bei ben 
Fuß-Regimentern, neben dem Isten ein 2ter provisorischer Backofen schleimigst 
in dem Proviant-Magazine Nr. 2 auf Rechnung ausgeführt werden. Beide 
Öfen zusammen kosteten 1899 Thaler.

Im Dachbodenraum des neüen Bückerei-Gebaüdes wurde 1850 durch einen 
Verschlag von rauhen gespundeten 5/t zölligen Brettern eine Kammer zur Aufbe
wahrung reponirter Aeten eingerichtet. Nach dem Frühjahrs-Hochwasser dieses 
Jahres zeigten sich an mehreren Stellen des westlichen, an das Nachbarhaus 
stoßenden Theils der Hoffronte des neüen Gebaüdes Risse im Mauerwerk des 
Thor- und der Fensterbogen, welche von Senkungen im Fundamente herrührten 
und die Nothwendigkeit herausstellten im November 1850 den Thorweg abzusteifen. 
1853 mußte auf der Nordseite des Gebaüdes 51 lauf. F. Dachrinne erneüert 
werden; auch wurden die Heerde von 2 Backöfen neu ausgepflastert. In Folge 
der Beschwerden von den Nackibarn des Bäckerei-Gebaüdes, daß der Ranch aus 
den Feüeressen desselben in die Höfe und auf die Straße niederschlage, wurde 
auf einem der Schornsteine ein 16^ F. hohes, 18 Zoll im Durchmesser haltendes 
Rohr von V» Z. starken Eisenplatten aufgesetzt, welches 10 Ctr. 24 Pfd. mit der 
Verankerung wog, und inet, der Kosten für Maurer-, Zimmer- und Dachdecker^ 
Arbeit beim Ausbringen eine Ausgabe von 180 Thlr. erforderte. In Folge 
ungleichen Setzens des Fundaments zeigten sich 1854 weitere Risse in der nörd
lichen Frontmauer. Bei Instandsetzung derselben mußte der Bogen über dem 
Thorwege und die Bögen über 2 Fenstern neü eingespannt werden; Kosten 120 
Thlr. Im folgenden Jahre war das Aussturen eines Backofens und die Neü- 
fertigung einer 171 F. langen Dachrinne auf dem Gebaüde nothwendig. 1862 
wurde ein Backofen gänzlich erneüert, die Dielung des Fußbodens in der Brot- 
Niederlage und der Backstube aufgenommen und statt derselben ein Ziegelpflaster 
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mit Cement-Überzug hergestellt. 1864 mußte einer der Backöfen umgebaut werden, 
ein zweiter 1866, ein dritter 1867.

IV. Gebaüde zum Resort der Garnison-Verwaltung gehörig.
a. Das General-Commaudo-Gebaüde, Louisenstraße Nr. 1, mit der 

Flügelfront am Königsplatze, loArde zur Dienstwohnung des commandirenden Generals 
2ten Armee-Corps im Jahre 1838 von dem Vorbesitzer Toussaint für den 
Kaufpreis von 49.000 Thlr. erworben, und mit einem Kostenaufwande von ca. 
2000 Thlr. für dienstliche Zwecke eingerichtet und möblirt. Der erste Bewohner 
dieses Hauses war der General-Lieutenant v. Block, im Jahre 1838 Nachfolger 
des Kronprinzen, nachmaligen Königs Fr. Will). IV, im General-Cvmmando, 
aber schon im October wurde der General v. Block.bedenklich krank, in welchen 
Zustande er Ende des Jahres, um sich einer Operation zu unterwerfen, nach 
Berlin übersiedelte, wo er im Januar 1839 starb. An seine Stelle kam der 
General-Lieutenant, Graf Dohna, und an dessen Stelle 1842 der General- 
Lieutenant v. Wrangel*), welche beide auf Veraulassung des Königs in ihren 
Stellungen als Cvmmandirende des lsten und 2ten Armee-Corps tauschten, um 
auf diese Weise, in Königsberg vorgekommene Irrungen zu beseitigen. General v. 
Wrailgel war also der dritte Bewohner des General-Cvmmando-Gebaüdes, und 
blieb es bis zum Frühjahr 1848, als er zum Führer des gegen Dänemark in 
der Schleswig-Hvlsteinschen Sache, vom Deütschen Bunde ausgerüsteten ge
summten Armee-Corps berufen ward. Bereits 1839 erfolgte die Anfertigung der 
Doppelfenster und der Bau eines Eiskellers im Hofraume des Bastion IV für 
420 Thlr., und darauf mußte 1840, zu Graf Dohna's Zeit, eine Haupt
reparatur im Hause vorgenommen werden, wozu mich ein neuer Anstrich 
der Haupttreppe und eine neüe Bohnung des Parquetbodens im Tanzsaale 
gehörte; 1841 fand Tapazieren und Malen mehrerer Zimmer Statt; und 
schon jetzt hieß es: „Diese Lokale machen alljährlich namhafte Kosten". 
1842 erwuchsen, bei Gelegenheit des damaligen Wechsels in der Person des 
commandirenden Generals, namhafte Ausgaben für Änderungen rc. im Gebaüde, 
zum Betrag von 600 Thlr. der Cvmmandirende General liebte Eleganz in seinem 
Hauswesen, darum wurden 1844 zwei Zimmer mit Parquetböden versehen; 
gleichzeitig auch an den beiden Straßenfronten Laufbahnen von Granitplatten 
gelegt, zu dem Ende die Einfahrt gesenkt; auch mußten zur Beschaffung einer 
gründlichen Abwässerung namhafte Reparaturen im Pferdestall vorgenommen 
werden. 1846 fand die Erneuerung des Zinkdachs auf schlesische Art Statt, 
nämlich mit überdeckenden Leisten, und zwar auf den nach den Straßen gerichteten 
Hauptflügeln des Gebaüdes, außerdem wurde in dem Saale auf der Königsplatz
seite ein eleganter verglaseter Balcon angelegt, welcher an 1200 Thlr. kostete. 
1847 erfolgre beim General-Commando-Gebaüde, welche Baulichkeiten selbst ohne 
neüe Einrichtungen in der Unterhaltung, besonders in Rücksicht auf die Reprä
sentations-Verpflichtung des commandirenden Generals, stets bedeutende Kosten 
veranlassen, die Neüpflasternng des Hofes meist mit würfligen Pflastersteinen —

*) Friedrich v. Wränget, geb. in Stettin am 13. April 1784, seit 1856 General-Feld
marsch all, seit 1864 in Folge des dänischen Krieges, während dessen Anfangs er die Feld- 
Armee befehligte, in den Grafenstand erhoben, hat im Jahre 1876 seinen 93sten Geburtstag 
erlebt. „Vater Wrangel" im Munde der Berliner Jugend ist der älteste Officier der preü- 
hischen Armee, 
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die früheren wurden nur zu den Rinnsteinen und Seitenpflasterungen verwendet. 
1850 wurde durch Wegnahme einer Wand ein größeres Speisezimmer int Ist en 
Stock eingerichtet und mehrere Wohnzimmer wurden in Stand gesetzt; Ausgabe 
dafür 918 Thlr. Im folgenden Jahre wurden 2 Zimmer neü tapeziert. 1852 
ist der große Saal neü tapaziert worden, zugleich hat er zwei dreieckige Öfen 
mit luftdichtem Verschluß erhalten. Der Fußboden des ovalen Zimmers wurde 
neü parquetirt, die Wohnstuben Nr. 17 und 37 neü tapeziert und deren Decken - 
elegant gemalt,, 4 Fremdenzimmer im zweiten Stock im Putz ausgebessert und ab
gefärbt,, der Ölfarbe-Anstrich von Thüren inib Fenstern erneuert ; Gesammtkosteu 
922 Thlr. Im Jahre 1853 ist das eiserne Schirmdach vor dem Eingänge des 
General-Commando-Gebaüdes angebracht worden. Dasselbe ist insonderheit da
durch denkwürdig, daß die Vorschrift dazu von dem kunstsinnigen Könige 
Friedrich Wilhelm IV. eigenhändig gezeichnet worden ist; die Ausführung dieses 
Baldachins hat 1150 Thlr. gekostet. In demselben Jahre mußte die Balkendecke 
des zur Dienstwohnung des commandirenden Generals gehörigen Eiskellers unter 
dem Wallgange der rechten Flanke des Bastions „IV erneuert werden. 1854 
wurden beide Straßenfronten abgeputzt und mit Ölfarbe bestrichen. Eine Er- 
neüerung der Zinkbedachung unter Verwendung von Ohlauer Zinkblech Nr. 14 
zu dem Vordergebaüde und dem nördlichen Flügel am Königsplatze, und von 
Zinkblech Nr. 12 zu dent andern Flügel und dem Hintergebaüde, nach der schle
sischen Eindeckungsart, fand im Jahre 1855 Statt. Die Kosten betrugen 2100 
Thlr. Für laufende Reparaturen am General-Commando-Gebaüde wurden int 
Jahre 1856: 504 Thlr. und im folgenden Jahre 730 Thlr. verausgabt. Der 
Eiskeller im Bastion IV wurde 1863 umgebaut und die verfaulte Balkendecke 
durch eine Überwölbung ersetzt. 1864 legte man eine gedeckte Galerie an der 
Hinterfront des ersten Stocks an und richtete Gasbeleüchtung int Gebaüde und 
auf dem Hofe ein.

b. Das Jntendantur-Gebaüde, am Paradeplatz Nr. 13, mit der Dienst
wohnung des Militair-Jntendanten und den Geschüftsraümen der Jntendautttr 
des 2ten Armee-Corps. Dieses Dienstgebaüdes wird in den vorliegenden Acten 
beim Jahre 1849 zum ersten Mal Erwähnung gethan und 2 Jahre nachher 
gesagt, daß zwei Zimmer in demselbett neü tapeziert worden seien. 1853 wurde 
das Dach umgedeckt. Für laufende Reparaturen in diesem Dienstgebaüde wurden 
verausgabt, 1856: 101 Thlr. und 1857: 79 Thlr. Dasselbe bedarf zur Zeit, 
1874, an der Außenwand der Platzseite einer Erneuerung des Putzes und der 
Abfärbung.

c. Das sogenannte Weyrach'sche Haus, Rosengarten Nr. 25/26. Vergl. 
Gebaüde der Fortification Nr. 2, S. 634.

(1. Das Militair-Casino-Gebaüde, Lindenstraße Nr. 1 a. Die Stelle, 
wo dieses Prachtgebaüde steht, war zu dem zweiten Artillerie-Zeüghause bestimmt, 
welches das bisherige Schloß-Zeüghaus zu ersetzen hatte. Man vergl. Nr. 22 
der Gebaüde des Artillerie-Depots, S. 649. Die Verfügung des König!. 
Militair-Ökouomie-Departemeuts (zweite Abtheilung des Kriegs-Ministeriums) 
vom 6. Juli 1868 inhibirte aber den Weiterbau und bestimmte die Baustelle zur 
Errichtung eines Militair-Casino. Demgemäß wurde die 1867 bis zur Straßenhöhe 
vollendete Fundamentirung umgeändert und hinterfüllt, so wie die abgegrabeneu
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Theile der Lindenstraße wieder hergestellt. Im Jahre 1869 wurde das Gebaüde 
nach dem neuen Plane im Rohbau und die Putzarbeiten im Innern beendet, der 
französische Krieg hemmte jedoch die Vollendung des Baues, so daß das Gebaüde 
erst 1872 bezogen werden konnte. Außer zu Gesellschafts-Zwecken des Offizier- 
Corps der Garnison dienen bedeüteude Raümlichkeiten dieses schönen Bauwerks, 
das ein architektonischer Schmuck der Stadt ist, zu Geschüftsstuben verschiedener 
Truppentheile, namentlich der 3. Division, der 5. und 6. Infanterie Brigade, 
der Régiments-Commandos des 1. Pommerschen Grenadier Regiments (König 
Friedrich Wilhelm IV) Nr. 2, und des Pommerschen Füsilier-Regiments Nr. 34, 
so wie des Commandos des Pommerschen Pionier-Bataillons Nr. 2. Sei noch 
angemerkt, daß das Gebaüde des Militair-Casino auf dem zngeschüttetea Festungs- 
Haupt-Graben steht, — der sich auch über das Terrain des Vietoria-Platzes 
erstreckt hat, — daher die Gefahr der Senkung des Gebaüdes nicht außerhalb 
dei Gränzen der Möglichkeit liegt, wenn auch die Fundamentirung auf einem 
Rost erfolgt sein sollte, was nicht nachgewiesen ist.

Kasernen.
m Die sog. v. Owstinsche Kaserne, im Rücken des Proviant-Magazins 
Nr. 1. Ein altes, aber noch sehr gutes, stark massives Gebaüde von 4 Etagen, 
150 F. lang, 49 F. breit, nach der ältern Nnmmerirung der Stadt mit Nr 220 a 
bezeichnet, jetzt am Heiligengeistthor Nr. 4. Erbaut tut Jahre 1776.

2. Dre sog. v. Borksche Kaserne, neben dem vorigen Gebaüde, hart an- 
gebaut und zwar in dessen Verlängerung nach der Grünenschanzstraße; von der
selben Bauart wie Nr. 1, ebenfalls 150 F. lang, 49 F. breit und in 4 Etagen 
auch gleichzeitig erbaut.

3. Das Ökvnomie-Gebaüde zu den vorgedachten zwei Kasernen gehörig, 
zwischen diesen und dem Proviant-Magazin Nr. 1 parallel gegenüber, nur 4 Ruthen 
von den Kasernen entfernt. Ein gut constmirtes massives Gebaüde von 3 Etagen 
141 ’/e F- lang, 47 F- breit, im Jahre 1818 erbaut.

Alle drei Gebaüde liegen auf einer Vorstufe des Abhangs der Oberstadt 
zum Oderthal, welche unter dem Namen Ochsenberg bekannt gewesen ist und 
werden seit längerer Zeit unter.der Benennung Schneckenthor-Kaserne zu- 
sammm gefaßt. Im Jahre 1836 war dieselbe mit 2 Bataillons des 9 Infanterie 
(Kolbergschen) Regiments, im Jahre 1874, seit dem Abwehr-Kriege der fran
zösischen Sadowa-Rächer, mit dem Iften Bataillon des Pommerschen Füsilier 
Regiments Nr. 34.

Auf dem Hofe dieser Gebaüde wurde, da der dortige, ca. 50 F tiefe 
Brunnen kein trinkbares Wasser gab, im Jahre 1836 der Versuch gemacht, in 
dessen Sohle einen artesischen Brunnen anzulegen. Die Absenkung desselben 
erfolgte bis zur einer Tiefe von 200 F. (nach anderer Angabe 192 F., Bd. VIII, 32), 
77 F. unter dem Nullpunkte des Oderpegels, fruchtlos, die hölzernen Röhren 
wollten sich auch bei bloßer Belastung, welche bis zu 175 Ctr. gesteigert war, 
nicht mehr senken und hei dem darauf erfolgten Rammen mit einem 7 Ctr.' 
schweren Bär zersprang ein mittleres Rohr und schob sich so in einander, daß 
der Arbeit Stillstand gegeben und beim Königl. Kriegs-Ministerium Anträge 
wegen eventueller Fortsetzung des Unternehmens, welches bereits 800 Thlr. 
gekostet hatte, gemacht werden mußten. Das Ministerium wollte aber auf die

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 84
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Fortsetzung der Arbeit um so weniger eingehen als der Unternehmer, Brunnen- 
und Röhrenmeister Prütz, sich erboten hatte, für den oben genannten Preis einen 
brauchbaren gewöhnlichen Brunnen vollständig herzustellen, widrigenfalls der 
Zahlung verlustig gehen zu wollen. Dieser Bau begann im Herbste 1837, jedoch blieb 
auch.dieser Brunnen erfolglos, da derselbe, wenngleich hinreichendes Wasser sich 
in demselben sammelte, dieses aber nicht die contraetlich zugesagte Qualität besaß. 
Prütz verlor sein Geld, da das Kriegs-Ministerium, auf wiederholte Vorstellung 
im Jahre 1838, es ablehnte, den Entrepreneür von der contraetlich übernom
menen Verbindlichkeit zu entbinden. Da nun die Versuche wegen Anlage des 
artesischen, bezw. des gewöhnlichen Brunnens völlig mißglückt waren, so wurde, 
um wenigstens Wasser zum Waschen rc. in der Nähe der Gebaüde zu haben, der 
alte Brunnen im Jahre 1839 mit einem Pumpwerke versehen. Und schließlich ist 
30 Jahre später von dem öffentlichen Stadtbriliinen Nr. 35 in der Klosterstraße 
bei der Johannis-Kirche (Bd. VIII, 34) eine Rohrleitung nach dem Hofe der 
Schneckenthor-Kaserne gelegt worden.

In dem Ökonomie-Gebaüde wurde die Officiers-Speiseanstalt im Jahre 1838 
erweitert und zweckentsprechend eingerichtet, und in diesem Gebaüde 1840 eine 
Auffutterung der inneren Treppen vorgenommen. Gleichzeitig faitb eine Um
pflasterung des Hofes Statt. Demnächst auch der Neübau einer Grubenlatrine 
auf dem ' niebern Hofe (im December 1840 bei strengem Frost), und zwar auf 
ausdrücklichen Befehl des cvmmandirenden Generals, Grafen Dohna, auf Grund 
commissarischer Berathungen rücksichtlich der herrschenden Typhus Epidemie, deren 
Grund man in der großen Entfernung der Oder-Latrine zu erkennen glaubte. 
Der Bau kostete 430 Thlr. und wurde die Anstalt Ende December 1840 in 
Gebrauch gesetzt. Es ist hierbei die Einrichtung getroffen, daß mittelst einer, an 
der vordern Seite der Brille angebrachten, nach dem Oder-Kanal führenden, 
Rinne der Urin gar nicht in die Kothgrube gelangt; überdem wird mittelst un
gelöschten Kalks noch besonders aus Verminderung des Übeln Geruchs hingewirkt. 
Das Dach wurde wie das Dach der gleichnamigen Anstalt im Weyrach'schen 
Hause (Fortifications - Gebaüde Nr. 3, 1840) construis. Der zweite Olanstrich 
erfolgte im Frühjahre 1841. Im Jahre 1844 Errichtung zweier Lattenzaüne 
auf dem Holzhofe vor der damaligen Courtine 8—9, — welche Veränderung zum 
Theil durch den Eisenbahnhofs-Bau veranlaßt wurde; — zur Trennung der 
Holzhöfe der Garnison-Verwaltung und der Kaserne, und des Letztern von dem 
zu jener Zeit noch bestehenden Hauptgrabens. 1849 mußte eine Neüdielung des 
obersten Flurs in der Owstinschen Kaserne vorgenommen werden, auch wurde 
eine Werkstatt nebst Wohnung für den Büchsenmacher eingerichtet. Neü-Dielung 
mehrerer Stuben, Putzreparatur, Weißen nnd Abfärben der Wände im Innern, 
Erneürung des Ölfarben-Anstrichs an Thüren und Fenstern fanden 1850 m 
der Schneckenthor-Kaserne Statt. 1852 wurde die Latrine verändert, um deren 
Benutzung dem Anblick der Umwohnenden zu entziehen. Diese Umänderung 
kostete 290 Thlr. 1854 mußte die Nordseite des Dachs der Schneckenthor-Kaserne 
umqedeckt werden. Laufende Reparaturen in dieser Kaserne erforderten 1856 : 
1114 Thlr. und 1857: 2820 Thlr. Im Jahre 1859 wurde an Stelle einer 
hölzernen Barrière, zum Abschluß des Hofes der Kaseruen-Gebaüde von der 
Grünenschanzstrahe eine massive Mauer aufgeführt. Außerdem kamen aber auch 
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die Aussetzung einer ganzen Etage, so wie sonstige größere Reparaturbauten in 
der Schneckenthvr-Kaserne vor, wofür 5827 Thlr. verausgabt wurden. Der 
1859 begonnene Bau der südlichen Abschlußmauer, so wie der im darauf folgen
den Jahre in Angriff genommene Bau der nördlichen Abschlußmauer dieser 
Kaserne, so wie die Bekleidungsmauer des hohen Hoftheils mit Aufstellung eines 
eisernen Geländers daselbst, Anlage einer massiven Asch- und Müllgrube, ferner 
einer Freitreppe von Granitstufen auf dem nördlichen Giebel des Ökonvmie- 
Gebaüdes und die Neüpflasterung des dortigen Hoftheils wurden im Laufe des 
Jahres 1860 vollständig ausgeführt. Nicht minder kam in demselben Jahre der 
Ausbau des 3ten Stockwerks und der Neübau der Dachetage an der sog. 
Owstinschen Kaserne zur Vollendung.

4. Die Kaserne am Königsthor, richtiger am Königsplatz, Nr. 1, 
frühere Stadtnummer 526 am Grünenparadeplatze, hinter der Capitale des Bastions V. 
Dieses Gehöft bildet ein Viereck von 152 F. Länge am (Weißen-) Paradeplatze 
und von 108 F. am Königs- (Grünenparade-) Platze und an der großen Woll
weberstraße. Die Gebaüde der drei Straßenfronten sind 45 F. tief, das Gebaüde 
auf dem Hofe, welches rückwärts das Viereck schließt und sich mit einem Pult
dache an Privatgebaüde anlehnt, ist aber nur 22 F. breit, so das der Hofraum 
ca. 62 F. lang, 41 F. breit ist. Sämmtliche Gebaüde sind massiv, ursprünglich 
aber bei ihrer Errichtung im Jahre 1729 beim Retablissements-Bau der Festung 
von leichter Bauart gewesen, denn man nannte dieses Casernement Neüe 
Baracke, auch noch bis tief ins laufende Jahrhundert hinein, im Gegensatz 
zur Alten Baracke, welche 1727 hinter der Courtine 7—8 errichtet wurde, aber 
schon 1785 dem Massivbau Platz gemacht und sich 1835 in ein städtisches 
Krankenhaus umgewandelt hatte. Die in Rede seiende Kaserne am Königsthor 
hat aber auch den Warnen Ordonnanz-Haus geführt, ohne daß sich ermitteln läßt, 
woher diese Benennung ihren Ursprung genommen hat. Die Kaserne befand sich 
1836 in baulichen Würden, indessen fing man mit der Einrichtung einer Offizier- 
Speiseanstalt an, welche 1837 vollendet wurde, und gleichzeitig schaffte man in 
den Handwerksstuben das raum- und lichtraubende überflüssige Verbandholz der 
ehemaligen Mansarde weg. 1840 fand Auffüllung der Treppen zur 2ten Etage Statt. 
Im Jahre 1844 Erneüerung der Gebaüde-Abfürbung; der untere, sehr feüchte 
Theil des Putzes wurde bis zur Fensterbrüstung abgeschlagen, das ausgefaulte 
Mauerwerk ergänzt, die Fugen wurden ausgekratzt, und dieser Mauertheil vor dem 
Putz, nach gehöriger Austrocknung stark mit Steinkohlentheer gestrichen, welche 
Maßnehmung sehr nützlich zu sein scheint. Im Straßen-Umzuge fand Legung der 
Granit-Laufbahn Statt, und der Hofbrunnen wurde durch Einsenkung eines 
Holz-Cylinders um 6 F. vertieft, da der Quellenhorizont sich gesenkt hatte. 
Derselbe dürfte in einer Tiefe von 81 F. über dem Nullpunkte des Oderpegels 
llehen, analog dem Stadtbrunnen Nr. 15 vor der Kaserne (Bd. VIII, 34). Im Jahre 
1848 fand abermals eine Abfärbung des Aüßern Statt und außerdem im 
Innern die Verwandlung zweier Stuben und Kammern in je eine große 
Stube. Auch wurde eine gründliche Dach-Reparatur ins Werk gesetzt, und 1849 
die Einrichtung einer Büchsenmacher-Wohnung nebst Werkstatt. Die Reparaturen 
zur Instandhaltung, der zum Ressort der Garnison-Verwaltung gehörigen Gebaüde 
waren im Jahre 1850 bedeütender, als im frühern und erforderten eine Ausgabe 

84* 



668 Die Stadt Stettin — als Festung.

von 6998 Thlr. Darunter befanden sich 584 Thlr. für Herstellung des Putzes ititb 
für Weißen, bezw. Abfärben sämmtlicher innerer Raüme der Königsplatz-Kaserne, 
und 295 Thlr. für Instandsetzung des Officier-Speisesaals, demnächst auch heben 
und theilweise Erneüerung der gesunkenen Balkenlage in der Offieier-Speiseküche. 
1855 fand eine Neüherstellung der Hofmauer längs der Ecke des Parade- und 
des Königsplatzes Statt, wobei die zinnenartige Krönung derselben mit Cement über
zogen wurde. Die Kosten beliefen sich auf 1220 Thlr. Reparaturen in dieser 
Kaserne kamen vor, 1856 zum Betrage von 763 Thlr. und sie steigerten sich 
1857 bis auf 1983 Thlr., wogegen in den folgenden Jahren nichts dafür zu 
verausgaben war. Erst 1862 kamen wieder bauliche Einrichtungen vor: in 
einigen Zimmern hatte sich bisher kein Mittel gegen den feüchten Niederschlag an 
den Wänden im Winter finden lassen, es wurde deshalb in diesem Sommer vor 
diesen Wänden eine 1V2 Zoll entfernt stehende Isolier-Wand mit Ziegeln auf hoher 
Kante hergestellt, welche sich anscheinend gut hielt. Demnächst ist im Jahre 
1863 auf dem Hofplatze ein Torfschuppen in gemauertem Fachwerk, und int 
Mittel- und Flügel-Ravelin sind hölzerne Latrinen über gemauerten Kothgruben 
gebaut worden.

5. Die Frauenthor-Kaserne zwischen dem 3ten und 4ten Frauenthore, mit 
der frühern Stadtnummer 1170, jetzt Nr. 1 am Frauenthor. Dieses 414 F. lange, 46 
F. breite, 2 Etagen hohe, massive, mit Bombenbalken ohne Erddecke versehene 
Gebaüde ist in den Jahren 1820—1822 erbaut worden. Der Grundstein dazu 
wurde dazu im Mai 1820 in Gegenwart des Kronprinzen, nachmaligen Königs 
Friedrich Wilhelm IV, gelegt. Was der Bau gekostet hat, ist nicht nachgewiesen. 
Vierzehn Jahre nach vollendetem Bau befand sich diese Kaserne in baulichen 
Würden, mit Ausnahme des Dachs, welches 1836 umgedeckt werden mußte. 
Sodann wurde im darauf folgenden Jahre eine neue Drnckwerkpumpe im Hof
brunnen angelegt, und 1841 eine Dampfwasch-Anstalt in der Wasch und Arznei
küche eingerichtet, was 194 Thlr. kostete. Gleichzeitig wurden die Latrinen- 
Fußböden mit einer Mischung von Steinkohlentheer, Cvlophonium und Saud, 
versuchsweise zur Ersparung des Asphalts, belegt, allein diese Belegung bewährte 
sich nicht, weshalb man 1842 einen Versuch mit Holländischen Klinkern in Roman- 
Cement machte. 1843 wurde auf dem Hofe ein hölzerner Torfschuppen mit 
Ziegeldach erbaut; dieser Schuppen mußte 1862 erneuert werden, bei welcher 
Gelegenheit er statt des Ziegel-Dachs ein Pappdach erhielt. Auch die Frauenthvr- 
Kaserne blieb vom Holzschwamm nicht verschont; er zeigte sich besonders in den 
Stuben Nr. 9 und 10 und hatte die Balkenstünder theilweise bis zur 2ten 
Etage zerstürt. 1844 wurde diesem Feinde dadurch entgegen getreten, daß man 
die Dielungen hohl legte und Luftzüge anbrachte, was eine Ausgabe von cti. 300 
Thlr. verursachte. Gleichzeitig wurde die Küche auf Torffeüerung eingerichtet, und 
an der Straße die Laufbahn mit Granitplatten belegt. Wie in den anderen, 
vorgedachten Kasernen wurde auch in dieser der Frauenthor-Passage 1849 eine 
Büchsenmacher-Wohnung nebst Werkstatt eingerichtet. 1852 mußte ein Theil 
der Dielung und einige Ständer im Speisesaal, welche vom Schwamm angegriffen 
waren, erneüert werden. 1852 fand eine gründliche Instandsetzung des Innern 
der Kaserne durch Putz-Ausbesserung,, Weißen und Abfürben der Wände Statt, 
die Hälfte der Fenster wurde mit Ölfarbe neu gestrichen und das Ziegelstein-
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Pflaster des Flurs am nördlichen Giebel umgelegt. Die laufenden Reparaturen 
der Frauenthor-Kaserne beliefen sich im Jahre 1856 auf 601 Thlr. und im 
Jahre 1857 auf 1053 Thlr.

6. Die S t r ä f l i n g s - K a s e r n e. Die 16 Easemattenblöcke am rechten Flügel 
der Casemattenlinie sind, wie bereits S. 577 bemerkt, und die dort ebenfalls 
genannten beiden Berliner Thor-Casematten, zum Zweck der Unterbringung der 
Militair-Strafgefangenen eingerichtet worden und haben erstere 16 im Jahre 1831, eine 
verstärkte Erddecke erhalten. Eine Desertion durch eineu Schorustein veranlaßte 
die Erhöhung und Verstärkung sämmtlicher Schornsteine, Verstärkung der Gitter 
in denselben und die Verschließung der Reinigungs-Röhren, was 1841 ins Werk 
gerichtet wurde. Einen sehr nachtheiligen Einfluß hatte das im Frühjahr 1849 
plötzlich eingetretene und mit heftigem Regen verbundene Thauwetter auf die 
unter der Courtine 5—6 liegenden Strüflings-Casematten ausgeübt, durch deren 
Gewölbe trotz aller Abpflasterung das Wasser wie durch Röhrchen eindrang, 
so daß die Bewohner sich in ihren Betten kaum zu retten wußten. Da die 
Verbesserung der Abwässerung Sache der Fortification ist, dieser aber die Mittel 
fehlten, etwas dafür zu thun, so konnte auch Seitens der Garnison-Verwaltung 
mchts für das Innere geschehen. 1852 wurde längs der Frontmauer der 
Sträflings-Cassematten einen Traufrinne von Zinkblech, 266 F. lang, angebracht. 
Laufende Reparaturen im Jahre 1856 kosteten 83 Thlr. und im folgenden Jahre 
107 Thlr. Im Jahre 1869 haben diese Casematten eine andere Bestimmung 
erhalten; sie wurden nämlich dem 14. Jnfanterie-Regimente zur Benutzung übergeben, 
während gleichzeitig —

Die Flügel-Caponniöre zur Sträflings-Kaserne eingerichtet wurde.
7. Das Artillerie-Kasernement in der Neüstadt, in der Elisabethstraße 

Nr. 4 mit einer Front von 630 F., in der Friedrichsstraße Nr. 11 mit einer 
Front von 280 F. Länge, bildet ein fast regelmäßiges Parallelogramm von ca. 
6 Mg. 1(X) Ruth., die Stadt in ihren südwestlichsten Theile, nach dem Zustande 
von 1874, abschließend. Der Ban dieses großartigen Etablissements ist im Jahre 
1856 im Angriff genommen worden. Es umfaßt, außer dem in den zwei Jahren 
1858 und 1859 aufgeführten Hauptgebaüde in der Elisabethstraße, der eigentlichen 
Kaserne, Pferdeställe, Kühlstall, Krankenstall, Streüschuppen, Schmiede, Reitbahn, 
während der Bau sich selbstverstüudlich auch auf Latrine«, Dünggruben, Hof- und 
Gauchhe konnte erstreckt hat. Der Bau kam soweit zur Vollendung, daß nach 
beendigter Herstellung des Hanptgebaüdes, Einebnung und Bekiesung des Hofes, 
der Anlage der Latrine, Pissoirs und Aschkasten, so wie eines Theils des Ab
wässerungs-Kanals, das Kasernement der Pommerschen Artillerie-Brigade Nr. 2 
zur Benutzung am 28. September 1860 übergeben werden konnte. Nach einem 
Überschlag der specifieirten Ausgaben hat der Bau des Kasernements bis 
dahin, über 84.000 Thlr. gekostet. Im Frühjahr 1861 wurde mit dem Bau 
des Okonomie-Gebaüdes der Anfang gemacht und derselbe im Laufe des Jahres 
im Rohbau volleudet und unter Dach gebracht. Das darauf im Jahre 1862 
vollständig hergestellte Gebaüde, die Bewehrungsmauer, der Geschütz-Schuppen, 
die erforderlichen Brunnen sind gegen Ende des Jahres der Artillerie-Brigade 
zur Benutzung übergeben. Am 17. November 1861 Abends gegen 6 Uhr entstand 
auf dem Futterboden des nördlich der Reitbahn gelegenen Pferdestalls Feüer, 
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welches die ganze Dachetage und den innern Ausbau desselben zerstörte. Roch 
in denselben Monate wurde mit der Retablirung des Stalles vorgegangen iiiib 
dieselbe so gefördert, daß der Schaden schon im März 1862 beseitigt war. Die 
Ursache der Entstehung dieses Brandes ist nicht zu ermitteln gewesen. Der Bau 
der Artillerie-Kaserne ist in allen Theilen 1863 vollständig zuin Abschluß ge- 
konmren.

8. Die Kaserne Nr. I im Fort Preüßen, im ehemaligen Conunan- 
danten-Hause daselbst 1861 eingerichtet. Siehe Fortifications-Gebaüde oben S. 
633, wo die Vorgeschichte dieses Gebäudes gegeben ist.

9. Die Kaserne sJir. 2 im Fort Preüßen. Das bisherige Wachthaus 
wurde abgebrochen und an dessen Stelle unter Benutzung der alten Fundamente 
eine Kaserne erbaut und diese im Januar 1869 bezogen. Vorher, und zwar seit 
1861 hatte das Wachthans durch Einrichtung von 10 Arrestzellen und eine 
Offtzier-Wohnung als Militair Arresthaus gedient.

10. Die Kaserne Nr 3 im Fort Preüßen ist aus der ehemaligen 
Navelinwache daselbst entstanden. Alle drei Kasernen steheil am Eingänge des 
Forts zusammen und führen die Vorstadt-Nummern 1—3.

II. Das Ökonoinie - Geb aüdc in Fort Preüßen hat die Nr. 19. 
Schon immer im Besitz des Militair-Fiskus ist dieses Haus im Jahre 1870 zu 
seiner heütigen Bestimmung, darin auch eine Dienstwohnung für ben Kasernen- 
Jnspector eingerichtet worden.

12. Die Pionier-Kaserne im Ausbau des Kehl-Reduits vom Fort 
Preüßen ist im Jahre 1853 ausgeführt und am 1. April 1854 der 2ten Pionier- 
Abtheilung zur Benutzung übergeben worden. Gleichzeitig wurde in der Mineur- 
Casematte an der Contrescarpe vor der Mittel-Caponnivre durch Anlage eines 
Heerdes mit Kesselieüerung eine Waschküche für das Pionier-Kasernement einge
richtet. 1856 lvurden für Reparaturen dieser Kaserne 121 Thlr. verausgabt, 
und abermals 123 Thlr. im Jahre 1857.

13. Eine Kaserne in der Südbatterie der neüen Sadtbefestigung, zur 
Bequartirung von 38 Mann geeignet, ist im Jahre 1853 eingerichtet worden.

Das Garnison-Schulhaus. Ein Grundstück in der Breitenstraße Nr. 61, 
ältere Stadtnummer 388, welches in der Hauptsache ein Vordergebaüde von 
56 F. Länge, 34 F. Breite, und 2 Flügel mit Pultdächern im Hofe von bezw. 
59 F. lang, 20 F. breit, und 23 F. lang, 22 F. breit, das erste Gebaüde mit 
4, das zweite von 3 und dritte von 2 Stockwerken, und außerdem noch ein 
Hintergebaüde von -10 F. Länge, 21 F. Breite, 2 Etagen hoch, sämmtlich massiv, 
enthält. In diesen Gebaüden befanden sich die Schulen der 3ten Division, der 
2ten Artillerie-Brigade und der 2ten Pionier-Abtheilung, welche letztere auch ihre 
Montirungskammern hier hatten. 1837 wurde das damals im Allgemeinen in 
baulichen Würden befindliche Grundstück hinsichtlich der aüßeren Wandflächen der 
Straßenfront, auch des Hinterhauses abgeputzt; das Dach umgedeckt und im 
Innern wesentlich ausgebessert. 1839 richtete man in den Gebaüden mehrere 
Dienstwohnungen ein. 1841 wurde der Bürgersteig längs der Straßenfront mit 
Granitplatten belegt. Seit 1861 dienten die Gebaüde dem 5tim Pommerschen 
Infanterie-Regimente Nr. 42 zur Kaserne und zwar bis 1869, in welchem Jahre 
das Grundstück durch Verkauf an einen Privatmann, den Kaufmann Pigard, 
aus fiskalischen Besitz geschieden ist. Zunehmende Baufälligkeit ist das Motiv der 
Entäußerung gewesen.
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Lazareth.
14. Das (Garnison-Lazareth, am Heiligengeistthor Nr. 1, zwischen dem 

Proviant-Magazin Wr. 1 nnd der Oder. Ein massives Gebaüde, 2 Stockwerke 
hoch, mit vollständigem Sous terrain, 274 F. lang, 52 F. breit, mit Bomben
balken ohne Erdbeschüttung, in den Jahren 1823—1828 mit einem Kostenauf- 
lvande von 73.870 Thlr. erbaut, wozu die Festungs-Ziegelei überhaupt 790 Tau
send Mauersteine, im Durchschnitt das Tausend zi5 17Thlr. geliefert hat. Be- 
bllfs Erbauung diesem Gebaüdes wurde, wie bereits oben S. 596, bei den Jahren 
l8l8—1820, erwähnt worden ist, der alte Wall und der Festungshafen einge
ebnet. Der mittlere Theil des Gebaüdes steht auf oem Hafengrunde und deshalb 
auch auf einem liegenden Rost. Die Erfahrung hat aber gelehrt, daß diese 
Sicherherstellung des Fundaments nicht genügte, da sich das Bauwerk in der 
Btitte um ca^6 Zoll gesenkt, und deshalb mehrere Risse bekommen hat. Da sich 
jedoch diese Senkung in neürer Zeit, bis 1835, nicht vergrößerte, so glaubte man 
sich bamalS zu der Boraussetzung berechtigt, daß die Stabilität des Gebaüdes 
fernerweit nicht mehr leiden werde, wiewol es nicht für rathsam befunden wurde, 
in Kriegszeiten den mittlern Theil mit Erdschüttung zu belasten. Auch zeigte 
sich 1837 keine Erneüerung jener Sprünge, nachdem sie gehörig verqwickt und 
verputzt worden waren. Nichts destoweniger zeigten sich noch immer kleine Sen
kungen, so daß 1843, mithin 20 Jahre nach vollendetem Bau, Nachhülfen an 
Thüren und Fenstern gemacht werden mußten, wie solche auch seit 1837 hin und 
wieder nothwendig wurden. Man hielt aber auch jetzt den Gegenstand für die 
Stabilität des Gebaüdes nicht für bedenklich, obwol wiederholt auf das Mißliche 
einer Erdbeschüttung hingewiesen wurde. Um die Größe der Senkung des Ge
baüdes fernerweit genau beurtheilen zu können, war an der Hinterfront ein 
wagerechter schwarzer Strich gezogen worden. 1845 ergab dieses Merkmal, daß 
das Gebaüde nicht allein in der Mitte, sondern seiner ganzen Länge nach, jedoch 
unregelmäßig — in der Mitte bei weitem am stärksten,' nämlich wol 15 Zoll, — 
gesunken war. Dieser Senkungen halber mußten in dem soeben genannten Jahre 
1845 einige Thüren und Fenster total erneüert werden. Seit der Zeit findet 
sich über weitere Senkungs-Erscheinungen nichts ausgezeichnet. Im Lazareth- 
Gebaüde wurde 1841 eine Dampfwasch-Anstalt in der Wasch- und Arzneiküche, 
und 18 i 5 eine neüe eiserne Kochanstalt eingerichtet, welche sich als zweckmäßig 
erwiesen hat, auch im Flure ein verglaster Verschlag zur Abhaltung des Luft
zuges angelegt. Für laufende Reparaturen wurden verausgabt, 1850: 169 Thlr., 
1852: 252 Thlr., 1853: 474 Thlr. wofür in der Dispensir-Anstalt auch ein 
Normalapparat zur Bereitung von Decocten und Infusorien aufgestellt und neben 
derselben eine Theeküche eingerichtet wurde. 1854 kostete die Instandhaltung des 
Gebaüdes 851 Thlr. Nunmehr war auch das Steinpflaster längs der langen 
Vorderfront gesunken, daher es umgelegt werden mußte. Außerdem erhielten 
Thüren und Fenster einen neüen Ölfarbe-Anstrich. Damit wurde 1855 fortge- 
fcchren, in welchem Jahre auch die Unterzugständer in den Zimmern, das Weißen 
und Abfärben der Wände, mit Wand- und Deckenabputz, erneüert werden mußten 
wofür sich die Kosten im Ganzen auf 390 Thlr. beliefen. Die laufenden Repa
raturen kosteten 1856: 304 Thlr., 1859: wiederum 390 Thlr. Im Jahre 1859 
wurde der Bau einer neüen 3ftöckigen Latrine im nördlichen Flügel des Gar- 
nison-Lazareths, an Stelle der alten zwei Stock hohen, ins Werk gerichtet. Dieser



672 Die Stadt Stettin — als Festung.

Bar: kostete, doch inet, der gewöhnlichen, in jedem Jahre wiederkehrenden Ans 
besiernngen, 83s) Thlr. Außer den zuletzt genannten Reparatur-Arbeiten ist bis 
1869 nichts bedeutendes am Lazareth-Gebaübe vorgenommen worden.

Landwehr-Zeüghaüser.
15. Das Garde-La nbwehr-Zeügha ns fiijc das 2te Bataillon (Stettins 

des 1 sten Garde-Landwehr-Regiments, nach der frühern Bezeichnung: Nr. 828 
am weißen Paradeplatz, nach der jetzigen: Nr. 14 am Königsplatz, in der Nähe 
der Peterpauls-Kirche, nach dem Königsthor zu, ein massives, 2 Etagen hohes, 
75 y F. langes und 30 F. breites Ge'baüde ist als Lazareth für das ehemalige 
v. Borksche Infanterie-Regiment gleichzeitig mit den, auf dem Ochsenberge be- 
legenen Kasernen Nr. 1 und 2, im Jahre' 1776 erbaut und im Jahre 1816 
seiner gegenwärtigen Bestimmung in haulichen Würden überwiesen worden.^ Erst 
1840 wurde ein neüer Anstrich der Feilster und Thürell nothwendig. Dann 
aber kam 1862 eine Hauptreparatur, bestehend in Erneüerung der Etagebalken 
lind Dielullgen nnb Erhöhlmg um einen Stock, vor, was einen Kostenanfwand 
von 3404 Thlr. erforderte. ' Das Bataillon erhielt für feinen Büchsenmacher 
Wohnung und Werkstatt 1854 in der Kasematte rechts vorn berliner Thor, was 
133 Thlr. kostete.

16. Das Provinzial-Landwehr-Zeüghaus für das Reserve-Landwehr- 
Bataillon (Stettin) Nr. 34, neben dem vorigen und unter dessen Stadtnnmmer, 
nach der Seite der Petripaulskirche, ein massives Gebaüde von 2 Etagen, 56 F. 
lang, 44 F. breit, 1819 erbaut, und seitdem stets in baulichen Zustande erhalten, 
ohne Abänderungen im Innern vorznnehluen 1840 wurde das Gebaüde abge
putzt und neu gestrichen, auch die Inschrift erneüert.

Das Reithaus.
17. Das Garnisoll-Reit Haus, allch Reitbahll genannt, in der Kleinen 

Ritterstraße Dir. 3, dem westlichen Flügel des Schloßgebaüdes gegenüber, ein 
sehr altes, zum Schlosse gehörig gewesenes, Gebaüde von 2 Etagen, die untere 
massiv, die obere von Fachwerk, 99 F. lang, 36 F. tief, erhielt im Jahre 1840 
eine, wesentliche Verbesserung der Excavation voll 34 Schachtruthen Sand, welcher 
nach und nach eingefahren, aber nicht in dem Maße weggeschafft die Sohle um 
ca. l3/4 F. erhöht " hatte, wodurch bis zu den Unterzügen re. zu wenig Raum 
blieb. Zugleich wurde die Weißling erneüert, eine radicale Reinigung der Fellfter 
bewirkt und die Hilttergiebelfenster zum Öffnen eingerichtet.

Wachgebaüde.
18. Die Hauptwache, am Paradeplatz Nr. 60, deren Erbauung der 

neuesten Zeit angehört. Der Neüban einer Hauptwache, nebst Arrestlokal, ist im 
Jahre 1864 angefangen worden. Das Gebaüde kam im nämlichen Jahre unter 
Dach lllld wurde im folgenden Jahre vollendet, so daß es am l. October 186t> 
bezogen werden konnte. Die darill eingerichtete Schuhmacher Werkstatt ist 1860 
durch Änderung einiger Wände erweitert und 39 Arrestzellen sind gedielt 
worden.

Vorher war die Hauptwache auf dem Heümarkle zwischen bem Nathhanse 
und bem Börsengebaübe, ein im Jahre 1829 neü erbautes, ganz massives Ge- 
baübe mit flachem Zinkbache in 3 Stockwerken, 49l/2 F. lang, 43 F. breit, besten 
Bau 11.860 Thlr. gekostet hat. Weil bieses Gebaübe, ben Schluß ber Frauen 
ftraße an bereu Südeude bUbenb, bie Ansicht des schönen BörsengebaübeS zur 
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Hälfte deckte, der lebhafte Verkehr bei diesem zur Börseuzeit, über dem die mili- 
tanischen Bewegungen beim Beziehen der Wache, mit jener Zeit zusammenfalleud 
incht selten beeinträchtigte, so war schon lange die Verlegung der Hanptwache 
geplant worden. Die Ausführung dieses Plans ward endlich zum Beschluß er- 
bobeu als ein im Jahre 1863 vorgekommener ärgerlicher Auftritt zwischen dem 
die Wache kommandirendeu juiigen Offizier itiib einigen Kalifleüteu, gleichfalls 
lüngern Alters, welche sich zur Börseuzeit auf dem Platze unterhielten, die Noth- 
wendigkelt klar machte, zur Verineidnng weitern Conflicts zwischen den Jüngern 
einer Seits des Mars, andrer Seits des geflügelten Gottes, die Verlegung' der 
Hailptwache rasch in die Hand zu nehmen. Die Heümarkt-Wache ist im Jahre 
1866 zum Abbruch verkauft worden.

So sehr nun auch der Platz zwischen Rathhaus und Börse, und namentlich 
die Anlicht bei letztern burch bie Cntfernung bes Wachgebaübes gewonnen hat, 
so ist bock baburch auf ber anbern Seite auch ein Mißstand zu Tage getreten,' 
nämlich ber mächtige — Hiinmelanftrebenbe Giebel bes Hanfes Nr 34 ber 
Frauenstraße, besien nackte Waiib einen Freünb bes Schönen finden möge, der 

bnrch einen zweiten .Kaulbach mit einem Vilbe zur Verherrlichung von 
Ackerban unb Gewerbfleiß, Hanbel und Schifffahrt lchmücken lasse. Hat sich boch 
in blefen Tagen, März 1874, ein Albert Haase, der erste Bebauer der Neustadt 
mit dem Hause Nr. 11 in der Lindenstraße, gefuudell, der die Gobi, bezw. Sa
hara des Kirchplatzes aus seine Kosten in einen Schmuckgarten umgeivandelt hat! 
Unb ber wohlhabenden Freünbe bes Schönen gibt es in Stettin viele, welche 
eingedenk der Tage, als Stettin ein Mitglied des Hansabundes, wendischen' 
Quartiers, war, die Stadt Augsburg zum Vorbild liehmeil werden, die zur Zeit 
ibier Haudelsblüthe, aber auch in llnserer Zeit, die Wände ihrer öffentlichen wie 
Privatgebaüde mit Fresken geschmückt haben, die die Ereignisse der allgemeinen 
Stadtgeschichte, wie die Geschichte der Geschlechter verherrlichen.

19. Die Frauenthorwache, in der Kehle des Ravelins 1—2 in der 
Frauenthor-Passage zwischen dem ersten und zweiten Frauenthor, ein von dem 
Retabliffements-Ball der Festung, 1724—1740, herrührendes, im Allgemeinen 
noch ziemlich gut erhaltenes Fachwerksgebaüde von 1 Stock, 48 F. lang, 22 V> F. 
tireit, mit der Stadtnummer 2 am Frauenthor, wird nur auf der einen Seite 
als Wachlokal benutzt, die aildere ist an einen invaliden Unteroffizier vcrmiethet. 
Im Jahre I840 wurde dieses Gebaüde abgeputzt und neü gestrichen; eben so die 
folgenden Wachgebaüde 20, 2l und 23. 1844 fand die Legung einer Granit- 
Lanfbahn Statt.

20. Die Königsthorwache, im Ravelin 3—4, ein gut erhaltenes Fachwerks
gebaüde von 1 Etage, 47 F. lang, 22 ’/2 F. breit, wurde im Jahre 1727 erbaut 
Es hat die Stadtuummer 2 am Königsthor. Die eine Hälfte ' des Hauses ist 
lange Zeit an einen Bürgersmann vermiethet gewesen. Im Jahre 1844 war 
erne Hauptreparatur dieses Gebaüdes und Umdeckung des Daches nothwendig 
welches durch einen sinnlosen Überbau, in Holzwerk, so verfault und versackt war,' 
daß der Einsturz drohte, und man deshalb sogar besorgte, daß ein ganz neües 
Dach erforderlich sein werde, welches das alte schlechte Gebaüde augenscheinlich 
nicht werth war. Die Statt gefundene gründliche Correctur, welche nur etwa 
80 Thlr. kostete, hat aber das Gebaüde wieder auf lauge Zeit gebrauchsfähig 
gemacht, und alle Besorgniß gehoben.

Landbuch von Pommern; Th IL, Bd. IX. 85
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21. Die Berliner Thorwache, im Ravelin 6—7, mit der Stadtnum
mer 1 Berliner Thor, ist ein altes, noch gut erhaltenes, ebenfalls vom Rétablisse 
mentsbau der Festung, 1724—1740, herrührendes Fachwerksgebaüde von 1 Etage, 
41 F. lang, 20 F. breit. . ,

22. Die Schneckenthorwache. Diese massive Gebaüde, nnt Schießscharten 
nach der Oderseite, von 1 Etage, 39 F. lang, 21 F. breit, wurde I825 erbaut. 
Die Dachstube rc. desselben ist an einen Kaseruenwärter vermiethet. sJuir Erne 
Seite des Gebäudes dient dem militairischen Zwecke, die andere Seite benutzt der 
Steüerfiskus zur Thor-Controle imb zur Dienstwohnung eines Steüerbeamten. 
Das Gebaüde ist, mit Nr. 1 bezeichnet, das erste der Vorstadt Oberwiek. Im 
Jahre 1839 war das Dach einer Umdeckung bedürftig.

23. Die Parnitzthorwache. Ein vom Retablissementsbau der Festung 
herrührendes noch ziemlich gut erhaltenes Fachwerksgebaüde von 1 Etage, 48 F. 
lang, 30 F. breit, auf der Großen Lastadie links am Thorallsgange mit der 
frühern Stadtnummer 269, jetzt Nr. 1, ist auf der einen Seite vernliethet. In 
diesen: Gebaüde mußte 1844 aus der hinter der Wache gelegenen Stube der 
Hausschwamm durch hohl gelegte Neüdielung und Luftzüge entfernt werden. 
Auch mußte 1845 die nach der Stadt gekehrte Fachwerks-Giebelwand, weil lie 
in den Holztheilen durch Schwamm und Faülniß ganz zerstört, dllrch eine mafstve 
Wand ersetzt werden. ~

24. Die Schloßwache, im Mittelflügel des Schlosses links am Eingänge 
zum Schloßhofe, unter der Rentei, der jetzigen Regiernngs-Hauptkaffe, ist im 
Jahre 1735 eingerichtet worden (S. 566). Sie ist gewölbt und besteht aus 
2 Stuben, liebst Flur, zusammen 35 F. lang, 23 F. tief. Die Offizierstllbe ist 
seit langer Zeit vermiethet, da nicht mehr ein Offizier, sonderii ein Unteroffizier 
die Wache bezieht. __in

Die Wache an der Langen Brücke. Ein sehr altes, massives, 18:0 
noch gut erhaltenes Gebaüde von -1 Etage in 2 Flügeln, der nach der Brücken
seite 29 F. lang, 14 F. breit, der andere 15 F. lang, 13 F. breit ist. Das Ge
baüde war damals an den Magistrat vermiethet, ist aber seitdem zum Abbruch 
verkauft. , „ . ~ rr , .

Die Wache an der Baum brücke. Dieses kleine Tafchengebaude an der 
Ecke der Baumstraße und des Bohlwerks, hier die Nr. 10 führend, Fachwerk mit 
Pultdach, 1 Stock, 83 F. lang, 12 V2 F- breit, ziemlich gut erhalten, war 1840 
an den Magistrat vermiethet, und ist seitdem durch Verkauf in den Belitz der Stadt 
übergegangen. ,,, „, c,

25. Die Wache im Fort Wilhelm. Weil es, namentlich fur die Win
terszeit, unpaflend erschien, die Posten der entfernten Pulvermagazine vor: der 
Berliner- und Königsthor-Wache ablösen zu lasten, so wurde 1843 in den linken 
Flanken-Casematten ein Wachlokal eingerichtet, und darauf im folgenden Jahre 
im linken Winkel des Mittelsaillants eine Latrine erbaut.

Anderweite Gebaüde und militairische Anstalten, zur 
Garnison-Verwaltung gehörig.

26. Das Ponton-Wagenhaus für das 2te Armöe-Corps, im Fort 
Leopold, mid zwar hinter und parallel mit dem Fuße des rechten Schenkels vom 
Saillaüit 5, das Gebaüde ist 164 F. 2 Z. lang, 51 F. breit, die Sohle 64 F. 
über deni Nullpunkte des Oderpegels. Das Gebaüde vor dem eine Heine An-
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Pflanzung angelegt wurde, ist im Jahre 1838 erbaut und hat einen Kostenauf
wand von 9509 Thlr. verursacht.

27. Der Exercierschuppen Nr. 1, in der Stadt. Dieses ausge- 
ntauerte Fachwerksgebaübe mit flachem Leinwanddache, 200 F. lang, 40 F. breit, 
wurde im Jahre 1843 auf dem Paradeplatze, links vom Berliner Thore erbaut' 
Äußerlich mit grauer Ölfarbe angestrichen. Dieser Bau kostete gegelt 5000 Thlr. 
Dieser Schuppen ist im Jahre 1853 von seiner bisherigen Stelle an die ttaffowcr 
Straßenfront hinter der rechten Face und Flanke des Bastions VII translocirt 
worden und hat statt des ganz schadhaft gewordenen Bretterdachs mit Lein
wand- und Theer-Überzug ein Zinkdach erhalten. Die Baukosten beliefen sich 
auf 3183 Thlr.

28. Der Exercierschuppen Nr. 2, im Fort Leopold. Der Bau ist 
1840 in Angriff genommen und im folgenden Jahre vollendet worden. Die 
Stelle für diesen Schuppen lvurde, nach vielen Berichterstattungeit und darauf 
ergangenen Verfügungen, endlich den Vaboratorien-Gebaüden gegenüber bestimmt, 
und weil dies Gebaüde im Kriege fortgeraümt werden mufj, angeordnet, daß die 
Wände mir mit Brettern bekleidet werden sollten. Dagegen wurde, da man der 
Dauer des getheerten Leinwand-Dachs, wie solches bei beiii ersten Exercierschuppen 
am Berliner Thor angewendet war, nicht traute, vielleicht auch, um mehr Luft
raum im Gebaüde zu erlangen, die Errichtung eines Ziegeldachs anbefohlen. 
Als nun das hohe Sparrlverk zuin Theil schon errichtet war, bemerkte der König 
Friedrich Wilhelm IV. aus Seinen Gemächern im Schlöffe )  das Hochaufbauende, 
die Aussicht von da nach den Höhen von Frauendorf und Stolzenhagen, wie 
auf den Oderstrom und den Dannnschen See deckende Gebaüde. Der König, der 
Sich stets an dieser Schönsicht, die Jhln nun versperrt werden sollte, erfreüt 
hatte, ließ den Platz-Ingenieur, Major Boethcke, sofort zu Sich entbieten, um 
ihn zu befragen, warum der Exercierschuppen kein flaches Dach erhalten könne. 
Der Major führte in seiner ehrerbietig vorgetragenen Antwort das oben Er
wähnte als Grund an, worauf der König die Siftirung des Baues und Be
richterstattung an das Kriegs-Ministerium, nebst Anschlag zur Beschaffung eines 
flachen, getheerten Leinwanddaches anbefahl, welche Veränderungen dann auch 
mit einem Mehr-Kostenaufwande von ca. 800 Thlr. angeordnet wurden. Die 
diesfälligen Bestimmungen erfolgten aber so spät, daß der Bau erst im Jahre 
1847 vollendet werden konnte. Schon 1851 mußte das Leinwanddach erneuert 
werden, was einen Kostenbetrag von 244 Thlr. verursachte.

*

29. Der Garnison-Schießplatz bei Alt-Turnei. Zur Erweiterung 
der vorhandenen Schießstände wurden, an bereit ©übfeite, im Jahre 1855 10 Mg. 
87V2 Q.-Ruthen Grundfläche vom Gutsbesitzer Edzardi, zu Alt-Turnei, für 
3070 Thlr. (350 Thlr. pro Mg.) angekauft. Die Arbeit zur Einrichtung ber 
Schießstänbe, wobei über 10.000 Schachtruthen Erbe zu bewegen waren, führten 
Mannschaften ber in Stettin garnisonirenben Infanterie-Regimenter aus, welche 
pro Mann unb Tag 2% Sgr. Zulage erhielten. Ein Schießstanb würbe auf 
400 Schritt Entfernung, zwei würben zum Schießen auf 000 Schritt angelegt.

*) König Friedrich Wilhelm IV. war im Jahre 1846 mehrere Mal in Stettin, sowol auf 
einer Reise nach Kopenhagen, als auch im Entgegenkommen Seiner, an den Kronprinzen 
Carl von Wurtemberg am 13. Juli 1846 vermalten Nichte, der Großfürstin Olga Nicolajewna 
von Rußland. a

85*
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Die Erdarbeit wurde im Saufe des Jahres 1855 etwa zur Hälfte fertig, und im 
folgenden Jahre schritt sie für alle 3 (Stäube bis auf 400 Schritt vor. In 
bie'fem Jahre 1856 wurden dafür 1678 Thlr. verausgabt und im Jahre 1857: 
267 Thlr., indem die beiden längeren Bahnen bis 500 Schritt vorrückten. Dem- 
nächst kam 1858 der Bau des Scheibenschuppens znr Vollendung, während die 
Rohanschüttung des südlichen Gränzwalles fortgesetzt ward. Ausgabe 652 Thlr. 
Zum Abschluß kam der Erweiterungsbau der Schießstände im Jahre 1860. Acht 
Jahre nachher sind zwei Schießstände mit Zugscheiben-Einrichtung versehen worden. 
Zufolge einer Bekanntmachung der Königs. Fortification vom 10. August 1874 
sollen ans der Südseite der Turneier Schießstände 4 Friedens-Pulvermagazine 
aus Fachwerk mit Schieferdach, sowie ein hölzernes Schutzdach errichtet, und die 
damit verbundenen Erdarbeiten, Wegeanlagen re. ausgeführt werden. Anschlag 
rund 10.000 Thlr. Die Vergebung des ungetheilten Objects soll durch öffent
liche Sllbmifsion in General-Entreprise erfolgen. Die Eröffnung der Offerten 
war auf den 22. August 1874 festgesetzt.

30. Auf dem Garnison-Holz Hofe, in der Fanssebraye vor der attcn 
Courtine 8—9, wurde im Jahre 1851 ein Holz- und Torfschnppen ganz von 
Holz mit Bretterdach erbaut, was eine Ausgabe von 362 Thlr. verursachte, und 
.) Jahre nachher ein Lattenzaun errichtet, wodurch ein Theil des Holzhofes zum 
Trockenplatz für das, damals in Stettin garnisonirende 9te Infanterie-Regiment 
lKolberg), abgezweigt wurde. — Endlich gehören zmn Geschäftskreis der Garni- 
son-Verwaltung: —

31. Die Pionier-Schwimm-Anstalt an der Parnitz, nebst Garnifon- 
Badeplatz;  .*

32. Der Kleine Exercierplatz, vor dem Berliner Thore, auf beut Tur- 
ueischen Felde; uub —

33. Der Garnison-Friedhof, ebenfalls vor bem Berliner Thore, auf 
beut Glacis bes Forts Wilhelm.

*) Die Belagerungen Stettins seit dem Anfänge des zwölften Jahrhunderts. Zur Feier 
des fünften Decembers beschrieben von einem Mitgliede der Gesellschaft für Pommersche Ge
schichte und Alterthumskunde. (Böhmer, Professor am Gymnasium zu Stettin.) Stettin, 1832. 
Gedruckt bei Effenbarts Familie. V u. 138 S. in 8. —

III. Wilitair-Keschichte.
Die kriegerischen Anfälle, beiten Stettin, anfänglich als bloße feste Burg, 

als slawisches Castrum, und darauf mit seiner mittelalterlichen Ringmauer, aus
gesetzt gewesen ist, sind der Gegenstand einer besondern Schrift, deren Verfasser 
es darum 311 thun war, nur historisch beglaubigte Wahrheiten, nicht aber grund- 
lofe Erzählungen und im Munde des Volks sich fortpflanzende vage Überliefe
rungen vorzutragen. Böhmer, der Verfaffer dieser verdienstlichen Schrift*),  ge
denkt der zwei ersten Angriffe, die Stettin erfahren hat, dnrch die Polen nämlich, 
unter Anführung ihres Herzogs Boleslaw Krzivousti (Schiefmaul) in den Jahren 
1107 und 1121, wobei es jedoch nicht unbemerkt bleibt, daß die erste Expedition 
nur auf der Voraussetzung beruht, daß der Name Sczezcino, welchen der Pol
nische Geschichtschreiber Dlugosch in seinen Erzählungen von Bvleslaw's Kriegs
zügen gebraucht, Stettin bebeüte. Im Jahre 1147 rückte der Mährische Bischof 
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Heinrich an der Spitze eine - Heeres Sächsischer Kreuzfahrer vor die Pommersche 
Hauptstadt, angeblich um sie, die bereits christlich war, zum Christenthum zu be
kehren, zog aber bald, mit Verlust vieler Soldaten, unverrichteter Dinge wieder 
ab, „denn da Gott nicht in der Sache war, so hielt es sehr schwer, dieselbe zu 
einem guten Cnde zu bringen". Erfolgreicher war der Angriff, den die Dänen 
unter ihrem Könige Waldemar 30 Jahre später, 1176, auf Stettin machten. 
Zwar gelangten sie nicht in den Besitz der Burg, sie zwangen aber den Castellan 
derselben, Wartislaw, zur Zahlung einer „Geldsumme, so groß sie kaum ganz 
Slawenland aufbringen konnte, überdem auch zur Stellung von Geißeln". Auch 
mußte der Castellan den Dänenkönig als seinen Lehnsherrn anerkennen, und 
dessen Gebot befolgen, das däuifche Wappen an die Thürme zu Hestert, als 
Zeichen der geschehenen Übergabe. Unter diesen herben Bedingungen wurde der 
Friede wieder hergestellt. „Davon sindet man in bett Archivis oder Pommerischen 
Chronicis keine Nachrichtung, ist auch fast unmöglich zu glauben, vnd in er- 
wegung allerhand llmbstenden (quod tarnen pace illius magni, et incompara- 
bilis Vici dixerim) an sich Falsch „vnd Unrichtig "°). Daß Stettin im ersten 
Viertel des 13. Jahrhunderts, etwa vor 1221, von Deutschen, und zwar durch 
Brandenburger, angegriffen und eingenommen worden sei, war bisher eine bloße 
Vermuthung, welche nur von Einem Geschichtsforscher, nämlich von Ludwig 
Giesebrecht ausgesprochen worden ist*) **).  Sie stützet sich auf die Worte: Stetiii 
a Theutonicis inuasa fuisset et possessa, welche in einer Urkunde vorn Jahre 
1223 vorkommen, vermöge derer Herzog Barnim I. dem Kloster Kolbaz das 
Dorf Schossow zurückgibt, wohin sein Vater Bogislaw IL, als die Deütschen 
Stettin eingenommen, sich geflüchtet habe. Dreger, der diese Urkunde mitgetheilt 
hat, fügt der betreffenden Stelle folgende Anmerkung hinzu: „Von dieser Erobe
rung von Stettin, und daß sich Herzog Bugislaus II. von Stettin retiriren, und 
seine Residenz ad interim in dem Klosterdorf-Dorf Schoffow nehmen müssen, ist 
sonst in script. Pom. nichts specielles bekannt; es scheinet aber, als wenn die 
Sächsischen neben Colonien, so nach Stettin gekommen, die Wenden herausge- 
jaget und sid) von ihmn separiret, und davon dieses zu verstehen, welches von 
der Invasion der Teütschen allhier gemeldet worden ***).  Auch Böhmer schloß sich 
der Ansicht an, daß die betreffende Stelle der Urkunde nicht von dem Anfall 
äußerer Feinde, sondern von inneren Unruhen zu verstehen sei, in welchen die 
Stadt selbst, von Slawen bewohnt, durch die Vorstädter, welche Deütsche waren, 
gewaltsam sei eingenommen worden ch). Nichts desto weniger ist es nach andern 
Quellen sestgestellt, daß die Burg Stettin im Jahre 1214 durch Markgraf Al
brecht II. von Brandenburg vorübergehend erobert worden ist ft). Vermuth
lich bezieht sich auf dieses Ereigniß die obige Angabe in der Urkunde von 1223.

*) Friedeborn, Historische Beschreibung, I, 35. —
**) Pomm. Prov. Blätter V, 172. Neue Pomm. Prov. Blätter I, 238. —
***) Dreger, Cod. dipl. I, 110—112.
t) Böhmer, Belagerungen, S. 10.
tt) Kratz, die Städte der Provinz Pommern, S. 379, nach Chronic. Dan. bei Langebeck, 

ocriptores rer. Danie. III, 263.

Herzog Otto III. starb im Jahre 1464 an der damals in Pommern herr
schenden, schnell tödtenden Seüche, die man, weil die Arzneikunst jener Zeit eine 
andere Bezeichnung nicht wußte, Pest nannte. Mit ihm erlosch die Stettiner 
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fcinie des Greifen-Geschlechts. Bei der feierlichen Bestattung der fürstlichen Leiche 
in St. Otten-Kirche, warf Albrecht Glinde, Bürgermeister zu Alten-Stettin, das 
fürstliche Wappen, nebst Helm und Schild ins Grab — „entweder aus An- 
stifftuug oder vielleicht aus Vnwisienheit, als der nicht anders gewust, das nun
mehr diese Stettinische Stamm Lini gar erloschen, vnd das es in solchen feilen 
also geschehen pflegt" — und zwar mit den Worten: — „Da lieget leider vnsere 
„Herrschaft Stettin, vnd ist nunmehr der Löbliche Stamm des Stettinschen 
Herzogthumbs erloschen". Diesem Vorgehen des Bürgermeisters widersprachen 
alle Anwesenden, die Prälaten, die von der Ritterschaft und von den Städten, 
die sich zum Leichenbegängniß zahlreich eingefnnden hatten, und Franz v. Eickstedt 
sprang ins offene Grab, und holte Schild und Helm wieder heraus, laut aus- 
rnfend: „Richt also ist es, wie der Bürgermeister sagt, Helm und Schild ge
bühren dem Herzoge Erich dem Andern und dem Herzoge Wartislaw X. (von der 
Wolgaster Linie der Greifen), sie sind unsers, hier eingesenkten, Herrn rechte 
Vettern und wahre Successores, ihnen müssen wir unsere Huldigung dar
bringen, ihm sind wir „vnderthenigen Gehorsams zu schicken" schuldig, „inmassen 
geschehen" ist.

Friedeborn, der den Vorgang bei der Leichenbestattung Herzogs Otto in der 
angedeüteten Weise erzählt*) versucht den Bürgermeister Glinde an dieser Stelle, 
wie auch noch später, zu rechtfertigen, wenigstens zu entschuldigen, allein es 
unterliegt wol keinem Zweifel, daß' der Bürgermeister bei vollem Bewußtsein 
seines Vorgehens im Interesse nicht allein des Brandenburgischen Fürstenhauses, 
nunmehr seit 1413, der Dynastie der Hohenzollern, sondern auch feiner Adoptiv- 
Heimath Pommern zu handeln vermeinte. Zwei Volksstämme, die jetzt und feit 
zwei, bezw. anderthalb Jahrhunderten aufs innigste verbunden sind, haben früher 
Jahrhunderte lang in Haß. und Streit einander gegenüber gestanden. Die Po- 
morjaner versuchten Alles, den Brandenburgischen Ansprüchen auf Oberhoheit 
ihres Landes sich zu entziehen. Am Kremmer Damm hatte 1334 ihr großer 
Barnim den Märkern eine schwere Niederlage beigebracht, nnd in Angermünde 
1420 Kurfürst-Markgraf Friedrich L, der erste von den Hohenzollern in der Mark, 
dieselbe den Pommern reichlich vergolten. Gestützt auf die zu Recht bestehenden 
Erbverbrüderungen zwischen den Markgrafen und den Greifen und eben so ge
stützt auf die Statt gehabten Eventual-Huldigungen, glaubte Kurfürst-Markgraf 
Friedrich IL, der Eiserne genannt, nach dem Abgänge der Stettiner Greifen in 
vollem Recht zu sein, das von Otto hinterlassene Erbe, das Herzogthnm Stettin 
anzntreten, nämlich auf friedlichste Weife, durch Vermittelung der in dessen Haupt
stadt zahlreich vertretenen Freünde Brandenburgs, au deren Spitze eben der 
oben genannte Bürgermeister Albrecht Glinde gestanden haben soll. Weil der 
Versuch am Grabe Otto's mißlungen war, und Stettin wirklich den Wolgaster 
Herzogen gehuldigt hatte, so dachte der Kurfürst auf ein anderes Mittel, um sich 
in den Besitz seines Erbes zu setzen und wählte als solches das der Kriegs 
list und militairischen Überraschung. Böhmer nennt des Kurfürsten Mittel einen —

Versuch der Brandenburger Stettin zn überrumpeln, Rettung der Stadt 
durch die Zunft der Fleischer im Jahre 1468,

und schöpft seine Schilderung aus der einzigen Quelle, die wir über jene Zeit 
haben, aus Kantzow nämlich, nach dessen Erzählung, der freilich überall als ent-

*) Friedeborn, Historische Beschreibung, I, 106. —
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fsiebener (Gegner bes Märkischen Wesens sich kund gibt, — so zwar, baß er 
niemals vom Kurfürsten, sonbern stets, gleichsam aus Geringschätzung, vom 
Markgrafen von Branbeuburg spricht, — 'besten anschauliches Gemätbe'zu ver- 
kümmern Böhmer jeboch keinen Beruf fühlt, Fvlgenbes vorgefallen sein soll*).

„Der Markgraf buchte sich an Stettin zu versuchen, inib meinte, wenn er 
bas bekommen hätte, könnten ihm bie anberen Stäbte unb Flecken nicht entstehen, 
dtun war aber noch Glinbe unb sein Anhang in Stettin, welche zwar ben Her
zogen gehulbigt hatten, boch heimlich ben Markgrafen bester gewogen blieben. 
Diese senbeten Botschaft zum Markgrafen: baß er in ber folgenben Nacht, bcr 
frühern Abrebe gemäß, sollte vor Stettin rücken. Sie würben ihn alsbann 
einlaffen.

„Doch ber gemeine Mann von Stettin wußte nichts von biesem Plaue, 
sonbern weil die Bürger hörten, baß Vierraben unb Garz erobert sei, lagen sie 
bem Rathe ernstlich an, baß er bie Stabt mit Wachen unb sonstiger Nothburft 
versehen möchte, bamit sie keinen Nachtheil erlitten. Was sie selbst' thun sollten, 
wären sie auf bes Rathes Ansagen zu thun erbötig. So mußte bemnach ber 
àth alle Rüstung herbeischaffen, bie Bürger auf bie Mauern verorbnen unb bes 
Nachts bie Wachen stark gehen lasten. Aber Glinbe unb sein Anhang schickten 
an bas Pastower Thor, biejenigen, von benen sie wußten, baß sie auf ihrer 
Seite wären.

„So zog beim ber Markgraf gegen bie Nacht heimlich aus Garz unb nahete 
ber Stabt Stettin, inbem er etliche Reiter voran schickte, bie ba erspähen sollten, 
ob es auch so wäre, wie ihm Glinbe zugesagt hatte. Die Späher fanben es so, 
sahen bas erste Thor offen, unb künbigten es bem Markgrafen an. Er aber 
trauere bem Frieben nicht, sonbern schickte noch anbere zu Fuß hin, bie heimlich 
bis an bas innere Thor gehen unb sehen sollten, wie es mit bem wäre; ja auch, 
wenn es sich thun ließe, mit ben Hütern reben unb hören sollten, wie es um 
die Sache stäube. Wie nun tiefe Boten hinein kamen unb auch bas Stabtthor 
unverschloffen fanben, merkten sie, baß bie Sache gut ftänbe für sie. Auch rief 
Einer vom Thor ihnen zu: warum beim der Markgraf nicht bald käme? 
Er würbe sonst ben Fang verlieren. So gingen benn bie Boten eiligst zurück, 
unb sagten bem Markgrafen an, baß er eilen sollte; unb flugs zog tiefer fort, 
à schickte aber noch zum b ritten Mal hin, unb ließ bie Sache abermal erspähen, 
beim er argwöhnte, es möchte Verrätherei bahinter sein. Doch auch tiefe Boten 
fanben es wie bie vorigen. Darum rückte ber Markgraf flugs vor unb war 
schier neben beut Gerichte — (an ber Garzer Straße in' ber Ge'genb ber Galg- 
wiese, bie von ber Hochgerichtsstelle ben Namen hat). Glinben aber unb seinem 
Anhänge warb inzwischen bange wegen bes Verzuges, unb sie schickten beshalb 
bem Markgrasen etliche Stabtbiener "entgegen, bie ihn zur Eil aufforbern sollten. 
Diese ritten unter bem Scheine aus, als hätten sie fönst was zu thun unb zu 
erspähen, ob irgenb Gefahr wäre.

„Mittlerweile begab es sich, baß etliche Knochenhauer (Fleischer), bie bie 
^acht zu wachen verorbnet waren, in einem Hause nicht weit vom Paffower 
Thore beisammen saßen. Von benselben ging einer um seiner Nothburft willen

*) Kantzow's Pomerania, II, 135. Böhmer, a. a. O. S. 11—14. Thiele, Chronik der 
Stadt Stettin. S. 336—338.
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vor die Thür. Der hörte von ungefähr ein Getümmel und Traben der Pferde. 
T'aä waren die letzteil Späher des' Markgrafen, die zurück ritten. Er ging nun 
an das Thor, und fand es unverschlossen. Da erschrack er und lief eilends zu 
seinen Gefährten, und sagte es ihneil an. Diese waren bald auf und liefen zum 
Thor, failden es aufgeschlossen, und riefen ben Hütern auf dem Thore, warum 
dasselbe offen stände,' und zeigten sich sehr böse darüber. Da wendeten denn die 
Hüter vor, sie hätten etliche' Stadtdiener hinansgeschickt zu spähen, ob lich ^anch 
etwas rege: die würden bald wieder kommen: unö diese einzulassen, sei das Thor 
offen geblieben. Den Kirochenhauern aber daüchte dies gefährlich, lind sie schloffen 
das Thor zu, und sagten: wenn jene wiederkämen, so könnte man es ihnen ja 
öffnen. Sie blieben nun auch selbst vor dem Thore, und verwahrten es, und 
schickten zu den anbereit Thoren und ließen erinnern, daß man sie fleißig 
hüten sollte.

„Alsbald kamen die Stadldiener an das Thor zurück, und nicht wett hinter 
ihnen her der Markgraf. Als nun die Diener das Thor geschloffen fanden, ver- 
wunderten sie sich und dachten, es möchten die Bürger von der Sache etwas 
gemerkt haben. Die Losung, welche sie mit den Hütern auf dem Thore verab
redet hatten, war daß sie rufen sollten: Feinde, Feinde! Dasselbe schrien sie also. 
Nun verstanden es zwar die Hüter wohl, allein sie sonnten vor den Knochen- 
hauern und den übrigen Bürgern, die dort waren, nichts thun. Die Bürger 
ihrer Seits wußten den eigentlichen Verlauf der Sache nicht, und verstanden das 
Rufen nicht anders, als ob es die Stadtdiener gut meinten. Sie riechen diesen 
daher, sich vorzusehen, daß sie dem Feinde nicht in die Hände fielen. Die Thore 
aber könne man ihnen jetzt nicht aufschließen: sie wären gut gehütet, so daß, ob 
Gott wolle, die Feinde nichts ausrichten sollten. Da die Stadtdiener das ver
nahmen, und auch die Stimmen der Bürger erkannten, die nicht gut Märkisch 
waren; so sahen sie ein, daß die Sache verloren, und nichts weiter darin zu 
machen sei. Mittlerweile war der Markgraf angekommen, und die Bürger 
schaffen auf ihn und die Seinen von Mauern und Thürmen. Da merkte er 
denn, daß sich das Spiel verändert hatte, und zog eilends wieder ab in das 
Thal beim Gerichte, damit sie ihm mit den Geschützen nichts anhaben könnten. 
Es kränkte ihn aber sehr, daß er die Gelegenheit versaümt hatte, und er harrete 
noch bis an den Morgen, ob vielleicht fein Anhang andere Mittel finden möchten, 
ihn einzulaffen. Aber es war umsonst. Denn die Bürger gaben jetzt so Acht, 
daß Glinde und die Anderen Gott dankten, daß das Spiel nicht weiter ging, 
und große Sorge hatten, ihre Sache möchte offenbar werden. Damit sie also 
unverdächtig blieben, verstellten sie sich: und war nun kaum einer unter den 
Bürgern, der es sich so sauer werden ließ, allerlei Wehr gegen den Feind herbei- 
zufchasien und zu brauchen, denn eben sie. Des Morgens aber, wie der Mark
graf gesehen, daß die Stadt so groß und fest wäre, hat er es mit ihr nicht zu 
versuchen gewagt, sondern ist vorüber gezogen, und hat rings um dieselbe Alles 
verheert und verbrannt.

„Die Stadtdiener aber, welche gleichfalls ausgeschlossen waren, kamen dar
nach "wieder in die Stadt ohne Rüstung und Pferde, und erzählten von großer 
Gefahr, wie sie dem Markgrafen kaum entgangen, und Pferde und Harnisch von 
sich gethan und sich versteckt hätten. So ist also die Sache vertuscht worden 
und dieser Anschlag einstweilen geheim geblieben. Doch nach Glindens Tode, da 
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eitler von jenen Stadtdienern um Missethat willen gefangen saß, hat derselbe die 
Sache bekannt, wie sie oben erzählt ist."

Sv weit Kantzow, der auf dem Standpunkte eines echten particulariftischen 
Pommers steht. Hören wir dagegen Friedeborn, auch ein Pommersches Landes
kind, was der über Albrecht Glinde, als Ergänzung zu den obigen Äußerungen, 
weiterhin sagt:*)  —

*) Friedebvrn, Historische Beschreibung, I, 111—113. Es ist daran zu erinnern, daß 
Friedeborn un Jahre 1613 schrieb.

**) Die, wie die abergläubige Vorzeit berichtet, wegen des darunter geschlossenen Ver- 
raths verdorrt sein soll. Böhmer, Belagerungen, S. 11.

„Was sonsten in den Pommerischen Chronicis von diesem Stettinschen 
Bürgermeister gedacht wird, als das er mit dem Marggrafen einen heimblichen 
Verstand gehabt: das er auch zu Schillerstorff auf dem Kirchhoffe vuter den 
den Linden **),  mit den Marggräffischen Räthen, eine Eidtliche Verbündniß ge
macht : ferner auch die Stadt Stettin verrathen wollen, vnd dergleichen, rc. 
Weil dauon auf dem Rahthause allhie (in Stettin) keine nachrichtung ist, vnd 
auch in den Pommerischen Chroniken dasselbe nur aus gemeiner Sage, vnd 
nicht für gewiß geschrieben wird, als habe ich diese schwere Sachen anhero ohne 
gründ zu setzen, Bedencken gehabt.

„Zwar das dieser Bürgermeister Albrecht Glinde bei Beerdigung Herzog 
Ottens des Dritten, Helm vnd Schildt, (wie obgedacht) ins Grab geworffen, 
das ist an sich richtig und wahr, vnd mit glaublichen Documenten zu erweisen. 
Ob es aber aus Austifftung oder Vuwiffenheit geschehen, kan ich nicht sagen. Es 
hat sich aber Bürgermeister Glinde nicht wenig 'deshalben bey der ganzen Land
schafft in verdacht gesetzet, auch bei der Posteritet einen bösen Namen gemacht. 
Vnd weil er der Abkunfft nach ein Merker war, von Ruppin bürtigk, ailch mit 
feinen Vettern vnd Verwandten so in der Marck Brandenburg beydes im Geist
lichen vnd Weltlichen Stande ansehnliche Leüte gewesen, in' wehrendem Kriege 
viel eonversiret vnd vmbgangen, ist der Verdacht viel grösser a uff ihn worden, 
also daß jhme dahero vielleicht obgesatzte Dinge beygemessen worden. Jedoch 
weil ich hieuon keine Nachrichtung habe, (ausserhalb was in Pommerischen Chro
nicis relative aus gemeinen Gerichtun (Gerüchten! geschrieben wird) also stelle 
ich dieses alles des Lesers Discrétion vnd gutachten anheimb, was dauon zu 
halten oder nicht.

„Sonsten findet man auff dem Rahthause allhie diese nachrichtunge, das 
vielgedachter Albrecht Glinde Anno 1436 in den Rahtstand allbie erwehket, vnd 
Anno 1448 Bürgermeister worden, vnd sich in diesen Markischen Kriegen mit 
vnd nebenst den Bürgern, so jhme als Bürgermeistern aus der Stadt zugeordnet, 
offtmals gebrauchen laffen. Ist auch Anno 1468 als der Marggraff Pasewalck 
vnd Bkermünde belagert, im Nahmen dieser Stadt (Stettin) mit einer Anzahl 
Soldaten dahin abgefertiget vnd Hertzog Erichen vnd Wartißlaff getrewe Hülffe 
vnd Beystand geleistet. Hat auch endlich Anno 1471, Freytages nach S. Petri 
vnd Pauli aus eigenen freyen vnd wohlbedachten Willen, vnd zumahl aus den 
Brsachen, das er durch der Stadt gescheffte, Ruhsamkeit vnd Gottesdienst zu vbeu 
offtmals verhindert worden, dem Naht- vnd Bürgermeister Ampt, der Schöppen- 
banck vnd anderen des Rahts Emptern, so er in Verwaltung gehabt, gentzlich 
abgedancket, auch für solche erlaffuug dem Naht, Alterleüteti des Kaufmanns,

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX, 86
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Gilden vnd Gewercken höchlich gebondet, vnb sich erbosten für sich vnb seine 
Erben solches vmb die Stadt fleißig zu verdienen, jhre Bestes zu fördern, vnd 
jhr Arges mit Leib vnd Gut abzuwenden, vnnd nümmer fegen den Naht oder 
die Stadt dieser Ablasiung halber einig Arg, Quad, schadeu oder hinder zuge
denken, oder zu uerhengen, inmaffen in dem außgegebenen Reuerß, so er als 
Principal, nebenft Herrn Henningk Glinden, Dechant der Kirchen zu S. Otten 
binnen Alten Stettin vnd Probsten zu Reppin, im gleichen Allbrecht vnd Bar
tram den Glinden, seinen Söhnen, als Bürgen versiegelt, mit mehrem zu uer- 
nehmen."

Die Ausfertigung des Reverses mit allen seinen Clauseln macht es doch im 
hohem Grade zweifelhaft, ob die Abdankung des Bürgermeisters Albrecht Glinde 
wirklich eine freiwillige gewesen. Übrigens wurde sein Sohn Albrecht im Jahre 
1485 in den Naht „gekohren"; er f 1507. Ferner waren aus der Glindeschen 
Familie Senatoren: Ebel à Glinden seit 1508 "f 1509 und Albrecht Glinde, 
wol ein Enkel des Bürgermeisters, seit 1529, + 1530: noch ein Albrecht, seit 
1570, f 1578. Die Familie gehörte in der Stadt zum ersten Stande, der 
Kaufmannschaft; Seniores mercatorum, Alterleüte des Seglerhauses waren: 
Albertus, der Bürgermeister; Eberhardus, Albertus, der Sohu oder Enkel des 
Bürgermeisters. Mit dem letzten Senator Albrecht scheint die Familie Glinde in 
Stettin erloschen zu sein, nachdem sie anderthalb Jahrhunderte geblüht.

In chronologischer Folge der Kriegs-Ereigniffe, bereu Zielpunkt Stadt und 
Festung Stettin gewesen, kommt Böhmer auf die Epoche des Erscheinens der 
Schweden und deren Besitzergreifung der Pommerschen Haupstadt. Böhmer nennt 
diese Besetzung: Gütliche Einnahme Stettins durch Gustav Adolf im 
Jahre 1630. Wenn mir irgend Einer die Pistole auf die Brust setzt und 
spricht: Gib' mir dies oder jenes von Deinem Eigenthum, und ich geb’ es dem 
frechen Angreifer, so läßt sich doch unbedenklich fragen, — ist das eine freiwillige 
„gütliche" Gabe? Und in ganz ähnlicher Lage befand sich Bogislaw XIV., der 
Pommern Herzog, als am 10. Juli des Jahres 1630 der nordische Parvenü, 
mit einer Kriegsarmada die Oder heraufschwimmend, bei Grabow am Fuße der 
Oderburg, des fürstlichen Lusthauses, Halt machte, seine unangemeldete Ankunft, 
ohne daß eine Einladung vorhergegangen wäre, nicht durch einen Sendboten, 
wie es manierlich und eines anständigen Menschen geziemend gewesen wäre, 
sondern durch Kanoueuschüsie anmeldete. Bogislaw der schutzlos seit drei Jahren 
der zügellosen Willkür des Kaiserlichen Heeres Preis gegeben, bisher mit stillem 
Murren die Bedrückungen seiner Unterthanen durch die verwilderten Kriegshordeu 
und den unerhörten, seine Fürstenehre frech verhöhnenden Übermuth der'Befehls
fehlsführer, meist wälscher Nationalität, zur Klasse der Condottieri zählend, er
duldet hatte,*) sah sich bitter getäuscht, als der Schwede nicht als sein Erlöser,

*) Treulich geschildert sind diese Landes-Calanntäten in einer Staatsschrift, welche Herzog 
Bogislaw s. Z. in lateinischer und deütscher Sprache erscheinen ließ. Sie ist so betitelt:

Triennales Pomeraniae afflictiones : Hoc est ! Succincta verissimaquc descriptio 
causarum, quibus militaris praesidij Jugum Anno M.D.C.XXVII. Pomeraniae impositum 
quiq. ejus Fructus et Effectus fuerint. Psal 34 ver. 20. Multae sunt tribulationes Jus- 
torum sed ex onnib. liberabit eos Dominus.

Unter diesem, theils in Roth, theils in Schwarz gedruckten, Titel steht das, aus 9 Wappen
schildern zusammengesetzte Hauptwappen der Greifen, und darüber und zu beiden Seiten die 
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sondern als gewaltthätiger Machthaber erschien, der ihn, unter der heuchlerischen 
Forin eines Defeusiv-Bünduifses, zwang, seine Hauptstadt der fremdherrlichen 
Soldateska zu überliefern* **).  In diesem Tage wurzelt das Unheil, welches die 
Stadt Stettin 29 und 47 Jahre später betroffen.

Specialwappen von Stettin, Pommern, Kaschubien, Wenden (Slawien), Rügen, Bahrt, Gützkow 
Usedom, und Wolgast. e '

Am Schluß der 38 S. klein Folio enthaltenden Denkschrift steht: Datum Sedine, die 
10. Augusti Anno 1630.

Drey Jährige Dranksahl des Herzogthumbs Pommern, das ist, Kurtzer vnd warhaffter be
richt, von der hochbeschwerlichen Einquartierung, welche Anno 1627 in Pommern geschehen, 
vnd gantzer Drey Jahre, biß jtzo continuiret, was dem Lande dadurch für unerträgliche vn- 
gelegenheit, vnd schaden zugefüget, und endlich daraus erfolget. Psalm 34. vers. 20. Der 
gerechte muß viel Leiden, aber der Herr hilft ihme auß dem allen.

Dieser Titel steht in einem ovalen Schilde von einem Kranze umgeben. Auf der Rück
seite des Titelblattes ist das große Pommersche Wappen abgedruckt. Dieser deütsche Text der 
Denkschrift, umfaßt 40 S. in klein Folio, und führt dasselbe Datum, wie der lateinische Text: 
Uhrkündlich unter hochgedachter S. F. Gn. Hand vnd Jnsiegel, Geben in Alten Stettin den 
10. Augusti Anno 1630.

Diese Staatsschrift existirt wol nur noch in wenigen Exemplaren; eins derselben befindet 
sich in der Bibliothek der Königl. General-Landschafts-Direction zu Stettin, in deren Repertorium 
unter Sect. III, Nr. 31a. aufgeführt.

**) Zwei sehr seltene Flugschriften, deren Julius v. Bohlen gedenkt, sind für diese Dinge 
sehr.belehrend: — 1) Kurtze begründete Rettung und Deton8ion8schrifft, wieder die grewliche 
Lästerung vnd falsche Aufflage, darmit der Herzog von Pommern vnd *5. Fürst!. Gn. un
schuldiges Landt, wegen vbergebung der Stadt Stättin vnfüglich beschweret, vnd öffentlich vor 
Rebellisch außgerufen. Gedruckt im Jahre MDCXXX. 4to 1 Bg. — 2) Copia Schreibens Ihrer 
Fürstl. Durchl. Bogislau in Pommern, an Ihre Kayserl. May. wegen des Königs in Schweden 
Einfall, in dero Haüpt Residentz Alten Stättin, auch andere mehr Orthern selbiges Fürsten 
thumbs, und darinnen Ihre Fürstl. Gn. Motiven einwenden, warmub Sie es eingehen und 
consentiren müssen, Ihre May. mit dero Armee wider dero Willen einlassen, sub dato 
Stättin, den 14. Julii. Anno M.DC.XXX. 4to ll2 93ogen. — Diese beiden Flugschriften sind sehr 
wahrscheinlich als Unicum nur allein in der großen, mit einer Urkunden-Sammlung verbundenen, 
Bibliothek zu Bohlendorf, auf Rügens Halbinsel Wittow zu finden.

In der von Gustav Adolf dem Herzoge Bogislaw XIV „zu Alten Stettin 
den 10. Tag Monats Julis, Alten Calenders, Nach der Geburt vnsers Erlösers 
Jesu Christi im 1630ften Jahre" aufgedruugenen Convention heißt es im Schluß- 
Artikel :

„14. Endlichen vnd fürs Vierzehende, haben Wir König aus Schweden Vns 
per expressuni Vorbehalten, daß wann ein trawriger Todsfall sich begeben, vnd 
deß Hertzogen in Pommern Liebd. die Welt ohne Mänliche Leibes Erben ge
legnen solle, ehe vnd zuvor der Churfürst zu Brandenburg, als eventualiter 
gehuldigter Successor, diese Einigung ratificirt vnd bestätiget, vnd diesen Landen 
zu ihrer Entledigung affiliret hette: oder da dem Churfürsten die Succession 
vvn andern streitig gemacht vnd widerfochten würde. Wir König aus Schweden, 
oder vnser Succeffor an der Cron, alsdann diese Landen in Sequestratoria vnd 
Clientelari protectione so lang inbehalten wollen, biß der punctus successionis 
seine vollständige Richtigkeit vnd Erledigung erlanget, vnd vns von dem Succes- 
sore die Kriegsvnkosten (jedoch ohne einigen Beschwert, belästigung oder Zuthat 
des Laudes Pommern vnd alle darunter gehörige Stände vnd Einwohnern) ent
richtet, vnd diese Conjunction vnd Einigung gebührend ratificiret vnd vollnzogen 
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wird. — Alles bey guten Christlichen Glauben vnd trewen sonder ge- 
fehrde." *)

*) Zur Geschichte dieses 14. Artikels der Convention von 1630 hat I. v. Bohlen auf 
S. 51 seiner gleich zu nennenden Schrift höchst merkwürdige Aufklärungen mitgetheilt nach 
Papieren, die sich bis 1842 bei der freien Reichsstadt Bremen befanden, z. Z. aber im 
Pommerschen Staats-Archiv aufaewahrt werden.

f) Die Erwerbung Pommerns durch die Hohenzollern. Zur Erinnerung an die vor fünfzig 
Jahren erfolgte Wiedervereinigung des ganzen Pommern unter die Herrschaft seines erlauchten 
Königshauses. Von Julius Freiherrn von Bohlen, Erbherrn auf Bohlendorf. E. R. des 
Johanniter Ordens, (dem auf Anlaß der Feier der 50jährigen Vereinigung Neü-Vorpommerns 
mit der Preüß. Monarchie vom Könige Wilhem, bei Seiner Anwesenheit in Stralsund am 
8. Juni 1865 das Erbkämmerer-Amt im Fürstenthum Rügen und der Lande Barth verliehen 
worden ist). Berlin, 1865. Verlag der Königl. Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. v. Decker) 
VIII und 183 S. in gr. 8. Die historische Darstellung geht bis S. 47. Dann folgen bis 
S. 60 Anmerkungen höchst wichtigen Inhalts. Den Schluß bilden 21 Urkunden, die älteren 
aus dem handschriftlichen Nacblaß des Kammer Dom-Dechanten Matthias v. Güntersberg.

Wie hat sich bona fides bei den Successores an der Kron in mala fides 
verwandelt!

Wann wird die Welt dem landlaüfig gewordenen Geschwätz über den „pro
testantischen Heros," Gustav Adolf, jener evangelischen Schwärmerei, von der sie 
sich hat bethören lasten — Vale sagen, und endlich gründlicher, auf Urkundcn- 
Studium gestützten Geschichtsforschung, zuletzt 186-5 durch Julius v. Bohlen,-^) 
Gehör geben und sich überzeügen, daß der Schwedenkönig nicht aus Mitgefühl 
für die unterdrückten Glaubensgenossen, sondern lediglich aus selbstsüchtiger, eigen
nütziger Politik die deütsche Kriegsbühne betreten hat?

So lange der König in Stettin anwesend war, hatte sich Torquato Conti, 
der kaiserliche Feldherr und Befehlsführer im Land am Meere, in seinem festen 
Lager bei Garz ruhig verhalten, nur auf die Vertheidigung feiner Stellung be
dacht, die der Schwede nicht anzugreifen wagte. Kaum hatte er aber erfahren, 
daß der König mit dem größten Theil seines Heeres gen Stralsund aufgebrochen 
sei, als er am 6. September 1630 einen stürmischen Angriff auf das schwedische 
Lager vor Stettin unternahm. Aber der kriegserfahrene Gustav Horn, Dem die 
Vertheidigung Stettins anvertraut war, ließ sich nicht unvorbereitet finden; der 
Angriff der Kaiserlichen ward abgeschlagen und Torquato Conti zog sich mit 
großem Verlust in seine Verschanzungen zurück. Für dieses Mal war (Stettin vor 
dell Graüeln einer Belagerung bewahrt.

Sieben Jahre schon befand sich Stettin in den Häilden der Schweden und 
das Ende des unseligen, durch das Erscheinen Gustav Adolfs angeblich zur „Ret
tung der evangelischen Freiheit" verlängerten Krieges war noch nicht abzusehen, 
als 1637 Bogiflaw XIV. sein müdes Haupt zur Ruhe legte und mit ihm der 
mänilliche Stamm der Greifen-Dynastie erlosch. Nunmehr sah sich die Krone 
Schweden als rechtnräßige Besitzerin des erledigten Herzogthllms an, das sie nicht 
allein durch das Recht der Waffeil erworben hatte, sondern illsbesondere kraft 
der Verträge mit dem Herzoge Bogiflaw vom Jahre 1630, welche letztere fest- 
setzten, daß Schweden Pommern so lange üt Besitz behalten solle, bis die Suc- 
cesionsfrage völlig entschieden, und Schweden die für die Befreiuilg des Landes 
von der kaiserlichen Einquartierung gehabten Unkosten würden vergütigt sein. 
Der Osnabrücksche Friedensschluß vom 24. October 1648 brachte Stettin, mit 
ganz Vorpommern utib der Insel Rügen endgültig, als eine der „Satisfactionen" 
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ouf deutschem Boden, an Schweden, während das Haus Braubenbnrg der recht- 
mäßige Erbnehmer von ganz Pommern, mit dem östlichen, minder fruchtbarern 
Theile des Landes sich begnügen mußte.

Erste Haupt-Belagerung der Festung Stettin durch die Kaiserlichen und Branden
burger im Jahre 1659.

Gegen den Schwedenkönig Carl X. Gustav, Pfalzgraf von Zweibrücken, Sohn 
der Halbschwester Gustav Adolfs, der schon 1655 Polen angefallen hatte und den 
ganzen Norden zittern machte, schloffen Polen, der Kaiser und der Kurfürst von Bran
denburg ein Bündniß, in Folge deffen diese Alliirten unter dem Befehle des polnischen 
Generals Czarnecki auf ihrem Zuge nach Holstein am 31. October 1657 bis an 
die Sternschanze — das nachmalige Fort Preüßen — kamen, gegen die Festung 
selbst aber nichts unternahmen, wol aber die ganze Umgegend durch Sengen und 
Brennen verheerten imb die gewaltigsten Grausamkeiten gegen das wehrlose Land
volk, Alt und Jung, Männer und Weiber begingen. Zwei Jahre nachher wurde 
aber die Sache für Stettin sehr ernst. Ein Kaiserliches und Kurbrandenburgsches 
Heer unter beut Oberbefehl bes Kaiserlichen General-Felbzeügmeisters, Grafen 
be Souches, hatte sich bei Groß-Glogau gesammelt. Von ba brach es am 15. 
Juli 1659 aus zur Eroberung von Schwedisch-Pommern. Über Lanbsberg a/b. W. 
burch bie Neümark marschirenb, erreichte es am 12. August bie Ober bei Greifen
hagen. Diese Stabt unb bas feste Schloß Wildenbruch, würbe nach einigelt 
Tagen genommen, Wolin von einem betachirten Streifcorps erstürmt unb ge- 
plünbert, unb späterhin auch von ben Branbenburgern unb Kaiserlichen, bie alls 
Holstein kainell, Damm erobert, so baß Stettin mancher nahe unb fernen Stütz
punkte beraubt war.

In ber Festung Stettin führte ber General-Lieutenant, Freiherr Paul v. Würtz 
ben Befehl; er war am 23. August 1659 zu Wasser ganz unvermuthet in Stettin 
eingetroffen. Unter ihm biente ber General Müller ber gegen ben 12. August 
nach Stettin gekommen war, als zweiter Conimanbant fort. Über bie Armirllng, 
welche sehr wahrscheinlich schoir im Jahre 1657 erfolgte, ist nirgenbs etwas auf- 
gezeichent, eben so wenig über bie Zllsanlmellsetzung ber Besatzung, beren Stärke 
beim Anfänge ber Berennung ber Festung von Böhmer zu 2500 Mann angegeben 
wirb unter vielen kriegserfahrenen Führern *). Dazu bie bewaffnete Bürgerschaft, 
bie ihre Wehr- unb Streitbarkeit von AlterSher noch immer aufrecht erhalten 
hatte, unb nunmehr vom Commarlbanten zum Dienst auf Wachen, ben Wällen 
imb im Gefecht, als wackere, kriegsgeübte unb tapfere Kämpfer, herangezogen würbe. 
Pulver uub Blei war im Überfluß vorhailben uub an Lebensmitteln war im Gan
zen kein Mangel, insonberheit war der Fischfang in bief ein Jahre sehr reich gewesen, 
lvas für ben gemeinen Mann sehr wichtig war, ba bie Fische für ben Winter ein
gesalzen werben konnten. Mittelst ber Parnitz unb über ben Dammschen See 
staub bie Wasserverbinbung mit Vorpommern stets offen. Auf biefeni Wege erhielt 
bie Besatzung Suceurs unb bie Einwohnerschaft manche Zufuhr an Victualien, 
namentlich von Stralsunb her, das auch flüchtige Stettiner gaftfreündlich bei sich 
aufnahm. Zur möglichsten Sicherheit bei Feüersgefahr waren auf allen Plätzen 
und an allen Straßenecken Waffervorräthe, Leüchter unb Kienpfannen angebracht. 
Wie zwischen dem Commandanten unb bcm Rathe ber Stadt — Bürgermeister

*) Böhmer, Belagerungen, S. 22.



686 Die Stadt Stettin — als Festung.

waren Heinrich v. Braunschweig, Johann Peskow f 1659, Petrus Gerike, — 
Eintracht und Feuereifer für die Vertheidigung herrschte, so auch zwischen der Be
satzung und der Bürgerschaft. Da die Feinde schon im Jahre 1657 das Land ver
heert hatten, und anderer Seits der Festungs-Commandant jetzt, sowol der freien 
Aussicht halber, als um den Angreifer hinsichtlich der Subsistenz Verlegenheiten zu 
bereiten, die. benachbarten Dörfer abbrennen ließ, so mußten die Belagerer ihrer 
Seits sich auf sehr beschwerliche Weise durch Zufuhren aus der Mark und aus 
Schlesien, so wie aus Hinterpommern, soweit dieser Landestheil von den Alliirten 
im Jahre 1657 verschont geblieben war, verproviantiren. Gerüstet wie es war, 
konnte Stettin dem Feinde mit aller Ruhe entgegen sehen.

Das folgende Tagebuch, welches auch die Ereignisse von Damm enthält, ist 
aus der Zusammenstellung aller darüber sprechenden Urkunden entstanden. Hin
sichtlich der Zeitrechnung ist zu bemerken, daß alle geschichtlichen Data bis zum 
Schluß der 17. Jahrhunderts nach dem Julianischen Kalender angegeben, hier 
aber in den Gregorianischen Kalender umgeschrieben sind.

A u g u st.
Das Kaiserliche Kriegsvolk das auf dem rechten Oderufer bei Greifenhagen 

und abwärts von dieser Stadt lagerte, rückte am —
14. — Längs der Regelitz weiter hinab, besetzte Podjuch und Hökendorf und 

formirte darauf sein Lager vor der Stadt Damm. General Müller ging mit 
einem Detachement Reüterei nach Damm, um die Stellung der Kaiserlichen zu 
recognosciren; er scharmuzicrte mit ihnen, und überfiel sie Nachts in ihrem Lager, 
wobei einige Feinde niedergehauen, und von den Schweden etliche verwundet 
wurden.

23. — Ein kaiserliches Detachement, ging unter Benutzung des Kespersteigs, 
gegen die, die kleine Festung Damm mit der Hauptfestnug Stettin verbindende 
Dammstraße vor, faßte auf derselben Posto, verschanzte sich daselbst und unter
brach so die Communication zwischen beiden Plätzen, die von den Schweden nicht 
wiederhergestellt werden konnte. Die Kaiserlichen brachten auch einige leichte 
Geschütze heran, mit denen sie den Zollthurm und die Schiffe und Prahme auf 
dem Dammschen See beschösse». Der Commandant von Damm, Oberst de la 
Courtiöre, machte zwar einen Ausfall mit 300 Dragonern; die Dunkelheit brachte 
aber Verwirrung unter diese Truppen und machte ihren Rückzug, ohne allen Erfolg, 
nothwendig.

24. — Der Commandant von Stettin unternahm eine kleine Expedition zu 
Waffer nach Golnow, muthmaßlich um daselbst ein Provianimagazin der Kaiser
lichen zu zerstören. Einige Kaiserliche Haufen wurden bei dieser Gelegenheit 
überfallen. In der Nacht vom 24. auf den 25. Anglist stürmten die Kaiserlichen 
die Festung Damm. Der Kampf bauerte bis 7 Uhr Morgens, dann mußten 
die Stürmenden mit 100 Mann Verlust abziehen, dagegen gelang ihnen die Er
oberung der Schanze am Zoll, die von ben Schweden trotz tapferer Gegenwehr nicht 
gehalten werden konnte. Die Kaiserlichen, rvelche bisher auf dem rechten Oder
ufer geblieben war, setzten am —

26. — Mit ca. 2000 Mann Reüterei bei Greifenhagen über den Strom, 
vermittelst einer Floßbrücke, und zeigte sich am —

27. — Vor dem Pafsower Thor. Auf dem Marsche hatten sie in den 
Dörfern, durch die sie gekommen, den Rest des noch Vorhandellen Rindviehs zu-
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August.
fammengetrieben. Seitens der Festung geschah nichts, um ihnen das geraubte 
Vieh auch Pferde wieder abzujagen. Im Gegentheil setzten die Kaiserlichen am —

28. — Ihr Viehtreiben fort und führten ihre Beute mit sich nach Staffeld, 
wo sie die Nacht über blieben, und Tags darauf das Vieh durch die Oder 
schwimmen ließen, um das auf dem rechten Ufer stehende Lager damit zu ver
sorgen. An diesem Tage erhielt die Besatzung 300 Musketiere Verstärkung von 
denen 100 Mann sogleich zu Wasser nach Damm abgingen. Die übrigen wurden 
auf der Laftadie einquartirt. Diese Mannschaften gehörten zu des Königs Leib
regiment des Obersten Taube und standen unter Commando des Oberstlieutenants 
Schwerin. Der Commandant traf zweckdienliche Anstalten zur Vertheidigung und 
ließ an den Werken aus bessern. Tags darauf trafen wiederum 200 Mann Ver
stärkung ein. Am —

29. — Wurde, wie sonst alle Tage, sehr fleißig an den Werken gearbeitet. 
Aw Abend lief der Bericht in der Festung ein, daß kaiserliche Völker, etwa 
2 Regimenter stark, bei Podjuch über die Regelitz ins Brnch gegangen seien. Man 
schloß daraus, daß der Feind einen Anschlag vorhabe, entweder auf das 
Blockhaus, oder gar auf die Vorstadt Laftadie. Gegen Morgen steckten feindliche 
Reuter 5 Windmühlen vor dem Paffowschen Thore in Brand und die dazu ge
hörigen Mühlenhaüser, auch das Schenckhaus auf dem Turnei, wohin die Stettiner 
pflegten zur Lust hinauszuspazieren, welches Major Scheding noch vor der 
Bannerschen Zeit hatte erbauen lassen. Jene Reüter zündeten auch die Pädagogien- 
und die Kupfermühle an, und nahmen aus Grabow, Bredow und anderen Dörfern 
viele Pferde, Rindvieh und Schafe mit weg. Eine an der Wiek (wol Oberwiek?) 
belegene Mühle nebst Haus, welche (wie auch vorhin die Mühle in der Stern
schanze) nachmals abgebrochen ward, blieb noch stehen. Des Morgens —

Am 30. — Kamen 2 weiße Fahnen Fußvölker, gegen 200 Mann stark, zur Ver
stärkung der Garnison an. Es waren meist Finnen'

31. — Heüte griffen die Kaiserlichen die Verschanzungen auf dem Damme 
an, wurden aber mit blutigen Köpfen zurückgewiesen.

September.
1- — Der Commandant von Damm wurde zur Übergabe ausgefordert. 

Seine Antwort bestand in einem starken Ausfall, wobei den Belagerern namhafte 
Verluste beigebracht wurde. Bis zum —

14. — geschah wol nichts Erhebliches weder von der einen, noch der andern 
Seite, indem darüber nichts verlautet. Es ist auch nirgends gesagt, daß gegen 
die Festung Damm Batterien und Laufgräben angelegt worden seien. Ein General
sturm, den die Kaiserlichen am —

15. — Unternahmen, wurde von der Dammschen Besatzung ritterlich abge
schlagen Doch bemächtigten sich die Belagerer eines, am Ufer des Dammschen 
Sees belegeneu, Blockhauses, und schnitten so auch die-Wasserverbindung mit 
Stettin ab. Am —

17. — Erfolgte die Übergabe von Damm. Die Ursache lag wol in dem 
mangelnden Proviant. 17 Geschütze und 30 Centner Pulver wurden übergeben. 
Die Besatzung 7—800 Mann stark, mit dem aus Stettin erhaltenen Suceurs, 
wurde kriegsgefangen und davon der Commandant nebst 300 Mann nach Anklam 
transportirt. Die Dänen, unter den» Oberstlieutenant Jöns, gegen 300 Mann,
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September.
welche auch zur Dammschen Garnison gehört hatten, hielt der Sieger größtentheils 
zurück und steckte sie unter seine Regunenter. Die Kaiserlichen belegten die Stadt 
Damm mit einer starken Garnison, zündeten ihr Lager an und zogen nach 
Greifenhagen ab, worauf in den folgenden Tagen die ganze Armada beiin Greisen- 
hagenschen Zoll auf das linke Oderufer überging. . Während der Belagernng voir 
Damm waren von den Kaiserlichen über 200 Mann theils als Kriegsgefangene, 
theils als Überlaüfer, rrach Stettin gebracht worden. Diese Leüte wurden theils 
in Dienst genommen, theils zu Wasser nach arrdern Orten verschickt.

An demselben Tage, an welchem Damm kapitulirte erhielt die Besatzung voll 
Stettin abermals eine Verstärkung voir 250 Mann, bestehend aus 4 Fahnen von 
des Generalmajors Schwinhoffts Regimente. Weil nun aber, nach der Ein
nahme von Damm, die Kaiserlichen nicht mehr nöthig hatten, ihre Kräfte zu 
spalten, mußte der General v. Würtz auf einen ernsten Angriff gefaßt fein; darum 
ließ er am —

25. — Die noch stehenden Dörfer, Wind- und Wassermühlen der Ulugegenb, 
soweit sie zu erreichen waren, abbrennen, die beiden Vorstädte, Ober-, und Unter* 
wies, abbrechen, und all' die schönen Gärten und Lusthaüser auf dem Turnei- 
Felde, welche bisher Tummelplätze des Vergnügens unb der Schwelgerei gewesen 
waren, darunter besonders bei der Vogelstange nnb in Grabow, der Erde gleich 
machen und in eine Einöde verwandeln.

26. — Heüte rückten, wie man vom Walle aus zählen konnte, 14 Com
pagnien Kaiserlicher Reüterei von Pommernsdorf herab bnrd) ben Schweinegrunb 
über bie Köpper- (Kupfer-) mühle nach Brebow, und besetzten bie alteil Ver
schanzungen Gustav Abolfs bei der Oderburg, lvo auch 1637 der Feldmarschall 
Johann Banner (Banà, Banier) sein Feldlager gehabt hatte. Am —

29. — Gingen 9 Regimenter Fußvolks und 1 Regiment Dragoner mit 
einigen leichten Geschützen voll Pomniernsdorf vor, besetzten die Stemschauze, 
faßten hinter den alten Werken Gustav Adolfs bei der Oberwiek Posten lind be
schoffen, heüte zum ersten Mal, die Stadt, llämlich das Paffower Thor, wo der 
Commandant fleißig schanzen ließ. Besatzuilg und Bürgerschaft beantworteten, 
diesen Angriff mit einer doppelten Salve aus Mllsketen unb Stücken rings um 
die Festung; woraus der Feind, wie ein Erzähler sagt, leicht abnehmen konnte, 
was brinnen bie Glocke geschlagen. Jene Regimenter fingen an, ihr Lager an 
ber Sternschanze, am Abhange bes Berges unb im Schweinegrunb bis nach bcr 
Richtstätte, aufzuschlagen. Das Hauptquartier befanb sich in Pommerusborf, hier 
auch ber Commanbirenbe ber Branbenbnrgischen Truppen, General-Lieutenant, 
Graf Christian Albrecht v. Dohna, ber eine Aufforberung zur Übergabe au ben 
Commanbanten unb an ben Rath ber Stabt ergehen ließ:

Die Aufforberullgs-Schreiben hatten nachstehenben Wortlallt.
I. Das Schreiben an ben Commanbanten ber Festung:

Hoch Wohlgebohrner Freyherr, Hochgeehrter Herr General-Lieutenant, — ich 
zweifle nicht, es werden Ew. Excellenz den Rath zu Stettin dasjenige Schreiben, 
so ich all ihme abgehell lassen, communiciren lassen, und dieselbe darallß mit 
mehren« vernehmen, welcher gestalt Se. Churfürstl. Durchlaucht zu Branbenburg, 
mein gnädigster Churfürst und Herr, die ihre mit Eydeöpflichten verwandte Stadt 
(Stettin, in beri) Churfürstl. Schutz zu neunen gemeynet, auch zu bem Enbe mich 
mit Dero Völkern anhero gefaubt.
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... Gleichwie ich aber festiglich bafiir halte, daß Ew. Excellenz solche Sr. Cbur- 
smstl. Durchlaucht gefaßte Refolution (zumahlen die besagte Stadt, oder deren 
Einwohner, ohne alle Wiederrede, an Hocbgedachte Seine Cb'urfürstliche Durchlaucht 
keineswegs aber an die König!. Schwedische Majestät den Eyd prästiret) raisonabel 
beftnren; Also null ich mich versehen, sie werden eine solche Stadt unverdienter 
Weise iilcht z» Grunde richteii, fonbern vielmehr Sr. Churfürst!. Durchsaucht in 
Dcro gerechtem Vorhaben ilngehindert walten und Dero Besatzung nnwidersprech- 
lich einziehen lasseii. In welcher unfehlbahren Hoffnung ich einer schleimigen 
Antwort noch heüt erwarte uiib verbleibe

(Siü. Excellenz Dienstwilliger Diener
. , Hîn Graff von Dona.
Hauptquartier vor Stettin Churfürstl. Brandend. Statthalter der Gbur und 

beii 19/29. September 1659. Mark Brandenburg und Fürstenthum Halberstadt.
A Son Excellence Monsieur Baron de Würtz, General-Lieutenant de Sa 

Majesté de Suède.
II. Das Schreiben an die Stadt Stettin lautete also:

Der Churfürst!. Durchlaucht zu Brandenburg rc. rc. Statthalter der Clmr 
und Mark Brandenburg und Fürstenthumbs Halberstadt, Christian Albrecht Burg- • 
graff und Graff zu Dona.

• Unsern wohlgeneigten Gruß zuvor,
Edle, Ehrenveste, Wol weise, Wolgelahrte, sonders Geehrte liebe Herren und 

gründe. Daß die Churfürstl. Durchlaucht zu Brandenburg, Unser Gnädigster 
Churfürst iind Herr, die Stadt Stettin in Dero Eydes-Pflichten vor zimlicber 
Seit genommen, und dargegen derselben Chnrfürstlichen Schutz, bei allen Begeben
heiten kräftiglich zu leisten versprochen habe, solches kan den Hn. Hn. unentfallen 
seyn. Alldieweil nun Höchstgedachte Se. Churfürstl. Durchlaucht diese Dero 
gnädigste Zusag in der That zu leisten gemeinet, und sich dagegen von den Hn 
Hn. und der ganzen Bürgerschafft geschwornen unterthäniger Schuldigkeit wieder- 
mnb versehen: So haben mehr höchst erwehnte Se. Churfl. Durchl. uns mit 
Dero Völkern anhero zu begeben, gnädigst commitiret, mit dem gemessenen Befehl 
denen Herren und der gantzen Stadt alle Churfürstliche Huld und Gnade, wie 
auch mächtigen Schutz wider allen übern Kopff schwebenden Gewalt, in Sr. 
Churfürstl. Durchl. Hohen Nahmen anzubiethen, und danebst auff den unver
hofften wiedersetzligen Fall vor aüßersten Schaden zu warnen. Und wie wir 
keines Weges zweiffeln, sic werden diese hohe Churfürstl. Gnade gleichsamb mit 
beyden Händen zu amplectiren, und Churfürstl. Brandenburgische Besatzung willig 
lich einzunehmen begierig seyn; Also wollen wir noch hcüte ihre Resolution er
warten und an unserm Ort verbleiben

Im Churfürstl. Hauptquartier Der Herren bereitwilligster
vor Stettin, den 19/29. Sept. 1659. Graff von Dona.'

Denen Edlen, Ehrenvesten, Wolweisen Wolgelahrten Herren Bürgermeistern nnd 
Rathmannen der Stadt Stettin, unsern sonders geehrten lieben Herren und Freünden.

Der Trompeter, welcher diese Schreiben vor die Stadt brachte, ward'nicht 
eingelassen, sondern mußte die Antwort vor dem Thore erwarten. Der Com
mandant gab gar keine Antwort, Rath und Bürgerschaft antwortete nur münd
lich: „Daß Bürgermeister und Rath nicht anders gesinnet wären, als daß sie 
ihrem Könige nnd Herrn wollten treu verbleiben".

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX, 87
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Nach Erledigung dieser Formalitäten des Kriegsgebrauchs begann am —
30. September der Approchen- und Batterienbau von Seiten der Kaiserlichen 

auf der West- und Südseite der Festung, und es wurde von beider Seiten stark ge
schossen. Die Kurbrandenburgischen Völker, 2000, nach andrer Angabe 3000 Mann 
an der Zahl, zogen an der Westseite der Festung vorüber nach der Nordseite, auf 
welchem Marsch von den Wällen mit Stücken tapfer unter sie gespielt und einige 
erschossen wurden. Sie formirten ihr Lager im Grunde bei der Oderburg und 
fingen sofort an, auch ihrer Seits Approchen und Batterien zu bauen. In den 
letzteren pflanzten sie 3 halbe Kartaunen, 6 zwölfpfündige und 6 vier und 
zwanzigpfündige Kanonen, nebst mehreren Mörsern auf. Seit dem 27. Septbr. 
war viel geschossen und von der Festung tüchtig erwiedert worden.

O c t o b e r.
5. Es wurden vor dein Heiligen Geistthor zum ersten Mal Granaten in die 

Stadt geworfen, ohne Schaden zu thun. An diesem Tage kamen von der 
frühern Dammschen Garnison 200, nach anderer Angabe, 300 Mann von 
Anklam zu Wasser an, sehr wahrscheinlich in Folge der Auswechslung von 
Kriegsgefangenen. Der gewesene Commandant, Oberst de la Courtiore (anderweitig 
auch Laceatieur genannt) kam sechs Tage später. Kleinere Ausfälle machte die 
Garnison, ohne nachhaltigen Erfolg. Einer dieser Ausfälle wurde in der Nacht 
vorher zu Wasser unternommen, um die Kurfürstlichen aus der einen vvck ihnen 
auf der Knochenhauer- (Schlächter-) Wiese, unterhalb des Bleichholms nach der 
Mellen-Seite hin aufgeworfenen Schanzen zu vertreiben. Dies gelang zwar, die 
Schanze wurde aber alsbald wieder verlasfeu, weil man einsah, daß sie der Festung 
keinen Abbruch thun konnte. Beide Schanzen wurden derselben Ursache wegen, 
von den Kurfürstlichen nicht wieder besetzt.

6. — Ausfall vor dem Passowschen Thore auf die feindlichen Approchen, 
wobei Handgranaten den Belagerern großen Verlust zufügten.

7. — Wiederholter Ausfall vor demselben Thore, welcher der Art glückte, 
daß die Belagerer nicht allein viele Tode, darunter ein Oberstwachtmeister gewesen 
sein soll, sondern auch mehrere Gefangene verloren, unter diesen der Obristlieutenant 
Götze von dem Regiment des Obersten Hans Jürgen (der späterhin in den Approchen 
getödtet wurde). Es wurden Montirungen, Musketen, Partisanen, Schüppen 
und Spaten erbeütet und mit in die Festung gebracht. — Am

8. — Geschah von Abends um 7 Uhr an abermals ein Ausfall, ein nächtlicher, 
vor dem Passowschen Thore, welcher aber trotzdem derselbe am folgenden Morgen 
um 4 Uhr Suceurs erhielt, an der Wachsamkeit der Belagerer und weil die 
Losung nicht recht in Acht genommen sein soll, mißglückte. An diesem Tage 
ward eine Granate, 100 Pfd. schwer, in die Stadt geworfen, ohne irgend einen 
Schaden zu thun.

9. — Heüte war ein heißer Tag. Das Passower Thor und die benachbarten 
Werke wurden von 6 Uhr früh bis 6 Uhr Abends aus kaiserlichen Batterien von 16, 
24 und 36 pfündigen Kanons lagenweise beschossen. Es sollen 566 Schüsse 
gethan und die Kugeln polirt gewesen sein. Das Thor wurde stark beschädigt, und 
in Folge dessen von Innen mit Holzwerk und Mst so verfüllt, daß nur ein schmaler 
Gang zu Ausfällen blieb. Manche Kugel flog in die Stadt und beschädigte die 

. Haüser, eine sogar bis ins Johanniskloster unfern der Oder, woselbst einer in der Kirche
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beschäftigten Hospitalitin eine Hand abgeschossen wurde, was nach einigen Tagen 
ihren Tod herbeiführte. Aus dem Brandenburgschen Lager vor dem Frauenthor 
wurde die Stadt, insonderheit der Klosterhof, mit Steinkugeln beworfen. Viele 
Hauser mußten verlassen werden, in miberen suchten die Bewohner derselben ihre 
Zuflucht tu deu Kellern. Die Vertheidiger, Soldaten und Bürger lagen in Hütten 
attf den Wällen, um jeden Augenblick in Bereitschaft zu sein. — Änr

10. — Scharmuzirte die beiderseitige Reüterei vor dem Mühlenthor, ohne 
allen Zweck; der Belagerer waren ihrer gegen 300 Pferde, der Belagerten dagegen 
nur 20—30, trotz ihrer geringen Zahl machten sie 2 Gefangene. Die Batterien 
schwiegen an diesem Tage; dagegen eröffneten sie am —

11. — Um 8 Uhr Morgens ein mörderisches Feüer, welches bis 11 Uhr 
Vormittags anhielt, auf das Passower Thor der Art, daß dieses nach 2 Tagen 
einstürzte. Früh Morgens stürmten die Kaiserlichen die kleine Redoute (Kessel) 
vor dem Heiligen Geistthor auf dem Hügel nahe der Oberwiek, wurden aber von 
der Besatzung wieder daraus vertrieben. Abends nach 7 Uhr machten die Kaiser
lichen einen blinden Lärm, indem sie im Lager hin und Herzogen. In der Stadt 
wurden die Sturmglocken gezogen und die Trommeln gerührt. Alles Wehrhafte 
stürzte nach dem Wall, daß derselbe doppelt hätte besetzt werden können. Doch 
blieb's in der Nacht ruhig, eben so in den beiden folgenden Tagen, außer daß 
einzelne Schüsse auf die Stadt gelöst wurden. Desto heißer war's am —

14. — Die kurfürstlichen Belagerer vor den Frauenthor versuchten in 
der Nacht, unweit der Contrescarpe eine Redoute aufzuwerfen was aber ein 
zur rechteu Zeit unternommener Ausfall, bei deni Handgranaten eine Rolle spielten, 
vereitelte. Die Brandenburger wurden so weit zurückgetrieben, daß ein großer 
Theil ihrer Tranchoen demolirt werden konnte. Nun aber begannen sie ein höl- 
lisches Feüer aus ihren Batterien aus 4,12 und 24 Pfändern, wodurch mehrere 
Haüser im Klosterhof, uamentlich das Zeügwarts Haus*), beschädigt wurden. 
Auch flogen einige glühende Kugeln in die Stadt, jedoch ohne zu züuden. Die 
Kaiserlichen vor dem Passower Thor feierten nicht, sie beschossen das Thor fast 
den ganzen Tag, wodurch es noch mehr zerstört wurde. Zur Sicherstellung der 
Passage nach der Lastadie war der Commandant darauf bedacht, beide Oderbrücken 
zu blendeu und zu decken, was an diesem Tage ins Werk gerichtet wurde.

15. — In der Nacht Ausfall auf die Approchen der Kaiserlichen, wobei es 
auf beiden Seiten Todte und Verwundete gab. Am —

16. — Flogen Morgens und Abends aus den kurfürstlichen Batterien zum 
Theil glühende Kugeln in die Stadt. Sie zündeten in der Frauenstraße, Daniel 
Braunschweigs Haus, und am Heümarkt, Rubberts Haus; das Feüer wurde aber 
sofort gelöscht, audere Kugeln schlugen auf dem Dache der Nicolaikirche ein und setzten 
-^"f bis an N.^Höpfner's Hans, bei der Johanniskirche fort, wieder andere ihren 
flogen nach der Schiffbaner-Lastadie, wo die Frau des Schiffers Jakob Bredtsprecher 
erschossen wurde. Um 9 Uhr Morgens stürmten die Kaiserlichen die am 11. 
O et ob er gedachte Redoute vor dem heiligen Geistthor mit Erfolg. Der Versuch 

. . *) Hiernach scheint es denn doch, daß schon um diese Zeit, 1659, mindestens ein Theil des 
Hofes vom ehemaligen Nonnenkloster zu Artillerie-Zwecken benutzt worden ist; man veral. 
oben S. 644-647.
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O c t o b e r.
des Majors Sauerbrey vom Würtzischen Regiment, sie daraus zu delogiren, 
mißglückte; es gelang aber am —

17. — So, daß das feindliche Logement zerstört werden konnte. Es entspann 
sich nun aber ein heißer Kampf um die Redoute, der den ganzen Tag dauerte, 
und nachdem einige tausend Schüsse aus Stücken und Musketen von beiden Seiten 
gefeuert waren, zum Bortheil der Belagerer endigte, die sich von Reüeni darin festsetzten. 
Die Sieger hatten in diesem Ringen um die Redoute einen Verlust von 70 
Getödteten. Während dieser Vorgänge im Süden der Stadt waren auf der 
Rordseite derselben die Brandenburger nicht müßig. Ihre Kugeln trafen wieder- 
holentlich die Nieolaikirche, und so auch am. —

18. — Morgens, wo deren Mauerwerk oberhalb der Orgel zerschlageu 
wurde, es war eine 26 Pfd. schwere Kugel, welche aufbewahrt worden ist. 
Gerschoves Haus und Clemens Michels Haus litten im Dachwerk an diesem Tage 
außerordentlich durch das Brandenburgsche Geschoß. Auch Granaten flogen von 
daher in die Stadt, jedoch ohne Schaden anznrichten. Eine von den Belagerten 
unter der Redoute vor dem Heiligen Geistthor angelegte Mine wurde gesprengt, 
ohne indessen Erhebliches zu erreichen. Am —

19. — Fertigte der Rath eine-Deputation an den Reichs-Admrral Grasen 
Wranqel, General-Statthalter von Pommern, nach Stralsund, ober wo er sonst 
anzutreffen sei, zu Wasser ab. Was die, Deputation ausrichten sollte , blieb zwar 
ein Geheimniß, Jedermann mnthmaßte jedoch, daß es sich zur Erleichterung der 
wehrhaften Bürgerschaft um Zusendung von Sueeurs der Garnison, event, um 
Entsatz der Festung gehandelt habe. Sonst war es am diesem Tage im Lager 
der Kaiserlichen und Kurfürstlichen still. Auf das Lager der Letzteren sollte am

20. — Ein starker Ausfall vor dem Frauenthor gemacht werden, allein der 
starke Regen, der die ganze Nacht angedauert hatte, verhiuderte, so gab man vor, 
die Ausführung, während Andere meinten, die Belagerer hätten von der Absicht 
Wind bekommen, und demgemäß, die Schweden erwartend, an 1000 Mann in 
Schlachtordnung ausgestellt" gehabt. Die kurfürstlicheu Constabler, eiugedeuk daß 
ihr Herr daun und wann doch wol das Schloß als Residenz benutzen werde, 
schienen dasselbe absichtlich mit ihren Geschoß 311 verschonen, dagegen fjsttteu sie 
die Nieolaikirche vorzugsweise ins Auge gefaßt; denn am —

21. — Fielen wieder 24 pfündige Kugeln aufs Dach dieser Kirche, welche 
auf dem Kirchenboden liegen blieben. Abends nach 9 Uhr machten die Branden
burger zu dreien Malen einen Anlauf auf die aüßerste Coutresearpe vor dem 
Frauen Thor, wurden aber mit Handgranaten und Musketenfeüer so gründlich 
zurückgewiesen, daß 30 von ihnen ans dem Platze blieben. Das bis tief in die 
Nacht fortgesetzte Feüer der kurfürstlichen Batterien traf besonders die Oderstraße, 
und am —

22. — Die Schiffbauer-Lastadie, die Baumbrücke, die Spelcher und den 
Fischmarkt am Bohlwerk, und in der Stadt besonders die Nieolaikirche, jetzt aber 
zum letzten Mal, muthmaßlich, weil der Befehl erlassen worden war, die Kirche 
nicht mehr zur Zielscheibe zu nehmen. Die Kaiserlichen ihrer Seits schleüderten 
Granaten in die Stadt, deren eine beim Zeüghause am Kohlmarkt, andere an andere» 
Orten der Oberstadt einschlugen, ohne erheblichen Schaden zu thun. Auch machteu sie
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einen vergeblichen Sturmanlauf auf die kleine Redoute bei dem Baum in der Ober- 
wiek, worunter wahrscheinlich die spätere kleine Lünette 10 vor der großen 
Schneckenthorbrlicke zu verstehen ist. In den Tagen vom —

23 bis 26. — Wurde die Stadt mit Kugeln und Granaten heftig beschossen 
wie denn das Schießen, wie wol in minderen Grade, tagtäglich Statt gefunden 
hatte. Von Rnbberts Hause am Heümarkte wurde das mittelste Thünnchen 
herabgeschossen. Besonders aber war es die Gegend um das Zeüghaus, welche 
beworfen wurde, woraus man leicht abnehmeu konnte, daß des Belagerers Absicht 
auf das Zeüghaus selbst gerichtet war, weshalb derselben bei Zeiten zuvorzu
kommen Anstalten getroffen, und was an Munition und anderen Kriegsmaterial 
darin vorhanden war, herausgeschafft wurde. Am 23. Abends in der Dämm- 
rung marschirten 3 Compagnien kaiserlichen Fußvolks uach dem kurfürstlichen 
Lager vor dem Frauenthor zur Verstärkung derselben, woraus abzunehmcn ist, 
daß die Brandenburger bis dahin schon starken Verlust gehabt hatten. Diese 
nahmen am 25. October die Speicher an der Oder und den Fischmarkt am Bohl
werk wiederholt zur Zielscheibe ihres schweren Geschützes. In diesen Tagen gab 
es int Lager der Kaiserlichen über 1000 Kranke und Verwundete, dagegen trafen 
gegen 1000 Mann frischer Fußvölker, nebst etlichem schweren Geschütz im Lager 
ein und an Proviant und Munition war kein Mangel mehr. Den —

27. — Machten die Belagerten Abends und in der Nacht mehrere, ziemlich 
geglückte Ausfälle auf die kurfürstlichen Approchen vor dem Frauenthor, wobei 
über 100 Handgranaten geworfen wurden. Hattptmann Balk blieb tobt auf dem 
Kampfplatze nebst 5 Mannschaften, 6 wurden verwundet, darunter ein Lieutenant. 
Nieolaus Pagel, ein Studiosus der Gottesgelahrtheit, Sohn des Prüpositns zu 
Sallentin, ward auf dem Wall durch beit Kopf geschossen. Am —

28. — Fiel nichts Bemerkenswerthes vor. Dagegen richteten bie Kurfürst
lichen vorm Frauenthore am —

29. — Ihr Feüer wieberholt auf bie Baumbrücke ttttb bie Schiffbauer-Lastadie, 
mährenb bie Kaiserlichen bie Gegend um bett Roßmarkt beschossen. In ber Nacht 
sollte abermals ein starker Ausfall'ins kurfürstliche Lager uuternommen werben ; unter
blieb aber, weil ein bänischer Reüter von ber Wache bnrch- ttttb zu bett Branden- 
burgeru übergegangen war, um denselben den vorhabenden Plan zu verrathen. 
An diesem oder schon am vorhergehenden Tage war es, daß „der kaiserliche 
General-Feldzeügmeister Graf de la Souches einen Trompeter hereingeschickt, 
mit dem Anbringen, daß man sich doch möchte zu einem gütlichen Accord verstehen, 
und zu parlamentiren anfaugen, widrigen Falls wäre sein Herr resolviret, der 
Stadt dergestalt zuzusetzen, daß auch kein Haus darin unbeschädigt oder unversehrt 
bleiben solle. Worauf er keine andere Antwort erhalten, als daß, so lange man 
einen warmen Blutstropfen im Herzen hätte, sich zu wehren gesonnen wäre, und 
wüßte seinem (des Trompeters) Herrn nichts anders zu willen, als Kraut und 
Loth, und die Spitze vom Degen". Auch Graf Dohua schickte am —

30. — Einen Trompeter, der aber nicht eingelassen wurde, weil mau ver
muthete, daß er ebenfalls der Überbringer einer Aufforderung zur Übergabe sei. 
Später hin hielt man es indessen für gewiß, des Trompeters Ansinnen sei auf

o
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Herausgabe der Leiche eines vornehmen Offiziers der Kurfürstlichen gerichtet gewesen, 
der am 27. beim Kampfe in den Tranchoen gefallen war. Am —

31. — Gegen Morgen griffen die Kaiserlichen den bedeckten Weg beim 
Pasfvwer Thore an, bemächtigten sich seiner, schnitten auch schon Geschütze zum 
Beschießen der Mauer eiu, wurden aber mit bedeütendem Verlust wieder hinaus
getrieben. Nunmehr begann aus alleu Batterien, der kaiserlichen wie kurfürstlichen, 
ein heftiges, den ganzen Tag und die Nacht andauerndes Beschießen und Bewerfen 
mit Granaten und Feüerballen, die auf dem Rödenberg, der obern Breitenstraße, 
in der Mönchenstraße, auf beut Kohlmarkt, in der Fuhr- und der Frauenstraße 
mederfielen und arge Verwüstungen anrichteten. Der General - Feldzeügmeister 
schien die Drohung wahr machen zu wollen, die er bei der Aufforderung zur 
Übergabe hatte aussprechen lassen.

N o v e m b e r.
Um die Mittagszeit machten die Belagerten einen kleinen Ausfall auf 

die kaiserlichen Tranchäen vor dem Passower Thor, wodurch der Feind, weil er 
nahe am bedeckten Wege war, in etwas wieder zurückgetrieben wurde. Etwa nut 
1 Uhr Nachmittags fiel ein Wurfgeschoß, Bettelsack genannt, mit 3 Granaten 
gefüllt, auf St. Jacobi-Kirchhof vor M. Cramers Hause nieder, es machte drei 
gewaltige Schläge richtete aber weiter keinen Schaden an, außer daß in der Kirche 
alle Fenster zerschmettert wurden. Ungefähr 1/4 Stunde nachher schlug eine 
Kugel aus dem kaiserlichen Lager auf die Kirche und schlug das oberste steinerne 
Tempelchen herunter., Abends hatte die Unterstadt, insonderheit die Oderstraße, 
von den Brandenburgischen Wurfgeschossen zn leiden, wie es auch an den folgenden 
Tagen der Fall war. Wol Hütte man erwarten können, daß Stettin's Bevölkerung, 
insonderheit der weibliche Theil derselben, bei dem öffentlichen Elend, das über 
die Stadt gekommen, bei dem kein Mensch seines Lebens mehr sicher war, in sich 
gegangen wäre und allen und jeden Aufwand vermieden hüte; nichts desto weniger 
sah sich Ein Edler Rath gemüßigt, am. —

2. — Von den Kanzeln verkünden zu lassen, „daß ein Jeder, insonderheit 
aber das Frauenzimmer, von der übermächtigen Hoffart abstehen, die hoher 
Mützen, die gefaltenen Halstücher, die Scherffen (Binden) und Favoren re. ablegen ' 
dagegen fein demüthig einher gehen und sich der, vor diesem veröffentlichten, Kleider
ordnung in Allem gemäß erzeigen solle; widrigen Falls sollten ihnen die verbotener 
Kleidungsstücke, durch die dazu bestellten Polizeidiener öffentlich auf den Gassen 
abgenommen werden". Kugeln und Granaten schlugen an diesem Tage ein in 
der Breiten- und in der Frauenstraße, wiederholt in der Oderftraße und auf dem 
Hagen, (hier in Giselbrechts sGiesebrechtsj Keller), auch auf dem Rödeuberge 
überall arge Verwüstungen anrichtend. Wenn es aber in dem Berichte eines 
Zeitgenossen, der die Belagerung mit durch gemacht, heißt, in des M. Cramer's 
Haus, das auf dem St. Jaevbi-Kirhvfe lag, seien zwei Musketenkugeln, die 
eme, arrs dem kurfürstlichen Lager, sei bei Tage durchs Fenster in die Vorderstube, 
die andere, aus dem kaiserliche« Lager, Abends, durch verschlossene Fensterladen 
in die Hinderstube geflogeu, so gehöret diese Angabe doch wol zu deu Über
treibungen zu Gunsten des gelehrten Magisters, der von der ersten Kugel ant 
Vein getroffen wurde. Abgesehen davon, daß die Kugeln einen absonderlichen,

o
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Zickzackweg hätten nehmen müssen, um auf den St. Jacobi Kirchhof zu gefangen, 
so trugen die damaligen Musketen lange nicht so weit, wie die heütigen Züud- 
andeln, Chassepots, Mausers, u. s. w.

3. - Die Batterien der Kaiserlichen warfen vor dem Passowschen Thore 
ihre Geschosse vorzüglich in die Gegend des Zeüghanses am Kohlmarkt, das anch 
von einem derselben getroffen wurde, doch ohne sonderlichen Schaden anzurichten. 
Von der Mönchenschnle in der gleichnamigen Straße wurde das Gebaüde des Brunnens 
zertrümmert, mehrere Menschen, die vorüber gingen, wurden von den Granat- 
stücken erschlagen, darunter auch der Organist von St. Peter. An demselben 
Tage fiel ein aus den kaiserlichen Batterien abgeschossener sog. Bettelsack auf 
dein Roßmarkte vor dem Kellerhalse des Zuckerbückerhauses. Dies Geschoß fing 
allmälig an zu brennen und gab dann etwas langsam nach einander 12 Schlüge, 
zwischen dem Schlägen brannte jedes Mal das Feüer Mannshoch empor. Kurz 
nach dem letzten Schlage, welcher sehr stark war, erfolgte ans dem Lager ein 
Kanonenschuß, dessen Kugel vorne den Giebel des Hauses-traf, gerade über dein 
Kellerhals, wo der Bettelsack niedergefallen war. Während es bei Nacht und 
bis zum Nachmittag des —

4. — Still gewesen war, fing das Schießen und Bombardiren von den 
kaiserlichen Batterien vor dem Passvwer Thore aufs Neüe mit großer Heftigkeit 
wieder an. In der Mönchen- und der Breitenstraße, sowie auf dem Rödeuberg 
wurde an den Haüsern Schaden angerichtet. Die Bewohner flüchteten^ in die 
Unterstadt, manche wurden durch die Granatstücke verwundet. Das Schießen 
imt) Feüerwerfen dauerte die ganze Nacht hindurch. Am Abend dieses Tages 
kehrten die Deputirten der Stadt von Stralsund zurück und brachten die Nach
richt daß ein Suceurs von 4(X) Fußknechten, davon 200 schon uuterweges seien, 
in nächsten Tagen eintreffen werde. Am —

5. — Wnrde um 3 Uhr Nachmittags das Granatenwerfen von den Kaiser
lichen vor dem Paffower und dem heiligen Geistthor mit größter Heftigkeit wieder 
ausgenommen. Die vorgenannten Stadttheile waren auch heute dem feindlichen 
Feiier ausgesetzt, welches darin große 23ertoüftimgeii anrichtete. Gegen Abend 
wurde mis den kurfürstlichen Batterien zum ersten Mal Feüerballen eigenthüm
licher Art in die Stadt geworfen. Der Körper, welcher Pech, Harz, Werg und 
andere brennbare Sachen mit nassem Pulver umschloß, war von Eisen, gestaltet 
wie ein großer Maulkorb. Einer dieser Feüerballen schlug in die Pelzer Straße 
ein uni) zündete sofort, so daß das Dach von Lichtfußes Hans lichterloh brannte, 
doch wurde das Feüer rasch gelöscht. Gegen Morgen wurden die Belagerten aus 
einem Abschnitte im bedeckten Wege vor' dem Paffower Thor vertrieben. Bald 
darauf schlugen die Belagerten den Feind wieder hinaus, was beide Mal nicht 
ohne Verlust an Todten, Verwundeten und Gefangenen dieseits und jenseits 
abging. Den —

6. — Stiegen die Kaiserlichen mit ihren Laufgräben in den bedeckten Weg 
und logirten sich da ein, eröffneten auch dem Bollwerk (Bastion) vor dem 
Paffower Thor gegenüber eine Batterie von 4 halben Kartaunen im bedeckten 
Wege, um die Palissaden im Graben damit niederzuschmettern; sie lag aber zu 
hoch um diesen Zweck erreichen zn können. Die Belagerten machten einen erfolg
losen Ausfall auf die Laufgräben der Kaiserlichen, Beim Rückzüge ließ man
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eine eingegrabene große Granate als Mine springen — wahrscheinlich zur Zer
störung der Batterie. Bei diesem Anlaß war der Verlust an Leuten aus beiden 
Seiten nicht gering. Sonst hielt den ganzen Tag unb die Nacht hindurch aus 
beiden Lagern das Kanonieren, Schießen und Granatenwerfen, darunter Maul
körbe, auch Bettelsäcke und glühende Kugeln, nicht auf. Das Pfarrhaus zu St. 
Jacobi wurde getroffen, und in der großen Domstraße und auf dem Kohlmarkt und 
in der Grapengießer Straße wurden große Verwüstungen angerichtet. Glühende Kugeln 
aus den brandenburgischen Batterien trafen hente auch die Schloßkirche und das 
Schloß, weil man im Lager wissen mochte, daß im Schloße Proviant lind Fourage 
aufgehaüft sei, die zerstört werden sollte, was aber bei den getroffenen Vorsichts
und Abwehrmaßregeln nicht gelang. Heute trafen von dem zngesagten Suceurs 
50 Mann ein. Es wurde abermals eine Raths Deputation an den Reichs-Admiral 
Grafen Wrangel abgefertigt, von dem man wußte, daß er auf Usedom sei, wo 
derselbe die von den: Kaiserlichen mit 200 Mann besetzte Schanze an der Swine- 
Mündung erstürmt und demolirt hatte. An diesem Tage fiel der kaiserliche 
Oberst Hails Jürgen von einer Stückkugel tödtlich getroffen.

7. — Heüte ließ das Schießen und Feüerwerfen von ©eiten der Belagerer 
etwas ilach. Des Morgens inn 5 Uhr schlng eine große Granate mis M Cramer's 
Hof, der nicht gepflastert war, Mannstief in die Erde ein. Man hatte an zwei 
Stunden damit zu thun, um sie auszngraben. Das Eisen, ohne das Pulver, 
wog 156 Psund (?) Den —

8. — Fing das Feüern aus beiden Lagern, insoilderheit aber aus den 
Batterien der Kaiserlichen vor dem Heiligeil Geistlhor, mit großer Heftigkeit 
wieder an. Glühende Kugeln und Granateil flogen in die Unterstadt und trafen 
besonders die Oderstraße. Gegen Mittag ward aus den kurfürstlichen Batterien 
mit einem 4 Pfünder durch des Schloßthurms Spitze, fast in der Mitte, geschossen. 
Wie mail nachmals hörte, hatte es sich um eine Wette, um einen Meisterschuß 
gehandelt. Der Berichterstatter fügt hinzu: „Billig wäre es, daß mit dem Me ster 
für sein Gedächtnißstück, wie mit dem Herostratus verfahren würde". Der Raille 
des brandenburgischen Constabels hat sich aber nicht erhalten, wie der des 
Ephesiers, der den berühmten Tempel der Diana in seiner Vaterstadt in Braild 
steckte; es sei denn, daß Kurt v. Schöning in der „Geschichte der Artillerie" den 
Namen anfbewahrt hätte; im Archiv der Kriegs-Kanzlei zu Berlin fiitbet er sich 
nicht, denn hier sind einzelne Nachrichten über Offiziere des Preüßischen Heeres 
erst seit 1710 vorhanden ).  In derselben Nacht machten die Brandenburger zu 
verschiedenen Malen den Versuch, sich der Contrescarpe vor dem Frauenthor zu 
bemächtigen, wurden aber jedes Mal mit Verlust zurückgeschlagen. An Ausfällen 
hatte es im Laufe der Woche nicht gefehlt und man hatte an Laufgräben lnld 
Approchen demolirt, was man konnte. An Todten und Verwundeten gab es 
beider Seits mehrere, auch Gefangene wurden mit in die Festnilg gebracht. 
Am —

*

9. — Kamen 60 Mann zum Snccurs, sie waren mit bei der Bestürmung 
der Swinemünder Schanze gewesen. Nachmittags wurden wieder viele Granaten 
von den Heiligen Geistthor Batterien in die Stadt geschleudert, lvelche vorzugs-

*) Briefliche Mittheilung des Generals der Infanterie Christian August Ludwig Friedrich 
v. Borcke, von der Linie Regenwald der Borkonen, aus dem Hause Roggow, d. d. Potsdam, 
26. Miirz 1874.
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weise abermals die Oderstraße trafen. Bemerkenswerth für den Zustand dieser 
Straße ist die Angabe, daß eine Granate „in dem tieffen Moder dieser Gaffe" 
zersprang, und die Häuser übel zurichtete.

10. — In der Frühe machte die Belagerten einen bedeiitenden Ausfall 511 
Fuß uud zu Roß vor dein Paffower Thor auf die Tranchiert der Kaiserlichen, 
der aber bei der Wachsamkeit der Belagerer teilte wesentliche Wirkung hatte. 
Am —

11. — Nach dem neuen Kalender Martini-, nach dem alten Allerheiligen- 
Tag, geschah zu Mittag, als die Belagerer sich die Martinsgänse schmecken ließen, 
ein starker Ausfall mit 1000 Manu zu Fuß und zu Roß vor dem Paffower und 
dem Heiligen Geistthor. Die Belagerer wurden mit einem Verlust von 200 Todten 
und 136 Gefangenen, darunter der Oberstlieutenant v. Fritzen, der Oberstwacht
meister Graf Anton zu Montfort, zwei Stücken-Capitains, und mehrere andere 
Officiere, aus ihren Tranchiert geworfen und bis an die Sternschanze verfolgt. 
Etliche Stücke wurden vernagelt, von drei andern die Lasteten zertrümmert. Nach
dem er am Morgen dieses Tages über 100 Mann, lauter Schweden und kriegs
erfahrene Combattanten vorausgesandt, langte spät Abends 10 Uhr der Reichs- 
Admiral Graf Carl Gustav Wrangel selbst/ in Begleitung der städtischen Depu- 
tirten, in der Festung an. )  Die Belagerer setzten übrigens den Tag und fast 
die ganze Nacht hindurch das Kanoniren fort, ohne jedoch erheblichen Schaden zu thun. 
Viele Kugeln aus den Kaiserlichen Batterien vor dem Pastower Thor flogen über 
die Stadt hinweg ins kurfürstliche Lager, wie man ans dem Wall zum öftern 
sehen konnte. Graf Wrangel besichtigte dann am —

*

12. — In der Frühe die Festung und alle zur Vertheidigung getroffenen 
Anstalten, die Garnison, so wie den Rath nnd die gesammte Bürgerschaft, deren 
Hingebnng für die Sache der Krone Schweden und ihre Tapferkeit von ihm an
erkannt, zur Ausdauer ermahuend. Inzwischen concentrirten sich die Kurfürstlichen 
in ihrer Stellung, nnd verstärktett ihre Wachen in den Laufgräben, wol besorgend, 
daß nunmehr die Reihe an sie kommen werde und sie stündlich ebenso zum Tanz 
aufgefordert werden müßten, wie Tags vorher die Kaiserlichen. Weil es in der 
Festung bekannt geworden war, daß Letztere in den Oder-Dörfern oberhalb 
Stettins große Vorräthe an Ammunition und Proviant aufgehaüft, wurde ' am 
Abend dieses Tages eine Expedition von 250 Mann unter Commando des Oberst
lieutenant v. Schwerin, vom Leibregiment, äusgerüstet, die auf 30 Boten, nnd 
unter Führung eines Kronbeamten, der die Ortsgelegenheit genau kannte. Nachts 
durch die Parnitz und die kleine Regelitz hinauf in die Oder fuhr, und am frühen 
Morgen des —

13. — Die cutt Strome aufgeworfene Schanze bei Güstow überrumpelte. 
Theils am Lande in diesem Dorfes wie auch in Knrow und Niederzaden, theils 
auf den am llfer liegenden Kähnen wurde große Beüte an Wein, Branntwein 
rind Bier, an Pulver, Lunten, Granaten und Kugeln, an Mehl in Fäffern, wie 
auch mi allerhand kostbaren Kram- und Kanfmannswaaren, an Carabinern, 
Pistolen re. rc. gemacht, wovon ein großer Theil nebst 31 Gefangenen, darunter 
der Proviantmeister Elias Franciseus Winckler, nach der Festung gebracht, vieles

*) Nach anderer Angabe brachte er 603 Mann Fußvolk und 1003 Reuter zur Ver- 
itarkung mit.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 88
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aber auch, weil es nicht fortgeschafft werden konnte, in der Oder versenkt wurde. 
'Der Rückzug erfolgte auf demselben Wege. Nachmittags wurde die Stadt 
wiederum heftig mit Granaten beworfen. Eine schlug in der Schulzenstraße in 
Joachim Meineke's Haus, wo die am 11. November in Kriegsgefangenschaft ge
rathenen zwei Kaiserlichen Stabsofficiere logirten; die „güldene Krone" in der 
Breitenstraße empfing ebenfalls eine, und eine sehr große schlug in die neüe 
Rößmühle am Roßmarkte; die Grapengießer- und die Küterstraße boten gleich
falls Beispiele von eingeschlagenen Granaten, eben so ein Haus hinter dem fürst
lichen Hospitale vor dem Frauenthor — Petri-Hospital. „Solch grimmiges 
Schießen und Feüerwerfen des Feindes hat vielleicht dieser letzte Ausfall wol 
verursacht, damit man nämlich in der Stadt nicht meinen sollte, als wenn sie 
keine Munition mehr behalten, sondern vielmehr daraus schließen möchte, daß sie 
den Verlust der Munition gar schlecht und gering hielten. Aber es hat nicht 
allein bald darauf der Ausgang begnügt, sondern der Feind selber auch hernach 
gestanden, daß der Ausfall zu Wasser insonderheit viel dazu geholfen, daß die 
Attaque von Stettin wäre aufgehoben worden." Am —

14. — Fiel bei Tage nichts sonderliches vor. Nachmittags kam der Reichs- 
Admiral Graf Wrangel auf das beim Mühlenthor von ihm angelegte Bollwerk. 
Er ließ etliche Reüter mit den kurfürstlichen Wachen scharmuzieren, in der Ab
sicht, den Feind herauszulocken und einige gefangen zu bekomme». Derselbe kam 
auch wirklich mit etlichen Truppen zum Vorschein, zog sich aber bald wieder in 
seine Verschanzungen zurück. Des Nachts um 12 Uhr ereignete sich vor dem 
Frauenthor, dicht an der Contrescarpe folgendes: Vermittelst eines betheerten und 
bepechten und mit starken Spitzen beschlagenen in Brand gesetzten Vorderwagens, 
den man so stark gegen das Mantelet der Brandenburger trieb, daß eine feste 
Vereinigung beider Körper erfolgt, wurde das Mantelet entzündet, nnd durch 
starkes Feüern aus der Festung das Löscher: verhindert.

15. — Heüte verließ der Reichs-Admiral Graf Wrangel die Festung auf 
dem Wege den er gekommen war. Die Kaiserlichen erhielten Verstärkung an 
Fußvolk, so wie 6 Cornets Reüter. Man besorgte einen allgemeinen Sturm auf 
die Stadt. Mittags und gegen Abend tourbe die Stadt, insonderheit die Gegend 
der Breiten Straße, vom Pafsower Thor her mit Granaten betoorfen. Kurz vor 
7 Uhr ward von daher ein Bettelsack hereingeschossen, welcher bei dem Salzbrnnn 
sich in der Luft entzündete und sich mit 12, auch wol noch mehr, Schlägen ent
lud. Das ist der letzte Schuß gewesen, der aus grobem Geschütz und Feüer- 
mörsern auf die Stadt gelöst wurde. Der Salzbrunn ist, es sei daran erinnert, 
da, wo die Breite-, die Reepschläger-, die obere und die untere Schulzenstraße 
zusammenstoßen. Vor dem Frauenthor geschah an diesem Tage und auch bei 
Nacht kein Schuß mehr aus dem groben Geschütz, dagegen wurde von beiden 
Seiten, insonderheit gegen Abend, ein sehr lebhaftes Kleingewehrfeüer unterhalten. 
Nachts um 12 Uhr wurde durch die Wachtkuechte bei der Besatzung und der 
Bürgerwehr angesagt, daß ein Jeder sich ans seinen Posten zn begeben habe. 
Man hatte nämlich bemerkt, daß die Belagerer rings um die Stadt in Be
wegung waren und sich aus den Approchen hinausbegeben hatten, was ans die 
Vermuthung führen mußte, daß sie es auf einen allgemeinen Stnrm abgesehen 
hätten. Groß und allgemein war daher in der Festung die Verwundernng als am

16. — Morgens, da es anfing hell zu werden, von den Wällen bemerkt



Deren Militair-Geschichte; 1659. 699

November.
wurde, daß das schwere Geschütz nebst der Bagage, so wie das gestimmte Fuß
volk bei nächtlicher Weile abrnarschirt, und nur noch die Reüterer zurückgeblieben 
war, welche sich eben mit dem Anzünden beider Lager, des kaiserlichen sowol, als 
des kurfürstlichen, beschäftigte, und dann ebenfalls langsam abzog. Desselben 
Tages, wie auch des folgenden Morgens wurden bei Pommernsdorf noch einige 
Haufen von den Kaiserlichen gesehen, weil sie wegen der bösen Wege mit dem 
groben Geschütz nicht so rasch fortkommen konnten. Die Festnng ließ )ie unbe
helligt abziehen. Sie hinterließen in beiden Lagern und in den nächsten Dörfern 
viel Mehl in Fässern, und im Felde vergraben etliche 100 Stück Stückkugeln 
und ungefüllte Granaten, welche beim Einebenen der Angriffswerke anfgefunden und 
in die Festung geschafft wurden. In a Tagen waren sämmtliche Tranchäen eingeebnet.

So wnrde eine Belagerung, welche sieben Wochen gedauert hatte und mit 
größter Hartnäckigkeit geführt worden war, plötzlich aufgehoben. Die Kaiserlichen 
richteten ihren Marsch auf Greifenhagen, wo sie über die Oder gingen, um in 
Hinterpommern Winterguartier zu beziehen. Die Kurfürstlichen zogen durch Lök- 
liitz in die Ukermark. Als ans dem Rückmärsche der General-Feldzeügmeister 
de Souches zu Bahn in Quartier kam, fragte er: ob hier zu Lande im Herbste 
allezeit solch' rauhes, ungestümes und schlaggichtes Wetter wäre, und wann es 
anfinge zu frieren? Da man ihm nun berichtete, daß daß Wetter um diese Zeit 
hier gewöhnlich also sei, und daß man selten vor Weihnachten Frost erwarten 
dürfe, rief er aus: „Da mag der Teüfel hier Krieg führen! Kann man doch 
weder zu Fuß noch zu Pferde aussteigen!" .

Diesen Grafen des Souches nannte der gemeine Mann im Randow-Lande 
und in der Greifenhagenschen Gegend „General Suse" und noch heüt' zu Tage 
ist der Mann im Munde des Volks nicht verklungen, ist von alten Zeiten die 
Rede, so hört man sie wol „Snsens Tiden" nennen.

Was die Stärke des Belagerungs-Corps betrifft, so sind darüber folgende
Nachrichten bis auf uns gekommen: — > v

Liste der kaiserlichen Armada, wie stark dieselbe auf dem Rendezvous bei 
Groß-Glogau, in Schlesien, sich befunden. Von einem vornehmen, kaiser
lichen Officier selber aufgesetzt.

Fußvolk. Noch Fußvolk.
Mann Mann

Das Stembergsche Regiment . 1500 
- Fürftenbergsche .... 1400 
- Wallis'sche 1500 
- Schlebuschische 1500 
- Liechtensteinsche .... 1000 
- Collaltische 1000 
- Sparrsche 1000 
- Stelmachersche .... 1000 
- Hans Jürgensche. . . . 1600

Das Holsteinsche Regiment . 1000
Eine Compagnie vom Reg.
des Grafen de Souches . .  250

Summa.... 12.250
Reüterei.

Prinz Roberts Regiment . . 700
Das Salische  700

- Schneidousche .... 1000
- Holsteinsche  700

Merco Chrobaten  600
Guschenitz Chrobaten . . . 600 

Summa. . 4300
Summa Summarum. 16550 Mann

88*
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Wic stark die Kaiserlichen an Artillerie gewesen, hat man eigentlich nicht 
erfahren können. Anderweitige Berichte lauten 'dahin, daß vor Stettin, — ohne 
die Zwölfpfünder und geringere Stücke, wie auch ohne die Feüermörser, deren 
auch nicht wenig gewesen sein können, urtheilt man nach der großen Zahl von 
Wurfgeschoßen, welche in die Stadt geschleüdert wurden, — 14 halbe Karthaunen 
und 10 Feldschlangen in Thätigkeit gewesen sein sollen.

Übrigens wurde nicht die ganze, oben specificirte Armada zur Belagerung 
verwendet, sondern es rückten, als der Feldzeügmeister beim Greifenhagenschen 
Zoll über die Oder gegangen war, glaubwürdigen Berichten zufolge, 12000 Mann 
vor «Stettin. Der Überrest erhielt eine andere Bestimmung. Als die Belagerung 
aufgehoben wurde, war das kaiserliche Corps, welches zwei Tage vorher durch 
die ea. 3000 Mann starken zwei Regimenter der Obersten Kayserstein imb Hunter
stein Zuzug erhalten hatte, nur noch gegen 8000 Mann stark. Die übrigen waren 
geblieben, gefangen, gestorben, entlaufen.

Die kürbrandenburgschen Regimenter zu Roß unb zu Fuß, welche unter bein 
Befehl bes Grafen Dohna vor Stettin geführt wurden unb am 30. September 
ihre Stellung vor beut Frauenthor bezogen, sinb insgesammt 2000 Mann stark 
gewesen, nach anberer Angabe 3000 Mann, wie bereits oben gesagt, wo anch 
die Zahl imb Beschaffenheit ihres groben Geschützes nachgewiesen ist. Als sie auf 
dem Rückmarsch unter dem Commando des Obersten Grafen Lhnar und der Oberst- 
lieutnauts v. Bonin, v. Küssow und v. Pfuel durch Löknitz zogen, waren sie nur 
noch 1400 Mann stark.

Weniger durch Zerstörung der Werke, die nur durch Breschelegung am 
Paffower Thore Statt fand, als durch Verwüstung der Stadt sollte Besatzung 
und Bürgerschaft von Stettin zur Übergabe gezwungen werden; die Belagerer 
erleichterten aber selbst die heldenmüthige Vertheidigung durch einen unbegreiflichen, 
von: militairischen Standpunkte durchaus nicht zu rechtfertigenden, strategischen 
Fehler, darin bestehend, daß sie die Verbindung der Festung nach Außen auf dem 
Wasserwege durch Parnitz, Dunzig und Dammschen See frei ließen, da dieselbe 
so leicht abzuschneiden gewesen wäre, einer Seits von den kurfürstlichen Batterien 
vor dem Frauenthor, andrer Seits von der kaiserlichen Besatzung in der Festung 
Damm. Diese ist während der ganzen Belagerung anscheinend gar nicht heran
gezogen worden. Eifersucht, vielleicht offenbare Zwietracht zwischen den beiden 
Heerführern oder Alliirten mag die Ursache gewesen sein, daß die Belagerung 
ein so klägliches Ende nahm, welches seine Erklärung nicht blos in der 
Schwächung der Truppen durch Gefechte, Krankheit, Desertion, Mangel an Sub
sistenzmitteln, finden dürfte.

Dagegen herrschte in der Festung Einheit im Commando, Eintracht zwischen 
diesem und dem Rathe, Eintracht zwischen der Besatzung und der wehrhaften Bürger
schaft, deren Tapferkeit und Ausdauer aber auch von der Krone Schweden durch 
das Königliche Diplom d. d. Stockholm, vom 14/24. September 1660 in hohem Grade 
anerkannt und geehrt wurde (S. 705). Das Band zwischen der Stadt Stettin und 
der Krone Schweden ward durch diese Belagerung enger und fester geknüpft und 
eine Gesinnung gegründet, aus welcher die Heldenthaten der nachfolgenden Zeit 
wie aus einem fruchtbaren Boden hervorbrechen konnten.

Der Kriegs-Zustand nahm sein Ende durch das am 3. Mai 1660 im Kloster 
Oliva bei Danzig zu Stande gebrachte Friedenswerk, geschloffen zwischen dem
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Kaiser, dem Könige von Polen und dem Kurfürsten von Brandenburg einer, und 
dem Könige von Schweden anderer Seits. Nach Inhalt des Art. XXII, § 2, und 
Art. XXIV Instrumenti Pacis Olivensis wurden der Krone Schweden alle, ihr von 
den Gegnern in Pommern abgenommenen, Landestheile wieder eingeraümt.

Gedruckte urkundliche Quellen-Schriften.
1. Böses und Gutes, welches die Stadt Alten Stettin Anno 1659 da sie von zweyen mäch

tigen Feinden hart belagert gewesen, ausgestanden und erfahren, Summarischer und einfältiger 
weise den Nachkommen zum besten, und mehrcntheils nur beifällig aufgesetzet und zusammen- 
getragen. Alten Stettin bey Georg Götzken in der Mühlenstraße.

Ohne Angabe des Verfassers und des Druckjahrs; nach Böhmer von einem Augenzeügen, der ein 
vornehmer Mann gewesen sein muß, da er seiner Schrift ein, von einem seiner „domesticis“ ge- 
führtes, Tagebuch augehäugt hat. Verfaßt und gedruckt ist die Schrift offenbar im Jahre 1660. Sie 
besteht aus 18 Blättern in 4, doch ohne Seitenzahlen. Der Verfasser ist ein religiös gesinnter Mann, 
der das Unheil, welches die Belagerung über die Stadt gebracht, als ein Strafgericht des Aller
höchsten ansieht, zur Sühne der „großen Sünden und Laster, darin Stettn bißhero gesiedet, welche 
außzuüben die Vorstädte, der Grabow und andere Orter ihnen gewünschete Gelegenheiten sein müssen, 
davon man woll mögen sagen, das sie, bevorab des Sontags ein rechtes Tophet (Abgrund, Hölle) 
und trummelthal, ein Venus gehege, ja mit all ein Receptaculum der jungen Huren und Ammen 
gewesen, zngeschweigen, was vor banqvetiren, spielen und dergleichen. bey Versetzung der neuen 
Vogelstangen, selbiger örter bis an Bolliniken und Zilchow, hinab, sowol Winters als auch Sommers 
Vorgängen, welches ja endlich den gerechten Gott bewegen müssen, solche Gäste einmahl zn verjagen . . . 
Fromme Hertzen werden solches erkennen und erkannt haben, sagend: Wir, wir haben gesündiget 
und sind Gottloß gewesen, darumb hastu billig unser nicht verschont". Ein Bild der hcütigen Sitten!

2. B. C. D. Kurtze, dennoch außführliche Beschreibung des Anno 1659 im Monat Augusto 
unverhofften Einsals der Keyserlichen Armada in das Königliche Schwedische Hertzogthumb 
Pommern unter der Conduicte des Herrn Geueral-Feldzeügmeisters de Souches. Was darauf 
ferner erfolget, und wie er mit Zuziehung einiger Chur-Brandenburgischen Regimenter zu 
Roß und zu Fueß, unter dem Commando des Hn. General-Lieutnanti Christian Albrechts, 
Grafens von Donau, die gute Stadt Alten Stettin 7 Wochen lang hart belägert, derselben 
mit canoniren, schiessen, und Fewer-einwerffen auffs hefftigste zugesetzet, aber dennoch durch 
Gottes kräfftigen Beystand, und vermittelst geschehener tapfern Kegenwehr, unverrichter Sachen 
(Gott Lob) wider davon abziehen müssen: u. s. w., u. s. w. In Alten Stettin Gedruckt von 
Georg Götzken, in der Mühlenstrasse zu finden. Im Jahre 1660.

Auch diese Schrift ist von einem ungenannten Bewohner der Stadt, der die Erlebnisse während der 
Belagerung von Tag zu Tag ausgezeichnet hat; muthmaßlich war er ein Rathsverwandter, der kraft 
seiner öffentlichen Stellung die genauesten Berichte über die einzelnen Vorgänge einzuziehen int 
Stande war. Die Schrift enthält 82 Folien in 4, die ebenfalls nicht paginiret sind.

3. Außführliche Beschreibung Stettinischer Belagerung, Und sonderlich was sich vom 
Monat Augusti des 1659 Jahres bey dem unverhoften Einfall der Keyserlichen Armada in 
dem Königl. Schwedischen Hertzogthumb Pommern begeben und zugetragen. Auch was bey 
solcher sieben-Wöchentlicher Belagerung von Tage zu Tage vorgelauffèn, und sonderlich notirct 
worden u. s. w., u. s. w. Auf vielfältige Nachfrage (weil keine Exemplaria mehr vorhanden) 
wiederumb aufgelegt und in Druck befodert Von Daniel Starcken, des Königl. Gymn. Carol. 
Buchdrucker. Im Jahr Christi 1668.

Ist ein wörtlicher Abdruck der vorhergehenden Schrift, doch mit Abkürzung des Titels und Weg
lassung des Borberichts an den günstigen Leser. Dagegen ist das Titelblatt mit einer, in Kupfer 
gestochene», Vignette geschmückt, eine kleine Plan Ansicht der Stadt und Festung enthaltend, aus der 
man die Angriffswerke der Kaiserlichen vor dem Heiligen Geist und dem Passower Thor, so wie der 
Kurfürstlichen vor dem Frauenthor in allgemeinen Umriffen deütlich erkennen kann.

4. Beschreibung der Stadt und Festung Alten Stettin in Pommern, Was mit Deroselben 
seit ihrer Erbauung, absonderlich in der letzten langwierigen rc. Belägerung vorgelauffen, u. s. tu. 
Dantzig, Gedruckt durch Simon Reiniger. 1678.

Diese Schrift handelt eigentlich von der Belagerung Stettin's im Jahre 1677, daher sie weiter unten 
noch ein Mal anzuführen fein wird, gedenkt aber auch in der Kürze von S. 10 bis S. 32 der Be
lagerung von 1659 und der Kriegsbegebenheiten in anderen Gegenden von Vorpommern.

Nachdem Frankreich im Jahre 1672 die sieben vereinigten Provinzen der 
Niederlande mit Krieg überzogen und diese Gelegenheit wahrgenommen hatte das 
Erzftift Trier zu überfallen und die zehn Reichsstädte des Elsaß zu besetzen, 
sahen sich Kaiser und Reich genöthigt, den wälschen Störenfried mit Gewalt 
zurückzuweisen. Der Kurfürst von Brandenburg stellte, da seine Cleveschen Re
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gimenter in der Nähe standen, mehr Truppen ins Feld, als sein matrikelmäßiges 
Contingent ausmachte. Um deu unbequemen Gegner, dessen wuchtige Schläge 
Türenne am Oberrhein empfunden hatte, vom Kriegsschauplatz zu entfernen, muß 
der französische Gesandte in Stockholm diplomatisch Hetzen und Ränke schmieden, 
ein Offensiv- und Defensiv-Bündniß anbieten, die Erwerbung von ganz Pommern 
in Aussicht stellen, bezw. garantiren, damit der Krone Schweden die Herrschaft 
über das Baltische Meer zusichern, die den Dänen entwunden werden soll. Die 
Krone beißt auf deu Köder an! Ein schwedisches Kriegsheer fällt in die Mark 
ein, nach alter, gewohnter Weise plündernd und raubend, sengend und brennend. 
Nulla fides, pietasque viris, qui castra sequuntur, wie schon der alte 
heidnische Poet Virgilius das Kriegsvolk schildert! Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg verläßt den Schauplatz seiner ritterlichen Thaten am Rhein, 
Lollis gliatorze hat seinen Zweck erreicht. Der Kurfürst an der Spitze 
seiner Mannen zieht in Eilmärschen durch Schwabeil- und Frankenland an 
die Elbe und die Havel, überrumpelt die Schweden unter Wrangel bei 
Rathenow und schlägt sie drei Tage darauf, ain 28. Juni 1675, auf der: Feldern 
von Fehrbellin dermaßen aufs Haupt, daß sie in wilder Flllcht durch's Meklen- 
burger Land llach Vorpommern entweichen müssen. Inzwischen haben sich die 
sämmtlichen Braullschweig-Lüneburgischen Fürsten dem Könige voll Dänemark an
geschlossen, auf dessen Einladung auch der kriegerische Bischof von Münster, 
Christoph Berilhard v. Galen, fein sieggewohntes Heer in Bewegung setzt. Bremen 
und Verden geht unterm Druck dieser vereinigten Waffen den Schweden verloren; 
die Dänen beinächtigen sich der schwedischeil Stadt Wisinar und Kurfürst Friedrich 
Wilhelm besetzt gailz Schwedisch-Pommern, mit Ausnahme der Insel Rügen, so 
wie der Städte Stralsund, Gteifswald und Stettiil, hinter deren Mallerrl der 
Rest des geschlagenen Schweden-Heeres Schutz findet.

Dem Kurfürsten, souveränen Herzoge in Preüßen seit 1658, war Alles 
darum zu thull, die Hauptstadt seines Pommerschen Erbes, welches ihm in Osna
brück llild Münster, durch die Umtriebe nordischer und wälscher Federhelden so 
bedeüteild geschiuälert worden war, endlich i» seine Gewalt zu bekoinmen. Zu 
dem Zwecke ließ er seit dem Schluffe des Winters „unbeschreibliche Praeparatoria 
machen", Ausdruck des vorliegenden Berichts — in deren Folge Er dann 
die Schweden aus den umliegenden Püffen, als Garz, Greifenhagen, Löknitz, 
vertrieb und im April 1676 Stettin durch Reüter- Geschwader eng einschloß. 
Die Besatzung der Festung war mittlerweile durch Zuzug aus dein Heimath- 
lande bedeütend verstärkt worden, sie war mit Ammunition und Lebensmitteln 
überflüssig versehen unb mit Allein, was zur Vertheidigung für nöthig zu 
erachteil. In täglichen Ausfällen zu Wasser und zu Lande suchte die Garnison 
ihre Vorräthe noch zu vermehren und dem Feinde zll schaden. Bei erneut der
artigen Ausfall überfielen die Schweden — „nicht allein das kurfürstl. Amt 
Colbitzau (soll Kolbaz beißen), und machte darin etliche Dörfer zu nichte, sondern 
plünderten auch das (von deil Brandenburgern ilicht besetzte) Städtlein Greifen
hagell aus llild nahmen Alles, was sie an Vieh unb anderer gemachten Beüte 
fortbringen konnten, mit sich, sind aber im Rückzüge auf eine kurfüstliche Partei 
gestoßen, mit der sie angebunden, aber in diesem Scharmützel einen Capitain- 
Lieutenant, nebst etlichen Gemeinen im Stich lassen müssen. Bald darauf hat 
der Kurbrandenburgsche Major Jsenstein sich bis vor Stettin gemacht, Mld da- 
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selbst einige Truppen, welche die Fouragirer convojiret, rencontrit, davon nicht 
allein viele niedergemacht, sondern auch 50 Gefangene nebst 600 Stück Rindvieh, 
auch über 1000 Schafe eingebracht, und alle Fouragir-Wagen verbrannt. Weil 
nun die Kurfüstl. Cavalerie die Stadt Stettin allbereit berennet hatte, und die 
Infanterie sammt der Artillerie im vollen Marsch dahin begriffen war, um mit 
der formalen Belagerung einen Anfang zu machen, als haben die Schweden zu 
Anfang des Augusti, unbewußt aus was für Ursach, den festen Paß Damm, 1 Mle. 
von Stettin jenseit der Oder gelegen, nachdem sie vorher die Stücke und Auimu- 
nition daraus gezogen, verlasse«, "mtb sich mit 900 Mann zu Fuß und 60 Pferden 
nach Stettin retirirt, zuvor aber an der Festung alles, was in Eil geschehen 
können, rasirt"

Die Brandenburger saümten nicht, den verlassenen Platz sofort zu besetzen, 
und aus den benachbarten Kolbazer Ärutsdörfern Mannschaften aufzubieten, mit 
das Zerstörte an den Werken von Damm, so gut es in der Eil anging, wieder herzustellen. 
Vor Stettin hatten inzwischen die Kurfürstlichen ihre Angriffsarbeiten mit Ap 
Prochiren und Errichtung von Batterien fortgesetzt, und nachdem dieselben fertig 
waren, und die Geschütze darauf gebracht, mit Kanouiren und Feüereinwerfen 
den Anfang gemacht. Die Schweden hatten unterdeß, um die Folgen der Schlappe 
wieder auszugleichen, durch Verstärkungen, die sie aus dem Mutterlande empfangen 
hatten, von Stralsund aus viele Punkte Vorpommern's, darunter auch die Insel 
Usedom und Wolin, wieder in ihre Gewalt gebracht. Sie aus diesen Plätzen 
zu delogiren, mußte eine der ersten Aufgaben sein, welche der Kurfürst zu lösen 
hatte, um der Festung Stettin jeden möglichen Zuzug von daher abzuschneiden. 
Gegen den im Felde commandirenden Schwedischen Feldmarschall, Grafen Königs
mark, ließ der Kurfürst seine Brandenburger marschiren, welche seit dem Aus
gange des Monats Juni 1676, zum Theil unter.seinem eignen Commando, den 
wichtigen Paß von Tribsees, die Penemünder Schanze (14. Juli), Wolin und 
Usedom, Anklam (29. August), durch Erstürmung oder Capitulation eroberten. 
Dentin ein sehr fester Platz auf deffen Besitz der Kurfürst einen großen Werth 
legte, mußte sich seinem Feldmarschall, Herzog von Holstein*),  am 12. October 
1676 ergeben.

*) Ludwig Friedrich, von der Beck'schen Linie, geb. 5. Juli 1654, mithin Feldmarschall im 
22. Lebensjahre, als Sohn von August Philipp, zweiter Herzog zu Holstein-Beck, späterhin 
Statthalter in Preüßen und Gubernator von Königsberg, f 13. März 1728.

Als die Nachricht von der Einnahme Demin's in des Kurfürsten Haupt
quartier zu Krekow, vor Stettin, anlangte, ließ Er am 14. October fein Heer 
auf den dortigen Anhöhen in Schlachtordnung stellen, im freien Felde einen 
Dank-Gottesdienst halten, und nach Sonnen-Untergang „sowol ans Stücken, als 
auch die gesammte bavalerie und Infanterie aus den Carabinern und Muß- 
llueten" eine dreifache Salve geben, welche von den kurfürstlichen Schiffen auf 
dem Dammscheu See, uahe vor Stettin, mit 72 Stücken drei Mal wiederholt, 
„auch solche dreifache Salve aus allen umliegenden Festungen, als dem Damm, 
Garz, Löknitz, u. s. w. continuiret wurde, welches vou den hohen Bergen über
aus schön zu hören und zu sehen gewesen".

Nach der Eroberung von Dentin ließ der Kurfürst seine und der Alliirten 
Generale und vornehmsten Officiere zu sich vor Stettin entbieten, um zu über
legen, was bei der vorgeschrittenen Jahreszeit zu thun am rathsamsten, ob die 
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starke Festung ernstlich zu attaquiren, oder aber mit einer engen Blocquade ein- 
zuschränken sei. Während dieser Kriegsrath gehalten wurde, setzten die Batterien 
ihr Feüer auf die Stadt unausgesetzt fort. Eine derselben warf am 28. October 
einige Feüerkugeln in die Stadt, wodurch mitten in derselben ein Fener entstand, 
das utn 3 Nachmittags aufloderte und bis um 12 Uhr in der Nacht währte. 
„Hierauf hat man wieder angefangen, hinein zu spielen, und abermals einen 
Brand erweckt, der vor 8 Uhr Morgens nicht gelöscht, und einen solchen Lärm 
in der Stadt verursacht hat, daß' man es im Lager hören konnte. Wobei es 
sich auch begeben, daß des (Commandanten von Stettin) General-Lieutenants 
v. Wulsten Tochter, welche in dieser Gegend logiret, und dem Feuerlöschen zu
gesehen, das Bein abgeschlagen worden." Die Belagerten ließen es jedoch an 
kräftiger Antwort nicht fehlen.

Da die Witterung von Tag zu Tag sich verschlechterte, daß die Truppen 
nicht länger auf offenem Felde im Lager liegen, und die Schiffe auf dem Wasser 
vor den 'Stürmen des Spätherbstes nicht länger aushatten konnten, beschloß der 
Kurfürst, die Belagerung aufzuheben. Das Geschütz wurde abgeführt, das Lager 
nebst dem Dorfe Kreko'w, mit Ausnahme der Kirche und des Hauses darin der 
Kurfürst gewohnt hatte, in Brand gesteckt, und ein Ausfall der Schweden von 
dem die Arriàregarde befehligenden Landgrafen Friedrich von Hessen-Homburg 
(f 1728 im Alter von 75 Jahren) zurückgewiesen. Der Kurfürst, der unter den: 
Donner der Geschütze in Berlin seinen Einzug hielt, glaubte genug gethan zu 
haben, daß Er „von der Zeit an besagte Stadt Stettin durch die herum ge
legene sehr stark besetzte Festungen Anklam, Damm und Garz von weitem blocquirt 
halten ließ". , ..

Weil die Krone Schweden sich nicht entschließen konnte, dem rechtmäßigen 
Erbnehmer das von dem erloschenen Greifen-Stamme hinterlassene Erbe gut
willig zu übergeben und Kurfürst Friedrich Wilhelm es für eine Lebens-Aufgabe 
erkannte. Seinem Hause die Gerechtsame mit Gewalt der Waffen zu erobern und 
sicher zu stellen, die ans uralten, von Kaiser und Reich gewährleisteten Erbfolge
verträgen beruhten, so sah man in Stettin selbst sehr wohl ein, daß das so 
eben Erlebte Alles nur Vorspiel eines größer» und entscheidernden Schlages sei, 
daher denn auch Der Winter emsig benützt wurde, um sich mit Holz imb Proviant 
und den übrigen Lebensbedürfniffen reichlich zu versorgen, worüber es am 30. 
Januar 1677 bei Schillersdorf, r/2 Mle. von Stettin, am 4. Februar bei Bartels
hagen int Kreise Franzberg, am 8. März bei Garz, Ribnitz, Loitz und an anderen 
Orten zu manchem ziemlich ernsten Strauße kam. Das Städtchen Golnow, 
welches Schwedisch, doch jetzt von den Kurfürstlichen mit 300 Mann an Reüterei, 
Dragonern und Fußvolk, besetzt war, wurde von Stettin aus zu Waffer von 
dem Obersten Horn mit 400 Schweden durch List überrumpelt und eingenommen, 
wobei der brandenburgische Befehlsführer, Oberstlieutenant Cron, welcher nicht 
Quartier nehmen wollte, gleich Anfangs mit einem Theil der Besatzung nieder
geschossen, der andere Theil aber, nach tüchtiger Gegenwehr, nach Stettin in 
die Gefangenschaft geführt wurde. Aber auch Oberst Horn, „welcher die Bürger
schaft meist auf seiner Seite gehabt," büßte den kühnen Handstreich mit dem 
Leben, tödtlich getroffen starb er bald darauf an den empfangenen Wunden. 
Die Brandenburger rächten sich für diesen Streich durch einen ähnlichen, den die 
Obersten Treffenfeld — vom Fehrbelliner Tage her so rühmlichst bekannt, — und 
dü Hamel, von Demin her am 28. April gegen Greifswald unternahmen, wo- 
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bei schwedischer Seits 3 Officiere und 70 Reüter auf dem Platze blieben und 
100 Mann, darunter 1 Rittmeister und 3 Cornette, in Gefangenschaft geriethen.

Quellen: — Beschreibung der Stadt und Festung Alten Stettin, Danzig, 1678 Oben, 
S. 701, unter Nr. 4 genannt) S. 33—42. — Böhmer, Belagerungen. Stettin 1832. 
S. 30—32.

Schwedische Urkunde
betreffend die Verleihung der adlichen Prärogativen an die Bürger
meister von Stettin, und die Vermehrung des alten Stadtwappens mit 
zwei Löwen und einem Lorberkranz, als Anerkenntniß für die heldenmüthige

Vertheidigung, 1659.
D. d. Stockholm, den 14./24. September 1660.

Nos Carolus Dei Gratia Suecorum, Gothorum, Wandalorumque Rex et 
Princeps Haereditarius, Magnus Princeps Finlandiae, Dux Scaniae, Estoniae, 
Livoniae, Careliae, Bremae, Verdae, Stetini, Pomoraniae, Cassubiae et Wan- 
daliae, Princeps Rugiae, Dominus Ingriae et Wismariae, nec non Gomes 
Palatinus Rheni, Bavariae, Juliaci, Cliviae et Montium Dux, etc. Constare 
volumus praesentes has literas visuris, aut quoviscunque modo notitiam 
earum habituris, universis et singulis ; Quod etsi in omnes nostros Regnique 
nostri Ministres et subditos singulari feramur gratia et benignitate, Prae 
ceteris tarnen Eos honore dignos judicamus, qui praeter egregias animi 
dotes, etiam fidei et obsequi praeclara aliqua ediderunt specimina, inter 
illos non immérité numeramus Civitatem Ducatus nostri Pomoraniae Steti- 
nensem, quae sicuti olim nostris Majoribus se semper praestitit fidelem et 
devotam, ita nuperrimè quamvis numeroso Caesaris et Electoris Branden- 
burgici obsessa Exercitu, et multis modis tum blanditijs et igentibus pro- 
missis, tum aperta vi et omnis generis bellico conatu tentata, praeclarum 
tarnen in eluctando illo hostis furore, et defendenda urbe tarn Magistratus 
quam Cives praestitcrunt fidelitatis, constantiae ac fortitudinis Documentum, 
et quandoquidem subjectissima illa intentione insuper ferantur nobis nostro- 
que Regno etiam imposterum pari, quam hactenus comprobarunt, in servi re 
fide et devotione, quocirca velut nobis propositum semper fuit, exemple, bene 
constitutarum Rerum publicarum, improbos justa afficere poena, et ê contra 
benemeritos et in obsequij studio fideles singulari condecorare honore, ita 
laudatam nostram Civitatem Stetinensem optimè dignam censemus, quo cer- 
tis aliquot praerogativis magis conspicua reddatur. Prout etiam non solum 
Ejus Consules modernos, nempe Henricum à Braunschweig, Petrum Gereke 
6t Christophorum Richter, ad Nobilitarem evehere gradum, verum etiam 
Consulari illi officio haue dignitatem et eminentiam ita propriam face re et 
decrevimus, ut qui imposterum consueta Senatus electione ad Consulatum 
Civitatis ascendat, ille etiam simul Nobilem illi officio appropriatam con- 
ditionem nanciscatur, Concedentes propterea omnibus et singulis tarn illo 
praesenti tempore officio fungentibus, quam in futurum ad id admotis, vigore 
hujus Regij Diplomatis, ex certa scientia, nec non plenitudina Potestatis 
Regiae, omnia ea jura insigniaque quae ad nobilitarem dignitatem pertinent, 
6t quibus ordo uobilitaris frui ac â vulgo et plebei Status hominibus dis-

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 89 
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tingui suevit. Porro quo mens nostra inpromovendum Civitatis nostrae 
Stetinensis Honorem prona magis innotescat, Insignia Civitatis in id augemus 
et praeclariora reddimus, ut supra Scutum in quo Caput illud Gryphi, quo 
hactenus usa Civitas apparet, duo Leones coronati, anterioribus Coronam 
Regiam teieant, in posterioribus insistentes unguibus toto illo Insigni, in 
argumentum obtentae victoriae lau reo serto circumducto, plane sicuti Schema 
hie insertum et suis coloribus distinctum ad vivum expressuni est.

[Insigne]
Quibus insignijs Civitas nostra Stetinum quocunque loco ac tempore, 
publice et privatim in omnibus honestis et decoris actionibus, expeditioni- 
bus, vcxillis, tentorijs, annulis, Sigillis, monumentis, aedificijs, sculpturis, 
picturis aliisque rebus et occasionibus pro suo beneplacito et absque ullius 
contradictione de jure et consuetudine gaudendi, fruendi et utendi faculta- 
tem et potestatem habeat. Ab omnibus proinde Potestatibus, Regibus, Prin- 
cipus, Rebus publicis liberis, adeoque universis et singulis, cujuscunque 
illi praeminentiae, status ac Conditionis fuerint, respective ainicè, benevolè 
et dementer requirimus, nostris vero Regnorum nostrorum, ijsque subiecta- 
rum Provinciarum et Ducatuum Dilectis fidelibus viris, subditis et Incolis, 
Proceribus, Comitibus, Baronibus, Equitibus, Nobilibusque liberis alijsque 
cujuscunque ordinis et conditionis severè et pro gratiâ nostra mandanius, 
ut Diploma hoc in eoque seriam voluntatem nostrain comprehensam in om
nibus superius scriptis sanctam, firmam et inviolabilem conservent, et con
servais ab alijs curent, nec saepedictam nostram Civitatem in ilia, quam 
Consulibus appropriavimus, Nobili dignitate, ac Insigniuni usu turbant aut 
turbari permittant. In quorum tidem ac certitudinem majorem hasce Sigillé 
Regni nostri et honoratissimae et charissimae Matris nostrae, Regnique nos- 
tri Administrairum et Senatorum Manibus subscriptas muuiri jussimus. 
Dedimus Holmiae die Decima quarta Septembris Anno Millésime Sexcente- 
simo et Sexagesimo.

Hedewig Eleonora.
Petrus Brahe Cornes Magnus Gabriel Thuro Sparre.
in Wissingsborgh. de la Gardi.

Sevedt Päät. Gustavus Bielke. Gustafs Janer. Carl Mörner. Gustav us 
Bonde. Arfindus Forbus. a Totten. Benedictus Oxcnstierna. Sten Bielke. 
Heinrich Horn. Christer Horn. Benedictus Horn. Claudius Sternschildt. 
Joh. Bauer. Georgius Flemingh. Lorentz Creutz.

(L.-S.) F. Joel Örnsted.
sRathes Copialbuch. im Raths-Archiv. Angefangen von Paulus Friedeborn am 18. Mai 160 ., fortgesetzt 

von seinen Nachfolgern im Stadt-Secretariat. S. 176—179.]
Das alte Stadtwappen von Stettin, nicht das älteste, nämlich der blaue Schild mit dem 

rothen Greifenkopf, erhielt durch die vorstehende, im Namen des minderjährigen Königs 
Carl XJ. von Schweden ausgefertigte, Urkunde die königliche Krone und die schwedischen 
Löwen als Schildhalter, umgeben von einem „Lorberkranz" zum Zeichen des errungenen Siegs. 
Angeheftet ist das Ehrenwappen der Stadt noch heute in der Vorhalle des Rathhauses und in 
der Jacobikirche oben am Orgelchor. Die Vorrechte des Adels für die Stadthaüpter sind 
erloschen.
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Keschichte 
der 

sechsmonatlichen Belagerung Stettins dnrch den Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg.

Hartnäckige Vertheidigung der Stadt, 
im

Jchre 1677.
„Unterdessen, so heißt es in den oben S. 705 genannten Quellschriften, S. 42, 

bezw. S. 34 wurden zu Magdeburg, Küstrin, Frankfurt a. O. und anderen kurfürst
lichen Plätzen unsägliche Präpar'atorien zu der bevorstehenden Belagerung der 
Stadt Stettin gemacht, insonderheit von allerhand waren und schrecklichen Feuer
werken, von Granaten, Bomben, Haubitzen, Stinkpötten und dergleichen, welche 
täglich die Oder hinunter ins Lager vor Stettin geführt wurden. Von Küstrin 
allein sind 72 schwere Stücke und 10 große Feüermörser abgeschifft, unter denen 
sich 3 von unerhörter Größe befanden, sogar, daß selbe den Steinweg im Her
ausfahren bis ans Thor ganz verdorben. Etliche Mortiere sollen 6—7 Ctr. 
schwere Kugeln werfen; wo die hinfallen, muß Alles zu Trümmern gehen. Aus 
Berlin wurden 80 große Geschütze, 30 große Mortiere, 15.000 Ctr. Pulver, 
200.000 Stück Kugeln, 800 große Granaten, und 10.000 Brandkugeln, in Be
gleitung von 300 Büchfenmeistern, ebensoviel Handlangern, 40 Feüerwerkern, 
24 Minirern, ins Lager geschafft; desgleichen wurde zu Minden, Lippstadt und 
Bielefeld, hier auf dein Sparberge, eine starke Artillerie ausgerüstet, die ins Lager 
vor Stettin nachgeführt ward. Überhaupt sind an Geschützen 206 Stücke sampt 
40 Feüer-Mösern in der Belagerung gebraucht worden. Die Völker zu Roß und 
zu Fuß wurden aller Enden' zusammengebracht, gemustert und ins Lager vor 
Stettin dirigirt. Dinstags nach Pfingsten trat das Regiment Kurprinz, unter 
Eonnnando des Obersten Strauß, das in Bärwalde lag, seinen Marsch nach 
Stettin an, es war das erste von den Fuß-Regimentern, welche diese Bestimmung 
erhielten. Gleichermaßen sind um eben diese Zeit die Hochfürstl. Wolfenbüttelsche 
und Zellische Auxiliar-Völker unter Commando Sr. Fürstlichen Durchlaucht des 
Herzogs von Holstein, nebst einer schönen Artillerie, (die in der obigen Zahl der 
Geschütze mit enthalten sein dürfte), bei Oldenburg über die Elbe gegangen, 
ihren Marsch nach der Oder und so ferner nach Stettin zu nehmen. Mittwochs 
vor Pfingsten war durch die ganze Kurmark und Pommern, wie auch in anderen 
Kurfücstl. Landen ein Buß- und Bettag allgestellt und nach selbigem der Marsch 
wieder mit Macht fortgesetzt."

„Dertn gleich wie ein Feüer, das lange glimmt und um sich frißt, bis es 
endlich zu völligem Ausbruch und voller Loderflamme gedeihet, so brach nun der 
lange gefaßte Ernst und das entbrannte Zornfeüer Sr. Kurfürstlichen Durch
laucht mit einer schleimigen und überaus heftigen Belagerung über diese 
Stadt aus.

Das Verlangen des Kurfürsten, die, den heimtückischen Anreizungen der 
selbstherrlichen Regierung des vierzehnten Ludwigs von Frankreich, eines echten 
,,Louis" seines Weibervolks, gefolgten Schweden für die verheerenden Einfälle 
in feine Länder zu züchtigen, der lebhafte Wunsch, das angeerbte Land am 
Meere ganz sein Eigeu zll nennen, der' Uumuth über die bisher vergeblichen Au- 

89* 
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griffe auf Stettin — 1659, 1676 — und vielleicht noch aildere Gründe mehr, 
mochten gleichmäßig einwirken, daß der schlachtenkundige Fürst, der sich von dem 
enthusiastischen Aufschwünge seines Volkes unterstützt sah, einen so gewaltigen 
Kriegszug ausrüstete.

Der Kurfürst hatte 25 Regimenter seiner Brandenburger und Preüßen, aus 
lauter kriegsgeübten Mannen bestehend, vor der Pommerschen Hauptstadt Ver
sammelt. Seine CleVeschen Regimenter hatte der Kurfürst lücht herangezogen, 
nicht blos der großen Entfernung halber, sondern vorzugsweise um seine Länder 
am Rhein nicht ganz ohne Schutz zu lassen, falls es dem Machthaber in Ver
sailles einfallen sollte, eine Diversion zu Gunsten der Schweden zu machen, deffen 
man sich immer Versehen konnte, dienten doch viele Franzosen sei es unter den 
schwedischen oder den zwei deütschen Regimentern der Stettiner Besatzung. Und 
hatte nicht ein französischer Abenteürer, der sich die Würde eines Duc anmaßte, 
mit französischem Gelde einen Haufen Volks zusammengebracht, mit dem er der 
bedrängten Besatzung Von Stettin zu Hülfe kommen wollte?

Die Regimenter, welche in dieser Belagerung vor Stettin gestanden haben 
ergeben sich aus folgender Liste, die zugleich die Befehlsführer der Regimenter 
nach weiset:

Cavalerie.
Die Kurfürstlichen Trabanten, Commandeur: Obristlieutenant Wilkstoff.
Das Kurfürstliche Leib-Regiment, General-Major Graf Promnitz.

- Kurprinzische Regiment, Obristlientenant Strauß.
- Dörfflingsche, Obristlieutenant Sidow.
- Hambsche Obristlieutenant Bietewitz.
- Görtzische, Obristlieutenant Taljo.
- Printzische, Obristlieutenant Printz.
- Treffenfeldische, Obrister Treffenfeld.
- Hamelsche, Obrister Hamel, (dü Hamel).

Infanterie.
Die Garde commandirte Obrist Schlabbrendorff.
Der Kurfürstin Regiment, Obrist Börstel.
Des Kurprinzen Regiment, Obristlieutenant Löben.

- Feld-Marschalls Dörffling Regiment, Obrist Marwitz.
- Grafen v. Dohna Regiment, Obristlieutenant Barfuß.
- Fürsten Von Holstein, Feld-Zeügmeisters Regiment, Obrist Golitz.

Das Goltzische Regiment, Obrist Kleiß. (Kleist )
- Valgelsche (Fargelsche) Regiment, Obrist Westrahm (Obristlieut. Westrum).
- Vomstorffsche Regiment, Öbrist Bomstorff.
- DönHoffische Regiment, Obrist Dönhoff.
- Schöningsche Regiment, Obrist Schöning.

Dragoner.
Das Dörfflingsche Regiment, Obristlieutenant Aeberschwein.

- Holsteinsche Regiment, Fürst von Holstein.
- Görtzische Regiment, Obristlientenant Lange.
- Schliebensche Regiment, Obristlieutenant Schlieben.
- Grnmbkowsche, Obrist Grumbkow.-ß)

t) Dieses Regiment gilt für das älteste Cavalerie-Regiment der Preußischen Armee. Der
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Zu dieser Brandenburgsche» Macht käme» 5 Regimenter, welche der Herzog 
Anton Ulrich von Braunschweig-Wolffenbüttel und der Herzog Ernst August von 
Braunschweig-Lüneburg, Cellischer Linie, dem Kurfürsten zuführen ließ. Die 
Stärke derselben wird zu 4000 Mann angegeben. Diese Hülfsvölker stauben 
unter dem Befehl des Herzogs von Holstein und des General-Majors Rudolf 
v. Endten.

Den Oberbefehl über das Belagerungs-Heer führte der Kurfürst in Eigener 
Person, und an Seiner Statt, wenn Regierungs-Geschäfte Ihn zeitweise nach 
Köln a. d. Spree zurückriefen, der Feldmarschall Dörffling, als ältester General * *).  
Außer dem Kurprinzen, der damals 20 Jahre alt war, befanden sich an fürst
lichen Personen, die in Brandenburgschen Diensten standen, beim Heere vor 
Stettin: Der Landgraf von Hessen-Homburg, der Fürst von Anhalt, der Fürst 
von Kurland. An commandirenden General-Officieren bei der Belagerung werden 
in den verschiedenen Tagebüchern genannt: General-Major v. Schwerin**),  die 

Kurfürst errichtete es im Jahre 1674 als er mit 20.000 Mann nach dem Oberrhein zog, um 
die deutschen Reichslande Elsaß und die Pfalz von den Franzosen, welche unter Turenne ver- 
heerend daselbst eingefallen waren, zu befreien. Es wurde aus den Hofstaats- und Küchen- 
Dragonern unter dem Namen Leib-Garde-Dragoner-Regiment, der 1677 noch nicht in Gebrauch 
gewesen ist, als Regiment formirt, anfänglich aus 6 Compagnien zu 81 Mann bestehend, um 
stets bei der Person des Kurfürsten aufzuwarten. Kriegsmäßig war es, wie alle Dragoner 
in damaliger Zeit, zum Gefecht zu Fuß und zu Pferd ausgerüstet, und stand zuerst unter 
Commando des Oberstlieutenants v. Grumbkow, der zur Zeit der Belagerung von Stettin zum 
Obersten befördert war. Im Jahre 1718 wurde es zum Kürassier-Regiment v. Blankensee 
umgewandelt. Nach der Erwerbung Schlesien's erhielt es in dieser Provinz seinen Ergänzungs
bezirk und darum bei der Reorganisation der Armée, nach dem Tilsiter Frieden den Namen 
des Schlesischen Kürassier-Regiments, Nr. 1, den es noch führt, zugleich mit der Ehren-Be- 
nennung Leib-Kürassier-Regiment, die ihm am 18. September 1868 beim Einzuge der Truppen in 
Breslau, seiner Garnison, zu Theil geworden ist. Am 1. Juli 1874 hat das Regiment sein 
200jähriges Bestehen gefeiert. Bei dem zweiten Heereszuge nach Frankreich im Jahre 1815 
bildeten die damals Bestehenden 4 Kürassier-Regimenter, das Schlesische, Ostpreüßische und 
Brandenburgsche, sowie das, nach der Leipziger Schlacht in Halberstadt neü errichtete vierte 
Kürassier-Regiment, nebst einigen Landwehr-Reiter-Regimentern, die Reserve-Cavalerie-Brigade 
des 6. Armee-Corps, unter Commando des Generals der Infanterie Grafen Tauentzien-Witten- 
berg, welches nach der Schlacht von Belle-Alliance, bis in die Bretagne und bis zur Mündung 
der Loire vorgeschoben wurde. Im Stabe der Cavalerie-Brigade hat der Herausgeber des 
L. B: diesen Kriegszug mitgemacht.

*) Dörffling — von den Historienschreibern, man weiß nicht warum, Derfflinger genannt, 
diente während des 30jährigen Krieges der Krone Schweden als Soldat, aber auch als Diplomat. 
Nach dem Westfälischen Frieden als Fremder aus dem Schwedischen Heere, in dem er es bis 
zum General-Major gebracht, entlassen, privatisirte er meistens in Berlin in stiller Zurückge
zogenheit, bis er 1654 in Brandenburgsche Dienste trat, in denen er schon das Jahr darauf 
zuni General-Lieutenant, 1658 zum General-Feldzeügmeister befördert wurde. Am 18. Februar 1670 
verlieh ihm der Kurfürst die höchste Würde durch Ernennung zum General-Feldmarschall. Boni 
Kaiser Leopold in den Freiherrn-Stand erhoben f er am 4. Februar 1695 in dem hohen Alter 
von fast 90 Jahren. Der Commandeur des Dörfflingschen Regiments zu Fuß war zur Zeit der 
Belagerung Kurd Hildebrand v. d. Marwitz f 1700 als General-Lieutenant; er war ein 
Schwiegersohn des Feldmarschalls v. Dörffling.

**) Bogislaw v. Schwerin, auf Spantekow, geb. 1622, ward 1669 General-Major und 
stand beim Kurfürsten in hohem Ansehn, was schon die Expedition nach dem Zoll- und dem 
Blockhause beweist, die ihn vom Kurfürsten anvertraut wurde. Er war Gouverneur von Kol- 
^org, geheimer Kriegsrath und Kammerherr, auch Comthur zu Schivelbein. Er f gleich nach 
oer Eroberung von Stettin.
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General-Wachtmeister Götzen,*)  Lehnborf, Giese. Ein selbständiges Commando 
führte auch der Oberst Schöning**)  vor der Laftadie, an Stelle des Generals 
Schwerin, nachdem dieser vom Kurfürsten ins Hauptlager auf dem linken Oder
ufer, bei Pommernsdorf, zurückberufen war. Im Heere des Kurfürsten diente 
die Elite des Märkischen Adels, u. a. auch ein Rochow, Friedrich Wilhelm aus 
dem Hause Pleßow, der 1670 als Hauptmann in die Dienste des streitbaren 
Bischofs von Münster, Christoph Bernhard v. Galen getreten war, vom Knr- 
fürsten aber, als dessen Vasall zurück berufen wurde. Er machte die Belagerung 
von Stettin mit***).

*) Adolf v. Götz, Götze, Götzen, war General-Wachtmeister und Gouverneur der Residenz 
Berlin. Nach Einnahme von Stettin beförderte ihn der Kurfürst zum General-Lieutenant, 
t aber schon im Jahre 1678, nachdem er den Zug nach Rügen und Stralsund noch mitge
macht hatte.

**) Hans Adam v. Schöning, auf Tamsel, geb. daselbst 1. Oct. 1641, ward im Jahre 
1664 Legatiousrath und vom Kurfürsten als außerordentlicher Gesandter beim Bischof Christoph 
Bernhard v. Galen nach Münster geschickt; trat 1666 in Militairdienste und wurde beim 
Auhaltschen Regiment zu Pferde sogleich als Rittmeister angestellt, 1668 Oberstlieutenant, 
1670 Oberst, 1678 bald nach der Eroberung von Stettin General-Major; zuletzt General- 
Feldmarschall f 28. Aug. 1696. Seine Enkelin, Eleonore Luise, geb. 2. Febr. 1708, „zu ihrer 
Zeit eine der ersten Schönheiten des Landes", in ihrem 15. Jahre an den nachmaligen General- 
Lieutenant Adam Friedrich v. Wreech verheirathet, war des Kurfürsten Urenkels Friedrich Freün- 
din während dessen mehrjährigen, unfreiwilligen Aufenthalts in Küstrin. Sie f 1764.

***) Na chrichten zur Geschichte des Geschlechts derer von Rochow und ihrer Besitzungen. 
Gesarnmelt von Adolf Friedrich August von Rochow. Berlin, 1861. S. 111, CCLII—CCLX1II.

Was die Vertheidigungsmittel betrifft, so constirt in Beziehung auf die Ar- 
mirung der Festung absolut nichts, und wegen ihrer Besatzmlg nichts Genaues. 
Die Letztere wird zu 3000 Maun Fußvolk angegeben, welche in der Belagertmg 
bis auf 300 Mann geschmolzen sein soll. Dies scheint aber doch eine zu geringe 
Zahl für die Garnison zu sein, wenn gleich die Vertheidigung, wie bei der Be- 
tagerlmg von 1659, mit sehr bedeütender Theilnahme der Bürgerschaft erfolgte, 
die voll Altersher, militairisch organisirt, zu einer in jeder Hinsicht tüchtigen. 
Stadtwehr geschult und ausgebildet war. Nach einer der aur Schluß zn neilnenden 
Qllellen bestand die Besatzung aus 5 Regimentern zu Fuß, und zwar: — 1) dem 
Regiment des Obersten Ulfs Sparr, 2) ' dein Smaland-Schonenschen Regimente, 
3) 'dem Jämtländischen Regimente, jedes der beiden letzteren zu 8 Compagnien, 
und alle drei Regimenter aus dem linken Oderufer; 4) dem Regimente des 
Generals v. Wulfsen; 5) dem Regimente des Obersten Krämer. Diese beiden 
deütschen Regimenter besetzten die Lastadie und waren, so heißt es, 1900 Mann 
stark (ohne daß man unterscheideil kann, ob beide zusammen oder Eins); über 
die Stärke der 3 ersten, schwedischen, Regimenter constirt and) nichts, jedenfalls 
aber dürfte hiernach die Garnison stärker gewesen sein, als vorher angegeben. 
Außerdem gehörten ungefähr 400 Reüter zur Besatzung, von denen die nnbe- 
rittenell zu Grenadieren umgeformt tourbe».

Die Bürgertoehr trug Montirungen nach schwedischem Muster. Sie war in 
11 Compagnien formirt, deren einige über 200 Köpfe stark waren: 6 Compag- 
tiieit hielten die Wälle besetzt, 2 stauben immer in Reserve, bie 3 Lastabischeu 
Compagnien bewachten ihre Vorstabt, unb würben nötigenfalls unterstützt. Auch 
Bauers- imb Bootleüte, Hanbwerksburschen unb Kaufdieuer unb ©tiibenlen bes 
Caroliuums, ja Frauen unb Mäbchen erschienen als Theilnehmer bes Kalnpfes.
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Commandant war der kluge und wackere General-Lieutenant Johann Jakob 
v. Wulffen. Ihn unterstützten und beseelten mit ihm das Ganze der General- 
Major Plantinus, auderweitig auch Plontiug genannt, und der Oberst Üchtritz, 
ersterer als Ober-, der zweite als Unterbefehlshaber der Bürgerwehr, ferner der 
Oberst Baron v. d. Nohl, der aber, am 14. August schwer verwundet, schon 
am 17. August durch den Tod der Vertheidigung entzogen wurde; sodann der 
Oberst v. Jsensee, und andere ausgezeichnete Offiziere mehr, deren Namen in 
den Berichten nicht aufbewahrt sind.

Erster Bürgermeister war der Landrath Caspar Meyer (Mejer) seit 1666 
t 1688, zweiter Bürgermeister Gottfried Schwetterlgreber seit 1674, f im Jahre 
nach der Belagerung, letzterer ein Nachkomme, vielleicht ein Sohn, Joachims 
Schwellengrcber, welcher 1561 zum Senator gewählt und 1622 Bürgermeister 
wurde, zugleich einer der Seniores mercatorum, Altermänner des Seglerhauses, 
t 1627 ; die Familie gehörte dem Handelsstaude an, als Altermänner kommen 
noch Joachim Johannes, und nach Joachim, Ertmannus Schwellengrebcl 
vor. Zum Raths-Collegium gehörte der Stadt-Syudicus Dr. Corswand, dessen 
seitdem nobilitirte Familie bis auf den heütigen Tag in Neü-Borpommern als 
reichbegütert fortblüht. Der Kännnerer Jakob Freyberg, der Stadt-Seeretarius 
Hildebrand, ersterer noch in weiblicher, letzterer in zahlreicher männlicher Nach
kommenschaft noch heüte in Stettin fortlebend. Auch lutter der Bürgerschaft 
fehlte es währeild der Belagerung nicht an hervorragenden Geistern. Bor anderell 
verdient in dieser Hinsicht die Erneüerling des Andenkens der Name Wichenhagen 
oder Wiegenhagen, einer der Handelsherreir vom Seglerhause und der Name 
Pust, *)  der einem Mitgliede der Schiffer-Compagnie angehörte, und noch heilte 
in Stettin theils in einem mit der Seeschifffahrt eng verbuildenen Haubelsge- 
schäft, theils im Handwerkerstmlde fortlebt. Eilt Pust, von Stettin, war im 
ersten Drittel des laufenden Jahrhllnderts langjähriger Führer des König!. 
Preüßischen Seehandlungsschiffs Elisabeth Louise auf dessen Haildelsreisen nach 
beiden Küsten von Südamerika, nach China nitb um die Erde.

*) Auf den Namen Wichenhagen legt Böhmer ein großes Gewicht, indem er ihn u. a. auch 
"fit dem Kolberger Nettelbeck von 1807 in Vergleich stellt. Der gerühmte Stadt Patriotismus 
dieses Mannes wird jedoch ziemlich zweifelhaft, wenn es in einem der Quellen Berichte heißt: 
"Er habe der Krone ein Großes an Getreide vorgeschossen und sei daher besorgt gewesen, 
daß, wenn die Stadt übergehen sollte, Alles für ihn verloren sein würde". Diese Sorge um 
seine Geldtruhe soll ihn dermaßen fanatisirt haben, daß er wie ein Besessener in der Stadt 
umherlief, um die Bürger zur Tapferkeit anzufeüern. Pust dagegen, wie Nettelbeck ein Schiffer, 
oder Schiffs-Capitain, wie man heüt zu Tage sagt, ist wol von durchaus ehrenwerthen Motiven 
ßeleitet worden, als er sich bei der Vertheidigung lebhaft betheiligte, wie sich aus einer Strophe 
ui einer poetischen „Unterthänigsten Freüden-Bezeügung eines^Kurffürstl: Neümärkischen Cüstrin 
iche'n Unterthanen und Dieners über die Einnahme von Stettin" abnehmen läßt, die also 
laiitet: „Zerbrochen ist die falsche Brill, die Pust mit seinen Fischer-Pletzen, die Stadt beguute 
«uff zu setzen".

„Drei Meilen um die Stadt hatte man Schwedischer Seils,, schon vor Au- 
klmft des Kllrfürsten Alles in eine Wüstenei verwandelt. Von Übergabe bürste 
Niemand sprechen, ja Wichenhagen soll einen Bürger, der dies demloch wagte, 
im Zornesausbruch erschossen haben. Man hoffte sich zu wehrell imb bem Könige 
Stadt und Lailb zu erhalten, bis Entsatz käme. Aus einer längern Reihe voll 
Grünbeil, bie an einer auberu Stelle bief er Geschichte zu erörtern sein werden. 
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waren die (Stettiner aller Stände und Klaffen, wie sie schon in der Belagerung 
von 1659 bewiesen hatten, nichts weniger als Brandenburgisch und Kurfürstlich, 
vielmehr echt Schwedisch und Königlich gesinnt; von der Gerechtigkeit ihrer Sache 
waren sie vollkommen überzeugt und zur hartnäckigsten Vertheidigung entschlossen. 
Daß Kaiser und Reich sie, weil ihr König in die Brandenburgischen Länder ein
gefallen , von Eid und Pflicht gegen denselben entbunden, unb sammt Vorpom
mern an den Kurfürsten, als ihren nunmehrigen Herrn, gewiesen, mochte zwar 
ihres Gegriers Sicherheit mehren, doch sie konnte es natürlich nicht rühren, da 
ihr König selbst sie nicht aus seinem Gehorsam entlassen hatte. Tapferkeit war 
übrigens von den Vorfahren auch ihnen angeboren, wie ihren Gegnern, und der 
vereinigte Löwe und Greif hoffte ben Kampf gegen den Adler, den rothen (von 
Brandenburg) und schwarzen (von Preüßen), wohl zu bestehen". (Böhmer, S. 42.)

Der Kurfürst brach am 4. Juli 1677 von Berlin auf, in Begleitung seiner 
(zweiten) Gemalin, der Kurfürstin Dorothea, seiner Söhne erster Ehe, des Kur
prinzen Friedrich und des Markgrafen Ludwig, so wie seiner noch im Knaben- 
und Kindesalter stehenden zwei Söhne zweiter Ehe, der Markgrafen Philipp 
Wilhelm,*)  Albrecht Friedrich imd Christian Ltldwig (letzterer eben erst geboren, 
nämlich den 14. Mai 1677), von denen sich die Kurfürstin, bekannt als sehr 
zärtliche Mutter, während dieses Kriegszuges, da sie selbst eigentlich noch Sechs- 
wöchnerin war, muthmaßlich nicht trennen wollte. Im Gefolge befand sich der 
gesammte, glänzende Hofstaat nebst der ganzen Hofhaltung; nnb angeschlossen 
hatten sich bie beim Kurfürst!. Hofe beglaubigten Gesanbten auswärtiger Mächte, 
welche beauftragt waren, ihren Höfen, bezw. Vollmachtgebern, regelmäßig nnb 
umstänblich Bericht zu erstatten von Dem, was im Lager bes gewaltigen Kriegs
fürsten von $ranbenburg vorgehe.

*) Philipp Ludwig, geb. 19. Mai 1669, erbte nach dem Tode seiner Mutter, 6. August 
1689, die derselben als Privat-Eigenthum gehörig gewesene Herrschaft Schwedt, und wurde, 
nachdem er sich mit seinem nm 12 Jahre ältern Halbbruder, dem Kurfürsten Friedrich HI, 
wegen des, den Hausverträgen (Testament des Kurfürsten Albrecht von 1493, Gerascher Ber- 
trag) zuwiderlaufenden Testaments ihres Baters verglichen hatte, Stifter der Nebenlinie der 
Markgrafen von Brandenburg-Schwedt, welche mit dem Markgrafen Friedrich Heinrich bereits 
1788 erlosch, worauf Schwedt an das Königshaus als Kronfideicommiß-Gut zurückgefallen ist. 
Wie der Berfasser der „Geschichte der Stadt Schwedt und des Schlosses Vierraden" daznkommt, 
den Markgrafen Philipp Wilhelm zu einem Sohn aus Dorothen's erster Ehe, also zu einem 
Braunschweig-Lüneburger, zu machen, ist unerfindlich. (Balt. ©tut). IV, 2, S. 102, 196). 
Dorothea, des Herzogs Philipp zu Holstein-Glücksburg Tochter, war in erster Ehe mit dem 
Herzoge Chnstian zu Braunschweig-Lüneburg verheiratet, nach dessen Tode sie 1668 die zweite 
Gemalin des Großen Kurfürsten wurde.

Tagebuch ber Belagerung ber Festung Stettin im Jahre 1677. 
(Zeitrechnung nach Gregorianischem Kalenber.)

Juli.
1. — Bereits seit bem 24. Mai kreüzten 10 holläubische Schiffe, bie ber 

Kurfürst in Seine Dienste genommen hatte, — sie werben in ben Berichten 
burchweg kurfürstliche Kaper genannt, — im Haff nnb waren bann auch burch 
bas Pfaffenwaffer unb bie unteren Oberarme in ben Dammschen See vorge- 
brimgen. Nicht allein biefe unverkennbare Kunbgebung feinbfeiiger Unternehmungen, 
bie ben Stettinern bie Ausübung bes Fischfangs verleiben sollten, unb wirklich
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Juli.
verleideten, sondern auch anderweite Anzeichen und Nachrichten, die in der Festung 
bekannt geworden waren, gaben die Überzeugung, daß der Kurfürst die größten 
Vorbereitungen treffe, die Stadt Stettin noch ein- und zwar zum dritten Mal, 
mit einer Belagerung Heimzusuchen. Der Commandant hielt daher den Zeitpunkt 
für gekommen, den zur Sicherheit der Festung schon längst geplanten Vorsatz 
zur Ausführung bringen zn lassen, nämlich die Gegend auf 3 Mln. int Halb
kreise auf der Landseite zu verwüsten und, wie schon oben erwäbnt, alle Dörfer 
niederzubrennen, was am heütigen Tage ohne Schonung, ohn' Erbarme» ins 
Werk gerichtet wurde.

2. — Es zeigten sich die ersten Brandenburger Reüter und zwar auf der 
Pasewalker Landstraße in Möhringen, woselbst sie die daselbst aufgestellten 
Schwedischen Reüter zur Überwachung des noch nicht vollendeten Zerstörungs
werks dieses Dorfes überfielen und 2 Mann derselben gefangen nahmen.

3. — Von diesem Tage melden die Berichte nichts.
4. — Ein starker Trupp Brandenburgscher Reüter, unter Commando des 

Obristwachtmeisters v. d. Recke, scharmnzierte ziemlich nahe vor den Wällen der 
Festung und trieb der schwedischen Bedeckung eine aus den zerstörten Dörfern 
hinweg geführte Viehheerde, 40 Haupt Rindvieh und viele Pferde, ab, bei welcher 
Attaque mehrere Schweden fielen und 2 Reüter zu Gefangenen gemacht wurden. 
Vonr Walle der Festung wurde aus 3 Stücken auf den Feind geschossen unb 
einer getroffen.

5. — Der Kurfürst kam an diesem Tage in Garz an; — die Hurfürstin 
Dorothea war mit den jüngeren Kindern uiib beut Hofstaate in Schwebt, seit. 
1670 Ihr Privateigenthum, zurückgeblieben; — unb rückte mit beit bei sich 
habenben Regimentern bis vor Kolbitzow, 2 Mln. vor Stettin gelegen. Unter
wegs stießen 2 Dörfflingsche Regimenter zu ihm, bas Regiment zu Fuß unb bie 
Dragoner. Das Dorf Kolbitzow würbe gänzlich eingeäschert gefiuibeit. An biesem 
Tage überfielen Stettiner Stabtschützen (Förster) einige Branbenburgische Offieiere 
auf ber Ober bei Greifenhagen, bie sich baselbst mit ber Entenjagb bivertirten. 
Hauptmann Brebow würbe getöbtet unb Graf Dohna, ein Sohn bes Burg
grafen zu Dohna, Commanbirenben ber Branbenburger bei der Belagerung 
von 1659, blessirt, und dessen Diener nebst einem Musketier von den Schützen 
gefangen genommen und zu Wasser in die Festung eingebracht. Hier hatte man 
schon thu 6 Uhr Morgens eine lebhafte Kanonade von Damm her gehört. Auch 
im kurfürstl. Feldlager vor Kolbitzow hörte man gegen Mittag Kanonenschüsse, 
ohne Anfangs sich ihre Bedeütung erklären zu können. Bald aber wurde eiu 
Gefangener eingebracht, welcher berichtete, daß die Schweden die im — (soll 
wol heißen am — Dammschen See aufgeworfene Schanze, nachdem dieselbe am 
Morgen von den kurfürstlichen Schiffen angegriffen worden, verlassen und sich 
nach der Stadt zurückgezogen hätten, die Schiffe aber noch auf bereit Verfol 
gung gewesen, baher noch bas beständige Kanoniren um bie Mittagszeit.

6. — Der Kurfürst blieb tut Lager bei Kolbitzow stehen, um die Armee 
Abtheilung unter Commando des General-Majors Giese zu erwarten. Ein 
schwedisches Reüter-Detachement war bis Löknitz zum Reeognoseiren vorgegangen, 
hier traf es auf Brandenburger gleicher Waffen, mit denen es ein Scharmützel 
zu bestehen hatte. Einige Gefangene fielen den Schweben in bie Hände, darunter

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 90
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Juli.
ein Wachtmeister, welcher Depeschen fürs Hauptquartier des Kurfürsten bei sich 
trug, aus denen hervorging, daß es auf einen ernstlichen Angriff der Festung 
abgesehen sei. Gegen Abend ließen sich einige Trupps Reüter auf den Krekowschen 
Höhen sehen; die Festung gab Kanonenschüsse ab, die bei der großen Entfernung 
ohne Wirkung blieben. Nachts wagten sich Brandenburger ganz nahe an die 
Contrescarpe, zogen sich aber, nachdem sie beschossen worden, rasch zurück.

7. — Früh Morgens um 4 Uhr ritt der Kurfürst an der Spitze Seines 
Generalstabs, und unter starker Cavalerie-Bedeckung, aus dem Feldlager von 
Kolbitzow gegen die Stadt um ihre Lage von allen Seiten der Landseite zu be
sichtigen. Er hatte sie auf weitem Umwege umgangen, so daß in der Festung 
die ansehnliche Reüterschaar erst wahrgenommen wurde, als dieselbe gegen Norden 
hin, auf den Anhöhen von Bredow erschien, von wo sie im Grunde der Klin
genden Beek verschwand und erst an der Südseite der Stadt auf den Höhen 
vor den Heil. Geistthor wieder zum Vorschein kam. Das Corps des Generals 
Giese traf bei Kolbitzow ein, setzte aber seinen Marsch fort, um vor der Festung 
auf den Feldern von Pommernsdorf das Lager zu beziehen. Hier schlug der 
Kurfürst sein Hauptquartier auf. Das Lager scheint auf der Nordseite des 
Dorfs gewesen zu sein, da, wo jetzt die Vorstadt Pommernsdorfer Anlage steht. 
Mittags schossen die Schweden drei Mal mit 18pfündigen Kugeln mitten ins 
Lager, welches Anfangs weit vorgeschoben war, ohne jedoch Schaden zu thun. 
Die Garnison hatte ihre Vorwacht in der Sternschanze, von wo aus das ganze 
Stadtfeld bestrichen werden konnte. Abends wurde dieser Posten aber verlassen, 
worauf die Brandenburger ihn besetzten, ihn aber in der Nacht wieder aufgaben, 
nachdem die hinter der Sternschanze liegende kleinere Schanze von ihnen ver
größert worden war (1).

Anfangs war ein Zeltlager aufgeschlagen. In der Folge aber wurden für 
das Hauptquartier Baracken oder Holzhaüser errichtet. Bei einem der unten zu 
nennenden Originalberichte, die Belagerung betreffend, befindet sich eine Abbil
dung des Lagers, der zufolge nachstehende Baracken erbaut waren: 1), Für den 
Kurfürsten und Seine Gemalin, ein zweistöckiges Gebaüde, mit zwei einstöckigen 
Nebengebaüden, von denen eins zum kurfürstl. Marstall gedient zu haben scheint; 
daneben hatten die Heerpauker und Trompeter ihr Zelt, das Ganze so ziemlich 
auf dem linken Flügel des Hauptquartiers, von dem aus gegen Westen und 
Rordwesten das Zeltlager der Truppen sich ausdehnte; 2) Baracke des Kurprinzen, 
in der Mitte des Hauptquartiers; 3) des Feldmarschalls Dörffling; 4) des Land
grafen von Hessen-Homburg; 5) des Fürsten von Anhalt; 6) des Fürsten von 
Kurland; 7) des General-Majors v. Schwerin; 8) des General-Wachtmeisters 
Götzen; 9) Zelt des Generals Lehndorf; 10) Baracke des Generals Giese; 
11) des Kaiserl. Ambassadeurs; 12) des Dänischen Ambassadeurs; 13) des Hol
ländischen Ambassadeurs; 14) des Lüneburgschen Ambassadeurs; 15) des Pol
nischen Ambassadeurs; 16) Zelt der Deputirten der Stadt Danzig und 17) Speise- 
zelt dieser Deputirten, beide Zelte anscheinend von prachtvoller Ausstattung;

*) Die Ziffern 1—41 beziehen sich auf die Nummerirung der Bemerkungen am Schluß 
des Tagebuchs.
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18) Baracke des Obersten Börstel; 19) des Ober- und 20) des Unter-Marschalls; 
21) Futter- und Fourierhaus; 22) Baracke des Hofpredigers und 23) des kur- 
fürstl. Leib-Medicus; 24) Apotheke; 25) Posthaus; 26) Baracke der Kammer- 
Juilgfern der Kurfürstin; 27) Kurfürstl. Speise- und Silberkammer, wie auch 
Weinkeller; 28) die große Küche für das Hauptquartier; 29) Baracke der Tra
banten und Pagen; 30) Gebaüde zur Abhaltung des Gottesdienstes verbunden 
mit dem Krankenhause.

8. — Der Kurfürst hielt mit seinen Generalen Kriegsrath und unternahm 
darauf Necognoscirungen, befahl auch am Ufer des Stroms eine Schanze aufzu
werfen. In der Festung hörte man das Schmettern der Trompeten und das 
Schlagen der Heerpauken vom feindlichen Lager her.

9. — Nachts fand ein Reüter-Scharmützel bei der Sternschanze Statt, das 
weiter keinen Erfolg hatte, als gegenseitigen Verlust.

10. — Die Brandenburger zogen sich in großer Zahl im Schweinegrund zu
sammen und versuchten mehrere Angriffe, die abgewiesen toiirben (2). Von der 
Besatzung waren General Planting und Oberst Ulfs Sparr nahe daran, in 
Gefangenschaft zu gerathen. Die Bürgerwehr focht neben der Garnison gleich 
tapfer.

11. — Von diesem Tage wird nichts Bemerkenswerthes gemeldet, es sei 
beim, baß brei Mann von ber Garnison, ein Reiter unb zwei Fußknechte, bie 
im vorigen Jahre von ben Branbenburgern gefangen genommen unb unter ihre 
Regimenter gesteckt worben waren, entwichen unb in die Festung kamen, zu der 
Aufzeichnung werther Ereigniffen gerechnet werden können.

12. Die Brandenburgischen, im Dammschen See kreüzenden Kaper legten 
sich ganz nahe an die auf dem Göckenbrink belegene Schanze unb beschoffen 
sie zwei Stunden lang (3). Die Besatzung der Schanze ließ es an Antwort 
nicht fehlen.

13. — Der Kurfürst ließ unter der Leitung des Generals Schwerin eine 
starke Brücke über die Oder schlagen. Dies geschah oberhalb des Pommerns- 
dorfer Lagers bei Güstow, woselbst eine langgestreckte Insel im Strom liegt, über 
welche die Brücke hinweggeführt wurde. Dieseits wie jenseits wurden zur Sicher
stellung der Brücke Schanzen aufgeworfen und in der Mitte auf der Insel ein 
Blockhaus angelegt. Mannschaften, welche schon in der Nacht vorher über den 
Strom gegangen waren, beschäftigten sich auf dem rechten Ufer im Bruche damit, 
in aller Stille Strauchwerk zu schlagen und daraus Faschinen zu binden (4). 
In der Festung besetzten Bürgerwehr-Mannschaften den Hauptwall und Mann
schaften der Garnison die Außenwerke. Unterm Schutz dieser Bürgerwehr, und 
außerdem noch unter militairischer Bedeckung, ließen die Ackerbürger der Stadt 
ihre auf dem Stadtfelde belegeuen Kornfelder abmähen, ohne dabei von den Bran
denburgern gestört zu werden.

14. — General v. Schwerin ging über die Brücke bei Güstow unb rückte 
mit ber unter sich habenden Truppen-Abtheilung, sammt schweren Geschützen, 
auf beni burch bas Bruch vorbereiteten Wege gegen bie von Stettin nach Damm 
führende Steinstraße vor, unb traf Abenbs vor berselben ein zwischen bein Zoll- 
unb Blockhause, bereu Verbinbung mit ber Festung daburch abgeschnitten würbe, 
baß stabtwärts vom Blockhause ein starker Trupp Posto faßte. Anfänglich 

90*
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war die Festung mangelhaft verwahrt; ohne des Obersten v. d. Nooht Thätigkeit 
und Vorsicht, der für Armirung und genügende Besetzung der genannten zwei 
Außenwerke eiligst Sorge getragen hatte, würd' es dem General v. Schwerin ein 
Leichtes gewesen sein, dieselbe zu überrmnpeln. Von den Leüten, die auf ben 
Wiesen des Bruchs mit der Heüwerbung beschäftigt waren, und sich gerühmt 
hatten vor den Brandenburgischen Geschossen keine Furcht zu haben, würben 
mehrere von diesen verachteten Kugeln tödtlich getroffen, „dannenhero ihr Muth 
so groß nicht lnehr war, als vorher und hielten viele die Nase zurück".

15. — Der General ließ im Bruche, oder, wie ein anderer Bericht sagt, 
aus der Dammstraße selbst zwischen der Zollschanze und dein Blockhause, eine 
Schanze, höher als diese, aufwerfen und mit den aus den: hirfürftl. Feldlager 
bei Pommernsdorf hergebrachten Stücken besetzen. Mit ihnen wurden beide Werke, 
links das Blockhaus, rechts die Zollschanze lebhaft beschossen. Eine Abtheilung 
Truppen näherte sich dem Blockhause so, daß mit Kleingewehr beider Seils ge
schossen wurde. Es gab Verwundete.

16. — Das Feüer aus Stücken auf das Blockhaus begann am frühen 
Morgen und dauerte den ganzen Tag ohne daß man am Abend demselben wesent
lichen Schaden zugefügt hatte. Die Besatzung blieb keinen Schuß schuldig, ver
mochte aber nicht den Angreifer aus feiner Stellung zu vertreiben. — Die von 
Pasewalk nach Stettin führende Landstraße hatte der Kurfürst zu verlegen bisher 
verabsaümt. Der Commandant der Festung benutzte diesen Umstand, einen 
Provianttransport von dem er erfahren hatte, daß er von daher nach dem feind
lichen Lager im Anzuge fei, aufheben zu lasten. Eine 30 Mann starke Reiter
schaar hatte sich in der Nacht vorher, von den Brandenburgischen Vorposten nn« 
bemerkt, auf den Weg gemacht. Sie traf den Transport bei Löknitz, überwältigte 
die schwache Bedeckung nach kurzem Scharmützel, zerstörte die Wagen und ihre 
Ladungen durch Feüer-Anlegeu, machte den General-Kriegs-Commistarius, den 
General-Proviantmeister des Belagerungs-Corps, und 52 Brandenbnrgfche Reüter 
und Wagenknechte, meist Ukermärksche Lanbleüte, zu Gefangenen, mit denen sammt 
4 schönen Handpferden, der glückliche Parteiführer Aberkds in der Festung wieder 
eintraf. Er berichtete, „daß der von dem Herzoge von Lüneburg destinirte 
Suceurs an Sr. Kurfl. Durch!., bestehend in 4 Regimentern, nunmehr unter
wegs sei itnb ehestens ankommen würde."

17. — Oberst v. d. Nooht unternahm in der Nacht mit 200 Mann, welche 
zu Wasser nach der Zollschanze gegangen waren, einen Angriff „auf die neuen 
Gäste im Bruch", d. h: auf die Stellung des Generals Schwerin. Anfangs 
wichen die Brandenbrger, als er aber an die, von denselben errichteten, Ver-' 
schanzung herankam, fand er diese in so guter Defensive, daß er den weitern 
Angriff aufgeben unb sich mit einigen Verlust an Mannschaften in bie Zollschanze 
zurückziehen mußte. Nachbem ber Oberst ant frühen Morgen Suceurs aus ber 
Stabt erhalten hatte, erneuerte, er ben Angriff auf bie Verschanzung, warf auch 
bie Branbenburger hinaus unb vernagelte bereu Kanonen, mußte aber bennoch 
zurückweichen, als General von Schwerin mit frischen Truppen auf ihn los- 
ftürmte. Der Kamps war sehr hartnäckig unb brachte beiben Theilen einen be- 
beütenben Verlust an Tobten unb Verwundeten. Mit ben Geschützen, bie un
versehrt geblieben, unb burch anbere, bie in Reserve gestanben, verstärkt worben
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waren, wurde nun das Blockhaus mit glühenden Kugeln beschoffen, mit es in 
Brand zu stecke». Bei dem großen Verlust, den er in dem bisherigen Kampfe 
erlitten, konnte sich Oberst v. d. Nooht nicht länger im Blockhause halten; er 
sah sich genöthigt, diesen Posten aufzugeben und sich zu Waffer nach dem Zoll zurück
zuziehen. Dieser wurde nun in der Nacht von den Brandenburgern beschossen und 
nlit Feüerkugeln, Granaten und Bettelsäcken dermaßen überschüttet/daß in der Schanze 
kein Haltens mehr war. Auf Befehl des Commandanten gab die Besatzung, unter 
Commando des Majors Storch, auch diesen Posten auf, und schiffte sich, sammt 
Geschützen und Munition, auf dem zu dem Endzweck commandirten Fahrzeüge 
nach Stettin ein, wo sie am folgenden Morgen landete. Die Baulichkeiten in 
der Zollschanze waren vor dem Abzüge in Brand gesteckt worden. Die Branden
burger folgten aber den flüchtigen Schweden auf dem Fuße und konnten das Feüer, 
ehe es um sich griff, löschen.

Nunmehr in Besitz des Hinderniffes, welches beit Angriff auf die Lastadie 
unmöglich gemacht hatte, ordnete General v. Schwerin die Verstärkung der Zoll
schanze und die Errichtung einer zweiten Schanze neben derselben an, um als 
doppelter Stützpunkt, für die Angriffsarbeiten der Festung zu dienen. „Gegen 
Abend hat der General Wulffen einen Trommelschläger aus der Stadt geschickt, 
und um die bei der Action gebliebenen und verwundeten Officiere angehalten, 
worauf Se. Kurfl. Durchl. befohlen, selbige unter den Todten aufzusuchen und 
hinein zuschicken."

18. — Die Schweden demolirten die Schanze auf dem Göcken- oder Gößken- 
brink, und brachten alles, was daraus fortzuschaffen war, nach der Stadt, ihre 
in der Nähe liegenden Wachtschiffe ließen sie an Ort und Stelle (6).

19. — Die Brandenburger arbeiteten sehr eifrig an der Verstärknng ihrer 
Werke am Zoll, ohne dabei von den Belagerten gestört zu werden.

20 und 21. — In einer alten Schanze jenseits des Schweinegrundes 
pflanzten die Brandenburger ein Paar Regimentsftücke auf, mit denen sie die 
inl freien Felde Fouragirenden der Besatzung beschossen, während die Belagerten 
tapfer aus Stücken spielten. — Zur besser» Versicherung der Lastadie wurde ein 
Wassergraben rund um dieselbe abgestochen, welcher weil die gesammte Bürger
schaft mit Schippen und Spaten zur Arbeit aufgeboten war, in wenig Tagen fertig 
wurde. Barou v. d. Nooht legte 4 Schaalen — flache Fahrzeüge — mit Ge
schützen auf die Parnitz und trieb damit die Brandenburger aus ihrem Lager 
bei der Negelitz (7).

22. — Seit dem frühen Morgen ließ der Kurfürst auf der Nordseite der 
Stadt zwei Schanze» aufwerfen, zum einstweiligen Schutz der Lüneburgischern 
Hülfsvölker, deren Anmarsch für heüte angesagt war. Die eine Schanze lag beim 
Grabow unten am Wasser, die andere aber dem Frauenthore gegenüber am 
Studentengrunde. Nachmittags trafen die Lüneburger, 5 Regimenter stark, vor 
Stettin ein. Mit flatternden Fahnen und Standarten, unter Trommelschlag und 
^rompetengeschmetter, marschirteu sie rund um die Stadt nach dem für sie be- 
lummten Lagerplatz auf deren Nordseite. Ihr conunandirender General, der 
Herzog von Holstein schlug sein Hauptquartier in den Ruinen der Oderburg auf, 
eben so der Unterbefehlsführer General-Major v. Endten. Die Truppen er- 
nchteten ihre Zelte hinter den alten Werken des Schwedenkönigs Gustav Adolf,
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welche, vor beinah' 50 Jahren aufgeworfen, noch ziemlich im Stande waren, so 
wie hinter den, Brandenburgscher Seils, am Vormittage aufgeworfenen Ver
schanzungell. Die Tranchee-Ärbeiteil wurden von dell Lüneburgern sofort in 
Angriff genommen (8).

' 23. — Der Cammandant der Festung hatte ant Nabenstein über der Galg- 
wiese eine Reüterwache aufgestellt. Branbenburgfche Reuter griffen dieselbe heute 
all und warf sie in die Festung zurück.

24. — Seit Eroberung des Blockhallses und der Zollschanze hatten dle 
Brandenburger mt der Verstärkung dieser Stellungen gearbeitet uttb mit den 
Aufwerfen der Laufgräben gegen die Lastadie begollnen, womit sie heüte um 
150 Schritt vorrückten.

25. — Die Lüneburger griffen sehr thätig in die Belagerungs-Arbeiten eut. 
Am heütigen Tage errichteten sie ein Reduit (9) an der Oder, um den otrtmi 
zu bestreichen und der Stadt die Zufuhr abzuschneiden wobei ihilen die von 
Gustav Adolf errichteten Werke sehr zu Statteil kamen. Einzelne Schützen schltchen 
sich ganz in die Nähe der Festung beim Frauenthor und schossell unter Deckung 
auf die dort aufgestellten Wachtposten, welche mit der Erwiederung des Feuers 
nicht auf sich warten ließen. .. ,

26. — Aus den Lüneburgschen Lager kamen 5 Überläufer in die Festung. 
Der Nation nach Franzosen und der Waffe nach „Granatiers" nahmen ste bei 
den Schweden Dienste. .

27. — Weil Brandenburgscher Seits die Westseite der Festung noch nicht 
eng eingcschloffen war, hielten es die Ackerbesitzer der Felder vor dem Mühlen- 
und dem Neüen-, spätern Berliner Thor für Zeit, ihre Ärnten einzuheunsen. 
Unter starker Bedeckung und dem Schutze der Kanonen der Festung machten sie 
sich alsbald an die Arbeit. Kaum war dies Unternehmeil im Brandenburgschen 
Lager bemerkt worden, als 10 „Trouppen" (Compagnien?) zur Störung deffelben 
commandirt wurden. Es kam zu einer lebhaften Attaque, wobei mehrere der 
„Augstleüte", auch 3 der schwedischen Reüter, auf der Wahlstatt blieben, und 
viele verwundet wurdeil. Die Brandenburger verloren 1 Lieutenant und 14 Ge
meine an Todten, ebenfalls viele Verwltndete und 3 Gefangelle. Jll der flacht 
dieses Tages kamen 20 Überlaüfer in die Festung, ob aus dem Brandenburgschen 
oder Lüneburgschen Lager ist nicht gesagt.

28. — In der Nacht approchirte der General v. Schwerin auf dem Damm 
um 3000 Schritt gegen die Lastadie, und es ward am Schluß dieser Arbeiten 
eine Schanze aufgeworsen. Sowol von den 4 Schaalen der Stettiner, die auf 
der Parnitz lagen,' als auch von der großeii Batterie in der Lastadie wurden die 
Belagerer heftig beschoffen, als aber diese mit Kartätschen feuerte», mußten die 
Schaalen mit großem Verlust zurückgezogeti werden.

29. — Die Belagerer näherten sich der Parnitz iimtter mehr. Sie ließen 
sich trotz lebhaften Beschießens von der großen Batterie nicht stören, indem sie 
fast immer Deckung zu finden wußten.

30. — Auf Begehren der Belagerer fand heute Waffenruhe für einige ©tum 
den Statt, um die' Gebliebenen beerbigeu zu können. — Gegen Abenb geschah 
von ber Lastabie ein Ausfall aus bie Branbenburgschen Arbeiter auf beut Mellen
bruch, bie baselbst an ber Parnitz ein neües Werk zu errichteti im Begriff waren.
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Es waren dazu 100 Musketiere und ein 50 Mann starker rZng Schützen com- 
rnandirt, „welche jenen unversehens auff den Halß kahmen, eine Salve unter sie 
thaten, und viele derselben zu nichte machten"! Bei dieser Attaque, die übriqens 
werter teuren reellen Erfolg hatte, wirkte die große Batterie auf der Lastadie 'mit, 
m der erns der eisernen Stücke sprang, wodrrrch ein Stück-Lieutenant und ein 
Sergearrt schwer verwurrdet wurde.

31. — Die Lüneburger fuhren auf der Höhe neben dem Studentengrund 
einige grobe Geschütze ans und beschoffen damit das auf dem Wiesen der Oder- 
Riedernng weidende Vieh, die daselbst von den Belagerten neu errichtete Schanze 
"nd die Schaalen, welche jetzt auf dem Dunzig tagend Oberst v. d. Nooht machte, 
rn Gesellschaft Wichenhagen's eine Recognoscirung rrach bet» Mellenbrnch, wurde 
aber durch heftiges Kanonen- und Kleingewehr - Feüer alsbald uir' Umkehr 
genöthigt. T

Augu st.
} • — Der Rath der Stadt sandte an den Grafen Königsmark, um den ver- 

Iprochenen Suceurs zn befchleünigen. Es geschah dies durch einen reitenden 
äten, den Rathsdiener Quant, dein man den Muth und das' Geschick zutraute 
Üch durch die feindliche Vorpostenkette, und weiterhin bis Stralsund durchzu- 
schlerchen. Abends um 11 Uhr wurde rings um die Stadt aus 79 Stücken, 
wie auch vom Fußvolk aus seinen Musketett, 3 Mal hinter einander Victoria 
geschossen wegen des Siegs den die Dänen über die Schweden erfochten hatten 
Auch die Schiffe auf dem Dammschen See ließen sich aus 169 (?) Stücken hören. 
Die Festung sollte diese Salve zwar mit 4 Kanonen erwidern, „auß Dumheit 
der Constabel aber wurden nur 3 gelöset, welches Einigen in der Stadt ein 
schlecht Omen zu sehn bedünckte".

2. — Es meldete sich ein feindlicher Trompeter vor der Stadt, Oberst 
v. d. Nooht ritt, in Begleitung einiger anderer Officiere, dem Sendboten ent
gegen, sein Anbringen zu vernehmen. Unverrichteter Sache mußte der Bote um
kehren. Was er gebracht, blieb unbekannt. „Nachmittags war ein fast über- 
natürlrch und seltzsam Donnerwetter, indem von Donnern rticht allein alles er
schüttert, besondern es geschahen auch 3 seltzsame Donnerschläge, da jeder gleich 
einer Canon einen Knall gäbe, alle Menschen verwunderten sich dessen und sagten 
Einige, daß Gott selbst an statt der Stettiner geantwortet und Salve gebe, aber 
der Erfolg hats gewieselt, daß es ein grausam Zornzeichen gewesen."

3. — Der Kurfürst beorderte den General-Major v. Schwerin mit einigen 
Gruppen herüber ins Hauptquartier zu kommen, um alle dieseitigen Angriffs
werke „zur Perfection bringen zu helfen". Das Commando über ‘ die Truppen 
Uor der Lastadie erhielt Oberst v. Schöning. Von Seiten der Brandenburger 
vurden in ein Reduit am Wege nach Pommernsdorf einige Stücke gebracht, diese 

r „er Nachts wieder zurückgezogen, um das Werk am folgenden Morgen zu er- 
yohcn. Vor dem Mühlenthore hatten die Belagerer eine' Schanze aufgeworfen, 
Ote bon der Festung am heütigen Tage, wie auch am folgenden Tage, den —

,4- — Heftig beschoffen wurde. Die Tranchàn gegen das Heil. Geistthor 
Vltrbc« eröffnet. Gegen Abend legten sich die Kurfürstl. Kaperschiffe in Form 
nies Halbmondes vor die beim „Gatt in den Dammschen See", das durch zwei 
»eiheu Pfähle verpaliffadirt war, stationirten 4 Stettiner Wachschiffe, beschoffen
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und nöthigten sie zum Rückzüge nach der Stadt. Über 400 Kanonenschüsse ge
schahen in dieser Action. Der Befehlsführer der Schwedischen Schiffe bekam 
aber Ordre, „sich wieder hinauß zu machen, wurde auch mit mehrerein Volk und 
Schaalen verstärkt", nichts desto weniger aber, imd) zweistündigem heftigen Ge
fecht, abermals zum Weichen gebracht, worauf die Kurfürstlichen mit nicht ge
ringer Arbeit das Pfahlwerk entfernten und sich so freie Paffage machen, die 
auch behauptet wurde.

5. — Auf der Lastadie-Seite rückten die Belagerer mit ihren Approchen 
immer weiter vor, ohne daß die Besatzung es mit Erfolg verhindern konnte. 
Auf der Land-Seite schlugen Kurfüstl. Völker ihr Lager im Schweinegrund (ins, 
approchirten bei der alten Sternschanze vorbei, nahmen diese in Besitz und ver
stärkten zu beiden Seiten die Tranchven, legten auch ein Reduit nimmt der Oder 
abwärts' vom Gerichte an. Unterhalb der Stadt, wo die Lüneburger standen, 
zu denen der Kurfürst noch 2000 Mann seiner Brandenburger hatte stoßen laffen, 
wurde gleichfalls ziemlich avancirt. Hier commandirte der Herzog von Schleswig- 
Holstein, als General-Feldzeügmeister.

6. — Die Tranchoe-Arbeiten auf der Seite der Lastadie nahmen wre an 
den vorigen Tagen ihren Fortgang; man verschloß sie heüte mit einer Redoute. 
Inzwischen gingen die 4 Schwedischen Wachschiffe mit 4 schaalen wieder nach 
dem Dunzig,' woselbst sie eine fürchterliche Kanonade begannen, indem innerhalb 
4 Stunden' über 1700 Schüsse aus Stücken abgegeben wurden. 2 von den 
Kurfürstl. Schiffen geriethen beim Fetten Ort, an der Westseite des Dunzigs, 
auf den Grund und wurden von der Mannschaft im Stich gelassen. Die Schweden 
erbeutete» 5 eiserne Stücke, die sie auf ihre Schiffe brachten. Eine schöne Fregatte 
der Belagerer, mit 12 Stücken, ging in Feüer auf, von welcher die Schweden 
das, was noch zu retten war in Sicherheit brachten. „Es zogen sich deßwegen 
die Kurfüstl. Kapers zurücke, liessen den Schwedischen dießmahl den Platz, und 
hat man keine Beschädigten oder Todte in dieser Action bekommen, welches wegen 
des grossen Schießens fast ein Wunder ist. Was Kurfürstlicher Seits geschehen, 
hat inan nicht erfahren". Man sehe den 7. August.

Aus dem Kurfürstl. Quartier wurden 3 Feldstücke auf die mehr erwähnte 
Sternschanze gebracht, um damit der Belagerten Reüterwache von ihrem Posten 
zu vertreiben.' Diese mußte vor dem heftigen Feüer weichen, „wie denn auch 
etliche Vorwitzige auff dem Wall Nasenstüber bekahmen". Auch bei den Leüten 
die unfern des Reüen Thors an der Contrescarpe arbeiteten, gab es Todte und 
Blessirte. An demselben Tage berichtete ein Überlaüfer: Der General-Wacht- 
meister Schwerin habe die Geschütze, welche er bei der Reglitzer (Zoll-) Schanze 
gehabt, bis auf 8, wegbringen laffen, und daß er daselbst nur noch 6000 Mann 
zu stehen habe. Sonst ständen im dortigen Lager die Obersten Schöning und 
Schlieben und einige Compagnien, welche aus den Hinterpommerschen Garnisonen 
zur Belagerung commandirt seien.

7. — Die Belagerer im Kurfürstl. Quartier vor dem Heil. Geistthor, ober
halb der Stadt, gleich wie die Lüneburger, nach einem andern Bericht, unter 
dem Commando des General-Wachtmeisters v. Endten, unterhalb der Stadt, vor 
dem Frauenthvr, streckten ihre Tranchüen besser nach dem Wasser hin. Zur Nacht
zeit wurden die Stücke von der verbrannten Kurfürstl. Fregatte auf die Schwedischen
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Wachtschiffe gebracht. Das große Schiff war in der letzten Action von Kanonen
kugeln ganz durchbohrt. Die Beschädigten von den Kurfürstl. Schiffen wurden 
nach Damm gebracht, um daselbst reparirt zu werden. In derselben Nacht 
machten die Brandenburger eine große Schanze unten am Gerichtsberge (10) 
nahe am Graben der alten Werke von 1631 zu äußerst am Waffer (an der 
Oder,) die am folgenden Tage, den —

8. — verstärkt, und von wo aus Stadt und Wall heftig beschoffen wurde. 
Die Lüneburger aber waren mit ihren Approchen vom Studentengrunde bis nach 
dem Schützenwall vorgerückt, während sie sich am —

9. — Der Festung bis auf Musketenschuß-Weite näherten. An diesem 
Tage schickte der Kurfürst einen Trompeter mit einem Parlementair an die Stadt. 
Ob eine Aufforderung zur Übergabe überbracht worden, ist nicht gesagt.

10. — Vom Lüneburgschen Quartier wurde auf freiem Felde, dem Frauen- 
thor gegenüber, eine Schanze aufgeworfen. Überhaupt hatten die Belagerer ihre 
Angriffswerke ziemlich weit von der Festung angefangen und gingen sehr behutsam 
zu Werke. Auf Kurfürstl. Seite arbeitete man fleißig an den Approchen. Das 
Regiment des Kurprinzen und die Regimenter Görtz und Dönhof lösten die Re
gimenter Dohna, Bomsdorf und Goltz ab. Die Belagerten beschossen die Arbeiter, 
aber ohne sonderlichen Schaden zu thun. In der Festung wurden gegen Abend 
6 Gefangene eingebracht, nämlich 4 Soldaten aus dem Schwermschen Lager, 
und 2 Reüter deren Bestimmung das Städtchen Pölitz gewesen war.

11. — In der Festung verstärkte der Commandant, General-Lieutenant 
v. Wülsten, die Wachen am Frauen- uni) am Heil. Geistthor in den Contre- 
scarpen, indem er sie mit je 200 Mann und den zugehörigen Officieren besetzen 
ließ. Auf der Hauptwache in der Stadt stand ein Fähnrich mit vier Rotten. 
Es wurde Tag und Nacht in den Minen gearbeitet. In: Kurfürstl. Quartier 
rückten Abends die beiden Leibregimenter des Kurfürstei:, wie auch das Dörff- 
lingsche in die Tranchà.

12. — In der Nacht warfen die Lüneburger eine Schanze nebst Batterie 
auf dem Schützenwall (11) auf, und kamen mit ihren Approchen bis ans Wasser. 
Auch warfen sie in der Unterwiek einen Laufgraben, einen andern im freien 
Felde auf. Im Kurfüstl. Lager wurde eine Batterie, die vor einigen Tagen an
gefangen war, fertig. Abends lösten die Regimenter Dohna, Bomsdorf und 
Goltz die vorigen ab. Nachts rückten sie um ca. 70 Schritt vor, wo der Kur
fürst abermals eine Batterie anlegen ließ. Jenseits der Oder überraschten die 
aus dem Schöningschen Lager einige Bauern, die im Busch Faschinen zu machen 
beordert waren; was von den Leüten nicht gelobtet oder verwundet liegen blieb, 
wurde gefangen genommen. Nachts machte die Besatzung einen Ausfall mit 
200 Mann vor den: Heil. Geistthor. Die Schweden wurden aber von den 
Kurfürstlichen „also bewillkommnet, daß sie in großer Unordnung und mit Hinter
lassung etlicher Todten das Thor suchen mußten".

13. — An diesem Tage beschäftigten sich die Belagerer mit Verstärkung all' 
ihrer Werke. Sie brachten die Schieß-Angeln (11) auf die Batterien und ver- 
palissadirten den alten Graben bei der Sternschanze, um zu verhüten, daß ein 
nächtlicher Anfall daselbst geschehe. Weiter wurden im Kurfürstl. Quartier unten

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 91
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am Wasser etliche Schanzkörbe in den Graben des alten Ravelins (12) gestellt 
und von oben eine Approche heruntergeleitet, um unter Deckung desto sicherer 
avanciren zu können. Den ganzen Tag wurde von 2 Batterien der Lüneburger 
unaufhörlich auf die Stadt kanonnirt, worauf ihnen aber kamn mit, 10 Schüssen 
geantwortet wurde, was im Lager vermuthen ließ, daß die Festung schon Mangel 
an Pulver habe. Nachts machten die Belagerten einen Ausfall auf die Lüne- 
burgschen Angriffswerke vor dem Frauenthor. Mit Handgranaten wurde der 
Feind aus seinen Werken hinausgeworfen, und die daselbst ausgestellten Spanischen 
Reiter bei Seite geschafft. In der Nacht zum 14. faßten die Kurfürstlichen auf 
dem Mühlenberge, der zwischen den Passowschen und dem Heil. Gefftthvr liegt, 
Posto, nur 50 Schritte vou der Contrescarpe. Hier wurden drei Batterien, jede 
zu 10 Stücken, wie auch eine starke Redoute angelegt. Die Belagerten störten 
die Arbeiten mit starkem Kleingewehr-Feüer, mit groben Geschütz nur wenig.

Nachdem die Belagerer all ihre Schanzen und Batterien sammt den Lanf- 
gräben in fertigen Stand gesetzt, fingen sie um 6 Uhr Morgens des —-

14. — An, die Stadt aus allen 3 Quartieren vor dem Heil. Gefftthor 
(Mühlenberg), dem Frauen- und Parnitzthore zu beschießen und zwar aus 
140—160 Stücken (die Angaben sind verschieden) und 21 Mortieren. Bon den 
Wurfqeschützen standen 12 im Kurfürst!., 5 in Lüneburgschen und 4 in Schwerm- 
schen Quartier vor der Laftadie (13). Die Batterien vor dem Helt. Geisithm 
richteten ihr Augenmerk vorzugsweise auf den Hafen, die dort liegenden schiffe, 
die beiden Oder-Brücken, das Bohlwerk, die Unterstadt. Durch das gleichzeitige 
Abbrennen dieser Masse von Geschützen „entstand ein so grausames Donnern , rmd 
Krachen, als ob Himmel und Erde einfallen wollten". Unter den zahlreichen 
Getödteten von der Bürgerschaft mehr als von der Garnison befand sich mich 
der Oberst Baron v. d. Nooth, der, als er vom Wall herunter geritten kam, von 
einer zerspringenden Granate am Hirnschüdel eine unheilbare Wunde erhielt, an 
der er, wie schon einmal angemerkt wurde, am dritten Tage starb. „Er nahm 
das Lob standhafter Treüe gegen seinen König und die Stadt, deren Mitver- 
theidiaung ihm anvertraut war, mit ins Grab. Bon der Bürgerschaft schmerz- 
lich betrauert, fah dieselbe seinen Tod für eine Borbedeütung des Verlustes der 
Stadt an". Auch mehrere der Officiers, die sich in der Suite des Obersten be
fanden, wurden durch Splitter jener Granate mehr oder minder schwer verwundet. 
In der Nacht dauerte das Einwerfen großer Granaten, Bomben und Bettelsacke, 
auch einzelner glühender Kugeln, unaufhörlich fort, ülleraü da, ivo sie niederfielen, 
auf Haüsern und Kirchen, die ärgsten Verwüstungen anrichtend, ohne daß bte zuletzt 
genannten Geschosse zündeten. Während des Bombardirens auch am Tage des —

15. — Schlug der General-Wachtmeister v. Endten unterhalb der Festung 
eine Brücke über die Oder und verwahrte dieselbe auf dem rechten Ufer mit einem 
Reduit (14). Weil mau in der Festung die Besorgniß hegte, daß er auch am 
Dunzig ein Werk anlegen werde, — wie es denn auch in der Folge geschah, so 
wurden die schwedischen Wachschiffe beordert, sich in den Hafen zurückzuziehen. 
Die Kauffahrer aber, die am Bohlwerke lagen, wurden, da sie gestern und heute 
durch das feindliche Geschoß ungemein gelitten hatten, nach einstunnngen Beschluß 
der Rheder, in der folgenden Nacht in der Oder versenkt. Auch war es in dieser
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Nacht, daß der Rathsdiener Quant auf der Rückkehr von Stralsund sich nebst 
einigen Stadtschützen durch die feindlichen Posten schlich. Er brachte Briefe vom 
Grafen Königsmark und gute Vertröstungen. — Von den folgenden Ereignissen 
lassen wir uns den Hergang von einem Berichterstatter: J. C. Z., ein höherer 
Officier, der zur Garnison gehört hat, in der Sprache und Schreibart seiner Zeit 
wie folgt erzählen, ohne dessen historische Irrthümer zu moniren: —

16. — „An diesem Tage fing der Feind an, mit glühenden Kugeln zu 
spielen, da dann erstlich die statliche kostbahre St. Marien Kirch, welche noch 
Barnimus, der erste Herzog in Pommern, fundiret, und auß Königlicher Schwe
discher Müdigkeit, deren Thurm mit feinem Kupffer gezieret, (Gott erbarmen's) 
in den Brand geriete, und zwar weil die glühende Kugel gar hoch oben in der 
Spitze sitzen bliebe, hutte Niemand retten, dann denen darunter stehenden floß 
das zerschmultzene Kupffer aufs die Leiber, und das in die Höhe gesprützte Wasser 
in die Augen, daß niemand, wie gerne er auch gewolt, dabey zu verbleiben 
vermochte.

„Von dar flöhe Fewer auff St. Peters Kirche, zündet deren Thurm auch 
an, und ob woll diese wäre zu löschen gewesen, weiß man doch nicht waß die 
Kirchen-Vorsteher vor eine Entschuldigung gehabt, daß sie nicht Hand anlegen 
lassen, denen diese bald jener folgte, und war in dieser Zeit nicht wenige Be
stürzung so wol unter der Bürgerschaft als Soldatesea. Es war auch das Fewer 
so hefftig, und flöhe degestalt umb sich, daß allerdings außerhalb auff der Contre
scarpe die Sturmpfühle anzubrennen an fingen, demtoch war des Höchsten Güte 
so groß, daß nicht mehr als das Pädagogium nebenft dent Wvhnhause D. 
Fabricii abbrandten. Dieses war nun der traurige Tag, welcher eine gleich mehr 
und traurige Nacht nach sich zöge. Denn ebenfalls eine glühende Kugel den 
Thurm der St. Jacobs Kirche troff, welche aus gleichen Schlag eingeäfchert 
wurde. Wie grausam nun solcher Brand bey Nachtzeiten anzufehen gewesen, ist 
nicht wol zu beschreiben, theils wegen der Höhe des Thurms, wessentwegen das 
Fewer biß in die Wolcken reichte, theils das selbiger hernach mit seinem Abfall 
ein so grosses Geprassel und Schreckte daß der Feind selber zu Mitleiden dadurch 
beweget worden. Einige Haüser, so am Kirchhofe gestanden feind auch ver- 
brandt, jedoch die meisten stehen geblieben.

„Gewiß in es, daß durch diesen Kirchen-Brand die Bürgerschafft mehr ver
bittert worden, und nach diesem viel näher zusammen getreten".

Der brennende Thurm der St. Jakobi Kirche schlug, sammt den Glocken, 
durch das zerschmetterte Dach und Gewölbe in die Kirche hinunter, so daß die 
Flamme bis in die Gräber drang, — so liefet matt auf der in der St. Jakobi- 
Kirche attfgehängten Denktafel vom Jahre 1693. Auch die treffliche Kirchen- 
Bibliothek ging in dieser schaurigen Nacht zu Grunde. Das Unheil traf die 
Kirche zwischen 11 und 2 Uhr. Während des Brandes sollen die Stettiner einen 
Tambour ins Lüneburger und einen Trompeter ins Brandenburgsche Lager ge
schickt haben, mit den Ansuchen: „Sie möchten doch die Kirchen und Schulen 
verschonen, und sich an Wall und Mauern revangiren,, ; denen aber folgende 
„hochvernünftige" Antwort vom Feldmarschall v. Dörffling ertheilt worden:

91*
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„Sage dem, der dich ausgeschicket, daß er mir nicht vorschreiben darf, wie ich 
eine Stadt attakiren soll!" Von der Sage*)  daß die Belagerten bei dem Feüer 
des Kurfürsten spottend gerufen: „Hört, wo de Kohförst knappt", und daß sie, 
um den Feldmarschall v. Dörffling zu kränken, der aus einem Schneiderburschen 
ein schwedischer Soldat geworden, einen Schneider mit Elle und Scheere gemalt, 
und an der Ruine der St. Marien-Kirche ausgehängt hätten, findet sich in den 
unten zu verzeichnenden Quellenschriften keine Spur. Daß der Jaeobithurm durch 
Selbstentzündung in Brand gerathen sei, „durch Gottes Verhängnis; und ohne 
Schießen", wie mehrere halb oder ganz kurfürstlich gesinnte Erzähler berichten, 
ist eine ebenso kindische als lächerliche Behauptung widerwärtiger Schmeichler. 
Die Petrikirche wurde im fernern Verlauf der Belagerung gänzlich zerstört. Ein 
starker Wind mit Schneegestöber warf anl 13. Oktober den schon erweichten 
Westgiebel auf das Gewölbe und zerschmetterte Alles bis auf 3 Pfeiler, welche 
späterhin gleichfalls von Granaten zertrümmert wurden**).

*) Christ. Friedr. Wulstrock, Nachtrag zu der kurzen historisch-geographisch-statistischen Be
schreibung des Königl. Preüß. Herzogthums Bor- und Hinterpommern. Stettin und Berlin 
1795. S. 89.

**) Christ. Zickermann, historische Nachricht von den alten Einwohnern in Pommern rc., 
insonderheit aber von der St. Petri und Pauli Kirche in Alten-Stettin. Stettin, 1724, S. 71, 
72. Der Verfasser, welcher Pfarrer an gedachter Kirche war, hat diese Nachrichten auch in die 
Kirchen-Matrikel geschrieben.

Während dieser Vorgänge, die so unsägliches Elend in der Stadt an
richteten, fuhren die Belagerer fort, noch weitere Zerstörungsmittel vorzubereiten. 
So wurde im Lüneburgschen Quartier die große Batterie auf den: Sützenwall zu 
Stande gebracht und es wurden von dort Approchen bis in den nächsten Grund 
vorgeschoben.

17. — Die Belagerer fuhren fort mit stetem Schießen und Feüereinwerfen, 
so, daß man oftmals eine rechte Salve aus Stücken zu hören bekam. Es waren 
auch ihre Werke im Brandenburgschen Quartier nunmehr bis auf einen Steinwurf 
weit der Festung nahe gekounnen.

18. — Andauerndes Beschießen und Bewerfen der Stadt. Abends sollte 
ein Ausfall auf das Kurfürst!. Quartier und dessen nächste Werke unternommen 
werden, und es kam auch theilweis dazu; da aber die Schweden sich weigerten, 
den Truppen von den deütschen Regimentern, die voran marschirten, zn folgen, 
so konnte dem Angriff nicht Nachdruck gegeben, und es mußte, nach großem Ver
lust an Officieren, Mannschaften und Bürgerwehrleüten, Kehrt gemacht werden. 
Während dieses Vorganges vor dem Heil. Geistthor führte General v. Endten 
den schon früher gefaßten Plan zur Erbauung einer Schanze am Dunsch aus, 
wodurch nunmehr die Communication der Stadt zu Wasser nach Außen völlig 
gesperrt wurde, und nur noch die zu Lande übrig blieb, diese jedoch nur auf 
Schleichwegen durch das Bruch, welche allein den Stadt-Schützen (Förstern) be
kannt waren, mithin nur wenigen Personen.

19. — Nachts wurde wiederum ein Ausfall vor dem Heil. Geistthor unter
nommen, der, weil dazu nur wenige Truppen commandirt waren, keinen Erfolg
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mit Bezug auf Zerstörung der Angriffswerke hatte. Unaufhörliches Schießen 
und Feüereinwerfen bei Tag und bei Nacht, wodurch an den Haüsern großer 
Schaden angerichtet wurde.

20. — An diesem Tage „schickte Sr. Kurfürst!. Durchlaucht den General- 
Adjudanten nebst einem Trompeter in die Stadt, und ließ ihnen ansagen, daß 
der Sanct Marien Thurm (welcher die vorigen Tage durch eine von der Kur- 
fürstl. grossen Batterie eingeworffene Bombe in den Brand gerathen) nicht mit 
Fleiß noch mit Vorsatz dahin geworffen contestirte dabey, wie es Sr. Kurfürst!. 
Durch!. Leyd thäte, daß ein so schöne Kirche, und die zierliche Stadt, durch 
die Bomben solte ruinirt werden. Es wäre Se. Kurfl. Durch!, annoch gnädigst 
geneigt der Stadt Gnade zu erweisen, ja Sie stellten derhalben frey, einige 
Deputirte herauß zu senden, die Artollerie in Augenschein zu nehmen, da sie denn 
Augenscheinlich sehen würden, daß noch nicht die Helffte der Stücke, so im Läger 
wären, gebraucht worden." Allein weder der Commandant, General-Lieutenant 
v. Wulffen, noch der Rath, Namens der Bügerschaft, mochte von Akkord etwas 
wissen. „Sie wären nur gesonnen, erwiderten sie dem Parlamentair, sich zu 
wehren. Sie wollten ihrem Könige, wo nicht die Stadt, doch die Wälle und die 
Mauern überliefern, Sr. Kurfürst!. Durchlaucht Artollerie zn besehen, sey von 
Überfluß. Man rechne auf Entsatz durch den Grafen Königsmark der zugesagt 
habe, der Stadt mit 20.000 Mann zu Hülfe zu kommen". So hatte denn dieses 
heftige Bombardement nichts zur Folge, als daß Bürgerschaft und Garnison sich 
aufs Neüe und noch enger verbanden, „alle für einen Mann zu stehen und sich 
bis aufs Blut zu wehren".

Auf diese Abweisung Seiner Aufforderung zur Übergabe befahl der Kurfürst, 
das Kanoniren und Bombardiren, welches während der Anwesenheit des Parlamen
tairs in der Stadt geruht hatte, sofort wieder aufzunehmen. „Dabey traff das 
Unglück die vorgedachte schöne Marien Kirche, daß sie durch eine sehr grosse 
Bombe folgends, nachdem der Thurm obgedachter massen schon herunter ge
schossen, in den Brand gerieht und verfiel; gleichzeitig brannte es in der 
Stadt an 3 verschiedenen Örtern". In demselben Moment kam durch einen 
Überläufer die Nachricht vom Tode des Obersten v. d. Nooth ins Lager. Der
selbe Überlaüfer meldete auch, daß durch das schreckliche Schießen und Granaten
werfen mehr denn 150 Bürgersleüte todt und „gequetschet" seien; es herrsche 
große „Consternation" in der Stadt, daß auf den folgenden Morgen die ge
jammte Bürgerschaft zusammen gerufen sei, um zu „deliberiren", was zu thun 
fei, „und soll die Stadt danachst allmählich haben angefangen zu brennen".

Seit der Nacht approchirten die Lüneburger beim Frauenthor immer näher, 
so daß sie jetzt nur noch den letzten Grund vor sich hatten. Sie machten auch 
einen Angriff auf dem vor der Scharfen Ecke gelegenen Kessel, mußten aber vor 
dem desfallsigen Ausfall, bei dem sie viele Leüte, an die 30 Mann, verloren, 
zurückweichen. Auch Anstalten zu weiteren Batterie-Bauten nach dem Steindamm 
zu wurden vor dem Frauenthor getroffen (15). Vorzüglich kräftig betrieben die 
Brandenburger ihre Angriffs-Arbeiten vor dem Heil. Geistthor, insonderheit zur 
Vollendung ihrer großen Batterie.

Es war Fest-, Buß- und Bettag, der aber nicht in gewohnter Weise feier-
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üch begangen wurde; nur in der Schloß- und der Nicolai-Kirche hielten die 
Getstltchen dieser Kirchen, unter dem Donner der Geschütze eine kurze Predigt.

Eurer Angabe zufolge haben die Belagerten in der folgenden Nacht einen 
wüthenden Ausfall gemacht, um wo möglich den Kurfürsten selbst in 
Semem Hauptquartier zu überfallen. Der Anschlag scheiterte an der Wachsam- 
keit der treuen Brandenburger, die ihren geliebten Landes- und Kriegsherrn wie 
ihren Augapfel hüteten. Wie wüthend sie angefallen waren, so wüthend schlugen 
sie die Schweden in ihre Festung zurück. In dem sehr hitzigen Gefecht sollen 
beider Serts über 1000 Mann geblieben sein!

21. und 22. — In der Festung beabsichtigte man, abermals eine Missive 
nach Stralsund zu senden. Der Rathsdiener Philipp Quant weigerte sich, die 
Kommission zu übernehmen, weil er das vorige Mal zu große Fährlickkeiten be- 
standen und )etn Leben aufs Spiel gesetzt hatte. An seiner Statt waren Schiffer 
Pust und der Kaufherr Christian Linde bereit, den Versuch zu wagen, sich durch 
das semdliche Lager zu schleichen. Voii Unglücksfällen, welche am 21. vorkamen, 
werden 4 Kmder, Vater- und mutterlose Waisen, nahmhaft gemacht, die in der 
Schulzenstraße von einer Granate jämmerlich zerquetscht wurden.

Seitens der Belagerer wurde mit Beschießen und Bewerfen der Stadt, so 
wie mit dem Approchiren in beiden Quartieren der Laiidseite fortgefahren. Die 
Approchen gingen sowol aufwärts zur Höhe als liiederwärts zur Oder unb längs 
derselben un Thäte. Insbesondere waren es die Lünebilrger, die ihre Approchen 
wendeten, und dadurch die nächste Anhöhe gewannen. Das Ende der Approchen 
wurde jedes Mal mit einem Corpo de guardie verwahrt. Die Lüneburger 
trachteten auch, die Belagerten ans ihrem Kesiel, den sie vor die Contrescarpe 

ßt/ a« vertreiben, was indessen nicht gelang. Andrer Seits war aber auch 
ejn Allsfall, den die Besatzung in der Nacht machte, ohne Erfolg; es mürbe zur 
Zerstörung ber Augriffswerke nichts ausgericktet, nur 3 Gefangene brachte man 
Mit, ließ bagegeu einige Todte auf dem Feld.

23- — Die Garnison fiel abermals aus und trieb die Belagerer aus ihren 
vordersten Werken. Es geschah an zwei Stellen: ein Mal mit Fußvolk aus dem 
Fraueuthor auf das Lüneburgsche Quartier, das andere Mal mit Reüterei vor 
oeii1 (16). In beiden Fällen wurden einige Gefangene gemacht; die
AllsfaUeuden hatten aber auch viel Verwundete. General-Wachtmeister Schlveriu 
ruckte, nachdem er das Commando hier wieder übernommen, mit seinen Angriffs- 
4rbeiten auf dem Damme um ein ziemlich langes Stück gegen die Lastadie vor. 
Er hatte etu schweres Stück Arbeit.

24 — Das Festem der Belagerer war heüte nicht mehr so heftig und un
unterbrochen, wie in den vorhergeheilden Tagen. Nachmittags um 2 Uhr malte 
Me Besatzung mit 200 Mann zu Pferde und zu Fuß einen Ausfall auf das 
Lunebnrgsche Quartier, dessen Reüterwache Anfangs vertrieben wurde, uni) so 
auch die Leute, welche an der Spitze ber Approchen waren, wobei ein Kapitain 
vom Holsteuischeu Regiment in den Kopf geschossen -wurde. Bald darauf aber 
murbeu btc Ausgefallenen zurückgeschlagen, bciber Seits mit vielen Verlllst an 
Tobten und Verwnnbeten. Nachts schlug eine, ans ben kur fürst l. Batterien ab- 
ö^schoffene glühenbe Äugel auf der Kaggen Post (Kageu Bastion) in einen mit 
Pulver und Granaten gefüllten Reserve-Kasten. Derselbe flog in die Lllft, wo-
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durch einer von den diensthabenden Constabels getödtet, ein anderer tödtlich ver- 
wundet wurde. General-Lieutenant v. Wulfsen befand sich mit dem Obrist- 
Lientenant Bethon eben zur Revision der Posten im Bastion, als der Kasten 
sprang. Beide Offieiere kamen, wie durch ein Wunder, mit dem Leben davon. 
Der Rath schickte heute abermals einen Boten, den berittenen Raths-Diener 
Vielter, mit Briefen an den Grafen Königsmark uach Stralsund.

25. — An diesem Tage verließen die Kurfl. Kaperschiffe, bis auf 2, ihre 
Station auf bem Dammschen See; eben so marschirten einige Truppen aus dem 
Lüneburgschen Lager ab. Wohin beide Theile dirigirt würben, ist nicht nachge
wiesen. Auf der Knochenhauer Wiese legten die Belagerer eine Schanze an, wo
durch den Stettinern nunmehr die Ausübung des Fischfangs gänzlich verwehrt 
lourde. Nachts näherten sie sich in großer Anzahl der Contrescarpe, wurden aber 
vertrieben. — Heute fanb mau vor Johann Heylschwingers Hausthüre, auf dem 
Krautmarkte, ein anonymes Schreiben, worin die Bürger ermahnt wurden, dienst
eifriger zu sein und den Wall lücht zu früh zu verlassen. Mnthmaßlich war der 
Genannte einer der Compagnie-Führer der Bürgerwehr; er mochte sich im Dienst 
lässig gezeigt haben.

26. — Wegen Beerdigung der Todten fand ein Waffenstillstand von einigen 
Stunden Statt. Die Lüneburger legten gegen den Kessel, vor dem Frauenthore, 
ein Reduit an, und dehnten ihre Tranchcen längs des Grurrdes nach dem 
Mühlenthore anö (18). An diesem Tage, wie anch in der Nacht wurde mit dem 
Schießen inne gehalten. In der Nacht machte die Besatzung der Lastadie einen 
Ausfall ohne etwas auszurichten. Im Brandenburgschen Lager war man auf 
der Hut gewesen. Die Besatzung verlor 8 Mann an Todten. In der Nacht 
zum —

27. — Abermaliger, erfolgloser Allsfall gegen die Schöningsche Stellung vor 
der Lastadie, ein zweiter anch gegen die Lülleburgschen Approchen. Sollst war 
es heüte wie gestern still mit Schießen. Aus des Generals v. Endten Haupt- 
quartier würbe heüte berichtet was folgt: — „Mit dieser Belagerung sieht es 
lloch weitlaüfig ans, und bafern die Schweden sich nicht zmn Accord verstehen 
ivülten, werden sie per force nicht leicht heraus zubringen sein. Wir sinb zwar 
bis auf 150 Schritt mit unseren Approchell an ihre Contrescarpe avancirt, aber 
bei selbiger wird es erst recht scharf hergehen. Ihre Gegenwehr ist hishero mediocore 
gewesen, aber anjetzo ist ein Tag oder etliche mit Steinen abscheulich heraus- 
gelvorfeil, iinb ben Lülleburgschen viel Leüte baniit rninirt. Es scheint, baß bie 
Bürger seit Einäscherung ihrer schönen Kirchen um besto obstinater aewörben 
silld, und wollen sie lloch von keinen Accorb wissen noch hören. Jhro Kurfürftl. 
Durchl. hat eine solche Artollerie allhier, bergleichen schwerlich ein Potentat in 
Deütfchlanb vor einer Festung jemals gebraucht hat. Sie besteht in 180 Stücken, 
worunter 3 fünfviertel Carthaunen, 6 ganze, 50 halbe nnb ber Rest von 12/6 und 
3 Pfunben, wie auch 30 Mörser, worunter 300, 200 unb 150 pfünbige. Weiln 
biese Orgel recht wirb angestimmt fein, bürste es eine artige Musica abgeben. 
Unsere Attaque ist ant Fraueltthor, bie Branbeltburgsche am Heil. Geistthor. Ich 
habe vor brei Tagem in ber Nacht einen Favetir-Schuß auf ber rechten Achsel 
bekommen, ber aber ber Kugel Mattigkeit halber uichts als einen blauen Fleck 
mit Blut unterlaufen verursacht hat. Ungeachtet ben Belagerten schon mit
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Bomben und Granaten sammt Kugeln, wie obgedacht stark zngesetzt wird, ist 
dennoch großer Eifer unter ihnen, bei ihrem Könige zu leben und zu sterben. 
Notdürftiges an Proviant, Kraut und Loth haben sie auch noch, also, daß es 
ihnen wenig daran gebricht, und wollen sie sich halten, so es auch <>—àchen

Ig/ — Die Lünebllrger setzten ihre Tranchäen von der, vor dem Mühlenthor 

errichteten Batterie bis an das Hochgericht fort. In gleicher Weise arbeiteten 
die Brandenburger und setzten die neuen Werke durch 4 Tranchiert mit der Stern - 
schanze in Verbindung. , , .

29. — Aus dem Kurfürstl. Qrrartier tourbe heüte beim Fursten-Gerlcht eure 
Schanze in Gestalt eines Sterns arlfgeworfen und diese später mit Palissaden 
besetzt (19). An der großen Batterie, auf welcher 40 Geschütze gestellt werden 
sollten, wurde fleißig gearbeitet, und auf der Lüneburgschen Seite war man nut 
dem Approchiren schon so weit gekommen, daß man nur noch eine Linie bis mi 
die Contrescarpe laufen drirfte. Die Stettiner wehrten sich aber nut ihren 
Kanonen tapfer. Es hatte seit einigen Tagen in Zwischenraümen stark geregnet; 
dazu kam ein anhaltender Wind aus der nördlichen Weltgegend, der das Wasser 
aus dem Haff in die Oder, die verschiedenen Verzweigungen des Stroms imb m den 
Dammschen See drängte. Die Folge davon war, daß seit der vergangenen Nacht 
das gesammte Wieseliterrain der Ober-Rieberung überschwemmt, „ganz blank 
war. ' Das Schöningsche Lager wurde dadurch nicht wenig belästigt; auch wurden 
die Lüneburger genöthigt, ihre am Dunzig errichtete Schanze, da sie ganz unter 
Wasser stand, zu verlassen. , . . or ,K,

30. und 31. — Wegen des anhaltenden Regens konnte in den Angriffs
werken nicht weiter gearbeitet werden; es mußte darin ein Stillstand eintreten. 
Dagegen ware,i die ' Batterieii im kurfürstl. Lager wieder ui voller Thätig 
feit, ' die Stadt, auch die Lastadie, zu beschießen; die Festung antwortete nach 

Kräften.
September.

1. — Die Belagerer sicherten die am Rabenstein aufgeworfene Schanze gegen 
Cavalêrie-Angriffe durch Verpalissadintng. Ein Ausfall vor dem Reüenthor, mit 
50 gteütern gegen die Sternschanze unternommen, hatte, obwol die Borpoffenkette 
durchbrochen wurde weiter keinen Erfolg. . o o„

3. — Eben so erging es einem Ausfall, welcher heüte gegen das Lune- 
burasche Lager, ebenfalls ' mit 50 Reütern unternommen wurde. Er bewirkte 
weiter nichts als einen ansehnlichen Verlust an Leüten auf beiden Seiten. — 
Von dem, was sich am 2. Sept, ereignet hat, ist in den verschiedenen Belagerungs
Berichten nichts angegeben, daher anzunehmen sein durfte, daß etwas Autzer- 
ordeiitliches nicht vorgefallen sei und die „Donnerbüchsen" ausgeruhet haben

4  Die im Dammschen See noch kreüzenden zwei Kurfustl. Kaperschiffe 
verließen heüte ihre Station und segelten iiach der Swine ab. An diesem und 
den beiden folgenden Tagen geschah Seitens der Belagerer nichts anders, als 
daß sie ihre Tr'anchöen verstärkten und sie in Zusammenhang zu bniigen suchten. 
Auch fingen sie nuiimehr an stark zu miniren, sowol auf dem Luneburgschen, als 
dem Kurfürstl. Quartier, um die Contrescarpe zu öffnen, „die ihnen", wie die Be
lagerten sagten, „ein Stachel im Allge war. Der Berichterstatter J. C. Z. sagt
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ferner: „Seine, des Belagerers, Batterien und Werke hat er verstärket utib theils 
mit doppelten Graben verwahret, auch mit spanischen Reitern beleget. Von den 
Belagerten geschahen zwar einige Ausfälle, wurde aber nichts ausgerichtet. Es 
machten auch die Lüneburgischen eine Sternschanze näher vor dein' Mühlenthor, 
um den Reutern aus der Stadt das Außfallen zu verwehren". Mit dieser 
Schanze in der „Form eines Sterns ist wol die Batterie vom 28. August ge
meint. — Ein Überläufer aus dem Lüneburgschen Lager verkündete in der 
Stadt, daß der Herzog von Hannover zum Entsatz der Festung in Anmarsch fei'!

'»> — Für diesen Tag enthalten die Belagerungs-Berichte Nichts; es mag 
sich verhalten haben, wie untern: 3 wegen der Ruhe des 2 angemerkt wurde.

6. — Nachdem der Dammsche See durch die Abfahrt der letzten kurfürstl. 
Kaper wieder freies Wasser war, machte sich eine, aus 30 Mann bestehende 
Partei Boots- und Schiffersleüte in 8 Booten nach Berglank auf, und überfielen 
daselbst eine Kuppel brandenburgscher Militair-Pferde, welche als Reconvalescen- 
ten unter Aufsicht einiger Dragoner dort auf der Weide gingen. Die — Un
menschen stießen 140—1i)0 dieser unschuldigen Thiere nieder^ und kamen mit 
12 Gefangenen, meist Bauern aus Berglank, in die Festung zurück, frohlockend 
und jubelnd, als hätten sie mit diesem schlechten Streich ' eine Heldenthat be
dangen. Der Haß der Stettiner damaliger Zeit gegen das Halls"Brandenburg 
faillite keine Gränzen. Bei der nachmaligen Capitulation gingen die Verüber 
dieser Missethat straflos aus.

7. — Die Lüneburger legten in der Nacht vor dem Frauenthor noch ein 
Reduit rechts der Scharfen Ecke. Am Tage geschah nichts Bemerkenswerthes. 
Vier Braildenburgsche Reüter wurden als Gefangene eingebracht. Ein Corpvral, 
der als Uberlaüfer ins Lüneburgsche Lager kam, erzählte, daß nur noch 1000 
Mann von der Garnison dienstfähig seien, die anderen dagegen seien theils ge
blieben, theils lägen sie verwnndet oder krank im Lazarett). Auch ließen die 
Bürger, weil sie wol einsähen, daß auf Entsatz nicht zu rechnen fei,' den Muth 
allmälig sinken. Ein Ausfall von der Lastadie hatte keinen Nutzen. „Die Be
lagerer hielten sich, — wie es in einem Bericht heißt, die Zeit über ziemlich inne, 
nur daß dann und wann Granaten eingeworffen wurden. Indessen wurden ihre 
Werke je länger je mehr verstärket, und immer Balken, Bretter, auch Stücke 
aufgeführt.

8. — An diesem Tage begann das Zerstörungswerk der Stadt wiederlun 
in erhöhter Potenz. Aus 180 Stücken lind von allen ihren Batterien zugleich 
fingen die Belagerer an, die Festung zu beschießen, „und geschahen diesen einzigen 
Tag allein über 3000 Schlisse, ohne waß auß Mörsern, deren allch 25 waren, 
geschahe". Die Schüfie folgten einander so rasch, als wenn ein Pelotonfeüer ge
geben wird. Es flogen Bomben und Granaten, Stinkpötte und Beitelsäcke in die 
Stadt, um die ärgsten Verwüstungen anzurichten und so ging es die nächsten 
10 Tage fort ohnunterbrochen, ohne Rast und Ruhe. Am 10. wurden an 
4000 Schüsse aus halben, 3/4 und ganzen Karthaunen, aus Haubitzen und Mörsern 
blos allein von der Landseite auf die Stadt abgegeben, ohne das Feuer zu 
rechnen, welches von den Batterien vor der Paruitz auf die Lastadie sich entlud. 
Das Kanoniren und Bvmbardiren aus sämmtlichen Schanzen und Batterien rund 
um die Stadt wollte kein Ende nehmen. Die Karthaunen hatten besonders die

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 92
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Korn genommen. Sie richteten die Schießscharten ^so zu,Festungswerke aufs Korn genommen. Sie richteten Dte gu,

daß bic Selagerten kein Geschütz mehr gebrauchen wmitm. Det Stad à 
wurde so tttgefcM, daß jetzt wol tein Hans mehr ohne Beschädigung aufrecht 
steht. Die Festung antwortete tapfer und so viel sie vermochte, litt a bet auch 
außerordentlich an ihren Werken. Der Verlust an Menschenleben war groß, bet 
der Garnison und der Bürgerwehr, wie in der unbewaffneten Bmg^schaft. ii 
Besatzung verlor viele ihrer tapferen Officrere durch unmittelbaren Todc>d" 
schwere Berwundung, die sie zum Dienst untauglich machte. die tapscrstcn, 
die in diesen schweren Tagen der Vertheidigung entzogen wurden, werden nament
lich genannt: der Oberst Oscherta, der Major Klebeck,derRittmeisterGerteiL 
die Capitains Gerten, Bray u. a. hl, Namen, die langst verklungen sind, mchtv 
desto weniger, obwol sie unbekannt gebliebenen Familien angehoren, c» verdienen 
in dem Gedenkbuch Stettiner Geschichten aufbeivahrt zu werden.

9. und 10. Das Feüer von den Kurfürstl. Batterien war au diesen beiden 
Tagen vorzugsweise auf den Wall am Heil. Geistthor gerichtet, der dadurch 
ruinirt wurde Nachts hörten die Wachen ein lautes Klaggeschrei m der L>tadl 
über deu Verlust sv vieler Menschen und das Zerstören der Hausei. 
Tranchae-Arbeiten wurden ohne Unterbrechung fortgesetzt, man mmirte auch unb 
legte einen Kessel unweit des Frauenthors an. SY.f, t s 

11. — Die Belagerten waren heüte in der Lage, von mehreren Punkten ie„ 
Walls die Geschütze zurückziehen zii müssen. Abermals großer Verlust an Mann
schaften, wie an Leüten von der bewaffneten und unbewaffneten Burgeischaft.

12  Mit alleu Approchen waren die Belagerer bis an die Contrescarpe 
vorgerückt, auch war in der Nacht ein Werk aufgeworfen, von dem aus die 
Contrescarpe eingesehen und beschossen werden konnte (21). vsii derselben Nacht 
machte die Besatzung drei Ausfälle aus dem Heil. Geist- und Frauenthor. <ac 
beiden ersten waren ziemlich glücklich, indem 12 Mann als Gefangene eingebracht 
wurden, der dritte mißglückte aber der Art, daß ein Kapltam schwer verwundet, 
und über 60 Todte und Verwundete unter den Mannschaften den Belagerern ut

^3. —Abends wiederum ein Ausfall, ohne Nutzen. Das Schießen unb 

Bombardiren der Belagerer war um dieselbe Zeit etwas mäßiger geworden.
14 — An diesem Tage zerstörten die Geschosse der Belagerer eine große 

Anzahl Haüser in der Stadt und viele Bewohner dieser Hauser, wre andere 
Bürger, die sich auf der Straße befanden, wurden getödtet oder verwundet Und 
wie heüte so geschah es in den vorhergehenden und den iiachfolgendenTagen.

der Nacht bemächtigten sich die Kurfürstlichen vor dem Heil. Geißthvi au 
zwei stellen der Cmit»searpe, wurden aber tnt 20 SBiattn Verlust der tapfern 

Vertheidiger der Garnison und der Bürgerwehr zurückgewiesen. Sie faßten 
zwar dort von Neüem Posto, konnten sich aber wegen Mangels an Schanzzeug 
nicht behaupten. Außer der Vertheidigung der Contrescarpe fand em mißglückter 
Ausfall statt, der eine» großen Verlust an Mannschaften herbeifuhrte.

15. — Unaufhörliches Schießen und Bombardiren bei Tag und bei Nacht.
16. — Um 11 Uhr Vormittags machten die Belagerten einen so starken 

Ausfall, als bis heüte während der ganzen Belagerung noch Nicht geschehen ivar.
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General-Lieutenant v. Wülsten hatte dazu 6 „Squadronen" zu Pferde und drei 
Bataillons zu Fuß, so man zusammen auf etwa 1000, nach andern: Bericht, 
auf 1600 Mann schützte, eommandirt. Es war auf das Lager der Lüne
burger abgesehen. Hwr war man aber wohlgerüstet. Aus einen: heftigen 
Anprall der Belagerten entspann sich ein hitziger Kampf, der zuletzt zu ihren 
Ungunsten ablief, auf beiden Seiten aber mit großem Verlust an Leüten, auch 
au Pferden verknüpft war. Denn die Brandenburgische Reüterei, welche der 
Kurfiirst ius Lüneburgische Lager zu dessen Verstärkung eommandirt hatte, ver
folgte die Retirirenden bis an die Contresearpe und kam somit in den unmittel
baren Bereich der Festungs-Geschütze, die den Ausfall kräftigst unterstützten. In 
dieser Action wurden mehrere Schweden zu Gefangene:: gemacht, von denen einer 
aussagte, „daß die Soldatesqua in der Stadt nur wünschte, heraus zu sein, und 
daß die Stadt über wäre; es würde:: die meisten überlaufen, wenn sie nur ver
sichert wären, daß Se. Kurst. Durchl. ihnen Quartier geben würden. Die Bür
gerschaft aber bestände noch überaus fest — hartnäckig sagt ein anderer Bericht, 
weil sie noch immer auf Suceurs hoffe und triebe die Soldaten an, einen Aus
fall über den Andern zu thun." In der Nacht zwischen den: 16. und —

17. — wie auch an diesen: Tage fiel nichts Bemerkenswerthes vor; abgesehen 
davon daß die Artillerie der Belagerer nach wie vor in voller Thätigkeit ihres 
Zerstörungswerkes war. In der Nacht zum —

18. — bemächtigten sich die Brandenburger des Oberbaums und verschanz
ten sich daselbst (22). Am Tage wurde beiderseits wenig geschossen. Eine feind
liche Kugel traf um Mittag den jungen Herzog von Holstein-Sonderburg, der als 
Rittmeister in des Kurfürst:: Leib-Regiment diente; sie schlug ihm das rechte 
Bei:: ab. Vier Stunden nachher gab er seinen Geist auf. An: Abend miß
lungener Ausfall auf das Kurfürstliche Lager; es wurde von beiden Seiten über
aus heftig mit Musketen und Stücken geschossen, auch mit Granaten geworfen 
und es gab viele Todte und Verwundete. Nachts kamen die Belagerer den Wällen 
so nahe, daß sie mit den dort stehenden Wachen sprechen konnten. So unter
hielten sich zwei Grenadiere auf gegebene Parole eine ganze Stunde lang. Aus 
den Reden der Schweden konnte man abnehmen: daß, nachdem die Hoffnung 
ans Suceurs fast verschwunden sei, die Garnison mit den: Vorgeben hingehalten 
werde, der Friede sei so gut wie geschlosseu und uach dessen Publikation müsse 
der Kurfürst abziehen.

19. — Heute wurde den Belagerten mit überaus starken: Kanonieren der
gestalt zugesetzt, daß nicht allein sämmtliche Batterien und ein Stück von dem 
Walle, der den Lüneburgische:: Augriffen gegenüber stand, über den Haufen ge
schossen, sondern auch die Häuser in der Stadt, zum größten Theil, von Stück- 
kugeln, Granaten und Stinkpötten so durchlöchert und zertrümmert wurden, „daß 
es elendiglich und erbärmlich anzusehen". Die Lüneburger kamen nunmehr der 
Contrescarpe so nahe, daß man sich gegenseitig mit der Pique erreichen konnte. 
Sie wären auch bereits im Grabe:: geweseu, wer::: nicht vorher die von den Be
lagerten angelegten Minen hätten gesucht werden müssen, von denen die Nacht 
über eine gefunden worden war. Andrer Seits waren die Belagerer ebenfalls 

92*
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mit Miniren sehr thätig, und man rechnete, daß in den nächsten Tagen einige 
Minen fertig sein würden.

20. — Es wurden gegen 100 Wurfgeschosse in die Stadt geschleüdert. Im 
Kurfürstl. Lager vertrieben sich einige Officiere die Zeit damit, zu berechne», 
was die Belagerung für Geldkosten verursache. Sie fanden, „daß das starke 
Kanoniren, so eine Zeit hero gewehret, alle Tage und Nacht 6000 Thlr. zu stehen 
komme". Etwa unterm —

21. — findet sich in einem der Belagerungs-Berichte, die übrigens aus 
dem Kurfürstl. Lager stammt, die — etwas fabelhafte Nachricht, „daß die Stet
tiner ihren Commandanten bisher in Arrest gehabt, nunmehr aber dessen erlassen 
und ihm sein voriges Commando wieder übertragen worden sei, nachdem er sich 
durch einen Eid verpflichtet, nicht an Übergabe denken, sondern sich bis in den 
Tod vertheidigen zu wollen."

22. — Der Kurfürst erhielt durch den Holländischen Admiral Tromp, den 
dänischen Ambassadeur v. Buchwald und dem Kurbrandenburgischen Residenten 
am Hose zu Kopenhagen, v. Brand, die Nachricht, daß der König von Däne
mark auf Rügen glücklich Fuß gefaßt h rbe. Es wurdeu deßhalb einige Regi
menter zn Fuß nebst Reüterei- und Dragoner-Detachements unter General Giese 
nach der Penemünder Schanze abgefertigt, um vou da nach Rügen, dein Könige 
zu Hülfe überzusetzen. Der Kurfürst fuhr mit dem Admiral Tromp in die Tran- 
chäerl und ließ ganze Salven aus Stücken geben, als Beweis seiner Freude über 
die empfangenen Nachrichten. Um 8 Uhr Abends attakirte Oberst Schöning, der 
nunmehr definitiv das Commando der Belagerungs-Truppen vor der Lastadie 
führte, das Ravelin, welches die Belagerten vor der Parnitzbrücke znr Vertheidi
gung derselben und der Lastadie, angelegt hatten. Die Besatzung floh , als sie 
sah, daß die Angreifer sich anschickten, den Graben mit Faschinen zu füllen, und 
zündeten die Brücke hinter sich an, worauf der Oberst das Raveliu besetzte und 
sich darin verbaute. Die kämpfenden Parteien waren einander so nahe, daß sie 
mit einander sprachen, die Belagerten Semmel ins feindliche Lager und die Be
lagerer Citronen, Toback u. d. ut. in die Befestigung warfen. „Auf welchen 
guten Anfang bald ein völliges Aecomodement verhoffet wurde". Von dem 
Posten im Ravelin konnte dein Bericht zufolge, uicht allein die ganze Lastadie, 
sondern auch jedes Haus in der Stadt gleichsam de but en flanque beschossen 
werden.

23. — Unaufhörliches Beschießen und Bewerfen der Werke und der Stadt 
mit Stinkpötten, Bettelsücken, Bomben und Granaten von 500—600 Pfd. im 
Gewicht, wodurch heüte, wie auch am folgenden Tage den —

24. — wie sich denken läßt, die ärgsten Verwüstungen angerichtet wurden. 
Nachts machte Major Zabel einen Ausfall vor dem Frauenthor, nachdem eine 
Mine gesprengt worden war, von dem man sich eine gute Wirkung versprochen 
hatte, was aber nicht zutraf. Die Lüneburger wareu überdem wachsam gewesen 
und warfen den Major mit seiner Schaar unter großem Verlust in die Festung 
zurück. Zwei Überlaüfer, die in der Nacht aus der Stadt ins Lager kamen, 
sagten aus: Der Rath habe zu verschiedenen Malen bei der Bürgerschaft ange
fragt, ob sie das Aüßerste abwarten, oder auf einen guten Accord eingehen
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wolle; der gemeine Mann wäre aber zum Aceord nicht zn bewegen, weil Schiffer 
Pust uach seiner Rückkehr aus Stralsund sie auf einen gewissen Entsatz von Liw- 
land her vertröstet habe.

Der heutige Tag ist in der Belagerungs-Geschichte dadurch bemerkeuswerth, 
daß an demselben mit dem Angriff auf der Erde, nunmehr auch der unter 
der Erde — nämlich der Minen - Krieg verbunden wurde. Gleich am Tage 
darauf, den —

25. — Sprengten die Belagerten eine mit 8 Tonnen Pulver geladeue Mine 
beim Frauenthor und machten gleich darauf mit 200 Mann einen Ausfall, rich
tete« aber durch beides soviel wie gar Nichts aus, indem nur 4 Gefangene ein
gebracht, nwgegen ein ausgezeichneter Officier, Kapitän Breg, tödtlich und 
viele Mannschaften bald schwer, bald leicht verwundet wurden, „und war der 
Schade größer als daß Vortheil". Auch die Lüneburger ließen ihre Mine 
unter der Scharfen Ecke springen und öffneten dadurch die Contrescarpe. Als 
nun des Nachts die Belagerten die Bresche schließen wollten, entspann sich ein 
hitziges Gefecht, bei dem die Handgranaten eine große Rolle spielten, es wurden 
derer in dieser Nacht an 600 Stück geworfen und es gab großen Verlust auf 
beiden Seiten. Es brachen auch die Lünebürger in der Belagerten Mine ein, 
wo gleichfalls ein heftiger Kampf entbrannte; die Angreifer mußten aber vor den 
tapferen Gegnern weichen. Im ersten Minentrichter behaupteten sich die Lüne
burger. Hier entdeckten sie zwei Contreminen, von denen eine ganz fertig war, 
aus der andern nahm man 6 Ctr. Pulver. Beim Heil. Geistthor wälzten die 
Belagerten eine Stnrmtonne ins feindliche Werk, was dadurch in Brand gerieth.

Der Kurfürst ließ deu Belagerten durch einen Officier in den Approchen zurufen, 
daß Rügen von den Dänen genommen und auf Hülfe vom Grafen Königsmark, 
wie von Liwland her, nicht mehr zu rechnen sei. Der wachthabende Officier 
erwiderte: „Jhro Kurfurstl. Durchl. gebühret unser Dank für die Mittheilung; 
es fei aber gleichviel, lvas in Rügen geschehen, und in Liwland nicht geschehen; 
wir aber hier in der Festung werden unsere Pflicht thun, wie es ehrlichen Sol- 
dateu geziemt." Die Belagerten schmeichelten sich noch immer mit Sueeurs.

Darauf war in diesem Stadium der Belagerung nicht viel Aussicht. Die 
Stadt lag mit Blut überschwemmt, lag größtentheils in Trümmern, der Feind 
stand an den Gräben. Man hätte das Anerbieten des Kurfürsten annehmen 
und mit Ehren kapituliren können. Doch fern war dieser Entschluß dem Sinne 
der Vertheidiger; und höher hing der Lorbeer, den sie erringen sollten. Es be
gann jetzt in der Belagerung nur ein neuer Abschnitt, in welchem die Verthei
diger in ffauerm und blutigem Kampfe durch iteiie 3 Mouate einen Heldenmuth 
entwickelten, der die Erinnerung an die Namen Sagnnt 219 vor Chr., Numanz 
J34 vor Chr., Zaragoza 1808/9 nach Chr. nicht zu Spotte macht. Es galt 
j^tzt die Festungswerke selbst zu vertheidigen; und dies geschah Schritt vor 
Schritt durch Geschütz und Gewehr, durch Ausfälle und Minen mit einer Heftig
st und Einsicht, welche ihnen bei Freünd und Feind, man kann sagen, über 
ganz Eüropa Achtung erwarb, und für ähnliche Falle ein genügendes Vorbild 
darbietet. (Böhmer, S. 51.)
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26. — Heute sprengten die Belagerten eine Contremine beim Frauenthor. 

Darauf machten sie daselbst einen Ausfall. An einer andern Stelle in der Nähe 
geschah dasselbe; aber beide Ausfälle mußten sich mit Verlust mehrerer Mann
schaften in die Festung zurückziehen. Ein Überlaüfer aus der Stadt berichtete 
heüte, daß Schiffer Pust sich abermals hinaus und herein „practiciret" und 
wiederum Hoffnung zum Suecurs gebracht habe.

27. — Die Belagerten sprengten abermals beim Frauenthar 2 Minen unter 
den feindlicheli Werken, wodurch die Minen der Belagerer einstürzten und die 
Arbeiter erstickt wurden; oberhalb in der Sappe wurden viele verwundet und 
theils durch das Einstürzen lebendig begraben, theils, soweit sie nur mit deui halbeu 
Körper verschüttet und wehrlos waren, von den Ausfallenden, deren Zahl 100 
Mann betrug, mit Piguen und Degen erstochen; — Schauerliche Heldenthat! 
Vergangene Nacht fuhr der Feiud fort, Haudgranateu t» die Scharfe Ecke vor
dem Frauenthor zu werfen, und zwar so haüsig, daß in dieser einen Nacht über 
1000 geworfen wurden.

Die Lüneburger sprengten auch ihrer Seits eine Mine beim Frauenthor, sie 
schlug aber zu kurz und erreichte daher die Contrescarpe nicht; zugleich wurde 
diese attakirt, der Angriff aber mit Verlust zurückgeschlogen. Man rollte auch 
eine große Bombe in die feindlichen Werke; sie rollte aber zurück und tödtete 
beim Springen 10 Mann.

Auch am Heil. Geistthor machten die Belagerten einen Ausfall, nachdem 
eine Mine gesprengt worden war, welche jedoch nicht den Effect der vorgedachten 
am Frauenthor hatte, da sie außerhalb der Werke der Belagerer sprang. Die Aus
fallenden verloren 2 Df freiere, die Capitaine Tanten i und Schwhasburg, als 
Schwerverwundete, und als Todte viele Gemeine, und der Minirmeister erstickte 
im Minengange.

28. — Früh wurde eine Mine gesprengt, die den Belagerern ziemlichen 
Schaden that. Beim Heil. Geistthor ließen die Brandenburger ente Mine springen, 
welche den bedeckten Weg öffnete, sonst aber keinen Schaden that. Ebenso die 
Lüneburger in der folgenden Nacht eine Mine vorm Frauenthor zwischen der 
Scharfen Ecke und dem nächsten Abschnitt oberhalb der Contrescarpe ohne Schaden 
anznrichten. Vorher rollten sie 6 Bomben nach einander in die Scharfe Ecke 
und zuletzt eine Stnrmtonne, was ein entsetzliches Rasseln und Prasseln verur
sachte, endlich aber brachten ihrer 4 Mann eine außerordentlich große Bombe ans 
einer Stange getragen, welche, als sie selbige einsenkeu oder abrollen wollten, 
in ihre eigene Sappe fiel und viele Mannschaften der ihrigen tödtete, andrer 
Seits aber auch der Belagerten Mine einschlug uiib etliche Laudleüte erstickte. 
Es war aber dieser Actus noch nicht zu Ende, als die Lüneburger Holzscheite, 
Pechfaschinen, Theer und Pechkränze herbeischleppten, die an der Palissadenwand 
der Scharfen Ecke so hoch aufgehaüft wurden, daß dieser Berg brennender Stoffe 
das Werk überragte. Angezündet gab es zwar „eine schreckliche Flamme", merk
würdiger Weise verbrannte aber nicht eine einzige Palissade, noch weniger wurde 
dabei ' eilt Menschenleben eingebüßt. Inzwischen stand die Sturmcolvnne in Be
reitschaft. Da indessen die Vorbereitungen zum Sturme nicht geglückt waren, so
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gab man denselben auf. So oft man eine Mine springen ließ, wurde es non 
heftigen Schießen aus Stücken und Musketen auf beiden Seiten begleitet.

29. — An diesem Tage sprengte man auf beide» Angriffseiteu sowol von 
den Belagerern als non den Belagerten mehrere Minen. Einige Minen der 
Brandenburger stürzten in Folge der starken Erschütterung ein, wurden aber so
fort wieder hergestellt. Ju der Nacht gelang es den Lüneburgern die Palissaden 
auf der Contrescarpe wegzubrennen.

30. — Heüte ließen die Belagerer eine Mine vor dem Heil. jGeistthor 
zwischen der Scharfen Ecke und Kiek in die Küche, springen, die zwar den be
deckten Weg und die Contrescarpe öffnete, die Öffnung wurde aber von von den 
Belagerten sofort wieder geschloffen (24). Das unaufhörliche Granatenwerfen 
brachte heüte, außer der Zerstörung von Hab und Gut, 48 Bürgersleüten in der 
Stadt den Tod. „Es fiel eine Granate vor die Hausthüre der Frau Wassow)  
und that 6 Personen, darunter 3 Kinder der genannten Frau, jämmerlich zer
quetscht, die Hüte auf den Köpfen, die Röcke an den Leibern in Stücke gerissen". 
Die täglich vorkommenden Verwundungen waren so zur Gewohnheit geworden, 
daß man sich gar nicht mehr die Mühe gab, sie zu verzeichnen.

*

*) Dieser Familienname lebt in der veränderten Form Waffe noch heüte, 1874, in Stettin 
ï°vt, 10 Hausväter führen diesen Namen.

October.
1. — Die Lüneburger sprengten eine Mine unter der Scharfen Ecke vor 

dem Frauenthor, was großen Schaden that. Die Caponniàre wurde dabei mit 
Ausnahme der Palissaden, aufgehoben. Noch eine zweite Mine sprang in die 
Luft, wodurch ein Stück von dem vor dem Frauenthor stehenden Reservekasten 
fortgerissen wurde. Ein erneuerter Angriff auf die Contrescarpe war vergeblich. 
Das Schießen und Werfen dauerte fort. Eine Granate siel in die Johannis
kirche während der Predigt und schlug 9 der Andächtigen auf der Stelle todt, 
während 6 andere gefährlich verwundet wurden. Am Heil. Geistthor schlug eine 
Granate 4 Soldaten und einen Bürgersmann in einem Keller zu Tode, und 
in der Frauenstraße wurde eilt Junge von einer Musketenkugel erschossen.

2. — Heüte um 4 Uhr Nachmittags sprengten die Belagerten eine unter 
den Angriffswerken vor dem Heil. Geistthor zu Stande gebrachte Mine, „welche 
auch großen Effect gethan haben soll, so daß der Gefangenen Aussage nach, 
50—80 Mann von den Belagerern geblieben." Ein anderer Bericht gibt die 
Zahl der aus dem Schutt wieder Ausgegrabenen zu 40 an, darunter der Haupt
mann Behrenstedt, vom Donaschen Regiment, der die Wache commandirte, einige 
von den Geretteten waren verwundet, die übrigen waren schon erstickt. Einige 
Stunden später ward der vornehmste der Brandenburgischen Jngenieur-Officiere, 
der Obristlieutenaut Blasendorf, General-Quarteermeister-Lieutenant der Belager- 
uugs-Armee, wie er im Begriff stand, den Befehl zu nothwendigen Arbeiten zu 
geben, von einer Musketenkugel, die ihm über den Herzen traf, todt zur Erde 
gestreckt. Die Kurfürstlicheu behaupteten indessen den Posten. Gegen Abend 
kam ein Überläufer aus der Stadt, welcher die darin herrschende Noth nicht 
schwarz genug schildern konnte. Er versicherte, daß unter den Bürgern große
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Uneinigkeit herrsche, „die vermögenden Leüte und die Soldatesca verlangten einen 
ehrlichen Accord, der gemeine Mann aber wäre opiniastriret. " Ist diese Nach
richt begründet und verbindet man mit ihr die gleichlautende vom 24. Septem
ber, so hat es den Anschein, als befände sich das Regiment in der Stadt und 
Festung seit geraumer Zeit in den Händen des Stettiner Plebses und seiner 
Rädelsführer, an denen es in ungewöhnlichen Zeiten ja niemals fehlt!

3. — Die Lüneburger brannten die Palissaden vor dem Frauenthor an der 
Scharfen Ecke, und zwar mit geringerer Mühe, als sie am 28. Sept, angewandt 
hatten, ab, bedeckten auch ihre Sappe mit Kiefern-Reisig und suchten nunmehr 
in den Graben zu gehen. Es wurde aber dieser Platz weiter abwärts mit Palis
saden versehen und die Wache von den Belagerten zurückgezogen. Auch die 
Brandenburger waren näher gerückt; als sie aber auf der Contrescarpe Posto 
fassen wollten ließen die Belagerten eine Mine springen, welche großen Schaden 
verursachte. Darauf wurde mit Approchiren fortgefahren.

4. — Die Brandenburger sprengten eine Mine unter der Scharfen Ecke vor 
dem Heil. Geistthor, welche das ganze Werk hob (25). Weil aber just 200 
Mann in Bereitschaft standen, welche einen Ausfall machen sollten, so trieben 
diese den Feind zurück, daß er er nicht das Logement nehmen konnte, was den 
Belagerten 1 Kapitain und 17 Gemeine an Schwerverwundeten kostete. Während 
der ganzen Belagerung ist nicht „grausamer" mit Handgranaten gefochten wor
den, als an diesem Tage auf der bezeichneten Stelle. Von der Besatzung waren 
50 Granatirer im Gefecht, und von den Belagerern werden es wohl nicht weniger 
gewesen sein; „diese wurffen die Granaten so haüfig gegeneinander, daß nichts als 
Feüer und Knall zu sehen und zu hören war, und von den Hülfegeschrei der 
Beschädigten nichts gehört werden konnte". Gegen Abend verlor die Besatzung 
einen ihrer tapfersten Officiere, den Major Storch, der durch eine Stückkugel er
schossen wurde, neben ihm ein Fähnrich. Eine in der Nacht von den Lüne
burgern gesprengte Mine öffnete die Brustwehr der Contrescarpe vor dem Frauen
thor. An diesem Tage gelangten die Lüneburger im Graben so weit, daß sie 
sich im Wall einschneiden konnnten.

5. — „Des Morgens früh zwischen 3 und 4 Uhr ließen Se. Kurfürstl. 
Durchlaucht die große Mine, worüber man eine geraume Zeit gearbeitet, springen, 
mit solchen Effect, daß nicht allein des Feindes Contrescarpe an der Stelle, mit 
Allem, was darauf war, in die Luft flog, sondern auch ein so großes Loch 
(Minentrichter) entstand, daß an die 70 Mann darin stehen konnten. Der größte Theil 
der Erde wurde in den Stadtgraben geschleüdert und viel Menschen damit be
deckt; wie man dann nachhergehends von einem Überlaüfer erfahren, daß alle 
Minirer der Besatzung und viel Bauern, welche an den Festungswerken arbeiteten, 
ingleichen ein Obristwachtmeister, Namens Starke, und eine Capitain der die Minirer 
und Granatirer commandirt, geblieben. Die Kurfürstlichen wollten zwar sofort 
auf der gesprungenen Mine (im Trichter) Posto fassen, sie fanden aber den Feind 
auf beiden Seiten in guter; Positur, weil derselbe eben einen starken Ausfall 
thun wollte, wenn er nicht durch den Effect der Mine daran wäre verhindert 
worden. Se. Kurfürstl. Durchl. ertheilten darauf Ordre, daß man am Hellen 
Mittag in der Contrescarpe Posto fassen sollte, wie auch von den dazu comman-
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dirten Mannschaften geschah, welche sich alsofort dergestalt vergruben, daß der 
Feind ihnen nichts mehr anhaben konnte, nun derselbe noch Pvsto tu der 
Contrescarpe faßte, welche auch gut befunden wurde, zu miniren und in die Luft 
ztl sprengen." Die Belagerten hatten mit großer Tapferkeit ruhuwoll gekämpft, 
doch aber endlich der Übermacht weichen müssen.

6. — Die Belagerten sprengten eine Mine, die sie noch bei dent letzten 
Poften an der „Kiek in de Köcke" übrig hatten. Der Effect war nicht von 
großer Bedeütung; zwar wurden einige Mannschaften von den Kurfürstlichen ver
schüttet, alsbald aber wieder herausgegraben, bis auf 6 Leichtverwundete, mit 
heiler Haut. Großem Erfolg hatte ein gleich darauf unternommener Ausfall 
am Heil. Geistthor, indem viele Brandenburger todt auf dem Platze bliebeu, die 
Schweden aber nur 2 Blessirte hatten.

7. — Die Belagerten sprengten heüte früh wiederum eine Mine, und zwar 
vor dem Frauenthor bei der netten Capvnniàre unter den Angriffswerken, was, 
tvie der gestrige Fall oberhalb der Festung, glückte und den Lüneburgern ziem
lichen Verlust an Maitnschaften zufiigte. Auf der andern Seite der Stadt ließ 
der Kurfürst um 9 Uhr Vormittags die andere Mine unter des Feindes aüßer- 
stem Posten in der Contrescarpe sprengen. Sie hatte die Wirkung, die man von 
ihr versprochen: die commandirten Leüte faßten darauf festen Fuß; man ward 
also der Contrescarpe mis dieser Seite völlig Meister und konnte nunmehr auch 
mit der Sappe im Graben avanciren.

„Bei allen diesen Attaquen und Rencontren ist von beiden Seiten unglaub
lich geschossen worden, so daß es ein continuirliches Feüer gewesen, und man 
nichts anderes als Salven aus Stücken und Musqueten gehört hat, und ist wol 
gewiß, daß in langer Zeitung in keiner Belagerung von beiden Theilen ein so 
großer Effect in Miniren und Schießen, als vor diesem Orte."

8. — Heute ruhte der Miueukrieg, dagegen wurde, wie an den vorher 
gehenden Tagen, so auch heüte und an den nachfolgenden Tagen mit unausgesetztem 
Beschießen der Stadt und dem Granatenwerfen fortgefahren. Am Abend dieses 
Tages ttas einen Gewürzkrämergesellen daß Unglück,' daß eine Granate ihm den 
linken Fuß abschlug „und er hat nach vielen Jammertreiben seinen Geist auf
gegeben."

9. — Die Lüneburger sprengten eine Mine unter der neüen Caponnwre vor 
dem Frauenthor, welche die inwendige Wand aufschlug und den Minengang der 
Belagerten niederwarf. Es kamen dabei 4 von den zur Arbeit commandirteu 
Laudleüteu und 3 Soldaten ums Leben. „Heüte schlug eine Granate in das 
vwhanniskloster; eine Hospitalitin wurde getödtet, zlvei andere - erlitten todtliche 
Verwundungen." Die Brandenburger hatten in der Contrescarpe über 10 Mann 
oer Besatzung abgeschnitten, welche sich in ein Gewölbe unter der Contrescarpe 
flüchteten. Die Belagerer aber hatten das Loch besetzt und von oben sehr viele 
große und kleine Granaten re. hineingeworfen, „worauf mau ein jämmerliches 
Geschrei hörte, also daß dieselben zerschmettert oder erstickt sein müssen." (Mensch
licher wär' es gewesen, die Leüte gefangen zu nehmen!) Hierauf und am —

. — auch an den folgenden Tagen, machte die Besatzung, muthmaßlich
aus Betrieb der das Regiment in der Stadt führenden Plebejer, meherere kleine

Landbuch von Pommern; Th. LI., Bd. IX, 93
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Ausfälle zu verschiedenen Tageszeiten, doch meist in der Nacht, und zwar manche 
Nacht wohl drei. Sie brachten aber stets mehr Schaden als Nutzen, weil es 
nimmer gelang, die Belagerer aus ihrer Stellung zu delvgiren, nicht einmal ihnen 
nainhafte Verluste beizubringen, hingegen durch die Verluste, welche die Aus
fallenden allezeit erlitten, die tapfere Garnison sehr geschwächt wurde. Mau zählte 
heute 14 Personen von der Bürgerschaft, welche getödtet oder verwundet wurden. 
Auf dem Walle schlug eine Stück-Kugel einem Bürgerwehrmann, seines Gewerkes 
ein Bäcker, den Kopf ab, und dasselbe Schicksal ereilte den Lieutenant Wrangel, 
der auf der Lastadie den Dienst hatte.

11. — Dem Boten, welcher am 24. August vom Rath an den Grafen 
v. Königsmark abgefertigt worden war, war es heüte endlich gelungen, sich, nach 
vielfach erlebten Fährlichkeiten, durch die feindlichen Vorposten zu schleichen und 
in die Stadt zurückzukehren. Er brachte aus Stralsuud abermals Vertröstuugeu 
auf Suceurs, der binnen 6 Wochen erfolgen werde, mit der Aufforderung, 
dem Könige die wichtige Festung Stettin auf jeden Fall zu erhalten. Unterdessen 
hatte man draußen mit der Arbeit fleißig fvrtgefahren, die Gallerien an den 
Wall zu bringen, und sich in denselben einzuschneiden. Die Belagerten machten 
zwar oft Versuche zum Ausfallen, wichen aber immer sogleich zurtick, wenn sie ihren 
Feind in guter Bereitschaft fanden. Doch ging es dabei so scharf her, daß wenn 
sich die Gegner verschossen, sie einander mit Steinen bewarfen.

12. — Abermals einer von den vielen nutzlosen Ausfällen beim Heil. Geist-- 
thor auf die Brandenburgischen Angriffswerke, die nichts als Menschenopfer 
kosteten: Schwedischer Seits fielen 1 Fähnrich uud 10 Gemeine, auf Branden
burgischer Seite 1 Major, 3 Lieutenants und 5 Gemeine als Todte und 
Verwundete.

13. — Wiederum ein Ausfall, und zwar auf die Stellung der Lüneburger, 
von der nämlichen Erfolg-, daher Nutzlosigkeit wie die früheren, nach Sprengung 
einer Mine. Doch wurden einige Gefangene eingebracht, darunter 2 Franzosen, 
die bei den Schweden Dienste nahmen.

14. — Beständiges Granatenwerfen.
15. — Heüte fiel eine Granate in die Nieolaikirche und zertrümmerte die 

Kanzel und mehrere Frauenstühle. Bis zu diesem Tage waren 531 Einwohner 
vom Bürgerstande, Männer, Frauen und Kinder, durch Kugeln und Wurfgeschosse 
ums Leben gekommen. So theilte eine glaubwürdige Persou mit, die ein genaues 
Register über diese Veruuglückuugeu geführt haben wollte. Abends ließ der 
Commandant eine Recognoseirung vor dem Frauenthor vornehmen, weil sich das 
wenig glaubwürdige Gerücht in der Stadt verbreitet hatte, daß die Lüneburgi- 
schen Auxiliar-Truppen abzuzieheu im Begriff ständen. Inzwischen hatten die 
Brandenburgischen angefangen, sowol mit der Sappe als mit der Gallerie immer 
weiter zu avanciren; nichts desto weniger leistete die Besatzung noch immer allen 
möglichen Widerstand, der sich sogar, da man einander so nahe gekommen war, 
bis aufs Bewerfen mit Steinen erstreckte, weil sich Angreifer und Vertheidiger 
verschossen hatten. An demselben Tage ließ der Kurfürst unterm Fuße des 
Ravelins nahe beim Heil. Geistthore eine Mine sprengen, welche guten Effect 
hatte. Die Belagerten machten zwar oft Miene zum Ausfallen, so bald sie aber
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die Kurfürstlichen — alart fanden, kehrten sie wieder um. Die seit einigen 
Tagen schlecht und schlackig gewordene Witterung erschwerte die Arbeiten der 
Belagerer ungemein, daher denn auch das Ende der Belagerung sehnlichst her
beigewünscht wurde, uni) mau hoffte, nach dem Urtheil aller Kriegskundigen, daß 
die Belagerten nunmehr binnen Kurzem genöthigt sein würden, von einer Capi
tulation zu sprechen.

16. — Die Lüneburger, nichts weniger als an den Abmarsch denkend, 
brachten heüte 2 Stücke auf die Contrescarpe vor dem Frauenthor und fingen 
an, die Sturmpfähle von der neüen Mine bis zum mittelsten Abschnitt auszu- 
heben (26). Das Kanoniren und Bombardiren hatte seinen Fortgang; viele 
Menschen kamen ums Leben; es werden namentlich angeführt: zwei Handwerks
burschen, einer auf dem Wall vvu einer Mnsketenkngel, der andere auf freier 
Gaffe von einer Granate zu Tode gekommen; desgleichen sieben Leüte in einem 
Hause der Pflugstraße)  durch eine Granate, die das ganze Haus auf sie warf; 
ferner ein Mädchen beim Neüen Thor, ein Kind auf dem Elendshof (jetzt Jo
hannishof genannt), eine Kindermagd nebst dem Kinde auf dem Roßmarkte in 
einem Keller, noch ein Magd, welcher, da sie über die Langebrücke ging, eine 
Stückkugel beide Beine wegriß.

*

17. — Unausgesetztes Kanoniren und Bombardiren aus allen Batterien.
18. — Eine Granate schlug auf dein Schlosse in einer Stube 3 Gefangene 

(Schweden?) todt. Des Morgens früh kehrte Mietzner),  der vom Rath auf 
Recognvsciniug ausgeschickt war, mit der frohen Botschaft zurück, daß, zuver
lässigen Nachrichten zufolge, die er eingezogeu hatte, die Schwedische Armada 
aus Liwland tut vollen Anmarsch ziim Entsatz der Festung begriffen sei. Diese 
Nachricht erwies sich als eine Taüschung; —was man wünscht, glaubt man!

**

19. — Die Belagerten ließen um 12 Uhr Mittags eine Mine auf der 
Lüneburger Seite springen, dann machten sie einen großen Ausfall dahinwärts. 
Es wurden dazu 2 Majors mit 300 Mann von der Garnison und Bürgerwehr 
commandirt. Der Ausfall geschah in zwei Colonnen, davon die eine von der 
Wasser-, die andere von der Landseite vorging, d. h.: wol zum Frauen- und 
zum Mühlenthor hinaus. Das Unternehmen glückte vollkommen. Die Belagerten 
eroberten zwei vierpfündige Regimentsstücke und brachten 1 Kapitain, 1 Fähnrich 
und 27 Gemeine als Gefangene mit ein. „Und wäre dieser Anschlag noch 
glücklicher gewesen, wenn die Ausfallenden ein Feldzeichen gehabt hätten, denn 
dessen Mangel verursachte, daß die in Reserve stehenden Bürgerwehrmänner und 
Mannschaften von der Garnison den Suceurs, welche den in den Approchen 
Kämpfenden aus deut Lüneburgischen Lager zugesckfickt wurde, frei übers Feld 
Passireu ließen, und für Schweden ansahen, weil sie mit diesen gleiche Monti- 
rungen. Auch ein Pulvermagazin auf der Batterie der Belagerer flog bei dieser 
Attaque in die Luft, wodurch ein Stück-Lieutenant getödtet, ein anderer verwun
det wurde" (27). Ein anderer über diesen Ausfall erstatteter Bericht sagt: 
„Dieses Gefecht war hart und blutig, doch soll der Verlust an beiden Seiten

*) So verstümmelte man also schon 1677 den Namen der Fluchstrafze (L. B. IL Th. Bd.
VIH, 234, 240). — **) Der Name Mietzner lebt in Stettin fort, 1874.

93*
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fast gleich gewesen sein, die Stettiner haben gegen 150 der Belagerer nieder ge- 
niacht, sind auch so lange in bin Lüneburgschen Werken stehen geblieben, bis sie 
von denen aus dem Lager, so den ihrigen zu Hülfe gekommen — jenen Suecurs 
jit der scheinbar schwedischen Uniform — hinausgetrieben wurden, wiewol sie 
noch über 40 Todte und Gequetschte bekamen; gestalt, dann Überlaüfer, so sel
bigen Tages aus der Stadt kommen, berichtet, daß die iu der Stadt uiehr denn 
100 Mann in diesem Ausfall verloren." Auf Lüneburgscher Seite fiel der 
Oberst Jäger itnb ein ungenannter Obristwachtmeister, „wie man denn von der 
Festung aus gesehen, daß 7 vornehme Officiere auf Bahren vom Gefechtsfelde 
nach dem Lager getragen wurden. Jene Überlaüfer berichteten auch einhellig, 
daß die Bomben und Granaten in der Stadt nnsäglichen Schaden an Menschen 
und Haüsern gethan". Heüte Abend ging beim Kurfürsten die Nachricht ein, 
daß Graf Königsmark Rügen ganz geraümt und der König von Dänemark die 
Insel unter seine Botmäßigkeit gebracht habe.

20. — Zwei Ausfälle auf die Brandenburgsche Approche vor der Grünen 
Schanze ohne Erfolg (28).

21. — Mehrere Ausfälle gegen beide Angriffslinien blieben ohn' allen 
Nutzen, hatten vielmehr nur einen großen Verlust an Officieren und Leüten zur 
Folge. Der gegen das Brandenburgsche Lager gerichtete war ein großer mit 
300 Mauu iu der Nacht unternommen. Die Ausfallenden stießen sich an der 
ehernen Mauer der Brandenburgschen Musketiere, vou den Batterie-Stücken 
unterstützt, blutige Köpfe, mit Verlust vieler Getödteten, die im Graben liegen 
blieben, mußten sie sich „mit höchster Confusion" retiriren. Ein Überlaüfer 
sagte aus, daß dieser unglückliche Ausfall, da viele brave Officiere dabei geblic
hen, große Bestürzung verursacht habe.

22. — In der Nacht nahmen die Brandenburger sonder einigen Mannes 
Verlust den Stettinern ein Ravelin weg, haben auch iu dieser Nacht bis an die 
Palissaden des letzten Walles approchirt. (29.)

23. — Die Brandenburger avancirten so weit, daß sie den Graben vor 
der Wassernuß mit Faschinen ausfüllen konnten; sie bemächtigten sich darauf 
dieses Werks und behaupteten sich darin, trotz einiger Ausfälle, vermöge derer 
die Besatzung sie wieder heraustreiben wollten (30).

24. — Großer Ausfall beim Heil. Geistthor, der unglücklich ablief; die 
Belagerten hatten einen Verlust von 26 Mann an Todten und Gequetschten, 
ließen 6 der ihrigen in den Händen der Brandenburger und brachten von deren 
Officieren 2, einen Hauptmann und einen Lieutenant, mit zurück. 5 Überlaüfer aus 
der Stadt, die ins Kurfürstl. Lager kamen, berichteten, „daß, so drinnen Gewiß
heit, daß die Insel Rügen an die Dänen über, wären sie gesonnen, sich zu er
geben". Einem andern Berichte zufolge hatte an diesem Tage der Commandant 
General-Lieutenant v. Wulfsen, in Assistenz der übrigen General- und Obristen- 
Officiere, eine Conferenz mit dem Rathe und dem Bürgerschaftlichen Collegium 
über den Stand der Angelegenheiten. Der Rath stellte die gefährliche Lage des 
Standes der Dinge vor und gab dein Commandanten die Entscheidung der Frage 
anheim: ob Fortdauer der Vertheidigung bis zu dem iu Aussicht stehenden Ent
satz oder Übergabe auf ehrenfeste Bedingungen. General v. Wulfsen wollte aber
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auch das Collegium der unterteilte von der Kaufmannschaft hören, zu welchem 
Endzweck Nachmittags eine Conferenz mit diesen auf dem Seglerhause abgehalten 
wurde, bei der Mehrheit der Stimmen „die Sache Senatus arbitrio commitiret, 
einige aber noch weitere Defension ovrgewandt, und von keiner Übergabe wissen

25. — Der Commandant, unter Zuziehung des General-Majors Plantinus, 
Befehlsführer der Bürgerwehr, forderte die Bürgerschaft zu der Erklärung auf, 
ob sic gesonnen sei, sich noch länger zu vertheidigen, und ob es Unzufriedene 
oder Übelgesinnte in ihrer Mitte gebe. Die Meisten verstanden sich zur weiteren 
Defension, Dabei kam es zwischen der 5ten und 6ten Bürgerwehr-Cvmpagnie 
zu einem heftigen Zank, der mit blutigen Köpfen geendet haben würde, wären 
nicht die beiden Generale dazwischen getreten. Die vornehmsten Bürger hatten 
schon längst von Capitulation gesprochen, konnten aber gegen die Rädelsführer 
des gemeinen Pöbels, die, wie immer im Trüben fischen wollten, nicht auf- 
kommen, sie mußten bei Gefahr ihres Lebens schweigen. Nachmittags 3 Uhr 
abermals ein starker Ausfall an der Brandenburgschen Seite, und Abends ein 
zweiter vor dem Frauenthor, beide mißglückend mit einem Verlust von je 30—40 
Todten an Officieren und Mannschaften.

26. — Die Brandenburger gingen mit einer Gallerte über den Wasser
graben vor dem halben Bollwerk am Heil. Geistthor. Sie hatten sich bemüht, 
eine Brücke zu schlagen, die aber des starken Widerstandes wegen nicht vollendet 
werden konnte, weshalb inan den Graben mit Faschinen äuszufüllen begann. 
„Weil sonst nichts mehr übrig, als die Minen an den Wall zu attachiren. "Kurz 
darauf habe Se. Kurfl. Durchl., nachdem vorher der Graben gefüllt und der 
Damm darüber geführt, eine Attaque auf der Face des halben Bollwerks vor
dem Heil. Geistthor thun lassen, welches auch so gut gelungen, daß Dero Trup
pen darinnen Pvsto gefaßt, und sich sofort darinnen verbauet und vergraben, 
auch. bereits den Mineur angesetzet, um das übrige in die Luft zu sprengen, 
womit sie sich in des Feindes Wall arbeiteten (31 ) und der Face von besagtem 
Bollwerk Meister wurden. In dieser Attaque hatten die Kurfürstlichen nicht 
mehr als 3 Gequetschte und nicht ein einziger war geblieben." Nachmittags 
wurde nach dieser Seite ein starker Ausfall unteruommen, der aber zurückge
schlagen ward. Hingegen ruinirten die Belagerten den Lüneburgern die Sappe 
lm Graben und einen Theil des Kessels.

In der Stadt ereignete sich am 26. u. a. Folgendes: „In H. Joh. Ruthen 
Hause, in der Breitenstraße, hat sich ein erbärmlich Exempel zugetragen, indem 

Scüte darin von einer Granate jämmerlich zerquetscht, unter welchen 5 todt, 
darunter ein Priester M. Mann, in seiner Studirstube qetödtet, die anderen alle 
odtlich blessiret. Desgleichen ist einem Rector auf des Königs Bollwerk (Bastion) 

öon dem Stück einer Granate das Bein am Leibe weggeschlagen, und hat die
selbe Kugel in der Mühlen (Louisen) Straße ein kleines Kind so klein von ein
ander gerissen, daß es bei fingerlangen Stücken kaum hat wieder zusammenge- 
bracht werden können". *

Einer der Belagerungs-Berichte läßt sich in dieser Zeit also vernehmen: — 
,,Unb ob zwar bisher» sehr große Gewalt mit Kanoniren, Feüerwerfen und
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Miniren auf die Stadt gebraucht, so wurden doch noch größere Präparatorin 
gemacht, selbige mit noch einer mehrer» Gewalt, als bishero geschehen, nämlich 
mit Sturm zu attaqmren, zu dem Eude nicht allein einige Lüneburgsche, sondern 
auch Kaiserliche mit) Hessische Völker von der Dänischen Armee auf Rügen im 
Lager erwartet wurden. Nach derer Ankunft sollte das Ende einer so schweren 
Belagerung gemacht werden. Zur Beförderung dessen haben am —

27. — Die Brandenburger in dem halben Bollwerk eine Mine angelegt, 
an der Kammer gearbeitet, damit, wenn fertig und geladen sie gesprengt und 
dann gestürmt werden könne. Inzwischen wurden noch immer Tag und Nacht 
Granaten, Bomben und Schlagkugeln in die Stadt und auf die Wälle, geworfen, 
wie immer die größten Verwüstungen anrichtend. Und weil die Belagerer den 
Belagerten nun ganz nahe waren, so zogen diese ihre Wachen ein. Uberlaüfer 
aus der Stadt, die int Knrfürstl. Lager sich entstellten, erzählen, daß bis dahin 
gegen 1100 Bürgersleute, Vornehme und Geringe, durch die Geschosse der Be
lagerer ihr Leben verloren hätten; und daß, als am Tage vorher, den 26., das 
Bollwerk attakirt worden, 3 Compagnien der Bürgerwehr, die in der Nähe ge
standen, den Gehorsam versagt und das Gewehr niedergelegt hätten, und nur 
auf vieles Zureden der Hauptleute und Ofsiciere der übrigen Bürgerwehr-Cvm- 
pagnien es gelungen sei, die Widerspenstigen „wieder ans einen guten Weg zn 
bringen". Die Berichterstatter erzählen ferner: Die ganze Stadt biete ein Bild 
der Zerstörung und Verwüstung dar, auch sei es Vieler Wunsch und Begehren, 
daß es bald ‘ zum Accord kommen möge, wozu man gute Hoffnung zu haben 
vermeine.

28. — Was von Haüsern in der Stadt verschont geblieben war, traf heüte 
das unvermeidliche Schicksal. In der Nacht allein wurden 150 Wurfgeschosse 
in die Stadt geschleüdert.

29. — Der am 26. augefaugene Faschinen-Damm kam heüte zu Staude, 
und man schnitt sich in den Wall ein, nachdem die Palissaden vom Wallfuße 
ohne sonderlichen Verlust zerstört waren. Die Belagerten hatten dies Unternehmen 
nicht erwartet. Als sie demnächst wegen eines Ausfalls in Berathung getreten waren, 
wurde solcher deshalb nicht für thunlich erachtet, weil dazu nur ein schmaler 
Gang zu benutzen war, der besonders beim Rückzüge zu gefährlich werden konnte. 
Dessen ungeachtet versuchte man in der Nacht den Ausfall; aber es war ver
geblich, die Belagerer durch Granaten und Sturmblöcke zu delogiren (31). Nachts 
fing es wieder an in der Stadt zu brennen, was aber bald gelöscht wurde.

30. — Außer dem gewöhnlichen Bewerfen und Beschießen der Stadt fiel 
heüte nichts Bemerkenswerthes vor. Desto reichhaltiger sind die Neüigkeiten 
vom —

31. — und zwar zunächst was die Belagerungsarbeiten an sich betrifft, so 
brannten die Lüneburger eine Bretthütte vor dem Koggen (Kagen) Bastion im 
Graben ab und suchten sich im Wall zu logiren. Ein anderer Bericht nennt 
die Hütte ein Blockhaus, und fügt hinzu, daß 12 Palissaden am Walle ver
brannt worden seien. Seitens der Belagerten wurden sowol beim Frauen-, als 
auch beim Heil. Geistthor Abschnitte und Reduits angelegt (32).

Früh Morgens kam Mietzner, der wiederum auf Kundschaft ausgegangen
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toor und sich glücklich durch die feindlichen Vorposten geschlichen hatte, mit der 
Rachricht tu die Festung zurück, daß der Duc (?) de Bethune*) mit seinen, von 
ranzösischem Gelde angeworbenen, Völkern, zu welchen 2000 Mann weißer und 

schwarzer Tataren gestoßen sein sollten, auf seinem Marsch noch Stettin der 
Hommerschen Gränze schon nahe fei; sodann auch, daß die Brandenburgischen 
Volker, welche der Kurfürst den Dünen auf Rügen zur Hülfe geschickt, beim 
Übersetzen Schiffbruch gelttten hätten, die meisten ertrunken und nur wenige mit 
dem Leben davon gekommen seien; diese hätten sich theils nach Wolin, theils 
nach Kolberg gerettet.

Heüte schickte der Kurfürst noch ein Mal einen Parlamentair, mit der Auf
forderung zur Übergabe, in die Stadt. Er ließ den Belagerten — „alle cr- 
„dcukliche Gnade anbieten und ferner vorstellen, daß sie ja ihren Ruin vor 
„Augen; und weil auf Suceurs uicht zu hoffen wäre, möchten sie sich wohl be- 
„denken und die angebotene Gnade bei Zeiten annehmen". — Commandant und 
Rath antworteten in höflichen Ausdrücken: — „Sie dankten Jhro Kurfl. Durchl. 
siir die augebotene Guade unterthänigst, indesseu wären sie Jhro Köniql. Majt 
von Schweden mit Eid und Pflicht verwandt, der sie so lange, als sie könnten, 
uachleben nulßten, und weil sie entschlossen wären, dieses Jahr, welches bald zu 
Ende gehe, noch zu halten, so möchten Jhro Kurfl. Durchl. sich gnädigst be
lieben lassen, so lange mit ihnen in Geduld zu stehen; sollte innerhalb der Seit 
fein Suceurs erfolgen, so verhofften sie, Dieselbe würden alsdann die jetzt "an- 
gebotene Gnade ihnen auch nicht versagen".

Von Einfluß auf diese Antwort waren unzweifelhaft die Nachrichten, welche 
am frühen Morgen durch Mietzner überbracht worden waren; klammerten sich 
doch die Belagerten, wie Ertrinkende, an einen Strohhalm; denn anders als ein 
Strohhalm waren die Nachrichten nicht, welche die Sendboten mit nach Hause 
brachten, beruhten sie doch nur auf uubeglaubigteu Gerüchten und auf Höreu- 
fagen von Freünd und Feind, das sich in den vom Feinde besetzten Lande von 
Mund zu Mund fortpflanzte.

November.
1. — Die Brandenburger approchirten am Heil. Geistthor fast bis oben 

mis den Hauptwall, um sich darauf zu logiren. An den Minen geschah großer 
Schaden durch die Contreminen der Belagerten. Auch heüte giug eine Nachricht 
»oni angeblichen Anrücken des Grafen Königsmark zum Entsatz eilt. Schiffer 
ytift war es, der sie überbrachte. So oft man auch getaüscht worden war 
Miner glaubte man an die Zuverlässigkeit der Nachricht, 'dies Mal so fest, daß 
;'c Belagerten brauen und backen ließen, um die Retter aus der Noth festlich 
"nctiren zu können.

2. — Das Granatenwerfen tödtete heüte wieder viele Bürgers-Leüte.
—.Die Brandenburger spreugteu eine Mine unter dem halben Bollwerk 

Ml Herl. Geistthor und griffen mit 600 Mann sowvl die Bresche als die Grüne 
an. Nach dreimaligem vergeblichen Angriff mußten sie sich mit Verlnst 

Kig- B^s"' @ln ii^rlaüfer aus der Festung verrieth die Unterminirung des

*) tiv hat niemals Ducs, sondern nur Seigneurs de Bethune gegeben.
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4. — Bei Nacht ein kleiner und fruchtloser Ausfall beim Heil. Geistthor. 

Kurz darauf hörte mau im Lager von der Stadt her einen großen Tumult, als 
wenn man einen Sturm erwarte, die Tromureln wurden gerührt, um die Mann
schaften auf ihre Sammelplätze und Posten zu rufen.

5. — Mißlungener Ausfall vor dem Heil. Geistthor, dagegen ein geglückter 
vor dem Frauenthor, wobei die von den Belagerern unter dem Kagen-Bastion 
angelegte Mine zerstört wurde.

6. — Ein Ausfall, wobei der Belagerer in Confusion gerieth (33). Fort
dauernder Granatenhagel mit Zerstörung an Menschenleben und an Hab' 
und Gut.

7. — Die Brandenburger sprengten eine Mine unter dem Raveliu zwischen 
dem Heil. Geist- und dem Neüenthor, deren Trichter besetzt wurde. War dies 
Ravelin vom Walle etwas detachirt, so beherrschte es doch die ganze Courtine 
dergestalt, daß die Belagerer nunmehr an zwei Orten auf beut Wall vorm Heil. 
Geistthor fortarbeiten konnten. Doch begann das inzwischen eingetretene Frost
wetter deu Belagerern in den Werken und Approchen unbequem zu werden, 
wiewol viel Holz zur Feüerung herangefahren wurde. Sie ließen auch eine 
Mine unter der Grünen Schanze springen; weil es aber Nacht war, konnte man 
ihren Effect nur dahin beobachten, daß sie fehlgeschlagen hatte. Biele Mann
schaften der Belagerer wurden dabei verwundet (34).

8. — Kanonade und Bombardiren haben wie bisher ihren Fortgang, eben 
so am —

9. — Ein Überlaüfer, der aus der Grünen Schanze in die Stadt kam, 
erzählte, daß die Belagerer noch lange nicht daran dächten, die Belagerung auf
zuheben, ititt) daß 4000 Mann Cavalerie detachirt seien, dem angeblich auf dem 
Anmarsch begriffenen Grafen Königsmark den Paß zu verlegen.

10. — Heüte wurde auf dem Wall ant Heil. Geist- und am Frauenthor 
eifrig sappirt. .

11. — An diesem Tage sollte der Versuch gemacht werden aus allen dret 
Lagern zu stürmen. Gegen' die Lastadie konnte man nicht.durch den Sumpf 
kommen (35). Am Heil'. Geistthor wurde am halben Bollwerk eine zweite Mine 
gesprengt, der Sturm aber nicht unternommen, weil ein Wachtposten mit 2 Offi
zieren und 50 Mann in die Luft geflogen war. Am Frauenthor wurde unter 
dem Kagen-Bastion die erneüerte, mit 30 Pulver-Tonnen geladene Mine gesprengt, 
und ungefähr 200 Mann der Lüneburger waren commandirt, darauf Posto zu 
fassen. Die Mine that guten Effect, der Versuch aber sich darin festzusetzen, 
scheiterte trotz dreimaliger Attaque, an der Wehrhaftigkeit der Belagertet!. Bei 
dieser Action blieb drr Obrist-Lieutenant Westrum vom Regimeut des Obersten 
Fargel. Von der Garnison blieb 1 Kapitain, 1 Regiments-Quartiermeister und 
10 Gemeine, 1 Kapitain wurde verwundet. Ein Überlaüfer, der gegen Abend 
ins Lager kam, erzählte, daß die Bürger sowol als die Soldaten anfingen sehr 
unwillig und schwierig tu Erfüllung ihrer Pflicht zu werden; sie wären ent
schlossen, wenn in 8 Tagen der so oft versprochene Suceurs nicht einträfe, beim 
Commandanten auf Übergabe des Platzes zu dringen. In der Nacht stellten
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die Belagerten die Beschädigungen am Wall wieder her, die von den feindlichen 
Minentrichtern angerichtet waren.

12. — Erfolgloser Ausfall vor dem Heil. Geistthor um 9 Uhr Abends. 
Heute langte der Dänische Stallmeister v. Haxthausen tut Lager des Kurfürsten 
an, um im Namen des Königs zu melden, daß 2000 Mann Fußvolk schon in 
See und nunmehr vielleicht schon in Penemünde gelandet seien.

13. — Wieder nutzloser Ausfall um 11 Uhr Abends. Danächst wollten 
die Belagerten später in der Nacht zum —

14. — uoch einen Ausfall mit 150 Mann vor dem Heil. Geistthor unter- 
nehmen; weil aber gleich tut Anfänge etliche erschossen und ein Mann gefangen 
genommen lourde, ergriff der Haufe das Hasenpanier. Es schienen, bei uuver- 
kennbarer Muthlosigkeit, die Bande der Disciplin in der Besatzung allmüllig 
lockerer zu werden. Granaten, Stinktöpfe, Bettelsücke heüte wie alle Tage.

15. - Es sprang abermals eine Mine bei dem halben Bollwerk vor dem 
Heil. Geistthor, die Bemühungen aber der Brandenburger, tut Trichter Posto 
zu fassen, scheiterte aber an dem kräftigen Widerstand der Belagerten. Man war 
nun an beiden Attaquen, vor dem Heil. Geist- und dem Frauenthvr, woselbst 
frühe am Morgen ein Ausfall Statt fand, bis auf die Brustwehr des Walles 
gekommen, und es wurde fleißig mit Miniren fortgefahren, um der Belagerung 
ein Ende zu machen. Noch am Abend dieses Tages stürmten die Brandenburger 
bet Sprengung einer Mine das platte Werk vor der Courtine zwischen dein 
Heil. Geistthor und Eck-Bollwerk; drei Mal wurde der Sturm tapfer abgewiesen; 
beim vierten Anlauf aber blieben die Stürmenden Meister der Stellung, in der 
sie sich mit 200 Mann lvgirten. Bei dieser Action blieben auf Brandenburgscher 
Seite 2 tapfere Officiere, der Hauptmaun Stojeutiu und der Capitain-Lieutenant 
Bollier.

t tt. — Mehrere Ausfälle auf die Angriffswerke. Das Minensprengen ward 
von beiden Setten fortgesetzt, meist ohne Erfolg, mit Ausnahme jedoch der Be
lagerer-Mine unter der Grünen Schanze, wo die Brandenlntrger sich nach hartem 
Kampfe in beiden Facen logirten. Die Mine hatte den innern Abschnitt mit 
der Hälfte des Corps de Garde gehoben, einige Soldaten wurden verschüttet, 
der Major Zobel verwundet, ein Lieutenant erschossen.

17. — Das Granatenwerfen rc. war heüte stärker, denn je, ganze Haüser 
fielen in Trümmer. Eine Edelfrau vom Geschlecht der Ramine, ihres Alters 
80 Jahre ist unter hem Trüminern ihres Hauses in der Domstraße, welches von 
einer Granate gänzlich iiber den Haufen geworfelt, begraben und erstickt, llber- 
laüfer, welche täglich aus der Stadt kamen, erzählten von der großen Noth, die 
drinnen herrsche, daß die Garnison furchtbar leide und an Zahl abnehme, daß 
man die gebliebenen oder an ihren Wmtden gestorbenen Soldaten uicht mehr 
auf den Kirchhöfen begraben könne, weil diese von Leichen überfüllt seien, daß 
man sie an den Wällen zur Erde bestatten müsse. Sie berichteten ferner, daß 
»die Bürger sehr hart wider die Soldaten seien". Mit Abnahme der Zahl der 
Streitbaren der Besatzung ging die der Belagerer tut Verhältniß parallel. „Weil 
anet auch im Kurfürst!. Lager ein Abgang der Mannschaft verspürt wntde, als

Landbuch von Pommern; Th LL, Bd. IX. 94
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ließ Se. Kurfl. Durchs, aus allen Garnisoneu so viel Volk, als immer möglich, 
lichten, und vor Stettin führen".

Während der Kurfürst mit großen Sorgen zu kämpfen, den Tod so vieler 
seiner Getreüen zu betrauern und die Halsstarrigkeit der Stettiner, die er kraft 
uralter Erbverträge und trotz der Stipulationen des Osnabrücker Friedens, als 
Seine Unterthanen zu betrachten gewohnt war, beklagte, hatte Er auch die 
Freüde, daß ihm zwei hohe Potentaten ihre Huldigungen darbringen ließen: der 
Kaiser und der König von Polen. In dem Kurfl. Hauptquartier des Feldlagers 
vor Stettin traf heüte ein Kaiserlicher Gesandter (sein Name ist nicht genannt) 
und von Seiten des Königs von Polen „der Hochwohlgeborne Hr. N. Gorzynski, 
Sr. Königl. Mast. Obrister über Dero Leib-Guardie und Hauptmann auf Star
gard (in Pomerellen)". An diese Ambassadeure hoher Haüpter schlossen sich zwei 
„Danzker Deputirte", Abgeordnete der Stadt Danzig.

18. — Die Desertion unter der Besatzung war groß, ebenso die Uneinig
keit unter den Bürgern. Der Belagerer sprengte eine Mine unter der Grünen 
Schanze, das darin stehende Wachgebaüde flog sammt der Mannschaft in die 
Luft; einer der Bürgermeister der Stadt, — der Name ist nicht genannt, wurde 
erschlagen.

19. — Wegen Ankunft fürstl. Personen im Hauptquartier des Kurfürsten 
wurden von allen Batterien im Brandenburgischen und Lüneburgischen Lager 
Freüden-Salven abgegeben, dabei aber das ernste Spiel des Kriegs nicht außer Acht 
gelassen. Die Brandenburger fuhren fort, auf dem Stettiner Wall 511 avanciren. 
Auf dem halben Bollwerk vor dem Heil. Geistthor wurde eine Batterie errichtet, 
um der Stettiner Abschnitte daselbst, die nur aus Palissaden und großen Planken 
bestanden, zu zerstören.

20. — Lüneburgscher Seits wurde auf dem aüßersten Rande des Grabens 
eine hohe Batterie angelegt, die den Wall und Abschnitt vvrm Frauenthor zu 
beschießen bestimmt war. Nachts machte die Besatzung einen erfolglosen Ausfall 
auf dieses Werk.

21. — Der Rath empfing heüte auf Schleichwegen Mittheilungen vom 
Grafen Königsuiark, laut derer er sich den Entsatz von Stettin angelegen, sein 
lasse, — wie gewöhnlich Worte, aber keine Thaten. Nachts kamen 11 Über- 
laüfer aus der Stadt ins Lager; sie versicherten, daß noch weit mehr ihrer Kameraden 
durch die Oderbrücher und deren Holzungen, sowie auf kleinen Kähnen über die Oder
arme und den Dammschen See nach Hinterpvmmern entwichen seien. Auch diese Leüte 
bestätigten Das, was schon frühere Überlaüfer über die Lage der Dinge in der 
Stadt' erzählt hätten, daß in derselben die größte Noth und immenses Elend 
herrsche, und die Garnison so decimiret sei, daß auch Kranke und Leichtverwundete 
den Dienst mit versehen müßten, daß alle Dffi eiere vom Fußvolk todt oder 
blefsirt und nur noch wenige von der Reüterei dienstfähig feien, die Bürgerschaft 
untereinander sehr uneins sei, indem Diese die Übergabe, Jene die Defension bis 
aufs Messer verlangten.

Inzwischen setzte der Kurfürst der Stadt mit Approchen und Feüereinwerfen 
aufs Heftigste zu; die Mortiers standen schon auf den Wüllen und am Graben, 
daher kein Schuß vergebens war, und es lag noch immer die Absicht vor, gleich
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nach Ankunft der Dänischen Auxiliartruppen einen Hauptschlag zu thun. Die 
Stettiner ihrer Seits fuhren mit Ausfällen fort, ein Mal mit besserm Erfolg 
als das andere Mal.

22. — Eine Granate flog in die Roßmühle am Heil. Geistthor. Kurz 
nachher ließen die Belagerer Minen springen, eine unter der Grünen Schanze, 
welche nicht von Bedeütung war, die andere unter der Koggen-Bastion vor dem 
Frauenthvr. Letztere machte eine Bresche von 5 Ruthen "auf der recht«: Face 
des Bastions und begrub 4 Personen. So errichteten die Lüneburger auch aufs 
Neüe eine Batterie auf der Contrescarpe gegen Koggen-Bastion, um den Aus
fallenden aus dem Fraueuthor einen Willkommen entgegenzuschleüdern, auch da
durch das halbe Bollwerk, welches noch die Post, so sie attakiren möchten, defen- 
dirte, zu zerstören. „Heüte war ein Trompeter aus der Stadt bei Sr. Kurfl. 
Durchl., dessen Anbringen doch von feiner Bedeütung" gewesen zu sein scheint, 
da nicht weiter davon die Rede ist.

23. — Blinder Lärm in der Festung, weil man vermuthete, der Feind 
werde stürmen. Anhaltendes Kanoniren und Bombardiren.

24. — Die von der Besatzung auf dem Ochsen-Berge (37) angelegte Bat
terie wurde von den Brandenburgern heftig beschossen. In der Nacht zum —

, 25. — führten Stettiner „Schippers und Fischers" unter Commando des 
Schiffers Theilten, den schon lang verabredeten Anschlag, die im Dunzig liegende 
Brandenburgische Wacht-Galle (Galeere) zu überfallen, mit großem Geschick ans. 
Zll dieser Expedition verweildeten sie eine, mit 2 Karthaunen bewaffnete, Schaale 
nebst mehreren kleinen Booten, deren Bemannung wohl gerüstet war. Sie über
rumpelten die, anscheinend wenig auf ihrer Hut gewesenen Brandenburger, und 
eroberten llach kurzem Gefecht, die Galeere sammt der dabei liegenden Schaale. 
Erstere legten sie fest, letztere aber brachten die. tapferen — Seeratten als gute 
Beüte, nebst einem Capitain, einem Fähnrich und 43 Gemeine als Gefangene, 
mit in den Hafen zurück. Biele von der Besatzung der Brandenburgischen Schiffe 
Hunten todtgeschoffen ober ertranken. Der Verlust auf Seiten der Stettiner ist 
nicht angegeben.

Nachdem die Belagerten auch in dem Koggen-Bastian ihr Retranchement 
gemacht, gaben sie am heütigen Tage das vorderste auf, in der Besorgniß, daß 
es nnterniinirt sein könne, weil das Bollwerk massiv war. Sie machten aber 
hinter diesem ein anderes, und hielten ihre Vorwachen so, daß der Feind sich 
nicht wohl in der Bresche logiren konnte.

26. — Heüte beabsichtigte der Kurfürst, die große Mine, welche unter dem 
Nnvelin zwischen dem Heil. Geist- und dem Neüenthor angelegt war, sprengen 
lind darauf Posto fassen zu lassen. Die Besatzung war aber abgezogen, daher 
das Sprengen der Mine überflüssig war. Das Ravelin wurde sofort besetzt. 
Inzwischen stürmten die Brandenburger die Grüne Schanze (36), deren Besatzung 
sich anfangs tapfer vertheidigte, worüber ein Capitain und ein Lieutenant schwer 
verwundet wurde, zuletzt aber doch dem gewaltigen Anprall nicht wiederstehen 
konnte und den Stürmenden den Besitz der Schanze überlassen mußte. Hier so- 
wol als dort, auf dem Ravelin, ließ der Kurfürst sofort Kanonen aufpflanzen, 
deren Feüer des Feindes Abschnitt, der nur aus Palissaden und Blöcken bestan-

94*
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den haben soll, zerstörte. Von der Festung aus sah man „etwas Volk übern 
Berg jenseit des Swein-Grundes marschiren, man konnte aber nicht wissen, ob 
es eine Ombrage, oder ob es einige Hülfsvölker wären." In der Nacht zum —

27. — sprengten die Lüneburger abermals eine Atme auf Koggen Bastion, 
ohne selbige zu besetzen; es machte aber diese Mine die vorige Bresche größer, 
welche dennoch in der Belagerten Besitz blieb. Das Kanoniren und, Bombar- 
diren ließ heüte von seiner bisherigen Heftigkeit etwas nach. Ein Überläufer 
aus dem Lüneburgischen Lager sagte in der Stadt aus: Der Kurfürst denke nicht 
an Aufhebung der Belagerung. Unterm Koggen Bastion sei eine Mine mit 40 
Tonnen geladen, die des N-chsten gesprengt werden solle. Die Compagnien der 
Lüneburger und Brandenburger seien noch über 150 Mann stark.

Was man gestern über den Berg hatte marschiren sehen, war der Vortrab 
der dänischen Hülfsvölker gewesen, deren Corps unter Commando des Generals 
Lehndorf heüte im Brandenburgischen Lager einrückte. Es war 2000 Mann 
stark. Der Commandirende überbrachte ein Schreiben des Königs von Däne
mark, worin derselbe „Se. Kurfl. Durchlaucht empfiehlt und bittet, daß Sie diese 
Völker zum Sturm gebrauchen möchten, denn Se. Königl. Majt wären ihrer 
Courage genugsam versichert." Ein Trupp Chrobaten, 300 an der Zahl, wurde 
dem dänischen Corps beigegeben. In der Nacht wurde die am 25. von den 
Stettinern eroberte Galle in den Hafen gebracht.

28. — Die Brandenburger sprengten abermals eine Aline unter dem Halben 
Bollwerk vor dem Heil. Geistthvr, was vielen Leüten der Belagerten das Leben 
kostete. Sonst wurde heüte nichts vorgenommen, mit Ausnahme des zur Regel 
gewordenen Beschießens und Bewerfens der Stadt.

29. — Beim Kurfürsten lief der Bericht ein, daß noch mehr dänische Auxi- 
liär-Völker, aus Kopenhagen kommend, in Penemünde gelandet seien. Die Be
lagerer hatten auf Koggen Post einige Balken gebracht, was die Bürgerwehr und 
die gesammte Bürgerschaft sehr incommodirte (?) Die ganze Nacht wurde die 
Stadt aüßerst heftig beschossen.

30. — Ebenso am heütigen Tage, nach alter zur Regel gewordenen Ge
wohnheit, um durch Zerstörung ihrer Stadt die Halsstarrigkeit der Stettiner zu 
brechen; denn daß die Bürgerschaft es war, welche eine Capitulation verhinderte, 
ist klar, nach allen bisherigen Erfahrungen. General-Lieutenant v. Wülsten und 
seine tapfern Kriegsgenosten waren, mit der zustunmengelchmolzenen Schaar ihrer 
Mannen, am Rande ihrer Soldatenpflicht angelangt; sie also sonnten uni) durf
ten auf des Kurfürsteu Anerbieten eingehen.

Deeember.
1. — In der Nacht wurde das kleine Ravelin von der Courtine beim Heil. 

Geistthor mit Sturm erobert; 1 Fähnrich und 10 Mann der Vertheidiger ge- 
riethen in Gefangenschaft; die meisten, 30 an der Zahl, blieben todt mis dem 
Platze, der Überrest entkam durch ein Loch unter der Erde. Die Gefangenen 
sagten aus, daß die Rädelsführer des Pöbels in der Stadt alle Gewalt in 
Händen hätten, und hartnäckiger als je seien, auf den Schiffer Pust wartend, 
„so noch außen war."

2. — Der Brandenburgsche Hauptmann Matthias Wolf, welcher früher als
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holländischer Officier in Ostindien gedient hatte, nahm — wie ein Bericht sagt: 
burch Verrätherei der entwichenen Schildwache in einem Kessel vor dem Heil. 
Geistthor 1 Fähnrich, 3 Unterofficiere und 30 Gemeine gefangen. Auf dem 
halben Bollwerk lourde iu der Bresche eine Batterie etablirt und mit 4 Geschützen 
besetzt. Die Belagerten errichteten auf dem Ochseuberge eine Cvutre-Batterie und 
stellten anch einige Stücke hinter der Stadtmauer auf (37). Die Bürger
wehr erlitt heüte großell Verlust an Leüten. Nachts war es ganz still. Die 
Mannschaften, welche Hauptmann Wolf zu Gefaugenen gemacht hatte, traten zum 
größten Theil in Kurfürstl. Dienste, was auch von 30 anderen Mannschaften 
geschah, die als Überlaüfer aus der Stadt ins Kurfürstl. Hauquartier gekommen 
waren, wo sie sogleich verpflichtet wurden. Muthmaßlich waren es Leüte von den 
zwei Deütschen Regimentern, die zur Garnison gehörten. Die Überlaüfer berich
teten daß eilt Mangel an Lebensbedürfnissen sich in der Stadt sehr stark fühlbar 
mache, insonderheit fehle cs am Brennholz, so zwar, daß ein Bürger auf der 
Lastadie einen Soldaten, der demselben ein Scheitholz vom Hofe weggenommen, 
mit einem andern Scheit an Ort und Stelle todtgeschlagen habe.

3. — Aus beit auf dem Halben Bollwerk errichteten Geschützen beschossen 
die Brandenburger eine Batterie der Belagerten an der Ziegelscheüne)  der Art, 
daß diese ihre Stücke zurückziehen mußten. Die Lüneburger begannen ihr Loge
ment in der ersten Bresche des Koggen Bastions, nm sich daselbst zu behaupten. 
Beide Parteien kamen einander so nahe, daß die Arbeiter sich neckten und mit 
Erde bewarfen. Das Miniren wurde auf beiden Seiten fortgesetzt, wiewol mit 
ungleichen Erfolg, da es den Belagerten anfing, an Pulver zu fehlen.

*

4. — Die Lüneburger setzten sich in dem vorgedachten Logement fest, sappir- 
ten beide Bastionsfacen entlang, und fingen an die Thore der Abschnitte zu 
ntiniren. Die Besatzung mußte sich zurückziehen, machte deswegen Retranchements 
unter dem Weinberg und besetzten selbiges mit Palissaden. Der Weinberg war 
schon einige Tage vorher zu einer Retirade bequemer eingerichtet, und mit Ge
schützen und allem Nothwendigen zur Vertheidigung ausgerüstet worden (38.) 
Heüte Morgen wurde der Obristlieutenant von der Lüneburgischen Artillerie 
als er eins der feindlichen Werke von der Batterie aus besichtigte, erschossen. Sein Name 
ist nicht genannt. In den Angriffswerken oberhalb der Festung fing die Batterie 
auf dem halben Bollwerk, früh am Morgen an, zu spielen, wodurch das Stettiner 
Palissadeuwerk, sowie die Blockhaüser und Abschnitte bald über bett Haufen ge
worfen würben. Weil nun noch bie Faussebraye tut Passower Grunbe (39) zu 
gewinnen war, ehe man in ber Belagerten Courtine vor beut Heil. Geistthore 
kommen konnte, so warb selbige in ber Nacht zum —

5. — von bcu Kurfürstlichen attackirt, was zu einem hitzigen Gefecht führte: 
Drei Mal würben bie Branbenburger hinausgeschlagen, ber vierte Angriff setzte

*) Nach einem ausführlichen und dem Anscheine nach richtigen, auch sehr hübsch iu Kupfer
stich ausgeführten Plane von den Brandenburgschen Angriffswerken auf das Heil. Geistthor, 
der einem der Belagerungs-Berichten (Anderer Pommerscher Kriegs-Postillon) beigefügt ist, 
lag die Ziegelscheüne, ein großes Ouadratgebaüde, nach der Landseite mit einem Durchgänge, 
da, wo das Garnison-Lazareth steht; an der nördlichen Seite vom Eingänge zum Hafen be- 
gränzt, der den Platz zwischen dem Lazareth und dem Proviant-Magazin Nr. 1 erfüllen.
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sie endlich in den Besitz des Werkes, worauf der Minirer in der Courtine an
gesetzt wurde. Die Brandenburger hatten 6 Todte und mehrere Verwundete, Gefangene 
machten sie 4 Mann. Ein Unteroffizier, der nach der Action als Überlaüfer aus 
der Stadt kam, sagte aus, daß die Garnison bei dieser Attake über 70 Mann 
an Todten und Verwundeten gehabt habe, daß der Oberst Jsensee, welcher sich 
während der ganzen Belagerung als einer der einsichtsvollsten, muthigsten und 
tapfersten unter den höheren Officieren der Besatzung bewährt habe, nach einer 
Angabe im eigenen Kessel der Belagerten von entzündetem Pulver dermaßen ver
brannt sei, daß er wohl nicht wieder aufkommen werde, nach anderer Angabe 
einen tvdtlichen Schuß in Brust und Schulter bekommen habe. Die letztere An
gabe wurde acht Tage später durch Gefangene bestätigt, welche hinzufügten, daß 
der Oberst alsbald des Todes verblichen sei.

Von einem weitern Vorgehen auf der Lastadie Seite schweigen die Bela
gerungsberichte. Nun aber wird Folgendes erwähnt: —

Seit einigen Tagen war Frostwetter eingetreten. Mall iitcüite im Lager, 
daß, wenn es noch zwei Nächte fort friere, ein Generalsturrn unternommen wer
den könne, und zwar vornehmlich voll der Wasserseite, auf die Lastadie, weil 
alsdann die Parnitz auf der Eisdecke zu überschreiten sei. Inzwischen wurde 
mit Miniren und Sappiren an der Kurfürst!. Attaque vor dem Heil. Geistthor 
fortgefahren, um den Wall daselbst noch ein Mal über den Haufen zu werfen.

Die unaufhörlichen bei Tag und bei Nacht vorfallenden Gefechte, der daran 
sich knüpfende Verlust an Todten und Verwundeten, die ungeheüren Anstreng
ungen und Strapatzen, die der Dienst in deil Trancheen rc. mit sich führte, der 
Wechsel der Witterung, bei dem Thauwetter auf strengen Frost, und anhalteu- 
denden Regen folgte, was Krankheiten zur Folge hatten, welche zu Dienst
unfähigkeiten führten, Alles dies hatte die Reihen des Belagerungs-Heeres unge
mein gelichtet, und „Se Kurfl. Durchl. bei so gestalten Sachen" veranlaßt, noch 
6 Regimenter zu Pferd und zu Fuß, aus Dero Cleveschen und anderen Landen 
kommen zu lassen, und sich derselben auf allen Fall zu gebrauchen." Ob diese 
Verstärkung der Belagerungs-Armee wirklich vor Stettin eingetroffen sei, oder ob 
der Kllrfürst nur erst dell Befehl zürn Marsch jener Regimenter ertheilt habe, ist 
aus deu Berichten nicht klar zu entnehmen.

6. — Von den Ereignissen an diesem Tage findet sich nichts ausgezeichnet.
7. — Die Lüneburger ließen eine Blaß-Mine auf Koggen Bastion springen, 

doch weiter nichts. In der folgenden Nacht zürn —
8. — brachten sie aber 5 Stücken auf die in der ersten Bresche errichteten 

Batterie, (Was ist unter Blaß-Mine zu verstehen, etwa eine BombellNline, bei 
der man über die Ladung, in einem Kasten vereint, mehrere Bomben einsetzt, die 
bei der Entzündung mit der Erde fortgeschleüdert werden, und danll noch durch 
ihr Platzen Zerstörung anrichten?)

9. — Die Belagerten sprengten auf Koggen Bastion eine eingesenkte Bombe 
und gleich darauf eine Blaß-Mine, welche den Effect hatte, daß den Belagerern 
ihre 5 Geschütze unbrauchbar geworden, auch eine große Bresche entstanden war. 
In der Festung tröstete man sich init diesein partiellen Erfolge, und mit dem 
Gerüchte, dem zu Folge viele höhere Officure vom Belageruugs-Heere geblieben
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fein sollten, „weil man aber dessen keine Gewißheit hat, kann anch anderer Bericht da
von nicht abgestattet werden." Traurige Gewißheit vom Stande der Dinge draußen, 
erhielt man in der ^Ltadt dnrch das beständige Beschießen und Feüereinwersen, 
das heüte n. a. zwei Hanser in der Pelzerstraße zertrümmerte und die Bewohner 
derselben unter den einstürzenden Mauern und Balken begrub.

10. — Andauerndes Beschießen und Bewerfen der Stadt. Wie schon 
gestern so war auch heüte in der Stadt das Gerücht verbreitet, der Kurfürst 
werde stürmen lassen.

11. — Heftiges Gewehrfeüer in der Nacht.
12. — Die Brandenburger ließen auf den Halben am Heil. Geistthor dicht 

vor dem Abschnitt 2 Minen springen., „welche anch sehr glücklich für sie ge- 
rvesen, maßen die darauf (auf den Minentrichter) abgehenden 400 Mann schon 
soweit avanciret, daß sie nicht unbillig „Victoria" rufen konnten, es haben aber 
die Belagerten sich männlich gewehret, daß dadurch die Stürmenden nicht ohne 
Schaden wieder sind zurückgetrieben worden. Wiewol auch die Besatzung dies
mal nicht Seide dabei gesponnen.")  Zufolge eines andern Berichts bemächtig
ten sich die Brandenburger bei einem zweiten Anlauf der beiden Trichter. Auf 
der nördlichen Seite der Festung wurde ein vor dem Frauenthor belegeues 
Außeuwerk das „Brautspiel" genannt, von der Besatzung verlassen, weil die Lüne
burger sich in dem Hanptwall logiret hatten, von wo aus jener Posten ganz un
sicher gemacht wurde. Die Seigererer besetzten denselben zwar sogleich, blieben 
aber nicht darin stehen.

*

13. — Bei Tage das gewöhnliche Feüer auf die Stadt, in der Nacht zum —
14. — Anfangs still; dann ließ der Kurfürst zwei Minen am Wall springen. 

Als nun seine Brandenburger in dem Trichter derselben Postv fassen wollten, 
wurden sie zum ersten Mal zurückgeschlagen, wobei der Hauptmann Grumbkow 
nebst 4 oder 5 Gemeinen todt hingestreckt wurde, nach dem zweiten Anlauf aber 
behauptete« sie sich darin, ohne Verlust eines Mannes. Von dem Lüneburgern 
wurde auch eilt Corps de Garde nahe beim Frauenthor weggenommen.

15. — Die Belagerten hatten noch ein stumpfes, festes und dreifach ver- 
palissadirtes Außenwerk der „Knapkäse", von anderen Berichterstattern auch 
„Knopfküse" und „Käsenap" genannt, am Fuße der Curtine vor dem Heil. Geist- 
thvre gelegen, in ihrer Gewalt, sie thaten von da aus den Belagerern großen 
Schaden. Die Brandenburger stürmten das Werk vergeblich (40). "

16. — Ein zweiter Anlauf, welcher heüte nm 2 Uhr Nachmittags unter
nommen wurde, glückte besser. Nachdem das Thor durch eine Petarde gesprengt 
worden war, drangen die Stürmenden ein, nahmen 12 Mann der Besatzung ge
fangen und ließen die übrigen sammt dem Fähnrich, der das Commando im 
Posten hatte, über die Klinge springen; 4 Mann entwischten. Durch diese Erobe
rung gewann man den großen Vortheil, die Minirer in die Courtine zu bringen 
ilnd selbige über den Hansen werfen zu können, da dann nichts weiter dahinter 
war, als die Stadtmauer. Die Gefangenen sagten aus, daß die meisten Com-

*) Nach diesem Bericht soll Oberst Jsensee bei der heutigen Action tödtlich verwundet 
worden fein. Siehe den 5. December.



752 Die Stadt Stettin — als Festung.

December.
paanien nur noch 5 oder 6 Mann dienstfähiger Leute stark wären. In bei er
oberten Schanze wurden 2 eiserne 6pfündige Stücke erbeutet. Deu ganzen Nach- 
mittaq waren die Batterien der Belagerer in voller Thätigkeit ihres Zerstörungs
werkes, Einige wollten die Ursache einem Überlaüfer beimessen, welcher etwas 
von den Bürgern sollte geplaudert haben." Wie ist das zu verstehen?

17 — Wie immer Feüer auf die Stadt bei Tage, in der Nacht -Kitlje.
18. — Der schon erwähnte Capitain Wolf wurde, nebst einem Lieutenant 

beordert, an der Spitze eines Trupps von 15 Mann, eine Attaque auf bii 
kleine Réduite am Ausfall, die von einem Fähnrich mit 16 Mann besetzt war, 
zu unternehmen, was er auch am Nachmittage ohne Berlust eines Mannen gluck 
lich ausführte. 3 Manu der kleinen Besatzung blieben todt auf dem Platz, einer 
entwischte, der Fähnrich und 12 Mann geriethen in Gefangenschaft. Hierdiirch 
wurde ein Strich Walles auf dieser Seite frei von den Belagerten gemacht. Die 
Gefangenen nahmen sogleich Dienste und die Reduite ward von den Kurfürst
lichen besetzt. Heüte würde abermals eine große Mine unter der hohen Batterie 
beim Heil. Geistthore gesprengt, „darüber in der Fesüing allenthalben Lärm 
wurde, sonderlich, weil sie, die Brandenburger, vou alleu Batterien heftig schossen. 
Es ist aber selbige auswärts geschlagen, und nicht gänzlich zu des Feindes Ber- 
giiügen gewesen." Von Seiten der Belagerten ward eine Mine beim Passower, 
(dem Neüen-) Thor gesprengt (41). In der Nacht ruhten die Batterien, die 

a er am _ $slge if)r gewohntes Zerstörungswerk spielen ließen. Der Kur

fürst ließ abermals eine Mine sprengen, die einen Trichter im Wall machte, wo
rauf noch zwei große Minen in der Contrescarpe angelegt wurden. Nach deren 
Sprengung sollte in der Stadtmauer Bresche geschossen werden, „um sodanu 
durch eine General-Attaque dieser gar langwierigen Belagerung ein Eiide zu 

machen..   „haben Sr. Kurfürstl. Durchlaucht den Tatarischen Gesandten,*

*) Qu des Kurfürsten Johann Georg II. von Sachsen nächster Umgebung gehörte der 
Orientalist Georg Gen tins, aus Dahme. Er war mit dem türkischen Gesanden, den die 
Pforte nach Holland geschickt hatte, nach Constantinopcl gegangen und hatte sich dort 7 Jahre 
aufgehalten. Johann Georg, damals noch Kurprinz, verlieh ihm eme Pension und ichickte ihn 
mehrmals nach Holland, daM er von da nochmals in den Orient rerse. Er berief ihn aber,

welcher vor einigen Tagen im Feldlager angelangt, in öffentlicher Audienz em 
pfangen. Der Kurfürst' saß auf einem rothsanimtenen mit Silber bordirten 
Sessel, welcher auf einer, um zwei Stufen erhöhten und mit schönen türkischen 
Teppichen belegten Bühne stand. Der Gesandte brachte 3 Schreiben, eines vom 
Tatar-Chan an Se. Kurfürstl. Durchlaucht, das andere von dessen Sohil dem 
Sultan an Se. Kurfürstl. Durchlaucht, und das dritte an die Kurfürstin. Seine 
Proposition, die er stehend that, bestand in supstantia hierin, wie der Tatar- 
Chan Se. Kurfürstl. Durchlaucht seine beständige Freündschaft versicherte., und 
Wo wider alle Dero Feinde, alle defiderirende Hülfe und Asfistance, tote stark und 
ou welchem Orte sie dieselbe haben wollte, offerirte." Als Dolmetscher diente 
Georg Gentius, der berühmteste Orientalist seiner Zeit, welchen der Kurfürst lus 
Feldlager vor Stettin berufen hatte*).
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Diese diplomatische Handlung konnte das Kriegswerk nicht unterbrechen. Auf 

des Kurfürsten Befehl waren während der Audienz die, am 19 erwähnten, zwei 
großen Minen gesprengt worden, deren Wirkung darin bestand, daß der Graben 
vor den Wällen „gleich den platten oder flachen Lande gelegen, ja beide Parteien 
so, nahe auf den Wällen aneinander gekommen sind, daß sie sich das Gewehr 
ans den Händcu gerissen, und nunmehr an Kurfürstlicher Seite nichts mehr übrig, 
als einen Generalsturm vorzunehmen."

21. — Die Lüneburger vor dem Frauenthor unternahmen „ein klein Dessein" 
indem ein Capitain nebst einem Lieutenant mit 100 Gemeinen auf den Ausfall 
bei dem gedachten Thore, unter der rechten Flanke von Koggen Bastion, einen 
Angriff machte, der aber nicht verfolgt wurde, obgleich 'die Besatzung des 
kleinen Postens theils durch der Angreifer Feüer, theils dadurch sehr gelitten 
hatte, daß der Pulverkasten in die Luft-flog, wodurch auch der cornmaudirende 
Officier schwer verletzt wurde. Inzwischen hörte das Bewerfen der Stadt mit 
Bomben und Granaten uicht auf. Einer der Höllenbälle fiel auf dem Heümarkte 
zwischen vier Biirgersleüte, die vor dem Rathhause staudeu, er wälzte sich umher 
und wollte in das Wachthaus, zersprang, und verletzte jene vier, „daß es 
jämmerlich anzusehen, indem einer Frau beide Beine weggeriffen wurden, die bis 
aus Rathhaus flogeu." In der Nacht zum —

22. — spielten die Battterien der Belagerer wiederum Granaten in die 
Stadt, und zwar in so ungeheürer Menge, wie noch nie auf ein Mal die ganze 
Zeit geschehen war.

Dem Sturm, den der Kurfürst angedroht, konnte stündlich entgegen gesehen 
werden. Der Commandant, General-Lieutenant von Wulfsen, den ungewissen 
Ausgang dieses letzten Angriffsmittels erwägend, hielt es nicht für rathsam, das
selbe abzuwarten. Dazu kam — 1) daß der Effectivbestand der streitbaren Cvm- 
battanten der Besatzung in so ungeheürm Maße abgenommen hatte, daß mit ihm 
an ein Zurückschlagen der Sturm-Colonne kaum zu deuken war; — 2) der 
Mangel an Lebensmittel und — 3) insonderheit der Munition, welche ganz auf- 
ilnd verbraucht war, überhand genommen hatte, und daß — 4) der Belagerer 
sich bereits seit Wochen, sowol auf der Brandeuburgischeu als Lüneburgischen 
Angriffslinie, un Besitz aller Außenwerke, Contrescarpe, der Gräben, ja des 
Hanptwalls sich befand. Alle Defensionswerke der Belagerten, insonderheit die 
mit großer Anstrengung angelegten Abschnitte waren zerstört und es lag klar vor 
Allgen, daß sie mit stürmender Hand genommen werden würden. Stufenweise hatte

weil Kaiser Ferdinand III., der Tondichter, gestorben war, zurück. Gentius ward nun Legationsrath 
und begleitete den Kurfürsten 1657 zum Wahltage nach Frankfurt. Hier antwortete er dem 
türkischen Gesandten, den die Pforte zur Beglückwünschung Leopolds I. abgesandt hatte, in 
türkischer Sprache. Da Gentius auch des Lateinischen, Italiänischen und Französischen mächtig 
war, ward er als Diplomat zu Berseuduugen auch mit Jtaliäneru uud Franzosen gebraucht, 
kling mehrere Mal nach Wien, nach Regensburg uud trat endlich in Brandenburgsche Dienste. 
Gegen das Ende seines Lebens scheint er, — lvie Jöcher im Gelehrten-Lexicon schreibt — in 
Geistesverwirrung gefallen zu sein, kam von Berlin nach Freiberg und f hier 1697 in Armuth. 
Gentius hat zuerst eins der schönsten orientalischen Gedichte, „der Rosengarten Saadi's" 1651 
S» Amsterdam ins Lateinische übersetzt herausgeqeben. (Eduard Behse, Geschichte der Höfe des 
Hauses Sachse»; IV, 78, 79.) ' ' '

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 95
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General-Lieutenant v. Wulfsen sich seine Vertheidigungs-Werke abringen lassen, 
und er brauchte nicht den unrichtigen Grundsatz: „Contrescarpe verloren, Alles 
verloren" für sich in Anspruch zu nehmen, als er von „Einem Erbaren Rath, dem 
Seglerhaus-Amte und der achtbaren Bürgerschaft" — die mit ihrem halsstarrigen 
Hochmuth doch nun endlich zu Kreüze gekrochen war, ausgefordert wurde, die 
nöthigen Einleitungen zur Übergabe zu treffen.

General-Lieutenant v. Wulften hatte unter den commaudirenden Officieren 
vor Stettin von alten Zeiten her einen guten Freünd, den Braunschweig-Lüue- 
burgischen General-Major Rudolf v. Endten*)  unter dem Herzog, von Holstein 
zweiter Befehlsführer im Lüneburgischen Feldlager. An diesen richtete er am 
heütigen Tage, den 22., ein vertrauliches Schreiben, worin er, Bezug nehmend 
auf vorgängige Anerbietungen der guten Dienste des Gegners beim Kurfürsten 
anfragte „ob mein hochgeehrter Herr Bruder dafür halte, daß honorables con
ditions für die hiesige Soldatesqua und Bürgerschaft zu erhalten seyn möchten." 
Ob General v. Endten eine Antwort ebenso vertraulich ertheilt habe, erhellet 
aus den bekannt gewordenen Actenstücken nicht, dagegen ersieht man aus denselben, 
daß am —

*) Die uralte Familie des Generals hat ihren Namen später v. Ende geschrieben. Ihre 
Wiege hat in der Schweiz gestanden, wo ihr Stammschloß Endt oder Enne in der Nähe 
von St. Gallen gelegen hat. Ein Sohn der Familie siedelte zu Anfang des 11. Jahrhunderts 
nach Tirol über. ' Dem Wohnsitz, den er daselbst aufschlug, legte er seinen Namen bei. Ein 
Weiler im Kreise Innsbruck heißt noch heute Enne.

23. — nachdem die Brandenburger früh Morgens abermals zwei Minen 
vor dem Heil. Geistthor gesprengt hatten, General-Lieutenant v. Wulfsen ein 
zweites Schreiben ins Lüneburgische Feldlager abfertigte, worin er den General- 
Major v. Endten bat, dem Kurfürsten „in seinem Namen unterthänigst vorzutragen, 
daß er in eine Capitulation sich einzulassen entschlossen sei, und Se. Kurfl. 
Durchlaucht gnädigstem Belieben anheimstelle, ob er vor der Hand zwei Officiere 
als Geißel sofern Paß und Repaß hinausschicken solle und welche Cvmmissarien zu 
den vorhabenden Tractaten er hineindekommen könne. Er zweifle nicht, daß General 
v. Endten mit solchem Anbringen, wodurch er diejenige Jungfer, die sich so lange 
bewahret, in die Arme eines Durchl. Anwerbers offerire, so wenig unangenehm 
sein, als Jhro Kurfürstl. Durchl. selbst, dessen höchste Generösität es ihnen nicht 
verdenken werde, daß sie ihren Pflichten zufolge Alles gethan, was die ehrbare 
Welt von rechtschaffenen Leuten erfordert."

General v. Endten antwortete unverweilt, daß er dem Kurfürsten Vortrag 
gehalten habe. Se. Kurfürstl. Durchl. hütteu bestimmt, daß diejenigen Officiere 
namhaft zu machen seien, welche der Commandant als Geißel ins Lager schicken 
wolle, damit sie ebenmäßig Officiere von gleicher Qualität in die Stadt senden 
könnten. Commissarien nach der Stadt zu schicken, sei wider den Kriegs-Gebrauch 
und könne nicht mit Fug begehret werden, zumal dergleichen Traktate an dem 
Orte gepflogen werden müßten, wo sich das Haupt befände; Se. Kurfl. Durchl. 
erwarte also die Unterhändler aus der Stadt. Daß General-Lieutenant v. Wul
ften für Seine Jungfer Sorge trage, sei zwar nicht zu tadeln, derselbe möge aber 
auch erwägen, daß die Jungfer einen generösen Bewerber habe, dessen Wille es
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sei wegen ihres Besitzes nicht lange zu „ march andiren", indem alle Vorbereitungen 
getroffen seien, ihrer auf andere Weise habhaft zu werden.

Trotz dieser Verhandlungen ließen die Brandenburger am —
24. — Morgens noch zwei Minen hinter einander springen, und zwar in 

der langen Courtine vor dem heil. Geistthore. Es hieß, dies sei Specialbefehl 
des Feldmarschalls Dörffling geschehen, den es verdrossen habe, daß der Comman
dant der Festung wegen der Capitulation nicht seine, sondern des General-Majors 
v. Endten Vermittelung nachgesucht habe.

Im Laufe des Vormittags sandte General-Lieutenant v. Wulffen ein un
mittelbar an den Kurfürsten gerichtetes Schreiben hinaus ins Hauptquartier, wo
rin zuvörderst für den gnädigsten Entschluß, in Unterhandlungen wegen der Über
gabe der Stadt und Festung eingehen zu wollen, gedankt und demnächst die 
Geißeln namhaft gemacht wurden, gleichzeitig auch die Commissarien, welche die 
Capitulation abschließen sollten.

Die Geißeln waren: Gotthard Wilhelm v. Budtberg, Major zu Fuß und N. N. de Bosches, 
Capitain zu Fuß.

Aus Stettin benannte Commissarien zum Abschluß des Accords waren, von Seiten der 
Garnison: der General-Major Plantinus, der Oberst Üchteritz, der Kriegsrath Albinus und 
der Secretarius Jeremias Hopffer, von Seiten E. E. Raths, Namens der Bürgerschaft: der 
Bürgermeister Gottfried Schwellengrebel, der Syndicus Dr. Corswand, der Kämmerer Jakob 
Freyberg und der Secretarius Hildebrand.*)

„Ferner, so heißt es in dem Ausschreiben, „werden Eüer Kürfl. Durchl. 
unterthünigst ersuchet, auf 2 Tage zu ruhiger Deliberation einen Stillstand, da
rinnen alle Hostilität und Arbeiten des Tags sowol als des Nachts überall 
cessiren gnädigst zu vergönnen, doch daß dabei alles Übergucken und Gespräch 
von Beiden vermieden bleibe. Verhoffe, daß Eüer Kurfl. Durchl. nicht nur sol
chen Stillstand nachgeben, sondern auch im Übrigen bei der Capitulation die 
sämmtliche hiesige Soldatesqua und Bürgerschaft ihres redlichen Verhaltens hal
ber nicht ungleich ansehen, sondern aller hohen Gnade theilhaftig machen werden."

In dem Antwortschreiben bezeichnete der Kurfürst den Major v. d. Lühe 
und den Capitain Krusemark, beide von der Leibgarde zu Fuß, als die von ihm 
bestellten Geißeln, welche bei der Sternschanze bereit stünden, um mit den Geißeln 
der Festung ausgewechselt zu werden. Von dem Augenblicke an, wo diese Aus- 
lvechslung stattgehabt, sollte die erbetene Waffenruhe eintreten. Was in der 
abzuschließenden Capitulation verabredet und festgestellt werde, wolle Er bei Seinem 
fürstlichen Worte unverbriichlich halten lassen.

Als Seine Commissarien zum Abschluß der Capitulation hatte der Kurfürst ernannt: den 
General-Major v. Lehndorf, den Obersten v. Börstel und den General-Adjudanten Perband.

Es lag in der Natur der Dinge, daß die Stettiner sich dem Kurfürsten 
vorstellen mußten. Eine Deputation der Stadt, bestehend aus dem Bürgermeister 
Schmallenberg, dem Stadtsyndicus und acht der vornehmsten Rathsverwandten, 
Alterleüte des Seglerhauses, so wie der Gewerke, bat den Kurfürsten um die 
Gunst vorgelassen zu werden, um ihm eine „Supplication" zu überreichen, deren 
Inhalt folgender war: —

*) Die Namen Freyberg und Hildebrand sind auch heüte, 1874, in Stettin vertreten; 
möglich daß die Träger derselben Nachkommen jener Rathsverwandten von 1677 sind.

95*
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Durchlauchtigster Kurfürst, gnädigster Herr!

Wie bishero die Pflicht, womit Jhro Königl. Majt. und der Krone Schweden 
unserer an dieselbe mit gemeiner Reichs-Bewilligung geschehene Übergabe, und 
der darauf erfolgten Huldigung wir verbunden gewesen, auch uns allerdings an
getrieben, bei Höchstermeldeten Jhro Königl. Majt. und der Hochlöblichen Kron 
Schweden redlich und getreu zu handeln und folgends unverdrossen Gut und 
Blut aufzusetzen, als können wir uns nicht anders vorstellen, als daß Ew. Kurst. 
Durchl. an solchen unseren Pflichtmüßigen Bezeügungen ein gnädiges Gefallen 
werden gehabt haben; Sondern müssen auch glauben und unzweifentlich dafür 
halten, daß Ew. Kurfl. Durchl. nach Dero wohlbekannten Tugend-Eyfer an den
jenigen, die sich zu derer hiernüchstigen Unterthauen qualificien sollen, eine solche 
Probe eines künftig erforderten gleichmäßigen Comportements requiriren: Und 
sie sonst würdig zu halten, dieselbe in Dero Kurfürstl. Durchl. Huld und Schutz 
anzunehmen, ehe und bevor sie durch ein öffentliches Exempel Ew. Kurfl. Durchl. 
und der ganzen ehrbaren Welt erwiesen und versichert, was voll ihneil bei ob
besagter Annehmung zu erwarten und zu hoffen sein niöchte. Nachdem aber 
nunmehro die von uns oberwähnter Maßen erforderte Schuldigkeit adimpliret, 
und aber an Seiten Jhro Königl. Majt. und der Krone Schweden es soweit 
ermangelt, daß die uns so oft allergnüdigst verheißene Rett- und Entsetzung 
außen geblieben, oder durch ein unglücklich Verhängniß vergeblich gemacht inti) 
impediret worden, wir aber dannenhero insonderheit bei Ew. Kurfl. Durchl. 
uuabläßlichen Vorsatz und dessen bisherigen Succeß nicht anders befinden können, 
als daß wir der Nécessitât und von Gott bestimmter Änderung uns snbmittiren, 
welchem und zu Ew. Kurfl. Durchl. Füßen demüthigst niederlegen müssen, als 
kommen wir nunmehro in solchem Habit, und bitten zuvörderst uuterthällig, 
Ew. Kurfl. Durchl. geruhen gnädigst uns unter Dero Regierung auf- und an
zunehmen, was bishero nicht anders als in obvorgestellter Meinung und Jnten- 
tioil geschehen, zu einiger wider uns übenden Ungnade ilicht gereichen zu lassen, 
sondern vielmehr durch gnädige Bewilligung dessen, was wir unserthalben bei 
dem zutreffenden Accord unterthänigst zu erinnern und zu suchen gemüßigt wer
den uns und der Welt zu eröffnen, was wir hiernächst zu gewarten und von 
Dero gnädigen Scepter zu hoffen haben. Und als danächst bei ilns auf eine 
so lange Zeit ausgehaltene Belagerung und dabei von Ew. Kurfl. Durchl. ge
brauchten großen Ernst, wir zu (traten ruinirten Leüten worden, die sowol an 
ihrem publiquen als privaten Zustand unsäglichen Schaden und Abbruch ge
litten, auch auf solchen kläglichen Unfall anderer Gestalt als durch Ew. Kurfl. 
Durchlaucht gnädigstes Erbarmen und Erhebung nicht eluctiren können, So hat 
uns solche aüßerste Noth und dabei annoch übrige unterthänigste Zuversicht ge
zwungen und angefrischet, bei Ew. Kurfl. Durchl. mit hierbei liegendem aller- 
unterthänigsten Memorial*) annoch und in Zeiten einzukommen, und demüthigst 
zu bitten, unserer also gebetener Maßen in Gnaden eingedenk zu jein, damit wir 
dadurch so viel mehr capabel und qnalificiret werden, alles Dasjenige, was Jhro 
Königl. Majt. und der Krone Schweden bisher geleistet worden, nnd so dessen 
ein Mehrers sein kann, Ew. Kurfl. ' Dnrchl. und Dero ganzem Hanse, Pflicht-

*) Fehlt in den urkundlichen Nachrichten.
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schuldigster Maßen zu erweisen und demnach würklich darzuthun, das; wir nun- 
uiehrv sein und unverrückt verbleiben werden Ew. Kurfürst!. Durchl. Allerunter- 
thänigste, gehorsamste und getreüe Unterthanen Bürgermeister und Rath ivic 
auch gemeine Bürgerschaft der Stadt Alten-Stettin. ‘

Stettin, den 24. December Anno 1677; ■
Der Kurfürst las das Schreiben und antwortete den Deputirten: Israel 

Dem Unglück kommt aus Dir allein!" — „hat ihnen dabei aufs aüßerste ver- 
unest'u, daf; die Bürgerschaft so lange optiuastriret, nachmals aber alle zur Tafel 
behalten, sehr wohl tractiren und in etlichen Kutschen wieder nach der Stadt 
zurückfahren lassen." Des Abends um 7 Uhr faud die Auswechslung der Geißeln 
an dem vom Kurfürsten dazu bestimmten Orte, bei der Sternschanze — dem 
heütlgen Fort Preüßen. — Statt.

26. • Heüte kam nach den Verabredungen und Vereinbarungen der dazu 
ernannten Commissarien^ die Capitulation, oder „der Accord von Stettin", wie 
sie genannt wurde, zu Stande, die dann auch sofort einer Seits vom Kurfürsten 
anderer Seits vom Commandanten, General-Lieutenant v. Wulfsen, wie von! 
Bürgermeister und Rath der Stadt Stettin durch geordnete Unterschrift voll
zogen und ratifiât wurde. Die Stipülatioueu des Accords lauteten wie folgt: 

... !' Die Garnison zu Roß und Fuß, in Schwedischen National- und dazu 
gehörigen Volkern bestehend, sollen nach Soldaten Manier mit fliegenden Fahnen 
und Cstandarteu, klingendem Spiel, vollern Gewehr und Sack und Pack abziehen, 
und nach Liwland convohiret werden, die Teütschen aber, sowol Officiere als 
veAst'sniü^en' à" W à Avocatorien, die Schwedischen Kriegsdienste

, 2- Sollte alle Bagage nicht können mitgenommen werden, soll einem Jeder; 
frei stehen, selbige bei sicheren Leüten uiederzusetzen, und nachgehends bei offenem 
Wasser abholen zu lassen.

6. Die Schützen und Heidereüter werden pardonniret, diejenigen jedoch aus- 
genvmmen, welche wider Kriegsgebrauch Mordthaten begangen uiib desfalls ab
zustrafen sind.

4. Die Beschädigten und Kranken bleiben bis zur Genesung und werden 
verpflegt. a

5. Die abrnarschirende Garnison nimmt auf Einen Tag Proviant mit sich, 
hernach wirb sie von Ihrer Kurfürstlichen Durchlaucht mit Unterhalt versorgt.

6. Die Gefangenen werden lvsgegeben und auf freien Fuß gestellt.
7. Die Uberlaüfer werden auf des General-Lieutenants (V Wulfsen) Für- 

dîtte pardonniret und müssen sich wieder bei ihren Regimentern einfinden.
8. Seine Kurfürstliche Durchlaucht lassen dem General-Lieutenant Wulfsen 

zwei Stücke, so sie selber aussuchen wollen, abfolgen.
9. Den Officier-Frauen, Wittwen und Erben stehet frei bis Ostern zu 

bleiben und hernach bei offenem Wasser, auf ertheilte Pässe, ungehindert abzuziehen. 
sh ^IC ^ötiigl. schwedischen Civil- und Dtilitair-Bedienten genießen der 
Amnestie, werden in Schutz genommen, behalten ihre Güter und Habseligkeiten, 
außer was Domainen sind, jedoch daß sie den Eid der Treüe leisten.

11. Denjenigen aber von besagten Königl. Schwedischen Bedienten, lvetche
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sich anderswohin begeben wollen, stehet frei, Mobilien und Immobilien inner
halb Jahresfrist zu verkaufen und nachgehends frei und ungehindert abzu
ziehen.

12. Einem Jeden stehet frei, seine Todten zu begraben, wo er und.
13. Den Königl. Schwedischen Bedienten wird freigestellt, ihre Rechnungen 

wegen geführter Administration abzulegen.
14. Vorerwähnte Bediente mögen wegen derer der Krone Schweden geleiste

ten Dienste nicht incommodiret werden.
15. Die Hineingestüchteten vom Lande, sowol Edelleüte als Bauern, wie 

auch aus anderen Städten mögen sich wieder zu deut Ihrigen begeben, und das
selbe ruhig genießen.

16. In Religions-Sachen machen Se. Kurfürstl. Durchlaucht keine Verände
rung, sondern lassen es in dem Staude, wie es jetzo ist.

1 17. Die Stiftskirche zu St. Marien, und das Pädagogium daselbst behal
ten ihre Jura, Privilégia, Güter und Hebungen.

18. Jngleichen alle und jede Kirchen, Gemeinden, Schulen und Hospitaüen 
in und außer der Stadt.

19. Alle und jede Prediger, Kirchen- und Schuldiener nehmen De. Kurfurstl. 
Durchlauchtigkeit in Ihren Schutz, lassen sie bei ihrem Amte, wollen auch nicht 
daß sie wegen des, was bishero passiret, angesprochen werden sollen, jedoch, daß 
sie hinfürv Sr. Kurfürstlichen Durchleüchtigkeit die schuldige Treüe und Gehor
sam leisten.

20. Die bei der Rechen- und Rentkammer, wie auch beim Proviant- und 
Licent-Wesen vorhandenen Rechnungen und Dokumente werden nach genommener 
Abschrift abgefolgt. .

21. Der Rath und die Bürgerschaft der Stadt wird bei ihrem Stadt-Regr- 
mente und ihren Privilegien gelassen, mit keiner Plünderung, Brandschatzung 
oder Lösung der Glocken beschwert, das Vergangene wird durch die Amnestie 
gänzlich abgethan. Einem Jeden steht frei sich wohin er will zu begeben, unb 
behalten die Bürger und Einwohner den völligen Genuß und Besitz ihrer 
Güter. rvvi , ,

22. Der General-Lieutenant (v. Wulfsen) muß alle Stücke, Mlinitivii, Pro
viant, und was sonst zur Miliz gehörig, getreülich und ohne Gefehrde über
geben.

23. Stracks nach Vollziehung dieses Accords wird Sr. Kurst. Durchleüch- 
tiqkeit das Neüe Thor sammt dem nächst daran gelegenen Bollwerk, ingleichen 
die Post auf der Parnitzschen Brücke auf der Lastadie eingeraümt.

24. Dieser Accord soll in allen Punkten unzerbrüchlich gehalten werden.
Man sieht, die Capitulation war nicht blos eine militairische, auf die Er- 

oberung der Festung sich beziehende, sondern auch eiue politische, vermöge derer 
der Kurfürst Besitz ergriff von Stettin, der Hauptstadt des, der Krone Schweden 
durch den Westfälischen Frieden zugefallenen und von allen Vertragsmüchten 
dieses Friedenstractats garantirten Antheils an dem durch das Erlöschen des 
Greifen-Geschlechts der ingebornen Fürsten apert gewordenen Herzogthums Pom
mern. Friedrich Wilhelm von Brandenburg sah sich, unbekümmert um Das,
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was man am Hofe Carl's XL von Schweden, — des jugendlichen, in seiner ErUeb- 
ung der Art vernachlässigten Königs, daß er, als er 1672 die Regierung selbst 
übernahm, nicht einmal ^esen und schreiben konnte — denken und urtheilen 
mochte, alv Herrn von Stettin und Vorpommern in Kraft des Rechts der Er
oberung; und Er ist es anderthalb Jahre lang thatsächlich geblieben, auch recht- 
lich, in bedingter Weise, weil die Stettiner Ihm den Huldigungseid geleistet 
haben. Der Kurfürst beschloß einen feierlichen Einzug in Seine Pommersche 
Hauptstadt zu halten, und dieser erfolgte am — 1 Je

27. in folgender von Ihm selber vorgeschriebenen Ordnung des Huges: 
I. Zu Pferde.

1. An der Spitze reitet der Kurfürstl. Kammer-Fourier uebst der ge- 
sammten iul Lager anwesenden Cavalerie, mit den Dienern und Knechten in 
zwei Colonnen zu 300 Pferden. Hierauf folgen )tCn' m
@nrbe ^^Die Handpferde von sämmtlichen Officieren der Kurfürstl. Trabanten-

3. Sechs Kurfl. Trompeter nebst der Trabanten Heerpauker
4. Die Kurfl. Trabanten-Garde zu Roß.

. 3  5-Des Kurfürsten Stallmeister nebst dem Bereiter mit 24 Handvferden 
des Kurfürsten, welche blaue und silberne Decken trugen.
eineni @liet)®Cr ÄUrfI' Pagen-Hofmeister nebst den Pagen zwei und zwei in 

.... 7„3roötf Hof-Trompeter und Panker nebst den silbernen mit blau bor- 
dntni Kurst. Lappen und Decken behangenen Heerpankcn
- . Der Kurst, geheime Rath/ Ober Hofmarschall und Verweser der 

v. Canitz, nebst dem KKrfl. Kümmerer, 
schen?v Grumîkow^°^^llnn v. Dörfel, auch der Kurfl. Oberst und Ober'

9. Der Kurprinz Friedrich (nachmals erster König in Preüßen) in Be- 
Ler oas von ^"dgrafen von Hessen-Hombnrg, des Herzogs von Holstein, des 
Hnzogv von Kurland und anderer im Hauptquartier anwesender fürstlicher 

™ rr 10* Der Kurfürst selbst, auf beiden Seiten durch 24 Trabauten mit 
Partisanen zu Fuß und 24 Kurfl. Lakaien begleitet.
. 11 * ?îe im Hauptquartier anwesenden fremden Gesandten, der Köniae
von Danemark und von Polen, und anderer Fürsten, sowie „Ihrer Hochmö- 
9enden der Herren General-Staaten" (der Niederlande), der Kurfl. General-Jeld- 

Dorffluig, alle, heüte nicht den Dienst habenden Generale, 
du Kurfl. Gehelmenrathe, die höheren Officiere alle, so wie die Hof-Cavaliere.
x i2. Der Kurfl. geheime Rath und Ober-Hofmeister v. d. Knesebeck mit 
dem Kurfl. Stallmeister und Hof-Cavalier. ’ )eöCrt'

II. Die Kutschen.
1. Jhro Kurfl. Dnrchl. Unsere gnädigste Frau (die Kurfürstin) in einer 

niif\]',Crr? bCtCn "üî 6 Isabel-Pferden, daneben gehend 24 Trabanten 
Mit Partisanen zu Fuß und der Kurfürstin Lackaien.

2. Die beiden jüngeren Söhne des Kurfürsten, die Markgrafen Ludwig



760 Die Stadt Stettin — als Festung.

December.
und Philipp Wilhelm mit dem Kurfl. Geheimen und Lehnrath, Oberpräsidenten, 
Freiherrn v. Schwerin, in des Kurfürsten Leib-Kutsche mit 6 gelben Pferden.

3. Des Kurfürsten andere Kutsche mit 6 Schwarzbraunen, - ledig.
4. Der Kurfürstin andere Leib-Kutsche mit 6 Rappen, ledig.
5. Des Kurprinzen Leib-Kutsche mit 6 Schecken, — ledig.
6. Der beiden jungen Markgrafen Kutsche mit 6 Pferden, ledig.
7. Das Kurfl. Adeliche Hof-Frauen-Zinuner, eine Kutsche mit 6 Pferden.
8. Eine Kurfürstl. Kutsche mit 6 grauen Ungrischen Pferden.
9. Des Dänischen Gesandten v. Schelen, Kutsche mit 6 Pferden.

10. Des Holländischen Gesandten van der Thocht, Kutsche mit 6 Pferden.
11. Des Oberpräsidenten Freiherrn v. Schwerin Kutsche mit 6 Pferden.
12. Des Feldmarschalls Freiherrn v. Dörffling Kutsche mit 6 Pferden. 
13. Des Obermarschalls, Freiherrn v. Canitz Kutsche mit 6 Pferdeu.
14. Des Grafen v. Promnitz Kutsche mit 6 Pferden.
15. Des Obersten und Schloßhauptmanns v. Dörfel Kutsche mit 

6 Pferden. <
16. Des Obersten und Oberschenken v. Grumbkow Kutsche mit 6 Pferdeu.
17. Der Kurfürstl. Räthe und Leibärzte Kutsche mit 6 Pferden.
18. Der Kurfürstl. geheimen Kammer- und Kriegs-Kanzelei-Kutsche mit 

6 Pferden.
Die übrigen Kutschen alle folgen nach der Ordnung. 

HL Den Schluß des Zuges
bildete eine Compagnie Reüter vom Kurfürstl. Leib-Regiment 300 Pferde stark.

Kaum war der Tag angebrochen, als im Lager alles Spiel gerührt wurde. 
Gleich darauf geschah dies auch in der Stadt und das Laüten mit allen Glocken, 
d h.: soweit sie noch brauchbar waren, begann. Gegen 9 Uhr näherte sich der 
Trinmphzug dem Neüen Thor (Berliner). Der Magistrat hatte, soweit es in 
der kurzen 'Zeit möglich gewesen war, Veranstaltungen getroffen, um den: künf
tigen Herrn der Stadt festlich fil empfangen. ,

Vor dem Thore wurde der Kurfürst von dem gesammten Raths-Collegnnn 
entblößten Hauptes ehrerbietigst begrüßt. Mit einer kurzen, wohlgesetzten Rede 
überreichte der Stadtsyndicus in einem schwarzsammetnen, mit Gold und Silber 
reichgestickten Beütel die Schlüssel der Stadt. Arn Thore, außerhalb, stauben 
zwei'Knaben in Trauerkleidnng, davon der eine dem Kurfürsten einen großen 
silbernen Schlüssel, mit den darauf in Gold eingelegten Worten: Accipe, serva, 
conserva; der andere einen Fürsten-Hut mit der Inschrift: Quod Deus dat, 
auf Kissen liegend, darboten. (Zu dieser Inschrift macht Böhmer die kirchthurm- 
patriotische Anmerkung: „In diesen Worten spricht sich die edelstvlze Fassung 
der gedemüthigten, doch der Ehre und ihrem Fürsten bis zum Ende treu ge
bliebenen Bürgerschaft treffend aus"). Innerhalb des Thores standen sechs, anch 
in Trauer gekleidete, Juugfraueu, Töchter aus den vornehmsten Haüsern der 
Stadt, verschiedene sinnreich gewählte Kränze überreichend: Die erste dem Kur
fürsten einen Cypressenkranz, darin die — (nach Böhmer: dem kühnen und freien 
Witze des kräftigen Zeitalters entsprechenden) — Worte in Gold gestickt waren: 
Victori cruentam virginitateni (dem Sieger die blutbefleckte Jungfräulichkeit).



Deren Militair-Geschichte; 1677. 761

• December.
Sie zweite Jungfrau bot der Kurfürstin in einer güldenen Schale drei in ein- 
""der geflochtene Roßmanenkränze, darin die goldgestickten Worte: Preces pro 
benevolentia, dar; in jedem Kranz stand ein Blind Non Mprthen, und zwiscben 

-den drei Kränzen ein aufrecht stehendes Kreuz, mit der Inschrift: Prope. Die 
«"e ägfrau überreichte dem Kurprinzen einen aus Orangenblättern zierlich 

geflochtenen Ktirhut, der die Worte trug: Patern» virtute auctum äugend,im. 
Sie vierte hatte dem Markgrafen Ludwig einen Apfel, daraus mit goldenen 
Nageln eingeschlagen, die Worte stauben: Natura aetatem, zu überreichen Dem 
Malkgrasen Philipp Wilhelm war ein „Greifenfuß" mit der Inschrift: Perge 
sme mora, et 1 tabes, ans ben Händen der fünften Jungfrau bestimmt. Die 
sechste hatte einen Strauß mit den Worten: Deo grattas, in der Hand. Alle 
^ungsrauen „sollten, nach den Bestimmnngen des Programms der Empfcmgs- 
Keierlichkeiten, überlaut rufen“: Lauge lebe der Kurfürst, die Kurfürstin, die 
Prinzen und Priiizessiu von Stettin! Sie haben den Wunsch wol nur ae- 
sprochm! 1 J 3

Für wen der Strauß der sechsten Jnngfran bestimmt war, ist nicht gesagt. 
War er etwa dein „alten Derflinger“ zngedacht, und die Inschrift „Gott sei 
Dank zwar sehr ernst, aber anch iroilisch gemeint? Keinem Zweifel dürste es 
„„teil,egen, daß der Feldmarschall aus Erstürmung nud die, davon fast immer 
untrennbare, Plünderung der Stadt gedrungen hat, um den von den Strapaben 
der langen Belagerung erschöpften Kriegern des Belagerungs-Corps eine — dem 
Kriegsgebrauch damaliger Zeit eiitsprecheude — Entschädigung zu bereiten.

, ~cr ging vom Neuen Thor durch die Breite-, Große Woll
weber- lmd Monchenstraße über den Kohln,arkt, die obere Schuh- ,i,,d durch die 
m*ntrin-tk"a^ bm Dieser Straßenzug wäre nicht zu passiren ge-

ba~ Magistrat Nicht alle nur habhafte Arbeitskräfte aufgeboten, 
welche bei der Kurze der Zeit Tag Ulid Rächt beschäftigt waren, in dell Straßen 
"te“ "nd die Trümmer zu beseitigen, mit denen die, von Kanonenkngeln 
zerschossenen und von Boinben und Granaten zerspreiigten Giebelhäuser die 
à"sicn aber chiittet hatteil Wol mochte den Kurfürsten rin Gefühl der Weh- 

muth beschleiche,i, als er die Verwüstungen sah die Er, von politischer Noth
wendigkeit gezwungen Über Pommerns Hauptstadt zu verhängen genöthigt gewesen 
war Teauoch blickte er freundlich um sich, als er durch die Stadt und die 
Reihen der Burgerwehrmänner ritt, die vom Thor bis zum Schloß Spalier ae- 
bili et, und außerdem noch ,e eine Compagnie auf dem Roß- und dem Kohlmarkt,

1 ™ Schloßhose ausgestellt hatten. Die Stettiner hatten in dem Kurfürsten 
men strengblickenden, und mürrisch alissehenden Kriegsherrn erwartet; nun aber 
K? isl" 'l)"; ,flcmb= das Gegentheil, einen Fürsten, der wohlwollende,, 

die Männer größte, die sich feinen Kriegern 
?" Muth unb Tapferkeit ebenbürtig gezeigt hatten. Der Kurfürst gewann Sick, 
s )i u heute d,e Herzei, vieler Seiner Widersacher in der Stettiner Bürgerschaft. 
S-^?? dth°re empfingen ihn die Schöppen m,d Altesten der Stadt, wie des

ÄT” ®ctocrfc- «us dem Schloßhose erwarteten zwölf andere 
S1 fm-fH ft? a den vornehmsten Familien der Stadt, die

î I • Herrschaften, bestreuten, Niährend diese abstiegen, die nntergebreiteten
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. ' 9G'
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Teppiche aus schönen Körben mit Blumen*) und sprachen dabei die Worte: 
„Langes Leben unserm Herrn, Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht"!

Indischen hatte die Bürgerwehr ihre Waffen ntedergelegt und die Umform 
aeaen bürgerliche Kleidung gewechselt. Sie wurde nun, sammt allen übrigen, 
nicht zur bewaffneten Macht gehörigen Hausväter der Bürgerschaft von eurem 
Marschall auf den Schloßhof geleitet und darauf m dre Schloßkirche geführt, 
wo der Superindent Dr. Johannes Fabricius die Huldigungs^ Predigt hwlt, für 
die ihn der Kursürst, weil er sehr zusrieden mit der Rede war. 100 Thtt. zur 
Eruotzlichkeit reichen ließ. Nach der Predigt hielt der Ob-rprastd-nt v. Schwerin 
den Vortrag an die Bürgerschaft „mit sonderbarer Gramtat und Beredsamkeit, 
und vcrmahnete sie zn aller Treue zum Kurhause". Die Burger sprachen deu 
vorqelcseuen HuldigUiigs-Eid -inmüthig; bann wurden sie -nnucrt »..Lange 
lebe das Kurhaus Braudenburg" zu rufen, was auch drei Aral nut givpem Oe- 

^"Äau?'wurden goldene und silberne Denkmünzen - Gedächtniß-Pfenuig- 

ncnnt sie unser Berichterstatter, in großer Menge unter das Volk gcworscn, 
die der Kurfürst, in Erwartung der Dinge, die da kommen mußten, lange vor
her, doch mit bestimmter Angabe des Tages, wann dre „reine Jungfrau Stettin 
sich ihm ergeben werde, hatte prägen lassen. „Diese waren Zweierlei Gattung; 
auf des einen Pfennigs Avers war des Kurfürsten Bildmß, nut der Unterschrift: 
FPJD WILII EL. STETIN. POM. DUX., auf dem Revers befand sich eut 
Abbild von der Stadt Stettin, wie sie vor der Belagerung ausgesehen, über ber 
Stadt ein Adler und ein Greif, den Scepter haltend, mit der Überschrift: 
FORTIOR HIS SIGNES. ANNO MDCLXXVIL DEG.XXVn. Der andere

Pfennig" hatte auf der einen Seite ebenfalls des Kurfürsten Bild, aber mit der 
etwas Widers lautenden Umschrift: FRID. WILII. EL. B. ; auf der andern Seite 
das Abbild der Stadt, wie sie jetzt nach der Belagerung aussah, darüber eine 
Sonne und mit der Inschrift: LUCE RESVRGO NOVA ANNO MDCLXXVIL 
DEC XXVII. Diese Denkmünze hatte die Größe eines „Reichsohrts" war 
aber'nicht so stark, als dieser. Drei Mal wurde aus alleu (von Schwedischen 
Artilleristen bedienten?) Kanonen auf den Festungswällen und von allen Batterien 
in den drei Lagern Salve geschossen, „und mit Trommeln, Pauken und Trom
peten tapfer drunter gespielet und geblasen". Auch war em „Theatrum er
richtet von dem aus einem rothen — dem Brandenburgischen, und eurent schwarzen 
— dem Preüßischen, mit Tannenzweigen geschmückten Adler, rother und werßer 
Wein vom Morgen bis an den Abend floß, zum Labsal von Stettins - 
Krethi und Plethi, die vor 200 Jahren dasselbe Zeichen trug tote heute, und 
toemg Geschmack fand an dem Getoüchs, welches auf dem bet der Belagerung

*) Weil man mitten im Winter war, jo läßt sich die Möglichkeit zum Streiten von 
Blumen und zum Winden von Kränzen nur dadurch erklären, daß Stettin vor 200 Jahren 
Gewächstreibereien hatte. Wo aber sind diese tn den beschrankten Hofraumen der Altstadt zu 
suchen! Und merkwürdig, daß die Kunstgartner, bet dem allgemeinen Mend tn der Stadt, noch 
$ett ^Wortstellt^? der"Urschrift, und nicht „anfgefordert" wie Böhme in seinem

Stettinschen Kirchthurms Patriotismus, — das Original gefälscht hat.
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zerstörten Weinberg über der Niederwiek und an Frauendorfs Rebengelände, 
Sonnenseite, damals noch gewonnen wurde.

So endete alle Noth in Lust und Jubel, welche ui solchen Fallen die 
Herzen weidlich zu erschüttern, die schwüle Luft gleichsam zu reinigen, das .Ute 
auszutilaen und den Wendepunkt zu werden pflegen, von dem ente neue Zett und 
ein neües Leben beginnen. Der Kurfürst ließ sämmtliche Rathsverwandten und 
200 Bürger, nicht, wie er Anfangs bestimmt hatte, tut Lager, sondern auf dem 
Schlosse 'festlich bewirthen, und blieb selbst bis Abends 7 Uhr bet der Tafel, 
da er dann wieder hinaus ins Lager fuhr. Er war durch den Ihm zu Theil 
gewordenen Empfang so gnädig gegen die Bürgerschaft gestimmt worden, e aß er 
ihr noch 10 Jahre freie Fischerei auf Oder und Haff zugestand, mit der Be
dingung, daß sie aus dieseu, sonst der Landesherrlichen Kammer znflteßenden 
reichen Einkünften*)  die zerstörten Kirchen wieder aufbane, „mit Ausnahme der 
Hauptkirche zu St. Jacob, so Jhro Kurfürstl. Durchlaucht aus eigenen Atteln 
wieder aufzuführen gelobten".**)  Die Privilegien aber, welche der ^-tadt kraft 
des Accords (§ 21) bestätigt wurden, waren nur vou denjenigen zu verstehen, 
die ihr durch die Greifen-Fürsten verliehen, nicht von denjenigen welche ihr von 
der Krone Schweden ertheilt worden; der Kurfürst sah die schwedische Regierung 
in Stettin und Vorpommern nur als ein Jnteriniisticum, als ^nterregnum, an, 
oder mit anderen Worten, er anerkannte nicht den Artikel des Westfalischen 
Friedens, welcher die Theilung Pommerns betraf; Jiii' Ihn bestand dieser Attikel 
nicht zu Recht, in Seinen Augen war Ihm und Seinem Haufe, das, kraft ur
alter Erbverträge Ihm allein zustehende ganze Land am Meere nur durch die 
Jutriquen der französischen Gesandten in Münster, wie der schwedischen ut Osna
brück, wesentlich unterstützt durch die Gesandten des Kaisers, entzogen worden. 
Daß auch König Friedrich Wilhelm die poliüschen Ansichten Seines Großvaters theilte, 
beweiset, um es noch einmal zu sagen, die Inschrift, die von Ihm abgefaßt, uns noch 
heute vom aüßern Portal des Berliner Thors in goldenen Buchstaben entgegenleuchtet.

*) Das Recht der freien Fischerei auf allen ihr zustehenden Strömen und Gewässern er
hielt die Stadt Stettin durch das Privilegium Herzogs Barnim un ^ahre was von 
allen nachfolgenden Landesfürsten bestätigt worden ist. Herzog Johann Friedrich derlarirte 
das Privilegium im Jahre 1584 mit den Worten: Wir behalten aber und reserviren uns und 
nachfolgender Herrschaft allen Herren Fisch, nemlich Lampreden, Lach» und .laipen, 
so auf ihren (der Stadt) Strömen gefangen, dieselbige fur und fur in uniere fürstliche Küche 
emqebracht und geliefert werden sollen" Nur Auf diese drei Flscharten konnte sich demnach des 
Kurfürsten Bewilligung der zehnjährigen Nutzung des unentgeldlichen Fangs beziehen.

**) Die nachstehenden Ereignisse verhinderten den Kurfürsten, dieses versprechen zur Aus
führung zubringen. Dem Könige Friedrich Wilhelm I. war es Vorbehalten, das Wort Seines 
Großvaters ein halb Jahrhuiidert später zu lösen, indem Er, zwar mcht die Jakoblkirche, die 
inzwischen wiederhergestellt war, doch die gleichfalls zerstörte Marienkirche restanrlren ujj.

96*

Gleich uach Vollziehuug des Accords war das Heil. Geistthor und die 
Lastadie von den Kurfürstlichen besetzt worden. Von dem Belagerungs-Corps 
war das Treffenfeldsche Regiment zu Roß bereits am 24. December als die 
Verhandlungen wegen der Übergabe eingeleitet waren, nach Wlttstock ao- 

niaischnt.— Gilgen Tag benutzte der Kurfürst, tun die nöthigen militärischen
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Anordnungen zu treffen. Darüber wird berichtet, daß die Reüter-Regimenter 
Hamb und Hamel, fv wie das Holsteinsche und ein zweites nicht benanntes 
Dragoner-Reguilnit den Befehl erhielten nach Preüßen zu marschiren und (i(X) 
Reuter commandirt wurden, den Grafen Königsmark zu beobachten, der demnach 
doch wol auf denl Marsch zum Entsatz der Festung gewesen sein mag. Von den 
Regimentern zu Fuß, welche der Kurfürst als Garnison in die Stadt verlegte, 
wird insbesondere das Schöningsche genannt. Zum Commandanten der Stadt 
ernannte Er den Commandeur des Regiments Kurfürstin, Oberst Borstel, zum 
Gouverneur über alle Pommerschen Festungen den General-Major v. Schwerin, 
zum Ober-Gouverneur den Feldmarschall Freiherrn v. Dörffling. Die Civil- 
Berwaltung übertrug der Kurfürst, allem Anschein nach, dem Obervrnsidenten 
v. Schwerin. Wort) an demselben Tage verließ Er das Feldlager und begab 
sich mit dem gesammten Hofstaat nach Schwedt, dem Besitzthum der Kurfürstin 
Dorothea, Semer Gemalin, wo gerastet, von den Strapatzen und Beschwerden 
des langen, winterlichen Feldlagers ausgeruht und Vorbereitungen getroffen 
wurden zum Einzüge in die Residenzstädte Berlin, Köln, Friedrichswerder und 
Dorotheenstadt, deren Behörden und Einwohnerschaft große Veranstaltungen ge
macht lind die St. Georgen-- heüte Königs-Straße zu einer via triumphalis ge
schmückt hatten, den sieggekrönten Eroberer der „weitberühmten Veste und Handels
stadt Alten Stettin" festlich zu empfange«. Der Einzug erfolgte am —

31- — "Sr. Kurfürst!. Durchlaucht zu Brandenburg, sammt Ihrer Kurfl. 
Durch . î Gemalm, auch dem Kurprinzen Durchl. so wie der Durchl. Prinzen 
und Prinzessin mit Dero ganzem hohen Comitat" war der Rath der genannten 
Residenzstädte zum St. Georgenthor hinaus entgegen gefahren und hatte 6 
Compagnien von der Bürgerwehr mit marschiren lassen. Als die Reisewagen des 
Kurfürsten in Sicht waren, stellte sich der Rath längs der Landstraße '„in ge
bührender Ordnung" auf, und neben ihm machten die Fußvölker der Bürger- 
wehr in langer Reihe Front. Bürgermeister Tieffenbach hielt, im Namen'des 
Raths, die Anrede an den Kurfürsten. Sie ist bemerkenswerth, weil auch sie 
den Beweis liefert, daß die getreuen Brandenburger *)  tief durchdrungen waren 
Dun der fievelhaften llnbill, die ihrem Fürstenhause, eingeleitet von dem „ge-

*) ihnen gehörte auch M. Friedrich Madeweiß, von Arnswald, in der Neümark, der 
in seinem Triumph-Geschütz, aus welchen auf Pindus-Wällen Freüde-Salve gegeben wurde 
als der Durchlauchtigste, Großmächtigste Fürst und Herr, Hr. Friedrich Wilhelm, Marggraf ,ut 
Brandenburg, des Heil. Römischen Reichs Erz-Kämmerer und Kurfürst rc. re. die berühmte 
uud.veste Stadt Stettin mit höchstem Preis eroberte" — gleich in den ersten Strophen dieses 
Gedichts sich also vernehmen läßt: „Als Kurfürst Friedrich, der durch sein Helden-Streiten - 
Der Eiserne genannt, zu Kaiser Friedrichs Zeiten — So eifrig hat gesucht, das hast Du 
Meurer Held, — Dir, Friedrich Wilhelm, jetzt mit Ruhm erlangt im Feld, — Mit Eisen und 
Metallen — Hast Du Stettin bekriegt — Mit starken Donnerknallen, — Hast Du nun obge- 
M. — Und das gebührt Dir Held, von Gort und Rechteswegen, — Weil Du der rechte 
Erb wenn mmr s will überlegen, — Nach Bogislawen Tod: Drum hat es Gott geschickt, — 
Daß Du in Pommernland mit Sieges-Glanz geschmückt." — In zwei Anmerkungen belügt 
der Dichter — der von Böhmer nicht direct, aber indirect ein geschmackloser Dichter genannt 
toir"' — seinen Ausspruch durch die bekannten urkundlichen Zeügnisse der Erbverbrüderunqen 
zwischen dem Brandenburgischen und dem Pommerschen Fürstenhause der Greifen.
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priesenen Retter der evangelischen Freiheit", durch dessen Nachfolger zugefügt 
worden war, und die ihren Abschluß in den Osnabrücker Friedenstractat ge
funden hatte, — bis auf Weiteres! Bürgermeister Tieffenbach sprach: —

"Wir danken dem höchsten Gott hiermit von Herzen, daß Er Ew. Kurfl. 
Durchlaucht, nebst Dero hoch-geliebten Gemal, Kurprinzen und Prinzessin bis- 
hero bei guter Gesundheit erhalten, vor aller Gefahr beschützet und die recht
mäßig ergriffenen Waffen dergestalt gesegnet, daß die Feinde überwunden, ihre 
Festungen erobert, und wir erfreuet worden. Deshalb gratuliren und wünschen 
Ew. Kurfl. Durch!, wir hiermit von Herzen Glück, Heil'und Segen, zumal Sie 
nunmehr dasjenige Herzogthum mit der Veste Stettin erlangt ' haben, welches 
durch Absterben des letzten Herzogs Bogislaw zu Stettin Ew. Kurfl. Durchl. 
und Dero Hern Vater Glvrwürdigsten Andenkens schon vor 40 Jahren jure 
successionis zugehöret hat, und von denen bishero feindlichen Nachbarn zur Un
gebühr vorenthalten worden, mit unterthünigster demüthigster Bitte, daß der 
höchste Gott dieses erlangte Herzogthum Ew. Kurfl. Durchl. und Dero hohem 
Kurhause in Ruhe wolle gnädigst besitzen, dem Kurfl. Thron, so lange die Welt 
steht, segnen und befestigen, und durch Dero Erben zu ewigen Zeiten denen Knr- 
und Erbländern incorporit verbleiben lassen". Am Schluß seiner wohlgesetzten, 
doch, dem Zeitgeiste entsprechend, sehr schwülstigen Rede wünschte der Sprecher: 
Der Kurfürst wolle Das, „was der Rath und die Herren Eximirten aus unter» 
thänigster Liebe und gehorsamster treuen Bedienung für Ihn aufgerichtet und 
angerichtet dergestalt gnädigst aufnehmen, als der große Perser und Meder 
König Artaxerxes Mnemon erkannt, und sich gnädig gefallen ließ, da einer seiner 
Unterthanen, welcher nicht großen Vermögens war,' einen Trunk kaltes Wasser 
aus dem Flusse schöpfte und es demselben darbrachte: Solches ist es, was von 
Ew. Kufl. Durchl. wir sammt und sonders unterthänigst bitten und gehorsamst 
er wünsch en".

Nach beendigter Rede wurden auf ein gegebenes Zeichen, die Geschütze rings 
um die Haupt- und Residenzstädte gelöst und der Triumphzug setzte sich in Be
wegung. Freilich entsprach er nicht an militairischen Heldenscharen den Triumph- 
zügen der Heimkehrenden welche 200 Jahre später die Hauptstadt der Preüßischen 
Monarchie 1866, und die Hauptstadt des „Evangelischen Kaiserreichs 
Deütscher Nation" 1871 erlebt hat, doch war er, mit Rücksicht darauf, daß alle 
Regimenter in Pommern, wo der Krieg noch nicht zu Ende war, zurückgeblieben, 
in seiner Art imposant genug. Eröffnet wurde der Zug —

Von des Kurfürsten Hand-Pferden geführt von reich gekleideten Reit- und 
Stallknechten. Darauf folgte eine Compagnie Trabanten zu Pferde in der Gala- 
Uniform ; dann die Generale und Obersten zu Pferde, soweit sie, bei der Armee 
abkömmlich, vom Kurfürsten zum Einzuge designirt waren; darauf zwei, nicht 
genannte Grafen, an der Spitze einer großen Menge Hof-Cavaliere; — der 
General-Feldmarschall Dörffling; — Der Kurfürst und die Kurfürstin in einer 
offenen Chaise; — der Ober-Präsident v. Schwerin mit dem Kurprinzen und 
dem Markgrafen Philipp Wilhelm in einer „verguldeten Carossen" ; dann die
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Kurfürst!. Geheimräthe, und endlich Bürgermeister und Rath von Berlin, Köln 
an der Spree und Friedrichswerder.

Die Bürgerschaft der Stadt Berlin, durch deren Hauptstraße, die St. Ge- 
orgenstraße, der Zug ging, hatte dieselbe vom St. Georgenthore bis zur Lan
genbrücke aufs Reichste geschmückt; aber auch die Bürger von Köln hatten es 
"auf der kurzen Strecke von der Langenbrücke bis zu den Pforten des Kurfürst!. 
Schlosses an Nichts fehlen lassen. Eine allgemeine Beschreibung der Triumph
straße besagt Folgendes:

„Die Bürger hallten 6 Triumph-Pforten Dero Kurfl. Durchl. zu Ehren 
anfgerichtet, welche sehr rahr und aller Orten, woselbst Jhro Kurst. Durchl. 
durchfahren mußten, gebauet waren. Als nemlich: — Im Festungsgraben nächst 
der Brücken beim St. Jörgensthor ließen sich die Fischer mit etlichen aus Eis 
aufgeführten und mit Lorbeerkrünzen gezierten Pyramiden sehen. Die Brücke 
war an beiden Seiten mit grünen Dannenbaümen besetzt und von einem bis zum 
andern eines halben Mannes hoch von Dannenbüschen sehr zierlich gepflochten, 
auch mit Pomeranzen und Citronen behangen. Dieses war vom St. Jürgens
thor bis an die Schloßpforten continuirt, und als ein Lustgarten anzusehen. 
Vorn am Thor war ein großer grünen Bogen, woran Jhro Kurst. Durchl. und 
Dero Kurst. Gemalin Contrefayt in vollständiger Positur zu sehen. Uber der 
Zugbrücke hing der Kurhut uni einem Lorberkranz, unten zwei verguldete Scepter 
mit den in verguldeten Buchstaben geschriebenen Worten VIVAT DOMUS 
BRANDENBVRGICA. Die erste Ehrenpforte stand au der Klostergasse; sie 
hatte 3 Bogen von 4 grünen Palmbaümen zierlich geflochten, am mittelsten 
Bogen war ein großer Quäler-Schild mit allerhand güldenen Sprüchen beschrieben. 
An den Palmenbaümen war Cupido gemacht, so mit güldenen Pfeilen aus dem 
Grünen schoß. Am Berlinschen Rathhause war die zweite von Holz gebaut; 
daselbst präsentirten sich allerhand lebendige Figuren, oben darauf aber Musikan
ten und Sänger, so überaus herrlich musicirten. Es waren aber von Bildhauer- 
Arbeit auch viele Bilder zum Zierath daran gemacht, und allenthalben mit 
Grün verbunden. An der Heiligen Geistgasse war auch eine gebaut, worauf 
Fässer mit Wein lagen, darauf saß ein Bacchus, welcher den Wein unter die 
Leüte laufen ließ. Die Ehrenpforte, so auf der Langenbrücke gemacht, war eine 
von den besten, woselbst sich 10 lebendige wol ausgeputzte Figuren präsentirten. 
Am Thum (Dom, damals auf dem Schloßplätze) stand eine prächtige, so per- 
spectivisch, grün und mit Bildern besetzt, gebaut war. Diese fuhr der Kurfürst 
vorbei, und paßirte durch die am Schloß stehende, so von 4 grünen Palm
baümen gemacht, mit Bildern und anderen Zierathen geziert, welche die sechste 
und letzte Triumpf-Pforte war".

Böhmer, ein Stetinv-Pomorischer Patriot, bezw. Particularist sans phrase, 
meint, die vielen Sinnbilder und Inschriften, sämmtlich in lateinischer Sprache, 
womit die Berliner und Kölner ihre Triumph-Pforten geschmückt, seien nicht im 
Stande, „zu Ehren des damaligen Geschmacks" Zeügniß abzulegen. Nur eines 
findet vor seinen Augen Gnade; „das schönste der zahlreichen Sinnbilder war 
ohne Zweifel am Triumphbogen des Berlinischen Rathhauses angebracht.." Die 
Special-Beschreibung führt die Inschriften so an:
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Oben auf den Portale der Ehrenpforte stand Fama, mit einem Schild in der 

Hand, darauf geschrieben.
Dn. Dn. Friderico Wilhelmo Patri Patriae. Triumphatori pio, Felici. 

lHrn' Hrn. Friedrich Wilhelm, Vater des Vaterlands, dem frommen glücklichen Sieger.] 
Darunter sah man einen rothen Adler mit aufgespannten Flügeln, in der rechten Klaue das 
Schwert, in der linken den Scepter, unter dem Adler standen zwei rothe Greifen einander 

gegenüber, von denen jeder ein Schwert hielt, die Spitzen nach unten gesenkt.
Pälmam Victori.

fDem Überwinder die Palme.] 
Darunter:

Sunt Aquilis juncti Gryphes modo Brennonis arte. Quis tanti ergo viribus 
hestis erit?

fDurch des Brennus Kunst sind die Greifen den Adlern vereint. Wird demnach Brandenburg 
nicht leicht mehr Feinde haben?

Unter dem Adler und dem Greifen war ein Sinnbild, darstellend einen aus 
den Wolken hervorragenden Arm mit dem Kur-Ärmel, in der Hand einen 
Scepter haltend: gegenüber sah man zwei Arme, unter denen einer mit der 
Haild nach dem Scepter griff, der andere aber hatte das Ansehen als senke 

er sich.
Te Dominum.

fDich Herrn.] 
Unten:

Euse tuos subigis quos dudum jure tenebas Te duplici titulo fata petunt 
Dominum.

sDn überwältigst nnd bezwingst diejenigen, welche längst von Rechtswegen die Deinen 
waren, demnach will Dich aus zwei Rechtsgründen das Verhängniß zum Herrn (in 
Pommern) haben.]

Zur rechten Hand war ein Sinnbild mit der Unterschrift: 
Sororo vinculo.

fDurch schwesterliches Band.]
Im Kern standen zwei lebende, reich geschmückte Jungfrauen mit Palmzweigen, 

die einander küßten; zu ihren Füßen standen die Namen: 
POMERANIA MARCHIA

Unten:
Vincula rupta prius, nunc indivulfa sorores. Vicinas nectum Cordis amore pari. 

fDas vormals zerrissene, nunmehr aber unzertrennte Band vereinigen die Schwestern 
mit gleicher Herzens-Liebe.]

Pallas, die Göttin der Weisheit und der Waffen, wurde durch eine lebende 
Jungfrau dargestellt. Auf der andern Seite war ein Emblem mit der 

Überschrift:
Securior vicinitas. sDie sichere Nachbarschaft.)

Hier sah man wieder zwei Arme, die sich aus den Wolken die Hände reichten, 
darunter erschienen zwei Städte einander gegenüber mit einem strömenden Wasser, 

darunter die Worte:
Pax vicinorum floret Securior ipsis Vis unita sibi fortior arma feret. 

fDieser Friede dienet den Nachbarn zu größerer Sicherheit; in vereinter Kraft wird 
man dem Feinde künftig um so mächtiger entgegen treten.]
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ferner zeigte sich die Victoria. Auf der andern Seite des Portals waren noch 
rwei Haupttuaenden: Fortitudo und Justitia, die Tapferkeit und dre Gerechtlg- 
keit durch lebende Personen dargestellt, welche den Ton angaben zum ^ubelgrnst 
der iu unübersehbaren Massen versammelter Einwohnerschaft:

Vivat vivat Friedericus Wilhelmus. Vivat vivat Dorothea.
„Welche glückwünschende Zurufe beide Kurfürstliche Durchlauchten frohüch an
hörten; zu geschweigen der lustigen Musica, welche von oben dieser Ehrenpforte 
sich hören ließ. Zu beiden Seiten der St. Georgenstraße standen die Bürget 
der Stadt Berlin, sechs Compagnien Fähnlein, mit Ober- und Unter-Gewehr, 
ilnd hatten beide Seiten der Straße besetzt, bis auf die Langebrücke, und war 
selbige Straße hinauf bis zu der großen Ehrenpforte, ebenfalls mit grünem: Ge- 
häae aus Baümen ausgeziert. An der Ecke des ^oachlmsthasichen Gyninaftuins 
ließ der Magistrat von Berlin - Wein laufen. Eben so auch an der Ehren
pforte auf der Langenbrücke, auf deren Galerie zwölf kleine Geschütze standen, 
welche als das Kurfürstl. Paar durchfuhr, drei Salven hinter-einander gaben 
Neben der Brücke lag auf dem Spreestrom eut überaus schönes und künstliches 
Schiff welches die vereinigten Residenzstädte aus Holland hatten kommen lassen. 
Es war mit 4 Schiffsstücken besetzt, die gleichfalls „drei Mal Salve losbrannten, 
daß also im continuirlichen Dontiern und Knallen Sc. Kurfurstl. Durchlaucht 
sich nach Dero Residenzschloß erhoben. Die Kölnische Bürgerschaft ließ sich auf 
der andern Seite der Brücke auf der gleichfalls geschmückten Straße in guter 
Ordnung sehen; zwei ihrer Compagnien standen auf der alten Renn- oder Stech- 
Mn ht Parade ausgestellt. Die hier am Dom errichtete Ehrcnpsorte >oar ein 
Werk des Raths von Köln". U. s. w., u. s. w. —-
Kehren wir nach Stettin zurück, uni an der Hand der meist uberenistimmendiii 
9iC1'^tC ^“nuar^iers — der Abmarsch des geringen Überrestes der Schwedischen 

Garnison crsolgte. Er war, wie schon im Eingänge der B-lligernngs-Gesch>chte 
qesaqt ivurde, kaum 300 Mann stark, da die Garnison ansangkich 3000 Mann 
effektiv gewesen. An Officierai hatte sie verloren: 2 Obersten, l Oberstlieutenant, 
4 Maivrs, 40 Capitaius und beinahe eben so viele Fähnriche. Und nachdem 
die Deütschen, dem Accord zufolge, auch die Verwundetcu und Kranken bis zur 
Genesung zurück geblieben waren, marschirten 9 Reuter unter 1 Standarte und 
250 Mann zu Fuß unter 21 Fahnen aus. Sie nahmen die accordirten 2 halben 
Karthaunen mit, und rückten an diesem Tage nur bis zur Lastadie mtb wurden 
dann bis zu ihrer Weiterbeförderung nach Liwland, in einige Städte von Hinter- 
pommern verlegt. General-Lieutenant v. Wulfsen wurde vom Kurfürsten aus 
fein Ehrenwort nach Stralsund zum Grafen Königsmark entlassen. Er ließ über 
100 Stück schöner Geschütze, 1 Standarte und 12 Fahnen von den ganz ver
nichteten Compagnien dem Überwinder zurück, — zugleich aber auch eine völlig 
zerstörte Stadt, 'in deren Haüsern kaum 10-20 Zimmer bewohnbar, und von 
deren Einwohnern, nach einer zuverlässigen Angabe, 2443 Personen. theils auf 
den Wällen und bei Ausfällen als Wehrmänner, theils auf den Gassen und in 
den Haüsern, auch unter den Trümmern, ilins Leben gekommen waren. „Denn 
keine Gasse war, da man ungehindert gehen konnte, weil ganze und halbe Giebel 
dnrch das abscheülichc Schießen in dieselben gestürzt lagen."
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Mangel an Lebensmitteln war während der Belagerung eigentlich nicht ge- 
wesen, fanden sich doch in den Speichern der Getreidehändler die ihre Waare 
mcht nach Außen verkaufen konnten, Kornvouüthe genug, um Garnisou und 
Ewwohnerfchaft mlt Brot zu versorgen, wozu dgs Mehl auf den Roßmühlen in 
der Stadt gemahlen wurde. Knapp war zuletzt frisches Fleisch und Fettwerk ge
worden, nachdem bte Verbindung über Wasser mit dem jenseitigen Ufer des 
Dammschen Sees welches der Kurfürst entweder nur schwach, oder wol gar nicht 
besetzt, gänzlich abgeschnitteii, und dadurch der Stadt das Mittel entzogen war 
sich — gleichsam durch Schleichhandel von daher mit Schlachtvieh zu versorgen' 
Ju der letzten Penode der Belagerung zahlte inan für 1 Pfund Fleisch 6 Gr' 
1 Md- Speck i 2 Gr., 1 Pfd. Butter 16 Gr., ? Mandel Eie/Wlte man 

mit 1 Thlr. 8 Gr., eine Gans nut 3 Thlr. Mangel an Unterhalt konnte den 
Commandanten, General-Lieutenant v. Wulffen nicht zur Übergabe zwingen 
Die Gründe, die allein ihn dazu bewegen konuten, waren. — 1) Decimirnna der 
Garnison, welche an Todten 1900 Mann Fußvolk und über 100 Mann zu 
Pferde verloren hatte, wodurch es, ohne die Äffe der Verwundeten und Kranken 
zu rechnen, an Mannschaften fehlte, die ausgedehnten Werke der Festung zu be
setzen. 2) Mangel an Pulver; denn es waren von den 6000 Centnern Pulver 
mit denen die Vertheidigung begonnen worden war, nur noch 5 Tonnen übrig' 
3) Dre vergebliche Erwartung des Entsatzes, und 4) weil der Feind schon im 
Besitz des Hanptwalles sich befand.

Die Belagerung soll den Angreifenden an 30.000 große Bomben (wol nicht 
möglich) und 22.000 Ctr. Pulver (ebenfalls unglaublich), so wie 9000 Mann 
an Todten und Deserteurs gekostet habeu. Letztere Zahl ist nicht unwahrschein- 
lich, wenn man die lange Dauer der Belagerung, das keinen Schuß schuldig 
bleibende Feüer der Festnng, die zahlreichen Ausfälle, die im zweiten Stadium 
der Belageriiug unaufhörlichen Minen-Sprengungen, die gewaltigen Anstrengilngen 
und Strapatzen der Belagerungstruppen, die dadurch unter ihnen entstandenen 
Krankheiten, wodurch sie, bei der geringen Pflege im Feldlager, der Todtenbahre 
verfallen mußteli, so auch die vor dem Feinde Verwundeten.

So sind die Ereignisse gewesen, welche Stettin vor nun beinahe 200 Jahren 
betroffen haben Spuren jenes großen Kampfes sind jetzt nur weuiqe sichtbar 
Stadt und Festitiig waren fast vernichtet. Alles ist umgeschaffen oder neü ent
standen. Die schönsten Zierden der Stadt sind verschwunden. Auch das Rath- 
haus hatte einst einen Giebel im inittelalterlichen Schniuckstil, dessen Künstlichkeit 
gerühmt wurde. Vielleicht ist auch er in dieser Belagerwig zertrümmert In 
der Jakoblklrche hoch neben der Orgel hangt noch mit Helm,' Degen und Hand- 
chnh — die Fahnen sind abgenommen — das Wappen des Generals v Wulffen 

Erbherrn auf Rosenfeld, Ratzwitz und Höckendorf, geb. 25. Nov. 1623, gestorben 
jun 20. Juni 1678, und beigesetzt in der Jakobikirche „unter der Bibliothek". 
Die Kugelschläge an der Westseite derselben Kirche mögen wol eher der nächst
folgenden Belagerung angehören. „Der „gekappte" Thnrin aber, dessen Anblick 
Fremden mißfällt, darf unseren Augen schön dünken, tote ein zerhauener Helm 
wie eme zerschossene Fahne. Wenn wir Jhil ansehen, wenn wir am Fmuen- 
und am Heil. Geistthvr, — da, wo jetzt das Getümmel des Bahnhofes das rege 
^even einer andern Zeit verkündet — den mit Blut getränkten Boden betreten:

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 97 
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dann möge bisweilen dankbare und ehrerbietige Erinnerung zu beit wackeren 
Vorfahren uns hinziehen, die uns so glänzende Beispiele eines tüchtigen und des 
edelsten Enthusiasmus fähigen Sinnes hinterlassen haben and auf deren Grabern 
wir heüte noch wohnen und wgudeln." (Böhmer. S. 70).

Bemerkungen zu vorstehendem Tagebuch.
1 lS 714.) Die kleine, vor der Sternfchanze belegene, Schanze dürfte auf 

der Höhe beim Schweinepfuhl, oberhalb des Forts Peüßen, rechts an der Ber
liner Staatsstraße, auf dem sog. Schindanger, zu suchen fern, «n; befand> sich 
wol in verfallenem Zustande, da selbst die Sternschanze nicht vertheidlgungsfahtg 
gewesen zu sein scheint.

2. (S. 715.) Wohin die Angriffe gerichtet waren, ist, nicht zu ermitteln.
3. lS. 715.) Göcken- oder Gößkenbrink, wie diese Örtlichkeit in den Quell- 

schriften abwechselnd genannt wird. Die Lage derselben ist mit Bestimmtheit 
ebenfalls nicht zu ermitteln. Mit Rücksicht jedoch auf die Angabe, dap der An- 
ariff Seitens der Kaper geschah, und auf die Note 6 ist es gewiß, daß jte .tn der 
Nähe des Wasfers aufgesucht werden muß, entweder am Dammschen See,, oder 
am Dunzig, an der Parnitz. Brink ist in den Niederdeütschen Mundarten, inson
derheit Westfalens, die Bezeichnung für eine niedrige, sanft ansteigende Anhöhe.

4. (S. 715.) Auf beui zur „Beschreibung der Stadt und Festung Alten- 
Stettin," Danzig, 1678, gehörigen kleinen Plane von der Belagerung von 167 < 
— im Plan-Archiv der Fortification Nr. 42, tut Obigen als Plan 111 bezeichnet 
— ist das Wiesen-Terrain zwischen der Oder bei Güstow und der Mundungs- 
Geqend ber Kleinen Regelitz als „Moraß unb Strauch" angegeben." Das Wtefen- 
Terrain ist von einem,'sehr breit gezeichneten Damm durchschnitten, der von der 
über die Oder geschlagene Brücke über die Kleine Regelitz durch das Vorder- 
brnch in nordöstlicher Richtung nach der von Stettin nach der Stadt Damm 
führenden Dammstraße geht, sich aber, bevor sie diese erreicht, m zwei Theile gabelt, 
wovon der eine westlich vom Blockhause die Dammstraße erreicht, der andere aber 
östlich davon, zwischen dem Blockhause uud dem Zoll, vorher also noch ent Mal 
die Kleine Regelitz überschreitet. Dabei steht: „Dam durch den ALoraß gemacht 
einer Meil lang Worzu über 80 Schock grosse Baum abgehaüven." Dieser Plan 
ist die einzige Quelle, welche von den 80.66=4800 großen Baümen spricht, die, weil sie 
in dem mit'Elfenbusch bedeckten Bruch uicht vorhauden waren, aus entfernten Forsten 
hatten anqefahren werden müssen, wovon in den Quellenschriften nirgend etwas 
erwähnt ist. Die Danziger „Beschreibung" zu welcher der Plan gehört, spricht 
gar nicht von dem, durch den General von Schwerin prakticabel gemachten Weg 
durchs Bruchs, also auch nicht von den 80 Schock großen Baümen. Zn.einer 
andern Quellenschrift heißt es aber ausdrücklich, daß der Weg nach dem Blockhause 
und der Zollschanze „mit Niederhauung der Büsche und Faschinen-Legung aller
erst gemacht werden mußte" (Pommerscher Waffenklang re. S. 7.) Der Ausdruck
Morast" tvird nicht wörtlich zu nehmen sein, im Gegentheil ist es wahrscheinlich 

daß das Bruchterraiu zwischen Stettin und Damm vor 200 Jahren emen fester u 
Boden gehabt und gegen den Oberspiegel im Allgemeinen höher gelegen 
habe, als jetzt. Dies mußte im Hauptquartier des Kurfürsten erkannt worden 
fein namentlich das Erstere, wodurch es möglich wurde, ans dem von Buschwerk 
gereinigten und an einzelnen, feüchten oder nassen Stellen, selbst ut dieser wahres- 
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zeit, — war man doch im hohen Sommer — mit Faschinen ausgefülltem Wege schweres 
Geschütz zu transportiren. Hätte der Kurfürst nicht die Überzeugung von der 
Gangbarkeit des Bruchs gehabt, dann würde er nicht bei Güstow die große 
Brücke über die Oder, die sogar eine Pfahlbrücke gewesen zu sein scheint, und 
zwei kleinere Brücken über die kleine Regelitz haben schlagen lassen. Er würde 
vielmehr den General v. Schwerin nach Greifenhagen dirigirt haben, um dort 
über die Oder, und dann längs des rechten Ufers der Großen Regelitz nach dem 
Cespersteig und nach Damm zu marschiren, das ja seit 1676 in seinem Händen 
war, von too aus der Angriff auf die Werke an der Sttaße beim Zoll an der 
Großen Reglitz, u. s. w., und demnächst auf die Lastadie eingeleitet werden konnte.

5. (S. 716, zum 17. Juli.) Diese Gefechte im Bruche beweisen ebenfalls die Gang
barkeit desselben. Verbindet man damit die Thatsache, daß gegen die Lastadie Lauf
gräben geführet wurden, was bei dem gegenwärtigen Niveau des Terrains kaum 
auszuführen sein dürfte, so gewinnt die obige Andeütung über eine höhere Lage 
des Bruchs in damaliger Zeit noch mehr an Kraft; was sich mit anderen 
Worten so ausdrücken läßt: Die Spalte des Oderthals bei Stettin und 
auch sicherlich weiter auswärts, welche in einer der unbestimmbaren geologischen 
Perioden gehoben wurde, hat sich in historischer Zeit, und zwar seit den zu
letzt verflossenen zwei Jahrhunderten gesenkt, eine geologische Erscheinung, 
welche mit der Senkung der Pommerschen und Preüßischen Ostseeküste, so wie 
mit der Hebung Schwedens, offenbar in Zusammenhang steht.

6. (S. 717.) Wegen der Lage des Göckenbrinks vergl. Note 3. Der Kur
fürst bediente sich also auch eines Angriffsmittels zu Wasser, das, wie es im Ein
gänge dieses Tagebuchs heißt, aus von den Holländern gemietheten, kriegerisch aus
gerüsteten 1() Kaper- oder Wachtschiffen bestand, welche wie uns das Tagebuch unterm 
1. August sagt, mit nicht weniger denn 169 Geschützen bewaffnet waren. Die 
Niederländer waren damals ein tapferes, kriegerisch gebildetes See- und Krämer- 
volk, dies aber nur in einer ganz ungewöhnlichen Zeit und unter ungewöhnlichen 
Umständen geworden. Der Kurfürst muß aber den Angriff der Zollschanze 
und des Blockhauses zu Lande ausgeführt (Note 4) für leichter gehalten haben. 
(Vergl. Note 20).

7. (S. 717.) Die alte Schanze jenseits des Schweinegrundes scheint die 
weiter oben vorgekonnnene Angabe zu begründen, daß 1630 einzelne Werke bis 
zum Dorfe Schüne vorgeschoben worden waren. Die Lastadie hatte also damals 
längst des Mellen- oder Möllenbruchs keinen Graben. (Vergl. Bangeschichte, 
1631, unter 2.). Wie die 4 Fahrzeüge die Belagerer vertreiben konnten, ist 
problematisch.

8. (S. 718.) Der „Studentengruud" war der Tummelplatz, wo die Schüler 
des Corolinischen Gymnasiums illustre, die sich nach dem Vvrbilde der Zöglinge 
der Jesuiten-Schulen, Studenten nennen ließen, ihre Streitigkeiten und Händel 
mit dem Schläger auszufechten pflegten. Es war einer der tiefen Einschnitte im 
Abhange des Plateaus zur Oder, von denen die meisten im Lauf der Zeiten aus
gefüllt und in Gürten verwandelt worden sind. 1787 stand nahe dabeidas 
Grabowsche Schulhaus*). Der Studentengrund ist am nördlichen Ende der 

17N7*)©^i'P Steinbrück, vor den St. Georgen- und Heil. Geistes-Stiften vor Stettin.
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Unterwies zu suchen, auf Grabowscheu Fundus, da wo jetzt die Blumenstraße der 
Stadt Grabow vom Plateau zur Oder führt, diese Straße war noch zu Menschen
gedenken ein schmaler Fußweg, in einem engen Einschnitte des Plateauabfalls, 
der sich gegen die Oder hin erweitert.

9. (S. 718.) Was unter Reduit verstanden wird, ist, so fern es nicht eine 
kleine Redoute bezeichnen soll, nicht zu ermitteln.

10. (S. 721.) Das Hochgericht oberhalb der Festung befand sich über der 
Galgwiese, die nach ihm den Namen führt.

11. (S. 721.) Der Schützenwall ist die Örtlichkeit, welche sonst Bogelstangen- 
berg hieß, der jetzige Logen-Garten, in der Unterwiek.

12. (S. 721, zum 13. Aug. u.S.722.) Was die Kriegskunst des 17. Jahrhunderts 
unter „Schießangeln" verstanden hat, läßt selbst Johann Gottfried v. Hoyers „Wör
terbuch der Kriegsbaukunst", Berlin, 1815—1817, 3 Bde., unerklärt. Das „alte 
Ravelin" scheint zu den Gustav Adolfschen Werken von 1630 gehört zu haben.

13. (S. 722.) Es gehört zu den Seltenheiten, daß eine Festung zugleich von 
3 Seiten zugleich angegriffen wurde, und dennoch sich so lange gehalten hat, wie 
es hier bei Stettin der Fall gewesen. Mindestens dürfte aber die Attaque auf 
die Lastadie überflüssig gewesen sein, weil die Festung Damm, wie gesagt, 
schon seit 1676 in den Händen des Kurfürsten sich befand, und nunmehr auch 
die Einnahme der Übergänge beider Regelitze bewirkt war. Die Schwäche rer 
Besatzung konnte überdem den Belagerern nicht unbekannt sein, die auf dieser 
Seite am wenigsten Etwas Erhebliches besorgen ließ. Der Umstand des Besitzes 
von Damm macht die in der Note 4 besprochene Operation noch eigenthümlicher 
und setzt die Gang- und Fahrbarkeit des Wiesen-Terrains außer Zweifel. Der 
Weg über dasselbe zum Blockhause und der Zollschanze konnte unter diesen Umstünden, 
seiner Kürze wegen, dem Umweg über Greifenhagen und Damm vorgezogen wer
den. — Der „Mühlenberg" ist diejenige Örtlichkeit, welche jetzt von dem, seit 
April 1874 parkähnlich eingerichteten Kirchplatz in der Neüstadt eingenommen wird.

14. (S. 722.) Wo die untere Brücke über die Oder geschlagen wurde, ist 
zwar nicht gesagt; offenbar geschah es vom Lüneburgischen Lager aus, und sehr 
wahrscheinlich bei Grabow, bez. bei den Ruinen der Oderburg.

15. (S. 725.) Die „Scharfe Ecke" war der ausspringende Winkel des be
deckten Weges vor dem Kogen Bastion (Nr. II). Unter dem „Kessel" wird 
ein kleines Werk in einer Terrain-Vertiefung zu verstehen sein, welches bei der 
Anlage des Forts Leopold zugefüllt worden, oder zum Theil in den Graben des 
Kronwerks gefallen sein muß. So kann man nach Ansicht des Planes der 
Festung vom Jahre 1721, der sich im Fortifieativns-Archiv befindet, schließen. 
Der Steindamm auf der Frauenthor-Seite, war wol die Landstraße nach An
klam, die zum Mühlenthor hinausführte.

16. (S. 726.) Das Passowsche Thor, auf das der Rosengarten traf, war ein
gegangen und das „Neüe Thor" vor der Breitenstraße geöffnet. Zu ihm hinaus 
führte, wie noch heüte, die Landstraße nach Berlin, daher auch seit den Tagen 
Königs Friedrich Wilhelm I. Berliner Thor genannt.

17. (S. 727 zum 25. Aug.) Die „Knochenhauer-Wiese" ist dasjenige Grund
stück, welches heüt zu Tage Schlächter-Wiese heißt, seitdem der Ausdruck 
Knochenhauer für Metzger, Fleischer, Schlächter außer Gebrauch gekommen ist.
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18. (S. 727.) Die „Reduit" ist mit Bezug auf die Note 9 problematisch. 
Der Grund, vou dem hier die Rede ist, war ohne Zweifel einer von den natür
lichen Einschnitten im Plateau-Abhange der beim Bau des Forts Leopold ver
loren gegangen ist.

19. (S. 728.) Wegen des Hochgerichts, das hier Fürsten-Gericht heißt, 
bergt. Note 10. War es die Richtstätte, wo die vom fürstl. Stadtschulzen — 
zuletzt bei der Familie v. Wussow, — zum Tode verurtheilten Verbrecher ihre 
Strafe erlitten.

20. (S. 729 zum 6. Sept.) Wie es sich mit den brandenburgischen Kaper
schiffen eigentlich verhalten hat, ist nicht nachgewiesen. Es ist eigenthümlich, daß 
sie nicht gegen die Zollschanze und gegen das Blockhaus gebraucht wurden, und 
namentlich nicht am 17. Juli den zu Wasser bewirkten Rückzug der Schweden 
verhindert haben. Vergl. Note 6.

21. (S. 730.) Wo das betreffende Angriffswerk gelegen hat, ist nicht gesagt. 
Wohin die Ausfälle gerichtet waren, ergibt sich aus der Angabe der Thore, von 
denen aus sie unternommen wurden.

22. (S. 731.) Der Oberbaum in der Oder lag da, wo die Parnitz sich vom 
Hauptstrome absondert, oberhalb des heil. Geistthors, wie in unserer Zeit unter
halb der Parnitz, also auch die Verschanzung, nach Ausweis des Belagerungs
Planes der Danziger Beschreibung von 1678.

23. (S. 734 zum 28. Sept.) Die Sturmtoune bestand in einer mit Gra
naten gefüllten Tonne, v. Hoyer's Wörterbuch keunt eiue Anstalt dieser Art nicht.

24. (S. 735.) „Scharfe Ecke". Sollte die betreffende Örtlichkeit etwa 
zwischen dem in der Note 22 genannten Werke, welches vielleicht den Beinamen 
„Scharfe Ecke" führte, und der Assiette der späteren Schneckenwerke, möglicherweise 
„Kiek in die Küche" genannt, gelegen haben? Die Scharfe Ecke kann auch der 
ausspringende Winkel des bedeckten Weges von der Grünen Schanze gewesen sein; 
das Werk Kiek in die Küche dagegen ein Wachtthurm im bedeckten Wege. Diese 
Benennung findet man öfter für die gleichen Thürme und ein solcher existirte 
in den 30ger Jahren, vielleicht noch heüte, in Danzig.

25. (S. 736.) Es wird, mit Bezug auf vorige Note, ganz unklar, was die 
„Scharfe Ecke" war, überhaupt bleibt das Verhältniß des Werks beim Oberbaum 
ganz ungewiß.

26. (S. 739.) Der hier gedachte, „mittelste Abschnitt" ist nicht zu ergründen.
27. (S. 739.) Ein eigenthümlicher Fall, daß man Freünd und Feind durch nichts 

unterscheiden konnte, ungeachtet die Kämpfenden schon so lange mit einander in 
Berührung waren und dieser Übelstand daher schon öfter fühlbar gewesen sein 
"rußte. Man möchte fast glauben, daß sich die Belagerer aus Kriegslist eigens solche 
Montirungen beschafft hatten. Unter Pulvermagazin wird wvl nur ein Pulver- 
kasten verstanden sein.

28. (S. 740.) Mit Rücksicht auf den Namen des spätern Bastions, IX. — 
lArüne Schanze — kann unter der hier erwähnten „Grünen Schanze" nur das 
Ravelin verstanden sein, aus welchem gegen das Ende des 17. Jahrhunderts 
Bastion VIII. gebildet worden ist.

29. (S. 740.) Dies „Ravelin" ist wol nur ein Waffenplatz-Reduit des be
deckten Weges in Ravelin-Form.
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30. (S. 740.) Die „Wassernuß" möchte vielleicht das Wasserravelin gewesen 
sein. Da die Brandenburger sich am 23. October dieses Werkes bemächtigte», 
und bereits am 26. October den Übergang über den Wassergraben vor dem 
Halben Bastion machten. Der Oberbaum, der schon am 18. October gewonnen 
sein soll, müßte dann aber wol mehr oberhalb gelegen haben.

31. (S. 741.) Das „halbe Bollwerk"' spätere Bastion IX. Da man den 
Mineur an den Hauptwall ansetzen wollte, so könnte man vermuthen, daß 
derselbe revetirt gewesen sei. Aber am 29. October schnitt man sich in den 
Wall ein, ohne eine Mine gesprengt zu haben und es standen Palissaden am 
Fuße. Der Hauptwall ist also hier doch nicht revetirt gewesen. Der bei der 
Vertheidigung am 29. October gedachte „schmale Gang" kann die Poterne links 
vom großen Ravelin nicht gewesen sein, weil diesen bis zur Erbauung der Neu
stadt exististende Poterne sehr geräumig war, und man es wol nicht wagen 
durfte, sich so ganz in der Nähe des Angriff- einer solchen bedeütenden Öffnung 
zn bedienen. Es ist also muthmaßlich der im Jahre 1834 im Schützengarten 
entdeckte gewölbte Gang, welcher an der linken Flanke des damaligen Bastions 
VIII auf 9 F. über Pegelnull 7% F. unter der Grabensohle endete, und auch 
wol zuverlässig dieselbe Öffnung, deren am 1. December bei Einnahme des Rave- 
liii abschnitts gedacht wird. Was unter „Sturmblöcke" zu verstehen ist, weiß 
v. Hoyer's Wörterbuch nicht zu erklären. Hatte der Sturmblock etwa dieselbe 
oder ähnliche Bestimmung wie der harpago, Sturmhaken bei den Alten.

32. (S. 742.) Man nannte das Kagen-Bastion Nr. II auch „Koggen-Post oder 
Bastiou." Es befand sich auf der Stelle, wo jetzt links neben dem innersten Frauen- 
thor das hohe Bastion steht. Neben denselben rechts war ein halbes Bollwerk. 
Die Entstehung dieses Namens ist auf eine Person zu beziehen. Sowol die Belagerer 
als die Belagerten machen Reduits. Ob diese nicht etwa kleine viereckige Posten 
gewesen sind, welche anderweitig auch Redouten genannt werden? Vergl. Note 9.

33. (S. 744.) Die Belagerer gerathen in „Confussivn", und doch wird von 
der Benutzung der unter, ihnen eingerissenen Unordnung nichts gesagt.

34. (S. 744.) Das „Ravelin ist nichts anderes, als die „Grüne Schanze." 
Also an ein und demselben Tage dasselbe Werk verschieden genannt, und zwar 
so, daß man glauben sollte, es wäre wirklich von zwei Werken die Rede.

35. (S. 744.) Da schon am 22. September der Parnitz-Brückenkopf ge
nommen war, so ist es nicht klar, was mit dem „Sumpf" gemeint ist; — wahr
scheinlich hatte anhaltendes Slaggerwetter, bald Frost-, bald Thauwetter mit 
Regen und Schnee, die Laufgräben versumpft und frei auf der Dammstraße 
konnte man nicht vorrücken. Was Hütte dies aber auch geholfen, da die Parnitz 
überschritten werden mußte! Uud von einem zweiten Angriffe im Mellenbruche 
constirt nichts. War dieses Terrain irgend practicable, dann konnte die Ein
nahme der schwach befestigten Lastadie schon längst nicht fehlen.

36. (S. 747.) Die Einnahme der Grünen Schanze hat das Ravelin vor
der Courtine nicht mit betroffen, dies wurde erst am 1. Deeember lifit Sturm 
erobert.

37. (S. 747.) Der Ochsenberg ist bekanntlich die Stelle, wo die Boninsche 
und Owstinsche, die Schncckenthor-Kasernen am Heil. Geistthor, stehen.

38. (S. 749.) Die Örtlichkeit des Weinbergs ist hinter dem Petristift, auf 
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dein Klosterhof, über der, damals weiter aufwärts reichenden, Unterwiek, festzu
stellen; vielleicht ist darunter des Kehlwall der Kagenbastions Herstanden.

39. (S. 749.) Was die Faussebraye im Passower Grunde sagen will, ist 
nicht zu coustatiren, um so weniger, als sich der Angriff nicht bis zum Passower 
Bastion ausdehnte. Doch ist es wol möglich daß damit die niedrige Flanke 
des Passower Bastions in dessen damaligem Zustande gemeint sei, die übrigens 
wol auch anderweit, ebenso wie die hohe Flanke außer Thätigkeit gebracht wer
den konnte.

40. (S. 751.) „Knapkäse" oder „Käseknap" auch „Knvpkessel," ist das kleine 
Werk an der Courtine. Da dieses kleine Werk nothwendig niedrig gewesen sein 
muß, so ist es nicht klar" warum dasselbe nicht vom Ravelin so beworfen wurde, 
daß es von der Besatzung ein für alle Mal geraümt werden mußte, und warum 
man nicht gleich die Petarde (vergl. 16. Dcbr.) anwendete.

41. (S. 751.) Zweck und Örtlichkeit dieser Mine ist ganz unerklärlich.

Im Allgemeinen.
So undeütlich auch die gegenseitigen Operationen sowol aus Mangel an 

Sitnationsplänen, als wegen der Unzulänglichkeit und Mangelhaftigkeit der mili- 
tairischen Berichte werden, so geht doch aus Allem ein höchst tapferer Widerstand 
der schwachen Besatzung, und ein, mit Rücksicht auf diese Schwäche und auf die 
keineswegs starken Festungswerke, verhältnißmäßig außerordentlichen Kraftaufwand 
der Belagerer hervor, so daß die Vertheidigung höchst ruhmvoll genannt werden muß; 
besonders, da die Belagerer, schon an beiden Seiten der Festung im Besitz des Haupt 
walles, sich doch noch Ausfälle des überaus schwachen Residuums, der sogar mit 
Mangel an Munition kämpfenden Vertheidiger aus der alten morschen Stadtmauer 
gefallen lassen mußten und keinen Sturm gegen diese wagten. Derselbe soll zwar 
angeordnet gewesen sein, ist aber wegen der schlechten Witterung, und da man 
einer Einnahme der Festung mittelst Capitulation vom Hauptwalle ans erwarten 
durfte, unterblieben.

Offenbar war aber die alte, von der Bürgerschaft errichtete, Stadtmauer mit 
ihrem tiefen Graben, ungeachtet ihr fast alle Seiten-Vertheidigung fehlte, als 
innerer, von Außen nicht einzusehender Abschnitt von sehr großem Nutzen.

Es wird zwar in den vorliegenden Berichten auch gesagt —
1) Daß die Schweden versucht haben, die Festung auf dem Wasserwege zu 

entsetzen, wobei dieselben von dem General v. Schwerin in die Flucht geschlagen 
worden seien;

2) Daß der schwedische Befehlsführer über die am Penemünder Strande 
stativnirten Kaper eine, von Kolberg mit vielem Proviant gekommenen, nach 
Wolgast bestimmt gewesene brandenburgische Galliote übermannt und die 
Besatzung derselben: 3 Kapitaine, 3 Fähnriche und 130 Musketiere gefangen 
habe; und

3) Das am 5. August zwei brandenburgische Fregatten in Brand gesteckt 
worden seien, deren Besatzung sich aber gerettet habe, woraus hervorgeht, daß 
Kriegsfahrzeüge selbst größerer Art von beiden Seiten mit im Spiele gewesen
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Es ist darüber aber so wenig Licht gegeben, daß die Note 20 nicht weiter 
ausgeführt werden konnte.

Die Eroberung von Stralsund und Greifswald im October und November 
1678 vollendete die mit dem Schwerte in der kraftvolleil Faust errungnen Er
werbung des ganzen Erbes, welches den Kurfürsten 30 Jahre vorher durch den 
westfälischen Friedensschluß zur Hälfte vorenthalten war. "Noch während der 
Belagerung der eben genannten zwei Plätze lvaren, vom Polenkönig Johann 
Sobieski begünstigt, "16000 Schweden durch Samvgitien in das unbeschützte 
Preüßen eingefallen, wurden aber in einem glücklichen Winterfeldzuge mit Schimpf 
und Schande daraus vertrieben. Der Kurfürst in dem mittlerweile vom Kaiser 
mit Frankreich abgeschlossenen Frieden unberücksichtigt gelassen, bemühte sich von 
jenem die Gewährleistung für den Besitz des Landes am Meere zu erlangen, — doch 
vergeblich ! Man erklärte ihm geradezu, es sei dem Kaiser höchst mißfällig, daß sich „dort 
da droben an der Ostsee ein neüer König der Vandalen festsetzen wolle." 9hm auch 
von Lüneburg verlassen, sah er sich mit Dänemark ganz allein den Franzosen 
und Schweden gegenüber, die beide seit dem Erscheinen des sogenannten Retters der 
evangelischen Freiheit die Herren auf Deütscher Erde spielten. Ludwig XIV. 
ließ denn auch sogleich 30.000 Mann in das Herzogthum Cleve einrücken und 
zwang den Kurfürsten zu dem ihm abgedrungenen Frieden von Saint Germain en Laye 
am 29. Juni 1679, demzufolge Er alle Eroberungen an Schweden herausgeben 
mußte und außer 300,000 Kronenthalern Enschädigung vou Frankreich mir die 
wenigen Örter und Zölle erhielt, welche Schweden seit dem Westfälischen Frieden 
in Hinterpommern besessen und genutzt hatte. Als Friedrich Wilhelm, sich in 
das Unvenneidliche fügend, die Feder zur Unterschrift des Vertrages von Saint 
Germain in die Hand nahm, sprach er seüfzend: „Ich wünschte, nie Schreiben 
gelernt zu haben."

So waren also mehrjährige Anstrengungen vergeblich gewesen, vergebens 
Pommerns Hauptstadt zerstört, das Land weit umher in eine Wüstenei verwan
delt worden? Dennoch sah noch immer fast ganz Deutschland, das protestantische 
unbedingt, das katholische zum großen Theil, in Friedrich Wilhelm von Branden
burg sein Schwert und seinen Schild. Und die Zeitgenossen des großen Kur
fürsten haben recht gesehen. Auf dem Fundament, das er gelegt, haben feine 
Nachkommen in der fünften und sechsten Generation mit festem Willen und star
ker Hand weitergebaut und nach zweihundert Jahren vom Fels zum Meere so
weit^ die deütsche Zunge klingt, und die Freiheit ihre Lieder singt, ein Reich des 
Lichts aufgerichtet, das, nachdem der wälsche Neidhammel zum dritten 9Nal in 
Einem Jahrhundert gründlich gezüchtigt worden, den ihm aufgedrungenen Kampf 
mit der Finsterniß von Jenseits der Berge ausgenommen, um dem Lichte zum 
Heile der Menschheit endlichen Sieg zu erstreiten.

Gedruckte und urkundliche Quellen-Schriften.
1. Pommerscher Waffen-Klang, und Stettinischer Belägernngs-Zwang. Das ist: ft'nrfce 

und ausführliche Erzehlung von der fürtrefflichen, überaus wehrhaften und Vesten Stadt 
Stettin, deroselben Situation und Belegenheit, Namen, Gestalt und Eigenschaft, wie auch 
ihren alt-rühmlichen Rechten und Freyheiten, samt allen und jeden dieses 1677 Jahr über 
von Anfang Dero allerhefftigsten Belagerung und Einfassung von Jhro Churfürstl. Durch- 
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faucht zu Brandenburg, fast von Tagen zu Tagen vorgelauffenen allerseitigen Begebenheiten 
rc. rc. an das Tages-Liecht herausgegeben. Gedruckt im Jahre Christi 1677.

Ohne Angabe des Druckorts. Die Jahrzahl wird wol in 1678 zu verwandeln sein, da die Schrift 
die Begebenheiten bis zum Ende der Belagerung schildert. Die Schrift ist 26 S. in klein 4 groß, 
«ie beginnt mit folgenden sechs Reimzeilen: — „Stettin, der Pommern Kron wird hefftiglich be
stritten, von lenem Helden-Haupt, der tapffern Brennen Zier, es rühmt der Zeiten Läng, und Fama 
dis von ihr: daß sie verwunderns werth, sehr große Macht erlitten von ihrem großen Feind, der sie 
belägert halt, Sie ist der Tapfferkeit ein Spiegel, aller Welt." — Böhmer bezeichnet diese Schrift 
als eine Art Brandenburgschen Diariums voll Auerkenntniß der Stettiner Leistungen, und sagt von 
ihr, sie strebe nach Unpartheiligkeit.

2. Diarium Obsidionis Stetinensis, oder Summarischer Bericht alles dessen, was in der 
von Sr. Churfürstl. Durchl. von Brandenburg vom Junio bis im December falten Stils! 
des verwichenen 1677sten Jahrs belagerten und eroberten Stadt Alten Stettin sich von Tag 
zu Tag begeben und zugetragen. Der Curieusen Welt zu Lieb getreulich und unparteiisch 
von einem gebornen Stettiner Zeitwährender Belagerung auffgesetzet und an Tag gegeben. 
Gedruckt im Jahre 1678.

Ebenfalls ohne Angabe des Druckorts, aber nach einer handschriftlichen Bemerkung auf dem Titel
blatte des, dem Herausgeber des L.-B. vorligenden, Exemplars: Gedruckt in Leipzig aus Kosten des 
dortigen Buchhändlers Jeremias Schrey. Die Schrift, 51 S. in kl. 4, ist sehr reichhaltig, besonders 
in Bezug auf Das, was sich im Innern der Stadt zugetragen hat, worüber in ganz objectiver Hal
tung berichtet wird. v

3. Beschreibung der Stadt und Festung Alten Stettin in Pommern, was mit deroselben 
seit ihrer Erbauung, absonderlich in der letzten langwierigen ungemeinen Belagerung vorge- 
auffen. Bnd wie sie endlich von Sr. Chur-Fürstl. Durchl. zu Brandenburg den iß 26. Decem- 

bns 1677 mit Accord eingenommen worden. Danzig, Gedruckt durch Simon Reiniger, In 
Berlegung Caspar Wächtlers, Buchhändl. von Frankfurt am Mayn, 1678.

Dieses 76 S. kl. 4 enthaltenden, Merkchens Titel entspricht ganz dem Inhalte desselben: denn er 
begreift eine kurze Beschreibung der Stadt, so wie eine eben so kurzgefaßte Geschichte derselben bis 
auf das Erscheinen des Schweden-Königs 1630, demnächst eine Schilderung der Belagerungen von 
1659 und 1676 und eine vollständige Nachweisung der (Ereignisse von 1677. Die Schrift ist 
dem Kurprinzen Friedrich und dem Prinzen Ludwig, sowie bereit vier Halbbrüdern, nachmaligen 
Markgrafen von Brandenburg-Schwedt, von Caspar Wächtler, Buchhändler und Isaac Saal, Kupfer 
ltr“>er in Danzig, gewidmet. Dedtcation d. d. Danzig, den 10. Februar n. N. 1678. Saal hat die 
Schrift mit zwei Kupfertaseln — geschmückt, bezw. erläutert. Davon stellt dar: —

Die erste: Stettin vor der Belagerung, und gleich darunter: die Stadt in der Belagerung, nach 
dem großen Bombardemeut, wodurch die Kirchen zerstört, und deren Thürme ihrer Spitzen beraubt

Die Peterpaulskirche, die im obern Bilde steht, ist im untern ganz verschwunden, eben so 
die Thürme des Schloffes. Die dritte Abtheilung dieser Kupfertafel gewährt eine perspektivische An 
licftt vom Layer des Kurfürstl. Haupt-Quartiers auf dem Pommernsdorfer Gefilde.

Die zweite Tafel zerfällt ebenfalls in zwei Theile, einen obern und einen untern. Der obere enthält 
eine Abbildung des „Fürstlichen Residenz Schlosses zu Alten Stettin". Cavalier-Perspeetivisch sehr 
schön dargestellt, und jetzt, nach dem, 1873—74 erfolgten Umbau des südlichen Schloßflügels, ein 
wichtiges historisches Denkmal. Der untere Theil hat die Aufschrift: „Abbildung der Besten Stadt 
Alten Stettin in Pommern Wie Solche Bon S. Chur Fürstl. Durchl. zu Brandenburg im April 1676 
juin Erstenmal blocquiret Nachgehendts Belägert, Bud darauff den 16. Decembris S. Bet. 1677 Mitt 
Accord Bbergeben worden"; ein Plan, ohne alle geometrische Richtigkeit, von dem oben in der Note 
4 (S. 770) ausführlich gesprochen worden ist.

Das Titelblatt der Beschreibung enthält eine, ziemlich roh in Holz geschnittene Vignette, dar 
stellend das Brustbild des Kurfürsten, dem Anschein nach ein sehr ähnliches Portrait des, zur Zeit 
der Belagerung von Stettin im 58sten Lebensjahre stehenden Kriegsherrn. Ein Lorberkranz, "von 
zwei schwebenden Engeln gehalten, umgibt das Brustbild.

4. Kurtze doch warhaffte Beschreibung Alles dessen, Was Zeitwährender 6 Monatlichen 
Belägerung der Stadt Alten Stettin, In selbiger Festung Vorgelauffen, auch wie alle Forti 
sications-Wercke, und Abschnitte angeleget gewesen. Alles nach dem richtigen Verlaufs von 
Tage zu Tage auffgezeichnet von einem Ober-Officirer der darein gewesenen Guarnison. 
*• 0. Z. Dantzig, Gedruckt durch Simon Reiniger.

Diese aus 11 nicht paginirten Blättern bestehende Schrift in kl. 4 ohne Jahrzahl ist, wie aus der 
Anrede an den „günstigen Leser" hervorgeht, später als die Beschreibung Nr. 3 und den gleich zu 
nennenden Pommerschen Postillon Nr. 5 geschrieben, „dahero, sagt der Berfaffer mancher auffrücken 
möchte, man schriebe post Homorum Iliade». Weil aber die Autore» der vvrgedachteii Tractätlein 
nichts anders haben mittheilen können, als waß sie von ihren Correspondenten, so sich an andern 
Ortern, außerhalb der Belagerten Stadt, enthalten, oder was die alle Post Tage öffentlich gedruckte 
gazotten mitgebracht, keinesweges aber nicht genau haben wissen können, wie es in der '-Belagerung 
innerhalb der Festung ziigegangen, auch der Abschnitte halber, in denen Kupfferu keine Richtigkeit 
enthalten, so hat man mit diesem wenigen die Sache bester erhellen wollen, bittende, der günstige 
Leser wolle es mit Affection annehmen und gewärtig seyn, daß man ihm im kurtzen mit metjrerm 
bienen wirb". So gewährt bie kleine Schrift eine zuverlässige Übersicht ber militairischen Maß 
nahmen innerhalb ber Festung, währenb bie Schrift Nr. 2 ben Einfluß ber Belagerung vorzugsweise 
aus das Leben ber Bürgerschaft schilbert. Es gehören zu bem militairischen Berichte bes Ober- 
Officiers 3 Pläne, bavon Nr. 1 eine allgemeine Übersicht ber Norbseite ber Festung; Nr. 2 „die
Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 98
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Lüneburgsche Attaque für dem Frauenthor; Nr- 8 die Churfürstl. Attaquen fürnt heil. Keift Tohr" 
enthält. In dem Exemplar der Schrift, welches dem Herausgeber, des L.B. vorliegt fehlen die 
beiden Nr. 2 und 3; es befindet sich darin nur der Plan Nr. 1, ein Holzschnitt der rohesten Art, 
doch wichtig wegen mancher Örtlichkeiten zur Zeit der Belagerung.

5. Anderer Pommerscher Kriegs-Postillon, dariun, Was in der berühmten Belagerung der 
Stadt und Haupt-Bestung Stetin, von Anfang biß deren glückliche Eroberung durch Chur 
fürstl. Brandenburgische Waffen, vorgegangen, Sammt den Ursachen des langen Widerstandes, 
gründlich und warhafftig erzehlet werden. Mit einigen accuraten Kupfferstichen. Leipzig, zn 
finden bei Christian Kirchnern, Anno 1678.

Bou dieser, 58 S. üt kl. 4 enthaltenen Schrift, sagt Böhmer, das; sie meist zusammengesetzt sei aus 
den obigen; nichts desto weniger enthält sie sehr viel Anderes, was in jenen nicht erwähnt ist. 
Außerdem ist sie besonders tu militärischer Beziehung wichtig, durch den, sehr schön in Kupfer gr 
stocheneu ausführlicheu Plau von den Braudenburgischen Anariffswerken auf das heil. Geisttlwr, 
deren Schauplatz im Thale die völlig rasirte Obèrwiek, und auf der Höhe die heutige Neüstadt war. 
Ein zweiter Kupferstich, ebenfalls sehr sauber ausgeführt, hat die Überschrift: „Aufführung der «tadl 
Stettin v. Lastadic, wie sie iu Brand gerathen". Eine Ansicht der Stadt von der Südseite, wie sie 
in vollen Flammen steht. Man sieht die Bomben fliegen aus den Brandenburgischen wie Lüne 
burgischen Batterien, auch aus der Batterie vor der Parnitz, durch deren Feiler die Lastadic am 
Parnitzthor und an der Speicher-Seite in Brand gesetzt wird. Roch ist auf S. 46 eine kleine Ansicht 
von Stettin tu Holzschnitt, aus der die beiden Hauptkirchen St. Marien und St. Jacobi, ohne Thurm 
spitze, ohne Dach, als Ruinen ganz besonders hervortreten.

6. Pommerfcher Diseurs von der Stettiuschen Belagerung, und dero Widerstandes Ur
sachen, aus den Pommerschen Chroniken, des Landes Constitutionen und anderen Nachrichten 
zusammengetragen. Anno 1677.

In dieser, 12 Blätter, ohne Paginirung, enthaltenden Broschüre ohne Angabe des Druikorts, lässt 
der Berfaffer die Herzoge Bogislaw, Otto und Wartislaw sich über die Vorgänge unterhalten, tue 
seit dem Erlöschen des Greifen-Geschlechts in Pommern den Kampf zwischen Brandenburg und 
Schweden wegen des hinterlassenen Erbes bezeichnet haben. Die Belagerung wird darin nur als 
eine vollendete Thatsache besprochen. Der Hauptinhalt der Schrift bezieht sich auf die Rechtsfrage: 
wem, nachdem das eingeborne Fürsteii-Geschlecht ausgcstorben, Pommern gehöre, und diese Frage 
beantworten die drei Herzoge einstimmig dahin, das; die Krone Schweden gar keinen Anspruch daraus 
habe, vielmehr einzig und allein das Haus Brandenburg der rechtmäßige Erbnehmer des Herzog 
thums in seiner Gesammtheit sei, mit Einschluß der Insel Rügen.

7. Etliche Schreiben und Antwort umb gnädigsten zVccord, der alten Stadt und Bestung 
Stettin, cum Gratia et Privilegio. Berlin, Iu Verlegung Rupert Völkers, Buchhändler.

Acht Blätter ohne Paginirung, ohne Jahreszahl; ein Abdruck des Schriftwechsels, welcher der Capi 
tnlation vorherging, sammt dieser, wie sie schon in Nr. 3 und theilweise in Nr. 5 Vorkommen.

8. Berlinische Relation, Was beym Sieg- und Freüdenreichen Einzug Sr. Churfl. Durchl. 
zu Brandenburg, rc. rc. rc. ünd Dero hohen Comitats, Als höchstgedachte Sr. Churfl. Durchl. 
nach glücklich-vollendeter Pommerischer Expedition und Eroberung der weitberühmten Veste- 
See- und Handel-Stad Alten Stettin in Dero Residenz-Städte Berlin, Cölln, Friedrichs 
Werder, und Dorotheen-Stad am 31. December abgelauffenen 1677 Jahres mit höchster 
Freüde und Triumphirend eingezogen, passiret, und von Raritäten zu sehen gewesen.

Eilf Blätter tu kl. 4, ohne Angabe des Druckorts, ohne Jahrzahl.
9. Schöne poetische Gedichte und Lieder, auff Se. Churfürstlichen Durchleüchtigkeit zu 

Brandenburg Friedrich Wilhelm, den Grossen und Glückseligen genandt, Krieges-, Sieges
und Helden-Thaten. Gemacht von unterschiedlichen nornehmen Gelahrten und Poeten. Cum 
Gratis et Privilegio. Gesammlet und verläget von Rupert Völkern, Buchhändler in Berlin.

Zwölf Blätter ohne Pagiuirnug, ohne Jahrzahl. Mit Ausnahme des M. Friedrich Madeweiß, von 
Arnswald, hat sich keiner der Dichter genannt; ja, es hat den Anschein, daß er im Singular der 
vornehme Gelahrte und Poet sei, den der Titel als Mehrzahl nennt.

10. Erklärung der hieroglyphischen Sinn-Bilder, welche zu unterthänigsteu Ehren und 
Glückwünschung der Durchlauchtigsten, Gnädigsten Herrschafft, als Dieselbe von Stettin Sieg^ 
reich mit Freüden des Vaterlandes umbgekehret und am 31. December des verlauffenen 1677 
Jahres in Dero Churfürstl. Residentz Triumphirend eingezogen, in einem Kupffer-Drnck her
aus gegäbcn, und nunmehr zu Dienst der löblichen Bürgerschafft, mit wünschung eines ge 
segneten Neüen Jahrs, ins Teütsche übersetzet von Johanne Bödikero, P. Gymn. Col. Rectorc. 
Cölln an der Spree, Druckts Georg Schultze, Churf. Brand. Buchdr. 1678.

Ein — wunderliches Kunststück des Rectors Bödiker! Einen jeden der 38 Buchstaben in den Worten 
Fridericus Wilhelmus Jlagu. Victor Pomeraniae hat er ans einer großen Tafel dnrch ein Sinnbild 
in den seltsamsten Figuren dargestellt. Große Erfindungsgabe verrathen die Figuren nicht, dagegen 
geben sie Zeüguiß von einem entschiedenen Talent zum Zeichnen. Bartsch hat die Bilder sehr brav 
in Kupfer gestochen. Die Bedeütnng derselben ist im untern Theile der Tafel erklärt und zwar iu 
lateinischer Sprache und typographischer Ausführung. Oben steht der, gleichfalls lateinisch abgefafste 
Titel. „Weil nun ich gesonnen, sagt der gute Rector, meine zu Ehren der gnädigsten Herrschaft 
heraußgebene und in Kupffer gegrabene Sinnbilder, sampt derselben Lateinischen ErkläruugS Schrifft, 
denen Landes-Einwohnern und allen Teiitschgesiunten zu Gefallen, sonderlich der Löblichen Bürger-
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schafft zu Dienst, ins Teutsche zu übersetzen und der Bilder Meinung einfältig anzuzeigen, damit Sie 
nebst mir, und ich nebst Ihnen Gelegenheit haben, der Güte Gottes wegen uns zu erfreüen: als 
werde dem zu Folge die Bilder-Schrifften nach Ordnung der Buchstaben" erzehlen". Das geschieht 
auf 17 nicht paginirten Kleinquartblättern. Für die Geschichte der Belagerung ober der Stadt 
Stettin enthält dieses literarische Curiosum gar Nichts.

Die vorstehend genannten zehn Schriften, so wie die schon oben erwähnten, gehören zu 
den literarischen Seltenheiten. Vollständig gesammelt, — und wahrscheinlich als Unicum, be- 
finden sie sich in der „Pommerschen Bibliothek der Königl. General-Landschafts-Direction zu 

» Stettin", in deren Katalog sie in Sect. XIII, A., Stettin, unter den Nr. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 aufgeführ sind.

Die Geschichte der Belagerung von 1677 ist auch in zwei fremden Sprachen geschrieben 
und gedruckt worden, in niederdeütscher, (holländischer) und in englischer Sprache. Den 
Titel der niederdeutschen Beschreibung vermag der Herausgeber des L.-B. nicht nachzuweisen, 
er weiß nur, daß sie in Amsterdam 1678 erschienen ist. Der Titel der englischen Ausgabe 
lautet so:

A full Account of the Situation, former State and late Siege of Stetin, being a 
summary Relation of alle the particular Actions per fonn’d both within the City, and in 
the Camp of His Highness the Elector of Brandenburg!), as it was delivered in sundry 
lettcrs from crédible persons there to persons of eminent quality in London. London, 
printed for Dan. Brown, next the Queens Head without Temple bar. 1678.

Fast möchte es scheinen, daß diese, 5 Bogen in 12 umfassende, Beschreibung eine Übersetzung sei von 
einer der oben genannten deütschen Beschreibungen; mag diese vorausgesetzte Übertragung auch die 
Grundlage sein, so sagt der Titel ausdrücklich, daß „mehrere Briefe von glanbwürdigen Personen im 
Lager an vornehme Leüte in London" das Material zu dieser Schrift geliefert haben. Sie gehört 
mit zu den literarischen Seltenheiten. Auf dem Festlande gibt es vielleicht nur ein einziges Exem 
plar, und dieses befindet sich, nach Brüggemann (Beiträge II, 48) in der Universitäts-Bibliothek zu 
Göttingen.

Elogium quo Stettin 1677 diu oppugnati et tandem expugnati condito proponitur.
Steht in I. C. Dähner's Ponimerscher Bibliothek V, 153—155, ohne Namen des Berfaflers und 
ohne Jahrzahl. Ins Deütsche übertragen und unter der Aufschrift:

Denkschrift, in welcher die Lage des im Jahre 1677 lange belagerten und endlich er
oberten Stettins vor Augen gestellt wird, —

Von W. Böhmer, indem er von derselben sagt, daß sie „in einer gefühlvollen, edel» und sinnreichen 
Weise ihre Ossianische Trauer über das Schicksal der »uglückliche» Stadt ausspricht". Steht in 
Böhmer's Schrift: „Die Belagerungen Stettin's seit dem Anfänge des zwölften Jahrhunderts". 
Stettin, 1832. S. 73—76.

Der zum Theil gleichzeitig mit dem Spanischen Erbfolge-Kriege im Norden 
itiii) Osten Eüropas von 1700—1721 geführte Krieg hat in der Geschichte eben 
dieses Schauplatzes wegen den Namen: Nordischer Krieg erhalten. Schweden 
war es, das den Kampf zu bestehen hatte gegen die verbündeten Polen-Sachsen, 
Russen und Dänen, denen sich zuletzt das jugendliche Königreich Preüßen mit 
dem eben so jugendlichen Kurfürstenthum Braunschweig-Lüneburg-Hannover an- 
schloß. Dieser Krieg hat auf die politische Gestaltung Eüropas eine nachhaltige 
Wirkung ausgeübt. Die Krone Schweden war durch ihre Einmischung in die 
Deütschen Wirren des 17. Jahrhunderts und ihre Theilnahme am 30jährigen 
Kriege und durch die günstigen Friedensschlüsse zu Münster-Osnabrück, Oliva und 
Kopenhagen die erste unter den Mächten des Nordens geworden und Karl XL 
schien ihr durch eine kraftvolle und sparsame Regierung diese Stellung gesichert 
zu haben. Als aber 1697 ein fünfzehnjähriger Knabe, Carl XII., zur Regierung 
gelangte, vereinigten sich die Nachbarstaaten Dänemark, Polen und Rußland zu 
einem Bündniß gegen Schweden, das unter einem so jungen und unerfahrenen 
Könige hülflos erschien.

Was hatten die Verbündeten im Sinn? Dänemark gedachte sich in den Wie
derbesitz der im Frieden von Kopenhagen, 1660, verlorenen Gebiete und des im 
Vergleich von Altona, 1689, an das Haus Holstein-Gottorp abgetreteueu Herzog- 
thums Schleswig zu setzen; August II. von Polen, der Sächsische Kurfürst, hoffte 
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das einst von seinem Polnischen Königreiche abhängig gewesene Liwland zu er
obern, und Zar Peter I. von Rußland wünschte die am Finnischen Meerbusen 
gelegenen Schwedischen Lande in seine Gewalt zu bringen. Dies Ziel mußte 
Peter erreichen, um seiner, im Innern des Continents von Eüropa verschlossenen 
Machtsphäre die Bahn zu öffnen zur Entwicklung derselben nach Außen. So 
gebot es die Staatsraison.

Carl XII., abenteuerlichen und hartnäckigen Sinns, und Peter L, wilden 
Geistes, sind die Hauptpersonen, die auf der Schaubühne des Nordischen Kriegs 
auftreten und um „Sein oder Nichtsein" kämpfen; Carl unterliegt, Peter geht 
aus dem Kampfe als Sieger hervor; der Zar erklärt sich zuui Imperator, zum 
Kaiser, 1721*). Schwedens Macht ist gebrochen, von der einflußreichen, gebieten
den Stellung, die die Regierung des armen Halbinsellandes, arm an Menschen 
wie an Hülfsmitteln, im Eüropäischen Staatensystem errungen, hat sie herab
steigen müssen; die tollkühnen Streiche seines zwölften Carls haben Schweden 
wieder in die Reihe der Mächte zweiten Ranges verwiesen; Rußland ist im Norden 
an seine Stelle getreten, der Friedensschluß von Nystad, 10. September 1721, 
hat darüber entschieden.

In Deütschland ist Schwedens Stellung vollständig gebrochen. Das haben 
zwei deütsche Fürsten bewirkt, die in den letzten Phasen des Nordischen Kriegs, 
sich in den Waffentanz mit verwickelten: Kurfürst Georg Ludwig von Braun
schweig-Lüneburg (Hannover), König von Großbrittanien und Jreland seit 1714, 
und Friedrich Wilhelm L, König in Preüßen und Kurfürst zu Brandenburg. 
Ersterer kaufte im Jahre 1715 von Dänemark für 7 Tonnen Goldes, be
stätigt durch den Stockholmer Frieden vom 20. November 1719 das Herzog- 
thum Bremen und das Fürstenthum Verden, diese ehemaligen geistlichen Stiftsländer, 
die im Westfälischen Frieden seinem Hause vorenthalten waren, weil Schweden 
dieselben als „Satisfaction für seine Rettung der evangelischen Freiheit" — in 
Anspruch nahm; zwei deütsche Länder, welche die Dünen im Nordischen Kriege 1712 
erobert hatten. Letzterm, Friedrich Wilhelm I., gelang es im Anfänge auf fried
lichem Wege, — weil Moskowiter, wie man in damaliger Zeit die Russen nach 
ihrer Hauptstadt Moskwa, Moskau, Residenz ihres Zaren im Kreml daselbst, 
nannte, — und Saxonen mit Bomben und Granaten vvrgearbeitet halten, das 
endlich, wenigstens zum größten Theil, wieder zu erwerben, was sein Großvater 
zu behaupten, nicht die Macht gehabt hatte.

Der, ebenfalls zu Stockholm, am 1. Februar 1720 zwischen Schweden und 
Preüßen geschlossene Friede sicherte nun der letzter» Macht, gegen Zahlung von 
zwei Millionen Thalern an das arme Schweden — darauf bezieht sich die In
schrift auf dem aüßern Portal des Berliner Thors — den Besitz von Stettin 
und Vorpommern, wenigstens bis an die Pene, mit Einschluß der Inseln Wolin 
und Usedom. Die militairischen Ereignisse, welche dieses Resultat eingeleitet 
haben, sind mit besonderer Beziehung auf die Hauptstadt von Pommern in der

♦) Ist es Unwissenheit und Unkenntniß der Geschichte oder absichtliche Mißachtung, wenn 
Zeitungsschreiber in ihren täglichen Schwatzereien und — volksbeglückenden politischen Sal
badereien, den Russischen Kaiser, wenn von ihm die Rede ist, noch immer Zar, d. h.: König, 
nennen? Czaar ist sprachwidrig!
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Kürze erzählt, folgende gewesen, die Periode aber, in welcher sie vorgefallen, 
hat die Geschichte mit dem Schlagworte

Moskowiter Zeit, 1713,
bezeichnet, „von der durch den Mund der Väter und Vorväter schwache Sagen sich 
bis auf unsere Zeit erhalten haben." Denn als, nach Carl's XII. bei Pultawa 
am 8. Juli 1709 erlittenen Niederlage, sein, mit einer Heerabtheilung in Polen 
stehender, dort aber sich nicht mehr sicher fühlender General, der von ihm in 
den Freiherrenstand erhobene Ernst Detlow v. Krassow (auf Pansewitz, Rügen, 
f 1714) nach Pommern floh, folgten diesem auf dem Fuße die Russen und Saxo- 
Polonen, zu welchen von anderer Seite her die Dünen sich gesellten." Der 
wilde Geist des Zars beseelte auch sein Kriegsvolk; Gewalt, Mord, Brand, 
Plünderung ginge» mit in seinem Zuge und wenig half es, daß nach vollbrachter 
That dem etwa ermittelten Schuldigen durch Knute und Strick gelohnt wurde.

„Fürst Menschtschikow, welcher das Russische Heer befehligte, erschien am 24. 
Mai 1712 mit 500 Reitern vor Stettin, um dessen Lage zu besichtige«, und 
es demnächst zu belagern. Fürs erste setzte er nur zwei Windmühlen in Brand 
und zog dann mit dem Gros seiner Armee weiter, ein Corps derselben zurück
lassend, welches die Festung bis zum 25. October blockirt hielt, da er den Dünen 
zu Hülfe nach Meklenburg und Holstein abmarschirte. Zu dieser Zeit hatte sich 
das Gerücht verbreitet, in Stettin werde ein Aufruhr ausbrechen, um die Stadt 
von der Krone Schweden loszumachen und einer fremden Macht zu überliefern. 
Wol möglich, daß derlei Erzühlungen in schwacher Nachahmung eines Albrecht 
Glinde aus dem 15. Jahrhundert absichtlich ausgesprengt worden waren. Doch 
Rath und Bürgerschaft hielten es für ihre Pflicht, solcher Rede vor aller Welt 
zll widersprechen, und tu starken Ausdrücken diese — „Treülosigkeit gegen ihre 
„Eidespflicht von sich abznwälzen nnd an beit Pranger zu stellen. Der ganze 
„Rath und gesammte Bürgerschaft wollen hiermit öffentlich bezeügen, es möchte 
„ihnen zustehen, was da wolle: so wären sie sammt und sonders festgesinnt, in 
„ihrer Treüe gegen ihren Herrn, den König, beständig zu verbleiben, und die- 
„selbe mit ihrem Leben und Blute zu besiegeln. Niemals solle man verspüren, 
„daß die jetzigen Bewohner den Ruhm verminderten, oder sich dessen unwürdig 
„machten, welche ihre Vorfahren, als eine bis auf Aüßerste standhafte, unter- 
„thänige und redliche Bürgerschaft erworben hätten." Der Rath setzte eilte 
Belohnung von 200 Dukaten aus für die Entdeckung des Urhebers der Lüge.

Feldmarschall Steenbock war mit einem, vom schwedischen Reichsrathe aus
gerüsteten frischen Heere in Stralsund gelandet. Siegreich drang er durch Mek
lenburg vor, um den Kriegsschauplatz aufs Dänische Gebiet zu versetzen; bald 
aber verließ ihn das Kriegsglück und nach mancherlei Unglücksfüllen sah er sich 
von den verbündeten Dünen, Russen und Saxo-Polonen in Tönning eingeschlossen. 
Nicht int Staude, den um ihn gezogenen Wasfengürtel zu durchbrechen, mußte er 
sich aus Mangel an Lebensmitteln, mit beut Reste ber Armee, 12000 Mann stark, 
den Alliirten ergeben. Schon seit dem Abzüge Steenbocks hatten die Feinde 
freie Hand in Pommern erhalten, wo sie dann, besonders die — Moskowiter 
Alles mit Feüer und Schwert verheerten. Nunmehr aber, nach der Capitulation 
von Tönning, 22. Mai 1713, kehrten die verbündeten Völker nach Pommern 
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zurück UM sich durch die Eroberung von Stralsund und Stettin, sowie der Insel 
Rügen, des ganzen Schwedischen Pommerns zu benteister« und der Schwedischen 
Herrschaft in diesem Theile des Kriegstheaters den Garaus zu machen.

Um dieses Schicksal, das bei dem Mangel aller streitbaren Kräfte in sicherer 
Aussicht stand, abzuwenden, entschloß sich Graf Welling, der nach dem Tode des 
Grafen Mellin, 10. Januar 1712, zum General-Stadtthalter über Pommern er
nannt worden war und vom Könige Carl XII. ausgedehnte Vollmacht er
halten hatte, mit dem Könige Friedrich Wilhelm I. von Preüßen und dem 
Herzoge Christian August von Holstein-Gottvrp, Administrator der Holsteinschen 
Regierung, als neütralen Mächten, wegen einstweiliger Einraümung Stettins zu 
unterhandeln. Graf Welling fand bei dem Herzog-Administrator ein offenes Ohr 
uud an dessen Minister v. Görz einen sehr geschickten und thätigen Unterhändler, 
der auch den König von Preüßen für den Antrag zu gewinnen wußte, indem er 
demselben für bestimmt Hoffnung auf Erwerbung Stettins eröffnete. Friedrich 
Wilhelm I. ging auf deu Antrag aus naheliegenden Gründen willig ein, in Folge 
dessen Graf Welling am 10. Juni 1713 zu Hamburg mit dem Herzog-Administrator 
von Holstein, den ersten, und vermöge desselben den zweiten Sequestrativns- 
Traetat mit dem Könige von Preüßen zu Berlin am 22. Juni 1713 zum Ab
schluß brachte. Diese Verträge lauten, soweit sie auf Stettin Bezug haben, über
einstimmend, wie folgt: —

Ister Tractat mit Holstein. — Der Herzog soll Stettin mit 2 Bataillons 
Holsteiner und 2 Bataillons neütraler Preüßischer Truppen besetzen, zu deren 
Unterhaltung die Einkünfte aus dem Distrikt zwischen der Pene und Oder ange- 
wiesen werden. Er soll die Festung an Niemand anders einraümen, und wenn 
sie während dieses Sequesters voll einer feindlichen Macht angegrisieil würde, 
dafür sorgen, daß sie von der neütralen Macht Preüßen vertheidigt werde. Nach 
beendigtem Kriege, oder wenn der König von Schweden sie früher fordern würde, 
soll er sie «»verweigert überliefern.

2ter Traetat, mit Preüßen. — Die Festung Stettin wird mit 2 Preüßischen 
und 2 Holsteinischen Bataillons besetzt re Beide Theile wollen diese 
Festung während des nordischen Krieges keinem der kriegführenden Theile ein- 
raümen, sondern sie gegen Jedweden vertheidigell, nachdem aber dem Könige von 
Schweden wieder übergeben, jedoch nicht eher, bis ihnen ihr Aufwand erstattet 
worden u. s. w., u. s. w.

Der diplomatischen Gewandheit des Holsteinischen Ministers gelang es auch, 
den russischen Befehlsführer, Fürsten Menschtschikow zll der Erklärung zu bewegen, 
daß er der vom Könige Friedrich Wilhelin I. übernommenen Ausführung dieses 
Vertrages nicht entgegentreten wolle. Als nun aber Stettin voll den Preüßen 
und Holsteinern besetzt werden sollte, weigerte sich der Gouverneur des Platzes, 
General-Lieutenant Graf Meyerfeldt — Commandant war der General-Major 
Stuart — die Gültigkeit des Vertrags anzuerkennen und die Festung ohne Speeial- 
Befehl seines Königs einer fremden Macht zu übergeben. Durch einen nach der 
Türkei ^gefertigten Courier erbat er sich — im Juni 1713 — von Karl XII. 
Verhaltungsbefehle nnb bezeichnete in seinem Berichte die Festullg „eine in aller 
Weise wohl versehene", die er bis den auf letzten Mann vertheidigen wolle. Der 
Hvlsteittifche Minister schlug zwar vor, den Grafen Meyerfeldt mit Gewalt zur 
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Erfüllung des Vertrags zu zwingen. Allein Friedrich Wilhelm I. lehnte diesen 
Vorschlag ab, weil er die Aufrechterhaltung der Neutralität nur dann -übernehmen 
wollte, wenn König Karl, mit dem er damals in Frieden lebte, sein Einverständ
nis; mit dem Sequestrations-Traetate kund gegeben haben würde. Aber noch ein 
anderes Motiv leitete die Handlungsweise des Königs, nicht von einem Trümmer
haufen wollte er Besitz ergreifen, wie sein Großvater, eine unversehrte Stadt 
wollte er gewinnen, deren Bevölkerung Er mit sich und seinem Hause zu versöhnen 
gedachte. Es kam aber doch anders.

Im Verlauf des Drittel Jahrhunderts, welches auf die Belagerung von 
1677 folgte, erholte sich die Stadt Stettin almälüg von den furchtbaren Leiden, 
die ihr Friedrich Wilhelm von Brandenburg wider seinen Willen hatte bereiten 
müssen. Die Bürger hatten ihre Wohnhaüser — Ganze, Dreiviertel und Halbe Erben 
und Buden, wie sie nach dem Längenmaaß ihrer Giebelfront unterschieden wurden, 
ans den Trümmern wieder erhoben, auch waren die öffentlichen Gebaüde, nament
lich die Kirchen, soweit wieder hergestellt worden, daß man Gottesdienst darin 
halten konnte, nicht minder das Rathhaus, dessen aus der Blüthezeit der mittel
alterlichen Baukunst stammender Schmuck beider Giebel einer einfachen flachen 
Wand Platz gemacht hatte, wie wir. sie noch heüte sehen. An jene Zeit des 
Wiederaufbaues der Stadt werden wir täglich errinnert, wenn wir das rechte 
oder Lastadische Ufer der Oder betrachten: Die Waarenspeicher, zerstört wie 
sie durch Brandenburgisches oder Lüneburgisches Geschoß waren, mußten alsbald 
erneuert werden, weil sie dem Handelsstand eben so unentbehrlich sind, wie dem 
Landwirth seine Scheünen, seine Stallungen, in jener Restaurations-Periode, 
deren Unternehmungen, durch wohlfeile Jahre begünstigt wurden. Sv galt der 
Wispel Roggen, den man in dem Belagerungs-Jahre mit 33 Thlr. 7 Gr. be
zahlen mußte, in den Jahren 1682 und 1683: 8 Thlr. 21 Gr. 1 Pf. und 1686 
und 1687 sogar nur 6 Thlr. 15 Gr. 10 Pf. der niedrigste Kornpreis, welcher 
innerhalb zwei Jahrhunderte vorgekommen ist. Es gab inzwischen auch theüre 
Zeit; 1707 zahlte man jedoch auch nur erst 9 Thlr. 14 Gr. 10 Pf.*)

*) Spécification von dem Getreyde-Preib zu Alten-Stettin, von 1600 cm bis 1746 in
clusive, wie derselbe auf Sr. König!. Majestät allergnädigsten Special Befehl, den 18. Jnlii 
17-17 der König!. Hochlöbl. Kriegs- und Domainen-Cammer eingerichtet worden. Stettin ge 
druckt bei H. G. Effenbart. 4 Blätter in 4. — Verzeichuiß der Getreide Preise in Stettin von 
1600—1799; in Brüggcmann's Beiträgen I, 439—444.

Sv waren Stettins tiefgeschlagene Wunden im Anfänge des 18. Jahrhun
derts meillentheils vernarbt; eine andere Generation war" auf die Schaubühne 
der bürgerlichen, insonderheit der merkantilen Thätigkeit getreten; jene Ereignisse 
mit all' ihrer Schauerlichkeit hatte ein Theil des lebenden Geschlechts in den 
Kinderschuhen mit durchlebt, das Gedächtniß an die schon weit zurückliegende 
Zeit war den nunmehrigen Männern im Drang der täglichen Geschäfte im Hau 
del und Wandel verschwommen uni) die Nachgeborenen kannten das Schicksal, 
das ihre Vaterstadt einst betroffen, nur durch Erzählungen ihrer Väter, ihrer 
Mütter, durch Tradition; — vom Hörensagen. Aber auch diese Generation sollte 
vom — Fatum nicht verschont beiden. „Denn, so berichtet ein Zeitgenosse, in 
Anno 1710 ^gefiel es dem gerechten Gott unser Pommerland, und insbesondere 
unsere gute Stadt mit der Pest heimzusucheu. Dies war ein gerechter Zorn, und 
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wir hatten ihn mit unsern Sünden wohl verdient. Durch diese schädliche Drüse 
wurden in Anno 1710 und 1711 in unserer Stadt 10.000 Menschen dahingerissen, 
o daß es auf unsern Gassen sehr leer und einsam aussahe."*)  Böhmer läßt im 

Jahre 1710 allein 600 Menschen von der Seüche Hinwegraffen**).  Die Wahr
heit ist, das die Zahl der Gestorbenen in der Zeit vom 1. October 1709, dem 
Tage wo der erste Pestfall vorkam, bis Ausgangs 1711, als die Epidemie auf
hörte, an unverdächtigen Personen 327 Männer, 571 Frauen und 438 Kinder, 
an verdächtigen nur 212 Männer, 306 Weiber, 178 Kinder gestorben sind***),  
von der ersten Kategorie 1336, von der zweiten 696, überhaupt also 2032 Sterbe
fälle innerhalb eines Zeitraumes von fast anderthalb Jahren, mithin nur etwa 
der bte Theil von der übertrieben großen Zahl, die der gute Kümmerer ange
führt hat, Dank sei es den Sanititätspolizeilichen Maßnahmen, welche von der 
Schwedischen Regierung, im Verein mit dem Rathe, gegen Einschleppung und 
Ausbreitung der Seüche getroffen worden war.

♦) Das Gute, so die Hand des Herrn an Pommern, und in demselben an Stettin vorzüg
lich vor vielen andern Ländern und Städten erzeiget hat, aus schuldiger Dankbarkeit mit 
wenigen vorgestellet von Friedrich Neumann, administrirenden Kämmerer hieselbst. Alten 
Stettin, gedruckt bey H. G. Effenbart, 1749, S. 23, 24.

**) Die Belagerungen Stettin. S. 83.
***) Fr. Thiede, Chronik der Stadt Stettin. Stettin 1849. Verlag von Ferd. Müller. 

S. 784. Nach Raths-Acten Tit. IV, Sect. V, Nr. 12.

„Kaum war der Würgengel aus unseren Mauern entwichen, so war eine an
dere Landplage vor der Thür; der Krieg folgte der Pest auf dem Fuße nach, 
und wir mußten, sagt Neümann, Feinde kennen lernen, von denen man vorher 
in unserm Lande nicht das Geringste gewußt hatte. Es war ein Volk von un- 
deütlicher Sprache, von wildem Wesen. Diese dachten uns den Garaus zu machen, 
indem sie uns förmlich belagerten." .

Und mit dieser Bemerkung sind wir da wieder angelangt, wo Wir oben Halt 
gemacht haben.

Während die Unterhandlungen noch im Gange waren, kamen die Mosko
witer und Sachsen aus Holstein und Meklenburg zurück und gingen 24.000 Mann 
stark, gerade auf Stettin los. Da die Fürstlichen Vermittler die Stadt nicht 
halten gewinnen können, so übernahm es Menschtschikow den Grafen Meyerfeldt 
zur Anerkennung der Juni-Verträge, wenn es sein müsse, mit Gewalt zu zwingen. 
Letzteres trat ein, nachdem die an den Grafen und an den Commandanten der 
Festung, General-Major Stuart, in den ersten Tagen des Monats August 1713 
erlassene Aufforderung mit Entschiedenheit zurückgewiesen worden war. Fürst 
Menschtschikow hatte die ablehnende Antwort erwartet und darum bei Zeiten für 
Belagerungs-Geschütz gesorgt, von dem er nicht ein einziges Stück bei sich führte. 
Des Königs von Preüßen Arsenale waren ihm die nächsten; aber Friedrich Wil
helm I. lehnte des Russen Antrag, das erforderliche Geschiitz herzugeben, ent
schieden ab; der König wollte nicht, das Stettin aus preüssisch-brandenburgischen 
Kanonen und Mörsern beschossen, bez. zerstört werden sollte; der Russe mußte 
sich demnach weiter verwenden. Nichts natürlicher, als den Kurfürsten von 
Sachfen König von Polen in Anspruch zu nehmen, war dieser doch im Bunde 
mit dem Zaren; das Zeüghaus zu Dresden stellte 70 Kanonen von drei Kaliber,
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18,24 und 28 Pfünder, 30 Mörser und 2 Haubitzen, also mehr denn 100 Stücke, 
vor Pommeru's Hauptstadt.

„Am 5. August ließ Fürst Menschtschikow die erste Schanze bei Grabow, am 
Wasser, aufwerfen, bei welcher Gelegenheit von beiden Seiten stark gefeüert 
wurde. Das „französische Corps, welches einen Theil der Besatzung ausm'achte-f), 
legte dagegen eine Schanze ans dem Vogelstangenberge an, und that ans der
selben dem Feinde viel Abbruch. Hier giug es von beiden Seiten „lustig her" 
bis zum September.

Am 23. August kamen die ersten Kugeln in die Stadt geflogen. Beide 
bût UUb bei $urnei wurden nach Kriegsmanier von den Schweden abge-

Am 13. September Abends unternahmen die Belagerer, begünstigt durch 
große Dunkelheit, einen Angriff auf die Sternschanze mit so glücklichen! Erfolg, 
daß sie diefes Außenwerk in ihre Gewalt bekamen, die Befatzung gefangen nahmen 
und die Laufgräben vor dem Neüen (Berliner) Thor eröffnen konnten. „Ja, 
wer damals in der Stadt gewesen", sagt ein Erzähler, „der wird bekennen 
müssen, daß, wenn an dem Abend, da die Sternschanze erobert wurde, unsere 
Feinde von der Consternation, so in der Stadt war, zu prosttiren gewußt, uud 
emen tüchtigen Angriff thun wollen, es ihnen leicht gewesen sein würde, uns ni 
überrumpeln, und sich in unserm Blute zu baden".

Am 15. September gab der Belagerer seine Stelle bei Grabow auf und 
bezog etite andere auf der West- und Südseite der Festung, von Krekow über 
Scheune bis Pommernsdorf sich ausbreitend. An demselben Tage verließen die 
Schweden die Festung Damm, welche die Russen mit 400 Mann sofort von 
Golnow her besetzten. Rach mehreren Tagen erkannte der Commandant die 
Wichtigkeit dieses Platzes; um ihn wieder zu gewinnen, marschirten —

Am 20. September 500 Mann der Stettiner Garnison nach Damm, 
nahmen den Platz mit dem Degen in der Faust und trieben die Russen mit 
einem Verlust von 150 Mann auf deren Seite wieder hinaus, machteu gute 
Beüte, hatten aber auch, neben mehreren Tapferen, den früheren Commandanten 
von Damm, Major Großkreüz, einen tapfern Soldaten zu beklagen.

Den 22. September hatten die Belagerer ihre Batterien vollendet. Es be
gann nun das Bewerfen der Stadt mit Bomben. Die Besatzung leistete mehrere 
Tage muthigen Widerstand und beantwortete von allen Wällen und der Con- 
trescarpe nachdrücklich das feindliche Feüer, bis endlich die Verbündeten —

Am 28. September, um 9 Uhr Morgens, aus allen ihren Batterien ein 
Feiler auf, die Stadt eröffneten, „als ob Himmel und Erde vergehen wollten". 
„Viele, die auswärts gedient, und die größten Belagerungeu und Bombarde- 
ments mitgemacht hatten, versicherten, so etwas nie gehört oder gesehen zu haben". 
Die sächsischen Feüerwerker hatten ihre Bomben nicht geladen, wol aber die 
„Moskowiter, welche auf Stettin sehr erbittert waren". An Löschung des Bran
des war unter dem Kugelregen bald nicht mehr zu denken, und so wurde der

• P l'$ ein Hülfs-Corps Von der französischen Regierung gestellt, oder war es voit 
irgenb einem nulitairischen Abenteurer französischer Nation aus ver- und entlaufenen Landsl
euten, geworbenen Soldaten, zusammengesetzt?

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 99 
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westliche Theil der Stadt, namentlich die Große und Kleine Wollweberstraße, 
die halbe Mühlen- (Louisen-) straße, der Roßmarkt bis an das Rathszeüghaus 
(jetzt Mönchenstraße Nr. 23), n. s. w. in Asche gelegt, wie schon an einer Stelle 
dieser Stettiner Geschichten erzählt worden ist. Die Petrikirche trafen mehr als 
10 Kugeln, „thaten aber, sagt Zickermann, durch Gottes Gnade keinen sonder
lichen Schaden. Eine Kugel war gerade über die Orgel gegangen #imb hatte 
aus dem Kirchenbvden einen Balken zerschnitten; wäre sie niedriger gegangen, 
würde sie die schöne Orgel zerstört haben. Die Kirchhofsmauer und die Graber 
wurden sehr beschädigt."

Dieser heftige Angriff hatte die Standhaftigkeit des schwedischen Comman
danten erschüttert'. Er'erkannte nun, daß es im Interesse feines Königs gewesen 
sein würde, die vorgeschlagene Sequestration anzunehmen, als Stettin in die 
Hände des Zars und des Königs von Polen fallen zu lassen, weil die Erobe
rung dieses^ Platzes den Verlust von ganz Pommern nach sich ziehen mußte. 
Er wendete sich deshalb an den Holsteinschen Gesandten von Bassewitz und bat 
denselben die Vermittelung eines Waffenstillstandes zu übernehmen. Als dre 
Heftigkeit des feindlichen Feüers am Nachmittage um 4 Uhr etwas nachließ, be
gab sich Bassewitz ins Russische Lager und knüpfte Unterhandlungen mit Öen 
feindlichen Befehlsführern an; nichts desto weniger wurden die Nacht über 
Bomben und Feüerkugeln in die Stadt geworfen. Am folgenden Morgen - ,

Des 29. Septembers kam jedoch der Waffenstillstand zu Staude und die 
Anerkennung der Sequestration Stettins durch Preüßen und Holstein Seitens 
des Grafen Meyerfeldt wurde ernstlich eingeleitet.

Am 2. Oetober besah Fürst Menschtschikow mit seinen Generalen dre Con
trescarpe und die Schwedischen Truppen, welche auf dem Vogelstangenberge 
lagerten; auch die Einwohner gingen hinaus ius feindliche Lager. Fürst 
Menschtschikow begab sich nach Schwedt zum Könige von Preüßen, und es 
wurde daselbst — nrn,

Am 6. October 1713 unter Vermittelung des holsteinschen Munsters v. Gorz, 
sowie des sächsischen Ministers, Grafen Flemming, der —

3te Sequestrations-Tractat abgeschlossen, kraft dessen die zwei ersten Trac- 
tate bestätigt und dahin näher formulirt wurden, daß der König von Preüßen 
neben Stettin den ganzen Strich Landes von der Oder bis zur Pene, mit Ein
schluß jedoch der, am andern Ufer dieses Flusses belegenen Stadt Wolgast, so 
wie auch der Inseln Usedom und Wolin, mit seinen Völkern besetzen soll. Als 
Ersatz der auf die Eroberung von Stettin verwendeten Kriegskosten zahlt der 
König die Summe von 200.000 Thlr. an Rußland, und der Herzog von Hol 
stein ' eben so viel an Sachsen. König Friedrich Wilhelm von Preüßen und 
Herzog Christian August von Holstein-Gvttorp übernehmen die Verpflichtung, die 
Weütrstlitcit des sequestrirten Landes dergestalt zu behaupten, daß die Schweden 
von Pommern her nicht in Polen und Sachsen einfallen, und auch von ihren 
Feinden nicht in Pommern angegriffen werden dürfen. Bis zum wiederhergestellteu 
Frieden sollen der König und der Herzog den übergebenen Landstrich behalten, 
und alsdann denselben,' nach Erstattung der ausgelegten 400.000 Thlr. der 
Krone Schweden wieder abtreten.

Nachdem die Sequestration auf diese Weise festgesetzt war, raümten die 
Schweden Stettin und erhielten freien Abzug nach Stralsund, welches mit dem
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Vorpommerschen District jenseits der Pene, sammt der Insel Rügen, in ihrer 
Gewalt verblieb. Zwei Bataillons Schweden von Stuarts, Horns und Meyer- 
feldts Regimentern, im Ganzen 1600 Mann, traten bis zur Ankunft anderer 
Truppen in Holsteinsche Dienste und blieben in Stettin zurück. Zugleich rückten —

Am 6. Oetober zwei Bataillons Preüßen, gleichfalls 1600 Mann stark, 
unter dem Befehle des Generals v. Bork, ein, um mit den Holsteinschen Truppen 
vereint, den Juni-Berträgen entsprechend, die Garnison der Festung zu bildeu. 
Am folgenden Tage —

Den 7. Oetober kam der König nach Stettin, wo er drei Tage verweilte, 
um die Festuugswerke, seine Truppen und die von den russischen Wurfgeschossen 
zerstörten Theile der Stadt zu besichtigen. Schon bei diesem Besuche sprach Er 
Seine» Willen aus, nach demnächst erfolgenden Frieden, den Er sehnlichst herbei- 
wünsche, und bei dessen Abschluß die Krone Schweden, Sein und Seines Hauses 
Erbrecht anerkennend, auf den Besitz von Vorpommern Verzicht leisten werde, 
zum Wideraufbau der zerstörten Straßen, wie zur Hebung des Wohlstandes 
überhaupt nach Kräften beizutragen.

Am 16. Oetober begann die Russische Armee, die bis dahin noch im Lager 
gestanden hatte, ihren Abmarsch nach Polen. Mit klingendem Spiel zogen die 
Colonnen durch die Stadt, deren Bewohner von Dank erfüllt waren gegen den 
König Friedrich Wilhelm L, daß Er sie vor dem länger» Aufenthalt der Mos- 
kowitischen Gäste bewahret hatte.

Carl XII., der Starrkopf, war weit davon entfernt, die durch die Seguest- 
rations-Tractate getroffenen Veranstaltungen gut zu heißen. Deshalb ließ König 
Friedrich Wilhelm I. Seine Stettiner Garnison im Stillen verstärken und dem
nächst im April 1715 die vom Herzog von Holstein in Dienst genommenen 
Schweden entwaffnen und abführen. Nach deren Entfernung wurde (Stettin und 
das sequestrirte Gebiet am 28. Mai 1715 dem Commissariat uud der Pvmmerscheu 
Amtskammer zu Stargard einstweilen zur Verwaltung übergeben, die übrigens, 
den Befehlen des Königs zufolge, bis zum Stockholmer Frieden, also fünf 
Jahre lang, ganz so verfuhr, als wäre Vorpommern den Königl. Landen be
reits völkerrechtlich einverleibt.

Die Festung im 7 jährigen Kriege.
Wiederum hausten Russen im Land am Meere, doch nicht in der brutalen 

Weise wie zur Moskowiter-Zeit, Dank sei es einem ihrer Oberbefehlshaber, der 
sich sogar von den Pommerschen Ständen, zum Zeichen ihrer Anerkennung für 
gehaltene Mannszucht, ein Ehrengeschenk erwarb, das er aber für eigene Ver
wendung ablehnte, und es zu einer milden Stiftung bestimmte, die unter dem 
Namen ihres edeldenkenden Stifters noch heüte in Stargard fortbesteht — die 
Bergsche Stiftung (L.-B. IL Th. Bd. IV, 758). Auch Schweden erschienen auf 
dem Pommerschen Kriegstheater; aber weder diese, noch jene aus dem fernen 
Osten des Continents gekommenen Kriegsvölker unternahmen irgend einen An
griff mis die Hauptstadt des Küstenlandes.

Der Krieg machte indeß Armirungs-Arbeiten nothwendig, welche nach den 
ill der Bau-Geschichte der Festung bezeichneten provisorischen Befestigungen zu 
urtheilen, großartig gewesen sein müssen. Über die Einzelheiten dieser Armirung 

99*
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findet sich nicht das Mindeste vor; nur aus einem Actenstück *) ersieht man, daß, 
nachdenl sich ermittelt hatte, daß wegen anderweiter Fuhrleistungen die benöthig- 
ten Armirungshölzer nicht aus den Königl. Forsten der llkermark bezogen werden 
konnten, aus Königs Befehl die Lieferung von 7000 Stück Kiefern-Bauhölzer, 
40 F. lang, 12 bis 14 Z. stark, und 16.000 Stück Palissaden, 10 F. lang, 
9—10 Z. stark, öffentlich ausgeboten, und diese Lieferung dem Commercienrath 
Schröder und dem Domainen-Beamten Ulrich für 4 Thlr. 14 gr. pro Stamm 
Banhvlz und 19V2 gr. pro Palissade zugeschlagen wurde. Aus Königl. Forsten 
kamen außerdem doch noch neben verschiedenen Nutzhölzern, 20.000 Stück Fa
schinenpfähle, 170 Stamm Bauholz und 868 Palissaden. Zu den Arbeiten 
wurden Seilte aus deu benachbarten Kreisen anfgeboten, und man erzählt sich, 
in Folge mündlicher Überlieferung, daß diese Arbeiter zum Abtrageu ganzer 
Berge bei Grabow angestellt worden sind.

Wie lange die Armirung gedauert hat, ist ebenfalls nicht zu ermitteln ge
wesen; und wenn gleich erst im Jahre 1769 die zu den provisorischen Werken 
nöthigen Grundstücke den betreffenden Eigenthümern zurückgegeben wurden, so 
dürfte doch bei dem schon im Februar 1763 erfolgten Hubertsburger Friedens
schluß, nicht anzunehmen sein, daß auch die Palissadirungen und übrigen Armi- 
rungs-Gegenstände eben so lange bestehen geblieben seien.

Ein vorgefundendenes Verzeichniß der Stettinschen Besatzung vom 31. Dcbr. 
1758 (ob Damm dabei eingeschlossen ist nicht gesagt), ergibt, daß dieselbe in
diesem Zeitpunkte folgender Massen zusammengesetzt war: — 

Truppentheile: Mann:
1 Grenadier Bataillon Köller................................................. 528
1 Bataillon Tettau....................................................................................................... 500
1 „ Stosch........................................................................................................500
2 neüe Garnison-Bataillons Stockhausen............................................................. 1400
1 Land-Bataillon Schlichtung................................................................................ 500
1 „ „ Waßmer.......................................................................................... 500
1 „ „ Sydow............................................................................................. 500
1 „ „ Klitzing...........................................................................................500
Zu 4 andereil Landbataillons gehörende Rekruten..................................................6(X)
1 Jnvaliden-Compagnie Burgsdorf........................................................................... 162

Infanterie............................................. 5440
Davon gingen ab:

1) Bei verschiedenen Frei-Parteien in Vorpommern kvmmandirt . . 288
2) Zur Besetzung der Magazine und Lazarethe des Corps d'Armäe 300

Bleiben.............................................. 4852
von denen auch noch 300 Mann zlun unten bemerkten Schiffs-Armement 
kommandirt waren, dîach einem Etat vom Jahr 1748 sollten sein . . 8500

Es fehlten also an der Besatzung...............................................................6648

') Acten der Commandantur vom Jahre 1759. Tit. 1, Sect. XIV, Nr. 10.
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Ferner: Mann:
1 Eskadron Natzmer Husaren..................................................................................110
1 „ Hohendorf Husaren..................................................................................110

Cavaleristen........ 220
welche jedoch sämmtlich auswärts commandirt waren. Nach dem Etat vom Jahre 
1748 sollten 300 Mann Reüterei zur Besatzung gehören.

An Artilleristen und Minenrs 
waren vorhanden Sollten etatsmäßig fein

1 Bombardirer....................................................................................................... 40
20 Kanoniers................................................................................................................... 180

5 Mineurs............................................................................................................. 50
Es befanden sich in der Festung noch eine Menge sächsischer, russischer und 

schwedischer Gefangener, deren Zahl nicht angegeben ist. Die sächsischen Kriegsge
fangenen stammten von der Capitulation des Lagers von Pirna her, woraus folgt» 
daß König Friedrich II. nicht das gesammte Armee-Corps der Sachsen unter 
Seine Regimenter gesteckt hat.

Das Schiffs-Armement, 
bestand aus —

welches nicht etatsmäßig gewesen zu sein scheint,

4 Galiotschiffen zu ... .
2 Galegeu (Galeeren) zu . .
2 tf rr zn . .
2 Espings*) oder Barkassen zu

16
11
10
6

Kanons von welchem Kaliber die 
Geschütze gewesen, ist nicht 
angegeben.

Zur bessern Deckung des Haffs, des Dammschen Sees und der Ströme 
wurden noch 2 Galiotschiffe und einige Mortiers, sowie noch etwa 8 Espings 
gewünscht.

Bei dem Etat vom Jahre 1748 waren die obengenannten 8500 Mann 
regulärer Truppen zur Defension der Werke bestimmt und die 2 neuen Garnison- 
Bataillons zur Arbeit bei den Werken, sowie zur Aushülfe bei der Artillerie 
designirt, auch war in Vorschlag gebracht, die Bürgerschaft und die zur Zeit einer 
Belagerung zn errichtenden Handwerker-Compagnien zu obeugedachteu Arbeitet: 
und zu den sonstigen Bedürfnissen mit zu vertvenden.

Der Bestand an Geschützen ist im Jahre 1760 folgender gewesen **) : 
149 Stück 15, 24 und 36 Pfündige Kanons,
47 „ 12 Pfündige Kanons,

112 „ 6 „
73 „ 3 und 4 Pfündige Kanons,
16 „ 16 „18 „ Haubitzen,
16 „ 16 „ 18 „ Mortiere,
30 „ 40 „ 60
10 „ 80 Pfündige „
6 „ 100 und 150 Pfündige „

459 Geschütze, — darunter 78 Wurfgeschi 
Ob darunter auch die Schisisgeschütze 
eben so wenig, ob hierher die Geschütze

*) Diese Fahrzeuge führte» ihren Namen sehr 
wahrscheinlich von der Espingnole, einer Muskete, 
welche früher in Frankreich gebraüchlich war, eine 
Fcüerwaffe, deren Lauf eine kegelförmige Erweite
rung nach der Mündung zn hatte, und wie ein 
Revolver mehrere Kugeln nach einander schleüderte; 
ohne dass man sie mehr als ein Mal zu lade» 
brauchte. Sie war gewissermaßen eine Mitrail
leuse im Kleinen und kam vorzugsweise auf Kriegs
schiffe zur Anwendung.

ltze.
mitbegriffen waren, ist nicht gesagt, 
von Damm mit eingeschlossen waren.

**) Acte« der Commandantur vorn Jahre 1760. Tit. 1, Seet. XIV, Nr. 11, Fol. 16.
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Obgleich es nicht unmittelbar zur Geschichte der Festung Stettin gehört, 
so kann es doch, weil die Beziehung doch eine mittelbare ist, nicht unbemerkt 
bleiben, daß die vorgedachten bewaffneten Wasserfahrzeüge, welche noch um zwei 
Espings vermehrt worden waren, in den Tagen vom 19. August bis 10. Sep
tember 1759 verschiedene kleine Gefechte mit einer am ersten Tage durch den 
Penestrom ins Haff eingedrungenen Schwedischen Flottille zu bestehen hatten, 
welche an dem zuletzt genannten Tage in dem entscheidenden Haupttreffen damit 
endigte, daß infolge der gegnerischen Übermacht, sämmtliche Preüssische Schiffe 
und deren Mannschaft, bis auf 3 Espiugs, die sich aus dem Gefechte zurück
ziehen konnten und nach Stettin entkamen, von den Schweden erobert wurden.

Ein Theil der preußischen Gefangenen, und zwar 27 Mann von den Land
truppen, 17 Steüerleüte und Unteroffieiere und 117 Matrosen, welche in dem 
mit 2 Offizieren und 33 Mann bemannten schwedischen Galiotschiff, die Schild- 
padde, in Stralsund eingeschifft waren, um uach Carlskrona gebracht zu werden, 
hat sich jedoch dergestalt ranzionirt, daß sie die schwedische Mannschaft zwangen, 
am 22. October 1759 in den Kolberger Hafen einzulaufen. Dies Schiff führte 
4 Stück dreipfündige Kanons und hatte eine Schaluppe und einen Galon (ein ganz 
kleines Fahrzeüg) bei sich.

Im Fortifieations-Archiv wird ent Plan aufbewahrt, welcher die vorher ge
dachten Operationen darstellt und eine umständliche Beschreibung der Ereignisse 
vom 19. August bis 10. September 1759 enthält, außerdem aber auch —

1) Eine Liste der Königl. Preüssischen Fahrzeüge, so zur Soutenirung des 
Haffs und der Binnen-Gewässer 1758 armirt worden; und —

2) Eine Liste der Königl. Schwedischen Escadre, wie stark selbige bei der 
Action an Fahrzeügen sowol, als an Mannschaften gewesen.

Die Preüssischen Fahrzeüge waren: Die 4 Galivtschisse König v. Preüßen, 
Prinz v. Preüßen, Prinz Heinrich, Prinz Wilhelm; die 4 Galeeren Jupiter, Mars, 
Neptunus, Mercurius; die 4 Espiugs No. 1, 2, 3, 4. Bemannt waren diese 
12 Schiffe an Landtruppen mit 5 Ober-, 10 Unterofficieren, 8 Kanonieren, 4 
Feldti,(?) 1 Tambour, 144 Gemeinen; an Schiffs- Ober- und Unter-Comman- 
direnden 20, an Steüerleüten und Unterofficieren 42, an gemeinen Matrosen 344. 
Summa 603 Maun. An Steüerleüten und Schiffs-Unterofficieren waren auf 
jedem Galiotschiff 10 Mann, und darunter wurden verstanden 1 Steüermann, 
2 Zimmermänner, 1 Bootsmann, 2 Quartiermeister, 2 Köche, 1 Beüdelier, 1 
Segelmacher.

Die Schwedische Escadre bestand aus 14 namentlich aufgeführten Fahrzeügen, 
davon 7 einen Tiefgang von 63/4 bis 7 Fuß, 4 einen von 5V2 Fuß und 3 einen 
von 4]/2 Fuß hatten. Die Zahl der Riemen betrug im Ganzeu 374. Com- 
mandirende waren, an Seeoffizieren: 6 Capitains, 5 Lieutenants, 3 Constabler; 
an Landoffizieren: 1 General, 2 Oberstlieutenants, 2 Majors, 4 Capitains, 2 
Lieutenants, 1 Säbel-Cadet und 3 Unteroffiziere. Das Seevolk bestand aus 70 
Unteroffizieren, 210 Gemeinen; die Landtruppen betrugen 1632, überhaupt an 
Bord der namhaft gemachten Fahrzeüge 1913 Mann, außer deu Commaudireuden. 
Zur Action ant 10. September war die Escadre noch mit 14 Espings und 
4 Barkassen vermehrt worden und die Zahl der Combattanten betrug an diesem 
Tage 2283 Mann.
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Vor Swinemilnde haben 6 schwedische Kriegsfahrzeüge gelegen, die mit 86 
Mann Seevolk und 655 Mann Landtruppen bemannt gewesen sind.

Bis zu Ende des Jahres 1761 befand sich die schwedische Flottille am 
Krikschen Haken, bei Woitzig, und eine Galeere nebst einer Esping war mitten im 
Haff als Piquet und Wachtschiff stationirt. Am 5. September 1761 um 12 Uhr 
in der Nacht wurden die beiden zuletzt gedachten Fahrzeüge von 5 preussischen 
Schiffen mit 2 Commandeuren nnd 70 Matrosen bemannt, angegriffen und 
glücklich geentert, und nebst Mannschaft und 20(?) Kanonen nach Stettin anf- 
gebracht.

Nach der Action von 1759 müssen die preüssischen Kriegsschiffe, und zwar 
bald darauf, vermehrt worden sein, weil am Schlüsse vorgedachter Beschreibung 
gesagt wird, daß selbige 1760 und 1761 aus folgenden bestanden haben, näin- 
lich 2 Fregatten, Preüßen und Schlesien genannt, 2 Prahmen, Proserpina nnd 
Pluto, 2 Galeeren, Pallas und Inno, und 6 Espings, zusammen 12 Fahrzeüge, 
wie früher, jedoch in anderer Eintheilung. Über den Verbleib dieser zu Kriegs
zwecken ausgerüsteten Fahrzeüge, welche wol wieder der Festung Stettin ange
hörten, findet sich keine Spur. Im Jahre 1806 bei der Occupation der Fran
zosen, scheinen sie nicht mehr vorhanden gewesen zu sein, wozu auch der Zeit
raum seit dem 7jährigen Kriege viel zu lang war, besonders da Schiffe im süßen 
Wasser weniger dauern, als in der See und die politischen Verhältnisse kaum 
Veranlassung zu ihrer Erueüerung gegeben haben dürften.

Was die Festung Damm während des 7jährigen Kriegs betrifft, so ließ sich 
in deren Hingebung 1760 ein russisches Streifcorps sehen. In den darüber 
sprechenden Nachrichten ist von einer Finkenwalder Schanze die Rede, welche zur 
Sicherung der Communication zwischen Damm nnd Stettin angelegt war, deren 
Örtlichkeit aber nicht zu ergründen ist. In einem Bericht, welchen der Comman
dant von Damm dem Gouverneur von Stettin erstattet, wird Letzterer in Rück 
sicht, daß durch Wegnahme dieser Schanze die qu. Verbindung unterbrochen wer
den würde, um Anlage kleiner Fvurage- und anderer Magazine in Damm gebeten. 
Uber die Art der Armirung von Damm constirt nichts und Hinsichts der Be
satzung nur soviel, daß sie im December 1760 aus 10 Compagnien bestanden 
hat, als deren Chefs genannt werden: der Oberst-Lieutenant von Grumbkow, der 
Major v. Wedel! und die Hauptleüte v. Engelbrecht, v. Bork, v. Schwickart, 
v. Sydow, v. Wedell, v. Marschall, v. Koller, v. Haak. Man hielt die Festung 
sowol gegen eine Überrumpelung als gegen einen förmlichen Angriff vollkommen 
sicher, nnd spricht auch von einer bewirkten Jnundation. Diese letztere kann 
jedoch nur die „Sperrung bei Gräben betroffen haben, da die aiißere Localitüt 
eine künstliche Überschwemmung von Belang nicht gestattet und auch keine dazu 
dienenden Vorkehrungen getroffen waren. Am 27. October 1760 näherten sich 
die Kosaken so sehr, daß sie auf die Schildwachen auf Bastion III feuerten. 
Auch haben sich dieselben vor Bastion V sehen lassen. Der Commandant klagte 
über den Mangel an Artilleristen. In einem Zeügnisse, welches dentselben nach 
Beendigung des Krieges vom Gouverneur von Stettin unterm 2. Januar 1764 
ausgefertigt worden ist, heißt es, daß die Besatzung von Damm verschiedene Male 
Ausfälle gegen „ganze detachirte Vorwachten" der Russen und dabei viele Ge
fangene gemacht habe. Ferner: „Mit einer sehr schwachen Besatzung sei es durch 
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seine, des Commandanten, Vigilance und gute Disposition verhindert worden, 
daß die Russen, so in den letzten Jahren verschiedentlich ganze Atonale um die 
Festung herum gelegen, niemahlen sich getraut, auf dieselbe etwas weiter zu ten- 
tiren, wie jedoch vorhergeschehen, da selbige diesen Platz zn surpreniren getrach
tet, von dem Commandanten aber, obgleich er die Zeit auch nicht das Com
mando gefübre, durch sein bei sich gehabtes Grenadier Commando, vom Chemin 
couvert verjaget und dadurch ihr dessein vereitelt worden."

Während des 7jährigen Kriegs war —
I. Gouverneur der Festung Stettin: August Wilhelm, Herzog von Braun

schweig-Wolfenbüttel-Bevern, geb. 10. October 1715, wurde als Prinz von Bevern 
und als General-Major, neben dem Gouverneur Commandant von Stettin 
am 13. Mai 1747, dann am 13. Juni 1747 Gouverneur, f in Stettin als 
General der Infanterie am 2 August 1781.

II. Commandant der Festung Stettin. 1) General-Major Georg Friedrich 
von Amstel, seit 7. Juli 1754, blieb in der Schlacht bei Prag am 6. Mai 1757 
als Chef ches Infanterie-Regiments Nr. 8. — 2) Interimistisch: General-Major 
Constantin Guido v. Podewils, seit 1756, f 18 April 1762. — 3) Interimi
stisch: General-Major Nicolaus Lorenz v. Pntkamer, seit 24. April 1762, wurde 
1767 General-Lieutenant, f 3. December 1782.

III. Commandant von Damm: Major Joachim Friedrich v. d. Hordt, seit 
1758 bis zum Hubertusburger Frieden, 1763.

Armirnng der Festung im Jahre 1791.
Nach dem Tode Friedrichs II. hatte dessen Nachfolger auf dein Throne 

Preüßens die Bestrebungen der Polen zur Wiederherstellung ihres Reiches be
günstigt : hatte er ihnen doch durch seinen Gesandten in Warschau, den Marchese 
Luechesini, erklären lassen, Preüßen geize nach dem Ruhme, Polen seine Macht und 
Freiheit wieder zu geben. Die Reichsversammlung benutzte diese günstige 
Stimmung des Preüßischen Cabinets für Polen, zur Vollendung eines neuen 
Verfassungs-Entwurfs, gegen dessen Ausführung die Kaiserin Catharina von Rußland 
Widerspruch erhob. Friedrich Wilhelm II. ermuthigte die Polen, sich nicht dadurch 
eiuschüchtern zu lassen. Überdies ließ er einen Heerkörper von 30.000 Mann 
an die Polnische Gränze rücken, verlangte aber auch, daß ihm die beiden festen 
Plätze Danzig und Thorn überantwortet würden. Am 5. April 1790 kam ein 
förmliches Bündniß zwischen Preüßen und Polen zu Stande, und am 3. Mai 
1791 wurde die neue Verfassung Polen s beschworen, trotz des von St. Petersburg 
her erschallenden Einspruchs.

Diese politischen Verhältnisse, in die sich König Friedrich Wilhelm II. ein
gelassen hatte, der deütschen und Haus-Politik Seines Oheims, des großen Königs, 
gerade entgegengesetzt, gaben Veranlassung, die Festung Stettin im Jahre 1791 
zu armiren um auf alle Eventualitäten gefaßt zu sein. Nur das Allgemeine dieser 
Armirnngs-Arbeiten ist bekannt, von den Einzelheiten findet sich keine Spur.

An der Palissadiruug rc. rc. arbeiteteu, so heißt es in den vorliegenden 
Nachrichten, neben den Mannschaften der Besatzung auch Landleüte aus den nüchst- 
gelegenen Königl. Amts- und den Stettiner Stadteigenthumsdörfern, welche 
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Arbeiter sämmtlich ohne Unterschied 6 Gr. Tagelohn erhielten. Ein -Ummer- 
meister erhielt 12 Gr., ein Geselle 8 Gr. Die Aufsicht führenden Jngeuieur- 
Ofsiziere erhielten 12 Gr. Diäten.

Noch in demselben Jahre erfolgte die Desarmirung. Die schlechten Palis
saden und Sturmpfähle 20.000 Stück an der Zahl, wurden für 1500 Thlr 
verkauft die übrigen im Bestände gebliebenen 8400 Stück aber in eiaends tmui 
erb anten schuppen, und zwar im Hofraume des Forts Leopold 1900, in dem 
des Forts Wilhelm 1700, im Hauptgrabeu 2100, im Graben des Forts Preüßen 
2800 Stück untergebracht. Wo die Palissaden vom 7jährigen Kriege aufbewahrt 
wurden, une viel davon 1791 noch vorhanden waren und bei der Armnung 
in diesem Jahre zur Verwendilng gekommeii sind, ist nirgends vermerkt. Nach 
ernenl Eabinets-Befehl vom 30. September 1788 waren damals noch etwa 
20.000 Stück vorhanden und sollten die schlechten davon verkauft werden. Es 
constirt nicht, ob dieser Verkauf Statt gefunden und welches Resultat derselbe 
ergeben hat.

Einnahme Stettins durch die Franzosen im Jahre 1806.
In seiner Geschichte der „Belagerungen Stettin's seit dein Anfänge des 

12. Jahrhunderts" beginnt Böhmer den 6. Abschnitt also: — „Im Frühjahre 
1806 sahen wir unsere trefflichen Truppen nach Sachsen hinaufzieheu, deren 
Stegesahnungen erst auf großeil Umwegen sollten erfüllt werden. Milßte ja ein 
Cannae voraufgehen, ehe Rom einst in seinem Innersten aufgerüttelt, und der 
Friede dem bezwungenen Carthago vorgeschrieben wurde! Nur uach einer reich
lichen Thrünensaat war auch bei uns die fröhliche Ärnte möglich. Die Angst 
die Noth, die Schmach, in der das gesunkene Volk wie in einem Meere watete' 
mußte erst von Junen heraus eine schmerzliche, doch freüdenreiche Wiedergeburt 
Desselben bewlrkeu, in bereu Genuß stehend, wir jetzt freier und ruhiger a'uf die 
vergangenen Zeiten der Trübsal blicken können. Der Feind verfolgte die bei 
Jena errungenen Vortheile mit gewohnter Schnelligkeit und mit so unerwartetem 
Gluck, daß er vierzehn Tage nach gewonnener Schlacht schon Hauptheer und 
Relerven zerstört hatte, und mit den Trümmern derselben vermischt, vor unserer 
Festung erschien. Mürat nämlich, Grvßherzog von Berg, nachmals unglücklicher 
König von Neapel*),  welcher in jenem Feldzuge die Frauzösische Reserve-Cavalerie 
führte, hatte so eben bei Preuzlow das Corps des Fürsten von Hohenlohe nir 
Capitulation gezwungen, 28. October 1806. Am folgenden Tage schon zeigte 
sich die Vorhut des Großherzogs, leichte Reiterei unter dem Brigade-General

*) Joachim Mürat, war von seinem Kaiserlichen Schwager Napoleon unlängst rum Groß- 
Herzog von Berg ernannt, und damit einer der deutschen Rhcinbundfürsten geworden Das 
Großherzogthum wurd^ gebildet aus dem alten, zum Westfälischen Kreise gehörigen, fienoa' 
gunt Berg, welches der Herzog Wilhelm von Baiern, ans dem Hause der Pfalzgrafen von 
Birkenfeld-Gelnhausen, Anfangs des Jahres 1806 dem Kaiser hatte abtreten müssen, und dem 
preußischen Herzogthum Cleve rechten Rheinufers, welches Friedrich Wilhelm 111. auf Seines 
‘Wtmffetg Haugwitz Betrieb 180a gegen die von den Franzosen eroberten Hannoverschen 
^ailde dem Kaiser überlassen hatte, was schon früher mit der Rheinfestnng Wesel geschehen 
war. Diese behielt denn auch der Kaiser für sich, als Bestandtheil des Roer Departements 
°u’ grand Empire, und gab sie nicht seinem Schwestermanne.

Landbnch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 100
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Lasalle auf den Höhen von Stettin zwischen den Landstraßen von Berlin und 
Pasewalk. Einige Kanonenschüsse aus Fort Preußen hielten die feindlichen Reiter 
entfernt. In der Stadt, durch welche wenige Tage zuvor die tiefbewegte Königin 
nach Preüßen hinaufgegangen war*)  herrschte dieselbe Rathlosigkeit und Verwirrung, 
welche das ungeheuere Schicksal damals überallhin verbreitet hatte. ^iebcnzig- 
bis achtzigjährige kraftlose Greise, die an der Spitze standen, früher wahrschein
lich wackere Männer, waren nicht vermögend, sich und andere in diesem Sturm 
aufrecht zu erhalten. Man sollte ihr Andenken nicht beflecken, indem man ihnen 
allein die Schuld zuspricht, die aus tausend Quellen floß. Sv schwindelnde 
Zeiten erfordern rüstige Männer, und die menschliche Kraft hat ihre natürliche 
Gränzen. Die Haltung der Truppen entscheidet in Lagen wie diese war, auch 
über die Bürger, welche nicht mehr die alten Waffenträger der früheren Jahr
hunderte, dem Heere nicht vorangehen, sondern nur folgen konnten, zumal in einer 
Sache, in der sie keine Stimme hatten."

*) Diese Angabe Böhmer's dürfte auf einem Irrthum beruhen. Soweit diesseits erinnerlich 
ist, ging die Reise des Königs mit seiner erhabenen Gemalin, der Königin Luise, auf dem kürzesten 
Wege über Küstrin, wo der dortige Commandant, Ingersleben, dem Königspaare, seinen Kopf 
zum Pfande einsetzte, die ihm auvertraute Festung bis auf den letzten Manu zu halten; 
d. h. bis zum folgenden Tage an welchem er sie einem feindlichen Reiter-Detachement 
übergab!

Die Richtigkeit der letztern Bemerkung zugegeben, macht es Böhmers mildem 
Sinn alle Ehre, daß er die Schuld von den Befehlsführern abzuwälzen, und 
mit ihrem hohen Alter zu entschuldigen sucht; allein dieses kann und darf nicht 
als Entschuldigungsgrund gelten, war doch Georg, Reichsfreiherr v. Dörffling 
ein Greis von 73' Jahren, als er 1679 die Schweden bei Tilse aufs Haupt 
schlug, war doch Gebhard Leberecht v. Blücher auch kein — Jüngling mehr, 
als König Friedrich Wilhelm III. ihn sieben Jhhre nach der Catastrophe von 
Jena-Austerlitz an die Spitze des Schlesischen Heeres stellte, mit dem er zweimal 
siegreich in die Hauptstadt des Erbfeindes einzog: Bliicher hatte 1815 mich das 
73. Lebensjahr erreicht.

Befehlsführer in Stettin wareu 1806: — 1) der General-Lieutenant v. Rom
berg, Gouverneur seit dem 10. Juli 1799; — 2) der Oberst v. Knobelsdorfs, 
Commandant neben dem Gouverneur seit dem 2. August 1797, wurde 1798 zum 
Geueral-Major befördert; — 3) der General-Major Bonaventura v. Rauch, war 
als Vice- oder dritter Commandant, insonderheit für das Fort Preüßen im Laufe 
des Sommers 1806 eingetreten. — 4) Platz-Ingenieur war der Major Georg 
Joseph v. Haremberg, ein Straßburger vou Geburt, seit 1790 in dieser 
Dienststellung zu Stettin und beim Einfalle der Franzosen 61 Jahre alt, 
und 1775 als Lieutenant in Preüßische Dienste getreten, Major seit 1803. 
— Wer der Artillerie-Offizier vom Platz war, ist dieseits nicht zu ermitteln 
gewesen.

Der General Lasalle forderte im Namen des Großherzogs von Berg an: 
29. October die Festung auf sich zu ergebe«. Anfangs wurde Miene gemacht, 
sich ernstlich vertheidigen zu wollen; denn man gab abschlägige Antwort und es 
wurden auf dem Walle die alten, schönen Linden, sammt der vierfachen Liudcu- 
reihe auf dem Wege nach Fort Preüßen, die AnpflanzungewFriedrich Wilhelms I. 
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in aller Eile ohn' Erbarmen umgehauen. Allein dabei und den erwähnten 
Kauoueuschüssku verblieb es auch. Die Aufforderung wurde dringend wiederholt 
und — angenommen, und die Capitulation noch an demselben Tage, am 29. 
Oktober, Abends 11 */. 2 Uhr, in Möhringen, woselbst General Lasalle sein 
Quartier aufgeschlageu hatte, abgeschlossen und von diesem, sowie von dem 
Chef des Generalstabes, Obersten Belliard, unterzeichnet. Sie bestimmte, u. a.: 
Folgendes: —

*) In dem, zur Bibliothek der Königl. Regierung gehörenden Exemplare der Böhmerschen 
Schrift, hat ein früherer Leser mehrere Randbemerkungen gemacht. Bei dieser Stelle lautet 
die Glosse: „Pfui! welche Schande".

**) Einer andern Randglosse zufolge geschah dies am Berliner Thor durch zwei junge 
Officiere. Eine dritte Randglosse nennt den General tr Knobelsdorfs „Verräther und Schuft, 
der sich habe bestecheu lassen". Letzteres möge dahin gestellt bleiben!

Art. 1. Die Garnison zieht mit militairischen Ehren*)  aus, legt die Waffeu 
auf dem Glaeis nieder, und geht kriegsgefangen nach Frankreich; die Offiziere 
jedoch auf ihr Ehreuwort, wohin sie wollen. — Art. 6. Das Berliner Thor 
wird am 30. früh 6 Uhr von den Franzosen besetzt und ein französischer Posten 
auf der Oderbrücke ausgestellt. — Art. 7. Dem Eigenthum der Eiuwohner 
wird Schonung zugesagt. — Art. 10. Der Schatz (?), welcher sich in der 
Festung befindet, wird den Franzosen übergeben, sammt Magazinen re. rc.

Am 30. October Mittags rückten die Franzosen ein, d'ie Preüßischen Truppen 
ans. Bei dieser Gelegenheit lourde der General v. Knobelsdorfs von den über 
die Capitulation indignirten Soldaten mißhandelt, und vom Pferde gerissen**).  
Französische Bülletins gaben die gefangene Besatzung auf 6000 Mann an, und 
sprachen von ansehnlichen Magazinen und 160 Geschützen, die in der Festung 
gefunden worden seien. Die beiden Zahlen mögen zutreffend gewesen sein, was 
aber die Magazine betrifft, so hat man in Potsdam, als die Armee mobil ge
macht wurde, wol nicht an die Möglichkeit einer Belagerung der Oderfestungen 
gedacht, und darum auch die Berproviantirung und Armiruug derselben ganz 
außer Acht gelassen. Auch eût Theil der Königl. Kassen, — wol der Trésor 
des Art. 10 der Capitulation, — die matt in der Eile nicht alle hatte flüchten 
können, fiel den Franzosen in die Hände und soll mitunter an einzelne Offiziere 
der grande armée vertheilt worden sein.

Bon den Preüß. Offizier, der die Parnitzer Thorwache befehligte, erzählte 
matt datttals, daß er die Capitulation nicht habe anerkennen wollen und auf 
eigene Hand sein kleines Commando nach Hinterpommern geführt habe. Eben 
dahin waren schott in den Tagett zuvor viele Versprengte gezogen zu Einzelnen, 
Schwadronen und Regimentern, meist niedergeschlagen oder erbittert, zum Theil 
zerhattett und erschöpft. Viele wurden von den nachsetzenden Franzofen noch eitt- 
geholt. Der Kaiser, — im Königl. Schlosse zu Berlin Wochenlang residirend, 
als — Gast des Königs, bei Tage mit der Musterung der atts deut Jttnern 
Frankreichs, aus Italien, Holland und den Rheinbundstaaten nachrückenden Heer- 
saülen beschäftigt, und bis tief in die Nacht den Regierungs-Sorgen seines 
Doppel-Reichs und der Lenkung der politischen Geschicke von ganz Eüropa ob
liegend, denttoch das Bedürfniß fühlend in der andern Hälfte der Nacht sich mit 
einer schönen Berlinerin kosend zu ttnterhalten, wie Bassewitz in seiner „Geschichte 

100*
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der Kurmark" in so drastischer Weise erzählt, — sandte sofort einen Gouverneur 
uud einen Commandanten nach Stettin, welche beide die Leitung des Ganzen 
nicht blos in militairischer sondern auch tu administrativer Beziehung übernahmen, 
um die Verpflegung der das Pommersche Land besetzten oder durch dasselbe 
nach Preußen marschirenden kaiserlichen Truppen sicher zu stellen, zu welchem 
Endzweck alle Königl. Beantte für beit Kaiser in Eid und Pflicht genommen 
wurden. *)

*) Der Kriegs- und Domainenrath Wisseling entzog sich der Vereidigung durch die 
Flucht nach Kolberg, wo er bei der dort errichteten interimistischen Kriegs- und Domaine» 
kammer eintrat. Nach dem Tilsiter Frieden wurde die Kammer in Stargard installirt.

Für die Militair-Geschichte von Stettin würde es offenbar höchst lehrreich 
sein, iucitit matt die Acten über die, wegen der plötzlichen Übergabe der Festung 
Statt gefundenen gerichtlichen Untersuchungen ttiib kriegsrechtlichen Erkenntnisse 
lesen können. Da dies nun aber nicht angeht, so kann ein Wahres darüber hier 
auch uicht mitgetheilt werden. Weil jedoch das Urtheil, welches schon mit 1. 
December 1806, also noch mitten im Kriege, gesprochen und vont Könige be 
stätigt wurde, ein sehr strenges war, so müssen die Verhältnisse doch so angethan 
gewesen sein, daß von echten, auf Ehre haltenden, Soldaten und königstreüen 
und patriotischett Kriegsmännern eine andere Handlungsweise gefordert werden 
konnte und gefordert werden mußte und augenscheinlich boten die Elemente der 
Festungswerke, tvie vernachlässigt und mangelhaft dieselben auch immer gewesen 
sein mögen, mindestens Mittel, dem ersten Andringen des Feindes um so mehr 
Widerstand zu leisten, als derselbe erst nach längerer Zeit von seinem am nächsten 
gelegenen Waffenplatze, nämlich Mainz, Belagerungs-Geschütz hätte herbeischaffen 
können. Es konnte daher mit aller Ruhe das Erstürmen des Hauptwalles ab
gewartet werden. Von den zunächst Verantwortlichen wurden —

Infant kassirt wurden: Der General-Lieütnant v. Romberg, f 21. Mai 1809 
uni) der,General-Major v. Knobelsdorff, f 24. Januar 1807, anscheinend nicht 
eines natürlichen Todes; infam kassirt wurde auch der Platz-Ingenieur Major 
v. Haremberg. Ohue Abschied entlassen lourde der Commattdaut vou Fort 
Preüßen, General-Major v. Ranch. Die Strafe der Cassation traf noch mehrere 
andere höhere Offiziere, die in den vorliegenden Nachrichten nicht namhaft ge
macht sind.

Preüßen hatte ben am 9. Juli 1807 zu Tilsit abgeschlossenen Friedeit mit 
Anfopfernng der Hälfte seiner Provinzen erkauft. Dieser Frieden sollte den Leiden 
der Besiegten ein Ziel setzen, aber auch den Ansprüchen des Siegers eilt Ende machen. 
Gegen diesen Preis glaubte Friedrich Wilhelm 111. ihn nicht theüer genug erkauft zu 
habe«. Wenige Tage nach dem Friedensschluß, nämlich ant 12. Juli 1807 unter
zeichneten zu Königsberg der Feldmarschall Kalkreüth, im Namen des Königs, 
und der Marschall Alexander Berthier, im Namen des Kaisers, eilte besondere 
Übereinkunft, die sich auf die Raümung der dem Könige verbliebenen Länder 
Seitens der französischen Heere bezog. Dieser Convention zufolge sollten alle 
Provinzen ant 1. Octvber desselben Jahres geraümt sein, wenn bis dahin die
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Brandschatzungen gezahlt sein würden, mit denen jene Provinzen vom Kaiser be
lastet worden' waren, oder wenn für den etwaigen Rückstand Sicherheit gestellt 
werde. In Bezug auf das Herzogthum Magdeburg rechts der Elbe war der 
Raümungstermin um 4 Wochen, bis zuul 1. November verlängert. Die Be
stimmung, des Termins zur Raümung von Stettin blieb Vorbehalten. 
Um die Ausführung der Stipulationen der Convention vom 12. Juli unmöglich 
zu machen, ließ der Kaiser in den Provinzen zwischen Weichsel und Elbe ein 
Heer von 15O.O0O Mann mit 5O.OOO Pferden auf Kosten der Einwohner Canton 
nirungs-Qllartiere beziehen, und befahl seinen Marschällen und Armee-Intendanten 
nicht allein alle öffentliche Einkünfte für französische Rechnung einzuziehen, sondern 
auch mit Ausschreibung und Einziehung all' der außerordentlichen Auflagen fvrt- 
zufahren, die während der Kriegführung eine kaum erschwingliche Last gewesen 
mären. Mit Einem Wort, es war auf eine vollständige Verwüstung und Zer
störung der Monarchie Friedrichs II. abgesehen!

Der König hatte in Berlin eine Immédiat-Commission mit dem Auftrage 
niedergesetzt, den Friedensvertrag und die Königsberger Convention zur Aus^ 
führung zu bringen, vor allen'Dingen die Angelegenheit der Kriegssteüern mit 
dem General-Intendanten des französischen Heeres abznwickeln und in Ordnung 
zu bringen. Es würde eben so loeitlaüfig, als fast unmöglich sein, all' die 
Schwierigkeiten hier aufzuzählen, welche Daru*),  der General-Intendant,. dieser 
treue Diener seines Herrn und Meisters, dieser um so hartherzigere und uner
bittlichere Mann als er den Ruf uuantastbarster Rechtschaffenheit genoß, in dieses 
Geschäft zu legen wußte; genug — daß seine Forderungen und Quälereien zu
nahmen, je mehr die Commissarien des Königs sich anstrengten, ihnen Genüge 
zu leisten. Endlich entschloß sich der König im November 1807 seinen jüngsten 
Bruder, den Prinzen Wilhelm, nach Paris zu entsenden, und ihn beim Kaiser 
als außerordentlichen Gesandten in der Absicht zu beglaubigen, um, in Gemein
schaft mit dem stündigen Gesandten am Hofe des Kaisers, Geheimen Legatlvns- 
rath v. Brockhausen**),  einen Zustand der Dinge herbeizuführen der mindestens 
erträglich sei.

*) Peter Anton Bruno Daru, geb. zu Montpellier den 12 Januar 1767, war die Seele 
des Armen-Berwaltungsweseus und darum ein Special des Kaisers, der ihn bei dessen Stif 
hing der Militair-Aristokratie zum Comte de l'Empire promovirte. Als Pair von Frankreich 
f er auf seinem Landsitze Becheville bei Meulan am 5. September 1829. Darn war Dichter 
nnd Geschichtschreiber. Seinen literarischen Rnf begründete er durch eine ansgezeichnete Uber- 
setznng d"s Xiom, die von 1800 bis 1823 sechs Auflagen nöthig gemacht hat. Em nachge
lassenes didaetisches Gedicht „L'astronomie" gehört zu seinen besten poetischen Leistungen. Sem 
Hauptwerk ist die „Histoire de Venise" welches 1819 in 7 Bänden, und dann in vierter 
Anflage 1828 in 8 Bänden erschienen ist. ,

**) Brockhailsen, seit 1805 Ritter des Rothen Adler-Ordens (damals tn Emer Klasse) war 
beim Ansbruch des Kriegs Gesandter in Dresden. Nach dem Tilsiter Frieden kam er nach 
Paris.

'Der erlauchte Abgesandte stieß auf unüberwindliche Schlvrengketten. Die 
Preüßischen Behörden meinten: es sei nichts einfacher, als den Betrag der 
Sunktnen zu ermitteln, welche der französischen Regierung vertragsmäßig zuständen. 
Es handelte sich, ihnen zufolge, um Feststellung der Höhe der Kriegssteüern, nut 
denen das Land bis zum Tage der Königsberger Convention, 12. Jnli 1807, 
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belastet worden war, wovon in Abzug zn bringen sei, ein Mal das, was bereits 
gezahlt worden, und das andere Mal der Werth der Lieferungen, welche das 
Land dem französischen Heere in Natura geleistet hatte, abgesehen von denjenigen 
Lieferungen, die von den verweilenden und durchziehenden Kriegsvölkern gefordert 
wurden. Nach den Versprechungen der französischen Militair-Behörden, die sie 
im Namen des Kaisers ertheilten, sollten alle diese außerordentlichen Requisitionen 
von der Kriegs-Entschädigungs-Summe in Abzug gebracht werden. Auf diesen 
Grundlagen stellte die in Berlin niedergesetzte Commission den Betrag des noch 
zu zahlenden Rückstandes auf 19 Millionen Francs fest; allein die Mitglieder 
der Commission waren weit davon entfernt in die Geheiinuisse der -Rechenkunst 
der Liquidatoren eingeweiht zu sein!

Der General-Intendant des Französischen Heeres und der ganze Schwarm 
habsüchtiger „Administrpteure und Commissaire" seines Anhangs hatten sich 
methodisch aller Hülfsmittel bemächtigt, welche in den militairisch besetzten Pro
vinzen des Königs flüssig gemacht werden konnten, um diese auf die Dauer eines 
Menschenalters und darüber zu Grunde zu richten. Wir wollen nicht von den 
gewöhnlichen Lasten sprechen, die der Krieg mit sich führt, und von diesem nor
malen Zustande unzertrennlich sind, auch uicht von den übertriebenen Ansprüchen 
der Generale und Militairbeamten, so wie der Bedienten der einen wie der andern. 
In Beziehung auf Stettin hat Böhmer über diesen Punkt einige Mittheilungell 
mitgetheilt. Wir kommen darauf zurück. Daru hatte sich in den Besitz aller 
verfügbaren Lebensmittel des Landes gesetzt, indem er die Kornböden und Keller 
der Einwohner hatte untersuchen und die Vorräthe registriren lassen. Das 
Französische Heer, abgerissen lote es durch den langen Winterfeldzug war, wurde 
auf Kosten des überwältigten Landes mit Montirungsstücken vollständig neü aus- 
gerüstet, die Reiterei, deren Pferde zum Theil gefallen, zum Theil kriegsuntüchtig 
geworden waren, neüberitten gemacht.

Die Junnediat - Commission hatte, wie gesagt, die an Frankreich noch zu 
zahlende Summe auf 19 Millionen festgesetzt. Wie ganz anders lautete aber 
das Resultat, welches der General-Intendant für seinen Kaiser in Anspruch nahm? 
Er brachte den Betrag der geforderten Kriegs-Entschüdignngsgelder, mit Einschluß 
der bis zuul 12. Juli 1807 rückständige« Landeseinkünfte, auf das achtfache 
jener Summe, nämlich auf 154 V2 Million, wovon er 35 '/2 Million als bereits 
erledigt, absetzte, so daß seine Rechnung mit einem Rückstand von 119 Millionen 
schlop. Die Immédiat-Commission erlangte noch eine weitere Minderung von 
7 Millionen; nun aber forderte der Kaiser die Bezahlung von 112 Millionen 

• Francs, bevor er das Land raümen lasse. Um Preüßen die Wohlthaten des 
unbedillgten Friedenszustandes sobald als möglich zu verschaffen, ermächtigte der 
König Seim Immédiat-Commission, diesen Rückstand dem in Berlin sein ' finan
zielles Hauptquartier aufgeschlagenen, General-Intendanten Daru gegenüber, ohne 
Weiteres anzuerkennen.

Nette und noch größere Schwierigkeiten erhoben sich wegen der Zahlungs
fristen und der Bürgschaften, die der Intendant verlangte. Endlich gelangte man 
am 8. März 1808 zum Abschluß des Entwurfs einer Übereinkunft, der nach 
Paris geschickt wurde, um dem Kaiser zur Genehmigung vvrgelegt zu werden 
Preüßen sah sich auf dem Punkte, wieder aufathmen zu können. Allein es 
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kam anders. Der Kaiser erklärte dem Prinzen Wilhelm: die Raümung der 
Preußischen Provinzen sei nicht blos abhängig von der Zahlung der Kriegs- 
Contributiou, die der König ihm schulde, sondern er müsse sie ausschließlich mit 
seinen übrigen politischen Combinationen in Einklang bringen.

So erlag während dieser, an den Haaren herbeigezogenen Verzögerungen das 
unglückliche Preüßische Land mitten in scheinbaren: Frieden unter der Last des 
Krieges fort und fort!

Endlich gab der Kaiser den dringenden Vorstellungen des erlauchten Preu
ßischen Gesandten in Paris zur Raümung des Landes nach, doch unter Be
dingungen, welche die Erschöpfung desselben vollenden mußte.

Im Monat März war, nach der zwischen der Immédiat-Commission, des 
Königs und dem General-Intendanten der Armee des Kaisers getroffene Über
einkunft die Höhe der Preüßischen Schuld auf 112 Million Francs festgestellt 
worden. Sechs Monate nachher, während deren das Französische Heer auf 
Kosten der Einwohner gelebt hatte, von ihnen nach wie vor genährt und ver
pflegt worden war, und alle öffentlichen Einkünfte von des Kaisers Helfershelfern 
in den bodenlosen Säckel des Kaiserlichen Schatzes eingezogen wurden, übergab 
der Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Paris dem Prinzen Wilhelm 
von Preüßen ein Memorial und den Entwurf zu einem abzuschließenden Vertrage, 
worin die zu bezahleude Summe wieder auf die ursprüngliche Forderung von 
154y, Million in die Höhe geschraubt war.

Was konnte wol der Grund sein zum Bruch des vor einem halben Jahre 
gegebenen Worts? In der Zwischenzeit waren die „politischen Combinationen" 
in' Erfüllung gegangen, von denen der Kaiser dem Prinzen Wilhelm gesprochen 
hatte. In diese" Periode von 6 Monaten fällt die Entthronung der spanischen 
Bourbons, die Erhebung Josephs, bisher König von Neapel, Bruder des Kaisers, 
auf deu Thron von Castilien und beider Indien, der Aufstand des Spanischen 
Volks gegen die Franzosen, die Flucht des aufgedrungenen Königs von Madrid, 
am 1. August 1808, das Zurückweichen der französischen Heersaülen hinter den 
Ebro, nachdem eine, 13.000 Mann starke Abtheilung derselben am 23. Juli bei 
Bayleu, iu der Sierra Morena, von den Spaniern zu einer schimpflichen Capitu
lation gezwungen worden war. Sehr wahrscheinlich waren mit diesem Vereiteln 
„politischer Combinationen" große Verluste an Geld verbunden, und nicht unmöglich 
daß des Kaisers Absicht war, diese Verluste sich durch Preüßen ersetzen zu lassen.

Die Unterhandlungen, die wegen der Wortbrüchigkeit des Kaisers vom 
Prinzen Wilhelm angeknüpft werden mußten, waren, wie leicht erklärlich von der 
unerquicklichsten Art, führten indeß dahin, daß der Gewalthaber 14^ Million 
von seiner Forderung, jedoch mit der drohenden Erklärung, abstrich, wie er ge
meint sei, andere Maßregeln zu ergreifen, falls der Prinz nicht sofort die Rechts- 
bestäudigkeit der also ermäßigten kaiserlichen Forderung anerkenne.

Und so kam es denn zu einer Übereinkuft, die vom Prinzen Wilhelm von 
Preüßen*)  und dem Frechem: v. Brockhausen, einer Seits, und dem Minister 

*) Friedrich Wilhelm Carl, Prinz von Preußen, dritter Sohn des Königs Friedrich 
Wilhelm II. geb. am 3. Juli 1783, einer der einsichtsvollsten und tapfersten Reiterführer un 
Befreiungskriege, der unter andern ruhmvollen Waffenthaten am 9. März 1814 die Schlacht
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des Kaisers für die auswärtigen Angelegenheiten, Champagny* **),  andrer Seits, 
zu Paris am 8. September Ï808 vollzogen wurde. Diese dem Prinzen abge
drungene Convention, welche Preußens König und den Überrest der Monarchie 
Friedrichs II. gänzlich unter die Knechtschaft des Franzvsen-Kaisers brachte, war 
die schmachvollste Ergänzung des schmachvollen Tilsiter Friedens. Sie lautete 
wie folgt: —

von Laon, und am 30. März in der Schlacht von Paris durch den Angriff auf die Dörfer 
Lavillette und Lachapelle die Eroberung der Höhen von Belleville und Montmartre durch 
Preüßen und Russen entschied. Zur Corpulenz geneigt, liebte es der Prinz, lange Spazier
gänge zu machen, zu denen er, wenn er in Berlin sich aufhielt, vorzugsweise die vor 40 Jahren 
noch sehr einsame Allee vor dem Oranienburger Thore wählte. Dort sah man ihn häufig bald 
in dem Uniforms-Überrock des Brandenburgschen Dragoner-Regiments (mit schwarzem Kragen), 
dessen Chef er war, ohne alle Abzeichen, bald in Civilkleidung, ohne alle Begleitung, lüft 
wändeln, als einfacher Offizier oder Privatmann, jedem Grüßenden freündlich dankend. Des 
Prinzen schönes Antlitz athmete aus allen Zügen nur Wohlwollen und Huld. Prinz Wilhelm 
erlebte noch die politische Umgestaltung des Vaterlandes unter der Regierung seines Neffen, 
Königs Friedrich Wilhelm IV, ohne sich dabei merkbar zu betheiligen. Er f zu Berlin am 
28. September 1851.

**) Jean Baptiste Nompàe de Champagny, Sohn einer alten, aber verarmten Familie, geb. 
zu Roanne im Forez, den 4. August 1756, wurde nach dem Tilsiter Frieden an Talleyrand's 
Stelle mit dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten betraut. Die mit großer 
Schlauheit geführten Unterhandlungen wegen Entthronnng der spanischen Bourbons brachten 
ihm von feinem Kaiser den Titel eines Herzogs von Cadore ein. Er f zu Paris den 
3. Juli 1834.

*) Vergebens suchte man in dem zu Tilsit geschlossenen Friedenswerke nach einer Ver
fügung welche auf diese behauptete Abtretung der Preüßischen Forderungen in dem, zu Gunsten 
des Kurhauses Sachsen neüerrichteten Herzogthum Warschau (dem ehemaligen Südpreüßen rc.)

Art. 1. Der Betrag der Sumnie, welche die Preüßischen Staaten dem 
Französischen Kriegsheere an außerordentlichen Stellern solo öl als an rückständigen 
Landeseinkünften schuldig geworden ist, wird auf 140.Millionen Franes festgesetzt, 
und soll durch Zahlung gedachter Summe jeglicher Anspruch, den Frankreich unter 
dem Titel von Kriegssteüern an Preüßen machen könnte, erloschen sein. Diese 
Summe von 140 Millionen soll in den zwanzig Tagen, welche der Auswechslung 
der Bestätigungs-Urkunden des gegenwärtigen Vertrags folgen, an dieKasse des General- 
Empfängers der Armee gezahlt werden, und zwar zur Hälfte in baarem Gelde, 
oder in guten und aceeptirten Wechselbriefen, zahlbar in monatlichen Raten von 6 
Millionen, vom Tage der Bestätigungs-Auswechslung angerechnet, und deren 
Zahlung vom Preüßischen Staatsschatz verbürgt sein muß; zur andern Hälfte in 
Pfandbriefen (billets fonciers), welche durch Privilegien auf Königliche Dvmaineu 
Hypothekarisch eingetragen sein, und im Verlauf von einem Jahre bis achtzehn 
Monaten nach Auswechslung der Ratifieationen des vorliegenden Vertrags ein
gelöst sein müssen.

Art.- 2. Die Einkünfte Preüßens werden der französischen Verwaltung bis 
zum Tage der Unterzeichnung des gegenwärtigen Vertrags, und nach diesem Tage 
S. M. dem Könige vom Preüßen gehören.

Art. 3. Die Forderungen, welche S. M. der König von Preüßen an 
Privatpersonen im Herzogthum Warschau hatte, siud „nach den Bestimmungen des 
Tilsiter Vertrags", ohne Vorbehalt abgetreten.*)
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Art. 4. Alles was die von der Preüßischen Monarchie abgetrennten 
Provinzen von der Preüßischen Regierung noch zu fordern haben, wird zum 
Gegenstand eines besondern Abkommens gemacht werden.**)

Art. 5. Die Staaten S. M. des Königs von Preüßen werden von den 
französischen Kriegsvölkern in der Zwischenzeit von 30—40 Tagen nach Aus
wechslung der Bestätigungs-Urkunden, oder wenn thunlich, noch früher geraümt 
werden.***)

Art. 6. Die festen Plätze Glogau, Küstrin und Stettin werden bis 
zur gänzlichen Ablieferung der nach Art. 1 als Zahlung für die Kriegs
kosten-Entschädigung geltenden Wechsel- und Pfandbriefe in der 
Gewalt des französischen Heers verbleiben. Glogau wird übergeben 
werden wenn die Hälfte der ganzen Summe abgeführt sein wird; die beiden 
andern Plätze nach gänzlicher Abtragung dieser Schuld. Während der Besetzungs
zeit soll von den bestehenden Werken dieser Festungen nichts zerstört werden.

Art. 7. Die Besatzung, welche in Glogau zurückbleiben wird, soll 2500 
Mann zu Fuß, 600 Mann zu Pferd und 200 Mann zur Bedienung des schweren 
Geschützes, überhaupt 3300 Mann stark sein. Die Küstriner Besatzung wird aus 
2200 Mann Fußvolk, 600 Reitern, 3(X) Artilleristen, zusammen aus 3100 Mann, 
die Stettiner Besatzung aus 3600 Mann bestehen. Total der 3 Besatzungen 
10.000 Mann.

Art. 8. Der Sold dieser Besatzungstruppen wird von der Kasse der 
französischen Armee-Verwaltung gezahlt werden; für Quartierung und Quartier- 
Entschädigung, für Lebensmittel und Fonrage, für Heizung und Licht, sowol für 
die Truppen als für den Generalstab eines jeden dieser festen Plätze, hat die 
Preüßische Regierung zu sorgen, die sich dabei nach den Tarifen richten muß, 
welche durch die französischen Reglements festgesetzt sind.

Art. 9. In einem jeden der 3 festen Plätze sollen Belagerungs-Vorräthe 
für 6 Monate vorhanden sein, die entweder aus französischen Magazinen oder 
von der Preüßischen Verwaltung zu liefern sind. Im erstem Falle sollen die 
Vorräthe bei der Raümung dieser Plätze der französischen Verwaltung gehören.

Art. 10. Zur Zeit der Raümung der obengenannten Festungen werden 
die der französischen Armee gehörenden Artillerie-Gegenstände, die Kriegs- und 
Mundvorrüthe ebenfalls mit raümen. Die Transportmittel dazu stellt die

Bezug haben könnte. Die Abtretung originirte in einem anbent Abkommen, dessen scandalöse 
Unterhandlungen mit dem undurchdringlichsten Schleier des Geheimnisses umhüllt wurden. 
Sie schwebten in Bayonne zur Zeit, als der Kaiser der spanischen Angelegenheit wegen da
selbst verweilte. Der mit dem, am 20. December 1806 von Napoleons Gnaden zum Könige 
von Sachsen promovirte bisherigen Kurfürsten Friedrich August am. 10. Mai 1808 geschlossene 
Tractat hatte den Zweck, den König von Preüßen aller seiner Eigenthumsrechte im Herzogthum 
Warschau, der politischen Eintagspfliege, zu berauben!

** ) Leicht ist es einzusehen, was das vorbehaltene Abkommen bedeüten sollte: Plünderung 
des Königs von Preüßen zu Gunsten des kaiserlichen Bruders, Jörome's, Königs von West 
falen, und des Kaiserlichen Schwagers, Joachim's Mürat, Großherzogs von Berg. Klarer 
hätte man diesen Artikel in folgenden Ausdrücken gefaßt: „Obwol S. K. M. von Preüßen Alles 
dessen beraubt worden ist, was man ihm in den abgetretenen Provinzen verschuldet, soll er 
nichts desto weniger Alles bezahlen, was er da noch schuldig ist.

** *) Diese Bestimmung ist nicht zur Ausführung gekommen.
Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 101
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Preußische Verwaltung, die auch für den Lebensunterhalt der französischen 
Kriegsvölker bis zu deren Austritt aus dem Preußischen Gebiet Sorge zu 
tragen hat.

Art. 11. Während der Zeit, daß diese Plätze von der französischen Armee 
besetzt bleiben, steht in denselben die Finanz- und die Justiz-Verwaltung S. M. 
dem Könige von Preüßen zu, was aber die Polizei anbelangt, so wird ihre Hand
habung in den Händen des französischen Commandanten sein.

Art. 12. Preußisches Kriegsvolk darf sich diesen Plätzen nicht bis auf einen 
Tagemarsch Entfernung nähern.

Art. 13. Es werden Militairstraßen von Glogau nach Küstrin, von Küstrin 
nach Stettin, von Stettin nach Stralsund, von Glogau nach Kalisch, von Glogau 
nach Sachsen, von Stettin nach Magdeburg und von Stettin nach Danzig bestehen. 
Diese Straßen dienen zur Bewegung der Rekruten und Ersatzmannschaften und 
überhaupt aller Bedürfnisse der französischen Besatzungen in den drei zurückbe
haltenen Festungen.

Art. 14. Da man zur Zeit des Tilsiter Friedensschlusses irriger Weise 
vorausgesetzt hat, daß die Festung Magdeburg ganz auf dem linken Ufer der 
Elbe belegen sei, so ist dieser Fluß als Gränze des Preüßischen Gebiets ange
nommen worden. Da indessen die Cidatelle von Magdeburg auf dem rechten 
Ufer liegt, so willigt S. M. der König von Preüßen ein, daß zur Abrundung 
dieser Cidatelle ein Gebiet von 2000 Klaftern (toises — 1035 Ruthen, = 

Meile und 35 Ruthen) außerhalb ihrer aüßersten Werke abgetreten werde. 
Die Gränzpfähle sollen durch Französische und Preüßische Commissarien in den 
fünf Tagen, welche auf die Auswechslung der Bestätigungs-Urkunden dieses Ver
trages folgen, gesetzt werden.

Art. 15. S. M. der Kaiser (der Franzosen) und König (von Italien) ge
währleistet S. M. dem Könige von Preüßen die Unverletzlichkeit seines Gebietes, 
vorausgesetzt, daß Se. Königl. Majt. von Preüßen Frankreichs treüer 
Bundesgenosse verbleibt.

Art. 16. S. M. der König von Preüßen anerkennt als König von Spanien 
und beider Indien S. M. Joseph Napoleon, und als König beider Sicilien 
S. M. Joachim Napoleon.

Art. 17. Der gegenwärtige Vertrag soll bestätigt und die Bestätigungs
Urkunden sollen zu Paris innerhalb 30 Tage, oder wo möglich noch früher aus
gewechselt werden.

Diesen offenkundigen Artikeln wurde noch ein geheimer hinzugefügt, kraft 
dessen der König von Preüßen sich verpflichten mußte, sein Kriegsheer auf 42.000 
Mann zu vermindern, ohne daß diese Zahl innerhalb der nächsten zehn Jahre 
überschritten werden durfte.

Zehntausend Franzosen in Waffen, mit einem zahlreichen Park preüßischer 
Geschütze, die im Jahre 1806 erbeutet worden waren, standen in den Oder- 
festungen Glogau, Küstrin und Stettin ans Wache, und konnten sich zwischen 
denselben frei bewegen. Stralsund und ganz Schwedisch-Pommern war seit dem 
Tilsiter Frieden vom Franzosen-Kaiser militairisch besetzt. Er schaltete da auf dem 
Festlande wie auf der Insel Rügen als Eroberer, frei verfügend über das Staats-
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gut zu Dotationen für 46 feiner Getreüen vom Schwerte nnd von der Feder*). 
Danzig, nach dem Wortlaut des Tilsiter Friedens noch eine freie Stadt unterm 
Schutze des Königs von Preußen und des Herzogs von Warschau, Königs von 
Sachsen, stand in Wirklichkeit unter französischer Herrschaft, denn ein französischer 
General-Gouverneur nahm hier feinen Sitz; Danzig ward ein Hauptwaffenplatz 
für Napoleons Herrschaft an der Ostsee, wie Magdeburg es ward an der Elbe, 
wie Erfurt es ward im Herzen von Deütfchland, und wie Mainz längst, schon 
seit den Zeiten der Republik, am Rhein es war. Konnte eint ausgebildetere 
Knechtung Deutschlands, insonderheit Preüßens, erdacht werden?

Der. König gewann sehr bald die Überzeügnng, daß es unmöglich fein werde, 
die ihm in dem Pariser Vertrage vm 8. September 1808 auferlegte Summe von 
140 Millionen Franes, 46% Millionen Thaler, in den vorgefchriebenen Terminen 
zu zahlen, in Erwägung der versiegten Hüftsquellen eines erschöpften Landes, 
dessen Einkünfte während des Kriegs und selbst nach Beendigung des Krieges in 
die Kaffen des Siegers geflossen waren, dessen Bewohner durch unerschwingliche 
Requisitionen und Belastungen aller Art zu Grunde gerichtet waren, und dessen 
Gewerbfleiß der Staatsregierung nicht zu Hülse zu kommen vermochte, da aller 
Handel und Wandel aufgehört hatte, seitdem der König gezwungen worden war, 
die Häfen an der Ostsee zu sperren.

Vier Wochen nach dem Pariser Vertrage, im October 1808, sand in Erfurt 
jene famose Zusammenkunft des Kaisers Napoleon und des Kaisers Alexander von 
Rußland Statt, bei der sich die zwei Großgewaltigen des OccidentS und des Orients 
in die Herrschaft der Welt theilten und sich zu dem Zweck verbündeten, das an- 
maßliche Krämervolk jenseits des Kanals, dessen König dem Blödsinn verfallen 
und das in den höheren Schichten der Gesellschaft sittlich verwahrlost, ja ver
wildert toar,, zum Frieden zu zwingen. Der Franzofen-Kaiser hatte alle seine 
Trabanten, insonderheit die Fürsten des Rheinbundes, nach Erfurt beschieden. 
Auch Prinz Wilhelm von Preüßen war dem Kaiser auf Befehl seines Königlichen 
Bruders, dahin gefolgt. Außerdem schickte der König, der den Vertrag vom 
8.. September zu ratificiern noch immer Anstand genommen hatte, Seinen Kabinets- 
minifter Grafen August v. d. Goltz, der Sein Gesandter am Hofe zu St. Peters
burg gewesen und eine persona grata des Kaisers Alexander war, nach Erfurt, 
um den Versuch zu machen, die in Paris stipulirte Summe der 140 Millionen 
zu ermäßigen. In der That gelang es dem Grafen v. d. Goltz durch Ver
mittelung des Kaisers Alexander, daß sich Napoleon einen Abzug von 20 Millionen 
gefallen ließ, — „nur aus Rücksicht für S. M. den Kaiser von Rußland", wie 
er auch jetzt erklärte, nachdem er im Tilsiter Friedensschluß erklärt hatte, daß er 
dem Könige von Preüßen, dessen Monarchie er ganz in der Gewalt habe, diese 
zur Hälfte zurückzugeben er nur „aus Achtung für S. M. den Kaiser aller Reußen" 
bewogen worden sei.

Nach Berlin zurückgekehrt, schloß Graf v. d. Goltz am 8. November 1808 
eine neüe Übereinkunft mit Daru, dem General-Intendanten der Armee. Im 
Art. 1 wurden die Zahlungs-Modalitäten der 120 Millionen Francs — 40

*).Man vergl. hierüber: L. B. IV Th. Bd. II, 6—18, woselbst ein vollständiger Nach
weis dieser Dotationen gegeben ist. Der Marschall Soult eröffnete den Reigen.

101*
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Millionen Thaler regulirt. Der Art. 2 bestimmte die Zeitpunkte, in denen die 
Staaten des Königs allmälig geraümt werden sollten, und zwar das Land zwischen 
Weichsel und Oder am 22. November und die Gegenden am linken Ufer der 
Oder am 5. December 1808. Preußische Truppen durften in die von den 
Franzosen besetzten Provinzen nicht eher einrücken, als bis dieselben vollständig 
geraümt worden. Wolle jedoch der König von seinen Kriegsvölkern schon früher 
welche nach Berlin verlegen, so solle deren Durchmarsch vom Marschall Davoust, 
der den Befehl über das in den Preüßischen Staaten stehende französische Kriegs
heer führte, zu gestatten sein. Die Art. 3—5 enthielten reglementarische Be
stimmungen über die Raümung. Die Art. 6—9 bezogen sich auf die 3 Oder- 
Festungen, auf deren Boräthe und den Unterhalt ihrer Besatzungen, die in der, 
vom Pariser Vertrage stipulirten Stärke belassen wurden. Die Belagerungs- 
Vorräthe, die in dem so eben genannten Pact auf V2 Jahr festgestellt waren, 
wurden auf ein volles Jahr ausgedehnt; Preüßen sollte das Eigenthumsrecht 
daran haben. Die Offiziere und Militairbeamten der Garnisonen der 3 Oder- 
Festungen erhielten statt der Naturalverpflegung Geldentschädigung, ans Grund 
eines Tarifs vom 4. Januar 1807, in Folge dessen der Oberst monatlich 500 
Francs, der Batallions-Commandeur 200, der Hauptmann 150, und der Lieute
nant und Unter-Lieutenant 120 Francs zu fordern hatte. Ein Dekret von dem- 
selben Tage hatte den Marschällen von Frankreich 10.000, den Divisions
Generalen 3000, und den Brigade-Generalen 1500 Francs als außerordentliche 
Zulage für jeden Monat, alles auf Preüßens Kosten, zuerkannt.

Nun endlich wurden die Staaten des Königs, mit Ausnahme der 3 Oder- 
Festungen, von den Franzosen geraümt; die Übergabe der öffentlichen Kassen 
und der gesummten Verwaltung, soweit sie unter Contrôle kaiserlicher Armee- 
Beamten gestanden hatte, fand am 15. November Statt. Am 3. December zogen 
die Franzosen aus Berlin ab, um nach Spanien, ein weiter Weg, zu marschiren; 
am 10. December 1808 rückten die ersten vaterländischen Truppen wieder ein. 
Seit zwei Jahren, und darüber, hatten die Berliner keine preüßische Unisoni 
gesehen; sie waren erstaunt, sie im Schnitt rc. rc. gegen früher bedeütend ver
ändert zu finden.

Preüßen mußte aber am 12., 28., 29. und 30. November, und am 1. 
December 1808, so wie am 22. Februar 1809 mit Frankreich noch weitere 
6 Ergänzungs-Conventionen wegen Verproviantirung von Glogau, Küstrin und 
Stettin, wegen Feststellung des militairischen Umrings dieser Festungen, wegen 
Einrichtung französischer Posten zwischen denselben, wegen Regelung der Militair- 
straßen, der Etappenorte, und überhaupt wegen Alles, was sich auf den Marsch 
und den Unterhalt der im Lande verbleibenden französischen Kriegsvölker be
zog, eingehen.

Was nun insbesondere unser Stettin und seine Zustände in der Zeit der 
Zwingherrschaft betrifft, so erzählt uns Böhmer auf Grund actenmüßiger Auf
bewahrungen im Raths-Archiv, so wie mündlicher Mittheilungen und eigner Erfah
rung rc. rc. darüber Folgendes*):

„An fremden Völkern haben wir so ziemlich die Musterkarte des

') Böhmer, die Belagerungen Stettins, im 12. Abschnitt, S. 92—98.
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Napoleonischen Heeres bei uns gesehen: Franzosen, Jtaliäner, Spanier, Illyrier, 
Polen, Baiern, Würtembergcr, Badener, Würzburger, Hessen, Nassauer, Sachsen 
und im Jahre 1812 endlich auch Holländer; und von diesen Allen nicht Einzelne, 
sondern mehr oder minder beträchtliche Hausen, die zum Theil lauge bei uns 
blieben. Nur die Gleichmäßigkeit Europäischer Tracht hinderte, daß wir ein 
Seitenstück zu jenen bunten Asiatischen oder Afrikanischen Heermassen der ältern 
Zeit sahen. Unter andern beherbergte Stettin die prächtig gekleidete Noble- 
Garde der Kaiserin (Ordonanz - Gensd'armes?) unter Führung des Duc de 
Montmorency, Pariser Stadtsoldaten, eine Abtheilung schöner und kräftiger 
Mariniers (Seesvldateu) u. s. w. An einem Sommerabend schleppte sich auch 
ein Haüflein Päpstlicher Soldaten, blutjunge Leüte, gelb, abgemagert und 
todt müde, Futter fürs Pulver, durch den verdeckten Weg von Fort Preüßen in 
die Stadt.

„An berühmten Marschällen des Kaiserreichs sind in Stettin gewesen: zuerst 
Lannes, dann Victor, Mortier, Brune, Soult, Gouvion St. Cyr, Davvust: zum 
Theil ausgezeichnet durch kriegerische Gestalt, aber auch durch geschmacklose Tracht. 
Die Reihenfolge der Gouverneurs, Commandanten und Intendanten war für 
jetzt noch nicht zu ermitteln**).  Diese vornehmen und gebietenden Herren all- 
zumal pflegten der Stadt sehr kostbar zu werden und in Beziehung auf sie 
finden sich manche sonderbare Ausgaben in den Rechnungen des Magistrats ver
zeichnet, als: Präsente zu 50, zu 100, zu 1000 Thlr.; an den General 
Lasalle 6000 Thlr., an den General Dentzel***)  6000 Thlr., an den General 
Claparède 7000 Thlr.; Kleidungsstücke für den Ädjudanten des zuletzt genannten 
Generals, als eine Re compense seiner der Stadt geleisteten Dienste: Überrock, 
lange Hosen, Husarenpelz mit echt goldenem Besatz, Stiefeln rc. rc., mündlich 
requirirt durch den Capitain d'Argens, Ädjudanten des Generals, 159 Thlr. 
16 Gr. (5. November 1806); Weihnachtsgeschenk für die Kinder des Marschalls 
Soult f) 24 Thlr. 16 Gr. desgl. für eine mechanische Landschaft 70 Thlr. 
(December 1807); zu geschweige der Feüermaschinen, Reise-Barometer (?), silber
beschlageneu Pfeifenköpfe, Kutschen und Pferde und ähnliche Beschwichtigungs
mittel, die man dem vielköpfigen Ungeheüer in den immer geöffneten Schlund 
werfen mußte. Ein besonderer Liebhaber von geschenkten Pferden scheint der 
Marschall Victor gewesen zu sein. Nicht weniger denn 12 Wagen- und 5 Reitpferde, 

**) Die Gouverneurs hatten ihre Residenz in dem schönen, nach Schlüters Rissen errichteten 
Gebaüde am Roßmarkt Nr. 2, Witzlowsches Haus, aufgeschlagen. < ™ r

***) Wol ein Deutscher; ob verwandt mit dem berühmten Pädagogen Bernhard Gotlieb 
Denzel zu Eßlingen?

t) Nicolas Jean de Dieu Soult, geb. am 29. März 1769 zu St. Amand la Bastide, tnt 
Departement des Tarn, als Sohn eines einfachen Landmanns, trat 16jährig als Gemeiner in 
das Regiment Royal-Jnfanterie, seit 1804 Marschall von Frankreich, nach dem Tilsiter Frieden 
mit dem Titel Herzog von Dalmatien, befehligte bis zum Erfurter Congreß die in den 
Preüßischen Staaten zurückgebliebene Occupations-Armee. Soult gehörte zu den habsüchtigsten 
Offizieren der Napoleonischen Heere, wenn er nicht der allerhabsüchtigste war, wie u. a. seine in 
Spanien zusammengeraffte berühmte Bilder-Gallerie, die nach seinem Tode, — er t 82jährig 
«ni 26. November 1851, — für 1V2 Million Francs unterm Hammer verkauft wurde, beweiset. 
Auch seine Ehefrau, eine Mamsell Berg aus Solingen, liebte es in dem überwundenen Lande von 
den Besiegten sich und ihre Kinder beschenken zulassen. Man vergl. L. B. IL Th. Bd. \ , 
Abth. 2, S. 2057, 2058.
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unter denen eins zu 1200 Thlr., werden für denselben nach und nach in Rech- 
nunst gestellt, eine Post mit dem Vermerk: „gewaltsamer Weise genommen". 
Auch die Gräber der Pvinmerschen Herzoge in der Schloßkirche ' öffnete ein 
Französischer Gouverneur (der General £ie6ertff)), den man insgeheim von den 
eingebildeten Schätzen, die dort zu finden wären, erzählt hatte. 'Doch war sein 
Benehmen würdig. Er besah die Gruft, gestattete keine Verletzung, und ließ 
Alles sorgfältig wieder verschließen.

„Zu sehen war freilich bei diesem lauten Treiben in Stettin genug; und 
es fand die Jugend, trotz der entschiedenen Abneigung gegen die Sieger, am 
meisten dabei ihre Rechnung. Hätte man das Gefühl der Schmach, de/Trauer 
und des Haffes je los werden können, so war es an sich oft ein imposantes 
Schauspiel, wie die einrückenden unabsehlichen Schaaren der Franzosen in breiten 
Geschwadern, — denn dies liebten sie, — über den Markt zum Königsplatze 
zogen, dort ihre Quartierbillets empfingen, und sich in die Stadt zerschlugen. 
So vieles war. neü bei diesem Anblick: die sog. Lvsielgarde, welche der großen 
Armee voranging, und einer Grundsuppe der Revolution ähnlich, den Löffel auf 
dem Hut oder im Stiefel* *);  die Chasseurs mit Blei in den langen Locken**);  
die Dragoner mit Pferdeschweifen, die vom Helme den Rücken hinabhingen***);  
die Cürassiere in ihren blanken Rüstungen; die Schaaren der Grenadiere in 
(hohen) dicken Bärenmützen; überall die blutrothen Federbüsche und Orden; die 
langbärtigen Sappeurs (mit weißledernen Schürzen, bei jedem Regiment voran), 
die aufgeputzten, zunl Theil riesenhaften Tambour-Majors, die sehr kleinen, doch 
eben so gedrungenen Voltigeurs; und bei Allen die Frische, Munterkeit und 
Beweglichkeit, die wir damals an unseren unter Waffen stehend'en Landsleüten noch 
nicht kannten, und die in dieser Weise auch nur den südlichen Völkern eigen ist.

tt) War auch wol ein deütscher Landsmann, etwa aus dem Elsaß?
*) Die sog. Löffelgarde gehörte dem Davoustschen Heerkörper an. Nur das Fußvolk, nicht 

die Reiterei, trug Löffel auf dem Hut, nicht im Stiefel, denn es trug Schuhe und hohe, 
schwarztuchene, oder leinene, je nach der Jahreszeit, Gamaschen bis übers Knie.

**) Es sind die Jäger zu Pferde gemeint. Das Seitenhaar trugen sie in Flechten, deren 
Spitzen mit Blei beschwert war; das Hinterhaar in einen starken, kurzen Beütel gebunden, 
Flechten und Beütel als Schutzwaffe gegen den Hieb; auf dem Kopfe niedrige Bärenmützen.

***) Der Roßschweif gleichfalls als Schntzwaffe. Im persönlichen Kampfe mit einem 
solchen Dragoner blieb Prinz Louis Ferdinand von Preüßen bei Saalfeld am 6. October 1806.

t) An den Tanzbelustigungen der Franzosen wird die weibliche Jugend Stettins sicherlich 
mit Beranügen Theil genommen haben. Vielleicht erinnert sich dieses oder jenes alte Mütter
chen unserer Zeit, höhern oder niedern Standes, noch der Abende, an denen es als junges 
Mädchen, von einem galanten Franzmann umfaßt, die unpatriotische — Tollhaüslerin gespielt!

„Da der Franzose das Bedürfniß hat, sich den Familien anzuschließen, ja 
als ein Glied derselben zu leben, und da er offen ist: so lernte man dies liebens
würdige, leichtsinnige, überaus leichtglaübige und prahlerische, dies kluge, feürige, 
thätige und gefährliche Volk bald von allen Seiten kennen. Durch Bälle und 
Feste, die sie veranstalteten, und zu denen mit und wider Willen die Einwohner 
sie begleiten mußten fi), suchten sie sich diesen noch mehr zu nähern. Auf dem 
Königsplatze vergnügten sich an Svmmerabenden zuweilen große Gesellschaften 
französischer Offiziere und ihrer Damen, — denn zum Theil hatten sie ihre
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Gemalinnen bei sich, ff) — öffentlich durch Ballonschlagen, Fechten und Spiele. 
Als im Jahre 1808 bei Krekow eine bedeutende Truppenzahl in einem wohl
geordneten (Ubungs-) Lager stand, die Adler vor der Front, wurde des Kaisers 
Geburtstag (15. August) mit großem Prunk gefeiert, Vormittags Messe gelesen 
auf dem jetzigen Deütschenberge, Nachmittags um Preise gefochten, geschossen, ge
rannt, geklettert. Am Abend aber erfüllten sie fast stundenlang das Firmament 
mit weißleüchtenden Sternen, welche ganze Regimenter in laufendem Feüer aus 
den Gewehren schossen. In der unglücklichen Stadt war inzwischen, wie öfter, 
(anbefvhlene) Illumination. Ohne Tanzen und Fechten konnte der Franzose 
nicht leben. In den Kasernen waren Fechtplätze, auf denen das Stampfen und 
Schreien den ganzen Tag kein Ende, nahm. Duelle waren zu Zeiten haüfig, 
unter den Soldaten mehr, als unter den Offizieren. Auch die Art des Gottes
dienstes, zu dem die Truppen mit Wehr und Waffen, Spiel und Trommel in die 
Kirche zogen, und dort weidlich lärmten, war der protestantischen Stadt ein neuer 
Anblick fff). Dazwischen wurden vor Aller Augen die warnenden Beispiele der 
strengsten Kriegszucht vollzogen. Neben der Bildsaüle Friedrichs des Großen, 
gerade am Eingänge des dortigen Gartens, ist mancher französischer Missethäter 
niedergekniet, um unter den Lärm der Trommeln erschossen zu werden. Die 
Wälle, seitwärts waren mit Zuschauern aus der Stadt besetzt. Die gesammte 
Garnison, selbst die Kranken, wenn sie nur gehen konnten, wurden an dem zu
sammen gesunkenen Haüflein der Leiche vorübergeführt, (auf Commando) die 
Augen dorthin gewendet. Auch ein Preüßischer Soldat, ein Familienvater, fand 
dort sein Ende als angeblicher brigand; denn er war Mitglied eines Streifeorps 
(des Schillschen Corps). Er schritt, begleitet von der allgemeinen Theilnahme 
(der Stettiner, seine kurze Pfeife rauchend) standhaft zum Tode, in seiner Preüßi- 
schen Uniform (des Regiments Owstin).

„Die unvermeidliche vertrauliche Mischung der Einwohner mit dem Feinde, 
in dessen Händen sie so lange und so gänzlich waren, wirkte natürlich verschieden 
zurück auf deren Gesinnung. Es fanden sich einzelne Verräther, es fanden sich 
Leichtsinnige und Niedrigdenkende oder Verzweifelte genug, welche die vertrauteste 
Gemeinschaft des Feindes suchten: doch die Wirkung auf die Mehrheit ohne 
Vergleich, war die entschiedenste innere, und soviel möglich auch aüßere, Ent
fernung von demselben, die wärmste Anhänglichkeit an das Vaterland und an 
die Königliche Familie, welche in diesen Zeiten am allerwenigsten auf Rosen ge
bettet war. Daher, was beut Durstigen ein Labetrunk, war uns hier auch die 
geringste Nachricht, die das Preußische Herz erheben konnte, als: Blüchers Zug 
nach Lübek, die ehrenvolle Theilnahme der vaterländischen Truppen an der 
blutigen Schlacht von Preüß. Eilau, die mannhafte Vertheidigung von Danzig 

tt) Nur die höheren Offiziere hatten, nach dem Friedensschluß, ihre Ehefrauen, sammt 
Kinderschaar, aus Frankreich Nachkommen lassen. Offiziere unterer Rangstufen und Soldaten 
dagegen führten freie Ehen mit Deütschinnen. Wol möglich, daß in den Adern manches 
Stettiners der spätern Geschlechtsfolge französisches Blut geflossen, was aber nicht nachweisbar 
lst, weil der Codex Napoleonis die Forschung nach der Paternität untersagt.

tW Bei der geringen Seelenzahl der damaligen römisch-katholischen Gemeinde hatten die 
allermeisten Stettiner wol keine Ahndung davon, daß in einem Saale des Schlosses allsonn
täglich Messe gelesen wurde.
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unter Kalkreüth, die unbesiegte Vertheidigung von Kolberg unter Gneisenau und 
besonders auch die Thaten Schill's. Denn wie ein Versinkender greift man in 
solchen Lagen begierig nach jedem Zweiglein! Schill's Namen aber war hier von 
bedeütenden Einfluß. Er schickte oft die Französischen und Rheinbündler 
Patrouillen zersprengt und mit blutigen Köpfen, sammt ihren verblüfften An
führern wieder heim zu uns; er bewillkommete die obenerwähnte reich ausgeputzte 
Garde der Kaiserin vor Kolberg auf eine so herbe Weise, daß von dieser Truppe 
nicht viel mehr die Rede war: er lieferte den Franzosen größere Gefechte bei 
Naugard*) und anderswo, von denen sie die Verwundeten zahlreich auf blut- 
triefeuden Wegen hereinbrachten; er allarmirte heüfig die Umgegend von Damm; 
und gegen Ende des Jahres 1806 trieb die Besorgnis; vor seinem Namen, 
während einer nächtlichen Feüersbrunst in Stettin, die starke Garnison daselbst 
auf die Wälle, wo alle Anstalten zur Abwehr eines feindlichen Angriffs getroffen 
wurden. Kurz, sein Ruf und seine Thaten bewirkten eine höchst wohlthätige 
Erschütterung der Gemüther. Junge Leüte aus der Stadt uud Unigegend gingen 
zu seinem Freieorps. Schade, daß späterhin durch die tragische Verwickelung 
dieses Helden in dem Widerspruch zwischen Pflicht und der Stimme des Herzens, 
die von gewaltigen Ereignissen aufgeregt, sich nicht dämpfen ließ, sein Name an 
vielen Orten in ein zweideütiges Dunkel gehüllt ist." So weit Böhmer.**)

*) Über den Angriff und die, nach heldenmüthiger Vertheidigung erfolgte, Einnahme des einst 
Graf-Ebersteinschen Schlosses Naugard vergl. L. B. IL Th. V. Bd. Abth. 2. S. 2046—2057.

** ) Es ist für die historische Wahrheit nicht unwichtig daran zu eriunern, wie es sich 
eigentlich mit dem rc. Schill verhalten hat, selbst jetzt, nach Ablauf eines halben Jahrhunderts 
und darüber. Friedrich Wilhelm, jüngster Sohn des Herzogs Carl Wilhelm Ferdinand von 
Braunschweig, der an seiner in der Schlacht von Auerstedt empfangenen, von einem Fußjäger 
ihm in unmittelbarer Nähe beigebrachte Schuß-Wunde starb, war zum Nachfolger seines 
Vaters bestimmt gewesen, da seine noch lebenden zwei älteren Brüder, Georg und August, als 
Erblindete und halbe Idioten Regierungsunfähig waren. Friedrich Wilhelm wurde aber durch 
Napoleon im Tilsiter Frieden seines Erbes beraubt. Er lebte darauf abwechselnd in Bruchsal 
und in seinem schlesischen Mediat-Fürstenthume Oels, das er 1805 ererbt hatte. Dieses Fürsten- 
thum, obwol sehr verschuldet, trug jährlich 100.000 Thlr. ein. In diesem Exil faßte der 
Herzog den Gedanken, eine Anzahl kühner Männer zu einer Ordens-Verbrüderung zu ver
einigen, die den Zweck haben sollte, ihn in sein Land und den Kurfürsten von Hessen-Kassel in 
dessen Kurfürstentum wieder einzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen mußte der Rheinbund über 
den Haufen geworfen und das Franzosenvolk aus Deütschland vertrieben werden. Als 1809 
der östreichische Krieg ausbrach, hielt er die Zeit gekommen, sein Project zur Ausführung zu 
bringen. Unterm Schutze des Kaisers von Österreich sammelte er in Böhmen ein Freicorps, 
zu welchem Zweck er sein Fürstentum Oels verpfänden mußte, und ward m n, ein zweiter 
Christian von Braunschweig der Anführer der sog. schwarzen oder Todtenkopf Husaren. Eine 
Menge preüßischer Offiziere, dienstlose seit 1806, und in Diensten stehende, sollen Mitglieder 
des herzoglichen Ordens der Rache gewesen sein, davon auch mehrere zugleich dem zu Königs
berg in Pr. entstandenen Tugendbunde angehörten, der durch jene Mitglieder mit dem Geheim- 
Orden des Braunschweigers in Berührung trat. In Kassel, am Hofe des Königs Jörome, 
hatte man in dem, mit Beschlag belegten Papieren des Obersten Dörnberg die Entdeckung ge
macht, daß auch der preüßische Major Ferdinand v. Schill thätigen Antheil an der Ver
schwörung nehme, was dem Könige Friedrich Wilhelm III, der damals noch in Königsberg 
residirte, sofort vom Westfälischen Gesandten an Seinem Hofe gemeldet wurde. Schill bekam 
durch einen Ordensbruder Wind von der Gefahr, die ihn mit Verhaftung bedrohe; rasch war 
des abenteüerlichen Verschwörers Entschluß gefaßt: er ward ein Fahnenflüchtiger, der am 
20. April 1809 sein kleines, von seinem Könige ihm anvertrautes Corps, Fußvolk und Reiterei, 
am hellen lichten Tage vom Exercierplatze bei Berlin nolens volons entführte, um „dem Kaiser
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Unter den neuen Beziehungen, welche der Tilsiter Friedensvertrag zwischen 
Preüßen und Frankreich schuf, hat keine zum Ruin des Vaterlands mehr beige
tragen, als der erzwungene Beitritt zu dem, was Napoleon sein Continental- 
System nannte, oder zu jener naturwidrigen und unsinnigen Politik, welche, ohne 
von der Seemacht, die er allerdings, und zwar in recht formidabler Stärke be
saß, Gebrauch zu machen, die größte Handelsmacht die jemals auf Erden vor
handen gewesen ist, durch Sperrung der Häfen des Festlandes unterwühlen und 
zerstören sollte. Der König sah sich genöthigt, die schärfsten Verbote gegen den 
Handel mit England zu erlassen. Stettins Handelsblüthe, die besonders auf dem Ge
treide-Export nach dem Jnselreiche beruhte, war total lahm gelegt. Die Folge 
war, daß der Landwirth, weil er seine Waare nicht mehr absetzen konnte, kein 
Korn mehr baute, statt Getreidefelder sah man in den Provinzen nur Brachfelder. 
Die Einfuhr von Colonialwaaren, wie Kaffee und Zucker, als Nahrungsmittel 
zum Lebens Bedürfniß geworden, mußten Ersatz finden. Man röstete Roggen und 
trank den Aufguß statt des Kaffeeaufgusses, und kehrte, in Ermangelung des 
Zuckers, auf das Produkt des Bienenfleißes, den Honig, zurück. Aber wie auch 
aus dem Bösen Gutes entsprießt, so ist aus der Napoleonischen Continental
sperre der Bau der Rübe im Großen hervorgegangen und zugleich die Kunst, 
den ihr in flüssiger Form innewohnenden Zuckerstoff zu verdichten und zu 
krystallisiren. Eüropa hat sich in dieser Beziehung von den Colonien in den 
Tropenländern vollständig frei gemacht, indisches Zuckerrohr wird in Deütsch- 
land wol in keiner Zuckerfabrik mehr verarbeitet und verwerthet. Und eben so 
hat das Verbot der englischen Manufacturwaaren wohlthätig eingewirkt auf die 
inheimische Industrie, indem unsere Fabrikation von Wollen- und Leinenftoffen 
verbessert und veredelt tourbe.* Trotz aller Verbote gelang es dennoch nicht, den 
englischen Handel vom Festlande ganz zu verbannen. England hatte den König 
von Dänemark gezwungen, die ihm gehörige kleine, vor der Elbmündung liegende 
Erdscholle, Helgoland genannt, abzutreten, von wo aus nun ein immenser Schleich
handel getrieben wurde, bei dem sich Hamburger und Bremer Haüser mit Millionen 
bereichert haben. Dies gab dem Kaiser Napoleon Veranlassung, das ganze nord
westliche Deutschland bis an die Travemündung durch das Dekret vom 10. 
December 1810 mit seinem Reiche zu vereinigen, ihm auch gleichzeitig das König
reich Holland einzuverleiben, wo sein Bruder Louis den Anschein nahm, als 
selbstständiger König, nicht als Statthalter des Kaisers, regieren zu wollen.

Auch an der Ostseeküste hatte die Spéculation sich des Smuggels bemächtigt.

Napoleon und der französischen Weltmacht den Garaus zu machen". Es ist dem Herausgeber 
des L. B. sei» Lebelang uuerfindlich gewesen wie man aus dem Tollhaüslerstreich eine Helden
that hat machen können. Schill beging ein todeswürdiges Verbrechen, nicht allein, daß er 
für seine Person ein Ausreißer mit Wehr und Waffen war; er verführte auch seine Unter
gebenen, durch Zwang des militairischen Gehorsams zur Desertion. In welch' schwere Ver
wickelungen er Seinen König, dem Franzosen-Kaiser gegenüber versetzte, daran dachte Schill 
bei seinem Abzüge nicht. Viele seiner Gefährten, Enthusiasten und Phantasten wie er, sind, 
nach der Stralsunder Katastrophe, dem Kriegsrecht und seinen Folgen verfallen; andere Offiziere 
des Schillschen Corps haben die Truppe noch vor dem Übergang über die Elbe verlassen, als 
sie inne wurden, was ihr Chef im Sinne habe. Darunter ein Offizier, der 1813 dem 
Blücherschen Hauptquartier attachirt das eiserne Kreüz erwarb, und nach dem Kriege von 1815 des 
Herausgebers trautester Freünd geworden und bis an sein Lebensende geblieben ist. Er f als Oberst.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX, 102
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Waren auch höchsten Orts die bestimmtesten Befehle erlassen worden, um den, in 
Bezug auf die Continentalsperre übernommenen Verbindlichkeiten zu genügen, so 
mochten doch die ausführenden Behörden unter der Hand angewiesen worden sein, 
vorkommenden Falls nicht zu strenge zn verfahren, sondern, wie man zu sagen 
pflegt, ein Ange zuzudrücken. Und so kam es, daß der Schleichhandel außerordentliche 
Dimensionen annahm. Swinemünde ward die Niederlage dieses Handels, und 
hier namentlich ein Haus in dessen Händen dieser Smuggel fast ausschließlich 
lag und gleichsam ein Privileginm darauf zu haben schien, da der Chef desselben 
vom Kriege her eine persona grata war. Dieses Haus erwarb bei dem illegalen 
Handel große Reichthümer; allein, wie gewonnen so zerronnen! Nach mehreren 
Jahren brach es mit gewaltigen Krach zusammen*). Ein mehr als fürstlicher 
Aufwand, der in diesem Hanse getrieben wnrde, ließ sich mit demnächst miß
glückten Speeulationen nicht vereinbaren. Wachsam, wie das französische Gouverne
ment von Stettin war, nnd aufmerksam gemacht durch irgend einen der Zuträger, 
welchen Böhmer als „Verräther" bezeichnet hat, konnte der Gouverneur pflicht
müßig nicht umhin, die Sache bei seiner Regierung zur Sprache zu bringen. 
Diese Vorgänge fallen in das Jahr 1811. Die Folge jener Anzeige waren, in 
zwar höflichen, nichts destoweniger aber sehr strengen Ausdrücken gefaßten Vor
stellungen der kaiserlichen Regierung durch ihren Gesandten am Berliner Hofe, 
dahin lautend, Maßregeln an der Preüßischen Ostseeküste und in deren Häfen 
zu treffen, welche geeigent seien, der Continentalsperre den vollen Nachdruck zu 
geben, der in den Verträgen stipulirt worden. Es wurde in drohender Weise 
hinzugefügt, daß, wenn Se. Königl. Majt. von Preüßen nicht in der Lage sei, oder 
nicht die Macht habe, Englische Kanffahrer von den Ostseehäfen abzuhalten, und 
diejenigen Seiner Unterthanen, welche den Smuggel bald im Geheimen, bald 
ganz offenkundig trieben, lahm zu legeu und zu bestrafen, S. M. der Kaiser 
genöthigt sein werde, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Um diese in 
Aussicht gestellte neüe Schmach nicht den älteren Unbilden hinzuzufügen, um nicht 
neben der blauröckigen Militair-Besatzung in den Festungen, auch eine grün- 
röckige Douaniers-Besatzung in den Häfen das Regiment führen zu sehen und — füttern 
zu müssen, sah sich die Regierung des Königs in die Lage versetzt, der Über
wachung des Seeverkehrs mehr Nachdruck zu geben, als es bis dahin der Fall 
gewesen war. Sie ließ Behufs Überwachung der Pvunnerschen Häfen, im Jahre 
1812 drei bewaffnete Fahrzeüge, Schnellsegler, ausrüsten, zwei Kutter, die Drossel 
und der Adler, und ein Lugger, der Kolberg, die in Swinemünde, Kolberg und 
Rügenwalde stationirt wurden. Sie sind zu diesem Seewachtdienst nur kurze 
Zeit verwendet worden. Noch nicht nach Jahresfrist erhielt die kleine Flotille 
eine andere Bestimmung, eine — militairische. Sie ist zur Blokade von 
Stettin verwendet worden und haben dabei nicht unerhebliche Dienste geleistet.

Dem Könige lag nichts mehr, als die Tilgung der französischen Brand
schatzung, am Herzen, um endlich wieder in Besitz Seiner Oderfestungen, nnd 
damit in den Besitz Seiner Unabhängigkeit zu gelangen, Selbst- nnd Alleinherr 
im eigenen Hause zu werden. Nachdem im Laufe des Jahres 1811 die Hälfte 
der Kriegs-Entschüdiguugsgelder, sammt den Interessen des Rückstandes, an die

') Vergl. hierüber L. B. II. Th. Bd. III, 123. 
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französischen Behörden abgeführt war forderte die Preüßische Regierung, in Gè- 
mäßheit der abgeschlossenen Verträge, die Auslieferung der schlesischen Festung 
Glogau; allein der König wurde, nachdem Ihm dilatorisch verkündet worden, 
es handele sich um die Alternative: „Ob das Haus Hohenzollern aufgehört habe 
zu regieren, oder nicht," — durch die — famosen Pariser Verträge vom 24. 
Februar 1812, offenkundigen wie geheimen, gezwungen, alle drei Oderfestüngen 
bis auf Weiteres in den Händen der Franzosen zu belassen. In diesen Verträgen 
handelte es sich um das Bündniß Preüßens und Frankreichs, gemeinschaftlich die 
Waffen zu tragen ins Innere des Slawischen Morgenlandes, um den Selbst
herrscher aller Reichen zur Vollstreckung des in Erfurt, 1808, gegebenen Wortes 
wegen Ausschließung des englischen Handels zu zwingen. Friedrich Wilhelm III. 
mußte gegen seinen alten Freünd Alexander die Hälfte seiner Streitkräfte ins 
Feld stellen, 20.000 Mann, Anfangs unter Grawert's, dann unter Dork's Befehl, 
aber unter dem Ober-Commando eines Franzosen, des Marschalls Macdonald*),  
dem Napoleon das Commando des linken Flügels der großen Eüropäischen Armee 
anvertraut hatte.

*) Etienne Jacques Joseph Alexander Macdonald, Marschall von Frankreich seit dem 
Tage von Wagram 1809, den er entschied, zugleich Herzog von Tarent, war zu Sedan geb. den 
17. November 1765, aus einem schottischen Clangeschlecht. Er f auf seinem Schlosse Courcelles 
un Loire Departement den 25. September 1840.

**) Herzog von Bassano war seit 1811 der Ehrentitel von Hugues Bernard Maret einer 
von Napoleons ausgezeichnetsten Helden von der Feder, der den Kaiser auf dem Zuge nach 
Nus;land, den er widerrathen, als Mmister für die auswärtigen Angelegenheiten, und als 
Leiter des Bcrpflegungswesens, begleitete. Geb. 1. Mai 1763, f 13. Mai 1839.

Zehn Monate nach jenen Pariser Verträgen rettete Iork's kühne That dell 
König und Sein Königliches Haus; sie rettete das gesammte Deütsche Vaterland! 
Die Rettung geschah durch deu Vertrag, welchen Jork, auf dem Rückzüge aus 
Kurland, am 30. December 1812 in der Poscherunschen Mühle bei Tanroggen, 
mit dem Russischen General Diebitsch einging.

„So lange Napoleon noch Eine Kraft in Deütschland hat, also schrieb 
Jork an seinen König aus Tilsit am 3. Januar 1813, — so lange ist die er
habene Dynastie Ew. Königlichen Majestät gefährdet. Die aufgefangenen Briefe 
von Napoleon an Bassano **)  werden Ew. Majestät zeigen, was von diesem 
Alliirten zu erwarten ist. Wäre die französische Armee nur noch so stark, daß 
sie bei einer Negotiation das kleinste Gewicht in die Wagschale legen könnte, 
die Staaten Elv. Majestät würden das Lösungspfand zum Frieden werden."

Stettins Befreiung von der siebenjährigen Fremdherrschaft, 1813.
Der Tilsiter Frieden gab der Macht Frankreichs eine Ausdehnung bis all 

den Riemen, ja man kanll fast sagen, bis an die Newa! Dieser Vertrag warf 
die Schranke nieder, welche Preüßen's geographische Lage und Staatskrüfte der 
Ehrsucht Napoleon's, die das ganze Festland von Eüropa umfaßte, entgegen ge
stellt hatte, Preüßen verlor durch diesen Frieden die Hälfte seiner Länder, und 
inehr noch, auf lange Jahre alle politische Achtung,'auf die der Charakter seiner 
Bewohner und die hohe Stufe der Civilisation, die sie erstiegen, ihln einen voll
ständig begründeten Rechtsanspruch gaben. Da Preüßen und seines Königs

102*
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Deütsche Länder, in Verbindung mit Sachsen der vorzüglichste Mittelpunkt der 
Aufklärung in Deütschland war, so stand zu fürchten, daß die Knechtung unter 
das Joch eines fremden, anmaßlichen und hochmüthigen Gebieters das Volk in 
jenen Abgrund der Unwissenheit und Barbarei hinabstürzen werde, die da un
zertrennliche Gefährten sind des Despotismus. Doch, es waltete die Vorsehung 
über ihm!

Jork zerriß in der Poscheruner Mühle den Tilsiter Pact und alle Con
ventionen, welche sein König nach der Zeit, bis auf den Tractat vom 24. Februar 
1812, mit Napoleon einzugehen genöthigt gewesen war. Es war ein Gewalt
streich, der dem General den Kopf kosten mußte. Der König, in Berlin noch 
von französischen Bayonetten umgeben und bewacht, erklärte zwar die Aorksche 
Übereinkunft mit den Russen für null und nichtig, nahm Jork den Oberbefehl, 
übergab denselben dem General-Lieutenant v. Kleist und ordnete sogar an, Jork 
vor ein Kriegsgericht zu stellen, was aber durch den Parolebefehl vom- 11. 
März 1813 zurückgenommen wurde, indem der König darin auch Aork's Hand
lungsweise billigte. Der General hatte inzwischen, nachdem die letzten Überreste 
des französischen Heeres über die Weichsel zurückgewichen waren, Zeit gewonnen, 
den Ostpreüßischen Stünden rathend und thatend zur Hand zu gehen, die sich 
sofort mit Organisation der Streitkräfte beschäftigten, zu denen Scharnhorst's 
sinnreich erfundnes Krümper-System die Mittel darbot. Der König befand sich 
in einer Lage, die nicht schwieriger zu denken war. Konnte Er in dieser Lage 
das Bündnis; mit Frankreich aufkündigen? Endlich gelang es den Patrioten tn 
seiner nächsten Umgebung, Ihn von der Nothwendigkeit zu überzeügen, einen 
Entschluß zu fassen. Napoleon selbst trug durch seinen fortgesetzten Übernnlth, 
durch die anmaßliche Rücksichtslosigkeit, mit der er auch die gerechtesten Forde
rungen Preüßens zurückwies, dazu bei: es scheint als habe der König die un
verzügliche Herausgabe der Oderfestungen verlangt. Am 22. Januar 1813 reiste 
Friedrich Wilhelm III. von Potsdam nach Breslau*),  wo kein Franzos Seinen 
Entschlüssen hindernd in den Weg trat. Bereits am 3. Februar erließ er von 
hier einen Aufruf an Sein Volk zur freiwilligen Bewaffnung. Am 18. Februar 
kam der König zu Kalifch mit dem Kaiser Alexander zusammen und schloß mit 
demselben ein Bündniß zur Wiederherstelleung der Preüßischen Monarchie in ihrem 
alten Umfange vor dem Unglücksjahre 1806 und zur Befreiung Eüropas von 
dem Joche der Napoleonischen Herrschaft. Am 16. März erfolgte des Königs 
Kriegserklärung wider Frankreich.

*) Da Berlin von den Franzosen besetzt war, und sie auch in Potsdam eine kleine Be
satzung hatten, so mußten die Vorbereitungen zur Reise des Königs mit der größten Vorsicht 
und ganz im Geheimen betrieben werden. Die Reise ging, ohne Berlin zu berühren, durch 

.den südlichen Theil der Mark, längs der sächsischen Gränze auf wenig gebahnten Wegen, wie 
sie damals waren. Auf dieser Tour waren in kurzen Entfernungen Relais mit Bauernpfer
den gelegt, die den König und sein kleines Gefolg beförderten. (Nach mündlichen Mitthei
lungen des t Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, wirkt. Geh. Rath v. Bassewitz, der 
damals als Regierungs- und Departementsrath bet der Kurmärkischen Regierung vom Könige 
mit der Anordnung der Relais bis zur schlesischen Gränze betraut gewesen ist.)

Für die Dauer der Occupation der Oderfestungen waren die dort installirten 
Landes-Pvlizei-Behörden, die Kriegs- und Domainenkammern, nunmehr Regierungen 
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genannt, nach anderen Städten ihrer resp. Provinzen verlegt worden: die Nieder
schlesische von Glogau nach Liegnitz, die Neümärkische von Küftrin nach Königs- 
berg in der Neumark, die Pommersche Regierung von Stettin nach Stargard. 
Der König hatte vertragsmäßig die Pflicht übernehmen müssen, für die Ver
pflegung der Besatzungen in den Oderfestungen Sorge zu tragen. Zu dem Zwecke 
hatte die Regierung zu Stargard in Stettin eine besondere Verpflegungs-Commission 
bestellt, der die Ernährung der Besatzung in der Stärke, wie die Verträge sie 
festgestellt hatte, und nach der reglementsmäßigen Beschaffenheit der Nationen oblag. 
Als nun aber seit dem Anfänge des Jahres 1813 die Zahl der zu verpflegenden 
Mannschaften durch Zuzug immer mehr anwuchs und die Garnison zuletzt das 
Doppelte der in den Vertrügen festgesetzten Stärke betrug, da stellte die Königl. 
Verpflegungs-Commission, nachdem sie weitere Verhaltungsregeln eingehvlt hatte, 
ihre Functionen bei dem französischen Gouvernement ein, verwies dasselbe auf 
das in seinem Besitz seiende Reserve-Approvisivnement, und überließ die Sorge 
für die kommenden Tage ausschließlich dem Magistrate der Stadt.

Tagebuch der Ereignisse bei der Blokade der Festungen Stettin und Damm 
im Jahre 1813.

Februar.
15. — Der Gouverneur, Divisions-General Baron Grandean, beruft den 

Magistrat, den Polizeidirector und ein Mitglied der Königl. Verpflegungs-Com
mission aufs Rathhaus. Auf Befehl des Vicekönigs von Italien, Eugen Beau
harnais, dermaligen Chefs der großen Armee, erklärt er die Festungen Stettin 
und Damm in Belagerungszustand und schreibt bedeütende Requisitionen aus, 
wobei in der Umgegend auch die Soldaten thätig sein sollen.

16. — An diesem Tage ging die Execution wegen der Lebensmittel in 
der Umgegend vor sich. Zur Taüschung des Landvolkes und damit keine 
Nachrichten ausgehen konnten, wurden die Thore bis Nachmittag geschlossen.

Das Schnecken-, Frauen-und Ziegenthvr waren schon seit Anfang des Monats 
ganz gesperrt und der Ausschnitt des Glacis vom 5ten Frauenthor sogar mit 
Erde verschüttet An diesem Tage tritt General Grandean das Gouvernement 
Krankheitshalber auf einige Monate an den General Dufresse ab, der in einem 
höflichen, Milde und Strenge zugleich athmenden Schreiben den Magistrat von 
diesem Wechsel benachrichtigt.

23. — Der Commandant erläßt eine Bekanntmachung, dahin lautend, daß 
die Stadt nur ihm und seinen Befehlen zu gehorchen habe, da er die unum
schränkte Gewalt über die Einwohner und deren Vermögen besitze. So hatte 
der Belagerungs-Zustand begonnen, ohne daß sich bisher ein Feind hatte sehen 
lassen.

24. — Die Besatzung soll 1400 Mann Zuwachs erhalten und überhaupt 
8500 Mann betragen, aber darunter fast gar keine Cavalerie gehabt haben. Am —

27. — Zeigten sich die ersten Kosaken in der Umgegend, ebenso preüssische 
Schwarze Husaren. Sie schwärmten auf deu Höhen von Krekow.

M ä r z.
2. u. 3. — Executions-Commandos wie am 16. Februar gingen aus der 

Festung, dieselben wurden von den Kosaken bedeütend belästigt.
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März.
5—9. — Zeigten sich mehrere Preüßische Truppen vor Stettin.
11. u. 12. — Bedeutende Ausfälle selbst mit Geschütz wegen Lebensmitteln.
14. — Die Ober- und Unterwiek mußten geraümt werden, und das Ab

brennen wurde den Einwohnern angezeigt.
15. — Ein preussischer Stabsoffizier in Begleitung eines Trompeters kün- 

digte dem Gouverneur die Eröffnung der Feindseligkeiten von Seiten Preüßens an*). 
Behufs Aufrechterhaltung der Ruhe unter der Bürgerschaft ließ der Gouverneur 
6 Kanonen auf den öffentlichen Plätzen auffahren.

18. — Die Bürger mußten ihre Waffen und Pulvervorräthe an das Ar
tillerie-Depot abgeben.

19. — Begann der Abbruch der Unterwiek. Das preüß. Postamt wurde 
nach Garz verlegt.

20. — Damm. Abbruch der meisten Gebaüde in der Stettiner und Golnower 
Vorstadt, zusammen 59 Wohnhaüser und 31 Ställe.

21. — An diesem Tage wurden 39 Schelmen in der Golnower Vorstadt 
von Damm abgebrannt.

22. — Die Stettiner Garnison machte einen kleinen Ausfall, wobei 2 Kosakeu 
und 2 preüssische Husaren als Gefangene eingebracht wurden.

23. — Die Oberwiek wird von den Einwohnern abgebrochen und
25. — Die Neüewiek abgebrannt.
26. — Engere Einschließung der Festung sowol von der Landseite als im 

Dammschen See. Der Gouverneur stellt auf deu Jaeobithurm eine Wache, um 
die Stettiner zu verhindern, von diesen: hoyen Standpunkte die Bewegungen der 
vaterländischen Truppen durch Fernröhren zu verfolgen.

27. — In Folge des engern Einschlusses fing es heüte schon an, auf dem 
Markte an Lebensmitteln zu fehlen, und die Preise stiegen bedeütend. Die Metze 
Kartoffeln galt 4 Groschen.

28. u. 29. — In der Oder vor Güstow, am Abflusse der Kleinen Regelitz, 
haben die Blokirer 2 bewaffnete Böte stattonirt. — Die Besatzung macht an 
beiden Tagen kleine Ausfälle ohne Zweck und ohne Erfolg. Einzelne Haüser, 
die auf Seite des Forts Wilhelm auf freien Felde stehen, werden abgebrannt.

30. — An diesem Tage sah man die vaterländischen Truppe:: schanzen. 
April.

1. — Grabow wurde geraümt. — Die Bauern flohen nach Bredow.
2. — Der Gouverneur commandât 2 Bataillons nach Dann::. Sie griffen 

die Blokade-Truppen bei und in Frankenwald an, und fügten denselben einigen 
Verlust bei; auch gingen einige Gehöfte von Finkenwald in Flammen auf. Die 
beiden Bataillons rückten nach dem Gefecht nach Daum: zur Verstärkung der 
dortigen Besatzung.

8. — Der Zimmermeister Krause, welcher beständig in den Festungswerken 
gearbeitet hatte, und an diesem Tage auf Flöße» beschäftigt war, geht mit seiner 
ganzen Mannschaft zu den Preüßen über. Ein Commando, welches den Flieh
enden nachgeschickt wurde, konnte sie nicht mehr einholen.

') Nach Böhmer S. 103. Hier ist im Tage wol ein Irrthum, s. oben S. 812.



Militair Geschichte; Blokade von 1813.
815

April.
r,13- an sah wieder die Preüßen in derselben Gegend, wie am 30. März, 

_ Diese Angabe i)t jedoch mit Bezug auf die Maßnehmung der Frau- 
z scu am Marz, höchst unsicher, und beruhet wol nur auf unsicherer Beobach- 
tling und weiterer mündlicher Überlieferung.
sm Preise der Lebensmittel waren bedeutend in die Höhe gegangen,
bis^'i h Th'lr "r "" Fleisch 5—9 Groschen, für ein Pfd. Butter Ï Thlr. 

. Xivlb- 7~ à diesem Tage erfolgte ein Angriff zu Wasser auf die Zollschanze, 
leitet Dip $ X m^ottenburg, Adjudant des Generals v. Tauentzien/) 
.„àte- D e Flottillen-Maiischaft war noch durch 40 Mann Infanterie verstärkt 
nnWhiüt lrU)CUr Morgen gingen vier schwedische (?) Kanonenschaluppen, 
unteistutzt von der übrigen Flottille gegen die Zollschanze vor und die Kanonade 
dauerte bis gegen 9 Uhr ununterbrochen fort. Zur Unterstützuug dieses Anariffs 
war vom Dammschen Blokadekorps eiu Bataillon vou Podjuch auKMÄ 
^egelitz gegangen Dieser Augriff blieb aber ohne Erfolg und jedes Fahrzeüg 
ging auf seine Station zurück. Um die Festungs-Besatzung abzulenken wurde 
sowohl Stettin als Damm heftig beschossen. 'Auch erfolgten Scheinangriffe 
anf die fianzosischen Bvrposten. An diesem Tage gab es Todte und Blessirte 
zu Hunderten, es blieb der Bataillons-Commandeur Major v. Schulz, welcher in 
Fmkenwald beerdigt wurde, mid dem das Offizier-Corps im Jahre 1818 auf dem

Achten ließ. (Nach Angabe des Ingenieur-Hauptmanns Lenz 
iXS i ' sCl blc "ls Freiwilliger Jäger bei jenem Regimente mit- 
Ïnd)t . "ter den verwundeten Gefangenen ward ein Preüßischer'Hauptmann
(Berend) in die Stadt emgebracht. Es starb bald an seinem Wundem Die 
Franzosen beerdigten ihn mit mititairischen Ehren.
r • ,17 ?bs, Morgens Kanonade von beiden Seiten. Die Preüßen batten
taî it iû' nrof|t: Schanze. Wcrs von der Unterwirf noch stand, wurde 
h / „tW* 1!1? »adergedmnnt Dasselbe Schicksal traf fast ganz Grabow: 
«ÄnÄ ° Holzlager, auch ans den Flößen in der Oder, wodurch ein 
Schai Ul von mehreren Hunderttailsend Thalern verursacht ward. Der General 
Dnfresse versicherte aber den Magistrat, „daß dieses Unheil ganz wider seinen 
L lien angelichtet, und er sich glücklich schätze, nicht Schuld daran zu fein." Da 
wn-h T bv Unterwirf und von Graboiv nicht in die Festung ausgenommen 
wurden, hatten die noch Anwesenden ihre Zuflucht vorerst aus de» Flößen gesucht, 
c , 1 '• —. -Unfall der Stettiner nach der Schanze bei der Glashütte ohne Er- 
T°ig. An diesem Tage und am —

stabe? war v. Rottenburg bis gegen 1821 Oberst und Chef des General-
wandireuden Geneerft Brandenburgischen) Armee-Corps, unter dem com-
war IUM \b fld,al1 àf Tauentzien vou Wittenberg f 1824. v. Rottenburg

1 lödb General Mai or und Commandant von Wesel.

19. — fanden vor Damm kleine Neckereien Statt.
®çIe ?^erländischen Truppen schanzten tüchtig, namentlich an einer 

Ra làl.Â ber H^)e hinter Turnet. Bon Seiten der Franzosen wurde der 
^tathsholzhof vor dem Ziegenthor so eingerichtet, daß das Holz nur 3 F. hoch



816 Die Stadt Stettin — als Festung.

April.
stand. Die Haüser daselbst wurden abgebrochen. Die arbeitslosen Leüte muß
ten die Stadt verlassen. Die Angriffsarbeiten wurden von der Besatzung gar 
nicht gestört. Um sich von der., Kraft des Ausharrens bei längerer Cernirung 
von Seiten der Einwohnerschaft Überzeugung zu verschaffen, ließ der Gouverneur 
heute in jedem Haus eine Revision der Mundvorrüthe vornehmen und die vor
gefundenen Vorräthe aufzeichnen. ,

26. u. 27. — Von Seiten des Dammschen Blokade-Corps fand em heftiges 
Beschießen der Zollschanze von den im Bruch aufgeführten Batterien Statt. 
Dasselbe soll aber wegen zu großer Entfernung nicht von sonderlicher Wirkung 
gewesen sein. Böhmer läßt dagegen am 27. in der heftigen Kanonade am 
Kespersteige die Französischen Batterien völlig zum Schweigen bringen, so daß 
sie nicht einmal mehr auf eine Reeognoscirung feuern konnten, die der belagernde 
commandirende General bis unter den Kartütschenschuß vor ihren Geschützen 
machte. Damm erhielt an beiden Tagen Proviant-Zufuhr aus Stettin, woraus 
hervorgeht, daß es in der kleinen Festung an Vorräthen mangelte.

28. — In der Nacht wurde versucht, die Brücke über die Große Regeütz 
bei der Zollschanze in Brand zu stecken, was aber mißlang.

29. — Die Stettiner Besatzung schaffte 6 Boote zu Wageu nach der 
Zollschanze. .

30. — Vorposten-Gefecht in den Trümmern der Oberwiek, bei welcher Ge
legenheit der Branntweinbrenner Johann Rückforth in seinem stehen gebliebenen 
Hause durch eine Flintenkugel getödtet ward.

M ai.
1. — Vor Darum wurde gegenseitig stark kanonirt. In Stettin trat an 

diesem Tage Mangel an Lebensmitteln ein.
2. — In Stettin bildete das Festungs-Commando aus der handarber- 

teten Volkskasse 4 Compagnien Schanzer, die täglich zur Arbeit uach der Zoll- 
schauze gehen mußten. Jeder Mann erhielt 10 Groschen Tagelohn und Brod.

4. Die Besatzung von Damm machte einen Angriff auf die Kespersteig-Schauze, 
der aber nicht gelang. Preüssischer Seits wurde die Zollschanze stark beschossen. 
Sie blieb die Antwort nicht schuldig.

6. — Fortgesetzte Kanonade vor Damm. Die dortige Besatzung machte einen 
Ausfall zur Eintreibung von Lebensmitteln, was aber mißlang. Dagegen erhielt 
sie am — ,

7. — Proviant-Zufuhr von Stettin, der Seitens der Blockner nicht ver
hindert werden konnte.

8. — An diesem Tage fand man auf den Straßen von Stettin eine Pro
klamation an die Holländer unter der Besatzung, damals, und seit 1810, Unter
thanen des Kaiserreichs, mit der Aufforderung, von den Franzosen abzufallen und 
zu den Preüßen vor der Festung ttberzugehen. Die wegen der Urheberschaft an
gestellte Untersuchung lief fruchtlos ab. Der Erfolg dieser Kundgebung war 
aber doch, so sagt "man, daß von da an häufig Desertionen von Nichtfranzosen 
der Besatzung vorkamen; zuweilen sollen sie zu 10 und 20 Mann das Weite 
gesucht habe«.*) 

*) Thiede, Chronik, S. 883.
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Mai.
10- Lebhafte Kanonade auf Damm, die ebenso stark beantwortet wurde.

,22V Die Franzosen machten einen großen Ausfall, wozu die ganze dis- 
pomble Garnison ausgerückt sein soll. Es kam, weil die vaterländischen Truppen 
durch den Schiffer Gottfried Nüske*) von dem Unternehmen benachrichtigt, auf 
der Hut waren, in der Gegend von Grabow zu einem hitzigen Gefecht, in wel
chem die Franzosen gegen 300 Mann verloren haben sollen. ' Was von Grabows 
Häusern noch aufrecht stand, wurde bei dieser Gelegenheit niedergebrannt. Die 
Franzosen wurden in die Stadt getrieben und hatten gegen 300 Blessirte. Nach 
dresem vereitelten Unternehmen wagten sie keinen großen Ausfall wieder und be 
schränken sich auf die Vertheidiguug der Wälle, die sie für gefährdet hielten, denn 
die vaterländischen Truppen arbeiteten hinter Turnei, bei der Glashütte, unfern 
Zabelsdorf lind bei Bredow; auch sah man von den Wüllen aus große Thütig- 
kert m der Krekower Allee (Straße nach Falkenwald) und Kanonen daselbst. Ein 
Ausfall bei Damm sch en Garnison soll die von den Blokadetruppen am Kesper- 
stelg errichtete Schanze an diesem Tage erstürmt und zerstört haben. Demnächst 
sollen die Preüßen ganz im Stillen ivieder vorgerückt sein und den französischen 
Posten nledergemacht haben. (Ganz unzuverlässige, auch sehr unwahrscheiuliche 
Nachricht, weil die Franzosen nicht in der zerstörten und von Damm entfernt 
liegenden Schanze bleiben konnten.)

29. - Bis zu diesem Tage waren aus Stettin schon an 6009 seiner Be- 
wohner ausgewandert ivegen Theüerung und Mangels an Lebensmitteln, jedoch 
verhültnißmäßig wenig Männer. Junge Männer wurden von nun an, nicht mehr 
zur Stadt Hinausgelaffen.

Ev kostete ein Pfund Rindfleisch 9 Gr., in so weit es noch zu haben war; 
anderes Fleisch gab es gar nicht mehr. 1 Pfd. Butter wurde mit 2 Thlr.

Enge Tauben mit l‘/2 Thlr., 1 Huhn mit 1% Thlr. bezahlt, 1 Quart 
Milch kostete 6 Gr.

30. u. 31. — Starke Kanouade auf Darnni und Beautwortung derselbe!, 
Seiteus der Festung.

Juni. e
an. ~ Heute galt das Rindfleisch schon 12 Gr., ein Huhn 1 Thlr. 20 Gr.,
Milch das Quart 10 Gr., Butter das Pfund 3 Thlr., Roggen der Scheffel 
4 Thlr. 9 Gr., Weizen 5 Thlr. 8 Gr. Brod und Semmel gingen den Bäckern 
zum Theil schon aus.

8. — Ein französischer Courier kündigte den Waffenstillstand auf 2 Monate 
an. Bis zu diesem Tage waren die Preise der Lebensmittel noch beinahe um die 
Hälfte gestiegen. Folgenden Tags am —

9. — fanden Conferenzen zwischen dem General-Lieutenant von Tauentzien, 
^ommandirenden des Blokade-Corps, und dem Gviiverneur der Festung in Turnei 
f^tatt, in Folge derer die Bvrposteii Kette unverändert blieb, und die Besatzung 
U)re Arminingsarbeiten, doch nur mittelst militairischer Kräfte, fortsetzen durfte.

Die Übereinkunft wegen des gegenseitigen Verhaltens der Truppen während

cten^ 9?amC Nüske ist noch heüte, 1874, in Grabow als Seefahrer und Schiffsbaumeister

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 103
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Juni.
des Waffenstillstandes wurde zwar nicht bekannt, doch mußte, dieselbe hinsichts 
des Eiulasiens von Lebensmitteln sehr unbefriedigend gewesen sein. Denn ain

18. — erging an die Schlächter das Gebot, wöchentlich in der ganzen Stadt 
nur 1 Kuh zu schlachten, und zwan einen Theil davon an Kranke, den andern 
an beliebige Kaüfer, von letzteren jedoch nur 1 Pfund an 1 Familie abzulassen. 
Von diesem Tage an bis zum 21. August wurde indeß nur 4 solcher Kühe zu 
schlachten Erlaubniß gegeben; doch wirkte der menschenfreündliche Medicinal- 
rath Häger aus, daß von Seiten der Belagerer für Kranke etwas Vieh verab
folgt wurde.

Juli.
1. — Heüte wurde» den Brauern und Branntweinbrennern die Vorräthe 

versiegelt, und Tabacks-, Kaffee- und andere Mühlen zum Mahlen von Korn 
eingerichtet. ,

31. — Es rückten 2 Bataillone mit Sensen zum Getreidemähen nach der 
Gegend der Kupfermühle aus der Festung. Es kam dabei zuni Scharmützel, wel
ches die Kanonen der Festung unterstützten.

Man vereinigte sich endlich, in Folge dessen von beiden Selten Getreide ge
mäht und eingefahren wurde.

August.
3. — Heüte ist des Königs Geburtstag. Die Stettiner legen die alte.Liebe 

ulld Treüe zu ihrem Landesherrn dadurch an den Tag, daß sie Blumen in die 
Straßen streüen, ihre Haüser mit Kränzen schmücken und mehrere derselben am 
Abend illuminiren. Diese seinem Feinde dargebrachte Huldigung verdrießt den 
General Grandeau, er läßt durch ausgeschickte Patrouillen die erleüchteten Fenster 
zertrümmern, ja er soll sie in einigen Haüsern, wie im Hôtel de Prusse, eigenhändig 
eingeschlagen haben. Offenbar eine Fabel, wie sie in bewegten Zeiten nur zn 
oft ersonnen wird. Eine Gemeinheit dieser Art ist von einem Verehrer Fried
richs II. nicht anzunehmen, (vergl. den 2. September). Am folgenden Tage 
wurde der Polizei-Director Stolle wegen dieses Vorfalles nach Fort Preüßen ab
geführt, doch nach einigen TagPl wieder freigelaffen.

7. — Der Gouverneur erläßt eine Bekanntmachung, dahin lautend, daß 
Jeder, der sich nicht auf 3 Monate verproviantiren könne, die Stadt zu räumen 
habe. Man fängt an, Lebensmittel nur tauschweise abzulassen. „Es ist jetzt eine 
wahre Kunst eine Hausfrau zu sein und die Mahlzeiten anzurichten, da alles Fett 
und die meisten Bedürfnisse fehlen."

15. — Die vaterländischen Blvkadetruppen hatten 2 große Batterien vor 
Pommernsdorf und auf dem Kosakenberge etablirt. In der Stadt wird der Ge- 
bllrtstag des Kaisers der Franzosen durch Parade, Jlluminatiou und Bälle mit 
großem Gepränge gefeiert.

19. — Ein Parlamentair aus der Festung zeigte bei den Vorposten des 
Blokadeeorps an, daß mit Ablauf des heütigen Tages der Waffenstillstand auf 
^l)Ör2(i?a— Heüte begannen die Feindseligkeiten mit einem Vorposten-Gefecht bc* 

Friedrichsgnade, dem Landhanse der Prinzessin Elisabeth, vor denr Anklamer Thore, 
unmittelbar an der Gränze von Grabow. Was noch in der Nähe der Wälle ou
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August.
Haüsern uud Mühleu stand, wurde der Erde gleich gemacht, und der schöne Belt- 
husensche*)  Garten in der Oberwiek, sanimt seinem Lusthause, eine Zierde der 
Stettiner Gegend, verwüstet und niedergebrannt. Befehl der kaiserlichen Ge
walthabers in Stadt und Festung.

*) Velthusen war s. Z. ein angesehener Kaufherr. Sein Wohnhaus in der Stadt hatte 
er angeblich nach Schlüter'schen Rissen erbauen lassen. Es ist das Eckgebaüde der Louisen- 
und Kleinen Wollwcberstraße, jetzt, 1874, im Besitz des Pianoforte-Fabrikanten Wolkenhauer. 
Ler Belthusensche Garten in der Oberwiek war später Besitzthum des Oberpräsidenten Sack.

Vehikel der Neuzeit hat den Garten im Jahre 1841 verschlungen. Auf seiner Fläche 
itehen die Maschinengebaüde des Eisenbahnhofes. (Vergl. L. B. H. Thl. Bd. VIII.)

An demselben Tage wurde auch der Polizei-Director Stolle, mit einem großen Theile 
sciues Personals, seiner Stelle entsetzt, und die Handhabung der Polizei ganz militai - 
schen Händen über geben. Der nette Polizei-Director, Capitain Flamand, inaugurirte 
sein Amt mit ekner Beianntmachung, worin er das Tragen der Preüßischen Kokarde für 
ein Zeichen der Empörung erklärte, nur pensionirteu Militairpersonen könne es ge
stattet werden. Ein anderer Befehl besagte, daß wenn aus einem Bürgerhause 
ein Soldat desertire, der Eigenthümer des Hauses 300 Thlr., und im Falle des 
Unvermögens die Siadt 6000 Thlr. zahlen, außerdem aber eine Versiegelung der 
Papiere des Hauswirths und eine strenge Untersuchung Statt finden solle. Diese 
Maßregel wurde auch sofort auf 5 Hailseigentbümer angewendet, jedoch auf Vor
stellung des Magistrats wieder aufgehoben.

21. — In der Festung wurde ein Detachement Cavalerie, 17 Mann stark, 
formirt, welches mit Pferden aus der Stadt beritten gemacht wurde. Das Blokade- 
Corps vor Damm erhielt Verstärkung durch 3 Eskadrons Litauischer Landwehr- 
Cavalerie.

25. — Der Gouverneur ließ heüte den Turnei abbrennen und in der 
Nacht zum

26. — steckte der Artillerie-Lieutenant Zindel, vom Blokade-Corps, 4 Wind
mühlen bei Fort Preüßen in Brand. In der folgenden Nacht sollten die noch 
übrigen 4 Windmühlen niedergebrannt werden, es glückte aber nicht, weil die 
Leute unter dem unaufhörlichen Feüer vom Fort die Besinnung verloren. Vor 
Damm fand an diesem Tage ein ununterbrochenes Scharmuziren auf der Damm- 
straße vor dem Stettiner Thore bis zur Brücke der Großen Regelitz Statt. In 
der Nacht vom

29. zürn 30. — wurde Stettin mit Granaten und Kugeln beschossen, welche 
zwar nicht vielen Schaden anrichteten, doch aber einen Brand verursachten. Die 
Schanzen bei Finkcnwald beschossen die Festung Damm am 29. den ganzen Tag 
hindurch. In der folgenden Nacht vom

30. zum 31. — wurde das von den Franzosen auf dem von Damm nach 
Stettin führenden Stein-Damm bei der Gabel des Kespersteigs angelegte Retran
chement von den Schiffen auf dem Dammschen See stark beschossen, und völlig 
demolirt. Die Sache hatte aber keinen weitern Erfolg, da die verabredete Unter - 
stützung Seitens der Landtruppen des Dammschen Blvkade-Corps aus unbekauuteu 
Gründen unterblieb. Dabei wurde vom französischen Geschütz eine schwedische 
Kanorren-Schalnppe so hart getroffen, daß sie nach Kamelsberg zur Reparatur

103*
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August.
bugsirt werden mußte. Von der Schiffsmannschaft wurden mehrere Leute erschossen 
und verwundet. Bei Tage am

31. — beschoß die Flottille auch die Festung, insonderheit den Bleichholm 
und die Frauenthor-Befestigung des Forts Leopold.

September.
1. — Nachts ward Stettin lebhaft beschossen und beworfen, was zwar einige 

Beschädigungen, aber keinen Brand verursachte. Der Stand der Lebensmittel- 
Preise war an diesem Tage folgender: — 1 Sch. Weizen kostete 6 Thlr., ein 
Sch. Roggen 4 Thlr., ein Pfd. Butter 6 Thlr., ein Huhn 3 Thlr., ein Kanin
chen 2 Thlr., ein Paar Tauben 3 Thlr., Fleisch und Gemüse war gar nicht mehr 
zu haben.

— 2. Die Statue Friedrichs II. wurde heüte gegen Bombenbeschädidungen 
gesichert. In dieser Beziehung ist das Schreiben bemerkenswert!), welches der 
Gouverneur, Baron Grandeau, an diesem Tage an Kirstein, den Oberbürgermeister 
der Stadt erließ. Es lautete wie folgt:

„Ich habe die Ehre Sie zu benachrichtigen, daß ich meinen Ingenieurs Befehl 
gegeben habe, sofort Anstalten zu einer Blendung über die Bildsaüle des Großen 
Friedrichs zu machen, um dieselbe vor den Wirkungen des Bombardements zu beschützen. 
Seit einigen Tagen hab' ich mich mit dieser Einrichtung beschäftigt, die in kurzer 
Zeit wird vollendet sein. Wenn meine übrigen Arbeiten mir nicht gestattet haben, 
meine Blicke früher auf das Denkmal zu wenden, so war die Ursache, daß die 
Gefahren nie dringend genug gewesen sind, um mich Beschädigungen desselben 
fürchten zu lassen. Doch das Andenken eines so großen Mannes, den jeder Fran
zose hier verehrt, wie ich, gebietet mir, nichts zu versaümen, daß diese Bildsaüle 
erhalten werde, welche Jedermann ins Gedächtniß rufen muß, was Er für sei» 
Land und für den Ruhm gethan hat, dessen Werth Er erkannte und mit deni Er 
zu wuchern wußte. Sie alle, meine Herren, sind Ihm die lebhafteste Erkenntlich
keit schuldig, und ich würde mich glücklich schätzen, wenn das Werk, welches ich 
angeordnet habe, Ihnen meine Verehrung Seines Andenkens bewiese. Als Er 
lebte, verbarg er Sich nicht: doch wenn Er von da, wo er jetzt ruhet, uns 
sehen kann, wird er es nicht übel empfinden, daß ein Krieger, Sein Bewunderer, 
Ihn einen Augenblick zu verbergen sucht, um Sein Bild vor jedem Unfälle zu 
beschützen, und es der spätern Nachwelt zu bewahren, welche gleich uns, Ihm 
Gerechtigkeit wird widerfahren lassen".

Gereicht dieses Schreiben dem General Grandeau nicht zur größten Ehre? 
Unter den Heeren des ersten Kaiserreichs gab es noch Männer, welche fremde 
Größe anerkannten und ihr Verehrung zollten. Wie, verwildert dagegen ist die 
französche Nation unter dem zweiten Kaiserreiche. Weil wir Deütsche gezwungen 
dasselbe zu Boden geschlagen, sind wir und unsere großen Führer mit den nie
drigsten Ekelnamen belegt worden.

4. — Stettin und Fort Preüßen wurden beschossen, ohne Schaden zu thun; 
und vom Dammschen See aus beschossen die Schwedischen Scheerenbote die Zoll- 
und die Blockhaus-Schanze ohne Erfolg.

6. — Auf den Straßen Stettins sah man nur noch Soldaten; alle
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September.
Läden waren geschlossen; für Geld war nur noch Bier, Branntwein und Brot 
zu haben. An allen anderen Lebensmitteln vollständigen Mangel.

9. — Die drei Forts Preüßen, Wilhelm und Leopold wurden mit Granaten 
beworfen, ohne daß diese Schaden thaten. Die schwedischen Scheerenboote fuhren 
mit ihrem Feüern wie am 4. September fort. Oberst Rödlich klagte, daß die 
Dienstunkunde des bei den Blokadetruppen befindlichen Landsturms, und selbst der 
Landwehr, nachtheilig sei. Ob darin auch die unterlassene Unterstützung am 30 
August begründet war, ist nicht gesagt. Rödlich commandirte vor Damm.

12. — Bom Kosakenberge wurde Fort Preüßen beworfen. In der 
Stadt war schon bedenklicher Brotmangel, selbst bei den Soldaten, worüber diese 
murrten, an Meüterei gränzend.

13. — Die noch stehenden Windmühlen wurden vom Kosakenberge aus 
beworfen. Unordnung herrschte in der Besatzung, verursacht durch — Hunger! 
Die Soldaten stehlen alles Eßbare, demolireu die Gärten und rauben mit ge
ladenen Gewehr. Kein Hund, keine Katze, Taube, Huhu ist vor ihnen sicher. 
Roggen kostet 7 */3 Thlr., Weizen 9 Thlr. und ist nur Scheffelweise zu haben. 
Die Bäcker hören einer nach den andern auf zu backen. Ein Tischler ersauft sich 
aus Mangel an Nahrung.

16. — Heüte wurde zum ersten Male Pferdefleisch ausgetheilt, welches nach 
Vorschrift des Gouvernements gekocht und in Salz und Essig mit vielem Pfeffer 
gebraten werden muß. Die Suppe davon wird als schädlich verboten.

19. — Das Gouvernement stellte den Verkauf des Brotes unter mili- 
tairische Aufsicht. Nur vou 8—10 Uhr Vormittags durften die Bäcker nii die 
Einwohner verkaufen.

22. — An diesem Tage ordnete das Gouvernement eine Hausrevision wegen 
etwa verborgener Lebensrnittel an; außer 2 Scheffel Getreide wurde alles Eß
bare weggenommen, man fand aber nicht viel.

23. — Kanonade vor Damm auf beiden Seiten. Desgleichen am —
24. — verbunden heüte mit einem Gefechte, das ein Ausfall der Frauzosen 

aus Damm veraulaßte. Auch vom Kosakeuberge wurde Fort Preüßen beworfen. 
Die Besatzung erwiderte, wobei zu benrerkeu, daß die Frauzosen im Allgemeinen 
mit dem Schießen sehr sparsam waren.

27, — Von den Schiffen auf dem Dammschen See wird Damm beschossen, 
was in der Stadt eirrigen Schaden anrichtet.

29. — Das Bewerfen der Stadt vom Kosakenberge her, wurde heüte wieder 
ausgenommen und zwar in größerer Lebhaftigkeit als an den vorhergehenden Tagen. 
Man will heüte von den Wüllen aus die Aulage vou Laufgräben gegen Fort 
Preüßen, und am —

30. — das Fortschreiten dieser Arbeiten wahrgenommen haben. Diese Wahr
nehmung scheint aus einem Irrthum hervorgegangen zu fein.

Octvber.
1.— 2. — Die ganze Nacht hindurch wurde in Zwischenraümen von ’/î Stunde 

bom Fort Preüßen und den beiden anderen Forts auf die Preüssischeu Arbeiter 
geschossen. Die Blokadetruppen antworteten nicht darauf. Ein Gleiches ge
schah den —
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October.
3. — an welchem Tage fast gar keine Lebensmittel mehr zu haben waren. 

Die vielen Auswanderungen hatten die Stadt ganz verödet.
5. — Heftiges Feüer von den Schiffen nach der Festung Damm und nach 

den Dammschanzen, wobei die Blockhaüser in letzteren zerstört sein sollen. Die Fran
zosen erwiderten das Feüer, aber nur schwach.

6. — Bis auf 30 unentbehrliche Pferde waren bereits alle in der Stadt 
vorhandenen Pferde verzehrt. Die unentbehrlichen waren, 16 Stück zum Mühlen
betrieb, 2 zum Tvdtenwageu, 4 für die Bedürfnisse des Magistrats behufs der 
Besatzuug, und 8 zur Bespannung der Feüerspritzen. Es mußte nunmehr 
zum Einschlachten der entbehrlichsten Chargenpferde der höheren Offiziere geschritten 
werden.

8. — Das Stehlen und Rauben der Besatzung übersteigt alle Schranken, 
besonders weil sich, außer Soldaten, nach 10 Uhr Abends Niemand auf der 
Straße sehen lassen darf, das Diebsgesindel also nicht verfolgt werden 
kann. Zur Abendzeit darf kein Wagen, keine Karre auf der Straße gehört 
werden.

10. — Am Tage wird nach den preüßischen Schanzarbeitern geschossen, die 
sich aber dadurch nicht stören lassen. Das Gouvernement befiehlt, daß alle 
Arme, welche nach ärztlichem Befund J/2 Meile weit gehen können, aus der 
Stadt entfernt werden sollen. Dieser Befehl ist nicht zur Ausführung ge- 
kommen.

11. — Früh am Morgen feüerte die Festung wie Tags vorher. Preußischer 
Seits antwortete man mit Granaten, die in der Stadt vielen Schaden anrichteten. 
Während des Schießens durfte sich Niemand von den Einwohnern auf der Straße 
sehen lassen.

19. — In Damm hatte man nur noch wenig Proviant. Die Besatzung 
hoffte noch auf Entsatz — merkwürdig, just an den: Tage, an welchen das Schick
sal ihres Herrn und Meisters auf Leipzigs Felderu entschieden, und er auf der 
Flucht nach dem Rheine war.

November.
6. — Oberst Rödlich meldet dem General v. Plötz, daß die Franzosen den 

Steindamm nach Stettin aufreißen. Es ist bekannt, daß sich die Franzosen durch 
Abgrabung der linken Seite dieses Dammes auf der rechten — der Pflasterseite, 
eine Art Brustwehr beschafft hatten. Unglaublich aber ist's, daß dies so spät 
geschehen sein sollte, daher Rödlichs Bericht nur von Reparaturen gesprochen 
haben wird.

14. — Heüte nahm der Magistrat Veranlassung, eine Vorstellung an den 
Gouverneur mit der Bitte um Übergabe zu richten. „Wir haben uns erlaubt, 
heißt es dariu, mehrmals von dem Elende der Garnison zu,sprechen. Ew. Exe. 
haben von demselben vielleicht nicht eine so vollkommene Überzeüguug als wir 
und die Bürger. Wir sehen die Soldaten, die sonst so stark und kräftig waren, 
von Tage zu'Tage abmagern, blaß von Ansehen und so schwach, daß sie in den 
Straßen sogar umfallen. Wir wissen nicht, ob vielleicht ihre Rationen an sich 
unzureichend sind, um sie zu ernähren; oder ob es vielleicht unser Klima, die 
Jahreszeit und die Zusammensetzung dieser Rationen die Veranlassung fein mögen,
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November.
daß dieselben nicht hinreichen: gewiß aber ist, daß sie dies nicht thun. Wir 
sehen also die Soldaten die unverdaulichsten und ungesundesten Sachen aufsuchen 
und genießen; ja wir sehen sie, trotz der strengen Befehle, welche Ew. Exe. er
lassen haben, in den Hmisern umhergehen, um Brot zu betteln, und selbst ein
dringen, um mit Gewalt Lebensmittel und andere Dinge zu nehmen. Ein großer 
Theil unserer Einwohner befindet sich in einer noch verzweifeltem Lage.' Am 
11. d. M. haben wir die letzte Brodvertheilungen an Arme, Kranke und alte, 
gebrechliche Leüte vorgenommm. Es ist ist der Stadt gegenwärtig nicht mehr der 
5te Theil der ehemaligen Bevölkerung, und dennoch haben wir wegen des Man
gels an Nahrungsmitteln fast ebenso viele Kranke, und mehr Todte noch, als 
sonst. General! haben sie Mitleiden mit der unglücklichen Lage, in der wir uns 
befinden. Sie haben die Pflichten eines braven Soldaten erfüllt, genügen sie 
nun auch denen der Menschlichkeit und errichten Sie sich in unserm Gedächtniß 
das würdigste Denkmal eines Helden." re.

Bor der Stadt fiel bis zum —
15. — nichts Bemerkenswerthes vor. An diesem Tage, so wie am —
17. — fanden zwischen Abgeordneten der beiderseitigen Befehlsführer Ver

handlungen wegen Übergabe der Festung in den Salzspeichern auf der Over- 
Wiek Statt.

18. — Heüte herrschte große Unruhe unter der Besatzung in der Meinung, 
daß capitulirt werden solle.

21. — Abermalige und letzte Conferenz und Abschluß der Capitulation. 
Die Haupt-Stipulationen derselben lauteten also: — Art. 1. Stettin, Damm 
uni) Fort Preußen werden mit allem Kaiserlichen Gut übergeben, wenn nicht bis 
zum 5. Deeember Entsatz kommt. Art. 2. Die Garnison zieht mit kriegerischen 
Ehren aus, streckt das Gewehr, und wird (sammt Offizieren) kriegsgefangen auf 
das rechte Ufer der Weichsel geführt. Art. 6 und 19. Nichtcombattanten, Krüppel 
und Frauen gehen nach Frankreich, oder, wenn sie wollen, mit den Übrigen in 
die Kriegsgefangenschaft. Art. 13. Verwundete und Kranke bleiben in Stettin 
und werden gepflegt bis zur Genesung. Oberwiek, den 21. November 1813. 
Düfresse. Berthier. Lossan. Kleist. Genehmigt Güstow, den 22. November 1813. 
v. Plötz. — War dem Commandirenden vor Damm, Obersten Rödlich, von der 
Capitulation nicht Nachricht gegeben worden? Der Oberst fuhr fort, noch am —

22' und 23. — sein Ängriffsprojeet heftig zu beschießen, worauf ihm 
die Dammsche Besatzung nichts schuldig blieb. Au dem zuletzt gedachten 
Tage liefern die Franzosen die Gefangenen, 31 Russen und 8 Kosaken, welche 
nn Frühjahre in ihre Hände gefallen waren, aus.

24. — An diesem Tage sollen nach den Bestimmungen der Capitulation die 
Geißeln gewechselt werden, als die Nachricht, daß der,' vor Torgau und Wit- 
tenberg stehende, eomuiandirende General, Graf Tauentzien, die Bestätigung der 
Capitulation verweigere, eintrisit.

26. — Heüte traten Nacht- und Thorwachen wieder in Function, und am
30. — wurden, nachdem Tauentzien's Bedenken in einer abermaligen Con- 

serenz ihre Erledigung gefunden hatten, die Geißeln gestellt, Preüßischer Seits:
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November.
Oberstlieutenant Collin und Major v. Lassinsky, Französischer Seits: der Com- 
mandant der Artillerie Mareillet und Major Renoud.

December. ,
1. — Die Militair-Bestünde wurden an diesem Tage durch Commissarien 

ausgenommen.
4. — In Gemäßheit der Capitulation wurdet: heüte die Thore von Preüßr- 

schen Truppen besetzt. Oberbürgermeister Kirstein empfängt an diesem Tage ein 
Schreiben des Generals Graudeau, in welchem derselbe von der Stadt Abschied 
nimmt. Es lautete wie folgt: — „Die Franzosen verlassen Morgen diese Stadt. 
Sie sind in dieselbe eingezogen als Sieger, sie gehen hinaus als Ge
fangene. So spielt oft das Glück, dieser trügerische Abgott des Soldaten, mit 
seinen Hoffnungen. Bevor ich Sie verlasse, muß ich Ihnen Dank sagen für das 
Benehmen, welches Sie in den schwierigen Verhältnissen, in denen Sie sich be
funden, beobachtet haben. Sie haben das sehr seltene Talent Kund gegeben, ohne 
Unterlaß ihre gänzliche Ergebenheit an Ihr Vaterland und Ihren Souverain zu 
beweisen und zugleich uns' die durch die Nothwendigkeit gebotenen Opfer zu 
bringen. In Allem, was ich gefordert und gethan, hab' ich den Umstünden weichen 
müssen; doch hab' ich darum nicht minder mir die Empfindungen bewahrt, deren 
ein rechtlicher Mann umsonst versuchen würde, sich zu entaüßern. Möchten so- 
wol Sie mein Herr, überzeügt sein von der Lauterkeit meiner Grundsätze, als Ihre 
Mitbürger. Ich habe die Achtung derselben zu erwerben gesucht, und sie werden 
mir dieselbe bewilligen, wenn Sie mein Verhalten recht zu würdigen gewußt 
haben," u. s. w.

5. — Vormittags 10 Uhr rückten die Franzosen mit klingendem Spiel ans; 
in Ermangelung der Pferde zogen die Artilleristen selbst ihre Geschütze, und nach
dem sie auf dem Glacis das Gewehr gestreckt, begann der feierliche und fröhliche 
Einzug der Befreier, welchem der Großkanzler Beyme, der Präsident v. Ingers
leben, der General v. Stutterheim, aus Stargard, und andere Hohe Beamte bei
wohnten. Eine unendliche Menge heinckehrender Ausgewanderter, sammt andern 
Zuschauern schloß sich dem Zuge an. Der Einzug geschah durch das Berliner 
Thor. Am Eingänge der Breitenstraße, unter Blumenkränzen und dem Bildnisse 
des Königs, empfingen Magistrat und Stadtverordnete den Commandirenden des 
Blokade-Corps, den General-Major v. Plötz, welchem nach einer kurzen Anrede 
des Oberbürgermeisters Kirstein, zwölf weißgekleidete junge Mädchen, Töchter ans 
den angesehensten Familien der Stadt, eine weißseidene Fahne, die auf der einen 
Seite den Preüßischen, auf der andern Seite den Russischen Adler tn:g,^ über
reichten. Der General stieg vom Pferde, und die jungen Mädchen schmückten ihn, 
als Vertreter des gesammten Corps der vaterländischen Truppen, mit einem Lor- 
ber- und Myrthe'nkranz. Blumenstreüend gingen sie dem Zuge vorauf, der sich 
zum Königsplatz wendete. Unterdessen hatte sich auch die Flotille auf den: Dammschen 
See iu Bewegung gesetzt, um, reich beflaggt in den Hafen der eroberten Stadt 
einzulaufen. Nach äusgetheilter Parole und nach eingenommenem Frühstück, be
gab sich der Zug in die Jakobikirche, wo ein Tedeum, man kann denken, unter 
welchen Gefühlen, gesungen ward, während alle Glocken laüteten, und auf den 
Wällen die Kanonen gelöst wurden. Darauf folgte große Mittagstafel im Casino,
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Illumination der ganzen Stadt und allgemeiner Jubel bis an den Morgen des 
folgenden Tages. „Wir betrachten diesen unvergeßlichen Tag/' heißt es in einem 
öffentlichen Berichte, „als den glücklichen Anfang unserer Versöhnung mit dein 
härtesten Schicksal, und ewig denkwürdig wird er uns und unsern Nachkom- 
men sein."*)

*) W. Böhmer, die Belagerungen Stettins, S. 123, 124. — **) Böhmer, a. a. O. S. 116.
***) Als das Bülowsche Armee-Corps im November 1813 durch Westfalen nach Holland 

marschirtc, um dieses Land von den Franzosen zu reinigen, lernte der Herausgeber des L. B. 
in Münster zwei Brüder Karow, Carl und August kennen, Söhne des renommirten Handels
hauses in Stettin, die dem Rufe des Königs gefolgt waren. Carl, geschmückt mit dem eisernen 
Kreüze, war Tonkünstler, August Dichter. Beide Brüder haben nach dem Kriege zum Lehrer- 
Personal des Pädagogiums zu Bunzlau gehört. Seines Freündes August hat Herausgeber in 
diesen Blättern schon gedacht.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX, 104.

Die Auswanderung der Einwohner, deren bereits unterm 29. Mai gedacht 
wurde, hatte kolossale Dimensionen angenommen. Von den Franzosen wurde sie 
meistens befördert, von den vaterlündtschen Befehlsführern draußen nicht behin
dert. Zu 200, 400, 600, 800 Personen an Einem Tage waren die Bedrängten 
ausgezogen, um in den benachbarten Städten und Dörfern die Entscheidung des 
Kampfes abzuwarten. Da man das Eigenthum nicht gänzlich Preis geben konnte, 
so wurden, die meisten Familien zerrissen, und es war oft ein herzzerschneidender 
Anblick, Ältern, Kinder und Geschwister von einander scheiden zu sehen. Nach 
einer im Februar aufgenommenen Seelenliste zählte die Stadt etwa 22000 Ein
wohner. Im November hatte sie deren nur 6000, 16lX)0 waren ausgewandert!**).  
Sie strömten nun in den nächsten Tagen und Wochen auf allen Wegen zurück in 
die entvölkerte Stadt. Viele junge Männer, Sohne der ersten Familien der Stadt, 
mich Männer reifern Alters, befanden sich unter den Ausgewanderten, die jetzt 
noch nicht heimkehrten, auch niemals heimgekehrt sind, weil ihre Gebeine in frem
der Erde ruhen. Der französische Gouverneur hatte es nicht zu verhindern ver
mocht, daß jener denkwürdige Aufruf „an Mein Volk und Heer" den Friedrich 
Wilhelm ist. von Breslau aus am 7. März 1813 erlassen hatte, auch in Stettin 
bekannt geworden war. Wie in allen Preüßischen Landen, so auch in Stettin, 
zündete dieser Aufruf einem Blitze gleich in den Herzen der Unterhanen des 
Königs und rief eine allgemeine, in dieser Weise noch nie erlebte, Begeisterung 
hervor. Schaarenweise zogen die jungen Männer aus, um sich als freiwillige 
Jäger den Pommerschen Regimentern zu Fuß und zu Pferd anzuschließen,***)  die 
unter Bülow's Führung alle Schlachten zur Befreiung des Vaterlandes von 
Groß-Beeren und Dennewitz an, mitgeschlagen haben, bis unter die Mauern von 
Paris, der Hauptstadt des Erbfeindes der Deütschen Nation, der Brutstätte aller 
Gemeinheit, die ein verwildertes Gemüth ersinnen kann.

An demselben Tage, der für Stettin und ganz Pommerland ein Freüdentag 
war, richteten Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath von Stettin eine Loyali- 
tätsadresse an den König folgenden Inhalts:

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster, Allergnädigster König itiib Herr!
Das süße Fest der wiedererlangten Freiheit können wir nicht schöner begehen, 

als indem wir vor Ew. Königlichen Majestät glorreichen Thron den innigsten 
Dank für den erhaltenen Schutz, und die Versicherung unserer treüesten Anhang- 
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lichkeit ehrerbietungsvoll niederlegen. Je weniger wir im Stande waren, die 
Anstrengungen unserer Brüder zu dem gerechten Kriege des Vaterlandes zu theilen: 
um so drückender fühlten wir die Fesseln einer fremden, entarteten Herrschermacht; 
und utu so freüdiger schließen wir uns nach siebenjährigen Leiden an unsere 
Brüder wieder an. Wenn uns aber auch nicht vergönnt war, die Anstrengungen 
des Staats in allen Stücken erleichtern zu helfen, so kämpften doch unsere Mitbürger 
und unsere Söhne in den siegreichen Heeren, und wir sebst haben das süße Ge
fühl der treuesten Liebe und Anhänglichkeit des Unterthanen, welches kein Tyrann 
weder gebieten noch rauben kann, fest in unserm Busen bewahrt, und dasselbe 
in den bedrängtesten Zeiten auch vor dem Feiude an den Tag zu legen nicht ge- 
scheüt. Frei überlassen wir nns jetzt diesen heiligen Empfindungen, und werden 
sie vor Ew. Königlichen Majestät dadurch zu bewahren suchen, daß wir mit dem 
Wohle des Staats Alles, was wir nur vermögen, unbedingt und mit der größten 
Freüdigkeit darbringen. Mögen Ew. Königliche Majestät angestrengte Bemüh
ungen zur Befreiung des Vaterlandes und zur Verbrüderung des Deütschen 
Blutes, möge auch der Kainpf des Einzelneu nicht unbelohnt bleiben; und nach 
einem in den Büchern der Geschichte beispiellosen Kriege, die grünende Friedens
palme, den Lorberkranz der tapferen Krieger beschattend, die reichsten Segnungen 
über die entschlummerten, nun auferweckten Kräfte der Nation verbreiten; und 
auf diese Weise Ew. Königlichen Majestät, als Schöpfer unseres Glücks, den 
herrlichsten Lohn aus treuer Unterthanen Brust empfangen. Mit der nnwandel- 
barsten Treüe und Ehrfurcht ersterben lvir Ew. Königlichen Majestät aller 
unterthänigste Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath. Stettin, ben 5. 
Deeember 1813.

Auch an den leitenden Staatsmann danmliger Zeit, den Staatskanzler, Frei- 
Herrn v. Hardenberg, sowie an den Oberst-Commandirenden des Blokade-Corps, 
General, Grafen v. Tauentzien, der noch vor Wittenberg stand, erließ der Magistrat 
an demselben Tage Danksagungsschreiben. Das Schreiben an den Staatskanzler 
schloß mit den Worten: — Jede neue Thätigkeit in unseren Amtsverhältnissen 
erhebt und stärkt uns, und wir fühlen uns neu geschaffen.**)

So wenig amtlich Beglaubigtes sich über Das, was in der Festung während 
der Blokade vorgegangen ist, findet, eben so wenig ist es gelungen, autentische 
und zusammenhängende Nachrichten von den Blokade-Anstalten zu erlangen. 
Letzterer Umstand scheint auch eben kein großer Verlust zu sein, weil die Ereig
nisse vor Stettin für das wissenschaftliche Feld der Fortification und des Festungs
kriegs wenig dargeboten haben, indem es nur darauf ankam, die eingeschlossenen, 
und besonders nach dem Waffenstillstände, der vom 8. Juni bis 20. August 
dauerte, von aller und jeder Hoffnung auf Entsatz entblößt, und dem unver
meidlichen Mangel an Lebensmitteln unterworfen gewesenen Franzosen durch 
enge Einschließung zur Übergabe der Festung endlich zu zwingen, ohne ihre 
Werke oder die Stadt selbst durch directes ober durch Wurf-Feüer zu 
beschädigen, — wie es just hundert Jahre vorher durch die Moskowiter ge
schehen war, — welch' letztere Absicht sich auch in einzelnen Vorgefundenen Be
fehlen des General-Majors v. Plötz deütlich ansspricht. Der General stützte sich

**) Böhmer, Belagerungen, S. 125—127. Thiele Chronik von Stettin, S. 894, 895.
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hierbei auf Weisungen seines Vorgesetzten, des General-Lieutenants Grafen v. 
Tauentzien, und dieser befolgte ohne Zweifel die unmittelbaren Befehle des 
Königs, der Seine Stadt Stettin im letzten Stadium der fremdherrlichen Ge
walt, unter der ihr Wohlstand durch Erpressungen aller Art, und vornehmlich 
durch die Coutinentalsperre, welche Stettins Schifffahrt und Handel lahm gelegt 
hatte, in jeder Beziehung geschont wissen wollte.

Über die Stärke der französischen Besatzung hat es bisher unbestimmte Nach
richten gegeben. So ist erzählt worden: Der Marschall Davoust, der auf 
der Retirade aus Rußland, im Februar einige Tage in Stettin verweilte, habe 
noch ein Paar alte Regimenter in die Festung geworfen, ohne daß gesagt wird, 
woher er diese genommen; und eine spätere Verstärkung von mehreren tausend 
Franzosen, die inan aus Vorpommern heranziehen wollte, sei, da sie bei Pase
walk schon an die Preußen gerieth, zerstreut uud gefangen genommen worden. 
So soll denn Stettin im Februar 1813 eine Besatzung von 8—9000 Mann, theils 
Franzosen, theils Holländer gehabt haben. Reiter waren nur 20—30 vorhanden *). 
Wie der französische Zuzug aus Vorpommern bereits im Laufe des Monats 
Februar bei Pasewalk mit vaterländischen Truppen zusammengestoßen sein soll, 
ist nicht lvvhl abzusehen, da der König erst am 16. März dem Kaiser, Seinem 
bisherigen Bundesgenossen, den Krieg erklärte. Im Festungs-Archiv ist ein 
Papier anfgefuuden worden, und dieses enthält folgenden autentischen —

Nachweis der französischen Besatzung von Stettin und Damm 1813. 
Nach einem Rapport vom 20. Mai 1813.

Truppentheile. Offi
zieren.

Mann
schaften. Summa. Pferde. Bemerkungen.

A. Stettin. — 1) Innerhalb der Hauptfestung, incl. Lastadie und der Forts 
Wilhelm und Leopold.

1. Artillerie..................... 19 486 505 139
2. Genie.......................... 3 99 102 .—
3. 5tcs Marschbataillon 6 279 285 — Offiziere und Mannschaften

4. Bom Isten Armee-Corps 41 1.068 1.109 _

waren sämmtlich bei 1 u.
2 eingestellt.

Davon 47 bei 1 eingestellt.
5. 10te Halbbriqade . . 93 1.974 2.067 — - 159 Desgleichen.
G. 12te Halbbrigade . . 39 1.198 1.237 — - 43 Desgleichen.
7. Vereinzelte..................... 2 48 50 ■— Genesene verschiedener Trup-

8. Istes provis. Dragoner 
Regiment................3 38 41 28

pentheile.

2) Fort Preüßen.
9. Ohne Detail-Angabe . l-.f 722 741 —

Summa . . 225 5.912 6.137 167

B. Damm.
10. Ohne Detail-Angabe . 52 1.508 1.560 —

Haupt-Summa . 277 7.420 7.697 167

*) W. Böhmer, Belagerungen von Stettin, S. 100; wiederholt in Thiede, Chronik, 
S. 879.

104*
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Hierunter sind nicht mit begriffen die Generalität, die Adjudantur und die 
Offiziere des Verpflegungs- und des Sanitäts-Corps.

Die Garnison von Stettin und seiner Nebenfestung Damm bestand am 5. 
Deeember, zufolge einer schriftlichen Anzeige des Gouverneurs Grandeau au deu 
Geueral v. Plötz, aus: 7 Generalen, 24 Stabsoffizieren, 19 Capitains, 304 
Subalternoffizieren und 7280 Unteroffizieren und Gemeinen, in Ganzen aus 
7634 Mann, unter denen sich 87 vom Genie-Corps, 511 Artilleristen, 36 
Cavaleristen und 104 Militairbeamte befanden.*)

Vergleicht man diese Angaben mit dem Rapport vvui 20. Mai, so ergibt 
sich, daß die Besatzung nur geringen Verlust gehabt hat. Dieser wird Sterbe
fällen zuzuschreiben sein, und wenigen Desertionen. Die hierauf bezügliche An
gabe beim 8. Mai (S. 816) wird auf ein Minimum zurückzuführen, überhaupt mit 
Vorsicht aufzunehmen sein.

Über- die vorhanden gewesenen Geschütze findet sich keine Nachricht vor, je
doch eine Designation derselben vom 10. Mai 1811, der zufolge der Geschütz- 
Park in Stettin und Damm aus 389 Stück aller Art bestanden hat. Über
geben wurden am 5. Deeember 1813 nur 322; es fehlte» mithin 67 Geschütze, 
welche muthmaßlich im Jahre 1812 aus der Festung zur „großen Armee" ge
zogen worden, und demnächst in den Schnee- und Eisfeldern Moskowiens stehen 
geblieben sind.

Von den 322 Geschützen, welche sehr wahrscheinlich noch die alten preüßi- 
schen von 1806 gewesen sind, gab es an Kanonen von Eisen: 24 Vieruud- 
zwanzigpfünder, 13 Zwanzigpfünder, 36 Achtzehnpfünder, 18 Zwölfpfünder, 62 
Sechspfünder, 114 Dreipfünder, 2 Zweipfünder, 5 Einpfünder; Kanonen von 
Bronee: 4 Dreipfünder; — Haubitzen: 12 eiserne von 7'/6 Zoll, 6 von Bronee 
und 6^3 Zoll; — Mörser von Eisen: 1 von 13 ‘/3 Zoll, 1 von 121/, ßoll, 
3 von 117, Zoll, 4 von 9% Zoll, 10 von 7V2 Zoll, 12 kleine; von Bronee 
6 von 10 Zoll. — Unbrauchbar waren 9 Kanonen und 16 Mörser.

An Munitions-Vorräthen wurden übergeben: 119.000 Pfd. Pulver, 12.870 
gefüllte Kartätfchbeütel für Kanonen und Haubitzen 37.080 diverse gefüllte Raketen, 
900 Brandkugeln zu Mortieren und Haubitzen, 147.700 diverse brauchbare 
Kanonenkugeln, 15.700 diverse Bomben, 27.440 diverse Haubitzkngeln, 34.280 
Handgranaten, 61.800 Pfd. eiserne Rollbomben.

Gouverneur der Festung: Divisions-General Grandeau, Commandeur der 
Ehrenlegion und Ritter der eisernen Krone, so wie des Baierischen Militairischeu 
Max Joseph-Ordens (im Österreichischen Kriege von 1809 erworben.) Er war 
ein Lotharinger von Geburt, und einer der Barone von der, vom Kaiser er
richteten Militair-Aristokratie, welche mit dem Duc, bezw. Prince, begann, und 
mit dem simplen Baron, der untersten Rangstufe, schloß. Joachim Attirât, König 
von Neapel, der, als der Kaiser am 5. Deeember 1812 sein Heer verließ und 
nach Paris geeilt war, um neüe Armeen aus dem Boden Frankreichs zu — 
stampfen, den Oberbefehl über die Trümmer der ihrer Zeit mächtigsten Armada führte, 
hatte den Divisions-General Grandeau, im Januar 1813 von Posen aus uach 
Stettin mit dem Befehle gesandt, alle erforderlichen Anstalten zur Vertheidigung dieses

') Böhmer, a. a. O., S. 123.
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wichtigen Platzes ztl treffen, da er den linken Flügel der Oder-Linie bildete, 
welche von Mürat als neüe Operationsbasis gegen die nachdringenden russischen 
Heere auserfehen war. Zum Gouverneur war ursprünglich der Brigade-General 
Düfresfe, Commandeur der Ehrenlegion, ernannt. Nach Grandeau's Ankunft blieb 
er als Commandant der Festung, mußte aber feit dem 16. Februar die ganze 
Last der Bertheidiguugs-Anstalten allein tragen, weil Grandeau wegen der in 
Rußland erlittenen Strapatzen das Kranken- und Siechbette Monate lang nicht 
verlassen konnte. Der Chef des Artilleriewefens war der Oberst Berthier, (ein 
liesse des berühmten Generalstabs-Chefs [Major-Général] der Napoleonischen 
Heere, Alexander Berthier, den der Kaiser zum Fürsten vvn Neüchatel ernannt 
hatte, welches Schweizer-Ländchen sein Fürst, König Friedrich Wilhelm III. im 
Tilsiter Frieden hatte abtreten müssen). Das Festungsbauwesen leitete der Major 
vom Ingenieur-Corps — Corps de Génie der Franzosen — Chüllivt, der 
späterhin in Preüßische Diensten getreten ist, und sich von da an v. Prautzen 
nannte, nach einem ihm gehörigen Landgute, Namens Prausse.

Daß russische Kriegsvölker, und namentlich Kosaken, die ersten lvaren, welche 
vor Stettin erschienen und in der Gegend umherschwürmten, ist nach Lage der 
Dinge selbstverständlich; daß aber in ihrer Gesellschaft bereits am 27. Februar 
Preüßische Schwarze Husaren gewesen seht, und weiterhin in den Tagen vom 
5.-9. März mehrere Preüßische Truppen sich gezeigt haben sollen, ist nicht möglich. 
Kein Preüßischer Offizier wird ohne Befehl seines Königs aufgesessen haben, und 
eilt solcher Befehl konnte, trotz des Aufrufs zur freiwilligen Bewaffnung und 
trotz des Kalischer Traetats, um die genannte Zeit nicht ergehen, wurde Preüßens 
Kriegserklärung doch erst am 16. März kund gegeben. Daher denn auch im 
Tagebuch der Tag der Ankündigung von Eröffnung der Feindseligkeiten Seitens 
Preüßens: 15. Mürz, auf einem Irrthum beruhet. Der Befehl zur Eröffnung 
der Feindseligkeiten konnte, bei der großen Entfernung von Breslau, der einst
weiligen Residenz des Königs, per Estafette höchstens in der Nacht vom 17. zum 
18. März bei dem eommandirenden Offizier der Observations-Truppen in der 
Gegend von Stettin eintreffen. Gab es doch noch keine Eisenbahnen, keine 
Telepraphen, weder optische noch elektrische. Der Berichtgeber vom 27. Februar 
wird in seiner Freüde, endlich einmal wieder vaterländische Uniformen zu sehen, 
ähnlich montirte russische Husarett für preüßische von einem der beiden Leib- 
Hufaren-Regimenter gehalten haben.

Wie sich die Truppeu-Berhältniffe des Blokade-Corps zu Anfang der Eiu- 
schließung der Festung gestaltet haben, darüber eonstirt nichts; erst ein im 
Festungs-Archiv Vorgefundener Rapport vom 29. März 1813 nennt die Truppen, 
ohne ihre Vertheilung anzugeben, wie folgt:

Das 3te Bataillon vom Isten und das 3te Bataillon vom 2ten Ostpreü- 
ßischen Infanterie-Regiment; das lfte, 2te und 4te Ostpreüßifche, und das 2te, 
3te, 4te und 5te Pommerfche Reserve-Bataillon, (Diese Reserve-Bataillons 
lvaren aus Scharnhorst's Krümpern formirt worden), zusammen 9 Bataillons 
zu 820 Mann und 41 Pferden, im Ganzen: Infanterie 7380 Mann und 369 
Pferde. Dazu an Cavalerie 308 Mann und 320 Pferde, nämlich 1 Schwadron 
vont Brandenburgschen Dragoner-, uud 1 Schwadron vom Pvmmerschen (nach
mals Blücherfchen) Hufaren-Regiment, jede Eskadron zu 154 Maun und 160
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Pferden. Total 7688 Mann und 689 Pferde. Bei diesen Truppen befand sich, 
namhaft gemacht, nur eine einzige Batterie, ohne Angabe der Art. Mithin dürfte 
das Blokade-Corps nicht stärker, als die Besatzung der Festung, eher schwächer, 
gewesen sein.

Da das Letztere aber durchaus unwahrscheinlich ist, und sonstige Nach
richten fehlen, so wie auch nichts von den, wenigstens ursprünglich, und 
nothwendiger Weise als die ersten vor Stettin anwesend gewesenen 
Russischen Völkern verlautet*),  und die vorstehend uachgewiesenen Truppen 
blos nach der etatsmüßigen Stärke, ohne Rücksicht auf Manquements, Ab- 
commandirte, Kranke re. re. angegeben sind, so läßt sich über den Stand der 
Blokade-Truppen vor dem Waffenstillstände etwas Zuverlässiges uicht ermitteln.

*) Über die Action der Russen vor Stettin findet sich vielleicht Nähres in dem Special- 
Geschichten des Feldzuges von 1813, die für die vorliegende Monographie nicht benutzt werde» 
konnten.

**) Friedrich Constantin v. Lossau (Lossow) schied im Jahre 1834 als General Lieutenant 
aus dem activen Dienste, und lebte seit der Zeit in Berlin. Er war zuletzt Commandeur 
der 2. Divisiou und erster Commandant von Danzig. Die Militair-Literatur verdankt ihm 
einen schätzenswerten Beitrag durch sein Werk über die Systeme der Kriegsführung der be
rühmtesten Feldherren älterer und neüerer Zeit. Es ist seit 1835 in Berlin erschienen.

***) Ein kenntnißreicher, ausgezeichneter Offizier, zu dem als Oberstlieutenant im großen 
dieneralstabe, unter Grolman, der Herausgeber des L. B. von 1816 an einige Jahre in 
Genstlicher Beziehung gestanden hat. Brandenstein schied als General-Major aus dem activen 
Dienst.

Den Befehl über die Blokade-Truppen, wie auch muthmaßlich über die 
Völker, welche die mittlere der von den Franzosen oeeupirten Oder-Fesürngen, 
nämlich Küstrin, cermrten, führte vor dem Waffenstillstände der General-Lieutenant 
Graf v. Tauentzien, welcher während der Waffenruhe aus Brandenburgischen 
Linien- uni) Landwehr-Regimentern zu Fuß und zu Pferd das 4te Armee-Corps 
formule, und mit demselben bei Großbeeren am 26. August und bei Jüterbog- 
Dennewitz am 6. September 1813 siegreich mit eingriff, und demnächst, nach 
Eroberung von Torgau, die tapfer vertheidigte Festung Wittenberg in der Nacht 
vom 13. auf deu 14. Januar 1814 mit dem Regelt in der Faust erstürmte, eine 
Heldenthat, die ihm von Seinem Könige das Ehrenprädieat: Graf Tauentzien 
v. Wittenberg eintrug.

An seine Stelle war nach Wiedereröffnung der Feindseligkeiten, 20. August, 
der General-Major v. Plötz getreten, doch so, daß Tauentzien den Oberbefehl 
über die Blokade-Truppen in der Art behielt, daß Plötz ohne seine Zustimmung 
Wichtiges nicht unternehmen durfte. Taueutzieu hatte fein Hauptquartier Aufangs 
in Kurow, dann in Güstow. Hier schlug auch Plötz das seinige auf, doch scheint 
es, daß derselbe dann und wann nach dem Vorwerke Schwarzow gegangen ist, 
um der Festung noch näher zu sein. Zweiter Befehlsfrührer des Blvkade-Corps 
auf dem linken Oderufer war der Oberst v. Lossau**);  dessen Hauptquartier war 
in Möhringen.

Über den Stand der Truppen vor Stettin besagt ein Rapport vom 11. 
August 1813 folgendes:

1. Der rechte Flügel im Bivouae bei Pommernsdorf: 3 Bataillons. Brigadier: 
Major v. Brandenstein).***
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2. Centrum: 2 Bataillons im Bivouac bei Schwarzow, 1 Bataillon im 
Bivouac bei Krekow. Brigadier: Major v. Lebbin.

3. Der linke Flügel: 1 Bataillon in Niemitz, 1 Bataillon in Zabelsdorf, 
1 Bataillon in Zülchow, Frauendorf und Neüendorf, 1 Bataillon in Bredow, 
zusammen 4 Bataillons. Brigadier: Obristlieutenant v. Kameke.

Im ganzen 10 Bataillons Fußvolk, etatsmäßig 82(X) Mann stark.
4. Landwehr-Cavalerie-Regiment unter Major Hiller v. Gärtringen. Davon 

standen 2 Eskadrons in Krekow, 1 Eskadron in Schwarzow, die Cavalerie also 
im Centrum der Cernirungs-Linie.

Der Rapport gibt die Stärke der Infanterie — 1, 2, 3 — so an:

Officiere. Untcroff. Spielleüte. Chirurg. Gemeine. Summa.

Im Dienst.......................... 148 506 91 16 5.555 6.316
Kranke............................... 8 2.3 — 1 421 453
Abcommandirt..................... 10 15 — — 244 269

Summa . . 166 544 91 17 6.220 7.038

Die unter 4 genannten 3 Eskadrons werden summarisch 216 Pferde stark 
angegebeu. Bon Artillerie ist im Rapport gar uicht die Rede.

Am 16. August waren statt der in Rapport vom 11. August nachgewiesenen 
10 Bataillons nur 9 vor Stettin. Welches Bataillon, d. h.: von.welcher der 
drei Abtheilungen, eine ander Bestimmung, und wohin bekommen, 'ist nirgends 
gesagt, auch nicht welche Truppengattung es gewesen, ob Linie oder Landwehr, 
die das Blokade-Corps gebildet hat, wie wol die Vermuthung nahe liegt, daß es 
hauptsächlich neü errichtete Laudwehrtruppen gewesen. Diese für den Kriegsdienst 
gehörig einzuüben, war im Feldlager vor Stettin Zeit genug, da, außer dem ge
wöhnlichen Wach- und Vorpostendienst, wenig zu thun war, wie aus dem Tage
buche der Blokade zur Genüge hervorgeht. Möglich, daß jenes Bataillon aufs 
rechte Oderufer zur Blokade von Damm commandirt worden ist.

Daß die Nebenfestung Damm zuerst auch vou Russischem Kriegsvolk be- 
rennt worden, liegt, obwol eine bestimmte Überlieferung davon nicht vorliegt, 
auf der Hand; es mag sogar in größerer Anzahl vor dieser Festung gelagert 
und von hier aus seine Pikenmänner vom Don und eine kleine Schaar seiner 
sonstigen leichten Reüterei die Regelitz hinauf detaschirt haben, um bei Greifen 
Hagen aufs liuke Oderufer überzusetzeu. Dieses Reüter-Detaschement hatte offen
bar nur die Bestimmung, die Umgebung der Hauptfestung Stettin zu recognos- 
cireu. Nach der von Seiten Preüßens erfolgten Kriegserklärung rückte das vor 
Damm stehende Russische Corps ab uud machte vaterländischen Truppen Statt. 
Welcher Gattung sie gewesen, die vor und nach dem Waffenstillstände die Neben
festung ceruirt haben, und in welcher Stärke sie gewesen sind, findet sich nirgends 
nachgewiesen. Das Preüßische Blokade-Corps vor Damm stand nur mittelbar 
unter dem Commandirenden vor Stettin, unmittelbar befehligte es der Oberst 
Rödlich*),  der sein Hauptquartier abwechselnd in Buchholz und in dem Katteschen 

*) Rödlich war aus österreichischen Diensten durch Scharnhorst in Preüßische Dienste ge-
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(jetzt Broseschen) Gute zu Finkeuwald aufgeschlagen hatte. Hier ließ er sich an: 
frühen Morgen des 2. April, als es noch dunkelte, von den Franzosen über
raschen, die mit 2 Bataillons einen Ausfall vou Stettin aus machten und den 
Blokade-Truppen einigen Verlust, dem Dorfe Finkeuwald aber durch Einäscherung 
von nicht blos einigen, sondern von 21 Colonistenstellen großen Schaden zu
fügten. Der Überfall erfolgte plötzlich, als in Finkenwald noch Alles im Schlafe 
lag. Eine Abtheilung der Angegriffenen zog sich nach Straußensruh zurück, um 
hier Deckung zu suchen. Der Besitzer dieses Gutes stand mit einem kleinen 
Kinde am Fenster; das Kind wurde auf dem Arme des Vaters durch eine feind
liche Kugel, die ius Fenster schlug, getödtet. Die beiden Bataillons zogen darauf 
ungehindert nach Damm zur Verstärkung der dortigen Besatzung — siehe Tage
buch, den 2. April**).  Überhaupt kamen bei der Blokade von Damm haüfiger, 
als vor Stettin Scharmützel vor, insonderheit an und auf dem Steindamme, der 
beide Städte verbindet; auch hatte es Oberst Rödlich nicht an Angriffswerken 
fehlen lassen, welche nach einer Vorgefundenen Designation mit 10 Stück 12pfün- 
digen und 4 Stück 6pfündigen Kanonen, auch mit i Haubitze besetzt waren, welche 
zeitweise ein lebhaftes Feüer auf Damm spielen ließen, ohne damit eine Übergabe 
der Festung zu erzielen. Am Schluß der Designatiou heißt es: „Zur Reserve 
für den linken Flügel sind bis jetzt in Podjuch gewesen und ferner nothwendig 
zur Reserve auf dem rechten Flügel . . . (beide Posten sind unausgefüllt) . . . 
Es scheinen 2 zwölfpfündige und 2 sechspfündige Batterien in Gebrauch gewesen 
zu sein, jede zu 8 Geschützen, aber keine Mortiere". In einem dem General 
v. Plötz erstatteten Rapport vom 9. September klagte Oberst Rödlich, daß die 
Dienstunkunde bei seinen Truppen befindlichen Landsturms, und selbst der Land
wehr, seinen Operationen sehr nachtheilig sei. (S. 821).

Der kleinen Festung Damm wurde lebhafter zugefetzt, als der großen Haupt
festung Stettin, und zwar nicht blos zu Lande, sondern auch zu Wasser vom 
Dammschen See. Denn gleich im Anfänge der Blokade wurden dahin die 
Continentalsperr^Wachtschiffe, die Drossel, der Adler, und der Kolberg beordert. 
Zusammen führten sie 14 Stück 3, 4 und 6pfündigen Kanonen, waren mit 17 
Artilleristen, 18 Füsilieren, 18 Seeleüten, überhaupt mit 53 Manu besetzt, und 
wurden befehligt, das erste, die Drossel, vom Capitain v. Mühlbach (nachmaligen 
Ober-Steüer-Jnspeetor), das zweite, der Adler, Anfangs vom Capitain Schmidt, 
dann vom Capitain Darkow, und das dritte vom Captain Schulz aus Kolberg. 
Zu dieser kleinen Flotille stießen am 5. April 4 schwedische Kanonenboote unter 
dem Befehl des Capitains Brunskrona, jedes mit 2 Stück Vierundzwanzigpfünder 
und mit 1 Compagnie Schwedischen Fußvolks bemannt; das Fußvolk unter dem 
Befehl des Hautmanns Pohlmann. Diese 4 Boote zogen gegen Ende April ab, 
bekamen aber Ersatz durch 4 Leichterjachten, jede mit einem 7 pfündigen Mortier 
und einer 6pfündigen Kanone. Sie standen unter Commando des Seelieutenants

zogen worden. Er wurde mit dem Charakter als General-Major und mit der gesetzlichen 
Pension eines Obersten verabschiedet worden. Von da an lebte er als ein mit aller Welt zerfallener 
Mißvergnügter in Berlin, wo ihn der Herausgeber des L. B. gekannt hat.

**) Eine andere Nachricht, die dem Herausgeber in Finkenwald selbst von einigen alten 
Leuten, die jene Zeit als Knaben erlebt, mitgetheilt worden, läßt diesen Ausfall der Franzosen 
von Damm aus geschehen und am 7. April Statt finden (L. B. II. Th. Bd. II, 1740), 
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v. Cardell und hatten, außer der Schiffsmannschaft Landsoldaten an Bord. 
Noch vor Aufhebung des Waffenstillstandes kamen am 6. August weitere 6 
Schwedische Kriegsfahrzeüge von der Qualität der vorigen Kanonenboote, unter 
dem Befehl des Seekapitains Krüger, hinzu. Am 16. October 1813 kehrten 
sämmtliche Schwedische Schiffe in ihre Heimath zurück.

Stettin und Damm haben vom 30. October 1806 bis zum 5. December 
1813 unter der Militair-Despotie des ersten Kaiserreichs der grande nation, qui 
marche à la tête de la civilisation zn dulden gehabt. Was für Opfer die 
Stadt Stettin in diesem siebenjährigen Zeitraum gebracht, — um der französischen 
Gesittung theilhaftig zu werden! — Das wird in einem andern Abschnitte dieser 
Stadtgeschichte zu erörtern und nachzuweisen sein.

General-Major Friedrich Wilhelm v. Plötz war durch Cabinets-Ordre vom 
4. December 1813 zum Commandanten von Stettin ernannt worden. Er be
kleidete diesen Posten bis zum 22. August 1814, an welchem Tage er mit dem 
General-Lieutenants-Charakter den Abschied erhielt. Er gehörte den Plötzen im 
Lande Kau-in an. Er f 1816. Die Stelle des Platz-Ingenieurs wurde gleich 
im Anfänge des Jahres 1814 mit dem Premier-Capitain im Ingenieur-Corps, 
Carl Friedrich v. Loos, besetzt. Am 7. April 1816 zum Major befördert, be
kleidete er die Stettiner Stelle bis 1827, in welchem Jahre er als zweiter 
Direetvr der vereinigten Artillerie- und Ingenieur-Schule nach Berlin versetzt 
lourde.

[®te Haupt Fundgrube für die Geschichte der Blokade von 1813 ist W. Böhmer's 
Werke: Die Belagerungen Stettins seit dem Anfänge des 12. Jahrhunderts. Stettin 
1832, woselbst diese Geschichte S. 99—127 beschrieben ist. Böhmer's Quellen sind 
gewesen: Raths-Acten (Tit. X Nr. 180, 181, 307). Pommersche Zeitung von 1813. 
Bilaret, Tagebuch während der Belagerung von Stettin. Gedruckt bei Struck. 1814. 
40 S. (Nicht ganz zuverlässig in manchen Angaben). Wellmann, handschriftliches 
Tagebuch rc. Ein Auszug ist gedruckt im Pommerschen Volksfreünde. Stettin 1830, 
Nr. 6—15. Complainte de Stettin. Nach der Weise: Or écorniez peuple Chrétien. 
1K13. Ein ungedrucktes Spottlied in 46 Versen. Verfasser ist ein französischer 
Stabsoffizier der damaligen Garnison, (nach den Versen zu urtheilen, welche Böhmer 
eingeschaltet hat, ein warmer Freund von Stettin und herber Kritiker vieler von 
seinem General getroffenen Vertheidigungs-Maßregeln: nannte er ihn doch in einem 
seiner Verse „den neüen Don Quixote", weil er die Windmühlen auf dem Mühlen 
berge hatt abbrennen lassen. Wo befindet sich die Handschrift dieses Spottliedes?) 
Mündliche Mittheilungen.)

Armirnng der Festung im Jahre 1850.

Eine Armirung ist seit Reoccupation von Stettin zu Ende des Jahres 1813 
nur ein Mal für nothwendig erachtet worden, nämlich im Jahre 1850 bei Ge
legenheit der, wegen der Hegemonie in Deütschland zwischen Preüßen und Östereich 
obwaltenden Irrungen, gebotenen Kriegsrüstungen, die indessen,., namentlich was 
das bewegliche Kriegsmaterial betrifft, in Folge der Olmützer Übereinkunft vom 
29. November 1850, alsbald wieder eingestellt wurden. Nicht so in Betreff der 
Kriegsbereitschaft der Festung Stettin.

Bei der vom Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement mittelst Verfügnng 
üoni 7. November 1850 anbefvhlenen Armirung der Festung sind die Arbeiten 
der ersten Armirungs-Periode — zur Sicherung'der Thorpaffagen und Poterueu 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX, 105 
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durch theilweise Herstellung kriegsmäßiger Verschlüsse, Gangbarmachung der Zug
brücken und durch vorgelegte Tambourirungen, der Kanal-Öffnungen durch eiserne 
Gitterverschlüsse, der Mschlüsse der Werke an die Oder durch Palissadirungen, 
und die Anschlüsse der Forts Leopold und Wilhelm an den Hauptwall durch 
Palissadirung, Tambourirungen und Anlage von Blockhaüsern au den Eingängen 
zu den Forts — ausgeführt worden. Die Sicherung des Forts Preüßen er
folgte durch Tambourirungen der Poternen-Ausgänge in den Gräben, durch eine 
Escarpe-Palissadirung vor den eingefallenen Esearpemauern der Contregarde und 
des Ravelins der Fronte 1—5 und durch Aufstellung von Blockhaüsern tut Verein 
mit Tambouren in den eingehenden Waffeuplützen der Fronte 1—2 war fast 
vollendet. Die defensiblen Friedens-Pulvermagazine vor den Fronten 1—2 und 
2—3 des Forts Preüßen wurden geraümt und vor denselben zwei Lünetten fast 
bis zur Brustwehrkrvue angeschüttet. Die Ausgabe für diese Ärmirungs-Arbeiten 
hat sich auf Thlr. 9043. 16 Sgr. belaufen.

Trotz der Olmützer Convention, Mandüvelschen Angedenkens, wurden die 
Arbeiten zur Armirung der Festung auch im Jahre 1851 bis zum 12. Februar 
fortgesetzt, an welchem Tage der Befehl zum Einstellen derselben iu Stettin ein 
ging. Es waren bis dahin ausgeführt: —

a) An den auf dem linken Ufer der Oder liegenden Festungswerken — die 
Herstellung von Palissadentambours am Frauen-, Königs-, Berliner-, Neüen-, 
und Oderthore und an den Eingängen zu den Forts Leopold und Wilhelm, an 
Echoncrüren-Zugüngen im Fort Preüßen, an sämmtlichen Poternen-Ausgängen 
der Festung, so wie an den Treppen-Ausgängen aus den Gräben nach dem be
deckten Wege. Die Sicherstellung der, den Eingängen am Königs- und Berliner 
Thor zunächst liegenden, nicht sturmfreien Revetements der Enveloppe mittelst 
einer längs der Escarpe 12 F. davon entfernt aufgestellten Bertheidigungs- 
Palissadirüng und die Einrichtung solcher Palissadirungen längs zweier in Bresche 
liegender Enveloppelinien der Fronte 1—5 des Forts Preüßen.

Die Aufstellung von 11 Blockhaüsern an den Eingängen zur Festung am 
Königs- und Berliner Thore, an denen zu den Forts Leopold und Wilhelm, 
rechts und links der Lünette 20 vor Fort Leopold und vor 4 Echoncrüren-Ein- 
güngen des Forts Preüßen: 2 zu beideu Seiten der Raveline 1—2, eins links 
vom Ravelin 1—2 und eins rechts vom Ravelin 3—4.

Die Anlagen der beiden, die defensiblen Pulvermagazine 7 mit) 8 vor Fort 
Preüßen umgebenden, Erdwerke, deren Anschüttung an der Hauptmasse des Watts 
und der Brustwehr vollendet lourde. Der Graben blieb noch zu verbreitern und 
das Glacis anzuschütten.

b) An der auf dem rechteu Oderufer belegeuen Lastadischen Befestigung war 
nur der Eingang am Parnitzthore durch Palissadentambours gesichert worden.

Endlich sind noch mehrere Brücken, welche keine Aufziehvorrichtung haben 
durch ausgestellte Barrieren gesichert und mehrere Thore nach dem darüber vom 
Kouigl. Allgemeinen Kriegs-Departement gegebenen allgemeinen Grundzügen mit 
einem Eisenschienen-Beschlag versehen worden.

In Folge -kriegsministeriellen Befehls vom 25. März 1851 sind zur Conser- 
vation der bestehenden Blockhaüser dieselben von dem anliegenden Erdreich frei 
gelegt und mit Ziegelschließdächern versehen worden, auch ist die Aufstapelung 



Deren Militair-Geschichte; Armirung, 1850. 835

der Hölzer von 5 abgebundenen und nicht aufgestellten Blöckhaüsern unter einer 
Ziegelbedachung im Fort Wilhelm erfolgt. Die Palissaden wurden ausge
hoben und in, mit Rohr gedeckten, Schuppen untergebracht; 6 dieser Schuppen 
wurden fertig.

Die Ausgabe für die Armirung belief sich im Jahre 1851 auf 9856 Thlr., 
der Gesummt - Kostenaufwand aber für dieselbe hat Thlr. 18.899. 16 Sgr. 
betragen.

Die Aufstapelung und Bergung der abgebundenen Blockhaüser kostete 426 Thlr., 
die Bedachung der stehenden Blockhaüser 1405 Thlr. und das Aufheben und 
Anfflapelu der Palissaden Thlr. 485. 10 Sgr.; demnach wurde für diese 
Arbeiten bis zum Schlüsse des Jahres 1851 ' eine Summe von Thlr. 2.316. 
10 Sgr. verausgabt.

Aus dem Armirungsfonds ist im Jahre 1852 die zum Bau eiues Werks 
auf der Silberwiesen-Südspitze, nach einem darüber im Jahre 1848 bearbeiteten 
Projette erforderliche Grundfläche, 6 Mg. 111 Ruth, enthaltend, von der Stadt 
für den Preis von 150 Thlr. pro Mg. angekanft und unter Anrechnung eines, 
von der Contresearpe der Fronte 1—2 der Lastadie gelegenen, disponiblen 
Festungsterrain von 93 Q.-Ruthen, mit 915 Thlr. bezahlt.

Die Ausgabe bei diesem Fouds belief sich im Jahre 1852 auf Thlr. 976. 
22 Sgr. und die Gesammt-Ausgabe der nunmehr geschlossenen Armirungs-Rech- 
nungen auf Thlr. 19.876. 8 Sgr.

Daß der Befehl zur Einstellung der Armirungs-Arbeiten erst im Februar 
1851 erlassen wurde, dürfte den Beweis liefern, daß König Friedrich Wilhelm IV, 
und sein erster Rathgeber im Departement der auswärtigen Angelegenheiten, da
mals Otto Freiherr v. Manteüffel, ihrer Sache in Bezug auf" die Olmützer 
Convention, und den Bestand der Stipulatione derselben, dem Kaiser Franz 
Joseph und dem Fürsten Schwarzenberg gegenüber, nicht ganz sicher gewesen 
sein mögen.

Die Desarmirung wurde, wie gesagt, mit Unterbringung der Palissaden in 
mit Rohr gedeckten Stapeln beendigt, und dafür im Jahre 1852 Thlr. 952. 
10 Sgr., im Ganzen für die Desarmirung Thlr. 3268. 10 Sgr. verausgabt.

Armirung und Desarmirung haben 'demnach zusammen 23.145 Thlr. ge
kostet. Erwägt man, daß alle Festungen, mindestens die der östlichen Provinzen 
der Monarchie, gleichzeitig in kriegstüchtigen Stand gesetzt wurden, so ergibt die 
so eben genannte Zahl einen Maßstab für die bebrütenden Ausgaben, welche die 
damalige Leitung der politischen Angelegenheiten des Vaterlandes dem Staats
säckel verursacht hat.

Die Desarmirungs-Gegenstände bestanden in 1455 zehn bis zwölf Fuß langen 
und 8 Zoll starken Tambour-Palissaden, 929 Stück Brust-Palissaden, 7—8 Fuß 
lang, 133 Faden-Palissaden, 11 größeren und 6 kleineren Blöckhaüsern, einer 
abgebundenen Pulverkammer lind 146 Barrioren, alles Gegenstände, welche im 
Rovember 1850 neübeschafft worden waren. -

Zur Militair-Geschichte des Jahres 1866.
49eder der Krieg von 1864 zur Befreiung der Elbherzogthümer von der • 

■^rannet Dänischer Demagogie, noch der Entscheidungskampf zwischen Preüßen 

105*
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und Österreich wegen der Vor- bezw. Allein-Macht in Deütschland hat eine 
Armirung der Festung nothwendig gemacht. Die binnen kürzester Zeit errungenen 
Siege der vaterländischen Waffen im Kriege von 1866, in welchem Preüßen gegen 
den ganzen Deutschen Bund, Meklenburg ausgenommen, zu kämpfen hatte, 
machte eine kriegstüchtige Instandsetzung der Festung zu ihrer Vertheidigung 
überflüssig.

Dennoch war die Festung Stettin bei diesem siebentägigen Kriege insofern 
betheiligt, als sie von den zahlreichen, in den Einzelkämpfen bis zum Tage von 
Königingrätz in Gefangenschaft gerathenen österreichischen Kriegern einen Haufen 
zu beherbergen hatte. Es waren ihrer gegen 1500 Mannschaften, welche in den 
Kasernen am Schnecken- und Frauenthvr, so wie in der Artillerie-Kaserne unter
gebracht wurden. Während des kurzen Verweilens dieser Kriegsgefangenen wußte 
der Commandaut sie nicht anders zu beschäftigen, als mit Umstapelung der 
Palissaden-Vorräthe und deren Transport von der Kehle des Forts Preüßen nach 
dem Saillant 3, der eben im Bau vollendet worden war.

Auch einen hohen Herrn sah Stettin im Jahre 1866 als unfreiwilligen 
Bewohner innerhalb seiner Manern. Dieses hohen Herrn Haupt- und Residenz
stadt wurde, nachdem dieselbe am 16. Juni 1866 von dem heimischen Kriegsvolke 
geraümt war, zwei Tage darauf von Preüßischen Truppen unter dem Befehl 
des General-Majors Beyer besetzt, und Er selbst, nachdem er das ihm von seinem 
Königlichen Vetter Wilhelm von Preüßen nochmals angetragene Bündniß in der, 
seinem Charakter eigenthümlichen Hartnäckigkeit endgültig von der Hand gewiesen 
hatte, als Kriegsgefangener von Wilhelmshöhe nach Stettin abgeführt, woselbst 
ihm die Königlichen Gemächer des Schlosses zur Wohnung angewiesen wurden. 
Friedrich Wilhelm, Dritter und letzter Kurfürst von Hessen*)  konnte sich, nach 
den Befehlen des Königs, innerhalb der Festungswerke frei bewegen, doch ohne 
Degen und stets in Begleitung eines Preüßischen General-Offiziers. Man sah 
ihn oft auf dem Königs- und Paradeplatze lustwandeln, wozu er aber immer 
eine Tageszeit wählte, in der auf diesen Plätzen militairische Übungen nicht vor
genommen werden. Begegnete ihn auf diesen Spaziergängen dennoch ein einzelner 
Preüßischer Offizier oder Soldat, und machte dieser vor ihm Front, so wandte 
er den gebeügt tragenden Kopf sogleich ab, um nicht erst durch einen Griff an 
die Mütze danken zu müssen. Die gewerbtreibenden Klassen der Stadt haben 

*) Sein Großvater, Landgraf Wilhelm, der Seelenverkäufer, der 1803 zum Kurfürsten 
im weiland heil. Röm. Reich Deutscher Nation promovirt wurde, hatte, als er nach der 
Leipziger Schlacht 1813, aus dem Prager Exil in sein Land, wo inzwischen „Bruder-Lustigk" 
sieben Jahre lang gewirthschaftet hatte, zurückkehrte, und hier nun Alles auf den Zustand von 
1806 zurückschraubte, die Marotte, sich auch fernerhin Kurfürst zu nenne«, vbwol es in dem 
bald darauf errichteten Deütschen Bunde keinen Römischen Kaiser, keinen deütschen König und 
Mehrer des Reichs zu „küren" gab. Für ihn war es ein Graüel, den Titel Großherzog an
zunehmen, der seinem Vetter, Landgrafen Ludwig zu Darmstadt durch die Rheinbund-Acte, 1806, 
von Napoleons Gnade zu Theil geworden war. Am liebsten hätte er den Königstitel sich zu
gelegt, wie der dicke Friedrich von Würtemberg es gethan hatte, der 1803 vom simpeln Herzoge 
zum Kurfürsten avancirt war. Auf dem Wiener Congreß machte er auch wirklich Anspruch 
auf die Königswürde. Da man ihm dieselbe nicht zugestehen wollte, behielt er den, wie ge
sagt, jetzt ganz bedeütungslos gewordenen Titel Kurfürst bei, mit dem jedoch, statt der von 
Altersher gebraüchlichen Durchlauchtigkeit das Prädicat „Königliche Hoheit" verbunden wurde.
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von dem Aufenthalt des Kurfürsten nicht geringen Nutzen gezogen, besonders 
seitdem seine Ehehälfte Gertrude, geb. Falkenstein aus Bonn, Fürstin von Hanan 
und Gräfin von Schanmburg, vont König die Erlanbniß erhalten hatte, die 
Jnternirnng ihres Gentals theilen zu dürfen. Frau Gertrud hatte ihr Hoflager 
im Hotel de Prasse attsgeschlagen, dessen Besitzer Schmitt (Nachfolger von Trnchot) 
so gute Geschäfte gemacht hat, daß er, nachdem er anch die Periode von 1870/71 
erlebt, während bereit int Hôtel de Prusse täglich zwei Tafeln für höhere 
und sonst wohlhabende Offiziere der französischen Kriegsgefangenen geführt wurden, 
sich von den Geschäften znrückziehen konnte, nm als wohlhabender Rentner in 
Berlin zu leben.

Des Kurfürsten Festhalten an der Politik des Hanses Österreich, was ihm 
seinen Thron nnd seine Lande gekostet hat, die kraft des Eroberungs-Rechts uni) 
durch das Gesetz vom 20. September 1866 für immer dem Preüßischen Staate 
ein Verteilt worden sind, ist, was wol wenig bekannt geworden, aus persönlichen 
Stimmungen entsprungen, die sich seinem Gemüthe in Jugendjahren eingeprägt 
haben, und die zu bewältigen ihn Zeit seines Lebens nicht gelungen ist. Als 
seine Cutter Auguste, geb. Prinzessin von Preüßen, genöthigt war, nach Berlin 
zu fliehen, nm sich und ihren einzigen Sohn vor den Mißhandlungen, wörtlichen 
und thätlichen, des Gatten und Balers zu retten, und bei ihrem Bruder, dem 
Könige Friedrich Wilhelm III. Schutz und Schirm zu suchen, kam der junge 
Prinz in den Kreis feiner Preüßischen Vettern, des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 
und der Prinzen Wilhelm und Carl, Söhne des Königs. In deren Gesellschaft 
machte er sich alsbald durch Taetlosigkeiten und Albernheiten bekannt die eben nicht 
geeignet sind, von scharfem Verstände Zeügniß abzulegen. Eine solche Bàtise 
war es auch gewesen, welche feinen Gouverneur, den jungen Hauptmann v. 
Radowitz, vom Hofe zu Kassel vertrieb und im Jahre 1820 in Preüßische Dienste 
führte. Der Schwäche des hessischen Vetters bald inne geworden, ward derselbe 
nunmehr die Zielscheibe heiterer Scherze Seiten der Preüßischen Prinzen, die 
aber, weil sie nicht Verstanden wurden, Anfangs in harmlosen, zuletzt in bittern 
Spott, namentlich von Seiten des Kronprinzen, ausarteten, dem der hessische 
Vetter in lebhaften Wortgefechten nichts entgegen zu fetzen wußte. Der Über
legenheit feiner Bettern bewußt werdend, und sie beneidend, hat Friedrich Wilhelm 
von Hessen-Kassel von da an einen unvertilgbaren Groll auf das Preüßische 
Königshaus und Alles, was Preüßisch ist, geworfen, ein Groll, der sich in seinem 
Regenten-Leben und seinen Regierungs-Handlungen, wie bekannt, nur zu oft kund 
gegeben hat. Er ist seit jenen Jugendjahren niemals wieder am Berliner Hofe 
erschienen, wie es bei anderer Stimmung und unter anderen Verhältnissen bei 
der nahen Verwandschaft Regel hätte sein können, und nur mit Widerwillen 
folgte er der Einladung Königs Friedrich Wilhelms IV, als Derselbe, auf An
regung des Herzogs Ernst von Koburg-Gotha, die Fürsten des mittlern Deütsch- 
land int Jahre 1850 auf den 10. Mai nach Berlin berufen hatte. Zur Lebens
zeit Königs Friedrich Wilhelm III. war ihm aber auch der Berliner Hof herme
tisch verschlossen; der Königliche Oheim konnte dem liessen den, eines jeden 
ehrlichen Mannes, geschweige denn eines Fürsten und künftigen Landesvaters, 
unwürdigen Handel nimmer vergeben, durch den Friedrich Wilhelm von Hessen- 
Kassel während seines Aufenthalts in Bonn seine Ehegefährtin erworben hat.
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Bekannt ist es, daß der Kurfürst an einigen seiner zahlreichen Kinder nicht allein 
keine Freüde, vielmehr sehr viel Herzeleid erlebt hat. — „Das ist der Fluch der 
bösen That, daß sie fortwährend BöF's muß gebühren!"

Militairisches aus dem Jahre 1868.
Im Monat Deceiuber des genannten Jahres fanden von Seiten der Artillerie- 

Prüfungs-Commission Schießversuche in den Forts Leopold und Silberwiese 
Statt — 1) auf die Contrescarpe der Lünette 19 und 2) auf die revetirte Es
carpe der liuken Flaute derselben Lünette. Der Zweck war indirectes Breschiren. 
Das Geschütz stand 50 Fuß von der Bresche, Endgeschwindigkeit und Einfalls- 
winkel waren berechnet. — 3) Derselbe Versuch geschah gegen den Erdmantel 
einer Hohltraverse des Forts auf der Silberwiese. — Die'Bresche zu 2 wurde 
uicht gangbar, und zu 3 war das Ergebniß so ungünstig, daß Hohlraüule, welche 
vorschriftmäßige Erdmäntel haben, durch indirectes Feüer unserer jetzigen (d. h.: 
damaligen Geschütze nicht als gefährdet angesehen werden können.

sDie Quelle zu der vorliegenden Geschichte von Stettin als Festung ist ein handschrift
liches Werk, welches den Titel führt: „Geschichte der Festungen Stettin und Damm. 
Bearbeitet im Winter 1835/36 durch Boethcke, Hauptmann und Platz-Ingenieur". 
532 S. in Folio, mit Nachtrag, 55 S. enthaltend. Dazu gehören drei Fortsetzungen, 
davon die erste, den Zeitraum von 1836—1845 begreifend, von Boethcke selbst, nun
mehr Major, die beiden anderen, die Perioden 1846—1855 und 1856 -1869 ent
haltend, von seinen, nicht genannten, Amts-Nachfolgern geschrieben sind. Ansschließ- 
lich ans diesem Werke sind die zwei ersten Abtheilungen: Bangeschichte und Militair- 
gebaüde entnommen. Auch für die dritte Abtheilung: Militairgeschichte, hat es zur 
Grundlage nnd theilweise als einzige Fundgrube gedient; doch hat der Herausgeber 
des L. B. Gelegenheit gehabt, in dieser Abtheilung manche Ergänzungen, stellenweiß 
auch Berichtigungen, wozu überall die Quellen nachgewiesen sind, einzuschalten. — 
Das Boethcke'sche Werk gehörte zeither zum Archiv der Königl. Fortifikation zu 
Stettin, aus dem es dem Herausgeber von den zeitigen, mit den Entfestigungs- 
Arbeiten betrauten, Ingenieur vom Platz, Hauptmauu Bredau, mitgetheilt worden ist; 
auf Anordnung des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements ist es, mit der übrigen 
Archiv- und Büchersammlung der Fortification der Bibliothek des Königl. Kriegs- 
Ministeriums zu Berlin einverleibt worden.j

Das Depot der französischen Kriegsgefangenen in den Jahren 1870 nnd 1871.
Als der Prinz Charles Louis Napoleon Bonaparte*) nach der Vertreibung

*) Die schöne, liebenswürdige und geistvolle, aber auch liebebedürftige Gräfin Hortense 
Engenie v. Äeauharnais, geb. 10. April 1783, hat in ihrer, am 2. Januar 1802 auf Befehl 
ihres Stiefvaters, des Generals Napoléon Bonaparte, ersten Consuls der Französischen Republik, 
mit dessen Bruder Ludwig, König von Holland (seit 24. Mai 1806) geschlossenen Ehe 3 Söhne 
geboren: 1) der älteste Napoleon Louis Charles f als kaum vierjähriges Kind am 5. Mai 
1807 ; 2) der zweite Napoleon Ludwig, geb. 11. October 1804 f am 19. Mai 1831 zu Forli, 
entweder an einem hitzigen Fieber, oder an den Wunden, die er, als Theilnehmer an dem 
Corbonari Bunde, in einem Handgemenge mit Österreichischen Reitern empfangen hatte; und 
3) der jüngste Charles Louis Napoleon geb. 20. April 1808. Statt dieser richtigen Jahrzahl 
findet man hin nnd wieder falsch 1809 und 1810 angegeben. Es ist ein Irrthum, wenn ge
sagt worden ist, dieser dritte Sohn Hortense's habe nach dem Tode seines Bruders den Namen 
Napoléon angenommen. Er erhielt diesen Namen in der Taufe; siehe: Koninklijke Almauak 
voor den Jare 1809. Te Amsterdam en in den Haag, bij de Gebroeders Van Glees, 
Boekverkoopers van den Kon in g ok der Koninklijke Bibliotheek. p. XL1X. Nicht den 
Namen Napoléon hat er usurpirt, wol aber die Ziffer 111, denn dadurch, daß er in der Person 
des im Jahre 1832 verstorbenen Enkels von Kaiser Franz I. von Österreich einen Napoléon II. 
schuf, hat der Abenteüerer von Straßburg und Boulogne der Geschichte einen Faustschlag
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Königs Louis Philipp und dessen Familie auf der Schaubühne Frankreichs er
schien iiiii) es ihm — durch den Zauber seines Namens, der als Symbol einer 
glorreichen und kraftvollen Regierung galt, nicht minder aber auch durch die 
Mittel, welche ihm ein Carl von Braunschweig, in der Hoffnung, durch ihn auf 
deu Herzogssessel seiner Borfahren zurückgeführt zu werden, dargeliehen hatte — 
gelungen war, sich des Präsidenten-Stuhls der Französischen Republik von 1848 
zu bemächtigen; als er durch den Staatsstreich vom 2. December 1851 die 
Militair-Dictatnr eingeführt, und dieser durch Proclamation des zweiten Kaiser
reichs die Krone aufgesetzt hatte, 2. December 1852, in Folge der in Scene ge
setzten Comödie einer allgemeinen Volks-Abstimmung, bei der von 10 Millionen 
Stimmberechtigter Franzosen 96 Procent auf die' Frage: ob Kaiserreich oder 
nichts mit Ja antworteten, da wurde außerhalb Frankreichs die Besorgniß laut, 
die Periode der Ruhe und des Friedens sei nun vorüber, und es wollte diese 
Besorgniß sich nicht beschwichtigen lassen, als der Mann des 2. Decembers — 
Jahrestag der Krönung seines Oheims 1804 — auf Rundreisen durch die 
Provinzen überall da, wo es für zutreffend erachtet wurde, mit vollem Munde 
verkündet wurde: l’Empire c’est la paix; denn die Franzosen, aufgestachelt durch 
das Lesen der zahllosen Bücher, worin die Thaten der „großen Nation zur Zeit 
des ersten Kaiserreichs" verherrlicht werden — die von Thiers geschriebene Ge
schichte an der Spitze. — übersetzten jenes geflügelte Wort durch ein Wortspiel 
in l’Empire c’est l’épée, und alle Welt stieß in die Schlachttrompete, brüllte 
nach Rache für Waterloo und forderte mit Wuthgeheül die Wiederherstellung der, 
wie man sich einbildete natürlichen Gränzen Frankreichs, welche die Barbaren 
von Anno 1814 und 1815 geraubt! Achtzehn lange Jahre hat das rache- 
schnaubende Franzosenvolk sich gedulden müssen; da endlich brauchte der an Leib 
und Seele banquerotte Kaiser einen Krieg um jeden Preis, um die Aufmerksam
keit seines Volks von seinen eignen Erbärmlichkeiten abzulenken, um seine rauf
lustigen Mamelucken, die nicht mehr recht pariren wollten, mit Ruhm zu füttern, 
und um die vou ihm beherrschte scrophulöse Race, die aus dem Leim zu gehen 
drohte, mit Blut wieder zusammen zu kitten.

In Cherbourg, dem, vom ersten Napoleon angelegten, großen Kriegshafen 
am Armelsund, dem Englischen Kanal, ward eine formidable Armada ausgerüstet, 
diese von der Kaiserin Eugenie in eigner Person geweiht, und, weil die bigotte 
Spanierin nie die Gesellschaft eines Pfaffen entbehren kann, von einem der hohen 
Würdenträger der Kirche eingesegnet zu der ruhmvollen Bahn, auf der ihr 
Schiffsvolk und das an Bord genommene Landheer sich Lorbern pflücken sollte 
ini Küstenlande der deütschen, bezw. preüßischen Ketzer-Barbaren am Baltas Juras.

Am 18. August 1870 erschienen zum ersten — und letzten Male französische 
Kriegsschiffe auf der Rhede von Swinemünde. Es waren ihrer 6 an der Zahl. 
Sie wurden durch drei auf der Galerie des Leüchtthurms Mittags 11'//Uhr 
Mfgehißte schwarze Flaggen, und von da aus durch den Lothsenthurm nach deni 
Schifffahrtsamt in der Stadt signalisirt. Bald darauf wurde Generalmarsch 

ins Gesicht gegeben, den die Großmächte Eürvpa's in harmlosem Stillschweigen hingenommen 
Yaden. Immer möglich, daß in dem am IG. März 1856 gebornen „Kinde von Frankreich" 
© ’ Napoleon Nr. IV erstehen wird, da bei einem Bolke, welches an der doppelten 
Krankheit eines verhüllten Despotismus und des Verdvrbensten Pfaffenthums leidet. Alles 
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geschlagen und die Truppen bezogen die ihnen angewiesenen Stellungen in den 
Festungswerken, indeß Husaren-Patrouillen längs des Strandes auf und abritten, 
und Artillerie bei den geladenen Geschützen stand des Befehls gewärtig. Die 
Franzosen näherten sich bis auf 3 Seemeilen — 3/4 Deutsche Meilen Entfernung, 
und eine Corvette als Parlamentair-Schiff ging unter weißer Flagge um 3 Uhr 
gegen die Werke vor und setzte ein Boot aus, welches an den unter Parlamentair
flagge fahrenden Lothsendampfer anlegte, und die Blokade-Erklärung übergab die 
ml den Bürgermeister der Stadt Swinemünde, Peter Eggebrecht, adressirt war. 
In seiner gränzenlosen Unwissenheit wußte das Franzosenvolk noch nicht int Jahre 
1870 daß der Ausfluß der Swine seit beinahe vier Lustren durch ein Festungs
werk geschützt ist. Für fremde Schiffe war in der Blokade-Erklürung eine Frist 
von 10 Tagen, vom Passiven des Belts und des Sundes an, also vom 15—25 
August, zum ungehinderten Auslaufen gestattet; am Einlaufen wurde ein auf der 
Rhede liegender Schwede verhindert, welcher ganz zurückgewiesen ward, und ein 
Preüße, der, gefolgt von der Palamentair-Corvette offenbar in der Absicht, die
selbe auf die Sandplaate zu locken, in die Heringsdorfer Bucht zu flüchten schien; 
doch war der Franzose sehr vorsichtig und peilte auf beiden Seiten bis ein von 
ihm blind abgegebener Schuß den Kauffahrer zum Beilegen nöthigte, wobei sich 
herausstellte, daß Letzteres einen Geleitschein von Bordeaux aus belaß und folg
lich frei pasfiren durfte. Gegen 4 Uhr wurde die Besatzung in die Quartiere 
entlassen, und es blieben nur verstärkte Commandos am Platze zurück. Übrigens 
hatte das Erscheinen der französischen Eskadre viel Wirrwarr angerichtet, zumal 
zu gleicher Zeit Gerüchte verbreitet wurden: Kolberg werde bombardirt und ans 
Rügen habe der Feind ganze Dörfer in Brand gesteckt. Viele Leüte in Swine
münde packten ihre Sachen und flüchteten landeinwärts. Der kostbare Leücht- 
apparat des Thurms war bereits früher nach Stettin in Sicherheit gebracht. 
Am 19. August verschwanden die französischen Schiffe um 6*/2 Uhr auf Nimmer
wiedersehen!

Der Hinkende Bote von Lahr sagte im Jahre 1871 in seiner humoristischen 
Weise: — „Die Siege bei Wörth und Forbach — 6. Anglist — haben auch 
unsere Deütschen Brüder an der Nord- und Ostsee von einer Invasion der 
sauberen Gäste befreit. Napoleon hatte es zwar auch dort gut mit uns in: 
Sinn, und wollte uns uiit seiner Flotte 50.000 seiner Gutedel auf den Hals 
schicken und Vogel v. Falkenstein flog schon — ein wackerer Vogel — die Küsten 
auf uud ab, um ihnen seine Fänge zu kosten zu geben. Es kam aber nicht da
zu, es wurde der Flotte in der Ostsee bald zu naß, und die Flotten Matrosen 
imd Seesoldaten sitzen jetzt in Paris im Trocknen. „Doch nicht auf lauge, die 
Seesoldaten haben zu Lande in den Gambetta'schen Heeren wacker gekämpft zur 
Rettung der militairischen Ehre, zur Sühne der schmachvollen Tage von Sedan 
und Metz!"

Mack's Capitulation vom 17. October 1805, vermöge derer ein österreichisches 
Heer von 20.000 Mann ohne Schwertstreich, in und bei Ulm, in französische 
Gefangenschaft gerieth, hat in der Kriegsgeschichte bisher als Unicum gegolten. 
Ein Kiuderspiel gegen die Capitnlativnen von Sedan, 2. September, und von 
Metz, 27. October 1870, durch die 270.000 Frauzosen Gefangene des Königs 
Wilhelm und seiner süddeutschen Bundesgenossen lvurden. Ein vollständigerer 
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Triumph als der am 2. September 1870 errungene, kann nicht gedacht werden. 
Und mit diesem Erfolge standen alle vorangegangenen Schlachten in engster Be
ziehung. Die einen hatten die bei Sedan unterliegende feindliche Streitmacht, 
ihren Kaiser an der Spitze, selbst schon erschüttert, die anderen das zweite große 
Heer des Kaiserreichs fest an eine Stelle gebannt. Ein verzweifelter Versuch, 
diese Armee zu retten, führte die Franzosen nach Sedan. So umfaßt das An
denken des Tages von Sedan, des glücklichsten im ganzen Kriege, alle ruhmvollen 
Erinnerungen jener großen Zeit. Kein anderer Tag hat solche Bedeütung für 
die deütsche Einigung. Er ist der Quell, aus dem der Tag von Versailles, der 
18. Januar 1871 entsprungen ist. Ein schönerer Tag, als der 2. September, 
kann für eine allgemeine nationale Feier nicht gefunden werden. Das hat denn 
auch das Deütsche Volk ganz besonders im Jahre 1874 begriffen und seinem 
Bewußtsein in glänzendster Weise Ausdruck gegeben. Die nachkommenden Ge
schlechter werden diesen Tag heilig halten, an ihm werden Dankfeste gefeiert 
werden vom Fels zum Meere, vom Vogesus zum Riemen, jetzt und immerdar!

Aber die Franzosen? Für sie ist der Tag von Sedan ein Tag der Trauer, der 
Klage, des Schmerzes über die schmachvolle Wunde ihrer Ehre, darum ein Tag 
des allgemeinen Russ nach Wiedervergeltung von dem ganz Frankreich wieder
hallt, vom schneebedeckten Kamm des Pyrenäen-Walls bis zum waldigen Gebirgs
rücken des Wasgaus, vom Ärmelsund bis zu der Küste, die von den Fluthen des 
mediterraneischen Meeres bespült werden. Niemand versteht es besser, diesen Auf
ruf in Worte zu fassen, als Victor Hugo, der Franzosen Dichterfürst im 19. 
Jahrhundert. In dem ihm allein angehörigen wunderbaren Stile, der sich freilich 
in einer anderen Sprache kaum wiedergeben läßt, hat er erst jüngsthin, Septem
ber 1874, ein Klagelied angestimmt, dahin u. a. lautend: Wenn Frankreich eine Wunde 
geschlagen wird, dann blutet die Civilisation, wenn Frankreichs Gebiet verringert 
wird, dann nimmt das Licht ab! Und dergleichen Fabeleien mehr, die er mit 
dem Worte schließt: „Hoffen wir!" —Lassen wir Victor Hugo hoffen. Eins unserer 
deütschen Sprüchwörter: „Hoffen und Harren, macht manchen zum Narren", paßt 
auf Frankreichs großen Dichter, der auf dem besten Wege ist, ein Narr zu wer
den, wenn er es nicht schon ist!

Einen militairischen Spaziergang sollten die Heersaülen Frankreichs nach 
Preüßens Hauptstadt machen, um Rache zu nehmen für den Tag von Sadowa 
— lächerlicher Weise! Nun ja, sie haben diesen Spaziergang gemacht, und weit 
über das gesteckte Ziel hinaus, aber wie haben sie ihn machen müssen?

Wie es ulit den Spaziergängern und unfreiwilligen Gästen in der Stettiner 
Herberge gehalten worden ist, und wie sie bewirthet worden sind, ergibt sich aus 
den folgenden amtlichen Dokumenten.

I. Über die Unterbringung, insonderheit die Verpflegung der in Stettin, Krekow 
nnd Damm internirt gewesenen Kriegsgefangenen.

Bericht des Äönigl. Gouvernements von Stettin, dem Königl. General-Commando 2ten Armee- 
Corps erstattet den 27. August 1871.

In der Nacht vom 11. zum 12. August 1870 trafen die bereits vorher durch 
Telegramme aus Saarbrückeu angemeldeten ersten französischen Kriegsgefangenen

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 106 
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in der Zahl von 5 Officieren und 114 Unterofficieren und Gemeinen per Eisen
bahn hier an.

Die Offieiere wurden, nachdem sie das Ehrenwort in der vorgeschriebenen 
Form abgegeben, im Ökvnvmie-Gebaüde der Artillerie-Kaserne, die Mannschaften 
dagegen in einem Wagenhause in dem nahe bei der Stadt gelegenen Fort Preußen 
untergebracht. Sämmtliche im Fort Preüßen befindlichen Wagenschuppen mußten 
jedoch in kürzester Zeit bei dem Heranwachsen der Kriegsgefangenen auf ca. 3000 
Mann zur Belegung in Anspruch genommen werden. Die Zugänge der Kriegs
gefangenen kamen meist über Nancy und steigerte sich ihre Zahl nach der Capi- 
tulativn von Sedan am 2. September 1870, auf ca. 9000 Mann.*)  Die Unter
bringung wurde demnächst, da Fort Preüßen nicht mehr ausreichte, in dem dazu 
errichteten Zelt- und Hüttenlager, neben: dem kleinen Excercierplatze vor dem Ber
liner Thore, in den in Fort Wilhelm erbauten neüen Baracken und zur Unter
bringung eingerichteten Wagenhaüsern vorgenommen.

*) Mit Ausnahme der Gefangenen-Transporte von Sedan, Metz und Orleans sind wegen 
der übrigen Gefangenen, die in Stettin internirt gewesen, der Commandantur vollständige 
Nachweisungen über die Schlachten und Gefechte nicht zugegangen, in denen sie die Waffe» 
haben strecke» müssen.

Die Kriegsgefangenen wurden anfänglich in Cornpagnien, demnächst in Batail
lone, der Kriegsministeriellen Bestimmung, gemäß, eingetheilt.

Bei Behandlung und Verpflegung der Gefangenen, diente das von: Königl. 
Kriegs-Ministerium herausgegebene Regulativ als Anhalt.

Zu Anfang der Einrichtung des Depots wurde für die Kriegsgefangenen in 
den einzelnen Kasernen mitgekocht, und die Menage-Gelder aus der Kasse der 
Ersatz-Compagnie des Pommerschen Pionier-Bataillons Nr. 2 gezahlt. Demnächst 
wurden in den Baracken des Forts Wilhelm, sowie in dem Zelt- und Hüttenlager 
besondere Küchen eingerichtet und die Menage an Lieferanten durch die Comman- 
datur vergeben. Die Menage-Commissionen in den Kasernen, sowie später die 
Lieferanten waren verpflichtet den Gefangenen des Morgens ein kräftiges Früh
stück aus Mehlsuppe, Buchweizengrütze, Kaffee oder Reis mit Milch, bez. Butter 
gekocht; ein Mittagbrod jedoch abwechselnd, entweder aus Bohnen, Erbsen, Kohl, 
Wicken, Rüben oder Graupen bestehend, nebst Fleischportivn; des Abends 
eine Suppe oder Grütze, im Allgemeinen in der, im §. 12 des Natural-Ver- 
pflegungs-Reglements für die Truppen im Frieden vorgeschriebenen Potion zu ver
abfolgen.

Die Enschädigung, für welche die Mahlzeiten zu liefern waren, betrug pro 
Kopf und Tag 3 Sgr. 3 Pf., welche aus der Königl. Kasse den betreffenden 
Menage-Commissionen, bez. den Lieferanten postnumerando Decadenweise gegen 
Quittung, und zwar den Monat zu 30 Tagen gerechnet, gezahlt wurden.

Die Verpflegungskosten für jeden Gefangenen bestanden in der Löhnung 
eines Gemeinen von 3 Sgr. täglich, und dem Verpflegungszuschuß von 1 Sgr. 
täglich, beide Mal excl. des 31. Monatstages, in Summa . Sgr. 3 — Pfg.
Der nach Abzug des Betrages für die Beköstigung von . . „ 3 3 Pfg.
verleibende Rest von......................................................................... „ — 9 „
täglich pro Kopf wurde an die Kriegsgefangenen-Compagnien Decadenweise bei 
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der zahlenden Kasse liqnidirt und zur Bestreitung kleiner Bedürfnisse re. für die 
Gefangenen verwendet, bezw. die Ersparnisse bei der Compagnie deponirt (cfr. 
§.18 des Regulativs über die Behandlung und Verpflegung der Kriegsgefangenen 
vom 30. Juli 1870,) Die Liquidirung der Compaguien erfolgte auf Grund vorschrift
mäßiger Verpflegungs-Rapporte und die Liquidation der Kriegsgefangenen-Com- 
pagnien wurden von dem betreffenden Truppentheile, dem sie zur Verpflegung 
attachirt waren, znsammengestellt. An Brod erhielten die Gefangenen die ge
wöhnliche Garnison-Brodportion welche ihnen alle 4 Tage verabreicht wurde.

Für die gute Zubereitung der Speisen und der zur Sättigung erforderlichen 
Quantität, sowie der richtigen Fleischlieferung, blieben die dazu eingesetzten 
Menage-Commissionen, bestehend aus 1 Hauptmann als Vorsitzender, 2 Lieute- 
tenants, dem jedesmaligen Wachthabenden des Forts re., 1 Nnteroffieier rc., 
der Commandantur gegenüber verantwortlich. Außerdem wurde von den 
Kriegsgefangenen - Compagnien Vertrauensmänner, die von der tadelfreien 
Qualität der Victualien und des Fleisches sich überzeügen mußten, täglich 
gestellt.

Die Fleischlieferung erfolgte theils bei Verausgabung des Essens, theils durch 
die Compagnien selbst, welche dasselbe vor der Essen-Ausgabe frei von Knochen 
vom Lieferanten empfingen, und die einzelnen Portionen an die Gefangenen ver- 
theilten. Rindfleisch wurde von den Gefangenen am meisten gewünscht, weil 
Hammel- und Schweinefleisch zu sehr zusammenkocht und bei der Lieferung 
des erstgenannten ihnen stets die ansehnlichsten Portionen verabreicht werden 
konnten.

Bei der hier eingeführten Art der Verpflegung befanden sich die Gefangenen, 
wie sie selbst aüßerten und anerkannten, sehr wohl, zumal ihnen durch die täg
lichen Ersparnisse alle möglichen Nebenlieferungen an Zubrod, Taback rc., und, 
bei der eingetretenen kalten Jahreszeit, wollene Tücher, Strümpfe, welche letztere 
noch durch haüfig eintreffende Liebesgaben der verschiedenen Hülfs-Committes 
vermehrt wurden, gemacht werden konnten.

Bemerkt wird, daß es für die leichtverwundeten und kranken Kriegs
gefangenen aüßerst wohlthuend war, daß gleichzeitig bei noch schöner Jahres
zeit ein Baracken-Lazarety im Fort Wilhelm in der Nähe des Lagers errich
tet wurde.

Um für die Unterbringung der hier bereits internirten und später noch vor
aussichtlich nachkommenden Kriegsgefangenen auch für den Winter zu sorgen, 
wurde vom Kriegs-Ministerium der Neübau von Baracken im Fort Preüßen, die 
Heizbarmachung dieser, sowie aller übrigen Baracken, so wie auch die Auflösung 
der Zelt- und Hüttenlager anbefohlen. Das Letztere war durch die eiuge- 
tretene sehr nasse Witterung des Spätherbstes eine unabweisbare Nothwendigkeit 
geworden.

Die bereits fertig hergestellten Baracken wurden bezogen und gleichzeitig der 
Bail der Kriegsgefangenen-Baracken bei dem Dorfe Krekow in Angriff genommen 
und der Bau von Baracken bei der Stadt Damm in Aussicht gestellt, da vom 
Kriegs-Ministerium der Befehl erlassen war, daß in Stettin, bei Krekow und 
Damm zusammen die Zahl von 40.000 Kriegsgefangenen nntergebracht werden 
sollte. Inzwischen war das Depot durch das Hiuzukommen der Metzer Ge- 
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fentgelten auf ca. 20.000 angewachsm. Die Zahl steigerte sich täglich, so daß 
die Gesammtsumme stets auf 20—30.000 sich belief, und somit Stettin, als der
jenige Punkt in ganz Deütschland bezeichnet werden muß, in welchent am meisten 
Kriegsgefangene eoneentrirt gewesen sind. Eine feststehende Summe hatte das Depot 
niemals, da Evacuirungen "nach kleinen Orten fast täglich vorkanten. Die von 
Metz, und namentlich von Orleans, kommenden Gefangenen (unter den Letzteren 
war auch eine Anzahl Civilgefangener) befanden sich theilweise in einem jämmer
lichen Gesundheits- und Nahrungszustande, da die aus Orleans kommenden Leute 
oft über 60 Jahre alt waren, und die großen Strapatzen und das hiesige Klima 
nicht vertragen konnten. Die Civilkleidung derselben war auch so defeet, daß sie 
bald mit preußischen Uniformen ausgerüstet werden mußten. Mehrere dieser Leüte 
starben denn auch bald an Altersschwäche und an anderen durch Witterungsein- 
flüsse hergeleiteten Krankheiten. Die jüngeren Mannschaften befanden sich bei 
ihrer hier bereiteten Lebensweise bald sehr wohl und nach eigner Attssage in 
eitlem guten Nahrungszustande. Hierzu kam noch, daß für die Gefangenen- 
Depots das feinere Brod verabreicht wurde, was den Mannschaften, in ihrem 
Vaterlande daran gewöhnt, sehr willkommen war. *

Nach Einrichtung und Belegnng der sämmtlichen neu erbauten Baracken wurde 
in Stettin

im Fort Wilheln in 2 Küchen
„ Fort Preüßen in 4 kleinen Küchen, 

in Krekow in 2 großen Küchen, und 
„ Damm ebenfalls in 2 großen Küchen 

durch engagirte Lieferanten gekocht. In jeder Küche wurde mit Kesselheizung 
gekocht und die Steinkohlen von derGarnison-Verwaltnng eontraetmäßig geliefert. Das 
regelmäßige Kochen der zu Anfang dieses Berichts bezeichneten 3 Mahlzeiten wurde 
während der beinahe Ein Jahr andauernden Jnternirung der französischen Kriegs
gefangenen durchgeführt. Das durch die Lieferanten verabreichte Essen wurde fo- 
wvl in Quantität als Qualität sehr haüfig sowol von dem Lager-Commandanten, 
als auch von dem Festungs-Commandanten geprüft und gab niemals zu Klagen 
Veranlassung. Die Gefangenen selbst aüßerten stets die größte Zufrieden
heit. Manchen Leüten wurde haüfig sogar die zweite Portion, und des 
Abends ihnen stets der des Mittags übrig gebliebene Theil an Gemüse re. ver
abreicht. Da die Kriegsgefangenen täglich regulativmäßig 5 Stunden mit 
Fvrtifieationsarbeiten beschäftigt werden mußten, )ö richtete sich demgemäß 
auch das Einnehmen der Mahlzeiten; Morgens um 5 Uhr wurde Frühstück, 
zwischen 11 und 12 Uhr Mittagessen und des Abends zwischen 5 und 6 Uhr 
Abendbrod gegeben.

Da im Laufe der Zeit die Bekleidung der Kriegsgefangenen defect geworden 
war, so mußte Bedacht genommen werden, dieselbe zu erneüern. Der Bedarf wurde 
gedeckt durch Überkomplettes der hiesigen Ersatztruppen, aus eroberten Montirungs- 
Depots, in denen französische Bekleidungsstücke vorhanden waren, durch Liebes
gaben und event, durch Ankauf aus den Ersparnissen der Compagnien; auch 
wurde aus erbrütetem französischen Tuch, unter Aufsicht der Ersatz-Compagnie des Pom- 
merschen Pionier-Bataillons, durch Handwerker unter den Kriegs-Gefangenen eine 
Menge Bekleidungsstücke angefertigt. Gleich bei Errichtung des Depots war 
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Seitens des Aufsichts-Personals bemerkt worden, daß die Gefangenen die ihnen 
zur Aushülfe gegebenen Bekleidungsstücke verkauften, und sogar die Knöpfe 
von den Kleidern abschnitten, um dafür geistige Getränke zu erhandeln. Trotz 
strenger Bestrafung wiederholten sich diese Fälle und wurden sogar Leüte ertappt, 
welche die zweite der ihnen verabreichten Decken verkauften, um für deu geringen 
Erlös Getränke zu erstehen. Die Instandhaltung der Bekleidungsstücke und des 
Schuhzeügs wurde Compagnienweise besorgt uud die Anschaffung des Handwerks- 
zeügs aus deu Ersparnissen der Compagnien bewirkt. Ebenso wurden den Hand
werkern, welche man aus der Zahl der Kriegsgefangenen auswählte, je nach dem 
Verdienst kleine Zulagen in gleicher Weise gewährt.

An die Kriegsgefangenen gingen zahlreiche Briefe aus ihrem Vaterlande beim 
Depot ein. Um die portopflichtigen unter diesen Briefen an gänzlich unbemittelte 
Gefangene nicht zurückgehen zu lassen, wurde das Porto ebenfalls aus den Ersparnissen 
der Compagnien bezahlt.

Die von der Bazaineschen Armee aus Metz dem Stettiner Depot zugewiesenen 
Kriegsgefangenen strotzten theilweise von Ungeziefer. Um eine gründliche Reini
gung der Kleidung vorzunehmen, mußte die Commandantur die gehörigen Anstal
ten treffen. Die Seitens des Garnison-Lazareths im neuen Arsenal-Gebaüde ein
gerichtete Desinfections-Anstalt eignete sich hierzu vorzüglich und wurden nicht 
allein die Kleider hierdurch gereinigt, sondern auch die Leüte selbst gründlich ge
badet und abgerieben, und somit ihrem Wohlbefinden eine große Sorgfalt ge
widmet, die von ihnen dankbar anerkannt wurde.

Um in jedem Lager die Ordnung aufrecht zu erhalten und möglichen Unregel
mäßigkeiten bei deu daselbst errichteten Veranstaltungen entgegen zu treten, waren 
in den verschiedenen Abtheilungen des Depots Offieier-Wachen eingerichtet, die 
auch nothwendig waren, um bei der Gestellung der Gefangenen zum Essen und 
zur Arbeit etwaigen Exeessen vorzubeügen.

Bei Auflösung des Kriegsgefangenen-Depots wurden als erspart zu den Kassen, 
aus denen die Verpflegungsgelder geflossen waren, im Ganzen Thlr. 15.652. 25. 
10 Pf. zurückgezahlt. Es Hütten sich noch weit erheblichere Ersparnisse erzielen 
lassen, wenn es blos darauf angekommen wäre, die Gefangenen — am Leben zu 
erhalten! Aber es mußte als Aufgabe der Humanität betrachtet werden, die 
Gefangenen auf's Allerbeste zu verpflegen, und ihnen jede Annehmlichkeit zu 
verschaffeu, um ihnen die Gefangenschaft möglichst zu erleichtern und einen guten 
Gesundheits-Zustand bei einem, von den obwaltenden Umständen gebotenen engen 
Zusammenwohnen einer so großen Anzahl von Menschen, in unmittelbarer 
Nähe der großen Stadt zu erhalten.

Die Befehle der verschiedenen Lager-Commandanten in Betreff der Ersparnisse 
der Compagnien mußte die Commandantur unbedingt genehmigen, da den Kriegs
gefangenen aus den baar gezahlten Betrügen in jeder Beziehung Genüsse aus
reichend gewührt wurden, und unter den vorliegenden Verhältnissen die Erspar
nisse, die durch güustige Conjuneturen entstanden sind, nicht den Gefangenen, son
dern blos allein der Staatskasse zu Gute kommen konnten. Wäre die Dauer des 
Depots nur einigermaßen vorauszusehen gewesen und Hütten nicht so viele 
Verhältnisse mitgesprochen, die hindernd in den Weg traten, so hätten sich noch 
manche Maßregeln treffen lassen können, welche noch erheblichere Ersparnisse mög- 



846 Die Stadt Stettin — als Festung.

lich gemacht hätten. Eitle Kürzung der Bergütigung an die Lieferanten war bei 
der herrschenden Theüerung in keiner Beziehung möglich, da dieselben sich aus 
eigenen Mitteln theilweise selbständig Küchen erbauen und die nothwendigen 
Utensilien, incl. Kesseln, anschaffen mußten.

Die Menage durch die Militairbehörde, bezw. durch militairische Com- 
missarien, leite» zu lassen, mußte von der Commandantur bei den ungünstigen Ver
hältnissen von vornherein unterlassen werden. Bei der zu Anfang dieses Berichts 
nachgetviesenen steten Veränderung des Depots in der Zahl der Gefangenen 
würde die Cvminissivn bei Einkaüfen der Vietualien und Aufbewahrung derselben 
im Winter bei der strengen Kälte großen Schaden gemacht haben, da auch die 
Aufbewahrungs-Raüme ihr fehlteu, und die Ermiethung von Keller-Raümen, welche 
die Lieferanten inne hatten, unmöglich gewesen wäre. Die Evacuirungen nach 
Krekow und Damm machten ebenso einen Abschluß mit Lieferanten unbedingt er
forderlich.

Am 4. Juli 1871 begann der wirkliche Rücktransport der Kriegsgefangenen, 
nachdem bereits Tausende auf eigene Kosten nach Frankreich zurückgekehrt, iinb 
war derselbe am 15. Juli, wo die letzten Gefangenen Stettin verließen, also in 
11 Tagen bewirkt.

Desertionen sind nicht in besonders großer Zahl vorgekomnien, und Excesse 
haben gar nicht ün hiesigen Gefangenen-Depot Statt gefunden.

II. Specieller Nachweis der Veranstaltungen znr Unterbringung 
der französischen Kriegsgefangenen.

Bericht des Platz-Ingenieurs, Oberst-Lieutenant Sontag, vom 23. August 1871.

A. Für die ersten Kriegsgefangenen wurde auf dem Turueier Felde und int 
Fort Wilhelm ein Zelt- und Hüttenlager errichtet.

B. Als sich die Gefangenen massenweise ansammelten und die vorgerückte 
Jahreszeit die Unterbringung in geschlossenen Raümen nöthig machte, wurden

1. Die Wagenhaüser 1, 2 und 3 im Fort Preüßen;
3. Die Wagenhaüser 4 und 5 im Fort Wilhelm;
3. Die Friedens-Pulvermagazine Nr. 5 und 7;
4. Das Proviant-Magazin Nr. 6 im Bastion Nr. II;
5. Die Bodenraüme über den Pferdestüllen und der Geschützschuppen im 

Hofe des Artillerie-Kasernements und letztere selbst;
6. Die Wagenschuppen auf der Esplanade von Fort Preüßen;
7. Der Exercierschllppen neben der Hauptwache am Paradeplatze, 

mit den erforderlichen Einrichtungen versehen, auch der letztgenanute Schuppen 
erweitert.

C. Ferner wurden:
1. Im Fort Preüßen 2 Baracken und 1 Ökvnvmie-Gebaüde in permanenter 

Bauart derartig aufgeführt, daß sie im Frieden zur Uuterbringuug von 
1 Vi Bataillonen dienen können.

2. Jul Fort Wilhelm wurden 3 Baracken in gleicher Bauart errichtet, die 
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als Friedens-Kasernement für 1 Bataillon, so wie zur Unterbringung 
eines Theils des Unter-Personals vom Artillerie-Depot bestimmt sind.

I) . Außerdem wurden folgende Einrichtungen nöthig und ausgeführt:
1. Auf dem kleinen Exercierplatze vor dem Berliner Thore wurden 2 La- 

zarethschuppen und 1 Küchengebaüde, sowie —
2. auf der Esplanade des Forts Preüßen 1 Schuppen erbaut. Diese 

Baulichkeiten sind so eingerichtet, daß sie von den Truppen später als 
Exercierschuppen benutzt werden können.

3. Das neüe Zeüghaus wurde geraümt uud in demselben ein Hülfslazareth 
mit Desinsections- und Badeanstalt errichtet.

4. Der Exercierschuppen im Fort Leopold wurde gleichfalls als Hülfs
lazareth eingerichtet, neben demselben ein Ökouomie-Gebaüde erbaut und 
beide durch einen Berbindungsgaug in Zusammenhang gebracht.

5. Das Gebaüde des Militair-Casino, in der Lindenstraße Nr. 1 a, wurde 
Mr Unterbringung kriegsgefangener Officiere und deren Burschen her
gegeben.

6. Das Garuison-Lazareth-Gebaüde, am heiligen Geistthor Nr. 1 wurde 
bon Grund ans renovirt und mit neüen zweckdienlichen Eiurichtuuaeu 
versehen.

7. Die Blockhaüser 3, 6, 17 und 18 wurden als Arrestlokale,
8. Der Artillerieschnppen Nr. 9 im Fort Wilhelm als Lazareth, und
9. Das Friedens-Pulver-Magazin Nr. 4 in demselben Fort als Wachtlokal 

eingerichtet.
10. Um bei etwa entstandenem Feüer, so wie bei Unruhen, welche möglicher 

Weise unter den Gefangenen ausbrechen konnten, schleimige Nachricht 
geben zu können,, wurden nach den Lagern zu Krekow und im Fort 
Wilhelm Telegraphen-Leitungen angelegt. )*

E. Auf dem großen Exercierplatze bei Krekow wurden 28 Baracken in per
manenter Bauart hergestellt, welche für die Folgezeit die Bestimmung haben, 
während der Schieß-Übungen des schweren Geschützes die gesummten Officiere, 
Mannschaften und Pferde der 2ten Artillerie-Brigade anfzunehmen; auch ist hier
bei auf Einrichtung eines Hülfslazareths und Anlage einer Beerdigungsstätte 
Rücksicht genommen.

F. Bei Damm sind auf städtischem Territorium, an der Südseite der Eisen
bahn und der Ostseite der nach Stargard, bezw. nach Piritz führenden Stein- 
bahn, 11 neue Baracken gebaut und ein, vom dortigen Magistrat erworbenes 
Gebäude ist für militairische Zwecke eingerichtet worden. Sämmtliche Gebaüde 
sind in permanenter Bauart ausgeführt und im Innern so hergestellt, daß sowol 
das in Damm garnisonirende Pommersche Train-Bataillon Nr. 2 mit seinen 
Mannschaften und Pferden, als anch das ganze Train-Depot des 2ten Armoe-

*) Für den Fall, daß unter den Kriegsgefangenen des Dammschen Lagers Unruhen ent 
Netzen sollten, war, in Folge Verabredung mit dem Dircctorinm der Berlin-Stettiner Eisen- 
'ahn (Gesellschaft, die Benutzung der zwischen den Stationen Stettin und Damm bestehenden, 

zur Eisenbahn gehörigen Leitung, in Aussicht genommen worden.
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Corps und eines Reserve Armöe-Cvrps darin friedensmäßige Unterkunft findet; 
auch ist ein Lazarett) und ein Todtenfeld eingerichtet.

Für die gesummten Bauten und Einrichtungen wird eine Summe von bei- 
laüfig Einer Million Thaler bis zu ihrer vollstündigeu Fertigstellung erforderlich 
sein. Hierbei sind jedoch die Kosten für die kasernenmäßige Friedens-Einrichtung 
nicht mit berechnet, welche bei Beschränkung auf das aüßerst Nothwendige für 
jedes der 3 Lager ca. 25.000 Thlr. betragen werden.

TU. Namcns-Berzeichnifi der Offiziere Hähern Ranges 
unter den französischen Kriegsgefangenen, 

welche in Stettin internirt gewesen; nach der Zeitfolge, 
wie sie zum Depot eingeliefert worden sind.

*) Nebst Frau und Kind. Wohnte Anfangs im Hotel de Prusse, später in der Großen 
Ritterstraße Nr. 3. Außerdem hatte auch der Capitaiu de Villeneuve, Henri Laon, vom 
7. Linien-Regiment, aus Marseille, seine Frau und ein Kind kommen lassen. Die Familie 
wohnte im Hotel de Prusse.

Name. Charge. Truppeutheil. Heimathsort.

1. Jamais, Francois 
Alfred.

2. Lesceq, Victor.
3. Loyre, Eugène.
4. Geraudel de St. 

Agathe, Jules.
5. Paon, Eugène.
6. Durasse, Jean 

Maria.
7. Grouvel, Francois 

Felix.
R. de Brives, Joseph.

9. de Quinerot d'Har- 
ranzain, Eduard.

10. Debourgues, Victor 
Auguste.

Chef de Bataillon, 
desgl. 
desgl.

desgl. 
desgl.

Général de Division.

Colonel.
Lieutenant Colonel.

Chef d'Escadron.

desgl.

76e Régiment de ligne. 
Du Génie, 

desgl.

56° Régiment de ligne 
95e desgl.

Du Génie.
Commandant en Reserve 

d’Artillerie.
Artillerie en Reserve du 

1er Corps.

desgl.

desgl.

Metz.
Rouen.
Paris.

Neübreisach.
Dieppe.

Bayonne.

Straßburg.

Murat (Cautal.)

Bourges.

Beauvoir sur Mer 
(Vendée).

11. Robert,Pierre Joseph
12. Fau, Jules.
13. de Coalpont, Arthur
14. d’Abbatucci, An

toine.
15. Colcomb, Paul
16. de Mussy, Joseph.
17. Chaumette, Charles
18. Petitjean, Jean Bap 

liste
19. Rapp, Louis
20. de Leuchey, Gustave.

Colonel 
Chef d’Escadron 

desgl.

General de Division 
Lieutenant Colonel 

Chef d’Escadron 
desgl.

Chef de Bataillon

desgl.
Lieutenant-Colonel

Etat-major 
État major d’Artillerie 

10e Regiment d’Artillerie

Infanterie, 5 Corps 
État-major, 6 Corps 

10« Régiment d’Artillerie 
8« desgl.
3lue Régiment des Tirail

leurs d’Alger.
desgl.

2« Régiment de ligne.

Rouen.
La Rochelle. 

Rennes.

Zicavo (Corse).
Paris.
Dijon.

Bourdeaux.
Valdasel (Vosges).

Erstein (Bas Rhin).
Orléans. *)
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Name. Charge. Truppentheil. Heimathsort.

21. Billot, Edouard
22. Branlard, Eugène
23. Fonregrives, Hya

cinthe
24. dePrudhomme,Desir«
25. Desprets, Philippe
26. Nicolas, Nicolas 

Charles.
27. Poudrel, Gustave.
28. Duval, Joseph
29. Barrue, Jacques 

Charles
30. Aubry, Albert Louis.

Lieutenant-Colonel 
Chef de Bataillon

desgl. 
desgl.

Colonel

Général de Brigade 
Chef de Bataillon 

Colonel.

desgl.
Lieutenant-Colonel

56« Régiment de ligne 
desgl.

4« Bataillon des 
chasseurs à pied.

46« Regim. de ligne. 
10« Régim. d'Artill.

2m® Brigade 5« Corps 
61« Régim. de ligne 
État major du Génie 
3« Rég. des tirail

leurs d'Alger.
desgl.

Gray (Hte. Garonne). 
Bangé(MaineetLoire) 
Castel Sarrasin (Tarn 

et Garonne).
Salens (Jura). 

Lons le Soulnier.
Rémonville (Arden

nes).
Grénoble.

St.Malo (Jlle et Vil.).

Auch (Gers).
Corbeil (Saine et 

Oise).
31. Matthieu, Louis.

32. Lecoeuvre, Henry.
33. de Mornac, Raoul.
34. Pichon, Octave.
35. Puymorin, Charles.
36. Hervé, Felix Joseph 

Henry.
37. Fraboulet de Ker- 

b ô a d e c, Joseph 
Henry.

38. de Lartigue, Maria 
Hyppolite.

39. Corbin, Charles.
40. de Mauroy, Victor 

Emile.

Chef de Bataillon

Lieutenant-Colonel 
Chef d'Escadrou 

Chef de Bataillon 
desgl.

desgl.

Général de Brigade

Général de Division 
Chef d'Escadrou

Lieutenant-Colonel

desgl.

9« Régiment d’Artillerie, 
desgl.

1« Bat. chass. à pied.
3« Régiment des Zuaves.

desgl.

1« Brig. 4« Div. 1« Corps.

1« Corps.
État-major 1« Corps.

22« Régiment de ligne.

Castelnau de GuniS 
(Hérault).

Lille. 
Napoléon-Vendée.

Metz.
Uzel (Côtes du Nord).

desgl.

Brest.
Montesquier Val- 
vestre (Hte. Garonne). 

Paris, 

desgl.
41. Gerber, Alphonse.
42. de Montcels, Charles.
43. Maly, Joseph.
44. Havel, Amedée.
45. Cadart, Charles.
46. Regaol, Jean Bap

tiste.
47. Bourgeois, Pierre 

Jean Maria.
48. Vieille, Victor.
49. Roulet, Louis.
50. Mergé, Julien.

Chef de Bataillon 
Lieutenant-Colonel 
Chef de Bataillon 
Chef d'Escadrou 

Général de Brigade.

Lieutenant-Colonel.

Chef de Bataillon, 
desgl. 
desgl. 
desgl.

22« Régiment de ligne. 
8« Régiment de ligne. 

86« Régiment de ligne. 
10« Régiment d'Artill.

Le Génie du 12« Corps.

desgl.

desgl. 1« Division, 
desgl. 2« Division.
desgl. 3« Division.

14« Régiment de ligne.

Metz.
Bar le Duc.
Perigueux. 

Rouen. 
Rheims.

St. Claude (Jura).

Niort. 
Bésan^on. 
Marseille.

Paris.
51. deVendeuvre,Rey

mond.
52. Gontier, Jean.
53. Lasserre, Edmond.
54. Blanche, Emanuel.
55. de Quincerol d'Ha- 

ranguier, Emanuel.

Général de Brigade. 
Lieutenant-Colonel. 

Commandant, 
desgl.

Chef d'Escadrou.

Cavalerie.
8« Rég. Chass. à cheval 

desgl. 
desgl.

5« Régiment d'Artill.

Caen.
Montmedy. 

Lambes (Gers). 
Chàlons sur Saône.

Straßburg.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX.
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Name. Charge. Truppentheil. Heimathsort.

56. Parrot, Francois 
Victor.

57. Bartel, Eugene.
58. Larchey, Erneste.
5)9. Durasse, Romountel 

Adolphe.
60. Bichery, Alphonse.
61. Mowat, Robert

Knight.

Chef de Bataillon, 
desgl. 
desgl.

Colonel.
Lieutenant-Colonel. 

Chef d’Escadron.

20° Regiment d’Artill.
16« Régiment de ligne.
18« Régiment de ligne. 

Commandant de Strass- 
bourg.

61« Régiment de ligne. 
10« Régiment d’Artill.

Straßburg. 
Straßburg. 
Straßburg.

Bienze (Meurthe).
Paris.

London.

In der Liste, aus welcher das vorstehende Berzeichniß ein Auszug ist, sind 
204 Namen aufgeführt. Unter den 143 nicht genannten Officieren befanden 
sich 62 Capitains, 57 Lieutenants, 15 Unter-Lieutenants, 3 Adjudanten und 
Ordonnanz-Offiziere, 4 Intendantur-Offiziere, 2 Musikmeister (Chefs de musique) 
die in der französischen Armee Offiziers-Rang haben.

In dem Berzeichniß findet man zwei allgemein bekannte Namen: Nr. 14 
der General d'Abatucei — hier mit einem Doppel b geschrieben — ein Korse, 
ohne Zweifel ein Urenkel von Giacomo Pietro Abatucci, f 1812, der in der 
Geschichte seines Vaterlandes zur Zeit Pascal Paoli's eine Rolle gespielt hat, 
und sehr wahrscheinlich ein Sohn desjenigen Abatucci, welcher, ein eifriger Bona
partist, nach dem Staatsstreiche Louis Napoleons, im Januar 1852 Großsiegel
bewahrer und Justizminister, und im December desselben Jahrs Mitglied des 
Senats deH zweiten Kaiserreichs wurde. Sodann Nr. 19, der Bataillons- 
Commandeur Rapp, ein Elsässer von Geburt, vielleicht ein Enkel, sicherlich ein 
naher Verwandter des, vom ersten Napoleon gegraften Johann Napp, ans Kol 
mar, berühmter General des ersten Kaiserreichs, seit der Übergabe Danzig nach 
Kalckreüths heldenmüthiger Vertheidigung, 1807, Gouverneur dieses Platzes, zu 
wiederholten Malen, so 1810, dann nach der regellosen Flucht aus Rußland, 
Ende 1812 bis Januar 1814, wo er die Festung wegen Mangels an Proviant 
und Munition übergeben mußte. In Danzig hat sich Rapp ein gutes Andenken 
erhalten, namentlich 1810 zur Zeit der Eontinentalsperre, als er, auf Befehl 
seines Kaisers, alle auf dem Platze vorhandenen Waaren engländischen Ursprungs 
verbrennen mußte, wobei er, wie man zu sagen pflegt, mehr als Ein Auge zu
drückte. Mit 34 Jahren Divisions-General erreichte er nur ein Alter von 
49 Jahren. Als Pair von Frankreich f er am 8. November 1821 auf seinem 
Gute Rheinweiler. • , ,

Unter den Subaltern-Offizieren der französischen Kriegsgefangenen, die in 
Stettin internirt gewesen find, begegnet man auch einem hochberühmten Namen 
in der wissenschaftlichen Welt; es ist Alfred Delambre, Capitaiu vom Ingenieur 
Corps beim 12. Corps d'Armée, dessen Heimath Paris, muthmaßlich ein Enkel 
des am 19. August 1822 zu Paris f Astronomen Jean Baptiste Joseph Delambre, 
durch seine, gemeinschaftlich mit Mecham ausgeführte große Gradmessuug längs 
des Pariser Meridians, der Vater des heütigen — auch im Deütschen Reich 
leider adoptirten — Maaßes, dessen Längenmaaß-Einheit der 10 Millionste Theil 
eines Erdmerdian-Quadranteu Mètre heißt. Ferner erinnert der Name des 
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Capitains vom 96. Linien-Regiment Peter Mana Gustav d'Abaddie, aus 
Nîmes, au deu verdienstvollen Afrika-Reisenden d'Abaddie, dessen Werk Géodésie 
d’Ethiopie, Paris 1860—1863, mit trefflichen Karten, für die Kunde des öst
lichen Mittel-Afrika Epoche machend gewesen ist. Der Capitain vom 16. Artil
lerie-Regiment, Franz Conrad Eüler, aus Straßburg, gehört unstreitig zu der 
ursprüuglich Schweizer Familie, aus der Leouhard Eüler, geb. zu Basel 1707, 
einer der größten Mathematiker aller Zeiten entsprossen war. Der Capitain 
Justin Jsambert, vom Generalstabe, aus Jarnac, Departement der Charente, ist 
nmthmaßlich ein Verwandter des berühmten Rechtsgelehrten und zur evangelischen 
Kirche übergetretenen Franz Andreas Jsambert, f am 13. April 1857 zu Paris. 
Der Capitain Albert Jourdan, vvm Generalstab, aus Lyon, gehört wol zu der 
Familie entweder des Matthieu Jouve Jourdan, eines der berüchtigsten Revo
lutionsmänner Frankreichs, der sein Leben auf der Guillotine beschloß 1794, 
oder des berühmten Heerführers unter der ersten Republik und dem ersten Kaiser
reich, Jean Baptiste Jourdan, der als Pair von Frankreich und Gouverneur 
des Hotels der Invaliden zu Paris am 23. November 1833, im Alter von 
71 Jahren f ist. Gehört der Capitain Eugène Damiens, vvm 94. Linien- 
Regiment, aus Mézières, zur Sippschaft des Königsmörders Robert Francois 
Damiens, der am 5. Januar 1757 den Mordversuch auf Ludwig XV. machte, 
obgleich dessen ganze Verwandtschaft auf ewig aus Frankreich verbannt wurde? 
Der Lieutenant Philipp Joseph Gosselin, vom 2. Bataillon der Jäger zu Fuß, 
aus Quesnoy, Nord-Departement, der bei Forbach am 6. August in Kriegsge
fangenschaft gerathen war und zu deu 5 ersten Offizieren gehörte, welche in der 
Nacht vom 11. auf dell 12. August in Stettin eintrafen, ist ohne Zweifel ein 
Nachkomme von Pascal Francois Joseph Gosselin, ein Zeitgenosse Conrads 
Männert, und wie dieser ausgezeichnet als Forscher auf dem Gebiete der Erd- 
kllnde der Alten. Gosselin war geboren zn Lille und f 79jührig am 7. Februar 
1830. Der Lieutenant Henry Lebrun, vom Generalstab des Ingenieur-Corps, 
alls Arras, führt einen Namen, der in Frallkreich zwar ziemlich gemein ist, doch mag 
es immer möglich sein, daß er ein Nachkomme von Frankreichs größtem Lyriker aus 
der klassischen Schule ist, dem man den Ehrennamen „Pindar* gegeben hat.

Man sieht, Stettin hat unter den kriegsgefangenen französischen Offfzieren 
mehrere beherbergt, die einen histvrlschen Namen führen. Auch einen Musel
mann, einen Sohn Afrika's, den Unter-Lieutenant Ben Ehmade Mahomed, vom 
1 Bataillon der Algierschen Jäger oder Tirailleurs, dessen Heimathsort Algier. 
Algier und Bona hat 3 andere Lieutenants, aber Christen, gestellt; ein vierter 
ist sogar am Senegal, in der Colonie St. Louis, zu Hause.

Die Liste gibt uicht an, bei welcher Action die Offiziere in Kriegsgefangen
schaft gerathen, auch in der ersten Zeit nicht, wann sie in Stettin eingetroffen 
sind. Erst für den 8. October 1870 enthält die Liste den Nachweis, daß 7 
Offiziere angelangt sind, und dann führt sie am folgenden Tag, den 9. Octo- 
ber, eine lange Reihe auf, 43 Offiziere an der Zahl, welche mit Einem Eisen- 
bahnzuge zum Depot gekommen. Muthmaßlich gehörten sie zur Besatzung von 
Straßburg, welches am 28. September kapitulirt hatte. Aie Muthmaßung wird 
zur Gewißheit, wenn man sieht, daß der Commandant von Straßburg, Oberst 
Durasse, Nr. 59 des obigen Verzeichnisses, und der Platz-Commandant der 
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Straßburger Citadelle, Capitain Andrö Sarre-Tilhoulaud, aus Magnac Bourg, 
Departement Haute Vienne, sich unter diesen Gefangenen befanden. Der letzte von 
den in der Liste genannten Offizieren traf am 24. November ein, es war der 
Lieutenant Lafitte vom 28. Marschregiment, der aber wegen Stumpfsinnigkeit 
sofort ins Garnison-Lazareth gebracht werden mußte. Die Angabe des Marsch
regiments deutet an, daß der Gefangene zu einem der Gambetta'schen Heerkörper 
gehört hatte, was auch von 2 Capitains und 2 Lieutenants zu sagen ist, welche 
am 26. October zum Depot kamen; diese 4 Offiziers waren von der Garde 
mobile des Departements du Gard, also aus dem südlichen Frankreich.

Zufolge einiger Nebenlisten, die über die kriegsgefangenen Offiziere geführt 
worden sind, stammten 10 aus der Schlacht bei Wörth und Reichsyofen am 
6. August, 1 aus der Schlacht bei Forbach an demselben Tage, 7 aus dem 
Treffen bei Hagenau am 7 August, 3 aus dem Kampfe bei St. Privat am 
18. August, aus der Schlacht von Sedan am 1. und der Capitulation am 
2. September, 58 Offiziere, von der Straßburger Besatzung 40, oben sind 50 
nachgewiesen; zusammen 129. Der Überrest von 75 Offizieren kamen von Metz 
und den Kümpfen an der Loire.

Die 204 Offiziere der Haupt-Liste sind nicht während der ganzen Dauer 
ihrer Kriegsgefangenschaft in Stettin internirt gewesen. Viele haben im Verlauf 
derselben ein anderes Depot zum Aufenthalt angewiesen erhalten. Sv wurden 
bereits am 16. September 1870 19 Offiziere nach Neü-Strelitz verlegt. Auf 
besondere Verfügungen des Kriegsministeriums, und mnthmaßlich auf Antrag 
der Betreffenden, wurden 3 Offiziere nach Düsseldorf, 1 nach Karlsruhe, 2 nach 
Wiesbaden, darunter der Brigade-General Nicolas, Nr. 26 des Verzeichnisses, 
am 8. December 1870, 1 nach Mainz, 1 nach Leipzig, 1 nach Neüwied, 1 nach 
Koblenz, 1 nach Erfurt entlassen, 6 Offiziere wurden bereits auf Verfügung vom 
5. October 1870 nach Dietz an der Lahn verlegt.

Bemerkenswerth ist die Zahl der Offiziere, die ihre Heimath im heütigen 
Reichslande, Elsaß und Lothringen, vornehmlich im Elsaß haben. Es sind ihrer 
nicht weniger als 42. Sind sie nach dem Frieden in französischen Diensten 
geblieben? Von Pariser Kindern sind 15 in Stettin gewesen. Von anderen 
großen Städten haben Lyon und Bordeaux je 1 gestellt.

Wer von den Fremden, welche Stettin Jahr aus Jahr ein in großer Menge 
besuchen, kennt nicht die berühmte Canditorei der Gebrüder Jenny in der Kleinen 
Domstraße? In diesem Hause war es von jeher Sitte gewesen, daß man das
jenige, was man verzehrt hatte, beim Weggehen, nach eigener Angabe am Schänk
tisch bezahlte. , Im Herbste 1871, nach längerer Abwesenheit die schönen Raüme 
des Hauses wieder betretend, mußte die in jeden Zimmer aufgehängte Einladung 
zur sofortigen Berichtigung der erlangten Erfrischung an den Aufwärter auffällig 
erscheinen. Auf die Anfrage, warum das Haus von seiner uralten Sitte abge
wichen sei, gab der Geschäftsführer zur Antwort: „Es war eine traurige Noth
wendigkeit. Während die französischen Kriegsgefangenen hier waren, erfreüte sich 
unser Haus eines zahlreichen Besuchs der Officiere, die sich aber nicht daran ge
wöhnen wollten, hier am Buffet das zu bezahlen, was sie verzehrt hatten. Sie 
gingen ohne Weiteres ab, kamen wieder und gingen wieder ab, ohne Zahlung zu 
leisten. So ging es viele Wochen lang. Dieses Benehmen konnte selbstverstünd-
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lieh nicht länger geduldet werden. Darum der Anschlag. Er schreckte nicht ab. 
Die Officiere kamen eben sv zahlreich, wie früher, aber nur um die belgischen 
Zeitungen zu lesen, verzehrt wurde nunmehr nichts oder blutwenig. Dadurch, 
daß sie die Zeitungen vollständig in Beschlag nahmen, beeinträchtigten sie unsere alten 
Stadtgüste, die auch durch die lächerlichen, prahlhänsigen Aufschneidereien der Franz- 
nlünner, in denen sie sich, trotz ihrer militairischen Demüthigung, als Söhne der großen 
Nation nach wie vor außerordentlich gefielen, nlehr oder minder verscheücht wurden."

Das Nichtzahlen bei Jenny ist ein Seitenstück zu den Pendule- uud anderen 
Räubereien der Freischärlerführer im eignen Laube, die ein verlogenes, nichts
nutziges Zeitungsschreibervvlk den deutschen Ofsicieren in frechster "Weise aufzu
bürden versucht hat; zu deu Zerstörungen und Mordbrennereien, womit die Ver
theidiger von Paris öffentliches und Privat-Eigenthum in den reich ausgestatteten 
Umgebungen der Hauptstadt in wilder Lust verwüstet habeu; zu dem verbreche
rische«, aller Meuschlichkeit Hohn sprechenden Treiben der Ungeheüer, der Hyänen 
des Schlachtfeldes, die bei nächtlicher Weile die Todten und Verwundeten ge
plündert und wol auch einem armen Verwundeten, der noch die Kraft hatte, sich 
zur Wehre zu setzen, die Kehle durchschnitten haben! Das Volk der Wälschen 
ist so tief gesunken, daß ein Ausrichten unmöglich scheint. Durch lauge Züge Gebete 
plärrender Wallfahrer zu irgend einem Holzklotz von Marienbild mit Drehaugen 
u. s. w., welche ein verschinitztes Pfaffen-Gezücht auf die Bahn gebracht hat, 
kann ihm nicht geholfen werden. Es hat sich dadurch in den Augen der Welt 
nur lächerlich gemacht, und eben dadurch nach diesseitiger Anschauung nicht einen 
Fehler, nein ein Verbrechen an sich selber begangen. Ihr einstiger'Wahlspruch: 
Aide-toi, et le ciel d’aidera! ist deu Franzosen vollständig abhanden gekom
men. Das unglückliche Volk hat sich selbst dem Untergange geweiht!

IV. Pflege der verwundeten und kranken Kriegsgefangenen.
Schon bei dein ersten Transporten der Kriegsgefangenen, welche in Stettin 

eintrafen, befanden sich viele Verwundete, deren Verletzungen jedoch der Art 
waren, daß man sie ohne Gefahr für ihr Leben die Reise, die trotz der Schnellig
keit der Beförderung, doch immer eine sehr weite war, hatte machen lassen können. 
Auch mehrere Kranke gab es unter ihnen. Für ihre Heilung mit) Pflege mußten 
alsbald Anstalten getroffen werden. In den Berichten I und II ist bereits ge
sagt, was für Lazareth-Einrichtungen zunächst getroffen wurden.

Diese Einrichtungen reichten aber nicht mehr aus, als die Zahl der Kriegs
gefangenen zu Tausenden anwuchs. Es mußte auf Vermehrung der Lazarethe 
Bedacht genommen werden; denn es brachen unter den gesund angekommenen 
Leüten Krankheiten aus, wozu sie den Stoff theilweise selbst mitbrachten, 
theilweise aber auch unterm Einfluß des rauheru Klima, im Vergleich mit dem 
ihres Vaterlaudes, und der kühl und feücht gewordenen Herbstwitterung hier em
pfingen. Im großen Ganzen waren die Fremdlinge, die wir bei uns gesehen 
haben, junge Leüte, von kleiner, schwächlicher Statur, schwächlichen und blassen 
Aussehens und von einem Körperbau, der nicht geeignet ist, den schweren 
Strapatzen des Kriegslebens lange Widerstand zu leisten. Einfluß auf die zahl
reichen Erkrankungen hat auch ein moralisches Leiden geübt, von dem die Kriegsge- 
angenen heimgesucht wurden, das Bewußtsein, von den — deütschen Barbaren 



854 Die Stadt Stettin — als Festung.

besiegt und gedemüthigt worden zu sein, und durch deren Schwert die militairische 
Ehre der unbesiegbaren Nation eingebüßt zu haben, denn auch unter den Mann
schaften, diesen winzigen Geschöpfen der großen Mehrheit nach, war der Größen- 
Wahnsinn Frankreichs lebendig, unerschüttert. Kräftige Männergestalten hat man 
unter den Kriegs-Gefangenen nur wenige gesehen.

Unter den Krankheiten, zu denen die Kriegsgefangenen den Stoff mitbrachten, 
sind in erster Stelle die Pocken zu nennen, die ihr Gift alsbald zu einer voll
ständigen Seüche ausbreitetcn, welche die Errichtung von Absondcrungs-Lazarethen 
nothwendig machten. Rheumatische Leiden in der Form von akuten und chronischen 
Gelenk-Rheümatismus, rheümatischer Lähmung der Muskeln, rheumatischen Kopf- 
und Brustschmerz, so wie catharralische Krankheitserscheinungen aller Art, Lungen
entzündungen, typhöse Fieber, u. s. w. haben unter den Franzosen geherrscht, und 
den sie behandelnden Ärzten in der Bekämpfung der Krankheit nicht selten schwere 
Sorgen bereitet. Da von den Militair-Ärzten nur einige daheim geblieben 
waren, so umßte die Commandantnr die sämmtlichen Civil-Ärzte Stettins, 
Grabows, Damms in Anspruch nehmen, und diese Männer haben Monate lang, 
bei Tag und bei Nacht, im Dienste der Menschheit gestanden, als Pfleger ver- 
wulldeter und kranker Feinde, die aber auch — uud das mnß mau an den Fran
zosen rühmlich anerkennen — wenn geheilt oder wiederhergestellt, mit dank
erfülltem Herzen gegen die deütschen Ärzte ans den Lazarethen geschieden sind.

Über die Zahl der in den Lazarethen behandelten und verpflegten Franzosen, 
verwundeter und erkrankter, sind specielle Listen nicht geführt worden; bei der 
überaus großen Menge von Füllen, ist dies, in Ermangelung schreibender Ar
beitskraft unmöglich gewesen. Ràm schätzt aber die Zahl der in den Lazarethen 
ärztlich Behandelten auf nicht weniger, denn lö.(XX) Mann, doch mit Einschlnß 
der wenigen von denjenigen leichtverwundeten Krieger der vaterländischen Heere, 
welche ihrem Zustande nach ans den Feldlazarethen entlassen und ins Innere des 
Landes, sogar bis Stettin transpvrtirt werden konnten.

Da die in den obigen Berichten I und II genannten Lazarethe lange 
nicht ausreichten, und sonst in öffentlichen Gebäuden der Militair- und Civil- 
Verwaltung Räumlichkeiten nicht verfügbar waren, sv mußte die Commandantur 
anderweit Rath schaffen. Sie schloß mit den Besitzern der in Grabow re. telegenen 
großen Säle, die sonst mehrentheils dein Vergnügen der Einwohner gewidmet 
sind, Verträge ab, kraft derer diese Raüme miethsweise zu Lazaretheu be
nutzt wurden. Von folgenden dieser Mieths-Lazarethe ist die Dauer der Benutzung
bekannt. ]s7f)

1. Friedrichsaal, in Grabow, Lindenstraße 6.....................................October 13 bis
2. Müllers Saal, in Grabow, Lindenstraße 10................................ - 13 *
3. Tresters Saal, in Grabow, Lindenstraße 17................................ - 23 —
4. Suhle? Saal......................................................................................... Novbr. 12 —
5. Elysium in der Borstadt Grünhof-Kupfcrmühle........................... - 17
6. Marquardts Saal in Grabow, Breitestraße 21   - 21 —
7. Kriesens Ballhaus, Unterwiek 37 d..................................................... - 23 —
8. Petrihof, der Stadt Stettin gehörig, in Grünhof..................... - 24 —
9. Fort Leopold, Exercierschrlppen (s. Bericht 1 mtb II) ... . « 29 —

10. Elisenhöhe, der Stadt Stettin gehörig, in Frauendorf . . . Decbr. 13
11. Liebreichs Volksgarten in Grabow, Lindenstraße 27 ... . » 27 —
12. Malchows Schützenhans in Grabow, Lindenstraße 26 . . 1871 Jan. 8 —

1871.
Mai 22.
März 6.
März 8.
März 6.
April 6.
März 9.
Mai 16.
April 13.
Mai 31.
Juni 13.
März 12.
April 7.
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Außerdem waren Lazarethe in der Villa-Colonna zu Altturnei, in der Wasser- 
heilanstalt-Bergquell zu Frauendorf, Elisenstraße 9; im Barackenlager bei Damm; 
in Eckerberg; in Krekow und im Stifte Salem zu Neü-Turnei. Auch iu 
Pasewalk bestand ein Lazareth, das von Stettin aus belegt worden ist.

Ist die Zahl der Verwundeten und Kranken nahe richtig, so ist die Sterb
lichkeit unter den Kriegsgefangenen sehr groß gewesen, sie beträgt 5 Prêt, der in 
ärztlicher Behandlung Gewesenen; denn nach den über die Sterbefülle nach den 
täglichen Rapporten aufgestellten Listen, beträgt die Zahl der bei Stettin in der 
Erde der — deütschen Barbaren bestatteten Söhne der großen, die Civilisation 
einzig vertretenen Nation, 863. Die letzten Sterbefülle kamen am 25. Juni 
1871 vor. Es waren ihrer vier Soldaten vom 22., 36., 69. und 67. Linienregi- 
mente, davon starb einer in Salem, drei im Krekvwer Lazareth. Todesursachen 
war bei zwei Lungenschwindsucht, bei einem Tubereulose, beim vierten Lungen
entzündung. An den Folgen der Schwindsucht starb am 2. Mai 1871 im Laza
reth zu Krekow auch ein Muselmann, der Soldat Ahmed ben Ahmed vom 
2. Bataillon der Algerischen Tirailleurs.

V. Thätigkeit des Stettiner Vereins zur Pflege tut Felde verwundeter und 
erkrankter Krieger des vaterländischen Heeres iu deu Jahren 1870 und 1871.

Niemand hat den französischen Krieg kürzer und bündiger, Niemand den 
Anlaß dazu treffender und drastischer geschildert, als der Lahrer hinkende Bote in 
seinem illustrirteu Familien-Kalender auf die Jahre 1871 ^und 1872. Namentlich 
hat er in dem zuletzt genannten Jahrgange eine Gedenktafel der „Siege des deütschen 
Volks über die Franken" gestiftet, von dem er sagt: „Da kann der geneigte Leser roth 
anstreichen, wo er selber dabei war, oder sein Sohn oder sein Brnder, und ach, 
mancher wird auch ein Kreüzleiu machen müssen für einen gefallenen Helden. 
Und so kann Jeder Deütschlands Ehre, Ruhm und Herrlichkeit unter seinem 
Spiegel hangen haben, und er soll fleißig darin lesen, und seine Kinder und 
Kindeskinder sollen es thun, und sollen sich stets erwärmen und begeistern an 
den Heldenthaten des großen Deütschen Volks, eine ernste Mahnung an Alle: 
Stets würdige Söhne zu fein des großen Vaterlandes".

In seinem wohlbekannten, unübertrefflichen, sarkastischen Huntor beschreibt 
der Hinkende sodann die Ereignisse der neünzehn ersten Tage des Julimouats 
1870, wie folgt:

4. Die Spanier halten's ohne König nicht länger aus und fragen den Prinzen 
Leopold von Hohenzollern, ob er nicht Lust habe? Der Prinz sagt: „Meinethalben, 
ich kanns ja probiren."

6. Darauf hin erste Spureu vou Verrücktheit bei der grrrande nation. Die 
kaiserlichen Minister erklären in der Kammer, daß die Ehre Frankreichs es nicht 
dulden könne, daß ein Hohenzollern spanischer König werde. Die Kammer ist 
ganz der gleichen Meinung; ohne Erlaubniß der großen Nation darf nirgends ein 
König etablirt werden, und nun gar noch ein Hohenzollern.

9. Da schickt der Kaiser Napoleon ben Grafen Benedetti nach Ems und 
läßt dem Könige von Preüßen sagen, er — der König — dürfe es nicht 
leiden, daß Prinz Hohenzollern König von Spanien werde. Der kam aber an 
den rechten:
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Wilhelm sagte: „Benedettig „Bor mir mögen die Spaniolen
„Sie ereifern sich unnöthig, „Sich nach Lust 'nen König holen
„Brauchen Sie man nur Verstand! „Meinethalb aus dem Pfefferland."

12. Prinz Hohenzollern hat aber an diesem Vorgeschmack schon genug, nnd 
keinen Appetit für die eigentliche Mahlzeit. Zu viel spanischer Pfeffer. Er läßt 
also den Spaniern danken, er sei augenblicklich verhindert, spanischer König zu 
werden, und wolle vor der Hand lieber Prinz bleiben.

13. Das paßt den Franzosen nicht in ihren Kram, sie wollen Rache für 
Sadowa, und Krieg mit den Preüß um jeden Preis. Benedetti muß den König 
Wilhelm in Ems auf der Promenade anfallen und verlangen, daß der König es 
schriftlich von sich gebe, daß er niemals in die spanische Thronkanditatur eines 
Hohenzollern willigen werde. Armer Benedetti, denn:

„Da steht unser Wilhelm Rexe „Sagte gar nichts weiter, sundern
„Sieht das klägliche Gewächse „Wandte sich, daß bewundern
„Mit den Königsaugen an: „Jener seinen Rücken kann.

16. Jetzt kommt die Verrücktheit in Frankreich gänzlich zum Durchbruche. 
Die Emser Pastillen, welche die große Nation zu schluckeu bekommeu hat, wirken 
abführetld auf die französische Ehre. Die Regierung, die Kammer, das Volk alle 
schlagen Purzelbäume vor Wuth. Der Krieg wird beschlossen.

19. Graf Bismarck theilt dem Reichstage die Kriegserklärung Frankreichs mit. 
Das ganze Haus erhebt sich. Stürmischer Beifall! Hurrah!

Die Wahl des Tages, an dem der Franzosen-Kaiser den Kampf ankündigen 
ließ, vollendete seine und feiner Regierung Infamie! König Wilhelni sollte rn 
seinen innigsten Gefühlen gekränkt werden. Wußte nmn es doch iu Paris 
durch seine diplomatischen Spione nur zu gut, daß der 19. Juli für den König 
und sein Haus exn Tag der Trauer ist, der im engsten Familieiikreise in stiller 
Zurückgezogenheit, verlebt zu werden pflegt. Es ist der Tag, an dem 60 Jahre 
vorher des Königs erhabene Mutter, Königin Louise, gebrocheneu Herzens aus dem 
Leben schied. .

Unvermeidlich also war der Zweikampf zwischen zwei großen Nationen. Mußte 
doch der in so frecher Weise hingeworfene Fehdehandschuh aufgenommmen werden. 
Aber während das Volk in Waffen hinauszog über den Rhein und gleich in den 
ersten Tagen des Kampfes die Gränzen Franziens siegreich überschritt, waren daheim 
edle Menschenfreünde, Männer und Frauen, thätig, den im Felde stehenden Söhnen, 
Brüdern, Vätern, das schwere Werk der Vertheidigung der Vaterlands-Ehre er
leichtern zu helfen, durch Zusendung von Liebesgaben, die in der Heimath in 
allen Gauen, vom Fels zum Meere, so weit die deütsche Zunge klingt, ge
sammelt wurden, durch Vereine, die aller Orten zusammen traten. So auch in 
Stettin. Ohne Ahndung, daß er sobald thatkräftig ins Leben treten müsse, war 
hier im Jahre 1867 ein Verein gegründet worden, der sich im Wesentlichen ans 
die Sammlung eines kleinen Fonds, sowie, nach Lage der Dinge, ans die Be- 
sprechung der auf Grund der Genfer Convention stattgefundenen internationalen und 
deütscheu Conferenzen zu beschränken hatte.

Der Verein begann, nachdem der Telegraph am 16. Juli verkündet, der 
rachebedürftige Franzos habe auf der Tribüne seiner Volksvertreter wüthend, 
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brüllend und heulend in die Kriegstrompete gestoßen, seine praktische Thätigkeit 
sofort am 18. Juli 1870.

Der Vorstand des Stettiner Vereins zur Pflege im Felde verwundeter und 
erkrankter Vaterlandsvertheidiger bestand aus folgenden wackeren Männern, deren 
Namen für alle Zeiten den Nachkommen erhalten zu werden, das vollste Recht 
haben; es waren:

Buchhändler Th. von der Nahmer, Vorsitzender. Polizei-Präsident v. Warn
stedt, Stellvertreter. Kaufmann G. Schreiber, Schatzmeister. Stadtrath Bock. 
Appellations-Vice-Präsident v. Brauchitsch. Kaufmann Gadebusch. Makler Greff- 
rath z. Z. Stadtverordneter. Kaufmann Lichtheim. Commerzienrath Johannes 
Qmstorp. Fabrikant Riuck, z. Z. Stadtrath. Rentner W. Schmidt, z. Z. 
Stadtverordneter. Appellationsgerichts-Rath Schneider. Regierungs-Schulrath Stiehl.

Der Vorstand hat über seine Thätigkeit in den zwei Kriegsjahren unterm 
18. Oetober 1871, dem Jahrestage der Leipziger Völkerschlacht, unvergeß
lichen Andenkens, — einen eingehenden Rechenschafts-Bericht erstattet, den wir 
zürn Schluß der Militair-Geschichte Stettins, und als Wahrzeichen einer großen 
Zeit hier folgen lassen. Er lautet wie folgt:

Der Verein hat bei seiner Thätigkeit die folgenden Richtungen ins Auge ge
faßt, und zur Ausführung gebracht.

1) Die Schaffung eines Depots für Lazareth-Gegenstände aller Art;
2) Die Ausbildung von Krankenpflegerinnen;
3) Die Einrichtung von Vereins-Lazarethen;
4) Die Unterstützung von Verwundeten, Invaliden, Wittwen u. s. w.
5) Die Sammlung größerer Geldmittel durch freiwillige Beiträge.

1.
Das Depot für Lazarethgegenstände

wurde in den, in den ersten Wochen dem Verein zu Verfügung gestellten Raüm- 
lrchkeiten des ehemaligen, dem Commerzienrath Quistorp gehörigen Hotel de Peters- 
burg, , Bohlwerk Nr. 3, später in den großen Parterre- und" Keller-Raümen des 
Mllltalr-Castnv's, Lindenstraße Nr. la, errichtet, die von der Königl. Comman- 
dantur sowie von der Königl. Fortification bereitwilligst hergegeben wurden.

Der hiesige Vaterländische Frauenverein übernahm bereits in den ersten 
Tagen die große Aufgabe, im Vereins-Depot die einkommenden Gegenstände zu 
ordneu, aufzustellen und zu verpacken; ferner die anzufertigenden Arbeiten zuzu- 
schnerden und zu vertheilen, die Verarbeitung der angekauften Stoffe durch eine 
große Anzahl von Frauen eingezogener Reservisten und Landwehrmänner zu über
wachen 2c. Diese Thätigkeit wurde unter der Leitung der Ehefrauen des Cvnsi- 
storial-Präsidenteu Heindorf, des Oberbürgermeisters Burscher, des General- 
Lieutenants und Commandanten v. Freyhold und des Appellationsgerichtsraths v. 
Dewitz, von einer großen Anzahl Frauen und Jungfrauen unserer Stadt vom 
August 1870 bis Ende April 1871 mit unermüdlichen Eifer und wahrer Hin
gebung fortgesetzt. Der Vorstand muß erklären, daß ohne diese stetige 
und treue Hilfe dem Verein es unmöglich gewesen wäre, seine Aufgabe in dem 
äße, als es geschehen, zu erfüllen. In der ersten Woche nach der Kriegser-

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 108 
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klärung wurden zunächst bedeütende Partien von Verbandsmitteln aller Art, 
Matratzen, Weine re. an das Centraldepot der deütschen Vereine zur Pflege ver
wundeter Krieger in Berlin gesandt, später gelang es dem Vorstande durch drei 
vom Verein ausgerüstete direkte Expeditionen bedeütende Partien von Lazareth-Gegen- 
ständen, Erfrischungs- und Genichmitteln nach dem Kriegsschauplatz zu senden. 
Die erste Expedition wurde, in Begleitung Greifswalder Ärzte nur mit Lazareth- 
gegenständen nach Pont à Mousson gerichtet, wo dieselbe am 3. September eintraf 
und in den dortigen Lazarethen zur Vertheiluug kam.

Die zweite unter der Leitung der Vereiusmitglieder, Kaufleüte Schreiber, Kett- 
ner und Köwe, für die vor Metz stehenden Pommerschen Landsleüte am 9. September 
hier beförderte größere Sendung hat an Gaben aus Stettin enthalten:

An Erfrischungen re.: 116 Fässer Branntwein, Magenliqueure rc., 4 Fässer 
Bairisch Bier, 1300 Flaschen Cognac, 1000 Flaschen Medoc, Portwein und 
Porter, 700 Flaschen Selterswasser, 50 Mille Cigarren, ca. 4000 Packete Taback, 
10 Kisten Zucker, 10 Kisten Chocolade, 2 Kisten Kaffee in Büchsen und 11 Kisten 
mit Thee, Seifen, Lichten, Tabacks-Pfeifen rc.

An Wüsche: 6500 Leibbinden, 824 Hemden, 420 Paar Strümpfe, 2700 
Paar Fußlappen, 60 Unterjacken und 128 Paar Unterhosen. An Lazareth-Gegcn- 
ständen: 100 Matratzen und Keilkissen, 6500 Überzüge, 200 Laken und Unter
laken, 1000 Handtücher, 2300 Verbandtücher und 37 Kisten mit Charpie, (1400 
Pfd.), Binden und Compresse» (ca. 11300 St.) Kopfkissen und Kopfnetze (ca. 
560) und Desinfectionsmittel, Medikamente rc. — Hierzu sind noch reichliche 
Gaben der Local- und Kreis-Vereine der Provinz Pommern und prehrere Hun
dert zur Beförderung an einzelne Adressaten übergebene Privat-Packete gekommen.

Über den glücklichen Erfolg dieser Sendung sind von verschiedenen Seiten 
anerkennende Berichte eingegangen. Die dritte noch bedeütendere von hier unter 
der Leitung der Kaufleüte Kettner, Köwe und Horn und des Abgeordneten des 
Local-Vereins in Stargard, Scalla, am 3. October nach Straßburg und Metz ab
gegangene Sendung hat enthalten:

An Erfrischungen rc. 505 Fässer Branntwein, Magenliqueure rc., 22 Tonnen 
Bier, 4613 Flaschen verschiedene Weine, Liqueure und Porter, 42 Faß Butter 
und Schweineschmalz, 377 Pfd. gebrannter Kaffee, 20 Pfd. Thee, 60 Büchsen 
condensirte Milch, 20 Kisten Zucker, 4 Centner Seife und Lichte, 7 Fässer Brod, 
14 Kisten Schinken, Speck und Würste, 36 Tonnen Heringe, 1 Mispel Kartoffeln rc., 
101000 Cigarrren, ca. 11.700 Packete Rauch-, Kau- und Schnupftaback mit 
848 Tabacks-Pfeifen und einzelne Kisten mit Chocolade, Eiern, Gemüsen rc.

An Wäsche rc.: 5872 Paar wollene Strümpfe, 1819 wollene Unterjacken, 
1848 leinene und wollene Hemden, 1806 Paar Unterhosen, 4389 wollene Leib
binden, 2300 Paar Fußlappen, 257 wollene Decken rc.

An Lazareth-Gegenständen sind noch auf besondere Requisition der Ärzte 
zahlreiche Kisten mit bestimmten Medicamenten und Geräthen mitgegeben worden.

Hierzu sind noch über 1400 Privat-Packete für einzelne Adressaten gekommen. 
Der Inhalt beider Sendungen ist zum Theil aus ansehnlichen freiwilligen Gaben, 
zum Theil aus directen Ankaüfen beschafft worden. An Geldmitteln hat der 
Stettiner Verein 6000 Thlr., der Verein in Stargard 1600 Thlr., und ver
schiedene Vereine in der Provinz zusammen 2434 Thlr. beigesteüert.
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Die Dankschreiben des General-Commandos II. Armcecorps, des Divisions-Gene
rals v. Hartmann, sowie verschiedener Regimeuts-Cvmmaudeure bezeügen den 
glücklichen Erfolg dieser von den begleitenden Deputirten mit außerordentlicher 
Mühe nach den Bestimmungsorten geleiteten Sendung.

Durch abgehende Ersatz-Abtheilungen gelang es dem Vorstande 4 Mal, 
größere Partien von wollenen Decken, Leibbinden, Unterkleidern und Verbandmit- 
teln an die Lazarethe des II. Armeecorps bei Paris und später nach Dole und 
Dijon zu befördern.

Eine fernere große Aufgabe des Depots war es, den von Stettin abgehenden 
Ersatzmannschaften während des überaus strengen Winters warme Unterziehkleider 
zu liefern, wo dies Seitens der Militairbehörden nicht ausreichend geschehen 
konnte. — In gleicher Weise wurden die zahlreichen Begleitungs-Mannschaften 
der Gefangenen-Transporte mit wollenen Kleidungsgegenständen ausgerüstet. Der 
Vorstand glaubt mit voller Bestimmtheit aussprechen zu dürfen, daß durch diefe 
Fürsorge viele Tausende der vaterländischen braven Krieger vor erfrorenen Glied
maßen und schweren, durch Erkältung entstehenden Krankheiten bewahrt ge
blieben sind.

Außer den zur Ausrüstung der eigenen Vereins-Lazarethe gelieferten Gegen- 
stäuden wurden im Ganzen von dem Depot vom August 1870 bis Mai 1871 
nachstehende Mengen ausgegeben.

Lagerungs-Gegenstände:
Matratzen 507, Strohpfühle 240, Strohsäcke 359, Bettbezüge 999, Kopfbe

züge 152, Kopfkissen 785, wollene Decken 1363, Bettlaken, 1223, Schlummer
rollen 222, Gummituch und wasserdichte Unterlagen 40 Ellen.

Bekleidungs-Gegenstände:
Hemden 5745, Krankenhosen 416, Krankenröcke 456, Leibbinden 13891, 

Taschentücher 2406, Fußlappen 9760 Paar, Pantoffeln 87 Paar, wollene Strümpfe 
19.406 Paar, Unterhosen 6454, wollene Unterjacken 6719, Halstücher und 
Shawls 2100, Pulswärmer 128 Paar.

Verband-Gegenstände re.:
Verbandbinden aller Art 10.771 Stück, Eharpie 51 Centner, Compresse» 

3932 Dutzend, Verbandtaschen 19092 Stück, alte Leinwand 19 Centner, Ver
bandtücher 3081, Watten 1100 Tafeln, Schusterspahn 2500 Stück, Saudsücke 
40 Stück, Gyps 92 Pfund, Häckselsäcke und Strohladen 657 Stück.

Arzneien und DeSinfectionS-Mittel:
10 Pfd. Ricinusöl, 4 Pfd. Carbolsaüre, 10 Pfd. Chloroform, 20 Pfd. 

Pfeffcrmünze, 16 Kistchen Raüchereffig.

Nahrungs- und Genust-Mittcl:
934 Pfd. Schinken und Rauchfleisch, 138 Pfd. Wurst 153 Pfd. Käse, 

480 Stück Eier, 643 Pfd. Butter, 52 Tonnen Heringe, 50 Pfd. Erbsen, 50 Pfd. 
Bohnen, 400 Pfd. Salz, 605 Pfd. Backobst, 51 Citronen, 10 Pfd. Nelken, 112 
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Flaschen condensirte Milch, 58 Pfd. Thee, 842 Pfd. Kaffee, 394 Pfd. Chocolade 
und Früchte, 1584 Pfd. Zucker, 1510 Flaschen eingemachte Fruchtsäfte, 6782 
Flaschen Bordeaux-Weine, 212 Flaschen andere Weine, 2819 Flaschen Cognac, 
Arrac, Portwein, Malaga, Sherry, 674 Fässer und 433 Flaschen Liqueur' und 
Branntwein, 1750 Flaschen Porter, 200 Flaschen und 68 Fässer Bier, 1050 
Flaschen Selterswasser, 520.000 Cigarren und 16.364 Pfd. Taback.

Sonstige Lnzareth-Bedürfniffe und Utensilien:
34 Tischtücher, 150 Servietten, 3176 Handtücher, 12 Eßnäpfe, 24 Paar 

Messer und Gabeln, 36 Löffel, 24 Trinkbecher, 36 Steckbecken, 2 Badewan-i 
nen, 1512 Pfeifen, 750 Schachteln (à 1 Mille) Streichhölzer, 258 Lichte, 408 
Pfd. Seife.

Die Kosten des Depots belaufen sich auf Thlr. 29.099 9. 7 Pf. Der 
Werth der uns in Natura übersandten Gaben kann auf wenigstens 16.000 Thlr. 
geschätzt werden.

Von Seiten der internationalen Vereine in Wien, Prag, Basel, sowie 
der grvßbritanischen internationalen Gesellschaft zu London, wurden uns 
bedeütende Partien wollener Kleidungsstücke für die französischen Kriegsgefangenen 
übersandt. Der Frau en verein übernahm die Vertheilung derselben durch die 
betr. Gefangenen-Bataillons-Commandeure.

Die aus der Schweiz und von England hierhergesandten Delegirten der betr. 
Gesellschaften, welche mit verhültnißmäßig großen Mitteln versehen waren, 
unterstützte der Vorstand mit seinem Rathe beim Ankauf von wollenen Unter
kleidern rc.

Die Lazarethe der Kriegsgefangenen sind vom Verein nach Möglichkeit mit 
Verbandgegenständen, Charpie rc. versehen worden.

à ' 2.

Ausbildung von Krankenpflegerinnen.

In Folge des Aufrufs des Königl. Commissars für die freiwillige Kranken- 
pflege Fürsteu Pleß vom 1. August 1870 meldeten sich beim Vereins-Vorstande 
eine große Anzahl von Frauen und Jungfrauen zur freiwilligen Kranken
pflege. Ein Theil derselben wurde in einem längern Cursus, nut Genehmigung 
des Magistrats, durch die practischen Ärzte, DDr. Wißmann, Boeck uud Schmitz 
im städtischen Krankenhause, ein anderer Theil in der Kinderheilanstalt durch 
I)r. Steffen ausgebildet. Wenn auch eine kleinere Anzahl in diesem Cursus 
schon vor den Schwierigkeiten des Berufs zurückschreckte, so konnte doch der 
größere Theil bereits im October 1870 als genügend vorbereitet den: Fürsten 
Pleß zur Verfügung gestellt werden.

Aul 14. October sandte der Vorstand von diesen Pflegerinnen 14, unter 
Leitung des Dr. Brand, nach Rombas, Tremery, Mondelanges, Ay bei Metz, 
wo dieselben bis zu der Ende November eintretenden Auflösung der dortigen 
Lazarethe gute Dienste geleistet haben. Acht Krankenpflegerinnen waren auf ver- 
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schiedenen Sanitätszügen bis Ende Mai 1871 beschäftigt und es liegen dem Bor
stande auch von deren Thätigkeit ausgezeichnete Zeügnisse vor.

Mehrere tüchtige Krankenpfleger wurden im Johanniter-Krankenhause zu 
Zülchow ausgebildet.

Auf dem Stettiner Personenbahnhöfe wurde sofort nach Ankunft der ersten 
Verwundeten eine Verbandstation, mit allem Nöthigen versehen, eingerichtet 
und bis Ende Juli 1871 unterhalten.

Eine große Anzahl von Kranken und Verwundeten wurde auf dem Personen
bahnhof auf Kosten des Vereins verpflegt und erquickt, soweit Seiteus der Be
hörde dies nicht veranlaßt war.

Außer den Vereins-Mitgliedern unterzogen sich besonders General-Agent 
E. Roeder und Kaufmann P. Koewe dieser ebenso mühevollen als verdienst
lichen Aufgabe mit außerordentlicher Hingebung.

Bei den Expeditionen nach dem Kriegsschauplatz sowol wie bei den manch- 
fachen Arbeiten auf dem Stettiner Personen- und Güter-Bahnhof ist dem Vor
stande Seitens des Directoriums der Berlin-Stettiner Eisenbahn eine überaus 
freigebige und patriotische Unterstützung und wesentliche Hülfe ununterbrochen zu 
Theil geworden.

Dem vaterländischen Frauenverein gelang es, einer sehr großen Zahl von 
Reconvaleseenten, welche ihren Ersatz-Bataillonen schon zugewiesen waren, durch 
einen guten Mittagstisch in vielen Familien unserer Stadt eine bessere Ver
pflegung und hierdurch eine raschere und vollständige Genesung zu verschaffen.

Zur Einrichtung eines eigenen Sanitätszuges war der Vorstand bereits im 
December 1870 mit dem Directorium der Berlin-Stettiner Eisenbahn in Unter
handlung getreten und hatte bei demselben die bereitwilligste Zusage gefunden, 
auf Veranlassung der Staats-Behörden wurden indessen bald darauf alle geeigneten 
Wagen zu staatlichen Sanitütszügen reclamirt, so daß der Verein nach dieser Rich
tung nicht thätig sein konnte.

3.

Vereins - Lazarethe.
Trotz der großen Entfernung Stettins vom Kriegsschauplätze, glaubte der 

Vorstand doch auch hier rechtzeitig für die Einrichtung von Lazarethen zur Unter
stützung der Garnison- und Reserve-Lazarethe sorgen zu müssen.

Es kam ihm zunächst in dieser Beziehung der Vorstand der Kranken- und 
Diakonissenanstalt Bethanien in rühmlichster Weise entgegen. Derselbe offerirte 
die sämmtlichen Raümlichkeiten von Bethanien sowol wie von der Anstalt 
Ernestinenhof. Der Vereins-Vorstand nahm dieses patriotische Anerbieten mit 
Dank an. In Bethanien wurden vom Verein 18, in Ernestinenhof 36 Betten 
sofort eingerichtet, so daß schon Anfangs Septenlber 1870 das Lazareth zur Auf
nahme von 54 Kranken bereit war.

Eine Anzahl Zimmer wurde für Offiziere, Militairbeamte rc. reservirt und 
später in ausgedehnter Weise benutzt. Zur Vermehrung der Raümlichkeiten er
baute der Vorstand von Bethanien auf Anregung und unter Leitung des Com- 
mercienraths Quistorp eine Winter-Baracke nach den neüesten Erfindungen mit 
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Wasserheizung, ausgezeichneter Ventilation, Badestuben, Wasserelosets und Spring
brunnen versehen die nach Aufstellung von 44 Betten im Anfang November 1870 
belegt weiden konnte. Um dem immer stärker werdenden Andrange genügen zn 
können, wurden in den verschiedenen Raümen von Bethanien nach und nach noch 
14 Betten aufgestellt, so daß außer deu Zimmern für Offiziere 112 Kranke unter
gebracht werden konnten.

Die ärztliche Leitung des ganzen Lazareths übernahm Dr. Jütte mit Unter
stützung des von Seiten des Generalarztes Dr. Petruschki dazu eommandirten 
Asststeuzarztes Dr. v. Waßmer. Als Pflegerinnen fungirten die Schwestern der 
Draeoulfsenaustalt Bethanien, deren Zahl zwischen 18 und 30 wechselte.

An kranken und verwundeten Soldaten wurden im Ganzen vom 10. 
September 1870 bis 22. Mai 1871 576 Mann in 22.300 Tagen verpflegt. 
Dw Emnchtungskosten beliefen sich auf 2900 Thlr., die Verpflegungskosten auf 
12.562 Thlr. 2 Sgr. 9 Pf. Die Zahl der behandelten Offiziere, Militair- 
beamten, Einjährigen Freiwilligen betrug 24, zum größten Theile Sohne oder 
Angehörige von Mitbürgern der Stadt Stettin.

Seitens der städtischen Behörde wurden die beiden neüerbauten Kranken- 
hailser in Pommernsdorfer Anlage: Siechenhaus und Absondernngshaus, dem 
Vereine in liberalster Weise zur Disposition gestellt. Im Siechenhaus konnten 
78 Betten, im Absonderungshause 82 Betten aufgestellt werden, ohne die Kranken
zimmer zu überfüllen. Die Einrichtung im Übrigen war ohne luxuriös zu sein, 
nach allen Richtungen hin vollständig, für die Kranken bequem und freündlich. 
Der größte Theil der Kalten für die Einrichtung des Siechenhaufes, wurde vou 
dem Raudow'schen Kreisvereine getragen. Die Kosten, die der Verein zu decken 
gehabt hat, belaufen sich auf 3700 Thlr. Die ärztliche Leitung übernahmen im 
Siechenhause Sanitätsrath Dr. Wißmann und Dr. Hasselbach, im Absonderungs
hause Dr. Brand, der zeitweilig durch Dr. Block und Dr. Jütte unterstützt 
wurde.

Die Krankenpflege wurde im Ganzen durch 15 freiwillige Krankenpflegerinnen 
und 6 Wärter ausgeübt; von den Krankenpflegerinnen versahen mehrere von 
der Eröffnung der Lazarethe bis zum Schluß derselben ununterbrochen ihr schweres 
Amt, während andere auf Sanitätszügen längere Zeit beschäftigt oder durch ihre 
angegriffene Gesundheit genöthigt waren, zu ihren Familien zurückzukehren. '

Avni 1. Oetober 1870 bis 5. Juli 1871 wurden im Ganzen in beiden 
Haüsern 1017 kranke und verwundete Soldaten in 35.544 Pflegetagen behandelt. 
Die Verpflegungskosten beliefen sich auf Thlr. 22.778 16. 4 Pf.

Von Seiten des Staats ist dem Vereine der größte Theil der Verpflegungs
kosten in den drei Vereinslazarethen im Ganzen mit 28.925 Thlr. rückvergütet; 
ohne diese Beihülfe würde es unmöglich gewesen sein, die große Zahl der über- 
iiommenen anderen Aufgaben zu erfüllen.

Eine Anzahl von schweren Augenkranken wurde auf Vereins-Kosten in der 
Angeicklinik des Dr. Schleich ausgenommen und mit ausgezeichnetem Erfolge dort

.Die ursprüngliche Bestimmung der Vereinslazarethe, ausschließlich der Pflege 
der im Felde verwundeten und erkrankten Krieger zu dienen, konnte nicht streng 
festgehalten werden.
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Aus besonderen Gründen*) war die Kgl. Militairbehörde genöthigt, das 
Garnisonlazareth-Gebaiide zu raümen und die ganze Kriegszeit hindurch geraümt 
zu lassen. Da sourit ein Garnisvnlazareth nicht existirte und die erkrankten 
Soldaten irr Baracken untergebracht werden mußten, hielt es der Verein für feine 
Pflicht, sowol der Kgl. Behörde nach Kräften beizustehen, als den Soldaten der 
Garnison, welche ihre Plichten ebenso eifrig erfüllten, wie ihre Kameraden tut 
Felde und zeitweilig kaum unter geringeren Anstrengungen, ausreichende Hülfe zrr 
gewähren dadurch, daß den Schwererkrankten in den Vereinslazarethen Aufnahme 
gewährt wurde.

Durch dieses Übereinkommen erhielten die Vereins-Lazarethe einen ganz be
sonderen Charakter.

Während bei der weiten Entfernung Stettins vom Kriegsschauplatz die Zahl 
der aufgenommenen Kranken selbstverständlich nur eine geringe Hütte sein können 
unb die Lazarethe selber eigentlich nur Rekonvalescenten-Stationen, erreichte so die 
Zahl der in den Vereins-Lazarethen Verpflegten die bedeütende Höhe von 1593 Mann 
und finden sich darunter eine Reihe von überaus schwer Erkrankten. Besonders in 
den Monaten December bis Februar boten die Lazarethe ein überaus bewegtes 
Bild. Eine große Zahl typhöser Fieber, Gehirn- und Lungenentzündungen u. A. 
hielt die diesseitigen Ärzte und Krankenpflegerinnen in Athem und setzte ihre 
Kräfte und ihre Aufopferungsfähigkeit auf eine schwere Probe. Man kvnnte glauben, 
dem Kriegsschauplatz um 100 Meilen näher zu sein.

Das Verhältniß der Mortalität wurde hierdurch natürlicher Weise ein anderes, 
als man sie sonst in Vereins-Lazarethen zu finden gewohnt ist.

Zwar hat der Verein, wenn ausschließlich die Verwundeten ins Ange ge
faßt werden, nur den Verlust eines Kranken zu beklagen, der an Blutvergiftung 
in Folge von Kniegelenkvereiterung verstarb; aber die Totalsnmme der Ver
storbenen beträgt doch 29, das macht beim Totalkrankenstande von 1593 Mann 
l7/s pCt. Davon kommen auf Lungentuberkulose 12, Blutsturz 1, Pyämie 1, 
Leberleiden 1, Abzehrung 2, eitrige Gehirnentzündung 2, Typhus 7, Ruhr 1, 
gastrisches Fieber 1, Wassersucht 1.

Die Gesammtzahl der vom Verein verpflegten Soldaten ist wie gesagt 1593.
Diese vertheilen sich folgendennaßen:

Verwundungen.................................. 403
Rheümatismus und Catarrhe . . 329 
Magenkrankheiten.............................68
Brustkrankheit (Lungentuberkulose) 94 
Lungenentzündung............................ 66
Rekonvalescenz von Ruhr ... 53
Unterleibstyphus und Rekouvalesc. 150 
Verschiedene Krankheiten. . . . 430

Summa 1593
Der Charakter der Erkrankungen war rum Theil ein überaus schwerer. 

Während die Heilung der Wunden in den diesseitigen Lazarethen int Allgemeinen 
einen überraschend schnellen und günstigen Verlauf nahm, pflegten die Rheümatis-

°) Man vergl. S. 847 den Bericht des Platz-Ingenieurs, unter D, 9hr. 6. 
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men und Catarrhe der ärztlichen Behandlung den hartllückigsten Widerstand ent
gegenzusetzen und es bedurfte aller Energie, um sie theils zu heilen, theils zu 
lindern. In dieser Beziehung wurde Moritz's russisches Dampfbad für die er
krankten Soldaten benutzt.

Die Lungenentzündungen hatten im Allgemeinen die Neigung zur Weiter- 
Verbreitung und zogen haüfig das Gehirn in Mitleidenschaft (Delirien), endeten 
aber trotzdem alle günstig, bis auf einen Fall, in welchem unstillbares Nasen
bluten den Tod herbeiführte. — Dafür ist es geglückt, einen andern, bei welchem 
die entzündete Partie vereiterte und allmälich ausgespuckt wurde, so vollständig 
lvieder herzustellen, daß er nach dem Kriegsschauplatz zurückkehren konnte.

Die typhösen Fieber, welche auch sonst in Stettin einen schweren Verlauf zu 
nehmen pflegen, haben im Winter 1870/71 wol in Folge der großen Strapazen, 
denen die Mannschaften ausgesetzt waren, einen wirklich bösartigen Charakter ge
zeigt. Fast ausnahmslos waren die Typhuskranken bei ihrer Aufnahme heiser, 
unbesinnlich, einige auch bewußtlos, hatten eine Temperatur von 40,"C. = 32„R. 
und darüber und niemals fehlten drohende Brusterscheinungen. Im Verlaufe 
erschwerten Dyphtheritis und Mastdarmblutungen, Lungenentzündungen, Abseesse, 
Furunkel und Carbunkel, ferner brandiges Absterben des Mastdarms und haüfige 
Rückfälle die Behandlung und bedrohten das Leben auf das Äußerste. Und was 
das Schlimmste war, bis tief in die Rekonvalescenz blieben die Kranken der 
Gefahr ausgesetzt, im Schlafe oder im Wachen an plötzlich eintretender Herz
schwäche (Collapsus) dem Tode zu verfallen.

Der treiien und unermüdlichen Pflege der freiwilligen Krankenpflegerinnen 
und Diakonissinnen ist es vergönnt gewesen, eine nicht geringe Anzahl von 
Kranken am Leben zu erhalten, die nach Aussage der Ärzte unter anderen Ver
hältnissen unmöglich Hütten am Leben erhalten werden können. Auch ist der 
Erwähnung werth und kennzeichnend für die freiwillige Krankenpflege, daß Herz
schwäche, wie sie oben angebeutet, bei einem Rekonvalescenten von den Kranken
pflegerinnen erkannt und das entfliehende Leben noch im letzten Moment gerettet 
worden ist. Der Verein hat deshalb, allen Grund, mit den Leistungen der 
Pflegerinnen zufrieden zu sein. Die Ärzte sind ihres Lobes voll und oft sind 
die Vorstands-Mitglieder Zeügen rührender Dankbarkeit der genesen entlassenen 
Mannschaften gewesen.

4.
Unterstützungen.

Neben dem diesseitigen Vereine hatte sich bereits im Juli 1870 ein zweiter 
Verein zur Unterstützung der Familien zur Fahne einberufener Landwehrmänner 
und Reservisten in Stettin gebildet, der in großartiger Weise seiner Aufgabe 
durch regelmäßige monatliche Unterstützungen an die betreffenden Familien nach
gekommen ist.

Trotzdem konnte es nicht fehlen, daß in einzelnen Familien durch Krank
heiten oder andere Unglücksfälle oft Noth eintrat. Zur Linderung derselben ge
lang es dem Vorstande durch öffentliche Schaustellung einer vom Königl. Kriegs
ministerium zur Disposition gestellten eroberten Mitrailleuse, zur Befriedigung der 
Neügierde in Bezug auf die Beschaffenheit eines derartigen noch nie gesehenen, 
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Geschützes, einen Fond in Höhe von Thlr. 436. 2712 Sgr. zu sammeln, aus 
welchem in besonderen Fällen eine Unterstützung gewährt worden ist.

Aus Vereins-Mitteln wurden bereits während des Krieges an hierher zurück
gekehrte kranke und verwundete Soldaten, sowie an Soldaten, welche zur Recon- 
valescenz iu ihre Heimath beurlaubt wordeu, Unterstützuugeu im Betrage von 
480 Thlr. gezahlt. Durch die dem Vorstande von Seiten des Centralvereins 
zugegangenen Fonds, im Betrage von 650 Thlr., denen aus eignen Mitteln noch 
1701 Thlr. 9 Sgr. beigefügt wurden setzte der Vorstand mit dem Beginne des 
Friedens eine besondere Commission aus seiner Mitte in den Stand, regelmäßige 
Unterstützungen zu zahlen an die Wittwen und Waisen gebliebener Wehrmänner, 
sowie an Kranke und Verwundete, deren Jnvalidisirung Seitens der betreffenden 
Behörde noch nicht erfolgt war. Derartige Unterstützungen wurden ferner an eine 
große Anzahl von Personen verabreicht, welche in Folge des Krieges nachträglich 
erkrankten, dadurch aber arbeits- und erwerbsunfähig wurden, und an solche 
Familien, deren Ernährer nach ihrer Rückkehr aus dem Kriege erkrankt und später 
hier verstorben waren.

Endlich hat der Vorstand gegen die als Begleitungs-Mannschaften französischer 
Gefangener hier eintreffenden preüßischen, baierischen und sächsischen Soldaten, 
sowie gegen die auf dem Rückmarsch in die Heimath den hiesigen Bahnhof 
Passirenden Trnppentheile und die nach Stettin selbst heimkehrenden Regimenter, 
soweit es die Vereins-Mittel erlaubten, die Pflichten der Dankbarkeit und der 
Gastfreundschaft geübt. Die Zahl der vom Vorstande bewirtheten Mannschaften 
übersteigt 20.000 und es ist hierdurch ein Kostenaufwand von Thlr. 7715. 10. 6 Pf. 
verursacht worden.

Bei allen Unternehmungen des Vorstandes wurde er durch den Rath, den Schutz 
und die Beihülfe des Provinzial-Delegirten der freiwiligen Krankenpflege, wirk
lichen Geheimen Rath und Ober-Präsidenten Freiherrn v. Münchhausen in her
vorragender Weise unterstützt.

5.
Freiwillige Beiträge.

Der nachstehende Kassenbericht enthält die Nachweisung über die, aus den, 
dem Vorstande anvertrauten, Mitteln gemachten Verwendungen; er gibt als das 
Resultat der vvu ihm veranstalteten Sammlungen einschließlich der, aus den 
Mitteln des Provinzial-Vereins und einzelner Local-Vereine der Provinz, ge
währten Zuschüsse die sehr beträchtliche Summe vou . Thlr. 53.084. 2. 9 Pf.

Indem der Vorstand mit diesem Rechenschaftsberichte die Thätigkeit für den 
Krieg von 1870/71 beschließt, fühlt er sich gedrungen, all' den eMeit Gebern 
seinem wärmsten Dank auszudrücken, welche in großartiger Opferwilligkeit ihm so 
reiche Mittel anvertrauten. Der Vorstand hat sich bestrebt, diese Mittel nach 
besten Kräften im Sinne ihrer Geber zu verwalten und er darf versichern, daß 
es dadurch gelungen ist, manche Noth zu lindern und manche Thräne zu 
trocknen.

Der Vorstand hat endlich noch zu erwähnen, daß sämmtliche Stettiner 
Zeitungen alle in ihnen veröffentlichte Beitragslisten kostenfrei ausgenommen haben.

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 109
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In Folge der Aufforderung des Central-Vereins zur Pflege im Felde ver
wundeter und erkrankter Krieger, sowie des Central-Committo's der Kaiser Wilhelm- 
Stiftung hat der Vorstand sich entschlossen, die Fürsorge für die Invaliden, für 
die Wittwen und Waisen der in dem denkwürdigen Kriege der Jahre 1870 und 
1871 gefallenen Vaterlands - Vertheidiger zum Gegenstände seiner fortgesetzten 
Thätigkeit zu machen, und hat sich zu diesem Zwecke als Zweigverein der Kaiser 
Wilhelm-Stiftung constituirt.

Kasien-Abschluß am 10. October 1871.

Einnahme. Thlr. Sgr. Pf.

Von der Königl. General-Kriegskasse: 
Rückvergütung für die Lazarethe.................. 28.925 — —

Bon der Armen-Direction:
Rückvergütung für die Verpflegung der Siechen int
Siechenhause ..................................................................... 1.593 26 3.

Vou der Ritterschaftlichen Privatbank Zinsen für dort belegte 
Gelder................................................................. 115 5 —

Beiträge von Privaten und verschiedenen Vereinen..................... 53.084 2 9

Summa . . . 83.718 4 —

Ausgabe. Thlr. Sgr. Pf.

29.099 9 7
- die Lazarethe............................................................................... 41.940 19 1
- Krankenpflegerinnen.................................................................... 503 25 9

6- die Verpflegung von Truppen................................ . • • •
Unterstützungen an kranke und verwundete Soldaten während des

7.715 10

Krieges............................................................................... 480 — —
Unterstützungen an Truppentheile..................................................... 350 — —

- von Invaliden, Wittwen und Waisen .... 1.701 9 —
- auswärtiger Vereine............................................... 250 — —

Kleine Ausgaben, Inserate, Arbeitslöhne u. s. w............................ 558 24 6
Kassenbestand am 10. October 1871............................................... 1.058 25 7

Summa . . . 83.718 4 | _

Stettin, den 15. October 1871.

Die Kaiser Wilhelm-Stistung faßt besonders diejenigen in Noth be
findlichen Personen ins Auge, welche, ob sie gleich vom tiefsten Elend gedrückt 
werden, aus irgend einem Grunde auf eine Unterstützung von Staatswegen keinen 
gesetzlichen Anspruch haben. Die dem Stettiner Zweigverein der Stiftung ans 
den Beiträgen seiner Mitglieder zufließenden regelmäßigen sind bis jetzt, 1874, 
aüßerst gering, sie betragen ca. 160 Thlr. aufs Jahr, daher eine Vermehrung 
der Mitgliederzahl des Vereins dringend wünschenswerth ist. Verschiedene außer- 
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ordentliche Zuwendungen gestatten es dem Verein z. Z. noch, jährlich etwa 
480 Thlr. für Unterstützungen auszugeben — wie viel wäre aber nöthig, um 
nur die drückendste Noth nicht zu heben, sondern nur zu lindern! Der Privat- 
Wohlthätigkeit ist hier ein weites, weites Feld eröffnet. Diese vermittelt der Verein 
außer der Empfangnahme directer Beiträge, u. a. auch durch Veranstaltung von 
Festlichkeiten gegen Eintrittsgeld: Schauspiel, Concert, Feüerwerk rc. rc., zur Denk
feier großer Waffenthaten der vaterländischen Heere im französischen Kriege, 
Festlichkeiten, welche nicht blos des sinnlichen oder Kunst-Genußes wegen, sondern 
auch aus Vaterlandsliebe, in dem Bewußtsein einem großen Volke anzugehören, 
stets zahlreiche Theilnehmer finden, und darum einen, nicht selten beträchtlichen 
Reinertrag gewähren.

Die Verwendung der Fonds der Kaiser Wilhelm-Stiftung bedarf einer 
großen Umsicht, einer unbefangenen Beurtheilung der Verhältnisse der Unter
stützung-Suchenden. Wer die Almosenpflege einer größern Gemeinde verwaltet 
hat wie Herausgeber des L.-B., weiß es, wie nicht leicht es ist, die wahre Be
dürftigkeit von der zur Schau getragenen, der geheüchelten zu unterscheiden. Ein tiefes 
Eingehen in die Familien-Verhültnisse,. die Lebensweise und die Vergangenheit 
der Bittsteller ist nothwendig, um es zu vermeiden, daß die Mittel der öffentlichen 
oder die der Privat-Wohlthätigkeit nicht an Unwürdige vergeüdet werden. — Zum 
Beispiel: —

Im Monat October 1870 trat ich eines Tages in Berlin, in der Königs
straße, in einen der eleganten Manufactur-Waaren Läden dieser Straße, um eine 
Kleinigkeit zu kaufen. Dort fand ich zwei junge Frauen, die, ihrer Sprechweise 
und Kleidung Itadj zu urtheilen, den untersten Ständen angehörten. Sie handelten 
um eine Jacke, im technischen Deütsch der Kaufleüte Jaquette genannt, und wurden mit 
dem Inhaber des Ladens wegen des Preises von 12 Thlr. einig. Ich hatte dem 
Handel zugesehen. Die Kaüferin trat auf mich zu, und sprach keck das Verlangen 
aus: ich solle ihr 2 Thlr. schenken; sie sei die Frau eines Landwehrmanns, der 
stände vor Metz bei der Kummerschen Division, sei bei einem Ausfälle schwer 
verwundet worden und liege im Feldlazareth. Sie habe soeben die ihr vom 
Verein ausgesetzte monatliche Unterstützung von 10 Thlr. erhoben, die reichten, 
wie ich sehe, znr Bezahlung des Jaquette nicht aus, darum wende sie siöy an 
mich, den sie für einen Patrioten halte, der gewiß bereit sein werde, der armen 
Frau eines Vaterlands-Vertheidigers mit der Kleinigkeit von 2 Thlr zu helfen. 
Daß ich der schamlosen Person eine kurze Standrede hielt, versteht sich von selbst. B.

IV. Meavstchtigte Anlegung der AestungsrverLe zur Er
weiterung der Stadt.

Das Jahr 1856 ist in jeder Beziehung ein bedeütungsvolles für Stettin zu 
nennen. Es waren jedoch nicht Ereignisse; die sich innerhalb der Mauern dieser 
Stadt zutrngen, welche dem Jahre 1856 jenen Character verliehen, sondern Acte 
einer höher» allgemeinen politischen Bedeütung waren es, die in ihrer Rück
wirkung auf Stettin gerade dieser Stadt einen Fortschritt und eine Entwickelung 
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in sichere Aussicht stellten, die man eben so überraschend wie erfreülich nennen 
mußte. So verfolgte man in allen maßgebenden Kreisen Stettins die Verhand
lungen mit Dänemark, die Aufhebung des Sundzolles betreffend, mit dem leb
haftesten Interesse. Natürlich! liegt doch das Wachsen und die Bedeütung von 
Stettin in seinen Handelsverhältnissen. Der Wegfall dieser theüern, zeitraubenden 
und mit Zöllner-Plackereien nur zu oft verbundenen Abgabe mußte die Seever- 
binduugen Stettins von einer höchst lästigen Fessel befreien und die Concurrenz 
mit den Handelsplätzen der Nordsee, namentlich Hamburgs bedeütend erleichtern. 
Diese Verhandlungen mit Dänemark gediehen nun in diesem Jahre so weit, daß, 
nachdem diese den Sund sperrende Macht die Ablösungs-Vorschläge Englands 
und Frankreichs angenommen hatte, der sichere Wegfall des Sundzolls auch für 
die Preüßische Schifffahrt nicht länger in Zweifel gezogen werden konnte.

Der Abschluß des Pariser Friedens, der dem blutigen Kampfe Englands 
und Frankreichs zu Gunsten des „kranken Mannes" gegen Nicolaus von Ruß
land ein Ende machte, war es, welcher, wie überall, so auch in Stettin den 
Handelsgeist neü belebte. Diese Wirkung trat mit überraschender Kraft sofort 
hervor. Alle Wunden, die der Krieg dem Handel geschlagen, waren wie durch 
Zauber dem Blick entzogen; sieht doch der Speculationsgeist der Jünger des 
geflügelten Gottes für die Zukunft nur goldene Berge!

Der Geist der Hoffnung und der glänzenden Pläne, der im Allgemeinen 
als der öffentliche Geist der Stettiner Bevölkerung im Jahre 1856 als Ausfluß 
jener Ursachen hervortrat, führte folgerichtig und naturgemäß vor allen Dingen 
zur lebhaften Ergreifung und Erörterung Eines Gedankens: Abstreifung der 
aüßern und materiellen Fesseln, d»e der innern Entwickelung einen 
Hemmschuh anlegen. Wie die Glieder des Mannes nicht mehr Platz haben 
in der engen Kleidung des Knaben, so fühlte man jetzt in Stettin aufs Leb
hafteste das Eingezwüngtsein durch die Vertheidigungswerke, welche vergangene Jahr
hunderte für nothwendig erachtet hatten. Und in der That, von Stettin mußte 
man sagen: Es ist eine Stadt des fehlenden Raums! Dem oberflächlichsten 
Blicke mußte sich diese Wahrheit aufdrängen. Die steigende Bevölkerung hat zu 
einem Wohnungsmangel geführt, der das Leben hier in unverhältnißmäßiger 
Weise vertheüert. Die alten Gebäude entsprechen nicht mehr den Anforderungen 
welche die neüere Zeit an Bequemlichkeit des Wohnens und Behaglichkeit der 
haüslichen Einrichtung macht, auch nicht dem Aufwand für feinern Lebensgenuß 
der sich in allen Klaffen der Gesellschaft entwickeln will. Die Erweiterung, 
welche die Stadt im verflossenen Jahrzehnt gewonnen hat, entspricht in keiner 
Weise dem täglich fühlbarer werdenden Bedürfniß, um so mehr nicht, da ein 
großer Theil des gewonnenen Raums zur Errichtung öffentlicher Gebaüde in 
Anspruch genommen werden mußte. Ein Theil der Bevölkerung ist somit ge
zwungen, sich außerhalb des Festungs-Mantels anzusiedeln, was den mit Aus
führung des Rayon-Regulativs betrauten Militair-Behörden die Handhabung 
desselben im höchsten Grade erschwert, während die Ansiedler ihrer Seits durch 
dies Gesetz aufs Empfindlichste belästigt, ja geschädigt werden.

Wie die Menschen, so haben auch die Vehikel, auf denen Stettins mate
rielles Leben und sein Wohlstand beruht, nicht mehr Platz; die beschränkten 
Oderufer gewähren bei weitem nicht die genügende Bohlwerkslänge, die von der 
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Schifffahrt zum bequemen und sichern Auf- und Abladen der Schiffe gefordert 
werden muß.

Diese Verhältnisse, welche natürlich auch den Verwaltungsbehörden nicht 
entgehen konnten, und für deren Abhülfe, neben der Königl. Regierung, sich 
namentlich der Oberpräsident der Provinz, Freiherr Senfft von Pilsach, aufs 
Lebhafteste interessirte, führten dann zu Schritten, deren Erfolg in einem Erlaß 
des Königs ausgesprochen ward, welcher in Stettin, wie nicht anders zu erwarten 
war, die größte Freüde hervorbrachte. In diesem, an den Oberpräsidenten ge
richteten Erlaß, d. d. Im Lindich bei Hechingen, den 3. October 1856, sagte 
König Friedrich Wilhelm IV.:

„Davon überzeügt, daß ein erheblicher Aufschwung des Stettiner Handels 
nicht nur in der ganzen Provinz, sondern weit über deren Gränzen hinaus, 
seine wohlthätigen Wirkungen aüßern wird, ist es, bei der Hoffnung auf eine 
nicht zu ferne Ablösung des Sundzvlls, Mein besonderes Augenmerk, durch 
Stettins Erweiterung das größte Hinderniß zu beseitigen, welches der vollen 
Entfaltung seiner Handelsthätigkeit im Wege steht. Ich habe deshalb mittels 
Ordre vom heütigen Tage eine Commission ernannt, die den Umfang des 
fraglichen Bedürfnisses, und die Art und Weise, in welcher demselben am ange
messensten Rechnung zu tragen ist, in Erwägung ziehen soll, und werde Mich 
freuen, wenn die allerdings ernsten Bedenken, welche Meinen Wünschen entgegen
stehen, noch überwunden werden".

Magistrat und Stadtverordneten-Versammlnng von Stettin beeilten sich, in 
Folge dieser, vom Oberpräsidenten dem Oberbürgermeister Hering unterm 22. 
October abschriftlich mitgetheilten Cabinets-Ordre, am 3. November 1856 eine 
Dankadresfe an den König zu richten. Sie sagten darin:

„Wenn die Provinz Pommern nach allen Richtungen hin gleichsam ein Ge- 
sanuntmonument darbietet der ununterbrochenen Huld und Gnade, mit welchen 
dieselbe unter dem erhabenen Scepter des erlauchten Fürstenhauses der Hohen- 
zollern beglückt ist, wenn insonderheit die Handels- und Verkehrsverhältnisse 
unserer Stadt unter dem weisen und milden Regimente (Stirer Königlichen Maje
stät sich eines vorzugsweise glücklichen Aufschwungs erfreuten, fo haben jetzt Eüre 
Majestät wiederum Worte in unsere Herzen geschrieben, wie sie in uns unaus
löschlich fortleben werden, und wie sie uns, übermannt vom Gefühle der Freüde 
und des Dankes, die Dreistigkeit verleihen, uns dem erhabenen Throne (Stirer 
Majestät zu nahen, um an dessen Stufen den Ausdruck unserer tiefstempfundenen 
Erkenntlichkeit niederzulegen.

„In huldvoller Durchschaunnq der beengenden örtlichen Verhältnisse hiesiger 
Stadt hat (Stirer Königlichen Majestät Weisheit diese als das wesentlichste Hin
derniß der vollen Entwickelung der hiesigen Handelsthütigkeit erkannt, und Er
mittelungen zur Abhülfe durch Erweiterung der Stadt Allerhöchst angeordnet. 
Wir erfreüen uns in solcher Anbahnung der Erfüllung eines Wunsches, der uns 
seit lange auf das Lebhafteste beschäftigt, eines neüen Zeichens erhabener landes
väterlicher Fürsorge! Ein in dem Ausdrucke landesherrlicher Huld für die An
nalen unserer Stadt unvergängliches Dokument liegt vor uns!" u. f. w.

Auch an den Oberpräsidenten erging von beiden Collégien gemeinschaftlich 
ein Dankschreiben, das mit den Worten schloß: „Möge es uns, unserer Stadt 
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und der Provinz Pornmern von des Höchsten Gnade vergönnt sein, Eüer Hoch- 
und Wohlgeboren, beu rastlosen Förderer so vielen Gedeihlichen, fernhinaus mit 
voller Kraft in dem Ihnen beschiedeuen hohen und wichtigen Amte wirken zu 
sehen; wolle Eüer Hoch- und Wohlgeboren unserer Stadt das vielfach bethätigte 
Wohlwollen erhalten", u. s. w.

Beide Adressen hatten den Oberbürgermeister (Appellationsgerichts-Rath a.D.) 
Hering zum Cvncipienten. Bemerkenswerth ist, daß die Adresse an den König 
vom „Magistrat, bezw. Stadtverordneten der Stadt Alt-Stettin" unter
zeichnet ist.

In Folge des vom Könige ergangenen Befehls besichtigte schon am 17. Oc- 
tvber 1856 der General-Inspecteur der Festungeu, General-Lieutenant von Brese, 
in Begleitung des Commandanten von Stettin, General-Majors v. d. Goltz, 
und des Platz-Ingenieurs, Obrist-Lieutenants Maresch, das Terrain Oder abwärts 
vor dem Fort Leopold, nach welcher Seite die öffentliche Meinung, so weit die
selbe in merkantilischen Kreisen sich kund gab, die Erweiterung der Festung wünschte, 
um sich über diesen Gegenstand zu orientiren.

Handel und Industrie Stettin's zeigten in diesen Jahren einen crfreülichen 
Fortschritt, der indessen beim Handel durch mehrfache plötzliche Veränderungen 
eine gewisse Einbuße erlitt. So die Preis-Verschiedenheiten vor und nach Ab
schluß des Friedens, der dem Krimkriege ein Ende machte, ebenso vor und nach 
der guten Ärnte des Jahres 1856, endlich hatte der erwachte Speculations-Geist 
auf dem ganzen Continent bereits soviel Kapital absvrbirt, daß im Herbste 
Geldmangel sich fühlbar machte. Dennoch ergaben die zollamtlichen Listen, daß 
Stettins Einfuhr und Ausfuhr in den drei Jahren 1854—1856 zusammen größer 
waren, als je zuvor, so daß hierin wol eine Bürgschaft für das Gedeihen 
und die sichere, solide Grundlage des Stettiner Handels anerkannt werden 
muß. Damals schon konnte man sich sagen, daß durch die gesicherte Aufhebung 
des Sundzolls, durch Verbesserung und Ausdehnung der Communicationsmittel 
die Ostsee mehr und mehr aufhören werde, ein bloßes Binnenwasser zu sein.

Daß Stettin die sich ihm so bietenden Aussichten einer vielleicht großartigen 
Zukunft zu benutzen wissen werde, hatte es in der Mitte des 6ten Decenniums 
namentlich durch die hervorragende Aufmerksamkeit dargethan, welche es um diese 
Zeit der Entwickelung der Schrauben da m Pfschifffahrt widmete. 
Das Jahr 1856 wird in dieser Beziehung für die Stettiner Rhederei epoche
machend bleiben. Die Zweifel, ob die Schraubendampfer mit den Seglern con
curriren können, sind von da ab für eine Anzahl der wichtigsten Handels-Artikel 
von Stettin als beseitigt anzusehen gewesen. Wenn nun schon die Aufhebung 
des Sundzolls in Vergleich mit anderen Seehandelsplätzen, wie z. B. Hamburg, 
der Stadt Stettin eine günstigere Stellung gegen früher gab, so mußte die mög
lichste Ausdehnung der Schraubendampfschifffahrt noch mehr dazu beitragen, in
dem fie die Entfernungen zwischen den Handelsplätzen Großbritanniens und 
Stettin einer Seits, und Hamburg andrer Seits, im Vergleich zu früher bedeü- 
tend ausgleicht.

Auch die Flußdampfschifffahrt stromaufwärts hatte eine neue Ausdehnung 
erfahren. Das fernere Gedeihen derselben steht aber in engem Zusammeuhauge 
mit der Entwickelung der sonstigen Flußschifffahrt, welche bei dem haüfig unge- 
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nügenden Fahrwasser mehr und mehr in eine precäre Lage kommt, zumal ihr 
die Eisenbahnen eine gefährliche Concurrenz schon jetzt machen, durch die Breslau- 
Posen-Stargarder Bahn auf dem rechten Oderufer, demnächst in Zukunft noch 
mehr auf dem linken Oderufer durch die Frankfurt-Wriezen-Angermünder Bahn
linie.

Die Regsamkeit, die sich im Jahre 1856 in den Bestrebungen zur Vermeh
rung der Dampfschifffahrt entwickelte, gab sich auch auf anderen, den feßhaften 
Gebieten des Gewerbfleißes, und zum Theil in noch höherm Grade kund. Von 
dem fieberhaften Treiben des Speculationsgeistes, der, wie nach jedem Kriege, 
so auch nach dem Krimkriege, auf anderen Handelsplätzen, großen und kleinen, 
zu Tage trat, suchte sich Stettin glücklicher Weise möglichst frei zu halten. Keine 
der damals neügegründeten Gesellschafts-Unternehmungen verließ die solide Basis 
des wirklichen Bedürfnisses, wenn auch die Zukunft erst über ihr Gedeihen ent
scheiden konnte. Die See- und Flußversicherungs-Gesellschaft Union, die Lebens
versicherungs-Gesellschaft Germania, die neüe Dampfmühle in Zülchow, die chemi
sche Prvducten-Fabrik in Pommernsdorf, welche um diese Zeit entstanden, und 
die Maschinenbau-Gesellschaft, welche damals eine großartige Ausdehnung der 
schon bestehenden Fabrik in Bredow, der nun der Name Vulcan beigelegt ward, 
beabsichtigten, — sie versprachen also in der einen oder andern Weise von Be- 
deütung zu werden, — und sie sind es geworden!

Die Stettiner Rhederei umfaßte am 1. Januar 1856: 173 Schiffe, inel. 
15 Dampfer von zusammen 24.239 Lasten. Hinzu kamen im Laufe des Jahres 
durch Ankauf und Neübau 23 Schiffe, incl. 10 Dampfer, mit 3.563 Lasten; 
abaegangen sind durch Verkauf und Seeverlust 12 Schiffe mit 1888 Lasten, so 
daß Ende 1856 ein Bestand blieb von 184 Schiffen, incl. 25 Dampfer, mit 
25.914 Lasten.

In dem Hafen von Swinemünde war während des Jahres 1856 der Ver
kehr beim —

Eingänge 3149 Schiffe mit 239.658 Lasten.
Ausgange 3128 - - 243.429 -

Von den eingelaufenen Schiffen kamen 2021 nach Stettin herauf.
Stettin 'hat 1856 importirt für 22.368.205 Thlr. 1873 für 87.641.440 Thlr.

exportât - 11.265.422 - - 30.394.323 -
Wenn das Jahr 1856 im Allgemeinen ein Jahr voll glänzender Hoffnungen 

war, so erschien das Jahr 1857 als eine Zeit der Reaction, die aber glück
licher Weise nur eine ganz momentane und vorübergehende war und nur eine 
solche sein konnte, so daß die begründeten Hoffnungen für die Zukunft dadurch 
nicht gestört wurden, auch traten die Reactions-Crscheinungen erst gegen Ende 
des Jahres auf, so daß bis dahin die Stadt immer das Bild des erfreülichen 
Fortschritts zeigte.

Das erste bedeütungsvolle Ereigniß in diesem Jahre war der Wegfall des 
Sundzolls gegen eine Abfindungssumme von Seiten der Schifffahrt treibenden 
Nationen*).  Groß war die Freüde in Stettin, als endlich diese Zollkammer in

*) Der Staatsvertrag zwischen, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hannover, Meklen- 
burg Schwerin, den Niederlanden, Österreich, Öldenburg, Preußen, Rußland, Schweden, den 
Hansestädten einer, und Dänemark anderer Seits, wegen Aufhebung des Sundzolls gegen eine
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Helsingör geschlossen ward, die so lange das bleierne Gewicht des Ostseehandels 
gewesen war. Gleich in beit ersten Taget: des Monats April 1 So < segelte da^ 
erste Schiss, das den Sund zollfrei passirt war, in den Hafen von Stettin ein. 
festlich begrüßt und von Deputationen feierlich eingeholt, wurden die Führer 
und Mannschaften dieses Schiffs von den Vorstehern der Kaufmannschaft will
kommen geheißen und demnächst bewirthet, während Dankadressen an den König 
und das Ministerium gesandt waren. **)

Der Cabinets-Erlaß vom 3. Octvber 1856 wegen Entmantelung der Stadt, 
berw. Verlegung der Befestignngswerke weit ab vom Mittelpunkte der Handels- 
thätiqkeit, etwa durch einen Kranz detachirter Forts, hatte in der Einwohner 
schäft die kühnsten Hoffnungen geweckt. Die daran sich knüpfende Erweiterung der 
Stadt auf dem Festungsterrain, ein Gegenstand, dem die ernstesten Studien, 
Untersuchungen und Überlegungen vorausgehen mußten, tauschte sangmmsche Er
wartungen insofern, als in der nächstfolgenden Zeit nichts Näheres über diesen 
Gegenstand verlautete, so daß es den Wünschen und Prozeeten der Einwohner 
an jeder realen Basis fehlte. Die Mehrzahl wünschte die Erweiterurig Oder 
abwärts, besonders auf dem linken Ufer des Stroms bis gegen Grabow hin, 
Andere, unter Vereinigung dieser Tochterstadt mit der Atutterstadt, selbst lus 
Bredow, um das vor dieser Ortschaft liegende große Brilch ant Ansgang des 
Thals der Grünenwiese zu einem Hafenbassin mit Docks n. s. w. umformen zn 
können. Wieder andere Stimmen, doch geringer an Zahl, als jene, an die im
mensen Kosten dieser Erweiterung bei den vielen zu erwerbenden Prlvatgrund- 
stücken denkend, begnügten sich damit, den Hauptaccent auf das Wie eiiterram 
des rechten Oderufers zu legen, nicht überlegend, daß auf Mem tiefen Felde 
mit einem Torflager von unbekannter Mächtigkeit ein Baugrund, und demnächst 
hohe und feste Umwallungen geschaffen werden müßten, um die neüe Ansiedlung 
vor den stürmischen Fluthen zu schützen, die das Haff, von nördlichen Lus - 
strömen und Luftwirbeln gepeitscht, über die ganze Niederung ergießt und diese 
oft Tage lang in einen Tiefwasser-See verwandelt. War dieser Gegenstand ber 
Erweiterung der Stadt für Stettin zur Lebensfrage geworden, auch noch nicht 
weiter gediehen, so durfte er doch keineswegs als vertagt angesehen werden; die 
Untersuchungen und Verhandlungen darüber schwebten an maßgebender Stelle, 
und waren 'hohem Orts im vollen Gange, entzogen sich aber, wie es in der 
Natur der Sache lag, der Kenntniß der Bürgerschaft, welche vom Beburfiusse 
gestachelt, in ihrer Ungeduld eine raschere Entscheidung sehnlichst herbeiwunschte. 
Welche Stellung der Magistrat in der Frage einnahm, ergibt sich weiter unten.

Ablösungs-Summe vvn 30.473.325 dänische Reichs Haler ist vom 14. Marz 1857 und am 
1 April desselben Jahrs in Kraft getreten. Preußen übernahm fur seinen Theil als Ab 
findungs Kapital 4.440.027 Thlr. Dän. = 3.330.018 Thlr. Preüß. Emgeleitet war der Ab 
schluß des Vertrags durch eine dänische Depesche vom 1. October 1855, vermöge der alle bei der 
Sundzollfrage betheiligten Staaten zu Conferenzen nach Kopenhagen emgeladen worden waren.

**) Dänemark leitete sein Recht auf den Sundzoll aus deni Umstande her, das; es fnchii 
beide Ufer besessen und daher die Meerenge unter seiner Botmäßigkeit gestanden habe. Der 
Sundzoll zerfiel in die Schiffsabgabe, durchschnittlich 12 Speciesthaler, und den Waarenzoll, 
welcher 1-1 Prêt, betrug. Ist gleich dieser eigentliche Sundzoll aufgehoben, so hat doch 
der Kopenhagener Vertrag vom 14. März 1857 eine Abgabe zur Unterhaltung d" Teuch 
thfirme rc, beibehalten, welche auf 10 fil. Dänisch ffir 5 dänische Centner festgesetzt ist.
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König Friedrich Wilhelm IV. hatte als Kronprinz viele Jahre lang in 
näherer persönlicher Beziehung zur Stadt Stettin und zu ihrer Besatzung durch 
seine Doppelstellung als Statthalter von Pommern und als Commandirender 
General des 2ten Armee-Corps gestanden. Bei seiner haüfigen Anwesenheit in 
Stettin hatte der König eine genaue Kenntniß von der örtlichen Lage der Stadt 
und ihrer Umgegend sich angeeignet, war aber auch durch ein tiefes Studium der 
überseeischen Verbindungen des Handelsplatzes Stettin, unterstützt von einer in 
maßgebenden Kreisen gesammelten Personal-Kenntniß, überzeügt worden von der 
Bedeütung der Stadt als wichtigsten Seehandelsplatz der Preüßischen Monarchie. 
Daher das lebhafte Interesse, welches der König für die Realisirung der geplanten 
Erweiterung der Stadt mib Verlegung der Festungswerke an den Tag legte, dem 
Er durch Bestellung einer Immédiat-Commission für die fernere Betreibung dieser 
Angelegenheit Ausdruck gab.

Diese Commission, beauftragt mit der Begutachtung von Maßregeln, welche 
erforderlich sind, um die Einengung des Stettiner Handels durch die Festungs
werke zu beseitigen, bestand aus Civil- und Militair-Commissarien.

Die Civil-Commissarien waren: 1) Der Oberpräsident von Pommern, Frei
herr Senfft von Pilsach, 2) der Oberbürgermeister der Stadt Stettin He
ring, und 3) der Unterstaats-Secretair im Handels-Ministerium v. Pommer-Esche.

Die Militair-Commissarien waren: 4) der General-Lieutenant und Chef des Jn- 
genieur-Corps v. Brese-Winiary, 5) Der General der Kavalerie und Chef des 
Generalstabes der Armee v. Reyher, und 6) der General der Infanterie und eom- 
mandirende General des 2ten Armee-Corps v. Grabow.

Letzterem war vom Könige der Vorsitz in der Commission übertragen 
worden.

Der König hatte befohlen, daß das Gutachten der Commission Ihm dem
nächst von den 3 Ministern: für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, des 
Innern und dem Kriegsminister mittelst gemeinschaftlichen Berichts vorgelegt wer
den solle.

Bevor die Immédiat-Commission zusammentreten konnte, war in ihrem Per
sonal eine Veränderung eingetreten. Commandirender General des 2teil Armee- 
Corps war der General-Lieutenant von Wussow geworden; und an Gra- 
bow's Stelle hatte der König den Chef des Generalstabes der Armee, 
General der Cavalerie v. Reyher zum Vorsitzeudeu der Commission ernannt.

Um das in die Commission neü eingetretene Mitglied, den General-Lieute
nant v. Wussow, über die Lage der Sache zu orientireu, hielt der Magistrat es 
für opportun, denselben in einem Schreiben vom 27. Juni 1857 mit 
den eigenthümlichen Verhältnissen der Stadt bekannt zu machen. Das Schreiben, 
gleichsam das amtliche Programm des Magistrats enthaltend, hob folgende Ge- 
schüftspunkte hervor, zunächst das Verkehrsleben betreffend: —

Die günstige Lage der Stadt Stettin für den Handel überhaupt, insonderheit für 
den Ostsee-Wandel, verbunden mit der unleügbaren Regsamkeit und dem Unter
nehmungsgeist ihrer Bewohner, haben dem Verkehr im Laufe des jüngst ver
flossenen Jahrzehnts eine nicht geahndete Ausdehnung und Tragweite gegeben. 
Namentlich haben sich die beiden letzten Jahre 1855 und 1856, als folgenreich 
für den Aufschwung der Stettiner Handels- und gewerblichen Industrie hervorge- 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX, 110 
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than, und wenn der Fall des Sundzolls dem ganzen Ostsee-Handel eine neüe 
Blüthe zu geben verspricht, so ist es insonderheit der Platz Stettin, welcher nach 
den Ergebnissen der neuesten Zeit daran Theil zn nehmen berufen ist. Allein 
ein schwerer hemmender Druck lastet auf der Stadt iu der Beschränktheit ihrer 
Räumlichkeit. Und nicht allein handelt es sich um diejenigen Raüme, welche dem 
Schifffahrts- und Handelsverkehre, sowie den Fabrikanlagen gewidmet sind, sondern 
auch — zweitens, um das entsprechende gesunde Unterkommen der jetzigen Be
völkerung, nicht minder der fort und fort andringenden Auswärtigen, deren Kräfte 
und Mittel zu dem Aufschwünge des hiesigen Platzes so entschieden beizntragen 
geeignet sind. Wird es doch durch die auch iu dieser Angelegenheit sich wiederum be
thätigende Gnade Sr. Maj. des Königs nicht schwer, nach einer Autorität für 
Das, was der Stadt frommt, zu forschen. Die Cabinets-Orde vom 3. Oetober 
1856 spricht sich in weiser Anschauung des Sachverhültinsses über die zu treffen
den Maßregeln aus, und der Zusammentritt der Immédiat-Commission, welche 
nach dem Willen Sr. Maj. sich der Vorberathung der Stadterweiterungsfrage 
unterziehen soll, steht mit Nächsten bevor. Dem Magistrate entgeht die Schwierig
keit der Lösung der Aufgabe uicht, nach welcher Richtung und in welcher Aus
dehnung die Erweiterung der Stadt in Ausführung zu bringe» sei. Wenn der 
Stadt nachhaltig geholfen, und wenn ihr eine entsprechende Zukunft geschaffen 
werden soll, so handelt es sich, wie schon angedeütet, nicht blos darum, die 
Schiffsanlegestellen und Waarenlagerungsgelasse zu vermehren, sondern der von 
Jahr zu Jahr sich mehrenden Einwohnerschaft die Gelegenheit zur Herstellung 
gesunder und angemessener Wohnungsraüme zu bieten. Der stete Kampf, in wel
chem der Stettiner Handwerkerstand ohne Unterschied mit der Ungunst der Raüm- 
lichkeiten steht, der Verlust an Zeit und Kräften, der den hier beschäftigen Hand
arbeiter trifft, welcher in mehr oder minder entfernten umliegenden Ortschaften 
sein Unterkommen suchen muß, die durch die Entfernung der meisten, von Stet
tiner Handlungshaüsern begründeten Fabrikanlagen erschwerte Contrôle der Letz
teren, alle diese Momente treten einer allgemeinen Überfüllung der vorhandenen 
Haüser hinzu, namentlich derjenigen Wohnungsraüme, die in der Nähe des Oder- 
stromes belegen sind, von welchem zu weichen ohne Erschütterung des Nahrungs- 
standes, die dort wohnenden Familien sich in der Regel außer Stande befinden. 
Wird in solcher Erwägung zunächst das rechte Oderufer ins Auge gefaßt, so 
ist es allerdings unverkennbar, daß dort dem durch die hiesige Örtlichkeit vor
zugsweise hart bedrängten Schiffsverkehr mittelst Herstellung ausgedehnter An
lage-, Losch- und Ladeplätzen eine wichtige und dankenswerthe Hülfe gewährt 
werden kann; auch ist dort her, freilich unter Anwendung sehr kostspieliger Rost- 
bauten, auszuführenden Einrichtung von Speicher- und Lagerraümen, ein erfreü- 
liches Feld zu bieten, von welchem Gesichtspunkte aus ein Erweiterungsplan über 
die jetzigen Gränzen der Lastadie hinaus immer als ein wesentliches Moment für 
die Ausführung des Cabinets-Erlasses vom 3. Oetober 1856 festzuhalten sein 
wird. Aber die Möglichkeit entsprechende gesunde Wohnungsraüme überhaupt, 
namentlich auch solche herznstellen, welche sich vorhandenen oder einzurichtenden 
Fabrik- und Handels-Etablissements mehr oder minder anschließen, würde durch 
eine ausschließliche Erweiterung der Stadt nach jener Richtung entschieden aufge
geben werden. Leidet die Lastadie schon in ihrem jetzigen Umfange unter Über
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schwemmungen, und unter einem dergestalt feüdjteit und ungünstigen Baugrunde, 
daß sie namentlich im leidigen Rückblicke auf die Verheerungen der^hier Statt ge
habten Cholera-Epidemie mit Grund als ein höchst ungesunder Stadttheil gilt; 
insonderheit lvesentlich aus jener Veranlassung zur Verlegung des dortigen vor 
nicht zwei Jahrzehnten mit einen: Aufwande von vielen Tausenden erbauten 
städtischen Krankenhauses bereits nähere Veranstaltung zu treffen gewesen, so muß 
selbstredend jener Übelstand in noch größerer Nachhaltigkeit hervortreten, sobald 
es sich um die Besetzung eines noch niedriger und sumpfiger gelegenen Terrains 
mit Wohnungen handelt. Es kommt aber dazu, daß auch für den Schiffsverkehr 
immer das breite und bis auf 16 F. vertiefte Fahrwasser des Haupt-Oderstroms 
einen wesentlichen Vorzug vor feine« Nebenarmen mit sich führt, und daß beson
ders für in stets zunehmender Zahl und in immer mächtigeren Dimensionen auf 
Stettin dirigirten Dampfschiffe, wesentlich auch im Hinblick aus den durch sie 
vermittelten Personenverkehr, sich nur in und an dem Hauptstrome das erwünschtere 
Terrain finden kann. Solchergestalt drängt sich die Schlußfolge, daß, wenn die 
Ausführung der Intention Sr. Maj. des Königs für die Stadt durchgreifend 
und allseitig fruchtbringend werden soll, der Schwerpunkt der Erweiterungsfrage 
auf das linke Oderufer, und zwar aus, in die Augen springenden merkantilen 
Rücksichten, der nördlichen Richtung der Stadt zugewandt zu legen ist. Hier 
bietet sich das günstigste Feld für Handels-, dann aber auch, worauf es so wesent
lich ankommt, auch für gesunde und luftige Wohnungsraüme dar. Nur dadurch 
würde einer ans der linken Seite des Stroms immer mehr überhand nehmenden 
Wohnungsnoth und Wohnungstheüernng vorgebeügt werden können. Schon im 
Jahre 1840 als die Stadterweiterungsfrage in der demnüchstigen Anlegung 
der Neüstadt eine einstweilige Lösung fand, ward die Königs- und Frauenthor- 
feite der Stadt in die ernstlichste Erwägung gezogen. Aber freilich faßte man 
damals wesentlich die Forts Leopold und Wilhelm als zu gewinnende Flächen 
und den sog. Wiekenberg bei Grabow als Gränze der Ausdehnung ins Auge. 
Allein, wenn, abgesehen von der Besorgniß, daß der auf der tiiifen. Seite des 
Stroms belegene Stadttheil bei der dermaligen Befestigungsweise in wenigen Stun
den eines Bombardements der Vernichtung Preis gegeben fein würde, Stettin ein 
Handelsplatz erster Klaffe geworden ist, wenn es, beschirmt durch das friedliche 
segensreiche Scepter Sr. Maj., und getragen durch wohlbenutzte glückliche Con- 
juncturen des Welthandels fortan in eine Zukunft zu blicken vermag, die einer 
für die Stadt, daneben aber anch für den Staatshaushalt, ungewöhnlich frucht
tragenden Entwicklung Ranm gibt, dann kann Magistrat es sich nicht versagen, 
seine Ansicht dahin auszusprechen, daß das Feld des Angriffs weit über jene 
Gränzen hinaus längst des Oderstroms hinanf reichen dürfte. Magistrat ist weit 
entfernt davon, sich die Schwierigkeiten der Ausführung eines unter Einschluß 
der näher liegenden Ortschaften aufzuf affend en Erweiterungsplanes zu verhehlen, 
allein er blickt mit vollem Vertrauen auf deu neüen Commaudireuden der 
heimathlichen Waffen, der nun dem Pommerlande und insonderheit der Stadt 
Stettin angehört, und als Mitvertreter derselben die ausgestellten Gesichtspunkte 
in Erwägung nehmen und für die Entscheidung über dieselben seinen Einfluß 
geltend machen wolle.

General v. Wussow beantwortete das Anschreiben des Magistrats unterm 
110*
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6. Juli 1857 dahin, daß er nicht nur durch seine amtliche Stellung der Provinz und 
deren Hauptstadt angehöre, sondern auch seine persönlichen Verhältnisse zu beiden*)  
ihn den aufrichtigsten Theil an dem Gedeihen derselben nehmen lasse, er daher mit 
Freüden Alles thun werde, damit die vorliegende Frage in der niedergesetzten 
Immédiat-Commission ganz den Absichten Sr. Majestät des Königs gemäß nach 
allen Richtungen hin ins Auge gefaßt und die Wege berathen werden, welche 
trotz der, auch uach Sr. Maj. eigner Ansicht, entgegenstehenden ernsten Bedenken, 
eine erhebliche Ausdehnung der Stadt zu ermöglichen im Stande seien. Dabei 
müsse er aber schon jetzt darauf hindeüten, daß die Ausführung der in Rede 
stehenden Pläne außerordentlich erhebliche Geldmittel in Anspruch nehmen werde, 
deren mögliche Bereitstellung nicht leicht sein dürfte.

*) Im 1334. Jahre ist der Erbricyter Bernhard Schiele (Schele seit 1321) verstorben, 
und weil er keine Mennliche Leibes Erben hinter ihm verlassen, hat Hertzog Otto in demselben 
Jare, Besage der Concession totam Juridictionem, totius praefecturae Civitatis Stetinensis, 
So wol auch die Schultzenstraße auf der Oberwieke mit aller dazu gehörigen Gerechtigkeit so 
der vorige Erbrichter gehabt, Petro und Johanni beyder Gebrüder der Wussowen mit ge- 
sampter Hand zu uerwalteu vnd zu besitzen verliehen. (Friedeborn, I, 53, 54,). Vergl. über 
das Wussow Geschlecht L. B. II. Th. Bd. II, 1539, wo die Zeilen 13 und 14 von unten, das 
Erlöschen des Geschlechts betreffend, zu streichen ist. Mit dem General-Lieutenant v. Wussow, 
als derselbe Hauptmann war, hat der Herausgeber des L. B. von 1316—1820 beim großen 
Generalstabe der Armee, unter Grolman, zusammen gedient.

Nachdem am 24. Juli eine vorberathende Conferenz über die Bedürfnißfrage 
unter dem Vorsitze des Generals v. Wussow im Beisein des Unterstaats-Secre- 
tairs v. Pommer Esche, aus Berlin, des Oberpräsidenten Senfft v. Pilsach und 
des Oberbürgermeisters Hering, demnächst auch am folgenden Tage eine örtliche 
Besichtigung des linken Oderufers Statt gefunden hatte, berief der Vorsitzende der 
Immédiat-Commission, General v. Reyher, die sämmtlichen Mitglieder derselben 
zu einer Conferenz auf den 3. August nach Stettin.

Die Einzelheiten der Verhandlungen in dieser ersten Conferenz der Jmme- 
diat-Commisfion sind in den vorliegenden Aeten nicht enthalten, dagegen erhellet 
das Resultat derselben aus einem Schreiben des Ober-Präsidenten an den Ober- 
bürgermeister vom 16. September 1857, demzufolge im Schooße der Commission 
sich volle Geneigtheit kund gegeben hatte, durch Beseitigung örtlicher Hinder
nisse der aufstrebenden Entwicklung aller städtischen Verhältnisse freie Entfaltung 
zu gewähren; andrerseits erwartete aber auch die Commisiion von der Stadt, 
daß sie die Erreichung dieses Ziels, welches den Flor ihrer Zukunft begründen 
soll, aufs Kräftigste unterstütze. Dies gilt namentlich in Betreff der Frage über 
den Kostenpunkt. Schon Behufs Ausführung eines festen und regelmäßigen Bau
plans erschien es der Immédiat-Commission unerläßlich, die in der Erweiterungs- 
siäche belegenen Grundstücke einer wenn auch facultativen Expropriation zu unter
werfen, dieselben in größerm oder geringerm Umfange anzukaufen oder zu expro- 
priiren, und sie demnächst als regelmäßige Baustellen wieder zu veraüßern. Daß 
nun solcher An- und Verkauf mit erheblichem Nutzen verbunden sein müsse, liege, 
so meinte der Ober-Präsident, auf der Hand. Er führt dann so fort: Wenn 
die Stadt Stettin auf diesem Felde wirksam eintritt, ein Kapital von 800.000 
Thlr. (mindestens 500.000 Thlr.) bestimmt und successive verwendet, um solche 
Grundstücke, sei es durch freien Ankauf oder im Wege der Expropriation, zu er- 
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werben, und demnächst als Baustellen wieder zu veraüßern; wenn ferner die 
Stadt den bei diesem Geschäft erzielten Überschuß dem Fiskus als Beitrag zu 
den Kosten der Stadterweiterung zur Verfügung stellt, — so würde durch den 
Beschluß einer solchen Maßregel der wünschenswerthe Ausgang der schwebenden 
Frage sehr wesentlich gefördert und vielleicht völlig gesichert werden. Es ver
steht sich von selbst, daß die Stadt von ihrem ausgelegten Kapital sich 5 Prêt. 
Zinsen, sowie alle baaren Auslagen und Unkosten des Geschäfts berechnet, ehe 
von einem Überschüsse die Rede sein kann.

Es trat nun sofort eine Speeial-Commission der städtischen Collégien, be
stehend von Magistrats Seite: ans dem Oberbürgermeister Hering, dem Stadt
baurath Schöneberg, den Stadträthen Geh. Reg. Rath Masche (früher Oberbür
germeister), Kutscher und 9Jielfter; Seitens der Stadtverordneten: aus deren 
Vorsteher, Justizrath v. Dewitz, den Stadtverordneten Justizrath Pitzschky, 
Banquier Euchel, Zimmermeister G. Schultz, Commerzienrath Rahm und Gold- 
arbeiter Behnke, zusammen, die sich in der Conferenz vom 24. September 1857 
über nachstehende Punkte einigte: —

I. Die in Angriff genommene Erweiterung der Stadt führt für diese eine Lebens
frage mit sich. Die Bedeütung ihrer Zukunft hangt davon ab und die Stadt 
wird einzugreifen haben, da, wo ihr solchergestalt hervvrtretender Beruf sie dazu 
führt und so weit es mit einer gewissenhaften Berücksichtigung der Verhältnisse 
des Stadthaushalls verträglich ist. Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, 
ein beträchtliches Kapital flüssig zu machen in der Voraussetzung und Verheißung, 
den Ersatz desselben, so wie des mit dem Unternehmen verbundenen Aufwandes 
an Zinsen, Auslagen, Coursverlusten re. wieder zu erlangen. Dieses vorausge
schickt und Angesichts des Kredits, dessen sich die Stadt zu erfreue» haben dürste, 
glaubt —

II. Die Commission befürworten zu können, daß die Stadt sich bereit finden 
lasse, zu dem angeregten Zwecke ein Kapital von 600.000 Thlr. zur Verfügung 
zu stellen. Wenn aber zu anderweitigen dringenden und unabweislichen Ver
wendungen die Nothwendigkeit zur Versilberung der jetzt zur Verfügung stehenden 
41/2procentigeu Stadtobligationen zum Betrage vou etwa 350.000 Thlr. theils 
bereits vorliegt, theils in naher Aussicht steht, und wenn diese Obligationen ihre 
Abnehmer wesentlich nur in der Stadt selbst finden, so spricht sich zur Abwendung 
großer Verluste die Commission bestimmt dagegen aus, daß für die Beschaffung 
jener 600.0(X) Thlr. die Verausgabung weiterer und neuer Obligationen ins 
Ange gefaßt werde. Es wird, wenn es erforderlich ist, die Ausfertigung solcher 
Obligationen nur Statt finden können, nm sie etwa als Pfand niederzulegen. 
Für die Erlangung des Geldes unter dem erforderlichen Schutze gegen gefahr
drohende Kündigung müssen andere Quellen gefunden werden, und wenn dabei 
auf die Seehandlnng, auf die Pommersche Provinzial-Hülfskasse u. s. w. hinge- 
deütet ward, so sprach sich doch allseitig das Vertrauen ans, daß hier der Staat 
seine unterstützende Hand nicht ganz zurückziehen werde, da ja auch für ihn 
selbst in finanzieller Hinsicht, und abgesehen von fortificatorischen Rücksich
ten, die Erweiterung der Stadt sich von unberechenbar günstigen Ergebnissen 
heransstelle.
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III. Als maßgebend erkennt weiter die Conimission:
a) Die Erlangung eines entsprechenden Expropriationsgesetzes;
b) Die Entwerfung eines Bebauungsplans, welcher dem Zwecke der Er

weiterung, namentlich den zu versolgendeu Handels-Interessen entspricht.
Das Entaüßerungsgesetz wird die Befugniß zu gewähren haben, nach Aus

wahl die durch die beabsichtigten neüen Festungswerke umschlossenen Grundstücke 
zu dem Werthe anzukaufen, den sie vor der Festnngserweiterung gehabt haben. 
Ebenso muß der Bebauungsplan die Erreichung des Zieles fördern, welches bei 
der Erweiterung der Stadt überhaupt verfolgt wird; die Commission rechnet 
namentlich dahin einen Plan, der das linke Oderufer bis znr Gränze der künftigen 
nördlichen Festungswerke der freien und ungeschmälerten Benutzung insonderheit 
für den Handelsverkehr, offen hält, und die Möglichkeit zur Benutzung, bezw. Er- 
öffnnng entsprechender Wasser- und Uferflächen auf den rechts vom Strome ge
legenen Stadttheilen darbietet.

IV. Der Gang der Wiedereinziehung der znr Disposition gebrachten Be
träge und der Gewährung des Überschusses au den Königl. Fiskus als Beitrag 
zu den Kosten der Stadterweiternng glaubt die Comnlissiou dahin bezeichnen zn 
müssen, daß ans den Erlöse der zmn Wiederverkanfe erworbenenen Grundstücke 
vorweg die Stadt wegen ihrer Auslagen, Unkosten rc„ sowie wegen des Kapitals 
der 600.000 Thlr. befriedigt wird, der weitere Erlös aber demnächst der betref
fenden fiskalischen Station znfließt.

Nach dem Ergebniß dieser Erwägungen formnlirt die Commission ihr Votum 
dahin: —

Die Vertreter hiesiger Stadt wollen sich bereit erklären, ein Kapital von 
600.000 Thlr. disponible zu machen zum Erwerbe von Grundstücken, welche 
innerhalb der in Aussicht genommenen Stadterweiternngsflüche belegen sind, 
Behufs Wiederveraüßermlg dieser Grundstücke als Baustellen, und den da
durch gewonnenen Überschuß dem Königl. Fiskns als Beitrag zu den Kosten 
der Festungsverlegung gewähren, unter der Voraussetzung und Bedingung 
1) Daß es der Stadt gelingt, auf einem andern Wege, als durch Versilbe

rung von Stadtobligationen die erforderlichen Gelder zu beschaffen;
2) Daß ein entsprechendes Expropriationsgesetz erlassen wird, welches int 

Wesentlichen den Grundsatz verfolgt, daß der Entaüßernngspreis der und) Be
finden und Auswahl zu erwerbenden Grundstücke und) den vor Erweiterung der 
Stadt obgewalteten Werthverhältnissen zu regulirm sei;

3) Daß der städtischen Vertretung ein Bebauungsplan' vorgelegt wird, in 
welchent sie die Interessen der Stadt überhaupt, namentlid) aber deren Handels- 
Interessen entsprechend gewahrt findet;

4) Daß die Stadt aus dem Ertrage und Erlöse der solchergestalt ange
kauften und erworbenen Grundstücke vorweg wegen ihrer Unkosten, Auslagen, 
Zinsen und ihres Kapitalvorschnsses ihre Befriedigung erhält, demnächst aber erst 
eine Ausantwortung an den Königl. Fiskus Statt findet.

Der Magistrat trat am 26., und die Stadtverordneten-Versammlung in 
ihrer Sitzung vom 29. September der Ausführung und dem Vvto des vor
stehenden Conferenz-Protokolls bei, worauf dasselbe unterm 30. September 1857 
dem Ober-Präsidenten Überreicht wurde. Der Ober-Präsident glaubte, sich) mit 
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den Bedingungen 2 und 3 unter IV nicht einverstanden erklären zu können. In 
dem, unterm 14. October an den Oberbürgermeister Hering ergangenen, Rescripte 
fand er, daß bei Festhaltung dieser Bedingungen, die Absicht seines Erlasses vom 
16. September nicht zu erreichen sein werde. Zur Förderung der Sache komme 
es wesentlich darauf an, möglichst bald ein entsprechendes Kapital verfügbar zu 
haben, um auf dem in den Festungsbereich zu ziehenden Terrain geeignete Grund
stücke anzukaufen, welche demnächst mit Vortheil als Baustellen wieder veraüßert 
werden können. Nun erheischt aber die Erwirkung der Expropriations-Befugniß 
schon hinsichtlich der demnächst für öffentliche Zwecke erforderlichen Raümlich- 
keiten, sorgfältige und umfassende Ermittelungen, und würden diese jedenfalls 
eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Was ferner den Bebauungsplan betreffe, 
so könne zwar die Stadt mit voller Zuversicht vertrauen, daß dabei die städ
tischen und Handels-Interessen die sorgfältigste Berücksichtigung finden würden, 
es erfordere aber auch die Aufstellung dieses Plans viele zeitraubende Vorver
handlungen. Unter diesen Umständen müsse er im Interesse der Sache dringend 
wünschen, daß die städtischen Behörden die erwähnten Bedingungen fallen ließen, 
und ersuche er, bei dem großen Gewicht, welches er auf die unverzügliche Dis- 
pvniblestellung der qu. Summe lege, den Oberbürgermeister angelegentlichst, 
seinen Einfluß in diesem Sinne geltend zu machen, und ihm einen demgemäß 
abgeänderten Beschluß der städtischen Behörden baldigst einzureichen.

Auch au den Magistrat erließ der Ober-Präsident am 16. October 1857 
ein Rescript, welches ausschließlich die Beschaffung eines Bebauungsplans zum 
Gegenstand hatte. Der Ober-Präsident hielt es nicht für erforderlich und räth- 
lich, schon jetzt einen solchen Bebauungsplan bis in die genauesten Einzelheiten 
über die ganze, durch die Hinausrückung der Festungswerke zu gewinnende neüe 
Fläche auszudehnen. Es werde ausreichend fein, wenn in den von der Altstadt 
entfernteren Terrains nur die Hauptgesichtspunkte angedeütet würden. Wesent
liche Fragen, z. B.: welchergestalt die Stadterweiterung an die Straßen der 
Altstadt sich anznschließen habe, in wie weit die bereits bestehenden Straßen der 
in die neüe Circumvallations-Linie hineingezogenen Vorstädte und sonstigen Ort
schaften beibehalten werden könnten, welche Berücksichtigung der Niederung 
zwischen Grabow und Bredow, ferner dem rechten Oderufer und den dort an- 
znlegenden Wasserzügen zu geben sei, würden Gegenstände einer, der Entwerfung 
des Plans voranzuschickenden, Berathung zu bilden haben. Die Stadt Stettin 
werde es nicht verkennen, von welch' großer Wichtigkeit für sie die Herstellung 
eines ihren Interessen zusagenden Bauplans sei, und wie alle Veranlassung für 
sie vorliege, auf dessen Entwerfung sich einen entsprechenden Einfluß zu sichern. 
Hiervon ausgehend, und unter nochmaligem Hinweis darauf, daß die Förderung 
des ganzen Erweiterungs Unternehmens wesentlich von der Vorlegung eines Bau
plans in der angedeüteten Art abhange, glaube er das Vertrauen hegen zu 
dürfen, daß der Magistrat dem Wunsche, seiner Seits die hier in Rede stehende 
Angelegenheit in die Hand zu nehmen, und Veranstaltung zur baldigen Be
schaffung eines Bauplans zu treffen, nachzukommen sich bereit finden lassen 
werde. Dabei gebe er, der Ober-Präsident, gern die Zusage, das in seinen 
Händen befindliche, zur Erreichung des Zwecks erforderliche, Material zur Ver
fügung zu stellen, auch seine Vermittelung eintreten zu lassen, falls den vvrzu- 
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nehmenden Abmessungen und Aufzeichnungen des Terrains fortifikatorische Be
denken entgegengestellt werden sollten. Für den Fall, daß die dem Magistrat zu 
Gebote stehenden technischen Kräfte nicht im Stande sein sollten, neben ihren 
laufenden Berufsobliegenheiten die hier in Anregung gebrachte Aufgabe zu be- 
wältigeu, lenke er des Magistrats Aufmerksamkeit auf eine, von kompetenter 
Seite als besonders geeignet bezeichnete Persönlichkeit. Es sei diese der durch 
seine bisherigen rühmlichen Leistungen dem Magistrat unzweifelhaft schon wohl 
bekannte Königl. Baurath Knoblauch*)  in Berlin, und stelle er anheim, sich mit 
demselben in Berbindung zu setzen.

*) Eduard Knoblauch, geb. 25. Sept. 1801, als Sohu einer alten, wohlhabenden Berliner 
Bürgerfamilie, war einer der ausgezeichnetsten Jünger des Meisters Schinkel, und Begründer 
eines eigenthümlichen Stils der bürgerlichen Baukunst, der in der Fa^adenbildung Überhäufung 
mit Ornamenten und blendende Effecthascherei vermeidet. Sein Hauptwerk ist die neüe Syna 
goge zu Berlin in der Oranienburger Straße, vollendet 1866, in maurischem Stil, meisterhaft 
in der Grundlage, in der Gestaltung des schönen Jnnenraums, in welchem die maurischen 
Formen aufs glücklichste mit der moderne» Eisenconstruction in Einklang gesetzt sind, und in 
der kuppelgekrönten Façade, die in Backsteinbau durchgeführt ist. Knoblauch führte den Bau 
nicht selbst zu Ende, ein Gehirnleidcn hemmte seine Wirksamkeit und führte am 29. Mai 1865 
seinen Tod herbei. Die Akademie der Künste zu Berlin ehrte sich selber, als sie den großen 
Architekten in ihren Schooß aufnahm. In Staatsdiensten ist Knoblauch uicht gewesen; der 
Titel Baurath war ihm vom Könige als öffentliche Anerkennung seiner Verdienste verliehen 
worden.

Dies geschah durch das Schreiben vom 20. October 1857, worin Knoblauch 
eingeladen wurde, sich der Entwerfung des gedachten Bauplans zu unterziehen. 
Derselbe erklärte seine Bereitwilligkeit dazu, und kam am 28. October nach 
Stettin, um sich mit der Lage der Sache bekannt zu machen, und die Örtlichkeit 
in Augenschein zu nehmen. Er reichte seine Arbeit dem Magistrate am 18. Feb
ruar 1858 ein. Die für den Bauplan entworfene übersichtliche Situations
zeichnung begleitete er mit einer kurzen Denkschrift, worin er Folgendes aus
führte: —

„Die ungünstigen und beengenden örtlichen Verhältnisse der Stadt Stettin, 
unter denen die Einwohnerschaft leitet, besonders der Handel und gewerbtrei- 
bende Theil derselben, haben die Nothwendigkeit einer Erweiterung herbeige
führt. Nach dem jetzt vorhandenen Verhältniß ist dieses nur auf der nordöst
lichen Seite der Stadt, am Oderstrom abwärts, möglich. Die große Wasser
straße der Oder hat den bedeütenden Handel und die große Fabrikthätigkeit von 
Stettin hervorgerufen, und ist daher bei einer Erweiterung der Stadt hauptsäch
lich festzuhalten die Verbindung der Oder mit der Stadt. Von zweiter 
Wichtigkeit ist es, den Verkehr auf dem Strome, so wenig, wie möglich, nament
lich durch feste Brücken zu stören. Dies würde nicht zu vermeiden sein, wollte 
man die neüe Erweiterung für Wohnhaüser, Geschäfts- und Lagerraüme auf das 
rechte Ufer legen, wo außerdem noch die Erbauung großer Gebaüde so sehr er
schwert wird durch die tiefe Lage des Terrains, durch den schlechten Baugrund 
und den Mangel an Trinkwasser. Es eignet sich das rechte Oderufer dagegen 
ganz gut zur Anlage von Schiffswerften, zu Holzplützen und dergleichen, mit 
welchen der Verkehr durch leichte Fahrzeüge zu erhalten ist.

„Die Wichtigkeit dieser Hauptbedingung hat auch die Immédiat-Commission 
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anerkannt und in Folge dessen die Erweiterung von Befestigungswerken in einer 
Ausdehnung projeetirt, welche sich an der Oder hinunter bis nach Arthursberg 
und landeinwärts bis über Bredow, Kupferrnühle und Grünhof erstreckt. Die 
Großartigkeit dieser Auffassung erlaubt die Aufstellung eines Bebauungsplans, 
der dem immer steigenden Bedürfniß der Stadt in Bezug auf Wohnungen, auf 
Anlagen für Handel und Industrie auf lange Zeit ausreichend sein wird.

„Zu allen diesen Anlagen ist aber unumgänglich die unmittelbare ungestörte 
Berbindung mit dem Strome Hauptbedingung, und diese würde unterbrochen, 
wenn die Befestigungslinie dicht an der Oder öder weiter zurück, mag sie iu der 
Niederung, oder auf dem höher gelegenen Terrain geführt werden, sie schneidet 
jeglichen Gebrauch der großen Wasserstraße ab, ein Verlust, der durch einzelne 
Thoranlagen und Straßenverbindungen nicht ersetzt werden kann.

„Bon derselben Wichtigkeit für die Aufstellung eines Projects zur Erwei
terung der Stadt ist die Gewißheit, daß die Festungswerke zwischen Fort 
Wilhelm und der Oder gänzlich zur Bebauung der Stadt hergegeben 
werden. Nur auf diese Weise wird es möglich, die neue Erweiterung mit den 
älteren Stadttheilen in unmittelbare Verbindung zu bringen, und gerade auf dem 
Terrain des Forts Leopold einen Stadttheil auszubilden für Wohnungen. Es 
läßt sich dann die Linie, welche den Paradeplatz angibt, weiter fortführen, die 
sich jetzt schon nach der andern Seite hin in der Neüstadt als Lindenstraße ver
längert. Eine zweite Straße, dieser ersten parallel, kann sich bilden von dem 
jetzigen Königsthor aus, eine Verlängerung der Kleinen Domstraße. Gleich
laufend mit diesen Beiden, lassen sich noch mehr Straßen anlegen, welche alle 
rechtwinklig durchschnitten werden, die nach der Oder führen. Je nachdem sich 
das Bedürfniß herausstellt, lassen sich die Haüservierecke weiter ausdehnen und 
hinführen bis zu dem Thal der Klingenden Beeke, welches sich von Grünhof 
nach der Oder hin erstreckt. Dieses Thal selbst ist sehr geeignet zur Anlage 
großer Bassins, großer Speicher und Lagerraüme. Geschlossen und geschützt 
würde dieser neue Stadttheil durch die Festungswerke, welche sich vom Fort 
Wilhelm über Grünhof und Bredow bis nach der Oder hinziehen".

Aus einer spätern Aeten-Notiz ergibt sich, daß Knoblauch*)  zwei Projette 
emgereicht, aber keins von beiden die Billigung der Commission gefunden hat, 
weshalb damals, April 1858, ein drittes Project aufgestellt worden war, von 
dem ein ähnliches Schicksal vorausgesehen wurde.

*) Angemerkt sei, daß Knoblauch für seine Arbeit ein Honorar von 200 Thlr. liquidirt 
hat. Der Betrag ist ihm am 20. April 1858 gezahlt worden.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 111

In Bezug auf die im Knoblauchschen Bauplan erwähnte, von der Immé
diat-Commission projectirte Festungsmauer längs des linken Oderufers vom 
Frauenthor abwärts, hatte der Ober-Präsident den Oberbürgermeister Hering zur 
gutachtlichen Aüßerung über dieses in Aussicht genommene fortifikatorische Schutz
mittel veranlaßt. Wie Knoblauch, so war auch der Oberbürgermeister von vorn
herein der Ansicht, daß eine derartige Anlage für das dem Handelsverkehr zu 
widmende Terrain unter allen Umständen nachtheilig fein werde. Nichts desto 
weniger bestellte er, unter dem Vorsitz des Stadtbauraths Schöneberg, eine be
sondere Commission, bestehend aus den Stadträthen Kutscher, Marggraf, Geheim- 
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ratb Masche, Meister, F. Schmidt und Theüne, um das gedachte Prostet naher 
in Erwägung zu nehmen, und sich darüber gutachtlich zu äußern. Corn 
mission" trat am 29. September 1857 zusammen'^und erstattete chren Bericht wie

Erweiterung der Stadt bezweckt nicht blos, dem Mangel an Wohnungen 
abuchelfen, sondern soll auch, und zwar vorzugsweise, dem vermehrten Haàl 
Wasser- und Landwege verschaffen. Die Commission ist m letzterer Bezichung 
der Ansicht, daß längs der Oder eine breite Bohlwerkssiraße auf der einen Sutt, 
auf der andern Seite eine lange Speicherreihe eut Erfordernis; sei, welches vor 
allen anderen befriedigt werden müsse, indem nur auf diese Weise ein leichter 
und schneller Verkehr der Waaren aus dem Schiffen in die Lagerräume zu be
wirken sei. Daß eine Mauer längs der Oder gezogen, man möge ihr eme Lage 
geben, welche man wolle, und soviel Durchgänge, als möglich Anrichten, diesem 
Zwecke entqeqensteht, darf nicht erwiesen werden, daher denn auch dleLommission 
principaliter den Wunsch aussprechen muß, daß die Anlage der qu. Mauer ganz-

eintreten tarnt, daß sortifikawrische Rücksichten die Er
bauung dieser Mauer durchaus bedingten, so zog die Commission in Berathung, 
wo dieselbe zu errichten sei, damit der Verkehr so wenig, als möglich beemtrach- 

tiat werde und kam dabei zu folgenden Resultaten. e >
A. Eine Mauer unmittelbar an der Oder erschwert die Verbindung zwischen 

den Schiffen und der Straße außerordentlich; denn da die schiffe sehr ungleiche 
Länae l aben so wird es schwer halten, ihnen immer eine passende Lage vor den 
Thoren in der Mauer zu geben, ja bei größeren Schiffen, welche mehrere Luken 
hL wird-s ganz unmöglich sein, ftejo zu stä-n da st-

L gleicher Zeit löschen können, rote es setzt an den städtischen Bohlwei 11111'11 
La ist, und rote eilte rasche Expedition, namentlich bei DampfMffen, es durchs 
aus erfordert. Die Commission erklärt sich daher ganz entschieden gegen e e 
Anlage einer Mauer unmittelbar an der Oder. .. (cnfr

B. Eine Mauer auf dem Rande der Anhohen, in 290—300 Fuß Lntser 
nuna von der Oder und mit ihr parallel laufend, würde den Verkehr wn we
nigsten benachtheiligen, wenn es gestattet wäre, zwischen derselben und der Oder 
massive Gebaüde in beliebiger Höhe aufzuführen1, da man^auf dîese Werse nne 
Bvl lwerksstraße von 120 Fuß Brette und Bauplätze von 130—180^Fuß Tiefe 
für Speicheranlagen gewönne, welche im Niveau unserer übrigen BohlweAe lag , 
während die Wohngebaüde ihre Stelle auf der Höhe hinter der Mauer finden, von 
der sie jedoch noch durch eine Straße getrennt sein würden. Sollte diese B - 
bauung zwischen Mauer und Oder nicht zu gestatten fein, so muß die bezeichnet,. 
Lege der Mauer als ganz unstatthaft angesehen werden und zwar aus folgenden 

Gründen^ie ^er Speicher würde dann erst in einer Entfernung von

310—360 Fuß von der Oder und oben auf der Höhe hinter der lAauei ge
schehen können wohin der Transport der Waaren aus den Schiffen nicht allein 
wegen der großen Entfernung, sondern auch wegen der bedeutenden Steigung so 
bschwerlich und mit so vielen Kosten verbunden fern wurde, daß von bei An
lage von Speichern — einem Haupt-Erforderniß — ganz abgestanden werden 
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müßte. Wollte man entgegnen, daß außerhalb der Mauer leichte hölzerne, — 
rayonmäßig gebaute — Schuppen aufgestellt werden könnten, so würden die
selben wegen ihres geringen Rauminhalts — eine Etage hoch —, wegen ihrer 
Feüergefährlichkeit und wegen der wenigen Sicherheit gegen Beraubung dem Be
dürfniß in keiner Weise entsprechen.

2) Der Grund und Boden längs der Oder ist schon jetzt größtentheils von 
Gebaüden, Schiffswerften, Holzlagern re. rc. eingenommen, und wird also nur 
zu einem sehr hohen Preise erworben werden können; da nun kein Theil wieder 
zu Baustellen veraüßert werden kann, so wird der Kosten-Ausfall bei einer Flüche 
von mehr als ICO Mg. ein sehr bedeütender sein.

C. Wird eine Mauer in der Entfernung von 80 Fuß von der Oder und 
parallel mit derselben erbaut, so erhält man eine Bohlwerksstraße von genügender 
Breite für die Ausstellung der Waagen und den Verkehr; zwischen der Mauer 
und der Anhöhe verbleibt dann noch eine Fläche von 170—220 Fuß Breite, 
von denen 60 Fuß zunächst an der Mauer zur Straße und der übrige Theil zu 
Bauplätzen von 110—160 Fuß Tiefe zu verwenden sein würde. Um den Verkehr 
zwischen den Schiffen und den Speichern möglich zu machen, muß dann die 
Mauer weite Thore erhalten, deren Entfernung von einander höchstens 180 Fuß 
betragen darf. So viele Mängel diese Anordnung auch hat, so glaubt die Com- 
mission doch, daß sie in Ermangelung einer bessern Einrichtung die einzig mög
liche bleibt.

Um die genannten Fälle noch ein Mal kurz zu wiederholen, so erklärt sich 
die Commission entschieden gegen die Anlage einer Mauer unmittelbar an der 
Oder, und gegen die Anlage einer Mauer auf der Anhöhe 250—300 Fuß von 
der Oder entfernt, wenn es nicht gestattet sein sollte, den Raum zwischen Mauer 
und Oder mit massiven Gebaüden von beliebiger Höhe zu bebauen; dagegen ist 
die Commission der Meinung, daß eine Mauer auf der Anhöhe ohne die ge
nannte Beschränkung die wenigsten Nachtheile für die Handels-Interessen mit sich 
führen würde, und daß eventuell eine Mauer, 80 Fuß von der Oder entfernt, 
und mit hinreichender Anzahl von Thoren versehen, zu erbauen sein möchte.

Bei Berathung des vorliegenden Gegenstandes gelangte die Commission zu 
einer Üoerzeügung, welche hier auszusprechen sie nicht unterlassen kann. So 
viele Vortheile nämlich auch die projectirte Erweiterung der Stadt für die Er
bauung von Wohnhaüsern bietet, so dürfte doch dem speciellen Interesse des 
Handels dabei nicht genügende Rechnung getragen werden, da —

1. Hier das Oderufer jetzt schon größtentheils zu Handelszwecken verwandt, 
und daher durch dessen Verbindung mit der Stadt wenig an Lösch- und Lade
plätzen gewonnen wird;

2. Das schmale Bette der Oder durch Anhaüfung von Schiffen für die 
Passage der vorüberfahrenden Schiffe nicht unwesentlich verengt werden wird;

3. Das neü entstandene Bohlwerk nur als ein einzelner langer Streifen 
erscheint, welcher sich nicht in zweckmäßiger Weise den übrigen für den Handel 
bestimmten Stadttheil anschließt; und

4. Die große Entfernung des neüen Bohlwerks vom Mittelpunkte der Stadt, 
von der Post, der Börse, der Telegraphen-Station rc. die Beschleünigung der 
Geschäfte wesentlich erschweren wird.

111*
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Die Commission ist vielmehr der Ansicht, daß, ungeachtet der Erweiterung 
der Stadt auf der linken Oderseite, ein Hinausrücken der Festungswerke auf dem 
rechten Oderufer ebenfalls zur Nothwendigkeit wird, damit durch die erweiterte 
Nutzbarmachung der Ufer dreier Ströme — Oder, Parnitz, Dunzig — 
und durch Anlegung neuer Verbindungs-Wasserstraßen geeignete Plätze zum Laden 
und Löschen der Schiffe gewonnen werden.

Das vorstehende Conferenz-Protokoll ist dem Ober-Präsidenten am 1. Octv- 
ber 1857 vom Oberbürgermeister überreicht worden.

Was den Inhalt des Ober-Präsidial-Erlasses vom 14. October betrifft, fo 
wurde derselbe von der gemischten städtischen Commission in deren Sitzung vom 
20. October 1857 in Berathung genommen,' und als Resultat derselben Nach
stehendes protokollirt: ,

„Nachdem die neue Fortificationslinie mit Bestimmtheit festgestellt, und der 
Plan zur Benutzung und Bebauung der dadurch gewonnenen Fläche überall in 
seinen Hauptzügen, in Bezug auf denjenigen Theil derselben, welcher als der 
Altstadt und dem Oderstrome zunächst liegend vorzugsweise ins Auge zu fassen 
ist, aber noch insoweit das Nähere genehmigt ist, daß die Lage der Straßen und 
Plätze, sowie die Eintheilung der Bauviertel feststeht, wird nach der Auswahl 
der Stadt mit Hülfe des aufzunehmenden Kapitals zum Erwerbe von Flächen, 
welche jenem Plane entsprechen, geschritten. Demnächst erfolgt die Eintheilung 
und Absteckung dieser Flächen nach Maßgabe des Bebauungsplans, und hier- 
nächst die Wiederveraüßerung der solchergestalt ermittelten und designirten Bau
stellen. Zu einem solchen Gange des Verfahrens erscheint der Commission er
forderlich —

I. Der Bebauungsplan, weil —
1) aus ihm erst ersichtlich wird, in welcher Art und Ausdehnung die Hin

ausrückung der Festungswerke beschlossen ist, worüber der Stadt bis jetzt eine 
autentische Kenntniß noch nicht beiwohnt;

2) erst mit seiner Hülfe ein bestimmter Plan für die Erwerbungen gefaßt 
werden kann; ,

3) ohne ihn Veraüßerungen nicht zu effectuiren find, da ohne Kenntniß der 
durch die Straßenzüge bedingten Bedeütung der Lage eines Grundstücks sich 
schwerlich Jemand verstehen dürfte, eine Baustelle zu erwerben; dann aber

II. Das Expropriations-Gesetz zur zwangsweisen Erwerbung von Grund
stücken nach Auswahl der Stadt, weil —

1) ohne ein solches nach einstimmiger Annahme durchaus kein Erfolg für 
Erwerbs-Unterhandlungen abzusehen ist, wie mehrfach angeführte Beispiele be
thätigten; , ,

2) ohne ein solches, wenn es auch gelingen sollte mit einem einzelnen Besitzer 
einig zu werden, der entsprechende Erwerb einer größern, planmäßig zu reguliren- 
ben, zusammenhängenden Fläche niemals gelingen werde, hierauf aber doch der 
Gang der Unternehmung sich stützen müsse.

Die Commission stellte anheim, hiernach dem Ober-Präsidenten Vortrag zu 
halten. Was den Bau der neüen Befestigungswerke anbelangt, vor deren wenigstens 
theilweisen Ausführung eine Bebauung der gewonnenen Fläche immer nicht würde 
eintreten können, so tritt, wenn der Plan dazu seststeht, dessen Beginn eine



Verlegung ihrer Werke zur Erweiterung der Stadt. 885

Schwierigkeit insofern nicht in den Weg, als es für ihn eines neüen Expropria- 
tivnsgesetzes nicht bedarf."

Dieses Cvnferenz-Protokoll wurde dem Ober-Präsidenten unterm 24. Oct. 
1857 vom Oberbürgermeister mit dem Bemerken überreicht — wie das Magistrats- 
Collegium glaube, bei nochmaliger Erörterung der Sache sich nicht dem Gewichte 
der Bedenken entziehen zu können, welche von der Commission aufgestellt worden. 
Es wünsche, diese Bedenken zur wohlwollenden Erwägung, gestellt zu sehen.

Der Ober-Präsident hatte in der Sache nach Berlin berichtet, was den 
Minister des Innern Veranlassung gab, den Geheimen Ober-Regierungsrath 
Wehrmann seines Ministeriums nach Stettin zu entsenden, um die von der 
städtischen Special-Commission in dem Protokoll vom 20. October gefaßten Be
schlüsse an Ort und Stelle in nähere Erwägung zu ziehen. Zu dem Endzweck 
war vom Ober-Präsidenten eine Conferenz auf den 17. November 1857 im 
Plenar Sitzungssaale der Königl. Regierung anberaumt, und dazu der Ober
bürgermeister Hering, so wie sämmtliche Mitglieder der aus Stadträthen und 
Stadtverordneten zusammen gesetzten Special-Commission eingeladen worden. In 
Erledigung des Magistrats-Berichts vom 24. Oktober ward beschlossen, daß zur 
Vorbereitung der Hauptsache, insonderheit aber zur Sammlung von Material und 
bezeichnenden Momenten für das zu extrahirendc Expropriations-Gesetz durch 
städtische Commissarien Uuterhandlungeu mit den innerhalb der in Aussicht ge
nommenen Erweiterungsflüche angesessenen Interessenten — sämmtlich in der 
Unterwiek rc. — wegen Erwerbung ihrer Grundstücke für die Stadt eröffnet, 
und dabei in der Regel als maßgebende Bedingungen festgehalten werden 
solle, daß die Verkaüfer ein Jahr lang an das zutreffende Veraüßerungs-Ab- 
kommen gebunden seien, während der Stadt der jederzeitige Rücktritt bis dahin 
offen bleibe.

In Folge der am 9. Januar 1858 Statt gehabten Conferenz der städtischen 
Special-Commission übernahmen die Unterhandlungen im Sinne des Conclusums 
vom 17. November v. I. die Commissions-Mitglieder, Goldarbeiter Behnke, 
Justizrath v. Dewitz, Kaufmann Eüchel, Justizrath Pitzschky, Commerzienrath 
Rahm und Rathszimmermeister G. Schultz, welche demnächst von dem Erfolg 
ihrer Unterhandlungen Bericht erstattet haben, wie folgt:

I. Behnke's Bericht vom 11. Febr. 1858.
1. Die Kaufmann Alexander Juppertschen Eheleüte besitzen in der Unter

wiek, an der Wasserseite vier Hvlzlagerplütze unter den Nummern 11, 12, 13, 14, 
15, 17 b, 18, 19 zu einem Flächeninhalt von ca. 43.000 Q.-Fuß; an der 
Landseite, jenen gegenüber die Nummern 36, 37a, 38, zusammen 20.000 Q.-Fuß. 
Sie verlangen als Kaufpreis für den Q.-Fuß der Wasserseite 2 Thlr., der Land
seite 1 '/2 Thlr., macht im Ganzen sür 63.000 Q.-Fuß die Summe von Thlr. 116.000

2. Die drei Geschwister Frauenknecht besitzen in der Unterwiek an der Land
seite das Grundstück Nr. 41c. ungefähr 2 Mg. groß; sie können sich nicht ent
schließen, dasselbe zu verkaufen.

3. Die Schiffsbaumeister Eduard Zickeschen Eheleüte besitzen in der Unter
wiek unter der Nummer 23 an der Wasserseite einen Schiffbauplatz, nahe an 
78000 Q.-Fuß groß. Sie verlangen pro Q.-Fuß, mit den darauf befindlichen 
Baulichkeiten 1 */2 Thlr. macht im ganzen Thlr. 117.000
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4. Die Viehhalter F. W. A. Radloffschen Eheleüte sind Eigenthümer des 
in der Unterwiek unter den Nr. 41, 43, 44 Gelegenen Grundstücks von ungefähr 
9000 Q.-Fuß Flächeninhalt. Sie wollen den Platz mit den darauf befindlichen 
Baulichkeiten der Stadt überlassen zum Preise von Thlr. 10.000

5. Der Kaufmann Gustav Adolf Töpffer besitzt auf der Grabower Feld
mark, Birken Allee Nr. 173a (jetzt Nr. 9) ein Grundstück von ca. 300.000 
Q.-Fuß Flächeninhalt, auf welchem er mit enormen Kosten und unter großen 
persönlichen Opfern Park-Anlagen und Maulbeer-Plantagen angelegt hat, die 
ihm zu wissenschaftlichen Zwecken dienen. Hieraus ist erklärlich, daß er sich von 
dieser mit Sorgfalt und Liebe gepflegten kleinen Schöpfung nur mit lebhaftem 
Schmerze trennen kann, da sie dazn bestimmt war, ihm den Spätherbst seines 
Lebens verschönern zu helfen. Dennoch wird er, wenn das Gemeinwohl es er
heischen sollte, der Stadt das ganze Terrain überlassen für den Preis von Thlr. 65.000

II. Bericht des Jnstizraths v. Dewitz. Ist nicht eingegangen. Er sollte 
sich auf den

6. zur Unterwiek gehörigen Ackerbesitz des Kaufmanns Bandouin, und
7. auf das dem Schiffskapitaiu Schwarzenhauer gehörige Grundstück, Unter

wiek Nr. 24 beziehen.
III. Des Kaufmann Eüchel Bericht, der sich auf Unterhandlungen —
8. wegen des Lippoldschen Grundbesitzes beziehen sollte, fehlt in den Aeten. 

Ebenso —
IV. Der Bericht des Justizraths Pitzschky, der es übernommen hatte, mit —
9. Dem Baron v. Putkamer wegen Überlassung dessen in der Unterwiek be- 

legenen Grundbesitzes zu unterhandeln.
V. Bericht des Commerzien-Raths Emil Rahm vom 21. April 1858.
10. Die Kaufleüte Müller and Marchand besitzen in der Unterwiek das 

Grnndstück Nr. 6—9. Sie haben dasselbe vermessen lassen. Es enthält an der 
Wasserseite 21.880 Q.-Fnß à 2 Thlr. und auf der Landseite 12.850 Q.-Fuß 
à 1J/2 Thlr. Nach diesen Sätzen find sie bereit, das ganze Grundstück der 
Stadt zu überlassen für den Preis von.............................................Thlr. 69.460.

11. Der Hvlzhändler Theodor Ludendorf kann sich von seinem in der Unter
wiek unter Nr. 20, 21 an der Wasserseite belegenen Holzplatze, für jetzt nicht 
trennen.

12. Die v. Melleschen Erben lehnen es ab, ihr, dem vorerwähnten Holz
platze gegenüber belegenes Garten-Grundstück an die Stadt abzutreten. Eine 
schriftliche Erklärung zu geben haben sie verweigert.

VI. Bericht des Rathszimmermeisters G. Schultz vom 23. Februar 1858.
13. Die Zimmer meister C. Metzelschen Eheleüte besitzen ein, vor dem Königs

thore belegenes, mit Nr. 1 bezeichnetes Grundstück, welches von der Straße nach 
Grünhof und der rechts von dieser nach der Pölitzer Chaussee führenden Straße 
so wie vom Friedrichshöfer Acker begränzt ist. Das Grundstück hat einen Flächen
inhalt von 77.760 Q.-Fuß und wollen die Besitzer dasselbe der Stadt über
eignen für den Preis von..........................................................................Thlr. 40.000

14. Die Glockengießer Carl Vossschen Eheleüte sind Eigenthümer des in der 
Unterwiek unter Nr. 45 a an der Landseite belegenen Grundstücks von ca. 90.000
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Fuß Flächeninhalt. Sie sind bereit dasselbe an die Stadt zu verkaufen für den 
Preis von Thlr. 30.000 

15. Mit dem Besitzer von Friedrichshof, Gampe, sollte auch unterhandelt 
werden. Dies ist aber nicht geschehen.

Diese Specialitäten sind hier eingeschaltet worden, um zu zeigen, wie ver
schieden der Werth des Grundeigenthums von den einzelnen Besitzern vor drei 
Lustren eingeschützt wurde, unter Verhältnissen, wo die Nutzung von Grund und 
Boden nicht frei, sondern vom Rayon-Gesetz beschränkt war. Während Töpffer 
für seinen schönen Park und Schmuckgarten, der zum Wachsthum und Gedeihen 
vieler Jahre bedurft hat, und seine Maulbeer-Pflanzung, die Werkstatt eines 
wichtigen Industriezweiges, des Seidenbaues, nur 6 Sgr. 41/.2 Pf.; während 
Voß der Glockengießer, nur 10 Sgr. pro Q.-Fuß als Verkaufspreis beanspruchte, 
verlangten die Holzhändler rc. 45 und 60 Sgr. Diese Leüte wußten, daß die 
Stadt sich in den Besitz der Unterwiek setzen mußte, sie daher gezwungen sei den 
Preis zu bewilligen, der gefordert wurde. Sage man nicht, daß die betreffenden 
Holzlager- und Schiffsbauplätze einen wesentlichen Theil des Nahrungsstandes 
ihrer Besitzer bilden, daher die daraus fließenden Geschäftsvortheile in Rechnung 
zu stellen waren; war dies nicht auch bei Voß der Fall, der auf dem Grund
stücke, was er der Stadt zu überlassen, bereit war, seine Glockengießerei einge
richtet hat? Ein Expropriations-Gesetz that Noth! Ein Mitglied der städtischen 
Commission bemerkte nicht mit Unrecht: Die Herren, die „in Holz machen", bezw. 
„das Holz verarbeiten", wollen ihren Grund und Boden beim Verkauf mit 
Silberthalern belegt haben!

Von Seiten des Kriegs-, des Handels- und des Ministers des Innern er
ging am 25. Mai 1858 an „die Allerhöchst verordnete Commission zur Prüfung 
der Bedürfnisse des Handels und Verkehrs zu Stettin in Beziehung auf die Er
weiterung seiner Festungsgrünzen", deren Vorsitzender nunmehr 'der General- 
Jnspector der Festungen, Chef des Ingenieur-Corps und der Pioniere, General- 
Lieutenant v. Brefe-Winiary, war, eine Verfügung des Inhalts, daß, nachdem die 
Militair-Mitglieder der Immédiat-Commission ihr Separat-Gutachten abgegeben, 
es darauf ankomme, den Gegenstand inmitten der gesummten Commission zur ge
meinschaftlichen Berathung und Begutachtung zu bringen. Es fcheine dies um 
so nöthiger, als die Sonder - Aüßerungen der Militair-Mitglieder zum Theil 
Verhältnisse berührten, und Gegenstände besprächen, welche nach Lage der 
Commissions-Verhandlungen darin noch gar nicht, oder doch nicht in dieser Aus
dehnung berathen seien, und sich überdies auch speciell auf das Erweiterungs
Bedürfniß der Stadt Stettin erstreckten, dessen Wahrnehmung in erster Linie dem 
Ressort der Civil-Mitglieder angehöre. Hiernach werde die Commission ersucht, 
die Angelegenheit in Gegenwart aller Mitglieder zur Berathung zu ziehen und ihr 
Gesammt-Gutachten an die Ministerien gelangen zu lassen.

Aus der Drei-Minister Verfügung ging übrigens hervor, daß die Militair- 
Mitglieder der Immédiat-Commission am 5. August 1857 eine Konferenz abge
halten hatten, worin die' Abgabe des Separat-Votums eines jeden der drei Mit
glieder vorbehalten worden war, so wie, daß sie sich in der gemeinschaftlichen 
Verhandlung vom 15. April 1858 in Betreff der Verschiedenheit der Ansichten 
verständigt und verglichen und den künftigen Befestigungs-Gürtel festgestellt hatten.
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Indem der General - Lieutenant v. Brese den Oberbürgermeister Hering, 
Civil-Mitglied der Immédiat-Commission für die Stadt Stettin, oon alle Diesem 
unterm 8.' Juni 1858 Mittheilung machte, behielt er sich die Anberaumung des 
Termins zur Einberufung der Commission vor, worauf vierzehn Tage spater 
die Benachrichtigung folgte, daß die Commission, wegen mehrfacher amtlicher Be 
Hinderungen der Mitglieder, nicht vor Ausgang des Monats September 1858 
zufammentreten könne. General v. Brefe mußte im November 1858 Zu
sammentritt der Commission auf unbestimmte Zeit hinausrücken, weil inzwischen 
der Ober-Präsident Frhr. Senfft v. Pilsach schwer erkrankt war. Dann trat ein 
Wechsel in der Person des Commissions-Mitgliedes vom Handels-Ministerium 
ein: Unter-Staatssecretair v. Pommer-Esche war int Februar 1859 als Ober- 
Präsident der Rheinprovinz von der Commission ausgeschieden, und, an dessen 
Stelle der General-Bau-Director Mellin getreten, dieser starb im Mai desselben 
Jahres und hatte den Ministerial-Director, wirkt, geheimen Ober-Regierungs-Rath 
Österreich zum Nachfolger, aber auch dieser starb noch in demselben Jahre. Als 
Ersatzmann in der Immédiat-Commission war der Director für die Bau- 
Verwaltung im Handels-Ministerium, wirkt, geheimer Ober-Regierungs-Rath 
Mac Lean vom Prinz-Regenten ernannt worden, wie General v. Brese dem Ober
bürgermeister Hering unterm 11. November 1859 anzeigte. Nun , endlich trat 
die Immédiat-Commission am 23. und 24. November 1859 in Stettin zusammen. 
Worüber in dieser Conferenz verhandelt worden, ist klar, darüber aber was event, 
festgesetzt wurde, schweigen die Magistrats-Acten; Oberbürgermeister Hering schrieb 
nur die Randbemerkung hinein: „Die Conferenzen haben Statt gefunden; dem 
weitern Erfolge ist entgegen zu sehen".

In den folgenden Jahren 1860 und 1861 ist die Angelegenheit anscheinend 
vollständig zur Rüste gelegt. Die allgemeine politische Lage Eüropa's war nicht 
dazu angethan, für die Sicherheit der Monarchie es rathsam zu halten, ein Boll
werk wie Stettin zu schwächen, dilrch Schleifung etwa des Forts Leopold, wie 
es in Aussicht genommen war, ohne dafür gleichzeitig Ersatz zu haben, wenn 
auch die Staatsregierung inzwischen durch Verstürkuug der beweglichen Seewehr
kräfte, wie durch Errichtung einer festen Wehr an der Mündung der Swine da
für Sorge getragen hatte, den ersten Anlauf eines von Norden her kommenden 
feindlichen Angriffs entgegen zu treten. Unter diesen Umständen konnte die be
absichtigte Verlegung der' Stettiner Befestigung und ihr Hinausrücken auf der 
Nordseite der Stadt" keine feste Gestaltung gewinnen, wozu iioch die Erfahruiigeu 
(amen, welche im Herbste 1860 bei der Schleifung der kleinen Festnng Jülich 
über die Wirkung der gezogenen Geschütze gemacht wnrde, und wesentlich dazii 
beitrugen, in der Entscheidung über die Stettiner Festungsfrage einen Aufschub 
herbeizuführen. ~ . c

König Friedrich Wilhelm VI, schloß am 2. Januar 1861 Sem, tn den 
letzten Lebensjahren durch schweres Körperleiden getriibtes Auge; König Wilhelm 
bestieg den Thron Seiner Väter, nachdem er schon seit 185 . die Regentschaft 
geführt hatte. Bald nach Seiner Thronbesteigung ließ der neüe Landesherr den 
nachstehenden Erlaß an den Ober-Präsidenten ergehen, der auch für die hier vor
liegenden Angelegenheit von besonderer Wichtigkeit ist.
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Durch Meine Ordre vom 27. Januar d. I. habe Ich Seine Königliche 
Hoheit den Kronprinzen zum Statthalter von Pommern ernannt. Nachdem Ich 
zwanzig Jahre hindurch an der Spitze dieser Provinz gestanden, will Ich aus 
dieser besondern Beziehung nicht scheiden, ohne der Provinz Meine Anerkennung 
für die Gesinnung treüer Anhänglichkeit aussprechen, von welcher sie Mir so viele 
Beweise gegeben hat. Wenn die Stellung, zu welcher das. Vertrauen Meines 
hochseligen Bruders Mich in die westlichen Provinzen rief, Mlr auch nicht ge
stattet pat, in Pommern so heimisch zu werden, als Ich wünschte, so habe Ich 
dem Gedeihen der Provinz Pommern doch stets eine lebhafte Theilnahme zu
wenden können. Die Zeit Meiner Statthalterschaft ist durch die erste Erweiterung 
der Hauptstadt der Provinz bezeichnet, und Ich wünsche, daß unter der Statt
halterschaft des Kronprinzen, Meines Sohnes, Die weiteren Schritte in dieser 
Richtung zum Wohle Stettins und zur Förderung des Verkehrs und des Handels 
der gesammten Provinz bald gelingen mögen. Die Provinz darf Meines Wohl
wollens auch in Zukunft versichert seien. Ich beauftrage Sie, diese Ordre zur 
Kenntniß der Provinz zu bringen.

Berlin, den 14. Februar 1861.
Wilhelm.

An den Ober-Präsidenten der Provinz Pommern, Freiherrn Sensit von Pilsach 
in Stettin.

V. Ktttsestigung der Stadt.
Die Erörterung der Frage über die Erweiterung der Stettiner Festungs

werke war im Anfänge des Jahres 1862 dahin gediehen, daß sie der Entscheidung 
des Königs unterbreitet werden konnte. Wie aber auch diese Entscheidung aus
fallen möge, daran konnte Niemand in Stettin zweifeln, daß die Früchte jeglicher 
Erweiterung in ihrer Tragweite für das Gedeihen und Aufblühen der Stadt 
niemals auch nur zu vergleichen sein würden mit den Erfolgen, die ein gänz
liches Aufgeben Stettins als Festung mit sich führen mußten. In Stettin 
hatte man an maßgebender Stelle Grund zu der Annahme, daß der Gedanke, 
Stettin als Festung eingehen zu lassen, somit in das Gebiet der Möglichkeit 
getreten sei, und an Terrain gewonnen habe, daß es nicht zu gewagt und un
geeignet erschien, den König mit einer dahin gerichteten Bitte anzutreten. Es 
wurde daher untern: 12. Februar 1862 eine vom Magistrate (21 Unterschriften), 
den Stadtverordneten (60 Unterschriften) und den Vorstehern der Kaufmannschaft 
(9 Unterschriften) vollzogene und durch eine Deputation nach Berlin überbrachte 
Adresse an den König gerichtet, die jene Bitte dahin aussprach: „Se. Majestät 
„wolle in Gnaden befehlen, daß Maßregeln getroffen werden, die es zulässig 
„machen, daß die Stadt Stettin aufhöre, Festung zu sein". Durch diese Vor
stellung ist die Stettiner Festungsfrage in ihr zweites Stadium getreten, und der 
im Schooße der Bürgerschaft entsprungene Gedanke der völligen Ent
festigung zur offiziellen Verhandlung gebracht.

Der Oberbürgermeister bemerkte am Rande des, in den Acten befindlichen 
Concepts: — „Die Adresse ist befördert" (nämlich durch denj Minister des 
Innern, dem sie versiegelt übergeben worden war)" und durch die Audienzen, 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 112 
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welche dem Oberbürgermeister, dem Vorsteher der Stadtverordneten und dein 
stellvertretenden Obervorsteher der Kaufmannschaft bei Sr. Königl. Majestät und 
Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen am 18. d. M. in Berlin gewährt sind, er
ledigt." Ad acta. Stettin, 20. Februar 1862. Hering.

Der darauf von Seiten des Kriegsministers v. Roon unterm 9. April 1862 
ergangene Bescheid eröffnete dem Magistrate, daß auf Befehl des Königs die An
gelegenheit, insonderheit die Frage über die Zulässigkeit des Eingehens der Festung 
Stettin einer eingehenden Erörterung unterworfen worden sei. „Nachdem Se. 
Maj. der König das Resultat dieser Erörterung entgegen zu nehmen geruht haben, 
ist von Allerhöchst denenselben befohlen worden, den Magistrat vorlaüfig zu be
nachrichtigen, daß Se. Maj. Allerhöchst Sich die Entscheidung auf die Bitte um 
Erweiterung des Stadtgebiets zwar noch Vorbehalten, auf eine Schleifung der 
Festung Stettin einzugehen aber Bedenken tragen.

Der Magistrat nahm hieraus Veranlassung, den Ober-Präsidenten um seine 
Vermittelung beim Könige zu bitten. Inzwischen traf Se. Königl. Hoheit der 
Kronprinz am 22. Juli 1862 zum ersten Mal als Statthalter von Pommern in 
Stettin ein, und verweilte drei Tage. Höchstderselbe verschaffte Sich während 
dieser Anwesenheit genaue Kenntniß von allen Verhältnissen der Stadt und 
Festung und der in Anregung gebrachten Entmanteluug der Stadt durch Vortrag 
der zustüudigen Militär- und Civilbehörden, so wie durch eingehende Besichtigung 
der in Frage kommenden Örtlichkeiten. Ohne Zweifel mit auf Grund des von 
Sr. Königl. Hoheit dem Statthalter von Pommern Seinem Königlichen Vater 
erstatteten gutachtlichen Berichts, erging sodann an den Ober-Präsidenten die 
nachstehende Cabinets Ordre:

Auf Ihre Vorstellung vom 26. Mai d. I., mit welcher Sie die hier wieder 
beigefügte Eingabe des Magistrats der Stadt Stettin vom 8. desi. M. zu Meiner 
Kenntniß gebracht haben, eröffne Ich Ihnen, wie es Mein unablässiger Wille ist, 
daß die Schranken, welche die Festungswerke Stettins einer weitern Entwickelung 
der Stadt und der freien Bewegung des Handels und der Schifffahrt auflegen, 
insoweit beseitigt werden, als es mit der ungeschwächt zu erhaltenden Landes
vertheidigung irgend verträglich ist. Ich habe daher Selbst, um in Stelle der 
von der Immédiat-Commission als nothwendig bezeichnete Erweiterung der be
stehenden Befestigungswerke, wo thunlich, die gänzliche Beseitigung desselben zur 
Ausführung bringen zu lassen, die Frage erörtern lassen, ob Swinemünde sich 
zur Anlage einer Festung eignet, die Stettin zu ersetzen vermöchte. Nachdem 
dies für unzulässig befunden und in Folge dessen auf Meinen Befehl die 
Eröffnung des Kriegs-Ministers vorn 9. April d. I. ergangen ist, welche dem 
Magistrate von Stettin zu der gedachten Vorstellung Anlaß gegeben hat, haben 
anderweit Berathungen Statt gefunden, und werden Ermittelungen darüber an
gestellt, in wie weit durch die Umwandlung von Küstrin in einen Waffenplatz 
ersten Ranges das Eingehen von Stettin als Festung zu ermöglichen wäre. Von 
dem Resultate dieser Ermittelungen, welche Ich zum Abschluß binnen kurzer Frist 
zu bringen befohlen habe, wird Meine Beschlußnahme darüber abhängen, ob 
Stettin als Festung ganz aufzugeben ist, oder in welcher Weise die bestehenden 
Festungswerke zu erweitern sind. Indem Ich Mir die desinitive Entscheidung
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hierüber thunlichst bald zu treffen Vorbehalte, überlasse Ich Ihnen, den Magistrat 
von Stettin auf dessen Borstellung vom 8. Mai er. von der Lage der Sache 
in Kenntniß zu setzen.

Schloß Babelsberg, den 18. September 1862.
Wilhelm.

v. Roon. v. Jagow. v. Holzbrink.
sKriegsminister. Minister des Innern. Minister für Handel re.f 

An den Ober-Präsidenten, Wirklichen Geheimen Rath, Freiherrn Senfft von Pilsach, 
in Stettin.

Abschrift dieses Cabinets-Erlasses wurde dem Magistrate vom Ober-Präsiden
ten unterm 24. Oetober 1862 zugefertigt. In dem Reseript, womit dies ge
schah, bemerkte der Ober-Präsident: wie nach den Erkundigungen, die er persön
lich in Berlin eingezogen habe, es nicht zu erwarten stehe, daß die Beantwortung 
der Frage, — ob Stettin als Festung eingehen könne, wenn dafür Küstrin zu 
einem Waffenplatz ersten Ranges erhoben werde? — den Wünschen Stettins ent
sprechen werde. Dennoch gebe er keineswegs die Hoffnung auf, daß Stettins 
Schleifung erzielt werden würde, wenn nur von Seiten der Stadt ein nicht 
zu geringer Theil der Mittel beschafft werden könne, die erforderlich 
sind, um Mescherin und Greifenhagen zu befestigen, und dadurch an der 
untern Oder einen Punkt zu gewinnen, der Ersatz für Stettin gewährt. Die 
zeitige Lage der Finanzkräfte sei der Art, daß der ganze Bedarf aus Staats
fonds nicht zu erlangen wäre, und Stettin selbst die Bahn brechen müsse, wenn 
ihm geholfen werden solle. Wären die vom Magistrate und den Stadtverordneten 
unterm 26. bezw. 29. September 1857 gefaßten Beschlüsse zur Ausführung ge
kommen, so tourbe. die Stadt höchst wahrscheinlich schon vor Jahren das Ziel 
ihrer Wünsche erreicht haben. Je verderblicher der Verzug sei, den die Sache 
erlitten habe, um so ernster trete den städtischen Behörden die Pflicht entgegen 
ihre volle Energie dafür einzusetzen ... Allerdings handle es sich um sehr be- 
deütende Summen, und die Schwierigkeiten, welche sich ihrer Beschaffung ent
gegenstellen, seien groß. Aber das Interesse der Stadt fordere gebieterisch, daß 
sie überwunden würden, und sie ließen sich auch überwinden, sobald nur der 
Weg gefunden sei, auf dem man einen wenngleich kleinen Theil der aus Stettins 
Schleifung erwachsenden Werthe für diese nutzbar machen könne. Im Übrigen 
sei dem Vorschläge, Mescherin und Greifenhagen zu befestigen, von höheren 
Militairs das Bedenken entgegengestellt worden, daß, wenn auch — wie event, 
beabsichtigt werde — die neue Feste mit höchst ausgedehnten, gegen das schwerste 
Wurfgeschoß gesicherten, und unmittelbar om Ufer der Oder belegenen Magazinen 
versehen werde, es doch nicht möglich sein würde, falls das Kriegstheater sich 
unsrer Gegend nahe, die Vorräthe Stettins, insoweit sie für die Kriegsführung 
Wichtigkeit haben, — von dort nach Mescherin zu schaffen, weil Stettins Ein
wohnerschaft, namentlich der Handelsstand, hierzu nicht die Hand bieten würde. 
Der Ober-Präsident ersuchte daher den Magistrat nach Anhörung der Kaufmann
schaft, sich über dieses Bedenken gutachtlich zu aüßern.

Der bereits mehrfach ventilirte Plan als Surrogat der zu beseitigenden Be
festigung von Stettin, bei Greifenhagen einen Waffenplatz in großartigem Stile 
zu schaffen, und bei Mescherin einen starken Brückenkopf anzulegen fand militai- 

112* 
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rischer Seils seine Begründung in der dortigen bessern Communication zwischen 
beiden Stromufern, und in der für größere Operationen dort viel günstigern 
Terrainbeschaffenheit des rechten Ufers, als eine solche bei Damm vorhanden ist. 
Unterstützt wurde dieser Vorschlag ferner durch Hervorhebung der Bedenken, welche, 
wie die Arbeiten der Immédiat-Commission nunmehr schon ergeben hatten, in 
allgemein militärischen und fortificatorischen Beziehungen sich einer großartigen 
Erweiterung der Befestigung Stettins auf der Nordseite entgegen stellen.

Der Magistrat beeilte sich, den Ober-Prüsidial-Erlaß. zu beantworten. In 
seinem Berichte vom 30. October 1862 führte er, den Geldpunkt betreffend, aus, 
daß auf dem Wege des freiwilligen, oder, nach etwaiger Erlangung eines Ent
eignungs-Gesetzes, des zwangsweisen Ankaufs und demnüchstigen Verkaufs der bei 
der Beseitigung der Festungswerke vorzugsweise iuteressirenden Terrainflächen 
wenig mehr zu gewinnen sein werde, darüber sei die Meinung im Magistrats- 
Collegium nicht getheilt. Denn ein sehr wesentlicher Theil jener Flächen sei be
reits in Holzhöfe, Gärten und Bauplätze zerstückt, würde also — wie die obigen 
Forderungen der Holzhändler rc. erweisen, — einen enorm hohen Erwerbspreis 
erheischen. Außerdem würde die Stadt, selbst wenn die bei den Beschlüssen vom 
26. und 29. September 1857 vorausgesetzten Bedingungen erfüllt werden könnten, 
jetzt, da zu der in Angriff genommenen Wasserleitung und zum Neübau eines 
städtischen Krankenhauses über, 600.000 Thlr. flüssig gemacht werden müßten, 
sich nicht wohl in der Lage befinden, auch außerdem noch für die Summe Rath 
zu schaffen, deren jene Beschlüsse gedenken. Es werde danach nur das Bemühen 
übrig bleiben, von den Interessenten die Übernahme einer Rente zu erlangen, 
deren Sicherstellung eine beträchtliche Kapitals-Beschaffung möglich machte. , Die 
zwangsweise Fundirung einer solchen Rente könne, nach des Magistrats Über- 
zeügung, mit der bestehenden Gesetzgebung nicht durchgesetzt werden; eben so 
wenig werde die Annahme, ein darauf bezügliches neües Gesetz zu erlangen, Platz 
greifen können. Es dürfte mithin auf eine gütliche Vereinbarung der Art, wie 
oben bezeichnet, Bedacht zu nehmen sein, welche aber auch in der That für die 
Interessenten, denen zu einer großen Werthserhöhung ihrer Grundstücke ohne 
Kapitals-Aufwand die Gelegenheit dargeboten werde, sehr viel Einladendes mit 
sich führen würde. Um aber für ein Vorgehen in dieser Richtung die Basis zu 
gewinnen, erscheine es erforderlich, den Momenten näher zu treten, welche für die 
Bestimmung der Werthsdifferenz der Grundstücke in ihrer jetzigen Beschränkung 
gegen ihre künftige Baufreiheit maßgebend seien. Diese Differenz werde für 
Liegenschaften im ersten Rayon beträchtlich größer sein, als für die Grundstücke 
im zweiten.Rayon, denn jene erlangen nicht nur wegen ihrer größern Nähe zur 
Mitte der Stadt einen höhern Werth, als diese, sondern sie werden auch von 
einer drückendem Last, als diese, nämlich von der größern Beschränkung des 
ersten Rayons frei. Im dritten Rayon dagegen dürfte die Differenz ganz ver
schwinden. Für den Fall, daß der Ober-Präsident desfalls zu treffende Ein
leitungen nicht für aussichtslos erachten sollte, bat Magistrat, ihm zunächst den 
Situationsplan mitzutheilen, aus welchem die Rayons-Grünzen ersichtlich seien, 
dann aber wo möglich ihm von der Größe der Flächen Kenntniß zu geben, welche 
durch den Wegfall der bestehenden Festungswerke zunächst aus diesen, dann aber 
im ersten und zweiten Rayon als Baugrund in Aussicht zu nehmen sein würden.
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Für die in Abzug zubringenden Straßen nnd Plätze könnte einstweilen der 
Knoblauchsche Bauplan als Anhalt dienen. Schließlich bat der Magistrat, ihm, 
wenn anch nur annähernd, den Betrag der anfzubringenden Rente anzugeben. 
Von dem zn negociirenden Kapital würde vorweg der Werth des Grnnd nnd 
Bodens der eingehenden alten Festungswerke in Abzug kommen. Anlangend die 
ihm am Schlnsse des Erlasses vom 24. Oetober gemachte Auflage, so hatte der 
Magistrat sich dieserhalb mit dem Vorsteheramt der Kaufmannschaft in Ver- 
bindmtg gesetzt, und behielt sich vor, über das Ergebniß demnächst zu berichteu.

Die Vorsteher der Kaufmannschaft aüßerten in dem Antwortschreiben vom 
27. November 1862 was folgt:

Dem Interesse des Handelsstandes entspricht es, seine Vorrüthe, sobald der 
Feind sich naht, zn versilbern, nnd insoweit dies nicht möglich ist, dieselben vom 
Kriegstheater zu entfernen, nnd sie in Sicherheit zu bringen, sich auch die freie 
Verfügung darüber zu bewahren. Nur hinsichtlich derjenigen Waaren also, die 
der Kaufmann rechtzeitig weder zu veraüßern noch anderweitig in Sicherheit zu 
bringen vermag, kann es seinen Wünschen entsprechen, daß sie nach Mescherin 
transportât werden. Handelt es sich aber darum: — ob die Eventualität, daß, 
im Fall eines Krieges, alle für dessen Zwecke wichtige Gegenstände von Stettin 
nach Mescherin geschafft werden, eben so verderblich auf deu hiesigen Handel 
wirkt, als die Nachtheile, welche demselben aus dem Umstande erwachsen, daß 
Stettin Festung ist? — so muß diese Frage unbedingt verneint werden. Denn 
für den Kriegsfall steht vbgedachter Eventualität, so wie deu etwaigen Brand
schatzungen und Plünderungen, denen Stettin als offene Stadt verfallen möchte, 
andrer Seits die unvergleichlich schwerer ins Gewicht fallende Aussicht gegenüber, 
daß Stettin, wenn es Festung bleibt, belagert, bombardirt nnd bei seiner höchst 
engen Banart völlig eingeäschert wird. Zudem kommt in Betracht, daß der Friede 
die Regel, der Krieg die Ausnahme ist, nnd daß diese im Betreff der vorliegen
den Frage nm so seltener znr Anwendung kommen wird, da es sich ja ansschließ- 
lich nm die Fälle handelt, wo der Feind bis in die Nähe Stettins vorzndnngen 
di-oht. Nur in diesen ganz exceptionellen Fällen wird also Stettin, als offene 
Stadt, die relativ sehr nnbedeütenden Jnconvenienzen einer theilweisen Evacuirnng 
zn bestehen haben. Die Nachtheile hingegen, welche diesem Handelsplätze ans 
der dnrch die Festungswerke bedingten Einengung erwachsen, machen sich von 
Tag zu Tag in höchst verderblicher Weise geltend, und sind einer alljährlich 
wiederkehrenden Brandschatzung gleich zn achten. Ans alle vorstehenden 
Erörterungen kommt es eigentlich aber gar nicht an. Wenn es sich nm eine 
große Maaßregel handelt, welche die Sicherheit des Staats .bedingt, so ist es 
natürlich ganz anßerwesentlich, ob die Maßregel den Betheiligten convenirt, oder 
nicht. Es genügt vielmehr, daß sie im Interesse des Vaterlands erforderlich ist, 
nnd daß sie deshalb angeordnet nnd ansgeführt wird. Zn der patriotischen Ge- 
sinnung unsers Handelsstandes dürfen wir vertrauen, daß derselbe nach Ehre 
und Pflicht dabei die Staatsregiernng kräftig unterstützen wird. Sollte aber 
diese Vaterlandsliebe jemals verleugnet werden, so fehlt es ja der Staatsregierung 
nicht an Mitteln, um ihren Befehlen Nachdruck zu geben. Die Ausführbarkeit 
der Maßregel unterliegt übrigens gar keinem Bedenken. Unsere Vvrräthe sind, 
wie dem Magistrate bekannt, in großen Massen aufgespeichert, und befinden sich 
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alle in der Nähe der Oder. Sie können also mit großer Leichtigkeit nicht nur 
an Bord gebracht, sondern auch bei der Menge unserer Oderkähne und Dampf
schiffe in sehr kurzer Zeit nach Mescherin geschafft werden.

Das Vorsteheramt der Kaufmannschaft bestand zu jener Zeit aus folgenden 
Patrioten: Schlutvw, Rahm, A. Wächter, A. de la Barre, Lüderitz, Stahlberg, 
Schröder, E. H. Köppen.

Indem der Magistrat das vorstehende Schreiben dem Ober-Präsidenten 
mittelst Berichts vom 6. December 1862 einreichte, bemerkte er: Wir vermögen 
der darin gemachten Ausführung nur beizutreten. Wie gering fallen einmalige, 
vielleicht in einem Jahrhundert nicht wiederkehrende Leistungen und Opfer in die 
Waagschale, wenn es sich darum handelt, einen den Verkehr dauernd hemmenden 
Zustand damit abzukaufen!

Die nun folgende Zeit war nicht dazu angethan, die Stettiner Festungsfrage 
zur Entscheidung zu bringen. Es traten Zustände der Unruhe ein, welche die 
Sistirung des endgültigen Beschlusses dringend geboten.

Zuerst das Jahr' 1863 mit einem erneüerten Aufstande im angränzenden 
Königreich Polen, wo, wie immer, ein Haufen verkommener Edelknappen, deren im
menser Grundbesitz sich in den Händen des jüdischen Kapitals befand, welches sie 
durch wüste Lebensweise in dem Sündenpfuhl am Seine-Strand vergeudet und 
verpraßt hatten, unterstützt von einem fanatischen und fanatisirenden Pfaffenge
sindel, von dem das in der Sklaverei und Dummheit erhaltene unglückliche, 
stumpfsinnige Polaken-Volk zu einer abermaligen Rebellion in Waffen gegen die 
rechtmäßige Regierung aufgestachelt worden war. Um den Übertritt dieser 
moralischen Pest in die Preüßischen Lande polnischer Nationalität zu verhindern, 
war eine ausgedehnte Grünzbesatzung erforderlich, zu der auch die in Stettin 
garnisonirenden Infanterie-Regimenter befehligt wurden. Dieses politische Er- 
eigniß, obschon im Saufe des Jahres beseitigt, konnte für Stettin nicht ohne Ein
stuß für Handel und Wandel bleiben.

Dann kam das Jahr 1864 und mit ihm der Dänische Krieg, der die Schles- 
wig-Holsteinsche Angelegenheit soweit wenigstens zum Austrag brachte, daß die 
Herzogthümer von den Fesseln befreit wurden, in die sie vor dreißig Jahren von 
Dänischen Demagogen geschmiedet worden waren. So glänzend nun auch für das 
Gesammt-Vaterland das Resultat dieses Kriegs in militärischer Hinsicht war, in
dem die Preüßischen Waffen mit den ersten Lorbern seit Unterdrückung der 
Badischen Revolution von 1849 geschmückt wurden, und wie demnächst die Er
eignisse der spätern Zeit zeigten, jener Krieg auch in politischer Beziehung von 
großer Wichtigkeit werden sollte, so ist doch nicht zu verkennen, daß die dänischer 
Seits versuchte Blokade der Ostseehäfen einen höchst nachtheiligen Einfluß auf 
Stettins Handelsverkehr ausgeübt hat. Zum Glück für diesen war der Kampf 
von nicht langer Dauer und gestattete der bald eingetretene Friede noch im Herbste 
desselben Jahres die Wiederaufnahme der Schifffahrt. Nur einem Bruchtheil des 
2. Armee-Corps war es vergönnt, an diesem ruhmvollen Kriege Theil zu nehmen. 
Dieser Bruchtheil war die 1. (Pontonier-) Compagnie des in Stettin garnisoniren
den Pommerschen Pionier-Bataillons Nr. 2, die im letzten Abschnitt des Kampfes 
herangezogen wurde, um sich bei dem am 29. Juni 1864 ausgeführten berühmten 
Übergang nach Alfen mit Ehren zu betheiligen. Acht Wochen nachher, am 29.
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August, faud die Rückkehr der Compagnie unter feierlicher Einholung vom Bahn
höfe, bei der sich ganz Stettin betheiligte, Statt.

Mittlerweile, daß in amtlichen Kreise die Festungsfrage, der politischen Ver
hältnisse halber, bis auf weiteres vertagt war, setzte sie, wie es schon immer der 
Fall gewesen war, die Bürger-, und die gesammte Einwohnerschaft aller gesell
schaftlichen Kreise in die lebhafteste Bewegung. Die Stadt theilte sich gewissermaßen in 
zwei Lager: in dem einen Lager standen die Freünde der Entfesselung der Stadt, 
in dem andern die Gegner. Die in diesem Lager stehende Fraction der Ein
wohnerschaft hat nur die Zustände der Gegenwart vor Augen; es fehlt ihr der 
klare Blick in die zukünftigen Tage und deren Bedürfnisse, welche auf Erhaltung 
und Erweiterung des Stettiner Handels gerichtet sind, auf dessen Blüthe der 
Wohlstand und das Gedeihen aller Klassen der Bevölkerung beruht. Die Fraction, 
verschleiert wie ihr Auge ist, sieht in dem Aufgeben der Festung einen erheblichen 
Nachtheil für die Hausbesitzer aus den Reihen des Klein-, auch des, von den 
Geschäften sich zurückgezogenen Großbürgerthums, welche schon jetzt durch die 
sehr veränderten Hypotheken-Verhältnisse ihrer aus dem Hausbesitz durch Ver- 
miethung fließende Rente, ja sich in ihrer Existenz bedroht sehen. Fällt die 
Festung, und selbst dann, wenn ihre Werke weit hinausgeschoben werden, ent
stehen auf dem vom Rayon-Gesetz frei gewordenen Terrain neue Wohnhaüser, 
und die Miethssteigerungen, die wir Hausbesitzer bei der jährlich, im Schutze des 
Freizügigkeits-Gesetzes, durch Zuzug wachsenden Bevölkerung bisher als eine Schraube 
ohne Ende angelegt haben, hat dann doch — ein Ende; die Miethspreise sinken 
und viele von uns, wenn nicht die meisten, sind nicht mehr im Stande, die 
Zinsen von den Hypothekenschulden zu bezahlen, mit denen das von uns erkaufte 
Grundstück belastet ist; die Paar Tausend Thaler, die wir Kleinbürger unserm 
Vorbesitzer als Angeld baar bezahlt, sind verloren, wir erleiden unwiederbring
lichen Vermögensverlust, wir werden ruinirt! Bleibt es beim Alten, wie es seit 
undenklichen Geschlechtsfolgen gewesen ist, bei dem sich die Vorfahren ganz wohl 
gefühlt haben, und hört der Zuzug von Fremdlingen in unserer Stadt nicht 
auf, nun — daun setzen wir auf unsere Ganz-, Dreiviertel- und Halberben, auch 
Viertelsbuden noch ein Stockwerk, auch zwei, wenn's sich rentirt; was kümmert's 
uns, wenn unser Miether durch das täglich öfters sich wiederholende Besteigen 
von 80—100 Stufen einer schmalen, steilen, meist dunkeln Treppenanlage sich 
Brustbeschwerden, zuletzt die Schwindsucht zuzieht, zahlt er nur seine Miethe hoch 
und Pünktlich! Was kümmert's uns, siechen die Kinder des Miethers unserer 
Kellerbuden in der ungesunden, nicht selten pestilenzialischer Atmosphäre dieser 
unterirdischen, licht- und luftentbehrender — Löcher, und verkrüppeln an Leib 
und Seele, zahlt nur der Vater den monatlichen Miethszins prännmerando, 
und thut er's nicht, versaümt er einen ersten des Monats, nun, dann pfänden 
wir ihn aus, und setzen die ganze ^mmUe, per Exmissions-Mandat durch den 
Executor an die Lust, nach der die Familie sich gesehnt!

So das Stettiner Balistarium auf Bierbünken und in Weinstuben, wo die 
lebhaftesten Debatten geführt wurden und es wol gar zu tumultarischen Auf
tritten kam, wenn Einer aus dem ersten Lager den Wortführern des Spieß- 
bürgerthums, das an mittelalterliche Zustände aus den Zeiten der Herrschaft der 
Gewerke erinnern konnte, entgegen zu treten die — Keckheit hatte und zu be-



896 Die Stadt Stettin.

Häupten wagte, zmn Wohle der ganzen Bürgerschaft, und der nachkommenden 
Geschlechter sei es nothwendig, daß die Festung falle. Das Lärmjchlagen im 
zweiten Lager der Bürgerschaft erschallte so laut und war von so anhaltend 
langer Dauer, daß sogar in militairischen Kreisen die Meinrlng aufing, sich fest
zusetzen: das Aufgeben der Festung werde nur voit einzelnen Grundbesitzern inner
halb der Gränzen des ersten und zweiten Rayons in eigennütziger Absicht mit 
Eifer betrieben, während die Mehrheit der angesessenen Bürger der innern 
Stadt die Entfestigung derselben als Nachtheil, als eine Vermogensbeschädigung, 
in entschiedenster Weise ablehne.

Allerdings ist es wahr, daß bereits gegen Ende des Jahres 1862 eine An
zahl Besitzer von Grundstücken in den Festungs-Rayons zu einer Berathung 
darüber zusammentrat, ob es nicht möglich sei, die so sehnlichst gewünschte Be
seitigung der Festungswerke dadurch erheblich zu erleichtern und zu beschleünigen, 
da die zunächst dabei betheiligten Grundbesitzer sich, dem Staate gegenüber, zur 
Übernahme einer ablösbaren Schuld bezw. Steüer verpflichteten, deren Höhe sich 
nach dem von ihnen dafür zu hoffenden Gewinne werde richten müssen. Der den Ver
handlungen zum Grunde liegende Vorschlag erhielt die vorlaüfige.Billigung, wurde 
jedoch einem besondern Ausschuß der Interessenten zur Prüfung, bezw. ausführ- 
lichern Bearbeitung überwiesen. Der Ausschuß, — bestehend aus dem Kaufmann 
Bredt, dem Consul Fretzdorf, dem Consul G. Müller, dem Zimmermeister Radloff, 
dem Commerzienrath Rahm, und den Kaufleüten Tiessen und Gustav Adolf 
Toepffer — unterzog sich der ihm gestellten Aufgabe in wiederholten Sitzungen, 
und nachdem ein genauer SituationsPlan der beiden Festungsrayons, unter be
reitwilliger Genehmigung der Commandantur und des Platz-Ingenieurs angefertigt 
war, einigte sich der Ausschuß, und demnächst die Versammlung der ursprüng
lich Betheiligten über ein Project, das sämmtlichen betheiligten Grundbesitzern 
in einer auf den 11. November 1863 anberaumten Versammlung vorgelegt wurde. 
Wir kommen darauf weiter unten zurück uud bemerken hier nur, daß die Haupt
triebfeder dieser Agitation Gustav Adolf Toepffer war, der, tut reinsten Interesse 
für das Wohlbefinden seiner Vaterstadt, sogar, wie oben erwähnt seinen Park,*)  

*) Es ist wol nicht allgemein bekannt, daß Parkanlagen nach englischem Muster - als 
dessen Hauptbegründer der berühmte Brown, der Garten-Shakespeare Englands, anzusehen ist 
— statt der steifen, geschmacklosen französischen Manier Lenütre's, in Deütfchland wenig über 
hundert Jahre alt sind. Friedrich August v. Beltheim, geb. 1700, von 1747—1755 Präsident 
des Hofgerichts zu Wolfenbüttel, und von da bis zu seinem Tode 1775 auf dem Gute Harbke, 
im Magdeburgischen Kreise Neühaldcnsleben lebend, schuf hier, schon vor dem 7 jährigen Kriege, 
seit 1754, den ersten Lustgarten nach den in England entstandenen Borbilde der die Natur 
nachahmenden Landschaftsgärtnerei, zu welchem Zweck er Saamen uud Pflänzlinge von exo
tischen Gewächsen, Straüchern und Baümen mit großen Kosten aus England uud Holland 
kommen ließ. Harbke ist schon seit 1318 in Besitz des Veltheimischen Geschlechts. Nach der 
Ritterguts Matrikel des Neühaldenlebenschen Kreises von 1843 war Graf Werner v. Veltheim, 
Herzogl. Braunschweigischer Staatsminister a. D. Besitzer des Fideicommißgutes Harbke. Ein 
Zeitgenosse des Wolfenbütteler Präsidenten v. Beltheim, der Landdrost, Land und Schatzrath 
des Fürstenthums Calenberg, Otto v. Münchhausen, — Better des berühmten Ministers Gerlach 
Adolf v. Münchhausen, unter dessen 32jährigen Curatorium die im Jahre 1734 gestiftete Hoch 
schule Göttingen einen ungemeinen Ruhm erlangte, — folgte dem Beispiele Beltheim's, und 
legte auf seinem Gute Schwöbler, bei Hameln, ebenfalls einen englischen Garten an. In 
England gibt es aber auch noch einen Lustgarten in altfranzösischem Stil. Es ist dies der 
Garten von Wilton House der Earls of Pembroke, in Wiltshire.
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die schönste Gartenanlage bei Stettin, zum Opfer bringen wollte, bei dem also 
von Eigennutz, der ihm und seinen Genossen von der hochweisen Spießbürger
schaft im Bierhause angedichtet wurde, um so weniger die Rede sein konnte, als 
sie selbst sich besteüren wollten.

Jul Jahre 1864, nach Beendigung des dänischen Kriegs, war der Pommersche 
Provinzial-Landtag in Stettin versammelt. Der Magistrat reichte bei demselben 
am 2. September 1864 eine Petition ein, nach umständlicher Motivirung also 
lautend: der Landtag wolle ferne Befürwortung dahin eintreten lassen, daß die 
Angelegenheit wegen Hinausrückung, wo möglich Beseitigung der Festungswerke 
Stettins mit erneütem Nachdruck in Angriff genommen und kräftigst gefördert 
werde. Eine gleichartige Petition hatte das Vorsteheramt der Kaufmannschaft ein- 
gereicht. Darauf erging am 28. März 1865 der nachstehende Ober-Präsidial- 
Erlaß an den Oberbürgermeister Hering:

„In Folge der vorangeführten Petitionen hat sich der Provinzial-Landtag 
an Se. Maj. den König mit der Bitte gewandt, zu befehlen, daß die mehrfach 
bereits Allerhöchst in Aussicht gestellte Erweiterung oder Schleifung der Festungs
werke Stettins mit erneütem Nachdrucke wieder in Angriff genommen werde.

„In dem diesem Gesuche beigefügten Gutachten des Provinzial-Landtags ist 
davon ausgegangen, daß auf die Schleifung der Festung ohne Beschaffung des 
Ersatzes durch eine andere Festung niemals zu rechnen fei, und daher anerkannt 
worden, daß die ganze Frage in dem Kostenpunkte culminire. Es ist 
ferner anerkannt, daß dem Staate nicht mit Erfolg angesonnen werden könne, 
diese Kosten ausschließlich zu tragen, daß es vielmehr recht und billig sei, den
jenigen, welche den Hauptvortheil von der Beseitigung der hiesigen Festungswerke 
verwöge der dadurch eintretenden Werthserhöhung ihrer Grundstücke genießen 
werden, einen angemessenen Beitrag zu dem Kosten aufzuerlegen*),  welche der 
Staat zuni Ersatz der aufgegebenen Festung im Interesse der Landesvertheidiqunq 
zu verwenden genöthigt ist.

*) 3ft es denn nicht auch recht und billig bei Anlegung, bezw. Erweiterung der Festung die
jenigen zu entschädigen, deren Grundstücke durch Rayon-Beschränkungen entwerthet werden? 
(Randglosse des Oberbürgermeisters Hering.)

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX, 113

„Längst durchdrungen von der Richtigkeit dieser Ansicht und erumthigt durch 
dre Bereiterklürung eines großen Theils der Grundbesitzer des Rayonbezirks, sich 
einem derartigen Beitrage zu uiiterwerfen, habe ich bei Sr. Maj. dem Könige 
und den betheiligten Ministerien die Anträge und Vorschläge des Provinzial- 
Landtages auf das Dringendste unterstützt.

„Eine Allerhöchste Entscheidung ist noch nicht ergangen. Vorlaüfig sind in
deß , die Ressort-Minister der Sache dadurch näher getreten, daß der geh. Ober- 
Regierungsrath Wehrmann zu Berlin beauftragt worden ist, in der fraglichen 
Beziehung einen Gesetzentwurf uud eineu Plan für die weitere Behandlung der 
Sache auszuarbeiten.

„In Folge der demgemäß mit dem ic. Wehrmann hier abgehaltenen Confe- 
renzen hat derselbe das hier beigefügte Schreiben vom 21. d. M. an mich ge
richtet. Die darin vorgeschlagene Behandlung der Angelegenheit erachte ich für 
zweckentsprechend und durch die Umstände geboten.



898 Die Stadt Stettin.

„Ew. rc. ersuche ich daher, den städtischen Behörden die gemachten Vorschläge 
mitzutheilen, deren baldige Beschlußnahme herbeizuführen und mir von dem Er
gebniß Anzeige zu erstatten.

„Ich muß es allerdings für jetzt dahin gestellt sein lassen, ob die Communal- 
Aufsichtsbehörde (zunächst ' die hiesige Königl. Regierung) der Ansicht sein wird, 
daß das Besteüerungsrecht der Gemeinde ausreicht um einer bestimmten Kate
gorie von Grundbesitzern zu einem Zwecke der vorliegenden Art eine dauernde 
durch Kapital ablösliche Abgabe aufzuerlegen, ob also die Bestätigung eines 
solchen Beschlusses auf Grund der Städte-Ordnung wird ertheilt werden 
können. Aber abgesehen davon, daß dieses Bedenken event, durch das in Aus
sicht genommene Special-Gesetz sich wird beseitigen lassen, ist von dem rc. Wehr
mann sehr zutreffend darauf hingewiesen, daß der proponirte Beschluß der Stadt
behörden in Verbindung mit den bereits abgegebenen zustimmenden Erklärungen 
eines großen Theils der betheiligten Grundbesitzer zur Motivirung des Special- 
Gesetzes wesentlich dienen werde.

„In letzterer Beziehung bin ich der bestimmten Uberzeügung, daß auf die 
Bereitwilligkeit der höchsten Staatsbehörden, eine so wichtige nur mit ganz außer
ordentlichen Opfern der Staatskasse ausführbare Maßregel Sr. Maj. dem Könige 
zu empfehlen, nur dann sich rechnen läßt, wenn die Commune durch entsprechende 
Bewilligungen Zeügniß dafür ablegt, daß auch von ihr die volle Wichtigkeit 
der Maßregel gewürdigt wird. Ich lege daher ganz besonderes Gewicht darauf, 
daß der von dem rc. Wehrmann empfohlene Beschluß wo möglich einstimmig ge
faßt werde.

„Die etwa gewünschte nähere Information über die vom Kaufmann Töpffer 
mit den betheiligten Grundbesitzern gepflogenen Verhandlungen, auf deren Ergebniß 
zum Theil die Berechnungen des rc. Wehrmann fußen, wird Ersterer den städ
tischen Behörden auf Erfordern gewiß bereitwilligst ertheilen.**)

**) Diese Verhandlungen befanden sich als Druckschrift unter dem Titel: „Vorschlag zur 
Beseitigung der Festungswerke" bereits in den Raths-Acten.

Denkschrift des geheimen Ober-Regierungs-Raths Wehrmann, tu 
einem Schreiben an den Ober-Präsidenten, wirklicher: Geheimen Rath 
Freiherrn Senffl von Pilsach, d. d. Berlin, den 21. März 1865.

Eüer Excellenz haben in dem an den Herrn Minister-Präsidenten gerichteten 
Schreiben vom 12. Januar d. I. die Einsetzung einer Commission beantragt, um 
einen Gesetz-Entwurf über die Erweiterung der Stadt Stettin — in Folge der 
Petitionen des Magistrats zu Stettin vom 2. September v. I., der dortigen 
Kaufmannschaft vom' 29. September v. I. und des letzten Pommerschen Provinzial- 
Landtages vom 12. October v. I. — anszuarbeiten. Das Königl. Staatsmiuisterium 
ist nach'Mittheilung des Minister-Präsidenten vom 17. Januar d. I. auf den An
trag nicht sogleich eingegangen, hat vielmehr beschlossen, daß ich zunächst das 
fra'ql. Gesetz entwerfen und einen Plan zur weitern Behandlung der Sache aus
arbeiten soll, indem erst nach solcher Vorarbeit von einer commissarischen Be
rathung durch Räthe der betheiligten Ministerien ein sachgemäßer Erfolg zu er
warten sei. , , ,

Die Information, welche ich inzwischen hrer und in Stettin über die Sache 
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eingezogen habe, gewährt mir die Überzeügung, daß zur Begründung des ge
wünschten Gesetzes ein Beschluß des Magistrats und der Stadtverordneten von 
Stettin nothwendig ist. Ich erlaube mir daher, zur Herbeiführung eines solchen 
Beschlusses Ew. re. hochgeneigte Vermittelung ganz gehorsamst zu erbitten.

Das Gesetz welches zuerst in der Petition der Vorsteher der Kaufmannschaft 
vom 29. September v. I. beantragt ist, hat den Zweck, einen Theil der Kosten für 
die Beseitigung und Verlegung der Festungswerke durch Besteüerung der dadurch 
im Werthe erhöhten Grundstücke aufzubringen. Dasselbe kann nach meiner Auf
fassung nur ein Specialgesetz für Stettin sein. Denn das Bedürfniß eines 
allgemeinen Gesetzes dieser Art für alle Festungen der Monarchie läßt sich nicht 
nachweisen, da nach eingezogener Erkundigung bisher ein ähnlicher Plan der 
Selbstbesteüerung für den Umbau von Festungswerken in keiner andern Festnngs- 
stadt des Staats gefaßt ist; auch würde bei der Verschiedenheit der Verhältnisse 
ein allgemeines Gesetz kaum mehr enthalten können, als die Ermächtigung für 
die Staatsregierung, in jedem einzelnen Falle das Nähere durch Specialstatut 
zu regeln; es ist aber keine Aussicht vorhanden, daß die Haüser des allgemeinen 
Landtages darin willigen würden, der Staatsregierung diese generelle Ermächtigung 
in einer ungewöhnlichen und weitgehenden Besteüerung der Grundstücke bei allen 
Festungen zu ertheilen.

Sprechen wir also von einem Specialgesetz für Stettin, und zwar zunächst 
von dem Gegenstände desselben, sodann von der formellen Behandlung.

Ein Specialgesetz läßt sich mit Erfolg nur beantragen für die Durchführung 
eines bestimmten Plans, nach Anhörung und unter Zustimmung der Be- 
theiligten, bezw. ihrer Vertreter. In Betreff des Plans ist eine definitive Fest
stellung noch nicht erfolgt.

Zwei Ansichten stehen sich gegenüber. Die eine will, daß die Festungs
werke Stettins ganz beseitigt werden, weil Stettin als Festung nicht glücklich 
liege, bei der jetzigen Tragweite der Geschütze nicht zu halten sei*),. die Ver
legung der Werke an einen andern Punkt des Oderübergangs militairisch vor- 
theilhafter erscheine, und weil endlich Stettin die seiner Lage entsprechende Ent
wickelung zu einem großen Seehandels- und Industrie-Platze nicht gewinnen, die 
Concurrenz mit Hamburg nicht bestehen könne, so lange Festungswerke den Ver
kehr einengen und bedrohen. Die andere, im Königl. Kriegs-Ministerium für 
jetzt festgehaltene Ansicht will die Festung nicht aufgeben, sondern nur erweitern, 
theils dmch Anlegung detachirter Forts im Norden der Stadt, theils durch 
tinausschiebung der Enceinte von Fort Wilhelm und Fort Leopold, wodurch im 

nnern der Stadt ca. 2O.(XK) Q.-Ruthen **) Baufläche gewonnen würde.
Nach meiner in Stettin gemachten Wahrnehmung findet der letztere Plan 

dort viel Widerspruch, weil der Plan den Anforderungen des Verkehrs un
genügend entsprechen und manches zu industriellen Anlagen schon benutzte oder

*) Dieses Argument, welches in Stettin sehr allgemein verbreitet gewesen ist, trifft nicht 
zu, denn im Fall einer Belagerung würde auch der Vertheidiger der Festung sich weittragender 
Geschütze bedienen, um die Werke des Angreifers zu zerstören.

** ) Oder 111 Mg. 20 Ruth., was nicht richtig ist: beide Forts haben 275 Mg. Flächen- 
inhalt; s. L. B. IL Th. Bd. VIII., 87.

113*
M
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geeignete Terrain, welches jetzt Baufreiheit genießt dem Rayon-Zwang neu nnter- 
worfen würde.

Zwar bittet der Magistrat von Stettin in der Petition vom 2. September 
v. I. alternativ um Hinausrückung, wo möglich Beseitigung der Festungs
werke, und der Provinzal-Landtag befürwortet in dem Jmmediatberichte vom 
12. October v. I. eben so die Erweiterung, oder Schleifung der Festungs
werke. Indeß die Petition der Vorsteher der Kaufmannschaft vom 29. September 
v. I., welche — nach vorheriger Verhandlung mit den betheiligten Grundbesitzern 
im Rayon-Bezirk — den Plan einer Beisteüer derselben zuerst aufgestellt hat, 
spricht nur von der Beseitigung der Festung, und nach der Erklärung, welche 
von einem Theil der Rayonbesitzer ausgestellt und in dem Gutachten des Provinzial- 
Landtages vom 12. October v. I. wörtlich mitgetheilt ist, sind Beiträge nur 
übernommen für den Fall, daß die Festung aufgehoben wird. Nach 
Mittheilung derjenigen Personen, welche bei der Verhandlung mit den Grund
besitzern im Rayon-Bezirk vorzugsweise thätig waren und deren.Ansichten am ge
nauesten kennen, ist es zweifellos, daß zur Durchführung des Erweiterungs-Plans 
ein Beitrag der Stadt oder der betheiligten Grundbesitzern in irgend erheblichem 
Maße freiwillig nicht übernommen wird, daß also der Entwurf eines auf diesen 
Plan begründeten Specialgesetzes für die Aufbringung von Beiträgen durch 
Selbstbesteüerung wenig oder keine Stimmen gewinnen würde.

Jedenfalls läßt sich ohne Verwirrung nicht gleichzeitig über zwei Pläne mit 
den Betheiligten verhandeln, zumal ein großer Theil der Grundbesitzer, welche 
durch die Schleifung der Festung gewinnen würden, bei dem Erweiterungs
Plan kein Interesse hat, und manche eifrige Vertheidiger des Schleifungsplans 
von der Erweiterung der Festungswerke entschieden Nachtheil besorgen. Ich glaube 
daher von der voraussichtlich fruchtlosen Bearbeitung eines Specialgesetzes für 
den Erweiterungs-Plan Abstand nehmen zu müssen und beschäftige mich für jetzt 
nur mit dem Plane zur Schleifung der Festungswerke. Die Vorzüge dieses 
Plans für Handel und Industrie sind einleüchtend und von Ew. rc. in der 
Denkschrift vom 2. Juli 1862 aufs Gründlichste entwickelt *).  Ich meiner Seits 
bin vollkommen überzeügt, daß Stettin nach Beseitigung der Festungswerke ein 
Platz ersten Ranges werden und der günstige Einfluß dieser Entwickelung 
in einem großen Theile der östlichen Provinzen sich bemerkbar machen 
würde.

*) Diese Denkschrift datirt schon acht Jahre früher. Eine vom Verfasser dem Ober- 
Präsidenten Freiherrn Senfft v, Pilsach mitgetheilte Abschrift derselben wurde unterm 31. Juli 
1857 zu den Magistrats-Arten genommen.

Von allen Städten des Staats ist Stettin in seiner Lage dadurch be
vorzugt, daß daselbst große Seeschiffe mit einem Tiefgänge von 14—16 Fuß 
bis weit ins Innere des Landes, bis 18 Mln. von der Hauptstadt der Monarchie, 
gelangen können. Daß der Vortheil einer solchen Lage nicht verkümmert, sondern zum 
Besten der im Ganzen noch verkehrsarmen östlichen Provinzen aufs Vollständigste 
nutzbar gemacht wird, ist von großer nationalökonomischer Wichtigkeit. Je 
schwieriger es für die östlichen Provinzen unsers Vaterlandes ist, mit den durch 
ihre Lage zum Weltmeer und Welthandel, durch eisfreie Häfen, durch billige
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und fruchtbares Klima begünstigten,Ländern im Westen Eüropas in der 
Entwickelung Schritt zu halten, desto sorgfältiger muß Bedacht darauf genommen 

den Verkehr zu erleichtern, und diejenigen Hindernisse zu entfernen, 
welche sich beseitigen lassen. Die Königl. Staatsregierung würdigt diesen Ge- 
sichtspunkt tn vollern Maße. Sie hat zahlreiche Eisenbahnen ins Leben gerufen, 

en öuiu 50 1 ab gelost und widmet jetzt lebhaftes Interesse der Herstellung eines 
Kanals durch Schleswig-Holstein, welcher den Weg der Schiffe von der'Ostsee 
nach der Nordsee wesentlich abkürzen wird. (Ist Embryo'geblieben, 1876!)

Wenn die Beseitigung der Festungswerke von Stettin bisher nicht beschlossen 
Jh-iH n', ^obwol der Nachtheil dieser Werke für Handel und Verkehr utibe- 
stntten, iliid ihr Nutzen fur die Vertheidigung des Landes, insbesondere des 
Oder-Überganges, wegen der unvortheilhaften Lage des Platzes als Festung sehr 
zweifelhaft ist, — so war, tote mir scheint, ein wesentlicher Grund der Erwägung 
^ fnU^rhle^?tlUÄ9e des Staates an den Geldmitteln fehlen würde, 

^"Ersatz fur die Stettiner Festung an einem andern Orte zu schaffen. Wenn die 
tilgten Nachweisen, daß dieses Bedenken sich erledigen läßt so ist es möglich 

ttâr,Mich/"°rlangên ,nCf| fÜr bk à'MNg der Festung sprechen/ das 

. welche nach Beseitigung der Festungswerke zu gewinnen sind,

L In dem ^erfanfäpretfe des jetzigen Festnngsterrains zu Baustellen; 
II. In dem Ergebniß einer Besteüerung des städtischen Grundbesitzes.

Zu I.
Das jetzige Festutigsterrain enthält nach Ew. re. Mittheilung Mg. *) 444 
Davon sind zu reserviren für Straßen und Plätze ea. . . . . - 144 

^vß zu Baustellen verkauft werden können . . Mo 800
_ Der Preis ist durchschnittlich auf 15 bis 16 Sgr. pro Q.-Fuß ='c0. 72 bis 
das nicht für Simw 6 J 2‘960 biS 1B,8(X) Dhlr. pro Morgen anzunehmen, 
oas giebt fur 300 Mg. rund.............................................. v^hsr 1000 nm
Sn der Neüstadt von Stettin sind in den Jahren 1850—1864 nach'den'mir 
SrmmÄ Nachweisungen 1.076.601 O.-Fuß Baustellen für 
4l)lr. 484.75b. 11. 4 Pf. verkauft, d. t. der Q.-Fuß für ea 13'/ Sor (frin läßt sich aber nach dem Urtheil der Lacalkundige^non ®em 

übrigen Festungsterrain erzielen, weil dasselbe im Allgemeinen günstiger znr Be- 
der Geschäftsgegend näher liegt/ als die Neüstadt, 

Ni welcher hauptsächlich Beamte wohnen und viele Haüser auf sehr tiefen Funda
menten gebaut werden mußten. °
. . Will die Regierung den Berkans der Banstellen nicht selbst allmälia be- 
S'f.™' fonb?rn "lsbald das Kausgeld disponible haben, nm damit bi/neüe 
A ag anzulegen, so wnrde sich leicht eine Acticngesellschaft bilden, welche nach 
Mmmtenancä 'Fa-N, Hanptzügen, die znr Bebauung be-’ 
Itimmten Flachen kauft und tn nahen Terminen bezahlt.

Q <./) $*’ ?uf dem linken Oder-Ufer, jedoch nur nach unaefäbrer Sckäkuna- (Aenaure 
erhöht r?Vn5|UTbkvn" im unmitelbaren Anschluß an die innere Stadt auf 489 Mg.
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Zu II.
Eine Besteuerung des Grundbesitzes zu dem Zwecke, die NAswerke zu 

beseitigen, wird von Manchem für prinzipiell ungerechtfertigt â°hà' )v°ll der 
gtnnt nicht füglich Geld dafür fordern könne, daß er eine ohne Gutidinbyunfl 
aiilerlegte Beschränkung des Gruiideigenthnms endlich aufgibt, indessen der 
L! ßellV S-iL -ine solch- Ford-ruiig nicht; wenn em- entbehrlich 

gewordene fteftnnq anfgegeben wurde, ist noch niemals den Grnndbesttzein c - 
frübern Rayon-Bezirks die Zahlung eines Äquivalents für die gewonnene Bai - 
freiheit zugemuthet. Im vorliegenden Falle ist der Gesichtspunkt em an freu

Stettin als Festung ist nicht entbehrlich, vielmehr em Ersatz dafür durch 
Anlegung oder Ausbau einer andern Festung nothwendig. Die Ausführung einer 
iolcken Verlegung der Stettiner Festungswerke wäre von Nutzen:

a) Für die Stadt und die städtischen Grundbesitzer wegen der Steigern g 
des Grundwerthes und des städtischen Verkehrs;

b) Für den Staat, weil er eine besser gelegene, stärkere Festung erhalt, un 
die Steüerkraft des Landes durch die Entwickelung emes großen Handels- mu

können sich füglich für di- Ausführung des untz- 

lich-n^Werks vereinen Swatsregierung bei den jetzigen Finanzverhältnisien 

sich nicht entschließt, auf den kostspieligen Plan der Verlegung einer großen 
Testuna einzugchen wenn nicht die Stadt und die städtischen Grundbesitzer einen, 

Beitrag zu den Kosten leisten und .dadurch die 
ünanstellen Schwierigkeiten des Unternehmens für den Staat vermindern, -i 
Lane ist daher: — „Ob die Stadt und die städtischen Grundbesitzer insbeson

dere die Verlegung der Festungswerke an einen andern Ort für eine ihnen vor- 
"theilhafte Maßregel halten, und beschließen wollen, zur baldigen Erlangung 
,','des daraus entspringenden Vortheils einen Beitrag zu den Kosten zu be- 

',Wil"S?'bie ^Beseitigung der Festungswerke für di- Stadt u"d den städtisch-» 
Grundbefid von dem größten Vortheil fein wurde, darüber besteht Uni Jn f • 
Es wird sich kaum irgend ein aiiderer öffentlicher Bau bezeichnen lassen, welcher 
:n ntpiffipm Make für den Umschwung Stettins nutzen wurde. Wenn die S ta et- 
behörden, das Vermögen der Stadt verwenden und Steüern erheben dürfen, um 
den Bau einer Gasanstalt, einer Wasserleitung, einer Ei s e n b ah nie. u. 
m betreiben oder zu befördern, so scheint nur dieselbe Befugmß für die 
ungleich nützlicher/Maßregel des Umbaues der Festung matenell gerecht- 

^^'Gemeinde-Abgaben können nach § 4 der St.-O. 30. Mai 1853.ans 

hpn Grundbefiü aelegt werden, und zwar auch auf einen Theil des stadtstchui 
Grundbesitzes, tme schon di- Ausnahme in Betreff der Waldungen beweiset 
Man hat Gemeiudeabgaben der Hausbesitzer, der Ackerbesitzer fur Zwecke, w-lck>- 
Nnrruasweife im Interesse des einen oder andern Grundbesitzes liegen. Tie 
St-Ö (cfr. §§11, 53) gestattet daher auch, nach meiner Auffassung, eine Ab- 
gäbe für den Umbau der Festungswerke auf denjenigen Theil des Gnindb-sitzes 
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nn Stadtbezirk zu legen, *)  welcher vorzugsweise durch die Entfernung der 
Festungswerke gewinnt, und das sind die Grundstücke im Rayon, da sie später 
als Baustellen ungleich höher zu verwerthen sind. Die übrigen Grundbesitzer 
und Einwohner des Stadtbezirks werden nun indirect durch den Aufschwung des 
Berkehrs gewinnen in einer Weise, welche für den Einzelnen in Zahlen nicht zu 
schätzen i)t; andern Theils werden sie seiner Zeit durch den der Stadt zu
fallenden Ausbau der Straßen und sonstigen städtischen Einrichtungen auf 
dem erweiterten Stadtgebiet eine entsprechende Mitwirkung bei der Aus- 
sührung der Maßregel übernehmen. Der gedruckte Vorschlag von Gustav Adolf 
Toepffer und Genossen vom Jahre 1863 geht dahin, die Grundstücke der zwei 
ersten Rayons, nämlich:

*) Es hält es schwer, aus den genannten Gesetzesstellen das herauszulesen, was rc. Wehr
mann, tote uns dünkt willkürlich hineinlegt.

**) D. i. cd. 1 Sgr. 10 Ps. bis 1 Thlr. G gr. pro Q. Ruthe und 11 Thlr. bis 216 Thlr. 
pro Morgen.

fallen aus die Liegenschaften des linken Oderufers 3.527.122 Thlr., auf die des 
rechten Ufers 821.996 Thlr. Kapital.

. . „ , Im I. Rayon; im II. Rayon; Summa,
auf dem linken Ufer der Oder . . . Mg. 1183,5 995,0 2178,5 Mg.

= 3 rechten Ufer des Stroms . . _= 649,0 573,0 1222,0 -
. , r Summa . . Mg. 183^5 ~1568X> 3400^BT

mit einer Abgabe zu belasten, welche nach der voraussichtlich eintretenden Werth
steigerung, also nach Verhältniß des Vortheils abgestuft ist von 0,15 Pf. bis 
U Ps- jährlich pro Q.-F.**),  jedoch erst gezahlt werden soll, wenn das 
Grundstück wirklich bebaut worden ist. Rach der vvrlaüfig (vom Kauf
mann G. A. Toepffer und Stadtrath Zimmermeister Radloff) zur' Information 
versuchten Einschätzung würde die Abgabe von der ganzen Flüche der 3400,5 
Mg. nach erfolgter Bebauung jährlich 217.455,9 Thlr., ober zwanzigfach 
tn Kapital 4.349.118 Thlr. ergeben ***).  Bei Abrechnung des dritten Theils für 
Straßen, Plätze und Bohlwerke würde ein Kapital von 2.899.412 Thlr. 
verbleiben.

Wenn mau um eine Basis für die Veranlagung zu gewinnen und die 
Abgabe in solchen Gränzen zu halten, daß die Baulust nicht zu sehr dadurch 
gelahmt wird — als Grundsatz annehmen will, daß die Abgabe y4 des Gewinns 
betragen soll, welcher sich ergibt bei Vergleichung des gegenwärtigen gemeinen 
Kaufwerths des Grundstücks, mit demjenigen Kaufpreise, der sich künftig bei der 
Bebauung erzielen läßt, so erscheint die obige Einschätzung nur mäßig. Denn 
bei 3 Pf. jährlich und 20facher Ablösung stellt sich die höchste Belastung eines 
Q.-Fußes m der besten Geschäftsgegend in Kapital auf 5 Sgr., während in 
dieser Gegend der Q.-Fuß Baustelle in Stettin schon mit 2 Thlr. und darüber 
bezahlt wird.

Man kann nicht sagen, daß der Grundbesitzer durch eine Abgabe hart be
troffen wird, deren 3sachen Betrag er alsbald durch den höhern Kauf- oder 
Miethspreis seines Grundstücks gewinnt. Die Annahme der Verfasser des Vor
schlags von 1863, daß eine, das Kapital von 2.899.412 Thlr., oder rund 
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3 Millionen Thaler repräsentirende, Abgabe, zahlbar nach erfolgter Bebau
ung auf die zu bebauenden Grundstücke des Stettiner Rayon-Bezirks gelegt 
werden kann, ohne die Besitzer zu drücken, oder die Baulust erheblich zu hemmen, 
scheint mir daher begründet, zumal die Gartenflüche frei bleiben, auch der Hof
raum nur mit ebensoviel Q.-Fuß, als das Gebaüde enthält besteüert werden 
soll Diese Ansicht ist, nach Toepffers Mittheilung bereits gebilligt von einem 
großen Theil derjenigen Rayon-Besitzer, welche vorzugsweise bei der Sache m- 
teressirt sind, weil ihre Grundstücke in der Geschäftsgegend liegen und bald nach 
Beseitigung der Festungswerke zur Bebauung gelangen würden. Von den ca. 
390 Grundbesitzern des Rayon-Bezirks sollen 125 den Besteüerungsplan schrift
lich gebilligt haben, während viele nur deshalb nicht beitraten, weil sie mt dem 
Zustandekommen des Plans zweifelten, oder nach der entfernten Lage ihrer Grund
stücke ein geringes Interesse zur Sache hatten. Wenn man das Gewicht der 
Stimmen nach der Höhe der auf den Besitz treffenden Abgabe bemißt, so reprü- 
sentiren die 125 Consentirenden wahrscheinlich schon die Mehrheit. Jedenfalls 
bilden die eingeholten Erklärungen der betheiligten Grundbesitzer ein gewichtiges 
Motiv für die Stadtbehörden bei der Erwägung der Zweckmäßig- und Billig
keit der Maßregel, für welche außerdem die Grundsätze der Genossenschafts-Ge
setze für Deiche und Meliorationen vom 28. Januar 1848, § 16, und 28. Feb
ruar 1845, § 57 eine beachtenswerthe Analogie bilden.

Wenn die Königl. Staatsregierung die Aussicht hat, nach Anfgabe der

3.000.000

I. Aus dem Verkauf des Festungsgebiets bald . . . Thlr. 4.000.000 
II. Aus der von den Grundstücken des Rayon-Bezirks 

aufzulegenden ablöslichen Abgabe allmälig...__
In Summa . . Thlr. 7.000.0()0 

zu erlangen, so ist es möglich, daß eine Verlegung der Festungswerke an einen 
andern Ort beschlossen wird. Um die Entscheidung herbeiführen zu können, ersuche 
ich Ew. re. den Magistrat und die Stadtverordneten von Stettin unter Mit
theilung dieses Schreibens zu einer Beschlußfassung darüber aufzufordern — 
„ob sie den oben erwähnten Besteüerungsplan billigen und dessen Durchführung 
"auf Grund des bestätigten Genleindebeschlusses, event, eines Special-Gesetzes 
"beantragen wollen". Sollten dann die Aufsichtsbehörden der Gemeinden der 
Ansicht sein, daß das Besteüerungsrecht der Gemeinde nicht so weit reicht, so 
würde der Beschluß der Stadtbehörden in Verbindung mit den Erklärungen der 
einzelnen Grundbesitzer im Rayon-Bezirk zur Motivirung eines Specialgesetzes 
wesentlich dienen. , ,, ,, . , »

Für die Formulirung des Beschlusses erlaub' ich mir umnaßlich zur Er
wägung einen Entwurf beizufügen, in welchem über die Ausführung der Veran
lagung die näheren nothwendigen Bestimmungen vorgeschlagen sind.

Ich kann dabei nicht unbemerkt lassen, wie das finanzielle Gewicht der 
ganzen Besteüerungsmaßregel wesentlich gemindert wird durch den Umstand, daß 
die Zahlung der Abgabe erst beginnen sott, sobald eine Bebauung wirklich er
folgt ist. Wenn von den 3400 Mg. Rayonflüche ca. V3 zu Straßen und Plützen 
reservirt wird, so bleibt eine Flüche von 2267 Mg. zur Bebauung. Dazu treten 
300 Mg. von dem jetzigen Festungsgebiet, wie oben erwähnt ist, gibt 2567 Mg.
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Nach dem Ergebniß der neuen Grund- und Gebaüdesteüer-Veranlagung enthält 
der ganze Stadtkreis Stettin, excl. des Gemeindebezirks Pommernsdorfer Anlage, 
nur 1455,33 Mg. Hof- und Banstellen. Die neüe Bebauung muß also fast 
das Doppelte der jetzigen Ausdehnung erreichen, bevor der ganze Betrag der 
projectirten Abgabe fällig wird.

Die Erfahrung der neüern Zeit lehrt zwar, daß günstig gelegene Handels
und Industrie-Plätze in einer Weise rasch zunehmen, wie das vor Erfindung der 
Dampfkraft und Eisenbahnen nicht vorkam. Auch läßt sich annehmen, daß die 
am höchsten besteuerten Flächen der Verkehrsgegend am schnellsten Bebauer finden. 
Immerhin wird aber mindestens eine Zeit von 10 bis 20 Jahren vergehen, bis 
die erste Hälfte der Abgabe, und vielleicht eine Zeit von 50 Jahren und darüber, 
bis die letzte Hälfte der Abgabe vollständig zur Hebung kommt. Vor erfolgter 
Bebauung will und kann Niemand zahlen. Die Emission von zinstragenden 
Obligationen oder Rentenbriefen läßt sich im Voraus — vor erfolgter Bebau
ung — auf die Abgabe nicht gründen, da deren Fülligkeits-Termin einstweilen 
unbestimmt und Niemand da ist, welcher inzwischen die Zinsen der auf den In
haber lautenden Papier zahlt.

Es fragt sich daher, ob die Stadtbehörden nicht geneigt sind, das Gewicht 
der Offerte dadurch zu verstärke«, daß die Stadt sich verpflichtet, denjenigen 
Theil der Abgabe, welcher nach 25 Jahren noch nicht zahlbar geworden sein 
sollte, alsdann auf die Stadtkaffe zu übernehmen, also Garantie dafür zu leisten, 
daß innerhalb 25 Jahre der Fiskus die ganze Abgabe wirklich erhält. Ohne 
eine solche Garantie möchte die unbestimmte Aussicht, in der Zukunft eine Reve- 
nüe zu erlangen, nicht von entscheidender Bedeütung für die Beschlüsse der 
Staatsregierung werden.

Nach erfolgter Beschlußnahme der Stettiner Stadtbehörden dürfte die An
gelegenheit auch den Grabower Stadtbehörden zum Beschluß vorzulegen sein, da 
ein Theil des Rayon-Bezirks zur Stadt Grabow gehört.

Wehrmann's Entwurf zu einem Gemeinde-Beschluß, der den Stettiner 
Stadtbehörden zur Annahme empfohlen wird.

In Erwägung, daß die Festungswerke die Entwicklung des Handels und 
der Industrie von Stettin hindern, und den Werth der Grundstücke im Rayon- 
Bezirk wesentlich beeinträchtigen, daß daher die Beseitigung der Festungswerke 
als ein im Interesse der ganzen Stadt und vorzugsweise des Rayon-Bezirks 
liegendes gemeinnütziges Unternehmen zu betrachten ist;

in Erwägung, daß es rathsam erscheint, die Kosten der Verlegung der 
Festungswerke an einen andern Ort der Staatsregierung durch einen Beitrag zu 
erleichtern und dadurch den Beschluß der Verlegung herbeizuführen;

in fernerer Erwägung, daß dieser Beitrag nur durch eine Gemeindesteüer 
aufgebracht werden kann, welche von dem durch die Maßregel vorzugsweise und 
direct verbesserten Grundbesitz nach Verhältniß des Vortheils zu erheben ist, in
dem das Interesse der übrigen Grundbesitzer und Stadtbewohner schon genügend 
durch die Bestimmung des nachfolgenden § 6 und durch die Beiträge zu den Lasten aus
geglichen wird, welche der Stadt beim Ausbau der Straßen und sonstigen städ
tischen Einrichtungen in den neuen Stadttheileu zufallen;

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 114
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beschließen der Magistrat und die Stadtverordneten von Stettin auf Grund 
der St.-O. vom 30. Mai 1853, §§ 11, 53 Abs. II, unter Vorbehalt der Ge
nehmigung der Königl. Regierung, was folgt:

§ 1. Sobald die Schleifung der Stettiner Festungswerke von des Königs 
Majt. genehmigt und der Rayon-Bezirk von der Beschränkung der Rayonbestim
mungen befreit ist, sollen die Grundstücke des Isten und 2ten Rayons, soweit 
sie nach dem Bebauungsplan nicht zu öffentlichen Plätzen, Straßen und Bohl
werken reservirt bleiben, sondern zur Bebauung frei gegeben werden, mit einer 
zur Communal-Kasse fließenden Ablage belegt werden, welche im Ganzen den 
Betrag von 150.000 Thlr. jährlich erreichen und mit dem 20fachetl Betrage 
ablöslich fein soll.

§ 2. Die Einschätzung erfolgt nach Verhältniß des Vortheils, welchen die 
Besitzer durch die Beseitigung der Festungswerke und der Rayonbeschränkungen 
erlangen. Zu dem Ende wird pro Q.-Fuß der jetzige gemeine Kaufpreis des 
Grundstücks bei der Rayvnbeschrünkung geschützt, desgleichen der Werth, welchen 
das Grundstück bei der Bebauung nach Beseitigung der Festungswerke und der 
Rayonbeschränkungen voraussichtlich haben wird. Der Kapitalbetrag der Abgabe 
soll V4 der veranschlagten Werths-Erhöhung nicht übersteigen.

§ 3. Zur Ausführung der Einschätzung werden 3 Schiedsrichter ernannt: 
Der eine von den Besitzern der Grundstücke des Rayon-Bezirks in einer auf 
ortsübliche Weise vom Magistrat bekannt zu machenden Versammlung durch 
Stimmenmehrheit der erschienenen Besitzer; der zweite vom Magistrat, der dritte, 
welcher bei Meinungsverschiedenheit als Obmann entscheidet, von dem Ober- 
Präsidenten der Provinz. — Das Resultat der Einschätzung wird 6 Wochen 
lang auf dem Rathhause in Stettin zur Einsicht der Betheiligten offen gelegt 
und die Auslegung vom Magistrat von 2 zu 2 Wochen in ortsüblicher Weise 
bekannt gemacht. Während der Auslegungsfrist können Einwendungen gegen die 
Einschätzung von den Besitzern der beteiligten Grundstücke bei dem Magistrate 
angebracht werden. Die Einwendungen werden von den Schiedsrichtern unter
sucht; demnächst wird das Veranlagungskataster durch Beschluß der Schieds
richter festgestellt und dem Magistrate zugefertigt. Wird die Beschwerde ver
worfen, so treffen die Kosten der Untersuchung den Beschwerdeführer.

§ 4. Da die Richtung der Verkehrs-Entwickelung im Laufe der Zeit sich 
ändern kann, so soll eine Revision des Veranlagungskatasters in der § 3 ge
dachten Weise von 5 zu 5 Jahren erfolgen, wenn betheiligte Grundbesitzer darauf 
antragen.

§ 5. Die Abgabe wird nur für diejenige Fläche des Grundstücks entrichtet, 
welche mit Gebaüden besetzt wird, sowie für einen der Grundfläche der Gebaüde 
gleichen Hofraum. Hofraüme für ihre größere Ausdehnung, Gärten ohne Ge
baüde und Ablageplätze bleiben frei bis ihre Bebauung erfolgt. Die Zahlung 
der Abgabe beginnt mit dem 1. Januar nach Ablauf des Jahres, in welchem 
die Bebauung begonnen ist, und erfolgt in monatlichen Raten. Für die Flächen 
welche bei Ertheilung der Baufreiheit schon mit Wohn- oder Fabrikgebaüden 
besetzt sind, zahlt der Besitzer vom 1. Januar des nächsten Jahres (1866) ab 
die Abgabe, jedoch nur die Hälfte des Satzes, zu welchem Neübauten auf dem
selben Terrain veranlagt sind.
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§ 6. Die Abgabe wird vom Magistrate zur Stadtkasse eingezogen und eine 
gleiche Summe mi die Staatskasse jährlich abgeliefert. Sollte die Veranlagung 
der Abgabe (innerhalb V< der zu erwartenden Werthssteigerung) nicht die Summe 
von 150.000 Thlr. jährlich ergeben, und die Bebauung sich theilweise länger 
25 Jahre verzögern, so wird alsdann das am Gesammtbetrage der Abgabe 
Fehlende aus allgemeinen Stadtmitteln zugeschossen, so daß die Staatsregierung 
jedenfalls nach 25 Jahren den vollen genannten Betrag jährlich erhält.

§ 7. Behufs Amortisation der Abgabe wird jährlich ein Zuschlag zu der
selben von 1 Procent ihres Kapitalbetrages erhoben an die Staatskasse abge
führt und dadurch die Abgabe in 41 % 2 Jahren getilgt, (cfr. § 64 des Renten- 
bank-Gesetzes vom 2. März 1850). Doch steht es dem Besitzer des belasteten 
Grundstücks frei, die Ablösung durch Kapital jeder Zeit zu bewirken nach der 
in der Ges.-Sammlung vom Jahre 1850 S. 134—137 abgedruckten Tabelle.

§ 8. Die Kosten des Einschätzungs-Verfahrens und der Einziehung der Ab
gabe übernimmt die Stadt.

Der Magistrat, nachdem er die Angelegenheit in zwei Plenarsitzungen durch
berathen hatte, legte das Ergebniß feiner Berathung — unter Mittheilung 1) des 
Ober-Präsidial-Schreibens vom 28. März; 2) der Denkschrift des Geheimraths 
Wehrmann, 3) dessen Entwurfs zu einem Gemeindebeschluß, und 4) des Be- 
steüerungs-Vorschlags von Toepffer und Genossen de 1863 — den Stadtver
ordneten unterm 8. April 1865 zur Beschlußfassung vor. Das Resultat der 
Magistrats-Berathung war Folgendes; —

I. Der vorliegende Plan geht davon aus, daß nicht die Erweiternng und 
Hinausrückung der Festungswerke, sondern deren gänzliche Beseitigung in Aus
sicht genommen werde. Der Magistrat ist einstimmig der Ansicht, daß, da die 
Interessen der hiesigen Stadt nur dann ihre allseitige Wahrung finden, wenn die 
Festuugswerke nicht blos hinausgeschoben, sondern gänzlich beseitigt werden, der 
hiesige Platz also aufhört, Festung zu sein, da ferner für den in Rede stehenden 
Plan eine bestimmte Richtung ins Auge gefaßt werden muß, als dieses Ziel die 
vollständige Aufhebung der Festungswerke zu bezeichnen und festzuhalten.

II. Der Plan nimmt zur Herbeischaffung der erforderlichen Geldmittel Be
hufs des unter I bezeichneten Ziels eine zwangsweise Belastung der vom Rayon
zwange zu befreienden Grundbesitzer mit einer Rente in Aussicht. Der Kapitals
betrag, welcher die Rente repräsentirt, soll r/| ber Werthserhöhung, die die be
treffenden Grundstücke durch die Aufhebung des Rayonzwangs erfahren, nicht 
übersteigen; die Rente wird weiter erst fällig:

a) Sobald die Schleifung der Stettiner Festungswerke genehmigt und der 
Rayon-Bezirk von der Beschränkung der Rayonbestimmungen befreit ist;

b) sobald eine Besetzung des betreffenden Grundstücks mit Gebaüden 
eintritt.

Die Rente wird nur von den Grundstücken des lsten und 2ten Rayons, 
und auch hier nur von derjenigen Fläche bezahlt, welche mit Gebaüden besetzt 
wird, so wie für einen der Grundflächen der Gebaüde gleichen Hofraum.

In der Erwägung, daß es nicht als eine unbillige oder gar ungerechte 
Maßregel bezeichnet werden kann, wenn die Grundbesitzer des Rayon-Bezirks

114* 
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auf Höhe von */4 des ihnen unmittelbar erwachsenden Gewinns Behufs Errei
chung des hier in Rede stehenden großartigen Planes der Schleifung der Festung, 
der demnächst auch noch mittelbar jenen Grundbesitzern weiter zu Statten kommt, 
besteüert werden; in weiterer Erwägung, daß bereits 125 unmittelbar inte- 
ressirende Grundbesitzer, und neüerdings wol noch mehr, jenen Besteüerungsplan 
schriftlich gebilligt haben; daß endlich eine vollständige Sonderbelastung nicht 
eintritt, indem die Regelung der Plätze und Straßen, so wie der Entwässerung 
rc. der gesammten Kämmerei, also sämmtlichen Einwohnern zur Last fällt, spricht 
sich ferner der Magistrat einstimmig dahin aus: — „daß der in Aussicht 
„genommene Besteüerungsplan zu billigen und dessen Durchführung zu bean- 
„trogen sei".

III. Für diese Durchführung ist in der Denkschrift vom 21. Mürz d. I. 
entweder ein bestätigter Gemeinde-Beschluß lstatutarische Anordnung, §11 St.-O.) 
oder ein Specialgesetz ins Auge gefaßt. Magistrat ist nicht der Ansicht, daß die 
Belastung eines Theils der Grundbesitzer im Wege des Gemeinde-Beschlusses 
erfolgen, und ein solcher Beschluß' die erforderliche höhere Bestätigung in An
spruch nehmen kann. Der in der Denkschrift allegirte § 4 St.-O. gibt dafür 
keinen ausreichenden Anhalt; ebensowenig die §§ 53 u. 54 a. a. O. und das 
zu erstem erlassene Regulativ vom 17. Juli 1854. (Ministerialblatt für die 
innere Verwaltung von 1854, S. 128). Unbedenklich kann durch einen bestä
tigten Gemeinde-Beschluß eine Besteüerung des gesammten Grundbesitzes 
festgesetzt werden; aber die Belastung eines Abschnitts des Grundbesitzes im 
Wege eines Gemeinde-Beschlusses war schon nach der St.-O. von 1808, und er
scheint auch nach der neuen St.-O. von 1853 als unzulässig. Solchergestalt 
wird — „die Durchführung des Besteüerungsplans nur mittelst Spezial-Gesetzes 
„zu beantragen sein".

IV. Anlangend den Inhalt dieses Special-Gesetzes, so tritt dabei der § 6 
des der Denkschrift beigefügten Entwurfs zu einem Beschlusse als von beson
derer Wichtigkeit und Tragweite hervor. Was zur Empfehlung der dies- 
fallsigen Bestimmung in der Denkschrift gesagt ist, hat gewiß seine volle Berech
tigung. Es ist sehr zweifelhaft, ob die Staatsregierung sich auf das in Rede 
stehende Project einlassen wird, Angesichts einer Rente, deren Fälligkeit ganz im 
Unbestimmten liegt, deren vollständige Erhebung zu dem in Aussicht genommene« 
Betrage von 150.000 Thlr. jährlich aber jedenfalls erst nach einer langen Reihe 
von Jahren abzusehen ist. Der Magistrat hat die Überzeügung gewonnen, daß 
zur Förderung der Sache hier eine Concession gemacht werden muß. Er ist auf 
der einen Seite der Annahme, daß, wenn die Stadt 25 Jahre lang aufgehört 
hat Festung zu fei», wenn sie y4 Jahrhundert hindurch eine' völlig freie Ent
wickelung genossen hat, ihr auch mauchfach neüe und gehobene Hülfsmittel zu
wachsen werden. Auf der andern Seite dagegen erscheint es bedenklich, eine 
Gewähr auf die Stadtkasse zu übernehmen, die möglicher Weise mit einer Rente 
zum Austrage zu bringen sein wird, welche sich dem jährlichen Betrage von 
150.000 Thlr. nähert, und mit solcher Summe von der Stadt nicht aufgebracht 
werden kann, ohne den Finanzzustand derselben bedenklich in Frage zu stellen. 
Der Magistrat spricht sich daher mit einer Abweichung von 3 Stimmen, welche 
unbedingt auf den § 6 eingehen wollen, dahin aus, — „die dort zu überneh-
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„wende Gewähr zu limitiren, und zwar auf 50.000 Thlr. jährlich, dergestalt 
„also, daß der städtische Zuschuß diese Summe uicht übersteigen kann, Gegen- 
„theils aber soweit sinkt, als diese Summe zur Erfüllung der Rente von 150.000 
„Thlr. nicht erforderlich erscheint."

Der Magistrat ladet die Stadtverordneten ein, sich diesem Vvto anzu-- 
schließen. Die übrigen Bestimmungen des proponirten, der Denkschrift beige
fügten, Beschlusses haben ein Bedenken nicht hervorgerufen.

Die Magistrats-Vorlage wurde dem Stadtverordneten-Vorsteher,, Buchhändler- 
Leon Saunier, am 11. April 1865 behändigt. Derselbe legte sie der Stadt- 
verordneten-Versammlung in deren Sitzung vom 19. April vor, in welcher be
schlossen wurde, die Vorlage einer besondern, aus dem Schooße der Versamm- 
lmtg gewählten Commission zur Prüfung und demnächstigen Berichterstattung zu 
überweisen. Zugleich wurde der Druck der Vorlage sammt allen ihren Beilagen 
und die Vertheilung der Druckexemplare an jeden der Stadtverordneten zu dessen 
Information angeordnet. Am 28. April hielt die Special-Commission unterm 
Vorsitz des Stadtverordneten-Vorsteher L. Saunier, während der Stadtverordnete 
Steinicke das Schriftführer-Amt übernahm, ihre erste Sitzung, worin mit über
wiegender Mehrheit dem Beschlusse des Magistrats beigetreten wurde. Behinde
rungen mancherlei Art, n. a.: die Eröffnung der Industrie-Ausstellung, welche 
am 12. Mai 1865 Statt fand, Theilnahme einzelner Commissions-Mitglieder an 
Conferenzen in anderen städtischen Angelegenheiten, eine unaufschiebbare Reise 
des Stadtverordneteu-Vorstehers Saunier nach Leipzig, u. d. m. wurden Veran
lassung, daß die Commission zu anderweiten Verhandlungen, die von einzelnen 
Mitgliedern angeregt worden waren, erst nach Ablauf längerer Zeit znsamrnen- 
treten konnte. Nach Abhaltung mehrerer Sitzungen, in denen der Beschluß vom 
25. April einer Abänderung unterworfen wurde, und nach lebhaften Debatten im 
Schooße der Commission, entschied sie sich mit allen Stimmen gegen ein dissen- 
tirende, zur Abfassung des nachstehenden —

Vorschlags zu einem Gemeinde-Beschluß in Sachen der Festungs
frage, d. d. Stettin, den 20. Juni 1865.

Die Commission zur Prüfung des Vorschlags zur Beseitigung der Festungs
werke beantragt folgenden Beschluß:

In Erwägung, daß die Beseitigung der Festungswerke dem Handel und der 
Industrie von Stettin die Möglichkeit der naturgemäßen Entwickelung darbieten 
und deshalb eine Steigerung des Werthes jeder Art von Grundbesitz im städ
tischen Gebiet zur Folge haben würde, daß dieselbe mithin als ein im Interesse 
der ganzen Stadt und' vorzugsweise der Grundbesitzer liegendes gemein
nütziges Unternehmen ist;

in Erwägung, daß voraussichtlich die Steigerung des Grundwerthes nur 
schrittweise und im Besondern nach verschiedenen Abstufungen eintreten dürfte, 
je nachdem den einzelnen Grundstücken die natürlichen Vortheile ihrer Lage 
durch die Festungswerke bisher mehr oder weniger vorenthalten worden 
wären;

in Erwägung, daß es rathsam erscheint, der Staatsregierung die Verlegung 
der Festungswerke an einen andern Ort durch einen Beitrag zu erleichtern, und 
dadurch den Beschluß der Verlegung herbeiznführen;



910 Die Stadt Stettin.

in fernerer Erwägung, daß dieser Beitrag am Richtigsten durch progressive 
und nach Maßgabe der Werthverbesserung der einzelnen Grundstücke klassificirte 
Gemeinde-Grundsteüer aufzubringen wäre, beschließen Magistrat und Stadtver
ordnete von Stettin auf Grund der St.-O. vom 30. Mai 1853, 11, 53 II,
was folgt:

§ 1. Sobald die Schleifung der Stettiner Festungswerke von des Königs 
Majt. genehmigt und die rayongesetzlichen Bestimmungen für den Rayon-Bezirk 
außer Wirksamkeit gesetzt worden sind, sollen alle Grundstücke im Gemeinde-Be
zirke, soweit sie nicht nach dem Bebauungspläne zu öffentlichen Plätzen, Straßen 
und Bohlwerken reservirt bleiben mit einer zur Communalkasse fließendem klassi- 
ficirten Abgabe belegt werden, deren Gesammtbetrag vom Zeitpunkte ihrer Ein- 
sührung an allmälig bis aus 150.000 Thlr. jährlich steigen und mit dieser 
Summe abschließen soll.

§ 2. Die Einschätzung der Grundstücke erfolgt nach Verhältniß des Vor
theils, welchen die Besitzer durch die Beseitigung der Festungswerke erlangen. 
Zu dem Ende wird pro Q.-Fuß der bisherige gemeine Kaufpreis des Grund
stücks vor Beseitigung der Festungswerke geschätzt, desgleichen der Werth des 
Grundstücks zur Zeit der Einschätzung. Der 20fache Betrag der Abgabe soll 
V4 der veranschlagten Werths-Erhöhung nicht übersteigen.

§ 3. Zur Ausführung der Einschätzung werden von der Stadtverordneten- 
Versammlung drei Commissarien ernannt. Dieselben bedürfen keiner Bestätigung 
Seitens irgend einer andern Behörde, fungiren 5 Jahre und sind wieder wähl
bar. Das Resultat der Einschätzung wird 6 Wochen auf dem Rathhause zu 
Stettin zur Einsicht der Betheiligten offen gelegt und die Auslegung vom Ma
gistrat von 2 zu 2 Wochen in ortsüblicher Weise bekannt gemacht. Während 
der Auslegungsfrist können Einwendungen gegen die Einschätzung von den Be
sitzern der Grundstücke beim Magistrate angebracht werden. Die Einwendungen 
werden vom Magistrate untersucht und endgültig entschieden; demnächst wird mit 
diesen Modificationen das Veranlagungskataster von den Commissarien festgestellt 
und dem Magistrate zugefertigt. Wird die Beschwerde verworfen, so treffen die 
Kosten der Untersuchung den Beschwerdeführer.

£ 4. Von 5 zu 5 Jahren findet in der 8 3 gedachten Weise eine Revision 
des Veranlagungskatasters Statt.

8 5. Die Zahlung der Abgabe beginnt mit dem 1. Januar nach Ablauf 
des Jahres, in welchem die Beseitigung der Festungswerke endgültig verfügt 
worden ist, und erfolgt in monatlichen Raten.

8 6. Die Abgabe wird vom Magistrate zur Stadtkasse eingezogen und 'die 
Einnahme aus derselben jährlich an die Staatskasse abgeliefert.

8 7. Sobald der Gesammtbetrag der Abgabe die Summe von 150.000 Thlr. 
jährlich erreicht, wird eine Zuschlagsabgabe von '/s der eingeschützten Steüer als 
Amortisations-Rate erhoben, und von da ab die Abgabe in 41 */i 2 Jahren ge
tilgt (Rentengesetz vom 2. März 1850, 8 61). Eben so steht es sobald jener 
Zeitpunkt eingetreten ist, den Besitzern der Grundstücks frei, die Ablösung durch 
Kapital jederzeit zu bewirken nach der in der Ges.-Samml. von 1850, S. 134 
bis 137 abgedruckten Tabelle. Einen Modus zu finden, nach welchem die Ab
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lösung auch schon vor dem Eintritt des gedachten Zeitpunkts jederzeit erfolgen 
könne, bleibt näherer Verhandlung Vorbehalten.

8 8. Die Kosten des Einschätzungs-Verfahrens und die Einziehung der Ab
gabe übernimmt die Stadt.

Unterzeichnet von Leon Saunier, Vorsitzender; Steinicke, Schriftführer.
Die dissentirende Stimme in der Commission gehörte dem Stadtverordneten, 

Justizrath^vr. Zachariae. Derselbe gab zu den Acten das folgende —
Separatvolum d. d. Stettin, den 24. Juni 1865.

Die Stadtverordneten-Versammlung
in Erwägung, daß die Anlegung, Beseitigung und Verlegung von Festungs

werken zum Schutze des Landes und der Staatsangehörigen unzweifelhaft eine 
Aufgabe und Verpflichtung des Staates ist und lediglich auf Staatskosten ge
schehen muß;

in Erwägung, daß bei der Auswahl der Festungsplätze die Rücksicht auf 
die Sicherheit und das Gesammtinteresse des ganzen Staats mit den Interessen 
der Gemeinden möglichst in Einklang zu bringen ist;

in Anbetracht, daß nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen falls die In
teressen einzelner Gemeinden und ihrer Mitglieder znm Vortheil sämmtlicher 
Staatsangehörigen eine unvermeidliche Benachtheiligung erfahren müssen, der 
Staat verpflichtet sein würde, dafür vollständige Entschädigung zu gewähren, 
und den außerordentlichen Werth zu ersetzen (§§ 74, 75 der Einleitung zum 
A. L. R., §§ 8—11 Th. I, Tit. II A. L. R.);

in Erwägung, daß die Stadt Stettin als Festungsplatz einen sehr zweifel
haften Werth hat, dagegen aber anerkannt durch die Festungswerke um die erste 
preüßische Handelsstadt Stettin das Handels- und Industrie-Interesse der Stadt, 
insbesondere der östlichen Provinzen, vorzugsweise der Provinz Pommern und 
der Gemeinde Stettin in sehr hohem Grade beeinträchtigt wird;

in Erwägung, daß der Staat hiernach im allgemeinen Interesse seiner Ange
hörigen die Verlegung der Festung, falls solche überhaupt aus strategischen 
Gründen zulässig ist, vornehmen muß, daß auch der Staat der Gemeinde Stettin 
dafür nichts anrechnen darf, daß er, während er in seinem Vortheil handelt, 
zugleich auch ihr eine Beschädigung ihrer Interessen, für welche ihr eine 
Vergütigung niemals geleistet worden*),  künftig abnimmt;

*) Doch! Man bergt weiter unten Ergänzung 1 zur Festungs Bau-Geschichte,

in Erwägung, daß, wenn es zulässig, einer Stadt dafür, daß sie künftig 
nicht Festung sein soll, ein zum Bau einer andern Festung bestimmtes Loskaufs
geld aufzuerlegen, solches von allen Städten, die nicht Festungen sind oder 
werden sollen, gemeinschaftlich, nicht aber von einer einzelnen bereits eine 
Reihe von Jahren hindurch benachtheiligten Stadt aufzubringen sein würde;

in Erwägung, daß hiernach die Vertreter der Stadt Stettin sich nicht in 
der Lage befinden, die Gemeinde für die dem Staat obliegende Verlegung der 
Festungswerke mit großen Schulden, Garantien oder Steüern zu belasten;

in Betracht, daß es auch weder im Wege des Gemeindebeschlusses noch 
eines Speeialgesetzes statthaft ist, die Grundbesitzer in den Festungs-Rayons 
allein zu besteuern, daß, wenugleich die Stadtverordneten nach § 53 St.-O. die 
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Befugniß haben, Gemeindesteüern zu beschließen, ihnen doch die Befugniß ab
gehl, einzelne Klassen der Bevölkerung, also die Grundbesitzer allein zu 
besteuern;

in Erwägung, daß, wenn solches Recht den Stadtverordneten sogar zustande, 
doch jedenfalls die Besteuerung einer einzelnen Klasse der Bevölkerung für solche 
specielle Zwecke, die eingestanden nicht dieser Klasse allein, sondern vorzugsweise 
dem Handel und Gewerbe zu Gute kommen sollen, verwerflich sein würde 
und hiernach die von der Commission vorgeschlagene Belastung des gesummten

. Grundbesitzes zu Stettin gesetzlich und verfassungsmäßig nicht ausführbar 
erscheint;

in Erwägung, daß gerade der dabei angenommene Maßstab des allgemei
nen Vortheils auch nothwendig allgemein, wo er zutrifft, angewendet werden 
müßte, daß also keine Exemptionen für die Klassen der Handels- und Gewerb- 
treibenden statthaft sind (§ 4 St.-O.);

in Erwägung, daß dieser gehoffte Vortheil als allgemein für alleGvmd- 
besitzer zutreffend nicht nachweisbar ist, vielmehr für Einzelne sogar auch erheb
liche Nachtheile besorglich sind, jedenfalls der sich auch einer annähernd richtigen 
Schätzung entziehende Vortheil keinen Maßstab der Besteüerung abgeben kann;

in Betracht, daß ein etwa zunehmender Betrag des Einkommens von dem 
Grundvermögen, also der wirklich zu ermittelnde Vortheil bereits durch die in 
Folge dessen'zunehmende Gebaüdesteüer an den Staat besieüert werden würde;

in Erwägung, daß durch den Commissions-Vorschlag von vorn herein un> 
statthafte Grundsteüerbefreiungen geschaffen werden, indem nicht erfindlich ist, 
wie der Maßstab der Beüeüerung nach dem erlangten Vortheil auf das gegen
wärtig fiskalische Festungsterrain anwendbar sein sollte, namentlich wie das nach 
Beseitigung der Festung bereits zu dem erlangten vollen Werth verkaufte Ter
rain noch durch die Beseitigung der Festungswerke einer Werthsteigerung fähig 
sein sollte;

endlich in Erwägung, daß der große Aufschwung, welcher nach dem Bei- 
spiele anderer Städte mit Recht auch' für Stettin erwartet werden darf, wenn 
die Festungswerke fallen, nothwendig wieder gelähmt werden würde, durch die 
Abschreckung, welche eine Beispiellose Steüerbelastung in Stettin, namentlich die 
Steigerung des Gesamtbetrages der schon jetzt übermäßig drückenden Gebaüde
steüer auf das 4fache des gegenwärtigen Betrages ausüben würde;

beschließt:
„den Magistrat zu ersuchen, Namens der städtischen Behörden beim Königl. 
„Staatsministerium die Gründe für die Fortlegung der hiesigen Festungswerke 
„auf Kosten des Staats unter Benutzung der erheblichen Einnahme aus dem 
„Verkauf des Festungsterrains dringend geltend zu machen, und dabei die Er- 
„wägungen hervorzuheben, welche nach gewissenhafter Prüfung und ungeachtet 
„der opferwilligsten Stimmung der Bevölkerung eine Besteüerung zu solchem 
„Zwecke ohne die Beeinträchtigung und Schädigung der Gemeinde unmöglich 
„erscheinen lassen."

Auf den 30. Juni war eine Plenarsitzung der Stadtverordneten anberaumt, 
in welcher die Festungsfrage zum Vortrag, zur Berathung und zur Beschluß
fassung kam. Die Galerie des Saals war gedrängt voll von Zuhörern, hatte
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Stadt m allen Klasstm ihrer Einwohnerschaft das l-bhastest- 
äresse an der Frage, über welche ihre Vertreter hcü -^entschewen ,à 
Rach lang dauernden Debatten, die fast die ganz- m-ltr»üubl, - Sim,» , 
nahmen, für und wider die Wehrmannschen Vorschläge, bat Magistrats Bekckiluk 
bat Comun stous-Bericht nud das Zachariaesche' Sepa aolum^n°schià sich 
die Later der Stadt tu großer Mehrheit für di- Antrag- ihr-t Sv« a Cour 
Mission und faßten demgemäß den nachstehenden — 9 P 'L m'

^^chluß der Stadtverordneten-Versammlung, betreffend die Festunqs- 
ln ber Sitzung vom 30. Juni 1865. " 9

Die Versammlung sieht von der Vorlage des Magistrats ab und schliekt 
i ÄKsftft!* - ”™ «•■'*■« « .......

bnng der Festungswerke definitiv verfügt worden ist. 9
zu wollem'^ bic Ansammlung den Magistrat, ihrem Beschlusse beitreten 

abaelàt êrparatvotum und der Antrag des Dr. Zachariae Würbe discntirt »ud 
aogeieym. Stettin, den 30. Juni 1865.

Die Stadtverordneten.
^6on Saunier (Vorsteher). Grawitz (Protokollführer).

h„„ ®'r MaS'sàt reichte diesen Beschluß nebst allen Vorgängen unterm 6 -kuli 
dem Ober-Praftdenten ein, mib bemerkte in seinem Berichte daü der «à"" 
ici Stadtverordneten nnd dessen nähere Bestimmnngen in ihm Bedenken b-rvor- 
gerufm habe, die voraussichtlich zu weitreichenden Erörterungen und Verband- 
lunge tunt den Vertretern der Stadt führen dürften. Der Eintritt ch d es 
Verfahren tumbe möglicher Weise aber nur dann von rechtem Erfolge sein wenn 
es angenommen werden könnte, daß der Beschluß der Stadtuerorduê eu Rer 
«rnnS , ll"t demselben angenommene Commissions-Antrag in ihren 

Grundsätzen geeignet wären, den von E,v. -e. in dem Erlasse vom 28 Mä« 
stk»Mp Ä9Al0chbneu Intentionen und Zielpunkten zu entsprechen. Magistrat
stellte schließlich anheim, ihn mit Bescheid zu versehen. äaglprat

... ^blmrath Wehrmann ließ sich hierauf in einem, an den Ober-Präsideliten

•“ “I «=»!■

Grundstücke nach § 3 des Commissions-Vorschlaqs lediglich durch fttibtifrfip nr 
gerne ei folgen —• unter Ausschließung jeder Einwirkung der Staatsbehörden  
öiiörer Seits übernimmt die Stadt keine Garantie für die Erfüllung der Jahres
rente von 150 000 Thlr. Nichts ist natürlicher, als daß ÄhÄ 
toren geneigt sem werden, ihre Mitbürger so niedrig, a s möglicheinuMtzen^

Stadt keil. Interesse dabei hat, ob die Einschätzung 'eine Ä&c bon 
1000 Thlr. oder von I50.lXX) Thlr. jährlich ergibt; denn der Hweck dle Schlei
fung der Festung, soll nach dem Commissions-Vorschlage in jedem Falle erreicht

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 115
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werden, ohne Rücksicht darauf, welche Höhe di- Abgabe alsbald àr m Zàft 
prrrirfit Bei solchen Bedingungen hat vielmehr bie Stadt ein -Znter p ' 
i S©Ä*Ä*Ä* »7

jöhrUch mit in>5
CSÄ S°lL7die städtischen Jehärdeu geneigt sein 

diesem wesentlichen Punkte ihren Beschluß zu andern, so wnd ohne
Zweifel über die anderen Punkte des Commissions-Vorschlages, gegen welche ich 
erniae Bedenken habe^ Einverständniß erreichen lassen. Betrachten dagegen d,° 
Vf-ih'titrhen Behörden den jetzigen Beschluß über den gedachten Punkt als th 
MM Sßoti, so mu6 ich °m-in-nV°-,chlag als gesche tert ansehen

irr» 1,111 Cn nte&r beklaaen würde, als derselbe aus dem lebhaften Wunsch 
entsprungen ist, der Stadt Stettin eine Quelle großen Wohlstandes eröffnet zu 

iCt,e"®ur<6 beit Ober-Präsidial-Erlaß vom 11. September 1865 von den vor
stehenden, im Namen des Königl. Staatsministeriums ll-machteu , l' uÄa'smtge 
des Geheimraths Wehrmann Kenntniß erlangt, legte der Magistrat me ^aa)r 
E 92 Sevtember noch ein Mal den Stadtverordneten vor, welche am 3. Oc- 
tuber dabin^ Beschluß faßten, daß sie, um die Unterhandlungen mit dem Mimste- 
tober daym âscyiug s n ' u i lih^nabme eiltet: Garantie bereit erklärten 
und" diese ^Angelegenheit ihrer Special-Festungs-Commission zu weiteren baldigen 
VorschMgeu übNu. Diese formnlirte ihre Vorschläge in dem nachstehenden 

4Jr°tot Commission wegen Schleifung der Festung. ~ h
cv„ ßeütmeit Conferenz waren erschienen die Commissions Mitgliedei 

Sauià Steiuw? de l° «°r?e, Keil, Schröder, Dr. Wolff, Dr. Zachartae 

mb «reich Es wurde beschlossen, der Stadtverordneten-Versaunnlung zu em- 

Pfd,lei/ Die von dieser Commission unterm 20. Juni «. entworfene und von 

hPt1 Stadtverordneten bereits gebilligte Vorlage sestzuhaktl.n.
2 Dem Fiskus die Mitwirkung bei der Einschätzung zuzugestehen und z 

diesem ^weck von den Staatsbehörden betreffende Vorschläge zu gewärtigen.
^ 3 Außerdem den Ertrag der Abgabe nach Ablauf der ersten 25 Jahre dem 

5i8ttni8ä6Ä.S ^UZ”t"ie MS 7b.M0Thlr.ans- 
zndehmü, eS von den 8 Lesenden !mr 2 Stimmen. Stadtverordneter 

Keil wurde zunt Referenten in der Versammlung ernannt.
Stettin, den 5. Oetober 1865.

fernerer Beschluß auf den vorstehenden ConiMisstons-Bericht.
Die^Perstunmlung erlaubt sich, dem Magistrate eine Abschrift des Proto-

Stellung als Delegirter des Königl. Staatsmmlstermms. 
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kolls ihrer Commission vom 5. October er. mit dem Bemerken zu überreichen, 
daß sie den darin gestellten Anträgen überall beitritt.

Stettin, den 10. Oetober 1865.
Die Stadtverordneten.

Léon Saunier. Grawitz.
Hiernach hatten also die Stadtverordneten dem Wehrmannschen Verlangen 

wegen eines Staatscommissarius bei der Einschätzung der Grundstücke, nachgegeben, 
dann aber auch den Vorschlag des Magistrats vom 8. April wegen der, auf Höhe 
von 50.000 Thlr. zu leistenden Gewähr zu dem ihrigen gemacht.

Magistrat erstattete am 14. October Bericht dem Ober-Präsidenten, der seiner 
Seits am 20. Octvber dem Geheimrath Wehrmann von den vorstehenden Ver
handlungen Mittheilung machte. Letzterer erwiderte auf dieselbe am 23. October 
was folgt: —

Auch ich halte den Beschluß der Stadtverordneten vom 10. d. für unzu
reichend. Eine Garantie der Stadt bis auf 50.(XX) Thlr. Rente genügt für den Zweck 
nicht, auch wenn derselbe — was ich annehme — so zu verstehen ist, daß die 
Stadt 50.000 Thlr. jährlich zahlen will, wenn nach Ablauf von 25 Jahren durch 
die Einschätzung nur 100.(XX) Thlr. oder weniger den Grundbesitzern auferlegt 
sein sollten. Denn wenn die Bürger und die Stadtverordneten von Stettin, 
welche das muthmaßliche Resultat der Einschätzung am genauesten würdigen 
wissen, und welchen auch nach meinem Vorschläge vom 21. März d. I. §. 3 durch 
die Wahl zweier Schiedsrichter ein überwiegender Einfluß bei der Einschätzung 
gewahrt ist — es bezweifeln, daß die Entwicklung der Stadt nach Schleifung 
der Festungswerke den berechneten Aufschwung nimmt, wenn sie daher die Garantie 
der Stadt auf 50.000 Thlr. einschränken in der Besorgniß, daß die Rente der 
Grundbesitzer nach 25 Jahren noch erheblich unter 100.000 Thlr. zurück bleiben 
möchte, so erscheint es natürlich, daß das Königl. Staatsministerium jenen Zweifel 
theilen und der städtischen Offerte ein geringes finanzielles Gewicht beilegen wird. 
Ew. rc. stell' ich daher anheim, dem Magistrate zu erwiedern, daß ohne die 
volle Garantie der Stadt für die Realisation der 150.000 Thlr. Rente nach 25 
Jahren der Plan vom 21. März l. I. nicht verfolgt werden kann. In Betreff 
der Art der Mitwirkung der Staatsbehörden bei der Einschätzung enthält mein 
Vorschlag vom 21. Mürz d. I. in §. 3 denjenigen Modus, der mir noch jetzt 
angemessen und für die Betheiligten annehmbar erscheint. Schließlich erlaube ich 
mir die Bitte um baldige Mittheilung des Endbeschlusses der städtischen 
Behörden, damit ich die Verhandlungen an das Königl. Staatsministeriuul ein
reichen kann.

In Folge des Ober Präsidial-Erlasses vom 27. October*)  ließ der Magi
strat die Sache am 1. November noch ein Mal an die Stadtverordneten gehen, 
nachdem er die Angelegenheit, unter Berücksichtigung der neüen Ministerial-Vorlage, 
zur weitern eingehenden Berathung gezogen hatte. Als Resultat dieser Berathung 
führte er an, daß —

*) Aus den Daten der Verfügungen rc. ergibt sich eine gewisse Eilfertigkeit, mit der die 
auf die Entfestigungssache Bezug habende Geldfrage von den Staatsbehörden um diese Zeit 
betrieben wurde.

115*
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1. Magistrats-Collegien bei seinem Beschlusse vom 8. April 1865 insoweit 
stehen geblieben sei, als er sich der Proposition des Geheimraths Wehrmann 
wegen der Art und Weise, wie die Rente aufzubringen (§. 1 und 2 des Beschluß- 
Entwurfs) anschließt. Magistrat geht von dem Gesichtspunkte aus, daß die Grund
besitzer in den frei werdenden Rayon-Bezirken die zur Zahlung der Rente zunächst 
berufen seien, und daß sie auch vermöge der in Aussicht stehenden außerordent
lichen Werthssteigerung ihres Besitzes ohne Überlassung im Stande sein würden, 
unter den proponirten Maßgaben die Rente zu tragen. Gegentheils griffen wider 
den von den Stadtverordneten adoptirten Aufbringungsmodus die Bedenken 
Platz, daß

a) Die Regulirung eines Maßstabes für eine Schätzung wie sie der §. 2 
des betreffenden Stadtverordneten-Beschlusses in Aussicht nimmt, sich nicht wohl 
finden lassen werde;

b) als Folge davon zu befürchten sei, daß die Rente, soweit sie als garan- 
tirt zu zahlen ist, schließlich die Kämmereikasse als eine allgemeine Gemeindelast 
verbleibt, bezw. auferlegt wird, ein Ergebniß, welches dem Gesichtspunkte, daß 
diejenigen, welche unmittelbaren Gewinn von dem Wegfall der Festungswerke 
haben, auch die damit verknüpfte Belastung tragen sollten, durchaus entgegen 
stehen würde;

2. Habe die weitere Erwägung der Sache dahin geleitet, daß der Magistrat 
von dem in seinem Beschlusse vom 8. April l. I. aufgefaßten Limitum Abstand 
nehme, vielmehr auf die §. 6 der Wehrmannschen Propositionen erheischte Garantie 
unbedingt einzugehen, einstimmig beschlossen habe. Der Magistrat habe sich die 
Entwicklung vergegenwärtigt, welche die Stadt in den letzten 20 Jahren trotz 
der hemmenden fortificatorischen Verhältnisse genommen hat. Es handle sich 
nunmehr zunächst darum, daß die Schleifung der Festungswerke genehmigt und 
der Rayon-Bezirk von seinen Beschränkungen befreit sei, dann aber, daß ein 
Zeitraum von 25 Jahren weiter verlaufe, in welchem das Material zur Be- 
steüerung behufs Aufbringung der Rente sich entwickelt, und dann erst die Garantie 
durch die Kämmereikasse Seitens der Gesammtheit eintrete. Wenn die Stadt 
Stettin die Zukunft hat, die ihr mit Recht für den Fall der Beseitigung der in 
Rede stehenden Beschränkungen in Aussicht gestellt wird, dann würden auch die 
Mittel zur Aufbringung der 150.000 Thlr. Rente gewonnen werden. In den 
zehn Jahren von 1854—1864 sei trotz der Baubeschränkungen, und trotz dem, 
daß ein großer Theil der vorstädtischen Bauten nicht in die städtische Feüerkasse 
ausgenommen ist, der Feüerkassenwerth der Gebaüde durch Neü- und Ausbauten 
von 11.967.950 Thlr. auf 16.914.050 Thlr., also rund um 5 Millionen, seit 
dem Jahre 1858 aber um über 3 Millionen Thlr., also durchschnittlich jährlich 
um 1/2 Million Thlr. gestiegen. Die Betrachtung, daß nach Maßgabe der bis
herigen Beschlüsse die Vertreter der Stadt selbst, an der selbst von ihnen so viel
fach und entschieden behaupteten Entwicklungsfähigkeit des hiesigen Platzes zweifelten, 
erscheinen nicht fehlgegriffen. Hiernach beantragte Magistrat: — „Die Stadtver
ordneten wollen zu seinem Beschlusse vom 8. April d. I. und zu dem vorstehen- 
„dem Beschlusse ihre Zustimmung geben."

Die Stadtverordneten-Versammlung überwies diese Magistrats-Vorlage ihrer
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Special-Festungs-Commissiou zur Prüfung und Begutachtung, die darauf am 15. 
November 1865 ihren Bericht erstattete, also lautend: —

Die Commission war bei dem von der Stadtverordneten-Versammlung ange
nommenen Entwurf vom 20. Juni er. von zwei Voraussetzungen ausgegangen.

Sie hatte mit dem Magistrate dafür gehalten, zur Durchführung des von 
dem Geheimrath Wehrmann vorgelegten Plans, einen Theil des Grundbesitzes 
zu besteuern, würde ein Gesetz erforderlich sein, war hingegen der Ansicht gewesen, 
daß der auf Besteüerung sämmtlichen Grundbesitzes basirte Entwurf durch ein 
Ortsstatut gesetzlich festgestellt werden könne.

Ferner hatte die Commission angenommen, der von ihr vorgelegte Entwurf 
werde ohne eine Garantie Seitens der Gemeinde, der Staatsregierung min
destens ebenso vortheilhaft erscheinen, wie der Plan des rc. Wehrmann mit einer 
Gewährleistung. Aus seitdem vorgelegten Schriftstücken hat sich ergeben, daß 
letztere Annahme nicht zutreffend gewesen ist.

Anderer Seits hat die nochmalige Prüfung der Angelegenheit einen bisher 
nicht beachteten Gesichtspunkt näher gerückt. Wenngleich nämlich eine Gemeinde- 
Grundsteüer unzweifelhaft durch Ortsstatut festgesetzt werden kann, so bedarf es, 
wenn der Ertrag einer solchen Steüer durch die Staatskasse vereinnahmt, wenn 
Staatseigenthum veraüßert und erworben, wenn Eine Landesfestung ausgegeben, 
eine andere erbaut werden soll, zu allem Diesem ebenso unzweifelhaft eines im 
geordneten Wege zu Stande gekommenen Landesgesetzes, da es unter diesen Um
stünden nicht im Interesse der Gemeinde liegt, an einem Entwurf festzuhalten, 
welcher der Staatsregierung wesentlich mehr bietet, als der Vertreter des fiskw 
lischen Interesses in seinem eignen Projecte fordert, so schlägt die Commission der 
Versammlung vor:

Den auf Grund des Entwurfs vom 20. Juni er. gefaßten, vom Magistrate 
nicht bestätigten Beschluß aufzuheben; dagegen der Magistrats-Vorlage vom 1. 
November er. zuzustimmen, vorbehaltlich der Beschlußfassung der Stadtverordneten- 
Versammlung über die Einzelheiten des Besteüerungsmodus und mit folgenden 
Zusatzbestimmnngen:

„Wenn aus dem Verkauf des Terrains der Festungswerke mehr gelöst wird, 
„als 4 Millionen Thaler, dann soll der Überschuß der Stadt zu Gute kommen, 
„dergestalt, daß der von der Gemeinde nach Ablauf von 25 Jahren etwa zu 
„leistende jährliche Zuschuß nur so weit er durch die Jahreszinsen, jenes Über- 
„schusses nicht gedeckt wird, zu zahlen ist. Die Erhebung der Steüer und die 
„von der Stadt übernommene Garantie erlischt, sobald zu irgend einer Zeit im 
„zweimaligen Umkreise des Stettiner Gemeindebezirks wiederum Festungswerke er- 
„richtet werden."

Ferner proponirt die Commission:
„Die Versammlung wolle sich an diesen Beschluß nur gebunden 

„halten, falls bis zum ' 1. Juli 1867 ein darauf gegründetes Gesetz zu Stande 
„komme. "

In der, wenige Tage nachher abgehaltenen Plenarsitzung der Stadtverord
neten wurde der nachstehende —

Beschluß gefaßt:
Die Versammlung tritt den Ansichten und Vorschlägen ihrer Commission,
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welche dieselbe in ihrem Bericht vom 15. November er. niedergelegt hat, überall 
bei, erhebt die darin gemachten Anträge zum Beschluß und ersucht deu Magistrat 
sich denselben anzuschließen. Stettin, den 21. November 1865.

Die Stadtverordneten.
Leon Saunier. Grawitz.

Magistrat legte die vorstehenden Verhandlungen dem Ober-Präsidenten mit
telst Berichts vom 27. November 1865 mit der Bitte vor, seine Vermittelung 
zur weitern Förderung der Angelegenheit eintreten zu lassen, indem er der An
sicht war, daß die Maßgaben, unter denen die Stadverordneten dem Magistrats- 
Beschlüsse beigetreten, ein Hinderniß für die Fortsetzung nnd den Abschluß der 
Unterhandlungen nicht darbieten dürften, namentlich nicht zu der Annahme Ver
anlassung haben, daß aus eine Hinaussetzung die auf den 1. Juli 1867 arbitrir- 
ten Präklusiv-Termins nicht eingegangen werden sollte.

Auffallend erscheint es, daß der Magistrat dem Ober-Präsidenten nicht den 
vollständigen Bericht der Commission vorgelegt hat; den ersten Theil des 
Berichts bis zu den Worten: „so schlägt die Commission", unterdrückte er. Ge
schah es etwa, weil er es nicht opportun hielt, die Staatsregierung an das Separat
votum des Justizraths Dr. Zachariae zu erinnern, dessen Inhalt von der Com
mission in wenigen Zeilen zusammengedrängt worden war?

An demselben Tage,, an welchem der Bericht an dem Ober-Präsidenten er
stattet wurde, nämlich am 27. November 1865, richtete der Magistrat an den, 
just in Stettin versammelten, Provinzial-Landtag von Pommern abermals eine 
Petition, in welcher unter Darlegung des jetzigen Standes der Angelegenheit 
wiederholt um dessen Vermittlung bei der Staatsregierung wegen Schleifung der 
Festungswerke Stettins gebeten wurde. Daß der Provinzial-Landtag diesem 
Anträge unterm 8. Deeember 1865 Folge gegeben hat, ergibt sich aus den 
späteren Verhandlungen vom Jahre 1869, auf die weiter unten zurück
zukommen sein wird. Die Speeialitüten sind nicht zu den Magistrats-Aeten 
gelangt.

Als ein zur Sache gehöriges Curiosum ist noch eines gedruckten Flugblattes 
Erwähnung zu thun, welches im Monat Mai 1865 von den Besitzern von Fried
richshof und Alt-Turnei in Umlauf gesetzt wurde. H. Moses, Eigenthümer des 
ersten, und Ferdinand Gräber, Eigenthümer des zweiten der genannten Acker- 
Werke, beide meinen, in der von Toepffer und Genossen auf die Bahn ge
brachten Frage wegen Besteuerung der im Rayon-Bezirk telegenen Liegenschaften 
auch das Wort nehmen zu müssen, weil sie den bei Weiten größten Theil der 
Grundstücke im lten und 2ten Rayon besitzen. Toepffers Vorsehlag ist, sagen 
sie, nur auf Grund eines Speeialgesetzes ausführbar, zu dem aber das Haus der 
Abgeordneten nie feine Zustimmung geben wird, weil es, sofern nicht sämmtliche 
in den Rayons telegenen Grundstücksbesitzer damit einverstanden sind, unmöglich 
wird zwangsweise aufgedrungen werden können: sie aber, so erklären sie aus
drücklich, würden niemals damit einverstanden sein. Seltsam, wären die Rayon
besitzer alle eines Sinnes, so bedarf es keines Gesetzes. Der beiden Großbesitzer 
Kritik ist auch gegen Wehrmanns Annahme, der Q.-Fuß Festungs-Terrain werde 
für 15—16 Sgr. zum Verkauf gestellt werden können, gerichtet, dieser Preis ist 
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in ihren Augen viel zu niedrig angeschlagen. Das ist die Quintessenz der 
Protestschrift aus sehr nahe liegenden Gründen.

Se. Königl. Hoheit der Kronprinz, Stadthalter von Pommern, an Stelle 
des, nach Posen zum 5ten Armee-Corps versetzten General-Lieutenant v. Steinmetz, 
zum Commandireuden General des 2ten Armee-Corps ernannt, faßte den Ent
schluß, Sein Hoflager im März 1865 nach Stettin zu verlegen, ein sreüdiges 
und die Einwohnerschaft hochehrendes Ereigniß. Der Aufenthalt Sr. Königl. 
Hoheit in dieser Zeit gab dem hohen Herrn Gelegenhet, außer von den mili- 
tairischen Verhältnissen auch von den gewerblichen und allen bürgerlichen Zustän
den der Stadt genaue Kenntniß zu nehmen und dem, bei dem intelligenten Theil 
der Bevölkerung stereotyp gewordenen Wunsche nach Besreiung von dem sie ein- 
engenden Festungsmantel und von den Fesseln des Rayongesetzes, näher zu treten, 
um denselben an maßgebender Stelle möglichst Vorschub zu leisten und Geltung 
zu verschaffen. Allgemeine Trauer bemächtigte sich der ganzen Einwohnerschaft, 
als die Kunde erscholl, die Kronprinzliche Familie rüste zur Abreise. Hatte doch 
der Kronprinz und seine erhabene Gemalin, Jhro Königl. Hoheit die Frau Kron
prinzessin, Prinzeß Royol von Großbrittanien und Irland, durch Leütseligkeit 
und Spendung zahlreicher Wohlthaten die Herzen der Stettiner aller Stände, aller 
Volksklassen für ewige Zeiten gewonnen.

Der dänische Krieg sollte nicht ohne Nachwirkungen bleiben. Der Gasteiner 
Vertrag von 1865 hatte die Besitzverhältnisse zwischen Preüßen und Oesterreich 
in Betreff Schleswig-Holsteins anscheinend geregelt, aber ohne in der Wirklichkeit 
ein dauerndes Resultat zu erzielen; im Gegentheil trug dieser Tractat dazu bei, 
die Spannung zwischen den beiden Großmächten des Deütschen Bundes zu steigern und 
die seit einem halben Jahrhundert in der Schwebe gehaltenen Frage wegen des 
Primats in Deütschen Landen, ob Habsburg-Lothringen, ob Hohenzollern, ihrer end
lichen Entscheidung entgegen zu führen. Wie die Sache lag, konnte nur der 
ultima ratio regum das Schiedsrichter-Amt übertragen werden. Preüßen hatte 
es nicht nur mit Oesterreich, sondern mit allen deütschen Bundesstaaten zu thun 
— mit alleiniger Ausnahme Meklenburgs, Oldenburgs und der Hansestädte, die 
sich ihm anschlossen, wie sie, excl. nicht vorhandenen Oldenburg, es auch 1813 
gegen Napoleon gethan hatten. Es nahm den Anschein, als ob König Wilhelm 
im Jahre 1866 in eine ähnliche Lage versetzt sei, als 110 Jahre vorher sein großer 
Ahnherr Friedrich II. den kaiserlichen Waffen und der Reichsarmee gegenüber.

Glänzend waren die Erfolge des 7tägigen Feldzuges, und die Resultate der 
mit Sieg auf Sieg gekrönten Waffenthaten auf böhmischer und fränkischer Erde: 
— Auflösung des im Jahre 1815 gestifteten Deütschen Bundes, des Hauses 
Habsburg-Lothriugen Verzichtleistung auf das bisher ihm vorzugsweife zugestan
dene Recht, in deütschen Angelegenheiten mit zu reden; Eroberung des König
reichs Hannover, des Kurfürstenthums Hessen-Kassel, der kleinen Landgrafschaft 
Hessen-Homburg, des Herzogthums Nassau, der freien Stadt Frankfurt a. M., 
auch einiger Landstriche von Baiern, sowie Alleinbesitz des Herzogthums Schles
wig-Holstein, und Vereinigung aller dieser Länder mit der Preüßischen Monarchie; 
Errichtung des Norddeütschen Bundes unter Preüßens alleiniger Führerschaft; 
Jsolirung' der süddeütschen Staaten Baiern, Würtemberg, Baden und Hessen



920 Die Stadt Stettin.

Darmstadt, doch unter Eingehung eines Tractats mit Preüßen rücksichtlich mög
licher Eventualition.

Diese dem preüßischen Vaterlande errungenen Resultate müßten der 
Stadt Stettin, im patriotischen Hochgefühl, Ersatz bieten für die vielen Opfer 
welche sie, obwol weit ab vom Schauplatze, wo die Waffen sich kreüzten, 
durch Verkehrsstörungen und Handelsstockungen zu bringen genöthigt war.

Während der rasche Siegeslauf der Preüßischen Waffen besondere militairi- 
rische Maßregeln in Betreff der Festung Stettin, wie schon oben an einer andern 
Stelle gesagt, entbehrlich machte und die Bewohner Stettins von den directen 
Leiden des Krieges verschont blieben, und sogar mit gehobener patriotischer Be
geisterung den glorreichen Thaten ihrer Friedensbesatzung, lauter Pommerschen 
Landsleüten bei Gitschin und Königingrätz ihre Theilnahme zuwenden konnten, 
hatte sich durch die in der Stadt und Umgegend aufgetretenen Cholera-Epidemie 
der Würgengel des 19. Jahrhunderts wiederum eingestellt. Die Epidemie trat 
am 2 Juni 1866 auf und forderte am 9. Oetober ihr letztes Opfer, binnen wel
cher Zeit von 18 Wochen und 3 Tagen die Stadt einen Verlust von 2236 ihrer 
Bewohner erlitt, welche, mit Einschluß der normalen Sterbefälle, hauptsächlich durch 
die Seüche ins Grab gesenkt wurden, — diese allein raffte 2095 Personen hinweg. *)

*) Bericht über die Cholera-Epidemie in Stettin im Jahre 1866, von Dr. Goeden, 
Medicinal-Rath (Mitglied des Medicinal-Collegiums von Pommern) und Physikus in Stettin. 
1867. S. 7, 8.

**) Die Commission bestand aus dem Bürgermeister Schallehn (war im April 1867 aus
geschieden), dem Stadtbaurath Hobrecht, den Stadträthen Dr. Schür, Warsow. Weichard; den 
Stadtverordneten: Baurath Calebow, Director Küker, Dr. Meyer, Rentner W. Schmidt, Dr. 
Siewert, Dr. Wasserfuhr, Dr. Wolff.

Auf den dem Ober-Präsidenten, wirkt. Geheimen Rath, Freiherrn Senfft 
von Pilsach, unterm 27. November 1865 erstatteten Bericht, die Schleifung der 
Festungswerke Stettins betreffend, war während zweier Jahre an den Magistrat 
kein Bescheid ergangen, und inzwischen die von der Stadtverordneten-Versamm- 
lung bestimmte Frist, bis zu welcher die Stadt an ihre Offerte gebunden sein 
sollte, am 1. Juli 1867 abgelaufen. Mittlerweile war von verschiedenen Seiten, 
namentlich von einer aus der Mitte des Magistrats und der Stadtverordneten 
gebildeten Commission**)  zur Prüfung des in der Note *)  genannten Dr. Goeden'schen 
Berichtes die Sache wieder angeregt, und nach Ausweis ihres Sitzuugs-Protocolls vom 
29. April 1867 der Antrag gestellt: — „Den Magistrat zu ersuchen, vom sanitätlichen 
„Standpunkte aus gegen die Befestigung Stettins überhaupt und insbesondere gegen 
„den dermaligen Zustand derselben energisch Beschwerde zu erheben, und im 
„Interesse des Lebens und der Gesundheit der Einwohner Abhülfe zu verlangen. 
„Eine Erweiterung der Stadt allein nach der'Wiesenseite zu, welche bei 
„der Wohnungsnoth die Bebauung der Wiesen mit Wohnungen zur Folge haben 
„würde, kann, abgesehen von den dadurch erreichten Vortheilen für Handel und 
„Verkehr, nur als nachtheilig für den Gesundheits-Zustand der Stadt 
„angesehen werden." Zur nähern Begründung dieses Antrages, den die städti
schen Behörden zu dem ihrigen machten, wandte sich der Magistrat zunächst an 
die Königl. Polizei-Direction mit dem Ersuchen, ihm die Acten zukommen zu 
lassen, betreffend die Raümung von Wohnungen in sanitätspolizeilichen Interesse.
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Die Acten wurden zwar nicht mitgetheilt, aus dem Antwortschreiben der Königl. 
Polizei-Direction ergab sich aber, daß die Zahl der ungesunden Wohnungen 
in Stettin so groß ist, daß ganze Straßen von ihren Bewohnern geraümt 
werden müssen, wenn man auf Beobachtung der sänitätspolizeilichen Vorschrif
ten dringen wollte.*)  So erklärt sich die Behörde, deren Amtspflicht es erheischt, 
über den Gesundheits-Zustand der Stadt und ihrer Bewohner zu wachen, außer 
Stande, dieser ihrer Pflicht zu genügen. Wenn es nun nicht gelungen ist, Stettin von 
seinem Festungsgürtel zu befreien durch den Nachweis, daß derselbe den Auf
schwung der Stadt durch Beeinträchtigung der Handels- und Verkehrs-Interessen 
nicht blos hemmt, sondern unmöglich macht, so gelingt es vielleicht, dieses Ziel 
zu erreichen durch den Nachweis, daß dieser Festungsgürtel die Bewohner Stettins 
zwingt, in so ungesunden Straßen zu wohnen, daß dies gegen alle Vorschriften 
der Sanitäts-Polizei in dem Grade und in dem Umfange verstößt, daß deshalb 
diese sanitätspolizeilichen Anordnungen gar nicht mehr zur Anwendung gebracht 
werden können. Es gelingt vielleicht durch den Hinweis, daß der Staat eine Stadt 
von 70.CKX) Einwohner dadurch verheerenden Seüchen schutzlos, preisgiebt, wie 
dies beispielsweise im Jahre 1866 erlebt worden ist.

*) Daß die Höhenlage der Wohnungen gegen den mittlern Wasserstand der Oder eines 
der Momente ist, welche auf den Gesundheitszustand der Einwohner einwirken, ist unzweisel- 
haft. Je größer die Höhe über dem Wasserspiegel ist, desto gesunder sind die Wohnungen, 
je kleiner, desto ungesunder. Nun aber ergibt sich aus den bei der Volkszählung vom 3. 
December 1867 ermittelten Resultaten, daß damals nicht weniger denn 29,4 Procent der Be
völkerung innerhalb der Festungswerke in einer Höhe über der Oder wohnten, welche vom 
Wasserspiegel nur bis zur Höhe von 15 Fuß reicht. Diese Höhenlage trifft denjenigen Theil 
der Unterstadt, der durch die Heilige Geiststraße, die Königsstraße, die große und kleine Oder
straße von der Oder abgeschnitten ist, sammt dem Garnisonlazareth und dem Zeüghofe, sowie 
auf dem rechten Stromufer die ganze Lastadie und Silberwiese nebst dem Bleichholm. In 
Kellern, deren Boden auf gleichem Niveau mit dem Wasserspiegel der Oder liegt, wohnte 
V4 Prct. der Bevölkerung. Eine geringe Anschwellung des Stroms setzt diese Wohnungen 
sogleich unter Wasser. Daß auch noch andere Momente des Wohnens, wie Beschränktheit der 
Höfe, der Grundstücke, fünf Stockwerk hohe kasernenartige Gebaüde, selbst in der Neüstadt, 
auf die Gesundheit der Bewohner nachtheilig einwirken, ist selbstverständlich.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 116

Diese Betrachtungen gaben dem Magistrate Anlaß, bei dem nunmehrigen 
Ober-Präsidenten, Freiherrn v. Münchhausen in der Vorstellung vom 28. October 
1867 den zwei Jahre vorher erstatteten Bericht in Erinnerung zu bringen, und 
denselben um seinen Beistand und Schutz in dieser überaus wichtigen Sache zu 
bitten: der Magistrat bat um Geltungmachung dieser Interessen an matzgebender 
Stelle, um endlich das Ziel zn erreichen, welches die Stadt Stettin seit Jahren 
vergeblich zu erringen trachtet, und für welches sie Opfer zu bringen sich bereit 
erklärt hat, durch Übernahme einer Rente, die den Betrag der unmittelbaren und 
mittelbaren Gemeinde-Abgaben noch erheblich übersteigt.

Der Ober-Präsident entsprach dieser Vorstellung durch seine, den Ressort- 
Ministern unterm 6. November 1867 eingereichten Befürwortung der Magistrats- 
Eingabe, worauf demselben in dem Rescripte des Handels-, Kriegs- und Ministers 
des Innern, d. d. Berlin, den 9. Februar 1868, eröffnet wurde — daß die 
„Angelegenheit wegen Beseitigung, resp. Erweiterung der Festungswerke Stettins 
„keineswegs ruhe, sondern Gegenstand unausgesetzt gepflogener Berathungen und 
„Verhandlungen in und zwischen den betheiligten Ministerien sei. Sobald diese
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„Berathungen zu bestimmten Ergebnissen geführt haben würden, werde die An- 
„gelegenheit auch nach Außen hin, mit aller, durch die Interesse der Stadt 
„Stettin gebotenen und sachlich angänglichen Beschleünigung weiter verfolgt 
„werden."

Es kann nicht befremden, daß die Begebenheiten des Jahres 1866 in ihrer 
welthistorischen Bedeütung noch im darauf folgenden Jahre mit Bezug auf Stet
tins Handels- und andere Unternehmungen störend und hemmend nachwirkten. 
Preüßens und Deütschlands politische Neügestaltung mußte sich erst befestigen, um 
dem neidischen Auslande den Beweis seiner Lebensfähigkeit und seines Bestandes, 
zu geben. Diese Verhältnisse wirkten denn auch in Stettin namentlich auf Bau
thätigkeit der Art, daß diese im Jahre 1867 von Seilen der Privatleüte fast gar nicht 
zur Geltung kam und sich nur auf Beendigung der im Jahre 1866 vor Ausbruch 
des Krieges begonnenen Bauten erstreckte. Die Nachwehen des Kriegs machten 
sich auch noch im Jahre 1868, wenn gleich in viel geringerm Maße, als das 
Jahr vorher, fühlbar; namentlich waren es Handel und Schifffahrt, die sich 
auf das Niveau .der vorhergegangenen langen Friedenszeit wieder zu erheben such
ten. Die Privatbauthütigkeit dagegen war nur gering, wofür unter verschiedenen 
Gründen auch der mit angegeben werden kann, daß fast sämmtliches verfügbare 
Terrain in der Neüstadt, mit Ausnahme einiger ungünstig gelegenen Parcelen, 
bereits bebaut war. Und daher kam es, daß die einstweilen zur Rüste gelegte 
Frage wegen Beseitigung der Festungswerke wieder aufgefrischt und laut wurde, 
und amtlich in der Stadtverordneten-Versammlung, außeramtlich in Privatkreisen, 
an öffentlichen Orten und auf Bierbänken beim Schoppen, wie in der örtlichen 
Tagespreffe, Gegenstand theilweise animoser Verhandlungen bildete, ohne irgend 
ein greifbares Resultat zu erzielen.

Die Anfrage, welche der Magistrat an die Königl. Polizei-Direetion in Be
treff der ungesunden Wohnungen gerichtet hatte, gab, vielleicht auch auf höhere 
Anregung, wie sich möglicher Weise in dem unten folgenden Votum des Magi
strats zwischen den Zeilen lesen läßt, — dem Polizeipräsidenten von Warnstedt 
Veranlassung, auch seiner Seits mit einem Erweiterungs-Prvject der Stadt her
vorzutreten. Es war der Gegenstand eines an den Magistrat gerichteten 
Schreibens vom 11. November 1867. Er habe, so sagte er, zu keiner Zeit die 
Ansicht sich aneignen können, daß die gänzliche Beseitigung der 
Festung zu erreichen sein werde. Bei der derzeitigen Sachlage glaube er indessen 
des Einverständnisses auch des Magistrats dafür sich versichert halten zu dürfen, 
daß bei dem dringenden Interesse, bei Zeiten darauf Bedacht zu nehmen, daß 
Stettin nicht durch die Fesseln, welche die vorhandene Festung ihm anferlegt, 
in seiner weiteren eommerziellen und sonstigen Entwicklung unnatürlich zurückge
hallen werde und verkümmere, es geboten sein werde, die nicht erreichbare 
Idee einer gänzlichen Beseitigung der Festung endlich ganz aufzugeben und 
dagegen einen erreichbaren Plan einer zweckentsprechenden Erweiterung der 
Festung auf beiden Oder-Ufern ernstlich ins Auge zu fassen, welcher nach großem 
Schnitt bemessen, alle Interessen befriedigt, den Gesammtranm von 
Stettin und der Lastadie verdoppelt und der Stadt keine erheblichen 
Opfer auferlegt. Was diese« letzten Punkt anbelangt, so ist das Opfer, welches 
der Stadt durch Ausführung der Idee des Polizei-Präsidenten zufallen wird, doch
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nicht so unerheblich, wie er an dieser Stelle meint, denn gegen den Schluß 
seines Schreibens berechnet er die Kosten auf 3 Millionen Thaler und darüber.

Anknüpfend an einen Bericht, den er am 23. September 1858 dem Handels- 
Minister auf dessen Erfordern, über den Mangel an Lösch- und Ladeplätzen er
stattet; uud bei dem er hauptsächlich nur die rechte Oderseite im Auge gehabt 
habe, komme es jetzt darauf an, dafür Sorge zu tragen, daß die Stadt voit dein 
sie umgebenden Festungsgürtel befreit und ihr Gelegenheit gegeben werde, sich so 
auszudehnen, daß eine lange Zeit das Bedürfniß nach neuen, guten und ge
sunden Wohnung eu befriedigt werde. Die bisherigen Festungsverhültnisfe 
haben in den letzten zehn Jahren leider immcrmehr dazu geführt, thurmhohe, 
kasernenartige Gebäude entstehen zu lassen, und es würde nicht der mehrfachen, 
theilweise verheerenden Cholera-Epidemie und sonstiger epidemisch auftretenden 
Krankheiten bedurft haben, um der ernsten Gefahren, welche für die öffent
liche Gesundheitspffege aus der gedachten Bauart entstehen, zur allgemeinen 
Erkenntniß zu bringen. Diese wesentliche Rücksicht war, wie aus früheren Stellen 
dieses historischen Berichts ersichtlich ist, bei der Festungsfrage niemals übersehen 
worden, obwol sie auch niemals so scharf betont wurde, als jetzt durch den 
Polizei-Präsidenten, und auf dessen Mittheilungen gestützt, durch den Magistrat 
in dem Bericht an den Ober-Präsidenten vom 28. October 1867.

Des Präsidenten v. Warnstedt Vorschlag ging nun dahin: —
1) Die inneren Wälle von Stettin vom Kreisgerichts-Gefängniß m der 

Neüstadt an, bis zum Frauenthor zu beseitigen und neüe Wälle in geeigneter 
Art von jenem Gefängnißgebaüde an über den Erxercierplatz vor dem Berliner 
Thor und dem Promenadenweg des Glacis der Forts Wilhelm und Leopold 
bis zum aüßersten Frauenthor zu erbauen, geeignet, die alten Wälle zu 
ersetzen.

2. Die alten Wälle der Lastadie-Befestigung zu beseitigen und eme neüe 
Verwallung bis zu den im Bau begriffenen Forts zur Seite des neüen Güter- 
bahnhvfs hinaus zu schieben, auch nöthigen Falls diesen Gürtel von Forts über 
die Mellen- und Schlüchterwiese, zum Anschlüsse an die Befestigung des linken 
Oderufers hinaus fortzusetzen.

Die Stadt, so führt Präsident v. Warnstedt weiter aus, hätte sich bereit zu 
erklären, alle Kosten dieser beiden neüen Umwallungen, excl. der schon 
im Bcu begriffenen neüen Forts der Güterbahnhofs-Befestigung, zu bestreiten, 
vorausgesetzt, daß ihr die dadurch gewonnenen militairfiskalischen Grund- 
Fläch m — (also die beiden Forts Wilhelm und Leopold), - nach Abzug der 
für der Militairfiskus zu neüen Etablissements erforderlichen und von demselben 
nach Größe und Lage auszuwählenden Bauplätze*)  als Eigenthum überwiesen 
würde. Es würde hierbei allerdings hervorzuheben sein, daß die Stadt einen 
verhältmßmüßigeu Vortheil von den ihr hiermit erwachsenden Opfern nur dann 
zu Haber glaube, wenn die neüe Umwallung in der angedeüteten Art, also so 

*) Im Jahre 1857 lag von Seiten des General-Commandos 2. Armee-Corps der Plan 
vor zur Erlauung eines neüen Garnison-Lazareths das Fort Leopold zu benutzen, und zwar 
die Osthälft- desselben zwischen dem Frauenthor und dem Friedhof der refornurten Gemein
den, als Eratz für das in der Unterstadt unmittelbar an der Oder in sehr ungesunder 
Lage befindlchen Garnison-Krankenhauses.

116*
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ausgeführt werde, daß dadurch die Rayonbezirke der Stadtbefestigung von 
Stettin nicht alterirt würden, und somit der Grund von Schwierigkeiten aller 
Art von vornherein abgeschnitten wäre, die sonst im Stande sein dürften, die 
ganze Angelegenheit zum Scheitern zu bringen. Denn eine jede Verrückung der 
Nayvnbezirke bringt eine Anzahl Grundbesitzer in einen ungünstigern Rayonbezirk 
und tritt dadurch dem Einzelnen zu nahe.

^Das Project des Präsidenten v. Warnstedt hatte einige Ähnlichkeit mit dem 
im Jahre 1858 von dem Stadtverordneten, Goldarbeiter Behnke aufgestellten und 
von demselben ini Jahre 1863 bei dem Stadtverordneten-Collegien erneuert in 
Anregung gebrachten Projecte. Wie damals der Magistrat nicht weiter darauf 
eingegangen war, so erschien ihm auch das vorliegende Project nicht erstrebens- 
werth, weil —

1. Die Ausführung desselben in der Art, daß die dermaligen Rayon-Gränzen 
nicht verschoben werden, unmöglich erscheint, uud weil bei einem Hinausschieben 
dieser Gränzen, — welches, wie Präsident v. Warnstedt übersehen hat, eine unab
weisbare fortisikatorische Nothwendigkeit ist, um, im Fall der Belagerung, die 
taktische Wirksamkeit der Vertheidigung des festen Platzes nicht zu behindern, — 
neue Eigenthums-Entwerthungen eintreten;

2. ganz und gar nicht zu übersehen ist, —
a) was die Gemeinde nach dem Warnstedtschen Projekte zu leisten haben und, 
b) was sie dafür erhalten würde.
Denn so wenig die Art der neüen Befestigung, als die Kosten derselben, 

so wenig die frei werdenden Grundflächen, als die Beschaffenheit derselben sind 
in diesem Projekte der Beurtheilung unterbreitet und Alles beruhet nur auf 
Vermuthung und Voraussetzung;

3. die Kosten, welche die Stadt zur Ausführung des Projects aufzubringen 
hätte — sie werden auf nicht viel mehr, als 3 Millionen Thaler vermuthet 
— so außerhalb alles Verhältnisses zu dem Vermögen und dem Einkommen der 
Stadt stehen, daß nicht abzusehen ist, wie dieselben beschafft werden sollen. 
Wollte man den erforderlichen Geldbedarf durch Ausgabe von unkündbaren Stadt- 
obligationen beschaffen, so läßt sich auch nicht annähernd vorher bestimmen, zu 
welchem Course diese Papiere — wenn überhaupt — unterzubringen sein würden, 
und welche Zinsenlast man der Stadtgemeinde aufladen müßte, und zwar nach 
den Ausführungen des Projects selbst auf 100 Jahre, da eine so lange Zeit 
hinaus der Begehr nach Bauplätzen gedeckt sein soll;

4. wäre das Geschäft so Vortheilhaft und ohne Risico möglich, nichc einzu
sehen ist, weshalb der Staat mit seinem finanziellen Kräften dasselbe nicht machen 
will, und sich der Vermittelung der Gemeinde bedient, deren finanzieller Kräfte 
dazu zu schwach sind.

Mit diesen Erwägungen, und an dem Project der vollständicen Ent^ 
festigung der Stadt festhaltend ließ der Magistrat den Warnstedtschm Antrag 
am 30. November den Stadtverordneten zugehen, um denselben auch ihrer Seits 
zu prüfen und darüber Beschluß zu fassen. Dies geschah in der Sitzung der 
Stadtverordneten vom 11. December 1867, nwrin beschlossen wurde, )er Seitens 
des Magistrats gefaßten Beurtheilung des Projects in allen Punkten beizntreten, 
worauf der Magistrat dem Polizei-Präsidenten v. Warnstedt mittelst Schreibens 
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vom folgenden Tage seinen Dank abstattete für das rege Interesse, welches der
selbe für die Entwickelung der Stadt nehme; doch lägen Erwägungen der wich 
tigsten Art vor, welche ès den städtischen Behörden leider nicht gestatteten, auf 
das von ihm vorgelegte Project einzugehen.

Es tritt hi den Unterhandlungen über die Festungsfrage eine mehrjährige 
Pause ein. Öffentliche Blätter hatten die Nachricht verbreitet, daß Behufs der 
Beseitigung der Festungswerke von Schweidnitz die dortige Stadt mit der Staats
regierung einen Vertrag abgeschlossen habe, durch welchen sie den Grund und 
Boden der Festungswerke ganz oder zum Theil gegen Kapital oder Rente erworben 
haben sollte. Hieraus nahm der Stettiner Magistrat Veranlassung den Schweid- 
nitzer um Mittheilung einer Abschrift des qu. Vertrages mittelst Anschreibens 
vom 27. November 1868 zu ersuchen. Der Magistrat zu Schweidnitz kam dieser 
Requisition sofort nach, und überschickte drei Tage nachher Abschrift des unterm 
27. September 1867 mit dem Königl. Domainen-Fiskus abgeschlossenen Recesses, 
kraft dessen der Stadt Schweidnitz von dem Terrain der ehemaligen Festung 
1) zur Benutzung für Promenadenzwecke eine Fläche von 97 Mg. 12 Ruth.; 
2) zum unbeschränkten Eigenthum uud zur beliebigen Benutzung eine andere 
Fläche von 41 Mg. 64 Ruth., zusammen also 138 Mg. 76 Ruth, ohne Er
legung eines Kaufgeldes, letztere Bestimmung auf Grund einer Cabinets- 
Ordre ' weiland Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm des III., überlassen 
worden sind. Als Äquivalent für die der Stadt Schweidnitz übertragenen 
Liegenschaften hat dieselbe gewisse Verpflichtungen übernommen, unter denen die, 
zur Herstellung von sieben Zugängen zur Stadt erforderlichen Arbeiten, bestehend 
in Abtragung der Festungswälle, Zufüllung und Einebnung der Festungsgräben 
und Abbruch der bezüglichen Mauerwerke auf ihre alleinige Kosten auszuführen 
die wesentlichsten und kostspieligsten sind.

Im Jahre 1869 kam die Königl. Staatsregierung auf die Entfestigungs
frage zurück uud faßte sie schärfer ius Auge. Sie entsandte zwei Commissarien, 
den geheimen Ober-Regierungs-Rath Ribbeck, vom Ministerium des Innern, und 
den 'Major W. Schulz, vom Kriegs-Ministerium, nach Stettin, um wegen Er
weiterung der Stadt die von ihr für zweckdienlich erachteten weiteren Verhand
lungen mit der Stadtgemeinde einzuleiten. Beide Commissarien traten deshalb 
am '11. und 14. Mai 1869 auf dem Rathhause mit dem Oberbürgermeister 
Burscher und Mitgliedern der städtischen Collégien, von Seiten des Btagistrats: 
Bürgermeister Sternberg, Stadtrath und Shndikus Giesebrecht, ^»tadtrath und 
Kämmerer Hoffmann, Stadtbanrath Hobrecht, Stadtrüthe Theüne, Karow und 
Hempel; von Seiten der Stadtverordneten-Versammlung: deren Vorsteher Leon 
Saunier, und die Stadtverordneten Dr. Amelung, Grawitz und Keil, welche 
auf Wunsch derCommissarien von dem Oberbürgermeister, bezw. dem Stadtver- 
ordneten-Vorsteher hierzu eingeladen worden waren, unter Zuziehung der Königl. 
Regierungs-Assessoren v. Rienow und v. Goldbeck, von der Königl. Regierung 
zu Stettin, zu einer — vorlaüffg vertraulichen — Conferenz zusammen. Die 
Staatsregierung ließ den Stadtbehörden Eröffnungen machen in Bezug auf 
die Entwicklung der Stadt, die Art und Weife, wie sie herbeizuführen und die 
demnächstige Verwerthung des Festungsterrains. Sie bestanden in Folgendem: — 

Nach einem historischen Überblick über den Verlauf und die Ergebnisse der 
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bisher^ gepflogenen Verhandlungen legten die Commissarien dar, daß in Folge 
der vielfachen in den vorangegangenen Jahren vom Magistrate, von der Kauf
mannschaft der Stadt, und von Provinzialständen der Provinz Pommern ange
brachten dringenden Petitionen um Erweiterung, beziehentlich Beseitigung der 
Festungswerke, so wie im Hinblick auf die von des Königs Majestät i'n der 
Cabinets-Ordre vom 18. September 1862 dein vormaligen Ober-Präsidenten der 
Provinz, Freiherrn Senfft v. Pilsach, ertheilten Eröffnung, die Königl. Staats
regierung es für nothwendig erachte, die durch den Krieg von 1866'und dessen 
Folgen unterbrochenen Verhandlungen in dieser Angelegenheit wieder aufzunehmen 
und möglichst bald zu bestimmten Resultaten zu führen. Es sei hierbei, nachdem 
die Stadtgemeinde bei den durch den wirkt, geheimen Ober-Regierungsrath Wehr- 
mann im Jahre 1865 gepflogenen Erörterungen, und nicht minder der 16 und 
17 Provinzial-Landtag in den Petitionen vom 12. October 1864 und 8. Decem
ber 1865 sich gegen eine bloße Erweiterung der Fortification, als den Gemeinde- 
Bedürfnissen nicht genügend, ausgesprochen hätten, die wiederholt beantragte voll
ständige Beseitigung der Festungswerke vorzugsweise in erneuerte Er
wägung gezogen worden.. Die Entscheidung darüber, ob vom Standpunkte der 
Landesvertheidigung auf eine solche völlige Entmantelung des Platzes eingegangen 
werden könne, stehe an maßgebender Stelle noch bevor. Unerläßliche Vorbe
dingung dieser Entscheidung aber sei, daß die finanzielle Ausführbarkeit 
einer solchen Maßnahme sich mit Sicherheit übersehen lasse, und finanziell sei 
die Ausführbarkeit davon abhängig, daß der Staatsregierung die Geldmittel ge
währleistet würden, deren sie eventuell bedürfe, um die zur Ersetzung der 
Festung Stettin anderweit nöthigen Fortifikatiousbauteu herzustellen. 
Der diesfällige Kostenbedarf belaufe sich, nach thunlichst mäßiger Ver
anschlagung, auf 7 Millionen Thaler. Wegen Aufbringung dieser Summe 
seien bereits in der Denkschrift des rc. Wehrmann vom 21.'März 1865, bezw. 
in den zufolge derselben damals von den städtischen Behörden gefaßten Beschlüssen 
Vorschläge gemacht worden, bei denen davon ausgegangeu sei^ daß 4 Millionen 
aus dem Verkauf des event, verfügbar werdenden Festungsterrains, und die 
übrigen 3 Millionen mittelst Besteuerung des, durch die Kassirnng der Festungs
werke von den Rayonbeschränkungeu zu befreienden Grundbesitzes,' unter gewisser 
Garantieleistung der Stadtgemeinde, zu erzielen sein würden. Der für die letztere 
Summe projectirte Zahlungsmodus uni) die von der Stadt übernommene Garantie 
seien jedoch soweit aussehend, daß die damaligen Anerbietungen als dem vor
liegenden Zwecke genügend nicht angesehen werden könnten, und zwar um so 
weniger, als damals die bezüglichen Cvmmunal-Beschlüsse ausdrücklich auf die 
Voraussetzung gegründet worden seien, es werde durch ein besonderes Gesetz 
dem von den Rayonbeschränkungen frei werdenden Grundbesitz die Verpflichtung 
zur Übernahme einer nach Maßgabe der diesfälligen Werthsteigerung zu bemessen
den Abgabe auferlegt werden können, während die Staatsregierung aus recht
lichen Gründen Bedenken tragen müsse, für die Herbeiführung eines solchen Ge- * 
setzes wirksam zu sein. Fortdauernd müsse jedoch dafür erachtet werden, daß an 
erster und alleiniger Stelle die Stadt Stettin, in deren ausschließlichem 
Interesse und auf deren vielfaches, lebhaftes Andringen der Plan der Festungs- 
Erweiterung, resp. Beseitigung überhaupt verfolgt werde, für die Erfüllung
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der hierzu unerläßlichen finanziellen Vorbedingungen einzutreten habe. 
An die Gemeinde Stettin richte deshalb die Königl. Staatsregierung setzt die 
Aufforderung zu einer bestimmten und rechtsverbindlichen Erklärung, ob dieselbe 
erbvtig sei, ' durch Sicherstelluug jener finanziellen Vorbedingungen eine günstige 
Entscheidung über die Aufgebung der Stettiner Festungswerke zu ermöglichen. 
Auf eine baldige Entschließung der Gemeinde-Behörden hierüber müsse gedrungen 
werden, da die vorliegende Frage wegen verschiedener anderer, hiervon abhängigen 
Entschließungen der Militairbehörde über fortifikatorische Bauten der beschleümg- 
ten definitiven Erledigung dringend bedürfe. Die Königl. Staatsregierung aber 
wolle ihre Vorschläge' und Anerbietungen nunmehr in folgender Gestalt der Er
wägung und Beschlußfassung der Gemeinde unterbreiten.

l) Die Königliche Staatsregierung ist eventuell bereit, das verfügbar wer
dende Festungsterrain der Stadtgemeinde Stettin zur anderweiten Verwendung 
und Verwerthung Behufs der Bebauung zu übergebeu. Bei diesem Verfahren 
wird die Stadt besser, als wenn die fiskalische Behörde, oder eine da
zwischen tretende Privatgesellschaft das Parcelirungs- und Bebauungs- 
gefchüft übernimmt, im Stande sein, mit der Erweiterung der L>tadt 
in einer dem Gemeinde-Interesse entsprechenden Weise vorzugehen, 
namentlich die Straßen und Plätze, die öffentlichen und gemeinnützigen Anlagen 
überhaupt nach ihrem Ermessen und ihren Bedürfnissen einzurichten.

Der Stadt wird außerdem in diesem Falle ein erheblicher Vortheil zufallen, 
welcher aus dem mit Sicherheit zu erwartenden Mehr-Erlöse des Festungsterrain s 
gegen den früher veranschlagten Überlassungspreis von 4 Millionen Thaler sich 
ergeben wird.  L ,

In dem Wehrmannschen Plane vom 21. März 1865 t)t bas verfügbar 
werdende Festungs-Areal ans 444 Mg. angenommen, wovon, bei Reservirung 
eines Drittheils für Straßen und Plätze, etwa 300 Mg. als zu Banstellen ver
käuflich gerechnet waren. Der Verkaufspreis dieser 300 Mg., auf 15—16 Sgr. 
pro O.-Fuß, oder 12.960—13.860 Thlr. pro Mg. veranschlagt, hätte tut Ganzen 
ungefähr die 4 Millionen ergeben.

Nach neueren Ermittelungen würde indessen das entbehrlich werdende 
Terrain in Wirklichkeit, mit Ausschluß der Erbpachtgrundstücke und der Thor- 

Passagen, , ™
im Gemeindebezirk Stettin ungefähr -lieg, o» 
im Gemeindebezirk Damm.........................................................................................11_

in Summa  
betragen. Es gehen hiervon ab -, - - - j  
welche der Militairfiskus sich reserviren müßte, und von dem Überreste, im 
Betrage von.....................................................................................................................b9o
ungefähr */3, oder rund i_£__ 
auf Straßen, Plätze und andere städtische Anlagen, so würden immer noch . 400 
zur Verwerthung als Baustellen verbleiben, deren Erlös, nach den früher ange- 
'nommenen Sätzen, auf V3 höher als 4 Millionen also auf 5V3 Millionen Thaler

^^Aufstellung und Mittheilung eines specieller» Nachweises im Betreff der 

zu überlassenden Flächen bleibt vorbehalten.
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Will die Stadt auf die Übernahme des ganzen Umschlage-Geschäfts eingehen, 
so würde der Staat um des aus dem größern Areal zu erwartenden Mehr-Erlöses 
willen seine Forderung von überhaupt 7 Millionen Thalern nicht steigern. Es 
würden sich dann die nach der frühern Veranschlagung durch Communal-Leistungen 
aufzubringenden 3 Millionen um den Betrag des Mehr-Erlöses aus dem Festungs
terrain vermindern, und solchergestalt der in diesem Sinne bei den Verhand
lungen von 1865 Seitens der Stadt gemachte Vorbehalt in gewünschter Weise 
sich erledigen.

Dem beiderseitigen Interesse würde es entsprechen, wenn die 
Stadt Stetttin hierbei auch das im Gemeindebezirk Damm verfügbar 
werdende Festungsterrain gleichmäßig mit übernähme. Es könnte ihr als
dann überlassen bleiben, ihrer Seits mit der Stadt Damm sich auseinander zu 
setzen. Andernfalls würde à Conto der Stadt Stettin von den 7 Millionen 
nur so viel abgehen, als von der Gemeinde Damm für das dorthin zu über
lassende, im Verkaufswerthe weit geringer anzuschlagende Terrain billiger Weise 
zu fordern, bezw. zu erlangen wäre.

Die Herstellung der Straßen, Plätze und sonstigen öffentlichen Geineinan
lagen auf den abzutretenden Flächen würde selbstverständlich auf eigne Kosten 
der betreffenden der beiden Gemeinden zu bewirken sein.

2) Die zur Ausführung der fortifikatorischen Compensationen für die Schleifung 
Stettins nöthigen Geldmittel find, wie schon bemerkt, auf 7 Millionen Thaler 
bemessen. Im Fall der Terrain-Übernahme gemäß Punkt 1) hat die Stadt 
Stettin sich zu verpflichten, diese Summe in bestimmt festzusetzenden angemessenen 
Terminen an den Militairfiskus zu entrichten. Im Fall die Terrain-Übernahme 
abgelehnt werden sollte, würde diese Verpflichtung nur auf Höhe von 3 Millionen 
Thaler zu übernehmen sein.

Die Zahlungs-Termine werden noch besonders zu vereinbaren sein, doch ist 
davon auszugehen, daß die ganze Kapitalsumme binnen 6, spätestens 7 Jahren 
berichtigt sein muß.

3) Mit der Überweisung der Festungswerke sau die Stadt, bezw. deren 
Niederlegung wird im Allgemeinen nur in dem Maße vvrgegangen werden können, 
als die Ausführung der Ersatzbauten fortschreitet. Es wird jedoch darauf Be
dacht genommen werden, der Stadt möglichst bald eine ausreichende Baufläche 
zu überweisen und dem Verkehr größere Freiheit zu gewähren. Die näheren Fest
setzungen hierüber, sowie über die Beibehaltung, bezw. Verlegung der auf dem 
Festungsterrain vorhandenen militairischen Gebaüde werden getroffen werden, 
sobald die Stadt einen Bebauungsplan über die abzutretenden Flüchen ausge
stellt und diesen zur Genehmigung der zuständigen Staats-Aufsichtsbehörde ge
bracht haben wird.

Die Terminal-Zahlungen werden mit den zu überweisenden Terrain-Ab
schnitten in ein angemessenes Verhältniß gesetzt werden.

Die Wahl der Mittel, um die an den Staat zu zahlende Kapitalsumme auf
zubringen, muß zunächst der eignen Beschlußnahme der Gemeinde Stettin anheim
gegeben werden. Die städtischen Behörden werden insbesondere zu ermessen haben, 
ob und inwieweit die Gemeinde hierbei der vermittelnden Hülfe von Geld- 
Instituten, von dieserhalb etwa zu bildenden besonderen Gesellschaften, vielleicht 



Ankauf des Festungsterrains von Seiten der Stadt. 929

auch des Communal- oder Provinzialstödtischen Verbandes bedürfen wird; in
wieweit Obligationen-Anleihen auf den Inhaber nöthig sein werden, und durch 
welchen Modus der Gemeinde-Besteüerung, ob namentlich unter besonderer Be
lastung der Grundbesitzer, der Zins- und Tilgungsbedarf aufzubringen sein wird. 
Seitens der Staats-Aufsichts-Behörden wird jede hierzu nöthige und gesetzlich zu
lässige Mitwirkung bereitwilligst gewährt werden. Nicht minder wird aber daran 
festgehalten werden müssen, daß lediglich die Gemeinde das dem Staate wegen 
Erfüllung der unter 2) bezeichneten Verpflichtungen direct verhaftete Rechts- 
subject bleibt.

Die Gemeinde wird hiernach über einen Finanzplan behufs Aufbringung 
der nöthigen Geldmittel sich schlüssig zu machen haben, welcher zum Zweck der 
Prüfung, bezw. Genehmigung, soweit diese erforderlich ist, der Staats-Aufsichts- 
Behörde vorzulegen sein wird. Auf Grund des ausführbar befundenen Finanz
plans wird alsdann der Vertrag mit der Stadt definitiv abgeschlossen, und Sr. 
Majestät des Königs End-Entscheidung über Genehmigung und Ausführung des
selben eingeholt werden können.

Erlaüterungsweise wurde zu den vorstehenden Vorschlägen, und zwar zu 
Nr. 1 desselben, von Seiten des Cvmmissarius des Kriegsministers noch bemerkt, 
daß, wenn bei der ungefähren Veranschlagung des Kauf-Erlöses aus dem für die 
Bebauung event, frei werdenden Festungsterrain ein Durchschnittspreis von 
15—16 Sgr. pro Q.-Fuß, gleichwie bei den Verhandlungen im Jahre 1865, 
zu Grunde gelegt worden, hierbei nicht übersehen sei, daß nicht an allen Stellen 
das Bauterrain so hoch sich werde verwerthen lassen, und daß namentlich das im 
Gemeindebezirk von Damm verfügbar werdende Festungs-Areal kaum einen höhern 
Kaufpreis als durchschnittlich 2J/2 Sgr. pro Q.-Fuß ergeben werde. Indessen 
werde sich dieser Minderwerth — bei welchem es bezüglich Damms ohnehin nur 
um die geringe Bebauuugsflüche von etwa 70 Mg. sich handle — einmal dadurch 
ausgleichen, daß an anderen, besonders günstig gelegenen Stellen, wie insbe
sondere in der Lage vor dem Königs-Thore bis zur Öder, bedeütendere Terrain- 
Abschnitte ganz zweifellos zu erheblich höheren Sätzen, als zu 15 Sgr. pro. 
Q.-Fuß sich versilbern lassen würden, andrer Seits dadurch, daß die von der 
Veraüßerungs auszuschließende, zu öffentlichen Anlagen zu reservirende Quote des 
verfügbar werdenden Festungsterrains sehr reichlich und bedeütend über das wirk
liche Bedürfniß hinaus bemessen worden sei, indem man ein übervolles Dritttheil 
des ganzen Areals mit 223 Mg. hierauf abgerechnet habe.

An die vorstehende Darlegung der Ministerial-Cämissarieu knüpften sich 
weitere Erörterungen über den Gegenstand der Verhandlung, indem von mehreren 
der anwesendenden Mitglieder der stüdischen Collégien theils eine nähere Auskunft 
und Motivirung über die Vorschläge der Königl. Staatsregierung begehrt wurde, 
welche Seitens der Commission gegeben ward, theils Gegen-Ausführungen vor
getragen wurden, welche die Angemessenheit und Billigkeit der der Stadtgemeinde 
angesonnenen Leistungen in Frage stellten. Die Commissarien waren bestrebt, 
die diesfälligen Einwendungen zu widerlegen. Da man übrigens aller Seits 
darin einverstanden war, daß die Auslastungen der anwesenden Vertreter der 
Stadt, in Ermangelung vorausgegangener Bevollmächtigung Seitens der städti
schen Behörden, lediglich nur als persönliche Meinungs-Aüßerungen zum Zweck 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 117



930 Die Stadt Stettin.

vorlaüfiger gegenseitiger Orientirung anzusehen seien, so wurde hier ausreichend 
erachtet, von' dem Inhalte dieser Besprechung nur einige der erheblicheren Punkte 
in Folgendem zu registriren. , , r

Oberbürgermeister Burscher machte gellend, daß es sich mcht rechtfertige, der 
Gemeinde Stettin als ausschließliche Interessentin bei der in Frage stehenden Be
seitigung der Festungswerke die gesammte Kostenlast für die event, nöthigen 
Ersatzbauten aufzulegen. Der Staat habe mindestens ein concurrirendes Inter
esse, indem die den Anforderungen der Gegenwart nicht mehr entsprechende Be
schaffenheit der Stettiner Fortiffcationswerke ihn ohnehin nöthigen würde, entweder 
erhebliche Verbesserungen an den vorhandenen Werken vorzunehmen, oder die Be
festigungen an geeignetere Punkte zu verlegen. Könnten die militairischen Be
denken gegen die Schleifung Stettins überwunden werden, wie die Vorschläge 
der Königl. Staatsregierung schließen ließen, so sei es mit der Billigkeit nicht 
verträglich der Stadt dafür, daß sie nunmehr von einer nicht mehr nothwemgen 
Fessel entlastet und die natürliche Freiheit ihr wiedergegeben werde, die Ge- 
sannntkosten der nöthig befundenen Ersatzbauten, welche auch für die Landes
vertheidigung vortheilhaft seien, aufzulegen. Außerdem erhelle uicht, auf 
welchen Grundlagen der für diese Ersatzbauten geforderte Bedarf von 7 Mil
lionen Thalern beruhe, ein näherer Nachweis dieses Bedarfs-Quantums er
scheine erforderlich, auch werde der Stadt die Zusicherung nicht versagt werden 
dürfen, daß, wenn sich der wirkliche Bedarf demnächst niedriger heraus
stellen sollte, ein entsprechender Nachlaß an den 7 Millionen der Stadt zu gewähren 

s*™ Einen derartigen Nachlaß im Voraus in Aussicht zu stellen, erklärten die 

Eommissarien nicht ermächtigt zu sein; sie glaubten zwar versichern zu können, 
daß der Staat, wenn er mit einem geringern Bedarf auskommen könne, über das 
Maß des Letztem hinaus die Gemeinde Stettin nicht in Anspruch nehmen werde, 
bezeichneten jedoch den Fall solcher Ersparniß als sehr unwahrscheinlich.. Sie 
wiesen ferner die Annahme als unbegründet zurück, daß der Staat un eigenen 
fortifieatorischen Interesse und ohne durch das Raum-Erweiterungs-Bedürfniß der 
Stadt dazu gedrängt zu sein, zu bedeütenden Kosten-Aufwendungen für die Ver
besserung der Festungswerke, bezw. zu einer Verlegung der Letzteren sich genöthigt 
finden würde, oder daß die militairischen Bedenken, gegen die Schleifung der 
Stettiner Werke ohne die gleichzeitige Sicherstellung ersetzender anderweiter Forti- 
ficationen und der hierzu erforderlichen Geldmittel fallen gelassen werden könnten. 
Insbesondere wurde Seitens des Commissarius des Militair-Ressorts auf die er
hobenen Einwürfe noch Folgendes entgegnet: „

An den Festungswerken Stettins sind in den letzten Jahren manche ^wun- 
schenswerthe Reparaturen und Ergänzungen in Rücksicht auf die schwebende Frage 
der Stadt-Eweiterung unterblieb en. Trotzdembefindetsich die Festung in emem durchaus 
sturmfreien und vertheidigungsfähigen Zustande und bedarf zu ihrer Wehrhaftig
keit weder des Umbaues, noch der Erweiterung. Der vielfach geaüßerten Ansicht, 
daß die Befestigung Stettins den heütiaen Anforderungen nicht mehr entspreche, 
muß entgegengestellt werden, daß Stettin teilte Gränzfestung ist, welche in erster 
Linie von einem feindlichen Angriffe bedroht wird, daß es daher bei ausbrechen
dem Kriege an Zeit zur Ausführung der nöthigen Nachhülfen nicht fehlen wird.
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Die bei dem Aufgeben der Festung Stettin für die Landesvertheidigung erforder
lichen fvrtificatvrischen Cvmpensationen sind von der zuständigen Militairbehörde 
bestimmt bezeichnet. Wenn auch specielle Anschläge für diese Compensativns- 
6cutten noch nicht bearbeitet sind, so läßt sich doch nach allgemeinen Erfahrungs
sätzen für derartige Anlagen bemessen, daß die Forderung von 7 Millionen eher 
zu niedrig als zu hoch gegriffen ist. Man ist bei dieser Forderung stehen ge
blieben, um über deu, von Seiten des Provinzial-Landtags auf Grund örtlicher 
Ermittelung angebotenen Geldbetrag nicht hinauszugehen.

Auf weitere Anfragen der Stadtverordneten Grawitz und vr. Amelung:
Ob bei dem veranschlagten Kaufpreise für das Festungterrain non der Absicht 

ausgegangen sei oder nicht, das Terrain in bereits planirtem Zustande der 
Stadtgemeinde zu übergeben?

sowie:
Ob und wann Stettin, im Falle der Annahme der staatlichen Vorschläge, 

gänzlich aufhören werde, Festung zu fein, und wann somit der völlige Wegfall 
der Rayon-Beschränkungen zu erwarten stehe?

sprach der Cvmmissarius des Kriegsmisters sich ferner dahin aus:
Eine Einebnung der Festungswerke übernimmt Milititairfiscus im vorliegen

den Falle eben so wenig, wie solche bei der früheren Stadt-Erweiterung auf 
Staatskosten erfolgt ist. Der damals (Anlage der Nèüstadt) beim Verkauf er
zielte Durchschnittspreis betrug 13% Sgr. pro Q.-Fuß. Berücksichtigt man, daß 
der größere Theil des jetzigen Festungs-Areals, die Forts Wilhelm und Leopold, 
der eigentlichen Geschäftsgegend, unmittelbar nahe liegt, daß in der Nähe der 
Oder für den Q.-Fuß 3 Thlr. gezahlt worden sind, und daß die Gräben der 
jetzigen Festungswerke eine viel geringere Tiefe unter dem mittlern Horizonte 
haben, als die ehemaligen Festungsgräben in der Neüstadt, daß also auch die 
baulichen Verhältnisse sich erheblich günstiger gestalten, so kann der für die Ver
werthung des Terrains in Ansatz gebrachte Preis von 15—16 Sgr. pro Q.-Fuß 
nur als ein niedriger bezeichnet werden. Für das Festungsterrain in Damm ist 
der Preis.pro Q.-Fuß sogar nur mit 2% Sgr. berechnet worden.

Die Übergabe des Festungsterrains an die Stadt kann zwar im Allgemeinen 
und nach Maßgabe der Rentenzahlungen und des Fortschreitens der fortificatori- 
schen Compeusationsbauteu erfolgen, worüber specielle Vereinbarungen vorbehalten 
bleiben müssen. Es wird jedoch als zulässig bezeichnet, daß nur eine zusammen
hängende aüßere Enceinte mit einer, den Beschränkungen des ersten Rayons unter
liegende Esplanade von 300 Schritt Breite so lange erhalten bleibt, bis die 
Cvmpensationsbanten vertheidignngsfähig geworden sind, was etwa nach 4 Jahren 
der Fall sein kann. Die inneren Werke würden alsdann nach Emanirung der 
Genehmigultg seiner Majestät des Königs zur Schleifung der Festung der Stadt 
übergeben und die Rayon-Beschränkungen in ihrem ganzen Umfange, mit 
Ausnahme der vorbezeichneten Esplanade, welche übrigens zum größten Theile 
nur die Glacisstächen berührt, aufgehoben werden.

In Betreff des, bei Gelegenheit des Wehrmannschen Entwurfs von der 
Stadl gemachten Vorbehalts, daß im 2meiligen Umkreise Stetins keine neüen 
Festungswerke jemals errichtet werden dürften, wird noch bemerkt, daß zu den 
sortificatorischen Cvmpensationen für die Schleifung Stettins die Anlage eines
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Forts in der Oder-Niederung gehört, welches zwar nur in Entfernung von etwa 
'/2 Mle. von der Stadt erbaut werden, auf die Verhältnisse der Letztern jedoch 
in keiner Weise einen nachtheiligen Einfluß üben werde.

Von anderen Mitgliedern der Conferenz — insbesondere dem Bürgermeister 
Sternberg, den Stadträthen Hoffmann und Theüne, sowie dem Oberbürgermeister 
Burscher — wurde den Vorschlägen der Königl. Staatsregierung noch entgegen
gesetzt, daß, ganz abgesehen von der Frage, ob die von der Stadt geforderte 
Summe von 7 Millionen den Verkaufswerthe der abzutretenden Flächen und dem 
wirklichen Bedarf des Militairfiscus für Ersatzbauten angemessen veranschlagt sei, 
die Aufbringung einer solchen Summe in dieser Höhe und in den gestellten, nur 
6—7jährigen Terminen doch unter allen Umständen die Kräfte der Stadtge
meinde übersteige. Zur Aufnahme einer Obligationen-Anleihe in dieser Höhe die 
Stadt zu ermächtigen, werde die Staatsregierung selbst Bedenken tragen müssen. 
Auch auf anderm Wege werde es schwer halten, Kapital für ein Unternehmen 
von so zweifelhafter, oder doch im günstigsten Falle erst nach verminter Zeit zu 
erwartende Rentabilität zu gewinnen. Stadt-Obligationen, und selbst bprocentige, 
würden nur mit großem Valuten-Verlust an den Geldmarkt gebracht werden können. 
Jedenfalls aber würden die zur Verzinsung und allmäligen Tilgung von 7 Mil
lionen Anleihe aufzubringenden Jahresbeträge eine ganz unerschwingliche 
Anspannung der städtischen Steüerkräfte erfordern. Die Einkünfte des Kämmerei- 
Vermögens absorbire der bestehende, mit der Verzinsung einer vorhandenen 
Stadtschuld von nahezu 1 Million und mit stetig wachsenden Ausgaben für Ge
meinde-Anlagen bereits hoch belastete Stadthaushalt vollständig und die Communal- 
steüer werde bereits in einer Höhe erhoben, welche einer erheblichen Steigerung 
nicht mehr fähig sei, wenn nicht der Nahrungsstand der Gewerbtreibenden und 
der kleinen Besitzer gefährdet, beziehentlich die an Stettin nicht gebundenen Kapital- 
und Arbeitskräfte zum Verlassen der Stadt getrieben werden sollen. Die Ge
währung günstigerer Zahlungstermine werde eine der unerläßlichsten Bedingungen 
sein, um der Stadt ein näheres Eingehen auf die gestellten Vorschläge überhaupt 
zu ermöglichen.

Diesen Ausführungen gegenüber wiesen die Ministerial-Commissarien darauf 
hin, daß die Königl. Staatsregierung ja überhaupt nicht auf dem Standpunkte 
stehe, die Stadtgemeinde zu Leistungen, welche in Wahrheit deren Kräfte über
steigen möchten, nöthigen zu wollen. Nicht im eigenen Interesse, sondern ledig
lich um die von der Stadt, und auf deren Antrieb von den Provinzial-Stünden 
in so vielfältigen und lebhaften Vorstellungen verlangte Hülfe gegen die raüm- 
liche Einengung der Stadt gewähren zu können — eine Einengung, welche nach 
jenen Vorstellungen von der ganzen Gemeinde, vornehmlich aber von Stettins 
Kaufmannschaft als ein, die weitere Entfaltung von Handel, Schifffahrt und ge
werblicher Industrie absolut hemmender und deshalb auf den örtlichen Wohlstand 
im Allgemeinen schwer drückender Nothstand empfunden werde — stelle die Staats
regierung jetzt an die Stadtgemeinde die Anfrage, ob sie zur Beseitigung dieses 
Nothstandes mitwirken wolle und könne durch Übernahme derjenigen Leistungen 
ohne welche der Staat nicht im Stande sei, in dem verlangten ausgedehnten 
Maße, d. h.: durch völlige Schleistlng der Festungswerke, die Abhülfe zu ge
währen. Die bloße Erweiterung der Fortistcation, welche von Seiten des Staats 
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mehrfach angeboten worden sei und der Stadt ungleich geringere Aufwendungen 
angesonnen haben würde, sei wiederholentlich und entschieden von der Stadt und 
den Provinzial-Ständen abgelehnt worden. Solle der Staat nun auf die größere 
Concession der völligen Schleifung eingehen, welche für ihn vom Standpunkte 
der Landesvertheidigung ein Opfer von schwerwiegender Bedeütung sei, so han
dele es sich um ein Cvmprvmiß mit der Stadt darüber, ob sie die aus dieser 
besondern Vergünstigung für sich zu erwartenden Vortheile in der That so hoch 
anschlage, um außerordentliche Opfer dafür zu bringen, und die Gegenleistungen 
zu übernehmen, welche der Staat für nöthig erachte, um das ihm angesonnene 
Opfer mit den Forderungen der Landesvertheidigung einiger Maßen vereinbar 
zu machen. Sage die Stadt Nein, fo verzichte sie damit auf das Ver
langen der Abhülfe ui dem seit 1865 als nothwendig geschilderten ausgedehn
ten Maße. Bei richtigem Verständniß der Gemeininteressen werde dagegen die 
Stadt auch vor der Übernahme ungewöhnlich belastender Verpflichtungen, Ange
sichts des zu erreichenden großen Zwecks, nicht zurück schrecken dürfen. Ein un
bedingtes Nichtkönnen der Stadt in Bezug auf diese Verpflichtungen sei von 
vornherein auch nicht anzunehmen. Bei den im Jahre 1865 durch Geheimrath 
Wehrmann gepflogenen Erörterungen, ebenso in den Petitionen des Magistrats 
und der Kaufmannschaft an den 16. und 17. Provinzial-Landtag, sei von der 
Möglichkeit der Aufbringung des Bedarfs der 7 Millionen, theils durch Ver
werthung des Festungsterrains, theils durch Steüerumlagen innerhalb der Ge
meinde, ausgegangen worden. Es handle sich jetzt wesentlich nur um eine Mo
dification der damals in Aussicht genommenen Mittel dahin, daß der Militair- 
fiskus durch Kapitalzahlung in kürzeren Fristen zu befriedigen sei, und die all- 
mälige Tilgung der dieserhalb von der Stadt herbei zu schaffenden Kapitalien 
durch den nach und nach eingehenden Erlös des Festungsterrains und die im 
Wege der Gemeinde-Besteüerung zu gewinnende Zuschußrente, der Stadt als eine 
interne finanzielle Aufgabe überlassen bleiben solle, zu deren Lösung sie die ge
eignet scheinenden Operationen, insbesondere auch die etwa nöthigen Associationen 
mit städtischem Privatkapital, bezw. mit zu bildenden Finanz-Gesellschaften, welche 
im Interesse der Gemeinde temporaire Opfer zu bringen bereit seien, nach eignem 
Ermessen ins Werk zu setzen haben werde. Die Stadt befinde sich dabei den 
Projekten von 1865 gegenüber in der günstigern Lage, daß sie auf einen bedeü- 
tend höhern Ertrgg aus dem zu veraüßernden Festungs-Areal, als damals (zu 
4 Millionen Thaler) angenommen sei, rechnen könne, und daß sich um diesen 
Mehrbetrag, d. h. : wahrscheinlich um wenigstens 1 Million, der außerdem durch 
besondere Gemeinde-Leistung aufzubringende Bedarf von 3 Millionen vermindere. 
Werde allerdings davon abgestanden werden müssen, die zur Verzinsung und all- 
müligen Tilgung der aufzunehmenden Kapitalien im laufenden Gemeinde-Haus- 
Halt erforderlichen Mittel ausschließlich durch eine, den Grundbesitzern in den 
Festungs-Rayons aufzuerlegende besondere Grundabgabe, im Sinne der Projekte 
von 1865, zu gewinnen, weil die Zulässigkeit einer Elchen ausschließlichen Be- 
steüerung der betreffenden Grundbesitzer, sei es im Wege eines zu extrahirenden 
Special-Gesetzes, sei es im Wege ortsstatutarischen Gemeindebeschlusses, rechtliche 
Bedenken entgegen ständen, so sei doch die in der Stadt bestehende allgemeine 
Personal-Gemeindesteüer noch nicht so hoch, daß nicht eine namhafte Steigerung 
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derselben ertragen werden könne, und ein Präcipuum durch Gemeindebeschluß den 
Grundbesitzern, vielleicht auch unter klassenweiser Abstufung nach Maßgabe der 
event, aus der Festungsbeseitigung für den Grundbesitz zu erwartende Werth
steigerung, aufzuerlegen, werde um so weniger bedenklich erscheinen können, als 
der Grundbesitz mit einer sonstigen besondern Gemeindesteuer in Stettin z. Z. 
nicht belastet sei, derselbe aber im Großen und Ganzen zweifellos in besonderm 
Maße an den der Stadt aus ihrer Freilegung erwachsenden Vortheilen partici- 
piren werde. Im Übrigen könne der Gemeinde nur anheim gegeben werden, 
ob es sich nicht empfehlen möchte, die Zwangsbesteüerung des gesammten Grund
besitzes ganz oder theilweise dadurch zu erübrigen, daß die Grundbesitzer in den 
Rayons durch die städtischen Behörden zur freiwilligen Übernahme besonderer 
Kapital- oder Rentenbeitrüge für den vorliegenden Zweck aufgefordert würden. 
Im Hinblick auf die Thatsache, daß in den Jahren 1864—65 ein großer Theil 
der betreffenden Grundbesitzer, 125 an der Zahl, zur Übernahme der damals 
projectirten besondern Grundabgabe sich freiwillig erboten habe, lasse sich von 
einer entsprechenden Aufforderung auch jetzt, und zwar um so mehr Erfolg er
warten, als die Stadtbehörden in der Lage seien, unter Hinweis auf die gegen
wärtigen Propositionen der Staatsregierung die betreffenden Grundbesitzer zu 
bedeüten, daß von ihrer Bereitwilligkeit zu angemessenen freiwilligen Leistungen 
es wesentlich mit abhange, ob die Stadtgemeinde auf die Vorschläge der Staats
regierung einzugehen vermöge, und ob demzufolge die so dringend gewünschte 
Beseitigung der Festungswerke überhaupt der Verwirklichung näher geführt werden 
könne, oder nicht. Denn die Stadt könne als sicher annehmen, und den 
gedachten Grundbesitzern solches als zuverlässig bezeichnen, daß im Falle der 
nicht gelingenden Vereinbarung über die jetzt von der Staatsregie
rung der Stadt gemachten Propositionen die Festung Stettin wesent
lich in dem gegenwärtigen Zustande erhalten bleiben und die bestehende 
Rayon-Beschränkung somit keine Veränderung erfahren würde.

Verschiedene Anfragen, welche nach dieser Erklärung der Commissarien aus 
der Mitte der zur Conferenz Versammelten noch gestellt wurden, beantworteten 
die Commissarien nach Lage der Verhältnisse. Auf die Frage, mit wem die 
Stadt Stettin event, das erforderliche vertragsmäßige Abkommen werde zu 
schließen haben, ob mit dem Preüßischen Staate oder dem Norddeütschen Bunde, 
wurde erwidert, daß die Stadt lediglich mit der Preüßischen Staatsregierung 
und zwar vorzugsweise mit dem Königl. Preüß. Kriegs-Ministerium zu pacis- 
ciren haben, der Norddeütsche Bund aber in dieser Angelegenheit ohne alle Be
theiligung bleiben werde.

Die Commissarien stellten schließlich das Ersuchen an den Oberbürgermeister, 
die Namens der Königl. Staatsregierung gemachten Vorschläge, nach Inhalt und 
auf Grund des vorliegenden Protokolls, den städtischen Collégien zur Erwägung 
und Beschlußfassung zu unterbreiten und unter thunlichster Beschleünigung der 
Angelegenheit, von den Ergebnissen der diesfülligen Gemeinde-Berathung alsdann 
die Commissarien in Kenntniß zu setzen, welche ihren Vollmachtgebern,^ dem Mi- 
nister des Innern und dem Kriegsminister, wegen der demnächstigen Fortsetzung 
der Verhandlungen, die weitere Entschließung uud Mittheilung vvrbehielten. 
Die Commissarien schlugen zugleich vor, daß Behufs der Betheiligung an diesen 
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eventuellen weiteren Verhandlungen Namens der beiden städtischen Collégien, 
sowol das Magistrats-Collegium, als die Stadtverordneten-Versammlung einige 
ihrer Mitglieder mit ausdrücklicher Vollmacht, selbstverständlich unter Vorbehalt 
der schließlichen Genehmigung aller materiellen Vereinbarungen durch die Collé
gien selbst versehen möge. Oberbürgermeister Burscher erklärte seine Bereitwillig
keit diesen Anträgen Folge zu geben. Auf die Bemerkung, daß die vor einer 
endgültigen Beschlußfassung der städtischen Behörden etwa mit den Grundbe
sitzern in den Rayons zu versuchende Verständigung einigen Aufenthalt mit sich 
führen würde, entgegneten die Commissarien, daß zu einer für den Hauptzweck 
so wichtigen Zwischen-Erörterung natürlich der Gemeinde die Zeit nicht verschränkt 
werden solle.

In Folge der Eröffnungen, welche die Staatsregierung durch ihre Com
missarien den städtischen Behörden hatte machen lassen, fühlten sich zwei Mit
glieder des Magistrats, die Stadtrüthe Kämmerer Hoffmann und Theüne, bevor 
die Sache im Plenum zur Berathung kam, veranlaßt, ihre Ansichten über die 
Ausführbarkeit der vom Staate gemachten Propositionen in einer Denkschrift vom 
Anfang Juni 1869 kund zu geben. Sie gaben ihren Ansichten Ausdruck in — 

Maßregeln, welche zur möglichst schleünigen Befreiung Stettins von 
dem Mantel der Festungswerke führen dürften,

deren sie sechs an der Zahl vorschlugen, indem sie jeden dieser Vorschläge durch 
eine Erlaüterung motivirten, die hier zum Unterschiede von den Textesworten 
mit kleiner Schrift gedruckt wird.

I. — a) Die Stadt zahlt an den Staat für die Abtretung des gefammten 
von Festungswerken eingenommenen Terrains und die Befugniß, die Festungs
werke selbst nach Maßgabe der Eröffnungen des Protokolls vom 11. u. 14. Mai 
d. I. entfernen zu dürfen Vier Millionen Thaler in 16 Jahresraten 
à 250.000 Thlr.

b) Der Staat erhält für diejenigen Gebaüde, welche innerhalb der 
Festung liegen und soweit die Stadt dieselben übernehmen will, den jetzigen 
materiellen Werth. Der Grund und Boden dieser Gebaüde wird dabei nicht 
niitgerechnet.

c) Ausgenommen vom Verkauf sind etwa 70 Mg., auf welche jedoch 
der Grund und Boden derjenigen Gebaüde, welche die Stadt nicht übernehmen 
will mit zu verrechnen ist.

d) Der Staat muß jeder Jahresrate tu 5procentigen Stettiner Stadt
obligationen zum Nennwerth — oder in 41/2proceiitigen zum Course von 90 
Prêt., ein zweites Viertel in 5procentigen pupillarisch sicheren Hypotheken auf 
Privatgrundstücken in Zahlungsstatt annehmen und darf nur für die übrig blei
bende Hälfte baares Geld beanspruchen.

Zu a). Die Forderung des Staates — 7 Millionen Thaler in 7 Jahresrenten à 1 Mil
lion — lautet — unter Berechnung eines Diskontos von 5 Prct. auf dem Beginn der 
Zahluugsperiode reducirt — auf 5.874.341 Thlr.; das hier vorgeschlagene Angebot bei gleicher 
Réduction auf 2.885.000 Thlr., also auf etwas weniger, als die Hälfte.

Zu b). Hier ist der Erwerb mancher sofort als Geschäftshaüser nutzbarer Hebaüde, 
wie Beispielsweise der Frauenthor-Caserne, zu dem jetzigen Materialienwerth ins Auge gefaßt. 
Der Kaufpreis würde in den 4 Millionen nicht inbegriffen sein.
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Zu c). Die Überweisung der 70 Mg. wäre Gegenstand von besonderen Verhandlungen.
Zu d). Unter den hier vorgeschlagenen Zahlungs-Modalitäten kann die Stadt das Ge

schäft sofort beginnen, ohne auch sofort auf den Geldmarkt als Nachfragender erscheinen zu 
müssen. Zur Baarzahlung von 125.000 Thlr. würden die für den Reservefonds entbehrlichen 
Überschüsse der Sparkasse — mindestens 75.000 Thlr. — zu verwenden sein, Stadtobügatwnen 
Litr. H zu IV2 Prêt, sind gleichfalls vorhanden und an Hypotheken besitzt^die Kämmerei ohne 
die Fonds der Armendirection und des Weisenhauses schon jetzt 4OO.(KM) Thlr.

Diese Zahlungs-Modalitäten sind es auch, welche das ganze Geschäft weniger gefahrvoll 
erscheinen lassen, denn durch den Verkauf von Baustellen erwirbt die Stadt Hypotheken 
und auch Stadtobligationen (siehe das unten zu Vorschlag II Gesagte). Der Staat hat 
Gelegenheit die in Zahlung erhaltenen Obligationen durch mittelbare Staats-Institute beleihen 
zu lassen und es ist Hoffnung vorhanden, daß er mit dieser Einen Million Stadtobligationen 
selten auf dem Markte als Verkaüfer erscheint.

II. Die Stadt verkauft das erworbene Terrain in einzelnen Baustelleit oder 
ganzen Blöcken und läßt sich das Kaufgeld entrichten — zu / 3 in baarem Gelde; 
— zu 1/3 in üprocentigen Stettiner Stadtobligationen zu 100 Prêt, oder 4‘/2' 
procentigen zu 90 Prêt. ; — zu XL nach Wahl des Käufers in einem der beiden 
hier bereits genannten Zahlungsmittel oder durch Hypothek-Bestellung.

*

*) Metzel's Bauhof oder Zimmerplatz führt 1874 die Nr. 1 iu der Pölitzerstraße, und gehört 
zum vorstädtischen Stadtbezirk Grünhof.

**) Ist das am Bohlwerk belegene mit der Polizei-Nr. 1 bezeichnete Prachtgebaüde.

Die Erhebung der Stadtobligationen zu vollgültigen Zahlungsmitteln auf Kauf von Bau
stellen wird den Kredit der Obligationen erhöhen. Dieses Papier ist dann nicht einzig und 
allein ein Zinsenkauf, sondern es hat Kapitalswerth. Wer gesonnen ist, auf dem jetzigen 
Festungsterrain zu bauen, wird die Stadtobligationen kaufen wollen. Da letzterer unzweffel- 
haft nicht al pari werden verkauft werden, so reizt die Aussicht auf Gewinn der Differenz.

Sollten größere Gesellschaften sich der Stadt als Associés oder Unternehmer anschließeu 
wollen, so kann die Übernahme eines größern Postens von Stadtobligationen zu einer aus
reichenden Geschäfts-Chance für dieselben werden. „

Von den vermeintlichen Umfang des Parcelen-Verkaufsgeschafts hangt natürlich das Urtheil 
über die Gewagtheit des Geschäfts ab, welches die Stadt mit dem Fiskus eingeht. Irgend 
eine Vorstellung aber muß man sich davon machen. Hier folgt eine solche.

Als diejenigen Flächen, von denen angenommen werden kann, daß Begehr darnach em- 
treten wird, sind zu bezeichnen: — a) das Stück vom Artillerie-Zeüghofe bis zur Unterwiek; 
— b) die Gegend zwischen dem innern Königsthor und Metzelshof *),  nebst den an der innern 
Kante des Glacis längs der beiden Wege nach Grünhof und nach Prinzeß-Schloß sich erstrecken
den Flächen; — c) die jetzt von den Kasematten eingenommene Seite des Paradeplatzes; — 
ä) einzelne Stücke der Lastadie-Befestigung. .

Das Stück a ist längs der Oder 150 Ruthen lang, dieselbe Länge^zwischen dem Artillerie- 
Zeüghofe und der Mönchenbrückstraße. Von der Oder bis zum Schlosse sind 50 Ruthen. 
Wenn sich binnen 16 Jahren das Stück a in gleicher Breite mit Gebaüden oder sonstigen 
Privatunternebmungen besetzen sollte, so wäre hier allein ein Terrain von 42 Mg. verwendet. 
Die Ausdehnung um das Königsthor herum darf wol eben so stark und diejenige an allen 
anderen Stellen" des Festungsgürtels als gleichfalls 40 Mg. groß veranschlagt werden, so daß 
in 16 Jahren in Summa 120 Mg. abgesetzt wären. Rechnet man Va oder 40 Mg. auf Straßen 
und Plätze, so wären immerhin 80 Mg. reine Baustellen verkauft.

Der Preis für diese Baustellen darf wol durchschnittlich auf Thlr. 1. 7. 6 Pf. angenom
men werden, denn die Handelshalle**)  hat vor 10 Jahren ihren Baugrund schon mit Thlr. 2. 
10 Sgr. bezahlt, und der Preis von 1 Thlr. für den Q. Fuß der projectirten RathhauS-Bau- 
stelle aus der Kante des Victoriaplatzes ist sehr billig gefunden worden. Von den 1866 ver
kauften Baustellen auf dem sog. Kanonenplatze in der Neüstadt hat keine einzige weniger als 1 Thlr. 
pro Q. Fuß gebracht. Die hier in Rede stehenden Festungsflächen sind aber wol von der 
denkbar vortheilhaftesten Lage.

Der Morgen enthält 25.920 Q. Fuß. Der Q.Fuß zu 1V4 Thlr. gerechnet, gibt für den 
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Mg. einen Erlös von 32.400 Thlr. oder rund 30.000 Thlr., wobei denn der Q. Fuß auf 
Thlr. 1. 4. 7 Pf. zu stehen kommt. Am Schluffe der 16jährigen Periode wären hiernach 
Terrains verkauft für 2.400.000 Thaler.

Die jetzige auf dem linken Oder-Ufer innerhalb der Wälle liegende Stadt ist 485 Mg. 
groß. Die Ausdehnung um 120 Mg. ist also eine Erweiterung um ein Viertel.

Um zu einer Berechnung der Kosten und Einnahmen sowol im Ganzen als während jedes 
einzelnen der 16 Jahre zu gelangen, muß man sich noch eine Vorstellung davon machen, wie
viel wol in jedem einzelnen Jahre verkauft werden möchte und welche Kosten wol die Einebnung 
dieser 120 Mg. und die Pflasterung der nöthigen Straßen verursachen würde.

In letzterer Beziehung ist zu bemerken, daß bei den als nächste Verkaufsobjecte in Aus
sicht genommenen Flächen die Terrain-Schwierigkeiten gering sind. Es handelt sich um Ab
tragung einiger Wall- und Zuschüttung einiger Grabenstrecken. Nehmen wir aber auch an, 
daß die Schwierigkeiten denen eines außerordentlich schwierigen Chausseebaues gleich wären. 
Es gibt wol schwerlich eine Chaussee-Meile, die über 100.000 Thlr. kostet. Eine Chaussee- 
Meile enthält bei 3 Ruthen Breite 6000 Q. Ruthen — 33*/2 Mg., 120 Mg. würden hiernach 
höchstens 400.000 Thlr. beanspruchen. Es darf angenommen werden, daß die Aufwendung 
dieser Summe auf den hier in Rede stehenden Terrains auch die vollständige Pflasterung des
selben und alle sonstigen Verkehrs-Anstalten hervorbringen würde. Da nur */3 des Terrains 
gepflastert zu werden braucht, so kann die Summa getrost auf 300.000 Thlr. herabgesetzt wer
den. Von dieser Summe mag angenommen werden, daß innerhalb der ersten 3 Jahre je 
40.000 Thlr. jährlich, der darauf folgenden 5 Jahre je 20.000 Thlr., innerhalb der 8 Jahre 
jährlich verwendet werden.

Was den Fortgang des Verkaufs betrifft, so mag angenommen werden, das im Isten 
Jahre nichts,
im 2. u. 3. Jahre je 2 Mg. — 10 Baust.
-4.-5. - - 3 - = 15 «
-6.-7. - - 4 - — 20
-8.-9. - -5 - — 25

im 10. u. 11. Jahre je 6 Mg. — 30 Baust.
- 12. - 13. - -7 - — 35 -
- 14. 8 - — 40
- 15. - 16. - -9 - — 45 -

oder im Ganzen also: 2(2-s-3-s-4-s-5-s-6-f-7-s-9)-f-8--80 Mg., der Morgen 
zu 5 Baustellen gerechnet, — 400 Baustellen verkauft werden. (NB. Das alte Rathhaus ist 
etwa '/z Mg. groß.)

Nimmt man endlich an, daß jeder Kaüfer es vorzieht, das letzte Drittel in Hypothek zu 
bestellen, so erhält man unter Zugrundelegung der unter l vorgeschlagenen Zahlungs-Modali
täten an den Fiskus, der unter 11 vorgeschlagenen Verkaufsbedingungen, der im Vorstehenden 
erläuterten Annahmen über die Einebnung- und Pflasterungskosten und die Bertheilung der 
Verkaüfe auf die einzelnen Jahre ein in Tabellenform gefaßtes Bild von dem Bedarf, auf 
dessen Einschaltung hier verzichtet werden muß.

Das Endresultat ist: Die Stadt muß l1/» Million baareS Geld aufbringen, hat dem 
Staate gegenüber noch eine Obligations-Verbindlichkeit von 200.000 Thlr., denn daß der Staat 
diese letzten aus den Verkauf von Terrain noch nicht an die Stadt zurückgeflossenen 200.000 
Thlr. Obligationen besitzen wird, ist unzweifelhaft, da sie ihm 1 Million davon gibt — es 
kommt aber auch nicht darauf an, in wessen Händen diese letzten 200.000 Thlr. sein würden. 
Endlich wäre die Stadt ärmer geworden um 300.000 Thlr. Hypotheken oder um 10.000 Thlr. 
laufender Einnahmen. Der Bedarf an baarem Gelde kann durch Obligationen beschafft 
werden.

III. Die Stadt contrahirt — a) eine Anleihe von 2 Millionen Thaler, — 
b) in 4 Serien à 500.000 Thlr., — c) in Öprocentigen lettres au porteur, 
amortisirbar in 39 Jahren, — d) und emittirt Serie I oder Litr. I beim Be
ginn des 1 fielt Jahres, Serie II oder Litr. K beim Beginn des 3ten Jahres, 
Serie III oder Litra L beim Beginn des 6ten Jahres, Serie IV Litr. M beim 
Beginn des 12ten Jahres.

Zu a). Daß 2 Millionen Obligationen ausreichend sind, beweist die Erwägung, daß 
2OO.(XX) Thlr. in natura gebraucht wurden, und daß aus dem Rest von 1.800.000 Thlr. die 
nöthigen 1.500.000 Thlr. schon herauskommen, wenn die Obligationen zu >83^ Prêt, verkauft 
würden. Bei solchem Cours wären die Obligationen für den Kaüfer eine Kapitals-Anlage zu 
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Sechs Procent. Da die Kaüfer von Parcelen während des ganzen 16jährigen Zeitraums 
jährlich 30—90.000 Thlr. Obligationen und für die folgenden Jahrzehnte noch eben solche 
Quanta in natura gebrauchen, da außerdem der Staat oder vielmehr die mittelbaren Fonds, 
wie z. B. Kronfidei-Commißfonds, Cautionsfonds, u. s. w. bei Sicherheit des Eingangs 
von 5 Prêt. Zinsen den Markt nicht übermäßig überführen werden, so wird die Nachfrage dem 
Angebot stets entsprechen und es ist nicht zu befürchten, daß die Stadtobligationen bei 5 Prêt. » 
Zinsen während der ganzen Dauer der Operation durchschnittlich unter 83 Vg Geld stehen werden.

Zu c). Die 39jährige Periode ist die Amortisations-Periode für die jetzigen Obligationen. 
Bei derselben erreicht man mit 6000 Thlr. jährlich die Verzinsung und Amortisation von 
100.000 Thlr. Zwei Millionen Schulden entspräche somit einer Jahresleistung vvn 120.000 
Thlr. Dieses wäre der am Schlüße des 10. Jahres erreichte Höhepunkt der Kosten. Derselbe 
wird aber nur allmälig erstiegen, weil die Emission der Papiere in Serien und bedeütenden 
Zwischenraümen erfolgt. „ .

Zu d). Daß diese Zwischenraüme * so groß bemessen werden können, ergibt eine Spalte 
des oberwähnten tabellarischen Bildes zu Vorschlag II. Darnach werden gebraucht 
für das 1. und 2. Jahr 310.000 Thlr. baar ! für das 6, 7, 8, 9. Jahr 390.000 Thlr. baar 

- ; 3.4. und 5. Jahr 375.000 - - ! - - 10.-16. - 425.000 - -
Die Emission von je 500.000 Thlr. für jede dieser Perioden wird unzweifelhaft ausreichen. 
Nunmehr erst kann man die mit der ganzen Operation verbundenen laufenden Belastungen 
der Stadt berechnen, sie bestehen in den Zinsen und der Amortisationsrate der zu 
emittirenden Obligationen und in 10.000 Thlr. Zinsenverlust für die 200.000 Thlr. Hypotheken. 
Gier folgt eine Tabelle für jedes der 16 Jahre) das Endresultat ist aber immer eine dauernde 
Mehrbelastung des städtischen Budgets von 40.000 Thlr. im ersten Jahre in all 
mäliger Steigung bis 130.000 Thlr. nach 16 Jahren.

IV. Zur Deckung des Bedarfs an laufenden Ausgaben werden zunächst die 
Überschüsse der Sparkasse verwendet.

Bei einem Geschäft mit 1 Million Sparkassen-Einlagen und 3‘/3 Prct. Passiva, 4’/a—5 
Prct. Activ-Zinfen müssen jährlich 10.000 Thlr. Reingewinn abgeführt werden können, dann 
reduciren sich die Kosten auf 30—120.000 Thaler.

V. Sodann wird das städtische Steüersystem dahin abgeündert, daß neben 
einer in ihrem Ertrage die jetzige um den unter VI berechneten Mehrbedarf über
steigenden Personal-Gemeindesteüer eine Gemeinde-Real st eüer wieder einge
führt wird.

a) Diese Realsteüer besteht in einem Zuschläge zur Staats-Gebaüde- und 
Grundsteüer, welcher verschieden hoch normirt ist, je nach der Lage der Gebaüde 
und Liegenschaften.

b) Der Gemeindebezirk wird zu diesem Behufe in folgende sieben Zonen

4. Der erste Festungs-Rayon,
5. - zweite Festungs-Rayon,
6. - dritte Festungs-Rayon,
7. Das Land außerhalb der Rayons.

l[.A oder 33 */2 Prct. für dieZone 5. 
j/(. - io73 Prei. - - - i u. u. 2/3 - 662/., Prct. - - - 3. u. 4.

d) Da die Staats-Grundsteüer contingentirt ist, so wird beim Übergehen 
einer Liegenschaft aus einer Nutzungsari in die andere, z. B.: Wiese in Holz
lagerplatz, die Steüer neü veranlagt.

Die Befugniß der städtischen Vertretung, eine Realsteüer aufzuerlegen, ist außer allem 
Zweifel, andernfalls müßte in fast sämmtlichen Städten der Monarchie ein Rechtsbruch ange 
nominell werden. Die einzelnen Realien nach ihrer Lage verschieden besteüern zu dürfen, ist

1. Die Altstadt und Lastadie,
2. Die Neüstadt,
3. Das jetzt von den Festungs

werken eingenommene Terrain.
c) Der Zuschlag beträgt:

’/12 oder 8*/3 Prct. für die Zone 2 u. 7.
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ein niemals bestrittenes Recht der Landkreise. In vielen Kreisen war dies die einzige Mög
lichkeit Steinbahnen zu bauen, wenn solche nicht gleichzeitig den ganzen Kreis durchliefen. 
Dort hat man neben einer allgemeinen Grundbelastung stets eine präcipuale der in 1 oder 
2 meiligen Abstande von der Steinbahn liegenden Güter eingeführt. Die Städteverfassung ist 
aber eine stärkere, als die Kreisverfassung. &

Die Meinung ist allgemein, daß Besitzer von Grundstücken m den Rayons, den Haupt
vortheil von der Aufhebung der Festung hätten. Soweit die ungehinderte Bewegung auf dem 
eignen Grund und Boden und die Sicherheit von Kricgsschaden in Frage kommt, soweit ist 
jene Meinung unzweifelhaft begründet und daher eine höhere Heranziehung zu Steüern geboten 
und zwar von gleich ab. Schon jetzt aber die erlangte Möglichkeit oder vielmehr die Er
laubniß, neüe Werthsobjecte, Gebaüde u. s. w. zu errichten, besteüern zu wollen, ist unbillig. 
Richt die Erlaubniß, reicher zu werden kann der Besteüerung unterliegen, sondern 
erst die Thatsache des Reichergewordenseins. Vor dem Entstehen neuer Bauten muß die 
Hoffnung leben, das von der Allgemeinheit ausgeworfene Geld dereinst zurück zu erhalten, 
soweit von Rückerstattung überhaupt die Rede ist. Daher ist die Besteüerung wirklicher 
Werthe dem Aufziehen einer auf der Möglichkeit der Werthssteigerung basirender Rente 
vorzuziehen.  . .

Wer überhaupt die Zulässigkeit dieser verschiedenen Belastung des Grundbesitzes bestreitet, 
muß die eventuelle Proposition des Staats, die doch nur lautet: Bezahlt die mögliche 
Werthssteigerung aus Aufhebung der Rayon-Beschränkungen, als eine unmögliche 
Aufgabe für die Gemeinde bezeichnen. Wer aber hofft, auf dem Wege der Belastung der Be
sitzer in den Rayons allein etwas Erklekliches zu Stande zu bringen, der unterschätzt den Um
stand, daß die gleichzeitige Werthssteigerung von 3400 Morgen, die mehrere« hunderten von 
Besitzern gehören, ganz etwas Anderes ist, als die von jebent Einzelnen für sich gehegte 
Hoffnung, diese Werthssteigerung einzukassiren. Der Einzelne setzt bei sich Kapital und UMer- 
nehmungsgeist und sehr beschränkte Concurrenz voraus. Aber nur Wenige können das Erste 
schaffen, dem Zweiten Genüge leisten und die dritte Chance ausnutzen.

Wenn in dem Vorschlag V, b, Nr. 2 die Neüstadt bevorzugt zu sein scheint, so soll da
mit nur beispielsweise angedeütet werden, daß auch innerhalb der Wälle eine Scheidegränze 
gezogen werden kann, zwischen dem sofort mehr aufblühenden Mittelpunkte und der etwas 
langsamer folgenden jetzigen Peripherie. .

Der Ertrag dieser Realsteüer wird sich danach richten, tn welchem Maße das Festungs- 
terraiu und die Rayons bebaut werden. Ist oben unter II angenommen, daß^in dem jetzigen 
Festungsterrain innerhalb 16 Jahre '/« des Umfangs der jetzigen innern <-tadt entstehen 
würde so darf ein gleicher Zuwachs in den Rayons erwartet werden und zwar mehr als */* tm 
1. und weniger als Vs im 2. Rayon.

Die Staats- Gebaüde- und Grundsteüer beträgt jetzt etwa
a) in Zone 2 und 7: 10.000 Thlr.
b) - - 1 - 6 : 53.000 -
e) - - 5 : 4500 -
d) - - 4: .1500 -

vom 1. bis zum 16. Jahre.

Summa . . 69.000 Thlr.
Es würde einkommen rund

Bon a) den Zonen 2 und 7 . . .
- b) - - 1 - 6 . . .

Im Festungsterrain..........................
Von c) der Zone . . 5 . . .

- d)* = - . . 4 . . .
Summa

Es würde also mehr einkommen

im ersten Jahre am Ende der Gebaüdesteüer. 
der Periode 16 jährig. Per.

. . Thlr. 800 800

. . - 9.000 9.000

. . — 10.000 15.000 Thlr.

. . - 1.500 7.000 11.500 -

. . - LOOO 6.200 9.500 -
. . Thlr. 12.300 33.000

aus dieser Realsteüer 12.300 bis 33.000 Thlr. dann ver-
mindert sich der Bedarf von 30.000—120.000 Thaler auf 17.700—87.000 Thlr.

VI. Die Personal-Grundsteüer wird um 33V3 Prct. mit ihrem Ertrage

61 nicht grade in ihrem Portionssatze. Die ©teuer kann mit Fug und Recht tiefer greifen, 
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denn an Verdienst wird es im Handwerker- und Arbeiterstande nicht fehlen wenn Festungs
wälle fallen und Etablissements geschäftlicher Art entstehen. Nimmt man an, daß die Stadt 
um */4 in dem Festungsterrain, um V« in den Rayons wächst, und daß in demselben Ver
hältniß das absolute Erträgniß der Steüer zunimmt, so würde die l‘/2 mal so große Be
völkerung, keine Vermehrung der Steüerkraft, auch keine Steüererhöhung vorausgesetzt, 165.000 
Thlr. Personalsteüer aufbringen, pro Kopf wie jetzt 11/2 Thlr. Eine Erhöhung um 33 Vs Prêt, 
würde dann freilich nur 55.000 Thlr., nicht gleich die erforderlichen 87.000 Thlr. einbringen; 
aber um diese Differenz von 32.000 Thlr. wird sich die Steüerkraft jährlich vermehren.

Im Vorstehenden glauben die Proponenten (Hoffmann und Theüne) ein 
ungefähres Bild von dem Gange des Geschäfts während der Steigerung der 
Gefahr entworfen zu haben. Nach beendigter Abzahlung an den Staat schwindet 
die Gefahr von Jahr zu Jahr. Das Kapital steht dann nicht mehr auch auf 
der Ausgabe-, sondern nur auf der Einnahme-Seite des Festungs-Conto. Wächst 
die weitere Bebauung des Festungs Terrains nach Ablauf des löten Jahres 
auch nur um 6 Mg. jährlich — dies sind 1 ’/2 Prct. Der dann bereits bebau
ten Fläche, excl. Rayons, und in diesem Verhältnisse steigt die Bevölkerung des 
Preußischen Staats im Durchschnitt, Stadt und Land zusammen gerechnet 
und erhält die Stadt auch nur 10 Sgr. pro Q.-Fuß, so nimmt sie doch an 
Kaufgeldern für Baustellen jährlich über 50.000 Thlr ein.

Aus der Anleihe der 2 Millionen ist am Ende des 16. Jahres
Schuldenbestand Amortisationsraten Also

Lit. I. 500.000 — 15 — 82.500 417.500 Thlr.
- K. 500.000 — 13 435.000 -
- L. 500.000 — 10 a 5000—6000 1 _ 50.000

450.000 -
- M. 500.000 — 6 1 = 30.000 470.000 -

in Summa 1.772.500 Thlr.
Würde die Stadt ihre jährlichen Ausgaben nun auch um die Amortisations

rate kürzen, z. B. diese Schuld in eine nur verzinsliche verwandeln, dagegen die 
Jahreseinnahme um 50.000 Thlr. jährlich zum Rückkauf der neüen Obligatiouen 
verwenden, so wäre sie demnach in 35 Jahren schuldenfrei. Beläßt sie es aber 
bei der bisherigen Verzinsung und Amortisation, kauft jährlich für 50.000 Thlr. 
Obligationen zurück, so vermindert sich ihre Jahresausgabe um die Zinsen dieses 
Betrages; sie hätte —

Mehrbelastung, aber 
im 17. Jahre 87.000
- 18. - 87.000
- 19. - 87.000
- 20. - 87.000

Activzinsen, und es blieben:
2.500 84.500 Thlr.
5.000 82.000 -
7.500 79.500 -

10.000 77.000 -
Mittlerweile sind also 24 Morgen Baufläche im Festungsterrain und eben

soviel in den Rayons bebaut. Rechnen wir den Zuschlag zur Grund-Gebaüde- 
steüer von den auf diesen 48 Morgen entstandenen Werthen auch nur auf 
4000 Thlr. — 320 Mg. Baufläche in der jetzigen innern Stadt bringen 60.000 
Thlr. Gebaüdesteüer und 50 Prct. davon sind 30.000 Thlr. — so stellt sich 
die Mehrbelastung der Stadt wie folgt:
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Staats-Grund-Gebaüdesteüer um 4(XX) Thlr. ein, so ergibt sich folgende Rech-

Mehrbelastung, Activzinsen, bleiben:
im 21. Jahre 83.000 ' 12.500 70.500 Thlr.
- 22. - 83.000 15.500 68.000 -
- 23. - 83.000 17.500 65.500 -
- 24. - 83.000 20.000 63.000 -

Tritt nun wiederum eine Steigerung der Einnahmen aus dem Zuschlag zur

nung im Festungs-Conto:
56.500 Thlr.im 25. Jahre 79.000 22.500

- 26. - 79.000 25.000 54.000 -
- 27. - 79.000 27.500 51.500 -
- 28. - 79.000 30.000 49.0(X) -

Und nach dreimaligem Zutritt von je 4000 Thlr. aus dem Zuschlag zur Staats-
Gebaüdesteüer endlich 

im 37. Jahre 67.000 52.500 14.500 Thlr.
- 38. - 67.000 55.000 12.000 -
- 39. - 67.000 57.500 9.500 -

Nuu ist die Amortisation der ersten 500.000 Thlr. beendet und es fallen 
30.000 Thlr. jährliche Ausgaben weg. Im 39sten Jahre nach Beginn des 
Kaufgeschäfts hat die Stadt keinerlei Last mehr davon und besitzt 
das ganze dann noch nicht verkaufte Festungsterrain schuldenfrei.

Verkauft aber sind bis dahin in den ersten 16 Jahren 80 Mg., in den 
folgenden 23 Jahren 23.6 = 138 Mg., zusammen 218 Mg. Baustelle — 327 
Mg. Terrain, incl. Straßen und Plätze, es verbleiben also von den 581—70 
= 511 Mg. excl. Stadt Damm, 184 Morgen freier Besitz.

Zn diesem Erfolg trägt der Grundbesitz der innern Stadt durch eine stetige 
Belastung mit nur 8 '/3 bis 162/3 Prêt. Zuschlag zur Gebaüdesteüer bei, d. h.: 
mit je 1 oder 2 Monatsraten. Im Übrigen tragen die Rayon Grundstücke und 
das Terrain-Kauf-Geschüft die Kosten.

Am Schluß vergleichen die Proponenten ihren Vorschlag mit dem Aner
bieten der Stadt von 1865.

Die Stadt wollte damals nach Verlauf von 25 Jahren dem Staate 
150.000 Thlr. jährlich garantiren. Diese 150.0(X) Thlr. sollten von den Grund
besitzern definitiv getragen werden; sie entsprachen einer Werthsvermehrung von 
3400 Mg. Land incl. Straßen und Plätze, oder 2200 Mg., excl. solcher, um 
im Ganzen 3.000.000 Thlr. Die Rente sollte erst mit der Bebauung eintreten. 
Hätte jene Garantie der Stadt ohne Wirkung auf den städtischen Haushalt sein 
sollen, dann Hütten also in 25 Jahren 2200 Mg. das 5- bis 6fache der jetzigen 
innern Stadt bebaut sein müssen. Das war eine Unmöglichkeit! Es ist oben 
angenommen, daß in den ersten 16 Jahren nur 80 Mg. in den Rayons neu 
bebaut würden und dann in den nächsten 9 Jahren nur 6.9 --- 54 Mg. hin
zukämen. Mag man nun auch 134 Mg. nach Art der Jnnen-Stadt bebautes 
Terrain einem 2, auch 3 auch 7 Mal so großem vorstädtischeu Terrain gleich
schätzen, so wären das immer, doch erst 1000 Mg. bebaut. Nicht 150.000, sondern 
erst etwa 70.000 Thlr. Rente wären dadurch entstanden und die Stadt hätte im 
26sten Jahre auch 80.000 Thlr. jährlich beitrageu müssen. Gewiß wurde sich 
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auch diese Last mit weiter fortschreitender Bebauung der Rayons vermindert 
haben, allein nur nach diesem Verhältniß, nicht aber auch nach dem fortschrei
tender Verkauf des Festungsterrains selbst. Der Stadt fehlte nach dem frühern 
Anerbieten diese mächtige Hülfsquelle. Der Terrainkauf allein bietet der 
Stadt die Möglichkeit, die Auslagen an Kapital und Zinsen in ab
sehbarer Frist wieder zu erlangen.

Der Vorschlag der Stadträthe Hoffmann und Theüne verlegt, wie sie selbst 
einraümen, die Sache in den Anfang, aber die Gefahr besteht auch nur darin, die 
erste halbe Million Anleihe in zwei Jahren zu angemessenem Preise verkaufen zu 
können. Es gibt der finanziellen Auskunftsmittel viel, um die Nachfrage anzuzieheu. 
Die Stadt könnte ja beispielsweise die erste Serie zu einer Prämien-Anleihe 
machen. Die Stadt erkläre, 500.000 Thlr. in 5 Jahren bezahlen zu wollen, 
und lasse sich für 100 Thlr. Nennwerth 70 Thlr. zahlen. Zinsen werden unter
dessen nicht berichtigt; darin liegt für die Stadtgemeinde die Ausgleichung. 
Nimmt sie die Papiere inzwischen doch noch zum Nennwerthe in Zahlung bei 
Terrainverkauf, so müßte es eigenthümlich zugehen, wenn eine solche Anleihe 
nicht sogar überzeichnet würde. Die Stadt verlegt ihre Verlegenheit daniit auf 
eine etwas spätere Zeit und vertheilt die Gefahr. Auch würde Hypothekbestel
lung auf städtischen Grundbesitz Aushülfe gewähren.

Am Schluß ihrer Denkschrift heben die Proponenten noch folgenden Ge
sichtspunkt hervor, von welchem aus die beiden Alternativen: Terminkauf oder- 
bloße Bezahlung der Freiheit von den Rayon-Beschränkungen erwogen werden 
müssen.

Das Festungsterrain ist unzweifelhaft ein erhebliches Werthobjeet. Jeder
mann würde es dem Staate verargen, wenn er dasselbe an einen Andern, und 
sei dieser Andere auch die Stadt Stettin, verschenkte oder unter dem Werthe ver
kaufte. Gleichgültig ist, welches Motiv den Staat veranlaßt, das Terrain zu 
anderm als dem dermaligen Festungszwecke disponible zu machen, sei es die ab
solute Entbehrlichkeit, sei es die Ersetzbarkeit der Festung. Im letztem Falle 
muß Fiskus seine Forderungen steigern; jedenfalls steht das Festungsterrain in 
seinen Berechnungen — sei es im erstem Falle zu Gunsten allgemeiner, sei es 
im zweiten Falle zu Gunsten der Landesvertheidigungs-Zwecke — mit einer ge
wissen Summe, die mit A bezeichnet werden möge, zu Buch. Die Regierung 
zerlegt sich nun diesen Werth A in zwei Theile B und C. Der Theil B ist der 
absolute Werth des Terrains, der andere Theil C der relative Werth, der mit 
dem Aufhören der jetzigen Verwendungsart für die umliegende Grundstücke der 
Rayons verknüpft ist. Fiskus sagt sich nun: „Ich kann kein Gesetz erlassen, 
„um den Werth C von den Rayon-Besitzern für mich einzuziehen, das wäre die 
„Stabilirung einer Last zum Zwecke, sie mir abkaufen zu lassen; er sagt sich 
„ferner: eine Privat-Gesellschaft kann für C auch Nichts geben, denn wie sollte 
„diese die Rayon-Besitzer zu Beitragenden machen, wol aber kann die Stadt- 
gemeinde Stettin dies Letztere thun, sie also wird mir auch für C etwas zahlen. 
„Will sie nicht B + C zahlen, nun, wenn sie nur C zahlt, dann ist wegen B 
„die Sache ja nur ein wirkliches kaufmännisches Geschäft über vorhandene den 
„Paciscenten gehörige Werthe, da steht mir jeder Industrielle oder die Stadtge- 
„meinde Stettin ganz gleich". Wenn die Stadt aber glaubt, daß ein Geschäfts
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mann nicht mehr als die Summe B geben kann, dann ist sie noch immer im 
Vortheil, wenn sie B 4-0,1 C bietet, hält sie B für zn hoch, aber C richtig 
taxirt, dann vermag sie 2/:t B C zu bieten. Wie sie sich im Innern dies ver
rechnet, ist gleich, jeden Falls kann sie immer etwas mehr bieten, als ein Privat
mann. Lehnt sie aber den Handel wegen B ganz ab, und zahlt C allein, so ist 
dies eine bloße Zubuße zu dem Geschäft des Staates mit einem Dritten. Er
klärt die Stadtgemeinde lieber umgekehrt über C allein gar nicht handeln zu 
wollen, dann nöthigt sie den Staat, die Stadt als allein möglichen Kaüfer 
für das Terrain selbst zu betrachten.

In wie weit die im Vorstehenden entwickelten Ansichten*)  an maßgebender 
Stelle Anklang gefunden haben, oder nicht, ergibt sich aus dem nachstehenden —

*) Weiter ausgeführt bezw. modificirt in der Schrift: „Der Ankauf der Stettiner 
Festungswerke durch die Stadtgemeinde. Die Rentabilität des Geschäfts und die Finanz- 
Operation der Stadt berurtheilt von H. Hoffmann", welches von demselben im Juni 1870 ge
schrieben, und nachdem er aus seiner amtlichen Stellung zur Stadt ausgeschieden, im Februar 
1872 veröffentlicht hat. Stettin, 1872. Verlag von Th. von der Nahmer. 52 S. gr. 8, nebst 
Orientirungsplan von dem zu erwerbende« Terrain.

Referat über die Verhandlungen der von den städtischen Be
hörden, unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Burscher, in der 
Festungs-Angelegenheit ernannten Commission. Erstattet 
im Oetober 1869.

Die Königl. Staatsregierung, vertreten durch Commissarien des Kriegs- 
miuisters und des Ministers des Innern, hat zur Verhandlung vom 11. und 14. 
Mai 1869 in der Angelegenheit betr. die Erweiterung resp. Beseitigung der Festung 
Stettin den städtischen Behörden Eröffnungen und Vorschläge zugehen lassen, 
deren Berathung einer aus 16 Mitgliedern des Magistrats und der Stadtverord- 
neten-Versammlung bestehenden Commission übertragen worden ist. Die Com
mission hat sich der Erledigung ihres Auftrages in einer Reihe von Sitzungen 
unterzogen, an welchen zunächst sämmtliche Mitglieder Theil nahmen. Im Verlauf der 
Verhandlungen schied ein Mitglied aus der Stadtverordneten Versammlung und so
mit auch aus der Commission. Ein zweites Mitglied war durch langwierige 
Krankheit verhindert, den letzten Sitzungen beizuwohnen und außerdem waren zwei 
Mitglieder verhindert, an der Schlußsitzung Theil zu nehmen.

Über den Gang der Verhandlungen, welche nnnmehr beendet sind, ist Fol
gendes zu berichten:

Die in früheren Denkschriften, Petitionen re. dargelegten, der Stadt Stettin 
aus ihrem Verhältnisse als Festungsstadt erwachsenen Nachtheile und Hindernisse 
wurden zuvörderst allseitig als jetzt noch fortbestehend anerkannt. Dieselben sind nach 
Ansicht der Commission inzwischen durch hinzugetretene neüe Momente sogar noch 
gesteigert worden. Die Erweiterung des Eisenbahnnetzes, die Entwickelung eines 
massenhaften Güterverkehrs mit den Provinzen Schlesien und Posen, sowie mit 
Ungern, die zunehmende Frequenz von Dampfschiffen im hiesigen Hafen, die Noth
wendigkeit einer schnellen Abfertigung derselben machte den Mangel an 
Lösch- und Ladeplätzen, den Mangel an Lagerplätzen, Betriebs- und Gewerbe- 
raümen immer mehr fühlbar. Das hiesige umfangreiche Speditionsgeschäft ver- 
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mag unter den lokalen Erschwerungen des Verkehrs sich gegenüber der steigenden 
Concurrenz anderer Plätze nur mühsam zu behaupten. Gleichwol ist die überaus 
wichtige Herstellung einer freien Wasserstraße bis zu dem neuen Güterbahnhofe 
und die Benutzung der Ufer unter den gegenwärtigen fortifieatorffchen Verhält
nissen überhaupt nicht, oder nur mangelhaft ausführbar. Die Wohnungsverhält- 
niffe sind so ungünstig als möglich; die Höhe der Gebaüde und die Zahl der 
Stockwerke, die Benutzung von Kellerraümen, und von tut sich unzweckmäßigen 
Loealitäten in aüßerst beschränkten Höfen und engen Straßen, denen es an Licht 
und guter Luft gebricht, muß innerhalb der Nmwallung zuni Schaden der Ge
sundheit der Bewohner die unzureichende Grundfläche ersetzen. In der innerhalb 
der jetzigen Umwallung seit 1847 entstandenen Neüstadt ist, soviel bekannt, nur 
noch eine Privatbaustelle nicht bebaut, die am rechten Oderufer innerhalb der Be
festigung liepenbe Silberwiese, welche allein noch Raum darbietet, ist wegen ihrer 
tiefen sumpfigen Lage für Wohnplätze von ungünstiger Beschaffenheit; der Bau
grund bietet außerdem große Schwierigkeiten. — Für nothwendige öffentliche Ge
baüde fehlt es im Innern der Stadt an passenden Baustellen. Die planmäßige 
und zweckmäßige Bebauung der Vorstädte ist durch die Rayonvorschriften ge
hindert. Industrielle Unternehmungen, für welche Stettin ein vorzugsweise geeig
neter Platz sein würde, finden gleichfalls kaum irgend wo eine günstige und be
queme Stelle. Es erscheint ferner nicht zweifelhaft, daß alle diese Nachtheile bei 
Zunahme der Bevölkerung und bei der verhassten Ausführung einer Eisenbahn 
nach Swinemünde noch drückender werden müssen.

Die gänzliche Beseitigung der Festung wird daher nach wie vor als ein 
dringendes Bedürfniß, als eine Lebensfrage für die gedeihliche und großartige 
Entwicklung erachtet, deren Stettin vermöge seiner günstigen Lage und frei von 
den bisherigen Fesseln des Verkehrs und gewerblichen Lebens auf der bereits ge
wonnenen Grundlage fähig sein würde.

Die Commission begrüßte deshalb die durch die Miuisterial-Commissarien zur 
Verhandlung vom 11. und 14. Mai er. erfolgte Eröffnung der Königl. Staats
regierung, daß dieselbe nunmehr die völlige Aufhebung der Festungswerke von 
Stettin in erneüerte Erwägung gezogen hat, und daß sie dieselbe vorbehaltlich 
der Allerhöchsten Enffcheidung über die militärische Zulässigkeit, für ausführbar 
erachtet, mit lebhafter Befriedigung.

Die großen Schwierigkeiten, welche nach Inhalt der von der Königlichen 
Staatsregierung gemachten Propositionen für die Stadt Stettin entstehen müssen, 
wurden nicht unterschätzt, jedoch wurde allseitig empfohlen, über diese Prvpositionen 
in Verhandlnngen einzutreten.

Die Commission fixirte demnächst ihren Standtpunkt dahin:
Die Stadt Stettin werde, da die Niederlegung der Festungswerke 

nach den bestimmten Auslassungen der Staats-Commissarien ohne 
gleichzeitigen Ersatz durch anderweitige kostspieliche Befestigungen 
milltairisch unzulässig sei, behufs endlicher Beseitigung der ihr tut allgemeinen 
staatlichen Interesse der Lanbesvertheibigung durch die Festung bisher erwachsenen 
schweren Mißstände sich allerdings zu großen Opfern verstehen und nach ihren 
Kräften .zur Erreichung des angedeüteten Zieles beitragen müssen, sie werde 
anderer Seits aber in der festen Zuversicht verharren dürfen, die Königl. 
Staatsregierung werde den Beitrag der Stadt unbeschadet ihrer Prästa-- 
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tionsfühigkeit und im Sinne der wiederholt ausgesprochenen huldvollen landes- 
väterlichen Intentionen Sr. 9Jtajeftät des Königs zu norrniren um so mehr ge
neigt sein, als bei deren Erfüllung der Stadt durch Zunahme des allgemeinen 
Wohlstandes- und der dadurch bedingten Steüerkraft auch über den Stadtbezirk 
hinaus einen reichlichen Ersatz für die seinerseits außer den Beträgen der Stadt 
aufzuwendenden Kosten zu erwarten habe.

Nach den Eröffnungen der Ministerialcvmmissarien würde zur Sicherstellung 
der finanziellen Vorbedingungen für die Niederlegung der Festung Stettin von 
der Stadt beansprucht werden

entweder die Zahlung von 7 Millionen Thalern in 6—7 Jahren gegen eigen
thümliche Überlassung des Festungsterrains zum Zweck der Wiederveraüßerung und 
Bebauung.

oder, sofern die Erwerbung des Terrains Seitens der Stadt Stettin nicht 
erfolgt, die Zahlung von 3 Millionen Thalern.

In dieser Alternative erkannte die Commission den Kernpunkt der ganzer! 
Frage. Die Diskussion richtete sich daher vorbehaltlich aller Specialen, auf die 
Erwägung jedes der beiden Vorschläge und auf eine Abwägung beider gegen
einander.

Darüber, ob der Ankauf des Terrains oder die Zahlung einer Zuschuß
summe den Interessen der Stadt mehr entsprechen würde, waren die Ansichten ge
theilt. Die Zahlung einer Zuschußsumme wurde empfohlen, weil dabei der Um
fang der entstehenden Verbindlichkeiten bestimmt zu übersehen sei; der Ankauf des 
Festungsterains involvire ein Spekulationsgeschäft, welches in seinem Verlaufe 
wie in seinen peeuniären Folgen unübersehbar bleibe und grundsätzlich vermieden 
werden müsse. Die aus dem Verlaufe der Bebauung der Neüstadt und aus der 
Zunahme der Bevölkerung bezüglich der künftigen Bebauung und Verwerthung 
des Festungsterrains von anderer Seite abgeleiteten Annahmen seien an sich schon 
trügerisch, noch mehr aber unter Voraussetzung der Aufhebung der Rayonbe
schränkungen, indem alsdann Ansiedelungen auf großen Flüchen außerhalb des 
Festungsterrains ermöglicht sein würden. Die Beschaffung der zum Ankauf er
forderlichen, jedenfalls sehr bedeütenden Capitalien, sei für die Stadt ohne tiefe 
Schädigung ihrer Finanzen nicht ausführbar. Außer der Verzinsung und Amor
tisation des Kapitals seien die der Stadt bei rascher Vergrößerung bevorstehenden 
Ausgaben für erweiterte Armenpflege, für das Schulwesen rc. in Betracht zu 
ziehen, sowie, daß die Steüerkraft unter solchen Verhältnissen nicht steigen, son
dern sinken werde.

Indessen wurde doch schließlich — noch abgesehen von der Kostensumme — 
der Ankauf des Terrains seitens der Majorität der Commission als der vortheil- 
haftere Modus anerkannt. Die Lage des Festungsterrains zwischen der innern 
Stadt und den Vorstädten, — gewissermaßen ein Ring, welcher die Peripherie 
der Gemeinde von ihren Kern trennt — ließ es als eine große Unbequemlichkeit 
erkennen, wenn ein Anderer, als die Kämmerei selbst, Eigenthümer desselben 
würde. Selbst wenn sich die Stadt ein absolutes Veto bei Aufstellung und Änderung 
des Bebauungsplanes sichern könnte, würde sie auf ein positives Gestalten des 
neüen Stadttheiles, worin doch recht eigentlich eine Gemeinde-Aufgabe gegeben 
sei, verzichten müssen; einen Bebauungsplan von vorn herein fehlerlos aufzustellen, 

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 119 
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erscheine unmöglich, die Gemeinde werde jede spätere Abänderung desselben 
nach ihrem Bedürfniß besonders zu bezahlen haben. Die Stadtverwaltung sei 
wegen geeigneter Baustellen zu einer ganzen Anzahl städtischer Etablissements in 
dringender Verlegenheit; sie werde dieselben, wenn sie nicht Herrin bes Terrains 
sei, ungebührlich theüer bezahlen müssen. Auch hinsichtlich der successiven und 
deßhalb minder kostspieligen Befriedigung von Gemeinde-Bedürfnissen werde sie 
minder selbstständig sein. — Die von der Minorität hervorgehobenen Besorgnisse 
wegen bevorstehender finanzieller Bedrängnisse wurden unter Voraussetzung einer 
den Kräften der Stadt angemessenen Erwerbungssumme von der Majorität nicht 
getheilt, vielmehr wurde geltend gemacht, daß die Vergrößerung des Kümmerei
vermögens durch das Festungsterrain den Credit der Stadt steigern und daß die 
im Falle des Terminkaufs erforderliche größere Anleihe eben wegen des sich 
darbietenden neüen Unterpfandes unter günstigeren Bedingungen zu beschaffen sein 
würde, als die geringere Anleihe einer Zuschußnahme bei Wegfall des Terrain
erwerbes.

Wenn nun auch hiernach nur die Majorität der Meinung war, der Erwerb 
des Festungsterrains sei in erster Linie zu erstreben und nur dann aufzugeben, 
wenn die schließlichen Forderungen des Staates die Kräfte der Stadt übersteigen 
sollten, so war doch anderseits die Commission einstimmig der Ansicht, 
daß die jetzigen Forderungen von 7, eventuell 3 Millionen unannehmbar 
sind: —

a) weil die Aufbringung derselben nach der Finanzlage der Stadt und nach dem 
noch beschänkten Maße ihrer Prästationsfähigkeit, die ja eben durch die Festuugs- 
verhältnisse beeinträchtigt worden ist, unmöglich erscheint;

b) weil die Stadt Stettin und die Stadt Damm, — deren Festungsterrain 
Seitens der Stadt Stettin in keinem Falle zu erwerben wäre, nicht alleinige 
Interessenten sind, sondern auch werthvolle Terrains in Grabow bei der Aufhebung 
der Festung betheiligt und deßhalb zu einer Abfindung heran zu ziehen sein 
würden)  eben so auch das allgemeine Staatsinteresse dabei concurrirt, Stettin 
als Handelsstadt zu heben;
*

c) weil die Zahlungsfristen für die von Stettin zu übernehmenden Summen 
zu kurz bemessen sind.

*) Nach angelegten Berechnungen liegen von Grabow 65 Mg. im ersten, 209 Mg. im 
zweiten, 196 Mg. im dritten Rayon, im Ganzen 470 Mg., d. i.: 85 Prct. der ganzen Fläche 
dieser Stadtgemeinde, die nur 552 Mg. groß ist.

Bei der sich hieran knüpfenden Erörterung, welche Offerten der Staatsregie
rung unter diesen Umständen zu unterbreiten seien, wurde für nöthig erachtet, zu
nächst ein Angebot für jeden der beiden Fälle zu formuliren.

Der hierauf gerichteten Berathung ist sodann ein in dieser Weise ausgearbeiteter 
Entwurf zu einem Gemeindebeschlusse zum Grunde gelegt, welcher schließlich in der 
aus der Anlage ersichtlichen Fassung angenommen ist.

Die Darstellung der weiteren Verhandlungen wird daher in Folgendem 
an die einzelnen Puncte des von der Commission festgestellten Entwurfs auge- 
schlossen.

Der den städtischen Behörden zur Annahme empfohlene „Gemeindebeschluß" 
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nimmt zwei Anlagen A. und B. in Bezug, welche die der Königl. Staatsregierung 
zu unterbreitenden Offerten, je nach dem der Ankauf des Festungsterrains erfolgt, 
oder unterbleibt, zusammenstellen. Der Text des Gemeindebeschlusses selbst ent
hält die AuMhrungsbestimmungen.

An beide Theile der Vorlage ist nicht der Maßstab zu legen, als ob sie er
schöpfend in den Details sein sollten und könnten. Die Commission hat es bei 
der gegenwärtigen Lage vielmehr nur für ausführbar gehalten, die Basis des 
Vertrages mit der Staatsregierung hinzustellen und diejenigen Punkte hervorzu
heben, welche eine eingehende Verhandlung mit der Staatsregierung erfordern 
werden, gleichzeitig aber zum Ausdruck zu bringen, daß die gemachten Vorschläge 
auf einer ernsten Würdigung der Wichtigkeit der beantragten Niederlegung der 
Festung beruhen und das man städtischer Seits den dringenden Wunsch hat, zu 
irgend einem annehmbaren Ausgleich zu gelangen.

Was nun zunächst die Vertragspropositionen A. u. B. betrifft, so gehen 
beide von der gemeinsamen Auffassung aus, daß für die Stadtgemeinde resp, 
deren Mitglieder durch die Niederlegung der Festung sowol in Bezug auf die 
Gesundheitszustände als auch in Bezug auf die Erwerbs- und Verkehrs-Verhält
nisse, bedeütende Vortheile in Aussicht stehen, welche die Bewilligung eines an
sehnlichen Zuschusses zu den durch anderweitige Festungsanlagen erwachsenden 
Kosten rechtfertigen. Die Höhe der Zuschußsumme sei abhängig von der 
Schätzung dieser Vortheile, aber begrünzt durch das Maß der finanziellen Kräfte 
der Stadt.

Im Falle der Erwerbung des Festungsterrains trete ein Unternehmen der 
Kämmerei hinzu, bei dessen Beurtheilung es sich wesentlich um die Zweckmäßig
keit der Erwerbung, das Kaufobject, die Angemessenheit des Kaufpreises und um 
die Frage handle, ob und wie weit die Gemeinde den finanziellen Anforderungen 
gewachsen sei, um auf einen günstigen, wenigstens nicht allzu nachtheiligen Ausgang 
rechnen zu dürfen.

Es ist schon oben hervorgehoben worden, daß die Commission den Ankauf 
des Festungsterrains vor der Zahlung einer Zuschußsumme den Vorzug geben 
würde; es ist also hier nur die Auffassung der Commission bezüglich der Einzel
heiten des Kaufgeschäfts darzulegen.

In Betreff des Kaufobjectes war die Commission einstimmig der Ansicht 
daß die Erwerbung von Terrain in Damm jedenfalls abzulehnen sei, wodurch 
sich den Annahmen der Staatscommissarien folgend, die von der Stadt Stettin 
zu beanspruchende Kaufsumme gleichzeitig um ca. 242.000 Thlr. vermindert. Die 
Commission beschränkt somit in § 1. des Entwurfs A. ihre Vorschläge auf das 
im Stadtbezirk von Stettin belegene Festnngsterrain.

Durch die Eröffnungen der Ministerial-Commissarien ist der Umfang dieses 
Terrains noch nicht speciell und definitiv festgestellt. Zwar ist in der Ver
handlung vom 11/14 Mai er. das entbehrliche Stettiner Festungsterrain auf 
ppt. 581 Morgen angegeben, von denen ca. 70 Morgen, die der Militairfiscus 
sich reserviren wollte, wiederum in Abzug kommen sollten; indeß ist nach späteren 
Mittheilungen anzunehmen, daß der Königl.. Fiskus für seine Zwecke mit 
40—46 Morg. ausreichen würde, deren specielle Bezeichnung noch erfolgen 
müßte.

119*
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Auf den Wunsch der Commission ist ein Situationsplan des Festungsterrains 
von Seiten des Königl. Fiskus mitgetheilt worden, der jedoch zu weiteren Rück
fragen Anlaß gab. Ein zweiter demnächst vorgelegter vervollständigter Plan wich 
von dem ersteren in mehrfachen erheblichen Bedingungen ab. Jedoch hat eine 
summarische Flüchenbercchnung ergeben, daß die im 2. Plane als Festungsterrain 
eingezeichnete Fläche, die Richtigkeit der Kartirung vorausgesetzt, nahehin mit der 
Annahme der Staatsregierung übereinstinlmt.

Die Commission ist unter diesen Umständen nicht der Meinung gewesen, daß 
es im jetzigen Stadium der Verhandlung schon eines speeiellern Nachweises der 
Flächen bedürfe, hat es vielmehr für ausreichend erachtet, durch die Fassung des 
§ 1. 2. des Entwurfes A. diejenigen Flächen zu bezeichnen, deren Erwerbung sie 
der Stadt sichern will.

Auf den abzutretenden Flächen sind ferner außer den verschiedenartigen 
Fortificationsanlagen, Mauern rc. mehrere Gebaüde in zerstreüter Lage vorhanden, 
von denen einzelne für städtische Zwecke mehr oder minder brauchbar sein würden. 
Die Commission will durch § 3 des Entwurfs A. der Stadt das Recht wahren, 
nach ihrer Wahl diese Gebaüde gegen Vergütigung des materiellen Werthes zu er
werben. Selbstverständlich wird aber dieser Punkt bei eintretenden Specialver- 
handlungen Modifikationen erleiden können.

Der folgende § 4 enthält die Bestimmungen über die anzubietende Kauf
summe, die Zahlungsraten und die Modalitäten der Kaufgelderberichtigung und 
gab wegen der eminenten Wichtigkeit seines Inhaltes zu vielfachen Erwägungen 
und auch zu Meinungsverschiedenheiten Veranlassung.

Im Allgemeinen war man darüber einverstanden, daß das Festungsterrain 
ein sehr werthvolles Object sei, für welches der Königl. Fiscus einen angemessenen 
Preis zu beanspruchen habe. Während aber der Staat nach den bisherigen 
Propositionen bei Bestimmung des Preises den Geldaufwand, der voraussichtlich 
zur Beschaffung von Compensationsbauten erforderlich werden mochte, zum Grunde 
gelegt wissen will, könnte die Commission bei ihren Veranschlagungen nur den 
beim Wiederverkauf voraussichtlich zu erzielende Erlös oder den Werth der Flüchen 
bei eigner Benutzung in Ansatz bringen, außerdem aber den Werth derjenigen Vor
theile in Berechnung ziehen, welcher nach ihrer Meinung für die Einwohner der 
Stadt, abgesehen vom Kaufgeschäfte, aus der Beseitigung der Festungswerke ent 
stehen werde, mit andern Worten, die gelegentlich des Entwurfs B. zu erörternde 
Zuschußsumme. Sodann aber kam wiederum in Frage, in welchen Terminen die 
Stadt die festzusetzende Kaufgeldersumme bezahlen müsse, welchen Verlanf das 
Verkaufsgeschäft und die Bebauung des Festungsterrains voranssichtlich haben 
werde und ob die Prästationsfähigkeit der Commune nnd deren Mitglieder den 
ans diesen Prämissen abzuleitenden Anfordernngen gewachsen sein möchte.

Von der einen Seite wnrde ans den bereits oben gegen das Ankaufsgeschäft 
überhaupt geltend gemachten Gründen hergeleitet, daß auch eine Kauf- und Ab
findungssumme von insgesammt 4 oder 3 Millionen die Kräfte der Gemeinde über
steige und die Gefahr völligen Ruins involvire. Dagegen wurde von anderer 
Seite ausgeführt, daß die Schwierigkeiten nicht unüberwindlich seien und daß für 
die zn bietende Gesammtsumme sich wohl Anhaltspunkte aus der Vergangenheit 
finden ließen.
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Eine specielle Discussion über die Wahrscheinlichkeiten bei der Abwickelung 
des ganzen Geschäftes hat nicht stattgefunden, da dieselbe nothwendig resultatlos 
hätte bleiben müssen. Jedoch ist im Laufe der Verhandlungen von einzelnen 
Mitgliedern der Commission versucht worden, die zu erwartende Entwickelung 
die Verhältnisse und finanziellen Folgen näher darzulegen. Die Majorität der 
Commission hat mehr oder minder mit Reserve, sich dieser Auffassung ange
schlossen, aus welcher schließlich die Proposstiouen des § 4 sich entwickelt haben. 
Die demselben zum Grunde liegende Déduction ist folgende:

Es sei die Annahme berechtigt, daß Stettin, wenn die Festungswerke fallen, 
mindestens in demselben Grade an Bevölkerung und Gebaüden zunehmen werde, 
als dies in den letzten Jahrzehnten geschehen. Andernfalls müsse man an der 
Entwicklungsfähigkeit der wirthschaftlichen Grundlagen der Stadt zweifeln. Die 
Zunahme der Bevölkerung werde auch den Nachfragen an Baustellen entsprechen. 
Seit der von 1847 bis 1868 ausgeführten Stadterweiterung sei der Taxwerth 
der bei der Feüersocietät versicherten Gebaüde fast um das Doppelte gestiegen, 
die Einwohnerzahl aber habe sich in der Stadt jährlich itni mindestens 3 Prct., 
in den umliegenden Ortschaften aber, welche die überschüssige Bevölkerung aus 
Stettin aufnahmen, nach ungleich höheren Sätzen vermehrt.*)  Nehme man nach 
diesen Vorgängen nur einen Zuwachs an Einwohnean von 3’/6 Prct. an, so würde 
der Zuwachs schon iu 16 Jahren rund 50 Prct. betragen. Nehme man 
ferner an, daß sich V« davon im zweiten, Vt im ersten Rayon und 2/4> im jetzigen 
Festungsterrain niederlassen, so würde nach Verlauf von 16 Jahren im letzteren 
fchon ein Stadttheil von der Große des vierten Theiles der jetzigen Stadt sich 
gebildet haben. Dazu bedürfe es der Bebauung von nur 120 Mg., denn die 
jetzige innere Stadt enthält etwa 485 Mg. Von jenen 120 Mg. kommen 
etwa '/3 auf Straßen und Plätze, 2/3, also ca. 80 Mg. auf Baustellen. In dem 
frei werdenden Festungsterrain sei eine erheblich größere Fläche von Baustellen erster 
Qualität enthalten, deren Verkaufspreis mit 1 Thlr. 5 Sgr. pro Q.-Fuß nicht 
zu hoch veranschlagt erscheine. Gelänge der Ankauf von 80 Mg. in 16 Jahren, 
wozu nur etwa 4(X) Baustellen erforderlich seien, so würde das Kaufgeld bereits 
2.400.000 Thaler betragen und die Stadt noch im Besitze von 270 Mg. Bau
stellen sich befinden. Rechne man den Verkaufspreis dieses Besitzstückes bei allmäliger

*) Durch nachträgliche specielle Ermittelungen, die bei der Berathung der Commission noch 
nicht vorlagen, sind die obigen Angaben wie folgt vervollständigt. Die int Jahre 1844 vor
handenen aufnahmefähigen Haüser Stettins waren bei der städtischen Feüersocietät taxirt und 
versichert mit ......................................................................................................... 9.707.675 Thlr.
die im Jahre 1868 vorhandenen dagegen mit  19.373.600 Thlr. 
Die Bevölkerung Stettins wuchs in den 16 Jahren 1839—1855, ohne daß Inkorporationen 
stattfanden, von 34.400 E. auf 53.100, oder 54 Prct., jährlich um 3'/g—3l/2 Prct. Seit 1858 
kamen Jncorporationen zu Stande; indessen machte sich schon seit 1855 ein Herausströmen der 
überflüssigen Bevölkerung aus Stettin nach den außerhalb der Festungswerke belegenen Vor
städten und selbständigen Ortschaften bemerkbar. In 12 Jahren, 1856—1867, wuchs Grünhof von 
2480 bis auf 5130 Einwohner (107 Prct.), Bredow von 1620 auf 3440 (112 Prct.), Zülchow 
von 1300 auf 2930 E. (125 Prct.), Bredow-Antheil von 860 auf 2740 E. (220 Prct.), Grabow 
von 4380 auf 6600 E. (51 Prct.), die Gesammtheit der Bevölkerung von Stettin und von den 
genannten Vorstädten und Ortschaften von 63.680 auf 84.420 E., oder um 321A Prct. ; es ist 
also bei Berücksichtigung der Choleraepidemie von 1866, welche 2236 Menschen wegraffte, 
in den 12 Jahren 1856—67 eine durchschnittliche Zunahme um 3 Prct. nicht zu hoch gegriffen.
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Veraüßerung mit 22 Sgr. pro Q.-Fuß, so würde die Stadt noch die Aussicht auf 
elnen weitern Erlöß 2.7OO.OOO Thlr. haben. Sollten ferner die Einebnungskosten 
1 Million Thaler erfordern, so würde ein Angebot von 4.000.000 Thlr. noch 
immer Deckung finden, so fern die Zahlung an den Staat sich auf den ganzen 
Zeitraum der Bebauung vertheilen ließe. Dadurch, daß diese Voraussetzung 
nicht ziltreffe, weil der Staat baldige Abwickelung der Kaufsumme beanspruche 
werde bei dem Ankaufsgeschäft allerdings ein bedeütendes Risiko herbeigeführt 
werden, Da es. sich jedoch nicht allein uni den Ankauf und dessen Resultate, 
sondern gleichzeitig um die Gewinnung allgemeiner Vortheile in gesundheitlicher 
und wirthschaftlicher Hinsicht, ferner um die Gewiguuug besonderer Vortheile für 
, b., àsttzer der Grundstücke in den Rayons handel?, so sei ein Angebot von 
4 Millionen im Ganzen nicht als unerschwinglich anzusehen, sofern die Lasten, 
welche durch die beim Aukaufsgeschäfte (wegen der Differenz der Termine für 
Ausgabe und Einnahme) unvermeidlichen Vorschüsse entstehen, nicht höher werden, 
als den Einwohnern und den Besitzern im Rayon in der Form von Steüern 
zur Vergütigung für die Vortheile der Entmanteluug Stettins billigerweife zuge- 
muthet werden dürfe. Das Eintreten dieser Eventualität liege außersalb der 
Wahrscheinlichkeit.

Cfr unten bei Entwurf B. und bei Passus IV. des Gemeiudebeschlusses.
Dem auf das Vorstehende gegründeten Vorschläge, dem Staate als Gesammt- 

abfindung die Summe von 4.000.000 Millionen Thaler anzubieten, wurde uur 
noch das Angebot von 3 Millionen eutgegenstellt. Es wurde aber vou anderer 
Seite als bedenklich bezeichnet, die Verhandlungen durch ein für den Staat 
unannehmbares Gebot der Gefahr des Scheiterns auszusetzen und bei der Ab
stimmung mit 10 gegen 4 Stimmen das Angebot auf 4 Millionen Thaler 
festgestellt.

, 2n Betreff des sonstigen Inhaltes des § 4 sind Meinungsverschiedenheiten 
bei der Discussion nicht hervorgetreten. Die Commission hat 'geglaubt, längere 
Zahlungsfristen uà andere als die vorgeschlagenen Zahlungsmodalitäten nicht 
m Antrag bringen zu dürfen, da die Forderung des Staates ans ungleich kürzere 
Fristen und baare Zahlung gerichtet ist.

Zu § 5 und 6. Die vorgeschlagenen Festsetzungen bezwecken, gegenüber 
dem Verlangen des Staates, das Festungsterrain nur nach Maßgabe 'des Vor
schreitens der Compensationsbauten zu übergeben, — die Sicherstellung für die 
Stadt, rechtzeitig in den Besitz eines Terrains zu gelangeu, welches eine um
fassende Erweiterung der Stadt zuläßt und anderer Seits,' nur nach Verhältniß 
der vorschreitenden Schleifung der Festungswerke Zahlung zu leisten.

Die Commission glaubt hierbei den Intentionen der Staats-Commissarien 
zu begegnen. Im Einzelnen aber würden diese Punkte späterer eingehender Ver
handlung behufs definitiver Regulirung vorzubehalten sein.

Bei der Schlußabstimmung wurde demnächst Entwurf A im Ganzen mit 
10 gegen 3 Stimmen angenommen.

3uin Entwürfe Beilage B. § 1. Gegenüber der eventuellen Proposition 
der Staatsregierung, daß als Kostenbeitrag Behufs Entmanteluug der Stadt 
Stettin eine Summe von 3 Millionen Thalern zu zahlen sei, (Verhandlung 
vom 11. u. 14. Mai er.) wurden in der Commission zwei Vorschläge gemacht, 
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von denen der eine auf Zahlung von 600.000 Thlrn. in 5 Jahresraten a 120.000 
Thlr., der andere auf Zahlung 1.250.000 Thlrn. in 5 Jahresraten ge
richtet war.

Der erste Vorschlag basirt auf einer Réduction der von den städtischen Be
hörden im Jahre 1865 bewilligten Garantie einer Rente in Capital, unter Be
rücksichtigung der Zahlungsfrist von 5 Jahren.

Der zweite Vorschlag dagegen geht von der Erwägung aus, welche Steüer- 
last der Einwohnerschaft für die aus der Schleifung der Festung sich ergebenden 
Vortheile zugemuthet werden könne und berechnet aus der Jahressumme der 
(Steuern, welche bei Ausführung des Entwurfes A erforderlich sind, die Kapital
summe dessen, was dem Königl. Fiskus bei Annahme des Entwurfes B ange
boten werden kann, wobei davon ausgegangen ist, daß die Lasten für die zu 
erwartenden allgemeinen Vortheile doch nicht höher werden dürfen, als diejenigen 
Lasten, durch welche gleichzeitig auch noch die Erwerbung des Terrains ermög
licht werden soll. Unter Berücksichtigung von Zinsen und Amortisation ergiebt 
sich auf diese Weise das Kapital von 1.250.000 Thlrn.

Die Majorität der Commission war nun der Meinung, daß die Königl. 
Staatsregierung die nach dem ersten Vorschläge zu bietende Summe von 600.000 
Thlr. als eine annehmbare oder als eine weiteren Verhandlungen zu unter
legende nicht werde ansehen können und entschied sich deßhalb bei Anwesenheit 
von 13 Mitgliedern mit 8 Stimmen gegen 5 für das Angebot von V]4 Mil
lionen Thlrn.

Zu § 2—5. Die weiteren Vorschläge des Entwurfes B haben nur zum 
Zweck: die Stadt gegen nachtheilige Verzögerungen bei der Schleifung zu sichern 
und ihr einen zureichenden Einfluß auf den Bebauungsplan und die Entwicke
lung der neuere« Stadttheile vorzubehalten. Widerspruch wurde dagegen nicht 
erhoben, doch wurde nicht verkannt, daß es sich hierbei mehr um Darlegung der 
Grundsätze, als um definitive Feststellung des Details handele.

Die Annahme des Entwurfs B im Ganzen erfolgte ohne Widerspruch.
Nachdem nun durch die Formulirung der Entwürfe A und B die Möglich

keit geboten war, beide Vorschläge genauer gegeneinander abzuwägen, als es bei 
den einleitenden Debatten hatte geschehen können, wurde nunmehr bei der jetzt 
folgenden Debatte über den Tenor des vorzuschlagenden Gemeindebeschlusses die 
Stellung der Commission zu den beiden Propositionen der Staatsregierung de
finitiv signirt.

Der Entwurf zum Gemeindebeschlusse hatte dem Staate nach I und II die 
Auswahl unter beiden Geboten freigelassen; aus der Mitte der Commission 
wurde indessen ein Amendement dahin eingebracht,

daß die Stadt sich bereit erkläre, mit der k. Staatsregierung über den Ent
wurf B zu unterhandeln.

Dieses Amendement wurde bei Anwesenheit von 13 Commissionsmitgliedern 
mit 9 gegen 3 Stimmen abgelehnt, während ein Mitglied sich der Abstimmung 
enthielt. Demnächst wurde der Passus I und ebenso der Passus II mit 9 gegen 
4 Stimmen angenommen.

Gegen den Passus III wurden Einwendungen nicht erhoben. Voraussetzung 
war dabei, daß die Anleihe nur soweit aufzunehmen sei, als nicht andere dis
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ponible Mittel sich ergeben würben. Die Bedarfs-Summe war vorerst einer 
speziellen Erörterung nicht zu uuterwerfen, auch deshalb nicht, weil die Höhe 
des Bedarfs eine verschiedene ist, je nachdem der Vorschlag nach A oder B von 
der Königl. Staatsregierung vorgezogen werden sollte.

Nach Passus IV' soll, in jedem der beiden Fälle, die Verzinsung und Amor
tisation der erforderlichen Anleihe durch eine Realsteüer nach besonderen Ab
stufungen, einen Personalsteüer-Zuschlag von 33 Prêt, aufgebracht 
werden.

Die Commission ist dabei von der Ansicht ausgegangen, daß der städtische 
Grundbesitz, auch in der innern Stadt, nach den Erfahrungen, die bei Stadt- 
ertoeiterungen, soviel bekannt, ohne Ausnahme gemacht sind, durch die Schlei
fung der Festung eine namhafte Werthssteigerung erfahren werde, welche eine 
Präeipualbelastung rechtfertigt. Die sonst wol geaüßerte Meinung, daß die 
Lasten der Schleifung der Festung, wenigstens bei Ausführung des Entwurfes 
B, ausschließlich den Grundbesitzern in den Rayons, aufzuerlegen seien, fand 
hiernach keine Vertretung, selbst abgesehen davon, daß eine derartige Heranziehnng 
gesetzlich unzulässig und thatsächlich unmöglich sein würde. Der von den Staats- 
Commissarien angedeütete Vorschlag zu freiwilligen Beisteüern anzuregen, ■ fand 
gleichfalls keine Unterstützung. Dagegen wurde von mehreren Seiten besonders 
betont, daß, da die Grundbesitzer in den Rayons den weitaus größesteu Vor
theil von der Aufhebung der Festnng haben würden, es nur gerecht und billig 
sei, dieselben bei Feststellung der Realsteüer vorzugsweise- heranzuzeihen, um 
namentlich auch gegenüber den mit Grundbesitz nicht angesesjenen Einwohnern, 
welche zur Personalsteüer beitragen müssen, eine möglichst zutreffende Ausgleich
ung herbeizuführen.

Die vorgeschlagene Cumulation von Personalsteüer und Realsteüer und die 
Veranlagung der letzter» nach bestimmten Stufen und Zonen, je nach dem zu 
erwartenden Vortheile, erschien der Commission gerecht, auch nach der bestehenden 
Gesetzgebung und speziell nach dem von vielen Kreisverbänden bei Chanssee
bauten und von Deichverbänden gegebenen Vorgängen unbedenklich zulässig. 
Das Zutreffende der ersteren Analogie wurde namentlich noch mtä dem Um
stande, daß Stettin gleichzeitig einen Stadtkreis bildet, hergeleitet.

Die für die Realsteüer vorgeschlagene Seala wurde nach specieller Erörte
rung der Verhältnisse der einzelnen Stadttheile und nachdem mehrere Vorschläge 
gemacht worden waren, mit starker Majorität acceptirt.

Dieselbe bewegt sich innerhalb der Gränze von 20 Sgr. Jahressteüer für 
je 100 Thlr. Mietvertrag in der innern Stadt, bis 8 Thlr. Jahressteüer für 
je 100 Thlr. Mietvertrag int ersten Rayon.

Es konnte noch fraglich erscheinen, ob statt der Realbesteüernng etwa die 
Auferlegung einer Rente stattfinden solle. Indessen war der Auferlegung einer 
Steüer der Vorzug zu geben, weil für die Rente die Schätzung der Möglichkeit 
der Bebauung die Grundlage bilden müßte, während die Besteüerung nur schon 
vorhandene Werthe trifft und weil die Auferlegung einer Rente von der nicht 
zu erwartenden Zustimmung aller Interessenten abhängig sein würde.

Gegenüber dem oben bereits erwähnten Verlangen, die Personalsteüer im 
Vergleich zur Realsteüer nicht übermäßig hoch sestzustelleu, war es nöthig, den
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Ertrag der gegen die ursprünglichen Vorschläge bezüglich der Rayons durch die 
angenommene Scala schon wesentlich erhöhten Realsteüer näher zu prüfen und 
den Bedarf an Steuern im Ganzen ins Auge zu fassen. Mit Rücksicht auf das 
oben Gesagte kam es hierbei hauptsächlich darauf an, sich den Geldbedarf bei 
Annahme des Entwurfes Beilage A möglichst klar zu machen. Im Anschluß 
an die oben mitgetheilten Annahmen über den muthmaßlichen Verlauf der Be
bauung resp. Bevölkerungszunahme, ist hierüber der Commission eine Veran
schlagung vorgelegt worden, welche auf folgender Argumentation beruht:

Unter den im Entwürfe Anlage A vorgeschlagenen Zahlungsmodalitäten 
unb unter der Weltern Annahme, daß der Zuwachs an neüverkauften Baustellen 
lm Festungsterram allmälig ansteige, dergestalt, daß im 1. Jahre Nichts,

im 2. und 3. je 2 Mg. = 4.
- 4. - 5.-3 = = 6.
- 6. - 7. - 4 - -- 8.
- 8. - 9.-5 =. = 10.

Summa

im 10. und 11. je 6 Mg. — 12.
- 12. - 13.-7 - = 14.
- 14. -8 - --- 8.
- 15. - 16. - 9 - — 18.

80 Mg.
(= etwa 400 Baustellen) verkauft würden, endlich unter Taxirung der Kosten 
der Straßen-Anlagen und Einebnungen mit 300.000 Thlr. für 40 Ma Stra
ßen rc. ergibt sich als Folge des Geschäfts die Nothwendigkeit, durch Anleihe 
1 4 ä lwnen baares Geld zu beschaffen, weitere 200.000 Stadtobligationen, 
und 100.000 Thlr. Hypotheken dem Staate zu übereignen. Diese Nothwendig 
kelt tritt allmälig heran; sie kann überstanden werden, wenn es gelingt, während 
der vorausgesetzten 16jührigen Periode 2 Millionen fünfproc. Stadtöbligativnen 
und zwar die ersten 500.000 Thlr. in den ersten beiden, die zweiten 500.000 
Thlr- m dem 3. bis 5. die dritten 500.000 Thlr. im 6. bis 11., die letzten 
^00-OM Thlr. im 11. bis 16. Jahre znm (Surfe von 83'/3 zu emittiren. Aus 
^..àsswn dieser Anleihe würde der Stadt an Zinsen und Amortisation (in 
39jahnger Penode) eine dauernde Ausgabe von 40.000 Thlr. im ersten, bis 
gu 1M.000 Thlr. im 16ten Jahre erwachsen. Durch Verwendung eines Theils

^^/"Überschüsse würde sich diese Ausgabe aus 30.000 Thlr. bis 
120.000 Thlr. oder im Durchschnitt des 8ten Jahres etwa auf 75.000 Thlr. 
ermäßigen. . Diese letztere Summe aber müßte durch Besteüerung aufgebracht 
werden. Die proponirte Realsteüer ergebe bei Beginn der 16jährigen Periode 

bei einem Monatssoll jährlich

a) in der jetzigen innern Stadt 4800 Thlr. 9600 Thlr.
b) int gegenwärtigen Festungsterrain — — ' o ---
c) im 1. Festungsrayon 100 - 2400 -
d) im 2. Rayon 300 - 5400 -
e) tut 3. Rayon 200 - 1200 -
f) außerhalb der Rayons 180 - 360 -

m . , , . , 5580 Thlr. 18960 Thlr.
Bringt man nun nach den oben gemachten Annahmen während der ersten 16jüh- 
rigen Periode einen Zuwachs in Rechnung

Landbuch von Pommern; Th. Il, Bd. IX. 120
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ad b. gleich ’/4 von a.
ad c. einem solchen gleich Vs - -
ad d. - - s Vs 5

so würde nach 16 Jahren zu erwarten sein ein Erträgniß 
bei einem Monatssoll jährlich

7980 Thlr. 58560 Thlr.
Die Realsteiier würde also liefern 19.000 Thlr. bis 58.000 Thlr. lührüch, ober

ad a.
an Staatssteüer von 

4800 Thlr. 9600 Thlr.

ad b. 1200 - 14400 -
ad c. 700 - 16800 -
ad d. 900 - 16200 -
ad e. 200 . - 1200 -
ad f. 180 - 360 -

int Durchschnitt des 8. Jahres VON 75.000 Thlr. durch Zuschlag zur Personal-

steiler noch aufgebracht werden: . ... . a Q ~
11.000 Thlr. bis 62.000 Thlr. oder int Durchschnitt des 8. wahres 

Die directs Personalsteüer lieferte 1868 107.000 Thlr.; sie wurde, wenn pro 

Kops derselbe Steuersatz bliebe, im 8. Jahre be. -wer Vermehnmg der @uu 
wohnerzahl von nicht ganz -/. der .etz.gen Bevölkerung etwa 30.0M Thlr. nach 
16 Jahren bei einer um 50 Prozent vermehrten Bevölkerung 162.000 Thlr.

t,ltrQ®er Durchschnittsbedarf im 8. Jahre, von 36.500 Thlr. würde 28 Prêt, 

der Bedarf im 16. Jahre 38 V2 Prêt. Zuschlag zur Personalsteuer erfordern; da 
aber in der ersten Hälfte der 16jährigen Periode saft der Anleihe emitürt 
werden müssen und die Einnahmen aus Terramverkaufen m diejer Zeit noch 
nicht V3 der bis zum Ende der Periode zu erwartenden Kaufgelder ausmachen, 
so ergibt sich als nothwendig, den Zuschlag zur Personalsteuer auf 33 /3 Prêt.

2öenn nun auch die Commission nicht in der Lage war, diese Darlegung 
ohne Vorbehalt sich anzueignen, so gelangte doch gleichfalls zu demReultate 
daß der Zuschlag zur Personalsteüer unter 33 */3 Prct. nicht festgesetzt n ei bin 
könne. Auch die Frage, ob die aus dem Obigen sich ergebende Belastung durch 
die für die Stadtgemeinde und deren Mitglieder entstehenden allgemeinen und 
besonderen Vortheile ausgewogen werde, wurde bejaht, ebenso auch anerkannt, 
daß diese Belastung nicht gescheüt werden dürfe, und «6ernontmen toetben muffe 
wenn die Festunasfraae überhaupt zur Lösung kommen solle. Es wurde hierbei 
daraus hingewiefen, daß die im Ähr- 1865 von den städtischen Behörden be- 
schlossene Garantie bis auf Höhe von 150.000 Thlr. jährlich, mindesten» eine 
durch chnittliche Belastung von 75.000 Thlr. mvolvirt haben wurde.

Der Passus V des Entwurfes zum Gemeindebeschluß gab zu Einwendungen 

nicht ààstung. .fl Aussicht genommene Verwendung der Sparkassenüberschüsse 
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zur Deckung des Geldbedarfs wurde ebenfalls nicht beanstandet. Die hierzu er
forderliche besoudere Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nach Ansicht der 
Commission nicht zu bezweifeln.

Unter VII des Entwurfes zum Gemeindebeschlusse ist eine anderweitige 
Regulirung der Realsteüer und des Zuschlages zur Personalsteüer Vorbehalten, 
um vou vornherein festzustellen, daß die proponirten Steüern nicht als unter 
allen Umständen unabänderliche angesehen werden.

Nachdem somit der Entwurf in seinen einzelnen Abschnitten festgestellt war, 
wurde über denselben noch im Ganzen abgestimmt und mit 10 Stimmen gegen 
2 beschlossen: — den anliegenden Entwurf zu einem Gemeindebeschluß nebst den 
dazu gehörigen Anlagen A und B den städtischen Behörden zur Annahme zu 
empfehlen.

Gemeindebeschluß.
I. Die Stadtgemeinde Stettin erklärt sich bereit, mit der Preüßischen Staats

regierung auf Grund des beiliegenden Entwurfs A über den Ankauf des Stettiner 
Festungsterrains zu unterhandeln.

II. Sollte es die Staatsregierung nicht in ihrem Interesse finden, die Ver
handlung auf Grund des Entwurfs A einzuleiten, so ist die Stadtgemeinde er- 
bvtig, zu den mit der Schleifung und der fortifieatorischen Ersetzung der Festung 
verbundenen Kosten einen Beitrag nach Maßgabe des Entwurfs B zu leisten.

III. Das zur Erfüllung der von der Stadt in dem einen oder dem andern 
Falle I oder II einzugehenden Verpflichtungen nöthige Kapital soll durch Anleihe 
beschafft werden.

IV. Bis dahin, daß diese Anleihe getilgt ist, werden Behufs Verzinsung und 
und Tilgung derselben von dem Beginn des auf den Erlaß des Schleifungs
Befehls folgenden Kalenderjahres an, folgende außerordentliche Gemeindesteüern 
erhoben:

1, eine Realsteüer, welche gleichkommt für die Gebaüde und Liegen
schaften:
a, in der jetzingen innern Stadt 2
b, in dem jetzigen Festungsterrain 12
c, im ersten Festungsrayon 24
d, im zweiten Festungsrayon 18
e, im dritten Festungsrayon 6
f, in dem außerhalb der Rayons

liegenden Theile des Stadtgebiets 2
Monatsraten der Staats-Gebaüde- und der Staats-Grundsteüer.
2, ein Zuschlag von 33 ’/3 Procent zu der jetzigen Höhe der Portion 

(§ 11 des Reglements vom 26. Januar 1861) oder ein entspre
chend hoher Zuschlag zu der die Portionssteüer derzeit etwa er
setzenden anderweitigen directen Gemeinde-Personal-Steüer.

V. Im Falle daß das Festungsterrain von der Stadt auf Grundlage des 
Entwurfs A erworben wird, werden die aus dem Wiederverkauf des Terrains 
gelösten Kaufgelder zur Decküng der nöthig gewordenen oder noch werdenden 

120*
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Einebnungskosten, mit dem ganzen übrigen Betrage aber zur Abstoßung der con- 
trahirten Schuld verwendet.

VI. Während des zu IV gedachten Zeitraums werden sowol im Fallei wie 
im Falle II die Überschüsse der Sparkasse gleichfalls zu dem bei Punkt IV be
zeichneten Zwecke verwendet.

VII. Die anderweitige Umlegung der zu IV unter Nr. 1 beschlossenen Real- 
steüer unter die einzelnen Klassen von Realien bleibt Gegenstand einer von 5 zu 
5 Jahren vorzunehmenden Beschlußfassung der städtischen Behörden. Eine Her
absetzung einer oder beider Zuschlagssteüern ist nicht ausgeschlossen, sobald das 
absolute Erträgniß derselben den Bedarf zur Deckung der eingegangenen Ver
bindlichkeiten übersteigt.

Entwurf A.
Beilage zu Punkt I des Gemeindebeschlusses.

§ 1. Die Preüßische Staatsregierung tritt der Stadtgemeinde Stettin das 
zwischen der innern und der aüßern Festungsgränze und innerhalb der Gemeinde
gränzen gelegene fiskalische Terrain einschließlich des ehemaligen Festungshafens 
und des Artillerie-Zeüghofes am Frauenthor zu unbeschränktem Eigenthum ab.

§ 2. Ausgenommen bleiben 40 Morgen, deren Auswahl in möglichst arron- 
dirten Flächen der Staatsregierung zusteht, nur darf kein Theil derselben int 
Festungshafenterrain und in demjenigen Terrain liegen, welches t>oii der Königs- 
thor-Passage, der aus dem Königsthor führenden Fahrstraße nach Grabow, dem 
städtischen Begräbnißplatz, der Steinstraße, einer in Verlängerung derselben ge
zogenen Linie nach der Oder, dem Oderstrom, der Junkerstraße, dem Klosterhof, 
der Petri-Kirchstraße, dem Petrikirch- und dem Königsplatz eingeschlossen ist.

§ 3. Die auf den dem Fiskus reservirten Flächen zur Zeit stehenden Ge- 
baüde bleiben ein Eigenthum desselben, die auf den nicht reservirten Flächen be
findlichen Baulichkeiten jeglicher Art gehen in das Eigenthum der Stadt über, 
die darunter begriffenen frei stehenden Gebaüde jedoch, falls die Stadt sie er
werben will, nur gegen baare Bezahlung des Materialien-Werthes.

§ 4. Die Stadtgemeinde zahlt außer den im § 3 am Schluffe gedachten 
Summen als Kaufpreis:

vier Millionen Thaler
in 16 Jahresraten zu je einer Viertel Million, zur Hälfte jeder Rate in baarem 
Gelde, zum dritten Viertel in üprocentigen pupillarisch sicheren Hypothek-Forde
rungen, zum letzten Viertel in Stettiner Stadt-Obligationen, welche die Staats
regierung, wenn sie 5 Proeent Zinsen gewähren, zum Nennwerth, wenn sie 4'/2 
Prêt, gewähren, zum Kurse von 90 Prêt, in Zahlung annimmt.

§ 5. Die 16jährige Zahlungs-Periode beginnt mit dem Anfang des, auf 
den die Schleifung der Festung anordnenden Allerhöchsten Erlaß folgenden, 
Kalenderjahrs und wird, wenn nach Verlauf des sechsten Jahres nicht das ganze 
Kaufobjekt der Stadt übergeben ist, unterbrochen und um die Zeit ver
längert, welche bis dahin, daß dies geschehen, nach Ablauf des sechsten Jahres 
verstreicht.

§ 6. Die der Stadt zu verkaufenden Gebaüde (§ 3 am Schluß) siud spä
testens binnen 3 Jahren, dasjenige fiskalische Terrain, welches in dem am Schlüsse 
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des § 2 begründen Flächenabschnitt liegt, ist gleich bei Beginn der Zahlungs
periode, der Stadt zu übergeben; im Übrigen sind Streifen von 300 Fuß 
Breite zu jeder Seite der Thorpassagen zu jeder Zeit nach Belieben der Kaüfe- 
rin abzutreten.

Entwurf B.
Beilage zu Punkt II des Gemeindebeschlusses.

§ 1. Die Stadtgemeinde Stettin zahlt an die Staatsregierung, wenn die- - 
selbe die Schleifung der Festungswerke von Stettin mit der Maßgabe anordnet, 
daß die Rayon-Beschrünknngen aufhören:

1.250.000 Thaler 
in 5 Jahresraten zu 250.000 Thlr. anfangend mit dem auf die Schleifungs
Ordre folgenden Kalenderjahr in baarem Gelde.

§ 2. Ist die Schleifung nicht im 6. Jahre beendet und Stettin zu einer 
mit keinem Theile mehr den Rayonbeschränkungen unterliegenden offnen Stadt 
durch die Staatsregierung erklärt, so verzinst der Staat bis dahin, daß dieses 
geschieht, die gezahlte Summe mit 5 Procent.

§ 3. Der Bebauungsplan für das Festungsterrain und jede Abänderung 
des einmal genehmigten Plans bedarf zur Gültigkeit der Zustimmung der städ
tischen Behörden.

§ 4. Der Zeitpunkt, in welchem die Stadtgemeinde die auf dem Festungs
terrain entstandenen Straßen und Plätze als Eigenthum und zur Unterhaltung, 
Beleüchtung u. s. w. übernimmt, sowie die Bedingungen dieser Übernahme unter
liegen der freien Vereinbarung zwischen den Adjacenten einer- und den städtischen 
Behörden andrerseits.

§ 5. An diese Offerte hält sich die Stadt nicht mehr gebunden, wenn die 
Schleifung nicht binnen 3 Jahren beginnt.

Kaum war die Kunde von den Beschlüssen der gemischten, aus Mitgliedern 
des Magistrats und der Stadtverordneten zusammen gesetzten Commission verlautbart 
worden, als sich ein Schrei des Entsetzens erhob, der die ganze Stadt wie ein Lauf- 
feüer durchlief. Voran das Spießbürgerthum der großen und kleinen Hausbesitzer 
in der Alt- wie in der Neüstadt, das in den Vorschlägen der Commission eine 
Vermögens-Beschädigung doppelter Art erblickte, ein Mal, wie schon früher, Ent- 
werthung ihrer Haüser durch die in Aussicht stehender Verminderung der Wohnungs
noth, das andere Mal Belastung mit einer außerordentlichen Grundsteüer auf 
eine unabsehbare Zeit hinaus. Der nicht grundangesessene Theil der Bevölkerung, 
der mit einer namhaften Erhöhung der Personalsteüer bedroht war, schloß sich 
den Hausbesitzern um so mehr an, als derselbe wie das in großen Handelsstädten 
eine gewöhnliche Erscheinung ist, beständig fluctuirt, beständig zu- und abfließt, je 
nachdem — das Geschäft geht, und der in Stettin zahlreich vertretene Beamten
stand aller Dikasterien, der keinen festen Wohnsitz hat und haben kann, weil er 
jeden Augenblick gewärtig sein muß, daß ihm der betreffende Minister im Interesse 
des Staatsdienstes einen andern Wohnsitz anweiset. Uns, die wir jetzt schon 
durch hohe Personalsteüer zu den Gemeindelasten ein Beträchtliches beitragen, 
kümmert es ganz und gar nicht, ob die Grundbesitzer im Rayon-Bezirke ihre 
Liegenschaften höher verwerthen können, wenn die Festungswerke fallen, uns fehlt 
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alle Neigung, ihnen dazu behülflich zu sein, durch Übernahme einer gesteigerten 
Personalsteüer um ein volles Drittheil des bisherigen Betrages.

Die mit den Vorschlägen der gemischten Commission Unzufriedenen sammelten 
sich im November 1869 um einen kleinen Kern von Gesinnungsgenossen, der sich 
in der Stadtverordneten-Vesammlung gebildet hatte. Man erblickte in dem Plane 
der Commission eine gewagte Spekulation, die für die Stadt große Schulden, 
für die Bewohner Stettins unerschwingliche Lasten und die Zerrüttung der 
finanziellen Verhältnisse der Stadt unumgänglich im Gefolge haben werde, und 
zu welcher die städtischen Behörden in keiner Weise berechtigt seien. Die Gegner 
der Commission erhoben daher förmlichen Protest gegen die gefährliche Spekulation. 
Namentlich protestirten sie dagegen, daß irgend eines der Mitglieder im Magistrats- 
Collegium und in der Stadtverordneten-Versammlung sich an den Berathungen 
und der Beschlußfassung über die schwebende Frage betheilige, welche selbst oder 
deren nähere Angehörige ein Grundstück in einem der drei Rayons besitzen, und 
welche daher ein gesondertes Privat-Jnteresse bei der Beseitigung der Festungs
werke haben. Die Protestirenden bezogen sich auf die St. O. vom 30. Mai 
1853, welche in § 44 ausdrücklich verordnet: — „An Verhandlungen der Stadt
verordneten-Versammlung über Rechte und Verpflichtungen der Stadtgemeinde 
darf derjenige nicht Theil nehmen dessen Interesse mit dem der Gemeinde in 
Widerspruch steht;" und ferner im § 57 : „Bei Berathungen über solche Gegen
stände, welche das Privat-Jnteresse eines Mitgliedes des Magistrats oder seiner 
Angehörigen berühren, muß dasselbe sich der Theilnahme an der Berathung und 
Abstimmung enthalten, auch sich während der Berathung aus dem Sitzungszimmer 
entfernen". Die Gegner der Commisfions-Vorschlüge erhoben Protest gegen 
jeden Beschluß, bei welchen nicht strengenachdiesemGrundbestimmungen 
verfahren werden sollte.

Wie viel Stadträthe und wie viel Stadtverordnete als Grundbesitzer im 
Rayon-Bezirke bei der Sache betheiligt gewesen, ist nicht ersichtlich, auch nicht, 
ob dem Proteste Gewicht genug beigelegt worden sei, um zur Diskussion über 
denselben Veranlassung zu geben.

Der Magistrat, nachdem in dessen Schooße die Vorschläge der gemischten 
Commission durchberathen und mit großer Stimmen-Mehrheit advptirt worden 
waren, legte dieselben der Stadtverordneten-Versammlung zur Prüfung auch ihrer 
Seits und zur Beschlußfassung vor. Die Versammlung überwies die Vorlage 
des Magistrats geschäftsmäßig ihrer permanenten Finanz-Commission zum gut
achtlichen Bericht, und diese beschloß nach eingehender Prüfung der Propositionen 
der gemischten Commission mit 19 Stimmen gegen 1 der Versammlung zu 
empfehlen, die Vorschläge der gemischten Commission, und des Magistrats pure 
abzulchnen und für den vorliegenden Zweck auch nicht das Mindeste von den 
auf die Steüerkraft der Bürger- und Einwohnerschaft extraordinair basirten 
Finanzmitteln der Stadt herzugeben. Die demnächst am 30. November 1869 
Statt gehabte Sitzung des Plenums der Stadtverordneten, in welcher der motivirte 
Beschluß der permanenten Finanz-Commission zum Vortrag kam, verlief unter 
heißen Wortkämpfen für und wider die Vorschläge der Staatsrcgierung sehr 
stürmisch, brachte die Angelegenheit aber nicht zum Abschluß. In einer bald 
darauf gegen Ende des Jahres abgehaltenen zweiten Sitzung der Stadtverordneten-
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Versammlung gelang es jedoch den Freüilden und Förderern des Ankaufs-Projects, 
kraft der von ihnen entwickelten, schwer ins Gewicht fallenden, Gründe, dem Vor
schläge der gemischten Commission, doch mit der wesentlichen Modification die 
Mehrheit der Stimmen zu gewinnen, daß der Staatsregierung statt der pro- 
ponirten 4 Millionen ein Pauschquantum von Drei Millionen Thaler, zahlbar 
iu 15 Jahren angeboten werden solle, und mit dieser Abänderung die Vorlage 
des Magistrats zum Gemeinde-Beschluß zu erheben, dem Magistrate es anheim 
gebend, auf Grund dieses Beschlusses in die Verhandlungen mit den Commissarien 
der Staatsregierung näher einzutreten.

Gelangt die Kämmerei von Stettin, so sagte man, durch Kauf in den unbe
schränkten Besitz des Festungsterrains, so erwirbt sie zweierlei: —

Einmal, die Freiheit, sich naturgemäß zu entwickeln, und die höhere Ver
werthung und Meliorirung ihrer innerhalb des Rayon-Bezirks belegenen sehr 
werthvollen und umfangreichen Liegenschaften — sie haben einen Flächeninhalt 
von 113 Mg. —. welche aus der Aufhebung der Rayon-Beschränkungen resultirt; 
so wie —

Zweitens, ein zu Baustellen verwendbares Terrain, das in den jetzige« 
Festungswerken gegeben ist.

Als Finanzplan, welcher dem 3 Millionen-Gebot zum Grunde lag, hatte 
die Stadtverordneten-Versammlung die Vorschläge der gemischten Commission 
wegen der einzuführenden Gemeinde - Realsteüer, mit allen ihren Abstufungen 
ohne weiteres angenommen, und hinsichtlich der Gemeinde-Personalsteüer einen 
Zuschlag von 10 Sgr. auf die Portion der bestehenden Steüer dieser Gattung 
genehmigt.

In Folge dieses Gemeindebeschlusses zog die permanente Finanz-Commission 
der Stadtverordneten, eingedenk, daß ihr reiflich erwogenes Votum von der Ver
sammlung nicht adoptirt wordeu, die Sache noch einmal in ihrem Schooße zur 
Erörterung. Mit Rücksicht auf die in Aussicht stehenden Vortheile unterzog sie 
das Kaufobject einer Abschätzung seines Werthes, und fand, daß das Festungsterrain 
mit Einer Million Thaler, zahlbar in 5 Jahresraten à 200.000Thlr., vollkommen 
genügend bezahlt sei.

So stand die Angelegenheit im Anfänge des Jahres 1870. Es standen 
neben einander: 7 Millionen, 3 Millionen, 1 Million — Forderung der Staats
regierung, Gebot der Stadtgemeinde, Separatvotum der Finanz-Commission der 
Stadtvervrdneten-Versammlung. Mit Gewißheit ließ sich erwarten, daß von den 
städtischen Behörden irgend welche erhebliche Mittel nicht geboten werden würden, 
um, als Ersatz für die zu kassirende Festung Stettin, diejenigen Landesver- 
theidigungs-Maßnahmen bestreiten zu können, welche die Staatsregierung durch 
ihre Commissarien in der Conferenz vom 11. und 14. Mai 1869 als unbedingt 
nothwendig erklärt hatte. Die Kosten dieser Maßnahmen waren zu 7 Millionen 
veranschlagt, und diese ungeheüere Summe, welche mit Dem, was dafür erworben 
werden sollte, in gar keinem rationellen Verhältniß steht, sollte nach dem Ver
langen der Staatsregierung die Stadt Stettin zahlen, um jene in Stand zu 
setzen, die Befestigung eines andern, in politisch-militairischer Beziehung für noth
wendig erachteten Punktes an der Oder ausführen zu können.

Die Staatsregierung hat das von der Stadtverordneten-Versammlung in 
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der Sitzung vom 20. December 1869 beschlossene und vom Magistrate bestätigte 
Angebot von 3 Millionen abgelehnt.

Die Erstürmung der Weißenburg und des Geisberges, 4. August 1870, der 
Kanonendonner von Wörth und bei Saarbrücken-Forbach zwei Tage nachher, 
und alle folgenden Ereignisse bis zum 1. März 1871, an welchem Tage ein 
Deütsches Heer, 30.000 Mann stark, in Paris einrückte, haben die Stettiner 
Festungsfrage einstweilen zur Rüste gelegt, — bis auf Weiteres vertagt!

Der Gegenstand, welcher uns hier beschäftigt, hatte auch, wie wir in 
chronologischer Folge erzählt haben, den Polizei-Präsidenten v. Warnstedt zu einer 
Aüßerung veranlaßt (S. 922 ff.). Nach Verlauf von 4 Jahren kam derselbe in 
einem, an den Magistrat gerichteten Schreiben vom 23. November 1871 darauf 
zurück, was möglicher Weise nicht geschehen wäre, wenn ihm damals die Gründe 
im Einzelnen mitgetheilt worden wären, welche die städtischen Behörden veranlaßte, 
seine Vorschläge nicht zu den ihrigen zu machen; denn er hielt den Grund
gedanken, den er 1867 Ausdruck gegeben, auch heüte noch im Jahre 1871, für 
richtig, einige Modificationen abgerechnet, die sich aus den mittlerweile veränder
ten Verhältnissen von selbst ergeben. Präsident v. Warnstedt meint, die Ver
handlungen wegen gänzlicher Beseitigung der Festung dürften jetzt wol als 
resultatlos anzusehen sein. Der französische Krieg möge außerdem die Frage, 
ob Stettin als Festung völlig aufzugeben fei, in eine andere Lage, als vor dem 
Kriege, gebracht haben.

Die bekannten Gründe, so fährt er fort, welche für eine Erweiterung der 
Stadt — durch Hinausschiebung der Umwallung — früher schon sprachen, in hygie- 
nistischer Beziehung, in Betreff aller Raümlichkeiten für Handel und Verkehr rc. rc., 
Gründe, welche schon seit Jahren allzeitig in ihrer Bedeütung gewürdigt worden, 
haben naturgemäß im Ablauf der letzten 4 Jahre an Kraft noch gewonnen. 
Abgesehen von dem Bauviertel in der Neüstadt, welches von der Friedrichs-, 
Artillerie- und Elisabethstraße begränzt wird — (im gemeinen Leben Kanonen
platz genannt) — welches aber anscheinend für militairfiskalische Bauten reservirt, 
und daher für andere, bürgerliche Bauten nicht in Betracht zu ziehen ist, sind 
jetzt keine weiteren Bauplätzen auf der linken todte der Oder innerhalb der Wälle 
vorhanden. Die sog. Wohnungsfrage kann daher recht bald zu den ernstesten 
Erwägungen Anlaß geben, wie sie denn auch noch jüngst im Schvoße der 
städtischen Collégien erörtert worden ist. Soweit ein Laie über militairische 
Fragen sich orientiren kann, hält Präsident v. Warnstedt doch dafür, daß die in 
dem jüngsten großen Kriege gewonnenen Erfahrungen dazu führen werden, die 
Hauptvertheidigungskraft des durch feine Lage am Wasser und die vielen 
hier mündenden Eisenbahnen, so wie seine Eigenschaft als Hauptstadt der Provinz 
militairisch wichtigen Platzes Stettin in ein System detachirter Forts zu 
verlegen, ein System, dessen Consequenzen den jetzigen, die Stadt unmittelbar 
umgebenden Festungswerken eine relativ untergeordnete Bedeütung zuweisen würden. 
Seinen Vorschlag von 1867, sich in einer Jmmediat-Eingabe zu verwenden, er
neuert der Polizei-Präsident dahin, daß in einer an das Kaisers und Königs 
Majestät zu richtenden Petition darum gebeten werde: —

Die inneren Wälle von dem frühern Sackschen Garten bis zum Frauenthore 
beseitigen und die neu zu errichtenden Festungswülle vom Sackschen Garten an 
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über Fort Preußen, den Exercierplatz einschließend, über die aüßersten Festungs
linien der Forts Wilhelm und Leopold bis zum Frauenthore ausführen, 
gleichzeitig auch einen Abschluß in der Oberwiek Behufs Cassirung des 
Bastion X, sowie eine Niederlegung der Lastadie-Befestigung bewirken zu 
lassen.

Man sieht, Präsident v. Warnstedt steht im Jahre 1871 auf demselben 
Standpunkte, wie vier Jahre früher, mit dem Unterschiede jedoch, daß er jetzt 
eine Erweiterung seines Projects auf der Südseite der Stadt befürwortet.

In Bezug auf die Lastadie-Befestigung bemerkt er, daß die Freiburger 
Eisenbahn-Gesellschaft für den Bau der Bahn nach Swinemünde Aussicht zu haben 
scheine, unter Vortheilhaften Bedingungen militairfiskalisches Terrain zwischen dem 
Parnitz- und dem Ziegenthore zu erwerben; (ihr Bahnhof für die rechte Oderufer
bahn komme bekanntlich auf das Wiesenterrain zwischen der Parnitz und dem 
Dunzig). Vielleicht ist die Quelle, aus der diese Nachricht geflossen ist, nicht 
ganz rein, so daß es für die Stadt, wenn sie rasch einen Entschluß faßte, mög
lich wäre, das für sie, unter andern auch mit Rücksicht auf den projectirten 
Straßendurchbruch durch die abgebrannten Speicher auf der Lastadie, werthvolle 
Terrain sich anstatt der gedachten Eisenbahn-Gesellschaft übereignen zu sehen. 
Auch für den Fall, daß in dieser Beziehung nichts mehr zu erreiche» wäre, würde 
doch das jetzige Wallterrain zwischen dem Parnitzthore und der Grünengraben- 
Brücke für die Stadt von hohem Werthe sein. Im Allgemeinen geht Präsident 
v. Warnstedt wie früher, davon aus, daß die Stadt sich bereit zu erklären hätte, 
die Kosten der neü anzulegenden Festungswälle, bezw. Befestigungswerke bei der 
Güterbahnhofs-Enceinte der Berlin-Stettiner Bahn ihrer Seits zu tragen, wenn, 
und vorausgesetzt, daß ihr die durch Hinausschiebung der Wälle gewonnenen 
militairfiskalischen Grundflächen, nach Abzug der für den Militairfiskus 
zu neuen Etablissements erforderlichen und von demselben nach Größe und Lage 
ansznwühlenden Banplätze, als freies Eigenthum überwiesen werden. Es 
würde dabei gleichzeitig hervorzuheben sein, daß die Stadt davon ausgehe, daß 
durch die neue Umwallung die bisherigen Rayon-Bezirke nicht alterirt 
werden, ein Punkt auf dessen besondere, hervorragende Wichtigkeit bei dieser 
ganzen Frage in dem Schreiben von 1867 ausführlich hingewiesen — (vom 
Magistrate aber auch als eilte Sache der Unmöglichkeit klar dargelegt worden) 

ist. Die projeetirte Erweiterung würde so wesentlich sein, daß sie "den innern 
Raum der innerhalb der jetzigen Wälle liegende Stadt wol verdreifachte. Ohne 
die Kosten, welche durch die Veränderung der Festungswerke re. re. entstehen, 
genau veranschlagen zu können, meint Präsident v. Warnstedt doch davon aus
gehen zu dürfen, daß dieselben weniger als 2 Millionen Thaler betragen möchten. 
Dagegen möchte der Werth des zu gewinnenden Terrains, selbst bei einem An
satz von nur 15 Sgr. pro Q.-Fuß wirklicher Baufläche, nach Abgang der Straßen 
und Plätze re., beträchtlich höher, als 2 Millionen sein. Sollte die Stadt für 
diesen Preis eine Erweiterung, wie die projeetirte, erlangen können, so würde dies, 
meint der Polizei-Präsident, ihren Interessen in jeder Beziehung entsprechen.

Man sieht, Polizei-Präsident v. Warnstedt sprach noch im Jahre 1871 der 
Beibehaltung der Festung Stettin das Wort.

Inzwischen war schon lange vorher, bald nach dem Nikolsburg-Prager Frieden
Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 121 
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auf Befehl Sr. Majestät des Königs unter dem Vorsitze Sr. Königl. Hoheit des 
Kronprinzen eine „Landes-Vertheidigungs-Commission", aus lauter Fachmännern 
bestehend, zusammen getreten, welche zu berathen hatte, was für Maßregeln unter 
den neüen völkerrechtlich anerkannten, Verhältnissen — Erweiterung des Preu
ßischen Staatsgebietes, Anschluß der kleinen Deütschen Staaten Nord- und Mittel- 
Deutschlands an Preüßen als Norddeutscher Bund, Bundesgenossenschaft der 
Süddeütschen Staaten mit Preüßen — zu ergreifen seien um das Vaterland 
sicher zu stellen vor feindlichem Angriff, komme er frevelhafter Weise, woher 
es sei.

Im Schooße dieser Immédiat-Commission ward, außer der Frage wegen Ein
richtung der beweglichen Wehrkraft des Landes, auch die wichtige Frage erörtert; 
an welchen strategisch wichtigen Punkten des Preüßischen Staats-, bezw. des 
Norddeütschen Bundesgebiets tritt, mit Rücksicht auf allgemeine politische und 
internationale Beziehungen des Eüropäischen Staatensystems im Lichte der Gegen
wart, wie im Hinblick in die Zukunft, sei sie nah- sei sie ^ernliegend, die Noth
wendigkeit hervor, eine unbewegliche, stehende, feste Landeswehr zu errichten, 
welche bei dem heütigen Zustande der Waffen, ihrer fortwährenden Vervoll
kommnung, bei der heütigen Handhabung der Waffen und der Kriegsführung 
überhaupt, geeignet ist, einem feindlichen Angriff die Stirn zu bieten, bezw. einem 
Theile der im Felde stehenden beweglichen Wehrkraft, der aus strategischen Gründen 
freiwillig, oder auch durch feindliche Übermacht gezwungen, unfreiwillig den Rück
zug angetreten, zum Sammelplatz zu dienen.

An diese Frage knüpfte sich die zweite: — Welche der vorhandenen festen 
Plätze des Preüßischen Staatsgebiets — keiner von den kleinen, zum Nord
deütschen Bunde zusammengetretenen, Staaten hatten einen festen Platz, mit Ausnahme 
von Sachsen, das sein festes Bergschloß Königstein besitzt, und mit Ausnahme 
von Hessen, unter dessen Souveränität, doch nur in bügerlicher Beziehung, die 
mächtige Wehr an der Mündung des Mains gehört, — eignen sich unter Beachtung 
obiger Bedingungen, fernerhin zur Landesvertheidigung, welche nicht?

Es ist hier nicht der Ort, die verschiedenen Phasen vor Augen zu führen, 
welche die Kriegsbaukunst im weitesten Sinne, insonderheit die Befestigungskunst 
oder Fortification, seit Erfindung des Schießpulvers durchgemacht hat. Jede 
Wandelung in den Ansichten der Kriegsbauknnstler hatte den Zweck, und konnte 
nur den Zweck haben, die natürliche Beschaffenheit des Terrains oder eines be
stimmten Ortes, so umzugestalten, daß es dem Feinde unmöglich wird, oder ihm 
doch bedeütenden Kraft- und Zeitaufwand kostet, sich in den Besitz dieses Orts 
zu setzen. Der Befestigungskunst Bestreben muß daher im Allgemeinen darauf 
gerichtet sein, durch ihre Werke den Vertheidiger gegen das Feüer des Angreifers 
zu schützen, das Vordringen des Letztern möglichst zu erschweren, und ihn dabei 
in die kräftigste Feüerwirkung zu bringen. Die Anlage der Werke muß ferner 
der Art sein, daß der Angreifer durch einen glücklichen Erfolg nicht sogleich in 
den Besitz der Gesammtheit der Werke gelangt, und daß zu jeder Zeit mit der 
Defensive die Offensive verbunden werden kann.

Bei den verschiedenen Nationen hat sich im Laufe der Zeit eine ganze Reihe 
von Befestigungsarten ausgebildet, welche sich sämmtlich je nach der verschiedenen 
Construction des Hauptwalles im Grundriß in folgende Systeme bringen lassen: 
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— Die Circularbefestigung, bei welcher der Hauptwall den zu befestigenden 
Platz in runder Grundform umgibt; — die Polygvualbefestigung, bei welcher 
die Grundform irgend ein Vieleck ist, also nur ausfpringende Winkel hat, und 
die Seitenbestreichung durch Caponnieren bewirkt — d. h. : durch Hütten, aus denen 
man die Gräben oder sonstigen im todten Winkel liegenden Strecken (gedeckte 
Wege, Faussebrayes oder Erdbrustwehren, krenelirte Mauern) durch Kleingewehr- 
feuer oder Geschützfeüer geringen Kalibers rasirend bestreicht — daher auch 
Caponnièrenbefestigung genannt; — die Tenaillenbefestigung, bei welcher die 
Seiten so gebrochen sind, daß immer ein ausspringender Winkel mit einem ein
springenden abwechselt, und diese zungenförmigen Linien sich gegenseitig flankiren; 
— die Bastionürbefestigung, bei welcher die Seiten des Polygons zum Zweck 
einer vollständigen Seitenbestreichung drei Mal nach Außen und zwei Mal nach 
Innen gebrochen sind, so daß immer zwei einspringende mit drei ausspringenden 
Winkeln abwechseln. An die Enden des Mittelwalls oder der Courtine schließen 
sich also die Bastionen oder Bollwerke, welche die Stelle der vorspringenden 
Thürme, Rundeln oder Bastionen der alten Stadtbefestigung, wie das Riittelalter 
sie bedurfte, vertreten und aus dieseu entstanden sind.

Sei dieser kurze Abriß der verschiedeucn Fortisicativus-Systeme hier einge
schaltet, um die Einzelheiten über die Bastionürwerke sich erklärlich zu machen, 
welche in der Baugeschichte der Festuug Stettin speciell genannt worden sind.

In unserm Zeitalter, wo man einen Angriff von Außen nicht wie vor 100 
und 150 Jahren mit Zehntausenden von Bayonnetten zurückweist, sondern gleich 
hunderttausende Kämpfer ins Feld stellt zur Abwehr eines leichtsinnigen frevel
haften, nicht selten heimtückischen Anfalls, wie wir Deütsche uns dessen vom 
wülschen Erbfeinde jenseits des Vvgesus tagtäglich zu versehen haben, reichen die 
unbeweglichen Landeswehren, wie sie der frühern Kriegführung genügten, nicht 
mehr aus, sondern es bedarf nach großartigen Dimensionen angelegter Waffen
plätze, innerhalb derer, wie schon oben gesagt, ein aus dem Felde gedrängter 
Heertheil der vaterländischen Kriegsmacht sich wieder sammeln und zur Ergreifung 
einer erneuerten Offensive vorzubereiten vermag; es bedarf bei dem heütigen 
Stande der Ausübung der Kriegskunst, wo das ganze Volk, int Waffendienst 
geübt, auf den Schauplatz blutigen Ringens zu führen von der Pflicht nationaler 
Selbsterhaltung geboten ist, der stehenden verschanzten Lager, welche aus ver
kleideten Werken bestehen, große Terrainstrecken einnehmen, auf strategisch wich
tigen Punkten liegen und von einem großen Flusse durchschnitten werden, deren 
Mittelpunkt die Stadtbefestiguitg, detachirte Forts an geeigneten Punkten angelegt 
dagegen die Außenwerke bilden. Das Grundprincip bei diesen verschanzten Lagern 
ist, daß sie an einem Vereinigungspunkte zahlreicher Communicationen liegen und 
daß sie entweder gar nicht, öder doch nur mit einem ungeheüren Aufwande von 
Angriffsmittteln blokirt werden können. Ein solch verschanztes Lager ist zu Linz 
in 'Oberösterreich, das großartigste Beispiel dieser Art von Befestigung bildet aber 
Paris, die Hauptstadt von Frankreich, deren vollständige Einschließung während 
des letzten Krieges seit dem 19. September 1870 zwar gelang, doch nur mit 
Aufbietung eines großen Theils des Deütschen Volks in Waffen, und die nach 
viermonatlicher, in' der letzten Zeit mit Bombardement verknüpften, engsten 
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Blokade von 4 Monaten Dauer am 28. Januar 1871 nur durch Hunger zur 
Übergabe gezwungen werden konnte.

Schon vor dem französischen Kriege haben Erwägungen der angedeüteten und 
ähnlicher Art den hohen Vorsitzenden und die Mitglieder der Landes-Vertheidigungs- 
Commission — lauter Männer von Fach, die aber zugleich Staatsmänner sind, 
und als solche die Fähigkeit zur Beurtheilung dessen besitzen, was dem Vater
lande zur Sicherstellung des Volks- und Staatslebens Noth thut, — zu dem 
Vorschläge geführt,, den Waffenplützen von großartiger Anlage mit) Ausdehnung 
und deren Weiterentwickelung das Wort zu reden, dagegen das Eingehen einer 
lüngern Reihe von Festungen, größeren und kleinen, ihrer Lage und Beschaffen
heit nach und mit Hinblick in die Zukunft, den heüügen und künftigen Bedürf
nissen nicht mehr entsprechend, zu empfehlen.

Daß Stettin Anfangs zur Umwandlung in einen Waffenplatz ersten Ranges 
mit einem Kranze detachirter Forts in mehrmeiligem Umkreise in Aussicht ge
nommen war, dieser Plan aber, den dringendsten Vorstellungen und Petitionen 
von maßgebenden Stellen, höchsten und Allerhöchsten Orts angebracht nachgebend, 
aufgegeben, daß dagegen zu diesem Behuf der Blick auf Greifenhagen und 
Mescherin gelenkt worden, ist bereits oben erzählt worden. Aber auch diesen 
Plan hat man fallen lassen, nachdem Mitglieder der Immédiat-Commission, ihr 
hoher Vorsitzer an der Spitze, den Oderpaß zwischen Mescherin und Greifen
hagen und die ganze Umgegend dieses Passes in Augenschein genommen, und einer 
gründlichen militairischen Untersuchung, nach strategischen und taktischen Gesichts
punkten, unterworfen haben.

Als Ersatz für Stettin ist Küstrin zu einem Waffenplatz ersten Ranges an 
der Oder ausersehen worden als vorzugsweise geeignet zur Deckung und zum 
Schutz zu dienen der Landes- Haupt- und Residenzstadt Berlin gegen' einen von 
Osten her bis zur Oder vorgedrungenen Feind.

Und König Wilhelm, in Seiner erhabenen Stellung an der Spitze des 
Vaterlandes, der treue Lenker der Geschicke desselben, als oberster Führer Seines 
„Volks in Waffen", wenn die Nothwendigkeit gebietet, es unter die Fahnen zu 
rufen, und als erster Staatsmann im Staate allein int Stande, die Lage der 
Dinge in Gegenwart und Zukunft, wie sie sind und werden können, zu über
schauen und ungetrübten Blicks richtig zu beurtheilen, hat die Vorschläge der von 
Ihm eingesetzten Landes-Vertheidigungs-Commission geprüft und Sich' mit den
selben einverstanden erklärt.

Auch als Deütscher Kaiser! Kraft der Verfassungs-Urkunde für das Deütsche 
Reich vom 16. April 1871, steht nach Artikel 65 „das Recht, Festungen inner
halb des Bundesgebietes anzulegsn, dem Kaiser zu, welcher die Bewilligung der 
dazu erforderlichen Mittel, soweit das Ordinarium sie nicht gewährt, nach Ab
schnitt XII (der Verfassung des Deütschen Reichs, welcher von den Reichsfinanzen 
handelt) beantragt".

Nachdem die Allerhöchsten Orts bestätigten Beschlüsse der Landes-Ver- 
theidigungs-Commission dem Bundesrath übergeben worden, um in dessen Aus
schuß für das Landesheer und die Festungen auch seiner Seits in Berathung zu 
nehmen, ist vom Bnndesrathe des Deütschen Reichs beschlossen worden, dem 
Reichstage den Entwurf zu einem Gesetz betreffend die Geldmittel zur Um- 
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gestaltung der Festungen des Deutschen Reichs vorzulegen. Dieser Ent
wurf ist im Reichstage durchberathen und von demselben angenommen, und dem
nächst das Gesetz am 30. Mai 1873 durch des Kaisers und des Reichskanzlers 
Fürsten Bismarck Unterschrift vollzogen worden. Publiât wurde das Gesetz 
durch das Reichsgesetzblatt vom 5. Juni 1873.

In Folge dieses Gesetzes haben die drei Festungen im Land a>n Meere: 
Stettin, Kolberg und Stralsund, letzterer Platz mit einigen Reservaten, ausgehört, 
Festungen zu sein. — Stralsund, dessen Bürgerschaft, von einem kleinem Haufen 
schwedischen Kriegsvolks unterstützt, sich im Jahre 1628 heldenmüthig und erfolg
reich gegen Wallensteins Anstürmen vertheidigte, der da geschworen hatte, die 
Stadt erobern zu wollen, und wäre sie mit Ketten an den Himmel geschmiedet; 
— Stettin, 1659 von Kaiserlichen und Brandenburgern, dann 1676 und 1677 
vom Großen Kurfürsten, im letztern Jahre sechs Monate lang, vom 2. Juli bis 
24. December belagert und durch Wurfgeschosse in einem Trümmerhaufen ver
wandelt, wie in der Militair-Geschichte Stettins ausführlich berichtet worden ist*).  
— Kolberg, das im siebenjährigen Kriege unter Heydens Vertheidigung zwei 
Mal gegen Moskowiter, und in der Belagerung von 1807 unter Gneisenau gegen 
französische und italiänische Wälsche, auch Rheinbündler, unsterblichen Ruhm 
erworben hat.

*) Einen kurzen Abriß der militairischen Geschichte von Stettin brachte die Nene Stettiner 
Zeitung in ihrer Nr. 257 vom 6. Juni 1873.

Als am 5. Juni 1873 die Nachricht von dem Erlaß des Festungs-Gesetzes 
von Berlin her auf telegraphischem Wege in Stettin bekannt geworden war, ver
breitete diese Nachricht einer Seits große Freüde in der Stadt — alle öffentliche 
Gebaüde, wie Rathhaus, Börse rc. rc. uud eine große Menge von Privathaüsern 
flaggten sofort theils mit den deütschen Reichs-, theils mit den preüßischen Farben, 
— andrer Seits erregte sie das Gegentheil — eine trübe Stimmung, unter den 
Leuten, welche wir in dieser historischen Darstellung stets als Gegner der Ent
festigung der Stadt gekennzeichnet haben. Was der intelligente, freier Bewegung 
bedürftige, Theil der Bürgerschaft so lange ersehnt hatte, war ihm gewährt: 
Die Fesseln des Rayongesetzes waren gebrochen und die Baufreiheit unterlag von 
nun an nur den sonst geltenden Beschränkungen polizeilicher Art. Demgemäß 
verfügte denn anch das Königl. Kriegsministerium bereits unterm 11. Juni 1873 
die sofortige Aufhebung der Rayon-Beschränkungen, mit dem Hinweis, daß die 
Sicherheits-Rayons für Pulvermagazine aus allgemeinen sicherheitspolizeilichen 
Gründen bis auf Weiteres bestehen bleiben müßten. Die Grundbesitzer im Rayon- 
Bezirke wurden nunmehr, laut Bekanntmachung der Königl. Commandantur und 
der Königl. Polizei-Direction vom 17. Juni 1873 veranlaßt, die ausgestellten 
Verzichtleistungs-Reverse, mit dem erforderlichen Vermerk Behufs Löschung 
etwaiger Eintragungen in das Hypothekenbuch versehen, bei der Commandantur 
in Empfang zu nehmen. Demnächst erging auch bald darauf eine Ministerial- 
Verfügung, laut derer die Rayon-Pfähle, welche die Ausdehnung des lsten, 2ten 
und 3ten Rayons angaben, — die Mahnzeichen einer unerbittlichen Fesselung 
für die Städte Stettin und Grabow, seit mindestens anderthalb Jahrhunderten 
— eingezogen und, aus Holz, Granit und Cement bestehend, und anderweit 
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nicht verwendbar, durch Verkauf an den Meistbietenden verwerthet wurden. Die 
Pfähle dagegen, welche am Fuße des Glacis die Gränze des Festungsterrains 
bezeichnen, sind einstweilen stehen geblieben.

Bis dahin ließ sich die Stettiner Festungs-Angelegenheit bildlich als ein 
Jannuskopf ansehen: Der eine Kopf die Entfestigungssrage überhaupt; der andere, 
für den Fall der — Enthauptung des ersten Kopfs, die künftige Benutzung des 
Festungsterrains, vorstellend. Nunmehr war vom Janus Bifrontis der erste 
Kopf wirklich gefallen und damit das Ziel erreicht, nach dem man in Stettin seit 
vier Lustren gestrebt hatte. Aber ehe dieses Resultat durch das Reichsgesetz 
vom 30. Mai 1873 gewonnen war, hatte man die Angelegenheit nicht aus dem 
Gesicht verloren.

Der Magistrat hatte nämlich am 27. März 1872 beschlossen, die im Jahre 
1869 mit der Königl. Staatsregierung über die Entfestigung von Stettin, bezw. 
den Ankauf des Festungsterrains stattgefundenen, aber resultatlos gebliebenen 
Unterhandlungen auf der Basis einer erhöheten Kauisumme für das Festungs
terrain, sowie kürzerer Zahlungsfristen wieder aufzunehmen, und den Oberkmrger- 
nteifter Burscher ermächtigt, die Verhandlungen mit der Staatsregierung.wieder 
aufzunehmen. Derselbe leitete die neuen Verhandlungen, unter bereitwilligem 
Entgegenkommen der Militärbehörde zunächst durch Vorbesprechungen behufs 
Fixirung des Verkaufsobjectes und der wesentlichsten Bedingungen ein. Die hier
auf bezüglichen Verhandlungen waren im October 1872 soweit gediehen, daß die 
Details des abzuschließenden Vertrages zur Erörterung.gezogen werden konnten. 
Demgemäß wurde der Chef der Ingenieur-Abtheilung im Königl. Kriegsministerum, 
Oberst von Wangenheim durch Rescript des damaligen Kriegsministers, nach
herigen Minister-Präsidenten Grafen von Roon, vom 1. November 1872 zu den 
weiteren Verhandlungen, vorbehaltlich der hvhern Genehmigung förmlich autorisirt. 
Seitdem wurden vom Oberbürgermeister Burscher unausgesetzt theils mit dem 
Obersten von Wangenheim direct, theils unter Vermittelung des Ingenieur- 
Offiziers vom Platz, Oberst Sontag, eingehende und sehr mühsame Verhandlungen 
geführt, welche im April 1873 zum Schluß gelangten. Die Resultate der Ver
handlungen, welche im Wesentlichen auf (theilweisen) Ankauf des Festungsterrains 
am linken Oderufer, Freilegung der Straße am Bohlwerk, Erwerb des Festungs
terrains am rechten Oderufer, Regulirung wichtiger Einzelfragen, Aufhebung der 
Festungsqualität Stettins und der Baubeschränkungen vom 1. October 1873 ab, 
bei Zahlung der Kaufgelder in 8 Jahren ohne Zwischenverzinsung gerichtet waren, 
sind in dem nachstehenden Vertragsentwürfe enthalten, den Oberbürgermeister 
Burscher gemäß der ihn vom Magistrate ertheilten Ermächtigung mit dem Com- 
missarius des Königl. Kriegsministerums vereinbart hat, und der bis auf die Ein
rückung der Kaufsumme durchgearbeitet ist.

Was die letztere betrifft, so konnte bei Eröffnung der Verhandlungen nur 
davon ausgegangen werden, daß die im Jahre 1869 erhobene Forderung des 
Königl. Fiskus von 7 Millionen Thaler auf ca. 5*/4 bis 5 Millionen Thaler 
herabzumindern sein möchte und ferner, daß die städtischen Behörden die Be
willigung einer solchen Summe im Wesentlichen aus denselben Gründen ablehnen 
würden, wie im Jahre 1869, wenn nicht das in dem Unternehmen liegende 
Risiko sich begränzen ließe. Es wurde daher von Anfung her von dem Magistrats-
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Bevollmächtigten der Plan verfolgt, durch gleichzeitige Verhandlungen den Wieder
verkauf der für Gemeinde-Zwecke nicht erforderlichen Grundstücke unter Wahrung 
eines ausreichenden Einflusses auf Gestaltung des Bebauungsplans herbeizuführen 
oder wenigstens vorzubereiten und dadurch die finanzielle Tragweite der einzugehenden 
Verbindlichkeiten möglichst zu vermindern und zu fixiren.

Eine Erleichterung in dieser Richtung gewährte der Umstand, daß der 
Königl. Militairfiskus im Laufe der Verhandlungen das Verkaufsobject ein
schränkte, indem er die Festungsterrains vom Berliner Thor bis zum Etablisse
ment Bellevue und das Fort Preüßen für eigne Zwecke reservirte. Es ließ sich 
nunmehr annehmen, daß die Kaufsumme sich auf etwa 4y2 Millionen Thaler 
reduziren lassen würde. Auch die wegen Wiederverkauf der Festungsterrains mit 
Ausschluß der Flächen am rechten Oderufer, der Uferstrecken am linken Oderufer 
und eines Theils des jetzt fiskalischen Terrains der sog. Anlagen zwischen dem 
Königs- und Frauenthor ließen anfänglich ein annehmbares Resultat erwarten. 
Indessen ist ein solches durch Zusammentreffen mehrerer Gründe, deren Erörterung 
auf sich beruhen möge — schließlich, wenigstens für jetzt, nicht zu erzielen 
gewesen.

Unter diesen Umstünden durfte der Magistrats-Bevollmächtigte es um so 
weniger über sich nehmen, die Stadt mit einer festen Summe zu engagiren, als in
zwischen sich eine wesentlich Veränderung der Sachlage dadurch vorbereitete, 
daß die Reichsregierung die Aufhebung der Festung Stettin in dem Gesetz
entwürfe wegen Umgestaltung der deütschen Festungen in Aussicht nahm und 
der Ankauf des Festungsterrains alsdann für Rechnung des Reiches unter anderen 
Vorbedingungen zu erfolgen hatte.

Ungeachtet der veränderten Sachlage erschien es aber zweckmäßig, die Ver
handlungen soweit als geschehen fortznführen, um das Material für anderweitige 
Verhandlungen möglichst vollständig zu beschaffen und da die Ablehnung des 
dem Reichstage vorgelegten Gesetzentwurfes doch uicht außer dem Bereiche der 
Möglichkeit lag.

Die Reichstagsverhandlungen ließen es aber bis Mitte Mai 1873 zu, die 
baldige Annahme und Sanction des fraglichen Gesetzentwurfes als gesichert an
zusehen. Es ist alsdann gegenüber dem Inhalt des Gesetzes, nach welchem der 
Verkauf des disponiblen Festungsterrains bis zur Erreichung einer bestimmten 
Summe Statt finden soll, erforderlich darüber ins Klare zu kommen, ob und 
eventl. wie weit die städtischen Behörden das Project des Terrainankaufs bei 
jetziger Lage der Sache ihrerseits zu verfolgen beabsichtigen. In gleicher Auf
fassung empfahl auch der bisherige Mnisterial-Commissarius, welcher nach einem 
am 13. Mai 1873 eingegangenen Schreiben sein Commissorium unter den jetzigen 
Umständen als erloschen ansieht, eine schleünige Beschlußnahme der städtischen 
Behörden darüber: — 
„welche Terrains sie in Anspruch nehmen und welche Summe sie dafür zahlen 
wollen" und die Vorlegung der etwaigen Propositivnen bei dem Kriegsministerium.

Oberbürgermeister Burscher beantragte daher in seinem, dem Magisttate 
untern: 13. Mai 1873 erstatteten Berichte: — „Magistrat wolle die vorstehende 
„Frage in Berathung nehmen und zur Beschlußfassung der Stadtverordneten- 
„Versammlung vorbereiten".
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Die Grundlagen für die desfallsigen Erwägungen bietet der nachstehende 
Vertragsentwurf, indem er die bisherigen Anforderungen und bezw. Zugeständ
nisse der Militairverwaltung so vollständig enthält, daß eine Erläuterung im 
Einzelnen bis auf die Flächenangaben, welche so weit als möglich actenmäßig 
gemacht sind, entbehrlich erscheint.

Dagegen sind folgende bei Annahme des Gesetzentwurfs aus der veränder
ten Sachlage sich ergebende allgemeine Gesichtspunkte besonders hervorzuheben:

1. Die Aufhebung der Festungsqualität und die Beseitigung der Rayon
beschränkungen kraft des Gesetzes; der Ankauf des disponiblen Festungs- 
terrains ist deßhalb auf Seiten der Militairverwaltung nicht mehr un
erläßliche Vorbedingung und auf Seiten der Stadt nicht mehr das 
ausschließliche Mittel zum Zweck der Entfestigung.

2. Eine Vergütigung für die Aufhebung der Rayonbeschrünkungen findet 
nicht Statt; die so aüßerst schwierige Frage wegen der etwaigen Prüzi- 
pualleistungen der Besitzer in den Rayons und wegen Betheiligung der 
Städte Grabow und Damm ist somit von selbst erledigt.

3. Die Frage wegen Erwerbung von Festungsterrain ist nunmehr lediglich 
aus dem Gesichtspunkte eines einfachen Kaufs zur Förderung von Ge
meinde-Zwecken und zur Wahrung städtischer Interessen p behandeln.

4. Der Militairverwaltung sind die Mittel zu den sog. Compensations- 
bauten in Küstrin, unabhängig vom Terrainverkauf, zur Disposition 
gestellt und die aus dem Verkaufe zu lösende Summe ist limitirt; es 
möchte deßhalb möglich sein, das Festungsterrain unter Verlängerung 
der Zahlungsfristen und (eventl. oder) gegen eine mäßigere Kaufsumme 
als früher anzukaufen.

Hierin würden zugleich die Momente liegen, den Wiederverkauf auge- 
kauften Terrains Seitens der Stadt in annehmbarer Weise und ohne zu großes 
Risiko durchzuführen. , , ,

5. Durch die Gewährung der Geldmittel zu den Ersatzbauten ui Küstrin 
kommt die Militairverwaltung voraussichtlich in die Lage, nicht mehr 
wie bisher darauf bestehen zu müssen, das ganze disponible Festungs
terrain ungetheilt an die Stadt zu verkaufen.

Es würde demnach, so meint der Oberbürgermeister Burscher am Schlüße 
seines Berichts, ein im Laufe der Verhandlungen von ihm aufgestelltes, von dem 
Vertreter des Militairfiskus aber abgelehntes Project, welches sich auf den Ankauf 
der am rechten Oderufer belegenen Terrainstreckeu, Freileguug des linken Oderufers 
bis zur Unterwiek, und den Ankauf eines Theiles des Park - Anlagen - Terrains 
zwischen dem Königsthore und dem Frauenthore beschränkte, — in erneüte Er
wägung genommen werden können.

Vertrags-Entwurf wegen Ankaufs des Festuugsterrains.

§ 1
Es verkauft der Königl. Militairfiskus an die Stadt Stettin zu vollem 

und uneingeschränktem" Eigenthum folgende, bisher zur Festung Stettin 
gehörige Grundstücke: —
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1. die Kehlbefestigung von der nordwestlichen Bauflucht der Elisabethstraße 
an der Artillerie-Kaserne bis zum Terrain des ehemaligen Festungs
hafens und die Oderthor-Rampe (soweit dieselbe nicht bereits der Ber
lin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft überlassen ist) bis zur Spitze des 
Bastion X und excl. des Terrains des Personen-Bahnhofes der Berlin- 
Stettiner Eisenbahn,

2. das Fort Leopold nebst dem dahinter gelegenen Hauptwalle von der 
unten: Oder bis zur Königsthor-Passage (einschließlich derselben) und 
nebst dem Artillerie-Zeüghofe und der Stein-Ablage,

3. das Fort Wilhelm nebst dem dahinter gelegenen,' theilweise mit fiska
lischen Kasematten versehenen Hauptwalle zwischen der Königsthor-Pas
sage und bis einschließlich der neüen Passage des Berliner Thors (cfr.
§ 2) und nebst den im Hauptwalle liegenden Privat-Kasematten,

Die Privat-Kasematten-Gebaüde sind Privat-Eigenthum unter beson
deren Einschränkungen in der Art, daß die Erddecken derselben Eigen
thum des Königlichen Militairfiskus sind. Letzterer übereignet ' der 
Stadt Stettin hinsichtlich der Privat-Kasematten daher nur die' ihm zu- 
steheuden besonderen Rechte jedoch ohne Gewährleistung.

4. den am rechten Oderufer belegenen Bleichholm, soweit er dem Königl. 
Militairfiskus gehört, excl. der darauf befindlichen Erbpachts-Grund
stücke.

5. die Lasiadiebefestigung von der Oder nahe beim Ziegenthore bis zum 
Parnitzthore excl. der Haase'schen Erbpachts-Grundstücke,

6. den Parnitzbrückenkopf,
7. die Lasiadiebefestigung vom Parnitzthvr bis zum rechten Oderufer am 

ehemaligen Haber'schen Erbpachts-Grundstück, jedoch excl. des im Sail
lant 2 belegenen Privatgrundstückes, sowie des an der Parnitz belegenen 
Pontonier-Übungsplatzes, welcher an der Stadtseite bis zur Escarpen- 
mauer des Walles und an der Ostseite bis zur Spitze des Saillant 3 
erweitert wird, während der Wall excl. der Escarpenmauer an die Stadt 
Stettin mit der Straße abgetreten wird.

Von dem Pontonier-Übungsplatze wird ferner der am sogenannten 
grünen Graben belegene Theil soweit abgetreten, daß eine Uferstraße * 
bis zur Parnitz dnrchgeführt werden kann. Die entworfene, diesem Ver
trage beigefügte Specialskizze No. I ergiebt die Details (cfr. § 10).

8. die Schanze A incl. Blockhaus 1,
9. die Schanze B incl. Blockhaus 2;

ad 8 und 9 ohne Vertretung daran haftender Wiederkaufs- und 
Vorkaufsrechte.

10. Die Schanze C incl. eines Wegetheiles zwischen derselben und dem 
Güterbahnhof der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft.

Die verkauften Flächen sind auf dem, diesem Vertrage beigefügten Situa
tionsplane mit rothen Linien umzogen und sollen nach den vorliegenden Ver
messungs-Materialien p. prt. 900.000 O.-M. (ca. 350 Mg.) groß sein; der 
Königl. Militairfiskus leistet jedoch für diesen Flächen-Jnhalt nicht Gewähr. 
Ebenso wird für die Richtigkeit des Sitnationsplanes nicht Gewähr geleistet.

' Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 122
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Derselbe dient lediglich zur Information und bleibt also die örtliche Ausweisung 
und Feststellung der Grünzen Vorbehalten. Die diesem Vertrage beigefügten, 
durch den Feldmesser und Kataster-Controleur Richter gefertigten Speeialskizzen 
sind dagegen hinsichtlich der Maaße bestimmend.

§ 2.
Die Passage des Berliner Thores bedarf der Geradelegung und auch 

der Erweiterung.
Es wird darüber Folgendes vereinbart:
1. Es übereignet der Königl. Militairfiskus das am Berliner Thor ge

legene, ihm gehörige Terrain, soweit es erforderlich ist, um zu beiden 
Seiten des Thores und incl. desselben eine Straße von 30 Mètres Ge- 
sammtbreite anzulegen, in der ganzen Länge der neuen Passage bis zum 
Fuß des Glacis unentgeltlich an die Stadt Stettin in der aus dem 
Situationsplan ersichtlichen Richtung und Abgrenzung.

2. Die Stadt Stettin übereignet dagegen an den Königl. Militairfiskus 
nnentgeldlich die zur gleichmäßigen Verbreiterung der Passage nicht er
forderlichen Grundflächen der ihr gehörigen Kasematten zwischen dem 
Berliner Thore und dem Grundstücke der Hanptwache, jedoch reservirt 
sich dieselbe die ausstehenden Gebaüde zur eigenen Benutzung so lange, 
bis der Königl. Militairfiskus auf der Grundfläche zum Neübau schreitet 
oder dieselbe veraüßert.

3. Die Straßenstrecke vom Berliner Thore bis zur gegenüberliegenden 
Häuserreihe am Paradeplatz (Anfang der Breitenstraße) wird auf Kosten 
der Stadt Stettin gleichfalls auf 30 Mètres verbreitert.

§ 3.
Hinsichtlich des Paradeplatzes und des Königsplatzes wird festge

setzt:
1. die bisher irregnlaire Gränze zwischen dem Paradeplatz und dem Haupt- 

wall wirtr fortan auf der Strecke zwischen der Hauptwache und dem 
Zaun an dem früheren Sträflings-Kafernement durch die Mittellinie des 
daselbst befindlichen Rinnsteins bestimmt; von hier an aber durch eine 
gerade Linie nach dem, auf dem Situationsplan mit a bezeichneten 
Punkte, welcher von der Ecke des Paradeplatzes (Hofmaner der Kaserne) 
senkrecht 46 Mètres entfernt liegt.

2. Die bisher irregnlaire Gränze des Königsplatzes gegen den anliegenden 
Hauptwall wird nunmehr von der Ecke des Paradeplatzes (beim Pnl- 
rer-Magazin) bis zum Königsthor durch eine gerade Linie gebildet, 
welche durch die Flucht der Stirnmauer des Thores und durch einen 
Punkt bestimmt wird, der von dem Plinten-Manerwerk am Thor der 
Kaserne senkrecht 46 Mètres entfernt ist. Die Stirnmaner des Königs
thores ist von den gegenüberliegenden Haüsern 60,8 Mètres senkrecht 
entfernt. Die Regnlirung der Gränze des Theiles vom Königsplatze, 
ouf welchem das Schauspielhaus steht, mit dem Festungsterrain, bleibt 
der Stadt Stettin überlassen, mit der Maßgabe, daß, — so lange eine 
anderweitige Vereinbarung nicht zu Stande kommt, —

a. das Grundstück des Landwehrzeüghauses und der dazu gehörige
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Hof, in dem, aus der beigefügten Specialskizze Nr. II ersichtlichen, 
bis zur Linie a. b. vergrößerten Umfange dem Königl. Militair- 
fiskus uneingeschrünkt verbleibt, und der Hof auf Kosten der 
Stadt Stettin durch einen einfachen Lattenzaun gefchlossen wer
den muß, falls er durch Abgrabungen des Festungswalles zu
gänglich werden sollte, und daß

b. der durch eine Baumreihe umgrüuzte freie Platz zunächst am Hofe 
des Schauspielhauses bis zur Fortsetzung der großen Domstraße 
und zwischen dem Schauspielhause und der Straße an der gegen
überliegenden Haüserreihe des Marienstifts nicht eingeschränkt 
werden darf.

3. Der Königl. Militairfiskus verzichtet zu Gunsten der Stadt Stettin auf 
seine Eigenthumsansprüche an dem Paradeplatze und dem Königsplatze 
unter folgenden Bedingungen und Modalitäten:

a. dem Königl. Militairfiskus bleibt die militairische Benutzung des 
Paradeplatzes und des Königsplatzes von der Passauerstraße bis 
zur Verlängerung der kleinen Domstraße und des ad 2 b bezeich
neten Platzes am Schauspielhause in bisheriger Weise und bis
herigem Umfange ausdrücklich vorbehalten, jedoch mit der Maß
gabe, daß auch Seitens der Stadt Stettin die seitherige Benutzung 
beider Plätze zu den jetzt bestehenden hiesigen Jahr- und Woll
märkten fortdauert.

Die Stadt Stettin ist ferner berechtigt, die alten Stadttheile 
uüt dem verkauften Festungs-Terrain durch öffentliche Straßen 
über den Parade- und Königsplatz zu verbinden; dieselben müssen 
jedoch möglichst im Niveau der Plätze gepflastert werden.

b. die Stadt Stettin übernimmt fortan auf ihre Kosten:
aa. den Paradeplatz und den Königsplatz durch Bekiesung in 

demselben guten Zustande zu erhalten, wie dies bisher 
Seitens der Militair-Verwaltung geschehen ist,

bb. beide Plätze zu reinigen,
cc. die, beiden Plätzen zunächst anliegende Hälfte der Straßen 

zu reinigen und zu unterhalten, wozu der Königl. Mili
tairfiskus bisher receßmäßig verpflichtet war;

c. die Verlängerung der kleinen Domstraße über den Königsplatz 
wird in derselben Weise auf Kosten der Stadt Stettin verbreitert, 
wie dies hinsichtlich der Passage des Königsthores stattfinden 
wird,

d. die am Fuße der Wälle am Parade- und Königsplatz stehenden 
Zaüne werden Eigenthum der Stadt Stettin.

§ 4. .
Der Verkauf der im § 1 ad 1 —10 aufgeführten Terrains erfolgt nnt 

allen Rechten und Pflichten, in Pausch und Bogen, wie Alles steht und liegt, 
vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen:

a. Dem Königl. Militairfiskus verbleibt das Eigenthum des beweglichen 
Inventariums der sümmtlicheu, auf den verkauften Terrains befindlichen

122*
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Gebäude, sowie das sämmtliche bewegliche Material an Holz, gelagerten 
Palissaden, Ziegeln, Steinen rc. Er ist jedoch verpflichtet, das zu Ge
bäuden gehörige Inventarium bis zu dem, für die Gebaüde selbst be
stimmten definitiven Übergabetermin (§ 6), alles übrige Material aber 
binnen 3 Monaten von dem Zeitpunkt ab zu entfernen, wo die Flächen, 
auf denen das Material ruht, an die Stadt Stettin zu übergeben sind. 
Es wird dabei zugesagt, die Raümung nach Möglichkeit zu beschleünigen, 
um sie, wenn irgend thunlich, vor Ablauf dieser Frist zu beendigen.' 

b. Dem Königl. Militairfiskus verbleiben zum Abbruch die in dem ver
kauften Festungsterrain befindlichen aufstehenden Gebaüde; ausgenom
men sind aber und werden mit dem Grund und Boden als Eigenthum 
der Stadt Stettin mitverkauft folgende, in dem Situationsplane roth 
angelegte und mit rothen Nummern bezeichnete Gebaüde und sonstige 
Baulichkeiten:

im Fort Wilhelm
1. die beiden Artillerie-Wagenhaüser Nr. la und lb excl. der inneren 

Einrichtung an Verschlügen rc.;
2. die 3 Pulver-Magazine 2a, 2b, 2c, jedoch excl. der Theile, welche 

zur besonderen Benutzung der Gebaüde als Pulvermagazine dienen 
und excl. der dabei befindlichen Zaüne;

3. die 3 Kasernen Nr. 3a, 3b, 3c excl. der speciellen Kasernen- und 
Kammer-Einrichtungen;

4. das Gebaüde Nr. 4 neben dem Wagenhause Nr. la; 
im Fort Leopold

5. das Ponton-Wagenhaus Nr. 5 mit dem Vorbehalte wie ad 1;
6. das Laboratorium Nr. 6 a, 6 b, 6 c nebst Verbrauchs-Magazin (Poterne) 

mit dem Vorbehalte wegen der besonderen Einrichtungen der Gebaüde 
wie ad 2;

7. das Lazareth- und Öconomie-Gebaüde Nr. 7a und 7b excl der inneren 
Einrichtungen;

8. das Pulver-Magazin im Ravelin 2—3, Nr. 8 des Planes;
9. das Pulver-Magazin in Lünette 20. Nr. 9 des Planes; — ad 8 und 

9 mit dem Vorbehalte wie ad 2;
10. die Wagenhaüser Nr. 10a und 10b mit demselben Vorbehalte wie 

ad 1 ;
11. die Frauenthor-Kaserne nebst Hofgebaüden Nr. 11, mit demselben Vor

behalte wie ad 3.
12. das Blockhaus am vierten Frauenthor gegenüber der Kaserne (Nr. 12); 
13. die beiden Caponniören Nr. 12a und 13b und die Kehlmauer an der

Oder von dem letzten Privatgebaüde bis zum Glacisfuß am aüßersten 
Frauenthor;

ferner
14. das Mehl-Magazin Nr. 6 im Bastion II. (Nr. 14) — mit dem Vor

behalt wie ad 1;
15. das Kriegs-Pulver-Magazin Nr. 3 (Nr. 15);
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16. das Kriegs-Pulver-Magazin Nr. 5 (Nr. 16) — ad 15 und 16 mit 
dem Vorbehalte wie ad 2;

17. die sämmtlichen Gebaüde auf dem Artillerie-Zeüghofe (Nr. 17a bis 
17 m) mit dem Vorbehalte der inneren Einrichtungen zu besonderen 
militairischen Zwecken;

18. die Kehlmauer nebst den bombensicheren Gebaüden (Nr. 18a und 18b) 
von der nordwestlichen Bauflucht der Elisabethstraße bei der Artillerie- 
Kaserne bis zu den Eckthürmchm in dem ausspringenden Winkel der 
Mauerstraße (exel. des Thürmchens);

19. alle Bekleidungsmanern und ebenso die Hohlraüme unter den Wällen, 
einschließlich der fiskalischen Kasematten;

20. alle innerhalb des verkauften Terraitls belegenen Brücken und Thore 
exel. der Trophäen des Parnitzthores;

21. die massive Latrine gegenüber der Kaserne am Parade- und Königs
platz.

e. Die in der Benutzung des Königl. Steüerfiskus befindlichen 5 Gebaüde 
am Parnitz-, Frauen-, Königs-, Berliner- und Ziegenthor sind vom 
Verkauf ausgeschlosseu und verbleiben dem Königl. ‘ Steüerfiskus zur 
Benutzung, so lange die Verwaltnng derer bedarf; die Grundflächen 
derselben sind jedoch an die Stadt Stettin Nlitverkauft.

d. Der Königl. Militairfiskus übernimmt es, die Beseitigung des im Fort 
Leopold — Lünette 21 — belegenen Pulvergelasses hiesiger Kaufmann
schaft (Nr. 9a) herbeizuführen.

§ 5.
Mit dem Eigenthum an den verkauften Festungsterrains (§ 1) über

trägt der Königl. Militairfiskus gleichzeitig an die Stadt Stettin die ihm gegen 
Dritte zustehenden Rechte aus speeielleu Rechtstiteln hinsichtlich solcher Grund
stücke, welche vormals zum Festungsterraiu gehörten, oder auch jetzt noch vorbe
haltlich des fiskalischen Eigenthumsrechtes zur Benutzung für bestimmte Zwecke 
ausgegeben sind. Dasselbe gilt hinsichtlich der laufenden Pacht- und Mieths- 
verträge über Festungsgrundstücke, soweit die Stadt „Stettin nicht die Kündigung 
derselben durch den Königl. Militairfiskus vor der Übergabe beantragt.

Der Königl. Militairfiskus überträgt ferner auf die Stadt Stettin die ihm 
rücksichtlich des verkauften Terrains gegen Dritte etwa zustehenden Servitnten 
und den Canon

1. von 3 Thlr. jährlich des int Hanptgraben zwischen dem ersten und 
zweiten Frauenthor belegenen Erbpachtgrnndstückes des Eigenthümers 
Basch;

2. von 15 Sgr. jährlich für einen Theil des an die deütsche und fran
zösische reformirte Gemeinde überlassenen Begräbnißplatzes;

3. von 10 Thlr. jährlich des im Hanptgraben zwischen dem ersten und 
zweiten Frauenthor belegenen, vormals Kamrath'schen Grundstückes;

4. von 14 Thlr. 15 Sgr. (12 Thlr. 12 Ggr. Gold) jährlich des hinter 
Saillant 1 der Lastadiebefestigung belegenen, vormals Haber'scheu Erb- 
pachtsgrnndstücks.
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Die Grundstücke ad 3 und 4 befinden sich gegenwärtig im Besitz der Stadt 
Stettin und wird daher in die Löschung des Canons derselben gewilligt.

Der Königl. Militairfiskus wird dagegen durch die Stadt Stettin vom 
Tage der Übergabe ab von allen Lasten, welche ihm bezüglich des verkauften 
Festungsterrains gegen die Stadt oder gegen Dritte bisher oblagen, befreit, ins
besondere auch von der Unterhaltung der innerhalb des verkauften Festungs- 
terrains bestehenden Straßen und Brücken.

§ 6.
Die Austastung des gesammten verkauften Terrains erfolgt mit der Wirkung 

der Eigenthums-Übertragung bis zum (1. October) 1873. In Berücksichtigung 
der Bedürfnisse beider (Kontrahenten beim Übergange in die künftigen Verhält- 
niste wird bezüglich der Übergabe jedoch bestimmt:

A. In Betreff der Gebaüde.
I. Der Königl. Militairfiskus übergiebt an die Stadt Stettin:

a. sogleich die oben im § 4 und im Situationsplan unter folgenden Num
mern aufgeführten Gebaüde und sonstigen Baulichkeiten:

1. Die Pulvermagazine 2a und 2b des Planes;
2. das Pulvermagazin Nr. 8;
3. das Pulvermagazin Nr. 9;
4. das Blockhaus Nr. 12, sofern die Stadt Stettin dem daselbst 

wohnenden Wallmeister gleichzeitig eine, von dem Königl. Mili
tairfiskus als angemessen anerkannte Naturalwohnung beschafft.

Im anderen Falle wird das Blockhaus erst nach Versetzung 
des betreffenden Wallmeisters übergeben.

5. Die beiden Caponnicren Nr. 13a und 13b und die Kehlmauer 
an der Oder bis zum Glacisfuß am aüßersten Frauenthor, jedoch 
excl. der Mauerstrecke vor der Frauenthor-Kaserne südlich des in 
dieser Mauer belegenen Thores;

6. das Kriegs-Pulver-Magazin Nr. 15;
7. das Kriegs-Pulver-Magazin Nr. 16;
8. die Kehlmauer am Oderthor und das bombensichere Gebaüde 

Nr. 18a;
9. die Bekleidungsmauer und Hohlraüme, soweit die betreffenden 

Grundflächen sogleich an die Stadt Stettin übergeben werden. 
Die übrigen Bekleidungsmauern und Hohlraüme werden ebenso 
gleichzeitig mit den Grundflächen übergeben (cfr. unter C. Nr. 13 
und unter B.);

10. die Brücken und Thore.
b. binnen 24 Monaten, vom Tage der Auflassung ab gerechnet, das Labo

ratorium (Nr. 6 a, 6 b, 6 c).
c. binnen 36 Monaten, vom Tage der Auflassung ab gerechnet:

1. die Artillerie-Wagenhaüser Nr. la und 1b;
2. das Pulver-Magazin Nr. 2 e;
3. die 3 Kasernen Nr. 3a, 3b und 3c;
4. das Gebaüde Nr. 4;
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5. das Wagenhaus Nr. 5 ;
6. das Lazareth- und Öconomie-Gebaüde Nr. 7a und 7b;
7. die Wagenhaüser Nr. 10a und 10b;
8. die Frauenthor-Kaserne nebst Hofgebaüden Nr. 11 und der oben 

(A. I. 5) erwähnten Mauerstrecke;
9. das Mehlmagazin Nr. 14;

10. die Gebäude des Artillerie-Zeüghofes Nr. 17a bis 17m;
11. das bombensichere Gebäude Nr. 18b; das Gebäude ist jedoch, 

falls der darin wohnende Wallmeister vor Ablauf von 36 Mo
naten versetzt wird, sogleich nach Räumung der Wallmeister- 
Wohnung zu übergeben;

12. die massive Latrine am Paradeplatz;
13. die Kasematten bei Bastion VI und in der Courtine 5—6. Die 

letzteren, früher als Sträflings-Kasernement benutzten Kasematten 
werden jedoch — falls und soweit dem Königl. Militairfiskus 
andere, von ihm als angemessen acceptirte Raümlichkeiten als 
Ersatz für die an 36 Monaten noch fehlende ,Zeit überwiesen 
werden können — binnen 3 Monaten von der Überweisung ab, 
der Stadt Stettin zur Disposition gestellt.

II. Der Königl. Militairfiskus entfernt von den ihm nach § 4 verbleibenden 
Gebaüden:
a. die Hofgebaüde des Festungsbauhofes binnen 36 Monaten, von der 

Auflassung ab gerechnet;
b. die übrigen, hier nicht besonders genannten Gebaüde re., soweit sie sich 

auf den an die Stadt Stettin successive zu übergebenden Flächen be
finden, unter Berücksichtigung der Wünsche der Stadt Stettin hinsicht
lich der Reihenfolge und zwar:

1. die nur aus Holz construirten Gebaüde, Schuppen rc., binnen 
6 Wochen;

2. die kleineren Fachwerksgebaüde binnen 8 Wochen;
3. die massiven Gebaüde und größeren Fachwerksgebaüde binnen 

3 Monaten, von der in jedem Fall schriftlich ergehenden Requi
sition ab gerechnet.

Das Verlangen des Abbruchs kann von der Stadt Stettin 
vom Termin der Auflassung ab gestellt werden.

III. Hinsichtlich der oben unter I aufgeführten, an die Stadt Stettin mitver
kauften Gebaüde übernimmt dieselbe keinerlei Verbindlichkeiten hinsichtlich 
der Unterhaltung; der Königl. Militairfiskus hat im Übrigen die Rechte 
des Nießbrauches während der bestimmten Fristen.

IV. Die ad I und II bestimmten Fristen werden im Falle eines Krieges, corre- 
spondirend mit den Zahlungsfristen der Stadt, prolvngirt (§ 11) und ebenso 
außerhalb eines Kriegsfalles bei Verzögerung der Kaufgelder-Zahlungen, 
nach Verhältniß der Dauer derselben.

V. Zu den oben ad I und II bezeichneten Gebaüden werden für die Zeit des 
einstweiligen Nießbrauches des Königl. Militairfiskus resp, für die Zeit 
ihres contractlichen Bestehens die erforderlichen Zugänge und Wirthschafts-
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Höfe ausgewiesen, ferner für die in den Forts kasernirten Truppen die er
forderlichen Exereierplütze; auch bleiben die bisherigen Turnplätze in Be
nutzung des Königl. Militairfiskus. Sollte die Verlegung der letzteren im 
Interesse der Stadt nothwendig werden, so ist dieselbe für den Königl. 
Militairfiskus kostenfrei, innerhalb der Forts zu bewirken.

B. In Betreff der Grundflächen.

Der Königl. Mlitairfiskus übergiebt an die Stadt Stettin:
a. sogleich nach erfolgter Auflassung, vorbehaltlich der aus den Bestimmungen 

unter A. sich ergebenden Ausnahmen:
1. Die im Situationsplane mit gelben Linien unizogenen und mit Buch

staben ml—i bezeichneten Flächen. Falls bei Abgrabungen am Festungs
bauhofe Öffnungen in der Umwallung entstehen, sind dieselben durch die 
Stadt Stettin auf ihre Kosten durch Latteuzaüne zu schließen. Die 
Linie ml—i liegt auf der Strecke b—c in dem Alignement a—x; den 
Punkt d bildet der fiskalische Grünzstein Nr. 15. Die Linie e—el wird 
gebildet durch die Verlängerung des Cordons der linken Face des 
Saillant 6 des Fort Leopold einerseits bis zum Punkt el der fiskali
schen Gränzlinie zwischen den Gränzsteinen Nr. 12 und 13, andererseits 
bis zu dem Punkt e in der geraden Linie d—f. Der Punkt f liegt 
40 Mètres hinter der Rückwand des in Fachwerk erbauten Ökonomie- 
Gebaüdes und ist der Fußpunkt der Normale 12 Mètres von der öst
lichen Gränze dieses Gebaüdes entfernt. Der Punkt g liegt im Cordon 
der Escarpe der Enveloppe vor Bastion IL, der Punkt h im Cordon der 
Escarpe der Enveloppe vor dem Ravelin 1—2. Die Linie h—i wird durch den 
Cordon der Escarpe der rechten Face der Enveloppe vor Ravelin 1—2 
gebildet; die Linie k—1 ist 100 Mètres lang und steht senkrecht auf der 
Capitale der Enveloppe vor Bastion V; der Punkt m liegt an der innern 
Baumreihe der Allee im Fort Wilhelm; die Linie m. ml führt 60 
Mètres parallel der südöstlichen Langfront des mit Nr. la bezeichneten 
Artillerie-Wagenhauses: der Punkt ml liegt in der fiskalischen Gränz
linie; von dem Punkt ml an folgt die Demarkationslinie des fiskalischen 
resp, der neü zu bildenden Gränzlinie bis zur nördlichen Fluchtlinie der 
im § 2 gedachten neüen Straße am Berliner Thor.

Hinsichtlich der Terrain-Übergabe bei dem Lazareth-Grundstück im 
Fort Leopold wird noch besonders bestimmt, daß das Grundstück, soweit 
es durch die Abtretung geöffnet wird, auf Kosten der Stadt Stettin 
durch einen Lattenzaun wieder bewehrt werden muß, zu welchem Be
huf die entbehrlich werdenden Zaunstrecken an die Stadt Stettin über
wiesen werden sollen.

2. die Steinablage an der Oder;
3. den der Oder zunächst belegenen Theil des Artillerie-Zeüghofes und zwar 

bis an den die Königlichen Fiskus zur Benutzung reservirten Gebaüde (cfr. 
§ 6 A. I. c. Nr. 10 und V). Die Zurücklegung des Zauns über
nimmt die Stadt Stettin auf ihre Kosten. Die nordwestliche Gränze 
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des Zeüghofes wird durch das erste Frauenthor, die nördliche durch die 
Escarpe des Bastion I und der rechten Courtine 1—2 bestimmt;

4. den Bleichholm;
5. die Kehlbefestigung an der norwestlichen Bauflucht der Elisabethstraße bis 

zum Oderthor;
6. den Parnitz-Brückenkopf;
7. die Lastadie-Befestigung soweit sie überhaupt verkauft ist;
8. die Schanzen A., B., C nebst Zubehör.

Die Stadt Stettin ist demnächst berechtigt, auf den ihr zu überge
benen Grundstücken die Festungswerke wegzuschaffen, einzuebnen oder 
abzuändern und überhaupt in jeder Beziehung Umwandlungen der Flächen 
innerhalb der bezeichneten Gränzen durch Bebauung oder sonst vorzu
nehmen oder vornehmen zu lassen.

Es muß jedoch durch die Forts Wilhelm und Leopold vom Berliner- 
thore bis zur Frauenthorkaserne eine gute fahrbare Straße während der 
Übergangszeit erhalten bleiben.

b. Der Königl. Militairfiscus gestattet vom (1. April) 1874 ab einen Durch
bruch der aüßeren Umwallung des Fort Leopold vom Frauenthor in der 
Richtung auf den reformirten Kirchhof. Es darf jedoch dabei der Hof der 
Frauenthor-Kaserne und die Communication vom Frauenthor nach dem 
Fort Leopold nicht beeinträchtigt werden. Die Richtung des Durchsbruchs 
wird commissarisch festgestellt und das zur Herstellung dieser Straße erfor
derliche, außerhalb der Demarcationslinie belegene Terrain ausgewiesen. 
Außerdem wird der Königl. Militairfiscus jede thunliche Erleichterung der 
Communication rc. behufs Durchführung der Bebauung des Festungsterrains 
gewähren.

c. Die Übergabe der im Vorstehenden nicht besonders erwähnten Flächen und 
Werke mit dem Rechte unbeschränkter Disposition über dieselben erfolgt an 
die Stadt Stettin spätestens binnen 36 Monaten von der Auflassung "abge
rechnet. Dieselbe Frist gilt für den Festungsbauhof, insbesoudere auch für 
die Benutzung des Garnison-Holzplatzes im Graben am Frauenthor, 
vorbehaltlich späterer etwaiger Vereinbarung über einen kürzern 
Termin.

Innerhalb des Zeitraumes von 36 Monaten werden Seitens des Königl. 
Militairfiscus. noch möglichst große und zusammenhängende Flächen, sowie 
es die inilitairischen Rücksichten gestatten, zur freien Disposition successive 
überwiesen werden. In gleicher Weise wird Seitens des Königl. Militair- 
fiscus verfahren werden, wenn mit den in diesem Paragraph unter A auf
geführten Gebaüden einzelne Flächen für die militairischen Interessen früher 
entbehrlich werden sollten, als bei Bestimmung der festgesetzten Fristen voraus
gesetzt worden ist.

. § 7.
Die Stadt Stettin verpflichtet sich, die Fanden des Berliner- und des 

Königs-Thores in gutem Zustande und der jetzigen Form zu erhalten, 
bei einem etwaigen Umbau der eigentlichen Thorpassage aber ebenso wieder 
herzustellen.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 123
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8 8.
Die Stadt Stettin raümt dem Königl. Militairfiseus bezüglich der Stein- 

ablage in ihrem jetzigen Zustande und nach etwaiger Anlegung eines Bohlwerks 
ein Vorzugsrecht bei der Benutzung ein, dergestalt, daß Privatfahrzeüge auf Ver
langen unverzüglich ablegen müssen.

Das Vorzugsrecht ist jedoch auf die Ladung und Löschung eigner Güter des 
Königl. Militairfiseus eingeschränkt.

§ 9.
Dem Königl. Militairfiseus bleibt die Benutzung der städtischen Bade

anstalt an der Parnitz in der bisherigen Weise für die dem Abschluß dieses 
Vertrages folgenden nächsten 3 Sommer Vorbehalten, sofern die Badeanstalt be
stehen bleibt.

§ 10.
Bezüglich des, im § 1 Nr. 7 erwähnten Pontonier-Übungsplatzes wer

den noch folgende Specialbestimmungen vereinbart:
1. die Stadt Stettin ist berechtigt, den an der Stadtseite belegenen Wall 

im bisherigen Zustande bestehen zu lassen, unter der Verpflichtung, densel
ben zu unterhalten.

2. die Stadt Stettin ist jedoch ferner berechtigt, den Wall in der ganzen 
Länge oder auf einzelne Strecken zu verändern oder ganz zu beseitigen, 
sie muß aber

bei blossen Veränderungen den Wall oder die betreffenden Walltheile 
in der Höhe von 3 Mètres über dem Niveau der Straße als 
Bewehrung erhalten, und bei Beseitigung des ganzen Walles oder 
einzelner Theile eine Bewehrung von 3 Mètres Höhe über dem Niveau 
der Straße (Bretterzaun oder Mauer) auf ihre Kosteu einrichten und 
unterhalten. Gegenüber der Kirchstraße ist alsdann ein Thorweg von 
3 Mètres Breite einzulegen;

3. die Seitenabschlüsse des Pontomer-Übungsplatzes sind in der neüen Gränz- 
linie am Grünen Graben und auf der entgegengesetzten östlichen Seite 
von der Stadt Stettin mit Bretterzaünen von 3 Mètres Höhe und je 
einem Thorwege von 3 Mètres Breite zu versehen und auf ihre Kosten 
in dieser Bewehrung zu erhalten;

4. die Wüschespüle am Wassergange neben Kundschaftshof und der Wasser
gang selbst gehen ein;

5. die Translocation der in die neüe Gränzlinie der Stadt Stettin ain 
Grünen Graben fallenden Schuppen, Buden re. geschieht auf Kosten der 
Stadt, sobald die Durchlegung der Uferstraße von ihr zur Ausführuna 
gebracht wird.

§ 11.
Der Kaufpreis für die verkauften Terrains beträgt incl. der an die 

Stadt Stettin übergehenden Gebaüde und der sonstigen, durch dieseu Contract 
übertragenen Rechte................. Thaler, geschrieben Thaler
und wird in folgender Weise berichtigt:

1. die Stadt Stettin zahlt in der Zeit vom (1. Oct ob er) 1873 bis zum 
(1. October) 1874 in denjenigen Theilzahlungen, welche das Königl.
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Kriegsministerium im Voraus bestimmen wird, die Summe von 
1 Million Thaler baar an die Königl. Regierungs-Hauptkasse zu 

■ Stettin.
2. der Überrest wird in 7 ferneren Jahresraten und zwar für jede Rate 

in derselben Weise, wie die erste Jahresrate nach den Bestimumngen des 
Königl. Kriegs-Ministeriums bezüglich der Theilzahlungen und Termine in 
der Zeit vom 1. October 1874 bis 1. October 1881 entrichtet.

Verkaüfer ertheilt dabei die Zusicherung, daß einer durch Krieg hervorge
rufenen, zeitweisen Zahlungsunfähigkeit der Stadt Stettin durch Prolongation der 
Zahlungsfristen Rechnung getragen werden soll.

Eine Verzinsung der Kaufgelder-Raten findet nicht Statt, es müßte denn 
die Stadt, — abgesehen von dem Fall eines Krieges — sich im Verzüge befinden, 
wonächst 5 Procent Zinsen zu entrichten sind.

Für die pünkliche Bezahlung des Kanfgeldes und etwaiger Verzugszinsen 
haftet die Stadt mit ihrem gesamnlten Vermögen, und verpflichten sich der Magi
strat und die Stadtverordneten nöthigenfalls die Steüerkraft der Bürger heran- 
zuziehen.

§ 12.
Der Königl. Militairfiscus raümt der Stadt Stettin auf 20 Jahre, vom 

Tage des Vertragsabschlusses ab ein Vorkaufsrecht ein, für den Fall, daß er 
zur Beraüßerung des im Situationsplaue blau umzogenen Festungsterrains incl. 
Pontonier-Übungsplatzes schreiten sollte.

. . . § 13.
Der Königl. Militairfiscus übergiebt der Kaüferin nach erfolgter Zahlung 

der ersten Million Thaler Kaufgeld die auf die Rechtsverhältnisfe des verkauften 
Festuugsterrains bezüglichen Documente, Vermessungs-Register, Karten, 
und Pläne, soweit dieselben nicht aus militairischen Rücksichten secretirt werde» 
müssen und stellt die zur Bearbeitung des Bebauungsplanes dienlichen, bei 
ihm vorhandenen Materialien auch vor dem Übergabe-Termine zur Dis
position.

§ 14.
Dw Beschränkungen, welche nach dem Gesetze vom 21. December 1871 hin

sichtlich der Bebauung und sonstigen Benutzung der in den Festungs-Rayons be- 
legenen Grundstücke bestehen, treten nach Vollziehung der allerhöchsten Cabinets- 
ordre, welche das Aufhören der Festung Stettin anordnet, sogleich außer Kraft, 
ebenso die von der Stadt Stettin oder von Privaten auf Grund der Rayon- 
Gesetze ausgestellten Reverse aller Art. In Betreff der in den Schanzen vor 
dem Reüen Thor unb vor dem Berliner Thor belegenen 3 Pulvermagazine werden 
jedoch die bestehenden besonderen Beschränkungen im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit aufrecht erhalten.

Sollte die ausdrückliche Aufhebung der Festungs-Eigenschaft Stettins durch 
Allerh. Cabinets-Ordre binnen (3) Monaten von der Vollziehung dieses Ver
trages ab nicht ausgesprochen fein, so ist derselbe für die Stadt Stettin unver
bindlich.

§. 15.
Durch Vertrag vom 23. December 1846, vom 3. Februar 1857 und vom

123*
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28. Mai 1870 ist zwischen dem Königl. Militairfiscus und der Stadt Stettin 
vereinbart, daß die von der letztern an den erstem znm Bau eines Forts auf 
der Silberwiese gegen einen Kaufpreis von 150 Thlr. für den Morgen ver
äußerten 11 Morgen, 80,5 Q.-Ruth. und resp. 6 Morgen 111 Q.-Ruth. gegen 
Erstattung des Kaufgeldes an die Stadt Stettin zurückfallen sollen, sobald die 
Flächen zu fortifieatorischen Zwecken nicht mehr gebraucht werden sollten.

In Stelle dieser Stipulation wird nunmehr verabredet:
1. das Rückkaufsrecht der Stadt Stettin wird auf die Flächen, welche zu

folge der nachstehenden Bestimmungen ad 2 für jetzt dem Königl. Fiscus 
verbleiben, und auf den Fall beschränkt, daß dieselben zu militair-dienst- 
lichen Zwecken nicht mehr erforderlich sein sollten;

2. der Königl. Militairfiscus giebt an die Stadt Stettin von dem Festungs- 
grundstücke auf der Silberwiese ohne besondere Vergüügung eigenthüm
lich die auf dem Situtationsplan und der beigefügten Specialskizze 
Nr. III. bezeichnete Fläche a, b, c, d, e zurück;

3. die Stadt Stettin ist berechtigt, den jetzt vorhandenen nassen Graben, 
soweit er innerhalb der Gränze des ihr überwiesenen Terrains liegt, 
zuzuschütten. Die Dossirung der auf diesem Terrain nothwendigen 
Schüttung darf die Gränzte—d um 15 Mètres überschreiten; die Schüttung 
soweit sie.jenseits der Linie e—d fällt, verbleibt jedoch dem Königl. 
Militairfiskus;

4. bevor die Stadt Stettin den nassen Graben zuschüttet, ist dieselbe ver
pflichtet, auf dem Vorterrain des Festungswerks in der aus dem Plane 
ersichtlichen Lage einen Canal von 2 Mètres Wassertiefe bei + 0 am 
Pegel, mit zweifüßiger Böschung und mit 20 Mètres Breite des Wasser
spiegels + 0 am Pegel, also mit 12 Mètres Sohlenbreite, auf ihre Kosten 
herzustellen, die Böschung mit Weiden zu bepflanzen und diesen Canal 
mit einer 3.5 Mètres breiten hölzernen Fahrbrücke zu üb erdrücken j

5. die Stadt Stettin perpflichtet sich, die Ostgränze mit einen dichten, 
3 Mètres hohen Bretterzaun, in welchem ein Thorweg mit stets freier 
Zufahrt an der von: Königl. Militairfiscus zu bestimmenden Stelle an
zulegen ist, und diesen Zaun nebst Thorweg dauernd in gutem Zustande 
zu erhalten. Die Stadt Stettin beantragt die Ermächtigung, die fort
zuschaffende Wallerde zur Verfüllung etwa entbehrlicher Gräben zu 
verwenden, ebenso die vorhandeneRollbrücke durch einen gepflasterten 
Damm zu ersetzen und dieselbe zur Überbrückung des Canals (ad 4) zu 
benutzen.

§ 16.
Durch Receß vom 19. December 1866, bestätigt am 6. April 1867, ist der 

Stadt Stettin eine Flüche am Gefängniß des Königl. Kreisgerichts von dem 
Königl. Neüstadt-Fonds eigenthümlich überlassen worden.

Die Stadt Stettin erklärt sich nunmehr mit der vom Königl. Militairfiscus 
bei Abtragung des dort belegenen Festungswalles beabsichtigten, aus dem Situa
tionsplan ersichtlichen Veränderung der Straßen-Anlagen und der anliegenden 
Bauviertel an der Elisabeth und Neuen Wallstraße einverstanden übereignet
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zu diesem Behuf an den Königl. Militairfiscus das im Plane blau chraffirte 
Dreieck. ,

Der Königl. Militairfiscus übereignet dagegen an die Stadt Stettin das zur 
neuen Straßen-Anlage erforderliche Terrain und außerdenl zur freien Benutzung 
das im Situationsplan braun chraffirte Dreieck.

Die Herstellung des neuen Straßen-Planums und die Umlegung des 
Pflasters bis zur Ecke der verlängerten Elisabethstraße übernimmt der Königl. 
Militairfiscus, die künftige Unterhaltung dieser Straßenstrecken aber die Stadt 
Stettin.

§ 17.
Die Stadt Stettin besitzt im Fort Preüßen ein Schulgrundstück (Nr. 16). 

Für den Fall, daß die Zahl der Civil-Einwohner in Fort Preüßen auf 300 stch 
vermindert, der Königl. Militairfiscus die sämmtlicheu Grundstücke des 
Bauviertels (Bv-), in welchem die Schule belegen ist, zu militairischen Zwecken 
erwerben, und zu Neübauten verwenden sollte, verpflichtet sich die ladt Stettin, 
dies Schulgrundstück an den Königl. Militairfiscus ohne besondere Bergütigung 
zu überlassen.

§ 18.
Im Interesse der Bebauung der Umgebung des Schneckenthors und 

der Grünen Schanzstraße, sowie zur Verbesserung der Communicationen wer
den schließlich unter Zugrundelegung des beiliegenden, vom Eataster-Controleur 
Richter gefertigten ,

„Bebauungsplan von dem bisherigen Festungshafen zu Stettin. Ge
zeichnet im März 1873 durch den Feldmesser Richter, Eataster-Controleur. 

noch folgende Verabredungen getroffen:
A. 1. Die Grundfläche' des Bastion X., welche zum Theil an die Kaiser!. 

Postverwaltung veraüßert ist, wird auf den auf dem Richter'schen 
Plane ersichtlichen Umfang a—k eingeschränkt, resp, arrondirt, indem die 
Stadt Stettin die Flüche e, f, kl, g am Schneckenthor dem Königl. 
Militairfiscus eigenthümlich abtritt.

2. Der Königl. Militairfiscus übergiebt der Stadt Stettin nach erfolgter 
Schüttung und Einebnung, resp. Entfernung der darauf befindlichen 
Mauern kostenfrei:

a. die Straße V des Richter'schen Planes (18.8 Mètres breit) ;
b. den Platz P bis zur Linie k, a, b, c, d, ;
c. die Straße x1 (18.8 Mètres breit) vom Platz P und der Straße 

V bis zur Grünen Schanzstraße;
d. die Straßenverbreiterung vom Punkte d bis e in einer Breite von 

4 Mètres, vom Fuße der Mauer gerechnet.
3. Die Stadt Stettin beseitigt gegen Empfang des Materials auf ihre 

Kosten das Schneckenthor nebst der dabei belegenen Wache und Capon- 
nière und übernimmt es, sich mit dem Königl. Steüerfiscus wegen der 
bisherigen Mitbenutzuug der letzteren auseinander zu setzen.

4. Die Stadt Stettin übernimmt — vorbehaltlich ihres Anspruchs gegen 
die Kaiserl. Postverwaltnng auf autheilige Übernahme der Pflasterungs- 
kosten in der Länge des Postgrundstückes — die PLästerung und Unter-
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Haltung der Straßen V und x ', des Platzes P: der verbreiterten Straße am 
Bohlwerk und der verlängerten resp, verbreiterten Grünen Schanzstraße 
und übernimmt ferner auch die Einrichtung und Unterhaltung der Gasbe- 
leüchtung daselbst. Die Reinigung der Bohlwerksstraße und der 
verlängerten Grünen Schanzstraße verbleibt, so weit und so lange 
der Königl. Militairfislus Adjacent derselben ist, wie bisher, Sache 
der Stadt.

5. die sämmtlichen vorbezeichneten Straßen und Straßentheile, der Platz P, 
sowie die Baustelle der Wache und der Caponniere werden Eigenthum der 
Stadt Stettin.

6. Die Ausführung der vorgedachten Straßeneinrichtungen soll von beiden 
Theilen mit thunlichster Beschleünigung erfolgen.

B. Der Königl. Militairfiscus verpflichtet sich:
1. sobald das bisherige Militair-Lazareth am Schneckenthor als solches auf

gegeben wird, den Theil des Lazareth-Grundstücks zwischen der Straße 
an der Oder und dem eigentlichen Lazareth-Gebaüde unter Be
seitigung der vorspringenden Latrine freizulegen, einstweilen aber der 
Stadt Stettin die Erweiterung der Straße in der Linie dd — ee des 
Planes nach Herstellung eines netten Verschlusses des Lazarethhofes 
und Verlegung des daselbst befindlicheii Schuppens ff auf ihre Kosten zu 
gestatten;

2. die vor dem Proviant-Magazin Nr. 2 belegenen fiscalischen Flächen 
der Proviantamts- und Garnison-Verwaltung parallel mit der Front 
des Magazins m. m.l bis zu der Linie 1. 1'. resp, bis l1 m. 
freizulegen;

3. die Stadt Stettin wird Eigenthümerin der ad 1 und 2 bezeichneten Flächen 
und übernimmt auf ihre Kosten die Herstellung und Unterhaltiing der neu zu 
bildenden Straßentheile. Die Freilegung der Flächen ad 1 und 2 erfolgt auf 
kosten des Königl. Militairfiscus, welcher sich die Materialien der abzu- 
brechenden Baulichkeiten reservirt.

C. Zur Verbindung der Grünen Schanzstraße und der heiligen Geiststraße wird 
die Anlage einer öffentlichen Straße in der aus dem Richterschen Bebauungs
plan ersichtlichen Art beabsichtigt;
1. das dazu erforderliche Terrain t1. u. v. w. x. y. des Richter'schen Plans 

wird hierdurch vom Königl. Militairfiscus ohne besondere Verqütiqung 
eigenthümlich an die Stadt Stettin abgetreten.

2. Die Stadt Stettin übernimmt dagegen auf ihre Kosten:
a. die Schüttung, Pflasterung, Erleüchtung, Unterhaltung und so weit 

und so lange der Königl. Fiskus Adjaceut der Straße bleibt, auch 
Reinigung der neüen Straße;

b. die Herstellung und Unterhaltung einer Futtermauer und eines 
eisernen Geländers auf der Linie t1. u. v. mit einer Rampe nach 
dem westlichen Thore des Magazins Nr. 1;

6. die Herstellung einer Einfriedigung in der Construction der jetzt 
an der Grünen Schanzstraße vorhandenen Mauer auf der Linie 
w. x. y;
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d. die Translocation der nach dem jetzigen untern Kasernenhofe 
führenden Treppe (tr.), sowie die Verfüllung der Flüche x. y. z., 
und die Herstellung der Abwässerung des untern Kasernen
hofes;

6. die Wegraümung der auf der neuen Straßenfläche stehenden 
Mauern, Zaüne, Baüme rc. gegen Überlassung der zu gewinnen
den Materialien (jedoch mit Ausschluß der Turngeräthe) und 
gegen Überlassung des am Kasernenhofe befindlichen eisernen Ge
länders (z. y.);

f. die Umzaünung einer Flüche von 150 Q.-Mötres auf der östlichen 
Seite des Magazins Nr. 1 zur Bildung eines Hofes, in der aus 
dem Richter'schen Planes ersichtlichen Lage unter Verwen
dung des bisherigen GrünMunes zwischen dem Magazin und dem 
Kasernenhofe;

8- die Translocation des Spritzenschuppens vom Hase des Magazins 
dtr. 1 nach dem Hofe des neüen Fourage-Magazins im ehemaligen 
Festungshafen;

h. die Verlegung der Turngerüste nach dem Kasernenhofe;
i. auf Erfordern die Verlegung des ehemaligen Latrinen-Gebaüdes der 

Kaserne nach dem unteren Kasernenhofe.
0. Für den Fall, daß der Königl. Militair-Fiscus das an der Heiligen Geist

straße belegene Bückerei-Gebaüde beseitigt wird folgender Bebauungsplan 
hierdurch festgestellt:
1. der Königl. Militairfiscus übereignet zur Straßen-Anlage ohne besondere 

Vergnügung von seinen an der Heil. Geiststraße belegènen Grundstücken 
an die Stadt Stettin die Flüche bis zur Linie q. p. o. n. in. des Rich
ter'schen Plans, ferner vom Lazareth-Grundstück die Flüche bis zur 
Linie r. rl;

2. der Abbruch des Bückereigebaüdes, sowie die Freilegung der vom Lazareth- 
grundstück abzutretenden Fläche zwischen der bisherigen Straße und 
der Linie r. rl. wird vom Königl. Militairfiscus auf seine Kosten 
bewirkt;

3. die Stadt Stettin übernimmt dagegen die Einrichtung, Plasterung 
und Unterhaltung des neüen Straßentractus einer Seits vom Punkt 
q. nach p. o. n. bis m und anderer Seits vom Punkt tl nach 
8 rl. r;

4. sobald die neue Straße hergestellt ist, geht die Fläche rl. aa. bb. cc. 
t. tl. 8. rl. in das unbeschränke Eigenthum des Königl. Militairfis
cus über.

§ 19.
Die Kosten und Stempel dieses Vertrages, soweit sie überhauptgesetz

lich zum Ansatz kommen, trägt die Stadt Stettin.

Auf Grund des vom Oberbürgermeister dem Magistrate unterm 13. Mai 
erstatteten Berichts, und des demselben beigefügten Vertragentwurfs, ließ der 
Magistrat, ohne Kenntniß davon zu haben, daß das vom Reichstage be- 
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rathene Gesetz wegen der Festungen des Deütschen Reichs am Tage vorher die 
Sanction des Kaisers erhalten hatte, der Stadtverordneten-Versammlung die nach
stehende —

Vorlage, betreffend die Festungsangelegenheit, d. d. Stettin, 
den 31. Mai 1873,

zugehen. .
Nach vorangegangenen kommissarischen Verhandlungen erklärten die städtischen 

Behörden sich bekanntlich im Jahre 1869 bereit, an die Königl. Staatsregierung 
für die Entfestigung von Stettin und den Erwerb des frei werdenden Festungs
terrains unter bestimmten Voraussetzungen binnen 15 Jahren die Sumine von 
3 Millionen Thalern zu zahlen und außerdem die in den Festungswerken frei
stehenden Gebäude, soweit sie dieselben würden erwerben wollen, nach den Mate- 
nalienwerth zu vergütigen. Die Königl. Staatsregierung erachtete jedoch, wie 
uns im Januar 1872 amtlich mitgetheilt wurde, dieses Anerbieten für unannehm
bar und nahm auch davon Abstand, auf dieser Grundlage den bezüglichen Ver
handlungen weitern Fortgang zu geben. Wir beschlossen darauf, nochmals zu 
versuchen, das seit Jahren verfolgte Ziel der Entfestigung von Stettin durch neue 
Verhandlungen auf der Basis einer erhöhten Kaufsumme für das Festungsterrain, 
sowie kürzerer Zahlungsfristen zu erreichen. Der unterzeichnete Oberbürgermeister 
übernahm es, diese Verhandlungen einzuleiten und wenn möglich bis zur Auf
stellung eines vollständig formulirten Projettes fortzuführen. Seitens der Mili- 
tairbehörde wurde auf die diesfeitigeu Intentionen bereitwillig eingegangen. Nach 
längeren vorbereitenden Besprechungen über die Grundlagen eines Abkommens wurde 
der'Chef der Jngenieur-Abtheiluug im Königl. Kriegsministerium, Herr Oberst 
von Wangenheim, durch Rescript des Herrn Kriegsministers vom 1. November 
v. Jahres ermächtigt, vorbehaltlich der höhern Genehmigung über den Veraüße- 
ungsplan zu verhandeln und es wurden seitdem unausgesetzt theils mit hem Obersten 
von Wangen heim direct, theils unter Vermittelung des Jngenieur-Officiers 
vom Platz,'Oberst Son tag, bis zum-April d. I. sehr eingehende Verhandlungen 
geführt. Nach Überwindung zahlreicher sachlicher Schwierigkeiten ist aus allen 
diesen Verhandlungen, welche im Wesentlichen auf (theilweisen) Ankauf des 
Festungsterrains am linken Oderufer, Freilegung der Straße am Bohlwerk, Er
werbung des Festungsterrains am rechten Oderufer, Reguliruug wichtiger Einzel
fragen,'Aufhebung der Festungsqualität Stettins und der Baubeschränkungen vvm 
1. 'October d. I. ab bei Zahlung der Kaufgelder in 8 Jahren ohne Zwischen
verzinsung gerichtet waren, — der nebst 2 Plänen beigefügte Vertragsentwurf 
hervorgegangen, der bis auf die noch fehlende Einsetzung der Kaufsumme die 
Bedingungen, sowie die Zugeständnisse des Herrn Ministerial-Commissarius voll
ständig enthält.

In Betreff der Kaufsumme wurde zunächst die Offerte der Stadt Stettin 
erwartet, welche aber nur nach definitiver Feststellung des Kaufobjects und der 
sonstigen Bedingungen abgegeben, resp, extrahirt werden konnte. Dieser Zeit
punkt war jedoch erst nahegerückt, als sich schon eine wesentliche und günstige 
Veränderung der Sachlage dadurch vorbereitete, daß die Reichsregierung 
die Aufhebung der Festung Stettin in ihrem Gesetzentwürfe über die 
Umgestaltung der deütschen Festungen in Aussicht nahm. Unter der Voraus- 
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setzung des Zustandekommens des beabsichten Gesetzes hatte alsdann der Verkauf 
des Festungsterrain nicht mehr für Rechnung des Preußischen Militairfiscus, 
sondern des Detttschen Reichs und unter anderen als den bisherigen 
Bedingungen zu erfolgen und es schien deshalb auch nur zweckmäßig, die 
Verhandlungen soweit als geschehen fortznführen, um das Material für ander- 
weitige Verhandlungen vollständig zu beschaffen, um im geeigneten Zeitpunkte eine 
rasche Entscheidung der städtischen Behörden zu ermöglichen.

Inzwischen ist nun der betreffende Gesetzentwurf vom Reichstage, wenngleich 
mit Modifieationen, angenommen und es läßt sich hoffen, daß derselbe auch iu 
dieser Gestalt iu naher Frist die allerhöchste Sanction erhalten wird. Nach der 
jetzigen Fassung des Gesetzes (Art. V.) soll die Veraüßerung der im Besitz der 
Militair-Verwaltung befindlichen Grundstücke, welche für dieselbe in Stettin da
durch entbehrlich werden, daß die Festung Stettin durch die für Küstrin vvrge- 
sehenen Verstärkungen ersetzt werden soll, in soweit erfolgen, als durch ihren Er
lös die Ausgaben für die Verstärkung von Küstrin im Betrage von höchstens 
3.886.000 Thlr. zu bestreiteu siud. Nach Art. VI. sollen ferner die Rayonbe- 
schränkungen, wenn nicht früher, so doch am 1. October er. aufhören, was vor
aussetzt, daß die im Juteresse der Landesvertheidigung uothweudigeu Eiuebnuugs- 
arbeiten schleünigst zur Ausführung gelangen.

Es erscheint uns deshalb an der Zeit, die nach Erledigung der Entfestigungs
frage immer noch offen bleibende wichtige Frage wegen des Ankaufs des Festnngs- 
terrains Seitens der Stadt möglichst bald zur Entscheidung zu bringe» und in 
gleicher Auffassung empfiehlt der bisherige Ministerial-Commissarius, welcher sein 
Commissorium unter den jetzigen veränderten Umständen als erloschen ansieht, 
eine schleimige Beschlußnahme der städtischen Behörden darüber,

welche Terrains sie in Anspruch nehmen und welche Summe sie dafür 
zahle« wolleu,

sowie die Vorlegung der etwaigen Propositionen bei dem Königlichen Kriegs- 
ministerium.

Wir haben daher in Erwartung der allerhöchsten Sanction des betreffenden 
Gesetzentwurfs die Frage wegen des Ankaufs des Festungsterrains in Berathung 
genommen und sind dabei zu folgendeu Resultate» gelangt.

Vergleiche» wir zunächst die jetzige Sachlage mit derjenigen bei Eröffnung 
der neuen Verhandlungen, so sind in folgenden wichtigen Punkten Veränderungen 
und zwar günstige eingetreten:

1. Das wichtigste und erste Ziel aller bisherigen Verhandlungen, die 
Entfestigung und die Beseitigung der Rayonbeschränknngen, wird kraft 
des Gesetzes erreicht; die Nothwendigkeit des Ankaufes ist 
daher nicht mehr durch die Dringlichkeit der Entfestigung zu 
motiviren.

2. Eiue Vergütigung für die gesetzliche Aufhebuug der Rayonbe- 
schränkuugen findet nicht Statt; für den Fall des Ankaufs des 
Festnngsterrains ist somit die so aüßerst schwierige Frage wegeu der 
etwaigen Prücipnalleistungen der Grundbesitzer in den Rayons und 
wegen Betheiligung der Städte Grabow und Damm von selbst 
erledigt.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 124
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3. Die Frage wegen Erwerbung des Festungsterrains ist unter diesen 
Umständen lediglich aus dem Gesichtspunkte eines e i n f a ch e n K a u f e s 
zur Förderung kommunaler Zwecke n 11 b Wahrung 
städtischer Interessen zu behandeln.

4. Der Militärverwaltung sind die Drittel zu den sogenannten Compen- 
sativnsbauten in Kristrin unabhängig vont Terminverkauf zur Disposi
tion gestellt; die aus dem Berkaus zu lösende Summe ist limitirt und 
zwar erheblich niedriger, als diesseits bis zttr neuesten Zeit die Um
baukosten von Küstrin (und auch wol Swinemünde) angenommen werden 
konnten, welche früher aus dem Terrainverkauf Deckung finden sollten. 
Das Deütsche Reich wird daher in der Lage sein, die Berkaufssumme 
lediglich nach dem Werthe d e r G r u n d st ü ck e ttiib nicht, 
wie das Preußische Kriegsministerium früherhin thun mußte, nach 
bestimmten Bedarfssummen unt> zwar für bestimmte Bauzeiten zu be
messen. Daraus folgt im Vergleich zu früher die Möglichkeit 
der Ermäßigung der K a u f s u m m e und der Verlänge
rung der Z a h l u n g s f r i st e n.

Unverändert ist dagegen das Gewicht der Gründe geblieben, welche 
— abgesehen von der Erlangung der Entfestigung — für den Ankauf und 
die Parcelirung des Festungsterrains durch die Stadt spreche« gegenüber den 
Folgen, welche eintreten wiirden, wenn das Reich in Ausführung des Festungs
gesetzes das Terrain, sei es im Ganzen oder in großen Abschnitten oder im Einzel
nen veraüßert.

Es bedarf zunächst keines Nachweises, eine wie große freilich schwierige, aber 
auch überaus dankbare Aufgabe der nächsten Zukunft in der bevorstehenden Ge
staltung und Ausbildung der voit den bisherigen Beschränkungen befreiten, ge
wissermaßen netten Stadt Stettin gestellt ist. Es handelt sich nicht blos um die 
Bebauung des freiwerdenden Festungsterrains; auch die Einfügung des neü ent
stehenden Stadttheils Westend und voraussichtlich eines Theils von Alt - Turnei 
in den städtischen Organismus, die projeetirte Hafenerweiterung, der Bau der 
Eisenbahn Küstrin-Swinemünde, die Verbittdung der Berlin-Stettiner Bahn mit 
dem erweiterten Hafen, die Schaffung der Grundlagen für einen, wenn auch nur 
in ferner Zttkuttft entstehenden neüen Stadttheil jenseits der Parnitzstraße, die 
Herstellung geeigneter Eommunieationen zwischen allen diesen Gebieten sind durch 
ein glückliches Zusammentreffen der Umstände gleichzeitig in Frage. Wenn 
irgend wo, so liegt hierin eine communale Aufgabe ersten Ranges; alle 
concurrirenden Interessen finden in der Stadtgemeinde ihren Mittelpunkt, und 
deshalb ist auch allein die Stadtgemeinde zu einer einheitlichen und 
darum möglichst vollkommenen Losung dieser Aufgabe fähig 
und vermöge des Rechts und der Pficht der Selb st verwalt un g 
berufen.

Voraussetzung der Lösung ist aber, daß die Stadtgemeinde die Situation zu 
beherrsche» sich iu beit Staub setzt unb dazu ist die Erwerbung des Festungs- 
terraius, welches das Mittelglied zwischen der alten Stadt und allen Erweiterungen 
bildet, in erster Linie erforderlich.

Ohne diesen Erwerb wird die Stadtgemeinde auf eine possitiv gestaltende 
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Thätigkeit verzichten müssen; sie wird sich zu ihrem Schaden in eine nur ab
wehrende, negirende Stellung gedrängt sehen.

Es gilt dies vornämlich von dem Bebauungsplan, möge er von den Reichs- 
oder Staatsbehörden oder von Generalunternehmern aufgestellt werden. Die in 
dieser Beziehung bestehenden administrativen Vorschriften genügen nicht, um die 
Gemeinde-Interessen mit durchgreifendem Erfolg wahrzunehmen. Es ist ein 
wesentlicher Unterschied zwischen dem, was vom polizeilichen Standpunkte aus 
auch bei freier Auffassung als nothwendig und erzwingbar und vom Stand
punkte der Geuleinde aus als nothwendig oder Wünschenswerth und förderlich 
erscheint. Die Erfahrung anderer Städte zeigt, daß das communale weitere In
teresse regelmäßig zu kurz kommt oder mit großen, vielfach unbilligen Opfern 
ausgeglichen werden muß. Bei Erwerbung des Festungsterrains würde die Gemeinde 
alle ihre Wünsche bezüglich des Bebanngsplans zwar nicht ohne Entgeld, aber 
doch zum Postenpreise resp, einem der Sache angemessenern Preise realisiren 
können, als selbst in dem Falle, daß das Reich oder der Staat den Bebauungs
plan, und wie anzunehmen mit dem Bestreben anlegen ließe die Interessen der 
Stadt thunlichst zu berücksichtigen. Bei den niemals ausbleibenden späteren Ände
rungen des Bebauungsplanes wäre die Situation der Gemeinde noch viel ungünstiger. 
Erfahrungsmäßig würde sie nicht in der Lage sein, von ihr nicht gewünschte 
Änderungen zu verhindern; erwünschte Änderungen und Verbesserungen aber 
würden, selbst abgesehen von den damit verknüpften geschäftlichen Weitlaüfigkeiten, 
erhebliche Aufwendungen zur Folge haben.

Die Stadgemeinde ist ferner in der Lage, für ihre Zwecke sowol zur Her
stellung der Uferstraßen, Durchführung des Hafenprvjects, Arrondirung der städti
schen Parkanlagen, als auch vom Bau der noch fehlenden Schulen und andern öffent
lichen Gebaüden fehr bedeütende Banflächen verwenden, resp, kaufen zu müssen. 
Ohne Erwerbung des ganzen Terrains wird ihr die zweckmäßigste Auswahl der 
ganzen Baustellen verschränkt sein; sie wird auch beim Einzelkauf höhere Preise 
dafür zu bewilligen haben, als sie sich beim Gesammtkauf zu berechnen hätte, sie 
wird insbesondere, wenn das Reich zum Verkauf an Dritte schreitet, für die zu 
den Communieations- und Handelszwecken erforderlichen Grundstücke übertriebene 
Preise zahlen müssen.

Sofern die Stadt das Festungsterrain zu ihrer Disposition hat, kann sie 
ohne Weiteres die s. g. wilde Bebauung mit allen ihren administrativen 
und finanziellen Nachtheilen verhindern; sie sichert die Möglichkeit eines plan
mäßigen Vorgehens bei der Veraüßerung, resp, bei der Bebauung und bei der 
mit der Bildung neüer Stadttheile nothwendig verbundenen Ausdehnung städtischer 
Einrichtungen, z. B. der Gasbeleüchtung, der Wasserleitung, Plasterung, 
Canalisirung, rc. nach dem wirklichen Bedürfniß, nicht nach unsicheren Voraus
setzungen.

Es werden auf diese Weise vorzeitige Anlagen sich vermeiden lassen, 
welche Capital- oder Zinsenverlust herbeiführen und die Rentabilität 
der zweckmäßig ausgeführten Anlagen, wird fich von vornherein günstiger ge
stalten.

Nicht minder wichtig ist es, daß die Erwerbung des Festnngsterrains eine 
Menge der unerquicklichsten^ mit) in ihren Folgen kostspieligen Streitigkeiten, welche 

124* 
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bei ausgedehnten Banausführungen einzelner Privaten oder entstehender größerer 
Baugesellschaften, auf welche die Gemeinde keine ausreichende rechtliche Einwirkung 
üben kann, erfahrungsmäßig überall entstehen. Die Lage der Gemeinde 
bleibt in allen diesen Beziehungen auch daun eine ganz andere und günstigere, 
wenn sie selbst hiernächst größere Blöcke von Bauflächerl im Ganzen veraüßert, 
da sie in diesem Falle ihre Rechte contractlich direct und ausreichend sicher zu 
stellen in der Lage bleibt.

Auch den Erwerbern von einzelnen Baustellen kann die Stadt durch deu An
kauf des Festuugsterrains wesentliche Vortheile darbieten. Die st ä d t i s ch e 
Verwaltung hat bei dem Erwerb des Terrains gar nicht die 
Tendenz, einen pecuniären Gewinn, eine v orth eilh afte 
F i n a n z s p e e u l a t i o n, z u m a ch e n: sie hat v i e l in e h r nur d i e Siche- 
r il » g und Förderung allgemeiner Gemeinde-Interessen, 
dieErlangung indirecterBortheile für d i e g e s a m m t e Bürger
schaft durch zweckmäßige Ausführung der Bebauung ohne Zubuße, aüßersten- 
falls unter möglichst geringen Zuschüssen, ins zu Auge fassen. Sie wird deshalb 
auch iu der Lage sein, der künstlichen Bertheüerung der Baustellen, einer der 
Grundursachen der auch in offenen Städten mit reichlichen Bauplätzen vielfach 
hervortretenden s. g. Wohnnngsnoth soweit entgegenzutreten, als dies die allge
meinen wirthschaftlichen Gesetze und ihre besondere Finanzlage irgend ge
statten.

Den obigen Erwägungen gegenüber ist gegen den Ankauf des Festungsterrains 
hauptsächlich nur das Bedeuten erhoben worden, daß die Stadt sich in ein Unter
nehmen einlassen würde, dem ihre finanziellen Kräfte nicht gewachsen seien. Es ist in
dessen hierbei im Vergleich zu früher nicht außer Acht zu lassen, daß es sich 
jetzt nicht mehr darum handelt, aus anderen, jetzt beseitigten Gründen, 
für daß Festungterrain mehr zu zahlen, als dasselbe facti sch 
Werth i st. Über diesen Werth hinaus wird das Terrain für das Reich über
haupt nicht verkaüflich sein, der Ankauf eines Gegenstandes zum wirklichen Werth 
ist aber für keinen Kaüfer gefährlich, der das zur Erlegung des Kanfpreifes er
forderliche Geld oder den zur Durchführung des Geschäfts erforderlichen Credit 
unter angemessenen Bedingungen besitzt. Das Letztere ist nun wol in Bezug auf 
die Stadt Stettin nach ihrer ganzen Vermögenslage als unzweifelhaft anzusehen. 
Die Stadt wird außerdem dem Reiche als Kaüfer des Ganzen aus vielen Grün
den mehr genehm sein, als etwa besondere Gesellschaften, oder als zahlreiche Er
werber von Einzelparcelen.

Die Finanzfrage reducirt sich daher in der Hauptsache auf die richtige Fest
stellung des Preises. Zweckmäßige Operationen bei Beschaffung und Verwendung 
der Geldmittel werden dazu beitragen können, einen günstigen Verlauf des Unter
nehmens möglichst sicher zu stellen.

Wenn wir nun nach dem Obigen den Ankauf des Festungsterraius, soweit 
es bei den bisherigen Verhandlungen als verkaüflich bezeichnet worden ist, im In
teresse der Commune für nothwendig und die Regelung der damit in Verbindung 
stehenden Verhältnisse auch für nothwendig oder wenigstens für aüßerst wün- 
schenswerth erachten, so finden wir zugleich die Grundlage für die demnächst 
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dem Königlichen Kriegs-Ministerium in Vertretung des Reiches zu machende Pro
position in dem oben beigefügten Vertragsentwürfe vollständig dargeboten.

Der Entwurf hat, zumal unter der durch das bevorstehende Reichsgesetz her
beigeführten Sachlage, keineswegs die Bedeütung einer von der höchsten Militair- 
behörde in allen Beziehungen definitiv genehmigten Vorlage. Er kann aber als 
Summe dessen bezeichnet werden, was Seitens des Königlichen Kriegs-Ministeriums 
bei den Verhandlungen über den Verkauf des Festnngsterrains bisher zur Be
dingung gestellt und anderer Seits zugestanden worden ist. Es ist darin ferner 
eine ganze Anzahl von bereits bestehenden Rechtsverhältnissen berücksichtigt, deren 
Umänderung, Vereinfachung oder Lösung nothwendig oder Wünschenswerth erschienen 
ist. Wir sind der Meinung, daß die Sache in dieser Richtung hin erschöpfend erledigt 
ist und haben es auch nicht für zweckmäßig erachtet, Detailfragen von Neüem zu 
erörtern, welche mit großer Mühe, wie geschehen, geordnet sind, und außerdem 
gegenüber der ganzen Sache doch nur eine sehr untergeordnete Bedeütung 
haben.

Indem wir ferner davon ausgingen, daß die Reichsregierung auch ihrer Seits 
keine Veranlassung haben werde, das bisher gewonnene Resultat zu alteriren, haben 
wir uns darauf beschränkt, den Punkt ins Ange zu fassen, bei dem eine 
Änderung durch das Festungsgesetz, wie schon oben hervorgehoben ist, angezeigt 
und zulässig erschien, d. h. hinsichtlich der Kaufsumme und der Zahlungs
fristen.

Unsere Abänderungsvorschläge richten sich daher — wie unten näher darzu
legen ist — nur auf § 11 des Entwurfes. Aus demselben rcsultirt eine Änder
ung des 8 13 von redaktioneller Natur. Der 8 14 wird durch deu Erlaß 
des Festungsgesetzes erledigt und ist daher zu streichen. Die Nummerfolge der 
nachstehendeu Paragrapheu ändert sich danach. Redactionelle Änderungen sind in 
dem Entwürfe ferner selbstverständlich nöthig, weil das Deütsche Reich in die Stelle 
des Königlichen Militairfiscus tritt. Wir haben dieselben unterlassen, da in dieser 
Beziehung möglicher Weife noch eine Verständigung zwischen der Reichsregierung 
und dem Preüßischen Militairfiscus vorangehen muß.

Wir wenden ititä, nunmehr zur Erlaüterung imi) Begründung des vorge- 
lcgten Vertragsentwurfes, indem noch beilaüfig bemerkt wird, daß der der Vor
lage beigegebene Situationsplan keine vollständige Copie des bei den Verhand
lungen benutzten Planes, sondern besonders angefertigt ist und nur diejenigen Theile 
des Festungsterrains umfaßt, welche vorzugsweise in Betracht kommen und deren 
Lokalität nicht allgemein bekannt ist
Zu 8 1. Das Object des Ankaufes ist nach dem Entwürfe hinsichtlich der Fläche 

wesentlich geringer, als nach den früheren Verhandlungen, indem der 
Königl. Militairfiscus jetzt nicht ea. 70 Morgen, wie im Jahre 1869, 
sondern die ganze Fläche vom Berliner Thor links, das Fort Preüßen 
und die umliegenden Terrains für militairische Bauten, Übungsplätze rc. 
reserviren will, Nach Erfüllung aller dienstlichen Bedürfnisse wird von 
dieser Fläche, welche nach Inhalt der früheren Angaben ca. 220—230 
Morgen umfassen möchte,*)  ein, jetzt noch nicht genau zu bestimmender 
Theil zum freie» Verkaufe übrig bleiben.

*) Nicht etwa 230 + 110 --- 340 Mg.?
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Mit Rücksicht auf das Reservat sind die Ankaufsobjeete unter Nr. 
1—10 speeialisirt. Die Beschränkung der Ankaufsobjecte hat für die 
Stadt den Vortheil, die nothwendige Geldanlage und die Dauer der 
Abwickelung des Geschäfts zu verringern.

ad. 1. Gegenstand der Erwerbung ist die aus dem Situationsplan nicht er
sichtliche Kehlbefestigung oberhalb und unterhalb desMühlen- 
thors und ein Theil der Oderthor-Rampe. Die Kehlmauer und 
die dazu gehörige Böschung sowie ein Streifen Land innerhalb 
der Mauer von verschiedener Breite liegen bis zum Oderthvr 
zwischen den Grundstücken der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft 
und von Privaten einer Seits und stüdischen Straßen anderer Seits 

! und sind wegen Erhaltung angrünzender Straßentheile von Wich
tigkeit.

Das bombensichere Gebaiide Nr. 18a ist zu einer Vortheilhaften 
Veraüßernng an die Berlin-Stettiner Eisenbahngesellschaft, behufs An
legung eines fast nothwendigen neüen Geleises geeignet. Der innerhalb 
der Mauer am Ende der Lindenstraße belegene Platz wie das dortige 
Gebaiide Nr. 18b sind gleichfalls, auch zur Bebauung, nutzbare Grund
stücke. Die Strecke der Kehlbefestigung vom Mühlenthor bis zur 
Elisabethstraße ist erst auf besonderes Verlangen nachträglich zur Ab
tretung gestellt worden. Die Fläche ist zur Zeit nur in eingeschränkter 
Weise etwa als Promenade, als Trockenplatz oder in ähnlicher Art, 
zu verwerthen; sie wird künftig von Wichtigkeit werden, da die jetzige 
Straßenlage auf die Dauer zu eug ist und auf einer Seite eines Bür
gersteiges entbehrt.

Ein Theil der Oderthor-Rampe gehört bereits der Stadt Stettin 
eigenthümlich, aber nicht bis zürn Fuß der Mauer, so daß die Grund
fläche des Trottoirs an der Mauer und in Streifen von 5 Fuß 
Breite innerhalb der Maner Eigenthum des Militairfiscus ist. Weiter 
unterhalb reichen Flüchen, rvelche zu Eisenbahnzwecken abgetreten sind, 
an die Straße heran. Die getroffenen Stipulationen sichern der Stadt 
die Dispositionen über bisher ihr entzogene Flächen, namentlich auch 
über den Streifen zunächst der Mauer bis zur Lindenstraße, wodurch 
manche Unzutrüglichkeiten beseitigt werden.

Die Abtretung des Terrains des ehemalichen Festungshafens, so
weit es nicht zu Straßen und zum Platz P. bestimmt wird, ist Seitens 
des Königlichen Fiskus definitiv abgelehnt. Die crenelirte Mauer nut 
den Hafen wird jedoch seiner Zeit abgebrochen resp, tiefer gelegt wer
den. Das Terrain des Personenbahnhofes der Berlin-Stettiner Eisen
bahn ist größentheils formell widerrufliches Eigenthum des Fiscus. 
Die Frage ist bei den jetzigen Verhandlungen unberührt geblieben, da 
die Stadt dabei nicht interessirt.

ad. 2. Der Artillerie-Zeüghof ist nicht Theil der Festnng. Bei 
den Verhandlungen von 1869 war die sehr wichtige Abtretung dessel
ben nicht außer Zweifel. Die S t e i u a b l a g e ist für die Stadt 
von besonderm Werthe, da dieselbe jetzt zwischen den städtischen Bohl
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werken ließt und bereit freie Benutzung vielfach behindert. Überhaupt 
ist die Anlegung einer ausreichenden Uferstraße ohne Erwerb der an- 
gräuzenden fiskalischen Grundstücke unmöglich. Nach dem Contraets- 
entwurfe wird auch der Abnormität ein Ende gemacht, daß ein Theil 
des jetzigen ^ampffchiffbohlwerks Eigenthttm "des Fiscus ist. Das 
Glacis des Forts Leopold mit vielen weit vorspringenden Ecken um
faßt einen großen, vielleicht den größer» Theil der dortigen für die 
Einwohnerschaft unschätzbaren Park-Anlagen. Dieselben sind unge
schmälert, oder selbst in einer angemessen arrvndirten Fläche nur zu 
erhalten, luenii die Stadt das fragliche Terrain erwirbt. Die Erwerbung 
ist auch nothwendig, wenn man die Gestaltung der Verhältnisse nach 
dem freilich sehr entfernten Zeitpunkte, wo der Begräbnißplatz als socher 
nicht mehr existiren wird, ins Auge faßt.

Entscheidende Mvmeute für die Erwerbung des Forts Leopold 
sind, vom Standpunkte des Bedürfnisses der Gemeinde, abgesehen von 
besonderen Vortheilen außer der bereits erwähnten Nothwendigkeit einer 
geraümigen Uferstraße und zusammenhängender Lagerplätze' die Ge
winnung einer directe» parallelen Verbindmtgsstraße vom ersten Franen- 
thor hinter der Kaserne und am Rande des Friedhofs der zwei reformirten 
Gemeinden bis zum Kreüzuugspuukte der Steiustraße mit der Straße 
nach Grabow, zur angemessenen Entlastung der Uferstraße, ferner die 
Herstellung einer nicht blos den polizeilichen, sondern auch den eom- 
munalen Anforderungen entsprechenden Verbindung bis zum Königs
thor mit der großen Domstraße, die Erhaltung der Anlagen als Park, 
die G.winnung einzelner Baustellen für bestimmte Zwecke.

all 3. Das Fort Wilhelm bildet das natürliche Mittelglied, zwischen Alt
stadt,^ Neustadt, Fort Leopold und Umgebung, endlich mit Grünhof 
und Friedrichshof. Es enthält große Flüchen ohne Einebnung sofort 
brauchbarer Baustellen, hat sehr unbedeütende Gräben — außer dem 
zum Hauptwall und dessen Bastions gehörigen Hanptgraben —, und 
bietet auch am Kvuigsplatz und Paradeplatz bedeütende, sehr schöne Bau
frouten. Die Kasematten ant Paradeplatz sind zum Theil fiskalisch, 
und werden also mit erworben, zum Theil städtisch, zum Theil Besitz- 
thum von Privaten. Die Privat-Kasematten haben eilte sehr geringe Tiefe, 
keine Hofe. Ein Abkvinmen mit den zeitigen Besitzern wird, wenn 
dieselben ihren wahren Vortheil ins Auge fassen, leicht sein; im andern 
Falle wird ihre Unwillfährigkeit Nachtheile für die Bebauung nicht 
herbeiführen können.

ad 4. Der Bleichholm ist wegen seiner günstigen Lage jedenfalls zu einer 
Vortheilhaften Verwerthung geeignet. Es steht auch in Frage, ob das 
Grundstück zu den prvjectirten'Hafenbanten nicht vielleicht angekauft 
werden muß. In diesem Falle würden große pekuniäre Opfer nicht 
ansbleiben, sobald der jetzt noch fiskalische Theil in den Privatbesitz 
übergegangen wäre.

ad 5. Ein Theil des Walles liegt zwischen dem ehemals Gorbitz'schen Grundstück 
und dem Haase'schen, jetzt stüdischen Holzhofe. Ohne Erwerb 
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dieses Strickes und des Festungsgrabens ist die Verlängerung der 
Hafenanlage bis gegen das Schlachthaus unmöglich, ebenso eine aus
kömmliche Einrichtung der Passage beim Ziegenthor nach den künftigen 
Hafenanlagen. Die Durchführung der Straßenzüge von der Baum
brücke durch das ^abes'sche Grundstück, von der Straße durch das ehemals 
Brumm'sche Grundstück, vom schwarzen Gang, mit) von sonst noch zu 
ermittelnden geeigneten Punkten durch deu Wall der Lastadie müßte 
einzeln und wahrscheinlich recht theüer erkauft werden. Die ehemals Haase- 
fchen Wiesen sind in ihrer ganz irregulären Begränzung ohne weitere 
Ankaüfe nur sehr mangelhaft als Lagerplätze, in ferner Zukunft viel
leicht als Bauplätze zu verwerthen. Die Parnitzstraße ist Eigenthum 
der Fortifieatiou. Um die Anlegung der Geleise der Berlin-Stettiner 
Eisenbahngesellschaft nach dem Hafen am Dunzig zweckmäßig herzu
stellen, um die Parnitzstraße für den künftigen großen Verkehr brauch
bar zu machen, und sie genügend zu entwässern, sowie die bestehenden 
gesundheitsschädlichen Zustände durch Zuschüttung des Festungsgratrens 
zu beseitigen, ist es nöthig, daß die Stadt sich freie Disposition für das 
ganze Terrain zwischen den jetzigen Speichern bis zum künftigen Bres
lau-Freiburger Bahnhöfe schafft. Die für den Ankauf des Walles zu 
verwendenden Kosten werden von der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Ge- 
fellschaft nach Verhältniß des ihr zur Anlage ihrer Verbindungsbahn ab
zutretenden Terrains wieder einkommen.

Die benachbarten Privatgrundstücke werden an Nutzbarkeit auch wesent
lich gewinnen, aber nur unter der Voraussetzung, daß nicht durch einen 
Verkauf auch mir einzelner Walltheile eine rationelle Anlage für immer 
unmöglich gemacht wird. Die ganze Wall- und Grabenstrecke ist an 
sich nicht von hervorragendem Werth, aber ihr Besitz ist der Stadt so 
nothwendig, um die Stadterweiterung nach dieser Seite zweckmäßig aus- 
zubildeu, daß späterhin die schwersten Opfer als unvermeidlich an
erkannt werden würden, fobald es darauf ankäme, den jetzt vermeid
lichen Fehler auch nur unvollkommen zu repariren.

ad 6. Der Parnitzbrückenkopf wird künftig wegen seiner Lage dicht bei 
zwei Bahnhöfen und wegen seiner Wasserfronten sehr werthvoll wer
den. Er ist zum Theil sofort bauwürdig und nach Regulirung der Passage 
des Parnitzthores und der Zufuhrwege nach dem Centralgüterbahnhofe 
wieder verkaüflich.

ad 7. Die Abtretung des Pontonier-Übungsplatzes ist vorlaüfig 
nicht zu erlangen gewesen, so Wünschenswerth sie auch für die Stadt 
wäre. Durch § 12 des Vertrags-Entwurfs ist wenigstens die spätere 
Erwerbung desselben möglichst gesichert. Indessen wird es nach definitiver 
Gestaltung der hiesigen Garnisonverhältuisse wol angänglich werden, 
ein befriedigendes Abkommen mit der Militärverwaltung unmittelbar 
herbeizuführen, da principielle Gründe der Veraüßerung an die Stadt 
nicht entgegenstehen.

Die Straße am Wall ist stellenweise sehr eng, für den Verkehr 
schon jetzt unzureichend (weshalb auch schon verhültmäßig kostspielige
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Ankäufe von Privatgrundstücken zur Erweiterung gemacht sind), mangel
haft entwässert, ohne Bürgersteig. Der, Wall hindert außerdem die 
Bentilation der Straße. Alle diese Nbelstände sind durch den 
Erwerb der Befestigung und der dazu gehörigen Straßenflächen zu 
beseitigen.

Beim städischen Krankenhause, welches hinter der Wallstrecke am 
Pontvuier-Übungsplatze liegt, ist die Erweiterung und Verbesserung 
der Straße durch die Specialbestimmungen bei § 10 sicher
gestellt.

Die Stipulationen ad 7 sichern ferner die Benutzung des 
Parnitzufers zunächst am Parnitzthor und am Grünen Graben, 
den Zugang bis zur Parnitz, der künftig von erheblicher Wichtigkeit 
werden möchte, auch wenn daselbst ein Brückenübergang nicht her- 
gestellt wird.

Die Wallstrecke am Grünen Graben ist nur zum geringen Theile so 
breit, daß eine Bebauung zweckmäßig erfolgen konnte. Dagegen ist sie 
zur Anlegung von Lager- und Löschplätzen für kleinere Fahrzeüge vor
züglich geeignet, da die vorhandene Mauer zugleich als Bohlwerks
mauer dienen kann. Durch Zufüllung eines Theils des Grüneil Grabens 
zunächst an der Parnitzbrücke kann ohne Schaden für die Schifffahrt eine 
sehr wunschenswerthe Vergrößerung des Platzes an der Pladderinbrücke, 
sowie eine Verminderung der Unterhaltungskosten für die Brücke er
langt werden. Der Erwerb des Walltheiles am ehemals Haber'schen 
Grundstücke erhöht die Verwerthbarkeit des letztern ganz außerordent
lich. Jede Einzelveraüßerung, zu der Seitens des Fiscus geschritten 
werden möchte, würde den städtischen Interessen in vielen Be
ziehungen so nachtheilig sein, daß die Stadt sich genöthigt sehen würde, 
späterhin mit großen Opfern auch hier Remedur zu versuchen.

ad 8—10. Die aus dem der Vorlage beigegebenen Situationsplan nicht ersicht
lichen Schanzen A B C mit Zubehör, sind die beim Bau des 
Centralgüterbahnhofes errichteten Schanzen vor der Lastadie-Befestigung 
rechts und links von der Chaussee nach Damm, am neuen Fluthgraben 
resp, an der Parnitz.

Einzelne Theile dieser Grundstücke unterliegen Vor- und Wieder- 
kaufsrechteu; es können nach der Lage der Sache jedoch nur die letz- 
teren ausgeübt werden, wenn der Vertrag im Ganzen zu Stande 
kommt. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse ist den bezeichneten Grund
stücken nicht der volle Werth beizulegen, den sie sonst nach bereits 
ausgeführter Aufhöhung in späterer Zeit erlangen könnten.

Zum Schlußpassus des § ist zu bemerkeu, daß geometrisch genaue 
Karten nicht vorhanden, vorerst auch nicht zu beschaffen sind. Urspünglich 
war bei den Verhandlungen der Ankauf nach den speciell zu ermitteln - 
den Flächen pro Q.-Fuß oder Q.-Mätres vorgesehen. Im weitern Ver
laufe der Sache wurde aus Gründen der Zweckmäßigkeit davon 
Abstand genommen. Die Fassung einzelner Bestimmungen der folgen- 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 125
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Zu § 2.

Zu 8 3.

Zu 8 4.

Zu 8 5.

den 88 läßt aber die ursprüngliche Unterscheidung der a nzu kau sen
den Flächen noch erkennen.
ßur Herstellung der projeetirten geraümigen neuen Passage wird eine 
stscalalische Kasematte (Nr. 57) verwendet; auf der andern Seite des 
Thores (links der Breiten Straße) werden die städtischen Kasematten 
Nr. 58, 59, (jetzt Armenkeller), anfgegeben.
Eine Regulirung der Gränzen des Paradeplatzes und des Königs
platzes bis znm Thore war unter allen Umständen nothwendig wegen 
der bisher schon bestehenden beiderseitigen Nutzung und wegen des Be
bauungsplans. Die jetzt vereinbarte Feststellung ist nur nach lang- 
wieriegen Verhandlungen unter Beachtung der Lokalität zu Stande 
gekommen. Die Überlassung des Landwehrzeüghauses (am Theater) 
ohne besonders zu uormirende Vergütigung ist nicht zu erreichen ge
wesen und hätte weitaussehende Verhandlungen mit einer Speeialver- 
waltung erfordert. Unumgänglich nothwendig fur den Bebauungsplan 
ist die Erwerbung der Grundfläche nicht; erscheint dieselbe späterhin 
Wünschenswerth so kann die Frage nachträglich erledigt werden.

Der Passus ad 3 stellt die Frage wegen des Eigenthums an dem 
Paradeplatz und Königsplatz klar. Neue Verbindlichkeiten übernimmt 
die Stadt unter b. aa. thatsächlich nicht, da die Kosten der Bekiesung 
bisher schon wegen der beim Wollmarkt eintretenden Beschädigungen 
dem Königlichen Fiskus erstattet worden sind. Die Festsetzung unter 
b. bb. cc? sind Consequenzen des Eigenthums,' und pekuniair unerheb
lich, namentlich wenn die projeetirte Pferde-Eisenb ahn in diesem Straßen- 
theil zu Stande kommt. Außerdem erhält die Stadt eine Ausgleichung 
durch die Concession der nothwendigen Verbiuduugsstraßen quer über 
die Plätze. .
Der Militairverwaltung verbleiben ad b in der Hauptsache nur tue 
zum Abbruch gelangenden Thorwachgebaüde, die Fachwerksgebaüde und 
Schuppen des Festungsbauhofes, sowie eine Anzahl von Palisfadeu- 
schuppen und ähnlichen kleinen Gebaüden. Von den der Stadt über
wiesenen sind als allmälig znm Abbruch, unter Verwerthung des 
Materials geeignet zu bezeichnen die Baulichkeiten ad 2, 4, 7 a, 8, 9, 
13, 15, 16, teilweise 17—20, 21. Die übrigen Baulichkeiten sind 
mehr oder minder zur dauernden Benutzung geeignet, soweit sie nicht 
behufs der Durchfi'chruug des Bebauungsplanes werden zum Abbruch 
kommen müssen. ,

Der Punkt ad c wird sich durch die bevorstehende Aufhebung der 
Mahl- und Schlachtsteüer voraussichtlich bald erledigen.
Der Schlußpassus beschränkt sich ausdrücklich auf die Lasten des Fiskus 
bezüglich des verkauften Festungsterrains. Dieselben betreffen im 
Wesentlichen die Unterhaltung der Brücken und des Pflasters in der 
Passage des Königs- und des Berliner Thores. ,

Die Pflasterung der Passage des Frauenthores hatte der Miütmr- 
fiskus bisher schon zur Hälfte zu tragen. Die sonst noch übrigen 
Punkte sind ohne alle Bedeütung.
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Zu § 6. Seite 974 unter 1. a. 9 ist ein Druckfehler zu berichtigen. Es niuß 
daselbst heißen: „Bekleidungsmauern", statt Bekleidungsmauer.

Die Übergabetermine für die Gebäude und die Grundflächen sind 
nach den eingehendsten Erörterungen festgesetzt worden. Bestimmend 
für die einzelnen Termine war hauptsächlich die für die Militair- 
verwaltung eintretende Nothwendigkeit, zum Ersatz einzelner ihrer bis
herigen Gebaüde Neübauten an anderen Stellen auszuführen, oder 
wenigstens andere Lokalien zu beschaffen, auf der andern Seite die 
Erlangung der zur Bebauung erforderlichen Dispositionsfreiheit für 
die Stadt.

Es ist hierbei hervorzuheben, daß jede mögliche Rücksicht auf die 
zur Geltung gebrachten Bedürfnisse der Stadt genommen worden ist 
und daß sich ' in Folge dessen die Ansführungsmodalitäten sehr viel 
günstiger gestalten, als nach den Verhandlungen des Jahres 1869 zu 
erwarten war. Allerdings bleiben auch nach den getroffenen Be
stimmungen noch manche nicht zu beseitigende Unbequemlichkeiten be
stehen; es ist aber zweifellos, daß auch bei ausgedehntestem Betriebe 
der Bebauung größere Flächen zur Disposition stehen, als in den fest
gesetzten Fristen gebraucht werden können.

Zu § 7. Die Erhaltung der architectonisch werthvollen Fanden der 
beiden Thore'kann bei dem Mangel unserer Stadt an monumentalen 
Bauwerken nur erwünscht sein.

Zu § 8. Das dem Königlichen Fiskus eingeraümte Vorzugsrecht besteht er
fahrungsmüßig ohne Jnconvenienzen bereits bezüglich anderer Ufer
strecken. Für künftig hat das Vorzugsrecht bei der Ziegelablage 
ebenfalls keine praktische Bedeütung, da die militärischen Etablissements 
später nicht in der Nähe dieses Bohlwerks, sondern sehr weit strom
aufwärts liegen und also auch dort ihre Güter ladeu und löschen 
lassen werden.

Zu § 9. Bis zur beabsichtigten Erweiterung der militärischen Anstalten kann 
die Benutzung der städtischen Badeanstalt füglich nicht entbehrt 
werden.

Zu § 10. Die getroffenen Festsetzungen lassen der Stadt die Freiheit, die vor
gesehenen Änderungen nach ihrer Convenienz, namentlich in Berück
sichtigung des benachbarten Krankenhauses, vorzunehmen oder auf sich 
beruhen zu lassen.

Zu § 11. Wir schalten hier zunächst die Fassung des § ein, wie wir sie jetzt be
antragen wollen.

§ H-
Die Stadt Stettin zahlt als Kaufpreis für die verkauften Terrains 

einschließlich der an sie übergehenden Gebaüde und für die sonstigen 
ihr durch diesen Vertrag gegen Entgelt übertragenen Rechte an das 
Königl. Kriegsminifterium für Rechnung des Deütschen Reiches die 
Summe von

125*



996 Die Stadt Stettin.

3.500.000 Thalern, geschrieben: Drei Millionen fünhunderttausend 
Thalern,

welche in folgender Weise berichtigt wird:
1) Die Stadt Stettin zahlt in der Zeit vom 2. Januar bis ult. 

December 1874 in denjenigen Theilzahlungen, welche das König
liche Kriegs-Ministerium im Voraus bestimmen wird, die Summe 
von 500.000 Thlr. baar an die Königliche Regierungs-Hauptkasse 
zu Stettin:

2) Der Überrest wird in 11 ferneren gleichen Jahresraten und zwar 
für jede Rate in derselben Weise, wie die erste Jahresrate, nach 
den Bestimmungen des Königl. Kriegsminsteriums bezüglich der Theil
zahlungen und Terunne in der Zeit vom 2. Januar 1876 bis ult. 
Dezember 1885 baar bezahlt.

Das Königliche Kriegs-Ministerium ertheilt dabei rc.
(wie bisher bis zum Schluß.)

Zur Motivirung dieses Vorschlages diene Folgendes:
Die Stipulationen des gedruckten Entwurfs wurden zu einer Zeit 

festgestellt, wo das Gesetz wegen der Umgestaltung der Deütschen 
Festungen noch nicht in Aussicht stand. Die Zahlungsfristen nlußten 
daher nach der für die Compensationsbauten in Aussicht genommenen 
Bauzeit bemessen werden. Die Höhe der ersten Anzahlung bestimmte 
sich durch den bei Beginn der Bauten größer« Geldbedarf und bei 
den ferneren Jahresraten war der durchschnittliche Jahresbedarf an 
Geld zu berücksichtigen. Alle diese Voraussetzungen haben sich durch 
das Festungsgesetz, wie schon oben erwähnt ist, geändert. Von Ein
fluß könnten nur noch die hier am Orte vorznnehmenden Garnison
bauten sein; eine Schwierigkeit für die Militär-Verwaltung kann aber 
daraus wol schwerlich erwachsen. Wir wollen jedoch auch diesem 
Umstande Rechnung tragen, indem wir eine Anzahlung von % Million 
Thalern innerhalb des Jahres 1874 in Vorschlag bringen. Die 
Zahlungen möchten wir auf das Kalenderjahr reduziren, was sich wegen 
der Etats- und Kassen - Verhältnisse beider Theile empfehlen wird. 
Die Zahlungen gerade auf im Ganzen 12 Jahre zu vertheilen, wie 
wir ferner Vorschlägen, ist durch spezielle Gründe nicht geboten, sondern 
nur durch den Wunsch veranlaßt, überhaupt längere und deshalb 
minder kostspielige Zahlungsfristen zu erhalten. Gewählt ist die Frist 
nur im Anschluß an das Festungsgesetz, welches eine zwölfjährige 
Bauzeit vorsieht.

Eine noch weitere Hinausrückung der Zahlungsraten mit Rücksicht 
auf die längere Dauer der Bebauung resp. Verwerthung des hiesigen 
Terrains würde die einzelnen Jahresraten auf Beträge vermindern, 
welche voraussichtlich der Reichsregierung nicht genehm sein würden, 
während die nach den gemachten Vorschlägen sich ergebenden Jahres
raten von den der Stadt Magdeburg bei der dortigen Stadt-Er
weiterung bewilligten nicht wesentlich differiren. Die anzukaufenden 
Flächen enthalten unter Berücksichtigung der contractlichen Abgränzungen 
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nach den letzten Feststellungen des Königlichen Militairfiskus, die zwar 
juristisch nicht vertreten werden, dennoch aber als Minimalangaben an
zusehen sind, im Ganzen in runder Zahl ca. 900.000 Q.-Mötres 
(est. 350 Morgen oder 9.072.000 Q.-Fuß).
Im Einzelnen enthält nach diesen Angaben
1. die Kehlbefestigung am Mühlenthor re. — ungerechnet die erst im 

Laufe der Verhandlungen concedirte Strecke vom Mühlenthor bis 
zur Elisabethstraße .... 6.000 Q.-M. — 60.924 Q.-F.

2. das Fort Leopold incl. Artillerie-
Zeüghof und Ziegelablage . 300.000 - = 3.045.675

3. das Fort Wilhelm . . . . 380.000 - = 3.857.868
4. der Bleichholm . . . . . 14.000 - = 142.132
5. die Lastadiebefestigung vom

Ziegenthor bis Parnitzthor . 46.000 - = 467.005
6. der Parnitzbrückenkopf. . 9.000 - = 91.371
7. die Lastadiebefestigung VOM

Parnitzthor bis zur Oder. . 54.000 - = 548.223
8. die Schanze A. B. C. . . . 90.000 - = 913.706

Summa 899.000 Q. M. 9.126.894 Q.-F.
Zu der von uus proponirten Kaufsumme von 3V2 Millionen 

Thaler sind wir hiernüchst auf Grund von Veranschlagungen gelangt, 
deren Details hier auszuführen nicht opportun erscheint, zumal da für 
die Richtigkeit der Prämissen der Calculation ein directer 
Beweis unmöglich ist.

Wir bemerken daher mir, daß dabei die thatsächliche Zunahme 
der hiesigen Bevölkerung in den letzten Dezennien, die voraussichtlich 
stärkere Bevölkerungs-Zunahme durch Zugang als Folge der durch die 
Entfestigung zu erwartenden Verbesserung der allgemeinen wirthschaft- 
lichen Verhältnisse, die Concurrenz der Banstellen in den Rayons, die 
nur allmälig nothwendige Verzinsung der einzelnen Kaufgelderraten, 
die auf länger als 12 Jahre anznnehmende Dauer der Abwickelung 
des Geschäftes, der Aufwand an Flüche für Straßen und Plätze und 
deren successive erforderlich werdende Herstellung resp, die Wieder
einziehung der Kosten der ersten Pflasterung von den Adjacenten, so
wie der Stand des Geldmarkts, welcher die Beschaffung von Capitalien 
zu mäßigen Zinsen und annehmbarem Course einer zu emittirenden 
Anleihe erwarten läßt, nebst den an das Hauptgeschäft sich anschließen
den zum Theil recht wichtigen Leistungen und Gegenleistungen in Be
tracht gezogen worden ist.

Andererseits geben wir uns der Hoffnung hin, daß die proponirte 
Offerte auch von dem Verkaüfer als eine annehmbare erachtet werden 
wird. Nach Inhalt des Festungsgesetzes ist als Erlös aus dem 
Stettiner Festungsterrain die Summe von höchstens 3.886.000 Thlr. 
in Aussicht genommen. Es bleiben hiervon bei Annahme unserer 
Offerte noch 386.000 Thlr. zu decken übrig, deren Eingang aus dem 
nach Vollendung der militainschen Bauten noch disponibeln, vorlaüfig 
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referbitten Terrain ohne Zweifel zu erwarten steht, selbst wenn das 
dem Reiche definitiv verbleibende Terrain und die Nichtausübung oder 
Vertagung des Rückkaufes in Bezug auf das Terrain des Silber
wiesen Forts ganz außer Acht gelassen wird. Die proponirten längeren 
Zahlungsfristen kann das Reich nach den obigen Ausführungen gleich
falls ohne Nachtheil umsomehr aeeeptiren, als dasselbe auch bei einem 
Verkauf im Einzelnen oder an Unternehmer im Ganzen auf einen 
frühern Eingang der Kaufgelder nicht zu rechnen hat. Es kommt 
dazu, daß die Stadt Stettin vor jedem andern Kaüfer nach allen 
Richtungen die Garantie einer soliden Abwickelung des Geschäfts dar
bietet und endlich, daß das Reich doch anch aus allgemeinen Gesichts
punkten ein nahliegendes Interesse hat, unsere durch den Festungs
gürtel in ihrer Entwickelung bisher zurückgehalteue aufstrebende Stadt 
von großer und zunehmender merkantilstchen Bedeütung, soweit es 
ohne directe eigne Schädigung geschehen kann, zu fördern und die bei 
dem Übergange in die neuen Verhältnisse zu überwindenden großen 
Schwierigkeiten wohlwollend zu berücksichtigen.

Zu § 12. Das eingeraümte Vorkaufsrecht bezieht sich — wie wir zur Ver
meidung eines aus der Coloriruug des beigegebenen Situationsplanes 
etwa hervorgehenden Mißverständnisses bemerken — auf die Fläche 
links vom Berliner Thor gegen Fort Preüßen, aber nicht auf den 
dortigen Exercierplatz und selbstverständlich auch nicht auf den Parade- 
und Königsplatz.

Beabsichtigt ist dabei, eine Steigerung der Concurrenz bei Ver
werthung des städtischen Terrains durch Äpgebot fiscalischer Flächen 
möglichst zu begegnen.

Zu 8 13. In der ersten Zeile ist jetzt den Worten „ersten Million" zu substituiren: 
„ersten Kaufgelderrate".

Zu § 14. Der § ist erledigt und daher zu streichen.
Zu § 14. (früher 15.) Die Stadt Stettin ist hiernach berechtigt, aber nicht 

verpflichtet, die übrigens nicht besonders kostspieligen Terrainverände
rungen vorzunehmen.

Die ad 2 erwähnte Fläche würde zur Vermehrung der Bohlwerke 
oder zur Etablirung eines neuen Rathsholzhofes geeignet sein.

Zu § 15. (früher 16.) Die getroffenen Stipulationen liegen im beiderseitigen 
Interesse.

Zu § 16. (früher 17.) Der Königliche Fiscus beabsichtigt, Unter angemessenen 
Bedingungen noch Grundstücke zu seinen Bauten im Fort Preüßen 
zu erwerben. Beim Eintreten dieses Falles würde das jetzige kleine 
Schulhaus mit ca. 2000 Q.-Fuß Grundfläche zur Benutzung unge
eignet werden und ist aus diesem Grunde die dringend gewünschte Ab
tretung zugestanden worden.

Zu § 17. (früher 18.) Die im Texte des Entwurfs ad A mit x1 bezeichnete 
Straße hat auf der vorgelegten Copie des Richter'schen Planes irrthüm- 
lich die Bezeichnung X.

Die Festsetzungen ad A sind unter einzelnen Verbesserungen der 
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Straßen rc. die Récapitulation früherer langwieriger Verhandlungen, 
welche bisher nicht zum Abschluß haben gebracht werden können.

Die Verabredungen ad B sind neü und jedenfalls werthvoll für 
die Stadt.

Die Stipulationen ad C erledigen frühere, nicht perfect gewordene 
Verhandlungen mit einzelnen Modifikationen. Es concurriren hierbei 
mehrere mit der Fortification nicht in Verbindung stehende Ressorts 
der Militair-Verwaltung, und es ist außerordentlich schwierig gewesen, 
die Sache überhaupt zu ordnen.

Die unter D zusammengefaßten Verabredungen sichern für die 
Zukunft eine hinlänglich geraümige Communication senkrecht gegen die 
Straße am Oderbvhlwerke und bieten der Militair-Verwaltung unter 
Beseitigung bisheriger Gebaüde ein werthvolles gut arrondirtes 
Bauviertel.

Zu § 18. (früher 19.) Die Festsetzung entspricht den bestehenden Verwaltungs
vorschriften.

Es bleibt nunmehr noch übrig, die finanzielle Seite der ganzen 
Frage zu erörtern. So lange nicht feststeht, daß die diesseitige Offerte 
acceptirt wird, lassen sich specielle Vorschläge und Finanzplüne freilich 
nicht formuliren, auch einleitende Maßregeln mit Erfolg nicht treffen, 
indessen sind doch schon jetzt die Gesichtspunkte, nach denen die Sache 
zu behandeln sein möchte, zu bezeichnen.

Das nächste Mittel zur Beschaffung der erforderlichen Geldmittel 
liegt in einem gleichmäßigen Verkaufe disponibler Bauflüchen, welcher 
vorbereitet werden kann, sobald der generelle Bebauungsplan ausge
arbeitet sein wird. Voraussetzung eines günstigen Verkaufs ist die 
Herstellung einiger Verbindungsstraßen zwischen der alten Stadt und 
den Vorstädten, die jedoch vorlaüsig nur in geringer Ausdehnung in 
Angriff zu nehmen sein wird, theils um Kosten zu sparen, theils um 
eine Bebauung im Zusammenhänge, an welche sich eine weitere Be
bauung dann leichter anschließt, zu erzielen. Es wird dabei der Ver
kauf ungetheilter größerer Complexe zu versuchen sein, der sich bei der 
Stadterweiterung ' von Magdeburg als zweckmäßig bewährt hat und 
der nach jetziger Lage der Sache vortheilhafter sein wird, als der früher 
ins Auge gefaßte Verkauf des ganzen Terrains unter Ausschluß der 
für directe 'städtische Zwecke zn reservirenden Flächen.

Die Stadt Magdeburg hat in der Zeit vom 1. October 1871 bis 
Ende 1872 für 1.105.000 Thlr. Terrain verkauft und Hütte noch 
mehr Terrain, als geschehen, veraüßern können; bei der in Stettin 
bestehenden Eoncurrenz der Baustellen im Rayon läßt sich zwar auf 
gleiche Erfolge nicht rechnen, immerhin ist aber, da das Festungs
Terrain Flächen enthält, mit denen jeder Eoncurrenz von Privaten 
die Spitze geboten werden kann, ein ansehnlicher Erlös schon in der 
ersten Zeit in Aussicht zu nehmen.

Die Stadt Magdeburg hat dem Königlichen Fiscus für ca. 211 
Morgen Festungsterrain in 7 Jahren (erste Anzahlung 45,0.000 Thlr.) 
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ein Kaufgeld pro Morgen von 9500 Thlr., vorbehaltlich definitiver 
Feststellung der Flüche resp, der Kaufsumme, also ini Ganzen von 
2.004.500 Thlr. zu zahlen. Sie hat sich die Genehmigung zur Auf
nahme einer Obligations-Anleihe von 2.000.000 Thlr. extrahirt, da
von aber bisher keinen Gebrauch gemacht, auch eine Erhöhung der 
Gemeindesteüern nicht eingeführt. Sie hat vielmehr den augenblick
lichen Geldbedarf von Bankhaüsern entnommen und hofft, in derselben 
Weise und durch fortgesetzte Verkaüfe die erforderlichen Geldmittel, 
auch für die prvjectirten Straßenbauten rc. ohne Anleihe zu beschaffen. 
Das diesseitige Unternehmen würde ohne eine Anleihe voraussichtlich 
nicht zu realisiren sein. Die Höhe derselben vorweg zu bestimmen, 
halten wir für verfrüht; es kann je nach der Lage des Geldmarktes 
bei Emission der Anleihe sich empfehlen, eine Summe zu eontrahiren; 
die über den muthmaßlichen Bedarf weit hinausgeht, und das vor- 
laüfig disponible Geld einstweilen möglichst Vortheilhaft zu placiren. 
Kleine Beitrüge zu emittiren empfiehlt sich überhaupt nicht; die An
leihe würde, spätere Erwägung Vorbehalten, daher mindestens zwischen 
500.000 Thlr. bis 1 Million Thlr. betragen müssen.

Es läßt sich ferner darauf rechnen, daß die Anleihe sich unter viel 
günstigeren Bedingungen abschließen lassen wird, als es im Jahre 1869 
der Fall gewesen wäre. Der Zinsfuß von 4*/2 Prêt, dürfte genügen, um 
eine Anleihe zum Paricvurse oder wenig darunter unterzubringen. 
Insbesondere würde die Entnahme eines Darlehns aus dem Reichs- 
Jnvalidenfond wohl mit Erfolg anzustreben sein.

Soweit einer Hypotheken-Anleihe der Vorzug vor einer Obligationen- 
Anleihe gegeben werden sollte, würde die Begebung von Hypotheken 
an die Sparkasse sich empfehlen, welcher fortgesetzt namhafte neüe 
Einlagen zufließen, die jetzt fast ausschließlich in Effecten belegt 
werden müssen.

Die Sparkassen-Einlagen und Überschüsse lassen sich innerhalb der 
statutarischen Bestimmungen aber auch noch in anderer Weise zur 
Unterstützung des städtischen Unternehmens Vortheilhaft benutzen.

Als erster Betriebsfond sind die Kaufgelder für die Seitens der 
Berlin-Stettiner — und der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn- 
Gesellschaft zu Bauzwecke« zu erwerbenden städtischen Grundstücke zu 
bezeichnen. Auch mag erwähnt werden, daß die Stadt Aussicht hat, 
nachträglich eine theilweise Entschädigung für die im Jahre 1870,71 
aufgewendeten Kriegskosten zu erlangen. Die Veraüßerung städtischer 
Hypotheken oder Obligationen auf den Inhaber (Rentenbriefe, Pfand
briefe), die Aufnahme einer schwebenden Schuld würden weitere Mittel 
bieten, um den ersten Geldbedarf zu beschaffen.

Hiernach ersuchen die Herren Stadtverordneten wir ergebenst, sich 
damit einverstanden zu erklären, „daß wir dem Königlichen Kriegs- 
„ministerium den Ankauf des hiesiegen dispvnibeln Festungsterrains 
„Seitens der Stadt unter den in dem gedruckten, vorstehend amendirten 
„Vertrags-Entwürfe festgestellten Bedingungen proponiren."
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Die Vorlage des Magistrats rief im Kreise der Stadtverordneten den leb
haftesten Widerspruch hervor, der selbst in einer vertraulichen Besprechung zu welcher 
sie vom Oberbürgermeister Burscher auf den 13. Juni 1873 eingeladen worden 
waren, nicht beschwichtigt werden konnte. Dazu kam, daß die Tageblätter sich 
der Frage bemächtigten und in polemischen sog. Leitartikeln meist gegen das 
Project des Ankaufs sprachen, nicht selten in einem Tone, welcher mit dem Ernst 
der Sache und der Achtung, die Jedermann der Würde der Stadtobrigkeit schuldig 
ist, nicht in Einklang stand. Man erinnerte an die Erklärung, welche als die 
Verhandlungen im Jahre 1869 schwebten, aus der Mitte des Magistrats-Collegiums 
abgegeben worden war, dahin lautend: die Einkünfte des Kämmerei-Vermögens 
absorbire der bestehende, mit der Verzinsung einer Stadtschuld von nahezu 1 Million 
und mit stetig wachsenden Ausgaben für Gemeinde-Anlagen bereits hoch belastete 
Stadthaushalt vollständig, und die Gemeindesteuer werde bereits in einer Höhe 
erhoben, welche einer erheblichen Steigerung nicht mehr fähig, wenn nicht der 
Nahrungsstand der Gewerbtreibenden und der kleinen Besitzer gefährdet, beziehent
lich die an Stettin nicht gebundenen Kapital- und Arbeitskräfte zum Verlassen 
der Stadt getrieben werden sollen. Diese Sätze, denen man im vollsten Maße 
nur zustimmen könne, hätten auch heüte, 1873, noch dieselbe Geltung wie im 
Jahre 1869. Es entstand eine allgemeine Aufregung in den namhaft gemachten 
Kategorien der Bürgerschaft, die sich in einer Bürgerversammlung Luft machte, 
welche am 21. Juni 1873 im großen Saale des damals als Schützenhaus noch 
bestehenden Gebaüdes abgehalten, und worin nachstehender —

Protest beschlossen wurde: —
Der Magistrat Stettins hat den Stadtverordneten ein Projekt zngehen lassen, 

wonach er für 350 Morgen des jetzigen Festungsterrains 3 V2 Millionen Thaler 
unter überdies höchst ungünstigen Bedingungen zahlen will.

Die unterzeichneten Bürger der Stadt Stettin können einen Vortheil in 
diesen! Ankäufe für Stettiu nicht erkennen, sie erblicken darin vielmehr die größten 
Gefahren für die Stadt, wie für die Bürger derselben und erheben daher Protest 
gegen den Ankauf der Festungswerke für 3^ Millionen Thaler, halten auch die 
Gemeindevertretung nicht berechtigt, sich auf Terrainspekulationen einzulassen, bei 
denen die Bürgerschaft verpflichtet !verden soll, den etwaigen Verlust zu trage«. 
Die Finanzlage der Stadt ist ohnehin schon ohne den Ankauf der Festungswerke 
eine überaus ernste.

Schon jetzt reichen die gewöhnlichen Steüern zur Deckung der Ausgaben 
nicht hin. Nach den! eigenen Berichte des Magistrats im Etat für 1873, „ist 
die Erhebung von fünfzig Prozent Zuschlag zur Persoual-Communal-Steüer auf 
zwei Monate zur Vermeidung eines Defizits im Ordinarium dringend geboten", 
d. h. es besteht ein Defizit von 11.000 Thlr. jährlich.

Zum 1. Januar 1874 wird aber auch die Mahl- und Schlachtsteüer auf
gehoben werden. Nach dem Etat für 1873 hat die Kümmereikasse von derselben 
jährlich 75.000 Thlr. an Einnahmen gehabt. Der Ausfall derselben ergiebt also 
ein jährliches Defizit von 75.000 Thlrn.

Die Gehalte der Unterbeamten beim Magistrate sind seit 1842 nicht ver
bessert. Soll die Stadt nicht bedeütende Verluste erleiden, so wird sich eine 
Erhöhung der Beamtengehülter nicht vermeiden lassen und werden dafür, wie 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 126 
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uns mitgetheilt ist, in den nächsten Jahren eine Mehrausgabe von 14.000 Thlrn. 
erforderlich sein.

Fassen wir dies zusammen, so wird das Defizit also bereits ohne alle Neu
bauten jährlich 100.000 Thlr. betragen.

Nun haben aber der Magistrat und die Stadtverordneten Stettins überdies 
eine große Zahl von Neubauten beschlossen. Der Neubau eines Rathhauses ist 
mit 300.000 Thlr. der eines neben Krankenhauses mit 500.000 Thlr., der der 
Hafenanlage am Dunzig mit 500.000 Thlr., der der Kanalisation mit 500.000 
Thlr. beschlossen. Im Ganzen also sind für 1.800.000 Thlr. Neubauten be
schlossen. Da aber die wirklichen Kosten fast immer den Voranschlag bedeütend 
übersteigen, so wird man noch 11 Prozent Zuschlag rechnen dürfen. Im Ganzen 
sind demnach für bereits 2 Millionen Thaler Neübauten beschlossen. Die Gelder 
zu diesen Neübauten fehlen, sie müssen bereits durch Anleihen gedeckt werden, 
welche, mit 4'/2 Prozent jährlich verzinst, jährlich 90.000 Thlr. Zinsen erfordern, 
überdies wird aber der Betrieb der Kanalisation nach dem Voranschläge noch 
jährlich 3O.(XX) Thlr. und die Unterhaltung der Kanüle mit 5 Prozent jährlich 
außerdem noch jährlich 25.(XX) Thlr. Unterhaltungskosten erfordern. Die 9teü- 
bauten werden demnach ein jährliches Defizit von 145.000 Thlrn. ergeben.

Im Ganzen wird hiernach auch ohne den Ankauf der Festungswerke, wenn 
die bisherigen Beschlüsse der Stadtverordneten ausgeführt werden, ein jährliches 
Defizit von 245.000 Thlrn. für Stettin erwachsen, welches durch neüe Steuern 
aufgebracht werden muß.

Die Personal-Communal-Steüer bringt gegenwärtig, wo die Portion monat
lich 1 Thlr. beträgt, jährlich 132.000 Thlr. Sie wird künftig demnach 245.(XX) Thlr. 
mehr, d. h. im Ganzen 377.000 Thlr. betrogen müssen, d. h. wer jetzt einen 
Thaler bezahlt, wird künftig 2 Thlr. 26 Sgr. bezahlen müssen. Viele unserer 
geehrten Mitbürger werden eine so hohe Steüerlast nicht trügen können. Die 
Reichen, welche nicht an Stettin gefesselt sind, werden noch viel zahlreicher 
Stettin verlassen, als dies bisher geschehen ist. Die ganze Steüerlast aber wird 
auf die Zurückbleibenden fallen, welche voraussichtlich vier mal so viel bezahlen 
müssen, als bisher.

Wir unsererseits erheben Protest gegen eine Finanzwirthschaft, welche Stettin mit 
einer Schuldenlast bedroht, welche für uns unerschwinglich, den ganzen Fortschritt 
Stettins zu hemmen droht. Und Angesichts solcher Finanzlage will der Magistrat 
der Stadt ein Projekt vorlegen, durch welches die Schuldenlast Stettins aber
mals um 3'/.; Millionen Thlr. vermehrt werden soll. Der Magistrat will 350 
Morgen Festungswerke kaufen unter den allerungünstigsten Bedingungen. Nach 
erfahrnugsmäßigeu Sätzen werden durch Verkauf von Baustellen im günstigsten 
Falle 50 Prozent dieser Kanfsumme gedeckt und demnach mindestens 1 s/4 Millionen 
Schulden für die Stadt verbleiben. Überdies aber werden durch die Einebnuugs- 
arbeiten itnb Pflasterungen an den Gräben der Lastadie, am Frauenthore und 
am Schneckenthore mindestens noch '/4 Million an Kosten erfordert. Im Ganzen 
dürfte also die Stadt bei dem Ankauf der Festungswerke gegen 2 Millionen 
Thaler zusetzen, welche die Schuldenlast der Stadt vermehren und das jährliche 
Defizit um abermals 90XXX) Thlr. erhöhen werden.

Wir unsererseits, das können wir dem Magistrat versichern, werden alles, 
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was wir vermögen, thun, um Stettin vor solchem Uiiglücf zu bewahren. Weitere 
Schritte uns vorbehaltend, erheben wir demnach zunächst Protest gegen den 
beabsichtigten Ankauf von 350 Morgen Festungswerken für 3^ Millionen 

Thaler.

Dieser Protest wurde in der Stadt an 22 Stellen aufgelegt und zur Unter
zeichnung desselben mittelst Aufrufs in den öffentlichen Blättern emgetobeii. 
Binnen wenig Tagen bedeckte fich das Schriftstück auf 52 Folien nnt^ 102b 
Unterschriften und gelangte fo an den Stadtverordneten Vorsteher Laon Sauniec 
mit dem Ersuchen, dasselbe zur Kenntniß der Stadtverordneten zu bringen.

Inzwischen wurde es bekannt daß die permanente Finanz-Commission der 
Stadtverordneten-Versammlung in 5 Sitzungen über die Vorlage des Magistrats 
Berathungen gepflogen, und sich schließlich mit 6 Stimmen gegen 4 dahin ge
einigt habe, der Versammlung den Ankauf des Festungsterrains zu empfehlen, 
aber nicht zum Preise von 3*/2 Millionen Thalern in 12 wahren, sondern zum 
Preise von 3 Millionen in 21 Jahren zahlbar. Der Minorität der Commission 
war auch dieses Gebot noch zu hoch gewesen.

stiletzt luden 13 Stadtverordnete diejenigen ihrer College«, welche nicht ge
willt ftien, 3—31/2 Millionen Thaler für den Ankauf der Festungswerke zu be
willigen, zu einer Vorverfammlung, auf Montag den 30. Juni Abends b lllji,. tut 
Saale des Schützenhauses ein, um gemeinsame Schritte und ein gleichförmiges 
Verfahren bei der Abstimmung zu verabreden, damit nicht durch Zersplttterung 
der Stimmen ein ungünstiger Beschluß herbeigeführt werde.

Stadtverordnelen-Sitzung am 1. Juli 1873.
Diese Sitzung, zu welcher sich eine große Anzahl Zuhörer eingefunden hatte, 

davon die meisten den Stadtverordneten-Saal wol noch nie zuvor betreten hatten, 
war ausschließlich zur Berathuug über, die Magistrats-Vorlage wegen Ankaufs 
des Festungsterritoriums von Seiten der Stadt anberaumt, und noch 
waren zwei fernere Sitzungen int Laufe der Woche zur Behandlung des Gegen
standes in Aussicht genommen, deren Abhaltung indessen nach dem Verlaufe der 
heütigeu Sitzung, sich als überflüssig auswies.

Stadtverordneten-Vorsteher Löon Saunier eröffnete dte Sitzung mit der 
Mittheilung, daß ein mit 1028 Unterschriften bedeckter Protest gegen die Magistrats- 
Vorlage, von dem Stadtverordneten Robert Graßmann übergeben, bet ihm etn- 
gegangen sei. Dieser, seinem Wortlaut nach oben eingeschaltete, Protest wurde 
durch'Vorlesung desselben zur Kenntniß der Versammlung gebracht.

Demnächst theilte der Vorsitzende mit, daß von den St. V. vr. Antelung 
ein Antrag vorliege, wonach der Kaufpreis von 3 */î Millionen in 35 Zähren, 
in gleichen Raten' von 100.000 Thlr. jährlich gezahlt, etwaige Überschüsse aus 
dem Erlös der Baustellen aber dem Fiskus demnach in Anrechnung auf die nächste 
Jahresrate abgezahlt werden sollten. #  rr

Von den' St. V. Reimarus, Aron, Betterstedt und Wmkelsesser, ist schon 
früher ein Antrag eingebracht, welcher die Kaufsumme auf 2 Millionen normtrt, 
zahlbar binnen 10 Jahren, mit je 200.000 Thlr. jährlich.

Endlich hat auch der St. V. Baurath Coleb uw deu Vorschlag gemacht,
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als Kauspretium 2 Millionen zu bewilligen, die Zahlungsfrist aber auf 20 Jahre 
auszudehnen. ’

Hierauf erhält —
Der St. V. Director Lossius, als Referent der Finanz-Commission das Wort. 

Redner leitete sein Referat mit einigen thatsächlichen Notizen über die Festuugssrage 
ein, die seit den 40er Jahren ein allgemeines Interesse in Anspruch genommen: 
nachdem man durch das Entfeftigungsgesetz vom 30. Mai d. I. an einem be
deutungsvollen Wendepunkt angelangt sei, gebühre zunächst den Organen des Reichs, 
dem Kaiser und dem Reichstage, nicht minder der Landesvertheidigungs-Commission 

°âfur, daß, tote sie auch in ihren Motiven ausgesprochen^ sich in ihren 
Entschlüssen von der Einsicht habe leiten lassen, daß sie von der Enttoickelunq 
Stettins als Handelsstadt sich mehr Nutzen für das Gesammtvaterland verspreche, 
als wenn dieselbe Festung verbleibe. Ein Rückblick auf die Vergangeirheit Stettins 
m den letzten 40 Jahren ergebe einen bewundernswürdigen Aufschwung, auf deu 
nunmehr auch ferner um so sicherer zu rechnen sei. Freilich erfordere das Über- 
gangsstadium gewaltige Aufwendungen und eben aus dieser Erwägung sei die 
Magistratsvorlage hervorgegangen, welche nunmehr feit Wochen in den Händeil 
der Stadtverordneten fei und jetzt vor dem Plenum zur Erledigung kommen solle 
nachdem die Fnlanzcommission sich eingehend damit beschäftigt. Redner wolle 
sich bei seinen Mittheilungen über den Inhalt des Vertragsentwurfs auf das all
gemeine Charakteristische beschränken. Es sei derselbe gewissermaßen durch die 
Ereignisse überholt worden, und es gewinne bei der ersten oberflächlichen Durch- 

fast den Anschein, als sei man bei den Festsetzungen diesseits mit zu großer 
L uei fahren, welcher Eindruck bei näherem Eingehen freilich sich er-
heblich modifiât. In fünf Sitzungen, deren beiden letzten der Ober-Bürger- 
melster Burfcher beigewohnt und in denen er eine Reihe von werthvollen Äuf- 
schlusfen gegeben, sei nunmehr die Finanz-Commission schlüssig geworden. Da nun 
cin?”a , ^c’r Punkt der, Entfestigung erledigt gewesen sei, habe man naturgemäß 
gleich in der ersten Sitzung die Frage wegen Ankaufs des Festungsterritoriums 
in Erwägung genommen. Die Minorität habe sich auf die Erwerbung nicht 
ermassen wollen und eingewendet, daß das Festungsterritvrium ein „Speculations- 
obM" sei, welches mit geliehenem Geld erworben werden müßte; man solle sich 
lediglich darauf beschränken, das allein Nothwendige zu kaufen, wenn der Bebau- 
ungsplan ausgestellt fei. Dagegen fei von der Majorität eingewendet worden, 
daß schon in nächster Zett nahezu 690.000 Thlr. zur Erwerbung von Eigenthum 
ami Dampftchiffsbohlwerk, am Garnisonlazareth, und zum Ankauf der Lastadiebe- 
ftstlgung nöthig fern würden, daß aber innerhalb 10 Jahren voraussichtlich das 
Bedürfniß fur Schulen und andere communale Gebäude so erheblich sich steigern 
wurde, daß gegen 1 Million für Erwerbung von Grundeigenthum aufgebracht 
werden mußte. Wenn nun aber die Stadt selbst schon mit einer Million als 
Äaufer auf treten müßte, so liege die Frage nabe, ob sie nicht gleich einen Schritt 
weiter gehen und durch den gesummten Ankauf Herr der Situation bleiben solle. 
Eine spéculation fei das allerdings, aber nicht auf Gelderwerb, sondern lediglich 
zur Erreichung von Gemeinde-Interessen, welche sind: 1) bessere Gestaltung" des 
Bebauungsplans, 2) systematische Bebauung nach Anlage der Straßenzüge, 3) bil- 
llgere Herstellung der benöthigten Grundstücke, 4) Reservirung der später benöthigten
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Grundstücke, 5) Inanspruchnahme des Vortheils, Selbstkäufer für eine Million 
zu sein, 6) daß beim Pareelirungsgeschäft alle Gemeinde-Einrichtungen, wie 
Gas- und Wasserleitung, Pflasterung schneller und billiger bewerkstelligt werden 
können. Diese Argumente bestimmten denn die Majorität der Finanzcvmmission, 
den Ankauf zu empfehlen: in dem Umstand, den die Minorität bemängelte, daß 
nämliche keine Forderung vom Verkäufer gestellt sei, erkennt sie gerade den Vor
theil, durch Ermittelung des Kaufwerthes die Sache practisch in Fluß zu bringen. 
Der vom Magistrat proponirte Preis von 3^ Millionen sei namentlich deshalb 
abgelehnt, weil ein Erlös von 1 Thlr. pro Quadratfuß herausgerechnet werden 
müsse, und dieser Preis entschieden zu hoch gegriffen sei, wenn man die bedeütende 
Concurrenz der Außenbezirke in Anschlag bringe. Der Antrag Reimarus, nur 
2 Millionen in 10 Jahren zu bewilligen, sei zwar durch Berechnung der Werthe 
motivirt, indessen habe derselbe unannehmbar geschienen und sei deshalb entschieden 
abgelehnt worden. Redner läßt nun einige sachliche Erörterungen in Betreff der 
Lage des Entfestigungsgesetzes, der nothwendigen Ersatzbauten in Küstrin in Höhe 
von über 3.800.000 Thlr. folgen, woraus resultirt, daß die Form des Antrages 
unangebracht sei. Der Antrag des Dr. Amelung habe an sich den Vortheil, daß 
es keiner Anleihe zum Ankauf bedürfe, weil die Abzahlungen von 100.000 Thlr. 
muthmaßlich sicher eingehen würden, indessen sei das kein Kauf-Geschäft, welches 
man proponiren könne. Für die theilweis sofortige und in spätestens 3 Jahren 
erfolgende Übergabe des gesammten Kaufobjects müsse nothwendig eine Gegen
leistung durch Anzahlung einer größern Summe geboten werden. Deshalb 
empfehle sich der Antrag der Finanzcommission, der diesen Rücksichten Rechnung 
trage, wonach drei Millionen mit */2 Million Angeld gezahlt und die Restsumme zu 
gleichen Raten in 20 Jahren getilgt werden solle, was, da nach des Redners 
detaillirter aufgemachten Berechnung die gewonnene Zeit im Verhältniß zum 
Kaufpreise von allergrößter Bedeütung sei, sich besonders zur Annahme empfehle 
und auch von Seiten des Reiches kaum eine Beanstandung finden würde. Die 
Finanzausführung mache sich deshalb besonders leicht, weil Anfangs fast kein 
Geldbedarf erforderlich sei und der höchste Schuldenstand in 10 Jahren anwachse, 
wo derselbe etwa 950.000 Thlr. betragen würde, die jedoch bei den erwachsenden 
größeren Einnahmen in den letzten 9 Jahren füglich amortisirt werden könnten. 
Es würden sonach zu dem Ankauf nicht ein Pfennig «Steuern mehr erhoben werden, 
eine Steüerbelastung deshalb durchaus nicht zu fürchten sein. Von einer ungüstigen 
Finanzlage der Stadt oder von einer Verschuldung derselben könne aber am 
wenigsten die Rede sein, denn er (Redner) selbst habe früher schon, bei Gelegen
heit der letzten Etatsberathung das gerade Gegentheil nachgewiesen. Es sei ferner 
eine irrige Vorstellung, wenn man glaube, daß das, was man für Handels- und 
Verkehrszwecke aufwende, nicht günstig angelegt sei; das hierin angelegte Capital 
trage reichliche Zinsen durch die Hafen- und Bohlwerksadgaben ein. Er betrachte 
sonach den § 11 der Vorlage (betr. die Kaufsnmme) als erledigt und wolle nur 
noch kurz audeüteu, daß es uach dem ersten Gesammteindrnck des Kanfvertrags- 
entwurfs geschienen, als wären die Stipulationen in den übrigen Paragraphen 
mehr im Interesse des Militärfiscus getroffen worden; indessen bei näherm 
Eingehen habe es sich dennoch heransgestellt, daß die beiderseitigen Interessen in 
Bezug auf Leistung und Gegenleistung richtig abgewogen und für das, was 
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anscheinend mehr erschienen, eine Compensation, wenn auch später vorhanden 
gewesen sei. Man habe daher in der Hauptsache bei einzelnen Paragraphen nur 
redactionelle Änderungen vorgenommen. Die Schlußabstimmung in der Finanz
commission über den amendirten Antrag des Magistrats wegen Ankaufs des 
Festungsterritoriums hätte eine Majorität von 6 gegen 3 Stimmen ergeben. 
(St. V. Dr. Amelung, der der Minorität angehört, hat nach seiner spätern Er
klärung bei der Schlußabstimmung gefehlt.) Redner schließt seinen Vortrag mit 
einer historischen Reminiscens aus dem Jahre 1677, wo Stettin in einem Trümmer
haufen gelegen. Damals hätte man eine Denkmünze mit einer aufgehenden Sonne 
und der Inschrift geprägt: „Erstehe neü zum Lichte". Derartiges sei freilich 
nicht mehr nach dem heütigen Geschmak, die Devise passe aber sicher besser für 
die gegenwärtige Situation und er schließe mit dem Wunsche, solches zu beherzigen, 
indem er den Antrag der Finanzcommisfion zur Annahme empfehle. (Beifall).

Zum Eintritt tu die General-Discusfion ertheilt der Vorsitzende hierauf 
dem Dr. Amelung das Wort: Redner will zunächst die Gesichtspunkte skizziren, 
die ihn nach reiflicher Erwägung und gewissenhafter Prüfung der Vorlage seine 
aüßere Stellung zur Minorität nehmen ließen. Die letztere habe, wenn sie sich 
auch ablehnend zur Vorlage verhalten, wie die Majorität der Finanzcvmmissivn 
ihre Anerkennung der großen Umsicht und Mühewaltung nicht versagen können, 
welche der Oberbürgermeister bei den schwierigen Verhandlungen aufgewendet. 
Dennoch aber müsse man die Vorlage mit aller Freiheit prüfen und es sei 
nothwendig, sich von allen Phrasen frei zu machen, um nüchtern und objectiv die 
Frage zu beantworten: Liegt denn ein Moment vor, der es für die Gemeinde 
zwingend oder räthlich macht, unbedingt zu kaufen? Vor Erlaß des Gesetzes über 
Aufhebung und Beseitigung mußte sich die Gemeinde entschließen, Opfer zu 
bringe». Heüte werde die einfache Frage aufgeworfen: Welches sind die den 
Ankauf rechtfertigenden Zwecke der Gemeinde? — darauf sei zunächst hingewiesen, 
man müsse das Kaufgeschäft in der Hand behalten. Es fei dieser Hinweis jedoch 
für die Minorität so wenig bestimmend gewesen wie die übrigen Gründe: die 
Besorgniß, später theürer zu kaufen existire gar nicht, man dürfe in der Disposition 
künftigen Geschlechtern nicht vorgreifen. Auch vermöge er den Grund nicht 
anzuerkennen, daß wenn man für eine Million Grunoeigenthum selbst kaufe, sich 
diesen Vortheil gegenüber anderen dadurch sichern müsse, daß man im Ganzen 
kaufe, wenn nicht bewiesen werden könne, daß inan dadurch billiger ankomme 
als später. Er halte den Einzelankauf nach erwachsendem Bedürfniß für sicherer 
der Gefahr gegenüber, welche beim Abschluß des Kaufgeschäfts im Ganzen er
wachse. Er sei der Ansicht, daß man für das Festungsterrain auf der Lasta- 
die weiter keine Verwendung habe als für Straßenverbreiterung und werde dafür 
absolut keinen andern Käufer finden. Ebenso existire die Gefahr für ihn nicht, 
daß man der Anlagen vor dem Königsthore verlustig ginge; im schlimmsten Falle 
behielte man die bisherigen städtischen Besitztheile in denselben als städtischer: 
Park. Hinsichtlich der wünschenswerthen Erwerbungen am Zeüghvf, am Lazareth 
und Proviantamt möge man abwarten, bis Fiscus überhaupt anderweit zu ver
kaufen sucht. Er könne die Ansicht der Majorität nicht theilen, daß jetzt schon 
die Nothwendigkeit zum Ankauf vorliegt, neige vielmehr zum Abwarten, bis Fiscus 
generell als Verkäufer Parzelen zum Verkauf ausbietet. Er fürchte nicht, daß 
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die Lage dadurch schlechter wird wie sie eben heüte sei. Die Zeit der Gründer 
sei vorbei und Fiscus werde sich schwerlich auf ein derartiges Arrangement 
einlassen. Principiell stimme er daher gegen den Ankauf im Ganzen. Auf Ver
anlassung der übrigen Mitglieder der Minorität habe er jedoch den erwähnten 
Antrag eingebracht, weil durch denselben das Risico so viel als möglich reducirt 
werde. Ein Eingehen auf die übrigen Anträge halte er für ein zu gewagtes 
Geschäft, auf welche eine Gemeinde sich nie einlassen solle. Bei Anzahlung einer 
halben Million werde es ohne Anleihen nicht abgehen und wenn der Credit 
aufhöre, würden die Steüern vorhalten müssen. Diese Gefahr aber werde 
durch seinen Antrag jedenfalls vermindert. Die Befürchtung, daß der Fiscus 
das Anerbieten von der Hand wiese, zumal ihm etwaige Überschüsse über 
100.000 Thlr. ebenfalls zugeführt werden sollten, hege çr nicht, derselbe werde 
vielmehr gern annehnlen, denn er habe keine Interesse die Zahlungen zu beschleü- 
nigen. Es sei daher richtiger an der Summe nichts zu schmälern und lieber die 
Zahlungsfristen hinauszurücken; dadurch gelange man dahin, die Kaufsumme zu 
reduciren und das Wagniß des Geschäfts zu verringern.

St. V. Calebow zieht die vom früheren Kämmerer Hoffmann angestellten 
Berechnungen im Vergleich zu denen, die der Stadtrath Theüne der Vorlage zu 
Grunde gelegt, in Erwägung und findet, daß die Stadt danach in 10 Jahren 
schon mit einem Déficit von 5 Millionen Obligationsschulden abschließen und 
nach 21 Jahren immer noch 4.360.000 Thlr. Schulden abzutragen haben wird, 
wogegen bei einem von ihm gestellten Anträge: Zahlung von 2 Millionen, inner
halb 20 Jahren mit 100.000 Thlr. pr. Anno zahlbar, immer noch eine Schulden
last von 1.730.000 Thlr. erwächst, die aber beim Ablauf der 20 Jahre getilgt 
sein würde.

St.-V. Graßmann rechnet mit ganz anderen Voraussetzungen wie die Finanzcom
mission und gelangt daher auch zu einen ganz andern Resultat. Für ihn sind die 
Thatsachen des Erlöses in der Neüstadt maßgebend, und rechnet er, daß nach 
Abzug von einem Drittel Straßenterrain 4 Millionen Q.-Fuß Flächeninhalt zu 
Baustellen übrig bleiben. Mit seiner Berechnung für Einebnung rc. bringt er 
100.000 Thlr. weniger heraus, als nach dem Anschläge von Hoffmann und Theüne 
und will selbst den Ansatz des Verkaufspreises pro Q.-Fuß auf einen vollen 
Thaler annehmen. Bei diesem Ansätze findet er ferner, daß wenn acht Mal so viel 
im Jahre verkauft würde wie in der Neüstadt, also im Jahre 40.000 Q.-Fuß, dazu 
100 Jahre erforderlich sein würden, um das gesammte Terrain zu verwerthen. 
Danach würde an Deficit erwachsen in 100 Jahren aus der Magistratsvorlage: 
301 Millionen, aus dem Anträge der Finanzcommission: 232, aus dem Amelung'schen 
Anträge: 150, aus dem Reimarus'schen: 141, aus dem Calebow'schen: 93 Millio
nen Thaler, und beim gänzlichen Verkauf in 80 Jahren beim Magistratsantrag: 
103 Millionen, beim Calebow'schen: 25 Millionen. Wolle man zum günstigen 
Resultate kommen, alle Schattenseiten weglaügnen und eminent günstige Ban
verhältnisse voraussetzen, jährlich den Absatz von 80.000 Q.-Fnß Ban 
stellen in Anschlag bringen nnd damit in 50 Jahren anfraümen, so würden 
noch immer beziehungsweise Deficits von 18, 12, 5, 4 Millionen und int letzten 
Falle (Antrag Calebow) von 100.000 Thlr. erwachsen. Bei einem Absätze in 
30 Jahren, der in der Magistratsvorlage vorausgesetzt werde, decke sich int Cal- 
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cul Einnahme und Ausgabe allerdings ziemlich genau. Wo nehme man aber 
die Gewißheit zu einer derartigen Berechnung her? Redner bestreite selbst die 
Wahrscheinlichkeit. Eine so gewagte Spéculation sei nicht Sache einer Commune. 
Daher sein Protest, der über 1000 Unterschriften erhalten. Von demselben ver
spreche er sich, wenn nicht mehr, doch wenigstens die Wirkung, das er gewisse 
Bedenken über die künftige Finanzlage anregen werde. Principiell thue man am 
besten, den Ankauf abzulehnen; wenn nicht, so möge man den Calebow'schen 
Antrag annehmen. Man habe nicht mehr mit der Preüßischen Militairbehörde, 
sondern mit dem Deütschen Reich zu thun, dessen Vertreter hier die Civilbehörden, 
die Königl. Regierung, bezw. das Oberpräsidium sei, welche jedenfalls einsehen 
würden, daß beim Ankaufsgeschüft keine großen Schätze zu erwerben sind und daß 
es vielmehr gerathen sei, nicht weit über die Kräfte hinaus zu speculiren.

St. V. Haker, der für die Fiuanzausführung des Referenten dieselben 
Gründe hat, giebt zu, daß man allerdings fragen könne, welche Gewähr dieselbe 
biete. Es sei nicht zu leügnen, daß man an der Sicherheit im gewissen Sinne 
zweifeln könne. Dagegen müsse aber auch von vornherein hervorgehoben werden, 
daß Stettin im Laufe zweier Menschenalter wie keine andere Stadt Deütschlands 
in seiner Entwickelung prosperit habe, Hamburg und Bremen vielleicht ausge
nommen. Daraus stehe er den Schluß, daß, wenn Wind und Sonne gleich ver- 
theilt gewesen, Stettin seine günstige geographische Lage hierzu befähigt habe und 
noch ferner befähigen werde. Man habe viel, sehr viel über den Festungsschnür
leib, die primitiven Hafenanlagen und sonstige Beengung der Verkehrsverhältnisse, 
über stattgefundene Blokaden geklagt; aber alles das habe den Fortschritt üj der 
Entwickelung nicht zurückhalten können und er sei überzeügt, wenn er es auch 
nicht mathematisch beweisen könne, daß jetzt mit der Entfestigung Stettins sicher eine 
neue Aera eintreten werde. Er spreche in dieser Angelegenheit nicht als Vertreter 
der Kaufmannschaft, sondern als Stadtverordneter, der seine Pflicht kenne, den 
Interessen Aller in seinen Beschlüssen Rechnung zu tragen; er wisse aber auch 
sehr wohl; daß der Handel das Element sei, welches, wenn es sich frei entwickeln 
könne, die Interessen Aller fördert. Es sei als maßgebend das Beispiel der Neü- 
stadt aufgestellt worden; er könne dem nicht beipflichten und entnehme seiner Seits 
vielmehr aus dem Verfahren, welches Fisms dort beim Verkauf von Baustellen 
eingeschlagen, daß man seinem Beispiele nicht folgen dürfe, da habe es sich um 
ein Gebiet gehandelt, welches mit einer Sackgasse verglichen werden könne, 
während das Festungsterrain ein Verbindungs- und Zwischenglied mit dem 
umfangreichen Außenbezirk bilde. Nicht also sei die Concurrenz des Letztem bei dem 
Anbau zu fürchten und die Sache werde sich günstiger und in dem halben Zeit
raum machen, als man anzunehmen geneigt sei. Das Geschäft müsse nur in die 
Hand von sachkundigen Männern gelegt werden, die „blockweise" den Verkauf 
von Baustellen anstellten, um das große Territorium so bald als möglich zu 
verwerthen. Ein Abwarten scheine hier nicht thunlich, wenn man sich auch sagen 
könne, daß die Baustellen dadurch an Werth gewönnen; dieser Werth werde die 
Zinsen nicht aufwiegen, vielmehr werde eine schnelle Zunahme der Bevölkerung 
die sonstigen Unkosten decken helfen. Frage man sich nun, ob kaufen oder ab
lehnen, so sei für ihn maßgebend, daß gewisses Terrain für Handel und Verkehr 
gewonnen werden müsse; es werde die Sache dadurch sehr vereinfacht und der
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Entschluß zu kaufen gereift. Es sei gesagt worden, die Lastadieumwallung habe 
Werth für Niemand; er wollte darauf erwidern, daß, ganz abgesehen von den 
Eisenbahngesellfchaften, von der günstigen Lage zu Lagerplätzen, jeder Adjaeent 
darnach trachten werde, sein Grundstück nach dieser Richtung zu vergrößern. Man 
habe zur Erlangung von Löschplätzen das „elende" Haber'sche Grundstück für die 
Summe von 80.000 Thlr. erworben; was sei das im Vergleich zu dem Preise, 
welcher für die gesummte Umwallung in Anschlag gekommen; wenn diese erst 
hinzukommen müsse, um das Haber'sche Grundstück zu dem zu machen, was es 
seit! solle! Ebenso liege es mit dem Erwerbe des Bleichholm und des Darnpf- 
schiffsbohlwerks. Er könne sich daher sehr wohl entschließen, mit dem Militär- 
fiseus das Geschäft im Großen und Ganzen abzuschließen, um später nicht öfter 
mit deinselben behufs Erlangung des nur unumgänglich Nöthigen in Berührung 
51t kommen. Er erinnere in dieser Beziehung an die Garnifonbäckerei, welche 
keine Behörde aus dem Wege zu schaffen vermocht. Hier sei die Gelegenheit 
geboten, alle Schtoierigkeiten mit einem Male zu beseitigen und freie Hand zu 
gewinnen. Unterlassungssünden seien schlimmer als Begehungssünden; in Stettin 
aber tvisse man sich von diesem Vorwurf am wenigsten frei, denn er glaube, 
daß z. B. die Stadt seiner Zeit sich den Ankauf von Friedrichshvf und Altturnei 
nicht hätte entgehen lassen müssen. Er hege daher den lebhaften Wunsch, daß 
sich irgend wie drittel und Wege finden lassen werden um das Festungsterrain 
der Stadt in die Hände zu bringen und glaube er, daß der Antrag der Finanz- 
cornrnission der einzige sei, der zum Zlveck führe. Er empfehle dringend die 
Annahme desselben.

St. V. Dr. Wolff beantragt Schluß der Debatte, welcher die nöthige Unter- 
stützung findet. Darauf erhält noch Oberbürgermeister Burscher als Magistrats- 
Commissarius zur Begründung der Vorlage das Wort. Redner recapitulirt in 
der Kürze die verschiedenen Anführungen und Anfechtungen aus der Debatte. 
Bezüglich einer Mitwirkung bei Ausführung des Bebauungsplanes, von der die 
Gegner der Vorlage behaupten, daß die Stadt dabei das entscheidende Wort 
habe, gleichviel ob man Kaüfer sei ober nicht, müsse er die darüber herrschenden 
Anschauungen berichtigen. Es hätten die bestehenden Vorschriften nur eine 
administrative, nicht aber eine gesetzliche Grundlage, auf der man fußen könne; 
freilich wohl sei dabei auf Ausübung des Expropriationsgesetzes Bedacht genommen, 
es beruhe aber auf einer durchaus irrigen Voraussetzung, daß über das „Noth
wendige,, hinausgegangen würde, was in den Verwaltungsvorschriften angedeütet 
sei. Was an Terrain gebraucht werde, köune dann, wenn die Stadt nicht Herrin 
des Bodens sei, sehr wohl über das Maß bezahlt werden müssen. Er glaube 
auch betonen zu sollen, wie die Stadt schlecht dabei fahren würde, wenn der 
Bauplan in die Hände einer Speculationsgesellschaft gelegt werde, die an Inne
haltung der Fluchtlinie weniger gebunden sei und auf eine regelmäßige Verbindung 
mit dem Außenbezirk weniger Bedacht zu nehmen hätte. Es würden hierbei auch 
beabsichtigte Hochbauten ins Gewicht fallen, die auf Höhe der Straßeubreite nach 
den bevorstehenden Vorschriften angelegt werden dürften. Am wenigsten sei ein 
Dichtaneinanderbauen in den Vorstädten zu verhindern, wenn man den Einfluß 
auf den Bebauungsplan ganz aus den Händen gäbe. Er wolle es der ruhigen 
Beurtheilung überlassen, imuiclueit hierauf Werth zu legen sei, und habe sich nur

Land buch von Pommern; Th. II, Bd. IX, 127 
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für verpflichtet gehalten, darauf aufmerksam zu machen. In Bezug auf alle anderen 
Punkte könne er über die angeführten Einzelnheiten hinweggehen und auf die 
lichtvolle Auseinandersetzung des Referenten der Finanzcommission verweisen; 
auch sei die Vorlage detaillirt genug, um sich daraus über die Sachlage zu in- 
formireu. Etwaige Differenzen beständen bei der Mehrzahl der Versammlung 
dem Anscheine nach nur über den Finanzpunkt. Der Magistrat habe sich nicht 
herbeilassen wollen, eine Berechnung gleichsam als eine officielle hinzustellen. 
In Bezug auf die Kaufsumme sei jeder Beweis streitig. Der Magistrat habe es 
sich nur zur Aufgabe gemacht, für beide Theile annehmbare Bedingungen aufzu
stellen. Detn Ministerium und Reich gegenüber habe man so nicht procediren 
können wie verschiedentlich angedeütet worden, und wie es unter Privaten Brauch 
sei. Für die in Vorschlag gebrachte Kaufsumme werde im gewissem Sinne in 
den durch das Gesetz gebotenen Compensationen ein Anhalt gefunden. Ein Gebot, 
viel unter dieser Summe, werde kaum annehmbar erscheinen; eher erscheine eine 
Ausdehnung der Zahlungsfristen, die zu demselben Zweck führe, zulässig. Man 
müsse daher, wolle man einen Beschluß fassen, sich nicht von der Beweisführung 
über die Richtigkeit des angenommenen Kaufwerths leiten lassen, vielmehr von 
dem vollen Bewußtsein erfüllt sein, die Sache überhaupt nicht zum Fall zu bringen. 
Der Calebow'sche Antrag habe von vornherein keine Aussicht, angenommen zu 
werden. Er bedeüte für ihn Ablehnung des Ankaufs und deshalb wolle er gleich 
erklären, daß er nicht in der Lage sei, demselben im Magistratscollegium behufs 
Annahme unterstützen zu können. Der Reimarns'sche Antrag habe der Sachlage 
schon mehr Rücksicht geschenkt. Es werde sich aber mehr empfehlen, eine höhere 
Summe zu bewillige« und zu versuchen die Zahlungsfristen auszudehnen; von 
diesem Gesichtspunkte aus erscheine der Amelung'sche Antrag am meisten annehmbar, 
aber derselbe schließe auch eine gewisse Gefahr in sich, nämlich die, daß auch bei 
unglücklichen Jahren für die festgesetzte Abschlagssumme aufgekommen werden 
müsse. Hervorheben müsse er ferner noch das Bedenken, daß gleiche Abschlags- 
Summen im Laufe der Jahre angeboten würden, während die Majorität der Finanz- 
commission, wie bei Kaufgeschäften üblich, entsprechend den Verhältnissen bei der 
Übergabe eine Anzahlung von 500.000 Thlr. zugestauden Hütte. Das erscheine 
auch nicht mehr als billig, wenn mail in Betracht ziehe daß werthvolle Grund
stücke, wie Zeüghof, Kaserne rc. außer deu beiden Forts sofort oder doch in verhält- 
nißmäßig kurzen Fristen als Eigenthum abgetreten würden, wofür Ersatz und 
Deckllngsmittel geschaffen werden müßten. Für den Wegfall der Kaserne am 
Königsplatz, der Bäckerei und anderer Grundstücke der Garnifonverwaltung, die 
anderweit ersetzt werden müßten, sei seines Wissens der erforderliche Credit von 
180.000 Thlr., von der Reichsregierung nicht extrahirt, weil man wahrscheinlich 
durch Regelung der Zahlungstermine beim Verkauf rdes Festungsterrains auf 
Deckuugsmittel gerechnet habe. Die Sache erleide keinen Anfschub wegen bevor
stehender Maßnahmen der Reichsregierung, wonach entsprechend dem Erlös aus 
dem verkauften Terrain eine bestimmte Sumure in den nächstjährigen Etat ein
gestellt werden soll. Er wolle daher schließlich mittheilei, daß ihm, Redner, ein 
Schreiben des Herrn Commandanten mittheile, daß das Kriegsministerium ihn 
beauftragt hätte, mit der Stadt umgehend wegen des Kaufgeschäfts in Verhand
lung zu treten und daß darüber die vorgesetzte Behörde einem schleimigen Bericht 
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entgegen sehe, weil noch andere Reflectauten auf das Festungs-Territorium vor- 
handen seien. Redner wolle daher nochmals die Annahme der Vorlage wenn 
auch unter Modifieativnen empfehlen.

St. V. Tiessen meldet sich hierauf zum Wort und stellt den Antrag: Die 
weiteren Verhandlungen zu vertagen bis der Bebauungsplan endgültig festgestellt 
sei. Antragsteller sei erst aus dem hier Gehörten dazu bewogen worden, diesen 
Antrag zu stellen, weil er sich nicht dazu entschließe» könne, gewissernlaßen, „die 
Katze im Sacke zu kaufen." Der Antrag, über welche sofort abgestimmt wird, 
bleibt in der Minorität. Der Wolff'sche Antrag anf Schluß wird hierauf angenommen. 
Der Referent Lossius führt aus, daß sämmtliche Anträge bis auf den der Fiuanz- 
eommission keinen practischen Werth haben, er empfiehlt daher die Annahme des 
letzter». Dr. Ameluug giebt auf deu ihm gemachten Vorwurf der Jneousequeuz noch 
in einer persönlichen Bemerkung die Erklärung ab, daß er conséquent zu handeln 
glaube, wenn er für seine Person für Ablehnung der Magistratsvorlage und nicht 
einmal für den von ihm selbst ans Veranlassung der übrigen Minoritätsmitglieder 
der Finanzcommission eingebrachten Antrag stimme.

Der Vorsitzende resumirt hierauf deu Inhalt der verschiedenen Anträge, die 
er nun in der Reihenfolge je nach Hohe der verschiedenen Kaufsumme zur Ab
stimmung bringt. Das Resultat derselben ist die Ablehnung:

1) der Magistrats-Vorlage mit allen Stimmen gegen die einzige Stimme des 
St. V. Rechtsanwalts Masche;

2) des Antrages der Finanz-Commission mit 33 gegen 25 Stimmen;
3) des Amelung'schen, sowie
4) des Reimarns'schen Antrages mit 31 gegen 27 Stimmen und
5) des Calebow'schen Antrags mit ziemlich großer Majorität.

Somit ist also der Ankauf des Festungsterrains von Seiten der Stadt, 
definitiv abgelehnt, was auch Seitens der zahlreich versammelten Zu
hörer mit einem lebhaften „Bravorufe" ausgenommen wurde.

In der vertraulichen Besprechung vom 13. Juni hatte der Oberbürgermeister 
Barscher bereits seine Ansicht dahin ausgesprochen, daß er es für die Stadt, 
für Schifffahrt und Handel, unumgänglich nothwendig erachte, die sämmtlichen 
am Wasser gelegenen zur Festung gehörigen Grundstücke vom Fiscus 
für die Stadt zu kaufe«. Er bezeichnete als schlechterdings nothwendig:

1) Für die Verbreiterung der Uferstraße am Garnison-Lazareth und Proviant- 
amte 15.400 Q. Fuß à 2 Thlr Thlr. 30.800

2) Für Verbreiterung der Uferstraße am Dampffchiffsbvhlwerk 97.000
Q. Fuß à 2 Thlr. ' Thlr. 194.000 

3) Auf der Lastadie vom Dunzig bis zum Parnitzthore 300.000 Q. Fuß
à 15 Sgr '.......................~............................. Thlr. 150.000

4) Ebendaselbst von der Oder bis zum Parnitzthore eine gleich große
Flüche zu demselben Preise. Thlr. 150.000 

5) Zur Erhaltung der Anlagen 260.000 Q.-Fuß à 15 Sgr. . Thlr. 130.000 
6) Zur Erhaltung der Anlagen am Wege nach Grünhof 86.000 Q.

Fuß à 1 Thlr. . Thlr. 86.400
Summa. . . Thlr. 741.000

127*
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In der Magistrats-Sitzung vom 2. Juli 1873 wurden die beiden letzten 
Posten, als verfrüht und nicht dringend nothwendig aufgegeben, dagegen ist von 
der frühern Majorität des Magistrats beschlossen worden, die beiden ersten 
mit 224.800 Thlr. nnd von den Posten 3 und 4 einen Theil zu bewilligen. 
Wer sich die Beschaffenheit der unter 1 und 2 genannten Örtlichkeiten vergegenwärtigt, 
wird von der Nothwendigkeit der Verbreiterung der Uferstraße an jenen zwei 
Stellen überzeügt sein. Sodann auch die Mehrheit der Stadtverordneten, die in 
der Sitzung vom 8. Juli 1873 die Vorlage des Magistrats genehmigt nnd diesen 
demnächst ermächtigt haben, wegen Ankaufs der namhaft gemachten Grundstücke 
mit der betreffenden Militärbehörde in Unterhandlung zu treten. Im Laufe der 
Discussion über diesen Gegenstand machte der Oberbürgermeister Burscher Mit- 
theilung von einem, auf das Rescript des Ministers des Innern vvm 27. Juni 
1873 gestützten Erlaß des Oberpräsidenten an den Magistrat, dem zufolge in 
Ausführung des Reichs-Festungs-Gesetzes in Stettin ein Örts-Committü aus allen 
Verwaltungs-Ressorts, darunter auch ein städtisches Mitglied, eingesetzt werden solle, 
dessen Aufgabe es sein werde, festzustellen, welcher Modus bei der Veraüßerung 
des Festungsterraius inue zu halten sei. Daß hierbei die städtischen Interessen 
wahrgenommen würden, sei selbstverständlich; indessen müsse man doch wissen, 
was man wolle. Die Vorlage des Magistrats habe angestrebt, irgend welche auch 
noch so beschränkte Basis hierfür zu gewiuuen, sonst Hütten wol die anznknüpfenden 
Verhandlungen keinen Zweck.

Einer der Stadtverordneten Stettins hat sich gemüßigt gesehen, in Betreff des 
Ankaufs des Festnngsterrains von Seiten der Stadt, unterm 23. Februar 1874 
eine Eingabe an den Kriegsininister, General-Lieutenant v. Kamecke — dessen 
vertrauter Jugendfreünd er ist — zu richten, worin er von den Grundsätze aus
geht, — „einer Seits daß für den Verkauf die Summe von 3.886.000 Thlr. 
„einkommen muß, anderer ^eits für diesen Preis alle Flächen und Baulichkeiten, 
„soweit sie zur Festung als solcher gehören, verkauft werden sollen"; und er glaubt 
deu Abschluß eines Kaufvertrages auf Grundlage dieses Satzes gewährleisten zu 
können. Der zwischen dem Obersten v. Wangenheim und dem Oberbürgermeister 
Burscher im Anfänge des Jahres 1873 vereinbarte Vertrags-Entwurf sei, so 
meint er, nur deshalb gescheitert und von den Stadtverordneten abgclehnt, 
weil der Entwurf diesen Grundsatz durchaus unbeachtet gelassen habe, Nach 
diesem Vertrags-Entwürfe follte die Stadt Stettin für etwa die Hälfte der Fläche 
der Festungswerke 3.500.000 Thlr. zahlen, während der Reichs-Fiscus für die 
andere Hälfte der Werke nur 386.000 Thlr. sich wollte anrechnen lassen. Die 
Stadt follte hiernach, von anderen lästigen Bedingungen abgesehen, für die eine 
Hälfte das Neünfache von Dem bezahlen, was Fiseus für die andere Hälfte glaubte 
aurechneu zu können. Dies konnten die Stadtverordneten nicht genehmigen und 
darum lehnten sie jenen Entwurf ab. Dagegen werden sie einen Vertrags-Entwurf, 
der von dem obigen Grundsätze ausgeht gern aeeeptiren, und er, der Antrag
steller, als Führer einer bedeütenden Fraction der Stadtverordneten-Versammlung, 
glaubt für die Annahme eines solchen Entwurfs die Garantie übernehmen zu 
können, wenn der Kriegsminister ihm gestatten will, mit einem von demselben 
zu ernennenden Commissarius einen Vertrags-Entwurfs zu vereinbaren. In der 
Eingabe werden sechs Punkte bezeichnet, die bei der Unterhandlung als maßgebend
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zu betrachten sein werden; als — 1) Der Ministerial-Cvmmissarins ist Verkaüfer 
im Namen des Deutschen Reiches, er, der Antragsteller, ist Käufer Seitens der 
Stadt Stettin. 2) Verkaüfer und Kaüfer setzen gemeinschaftlich fest, welche 
Terrainabschnitte und welche Baulichkeiten zur Festung Stettin gehören und ver
einbaren für jeden Terrainabschnitt tiiib für jede Baulichkeit den Kaufpreis in 
der Weise, daß für den sämmtlichen zur Festung als solcher gehörigen Flächen 
un.d Baulichkeiten die Summe von 3.886.000 Thlr. herauskommt. 3) Nachdem 
diese Festsetzungen getroffen find, erklärt Verkäufer, was er verkaufen, Kaüfer, 
was er kaufen will. Letzterer glaubt jedoch int Voraus zusichern zu können, 
daß die Stadt Alles kaufen werde, was das Reich ihr überlassen will. 4) Den 
Kaufpreis entrichtet der Kaüfer in der Weise, daß er jährlich 100.000 Thlr. zahlt, 
ohne Zinsen für den Rest. Sollte jedoch Kaüfer für den Verkauf des Terrains 
zu Zeiten mehr Geld baar einnehmeu, als er bis dahin eingezahlt hat, so soll 
er den Überschuß an die Reichskasse abführen und soll ihr den Mehrbetrag bei 
dem nächsten fälligen Quoten in Abrechnung gebracht werden. 5) Kaüfer und 
Verkaüfer vereinbaren demnächst jeder auf Grundlage dieser Vereinbarungen einen 
Vertrags-Entwurf und legen denselben dem Kriegsminister zur vorlaüfigeu Ge- 
nehmiguug vor. 6) Sobald diese erfolgt ist, besorgt Kaüfer — also der Antrag
steller — die Genehmigung der städtischen Behörden von Stettin, und gelangt 
demnächst der Entwurf an den Kriegsminister zur definitiveu Genehmigung 
zurück.

Hierauf ist nachstehender Bescheid ergangen:
Berlin, den 30. April 1874.

Auf Ew. re. Eingabe an des Herrn Kriegs-Ministers Exeellenz vom 23. Fe
bruar er. ist das uuterzeichnete Departement zu erwidern beauftragt, daß von 
Ihren Vorschlägen zum Abschluß eines, Kaufvertrags betreffs des zu Stettin 
zu veraüßernden Festungsterrains hier kein Gebrauch gemacht werden kann.

Kriegs-Ministerium, allgemeines Kriegs-Departement. 
(Zwei Unterschriften).

Kürzer und correcter wie dieser konnte wohl kein Bescheid abgefaßt werden! 
Znm Schlüsse sei angemerkt, daß die Entfestigungsarbeiten am i. September 

1873 mit Freilegung der Thorpassagen exel. des Frauenthors, ihren Anfang 
genommen haben.

In Bezug auf die Veräußerung von Festitngsterrain waren bis zum 29. 
August 1874 noch immer keine Bestimmungen getroffen. Selbst da, lvo Anträge 
zum Erwerb einzelner Theile vorliegen, — und das ist z. B: beim Magistrat, 
deut Direetorium der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft und einem Privat- 
Consortium der Fall, — ist bisher noch keine Antwort auf die bezüglicheu 
Anerbieten ertheilt worden.

(Quellen: Acta des Magistrats zu Stettin, betreffend die Erweiterung der Stadt auf der 
Frauenthor-Seite. 1856—1874. Tit. X-t, Sect. 4. Gouvernements Sachen. Nr. 89. 
— Die Verhandlungen in der Stadtverordneten-Versammlung vom 1. Juli 1873, 
uach dem Bericht in der Neuen Stettiner Zeitung vom 2. Juli 1873. Der Her
ausgeber dieser Zeitung, Gnstav Wiemann, ist Stadtverordneter. — Privat-Mit- 
theilungen.)

Geschlossen am 1. September 1874.
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Die Geschichte der Stadt Stettin als Festung ist in den Jahren 1873 und 
1874 geschrieben. Seit der Zeit hat der Herausgeber des L.-B. Gelegenheit ge
nommen, ältere Acten zu studireu, welche über die Vergütigung Auskunft geben, 
die den Ackerbesitzern des Turnei-Feldes für ihre zum Bau der Forts Leopold, 
Wilhelui und Preüßen eingezvgenen Äcker gewähret worden ist, so wie auch da
rüber, wie es mit der Zuschüttung des inittelalterlichen, tiefen Wehrgrabens der 
Stadt und dem daraus entstandenen, eingeebneten Grund und Boden gehalten 
worden ist, Dinge, an welche zu erinnern, obwol sie zum größten Theil hundert 
Jahre und darüber hinter der Gegenwart liegen, doch für diese und die Er
örterung vieler schwebender Fragen von nicht geringer Wichtigkeit sein dürfte. 
Das Ergebniß dieses Studiums alter vergilbter, mehrentheils undeütlich geschrie
bener Handschriften, wird darum hier eiugeschaltet unter der Aufschrift: —

VI. Ergänzungen zur Mu-Keschichte der Iestung.
i.

Entschädigung für die zum Festungsban 1724—1740 eingezogencn Grundstücke.

König Friedrich Wilhelm I. bewilligte mittelst Cabinets-Ordre vom 27. 
September 1737 als Entschädigung für die im Turnei-Felde belegenen, so wieder 
wenigen zu den beiden Wieken gehörigen, zur Erweiterung der Festung einge- 
zvgeneil Grundstücke die Summe von 4000 Thlr. (oben S. 568). Das Nähere 
über die Verwendung dieser Summe ergibt sich in der Folge aus den, zu diesem 
Ergänzungs-Artikel benutzten, Aeten dahin, daß zu Lebzeiten des Königs nur 
der vierte Theil der Bewilligung uiitcj einige Interessenten vertheilt worden ist. 
Vollständig geordnet wurde die Angelegenheit erst unter der Regierung Friedrichs II, 
nachdem umständliche Verhandlungen gepflogen worden, die einen 24jährigen 
Zeitraum von 1749 bis 1773 umfassen, doch mit Unterbrechungen.

Die Mehrzahl der Grundeigenthünier, deren Acker bei Erweiterung der 
Fortification der Stadt Stettin unter der Regierung des vorigen Königs mit 
eingeschanzt worden, beschweren sich in einer Jmmediat-Vorstellung, daß sie wegen 
der deshalb zu fordernden Entschädigung noch nicht befriedigt seien. König 
Friedrich II. läßt durch Hof-Rescript vom 23. Juni 1749, unterzeichnet von den 
Ministern v. Viereck, v. Boden, v. Blumenthal, v. Katt, Seiner Pvmmerschen 
Kriegs- und Domainenkammer befehlen: „sämmtlichen Interessenten bekannt zu 
machen, welcher gestalt Wir ihnen anderweitig versichern laßen, daß sie dieser 
wegen billigmäßig befriedigt werden sollen, zur Zeit aber sich aunoch gedulden 
müssen, bis solche Gelder assignirt werden können". Die Kammer theilt Abschrift 
des Hof-Reseripts unterm 8. Juli dem Magistrate zur weitem Veranlassung mit, 
worauf die „Lastadischen Gerichts Vögte augewieseu werden, denen sämbtlichen 
Interessenten hiervon Nachricht zu geben. Decretum Stettin in senatu den 
18. Juli 1749". Nuu aber ruhet die Sache volle vier Jahre!

Da wegen der Breite des Glacis verschiedene Irrungen vorgefallen, deren Be
seitigung nothwendig sei, so hofft das Gouvernement der Festung — General- 
Lieutenant Herzog A. Wilhelm von Braunschweig-Bevern, — in einem au die 
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Kriegs- und Domainenkammer unterm 9. August 1753 gerichteteu Schreiben, 
dieselbe werde darüber mit ihm einverstanden sein, und zu dem Ende eins ihrer 
Mitglieder beauftragen, welches sich mit dem noch zu ernennenden Com- 
missarius des Gouvernements wegen eines bald möglichst anzuberaumenden 
Ternnns ins Einvernehmen setzen möge. Der Landmesser Baltzer (Balthasar) sei 
zu dem Termin zuzuziehen; derselbe habe seine Vermessungskarte von dem Acker
lande mitzubringen, welches zur Fvrtisieatiou eingezogen worden sei, und an 
Eidesstatt die Versicherung abzugeben, die Interessen Jhro Königl. Majestät oder 
Dero Gouvernements nicht zu benachtheiligen, sondern alles treulich, wie er es vor- 
hero vermessen hat, anzuzeigen, damit nach solcher Vermessung und Nachweisung 
sogleich mit dem Pfluge hinterher tracirt werden könne, und I. K. M., wenn 
etwa die Fortification erweitert werden sollte, den Acker nicht doppelt bezahlen 
dürfe. Da verschiedene Grundbesitzer angränzen, so wurde die Äamuier requirirt, 
deu Magistrat, das^Johauniskloster, die Marien- und Jaevbikirche ingleichen die 
Privateigenthümer, welche Acker dort haben, abcitiren zu lassen, „und ihnen frei 
zu lassen, dabei sein zu können". Die Kammer entsprach dieser Requisition durch 
die unterm 11. August an deu Magistrat erlassene Verfügung, worin der ter
minus ad hoc auf den 14. desselb. Monats festgesetzt wurde. Eommifsarius 
der Kammer war Kriegsrath Stiege.

Der Landmesser Balthasar wurde am 12. August in Gegenwart des Platz- 
Ingenieurs, Hauptmann Honaner, von dem Gouvernements-Auditeur Andreae 
vereidet, und am 14. der Termin abgehalten, in welchem der Gouverneur, Herzog 
von Br.-Bevern, weniger eine Regelung obwaltender Irrungen, als vielmehr 
etwas ganz Neües, nämlich eine Verbreiterung des Glacis, durch seinen 
Commissarius, den eben genannten Platz-Ingenieur, zur Sprache bringen ließ. 
Am fblgenben Tage traten der Kämmerer, Kriegsrath Pott, Namens der Stadt- 
Kämmerei, der Senator Tabbert, Namens des Johannisklosters, und der Senator 
Jetze, Namens der St. Jacobi-Kirche, zusammen, um wegen des so unerwarteten 
als absonderlichen Ansinnens des Herzogs wegen Abtretung von Acker zur Aus
führung feines Projects in Berathung zu treten, deren Ergebniß in den nach
stehenden Protokoll niedergelegt wurde: —

Actum Stettin, den 15. August 1753.
Nachdem das Königl. Gouvernement nicht allein am gestrigen Tage durch 

den Landmesser Balthasar durch Pricken marquiren lassen, wieweit die Glacis 
um das Fort Preüßen uni) die hiesigen Festungs-Werke abermahls extendiret 
werden 'sollten, sondern auch heütigen Dato darnach mit dem Pflug hinterher 
traffiren lassen, so haben in margine notati, nachdem selbige der Sache halber 
mit deren anderen Interessenten sich besprochen, der Nothdurft erachtet, ihre 
Meynung mittelst dieses dahin abzugeben, wie sie zwar in dem auf gestern ihnen 
präsigirten sehr knrtzen Termino sich gestehet, jedoch mit der ausdrücklichen 
Reservation und Protestation, daß solches denen Eigenthümern zu keinem Präjnditz 
gereichen, und daraus geschlossen werden solle, als wenn selbige im geringsten 
dasjenige, was uorgenommen worden, genehmigen und darin consentiren wollten, 
zumal terminus nimis angustus gewesen, und folglich ihnen keine Zeit gelassen 
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worden, sich dazu gehörig zu präparireu. Was indessen die Sache an sich be
trifft, so sei —

1) Den Interessenten noch gar nicht bekannt, daß S. K. M. bereits be
stimmt hätten, daß die Glacis noch weiter als sie jetzt wörtlich sind, extendiret 
werden sollten; sondern so viel ihnen bewußt, dürften die Glacis nicht breiter 
als höchstens 10 Ruthen sein. Daß aber wie es das Ansehen habe, solche nun
mehr auf 20 Ruthen Breite und darüber extendiret und dadurch der beste Acker 
denen Eigenthümern weiter weggenommen und zur Fortification gezogen werden 
sollte, glaubten sie nicht, daß es S. K. M. Wille und Befehl wäre.

2) Sey es auch gar keine Nothwendigkeit; denn wenn die Glacis 10 Ruthen 
breit wären, sey der Vorwand, als wenn die Eigenthümer oder deren Vieh 
den Festungswerken zu nahe kommen möchte, gar nicht zu besorgen. Vielmehr 
würden —

3) S. K. M. nur große Kosten von neüem verursachet, und denen Eigen
thümern ein unglaublicher Schade dadurch zugefüget werden, indem eines Theils 
derjenige Acker, so von Anno 1724 bis 1738 zur Fortification eingezogen worden, 
und welches schon ein sehr großes Quantum importire, so wenig alß die 
seither davon entgangene Nutzung bishero denen Eigenthümern vergütet 
worden; andern theilß, wenn nun wieder ein so ansehnliches Quantum, als ab- 
gepfühlt worden, abermahls abgehen sollte, das Quantum indemnisationis un
gleich höher heran lausten, und S. K. M. doch nicht der geringste Vortheil, 
wol aber die Eigenthümer einen gewaltigen Schaden dabei haben würden. Da 
man —

4) wahrgenommen, daß bey der dem Balthasar von den sämmtlichen In
teressenten commitirten Eintheilung des Turneischen Ackers rc. von dem Königl. 
Gouvernement zwar Pfähle gesetzet worden, wieweit nach dessen Intention die 
Glacis extendiret und gerechnet werden sollten, wodurch wiederum ein gar groß 
Theil des besten Ackers abgehen, und zur Fortification gezogen werden wollte, 
wobei ein und andere Proprietarij, sonderlich die Kämmerei und das Closter 
gar gewaltig leyden würden, so könne solches um so weniger gebilliget und nun- 
mehro zur Norm gesetzet werden, als der Balthasar sich darmach nicht im Ge
ringsten habe richten, sondern zuvorderst die Interessenten vernehmen sollen und 
müssen, ob sie damit einverstanden, oder ob sie darwider was zu erinnern fänden, 
wie er denn auch sogar noch weiter gegangen, indem er nicht die ordentliche 
Winkel ooii der Glacis gefolget, wodurch noch mehr Abgang entstehen würde, 
wannenhero er sich dabey sehr parteylich bezeüget, und verdächtig gemachet, ihn 
auch wegen dieser einseitigen Eintheilung von denen Interessenten desfalls nichts 
gut gethan werden könne. Und wie solchergestalt

5) dieser gantze Actus und das bisherige Verfahren denen Interessenten 
nicht zum Präjuditz gereichen möchte, also würde und könne das vorgenommene 
Trassiren ihnen eben so wenig nachtheilig seyn, gestalt sie sich hiemit ausdrücklich 
wollen reserviret haben, von ihrem bishero in Cultur gehabten Acker, auch 
Wiesewachs, nichts eher f ihren zu lassen, bis sowohl S. K. M. allerhöchster 
und ausdrücklicher Befehl eingelanget seyn würde daß sie sich die Veranlassungen 
des Gouvernements schlechterdings gefallen lasten sollten, wobey sie jedoch des 
allerunterthünigsten Vertrauens lebten, daß S. K. M. vorhero alles unparteyisch 
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und gründlich untersuchen laßen, auch wegen des bereits abgetretene« svwvl, 
als wegen des annvch abzutretenden Ackers und Wiesenwaches ihnen hin
längliche Bergütigung angedeyen, solche baar auszahlen laßen, ihnen auch nicht 
injungiren würden, ehe solches geschehen, etwas von dem Ihrigen abzutreten, 
oder sich der Nutzung oder Hütung zu begeben, allermaßen hiebet) wol zu merken, 
daß der Acker an diesem Orte der beste vom ganzen Stadtfelde sey, und niemand 
einen dergleichen Morgen unter 40 bis 50 Thlr. geben und verkaufen würde, 
wesfallß dann denen Interessenten annvch quaevis competentia zu reserviren 
uötig und Nobil. Senatui anheim zu stellen, ob nicht hiernach bei der Königl. 
Kriegs- und Domainenkammer Vorstellung zu thun und zu bitten, daß in solcher- 
maße nach Hoffe referiret, auch das Königl. Gouvernement requiriret werden 
möchte, die possessores so wenig in Cultivirung der Äcker, alß der Hütung im 
geringsten eher turbiren zu lasse«, bis sie gä«zlich indemnisiret worden, mit) die 
gezogene Fahre ihnen darin nicht hinderlich seyn solle, widrigenfalls Interessenten 
sich gemüßiget sehen würden, dieserwegen bei S. K. M. höchster Person sich 
immédiate zu beschweren.

Dieser Protest wnrde nach dem im Magistrats-Collegiuni gefaßten Beschluß 
vom 17. August der Kammer mittelst Berichts vom 24. August eingereicht, und 
dieselbe gebeten, bei dem Gouvernement Gegenvorstellungen in Bezug auf dessen 
Absicht einer Verbreiterung des Glacis auf Kosten der Grundeigeuthümer des 
Turneischen Stadtfeldes zu thun. Inzwischen hatten sich die bei der Sache zu
nächst Betheiligten kurz gefaßt, und am 18. August 1753 eine Jmmediat-Vor- 
stellung an den König gerichtet und darin „allerunterthünigst gebeten, dem 
Gouvernement die ohne Noht abermals intendirte Einziehung mehreren Ackers 
zur Fortification, wodurch S. K. Ni. Selbst nur große unnötige Kosten gemacht 
werden dürften, allergnädigst zu inhibiren, allenfalls Commission zu veranlassen 
und zu verordnen, daß bis zu erfolgeter allerhöchster Décision und geschehener 
Bezahlung des Ackers, alles in statii quo verbleiben solle." Unterzeichnet war 
die Bittschrift von: Pott, nomine der Stadt-Kämmerei; Löper, Administrator 
der Marien-Stifts-Kirche; Jädicke Jacobi-Kirchen Senior; Tabbert, Senior des 
Johannis-Klosters, und von Privat-Grundbesitzern im Turnei-Felde, von I. C. 
Schwanck, I. Jürgen Gronow, C. G. Masche, und A. D. Malchin, verwittwete 
Blindowin. Darauf erging nach Ablauf kaum Einer Woche die nachstehende 
Cabinets-Ordre: —

Sr. Königl. Mayt. in Preüßen rc. Unser allergnädigster Herr haben aus 
dem immédiate eingesandten Memorial derer Eigenthümer der Stadt-Äcker zu 
Stettin ersehen, was dieselben wegen der von dem dortigen Gouvernement vor- 
habender und durch Ziehung einer Furche bereits veranstalteter Extension der 
Glacis an denen Vestungs-Werken, und des daher ihnen imminirenden aber
mahligen Verlusts vieler Morgen Landes, allerunterthünigst vorgestellet und zu
gleich aufs inständigste gebeten haben, worauf denenselben hierdurch zur aller- 
gnüdigsten Resolution ertheilet wird, daß, weil Höchst Denenselben von dieser 
Veranlassung nichts bekannt ist, und Sie solche voritzo gantz uunothig finden, 
Sie auch an den Gouverneur uud General-Lieutenant des Hertzogs von Bevern 

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX, 128
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Liebden, unter heütigen Dato die Ordre ergehen laßen, daß es mit der Glaeis in 
statu quo gelaßen, alles was dieserhalb etwa bereits geschehen ist, wieder auf
gehoben, und niemand ohne Dero Vorwißen und ausdrückliche Geuehmhaltung 
eine Furche Acker entzogen werden soll. Potsdam den 24. August 1753.

Resolution Friedrich.
vor die Eigenthümer derer Stadt-Äcker zu Stettin.
Adresse: An sämmtliche Eigenthümer des Stadt-Ackers zu Stettin.

Einige Tage nachher erließ der völlig tu derselben Angelegenheit das nach
stehende Cabinets-Schreiben: —-

Bester besonders lieber Getreüer. Ihr werdet aus benen Copey lichen Ein
schlüßen mit mehrern ersehen, was für Beschwerden die Eigenthümer derer dortigen 
Stadt Äcker wegen der von dem Gouvernement abermahls intendirten Erweite
rung der Glaeis an denen Vestrtngswerken bey Mir immédiate angebracht haben, 
und was darauf sowohl unterm 24. dieses an des General Lieutenant Hertzogs 
von Bevern Lbdn., als auch aus Dero Antwort-Schreiben unterm heütigen Dato 
von neuen an dieselben ergangen ist. Ich befehle Eüch nun hierdurch, daß Ihr 
nach der Zurückkunft des Hertzogs diese Sache mit Ihme ohne Weitläufigkeit 
reguliren, dabey aber dahin sehen sollet, daß von denen Äckern feine Hand breit 
mehr zu der Glaeis eingezogen werden müße, als Ich bereits nach den wahren 
Werth zu bezahlen übernommen habe, indehut Ich nicht gemeines bin, ohne Noth 
mit Schaden derer Leüthe Mir noch mehr Kosten zu machen. Ich bin Eüer 
wohl affectionirter König. Friedrich.

Potsdam, den 28. August 1753.
An den Cammer Präsidenten v. Aschersleben.

Matt sieht aus diesem Cabinets-Schreiben, daß der Herzog von Braunschweig- 
Bevern auf des Königs Befehl vom 24. August unverzüglich Bericht erstattet 
hatte. Dies muffte per Estaffette geschehen sein, da der König schon am 28. 
Äugust weitere Befehle ergehen ließ. Diese Schriftstücke entziehen sich unserer 
Kenntniß; sie befinden sich nicht in den vorliegenden Acten. Es läßt sich an- 
uehmen, daß der König über das Borgehen seines Gouverneurs von Stettin, 
obwol dieser sein naher Anverwandter war*),  recht ungehalten gewesen sein mag, 
indem derselbe in Bezug auf die Festung Anordnungen getroffen hatte, von denen 
der König nichts wußte. Das war offenbar ein Verstoß gegen die militairifche 
Ordnung und Kriegs- und Mannszucht, die Friderich II. nicht dulden durfte. 
Hing die Abwesenheit des Herzogs, deren in dem Cabinets-Schreiben an den 
Präsidenten v. Äfcherslebeu gedacht ist, mit diesem Verstoß gegen die Disciplin, 
offenbar ein Verstoß höherer Art, zusammen? War der Herzog wegen desselben, bei 
dem es sich um das Mein und Dein der Unterthanen handelte, vorn Könige zur 
Abbüßung einer unfreiwilligen Anwesenheit auf eine andere Festung, etwa nach

*) August Wilhelm Herzog von Braunschweig-Lünebnrg Bevern war der älteste Sohn 
von Ernst Ferdinand, Domprobst zu St. Blasii und St. Cyriaci in Braunschweig, f 1746, 
und dieser ein Bruder vou Ferdinand Albert, dein regirenden Herzoge zu Braunschweig- 
Wolfenbüttel, Naiserl. inib des H. R. R. General-Feldmarschall, f 1735, der Vater von 
Elisabeth Christine, der Gemalin Königs Friedrich H, seit 1733. Der Herzog Gouverneur 
von Stettin war mithin ein Vetter der Königin.
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Küstrin oder Magdeburg geschickt worden? Auf vier Wochen etwa? Denn der 
Herzog war, wie wir gleich sehen werden, am 1. October 1753 wieder in 
Stettin.

Bürgermeister und Rath überreichten der Pvmmerschen Kammer am 7. Sep
tember 1753 Abschrift der Cabiuets-Ordre vom 24. August und baten, mit dem 
Gouvernement zu conferireu, damit eine anderweitige Vermessung vorgenommen 
und das Glacis in seinen alten Gränzen erhalten werden möge. Der König 
hatte schon ein Conferiren der Kammer mit dem Gouvernement anbesohlen, wie 
das Cabinetsschreiben an den Präsidenten v. Aschersleben besagte, aber auch in 
dem Erlassen an den Herzog. Denn dieser benachrichtigte den Präsidenten 
unterm 1. October 1753, daß er, S. K. M. Befehlen zufolge, zur Untersuchung 
und Regnlirung der Beschwerden der Turneischen Ackerbesitzer in der Glacis 
Angelegenheit einen (nngenminten) Stabsoffizier, nebst dem Jngenieur-Capitain 
Honauer und den Garnison Auditeur commaudirt habe, dem Präsidenten anheim- 
gebend, einen oder zwei Räthe des Kammer Collegiums, auch deu Landmesser 
Baltzer, zu demselben Zweck zu cvmmittiren. Die Kammer setzte deu Magistrat 
hiervon am 2. October in Kenntniß, demselben überlassend, sich wegen des 
Kämmerei-Ackers, und die übrige Institute, sowie die Privateigenthümer, wegen 
ihrer Besitzungen auf dem Turnei-Felde in der Commission vertreten zu lassen.

Der Magistrat berichtete auf diese Notification unterm 6. October 1753, 
daß er nicht ermangeln werde, den Interessenten sofort Mittheilung zu machen, 
finde aber vorlaüfig anzuzeigen nöthig, daß die Beschwerden der Ackerbesitzer 
eigentlich und hauptsächlich darin beständen, daß außer demjenigen Acker, welcher 
bereits seit vielen Jahren zu den Festungswerken umsonst genommen, mit) den 
Eigenthümern entzogen worden, und wofür die Wenigsten bisher eine Ver- 
gütigung erhalten, abermals ein großes Stuck ihres besten Ackers, so sie bisher 
noch in Kultur gehabt, genommen werden solle, und daß solches nach des Land
messers Ausrechnung 392 Mg. betrage. Es scheine, als wenn dieses nicht ohne 
Grund sei, weil z. E. nach des Balthasar Vermessung des zum Vorwerk auf 
dem Turnei belegenen zur Kämmerei gehörigen Ackers*)  vom Februar 1734, zu 
der Zeit schon dasjenige Quantum, so vom Kämmerei-Acker zur Fortification 
eingezogen worden, nach Magdeburgschen Morgen und Ouadratruthen ge

*) Air einer frühem Stelle dieser Stettinschen Geschichte ist des „prächtigen Lustgartens" 
gedacht, ivelcher von dem Minister und Chef-Präsidenten rc. rc. Philipp Otto v. Grnmbkow, 
bald nach Besitzergreifung Stettins durch König Friedrich Wilhelm I. angelegt „ wurde, und 
von dem es daselbst heißt: „Wo dieser Grnmbkowsche Garten in der heütigen Örtlichkeit zn 
suchen sei, ist z. Z. nicht anzugeben." (L. B. Il Th. Bd. VIII, 651, 652). Die hier benutzten 
Acten weisen die Örtlichkeit nach. Der Garten, welchen der Lastadischen Gerichts-Secretair 
Bartels in überschwenglicher Weise poetisch beschreibt, lag in der Oberwick und gränzte mit 
einem Kämmerei-Kamp. Es ist der späterhin Ulrichsche, Belthnsensche, Sackscbe Garten, der 
in der Eisenbahnhofs-Anlage seinen Untergang gefunden hat.

wesen sei................................................................................................................ 50. 38
und nachher sei wiederum zum Behuf vvu der Fortification im Jahre 
1735 eingezogen..................................................................................................7. 119
Demnächst abermals in den Jahren 1736 und 1737, weshalb dem

Zu übertragen 57. 157

128*
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Übertrag............................57. 157
Verwalter des Kämmerei-Ackerwerks Remission habe bewilligt werden 
müssen................................................................................................................. 8. 79

Macht in Summa . . 66. 56
und obgleich davon im Jahre 1746 wieder abgegangen, was demnächst 
auch eingeebnet worden........................................ .. ........................................4. 65
so sei doch der Verlust des Kümmerei-Ackerwerks damals geblieben . 61. 171
Da aber nach des Balthasar im Jahre 1746 übergebenen Extract die Einbuße 
der Kämmerei an ihrem Acker nur 43 Mg. ausmachen solle, so müsse hierbei 
wol ein Irrthum mit uutergelaufen seiu. Um nun diesen Unterschied ins ge
hörige Licht zu fetzen, erachtet Magistrat cs für nothwendig, und ehe die Com- 
mission Zusammentritt, daß dem Landmesser Balthasar anfgegeben werde, nicht 
allein diesen Umstand und die große Differenz in der „Superficies" sich zu er
klären, sondern auch vorzüglich dasjenige Quantum, so der Kämmerei und den 
übrigen Interessenten von ihrem Acker bisher wirklich abgenommen und zn den 
Fortifications - Werken, wie auch zu dem Garnison - Exercierplatz und zu den 
Festungs-Ziegeleien gezogen worden und nicht mehr restituirt werden kann, von 
demjenigen Kicker und Quantum, so nach des Gonvernements-Jntention annoch 
dazu gezogen und gerechnet werden soll, von den Eigenthümern zur Zeit aber 
wirklich genutzt wird, genau zu trennen, und jedes zu specificireu, damit berechnet 
werden könne, was einem jeden Grnndeigenthümer wegen des bereits entzogenen 
Ackers zu vergütigeu ist, als auch wie viel dasjenige beträgt, welches nach der 
Absicht des Gouvernements einem Jeden nicht abgehen soll, damit nach diesen 
Daten das Nöthige bei der Commission von den Interessenten beobachtet 
werden könne.

Balthasar aüßerte hierauf in seinem der Camera Regia am 11. October 
1753 erstatteten Bericht, daß der Magistrat sich irre; derselbe habe die Sache 
nicht gründlich erwogen, und die Mittel, welche Alles ins Licht stellen konnten, 
nicht benutzt. Denn 1) sei es wider den klaren Beweis der Karte und der darauf 
basirten, schon im Jahre 1746 gemachten, Ausrechnung, daß 392 Mg. betrage, 
so noch zum Glacis von Seiten des Gouvernements, ehedem schon wirklich in 
den Wüllen und Gräben steckende Lande gefordert werden, denn der klare Beweis sei 
da, daß die ganze Masse nur 392 Mg. 169 Ruth, ausmache, uud wenn es dahin ge
langt, daß die Eigenthümer den Acker, so ihnen bis dahin noch vorn Glacis Seitens 
des Gouvernements zn bestellen erlaubt worden, behalten sollen, so müsse selbiger 
von den 392 Mg. 169 Ruth, wieder abgezogen werden. 2) Sei es zwar rich
tig, daß er im Jahre 1734 den zur Kämmerei gehörigen urbaren Acker vermessen 
habe, um eineu zuverlüßigen Anschlag von der Pension darauf gründen zu können, 
mit nichten aber zu der Zeit den Abgang zur Vergnügung zn bestimmen; denn 
die dabei aufgeführten 50 Mg. 38 Ruth, sein nur beilaüfig mit specificirt worden, 
weil diese Fläche theils mit Ziegelbrennereien belegt, und theilweise schon wirk
lich in die Werke gezogen waren, was die dabei gemachte Anmerkung ja mit klaren 
Worten bezeüge. Die Fläche, worauf die Ziegeleien gelegen, habe damals einiger 
Maßen gemessen werden können, was aber wirklich schon in die Werke gezogen, 
sei unmöglich zu messen, ja nicht einmal zu wissen gewesen, es sei nur ungefähr 
von denen Anweisern angedeütet, wie viel eS sei, auch seien zu der Zeit die
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Nachrichten über das Mein und Dein des Bodens so mangelhaft gewesen, daß 
die Kämmerei nicht einmal ihr eigenes Land anzuzeigen gewußt habe, woraus 
abzunehmen sei, daß da die Vermessung und Ausrechnung schon geschehen, der 
Stadthofmeister ihm, Balthasar, erst mitgetheilt habe, die Anweisung sei un
richtig. Demgemäß hab' er noch ein Mal ins Feld gemußt, und, mit Ver
werfung des vorigen, alles neü vermessen müssen, er sei aber noch heilte zweifel
haft, ob ihm bei dieser zweiten Vermessung die Gränzen richtig nachgewiesen 
worden seien, denn die Bauleüte gebrauchten das Kämmereifeld wie ihr eigenes, 
und weil keine Vermessung vorhanden, so gäben sie den Eigenthümern nur nach 
Anzahl der ihnen zukommen sollenden Hufen, wo und an welchem Ort aber der 
Acker gelegen, wisse so wenig der Eigenthümer als der Pächter richtig anzuweisen, 
er habe daher bei der Vermessung von 1746 über allemaßen Mühe anwenden 
müssen, eines jeden Eigenthümers Land ausfindig zu machen, um es gehörig zu 
verzeichnen. Auch noch heüt' zu Tage feie» die Bauleüte nicht im Staude, im 
Felde anzugeben, wem dieses, wem jenes Stück gehöre, wenn sie nicht ihr Acker
buch bei sich habeu, und von vorn anfaugen, zu zählen. Was nun die im Jahre 
1734 als Abgang speeifieirten 50 Mg. 38 Ruth, betrifft, so müsse man die 
damaligen Zeiten mit deil jetzigen nicht vermengen, denn 1734 wäre das Fortifica- 
tionswerk in voller Arbeit und die Ziegelbreunerei in der größten Bewegung ge
wesen, und könne es wol sein, daß von den Kämmerei-Lande nachher noch 
16 Mg. 18 Ruth, unbrauchbar geworden; daß aber diese Fläche schlechthin in 
die Werke gezogen worden, oder mit Ziegelöfen belegt gewesen, sei ihm unbe
kannt, weil er davon die Vermessung nicht gehabt, und zwar, weil die Fortifiea- 
tions-Arbeit zu der Zeit iu der größten Bewegung war, was bis 1737 fort
dauerte. Damals eine ordentliche Vermessung vorzunehmen und etwas Gewisses 
in Betreff des Abgangs an Acker festzusetzen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit 
gewesen. Möglicher wäre es im Jahre 1746 gewesen, doch aber nicht, ohne das 
ganze Turnei-Feld zu vermessen uiib die beim Rathhause vorhandenen Nach
richten, und besonders den Schwedischen Fortifieations-Plan dabei zu 
habe»*), denn ohne diesen wär' es weder ihm noch irgend einem Andern mög
lich gewesen den richtigen Inhalt des zur Fortification gezogenen Ackers heraus
zubringen. Da sich nun aus der vor fünftehalb Jahren schon übergebenen Aus
rechnung zeige, daß der Kämmerei mit dem, worüber man streitig, zur Fortifika- 
tion abgegangeuen 43 Mg. 107 Ruth., so könnten ja unmöglich die im Jahre 
1734 angeführten 50 Mg. 38 Ruth, und die nachher noch angeführten 16 Mg. 
18 Ruth, dazu addiret werden, indem hier nur die eingereichte Rechnung das
jenige besage, was die Fortification wirklich an sich gezogen, und nicht von dem, 
worauf vormals die Ziegeleien gelegen gewesen und nunmehr beinahe gänzlich 
wieder ausgepflüget sei. Die Interessenten bemühten sich zwar sehr um die Aus
zahlung der Vergütigung für die ihnen abgenommenen Acker, seien aber gar nicht 
bemüht auf die Bezahlung der Gebühren für die schon vor neüntehalb Jahren 
geschehener Vermessung Bedacht zu sein, man möchte daher, so schließt Balthasar 
seinen Bericht, fast Bedenken tragen, in derartigen Sachen weiter was vor
zunehmen.

') Darunter dürfte der Plan der Festung von 1693 zu verstehen sein; siehe S. 545.
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Zu diesem, dem Magistrate unterm 12. October 1753 vou Camera Regia 
mitgetheilten Balthasarscheu Berichte bemerkte der Stadtkämmerer, Kriegsrath 
Pott, wie man noch nicht völlig überzeügt sei, daß die gesammten, zur Fortifica- 
tivu sowol bereits eiugezogeue, als uoch einzuziehende Landung in Summa nicht 
mehr als 392 Mg. 169 Ruth., die darunter mit begriffene Kämmerei-Landung 
aber nur 43 Mg. 107 Ruth, ausmache, da diese nach der übergebenen speeiftcirten 
Nachweisung bis 1738 schon 61 Mg. 171 Ruth, betragen habe; und müßte, um 
eiue volle l'tberzeügung zu gewinnen, nothwendiger Weise eine spécifique Balance 
gemacht werden vou jedem Stück, woraus sich alsdann erst mit Gewißheit er
geben würde, ob auch wo uud bei welchem Stück der Irrthum stecke. Gesetzt 
aber auch, daß wirklich ein Jrrthunr sich irgend wo finde, und das Quantum der 
Kämmerei, iucl. dessen, was noch eingezogen werden soll, nicht mehr als 43 Mg. 
107 Ruth., und die ganze Summe des vom Stadtfelde schvu eingezvgenen und 
noch einzuziehenden Ackers in Allein nur 392 Mg. 169 Ruth, betrage, so ist 
dennoch dem Desiderio Nob. Senatus de 6 hujus von dem Balthasur noch 
kein Genüge geschehen, weil die unumgängliche Nothwendigkeit erfordert, daß aus
gemacht werde, wie viel das Quautum beträgt, welches der Kämmerei uud einem 
jeden der übrigen Eigenthümer abgenommen worden, und wie viel dasjenige 
impvrtire, was ein jeder noch hergeben soll, um zur Fortification gezogen zu 
werden. Und ist dieses geschehen, so könne man nicht absehcu, was die be
absichtigte Commission für Nutzen schaffen werde; indem sich daraus die ganze 
Sache am füglichsten werde beurtheilen lassen und S. K. M. zur Entscheidung 
anheim gestellt werden müsse, ob den Eigenthümern noch mehr Landung, als 
ihnen bisher entzogen worden, genommen werden, oder ob nicht vielmehr nach 
der Königlichen Resolution vom 24. August or. Alles in statu quo bleiben solle; 
iugleichen, wie viel S. K. M. wegen des bereits eingezogenen Ackers einem 
jeden Interessenten nur, werben zu vergüten haben; weshalb Referent anheim 
stelle, ob nicht anderweit bei der Königl. Kammer Vorstellung zuthun, daß der 
Landmesser in solchem Maße die Vermessung und Ausrechnung ungesaümt zu 
machen habe. Auf den Grund dieses Votums berichtete» Bürgermeister uud 
Rath am 30. October 1753 an die Königl. Kammer.

Mittlerweile daß dieser Bericht in der Kanzlei war, bestimmte das Gouver
nement in Gemeinschaft mit der Kammer einen Termin zur Commission wegen 
der Glacis-Angelegenheit auf deu 2. November 1753 im Gouvernements-Hause. 
Die Interessenten wurden dazu im Auftrage des Magistrats vom Kämmerer Pott 
mittelst Currende eingeladen. An der Spitze stand' die Gemalin des. Kammer- 
Präsidenten v. Aschersleben. Sie schrieb auf die Currende: „Was die übrigen 
Herrn am benannten Tage werden vorzutragen vor gut finden, solches lasse ich mir 
auch gantz wohl gefallen." Die Präsidentin war bei der Sache mit einer Flüche 
von 14 Mg. 160 Ruth, betheiligt. Die Conferenz wurde abgehalteu, verlief 
indeffeu resultatlos. Der Garuison-Auditeur Andreae, das Gouvernement ver
tretend, führte das große Wort. Er brachte wider die Interessenten des Stadt- 
Ackers wegen der bei S. K. M. immédiate eingereichten Vorstellung 11 Punkte 
zur Sprache, auf die sie, unvorbereitet wie sie waren, dennoch sofort ihre Er
klärung abgeben sollten. Es wurde ihnen kaum eine Stunde Zeit zugestanden, 
um sich über den Inhalt dieser, gleichsam aus der Luft gefalleneu Punkte be
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sprechen zu können. „Worauf dann Nachmittags von Seiten der Interessenten 
die Exceptio punctatim ad protocollum gegeben, von dem Herrn Auditeur 
Andreae nomine des König!. Gouvernements darauf mittelmäßig replieirt und 
von Seiten der Interessenten nur allzu kurz und folglich nicht hinlänglich, weil 
es schon sehr spät Abend war, duplicrret, und demnächst von dem Herrn Cammer- 
Direetvr Sprenger, als Commissarius der König!. Cammer, das kommissarische 
Sentiment beygefügt wurde." Eiue Abschrift dieses Protokolls hat der Magistrat 
zwar vvu dem re. Sprenger erbeten, sie ist aber nicht zu deu Actis curiae ge
kommen. In dem Bericht, welcher dem Magistrate über die in Rede seiende Con- 
ferenz von dem Kämmerer Pott und den Senatoren Jädike und Tabbert im Namen 
der Jaeobikirche und des Iohaunisklosters am 2. November 1753 erstattet wurde, 
kommt folgende Stelle vor:

„Da von Seiten des Gouvernements unter andern in Replica mit ange
führt wurde, alß würden die Gustav Adolfschen Werke wirklich besäet und behütet, 
daraus gefolgert werden dürfe, wenn dem Kloster und der Kämmerei darunter 
nichts abgegangen sei, auf welchen Punkt, weil man nicht hinlänglich Information 
hatte, in Duplica gar nicht geantwortet wurde, so hat man den Verwalter Kuntschafft 
vom Turnei dieserwegen befraget, welcher darauf angezeiget und versichert, wie es 
nicht an dem sei, daß sothane Werke beackert würden, indem solche viel zu hoch, 
daß solche nicht füglich unter den Pflug gebracht werden könnten. Da nun dieses 
bey der König!. Kammer annoch anznzeigen der Nothwendigkeit sein wird, damit 
solches ab Actis eonstiren möge, auch überdem der Landmesser Balthasar eben
falls wissen wird, und mit Bestände wird anzeigen können, daß sothane Werke nicht 
beackert werden, und daß folglich der dadurch geschehene Abgang unter dem Quanto 
der 392 Mg. 169 Ruth., so zur Fortification eingezogen worden, nicht mit be
griffen, mithin die Nothwendigkeit erfordert, sothane Werke und den dadurch 
denen Interessenten geschehenen Abgang annoch zu vermessen, damit das ganze 
und völlige Quantum, so zu deu Fortificationen wirklich eingezogeu worden, 
herausgebracht werde und eonstiren möge; So stellet man Nobil. Senatni anheim ob 
nicht hiernach Vorstellung bey derKönigl. Cammer annoch zu thun und zu bitten, daß der 
Balthasar über sothaueu Umstand ad protocollum vernommen, solches commun i- 
cirt und demnächst die Vermessung besagter Werke demselben annoch committiret 
werden möchte."

Bürgermeister nnb Rath machten den bevorstehenden Antrag zu dem ihrigen 
und berichteten ganz in dessen Sinne am 16. November 1753 an die Kammer. 
Mit diesem Berichte schließen einstweilen die Acten, in denen eine Pause vvu 2 
Jahren eintritt.

Interessant sind die Mittheilungen des Verwalters Samuel Kuntschafft über 
die Verschanzllngen aus schwedischer Zeit, welche man die Gustav Adolfscheu 
Werke genannt hat. Kuntschafft ist auf dem Turnei geboren und erzogen, er 
kennt also die gedachten Werke von Kindheit an, und er hat sie immer nur mit 
diesen! Namen, „so und nicht anders", nennen hören. Die Situation derselben 
weiß er nicht anders anzugeben, als daß sie zwischen den Mühlen und dem 
Schmiede-Grnnd belegen seien, und möchten wol noch zwei Drittel von den 
Werken vorhanden sein, indem die Erde von einem Drittel bei Anlage des 
Forts Preüßen dahin gesamt worden wäre. Gepflügt und geackert könnten sie 
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nicht werden, weil sie nicht allein tief ausgegraben worden, sondern auch aus 
der Stadt ehedem Lehm und Sand zum nöthigen Gebrauch daselbst geholt wor
den, mithin habe Niemand sie in Kultur, iudesseu würden sie doch vom Kloster 
zur Hütung genutzt, ob die Stadtkümmerei eineu Antheil daran habe, solches kann 
er für gewiß nicht sagen, indem er sich niemals um die Besitzverhältnisse be- 
kümnlert, wenigstens habe er es niemals gehört, auch wär' es fast nicht glaublich, 
indem die Gustav Adolf'schen Werke so recht zwischen inne der Kloster Kämpe, 
Äcker und Mühlen belegen seien, mithin die Vermuthung dahin spräche, daß die 
Kämmerei nicht dabei betheiligt sei. Kuntschafft will dies jedoch nicht als 
eine vollkommene Wahrheit ansgesagt haben, weil diese Werke schon vor mehr als 
hundert Jahren vom Turneischen Acker abgenommen worden. Bestimmtere Nach
richten müßten sich jedenfalls beim Klvstergericht sowol als im Rathsarchiv fin
den. Ein einfacher Ackersmann, wie er, bekümmere sich um weiter uichts, als 
daß er dem Verpächter seiner Zeit richtig die Pension abtrage und hiernächst 
seinen kümmerlichen Lebensunterhalt durch die Pachtung gewinne; den Pächter ginge 
es nichts an, ob dem Eigenthümer vom Grund und Boden wegen des ihm ent
zogenen Ackers Vergütigung Theil werde oder nicht, nicht minder sei es ihm 
gleichgültig, ob Letzterer der Nachwelt zur Nachricht in Actis publicis, wie viel 
Morgen oder Ruthen er damals eingebüßt, ausgezeichnet habe oder nicht. Weshalb 
er denn auch für gewiß uicht anzugeben vermöge, ob der Schmiede-Grund, wo 
diefe Werke belegen, mit vermessen worden oder nicht, mit) ob sie in der zuletzt 
vorgenommenen Vermessung mit befindlich seien oder nicht. Das aber sei gewiß, 
daß dieser Werke seit vielen Jahren nicht mehr gedacht werde; das Kloster habe 
sich des Terrains derselben nur zur Hütung bedient, weil es eines Theils eine 
pure Unmöglichkeit sei, selbiges zum Ackerbau wieder in Stand zn setzen, andern 
Theils es aber auch dem Kloster-Ackerwerk an Weide fehlen würde. Schließlich 
erinnert sich Kuntschafft noch, daß vor einigen Jahren bei der Königl. 
Regierung Zeügen eidlich vernommen worden, welche seines Wissens aus
gesagt, daß der Schmiede-Grund mit zum Ackerwerke des Johaunisklosters 
gehöre.

Was die Veranlassung zu der zweijährigen Pause gewesen und welche Ver
handlungen während derselben gepflogen worden, ergeben die vorliegenden Acten 
nicht, aber das sieht man aus deren Verfolg, und zwar aus dem ersten Schrift
stück , womit sie wieder anheben, daß die Angelegenheit in der Zwischen
zeit zur richterlichen Cognition gelangt ist, Ein von 5 Ministern unterzeichnetes 
Hof-Rescript ist es, welches den Reigen der Actenstücke in der neuen Periode er
öffnet, es hat folgenden Wortlaut: —

Von Gottes Gnaden Friederich König in Preüßen rc. Unsern gnädigen 
Gruß zuvor: Weise, hvchgelahrte Räthe, liebe Getreüe. Nachdem Uns wegen 
der zwischen dem Stettinschen Gouvernement und denen Einwohnern des Turneis 
vor Stettin in Ansehung der Glacies obwaltenden Differentzien, nach Maßgebung 
des von eüch abgefaßten Bescheides umständlicher Vortrag geschehen: So lassen 
Wir eüch unsere eigentliche Willensmeynung dahin bekannt machen, daß, soweit 
es die Einziehung einiger Äcker zur Glacies, so die Bürgerschaft noch bisher ge- 
uutzet, anbetrifft, es deshalb bei denen schon vorhin ertheilten Cabinets-Ordres 
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vom 24. August 1753, welche ad instantiam der Eigenthümer der Äcker ergangen, 
und der anderweitigen Ordre vom 28. August d. a. an den von Aschersleben 
sein Bewenden haben, mithin dazu nichts von denjenigen Acker, welchen die Bür
gerschaft bisher genutzet, eingezogen werden soll.

Was hiernächst den Punkt anbelangt, ob die 10 Ruthen, woraus die Glaeies 
bereits zu Schwedischen Zeiten bestanden, unbezahlet bleiben, und dem Vergüti- 
gungs-Plan abgezogen werden sollen, deshalb haben Wir allergnädigst re'olviret, 
daß solcher mit der Bürgerschaft nach der Billigkeit verglichen, auch ein 
gleiches in Ansehung der Lehm- und Sandgruben zur Erhaltung der Ziegel Erde 
geschehen soll.

Indessen wird das Gouvernement seiner Annahme gemäß die aufgeworfene 
Schantze wieder zu demoliren und zu planiren haben.

In Ansehung des Exercier-Platzes aber bleibt es dabei, daß selbiger denen 
dortigen Regimentern nach, wie vor verbleiben muß. Ihr habt also nunmehro 
denen Interessenten der Äcker solches bekannt zu machen, zugleich aber die 
Lehm- und Sand-Gruben vermessen zu lassen und hiernechst gemeinschaftlich mit 
der Kammer ein richtiges Vergütigungsquantum auszumitteln, wann zuvor die 
Sache wegen der 10 Ruthen von der Glaeies, auch der Lehm- uxö 
Sand-Gruben verglichen ist. Seyen eüch mit Gnaden gewogen. Geben Berlin, 
den 29. July 1755.

Auf Sr. Königl. Majestät allergnädigsten Special Befehl, 
v. Happe, v. Boden, v. Blumenthal, v. Katt. v. Borck.

An die Pommersche Regierung.
~ Dieselbe wird wegen der Differentzien des 
Stettinschen Gouvernements mit denen Ein
wohnern des Turneis vor Stettin auf ihre des
halb abgefaßte Sententz beschieden.

Das iu dem Hof-Rescript erwähnte Erkenntniß der Pommern-Kaminschen 
Regierung, des höchsten Gerichtshofes im Herzogthum Ponunern und Fürftenthum 
Kamin, fehlt in den Acten, die hier benutzt werden, was zur Übersicht des Zu
sammenhangs der ganzen Angelegenheit sehr zu bedauern ist. Indessen sieht man 
aus Aktenstücken, welche viel später Vorkommen, daß nach richterlichem Er
messen die Bodenflüche für welche der König Entschädigung zu gewähren 
hat, auf 253 Morgen 101 Ruthen festgesetzt ist. Die Sache wurde 
bei der Regierung in die Länge gezogen. Erst nach Ablauf von drei Viertel 
Jahren nahm sie dieselbe wieder auf durch eine an Bürgermeister und Rath 
der Stadt unterm 2. April 1756 erlassene Verfügung, worin angeordnet 
wurde, daß dem Landmesser Balthasar, den» die Vermessung der Lehm- und 
Sandgruben, loo die Ziegeleien für den Festungsbau unter de Wallrave und 
de Prew gestanden hatten, aufgetragen sei, „einige Leüte beigegeben würden, 
die davon (nämlich von den Gruben und ihrer Lage» eine richtige und accurate 
Anweisung geben können, und zu dem Ende der Königl. Regierung benannt und 
angezeigt werden sollen, um selbige deshalb in Eidespslicht zu nehmen." Die 
„verordneten Camerarij luden in Folge dieser Verfügung die Interessenten auf 
den 6. Mai zu einer Conferenz ein, um sich über die Angelegenheit zu be-

Landbuch von Pommern; Th U., Bd. IX, 129
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sprechen unb Beschlüsse zu fassen, mittlerweile möchten sie sich nach Personen 
erkundigen, welche über die Lage der gedachten Gruben zuverlässige Auskunft zu
geben im Staude seien. Was das Ergebniß dieser Conferenz gewesen erfährt
man nicht. Es tritt in der Behandlung der Sache wiederum eine
Pause von einem Jahre ein. Nach Ablauf desselben tritt ein Hofrath Spal-
ding*)  auf, der sich als Sachwalter der sämmtlichen Turnei-Interessenten kund gibt, 
mit) sich bei der Regierung über den Landmesser Balthasar und dessen Nachlässigkeit 
in der Vermessungssache beklagt. Die Regierung fertigt die Beschwerdeschrift unterm 
27. April 1757 dem re. Balthasar Behufs der Rechtfertigung zu, und dieser berichtet 
am 26. Mai — nachdem ihm die Regierungs-Verfügung erst 2 Tage vorher in- 
sinuirt worden war — daß er am 12. Mai 1756 ein Rescript von der Kammer 
empfangen habe, welches zwar die Turneische Sache zum Gegenstände habe, aber 
einer ihm zu übertragender Vermessung der Lehm- mit) Sandgruben mit keiner 
Sylbe gedenke. Überhaupt habe er bis dahin niemals den Befehl zur Ausführung 
der in Rede stehenden Vermessung erhalten. Dann sagt er in seinem Rechtferti
gungs-Bericht: „E. K. M. ist erinnerlich, daß das Königl. Gouvernement sich er
boten, nicht allein die Hälfte Leüte (Jnstrumenttrüger, Kettenzieher) zur Ver
messung der Lehui- und Sandgruben zu gestellen, sondern auch die Anweiser zu 
geben, wie weit von Anfang der Fortification bis Anno 1740 
das Leh m- und S a n d g r a b e n , wie auch die gewesenen Ziegel- 
ofen sich um die Stadt er st reckt, und daß von Seiten der Interessenten 
die andere Hälfte, auch Anweiser zu reichen, was auch vou E. K. M. genehm 
gehalten wurde; nachdem aber die Interessenten noch wider E. K. M. getroffenen 
Spruch und die darauf erfolgte Abpfählung der Glacis-Breite rc. prvtestirten, so 
wollte auch das Königl. Gouvernement die Vermessung der mehr genannten 
Gruben nicht eher zulassen, bis die Sache wegen des Glacis völlig entschieden 
oder abgemacht sei, weshalb denn auch von E. K. M. genehm gehalten, dieserhalb bei 
Hofe nochmals anzufragen und mir unterm 24. April 1756 aufzugeben, die 
Resolution abzuwarten. Wie aber solche von Hofe ausgefallen, davon ist mir 
nichts bekannt geworden. Von E. K. M. allergnüdigstem Befehl wird es nun 
abhangen, zu verordnen, ob blos ans Anzeige der Interessenten, ohne Zuziehung 
des Gouvernements, die Vermessung der Lehm- und Sandgruben und der ehe- 
maligen Ziegeleistellen vorznnehmen; es ist aber zu besorgen, daß daraus künftig 
Verwirrung entstehen könne. Doch beruhet Alles auf E. K. M. Genehmhaltung; 
ich bin zufrieden, wenn ich nur mit einer ausdrücklichen Verordnung dazu mich 
justificiren kann."

*) Dieser Hofrath Spalding, ein vielbeschäftigter Advocatus Ordinarius, später Justiz- 
Eominissarius jetzt Rechtsanwalt genannt, gehörte zur Familie des berühmten Theologen Johann 
Joachim Spalding, geb. am 1. Mai 1714 zu Triebsees im damaligen Schwedisch-Pommern, 
seit 1764 Probst zu Berti» und Pastor Primarius an der Rieolaikirche daselbst, Ober-Con 
sistvrial-Rath, des Armee-Dicectoriums Commissarius wie auch der benachbarten Kirchen und 
des vereinigten Berlinischen und Cölnischen Gymnasiums zum grauen Kloster, und der damit 
verbundenen Streit'schen Stiftung Juspeetor, ein für religiöse Aufklärung wirkender Geistlicher, 
der in Folge des famosen Wöllnerschen Religions-EdictS 1788 seine Stelle niederlegte. Er f 
am 26. Mürz 1H04, als VOjähriger Greis zu Berlin.

Die Regierungs-Verfügung vom 1. Juni 1757 fertigte den Balthasarschen 
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Bericht dem Magistrat mit dem Befehl zu, denselben den Interessenten, deren 
10 namentlich anfgeführt wurden, zu eommnnieiren: „Damit sich solche allenfalls 
darauf erklären können, und habt ihr «Magistrat) darüber Specifice ein documeii- 
tum einzusenden." Die Lastadischen Gerichtsvögte wurden am 28. Juni ange
wiesen, die Erklärung der Interessenten einzuholen, zu welchem Endzweck auf den 
8. Juli ein Termin anberanmt wurde; allein dieser Termin verlief resultatlos, 
indem die meisten Interessenten eine schriftliche Erklärung sich vorbehielten und 
die übrigen meinten, sich nach denjenigen Interessenten richten zu wollen, welche 
den meisten Acker besäßen. Die schriftlichen Bota von Seiten der Vertreter der 
Institute, nämlich der Kämmerei, des Johannisklosters, der Jacobikirche waren 
nach nnd nach eingegangen und wurden dem Magistrate am 29. Juli von den 
Lastadischen Gerichtsvögten eingereicht. Sie lauteten alle dahin, daß ohne Zu
ziehung des Gonvernenients, welches wegen des Glaeis zur Fortification mit 
interessirt sei, eine anderweitige Vermessung, gleich allen früheren ganz ohne Nutzen 
fein und abermals unnütze Kosten verursachen dürfte, weshalb die Regierung zu
vörderst zu imploriren sein würde, ratione modi procedendi sich mit dem Gouver
nement in Einvernehmen zu setzen, besonders wie weit das Glaeis auszudehnen 
sein werde. Löper, der Administrator der Marien-Stiftskirche hatte ein Votum 
nicht abgegeben, wol aber von den Privat-Eigenthümern des Senators 
Masche Wittwe, die den vorstehend angeführten Erklärungen vollständig zustimmte, 
worauf Bürgermeister und Rath der Regierung Bericht erstatteten. Die Verhand
lungen im Jahre 1757 schließen mit nachstehendem Schriftstück:

Auf E. K. M. Hvchlöbl. Regierung, Anschreiben vom 11. Juli c. wegen 
Vermessung der vormahls zur Fvrtifieations Arbeit ausgeworfenen Sand- und 
Ziegelgrirben vermeldet das Köuigl. Gouvernement in Antwort, wie bey itzigen 
Umständen mit solcher Vermessung nicht werde verfahren können, sondern es da
mit noch einigen Bestand haben wird.

Stettin, den 4. Augnst 1757.
König!. Preüssisches Gouvernement Hierselbst. 

An die Königliche Pvmmern-Kaminsche Regierung.

Was aber waren das für Umstände, die „itzigen." Was denn anders, als 
kriegerische; es war der zweite Feldzug des dritten schlesischen, des siebenjährigen 
Krieges. Der Gouverneur von Stettin, Herzog August Wilhelm von Brann- 
schweig-Bevern, war abwesend. Er stand im Felde. Am 18. Juni war der 
Unglückstag von Kolin gewesen. Wenige Wochen nach Erlaß des vorstehenden 
Gouvernements-Schreibens mußte General Lehwald nach dem verunglückten Sturm 
der russischen Verschanzungen bei Groß-Jägerdorf, 30. August, ganz Preüßen dem 
Feinde offen lassen, Pommern und Stettin war vor den Russen ebenfalls in Ge
fahr. Lehwald zog auf Befehl des Königs mit dem Überrest seiner Schaar zum 
Schutz von Stettin herbei, das von einem schwedischen Heerhaufen bedroht war, 
der über die Pene gegangen war, Demin, Anklam und Pasewalk besetzt unb seine 
Vorhut bis in die Ükermark entsendet hatte. Lehwald warf die Schweden nach 
Stralsund und Rügen zurück, den 13. September. Das war also eine Zeit, die 

129* 
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nichts weniger als dazu angethan war, Geschäfte des Friedens, noch dazu so ver
altete, ordnungsmäßig zu Ende zu führen.

Es ist oben im Eingänge dieses Ergänzungsartikels daran erinnere worden, 
daß König Friedrich Wilhelm I. bereits im Jahre 1737 die Summe vou 4(XK) 
Thlr. als Entschädigung der Grundeigenthümer für die, Behufs der Erweiterung 
der Festung eingezvgenen Ländereien des Turnei-Feldes bewilligt habe, und daß 
von dieser Summe KXX) Thlr. unter einige Interessenten, nach Maßgabe ihres 
Verlustes an Grund und Boden, vertheilt worden seien. Es waren vier Par
teien von den Privat-Grundeigenthümern, denen die KXX) Thlr. ausgezahlt 
wurden. Die übrigen 3000 Thaler befanden sich zu Stettin im deposito. Nun
mehr, mithin zwanzig Jahre später, begab sich wegen dieses Depositiums Folgen
des; der schon genannte Hofrath Spalding richtete nämlich an die Pommersche 
Kammer ein Schreiben ohne Datum, nachstehenden Inhalts: —

„Es haben mir der Herr Marggraf zu Schwedt, Königl. Hoheit*)  gnädigst 
aufzutragen geruht, zur Aufbringung der von der Pommerschen Ritterschaft zu 
denen gegenwärtigen Kriegs-Operationen zu leistenden Anleihe vor Höchstdieselben 
ein Capital von 3000 Thlr. zu negotiiren. Da nun bekanndtermaßen, die vor 
die zur Fortification eingezogene Turneische Landung von Hofe eingesandte Ver- 
gütigungsgelder bey der Königl. Cammer im deposito liegen, auch noch, wegen 
noch nicht geschehener Vermessung und Abtheilung des Landes keine Hofnung ist, 
daß die Répartition so bald geschehen möchte; hingegen denen Interessenten zum 
Vortheil gereichet, weun die Gelder ausgeliehen sind, zu geschweige, daß es 
S. K. M. Wille ist, daß die Depositen Gelder dazu emplvjiret werden sollen, 
wider die Sicherheit auch zweifelsohne nichts einzuwenden seyn wird, so bitte 
ich allerunterthünigst: gegen einen eigenhändigen Revers S. K. H. des Herrn 
Marggrafen diese Gelder ihm anzuleihen und mich mit einer Resolution zu ver
sehen. Ich ersterbe re."

*) Es war der Markgraf Friedrich Wilhelm zu Brandenburg-Schwedt, geb. 27. December 
1700, gest. 4. Mai 1770. Aus seiner Ehe mit des Königs Friedrich Wilhelm I. vierten Toch
ter Sophie Dorothea Maria hinterließ er nur 3 Töchter, in Folge dessen die Majorars-Herr- 
schaften Schwedt und Wildenbruch auf seinen Bruder Friedrich Heinrich übergingeu, mit dessen 
unbeerbtem Ableben die Nebenlinie des Preüßischen Königshauses, der Markgrafen zu Branden
burg-Schwedt, 1788 erloschen ist (S. 712). Markgraf Friedrich Wilhelm ist der Cultivator und 
Verschönerer der Herrschaft Schwedt (L. B. II. Th. Bd. 111, 137—149).

Die Cameriaa Regia verfügte auf diese Eingabe: — „Comm. per. Canzley- 
Diener denen Interessenten, ob die Interessenten in diese Anleihe consentiren, als 
welche auf einen besonderen Bogen ihre Meinung notiren werden. Stettin, den 
20. Juny 1757. v. Aschersleben (Präsident); Sprenger sDirectvr der Pommer
schen Kriegs- u. Dvmainenkammer.)

Eine eigenthümliche Art, tactlos sonder Gleichen, das Spaldingsche Antrags
gesuch offen durch einen Känzleidiener bei den Interessenten herumtragen zu lassen, 
um deren Zustimmung zu einer doch so wichtigen Angelegenheit wie die 
Anleihe des Markgrafen es immer war, einzuhvlen. Die Acten sind sehr 
lückenhaft. Sie besagen nur, daß die Provisoren des Johannisklosters Bedenken 
getragen haben, den Consens, ohne Einwilligung des Magistrats, als Patron des 
Klosters, zu ertheilen. Der Magistrat „findet wider die Anleihe nichts zu er- 
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innern und werden Herren Provisores consensum zu ertheilen haben. Der. 
Alten Stettin in Sen. den 1. Juli 1757." Eben sv ein Deeret vom 8. Juli: 
„Herren Camerarij werden ratione der Cämmerey den Consens ertheilen". Das 
ist Alles, was die Acten über die Anleihe-Sache wissen; was die Provisoren der 
Jacobikirche, was der Administrater der Marier-Stiftskirche und die Privat-Eigcn- 
thümer beschlossen haben, wissen die Acten nicht, daher auch nicht, ob der Antrag 
des Markgrafen Gehör gesunden hat. Doch ist es der Fall gewesen!

Aber auch in Bezug aus die Hauptsache, die Vergütigungsfrage wegen des 
abgetretenen Terrains betreffend, sind die Acten äußerst unzusammenhängend. Es 
sind nur periodisch eingeschaltete Schriftstücke, die einen nichts weniger als sichern 
Halt gewähren zur Beurtheilung des Ganges, den die Angelegenheit genommen 
hat. An der Lückenhaftigkeit der Nachrichten trägt offenbar der Zustand der Un
ruhe, in dem man während des Krieges lebte, sicherlich die Hauptschuld. Waren 
doch im dritten und vierten Feldzuge dieses Kampfes um Sein oder Nichtsein, 
1758 und 1759, die Schweden wiederum auf Preüßischem Boden erschienen und 
es bedurfte nicht geringer Anstrengung durch Manteüffel und Platen*),  um sie 
hinter Stralsunds Wällen und Mauern unschädlich zu machen. Dazwischen aber 
lag der Tag von Kunersdorf, 12. August 1759, der die Stadt Stettin mit einem 
Heer Verwundeter füllte, deren Verpflegung die Kriegs- und Domainenkammer 
ganz in Anspruch nahm. Darum Wunder genug, daß die Behörden des Königs 
noch Zeit fanden, den gewöhnlichen Arbeiten, die mit der Kriegführung nicht un
mittelbar im Zusammenhänge standen, ihre Aufmerksamkeit znzuwenden. Allein die 
haüfigen Unterbrechungen darin, die vielen Lücken, die sich in den hier benutzten 
Acten des Raths-Archivs befinden, sind unter den „itzigen Umstünden", wie das 
Gouvernement sich ausdrückte, erklärlich.

*) Beider Namen, davon insbesondere der General-Lieutenannt H. v Manteuffel gegen die 
Schweden befehligte, stehen ans dem Sockel des Friedrichs-Denkmal in Berlin eingegraben. 
D. F. v. Platen war General der Cavalerie einer der besten Reüter-Führer.

Zwei Jahre nach der hier besprochenen Zeit schreibt die Kammer unterm 
12. Novbr. 1759 an die Regierung! — „Sie werde erhalten haben, was Cornera 
Regia wegen des Turnei-Ackers unterm 2. Septbr. 1756, nebst Überreichung 
eines Repartitonsplanes der Vergütigungs-Gelder, an dieselbe habe gelangen lassen. 
Da aber die Kammer darauf noch keine Antwort bekommen, inzwischen die In
teressenten sich wieder gemeldet hätten, so ersuche Cam. Reg. die Königliche Re
gierung, die Endschaft dieser Sache mit befördern zu helfen indem sie es unver
antwortlich erachte, die Sache länger zu trainiren und den Interessenten die so 
lange müßig gelegenen Gelder weiter vorzuenthalten." Die Regierung setzte in 
Folge dieser Erinnerung mis den 10. December einen Termin an, in welchem die 
Interessenten sich über den Rcpartitiousplau erklären sollten und befahl einem 
ihrer Kanzlei Diener, Lüdke hieß der Mann, die Betheiligten zu dem Termin 
mündlich vorzuladen. Lüdke referirte nun aber am 8. December 1759, daß er die 
.Bestellung dem Hofrath Spaldiug, als gemeinschaftlichem Mandatarius, 
însinuirt, dieser ihm aber zur Antwort gegeben habe: „Diese Sache ginge ihn 
nichts an; weil der Proceß geendigt und die Vorladung die Distribution der Gel
der betreffe, wozu er feilte Vollmacht und nicht die geringste Information habe, 
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könne er in dem angesetzten Termine nicht erscheinen; es müsse dazu ein geraumer 
Termin angesetzt werden, in welchem sämmtliche Interessenten persönlich erscheinen 
müßten." Der Kanzlei-Diener berichtete nun ferner: daß in dem Besitzstände der 
zu entschädigenden Landungen, viele Personal-Veränderungen innerhalb der letzten 
Jahre vvrgegangen seien, die Berechtigten seien nicht allein jetzt andere, als vordem, 
sondern seien auch manche Interessenten von Stettin verzogen, u. s. w. Daß 
unter diesen Umstünden aus dem Termin vom 10. December nichts werden konnte, 
ist leicht zu erachten. Der Stadtsyudicus Blindow nahm aber daraus Veran
lassung, dem Magistrat unterm 19. December 1759 zu berichten, daß, „um die 
Sache iu vrdeutlicheu Gaug zu bringe«, er auch seiner Seits, auf Grund des 
von der Regierung im Jahre 1756 festgesetzten Vergütigungs-Objects, der 253 
Mg. 101 Ruth, secundum régulas societatis einen Vertheilungs-Plan der Eut- 
schädiguugsgelder augefertigt habe, welcher, wenn derselbe von den Interessenten 
unterschrieben wäre, der Königl. Regierung übergeben werden könne, cum petito 
die Königl. Kriegs- und Domainenkammer wegen Verabfolgung der bei der Ober- 
Steüer-Kasse liegenden 2000 Thlr. zu requiriren und Jemand bei der Regierung 
zu denominiren, welcher die genannte Summe an die Interessenten distribuire, auch 
die vou einigen derselben zu viel erhobene Entschädigung wieder beitreibe — 
(Blindow's Vertheilungsplan wies nach, daß die mit 1000 Thlr. entschädigten 
4 Privatpersonen Thlr. 268. 19. 6 Pfg. zu viel bekvmmeu hatten) —~ damit 
diese so lange verschleppte Sache doch einmal reguliret und iu Richtigkeit gebracht 
werde." Der Stadtsyudicus glaubte, Ein Hoch Edler Rath werde bei seinem 
Vorschläge nichts zu erinnern finden, vielmehr die Cammerarier zur Uuterschrift 
nomine der Kämmerei ermächtigen, auch die Lastadischeu Gerichtsvögte mit Samm
lung der Unterschrift aller übrigen Interessenten beauftragen. Hiernüchst werde 
aber auch ein gemeinschaftlicher Mandatarius zu bestellen und für denselben eine 
Vollmacht auszufertigen fein, welcher die Sache bei der Regierung ordentlich be
treibe, da Hofrath Spalding nicht gemeint sei, sich mit der Sache fernerhin zu 
befassen. Diese Vorschläge, wurden laut Decr. Alten Stettin in Sen. den 21. 
December, 1759 genehmigt und der Advvcat Trendelenburg, der uachmalige 
Bürgermeister, zum Sachverwalter bestellt und die Vollmacht für denselben aus
gefertigt.

Bemerkenswerth ist es, daß in diesen Verhandlungen der Betrag der imDepositv 
befindlichen Vergütigungsgelder nicht, wie früher, zu 3(X)0 Thlr. nur zu -2000 
Thlr. angegeben ist. Der Grund dieses Unterschiedes zwischen einst und jetzt 
läßt sich nicht erkennen. Die erinäßigte Summe kommt auch in dem folgenden 
Schriftstück vor, das über den Stand der Sache Auskunft gibt. Es lautet wie 
folgt: —

Auf der Köuigl. Regieruug Anschreiben vom 25. Juni a. c., die zur Forti
fication eingezvgene Turneische Landung, mit denen Interessenten desfalls anzu
gedeihende Vergütigung betreffend, erwidert die Königl. Kriegs- und Dvmaiueu- 
Cammer hiermit in andtworth zurück, wie mau sich in die von denen Interessen
ten übergebene und uns communicirte Répartition nicht einlassen kann*), weil, wenn 
die Répartition nur von denen bereits ausgezahlteu 1/M. Thlr. und bey der

*) Es ist der vom Stadtsyudicus Blindow dem Magistrat am 19. Decbr. 1759 über
gebene Bertheilungs-Ptan gemeint.
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Ober-Steüer Casse noch vorliegenden 2M. Thlr. geschehen und alle Interessenten 
hiervon Participiren sollten, solches nicht nur Irrungen bei der Ober-Steüer Casse 
geben, sondern auch wegen Restitution der von einigen mehr gehobenen allerhand 
Weitlaüfigkeiten nach sich ziehen wird. Die Königl. Cammer hat daher für gut 
gefunden, damit die vorige Répartition unverändert, bleibe*) auch die Ober- 
Steüer Casfe nicht in Irrungen gesetzt werden möge, nach dem gantzen, der 
rc. Cammer von der Königl. Regierung unterm 25. Januar c. bekannd gemachten 
liquido der 5071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. eine andere Répartition, die mit der specialen 
Nachweisung auch abschriftlich Hiebey communiciret wird, anzufertigen. Es wird, 
falls der Hvf nur geruhet, nach den ehemaligen Zusicherungen auch noch den 
rest à 2071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. zu assigniren, darauf Eher mit einer guten Ord
nung eine Auskunft 31t treffen, und nichts weiter, als von dem Bäcker Gronow 
nur 26. Thlr. 15 Gr. und von der Wittwe Blancken 23. Thlr. 2 Gr. 4 Pf. 
benebst dem, was dieselben zu denen Vermessungskosten pro rata mit beizutragen 
schuldig, beyzutreiben sein. Die Königl. Caunner hofft, daß diese Répartition der 
Ausrechnung des Landmessers Balthasar überall conform sein werde. Sollte aber 
die Königl. Regierung etwas dabei zu erinnern haben, sv wird derselben Meinung 
darüber erwartet. Damit inzwischen die Sache nur einmal zur Endschaft gelange, 
so ist diese Répartition dato nach Hofe eingesandt und nicht nur die Approbation 
darüber, sondern auch der Rest der 2071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. erbeten worden. 
Weil aber die Königl. Regierung in ihrem Schreiben vom 30. Dcbr. 1753 mit 
erwehnet, daß viele Interessenten bey dem Königl. Tribunal in lite befangen ge
wesen, der rc. Cammer aber nicht bekandt ist, welche Interessenten streitig gewesen, 
und wer statt der in der dießeitigen Répartition namentlich aufgeführten zur 
Hebung ein und andere Post admittiret werden muß, so ersuchet man dieserhalb 
sowol, als auch ob bey der Königl. Regierung auf eine oder die andere Post 
etwan Arrest geleget sey oder jemand daran einen Anspruch habe, um baldige 
Nachricht. Im übrigen wird die Königl. Regierung belieben, nach denen er
gangenen Rescriptis auch noch die Sache wegen der 10 Ruthen Schwedischen 
Glacis 1111b der Sand- und Lehmgruben baldigst zu finalisiren, damit 
die Interessenten wegen des Allen völlig befriedigt werden können.

Stettin, den 29. Juni 1760.
Königl. Pvmmersche Krieges und Domainen Cammer

An Hille. Stiege.
die hiesige Königl. Regierung.

Sämmtlichen bei der Sache betheiligten Grundeigenthümern des Turnei-Feldes 
wurde nun mittelst Regierungs-Verfügung vom 7. August 1760 (unterzeichnet vom 
Präsidenten v. Ramin) der von der Kammer aufgestellte Repartitions-Plan der 
Vergütigungsgelder zur Kenntnißnahme mitgetheilt, um sich darüber in termino 
den 29. September vor der Regierung zu erklären, „weil es auf Eüre Ein
willigung lediglich ankommt, und die Regierung sonsten nicht eher etwas zu regn 
lire» oder vvrzuschlagen haben wird, wie denn auch die im Streit befangen ge
wesenen Interessenten anzuzeigen haben, welcher Gestalt die Sachen per judi- 
cata regulirt worden. Was die Finalisirung wegen der 10 Ruthen Schweb isch-

k) Die von Camera Regia unterm 22. September 1756 aufgestellte Répartition.
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Glacis und der Lehm- und Sandgruben betrifft, so habt Ihr darüber in prae- 
fixo termino gleichfalls Eüch per mandatarium satis instructum zu erklähren, 
damit demnechst Inhalts Resciipti vom 29. Juli 1755 ein Vergleich tentiret wer
den könne." Die in diesem Termin gepflogenen Verhandlungen entziehen sich unserer 
Kenntnißnahme; da die vorliegenden Acten ihrer nicht gedenken. Diese 
machen uns dagegen mit beut nachstehenden Hof-Rescript bekannt, durch 
welches die ganze Angelegenheit ihrer Endschaft viel näher gerückt wird. Es 
lautet so: —

Bon Gottes Gnadeu Friederich König in Preüßen rc. Unsern Gruß zu
vor il s. w. Nachdem Uns der Jnnhalt eüres unterm 2. hujus abgestatteten 
Berichts über den mit denen sämtlichen Einwohnern des Turneis wegen ihres 
zur Fortification eingezogenen Landes, nahmentlich des Schwedischen Glacis und 
der Lehm- und Sandgruben tentirten Vergleich vorgetragen worden; So appro- 
bireu Wir den in eüren Bericht vom 21. Juli 1760 gethaueu Vorschlag, daß 
pro Morgen 20 Thlr. zu vergüten, und die für die 253 Morgen 101 Ruthen 
betragende 5071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. egalement zu repartiren, jedoch die schon 
ausgezahlte 1/M. Thalerdarunter mit zubegriffen, hiermit völlig; nur ist unver
antwortlich, daß von Anno 1751 an, mithin in 10 Jahren, die Sache immer 
dilatorisch verzögert worden, und man die armen Interessenten, die ihre zur 
Fortification gezogene Gründe sonst wohl für 20 Thlr. pro Morgen nicht wür
den feil gehabt haben*)  mit der in Cassa müssig gebliebenen bickigen Vergüti- 
gung warten lassen. Damit aber denen Interessenten die gantze Vergütigung an- 
gedeyen könne, so ist von Unserm General-Lieutenant v. Wedelt**)  an unser 
General-Directvrium geschrieben worden, den Rest von 2071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. 
asfigniren und an euch auszahlen zu laßen. Was die Vergütigung der 10 Ruthen 
vor der Glacis betrifft, weshalb die Interessenten pro Morgen nur die Hälfte 
desjenigen Quanti verlangen, was für die eingezogenen 253 Morgen 101 Ruthen 
determinirt ist; So hat es dabey sein Bewenden, zumal solches auch die dortige 
Regierung in ihrem Berichte vom 6. Juli c. augetragen. Wegen der Lehm-und 
Sandtgruben hingegen kan die anszumittelnde Vergütigung bis nach hergestellter

*) Im Jahre 1753 schätzte man den Werth eines Morgen Landes vom besten Acker des 
Turnei-Feldes zu 40—50 Thlr. (S. 1017). Im Jahre 1876 ist von dem zum Gute Alt-Turnei 
gehörigen, bei Fort Preüßen belegenen Franzosen-Felde, also genannt, weil dort in den Jahren 
1870 und 1871 das Barackenlager der französischen Kaiegsgefangenen gestanden hat, der Mor
gen Landes für 16.060 Rmk. — 5333'/g Thlr. verkauft worden. 0 tempora o 
mores.

.**) Carl Heinrich v. Wedelt, General-Lieutenant und wirkt, geheimer Etats- und Minister 
«le Guerre, Ritter des Ordens pour le mérite, Erbherr auf Krampow, Trampe, Polze, 
Roggow und Albrechtsdorf, war Chef des Departements de Guerre, von Marsch-, Ein- 
quartirungs-, Service-, Magazin-, Proviant-, Salpeter-, Lagerhaus, Gold- und Silber-Manu 
sactur-, auch aller zum Pvtsdamfchen großen Waisenhause gehörigen Sachen, ingleichen des 
^nvalidenhauses und sämmtlicher Invaliden Sachen in allen Königlichen Landen und der 
Jnvaliden-Kasse, f in dieser Stellung am 2. April 1782. Mit einem ausgezeichneten Organi
sations-Talent begabt, leistete General v. Wedell dem Könige während des langen Krieges die 
größten Dienste dnrch Stellung von Ersatzmannschaftell für die ungeheüeren Verluste auf den 
Schlachtfeldern. Auf dem Sockel des Friedrichs-Denkmals zu Berlin ist sein Name einge
graben.
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Ruhe, und waun sich die Interessenten des aufs Neue eingeschantzten Ackers mel
den möchten, Anstand haben, und solche sodann vorgenommen und zu weiterer 
Verfügung davon berichtet werden. Die Auszahlung der Gelder endlich ist blos 
eure Sache, welche ihr zu bewerkstellige« und die Rechnung davon bey der 
Ober Rechen Cammer zu justifieireu habt, und kan die dortige Regierung die Ab- 
liefferuug der in Deposito befindlichen 2000 Thlr. nicht verlangen. Übrigens 
können Wir nicht absehen: warum ihr in eürem eingangsgedachten Berichte an 
statt 5071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. vor 253 Morgen 101 Ruthen à 20 Thlr. pro 
Morgen doch immer corrigirt 5271 Thlr. 5 Gr. 4 Pf., mithin 200 Thlr. mehr 
ansetzet, da doch die Tabelle die erst bemerkte rechte Summe enthält. Wo
rüber, wenn es nöthig, ihr eüch allenfalls zu explieiren habt. Seynd 
eüch mit Gnaden gewogen.

Geben Berlin, den 26. October 1761.
Auf Se. Königl. Majestät allergnädigsten Special-Befehl.

(Die Unterschriften fehlen in dem, in den Acten nur copeilich enthaltenen Hof-Rescript.) 
Au die Pommersche Kriegs- und Domaine» Cammer.

Was den in dem Hof-Rescript erwähnten Unterschied von 200 Thlr. be
trifft, so rührte derselbe von dem Umstande her, daß für einen Garten, welcher 
der Costmanusche genannt wird, von dem aber der Flücheliinhalt nicht angegeben 
ist, und dessen die frühern Repartitions-Pläne nicht gedacht hatten, eine Bergütigung 
von 200 Thlr. beantragt war.

In Betreff des, wegen des Schwedischen Glacis und der Sand-, Lehm- und 
Ziegelerdegruben, mit den Interessenten „tentirten" Vergleichs hatte die Regierung 
am 6. Juli 1761 den Etats- und Kriegsminister, General-Lieutenant v. Wedell, 
Bericht erstattet, worauf derselbe am 26. October 1761 rescribirte, daß er über 
einige zweifelhafte Punkte von der Kammer Auskunft erfordert habe. In 
Erwartung derfelber erging das folgende Hof-Rescript Nr. 1, und demnächst das 
Rescr. Nr. 2.

Nr. 1.
Von Gottes Gnaden Friederich König in Preüßen rc. Unsern gnädigen 

Gruß zuvor, u. s. w. Nachdem zu völliger Berichtigung des denen 
Einwohnern des Turneis wegen ihres zur Stettiuschen Fortification eiugezoge- 
nen Laudes zu vergütigen festgesetzten Quantum derer 5271 Thlr. 5 Gr. 
4 Pf. nach der von der Pommersche« Kriegs- und Domainen-Kammer geschehenen 
Anzeige noch 2771 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. ermangeln, und wegen Überwachung und 
Auszahlung dieser 2271 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. an die Pommersche Cammer das 
nöthige an den Geheimen Rath Köppen*)  unter dem heütigen dato erlaßen, der 
rc. Kammer aber zugleich die Auszahlung svthauer Gelder an die Jnteresseuterl 
nunmehro ohne weitern Anstand zu besorge», mich wie solches geschehe» mittelst

*) Der geheime Kriegsrath Köppen war erster Kriegszahlmeister, d. h. Rendant der 
General-Kriegs-Kasse, die noch einen zweiten Rendanten mit gleichem Titel hatte, wie es noch 
heute bei der General Militair-Kasse der Fall ist. Der Rendant der General Domainen Kasse 
führte den Titel: General-Domainen Kassen Rentmeister.

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 130
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Berichts anzuzeigen, aufgegeben worden; Als lassen Wir euch solches zu eurer Nach
richt hiermit bekannt machen. Seynd euch mit Gnaden gewogen.

Geben Berlin, den 5. November 1761.
Ans Seiner König!. Majestät atterguädigsteu Speeial-Befehl. 

Boden. v. Borck.
An die Pommersche Regierung.

Nr. 2.
Von Gottes Gnaden Friederich König in Preußen re. Unsern Gruß zuvor, 

il s. w. Nachdem Wir nach Eingang eures allerunterthäuigsten Berichts vom 
14. mens pr. dem Geheimen Rath Köppen unter dem heutigen Dato aufge
geben haben, zur Befriedigung derer Einwohner des Turnei wegen der alten 
Schwedischen Glacis zu Stettin unnoch anderweit 414 Thlr. 2 Gr. 8 Pf. an 
eüch gegen Quittung zu übermachen, Als laßen Wir eüch solches zur eurer Nach
richt hiermit bekannt machen, und habt ihr nunmehr sothane 414 Thlr. 2 Gr. 
8 Pf. nicht nur einznziehen, sondern auch selbige nebst denen wegen derer bey 
dortiger Vestung eingeschantzten Grundstücke unter den 5 in. pr. accordirten 2271 
Thlr. 5 Gr. 4 Pf. und denen bey dortiger Ober Steüer Casse vorrätig liegen
den 2000 Thlr. an die Interessenten und Einwohner des Turneis ohne weitern 
Anstand auszahlen zu laßen, hiernächst aber davon zu berichten. Seynd eüch 
mit Gnaden gewogen.

Geben Berlin, den 10. December 1761.
Auf Sr. Köuigl. Majestät allergnüdigsteu Special-Befehl. 

Bodeu. v. Borck.
An die Pommersche Cammer.

Die Kammer benachrichtigte die Regierung vom Eingang des zweiten Rescripts 
unterm 19. Debr. 1761 mit dem Bemerken, daß die Ober-Steüerkasse angewiesen 
sei, diese Gelder sofort einznziehen, und ein terminus distributionis der sämmt
lichen Vergütigungs-Gelder gleich nach dem Eingänge der 414 Thlr. 2 Gr. 8 Pf. 
anberaumt werden solle, damit die Interessenten mit einem Male befriedigt wür
den. Von der allerhöchsten Orts erfolgten Bewilligung der Vergütigungsgelder 
für die Turneischen Grundbesitzer war sowol Nobil. Senatus als auch der Advo- 
cat Trendeleuburg, in dessen Eigenschaft als Sachwalter der Interessenten, in 
Kenntniß gesetzt worden. Weil aber der ganze Monat December und der größte 
Theil des folgenden Monats verfloß, ohne daß Cameria Regia Anstalt zur 
Auszahlung machte, wurden die Interessenten am 22. Januar 1762 dieserhalb 
vorstellig, erhielten aber drei Tage darauf den Bescheid, daß die erforderlichen 
Fonds noch nicht von Berlin eingegangen seien, daher „die Supplicanten sich zu 
gedulden haben." Daraus nahmen Bürgermeister und Rath Veranlassung sich in 
einer Bittschrift vom 2. Februar 1762 an das General-Directorium zu wenden. 
„Da nun, so hieß es in der Vorstellung, die Interessenten bei jetzigen dringenden 
Zeitlaüfen wegen verzögerter Bezahlung sehr doliren, so bitten wir allerunter- 
thänigst die allergnädigste Verfügung zu treffen, daß das Residuum vou dem ge
heimen Rath Köppen auhero remittiert und die Interessenten befriedigt werden." 
Das General-Directorium befahl hierauf der Kammer unterm 11. Februar 1762: 
„Die zur Vergütiguug derer eingeschautzten Grundstücke accordirten Gelder 
ohne weitern Anstand auszahlen zu lassen," worauf sich abuehmen läßt, daß die 
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nöthigen Mittel dazu inzwischen von Berlin nach Stettin abgesandt worden 
waren.

Und das geschah, wohl zu merken, mitten im Kriege, gerade zu einer Reit, 
in der moskvwitische Heersaülen im Land am Meere arg ' hauseten und dessen 
Hauptstadt ernstlich bedrohten, nachdem sie die Beste Kolberg nach der heldeu- 
muthigsten Vertheidigung zur Übergabe gezwuugeu hatten, 16. December 1761. 
uDûp es möglich war, in dieser Zeit, die alle Fiuanzkräfte des Königs in Anspruch 
nahm, um den Krieg bis zu Ende siegreich fort- und durchzufuhren, eine alte, 
noch von Friedrichs Vater herrührende Stettinsche Schuld zu tilgen, und noch 
mehr dazu herzugeben, ist ein Beweis von der geordneten Finanzwirthschaft, die 
seit Friedrich Wilhelm I. der den Grund dazu gelegt, das Preußische Staats- 
wesen so auszeichnet und die Regenten befähigt hat ihr Land und Volk im Lichte 
der Gegenwart auf die höchste Stufe im Europäischen Staatensystem zu erheben, 
zur gebletendeu Macht, ohne deren Zustimmung kein schweres Geschütz*  gelöset 
werden darf. Erinnert man sich, daß Friedrich Wilhelm I. als Entschädi
gung der Eigenthümer der zur Fortification eingezogenen Ländereien 4000 Thaler 
anwies, daß davon 1000 Thaler ausgezahlt worden und 3000 Thaler in depo- 
à blieben, daß diese Depositengelder im Jahre 1757 vom Markgrafen zu 
Schwedt angeliehen wurden; und ferner, daß später nur vou 2000 Thalern die 
Utcbe ist, welche sich in deposito befanden, so liegt einigermaßen die Vermuthung 
nahe, daß der König Seinem Better dem Markgrafen 'die Erstattung der 1000 
Thlr. erlassen habe.

*) Mit Einschluß der oben erwähnten 206 Thlr. für den, seiner Größe nach nicht bekannten 
Costmannschen Garten.

Répartition.
wclchei gestalt die Turneischen Einwvhner.iiach der Balthasarschen Vermessung wegen 
'hrer eingeschantzten Landung zur Stettinschen Fortification befriedigt 

werden müssen.
und zwar

1. Wie viel sie derowegen überhaupt als auch ein jeder Interessent erhalten 
sollen. 2. Was selbige darauf bereits erhalten haben; und 3. wie viel einem jeden 

noch competiret.
Nach der Vermessung des Landmessers Balthasar sollen die Turneischen 

Grundeigenthümer für die eingeschantzte Landung erhalten, als: —
x < ™ Thlr. Gr. Pf.

a) wegen der 253 Mg. 101 Ruth, großen, eingeschantzten
Landung à 20 Thlr. pro Mg.*) . ..... 5271. 5. 4 

b) wegen des 41 Mg. 74 Ruth, großen alten Schwedi
schen Glacis à 10 Thlr...........................................................414. 2. 8.

Summa der Bergütiguugsgelder aus beiden Titeln. . A == 5^6857*8?  ~ 
Darauf sind schon früher an 4 Interessenten gezahlt worden . 1.000. — — 
Es bleiben also noch zu vergütigeu 4.68ö7~& — 
An Vermessungs-Gebühren hatten die Interessenten dem

rc. Balthasar zu vergütigeu  36. 3. 11
Demnach war ihnen noch zu zahlen die Summe . . B. — 4.649TT 1

130*
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Die Fläche der zum Bau der Festuugswerke unter der Regierung des Königs 
Friedrich Wilhelm I. vom Turnei-Felde verwendeten Grundstücke beträgt, nach 
obiger Angabe, bis aus die Kleinigkeit von 5 Q.-Ruthen, in runder 
Zahl.....................................................................................  > - - - - Mg. 295
mit Einschluß der Fläche, welche schon die Schwedische Regierung, für das 
Glacis eingezogen hatte. Die Hauptwerke, welche Friedrich Wilhelm I. bauen 
ließ, sind die Forts Leopold, (anfänglich Anhalt genannt zu Ehren des 
Prinzen Christian August zu Anhalt-Zerbst) und Wilhelm und diese decken 
ein Areal von**) ......................................................................................................

**) L. B. II. Th. Bd. VIII, 87. — ***) Wegen Gronow als Pächter des Kämmerei-Ackcr-
werks auf dem Turnei seit 1754 nnd als Eigenthümer eines Ackerhofes vergl. L. B. II. Thl. 
Bd. VIII, 674 ff.

Mithin sind zur Hauptfestung excl. des Schwedischen Glacis und zmn 
Fort Preüßen eingezogen............................................................................... s^9- 20

Bei den eingeschanzten Grundstücken des Stadtfeldes waren, mit Ausnahme des Cost- 
mannschen Gartens, 14 Eigenthümer betheiligt.

Bon den öffentlichen Instituten hatten Anspruch auf A. B.

Entschädigung: Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.

Die Kämmerei...............................wegen Mg. 23. 3 Ruth, mit 436. 9. — 434. 8. 5
Das Johanniskloster....................................- 92. 3 » - 1860. 2. 8 1851. 14. 2
Die Jacobikirche, Zastrowsche Hufen . . - 16. 172 - - 32b. —, —■- 323. 11. 1
Die Marien-Stiftskirche.............................. » 15. 30 - 282. 16. — 2H1. 8. 11

Bon Privatbesitzern:
Des Senators Masche Wittwe wegen ihres Ackcrwerks, 100 Jahre 

später Friedrichshof genannt............................................ 935. 2. 8 920. 5. 5
17. 4 161. 2. 6

Der Baumann Strelow wegen seiner 70 Ruth, großen Stätte . 7. 18. 8 7. 17. 10

Bei der Auszahlung der 1000 Thlr. waren betheiligt und 
hatten jetzt noch zu fordern:

Die Präsidentin v. Aschersleben, wegen Mg. 16. 6 Ruth, mit 249. 23. k 57. 18. 9
Der Hofrath Schwank, wegen 3 Parcelen - 38. 23 - 434. 4. 9 279. 19. 4
Der Bäckermeister Jürgen Gronow **”) -- 6. 91 । 105. 7. — —. —. —
Die Wittwe Blank................................ - 12. 48 - - 210. 13. — 4. 22. 1

Zur Auszahlung der Vergütigungsgelder hatte Camera Regia einen Termin 
auf den 17. Mai 1762 anges'etzt. Commissarius ad hoc war der nunmehrige 
Kriegs- und Domainenrath Spalding. Der Ober-Jnspector Brandenburg, mit 
der Auszahlung beauftragt, erklärte zunächst, daß die Interessenten an Commis- 
sions-Kosten für den Termin 5 Thlr. übernehmen müßten, und da die Aus
zahlung zwei Tage in Anspruch nehmen würde, so wären von den auszuzahlenden 
Geldern 10 Thaler vorweg in Abzug zu bringe«, wozu jeder Juteresseut pro 
rata beizutragen habe. Sodann zeigte auch der Hofrath Schwank an, daß ihm 
die Kosten des Processes, den er wegen dieser Vergütigungsgelder mit Genehm
haltung sämmtlicher Interessenten bei der Regierung geführt, und welche über
haupt 82 Thlr. 12 Gr. betrügen, erstattet werden müßten, wozu die Masse, und 



Vergütigung für den zu den Werken eingezogenen Acker. 1037

jeder Interessent je nach Verhältniß des auf ihn treffenden Entschädigungs-Quantums 
„vorzugsweise" verpflichtet sei. Hierauf nahm der Administrator Löper von der Marien- 
Stiftskirche das Wort, und erklärte, das auf die Kirche repartirte Quantum von 
281 Thlr. 8 Gr. 11 Pf. wegen der cingefchanzten Turneischen Landung in Em
pfang nehmen zu wollen, wenn er aber nunmehr vernehme, bass die Auszahlung 
in jetzt neü ausgeprägten Augustd'or geschehen sollte, dagegen, wie die Répartition 
von 1756 nachweise, die 1000 Thlr. in gutem Gelde ausgezahlt worden seien, 
auch die bei der Königl. Ober-Steüerkasse seit 1752 müssig gelegenen 2000 Thlr. 
sicherlich in altem Gelde bestünden, so müsse er sich der Münzsvrtcn wegen Jura 
Vorbehalten. In Ansehung des von dem re. Schwank geforderten Abzugs könne 
er sich auf Nichts einlassen, weil derselbe die Kostenrechnung vorher bei der 
Königl. Regierung zur Feststellung einzureichen schuldig sei. Wenn das geschehen 
wäre, würde die Stiftskirche ihm zu jeder Zeit gerecht werdeu. Dieser Erklärung 
des Administrator Löper traten ohne Vorbehalt bei: der Kirchenschreiber Lucas 
nomine des Provisorats der St. Jacobikirche; der Senator Köhler nomine der 
Stadtkämmerei und der Secretarius Scheel nomine der Provisoren des Jvhannis- 
klosters. Letzterer fügte aber noch hinzu: Aus der ihm petite vorgewiesenen Ré
partition ersehe er, daß des Baumanns Strelow Stelle mit einer Vergütigung von 
7 Thlr. 17 Gr. 10 Pf. angesetzt sei. Dies müsse auf einem Irrthum des Land
messers Balthasar beruhen, da dieser Strelow niemals eigenthümlichen Acker auf 
dem Turueifelde besessen, sondern nur als Uuterpächter auf dem dortigen Kloster- 
Acker gewöhnet habe. Er müsse daher beantragen, diese Vergütigung nicht an 
des Strelow Wittwe, sondern an das Kloster zu zahlen. Demnächst jntiimcrtc 
Secretarius Scheel daran, daß im Jahre 1757 der jetzige Kriegsrath Spalding 
im Namen der Herrn Markgrafen zu Schwedt K. H. wegen der in deposito ge
legenen 2000 Thlr. zur Anleihe sich gemeldet,*)  und dieferhalb consensus von ver
schiedenen Interessenten nachgesucht, denselbeu auch erhalten habe. Da nun dieserhalb ex 
Actis so wenig als aus dem Repartitious-Plane, wegeu der Zinsen für diese An
leihe etwas cvustire, so müsse er zu seiner künftigen Entlastung wegen dieses 
Punctes Resolution erbitten, damit ihm künftig bei Revision der Kloster-Rech
nung von Seiten des Königl. Consistoriums keine Monita deshalb gemacht 
würden.

*) Hier wird die markgräfliche Anleihe abermals zu ‘2000 Thlr. angegeben; der Widerspruch 
mit der Angabe von 1757 läßt sich nur unter der oben S. 1035, angedeüteten Vermuthung er
klären, obgleich auch diese Zweifel übrig läßt.

Von den Privat-Berechligteu an der Vergütigung war im Termin nur der 
Posten vertreten, der in der Tabelle auf den Namen der Wittwe des Senators 
Masche eingetragen steht. Der Vertreter dieses Postens, der Stadt-Syndicns 
Blindow, nahm denselben für seine Curanden, die v. Schackschen Erben in An
spruch, da der f Senator Masche schon im Jahre 1753 anerkannt habe, daß 
die v. Schackschen Erben, von denen der Fähnrich v. Schack damals 
noch gelebt, derselbe aber 1759 im Felde geblieben sei, wegen des Verlustes an 
ihrer Landung, einzig und allein die Indemnisation zu fordern-hätten. Er bitte 
also die auf des Seuators Masche Wittwe distribuirten 920 Thlr. 5 Gr. 5 Pf. 
seinem Mündel, der Tochter des rc. Schmaltz, der einzigen legitimsten Erbin des 
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rc. o. Schack, zu asfigniren und beit Betrag eventualiter ad deposituni' der 
Königl. Pupillen-Eolleginms abliefern zu lassen. Im Übrigen trete der Stadt- 
^>yndieus der von re. Löper, bezw. von Scheel abgegebenen Erklärungen 
bei. Das Ackerwerk um das es sich handelt, war aber wie der Distri
butions-Plan von 1760 besagt, um diese Zeit im Besitz des Regierungsraths 
v. Enckevort**),  der wie man sieht, Masche und den Bürgermeister Balthasar 
v. Schack, f 1739, zu Vorbesitzern gehabt hatte.

**) L. B. IL Th. Bd. VIII. 738.
***) Wie verhält sich diese angebliche Bermittelung zu dem Hof-Rescript vom 17. Sep

tember 1762?

Beschränken wir uns auf die Forderungen der vier öffentlichen Institute, 
ohne jedoch die Privat-Jnteressenten ganz auszufchließen.

Unter ihnen hatten die Curatoren der Marien-Stiftskirche, auf Grund der 
in dem Termin vom 17. Mai 1762 vom Admistrator Löper abgegebenen Erklärung, 
unterm 21. Juli 1762 in Berlin Beschwerde geführt, worauf das, vou dem 
Minister v. Danckelmann unterzeichnete Hof-Reseript vom 17. September 1762 
erfolgte, demzufolge „es bei Unserm General-Ober-Finanz-Krieges und Domainen- 
Directorium in Ansehung des auf das Marien-Stift wegen seines zur Fortifi- 
eation eingezogeuen Kirchenlandes repartirten Vergütigungs-Quanti eingesehen 
worden, daß es unrecht sey, daß die Depositen mit andern Geldern meint und 
bey denen vorgefallenen Ausgaben mit verwendet worden, dahingegen es die 
Billigkeit erfordere, daß vorberührtes Quantum wenigstens in Sächsischen ’/3 
Stücken ausgezahlt werde, demnach Wir an Unsere Pommersche Kriegs- und 
Domainen-Kammer zur weitern Verfügung reseribiret haben."

^Es verging ein halbes Jahr, bevor Anstalt getroffen wurde, die Auszahlung 
tu Fluß zu bringen. Camera Regia ordnete auf den 13. April 1763 
einen Termin an, und ernannte zur Abhaltung desselben wiederum den Kriegs
rath Spalding als ihren Commissarius. Derselbe eröffnete den zum größten 
Theil erschienenen Interessenten —

Wie die Königl. Kriegs- und Domainenkammer es dahin vermittelt: daß ihnen 
die Gelder in Sächsischen % Stücken ausgezahlt werde« sollten***)  Sie hätten 
also zu erklären, ob sie die Zahlung in dieser Münzsorte anzunehmen gesonnen 
seien, wobei ihnen zugleich bemerklich gemacht wurde, daß in Ansehung derjenigen, 
welche sich dessen weigerten, die Gelder an die Ober-Steüerkasse zurück gegeben 
werden würden. Hiernüchst wurde ihnen vorgestellt, wie es nicht mehr als billig 
sei, dem Hofrath Schwank, welcher diese Sache ausgeführt und durch dessen Be
mühung sie eigentlich zu Ende geführt fei, mindestens 1 Prêt, der Vergütigungs- 
Summe als Ehrensold zu bewilligen. Die Interessenten gaben hierauf ihre Er
klärung ab, wie folgt:

1) Der Administrator Löper, — er sei bereit, die auf deu Marien-Stifts- 
kirchen Antheil repartirte Post in Empfang zu nehmen, da ad Rescriptum Regium 
vom 17. Septb. a. pr. a Curatorio ihm die Acceptation in Sächsischen */3 
Stücken commaiHiret sei. In eben der Veranlassung aber sei ihm zugleich in- 
jungireC die von dem Hofrath Schwank geforderten Kosten auf den Kirchen-An- 
theil nicht zu bezahlen.
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2) Hofrath Schwank stimmt in Bezug auf die Sächsischen 1/3 Stücken der 
Annahme des 2c. Löper bei und bezieht sich wegen seiner Forderung der von 
ihm vorgeschossenen Kosten auf den Borschlag des Commissarius Camerae 
Regiae.

3) Der Dvctor Kistmacher nomine der St. Jaeobikirche ist bereit, das auf 
die Kirche repartirte und in actis feststehende Quantum anzunehmen. Ratione 
der Münzsorten müsse er sich aber die Zustimmung des Nobil. Senat., des 
Patrons der Kirche, einzuholeu sich Vorbehalten, und was die Forderung des 
Hvfraths Schwank betreffe, so trete er der Löper'schen Erklärung bei.

4) Der Kämmerer Pauli weigert sich zwar uicht, das auf die Kämmerei- 
Landung treffende Vergütigungs-Quantum anzunehmeu, indessen da bei der Vor
ladung zum heütigeu Termine der Münzsorten nicht gedacht worden sei, in denen 
die Vergütigung gezahlet werden soll, und bei den' Sächsischen % Stücken die 
Kämmerei noch immer enormiter lediret bleibe, er aber verpflichtet sei, sowol 
immitendo als commitendo der Känunerei Nachtheil zu vermeiden, so könne er 
ohne Anfrage bei dem Collegio Senatus sich auf den wirklichen Empfang nicht 
einlassen, reservire aber, des Senates Gutbefinden binnen wenig Tagen beizu
bringen. Hinsichtlich der Indemnität des Hofrath Schwank stimme er dem zu, 
was Administrator Löper vvrgetragen habe.

5) Assessor Götze nomine des St. Johannesklosters inhäriret des Kämmerers 
Panli Anträge in beiden Fällen und will gleichfalls in wenig Tagen gehörigen 
Orts Consens nachsnchen und sich sodann näher erklären.

6) Syndieus Blindow als Vormund der Schmaltzschen Tochter und v. Schack- 
scheu Erbin urgiret Verabschiedung des Protokolls vom 17. Mai 1762, damit 
eines Theils rat. Légitimât, bei Auszahlung der Gelder Anweisung geschehe, 
das; die Maschesche Post auf seine Curandin übertragen werde, andern Theils aber, 
daß er eine Déchargé luegcit der Interessen erhalte, weil von einigen Interessen
ten der Consens zur Anleihe gegeben worden und jetzt keine Zinsen mit ver- 
theilt würden, weil doch die Gelder, wie zngestanden sei, genutzt wären, da den 
Interessenten anjetzt, statt des vormaligen guten Geldes Sächsische */3 Stücke ge
boten würden was „einen offenbaren Beweißthum" abgebe, daß die Gelder ge
nutzt wären. Selbst denjenigen, welche zu den Kriegs-Operationen Geld herge
schossen, wären die Zinsen richtig ausgezahlet, und da das in deposito gewesene 
Geld angeblich für des Markgrafen von Schwedt K. H. zur Königl. Anleihe 
gesucht, und, uach Anzeige der Ober Steüerkasse, auch wirklich zur àiegsführuug 
verwendet worden sei, so glanbe er, daß den Interessenten die Zinsen eben so 
zu Gute kommen müßten, als allen anderen Contribnenten der Königl. Anleihe. 
Er seiner Seits könne absque consensu des Königl. Pupillen-Collegiums nichts 
vornehmen, noch viel weniger dem re. Schwank' etwas zugestehen, denn sonst 
würde nichts, oder doch nur sehr wenig für seine Curandin übrig bleiben, weil 
der Verlust der Sächsischeu ’/3 gegeu alte Preüßische Müuzsorten schon die Hälfte 
des Kapitals fortuehme, dahiugegeu diejenigen, welche ihre Vergütigung von 
den ersten 1000 21)tr. bezahlt bekommen, nicht nur in sofern Vorzüge'gegen die 
jetzt erst zn befriedigenden Interessenten hätten, daß sie ihre Gelder nutzbar an
legen und das Agio lueriren konnten, sondern auch, weil sie diejenigen seien, 
welche erst in «eurer Zeit ihre Landung erworben, folglich den Abnutz' derselben 
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nicht so lange, wie die übrigen, alten Besitzer entbehrt hätten. Comparent bat, 
ihn mit einem Dekret zu versehen, damit er dieserhalb beim Pupillen-Cvllegium 
Consens einholen könne.

Von den übrigen Interessenten wäret! noch die Eickstedtschen, modo Schalow- 
schen Erben im Termine erschienen, drei Gebrüder, die alle drei in Einer Com
pagnie, der des Oberstlieutenants v. Massow, vom General v. Queistschen Re- 
gimente, in Diensten standen. Was sie deponirten war rein privativer Art, kann 
demnach hier übergangen werden.

Noch an demselben Tage, wo diese Erklärungen zu Protokoll abgegeben 
worden waren, 13. April 1763, erließ der Commissarius, Kriegsrath Spalding 
nomine Camerae Regiae den Bescheid dahin, daß die Gelder qu. keinestvegs 
auf Zinseu ausgeliehen gewesen, sondern nur zur Auszahlung von Hofe an die 
Ober-Steüerkasse assigniret, von dieser aber zur Zeit des Krieges, und da die 
Kasse wegen Mangels der Einnahme sich aller vorräthigen Gelder habe bedienen 
müssen, ausgegeben worden seien. Da nun der Hof andere Münzsorten nicht 
anweisen wolle, so müßten diejenigen Interessenten, welche die Sächsischen 1,3 
Stücke zu nehmen sich weigern, gewärtigen, daß nach Verlauf vou 8 Tagen ihre 
Antheile auf ihre Gefahr'ad déposition bei der Kasse zurück gegeben werden 
sollten, womit der — gestrenge Herr Kriegsrath Spalding nur wiederholte, was den 
Interessenten schon gesagt war.

Pauli, der Kämmerer, war in seinem, dem Magistrate erstatteten Berichte 
der Meinung, „das Zuträglichste möchte wohl sein, die Zahlung in den Sächsischen 
stellt anzunehmen, da die Marien-Stiftskirche sich damit begnügen wolle, und 
wenn was auszurichten gewesen wäre, dies wol am ersten durch die Curatoreu 
des Stifts beim Geistlicheu Departement hätte durchgesetzt werden können. Dieser 
Ansicht sich nicht anschließend wurde im Collegio der Beschluß gefaßt, daß 
re. Pauli die Erklärung abgeben solle, „man könne bei der Kämmerei kein anderes 
Geld annehmen, als in denjenigen Münzsorten, die zur Tilgung dieser Forderung 
von Hofe aus eiugesandt wäre." Decr. Alten Stettin in Senatu den 15. April 
1763° Dies geschah durch die Vorstellung vom 19. April, auf die Camera 
Regia zwar sogleich, am 20. April, eine Resolution erließ, die aber dem Kämmerer 
erst am 2. Mai 1763 zu Häudeu kam. In dieser Resolution wurde das schon 
oft Gesagte wiederholt, daß da durch Hof-Rescripte die Zahlung in der mehr
genannten Müuzsorte nun einmal festgesetzt sei, darin Seitens der Kammer nichts 
geändert werden könne. Dann aber wurde hinzugefügt: Nehme die Kämmerei 
das Geld jetzt an, so werde sie es auch für voll wieder ausgeben, ohne Verlust, 
der aber, und zwar ein großer zu besorgen sei, wenn sie die Annahme ablehne, 
„woraus alsdann eine weitlaüfige Regreßklage contra Collegium Magistrate 
nothwendig folgen würde; man auch nicht abzusehen vermöge, was es der 
Kämmerei schaden sollte, wenn sie salvo jure dieses Geld annimmt, da derselben 
unvermehrt bleibt, sich mit anderen Interessenten zu bemühen, daß ihnen aus 
Königl. Kasse das vermeiutliche Agio gegen das Brandenburgische Geld gut ge
than werden möge, wenn sie solches erhalten zu können, Hoffnung haben". 
Am Schluß wurde dem Kümmerer aubefohleu, das Bergütigungs-Quantum salvo 
jure ungesäumt von dem Ober Inspecter Braudenberg in Empfang zu nehmen. 
Pauli indem er die Kammer-Verfügung dem Magistrate überreichte, fügte hinzu;
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rerrc brCrm ■eben ^wähnten Befehle gegenüber sich genöthigt sehe, Einem löb- 
lchen Collegro zu eröffnen, daß er nicht absehe, wie er sich der Hebung dieser 

Gelder, jedoch salvo jure dessen was wegen des darauf zu vergütigenden Agio 
gegen Alt-Brandenburgisches Geld noch zu erhalten sein möchte, werde entziehen 
tonnen, und erachte er es für das rathsamste, um das leichte Geld los zu werden, 
„daß diese 434 Thlr.8 gr. 5 Pf. sofort zur Abtragung der fälligen Orbede 
und der rückständigen Traetamente an die Landrentei und Ober-Steüerkasse ver- 
wendet würden". Auf diesen Vorschlag lautete die Verfügung: — Das Senti
ment wird approbrret. Decr. Alten Stettin in Sen. den 3. Mai 1763 Und 
der Kämmerer berichtete am 19. desselben Monats, daß er den Verqütiqnngs- 
Be rag der Kämmerei in den Süchs. l/3teln erhoben und in derselben Münz- 
soite die Orbede nut 311 Thlr. 2 gr. 8 Pf. an die Landrentei abgeführt habe. 
Somit war die Angelegenheit, so weit sie die zur Fortification ' eingezogeneu 
Kammerei-Grundstucke betrafi vollständig erledigt. Nachträglich kam aber am 
iSS Ql i1763 £er ^ber-Jnspector Brandenburg mit einer Liquidation über 
2 Thlr. 4 gr. Kommissions-Gebühren für seine Bemühung des Auszahlens 
welcher Betrag am 20. Mai ex Cassa civitatis bezahlt wurde.

die Marien-Stiftskirche scheint sich beruhigt und die Sächsischen 
Stucke angenommen zu haben, eingedenk des Sprüchworts: „Besser ein Sperlina 
m der yand als, zehn Tauben auf dem Dach"! Mindestens sprechen die vvr- 
liegenden Acten mcht mehr von dieser Kirche. Anders aber kam es mit den 
städtischen pus Corporibus, der St. Jacobikirche und dem Johanniskloster. 
Bevor wir aber auf die dieserhalb gepflogeueu Verhandlungen eingehen, scheint 
der Nachweis erforderlich zu sein, was es für eine Bewandniß mit der Münze 
gehabt, die man sächsische Eindrittel Stücke genannt hat.

Die für Friedrichs II. Waffenruhm im Feldzuge von 1757 unglücklichen 
^age von Kolm, 18. -jum, Hastenbeck 26. Juli und Groß-Jäqerndorf, 30. 
Augufi, wußte der König, von seines Kriegsministers Wedell uneruiüdlicher Thätia- 
keit unterstützt, durch Seine raschen Bewegungen auf dem Kampffelde in den 
Dchlußmvnaten oon 1757 so zu Seine» Gunsten zu wenden, daß Er, in Folae 
der Tage von Roßbach, 5. November und Leüthen, 5. December, am Ende des 
ähres der Sieger geblieben >var, zum Erstaunen von ganz Europa, zum Eut- 
setzen meiner zahlreichen Feinde, die den Zeitpunkt schon gekommen sahen, Ihn 
des Konlgsthums in Preüßen staatsrechtlich zu entkleiden und das Haus Hoheu- 
zvllern auf die bescheidene Stellung eines Markgrafen von Brandenburg zurück- 
zusühren, die es vor fünfzig Jahren inne gehabt hatte, wobei noch in Über
legung zn llehmen sein würde, ob ihm die Würde des Erzkämmererthums im 
H"l- Rom. Reich Deütscher Nation und die Berechtigung zu belassen sein werde 
den Römischen Kaiser (Romanoruin Imperator), zu allen Zeiten Nèehrer des 
Reichs (Semper Augustus), in Germanien König (Germaniae Rex) mit zu 
"churm, choren" (alt hochdeütsch), zu „kören" (nieder- oder plattdeütsch), d. h. zu 
erwahleu. Dieser Plau der „drei Weiberröcke" uud ihrer Trabanten war durch 
jene Siege der Preüßlschen Waffen zu Nichte geworden und Friedrich II. trat in 
das neue ^ahre unter sehr günstigen Aussichten. Pitt, Englands großer Staats- 
enker unter Georg II., König von Großbritannien und Schottland, zugleich 

Kurfürst von Braunschivelg-Lüneburg (Hannover), erklärte im Parlament Friedrich
Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 131
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für den Hort und Helden des Protestantismus und schloß am 11. April 1758 
mit Ihm einen Subsidien-Tractat, welcher vom Parlament bestätigt und im 
folgenden Jahre bis 1761 verlängert wurde. Beide Theile verpflichteten sich, 
einer ohne den andern keinen Frieden zu schließen. Friedrich erhielt alle Jahre 
4 Millionen Thaler Subsidien. Um die nöthigen Geldmittel zur Fortführung 
des Krieges zu erhalten, mußte der König das Mittel einer Verschlechterung der 
Münzen ergreifen. Aus deu 4 Millionen Thalern guten Geldes, die er von 
England erhielt, ließ er 10 Millionen schlechtes münzen durch die Juden Ephraim 
und Jtzig, denen Er, nach der Eroberung des Kurfürstenthums Sachsen 1756 
auch die Münzstätte zu Leipzig in Pacht gegeben hatte, die mit sächsischen Stempeln 
vom Jahre 1753 Gold- und Silbermünzen schlugen mit den: Bildnisse des 
Kurfürsten August, Königs von Polen, daher jene Augustd'or, diese in halben- 
und Viertelguldenstücken, der halbe Gulden — 73 Thaler, daher Sächsische 
'/ Stücke genannt, bei denen die Mark fein, seit 1750 nach dem Graumannschen 
Münzfuß 14 Thlr. an Werth, bis zu 45 Thlr. ausgeprägt wurde. Durch dieses, 
nur in der aüßersten Noth ergriffene Mittel, welches gewissermaßen sehr nahe an 
das crimen falsac monetae, vom Landesherrn selbst begangen, streifte, ließ 
der König, kraft des von ihm ausgeübten Staatsnothsrechts, jus eminens, Mil
lionen von leichten Münzen in die Welt schleüdern, denen der Volksmund den* 
Spottnamen „Ephraimiten" beilegte, und die rasch so tief sanken, daß 60 dieser 
Sächsischen 73 Stücke oder Ephraimiten, auf einen Friedrichsd'or Altbranden
burgischen Gepräges gerechnet wurden. Und gelaüfig war der Ausdruck: „güt' 
Geld" und „schlecht Geld" als Bezeichnung für die echte schwere, und die 
unechte leichte Münze. . „

Der Vertreter der St. Jaevbikirche und der Vertreter des ^ohanmsklosters, 
beide hatten in dein Termine vom 13. April 1763 die Annahme des auf jedes 
der zwei pioruni eorporum fallenden Vergütigungs-Ouantums in bei ihnen an- 
gebotenen Münzsorte der Ephraimiten abgelehnt. Der Magistrat in seiner Eigen
schaft als Patron der beiden Stifter, wandte sich unterm 20. April an die Königl. 
Aussichtsbehörde, das Consistorium, und bat um Belehrung, wie er und die 
Provisoren sich in der Sache zu verhalten hätten. Das Eonsistorium ging auf 
die Beschwerde der seiner Obhut verfassungsmäßig anvertrauten Stiftungen ein 
und schrieb am 21. April 1763 an die Kammer: — „Dem Rechte und der 
Billigkeit sei es gemäß, daß pia corpora in denjenigen Münzsvrten, worin solche vom 
Hofe an die hiesige Ober-Steüerkasse remittiret und assigniret sind, pro, rata 
ihrer Forderung bezahlet werden. So wird die Königl. re. Kammer belieben, 
hierunter die Verfügung zu machen, daß das hiesige Johanisklvster und die 
Jaevbikirche wegen dieser Forderung in den an die Ober-Steüerkasse remittrrten 
und assignirten Münzsorten bezahlet' werden, und wie solches geschehen uns mit 
Nächsten beliebigst zu melden". Ob dies geschehen geht ans den vorliegenden 
Acten nicht hervor; dagegen besagen sie, daß der mit der Auszahlung beauftragte 
Ober-Jnspeetor Brandenburg der Kammer die Anzeige gemacht hatte, daß die 
Vertreter der mehr genannten zwei Stifter die Annahme der Sächsischen 73 
Stücke verweigerten, worauf Camera Regia am 29. Mai 1763 an den Magistrat 
eine Verfügung ergehen ließ, die folgenden Wortlaut hatte: — „Wir befehlen 
Euch _ den Vesten, Ehrbaren und Ehrsamen lieben Getreüen — diese Gelder 
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in Empfang zu nehmen, und dem rc. Brandenburg darüber ein Recipisse zu 
geben; und wenn die pia corpora, deren Patronna Ihr seid, ein anderes zu 
erstreiten sich weigern, so haben sie die Gelder so lange in deposito auf ihre 
Gefahr liege« zu lasse», weil die Cassen abgeschlossen sein müssen, und Eürer Wider
spenstigkeit halber in keine fernere Unrichtigkeit bleiben können". Der Magistrat 
beeilte sich, dem Hochwürdigen Consistorium von diesem fulminanten Befehl Nach
richt zu geben und um weitere Verhaltnngsregeln zu bitteu worauf das nach- 
stehende Reseript erfolgte: —

Da S. K. M. zur Befriedigung derer piorum corporuin nnd anderer 
Partieuliers, deren Land zur Fortification eingezogen worden, wirklich altes 
Brandenburgisches Eouraut anhero gesaudt, so hat Magistratns, wie ihm 
auf die Relation vom 31. v. M. zum Bescheid ertheilt wird, die von der hiesigen 
Königl. Krieges und Dvmainenkammer den Stiftungen an gebotene schlechte 
und geringhaltige Münzsorten nicht anzunehmen, indem andergestalt die 
pia corpora dasjenige nicht erhalten würden, was ihnen dafür doch einmahl von 
K. S. M. accordiret worden, und kau das Anführen der Königl. Kriegs- mib 
Dvmainenkammer

daß nemlich das alte Geld ausgegeben sey und jetzo nichts als geringhaltige 
Müntze vorhanden wäre,

dagegen nichts bewürken, weil S. K. M. in dem Müntz-Ediet vom 21. April c. 
verordnet, daß von Trinitatis c. an alle vor dem 1. Martij 1759 entstandenen 
Debita in neuem Preüßisch. Courant mit 41 Prêt. Agio abgetragen werden sollen, 
Höchstdieselben auch in dem Münz-Ediet vom 1. Mai c. dieses nicht allein 
wiederholet, sondern auch dabei disponiret, daß das schlechte Geld nach Trinitatis c. 
Niemanden aufgedrnngen, sondern nach Berlin zur Auswechselung einzusenden, 
wobey auch noch in Considération zu ziehe» sei, daß die Königlichen Kassen von 
jetzo an nichts anders, als altes Geld annehmen, mithin gar wohl im Stande 
sind, den in altem Gelde erhaltenen Vorschuß auch in altem Gelde, oder mit Agio, 
abzutragen, zumal da die pia corpora so lauge warten wollen, bis die Kassen 
wieder hinlänglich mit Preüßischer Müntze versorget sind. Es kann das Königl. 
Consistorium auch um so weniger in die Annahme der schlechten Müntze 
consentiren, als Camera Regia verbunden gewesen wäre, den piis corporibus 
das Geld alsofvrt, als sie es erhalten, anszahlen zu lasse«, wie solches der Frau 
Eheliebsteu ihres ehemaligen Chefs, des Präsidenten v. Aschersleben und dem 
Hofrath Schwank geschehen ist. Sollte »mn Referenten durch Execution, oder 
andere Mittel Zlvingen wollen, so haben sie alsofort, um die Sache nicht anzu
halten, mit Beyfügung dieser Resolution bei dem Geistlichen Departement und 
General-Directorio gehörige Vorstellung zu thu», und stehet nicht zu zweifelu, 
daß Sr. K. M. Dero Müntz-Ediet aufrecht erhalten und an die Krieges- und 
Domainenkammer die nötigen Befehle zur Judemnisatiou der armen piorum 
corporuin zugehen lassen werde.

Signatum Stettin, den 2. Juny 1762.
Königl. Preüßsch. Pommersches Kaminsches Geistliches Consistorium. 

v. Bork, Director.
An den hiesigen Magistrat.

Der Magistrat machte am 7. Juni der Kammer Anzeige von dem vorstehen- 
131* 
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den Erlaß mit den Hinzufügen daß, da er rücksichtlich der frommen und milden 
Stiftungen von dem Königl. Consistorium abhängig sei, er bitten müsse, dahin 
Veranstaltung zu treffen, daß die Bezahlung in altem Preüßischen oder Branden
burgischen Gelde erfolgen möge. Statt dessen fertigte die Kammer dem Magistrate 
unterm 21. Juli ein Hof-Rescript folgenden Wortlauts zu: —

Von Gottes Gnaden, Friederich König in Preüßen rc. 2c. Unsern gnädigen 
Gruß zuvor. Veste rc. rc. Wir haben vernommen, was Ihr wegen der von 
denen Provisoribus der dortigen Jacobi und Nicolai Kirche und des Johannis
klosters verweigerten Annehmuna derer ihnen wegen der, zur dortigen Fortifica
tion gezogenen Landung competirenden Gelder in Sächsischen ‘/3 Stücken, mittelst 
Berichts vom 20. Juny jüngsthin allerunterthänigst vorgestellet habet, und wird 
Eüch zur Resolution ertheilet, daß, da die Provisores derer benandten Kirchen 
sich bisher geweigert, diese Gelder in Sächsischen anzunehmen, welches doch 
vom dortigen Magistrat geschehen, es ihre Sache seyn wird, wenn ihre Ver- 
zöger«ng denen piis corporibus zum Nachtheil gereicht. Sind Eüch mit Gnaden 
gewogen. Geben Berlin, den 7. July 1763.

Auf Seiner Königl. Majestät allergnädigsten Special Befehl, 
v. Borck. v. Massow.

An die Pommersche Kammer.
Magistrat theilt dieses Rescript dem Consistorium mit. Dieses berichtet 

uuterm 25. August 1763 an das Geistliche Departement — Minister v. Danckel- 
mann — und bittet um Abhülfe der berechtigten Beschwerde. Es wird daran 
erinnert, daß „S. K. M. einen Theil dieser Gelder schon vor dem Anfänge des 
letzthin ausgebrochenen Krieges in altem Preüßischen Gelde remittiret, und wenn 
von diesen Geldern 2000 Thlr. als ein Depositum aus uns unbekannten Ur
sachen bisher bey der Cammer asservirt, so werden solche auch in eadem quali- 
tate, als sie deponiret, auszuzahlen sein. Sollten solche aber, wie vorgegeben 
wird, mit anderen Kassen Geldern meliret seyn, so wird es doch des Collegii 
Sache seyn, solches wider diejenigen zu recherchiren, welche daran Theil haben 
und in der Art die pia corpora zu indemuisiren, als welche unter der von einem 
dritten Committirten culpa nicht leiden können". Das Geistliche Departement nimmt 
sich der Sache durch Vorstellung vom 29. September an, worauf das General- 
Directorium unterm 21. October 1763 erwidert: „daß, obgleich die Provisoren 
der erwähnten piorum corporum diese Gelder eher, und der Cours der Sächsi
schen */3 noch besser war, hätten erheben können, dennoch, da das Gesuch des 
Pommerschen Eousistoriums seinen guten Grund hat, der Pommerschen 
Cammer Dato aufgegebenen worden, zu überlegen, und des fordersamsten zu be
richten, ob nicht wenigstens die Zahlung in denen jetzt coursirenden neüen Branden
burgischen Münz-Sorten geschehen können."

Ob die Kammer den Befehl des General-Directoriums befolgt, ob sie die 
Sache in Überlegung genommen und nach Hofe weiter berichtet hat, wissen die 
Acten des Raths-Archivs nicht zu sagen. In ihnen ruhet die Angelegenheit bis 
zum 1. Mai 1764, an welchem Tage Magistratus dieselbe durch ein Dekret an 
die Provisores Coenobij in Erinnerung bringt, worauf diese vier Tage später 
den Magistrate „zur beliebigen Resolution und reiferen Erwägung anheimstellen,
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wie sie sich dabei verhalten sollen, da die Annahme der Vergütigungsgelder in 
Sächsischen '/, immer bedenklich bleibt". Der Magistrat decrettrt zwar anr 
8 Vtai 1764: Es ist dieserhalb beim Königl. Cvnsistormm Vorstellung zu thun. 
Allein diese Vorstellung ist, nach Ausweis der Acteu nicht abgesagt worden. 
Auch die Provisoren der Jacobi- und Nicolaikirche waren von Patronatswegen 
zur Aüßerung über die Lage der Sache aufgefordert worden. Sie bench en m 
einem ähnlichen Sinne, wie das Kloster-Provisorat. Die L,ache ist vollständig 
in Stocken gerathen. Nach Jahr und Tag mittelst Verfügung vom 16. Marz 
1765, fordert Camera Regia den Magistrat, als Patronuni der mehrgeummteu 
piorum corporum auf, „sich positive zu erklären, ob er die Vergutlguugs-Gelder 
für das Kloster und die Kirche in Empfang nehmen wolle, damit bu fei nein 
unzeitiqen Weigerung das Nöthige verfügt werden könne, weil die Sache nun
mehr zu Stande kommen und die Rechnung abgeschlvsfen werden muß . lAagistiat 
verfügt darauf: Es ist dieserhalb beim Consistvrio anzufragen, veer. Alten Stettin 
in Sen. 2. April 1765. Allein auch von dieser Anfrage findet sich ut den 

Acten keine Ausfertigung. , f ,
Ein vollständiger Stillstand ist in der Sache emgetreten. Sie ruhet sieben 

Jahren lang. Eine Kammer-Verfügung vom 18. April 1772 verlangt vom 
Magistrat die kategorische Erklärung ob er die den beiden frommen Stiftungen 
zustehenden Vergütigungsgelder, bestehend für das Kloster ut 1851 îMr. 1.) gr. 2 Pf. 
wegen seiner eigenen Grundstücke, und in 7 Thlr. 11 gr. 10 Pf. wegen der 
Baumann Strelvwschen Stelle, alfo zusammen 1859 Thlr. 16 gr. und fur die 
Jacvbikirche in 323 Thlr. 11 gr. 1 Pf. ui der durch Hofrescripte festge etzten 
Münzsorte der Sächsischen ’/3 Stücke bei der Ober-Steuerkasse erheben wolle, 
oder nicht? Seltsame Aufforderung, nachdem die Ephramuten durch das Munz- 
Edict von 1764, also seit 8 Jahren, außer Cours gesetzt und durch die Kouigl. 
Kassen eingezogen waren. Magistrat verfügte am 28. April 17 <2 au die 
Provisorate beider piorum corporum zur gutachtlichen Äußerung. Die veielnigten 
Provisoren der Kirchen zu St. Jacobi und St. Nicolai ließen sich am 10. Mai 
1772 dahin vernehmen, daß „in Betracht dieses armen Stifts bei icijerii 
Wägung Eines Hochedeln Raths zu unterstellen sei tue Zahlung in sächsischen 
V. anzunehmen, und nicht darauf zu bestehen, daß dafür chwer Courant ver
langt werde". Der Bericht der Kloster-Provisoren vom 10. Mai meint, „das 
Kloster werde allem Ansehen nach wol keine andere Münzsorte bekommen können, 
als die in deposito befindlichen Sächsischen '/„ diese Münz- könne à à 
ausdrückliche Genehmigung, des Consistoriums nicht angenommen werden. Dieses 
reichte bei Hofe die nachstehende Vorstellung em: —.

Allerdurchlauchtigster rc. rc. E. K. M. habeu wir unterm 25. August < 63 
den sub A in Abschrift beygefügten Bericht, wegen derer einigen hiesigen pu8 
corporibus zustehenden Vergütigiliigs-Gelder für die vor dem Kriege zur Fortifica
tion eingeschanzten Landungen abgestattet: sind aber zur Zeit darauf mit tenici 
allergnädigsten Resolution versehen worden. .

Die hiesige Krieges- und Domamenkammer hat unterm 12. >mny c. bet uns, 
nach der Anlage B, angetragen, zil bewilligen, daß diese Gelder von denen hiesigen 
püs corporibus der St. Jacvbikirche und des Johannisklosters tn geringhaltiger 
Müntze angenommen werden können.
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» ^en uns dazu nicht berechtiget, bevor Wir von E. K. M. dieserhalb 
mit Resolution versehen worden, und erbitten uns solche, wobei wir E St M 
allerunterthünigst anheini stellen: 1

Forderung wegen vollgültiger Müntzen und der entstandenen 
àbzmnachcn sey Capltolâ ln Contradictorio mit dem Kammer-Auwald 

Strttin “be? 9 “affÏT?!16'1 Devotion verharren L K. M allergehorsamstes 
K- "'arivL- 9 17r2> Pomrnersches Kaminsches Consistorum

^nfh^9sr/ 6 h n ts bteLer Vorsàng gelangte am 18. August 1772 br. m. zu den 
Raths Arten, die damit zum Abschluß kommen.

wegen Erweiterung der Glacis von denen hiesigen Festunas-Werkcn 
und Vergutlguna. 1749-1772. Enthaltend 163 Folien Tit X A ®ect 4 
Gouvernements-Sachen. Nr. 46.] A’ ®ect 41

..Wie die Angelegenheit geordnet worden, ist eine Frage, welche zur 8eit 
nicht luautlvortet werden kann. Erinnert man sich aber der Cabinets-Ordre vom

S. 1017, 1018), so darf wol mit Rechtvorausgesetzt 
werdru, dag der Kirche zu St. Jaeobi und dem Johanniskloster ihre berech
tigte Forderung nicht vorenthalten worden ist. 1 1 e

v r vergütigte also den Ackerbesitzern des Turnei-Feldes die 295 Ma
g-welche Er zur Erweiterung der Festung Stettin einziehen Oes' 
einschließlich der ans der Schweden-Zeit stammenden Glacisfläche, mit der obm 
SfnTeJ?en @unnire suOn ö685'33 Thlr. Die jährlichen Zinsen von diesem 
Kap tal betrage,!, zu 5 Prêt, gerechnet, 284,2665 Thlr. Im Jahre 1740 war 

à der Hauptsache nach, wie- wir aus der Festungs-Baugeschichte wissen, 
vollendet. Bon 1740 bis 1875 sind 135 Jahre verflossen. Für diesen 8eit- 
raum betragen die Zinsen 38.375,9775 Thlr., dazu das Verqütiaunas Kavital 
und man erhalt die Summe von 44.061,3075 Thlr. für die Fläch? derMa.' 
welche im vorigen Jahrhundert vergütigt wurde. Jetzt werden 55 Mq. Festunas- 
îerrmn mehr zum Verkauf gestellt, für welche Fläche niemals eine Entschädigung 
gewahrt worden ist. Abgesehen von dem Stein- und Holzmaterial, welches in 
den Werken und den Gebaüden steckt, und nur von vereidigten Taxatoren ge- 
Nä 5nn' ?vtrb ber Werth dieses Mehr-Terrains nach dem obigen 
Berhaltniß zu berechnen sein, und dann ergibt sich, daß der Kaüfer für den «rund 
und Boden der zum Verkauf gestellten Fläche von 350 Mg. die Summe von 
^r r/6:119 îEstr. zu zahlen hat, d. L: Erstattung des Vergütigunas-Kavital-; nebst den während einer Periode von 135 Jahren ausgelaufenen" Binsen? Sat 
ba« Imperium Germamae restauratum in Bezug auf Stettin das jus armoruni 
aufgegeben, so scheint doch die aus der reinen Vernunft abgeleitete Rechtsidee 
aiizudeuten, daß fein aerariuni publicum für das kaüflich gewordene Festungs- 
Terrain nicht mehr verlangen dürfe, als was der Fiscus ïlegni Prussiae vor 
tebert. ^hren Ätr TßÜ-ßt ()nt Wird doch das Reich sich nicht in die 
Re he der Gotterkinder des Hermes stellen wollen, welches, gleich nach seiner 
Geburt große Gewandheit zeigend, der Venus den Gürtel entfremdete, als sie 
ihn liebkosend auf den Schooß nahm. Möge sein caduceus die für Verkaüser 

^r Käufer wunschenswerthe Aermittelung anbahnen, dann wird ihm als 
be$ Hödels auch das charaktersttische Attribut des Handels — der Beütel

Nicht fehlen! u 1
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II.
Der Stadtgraben und die Stadtmauer. 

Zu S. 583, 584.
Der Stadtkämmerer AmEnde zeigte dem Magistrate unterm> -2. Mm 1 739 

ÜU, daß ihm Tages vorher im Namen des wirkt, geheimen Etats-Mmifters und 
Obervräsidenten von Grumbkow durch einen Kauzleidieuer, und heute abermalv 
durch einen andern Kanzleidiener der Köuigl. Kammer müiidlich aufgegeben wor
den sei,*) sofort einen Auszug einzureichen, aus welchem ersichtlich wie viel 
Büraerhaüser, excl. der Königl. und Rathhaüslichen Bedienten, ingleichen excl. 
der Herren- und Kirchenfreiheit, worüber die Herren Justitiarienl be ondees ur 
struirt seien, in der Stadt und den Vorstüdtell vorhanden seien. Weil die Sache 
keinen Verzug leide, da die vou ihm unverzüglich angefertigte àchweisnng noch 
heüte Vormittag eingereicht werden müsse, so bitte er den HochEdcln Rath hm 
die Designation, nach deren Approbation, sogleich zuruck zu geben. Diev g^chah, 
und dem Befehle Sr. Excellenz v. Grumbkow" konnte der Kammerer uachkom- 
men.'' Vorher hatte er indessen auf Anordnung E, E. Raths Abschrift der De
signation zu deu Acten behalten. 8hr zufolge enthielten.

Die Stadt: 
Im Heil. Geist Viertel 

- Passower Viertel . 
- Mühlen-Viertel 
. Keßin Viertel . .

Die Vorst à
149
245
195

die:
. 191
. 50
. 26
•
. 277

Auf den Lastadieu**) 
. der Oberwiek 
- der Niederwiek . 
- dem Turneifelde._i89 ; 

' 778 \i Zusammen
 -- 1055 ganze, halbe und Biertelhaüser 

im Jurisdictions-Bezirk des Raths 
mit Einschluß aller Colonisten-, Eximirten- und Militairbedienten-Hauier.

Was für eine Bedeütung hatte diese von dem Ober-Präsidenten v. Grnmb- 
kow eingeforderte Nachweisung'? Die Kanzleidiener hatten es dein Kammerer 
AmEnde nicht gesagt. Muthmaßlich weil sie es nicht wußten. Der Magistrat 
sollte es bald erfahren, durch ein Rescript vom 2. Juni 1739, auv ^auenburg 
erlassen, woselbst sowie in Bülow der Oberpräsident bekanntlich Anüshauptmami 
war. Ohne die sonst gewöhnlich- Eingangssorinel: „Wir Philipp Otto von 
Grumbckow, S. K. M. in Preüßen rc. rc., Schloßgesessener auf rc. rc., u. s. w., u. f. w. 
hatte das Rescript den folgenden Wortlaut: — .

„Ed haben S°. Königl. Mast. U. A. H.'«) M,r eröffnet, wie -sHoch- 
d-roselben zum allergnädigsten G-salle,. reichen würde, die Burger der Stad w.e 
anch die Eximirten dahin zn disponiern, daß cm >eder derselben r'U'Sr Ordsnlien 
thun möchte, dainit die Füllung des Grabens zu Stettin detto ehender gefalle 
Mm möchte. Wie nun sämbtliche Räthe dazu nach Proportion beytragen ich 
auch selber mich nicht eximiret habe, so zweifle Nicht, es werde L. M"ü> rai 
ui Stettin, sowie das Stadtgericht, ihre anliegende Répartition und die einen 
jeden darin ungeschriebene wenige Fuhren sich gefallen lassen, und da man sur

Zusammen . . . 
Überhaupt im- Jahre 1739

*) Auf die eigenthümliche Form der Ertheüung von Befehlen rc. auf mündlichem .1 ifle 
durch Kanzleidiener ist schon einige Mal merksam zu machen Gelegenheit gewesen.

** ) Lastadie in der Mehrzahl — Große Lastadre und Schiffbauer Lastadie.
** *) U. A. H. Unser allergnädigster Herr.
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gut gefunden statt der Fuhren in natura nur 1 Groschen pro Fuhre zu erheben, 
die betragende Kleinigkeit an den Herrn Kriegsrath Liebeherr, wenn es colligiret, 
abzulieferu. Wie denn auch Magistratus dafür sorgen wird, daß die der Bür
gerschaft angeschriebene Fuhren gleichfalß beygebracht und an Hrn. rc. Liebeherr 
bezahlet werden".

Die déni Rescript beigefügte „Spécification von denen Erdfuhren zur 
Fülluug des Grabens am Berliner Thor", bestimmte, daß jedes der oben 
nachgewiesenen 1055 Bürgerhaüser 8 Fuhren stellen sollte; mithin alle zu
sammen ........................................ 8440 Fuhren

Sämmtliche städtische „Bediente" d. h.: Beamte, nämlich die 
Rathhaüslichen, die des Stadtgerichts, der Service-Kasse und des 
St. Johannisklosters waren veranlagt, die Person mit 10—30 
Fuhren, im Ganzen mit 445

Demnach überhaupt . . . 8885 Fuhren
Es handelte sich also, da jede Fuhre mit 1 Gr. vergütigt werden sollte, 

bei der Bürgerschaft um ein Oeldvbject von 351 Thlr. 16 gr., bei den städ
tischen Beamten um 18 Thlr. 13 Gr., zusammen 370 Thlr. 5 Gr., eine directe 
Real-, bezw. Personal-Steüer. Der Magistrat ließ das Rescript des Ober- 
Präsidenten, nebst der Répartition, mittelst Decrets vom 9. Juni 1739, der 
Bürgerschaft zu Seglerhause funb machen, worauf das, vom Dom. Naut. secre- 
tario F. V. Müller unterm 15. Juni 1739 ausgefertigte, Desiderium Merca- 
torum erfolgte, laut dessen „Altermänner E. E. Kaufmanns-, Gewandschnitts- und 
Segler-Hauses, ihre Meyuung dahin abgegeben haben, daß man sich dieser Klei
nigkeit halber nicht sperren möchte. Mercatores sind zwar damit einig gewesen, 
weil es sich nicht der Mühe lohne, viel Wesens davon zu machen; da aber seit 
kurzer Zeit sich verschiedene, dem Ansehen nach kleine Ausgaben gefunden hätten, 
woraus durch Länge der Zeit große werden könnten, Mercatores aber bey diesen 
schlechten Zeiten nicht im Stande wären, viele dergleichen Ausgaben über sich 
ergehen zu laßen, so wollen die Herren Altermänner ersuchet haben, bey dieser 
Gelegenheit vorzubeügen, daß sie pro futuro davon befreyet bleiben möchten. 
Womit auch die sämtliche Gewerke einstimmig gewesen".

Aus der von dem Ober-Präsidenten mitgetheilten Spécification entnehmen 
wir nachstehenden

Personal- Bestand der städtischen Beamten, 1739.
Die Rathhaüslichen Bedienten.

Landrath und dirigirender Bürgermeister Hübner; — Bürgermeister: Liebeherr und Kist- 
macher; — Si)ndicus: Bliudow; — Kämmerer: Neümann; — Senatoren: Zastrow*),  Lüb 
beke, Willich, Matthias, Mane, Oesler, Masch, Daberckow, Kornmesser, Zillmer und Voigt; — 
Kämmerei-Controleur, Kümmerer AmEnde; — Ober-Secretarius Peper, die Secretarien Mat 

thee uud Bartels. (Die Senatoren sind offenbar nach ihrem Dienstalter aufgeführt.) 
Stadtgericht.

*) Derselbe, welcher die Jakobikirche zum Uuiversal Erbe» seines Vermögens einsetzte.

Scabini (Schöffen): Knopff und Jetze; — Secretarius: Schmalvogel. 
Service-Kasse.

Ober Billettier: Buch; — Billettierer: Leisering und Hoge. 
Johanniskloster.

Kloster-Schreiber: Ahljager; — Waisenschreiber: Liepmann.
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Der Landrath und jeder der beiden Bürgermeister war mit 30 Fuhren, jeder der 13 
übrige» Rathsherrn mit 20, und jeder der 4 Magistrats-Subaltern war mit 10 Fuhren veran
lagt. Die Schössen des Stadtgerichts und der Ober-Billeteur von der Servicekasse mußte 10, 
und jeder der Billetiers, der Klosterschreiber und der Stadtgerichts-Secretair mußte 5 Fuhren 
übernehmen.

Die Einziehung der Groschen-Sammlung für die Schuttfuhren von den 
städtischen Beamten hatte weiter keine Schwierigkeit. Der Betrag von 18 Thlr. 
13 Gr. wurde nach - dem Magistrats-Dekret vom 24. Juli an den Kriegsrath 
Liebeherr abgeführt, der darüber mit 10. August 1739 Namens der Pommersch en 
Ober-Steüerkasse — Rendant Luckwald — quittirte. Inzwischen hatte Camera 
Regia am 15. Juli 1739 eine Verfügung an den Magistrat erlassen, worin dem
selben aufgegeben ward, den Betrag der „Kleinigkeit der Groschen-Collecte höch
stens in 8 Tagen einzusenden", indem sie hinzufügte: „Übrigens leben wir in 
der Hoffnung, ihr werdet die 370 Thlr. 5. Gr nach Proportion des Vermögens 
und der Nahrung derer sümbtlichen Einwohner eolligiret haben, indem in der eüch 
eommunieirten Spécification ratione derer Haüser, desfalß expresse die Worthe ge- 
setzet: — eines ins andere gerechnet; — und wollen daherv nicht glauben, daß, 
wie verlauten will, von eüch auf jedes Hauß 8 Gr. repartirez indehm ja begreif
lich, daß ein armer Einwohner eines kleinen Haüßchens nicht soviel geben kann, 
als einer derer reichsten Kaufleüthen; ihr habt eüch dahero dieserhalb in 2 Tagen 
zu erklähren.

Von dem „Verlauten wollen" der vorstehenden Kammer-Verfügung 
findet sich in den Arten keine Spur, im Gegentheil enthalten sie den Nachweis, 
daß —

Die 1-055 Wohnhaüser in der Stadt und den Vorstädten aus 
189 ganzen, 44 Dreiviertel-, 428 halben und 394 Viertel-Haüsern bezw. 
Buden, bestanden

und als Princip angenommen war, die Eigenthünter derselben nach ihrem Ein
kommen zu den Schuttfuhren-Geldern heranzuziehen, so zwar, daß die Bemittelten 
nach der Progression von 12, 16, 20 bis 24 Gr., die der mittlern Stünde, deren 
Nahrung eine geringere war, mit 6 bis 8 Gr. und diejenigen, „so sonderlich 
nicht viel verdienen können mit 2 bis 4 Gr. zu veranlagen seien, während die- 
jenigen-Buden-Eigner, „so gar keine Nahrung treiben und notorie sehr schlecht 
conditionirt sind, ganz verschont bleiben sollten." Als Fundament für die Ver
anlagung galt die Service-Rolle.

Der Magistrat erstattete hierüber der Camera Regia am 29. Juli 1759 Be
richt ab, und überreichte zugleich eine Liste derjenigen Haus-Eigenthümer, die nicht 
zu seiner Jurisdiction gehörten. Es waren 24 Eigenthümer, die zur Klasse der 
Eximirten gehörten und vom Magistrate im Ganzen mit 11 Thlr 2 Gr. und 45 
Eolonisten welche mit einem Beitrage von 15 Thlr. 10 Gr. veranlagt waren. 
Die Eolonisten führen in der Liste zumeist französische Namen. Sie gehörten 
mithin zu den Réfugiés, die nach Aufhebung des Edicts von Nantes ihr Vater
land verlassen und in den Brandenburgischen Landen ein Asyl gefunden, nunmehr 
aber auch unterm Schutze Friedrich Wilhekm I. sich in Pommern, namentlich in 
Stettin und Stargard, mit Erwerbung von Grundeigenthum, niedergelassen hat
ten. Die Liste der Eolonisten enthielt aber auch deütsche Namen, den Pfälzern 
angehörend, die ihr sonnenreiches Heimathland am Rhein uteiden mußten, als 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. ' 132 
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unter dem Kurfürsten Johann Wilhelm, dem zweiten katholischen Kurfürsten von 
der Pfalz aus dem Hause Neuburg, nach dem Rijswlker Fneden, 1697, die 
Reliaivnsplackereien ihren Anfang nahmen, und das römische Pfaffengezücht es bet 
dem'Nachfolger, dem Kurfürsten Carl Philipp, des vorigen Bruder, feit 1 < 16 
es so weit trieb, daß den Reformirten in Heidelberg ihre Hauptkirche ant Gewalt 
genommen wurde, wogegen König Friedrich Wilhelm I. mit. gewohnter Energie 
kräftig einschritt, und Seine Glaubcusgeuosseu zu Sich ui Seme Lande entlud. ) 
Unter den Colonisten war auch einer von den drei Brüdern Dübendorf, von 
denen schon an einer andern Stelle dieser Stettinschen Geschichten die Rede ge- 
qewesen ist**),  mit einem Hause angesessen; er war Eigner der Bude Nr. ON im 
Keßin-Viertel, und hatte 12 Gr. zu zahlen. Bon den Kirchen ist auch die 
Petrikirche mit 8 Gr. zu den Schuttfuhren veranlagt, wegen eines [4 Hauses, 
welches die Kirche im Keßin-Viertel unter der 9tr. 633 besaß, und die 
Jacobikirche mit 6 Gr. wegen der ihr gehörigen Bude Nr. ul ui demselben 

Viertel.Mit Einziehung der direeten Steüer qu. ging es indessen nicht so glatt ab, 
als sich der Ober-Prüsident v. Grumbkow wol gedacht haben mochte. Gegen 
Ende des Monats August waren erst 200 Thaler gesammelt, die am 25. des 
gedachten Monats an den Kriegsrath Liebeherr zur Ober-Steüerkasse emgezahlt 
wurden. Vier Wvcheii später zeigte der Senator Kornmesser, welcher als Dirigent 
des Quartieramts mit der Einziehung beauftragt war, an, daß es damit sehr 
langsam gehe, „ungeachtet die Polizeidiener versichern, daß es an fleißigen an- 
nehmen ihrer Seits nicht liege; er frage deshalb an, ob nicht contra morosos 
executive zu verfahren fei." Und der Rath decretlrte am 22. September 1739: 
Fiat executio praevia admonitione von 8 Tagen." Und dem Decret wurde 
Folge gegeben. Da kam es denn vor, daß, als die Polizeidiener beim Meister 
Hans Gilse, auf der Oberwiek Nr. 993, dessen Quote einziehen wollten, und ihn 
nicht zu Hause trafen, sie die Frau Meisterin um Entrichtung des auf das Haus 
fallenden Beitrags von 2 Gr. ersuchten, diese aber verweigerte die Zahlung, wo- 
raiif die Polizeidiener, ihrem Auftrage geniäß, eilte zinnerne Schale m Beschlag 
nahmen. Das verstand die Frau Meisterin aber sehr übel: „Ihr Schinder und 
Racker Knechte", schrie sie die Männer der Obrigkeit wüthend an, „euch soll der 
Donner und das Wetter rühren, wo ihr was nehmet."

Am 22. Oktober fehlten an der auf Höhe von 351 Thlr. 16 Gr. fest
gesetzten Steüer zur Deckung der Kosten der Ausfüllung des Stadtgrabens am 
Berliner Thor noch 57 Thlr. 6 Gr., die aller Verwarnung und Executwns-An- 
drohung ungeachtet bis dahin nicht einzuziehen gewefen waren. Der Magistrat

*) Sei daran erinnert, daß dem Terrorismus des zweiten katholischen Kurfürsten von 
der Pfalz, der seine reformirten Unterthanen glücklich zu machen glaubte, wenn er ste in 
den Schoost der allein verdummenden Kirche zurückführte, der amerikanische Staat 
Penn's Waldland" den Grundstock seiner Bevökerunst zu danken h?6 Andere Pfalzer, die 
nicht den Weg übers Wasser antreten konnten, wurden unter Königin Anna in Irlands süd
westlicher Grafschaft Limmerik angesiedelt. Man nennt sie dort noch Palatmer. ^e ipredjcn 
noch deutsch und zeichnen sich durch Ehrlichkeit, Reinlichkeit und giiten Lanblmu vor ihren 
Nachbarn den Irländern aus. (Miscellen aus der neuesten ausländischen Literatur. 1817. IX. 
350.) - **)  L. B. IL Th. Bd. VIII. 194. 195.
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stattete, indem er die Liste der Restanten einreichte, der Camera Regia Bericht 
ab, mit der alleruntherthänigsten Allfrage: „was mit denen morosis ferner vor- 
genvmmeu werden solle:" Darauf erging am 3. November 1739 folgender Be
scheid. —

„Die Cammer ist von denen Debenten re. persuadiret, daß wenn Magistratus 
solche gebührend requiriret, solche Debenten sich nicht alleine werden unter die 
raüdige Schaffe zählen laßen. Sölten einige derselben aber doch ihr Contingent 
nicht sogleich abgeben; So werden Supplicannteu (Bürgermeister und Rath) sich 
den ihnen anvertrauten Jurisdiction über die Stadt-Einwohner zu nutze zu machen 
haben."

Eine wiederholte Verfügung zur Vollstreckung der Execntion war die un
mittelbare Folge dieses martialischen Bescheids, der nun in den nächsten Monaten 
auch zur Ausführung fam' wobei aber die Executivbeamten insonderheit bei den 
Kleinbürgern unter den Hauseignern fortwährend auf Schwierigkeiten, nach Art 
des angeführten Falls der Meisterin Gilse stießen, was ihnen das Geschäft der Ein
ziehung der Schuttfuhren verleiden mußte. Doch war es es ihrer pflichttreüen 
Thätigkeit gelungen den Betrag der Restanten-Liste am 23. Februar 1740 bis 
auf 19 Thlr. 16 Gr. herabzumindern. Nun aber erließ die Kammer unterm 30. 
April den Befehl an den Magistrat, daß, da derselbe von den zur Füllung des 
Stadtgrabens am Berliner Thor aufznbringenden 370 Thlr. 5 Gr. bis dahin nur 238 
Thlr. 5 Gr. an die Ober-Steüerkasse abgegeben habe, er die noch restirenden 132 Thlr. 
in Zeit voll 8 Tagen einzuzahlen habe, widrigenfalls Execution gegen ihn verfügt werden 
müsse. Es wurde indessen in dem Magistrats-Berichtvvm6.Mail740durchQuittungen 
der Ober-Steüerkasse nachgewiesen, daß all diesem. Tage von der Bürgerschaft nur 
noch 12 Thlr. 20 Gr. rückständig, die Debenten jedoch zum größten Theil ganz 
arme Leüte seien, bei denen durch Mittel der Execution nichts ausgerichtet wer
den könne. Im Laufe des Sommers gelang es dem Senator Kornmesser, 
noch mehrere Rückstände einzuziehen, so daß nach dem von ihmam2l. September 
1740 erstatteten Berichte noch 34 Restanten 8 Thlr. 10 Gr. zu zahlen hatten, 
darunter die Jacobikirche, und drei Unterofficiere vom Bredowschen Regimeut, 
welche eigene Haüser besaßen. Die Provisoren der Kirche lamentirten gewaltig 
wegen der Abgabe von 6 Gr. : „da dieses Haus eiu Aunexum der Kirchen 
und niemals denen oneribus publicis unterworfen gewesen, außer Schvrnsteiu- 
feger-, Nachtwacht- und Brunnengeld, lvelches die Inquilinen bezahlen müssen"; 
allein es wurde ihuen von Patronatswegen unterm 27. September 1740 begreif
lich gemacht, daß das fragt. Haus, bevor es in den Besitz der Jaeobikirche ge
langt, stets eine Bürger- und catastrirte Stelle gewesen sei, weshalb die Herren 
Provisoren wegen dieser Kleinigkeit sich nicht länger — sperren mögten, „umb 
so mehr, da man sonst nicht weiß, wie iimn das Residuum aufbringen soll, in
dem die Répartition so knapp gemachet, daß nicht ein Gr. überschießet, und auch 
nicht möglich seyn wird, den abgang über die andern Bürgerhaüser zu repartiren, 
weil die meisten schon bezahlet." Von der Petripaulskirche, welche, lote oben be
merkt, anch wegen eines ihr gehörigen Hauses zur Schuttfuhren-Steüer herange
zogen worden war, ging keine Reklamation ein. Was nun aber die drei Unter
offiziere betrifft, so weigerten sich dieselben entschieden, die auf ihre Haüser ge
letzte Steüer vou 4, 4 und 8 Gr. zu entrichteu, weshalb am 12. November 1740 

132* 
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an den Gereral-Major von Bredow geschrieben und derselbe ersucht wurde, die 
Debitoren zur Zahlung anzuhalten. Ob der General auf diese Requisition Rück
sicht genommen habe, geht aus den Acten nicht hervor. Die drei Uiiterofftcteie 
stehen aber nach wie vor in einer spätem Restanten-Liste, 23 Debenten nut 
mit 5 Thlr. 20 Gr. enthaltend. Da heißt es denn von einem und dem andern: 
Bei demselben ist nichts zu erhalten, weil er concursum creditorum excitirct;" oder 

bei demselben ist nichts zu exequiren, weil er nicht das liebe Brod hat;" „weil 
er ganz arm" re, Auch kommt die Bemerkung vor: „Das Haus stehet, weck er 
(der Eigner) heimlich davon gezogen, verschlossen;" und: „Das Haus ist abge
brochen, mit) der Eigenthümer nicht auszustnden, weil er zur ^ce fühlt. Unter 
so bewandten Umständen trug Magistrat auf Niederschlagung der restirenden in
exigiblen Graben-Gelder an, worauf der Camera Regia Bescheid also lautete: 
_/ Das von denen unter des Magistrats Jurisdiction stehenden, waiin die 
Debenten Armuth halber, das Geld nicht zu zahlen vermögend seien, solches 
aus der Cämmerey bezahlet, und wann die stücke verkauffet werden, in abgang 
gebracht werden müssen. Signatum Stettin den 2. Jannarh 174]." Weil der 
Magistrat mit der Einzahlung des Restes zögerte, so machte Camera Regia mit 
der angedrohten Execution Ernst. Sie requirirte zu dem Ende die SlöuigL Regie
rung, welche unterm 31. Januar 1741 an den Regierungs-Executor Schwank den, 
von dem Kanzler und Ober Präsidenten von Gruinbkow und dem Regreruugs- 
rath F. v. Dreger*)  unterzeichneten Beseht erließ, „die restireudeu Grabe-Fuhr- 
Gelder vom Magistrat binnen 3 Tagen executive beyzutreibeu." Am 14. Februar 
1741 zahlte denu auch endlich der Senator Kornmesser den aus der Kämmerei- 
kasse entuommenen Rest an die Ober-Steüerkasse ein.

*) Friedrich von Dreger, Herausgeber des berühmten „Codex diplomaticus.“ Oder Uhr- 
kunden so die Pvmmersch-Rügianisch- und Camminsche, auch andere benachbarter Lande an- 
gehen/ Aus lauter Originalien oder doch archivischeu Abschrifteu in Chronologischer Ordnung 
zusammenqetragen und mit einigen Anmerkungen erläutert. Tom. 1 bis Anno 1269 incl. Stettin, 
gedruckt, bei Johann Friedrich ' Spiegeln, Königl. Regierungs- und Gymnasii-Buchdrucker. Anno 
174H. Das Werk ist dem Königl. Prinzen Friedrich Wilhelm, Markgrafen zu Brandeuburg- 
Schwedt gewidmet. Die Dedication aus Schwedt den 30. Juli 1748 datirt.

So war also die Stettiner Bürgerschaft einschließlich der zu ihr nicht ge
hörigen Eximirten, wenige an der Zahl, genöthigt gewesen, in ihren Säckel zu 
greifen, um die Mittel zur Deckung der Kosten herbeizuschaffen, tue das Zuwerfen 
des Stadtgrabens verursachte, den ihre Altvordern vor Jahrhunderten ausge
graben hatten, mit nicht geringer Kraftanstrengung, welche voii der bedeüteudeu 
Tiefe des Grabens in Anspruch genommen worden war. Aber' mit dieser 
Groschen-Collecte war es noch lange nicht abgethan; es kam noch ein Zusatz, wie 
folgendes Rescript beweiset: —

Von Gottes Gnaden Friederich Wilhelm König in Preüßen rc. Unsern gnädigen 
Gruß zuvor, Veste rc. Wir communiciren eüch hierbei) die von hiesiger Service- 
Commission unterm 4. January ca. uns übergebene Liquidation wegen der deneii 
Gastwirthen zu vergütigende Quartier-Gelder vor die bei ihneu einquartirt ge
wesene Bauern, so ' im verwichenen Jahre mit Pferde und Wagen zu Füllung 
des Grabens hierher kommen müssen. Da nun denen Gastwirthen nicht anzumuthen, 
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alleine ein Onus vor die gantze Stadt zu tragen; So befehlen wir eüch hiermit, 
die denen Gastwirthen gebührende Quartier-Gelder so aufs genaueste angesetzet 
mit 203 Thlr. 18 Gr.' 3 Pf. nach obbeygefügter Liquidation gegen Qurttung 
aus der Cänlmerey zu bezahlen, und tvelchergestalt es geschehen binnen 8 Tagen 
ad acta zu berichten. Signatum Stettin des 18. Marty 1740.

Königl. Ponunersche Krieges und Dvmainen-Cammer.
C. v. Hille. Sprenger.

An
den Magistrat zu Stettin.

Also Dienstbauern aus deu Amtsdörfern waren es gewesen, die zuGespann- 
und Handdienstverrichtungen aufgeboten worden, um deu alten, üur der Stadtmauer 
herziehenden tiefen Stadtgraben zuzuwerfen und mit dem Fuß der Mauer in 
gleichem Niveau einzuebnen. Woher das Material dazu genommen, ist nirgends 
gesagt. Muthmaßlich war es die Erde, welche die neu angelegten^estungsgräbeu 
des Forts Wilhelm darboten in Verbindung mit Zufuhren von Schutt und Un- 
rath aus der Stadt, der hier abgelagert ward, wozu anscheiueud vorzugsweise^die 
Baueru der Stadteigenthums-Ortfchafteu verwendet wurden. Die voll der Ser
vice-Commission eingereichte Liquidation wies nach, daß die betreffenden Arbeiten 
am 9. Februar 1739 ihren Anfang nahmen und am 12. November desselben Jahres 
geschlossen wurden, mithin 3/4 Jahr gedauert haben, und ferner, daß in diesem 
Zeitraum 3290 Pferde und Mannschaften ent 988 Tagen in der Stadt über
nachtet haben in 24 Ausspannungs-Wirthschaften und bei anderen Bürgern, und 
daß diese pro Pferd und Mann und pro Tag niib Nacht eine Vergütigung von 
3 Pf. erhalten haben. Es liegt auf der Hand, daß in dieser Liquidation nidjt 
alle Dienste, welche die Zuschüttung des Stadtgrabens am Berliner Thor erfor
dert hat, enthalten sind. Denn es läßt sich mit Sicherheit annehmen, daß die 
Bauern ans den der Stadt zunächst gelegener! Ortschaften des Amtes Stettin 
und des Stadteigenthnms Abends nach geschlossener Arbeit in ihre Heimalh zu
rückgekehrt und am andern Tage früh Morgens zur Fortsetzung der Arbeit 
sich wieder gestellt haben. Die Zahl der zur Verwendung gekommenen 
Arbeitskräfte an Hand- und Gespann-Diensten dürfte daher wol beträchtlich ge
wesen sein. ... .

Das Mandat der Kammer erregte beim Magistrat ein nicht geringes Er
staunen. Niemand im Collegio vermochte es einzusehen, wie ein Ansinnen der 
bezeichneten Art an die Kämmerei gerichtet werden könne. Hatten doch die Dtadt- 
eigenthums-Bauern, so oft sie. gefordert worden, die Fuhren zur Füllung des 
Grabens verrichtet, ingleichen die Bürger und Einwohner der Stadt nach Verhält
niß dazu ein gewisses Quantum an Gelde beigetragen, auch die Kämmerei für 
die Stadthaüser, den auf diese repartirten Beitrag bereits abgeführt, damit nicht 
auch sie zu „den raüdigen Schafen" gezählt werde! Überdem war es nicht unbe
kannt geblieben, daß der König zur Ausführung der Graben-Verschüttung eine 
gewisse Summe aus Seiner Extraordinairen-Kasse bewilligt, von welcher die qu. 
Ausgaben bestritten werden konnten, und um so mehr, als dieser Anspruch der 
Camera Regia mit der Stadtkasse gar keinen Berührungspunkt hatte, sondern zur 
Wallzulage- oder Fortificationskasse gehörte, die bei der Accisekasse berechnet 
wurde. In Erwägung, daß die Kämmerei, aller Vorstellungen ungeachtet, bereits 
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mit so vielen außerordentlichen Ausgaben belegt worden, welche die Stadt gar nichts 
angehen, wol aber die Kämmerei in einen Zustand versetzt hatten, daß sie die in 
ihrem Etat fixirten Ausgaben kaum zu bestreiten im Stande war, lehnte der 
Magistrat die ihm zugemuthete Zahlung der qu. Quartiergelder entschieden ab 
und' wandte sich am 2. April 1740 mit einer Beschwerdeschrift nach Hose, worin 
„allerunterthänigst gebeten wurde, die Kämmerei von diesem angemutheten onere 
allergnädigst gänzlich zu befreien."

Unter abschriftlicher Zufertigung dieser Borstellung erließ das General-Direc- 
torinm unterm 18. April an die Pommersche Kammer den Befehl: „fordersamft 
zu berichten, ob von Uns eine Ordre ertheilet sey, daß diese 203 Thlr. 18 Gr. 
3 Pfg. aus der Cämmerey bezahlet werden sollten, zumahl Wir durchaus nicht 
wollen, daß ohne Unsere Ordres hinführo dergleichen Extraordinarien aus deu 
Stadt-Cämmereien bezahlet werden."

Und nachdem der Bericht erstattet war, erging sechs Wochen nach der 
Thronbesteigung Friedrichs II., nachstehendes Reseript: —

Von Gottes Gnaden Friederich König in Preußen re. Unsern re. Nachdem 
Wir ans eurem unterm 30. May c. — (Todestag Friedrich Wilhelm I.) abgestatteten 
Bericht ersehen, wie zwar Unsere specielle Ordre nicht ergangen sey, daß die 203 
Thlr. 18 Gr. 3 Pfg. welche die Gastwirthe zu Stettin wegen Logirung derer 
zur Füllung des Grabens am Berliner Thor gebrauchten Bauern sambt ihrer 
Wagen und Pferden nach der angelegten Liquidation zu fordern haben, aus der 
Stettinschen Stadt Cämmerey bezahlet werden sollen, gleichwohl aber die Füllung 
des Grabens aufs fd) leimigste zur Perfection gebracht und zu solchem Ende aus 
denen Ämbtern, Städten, Creysern, die Unterthanen mit Pferd und Wagen gefor
dert, auch weil sie nicht unter freyen Himmel liegen können, einquartiret werden 
müssen, solche Einquartierung aber den Gast-Wirthen allein nicht zur Last fallen 
lassen, noch weniger diese 203 Thlr. 18 Gr. 3 Pfg. aus denen zu Füllung des 
Grabens am Berliner Thor accordirten 4000 Thlr. welche bey weiten nicht zu
reichen wollen, genommen werden können; So apprvbiren Wir allergnädigst, daß 
die betragende 203 Thlr. 18 Gr. 3 Pf. aus der Stettinscheu Stadt-Cümmerey 
bezahlet und bei derselben zur Ausgabe gebracht werden. Seynd eüch rc.

Gegeben Berlin, den 13. July 1740.
Auf S. K. M. allergnädigsten Special-Befehl, 

v. Happe. v. Boden.
An

die Pommersche Cammer.

Die Kammer befahl nun dem Magistrate den Betrag der Liquidation vom 
4. Januar an die Gastwirthe zu bezahlen und diese Ausgabe in der Kämmerei- 
Rechnung mit diesem Mandate zu belegen. Im Magistrats-Collegium war man 
indessen nicht gewilligt, dem Befehl so ohne Weiteres Folge zu leisten; es wurde 
beschlossen, dagegen zu remonstriren. Dies geschah eint 16. August 1740 durch 
eine neue Vorstellung nach Hose, in welcher außer deu früher angeführten Grün
den des Gesuchs um Befreiung von dieser Ausgabe, noch Gewicht darauf gelegt 
wurde, daß die Stadt zufolge eines rechtskräftigen Erkenntnisses der Marien- 
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Stiftskirche „eine imposante Forderung nebst Zinsen seit dem Jahre 1711 zu 
zahlen, mithin genug mit ihren eigenen Ausgaben zu thun habe." Allein der 
vom 8. September datirte aber erst am 28. September 1740 in Stettin einge
gangene, von den Ministern v. Viereck und v. Happe unterzeichnete Bescheid 
des Gcneral-Directvriums lautete dahin: „daß es bey dem Rescripte vom 
13. Julis a c. lediglich verbleibe und Supplicanten sich dabey zu beruhigen 
haben."

„Soll, fragte Neümann, der administrirende Kümmerer, am 10. Oktober beim 
Magistrate au, die Kämmerei die 203 Thlr. 18 Gr. 3 Pfg. an die Interessenten 
auszahlen? Die Kämmerei wird immer mehr mit schweren extraordinaire» Aus
gaben belästiget, und kann zu ihrer rechtmäßige« liquiden Forderung, so sie 
an den General-Pächter hat, nicht gelangen*)  Dieses wird nicht lange Bestand 
haben."

*) Wegen der vom Könige Friedrich Wilhelm I. angeordneten aber mißglückten 
General Verpachtung der Kämmerei-Ackerwerke vergl. man L. B. IL Thl. Bd. VIII.. 663—673,

„Herren Camerary werden denen Interessenten particularem solutionem 
nach denen Umbstünden der Casse prästiren. Decr. Alten Stettin in Senat. Den 
11. Oktober 1740."

Das ist die Geschichte von der Entstehung des Paradeplatzes 
im Jahre 1739/40, der aber um diese Zeit noch nicht vollständig eingeebnet 
wurde, wie wir sogleich sehen werden.

Sechszehn Jahre später rescribirte die Pommersche Kammer an den Stettiner 
Magistrat wie folgt:

Da Wir die allhier in der Stadt noch offenen Graben mit Sand und Erde 
ausfüllen lassen wollen, und dazu ein vieles eontribuiren wird, wann die nach 
der Stadt ledig fahrende Mist-Bauern ein Fuder Sand oder Erde mit herein 
bringen; So befehlen Wir ettch hierdurch, zuvorderst einige nahe an der Stadt 
belegenen Örter, wo die Erde oder der Sand ohne Schaden weggenommen wer
den könne, in Vorschlag zu bringen und anzuweisen, woselbst die nach der Stadt 
fahrenden Mist-Bauern ein Fuder Erde oder Sand aufladeu können, und wollen 
Wir hiervon Eüren Bericht binnen 4 Tagen ohnfehlbar erwarten.

Signatum Stettin den 13. July 1755.
Königl. Preüß. Krieges- und Domainen-Cammer. 

Wissmann. Margraf. Hamel.
An

den hiesigen Magistrat.
Weil der Magistrat den gesetzten Termin nicht inne hielt, so erging am 

26. Juli ein Exitatorium „sofort nach Empfang desselben und längstens binnen 
3 Tagen den geforderten Bericht abzustatten — bei Vermeidung unangenehmer 
Verordnung." Hierin war der Graben nicht allein am Anklamer, sondern auch am- 
Berliner Thor zur Ausfüllung bezeichnet, mithin war der Paradeplatz im Jahre 
1739 nicht fertig geworden.

Als Stellen, wo Sand und Erde geladen werden konnte, wurde in dem .
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Magistrats-Berichte vom 29. Juli 1755 angegeben: — Pommernsdorf und 
Scheüne, über dem Schweinegrund in dem Hohlwege, wo zwei Wege einander 
treffen und Erde in Menge ansteht, die weggeschafft werden kann, ohne Jemandes 
Privateigenthum zu beeinträchtigen; Krekow kaun ans den dortigen Höhen am 
Hohlwege nach dem Dorfe, und die Bauern aus Wtlßow und Niemitz können in 
bein von der Kupfermühle herkommenden Hohlwege laden. Die Kammer befahl nun 
unterm 31. Juli, der Magistrat habe in den umliegenden Dörfern, welche den Mist aus 
der Stadt holen, bekannt zu machen ihnen die Gegenden anzuweifeu und sie dahin 
zu instruiren, daß derjenige Bauer, so uach der Stadt fährt, um Duug aus der
selben zu holen, gehalten sein solle, ein gutes Fuder Erde oder Saud, allenfalls auch 
au anderen Orten Lehm und Steine, aufzuladen und zur Stadt zu bringen. 
Diejenigen, welche zum Berliner Thor hereinkommen, sollen im dortigen Wall
graben ihre Ladung abwerfen und ebenso diejenigen, welche das Anklamer Thor 
passiren, in dem Graben zu beide« Seiten des Thors. Die Kammer schrieb die 
Beschaffenheit der zum Sandbringeu und Mistholen bestiinmten Fuhrwerke vor 
und benachrichtigte den Magistrat, daß jeder Wagen beim Einfahren von der 
Thorwache ein Zeichen oder einen gedruckten Zettel empfangen werde, welchen der 
Bauer, wenn er mit dem Fuder Mist heraus gelassen werden wolle, an der 
Wache wieder abzuliefern habe, wiedrigenfalls er gewärtigen müsse, mit der Dung- 
fnhre zurück und an den Graben verwiesen zu werden, um sie dort abzuladen. 
Gleichzeitig hatte die Kammer das Erforderliche an den General-Pächter der Aniter 
Stettin und Jasenitz, Amtsrath Kuhrt, zu Köstin, zur Bekanntmachuug an die 
Amtsunterhanen erlassen, welche, soweit die Ortschaften nicht zu fern von der 
Stadt entlegen sind, von daher Mist zu holen pflegten, während die Stadtunter- 
thanen in den Eigenthums-Ortschafteu vom Magistrate in Kenntniß gesetzt wurden.

Nun aber erklärten die Stadtunterthanen, daß sie, wegen der vorgeschriebenen 
Form der Wagen, sich außer Stande sähen, den Befehl der Kammer zur Aus- 
ftihruttg zu bringen, und darum auf das alte Herkommen des Mistholens aus 
der Stadt von jetzt an Verzicht leisten müßten. Diese Erklärung, welche mit 
großer Entschiedenheit ausgesprochen wurde, gab dem Kümmerer, Kriegsrath Pott, 
zu schwer wiegenden Bedenken Anlaß, denen er in einem Bericht vom 11. August 
1755 Ausdruck gab. Bei der Weigerung der Unterthanen im Stadteigenthum 
wird, so aüßerte er, die Bürgerschaft sich genöthigt sehen, den Mist und allen 
Abgang aus den Haüsern zu ihrer nicht genügen Beschwerde für baares Geld weg
bringen zu lassen, oder aber sie schafft denselben heimlich und zumal des Nachts 
ans Bohlwerk um ihn in die Oder zu werfen, da dann die Kämmerei in die 
Lage versetzt wird, das Flußbette durch die Stadt-Schaalen mit schweren Kosten 
reinigen zu lassen, damit der Strom nicht successive verschüttet werde. Ferner 
werde der Uuterthauen-Acker durch das Entbehren des Mistes ausser Stadt 
gewaltig außer Kultur kommen, lediglich zum Schade« der Kämmerei, weil die 
Unterthanen, wenn sie mit Erde oder Sand beladenen Wagen zur Stadt kommen 
sollen, ihre zum Theil ohnehin schon durch die ihnen obliegenden vielen Abfuhren 
im Herrendienst schon ziemlich ausgemergelten Pferde noch mehr ruiniren werden, 
und deshalb sich lieber des Misthvlens begeben wollen. Wobei denn auch mcht 
übersehen werden darf, daß, wenn erst die Stadtgräben ausgefüllt sein würden 
nicht erfindlich ist, wohin die Bürger- und gesaunnte Einwohnerschaft den Schutt,
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Gruß, Müll und sonstigen Abfall aus deu Haüsern und Wohnungen, zu desseu 
Ablagerung bisher die Gräben dienten, geschafft werden soll. „Bey welchen 
Umständen dann, so schließt der Pottsche Bericht, und da zu vermuthen, daß, 
wenn sümbtliche Grabens bis ans Frauenthor voll gefüllet, das Wasser seinen 
gehörigen Ablauff uicht haben und sonderlich der dortige Armen-Keller gar 

.sehr leyden, ja sogar die Cämmerey die von denen Hvfplützen und Gärten 
im Stadtgraben ihr zustehende ansehnliche Récognition verlieren,*)  und 
zum Theil die daherum belegenen Haüser mit verschüttet und deterionret werden 
würden, man Nobil. Senatui anheim stellet, ob nicht, da dieses Alles von nicht 
geringer Wichtigkeit, nicht allein Civibus zu Seglerhause davon Nachricht zu gebe«, 
umb anzuzeigen, ob sie außerdem noch etwas dabey zu erinnern hätten, sondern 
auch demnächst bei der Camera Regia Vorstellung dahin zu thun der Noth
wendigkeit sey, die Verordnung vvm 31. Juli c. wieder aufzuheben uud es bei 
der bisherigen Verfassung zu belassen."

*) Auf diese der Kämmerei zustehende Recognitirn vou Grundstücken, längs des alten 
Stadtgrabens vom Petrikirchhof abwärts bis zur Oder kommen wir weiter zurück.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 133

Der Magistrat schloß sich der Ansicht des Kämmerers an und berichtete an 
die Königl. Kammer, welche ihrer Seits dem Gouvernement der Festung, von 
dem selbstverständlich die Maßregel wegen der Sand- uud Mistfuhren ausge- 
gangen war, Anzeige machte. Dieses, vertreten von dem General-Lieutenant, 
August Wilhelm Herzog von Braunschweig-Lüueburg-Bevern, erließ darauf das 
nachstehende Schreiben: —

Da Eine Königliche Hochlöbl. Krieges- und Domainen-Cammer dem Königl. 
Gouvernement zu communiciren beliebet, was der löbl. Magistrat auf Einer 
Königl. Cammer Mandatum vom 31. July c. unterm 21. August wegeu Füllung 
der allhier in der Stadt noch offenen Grabens angezeiget hat; So communiciret 
dieses in der Anlage, was der bey der Festung befindliche Jngenieur-Capitain 
darauf für ein Sentiment überreichet, und als nach diesem die Bauren feine recht
liche Beschwerde mit Bestände führen können; So verhoffet das Königl. Gonverne- 
nient, es werde der löbl. Magistrat beschieden werden, denen Banren ans der 
Anlage solche Remonstration zn machen, daß die Leüte nberzeüget werden, wie 
ihnen fein Grnnd, sich zu beklagen übrig, es gegenteilig ihren Ungehorsahm 
und Widersetzlichkeit darlegen würde, wenn sie sich den Königl. Cammer Ver- 
anlassnngen wiedersetzten. Stettin den 8. September 1755.

Königl. Preüßsch. Gouvernement.
Der gutachtliche Bericht des Platz Ingenieurs, Hauptmann Honauer, hatte 

folgenden Wortlaut: —
Ew. Hochfürstliche Durchlaucht hat es gnädigst gefallen, mir zu befehlen, 

der Beschwerde wegen, so der hiesige Magistrat wegen Dispensirung der Bauren, 
so den Mist hier aus der Stadt holen, und dagegen wieder von außen Sand 
und Lehm von denen angewiesenen Ortern zu Zufüllung der alteu Stadt-Grabeu 
mitbringen müßen, an die Königl. Krieges- und Domainen-Cammer eingegeben, 
und von derselben dem Königl. Gouvernement communiciret, meine Meynung 
untertänigst eiuzugeben; so finde ich —
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1) Daß der Magistrat besorget, daß die Bauren ihrer Sage nach, wenn sie 
beii Wagen mit Brettern beladen müßen, denen hiesigen Einwohnern zur Last, 
den Mist nicht würden abholen, sondern daß selbige solchen vor Geld würden 
wegbringen laßen müssen; auch daß —

2) Die Cämmerei darunter leyden würde.
Auf das erste habe unterthänigst anzuzeigen, daß ich schwerlich gtaube, daß 

die nächst hier herum liegende Dorffschaften sich des Mistholens hier aus der 
Stadt begeben sotten, indem es ihnen gar zu commode und einträglich, und 
würden sie in Jahresfrist gar leicht ihren eigensinnigen Fehler einsehen und be
reuen, da sie viel voraus haben gegen denen Dörffern, so weit von großen 
Städten entlegen, da ein solches Fuder Mist, das ein Land-Mann von jemand, 
der keinen Acker hat, aber doch Vieh hält, vor 8 und mehr groschen kauftet, was 
die Beschwerniß anlanget, daß sie den Wagen voller Bretter laden müßen, 
und also weniger Mist aufladen könnten, so ist ja wol fast einem jeden bekandt, 
der sich auch nur ein weniges um die Landwirthschaft bekümmert, daß ein solcher 
Wagen drei Bretter und eine Leiter haben muß; wenn nun das eine Brett 
unten wie sonsten lieget, und von denen zwei anderen auf jeder Seite eines ge- 
fetzet wird, forne und hinten aber einen Wifch Stroh oder auch nur ein Stück 
Grufe geleget wird, so kann schon 4 bis 5 Cubic Fuß Erde aufgeladen werden, 
welches auch denen Knechten nicht mehr als */4 Stunde zum auf- und ‘/4 Stunde 
zum abladen wegnehmen wird, da selbige doch wohl die beladenen Wagens in 
denen Straßen bis 3 Stunden stehen laßen, daß auch zuweilen bei Aufziehung 
der Wache, um durchzukommen, solche mit Force weggebracht werden müßen.

Was zweytens anlanget, daß die Cümmerey darunter leyden würde, weiß 
ich eigentlich nicht, weil die Pächter wohl dahin anzuhalten seyn würden, den 
Acker bey ihrem Abzüge in gehörigen guten Stande, so wie sie ihn angetreten, 
wieder zu überliefern. Was aber die Ausführung des Mists sonst anlanget, so 
hat ja ein jeder Eigenthümer den Dünger diesem oder jenem zu geben frey, den 
aber, fo von den Stadt-Pferden auf den Stadt-Hofe gemachet wird, könte solcher 
ohne den geringsten Auffenthalt nach denen Stadt-Acker-Höfen zu bringen erlaubt 
seyn, wie es mit denen Einwohnern, so eigene Äcker auf hiesigen Stadtfelde be
sitzen, eben so zu halten seyn würde, und da, wenn es zum besten und zur Sicher
heit der Stadt und Vestung nöthig, ist es von vielen Jahren her gebraüchlich, 
daß nicht allein die Stadt-Pferde, fondera auch die Bürger-Pferde von der 
Lastadie den Mist an die Örter, wo selbige vor den Einbruch des Wassers zur 
Dämmung nöthig, angefahren werden muß.

Nun ist die Zumachung der alten Stadt-Graben nicht allein eine Zierde 
und große Bequemlichkeit der Stadt, sondern auch eine höchstnöthige Sache, in
dem bereits verschiedene Soldaten und Bürger bey sehr finstere» Nächten darin 
vertrunken, so glaube ich also nicht, daß der Magistrat aus Liebe zur Bürger
schafft, wie denn das Königl. Gonvernement nicht bloß der Garnison, sondern 
auch der Bürgerschafft wegen die Zumachung der alten Stadt-Graben suchet, ver
hindern werde, wo die große Beschwerde der Bauren nur in ihrem Eigensinn 
bestehet, und die Wegholung des Mistes gewiß nicht laßen werden; doch alles 
Ew. Durchlaucht gnädigsten Befehl anheim stellend, verharre rc. rc. Ew. Durch
laucht 2C. rc.

Stettin, den 8, September 1755. Hvnauer,
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Diese Auslassungen des Gouvernements und des Platz-Ingenieurs wurden 
dem Magistrate mittelst Kammer-Verfügung vom 11. September 1755 in Ab
schrift und mit dem Befehle zugefertigr, die Stadteigenthums-Bauern sowol als 
die Bürger*)  mit ihrem ungegründeten Einwendungen in dieser Sache abzuweisen, 
und selbige vielmehr mit Ernst zur Befolgung der diesfalls ergangenen Ver
ordnung anzuhalten. Insbesondere beklagten sich die Bauern in den Stadteigen 
thumsdörfern Pommernsdorf und Schüne, die das Heilige-Geistthor passiren 
mußten und von der Thorwache unter Schimpfen, Schelten und Prügel-An
drohungen nicht in die Stadt gelassen wurden, weil sie ohne Sandfuhren kamen. 
Sie mußten in der That umkehren und ihre Wagen erst mit Sand beladen, den 
sie dann den steilen Berg hinauf bis nach dem Anklamer Thor schaffen mußten, 
wo er zur Ausfüllung des Grabens diente. Eine schwere Arbeit für ihr Zug
vieh. Sie bateu in den protokollarischen Vernehmungen vom 19. und 20. No
vember 1755 aufs Dringendste um Abstellung der getroffenen Maßregel; und 
als diese Bitte, auf den beredten Vortrag des Stadtkämmerers Pott, vom Ma- 
gistrate bei der Kammer befürwortet und von dieser dem Gouvernement über
mittelt worden war, erging von dem Gouverneur folgendes Schreiben: —

*) Beschwerden aus dem Kreise der Bürgerschaft über die getroffene Maßregel sind nicht 
actenmäßig; muthmaßlich waren sie nach gewohnter Weise bei der Flasche Wein und dem 
Kruge Bier laut, und dem mit dem Decernat der Sache beauftragten Rathe bei der Kammer 
bekannt geworden.

**) In dem Schreiben vom 12. December 1755, mit dem die Kammer die Beschwerden 
der Stadteigenthums-Bauern mitgetheilt hatte, war das Ersuchen ausgesprochen: der Herzog 
wolle die Sache so fassen, daß darüber keine Klage bei Hofe geführt werden könne.

Die Protokolle, welche der Kriegsrath Kümmerer Pott unterm 19. und 20. 
Novbr. pr. a. zu Schüne und Pommernsdorf wegen des Sand und Erdmit
bringens zur Füllung des Grabens ausgenommen hat**)  und welche Eine König!. 
Hochlöbl. Eammer mit der Löbk. Magistrats Vorstellung vom 9. Deebr. unterm 
12. ej. dem Königl. Gouvernement zu communiciren belieben wollen, hat solches 
erhalten. Wie wol nun die in gedachten Protocollis angeführten Vergehungen, 
ob und wie weit sie gegründet, sv wenig bekannt als wenig darüber nähere 
Untersuchung zur Bestraffung der Schuldigen angestellt werden möge, da so wenig 
der Tag, als Stunde, da das angezogene geschehen sein soll, benandt worden; 
So ist dennoch dato die ernstliche Ordre wiederholentlich an denen Tvhr-Wachten 
gestellet, daß kein Bauer, wenn er mit einer gantzen Fuhre Korn zur Stadt kvmt, 
gehalten seyn soll, erst wieder heraus zu fahren und Sand herein zubringen, ehe 
er mit Mist heraus gelaßen wird, gleichergestalt sollen die Schildwachten sich 
nicht anmaßen, denen Knechten, wenn sie den Sand bringen, übel zu begegnen, 
zu schimpfen, und mit Schlügen zu bedrohen, oder Trinkgeld abzufvrdern, daher 
den alten Unfug möglichst vorgebeügt seyn wird. Was übrigens die Sand- und 
Erd-Fuhren an sich betrifft, sv ist deren Nutzen und Nothwendigkeit sowohl von 
der Königl. Cammer, als deni Königl. Gouvernement näher eingeschen, als der 
Hr. Cämmerer Pott mit denen Schün- und Ponunernsdorfschen Bauren solches 
zu beurtheilen sich angemaßet hat, deshalb denn auch über solches unerhebliche 
Raisonnement die von Einer Königl. Cammer getroffene Verfügungen nidjt auf*  

133*
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gehoben werden dürften, am allermeisten hat der gedachte Cämmerer Ursache, sich 
der solcherhalb vorhandenen Ordnung zu widersetzen, da, wenn zu billiger Ab
wendung noch mehrer Unglücks-Fälle als dadurch schon geschehen, daß verschiedene 
Persohnen in diesem offenen Graben ertrunken sind, andere Anstalt gemacht 
Werben müßte, solche der Cämmerey am meisten zur Last fallen würde. Das 
König!. Gouvernement überläßet der Königl. Cammer ob selbige denen Be- 
günstigungen des unruhigen Cämmerers, und daß er sich unterstehen möge, dem 
Königl. Gouvernement anzudichten, es hätte solches diese Füllung bloß zum 
Besteu und Vortheile des Fortifieativns-Zimmermeister Knobel so ins Werk ge
richtet, damit solcher einen Bau-Platz zum Verbinden haben möchte, endliches 
Ziel setzen, und seine elende Art zu denken und zu urtheilen mit Nachdruck 
verweisen wolle.

Stettin, den 6. Januarij 1756.
Königl. Preüßisches Gouvernement.

An Wilhelm Hz. v. Br.-L.-Bevern.
die Königl. Preüßsch. Pommersche Krieges- und Domainen Cammer.

Die Kammer fertigte eine Abschrift dieses Schreibens dem Magistrate zll 
seiner „Nachricht und Achtung" zu, ohne dem Verlangen des Herzogs, dem 
Kämmerer Pott wegen dessen „elender Denkungsart einen nachdrücklichen Ver
weis zu ertheilen", Ausdruck zu geben. Die Arbeiten des Graben-Zuwerfens 
nahmen, trotz dieses Zwischenfalls, ihren Fortgang anscheinend das ganze Früh
jahr und den Sommer über. Inzwischen war die Garnison ausgerückt, mit ihr 
ber Herzog von Br.-Bevern an der Spitze aller Pommerschen Regimenter die 
unter dem Commando des Herzogs bei Lowositz, am 1. October 1756, mit zum 
linken Flügel des Preüßischen Heeres gehörten. An Stelle des Herzogs hatte der 
König den General-Major v. Caldern (?) **)  intermistisch mit dem Gouvernement 
von Stettin betraut. Da ereignete es sich, daß am 3. Septbr. 1756 ein 
Musquetier vom Garnison-Regiment in ein, am Berliner Thvr-Graben befindliches, 
großes Loch gefallen und darin ertrunken war. Der Platzmajor v. Witzleben 
verlangte in Folge dessen vom Magistrate, daß derselbe sofort Anstalt fresse, 
das Loch zudämmen zu lassen. Kümmerer Pott gab auf dieses Verlangen das

**) Name undeutlich.

bemerkenswerthe Votum ab: — „daß die Zufüllung der Graben vorlängs des
„Festuugswalles, mithin auch des Loches qu., welches einen Theil des vormaligen
„Grabens ausmacht, sowenig der Kämmerei zur Last fallen kann, noch in deren
„Macht steht, in Betracht eines Theils, wie besagen, das durch Ausfüllung 
„der Graben entstehende Terrain nicht der Stadt zum Nutzen und 
„Gebrauch kommen, sondern lediglich zum Behuf des Gouvernements 
„verbleiben soll, in dessen Absicht auch von demselben alle bisherigen An- 
„stalten zum Ausfüllen der Graben allein gemachet und dispvniret, auch noch 
„nie prädentiret worden, daß solches auf Kosten der Kämmerei geschehen solle, 
„andern Theils hingegen, wenn das Loch qu. mit Faschinen ausgefüllt werden 
„sollte, wie der Platzmajor v. Witzleben verlangt hatte, mehr als 100 Schock 
„Faschinen erforderlich sein würden, ohne die unglaubliche Menge Erde und 
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„Steine, die zur Niederdrückung der Faschinen nöthig sein dürften, ohne die 
„anderen Kosten, so doch angewendet werden müßten; zu welchem Allen die 
„Kämmerei zumal bei jetzigen trostlosen Zeiten itnb schlechten Umständen der 
„Stadt-Unterthanen, und der denselben vielmehr zu reichenden Hülfe, etwas aufzu- 
„bringen und zu verwenden nicht im Stande ist." Damit aber Unglücksfälle, 
wie das vorgekommene Ertrinken jenes Soldaten, für die Zukunft möglichst 
verhütet werde, schlug der Kämmerer vor, eine Bewehrung von Flottlatten um 
den alten Stadtgraben, auf 280 Fuß im Umfange errichten zu lassen. Er hatte 
die Kosten einer derartigen Bewehrung durch deu Raths-Zimmermeister Kümmer- 
ling zu 8 Thlr. 6 gr. veranschlagen zu lassen die von der Fortifieationskasse zll 
tragen sein würden. Der Magistrat schloß sich dem Voto des Kümmerers an, 
und schrieb dieserhalb am 10. Septbr. 1756 an das Gouvernement. Welchen 
Erfolg der Magistrats-Antrag gehabt verschweigen die Acten die erst zwei Jahren 
später, nachdem der Herzog von Br.-Bevern, vom Könige aus dem Feldlager 
entlassen, in sein Gouvernement zurückgekehrt ist, auf die Zuschüttuug des alten 
Stadtgrabens wieder zufprechen kommen.

Das Gouvernement läßt nämlich am 4. August 1758 dem Magistrate durch 
eine Ordonnanz mündlich anzeigen, daß der Graben beim Berliner Thor 
nunmehr zngeworfen sei; die Folge davon aber sei, daß das Wasser in der 
zurückgebliebenen Rinne übertrete und nach der Breiten Straße ablaufe*)  mithin 
liege die Nothwendigkeit der Anlage eines Kanals vor, vermöge dessen das 
Wasser in der Richtung nach der Windmühle abgeleitet werde**).  Der Stadt- 
inallermeister Drews hat die Kosten eines derartigen Kanals zu Thlr. 33. 14 gr. 
veranschlagt, was der Platz-Ingenieur Hauptmauu Hvnauer, als richtig anerkennt. 
Der Kämmerer Pott ist aber auch bei dieser Anforderung des Gouvernements 
der Meinung, „wie er nicht abzusehen vermöge, aus welchem Fuudameut die 
Anfertigung dieses Kanals der Kämmerei angemuthet werden könne, da der 
Platz qu. dieselbe nichts angehe noch zu Nutze kommen soll, und es das An
sehn hat, das solcher Platz hauptsächlich denjenigen zu nutze kommt, die ihr Bauholz 
daselbst liegen haben und hinbringen". In dieser Aüßerung des Kümmerers Pott 
vom 8. August 1758 liegt gewissermaßen eine abermalige Verzichtleistung der Stadt 
auf das Eigenthumsrecht au dem Platze, der seitdem Paradeplatz genannt worden ist. 
Magistrat dekretirte am 8. August: „Vor der Hand ad acta ; und wenn diese 
Sache weiter urgirt werden sollte, ist solche beim Gouvernement in geziemenden 
terminis zu deeliniren". Die Sache wurde aber bald darauf weiter urgirt, 
was dem Magistrate Veranlassung gab, beim Gouverneur, Herzog v. Br.-L.-Bevern 
unterm 18. August 1758 dahin vorstellig zu werden, daß, weil das Königl. 
Gouvernement sich das Befitzrecht mtf diesen Platz anmaße, die Kämmerei, 
ohne Approbation des Hofes, um so weniger mit diesem neüen Onere (der Kanal- 
Anlage) belegt werden könne, als der Billigkeit nach, derjenige so das commodum 
hat, auch das incommodum tragen müsse. Er bitte daher, die Kosten aus der 
Fortifieationskasse zahlen zu lassen. Der Herzog antwortete aber noch an dem

*) Eine Randglosse sagt: non est vera!
**) Die Holländische Windmühle ist gemeint, welche noch mancher der älteren Zeitgenossen 

gekannt hat, s. oben S. 236.
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selben Tage: „Es sei jetzt nicht die Zeit, dergleichen questiones über das 
Eigenthumsrecht, wie über das commodum und incommodum, rege- und auszumachen 
daher hat Magistrat den Kanal ohne Aufenthalt anfertigen zu lassen; und 
kann hiernechst, wenn die Zeiten wieder ruhiger, die Contradiction erörtert werden, 
da alsdann, wenn der Magistrat dazu erweislich nicht verbunden, ratione 
der Kosten Ersetzung geschehen kann." Einen Umstand, den der Magistrat in 
seiner Vorstellung hervorgehoben, nämlich, daß der Platz von dem Fvrtifications- 
Zimmermeister Knobel, unter dem Vorwande, der Platz gehöre zur Fortifica
tion, mit Holz belegt worden, überging der Herzog mit Stillschweigen. Der 
Magistrat ordnete nunmehr den Bau des Kauals an, die Erstattung der Kosten 
nach hergestellten Frieden sich vorbehaltend.

Kehren wir zum Jahre 1756 zurück! Am 27. März zeigte der Schloß- 
Juspector Christofs der Kammer zu Protokoll an, wie er gesehen, daß die 
Stadtmauer hinterm Schlosse vou der Kirche an durch verschiedene Leüte 
abgebrochen werde, und er durch Nachfrage bei deuselben iu Erfahrung ge
bracht habe, daß damit bis zum Frauenthore fortgefahren werden solle. 
Er habe sich auch bei den Arbeitern erkundigt, wer die Abbrechung der Mauer 
anbefohlen, worauf ihm zur Antwort geworden: Es geschehe auf Befehl des 
Platz-Ingenieurs, Hauptmanns Honauer, im Namen des Gouvernements. „Com
parent wolle also solches zu seiner Déchargé angezeigt haben". Camera Regia 
theilte diese Anzeige dem Königl. Gouvernenient unterm 30. März 1756 mit 
und ersuchte dasselbe, „ihr von der Beschaffenheit der Sachen beliebige Nachricht 
zu gebeu, da sonst die Mauer hinter dem Schloß nicht wol werde weggebrochen 
werden können, weil sie zur Bewehrung des hintersten Hvfplatzes am Schlosse mit 
nöthig sei". Die Antwort lautete so: —

Die von Einer Königl. Hochlöblichen Krieges und Domainen Cammer 
unterm 30. Martij beliebig comunicirte Anzeige des Schloß Jnspectors Christofs 
vom 27. ejusdem wegen Abbrechung der Mauer hinter dem Schloße, ist heüte 
an das Königl. Gouvernement abgegeben worden, da aber dieses daraus ersehen, 
daß der Schloß Inspecter sothane Anzeige ohne Specialia dabey zu gedenken 
und lediglich zu seiner Déchargé thun wollen: so wird derselbe sich wohl be
ruhigen können, wenn ihm hieraus so viel bedeütet werden möchte, daß Wall 
und Mauer uicht zum Schloß, sondern zur Defension der Stadt ge
hören und von dieser, er in keine Wege sich zu chargireu nöthig habe, folglich ihme 
über der Abbrechung auch nichts à charge fallen könne. Jedoch wird das Königl. 
Gouvernement aus Freüudschaft und Achtung gegen die Königl. Cammer sich 
gegen Selbige auf ferneres verlangen mit plaisir näher appliciren, wozu die 
abgebrochenen Steine eigentlich bestimmt werden.

Stettin, den 1. April 1756.
Königl. Preüßsch. Gouvernement.

An Wilhelm Hz. z. Br. L. Bevern*).
die Königl. Preüßsch. Pommersche Krieges und Domainen Cammer.

*) Ein Jahr später, am 21. April 1757 erstürmte der Herzog an der Spitze von 16000 
Mann ein österreichisches Lager bei Reichenberg in Böhmen, in welchem 20.000 Mann unter 
Königseck standen.
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Die Kammer eröffnete hierauf dem Gouvernement durch Anfchreiben vom 
3. April 1756, wie es wol selber finden werde, daß das Schloß hinterwärts 
nach dem eilten Stadtgraben nicht ganz offen bleiben könne, daher es höchst nöthig 
fei, daß die Maner wenn anch nicht in ihrer bisherigen, doch in einer Hohe von 
5 bis 6 Fnß stehen bleibe, zumal anch das Spritzenhaus nothwendig confervirt 
werden müsse.

Daranf Vorstellung des Magistrats an die Camera Regia vom 7. April 
1756, also lautend: — „E. K. M. müssen wir allernnterthänigst anzeigen, wie 
wir in Erfahrung gekommen, daß das Königl. Gouvernement die Stadtmauer 
beym Schlosse abbrecheu lassen. Wenn nun diese Stadtm an er ans der Stadt 
Kosten gebanet worden, allein wegen derer Abbrechnng an nns nichts gelanget 
ist; so haben wir allernnterthänigst anfragen wollen,' ob an E. K. M. hoch- 
preißliche Krieges und Domaninen Cammer solcherwegen etwas gelanget ist, 
damit wir wißen mögen, welchergestalt wir uns hierunter zu verhalten haben". 
— Und es besagt die Kammer-Resolution vom 10. April 1756: „Da die Mauer 
vom Anklamer bis zum Berliner Thor vor einigen Jahren abgebrochen 
worden, nnd Referenten wißend fein wird, wie es damahlen gehalten, nnd was 
von den Königl. Gonvernement vor Gerechtsahme dazu, damahlen be
hauptet worden, alhier bey der Kammer davon aber nichts bekandt, so haben 
Referenten (Bügermeifter und Rath zu Alten Stettin) sich dieserhalb anch anjetzo 
selbst bey dem Königl. Gonvernement zu melden, nnd deßelben Antwordt sowohl, 
als was ehedem bey Abbrechnng der erwehnten Mauer vorgekommen der Kammer 
mit deme Bericht bekandt zn machen".

Auf der Rückseite der Resolution steht: Es sind Acta nachzusehen, wie es damahlen 
gehalten worden. Decr. Alten Stettin in Sen. den 13. April 1756. Damit schließen 
die Verhandlungen. Es erhellet nicht ob die Acten wegen Abbruchs der Stadtmauer 
zwischen dem Anklamer und dem Berliner Thore damals vorgelegt worden sind. 
Heüer nach Ablauf von 150 Jahren, sind die betreffenden Acten, welche int Lichte 
der Gegenwart, 1876, in Betreff der noch nicht vollständig erledigten Frage wegen 
des bedingungslosen Eigenthumsrechts am Parade- uud am'Königs-Platze, ob Reichs- 
fiskalisch oder Städtisch? von Einfluß sei« würden, nach der Versicherung der Ma 
gistrats-Registratoren: Stadt-Ober-Secretarius, Premier Lieutenants a. D. Mandt 
und Stadt-Secretarius Hüfer, im Raths-Archiv nicht mehr vorhanden. Beide Be 
amten vermuthen, daß diese Acten im vorigen Jahrhundert bei irgend einer Ge
legenheit dem Gouvernement eingeschickt worden, und von dort nicht zurück, ge 
kommen sind, daher sie sich im Archive entweder der Königl. Commandantur zu 
Stettin oder in dem des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements zu Berlin be
finden dürften.

Der Schloß-Jnspeetor Christosi machte der Camera Regia die fernere An
zeige, daß er ans Befehl des Kammer Präsidenten v. Aschersleben, in Gemein
schaft mit dem Platz-Ingenieur, Hauptmann Honauer, die Stadtmauer hiuterm 
Schlosse besichtigt und nach Ausmessung gesunden habe, daß dieselbe nach der 
Grabenseite 23 Fuß, und nach der Schloßseite 14'/2 Fuß hoch sei. Stehen 
bleiben würde die Mauer nach dem Abbrnch ans der Grabenseite in einer Höhe 
von 81/.; Fuß und ans der Schloßseite in einer Höhe von 51/2 Fuß. Nach 
dieser nicht recht verständlichen Anzeige, die gewissermaßen don einer Doppel- 
Maner spricht, erließ Camera Regia unterm 15. April 1756 an den Herzog 
von Braunschweig-Bevern ein Schreiben des Inhalts, daß sie unter diesen Um
ständen gegen den Abbruch der Mauer nichts weiter zu erinnern finde, weil daH
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Schloß gedeckt bleibe und die Steine überdem zu anderen Herrschaftlichen Bauten 
Verwendung finden würden.

Es hat jedoch den Anschein, daß die Stadtmauer hinterm Schloß ganz 
abgebrochen worden ist. Zwei Jahre nachher beschweren sich die Nachbarn 
aus der Frauenstraße, deren Höfe und Hintergebaüde mit dem Schlosse gränzen, 
beim Magistrat, daß sie von dem, von der alten Stadtmauer übrig gebliebenen 
Schutt viel Ungemach erdulden müßten, indem bei dem geringsten Platzregen ihnen das 
Wasser vom Schlosse herab in die Haüser stürze, auch der Gang zwischen ihren Hof- 
raümen und dem Schlosse, welcher bei entstehender Feüersgefahr zum Transport der 
Löschgeräthschaften geöffnet werde, dergestalt verschüttet sei, daß er nicht betreten, 
geschweige denn befahren werden könne. Der Magistrat wendet sich in Folge 
dieser Anzeige unterm 28. September 1758 an den Gouverneur, Herzog vou 
Br.-Bevern mit der Bitte, die Ordre ergehen zu lasseu, daß der Schutt zur 
Füllung des Grabens verwendet, und diese Arbeit durch die Bau-Arrestanten 
der Festung ins Werk gerichtet, und die dortige Passage nebst dem Wasserabfluß 
ordentlich wieder hergestellt werde. Die Acten besagen nicht, ob das Gouverne
ment diesem Anträge Folge gegeben habe.

Dagegen findet sich in denselben fünf Monate später ein Schreiben des 
Platz-Majors v. Witzleben an den Magistrat vorn 22. Februar 1759, worin 
mitgetheilt wird, daß sich einige Anwohner des Schloßgrabens wegen des über- 
haüften Unraths — Umstand wird er genannt, — in dortiger Gegend beschwert 
und zugleich gebeten Hütten, den Unrath in den Graben werfen zu lasten, weil 
sonst der Weg nach der großen Domstraße und dem Schlosse von Niemand mehr 
betreten werden könne. Um diesem Übelstande abzuhelfen habe er nun zwar die 
Karren-Gefangenen zu der betreffenden Arbeit anstellen lasten, weil aber zur 
Vollendung derselben eine Zeit von mindestens 14 Wochen erfordert werde, es 
aber fehr wünschenswerth sei, daß der Weg je eher desto lieber frei gelegt werde, 
so wäre er „des ohnmaßgeblichen Erachtens, Magistrat möge einige Leüte zu der qii. 
Arbeit mit annehmen." Der Magistrat antwortete dem Platz-Major, daß die Stadt
gegend in Rede nicht unter seiner, sondern unter der St. Marien-Stiftskirchen 
Jurisdiktion stehe, folglich auch diese allenfalls von ihren Kirchen-Dörfern die 
Leüte, und die sonstigen Kosten zur Füllung des Grabens hergeben müsse, weil 
die betreffende Stelle auf dem Marien-Kirchen-Fundo liege. Magistrat gebe da
her anheim, das Curatorium des Marienstifts zu requiriren.

Einige Eigenthümer der Haüser am Graben hatten aber auch eine Beschwerde
schrift bei der Camera Regia eingereicht. Diese Schrift gibt ein drastisches 
Bild vom Zustande der Straßen-Polizei vor hundert und einigen Jahren, daher 
einen Beitrag zur Sittengeschichte, der hier seinem ganzen Inhalte nach Aufnahme 
verdient. Der Wortlaut der Beschwerdeschrift ist folgender: —

„Allerdurchlauchtigster re. rc. Die ausschweifende Gewohnheit des Pöbels, 
allen Uuflath, Schutt und Unreinigkeit nicht in, sondern bey und vor den Graben 
hinzuschmeißen, hat dergestalt überhand genommen, daß die Passage nach der 
großen Dohmstraße ganz gesperrt, auch von da nach dem Schloße kaum ein 
Fußsteig mehr ist, wir auch deu Eindraug der Unreinigkeiten in unsere Haüser 
nicht mehr hätten verhindern können, wenn wir nicht auf unsere Kosten Leüte 
genommen, die etwas in der Gegend unserer Wohnungen aufraümen müssen,
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die aber weil ihnen die Arbeit zu schwer imb zu ekel ward, davon liefen. Auf 
der Art werden wir von aller honetter Leüthe Umgang excludirt, da auch Leüthe, 
die uns sprechen müßen, sich entziehen, zu uns zu kommen. Der Gestank inficirt 
unsere Hauser, und die gantze Stadt laüft Gefahr durch Krankheiten angestochen 
zu werden. Solche elende Policey ist in der Stadt nicht erhört. 
Der Stein Damm auf der Seite nach dem Schloße zu ist auch so ruiniret, 
daß Ulan ihn kaum bey Tage ohne Gefahr passiren geschweige des Abends 
sicher gehen oder fahren kann. Wir sind obligiret unsere Haüser zu quittiren, 
wenn diesem Übel nicht gesteüert werden kann. Das Gelänter um den Graben, 
welches doch den gantzen Publico nutzbar ist, war eingefallen. Wir haben es 
ouf unsere Kosten theils repariren, theils neü machen laßen. Dennoch ist es 
diesen Winter mehrentheils gestohlen und die Pfähle faulen auch durch den daran 
geschmißenen Unflath gleich, daß es nicht von Bestand seyn kann. Einer Hoch-- 
löbl. Krieges und Domainen Cammer überlaßen wir also hierunter die nöthige 
Verfügung zu Abhelfung dieses Unfugs und zu besorgender Gefahr vor der 
gantzen Stadt zu treffen."

Camera Regia überwies diese Beschwerdeschrift dem Magistrate und befahl, 
Warnungstafeln am Graben setzen und darauf Acht gebeu zu laßen, daß dem 
Unwesen gesteuert werde. Der Magistrat, dem die geschilderten Übelstünde nichts 
weniger, als unbekaipit waren, ordnete unterm 9. März 1759 die Anfertigung 
und Setzung der Warnungstafeln auf Kosten der Kämmerei an, jedoch salvo 
jure civitatis, was um so nothwendiger war, als das Marienstift, an welches 
der Platz-Major verwiesen worden war, demselben ablehnend geantwortet hatte. 
Das Schreiben lautete wie folgt: — ♦

„Des Herrn Platz-Major von Witzleben Hochwohlgebohren haben wir hier
mit wegen Reinigung der Straße um die Gegend des Schloßes und am Parade 
Platz am Anklamer Thor*)  in dienstlicher Antwort geben wollen, daß da der 
Magistrat hiefelbst verbunden ist, das Pflaster der Straße, woran der Marien 
Kirchen eigenthümliche, oder derselben possessorum Haüser belegen, zu halten, 
weil ihm in der ganzen Stadt die Jurisdiction zustehet, Er auch dafür sorgen 
muß, daß bey, erfolgter Veranlassung Eines König!. Gouvernements derselben 
Reinigung geschehe. Wie sich denn Magistratns dessen um so weniger entziehen 
kan, als die Gegend am Anklamer Thor bis zum Schloß von der ganzen Stadt 
mit Unreinigkeiten angehaüft wird, und selbst die Stadtwagen**)  allen Unrath 
dahin schleppen. Es verdienet daher Magistratus billig eine Weisung, weil Er 
stets mit seinem nichtigen Einwendungen die Ausführung der guten Anstalten zu 
verzögern suchet. Es sey denn, daß weil S. K. M. ehedem die Mauer am 
Graben nebst dem Pulverthurm abbrechen laßen*),  man auch diese Gegend als 
ein zur Vestuug gehörigen Fundum betrachten will.

*) Aus diesen zwei Stellen geht hervor, daß im Jahre 1759 die Stadtmauer bereits ab
gebrochen und der Stadtgraben mindestens auf dieser Seite zugeworfen und zum heütige-n 
ikünigsplatze, Ostseite, wo jetzt das Schauspielhaus steht, eingeebnet war.

**) Die Wagen, welche der Rath auf dem Stadthofe zu städtischen Fuhren und vorzüg
lich zum Behuf der Wirthschaft auf dem Kämmerei-Ackerwerk Turnei hielt,

Handbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX, 134

Stettin den 6. Martii 1759.
Zur Marien Stifts Kirche verordnete Curatores.

v. Wacholtz. v. Ramin.
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Anfangs war es beim Magistrate die Absicht, gegen die Deductivnen des 
Marienstifts-Curatoriums zu remonstriren; allein es unterblieb auf den Rath des 
Stadtsyndicus Bliudvw, nach dessen Ansicht der Platz längs des Grabens un
zweifelhaft sub jurisdictione civitatis belegen sei, weil eines Theils die Kämmerei 
wegen der an der Stadtmauer gewesenen Höfe von den dortigen Besitzern alljähr
lichen Reevgnition erhoben, andern Theils aber auch den Steindamm habe legen 
lassen, wie die Marienstifts-Curatoren ganz richtig bemerkt hätten. Unter diesen 
Umständen fand es Magistrat angemessen, für die Beseitigung des Unraths Sorge 
zu tragen, wozu der Entschluß unterm 13. März 1759 gefaßt wurde. Allein 
zur Ausführung dieses Beschlusses kaui es nicht. Nach Jahresfrist ivar der Stadt
graben zwischen dem Berliner und dem Anklamer Thor noch nicht vollständig 
zugeworfen und der Platz zwischen beiden Thoren im strengsten Sinne des 
Worts — Eine Mistpfütze, Ein Düngerhaufen, Ein Schuttlager und Ein Haufen 
von Unrath und Unflath aller Art, der dort aus der ganzen Stadt bei Tag 
und bei Nacht abgelagert wurde. Jeder Hausbesitzer ließ nicht blos den ge
wöhnlichen, trocknen Abfall des Hauses au Müll und Kehricht u. d. m. dahin 
fahren und karren, sondern auch deu Mist aus den Stallungen und den Inhalt, 
der Aborte, sofern diese Abgänge nicht draußen auf dem Acker gebraucht wurden. 
Fürs Auge ein im höchsten Grade verletzender Anblick ivar dieser seandalöse 
Zustand, und die Miasmen, die er erzeügte, in sanitätspolizeilicher Beziehung 
waren für die Gesundheit der Einwohnerschaft ein gefahrdrohender, insonderheit 
während der Monate mit verhältnißmäßig hoher Temperatur. Wundern muß 
man sich, daß die oberste Landes-Polizei-Behörde, diesen Zustand zwei Sommer 
lang, 1759 und 1760, ruhig mit anzusehen vermochte, könnte man nicht zu ihrer Ent
schuldigung die schivere Kriegszeit anführen, in der man lebte, die alle Kräfte der 
Kriegs- und Domainenkammer nach anderen Richtungen, das Gesammtvaterland an
gehend, in Thätigkeit setzte, nicht minder auch die des Magistrats. Camera Regia 
erließ aber doch endlich, nachdem der Zustand auf dem Platze zwischen dem 
Berliner -und dem Anklamer Thor unerträglich geworden war, unterm 9. und 
13. August 1760 an den Magistrat den strengsten Befehl, dem Unwesen des 
Unrath- und Ävthablagerns Seitens der Einwohnerschaft ein Ziel zu setzen, dem
nächst aber auch die hoch aufgethürmten Schmutzhaufen in den noch offnen Theil 
des Grabens zu schaffen, und zu dem Endzweck die dienstpflichtigen Mannschaften 
des Stadteigenthums aufzubieten, da das Königl. Gouvernement sich außer Stande 
sehe, die Baugefangenen dazu zu verwenden, weil diese bei den Festnngsarbeiten, 
und namentlich auch in den Lazarethen voll auf zu thun batten. Diesem Befehle 
gemäß erließ der Magistrat, mit Bezug auf den ersten Punkt eine entsprechende 
Bekanntmachung in der Zeitung und dein Jntelligenzblatte, ließ auch noch über- 
dem durch die Quartierherren bei allen Viehhaltenden Bürgern den Befehl der 
Kammer besonders ansagen, und ordnete die Bestellung von wöchentlich 20 
Mann aus dem Stadt- und dem Klostereigenthum an.,. Dadurch wurden aber 
die Bauern aüßerst beschwert, weil sie just in der Ärnte beschäftigt waren, 
was den Magistrat veranlaßte, die Kammer unterm 14. August 1760 zu bitten, 
auch aus den Amtsdörfern etwa 30 Mann aufbieten zu lassen. Camera Regia 
genehmigte diesen Antrag sofort und zwar mit der Maßgabe, daß die Burg
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dienstpflichtigen des König!. Anites bei der Aufräumung in der Gegend des 
Anklamer Thors, die städtischen Arbeitskräfte dagegen in der Gegend des Berliner 
Thors beschäftigt werden sollten. Die Arbeit war im vollen Gange, als sie 
in der Mitte des Monats September eingestellt werden mußte. Erstlich marschirte 
das Wernersche Corps durch Stettin, zu dessen Abfuhren die gestimmten Bauer- 
schaften aus Amt und Stadt- und Klostereigenthum aufgeboten werden, und 
darauf mußten sie zum Schantzen in den sog. Bevernschen Linien verwendet 
werden, welche das Gouvernement in Befolgung der Befehle des Königs aus
führen ließ (oben S. 577), dazu gehörte auch die Errichtung eines „Evenements" 
für das Magazin bei den Windmühlen neben Fort Preüßen. Was unter dieser 
Bezeichnung verstanden lourde, ist nicht nachgewiesen. Unter den obwaltenden Um
stünden verwandte sich auf Antrag des Magistrats Camera Regia am 18. October 
1760 an das Gouvernement, um die einmal angefangene Reinigungsarbeit auf 
dem Platze zwischen dem Berliner und Anklamer Thor durch Festungs-Arrestanten 
fortsetzen und womöglich noch vor Eintritt des Winters beendigen zu lassen. 
Der Herzog von Br.-Bevern ging auf den Antrag bedingungsweise ein, und be
nachrichtigte die Kammer unterm 24. October 1760, daß er dem Platz-Major 
den Befehl ertheilt habe, Baugefangene soviel wie möglich auch zu der qu. Arbeit 
anzustellen, indem diese Leüte mit Reinigung der vielen Lazarethe in der Stadt 
sowol als im Fort Preüßen ihre volle Arbeit hätten. Aber aus der Beendigung der 
Platzreinignng vor dem Winter wird nichts, ja die Angelegenheit kommt in den 
folgenden zwei Jahren 1761 und 1762 ganz ins Stocken. Erst im Jahre 1763 
wird sie wieder ausgenommen, und zwar mit einer an den Magistrat unterm 
19. April erlassenen Verordnung der Kriegs- und Domainenkammer die im Aus
zuge also lautet: —

„Und weil sowvll am Berliner als Anklamer Thor der Unrat und Mist 
dergestalt aufgetürmet, daß die Gegenden nach der Holländischen Mühle und vvr- 
längs der Kirchenhaüser nach dem Schloß impassable werden, zu geschweige«, daß 
die Einwohner dortiger Gegend vor Gestank nicht ausdauern können, so habt 
Ihr gleich nach Empfang dieses, einige 20 bis 30 Bauern mit Schippen und 
Hacken herein zu beordern, die die Gegenden vorlängs dem Gelenter beim Ber
liner und vvrlängst des Grabens beim Anklamer Thor auf beiden Seiten bis 
zum Schloß unter der Aufsicht des Stadthvfmeisters reinigen und allen 
Unrath in den Graben bringen müssen, damit das Pflaster überall 
rein und gleich werde und das Regenwasser einen Abflnß nach dem Graben 
bekomme."

Der Stadthofmeister Hermann bekounnt den Befehl, sich der Arbeit zu 
unterziehen. Derselbe beordert auch 20 Mann aus dem Stadt- und Kloster
eigenthum, aber nun fehlt es an Karren, welche die Stadt nicht besitzt und um 
deren leihweise Überlassung aus den Bestünden der Fortification das Gouverne
ment unterm 2. Mai 1763 gebeten werden muß. Sie werden bewilliget, aber in 
sehr kleiner, ungenügender Anzahl. Jetzt aber besinnt sich der Magistrat, daß er 
gar nicht verpflichtet sei, die Wegschaffung des Unraths und Schmutzes auf der 
Schloß und Herrenfreiheit durch die Stadt-Unterthanen besorgen zu lassen, daß 
dies vielmehr nach uralter Observanz eine Obliegenheit der Kossäten im Amts- 

134*
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Hofe Grabow sei, und überdeni alle Dorfschaften des Auites Stettin zu der in 
Rede seienden Arbeit herangezogen werden mußten, auch das Gouvernement zil 
requiriren sein werde, „künftighin die Arrestanten wiederumb zu dieser Arbeit an
zustellen und den Landmann mit diesem tempore belli angemutheten extravrdi- 
nai.ren onere zu verschonen." Camera Regia, der dies unterm 29. April vvr- 
getragen wird, ist damit einverstanden, daß die Grabowschen Bauern den Eigen- 
thums-Unterthanen hülfreiche Hand leisten sollen, ihre Verwendung beim Herzoge 
von Br. Bevern wegen Betheiligung der Baugefangenen ist ohne Erfolg geblieben, 
weil diese bei den Festungs-Arbeiten nicht entbehrt werden können. Wie weit 
die Reinigungs-Arbeit im Jahre 1763 gefördert worden, erführt man nicht. Im 
folgenden Jahre ist sie eingeschlafen. 1765 wacht sie wieder auf mit einem 
untern: 28. April an den Magistrat erlasfenen Schreiben des Herzogs von Br.- 
Bevern, worin auf Fvrtschaffung des am Parade-Platz beim Anklamer Thore 
aufgeschütteten Schutts und Unraths, der sich im verflossenen Winter wiederum 
dort und in den anstoßenden Straßen gesammelt, gedrungen wird. 9hm beginnt 
wiederum die Schreiberei zwischen den betreffenden Behörden hin und her, aber 
gethan wird wenig, oder eigentlich gar nichts. Und fo geht es fori 1766 und 1767. 
Da kommt endlich gegen Ende des zuletzt genannten Jahres ein interesiantes 
Zwischenspiel, nachdem aus Requisition des Herzogs von Br. Bevern Camera 
Regia unterm 21. November 1767 — wol zum hundertsten 9Nale an den Magi- 
strat den Befehl „nicht nur pro nunc auf die Wegschaffung des am Anklamer Thor 
liegenden „Umstandes, oder die Einwerfung desselben in den Stadtgraben sofort zu 
verfügen, sondern auch solches alle Frühjahre uud Herbst unerinnert wiederholen 
zu lassen; überhaupt aber auf die Reinigung derer publiquen Plätze, wozu 
die Gegend am Anklamer Thore ohne Zweifel mit gehöret, sowie der 
Straßen besser als zeither geschehen, zu halten", hat ergehen lassen. Der Magistrat 
gibt nun dem Stadthofmeister, jetzt Schultz genannt, die nöthige Ordre, dieser 
reicht aber am 30. Novbr. 1767 nachstehenden —

Relativ ein. — Es sind der Verordnung gemäß Leüte aus dem Stadteigen- 
thum bestellet deu aufgehaüften 9Nist an dem Stadtgraben beim Anklamer Thor 
abzuraümen, an verschiedenen Orten aber ist wegen des alda liegenden Bauholzes, so 
dem Zimmermeister Müller zugehöret, gar nicht anzukommen; dieser beschweret sich, 
wie er eine gewisse Récognition von diesem Platz geben müsse und ihm solcher 
nicht mahl gereinigt werde; er müsse alljährlich an das Königl. Gouvernement 
2 Dukaten bezahlen, und mit Ausfertigung der Concession hätte schon an 20 
Thlr. Kosten gehabt seit dem Monat July, jetzt aber erst den Platz in Nutzung 
nehmen können.

Der re. Müller wird beim Magistrat sofort vernommen. Er bestätigt die 
Anzeige des Stadthofmeisters und legt die ihm ertheilte Concession vor. Dieselbe 
lautet wie folgt:

„Zu wissen sey hiermit, besonders denen es zu wissen nöthig, daß der hie
sige Bürger und Zimmermeister Johann David Müller bey dem Königl. Gouver
nement gebührende Ansuchung gethan, ihm den dem Königl. Gouvernement 
zustehenden Platz längst dem Graben herunter am Anklamer Thore nach denen 
Prediger Haüsern der St. Marien Stifts Kirchen zu, zu Auflegung mit) Be
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arbeitung des zu denen von ihm zu verrichtenden Bauten erforderlichen Holtzes 
zu überlassen, und wenn er große Gebäude zuzulegen habe, ihm zu verstatten, 
daß er sich des grünen Platzes vor dem Graben dazu bedienen dürfe, auch sich 
dabei verbindlich gemacht, diese Bau-Stellen sogleich zu raümen, und das darauf 
befindliche Holtz wegzubringen, sobald ihm solches von dem Königl. Gouver
nement werde anb'efohlen werden. Wenn nun das Königl. Gouvernement vor
beschriebene Plätze durch den Ingenieur de la Place, Hauptmann Honauer, in 
Augenschein nehmen lassen, und nach dessen abgestatteten Rapport es der Vestung 
unnachtheilig, wann dem Zimmermeister Müller der Platz längst dem Graben am 
Anklamer Thor nach denen Prediger Haüsern der St. Marien Stifts Kirche 
zu iu der Tiefe vom Graben bis an den Stein Damrn, und in der Länge von 
der Warnungs-Tafel angerechnet 21 Ruthen 8 Fuß zu estrcr'Bau- und Zulegungs- 
Stelle unter der Verbindlichkeit überlassen werde, sothanen Platz von Bauhvltze 
sofort zu raümen, sobald von dem Königl. Gouvernement ihm solches anbefvhlen 
werde; so hat das Königl. Gouvernement dein Zimmermeister Müller diesen durch 
deu «Hauptmann Honauer ausgeuleßeneu und ihm angewiesenen Platz dergestalt 
frey gegeben, daß er auf solchen sein Bau Holtz bringen, bearbeiten und zulegcn 
lassen könne, jedoch daß er an diesem Platze kein Eigenthums Recht oder sonstiges 
Jus reale habe, sich anmaßen und erlangen könne, sondern, sobald ihm die gänz
liche Raümung dieser Bau- und Zulegungs Stelle anbefohlen werde, er solches 
sofort auf seine Kosten bewerkstelligen müße, im widrigen Falle er aber nicht allein 
dieser concedirten Freyheit sich verlustig macht, sondern auch auf seine Kosten, 
die mittelst Execution wieder werden beigetrieben werden, sothaner Platz von allen Bau 
Materialien gereinigt werden soll. Und da das Königl. Gouvernement dem Zim
mermeister Müller in Betracht daß derselbe ein Ausländer und sich hieselbst noch 
nicht längst etablirt hat, in seinem Erwerb gerne behülflich seyn will, so bewilligt 
auch dasselbe ihm, daß, wenn er große Gebaüde zuzulegen hat, die er mis 
dem vorbeschriebenen Platz nicht zulegen kann, er zur Zulegung sothaner großen 
Gebaüde sich zwar des vor dem jedesmaligen Gebrauch dieses grünen Vorplatzes 
des Königl. Gouvernements Einwilligung einholen, nut» dahero dieser Platz nicht 
vor beständig gebrauchen, auch, wenn es sich treffen solte, daß dieser grüne Platz 
während der Zeit dringender, und nicht vorhergesehener Umstände halber schleünigst 
geräumt werde« nlüßte, daß auf solchem ein Gebäude zugeleget werden wird, er 
denselben auf seine Kosten sofort raümen oder gewärtigen muß, daß selbiger, wie 
vvu dem vorhergehendeu längst dem Graben herunter gehenden Platze, gesaget 
worden, auf seine Kosten werde geraunt et werden. Dannt nun auch wegen des 
der Vestung, und statt derer, dem Königl. Gouvernement an diesen vorbeschriebenen 
Plätzen zustehenden Dominii eine Erinnerung und immerwährendes Andenken ver
bleibt, so gibt der Zimmermeister Müller loco canonis et recognitionis dem 
Königl. Gouvernement jährlich zwei Ducaten Species termino Michaeli, und 
machet damit diesen bevorstehenden Michaeli den Anfang, wie denn auch diese 
Recoguition in keiner andern Müntze als Dttcaten abgeführet werden muß, es 
mögen solche in Werth steigen oder fallen. Und wird übrigens daß Königl. Gouvernement 
dem Zimmermeister Müller bey dem ruhigen Besitz dieser Plätze unter denen in 
dieser Concession vorgeschriebenen Umständen wieder Jcdermünniglich schützen, zu
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welchem Ende demselben diese Versicherung unter vorgedruckten Gouvernements 
Jnsiegell und gewöhnlicher Unterschrift ausgefertigt worden."

Stettin, den 8. July 1767.
Königl. Preüß. Gouvernement.

(L. 8.) August Wilhelm Hz. z. Br. L. Bevern.
Ortlepp, Auditeur.

Concession 
vor beni Zimmermeister Johann David Müller.

Darauf folgende Vorstellung des Magistrats an die Krieges und Domaine»- 
kammer: —

Allerdurchlauchtigstfr, u. s. w. E. K, M. haben uns ad instauciam des 
Königl. Gouvernements unterm 21. November er. die Einwerffung des am An
klamer Thor liegenden Umstandes in den Graben nicht nur pro nunc, sondern 
auch alle Früh-Jahr und Herbst damit fortzufahren anbefohlen. Es ist dieses eine 
neue und nicht geringe Ausgabe, womit die Cämmerey belästiget wird, indem 
diese Arbeit sonst jederzeit von denen Bau Gefangenen versehen und nur tem
pore belli sowohl die Königl. Ambts- als Stadt-Unterthanen ad mandatum 
dazu genommen worden. Das Königl. Gouvernement maßet sich aber nach 
der Anlage*) diesen Platz an und läßet sich davon Récognition be
zahlen; desto weniger ist abzusehen, wie der Cämmerei dieserhalb eine jährliche 
Verwendung von 40 bis 50 Thlr. angesonnen werden kann, da doch die 
in der Gegend wohnenden Einwohner der Herren- und Kirchenfreiheit wohl das 
mehreste zu dem dortigen Umstand contribmren, weshalb auch den Städtischen 
Unterthanen dermahlen dieses Onus nicht allein angesonneu ist. Es ist dieses eine 
Arbeit, womit 4 Tagelöhner nicht in Zeit von 4 Wochen fertig werden und 
welche von keinem Nutzen seyn kann, falls nicht mit Zuziehung der Placker gegen 
den Graben die Erde auf 5 Fuß abgetragen und alles ordentlich plantret wird. 
Will sich das Königl. Gouvernement diesen Raum als einen zur 
Fortification gehörigen Platz annoch anmaßen, so kann uns dieses neüe 
Onus nicht angesonnen werden, weil die Stadt schon ad onera fortalitii concur
riret und nicht duplici modo belastet werden kann; wird er aber als ein zur 
Stadt gehöriger G r u n d c o n s i d e r i r e t jure quasi postliminii derStadtzurückfällt, 
indem der'Graben nicht weiter zur Defension der Stadt gebrauchet 
wird, so kann sich das Königl. Gouvernement auch die commoda davon nicht 
zulegen. Wovon die Cämmerey das onus refectionis übernehmen 
soll, davon muß sie auch die commoda genießen und suche Plätze in uti- 
litatem civitatis nutzen können. Wir bitten daher allerunterthänigst diese 
questionem praeliminarem mit dem Königl. Gouvernement zuvorderst zu reguliren 
und bis dahin die Stadt mit dieser Belästigung zu verschonen, allenfalls aber in 
Betracht der zur Königl. Herren- und Kirchen Freyheit sortirenden Einwohner von 
denen Ambts Unterthanen täglich 20 Mann zu Hülfe zu geben, damit dem Stadt

-) Die Anlage der Borstellung war die oben eingeschaltete Concession für den rc. Müller.
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Eigenthum, so respectu der Fuhren schon vorzüglich graviret ist, nicht zu neüen 
Querelen Gelegenheit gegeben werde. Die wir in tiefster Submission beharren 
E. K. M. allerunterthünigste

Stettin Bürgermeister und Rath hieselbst.
den 3. December 1767.

Diese Vorstellung wird dem Gouvernement von der Kammer mitgetheilt. 
Der Herzog antwortete darauf erst nach Ablauf einer längern Zeit, wider feine 
Gelvohnheit, da er fönst ein Freüud rascher Geschäfts-Abwicklung ist. Die Ver
zögerung seiner Antwort hat sehr wahrscheinlich darin seinen Grund, daß er bei 
der heikeln Frage über das Mein und Dein, über das Eigenthumsrecht au den 
Plätzen, wegen dessen er sich ein selbstständiges Urtheil nicht zutraut, 
dem Könige Bericht erstattet und sich Verhaltungsbefehle erbeten hat. 
Nachdem diese eingegangend sind, erläßt er das nachstehende Schreiben: —

Einer hiesigen K. Hochl. Kr. u. D. K. ist es gefällig gewesen, dem K. 
Gouvernement mittelst Dero Schreibens vom 10. und präsent, den 19. December 
a pr. die Weigerungs-Ursachen zu communiciren, die der hiesige Magistrat für sich 
zu haben vermeynet, den Umstand am Anklamer Thorgraben nicht wegschaffen 
zu dürfen, und nimmt das K. G. nicht Umgang, darauf in dienstergebener 
Antwort zu erwidern, wie selbiges nicht werde aufkommen laßen, ein Onus zu 
tragen, welches nur allein der Stadt zukommt und welches auch nur die Ein
wohner der Stadt verursachen. Ohnerachtet nun zwarwohl dieserPlatz sowohl 
als selbst der Graben der Vestung zugehöret, und letzterer, wenn er zu
geworfen worden, nothwendig zur place d’Armes gebrauchet werden muß, fo ist 
dennoch das K. G. nicht der Meynung, von solchem Platz einigen Nutzen zu ziehen, 
vielmehr erlaubet man dem hiesigen Magistrat, das Geld einzufordern, 
welches der Zimmermeister Müller zu bezahlen hat, um solches unter die 
Eigenthums Unterthanen vertheilen zu können. Es wird übrigens das K. G. so
viel als möglich den Fuß dieses Grabens durch die Baugefangenen rein halten 
laßen, wenn aber der Umstand wie jetzo ist, überhand nimmt, so kann Selbiges 
die Last der Publici nicht tragen und wird E. K. Hochl. Kr. u. D.-C. von 
selbst zu ermessen belieben, wie auch dazu keine Verbindlichkeit da sey. Es kann 
endlich auch dem K. G. gleich seyn, wem die Schuldigkeit dieses oneris aufer
legt werde, wenn E. K. Hochl. Kr. u. D. C. den hiesigen Magistrat davon 
dispensiren zu können vermeynet.

Stettin, den 15. Februar 1768. 
Königl. Preüß. Gouvernement.

Wilhelm Hz. z. Br. L. Bevern.
Die Kammer fertigt eine Abschrift der vorstehenden Erklärung dem Magi

strate unterm 18. Februar 1768 mit und sagt: Wie nun das Gouvernement 
sich der Nutzung dieses Platzes begiebet und geschehen läßet, daß die 
von dem ic. Müller zu bezahlende Recoguition von Eüch eingehoben wer
den könne, so habtJhr nunmehr ohne weitere Einwendung zu verfügen, daßdieserPlatz 
gehörig rein gehalten und das Gouvernement damit weiter nicht behelliget werde." 
Aus der Erklärung vom 15. Februar zieht Camera Regia den Schluß: — 
„Das Gouvernement hat sich aller Ansprache auf den Platz beim An
klamer Thor-Graben begeben" (Verfügung vom 30. April 1768) und der 
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dirigirende Bürgermeister, Landrath Adam Joachim Sander votirt: „Da das 
Gouvernement sich der Reevgnition begeben und solche der Kämmerei 
überlassen hat, so wird die Planirung der Flächen woll mit Ernst betrieben 
werden müssen, weil sonst das Collegium sich nur uunöthigeu Verdruß und Exe- 
cutions-Kosten aussetzen möchte." (Votum vom 3. Mai 1768). Die Kammer 
bedroht den Dirigenten wirklich mit militairischer Execution, die binnen 8 Tagen 
bei ihn: eingelegt werden soll, wenn innerhalb dieser Zeit die Reinigung dieses 
Platzes nicht bewerkstelliget worden ist. (Verfügung vom 27. Mai 1768). Sodann 
aüßert Camera Regia bei Gelegenheit einer wiederholten streng abgefaßten Er
innerung, die noch immer mangelhaft betriebene oder ganz vernachlässigte Reini
gung des Platzes am Anklamer Thor nun endlich gründlich vorzunehmen: — 
Magistrat werde sich ex actis erinnern, daß das Gouvernement sich alles 
Rechtes auf diesen Platz am Graben völlig begeben habe, folglich sei 
er ein Platz der der Stadt gehört, und den die Stadt auch rein halten muß. 
(Verfügung vom 6. Ma il 771.) Es ist nunmehr dieser Platz ont Graben beim Anklamer 
Thor völlig gereiniget, auch die Erde iu der Art weggebracht, daß das Wasser 
vollkommen ablaufen kann. (Bericht des Stadthofmeisters Schultz vom 29. Juui 
1771.) Drei Jahre nachher kommt der Magistrat darauf zurück, daß die Reini
gung des in Rede stehenden Platzes, auch der Gegend mit Schloßgraben, vor 
dem Kriege stets durch die Festungs Baugefangenen geschehen sei, die billiger Weise 
auch jetzt wieder dazu angestellt werden müßten, mit die Stadt-Unterthanen, 
welche ohnehin durch die Sand- und Lehmfuhren für den Bau der Spinnschule, 
sowie durch Wege-Ausbesserungen im Stadteigenthum sehr iu Anspruch genommen 
seien, zu schonen. (Vorstellung vom 29. Mürz 1774). Camera Regia verweist 
den Magistrat auf ihre Resolution vom 6. Mai 1771 und befiehlt ihm „die 
Reinigung des Platzes, da er her Stadt zugehört, sogleich zu verfügen" 
(Resolution vom 12. April 1774). Acht Jahre lang schweigen die Acten über 
die Reinigungs-Angelegenheit. Es läßt sich annehmen, daß während dieses Zeit
raumes die Reinigung durch den Magistrat unausgesetzt bewirkt worden ist, da 
ja nach der Kammer-Auslegung der Gouvernements-Erklärung vom 15. Februar 
1768 der Platz am Anklamer Thor-Graben Mgenthnm der Stadt ist, die 
Stadtobrigkeit also auch die Verpflichtung hat, für die Reinhaltung des 
Stadt-Eigenthums Sorge zu tragen. Nach Ablauf der acht Jahre kommt als 
Gegenstaud der Beschwerde der Schloßgraben an die Reihe. Der General-Lieute
nant v. Hacke*,)  jüngsthin zum Gouverneur vou Stettin ernannt, bringt die 
Sache in Anregung durch ein Anschreiben an die Landes-Polizei-Behörde 
welches also lautet: —

*) Lewin Friedrich v. Hacke, geb. auf dem väterlichen Gute Genßhagen, im Kreise Teltow, 
(kam 1838 aus dem Besitz der Familie) am 13. Januar 1713, begann seine rnilitairische Lauf
bahn bei den großen Grenadieren Friedrich Wilhelm's I. zu Potsdam; erwarb sich bei Lowositz 
in subalterner Stellung wegen persönlicher Tapferkeit den Orden pour le mérite, seit 1762 
Obristlieutcnant und Regiments-Commandeur, 1765 Oberst, 1770 General-Major, 1782 General- 
Lieutenant, 1784 Ritter des schwarzen Adier-Ordens f 25. März 1785 nach einer Dienstzeit 
von 57 Jahren.

Wenn von Seiten des Königl. Gouvernements wahrgenommen worden, daß 
der Schutt uud Unrath, welcher anstatt in den hiesigen Schloßgraben hingeworfeu 



Zuschüttung des mittelalterlichen Stadtgrabens. 1073

ZU werden, aus einer sträflichen Nachlässigkeit am Räude desselbeu aufgeschüttet 
und liegen gelaßen worden, sich dergestalt gehaüfet, daß solcher nicht nur einen 
höchst wiedrigen Anblick und unerträglichen Übel-Geruch verursachet, sondern auch 
leichtlich zumalen bei gegenwärtiger warmer Witterung gefährliche Krankheiten znr 
Folge haben könnte, so ist dasselbe bewogen worden, durch diensame Vorkehrungen 
dieser Unordnung hinführo möglichst zu steüern und Einhalt zu thun. Inzwischen 
ist die Weg Raümuug dieser so sehr überhand genommenen Unreinigkeiten so 
nothwendig als dringend, und da solches durch die gegenwärtige geringe Anzahl 
von Vestungs-Arrestanten, so überdem größesten Theils krank' mit) elend, nicht 
allein bewerkstelliget werden kann, so ersuchet Eiue Königl. Hvchlöbl. Kriegs- 
und Dvmainenkammer das Königl. Gouvernernent um bald' gefällige Verfügung, 
daß die hiesigen Amts- oder Cümmerei-Bauern zu dem Eude mit adhibiret und 
zur Hülfe genommen lverden mögen.

Stettin, den 13. July 1782. 
Königl. Preüß. Gouvernement, 

v. Hacke.
An.

die Königl. Preüß. Krieges- und Domainen-Cammer Hierselbst.
In Folge dieser Requisition erging am 20. Juli an den Magistrat der Be

fehl „ohne den geringsten Anstand die Unreinigkeit durch die Eigenthums Uuter- 
thaueu in den qu. Graben zu schaffen". Eigenthümliche Ansichten herrschten über 
die Handhabung der Sanitäts-Polizei! Ob der Unrath und Unflath am Rande 
des Grabens lag oder tief unten in seinem Bette, war einerlei, in beiden Fällen 
entwickelten sich aus ihm der Gesundheit schädliche Gase, welche als die atmo
sphärische Luft verunreinigende Miasmen über die ganze Stadt sich verbreiten 
konnten. Der weisen Straßen-Polizei-Ordnung Eines Ehrbaren Rathes von 
Anno 1560 (s. oben S. 249 ff.) konnte man sich im 18. Jahrhundert nicht mehr 
erinnern!

Abweichend von dem Herzoge von Br. Bevern, und dessen Nachfolger im 
Gouvernement, dem General-Lieutnant v. Putkamer**),  sah der neüe Gouverneur 
die Reinigung des Platzes am Schloßgrabeu nicht als eine ausschließliche Obliegen- 
heit der Stadtobrigkeit an, wünschte er doch nur die städtischen, oder die Amts- 
Dienstpflichtigen zur Aushülfe. Deuuoch gab Eggeliug, der jetzige Kümmerer 
unterm 8. Anglist 1782 seine Meinung dahin zu deu Acten, „lote er gar nicht 
absehen sönne, was die Kämmerei vor Verpflichtungen habe, die Unreinigkeiten 
beim Schloßgraben durch ihre Unterthanen wegbringen zu lassen, benn wenn 
a"ch dieser Platz der Stadt gehören sollte, so hat doch die Erfahrung ge- 
lehret, daß, wenn mich von der Cämmerey alles zu Ausfüllung und Planirung des 
Grabens angewandt worden, dennoch das Gouvernement sich dessen angemaßet 
habe. Dergleichen Unreinigkeiten sind auch jederzeit durch die Vestungs- 
Arrestanten weggeraümet worden, und dabei ioird es auch ivohl verbleiben müssen, 
um so mehr, als selbst das Königl. Gouvernement diesen Platz zum

**) Nicolaus Lorenz v. P. f 1782. Er war Ritter des Ordens pour le mérite. Hiernach 
ist die Angabe auf S. 583, daß der General v. Hacke der unmittelbare Nachfolger des Her
zogs von Br. Bevern gewesen sei, zu berichtigen.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 135
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Zimmern hergegeben und dafür eine gewisse Vergütigung erhält." 
Nach einem Bericht des Kämmerers vom 3. September 1782 war es der Zimmer
meister Schumann, der den nach der Seite der Petrikirche zu belegenen Platz 
zum Zurichteu von Bauholz benutzte, uud dafür 1 Thlr. 8 Gr. jährliche 
Récognition an den Ingenieur vom Platz, Hauptmann Hensel, mithin an die 
Forti fikations-Kasse entrichtete. Der Magistrat schloß sich der Ansicht des Küm
merers Eggeling an und remonstrirte in seinem, der Camera Regia unterm 
3. Oetvber 1782 erstatteten Bericht gegen den Befehl, daß die Stadteigenthums- 
Unterthanen sich bei der Reinigung des qu. Platzes betheiligen sollten. Die Kam
mer aber, nachdem sie wegen dieser Sache mit dem Gouverneur couferiret hatte, 
verwies dem Magistrat in dem Erlaß vom 26. Januar 1783 auf die Vvraeteu, 
insonderheit auf ihre Resvlutivueu vom 6. Mai 1771 und 12. April 1774. 
Da diese Resolutionen, auch bereits die vvu 1768, deu Platz am Anklamer 
Thor-Grabeu für Eigenthum der Stadt erklären, jetzt aber in Bezug 
auf Verpflichtung zur Reinhaltung der Platz am Schlvßgrabeu mit jenem in 
eine Kategorie gestellt wird, so wird man wol mit Grund folgern dürfen, daß 
die König!. Kriegs- und Domainenkammer, die höchste Landes-Polizei-Behörde 
von Pommern, die Vertreterin des Königs, auch diesen Platz am Schloß- 
graben als Eigenthum der Stadt betrachtet hat; insouderheit wenn die 
Kammer hinzufügt: — „Und da das hiesige Gouvernement unterm 31. October 
1782 sich dahin erkläret hat, daß es die jährliche Récognition von 2 Thlr. so 
für den Zimmerplatz hinter dem Staguet am Schloßgraben erleget wird und die 
bisher zu Armen-Unterstützungen uud Schul-Zlvecken bestimmt gewesen ist, an Eüch 
überlassen will, und dadurch auch dieser Anstoß gehoben; Sv befehlen Wir Eüch 
hierdurch so gnädig, als ernstlich die Reinigung durch Eüre Eigenthums-Unter- 
thaueu „vornehmen zu lassen." Und weiterhin heißt es in der Verfügung: —

„Überhaupt müsset Ihr auf Mittel uud Wege deuten, auf was Art es am leich
testen zu verhindert stehet, daß von dem Gesindel keine weitere Unflätereyen, welche 
das Auge und die Nase gleich stark beleidigen, an gedachten Graben so wenig 
als andern Orten in der Stadt hingeworfen werden können. Von unserm Gouver
nement sowohl als von Unserer Cammer habt Eüch hierunter als Assistence zu 
versprechen und glauben Wir, daß es unter andern nicht undienlich seyn wird, 
wenn Ihr durch die Zeitungen und Jntelligeutzien und durch öffentliche Anschläge 
dieses Auswerfen der Unreinigkeiten, sonderlich neben dem Graben, bei schwerer 
Strafe verbiethet, und sodann die etwaigen Contraventiones auf das schärfste und 
dergestalt bestraffet, daß das übrige Gesindel, welches für das Publikum so wenig 
Schonung hat, daran ein Exempel nehmen kann."

Man erinnere sich, daß die Einwohner der Stadt es waren, welche den Ab
gang aus den Haüsern durch ihre Leüte ablagern ließen. Waren es Diese, die nur auf 
Befehl handelten, oder Jene, welche den Befehl ertheilen, diejenigen, welche die 
Kaunner „Gesindel" nannte? Es ging aber auch toll her! Als der Stadthof
meister Schultz unterm 24. April 1783 berichtete, daß er den Unrath durch die 
Eigeuthums-Unterthaueu, uud da so viel davon aufgehaüft war, durch 155 Mann- 
schasteu auf 1 Tag gerechnet, in den Graben habe werfen lassen, fügte er seinem 
Berichte hinzu: „Jeden Morgen, wenn er zur Revision der Arbeitsstelle gekommen 
sei, habe er befunden, daß auf den ganz rein gemachten Stellen nicht allein todte 
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Katzen und der Inhalt vvn Nachtgeschirren, sondern auch fuderweise Unreinig
keiten aller Art gelegen hätten." Auf diese Anzeige wurde das Gouvernement ge
beten, dahin Verfügung zu treffen, „daß in gedachter Gegend bei Nachtzeit wo 
möglich eine Schildwache gesetzt und selbiger aufgegeben werde, dahin zu scheu, 
daß die Unreinigkeiten in den Graben selbst geworfen werden." Der Gouver- 
ileur, General-Lieutenant v. Hacke, lehnte jedoch diesen Antrag unterm 14. Mai 
1783 mit dem Bemerken ab, daß die auf den Wachen befindlichen Mannschaften 
nicht so stark seien, daß davon ein Posten an gedachten Ort gegeben werden 
könne, inzwischen habe er an die Anklamer Thor- sowohl, als an die Schloßwache 
den Befehl ertheilen lassen, jeden Contravenienten sofort zu verhaften, und wäre 
es eine Civilperson, diese an die Behörde zur Bestrastrng abzuliefern. Er em
pfahl dem Magistrate, hierauf vigiliren zu lassen, solches auch den in der Nach- 
barschaft wohnenden Leüten, denen an der Reinhaltung des Platzes doch am 
meisten gelegen sei, zu empfehlen, da dann die Assistenz der Wache auf geschehene 
Requisition zur Arretirung der Contravenienten nicht fehlen werde.

Im Jahre 1785, bei Gelegenheit einer erneuerten Requisition des Gouver
nements, die Reinigung des Platzes am Schloßgraben betreffend, kam es beim 
Magistrat zur Sprache, daß der Zimmermeifter Schumann, mit Entrichtung der 
Récognition, welche das Gouvernement der Stadt überlassen, in Rückstand ge
blieben war. Zugleich wurde die Frage aufgeworfen: ob es bei dem Mangel an 
öffentlichen Bauzurichtungs-Plätzen für die Kämmerei nicht Vortheilhaft sei, den 
qn. Platz, statt ihn gegen eine festgesetzte Récognition zu vergeben, dem Publi- 
kunl zur freien Verfügung zu stellen, und ihn jedes Mal demjenigen, der ein Ge- 
baüde darauf zurichten wolle, gegen Erledigung einer Miethe, deren Höhe sich nach 
der Größe des Gebaüdes zu richten habe, zu überlassen sei. Im Magistrats-Colle
gium fand dieser Vorschlag aber keinen Beifall. Es wurde beschlossen, den 
rc. Schumann einstweilen in der Nutzung des Platzes zu lassen, für die Zukunft 
aber die Veraüßerung des Platzes zu Baustellen, etwa zu Erbpacht oder 
Erbzinsrecht in Aussicht zu nehmen; so decr. Alten Stettin in Sen. den 29. 
April 1785, ein Beweis, daß der qn. Platz vom Magistrate als Eigenthum 
der Stadt betrachtet wurde. Dagegen zeigen Verhandlungen vom Jahre 1789, 
daß das Besitzrecht an dem alten, zum Theil zugeschütteten Stadtgraben beim An
klamer Thore und am Petrikirchhofe von dem Gouvernement, nunmehr vertreten 
von dem General-Lieutenant v. Bülow, in Anspruch genommen wurde, und daß 
Camera Regia, allen ihren früheren Aussprüchen entgegengesetzt, nunmehr das 
Besitzrecht an dem genannten Stadtgraben und dem, nach dessen theilweise erfolg
ter Zuschüttung daraus entstandenen Platze, als wenigstens noch streitig 
zwischen Stadt und Festung bezeichnete (Verfügung der Kammer an den 
Magistrat vom 6. October 1789). Der Magistrat wollte, nach dem Dekret vom 
20. desselben Monats, dieserhalb weiter berichten. Ob dies zur Ausführung ge
kommen, besagen die vorliegenden Acten nicht.

Im Jahre vorher war dagegen die Frage wegen des Besitzrechtes an dem 
Platze beim Magistrale als entschieden betrachtet worden. Es verlautete nämlich, 
daß der Platz zwischen der Petrikirche und dem Lazareth, welches damals an das 
Gvltzesche Regiment vermiethet war, das Bvrksche Lazareth (S. 672, Nr. 15) 
zum Bau eines Lazareths für das Regiment von Scholten bestimmt sein solle.

135*
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„Dieser Platz ist aber der Stadtkämmerei zugehörig und zu öffentlicheu 
Augelegenheiteu Vorbehalte«. Die H. H. Camerarii werden unverweilt Erkundi
gung, allenfalls bei dem Platz-Ingenieur, Hauptmann Hensel, thun lassen, in wie 
fern dieses Gerücht gegründet, und davon referiren." Der Hauptmann bestätigte 
es, daß die Absicht des v. Scholtenschen Regiments wirklich dahin gehe, den 
qu. Platz zu bebauen und in deut Gebaüde das Lazareth anzulegen, das Gouver
nement solches aber wegen der Bestungswerke nicht zugeben wolle. Ein alter 
Schwedischer Plan im Besitze des Gouvernements besage auch ausdrücklich, 
daß dieser Platz dem Gouvernement gehöre und werde er, der Platz In
genieur, gewiß dahin sehen, daß den Gerechtsamen der Kämmerei nicht zu nahe 
getreten werden solle. Schon int 7jährigen Kriege habe das Gouvernement einen 
Schuppen auf diesen: Platze stehen gehabt. Nachdem er also Gewißheit erlangt 
hatte, richtete der Magistrat nachstehende Bittschrift unmittelbar an die Person 
des Königs: —

Allerdnrchlauchtigster, Großmächtigster König, 
Allergnädigster König und Herr.

Es verlautet, daß das Lazareth des hieselbst in Guarnisvn stehenden v. 
Scholtenschen Regiments aus deu Wüllen auf der Westseite des Anklamer Thors, 
wo es seit undenklichen Jahren gestanden, weggenommen und auf einem dieser 
Stadt gehörigen Platze nahe der Petrikirche angelegt werden soll. Unsere 
Besvrgniß, daß hiezu von E. K. M. die Erlaubniß eingeholt werden dürfte, 
ohne dabey die Stadtgerechtsame an diesen Platz zu erwähnen, wird uns ent
schuldigen, wenn wir uns unterstehen, solche E. K. 9Ji. unmittelbar allerunter- 
thänigst anzuzeigen und mit den: beigefügtem Anerkenntnis; des vormaligen hie
sigen Gvnverneurs, Herzogs von Bevern zu begrüuden (dessen Schreiben an die 
Königl. Kammer vom 15. Februar 1768). Außerdem aber, daß dieser Platz 
der Stadt gehört und ihr solcher rechtlich nicht genommen werden kann, so 
sind wir auch desseu zu verschiedenen noch fehlenden öffentlichen Gebaüde;: selbst 
höchst benöthigt. (Auch würde es den größten Übelstand machen, wenn in dieser 
Gegend nahe bey der Kirche und wo die einzige Promenade in der Stadt ist, 
ein Lazareth angelegt werden sollte.,*)

E. K. M. bitten wir fußfälligst uns und die Stadt bey diesem Platz aller- 
gnädigst zu schützen und zu befehlen, daß das v. Scholtensche Regiments-Laza- 
reth an dem Ohrt, wo es seit undenklichen Jahren gestanden, verbleibe.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Ew. Königl. Majestät

Stettin, 
den 15. Januar 1788.

Der Magistrat hieselbst bittet allerunter-

allerunterthänigste und getreue 
Bürgermeister und Rath.

thänigst diese Stadt bei einem ihr gehörigen 
Platz, welcher ihr zur Bebauung mit dem 
v. Schvlten'schen Regiments-Lazareth entzogen 
werden will, allergnädigst zu schützen, und 
dieserhalb die nötigen Befehle an die hiesige 
Kriegs- und Doinainen-Kammer und an das 
hiesige Gouvernement allergnädigst zu er
theilen.

*) Die eingeklammerte Stelle stand 
im Concept, war aber durchstrichen und 
nicht in die Reinschrift aufgenommen. 
Sie weiset aber nach, daß der heutige 
Königspiatz damals schou zur Wandel 
bahn diente, auch wol an den Seiten 
mit Baümen bepflanzt war.



Zuschüttung des mittelalterlichen Stadtgrabens. 1077

Ob der König Friedrich Wilhelm II. auf diese Bittschrift eine Allerhöchste 
Resolution erlassen hat, geht aus den vorliegenden Acten nicht hervor, die mit 
einer, vom Magistrat unterm 28. April 1792 erlassenen und drei Mal durch 
Zeitung und Jutelligellzblatt bekannt gemachten Warnungs-Anzeige, die Ablagerung 
von Kehricht, Unrath mit) Schmutz am Rande des Schlvßgrabens betreffend, 
indem den Contravenienten wiederhvlentlich Geldbuße oder Gefängnißstrafe an- 
gedrvht wird, schließen. Bon dem Stadtgraben am Berliner Thor, so wie am 
Anklamer Thor ist nunmehr nicht mehr die Rede, so daß angenommen werden 
kann, diese Stellen des alten Stadtgrabens seien nun endlich zugeworfen und 
ihr Terrain zu einem wagerechteu Platze eiugeebnet.

Es ergibt sich aus alleu diesen beglaubigten Nachrichten, daß die oben 
S. 583 enthaltene, aus Boethcke's Festungs-Baugeschichtc entnommenen, Angabe: 
der innere Stadtgraben längs der beiden Paradeplätze sei bereits irn Jahre 1760 
ganz verschüttet gewesen, auf einem Irrthume beruhet.

Die Frage wegen des Eigenthumsrechts an den beiden Paradeplätzen, wo
rüber die Meinungen in den mitgetheilten Verhandlungen hin und her schwanken, 
ist in den vorliegenden Acten nicht zum Austrag gekommen.

[Acta Curiae wegen Füllung des Stadtgrabens beym Berliner Thor, item Anclamer 
Thor, und dessen Reinigung betreffend. Vol. I. 1739—1761. Vol. II. 1763—1792. 
Tit. VI. Polizei MiScellanen. Nr. 84. — Acta Curiae wegen der vom König!. 
Gouvernement veraulaßeteu Abbrechung der hiesigen Stadtmauer am Schloß. 1756 
bis 1764-. Tit. VIII. Cämmerey Spec. Sect. 2 Gebaüde und Bauten. Nr. 143.]

Im Jahre 1792 kam die Bebauung des Platzes zur Sprache, der durch 
Zttschüttuug des alteu Stadtgrabens, hinter der Petri Wall Kirchhvfsmauer ent
standen war. Aufgefordert sich darüber zu aüßeru, wie man wegen der Nutzung 
dieses Platzes mit dem Gouvernement stehe, berichtete der Kämmerer Müller 
unterm 15. Juli 1792, daß seit Auffüllung dieses Grabens, und also seit 1750, 
darüber Streit gewesen, wem die Reinhaltung dieses Platzes und die Weg- 
schaffnng des dort immer und immer aufgehaüften Unraths obliege, ob dem 
Gouvernement oder dem Magistrate. Letzterer habe sich dessen immer geweigert 
und zlvar aus dem Gründe, weil das Gouvernement sich das Eigenthum dieses 
Platzes aumaße und die Nutzungen davon ziehe. Dies habe endlich die Wirkung, 
daß bereits im Jahre 1768 das Gouvernement die Nutzung dieses Platzes dem 
Magistrat abgetreten und dieser nunmehr per mandatuni Camerae Regiae vom 
14. Februar 1768 ein für alle Mal augewieseu wurde, deu Platz durch die Eigeu- 
thums-Unterthauen rein zu erhalten. Eben diese Abtretung der Nutzung wurde 
unterm 31. October 1782 wiederholt. Es constire aber ex actis nicht, daß die 
Kämmerei die Nutzungen dieses Platzes eingezogen habe, vielmehr erhalte noch bis 
zu dieser Stunde das Gouvernement die Récognition, welche einige Zimmer
meister für die Erlaubniß bezahlen, dort Bauholz aufzufahren. Es wird daher 
dieserhalb von Seiten des Magistrats au das Gouvernement zu schreiben sein. 
Übrigens wird es, so lange der Platz frei und unbebaut bleibt, an Cvllisionen 
mit dem Gauvernement nicht fehlen, indem dasselbe die künftige Nutzung dem 
Magistrate dadurch sogleich schmälern kann, daß es unter dem Vorwande, daß 
der Platz als Place d'Arm es gebraucht werde, nur einige Bagage-Wagen darauf 
fahren läßt. Es wäre daher zu wünschen, daß man der Kämmerei die Nutzung 
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des Platzes dadurch sicherte, daß Hauser darauf gebaut werden. Der Mangel 
an Wohnungen und Unterkommen zeigt sich hier durch den ungeheüer gestiegenen 
Preis der Miethen, unb da es im Interesse der Kämmerei liegt, die Hauser 
möglichst vermehrt zu sehen, so glaubt Referent keine Fehlbitte zu thun, wenn 
er den HvchEdeln Rath um die Erlaubniß ersucht, sich auf dem bezeichneten 
Platze ein Haus erbauen zu dürfeu. Schou der f Landbaumeister Weier hatte 
diesen Plan. Er hatte dicserhalb mit dem Gouvernement unterhandelt und dem
selben für einen Platz von 100 Fuß Fronte vorlängs der Haüser eine jährliche 
Récognition von 5 Thlr. offerirt. Die Sache stand auch auf dem Punkte abge
schlossen zu werden, als der Tod des re. Weier das Project vereitelte. Referent 
offerirt der Kämmerei eine gleiche Récognition und ersucht deu Rath, den Platz 
vom Gouvernement zu vindiciren, und denselben sodann ihm gegen die ange- 
bvtene Récognition zur Erbauung eines Hauses auf demselben zu überlassen.

Am 26. Juli 1792 gab der Zimmermeister Schumann, aufs Rathhaus ge- 
ladeu, zu Protokoll die Anzeige ab, daß ihm der qu. Platz schon zu den Zeiten 
des f Herzogs von Bevern überlassen worden sei, um fein Bauholz auf dem
selben verbinden zu lassen, wofür er die ganze Zeit über eine jährliche Récog
nition von 173 Thlr. an das Gouvernement entrichtet habe. In Sommer hätte 
ihn der jetzige Gouverneur, General v. Below, beim Vorübergehen angerufen 
und ihm eröffnet, daß er den Platz nicht länger für 1 */3 Thlr behalten könnte, 
llnd er zulegen müsse; wolle er 3 Thlr. gebeu, so solle ihm der Platz für diese 
Miethe bis auf Weiteres überlassen werden. Es wurde dem re. Schumann be
kannt gemacht, daß der in Rede seiende Platz der Stadt Eigenthum sei, 
und folglich auch nur der Kämmerei die Disposition darüber zustehe, er also 
nur vou dieser die Erlaubniß erhalten könne, worauf er bemerkte, daß es ihm 
gleichgültig sei, au wen er die Récognition entrichte. Da er aber befürchten 
müsse, falls er dem Herrn Gouverneur solches hinterbrächte, vom Platze ver
wiesen zu werden, so stelle er anheim, die Gerechtsame der Kämmerei von Seiten 
des Raths dem Gouvernement bekannt machen zu lasseu.

Der Magistrat erließ nunmehr unterm 27. Juli 1792 an das Gouverne
ment ein Schreiben, worin er in Erinnerung brachte, daß der Platz unweit des 
Schlosses, und zwar von der Ecke der Großen Domstraße nach dem Schloß hin, 
welcher durch die Ausfüllung des ehemaligen Stadtgrabens entstanden, der Stadt 
unbestritten zugehöre. Schou seit deni 7jährigen Kriege, seitdem man vorzüglich 
bemüht gewesen, diesen Graben zu füllen, hat die Stadt fast in jedem Jahre 
durch ihre Eigenthums-Bauern bei dieser Zuschüttung concurrirt, und als die 
Kämmerei sich verschiedentlich weigerte, die Unterthanen des Stadt-Eigenthums 
hierzu anzustelleu, weil das Gouvernement durch Bermiethung dieses Platzes 
Behufs Zurichtung von Bauholz die Nutzung ausübte, so erklärte der damalige 
Gouverneur, des Herzogs von Bevern Durchlaucht in dem Anschreiben vom 
15. Februar 1768 an die Camera Regia, daß das Gouvernement sich der 
Nutzung dieses Platzes begebe, und solche der Kämmerei überlasse. Eine gleiche 
Erklärung erfolgte in dem Anschreiben an die Kammer vom 31. Octvber 1783 
von dem damaligen Gouverneur, General-Lieutenaut v. Hacke. Es ist also 
hierdurch von Seiteu des Gouvernements anerkannt, daß dieser Platz 
der Stadt zugehört, und es ist dieses auch um so weniger zu bestreiten, da 
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dieser Graben mit der Festung selbst nichts zu thun hat, was auch vou dem, 
von jeher zu Paradeplätzen benutzten, zugetvorfenen und eingeebneten Graben 
vom Berliner bis zum Anklamer Thor zu "sagen ist, welcher Platz vom letztern 
Thor bis zum Petri Kirchhof ansehnlich erweitert worden ist. Deinohnerachtet 
hat das Gonvernenient bisher die Nutzung des Platzes gegen die Petrikirch 
Hofs-Mauer bezogen. Magistratus ist iudesseu keinesweges gemeint, dieser- 
halb auf die verflossenen Jahre Ansprache auf die erhobenen Miethen zu 
machen, sondern will das Gouvernement nur benachrichtigen, daß er es für 
seine Pflicht hält, die Stadtkänunerei in Stand zu setzeu, diesen Platz künftig 
selbst zu benutzen. Um hierbei zugleich die Intention des Königs, die Auf
nahme der Stadt möglichst zu befördern, zu befolgen, welches am vortheil- 
haftesten durch Erbauung neuer Gebaüde geschieht, geht des Magistrats Absicht 
dahin, den qu. Platz von der Ecke der Großen Domstraße an bis zum Graben 
mit Wohnhäusern zu bebauen, wodurch da diese Haüser nahe au den Steindamm 
zu stehen kommen, und das Terrain hinter diesen Haüsern bis zur Kirchshofs- 
Mauer zum Hvfraum bleibt, eine ordentliche Straße von zwei Reihen Haüsern 
nach dem Schloß hin und zur Zierde und zum Nutzen der Stadt entstehen wird. 
Da diese Haüser mit ihren Gränzen der Festung keinesweges zu nahe kommen 
und diese auf keinen Fall hinderlich sein können, vielmehr der ganze Petrikirchhof 
mit seinen Gebaüden noch zwischen diesen Haüsern und der Festung belegen ist, 
so hofft Magistratus, daß das Gouvernement wider diesen neüen Anbau nichts 
zu erinnern habe, vielmehr denselben begünstigen werde.

Das Gouvernement erwiderte hierauf unterm 6. August 1792 in dienstlicher 
Antwort — unterzeichnet war M. W. v. Below*): — Daß, da aus dem von 
S. K. Mast, an das General-Directorium unterm 24. Januar 1788 in Betreff 
des Platzes, wo gegenwärtig das Lazareth-Gebaüde für das Regiment v. Pirch 
steht, ergangenen Rescript S. K. Mast. Intention wegen der Anwendung der
gleichen Plätze bei dem Mangel derselben am hiesigen Orte, zum Behuf König
licher Gebaüde nicht hervvrgehe, man sich Abseiten des Gouvernements nicht 
autorisirt halte, über den qu. Platz zu verfügen, vielmehr die Disposition über 
denselben von dem Gutbefinden des Ober-Kriegs-Collegiums abhängen lassen müsse.

Der Magistrat reichte nun unterm 7. August 1792 eine Vorstellung beim 
4ten Departement des genannten Collegiums (Kriegs-Ministerium) ein, und bat 
dasselbe, das Gouvernement anzuweisen, dem beabsichtigten Anbau keine Hinder
nisse in den Weg zu legeu. Das Ober-Kriegs-Cvllegium trat wegen dieses An
trages mit dem General-Directorium in Communication. In dem an dasselbe 
unterm 28. August 1792 gerichteten Schreiben — (Unterzeichner: v. Rohdich, 
v. Kannewurff); — ließ sich das Collegium also vernehmen: — „Ob nun gleich 
dieser Platz weder ein Eigenthum des dortigen Gouvernements, noch 
der Stadtkämmerei ist, vielmehr des Königs Mast, in der Cabinets-Ordre d. d. 
Berlin den 24. Januar 1788 sich vorzuhalten sch ei neu, über denselben zu dis- 
pouireu, so ist Collegium demohuerachtet der Meinung, daß gegen die Bebauung 
des qu. Platzes nichts einzuwenden sein möchte, weil dadurch die Aufnahme und

*) Der General-Lieuteuant Matthias Wilhelm v. Below f als Gouverneur von Stettin 
im Jahre 1799. Seine Schwester Magdalena Charlotte war Priorin des Stifts Marienflief; 
feit 1754, int Stift seit 1737, f 2. Juli 1794. L.-B. IL Th. Bd. IV, 49H.
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Verschönerung der Stadt befördert werden sann. In Erwägung des großen 
Mangels an öffentlichen Platzen aber wo etwa Köuigl. Gebaüde zum Behuf der 
Festung oder der Garnison anfgeführt werden könnten, scheint es nöthig zu sein, 
daß der Magistrat sich anheischig mache, wenn des Königs Majt. dergleichen 
Gebaüde erbauen lassen wollen, dazu einen Platz anzuweisen iinb unentgeltich 
herzugeben, oder mehrere Baustellen auf dem Platze qit. unbebaut steheu zu 
lassen, damit S. K. Majt. alsdann dergleichen nicht erkaufen müßten, wie solches, 
bei Gelegenheit der Erbauung einer Kaserne hat geschehen müssen.

Das General-Directorium rescribirte am 30. August 1792 an die Pom
mersch e Kammer: Es scheitle der Gegenstand des Schreibens des Ober-Kriegs- 
Colleginms eben derselbe zu sein, worüber unterm 29. Januar 1788, mit Bei
fügung der Cab. Ord. oom 24. ej. m. an die Kammer rescribirt und ihr da
mals schon die höchste Willensmeinung eröffnet worden sei. Was nun den 
jetzigen Antrag des Ober Krieges-Collegiums betreffe, so habe darüber die Kam
mer ihr pflichtmäßiges Gutachten des fördersamsten abzustatten.

Nun ging die Sache an den Magistrat zurück. Camera Regia forderte 
denselben in dem Rescripte vom 19. September 1792 auf, zunächst sein unstrei
tiges Eigenthums-Recht auf den Platz, den er zu bebauen beabsichtige, und daß 
gegen diesen iutendirteu Bau Niemanden ein gegründeter Widerspruch zustehe, 
nachzuweisen; im Übrigen aber an Stelle des qu. Platzes einen andern schick
lichen Platz in Vorschlag zu bringen, welcher im Fall der König in der Folge 
befehlen sollte, zu einem oder dein andern gemeinnützigen Behuf eiu Gebaüde 
hieselbst aufführen zu lassen, zu dem gedachten Behuf uneutgeldlich hergegebeu 
werden könne.

Der Magistrat berichtete am 16. October 1792 was folgt: 
Allerdurchlauchtigster rc. rc.

C. K. Majt. haben mittelst Rescripts vom 19. September er. eins Nach
weisung unseres unstreitigen Eigenthums-Rechts auf den Platz längs der Petri- 
kirchhvfsinauer, welcher durch Zuschüttung des alten Stadtgrabens entstanden, 
gefordert. Wir sehen zwar nicht ab, aus welche» Gründen wir etwas 
nachweisen sollen, was uns bisher von Niemand bestritten ist; in
dessen wollen wir doch zur Abwendung aller künftigen Ansprüche, und zur Über- 
zeügung ooii der Zuverlässigkeit unsers Eigenthums Folgendes nachrichtlich 
bemerken. Zuvörderst ist der Grundsatz unwidersprechlich richtig, daß, soweit 
die städtische Gränze reicht, Alles städtischer Grund und Boden sei, insofern 
nicht durch specielle Verträge, oder anerkannte Privilegien ein oder das andere 
Stück davon eximirt worden. Es kommt also nur auf die Beurtheilung dieser 
ausgenommenen Plätze an; diese sind in dem fürstlichen Receß vom Jahre 1612 
Art. 9, welchen wir abschriftlich beilegen, genau bestimmt. Nach diesem Ver
trage geht die Exemtion von der städtischen Jurisdiction nicht weiter, als auf die 
Hälfte des Steinpflasters längs des Schloßgebaüdes und vor denen im Art. 7 
besonders benannten fürstlichen und Marien-Kirchenhaüfern; ferner gehört dazu 
die Straße worin die Renterey belegen, welches der jetzige Münzhof ist, und in 
Ansehung der Reihe Kirchenhaüser, welche gegen die ehemalige Stadtmauer ge
standen und also von der Ecke der Kleinen Domstraße bis an die Ecke der 
Ritterstraße neben dem Schloß, ist ausdrücklich bemerkt, daß die Hälfte der
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Straße nach der Stadtmauer zu dem Rath verbleibt, weshalb auch von unserer 
Seite diese Hälfte des Steindamms unterhalten wird. Da nun diese exemtiones 
uoii der städtischen Gerichtsbarkeit als eine species privilegii anzusehen sind, so 
kann auch der städtischen Jurisdiction nichts weiter entzogen werden, als was 
hierin ausdrücklich benannt ist, und es folgt hieraus uuwidersprechlich, daß das 
Terraiu der ehemaligen Stadtmauer und des Stadtgrabens der 
Stadt nach wie vor gehört, was auch dadurch sich bestätigt, daß wir nach 
Ausweisung der Kämmerei-Rechnungen von den Gartenplätzen am Stadtgraben 
Récognition erheben. Das Gouvernement hat zwar den Gebrauch der Parade- 
plätze vom Berliner Thor bis zur Petrikirchhofs-Mauer sich angemaßt, und 
solche zu Waffenplätzen bestimmt, was wir auch ohne Widerspruch geschehen 
lassen müssen, weil die Vertheidigung der Stadt solches nothwendig macht; dies 
kann aber unserm territorialem Eigenthum nicht hinderlich sein, sondern dieses 
giliescirt nur zur Zeit in Ansehung dieser Waffeuplätze. Sollte sich aber bei 
veränderten Umstünden einmal der Fall cce'gnen, daß diese Waffenplätze mit 
bürgerlichen Hausern bebaut werden könnten, so würden wir nicht anstehen, unser 
Eigenthumsrecht wiederum gelten, zu machen. Hinsichtlich des Platzes längs 
der Petrcklichhofs-Mauer hat sich das Gouvernement dessen schon längst zu wie- 
drrholten Malen bei Gelegeuhe t der Zuschüttung des Stadtgrabens und zwar 
am 15. Febr. 1768 intD 31. October 1782 begeben, und sind wir also auch 
von dieser Seite für Ansprache gesichelt. Überdem können auf diesem Theil des 
zugeschütteten Grabens schwere Gebaüde nicht aufgeführt werden, da der Grund 
ä11 locker ist und in den nächsten 10 Jahren zum Bau von öffentlichen Gebaüden 
ohne Risiko nicht verwendet werden kann. Hierzu können wir vielmehr im Noth- 
fall den Platz zwischen den Baracken bei der holländischen Windmühle und dem 
Berliner Thore, lngleichen denjenigen neben der Eisen-Niederlage hinter dem 
Arsenal, welcher jetzt dem Kaufmann Behm zum Holzhof bewilligt ist, in Vor- 
schlag bringen. Letzterer ist vorzugsweise dazu geeignet, und kann ein ansehn
liches Gebaüde fassen, ohne daß der Platz bei der Kronsbrücke dadurch beengt 
wird, ^oiift wüßten wir für jetzt keine Plätze :u etwaigen öffentlichen Gebaüden 
in Vorschlag zu bringen. Da man aber nicht vorher sehen kann, was für Ver- 
ändernngen in der otobt mib deren Gebaüden nt der Folge sich zutragen können, 
1° lst es möglich, daß in künftigen Zeiten, wenn dergleichen öffentliche Gebaüde 
nothwendig erachtet werden, sich auch mehrere dazu taugliche Plätze finden 
können. Wir bitten allernnterthänigst: uns bei der uneingeschränkten Disposition 
über den gu. Platz allergnädigst zu schützen, und ersterben rc. rc.

Aus diesem Bericht des Magistrats entspann sich nun ein Schriftwechsel 
zwischen der Pommerschen Kammer, dem General-Directorium und dem Ober- 
Krlegs-Collegium, worin als Quintessenz von diesen höchsten Landesbehörden des 
Königs anerkannt wurde: — „Daß der zu bebauende Platz auf dem zugeschüt- 
teten alten Stadtgraben längs der Petrikirchen Mauer weder zum Gouvernements- 
Filndo, noch zur Herreu-Freiheit, noch zur Marien-Stiftskirche oder anderen 
dortigen pus corporibus, sondern zur Stadt gehört"; (Rescript des Geueral- 
Directorlums von 11. December 1792), — was dem Magistrate von der Kam- 
mer unteriu 4. Januar 1793 mit dem Befehle zugefertigt wurde, nunuiehr in 
Überlegung zu nehmen in wie viel einzelne Baustellen der zu bebauende Theil

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 136 
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des Stadtgrabens einzutheilen sein werde, letztere sub conditione eines davon zu 
erlegenden jährlichen canonis öffentlich auszubieten, und über den Zuschlag mit 
Beifügung des Licitations-Protokolls ziir Approbation 51t seiner Zeit zu berichten.

Die Kunde von den also getroffenen Anordnngen hatte sich alsbald in der 
Stadt verbreitet mit) war selbstverständlich auch zur Kenntniß des Zimmermeisters 
Schumann gelangt, der den qu. Platz als Zimmerplatz seit dem Jahre 1760 be
fugte. Eine große Störung im Betriebe seines Gewerbes vor Augen sehend, 
reichte er am 30. Januar 1793 dem Magistrate eine Vorstellung ein, worin er 
ausführte, daß der qu. Platz sich gar nicht zur Bebauung eigne, weil der Grund 
nicht die gehörige Festigkeit habe und voraus zu seheu sei, daß selbst em leicht 
ausgeführtes Gebaüde auf dem aufgeschütteteu Boden, zum großen Schaden des 
Bau-Eigeners, bald zusanimenbrechen werde, und was alsdann für Unglücksfülle, 
Verlust' an Menschenleben re., entstehen würden, lasse sich ja gar nicht absehen. 
So richtig nun auch dieses Bedenken sein mochte, so war es beim guten Meister 
Schiimann doch nicht die Sorge für das Wohl mit) das Leben von Mitmenschen 
welche ihn veranlaßten, jene technische Benierkung kund zu geben, sein liebes Ich 
war die eigentliche Triebfeder gegen die Bebauuiig des Platzes, denn er fuhr in 
höchst naiver Weise fort: „ich würde diese voraussichtlichen Unglücksfülle gerne 
stillschweigend übergehen, wenn ich nur einen Platz zum Betriebe meines Ge
werbes, welcher mir von einem jeden Ort, wo ich als Bürger lebe, zugestanden 
werden muß, nur ausmittelii könnte, und in Ermangelung dessen sehe ich mich 
genöthigt, Einen Hochedeln Rath zu bitten, inich auch fernerhin in dem Besitz 
des qu.' Platzes, oder doch mindestens der Hälfte desselben, gegen Erlegung eines 
billigen Canons zu belassen". Meister Schumann wurde abschlüglich beschieden, 
„da dieser Platz, welcher der Stadt zugehört, mit höherer Approbation bebaut 
uud zu dem Ende öffentlich ausgeboten werden soll".*)

*) Mit Schumann wurde ein anderweites Abkommen getroffen, s. weiter unten im Eon-- 
traft III, tz 2. S. 1092.

Dies geschah denn auch durch die in der Stettiner Zeitung und dem Jn- 
telligenzblat'te veröffentlichte Bekanntmachung vom 4. März 1793, worin die „all- 
mäl'ige' Bebauung eines Theils der ehemaligen, jetzt zugeschütteten Stadtgrabens, 
und zwar von der Ecke der Großen Domstraße an nach dem Schlosse zu, ange
kündigt und zugleich bekannt gemacht wurde, daß fürs erste 2 Hausstellen von 
bezw. 70 und ' 68 Fuß Frout an Baulustige gegen Erlegung eines jährlichen 
Canons zur Kämmerei überlassen werden sollten". Es wurde terminus licita*  
tiouis iit Ansehung des Kaufpretiums für den Platz und des jährlich zu ent- 
richtenden Canons auf den 21. März 1793 anberaumt und bemerkt, daß der 
Zuschlag nach eingegangener Approbation Camerae Regiae erfolgen werde.

In dem Terniine wurde den Licitanten eröffnet: — 1) Daß vor der Hand 
nur 2 Hausstellen vergeben werden konnten, indem diejenige Front soweit bis 
jetzt bebaut werden solle, nach der aufgenommenen Handzeichnung nur 138 Fuß 
betrage, wovvu für den ersten Platz mi der Ecke der Großen Domstraße 70 F. 
Front, und für den zweiten nach dem L-chlosse hin 68 F. Front bestimmt wor
den, welche beide Plätze einzeln ausgeboten werden sollten. 2) Wird zur Be
dingung gemacht, daß die Fronte der Haüser mit der Fronte der gerade über
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stehenden Haüser gleichlaufend angelegt, jedoch die Aufführung der Vorderseite 
wenigstens 4 F. hinter dem Rinnstein geschehen müsse, damit die Straße nicht 
zil sehr verengt werde. 3) Die Tiefe dieser Plätze wird durch die Petrikirchhvfs- 
Mauer begräuzt uud bedarf also keiner nähern Bestimmung, außer daß die 
Gränzlinie zwischen den beiden jetzt auszubietenden Hansbauplätzen auf der 
Fronte rechtwinklig arifgesetzt werde. 4) Wird ausdrücklich zur Bedingung ge
macht, daß die Front dieser Plätze nicht mit Schuppen oder Remisen re., sondern 
lediglich nur mit Wohnhaüsern bebaut werden. 5) Ist der künftige Eigenthümer 
des zweiten Platzes gehalten, mit dem Besitzer des ersten Platzes an der Ecke 

der Domstraße in der Flucht zu bauen. 6) Wird den Licitanten bekannt gemacht, daß 
bis jetzt das Regiment v. Pirch von seinem dort neüerlich erbauten Lazarett) einen 
Rinnstein zur Ableitung seiner Flüssigkeiten bis auf den jetzt auszubietenden Platz 
hingeleitet, und einem jeden künftigen Eigenthümer dieser Plätze überlassen bleiben 
müsse, den Abfluß dieses Rinnsteins für seine eigene Rechnung weiter fortzn- 
führen, wenn nicht noch dieserwegen eine anderweitige Ableitung des besagten 
Rinnsteins bewirkt werden sollte, welches aber nicht evinciit werden könnte*). 
7) Der Gränz-Zaun bezw. Mauer zwischen beiden Gebaüden wird gemeinschaftlich 
anfgeführt und unterhalten. 8) Die Licitation selbst betrifft: — a) Die vorbe
zeichneten Plätze selbst und deren anzukaufendes Eigenthum; b) die jährlich davou 
zu entrichtende Récognition; wobei zugleich bemerkt wird, daß dagegen auch 
diese Grundstücke zu ewigeu Zeiten Schoßfrei bleiben, was jedoch nicht 
auf den Nahrungs-Schoß auszudehnen ist. Die übrigen auf hiesigen Haüsern 
haftenden Onera realia tarn ordinaria quam extraordinaria bleiben auch auf 
gegenwärtigen Grundstücken. 9) Die künftige Récognition wird jährlich auf 
-fteni bezahlt; jedoch werden den Neüanbauenden die gewöhnlichen 6 Baufrei
heits-Jahre bewilligt, welche vou Ostern er. (1793) angehen, indem zur Bedin- 
gung gemacht wird, daß mit dem Bau in diesem Jahre der Anfang gemacht 
werden muß. 10) Wird hiermit vorausgesetzt, daß keiner der künftigen Nachbarn 
einer gegen den andern eine Servitut auszuüben berechtigt sein soll, jedoch mit 
Ausnahme des unter 6 bemerkten Kanals.

Nachdem nun dieses Protokoll sämmtlichen sich gemeldeten Kaufliebhaberu 
vorgelesen worden, ist man zur Licitation unter vorbemerkten Bedingungen 
geschritten und zwar —

A. In Ansehung des ersten Platzes an der Großen Domstraßen Ecke, 
haben geboten an Récognition; Kaufgeld:

1. Ober-Jnspector Schönfeldt Thlr. 1. — gr. 50 Thlr.
2. Laudbau-Director Weyrach  - 1. 12 - 50
3. Kämmerer Müller (der sich als Kauflieb

haber schon gemeldet hatte) .... - 2. — - 50
Ober-Jnspector Schönfeldt und Landbau-Director Weyrach begaben sich eines 
fernern Gebots. Nachdem nun bei diesem Platz nichts mehr geboten worden, so 
ist man zur Ausbietung — 

*) Der Commandeur des Regiments v. Pirch, Oberst v. Arnim, hatte in einem Schreiben 
vom 11. März 1793 den Magistrat auf diesen sehr wichtigen Umstand besonders merksam 
gemacht.

136*
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B. Des zweiten Platzes geschritten. Hierbei bemerkt vorlaüfig der Land
bau-Director Weyrach, daß zwar die Gränzlinie dieses Platzes nach dem Schlosse 
hin genau bestimmt sei; er trage demohnerachtet an, daß der Überrest dieses 
Platzes bis an die Schloßfreiheit, der Graben möge bereis zugeschüttet sein oder 
nicht, der zweiten Hausbaustelle beigelegt werde, und müsse sich jeder Licitant 
verbindlich machen, diesen beigelegten Platz, sobald er soweit zugeschüttet worden, 
daß er bebaut werden könne, sofort mit einem oder mehreren wohnbaren Haüsern 
in der Front der ersten beiden zu bebauen. Mit dieser Voraussetzung ist, jedoch 
salva approbatione Eines Hochedlen Raths —

Récognition; Kaufgeld:Geboten an
1. Vom Maurermeister Felgentreff .... Thlr. 1. — gr. 10 Thlr.
2. - Bau-Director Weyrach....................... - 1. — - 20 -
3. - Kämmerer Müller............................. s 1. — - 50 <
4. - Bau-Director Wey rach....................... - 2. — - 50 .
5. - Röhrmeister Müller............................. - 2. 12 - 50 -
6. - Bau-Director Weyrach....................... s 2. 16 - 50 -
7. - Röhrmeister Müller............................. - 3. — - 50 -
8. - Bau-Director Weyrach....................... - 3. 12 - 50 -

auf diesen zweiten Platz nebst der ausbedungenen Beilage nichts mehrDa nun
geboten worden, so hat man auch den zweiten Platz nach seiner ursprünglich be
stimmten Frontlänge von 68 F. besonders licitirt, und zuvörderst die Bedinguug 
wiederholt, daß der Acquirent dieser Hausstelle gegen seinen künftigen Nachbar 
nach dem Schlosse hin keine Servituten ausüben dürfe. Hierauf haben —

Geboten an
1. Landbau-Director Weyrach
2. Röhrmeister Müller . .

Récognition; Kaufgeld: 
. . Thr. 1. — gr. 20 Thlr. 

- 2. — - 30 -
Da nun weiter kein Gebot abgegeben, so ist dieses Protokoll geschlossen und von 
den Interessenten unterschrieben worden.

Müller, Röhrmeister.
Raß, Raths-Secretair.

Weyrach.
Boettcher, Stadtsyndicus.

Die beiden Plus-Licitanten auf die zweite Hausstelle, mit und ohne 
Beilage, einigten sich dahin, daß der Röhrmeister Müller auf sein Gebot Ver
zicht leistete, wenn dem rc. Weyrach die combiuirte Stelle zugeschlagen werde. 
Beide zeigten dies dem Magistrate in einem gemeinschaftlichen Schreiben vom 
22. März 1793 an, worin der Bau-Director aber noch besonders das Anerbieten 
machte — um einer etwaigen Bedenklichkeit des Magistrats, daß die Kämmerei 
jetzt durch Combination der erst künftig werdenden Stelle mit dem zweiten Platze 
Schaden leiden könnte, vorweg zu begegnen — das Duplum von des Röhr
meisters Müller Gebot für die combinirte Stelle geben zu wollen, nämlich 
60 Thlr. Kaufgeld und 4 Thlr. jährliche Récognition.

In Beziehung auf des vom Pirchschen Regiments-Lazareth abzuleitendeu 
Gerinnes bemerkte der Bau-Director, daß nach seiner nähern Untersuchung das 
natürliche Gefälle nach dem Rinnstein weise, welcher durch das Anklamer Thor 
geht, und würde die Ableitung dahin auch nicht die Hälfte der Kosten verur
sachen, als wenn dieses Gerinn durch das so sehr gegen die Lage des Ausgusses 
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vom Lazareth erhöhte Terrain des ausgefüllten alten Stadtgrabens geleitet wer- 
den sollte.

Der dritte Fleck, welcher nach dem Anträge des Batt-Direelors Weyrach 
mit der zweiten ztlr Licitation gestellten Hausstelle vereinigt werden sollte, hatte 
110 Fuß Frontlänge, lief aber nach der Petrikirchhofs-Mauer keilförmig zu und war 
erst seit 3 Jahren durch Zuschüttung des Grabens, meistentheils mit dem Schlltt 
von der abgetragenen St. Marien-Stiftskirche entstanden. Er hatte vollkommen 
l/4 weniger Flächeninhalt, als die erste Hausstelle. Der Bau-Director war nun 
zwar der Ansicht, daß man diesem dritten Fleck die Größe der ersten geben könne, 
meinte aber auch, daß dies viel Arbeit verursachen und mit großen Kosten ver
knüpft sein werde, lveil, um den Fleck eine regelmäßige Gestalt zu geben, die 
nach der Schlvßfreiheit hinterwärts zuschießenden noch unausgefüllten Ecken des 
Grabens eine starke Dossirung erhalten müßten, fv daß man mit den Grünz- 
zaünen 60 F. (der Tiefe des Grabens) von der Oberstäche abzubleiben habe.

Erst nach länger als einem halben Jahr, nachdem die erste und zweite 
Stelle längst bebaut waren, wurde mit den Kaüfern der Vertrag geschlossen. 
Diese Verzögerung rührte von dem Zimmermeister Schumann her, der über die 
Entziehung des von ihm seit länger als 30 Jahren benntzten Zimmerplatzes bei den 
höhren Behörden bittre Klage geführt und zu einem langwierigen Schriftwechsel 
Veranlassung gegeben hatte, der damit endigte, daß er mit seinen Wünschen und 
Anerbietungen rc. abgewiesen wurde. Es sind drei Verträge errichtet worden, 
die wir hier einschalten als einen interessanten Beitrag zur Baugeschichte dieses 
Theils der Stadt, wozu die Ansprüche der Festungs-Behörde auf das Eigen
thumsrecht an das Terrain des ehemaligen Stadtgrabens die erste Veranlassung 
gegeben haben.

I. Kanf-Contract wegen des ersten Platzes.
Kund und zu wissen sei hiemit. Nachdem resolviret worden, einen längs 

des Petrikirchhvfes belegenen und zugeschütteten Theil des Stadtgrabens mit 
Wohnhaüsern zu bebauen und mittelst Refcripts des hohen General-Directoriums 
vom 24. December 1792 eine öffentliche Licitation der auf besagter Stelle aus
gemittelten Bauplätze vorgeschrieben, solche auch nach vorangegangener öffentlicher 
Bekanntmachung unter dem 21. März 1793 vor sich gegangen, und in diesem 
Termin der Kämmerer Müller in Ansehung des ersten Platzes an der Ecke der 
Großen Domstraße mit 50 Thlr. Kaufgeld und 2 Thlr. Récognition Meist
bietender geblieben, auch in dem Directvrial-Rescript vom 1. Mai 1793 der 
erbliche Zuschlag für dieses Gebot unter den in dem Licitativns-Protokoll ge
machten Bedingungen approbiret worden: so ist auf den Grund des gedachten 
Licitations-Protvkolls und obigen Genehmigungs-Rescripts, nachstehender Über- 
eignungs-Cvntract zwischen dem hiesigen Magistrat als Berkaüfer einer Seits, und 
dem Kämmerer Johann Samuel Müller als Kaüfer audrer Seits, wohlbedüchtig 
geschlossen und vollzogen worden.

8 1. Es überläßt Ein HvchEdler Rath hieselbst den Kämmerer I. S. Müller 
beii ersten Platz auf dem zugeschütteten Stadtgraben längs des Petrikirchhvfes, 
dessen Lage und Größe in der diesem Contract beigefügten Zeichnung genau be
stimmt ist, wozu vvrlaüfig von der Ecke der großen Domstraße nach dem Schloße 
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hin eine Front von 70 Fuß und die Tiefe bis an die Kirchhofs-Mauer bestimmt 
worden, ingleichen in Gefolge des Approbativns-Reseripts vom 1. Mai 1793 
denjenigen Theil der Kirchhofs-Mauer, welcher diesen Platz in seiner ganzen 
Hinterfront begränzt, wofür aber die Kämmerei besondere Bergütigung erhalten, 
erb- und eigenthümlich auf ewige Zeiten, und wird demselben und seinen Erben 
eine freie Disposition sowol unter den Lebendigen als auf den Todesfall frei 
gelassen, jedoch unter der Bedingung, daß dieser Platz in der Vorder-Front gegen 
die neben der Großen Dvmstraße nach dem Schlosse hin belegenen Haüser mit 
einem parallel fahrenden Wohnhause, und meistens 4 Fuß hiuter dem ueüge- 
zogenen Rinnstein bebaut werde.

§ 2. Um alle künftige Irrungen über die Größe und Gränzen dieses Bau- 
Platzes zu vernn'ideu, ist nun förmliche Vermessung geschehen, nach welcher die 
Vorder-Front des bereits erbauten Hauses vou der Ecke der Großen Domstraße 
nach dem Schlosse hin 71 ’/2 Fuß beträgt, die Tiefe an der südöstlichen Seite 
neben der zweiten Baustelle, welche mit der Vorder-Front einen rechten Winkel 
macht, 141 Fuß, die Hinter Front längs der Kirchhofs Straße bis an das 
ehemalige Kirchhofs Portal hat zwar 93 % Fuß betragen, wobei aber bemerkt 
wird, daß zur Erhaltung mehrerer Symmetrie an der nordwestlichen Seite diese 
Länge bei dem Portal um 5 Fuß verkürzt worden, so daß die ganze Hinter- 
Front nur 88% Fuß beträgt. Die Tiefe an der nordwestlichen Seite macht, 
inel. der Tiefe des Hauses à 44 Fuß überhaupt 133 Fuß, und da die hinterste 
Breite um 5 Fuß eingerückt ist; so sind solche dadurch wiederum vergütiget, daß 
die Bewehrung an der Hinter Ecke des Wohnhmlses um einige Fuß ausgerückt 
worden, und daher 9 Fuß von der Hintern Ecke des Hauses absteht, wodurch 
diese Bewehrungs-Linie der Seitenflucht des Hauses mehr genähert worden. 
Hierdurch entsteht in der Hintern Front des Hauses eine Breite des ganzen Bau
platzes vou 80 V2 Fuß. Zur Bedeckung dieses Vorsprungs und Verhütung der 
Übeln Ansicht, wenn man aus der Großen Domstraße kommt, ist dem Kaüfer 
und nachfolgenden Besitzern des Hauses erlaubt, von dieser vorspringenden Ecke 
der Bewehrung bis zur vorderste» Ecke des Hauses einen Staketen-Zaun dergestalt 
zuziehen und zu unterhalten, daß solcher von der Ecke der Vorder-Front des 
Hauses uicht mehr als 5 Fuß absteht, wodurch diese Gräuze eine beinahe grade 
Flucht erhält, iuib den Fehler, welchen die Unregelmäßigkeit der Figur des 
Platzes und die gegen diese Seite schiefe Richtung des Hauses, dessen Front mit 
der Straße parallel laufen muß, verursacht, einigermaßen gedeckt wird; jedoch 
versteht es sich von selbst, daß dieser zwischen den Staketen und dem Hause ein- 
geschlvßene Platz zu dem überlassenen Fundn nicht gehört, sondern zu der daneben 
gelegenen Straße; und wird zur künftigen Nachricht vermerkt, daß der ganze 
zum Eigenthum überlassene Flächeninhalt, und zwar —

a) von der Vorder-Front des Hauses bis zu dessen Hintern Front, welches 
ein regelmäßiges Viereck von 71 % F. Breite und 44 F. Tiefe, 
ausmacht .....................................................................Q.-R. 21. 122 Q.-F.

b) der Überrest des Platzes............................................. 54.__72%
Und also überhaupt............................................................................. 76. 14%
rheinländisches Duodecimal-Maß beträgt. Diesen Inhalt nebst Gränz-Bestimmung 
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nimmt der Käufer als richtig und die Tradition dieses Platzes hiemit als ge
schehen an.

8 3. Für diesen vvrbeschriebenen Platz, so wie solcher bei der Anweisung 
beschaffen gewesen, bezahlt Kaüfer bei Unterschrift dieses Coutracts ein Kauf- 
pretium vvu füuszig Thalern in jetzigem Courant an die hiesige Kämmerei imb 
werden demselben den Königl. Verordnungen, mit) besonders dem hiesigen Serviee- 
Reglement vom 2. Oetober 1725, gemäß als einem Neübauenden Sechs Bau
freiheits-Jahre bewilligt, während deren derselbe von allen öffentlichen Lasten 
und oneribus, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, befreiet bleibt, jedoch 
sind hierunter die Beitrüge zur Schornsteinfeger-, Nachtwacht- und Brunnenkasse 
nicht mit begriffen.

§ 4. Nach Ablauf dieser Frei-Jahre, welche mit Trinitatis 1793 beginnen 
zahlt Kaüfer und der jedesmalige nachherige Besitzer dieses Grundstücks eine jähr
liche Récognition von Zwei Thalern Courant zur hiesigen Kämmerei in termino 
Trinitatis, wogegen aber der sonst auf deu hiesigen Haüsern haftende Grund- 
schoß wegfällt, vielmehr diese Récognition in die Stelle desselbe^i tritt, weshalb 
auch dieses Haus nicht die Natur eines Erbzinsgrundstücks, sondern die eines 
jeden andern hiesigen Bürgerhauses hat. Aus diesem Grunde werden auch in 
der Folge alle übrigen ans hiesigem Stadtfundv belegenen Haüser haftende onera 
realia tarn ordinaria quam extraordinaria, als Service, Einquartierung, Nacht
wacht und Schornsteinfeger-Geld von dem auf diesem Platze steheudeu Hause be
zahlt, wogegen der Besitzer sich auch aller hiesigen Bürgerhaüsern zukommenden 
Vortheile zu erfreue« hat.

§ 5. Da dieser Platz in der Fronte gegen die Straße nach dem Schlosse 
hin bereits mit einem Wohnhause der Bedingung gemäß bebauet worden; so hat 
es dabei sein Bewenden, indeß muß diese Bedingung auch in Zukunft genau er
füllet und zu keiner Zeit die Stelle dieses Hauses nur mit Remisen, Ställen 
oder Schuppen bebauet werden.

§ 6. Das Haus ist vou allen Servituten völlig frei, so wie es gegen das 
nachbarliche keine ausübt, und da dasselbe an drei Seiten durch die Straßen be
grünst wird, an der vierten Seite aber gleichfalls ein ncües Haus angelegt wird, 
so ist der Fall nicht vorhanden, daß irgend ein nachbarliches Grundstück An
sprüche auf Dienstbarkeiten machen könnte, weshalb es hier nur der Festsetzung einer 
gegenseitigen Befreiung von Servituten gegen den einzigen Nachbar Röhrmeister 
Müller bedarf, und wird mit diesem die Bewehrung, welche beide Grundstücke 
trennt, gemeinschaftlich oder zur Hälfte unterhalten. Übrigens wird noch fest
gesetzt, daß die Gränze zwischen beiden Haüsern durch eine auf die Frontlinie 
aufgesetzte perpendiculaire Linie gezogen wird.

§ 7. Beider Seils Contrahenten tragen die durch diesen Contract und 
dessen Approbation verursachte Kosten zur Hälfte und soll nach erfolgter Appro
bation und Bezahlung des Kaufgeldes der Consens zur Berichtigung des Besitz
titels dieses Grundstücks im Hyp'othekenbuch ertheilet werden. Zur Beglaubigung 
dieses Coutracts ist solcher von beider Seits Contrahenten nach geschehener Durch
lesung und Genehmigung eigenhändig unterschrieben.

So geschehen Alten Stettin, den 6. Januar 1794.
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Nachtrag.
Da nach der Verordnung der König!. Preüß. Pommerschen Hochlöblichen 

Kriegs- und Domainenkammer vom 3. huj. die Höhe und sonstige Beschaffenheit 
der Gränzzaüne und welchen Theil davon ein jeder zu unterhalten hat, annoch 
genauer bestimmt werden soll, und zu diesem Behuf eine Untersuchung der nach 
Ausfertigung des Contracté perfectionirten Bewehrung mit Zuziehung beider 
Cvntrahenten in loco geschehen, wird auf dem Grund des Untersuchungs-Protokolls 
vom 15. huj., in Gemäßheit der Anzeige der Cvntrahenten als ein Nachtrag zum 
§ 6 diese Bewehrung folgender gestalt näher beschrieben und die Vereinigung 
beider Theile nachgeholt.

Von der Schloßstraße an gerechnet ist die Gränze mit beiderseitigen Ge- 
bailden besetzt, und zwar von des Kämmerers Müller Seite 21 */2 Fuß uud von 
des Röhrmeisters Müller Seite......................................................................... 27'/., F.

Von da an geht ein 8 F. hoher Planken-Zaun.............................57'/2 -
lang, wovon der Kümmerer Müller 45 F., der Röhrmeister Müller 
die übrigen 12'/2 F. angelegt hat und unterhält. Von da an ge
schieht die Bewehrung durch deu Röhrmeister Müller auf einer Länge von 32 
welche jetzt durch die hohe Wand einer Remise von seiner Seite be
wirkt wird. Sollte aber diese Remise künftig einmal weggenvmmen 
werden, so ersetzt solche der Röhrmeister Müller durch eine Mauer 
oder eineu Zaun von 8 F. Höhe nach seiner Convenienz. Der letzte 
Theil der Gränze von..................................................................................... 24
Länge wird durch ein Hintergebaüde des Kämmerers Müller bewehrt 
und sollte dieseits in der Folge cessiren, so bewehrt jeder Nachbar 
die Hälfte mit einer 8 F. hohen Mauer oder Zaun auf seine Kosten; 
womit überall der Bedingung im Licitativns-Prvtokoll vom 21. Mürz 
1793, nach welchem beide Theile die Bewehrung zur Hülfte unter
halten sollen, ein Genüge geschehen. Total. . . 141 F.

Zur Beglaubigung dieser Vereinigung und Feststellung haben beider Seits 
Contrahenten diesen Nachtrag eigenhändig unterschrieben.

So geschehen Alten Stettin, den 16. September 1794.

II. Kauf-Contract wegen des zweiten Platzes.
Zu wissen sei hiemit. Nachdem u. s. w. in dem Licitations-Termine vom 

21. März 1793 der Bau-Director Weiyrach auf den 2. und 3. Platz zusammen 
genommen Meistbietender geblieben, hiernächst aber um einige ihm entgegengesetzte 
Bedenklichkeiten zu heben mittelst Vorstellung vom 18. April 1793 bei dem 
König!, hohen Generl-Direktorium sein voriges Gebot auf 60 Thlr. Kaufgeld 
und 5 Thlr. jährlichen Canon verbessert, weshalb auch in dem Directorial- 
Rescript vom 1. Mai 1793 der erbliche Zuschlag für dieses Gebot, wenn die 
bei letzterer Stelle obwaltenden Bedenklichkeiten gehoben, zugesichert worden, 
solche auch in dem Protokoll vom 19. Juni pr. dergestalt reguliret sind, daß 
derselbe auf die 2. Baustelle zum Vortheil des Röhrmeisters Heinrich Rudolf 
Müller gegen Übernahme des halben Kaufgeldes und jährlichen Canons, in Be
tracht, daß derselbe bereits einen ansehnlichen Vorrath von Baumaterialien an
geschafft hat, völlig renunciiret, nnd sich nur allein die 3. Baustelle Vorbehalten,
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worüber auch mit ihm ein besonderer Contract vollzogen worden, der Röhrmeister 
Müller auch hiermit einig ist, und nunmehr diese 2. Baustelle unter denen im 
Licitations - Protokolle enthaltenen Bedingungen angenommen; so ist auf den 
Grund vorbesagter Protokolle zwischen dem' hiesigen Magistrate als Berkaüfer 
einer Seits, und dem Röhrmeister Heinrich Rudolf Müller als Kaüfer anderer 
Seits nachstehender Ubereignungs-Contract wohlbedächtig geschloffen und voll
zogen worden.

8 1. Es überläßet Ein HochEdler Rath hieselbst dem Röhrmeister Heinrich 
Rudolf Müller den 2. Bau-Platz auf dem zugeschütteten Stadtgraben längs des 
Petrikirchhofes, welcher neben der ersten dem Kümmerer Müller überlassenen 
Stelle belegen und an der entgegengesetzten Seite von der an den Bau-Director 
Weyrach überlassenen Stelle begränzt wird, und dessen Lage und Größe durch 
die diesem Contract beigefügte Zeichnung genau bestimmt ist, dergestalt, daß er 
in der Tiefe von der Front in der Straße, so nach dem Schlosse' führt, bis an 
den Petrikirchhof, ingleichen denjenigen Theil der Petrikirchhvfs-Mauer, welcher 
diesen Platz in seiner ganzen Hinter-Front begränzt, wofür aber die Kämmerei 
besondere Bergütigung erhalten hat, erb- und eigenthümlich und auf ewige Zeiten, 
und wird demselben und seinen Erben und nachfolgenden Besitzern eine freie 
Disposition sowol unter den Lebendigen als auf den Todesfall frei gelassen; 
jedoch unter der Bedingung, daß dieser Platz in der Border-Front gegen die 
neben der Großen Dvmstraße nach dem Schlosse hin belegnen Haüser mit einem 
parallel stehenden Hause, und wenigstens 4 Fuß hinter dem neügezvgenen Rinn
stein, bebauet werde.

8 2. Zur Nachricht und Borbeügung künftiger Streitigkeiten wird bemerkt, 
daß nach geschehener förmlichen Vermessung —

1) Die vordere Front, welche bereits mit einem Hause bebaut ist, nämlich 
von einer Ecke des Hauses bis zur andern........................................ 69'/., F.

2) Die ganze Tiefe an der nordwestlichen Seite nach dem 
Kämmerer Bâiller hin................................................................................ 141 -

3) Die hintere Front nach dem Petrikirchhofe................... 713/4 =
4) Die Tiefe an der südöstlichen Seite neben der 3. Baustelle. 150 -

beträgt. Diese Vermessung und Gränzbestimmung nimmt der Kaüfer als richtig 
und die Tradition dieses Platzes hiemit als geschehen an.

§ 3. Für diesen vorbeschriebenen Platz bezahlt der Kaüfer bei Unterschrift 
dieses Contracts ein Kaufpretium von 30 Thlr. an die hiesige Kämmerei und 
werden demselben den Königlichen Verordnungen, und besonders dem hiesigen 
Service-Reglement vom 2. October 1725, gemäß als einem Neübauenden Sechs 
Baufreiheits-Jahre bewilligt, während welcher derselbe von allen öffentlichen 
Lasten und oneribus sie mögen Namen haben, wie sie wollen, befreiet bleibet, 
ausgenommen der Beitrüge zu den Schornsteinfeger-, Nachtwacht- und Brunnen
lasten.

§ 4. Nach Ablauf dieser Frei-Jahre, welche mit Trinitatis 1793 anfaugen, 
zahlet der Kaüfer und jeder der nachfolgenden Besitzer dieses Grundstücks eine 
jährliche Récognition von 2 Thlr. 12 gr. Courant zur hiesigen Kämmerei in 
termino Trinitatis, wogegen aber der sonst auf den hiesigen Haüsern radicirte 
Grundschvß wegfüllt, da diese Récognition an dessen Stelle tritt, weshalb dieses 

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. 137
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Haus auch nicht die Natur eines Erbzins-Grundstücks, sondern die eines jeden 
andern Bürgerhauses hat. Aus diesem Grunde werden auch in der Folge alle 
übrigen, auf hiesigen im Stadtfundo belegenen Haüsern haftenden onera tarn 
ordinaria quam extraordinaria, als Service, Einquartierung, Nachtlvacht- und 
Schornsteinfeger-Geld re. rc. von dem auf diesem Platz stehenden Hause bezahlet, 
wogegen der Besitzer sich auch aller den hiesigen Bürgerhaüsern zustehenden Vor
theile zu erfreuen hat.

tz 5. Hat es dabei sein Bewenden, daß dieser Platz in der Front der Straße 
nach 'dem Schlosse hin nach der Bedingung des 8 1 bereits erbauet worden; 
jedoch muß diese Bedingung auch in der Folge genau erfüllet und zu keiner 
Zeit die Stelle dieses Hauses nur mit Remisen, Ställen oder Schuppen bebauet 
werden. nu „

8 6. Das Haus, welches auf einer Seite an den Kämmerer Muller und 
auf der gegenüber stehenden an den Bau-Dircctvr Weyrach gränzt, in der Hintern 
und vorder» Front aber an öffentliche Straßen stößt, ist von allen Servituten 
frei, so wie es auch gegen die besagten Nachbarn keine ausüben darf, und da 
beide nachbarlichen Grundstücke gleichfalls neu angelegt worden, so ist hier der 
Fall nicht vorhanden, daß Jemand Ansprüche auf ein Servitut erheben könnte. 
Der Besitzer der 3. Baustelle, Bau-Director Weyrach, wenn er künftig sein an- 
gränzendes Gebaüde aufführt, ist daher nicht schuldig, weder Tropffall noch 
ändere Servituten sich gefallen zu lassen, vielmehr ist er berechtigt, auf deren 
Abstellung zu bestehen, falls sich der Röhrmeister Müller dergleichen an
maßen sollte. Den Grünzzaun nach dem Kämmerer Müller unterhält der Besitzer 
der gegenwärtigen Banstelle mit demselben gemeinschaftlich, und ein Gleiches ge- 
fchieht auch mi't dem Ban-Directvr Weyrach in Ansehung der Bewehrung zwischen 
dessen und des Röhrmeisters Müller Fundv. Übrigens wird noch festgesetzt, 
daß die Gränzlinie auf beideu Seiten des Hauses auf die Front rechtwinklig 
aufgesetzt und bis zur Hinter-Front gezogen wird.

' 8 7. Wenn bei Aufführung des Gebaüdes auf der 3. Baustelle Kellerraüme 
angelegt werden, so übernimmt der Besitzer der 2. Baustelle auf seine eigenen 
Kosten' durch Pfeiler oder Steifen für die Sicherheit des Fundaments seines 
Hauses während des Baues des Kellers zu sorgen.

8 8. Beider Seits Contrahenten tragen die durch diesen Contract und dessen 
Approbation verursachten Kosten zur Hälfte und soll nach erfolgter Approbation 
und Bezahlung des Kaufgeldes der Confens zur Berichtigung des Besitztitels 
dieses Grundstücks im Hypothekenbuche ertheilt werden.

Urkundlich ist dieser Contract in duplo ausgefertiget, von beiden Theilen 
nach geschehener Durchlesung unterschrieben und untersiegelt worden.

So geschehen Alten Stettin, den 6. Januar 1794. 
Nachtrag.

Der Eingang lautet wörtlich so wie der Eingang des Nachtrages zum 
Contract I, dann heißt es weiter: —

A. In Ansehung der Bewehrung nach des Kämmerers Müller Hof: „Von 
der Schloßstraße an'gerechnet" — wie in vorhergehenden Nachtrag bis — „ein 
Genüge geschehen".

J3, In Ansehung der Bewehrung nach des Bau-Directors Weyrach Fundo.
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Von der Schloßstraße an gerechnet macht das Wohnhaus des Röhrmeisters Müller 
auf........................................................................................................................ 44 F.
die Bewehrung, und da das Gebaüde des Bau-Directors Weyrach 
wegen der schiefen Richtung der Straße nach dem Schlöffe hin vorspringt, 
wie die Zeichnung deütlicher nachweifet, und rechtwinklig gebaut ist, so 
entsteht dadurch zwischen beiden Hausern ein keilförmiger Zwischenraum 
welcher Platz zum Weyrachschcn Fundo allein gehört, welches zur 
künftigen Nachricht vermerkt wird, und da der Tropfen von dem 
Wasser des Müllerschen Hauses auf diesen Platz fällt; so verpflichtet 
sich hierdurch der Röhrmeister Müller diesen Tropffall durch eine 
Rinne aufzufangen und nach der Straße hin abzuleiten. Zugleich declarirt 
Bau-Director Wcyrach, daß er nach dem Contract zwar aus Abstellung 
dieses Wesens und einiger auf dieser Seite gegen seinen Fundum ge
machten Fenster bestehen könne, er wolle aber precario diese Servituten 
so lange gestatten, als ihm solche nicht hinderlich wären, jedoch unter 
der Bedingung, daß hieraus niemals ein Recht dazu hergeleitet, noch 
durch Verjährung solches nicht erworben werden könne, welche Erklärung 
der Röhrmeister Müller acceptirt. Die fernere Bewehrung auf . . . 106 - 
hat bisher der Röhrmeister Müller mit einem 8 F. hohen Summa 150 F. 
Plankenzaun auf eigene Kosten angelegt, und der Bau-Director gesteht zu, daß die 
Hälfte dieser Bewehrung mit 53 F. ihm zur Last falle und auch künftig von 
ihm unterhalten werden müsse; da er aber ein 70 F. langes Gebaüde im künftigen 
Frühjahr auf dieser Gränze setzen, und dadurch die Bewehrung unnöthig 
gemacht werde, so läßt er geschehen, daß alsdann der Röhrmeister Müller seinen 
Zaun längs der bebauten Strecke wieder wegnehme, und da der Überrest zwischen 
30 und 40 F. und also bei weitem nicht die Hälfte der Gränzlinie beträgt, so 
übernimmt der Röhrmeister Müller diesen Rest auf eigene Kosten zur Unterhaltung, 
wvinit die Südostgrünze regulirt und dieser Nachtrag zu mehrer Festhaltung 
von veiden Interessenten eigenhändig unterschrieben worden ist.

So geschehen Stettin, den 16. September 1794.

III. Kanf-Contract wegen des dritte« Platzes.
Kund und zu wissen sei hiemit. Nachdem durch das allergnüdigste Hof-Rescript 

vom 24. Dezember 1792 die von dem hiesigen Magistrat intendirte Bebauung 
des längst des Petrikirchhvfes zum Theil zuzuschütteten Stadtgrabens mit Wohn- 
haüsern genehmst und auf den Grund des vorgedachten allergnädigsten Rescripts 
eine öffentliche Äitation angestcllt worden, in welcher zwar die erste ausgemittelte 
Stelle von dem Kämmerer Müller als Meistbietenden erstanden und vermöge 
Directorial-Rescripts vom 1. Mai 1793 gegen die offerirten Bedingungen der 
Zuschlag geschehen, rnterdessen sich der Bau-Directvr Weyrach bei dem Königl. 
hohen General-Directouum mittelst Vorstellung vom 18. April 1793 gemeldet 
und auf die Überlassung der 2ten und 3ten Baustelle bis an des Schloßküsters 
Wohnung, woselbst aber der Graben noch nicht völlig zugeschüttet ist, gegen ein 
Kaufgeld von 60 Thlr. und einen jährlichen Canon von 5 Thlr. angetragen, 
dieserwegen auch im vorgedrrhten Rescript vom 1. Mai 1793 die Berichtigung 
einiger Bedenklichkeiten verfüg werden, welche hiernüchst in den Protokollen vom

137*



1092 Die Stadt Stettin — als Festung. Ergänzung zur Bau-Geschichte.

19. Juni und 21. November 1793 dergestalt reguliret sind, daß der Bau-Director 
Weyrach nicht allein auf die 2te Baustelle zum Bortheil des Röhrmeisters Müller 
gegen Übernahme der Hälfte des Kaufgeldes à 30 Thlr. und jährlichen Canons 
von 21/, Thlr. Verzicht gethan, weshalb mit demselben ein besonderer Contract 
vollzogen worden, sondern auch in Betracht, daß die 3te Baustelle in der Hintern 
Seite am Kirchhofe sich beinahe noch einmal soweit ausdehnt, als die Breite die
ses Platzes in der Forder-Front beträgt, für diese größere Ausdehnung annoch 
20 Thlr. Kaufgeld und 1 Thlr. jährl. Canon offeriret, so ist nunmehro 
zwischen dem Magistrate zu Alten Stettin als Verkaüfer einer Seits, und dem 
Bau-Director Carl Friedrich Weyrach als Kaüfer andererseits, folgenden Con
tract verabredet und geschlossen worden.

§ 1. Es überläßt Ein hochedler Rath hieselbst dem Bau-Director Carl 
Friedrich Weyrach den 3ten Bau-Platz auf den zum Theil zugeschütteten Stadt
graben, welcher von dem an den Röhrmeister Müller überlassenen Platz und an 
der entgegengesetzten Seite von denen auf Herren-Freiheit an beiden Seiten des 
Grabens belegenen Hausern und Gärten begränzt wird, und dessen Lage und 
Größe durch die, diesem Contract beigefügte, Zeichnung genau bestimmt ist, erk
und eigenthümlich und auf ewige Zeiten, und wird demselben und seinen Erben 
oder künftigen Besitzern die 'freie Disposition sowol unter den Lebendigen 
als auf den Todesfall überlassen, jedoch unter folgenden Bedingungen:

§ 2. Da dem Zimmermeister Schumann auf dieser 3ten Baustelle, ein Platz 
zum Verband feines Bauholzes von Trinitatis 1793 an auf 6 Jahre gegen 
eine jährliche Récognition von 3 Thlr. überlassen worden, so übernimmt der 
Bau-Director Weyrach, diesen Contract zu erfüllen, wofür ihm die stipulirenden 
jährlichen 3 Thlr. überlassen, und von ihm dagegen der jährliche Canon von 2 
Thlr. 12 Gr. an die Kämmerei von Trinitatis 1793 an entrichtet werden. Da 
jedoch der Zimmermeister Schumann nach seiner Erklärung im gerichtlichen Pwto- 
koll vom 3 Juni er. vom Bau-Director Weyrach durch Anweisung eines andern 
Verband-Platzes befriedigt worden, und ersterer sich dagegen des Platzes auf 
dieser Baustelle begeben, so hat es dabei sein Bewenden, jedoch verbleibe es bei 
der festgesetzten Bezahlung des Canons gegen die auf die contrahirten 6 Jahre 
überlassenen Récognition, und die anderweitige Disposition über diesen Bauplatz 
verbleibt dem Bau-Director Weyrach nach denen in diesem Contract enthaltenen 
näheren Bestimmungen, jedoch mit der Einschränkung, daß zur Anfubc des Schutts 
zur völligen Ausfüllung des annoch zugeschütteten Theils des Stadtgrabens ein 
hinlänglicher Raum gelassen wird.

§ 3. Sobald der Graben zugeschttttet und der Grund dce gehörige Festig
keit erhalten und zwar wenn es diese Umstände erlauben, lärgstens nach Ablauf 
von 6 Jahren, muß Kaüfer solchen mit einem oder mehreren Wohnhaüsern der
gestalt bebauen, daß selbige mit den Haüsern auf der 1 ster uud 2ten Bauplatz in 
Eine Flucht zu stehen kommen; da aber die gegenübersttyenden Hauser hieselbst 
eine Beügung rückwärts machen, so verpflichtet sich Kaiser die neüen Wohnge- 
baüde mit denen gegenüberstehenden Haüsern bergefto/t paralell zu ziehen, daß 
die Straßen neben dem Schloßküster-Hause eben st breit bleibt, als an der 
Gränze des 2ten Bau-Platzes, und muß daher das neüe Gebaüde unge
fähr die Richtung der rothen Linie sub A auf de? Zeichnung erhalten.



Zuschüttung des mittelalterlichen Stadtgrabens. 1093

§. 4. Für diesen Platz, sowie solcher bei der Tratition, welche Kaüfer auf 
den Grund der Zeichnung hiermit als geschehen annimmt, beschaffen ist, bezahlet 
derselbe bei Unterschrift dieses Contracté ein Kaufgeld von. . . . Thlr. 30 
und nach dem Protocoll vom 21. Novbr. pr. für die Ausdehnung hinter 
des Hochzeitbitters Schmidt Hause nach dem Klosterhof, welche in der Zeich
nung mit B verzeichnet ist, noch besonders................................................... . 20

. . . . . Zusammen . . . Thlr. 50.
Kaufgeld un jetzigen Courant an die hiesige Kämmerei und nimmt zugleich 
an, diesen letztern Theil des ihm überlassenen Platzes gleichfalls mit einem Hause, 
dessen Front längs der Straße über den Petrikirchhof zu stehen komint, zu be
bauen, und werden demselben den Königl. Verordnungen gemäß, sobald er bauet, 
als einem Neübauenden, in Gemäßheit des hiesigen Service-Reglements vom 2. 
October 1725, Sechs Baufreiheits-Jahre bewilligt, während welcher derselbe von 
allen öffentlichen Lasten und oneribus, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, 
befreit bleibt, jedoch sind hierunter die Beiträge zur Schornsteinfeger-, Nachtwacht- 
und Brunnenkasse ausgenommen.

$ 5. Nach Ablauf dieser 6 Freijahre, die mit der wirklichen Realisirung 
des Baues ihren Anfang nehmen, bezahlet derselbe eine jährliche Récognition 
von-.............................................................................................................Thlr. 2%
und bezw.................................................................................................................... . 1

Thlr?3^ 
in termino Trinitatis an die hiesige Kämmerei, jedoch versteht sich von selbst, 
daß die Récognition des ersten Platzes mit 2’2 Thlr. schon von Trinitatis 1793 
öen Anfang nimmt, weil Kaüfer den mit dem Zimmermeister Schumann ge
schlossenen Contract übernommen und daher diesen Platz schon vor Erbauung des 
Hauses nutzet. Hingegen cessiret der von den auf diesem Platz zu erbauenden 
Hausern, der sonst auf hiesigen Haüsern haftende Grundschoß, da der stipulirte 
Canon in dessen -stelle tritt, weshalb auch die zu erbauenden Haüser nicht die 
viatur eines Erbzins-Grundstückes, sondern die eines jeden andern hiesigen Bür
gerhauses haben, aus welchem Grunde auch in Zukunft alle übrigen auf hiesigen 
im Städtischen Fundo belegenen Haüser haftende onera realia tarn ordinaria 
quam extraordinaria als Service, Einquartirung, Nachtwacht-, und Schornstein- 
fegergeld rc. von denen auf diesen Platz zu erbauenden Haüsern entrichtet werden, 
lvogegen der Besitzer sich auch aller den hiesigen Bürgerhaüsern zustehenden Vor
theile zu erfreuen hat.

§• 6., In beiden Straßen, sowol in derjenigen, so nach dem Schlosse führet, 
als auch in der neu angelegten Straße am Petrikirchhofe muß ein Wohnhaus 
erbaut werden, und im Fall es wegen fehlenden Hofraumes erforderlich sein 
sollte, annoch Wirthschaftsgebaüde oder einen Thorweg gegen die Straße zu bauen, 
so muß solches fluchtrecht mit dem Wohngebaüde in Verbindung gebracht und 
dergestalt ûptiret werden, daß kein llbelstand gegen die Straßen dadurch entstehet.

§ Die zu erbauenden Haüser sind von allen nachbarlichen Servituten 
frei, insofern nicht die auf der Älosterhof-Seite und nach dem Schlosse hin an
gränzende Häuser bereits im Besitz einer Gerechtigkeit nach dieser Baustelle hin 
sind, welcher wegen keine éviction geleistet werden kann. Nach der angrünzenden 
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2ten Baustelle des Röhrmeisters Müller aber verbleibt es bei der gegenseitigen 
Befreiung von allen Servituten. Der Gränzzaun zwischen des Röhrmeisters 
Müller neüerbauten Hause und diesem Platz ist gemeinschaftlich und wird auf 
gemeinschaftliche Kosten unterhalten. Wegen der Bewehrung nach dem Kloster
hofe und dem untern Theil des Stadtgrabens wird dem Bau-Direetor Wehrach 
überlassen, sich mit den dortigen Nachbarn hierüber zu vergleichen. Endlich hat 
es dabei, daß der Röhrmeister Müller iu seinem Bau-Contract versprochen, falls 
der Bau-Director Weyrach in der Folge Kellereien unter dem künftigen Hause 
anlegen sollte, und diese an den Giebel des Röhrmeisters Müller anstoßen, die 
nöthigen Pfeiler und Steifen für die Sicherheit seines Fundaments während 
des Keller-Baues auf seine eignen Kosten zu sorgen, sein Bewenden.

§ 8. Ist wörtlich übereinstimmend mit dem § 8 im Kauf-Coutract II.
So geschehen Alter: Stettin, den 6. Januar 1794. 

Nachtrag.
Der Eingang hat denselben Wortlaut, wie der Eingang des Nachtrages zu 

den Contracten I und II; dann heißt es weiter: -
A. In Ansehung der Bewehrung nach des Röhrmeisters Müller Hof: „Von 

der Schloßstraße angerechnet" — wie im vorhergehenden Nachtrage bis — „wo
mit ein Genüge geschehen."

B. In Ansehung der Gränze nach des Schloßküsters Hofe und der Nachbarn 
nach dem Klosterhvfe wird bemerkt, daß solche durch die Verzaünung dieser "Nach
barn, welche solche bisher allein unterhalten haben, bestimmt wird, und es daher 
von Seiten des Bau-Directors Wehrach keiner Anlegung neüer Bewehrungen bedarf, 
daher derselbe sich nicht verpflichtet hält, hierin etwas zu ändern, sondern diese Beweh
rung bleibt auch in der Folge für Rechnung dieser Nachbarn, und der Besitzer 
dieser 3teu Baustelle ist blos berechtigt, wenn diese Bewehrungen künftig schadhaft 
werden, auf deren Wiederherstellung gegen seine Nachbarn zu dringen.

Diesen Nachtrag haben beider Seits Interessen nach geschehener Vorlesung 
und Genehmigung eigenhändig unterschrieben.

So geschehen Stettin, den 16. September 1794.

Die Bestätigung der drei Contracte erfolgte durch das General-Directo- 
riiim — unterzeichnet waren die Minister v. Blumenthal, v. Heinitz, v. Werder 
— am 24. December 1794; und die Urschriften der Verträge wurden dem 
Magistrate durch Kammer-Verfügung vom 13. Januar 1795 übermittelt.

' Schon vor Jahren hatte das'Gouvernement darauf gedrungen, daß die Passage 
über den Petri-Wall-Kirchhof völlig geöffnet, dieselbe in eine ordentliche Straße nm- 
geschaffen und dadurch den bei Feüersgefahr und anderen Gelegenheiten selbst für 
das Militair so nothwendige Verbindung der Ober- mit der Unterstadt von dieser 
Seite ebenfalls hergestellt werde, ohne daß bei dem Widerspruch des Prvvisorats der 
Petrikirche dieser für die Einwohnerschaft und die öffentlichen Angelegenheiten 
so nothwendige Zweck bis dahin ereicht werden konnte. Nunmehr war dieser Weg 
über den Petrikirchhof, der nur für Fußgänger geeignet und durch zwei Portale 
geschloffen war, an die Stadt abgetreten, welche dadurch in die Lage kam, denselben 
zu einer Fahrbahn zu reguliren. Da aber auch der Weg von der großen Dom
straße nach dem Petrikirchhof und dem daneben belegenen Lazarett) des Pirch'fchen 
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Regiments bei naßer Witterung dergestalt ungangbar war, daß weder Fußgänger 
ihn betreten, noch Leichen mit Sicherheit und ohne Gefahr umgeworfen zu werden, 
nach dem Kirchhofe gefahren werden konnten, überdeui durch Einschränkung des 
Petn-Wall-Kirchhofes die Passage auch in Absicht des Fuhrlverks hier anwachsen 
werde, so beschloß der Magistrat auch diesen Weg zum Besten der Einwohnerschaft 
pflastern zu lassen, zumal auf keine andere Art dem Wasser ein regelmäßiger Abfluß 
verschafft, und die der menschlichen Gesundheit schädlichen Ausdünstungen des dort 
gesammelten Sumpfes stehenden Wassers, worunter besonders die 'Kranken im 
Pirchschen Lazareth litten, beseitigt werden konnten. Hatte doch auch schon der 
Commandeur des Pirchschen Regiments, Oberst v. Arnim, auf diesen Gegenstand 
die Aufmerksamkeit der Stadtvbrigkeit gelenkt. Non diesem Borhaben setzte der 
Magistrat den Gouverneur, General-Lieutenannt v. Below, unterm 11. September 
1793 mit dem Anheimgeben in Kenntniß, den Platz-Ingenieur, Hauptmann v. 
Haremberg, an den Abstecken der Straße Theil nehmen zu lassen. Ob dies 
geschehen, ergeben die Acten nicht; genug, daß die Pflasterung noch im Herbste 
vorgenommen lourde.

Der Umstand jedoch, daß der Steindamm längs des Petri-Wall-Kirchhofes 
vor eingetretenem Frost nicht hatte völlig fertig gemacht werden können, war die 
Ursache, daß das Regenwasser bei dem eingetretenen Thauwetter da, wv der 
Stein-Damm aufhört, sich an die Mauer gezogen und deren Fundament so unter
wühlt hatte, daß ein Stück derselben von 20—25 Fuß Länge in den Graben 
gestürzt war. Die überhangende Lage des noch stehenden Theils der Mauer 
ließ befürchten, daß bei irgend einem lebhaften Winde von der Nordseite auch 
dieser Theil umgeworfen werde, daher es von der dringendsten Nothwendigkeit 
war, wie Kämmerer Müller es auch läugst vorgeschlageu hatte, die Mauer bis 
auf einige Fuß abzutragen und sie dadurch von dem Druck des Obertheils zu 
befreien. Da nun in der Kammer-Verordnung vom 20. October 1793 befohlen 
worden, in Absicht des übrigen Theils der Mauer mit dem Bau-Director 
Weyrach, dem der hinten belegeue Raum des Schloßgrabens gehörte, über die 
Abtretung derselben zu verhandeln, so wurde der Bau-Director zum 17. December 
1793 aufs Rathhaus eiugeladen und ihm vorgeschlagen, ob er die Mauer über
nehmen, selbige auf feine Kosten abbrechen und bis dahin, daß die Straße durch 
ein Gebaüde bewehrt würde, 3 Fuß derselben in der Höhe stehen lassen, oder selbige, 
besonders auf dem uicht offenen Raume auf eine schickliche Art bewehren wolle, 
und wieviel er der Kämmerei dafür zu entrichten gewillet sei? Weyrach übernahm 
den auf seine Gränze fallenden Theil der Kirchhofsmauer, welcher 180 Fuß lang 
war, inel. des untern, nach dem Klosterhof führenden Portals, zum Abbruch 
für 50 Thlr., während seine Nachbarn, die beiden Müller, für den auf ihre 
Baustellen fallenden Theil der Mauer, von 152 Fuß Läuge 34 Thlr. gezahlt 
hatten. Das obere Portal des Kirchhofs ließ der Magistrat auf Rechnung ab
tragen, und löste aus den so gewonnenen noch brauchbaren Mauersteinen 16 Thlr., 
so daß die Kämmerei von der, durch den Anbau des Stadtgraben-Platzes über
flüssig gewordenen Petrikirchhofs - Mauer eine Einnahme von 100 Thlr. gehabt 
hat. Auf diese Weise erklärt sich das, was in den Kaufcvntracten über die Bau
plätze von dieser Mauer gesagt ist.

Sv ist im Jahre 1793 die Straße längs des Petrikirchhofes entstanden, die 
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man schon jetzt „Petri Kirchen Straße" nannte, während die ans der andern 
Seite befindliche, welcher weil sie mis einer Seite Häuser hatte, „am Graben" 
hieß, „Schloßstraße" genannt wurde, wie aus einem Schreiben des Stadtgerichts 
an den Magistrat vom 4. Januar 1798 erhellet*).

*) Wegen der Namen dieser Straßen und der dabei vorgekommenen Wandelungen siehe
L. B. U Th. Bd. VIII, 242, 243, 249, 256. — **) Ebendas. S. 991—994.

Der Röhrmeister Müller baute auf dem von ihm erworbenen Bauplatze zwei 
Wvhnhaüser, davon das eine unter der Polizei Nr. 1179 in der Schloßstraße, 
das widere unter der Polizei Nr. 1183 in der Petri Kirchen Straße errichtet 
wurde. Letzteres verkaufte er zu Ende des Jahres 1797 an den Cassirer Dieterich, 
worauf der auf dem Gesammt - Grundstück haftende Eanon von 2 Dhlr. 12 gi. 
mit Genehmigung des Magistrats vonr 30. Januar 1798 halbiret, und jedes 
der beiden Haüser im Hypothekenbuche mit einem Canon von 1 Thlr. 6 gr. 
belastet wurde. Im Jahre 1860 befand sich das Haus Nr. 1179, welches jetzt 
die Polizei Nr. 7 der Großeii Ritterstraße führte, nach Ausweis eines Hypotheken- 
buch-Extrarts vom 26. Mai, im Besitz des Rentners Johann Gottlob Rother, an 
dessen Stelle im Jahre 1874 der Schornsteinfegermeister C. Zitzke getreten ist.

Im Jahre 1828 standen auf dem Weyrachschen Grundstücke zwei Wvhnhaüser, 
das eine, in der Schlvßstraße unter der Polizei Nr. 1180, gehörte dem Kaufmann 
Wietzlow und war von dem ursprünglichen, durch den Kaufeontraet vom 6. Januar 
1794 festgesetzten Canon mit 2‘/2 Thlr. Thei-Canon belastet. Das andere War
in der Petrikirchenstraße unter der Polizei Nr. 1182 und gehörte dem >mstlzrath 
und Landsyndicus Calow; vom Canon war 1 Thlr. auf dieses Haus übertragen.

Wietzlow verkaufte sein Haus an den Bürger David Wilhelm Donath für 
5200 Thlr. und fand die Bor- und Ablasfung am 26. August 1828 Statt. 
Der neue Besitzer erbaute nebenbei ein zweites Haus, und verkaufte dasselbe 
mittelst Vertrages vom 21. Juli 1838 für 10.250 Thlr-. au den Gärtner- 
Christian Wilhelm Gottfried Fechtner, den Zerschlaget des Ackerwerks Grün- 
hof**).  Vier Wochen später verkaufte Donath, mittelst Vertrages vom 21. August 
1838 auch das ältere Haus an denselben Fechtner, so daß dieser nun alleiniger 
Eigenthümer des Doppelgrundstücks Nr. 1180 und in Folge dessen eine Theilung 
des Canons nicht nothwendig war. Dasselbe ging demnächst laut Vertrages vom 
4. Mai 1840 durch Tausch in den Besitz des Fortepianohändlers Carl George 
Herrosae über, den wir als Musikus der Prinzeß Elisabeth von Braunschweig in 
der Geschichte von Prinzeß-Schloß, Friedrichsgnade, kennen gelernt haben. Die 
Straße, worin das Hans Nr. 1180 steht, führte jetzt den Namen Große Ritter- 
straße. Herrosöe aber halbirte wiederum das Grundstück und es entstanden darauf 
die zwei Polizei Nr. 1180a und 1180b. Das Haus, welches die erstgenannte 
Nr. trug, verkaufte Herrosöe mittelst Vertrages vom 2. December 1843 an den 
practisch'en Arzt Dr. Schützmannsky, wobei der Verkaüfer die Verpflichtung über
nahm, das verkaufte Haus Nr. 1180a von der Verhaftung für den Canon zu 
libcriren und diesen auf das Haus Nr. 1180b allein zu übernehmen.

Im Jahre 1844 bestand das Weyrachsche Grundstück in Folge der vorge
nommenen Zerstückelung aus 4 Parcelen, nämlich aus der so eben genannten 
Polizei —
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Nr. 1180a in der großen Ritter- frühern Schloßstraße seit 1857 unter der 
Polizei 9?r. 6, dem Dr. Schützmannsky gehörig — ohne Canon

5 1180b in derselben Straße, seit 1857 unter die Polizei Nr. 5, dem 
Herrosse gehörig, — mit 2% Thlr. Canon.

= 1182a) in der Petrikirchstraße jetzt dem Medicinalrathe Dr. Steffen 
' 1182b ‘ gehörig — mit 1 Thlr. Canon behaftet.

Nach Ausweis eines Hypothekenbuch-Extracts vom 26. Mai 1860 befanden sich 
damals die beiden Hauser Nr. 6 und 5, nach neuer Polizei Nummerirung, noch 
auf die Namen derselben Besitzer eingetragen, wie im Jahre 1844. Fünf Jahre 
nachher ist Nr. 6 im Besitz des Versicherungsbeamten G. Schröder. Der dermalige 
Besitzer dieses Hauses, Lehrer C. E. Monin, findet sich zuerst 1873 angegeben 
Das Haus Nr. 5 ist nach Herrosse's Ableben auf dessen Tochter, verehelichte 
Dräger, vererbt.

Die beiden Weyrachschen Pareelen in der Petrikirchstraße unter der Polizei 
Nr. 1182 a und b werden seit der im Jahre 1857 vorgenommenen Straßen- 
Namen-Regulirung zum Klosterhof gerechnet, und führen hier die Nr. 2 und 3. 
Nach des geheimen Medieinalraths Dr. Steffen Ableben im Jahre 1874 ist der 
Besitz beider Haüser auf dessen Wittwe, geb. Calvw, übergegangen.

Was den von dem Kämmerer Müller erworbenen und mit einem Wohnhause 
und anderen Gebaüden bebauten ersten Platz betrifft, so erhielt derselbe die Po
lizei Nr. 1178 in der Schloß- oder Großen Ritterstraße, seit 1857 die Nr 8 
Das Grundstück besaß bis 1839 der Hauptmann a. D. Carl Friedrich Kriele, 
der darin die Posthalterei betrieb. Derselbe verkaufte es mittelst Vertrags vom 
16. Mürz des genannten Jahres an den Speeulanten Fechtner zu Grünhvf, der 
bald Gärtner, bald Wirhschafts-Jnspector genannt wird, so in diesem Vertrage 
Ausgeschlossen vom Kauf blieben die hinter dem Wohnhause befindlichen zwei 
Seiten- und ein Quergebaüde, sowie die zwischen diesen Gebaüden liegenden kleinen 
Zwischenraüme. Diese Nebengebaüde, aus Stallungen und Remisen bestehend 
reservirte sich Kriele des Betriebes der Posthalterei wegen. Der Verkauf des 
Wohnhauses wurde aber nicht perfect, ans Gründen, welche sich der diesseitigen 
Kenntniß entziehen. Kriele blieb Besitzer des ganzen Grundstücks, in der Aus
dehnung und Beschaffenheit, wie er dasselbe von dem Begründer, Kämmerer 
Müller, kaüflich übernommen hatte, überließ es aber vermöge Kanf-Contracts vom 
27. Deceniber 1845 den Kaufmann Ferdinand Henry Baudouin, seinem Nach
folger in der Posthalterei, für den der Besitztitel aber erst nach 15 Jahren, zufolge 
Verfügung vom 4. September 1860 berichtigt wurde. Laut Kaufsvertrags vom 
6. December 1860 ist der Besitz des Grundstücks von Baudouin an den Kauf
mann Carl Friedrich Wilhelm Koch übergegangen.

Sieben Jahre waren verflossen, seitdem die beiden Müller, der Stadtküm
merer und der Röhrmeister, sowie der Bau-Director Weyrach auf dem Neübvden 
des alten Stadtgrabens sich ein Heim geschaffen, als dem Magistrat der nach
stehende Erlaß zuging: —

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm König von Preüßen rc. Unsern 
gnädigen Gruß zuvor. Veste HochgelahAe und Ehrenveste liebe Getreüe! Da 
Wir es auf deu Antrag des Marien Stifts Curatoriums in Rücksicht auf den 
§ 237 und 238 Th. 2, Tit. 11 A. L. R. für unbedenklich halten, die neuen 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX, 138
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Haüser diesseits des Stadtgrabens, ebenso wie es mit den schon neben stehenden 
alten Hausern bisher der Fall gewesen ist, zur Parochie der Marien Gemeinde, 
dagegen aber die neuen Haüser am Stadtgraben, deren Front nach der Petri- 
kir'che gehet, zur Parochie der Petrikirche anzuweisen, dieses auch dem Marien 
Stifts Kuratorium und den Predigern und Provisoren der Petrikirche bereits 
eröffnet haben: So machen Wir ench solches hiermit zur Nachricht und zur 
Bemerkung in dem neüen Leichen Reglement bekannt, und sind eüch mit Gnaden 
gewogen.

Signatum Stettin, den 6. März 1801.
Köniql. Preüßisches Pommersches und Kaminsches Konsistorium.

An v. Eickstedt.
den Magistrat hieselbst.

Dieses Notificatorium wurde dem Ministerium zu St. Jaeobl abschriftlich 
mitgetheilt, um sich zu erklären ob man mit dieser Verfügung zufrieden sei, da 
diese Haüser auf städtischem Fuudo belegeu sind, und daher in der Regel zur 
Stadtkirche gehören, um so mehr, als keine Marien-Kirche mehr existirt, und 
deren Kirchspiel eigentlich nur als eine Ausnahme von der Regel anzusehen sei, 
folglich nicht weiter ausgedehnt werden kann. Diese Grundsätze gehen aber nur 
auf die Haüser diesseits' des Grabens, da die Petrik.rche zu denjenigen, welche 
außerhalb des Grabens liegen, berechtigt ist, weil zu ihrem Kirchspiel alles was 
extra moeiiia auf dieser Seite der Stadt belege«, von Ursprung an gewiesen ist. 
Auch das Provisorat zu St. Jacobi wurde vvu Patronatswegeu aufgefordert, 
uach gehaltener Rücksprache, mit dem Ministerium, seine Erklärung abzugeben. So 
verfügte der Magistrat nnterm 24. März 1801.

Das Ministerium zu St. Jacobi, bestebeud aus den Predigern Herwig, 
Sternberg und Schröder, erklärte unterm 6. April 1801, daß gegen die Anordnung 
des Consistoriums wegen der neü erbauten Haüser diesseits des Grabens, die 
völlig außerhalb des St. Jacobi-Kirchspiels liegen, nichts einzuwenden sei und 
Ministerium daher die getroffene Disposition, nach welcher die qu. Haüser dem 
Marien-Kirchspiel beigelegt worden, sich gefallen lasse. Denn wenn gleich ein 
Gebäude der Marienkirche nicht mehr vorhanden sei, sv dauert doch die Parochie 
nach wie vor fort. Das Provisorat dagegen bestehend aus deu Senatoren Kir- 
stein, Steinicke und einem dritten Mitgliede, dessen Ramensunterschrift nicht zu
entziffern ist, trat der Ansicht der Patronats-Behörde bei und erhob in seinen, 
erst am 8. December 1801 erstatteten Bericht förmlich Protest gegen die Anord
nung des Consistoriums. Run erhob sich ein mehrmonatlicher Federkrieg Zwischen 
dem Magistrat und Consistorium, der am 21. October 1802 mit einem Erlaß 
des Letzter» endigte, worin die qu. Haüser als Zubehör der St. Jacobikirche 
anerkannt wurden. Dabei kam das — Curiosum vor, daß der erste Curator 
des Marienstifts v. Eickstedt (der zweite war Braunschweig) sich selbst dem Prä
sidenten des Consistoriums sagen mußte, daß er als Marienstiftler noch niemals 
daran gedacht habe, Parochial-Rechte über die qu. Haüser für die Marienkirche 
zu behaupte« und dieselben von ihni als Consistorialer der Marien-Parochie 
interimistisch beigelegt worden sei, ein Beweis, daß der gute Präsident in seiner 
Doppeleigenschaft die Concepte seiner beiderseitigen Decernenten kurzweg gezeichnet 
hatte, ohne sie vorher gelesen zu haben. Das kann dem Vorsitzenden eines Colle
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giums, dem täglich vielleicht hundert Sachen zur Prüfung vorgeleat werden, 
wol begegnen!

Das ist die Geschichte des Haüser-Complexes der im Jahre 1793 auf dem 
Terrain des zugeschütteten Stadtgrabens zwischen dem Petrikirchhofe und der 
Haüserreihe entstanden ist, welche sich süderwärts seit uralten Seiten von der 
Ecke der Großen Domstraße in der Richtung nach dem Schlosse bis an die Ecke 
der Ritterstraße, die nachmals die Kleine Ritterstraße genannt worden ist, 
erstreckt.

[Acta Curiae wegen Bebauung des zugeschütteten Stadt-Grabens beim Pettikirchhofc 
1792—1861. Tit. VI, Nr. 81. — Acta Curiae wegen der öffentlichen Passage für 
fahrende über den Petri Wall Kirchhof. Tit. VI, Nr. 59. - Acta Curiae wegen 
< bulchung eines Theils des Paradeplatzes in der Gegend des Landwehrzeüghauses 
zur Erbauung einer Postwagen-Remise und einer Reitbahn. Tit. VI, Nr. 107.]

Die Bebauung des Petri Walles, des Stadtgrabens, bezw. eine Anbauung 
an die alte Stadtmauer, zwischen dem Petrikirchhof und dem Frauenthor, d. h. : 
bis zu den Stetten, wo dieses Thor einst gestanden, nämlich da, wo die Kloster- 
hof genannte Straße und die Junkerstraße die Frauenstraße kreüzen, und die 
Eckhaüser Nr. 7 und Nr. 52 der letztern Straße stehen, und weiter abwärts 
bis zur Oder, hat viel früher begonnen. Sie greift bis in die letzte Zeit der 
Herrschaft des fürstlichen Hanses der Greifen zurück. Die älteste Nachricht 
darüber stammt aus dem Jahre 1620. Sie lautet wie folgt: —

9cach dem Christofs Grote, Fürstlicher Trommeter alhie, supplicando ange
halten vndt gebeten, Ihme an der Statt Mauer auff dem Closterhove vorm 
Frawenthor eine thur zueroffnen vndt ein Pletzlin vom Stattwatte zu seinem 
gebrauch emzureimen, Alß haben E. E. Raht mit Borwißen der verordneten 
Adihbus auff vorgehende fleißige Besichtung, gedachtem Christoff Groten ein 
Reimlin von 24 Schuhen lang vndt zwanzig schuhen breit, alß ettwan ein wenig 
ist, dergestalt! concediret, daß er daßelbe mit Plancken oder . . . bewehre, 
daß kein Hundt überspringen könne, vndt and) Järlich einen thaler erbzinße der 
Camerey auff Johanns erlegen sott. Der sich reversiren solle, daß solches auß 
gueten Willen geschehe wilfehrig der Statt an Ihren Mauren, Wällen vndt ge- 
rechtigkeit unschedlich sein solle. Alß ein solches beyderseits bewilliget, ist da
rüber dieser Vertrag so fester vnd zu mehrer Uhrkundt versiegelt worden. Ge
schehen zu Alten Stetin, den 26. Juny Ao. 1620.

Der von dem Concedirten ausgestellte Revers hatte nachstehenden Wort
laut: —

Ich Christoff Grote, Fürstlicher TrvmPeter in Alten Stetin, bekenne krafft 
dieses, demnach Ein Ernvester Wollweißer Raht der Statt Alten Stetin auff 
mein fleißiges suchen vndt anhalten mir eine thur vndt Reimlin an der Statt 
Maur hinter meiner Wohnung auff dem Closterhove vor dem Frawenthor von 
24 schuhen lang vndt 20 Breitt zu meinem gebrauch kegen gewiße Jarliche 
récognition Inhalt hierüber aufgerichteten Vertrages eingereümett; Alß thue Ich 
mich zuvorderst für solche guetwillige Vergünstigung ernstfleißig bedanken vndt 
will krafft dieses reversiren, ein solches Plätzleins weiters nicht alß mir eonce- 
diret anzumaßcn, sondern wans die Notturfft erfordert, auff E. E. Rahts be-
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gehren in vorigen standt zu bringen, auch das der Statt Stetin an Ihren Wällen, 
Mauren vndt gerechtigkeit Abbruch nicht sein solle verpflichte.

Alles getrewlich vndt ohngefehrde, vhrkundlich habe Ich diesen Reverß ver
siegelt vndt vntergeschrieben. So geschehen den 26. Juny Ao. 1620.

In den actenmäßig erhaltenen Nachrichten über den Gegenstand, der uns 
hier beschäftigt, tritt eine Unterbrechung von 60 Jahren und darüber ein. Der 
Fremdling aus dem hohen Norden hat die deütsche Erde betreten, deren gesegnete 
Fluren durch achtzehn lange Jahre von seiner und des Gegners verwilderten 
Soldatesca in eine Wüstenei verwandelt werden; um die Mitte dieser Periode 
legt sich der letzte des edlen Fürstengeschlechts der Greifen zur ewigen Ruhe, 
der Schwede schaltet und waltet nun im Land am Meere als Herr der Lage 
wie er will, nach 1648 richtet er im westlichen Theile dieses Landes ein ord
nungsmäßiges Regiment in der Absicht ein, diesen Theil deni^rechlmäßigen Erben des 
ganzen Greifen-Erbes nie und nimmer auszuantwvrten. Sv haben es die Feder
fuchser des westfälischen Friedens-Congresses, in Osnabrück die skandinavischen, 
in Münster die wälschen, dem Kaiser und Reich geboten. Vergebens sind die 
Anstrengungen Friedrich Wilhelms von Brandenburg, des großen Kurfürsten, ge
wesen, sich mit Gewalt in den Besitz Seines Erbes zu setzen. Der Schwede 
bleibt im Besitz von Stettin.

Die Belagerung von 1677 hatte die Stadt, wie wir wissen, in einen Trüm
merhaufen verwandelt. Es entziehen sich unserer Kenntniß die Ursachen, welche 
viele Bürger, deren Wvhnhaüser zerstört worden waren, vermocht haben, sich 
nicht wieder an der alten Stelle ein neües Heim zu errichten, sondern es vor
zogen, außerhalb der Stadtmauer vor dem Frauenthor auf der Schloß- oder 
Herren-Freiheit eine Wohnstätte zu gründen. Die Concession dazu ertheilte die 
Regierung, unter deren Gerichtsbarkeit die Freiheit stand. Da kam es denn vor, 
daß die Neübauenden die ihnen angewiesenen Gränzen überschritten und an die 
Stadtmauer, bezw. in den Stadtgraben, nachdem sie denselben streckenweise zuge
worfen hatten, hineinbauten und somit in den Jurisdictions-Bezirk Eines Er- 
samen Raths geriethen, wogegen dieser selbstverständlich Widerspruch erhob. Das 
erste hierauf Bezug habende Schriftstück, das sich in den Acten vorfindet, datirt 
vom 18. April 1683. Es ist jedoch nicht der Protest selbst, sondern eine Ver
fügung des Raths, daß derselbe erhoben werden solle. Aber vier Jahre später 
kommt in den Acten ein vollständiger Protest vor. Derselbe wird hier einge
schaltet als ein wcrthvolles Document, das uns zeigt, wie dergleichen Geschäfte 
vor 200 Jahren gehandhabt wurden. Der Wortlaut ist folgender: —

Anno 1687. d. 18. Aprilis alhier zu Alten Stettin anst der Cümmerey hat 
8. T. Herr Lic. Nicolaus Brandt alß Vice Syndicus in praesentia Deputa- 
torum Civium, benandtlich Herr Friedrich Steffen, Altermann E. Erb. Kauff- 
mans-, Gewandschnits- und Seglerhauses, Friederich Küsel, Kaufmann, und M. 
Johann Berndten, Altermann des Schneider Ambts alhie, Unß Subscript. No- 
tarios in Gegenwahrt der zu Ende benandten Zeügen proponiret, weil man ver
nehme, daß einige sich unterstunden, am Stadtgraben fürm Frauenthor miss 
dieser Stadt Jurisdiction Gebaüde anzulegen, solches aber dieser Stadt höchst 
präjudicirlich sehe, so hatte E. WohlEdl. und Hochweis. Raht nicht umbhin ge- 
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tont der Ehrliebendcn Bürgerschafft hievon part zn geben; wenn nun selbe mit 
einem WolEdlen Raht darin einig, daß diesem Wercke eontradiciret werde, so 
wolle Er nomine Amplissimi Senatus uni) der gantzen Ehrliebenden Bürger
schafft mich Martin Kuhlicken Notari um Publ. et summa Tribunal. Wisma- 
riens. Immatriculatum und ben Adjunctum Notari um Caspar Fridrich Kauelu 
requiriret haben, Nuß an gedachten Ohrt zu uerfügen, daselbst üblicher maßen 
novum opus zu nuncijren, und den daselbst bauenden solches- in Ihren Haüsern 
zu notificiren, auch ein oder mehr instrumenta, so viel begehret möchten, aus
zufertigen, und würden wir hiemit Unseres Eydes, womit wir E. WolEdeln und 
Hochweisen Raht und dieser löblichen Stadt in specie verwandt wehren, quo 
ad hunc actum erlaßen.

Nachdem wir nun solches ratione officij Notariatus nicht denegiren können, 
Unß erklehret, requisiter maßen die nunciation zu verfügen, sv feind wir so 
fort mit denen Zeügen nach vorbenandtcn Ohrt fürm Frauen Thor gegangen, 
weil aber die Zimmer- und Ncauerleüthe in dem Regenwetter daselbst nicht an
getroffen, alß haben wir eß biß auf den 19ten Aprilis außfetzeu müßen. Da 
wir Unß dann übermahl nmb 4 Uhr Nachmittags an vorgedachten Ohrte be
geben, Und alß wir Augenscheinlich befunden, daß die Handwercks Leüthe an 
dreyen Ohrten in Boller Arbeit gewehsen, sv habe Ich Notarius Martin Kuhlicke 
in beyseyn des Adjuncti und nachbenandter hierzu sonderlich requirirten Zeügen, 
denen Arbeits Leütheu, vermöge obgeschriebener proposition, und zwar einer 
jeden Parthey an ihrem Ohrte absonderlich angezeiget: Weßgestalt WolEdler und 
Hochweiser Raht so wie der Ehrliebenden Bürgerschaft vernehmen müßen, daß 
einige sich unterstunden, am Stadtgraben fürm Frauenthor gebaüde anzulegen 
und Sie dieselbe auffbaueten, solches aber auff dieser Stadt Jurisdiction und 
ohne E. WollEdlen und Hochweisen Rahts consens geschehe, dieser Stadt aber 
solches höchst praejudicirlich, so wolle E. WolEdler und Hochweiser Rath sambt 
der Ehrl. Bürgerschafft gedachten Bau hierdurch öffentlich eontradiciret und 
novum opus nuncijret und ihnen angedeütet haben, mit dem Bau ferner einzu
halten, und sich darnach zu richten.

Borauff
1) Meister Hans Schönitzen, Stadtzimmermeisters 2 Gesellen, alß Jürgen 

Scheide und Lehnyard Rhen bey Hrn. Theodori Lochmanns Gebaüde Respond: 
Sie wollen woll aufhören, wer würde Ihnen aber Ihren Arbeitslohn geben. 
Womit Sie bey der Arbeit acqviesciret.

2) Deß Fortification Zimmermeisters Negelckens 2 Gesellen, welches Sol
daten sind, bey des Fischers Christoff Boßbergen Gebaüde Resp: Sie waren 
damit woll zufrieden, horeten auch so fort auff zu arbeiten.

3) M. Michel Pietzschers Mauer Meisters Gesel, Jürgen Bretsch, welcher 
Wienemers Keller außmauerte Respond : Ja, ja und legte damit seine Mauer 
Kelle nieder.

Hierauff 
haben wir Subscriptj in praesentia der Zeügen denen Anbauenden obgesetzte 
Nunciation und contradiction gleichfalß notificiret und zwarten:

1) Hrn. Theodoro Lochmann, welcher Unß gleich anff St. Peters Wall 
begegnete, und zur Antwort gab: Er hette jederzeit dahin getrachtet E. Wol-
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Edlen Naht nicht zu nahe zu kommen, welcheß Er auch noch nicht zu thun 
willens were, weil Er aber seinen Bauw nunmehro fortsetzen wolle, hette er 
solches aufs genehmhaltung der Köuigl. Regierung, alß welche die stelle aufs 
Neüe durch den Königl. Bau-Meister abstechen laßen, getan.

2) Christoff Voßberg Respond: in seiner Wohnung am äußersten Frauen 
Thor, die Stelle wehre Ihm von der Königl. Regierung selbst angewiesen, weil 
er das Seinige verlohren hette.

3) David Wienemer, welcher codem dato nicht angetrofsen, gab, den 20. 
Aprilis hör. 8 matut. in vestibulo Curiae zur Antwort: Die Königl. Regie
rung hette ihm die stelle angewiesen, weil Er aufm Kloster Hoff sein Hauß ab
brechen müßen, die Ihm auch deswegen satisfaction versprochen.

Womit im Nahmen Gottes diese nunciation novi operis geschloßen, und 
gegenwertiges Instrumentum, ratione officij unter Unser eigenhändiger Unter- 
schrifften und Vorgedruckten Notarial Signeten au^efertiget, Geschehen Alten 
Stettin in praesentia Joachim Rvddelinen und Philipp Qvanten alß hiezu ab
sonderlich erforderten Zeügen.

Martin Kuhlcke
Author. Iniper. Publ. in summo 
Tribunal. Regio Wismariens. Im- 
matriculatus Notarius in fideni 
prac missorum scr. et subscr. mppria

Casparus Friedericus Kauel 
Sac. Imper. Auth. Publ. et ad h. 
act. Corroqvis: Not: subscr. et 

subsig. mppria.
(L.-S.) (L.-S.)

Es folgt in den Acten ein Protokoll: Actum in Curia den 22. April 
1687, welches also lautet: — Seynd deputati Civium gefordert und erschienen 
Christian Krafft, Dionysius Friedeborn, Jacob Rode, Jacob Eichler. Welchen 
vorgestellet, wie nunmehro der Ers. Bürgerschafft bekandt seyn würde, daß der 
Baw der Haüser auff St. Peters Wall mit macht fortgesetzet werden wolle, und 
dadurch abzusehen, daß die Freyheit vergrößert und die Stadt an Haüser ab- 
und wüste Stellen zunehmen und solchergestalt in unerträglichen schaden, wo 
nicht gäntzlichen Untergang gesetzet werden dürffte, Solches alles wird aber wider 
den im Fürstl. Vertragt de anno 1612 angesetzten gewissen numerum der frey 
Haüser anlieffe, dahero Nobilit. senatus gemüßiget, nicht allein den process 
wieder den Fischmeister beym hohen Tribunal zu ergreiffen, sondern auch mit 
der Ehrs. Bürgerschafft Consens wieder die anderen, so ebenfals auff St. Peters 
walle baweu wollen, nuntiationem novi operis verfügen zu laßen, deßwegen 
man auch beym hohen Tribunal ehestens einkvmmen würde. Damit aber das 
werck dem hohen Tribunal desto gründlicher und ausführlicher vorgestellet werden 
möge, hat Amplissimus Senatus für dienlich gehalten, eine Commission beym 
hohen Tribunal auff einige Assessoren daselbst*)  gegen die Ferien auszubitten, 
nnd die Kosten deswegen nicht anzusehen, weiln alhie in loco keine vorhanden 
und von frembden örthern einige auffzubringen eben so viel kosten und dennoch 
der Stadt nicht so zuträglich seyn würde, alß wenn einige Herren Assessoren des 

*) Nämlich in Wismar, woselbst der höchste Gerichtshof für die der Krone Schweden im 
Westfälischen Friedensvertrage, 1648, als Satisfaction zugesprochenen deütschen Provinzen: 
Pommern, Bremen, Verden, Wismar, seinen Sitz hatte.



Bebauung des Petri Walls und Grabens. 1103

hohen Tribunals selbst es in augenschein nehmen und also bey erörterung der 
Sache völlieger relation und information abstatten könnten.

Illi nach vvrgestatetem abtrit erklähren Sich, daß Nobiliss. Senat, vortragk 
woll angenommen und wider der Stadt an diesem präeullieirlichen baw Hoch- 
jelegen, So müßen die Kosten nicht angesehen werden, sondern wehren damit 
einig, daß 2 der Herren Appellatious-Rähte dazu erbethen würden, weiln die
selbe der Stadt angelegenheit, ja Heil und Wolfarth desto beßer in considération 
ziehen tönten. Actum ut supra.

Darauf erstatten Bürgermeister und Rath unterm 27. April 1687 nach
stehenden Bericht: — Alß die Königl. Hochpreißliche Regierung begehret hat, 
daß wir uns wegen des von einigen Privatleüten auffm St. Peters Wall am 
Stadt Graben vorgenommenen Bawes erklehren mögen, ob man selbigen ge
schehen lassen wollen, so müssen wir gehorsambst berichten, daß, alß wir solchen 
Baw dieser Stadt höchst präjudieirlich befunden, wie uns nicht anstehet, der 
Stadt von Ihrem recht etwas zu vergeben, wir sowohl ratione officij alß ad 
instantiam Curiae genöthiget worden, üblicher massen novum opus zu nuncijren 
uud derowegeu die Sache bey dem Königl. hohen Tribunal ferner prosigniret 
werden müssen Haben dieses anzuzeigen nicht ermangeln sollen in beharlicher 
Devotion alstets verbleibend, re. re.

Damit schließen die Acten über den vorliegenden Fall und man erfährt 
nicht, ob das hohe Tribunal zu Wismar auf den Antrag des Magistrats, zwei 
seiner Mitglieder nach Stettin abzuordnen, um die Sache an Ort und Stelle zu 
untersuche«, eingegaugeu ist, wie den» auch der Antrag selbst in den, nur Bruch
stücke enthaltenden, Acten fehlt.

Der im Obigen genannte Theodor Henrich Lochmann, der sich als Diaco
nus Petrinus entpuppt, zeigt dem Magistrat an, — es hätten bisher sxine In
quilinen in seinem neü erbauten „Bndchen" auf der Königl. Freiheit nahe am 
Stadtgraben, hinter demselben ein wenig Erde aufgeworfen und so eine Hof- 
und Holzstelle hergerichtet. Da nun dieser lose Grund nicht mehr halten wolle 
und nach dem Stadtgraben zu abwärts weiche, so könue seinem „Hüttchen", das 
auf der Hinterseite wenig Fundament habe, merklicher Schade zuwachsen. Der 
Diaconus bittet darum die „HochEdelen und Hoch- und Wolweisen Gestrengen" 
vom Magistrat, sie möchten ihm „die gütigkeit widerfahren lassen undt die Vor
derseite des Stadtgrabens bis an das Wasser in demselben, ihm zu seinem und 
seiner Einwohner nötigen Gebrauch, dem Graben ohne Schaden eingeben". Der 
Bescheid lautet: Das Suchen findet nicht stat. Decret. Alten Stettin in Sen. 
9. Juni 1691. Gleichzeitig erhalten Camerarier den Auftrag zu untersuchen, 
wie weit der Supplicant und die übrigen, welche sich am Stadtgraben angebaut, 
die Gränze überschritten haben und darüber Bericht zu erstatten. Auch dieser 
Bericht fehlt in den Acten.

Dagegen enthalten sie zwei Jahre später wiederum Nunciationen, welche auf 
Befehl des regierenden Bürgermeisters Erdmann Lindemann (seit 1681 im Amte, 
t 1702) gegen Paul Pust und Jacob Wegener, unterm 1. Juli und 24. August 
1693 notariell ausgenommen werden. Darauf erhält der Bauschreiber Philipp 
Quaudt den Befehl, die Größe der Stellen aufzumessen, welche vom Petrikirch- 
hof bis ans Frauenthvr, theils bereits bebaut, theils zum Bebauen bestimmt 
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finb. Der Bauschreiber erstattet seinen Bericht am 4. October 1693, worauf 
beschlossen wird, den Prozeß wider die Neübauenden beim hohen Tribunal fort- 
zusetzen, aber auch den Versuch zu machen, ob sich dieselben auf gütlichem Wege 
zu einer, an die Kämmerei für die Vergangenheit sowvl als fur die Zukunft zu 
entrichtende Récognition verstehen wollen. Dieser Versuch wird gemacht, miß
glückt aber. Die Camerarier berichten unterm 23. und 24. Februar 1694: Der 
Diaconus Lachmann — er wird in dem Bericht Capellan titulirt, — habe zur 
Antwort gegeben, wenn ihm der städtische Fleck vor 3 Jahren, wie er darum 
schriftlich angehalteu, zu einer billigen Récognition gelassen worden wäre, so 
würde er gern dazu bereit gewesen sein, jetzt aber, da er sein Haus an den 
Königl. Zeügwart vermiethet, der unstreitig einen sichern Hof dabei haben müsse, 
die Königl. Regierung ihm auch in der Sache Schutz versprochen habe, werde 
er sich zu einer weitern Récognition nicht verstehen. Wienemer erklärte, nicht 
weiter als auf der Stelle gebaut zu haben, die ihm von der Königl. Regierung 
angewiesen sei. Voßberg, Wegener und Pust konnten sich zu nichts entschließen, 
sie wollten sich mit einander besprechen und demnächst ihre Erklärung abgeben. 
Diese erfolgte nm 3. März 1694 dahin, daß sie dem Kanzler und dem Bnrg- 
richter die Sache vorgetragen, diese aber ihnen geboten Hütten, weder auf der 
Käulmerei zu erscheiueu, noch sich irgend eine Récognition aufdringen zu lassen. 
Zu den Neübauenden gehörte auch Ern Viag. Erythräus, Pastor zu St. Peter, 
der hinter der Hansstelle Einbruch ins städtische Gebiet gemacht und von dem 
Stadtgraben 8 Fuß Breite hatte ausfüllen lassen. Gegen diesen geistlichen Herrn 
lourde der Magistrat beim Tribunal klagbar, »vorauf unterm 27. März 1694 
der Befehl erging, mit dem Ban inne zu halten, weil der Ort, wo gebaut wurde, 
annoch lis pendons sei. Als dem Pfarrherrn dieser Befehl durch den Notarius 
Sounleütuer insinuirt lourde, aüßerte er „in ziemlicher Alteration, er hätte die 
H.H. Cämmerer durch seinen Sohn ersuchen lassen, weil die Königl. Regienrng 
ihme, eine Wohnung am Wall zu bawen, nachgegeben, und er desfals den Graben 
etlvas befestigen laßen wolte, also, wen er solchergestalt der Stadt Jurisdiction 
berühren würde, man ihm deswegen, wie Hrn. Spechten geschehen, es zur billigen 
Récognition seyen möchte, in welcher Hoffnung Er geblieben, und nimmer ver
muthet hätte, daß Nobil. Senatus Ihme bey dem Königl. hohen Tribunal eine 
solche blasme machen würde, müfte die sache Jhrv Hochgräfl. Excellenz lv. Mellm, 
General Statthalter von Pommern) und der Königl. Regierung vortragen". Am 
26. April 1694 kam zwischen dem Magistrat und dem Pfarrer zu St. Peter 
ein Vergleich dahin zu Stande, daß ihln hinter seiner zu bebauenden Stelle vom 
städtischen Gebiet ein Raum von 48 Schuhen in der Breite nnb 24 Schuhen in 
der Tiefe als Hofplatz gegen eine jährliche Récognition von 2 st. 16 ßl. einge- 
raümt wurde. Auch mit dem Diaconus Lochmann wurde die Sache in dem 
Protokoll vom 1. Juni 1687 verglichen; er zahlte für die Vergangenheit 2 fl. 
und übernahm für die Zukunft eine jährliche Récognition von 18 ßl. Er hatte 
26 Fuß vom Stadlgrabe»» in Besitz genommen. Sein Hans war das zweite vor 
den» Frauenthor zur linken Hand. Das erste gehörte dem Accise-Commissarius 
Lilienanker, der in der Länge von 78 F. und in der Breite von 160 F. Öen 
ganzen Graben bis an die Stadtmauer bebaut hatte und wofür er, nach dein 
Vergleiche vom 11. Juli 1689 eine jährliche Récognition vor» 6 fl. an die
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Kämmerei entrichtete, die aber in der Folge, und zwar durch deu Contract vom 
15. Januar 1729 mit dem damaligen Besitzer des Hauses, Namens David 
Grundtmann, auf die Hälfte ermäßigt wurde. Mit den übrigen Ansiedlern auf 
dem Klosterhofe, deren im Jahre 1699 überhaupt 10 waren, hatte der Magistrat 
sich wegen des Betrages der Récognition für den Raum, den sie vom Stadt
graben in Anspruch genommen hatten, ebenfalls geeinigt. 1703 war ein neües 
Haus dazu gekommen, eben so 1706, noch zwei, so daß jetzt 13 Stellen vor
handen waren, deren Hofraüme im Stadtgraben lagen, wofür die Eigenthümer 
der Kämmerei Récognition zu erlegen hatten, die 1 fl. für jede von 9 Stellen 
betrug, incl. der ehemals Diaconus Lochmannscheu Stelle, deren Récognition er
höht worden war; 2 Stellen dagegen hatten 24 ßl. jede zu erlegen.

Im Jahre 1705 fand bei St. Petri und Pauli eilte außerordentliche Visi
tation Behufs Revision der Kirchen-Rechnungen Statt. Bei dieser Gelegenheit 
führten Pfarrherr und Provisoren lebhaft Beschwerde darüber, daß der Kirchhof 
und die Kirchenwege am Stadtgraben zum Ablagerungs-Platz von „graülichem 
Unrath" benutzt werde, „was einen großen Gestank und gewaltiges Ärgerniß ver
ursache, ingleichen auch sonst bekant ist, daß zum unstand hin und wieder an 
den graben Privete gebauet seyn". General Statthalter (Graf Mellin) und 
Königl. Regierung (v. Klinkowström *)  und Jäger) nahmen aus dieser Anzeige 
Veranlassung, dem Billetschreiber von der Herren-Freiheit, Namens Hase, der 
daselbst die Functionen eines Polizeibeamten ausübte, unterm 4. Juni 1705 zu 
befehlen: „Nicht allein denen gesammten Einwohnern am Stadtgraben bei nach
drücklicher scharfer Beahndung anzudeüten, daß Niemand sich weiter unterstehen 
soll, Müll oder Unrath in den Graben zu schütten, vielmehr Alles, was ein 
Jeder in seinem Hause an Abgang sammelt, wie es in der Stadt geschiehet,**)  
vor die Thore aufs Feld zu bringen. Was aber diejenigen Bewohner der 
Herren-Freiheit anbelangt, die sich unterstanden haben, am Stadtgraben Privets 
anzulegen, so sind dieselben anzuhalten, diese Aborte unverzüglich abzubrechen 
und auf ihren Höfen Senkgruben zu machen, oder auch sich der Nachtstühle zu 
bedieueu. Wie dieser Befehl binnen 4 Wochen ausgeführt, hat der Billetschreiber 
nach Ablauf dieser Zeit bei Strafe anzuzeigen."

*) Die Geschichte der Familie Klinkowström ist im L.-B. IV. Th. Bd. II, 1203—1232 
mitgetheilt.

**) Nach dem, was auf den vorhergehenden Blättern enthalten ist, konnte die Bürger
schaft der Stadt wot eben nicht als mustergültig empfohlen werden.

Landbuch von Pommern; Th. IL, Bd. IX. 139

In Bezug auf den zweiten Punkt dieses Mandats lautete der Bericht vom 
29. Juni 1705 dahin, daß die meisten Eigenthümer erklärt hatten: Königl. Re
gierung habe ihnen wegen der Aborte nichts zu sagen; da „sic dem Rath jähr
lich daß Ihrige davor geben ntüsten, könnten-Sie thun, waß Sie wollen und 
hätte nur allein Senatus in hoc passu zu befehlen."

Folgt in den Acten ein Anschreiben des Magistrats an den General-Statt
halter und die Königl. Regierung vom 15. August 1705, denselben Gegenstand 
betreffend, worin ausgeführt wird, daß deu Ausiedleru auf der Herren-Freiheit 
am Klosterhofe die Raüme des Stadtgrabens nur zur Aufstellung des benöthigten 
Brennholzes und sonstiger Hausbedürfnisse gegen Récognition bewilligt worden 
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sei, aber keiuesweges zur Anlegung voll Abtritten. Da ihm, dem Magistrate, 
aber keine Jurisdiction und keine Polizei-Gewalt über die Bewohner der Herren- 
Freiheit zustehe, so bäte er, die erforderlichen Maßregeln gegen die Kontra
venienten anordnen zu wollen. Hierauf erlassen General-Statthalter lind König!. 
Negierung unterm 3. September 1705 einen erneuerten Befehl an den Billet- 
schreiber Christian Hase, den betreffenden Einwohnern den frühern Befehl vom 
4. Juni „ernstlich zu wiederholen, mit dem Anfügen, daß derjenige, so diesem 
Befehl in 3 Wochen nicht nachkommt, seinen Ungehorsam mit ohnfehlbarer will- 
kührlicher Straffe büßen sott".

Mit dem Stockholmer Friedensschluß von 1720 ist Preüßen definitiv in 
den Besitz von ganz Pommern bis zur Pene getreten, und somit auch in den 
Besitz der Hauptstadt des Herzogthlims. König Friedrich Wilhelm I. hat unter
beut Vorsitz des Gouverneurs von Stettin, General-Lieutenants v. Bork, eine 
Commission ernannt, die sich mit eitler Untersuchung des rathhaüslichen Wesens 
zu besassen hat. An diese Cvmlnissioil richteten „die dem Kvnigl. Hospital gegen
über, auf der Burgfreiheit Wohnenden", unterm 14. Juli 1722 eine Bittschrift, 
worin sie vorstellten, daß sie, außer dein Grundgelde, so sie jährlich an das 
Schloß geben müssen von der Stadt-Kämmerei angesprochen würden, all diese 
eine jährliche Récognition zu zahlen, wüßten aber nicht wofür. Sie wüßten 
nicht anders, als daß die Stadtmauer des Stadt-Magistrats Jurisdiction be- 
gränze, mit dein Stadtgraben aber die Stadtkämnierei nichts ztl thun habe, wie 
denn die auf der Herren-Freiheit gegen den Zeüg-Garten Wohnende, obgleich 
ihre Höfe auch bis in den Graben gehen, an die Stadtkämmerei keine Récog
nition geben*).  Sollte nun der vorige Burgrichter hierullter der Freiheit gegen 
den Stadt-Magistrat etwas vergeben haben, so würde uns dellnoch solches nicht 
präjudiciren können, wie denn auch bekannt, daß den alten Schiffer Paul Pusten, 
der noch lebet, die Stadtkämmerei gebeten, nur zu etwaniger Récognition, um 
feinen Streit mit der Stadt zu haben, 4 gr. jährlich zu geben, welches donum 
gratuitum **)  der gute Mann, um nicht in einen Proceß verwickelt zu werden, 
eingegangen sei; allein die Stadtkämmerei habe solche freiwillige Gabe hier- 
nüchst gegen die Beschwerdeführer zur Schuldigkeit machen und gar auf 1, 2 bis 
3 fl. von ’/v ‘/2 und 3/4 Bude exteudireu wollen; zu dem hätten sie bei ihren 
Höfen gar geringen Raum und müßten Jahr aus Jahr ein, sehr schwere Un
kosten zur Unterhaltung des Ein-, Zwei- und Dreifachen gegen den Graben zu 
haltenden Bohlwerks, damit ihre' Haüser nicht in den Graben versinken (?), an
wenden. Die Beschwerdeführer meinen, daß ihre Haüser nm das 3 Doppelte, 

•) „Dem Zeüg-Garten gegenüber", — das sind offenbar die Haüser, welche vom Frauen- 
thor abwärts nach der Oder zu gebaut wurden, und nnnmehr mit dem gegenüberliegenden 
Artillerie-Zeüghause eine Straße bildeten, die den Namen Junkerstraße erhielt, mnthmaßlich 
von den Stückjunkern der damaligen Bezeichnung der jüngsten Artillerie-Ofsiciere. Man 
vergl. hierüber L.-B.: II. Th. Bd. VIII, 250. Übrigens haben die Haüser an der 
Junkerstraße keinen Antheil an dem alten Stadtgraben. Dieser Antheil fällt den Haüsern 
in der Baumstraße, auf deren nördlichen Seite, zu, wie sich weiter unten ergeben wird.

**) Das ist nicht richtig. Actenmäßig steht fest, daß der Schiffscapitain Panl Pust, der 
uns aus der Belagerungs-Geschichte von 1677 sehr wohl bekannt ist, seit Erbauung seines 
Hauses auf dem Klosterhvfe im Jahre 1693, an Récognition 1 fl. entrichtet hat, nnd nicht 
4 Gr. — 8 ßl. als freiwillige Gabe.
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also um das Sechsfache höher belastet seien, als die Hauser innerhalb der Ring
mauer; ja es verlaute nun gar, daß die Kämmerei damit umgehe, den auf der 
Herren-Freiheit stehenden Haüser den städtischen Schoß aufzubürden. Sie bitten 
die Königl. Organisations Commission um Abhülfe ihrer Beschwerde.

Dieselbe beschied die Bittsteller mit diesen Worten: — Weil diese Sache 
auf richtigem und gerichtlichen Vertrag beruhet, der Grund der Stadt unstreitig 
zugehöret, und die Récognition auch größtentheils bis annum 1722 bezahlt ist, 
uud Commission dem Rathshause nichts vergeben kann, so hat es bei der ver
glichenen Récognition sein Bewenden, den die possessores jährlich sub poena 
executionis entrichten müssen. Signatum Stettin, den 14. Juli 1722.

Sieben Jahre nachher kommen die auf der Herren-Freiheit Wohnenden auf 
ihr früheres Gesuch zurück. Aus ihrer protokollarischen Vorstellung vom 5. Mai 
1729 ersieht man, daß sie für ihre Haüser an dell Schloß-Jnspector ’/s Thlr. 
Grundgeld erlegen müssen. Sie führen an, daß der schwedische General-Auditeur, 
der zugleich Bllrgrichter gewesen, ihren Vorfahren bei 10 Thlr. Strafe verboten 
habe, an den Magistrat die von diesem geforderte Récognition zur Kämmerei- 
kasse zu zahlen, und zwar ans dem Grunde, weil des Magistrats Jurisdiction 
sich nicht Weiter erstrecke, als bis auf die Hälfte des Wasser-Grabens, und weil 
Alles, was auf jener Seite des Stadtgrabens liege, unstreitig der Krone gehöre, 
und folglich zuin Präjudiz der Schloßfreiheit gereiche, daß sie für ihren Grund 
und Boden Récognition an die Kämmerei geben müßten; daß aber solches bis
her von vielen Jahren entrichtet rühre daher, weil sie als arme Leüte mit dem 
Magistrate darüber langwierige Prozesse zu führen nicht des Vermögens gewesen. 
Der Magistrat erhöhe auch die Recognitionen zu excessive: so klage Schiffer Manche, 
daß die Kämmerei drei Mal mehr an Récognition für seinen Hofraum jetzt be
anspruche, als einer seiner Nachbarn nach Verhältniß gebe. Jetzt finge man 
auch von Seiten der Kämmerei an, den Bürger-Schoß zu erhöhen: u. a.: der 
Schiffer Martin Pust habe im Jahre 1728 nur 4 gr. gegeben, pro 1729 fordere 
man von ihm 8 gr., mithin noch ein Mal so viel, von ihm, da doch seine 
Nahrung eher geringer, wie besser geworden; die schweren Service-Gelder kämen 
noch dazu und milßten sie also, weil der Magistrat sie mit Recognitions-Geldern, 
der Grundgelder, so an das Königl. Schloß erlegt würden, ohnerachtet, beschwere, 
anstatt der zu genießenden Herren-Freiheit mehr onera tragen, als die Bürger 
in der Stadt, die doch in der Mitte von Handel und Verkehr wohnten, wogegen 
sie an dem abgelegenen Orte, vor dem Thore von aller Kundschaft abgeschnitten 
seien, daher sie nicht wüßten, wovoii sie sich und ihre Familien ernähren sollten. 
Sie bäten daher, sie wider so ungewöhnliche Auflagen der Kämmerei zu schützen 
nnd weil sie der Mittel nicht wären, sich in einen kostspieligen Prozeß einzulassen, 
dem Advocato Fisci und Domainen-Anwald, Jagdrath Hering, den Auftrag zu 
geben, hierunter S. K. M. Gerechtsame wider den Magistrat zu defeudireu und 
dem Magistrat anziibefehlen, bis zum Austrag der Sache feine Recognitions- 
gelder vou ihnen beitreiben zu lassen, auch ratione des Schoßes sie vor andere 
Bürger in der Stadt nicht zu prägravireu.

Sonderbar, daß die Königl. Kriegs- und Twmainenkammer, bei der dieses 
Klagelied angestimmt war, nicht wußte, wo das Grundgeld verrechnet tourbe, 
und daher erst der Schloß-Jnspector befragt toerden muhte. Was derselbe ge- 

130* 
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antwortet, geht aus den vorliegenden Acten nicht hervor,*  **)) dagegen beantwortet 
Magistrat die Frage betreffend, „quo jure derselbe von der Schloßfreiheit die 
specificirten Recognitions-Gelder fordere?" sehr ausführlich in dem Bericht vom 
18. Mai 1729, indem er sich auf die bekannten Borgänge von 1620, 1687 rc., 
so wie im Besondern auf die Entscheidung der Rathhaüslichen Einrichtungs
Commission von 1722 bezieht, worin die Berechtigung zur Hebung der Récog
nition von Hofraümen und Gebaüden im Stadtgraben anerkannt sei; und bittet 
die Supplicanten mit ihrem unnöthigen Queruliren ab-, und zur Zahlung der 
schuldigen Récognition, sowie auch des Schosses sub poena executionis au- 
zuweisen.

*) Dieses Grundgeld wurde in der Folge an das König!. Domainen-Amt zu Köstin ent
richtet, ist aber demnächst mit dem Iftfachen Betrage abgelöst worden, wie die Interessenten 
in der Verhandlung vom 23. August 1858 angegeben haben.

**) Das Haus auf dem Klosterhof unter der alten Polizei-Nr. 1121 ist eine Pertinenz des 
Hauses Frauensttaße, alte Nr. 908, seit 1857 unter der neüen Nr. 7. Das Grundstück gelangte 
mittelst Vertrages vom 4. Mai 1872 in den Besitz des Kaufmanns Louis Pächter, von dem 
es 1874 an den Kaufmann und Thonwaaren-Fabrikanten R. Krumbholtz übergegangen ist.

***) Auf diesem Grundstücke haftete, laut Hypothekenscheins vom 22. Juni 1860, ein 
Schuldkapital von 4250 Thlr. in 4 Posten, welches in Rubr. III. des H.-B. sicher gestellt ist.

Klosterhof. Recognitionspflichtige Haüser.

Alte Nr. Neüe Nr. Besitzer im Jahre 1812. Recognit. Besitzer im Jahre 1858. H.-B.
Vol. XVI.

1121 **) Bäcker Holz .... 2 Thlr. — Ehefrau des Kaufmann 
Aug. Tost .... Fol. 313

1123 16. Schiffer Grabitz . . . 16 gr. Ehefrau des Secretair
Wergien..................... - 293

1124 15. Bierschänker Retzlaff 16 - Schlächtermeister Carl
Alb. Rühs .... - 277

1125 14. Böttiger Briese . . . 16 - Schiffscapitain CarlWilh.
Sühn.......................... - 269

1126 13. Maurermeister Zieger . 16 - . . (siehe unten) . . —
1127 12. Schr. Köhler Creditmasse 16 Geschwister Patze . . . ° 241
1128 11. Wittwe Manske . . . 16 - Geschwister Kunig. . . - 229
1129 10. H. Dalitz Erben . . . 1. 16 - Geschwister Dalitz. . . - 217
1130 9.***) Schr. Berkenhagen . . 16 Henriette Berkenhag., 

verehlichte Seydel und 
Pfarrer B. zu Damm - 205

1131 8. Maler Schröder . . . 12 - Glasermeister Christian 
Lemm...................... - 193

1132 7. Wraker Roloff . . . 12 - Schuhmachermeister Carl 
Ziehm...................... - 185

1134 5. Strobolds Erben . . 16 - Particulier Carl Peter 
Lüttke...................... - 157

1135 4. Schmidts Erben . . . 16 - Derselbe.......................... - 145-

Die der Kämnierei zustehende Récognition war zeither noch nicht im Hypo
thekenbuch sub Ruhr. Il: Onera perpétua und Besitz-Einschränkungen einge
tragen. Dies kam im Jahre 1812 zur Sprache, wurde aber nicht weiter ver
folgt. Im Jahre 1858 nahm man die Sache wieder auf, wo sich dann ergab,
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daß mit Ausnahme des Hauses, alte Nr. 1126, oder neue Nr. 13 seit 1857, 
von der die ^Récognition 1821 eingetragen war, die Eintragung der qn. Récog
nition ans den übrigen 12 Grundstücken noch nicht Statt gefunden hatte. Die 
Eigenthümer der Haüser unterm 27. Juli 1858 zu der Erklärung aufgefordert, ob 
sie die Récognition im 20fachen Betrage durch Kapitalzahlung ablösen wollten, 
oder ob Magistrat die Hypothekenbehörde zur Eintragung in Rnbr. II requiriren 
solle. Nur drei Eigenthümer haben den erster» Modus gewählt, und zwar 
1) wegen des Hauses alte Nr. 1128 Geschwister Kunig laut Erklärung vom 
6. December, 2) wegen des Hauses alte Nr. 1129 Geschwister Dalitz laut Er
klärung vom 1. October, und 3) wegen des Grundstücks alte Nr. 1131 Glaser- 
meister Lemm laut Erklärung vom 10. September 1858. Für die übrigen 
Haüser ist die Récognition eingetragen worden. Die meisten Eigenthümer haben 
sich dazu freiwillig verstanden, einige aber haben, weil sie die Berechtigung des 
Magistrats zur Hebung der Récognition in Frage stellten — eine Wiederholung 
der Querele im vorigen Jahrhundert durch Proceß dazu gezwungen werden 
müssen. Außerdem feinten bei diesem Geschäfte sehr viele Anstände vor wegen 
Berichtigung des Besitztitels, in Folge von Vererbung znm Theil an Minder
jährige, wo dann die Curatoren eintraten u. d. m. so daß mehrere Jahre erfor
derlich gewesen sind, nm dasselbe vollständig zn regeln nnd in Ordnung zn 
bringen.

Acta des Magistrats zu Stettin betreffend: Die außerhalb des Frauenthors im Stadt
graben (Klosterhof) gebauten Haüser und das davon zu bezahlende Grundgeld. 
April 1620—November 1874. Dit. XIII. Spec. Kämmerei-Sachen. Sert. Id. 
Récognition. Nr. 2.

93ont Franen-Thor abwärts nach der Oder erstreckten sich Stadtmauer und 
Stadtgraben hinter den Haüsern der Banmstraße. Die Nachrichten über den 
Zustand dieser alten Wehrmittel der Stadt gehen hier nur bis ans den Anfang des 
18. Jahrhunderts zurück. Weil es zur Anzeige gebracht, daß in diesen Theil des 
Stadtgrabens Mist geworfen worden, erhalten die (Samerarier Malchin und 
Krafft den Auftrag, die Acten einzusehen und den Zustand des Grabens zu 
untersuchen. Die (Samerarier erstatten unterm 19. Mai 1706 nachstehenden 
Bericht: —

In Befolgung des Decrets Ndbil. Senat, vom 14. m. er. seyn sowoll acta 
ausgesucht, so hiebey gehen*),  als den augenschein eingenommen und befunden, 
daß die Stadt Maur hinter den Haüsern in der Baum straße sehr schadhafft 
und an vielen Orten gar eingefallen, und wirdt dadurch der unflott in den 
Stadtgraben gemorsten, und derselbe gantz zugeschlenimet, wobey dieses zn noti- 
fictren, daß Vor diesem ein Gong zwischen den Haüsern und dem Stadtgraben ge
wesen, so Von den besitzern der anstoßenden Haüser gantz eingenommen ist, 
üb er tient aber hatt —

*) Diese älteren Acten sind im Raths-Archiv nicht mehr vorhanden.

1. Jacob Walmods wittwe modo Hanß Westphal einen Schwein-Kofen an 
die Stadtmauer gesetzet, und dichte dabey ein loch in der Stadtmauer gemacht, 
wodurch aller Mühl und nnstand nach dem Stadtgraben gebracht witdt.

2. Salomon Oxe hatt an der Stadtmauer einen Schweinkofer. Die Maur 
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daselbst ist ganz offen und ist darin eine Thür gemacht nach dem Graben, wo
selbst der Böttiger Salomon Oxe sein Holz stehen hatt und arbeitet.

3. Michel Walmod, ist gleichfals die Maur offen, hält einen Schweinkofen, 
rind hatt außer der Maur ein planckwerck, so 25 Fuß hinaus in den Graben 
gesetzet.

4. Hr. I. H. Bartholt, hat ein Loch und Thür durch die Stadtmaur und 
jenseits der Maur uach dem Graben ein Spriegel Zaun 22 Fuß breit und 72 
Fuß lang, auf welchem Platz Holtz stehet. Wobey Hr. I. H. Bartholt anzeiget, 
daß er aus Noth deu Zaun dahin setzen laßen müssen, weil die Nachbahrn 
nicht allein den mist nach dem graben, sondern gar hinter sein Hauß gebracht.

5. Marquard, ist ein loch in der Mauer, wodurch viel unstand geworffeu.
6. Sprenger, similiter.
7. Westphal, ist die Maur eingefallen, und ein planckwerck 29 Fuß tieff in 

den Graben gesetzet, und 15 Fuß breitt, auf dem Ende ist ein privet und viel 
Unstand ausgeworffen.

8. Schrioer hatt außer der Stadt Maur ein Planckwerck 20 Fuß tieff, 16 
Fuß breit und hinteil ein privet.

9. Hinter Kohlemann und
10. Wernern, ist die Stadt Maur gantz eiugefalleu und der graben daselbst 

schon bis oben hinan mit mist und unflat angefüllet, wie man dann bei der 
Besichtigung angemerket, daß der mist auf großen borgen (?) hinausgetragen 
wird, und ist der geftank so groß, daß man kaum ausdauern können.

11. Hanß Fuhrmann wirft den Mist über di Maur.
Jenseits des Stadt Grabens nach dem Klosterhoffe hatt man nicht nur 24 

Fuß in den Graben hienein gebaut, sondern auch allenthalben privete, und daß 
der unstand in den Graben gemorsten wurde befunden.

Die Kümmerer erhielten nur den Auftrag, mit Nachdruck darauf zu halten, 
daß der Gang nebst der Mauer hinter der Baumstraße gänzlich geraümt, was 
dahin gesetzt, weggenommen, und dafür zu sorgen, daß dahin nichts wieder gesetzt 
werde, dann auch die Stadtmauer dergestalt zu reparieren, daß die Stadt an 
dieser Seite sicher sein könne, ingleichen denjenigen welche den Graben mit Un
rath angefüllt haben, zu veranlassen, daß sie denselben ohne Verzug zu reinigen 
hättten.

Einem Berichte vom 9. Juli 1706 zufolge war die anbefohlene Reinigung 
zu Stande gebracht. Doch hatte es dazu der Execution bedurft, weil alle Nach
barn sich nach Hrn. Bartholt richten wollten, der so saüniig war, daß auch ihu 
am 31. August 1706 die Vollstreckung der Execution angekündigt werden mußte. 
Was aber die vom Magistrat angeordnete Instandsetzung der versallenen Stadt- 
mailer anbelangt, so wurden „die in der Banmstraße an dem Stadt Graben 
Wohnende sämmtlichen Bürger" unterm 11. Juni 1706 beim Magistrat eben so 
„unterthünigst" als „Demüthigst" vorstellig, die Mauer in ihrem dermaligen 
Zustande zu belassen, weil sie andrer Seits jedweden Hofraum einbüßen würden; 
wenn für denselben jährlich einige Erkenntlichkeit sollte gegeben werden, 
wollen sie sich auch willig dazu finden lasten". Der Magistrat verfügte 
aber, daß es bei dem vorigen Dekrete belassen werde. Speciell wurde noch der 
Bürger Hans Hoge, ein Weiß- und Roggenbäcker, unterm 17. August 1706 da
für vorstellig, daß der hinter seinem Hinterhause wiederherzustellende Gang längs 
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der Stadtmauer seine» Hofraum so einschräuke, daß kaum ein „Plätzchen" zum 
Hvlzspalten übrig bleibe. Er erbot sich den Raum des Ganges der Stadt abzu
kaufen, oder auch dafür jährlich „eine leidliche Récognition" an die Kämmerei 
zu erlegen. Der Bescheid lautete: „Das suchen findet nicht statt".

Es ist nun in den Acten eine Lücke von fast zwanzig Jahren während 
der von der Stadtmaner aus den Stadtgraben hinter der Baumstraße tiicht die 
Rede ist. Endlich im Jahre 1725 trügt der Schiffer Pagelsdorf darauf an, ihm 
zu gestatten, „ein Höfchen hinter der Mauer anlegeu zu dürfen". Die Kämmerer 
besichtigen die Örtlichkeit, für welche der Bittsteller eine billige Récognition zu 
gebe« sich bereit erklärt. Die übrigen Nachbarn haben sich bei dieser Gelegenheit 
gemeldet und um Hofplütze im Stadtgraben angehalten, auch sie wollen der 
Kämmerei eine billige Récognition zahlen. „Camerarij finden keine Raisons, 
denen Desiderij's dieser Nachbarn entgegen zu sein, weil dieser Stadtgraben, ein 
wüster Platz, so niemand neque pablico neque privato zu nutze kombt, vielmehr 
eine Cloaque ist, dahin die Nachbahrn all ihr Mull und anderen Uufläthereyen 
hingebracht, und halten besser zu seiu, daß aus diesem Platz Hoff- uud Garlen- 
Raüme gemachet werden, und die Kämmerei davon jährlich einen Nutzen ziehet, 
als daß er wüste lieget und der Kämmerei nichts bringet. Nur kombt hierbei 
die Frage vor: — 1) Ob die Nachbahrn vom Klosterhofe, welche ihre Gärten 
und Hofplütze gleichfalls in dem Stadtgraben extendiren, nicht auch schuldig würen, 
eine jährliche Récognition an die Kämmerei zu bezahlen, als die Nachbarn ober
halb des Frauenthvrs thun; 2) ob man schuldig sei, die servitutem fluminis 
durch deu Stadtgraben dem Klosterhofe zuzugestehen, weil man vernommen, daß 
der Rennstein in alten Zeiten vor die Haüser gegen das Planckwerk vom Zeüg- 
hause über den Licent vorbey in den Canal gegangen, wovon Camerarij doch 
nicht genügsame Nachricht haben. Wenn diese Servitus aufhören könnte, würde 
denen Nachbahren in der Baumstraße nachzugeben sein, daß sie bis an das Plank- 
werk der Klosterhofschen sich extendiren könnten, wo nicht, müßte zwischen dem 
alten und zukünftigen neüen Planckwerk ein Canal wenigstens von 6 Schuh ge
lassen werden". Manches in dieser Resolution bleibt dunkel, weil man die Vor
gänge nicht kennt, und es an einer Planzeichnung fehlt. Die Kümmerer reichen 
nun auch gleich ein Verzeichniß der Hausstellen ein, denen die von den Eigen
thümer derselben gewünschten Plütze im Stadtgraben bewilligt werden können 
und schlagen für jeden Platz, mit wenigen Ausnahmen, als jührliche Reeognition 
i Fl. — 16 gr. vor. Magistrat genehmigt die Vorschlüge unterm 23. November 
l725 worauf die Zutheiluug durch Abmessung der Plütze an'die einzelnen Haus-, 
bezw. Budenbesitzer von dem Bürgermeister v. Liebeherr erfolgt. Es geht dabei, 
insonderheit bei der Feststellung des Betrages der Récognition nicht ohne Wider
spruch zu, alleiu die Sache wird doch soweit geordnet, daß der terminus a quo 
der Zahlung auf den 1. Januar 1726 angenommen werden kann. Der alte 
Stadtgraben wird von den Interessenten zugeschüttet und theils zu Hvfraümen, 
theils zu Gartenplützen eingerichtet. Was aus der Stadtmauer geworden, läßt sich 
aus den vorliegenden Acten nicht im Einzelnen verfolgen. Sie besagen nur, daß 
sie im Jahre 1755 noch vorhanden gewesen, und zwar in dem verfallenen Zu
stande, welcher weiter oben bezeichnet ist. Sie ist also nicht wieder hergestellt 
worden, wie es 50 Jahre vorher die Absicht war. 1827 ist von der Stadtmauer 
als einer „früher bestandenen" die Rede; sie ist also in der Zwischenzeit von
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1755 bis 1827 abgebrochen. Auch wird jetzt bei einer Gränzstreitigkeit zwischen 
dem Grundstücke des Böltigermeisters Heydenreich Nr. 990 in der Baumstraße 
und dem der Wittwe Hammer, Nr. 989, von einem Canale gesprochen, zu dem 
Letztere vermöge einer Pforte gelangt, gesprochen. Es ist also zu der in der 
Verhandlung von 1725 erwähnte Canal zu Stande gekommen. Die Gränzstreitig
keit zwischen dell beiden Nachbarn ist unter Vermittelung des Stadtbaumeisters 
durch das Protokoll vom 23. Juli 1827 verglichen. Dergleichen Streitigkeiten 
sind im vorigen Jahrhundert oft vorgekommen, jedes Mal aber, soweit sich aus 
deu unvollständigen Acten ersehen läßt, ans gütlichem Wege beigelegt worden.

Wie bei dem Petriwall re. am Klosterhof so war auch hier in der Baum- 
straße die Recvgnitivu für die der ailf der Nordseite derselben belegenen Haüser- 
reihe überlassenen, Plätze des ehemaligen Stadtgrabens im Hypothekenbuche nicht 
vermerkt. Wie dort so wurde auch hier dies Versaümniß im Jahre 1812 ange
regt, damals aber nicht verfolgt, dann aber im Jahre 1858 durch Magistrats- 
Verfügung vom 17. Juli wieder ausgenommen. Die von der Kämmerei ntit 
Unterstützung der Hypothekenbehörde zusammengestellte Nachweisung ergab folgende 
Übersicht:

Baumstraße. Necoguitionspflichtige Hauser.

k) Der Mäkler Masche besitzt auch noch den Platz, »vo der Stadtmauerthurm und die

Alte 
Nr. Neüe dir. Besitzer im I. 1812. Récognition. Besitzer int I. 1858. H.-B. Bol.

Baum-
straße

911 Frauenstr. 50 Mäkler Masche *) . 7 Thlr. 16 gr. Steinsetzmstr. Klesch . Vil, Fol. 174
989 Baumstr. 35 Schiffer Wallmoth . 16 - Schlossermstr. Grün . VIII, - 31

990 - 34 ^Böttigermstr. Britz . 16 Nagelschmiedemeister - 34
Henne's Ehefrau .

991 33 Lentz' Erben . . . 16 - Schlossermstr.Lockstädt - 36
992 - 32 Bäcker's Erben . . 16 - Braumeister Ewalds

Ehefr....................... - 39
993 <° 31 Drechslermstr.Schmidt 16 - Glasermstr. Tiede. . - 42
994 30 Barbier Viergotz 16 - Kornmesser Silbers-

dorf..................... - 45
995 - 29 Posamentier Pust . 16 Böttigermeister Gen-

schow . .'. . . - 48
996 28 Schlächtermstr. Zim- 16 Böttigermstr. Rieck . - 51

mermann . . .
997 27 Bäckermstr. Hensel . 16 Kettenfabrikant Kuhl-

meyer .... - 54
999 25 Kaufmann Diekhof. 2 - — - Kaufmann Köhlan . - 60

1000 24 Tabakspinner Dupont 16 - Böttigermstr. Pansin. - 63
1001 23 Die Schiffer-Compag- 16 - Die Schiffer-Compag-

nie..................... nie ..................... - 66
1002 - 22 Speisewirth Schmidt 16 Schiffscapitain Koops

Ehefrau .... - 69
1003 - 21 Bäckermster Regen . 16 Gastwirth Schmidt . - 72
998 26 Speisewirth Stuven 16 - Kettenfabrikant Kuhl-

meyer..................... VIII, - 57
1104 Junkerstr. 15 Färbermeister Boß. 1 - 16 » Gastwirth Pieper. . IX, - 19
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Die Récognition, ober das zu Palmarum jeden Jahres zu zahlende Grund- 
geld, wie die ständige Abgabe auch genannt wurde, war wie gesagt bis dahin 
in das Hypothekenbuch uicht eingetragen. Nach dem Magistrats-Beschlus; vom 
9. August 1858 sollte dies nun endlich mit Rücksicht aus die veränderte Gesetz
gebung geschehen, falls die Hausbesitzer es nicht vorziehen sollten, dieses Grund
geld durch Kapitalzahlung auf Höhe des 20 fachen Betrages desselben ein für 
alle Mal abzulösen. In dem auf den 1. September 1858 an beraumten Termin, 
in welchem 10 der vorgeladenen Hausbesitzer erschiene« waren, erklärten sich diese 
mit dem Ablösungs-Modus einverstanden. Alle übrigen bis auf einen folgten 
diesem Beispiele in den nächsten Monaten, so daß die Angelegenheit am Schlüsse 
des Jahres geordnet war. Nur bei dem Hause: Alte Nr. 911 Baumstraße, 
Neüe Nr. 50 Frauenstraße, Besitzer: Steinsetzmeister Franz Albert Klesch, fand 
sich ein Bedenken toegeii des 3theiligen. Grundgeldes. Es wurde nachgewiesen, 
daß „der Thurm und die sieben Mantel" nicht zu Kleschens Grundstück, sondern 
in den Bereich der angränzenden, dem Zimmermeister Schumänn gehörigen Grund
stücke gezogen worden sind und zwar laut Hypothekenbuchs von Stettin, Bol. XIX, 
Fol. 143 zu dem Grundstücke alte Nr. 910, neüe Nr. 51 Frauenstraße, woselbst 
ausdrücklich „ein alter Thurm" als Pertineuz desselben bezeichnet ist. Die Sach- 
läge war die, daß die 7 Thlr. Grundgeld für die „sieben Mäntel" ursprünglich 
auf dem Grundstücke Nr. 911 der Frauen-, nicht der Banmstraße hypothekarisch 
eingetragen standen. Im Jahre 1844 wurden aus diesem Grundstücke zwei ge
macht, wovou das eine Nr. 911a von dem Dr. Schlesinger (1858 Klesch), das 
andere Nr. 911b von dem Zimmermeister Schumann erworben wurde. Das 
Schlesinger (Klesch)sche Grundstück wurde durch Magistrats-Cousens vom 3. Februar 
1844 aus der Pfaudverbindlichkeit wegeu der 7 Thlr. entlassen, und stehen die
selben seit der Zeit ans dem Schumaunscheu Grundstücke alte Nr. 911b, neue 
Nr. 51 Frauenstraße, Rubr. II, Nr. 1 eingetragen. Klesch hat demnach nur die 
Récognition von 16 gr. --- 20 Sgr. mit einer Kapitalzahlung von 13 Thlr. 10 Sqr. 
abzulösen gehabt.

Wer die Récognition nicht ablösen wollte, war der Besitzer des Hauses 
alte Nr. 989, neüe Nr. 35 in der Banmstraße, Schlossermeister Christian Grün. 
Nach dem Kataster von 1723 war Schiffer Lösemtz Eigenthümer dieses Hauses, von 
dem erst seit 1727 die Récognition entrichtet wurde. In dem alten Hypotheken
buche ooii Stettin, Bol. IV Fol. 70 steht als erster Besitzer dieses, zu jener Zeit 
mit der Nr. 796 bezeichneten, Hanses wörtlich: Christian Batallié, nunc ber 
Schiffszimmergeselle Daniel Bertellié, den 20. Nov. 1752 titul. possess. Im 
Jahre 1783 wird der Schiffer Wallmoth als Eigenthümer genannt, und in dem 
neuen Hypothekenbuche ist der Schiffer Christian Wallmoth, muthmaßlich ein 
Sohn des vorigen, als Besitzer des Hauses vi (leer, vom 15. Mai 1809 einge
tragen. Im Jahre 1856 wurde es von dem in der Tabelle genannten Schlosser
meister Christian Grün für den Preis von 16.(XX) Thlr. erworben, worauf ein 
Angeld von 1000 Thlr. gezahlt wurde, denn das Grundstück war in Rubr. III 

7 Mänteln, muthmaßlich ein mittelalterliches Festungswerk, gestanden hatte, wofür er 5 Thlr. 
bezw. 2 Thlr. und für den Stadtgraben-Fleck 16 gr. Récognition zahlte. Ist unter dem Thurm 
der Pulverthurm (S. 1065) zu verstehen?

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 140 
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mit einer Schuldenlast von 15.000 Tlstr. in 4 Posten beschwert. In Rubr. II 
stand: „20 Sgr. jährliche Récognition aus dem Aguitionsbescheide vom 22. Oetober 
1859 für den Magistrat der Stadt Stettin. Eingetragen auf Grund der Re
quisition des Prozeßrichters vom 22. Oetober 1859 zufolge Verfügung vom 
3. November 1859". Zehn Jahre nachher wird der Schlvssermeister W. Piper 
als Eigenthümer des Hanfes genannt, feit 1873 aber, nnd vielleicht schon früher, 
der Butterhändler F. Peter, der die znm Hause gehörige Wiese an den Kaufmann 
Julius Saalfeld verkauft und die Récognition von 20 Sgr. mit dem 20fachen Be
trage derselben ablöst, worauf der Löschungs-Consens am 27. März 1874 aus
gefertigt wird. Das Haus, ursprünglich ein Viertelhaus von 3 Fenstern Front, vor 
wenigen Jahren ticii gebaut mit einer eleganten Façade, der es an architektonischem 
Schmuck und einem geschntackvolleit Anstrich tticht fehlt, hat einschließlich des 
Erdgeschosses 5 Stockwerke, so daß es, stände es allein, einem Thurmgebaüde 
ähnlich sein würde, außerdem aber auch eine unterirdische Wohnung, die dtinkel 
und naß zum Aufenthalt von Menschen durchaus ungeeignet ist, daher sie beim 
auch im Monat Mai 1876 auf polizeiliche Anordnung geraümt wurde. Sei 
hier augemerkt, daß über 5 Prct. der Stettiner Bevölkerung — Troglvdyten sind!

Acta des Magistrats zu Stettin, betreffend die den Hansbesitzern in der Baumstraste abge
tretenen Flächen vom Stadtgraben und die davon zu entrichtende Récognition. Mai 
17öG — April 1874 Tit. XIII Spec. Kämmerei Sachen. Seut 1 d. Récognition 
Nr. 13.

III.
Anfang zum Verkauf der Festung- Grundstücke.

Bekanntmachung. — Nachstehend bezeichnete Grundstücke:
1. Das Werk A zu beiden Seiten des Vvrfluth Kanals an der Staatsstraße 

von Stettin nach Damm in 4 Abschnitten zusammen 3,7275 Hectares ----- 14 
Mg. 108 Ruth, groß;

2. Der Lepkenberg an der Parnitzstraße 0,136 Hect. = 95,9 Ruth, groß;
3. Der rechts der Staatsstraße nach Damm gelegene Theil des ehemaligen 

Parnitz-Brückeukopfs in 3 Abschnitten mit 18m,5, 36-". und einschließlich des 
Grabens 33'",3 (=- 59 F., 114,7 F. 112,6 F.) Straßenfront, zusammen 0,4472 
Hect. = 1 Mg. 135,3 Ruth, groß; ' A‘

4. Die ehemalige Kehlbefestigung der Neüstadt, incl. der Worbbntterie m 
6 Abschnitten zusammen 0,8455 Hect. — 2 Mrg. 163,8 Ruth, groß, 
sollen öffentlich meistbietend verkauft werden. Hierzu ist ein Termin auf

Freitag den 16. Juni d. I. Vvrm. 10 Uhr
in unserm Geschäftszimmer Nr. 3 im Gebaüde der Kaiserl. Ober-Post-Direction 
angesetzt, woselbst auch die allgemeinen Bedingungen und die Vorschriften bei der 
Versteigerung täglich während der Dienststunden eingesehen werden können.

Stettin, den 31. Mai 1876.
Die Reichs-Commission für die Stettiner Festungs-Grundstücke.

Die Theilnahme an dem Ausgebote in diesem ersten Termin zum öffentlichen 
Verkauf von Grundstücken und Baustellen des frühern Festungs-Terrains war eine 
fehr lebhafte, und der Militair-Reichs-Fiscus erzielte Preise, welche mit den 
realen Verhältnissen wol in Einklang stehen.
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So gaben auf das Werk A die Lederfabrikanten Gebrüder Grützmacher, die 
früheren Grundeigenthümer des Werkes, die den Grund und Boden dazu aus 
einer Wiesenflüche bestehend, dem Preüßischen Militair-Fisens auf dem Wege der 
Expropriation abgetreten hatten, das Meiftgebot ab mit 25.000 3init. 8.333,;)3 
Thlr. d. L: für 1 Mrg. 537,4l Thlr. — für 1 Q. Ruthe 3,17 Thlr.

Für die 3 Pareelen des ehemaligen Parnitz-Brückenkvpss hat das Meiftgebot 
46.500 Rmk. = 15.500 Thlr. betragen, d. i.: für 1 Mrg. 8857,J3 Thlr. — 
für 1 Q. Ruthe 49,2i, Thlr. — für 1 Q. Fuß 10 Sgr. 3 Pfg.

Für die 6 Pareelen der Kehlbefestigung der Neüstadt, incl. der Nord-Battene, 
gegenüber der Lindenstraße und in der Nähe des vormaligen Mühlenthors wurde 
ein Meiftgebot von 75.000 Rmk. ---- 25XXX) Thlr. abgegeben, d. i. : für 1 Mrg. 
8591,og Thlr. — für 1 Q. Ruthe 47,„ Thlr. - für 1 Q. Fuß 9 Sgr. 11 Pfg. 
Von diesen Pareelen befanden sich einige, zwei Tage nach dem Licitations-Ternnn, 
bereits in dritter Hand.

Geschlossen am längsten Tage des Jahres 1876.

Ende.
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